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Vorwort. 

Die Trennung der Berichte über die Kriegswirtſchaft und das im 
engeren Sinne außerwirtſchaftliche Kriegsrecht, wie ſie im dritten und vierten 
Bande des Kriegsbuches durchgeführt iſt, hat ſich bewährt und iſt auch für 
den weiteren Verlauf des Jahres 1917 beibehalten. Der fünfte Band ent¬ 
spricht dem dritten. Anknüpfend an dessen Fortsetzung im zweiten Teil des 
vierten Bandes berichtet er — unter Ausschließung der Wirtschaftsgesetze — 
über das gesamte Kriegsrecht aus der Zeit vom 16. Februar bis zum 
15. August 1917. In wenigen Monaten folgt in einem sechsten Bande der 
Wirtschaftsbericht und eine Fortführung des hiermit der Offentlichkeit über¬ 
gebenen fünften Bandes bis zur Gegenwart. 

Eine fast überwältigende Fülle an Arbeit ist in der Berichtszeit auf allen 
Gebieten des Rechts geleistet. Mit staunenswerter Anpassungsfähigkeit haben 
Gesetzgebung und Wissenschaft gleichen Schritt gehalten. Die Rechtsprechung 
darf für sich das Verdienst in Anspruch nehmen, die vielfach noch durch den 
Staub der Werkstatt verschleierten neuen Gedanken der Kriegsgesetzgebung 
geklärt und oft in vorbildlicher Weise vertiest zu haben. Das Kriegsbuch 
legt auch in dem neuen Bande hierüber Rechenschaft ab getreu seiner Aufgabe, 
eine Schatzkammer zu werden für die Kriegsgewinne des 
deutschen Rechts. 

Berlin, Weihnachten 1917. 

eFranz Schlegelberger.
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Vorbemerkungen. 

Ein Literaturverzeichnis ist, soweit nötig, dem einzelnen Befeße beigegeben. Die Ab: 
fürzung: „a. a. O.“ (am angeführten Ort) in Verbindung mit dem Namen eines Schrift¬ 
stellers weist auf elne Schrift hin, die in dem Lileraturverzeichnis unter dem Namen dieses 
Schriftstellers angeführt ist. Die in verschiedenen Zeltschriflen sich findenden Ubersichten 
über das kriegsrechtliche Schrifttum sind nicht besonders verzeichnet; von ihnen verdienen 
die sorgsältigen Zusammenstellungen der kriegsrechtlichen Entscheidungen und Zeirschriften¬ 
hasähe besondere Hervorhebung, die die Deulsche Rechtsanwalis=Zeitung in jeder Nummer 
ringt. 

ie ftet3 wieberlehrenden Eingangsworte: „Ber Bundesrat hat auf Grund be & 3 
des Gesetzes über die Ermächtigung des Bundesrats zu wirtschaftlichen Maßnahmen usw. 
vom 4. August 1914 (R#Bl. 327) folgende Verordnung erlassen“ sind durch folgende 

Kürzung erſeht: (ER, Sit die Verordnung von dem Neichäfanzler erlafien, fo tft das 
durh die Kürzung AR. mit Zufügung der gekürzten in den Eingangdworten der BD. 
angegebenen Zuständigkeitsquellen gekennzeichnet; z. B. (RK. § 2 Silber V. 10. b. 17.]. 
D.— Denkschrift über wirtschaftliche Maßnahmen aus Anlaß des Krieges (Nr. 26 der 

Drucksachen des Reichstags, 13. Legislaturperiode, II. Session 1914). 
D. N. I, II usw. bis X = Erster bis Zehnter Nachtrag zu der Denkschrift über wirtschaft¬ 

liche Maßnahmen aus Anlaß des Krleges, Nr. 44, 73, 74, 107, 147, 162, 225, 403, 
625 der Drucksachen des Reichstags, 13. Legislaturperiode, II. Session 1914/1917. 
Im übrigen sind die üblichen, insbesondere die von dem Deutschen Juristentage vor¬ 

geschlagenen Abkürzungen verwendet. — Das Zeichen “ in der Ubersicht einer Abteilung 
zaeih (barauf hin, daß der fünfte Band Erläuterungen zu der betreffenden Verordnung 
enthält. 

Die Zage der Verkündung der Gefege ujrm. find In Klammern [ ] Hinter da8 Wort 
„Verkündung“ tn ben Wortlaut eingefügt. -—> Dabei sei bemerkt, daß die verbindliche 
Krast einer Verordnung, die „mit dem Enge der Vertündung” In Kraft tritt, nicht mit 
dem Ablauf diefed Tages (fo KG. ZB. 16, 1545, Dertmann, ZW. 17, 617), fondern 
mit dejjen Unfang beginnt (fo Münden LeipzZ. 17, 98 und Engelmann daf.). Yu vgl. 
auch die durch WTB. verbreitete „authentische Auskunft“ des Staatssekretär des Innern: 
„Der Tag, an dem ein Stück des RGBl. in Berlin ausgegeben wird, ist der Tag der Ver¬ 
kündung für die darin enthaltenen Gesetze und Verordnungen. Die Geltung einer Ver¬ 
ordnung, die die Bestimmung enthält: „Diese Deroronung tritt mit dem Tage der Ber: 
Zündung in Kraft” beginnt daher mit bem Ausgabetage” (NorddXlgdtg. v. 18. Juli 1917 
Nr. 196 1. Ausg.). —
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1914 (RGBl. 328) auf Kriegsbeteiligte Oster¬ 
reich=Ungarns v. 22. Okiober 1914 (Rö#ll. 450) 166 

83 Bek., betr. vorübergehende Anderung der Eisen¬ 
bahn=Verkehrsordnung, v. 24. Oktober 1914 

ROH. 455)... 2.2 en nnn 935 
84 Bek., betr. Anderung der Boftordnung p. 20 März 

1914, v. 26. Oktober 1914 (NGBI. 457). . . 404 

85 Bel. über Hödjftpreije v. 28. Oktober 1914 (NOBT. 
450s 7749 

86 Bek. über den Verkehr mit Brot v. 28. Oklober 
1914 (RGBI. 459). > nen 572 

87 Bel. über das Verfüttern von Brotgetreide und 
Mehl v. 28. Oklober 1914 (RGBl. 460) 5971 

88 Bek. über das Ausmahlen von Brotgetreide v. 
28. Ollober 1914 (Rl. 460) 571 

89 Bet. über die Höchftpreije für Getreide und Kleie 

b. 28. Dltober 1914 (RGBI. 462) in der Yaf- 
fung der Bel. v. 19. Dezember 1914 (KGB. 
527, 5630) 765 

90 Bek. über die privatrechtlichen Verhältnisse von 
Genossenschaften zum Zwecke der Vodenver¬ 
besserung v. 28. Dftober 1914 (RGWL. 466) . 635 

91 Bel., betr. ftatifiiche Aufnahmen der Vorräte 
von Getreide und Erzeugnissen der Getreide¬ 
müllerei, v. 29. Oklober 1914 (RGl. 466) 561 

92 Bek., belr. Regelung des Verkehrs mit Zucker und 
der Verwertung der Zuckergewinnung im Be¬ 
triebsjahr 1914/15, v. 31. Oklober 1914 (KGBl. 
467) in der Fassung der Bek. v. 12. Februar 

1915 (Rönl. 70799)9)0 672 
93 Bel. über die Höchstpreise für Hafer v. 5. Novem¬ 

ber 1914 (NGBl. 469)... 2... 2222 763 
94 Bek., beit. Regelung des Absatzes von Erzeug¬ 

nissen der Kartoffeltrocknerei, v. 5. November 
1914 (RGBl. 770.)0 659 

95 Bel., betr. die Einrichtung und ben Betrieb von 

Anlagen zur Herjtellung von Bleifarben und 
anderen Bieiprodulten, vo. 11. November 1914 
MGBL AU)... rennen 210 

96 Bel. über den Gesamtbetrag der Darlehnskassen¬ 
scheine v. 11. November 1914 (Röhl. 475) 495 

97 Bek. über das Verbot des Handels mit in Eng¬ 
land abgestempelten Wertpapieren v. 19. No¬ 
vember 1914 (RGl. 4777)0 529 

98 Bek., betr. Zahlungsverbot gegen Rußland, v. 
19. November 1914 (RöHl. 479090) 907 

99 Bel,, beir. das Verbot des Agiohandels mit 
Reichsgoldmünzen, dv. 23. November 1914 
(Rö#l. 4811420 %D 371
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\ 1914. 
Nr. (23. November 5.3 17. Dezember.) 

100 Bel, betr. weitere Verlängerung der Friften 
des Wechsel- und Scheckrechts für Elsaß=Loth¬ 
ringen, Ostpreußen usw., v. 23. November 1914 
RGBl. 482). 

101 Bet. über die Höchſtpreiſe flit Speiſekartoffeln 
d. 23. November 1914 (RGBL. 483). . . 

102 Bek., betr. Erhallung von Anwartschaften aus 
der Krankenversicherung, v. 26. November 1914 
(Rl. 4895055555)) ... 

103 Bek. über die Anrechnung militärischer Dienst¬ 
leistungen in der Arbeiterversicherung v. 26. 
November 1914 (RöBl. 4680533 

104 Bek., betr. vorübergehende Anderung des Wein¬ 
gesetzes, v. 26. November 1914 (Röl. 486) 

105 Bek., betr. Anderung der Bestimmungen zur 
Ausführung des Weingesebes, v. 26. Novem¬ 
ber 1914 (Rel. 4600 

106 Bek., betr. Verarbeitung von Topinamburs sowie 
von Rüben und Rübensäften in Brennereien, 
vd. 26. November 1914 (NYBI. 486). . . . 

107 Bek., betr. die zwangsweise Verwaltung französi¬ 
scher Unternehmungen, v. 26. November 1914 
(N. 483)00 ... 

108 Bek., beitr. Wochenhilse während des Krieges, 
v. 3. Dezember 1914 (Rhl. 49272) 

109 Bek, über die Versagung des Zuschlags bei der 
Zawangsversteigerung von Gegenständen des 

unbeweglichen Vermögens v. 10. Dezember 
1914 (RGVl. 499h9h9h) 

110 Bel. über die Höchstpreise für schwefelsaures 
Ummonial dv. 10. Dezember 1914 (RGUT. 
0) 22 Er e rer. 

111 Bek. über Höchstpreise für Kupfer, altes Meffing, 
alte Bronze, Rotguß, Aluminium, Nickel, Anti¬ 
mon und Zinn v. 10. Dezember 1914 (RGl. 
Ol) .... ... 

112 Bek. über die Höchſtpreiſe flir Futterkartoffeln 
und Erzeugnisse der Kartoffeltrocknerei sowie 

der Kartoffelstärkefabrikation v. 11. Dezember 
1914 (ROB. 508)... 2 2 2 2a 

113 Bek., betr. Einigungsämter, v. 15. Dezember 
1914 (RGBU. Bl)... 2 2 2 220 ne 

114 ®OD., betr. andermweite Regelung der Paßpflicht, 
v. 16. Dezember 1914 (NOBL. 521) . . . » 

115 Bet. über eine Anderung des Gesetzes, betr. Höchst¬ 
preise, v. 4. August 1914 und der Bek. über 
Höchstpreise v. 28. Oktober 1914, v. 17. De¬ 
zember 1914 (ROBI. 519) ........ 

116 Bet. über die Vertretung eines Genoffen in ber 
Generalversammlung einer Erwerbs- und Wirt¬ 
schaftsgenossenschaft und über das Ausscheiden 

402 

774 

816 

880 

833 

386 

781 

782 

780 

414 

932 

750 

306 576 

2716 — 

276 — 

405 706 

346 623 

139 123 

147 127 

Bd. 1 Bd. 2 Bo.3 Bol. 4 Bd.“ 
Seite Seite Seite Seite Seite 

816 

438 

132
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– 1914. 3.1 30.2. Bd.3 Bb.ı 8. 5 
Nr. (17. Dezember bis 30. Dezember.) Selte Seite Seite Seite Seite 

aus der Genossenschaft v. 17. Dezember 1914 
(Rl. 651099)0 nn 454 

117 Bek., beir. die Fristen des Wechsel= und Scheck¬ 
rechis für Elsaß. Lothringen, Ostpreußen usw., 
v. 17. Dezember 1914 (Ro# l. 519) 4002 

118 Bek., betr. Anderung der Bek über die Höchst¬ 
preise für Getreide und Kleie v. 28, Oklober 
1914, v. 19. Dezember 1914 (Rönhl. 523). 764 

119 Bek. betr. Anderung der Bek. über die Höchst¬ 
preise für Hafer v. 5. November 1914, v. 
19. Dezember 1914 (ROBL. 595) . . . . . 768 

120 Bel. über die Höchftpreife für Kleie dv. 19. De» 
zember 1914 (RGM. 5339) . ....... 771 

121 Bek. über das Vermischen von Kleie mit anderen 
Gegenständen v. 19. Dezember 1914 (RKl. 
5314449 . . .. 773 

122 Bek. über das Ausmahlen von Brotgetreide 
v. 19. Dezember 1914 (RGBl. 530) 571 

123 Bek., betr. das Schlachten von Schweinen und 
Kälbern, v. 19. Dezember 1914 (RGBl. 536) 681 

124 Bek., belr. die Zahlungsverbote gegen England, 
Frankreich und Rußland, v. 20. Dezember 1914 
(Rehl. 5b09)0)0 908 

125 Bek., betr. Anderung der Postordnung v. 20. März 
1900, v. 21. Dezember 1914 (R#l. 549) 404 

126 Bek. über die Sicherheitsleistung mit Wert¬ 
papieren v. 22. Dezember 1914 (RGBT. 541) 376 

127 Bek., betr. die für eine auswärtige Bank im Be¬ 
trieb einer inländischen Niederlassung ent¬ 
standenen Ansprüche, v. 22. Dezember 1914 
(Rönl. 542212)2)2)2)2)2 nen 909 

128 Bek über die Verjöhrungsfristen v. 22. Dezember , 
1914 (Rößl. 5333333) 399 — — — 18 

129 Bel., betr. die Bewilligung von Zahlungsfristen 
bei Hypotheken und Grundschulden, v. 22. De¬ 
zember 1914 (RGl. 543) Iin der Fassung der 

V0O. v. 20. Mai 1915 (Rchl. 2939). 296 77 62 — — 
130 Bek. über die Höchstpreise für Wolle und Woll¬ 

waren v. 22. Dezember 1914 (RBl. 545). 786 — — 564 — 
131 Bek., betr. das Verbot der Verwendung von 

Kartoffelmehl zur Herstellung von Seife, v. 
22. Dezember 1914 (Reßl. 54) - 633 

132 Bek., betr. die zwangsweise Verwallung britischer 
Unternehmungen, v. 22. Dezember 1914 
(Re#l. 5504 886 

133 Bek. über die Festsetzung von Höchstpreisen für 
Erzeugnisse aus Kupfer, Messing und Alu¬ 
minium v. 28. Dezember 1914 (RGBl. 

551)1)1)) EEE 784 2989 — — — 
134 Bek. über Höchstpreise für Erzeugnisse aus Nickel 

v. 30. Dezember 1914 (Re#l 553) . . . 2836
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1915. Bd. 1 Bd. 2 Bd. 3 Bd. 4 Bo. s 
Mr. (5. Januar bi3 21. Januar.) Seite Seite Selte Seite Seite 
135 Bek. über das Ausmahlen von Brotgetreide v. 

5. Januar 1915 (Rö Bl. 33) 618 
136 Bek. über das Verfüttern von Brotgetreide, 

Mehl und Brot v. 5. Januar 1915 (Rl. 6) 
in der Fassung der Bek. v. 21. Januar 1915 
MOB 2)... 2222er 622 

137 Bel. über bie Vereitung von Backware v. 
5. Januar 1915 (RB. 8) in ber Faifııng der 
Bet. v. 31. März 19115 625 284 — — 

138 Bek. über die Hödjftpreife für Slleie v. 5. Januar 
1915 (Röoe Bl. 1202 m 297— — — 

139 Bek., betr. Anderungen hinsichtlich der Kapital¬ 
beleiligung an einem Unternehmen v. 5. 
Januar 1916 (RGBl. 13)3.. .. 882 

140 Bek., betr. Anderung der Bek. über die Höchst¬ 
preise für Futterkartoffeln und Erzeugnisse der 
Kartoffeltrocknerei sowie der Kartoffelstärke¬ 
fabrikation v. 11. Dezember 1914 (RG#l. 505), 
v. 11. Januar 1915 (RöBl. 10 780 

141 Bek. über die Vertretung der Kriegsteilnehmer 
in bürgerlichen Rechtsstreiligkeiten v. 14. Januar 
1915 (NSGBl. 1717700„ 136 31 15 235 9 

142 Bek. über die freiwillige Gerichtsbarkeit in Heer 
und Marine v. 14. Januar 1915 (REl. 18) 155 52 39 739 — 

143 Bek., betr. die Menge des zum steuerpflichtigen 
Inlandsverbrauch abzulassenden Zuckers, v. 
14. Januar 1915 (RGBl. 20 677 

144 Bek. über die Fälligkeit im Ausland ausgestellter 
Wechsel v. 18. Januar 1915 (Rel. 23). 409 — — 933 131 

115 Bek. über Anderung des Gesetzes, betr. Höchsl¬ 
preise, v. 4. August 1914 (R#Bl. 339), in der 
Fassung der Bek. v. 17. Dezember 1914 
(Kl. 516), v. 21. Januar 1915 (RG#Bl. 25) 750 

146 Bek., betr. Anderung der Bek. über das Verfüttern 
von Brotgetreide, Mehl und Brot, v. 5. Jan. 
1915 (RGBT. 6), v. 21. Jan, 1915 (ROBI.26) 623 

147 Beschluß des Bundesrats über die Sicherstellung 
des Haferbedarfs der Heeresverwaltung v. 
21. Januar 1915 (RBl. 2209) 927 

148 Bek. über das Fütiern ber Tiere auf Schladi- 
viehmärkten und Schlachtviehhöfen v. 21. 
Januar 1915 (Rel. 3Z30) ... 736 

149 Bek. über die Geltendmachung von Ansprüchen 

von Personen, die im Ausland ihren Wohnsitz 
haben, v. 21. Januar 1915 (Recl. 31) 316 

150 Bek., betr. die Fristen des Wechsel- und Scheck¬ 
rechts für Elsaß=Lothringen, Ostpreußen usw., 
v. 21. Sanuar 1915 (MEBL. 32)... . . » 402 

151 Bek., betr. vorübergehende Abgabenfreiheit für 
Salz, v. 21. Januar 1915 (Ro Bl. 32). 557 

152 Bek., betr. vorübergehende Einfuhrerleichterungen
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1816. Vo. 1 Vd. 2 Bd.s Bd. 4 Dd.s6 
Ar. (21. Januar bis 13. Sebruar.) Seite Seite Seite Geile Seite 

für frisches Fett und Festsetzung einer Unter- 
suchungsgebühr v. 21.Jannar 1915 (RGBi. 33) 649 

153 Bek., betr. vorübergehende Enieichterung ber 
Untersuchung von Schlachivieh v. 21. Januar 
1915 (RGBl. 339397720 550 

154 Bek. über die Regelung des Verkehrs mit Brot¬ 
getreide und Mehl v. 25. Januar 1915 
(RoBl. 33 572 

155 Bek. über die Sicherstellung von Fleischvorräten 
v. 25. Januar 1915 (RGl. 4)) 683 

156 Bek., betr. Anderung der Postordnung v. 20. März 
1900 v. 25. Januar 1915 (Roal. 47) 404 

157 Bek. über Krankenversicherung und Wochenhilfe 
während des Krieges v. 28. Januar 1915 
(Rebl. 9090 814 — 627 

158 Bek. über Vorratserhebungen v. 2. Februar 1915 
(Nl. ööh) 559 277 — 57 

159 Bel. über meilere Megelung des Brennerei¬ 
betriebs und des Branmweinverkehrs v. 4. 
Februar 1915 (Röl. 0070 643 

160 Bet., betr. vorübergehende Abänderung der Aus- 
führungsvorschriften des Bundesrats zum Vieh¬ 
seuchengesetze v. 4. Februar 1915 (RG#Bl. 62) 929 

161 Bek. über Verarbeitung von Nachprodukten ber 
Zuckerfabrikation und von Melasse v. 8. Februat or 
1915 (RGBl. 0 2.2.2 ren 16 — - 147 

162 Bel., betr. Zahlungsverbot gegen Rußland v. 
4. Februar 1915 (Röhßi. ct0) .. - 908 

163 Bet, über die Gegenjeitigfeil im Verhältnis zu 
Osterreich=Ungarn Hinjichtiih der Kriegd« 
beieiligten d. 4. Februar 1915 (NOBL. 70). 167 

164 Bet. einer Unberung der Bet. über die Rege- 
lung des Verkehrs mit Brotgetreide und Mehl 
b. 25. Januar 1915 (R#Bl. 35), v. 6. Februar 
1915 (RGVi. 65). nen 672 

1644 Bel., betr. die Veröffentlichung der Hanbeld- 
registereintragungen, v. 11. Februar 1915 
(Rol. 710 . ..- 446 

165 Bek., belr. Ein= und Durchfuhr von Erzeug¬ 
nissen seindlicher Länder v. 11. Februar 1915 
(NRGBl. 99 917 

166 Bel. zur Ergänzung der VO., betr. Regelung des 
Verkehrs mit Zucker usw. v. 31. Oktober 1914 
(RGVl. 467), v. 12. Februar 1915 (RöB1. 73) 672 

167 Bek über zuckerhaltige Futtermittel v. 12. Februar 
1915 (ReBl. 77)7)7)7)0 716 

168 Bek., betr. Ein= und Durchfuhr von Erzeug¬ 
nissen feindlicher Länder v. 12. Februar 1915 

(Nl. 933335 .· 917 
169 Bet. über bie Megelung des Verfehrs mit Hafer 

v. 13. Februar 1915 (RYBL. 81) ..... 712
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1915. 
We. (13. Februar bis 25. Februar.) 
170 Bet. über die Hödjftpreife für Hafer v. 13. Februar 

1915 (RGBl. 89899999 
171 Bek. über die Erhöhung des Haferpreises v. 

13. Februar 1915 (RGBl. 9) 

172 Bek. über die Höchslpreise für Speisekartoffeln 
v. 15. Februar 1915 (REBl. 999) 

173 Bek., betr. Einschränkung der Malzverwendung 
in den Bierbrauereien v. 15. Februar 1915 
(Rösl. 79777 

174 Bek., betr. das Verbot der Verwendung »von 
Mehl jeder Ari zur Heritellung von Seife v. 
18. Sebruar 1915 (REBEL. 99... ... » 

175 Bel. wegen Anderung ber Bel, über ba3 Aus- 
mahlen von Brotgetreide v. 5. Januar 1915 

(Rö#l. 3), v. 18. Februar 1915 (Rtl. 100) 
176 Bek. wegen Anderung der Bek. über die Be¬ 

zeitung von VBackware v. 5. Januar 1915 
(Röl. 8), v. 19. Februar 1915 (Rl. 100) 

177 Bek. über die Verwendung von Rohzucker (Erst¬ 
produkt) v. 19. Februar 1915 (RGBl. 103). 

178 Bek., betr. Erleichterungen auf dem Gebiete des 
Patent-, Gebrauchsmuster- und Warenzeichen¬ 
rechts in ausländischen Staaten v. 20. Febr. 
1915 (RGBl. 100) 

170 Bek., beir. Anderung der Bek. über die Sicher¬ 
stellung von Fleischvorräten v. 25. Januar 
1915 (RGl. 46), v. 25. Februar 1915 (RGBl. 

180 Bek., betr. Verbot von Mitteilungen über Preise 
von Werlpapieren usw. v. 25. Februar 1915 
(Roel. 111)1)0 . 

181 Bek. des Reichskanzlers, betr. Verbot von Mit¬ 
leilungen über Preise von Wertpapieren usw. 
v. 25. Februar 1915 (ROBL. 112)... . . 

182 Bet., betr. Zulajfung von Kraftfahrzeugen zum 
Verkehr auf öffentlichen Wegen und Plätzen 
v. 25. Schruar 1915 (RGBil. 1133) 

183 Bek. über die Höchstpreise für Futierkartoffeln 
und Erzeugnisse der Karloffeltrocknerei sowie 
der Kartoffelstärkefabrikation v. 25. Februar 
1915 (RGBl. 11910000)0. 

184 Bek. über die Regelung des Absatzes von Er¬ 
zeugnissen der Kartoffeltrocknerei und der 
Kartoffelstärkefabrikation v. 25. Februar 1915 
(Re#l. 1101099999900 

185 Bek., betr. Anwendung der Vertragszollsätze 
v. 25. Februar 1915 (RBl. 12) 

186 Bek., betr. die Bilanzen von Aktiengesellschaften 
ujw., die Vermögen im Aurland ober in ben 
Schutzgebieten haben, v. 25. Februar 1915 
(Rö#l. 1223)3).. 

XVII 

Bd. 1 Bd. 2 Bd. 3 Bd. 4 Bd. 5 
Seite Seile Seite Seite Geite 

768 

770 

774 

683 

635 

618 

625 

676 
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378 

380 

740 

778 

657 

654 

291 
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399
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1915, 
Kr. (2. März bis 18. März.) 
187 Bek., betr. den Wochenmarktverkehr v. 2. März 

1915 (RGBl. 1909) 
188 Bel. über den Anbau von Zuckerrüben v. 4. März 

1915 (Rel. 12700 
189 Bek. über Erhebungen der Vorräte von Kar¬ 

toffeln v. 4. März 1915 (REl. 1270)0 . 

190 Bek., betr. die Fristen des Wechsel- und Scheck¬ 
rechts für Elsaß-Lothringen, Ostpreußen usw. 
v. 4. März 1915 (Rö Bl. 12999 

191 Bek. über die Beschäftigung von Gesangenen mit 
Außenarbeit v. 4. März 1915 (Rl. 130) 

192 Bek. über weitere Regelung des Branntweinver¬ 
kehrs v. 4. März 1915 (RGl. 131). .... 

193 Bek. über die Vornahme von Zwischenzählungen 
der Schweine am 15. März und 15. April 
1915 v. 4. März 1915 (Röl. 132) 

194 Bek. über die zwangsweise Verwaltung russi¬ 
scher Unternehmungen v. 4. März 1915 (Rl. 
133T 

195 Bek. über vorübergehende Zollerleichterungen v. 

M. 1 Do#. 2 Bd. 3 Bd. 4 Bd. 5 

Seite Seite Seite Seite Eeite 

738 294 258 

729 

567 

402 

800 

650 

569 

8. März 1915 (RBl. 139009) 544 551 
196 Bel. über bie Regelung des Verkehrs mit Gerste 

vb. 9. März 1915 (NEBL. 139)... .... 
197 Bet., betr. Ünderung ber Bet, über bie Hödjit- 

preife für Roggen, Gerjte und Weizen v. 19. 
Dezember 1914 (ROB. 528), v. 9. März 1916 
(RKönl. 1155555. 

195 Bek., betr. Erleichterungen auf dem Gebiele des 
Patente, Gebrauchsmuster= und Warenzeichen¬ 
rechts in ausländischen Staaten v. 12. März 
1915 (ReBl. 19.)00 

199 Bek., betr. Ergänzung der Bek. über die Ver¬ 
wendung von Rohzucker (Erstprodukt) v. 19. 
Februar 1915 (REl. 103), v. 12. März 1915 
(Köhl. 11111)0. 

200 Bek. betreffs Anderung der Postordnung v. 20. 
März 1900, v. 16. März 1915 (Rehl. 153) 

201 Bek., betr. Verbot von Mitteilungen über Preise 
von Wertpapieren usw. v. 17. März 1915 
(Reaßl. 1544„; 

202 Bek., betr. die Besreiung gewisser unter Nr. 3 
des Tarifs zum Reichsstempelgesetz sallenden 
Inhaber=Schuldverschreibungen von der Reichs¬ 
stempelabgabe v. 17. März 1915 (RöBl. 155). 

203 Gesetz, betr. die Ausgabe von Reichslassenscheinen 
und Reichsbanknoten zu 10 Mark v. 22. März 
1915 (Rl. 179 .. 

204 Bek., betr. Anrechnung militärischer Dienst¬ 
leistungen in der Angestelltenversicherung v. 
18. März 1915 (Rhl. 1810 

205 Bek. einer Anderung der Bek. über die Rege¬ 

703 

767 

464 

676 

404 

380 

524 

4723 

829
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1915. 
24. März biß 15. April.) 

iung de Verkehrs mit Haser v. 13. Februar 
(RGBl. 81), v. 24. März 1915 (ROBI. 182) 

206 Bek., betr. den Ausschank und Verkauf von 
Branntwein oder Spiritus v. 26. März 1915 
(Reßl. 1899999n 

207 Bek., betr. Anderung der Bek. über die Höchst¬ 
preise für Roggen, Gerste und Weizen v. 19. 
Dezember 1914 (RGBl. 528), v. 26. März 
1916 (RGBl. 184). . 

208 Bek., betr. die Erfüllung von Ansprüchen im 
Falle zwangsweiser Verwaltung von Grund¬ 
stücken v. 26. März 1915 (RGBl. 185) 

209 Bek. über den Verkehr mit Futtermitteln v. 31. 
März 1915 (Re#l. 1999) 

210 Bek., betr. Anderung der Bek. über die Rege¬ 
lung des Verkehrs mit Haser v. 13. Februar 
1915 (RE#Bl. 81), v. 31. März 1915 (REl. 
2000 

211 Bet., beir. Anderung der Bek. über das Ver¬ 
füttern von Roggen, Weizen, Hafer, Mehl 
und Brot v. 21. Januar 1915 (RGBl. 27), 
v. 31. März 1915 (Rel. 200) 

212 Bek., betr. Anderung ber Bet. über die Höchft- 
preise für Speisekartosfeln v. 15. Februar 1915 
(Rol. 95), v. 31. März 1915 (Rl. 202) 

213 Bek. einer Anderung der Befk. über die Berei¬ 
tung bon Vackware v. 5. Januar 1915 (Rol. 
8), v. 31. März 1915 (REBT. 209)... . . 

214 Bet,, betr, Einschränkung der Trinkbranntwein¬ 
erzeugung b. 31. März 1915 (ROBT. 208) 

215 Bel. über die Sicdyerung ber Aderbeftellung d. 
31. März 1915 (ROBL. 210). . 2.22... 

216 Bel. über die Berwenbung von Erbölpedy und Die 
Heritellung von Fußbodenöl v. 31. März 1915 
(Rl. 2111)0 . 

217 Bek., betr. weitere Erleichterungen auf dem Ge¬ 
biete des Patent= und Gebrauchsmusterrechts 
v. 31. März 1915 (Rhl. 21) 

218 Bek. über die Regelung des Verkehrs mit Kar¬ 
toffeln v. 12. April 1915 (R#l 217) 

219 Bek. über Höchstpreise für Kupfervitricl v. 12. 
April 1915 (R#Bl. 222, 2603) 

220 Bek., betr. die Menge des zum steuerpflichtigen 
Inlandsverbrauch abzulassenden Zuckers v. 15. 
April 1915 (Rl. 2233). 

221 Bek. wegen Anderung der V0O., betr. Verkehr mit 
Zucker, v. 12. Februar 1915 (Rl. 75), v. 
15. April 1915 (ReBl. 2223). 

222 Bek., betr. Anderung der Bek. über zuckerhaltige 
Futtermittel v. 12. Februar 1915 (RGBl. 78), 
v. 15. April 1915 (RöGl. 22444 
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XX Verzeichnis der Kriegsgesetze nach der Zeitsolge. 

1915. 

Wr. (15. April bis 7. Mai.) 
223 Bek, einer Anderung der Bek. über die Höchst¬ 

6 preise für Fulierkactoffeln und Erzeugnisse der 
Kartkofseltrocknerei sowie der Kartoffelstärke¬ 
fabrikation v. 25. Februar 1916 (RGBl. 116), 
b. 15. April 1915 (Rö#ll. 2200 

224 Bek. über Ausnahmen von den Höchstpreisen 
für Speifelarioffeln v. 15. April 1915 (ROBI. 
2266. ..... 

225 Bek. über die Geltendmachung von Ansprüchen 
von Personen, die in Osterreich=Ungarn ihren 
Wohnfig haben, dv. 20. April 1915 (NGBI. 231) 

296 Bek. über die Zwangsverwaltung don Grund» 
stücken v. 22. April 1915 (RSnl. 233)) 

227 Bek. über den dinglichen Rang öffentlicher 
Laſten v. 22. April 1915 (NGBl. 235) 

228 Bek. über die Geltendmachung von Ansprüchen 
von Personen, die im Ausland ihren Wohnsitz 
haben, v. 22. April 1915 (RöBl. 230) 

229 Bek. über Reis v. 22. Upril 1915 (NGBI. 237) 
230 Bek. über die Vornahme einer Erhebung der 

Vorräte von Getreide und Mehl am 9. Maie 
1915, v. 22. April 1915 (RGOBl. 241) 

231 Bel., beit. Ausdehnung der Wochenhilfe während 
des Krieges v. 23. April 1915 (NODBL. 257) 

232 Bel., betr. Verarbeitung von Topinamburd jo- 
wie von Rüben und Rübensäften in Brenne¬ 
reien im Betriebsjahr 1915/16 v. 23. April 
1915 (R#l. 260300 

233 Bek. über Freigabe von Branntwein zur Ver¬ 
steuerung im Mai 1915 v. 28. April 1915 
(RGBl. 266). .... 

234 Bek. einer Anderung der Bek. über das Aus¬ 
mahlen von Brolgetreide v. 5. Januar 1915 
(Rol. 3), v. 29. April 1915 (Röl. 268), 
aufgehoben. ... 

235 Bek. über die Verwendung von Erdölpech und 
Ol v. 29. April 1915 (RGBl. 270) 

236 Bek. über das Außerkrafttreten der Bek. über 
die Sicherstellung von Fleischvorräten v. 25. 
Januar 1915 (Rol. 45) und der Bek., betr. 
Anderung der Bek. über die Sicherstellung von 
Fleischvorrälen v. 25. Febrnar 1915 (Rl. 
109), v. 6. Mai 1915 (RöBZl. 27) 

237 Bel., betr. bie Verlängerung ber im Artifel 4 
der revtdierten Pariser Übereinkunft zum 
Schutze des gewerb ichen Eigentums v. 2. Juni 
1911 vorgesehenen Priorilätsfristen vd. 7. Mai 
1915 (NGBl. 220 

238 Bek., betr. Verarbeitung von Tapioka in den 
Brennereien im Betriebsjahr 1914/15 v. 7. 
Mai 19156 (RGBl. 273) ...... ... 

Bd. 1 Bbd. 2 Bd.3 Dd. 4 Pd. 
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Verzelchnis der Kriegsgeſete nach der Zeltfolge. 

1915. 
‚Er (12, Mai bi 27. Mai.) 
239 Bel. über vorübergehende Hollerleigterungen v. 

12. Mai 1915 (RGl. 270) 

240 Bek., beir. die Verlängerung der Prioritäts¬ 
fristen in ausländischen Staaten, v. 13. Moi 
1915 (ReBl. 270))) .. 

241 Bek., betr. Erleichterungen auf dem Gebiete des 
Palent-, Gebrauchsmuster- und Warenzeichen¬ 
rechis in ausländischen Staaten v. 13. Mai 
1915 (REl. 29)) ... 

242 Bek. über Malz v. 17. Mai 1915 (RG#Bl. 279). 

243 Bek., betr. Anderung der Bek. über die Rege¬ 
lung des Verkehrs mit Gerste v. 9. März 1915 

(RGBl. 1389), v. 17. Mai 1916 (RGBl. 282) 
244 Bek., betr. die Fristen des Wechsel- und Scheck¬ 

rechts für Elsaß-Lothringen, Ostpreußen usw. 
v. 17. Mai 1915 (R l. 26914 

245 Bet., betr. Aufhebung ber für bie Sriften des 
Wechsel= und Scheckrechts angeordneten dreißig¬ 

tägigen Verlängerung v. 17. Mai 1915 
(Renl. 292841t1t4400. 

246 Bek. über die Einschränkung der Pfändbarkeit 
von Lohn-, Gehalts- und ähnlichen Ansprüchen 
v. 17. Mai 1915 (Röll. 2809) 

247 Bel. tiber das Verfüttern bon grünem Roggen 
und Weizen dv. 20. Dai 1915 (RGBl. 287) .. 

248 Bet. Über Freigabe von Branniwein zur Ber- 
steuerung im Quni 1915 vd. 20. Mai 1915 
(RGl. 29h009 

249 Bek., betr. Anderung der VO. des Bundesrats v. 
7. Auguft 1914 (ROBL. 359), v. 18. August 
1914 (RGBL. 377) unb 22. Dezember 1914 
(RGBI. 543), v. 20. Mai 1915 (MGBI. 288) 

250 Bek., betr. Anderung der Postordnung v. 20. 
März 1900, v. 22. Mai 1915 (RBl. 302) 

251 Bek., betr. die Vergütung für Furage und Land¬ 
lieferungen v. 24. Mai 1915 (Rößl. 300) 

252 Bek. wegen Ergänzung der VO., betr. Verkehr 
mit Zucker v. 27. Mai 1915 (Rel. 307) 

253 Bek., betr. die Menge des zum steuerpflichtigen 
Inlandsverbrauch abzulassenden Zuckers v. 27. 
Mai 1915 (Rl. 300) 

254 Bek. über Verbrauchszucker v. 27. Mai 1915 
(RGBl. 30000 

255 Bek. wegen Ergänzung der Bek. über zucker¬ 
haltige Futtermitiel v. 27. Mai 1915 (Rl. 
312)3.. ... .... 

2b6 Bek. einer Anderung der Bek. über den Verkehr 
mit Futtermitteln v. 31. März 1915 (R#Bl. 
195), v. 27. Mai 1915 (Röl. 310) 

257 Bek. über die Höchstpreise für schwefelsaures 
Ammoniak v. 27. Mai 1915 (Rhl. 316) 
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XXII Verzeichnis der Kriegsgesetze nach der Beitfolge. 

1915, Bod.1 Bb.æ Bod.a Bd. Wb.5 
Ar. (27. Mai 6i3 28. Juni.) Seite Seite Seite Seite Seite 

258 Bek. über das Außerkraftlreten der Bek. über 
die Höchstpreise für schwefelsaures Ammoniak 
v. 10. Dezember 1914 (NGBl. 500), v. 27. 
Mai 1915 (Reßl. 31)3) 781 

259 Bek. über vorübergehende Einfuhrerleichterungen 
v. 27. Mai 1915 (REGl. 317. 555 

260 BD. über Bulafjung von Strafdefehlen bei Ver- 
gehen gegen Vorschriften über wirtschaftliche 
Maßnahmen dv. 4. Zuni 1915 (MOBIL. 325). 744 

261 Bek., betr. Betriebsauflage für den Sommer¬ 
brand in landwirtschaftlichen Brennereien im 
Betriebsjahr 1914/15 v. 4. Juni 1915 (Rl. 
32000. 651 

262 Bek. über eine Ernteflächenerhebung v. 10. Juni 
1915 (R#l. 31440 937 

263 Bek. über die Höchstpreise für Erzeugnisse aus 
Nickel v. 16. Juni 1915 (Rel. 340). 795 

264 Bek. Über das Verbot des Vorverkaufs ber Ernie 
des Jahres 1915 und des Vorverkaufs von 
Zucker v. 17. Juni 1915 (REl. 341). 737 

265 Bek. über die Verarbeitung von Karkoffeln in den 
Brennereien v. 17. Juni 1915 (RSBI. 343) 661 

266 Bek. über die abgabenfreie Verwendung von 
Salz zum Einsalzen von Garneelen (Krabben) 
v. 17. Juni 1915 (Rl. 3444 558 

267 Bet. über das Verbot des Vorverkaufs von Ol¬ 
frühten der Ernte des Jahres 1915 v. 22. 
Juni 1915 (Rl. 3150 738 2944 — — — 

268 Bek., betr. Ergänzung der VO. über die Über¬ 
wachung und zwangsweise Verwaltung aus¬ 
ländischer Unternehmungen v. 24. Juni 1915 
(Reßl. 33127. 940 

269 Bek. über den Verkauf von Fleisch= und Fettwaren 
durch bie Gemeinden v. 24. Juni 1915 (Rl. 
— 682 — — 312 — 

270 Bek. über den Aushang von Preisen in Verkaufs¬ 
räumen des Kleinhandels v. 24. Juni 1915 
(RKoe#l. 39999935 739 180 — — — 

271 Bek. über die Wiederholung der Anzeige der Be¬ 
stände von Verbrauchszucker v. 24. Juni 1915 
(Re Vl. 396 ....... .. 680 

272 Bet. über die Sicherftellung von SKriegäbebarf 
v. 24. Juni 1915 (NEBL. 357) ...... 923 450 733 22 — 

2373 Bel. über die Geltendmachung bon Anfprüden 
von Perfonen, die in der Schweiz ihren Mohn« 
fig haben, v. 25. Zunt 1915 (NEBL. 361) . . 937 

274 Bek. über den Verkehr mit Brotgetreide und Mehl 
aus dem Erntejahr 1915 v. 28. Juni 1915 
(RGl. 396333 nnnn 572 2988 — — — 

275 Bek. über das Ausmahlen von Brotgetreide v. 
26. Juni 1915 (NGBl. 37) 616 2838 — 138 —



Verzeichnis der Kriegsgeſehe nach der Zeitfolge. 

1915. 

Kr. (28. Juni bis 10. Juli.) 

276 Bet. üdber das Verfüttern von Brotgetreide, Mehl 

und Brot v. 28. Juni 1915 (NGl. 381) 

277 Bek, über den Verkehr mit Gerste aus dem Ernte¬ 

fahr 1915 ( Bl. 39814 
278 Bek. über den Verkehr mit Krastfuttermitteln v. 

28. Juni 1915 (RGBl. 399). 

279 Bek. über zuckerhaltige Futtermitlel v. 28. 

Juni 1915 (RGBl. 400) 

280 Bek. wegen Anderung der Vek., beir. Einschrän¬ 

kung der Trinkbranntweinerzeugung v. 31. 

März 1915, v. 28. Juni 1915 (RGBl. 409) 

281 Bek. über Freigabe von Branntwein zur Ver¬ 

steuerung im Juli, August und September 1915 

v. 28. Juni 1915 (Re Bl. 4100) - 

282 Bek., betr. die Verlängerung der Prioritäts¬ 

fristen in Frankreich v. 28. Juni 1915 (Re#ßl. 
MH): rer 

283 Bek. über das Außerkrajtireten der BD. fiber 

den Verkehr mit Futtermitleln v. 31. März 1915 

IRGBL. 195) und der BO., betr. eine Änberung 

dieſer VO., v. 27. Mai 1915 (NGDT. 315), v. 

29. Zuni 1915 (ROSE. 412)... 2... 

284 Bek. über gewerbliche Schutrechle seindlicher 

Staatsangehöriger v. 1. Juli 1915 (R#l. 

40 
285 Bek., bekr. Anwendung der Vertragszollsätze auf 

velgisches Obst v. 1. Juli 1915 (RGBl. 416) 

286 Bestimmungen zur Ausführung der VO. über 

gewerbliche Schuhrechte feindlicher Staatsan¬ 
gehöriger v. 2. Juli 1915 (RGBl. 417) . 

287 Bek. über das Verbot des Vorverkaufs von Er¬ 
zeugnissen der Kartoffeltrocknerei sowie der 
Kartoffelstärkefabrikation aus der inländischen 

Ernte des Jahres 1915 v. 7. Juli 1915 

(Reßl. 4100099)9) 
288 Bek. über die Höchstpreise für Petroleum und 

die Verteilung der Petroleumbestände v. 8. 
Juli 1915 (RGl. 42200 

289 Bek., betr. Zollfreiheit für Halbzeug der Tarif¬ 

nummer 650 v. 8. Juli 1915 (RGl. 423. 

290 Bek. über die Lohnverarbeitung von Kartoffeln 
in lleineren Brennereien v. 8. Juli 1915 
(Reul. 422414. 

291 Bek. über das Außerkrafttreten von Vorschriften 
der Bundesratsverordnung über die Regelung 
des Verkehrs mit Brotgetreide und Mehl v. 25. 
Januar 1915 (Rl. 35) v. 10. Juli 1915 
(Reßl. a425).m 

292 Bek. über das Inkrafttreien von Vorschriften 
der Bundesratsverordnung über den Verkehr 
mit Brotgetreide und Mehl aus dem Ernte¬ 

XXIII 

Vd. 1 85.3 86.3 Bb.4 Wo.5 
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XXIV Verzeichnis der Kriegsgesetze nach der Zeitfolge. 

1915. r. 1 B. Sd.3 Sd.S B.2“ 
Kr. (10. Juli 618 23. Juli.) Seite Seite Seite Grit: Seite 

jahr 1915 v. 28. Juni 1915 (RG l. 363), v. 
10. Juli 1915 (Rönhl. 4206)#c 599 

293 Del. über Ausnahmen von bem Zerbote des 
Vorverkaufs der Ernte bed Jahres 1915 und 
des Vorverkaufs von Zuder v. 17. Xuni 1915 

{(RYBI. 341), v. 10. Juli 1915 (Rl. 426) 939 
294 Bek. über das Inkrafttrelen der VO. über die 

Regelung des Verkehrs mit Hafer v. 28. Juni 
1915 (R&B. 393) v. 11. Juli 1915 (Rl. 
430999990 945 

295 Bek. über die Errichtung von Vertriebsgesell¬ 
schaften für den Steinkohlen= und Braun¬ 
kohlenbergbau v. 12. Juli 1915 in der Fassung 
v. 30. August 1915 (RGBl. 530) 945 296 — 592 — 

296 Bek. wegen weiterer Ergänzung der VO., beir. 

Verkehr mit Zucker v. 15. Juli 1915 (REGAL. 

12
 ! ‘ | | 

45566644 — 287 — — — 
297 Bek. wegen Veränderung der Bek. über Ver¬ 

brauchszucker v. 15. Juli 1915 (Rel. 437) — 287 — — — 
298 Bek., betr. die Menge des zum steuerpflichtigen . 

Inlandsverbrauch abzulaſſenden Zuckers v. 16. 
Juli 1916 (RGBl. 438), ....... — 287 — 28 — 

299 Bek. über den Verkehr mit Olfrüchten und dar¬ 
aus gewonnenen Produkten v. 15. Juli 1915 
(KGl. 433233333 — 294 — 504 — 

300 Bek., beir. die Verlängerung der Prioritäts¬ 
fristen in ausländischen Staaten v. 15. Juli 
1915 (RoBl. 444 ... — 1% 

301 Bel, über das Inkrafttreten von Vorschriften 
der Bundesratsverordnung über den Verkehr 
mit Brolgetreide und Mehl aus dem Ernte¬ 
jahr 1915 v. 28. Juni 1915, v. 17. Juli 1915 
MOD. 4323355250 — 278 — 102 — 

302 Bek. über die Regelung der Kriegswohlfahrts¬ 
pflege v. 22. Juli 1915 (Rö##l. 449). — 340 619 — — 

303 Bet., betr. bie fsriften des Wechfel- und Sched- 
rechts für Elsaß=Lothringen, Ostpreußen usw. 
v. 22. Juli 1915 (RGBL. 450) ...... — 12 

304 Bel. über die Geltendmachung von Ansprüchen 
von Berfonen, bie im Ausland ihren Wohnſitz 

haben, v. 22. Zuni 1915 (MOB. 51)... . — W 
305 Bel. über vorübergehende Boflerleichterungen d. 

22. Juli 1915 (Re#l. 45053)3) — 276 — 26 — 
306 Anordnung für das Verfahren vor dem Reichs¬ 

schiedsgericht für Kriegsbedarf v. 22. Juli 1915 
(Ke#l. 609090900092 — 451 

307 Bek. über die Errichtung einer Reichsfutter¬ 
mittelftelle v. 23. Juli 1915 (NYBI. 455)... — 293 — 499 — 

308 Bel. über bie Höchftpreife für Brotgetreide v. 
23. Juli 1915 (KGBl. 450 — 297 — 141 — 

309 Bek. einer Anderung der VO. über den Verkehr



Verzeichnis der Kriegsgeſetze nach der Zeitfolge. 

*•r 1915. 
N, (23. Juli bis 13. August.) 

mit Brotgetreide und Mehl aus der Ernte 1915 v. 

28. Juni 1915, v. 23. Juli 1915 (Rl. 461) 

310 Bek. über die Höchstpreise für Gerste v. 23. Juli 1915 

(RGBl. 422222222— 
311 Vek. über die Höchstpreise für Haser v. 23. Juli 1915 

(Nl. 4644 
312 Bek. über die Aufhebung des Verbots der Kaufver¬ 

Iräge über Broigerreide, Gerfte und Haser v. 23. 

Juli 1915 (NGl. 4603 

313 Bek. über die Wiederholung der Anzeige der Bestände 

von Verbrauchszucker v. 23. Juli 1915 (RGBll. 466) 

314 Bek. gegen übermäßige Preissteigerung v. 23. Juli 

1915 (RGBl. 467). 

315 Bel., betr. Anderung der Postordnung v. 20. März 

1900, v. 23. Juli 1915 (ROBi. 474) . . . 

316 Bet. über da3 Außerkrafttreien der VO. tiber das 

Verbot de Vorverlaufs von Olfruchten der Ernte 

des Jahres 1915 v. 22. Juli 1915, v. 24. Juli 1915 

REDE. 476). rennen 
317 Bet. über bie Wahlen nad) dem Gewerbegerichtsgesetz 

und dem Gesetze, beir. Kaufmannzsgerichte v. 26. 

Juli 1915 (RGBl. 48100 
318 Bek., betr. den Handel mit Mehl v. 27. Juli 1915 

(RGBl. 75) 

319 Bek., betr. Übergang der Geschäfte der Reichsvertei¬ 
lungsstelle auf die Reichsgetreidestelle, v. 28. Juli 

1915 (Rßl. 483)) 
320 Bek., betr. Zulassung von Motorbooten zum Berleht 

v. 29. Juli 1915 (NRGl. 4800) 
321 Bek. wegen Ergänzung der VO. über den Verlehr 

mit Krastfuttermitteln v. 28. Juni 1915, v. 5. August 
1915 (NRGl. 4899) 

322 Bek. über Anderung der VO., betr. Einschränkung der 
Malzverwendung in den Bierbrauereien v. 15. Fe¬ 
bruar 1915, d. 5. Auguft 1915 (NOV. 490) . 

323 Bel., betr. Underung der BD. über Malz d. 17. Mai 
1915, vu. 5. Auguft 1915 (NEU. 491)... . - - 

324 Ber. über die Vergütung für Ölfrüchte d. 5. Auguft 
1915 (Röl. 49)9)) 

325 Bek. über die Zulassung von eisernen Gewichten zur 
Eichung v. 11. Aug. 1915 (Rl. 5909) 

326 Bek., betr. die Einschränkung der Arbeitszeit in Spinne¬ 
reien, Webereien und Wirkereien v. 12. August 1915 
(Rol. 49h55 

327 Bek., betr. die Wahlen nach der RO. v. 12. August 
1915 (NRGBl. 49)))) 

328 Bek. über das Inkrasttreten von Vorschriften der 
Bundesratsverordnung v. 28. Juni 1915 über den 
Verlehr mit Brotgelreide und Mehl aus dem Ernte¬ 

. jahr 1916 v. 13. August 1915 (Rl. 4999) 

XXV 
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XXVI Verzeichnis der Kriegsgesetze nach der Zeitfolge. 

1915. 
Bir. (13. Auguft bis 8. September.) 
329 Bel., betr. die Außerkraftsetzung der Bek, über die Fest¬ 

setzung von Höchstpreisen für Erzeugnisse aus Kupfer, 
Messing und Aluminium v. 28. Dezember 1914 und 
der Bek. über die Höchstpreise für Erzeugnisse aus 
Nickel v. 15. Juni 1916, v. 13. August 1915 (Rl. 
500h0))). 

330 Bek., betr. die Verlängerung der Prioritätefristen in 
Belgien v. 17. August 1915 (NGBI. 611) 

331 Bel. über bie Ausdehnung der BD. tiber den Verlehr 
mit Krajtfuttermitteln dv. 28. Suni 1915 auf weitere 
Suttermittel v. 19, Yugujt 1915 (MOBIL. 503) . . . 

332 Bet, über die Preije und sonstigen Vergütungen für 
Kraftfuttermitlel v. 19. August 1915 (RGl. 504) 

333 Bek. über den Verkehr mit Kakaoschalen v. 19. August 
1915 (RGBl. 507 

334 Bel. einer Änderung der BD. v. 28. Juni 1915 über 
den Verkehr mit Brotgetreide und Mehl aus den: 
Erntejahr 1915 v. 19. August 1915 (REl. 5080) . 

336 Bek., betr. Festsetzung der Ortslöhne v. 19. August 
1915 (Roe Bl. 5112 ..„ 

336 Vorschristen über das Unbrauchbarmachen von ge¬ 
pulverlen Kakaoschalen zum Genusse für Menschen 
v. 21. August 1915 (Rehl. 5109) 

337 Bek. über die Berichtigung und Ergänzung der Bel. 
gegen übermäßige Preissteigerung v. 23. Juli 1915, 
v. 22. August 1915 (ReBl. 51.)0 

338 Bek. über ein Schlachtverbot für trächtige Kühe und 
Sauen v. 26. August 1915 (RGBi. 515). 

339 Bek. über den Verkehr mit Zucker im Betriebsjahr 
1915/16 v. 26. August 1915 (RGBl. ö510 . - 

340 Bek. über den Verkehr mit Hülsensrüchten v. 26. August 
1915 (REnl. özo0)0. 

341 Bef. über das Verbot des Vorverlaufs von Erbsen, 

Bohnen und Linsen aus der Ernte des Jahres 1915 
v. 26. Angust 1915 (NGBl. 524t4))0 

342 Bek. über das Außerkrafttreten der Bek. über die 
Höchstpreise für Speisekartoffeln v. 15. Februar 1915, 
v. 26. August 1915 (ReBl. 524t0 

343 Bek. über die Vornahme einer Viehzwischenzählung 
am 1. Oktober 1915 v. 26. August 1915 (Rel. 
52500000 

344 Bek., betr. die Angestelltenversicherung während des 
Krieges v. 26. Auguſt 1915 (RGBl. b41). 

345 Bek., betr. die Ausprägung von Fünfpfennigſtücen 
aus Eiſen v. 26. Auguſt 1915 (RGBl. 541) 

346 Bek. über Beschränkung der Milchverwendung v. 2. 
September 1915 (Renßl. 55)) 

347 Bek. zur Erweiterung der Bek. über Vorratserhebungen 
v. 2. Februar 1915, v. 3. September 1915 (Röl. 
49). ..... 

Bd. 2 5d. 3 Sd. 4 Bo#. 

Seite Sein Seite Seite 
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Verzeichnis der Krlegsgesetze nach der Zeitfolge. XXVII 

1915. Bd.2 Vd. 3 Bd. 4 Bd.“ 

ar. i7. September bi8 16. September.) Seite Seite Seite Zeite 

348 Geset, betr. den Schutz von Berufstrachten und Berufs. 

abzeichen für Betätigung in der Krankenpflege v. 7. 
September 1915 (NGl. 566.14141„ 369 

349 BO. über tie Beurkundung der Sterbefälle von 
Militärpersonen, die im Inland weder einen Wohn¬ 
sitz gehabt haben, noch dort geboren sind, v. 

7. September 1915 (Rel. 533 530 
350 Allerhöchster Erlaß, betr. die Anrechnung der Jahre 

1914 und 1915 als Kriegsjahrc, v. 7. September 

1915 (Rml. 5999 531 
351 Bek. über den Verkehr mit Margarine v. 9. Sep¬ 

tember 1915 (RGl. 565666 2200. 294 

352 Ber., belr. Anderung der VO. v. 28. Juni 1915 über 
die Regelung des Verkehrs mit Haser, v. 9. Sep¬ 
tember 1915 (Röl. 55606) 292 

353 Bel. zum Bollzuge der BD. über die Regelung bes 
Verkehrs mit Hafer v. 28. Juni 1915, v. 9. Gep- 
tember 1915 (RGl. 5555 292 

354 Bek. wegen Anderung der Bel. über die Sicherung 
der Ackerbestellung v. 31. März 1915, v. 9. Sep¬ 
lember 1915 (Röl. ö66757) ... 274 

355 Bek. zur Entlastung der Gerichte v. 9. September 
1915 (Rel. 560TUU 462 — 825 

356 Bek., betr. die Einfuhr von Getreide, Hülsenfrüchten, 
Mehl und Futtermitieln v. 11. September 1915 
(Keßl. 600HHaa 276 — 20 

357 Bek. über die Zuständigkeit zur Beurkundung ber 
Sterbefälle von Militärpersonen, die im Inland 
weder einen Wohnjit gehabt haben, noch dort ge- 
boren sind, v. 11. September 1915 (REBI. 584) 531 

358 Bet, über die Ausdehnung der BD. über den Berlehr 

mit Kraftfuttermitteln v. 28. Juni 1915 auf weitere 
Futtermittel v. 13. September 1915 (RGBl. 584) 293 — 1560 

359 Bek. über die Regelung des Absatzes von Erzeugnissen 
der Kartoffeltrocknerei und der Kartoffelstärkefabri¬ 
kation v. 16. September 1915 (MOBL. 585) .. 285 — 176 

360 Bel. über die Höchftpreije für Erzeugniffe ber Kar¬ 
tofseltrocknerei sowie der Kartoffelstärkefabrikation 
v. 16. September 1915 (Röl. 5890) 285 — 1341 

361 Bek. über die Außerkraftsetzung der Bek. über die Rege¬ 
lung des Absatzes von Erzeugnissen der Kartoffel¬ 
trocknerei und der Kartoffelstärkefobrikation v. 
25. Februar 1915, v. 16. September 1915 (RG#l. 
SO) nn 2385 

362 Bef. über das Außerkrasltreten der Bek. über die 
Höchstpreise für Futterkartoffeln und Erzeugnisse 
der Kartoffeltrocknerei sowie der Karkoffelstärke¬ 
fabrikation v. 25. Februar 1915, v. 16. September 
1915 (RGBl. 550)0 .... 298 

363 Bei, über die Aufhebung des Verbots des Vorverkaufs 
von Erbsen, Bohnen und Linsen aus der Ernte des
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1916. 
Her. (16. September bis 9. Dftober.) 

Sahres 1915, ». 16. September 1915 (NEL. 
EI) rer. 

364 Bel., beir. Verarbeitung von Kartoffeln in @eireibe- 
brennereien im Betriebsjahr 1915/16 v. 16. Sep¬ 
tember 1915 (RGBl. 5090)0 

365 Bek., beir. Ergänzung der VO. v. 26. August 1915 
über den Verkehr mit Hülsenfrüchten v. 20. Sep¬ 
tember 1915 (Rehl. 60)0 

366 Bek. zur Fernhaltung unzuverlässiger Personen vom 
Handel v. 23. Seplember 1915 (Rl. 603) 

367 Bek., betr. Erleichterungen auf dem Gebiele des Pa¬ 
tent-, Gebrauchsmuster- und Warenzeichenrechts v. 
23. September 1915 (RGBl. 6200 

368 Bek. über die Errichtung von Preisprüfungsstellen 
und die Versorgungsregelung db. 26. September 
1915 (Rhl. 600070 

369 Bek. über zuckerhaltige Futtermittel v. 25. September 
1915 (Rehl. 611))0 

370 Bek., betr. die Preise für zuckerhaltige Futtermittel 
v. 25. September 1915 (RGl. 62200 

371 Bek. über Freigabe von Branntwein zur Versteuerung 
im Oklober, November und Dezember 1915, v. 25. 
September 1915 (NGBl. 23 

372 Bestimmungen über die Lieserung und Abnahme von 
Hülfenfrüichten v. 26. September 1915 (N&BI. 625) 

373 Gefeh, betr, Anderung be3 Gefeges, betr. die Unter- 
stützung von Familien in den Dienft eingetretener 
Mannschaflen, v. 28. Februar 1888, v. 30. Sep¬ 
tember 1915 (RB. 629) . . » 2» 222 0 0. : 

374 Bek. über das Verschroten von Brotgetreide zu Futter¬ 
zwecken v. 2. Oktober 1915 (NYBL. 628) *êr“ 

375 Bek. zur Entlastung der Strafgerichte v. 7. Olkober 
1915 (RGl. 696812020 

376 Bek. über die Anmeldung des im Inland befindlichen 
Vermögens von Angehörigen feindlicher Slaaten 
v. 7. Oktober 1915 (Rehl. 6333) 

377 Bek. über die Regelung der wirtschaftlichen Betriebs¬ 
verhältlnisse der Branntweinbrennereien und der 
Betriebsauflagevergütungen für das Betriebsjahr 
1915/16 v. 7. Oktober 1915 (RGBl. 637) 

378 Bek. über das Kündigungsrecht der Hinterbliebenen 
von Kriegsteilnehmern v. 7. Oktober 1915 (Rdl. 
64 

379 Bek., betr. die Anderung der Bek, über die Sicher¬ 
stellung von Kriegsbedarf v. 24. Juni 1915, v. 9. 
Oktober 1915 (Renl. 645555 

380 Bek. über die Verwendung tierischer und pflanzlicher 
Ole und Fette v. 9. Oktober 1915 (Re#l. 646) .. 

381 Bek. über die Kartoffelversorgung v. 9. Oktober 1915 
(Ro l. 64274)) rennnn 

382 Bek., betr. Vorschriften über die Anmeldung des im 
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293 

293 
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# 1915. Sd. 2 Bd. 3 B. 4 Bb.5 
Fr. (10. Oktober bis 22. Oftober.) Seite Seite Seite Seite 

Inland befindlichen Vermögens von Angehörigen 
feindlicher Slaaten v. 10. Oktober 1915 (Re#. 653) 425 

383 Bet. über das Außerkraftreten der Bek. über das 

Verbot des Vorverkaufs von Erzeugnissen der 

Karloffeltrocnerei sowie der Karloffeistärkefabri¬ 

kalion aus der inländischen Ernte des Jahres 1915 

v. 11. Oktober 1915 (Rßl. 660909) 285 

384 Bel. über die Verarbeilung von Bucheckern v. 14. 

Oklober 1915 (RöBl. 6700 294 — 517 

385 Bet. über das Verbot des Anstreichens mil Farben aus 

Bleiweiß und Leinöl v. 14. Oktober 1915 (Rl. 

——¬.! 294 — 54 

386 Bek., beir. Zah ungsverbot gegen Agypien und 

Französisch-Marofko v. 14. Oklober 1915 (R#l. 

Deere ernennen 416 
387 Bel. über Ausdehnung der WHO. über den Verkehr 

mit Olfrüchten usw. v. 19. Dliober 1915 (ROBL. 

6ö7)). 294 — 504 

388 Bek., belr. die Fristen des Wechsel- und Scheckrechis 

für E.jaß=Lothringen, Ostpreußen usw. v. 21. Ok¬ 

tober 1915 (Ri. 701)0; 142 

389 Bek., beir. Anderung der Postordnung v. 20. März 

" 1900, v. 21. Ohober 115 (RGBI. 678) ... - - 146 

390 Bet. über die Geltendmachung von Ansprüchen von 

Personen, die im Ausland ihren Wohnsitz haben, v. 
21. Oklober 1915 (Rl. 670)) 90 

391 Bek., betr. Alderung der VO. v. 26. August 1915 
über den Verkehr mit Hülsenfrüchten v. 21. Ok¬ 
tober 1915 (RGl. 6ö81 00 . 287 — 212 

392 Bet., betr. Ergänzung der BO. über ben Verkehr mit 
Gerste aus dem Erntejahr 1915 v. 28. uni 1915, 
v. 21. Oktober 1915 (Rnl. 66812 291 

393 Bek. über das Verbot des Vorverkaufs von Stroh der 
Ernie des Jahres 1915 v. 21. Ollober 1915 (NGl. 

* 6822 293 
394 Bek. einer Anderung ber BO. p. 8. $ufi 1915 über 

die Hödjftpreife für Peirv'eum umd die Verteilung 

der Petrofcumbeftände v. 21. Oltober 1915 (RGBl. 
GB) ern 298 — 597 

395 Bel. zur Erweiterung der Bel. über Vorratserhebungen 

v. 2. Februar 1915, v. 21. Oklober 1915 (REl. 
6810 277 — 67 

396 Bek., betr. Veräußerung von Kauffahrteischiffen an 

Nichtreichsangehörige v. 21. Oktober 1915 (RG#l. 
68900 ... .. ..... 460 

397 Bek. über Erlaß und Vergülung von Abgaben v. 21. 
Oklober 1915 (RGBi. 689970 . .. 232 

338 Ber., betr. Ausnahme bon der Sperre feindlichen Bere 
maögens v. 21. Oktober 1915 (Re##l. 707). 431 
399 Bet. iiber die Rege'ung der Butterpreise v. 22. Ok¬ 

tober 1915 (Rl. 66009)9)0) 291 — 366
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1915. 3.2 30.08 Vd.a Bo.s 
Ar. (22. Oktober bis 8. November.) Erite Seite Geite Seite 
300 Bel. über die Borrahme einer Erhebung der Vorräte 

bon Brotgetreibe, Hafer und Mehl anı 16. November 

1915, v. 22. Ollober 1915 (RGl. 690) 277 — 73 
401 Bek. über die Festsetzung der Grundpreise für Butter 

und die Preisslellung für den Weiterverkauf v. 
24. Oktober 1915 (RGBl. 700000) 298 — 3% 

402 Bek. über die Festsetzung der Höchstpreise für Kartoffeln 
und die Preisstellung für den Weiterverkauf v. 
28. Oktober 1915 (Röl. 700) 288 

403 Bek. über die Abänderung der Bek. über die Kartoffel¬ 

versorgung v. 9. Oktober 1915, v. 28. Oktober 1915 

(NRa Bl. 70)0 286 — 155 

404 Bek. über die Regelung der Kartoffelpreise v. 28. Ol¬ 
tober 1915 (RGBl. 7)0 296 — 174 

405 Bek. zur Einschränkung des Fleisch= und Feltverbrauchs 
v. 28. Oltober 1915 (Rl. 7.1t)0 289 — 315 

406 Bek. über Regelung der Fisch= und Wildpreise v. 28. 
Oltrber 1915 (RGBl. 7100000 298 — 349 

407 Bel. wegen Anderung der Bek., betr. Einschränkung 
der Trinkbranntweinerzeugung, v. 31. März 1915, 
b. 28. Oktober 1915 (NGil. 710. 285 — 196 

408 Bek. zur Ergänzung der Bek. über die Festsetzung der 
Grundpreise für Butter und die Preisstellung für 
den Weiterverlauf v. 24. Oktober 1915, v. 29. Ok¬ 
tober 1915 (REBL. 719)... - - ..- 293 — 3% 

409 Bel., betr. den Beirieb der Anlagen der Grofeifen- 
induſtrie v. 29. Oltober 1916 (RGBl. 721) . . . 302 

410 Bek. über Ausdehnung der VO. über die Regelung 
des Absatzes von Erzeugnissen der Kartoffeltrocknerei 
und der Kartoffelstärkefabrikation v. 16. Seplember 
1915, v. 1. November 1915 (Rönl. 722) 285 — 178 

411 Bek. zur Regelung der Milchpreise und des Milchver¬ 
brauchs v. 4. November 1915 (Röhl. 723). 290 — 382 

412 Bek. zur Regelung der Preise für Schlachtschweine 
und für Schweinefleisch v. 4. November 1915 
(Reßl. 77999 298 — 340 

413 Bek. zur Ergänzung der Bek. über die Errichtung von 
Preisprüsungsstellen und die Versorgungsregelung 
v. 25. September 1915, v. 4. November 1915 
(RGBlI. 728)3.. .... 297 — — 

414 Bek. betr. Ergänzung der VO. über das Verbot des 
Handels mit in England abgestempelten Wert¬ 
Papieren d. 4. November 1915 (REBEL. 731)... 232 — — 

915 Bet. über die VBerjährungzfriften v. 4. November 1915 
MED. 732)... 2-22 rennen 140 123 — 

416 Bek., betr. die Einschränkung der Arbeitszeit in 
Spinnereien, Webereien, Wirkereien usw. v. 7. 
November 1915 (RGl. 73 304 

417 Bek. über Ole und Fette v. 3. November 1915 (MYBT. 
7699n) 294 — 511



Verzeichnis der Kriegsgeſehr nuch der Zeitſolge. 

1915. 
Sir. (8. Robember bi? 22. November.) 

418 Bel. Aber den Verkehr mit Stroh und Häcksel v. 8. 

Novdember 1915 (RGBl. 71333) . 

419 Wet. über die Ausdehnung der VO. über den Ver¬ 

kehr mit Kraftfutter v. 28. Juni 1915 auf weitere 

Futtermittel v. 8. November 1915 (RGl. 747) 

420 Bek. über die Außerkraftsetzung der VO. über das 

Verbot des Vorverkaufs von Stroh der Ernte des 

Jahres 1915 v. 21. Oklober 1915, v. 10. November 

1915 (Re#ßl. 79)9 
421 Bek. über Kassee, Tee und Kakao v. 11. November 

1915 (RE#Bl. 7000. 
422 Bek. über die Regelung der Preise für Buchweizen und 

Hirse und deren Verarbeilungen v. 11. November 

1915 (RGBl. 70). 
423 Bel. über die Regelung der Preise für Gemüse und 

Obst v. 11. November 1915 (ROW. 752)... . 
424 Bek. über die Regelung der Preise für Obstmus und 

sonstige Feitersahstosse zum Vrotaufstrich v. 11. No¬ 
vember 1915 („RBl. 70)) 

425 Bek. über den Maßstab für den Milchverbrauch v. 11. 
November 1915 (Rö#l. 76ö77)0) 

426 Bek. einer Anderung zur VO. v. 14. Oktober 1915 
über das Verbot des Anstreichens mit Farben aus 

Bleiweiß und Leinöl v. 11. November 1915 
(RGBl. 758). ren. 

427 Bek., betr. Einwirkung von Höchstpreisen auf laufende 
Verträge v. 11. November 1915 (RGl. 7568) 

428 Bek. über Abänderung der Bek. über die Regelung 

der Karlosselpreise v. 28. Oktober 1915, v. 11. No¬ 
vember 1915 (NGBl. 700 

423 Bef., betr. die private Schwefelwirtschaft v. 13. No¬ 
veniber 1915 (RG Bl. 711)0)0 

430 Bek., beit. Berbst der Ausfuhr und Durchfuhr von 
Gold dv. 13. November 1915 (ROBL. 763)... . . 

431 Bek., betr. Einwirkung der Fürsorge für Angehörige von 
Kriegsteilnehmern auf deren Unterstützungswohrnsitz 
v. 13. November 1915 (RöeBl. 7644)4) - - 

432 Bek. über die Vornahme einer Viehzählung am 1. De¬ 
zember 1915 v. 15. November 1915 (REBl. 765) 

433 Anordnung für das Verfahren vor den auf Grund der 

V0. v. 11. November 1915 bestellten Schiedsgerichten 
v, 15. November 1915 (MOB. 769)... . . 

454 Ber. über die Feftjegung von Preifen für Buchmeizen 
und Hirse und deren Verarbeitungen v. 16. No¬ 
bember 1915 (Kel. 79033 ... 

435 Anordnung zur Ausführung der VO. über den Verkehr 
mit Stroh und Häcksel v. 8. November 1915, v. 
18. November 1915 (ReBl. 770) 

436 Bek. über die Festsetzung der Preise für Wild v. 22. No¬ 
bember 1915 (RGl. 77500) ... 

437 WO. über das Verbot der Durchfuhr von Tieren und 
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, 1915, 22.2 30.3 Db.4 Dp.5 
Nr. (25. November bi3 16. Dezember.) Seite Geite Seite Seite 

tierischen Erzeugnissen v. 25. November 1915 \ 
(RGBl. 777).. nnn 450 

438 Bek., betr. Abänderung der VO. über die Regelung 
des Absatzes von Erzeugnissen der Kartoffeltrocknerei 
und der Kartoffelstärtefabrikation v. 16. September 
1915, v. 25. November 1915 (Rel. 7760). 285 — 1% 

439 Bek., betr. Anderung der Bek. über die Sicherstellung 
von Kriegsbedarf v. 24. Juni 1915, v. 25. November 
1915 (RBl. 770)) 450 

440 Bek. über die Erneuerung vernichleter Standesregister 
v. 25. November 1915 (ROB. 779) ...... 526 

441 Bel., bett. Anwendung der Vertengszolljäge auf 
russisches Bau= und Nutzholz v. 25. November 1915 

(Reßl. 791110D 276 — 24 
442 Bek. wegen Festsetzung anderer Preise im Verkehr 

mit Stroh und Häcksel v. 27. November 1915 
(RGl. 7933 293 

443 Bek. über eine weilere Abänderung der Bek. über die 
RRieegelung der Kartoffelpreise v. 28. Oklober 1915, 

X 59.29. November 1915 (ROB. W7) ...... 28 -- 174° 

444 Bel. über die Abänderung der BO. zur Regelung 
der Preise der Schlachtschweine und für Schweine¬ 
fleiich dv. 4. November 1915, v. 29. November 1915 
ROUTE). > ....... 23 — 3% 

445 Bet, über eine Beftanbsaufnahme von Kaffee, Tee und 
Kakao o. 29. November 1915 (NYSE. 790) 2989 — 30 

446 Bel, twegen weiterer Freigabe von Branntwein zur 
Verfteuerung in ben Monaten Dftober, November 
und Dezember 1915 v. 1.Dezember 1915 (REhi.799) 287 — 197 

447 Bek. über die Regelung des Verkehrs mil ausländischer 

i Butter db. 4. Dezember 1915 (REDE. 801)... . 2911 — 372 

448 But. über die Feitfegung von Preien für Gemüse, 
Zwiebeln und Sauerkraut v. 4. Dezember 1915 
(KRGVl. 8093 298 — 255 

449 Bet. über die Feftiekung von Preisen für Süßwasser¬ 
fiide v. 5. Dezember 1915 (RYBI. 804). . . . - 238 — 35 

450 Bef. über den Berfeht mit Bulier v. 8. Dezember 
h 1915 (RGBl. 807) 2 Nennen 290 — 366 
451 VO: über Veriährungsfristen des Seerechts v. 9. De¬ 

zember 1915 (Roni. 81010 141 123 — 

452 Bek., betr. Abkürzung der Wartezeit in der Angestellten¬ 
versicherung v. 9. Dezember 1915 (RBl. 8155. 312 593 — 

453 Bek über den Ausgleich der Preise für inländische 
h und audländifhe Butler d. 13. Dezember 1915 
“ (Reßl. 810000 298 — 371 
454 Bek. über die Preise von Marmeladen v. 14. De¬ 

zember 1915 (RGVil. 81) 298 — 261 

455 Bek. über die Herstellung vor Süßigkeiten und Schoko¬ 

lade dv. 16. Dezember 1915 (RGB. BU)... on 287° — 29 
456 Det. über bie Bereitung von Kuchen vd. 16. Dezember 

1915 (RGBi. 823)3. 235 — 150



Verzeichnis der Kriegsgeletze nach der Zeitſolge. 

1915. 

Ar. (16. Dezember bis 30. Dezember.) 

457 Ber. tvegen Ergänzung ber VD. über den Verkehr 

mit Zucker im Beimieksjahr 1915/16 v. 26. August 

1915, v. 16. Dezember 1915 (RGBl. 82600 . 

458 Ver über Zeitungsanzeigen v. 16. Dezember 1915 

(Kobl. 82720 . 

459 Bet. über weitere Regelung bes Vranntweinverlehrs 

v. 16. Dezemter 1915 (RODB. 829)... -. . - 

460 Bet. über die Ausdehnung ber BD. über den Verlehr 

mit Srenftfuttermitteln d. 28. Juni 1915 auf meitere 

Su:termittel d. 19. Tezeinber 1915 (ROBI.831) . 

461 Vet., betr. da3 Verfahren bei Buftellungen v. 22. De- 

zember 1915 (Rl. 8333 

462 Bel., betr. die Zuckerungsfrist der Weine des Jühr¬ 

ganges 1915 v. 22. Dezember 1915 (RGBi. 834) 

463 Bek., teir. die Ausprägung von Zehupsennigstücken 
aus Eisen v. 22. Dezember 1915 (Röl. 84) 

464 Bel. uber Freigabe von Branntwein zur Versteuerung 
im Januar, Frbruar und März 1916 v. 23. De¬ 
zember 115 (REDE. 813333 

465 Bel. über de Anrechnung von Militärdienstzeiten und 

die Eihaltung dan Anwartschaften in der Invallden¬ 
und Hinterbliebenenversicherung v. 23. Dezember 

1915 (NG1l. 81555 

466 Gejek über vorbereitende Maßnahmen zur Be- 

steuctung der Kriegsgewinne v. 24. Dezember 1915 
(RGBl. 837). . 

467 Geſetz über die Kriegsabgaben der Reichsbank v. 24. Dez. 

1915 (NGVl. 811109. 

468 Bet. über die Verwendung von Milch zur Herstellung 
von Süßigkeiten und Schokolade dv. 29. Dezember 
1915 (RGl. 810099)9)9). 

469 Bek über die Festsetzung der Preise für Wild v. 30. De- 
zember 1915 (Rönl. 85390 .... 

1916. 

(6. Januar bis 6. Januar.) 

470 Bek. über die Geltendmachung von Ansprüchen von 
Personen, die im Ausland ihren Wohnsitz haben, 
v. 6. Januar 1916 (RGBl.110 

471 Bek., betr. die Fristen des Wechsel- und Scheckrechts 
für Elsaß=Lothringen v. 6. Januar 1916 (RGll. 2) 

472 Bek., beir. Ergönzung der Bek. über die Preise und 
sonstigen Vergütungen für Kraftfuttermittel v. 
19. Auguft 1915 (RGBL. 504), v. 6. Januar 1916 
(RNSB. 2 22 

473 Bek. Üüber das Verbot der Verwendung von pflanz¬ 
lichen und tierischen Olen und Fetien zu technischen 
Zweden v. 6. Sanuar 1916 (ROB. 3)... . . 

474 Bek., betr. Saatkartoffeln, v 6. Januar 1916 (RG#.5) 
475 Bet. über vorübergehende Zollerleichterungen v. 6. Ja¬ 

nuar 1916 (RGöl. 7)7)7)7)7)7)7„ 
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1916, 
Nr. (7. Januar bis 24. Januar.) 
476 Bek., betr. die Verlängerung der Prioritätsfriften in 

Osterreich v. 7. Januar 1916 (Roßl. 9) 
477 Bek., betr. Anderung der Postordnung v. 20. März 

1900 v. 9. Januar 1916 (Re Bl. 1)0 

478 Bek. über künstliche Düngemittel v. 11. Januar 1916 
(RGBl. 199)))0009 

479 Bek. über die Einfuhr von Margarine aus dem Aus¬ 
land v. 12. Januar 1916 (RGBi. 22) 

480 Ausführungsbest. über die Einfuhr von Margarine aus 
dem Ausland v. 12. Jan. 1916 (RGl. 200 

481 Det. über Käse v. 13. Januar 1916 (Rül. 31) 178, 
482 Bel. über Gaatgetreibe v. 13. Jannar 1916 (NGBi. 36) 
483 Bel. zur Herbeiführung der befchleunigten Ablieferung 

von Gerjte und Hafer v. 17. Januar 1916 (RGBL. 40) 
484 Bef., betr. Anderung der VO. liber die Regelung 

des Verkehrs mit Hafer v. 28. Juni 1915 (Röl. 
393), v. 17. Januar 916 (Röhl. 41) 

485 Bek. einer Anderung der Bel. über die Höchstpreise für 
Brotgetreide v. 23. Juli 1915 (RGBl. 458), v. 17. 
Januar 1916 (ReBl. ) 

486 Bek. über Vrolgelreide v. 17. Januar 1916 (RGl. 44) 
487 Bek. über die Einfuhr von Salzheringen v. 17. 

Januar 1916 (NRBl. 4c44)) e. 
488 Bek. zum Schutze von Angehörigen immobiler Truppen¬ 

teile v. 20. Januar 1916 (RGl. ) 

489 Bek. über die Beglaubigung von Unterschriften und die 
Legalisation von Urkunden in den besetzten Gebieten 
v. 20. Januar 1916 (RGBl. 4 -.. 2... 

490 Bek. über den Handel mit ausländischen Zahlungs¬ 
mitteln v. 20. Jannar 1916 (Rö#l. 4h) . 

491 Bek. über die weitere Regelung des Brennereibe¬ 
lriebs im Jahre 1915/16 v. 20. Januar 1916 
(KGöl. 5ö)02 .. 

492 Bek. über das Außerkraflireten der Bel. über die 
Höchstpreise für schwefelsaures Ammoniak v. 27. 
Mai 1915 (Rl. 316), v. 21. Jan. 1916 (RG#l. 53) 

493 Bek., betr. die Unterstützung von Familien in den 
Dienst eingetretener Mannschaften v. 21. Januar 
1916 (RGBl. 500959595959)9)9)0 

494 Bek., betr. den Handel mit ausländischen Zahlungs¬ 
mitteln v. 22. Jannar 1916 (RGl. 53) . 

495 Bel., betr. Ausnahme von bei Verbote bon Mit« 
teilungen über Preife von Wertpapieren uf. d. 
22. Januar 1916 (NSB. 4) - ....2.... 

496 Ausführungsbest. zur VO. des Bundestat3 über bie 
Einfuhr don Salzheringen v. 22. Januar 1916 
MREB. 59) 55590 

497 Allerhöchfter Erlap, betr. die Anrechnung be3 Jahres 
1916 als Kriegsjahr v. 24. Januar 1916 
(Reßl. 88)) 

498 Bek. über die Festsetzung von Preisen für Gemüse, 
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146 

275 

294 

294 
298 
283 

469 

297 
283 

277 

51 

53 

233 

285 

277 

532 

32 

41 

271 

102 

141 
102 

782 

193 

37 
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Verzeichnis der Kriegsgesetze nach der Zeitfolge. XXXV. 

1916. B.2 9.3 Bd.a Bd.s 

Nr. (25. Januar bis 12. Februar.) Seite Seite Seite Seite 

Zwiebeln und Sauerkraut v. 25. Januar 1916 "6# 

(RGBl. 63)3. . 298 — 256 

499 Bek., betr. Anderung der VO. über den Verkehr mit 

Gerste aus dem Erntejahr 1915 v. 28. Juni 1915 

(RGBL. 384), v. 27. Jannar 1916 (RGl. 65).291 

500 Bek, über die Abänderung der Bef. über die Kartoffel¬ 

versorgung v. 9. Oktober 1915 (Rl. 647), v. 27. 

Januar 1916 (KRöl. 6677„ 286 — 155 

501 Bekl. über die Abänderung der Bek. über die Rege¬ 

lung der Kartoffelpreise v. 28. Oktober 1915 (Rol. 

711), v. 27. Januar 1916 (MOB. 66)... . - 298 — 174 

602 Bet., betr. die Einfuhr von Futtermitteln, Hilfsstoffen 

und Kunftbünger v. 28. Januar 1916 (REBEL. 67) 277 — 38 

503 Ausführungsbest. zur VO. des Bundesrats über die 

Einfuhr von Futtermitteln, Hilfsstoffen und Kunst¬ 

dünger v. 31. Januar 1916 (RGl. 71) . 277 — 389 

504 Bek, über die Beschränkung der Herstellung von Fleisch¬ 

konserven und Wurstwaren v. 31. Januar 1916 

(NSnml.?ö)) 289 — 317 
506 Bek. über die Herabsetzung der Malz= und Gersten¬ 

Tontingente der gewerblichen Bierbrauereien für die 

Zeit v. 1. Oktober 1915 bis 31. Oktober 1916, v. 31. 

Januar 1916 (Rßl. 7)1) 292 — 390 

506 Bek. über Höchstpreise für Heu v. 3. Februar 1916 

(NGBl. 79). ........ ... 298 
507 Bek., betr. die Preise für Rohzucker und Zuckerrüben 

im Betriebsjahr 1916/17 v. 3. Februar 1916 
MROB. 80) 2 > >: en 287 — 263 

508 Bek. über die Verwendung von Verbrauchszucker v. 3. 
Februar 1916 (Re DBl. 322 287 263, 278. 

509 Bek., betr. Zulassung von cisernen Gewichten zur 

Eichung v. 5. Februar 1916 (REe Bl. 90 — — 6581 

510 Bek., betr. die Einfuhr von Kartoffeln v. 7. Februar 
1916 (RGBl. 88rV 266 — 4 

511 Bek. über die Speisekarloffelversorgung im Frühjahr 
und Sommer 1916 v. 7. Februar 1916 (Rl. 86) 286 — 160 

512 Bek., betr. die Verlängerung der Prioritätsfristen in 
ausländischen Staaten v. 8. Februar 1916 (RGl. 
EM ..- 197 

513 Bek., belr. Ergänzung der Vorschriften über die 
zwangsweise Verwaltung ausländischer Unterneh¬ 
mungen v. 10. Februar 1916 (Rc Bl. 899) 410 

514 Bek. über Erleichterungen für landwirtschaftliche Brenne¬ 
reien im Betriebsjahr 1915/16 v. 10. Februar 1916 
(NRBl. 9D0 286 — 199 

515 Bek. zur Ausführung der VO. über die Herabsetzung 
der Malz= und Gerstenkontingente der gewerblichen 

Bierbrauereien usw. dv. 31. Januar 1916 (Rl. 
77), v. 11. Februar 1916 (Reßl. 900 292 — 399 

516 Bek. wegen Festsetzung anderer Preise im Verkehr mit 
Stroh und Häcksel v. 12. Februar 1916 (Rönhl. 939) 293 — 495 

III#



XXXVI Verzeichnis der Kriegsgeſetze nach der Zeitfolge. 

1916. — ——— 
Re. (14. Februar bis 2. März.) Seite Seite Seite Gelte 
517 Bek. zur Regelung der Preise für Schlachtschweine und 

für Schweinefleilch v. 14. Februar 1916 (NGDI. 99) 298 — 341 

618 Bel., beit. Ergänzung der VO. über Veräußerung 
von Kauffahrteifchijien an Nidytreidygangehörige d. 
21. Oftober 1915 (MOBIL. 685), d. 17. Februar 1916 
(RGVl. 107). ... . ... En 460 

519 Bel. wegen der Anisbauer ber Mitglieder von Hande 
werkskammern v. 17. Zebr. 1916 (RGB:. 110). . 533 

620 Bel. iiber die Volfjtredung von Kostenentscheidungen 
ausländischer Gerichte v. 18. Februar 1916 (RGl. 
10 99l 533 

521 Bek. über den Verkehr mit Leimleder v. 24. Februar 
116 MROBI. 113) . 2.2.2 rennen 535 — 476 

522 Bek., betr. Ergänzung der VO. über die Hoöchstpreise 
für Erzeugnisse der Kartoffeltrocknerei sowie der Kar¬ 
iojjeiftärtefabrifation, dv. 16. Gepiember 1915 
(Rol. 588), v. 24. Februar 1916 (RNGL!. 118). b34 — 181 

523 Bek., betr. Anderung der YO. über Die Regelung des 
Abjages von Erzeugnifjen der Kariofjeltrodnerei und 
der Karloffelstärkefobrikation, v. 16. September 1915 
(MODI. 585), v. 24. Februar 1916 (ROB:. 11). 54 — 178 

624 Bel., beir. Änderung ber BD. über die Megeiung der 
Preife für Gemüfe und Dbit v. 11. November 1915 

(NER. 752), v. 24. Februar 1916 (NGDBL. 120). . 536 — 254 

525 Bet. über das Verbot der Einfuhr enibehriicher Gegene 
ftände v. 25. Februar 1916 (RODL. 111). . ... 533 28 — 

526 Bel. über das Verbot einer befonderen Befchleunigung 
des Verkaufs von Strick=, Web= und Wirkwaren v. 

25. Februar 1916 (RGBl. 11t1t)0 535 

527 Bek über die Verpflichtung zur Abgabe von Kartoffeln 
vv. 26. Februar 1916 (RGl. 129). 534 — 157 
528 VO. zur Beschränkung des Zuckerverbrauchs bei der 

Herstellung von Schokolade v. 28. Februar 1916 
(Re Bl. 115500000 ne 535 — 294 

529 Beschtuß des Bundesrats über die Sicherstellung des 
Heubebarf3 der Heeresverwaltung v. 28. Februar 
1N6 (RSB. 126) ........ 536 

530 Bet. über eine Bestandsaufnahme von Heu und Stroh 

v. 28. Februar 1916 (REnl. 12707)0 534 — 77 

531 Bek. Über das Verbot der Verwendung von Leinöl zur 
Herstellung von Druckfarben v. 29. Februar 1916. 535 — 626 

532 Bek. über Ünberung ber Höchftpreife für Erzeugniffe 
der Kartoffeltrocknerei sowie der Kartosselstärke¬ 

fabrikation v. 29. Februar 1916 (RöBl. 1360). 534 — 182 

533 Bek. über Freigabe von Branntwein zur Versteuerung 
v. 29. Februar 1916 (Röyl. 1)0 535 

634 Bek. über das Verbot der Verwend ung von Olen oder 
Fetten zur Herstellung von Degras, von Lacken, 
Firnissen und Farben v. 1. März 1916 (Rc#ll. 1433) — — 527 

535 Bek. über die Preisfestsetung bei Enleignung von 
Kartoffeln dv. 2. März 1916 (ROW. 140). ... — — 177



Verzeichnis der Kriegsgesetze nach der Zeitfolge. 

1916. 

Nr. (2. März bis 22. März.) 

536 Bel. über die Festsetzung der Höchstpreise für Kartoffeln und 

die Preisstellung für den Werlerverkauf v. 2. März 1916 

(NGBl. 140o).. een 

537 Bek. über die Einfuhr von Kakao v. 3. März 1916/(RGl. 145) 

633 Bet. zur Anderung der Vek., betr. die Einfuhr von Getreide, 

Hüissenfrüchten, Mehl¬ und Futtermitleln dv. 11. Septem¬ 

ber 1915 (R l. 569) v. 4. März 1916 (RNl. 147) 

539 Bet. über die Einfuhr von pflanzlichen und tierischen Olen 

und Fetten sowie Seifen v. 4. März 1916 (R#l. 148) 

540 Bek., betr. Regelung des Verkehrs von aus dem Ausland 

eingeführtem Schmalz (Schweineschmalz) v. 4. März 1916 

(NGBl. 10109 
641 Ausführungsbest. zur VO. des Bundesrats über die Einfuhr 

von pflanzlichen und tierischen Olen und Fetten sowie 
Seisen v. 4. März 1916 (R#l. 148), v. 8. März 1916 

(Ro# Bl. 1)))0 

542 Bek., betr. die Stellvertretung von Rechtsanwällen und die 

Beschluhfähigkeit der Vorstände der Anwaltskammern v. 

9. März 1916 (RGBl. 10533 
543 Bek. über die gewerbliche Verarbeitung von Nohharz v. 

9. März 1916 (REhl. 197007000 

544 Bet. über bie Einfuhr von Käse v. 11. März 1916 (RGl. 
EM) Een 

545 Bek. über die Außerkraftsetzung der Bek., betr. die Behand¬ 
lung feindlicher Zollgüter, v. 15. Oktober 1914 (RGl. 
436) hinsichtlich des besetzten Gebiets Rußlands v. 14. 
März 1916 (NGl. 16000 

546 Bel. über das Verbot der Verwendung von Ölen ober Seiten 
zur Herstellung von Degras, von Laden, Firnissen und 
Farben v. 14. März 1916 (Röenl. 1614)0 

547 Bet. über Rohfette v. 16. März 1916 (Renl. 160 . . 
548 Bek., betr. Anderung der VO. über den Verkehr mit Kraft¬ 

sutlermitteln v. 28. Juni/5. August 1915 (RGi. 399, 
489), v. 16. März 1916 (RGBl. 1600 

549 Bel., betr. Übertragung von Malzkontingenten v. 16. März 
1916 (Rößl. 100 

550 Bek., betr. den Nachnahme= und Frachtverkehr mit dem Aus¬ 
land v. 16 März 1916 (RBl. 171)0 

551 Ber. über die Ausdehnung der VO. über die Regelung des 
Absatzes von Erzeugnissen der Kartoffeltrocknerei und der 

Kartoffelstärkefabrikation v. 16. September 1915 (Rcl. 
585), v. 17. März 1916 (Rl. 1790h0). 

552 Bek. über die Einfuhr von Vieh und Fleisch sowie Fleisch¬ 
waren v. 18. März 1916 (RBl. 175). 

553 Bek. über Anderung der Preise für Quark und Quarkkäse v. 
18. März 1916 (Rel. 170) 

554 Bek. über künstliche Düngemittel v. 19. März 1916 (Rl. 
17000000); 

555 Ausführungsbest. zur VO. des Bundesrats v. 18. März 1916 
über die Einfuhr von Vieh und Fleisch sowie Fleischwaren 
v. 22. März 1916 (RGl. 1799999999 

XXXVII 

Bd. 3 Bd. 4 Ud. 

Seite Seite Seite 

778 
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279 
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XXXVIII Verzeichnis der Kriegsgesetze nach der Zeitfolge. 

1916. 
Nr. (23. März bis 4. April.) 
556 Ber. über die Änderung des Gejepes, beir. Höchſtpreiſe, und 

der BD. gegen libermäßige Preisfteigerung dv. 23. März 
1916 (RGBl. 183)3. ... . . . . ... 160, 

657 Bet., betr. Sperre und Anmeldung de3 Vermögens von 
landesflüchtigen Personen v. 23. März 1916 (RGl. 185) 

558 Bek. über die Vornahme einer Viehzwischenzählung am 15. 
April 1916, v. 23. März 1916 (RGBl. 180) 

559 Bek. über Erleichterungen für Brennereien im Belriebsjahr 
1916/17 bei Verarbeitung von Rüben und Rübensäften 
sowie Topinamburs v. 23. März 1916 (REBl. 1917 

560 Bek., betr. Ausnahmen von der VO., beir. den Nachnahme¬ 
und Frachtverkehr mit dem Ausland v. 16. März 1916, 
v. 23. Mätz 1916 (RGBl. 1909 

561 Bel. über die Ausdehnung der VO. über den Verkehr mit 
Kraftfuttermitteln v. 28. Juni 1915 (RBl. 399) aufs 
weilere Futlermittel v. 24. März 1916 (Rl. 193) 

562 Bek., betr. Abänderung der Bek. über die Preise und 
sonstigen Vergütungen für Kraftfuttermitltel v. 19. August 
1915 (RE#l. 504), v. 26. März 1916 (RGBl. 197) 

563 Bek. über Fleischversorgung v. 27. März 1916 (MYBI. 199) 
564 Ausführungsbesi. zur VO. des Bunbestais über die Einfuhr 

von pflanzlichen und tierifchen Ofen und Seiten fowie 
Seifen dv. 4. März 1916 (RGl. 148) v. 30. März 1916 . 
(RGl. 211120 

565 Bek., betr. die Abänderung des Sußstoffgesebes v. 7. Juli 
1902 (RoGl. 253), v. 30. März 1916 (Rl. 213) 

566 Bek., betr. den Absatz von Kallsalzen v. 30. März 1916 
(Renl. 14) 

567 Bek. über Preisbeschränkungen bei Verläufen von Web., 
Wirk- und Strickwaren v. 30. März 1916 (REl. 214). 

568 Ausführungsbest. über die nach der Bek. über Preisbeschrän¬ 
tungen bei Verkäufen von Web=, Wirk- und Strickwaren 
v. 30. März 1916 (RG Bl. 214) zu errichtenden Schieds¬ 
gerichte v. 30. März 1916 (RGl. 2100 

569 Bek., betr. Anwendung der Vertragszollsähe v. 30. März 
1916 (Rößl. 2424t424)000. 

570 Bek. über die Verpflichtung zur Abgabe von Kartoffeln 
vom 31. März 1916 (Rel. 22))0 

571 Bek. über eine Erhebung der Vorräte von Kartoffeln sowie 
von Etzeugrijien der Kartosfcltrockuerei und Kartoffel¬ 
stärkefabrikallon v. 4. April 1916 (RcBl. 220) 

572 Bek. über Abänderung der VBef. über Kaffee, Tee und Salao 
v. 11. November 1915 (Röl. 750) v. 4. April 1916 
(PGl. 223390902 

573 Bel. über die Abänderung ber Bei. über bie Einfuhr von Salz¬ 
beringen vd. 17. Januar 1916 (R#Bl. 45) v. 4. April 1916 
(Rehl. 224000 

574 Bek. über die Festsetzung von Pachtpreisen für Kleingärten 
v. 4. April 1916 (Rel. 29444 

575 Bek. über die Bereitstellung von städtischem Gelände zur 
Kleingartenbestellung v. 4. April 1916 (REhl. 2360 . . 

».3 
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313 

47 

607 
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Verzelchnis der Kriegsgesetze nach der Zeitfolge. ZXXIX 

1916. 3.3 8.4 Bb.6 
Mr. (5. April bis 15. April.) Seite Seite Seite 

576 Bet. über die Einfuhr von Salzfischen, Klippfischen und Fisch¬ 

rogen v. 5. April 1916 (Rl. 23977 — 35 

577 Ausführungsbest. über die Einfuhr von Salzheringen usw. 

v. b. April 1916 (RGBl. 238)3.. — 36 

578 Bek. über die Durchfuhr von Salzheringen v. 5. April 1916 

(Ro Bl. 24200 4 — 37 

579 Bek. zur Ausführung der V., betr. Übertragung von Malz¬ 

bontingenten v. 16. März 1916 (RGBl. 170) v. b. April 

1916 (RGVl. 244144 nn — 399 

580 Bek. über die Vorverlegung der Stunden während der Zeit 

vom 1. Mai bis 30. September 1916 v. 6. April 1916 

(XGl. 273333 — 601 

581 Ber. über die Einfuhr von Kaffee aus dem Ausland vd. 6. Aprif 

1916 (RGBl. 245). 442 

582 Bek. über Kaffee v. 6. April 1916 (RGBl. 247) — 301 

583 Bek. über die Einfuhr von Tee aus dem Ausland v. 6. April 

1916 (RGBl. 200000000) — 45 
584 Bek. über Tee v. 6. April 1916 (RGBl. 2522 — 303 

585 Bek. über Zichorienwurzeln v. 6. April 1916 (Rohl. 254) — 304 
586 Bek. über Preise für Gemüse, Zwiebeln und Sauerkraut 

v. 8. April 1916 (Rö6Bl. 25). — 255 
587 Bek., betr. Höchstpreise für Schwefelsäure und Oleum v. 

ç 8. April 1916 (RGBl. 258)3. ...... — 590 
588 Bek., betr. die verlängerten Prioritätsfristen v. 8. April 

1916 (RGBl. 2599 rn. 261 — 
589 Bek. über den Verkehr mit Verbrauchszucker v. 10. April 2 

1916 (RGl. 21 1720 0 000))I ... — 278 
590 Ausführungsbest. zu der VO. über Verbrauchszucker v. 

12. April 1916 (RGBl. 2600000. — 2066 
591 Bek., betr. Ausführungsbest. zu der VO. des Bundesrats 

über die Erneuerung vernichteter Standesreglster v. 25.No 
vember 1915 (RGBl. 779), v. 12. April 1916 (RBl. 289) 804 

592 Bek. über die Geltendmachung von Ansprüchen von Per¬ 
sonen, die im Ausland ihren Wohnsitz haben v. 13. April 
1916 (REl. 7))))) 106 

693 Zek., betr. die Fristen des Wechsel- und Scheckrechts für 
Elsaß-Lolhringen v. 13. April 1916 (R l. 273) 125 

594 Bek. über die Ausbehnung der Bek. v. 11. November 1915 
(Röl. 758) auf Verträge über Lieferung von Stein¬ 
kohlen und Braunkohlen v. 13. April 1916 (NGBDL. 274) 174 

595 Bek über die steuerliiche Behandlung von Biersendungen an 
die Truppen v. 13. April 1916 (RGVl. 2795) 559 

596 Bek. über Streu-, Helde- und Weidebenutzung auf nicht 
landwirtschaftlich genutzten Grundstücken v. 13. April 1916 
(Renl. 255 — 4 

597 Bet. über den Verkehr mit Knochen, Rinderfüßen und 
Hornschläuchen v. 13. April 1916 (MED. 276)... . . -- 518 

598 Bel. über Erleichtetungen im Patent-, Gebrauchsmuster¬ 
und Warenzeichenrechte v. 13. April 1916 (MED. 278) 2600 — 

599 Bek. über Regelung des Verkehrs mit Branntwein v. 
15. April 1916 (ReBl. 299)) .. ... — 200



XL Verzeichnis der Kriegsgesetze nach der Zeitfolge. 

1916. 
Hr. (15. April bi3 1. Mai.) 
600 Bet. über das Verfüttern von Kartoffeln v. 15. April 1916 

MED. 284)... 2. onen 
601 Bel., betr. Anderung der Postordnung v. 20. März 1900, v. 

16. April 1916 (RGl. 2270 
602 Bek. über Ausnahmen von der VO., betr. den Nachnahme¬ 

und Frachtverkehr mil dem Ausland v. 16. März 1916 
MEBL. 171), v. 17. April 1916 (R Bl. 2880 

603 Bek. über die Todeserklärung Kriegsverschollener v. 18. April 
1916 (K dl. 2900) 

604 Bet. fiber die Einfuhr von Eiern v. 18. April 1916 (Röl. 
2999 

605 Ausführungsbest. zur VO. des Bundesrats v. 18. April 
1916 Über die Einfuhr von Eiern v. 18. April 1916 
(Re#l. 3000 

606 Bek. über die Einfuhr von kondensterter Milch und von 
Milchpulver v. 18. April 1916 (RGBl. 302). 

607 Ausführungsbest. zur VO. des Bundesrats v. 18. April 
1916 über die Einfuhr von kondensierter Milch und Milch¬ 
pulver v. 18. April 1916 (RNGBl. 300) 

608 Bek. über Druckpapler v. 18. April 1916 (RGBl. 306) .. 
609 Bek. über den Verkehr mit Seife, Seifenpulver und an¬ 

deren fetthalligen Waschmitteln v. 18. April 1916 (Rol. 
30)))0)0)); 

610 Bek., betr. Ausführungsbest. zur VO. über den Verkehr 
mit Seife, Seifenpulver und anderen fetthaltigen Wasch¬ 
mitteln, v. 18. April 1916 (Rößl. 300). 

611 Bek., beir. die Wahlen nach der Reichsversicherungsord¬ 
nung v. 18. April 1916 (Rßl. 32)))) 

612 Bek., betr. Ausnahme von dem Zahlungsverbole gegen 
Rußland und von der Sperre feindlichen Vermögens 
v. 19. April 1916 (RoBl. 31) 725, 

613 Bek. über die Einfuhr von Zigarettenrohtabak v. 19. April 
1916 (Rhl. 313)) 

614 Bek. über die Ausdehnung der Bek. über die Einfuhr von 
Kakao v. 3. März 1916 auf Kakaopulver und Schokoladen¬ 
masse v. 19. April 1916 (RGWBl. 311900 

615 Ausführungsbeft. zur VO. des Bundesrats dv. 19. April 1916 
über die Einfuhr von Zigarettenrohtabat v. 20. April 
1916 (RGBl. 317)........... ... ... 

616 Bel. uber Miſtbeetlarioffeln v. 20. April 1916 (RGBl. 322) 
617 Ausführungsbeft. zu der BDO. des Bundesrats über Rege¬ 

lung des Verkehrs mit Branntwein v. 15. April 1916 
(RYB. 279), v. 22. April 1916 (RBl. 329) 

618 Bek. über die Durchfuhr von Käse v. 25. April 1916 
MEBL. 339). g ....-. 

619 Bek. über den Verkehr mit Sußstoff v. 25. April 1916 
(KRel. 30000092 

620 Bet. über die Preise von Stroh und Häcksel v. 28. April 
1916 (KRGBl. 3444 

621 Bek., betr. Beschränkung des Verkehrs mit gewissen Arznei¬ 
mittelftoffen d. 1. Mai 1916 (R l. 3155 

B.3 O4 do 
Selle Seite Seite 
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Verzeichnis der Kriegsgesetze nach der Zeitfolge. 

1916. 

Fr. (1. Mai bis 12. Mai) 

622 Bel. über das Verbot der Verwendung von pflanzlichen und 

tierischen Fetlen und Olen zur Horſtellung von kosmeilſchen 

Mitteln usw. v. 1. Mai 1916 (RGl. 3464 

623 Bek. über die Regelung der Fischpreise v. 1. Mai 1916 

(NGBl. 31)7. 
624 Vek. gegen das Fetten von Brotlaiben v. 1. Mai 1916 

(Ragl. 31 8888 
625 Bek., betr. Anderung der VO. über den Verkehr mit Kraft¬ 

suttermilteln v. 28. Juni 1915 (NG#Vl. 399), v. 1. Mai 

1916 (RGBl. 349).. 

626 Bek., betr. ÄAnderung der VO. über die Höchftpreise für 

Petroleum und die Verteilung der Petroleumbestände v. 

3. Juli 1915 (0 l. 420) v. 1. Mai 1916 (NOBL. 
21. Dltober 1915 (NODE. 683) 
u—;, EN 

637 Bek., betr. Ausjührungsbeit. zu den Bek. über die Höchsi¬ 
preife für Petroleum und die Verteilung Der Beiroleum- 
bestände v. 8. Zuli 1915 (NEBI. 420), 21. Siiober 1915 

(NGBl. 683) und v. 1. Mai 1916 (AGB. 350). . . . 

628 Bek., betr. Anderung der Ausführungsbeft. zur VD. über 
den Verkehr mit Seife, Seifenpulver und anderen fetb- 

haltigen Waschmitteln v. 18. April 1916, v. 4. Mai 1916 
(Ke#l. 32000 

629 Bek. über das Verbot des Malzhandels v. 4. Mai 1916 
(RK Bl. 36)). 

630 Bek., betr. die Ausführung des § 8 des Versichezungs¬ 
gesches für Angestellte v. 4. Mai 1916 (Rl. 364) 

631 Bek. über die Ausdehnung der Bek. über die Einsuhr von 
Katao v. 3. März 1916 (R#l. 145) auf Schokolade v. 

5. Mai 1916 (N##l. 35059)9 
632 Abändcrung der Bek., betr. Ausführungsbest. zum Geseß 

über Beseitigung von Tierkadavern v. 28. März 1912 
(R#l. 230), v. 5. Mai 1916 (Rl. 36811) . . 

693 Bek. über die Veglaubigung von Unterschriften und die Le¬ 
galisation von Urkunden in den besetzten Gebieten v. 

6. Mai 1916 (RGl. 36864 
634 Bek. über künstliche Düngemlttel v. 7. Mai 1916 (Re# Bl. 365) 
635 Bel. iiber die Lieferung von Heu und Stroh für das Heer v. 

11. Mai 1916 (RGl. 363770 

636 Bek. über die Abänderung der Bek über künstliche Dlinge¬ 
mittel v. 11. Jannar 1916 (REl. 13) v. 11. Mai 1916 
ROBBE) nn 

637 Bel. über Änderung der Preise für Quark und Quarkkäse 
v. 11. Mai 1916 (Rl. 370)0 

638 Bek., betr. die Beitragserstattung nach § 398 des Ver¬ 
sicherungsgesetzes für Angestellte v. 11. Mai 1916 (Rl. 
370)0 rn 

639 Bek., betr. die Prägung von Zehn und Fünfpfemiaftüden 
aus Eisen, v. 11. Mal 1916 (RGl. 37)9)) 

640 Bel. über Antragsrechte in der Iunvaliden- und Hinter¬ 
bliebenenversicherung v. 12. Mai 1916 (Rsl. 371) 

XII 
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XLII Verzeichnis der Kriegẽgeſetze nach der Zeitjolge. 

1916. 
Kr. (13 Mai bis 26. Mai.) 
641 Bek. zur Ausführung der VO. über den Verkehr mit Ber 

brauchszucker v. 10. April 1916 (RE#Bl. 261), v. 13. Mai 
1916 (REBl. 3072222. 

642 Bek., bett. wirtschaftliche Vergeltungsmaßnahmen gegen 

Bd. 3 Bd.4 Bd.65 

Seite Seite Selte 

Portugal v. 14. Mai 1916 (Rl. 375). J09, 725, 728 

643 Bek. über das Verfüttern von Kartoffeln v. 15. Mai 1916 
(RGBl. 37)000 

644 Bek. über die Zulassung von eisernen Gewichten zur Eichung 
v. 16. Mai 1916 (RGBl. 46000. 

645 Bek., betr. die Vorausverwendung von Malzkontingenten 
v. 18. Dai 1916 (REBL. 330)... . 2-2 20er 

646 Bel. über bie äußere Kennzeichnung von Warcn v. 18. Mei 
1916 (REBl. 38ö 0000000 

647 Bek. über ceine Ernteflächenerhebung im Jahre 1916 v. 
18. Mai 1916 (RöBl. 333333) 

648 Bek. über die Gründung einer Reichsstelle für Gemüse und 
Obst v. 18. Mai 1916 (RGl. 399y9))0 

649 Bek. über Anderungen der VO. zur Entlastung der Gerichte 
v. 9. September 1915 (Rc##l. 562) v. 18 Mai 1916 
(Ro# ßl. 39999999 

650 BO. über die Beurlundung der Sterbefälle von Militär- 
perjonen vo. 18. Mai 1916 (RGhl. 400). 

651 Bek. über den Verlehr mil Verbrauchszucker v. 19. Mal 
1916 (RGBI. 396). ...... 

652 Bel. über den Verkehr mit Fleischwaren v. 22. Mai 1916 
(Röül. 3990907) . 

653 Bek. über Kriegsmaßnahmen zur Sicherung der Volks¬ 
etnährung v. 22. Mai 1916 (REBl. 400) 

654 Bek, über Errichtung eines Krlegsernährungsamts v. 22. Mai 
1916 (RGBl. 402)0))00. 

655 Bek., betr. den lUbergang der Geschäfte der Reichsslelle für 
Kartoffelversorgung auf die Reichskartoffelstelle v. 22. Mai# 
1916 (NGBI. 407).. .... ... 

656 Bek. über das Außerkrafttreten ber VO. über Malz v. 
17. Mai 1915 (RG#Bl. 279) v. 23. Mai 1916 (RGll. 404) 

657 Bek. über die Zuständigkeit zur Beurkundung der Sterbe¬ 
fälle von Militärpersonen der Kaiserlichen Marine, die im 
Inland weder einen Wohnsitz haben, noch dort geboren 
sind, v. 23. Mal 1916 (Rel. 400) 

658 Bel. über Ergänzung der BD., betr. Die Einfuhr von Futter 
mitteln, Hilfsftojfen und Kunfivünger v. 28. Januar 1916 
(REBL. 67) und der dazu erlafjenen Ausführungsbeft. v 
31. Januar 1916 (Gl. 71) v. 24. Mai 1916 (ROBL. 409) 

659 Bel. über Ausdehnung der Vorfhriften der WO. über ben 
Verkehr mit Knochen, Rinderfüßen und Hornschläuchen 
v. 13. April 1916 (RGBl. 276) v. 25. Mai 1916 (RGBil. 409) 

660 Bek, zur Anderung der Bek. über die Bereitung von Back¬ 
ware v. 31. März 1915 (Rl. 204) v. 26. Mai 1916 
(Reßl. 41110. 

661 Bek. der Fassung der Bek, über die Bereltung von Backware 
v. 26. Mai 1916 (Rhl. 411)2)2. 
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Verzeichnis der Kriegsgesetze nach der Zeitfolge. 

1916. 

ir. (25. Mai bis S. Yuni) 

662 Vok. über Höchstpreise für Soda v. 26. Mai 1916 (RGBl. 417) 

663 Bek. über Montanwachs v. 26. Mai 1916 (Röl. 419) 

664 Bel. über den Verkehr mit Süßstoff v. 26. Mat 1916 

(Nml. 42...))0 
665 Vek. über die äußere Kennzeichnung von Waren v. 26. Mai 

1916 (RGBl. 42222020202 
666 Vekl., betr. Erstattung von Beiträgen zur Angestellten¬ 

versicherung an berufsunfähige Kriegsteilnehmer v. 26. Mai 

1916 (RGBl. 425),. · 

667 Bek. über die Höchstpreise für Benzin v. 27. Mai 1916 

(Ro#l. 42000)000 

668 Bek über die Durchfuhr von Kaffec v. 29. Mai 1916 (Rßl. 

MN) ern ne- 

669 Bet. aber die Durchfuhr von Tec v. 29. Mai 1916 (RGl. 430) 

670 Bek. über die Durchfuhr von Kalao v. 29. Mai 1916 

(No l. 4300099 
671 Bek. einer Anderung der Ausführungsbest. zu der VO. über 

die Höchstpreise von Pctroleum usw. v. 1. Mai 1916 

(Re# Bl. 350) v. 30. Mai 1916 (RGBI. 431)... ... 

672 Bet. zur Vereinfachung der Beköstigung v. 31. Mai 1916 
NE. 433). ... 

673 Bel. über weitere Erleichterung des Brennerelbetriebs im 
Betriebsjahr 1915/16 v. 31. Mai 1916 (RGBl. 436) .. 

674 Bek. über Druckpapier v. 3. Juni 1916 (RGBl. 430) 

675 Bek. über Ausfuhrverbote v. 5 Juni 1916 (NSBL. 439) . 
076 Bel., betr. Abänderung der Bek. über Tünftlihe Düngemittel 

v. 11. Jannar 1916 (R Vl. 13), v. 5. Juni 1916 (RoBl. 440) 
677 Bek. über die Abändcrung der Preise für künstliche Dünge¬ 

mittel v. 5 Juni 1916 (Rö Bl. 4141). 
678 Bek., betr. Abänderung der VO. über den Verkehr mit 

Kraftfuttermitteln vom 28. Juni 1915/24. März 1916 
(RGBl. 1915 S. 399, 1916 ©. 193) umb der Bel, über bie 
PBreife und fonftigen Vergütungen für Kraftfuttermittel 
v. 19. August 1915/26. März 1916 (RG# Bl. 1915 ©. 504, 
1916 S. 197), vom 6. Juni 1916 (RYBL. 443) . . . 

679 Bek. über den Verkehr mit Süßstoff v. 7. Juni 1916 RGBi. 
459550000000099. 

680 Bek., betr. Verbol des Abteufens von Schächten v. 8. Juni 
1916 (Rl. 45555353535353535 

681 Bek. über das Verfüttern von Kartoffeln v. 8. Juni 1916 
(NRol. 44 ........ 

682 VO. über vorläufige Maßnahmen auf dem Gebiete der Fett¬ 
versorgung v. 8. Juni 1916 (RE l. 4474)0 

683 Bel., betr. Anderung der VO. über die gerichtliche Be¬ 
willigung von Zahlungsfristen und über die Folgen der 
nicht rechtzeitigen Zahlung einer Geldforderung (NYUL. 
1915 S. 290, 292), v. 8. Juni 1916 (R#Bl. 451) 

684 Bek. über die Bewilligung von Zahlungsfristen an Ri 
teilnehmer v. 8. Juni 1916 (REBl. 452)0 

686 Bel. über Geftendmadung von Hypothelen, Grundſchulden 
und Rentenschulden, v. 8. Junl 1916 (RGBl. 454) 

XIIII 
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XLIV Verzeichnis der Kriegsgesetze nach der Zeitfolge. 

1916. 
Rr. (10. Juni bis 20. Juni.) 

686 Bek. über die Regelung des Verkehrs mit Web-, Wirk- und 
Strickwaren für die bürgerliche Bevölkerung v. 10. Juni 
1916 (Rel. 46033333)3 

687 Bek., betr. die von der Regelung des Verkehrs mil Web., 
Wiri= und Strickwaren für die bürgerliche Bevölkerung 
ausgeschlossenen Gegenstände v. 10. Juni 1916 (RGl. 468) 

688 Bek. über Bestandsaufnahme von Kakao und Schokolade und 
über die Regelung des Verkehrs mit Kakao und Schokolade 
v. 10. Juni 1916 (RBl. 50600333) 

689 Bek., betr. die Anderung der Bek. v. 26. Mat 1916 (RYBI. 
422) über die äußere Kennzeichnung von Waren v. 11. Juni 
1916 (MGBl. ö5500) 

690 Gesetz über Erhöhung der Tabakabgaben v. 12. Juni 1916 
(Rö#l. 507). 

691 Bek. über das Verbot der Verwendung von Elern und 
Eierkonserven zur Herstellung von Farben v. 14. Juni 1916 
(Rel. 51133 

692 Bek., betr. Außerkraftsetzung von Vorschriften der Reichs¬ 
versicherungsordnung über Unfallversicherung v. 14. Zunl 
1816 (RGBl. õ16).. 2: > 0 Cr 

693 Bek., betr. & 214 Abs. 3 der Reichsversicherungsordnung v. 
14. Juni 1916 (RBl. 51000) 

694 Bek., betr. die Durchführung des & 392 Abs. 3 Nr. 3 des Ver¬ 
fiherungsgejegez für Angestellte zugunsten berufsunfähiger 
Kriegsteilnehmer v. 14. Juni 1916 (REl. 517) 

695 Bek. über Arbeitsnachweise v. 14. Juni 1916 (ROBI. 519) 

696 Bel., betr. Einschränkung der Arbeitszeit in Betrieben, in 
denen Schuhwaren hergestellt werden, v. 14. Juni 1916 
(Rel. 517h9h9h99))))))). 

697 Bek., betr. die Berlängerung von Prioritätsfristen in Spanien 
v. 14. Juni 1916 (Rößl. 52t4t))). 

698 Bek. über Ausdehnung der V0O., beir. die Einfuhr von 
Futtermitteln, Hilfsstoffen und Kunsidünger v. 28 Januar 
1916 (RG#Bl. 67) und der dazu erlassenen Ausführungs¬ 
best. v. 31. Januar 1916 (RGl. 71) v. 17. Juni 1916 
(Rehl. 5299999), 

699 Bek. über Mischung von Kunstdünger v. 17. Yuni 1916 
(Rö#l. 33999 

700 Frachturkundenstempelgesetz v. 17. Juni 1916 (Rö#ll 555) 
701 Bek. über Anderung von Ausführungsbest. zu VO. über 

die Einfuhr von Lebensmitteln v. 18. Juni 1916 (Rl. 
BO). oo Een. 

702 Ausführungabeit. zur Bet. über bie Durdfuhr von Kakao 
v. 29. Mai 1916, v. 19. Juni 1916 (ROY. 531)... . 

703 Bel. über die Speisekartoffelversorgung im Frühjahr und 
Sommer 1915 v. 7. Febr. 1916 (NGBL. 86) v. 19. Jum 
IA6 (RED. 532)... 2. 222er ..... 

704 Bet, über ben Verkehr mit Süßstoif v. 20. Juni 1916 
(Röel. 563333 

705 Bel. über Druckpapler v. 20. Juni 1916 (R Bl. 534) 

Bd. 3 Bd. 4 Sd. 
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Verzeichnis der Kriegsgesetze nach der Zeitfolge. 

1916. 

Kr. (20. Juni bis 26. Juni.) 

706 VO. über die Vereitung von Backware v. 20. Juni 1916 

(Rl. 5444 
707 Bek. über untaugliches Schuhwerk dv. 21. Junt 1916 (ROBL. 

b5b4114 . . . . . . . . ......... 253, 

708 Bek. über Preisbeschränkungen bei Verkäufen von Seiler¬ 

waren v. 21. Juni 1916 (NG. 545 

709 Bel. über das Verbot des Vorverkaufs der Ernte des 

Jahres 1916 v. 21. Junl 1916 (RGl. 545 . - 

710 Bet., betr. die Erntevorschätzungen im Sahre 1916 v. 

21. Juni 1916 (RGVl. 547). 
711 Kriegssteuergeset v. 21. Juni 1916 (RGVl. 561) 

712 Geset, betr. eine mit den Post- und Tolegraphengebühren 

zu erhebende außerocdentliche Reichsabgabe v. 21. Juni 

1916 (RGBl. 575)„ 
713 VO., betr. anderweile Regelung der Paßpflicht v. 21. Juni 

1916 (RNGBl. 5999 
714 Ausführungsbest. zu der VO. über untaugliches Schuh¬- 

wert v. 22. Juni 1916 (RGBl. 543 
715 Bek., betr. gewerbliche Schusrechte von Angehörigen Por¬ 

tugals v. 23. Juni 1916 (KBl. ö1) .. 
716 Bek. über die Preise für Düngemitielsäcke v. 23. Juni 1916 

ç (Roenl. 59309) 
717 B.k. zur Ausführung der VO. über den Verkehr mit Ver¬ 

brauchszucker v. 10. April 1916 (RG#Bl. 261), v. 24. Juni 
1916 (Renl. ö7)0 ... 

718 Verordnung über den Handel mit Lebens- und Futter¬ 
mittein und zur Bekämpfung des Kettenhandels v. 24. Juni 
—— —————..—)U. 

719 Bel. über die Festsetzung von Preisen für Süßwasserfische 
v. 24. Juni 1916 (RGl. 5389005) 

720 Bek., betr. Ausführ unosvorschristen zu der Paßverordnung 
v. 24. Juni 1916. NRGBl. 6010 

721 Bek., betr. Veräußerung von Binnenschiffen an Nichtreichs¬ 
angehöcige v. 26. Juni 1916 (R# Bl. 5870 

722 Bek. gegen irreführende Bezeichnung von Nahrungs- und 
Genuhmitlteln v. 26. Juni 1916 (RöBl. 58890990) 

723 Bet. über jetihaltige Zubereitungen v. %. Juni 1916 (RBl. 
5698888833 

724 Bek. über die Kartoffelversorgung v. 26. Juni 1916 (R#l. 
590090)0)0)0)0)0) 

725 Bek. über Verwertung von Speifereften und Küchenab¬ 
fällen v. 26. Juni 1916 (Röl. 5999) 

726 Bef. zur Anderung der Bek über den Verkehr mit Olfrüchten 
und daraus gewonnenen Produkten v. 15. Jull 1915 
(MED. 438) v. 26. Juni 1916 (MYBT. 596) . 

727 Ber. über das Außerkraf treten der Bek. über Ausdeh¬ 
nung der VO. über den Verkehr mit Olfrüchten usw. 
v. 19. Oktober 1915 (RBl. 675) dv. 26. Juni 1916 
(NGl. 577 

728 Bei. über Anderung der Höchslpreise für Soda v. 28. Juni 
1916 (Rel. 600) .... 
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XI. VI Verzeichnis der Kriegsgeſetze nach der Zeitfolge. 

1916. 
Nr. (26. Juni bis 6. Juli.) 
729 Gesetz über einen Warenumsatzstempel v. 26. Juni 1916 

(Röl. 3909099099) 
730 Allerh. Erlaß, betr. die Anrechnung eines Kriegsjahres für 

Angehörige des Reichsheeres und der Kaiserlichen Marine, 
bie auf Befehl dem türkisch-italienischen Kricge 1911/12 
oder dem Balkankriege 1912/13 beigewohnt haben, v. 
26. Juni 1916 (ReBl. 666060663 

731 Bek., betr. Zulassung einer Ausnahme von der VO. über 
die Hoöchstpreise für Benzin, v. 27. Mai 1916 (Rßl. 426), 

v. 27. Juni 1916 (KGBl. 6110 

732 Bek. zur Anderung der Bek., betr. Regelung des Verkehrs 
von aus dem Ausland eingeführtem Schmalz (Schweine¬ 
schmalz) v. 4. März 1916 (RGl. 149) v. 27. Juni 1916 
MREB. 612). . ...... 

733 Bek. über Brotgetreide und Mehl aus der Ernte 1916 v. 
29. Juni 1916 (RBl. 611199)9)9) 

734 VO., betr. Anderung der VO. über den Verkehr mit 
Hülsenfrüchten v. 26. August 1915, v. 29. Juni 1916 
(NRGl. 221.)0. 

735 VO. über Buchweizen und Hirse v. 29. Juni 1916 (Rl. 
BE) een. 

756 Bel. über die Verwerlung von Tierkörpern und Schlacht¬ 
abfällen v. 29. Juni 1916 (REGl. 6811). 

737 Bek. über Beschränkungen des Absatzes und der Erzeugung 
von Zement v. 29. Juni 1916 (RöBl. 6333). 

736 Bek. über die Aufhebung der Höchstpreise für Heu v. 1. Juli 
1916 (Roeßl. 6007)0 

739 Bel. über Grünkern v. 3. Juli 1916 (Rl. 645) . 
740 Bek., betr. Festsetzung der Ortslöhne v. 3. Juli 1916 

(Rel. 66666seseesse 
741 Gesetz über die Feststellung von Kriegsschäden im Reichs¬ 

gebiete dv. 3. Juli 1916 (Rel. 67) 
742 Gesetz über Kapitalabfindung an Stelle von Kriegsver¬ 

sorgung (Kapltalabfindungsgesetz v. 3. Juli 1916 (NGl. 
6868000000 

743 Bek. über die Abänderung der Preise für wasserlösliche 
Phosphorsäure v. 4. Juli 1916 (Röhl. 656333 .. 

744 Bek., betr. Krankenversicherung bei Ersatzkassen v. 5. Juli 
1816 (RGBl. 655) - 

745 Kriegskontrollgesetz v. 5. Juli 1916 (RGBl. 691) 
746 Bek. über Gerste aus der Ernte 1916 d. 6. Yuli 1916 

(NRel. 600000 

747 Bek. über Hafer aus der Ernte 1916 v. 6. Juli 1916 
(Roaßl. eßuct0 

748 Bek. über Rübensast v. 6. Juli 1916 (R#l. 672). 
749 Bek., betr. Beförderung von Gütern zwischen ausländischen 

Häsen durch deutsche Kauffahrteischiffe v. G. Juli 1916 
(Rel. 7))))) 

750 Bek. zur Ergänzung der VO. über die Errichtung von 
Prelsprüfungsstellen und die Versorgungsregelung v. 25. 

2.3 
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Verzeichnis der Kriegsgeſetze nach der Zeinfolge. 

1916. 
vrr. (6. Juli bis 21. Juli.) 

Sept. 1915/4. Nov. 1915 (Re#l. 607, 728), v. 6. Juli 
1916 (Re Bl. ö79999900; 

751 V0., betr. Inkraftsetzung des Frachturkundenstempelgesetzes 
v. 17. Suni 1916, v. 11. Yuli 1916 (MOBL. 739) . . . 

762 Bel. zur Ausführung ber WO. über den Verkehr mit Ber 
brauchszucler v. 10. April 1916 (ROBT. 261) v. 12. Zuli 
1916 (Roe# Bl. 744t1355 

753 Bek., betr. Anderung der Postordnung v. 20. März 1900, v. 
12. Juli 1918 (RGl. 7)0 

754 Bek., betr. Anderung der Telegraphenordnung v. 16. Juni 
1904, v. 12. Juli 1916 (Ro Bl. 741) 

755 Bek. über die Regelung des Verkehrs mit Web., Wirk¬ 
und Strickwaren für die bürgerliche Bevölkerung v. 13. 
Juli 1916 (RGBl. 6933333)3) nen 

756 Bek. über die Geltendmachung von Ansprüchen von Per¬ 
sonen, die im Ausland ihren Wohnsitz haben, v. 13. Juli 
1916 (Rol. 6000 

757 Bek., betr. die Fristen des Wechsel= und Scheckrechts für Elsaß¬ 
Lolheingen v. 13. Zuli 1916 (RED. 694) ...... 

763 Bek., bett. Verbot der Ausfuhr von Goldwaren v. 18. 
Suli 1916 (NOB. 65)... > 2 ... ... 

759 Bef. über die Feitfegung der Hödjftpretfe für Kartoffeln und 
die Preisslellung für den Weiterverkauf v. 13. Juli 1916 
(Rol. 000000 

760 Bek. über den Verbrauch von Elern v. 13. Juli 1916 
MI. 90)00 nen 

761 BD. über vorläufige Maßnahmen zur Negelung des Verkehrs 
mit Gemüse und Obst r. 15. Juli 1916 (MOB. 744) . 

762 Bek. über die Bewirtschaftung des Grünkerns von der Reichs¬ 
getreibeficlle v. 15. Juli 1916 (RGOBl. 763). .. . .. 

763 Bek. über Druckpapier v. 16. Juli 1916 (REl. 745) 
764 Bek. über den Verkehr mit Butter, Käse, Schmalz und deren 

Ersatzmitteln v. 16. Juli 1916 (ReBl. 75ö0) 
765 Bek., betr. Anderung der Postordnung v. 20. März 1900, v. 

17. Juli 1916 (ReBl. 760333)) 
766 Bek. über Speisefette v. 20. Juli 1916 (RoBl. 755) 
767 Bek. wegen Verwendung von Suüßstoff zur Bierbereitung v. 

20. Juli 1916 (Rol. 7660) 
768 Bek. über die Wahlen nach dem Gewerbegerichtsgesetz und 

dem Gesetze, betr. Kaufmannsgerichte v. 20. Juli 1916 
(Reßl. 7000000))99. 

769 Bek., betr. Anderung der Bek. über das Verbot der Ver¬ 
wendung von pflanzlichen und tierischen Olen und Felten 
zu technischen Zwecken v. 6. Jannar 1916 (Re l. 3), 
v. 21. Juli 1916 (Rchl. 700000000 

770 Bek., betr. Ausflhrungsbest. zur VO. über den Verkehr 
mit Seife, Selfenpulver unb anderen fetthaltigen Waich- 
mitteln dv. 18. Ypril 1916 (RSDBL. 307), v. 21. Juli 1916 
(ROB. 66) ...... 

771 Bek., betr. Anderung der Ausführungsbest. zu den Bek, über 
die Höchslpreise für Petroleum und die Verteilung der 
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XLVIII Verzeichnis der Kriegsgesetze nach der Zeitsolge. 

1916, 3.3 Dr.s Bis 
Nr. (23. Juli bis 31. Ju'i.) Seite Selte Seite 

Petroleumbestände v. 1. Mai 1916 (RG#l. 350), v. 23. Juli " 
1916 (RGBl. 799H999 — 600 

772 Bek. der neuen Fassung der VO. über Brotgetreide, über 102 
Gerste und über Hafer aus der Ernte 1916 v. 24. Juli — 405 
1916 (RGBli. 781)3.. 431 

773 Bek. über die Aufhe bung der Bek. Üüber die Höch kpreise für 
Brotgetreide, für Gerste und für Hafer v. 23. Juli 1915 
(Rö#l. 458, 462 u. 468) v. 24. Juli 1916 (Röl. 820) — 141 

774 VO. über Höchstpreise für Brotgetreide v. 24. Juli 1916 
(Rßl. 8etß0) — 141 

775 V0 über Hochspreise für Gerste v. 24. Jull 1916 (XG Bl. 824) — 411 
776 RO. über Höchftpreife für Hajer d. 24. Zuli 1916 (NGBL 825) — 444 
777 Bek. über die Aufhebung des Verbeis des Vorverlaufs ber 

Ernte des Jahres 1916 v. 24. Zult 1916 (NSBL. 828). -- 100 
778 Bel, bett. die Einfuhr von Fohlen v. 24. Juli 1916 

(Rl 8291).. ....... 742 — 

779 Bek. zu dem Einfuhrverbote für Fohlen v. 24. Juli 1916 
(Rönl. 83800 742 — 

780 VO. über Verarbeltung von Nachprodukten der Zucker¬ 
fabrilalion und von Melasse v. 25. Juli 1916 (Röl. 831) — 447 

781 Bel. über die BVewirtschaftung der Hülsenfrüchle sowie von 217 
Buchweizen und Hlrse v. 25. Juli 1916 (Rö##l#. 83) — 228 

782 Bek. wegen Anderung der Bek. iber die Sicherung der Ader- 
bestellung v. 31. März 1915 (NG Bl. 210) v. 27. Jusi 1916 
(Re##l. 83981090. – 11 

783 Bek. über Säcke v. 27. Juli 1916 (Raßl. 884144 — 609 

784 Bek. über den Absatz von Brennesseln v. 27. Juli 1916 
(RGBI. 839). g ...... — 564 

785 Bel. der neuen Fajfungen ber BD. über Ölfrfichte und daraus 
gewonnene Produkte und über Häüffenfrüchte v. 27. Juli 213 
1916 (NEM. 8). 2 2. 2 nn — 

786 Bek., betr. Zulassung von Motorbooten zum Verkehre v. 
27. Juli 1916 (R#Vl. 39993935 ... — 6539 

787 Bei. über den Berfehr mit Brotgetreide und Wintergerste zu . 
Saatzwecken v. 27. Zuli 1916 (RYBL. 854)... .... — 1% 

788 BD. zur Ergänzung ber BY. Über den Handel mit Lebens¬ 
und Futtermilteln und zur Bekämpfung des Kettenhandels 
v. 24. Juni 1916 (RGBL. 581) v. 29. Julli 1916 (Rol. 
—M.QQD 208 — 

789 Bek., betr. Zulassung einer Ausnahme von der VO. über die 
Höchitpreise für Benzin v. 27. Mai 1916 (RGBl. 426) v. 
29. Juli 1916 (Röhl. 868.202 enn — 553 

790 Bek., betr. die Errichtung einer Reichsstelle für Druckpapier 

v. 31. Jull 1916 (Ronl 863 — 65 
791 Bel. über Hödhjjlpreije für Metalle v.31. Zul 1IIE(RYYL.865) — 572 

792 Bek., betr. die Außerkraftsetzung der Bek. über Höchstpreise für 
Kupfer, altes Meifing, alte Bronze, Rotguß, Aluminium, 
Nidel, Untimon und Zinn v. 10. Dezember 1914 (RGl. 
501), v. 31. Juli 1916 (Rösl. 868790907 — 574 

793 Bek. Über Preisbesch änkungen bei metelliſchen F 
vd. 31. Juli 1916 (Rl. 868) — 574
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1918. 2.5 Di. ©. 5 
Ar. (31. Juli bis 8. August.) Seite Seite Seite 

794 Bek., betr. Abänderung der Bek. über die Verwendung 

tierischer und pflanzlicher Ole und Fette v. 9. Oktober 

1915 (RGBl. 646), v. 31. Juli 1916 (RGl. 869) — 523 

795 Bek., betr. Liquidation britischer Unternehmungen v. 31. Juli 

1916 (NGBl. 8F1)1)0
 711 

796 Bek. über die Beglaubigung von Unterschriften und die 

Legolisallon von Urkunden in den besetzten Gebleten v. 

31. Zuli 1916 (RB. 874t10909 42 

797 Bet. iiber die Geltendmadhung von Ansprüchen vor bem 

Reichsgericht in Sachen der Konsulargerichtsbarkelt v. 

31. Juli 1916 (MGl. 8z7) 106 

798 Beh. über die Verpflihtung ber Kommunalverbände und 

der Kartoffelerzeuger zur Sicherstellung und Abgabe von 

Kartoffeln v. 2. August 1916 (Rl. 870) — 164 

799 Bet. über Gummijanger v. 3. Auguit 1916 (RGBl. 879. — 562 

800 Ausführungsbest. zur VO. des Bundesrats über Gummi¬ 

sauger v. 3. August 1916 (RGBl. 8380)0)0 0.0. — 562 

801 Bek. zum Schutze eiserner Gedenlstücke der Reichsbank v. 

3. August 1916 (Rl. 8890) 269 — 

802 Bek. über die Bestellung eines Reichskommissais für über 

gangswirtschaft v. 3. Aug. 1916 (NED. 885)... - - -- 64 

803 Bek. über Weintrester und Traubenkerne v. 3. Auguft 1916 

(Re Vl. 880000 . ... — 485 
804 ED. über die Vornahme einer affgemeinen Beſtands- 

aufnahme ber wichtigften Lebensmittel v. 3. Auguft 1916 

(Ro Bl. 839920 — 680 

805 VO. über dic Verarbeilung von Obst v. 5. Angust 1916 

(RGBl. 91) — 249 

806 VO. über die Verarbeitung von Gemüse v. 5. August 1916 

(N#Vl. 9101000 — 237 

807 Bek. zur Anderung der Bek. über die Einfuhr von Käse v. 

11. März 1916 (RG#Bl. 159) v. 5. August 1916 (Rl. 
91))) — 50 

8908 Bek. der Ubergangsvorschriften zur VO. über Speiſefelle v. 

20. Juli 1916 (Rl. 765) v. 5. August 1916 (Röl. 917) — 368 

809 Ber. über Anderung ber Preife für SKraftfuttermitiel v. 
6. August 1916 (NGBl. 9200 ne — 476 

810 Bek. zur Durchführung der VO. über Gerste v. 5. August \ 
1916 (NRGl. 3211tt444ss — 408 

811 Bel. über Frühläufe von Tabak v. 7. Angust 1916 (Röl. 
911 9)9)9)9)9)9 — 555 

812 Bek. über Rohtabak v. 7. August 1916 (Rönl. 920). — 554 

813 Bek., betr. Ausnahmen von der Bel. über Rohtabak, v. 
7. August 196 (NOV. 999y) 555 

814 Bel. wegen Einfuhr von Tabak v. 7. August 1916 (R#l. 
92)))))00. 278 

815 Bet. über die Regelung des Verkehrs mit Web., Wirk- und 
Strickwaren für die bürgerliche Bevölkerung v. 7. August 
1916 (RGBl. 92).. 237 

816 Bel. über den Abſat von Karpfen und Schleien v. 8 Auguſt 
1916 (RGBIl. 925). .. — 356
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1916, 8.3 30.4 8b. > 
Ar. (12. August bis 25. August.) Seite Selte Seite 
817 BD. über Eier v. 12. Auguft 1916 (RSYBL. 927)... . — 392 
818 Bet. zur Änderung der Bek. über die Einfuhr von Käſe v. 

11. März 1916 in der Fassung der Bel. v. 5. Auguſt 
1916, v. 16. August 1916 (RGBl. 991434 — 50 

819 Bel., betr. Anderung der Bek. über Fleischversorgung v. 27. 
März 1916 (R#l. 199), v. 17. Auguft 1916 (NEBL. 935) — 319 

320 Bel. wegen Einfuhr von Taballauge v. 18. Auguft 1916 

(RGBl. 937)... .... Kernen 278 

821 Bet., beir. die Verlängerung der Prioritälzfriften in Nor 
wegen dv. 18. August 1916 (REl. 9999) - 261 

822 Ausführungsbeft. zur BD. des Bundesrat3 v. 18. April 1916 
über die Einfuhr von Eiern v. 18. Auguſt 1916 (RGBl. 
99900.. — 56 

823 Bek. zur Durchführung der VO. über Hafer v. 19. August 
1916 (RGBi. 99 — 440 

824 Bek. über Regelung des Verkehrs mit Web., Wirk= und Strick¬ 
waren für die bürgerliche Bevölkerung v. 21. August 1916 
(Rebl. 39900 238 — 

825 Vek. über die Anderung der Ausführungsbest. zur VO. des 
Bundesrats über die Einfuhr von Eiern v. 18. April 
1916, v. 21. August 1916 (RGBl. 939 .... . .. — 54 

826 Bek. über die Anderung der Ausführungsbest. zur VO. des 
Bundesraiz über die Einsuhr von Vieh und Fleisch sowie 
Fleischwaren v. 22. März 1916, v. 21. August 1916 (R#l. 
91000 ne — 52 

827 BVO. über die Regelung des Fleischverbrauchs v. 21. August 
1916 (NEZBl. 944)2 — 332 

828 Bek. über die Ausgestaltung der Fleischkarte und die Fest¬ 
setzung der Verbrauchshöchstmenge von Fleisch und Fleisch¬ 
waren v. 21. August 1916 (REBl. 945 . — 335 

829 Ausführungsbest. zur VO. des Bundesrats über die Ein¬ 
fuhr von Futtermitteln, Hilfsstossen und Kunstdünger v. 
22. August 1916 (Ro Bl. 93900909090 — 39 

830 Bek. über Druckpapier v. 22. August 1916 (REhl. 9511). 630 — 
831 Beft. über die Anderung der Ausführungsbest. über die Ein¬ 

fuhr von Salzheringen usw. v. 5. April 1916, v. 23. 
August 1916 (Röl. 990909090909) — 36 

832 Bek. über die Anmeldung von Wertpapieren v. 23. August 
1916 (REBl. 993z2# 281 — 

833 Bek. über die Anmeldung von Wertpapieren v. 23. August 
1916 (Ro Bl. 990009 282 — 

834 Bel. über die Regelung ber Wildpreise v. 24. August 1916 
(Röe#l. 999h99 — 34 

835 Bet., betr. die Überwachung und ziangaweife Verwaltung 
ausländifcher Unternehmungen vd. 24. Yugufi 1916 (NEBE. 
9691100 710 — 

836 Ber. über die äußere Kennzeichnung der Waren v. 25. 
August 1916 (Röl. 968920 221 — 

837 Bek. über den Einkauf von Kohlrüben und Grünkohl v. 25. 
August 1916 (Rehl. 967)0)00 — 238



Verzeichnis der Kriegsgesetze nach der Zeitfolge. 

1916. 
Ar. (25. Auguft bis 7. September.) 
838 Ber. zur Durhführung ber BD. über Hafer aus der Ernte 

1916 v. 25. August 1916 (REGBl. 960608 
939 Bek. über die Enichtung einer Reichsverteilungsstelle für 

Gier v. 25. August 1916 (REGl. 970)). 
840 Bestimmungen über die Errichtung, die Zusammensetzung 

und das Verfahren der Preisstelle für metallische Produkte 
in Verlin v. 26. Angust 1916 (REhl. 90999) 

841 WO über die Nachprüfung der Erntevorschätzungen im Jahre 

1916 v. 27. August 1916 (ROM. 95) . 2... .. 
842 Bek., betr. Ergänzung der Ausführungsbest. zur VO. über 

den Verkehr mit Selfe, Seifenpuler und anderen fett¬ 
haltigen Waschmitleln v. 21. Juli 1916 (Rl. 766), v. 
28. August 1916 (Rö Bl. 97000 

9643 Bek., betr. Zahlungsverbot usw. gegen Rumänien v. 28. 
August 1916 (Rehl. 910) 726, 

844 Bek., betr. Ausführungsbest. zu den Bek über die Höchstpreise 
für Petroleum und die Verteilung der Petroleumbestände 
v. 8. Jull 1915 (RGBl. 240), v. 21. Oktober 1915 (Rl. 
683), v. 1. Mai 1916 (Röl. 350) und v. 23. Juli 1916 
(Re#l. 779) v. 28. August 1916 (MYBL. 922) . . . - 

845 Vek. über Höchstpreise für Zwetschen v. 29. August 1916 
(Ko #ll. 9990909) 

846 Ber, beir. Ausnahme von bem Verbote von Mitteilungen 
über Preife von Wertpapieren usw., v. 29. August 1916 
(Reabnl. 999999999 

847 Bel. zur Durchführung der VO. über Hülsenfrüchte v. 29. 
Juni 1916 (RBl. 846) v. 30. Augußt 1916 (R#Bl. 981) 

848 Bek. über die Bestätigung von Schecks durch die Reichsbank 
v. 31. Auguſt 1916 (RGBl. 9865).. ..... 

849 Bek., betr. Anderung der VO. über die Regelung des Ab¬ 
ſatzes von Erzeugniſſen der Kartoffeltrocknerei und der 
Kartoffelſtärkefabrikation v. 31. Auguſt 1916 (RGBl. 986) 

850 Bet. über Ernteſchätungen v. 31. Auguſl 1916 (RGBl. 989) 
851 VO. über das Inkrafttreten der VO. über Eier v. 31. 

August 1916 (RGBl. 99)00„ 
852 Bek., betr. den Ubergang der Geschäfte der Reichsprüfungs¬ 

stelle für Lebensmittelpreise auf das Kriegsernährungsamt 
v. 1. September 1916 (Rnl. 997) 

853 Bek. über das Außerkrafttreten der Bek., betr. den Handel 
mit Mehl, v. 27. Juli 1915 (RGl. 477), v. 4. Septem¬ 
ber 1916 (KGl. 999 

854 Bel. zur Durchführung der NO. über Hafer v. 5. Sepiem- 
ber 1916 (Röl. 99) 

855 Bek. von libergangsvorschriften zur VO. über Speisefette v. 
20. Juli 1916 (REBl. 755) v. 5. September 1916 
(Renl. 9999555555553535 

356 Bek. über die Einfuhr von Walnüssen und Haselnüssen v. 
7. September 1916 (REl. 99999). 

857 Bek., betr. Ausführungsbest. zur VO. über die Einfuhr von 

Walnüssen und Haselnüssen v. 7. September 1916 
(Rol. 999), v. 7. September 1916 (Rö Bl. 1000o) 
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1916. D.8 BB. 
Nr. (7. September bi? 14 September ) Sei:e Seite Gelte 

858 Bek. über den Verkehr mit Harz v. 7. September 1916 
(ROBL. 1002). 2 on — 6543 

859 Bek., betr. Ausführungsbest. zu der WO. über den Verkehr mit 
Harz v. 7. September 1916 (Rol. 1002), v. 7. Sep¬ 
tember 1916 (Röhl. 1000) — 644 

860 Bek. zur Ergänzung der BDO. über bie Einfuhr von pflanz¬ 
lichen und tierischen Olen und Fetten sowie Seifen v. 4. 
März 1916 (RGBl. 148) v. 7. September 1916 (Rl. 
1006)..m qg qg m . — 47 

861 Bek., betr. die Verlängerung der Prioritätsfristen in Däne¬ 
mark vd. 8. September 1916 (NEU. 100) .....- 262 — 

862 VO. über die Vorausverwendung von Malz in den Bier¬ 
brauereien d. 8. September 1916 (ROBL. 1007). ... — 39 

863 Ve. über die Preife für Teichfiiche v. 9. September 1916 
(RGYB. 1008). 2 g ...... — 357 

864 Bek. über die Regelung des Verkehrs mit Web., Wirk¬ 
und Strickwaren für die bürgerliche Bevölkerung v. 9. 
September 1916 (RGhl. 10000099)9)9 238 — 

865 Bek. über Höchstpreise für Gerstengraupen (Rollgerste) und 
Gerstengrütze v. 9. September 1916 (RE#ll. 1010). — 412 

866 Bek., betr. Ausführungsbest. zu den Bek. über Höchstpreise 
für Pelroleum und die Verteilung der Petroleumbeslände 
v. 8. Juli 1915 (RGl. 420), v. 21. Oktober 1915 (Re l. 
683) und v. 1. Mal 1916(Re#Bl. 350), v. 9. Seplember 1916 
(Röbl. 100)00 — 600 

867 Bek. über Ausdehnung der Verordnung, betr. die Einfuhr 
von Futliermitteln, Hilfsstofren und Kunstdünger, v. 28. 
Januar 1916 (Rl. 67) und der dazu erlassenen Ausfüh¬ 
rungsbest. v. 31. Januar 1916 (RG#ll.1) v. 11. Seplember 
1916 (Röhl. 10033)3) — 41 

868 Bet. über die Einfuhr von Gemüse und Obst v. 13. Septem¬ 
ber 1916 (RGBl. 100)). — 61 

869 Bek. zur Durchführung der VO. über Gerste vom 6. Juli 
1916 (R#Bl. 800), vom 13. September 1916 (RGBl. 1043) — 406 

870 Bek., betr. Anderung der Bek. über die Sicherstellung von 
Kriegsbedarf, v 24. Jumi 1915 (R Bl. 357), v. 14. Sep¬ 
tember 1916 (Rößl. 10009)9)9) 735 — 

871 Bek., betr. Anderung der Anordnung für das Verfahren vor 
dem Reichsschiedsgerichte für Kriegsbedarf v. 22. Juli 
1915 (N&YI. 469), v. 14. September 1916 (Röl. 1021) 736 — 

872 Bek., betr. Anderung der BO. liter Vreisbejchränfungen bei 
Verkäufen von Web., Wirk= und Serickwaren v. 30. März 

1916 (RGBl. 214), v. 14. September 1916 (Rl. 1022) 228 771 

873 Bek. über die nach der Bek. über Preisbeschränkungen bei 

Zertäufen von Web, Wirk- und Strickwaren v. 30. März 
1916 (Röl. 214) zu errichtenden Schiedsgerichte v. 14. 
September 1916 (Rö##. 10:2) 227 — 

874 Bek. über den Verkehr mit Leim dv. 14. September 1916 

(R#l. 1212323323220 — 550 

875 Bek., betr. Ausführungsbest. zur V. über den Verkehr mit



— 

Verzeichnis der Kriegsgeſetze nach der Zeitfolge. LIII 

1916. Od a vd. D.5 
Ar. (14. September bid 28. September.) Seite Seite Seite 

Leim v. 14. September 1916 (NEDI. 1023), v. 14. Sep- 

tember 1916 (RGl. 10t4 — 550 

876 BO. über Buchedern v. 14. Gepiember 1916 (RYBL. 1027) — 515 

677 VO. über Buchweizen und Hirse v. 14. September 1916 

(Nöl. 1131314 — 224 

978 Bek. über Saatkartoffeln v. 14. September 1916 (NGl. 

1031414141171 — 171 

879 VO über den Verlehr mit Zucker im Betriebsjahr 1916/17 

v. 14. Eeptember 1916 (RGBl. 1032)0 — 273 

880 Bet. über weitere Regelung des Branntweinverkehrs v. 14. 

September 1916 (Rel. 10423). — 196 

881 Ausführungsbeslimmungen zu der VO. über den Verkehr 

mit Zucker im Betriebsjahr 1916/17 v. 14. Sept. 1916, 

v. 27. Sept. 1916 (RBl. 10680 — 279 

882 Bek. über die Versütlerung von Hafer an Zuglühe und an 

Zlegenböcke v. 15. September 1916 (R## Bl. 1010). 441 

883 Bel. zur Durchführung der ID. über Vuchweizen und Hirse 

v. 29. Juni 1916 (RGl. 625) v. 16. September 1916 

(Ro l. 104799 — 228 

884 Bek. über die Fessetzung der Preise für Wild v. 17. Sep¬ 

tember 1916 (Renl. 10111) — 349 

885 V0., beir. Abänderung der VO. über Höchstpreise für Hafer 

v. 24. Juli 1916 (RGl. 826), v. 18. Seplember 1916 

(Roel. 10483). — 444 

886 VO., betr. Abänderung der VO. über Höchstpreise für Gerste 

v. 24. Juli 1916 (RGBl. 824), dv. 18. Septenibert 1916 

(Roßl. 1009090909)9090)0)0)0)0)00 411 

987 Bek., betr. das Verfahren zur Feſiſtellung von Kriegs¬ 

schäden im Reichsgebiete v. 19. September 1916 (RGl. 
10003) 685 813 

888 Bek. über das Verfahren vor den außerordentlichen Kriegs¬ 
gerichten v. 21. September 1916 (RGBl. 10674). 777 — 

889 Bek. über den Fang von Krammetsvögeln v. 21. September 
1916 (RcBl. 1606sz„ — 360 

890 Bek. der neuen Fassung der VO. über die Regelung des Ab. 
satzes von Erzengnissen der Kattoffeltrocknerei und der 

Kartosselstärkefabrikation v. 22. September 1916 (Rl. 
106009090 — 179 

891 Bek. über das Inkrafttieten der Bek. über die Einfuhr von 
Gemüse und Obst v. 13. September 1916 v. 20. Sep¬ 
tember 1916 (Röl. 1070) — 62 

892 Bek., betr. Ausführungsbest. zur VO. über Weintrester 

und Traubenkerne v. 3. Auguft 1916 (MOBIL. 887), v. 
21. September 1916 (Röl. 10709) — 487 

893 Bek. über die Verfütterung von Kartoffeln v. 23. Sep¬ 
tember 1916 (NGl. 107050))) — 174 

894 Bel. über die Gewährung einer außerorbentlihen Hafer 
äulage während ber Herbffelbbeftellung v. 25. September 
1916 (Rel. 1077000)00. — 441 

895 Bek. über Preisbeschränkungen bei Verkäufen von Schuh¬ 
waren v. 28. Seplember 1916 (RGl. 1070) 249 — 234
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1916. 
Nr. (28. September bis 5. Oktober.) 

896 Bek., betr. Ausführungsbest. zur VO. über Preisbe= 
schränkungen bei Verkäufen von Schuhwaren v. 28. Sep¬ 
tember 1916 (Röl. 1077), v. 28. September 1916 
(R#l. 100) 

897 Bel. zur Ergänzung der Bek. über die Bereitung von Back¬ 
waren v. 28. September 1916 (Rö l. 1081) 

898 Bek., beir. zwangsweise Verwaltung rumänischer Unter¬ 

nehmungen v. 28. Seplember 1916 (KRöhl. 1099)n 
899 Bel. zu den Ausführungszbest. zur VO. über den Verkehr 

mit Zucker im Betriebsjahr 1916/17 v. 29. September 
1916 (Rößl. 1099009 

900 Bek. über Versicherungspflicht von Angestellten für Be¬ 
schäftigungen während des Krieges v. 30. September 
1916 (Rohl. 10070) · 

901 Bek. über Druckpapier v. 30. September 1916 (Rl. 
100)0 

902 Bek. über die Einfuhr von Fischen usw. v. 30. September 
1916 (RBl. 19999 

903 Bek. über die Bewirtschaftlung von Milch und den Verkehr 
mit Milch v. 3. Oktober 1916 (Röl. 11000 

904 Bet. zurErgänzung der Bek. von Übergangsvorschriften v. 
5. September 1916 (R#Bl. 998) zur VO. über Speisefette 
v. 20. Juli 1916 (Rößl. 755), v. 3. Oktober 1916 
(KGBl. 110)0)0 

905 VO. über Futtermittel v. 5. Oktober 1916 (REl. 1108) 
906 VO. über zuckerhaltige Futtermitlel v. 5. Oktoder 1916 

(RGBl. 1110).. .... ..- 
907 Bek. über die Preise für zuckerhaltige Fullermittel v. 5. 

Oktober 1916 (Rcü31., 112000 ... 
908 Bet. über den Verkehr mit Cumaronharz v. 5. Oktober 

1916 (RShl. 1122))2 

909 Bek., betr. Ausführungsbest. zu der VO. über den Verkehr 
mit Cumaronharz v. 5. Oktober 1916 (Rl. 1125) 

910 Bek. zur Ergänzung der Bek. #ber den Verkehr mit 
Knochen, Rinderfüßen und Hornschläuchen v. 13. April 
1916 (Rl. 276), v. 5. Oktober 1916 (RGBl. 11289) 

911 Bel. zur Ergänzung der Bek. über Ausdehnung der Vor¬ 
schriften der VO. über ben Verkehr mit Knochen, Rinder¬ 
füßen und Hornschläuchen v. 25. Mai 1916 (NYYL. 409), 
b. 5. Dftober 1916 (RSA. 1129... - 2220 .. 

912 Bet. über hen Verkehr mit fetttoten Wajdj- und Reinigungs 
mitteln dv. 5. Oktober 1916 (REBL. 1130) ...... 

913 Bel., betr. Ausführungsbeft. zu der BD. über ben Verkehr 
mit fettlofen Wafdh- und Reinigungsmitteln b. 5. Oltober 
116 (RG. 1131)3. . 

914 Bek. über dle Geliendmachung von Ansprüchen von Personen, 
die im Ausland ihren Wohnsitz haben, v. 5. Oktober 1916 
(Rönl. 1122202020202022 

915 Bek., ber. die Fristen des Wechsel= und Scheckverkehrs für 
Elsaß-Lothringen v. 5. Oktober 1916 (Röl. 1133) 

916 Bek. über Drudpapier v. 5. Dftober 1916 (RÖBL. 1136) 

Dd. 3 Bd. 4 Bd. 5 
Seite Seite Seite 
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445
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1916. 
Ar. (5. Oktober bis 23. Okkober.) 
917 Vet., betr. Erleichterungen auf dem Gebiete des Patent¬ 

und Warenzeichenrechis in ausländischen Staaten v. 5. 

Oktober 1916 (ReBl. 11112 
918 VO. über die Malz- und Gerstenkontingente der Bier¬ 

brauerzien sowie den Malzhandel v. 7. Oktober 1916 

(Rol. 1190) 
919 Bek. über Lieserung von Heu für das Hcer v. 7. Oltober 

1016 (Rl. 111114142 42 

920 VO. über Höchstpreise für Apfel v. 7. Oktober 1916 

(N Bl. 11133939393939393); 
921 Bek., betr. Anderung der Poflordnung v. 20. März 1900, v. 

9. Oktober 1916 (RGl. 1103)3)3) 
922 Bek. über Rohlabak v. 10. Oktober 1916 (RöBl. 1145) 

923 Bek., betr. Ausführungsbest. zu der V. über Rohtabak v. 

10. Oktober 1916 (Rel. 11199)). "on 

924 Bek., betr. das Außerkcaftlreten von V0. und Bek., v. 10. 

Oktober 1916 (R Vl. 1120 
925 Bek. über die äußere Kennzeichnung von Waren v. 11. 

Oltober 1916 (RGBl. 11553 3. 
926 Bek. über die Abänderung der Preise für Knochenmehl v. 

12. Oktober 1916 (Röhl. 11309)9)0 

927 Bet. über Erleichterungen im Brennereibetrieb und Brannt¬ 
weinverkehr und Regelung der Betriebsauflagevergütungen 
für das Betriebsjahr 1916/17, v. 12. Oktober 1916 

(R#Bi. 115999 
928 Bek., betr. Zollerleichterungen für Waren aus den besetzten 

feindlichen Gebieten v. 12. Oktober 1916 (RGl. 1162) 
929 Bek. über die Durchfuhr von kondensierter Milch und von 

Milchpulver v. 13. Dftober 1916 (NSBL. 1163). . . - 

930 Bek. über Kartoffeln v. 14. Oktober 1916 (RSBi. 1166). 

931 Bek., betr. die Reichsstelle für Druckpapier v. 18. Oktober 
1916 (KRG l. 1110))00 

932 Bek., betr. Anderung der VO. über untaugliches Schuhwerk. 
v. 21. Juni 1916 (REBl. 541), v. 19. Oktober 1916 
(Regl. 1170))009 

933 Bek., betr. Ausführungsbest. zu der VO. über untaugliches 
Schuhwerk v. 21. Juni 1916 (RG#l. 541), v. 19. Oltober 
1916 (RGBl. 1173). ..... . . . .. 

234 Bek. über Festsetzung von Grundpreisen für verdorbene 

Spejjefettc und die Preisjiellung für den Weiterverkauf 
im Großhandel v. 20. Oktober 1916 (MED. 1174). . . 

935 VDO., betr. Abänderung der VO. über Käse v. 13. Januar 
1916 (RGl. 31), v. 20. Oklober 1916 (Rl. 1175) 

936 Bek. der neuen Fassung der VO. über Käse v. 20. Oktober 
1916 (HB. 1179) ....... . .... 

937 Bek. über die Durchfuhr von Fischen und von Zubereitungen 
von Fiſchen v. 20. Oltober 1916 (RGBl. 1180909000) 

938 BO. über den Absaz von Weißkohl v. 21. Oktober 1916 
(NGMil. 1187)) . . ... 

9 39 Bek. über die Anmeldung der Veftände von Kornbranniweln 
v. 23. Oktober 1916 (RBll. 11899 

LV 

8.3 Wb.4 Bp.6 
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LVI Verzeichnis der Kriegsgesetze nach der Zeitfolge. 

1916. 
Ar. (23. Dftober bis 2. November. 
940 Bek., betr. Aufhebung bes $ 1 der BO. über bie Hödftpreife 

für Wolle und Wollmaren vd, 22. Dez. 1914 (MOBIL. 546), 
v. 23. Oltober 1916 (RGBl. 1190000 

941 Bek. über die Regelung des Betriebs in Kartoffeln ver¬ 
arbeitenden Brennereien im Betricbsjahr 1916/17 v. 24. 
Oklober 1916 (Roe# Bl. 11909090)0 

942 Bek. über Mischungen von Knochenmehl und Kali v. 24. 
Oktober 1916 (RBl. 19222 

943 Bel. über Anderung der Bek. über die Einfuhr von Kaffee 
aus dem Ausland v. 6. April 1916 (Rö#l. 245), v. 26. 
Oktober 1916 (Rßl. 1199 

944 Bek. über die Anderung der Bek. über die Einfuhr von Tee 
aus dem Ausland v. 6. April 1916 (RG#Bl. 250), v. 26. 
Oklober 1916 (RGhl. 1191190 

945 Bel. über Verarbeitung von Kartoffeln auf Branntwein 
in Kleinbrennereien v. 26. Oktober 1916 (R#l. 1198). 

946 VO über die Verjährungsfrislen v. 26. Okrober 1916 (Rel. 
——————ssxx.n.—....——.D5W 

947 VO., beer. Abänderung der BO. über Hödjftpreije für Hafer 
v. 24. Juli 1916 (RG#Bl. 826), v. 26. Oklober 1916 (RGl. 
119999999994ö 

948 VO. über Hoöchstpreise für Rüben v. 26. Oktober 1916 
(MOB. 1204. 2. n nnmßhßßß e 

949 Bel. über den Verkehr mit Schwesel v. 27. Oklober 1916 
(R l. 119559 

950 Bet., betr. Ausführungsbest. zu der VO. über den Verkehr 
mit Schwefel v. 27. Oktober 1916 (Röl. 1190) 

951 Bek., betr. Ergänzung der Ausführungsbesr. v. 10. Oktober 
1916 zu der VO. über Rohtabak, v. 27. Oktober 1916 
(Reßl. 121700 

952 Vek. zur Anderung der Ausführungsbest. zur VO. des 
Bundesrats v. 4. März 1916 über die Einfuhr von pflanz¬ 
lichen und tierischen Olen und Fetten sowie Seifen v. 
8. März 1916 (RGBl. 151), v. 27. Oktober 1916 (R#l. 
12007)0)00 

953 Bet. zur Änderung der Yusführungsbeft. über die Einfuhr 
von Margarine aus dem Ausland v. 12. Januar 1916 
(Rö#l. 26), v. 27. Oktober 1916 (RGBl. 12000) 

954 Bek., betr. die Anmeldung von Wertpapieren v. 28. Of 
tober 1916 (RGBl. 1270) 

955 Bek., beir. Höchstpreise für Schwefelsäure und Oleum v. 
28. Oktober 1916 (Röhl. 121t5h59). 

956 Bek. über Bezugsscheine v. 31. Oktober 1916 (RGl. 1218) 

957 Bek. über Druckpapier v. 31. Oktober 1916 (REBI. 1225) 
958 Bek. über Ausdehnung der VO., betr. die Einfuhr von 

Zuitermitteln, Hiffsftoffen und Kunstdünger, v. 28. Ja¬ 
nuar 1916 (Röl. 67) und der dazu erlassenen Aus¬ 
führunggbeft. v. 31. Januar 1916 (ROBT. 71), v. 1. Nor 
vember 1916 (Rnl. 122770 

959 Bek. über die Vornahme einer Volkszählung am 1.Dezember 
1916, v. 2. November 1916 (RGBl. 1233..) 

Bd. 8 Bd. 4 bo 
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Verzeichnis der Kriegsgesetze nach der Zeitfolge. 

1916. 
Fe. (2. November b’3 21. November.) 

960 Bek. über einen Höchstpreis für Weizengrieß v. 2. November 
16 (NGB:. 124). 2: Een 

961 Bek. über Höchstpreise für Hafernährmittel v. 2, November 
1916 (RoBl. 124412224444—— 

962 Bek. über die Überwachung des Verkehrs mit Seemuscheln 
v. 2. November 1916 (Rl. 1244t32 

963 Bel. iber die Regeiung ber Verbrauchsabgabenermäßigungen 
und weitere Erieidjierungen im Brennereibetrieb im Be¬ 
triebzjahr 1916/17 dv. 2. November 1916 (RGBI. 1245) 

064 Bel, betr. Kranlenverjiherurg von Ausländern während 
des Krieges v. 2. November 1916 (ROB:. 1247) 

965 Bek. über die Vornahme einer Biebzäh:ung am 1. Dezember 
1916 v. 4. November 1916 (Rö#l. 12499 

966 VO. über Höchstpreise für Zwiebeln v. 4. November 1916 
(N Bl. 125)0 

967 Bek. über anderweite Festsetzung der Höchstpreise für Er. 
zeugnisse der Karloffeltrocknerei und der Kartoffelstärke¬ 
fabrifation v. 5. November 1916 (RGl. 12611) .. 

968 Gesetz, belr. Anderungen des Gerichtskostengesetzes, der 
Gebührenordnung für Rechtsanwälle und der Gebühren¬ 
ordnung für Gerichisvollzieher v. 8. November 1916 
MOB. 1263) 2 ... 

969 Ber. über Ausdehnung der BHO, beir. die Einfuhr von 
Juttermitteln, Hüfsftoffen und Kunstdünger v. 28. Ja¬ 
nuar 1916 (RGl. 67) und der dazu erlassenen Aus¬ 
führungsbest. v. 31. Januar 1916 (Re#Bl. 71), v. 10. 
November 1916 (NEB. 1275) » - - 2. - 2200. 

970 Bet. über die Einfuhr von jujdhen Fifhen dv. 13. No¬ 
vember 1916 (Rönl. 126000)0 nen 

971 Gesetz über die Fgestsetzung von Kursen der zum Börsen¬ 
handel zugelassenen Wertpapiere v. 9. November 1916 
(NRGl. 129090900 

972 Bek. über Kunsthonig v. 14. November 1916 (Rl. 1271) 
973 Bekl. über Befreiungen vom Warenumsatzstempel v. 14. No¬ 

vember 1916 (Renßl. 12700)0 
974 VO. über den Handel mit Sämereien v. 15. November 

1916 (Rßl. 17707)0)0 ... 
97 Bek. über Erhaltung von Anwartlschaften aus der Kranken¬ 

versicherung dv. 16. November 1916 (N®BL. 1279). . . 

976 VO. über Saatkartoffeln dv. 16. November 1916 (RGBI. 
1 11:3 g ......... 

977 Bek. zur Ergänzung der Bek. über Ausdehnung der Vor¬ 
schriften der V O. über den Verkehr mit Knochen, Rinder¬ 
füßen und Honrnschläuchen v. 25. Mai/5. Oktober 1916 
(Röl. 409/1129), v. 17. November 1916 (Röf. 1283) 

978 Bek. zur Anderung der Bek. über die Einfuhr von Kakao 
v. 3. März 1916 (Rl. 145), v. 20. November 1916 

u—□——————D.7IO 
979 Bek. über die Reichsverteilungsstelle für Eier v. 21. No¬ 

vember 1916 (RGBl. 12800 
980 Bek., betr. Ergänzung der Ausführungsbest. v. 10. Oktober 

LVII 
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LVIII Verzeichnis der Kriegsgeſeße nach der Zeitfolge. 

1916. 
Nr. (21. Rovember bis 4. Dezeinber.) 

1916 zu der BD. über Nohtabaf, v. 21. November 1916 
RGB. 12889) g ... 

981 Bek., betr. den Betrieb der Anlagen der Großeisenindustrie 
v 23. November 1916 (RGBl. 1287)0 

982 Bel. zur Anderung der VO. über den Verkehr mit Stroh 
und Häcksel v. 8. November 1915 (RG#l. 743), v. 23. No¬ 
vember 1916 (Röl. 12800 

983 Bek. über die Verwendung von Chlorzinn zur Beschwerung 
von Seidenwaren d. 23. November 1916 (NGBL. 1291) 

984 Ausführungsbest. zur VO. des Bundesrats über die Ver¬ 
wendung von Chlorzinn zur Beschwerung von Seiden¬ 
waren v. 23. November 1916 (RGl. 1292) 

985 Bek., betr. die Prägung von Einpfennigstücken aus Alu¬ 
minlum v. 23. November 1916 (Rl. 1300) 

986 Bel., betr. wirtschaftliche Vergeltungsmaßregeln gegen 
Italien v. 24. November 1916 (Rl. 1289) 710, 726, 

967 Bek. über Zement v. 24. November 1916 (RGBl. 1294) 
988 Bel. über die Beglaubigung von Unterschriften und die 

Legallsation von Urkunden in den besehten Gebicten v. 
25. November 1916 (Rönl. 1299) 

989 Bek. zur Anderung des &57 der Bek, über die Überwachung 
des Verkehrs mit Seemuscheln v. 2. November 1916, v. 
26. November 1916 (Rel. 130) 

990 Bek. über die Beaussichligung der Fischversorgung v. 28. 
November 1916 (NRGBl. 13909) 

991 Bek. über Beschaffung von Pabierholz für Zeitungs¬ 
drurdpapier dv. 30. November 1916 (MOBIL. 1305) 

992 Bel. über phosphorhastige Mineralien und Gesteine v. 30. 
November 1916 (RBl. 122t1t). 

993 VO. zur Ergänzung der Bek. über Gerste aus der Ernte 
1916 v. 1. Dezember 1116 (NED. 1313)... .. . - 

994 Bek. über Kartoffeln dv. 1. Dezember 1916 (NGBL. 1314) 
995 Bet. Aber Kohlrüben v. 1. Dezember 1916 (RGBl. 1316) 
996 Bek. über die Durchfuhr von Eiern v. 1. Dezember 1916 

(Renl. 12)0)00 nn 

997 Bek. über Rohzucker und Zuckerrüben im Betriebsjahr 
1917/18 v. 2. Dezember 1910 (NGBl. 1324) 

998 Bek., betr. die Unterstützung von Familien in den Dienst 
eingetreiener Mannschaften v. 3. Dezember 1916 (Rel. 
13223 

999 Bek., betr. Verjährung rückständiger Beiträge nach § 29 
der Reichsversicherungsordnung v. 2. Dezember 1916 
(KR#l. 1394 1)1)1) ... ... 

1000 VO. über Höchstpreise für Haser und Gerste v. 4. De¬ 
zember 1916 (Röl. 1327) 

1001 Gesetz, betr. die Verhaftung und Aufenthaltsbeschränkung 
auf Grund des Kriegszustandes und des Belagerungs¬ 
zustandes, v. 4. Dezember 1916 (Rch’l. 1329) 

1002 Gesetz über den Kriegszustand v. 4. Dezember 1916 

(Renl. 1333231212120 .. 

Bd. 3 Bd. 4 Bd. 
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Verzeichnis der Kriegsgesetze nach der Zeitfolge. LIX 

1916. =.3 Bu. 3.5 
Ar. (4. Dezember bi3 16. Dezember.) Seite Gelte Gelte 
1003 BD. zur Ausführung des Gejehes über den Kriegszuſtand 

v. 4. Dezember 1916 (RB. 1332) . ....... 1026 
1004 Gesetz über den vaterländischen Hilfsdienst v. 5. Dezember 

1916 (Rl. 1334323242422 rennen. 811 
1005 Bek. über das Außerkrafttreien der VO., beir. die Ein» 

schränkung der Arbeitszeit in Betrieben, in denen Schuh¬ 
waren hergestellt werden, v. 6. Dezember 1916 (Rl. 
—25I—. 07·)..— 572 

1006 Bek., betr. Erhebungen über Trocknungseinrichtungen, v. 
7. Dezember 1916 (PUBL. 1343)...» 2200 — 671 

1007 Bel. über Vezugsſcheine v. 8. Dezember 1916 (RGBl. 
1340 933 — 204 

1008 Bek. zur Ausführung des $4 der MD. über Die Malz- und 
Gerstenkontingente der Bierbrauereien sowie den Malz. 
handel v. 7. Oklober 1916 (ReEl. 1137), v. 8. De¬ 
zember 1916 (Rnl. 134t1t2)2040 — 402 

1009 BD. über Bierhefe v. 10. Dezember 1916 (REG Vl. 1351) — 429 
1010 Bek., betr. die Erfparnis von Breunftoffen und Be¬ 

leuchtungsmitteln v. 11. Dezember 1916 (Rl. 1355) — 692 
1011 Bek, über Pferdefleisch, v. 13. Dezember 1916/Rl. 1357) — 338 

1012 VO. über Hülsenfrüchte v. 14. Dezember 1916 (Rhl. 1360) — 223 
1013 Bek. über die Verwendung weiblicher Hilfskräfte im Ge¬ 

richtsschreiberdienste v. 14. Dezember 1916 (RöBl. 1362) 1026 825 
1014 Bek. über die Geschäftsaufsicht zur Abwendung des Konkurses 

v. 14. Dezember 1916 (RBl. 136333) 900 747 50 

1015 Bek., betr. Anderung der Ausführungsbest. zur VO. über 
den Verkehr mit Seife, Seifenpulver und anderen feti¬ 
haltigen Waschmitteln v. 21. Juli/28. August 1916 
(RKl. 766, 970), v. 14. Dezember 1916 (Rel. 1381) — 531 

1016 Bek., betr. Krankenversicherung von Arbeitern im Ausland, 
v. 14. Dezember 1916 (RGBlI. 1383). .. ... 1018 801 438 

1017 Bek., betr. Zollerleichterungen für Industrieerzeugnisse aus 
den besetzten feindlichen Gebieten, v. 14. Dezember 1916 
(Rel. 13830077). — 671 

1018 Bek. über Befreiung von Pfandbriefen der ritterschaft¬ 
lichen Kreditanstalten in Preußen von der Reichsstempel¬ 
abgabe v. 14. Dezember 1916 (Rönl. 133807) - 1015 — 

1019 Bel. über die Stempelpflicht ausländischer Wertpapiere 
v. 14. Dezember 1916 (REBEL. 1387)... 2.2... 1016 — 

1020 Bel., bett. Ergänzung ber Ausführungsbest. v. 10. Oktober 
1916 zu der BD. über Nohtabaf v. 15. Dezember 1916 
(Reßl. 1999 — 559 

1021 Bek. zur Ergänzung der VO. v. 18. April 1916 über die 
Einfuhr von kondenslerter Milch und von Milchpulver v. 
16. Dezember 1916 (Roe Bl. 1399) — 5 

1022 Bek, über die Einfuhr und Durchfuhr von Mllcherzeugnissen 56\ 
aller Art v. 16. Dezember 1916 (MEBL. 1392). ... — 58/ 

1023 Bet. über den Verkehr mit Zündwaren v. 16. Dezember 
1916 (Rel. 13990) ... — 603 

1024 Bek., betr. Ausführungsbest. über den Verkehr mit Zünd¬ 
waren v. 16. Dezember 1916 (Rhl. 1390) — 603



LX Verzeichnis der Kriegsgesetze nach der Zeitfolge. 

1916. 0.3 Bd.a Vb. 
Mr. (16. Dezember bi? 23, Dezember.) Seite Seite Seite 
1025 Bek., betr. Verträge mit feindlichen Staatsangehörigen 

v. 16. Dezember 1916 (Ro Bl. 139000 . - 1023 
1026 Bet. über die Anmeldung von Auslandsforderungen v. 16. 

Dezember 1916 (Rel. 1400)0 * 1025 
1027 BD. über die Einfchränfung der Malzverivendung in ben 

Bierbrauereien vd. 16. Dezember 1916 (NEBI. 1403). — 
1028 Bel. zur Ausführung der VBD., betr. Verträge mit feind- 

lichen Slaatsangehörigen v. 16. Dezember 1916, v. 17. 
Dezember 1916 (KRöBl. 13999) 1024 

1029 Ber. über Änderung der Högjjlpreife für Soda dv. 18. De- 
zember 1916 (Rhl. 1100) — 

1030 Gesetz zur Ergänzung des Kriegssteuergesetzes v. 17. De¬ 
zember 1916 (RGBl. 1400). 955 

1031 Bek., beir. die Regelung des Verkehrs mit Kraftfahr¬ 
zeugen v. 18. Dezember 1916 (Rl. 1400) 

1032 Bel., betr. Zufaifung einer Uusnchme von der BO. über 
die Hödftpreife für Benzin v. 27. Mai 1916 (MSDT. 
426), v. 20. Dezember 1916 (RöBl. 1400) — 

1033 Bek., betr. die Zuckerung von Wein v. 21. Dezember 1916 
(Rehl. 110909090909) — 

1034 Bek., betr. Zollerleichterung für Waren, die zur Ver¬ 
arbeitung auf fette Ole bestimmt sind, v. 21. Dezember 
1916 (Rl. 1119999000 — 

1035 Bek., betr. Übergangsbestimmungen zu den $$ 9 unb 10 des 
Gesetzes über den vaterländischen Hilfsdienst v. 21. De¬ 
zember 1916 (Röhl. 1111)))0 897 

1036 Bek., betr. Bestimmungen zur Ausführung des Geſetzes 
über den vaterländischen Hilfsdienst v. 21. Dezember 
1916 (RGhBl. 1110)0 898 

1037 Bek. über Druckpapier v. 21. Dezember 1916 (ROY. 1414) — 

1038 Bek., betr. die Verlängerung der Prioritätsfristen in 
Dänemark, v. 22. Dezember 1916 (Rl. 1430) 554 

1039 Bek., beir. Anderung der VO. über die Regelung des 
Verkehrs mit Web-, Wirk= und Strickwaren für die 
bürgerliche Bevölkerung v. 10. Juni 1916 (RGBL. 463), 
v. 23. Dezember 1916 (Rel. 1417 938 

1040 Bek. der Fassung der Bek. über die Regelung des Verkehrs 
mit Web-., Wirk., Strick- und Schuhwaren v. 10. Jun 
23. Dezember 1916, v. 23. Dezember 1916 (NOBL. 1420) 938 

1041 Bek. über Schuhwaren v. 23. Dezember 1916 (Röl. 1426) 942 
1042 Bek. über den Verkehr mit getragenen Kleidungs= und 

Wäschestücken und getragenen Schuhwaren v. 23. Dezem¬ 
ber 1916 (Röe #ll. 12227272)000 944 

1043 Bek., betr. Veräußerung von Attien oder sonstigen Ge¬ 
schäftsanteilen deutscher Seeschiffahrtsgesellschaften ins 
Ausland v. 23. Dezember 1916 (Rl. 14299) 1017 

1044 Bek. über die Einfuhr von Wild, zahmen Kaninchen, Ge¬ 
flügel und Wildgeflügel v. 24. Dezember 1916 (RGl. 
131 ... — 

1045 Bek. über die Verfütterung von Hafer an Einhufer und 

Zuchtbullen v. 23. Dezember 1916 (Röhl. 1432). — 

428 
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Verzeichnis der Kriegsgesetze nach der Zeitfolge. 

1916. 
&r. (24. Dezember biß 30. Dezember.) 
1046 Bel. einer Anderung der Ausführungsbestimmungen zu der 
R VO. über den Verkehr mit Cumaronharz (ReBl. 1125) 
” vd. 24. Dezember 1916 (ROBL. 1433)... 2... 

1047 Bet., betr. Änderung der Ausführungsbestimmungen v. 
10. und 27. Dltober 1916 zu der BD. über Mohtabat 
v. 30. Dezember 1916 (Rl. 17, 1). 

1917. 
(4. Januar bis 14. Januar.) 

1048 Bek. über die Geltendmachung von Ansprüchen von Per¬ 

sonen, die im Ausland ihren Wohnsitz haben, v. 4. Ja¬ 
nuar 1917 (RGBl. 5555)) 

1049 Bek., betr. die Fristen des Wechsel- und Scheckrechts für 
Elsaß-Lothringen v. 4. Januar 1917 (Rehl. 01 . 

1050 Bek. über den Verkehr mit Schuhsohlen, Sohlenschonern, 
Sohlenbewehrungen und Lederersatzstoffen v. 4. Januar 
1917 (KRnl. 707 Deren 

1051 Bef., betr. Ausführungsbestimmungen zu der BO. über 
den Verkehr mit Schuhsohlen usw. v. 4. Januar 1917 

(RGBl. 7), v. 4. Januar 1917 (RGBE. 10) ..... 
1052 Bel. zur Ünderung der Ausführungsbestimmungen zur 

BO. des Bundesrats über die Einfuhr von kondensierter 
, 18. April 

Milch aus Milchpulver v. I. Dezember 1916 (RGl. 

303, 1392) v. 5. Januar 1917 (RBhl. 10) 

1053 Bek. über Saatgut von Buchweizen und Hirse, Hülsen¬ 
früchten, Wicken und Lupinen v. 6. Januar 1917 
(NRBl. 1403 

1054 Bek., betr. Anderung der Postordnung v. 20. März 1900, v. 
7. Januar 1917 (MOB. 23)... 2.2. 2200. 

1055 Bel. zur Burdführung der VD. über phosphorhaltige 
Mineralien und Gcfteine v. 8. Januar 1917 (RGBI. 25) 

1056 Bek. über Branntwein aus Wein v. 9. Januar 1917 
(Renl. 2100000 

1057 Bek., betr. gewerbliche Schutzrechte von Angehörigen 
Italiens v. 9. Jonuar 1917 (RGl. 29) 

1058 Bel. über den Verkehr mit Hafer und Sommergersle zu 
Saatzwecken v. 11. Januar 1917 (RGB. 31) . . - 

1059 Bek. über die Wahlen nach der Reichsversicherungs¬ 
ordnung v. 11. Januar 1917 (KRcBl. 3999 

1059a Bek., betr. die Verlängerung der Prioritätsfristen in den 
Vereinigten Staaten von Mexiko v. 12. Januar 1917 
(ReBl. 90999cmêO 

1060 Bek. über die Regelung der Einfuhr v. 16. Januar 1917 
(N#l. 1200555 ... 

1061 Bek. zur Ausführung der VO. v. 16. Januar 1917 (RGl. 
41) über die Regelung der Einfuhr v. 16. Januar 1917 
(RGGl. 2202020 ....... 

1062 Bek. über die Gewährung einer Haferzulage an Holzabfuhr¬ 
pferde v. 14. Januar 1917 (Rehl. 455) 
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LXII Verzeichnis der Kriegsgesetze nach der Zeitfolge. 

# 1917. 
Nr. (14. Januar bis 30. Januar. 
1063 Bek. über die Vornahme einer Erhebung der Vorräte an 

Brotgetreide, Mehl, Gerste, Hafer sowie Hülsenfrüchten 
am 15. Februar 1917, v. 14. Januar 1917 (RGil. 46) 

1064 Bek., betr. die Reichsstelle für Druckpapler v. 17. Jannar 
1917 (RG#Bl. 50 

1065 Bek., betr. die Stundungsvorschriften der Zahlungsverbote 
gegen das feindliche Ausland, v. 17. Januar 1917 
(RBl. 5)00 

1066 Bek. über die Preise für Saatgut von Wicken und Lupinen 
v. 16. Januar 1917 (NGl. 553) 

1067 Bek., betr. weitere Anderung der Ausführungsbestimmun¬ 
den v. 10. und 27. Oktober 1916 zu der VO. über Roh¬ 
tabak v. 17. Januar 1917 (RGBl. 5) 

1068 Bek. über die Beurkundung von Geburts= und Sterbefällen 
Deutscher im Ausland v. 18. Januar 1917 (RGBl. 55) 

1069 Bek. über die Eintragung der Legitimation unehelicher 
Kinder von Kriegsteilnehmern in das Geburtsregister ° 
18. Januar 1917 (Rhl. ö0770. 

1070 Bek. über die Verfolgung von Zuwiderhandlungen gegen 
Vorschriften über wirtschaftliche Maßnahmen v. 18. 
Januar 1917 (R Bl. 55553333) 

1071 Bek. über Stickstoff v. 18. Januar 1917 (RG Bl. 59) 
1072 Bek. über Mineralöle, Mineralölerzeugnisse, Erdwachs und 

Kerzen v. 18. Januar 1917 (Ro Bl. 60). 
1073 Bek., betr. Ausführungsbestimmungen zur VO. über Mine¬ 

ralöle usw. v. 18. Januar 1917 (Resßl. 6160001 » - 

1074 Bek. zur Ergänzung der Bek. v. 31. Juli 1916, betr. Liqui¬ 
dation britischer Unternehmungen, v. 18. Januar 1917 
(RGBl. 65). > > nn 

1075 Bel. zur Ausführung der VO. über die Sicherstellung von 
Kriegsbedarf v. 18. Januar 1917 (REnl. 67070. 

1076 Bek. über Ausdehnung der VO. über den Verkehr mit Harz 
v. 7. September 1917 (RGBl. 1002), v. 22. Januar 
1917 (NGBl. 000ß0n9n 

1077 Bek., betr. Ausführungsbestimmungen zu der VO. über 
Ausdehnung der VO. über den Verkehr mit Harz v. 22. 
Sanvar 1917 (NGBI. 69), v. 22. Yanuar 1I17(RGBI. 70) 

1078 Bet., betr. die WO. über gewerbliche Schutzrechte feind¬ 
licher Staatsangehöriger, dv. 25. Januar 1917 (RGBl. 73) 

1079 Bel. über Zement v. 25. Januar 1917 (RBl. 74). 

1080 Bek. über Preisbeschränkungen bei Ausbesserungen von 
Schuhwaren v. 25. Jannar 1917 (Rhl. 70 

1081 Bek., betr. Ausführungsbestimmungen zur VO. über 
Preisbeschränkungen bei Ausbesserungen von Schuh¬ 
waren v. 25. Januar 1917 (R#l. 75), v. 25. Januar 
1917 (RGBl. 7) 

1082 Bek. über Kranken=, Unfall= und Invalidenversicherung 
von Angehörigen feindlicher Staaten v. 26. Januar 1917 
L□U—“=—.I)7 

1083 Bek. über die Vornahme kleiner Biehzählungen v. 30. Ja¬ 
nuar 1917 (RoaeBl. 8111412 ran 
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Verzeichnis der Kriegsgeſetze nach der Zeitfolge. 

1917. 

Kr: (30. Sanuer bis 12. Februar.) 

1084 Bek., betr. Bestimmungen zur Ausführung des Gesetzes 
über den vaterländischen Hilfsdienst v. 30. Jannar 1917 
(RGl. 83333)) ....... 

1085 Anweisung über das Verfahren bei den auf Grund des 
Hilfsdienstgesetzes gebildeten Ausschüssen v. 30. Januar 
1917 (RGBl. 8 2 .. . . . . .. 

1086 Allerhöchster Erlaß, betr. die Anrechnung des Jahres 1917 
als Krliegsjahr v. 30. Januar 1917 (RGl. 1499) 

1087 Bek., betr. Festsetzung der Inlandsverkaufspreise für be¬ 
stimmte Arten von Kalisalzen v. 2. Februar 1917 

1—A 
1088 Bek. über eine Erhebung der Vorräte an Kartoffeln am 

1. März 1917, v. 2. Februar 1917 (RGBl. 91 . - 
1089 VO. über Höchstpreise für Hafer v. 2. Februar 1917 

(Roe Bl. 100 

1020 Bek., betkr. die Stundungsvorschrist des Zahlungsverbets 
gegen Rußland v. 3. Februar 1917 (RGBl. 103) 

1091 Bek. über die Verwendung von Rüben bei der Bereitung 
von Roggenbrot v. 5. Februar 1917 (RG Vl. 101) 

1092 Bek. über Kartoffeln v. 7. Februar 1917 (RG#l. 104) 
1093 Bek über den Zahlungsverkehr mit dem Ausland v. 8. Fe¬ 

bruar 1917 (RGBl. 10)0 
1094 Bek. über den Zahlungsverkehr mit dem Ausland v. 8. Fe¬ 

bruar 1917 (Rl. 107) 

1095 Bek. über Preisbeschränkungen bei Verkäufen von Spinn¬ 

stoffen, Garnen und Fäden v. 8. Februar 1917 (RGl. 
en 

1096 Bek. über Kettenhandel in Textilien und Txtilersatzstoffen. 
v. 8. Februar 1917 (RoBl. 110.)0. 

1097 Bek. zum Schutz von Kriegsflüchtlingen v. 8. Februar 1917 
(Röl. 113)3))0) 

1098 Bek., betr. die Entschädigung für Verhaftung oder Aufent¬ 
haltsbeschränkung auf Grund des Kriegszustandes und 
Belagerungszustandes v. 8. Februar 1917 (R#l. 116) 

1099 Bek. über Goldpreise v. 8. Februar 1917 (NYDI. 117) 
1100 Bek., betr. Zollerleichterungen für Arbeitserzeugnisse der in 

der Schweiz untergebrachten deutschen Gefangencu v. 8. 
Februar 1917 (Rcl. 1109). 

1101 Bek., betr. Anwendung der Vertragszollgesetze v. 8. Fe¬ 
bruar 1917 (RGl. 1100 

1102 Bek. über den Ausschluß der Offentlichkeit für Patente und 
Gebrauchsmuster v. 8. Februar 1917 (RGil. 121) 

1103 Bek. über Beschaffung von Papierholz für Zeitungsdruck¬ 
papier in Elsaß=Lothringen v. 8. Februar 1917 (Re#. 

12)9)9)9)9)9)0)00 .. 

1104 Bek. über die Durchfuhr von Marmeladen und anderen 
Fuuchtkonserven v. 9. Februar 1917 (Röhl. 1200 

1105 Bek., betr. die Reichsstelle für Druckpapier v. 12. Februar 
1917 (REl. 133)3). 

1106 Bek. über die Einfuhr von Schal= und Krustentieren sowie 

LXIII 
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LXIV Verzeichnis der Krlegsgeſetze nach der Zeitfolge. 

1917. 
Ar. 14. Februar bid 26. Februar 

Zubereitungen von diefen Tieren v. 14. Februar 1917 
MID. 129) 2... oo 2er 

1107 Bet. über Drudfarbe v. 15. Februar 1917 (RSBL. 133). 
1108 Bek. über den Verkehr mit Knochen, Knochenerzeugnissen, 

insbesondere Knochensctten und anderen fetthaltigen 
Stoffen v. 15. Februar 1917 (Rl. 13770 .. 

1109 Bet. über Wohlfahrtspflege während des Krleges v. 15.Fe¬ 
bruar 1917 (KRGBl. 13330 

1110 Bek. über Drucksarbe v. 16. Februar 1917 (R#Bl. 134) 
1111 Bek., betr. Ausführungsbestimmungen zur VO. über den 

Verkehr mit Knochen usw. v. 15. Februar 1917 (Rl. 
137), v. 16. Februar 1917 (RGBl. 110) 

1112 Bek. über die Vorverlegung der Stunden während der Zeit 
vom 16. April bis 17. September 1917, v. 16. Februar 
1917 (RSGBl 15551010707. 

1113 Bek., betr. Beschänkungen des Verkehrs mit Kampfer v. 
16. Februar 1917 (Rhl. 11)0 

1114 Bek. über den Verkehr mit Terpentinöl und Kienöl v. 
17. Februar 1917 (RGBl. 175) 

1115 Bek., betr. Ausführungsbestimmunen zu der VOg. über 
den Verkehr mit Terpentinöl und Kienöl v. 17. Februar 
1917, v. 20. Februar 1917 (RöBl. 15003 

1116 VO. über Bier v. 20. Februar 1917 (RBl. 162) 
1117 Bek. über die Abänderung der Bek. über die Errichtung 

eines Kriegsernährungsamts v. 23. Februar 1917 

(RBl. 1707)0 
1118 Bek. über die Anwendung von Auslandsforderungen v. 

23. Februar 1917 (RBl. 18)) 

1119 Bek. über Regelung des Verkehrs mit Kohle v. 24. Februar 
1917 (Renl. 1007))0)0)0. 

1120 Bek., betr. Anderung der VO. über Mineralöle, Mineral¬ 
ölerzeugnisse, Erdwachs und Kerzen v. 18. Januar 1917 
(Rönl. 60), v. 24. Februar 1917 (RGl. 169) 

1121 Bek., betr. Anderung der Ausführungsbestimmungen zur 
VO. über Mineralöle, Mineralblerzeugnisse, Erdwachs 
und Kerzen v. 18. Januar 1917 (NGBI. 61), d. 24. Fe- 
bruat 1917 (NSB. 170). - 2 2 2 2 nn an 

1122 BD. über Verjiherung der im vaterländischen Hilfsdienst 
Beſchäftigten v. 24. Februar 1917 (ROBL. 171) 

1123 Bet. über den Verkehr mit Branntwein aus Klein- und 
Dftbrennereien dv. 24. Februar 1917 (RB. 179) . . 

1124 Bel. zur Änderung der Ausführungsbefliimmungen über ben 
Verkehr mit Zündmwaren v. 16. Dezember 1916 (RGl. 
1394), v. 26. Februar 1917 (RGBL. 182) . ..... 

1125 Bel. über die Verfütterung von Hafer an Ochsen und Zug¬ 
kühe während der Frũhjahrsbeſtellung v. 26. Februar 1917 
(RGBl. 191). ........ 

1126 Bek. über Bestimmung des Kriegsgebiets im Sinne der VO. 
zum Schuhe von Kriegsflüchtlingen v. 8. Februar 1917 
(R##. 113), v. 26. Februar 1917 (Rel. 19) 

Bd. 8 Bd. 4 88.5 
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Verzeichnis der Kriegsgeſetze nach der Zeitfolge. LXV 

1917. 
Nr. (28. Februar bi8 17. März.) 
1127 Bel. über die Beftellung eines Reichskommissars für die Kohlenver¬ 

teilung dv. 28. Febmar 1917 (ROBL. 193) -. -.. 22222. 

1128 BO. über Labmägen von Kälbern v. 1. März 1917 (RGBI. 195) . . 
1129 Bel., betr. Änderung der BD. über die Regelung des Berlehrs mit Web», 

Wirk, Strid- und Schuhwaren vom 10. Zuni/23. Dezember 1916 
(Rl. 1420), v. 1. März 1917 (Rel. 1900) 

1130 Bel. über Manganerze und Eifenerze mit niebrigem Pbo3phorgehalte 
v. 1. März 1917 (Re Bl. 10177)0 

1131 VO., betr. Krankenversicherung und Wochenhilse während des Krieges 
v. 1. März 1917 (RGBl. 200 

1132 Bek., betr. Bestimmungen zur Ausführung des §5 7 des Gesetzes über den 
vaterländifhen Hiljäbienft, v. 1. März 1917 (RYBL. 202) 

1133 Bel., betr. Ausführungsbeftimmungen zur BO. über Manganerze und 
Eifenerze mit niedrigem Phozphorgehalte v. 1. März 1917 (RGBl. 
197), v. 2. März 1917 (ReBl. 19999) 

1134 Bek. über Rohzucker und Zuckerrüben sowie über das Brennen von Rüben 
und Topinamburs im Betriebsjahr 1917/18 v. 2. März 1917 (RGBl. 
2099)99)9)00ß00e00uu1 4 . ... 

1135 Bek. über die Höchstpreise für Kleie v. 4. März 1917 (REl. 21414) . 

1136 Bek. zur Ausführung der VO. über phosphorhaltige Mineralien und Ge¬ 
fteine v. 30. November 1916 (RYBT. 1321), v. 5. März 1917 (Rl. 
215555 

1137 Gesetz, betr. die Einberufung von Hilfsrichtern zum Reichsmiliturgericht 
v. 6. März 1917 (REßl. 2179)7)7)000 

1138 Bek. über die freiwillige Gerichtsbarkeit und andere Rechtsangelegen¬ 
beiten in Heer und Marine v. 8. März 1917 (RGBl. 21999) 

1139 Bel. über die ftaatliche Genehmigung zur Ausgabe von Zeilfchuldver- 
schreibungen und Vorzugsaktien v. 8. März 1917 (RGBI. 220) . . 

1140 Bek., betr. die Zahlung patentamtlicher Gebühren v. 8. März 1917 
RGBl. 22zef. .. 

1141 Bel. ũber den Verkehr mit eiſernen Flaſchen v. 8. März 1917 (RGBl. 
2233„;;; 

1142 Bek. über Vereinfachungen im Patentamt vd. 9. März 1917 (NGBI. 221) 

1143 Bel. zur Ergänzung der Bel. über ven Verkehr mit Rafaojchalen vd. 9. 
Mãärz 1917 (RGBl. 222)3.m qg g 

1144 Bek. über die Sicherung der Ackerbestellung v. 9. März 1917 (RGBl. 224) 
1145 Bek. der Fassung der Bek. über die Sicherung der Acker- und Garten¬ 

bestellung v. 9. März 1917 (RGl. 22700))0 
1146 BO. über den Verkehr mit ausländischem Mehl v. 13. März 1917 (R lil. 
229990990000„;;„ 

1147 Bek., betr. Liquidation französischer Unternehmungen v. 14. März 1917 
(ROM. 227). 77 

1148 Bek. über die Invalidenversicherung bei der freiwilligen Kriegskranken¬ 
pflege v. 15. März 1917 (Rehl. 2t1t1)0)00 

1149 Bek, über die Preise für Verpackung von Kalkstickstoff v. 16. März 1917 

(NRGll. 233333333333333) 
1150 Bef., bett. Verbot ber Ein- und Durchfuhr von Rubeln v. 17. März 1917 

(KReßli. 3255))))00 ne 

1151 Bek. über die Errichtung von Herstellungs- und Vertriebsgesellschaften 
in der Schuhindustrie v. 17. März 1917 (RGBl. 230) 

Bd. 5 
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LXVI Verzeichnis der Kriegsgeſetze nach der Zeitfolge. 

1917. 
Mr. (19. März bis 27. März.) 
1152 V0O. über die Preise der landwirtschaftlichen Erzeugnisse aus der Ernte 

1917 und für Schlachtvieh v. 19. März 1917 (RGBL. 243) . . . - 
1153 Bel. einer Änderung der Ausführungsbefiimmungen zu der BO. über 

bie Höchftpreife für Petroleum usw. v. 1. Mai 1916 (REBI. 350), v. 
19. März 1917 (RGl. 212 

1154 Bek., betr. weitere Anderung der Ausführungsbestimmungen v. 10. Ol¬ 
tober 1916 zu der VO. über Rohtabak v. 20. März 1917 (RGMBl. 249) 

1155 Bek. über die Höchstpreise von gedarrten Zichorienwurzeln v. 20. März 
1917 (ReBl. 27050)000 

1156 Allerhöchster Erlaß, betr. Ergänzung der VO. v. 7. September 1915, 
v. 24. Januar 1916 und v. 30. Januar 1917 über Anrechnung von 
Kriegsjahren v. 20. März 1917 (ReBl. 3155 

1157 Anordnung über das Schiedsgericht für die Kohlenverteilung v. 21. März 
1917 (ReBl. 25)0)0 nenn 

1158 Bek. über die Anderung des Gesetzes, betr. Höchstpreise v. 22. März 
1917 (NGBl. 23))) 

1159 Bel. über die Pfändung des Ruhegeldes der im Privatdienst angestellten 
Personen v. 22. März 1917 (Rel. 2600) 

1160 Bek., betr. einige die Kriegsverordnungen ergänzende Vorschriften über 
Einziehung und über Veräußerung beschlagnahmter Gegenstände v. 
22. März 1917 (R Bl. 20)) . . ... 

1161 VO., betr. den Handel mit Opium und anderen Betäubungsmitteln, v. 
22. März 1917 (RGBl. 2566.. ...... 

1162 Bek. über Befugnisse der Reichsbekleidungsstelle v. 22. März 1917 
(Rel. 27250 ....... 

1163 Bek. über Verarbeitung von Kartoffeln auf Branntwein v. 22. März 
1917 (RGBlI. 259). > a 

1164 Bek. über ausländische Wertpapiere v. 22. März 1917 (Rehl. 260) 
1165 Bek. über Inanspruchnahme von Getreide und Hülsenfrüchten v. 22. 

März 1917 (KRGl. 2600 
1166 Bek. über den Handel mit Arzneimitteln v. 22. März 1917 (RG. 270) 
1167 Bek., betr. die Prägung von Zehnpfennigftüden aus Bint v. 22. März 

1917 (KRSHBl. 2820000 

1168 Bek. über Hülsenfrüchte v. 23. März 1917 (Rönl. 2677)0 
1169 Bek. zur Anderung der Bek. über Saatgut von Buchweizen und Hirse, 

Hülsenfrüchten, Wicken und Lupinen v. 6. Januar 1917 (Rl. 14), 
v. 23. März 117 (RGBL ET) 2 2 2 2 . . .... 

1170 Bel. zur Anderung ber Ausführungsbeftiimmungen zur BD. über Preis- 
beschränkungen bei Verläufen von Schuhmwaren v. 28. September 1916 
(RGl. 1080), v. 24. März 1917 (Rl. 2600 

1171 Bek. über örtlichen Bereich und Sitz der Herstellungs- und Betriebs¬ 
gesellschaften in der Schuhindustrie v. 24. März 1917 (NEYBI. 27). 

1172 Bel. über Kartofjeln v. 24. März 1917 (ReBl. 27) 
1173 Bel. über den Verkehr mit Bentrifugen und Buttermaschinen vd. 24. 

März 1917 (RGBl. 2000000 
1174 Bek. über die Geltendmachung von Ansprüchen von Personen, die im 

Ausland ihren Wohnsitz haben v. 26. März 1917 (RGBl. 277) 
1175 Bek., betr. die Fristen des Wechsel- und Scheckrechts für Elsaß-Lothringen 

v. 26. März 1917 (RGBl. 79990)) 
1176 Gesetz über eine weitere Kriegsabgabe der Reichsbank für 1916 v. 27. 

März 1917 (RNGl. 282555555 . . . . . .. 

Bd. 6 
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Berzeichnis der Kriegsgeſetze nach der Zeitſolge. LXVII 

1917. 
Mr. (29. März bis 20. April.) 
1177 Bel. über den Anbau von Frühgemüse auf Tabakfeldern v. 29. März 

117 (RG. 23T) ........ 
1178 Bel. über die Befreiung von Pfandbriefen (Zwiſchenſcheinen) und Kom¬ 

munalschuldverschreibungen (Zwischenscheinen) inländischer öffentlich¬ 
rechtlicher Kreditanstalten von der Reichsstempelabgabe v. 29. März 
1917 (NRGBl. 299002 

1179 Bek. über Druckpapier v. 30. März 1917 (Rl. 2999) 
1180 Bek. über Herstellung von fettarmem Hartkäse v. 30. März 1917 (RGBl. 

DT) ren. 
1181 Bel. über Unfallverficherung von Angehörigen feindlidher Staaten v. 

30. März 1917 (MEB. aolI).. . · 

1182 Bel., betr. Änberung der Poftorbnung v. 20. März 1900, v. 30. März 
1917 (KRGBl. 30o0)0 

1183 Bel. über Druckpapier v. 31. Mörz 1917 (Rl. 29090009) 

1184 VO. über Gemüse, Obst und Südfrüchte v. 3. April 1917 (Rel. 307) 
1185 Bek. über den Verkehr mit Bienenwachs v. 4. April 1917 (Rl. 303) 
1186 Bek., betr. Abänderung der Bek. über die Sicherstellung von Kriegs¬ 

bedarf v. 24. Juni 1915 (RGl. 357), v. 4. April 1917 (Rel. 316) 
1187 Bel., betr. Bollfteiheit für Lederabfälle v. 4. April 1917 (NOBL 317) 
1188 Bel., betr. Ausdehnung des Gefeges über den vaterländiichen Hilfs¬ 

dienst auf Angehörige der österreichisch=ungarischen Monarchie, v. 4. 
April 1917 (NRGBl. 31))7) .. 

1189 VO. über die Schlachtvieh=- und Fleischpreise für Schweine und Rinder 
v. 5. April 1917 (RGBl. 3199 ... ... 

1190 Bek. zur Ergänzung der Ausführungsbestimmungen zur VO. des Bundes¬ 
rats über die Verwendung von Chlorzinn zur Beschwerung von Seiden¬ 
waren v. 23.November 1916 (RGBl. 1292), v. 8. April 1917 (NGBI.328) 

1191 Gesetz über die Besteuerung de3 Perfonen- und Güterverkehrs v. 8. April 
1917 (ReBl. 399 nenn 

1192 Kohlensteuergesetz db. 8. Uprif 1917 (REBL. 340)... . 2... 
1193 Gejeb über die Erhebung eines Zuschlags zur Kriegssteuer v. 9. April 

1917 (NRGBl. 309099gggg 
1194 Gefeg über Sicherung der Kriegzfteuer dv. 9. April 1917 (NGBL. 351) 

1195 Bef., betr. weitere Anderung der Ausführungsbestimmungen v. 10. Ok¬ 
tober 1916 zu der VO. über Rohtabak v. 12. April 1917 (Rl. 353) 

1196 Bel. über Ausdehnung der VO., betr. die Einfuhr von Futtermitteln, 
Hilfsstoffen und Kunstdünger, v. 26. Januar 1916 (RGBI. 67) und 
der dazu erlassenen Ausführungsbestimmungen v. 31. Januar 1916 
(Rl. 71), v. 14. April 1917 (Rl. 3577 

1197 Bek. über Zusatffleischkarten v. 15. April 1917 (Rl. 355ö05) . .- 
1198 Bek., betr. Ausführungsbestimmungen zur VO. über Rohtabak v. 10. 

Oktober 1916, v. 18. April 1917 (Rhl. 399)9) 
1199 Bek. über den Treuhänder für das feindliche Vermögen v. 19. April 1917 

(NRGl. 3983332 : 
1200 Bek., betr. Ausführungsbestimmungen zu der VO. über den Verlkehr mit 

fettlosen Wasch=- und Reinigungsmitteln v. 5. Oktober 1916 (RGBl. 
1130), v. 19. April 1917 (RGl. 3665)........... 

1201 Bel., betr. Abänderung der YRBD. v. 21. Zanusr 1916 (RGBl. 55), 
betr. die Unterstützung von Familien in "den Dienst eingetretener 
Mannschaften, v. 20. April 1917 (RBl. 37) 
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LXVIII Verzeichnis der Kriegsgeſetze nach der Zeitfolge. 

1917. 
Nr. (20, April bis 18. Mai.) 
1202 VO. zur Abänderung der VO. über Olfrüchte und daraus gewonnene 

Produkte v. 26. Juni 1916 (RGBT. 842), v. 20. April 1917 (REBL. 372) 

1203 Be. über bie Höchftpreife für Hädjel v. 21. April 1917 (ROBL. 371) . 
1204 BD. über Eier dv. 24. April 1917 (RGBl. 370)0 
1205 Bet, über die gemeinfame Benußung von Brauftälten v. 26. April 1917 

(Reßl. 375555)) 
1206 Bel. der neuen Fassung der VO. über die Sicherstellung von Kriegs¬ 

bedarf v. 26. April 1917 (ReBl. 37) 
1207 BD. über die Ergänzung der BD., betr. die Erjparnis von Brennfloffen 

und Beleudhtungsmitteln, v. 11. Dezember 1916 (RGBL. 1355), vu 
26. April 1917 (NRNGBl. 300)0) 

1208 Bek. über Druckpapier v. 30. April 1917 (Rl. 33830) 
1209 Bek. über die Preise für Saatgut von Lupinen v. 30. April 1917 (RGBl. 
3999 .. . . ... 

1210 Bek. über Hafer v. 1. Mai 1917 (RGBl. 385)... · 
1211 BD. über die Regelung des Fleiſchverbrauchs v. 2. Mai 1817 (RGBl. 357) 
1212 Bek. über die Durchfuhr von Gemüse und Gemüseerzeugnissen v. 2. Mai 

1917 (RKGl. 39.1))00 ren 
1213 Bet, über den Schuß der im vaterländifchen Hilfäbienft tätigen Perforen 

v. 3. Mai 1917 (REBl. 3990 
1214 Bek. über die bei Behörden oder In kriegswirkschaftlichen Orgamtsationen 

tätigen Personen v. 3. Mal 1917 (NGBl. 399) . 
1215 Ber. aur Ergänzung ber Be, fiber den Verkehr mit Knochen, Knochen. 

erzeugnissen, insbesondere Knochenfetten und anderen fetthaltigen 
Stoffen v. 15. Febrer 1917 (Rl. 137), v. 3. Mai 1917 (REl. 
3999)9)9)9)9.. ..- 

1216 Anordnung über das Schiedsgericht für Rohtabak anderer als inländischer 
Herkunft v. 3. Mai 1917 (REßl. 3909) 

1217 Bek. zur Ergänzung der Ausführungsbestimmungen zur VO. über den 
Verkehr mit Seise, Seifenpulver und anderen fetthaltigen Wasch¬ 
mitteln v. 21. Suli 1916 (MOB. 766), v. 5. Mai 1917 (NOBT. 399) 

1218 Bek., betr. die Verlängerung der Prioritätsfristen in den Vereinigten 
Staaten von Amerika, v. b. Mai 1917 (Rhl. 400) 

1219 Bek., betr. den Wegfall von Erleichterungen auf dem Gebiete des Patent¬ 
und Warenzeichenrechts in den Vereinigten Staaten von Amerika 
v. 6. Mai 1917 (NRGBl. 400) 

1220 Bek., betr. gewerbliche Schutzrechte von Angehörigen Italiens v. 7. Mai 
1917 (NRGBl. 400))) nen 

1221 Bek., betr. Zollfreiheit für Erdbeeren und Karpfen v. 10. Mai 1917 
(RGSGBl. 04100 

1222 Bek. über die gewerbliche Verarbeitung von Reichsmünzen und den 
Verkehr mit Silber und Silberwaren v. 10. Mai 1917 (Rl. 406) 

1223 Bek., betr. das Verbot der Verarbeitung bon Topinamburs auf Brannt¬ 
wein v. 12. Mai 1917 (RoBl. 407) 

1224 Bek. über Aluminium v. 16. Mai 1917 (RSl. 400)h 
1225 Bek. über den Verkehr mit Sulfat v. 16. Mai 1917 (REl. 410) 
1226 Bek, über Schiffsregister und Hilfskriegsschiffe v. 16. Mai 1917 (Rel. 

1 
1227 Bel. über die Beichäftigung von Strafgefangenen mit Außenarbeit v. 

16. Mai 1917 (RGBl. 42202020202 

1228 Bek. über Ammonialdünger v. 18. Mai 1917 (REBl. 427) 

Bd.ö 
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Verzeichnts der Kriegsgesetze nach der Zeitfolge. LXIX 

1917. 
Ar. (19. Mai bi3 11. uni.) 
1229 Bef. zur Sicherung be3 Heeredbedars3 an Hafer v. 19. Mai 1917 (R l. 

EIEEIIIIIIEEEEIIIIIE 
1230 Bek. über eine Ernteflächenerhebung im Jahre 1917 v. 20. Mai 1917 

(Röl. 4111333). 
1231 Bek., betr. Aufhebung des § 3 der VO. über die Höchstpreise für Wolle 

und Moflmaren v. 22. Dezember 1914, v. 20. Mai 1917 (RGBI. 433) 
1232 Bef., betr. Erleichterungen auf dem Gebiete des Patent., Gebrauchs¬ 

muster- und Warenzeichenrechts, v. 21. Mai 1917 (NGBl. 429) . . 
1233 Bek., betr. die Verlängerung der Prioritätsfristen in Dänemark v. 22. Mai 

1917 (Re l. 2990 . 
1224 Bek., betr. die überlafsung ausländischer Wertpapiere an das Reich 

v. 2. Mai 1917 (RGBl. 2999992 nen 
1235 Bek. zur Erleichterung der Einzahlung auf Ultien ufmw. dv. 24. Mai 1917 

(NRl. 31 9I....;;; 
1236 Bek. über die Zablung des Vargebots bei Zwangsversteigerungen d. 

24. Moei 1917 (RGBl. a32). ... ... Pa Er 

1237 VO. über Saatkartoffeln v. 24. Mai 1917 (ROLL 434) oo... 
1238 Bek. über Angestelltenversicherung der im vaterländischen Hilfsdienst 

Beschäftigten v. 25. Mat 1917 (RGl. 4333 
1239 Bek. über Druckpapier v. 29. Mai 1917 (RBl. 43999). 
1240 Geſetz, betr. die Abwälzung des Warenumsatzstempels v. 30. Mai 1917 

(Reßl. 44141414040 ........ .. 
1a Bek. über Frühdrusch v. 2. Juni 1917 (Rößl. 143) een e. 
1242 Bek. über de3 Schlachten ven Tieren o. 2. Juni 1917 (RGBI. 471) . 
1243 Met. über die Bestimmung von Ausführungsbehörden und den Erlaß 

von Bestimmungen zur Durchführung der Unfallversicherung von 
Tätigkeiten im vaterländischen Hilfsdienst im Ausland v. 2. Juni 1917 
(NGl. 7h999)9)))) . . .. . 

1244 Bel, fiber die Invaliden- und Hinterbliebenerverjiherung der im vater- 
ländischen Hilfsdienst Beschäftigten v. 4. Juni 1917 (Rhl. 472) 

1245 Bek. über den Verkehr mit Fässern v. 6C. Juni 1017 (Recl. 473) 
1246 Bek. über Seetang und Seegras v. 6. Juni 1917 (RöcBl. 475) 
1247 Bek. über Schilfrohr v. 6. Juni 1917 (RBl. 47) 
1248 Bek., betr. Erhöhung des Wochengeldes, v. 6. Juni 1917 (RGl. 477) 
1249 Bek. über Ausdehnung der BO. über den Verkehr mit Terpentinöl und 

Kiensl v. 17. Februar 1917(RGBl. 157), v. 6. Juni 1917 (Rl. 478) 
1250 Bek., betr. Abänderung der Ausfübrungsbestimmungen v. 18. April 1917 

zur VO. über Rohtabak, v. 6. Juni 1917 (Rl. 479) 
1251 Bek. zur Ergänzung der Ausführungsbestimmungen zur VO. über den 

Verkehr mit Terpentinöl und Kienöl v. 20. Februar 1917 (RGBl. 
158), v. 6. Juni 1917 (RGBl. 55200 

1252 Bek., betr. Ausführungsbestimmungen zu der VO. über den Verkehr mit 
Sulfat v. 16. Mai 1917, v. 7. Juni 1917 (Rl. 4811)0 

1253 Bek., betr. Zahlungsverbot gegen Italien v. 7. Juni 1917 (RGBl. 483) 
1254 Bek. über Zichorienwurzeln v. 8. Juni 1917 (RGBl. 482) 
1255 Bek. über die Preise für Stroh und Häcksel v. 8. Juni 1917 (RBl. 493) 
1256 Bek. über die Errichtung eines Schiedsgerichts nach § 22 der VO. über 

Speisefette v. 20. Juli 1916, v. 9. Juni 1917 (RGBL. 484). . 
1257 Bek. über die Errichtung einer Herstellungs- und Vertriebsgesellschaft 

in der Seifenindustrie v. 9. Juni 1917 (RGBl. 48053 
1258 Bek. über Höchstpreise von Wollfett v. 11. Juni 1917 (RGBI. 494) . 
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LXX Verzeichnis der Kriegsgeſetze nach der Zeitfolge. 

1917. 
Nr. (13. Juni bis 23 Juni.) 

1229 Bek. über die Verwendung von Steinnußmehl als Backstreumehl v. 13. 

Juni 1917 (NRGBl. 49h .... 

1260 Bek. über Druckpapier v. 18. Juni 1917 (RBl. 4990) 

1261 Bek. über Druckpapier v. 18. Juni 1917 (RGBl. 499) 

1262 Bek. über Druckpapier v. 18. Juni 1917 (Rl. 5000 
1263 Gesetz, betr. Abänderung des Gesetzes, betr. eine mit den Post= und 

Telegraphengebühren zu erhebende außerordentliche Reichsabgabe 
v. 21. Juni 1916 (R#Bl. 577), v. 18. Juni 1917 (RGBl. 551) 

1264 Bel. über die Anwendung der V0O., beir. Verträge mit seindlichen 
Staatsangehörigen, auf Portugal v. 19. Juni 1917 (Rel. 503)= 

1265 Bek. über Silberpreise v. 19. Juni (Rö6 Bl. 500) 

1260 Reichsgetreideordnung für die Ernte 1917 v. 21. Juni 1917 (RGl. 507) 
1267 Bek. über die Erntevorschätzungim Jahre 1917 v. 21. Juni 1917(RGBl.535) 
1268 Bek. über Elektrizität und Gas sowie Dampf, Brudluft, Heiß- und Lei- 

tungswasser v. 21. Juni 1917 (RBl. 533 
1269 Bek. zur Abänderung der BO. über den Verkehr mit setllosen Vasch= 

und Reinigungsmitteln v. 5. Oftober 1916 (MENT. 1130), d. 21. Juni 
1917 (RGBl. 56444; 

1270 Bek. zur Ergänzung der Ausführungsbestimmungen zur VO. über den 
Verkehr mit fettlosen Wasch- und Reinigungsmitteln v. 19. April 1917 
(Re#Bl. 366), v. 21. Juni 1917 (RGBl. 5444 

1271 Bek., betr. Ausführungsbestimmungen zu der VO. über das Verbot der 
Berwendung von pflanzlichen und tierischen Olen und Fetten zu tech¬ 
nischen Zwecken v. G. Januar 1916 (RGl. 3), v. 21. Juni 1917 (RGBl. 
54666.. 

1272 Bek., betr. Ausführungsbestimmungen zur VO. über den Verlehr mit 
Seifen, Seifenpulvern und anderen fetthaltigen Waschmitteln v. 18. 
April 1916 (R#l. 307), v. 21. Juni 1917 (RGl. 5400 . 

1273 Bek., betr. Aufhebung der Bet. über bie äußere Kennzeichnung bon 
Waren v. 11. Oktober 1916 (REl. 1156), v. 21. Juni 1917 (Rl. 
5699))))2 

1274 BO. über Höchstpreise für Honig v. 26. Juni 1917 (RGBl. 559) 
1275 Bek. über den Verkehr mit Branntwein aus Klein= und Obstbrennercien 

v. 26. Juni 1917 (KGBl. 565801000101000)))0 nnn 
1276 Bek. über Herstellung von Zigarelten v. 28. Juni 1917 (RG#Bl. 562) 
1277 Bek. über den Handel mit Tabakwaren v. 28. Juni 1917 (R #l. 563) 
1278 Bek. über die Geltendmachung von Ansprüchen von Personen, die im 

Ausland ihren Wohnsitz haben v. 28. Juni 1917 (RGBl. 5660) 
1279 Bek., betr. die Fristen des Wechsel= und Scheckrechts für Elsaß=Lothringen 

v. 28. Juni 1917 (NGBi. 5606. 
1280 Bel. über die Ausdehnung der Verordnung zum Schutze von Ange¬ 

hörigen immobiler Truppenteilc v. 20. Januar 1916 (RBl. 47) auf 
Angehörige der österreichisch=ungarischten Wehrmacht v. 28. Suni 1917 
(RoBl. 507777)71711 en 

1281 Bek., betr. Zollfreiheit für Säcke, v. 28. Juni 1917 (REGBl. 567) 
1282 Ber, bett. fteuerfreie Verwendung von Brauntwein v. 28. Juni 1917 

(Rßl. 5666seseseseseseseseesessese ren en 

1283 V0O. über die Kartoffelversorgung im Wirtschaftsjahr 1917/1918 v. 28. 
Juni 1917 (RGBl. bö95h5H))) ....... 

1284 Bek. über die Einrichtung einer Reichsstelle für Faßbewirtschaftung 
(Reichsfaßslelle) v. 28. Juni 1917 (Rel. 57) 
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Verzeichnis der Kriegsgefetze nach der Zeitfolge. LXXI 

1917. 
Nr. (28. Juni bis 19. Juli.) 

1285 Bek. über die Beschlagnahme von Fässern v. 28. Juni 1917 (Rl. 577) 
1286 VO. über den Handel mit Gänsen v. 3. Juli 1917 (RBl. 581) 
1287 Bek., betr. Anderung der Postordnung v. 20. März 1900, v. 3. Juli 1917 

(RGBVI. 587). ............. 
1288 VO., betr. die Inkraftsetzung der die Besteuerung des Güterverkehrs be¬ 

treffenden Vorschriften des Gesetzes v. 8. April 1917, v. 4. Juli 1917 
(Rl. 5999. 

1289 Bek. über Miet- und Frachtverträge für deutsche Kauffahrteischiffe v. 
5. Juli 1917 (N## Bl. 60 ... 

1290 Bek. über die Durchfuhr von Zuckerwaren v. b. Juli 1917 (R#Bl. 588) 
1291 Bek. über die Erstreckung von Anfechtungsvorschriften gegenüber Kriegs¬ 

teilnehmern v. 5. Juli 1917 (RGl. öö0090) 
1292 Bek. über Wochenhilse aus Anlaß des vaterländischen Hilfsdienstes v. 

6. Juli 1917 (Rel. 50)000 nenn 
1293 Bek., betr. Ausnahme von dem Verbote von Mitteilungen über Preise 

von Wertpapieren usw. v. 7. Juli 1917 (R6Bl. 635) 
1294 VO. über den Verkehr mit Heu aus der Ernte 1917 v. 12. Juli 1917 

(RGBl. 599). ern 
1295 Bek. über den Fang von Krammetsvögeln v. 12. Juli 1917 (RGBVl. 602) 
1296 Bek. zur Ergänzung der V0O., betr. Liquidation brilischer Unterneh¬ 

mungen v. 31. Juli 1916 (REBI. 871), v. 12. Juli 1917 (NGBI. 603) 
1297 Bek. über zwangsweise Verwaltung und Liquidation des inländifhen 

Vermögens landesflüchtiger Personen v. 12. Juli 1917 (RYBL. 603) 
1298 Bek. über wiederkehrende öffentliche Lasten von Grundstücken v. 12. Juli 

1917 (Nl. 6ö6014 
1299 Bek. über Auskunftspflicht v. 12. Juli 1917 (Rel. 60) 
1300 Bek. über die Besetzung der Gewerbegerichte, der Kaufmannsgerichte 

und der Innungsschiedsgerichte während des Krieges v. 12. Juli 1917 
(REGEL 606) >: ern ne 

1301 BD. über den Verkehr mit Wild v. 12. Zuli 1917 (RGBl. 607) 
1302 BO. über den Verkehr mit Getreide, Hülsenfrüchten, Buchweizen und 

Hirse aus der Ernte 1917 zu Saatzwecken v. 12. Juli 1917 (Rl. 609) 
1303 VO. über Höchstpreise für Getreide, Buchweizen und Hirse v. 12. Juli 

1917 (NGBl. 61... 
1304 Bek., betr. die Außerkurssetzung der Zweimarkstücke v. 12. Juli 1917 

(Rößl. 255590. 
1305 VO. über die Aufhebung der BO. über Höchstpreise für Rüben v. 26. Ok¬ 

tober 1916 (RBl. 1204), v. 13. Juli 1917 (RGBL. 623)... . . 

1306 Bek., betr. Ausführungsbestimmungen zu der BD. über den Verkehr mit 
Leim v. 14. September 1916 (RGDBI. 1023), v. 15. Juli 1917 (RGBL 
6277274)4)4)4)4)00 ;;; 

1307 Bek., betr. Aufhebung des § 10 Abs. 2 der Bek. über den Handel mit 
Arzneimitteln v. 22. März 1917 (Rl. 270), v. 15. Juli 1917 (RGl. 
—IA 

1308 BD. zur Anderung der VO. über den Handel mit Lebens- und Futter¬ 
mitteln und zur Bekämpfung des Kettenhandels v. 16. Juli 1917 
(RGBi. 6ze666666eee rennen. 

1309 BO. über die Preise für Fleisch und Fleischwaren ausländischer Her¬ 
kunft v. 18. Juli 1917 (Rehßl. 6622020202— 

1310 Bek. über Verjährungsfristen im Wechselrechte v. 19. Juli 1917 (RGl. 
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LXXII Verzeichnis der Kriegsgesetze nad) ber Zetifolge. 

1917. 
Ar. (19. Juli bis 3. August.) 
1311 Bel. zur Abänderung der BO. über Preisbeschrönkungen bei Verkäufen 

von Schuhwaren v. 28. September 1916 (Rö#l. 1077), v. 19. Juli 
1917 (NGBl. 633232 ... .. .. . . .. 

1312 BO. über die den Unternehmern landwirtschaftlicher Betriebe für die 

Ernährung der Selbstversorger und für die Saat zu belassenden Früchte 
v. 20. Juli 1917 (KGl. 66)s nen 

1313 VO. zur Durchführung der VO. über Gerste v. 6. Juli 1916 (RGBl. 800), 
v. 21. Juli 1917 (Rö Bl. 609090 

1314 Bek. wegen Festsetzung der Übernahmepreise für Rohtabak anderer als 
inländischer Herkunft v. 21. Juli 1917 (Rl. 6100 

1315 Bek., betr. Anderung der Ausführungsbestimmungen v. 27. Oktober 1916 
zu der BD. über Rohtabak v. 21. Juli 1917 (Röl. 6400)0 

1316 BD. über den Wegfall der Zusatzfleischkarten v. 22. Juli 1917 (Rl. 
rn 

1317 BD. zur Abänderung der BL. über Ölfrüd)te und daraus gewonnene 
Produkte v. 26. Juni 1916 (RGBl. 842), v. 23. Juli 1917 (RGBl. 643) 

1318 Bek. der neuen Fassung der VO. über Olfrüchte und daraus gewonnene 
Produkte v. 23. Juli LIT (RGDL. 646) . . 2. 2 220 

1319 BD. über Hörhftpreife für Hülfenfrüdhte v. 24. Juli 1917 (R#l. 653) 
1320 Bef. zum Schute der Mieter v. 26. Zuli 1917 (NEU. 659) - . . . 
1321 Anordnung füc das Verfahren vor den Einigungsämtern v. 26. Juli 1917 

(NRel. 6ßö110)0)0)0)0000000KeKKKK. 
1322 Bek. über Druckfarbe v. 26. Juli 1917 (RGBl. 6666 . .. 
1323 Bek. über Schuhhandelsgesellschaften v. 26. Juli 1917 (Rel. 666) 
1324 Bek., betr. den Absatz von Kalisalzen, v. 26. Zufi 1917 (NGBI. 670) . 
1325 Bek. über Druckfarbe v. 27. Juli 1917 (Rl. 66) 

1326 Bek., betr. Anderung der Ausführungsbestimmungen zu der VO. über 
den Verkehr mit Zucker im Betriebsjahr 1916/17 v. 28. Juli 1917 
(Rel. 7100)0)0000 ..... 

1327 Bek. über das Verfahren vor dem nach Artikel III § 5 der Bek. über die 
Errichtung von Herstellungs= und Vertriebsgesellschaften in der Schuh¬ 
industrie v. 17. März 1917 (RG#l. 236) eingesetzten Schiedsgerichte 
v. 29. Juli 1917 (Rl. 17109))0 

1328 Bek. über das Verfahren vor dem nach Artikel 111 & 5 der Bek. über 
die Errichtung einer Herstellungs- und Vertriebsgesellschaft in der 
Seifenindustrie v. 9. Juni 1917 (RGl. 485) eingesetzten Schieds¬ 
gerichte v. 29. Juti 1917 (RNGl. 670) 

1329 VO. über Hoöchstpreise für Grünkern v. 31. Juli 1917 (NGBL. 672) . 

1330 Bek., betr. Anderung der Ausführungsbestimmungen zu der VO. über 
den Verkehr mit Schuhsohlen, Sohlenschonern, Sohlenbewehrungen 
und Lederersaßzstoffen v. 4. Januar 1917 (RGl. 10), v. 1. August 
1917 (Ro Bl. ö170))))) . . . ... 

1331 Bek. über Angestelltenversicherung während des Krieges v. 2. August 1917 
(Raßl. 6000; 

1332 Bek. über den privaten gewerblichen und kaufmännischen Fachunter¬ 
richt v. 2. August 1917 (RöBl. 666333; 

1333 VO. über den Verkehr mit Stroh und Häcksel v. 2. August 1917 (R#l. 
61„ 

1334 Bel. über Fristung im Sinne des § 49 Abs. 3 der Gewerbeordnung v. 
3. August 1917 (ReBl. 600 
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Verzeichnis der Kriegsgesetze nach der Zeitfolge. LXXIII 

1917. 3.5 

vir. (3. August bis 15. August.) Seite 

1335 Bel. uber den Vedürfnisnachweis für Schauſpielunternehmen v. 3. 
Auguſt 1817 (RGBI. 66810 — 

1336 Bek. über die Veranstaltung von Lichtſpielen v. 3. Auguſt 1917 (RGBlI. 
□—GA U".. — 

1337 Bek. über Graphitindustrie v. 4. August 1917 (RöBl. 69999) . — 
1338 Bek. über örtlichen Bereich und Sitz der Schuhhandelsgesellschaften v. 

6. August 1917 (NRGBl. 60009)0) 249 
1339 Bek., betr. die Verlängerung der Prioritätsfristen in den Niederlanden, 

v. 7. August 1917 (RGBl. 67)) 264 
1340 BD. über die Lieferung von Ol aus Anlaß der Zufammenlegung von Öl 

mühlen und über die gewerbsmäßige Herstellung von Ol v. 7. August 
1917 (RO. EI) 2 .. . . . ... — 

1341 VO. über die Preise von Olfrüchten v. 7. August 1917 (RGBl. 699) — 
1342 Bek. über die Erweiterung der vierteljährlichen Viehzählungen v. 9. 

August 1917 (Rl. 7.110. — 
1343 Bek. über das Verfahren bei der Todeserklärung Kriegsverschollener 

dv. 9. August 1917 (Rel. 70)0)) 138 

1344 Bek. der Fassung der VO. über die Todeserklärung Kriegsverschollener 
v. 9. Auguſt 1917 (RGBI. 703),. .. ... 138 

1345 Bek., betr. Zollerleichterung für elektrotechnische Erzeugnisse aus den 
besetzten feindlichen Gebieten v. 9. Auguft 1917 (RGBL 70%) .. — 

1346 Bet., betr. Zahlungsverbot gegen die Vereinigten Staaten von Amerika, 
v. 9. August 1917 (Rl. 7000) — 

1347 Bek. über den Absatz von Petroleum zu Leuchtzwecken v. 11. August 
1917 (RGBl. 7700777) * — 

1348 VO. über Druschprämien für Hafer und Gerste v. 11. August 1917 
(Rel. 70))))0 . . .. ... — 

1349 Bek. zur Ergänzung der Ausführungsbestimmungen zu der VO. über den 
Verkehr mit Cumaronharz v. 5. Oktober 1916 (RG#Bl. 1125), v. 13. 
August 1917 (ReEBl. 7000 — 

1350 Gesetz über Fürsorge für Kriegsgefangene v. 15. August 1917 (Rl. 725) 486





A. Das Sonderrecht der Kriegsteilnehmer. 
Übersicht. 

I. Das Sonderrecht der deutschen Kriegsteilnehmer. 

. Gesetz, betr. den Schutz der infolge des Krieges an Wahrnehmung ihrer Rechte 
behinderten Personen, v. 4. August 1914 (Rhl. 3299990 1 

*2. Bek. über die Erstreckung von Anfechtungsfristen gegenüber Kriegsteilnehmern, 
v. 5. Juli 1917 (ReBl. 5900000ß0ß0ß9gßhh0h0hßhgngg 9 

*3. Bek. über die Vertretung der Kriegsteilnehmer in bürgerlichen Rechtsstreitig¬ 
keiten, v. 14. Januar 1915 (NRGBl. 1720202000;; 9 

*4. Bek. zum Schutze von Angehörigen immobiler Truppenteile, v. 20. Januar 1916 
(RB. AT) 77777.... 16 

*5. Bek., bett. das Verfahren bei Zuftellungen, v. 22. Dezember 1915 (RGBI. 833) 17 
6. Bel. über die jreimwillige Gericht3barfeit in Heer und Marine, v. 14. Januar 

1915 (RGBl. IB). 2 rer .... 
“7. Bek. über die freimillige Gerichtöbarkeit und andere Rechtsangelegenheiten in 

Heer und Marine, v. 8. März 1917 (RGBl. 217909)) 18. 
8. Bek. über die Beglaubigung von Unterschriften und die Legalisation von Ur¬ 

tunden in den befehten Gebieten, v. 20. Sanuar 1916 (RGDI. 48) . 
Hierzu die Bel. des Reichäfanzlers v. 6. Mai, 31. Juni und 26. Novem¬ 

ber 1916 (Rl. 364, 874, 12999 

9. Preuß Verordnung, betr. die erweiterte Gewährung der Wiedereinsetzung in 
ben vorigen Stand an Kriegsteilnehmer, v. 24. Juni 1915 (GS. 119) 

10. Bek. über die Bewilligung von Zahlungsfristen an Kriegsteilnehmer, v. 
8. Juni 1916 (RGVl. 44220202020202020 

II. Das Sonderrecht der österreichisch=ungarischen Kriegsteilnehmer. 

1. Bek. über die Ausdehnung des Gesetzes, betr. den Schutz der infolge des Krieges 
an Wahrnehmung ihrer Rechte behinderten Personen, v. 4. August 1914 (Rol. 
328), auf Kriegsbeteiligte Osterreich=Ungarns, v. 22. Oktober 1914 (RGl. 450) 

2. Bek. des Reichskanzlers über die Gegenseitigkeit im Verhältnisse zu Österreich¬ 
Ungarn hinsichtlich der Kriegsbeteiligten, v. 4. Februar 1915 (NGBL. 70). 

*3. Bek. über die Ausdehnung der VO. zum Schutze von Angehörigen immobiler 
Truppenteile vom 20. Januar 1916 (R#l. 47) auf Angehörige der österreichisch¬ 
ungarischen Wehrmacht, v. 28. Juni 1917 (RGBl. 56ö242470 19 

I. Das Sonderrecht der deutschen Kriegsteilnehmer. 

1. Gesetz, betr. den Schutz der infolge des Krieges an Wahrnehmung 
ihrer Rechte behinderten Personen, vom 4. August 1914 

(RE#l. 328). 

Rortlaut und Begründung in Bo. 1, 1ff. 

Literatur. 

Nachtrag zu den Nachweisungen in Bd. 1, 16; 2, 1; 3, 15. 
ade, Tie Vertretung der Ehefrauen von Kriegstellneymern, Genoss Bl. 17 83, 

164. — Levis, Die rechtliche Behandlung zahlungsunfähiger Kriegsteilnehmer, Recht 
17 306. — Raddatz, Beweisaufnahme im Felde, 293. 17 603. 
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III. 

A. Das Sonderrecht der Kriegsteilnehmer. 

81. 
(in Bd. 1, 16; 2,1.) 

8 2. 
Inhaltsllbersicht. 

A. Die Voraussctzungen der Unterbredung I 21, 1 
11 3, 111 3. 
I. Bürgerliche Rechtsstreitigkenen 1 21, II 3, 

III 3. 

1. Allgemeines I 21, IT 3, INN 3, V 3. 

2. Die einzelnen Derfahtensarten I 21, II 4, 

113, v 99. 
a) Das Erkenntnisperfahren im Gegensatge 

zu der Swangsvollstreckung 1 21, 114. 
b) Das Beweissicherungsverfakren 1 22. 

I 5, 1113, v3. 

G. Besahend 1 22, II 8, III 3, V 5. 

P. Demeinend 1 22. 
c) Das Befchwerdeverfahren 1 23. 

4) Das Derfahren betreffend Rüdgube 

einer Sicherheit I 24. 

e) Das Berichtigungsrerfahten nach 6 319 

Spo. ı 24 
N Das Orbmungsfirafverfahten gegen 

einen Heugen 1 24, II 5. 

8) Armenrechtsgesuche I 24, II 56, V 4 

a. Bejahend 1 24, II 5. V 66. 
6. verneinend 1 25. 

b) Arrest und einstweilige Versügung 125, 

II 6, 1113. 

a. Bejahend 125, 116, III s. 

P- verneinend 129. 
i) Alle anderen Derfahrensarten 130, 116, 

II. ble ordentlichen Gerichte I 30, II 6, III 4. 

1. Gebören die Schiedsgerichte dazud 1 51. 

II 6, III 4. 
2. Nonsulargerichte und Schutzgebictsgerichte 

1 31. 

a) Bejabend 1 31. 

b) Verneinend 1 31. 

3. Der Geheime Justizrat I1 7. 

Der geltend gemachte Unspruch I 31. 

IV. Die Anhängigkeie des Rechtsttreits I 31, II 8, 
III 4, V 1. 

1. Ist die Erhebung der Alage zulässig ? I 31, 
11 8, 111 4. 

a) Bejahend I 51, II 8, III 4. 

b) Derneinend 1 36. 

2. Die Art der Zuftzllung der Klage 137, 118. 

a) Die Auläfilafeitder Erjarzuftellung nad} 

den gewöhnlichen Dorfchrifien I 37. 

@. Bejabend I 37. 

ß- Derneinend 1 32. 
b) Die Zuftellung m Rechtsanwälte und 

andere Hrozeßbevollmächtigte II 8. 

ec) Sonflige Zuftellungsfragen I 38, II 9. 
3. Der Einfluß der Rehtstraft III 4. 

V. Eine Partei im Sinne des $ 2 139, 1110, 
114, v% 
1. IR 5 2 auch auf den Uriegstellnehmer als 

Kläger anzuwendend I 39. 

2. IR $ 2 auch auf juristische Hersonen an¬ 
zuwenden? 140, 11 10, IIT 4, v4. 

  
I, 

a) Bejahend 1 40, 11 10, III 4. 

b) Derneinend I 42, IT Al, IT 4. v4, 

. Die offene Handelsgefellfhaft, die Hom- 

manditgesellschaft, die Gesellschaft des 

bürgerlichen Reches und der nicht rechts¬ 

fähıge Derein I 46, Il 12. 

a) Wird dasDerfahren unterbrochen, wenn 

fämtlihe Gefellfhafter Kriegsteilnch« 

mer find? I 46, 11 12. 

&. Bejahend I 36, II 12. 

b. Demeinene I 42. 
b) Wird das Verfahren unterbrochen, wemn 

nur einer oder einige der vertretungs¬ 

berechtigten Gesellschafter Kriegstell¬ 

nehmer find? 148, II 13, 

G. Besahend I 48, II 13, 

P. Derneinend 1 55, IE 13. 
c) Dird das Derfahren unterbrochen, wenn 

die Gesellschaft aufgelöft ist? 1 60. 

. Streitgenoffen I 66, II 14, III S. 

a) Teite lm Salle der notwendigen Streit- 

genoflenfdsaft Unterbrechung des Ver⸗ 

fahrens ein? I 61, II 14d, III 5. 

&. Bejahenb I 61, II 34, III 5. 

6. verneinend 1 61. 
b) Im Falle der niche notwendigen Streits 

genossenschaft tritt keine Unterbrechung 

ein 162, IL 4%. 

« Der Nebenintervenlent 1 63, II A6, III 5, 

v5 

a) Bejahend I 63, IT 15, III S. 

d) Derneinend 1 64, IL 15, V 5. 

. Der Streitverfündete I 65, II 16, III 6° 

a) Bejchend I 65, 111 8. 

b) Derneinend 166, II 15. 

. Der Honkursverwalter und ähnliche kraft 

Amtes handelnde Perfonen I 65, III 6. 

. Der Ungeftellte I 66. 

. Die Dertragspartei I 66. 
. Der Ehemann als Partei I 67, II 85, 
II 6. 

a) Unterbrechung des Derjahrens gegen 
die Ehefrau? 

«. Bejahend UII 6. 

P. Derneinend 1 62, III 6. 
b) Umfang der Scrlüffelgewalt während 

des Krieges I 68, IL 15. 

€) Hrozessuale Durchführung und Dolls 

streckung des Räumungeanfpraches 

gegen die Ehefrau allem I 68. 

Seugen find nit Partei im Sinne des 
12 I 78, II 15, III 6, V S. 

VI. Ein U#clegsteilnehmter 1 81, II 12, III 7, V s. 
1. Der Begriff des Hriegstellnehmers I BA, 

II 17, 111 7, V S. 
a) Die drei Fälle bes 38 2 r. 1 TS1, II 7, 
m17,v5 
&. Das den drei fällen Bemeinfame 

184, 11 47, V 5.
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6. Die mobilen Teile der Land= oder b) Die Erleichterung der Feststellung des 
Seemacht I 81, II 48, III 7, Ve. Nrlegsteilnehmerverhöltnisses I 99, 

7. Die gesen den Feind verwendeten 118. 
Teile der £and- oder Secmadt 189, 
1119, 117,ve 

d. Die Befagung einer armierten oder 
in der Armierung begriffenen 

B. Die Wirfungen der Unterbrediung 199, II 2%, 

1119. 

1, Jm allgemeinen 1 99. 

  
11. JR eine troß der Unterbrechung erlaffene I . : x . 

b) Dee ale * 11 23 S#uscheidung nicht nlchuis, sondern nuran¬ 
11 " ’ ’ fechtbar? I 100, I1 24, 1119. 

" 1. Bejahend I 100, 11 2%, II1 9. e) Der galt des $ 2 Yir. 2 192, 11 23, 2. Demeinend 1 102, II 24. 

2. Der Uadimeis des Xrlegsteilncehmernerr | Il. Der Unterbreungsbefd:lug und feine Un 
hältniffes 1.93, II 23, 111 8. fechtung I 102. 
a) JR Rets von Umts wegen zu prüfen, ob IV. Würft die Unterbrediung gegen den Haupt⸗ 

der Bellagie nicht Kriegsteilnehmer schuldner zugunsten des Bürgen? 1103, 1129. 
iR? 193, II 23. 1. Bejahend I 03, I1 24. 
&. Bejahend I 93, 2. Demeinend 1 10%. 

P- Pemeinend 194, 11 23. | ©. Verzicht auf die Unterbrechung 1 10%, V 7. 

A. Die Voraussetzungen der Unterbrechung, 

I. Bürgerliche Rechts#treitigkeiten. 

1. Allgemeines (Erläuterung a bis c in Bd. 1, 20, 21; k bis i in Bd. 2, 3, 4; 
k in Bd. 3, 3). 

1) RBA. GrS. (IW. 17 309). Die Bestimmungen des KTSchce#s. über die Unter¬ 
brechung und Aussetzung des Verfahrens finden grundsätzlich nur auf bürgerliche Rechts¬ 
streitigkeiten Anwendung, welche bei den ordentlichen Gerichten oder bei den in §5 14 G##. 
zugelassenen besonderen Gerichten anhängig sind oder anhängig werden (58 2, 10 a. a. O.). 
Ihre entsprechende Anwendung auf das Verfahren vor dem R#. ist zwar zulässig, 
insbesondere dann, wenn der Kriegsteilnehmer durch seine Abwesenheit in der Wahr¬ 
nehmung seiner Rechte beschränkt erscheint, um zu verhindern, daß ihm aus der Er¬ 
füllung seiner staatsbürgerlichen Pflicht zur Leistung des Heeresdienstes irgendwelche 
Nachteile erwachsen. Im vorliegenden Falle aber, wo es sich um die Entscheidung einer 
reinen Rechtsfrage handelt, sind derartige Nachteile nicht zu besorgen; die Beendigung 
des Verfahrens liegt vielmehr auch im Interesse des Klägers. 

2. Die einzelnen Verfahrensarten. 

(Abschnitt a in Bb. 1, 21; 2, 4.) 

b) Da3 Beweisfiherungäberfahren. 

a. Bejahend (Erläuterung aa bis ee in Bd. 1, 22; bis da in Bb, 2, 5; 
u in Bb. 3, 3). 

xx. DS. 17 251 (Cöm II). Auf das Bemeisfiherungsverfahren findet grund» 
sätzlich auch das Kriegsteilnehmerschutzgesetz Unwendung. Es tritt daher Unterbrechung 
und Aussetzung nach §§ 2,3 ein. Doch darf die Anwendung nicht weitergehen, als es der 
Zweck dieses Gesetzes sordert, insbes. darf über den Zweck hinaus keine Beeinträchtigung 
der Rechte des Gegners eintreten. Der aus der Kriegsteilnahme sich ergebenden be¬ 

sonderen Sachlage ist aber genügend Rechnung getragen, wenn der Kriegsteilnehmer 

gegen eine jpätere Berufung des Beweisführers auf § 493 Abs. 2 B PO. geschützt wird. 
Es muß daher das Beweissicherungsverfahren im übrigen fortgeführt, und dem Beweis¬ 
führer die Möglichkeit gewährt werden, sich ein Protokoll zu verschaffen, das er im Falle 
des späteren Verlustes des Beweismittels wenigstens als Urkunde benugen kann. Die 
Ansicht von Starck, DJZ. 15, 418, wonach es zulässig sein soll, das Beweissicherungs¬ 
verfahren unbeschränkt zuzulassen, indem die Trage der Berufung auf § 493 Abs. 2 3P9. 
dem späteren Prozeßverfahren selbst überlassen bleiben könne, erſcheint nicht zutreffend, 
da sie dem Sinne des Ges. insofern widerspricht, als es auch eine Beunruhigung des 

1*
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Kriegsteilnehmers wegen der Ungewißheit über einen späteren Schutz aus § 493 Abs. 2 
zu verhüten berufen ist. Die Aussetzung des Verfahrens ist daher nur in der Weise an¬ 

zuordnen, daß dem Beweisführer eine spätere Verufung auf $ 493 Abj. 2 ZPO. unter- 
sagt wird. 

M. O#e#. 35 90 (München III). Die 5 2, 3 Gef. v. A. Auguft 1914 jind allew- 
diugs grundsätzlich auch auf die Beweissicherung anwendbar. Jedoch darf diese An¬ 
wendung nicht weitergehen, als es der Zweck dieses Gesetzes erfordert, und vor allem 
dürfen darüber hinaus nicht die Rechte des Gegners beeinträchtigt werden. Das Ver¬ 
fahren will eine Beweiserhebung herbeiführen, die ihre eigentliche Bedeutung erst im 
ordentlichen Prozesse erhält, und zu deren Benutzung jede Partei, also auch der Kriegs¬ 
teilnehmer, selbst wenn sein Gegner das Verfahren betreibt, nach 5493 Abs.1 berechtigt ist. 
Es kann also auch für den Kriegsteilnehmer als Antragsteller von Nutzen sein. Ein Ein¬ 
griff in seine Rechte ist erst vermöge des § 493 Abs.2 möglich. Gegen diese Folge muß der 
Kriegsteilnehmer geschützt sein, und es muß seine Zuziehung zum Verfahren mit dieser 
Folge durch das Kriegsteilnehmergesetz für ausgeschlossen erachtet werden, während im 
übrigen die Beweiserhebung als solche zulässig erscheint. Das führt allerdings dahin, 
daß auch der Beweisführer die Beweisverhandlung später beim Widerspruch des Gegners 
nur als Beweisurkunde benutzen kann, wenn inzwischen das Beweismittel verloren 
gegangen ist. Aber es ist nicht einzusehen, weshalb ihm nicht wenigstens dieses Mittel 
an die Hand gegeben werden soll, wenn nur andererseits dem Kriegsteilnehmer aus 
seinem Fernbleiben kein erheblicher Nachteil erwächst. Dem ist aber genügt, wenn das 
Verfahren unter Ausschluß der späteren Berufung auf 3493 Abs. 2 zugelassen wird. Damit ist 
der aus der Kriegsteilnahme sich ergebenden besonderen Sachlage ausreichend Rechnung ge¬ 
tragen. Die Anficht von Stard (DFZ. 1915 S. 418), wonach das Verfahren unbeschränkt 
zuzulaffen und die Frage, ob beim Widerspruch des Kriegsleilnehmers das Beweis¬ 
verfahren nach §493 Abs. 2 später vom Beweisführer benutzt werden darf, auch dem späteren 
Verfahren zu überlassen ist, widerspricht dem Sinne des KSch G. insofern, als dieses 
auch eine Beunruhigung des Kriegsteilnehmers wegen der Ungewißheit, ob ihm später 
auch der Schutz des § 493 Abs. 2 gewährt wird, verhüten will. 

(Abschnitt c, d, e in Bd. 1, 23; fin 8b. 1, 24; 2, 5.) 

8) Armenrechtsgesuche. 

a. Bejahend (zu vgl. Bb. 2, 5). 

LeipzZ. 17 817 (Hamburg II). Bei Unterbrechung de3 Berfahrenz ift aud) über 
die dieses Verfahren betreffende Armenrechtsgesuche nicht zu entscheiden. 

6. Verneinend in Bd. 1, 25. 
(Abschnitte II in Vd. 1, 30; 2, 6; 3, 4; III in Bd. 1, 31.) 

IV. Die Anhängigfeit des Nechtsftreits. 
(zu vgl. Bd. 1, 31; 2, 8; 3, 4). 

Breslaun K. 17 40 (Breslau VIII). Die Klage ift nad) Angabe der Klägerin no; 
nicht zugettellt, e3 Tiegt aljo eine Unterbrechung des Verfahrens infolge ber FKriegs- 
teilnehmerichaft des Beklagten nicht vor. Übrigen? würde au im Falle einer Unter- 
brechung des Verfahrens eine sachliche Prüfung des Armenrechtsgesuchs der Kläger ge¬ 
boten erscheinen, weil die Bewilligung des Armenrechts keine Prozeßhandlung in bezug 
auf die Hauptfache ($ 249 ZPO.) iſt. 

V. Eine Partei im Sinne des & 2. 
(Unterabschnitt 1 in Bo. 1, 39.) 

2. Ist § 2 auch auf juristische Personen anzuwenden? 

a) Bejahend in Bd. 1, 40; 2, 10; 3, 4. 
b) Verneinend (Erläuterung a bis #0 in Bd. 1, 42ff.; cb bis in Bd. 2, 11ff.; 

99 in 3b. 3, 5).
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u. OL#. 35 56 (KG. VIII). Die Frage, ob die Vorschriften der Ges. vom 4. August 
1914 und 20. Januar 1916 auf juristische Personen anwendbar sind, ist sehr streitig. Die 
Senate de3 KG. haben fid) durchweg auf den verneinenden Standpunkt gestellt und 
auch die neueren Entscheidungen anderer Gerichte, die die Frage bejahen, aber im wesent¬ 
lichen die früheren Gründe wiederholen, geben dem Senate keinen Anlaß, von seiner Auf¬ 

fassung abzuweichen. 

(Unterabschnitte 3, 4 in Bd. 1, 46; 2, 12; 3, 5.) 

5. Der Nebenintervenient. 

a) Bejahend in Bd. 1, 65; 3, 5. 

b) Verneinend (Erläuterung a bis 1 in Bd. 1, 64; 1 in Bd. 2, 15). 
v. JW. 17 614 (KG. XXIV). Die Frage, ob der Nebenintervenient, der nicht not¬ 

wendiger Streitgenosse der Hauptpartei ist, die Aussetzung des Verfahrens nach § 3 Abs. 2 
d. Ges. v. 4. August 1914 verlangen kann, ist in Wissenschaft und Rechtsprechung be¬ 
stritten. Der Senat hat die Frage verneint; entscheidend erschien der Gesichtspunkt, daß 
in der fraglichen Bestimmung nur der Partei das Recht eingeräumt ist, die Aussetzung 
des Verfahrens zu beantragen. Der Nebenintervenient ist aber nicht Partei, mag er 
auch an dem Ausgang des Rechtsstreits der Parteien ein erhebliches vermögensrechtliches 
Interesse haben. 

(unterabschnitte 6 bis 10 in ®b. 1, 46; 2, 12; 3, 5.) 

11. Zeugen find nit Partei in Sinne de3$ 2. 

(Erläuterung a bis o in Bd. 1, 78ff.; p in Bb. 2, 15.) 

q) Rechtshilfe der Militärbehörden. 

(Unterabſchnitte a, ſ in Bd. 2, 15). 

. Ausführung des Rechtshilfeersuchens. 

(Erläuterung aa# bis 656 in Bd. 2, 16; &5., E in Bd. 3, 6.) 

. Preuß. Allgemeine Verfügung vom 23. März 1917, betr. die an mili¬ 
tärische Gerichtsstellen im Felde zu richtenden Rechtshilfeersuchen (JIMl. 111). Es ist zu 
meiner Kenntnis gekommen, daß Zivilgerichte, namentlich in Vormundschaftssachen, mit 
den Rechtshilfeersuchen, mehrfach die Akten an militärische Gerichtsstellen ins Feld ge¬ 
schick haben. Durch ein solches Verfahren werden die Akten der Gefahr ausgesetzt, auf 
dem Wege von und nach der Heimat verloren zu gehen, und außerdem wird dadurch 
das Dienstgepäck der militärischen Gerichtsstellen unnötig belastet. Es ist daher, so¬ 
weit angängig, von der Übersendung der Akten abzusehen und an ihrer Stelle in den 
Ersuchungsschreiben das Sachverhältnis kurz darzustellen und erforderlichenfalls eine 
Abschrift der in Betracht kommenden Altenstellen beizufügen. Wenn die Ubersendung 
der Akten nicht zu vermeiden ist, ist besonders darauf zu achten, daß elwa in ihnen ent¬ 
haltene Vermögensstücke vorher daraus entfernt werden. 

VI. Ein Kriegsteilnehmer. 

1. Der Begriff der Kriegsteilnehmer. 

a) Die drei Fälle des § 2 Nr. 1. 

a. Das den brei Fällen Gemeinsame. 

(Erläuterung aa bis er in BDd. 1, 81; E bis ½# in Bd. 2, 17.) 

éé. DJZ. 17 442, Leipz Z. 17 344, Sächs A. 17 72 (Dresden VIII). Gewiß wird 
durch eine vorübergehende Beurlaubung oder durch eine ebensolche Abkommandierung 
die Zugehörigkeit zu einem mobilen Truppenteile nicht aufgehoben. Hier liegt aber ein 
darüber weit hinausgehender Fall vor. Der Antragsgegner ist für die Zeit vom 11. No¬ 
vember 1916 bis 31. März 1917, alfo für beinahe fünf Monate, vom Militär beurlaubt
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und z. Z. in einer Arbeitsstellung beschäftigt. Das ist nicht mehr bloß einc vorüber¬ 
gehende Unterbrechung des Dienstes bei der mobilen Truppe, sondern der Eintritt in 
ein Verhältnis, das weder dem Wortlaute noch dem Sinne nach unter § 2 Nr. 1 des 

Ges. vom 4. August 1914 fällt. 
Oo. LeipzZ. 17 685 (Düsseldorf III). Die Vorschriften des Gesetzes vom 4. August 

1914 bezwecken, die zum Kriegsdienst Einberufenen gegen Nachteile zu schützen, die ihnen 
dadurch erwachsen, daß sie infolge des Kriegsdienstes an der Wahrnehmung ihrer Rechte 
behindert find. Sie finden daher keine Anwendung auf einen KT., der fahnenflüchtig 
ist. Denn dieser tut nicht mehr Kriegsdienst. Auch hat er wegen seines verwerflichen 
Verhaltens keinen Anspruch auf den Schutz der K. Findet aber das Gesetz vom 4. August 
1914 keine Anwendung, so ist auch $ 1 der ORBD. vom 14. Januar 1915 nit anwendbar. 
Denn diese Vorschrift bezweckt der mißbräuchlichen Ausnützung des Gesetzes vom 
4. August 1914 zu begegnen. Sie kann nur in Betracht kommen in Fällen, in denen nach 
dem Gesetz vom 4. August 1914 das Verfahren unterbrochen ist. Eine Unterbrechung 
des Versahrens liegt aber nicht mehr vor, nachdem der Beklagte seit Ende November 1916 
fahnenflüchtig geworden ist. 

Ax. Recht 17 325 N. 655 (Stuttgart I). Der mit einem mobilen Truppenteil ins 
Feld gezogene Beklagte wird seit September 1914 vermißt. Die Erfahrung spricht für 
die Annahme, daß er weber bei seinem Truppenteil, noch in Gefangenschaft, noch am 
Leben ist. Aber dadurch wird die Anwendung des KSch G. nicht ausgeschlossen, solange 
er nicht nach § 15 Bö. für tot erklärt ist. Erst die Todeserklärung begründet die Ver¬ 
mutung, daß er am Tage bieser Erklärung gestorben ist. Ist er aber als noch lebend anzu¬ 
sehen, so ist er auch heute noch als zu einem mobilen Truppenteil gehörig oder als in 
Kriegsgefangenschaft befindlich zu betrachten. 

5. Die mobilen Zeile der Land. oder Seemacht. 

Erläuterung aa bisww in Bd. 1, 82ff.; a/a bid L/C in ®d. 2, 18; 2/0 bis 2=/ in Bd. 3, 7.) 

Z.RO.V, DIE. 17 331. Der Kläger hat gemäß 33 2, 3 de3 KTCEHG®. ev. des 
$ 1 Bel. zum Schupe von Angehörigen immobiler Truppenteile vom 20. Januar 1916 
Ausfepung de3 Verfahrens beantragt, weil er einem Landfturnı-Snfanterie-Erfag-Bataillon 
angehöre und zur Bewachung von Kriegsgefangenen kommandiert sei. Sein Antrag 
in mit folgender Begründung abgelehnt. Nicht jeder Truppenteil, der von der allge¬ 
meinen Mobilmachung getroffen werde, sei während des Krieges mobil. Erst wenn er 
kriegsbereit gemacht, mit der zur Verwendung gegen den Feind ersorderlichen Ausrüslung 
versehen sei und zum Zweck der Verwendung im Felde seinen Standort verlassen, sei er 
mobil. Daher sei ein Landsturm-Infanterie-Ersatz.Bataillon kein mobiler Truppenteil. 

Ferner werde das Bataillon auch nicht gegen den Feind verwendet, denn die Über¬ 
wachung gefangener Feinde in einem Gefangenenlager sei noch nicht eine gegen den 
Feind, d. h. gegen die feindliche Heeresmacht durch Angriff oder Abwehr gerichtete 
Tätigkeit. Eine Aussetzung auf Grund der gen. Bekanntmachung komme nicht in Be¬ 
tracht, weil der Revisionskläger durch seinen Dienst im inländischen Gefangenenlager 
nicht an der Wahrnehmung seiner Rechte in der Revisionsinstanz, in der nur Rechts¬ 
verstöße geltend gemacht werden lönnen, behindert wäre. 

te. Pos Mschr. 16 110 (Posen II). Eine Krankenpflegerin, welche sich freiwillig 
ber mobilen Truppe angeschlossen hat und dieses rein tatsächliche Verhältnis jederzeit 
lösen kann, fällt weder unter Nr. 1 noch unter Nr. 2 des 5+2 KTSchW. 

y. Die gegen ben Feind verwendeten Zeile der Land- oder Seemacht. 

(Erläuterung aa bi 00 in Bd. 1, 89ff.; um biß 00 in Bd. 2, 19; vz in ®b. 3, 7). 

vv DZ. 17341 (Dresden VI). Dem Schuldner, der als Immobiler zur Bewachung 
der sächsischen Landesgrenze bei Z. verwendet wird, lommt der Schutz des § 2 Nr. 1 
KTSHG. nicht zu, weil die Besehligung zur Grenzbewachung feine Verwendung gegen 
den Feind bedeutet. Daß fie auf Verhinderung des Verrats (Spionage) und fo mittelbar



ſerlegsteilnehmerſchutzgeſeß vom 4. Auguſt 1914. 8 3. 7 

gegen den Feind gerichtet ist, reicht nicht aus, das Begriffsmerlmal des Gesetzes zu er¬ 
füllen. 

op. ElsLoth JZ. 17 176 Colmar I). Wenn auch die Kriegsbekleidungs¬ 
ämteran sich immobile Behörden sind (vgl. auch KG. DJZ. 15 719), so ist doch das Kriegs¬ 
bekleidungsamt des XV. Armeekorps, dem der Schuldner angehört, als in der für bedroht 
erklärten Festung Straßburg befindliche Formation zu den gegen den Feind verwendeten 
Teilen der Landmacht zu rechnen ($ 2 Abs. 1 Ziff. 1 KSch G. v. 4. Aug. 14; vgl. den 
Erlaß des für diese tatsächliche Feststellung zusländigen Pr. Kriegsministeriums vom 
17. Februar 1916, bei Güthe=Schlegelberger, Kriegsbuch 3, 9 und in JW. 16 473). 
Außerdem gehört aber dieses Kriegsbekleidungsamt zur Kriegsbesatzung der armierten 
Festung Straßburg, so daß es schon aus diesem Grunde unter die gleiche Gesetzes¬ 
bestimmung fällt (vgl. vgl. auch die bei Güthe=Schlegelberger, Kriegsbuch 1, 92 angeführte 
Entsch, des K.). 

(Abschnitt B in Bd. 1, 99; 2, 24; 3, 9.) 

C. Verzicht auf die Anterbrechung. 

(Erläuterung 1 bis 5 in Bd. 1, 104). 

6. DJZ. 17 689, LeipzB. 17 884, Säch A. 17 191 (Dresden). Das LG. nimmt zu¬ 
tressend an, daß der Beschwerdeführer durch sein Verhalten in den Terminen vom 21. 
und 28. Juni 1916, in welch letzterem die Parteien das Ruhen des Verfahrens auf sechs 
Monate vereinbart haben, auf das Recht, die Aussetzung des Verfahrens zu verlangen, 
verzichtet habe. Im angefochtenen Beschlusse sind die besonderen Umstände, die die An¬ 
nahme eines Verzichts begründen, eingehend hervorgehoben. In dem geschilderten Ver¬ 
halten ist der Wille des Beklagten zu finden, den Rechtsstreit im Läuterungsverfahren 
nach dem Ablaufe der Frist von 6 Monaten für den Fall, daß die Klägerin den Prozeß 
weiter betrieb, auch seinerseits fortzusetzen, selbst wenn er inzwischen in das Feld gerückt 
sein sollte. Daß dies bald eintreten könnte, hat der Beklagte in der mündlichen Verhand¬ 
lung nach den tatsächlichen Feststellungen im angefochtenen Prozesse selbst zur Sprache 
gebracht. Daß er unter den gegebenen Verhältnissen auf die Aussetzungsbefugnis im 
voraus rechtswirksam verzichten konnte, darf unbedenklich angenommen werden (Güthe¬ 
Schlegelberger, Kriegsbuch 1, 104 unter C 1 u. 2; Recht 1914, 755, OL. 30, 8; vgl. auch 
die Ausführungen bei Gaupp-Stein 2, 15, Anm. II zu 8 514 ZPO.). 

8 3. 

Allgemeines (zu vgl. Bd. 3, 9). 

1. DJZ. 17 441, HeſſRſpr. 17 311 (TDarmſtadt II). Ein Rechtsstreit kann nach § 3 
des Kriegsteilnehmerschutzgesetzes, nicht auch auf Antrag des Gegners ausgesetzt werden. 
Auch für eine Aussetzung nach § 247 8PO. ist das Interesse des Kriegsteilnehmers maß¬ 
gebend. 

2. DJZ. 17 343 (Königsberg II). Ein Verfahren kann nur so lange ausgesetzt 
werden, als es rechtshängig ist; ist es rechtskräftig abgeschlossen, so ist begrifflich seine 
Aussetzung ausgeschlossen. 

(Abschnitt 1 in Bd. 1, 105). 

II. Die Dorfchrift des Abf. I Tr. 2. 

(Erläuterung 1 bi3 8 in Bd. 1, 105 f.; 9 bis 12 in Bd. 2, 24fff.; 
13, 14 in Bd. 3, 9.) 

15. Zeipzd. 17 287 (8. XXIII). Nady Mbf. 2 des $ 87 ZPO. wird der Beooll- 
mächtige burd; die von feiner Seite erfolgte Kündigung nicht gehindert, für den Macht- 
geber jo lange zu handeln, bis diefer für bie Wahrnehmung jeiner Nechte in anderer Weife 
gejorgt hat. Eine Verpflichtung ift Hierdurch nicht geschaffen; es kommen die Vorschriften
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des BGB. in Anwendung. Nach s§ 675, 671 Abs. 2 darf der Beauftragte nur in der Art 
kündigen, daß der Austraggeber für die Besorgung des Rechtsgeschäfts in anderer Weise 
sorgen kann, und eine unzeitige Kündigung macht schadensersatzpflichtig. Man wird viel¬ 

leicht aus diesem Grunde nicht sagen können, daß der kündigende Anwalt zur Wahrung 
der Rechte seines Machtgebers „berufen" ist. Aber entscheidend ist, daß dem Gegner gegen¬ 
über die Kündigung des Vollmachtvertrages erst durch die Anzeige der Bestellung eines 
anderen Anwalts rechtliche Wirksamkeit erlangt. Der Klägerin gegenüber ist also der Be¬ 
klagte nach wie vor durch den RA. Dr. B. vertreten. Bis zur Anzeige von der Bestellung 
eines anderen Anwalts muß auch das Gericht den kündigenden Anwalt als Prozeß¬ 
bevollmächtigten behandeln (Stein 8/9 Aufl. I. 224; vgl. auch Nissen in Pos MSchr. 16, 8; 

28. 14, 1611; Kriegs Buch 1, 105. 

85. 
Inhaltskbersicht. 

I. Die Swangsvollstreckung gegen Kriegsteil.) 7. $efftellung der Unzufdffigfeit der 

nehmer (Mbf. X) 1 108, II 26, III 11, V 8. Derfleigerung I 114, 11 29, III UM. 

1. Die voraussetzungen der vorschrift des 3 Die Swangspollüredung in das unbeweg- 

Abf. A 1 A08, IT 26, 1II U, V8. liche Vermögen I 1#d, II 28, 111 1. 

a) Die zulässigen Taßregeln I 114. 

b) Inwieweit ift Die Smwangsverfleigerung 
zuläffig? I A16, II 28, III MM. 

c) Die Wirkungen einer unzuläffigen Der« 

fteigerung I 118. 

4. Die Außerkraftsetzung des Versteigerungs¬ 

verbots I 118, 111 12. 

d) Die Glaubhaftmachung des Kricgsteil. II. Die Swangspollstreckung gegen Ehefrauen 
nehmerverhältniffes T 109 und Kinder von Kriegsteilnehmern I 119, 

„ " " 11 28. 
2. Die Swangsvollstreckung in das bewegliche II. Enifpeechende Anwendung des $ 6 Abf. 2? 

Dermögen I 112, II 27, 111 X. IL 29. 

a) Die Pfändung I AL. IV. In $ 5 nicht geregelte SAlle I 119, III 12. 

a) Unerheblid if, melde Behörde die 

Swangsvollfitedung betreibt I 08, II 

26, 111 X, V 8 

b) Nötig if! Swangsvolliizcdung wegen 
einer Geldforderung I 108, II 26. 

c) Swangsvollstreckung in das Vermögen 

eines Nriegsteilnehmers I 108, 11 27. 

b) Die Versteigerung oder anderweie 1. Die Wilderfprudistlage des $ 271 SPO. 

Derwertung I A12, II 28, III 11. 1119. 

a. Die Fulässigkeit der versteigerung 2. Die Hauptinterrention 1 120. 

(Verwertung) in bestimmten Källen 3. Das COffenbarungseidverfahren nach der 

1 112. 5PD. 111 12. 
6. Die Wirkung einer unzulässigen Der¬ 4. Das Offenbarungseidverfahren in der 

steigerung I 113, II 28. Freiwilligen Gerichtsbarkeit III 15. 

I. Die Swangsvollstreckung gegen Kriegsleilnehmer. 

1. Die Voraussetzungen der Vorschrift des Abs. 1. 

a) Unerheblich ist, welche Behörde die Zwangsvollstreckung betreibt. 

(Erläuterung a, in Bd. 1, 108; 7, 6 in Bd. 2, 26; & in Bd. 3, 11.) 
C. ElsLoth JZ. 17 178 (Colmar). Der Gerichtsvollzieher muß eine Unzuzulässigkeit 

von Vollstreckungshandlungen von Amts wegen berücksichtigen, die auf 8 2, 6 KTSHÖ. 
v. 4. August 14 beruht. Würde der Gerichtsvollzieher dieses aus Gründen des öffent¬ 
lichen Wohls erlassene allgemeine Versteigerungsverbot nicht beachten, und anstatt den 
Auftrag abzulehnen, die unzulässige Zwangsversteigerung vornehmen, jo würde er sich 
neben dienstlicher Ahndung auch vermögensrechtlicher Haftung (#§ 823 Abs. 2, 339 

B.) aussetzen. 
0. Leipz#B#. 17 551 (Kiel I). Die Unzulässigkeit der Verfteigerung gegen KT. ift 

von Amts wegen auch vom Beschwerdegericht zu beachten. 

6. 
Inhaltsübersicht. 

I. Die verjährung (Abs. 1) 1 132, IT AR. . 2. Andere Sriften 1 155, II IS, V 9. 
II. Die Ausschlußfristen (Abs. 2) I 152, III 185. 5. Die Finsrückstände in der Swangsversteige¬ | 

I. Die Ausschlußfristen des öffentlichen Rechts rung I 133. 

1132. |
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(Abschnitt 1 in Vd. 1, 132; 3, 14.) 

II. Ausschlußfristen. 

(Unterabschnitt 1 in Bd. 1, 132.) 

2. Andere Fristen. 

(Erläuterung 1 in Bd. 1, 133; 2 in Bd. 3, 15.) 

3. RG. VI, JW. 17 660). Die Frist Des $ 1571 Abs. 2 BGB. gehört zu den Fristen, 
deren Lauf nach § 8 KTSch G. gehemmt ist. Nach dem vorliegenden Prozeßstoff ist anzu¬ 
nehmen, daß der Kläger seit Beginn des Krieges zu einem mobilen Zeile der Landwehr 
gehört. Die in 8 1571 Abs. 2 BGB. bestimmte Frist gehört zu denjenigen, auf welche die 
55 203, 206 BEB. Anwendung finden, und von letzteren bestimmt der § 8 K#Sch G., 
daß sie — und zwar zugunsten beider Teile — bis zur Beendigung des Kriegszustandes usw. 
in ihrem Lauf gehemmt sind. Danach würde das Recht der Frau, auf Scheidung der 
Ehe zu klagen, noch nicht erloschen sein und ihrer Weigerung, die eheliche Lebensgemein¬ 
schaft wieder herzustellen, stünde der § 1353 Abs. 2 letzter Satz unmittelbar zur Seite. 

2. Bek. über die Erstreckung von Anfechtungsfristen gegenüber 
Kriegsteilnehmern. Vom 5. Juli 1917. (RE##l. 590.) 

18N.]) Art. 1. Der ##8 des Gesetzes, betreffend den Schutz der infolge des Krieges an 
Wahrnehmung ihrer Rechte behinderten Personen, vom 4. August 1914 (REl. S. 328) 
erhält folgenden Abs. 3: Soweit nach den Vorschriften der Konkursordnung oder des 
Gesetzes, betreffend die Anfechtung von Rechtshandlungen eines Schuldners außerhalb 
des Konkursverfahrens (Rel. 1898 S. 709), die Anfechtbarkeit von Rechtshandlungen 
davon abhängt, daß sie innerhalb bestimmter Fristen vor der Eröffnung des Konkurses, 
vor dem Eröffnungsantrag, vor der Zahlungseinstellung oder vor der Anfechtung vor¬ 
genommen sind, wird bei der Berechnung der Frislen die Zeit, während deren der 
Schuldner zahlungsunfähig ist und zu den im $ 2 bezeichneten Verjonen gehört, oder falls 
der Friegszuftand vor Ablauf diefes Zeitraums endet, die Zeit bis zur Beenbigung dbe3 
Kriegszustandes nicht mitgerechnet. 

Art. 2. Diese Berordnung tritt mit dem Tage der Verkündung [?. 7.), und zwar mit 
Wirkung vom 4. August 1914 in Kraft. 

3. Bek. über die Vertretung der Kriegsteilnehmer in bürgerlichen 
Rechtsstreitigkeiten vom 14. Januar 1915. (REl. 17.) 

Wortlaut und Begründung in Bd. 1, 136 bis 138. 

Literatur. 

Nachtrag zu den Nachweisungen in Bd. 2, 31; 3, 15. 

Burghardt, Vaterschaftsklagen gegen Kriegsleilnehmer, VormZBl. 17 67 ſſf. — 
Kloke, Vertreterdestellung für den Beklagten und Aussetzung des Verfahrens in Alimenten¬ 
prozessen, Vorm Bl. 17 45 ff. 

8 1. 

Inhaltsübersicht. 

I. Allgemeine Bedeutung des $ I 1140, IL SA, , IV. Der Antrag des Gegners IA@A, I133, III AT, 

III 16. Findet $ 752 5P®. Anwendung? | 1V 736, V 10. 

II 31. III 16, IV 25é. ) Der Antragsberechtigte 1 141, II 33, 
1. Bejahend II 31, III 16, IV 756. 111 42, IV 236, V 10. 

2. Demeinend II 32. b) Der Jnhalt des Antrags I 141. 

1 

\ 
| 
\ 

. R > 1. Sür weldes Derfabren gilt der $ 1? 1940, V. Die Entfcheidung des Dorfigenden I 142, 
11 33, III 16, V 10. II 34, V 10 

III. Gilt der $ A auch für nicht vermögensrecht¬ 
1. Sufländigfeit II 5%. Ihe Aniprüdıe? 1120, 1133. 

1 Bejahend 1 140, 11 33. 2. Die Anhörung von Derwandten und an¬ 
deren Hersonen 1 142. 2. Derneinend 1 140.
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3. Die Prũfung des Erforderniſſes der offen · 1. Die Beschwerde I 146, II 34, III 18, V 10. 

baren Unbilllgkeit 1 142, II 34. 2. Mann der Vorsitende seine Entscheidung 

4. Die Derpfliditung zur Bestellung oines nachträglich wieder aufheben? I 146, IT 36. 

Dertreters I 144. a) Bejahend 1 146, II 36. 

5. Die Unzuläfiigfelt der Beflellung eines b) Derneinend I 146. 
Vertreters beim Vorhandensein eines an¬ VII. Die Rechtstellung des Dertreters I 146, 
deren Dertreters I I, II 34, V 10. 11 56, 111 48, IV 737. 

6. Die Perjon des Dertreters I 195, II 3%. ı 1. Die Rechtsnatur des Dertretungserhält, 

?. Die Haftung des Vorsitzenden 1 115. ; niffes 1 136, II 56, III 18, IV 737. 

VI. Die Rechtsmittel gegen die Entscheidung 2. Das Derhältnis zwifchen Dertreter und 
1145, 11 54, III 18, V 10. Kriegsteilnehmer 1 138, II 37. 

(Abfchnitt I in Bd. 1, 140; 2, 31; 3, 16; 4, 736.) 

lI. Sür welches Derfahren gilt der $ 1? 

(Erläuterung 1, 2 in 8b. 2, 33; 3 bi 5 in Bb. 3, 16.) 

6. DIS. 17 691 (Königsberg 1)). „Rechtsstreit“ i. S. des 3 1 Abs. 1 der V. v. 
14. Jan. 1915 umfaßt auch das Vollstreckungsverfahren. 

(Abschnitt III in Bd. 1, 140; 2, 33.) 

IV. Der Antrag des Gegners. 

a) Der Antragsberechtigte. 

(Erläuterung a bis d in Bd. 1, 141;e bis g# in Bd. 2, 33; h bis | in Bd. 3, 17;zm in Bd. 4, 736.) 

n) Leipz. 17 885 (Dresden IV). Nicht nur nach dem Wortlaut, sondern auch nach 
dem Zwecke des & 1 Abs. 1 ist die Bestellung eines Vertreters zulässig, auch wenn die 
Klage nod) nicht zugeflellt ift. 

V. Die Entfcheidung des Vorsitzenden. 

(Unterabschnitte 1 bis 4 in Bb. 1, 142; 2, 34.) 

5. Die Unzulässigkeit der Bestellung eines Vertreters beim Vor¬ 
handensein eines anderen Vertrerters. (Zu vgl. Bd. 1, 144; 2, 34.) 

Recht 17 179 Nr. 353 (Stuttgart 1). Die Vertreterbestellung ist regelmäßig unzulässig 
und wirkungslos, wenn der Kriegsteilnehmer selbst schon vorher einen Bevollmächtigten 
aufgestellt hatte. 

Hier fehlt eine wesentliche Voraussetzung für die Bestellung eines Vertreters durch 
das Gericht. Die Unzulässigkeit der Bestellung machte die Vertretung wirkungslos, auch 
wenn der Kläger, als er die Bestellung eines gerichtlichen Vertreters für den Bellagten 
beantragte, keine Kenntnis von der vorhergegangenen Bevollmächtigung hatte. Anders 
wäre es wohl, wenn der Beklagte die von ihm erteilte Vollmacht geflissentlich vor dem 
Kläger geheim gehalten und den Küäger hierdurch zu seinem Antrag auf Bestellung eines 
gerichtlichen Vertreters veranlaßt hätte. In diesem Fall würde es gegen Treu und Glauben 
verstoßen, wenn der Beklagte hinterher den für ihn gerichtlich beslellten Vertreter dem 
Kläger gegenüber nicht als seinen Vertreter gelten lassen wollie. 

VI. Die Rechtsmittel gegen die Entscheidung. 

1. Die Beschwerde. 

Ist sie zulässig gegen die Bestellung des Vertreters? 

a) Verneinend (Erläuterung a bis 1 in Vd. 2, 34 ff.; 4 bis F in Bd 3, 18). 

0. DJZ. 17 692 (Posen IV). Gegen die Vertreterbestellung findet keine 
Beschwerde statt. Durch den angefochtenen Beschluß ist das AG. angewiesen, dem 
Beklagten als Kriegsteilnehmer einen Vertreter zu bestellen. Die von der Ehefrau des 
Beklagten eingelegte Beschwerde ist unzulässig, da der Frau des Kriegsteilnehmers das 
Recht zur Beschwerde gegen eine solche Anordnung nicht zusteht. Unzulässig wäre die
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Beschwerde auch dann, wenn man annehmen wollte, daß die Ehefrau die Beschwerde 
als Vertreterin des abwesenden Beklagten gemäß 8 1401 oder 1460 BGB. erhoben hat, 
denn auch der Kriegsteilnehmer ſelbſt iſt zur Einlegung der Beſchwerde gegen die Be¬ 
stellung eines Kriegsvertreters nicht befugt. Es fehlt an der Voraussetzung des §& 567 

ZROD., baf ein das Verfahren betreffende Gesuch zurückgewiesen ist. 

b) Beiahend zu vgl. Bd. 2, 36. 

§ 2. 
Juhaltslersicht. 

I. Dermögenstechtlihe Streitiafeiten I 1438. | ##. Offenbare Unbilligkeit bejabt II 45, 

II. Der Begriff der offenbaren Unbilligkeit 1149. 1 23, V AS. 
11 38, IIl 20, 1V 238, V 11. 6. verneint II 46. 
1. Allgemeines II 38. III 20, V 11. e) ee Art des Unfprucs 1146, 

¬ Einzelfälle II «0, IV 736, V 12. #. Unspruch auf Arbeltslohn II 46. 
a) Der Kriegstellnehmer ist Gesellschafter B. Anſpruch auf mietzinsund Räumung 

II 30, 111 21. ! 11 32, III 24. 
cc. Offenbare Unbilligkeit bejaht II 40, \ 7. Anspruch auf Herausgabevon Schrift¬ 

III 21. stücken II dr. 

6. Demeint 11 44, III 21. 

b) Dos Geschöft des HT. wird fortgeführt 

I 42, Hr 21, Vı2. 

c. Gffenbare Unbifligfeit belaht IT 22, 

III 21, V 12. 

6. Derneint II a2, III 21, v 12. 

c) Bedeutung der Derfahrenslage II 45, 

Ö. Daterfchafts: und Unterhaltsflag II 
a7, III 25, v 1@. 

&. Interventionsklage II 42, III 26. 

f) Bedeutung der Höhe und Sicherheit 
des Anspruchs 11 47. 

e) Dermifchtes II 48, III 26, IV 7358, VG. 

III. Die Stellung des Ausfegungsantrags durch 

den nach § 1 bestellten Vertreter I 160, III 28. 

III 22z, V 15. A. Bejabend I 150, III 28. 
&. Offenbare Unbilligleit bejaht II %3, 2. Demeinend I 180. 

III 22, V 13. I[IV. Die Entscheidung über den Aussetzungsantrag 

6. Demeint II 9%, IlI 23, V 13. | und ihre Unfechtung 1 151, 11 48, III 28. 

d) Bedeutung des Derkaltens der HT. II V. Die Inanmwendbarfeit des $ 2 auf frühere 

45, III 23, V 13. | Ausfehungen I 151. 

(Abschnitt 1 in Bd. 1, 148.) 

II. Der Zegriff der offenbaren Unbilligkeit. 

(Zu vgl. die Erläuterng a bis i in Vd. 1, 150, 151.) 

1. Allgemeines. 

(Erläuterung a bis s in Bd. 2, 38ff., t bis z in Bd. 3, 20.) 

aa) NG., Warn E. 17 242. Die Verträge sind nach Ausbruch des Krieges und zu 
einer Zeit abgeschlossen worden, als der Bellagte mit seiner Einberufung zum Heeres¬ 
dienste bereits rechnen konnte und mußte. Ferner ist glaubhaft gemacht, daß der Kläger, 
wie der Beklagte wußte, sich zum Abschlusse des Kaufvertrags gerade deshalb veranlaßt 
gesehen hat, weil sein einziger Sohn zum Heeresdienste einberufen war, und er selbst, 
der in dem weit abgelegenen S. in einer großen Brauerei die Stelle eines Prokuristen 
innehat, ohne wesentliche Nachteile für sein Bermögen und seine Gesundheit sich gleich¬ 
zeitig und für längere Dauer nicht auch der Fortführung der Wirtschaft in K. unterziehen 
konnte. Bei dieser Sachlage mußte, dem Antrage des Klägers entsprechend, die Auf¬ 
hebung des Beschlusses erfolgen, weil die weitere Aussetzung des Verfahrens nach den 
Umständen des Falles gegenüber dem Kläger offenbar unbillig sein würde. 

bb) KG 17 44 (KG. VIII). Es handelt sich um die Anfechtung eines Grund¬ 
stücksübereignungsvertrags. Der Beklagte muß seine Einwendungen gegen die Anfechtung 
selbst vorbringen, und es kann nicht davon die Rede sein, daß der Prozeßvertreter des 
Beklagten, weil er den Vertrag entworfen und weil er in dem Vorprozesse der Kläger 
gegen den Vater des Beklagten dessen Prozeßvertreter gewesen ist, für den vorliegenden



12 A. Das Sonderrecht der Kriegsteilnehmer. 

Rechtsstreit ausreichend informiert sei. Auch aus der Tatsache, daß der Beklagte in letzter 
Zeit wiederholentlich auf Urlaub in der Heimat gewesen ist, kann nicht gefolgert werden, 

daß er in Zukunft Gelegenheit haben werde, seinen Prozeßvertreter für den vorliegenden. 

Rechtsstreit mit der erforderlichen Information zu versehen. Das Interesse des Beklagten 

erfordert somit die Aussetzung des Verfahrens, und es kommt daher nach obigem nicht 
darauf an, ob die Kläger ein Interesse daran haben, daß der Rechtsstreit nicht bis zur Be¬ 

endigung des Krieges ausgesetzt bleibt. 

cc) OL. 35 57, Sächs A. 17 192 (Dresden). Der Beklagte hat am 2. August 
1914 seinen Gewerbebetrieb wegen der Einberufung zum Heere einstellen müssen und 
vermag aus diesem Grunde nicht für die erforderlichen Mittel zur Deckung der einge¬ 
klagten Schuld rechtzeitig zu sorgen. Gerade hieraus ergibt sich, daß ihn, der als Ge¬ 
fangener im besonderen Maße verhindert ist, in die Ordnung seiner privaten Ange¬ 
legenheiten einzugreifen, lediglich die Tatsache der Kriegsteilnehmerschaft an der Er¬ 
füllung des Anspruchs der Klägerin hindert. Ein Fall, in dem die Aussetzung als unbillig 
oder gar als offenbar unbillig erscheinen könnte, liegt deshalb nicht vor. 

2. Einzelfälle. 

(Unterabschnitt a in Bd. 2, 40; 3, 21.) 

b) Das Geschäft des Kriegsteilnehmers wird sortgeführt. 

a. Offenbare Unbilligkeit ist bejaht. 

(Erläuterung aa bis E&# in Bd. 2, 42; 77 in Bd. 3, 21.) 

99. Sähfü. 17 156 (Dresden). Wenn ein Schuldner während seiner Kriegsteil¬ 
nehmerschaft durch einen Vertreter sein Geschäft weiter sortführt und neue Verbindlich¬ 
keiten eingeht, so muß er auch dafür Sorge tragen, daß die daraus entstehenden Verbind¬ 
lichkeiten erfüllt werden. Die Gläubiger müssen in solchen Fällen damit zu rechnen im¬ 

stande sein, daß sie bei Nichtbezahlung ihrer Forderungen den Schuldner alsbald in 

Anspruch nehmen können und nicht bis zur ungewissen Zeit der Aufhebung der Kriegsteil¬ 
nehmerschaft des Schuldners zu warten brauchen. Ohne diese Erwartung würden sie 
voraussichtlich dem Kriegsteilnehmer überhaupt keinen Kredit gewähren. Es wäre daher 
offenbar durchaus unbillig, ihnen die Möglichkeit alsbaldiger Rechtsverfolgung zu ver¬ 

sagen. Allerdings wäre es denkbar, daß auch in solchen Fällen aus weiteren besonderen 

Umständen die Unbilligkeit der Aussetzung entfallen könnte, vor allem wenn erst nach der 

Kreditgewährung neue Tatsachen infolge der Kriegszustände hervortreten, die die Er¬ 
füllung der Verbindlichkeiten erschweren oder unmöglich machen. Solche besondere Um¬ 
stände aber muß dann der Schuldner behaupten und darlegen. 

(4. DJZ. 17 340 (Dresden IV). Die Beschwerdeführerin will auf Bezahlung 
von zwei Wechseln klagen, die der Gegner angenommen hat, und von denen der eine am 
18., der andere am 23. August 1914 fällig waren. Der Gegner läßt durch seine Frau fein 
Geschäst in gewissem Sinne fortführen und manche Schulden ratenweise tilgen. Unter 
diesen Umständen ist cs offenbar unbillig, wenn der Gesuchstellerin die Möglichkeit ge¬ 
nommen wird, die Wechsel jetzt einzuklagen, denn sie sind längst fällig, und doch hat der 
Schuldner Abzahlungen auf sie nicht leisten lassen. Dazu kommt, daß andere Gläubiger 
neuerdings Schuldtitel gegen den Gesuchsgegner erwirkt und vollstreckt haben. Danach 
ist in Beachtung der Beschwerde dem Gegner ein Vertreter i. S. der BRO. vom 
14. Januar 1915 über die Vertretung der Kriegsteilnehmer in bürgerlichen Rechtsstreitig¬ 
keiten zu bestellen. 

6. Offenbare Unbilligkeit ist verneint. 

(Erläuterung aa bi3 u in Bd. 2, 42 ff.; zer bis 41/14 in Bd. 3, 21.) 

m. OL. 35 59 (KG. II). Wenn auch die Ehefrau des Beklagten dessen Geschäft 
und Landwirtschaft fortführt, so ist doch glaubhaft gemacht, daß sie in beiden Betrieben
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unersahren ist und die Betriebe unter ihrer Leitung erheblich zurückgehen. Es muß also 
mangels der Vorausseßungen für die Ausnahme bei der Regel de3 $ 3? KESHE. ver 
bleiben, ba dem Aussetzungsantrage des Vertreters stattzugeben ist. Daß bei dieser Sach¬ 
lage auch die Voraussetzungen für die Bestellung des Vertreters fehlen, ändert nichts in 

seinen Befugnissen, solange die Bestellung nicht rückgängig gemacht ist. 

c) Bedeutung der Verfahrenslage. 

a. Offenbare Unbilligkeit ist bejaht. 

(Erläuterung aa bis 777 in Bd. 2, 43ff.; 90 bis Es in Bd. 3, 22ff.) 

Oo. DJZ. 17 342 (Karlsruhe I). Der Aussebungsantrag des nach mehrjähriger 
Prozeßführung auch in der Berufungsinstanz mit seinem Zahlungsbegehren abgewiesenen 
Klägers slützt sich auf seine erst nach Schluß der mündlichen Verhandlung erfolgte Ein¬ 
berufung zu einem mobilen Truppenteil und die dadurch herbeigeführte Unmöglichkeit 
persönlicher Besprechung mit seinem Prozeßbevollmächtigten über die Aussichten der 
beabsichtigten Revision. Da nach völliger Klarstellung der Sachlage dazu weitere tat¬ 
sächliche Aufklärungen nicht mehr zu geben sind und es sich in der Revisionsinstanz bloß 
noch um reine Rechtsfragen handeln kann, deren Beurteilung dem Kläger doch nicht 
möglich ist, vermag er seine Entschließung gerade so gut auf Grund schriftlicher Rats¬ 
einholung seines Prozeßbevollmächtigten zu treffen; dagegen würde die erneute Ver¬ 
schleppung der endgültigen Erledigung des Rechtsstreits dem Beklagten erhebliche Nach¬ 
teile bringen, und es wäre daher dessen Aussetzung im gegenwärtigen Stadium jeden¬ 
falls offenbar unbillig. 

6. Offenbare Unbilligkeit ist verneint. 

(Erläuterung aa bis yy in Bb. 2, 44 ff.; 66 bis Es in Bd. 3, 23.) 

. R. III, WarnE. 17 146, JW. 17 544, Leipz Z. 17 663. Ist auch bei der Natur 
der Rewvision, die nur Rechtsfragen zur Entscheidung stellen kann, eine persönliche Be¬ 
teiligung des Kriegsteilnehmers am Prozeßbetriebe nicht erforderlich, so darf es ihm 
doch auch nicht versagt werden, die Durchführung der Revision mit seinem Anwalt per¬ 
sönlich zu besprechen. 

d) Bedeutung des Verhaltens des Kriegsteilnehmers. 

a. Offenbare Unbilligkeit ist bejaht. 

(Erfäuterung aa bis yy in Bb. 2, 45; 66, ce in Bd. 3, 24.) 

EC. Leipzd. 17 884, Sächs A. 17 194 (Dresden III). Wer fi auf den Kriegs» 
teilnehmerschutz berufen will, muß fich feinem Gläubiger gegenüber jo verhalten, wie e3 
Treu und Blauben im Verkehr erfordern. Der Beklagte konnte bei der erheblichen Störung 
niht damit rechnen, daß er feinen Bahlungsverpflichtungen aus den bevorstehenden 
Lieferungen des Klägers ordnungsgemäß werde nachkommen können, und hat auch nicht 
damit gerechnet. Deshalb war es seine Pflicht, dem Kläger von seiner Einziehung und der 
dadurch völlig geänderten Lage seines Geschäfts alsbald Mitteilung zu machen. Hätte 
der Kläger trotzdem auf Abnahme der Ware bestanden, so würde der Beklagte mit Recht 
den Kriegsteilnehmerschutz in Anspruch nehmen können. Dagegen widerspricht es der 
Anschauung der billig und gerecht Denkenden, wenn ein Kriegsteilnehmer trotz seiner 
Einziehung ohne Aufllärung seines Vertragsgegners zwar den Nutzen aus einem 
Geschäfte zieht, sich den Verpflichtungen aus dem Geschäfte aber durch Berufung auf 
den Kriegsteilnehmerschutz zu entziehen sucht. 

. Leipz #3. 17 885 (Dresden III). Der Bellagte, 44 Jahre alt, mußte bereits zur 
Zeit der Bestellung der Waren, deren Bezahlung jetzt der Kläger fordert, mit seiner bald 
darauf ersolgten Einberufung zum Heere und deren Folgen für sein Geschäft rechnen. 
Treu und Glauben im Verkehre erforderten es, daß er bei seinen geschäftlichen Maßnahmen 
die in naher Aussicht stehende Veränderung seiner persönlichen Verhältnisse berücksichtigte.
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Wenn er trotzdem das Geschäft abschloß und sich die Ware liefern ließ, also den Nutzen aus 
dem Geschäfte trotz der zu erwartenden Einberufung zum Heere zog, so widerspricht es 
der Anschauung der billig und gerecht Denkenden, wenn er sich den Verpflichtungen aus 
dem Geschäfte durch Berufung auf den Kriegsteilnehmerschutz entziehen will. 

ec) Bedeutung und Art des Anspruchs. 

(Unterabjänitte a bis y in Bb. 2, 46ff.; 3, 24ff.) 

S. Vaterschafts- und Unterhaltsklage. 

(Erläuterung aa, BB in Bb. 2, 47; yy biß xx in Bo. 3, 25.) 

34. Dittmann, Bayftpfid. 17 113. Wird neben der Leiftungsllage auf Unterhalt 
die selbständige Feststellungshage auf Anerkennung der Vaterschaft erhoben, so wird man, 
wenn die Klagepartei der Aussetzung widerspricht und diese offenbar unbillig ist, nicht 
umhin können, das Verfahren bezüglich der beiden Ansprüche zu trennen (§ 145 8PO.), 
wegen des Feststellungsanspruchs auszusetzen, wegen des Unterhaltsanspruchs dagegen 
der Klage ihren Fortgang zu lassen. 

(Abschnitt 1 in Bd. 2. 47.) 

6) Bermischtes. 

(Erläuterung a bis y in ®b. 2, 48; ö bis A in 2b. 9, 26; u in Bob. 4, 738.) 

v. BadRpr. 17 22 (2. Mannheim). ie Binjen einer Hppothef teilen den Rang 
der Hauptfchuld nur injomeit, al e3 fich um die laufenden und die aus den leyten 2 Jahren 
rüdfändigen Beträge handelt. $ 10 Abf. 1 Zijf. 4, $ 13 TG. Die älteren Rüditände 
treten hinter die übrigen Hupothelen und ben betreibenden Gläubiger zurüd, $ 10 
Ziff. 3 ILS. Die Zinjen find halbjäyrlich zu zahlen, am 15. Juni 1916 waren die Ainfen 
bon 3 Sahren fällig. Bei einem Teil der Zinfen ift alfo der Berluft des Aanges der HHpo- 
thet schon eingetreten. Wird es ber Gläubigerin nicht ermöglicht, eine Beichlagnahme 
des Grundftüds herbeizuführen, dann verlieren auch meitere Binjen den Rang der 
Hauptschuld, 5 13 320G. Die Gläubigerin ift alfo in Gefahr, überhaupt ihre Zins 
forberung zu verlieren. Dem Rangperluft ber Gläubigerin fteht ein Vorteil des Schuldners 
nicht gegenüber. Denn die Binfen find dinglich gefichert, mıır haben fie Rang hinter den 
eben bezeichneten Beteiligten der Biwangäverfteigerung. Diesen kommt also der Vorteil 
zu, der dem Nachteil ber Gläubigerin entfpricht. Dies ift ein Ergebnis, deſſen Unbillige 
keit ohne weiteres ersichtlich ist. Daher ist die Bestellung eines Vertreters für den Kriegs¬ 
teilnehmer erforderlich. 

. OL. 35 59 (KG. XIX). Der beantragten Aussetung steht der Umstand, daß 
für den Beklagten der Vorsitzende einen Vertreter bestellt hat, an sich nicht entgegen. 
Denn über den Aussetzungsantrag eines Kriegsteilnehmers hat das Prozeßgericht zu 
entscheiden; dieser Entscheidung kann die lediglich durch den Vorsitzenden erfolgende Be¬ 
stellung eines Vertreters nicht vorgreisen. Im Gegenteil soll diese Bestellung die Ent¬ 
scheidung über die Aussetzung nur vorbereiten, da die Verhandlung und Entscheidung 
darüber, ob die Aussetzung offenbar unbillig ist, erst möglich ist, wenn der Kriegsteil¬ 
nehmer im Rechtsstreit einen Vertreter hat. Hiernach hat das Prozeßgericht selbständig. 
zu prüfen, ob die Voraussetzungen für eine Aussetzung gegeben sind; ebenso OLG. 35 59 
(Naumburg III). 

o. DFB. 17 531 (Karlsruhe II). Die BR#O. ist eine Ergänzung des K#Sch G. 
vom 4. August 1914, das seinerseits eine Abänderung der ZPO. enthält, deren Vor¬ 
schriften für die Zulässigleit der Rechtsmittel daher wie auf dieses so auch auf jene Anwen¬ 
dung finden; nad) $ 567 ZPO. ift aber gegen den einem Antrag stattgebenden Beschluß 
keine Beschwerde zulässig. Dem bestellten Vertreter des im Felde stehenden Beklagten 
bleibt es aber unbenommen, gemäß § 3 Abs. 2 des KTSch G. Aussehung des Verfahrens 
zu beantragen.
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. LeipzZ#. 17 884 (Dresden IV). Der Beklagte hat nicht bestritten, daß der Klage¬ 
anspruch entstanden sei, sondern nur eingewendet, erstens der Anspruch sei nun auf den 
G. übertragen, zweitens, der Kläger könne Erfüllung nur gegen Herausgabe gewisser 
Wechsel verlangen. Auf Antrag des Beklagten ist über diese Einwendungen G. am 
6. Juli 1916 als Zeuge vernommen worden. Hätte der Beklagte irgendetwas zu den 
Beweisergebnissen ausführen oder noch weitere Beweise für die Richtigkeit seiner Ein¬ 
wendungen anbieten wollen, so konnte er seinen Prozeßbevollmächtigten entsprechend 
unterrichten, noch ehe er selbst am 31. August 1916 in das Feld rückte. Unter diesen 
Umständen würde die Aussetzung offenbar unbillig sein, denn die Entscheidung des Rechts¬ 
streits würde durch sie verzögert werden und der Beklagte hätte die Verzögerung ver¬ 

meiden können. Er war, schon als der Rechtsstreit begann, zum Heeresdienst einberusen 
und mußte bereits zur Zeit der Beweisaufnahme damit rechnen, daß er nicht im Inlande 
bleiben, sondern gegen den Feind verwendet werden würde. 

§ 3. 

Inhaltslbersicht. 

1. Der Begriff der besonderen Kofen I 181, 1139, a) Bejahend I 153. 

111 29, V ı6. b) Derneinend 1 163. 

2. Der Auslagenvorschuß 1 152, II 49, 111 30. | 6. Kann der Dertreter Erfag feiner Koften von dem 

Die Hostenentscheidung I I52, 11 60. Kriegsteilnehmer verlangen? 1163, 1150, TIT 31. 

4. Muß der Kriegsteilnehmer die Hoflen dem Geg¬ 
ner erflatten? I 153. 

” 

1. Der Begriff der besonderen Kosten. 

(Erläuterung a bis h in Bd. 1, 151, 152; i bis n in Bd. 2, 49; r, sin Bb. 3, 29). 

t) 298. 17 620, JW. 17 617, LeipzZ. 17 885, OLG. 36 35, Recht 17 273 Nr. 602 
(Hamburg VI). Nach richtiger Anficht find unter „befonderen Koften” diejenigen Kosten 
zu verftehen, welche vermieden worden wären, wenn der Beklagte fein Striegsteilnehmer 
wäre und daher die Bestellung eines Kriegsvertreters nicht erforderlich geworden wäre. 
Auch im vorliegenden Falle hätte sich der Beklagte im Anwaltsprozesse durch einen Anwalt 
vertreten lassen müssen; die aus der Vertretung des Beklagten erwachsenden Anwalts¬ 
kosten gehören daher nicht zu den besonderen Kosten, welche Kläger zu tragen hat. Daß 
andere Kosten entstanden sind, dafür liegt kein Anhalt vor. Damit entfällt die Möglich¬ 
keit einer Vorschußpflicht des Klägers. Wenn man überhaupt eine Vorschußpflicht des 
Antragstellers in diesem Verfahren annehmen will, so kann sie sich doch nur auf Vor¬ 
schüsse für die besonderen Kosten beziehen; dagegen kann ihm nicht zugemutet werden, 
Vorschüsse für Kosten des Anwalts zu zahlen, die er nicht zu tragen hat (Güthe=Schlegel¬ 
berger 1 152, II 49, III 30 ff.). Das Gericht kann daher dem Gegner bie Zahlung eines 
Kostenvorschusses nicht auferlegen. Ob der Kriegsvertreter, ohne für seine Kosten einen 
Vorschuß zu haben, für den Kriegsteilnehmer auftreten muß, ist hier nicht zu ent¬ 
scheiden. 

u) OL. 35 37, SächsOLG. 38 216; Sächs A. 17 111 (Dresden IV). Die Gebühren 
eines zum Vertreter bestellten Rechtsanwalts sind keine besonderen, durch die Bestellung 
des Vertreters entstandenen Kosten, die der Gegner des Kriegsteilnehmers auch im Falle 
seines Obsiegens zu tragen hat (3 3 der VO. v. 14. 1. 15), sondern Kosten, die im Rahmen 
des Rechtsstreits normalerweise entstanden, nicht über diese Kosten hinaus ausschließlich 
durch die Bestellung eines Vertreiers verursacht sind. Zu solchen besonderen Kosten 
werden sie nicht deshalb, weil sie mittelbar infolge der Bestellung eines Vertreters durch 
dessen Tätigkeit im Prozesse erwachsen sind und dessen Entlohnung hierfür zum Gegen¬ 

stande haben. 

v) DI8. 17 251 (Naumburg V). Der zum Vertreter bestellte Rechtsanwalt hat 
keinen Anspruch auf Kostenvorschuß gegenüber dem Gegner.
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84. 

(Erläuterung 1 bis 7 in Vd. 1, 154; 8 bis 11 in Bd. 2, 51; 12 bis 14 in Bd. 3, 31.) 

15. Hanf®3. 17 Beibl. 159, JW. 17 491, LeipzZ. 17 685 (Hamburg VI). Nachdem ein¬ 

mal der Aussetzungsbeschluß ergangen war, konnte der Kläger die Aussetzung vor ihrer natür¬ 

lichen Beendigung nur dadurch beseitigen, daß er den Gegner zur Aufnahme des Verfahrens 

und zur Verhandlung über die Hauptsache lud. Dieser Weg war schon in dem Gesetz vom 

4. Yugufl 1914 im Rahmen ber damaligen Anmenbungsfälle vorgejehen, $ 4. Sm ber 

BD. vum 14. Zanuar 1915 wird diefe3 Verfahrens zwar nur in der Übergangabeftimmung 

des $ 4 gedacht; aber e3 erjheint nicht angebracht, mit dem KG., DZ. 1915 525 (in 

Bd. 1, 154), durh Gegenihluß anzunehmen, daß für Fälle, welche zeitlich nach dem 

Inkrafttreten der neuen Verordnung eintreten, das Aufnahmeverfahren beseitigt lein 

sollte. Die Übergangsbestimmung hat offeubar nichts anderes bezweckt, als die An¬ 

wendung der neuen Verordnung auf Aussetzungsbeschlüsse auf Grund der früheren Ver¬ 

ordnung zu ermöglichen. Sie hat dabei das einzuschlagende Verfahren nochmals hervor¬ 

gehoben. Zu vgl. auch Wagner in Bd. 3, 32. 

Daß gleichzeitig für das Verfahren auf Grund der neuen VO. der regelmäßige Weg 

(ZPO. 55 239ff.) verlaffen werden folfte, ift um fo weniger anzunehmen, als dies aus- 

drücklich erst bei der späteren VO. vom 20. Januar 1916 F 2 geschehen ist. 

4. Bek. zum Schutze von Angehörigen immobiler Truppenteile 
vom 20. Januar 1916. (RGl. 47.) 

Wortlaut in Bd. 2, 51; Begründung in Bd. 3, 32. 

* 1. 
Inhaltskbersicht. 

I. Bürgerliche Rechtsstreitigkeiten II1 33. V. Ablehmung der Aussetzung wegen offenbarer 
II. Anwendung auf Osterreicher? III 33. Unbilligfeit ITI 35, V 16. 

III. Geitatter il die Yusfegung III 32. I. Allgemeines III 55. 
1. Hlageerhebung ift zuläffig III 34. 2. Fälle der Bejahung offenbarer Unbilllgkeit 
2. Neine entsprechende Anwendung der ## 5 111 35, V 16. 

bis 8 K Sch G. III 34, IV 738. | 3. Sälle der Vernelnung offenbarer Unbillig¬ 
IV. Dorausfegung der Ausfeßung III 34. i keit III 36, V 42. 

(Abschnitt 1, II in Bd. 3, 33;, III in Bd. 3, 33; 4, 738: IV in Bd. 3, 34.) 

V. Ablehnung der Aussetzung wegen offenbarer Unbilligkeit. 

(Unterabschnitt 1 in Bd. 3, 35.) 

2. Fälle der Bejahung offenbarer Unbilligkeit. 

(Srläuterung a bis f in Bd. 3, 35, 36.) 

3) DJ3Z. 17 340, HessRspr. 17 21 (Darmstadt II). Der Antrag des Beklagten auf 
Ausfehung des Verfahrens zufolge 85 2, 3 KTEHG, wurde abgelehnt, da Beklagter 
zurzeit feinem mobilen oder gegen den Feind verwendeten Truppenteil angehört, biel- 
mehr fid) jeit September 1916 in deutfchen Hilfälazaretten, weit entfernt von der Front 
und ohne Verbindung mit feinem Zruppenteil, befindet, jonach, wie aud; der Stationg- 
arzt bestätigt hat, in einem immobilen Militärverhältnis steht. Allerdings kann ihm auch 
in dieser Stellung laut Bekanntmachung des Reichsk. vom 20. Januar 1916 die Aus¬ 
setzung gewährt werden, wenn er dadurch an der Wahrnehmung seiner Rechte gehindert 
wäre, wie ihm nachzuweisen obliegt. Er hat aber einen solchen Nachweis gar nicht versucht, 
und die Einfachheit der Streitsache würde den Beklagten auch als Kranken befähigen, 
seinem Anwalt Auslunft und Anweisung zu erteilen. Uberdies wäre — selbst den Fall 
ber Behinderung des Beklagten unterstellt — eine Aussetzung im Fragefall offenbar 
unbillig: die anscheinend einwandfreien Klageansprüche betreffen Forderungen aus
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Lieferungen für das Zigarrengeschäft des Beklagten, das in dessen Abwesenheit von 
seiner Ehefrau geführt wird; diese ist imstande, selbst oder nach Benehmen mit dem Be¬ 

klagten betreffs des Prozesses zu verfügen, und Kläger, der selbst Verpflichtungen hat, 
braucht sich nicht hinhalten zu lassen. 

3. Fälle der Verneinung offenbarer Unrichtigkeit. 

(Zu vgl. Bd. 3, 36.) 

a) Medi. 36 193 (Noftod I). Nad) von dem Vertreter des Beklagten überreichten 
Postkarten, die von dem jetzigen Leiter des Geschäfts herrühren und an deren fachlihem 
Inhalt zu zweiseln kein Anlaß vorliegt, ist der Beklagte nicht erst jetzt eingezogen, sondern 
hat schon seit längerer Zeit zur Heeresmacht gehörig und ist nur wegen Heereslieferungen 
zeitweilig beurlaubt gewesen. In dieser seiner Tätigkeit ist er anscheinend andauernd 
auf Reisen gewesen und hat sich während der hier in Betracht kommenden Zeit auch in 
Lothringen und in Rußland aufgehalten. Infolgedessen haben, wic jene Postkarten gleich¬ 
falls erkennen lassen, die Mitteilungen seines Vertreters den Beklagten nicht immer derart 
erreicht, daß er daraufhin die erforderlichen Anweisungen noch rechtzeitig hat geben, 
bzw. daß er zu den angesetzten Terminen noch hat erscheinen können. Für eine Ver¬ 
schleppungsabsicht des Beklagten geben deshalb alle diese Umstände nichts her. Da weitere 
Umstände, aus denen auf eine offenbare Unbilligkeit geschlossen werden könnte, nicht 
ersichtlich sind, so war dem Antrage des Vertreters des Beklagten entsprechend die Aus¬ 
setzung des Verfahrens anzuordnen. 

b) Meckl Z. 35 193 (Rostock 1). Es ist zwar richtig, daß der Rechtsstreit schon seit 
dem Februar d. J. schwebt und daß der Beklagte über einzelne Punkte seinem Rechts¬ 
anwalte die nötigen Anweisungen erteilt, ihn aber über andere Punkte trotz mehrfacher 
Aufforderungen nicht unterrichtet hat. Es ergibt sich auch ferner aus den Akten, daß die 
Auskunftserteilungen auch vielfach so spät vor den Terminen eingegangen sind, daß 
deren Verlegung notwendig wurde und daß der Beklagte zu mehreren Terminen, zu denen 
sein persönliches Erscheinen angeordnet ist, nicht gekommen ist. Aber es entspricht nicht 
der Sachlage, wenn der angefochtene Beschluß aus diesen Tatsachen allein auf die Absicht 
des Beklagten geschlossen hat, durch sein Verhalten den Prozeß in die Länge zu ziehen. 

5. Bek. betr. das Verfahren bei Zustellungen vom 
22. Dezember 1915. (REsl. 835.) 

Wortlaut in Bd. 2, 8; Begründung in Bd. 3, 37. 

881, 2. 

Zu vgl. die Erläuterungen in Bd. 2, 252. 

(Erläuterungen 1 bi3 6 in ®b. 3, 37ff.) 

7. DJZ. 17 342 (Hamm I). Das Urteil vom 7. Dezember 1914 war am 23. De- 
zember 1914 beiden Progeßbertretern zugeftellt worden, für die Vellagte dem RU. ©. 
Lepterer war einberufen seit Kriegsbeginn als Unterofsizier eines Landsturmbataillons, 
gehörte also zum aktiven Heere. Daher war die Zustellung unwirlsam, weil sie nicht 
gemäß $ 172 ZPO. an feinen Kompagnieführer erfolgt war. Dadurch war, da die Be¬ 

rufungsfrist für die Beklagte von der Zustellung des Urteils an ihren Vertreter ablief, 
der ihr günstige Zustand eingetreten, daß ihr gegenüber das Urteil noch nicht als zugestellt 
galt und die Ber.=Frist noch nicht lies. Erst mit Inkrafttreten der Bekanntmachung des 
RK. vom 22. Dezember 1915 betr. Verfahren bei Zustellungen änderte sich dies. Danach 
wurde die Zustellung des Urteils vom 23. Dezember 1914 wirksam und das Scheidungs¬ 
urteil auch der Beklagten gegenüber schon seit dem 23. Januar 1915 rechtskräftig. Für 
die Frage der Wiedereinsetzung liegt die Erwägung nahe, daß es als unabwendbarer 
Zufall gemäß § 233 8PO. angesehen werden müsse, wenn durch ein unvermutetes neues 

Gesetz plöglich die Notfrist, die nach der ZPO. nod) gar nicht Lief, für abgelaufen erflärt 

Kriegsbuch. Bd. ö. 2
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wird. Eine Auslegung jener Bekanntmachung führt aber dahin, daß für einen solchen 
Fall der allgemein gültige Wiedereinsetzungsfall des § 233 8 PO. nicht Platz greifen soll. 
Jene Bekanntmachung bestimmt in § 2 einen besonderen Wiedereinsetzungsgrund. Wird 
durch sie eine Notfrist in Lauf gesetzt, so ist die Wiedereinsetzung zu erteilen, wenn die 
Einlegung des Rechtsmittels im Vertrauen auf die Unwirksamkeit der Zustellung unter¬ 
loffen ift. Mlfo mır die Kenntms, daß die Zuftellimg, weil jie nicht nad) $ 172 ZBD. 
erfolgt ist, der Wirksamkeit entbehre, soll durch den Rechtsbehelf der Wiedereinsetzung 
geschützt werden. Wer nichts davon gewußt und eine Zustellung nach den Vorschriften 
der 3 PO. für wirksam gehalten hat, bedarf jenes Schutzes nicht, denn er steht infolge 
der Bekanntmachung nicht ungünstiger, als er nach seiner Ausfassung der Sachlage schon 
vorher gestanden hat. Für diesen Fall sind die allgemeinen Wiedereinseungsgründe 
der ZPO. nicht anwendbar. 

8. RG. VIL ZW. 17 298, Warn. 17 49. Aus 5 1 BO. ift nicht zu entnehmen, 
daß mit ber dort getroffenen Borfchrift neues Recht gejchaffen worden sei. Durch diese 
Vorfegrift follten nur Bmeifel gelöft werben, bie über bie Bedeutung des $ 172 in ber 
Rechtslehre hervorgetreten waren. Sie hat ausdrücklich bestimmt, was richtiger Auf- 
fassung nach schon vorher Rechtens war. 

8 3. 

RG. ZW. 17 298. Der § 3 VO. wirkt als oder wie eine unmittelbar kraft Gesetzes 
eintretende Wiedereinsetzung. 

(Bek. Nr. 6 in Vd. 1, 156; 3, 39; 4, 739.) 

7. Bek. über die freiwillige Gerichtsbarkeit und andere Nechts¬ 
angelegenheiten in Heer und Marine. Vom 8. März 1917. 

(RGBl. 219.) 

[BRN.] g 1. Die im Felde (& 5 des Einführungsgesehes zur Militär=Strafgerichtsordnung) 
von einer militärischen Urkundsperson ausgenommenen oder von einer militärischen 
Behörde oder einer dberim $1 Nr. 1,6, 7,8 der Militär-Strafgericyläorbruung bezeichneten 
Berfonen errichteten Urkunden bedürfen zu ihrer Recht3gültigteit feiner Ortsangabe. 
Sie follen bie Bezeichnung der Dienftflelle enthalten, der der Aujnehmende ober Er- 
tichtenbe angehört; wird die Erlärung eine3 anderen aufgenommen, fo foll aud) die 
TDienftitelle, der diefer angehört, in ber Urkunde bezeichnet werden. 

$ 2, Der öffentlichen Beglaubigung der Unterfchrift eined Deutfchen, der jich 
als Kriegsgefangener in feindlicher Gewalt befindet, steht es gleich, wenn zwei weitere 
Kriegsgefangene schriftlich bezeugen, daß die Unterschrift von dem durch sie Bezeichneten 
herrührt. Die Zeugen müssen deutsche Militärpersonen sein und mindestens im Range 
eines Unterofjiziers ftehen. 

Zum Bemeije der Echtheit einer folden Urlunbe genügt ein fchriftliches, mit dem 
Dienstsiegel oder stempel versehenes Zeugnis einer ausländischen Dienststelle, der die 
Unterschriftszeugen unterstehen. 

5 3. Die Beftimmungen ber $$ 1 und 2 bdiefer Verordnung gelten für alle nach 
‚bem 1. Auguft 1914 aufgenommenen oder errichteten Urhmben der bezeichneten Art. 

84 Die im $1 Mr. 1, 6, 7, 8 der Militär-Strafgerichtäorbnung bezeichneten 
Personen können im Felde die weitere Beschwerde gemäß § 27 des Reichsgesetzes über 
die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit und gemäß § 78 der Grundbuch¬ 
ordnung durch Erklärung zum Protokoll eines Kriegsgerichtsrats, eines Oberkriegsgerichts¬ 
rats, eines Disziplinarvorgesetzten, eines vorgesetzten Beamten oder eines Gerichts¬ 
offiziers einlegen. 

Die Einlegung der Beschwerde in der bezeichneten Form genügt im Falle der so¬ 
fortigen weiteren Beschwerde zur Wahrung der Notfrist. 

$ 5, Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Verkündung 110. 3.] in Kraft.
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Literatur. 

Dronke, Die BNVO. über die freiwillige Gerichtsbarkeit usw. in Heer und Marine 
v. 8. März 1917. JW. 17 499. Josei. Die BIVO. r. 8. März 1917 in ihrer Enwir¬ 
kung auf die Täigkei: des Nachlaßgerichts, Recht 17 377. — Rausniß, Zur Bek. über 
die freiwillige Gerichtsbarkeit usw. n Heer und Marine, DJZ. 17 419. 

S 2. 

1. Dronke d. a. O. 501, Rausnitza. a. O. 17 419. Der Vermerk „beglaubigt" 
genügt. Unter der Bezeichnung „Beglaubigung einer Unterschrift“ ist auch die eines 
Handzeichens zu verstehen. 

2. Marcus, Z1NG. 17 514. Der bloße Vermerk: „für die Echtheit“ oder „Echt“ 

in der ausländischen Dienstsprache über oder neben dem Dienststempel einer den Unter¬ 
schriftszeugen vorgesetzten Dienststelle dürfte genügen; auch für die Erklärung der beiden 
weiteren Kriegsgefangenen würde dieses Wort oder ein ähnliches, wie z. B.: „Beglaubigt", 
schon ausreichen, vorausgesetzt, daß durch seine Stellung unter oder neben der zu be¬ 
glaubigenden Unterschrift oder aus dem Inhalte des darüberstehenden Schriftstücks sich 
zweifelsfrei erkennen ließe, wessen Unterschrift beglaubigt wird. Die Gültigkeit der Be¬ 
glaubigung dürfte ferner keinem Bedenken unterliegen, wenn das Zeugnis der Unter¬ 
schriftszeugen und das der ausländischen Dienststelle weder den Ort noch den Tag ihrer 
Ausstellung enthielten. Nur eine freie Auslegung kann dem Zwecke der neuen Vorschrift: 
den Rechtsverkehr der kriegsgefangenen Deutschen zu ermöglichen und zu erleichtern, 
gerecht werden. Aus diesem Grunde ist sic auch auf die Beglaubigung eines Hand¬ 
zeichens entsprechend anzuwenden. 

8 3. 
1. Josef a. a. O. 377. War der Erbscheinsantrag auf Grund der früheren Rechts¬ 

lage abgelehnt, so hat das AG. ihm im Falle einer Wiederholung nunmehr auch dann 
stattzugeben, wenn die erste und weitere Beschwerde gegen die Ablehnung zurück¬ 
gewiesen waren. 

2. Josef a. a. O. 378. Ist entsprechend der früheren Rechtslage wegen Ungültig¬ 
keit des Testamentes der Erbschein dem gesetzlichen Erben erteilt, so ist dieser Erbschein 
nunmehr einzuziehen. 

8 4. 
König, Recht 17 186. Um den Ulbelſtänden vollſtändig vorzubeugen, hätte bie 

BO. auch auf den Fall der ſofortigen Beſchwerde erſtreckt werden und in ihrem § 4 
Abs. 2 den Satz enthalten müssen, daß es auch bei der Einlegung der sofortigen Be¬ 
schwerde, die an sich nicht an eine Form gebunden ist, zu der Wahrung der Frist aus¬ 
reicht, wenn sie vor einer der im Abs. 1 genannten Personen zu Protokoll erklärt ist; 
ebenso Rausnitz a. a. O. 

II. Das Sanderrecht der österreichisch-ungarischen Kriegsteilnehmer. 
(Bek. Nr. 1, 2 in Bd. 1, 166, 167.) 

3. Bek. über die Ausdehnung der VO. zum Schutze von Angehörigen 
immobiler Truppenteile vom 20. Jannar 1916 (REGl. 47) auf 

Angehörige der österreichisch-ungarischen Wehrmacht. 
Vom 28. Juni 1917. (RE#l. 567.) 

BK. § 1. Im Sinne der Verordnung zum Schutze von Angehörigen immobiler Truppen¬ 
teile vom 20. Januar 1916 (Rol. S. 47) stehen die deutsche und die österreichisch¬ 
ungarische Land- und Seemacht sowie die deutschen und österreichisch-ungarischen Festungen 
einander gleich. 

§ 2. Diese Verordnung tritt mit Dem Tage ber Berlünbung [29. 6.) in Kraft. 
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*. Gesetz über die Ermächtigung des Bundesrats zu wirtschaftlichen Maßnahmen 
und über die Verlängerung der Fristen des Wechsel. und Scheckrechts im Falle 
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4) v. 16. April 1916 (NGl. 2828)))0)0)0)00 
g) v. 17. Juli 1916 (RGl. 7003 .. 
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1. Bek. über die gerichtliche Bewilligung von Zahlungsfristen vom 

7. August 1914 in der Fassung der VO. vom 20. Mai 1915. 
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Wortlaut und Begründung in Bb. 1, 172—177. 
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1916 (RYDBI. 451). <- 
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B. Die Beſtimunugen des 8 1 im einzelnen. 
(Abschnitt 1 bis III in Bd. 1, 186ff; 2, 50ffz 3, 46). 

IV. Eine vor dem 31. Juli 1914 entflandene Beldforderung. 

1. Eine Geldjorderung. 

(Unterabschnitt a bis c in Bd. 1, 193ff.) 

d) Einzelne Fälle 

(zu vgl. Bd. 1, 197). 

Württ J. 17 190 (Stuttgart FS.). Der Nachlaß reicht augenscheinlich zur Be¬ 
friedigung der Nachlaßgläubiger nicht aus, denn sowohl die Anordnung einer Nachlaß¬ 
verwaltung als die Eröffnung des Nachlaßkonkurses ist wegen Mangels einer den Kosten 
entsprechenden Masse zurückgewiesen worden. Die Beschwerdeführer können daher und 
werden die Befriedigung der Gläubigerin insoweit verweigern als der Nachlaß nicht 
ausreicht. Diesfalls sind sie nach § 1990 Abs. 1 Satz 2 BGM. verpflichtet, den Nachlaß 
zum Zweck der Befriedigung des Gläubigers im Weg der Zwangsvollstreckung heraus¬ 
zugeben, d. h. es geschehen zu lassen, daß sich der Gläubiger im Weg der Zwangsvoll¬ 
streckung aus dem Nachlaß befriedigt. Eine Zahlungspflicht ihrerseits — aus dem nicht 
zum Nachlaß gehörigen Vermögen — kommt somit nicht in Frage und daher auch nicht 
die Bewilligung einer Zahlungsfrist für die Beschwerdeführer. 

V. Die Sulässigkeit der Fristbewilligung. 

1. Die Rechksertigung der Fristbewilligung durch die wirtschaftliche 
Lage der Parteien (zu vgl. Bd. 1, 206). 

BabRpr. 17 51 (Karlsruhe II). Selbst dann, wenn der Schuldner eine gegen die 
Bestimmungen des Anfechtungsgesetzes verstoßende Rechtshandlung vornimmt, besteht 
die Möglichkeit, ihm Zahlungsfrist nach der VO. vom 7. August 1914 (i. d. Fassg. vom 
20. Mai 1915 mit der Abänderung vom 8. Juni 1916) zu gewähren. 

§ 3. 
(zu vgl. Bd. 4, 742.) 

Bad Kpr. 17 22 (Karlsruhe II). Ist die Zahlungsfrist in einem kontradiktorischen 
Urteil bewilligt, so findet nur die Berufung, nicht die Beschwerde statt. 

SA. 
(Erläuterung 1 bi3 5 in Bd. 2, 66; 6 bi3 8 in Bd. 3, 49.) 

9. Ballin, BayRpfig. 17 154. Ein Beschluß nach § 4 der Zahl Fr BO. ist auch bei 
einem Forderungswerte unter M. 50, trotz § 21 Entlast VO. Vollstreckungstitel. Die 
Verordnung vom 20. Mai 1915 über die gerichtliche Bewilligung von Zahlungsfristen 
gibt im § 4 dem Amtsgerichte die Möglichkeit auf Antrag des seine Schuld anerkennenden 
Schuldners diesem eine Zahlungsfrist zu bewilligen. Die Entscheidung über den Antrag 
erfolgt durch Beschluß, in dem die Verpflichtung des Schuldners zur Zahlung der an¬ 
erkannten Forderung auszusprechen ist (6§ 4 Abs. 1 S. 4). Der Beschluß unterliegt der 
sofortigen Beschwerde. Daß hiermit ein Vollstreckungstitel nach § 794 Nr. 3 8PO. ge¬ 
schaffen wurde und geschaffen werden sollte, ist nicht zu bezweifeln: der Gläubiger soll 
nicht, nachdem der Schuldner die Forderung anerkannt hat, nach Ablauf der Zahlungs¬ 
frist noch zur Klageerhebung genötigt fein, um die Zwangsvollstreckung durchsetzen zu 
können; daher mußte dem der Beschwerde unterworfenen Beschluß ein materiell voll¬ 
streckbarer Inhalt gegeben und die Zahlungspflicht in ihn aufgenommen werden. 

Es fragt sich nun, ob dieser zweifellosen gesetzgeberischen Absicht nicht der § 21 der 
Bundesrats VO. zur Entlastung der Gerichte vom 9. September 1915 einen Riegel vor¬
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geschoben hat. Nach diesem § 21 ist nämlich die Zulässigkeit der sofortigen Beschwerde 
im Falle des § 4 der Verordnung über die gerichtliche Bewilligung von Zahlungsfristen 
durch einen die Summe von 50 M. übersteigenden Betrag der Forderung bedingt. Mit 
anderen Worten: „Bei einem Forderungswerte bis zu 50 M. unterliegt der Beschluß 
der Beschwerde nicht mehr.“ Er verliert daher dem Wortlaute des 3 794 Nr. 3 8PO. 
nach die Eigenschaft eines Vollstreckungstitels. Dieses Ergebnis ist jedoch höchst unpraktisch 
und würde die klar ausgedrückte Absicht der Verordnung zur Entlastung der Gerichte 
zu dienen in das gerade Gegenteil verkehren. Da fragt sich nun, ob sich nicht ein Weg zur 
Vermeidung dieser unangenehmen Folgerung finden läßt. In der Tat ist eine zweckent¬ 
sprechende Auslegung des 5 794 Nr. 3 ZPO. ohne gewaltsames Vorgehen möglich. Daß 
nämlich diese Gesetzesstelle ungenau gefaßt ist und § 794 Nr. 3 auch die mit der Beschwerde 
tatsächlich nicht angreifbaren Entscheidungen des Reichsgerichts und der Oberlandes¬ 
gerichte umfaßt, soweit diese einen vollstreckkaren Inhalt haben, ist in der Literatur 
bereit3 anerlannt (Stein, Bem. zu $ 794, Seuffert, Nr. 5 zu $ 794). Diefe Aus¬ 
dehnung des $ 794 Nr. 3 ift ein Anwendungsfall des Grundsatzes, daß alle materiell 
vollstreckbaren Entscheidungen als Vollstreckungstitel anzusehen sind, die ihrer Art nach 
mit dem Rechtsmittel der Beschwerde anfechtbar find, die aber im konkreten Fall kraft 
besonderer Vorschrift oder aus Mangel einer höheren Instanz unangreifbar sind. 

g 6. 
— Der Abſ. 3 dieſes z iſt geändert durch Art. 1 3 der VO. vom 8. Juni 1916 

(Renl. 451). — 

Inhaltsübersicht. 
I. Die Koflenentideidung in dem Falle des 1.] 2. Die Höhe der Unwaltsgebühr I 268. 

1 258. | 111. Die Kofenentfcheidung indem Salle des$ 5 

4. Der Moltenschuldner I 267. , (ictzt 1 5) 1 268, II 70. 

a) Der Beklagte 1 258. . 1. Ist das Derfahren gebühreupflichtig? 

b) Der Kläger I 258. ! 1 268. 
2. Kann für die Hoften des Reditsflreits eine 2. Der Uostenschuldner I 269, 11 70. 

Sahlungsfrift bewilligt werden? I 259. IV. Die Kojtenvorfcrift des $ % (jehr 5 6) 1 269, 

a) Bejahend I 259. II 24, 111 52, V 26. 
b) Derneinend I 260. 1. Fällt jeder Nechtsflreit unter 5 2? I 269. 

3. Die Kofenfeftfegung I 260. | a) Bejahend I 269, III 52, V 26. 

&%. Die Höhe der Arwaltsgebühren 1 261. | b) Derneinend 1 270. 

a) $ürden Antrag auf Bewilligung oder | 2. Die Erledigung des Nechtsſirelis durch 

Ablehnung der Zahlungsfrifl I 261. Dergleich oder Anerkenntnisurteil nach 
b) Zür den all, daß nur über die Be $2a.5.33n. 5. 1274,11 71. III 32, 

willigung der Sahlungsfrist gestritten V 26. 
wird 1 261. a) Die Erledigung des Rechtsstreits durch 
a. Dem Anwalie sieht nur dic halbe Vergleich I 271, II 71, 111 52, V 26. 

Gebükr für die Derkandlung über b) Die Erledigung des Necktsitreits Durch 

die Hauptfadhe zu I 261. \ Anerkenntnisurtell nach §5 2 a. F., 4 3 
6. dem Anwalte steht die volle Ge» n. 5. T 223, 11 22. 

bühr für die Derhandlung über die 3. Ermäßigung der Gerichtsgebühren 1274, 

Hauptfache zu I 265. II 73, III 5%, 

7. Dem Anwalte steht die halbe Ge¬ a) Bezieht fick die Ermäßigung auf färnt« 
bühr für die Derkandlung über die liche Gerichtsgebühren? I 272. 

Bauptfade und die volle Bebühr cd. Bejahend I 214. 

für die verhandlung über die Sall¬ P- Vermeinend I 274. 
lungsfrist zu 1 266. b) Die Ermöhigung bezieht sich nicht auf 

d. dem Anwalte steht dle halbe Ge¬ Anwaltskosten und Gerichtskosten, die 

bühr jür die Derhandlung über die nicht Gebühren find 1 274, II 75. 
Bauptsache und 3/10 Geböhr für die ) Bezieht sich die Ermäßlgung auf 
Derhandlung über die Zahlungs« Hauschsätzed I 274, II 75, TI1S%. 

frist zu 1 207. &. Beiohend 1 274, II 753, III 64. 

e. Im Falle der Einlegung eines 8. Derneinend 1274, 1173, 11154. 

Rechtsmiltels 1 268. d) Die Ermäßigung bezieht fih nicht 
lI. Die Koftenentfeidung in dem Salle des$ 2 auf Stempelabgaben I 275. 

Ceßt 5 40 1 268. 4. Keine Anwendung auf Dergleiche im 
1. Die Hostenschuldner I 268. Privatllageverfahren III 54.  
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(Abschnitt I bis III in Bd. 1, 258 bis 268; 2, 70.) 

IV. Die Koftenvorfchrift des & 4 (jet & 6). 

1. Fällt jeder Redtäftteit unter $ 4? 

a) Bejahend (Erläuterung a bis ze in Bd. 1, 269, 270, » bis o in Bd. 3, 52). 

sc. I. 17 747 (LG. Leipzig). Das Beweissicherungsverfahren ist, sofern sich 
der Hauptprozeß daran anschließt, wegen seines innerlichen Zusammenhangs mit der 
Prozeßführung — vgl. OL. 9, 57 (Dresden) — als ein antizipierter Teil des Haupt¬ 
prozesses anzusehen. Dementsprechend werden auch nach feststehender Rechtsansicht 
die im Beweissicherungsverfahren erwachsenen Kosten als Teil der Kosten des Haupt¬ 
prozesses behandelt — vgl. Stein, Borbemerfung unter VI von $ 485 ZPO.;NE. 66, 198. 
Hieraus folgt, daß unter den „Rechtsstreit“, ber Durd) den Bergleich ber Barteien erledigt 
worden ist, auch das vorausgegangene Beweissicherungsverfahren mit einzubeziehen ist. 

9 JW. 17 494. (LG. Essen). Das Beweissicherungsverfahren bildet als be¬ 
schleunigte oder vorweggenommene Beweisaufnahme mit dem Hauptverfahren kosten¬ 
rechtlich einen Rechtsstreit. Daraus folgt die Erstreckung der Vorschrift des 9 6 BR0. 
auf die Gebühr des $ 36 G.G., ein Ergebnis, das im Einklange steht mit der Tendenz 
des Gesetzes, durch Herabsetzung der Gebühren nach Möglichkeit auf Vergleich hinzu¬ 
wirken. 

b) Verneinend zu vgl. Bd. 1, 270. 

2. Die Erledigung des Rechtsstreits durch Vergleich oder Anerkennt¬ 
nisurteil nach 92 a. F., 93 u. F. 

a) Die Erledigung des Rechtsstreits durch Vergleich. 

(Erläuterung a bisr in Bd. 1, 271,272; v bi3wy in Bd. 2, 71, 72; a biscol in Bd. 3, 52 ff.) 

Gt. R. VI., WarnE. 17 243. Ist ein Rechtsstreit, durch das die Klage zu zwei 
Drittel abweisende Urteil des Berufungsgerichts, teilweise endgültig erledigt, so trifft 
die Voraussetzung des §6 BO. nur noch für den noch anhängigen Teil zu, nur für diesen 
Teil besteht noch eine rechtliche Ungewißheit (BG B. § 779), die vergleichsweise erledigt 
werben kann. Hieran ändert sich auch dann nichts, wenn sich der Vergleich nicht auf den 
noch schwebenden Teil des Rechtsstreits beschränkt, sondern das gesamte ursprünglich 
streitig gewesene Rechtsverhältnis in seiner Gesamtheit regelt, denn auch dann findet 
eine Erledigung des Rechtsstreits nur in bezug auf den noch anhängigen Teil statt; 
ebenfo RS. III 25. 1. 16, Warn®. 16 Nr. 60. 

wv DZ. 17 339 (Darmftabt II). Der Rechtzftreit war zivar zur Zeit ded Vergleichs 
durch ein die Instanz abschließendes Urteil, aber mit Rüdficht auf die Anfechtbarkeit 
des Urteils noch nicht endgültig erledigt. Da prozessual eine Fortsetzung des Streits 
denkbar war, so hatte dessen endgültige Erlebigung nicht durch das Urteil, sondern erst 
durch den Vergleich stattgefunden. 

G. KGl. 17 32 (LG. 1 Berlin). Die Anwendung des §& 6 Bek. über die Be¬ 
willigung von Zahlungsfristen vom 7. August 1914 in der Fassung vom 20. Mai 1915 
wird nicht dadurch ausgeschlossen, daß bereits ein Urteil erlassen ist; Voraussetzung ist 
aber selbstverständlich, daß dieses noch nicht rechtskräflig geworden und demgemäß noch 
ein Vergleich zur Erledigung des Rechtsstreils gesetzlich möglich ist. Es entbehrt auch 
des inneren Grundes, bei Erledigung der ersten Instanz durch Urteil nach Einlegung der 
Verufung die Prozeßbeteiligten bei Vergleichsschließung der Wohltat des § 6, und zwar 
für den ganzen Rechtsstreit, teilhaftig werden zu lassen, nicht aber ohne Beschreitung 
der Berufungsinstanz (vgl. Güthe=Schlegelberger, Kriegsbuch 1915, 271ff.). 

wo. EljRotH%Z. 17 161 (Colmar IV). Sowohl aus dem Wortlaut, wie aus der Zweck¬ 
bestimmung des ## 6 ergibt sich, daß die Vergünstigung des § 6 nicht in einer sich an die 
Worte „erledigt wird“ haltenden Auslegung nur auf diejenigen Fälle beschränkt werden 
kann, in denen durch den Vergleich der Rechtsstreit auch prozessual sofort und unmittel¬
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bar beendigt wird, sondern daß sie auch dann Anwendung finden muß, wenn wie hier, 
trotz des (außergerichtlichen) Vergleichs über Hauptsache und Kosten noch nachträglich 
über einzelne Kostenpunkte Streit zwischen den Parteien entsteht und zur Austragung 
dieses Kostenstreits zulässigerweise in dem trotz des Vergleichs formell noch anhängig 
gebliebenen Prozeßverfahren ein Kostenurteil genommen wird. 

6. Bek. über die Geltendmachung von Hypotheken, Grundschulden 
und Nentenschulden vom 8. Juni 1916. (REl. 454.) 

Wortlaut und Begründung in Bd. 3, 62fff. 

Literatur. 

Nachtrag zu der Nachweisung in Bd. 3, 72. 

Nunbaum, Kriegsprobleme des großstädtischen Realkredits. — Stillschweig 
Die Hypothekenverordnung v. 8. Jun 1916. 

81. 

Inhaltsübersicht. 

I. Bürgerliche Rechtsstreitigleilen III 73, V27. | db) Der Derzicht auf die Hypothek III 77. 
II. Sahlungsfristen für Ansprüche aus einer 3. Bezieht sich 3 1 auch auf die neben der 

Prpothek. Grundschuld, Rentenschuld III 73, Grundschuld bestehende Sorberung? III 

IV 744, V 29. . 72. 
1. Zur dlefeAniprücde? III 73,1V 744, V28. | a) Bejahend III 77. 

2. Begriff: Anfprud: aus einer Hypothel b) Demeinend III 72. 
111 75. 4. Keine Sahlungsfrist für Ansprüche aus 

5. Ansprüche aus jeder Art P#pothet III :4, öffentlichen Kaften III 77. 
V 29. . Nechtsſtellung des Butgen III 78. 

III. Sahlungsfristen für perfönl. Forderungen IV. Sahlungsfrift troß mangelnder Hriegswir- 
11 24, V 29. tung III 29. 
1. Für die Forderung muß eine 5rpothek V. Weine Sahlungsfrist, falls sie einen unver¬ 

bestellr sein III 74, V 29. hälmismägigen- Rachteil des Gläubi#ers 
) eine Hrpotbek. Genügt eine Dor¬ enthlelte III 79, IV 745, V 30. 

merhing? III 74, V 29. 1. Aligemeine £eitfäge I11 29, IV 245. 
a. Bejahend V 29. 2. Einzelheiten III 81, V 30. 
ß. Dernelnend III 30. 

b) Bestellung einer 5Spothek III 74, V30. 

Der persönliche Schuldner muß der 

VI. Der Antrag auf dic Bewilligung der Sat¬ 
lungsfrift III 91, V 31. 

n
   Grundftüdseigentümer fein III 26. vi. JR ein Verzicht auf die Bewilligung zur 

a) Die Rechtsstellung des Altschuldners läffigp 111 82. V 52. 
Il 7%. ı VIII Nostenfolgen. V 52. 

I. Bürgerliche Rechtsstreiligkeiten. 

(Erläuterung 1, 2 in Bd. 3, 73.) 

4. Stillschweig a. a. O. 36. Die Zulässigkeit des Antrags im Mahnverfahren 
wird in der BO. nicht erwähnt. Es hätte nahe gelegen, eine dem $ 2 Zahl Fr VO. ent¬ 
sprechende Regelung einzuführen, das ist nicht geschehen. Eine direkte Anwendung 

des 32 auf die Hyp VO. verbielet sich durch deren & 19. Es ist zu beachten, daß §2 Zahl Fr VO. 
nicht eine vom Richter zu setzende, sondern eine auf Vereinbarung beruhende Zahlungs¬ 
frist im Auge hat. Da die analoge Anwendung des § 2 auf die Zahlungsfrist der VO. 
zweiselhaft ist, empfiehlt sich für den Schuldner, der die Zahlungsfrist nachsuchen will, 
gegen den Zahlungsbefehl jedenfalls Widerspruch zu erheben. 

5. Stillschweig a. a. O. 33. Weder Wortlaut noch Zweck der Bestimmung lassen 
die Beschränkung auf die Leistungsklage gerechtfertigt erscheinen; a. A. Zweigert. 
Richtig ist nur, daß eine Feststellungsklage des Schuldners dahin, daß er erst nach Ab¬ 
lauf einer Zahlungsfrist zu leisten brauche, unzulässig ist; denn mit Rücksicht auf den ihm 
aus § 4 zustehenden Rechtsbehelf fehlt ihm das rechtliche Interesse. Hingegen kann er 
im Rahmen der Vollstreckungsklage den Antrag stellen (6 767 8PO.); ebenso Nußbaum



28 B. Gellendmachung von Ansprüchen während der Kriegszeit. 

S. 1000; a. A. Zweigert 38, weil ein Rechtsschutzbedürfnis nicht vorliege; ein solches 
ist aber vom Gesetz keineswegs als allgemeines Erfordernis für eine Klageerhebung auf¬ 

gestellt. 

6. Stillschweig a. a. O. 33. War die Frist in erster Instanz bewilligt, so kann 
das Berusungsgericht dem Schuldner auf Antrag (auch ohne Berufung seinerseits) aber¬ 
mals Zahlungsfrist bewilligen. Im älteren Kriegsrecht (Kriegsbuch von Güthe¬ 
Schlegelberger I1 S. 228) wurde mehrfach angenommen, daß die von beiden Gerichten 
gesetzten Fristen zusammen nicht mehr als das gesetzliche Höchstmaß der Frist betragen 
dürfen; das ist unzutressend; denn war dem Schuldner in erster Instanz eine Frist be¬ 
willigt, so kann er nicht schlechter stehen, als wenn sie abgelehnt war. Das Verufungs¬ 
gericht kann daher auch hier grundsätzlich die Höchstfristen, laufend von der Verkündung 
seines Urteils, festsetzen. Das Gesetz schließt es ja nicht aus, daß der Schuldner eine längere 
Frist als ein Jahr bzw. sechs Monate seit Fälligkeit erhält; nur vom Tage der Urteils¬ 
verkündung soll sie begrenzt sein. Das Verhälinis ist in dieser Beziehung in der zweiten 
Instanz nicht anders, als wenn der Prozeß geraume Zeit in der ersten schwebt. Nur für 
das richterliche Ermessen ist die Frage erheblich. 

7. Stillschweig a. a. O. 34. Die Zahlungsfrist bei bedingtem Endurteil 
(5 460 8PO.). Nur die Entscheidung über den Anspruch selbst kann von einer Eides¬ 
leistung abhängig gemacht werden; die Zahlungsfrist ist für den Fall der Verurteilung 
unbedingt zu setzen; es fragt sich aber, ob sie schon im bedingten Endurteil oder erst im 

Schlußurteil (Läuterungsurteil) zu setzen ist. Gegen die Fristsetzung im bedingten Urteil 
spricht, daß hier eine Verurteilung zur Leistung noch nicht erfolgt ist und daß für die 
Interessenabwägung allein die Verhältnisse bei Erlaß des Schlußurteils maßgebend sind, 
das häufig erst sehr viel später ergeht. Deswegen kann nur im Schlußurteil über die 
Zahlungsfrist entschieden werden. Da dieses aber nur die Folgen aus dem bedingten 
Urteil aussprechen kann, so ist erforderlich, nicht nur, daß der Antrag auf Fristgewährung 
schon vor Erlaß des bedingten Urteils gestelll wird, sondern daß die Formel des bedingten 
Urteils eine Entscheidung über die Zahlungsfrist für das Schlußurteil vorbehält. 
Auf die Verhältnisse zur Zeit des Schlußurteils ist dann auch die Glaubhaftmachung 
abzustellen; wegen der Zahlungsfrist eröffnet sich dann das Rechtsmittel. Es ist dies 
freilich ein Verfahren practer legem, da3 aber allein zu einem befriedigenden Ergebnis 
führt, überdies andere Schwierigkeiten, die fih vom entgegengejegten Standpunft er- 
geben würden, ausschließt. 

II. Ansprüche aus einer Hvpothek, Grundschuld, Rentenschuld. 

1. Nur diese Ansprüche? 

(Erläuterung a, b in Bd. 3, 73; c in Bd. 4, 744.) 

d) Reinhard, ZBIFG. 17 502. Anfprüdhe aus Nentenreallaften, die für ein 
Amortifationsdarlehen eingetragen find, fallen unter die HYypBD., zumal für bie einzelnen 
Reallastleistungen, die für Hypothekenzinsen geltenden Vorschristen entsprechende An¬ 
wendung finden. Die Grundsätze der Hypothekenordnung sind auf die neben der Grund¬ 
schuld bestehende persönliche Schuld anzuwenden. 

e) DFB. 17 441, OLG. 35 196, Sächs A. 17 32, SächsOLG. 38 82 (Dresden I), 
Die Gewährung des Immobiliarkredits vollzieht sich je nach den Gepflogenheiten des 
Verkehrs nicht nur in den Formen der Hypothek, Grundschuld oder Rentenschuld, sondern 
auch in Form der Reallast. Insbesondere kann die dingliche Sicherung des amortisierbaren 
Gelddarlehns ebensowohl durch eine Amortisationshypothek oder -grundschuld wie durch 
eine Reallaft herbeigeführt werden (RGB. 85 248). Legzteres ist im vorliegenden Falle 
geschehen. Die Jahresleistungen, die von der Beklagten an die Klägerin zu entrichten 
sind, stellen wirtschaftlich betrachtet die Zinsen und die zur allmählichen Rückzahlung 
des von der Klägerin hergegebenen Kapitals dienenden Zinszuschläge dar, und die sich 
aus dem Tilgungsplan jeweilig ergebende Ablösungssumme ist wirtschaftlich nichts anderes,
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als der noch nicht amortisierte Rest der Kapitalschuld. Hieran wird dadurch nichts geändert, 
daß möglicherweise die Reallastgläubiger diese Ablösungssumme von sich aus nicht fällig 
und klagbar machen können, ebensowenig dadurch, daß der juristische Aufbau des dinglichen 
Rechtes verschieden ist, je nachdem zur dinglichen Sicherung des zugrundeliegenden 
Schuldverhältnisses die Form der Hypothek, Grundschuld oder Reallast gewählt worden 
ist. Ein Schuldner, gegen den Ansprüche aus einer solchen Kredit- oder Rentenreallast 
geltend gemacht werden, die er infolge seines Zahlungsunvermögens nicht erfüllen kann, 
befindet sich in der gleichen Lage wie ein Schuldner, der auf Grund einer Hypothek, 
Grundschuld oder Rentenschuld in Anspruch genommen wird. Beiden droht der Verlust 
des Eigentums, und die Schwierigkeiten der Kapitalbeschaffung, auf die in der amtlichen 
Begründung der Hypothekenverordnung besonders hingewiesen wird, sind ganz un¬ 
abhängig davon, ob es sich um eine Hypothek, Grundschuld oder Rentenschuld oder um 
eine Reallast handelt. Diese Erwägungen legen es nahe, die Hyp BO. bon 8. Juni 1916 
auch dann entsprechend anzuwenden, wenn es sich um die Geltendmachung der Ablösungs¬ 
summe einer Reallast handelt. Doch braucht das hier nicht entschieden zu werden. Für 
den gegenwärtigen Fall kommt in Betracht, daß der Gläubiger nicht wegen der Reallast 
als solchen, d. h. der Ablösungssumme, sondern wegen einzelner, fälliger Einzelleistungen 
Befriedigung aus den Grundstücken fordert. Das BGB. erklärt hinsichtlich der Einzel¬ 
leistungen von Reallasten das gesamte Hypothekenrecht, soweit es sich auf die Hypotheken¬ 
zinsen bezieht, nach § 1107 für anwendbar. Damit sind auch solche die Hypothekenzinsen 
betreffenden Bestimmungen zur entsprechenden Anwendung berufen, die sich in sonstigen 
Reichsgesetzen finden, sofern das nicht durch ihren Inhalt ausgeschlossen wird (Planck (4) 
5 1107 Bem. 1). Es erscheint daher angemessen und geboten, die Anwendung der Be¬ 
stimmungen der Hypothekenverordnung über die Hypothekenzinsen auch auf die hier in 
Frage stehenden Rentenreallastleistungen auszudehnen. Ob wegen der in den Jahres¬ 
renten enthaltenen Amortisationsquoten eine längere Zahlungsfrist zulässig wäre, kann 
dahingestellt bleiben, da der Schuldner nur eine sechsmonatige Zahlungsfrist begehrt. 

Abschnitt 2 in Bd. 3, 73. 
3. Ansprüche aus jeder Art Hypothek. 

(Erläuterung a, b in Bd. 3, 74.) 

c) RG. V., JW. 17 719½. Die Revision der Klägerin stellt zunächst zur Nach¬ 
prüfung, ob Höchstbetragshypotheken unter die VO. vom 8. Juni 1916 fallen. Mit 
Recht aber hat der Ber R. dies bejaht. Indes klann in Rechtsstreitigkeiten über Zins¬ 
ansprüche aus einer Höchstbetragshypothek, die neben dem aus der Hauptforderung sich 
ergebenden Kapital der Hypothek geltend gemacht werden, nach $ 2 Abf. 1 Cap 1 BD. 
vom 8. Juni 1916 die Zahlungsfrist nicht, wie für das Kapilal, biz zu einem Jahre, fondern 
nur bis zu 6 Monaten beneifen werden. 

III. Sahlungsfrist für persönliche Forderungen. 

1. Für die Forderung muß eine Hypothek gestellt sein. 

a) eine Hypothek. Genügt ecine Vormerkung? 

a. Bejahend (zu val. Bb. 3, 74). 
Predari, Gruchots Beitr. 61 510. Eine Hypothelenvormerkung ist noch keine 

Hypothek. Immerhin ist sie, mag man über die Natur der Vormerkung denken, wie man 

will, mindestens eine werdend e Hypothek; sie schafsft für diese die Rechtsgrundlage und 
steht der Belastung des Grundstücks nahe, wie sie denn in der Zwangsversteigerung als 
Belastung behandelt wird. Das Endziel des Vormerkungsgläubigers ist auf Befriedigung 
aus dem Grundstück gerichtet. Erwägt man dies und faßt man ferner ins Auge, daß dem 
Eigentümer des Grundstücks dieses erhalten und ihm tunlichst Erleichterung unter dem 
jetzigen, der Beschaffung von flüssigen Geldmitteln ungünstigen Verhältnissen gewährt 
werden soll, so wird man sich zu einer mit dem Wortlaut nicht gänzlich unvereinbaren aus¬
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dehnenden Auslegung der Verordnung wohl entschließen können. Soll der Eigentümer 
dem Vorgemerkten gegenüber, dessen Rechtslage doch schwächer ist als die des Hypotheken¬ 
gläubigers, des Schutzes entbehren, den er dem letzteren gegenüber genießt? 

6. Verneinend (zu vgl. Bd. 3, 74). 

b) Bestellung einer Hypotbek. 

(Erläuterung a, B, yaa bi yyy in Bo. 3, 74.) 

66. Stillschweig a. a. O. 23 schließt jid) unter Aufgabe. feier in Bb. 3, 75 yac 
mitgeteilten Ansicht der dort unter 706 erörterten Meinung von Nußbaum, Zweigert 
und Scholz an. 

ee. BolMichr. 16 110 (Pofen IV). Die Anwendung der VO. auf Sicherungshypo¬ 
theken, die gegen den Ersteher eines Grundstücks gemäß # 118 3G. eingetragen sind, 

ist zwar grundsätlich statthaft, findet aber ihre selbstverständliche Begrenzung in ber 
Schranke, die der Anwendung dieser VO. allgemein gezogen ist, daß sie nämlich durch 
die Lage des Schuldners gerechtfertigt sein muß (5 1). Diese Voraussetzung trifft indes 

jedenfalls dann nicht zu, wenn der Ersteher das Grundstück erstanden hat einerseits, 
ohne im Besitze der Mittel zur Erfüllung aus dem Meistgebot zu sein, andererseits 

ohne Nötigung, das Grundstück zur Verhütung eigener Verluste zu erstehen. Das Be¬ 

schwerdegericht hat auch erwogen, ob eine dem Ersteher günstigere Beurteilung hier um 

deswillen gerechtfertigt ist, weil er nach dem mit den Gläubigern H. und E. getroffenen 

Abkommen damit gerechnet hat und hat rechnen dürfen, daß er diese Gläubiger wegen 

ihrer Hypotheken nicht alsbald zu befriedigen brauche. Indes kann es nicht als zulässig 

gelten, dem Hypothekenschuldner auf Grund vertraglich begründeter Einwendungen 

gegen den Anspruch des Gläubigers die Rechtsbehelfe der Notverordnung vom 8. 6. 16 

zu gewähren. Es muß dem Schuldner vielmehr überlassen bleiben, solche Einwendungen 

auf dem dafür gesetzlich geordneten Wege des §J 767 8P#. E 795) geltend zu machen. 

Auch die Einstellung der Zwangsvollstreckung aus dem Zuschlagsbeschluß ist auf diesem 

Wege (§ 769 ZPO.) erreichbar. 

Abschnitt IV in Bd. 3, 79. 

V. Keine Sahlungsfrist, falls sie einen unverhältnismäßigen Nachteil 
des Gläubigers enthielte. 

1. Allgemeine Leitsätze in B=d. 3, 79; 4, 745. 

2. Einzelheiten. 

(Erläuterung a bis g in Bd. 3, 81.) 

h) JW. 17176 (HypEinig A. Frankfurt a. M.) Stundungohne Erhöhung des 
Zinsfußcs. Die Angaben des Schuldners über seine ungünstige Lage, seine Ausfälle und 
die Unmöglichkeit zur Beschaffung von Ersatz-Hypotheken, treffen in vollem Umfange zu. 
Eine Stundung auf ein Jahr ist deshalb dringend zu befürworten. Was die Höhe des 
Zinsfußes betrifft, so erscheint es ebenso durchaus berechtigt, wenn Schuldner verlangt, 
daß ihm die Stundung ohne Zinserhöhung gewährt wird. An sich würde eine Erhöhung 
auf 4½ Proz. bei der jetzigen Lage des Geldmarktes nicht unangemessen sein, wenn 
Schuldner in der Lage ist, die Erhöhung tragen zu können. Letzteres trifft aber bei dem 
Antragsteller ohne dessen Verschulden nicht zu. Vor allem aber hat die Gläubigerin nach 
Angabe des Schuldners sich bereits 2 Jahre lang 5 Proz. zahlen lassen, ein Satz, der als 
durchaus unangemessen erscheint; die hiesigen Hypothekenbanken verlangen entweder 
gar keine Erhöhung, oder bei leistungsfähigen Schuldnern 4½ Proz.; die Vereinigung 
der Hypothekenbanken, der Gläubigerin sich angeschlossen hat, verlangt seit Januar 1916 
ebenfalls nur 4½ Proz. Wenn Gläubigerin trotzdem bisher 5 Proz, erhalten hat, er¬ 
scheint für die Zukunft eine Erhöhung über den ursprünglichen Satz als ein völlig be¬ 
begründeter Vorteil, der den Schuldner zu ruinieren geeignet ist. Deshalb sollte Stundung 
auf ein Jahr ohne Zinserhöhung erfolgen.
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i) IW. 17 624 (Hyp Einig A. Berlin). Die ungewöhnlich hohen Mehrzinsen können 
nach Ansicht des Hypothekeneinigungsamtes für die Entscheidung der Frage, ob für die 
Gläubigerin unverhältnismäßige Nachteile entstehen können, nicht berücksichtigt werden, 
da die Entstehung dieser Strafzinsen von Umständen abhängt, die ein durch den Krieg 
in Not geratener Schuldner in der Regel nicht zu vertreten hat. 

k) JW. 17 561 (HypEinig A. Karlsruhe). Über die Einstellung der Zwangsver¬ 
steigerung unter der Bedingung der Sicherheitsleistung für notwendige Reparaturkosten. 

)) JW. 17 361 (HypEinig A. Berlin). Der objektiv angemessene Zinsfuß ist der 
Zwangsstundung der Hypothek regelmäßig selbst dann zugrunde zu legen, wenn der 
Schuldner bereits einen höheren Zinsfuß angeboten hatte. 

m) Stillschweig a. a. O. 35. Die Gewährung der Frist darf nicht zu einem Rechts¬ 
verlust für den Gläubiger führen; das wäre der Fall, wenn der Gläubiger nach § 10 Nr. 4 
8Z0. den Rang seiner Zinsforderung verlieren würde (vgl. § 10 Note 12), ferner wenn 
der Gläubiger der Sicherungshypothek des §J 128 3VWG. durch die Zahlungsfrist gehindert 
werden würde, die Fristen der § 118, 129 3VG. zu wahren und man sich nicht der Auf¬ 
fassung anschließen wollte, daß diese Fristen ruhen. In diesen Fällen hört das richter¬ 
liche Ermessen auf, die Fristgewährung ist absolut unstatthaft, sie würde eine Rechts¬ 
verletzung enthalten, die der Revbision unterläge. 

n) Stillihweig a. a. D. 36. Bei dem Flir und Wider muß auch das Interesse 
de3 nachftelligen Hypothelengläubiger3 berüdfichtigt werben (und zwar regelmäßig im 
Sinne eines verjtärkten Echuges bes Schuldners). Das folgt zwar nicht aud dem Wort¬ 
laut, wohl aber aus der in der Begründung zutage getretenen Abficht des Gefehgeberz, 
in bem Schulbnerfchug mittelbar einen Schub des ben Berluft feiner Hypothek beforgenden 
Gläubigers zu ſchaffen. 

VI. Der Antrag auf Bewilligung der Zahlungsfriſt. 

(zu vgl. Bb. 3, 81.) 

Stillschweig a. a. O. 31. 

a) Im Anwaltsprozesse ist der Antrag dem Anwaltszwang unterworfen. 
b) Er ift in ber mündlichen Verhandlung zu stellen; schriftlicher Antrag reicht nicht 

aus; Frijtberoilligung in einem Versäumnisurteil gegen den Beklagten ist nicht 
möglich. 

c) Der Antrag kann in der Berufungsinstanz nachgeholt werden, gleichgültig, 
wer das Rechtsmittel eingelegt hat; denn maßgebend ift $ 528 ZPD., nicht 
$ 536 (a. U. Güthe, Sruchot3ßeitr. 59, 55) Nahholmg in der Reoisions¬ 
instanz ist unzulässig (Zweigert Note 1 Abs. 2). Auch die Nachholung im 
Einspruchsverfahren ist unzulässig¬ 

d) Die Entscheidung über die Zahlungsfrist, mag sie abgelehnt oder bewilligt fein, 
ist mit den gewöhnlichen Rechtsmitteln anfechtbar, auch mit der Revision (eine 
Ausnahme stellt 87 auf). Es ist gleichgültig, ob die Entscheidung über die Zahlungs 
frist allein oder zugleich mit der Hauptsache angefochten wird. Vgl. hierzu die 
Gesetzesmaterialien zu § 721 83PO., mitgeteilt bei Sydow=-Busch. 

e) Bei Übergehung des Antrags ist Ergänzung des Urteils nach § 321 3PO. zu¬ 
lässig (s§ 721 Abs. 2 und § 716 8 PO.). 

f) Der Antrag ift ein Verteidigungsmittel im Sinne des § 279 8 PO.; er lann 
unter den dort angeführten Voraussetzungen wegen Verschleppungsabsicht des 
Beklagten zurückgewiesen werden. Steht nach umfangreicher Beweisaufnahme 
die Verurtkeilung des Beklagten bevor, so muß seine Absicht, den Prozeß durch 
den nunmehr gestellten Fristantrag zu verschleppen — es müßle nach z 13 BO. 
das Hypothekeneinigungsamt gehört werden — vereitelt werden können. 

8) Der Antrag kann auch im Urkundenprozeß gestellt werden (5 592 S. 2 3.). 
Die im §5 595 BZ PO. vorgeschriebene Beschränkung der Beweismittel bezieht
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fi) nur auf die Bemeispflicht, nicht auf die in 3 1 Abf. 2 BD. vorgefehene Pflicht 
zur Glaubhaftmachung; diese kann schlechthin in der in 3 294 3PO. geregelten 
Weise, z. B. auch durch Berufung auf Zeugen, die zur Stelle sind, erfolgen. 
Eine Verzögerung des Verfahrens tritt nicht ein. 

h) Der Antrag ist als Eventualantrag auch zulässig, wenn der Beklagte den Anspruch) 
selbst bestreitet, dies folgt auch aus § 7. 

VII Ist ein Vexrzicht auf die Bewilligung zulässig? 

1. Bejahend in Bd. 3, 82. 
2. Verneinend (zu vgl. Bd. 3, 82; 4, 745.) 

ID. 17 672 (HypEinig A. Berlin). Das Einigungsamt geht davon aus, daß der 
Verzicht des Schuldners auf den Schutz der Kriegsverordnungen unwirksam ist. Die 
Hypothekenverordnung verfolgt aus allgemeinen volkswirkschaftlichen Erwägungen heraus 
den Zweck, die wirkschaftliche Existenz der Schuldner gegen die nicht voraussehbare 
Einwirkung der Kriegsverhältnisse so weit zu schützen, wie dies durch die in der Hypo¬ 
thekenverordnung vorgesehenen Fristbewilligungen möglich ist. Mit diesem Zweck stände 
die Anerkennung eines Verzichts auf künftigen Kriegsschutz in Widerspruch, zumal voraus¬ 
sichtlich sonsl gerade die am meisten schuybedürftigen Schuldner von den Gläubigern 
in großem Umfange zur Abgabe derartiger Verzichtserklärungen veranlaßt werden dürften. 

VIII. Nostenfolgen. 

D B. 17 444, OLG. 35 42, Pos M]schr. 16 111 (Posen V). In den 881,2 BRVD. 
vom 8. 6. 16 ift feine Beflimmung über die Koftentragung enthalten, wie in $$ 16, 17, 
die über die Koften der Fälle der 85 4, 7, 9, 10 und 8. 3 gelten alfo die allgemeinen 
Regeln der N 91 ff. 8PO.; es käme mithin der $ 93 ZPO. den Bellagten zugute, wo⸗ 

nach der Kläger die Koften zu tragen hätte, jall3 die Beklagten burd) ihr Verhalten zur 
Erhebung der Klage Teine Beranlafjung gegeben haben. Allein diese Voraussetzung 
liegt nicht vor. 

Die Forderung war zum 1. Oltober 1916 fällig. Er burfte daraufhin Klage er- 
heben. Wenn den Beklagten auch eine Zahlungzfrift berwilligt morben ifl und dies vor 
Erhebung der Klage in Ausficht geftanden haben mag, jo änderte das an fich nichts an 
ber Fälligkeit der Forderung und der Berechtigung des Klageanſpruchs. Die Vellagten 
wollten am Fälligkeitötag (1. Oktober 1916) nicht zahlen. Dem Stläger blieb daher kein 
anderes Mittel, ein vollfttedbarez Urteil, wenn aud,) mit Bahlungssriftbewilligung, zu 
erzielen, als die SKlageerhebung. Er war nicht, wie nach $ d VD. ber Schuldner, be- 
rechtigt, durch Anträge beim Amtsgericht die Entscheidung über Festsetzung einer Zahlungs¬ 
frist herbeizuführen. Sache der Beklagten als Schuldner wäre es vielmehr gewesen, 
nach § 4 VO, sich beim Amtsgericht eine Zahlungsfrist zu erwirken. Hätten sie dies getan, 
so würde die Klageerhebung voraussichtlich nicht nötig geworden und würde alsdann 
in Frage gekommen sein, ob der Kläger nicht auch die Kosten der trotzdem erhobenen 
Klage zu tragen gehabt hätte. 

Daß die Fristbewilligung des Prozeßgerichts als solche den Kläger kostenpflichtig 
machen soll, wenn er bei Erhebung der Klage darauf nicht Rücksicht genommen hat, kann 
nicht angenommen werden. Es ist zu beachten, daß nach ss 16, 4 VO., selbst wenn das 
Amtsgericht auf Antrag der Schuldner die Zahlungsfrist bewilligt hat, die Kosten den 
Schuldnern auferlegt werden können. Der Gläubiger kann auf Grund der dem Schuldner 
gewährten Vergünsligung, die schon an sich die Gläubiger benachteiligt, nicht noch außer¬ 
dem regelmäßig mit den Kosten belastet werden. 

Bei einer gegenteiligen Annahme wäre der Gläubiger vollständig der Willkür des 
Schuldners preisgegeben und an der Geltendmachung seines Anspruchs gehindert, will 
er nicht Gefahr laufen, mit den Kosten seiner Rechtsverfolgung belastet zu werden. Denn 
ihm sehlt jede andere Möglichkeit, einen vollstreckbaren Titel gegen seinen Schuldner zu
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erzielen, als die Klage auf Zahlung. Die Fristbewilligung durch das Prozeßgericht setzt 
eine Klageerhebung des Gläubigers nach & 1 VO. voraus und kann hier nur nach dem 
Anhängigwerden des Rechtsstreits erfolgen; dem Gläubiger fehlt auch jede Möglichkeit, 
vorher zu ermessen, ob und in welcher Höhe die Wohltat der Stundung bewilligt 
werden wird. . 

82. 
Inhaltsübersicht. 

I. Sablungsfeist für das Kapital einer Hypo« , 1. Urten der Bedingung IIT 6%. 

thef ujw. 111 83, V 33. u 2. Jnhalt der Bedingung Ill 8%, IV 735. 

1. Sahlungsfrift für Irebenleiilungen III 83. 3. Zeflfegung der Bedingung III 85. 

III. Bewilligung der Sahlungsfrist unter einer 4. Folgen der Bedingung III 86. 

Sedingung III 84. ! IV. Beginn der Sahlungsfrift IIL 86. 

I. Zahlungsfrift für das Kapital einer Kypothet oder Brundfchuld oder für 

die Ablöfungsfumme der Hentenfchuld. 

(Erfäuterung 1 bis 5 in Bd. 3, 83.) 

6. Stillschweig a. a. O. 38. Aus der Zulässigkeit der verschiedenen Bemessung 
der Frist für Kapital und Zinsen folgt, daß, wenn Kapital und Zinsen gleichzeitig als 
Haupt- und Nebenforderung geltend gemacht werden, eine zwiefache Fristbestimmung 
zulässig ist, und daß auch hier die Frist für die Zinsen sechs Monate nicht überschreiten darf. 

II. Sahlungsfrist für Mebenleistungen. 

(Zu vgl. Bd. 3, 83.) 

1. Stillschweig a. a. O. 38. Zu den Nebenleistungen gehören in erster Reihe 
die Prozeßkosten, auch die Gerichtskosten, soweit sie bei der die Befriedigung aus dem Grund¬ 
stück bezweckenden Rechtsverfolgung entstanden sind, mögen sie durch den Prozeß oder 
die Zmangsvolifttedung (mas für die Fälle der 85 4, 9, 10 VD. in Betradht Fommt) ver- 

ursacht sein; denn auch für diese Kosten haftet das Grundstück kraft der Hypothek. 
2. Stillschweig a. a. O. 39. Ob die Beträge, die bei Tilgungshypotheken behufs 

allmählicher Kapitalstilgung zu entrichten sind, als Kapital im Sinne der Vorschrift oder 
als Nebenleistung zu behandeln sind, ist zweifelhaft. Besteht die Tilgungsrate in fest be¬ 
stimmten Beträgen (1000 Mk., 2000 Mk.), so kann ein Zweifel am Kapitalcharakter freilich 
nicht obwalten. Anders, wenn die Tilgungsrate in Zuschlägen zu den Zinsen besteht. 
Hier handelt es sich um Nebenleistungen. 

III. Bewilligung der Sahlungsfrist unter einer Bedingung. 

(Unterabschnitt 1 in Bd. 3, 84.) 

2. Inhalt der Bedingung. 

(Erläuterung 1 bis 3 in Bd. 3, 84; 4 in 8b. 4, 745.) 

5. Stillschweig a. a. O. 41. Dic amtliche Begründung (zu $ 2) und ihr folgend 
Scholz (S. 994), Zweigert (S. 20), wollen indirekt eine „konstitutive Kraft“ der Be¬ 
dingung einführen, indem sie das Gericht für befugt erachten, die ÜUbernahme einer Ver¬ 
pflichtung durch den Schuldner als Bedingung zu setzen (z. B. in Zukunft höhere Zinsen 
zu zahlen), und zwar wird empfohlen, die Übernahme der Verpflichtung in urkundlicher, 
vollstreccbarer Form unter Eintragung in das Grundbuch, als Bedingung zu stellen. 
Dem ist nicht beizutreten; eine solche Bedingung ist unzulässig. Es wird übersehen, daß 
die einseitige Erklärung des Schuldners ohne jede Rechtswirkung ist; zur Wirksamkeit 
gehört die, wenn auch formlose Zustimmung des Gläubigers, ein (einseitiger oder zwei¬ 
seitiger) Vertrag. Die Bedingung würde also, wenn sie überhaupt Sinn haben soll, darauf 
abzustellen sein, daß Schuldner und Gläubiger sich verftändigen, eine Vereinbarung 
treffen. Dann aber wäre die Gewährung des Rechtsbehelfs, der Zahlungsfrist, nicht in 

Kriegsbuch. Br. 5. 3
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das Ermessen des Gerichts, sondern des Gläubigers selbst gestellt, d. h. das Gesetz wäre 
auf einem Umwege ausgeschaltet, es würde sich selbst negieren. Vereinbarungen zu treffen, 
bleibt den Beteiligten überlassen (z. B. vor dem Einigungsamt oder in einem gerichtlichen 
Sühnetermin); Inhalt der gerichtlich zu setzenden Bedingung können sie aber nicht sein. 

6. Stillschweig a. a. O. 43. Als unzulässig muß die von ausländischen Gläubigern 
neuerdings wiederholt in Antrag gebrachte Bedingung bezeichnet werden, daß eine Ver¬ 
schlechterung der Valuta vom Schuldner getragen wird. Das würde eine Schädigung 
der deutschen Valuta zur Folge haben und daher den allgemeinen Zwecken der deutschen 
Kriegsgesetzgebung widersprechen. 

IV. Beginn der Sahlungsfrist. 

(Zu vgl. Bd. 3, 86.) 

RS. V., 58. 17 71918. Nach §2 Abs. 2 VO. beginnt die Zahlungsfrist, wenn sie 
vom Prozeßgericht (§ 1 Abs. 1) bewilligt wird, mit der „Verkündung des Urteils“. Unter 
diesem Urteil mag allerdings, wenn der Beklagte zum erstenmal in der Berufungsinstanz 
bie Bestimmung einer Zahlungsfrist beantragt und der BerR. in seinem Urteil den Antrag 
stattgibt, das Bü. zu verstehen sein mit Rücksicht darauf, daß erst durch dieses vom Bert. 
erlassene Urteil eine Frist bewilligt wird und auch das in der höheren Instanz entscheidende 
Gericht als Prozeßgericht im Sinne des §3 1 Abs. 1 zu erachten ist. Wenn aber bereits 
der erste Richter auf den schon vor ihm vom Beklagten gestellten Antrag eine Zahlungs¬ 
frist in seinem Urteil bestimmt, der Beklagte mit der Berufung gegen dieses urteil die 
Verlängerung der Frist begehrt hat und vom B. die Frist verlängert wird, so hat die 
verlängerte Frist als bereits mit der Verkündung des erstinstanzlichen Urteils begonnen 
zu gelten. Eine einjährige Frist mit der Bestimmung zu bewilligen, daß sie erst mit der 
Verkündung des Berufungsurteils beginnen solle, war der Ber R. gar nicht befugt. 

8 4. 
Stundungsverfahren außerhalb eines anhängigen Rechtsſtreits. 

Juhalts#bersicht. 
I. Allgemeine Grundsätze II1 86. III. Stundung eines vollstreckbaren Anspruchs 

1. Suständigleit III 86. IIl 88, V 35. 

2. Anerkennung des Anjprud;s III 87. ı. Allgemeines 111 88, V 55. 
a) Der Aufpruch 111 87. 2. Dor Beginn der Swangspollstreckung 

b) Die Anerfennung III 87, V 55. III 88. 

J. Mangel an Rechtshängigkeit 111 67. 3. Mach Beginn der Swangsvollstreckung 
II. Stundung eines nicht vollstreckb. Unspruchks III 88. 

III 88. IV. Anfechtung der Entscheidung III 89, IV 250. 

I. Allgemeine Grundsätze. 

(Abschnitt 1 in Bd. 3, 86.) 

2. Anerkennung des Anspruchs. 

(Unterabschnitt a in Bd. 3, 87.) 

b) Die Anerkennung. 

(Erläuterung a, 6 in Bd. 3, 87.) 

y. Stillschweig a. a. O. 48. Der Anspruch kann nur insoweit zum Gegenstand 
des Verfahrens und der Entscheidung gemacht werden, als der Schuldner ihn anerkennt, 
im Gegensatz zum Prozeß, in dem allein der Antrag des Gläubigers hierfür bestimmend 
ist. Die Vorschrift des § 253 Abs. 2 Nr. 2 8 PO. findet daher sinngemäße Anwendung; 
an Stelle des bestimmten Antrages tritt das bestimmte Anerkenntnis; es ist der Umfang 
des anerkannten Anspruchs genau zu bezeichnen, namentlich auch bezüglich der Neben¬ 
leistungen (z. B. Straszinsen), damit Ansprüche, die streitig sind, als solche erkannt und
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ausgeschieden werden können. Zur bestimmten Angabe des Grundes und Gegenstandes 
gehört die Hervorhebung, ob der Anspruch aus der Hypothek oder die Forderung oder 
beides anerkannt wird; doch wird oft das Anerkenntnis in dem Sinnc ausgelegt werden 
können, daß es sich auf beide Ansprüche erstreckt. 

(Abschnitt II in Bd. 3, 88.) 

III. Stundung eines vollstreckbaren Anspruchs. 

1. Allgemeines. 

(Erläuterung a, b in Bd. 3, 88.) 

c) JW. 17 557 (Dresden VI). An sich hätte nichts entgegengestanden, dem Antrag 
in weiterem Umffange stattzugeben, nämlich wegen der Zinsansprüche eine sechsmonatige 
Zahlungsfrist zu bewilligen und damit die Einstellung der begonnenen Zwangsvoll= 
jtredung, d. i. der Zivangsverfteigerung und der Zwangsverwaltung des Grundstücks, 
auf die Dauer ber bejtimmten Frift zu verbinden. Wenn das LG. anftatt bejfen fid) Darauf 
beschränkt hat, unter Aufrechterhaltung der Zwangsverwaltung — womit der Schuldner 
übrigens einverstanden war — die Zwangsversteigerung für die Dauer von sechs Monaten 
einzustellen, so enthält dies eine teilweise Abweisung des Antrags, die der Beschwerde¬ 
führerin nur zum Vorteile gereicht, insofern dadurch nicht nur die Zwangsverwaltung 
ihren Fortgang nahm, sondern die Beschwerdeführerin auch die ihr sonst abgehende Be¬ 
sugnis behielt, wegen der Zinsansprüche die Mobiliarvollstreckung zu betreiben (vgl. 
Stillschweig, Hypothekenverordnung, Anm. 1d und 12cd, ce zu §&# 4 und Anm. 1 
zu $ 10). 

85. 

Mehrsfache Bewilligung. 

(Erläuterung 1, 2 in Bd. 3, 90.) 

3. Stillschweig a. a. O. 50. Es kann Zweigert nicht zugegeben werden, daß 
das nach & 1 (vom Prozeßgericht) abgelehnte Fristgesuch wegen der Zinsen beim Beschluß¬ 
gericht auf Grund neuer Tatsachen wiederholt werden kann; eine solche Wiederholung 
sowohl wegen des Kapitals als wegen der Zinsen, ist nur zulässig, wenn die Ablehnung 
auf Grund des § 4 (vom Beschlußgericht selbst) ausgesprochen war, und der neue Antrag 
durch Beibringung weiteren, der Interessenabwägung dienenden Tatsachenmaterials oder 
durch Nachholung der Glaubhaftmachung der tatsächlichen Behauptungen besser be¬ 
gründet wird; denn insoweit gibt es keine Rechtskraft in der erörterten Bedeutung. 

86. 

Wirkung der Fristbewilligung. 

(Erläuterung 1 bis 7 in Bd. 3, 90.) 

8. Leipzß. 17 357 (LG. Hirfchberg). Pas LG. Hat verurteilt, da8 OL##G. auf Be¬ 
schwerde eine Zahlungsfrist bewilligt. Das A. ordnele aus Grund des Urteils des LG. 
die Zwangsverwaltung des Grundstücks des jetzigen Klägers an. Der Kläger hat unter 
Hinweis darauf, daß die Fristbewilligung nach § 6 der BR#O. über Geltendmachung 
von Hypotheken usw. vom 8. Juni 1916 wie eine ihm bewilligte Stundung wirke, gemäß 

*767 ZPO. die Zwangsvollstreckungs=Gegenklage mit dem Antrage, die Zwangsver¬ 
waltung für unzulässig zu erklären, erhoben und nebenher beim AG. als Vollstreckungs¬ 
gericht die Einstellung der Zwangsvollstreckung gemäß § 775 Nr. 1 mit Erfolg betrieben. 
Die Klage nach § 767 3 PO. ist abgewiesen. Die Fristbewilligung ist kein später ent¬ 
standener Grund im Sinne des § 767 Abs. 2 8 PO. und ist zu einem solchen auch deshalb 
nicht geworden, weil sie durch das OL#. zeitlich nach der Verurteilung des Klägers vor 

dem L. erfolgt ist. Beide Entscheidungen stellen ein einheitliches Ganzes dar. Das OLG. 
hat das Urteil des LG. nur ergänzt, nicht aber ein neues Moment in die Rechtsbeziehungen 
der Parteien hineingetragen. Die Wirkung der Fristbewilligung auf die Zwangsvoll¬ 

ar
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streckung bleibt die gleiche, mag das zuerst mit der Sache befaßte oder das Beschwerde¬ 
gericht die Frist gewährt haben. Danach ist $ 767 ZPO. unanwendbar. Dem Kläger 
hat nur die Anrufung des Vollstreckungsrichters offengestanden. Würde daneben die 
Beschreitung des ordentlichen Rechtsweges zulässig sein, so würde sich das unzuträgliche 
Ergebnis herausstellen können, daß in derselben Angelegenheit zwei entgegengesetzte 
richterliche Entscheidungen ergehen. 

9. 28. 17 302 (Breslau V). Auf Grund eines landgerichtlichen Urteils ist voll¬ 
streckt, nachdem das OL#. auf Beschwerde eine Zahlungsfrist bewilligt hatte. Das OLG. 
erklärt eine Klage aus § 767 8 PO. für unzulässig und verweist auf den Weg der §§8 775, 
776 3PO. Hlergegen Stillschweig, JW. 17 302. Nicht das Verfahren nach §§ 775, 
776 Z PO. findet statt, sondern die Klage gemäß 3 767 B PO. und außerdem auch die 
Erinnerung nad) $ 766 daf. 

10. Stillschweig a. u. O. 57. 63 fteht bem Gläubiger frei, eine dem ‚Schuldner 
gegen ihn felbft zuftehende Forderung dicd Aufrechnung mit feiner eigenen Forderung 
zu tilgen; eine wirkliche Stundung ber legteren würbe freilich nad) $ 390 BGB. die Auf- 
tehnung ausfchliefen. Die Stundung ift aber nur eine Fiktion, die bier verfagt, weil 
der Ausschub einer Zwangsvollstreckung nicht in Frage fommt; bie Aufrechnung ift fein 
Akt der Zwangsvollstreckung. 

11. Stillschweig a. a. O. 58. Das Recht des Gläubigers auf Anfechtung von 
Rechtshandlungen, das nach § 2 des Reichsanfechtungsgesetzes Fälligkeit des Anspruchs 
voraussetzt, wird durch die Zahlungsfrist nicht berührt; denn weder richtet es sich gegen 
den Schuldner, noch enthält es einen Akt der Zwangsvollstreckung, sein Ziel ist Rückgewähr 
in das Vermögen des Schuldners. Erst wenn der Gläubiger nach Erreichung des Ziels 
vollftreden will, treten ihm die Schranlen der BD. entgegen. 

§ 7. 
Rechtsmittel. 

(Erläuterung 1 bis 3 in Bd. 3, 91.) 

4. JW. 17 372, OL#. 35 198 (KWG. II). Ist das Urteil gleichzeitig gemäß 5 II ZPO. 
wegen der Kostenentscheidung angegriffen, so ist die Berufung das zulässige Rechtsmittel. 

II. Beseitigung der Derzugsfolgen. 

88 8, 9. 
(Erläuterung 1 bis 8 in Bd. 3, 92f.) 

9. Hoffmann, Redt 17 186 fchlägt folgenden Zufaß (zu $ 8) vor: „Den Rechts¬ 
folgen (Abſ. 1) stehen Handlungen des Schuldners gleich, welche durch jene Rechtsfolgen 
veranlaßt worden sind (z. B. Vereinbarungen über Zahlung der Schuld).“ 

10. Stillschweig a. a. O. 59. Da die Frist den Verzug von ihrem Beginn ab be¬ 
seitigt, so erreichen damit auch die Wirlungen des früheren Verzuges, soweit dies ihrem 
Wesen nach möglich ist, ihr Ende. Es hört z. B. der Lauf der vereinbarten Strafzinsen 
mit dem Beginn der Frist auf (a. A. Zweigert, Note 3); gesetzliche Verzugszinsen laufen 
freilich weiter. . 

11. Stillschweig a. a. O. 60. Zuzugeben ist Nußbaum allerdings, daß es der 
Technik des BG. besser entsprochen hätte, die Wirksamkeit gegenüber dem öffentlichen 
Glauben des Grundbuchs durch eine besondere Vorschrift ausdrücklich auszusprechen. 
Trotzdem dürfte es nicht zweifelhaft sein, daß das Gesetz nichts anderes beabsichtigt hat, 
als die Wirksamkeit des gutgläubigen Erwerbes in Ansehung der Fälligkeit aufzuheben. 
Dafür spricht nicht nur die amtliche Begründung, sondern auch innere Gründe schließen 
es aus, daß die Vorschrift eine dingliche Rechtsänderung nach sich zieht; denn als eine 
bloße Fiktion kann sie solche Folge nicht haben. Sie besagt hiernach lediglich folgendes: 
Die Eintragung ist in bezug auf die Wirkung der Zahlungsfrist nicht Voraussetzung für 
den Schutz des Eigentümers gegenüber dem gutgläubigen Erwerb der Hypothek; der
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8 892 und ber $ 1157 Abf. 2 BGB., foweit ber Iegtere auf den § 892 Bezug nimmt, finden 
für den Einwand ber Stundung feine Anwendung; e3 gilt vielmehr $ 404 BOB.; der 
Eigentümer kann sich gegenüber dem Erwerber der Hypothek schlechthin auf die Zahlungs¬ 
frist berufen. 

12. Stillschweig a. a. O. 67. Es ist zu untersuchen, welchen Anspruch der 
Schuldner anzuerkennen hat. Das Gesetz ist nicht klar. Worum es sich handelt, zeigt sich 
besonders, wenn der Schuldner die Beseitigung einer Folgeforderung, etwa erhöhter 
Straszinsen beantragt. Soll er hier anerkennen, daß er die Straszinsen verschuldet, ob¬ 
wohl er deren Beseitigung verlangt, oder soll er die Grundsorderung anerkennen? Das 
letztere hat keinen rechten Sinn, weil diese gar nicht Gegenstand des Verfahrens ist; das 
erslere ist nicht so befremdlich, als es auf den ersten Blick erscheinen mag, weil das An¬ 
erkenntnis hier nicht zur Berurteilung führt; trotzdem bleibt es hart und man sieht seine 
Notwendigkeit nicht ein, am wenigsten, wenn ein Vollstreckungstitel vorhanden ist. Die 
gleiche Frage erhebt sich, wenn die Rechtsfolge in der vorzeitigen Fälligkeit der Schuld 
besteht. Soll der Schuldner den Grundanspruch schlechthin oder erst für den Zeitpunkt der 
normalen Fälligkeit anerkennen? Eine Lösung ist kaum zu finden; es scheint, als ob das 
Anerkenntnis des Folgeanspruchs bzw. der vorzeitigen Fälligkeit der Absicht des Gesetzes 
entspricht. Da dem Anerkenntnis überhaupt keine besondere Bedeutung zukommt, so 
dürfte es das Richtige sein, kein erhebliches Gewicht auf das Erfordernis zu legen und 
das Anerkenntnis in der einen wie der anderen Art zuzulassen. Die Praxis hat bereits 
gezeigt, daß Schuldner Bedenken tragen, Strafzinsen, deren Beseitigung sie erstreben, 
anzuerkennen; sie können an sich auch ohne das Anerkenntnis beseitigt werden. Der 
sormellen Vorschrift wird genügt, wenn die Grundforderung anerkannt wird. Beim 
Vorliegen eines Vollstreckungstitels ist auch das nicht einmal erforderlich. 

Die Ablehnung des Rechtsbehelfs hat Verurteilung, die Bewilligung Klageabweisung 
zur Folge. Kläger kann im Falle der Geltendmachung der vorzeitigen Fälligkeit die Ab¬ 
weisung verhüten, indem er allein oder in einem Hilfsantrag Verurteilung für den Zeit¬ 
punkt der normalen Fälligkeit verlangt ($ 257 ZPD.). Einer befonderen Anordnung 
der Rechtsfolgenbeseitigung in der Urteilsformel bedarf es hiernach nicht; bei der Ab¬ 
welsung des Folgeanspruchs ist für sie kein Raum; bei der Abweisung wegen Beseitigung 
der vorzeitigen Fälligkeit kann sie zur Erläuterung der matceriellen Tragweite des Urteils 
dienen; überflüssig ist sie auch hier, da sich dessen Bedeutung aus den Gründen ergibt. 

13. Stillschweig a. a. O. 69. Die vorläufige Anordnung kann auch vor Beginn 
der Zwangsvollstreckung auf Antrag des Schuldners erlassen werden. Sie umfaßt die 
vorläufige Unzulässigkeit des & 4 und setzt, ebensowenig wie diese, Zustellung des Titels 
und Vollstreckungsklausel voraus. 

14. Stillschweig a. a. O. 70. Dadem Beschlußgericht die Aufhebung der einzelnen 
Vollstreckungsmaßregel in der endgültigen Entscheidung übertragen ist, so wird man 
annehmen dürfen, daß es neben der vorläufigen Einstellung der Gesamtoollstreckung 
zugleich eine einzelne Vollstreckungsmaßregel vorläufig einstellen dars, auch wenn es 
mit dem Vollstreckungsgericht nicht zusammenfällt, z. B. die vorläufige Einjtellung der 
Vollziehung des Haftbefehls zur Erzwingung des Offenbarungseides. Wird die Rechts¬ 
folge in der endgültigen Entscheidung beseitigt, so ist die Bollstreckungsmaßregel definitiv 

aufzuheben, wird die Anordnung verweigert, so ist zugleich die vorläufige Anordnung 
aufzuheben. 

15. Stillschweig a. a. O. 70. Hat das Prozeßgericht die Anordnung abgelehnt, 
so ist die Rechtsfolge festgestellt, der Schuldner ist zur Leistung des vorzeitig fällig ge¬ 
wordenen Kapitals oder des Folgeanspruchs verurteilt (und zwar rechtskräftig; denn 
sonst ist das Beschlußverfahren überhaupt unzulässig, 3 9 Abs. 1 a. E.). Die Sache liegt 
genau so, wie bei der Ablehnung der Zahlungsfrist durch das Prozeßgericht. Eine ab¬ 
weichende Anordnung durch das Beschlußgericht würde die materielle Rechtskraft des 
Urteils verletzen, auch zu einer rechtspolitisch unmöglichen Konkurrenz der Gerichte führen 
(a. A. Scholz S. 998 gegen Ende).
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16. Stillschweig a. a. O. 71. Das Verhältnis zwischen Zahlungsfrist und Rechts¬ 
solgenbeseitigung. Es handelt sich um zwei Fälle: 

a) Durch Nichtzahlung oder nicht rechizeitige Zahlung eines normalfälligen An¬ 
spruchs sind Folgeansprüche erwachsen, z. B. Schadensersatzansprüche, Strafzinsen. 
Hier kann wegen des fälligen Anspruchs Zahlungsfrist und außerdem Beseitigung des 
Folgeanspruchs beantragt werden und zwar beide Rechtsbehelfe unabhängig voneinander 
oder verbunden, e3 fann ber eine bewilligt, ber andere abgelehnt werben (a. A. Mayer 
in 3b. 1, 285). 

b) Durd) Nichtzahfung der fälligen Zinfen (oder eines fälligen Kapitalteilbetrages). 
ift da3 Kapital fällig geworben. Hier kann die vorzeitige Fälligkeit (Rechtsfolge) befeitigt 
und wegen der normal fälligen Zinfen (oder be3 Teilbeirages) Zahlungsfrift gemährt 
werden. Aud hier können beide Nechtäbehelfe unabhängig voneinander oder in Ber. 
bindung ergehen; e3 fann der eine gewährt, ber andere abgelehnt werden, nur wird es 
leinen Sinn haben, e3 bei der vorzeitigen Zälligfeit de3 Kapitals zu belajfen (die Be- 
feitigung der Rechtsfolgen abzulehnen), wegen der normalfälligen Beträge aber Zahlungs» 
frift zu gewähren. — Cine Zahlungsfrift wegen ber vorzeitig jällig geworbenen Anfprüde 
gibt e3 nicht, hier Tommt eben nur die Mechtzfolgenbefeitigung in Frage (f. Note 1bP). 
Das überficht wohl Scholz ©. 997 hei Note 58, indem er die Fälligfeit al3 Borausfepung 
der Nechtzfolge und die Fälligkeit al3 Nechtsfolge miteinander verwechielt. 

Aus der Unabhängigkeit beider Rechtsbchelje voneinander folgt für dad Verhältnis 
von Prozeßgericht und Beschlußgericht, daß eine Entscheidung über den einen Rechts¬ 
behelf für das mit der Entscheidung über den anderen betraute andere Gericht nicht 
bindend ist. 

17. Stillschweig a. a. O. 71. Ein Recht des Zwangsverwalters auf Beseitigung 
der Rechtsfolgen ist nicht anzuerkennen, wenn die Rechtsfolgen vor der Verwaltungs¬ 
beschlagnahme eingetreten sind. Denn abgesehen davon, daß der Verwalter bei anderer 
Auffassung oft der Zwangsverwaltung selbst ihre Grundlage entzichen könnte, kommt. 
das Grundstück mit denjenigen rechtlichen Beziehungen in seine Verwaltung, in die es 
der Gläubiger einmal gebracht hat (Jacckel-Güthe § 152 Note 2 II, 1, 5. Aufl. S. 637). 
Soweit die Rechtssolgen aber erst während der Zwangsverwaltung eingetreten sind, 
liegt kein Grund vor, dem Verwalter den Rechtsbehelf zu versagen. Dessen Ausübung 
gehört zu einer sachgemäßen Verwaltung und fällt daher in den Pflichtenkreis des 
$ 152 82. 

III. Swangsversteigerung. 

$ 10. 
Inhaltsübersicht. 

I. Allgemeines III 95, IV 716, V 58, 2. Ein Aniprud; der in 5 1 bezelchneten Urt 

X. Derhäfmis zur Stiftbemilligung III 95. Fi % % Tuel 
Bhoſchrã 5. Ein vollstreckbarer Cirel III 94. 

2 eihränfung auf die Derfelgerung II 4. Dberwiegendes Intereffe des Schuldners 
93. 

11 0%, V 39. 
3. Zufändigfeit III 95, IV 296. 15. Ablehnung und Aufbebung der Einftellung 

11. Dorausfegung der Einftellung III 95. 1. III 95, V 40. 

1. Ein Antrag V S9. IV. vorlänsige Unordnungen III 96, VA. 

I. Allgemeines. 

(Erläuterung 1 bis 3 in Bd. 3, 93; 4, 746.) 

4. Fröhlid, ZBIFO. 17492. $ 10 ber Be. ift in freier Auslegung fo zu verftehen, 
als ob in $ 10 Hinter dem Worte „Art” noch die Worte ftänden: „oder wegen eines per« 
fönlihen Anfprudes..... ” 

5. Fröhlich, Z 31. 17 494. Es besteht das Bedürf nis, die Wirkung der Fortdauer 
oder Aufhebung der Beschlagnahme in den Fällen zu regeln, in welchen während des 
Krieges das Zwangsversteigerungsverfahren mangels zulässiger Gebote aufgehoben oder
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der Versteigerungstermin übermäßig weit hinausgefchoben werben mußte. Ber Gefeh- 
geber kann durch Ausdehnung des durch § 10 Abs. 1 Ziff. 4 82G. bestimmten Vorranges 
auf einen längeren Zeitraum helfen oder dadurch, daß er den Zinsausfall auf die Gläubiger, 
deren Rechte innerhalb einer bestimmten Wertgrenze stehen, nach näher zu bestimmenden 
Grundsätzen verteilt. Greift der Gesetzgeber nicht ein, so wird schließlich im Verteilungs¬ 
termin darüber Streit entstehen, bis zu welcher Grenze die Hinausschiebung der Ver¬ 

steigerungstermine zugunsten des im Range vorgehenden Berechtigten zulässig war. 
Diese Streitigkeiten werden die Zahl der Prozesse vermehren. Wenn während der Dauer 
des Krieges die Borschrift des § 31 Abs. 2 89. wenigstens für Zwangsversteigerungen 
zwecks Aufhebung einer Gemeinschaft außer Kraft gesetzt würde, so würde niemand 
Schaden entstehen. 

6. Nußbauma.a. O. 39. 510 Hyp VO. geht im Interesse des Schuldners nicht weit 
genug; denn er läßt die Einstellung der Zwangsversteigerung nur gegenüber einem 
Hypothekar zu, nicht z. B. gegenüber der Gemeinde, die die Versteigerung wegen rück¬ 
ständiger Gemeindeabgaben und insbesondere nicht gegenüber einem persönlichen Gläubiger, 
der gegen den Eigentümer einen vollstreckbaren Titel erwirkt hat. Die Befugnisse des 
nur persönlichen Gläubigers sind also größer als die des Gläubigers, der sich eine hypo¬ 
thekarische Sicherheit hat gewähren lassen. Die Widersinnigkeit dieser Regelung tritt 
besonders hervor, wenn man sich einen mehrfachen Grundstückseigentümer, z. B. eine 
Teraingesellschaft als Schuldner denkt. Betreibt hier ein Gläubiger, dem an einem 
der Grundstücke eine Hypothek bestellt ist, die Zwangsversteigerung, so kommt er hin¬ 
sichtlich der anderen Grundslücke lediglich als persönlicher Gläubiger in Betracht, er kann 
also die Zwangsversteigerung sämtlicher Grundstücke durchsetzen mit einziger Ausnahme 
dessen, das ihm besonders verpfändet ist. 

II. Doraussetzungen der Einstellung. 

1. Ein Antrag. 

Stillschweig a. a. O. 75. Unstatthaft ist es, den Antrag erst in der Beschwerde¬ 
instanz zu stellen; das ist schon deswegen ausgeschlossen, weil die Beschwerde gegen ben 
Zuschlagsbeschluß nicht auf neue Tatsachen gestützt werden darf (s 100 896.; Güthe, 
Gruchots Beitr. 59, 63; Kriegsbuch 1 257). 

(Unterabschnitt 2, 3 in Bd. 3, 93.) 

4. Überwiegendes Interesse des Schuldners. 

PosMSchr. 17 3 (Posen IV). Der Einstellungsantrag des Alleinerben des Eigen¬ 
tümers ist mit Recht abgelehnt. Die gesetzliche Voraussetzung der Einstellung ist jedenfalls 
dann nicht erfüllt, wenn der Schuldner ein eigenes wirtschaftliches Interesse an der Ein¬ 
stellung der Zwangsversteigerung und an der Ermöglichung eines günstigeren Verkaufs 
zu gelegener Zeit überhaupt nicht hat. Das trifft hier zu. Denn da der Antragsteller 
nicht mit seinem sonstigen Vermögen für die auf dem Grundstück lastenden Hypotheken 
und ebenso für die persönlichen Nachlaßschulden haftet, sondern nur mit dem Grundstück, 
so hätte er eigenes Interesse an einem durch Einstellung der Zwangsversteigerung zu 
ermöglichenden günstigern Verkauf des Grundstücks nur dann, wenn davon die Möglich¬ 
keit der Erzielung eines ihm nach Tilgung der Nachlaßschulden verbleibenden Überschusses 
zu gewärtigen wäre. Dagegen hat er bei dieser Gestaltung seiner Haftung für die Nachlaß¬ 
schulden kein eigenes Interesse an der Möglichkeit, daß — ohne daß ein solcher Überschuß 
zu erzielen wäre — der dem betreibenden Gläubiger nachfolgende Hypothekengläubiger 
und die persönlichen Gläubiger bei einem Verkaufe des Grundstücks im Frieden zum Teil 
Befriedigung erlangen könnten. Die erste Möglichkeit, Erzielung eines dem Schuldner 
zugute kommenden überschusses, ist nach Lage der Sache als ausgeschlossen zu erachten, 
und auch das Landgericht rechnet nicht mit ihr. Es rechnet vielmehr nur mit der zweiten 
Möglichkeit einer umfänglicheren Befriedigung der Gläubiger und hält diese, im Gegen¬ 
satz zu dem oben Ausgeführten deswegen für ausreichend, weil es nicht sowohl auf die
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Lage des Erben als vielmehr auf die des Nachlaſſes ankomme. Wenn das Landgericht 
aber darunter versteht, daß das Interesse der Nachlaßgläubiger, ohne ein eigenes damit 
zusammenfallendes wirtschaftliches Interesse des Erben des Schuldners, im Zwangs¬ 
versteigerungsverfahren maßgebend sei, so ist das mit den Vorschriften der Hyp BO. vom 
8. 6. 16 unvereinbar. 

III. Ablehnung und Aufhebung der Einstellung. 

(Erläuterung 1 bis 4 in Bd. 3, 95.) 

5. Stillschweig a. a. O. 78. Wiederkehrende Leistungen sind nicht nur Zinsen, 
sondern unbestritten auch Tilgungsbeiträge; man muß dies letztere aber dem Sinn der 
Vorschrift entsprechend auf den Fall beschränken, daß die Tilgungsbeiträge durch pro¬ 
zentuale Zuschläge zu den Zinsen entrichtet werden; dann aber haben sie, ebenfalls im 
Sinne der Vorschrift, auch den Charakter der Zinsen. Daraus folgt, daß man Zinsen 
und Tilgungsquote nicht auseinanderreißen darf, bei Berechnung des zweijährigen Be¬ 
trages und bei der Einstellung vielmehr beide Ansprüche als einheitlich behandeln muß. 

6. DJZ. 17 343, ElsLoth JZ. 17 87, Recht 17 80 Nr. 134 (Colmar IV). Es kommt 
nicht darauf an, wie lange die fälligen Zinsen nicht gezahlt worden sind, sondern darauf, 
für welchen Zeitraum Zinsen zu zahlen gewesen wären. Die Zinsen waren alljährlich 
am 1. Mai, erstmals am 1. Mai 1915, zu entrichten. Bei Beantragung der Zwangs¬ 
versteigerung bestand also ein fälliger Zinsanspruch für zwei Jahre, auf den noch keine 
Zahlung geleistet worden ist; Zinsen in einer Höhe, die dem Gesamtbetrag zweijähriger 
Hebungen gleichkommt (Begr. zu § 10 „Pr JMBl. 1916 S. 167) sind nicht getilgt. Die 
Auffassung von Scholz (JW. 1916, 996), die Versteigerung musse in derartigem Fall 
zwar wegen der Zinsen ihren Fortgang nehmen, könne aber für den Hauptanspruch ein¬ 
gestellt werden, widerstreitet dem Wortlaut und dem Zusammenhang der Bestimmung 
mits 10 Abf.1. Eift vielmehr Nugbaun, FB. 16 1001 (in Bd. 3,93) zu folgen, daß bei 
Nichtzahlung zweijähriger verfallener Zinsen ein unverhältnismäßiger Nachteil für den 
Gläubiger Eraft Gefeßes vermutet wird. Bie Auslegung des $ 10 Abf. 2 von Scholz 
würde demnach außerdem gegen die Bejtimmung, daß eine unverhältnismäßige Benach¬ 
teiligung des Gläubigers die Einstellung der Zwangsvollstreckung ausschließt (6 10 Abs. 2, 
5, 1 Satz 1), verstoßen. 

7. Stillschweig, JW. 17 704. Der Gläubiger kommt im Verteilungstermin 
am 1. April 1917 mit seinem Kapital von 60 000 M. nebst 5 Proz. Zinsen seit 1. Ok¬ 
tober 1915, das sind 4500 M., zur Hebung. Da der Ersteher nicht zahlt, werden nach 
lbertragung der Forderung auf den Gläubiger für diesen Sicherungshypotheken von 
60 000 M. nebst 4 Proz. Zinsen seit dem 1. April 1917 und von 4500 MM, eingetragen; 
ihm stehen also Zinsansprüche zu: 

a) 4 Proz. Zinsen von 60 000 M. seit 1. April 1917. 
b) Dic Zinsversicherungshypothekenforderung von 4500 M. 
ec) 4 Proz. Zinsen von diesen 4500 M. seit 1. April 1917. 

Wenn der Betrag zu a einen Rückstand für zwei Jahre aufweist, dieser Rückstand 
also 4800 M. beträgt, muß eine beantragte Einstellung abgelehnt, die bereits erfolgte 
auf Antrag aufgehoben werden; bleiben dagegen allein die Beträge zu b und c zwei 
Jahre rückständig, so gilt dies nicht. — Man nehme nun an, daß der Gläubiger unver¬ 
züglich die Wiederversteigerung betreibt, daß diese angeordnet, aber auf Antrag des Er¬ 
stehers eingestellt wird. Am 1. Juni 1917 beantragt ein nachstehend Beteiligter mit 
Rücksicht auf den Zinsrückstand des Betreibenden gemäß $ 10 Abf. 3 Aufhebung der Ein- 
stellung. Der Antrag ist nur dann berechtigt, wenn der Rückstand des Betreibenden den 
zweijährigen Zinfen feiner Kapitalsforderung gleichkommt, d. h. wenn er mindestens 
4800 M. beträgt. Diese Voraussetzung liegt aber auch vor, da die anderen Rückstände 
(b und c) einzurechnen sind.
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Der Betreibende hat nämlich an Zinsen zu fordern: 

a) 4 Proz. von 60 000 M. vom 1. April 1917 bis 1. Juni 1917 400 M. 
b) den Betrag der Zinssicherungshypothe ... 4500 „ 
c) 4 Proz. von 4500 M. von 1. April 1917 bis 1. Juni 1917 30 „ 

4930 M. 

Würde der Ersteher am 1. Juni 1917 die Einstellung beantragen, so wäre sie gemäß 
* 10 Nr. 2 aus gleichem Grunde von vornherein abzulehnen. 

8. Stillschweig, JW. 17 528. Die Einstellung ist nur hinsichtlich der Zinsen ab¬ 
zulehnen. 

9. Stillschweig, JW. 17 528. Ist der Beteiligte selbst der betreibende Gläubiger 
und wachsen die Zinsen seiner eigenen Hypothek, wegen deren er das Verfahren betreibt, 
auf einen zweijährigen Rückstand an, so ist die Einstellung nur hinsichtlich der Zinsen 
aujzuheben. In allen anderen Fällen ist die Einstellung auch hinsichtlich des Kapitals 
aufzuheben. 

IV. Dorläufige Anordnungen. 

(Zu vgl. Bd. 3, 96.) 

Stillschweig a. a. D. 75. Eine vorläujige Anordnung, wie fie $ 4 Ubf. 4 und 
$ 9 Abf. 3 zuläßt, ift hier nicht vorgefehen. Man wird fie in redhtzähnlicher Anwendung 
diefer Vorschriften auch Hier für zulässig erachten müssen (Zweigert, Note 2). Praktische 
Bedeutung kommt ihr nur für den Fall zu, daß die Zwangsversteigerung noch nicht ein¬ 
geleitet ist; sie dient eben dazu, diese Einleitung während des durch Anhörung des 
Gläubigers und des Hypothekeneinigungsamts eintretenden Schwebezustandes zu ver¬ 
hüten. Ein Rechtsmittel gegen die vorläufige Anordnung gibt es hier ebensowenig, wie 
in den $5 4, 9. 

§ 12. 
Inhaltsübersicht. 

1. Anwendungsgeblet III 96. | V. Die Eniiheidung über den Antrag III 9, 

11. Die Wertfestsetzung 111 96, V d1. ! V as. 
III. nichtgedeckter Anspruch innerkalb der erften | VI. Das Rechtsmittel gegen die Derfagung des 

drei Dierteile des Wertes III 96, IV 747. Suschlags III 100. 

Iv. Der Anerag der Bercchtigten III 97, V 43. 

(Abschnitt 1 in Bd. 3, 96.) 

II. Die Wertdfestsetzung. 

(Zu vgl. in 8b. 1, 388; 2, 139; 3, 96.) 
1. Fröhlich, 3 BlFG. 17 494. In Preußen kann das Vollstreckungsgericht nach 

$ 6 Abs. Za der Allgem. Verf. des Justizministers und Finanzministers über gerichtliche 
Landesstempelsachen vom 28. Juli 1909 (JM#l. 239) den Wert des Grundstücks ent¬ 
weder selbst bestimmen oder den Vorsitzenden der Steuerveranlagungskommission 
um Auskunft darüber ersuchen, wie hoch das Grundstück zur Ergänzungssteuer veranlagt 
ist. Die Beranlagung erfolgt nach dem Voranschlag des Katasterkontrolleurs. Dieser 
berechnet den Wert ländlicher Grundstücke nach dem Flächeninhalt, der Wertklasse, zu 
der die Grundstücke bei Einführung der Grundsteuer Anfang der 60=er Jahre des ver¬ 
gangenen Jahrhunderts eingeschätzt worden sind, und nach den Durchschnittspreisen; 
den Wert von Gebäuden nach dem Gebäudesteuernutzungswerte, der alle 15 Jahre neu 
geschätzt wird. In beiden Fällen werden die letzten Erwerbspreise berücksichtigt. In 
einem Falle wurde ber Wert des Grundftüd3 vom Borjigenden der Steuerveranlagungs- 

tommifjion auf 40 000 M., vom Gemeinbevorfteher — anfheinend mit Müdficht auf den 
Bauzuftond — auf 30000 M. angegeben. Für bie Erhebung von Steuer und Stempel 
ift diefe Steuer ausreichend. Für den Fall des $ 12 der Hypothekenverordnung wäre
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aber doch die Möglichkeit einer Abschätuung durch Sachverständige zuzulassen, zumal, 
wenn das Zwangsversteigerungsverfahren dadurch nicht sonderlich verzögert wird. 

2. Stillschweig a. a. O. 85. Schwebt das Festsetzungsverfahren im Stadium der 
Aufsichtsbehörde, so bleibt dem zur Entscheidung über den Zuschlag berufenen Voll¬ 
streckungsrichter nichts übrig, als bei Bemessung der Wertgrenze die Entscheidung 
des Gerichteschreibers oder des sie abändernden Vollstreckungsgerichts zugrunde zu legen; 
wird die Wertfestsetzung demnächst im Aufsichtswege geändert, so ist für diesen Fall, 
wenn die sich als unrichtig erweisende Feslsetzung die Entscheidung über den Zuschlag 
beeinflußt hat, die sofortige Beschwerde gegeben, vorausgesetzt, daß sie noch rechtzeitig 
erhoben werden kann. 

3. Stillschweig a. a. O. 84. Ist bei einem dem Anspruch des Antragenden vor¬ 
gehenden Recht eine Löschungsvormerkung gemäß § 1179 B B. zugunsten des An¬ 
tragenden eingetragen, und steht fest, z. B. durch Erklärung des vorhergehenden Gläu¬ 
bigers, daß der Fall der Vormerkung gegeben, etwa die Valuta ganz oder zum Teil nicht 
gezahlt ist, so darf das Recht insoweit nicht berücksichtigt werden; denn wenn der Vor¬ 
merkung auch eine dingliche Wirkung nicht zukommt, so hat es der Antragende doch in 
der Hand, die Löschung durchzusetzen. Zu einem entgegengesetzten Ergebnis gelangt 
man, wenn das vorgehende Recht eine Grundschuld ist (vgl. RG. 78, 60 und dazu JW. 12 
713; 14 605). 

III. Nlichtgededter Anfpruch innerbalb der erften drei Dierteile des Wertes. 

(Erläuterung 1 bi3 3 in Bd. 3, 96; 4 in Bd. 4, 747.) 

5. Stillschweig a. a. O. 85. Innerhalb der ersten drei Vierteile des zu 
berechnenden Grundstückswerts muß der Anspruch stehen. Diese Ausdrucksweise hat 
bereits zu Mißverständnissen geführt. Der Grundstückswert sei 1000; die feststehende 
Wertgrenze ist also 750; die erste Hypothek beträgt 650, die zweite 100. Dann steht die 
volle zweite Hypothek innerhalb der Wertgrenze. Das wäre anders, wenn man — wie 
in Note 4a bei Berechnung des durch das Meislgebot nicht gedeckten Anspruchs — auch 
hier die Kosten des Verfahrens, öffentliche Abgaben und voraufgehende Nebenansprüche 
ansetzen wollte; wenn diese Beträge, um ein krasses Beispiel zu wählen, 160 ausmachen, 
so wäre damit dic zweite Hypothek vollständig aus der Wertgrenze herausgedrängt. Das 
ist aber nicht der Sinn der Vorschrift. Der Gesetzgeber geht davon aus, daß die Sicher¬ 
heit des Grundstücks für Ansprüche, die jenseits eines gewissen Wertteils liegen, ohnehin 
fragwürdig ist und daß solche Ansprüche den besonderen Schutz der Zuschlagsversagung 
nicht beanspruchen können. Diesem Ausgangspunkt entspricht ein auf wirtschaftlicher 
Erwägung beruhendes und darum konstantes Verhältnis der Sicherheit zum Wert. Un¬ 
vorhersehbare Zufallsbeträge, die z. B. im Falle des § 10 Nr. 1 8. recht erheblich 
sein könnne, müssen hier ausscheiden. In demselben Sinnc wird der Ausdruck „zu stehen 
kommt“ im Art. 73 Pr#GBB. von der mündelsicheren Hypothek gebraucht. Würde 
man jene Beträge berücksichtigen, so würde die ohnehin niedrige drei Viertelsgrenze 

noch weiter herabgedrückt werden. 

6. Stillschweig a. a. O. 86. Der Satz Zweigerts, daß, wenn das Meistgebot 
die Dreiviertelswertgrenze erreicht, die Versagung des Zuschlages unzulässig ist, ergibt 
sich nicht aus dem Gesetz und hat keine unbedingte Geltung. Ein Beispiel zeigt dies. Der 
Grundstückswert beträgt 160 000, die Wertgrenze also 120 000; die erste Hypothek beträgt 
100 000, die zweite Hypothek, der Anspruch des Beantragenden, 20 000. Das Meist¬ 
gebot beträgt 120000. Der Anfprud) ift zum Teil ungededt, weil ihm bie in Note 4a 
aufgeführten Beträge vorhergehen; er liegt innerhalb der Wertgrenze, weil bei beren 
Berechnung diefe Beträge nad; Note 5b nicht zu berüdfichtigen. Die Vorausfegungen 
des 5 12 liegen also vor, obwohl das Meistgebot die Wertgrenze erreicht.
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IV. Der Antrag des Berechtigten. 

(Erläuterung 1 bis 5 in Bd. 3, 97.) 

6. Stillschweig a. a. O. 83. Der späteste Zeitpunkt für den Antrag ist der Schluß 
ber Berhandlung, weil nachträglicyes Vorbringen im alfgemeinen unftatthaft ift (vgl. 
Note 8b zu 5 10 und Jacckel-Güthe § 87 Note 3 ZB.) und weil vorliegend ins¬ 

besondere dem betreibenden Gläubiger bie Möglichkeit der Glaubhaftmadung des un- 
verhältnismäßigen Nachteils genommen würde. 

7. Stillschweig a. a. O. 83. Es ist fraglich geworden, ob der Antrag auf Versagung 
des Zuschlags auch dann zulässig ist, wenn der Antragende selbst das Meistgebot abgegeben 
hat. Das ist nicht im geringsten zu bezweifeln; gerade in dieser Möglichkeit liegt vielleicht 
der praktisch wertvollste Teil der Vorschrift. Das Meistgebot ist gewissermaßen ein Eventual¬ 
antrag, zu dem der Gläubiger sich schweren Herzens unter dem Druck der Verhältnisse 
für den Fall entschließen muß, daß seinem auf Versagung des Zuschlags gerichteten 
Hauptantrage nicht entsprochen wird; er bietet nur vorsorglich in der Erwartung, daß 

es nicht zum Zuschlag kommt. Ein Widerspruch in sich oder zu Grundsätzen des Ver¬ 
steigerungsrechts liegt nicht vor (ebenso Nußbaum S. 1089, Zweigert Note 4; a. A. 
Pincus, VossB#tg. vom 25. Yuli 1916 Handelsblatt). Unter diefen Umjländen wäre e3 
auch nicht zu billigen, wenn da3 Gericht den Antrag auf Berfagung deswegen ablehnen 
wollte, weil der Antragende feine Hhypothef nur angeboten und nidjt ausgeboten, feinen 
Ausfall also selbst herbeigeführt habe. 

V. Die Entscheidung über den Antrag. 

(Erläuterung 1 bis b in Bd. 3, 99.) 

6. Stillschweig a. a. O. 82. Die Erwägung, ob die Zuschlagsversagung dem an¬ 
tragenden Gläubiger insofern nützt, als bei der späteren Versteigerung ein besseres Er¬ 
gebnis, ein höheres Gebot zu erwarten ist, muß stark in den Hintergrund treten. Daß 
das Gesetz hier auch entfernte Möglichkeiten zuläßt, ergibt sich daraus, daß es die wieder¬ 
holte Versagung gestattet; deswegen und weil die künftige Entwicklung der Liegenschafts¬ 
verhältnisse nicht vorauszusehen, ist die Möglichkeit eines besseren Ergebnisses fast immer 
gegeben. Eine abweichende Auffassung ist in 5 7 Nr. 3 KTSch G. vertreten; sie erklärt 
sich daraus, daß bei Erlaß dieses Gesetzes die lange Dauer des Krieges nicht vorauszusehen 
mar; gerade daß sie in dem # 12 nicht zum Ausdruck gebracht ist, läßt auf den geänderten 
Willen des Gesetzgebers schließen. Bei entgegengesetzter Handhabung würde der $ 12 
vollends entwertet werden (a. A. Nußbaum S. 1089; ähnlich Scholz S. 1087, Zweigert 
Note 5). 

7. Stillschweig a. a. O. 87. In den Regelfällen des allgemeinen Zwangsversteige¬ 
rungsrechts ist bei Versagung des Zuschlags und zulässiger Fortsetzung des Verfahrens 
zur Fortsetzung ein binnen sechs Monaten zu stellender Antrag des Gläubigers erforderlich 
(Jaeckel-Güthe § 86 Note 2). Hier ist das Verfahren von Amts wegen fortzusetzen, 

indem zugleich mit der Versagung neuer Versteigerungstermin zu bestimmen ist; das 
gilt auch dann, wenn der Zuschlag erst in der Beschwerdeinstanz versagt ist, nur wird 
dann das Amtsgericht den Termin zu bestimmen haben. 

8. Nußbaum a. a. O. 4lff. wendet sich gegen die Regelung des § 12 („Die Kritik 
ist dieser Vorschrift gegenüber fast in Verlegenheit, mit welcher Bemängelung sie be¬ 
ginnen soll") und nimmt den Vorschlag von Stillschweig (Berlgbl. vom 24. 2. 16) 
und Sembritzki (Vosstg. vom 21. 7. 16) auf, den Versteigerungsrichter zu ermächtigen, 
nach Anhörung der Beteiligten und des Hypothekeneinigungsamts das Bestehenbleiben 
von Hypotheken als Versteigerungsbedingung zu bestimmen. 

g 20. 
Fröhlich, 3B1FG. 17 495. Mangels Übergangsbestimmungen ist anzunehmen, 

daß die Bekanntmachung vom 8. Juni 1916 auch in den Fällen angewendet werden
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lann, in welchen auf Grund der Bekanntmachungen vom 20. Mai 1915 Zahlungsfrift 

oder Einstellung der Vollstreckung mit oder ohne Erfolg beantragt war. 

7. Bek. über die Geltendmachung von Ansprüchen von Personen, 
die im Aueland ihren Wohnsitz haben. Vom 7. August 1914. 

(REl. 360.) 
Wortlaut und Begründung in Bd. 1, 299ff. 

Literatur. 

Nachtrag zu den Nachweisungen in Bd. 1, 300; 2, 82; 3, 103. 

Thiesing, Das Gegenmoratorium in der Rechtsprechung, Bank A. 16 165 ff. 

* 1. 
Juhaltsübersicht. 

A. Hersönliches Geltungsgebict 1 302, 11 83, I1I 1053 . Allacmeines I 506. 

vs, 2. Geltendmachung im Sloilprozesse 1 306, 
1. Ratürliche Hersonen, die ihren Wohnsitz im 11 85, IIT 205, V 36. 

11. 

III. 

IV. 

Auslande haben 1 302, I1 85. 

1. Hur der MWohnfig, nidıt die Staats« 

angehörigkeit entscheider I 502. 

2. Doppelier wWohnsitz I 302. 

3. Bezieht sich das Klageverbot auch auf 

Hersonen ohne Wohnsigd I 502. 

a) Bejahend I 302. 

b) Derneinend I 502. 

%. Maßgebend ift der Seitpunkt der Mlage¬ 

erhebung II 83. 
5. Betrifst die Verordnung auch Ansprüche 

von Auslandsbewohnern gegen Aus¬ 

landsbewohner' 1 302, II 84, 1l1 105. 

a) Derneinend 1 302. 

d Bejahend I 302, 11 84, III 105. 
6. Begriff „Ausland“ I 305, IT 84. 

Juriftifhe Perfonen, dic im Ausland ihren 

Sit haben I 303, V 45. 
I. Begriff des „Siges“ I 305. 

2. Sit6 sog. unselbüändiger Sweignieder, 
lassungen 1 303. 

5. Das alte hamburgische Cestament I 304. 

Handelsgesellschaft ohne juriftische Herfön¬ 
lichkeit I 304, II 88. 

Befantgläubigerfchaft 150%, II 8, ITI 106. 

V. Klage anf Sahlung an einen Dritten I 304. 

B. Inhalt des $ \ Abf. \ Sat X: Derbot der Gel. 

tendmachung vermögensrechtlicher Ansprüche 

ror inländischen Gerichten 130%, II 85, 111 A06, 

V a6. 
I. 

IT. 

III. 

Vermögensrechtlidte Unfprüche I 504, II 65. 

1. Unsprüche jeder Art I 308. 

2. Wechselansprüche I 504. 

3. Unfprüke auf Abrechnung, Auskunft, 

Seugnis ufm. I 304. 

%. Anfprühe aus dem Gebiet des gewerb¬ 
lichen Rechtsfdiuges 1 305, II 85. 

a) Welche Ansprüche kommen in Be¬ 

trachtd 1 305. 

b) Das Gegenmoratorium 

Parifer Union I 505, 

Die vor dem 31. Juli A91% entflanden find 

1 506. 

Geltiendmachung l 306, 11 85, 
V 6. 

und die 

1II 105, 

a) Källt unter den Zegriff der Geltend¬ 

machung auch die negative Festßtel¬ 

fungsllage? 1 506, II 85, V 46. 

«. Bejahend I 5306, II 86. 

fi. Demeinend I 306, IT 85. 

b) Enthält die pofitive Feststellungsllage 

eine Geltendmachungd I 30°. 

c) £iegt einc Geltendmachung in der 

Erhebung der Widerklage? I 307, 
III 105 
a. Sejabend 1 302. 

5. Demeinend I 307, III A05. 

d) Geltendmadiung durch Streiwer¬ 
fündung I 307. 

e) Geltendmahung durch Nebeninter¬ 

vention I 507. 

t) Geltendmahung durch den Antrag 

auf Bemeisfiherung? I 5306, IT 85. 

g) Geltendmachung durd; Einrede? 1508, 

11 85. 

b) Geltendmachung des Anfprudıs auf 

Mostenerstattung und Müdgabe einer 

Sicherheit I 308, II 85. 
a, der Auslandsbewohner I 308. 

8. der Inlandsbewohner 1 309, II 85. 

i) Geltendmadyung Im Mahnverfahren 

1 309. 
k) Sind Arreste und einfmweilige Der» 

fügungen zuläffig? I 309, III 105. 
a. Bejahend IT 309. 

A. Derneinend 1 309, IIT 105. 

1) Sällt aucdı die Geltendmachung im 

Wege der Hwangspollfitedung unter 

SA Mbf. X Sat I? 1510, 11 86. 

a. Derneinend I 310, II 86. 

8. Bejahend I 311. 11 86. 

m) Derteilungsverfakren I 313. 

n) Finder $ A Abf. A Saß A auf Klagen 

aus $$ 767, 771 SPD. Anwendung? 

1313, 11 86. 

a. Bejahend I 513. 

8. Derneinend I 515, II 86. 
0) Anwendbarkeit im Miederaufnahne- 

verfahren I 31%.
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V. 
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p)Geltendmachung durch Vollstreckungs¬ 

Mage IL 87. 

q) Geltendmadyung durk Antrag auf 

Suschlagsverlegung V 47. 
r) Geltendmad;ung duch Aussetzungs= 

antragd V q7. 

. Geltendmachung im Nonkursverfahren. 

I#t die Anmeldung, Hrüfung und Fest¬ 

stellung einer Auslandsforderung statt¬ 
haft? I 54%, II 87. 

a)Bejahend I 514, II 87. 

b) Derneimend I 314, II 88. 

c) Dermittelnd I 315, IT 89. 

. Geltendmachung im Gefhäftsauffichts- 

verfahren V %2. 

5. Geltendmachung im Derfahren der freir 

willigen Gerichtsbarkeit I 516, II 89, 

III 106. 

Geltendmachung por Inländifhen Ge¬ 
richten I 316, II 90, III loé, V 48. 
I. Unwendung auf Sondergerichte I 316. 

2. Anwendung auf Schiedsgerichte? 1 316, 

II 90. 

a) Bejahend 1 516. 

b) Demeinend 1 316, 1I 90. 
3. Anwendung auf das Reiksgeriht in 

Sachen der Honfulargerichtsbarkeit III 

106. 

4. Anwendung auf die Spruchbehörden der 

Reichsversicherung? V 48. 

Seitliche Beschränkung des Derbots 1 316, 

II 90, III 106, V 48. 

nicht verboten ist die Geltendmachung 

gegen den Auslandsfdnldner IT 316. 

Ol
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C. Der Inhalt des 3 1 Abs. 1 Satßz 2 1 316, II 91, 

111 106. 
1. 

1. 

Ist 1 Abf. 1 Satz 2 auck auf die nach Satz 1## 

verbotene Klage anzuwenden? 1316, II 9A. 

1. Derneinend I 316, 11 91. 

2. Bejahend I 317, II 9A. 
Dorausfegung und Wirkung der Unter¬ 

bredung des Widerllageverfahrens I 317, 

11 91, III 106. 

1. Heine Unterbrechung des Derfahrens auf 

die Widerklage des Inländers nach rechts¬ 
kraftiger Ubweisung der Hlage 1 312. 

2. Erfaßt die Unterbrechung des Wider¬ 

klageverfahrens auch das Verfahren auf 

die Klage? 1 517, II 91. 

a) Bejahend I 318. 

b) Demeinend I 318, II 91. 

c) Dermiltelnd I 318, II 93. 

3. Erfaßt die Unterbrechung des Ulage¬ 
verfahrens auch das Derfahren zur 

Widerklage? 11 95, I11 106.   

111. 

vl. 

VII. 

VIII. 

IX. 

45 

a) Bejahend II 95. 
b) Demeinend 11 95, 111 106. 

Wirk die Unterbrechung bei notwendiger 

Streitgenoffenihaft gegen alle Streitge« 
noffen? I 518, IT 9%. 

1. Bejahend I 318. 

2. Derneinend I 348, II 9%. 

. Unterbrechung des Mahnverfahrens I 318. 

. Einmwirfung auf das Arreft- und einfiweilige 

Derfügungsverfahren I 318. 

I. Unterbrechung des Sondevverfahrens 
T 318. 

2. Unzulässigkeit elnstweiliger Derfügungen, 
während der Unterbrechung I 318. 

Wird auch das Röückforderungsverfahren 

nad; Beitreibung auf Grund eines vorläusig 

vollstretbaren Titels gegen einen auslän- 

difchen Bellagten unterbrohen? 1 318, 

IT 92. 
1. Demeinend I 318. IT 94. 

2. Bejahend I 319. 

Wirkung auf die Dolffttefung ausländijcher 

Urteile und Schiedsfprüde 1 319. 

Wirkung der Unterbrechung auf das Lon¬ 

fursverfehren 1 319. 

Wlrkung auf die Beitreibung von Gerichts. 
kosten 1 320. 

D. Rechtsnatur der Dorschriften des Abs. 1 1 320, 

II 94, III 1lor, V 48. 
I. 

I. 

III. 

IV. 

Die Verordnung enthält zwingendes Recht 
1 320, T1 94, ITI 107, V 48. 
In die Terminsanberaumung abzulehnen? 
1 9. 
1. Bejohend I 320, II 9%. 

2. Derneinend I 320, II 9%. 

Unzuläffigfeit des Derfäumnisurtells gegen 
den Beklagten I 520, II 95. 

Rechtsmittel 1 320, 11 95. 

B. Materielle Wirfungen I 321, IT 95, V 49. 

l. 
II. 

Allgemeines I 321, 11 95. 

Wird die Derjibrung gehemmt? I 321, 

I1 95, vV 49. 
1. Bejakend 1 321, 11 95. V 9. 

2. Demeinend I 321. 

F. Dom ZReichskanzler zuzulassende Ausnahmen 

I. 
IL. 

IM. 

1 321, 11 96. 
Allgemeines I 324, II 96. 

Bel. über die Geltendniadung von An« 

fprüden von Perfonen, die in Osterrelch=¬ 
Ungarn ihren Wohnfig haben vom 20. 

April I915, REUL. 231, 1321, IL 96. 

Bek. über die Geltendmachung von An- 
jprüchen von Perfonen, die in der Schweiz 

ihren Wohnfig haben vom 25. Junt 1915, 
A6H1. 364, I 937. 

A. Perfönliches Geltungsgebiet. 
(Abschnitt 1 in Bd. 1, 302; 2, 83; 3, 105.) 

II. Juristische Hersonen, die im Ausland ihren Sitz haben. 

(Erläuterung 1 bis 3 in Bd. 1, 303.) 

4. RG. III, Warn E. 17 151. Die im Inlande unterhaltenen gewerblichen Nieder¬ 
lassungen der Personen, die im Auslande ihren Wohnsiy oder Sitz haben, sollen, wie die 
Begründung (Denkschrift S. 22) sagt, den selbständigen Geschäften von Ausländern im
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Inland gleichgestellt werden. Für ihren Geschäftsbetrieb wird nur die allgemeine Regel 
der Zulässigkeit gerichtlicher Durchführung berechtigter Ansprüche wiederhergestellt. 

Bei einer Kreditgewährung durch die inländische Niederlassung einer ausländischen, 
insbesondere einer überseeischen Bank, liegt nun der Schwerpunkt der laufmännischen 
Tätigkeit bei dieser Niederlassung selbst. Sie hat die Berbindungen anzuknüpfen, die 
den inländischen Geschäftskreis der Bank begründen und erweitern, sie hat die Sicherheit 
desjenigen, dem der Kredit eröffnet wird, zu prüfen und sich fortlausend zu vergewissern, 
ihr liegt gegenüber der Hauptleitung der Bank die Verantwortung dafür ob. Ob die 
Wechsel, durch deren Ziehung der Kredit genußt wird, von der inländischen Niederlassung, 
von der Hauptniederlassung selbst oder von anderen Niederlassungen der Bank oder gar 
von anderen Personen, mit denen die Bank in Geschäftsverbindung steht, eingelöft werben, 
ist verhältnismäßig von geringerer Bedeutung. Wirtschaftlich fallen die Ansprüche, die 
aus einer solchen Kreditgewährung erwachsen, in ben Bereich bes Betriebes derjenigen 
Niederlaffung, welche ben Kredit bewilligt hat. Im vorliegenden Falle sprechen zudem 
besondere Umstände dafür, den Klageanspruch als im Betrieb der inländischen Niederlassung 
entstanden anzusehen. Vereinbarungsgemäß sollte zwar der Kredit durch Ziehungen 
der Beklagten auf die Londoner Niederlassung der Bank genutzt werden, die Abdeckung 
der Wechsel aber drei Tage vor Verfall in Hamburg erfolgen. Die Beklagte war auch in 
der Lage, durch Begebung des Sekundawechsels die Vorteile der Kreditgewährung als¬ 
bald im Inlande wahrzunehmen und hat hiervon Gebrauch gemacht. Dafür, daß die 
Hamburger Niederlassung nur für die Londoner, gleich deren Agentin, tätig gewesen 
wäre, fehlt jeder Anhalt; eine solche Behauptung ist nicht aufgestellt. 

5. DJZ. 17 530, OL#G. 35 68, SächsOLG. 38 218, Sächf A. 17 155 (Dresden VIII). 
So gut, wie die Vorschriften des § 1 Abs. 1 keine Anwendung auf Arfprücdhe finden, die 
im Betriebe der von ausländischen physischen oder juristischen Personen im Inland unter¬ 
haltenen gewerblichen Niederlassungen entstanden sind, müssen sie im Gegensatz dazu 
Anwendung auf Ansprüche finden, die im Betriebe der von inländischen physischen oder 
juristischen Personen im Ausland unterhaltenen gewerblichen Niederlassungen entstanden 
sind. Denn auch das würde entgegen der Absicht der VO. von 7. Yuguft 1914 (vgl. 
Güthe=Schlegelberger, Kriegsbuch 1915 S. 299/300) zu einer Begünstigung im Aus¬ 
lande wohnender Gläubiger führen. Soweit das OLG. zu Kolmar in dem Beschlusse vom 
12. Dezember 1914 (DAYZ. 1915 Sp. 115) eine abweichende Auffajjung vertritt, fanrı 
ihm jchon deöwegen nicht beigetreten werben, weil es bie Staatsangehörigkeit und nicht 
den Wohnfig entjcheiben läßt. 

B. Der Inhalt des, $ 1 Abf. 1. 
(Abschnitt 1 in Bd. 1, 304; 2, 85; IT in 8b. 1, 306.) 

III. Derboten ift die Geltendmachung vor inländifchen Berichten. 

(Unterabjchnitt 1 in Bd. 1, 306.) 

2. Geltendmachung im Zivilprozeß. 

a) Fällt unter den Begriff der Geltendmachung auch die negative 
Feststellungsklage? 

(zu vgl. Bd. 1, 306; 2, 85). 

DFB. 17 342 (Karlsruhe I). Verneinende Feststellungswiderklagen fallen nicht 
unter das Verbot de3 $ 1 der BRBD. vom 7. Auguft 1914 über bie Geltendmachung 
von Anjprüchen von Perfonen, die im Ausland ihren Wohnfig haben; denn dabei handelt 
es sich der Sache nach nur um die Abwehr von gegen biefe eingellagten Anjprüdyen; auf 
bloß prozessuale Rechtsschutzansprüche findet die BRN O. aber jedenfalls ihrem Zweck 
nach keine Anwendung.
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(Unterabfhnitt b bis p in Bd. 1, 306ff.; 2, 85; 3, 105.) 

a) Geltendmachung durch Antrag auf Zuschlagsversagung? 

LeipzB. 17 552 (Franksurt a. M. III). Der Zweck der BR O. vom 7. August 1914 
ist nur der, zu verhüten, daß Auslandsbewohner, die im Auslande durch Moratorium 
geschützt sind, im Inland ihre vor dem Kriege entstandenen Forderungen eintreiben und 
ihre Ansprüche auf diese Weise verwirklichen. Dagegen sollen diese Personen nicht ge¬ 

hindert sein, ihre Ansprüche bloß zu verteidigen oder der gegebenen Schutzmittel zur Er¬ 
haltung derselben sich zu bedienen (RG. in JW. 15, 126519). Das in 7 12 der B. 
vom 8. Juni 1916 gewährte Recht, die Versagung des Zuschlags zu beantragen, ist nur 
ein Mittel, den Gläubiger vor dem Verlust seines Anspruchs zu bewahren. Eine „Geltend¬ 
machung“ dieses Anspruchs i. S. der BR#O. vom 7. August 1914 liegt darin nicht. 

# ) Geltendmachung durch Aussetzungsantrag? 

HanſG3. 17, Beibl. 154 (Hamburg II). Die auf Grund des § 246 8P#O. beantragte 
Aussetzung wird auch nicht gehindert durch die Kriegsverordnung vom 7. August 1914, 
nach welcher zurzeit Personen, die im Ausland wohnen oder ihre Rechtsnachfolger ver¬ 
mögensrechtliche Ansprüche gerichtlich nicht geltend machen können. Da zwischen den 

Parteien Streit darüber herrscht, ob Klägerin zu ihren Lebzeiten in Bremen oder im 
Auslande domiziliert war, könnte eine Abweisung der Klage erst ausgesprochen werden, 
wenn durch eine Beweisaufnahme festgestellt würde, daß letzteres der Fall war. Dieser 
Beweisantretung gegenüber ist jedoch der Aussetzungsantrag das Prinzipale, da nach 
prozessualen Regeln (s 246 38 PO.) im Falle des Todes einer Partei erst die Aussetzung 
erfolgen muß, bevor weitere Prozeßhandlungen von der einen oder anderen Partei 
vorgenommen werden können oder seitens des Gerichts eine Entscheidung gesällt 
werden darf. 

4. Geltendmachung im Geschäftsaufsichtsverfahren. 

a) Zweigert, Gesch Aufs. 34. Ausländische Gläubiger werden von dem Verfahren 
ebenso betroffen wie inländische. Die Aurufung des Gerichts seitens eines im Auslande 
wohnenden Gläubigers, etwa zwecks Anregung der Aufhebung der Geschäftsaufsicht 
oder in Streitfällen über die Verwendung der vorhandenen Mittel (5 29), enthält noch 

keine gerichtliche Geltendmachung des Anspruchs im Sinne der BD. vom 7. August 1914 
(Ro#l. S. 360), ist also auch ohne Ermächtigung des Reichskanzlers zulässig. 

b) Jaeger, JIW. 17 437. Zweifel bestehen über die Stellung von Gläubigern 
mit ausländischem Wohnsitz oder Sitz, denen nach Maßgabe der VO. vom 7. B. 14 
und ihrer Nachträge die gerichtliche Rechtsverfolgung im Inlande verwehrt ist. 
Die Begründung des § 33 führt aus: Ausübung von Gläubigerrechten im konkurs¬ 
abwendenden Vergleichsverfahren, in dem anders als im Konkurse keine Forderungs¬ 
anmeldung erfolge, sei noch keine gerichtliche Geltendmachung, eine solche bilde erst 
die Vergleichsvollstreckung; auch Gläubiger feindlicher Staaten seien daher teilnahme¬ 
berechtigt; mangels einer Erflärung zähle ihre Stimme allerdings al ablehnend ($ 37); 
allein e3 fei nach der BO. vom 10. 2. 16 (RYBI. ©. 89) aus bejonderen Gründen zu- 
lässig, Ausländeransprüche mit der Folge unter Zwangsverwaltung zu stellen, daß der 
Zwangsverwalter mit abstimmen könne. Das Ergebnis und seine Begründung sind un¬ 
befriedigend. Angehörige feindlicher und uns unfreundlich gesinnter neutraler Staaten, 

ja solche Staaten selbst, können danach als Gläubiger das Zustandekommen des Zwangs¬ 
vergleichs nicht selten (wie die Erfahrung gelehrt hat) zum Schaden des Inlandes ver¬ 
eiteln und damit den Zweck der Ausl VO. ins Gegenteil verkehren. Daß unter Umständen 
ein Zwangsverwalter bestellt werden und daß dieser für den Vergleich stimmen „kann“, 
ist ein recht bescheidener Trost. Jedenfalls aber wäre eine unterschiedliche Behandlung 
des konkursabwendenden und des konkursbeendenden Vergleichs eine unerträgliche Un¬ 

ebenheit. Auch die Teilnahme am konkursabwendenden Vergleichsverfahren ist gericht¬
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liche Geltendmachung des Anspruchs, denn die Abstimmung erfolgt in einem gericht¬ 

lichen Termin und in ber Form einer Prozeßhandlung. Daher hätte die Aufs VO., recht¬ 
zeitiger Anregung folgend (23. 16, 126 Note 39), Auslandsansprüche trotz Versagung 
des Stimmrechts den Vergleichsfolgen unterwerfen (vgl. § 62) oder sie hinter die Ver¬ 
gleichsansprüche zurücksetzen müssen. Einer im Einzelfall unerwünschten Rechtskränkung 

konnte, soweit nicht schon allgemeinere Schutzorschriften bestehen (wie für Osterreich¬ 
Ungarn und die Schweiz), auf dem Wege des § 1 Abs. 2 Satz 1 AuslVO. abgeholfen 
werden. 

IV. Geltendmachung vor inländischen Gerichten. 

(Unterabschnitt 1 bis 3 in Bd. 1, 316; 2, 90; 3, 106.) 

4. Anwendung auf die Spruchbehörden der Reichsversicherung? 

RVA. Rek S., JW. 17 309. Daß der von einem Unfallverlehyzten gegenüber dem 
Versicherungsträger erhobene Anspruch auf eine höhere Entschädigung als die vom Ver¬ 
sicherungsträger festgesetzte ein vermögensrechtlicher ist, kann keinem Zweifel unterliegen. 
Weiter ist davon auszugehen, daß die Behörden der Reichsversicherung, soweit sie im Spruch¬ 
verfahren tätig werden, rechtsprechende Instanzen, d. h. Gerichte im weiteren Sinne 
find. Zweifelhaft kann lediglich erscheinen, ob der Begriff „inländische Gerichte“ in der 
erwähnten Bekannimachung in einem weiteren die Spruchinstanzen der Reichsversicherung 
einschließenden Sinne gefaßt, oder ob hierbei nur an die ordentlichen Gerichte gedacht 
ist. Zu einer einschränkenden Auslegung in letzterem Sinne würde es an jedem sachlichen 
Grunde fehlen; denn die Gründe, aus denen während des Krieges den im Ausland 
wohnenden Personen die Möglichkeit entzogen ist, vermögensrechtliche Ansprüche vor 
den ordentlichen Gerichten zu verfolgen, greifen in demselben Maße auch bezüglich der 
Ansprüche durch, die, obwohl ebenfalls vermögensrechtlicher Natur, nach der Gesetzgebung 
vor besonderen Spruchinstanzen geltend zu machen sind. Dazu kommt die Erwägung, 
daß, wenn eine Beschränkung auf die ordentlichen Gerichte hätte Platz greifen sollen, 
dies nach dem Gebrauche, der in der Gesetzessprache von den in Betracht kommenden 
Bezeichnungen gemacht wird, zum entsprechenden Ausdruck gekommen wäre. 

V. Seitliche Beschränkung des Derbots. 

(Bd. 1, 360; 2, 90; 3, 106.) 
Der urfprünglid; auf den 31. Dftober 1914 beftimmte Termin ift meiter verlegt, 

und zwar burch Bel. v. 13. April 1916 (REOBI. 273) auf den 31. Suli 1916, ducch Bet, 
v. 13. Zuli 1916 (RGBI. 694) auf Den 31. Oftober 1916, durch Bet. v. 5. Oktober 1916 
(RGBI. 1132) auf den 31. Januar 1917, durd, Bel. v. 26. März 1917 (RGl. 277) auf den 
31. Juli 1917, dur) Bel. v. 28. Juli 1917 (NGBT. 566) auf den 31. Oktober 1917 und 
durd) Bel. v. 20. September 1917 (REBI. 854) auf den 31. Jannar 1918. 

(Abschnitt C in BVd. 1, 316ff.; 2, 9lff.) 

D. Rechtonatur der Vorschriften des Ab-. 1. 

J. Die Derordnung enthält zwingendes Recht. 

(Erläuterungen 1 bis 5 in Bd. 1, 320; 6 in Bd. 2, 947 7 bis 9 in Bd. 3, 107.) 
10. LeipzZ. 17 552 (Hamburg II). Da inzwischen der Kriegszustand eingetreten 

und gemäß der B## O. vom 7. August 1914 wegen Unzulässigkeit der Prozeßführung 
von Ausländern das anhängige Prozeßverfahren unterbrochen war, war die Zustellung 
des Urteils und die Einreichung der Berufungsschrift an sich unwirksam. Sie sind aber 
nachträglich rechtswirksam geworden, weil beide Teile durch ihr Verhalten und die Be¬ 
klagten noch ausdrücklich darauf verzichtet haben, diesen Mangel im Verfahren geltend 
zu machen. — Mit Racht bezeichnet Nöldeke diese Entscheidung als sehr bedenklich. —
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11. LeipzZ. 17 936 (Hamburg 1lI). Durch das Inkrafttreten der BBO. vom 

7. August 1914 wurde das Verfahren hinsichtlich der Klage der in Frankreich ansässigen 
Firma M. unterbrochen; der Lauf der Berufungsfrist, der mit Urteilszustellung begonnen 
hatte, hörte auf. Die Einlegung der Berufung während der Unterbrechung war wirkungs¬ 
los (56249 Abs. 2 8 PO.). Nachdem der Reichskanzler durch Verfügung vom 5. November 
1916 hinfichtlid) der fElage eine Ausnahme von ben Borichriften im 8 1 Abf. 1 der BNBD. 
vom 7. Augujt 1914 zugelaffen hatte, war bie Firma 9. befugt, einen gerichtlichen Aus- 
fpruch über die Zuläfiigkeit der Verufung herbeizuführen; denn aud) eine unmirlfame 
Rechtsmitteleinlegung löst die Entscheidungspflicht des Rechtsmittelrichters aus. Einer 
vorgängigen Aufnahme des Verfahrens, entfpredhend $$ 239, 250 ZPD. beburfte e8 Hier 
für nicht (Urteil Diefes Gericht3 vom 15. März 1917 Bf. II. 265/13), e3 genügte, daß der 
Firma M. die Verfügung des Reichskanzlers durch Schriftsatz zugestellt war. Nach 
$ 535 ZBOD. hat das Berufungsgericht von Amt3 wegen zu prüfen, ob die Berufung in 
der gesetzlichen Form und Frist eingelegt ist. Dabei ist freilich eine nach § 249 Abs. 2 8PO. 
nur „der anderen Partei gegenüber" eintretende Unwirksamkeit nicht von Amts wegen 
zu beachten, weil solche durch Verzicht oder durch Unterlassung der Rüge geheilt werden 
kann (Stein, Bem. III zu $249 ZPD. und angef. REntsch.). Im vorliegenden Falle 
hat aber die Firma 9. die Wirkungslosigkeit ausdrücklich geltend gemacht. Der Umstand, 
daß sie durch Schriftsatz angekündigt hatte, daß zunächst die Einrede der mangelnden 
Sicherheit für die Prozeßkosten erhoben werden solle, steht dem nicht entgegen, da hierin 
ein Verzicht auf andere Anträge und Rügen regelmäßig nicht enthalten ist (JW. 1907, 714). 
Da die Berufung hiernach nicht während der Berufungsfrist eingelegt ist, auch die Firma 
M., nachdem ihr die Verfügung des Reichskanzlers zugestellt und damit die Berufungs¬ 
frist von neuem in Lauf gesetzt war, die unwirksame Handlung nicht durch eine wirksame 
ersetzt hat, so war der Firma H. gegenüber das Rechtsmittel als unzulässig zu verwerfen. 

E. Materielle Wirbungen. 

Abschnitt 1 in Bd. 1, 321; 2, 95. 

II. Wird die Derjährung gebemmt? 

1. Bejahend (Erläuterung a, b in Bd. 1, 321; c in Bd. 2, 95). 

d) DJ3. 17 250 (Cöln III). Die Hemmung und Unterbrechung des Verfahrens 
wegen Geltendmachung von Ansprüchen der Auslandspersonen gemäß Bek. v. 7. 8. 14 
haben auch die Unterbrechung der Verjährung zur Folge. Im Gegensatz zu z 8 KTSchG. 
v. 4. 8. 14 enthält die Bekanntmachung betr. Geltendmachung von Ansprüchen der Aus¬ 
landspersonen vom 7. August 1914 keine Bestimmung über die Unterbrechung der Ver¬ 
jährung. Die in $ 20255. BGB. aufgeführten Unterbredungsgründe treffen nicht zu, 
und eine analoge Anwendung ift hier nicht ftatthaft. Dagegen kann die im $ 8 enthaltene 
Beslimmung als der Ausdruck eines für die Kriegszeit allgemein geltenden Grundsatzes 
gelten, so daß ihre analoge Anwendung für die Bek. v. 7. 8. 14 zulässig erscheint. Das 
umso mehr, als sonst, dadie Bekanntmachung nicht nur die Bewohner des feindlichen Aus¬ 
landes, sondern auch die Bewohner der verbündeten Staaten und des neutralen Aus¬ 
landes, und sogar die im Auslande befindlichen Reichsdeutschen trifft, die im Inlande 
wohnenden Angehörigen feindlicher Staaten nicht gehindert sein würden, ihre Ansprüche 
vor inländischen Gerichten geltend zu machen, während jenen die Verjährung droht. Auch 
würde die Verjährung eines gegen einen Kriegsteilnehmer gerichteten Anspruchs nach 
z 8 zugunsten der Auslandsbewohner gehemmt sein, nicht aber die Verjährung der sonstigen 
Forderungen dieser Personen, woraus sich die Folgerung ergeben würde, daß den Nicht¬ 
kriegsteilnehmern durch eine Verjährung der gegen sie bestehenden Ansprüche eine be¬ 

sondere Vergünstigung entständc. 

2. Verneinend zu vgl. Bd. 1, 321. 

Krlegsbuch. Be. 5. 4
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(Bek. 8 in Bd. 1, 326 ff.: 2, 204 ff.; 3, 108 ff.) 

9. Bek. über die Geschäfteaufsicht zur Abwendung des Konkurses. 
Vom 14. Dezember 1916. (Röl. 1363.) 

Wortlaut und Begründung in Bd. 3, 900ff. 

Weitere Begründung. (D. N. X 161.) 
Um die Schuldner, die infolge des Krieges zahklungsunfähig geworden .find, 

vor den Honfurs und den mit ihm verbundenen wirtfchaftlihen Schädigungen zu be- 
wahren, ift ihnen durch die DO. betr. die Anordnung einer Befhäftsanfjicht zur Ab- 
wendung des Konfntsverfahrens, vom 8. Auguft 1914 (REBI. 365), die Möglichfeit 
eröffnet worden, bei dem für das Konfursverfahren zuständigen Amtsgericht die An¬ 

ordnung der BU. zu beantragen. Die segensreichen Wirfungen der DO. würden in 
Stage geftellt werden, wenn die in ihr vorgejehenen Dergünftigungen — Schub vor 
Konkurs und vor Swangspollftredung — mit der Beendigung des Krieges ohne weiteres 
wegfielen. Sahlreiche unter GA. ftehende Schuldner würden dann doch in Honkurs 
geraten; als Ergebnis bliebe lediglih der Auffchub des wirtfchaftlichen Sufammen- 
bruchs anf einen fpäteren Heitpunkt. Dem Bedürfnis, die unter GA. ftehenden Betriebe 
demnäcdft in die felbftändige Keitung des Inhabers in einer Weife zurüdzuführen, 
die den Weg zu einer dauernden Seftigung und Befferung jeiner Lage zu bahnen 
vermag, läßt jich zum Teil schon dadurch entsprechen, daß diefen Betrieben nach Be- 
endigung des Kriegszuftandes eine angemefjene Übergangszeit gewährt wird, inner- 
halb deren ihnen die Porteile der Derordnung erhalten bleiben. Dies ift aber nur 
von Wert, wenn wirklich anzunehmen ift, daß der Schuldner fih demnäcft erholen 

und ohne weiteres zur felbftändigen Fortführung seiner bisherigen wirtfchaftlichen 
Eriftenz wieder imftande fein wird. Dielfad; find indejfen fchon während des Beftehens 
der EX. die Anzeichen dafür zutage getreten, dat foldhe Gefundung nicht möglich oder 
wenigstens nicht wahrscheinlich ist. Für diese Fälle drängt nicht bloß die Rücksicht auf die 
Hrivatinteressen von Schuldner und Gläubiger, sondern vor allem auch die Lage unserer 
wirtschaftlichen Derhältnisse im allgemeinen darauf hin, daß dem Schuldner die Möglich=¬ 
keit gewährt werde, die BA. in einer die Eröffnung des Konkurses vermeidenden 
Weise schon früher abzuwickeln. Als Weg hierfür bietet die auf Grund des & 3 des sog. 
Erm G. erlassene Bek. v. 14. Dez. 1016 (RBl. 1565), die an die Stelle der bisherigen 

Dorfchriften aetreten ift, den gerichtlichen Swangsvergleich außerhalb des Konkurses. 
Der Swangsvergleich ist dem geltenden deutschen Rechte nur als Mittel zur 

Beendigung des Honfurfes befannt. Aber jhon vor Ausbrud; des Krieges waren 

lebhafte, auf die Einführung eines den Konfurs abmendenden Swangsvergleichs ge¬ 
richtete Bejtrebungen im Gange. Sie hatten den Erfolg, daf der Reichstag im Jahre 
1913 befhloß, die verbündeten Regierungen, die bis dahin in der Stage einen abs 

lebnenden Standpunkt eingenomnten hatten (zu val. Denkichrift des Reichs Juftizamts 
vom 1. Dezember 1906, Drndj. Xir. 5396), um Vorlage eines Gesetzentwurfs über den 
Swangsvergleih außerhalb des Konkurses zu ersuchen (Sten Ber. 1915 5. 3749 A), 
Der Bejchluß des Reichstags veranlaßte die Reichsverwaltung von nenem in Ers 
örterungen über die Srage einzutreten. Dieje find durch ben Ausbrud} des Krieges 
unterbrochen worden. 

Die grundfählihe Löjung der Stage ift der ordentlichen Gejehgebung vorzu¬ 
behalten. Sie wird nur nadı forgfältiger Dorbereitung und allfeitiger jachliher Aus» 
einanderjegung mit den im Wefen der Einwichtung wurzelnden Bedenfen erfolgen 
dürfen, wie fie feinerjeit auf dem Grunde des erreichbaren Tatfachenmaterials in der 
Denkschrift des Reichs=Instizamts erörtert worden sind. 

Unbeschadet der grundsätzlichen Lösung erschien es indessen angängig, den Swangs¬ 
vergleich als Mittel zur Beendigung der GA. einzuführen. Das G.=Derfahren ist 
in wichtigen Hunkten mit dem Nonkursverfahren, für das schon das geltende ZRecht
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den Swangsvergleid; Fennt, eng verwandt. Der Schuldner unterliegt, wenn aud 
in geringem Maße als der Bemeinfdyulöner, von Anordnung der BA. an einer Reihe 
von Beschränkungen zugunsten seiner Glänbiger. Er muß fich der Aufficht und bis zu 
einem gewiffen Grade jelbft der Keitung dritter Perfonen unterwerfen. Dor allem 

hat er diefen vollen Einblid in feine Dermögensverhältniffe zu gewähren. Wesentliche 
Grundlagen für den Abfchluß eines Swangsvergleidys waren damit gegeben, fo daß 
die Bedenken, die gegen die allgemeine Einführung des außerkonkurslichen Swangs¬= 
vergleichs erhoben werden, einem fidy an die GA. anfchliegenden Smwangsvergleich 
nicht in gleihem Grade entgegentraten. Er ift auch als natürlicher Abfchluß des GA.- 
Derfahrens von der Öffentlichfeit allgemein verlangt worden. 

Ein arundlegender Unterfchied zwifchen dem Honfurs und den BU. Derfahren 
befteht freilich darin, daf; das Konfursverfahren mit öffentlichen Bekanntmachungen 
fowohl bei der Eröffnung wie aud; fpäterhin verbunden ift, während folche bei der 
GA. nicht ftattfinden. Kür die Ausgeftaltung eines den Konkurs abwendenden Zwangs⸗ 
vergleichs ift es von Bedentung, ob er ohne Befanntmadhungen gefchlojfen werden 
foll oder ob auch ihm jolche vorhergehen müffen. Die Stage der Öffentlichfeit oder 
Yiichtöffentlichfeit des Dergleichsverfahrens bildet unter den Anhängern der Einrihtung 
den Gegenstand einer grundsätzlichen Meinungsverschiedenheit. Die öffentliche Bes 
fanntmachung wird auf der einen Seite im Intereffe der Gläubiger für unerläßlich 
erachtet. Demiaegenüber fteht die Auffajfung, daß der Swangsveroleich nur dann 
von Wert fei, wenn dent Schuldner die mit einer foldhen verbundene Bloßftellung 

erfpart bleibt. Sür eine lediglih im Rahmen der GA. getroffene Mafregel jind die 
erforderlichen Richtlinien bereits durch die bestehenden Verhältnisse vorgezeichnet. 
Die bisherigen Dorschriften, welche die öffentliche Befanntmadhung der SA, unter- 

fagen, verfolgen das Ziel, im Interesse des Schuldners Hreditfchädigungen, wie fie 
eine amtliche Bekanntmachung der Sahlungsunfähigkeit zur Folge hat, zu vermeiden. 
Damit würde es nicht vereinbar fein, wenn der Grundſatz der Nichtöffentlichfeit bei 
der Abwidlung der GA. durchbroden würde; denn die öffentliche Bloßftellung mit 
ihren Folgen, die bei der GA. verhütet werden joll, würde den Schuldner dann doch 
treffen. Der Grundsatz der Nichtöffentlichkeit der Geschäftsaufsicht nötigt deshalb 
dazu, auch für den sich daranschließenden Swangsvergleich von öffentlichen Zekannt¬ 
machungen abzusehen. 

Eine sichere Ermittlung sämtlicher Gläubiger wird durch die dem Vergleich voraus¬ 
gebende Geschäftsaufsicht erleichtert. In Betracht kommt zunächst die Einreichung 
des Gläubigerverzeichnisses durch den Schuldner und dessen Hrüfung durch die Auf¬ 
sichtsperson an der Hand der Geschäftsbücher und sonstiger Aufzeichnungen des Schuld¬ 
ners. Sur weiteren Sicherung der Gläubiger dient es, daß der Schuldner auf Der¬ 
langen des Gerichts die Richtigkeit und Dollftändigkeit der von ihm vorgelegten Der- 
Mmögensaufstellungen, insbesondere des Gläubigerverzeichnisses, beschwören muß. Der 
Schädigung nicht zugezogener Gläubiger ist schließlich anch dadurch vorgebeugt, daß 
die Wirkungen des Vergleichs auf die vom Schuldner benannten Gläubiger beschränkt 
worden sind. Der Schuldner wird daher regelmßäig an dem Derfchweigen einzelner 
Gläubiger fein Intereffe haben, da dies für ihn ohne Tlugen fein and ihn dem Augriff 
diefer Gläubiger uneingefchränkt ausfegen würde. 

Auch noch in dnderen Richtungen hat ji ein Ausbau der GA. als notwendig 
erwiefen. Sur Wahrung der Interejjen der Glänbiger haben die bisherigen Dorjchriften 
nicht immer genügt. Es jind Klagen darüber lant geworden, dag Gefchäftsauffichten 
vielfach angeordnet worden feien, ohne daß die sachlichen Doraussetzungen für die 
Anordnung gegeben waren, wie anch nach der Richtung, daß die einmal angeordneten 
Gefchäftsauffichten aufrechterhalten geblieben jeien, obgleih die Porausfegungen 
für die Anordnung nachträglich meggefallen waren. Es ijt beobadjtet worden, daß 
die von den Schulönern eingereichten Dermögensverzeidniffe den Anforderungen, 
wie fie im Hinblid auf den Swed der Kefhäftsanffiht an die Nichtigfeit und Dolls
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ständigkeit gestellt werden müssen, nicht immer entsprochen haben. Die Möglichkeit, 
die verzeichnisse einzusehen und Aufschluß über die Vermögenslage des Schuldners 
und über die für den Sortbeftand der BA. erheblichen Umstände zu erlangen, ist den 
Gläubigern vielfach dadurd; gefchmälert worden, daß ihnen die Einficht in die Akten 
nicht oder nidyt in genügendern Umfang gewährt worden ift. 

Diesen Unzuträglichkeiten sucht die neue Derordnung durch eine Reihe von 
vorschriften zu steuern. Um zu verhüten, daß Geschäftsaufsichten ohne genügenden 
Grund angeordnet werden, sind die Anforderungen an das von dem Schuldner ein¬ 
zureichende Dermögensverzeichnis verschärft; daneben ist dem Gerichte zur Pflicht 
gemacht, in geeigneten Fällen einen Sachverständigen oder die zuständige Vertretung 
des Handels, des Handwerks oder der Kandwirtichaft zu bören. Die Pflichten der 
Aufficytsperfon find genauer umgrenzt; insbefondere ijt ihr die Pflicht zur forgfältigen 
Berichterftattung auferlegt und dafür Sorge getragen, daß fie im Kaufe des Derfahrens 
ftändig im Auge behält, ob die Dorausfeßungen der SU. noch fortbefteben. Den 
Glänbigern ift die Afteneinfiht in dem erforberlihen Umfang gewährleiftet. Für 
geeignete $älle ift ferner die Möglichkeit gefchaffen, zur Dertretung der Intereffen der 
Gläubiger einen befonderen Belrat zu beftellen, welcher der Aufjichtsperfon ftüend 
und beratend zur Seite zu ftehen hat und berechtigt ift, von ihr Yusfunft zu verlangen 
und Kontrolle zu üben, 

Daneben jieht die DO. eine Reihe weiterer Änderungen und Ergänzungen ber 
bisherigen Befanntmachung vor, die fich infolge der in der Praris gemachten Er⸗ 
fahrungen als zwedmäßig erwiefen haben. Hervorzuheben ift namentlich, daß die 
Derordnung die Aufrechnung, foweit fie den Sweden der Gefchäftsaufficht wider[pricht 
ähnlichen Befhränfungen untermwirft wie im Konfurs, und daß fie für geeignete Fälle 
die Möglichkeit fchafft, langfriftige Derträge, deren Einhaltung die Swede der EX. 
gefährden würde, mit Ermächtigung des Berichts vorzeitig zu löfen. Durch Sonder- 
vorfchriften, über die Hemmung der Derjährung und über die Hoftenpflicht fucht die 
Derordönung die gerichtliche Geltendmachung unftreitiger Anfprühe während der 
Dauer der GA. tunfichft hintanzuhalten. Mit rüdwirfender Kraft find auch Unzuträge 
Iichfeiten befeitigt worden, die fidy bei der Handhabung der bisherigen Vorschriften 
für das Anfebtungsteht der Gläubiger innerhalb und außerhalb des Konfurfes er 
geben konnten. 
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I. Doraussetzungen und Wirkungen der Geschäftsaufsicht. 
5 

§ 1. 

Inhaltsübersicht. 
I. Hersönliche Doraussetzungen. wer kam II. Sachliche Voraussetzungen I 331, II 100, 

unter Geschäftsaufsicht gestellt werden? IV 248, V 53, 

1 330, IT 98, III 109, IV 249, V 53. 1. Sahlungsunfähigfeit I 331. 
1. Natürliche Perfonen 1 330, IT 99, V 53. . 2. Überfduldung I 331, II 100, V 53. 

a) Ohne Aüdficht auf die Staatsange- 3. Sahlungsunfähtgfeit infolge des Krieges 
hörigfeir I 330 1 331, IL 0X, IV 248, V 53. 

b) Auch Krlegsteilnehner I 330. i a) Allgemeine I 331, I1 101. 
c) Muß der Schuldner Gewerbetreiben: b) Mitverurfachung genügt 1332, IL AO, 

der fein? 1V 248, V 54. 

a. Belahend I 530. 4. Abwendbarkeit des Uonkurses I 352, 
11 10, V 54. 

A. Derneinend I 330, IT 98. | 5. Aussicht auf Behebung des Aussichts¬ 

1 

d) Kaufmannseigenschaft ist nicht cr. 

sorderlich 1 330. 

e) Keine Geschäftsaufsicht über Gesell¬ 

grundes oder Verglelch 1 333, IV 748. 

6. Die Anordnung der Geschäftsaufsicht 

schaften des bürgerlichen Rechtes und sindet nur auf Antrag statt 1 333, 11 102, 

nicht rechtsfähige Dereine? 1 350, ! V66. 

II 98, IV 248, V 53. a) Antragsberechtigt ist der Schuldner 
1333, 11 102, V 55. 

f) Keine einheitlihe Geſchãfisaufſicht b) Antragsberechtigt iR nur der Schuld» 
über eine Perfonenmehrheit I 330. ner 1333, II 102, V 55. 

2. Jurifiifche Perfonen I 530, II 98. : c) Wo fi der Antrag zu ftellen? 1 333, 
3. Handelsgesellschaften und rechtsfähige 11 102, V 55. 

Dereine 1 330. ! d) Wie ift der Antrag zu ftelfen? I 333. 

I. Perfönliche Dorausfegungen. Wer kann unter Gefchäftsaufjicht 

geftellt werden? 

1. Natürliche Personen. 

(Unterabschnitt a bis d in Bd. 1, 330; 2, 98.) 

e) Keine Geschäftsaussicht über Gesellschaften des bürgerlichen Rechts 
und nicht rehtsfähige Vereine? 

(Zu vgl. Bd. 1, 330; 2, 98; 4, 748.) 

Bovensiepen a. a. O. 21. Die CU. über nicht rechtsfähige Vereine ijt zuläffig, 
denn nach § 213 KO. ist im Falle ihrer Überschuldung die Konkurseröffnung ſtatthaft; 
ebenso Levpy a. a. O. 31. 

II. Sachliche Doraussetzungen. 

1. Zahlungsun fähigkeit. 

(Zu vgl. Bd. 1, 330.) 

2. Überschuldung. 

(Zu vgl. Bd. 1, 331; 2, 100.) 

Reicht sie stets aus oder nur wenn sie Konkursgrund ist? 

a) Sahn, a. a. D. 40. Die Ülberschuldung ist jetzt der Zahlungsunfähigkeit als 
Aufsichtsgrund völlig ebenbürtig. 

b) Bendix, LeipzZB. 17 159, Borensiepen a. a. O. 26, Jäger a. a. O. 21, 

Klimmer a. a. O. 4, Zweigert a. a. O. 26. Die Uberschuldung ist Aussichtsgrund nur 
soweit sie auch Konkursgrund ist. 

3. Zahlungsunfähigkeit oder Überjhuldung infolge des Krieges. 

a) Allgemeines. 

(Zu vgl. Bd. 1, 331; 2, 101.) 

Bovensiepen a. a. O. 25. Mathematische Beweise sind weder möglich noch erforder¬ 
lich. Ein hoher Grad von Wahrscheinlichleit muß genügen; es ist ausreichend, wenn
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nach den Anschauungen des Lebens, insonderheit der beteiligten Geschäftskreise, der 
Konkursgrund auf den Kriegsausbruch zurückzuführen ist. 

b) Mitverursachung genühgt. 

(Zu vgl. Bd. 1, 332; 2, 101; 4, 748.) 

— Hierüber herrscht jetzt Übereinstimmung. — 

4. Abwendbarkeit des Konkurses. 

(Zu vgl. Bd. 1, 332; 2, 101.) 

a) Sahn a. a. D. 42, Zmeigerta.a. 8.26. Wird die OU. angeordnet, fo ift ein 
Konkursantrag, falls er nicht zurüdgenommen wird, zurüdzumeifen. 

b) Levy a. a. O. 69 erhält seine in Bd. 2, 101 mitgeteilte Ansicht aufrecht, daß 
ein Konkursantrag in der Schwebe bleiben dürfe; ebenso Bovensiepen a. a. O. 29 und 
Klimmer a. a. O. 6. 

5. Aussicht auf Behebung des Aufsichtsgrundes oder auf Vergleich. 

(Zu vgl. Bd. 1, 333; 4, 748.) 

a) auf Behebung des Hufjihtsgrundes nad) Wegfall der Kriegsverhältniffe 

a. auf Behebung des Aufsichtsgrundes. 

aa. Bovenfiepen a. a. D. 27. Es genügt eine gewisse Wahrscheinlichkeit. Eine 
entfernte bloße Hoffnung oder vage Möglichkeit reicht nicht aus. Es müssen immerhin 
gewisse positive Anhaltspunkte für die Annahme der Behebung des Aufsichtsgrundes 
vorliegen. 

BP. Leoya.a. D. 34. Die Aussicht braucht nicht einen besonderen Grad von Be¬ 
stimmtheit zu haben. Es genügt, wenn nach menschlichem Ermessen der Schuldner auf 
Wegfall des Aufsichtsgrundes hoffen darf. Greisbare Unterlagen werden nicht immer 
vorhanden sein. 

H. nach Wegsall der Kriegsverhältnisse. 

aa. Fäger zu vgl. Bd. 4, 748. 
PB. Weinberg a. a. D. 36. Dieſer Zuftand wird ext dann als eingetreten anzu» 

sehen sein, wenn insbesondere auch in wirtschaftlicher Beziehung mwenigflens bie un- 
mittelbaren Folgen des Krieges, namentlich die Schwierigkeiten in dem Bezug von Roh¬ 
stoffen, Regelung des Ein= und Ausfuhrhandels, Beschaffung von genügenden Arbeits¬ 
kräften usw. beseitigt sind. 

vy. Cahn a. a. O. 43. Die neue Bestimmung ist gut gemeint, aber allzu lax. Denn 
in Wahrheit werden, wenn man noch so optimistisch denkt, die geregelten friedlichen Bahnen 
noch lange auf sich warten lassen. Hier wäre cin Endtermin zu stellen gewesen. Es muß 
auch vermutlich noch zu irgendwelchen diesbezüglichen lbergangsvorschristen kommen. 

b) auf einen Vergleich. 

1. Cahn a. a. O. 43. Ein ganz unbestimmtes sanguinisches und unbeweisbares 
Verlangen des Schuldners darf nicht berücksichtigt werden; irgendwelche konkrete Grund¬ 
lagen müssen herbeigeschafft werden. Allein das Verlangen der Vorlegung der Unter¬ 
stützung eines erheblichen Teils der Gläubiger geht zu weit. Die Aussicht besteht auch 
dann, wenn einige maßgebende Gläubiger ein Eintreten für den berechtigten Vergleich 
bekundet haben. Die al3baldige Anordnung kann eilen, wichtige Gläubiger können aber 
im Auslande wohnen und nicht erreichbar sein. 

2. Kallir a. a. O. 359. Wie der Schuldner die Aussichten auf den Erfolg des ge¬ 
planten Ubereinkommens dartut, ist Sache des einzelnen Falles. In der Regel wird es 
genügen, den Plan in großen Umrissen darzulegen und die Zustimmung der Mehrzahl 
der Gläubiger glaubhaft zu machen. Nicht erforderlich ist, daß bei diesem Antrag auf
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Anordnung der Geschäftsaufsicht nun auch die Voraussezungen für die Einleitung des 
Zwangsvergleichsverfahrens, also bestimmter Vergleichsvorschlag, erforderliche Zahl der 
Zustimmungserklärungen (5 41), erfüllt werden. Die eingeleiteten Verhandlungen können 

ja auch zu einem außergerichtlichen Übereinkommen führen. Gegen etwaige Ver¬ 
schleppungsabsichten des Schuldners bietet die Vorschrift im § 67 Abs. 2 Schut, wonach 
das Gericht dem Schuldner eine Frist zur Herbeiführung eines Vergleichs setzen und nach 
deren Ablauf die Geschäftsaussicht wegen nachträglichen Wegfalls einer Voraussetzung 
aufheben kann (5 66 Ziff. 2). 

3. Bendix a. a. O. 159. Allzu strenge Anforderungen an den Beweisantritt wird 
man nicht stellen, insbesondere nicht von vornherein schon die Vorlegung der Zustimmungs¬ 
erklärungen der Gläubigermehrheit gemäß §§ 41 Nr. 2, 37 ff. fordern dürfen. Dieses Ver¬ 
langen wäre z. B. dann unbegründet, wenn die Eröffnung dringlich ist und Hauptgläubiger 
im Auslande wohnen, aber auch wenn die Zustimmung der Gläubiger gerade erst von der 
Prüfung der geschäftlichen Verhältnisse des Schuldners oder sonstiger Umstände abhängt, 
die durch die Geschäftsaufsicht erst aufgeklärt werden sollen. Schutz gegen etwaige 
Mißgriffe durch Anordnung einer unzulässigen Geschäftsaufsicht gewähren die N 28 
Abs. 3, 66 Abs. 2 Nr. 2 in Verbindung mit § 67 und der durch dessen Abs. 2 dem Gericht 
erteilten Befugnis zur Setzung einer kurzen Frist zum Zwecke der Einreichung eines 
Antrags auf Eröffnung des Zwangsvergleichsverfahrens (§3#8 33, 41). 

6. Die Anordnung der Geschäftsaufsicht findet nur auf Antrag statt. 

a) Antragsberechtigt ist der Schuldner. 

(Zu vgl. Bd. 1, 333; 2, 102.) 

a. Levy a. a. O. 35 (abw. Bd. 2, 102). Das Antragsrecht kann ausgeübt werden: 

1. wenn der Schuldner eine Einzelperson ist, von ihr oder ihrem Bevollmächtigten 
oder ihrem gesetzlichen Vertreter, 

2. bei offenen Handelsgesellschaften, Kommanditgesellschaften und Kommandit¬ 
gesellschaften auf Aktien von jedem persönlich haftenden Gesellschafter und 
jedem Liquidator (§ 72 VO., § 210 Abs. 1 KO.), 

3. bei Aktiengesellschaften, eingetragenen Genossenschaften, eingetragenen und 
nicht eingetragenen Vereinen von jedem Vorstandsmitglied und jedem Liqui¬ 
bator, bei Gesellschaften mit beschränkter Haftung von jedem Geschäftsführer 
und jedem Liquidator (5 72 VO., J 208, 213 KO., § 100 Abs. 1 Gen®., $ 63 

Abs. 2 Gmb H.), 
4. bei einem Nachlaß von jedem Erben, oder wenn eine Nachlaßpflegschaft oder 

eine Nachlaßverwaltung besteht, von dem Nachlaßpfleger oder dem Nachlaß¬ 
verwalter, wenn ein Testamentsvollstrecker eingesetzt, von diesem (6( 73 Abi. 1 

VO., 3217 KO.); ebenso Jäger a. a. O. 22, Bovensiepen a. a. O. 26, 

Klimmer a. a. O. 7, Weinberg a. a. O. 102. 

6. Cahn a. a. O. 46. Bei offenen Handelsgesellschaften, Kommanditgesellschaften, 
eingetragenen Genossenschaften und bei Vereinen muß der Antrag von sämtlichen Berech¬ 

tigten gestellt werden. 

b) Antragsberechtigt ist nur der Schuldner. 

(Zu vgl. Bd. 1, 102; 2, 102.) 

Weitere Nacdhweijungen über die Beftrebungen für und gegen ein Antragsrecht 

des Gläubigers bei Cahn a. a. O. 45. 

c) Wo ift der Antrag zu flellen? 

(Zu vgl. Bd. 1, 333; 2, 102.) 

Jäger a. a. L. 24, Klimmer a. a. O. 7. Hat der Schuldner weder eine Nieder¬ 

lassung noch ein Gut und auch keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland, dann
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ist die Geschäftsaufsicht nur zulässig, wenn auch der Schuldner Deutscher ist und in Deutsch¬ 

land Vermögen hat. 

82. 
Unterſtützung und Überwachung durch eine Aufſichtsperſon. 

Inhaltsübersicht. 

T. Rechtliche Stellung im allgemeinen V 56. | 3. Die erforderliben Mafnahınen V 52. 

II. Unterfügung und Überwachung der Gefd;äfis- 3, Abernahme der Geschäftsführung V 57. 

führung V 56. 5. Dbertragung der Geschäftsführung auf einen 
1. Geschäftsführung V 56. | Dritten V 59. 
2. Überwachung V 57. 

I. Rechtliche Stellung im allgemeinen. 

(Bu val. 55 22jf. BO.) 

1. Bovensiepen a. a. O. 31. Ahnlich wie der Zwangsverwalter oder Konkurs¬ 
verwalter, auch der Testamentsvollstrecker bekleidet die Aufsichtsperson ein im Interesse 
von Privatpersonen verliehenes Amt. Sie ist nicht Beamter und in der Regel nicht Ver¬ 
treter des Schuldners — zu vgl. in Bd. 1, 352; 2, 115. — 

2. Cahn a. a. O. 55. Troh gewisser Annäherungen ist die Rechtsstellung der Auf¬ 

sichtsperson der des Konkursverwalters, Zwangsverwalters oder Testamentsvollstreckers 
nicht vergleichbar. Es handelt sich um eine Art Pflegschaft. 

3. Jäger a. a. O. 31, JW. 17 135. Die Gslellt eine besonders geregelte Ver¬ 
mögenspflegschaft dar, die dem Schutze des Schuldners selbst und seiner Gläubiger dient 
und nur mittelbar der Allgemeinheit zum Vorteil gereicht. Den Pflegschaften der 
$5 191075. BGB. gegenüber nimmt die GA. eine felbfiändige Stellung ein, so daß sich 
3. B. die Anwendung des § 1418 Abs. 1 Nr. 4 BGB. verbietet, weil dieje Vorfchrift gerade 
eine Gebrechlichkeitspflegschaft im Sinne des § 1910 B . voraussetzt. Unbedenklich 
ift dagegen 5. 8. die Anwendung de3 $ 53 ZBD. in Fällen, in denen ba3 durch den Auf¬ 
sichtszweck veranlaßte Eingreifen der Aufsichtsperson eine Prozeßführung durch diese 
notwendig macht. 

II. Unterstützung und Überwachung der Geschäftsführung. 

1. Geschäftsführung. 

— Darüber, ob es aufsichtsfreies Vermögen gibt, vgl. zu § 6. — 

a) Klimmer a. a. O. 12. Der Aufsicht untersteht nicht nur das Vermögen des 
Schuldners, sondern seine ganze Lebensführung (wobei natürlich jedes schikanöse Vor¬ 
gehen zu vermeiden ist). Daß „Geschäftsführung“ nicht bloß „Geschäfte“ bedeutet, ergibt 
fid) daraus, daf die YU. zuläffig ist bei Personen, die gar kein Geschäft haben. „Geschäfts¬ 
führung” bedeutet bie Führung ber Wirtjhaft, des Haushalts ufw. Damit und mit der 
Bermögensverwaltung hängt aber das ganze Zun und Lajlen des Schuldners aufs engfte 
zufammen. &3 geht nicht an, daß die Aufficht3perjon deshalb, meil es nicht unter die 
Bermögensverwaltung falle, e3 dulden muß, da der Schulbner 3. B. den ganzen Tag 
auf Reifen auswärts if, Der Ausbildung der Jugendwehr sich widmet usw. Diese Dinge 
haben aber auf bie Gefchäftzjfihrung des Schuldners einen hervorragenden Einfluß. 

b) Bovensiepen a. a. O. 35. Zwecks Ausübung ihrer Befugnisse kann die Auf¬ 
sichtsperson zweifellos auch gegen den ausdrücklichen Willen des Schuldners dessen 
Geschäfts= und Hausräume betreten. Leistet er hiergegen Widerstand, so macht er sich 
unbedenklich des Hausfriedensbruchs schuldig, da innerhalb der Schranken der Ausübung 
seines Amtes der Aufsichtsperson das Hausrecht zusteht (übereinstimmend mit Bendix 
in Bb. 1, 353); a. M. Cahn a. a. D. 57, Wafjermann-Erlanger, 3. Aufl. 249.
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2. Überwachung. 

Jäger a. a. O. 28, JW. 17 134. Unterstützt wird die Geschäftsführung des 
Schuldners vor allem durch Ratschläge, z. B. bei Einkäusen und Verkäufen, bei Lösung 
schwebender Schuldverhältnisse (§8 9ff.), bei Einleitung und Fortführung von Prozessen 
des Schuldners, nicht minder aber durch eigene Mitarbeit der Aufsichtsperson z. B. bei 
der Buchführung. Der Überwachung unterliegen alle das beaufsichtigte Vermögen 
aktiv oder passiv berührenden Handlungen des Schuldners selbst, seiner Bediensteten und 
seiner Vertreter, bei der Geschäftsaufsicht über juristische Personen im besonderen das 
Verhalten der Organe, z. B. des Vorstandes, des Aufsichtsrats, der Generalversammlung. 
Daher hat die Aussichtsperson die Befugnis zur Teilnahme an den Sitzungen der Organe, 
um in der Lage zu sein, rechtzeitig Gegenmaßnahmen zu treffen. Der lberwachung 
bedarf bei Gewerbetreibenden deren gesamter Geschäftsbetrieb, besonders Anschaffung 
und Weiterveräußerung, Einnahmen und Ausgaben, Buchhaltung und Korrespondenz, 
Wechsel- und Scheckverkehr (vgl. Bendix, Leipz #. 15 192 f, ähnlich Cahn a. a. O. 53). 

3. Die erforderlichen Maßnahmen. 

(Zu vgl. Bd. 1, 336; 2, 116.) 

a) Jäger a. a. O. 29, JW. 17 134. Die durch den Aufsichtszweck gebotenen Maß¬ 
nahmen kann die Aufsichtsperson nicht nur im inneren Gange des Unternehmens, nicht 

nur dem Schuldner gegenüber treffen, sondern auch im Verkehr mit Dritten. Es kommen 
also außer den Maßnahmen der innenrechtlichen Besorgung von Angelegenheiten auch 
Maßnahmen der Vertretung in Betracht, d. h. ein Handeln im Namen des Schuldners 
und mit unmittelbarer, ausschließlicher Wirksamkeit für dessen Vermögen. Das ergibt 
sich aus der ganz allgemeinen Fassung der VO., aber auch aus der Erwägung, daß die 
gedeihliche Lösung der Aufsichtsaufgabe ohne Ermächligung zum slellvertretenden Handeln 
(3. B. zum Abschlusse von Kauf= und Dienstverträgen namens des Schuldners) erschwert 
und unter Umständen vereitelt würde. 

b) Jäger a. a. O. 29, JW. 17 134. Die Ermächtigung bezieht sich auf Handlungen 
tatsächlicher (z. B. Brieferöffnung) und rechtlicher Art, auf Rechtsgeschäfte des bürgerlichen 
Rechts, wie auf Maßnahmen der Rechtsverfolgung. Sie ruht unmittelbar im Gesetze. 
Sie bedeutet also für den Verkehr mit Dritten eine inhaltlich durch den Aufsichtszweck 
begrenzte gesehliche Vertretungsmacht. 

c) Cahn a. a. O. 54. Die Aussichtsperson kann Angestellte annehmen und ent¬ 
lassen; ebenso Klimmer a. a. O. 17. 

d) Jäger a. a. O. 30, JW. 17 135. Den Betrieb des Schuldners endgültig einzu¬ 
stellen, ist die Aufsichtsperson nicht ermächtigt. Sie hat ja die Aufgabe, das lebensfähige 
Unternehmen zu reiten. Erweist das Unternehmen sich als nicht mehr lebensfähig, dann 
hat die Aufsichtsperson die Aufhebung der Gl. zu erwirken (5 28 Abs. 3 mit $ 66 Kr. 2). 
Eine vorübergehende Schließung des Geschäfts kann durch den Aufsichtszweck geboten 
und darum nach #2 Satz 2 statthaft sein; ebenso Cahn a. a. O. 54, Klimmer a. a. O. 17, 
Levy a. a. O. 51, Zweigert a. a. O. 29. 

e) Cahn a. a. O. 55. Postsperre ist unzulässig. 

4. Übernahme der Geschäftsführung. 

a) Vovensiepen a. a. O. 32. Nur in Ausnahmefällen wird die Aufs Pers. von dieser 
außerordentlich weitgehenden Befugnis Gebrauch machen und so den Schuldner voll¬ 
ständig depossedieren. Nur klar zutage liegende, offensichtliche Unfähigkeit des Schuldners, 
Unwürdigkeit, hartnäckiger Ungehorsam, schwere Erkrankung oder sonstige anhaltende 
Verhinderung können eine solche gänzliche oder auch nur teilweise Ausschaltung recht¬ 
fertigen. Im Interesse des Schuldners und nicht in dem der Gläubiger ist die Geschäfts¬ 
aussicht eingeführt, dieser Hauptzweck würde völlig vereitelt werden, wenn der bisherige 
Geschäftsherr und Leiter in die Stellung eines unbeteiligten mehr oder weniger lästigen
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Zuschauers ohne ganz zwingende Gründe herabgedrückt werden dürfte. Eine Sicherung 

des Schuldners gegen eine mißbräuchliche Anwendung dieser ungemein weittragenden 
Machtbefugnisse der Aufsichtsperson gewährt hier und bei der Übertragung der Aufsichts¬ 

befugnis auf einen Dritten der § 29 Bek., wonach bei Streitfällen, die sich aus Anord¬ 
nungen der Aussichtsperson zwischen ihr und dem Schuldner ergeben, das Gericht zu 
entscheiden hat. 

b) Bovensiepen a. a. O. 33. Die Aufsichtsperson kann im Rahmen ihrer Geschäfts¬ 
führerbefugnis mit verbindlicher Kraft für den Schuldner leisten und für ihn in Empfang 
nehmen und alle diejenigen rechtlichen Willenserklärungen abgeben, die der gewöhnliche 
Geschäftsgang mit sich bringt. Zur Veräußerung oder Belastung der dem Schuldner 
gehörigen Grundstücke, zur Eingehung von Wechselverbindlichkeiten, zur Aufnahme von 
Darlehen und zur Prozeßführung ist dagegen die Aufsichtsperson, selbst dann, wenn sie 
die Geschäftsführung ganz oder teilweise an sich gezogen hat, nicht befugt. Sie bedarf 
hierzu vielmehr stets genau wie der Generalhandlungsbevollmächtigte elner besonderen 
Vollmacht des Schuldners. Auch das Gericht kann eine fehlende Bevollmächtigung des 
Schuldners nicht ersetzen. Im Notfall ist die Aufhebung der Geschäftsaufsicht angezeigt. 

c) Klimmer a. a. O. 16. Widerspricht der Schuldner, so wird die Aussichtsperson 
bis zur Entscheidung des Gerichts sich wohl auf Unterstügung und ÜUberwachung be¬ 
schränken müssen. (Anders Bendix LeipzZ. 15 193, der troß eines Widerspruchs der 
Aufsichtsperson die Befugnis zur Vertretung zuspricht.) 

d) Klimmer a. a. O. 16. Die Geschäftsführung der Aufsichtsperson wird abzu¬ 
grenzen sein. Das ist nötig, wenn fein Wirrwarr entstehen soll. Denn der Schuldner 
bleibt verfügungsberechtigt, auch wenn die Aufsichksperson die Geschäftsführung über¬ 
nimmt, und soll wissen, was er tun darf und was nicht. Die Abgrenzung soll sich sowohl 
auf den Umfang als auch auf die Zeit erstrecken. 

e) Klimmer a. a. O. 16. Die Ubernahme der Geschäftsführung muß dem Schuldner 
und wird am besten auch dem Gericht gegenüber erklärt werden. Wird in dieser oder in 
ähnlicher Weise verfahren und der Schuldner auf seine Pflichten aufmerksam gemacht, 
so werden schwierige Verhältnisse vermieden werden, ebenso Cahn a. a. O. 62. 

I) Jäger a. a. O. 31, 36, 64. Gemäß dem entsprechend anzuwendenden § 53 8PO. 

steht der Schuldner für den von der Aufsichtsperson übernommenen Prozeß einer nicht 
prozeßfähigen Partei gleich. Die Frage, wer den Parteieid zu leisten hat, löst sich nach 
* 473 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 ZBPO.; ebenso Zweigert a. a. O. 30. A. M. Klimmer 
a. a.D.18, Levy a.a.D. 55, die der Recdtsauffaffung von Hallbauer (in Bd. 4, 749) 
beitreten. 

g) Leoy a. a. D. 56. Die Legitimation der Auffichtsperfon ift die vom Gericht 
erteilte Bescheinigung über die Bestellung. Hat sie nachgewiesen, daß sie Aufsichtsperson 
ist, dann braucht sie nur zu sagen, daß sie Vertreter und in welchem Umfang sie Ver¬ 
treter des Schuldners ist. Ja, auch ohne daß sie es sagt, muß sie als Vertreter des Schuldners 
gellen, wenn aus ihren Handlungen zu folgern ist, daß sie die Geschäfte des Schuldners führt. 

Dies trifft aber nur für den Fall zu, daß das Gericht die libernahme der Geschäfts¬ 
führung des Schuldners durch die Aufsichtsperson nicht gemißbilligt hat. Die Rechtslage 
ändert sich, wenn der Aufsichtsperson die Übernahme der Geschäftsführung durch das 
Gericht untersagt ist. Die von der Vertretung ausgeschlossene Aufsichtsperson kann von 
ihrer Bestellungsurkunde zum Zweck der Täuschung Gebrauch machen. Um dies zu ver¬ 
hindern, ist es zweckmäßig, jede Beschränkung der Aussichtsperson in der Bestellungs¬ 
urkunde zu vermerken. Vorgeschrieben ist dies jedoch nicht. Man wird deshalb allen, 
welche mit der Aufsichtsperson als Vertreter des Schuldners Rechtsgeschäfte abschlicßen, 
das Recht einräumen müssen, von der Aufsichtsperson eine Bescheinigung des Gerichts 
darüber, daß sie zur Übernahme der Vertretung des Schulduners befugt ist, zu verlangen. 

Namentlich werden Behörden die Vorlegung einer solchen Bescheinigung fordern. So 

wird das Grundbuchamt die Eintragung in das Grundbuch auf Grund von Auflassungs¬ 
erklärungen, Eintragungsbewilligungen und Eintragungsanträgen der Aufsichtsperson,
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das Regiſtergericht die Eintragung in das Handels- und Genoſſenſchaftsregiſter auf Grund 
von Anmeldungen oder Anträgen der Aufſichtsperſon von der Vorlegung einer ſolchen 
Beſcheinigung abhängig machen. 

h) Buhmann a. a. O. 36. Dadurch, daß der Außenstehende niemals recht er¬ 

kennen kann, wann und wieweit die Aufsichtsperson von ihrer weitgehenden Befugnis, 

insbesondere von dem Rechte der Übernahme der Geschäftsführung im einzelnen Falle 
Gebrauch gemacht hat, außerdem aber unklar ist, welche Wirkungen eine solche Über¬ 
nahme mit sich bringt, werden sich vielfach Unzuträglichkeiten ergeben. 

5. Übertragung der Gefhäjtsführung auf einen Dritten. 

a) Käger a. a. D. 30, ZW. 17 135. Wuch bie Übertragung der GY. an einen 
Dritten bildet eine Mafregel, die dıurrd) den Zmwed der GA. geboten fein muß. Aud; fie 
gilt für Innenbetrieb und Außenverkehr: der Dritte fann aljo Gefchäftsbeforger ohne 
Vertretungsmacht, aber auch Vertreter, d. h. ein von der Aufsichtsperson bevollmächtigter 
Schuldnervertreter werden. Eine Übertragung de3 Anıtes im ganzen ift unftatthaft. 
Sie wäre mit dem Beftellungsgrundbfage ($ 22) nicht vereinbar. 

b) Jäger a. a. O. 30, JW. 17 135. Als Geschäftsherr und Machtgeber waltet die 
Aussichtsperson in Zwangsvertretung des Schuldners. Sie vereinbart mit dem Dritten 

dessen etwaige Entlohnung. Ihren Weisungen hat der Dritte zu folgen. Ihr Wille 
(Kündigung, Widerruf) beendet den Geschäftsbesorgungsvertrag wie die Vollmacht 
(& 168ff., 626 f., 649, 671, 675 BGB.). Der persönliche Einfluß des Schuldners soll ja 
gerade ausgeschaltet werden. 

e) Vovensiepen a. a. O. 33. Die Ubertragung der Geschäftsführung auf einen 

Dritten, sei es ganz oder teilweise, bewirkt ebensowenig eine Beschränkung der Ver¬ 
fügungsbefugnis des Schuldners wie die Anordnung der Geschäftsaufsicht überhaupt. 
Er bleibt also nach außen hin neben dem Geschäftsführer verfügungsfähig, nur muß er 
die von diesem im Rahmen der Geschäftsführungsbefugnis abgeschlossenen Geschäfte 
gegen sich gelten lassen. Die Aufsichtsperson kann nämlich der dritten Person, der sie 
die Geschäftsführungsbefugnis ganz oder teilweise erteilt hat — um diese auch nach außen 
hin wirksam zu gestalten — auch die Vertretungsbefugnis für den Schuldner übertragen. 
Dann kann sie an Stelle des Schuldners seine Forderungen einziehen, Vermögens¬ 
stücke erwerben und seine Gläubiger befricdigen. Allerdings kann die Aussichtsperson. 
dem Dritten nur insoweit Vertretungsbefugnis verleihen, als ihr selber im Falle ihres 
Selbsteintritts in die Geschäftsführung des Schuldners zustehen würde, der Dritte wird 
sich also bei Ausübung seiner Vertreterrechte, wenn ein Kaufmann unter Geschäftsaussicht 
gestellt ist, regelmäßig an die Schranken des § 54 HGB. halten müssen. 

d) Klimmer a. a. O. 17. Wird die Aussichtsperson ihres Amtes enthoben, so 
endet in der Regel die Übertragung der Geschäftsführung an die dritte Person vor¬ 
behaltlich etwa vereinbarter Kündigung usw. (Mayer S. 170). Das Gericht soll es 
stets wissen, wenn die Geschäftsführung übertragen wird. Für die Person, die die Auf¬ 
sichtsperson aufstellt, haftet sie nach § 278 BGB. (Vgl. 5 24 VO.) 

— Hier scheint ein Mißverständnis vorzuliegen. Der von der Aufsichtsperson be¬ 
stellte Geschäftsführer führt nicht die Geschäfte der Aussichtsperson (auch nicht in deren 
Eigenschaft als Vertreter des Schuldners), sondern die Geschäfte des Schuldners auf 
Grund eines ihr von der in § 2 hierzu ermächligten Aufssichtsperson erteilten Auftrages. — 

83. 
Auskunftspflicht — Beschränkung der Handlungsfreiheit. 

Inhaltsübersicht. 
A. Uuskunftspflicht V 60. B. Beschränkung der Handlungsfreiheit V 61. 

1. Einsicht in die Geschäftsbücher und sonstige I. Allgemeines V 61. 

Aufzeichnungen V 60. II. Sustimmungsbedürftige Geschäfte V 62 
II. Auskunft V 60. 1. Die Sustimmung V 62. 

III. Keine Swangsmittel V 60. 1 a) Begriff V 62.
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b) Kann das Gericht die Sustimmung a) Allgemeines. — Die objehtive Sach¬ 
erfegen? V 62, : Inge entfdieidet V 63. 

2. Die einzelnen Gefcäfte V 62. b) Deibinbligfeiten, ble erforderlich find 
„Zur Fortführung des Geschäfts“ Vé3. 

a) Unentgeltliche Derfügungen V 62. Fe ĩ ich ſi 
b) Derfügungen über Grundstücke und a ebenen ebenefinung 

Mecht an Grundflüden V 63. i Z. des Schuldners V 64. 
c) Beirledigung und Sicherfichlung von : 8. feiner Samilie V 64. 

Anspröchen V 63. C. Beſondere Sicherungs· Auflagen V 64. 
d) Eingehung von Verbindlichkeiten Vös. D. Neine Eimwirkung auf öffentliche Rechte des 

5. Justirmmungsfreie Geschäfte V 63. 1 Schuldners V 4. 

A. Die Auskunftspflicht. 

I. Einsicht in die Geschäftsbücher und sonstige Aufzeichnungen. 

(Zu vgl. Bd. 1, 357; 2, 120.) 

1. Jäger a. a. D. 37, ZW. 17 137. Der Einsichtnahme des Aussichtspflegers unter¬ 
liegen im Zweckbereiche der Aufsicht auch Haushaltungsblcher, obwohl jie der $ 3 Abf. 1 
nicht — wie der $ 811 Mr. 11 ZPO. — ausbrüdlich neben den Gefhäftsbüchern nennt. 
Sie fallen mindeitens unter die „jonjtigen Aufzeichnungen” und werden bei der Aufjiht 
über Nichtkaufleute oft die mwichtigjte Unterlage der Ermittlungen bilben. 

2. Bovensiepen a. a. O. 35. Die gesamte Handelskorrespondenz des Schuldners 
muß der Einsichtnahme durch die Aufsichtsperson zugänglich sein, aber auch nur diese, 
reine Privatbriefe des Schuldners unterliegen ihr dagegen nicht. Nur auf die Geschäfts¬ 
führung des Schuldners erstreckt sich die Aufsicht. Auch die Eröffnung der für ihn be¬ 
stimmten Geschäftsbriese ist der Aufsichtsperson gestattet. Auch die Zuziehung eines 
Bücherrevisors wird der Aufsichtsperson gestattet sein. Uber den Umsang der Vorlegungs¬ 
und Auskunftspflicht des Schuldners entscheidet bei Streitigkeiten zwischen ihm und 
der Aussichtsperson das Gericht (§ 29). 

II. Auskunft. 

1. Jäger a. a. O. 38, JW. 17 138. Auskunft kann auch über aufsichtsfreies (un¬ 
pfändbares) Vermögen gefordert werden, soweit dies im Zwecke der Geschäftsaussicht 
liegt, namentlich mit Rücksicht auf die Sicherstellung der Lebensführung des Schuldners 
und seiner Familie. 

2. Jäger a. a. O. 38, JW. 17 138. Regel ist mündliche Auskunfterteilung, weil 
nur sie die Möglichkeit alsbaldiger Ergänzung und Klärung durch Befragen des Schuldners 
gewährt. Darum schließt die Auskunftspflicht zugleich die Verbindlichkeit persönlichen 
Erscheinens vor dem Aufsichtspfleger ein. In dessen Ermessen liegt es, schriftliche Aus¬ 
kunft genügen zu lassen. Zwistigkeiten schlichtet das Aufsichtsgericht in unanfechtbarer 
Weise (68 29, 19). 

III. Keine Swangsmittel. 

1. Jäger a. a. O. 38, JW. 18 138. Durch besondere Zwangsmittel ist die Offen¬ 
barungspflicht des Schuldners nicht gesichert. Sie bedeutet eine zum Schutze der Gläubiger 
vorgesehene Obliegenheit öffentlich=rechtlicher Art. Der „Rechtsweg“ im Sinne des 
Zivilprozesses ist „unzulässig“. Fügt der Schuldner sich nicht gutwillig, so hat er die Auf¬ 
hebung der Geschäftsaufsicht und damit alle Nachteile des Konkurses zu gewärtigen. 
Auf der Annahme der Zulänglichkeit dieses mittelbaren Druckes baut sich das ganze Auf¬ 
sichtsverfahren auf. Verweigert also der Schuldner die geforderte Einsichtsgestattung 
oder Auskunft, so wird die Aufsichtsperson zunächst eine durch Androhung der Aufhebung 
des Verfahrens verstärkte Entschließung des Gerichts (s 29) und bei fortdauernder Wider¬ 
setzlichkeit die Aufhebung selbst erwirken ( 66 Abs. 2 Nr. 1). 

2. Bovensiepen a. a. O. 35. Zwangsmittel gegen den Schuldner zur Erfüllung 
seiner Pflichten stehen der Aufsichtsperson nicht zu. So steht ihm namentlich eine Klage 
auf Erteilung der Auskunft nicht zu, denn die Aufsichtsperson verfolgt kein eigenes
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Smtereffe, fonbert nur das der Beteiligten. Auch eine Verpflichtung des Schuldners zur 
Ableiftung des Dffenbarungseides gegenüber ber Auffichtsperfon gibt e3 nit. Denn 
diese kann nicht wie ein Kontursvermwalter bie Herausgabe de3 Vermögens bes Schuldner 
zur eigenen Verwaltung unter gänzlicher Ausschaltung des Schuldners verlangen, dieser 
bleibt nach wie vor voll verfügungsfähig und Herr seines Vermögens, nur gewisse Be¬ 
schränkungen in der Verwaltung werden ihm auferlegt. Ebenso Klimmer a. a. O. 21, 
Cahn a. a. O. 69, Levy a. a. O. 65; abw. hinsichtlich der Klage Bendix in Bd. 1, 357. 

B. Beschränkung der Handlungsfreiheit. 

I. Allgemeines. 

1. Jäger JW. 17 137. Der Schuldner büßt auch insoweit, als er durch 
besondere Maßnahmen der Aufsichtsperson oder des Aufsichtsgerichts (3§ 2 Satz 2, 5 3 
Abs. 3) aus der Eigenbetätigung verdrängt wird, Geschäftsfähigkeit und Verfügungs¬ 
befugnis nicht ein; = unstreitig —. Das Gegenteil wäre im Interesse der Verkehrs¬ 
sicherheit ohne Kundgabe undenlbar; der § 18 Abf. 1 schließt aber jede öffentliche Bekannt¬ 
machung aus. So erglbt sich also die Möglichkeit, daß sowohl der Vermögensträger als 
der Pfleger wirksam Rechtsgeschäfte abschließen. Nur für die Prozesse, die der Aufsichts¬ 
pfleger nach Maßgabe des §# 2 Satz 2 zu führen begonnen hat, wird dem persönlichen 
Eingreifen des Schuldners durch die Unterstellung des § 53 8PO. ein Riegel vorgeschoben. 
Wie ein Widerstreit zwischen Handlungen des Schuldners selbst und des Aufsichtspflegers 
im Bereiche des rechtsgeschäftlichen Verkehrs zu lösen sei, bestimmt die VO. nicht. Sie 
vertraut darauf, daß der Schuldner, über dessen Haupt ja stets das Damoklesschwert des 
Konkurses schwebt (s 66 Abs. 2 Nr. 1), schon um seiner selbst willen sich hüten wird, die 
Maßnahmen der Aussicht zu durchkreuzen. Pflichtwidrige Versügungen können im 
späteren Konkurs anfechtungsrechtliche Rückgewährsansprüche begründen (5+ 75 
Aufs VO. mit § 29sf. KO.). So z. B. Vollbefriedigung eines einzelnen Gläubigers auf 
Kosten der Allgemeinheit ( 30 KO.), entgeltliche Grundstücksübereignung an einen An¬ 
gehörigen ($ 31 Nr. 2 KO.), Schenkungen (5 32 KO.). Nur unter besonderen Umständen 
ist eine Nichtigleit im Sinne des § 138 Abs. 1 (nicht des § 134 BGB.) denkbar, wenn 
Schuldner und Erwerber unter einer Decke stecken; dazu reicht der bloße Tatbestand einer 
vom Erwerber erkannien Benachteiligungsabsicht des Schuldners nicht aus (a. a. O. 
$29 Anm. 5). Ergänzend find die Grundfähe de3 $ 115 BGB. verwertbar (fiehe Riezler, 
AzivPr. 98, 392ff.). Wenn der eigenmächtig banbelnde Schuldner die im Einzelfall 
erforderlihe Zuftimmung vorfpiegelt oder ihren Mangel unterdrüdt, kann er zivil- und 
strafrechtlich wegen Betrugs haftbar werden. 

2. Jäger a. a. O. 39, JW. 17 138. Schon die Fassung des § 3 Abs. 2 ergibt, daß 
es sich nicht um eine Entziehung oder Beschränkung der Verfügungsbefugnis selber 
handelt, sondern nur um eine Weisung an den Schuldner, auf deren freiwillige Befolgung 
das Gesetz vertraut. Der Gesetzesbefehl wirkt nur persönlich (nur verpflichtend), nicht 
dinglich (nicht rechtsentziehend). Das wird bestätigt durch den Ausschluß jeder öffent¬ 
lichen Kundgabe (§ 18 Abs. 1 Aufs LO. im Gegensatze zu den && 111, 113 KO.), der bie 
Verkehrssicherheit schwer erschüttern würde, wenn der Schuldner wirklich seine Ver¬ 
fügungsbefugnis einbüßte. Der § 3 Abs. 2 enthält sonach weder ein absolutes (( 134 BGB.) 
nod) ein relatives ($ 135 BGB.) gefepliches Veräußerungsverbot. Er bedeutet auch nicht 
eine Verfügungsbeschränkung im Sinne des § 32 Nr. 3 (8 85, 113) G G., des §# 7 Abf. 1 
Mt. 3 Börf®. oder ähnlicher Vorfchriften. Sm fchroffen Gegensatze zu den $$ 6 bis 8, 
117 KD. beläßt er dem Schuldner die Befugnis, fein Vermögen zu verwalten unb über 
defjen Gegenftände zu verfügen. Mit aller Absicht. Denn der Konkurs soll ja gerade 
abgewendet werden, die Verdrängung des Schuldners aus Verwaltung und Verfügung 
aber ist die empfindlichste Folge des Konkurses. Die Eigenmacht des Schuldners beim 
Geschäftsabschlusse hat somit für sich allein nicht den Erfolg der Unwirlsamkeit eines zu¬ 
stimmungsbedürftigen Rechtsgeschäfts. Vielmehr müssen besondere Gründe vorliegen,
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wenn das Geschäft anfechtbar oder nichtig sein soll. — Jetzt unstreitig; zu vgl. auch Bd. 1, 
358; 2, 120. <- 

II. Sustimmungsbedürftige Geschäfte. 

1. Die Zustimmung. 

a) Begriff. 

(Zu vgl. Vd. 1, 359.) 

a. Jäger a. a. O. 10, JW. 17 138. Das Zustimmungserfordernis hat, wie sich aus 
13 Abs. 1 Nr. 1, § 6 Abs. 2, & 33, 60 ergibt, nicht nur innenrechtliche Bedeutung. Hängt 
bon der Zustimmung auch keineswegs die Wirksamkeit der im §# 3 Abs. 2 bezeichneten 
Rechtsgeschäfte überhaupt ab, so bedingt der Konsens doch den Vollerfolg der Ver¬ 

pflichtungsgeschäfte. Darum ist es unbedenklich auf die Zustimmung die allgemeinen 
Vorfcriften der 38 182ff. BGB. anzumenden (gegen Breit, JW. 15 168f.; Bendix, 
Leipz #. 15 196 u. a.). 

ß. Klimmer a. a. D. 24. Die Zuftimmung der Aufjichtsperfon ift feine Zu- 
itimmung im Sinne des $ 182 BOP., da das Gefchäft auch ohne die Zuftimmung der 
Auffichtsperfon gilt. &elten aud) die VBorichrijten der 85 18255. BGB. nicht, jo werden 
fie Doch mangels anderer Beslimmungen entsprechend angewendet werden können. Die 
Zustimmung kann also widerrufen ( 183 a. a. O.) und nachträglich erteilt werden (( 184); 
sie bedarf nicht der für das Rechtsgeschäft vorgeschriebenen Form ($ 182 Abs. 2). Die 
Aussichtsperson kann also einem Grundstücksverkauf sormlos zustimmen. 5* 29 Grund¬ 
buchordnung gilt für die Zustimmung der Aufsichtspersonen nicht; ebenso Levy a. a. O. 68. 

b) Kaun das Gericht die Zustimmung ersetzen? 

a. Bejahend. Jäger a. a. O. 40. Die Zustimmung kann durch das Gericht ersetzt 
werden. Das folgt aus $ 29 BO.; ebenjo Klimmer a. a. O. 24, Zweigert a. a. O. 32. 

5. Verneinend. Cahn a. a. O. 70. Die Zustimmung ist nicht gegenüber dem 
Vertragsgegner, sondern gegenüber dem Schuldner zu erklären. Sie kann deshalb durch 
das Gericht nicht ersetzt werden; ebenso Levy a. a. O. 68. 

2. Die einzelnen Geschäfte. 

(Zu vgl. Bd. 1, 359; 2, 120.) 

a) Unentgeltliche Verfügungen. 

a. Klimmer a. a. O. 24. Der Begriff „unentgeltliches Geschäft“ ist weiter als der 
Begriff „Schenkung“, umfaßt aber diese, auch wenn eine Auflage ausgemacht ist, ebenso das 
Schenkungsversprechen; wird dieses nicht hierher gezählt, so gehört es zu Ziff. 4. Es ge¬ 
hören ferner z. B. hierher: Verzichte auf Eigentum, Nießbrauch, Pfandrecht; Unterlassen 
einer Verteidigung, z. V. Widerspruch gegen Zahlungsbesehl, Anerkennung einer nicht 
bestehenden oder verjährten Schuld, Stiftungen, nichtgeschuldete Erfüllung, Übernahme 
der Schuld eines anderen, Alters-, Lebens- und Ausstattungsversicherungen zugunsten 
einer dritten Person usw. Weiter käme in Betracht: Abgabe an Essen von Arme, Wohnen¬ 
lassen ohne Mietzins, Uberlassen von Wagen und Pferden ohne Entgelt. Die nicht¬ 
geschuldete Sicherung der Schuld eines anderen und gegebenenfalls der eigenen Schuld“ 
gilt auch als unentgeltliche Verfügung, fällt aber unter Ziffer 3. Gebräuchliche Gelegen¬ 
heitsgeschenke an Gesinde, Personal, Angehörige sowie Trinkgelder werden wohl wie 
in Konkurs ausgenommen sein, wem sie einer bescheidenen Lebensführung des Schuldners 
entsprechen. Mitgist, Aussteuer und Ausstattung eines Kindes sind keine Geschenke und 

keine unentgeltlichen Verfügungen, wenn sie angemessen sind. 

5. Cahn a. a. O. 71, Klimmer a. a. O. 25, Jäger, JW. 17 138. Im Zweifel 
entscheidet die Absicht der Beteiligten.
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b) Verfügungen über Grundstücke und Rechte an Grundstücken. 

Jäger a. a. O. 41, JW. 17 139. Verkauf, Vermietung und Verpachtung von 
Liegenschaften fallen (wie die entsprechenden Verträge über Fahrnis) unter die Ver¬ 
pflichtungen des $ 3 Abf. 2. 

c) Befriedigung und Siherftellung von Anfprüden. 

Jäger a. a. O. 41, JW. 17 139. US Sicherung kommen neben der Bestellung 
eines Pfandrechts (im weitesten Sinne des Wortes) namentlich auch Sicherungsübereig¬ 
nung und Sicherungsabtretung in Betracht. 

d) Eingehung von Verbindlichkeiten. 

a. Jäger a. a. O. 53. In der Hingabe eines Verlängerungswechsels liegt 
nicht die Eingehung einer neuen Verbindlichkeit; ebenso Cahn a. a. O. 73, Klimmer 
a. a. O. 27; Vovensiepen a. a. O. 64. 

6. Jäger a. a. O. 41, JIW. 17 139. Der Zustimmung bedarf nicht das Bargeschäft, 
z. B. der Einkauf von Lebensmitteln gegen sofortige Bezahlung; ebenso Klimmer 
a. a. O. 28. 

3. Zustimmangsfreie Geschäfte. 

a) Allgemeines. — Die objektive Sachlage entscheidet. 

(Zu vgl. Bd. 2, 122. 

Jäger a. a. O. 42, JW. 17 139. Daß eine Verpflichtung zustimmungsfrei, also 
im Sinne des $ 3 Abj. 2 unumgänglich war, dafür trägt bie Beweislast der Gläubiger, 
der ungeachtet der Geschäftsaussichl zur Sondervollstreckung schreiten oder die Zwangs¬ 
vergleichsfolgen nicht gegen sich gelten lassen will. Gutgläubige Annahme der Un¬ 
umgänglichkeit genügt nicht. Wer einem unter Geschäftsaussicht gestellten Schuldner 
neuen Kredit gewährt, der muß sich vorsehen und im Zweifelsfalle sich der Zustimmung 
des Aufsichtspflegers versichern. Denn alles unwirtschaftliche Borgen während der 
Geschäftsaussicht will die V. verleiden. Auch Unkenntnis der Aussicht schützt den Kredit¬ 
geber nicht; ebenso Cahn a. a. O. 74. 

b) Verbindlichkeiten, die erforderlich sind „zur Fortführung 
des Geschäfts“. 

G. Jäger a. a. O. 42, JW. 17 139. Die Verstattung gilt nur dem weiteren Betriebe 
des bisherigen, nicht der Begründung und Erhaltung eines anderen und nicht der Er¬ 
weiterung des früheren Unternehmens, es sei denn, daß die Betriebsänderung durch den 
Wechsel der Wirtschaftslage veranlaßt und von der Aufsichtsperson (§ 3 Abs. 2) oder dem 
Aufsichtsgericht (5 29) erlaubt worden ist. 

4. Cahn a. a. O. 74. Geschäftsschulden, die unumgänglich sind, wenn nicht die 
Grundlage des Geschäfts geopfert werden soll, sind zustimmungsfrei, während eine Aus¬ 
dehnung des Geschäfts irgendwelcher Art, die das Kontrahieren von Schulden zur Folge 
hat, für die stehende Gläubigerschaft riskant und deshalb zustimmungspflichtig ist. 

. Bovensiepen a. a. O. 39. Bei Auslegung des Kreises der zur Fortführung 
des Geschäftes erforderlichen Rechtsgeschäfte wird man nicht ängstlich verfahren dürfen, 
sondern im Gegenteil „eine gewisse Weitherzigleit“ bei der Entscheidung dieser Frage 
walten lassen müssen. Offensichtliche Anderungen des bisherigen Geschäftsbetriebes 
sind freilich dem Schuldner nicht ohne die Zustimmung der Aussichtsperson zuzulassen. 
Größe und Umfang des Betriebes sind daher entscheidend, es kann vorkommen, daß 
ein und derselbe Abschluß beim Großunternehmer nicht zustimmungsbedürftig ist, wohl 
aber bei einem mittleren Unternehmer oder gar kleinem Handwerksmeister. 

6. RG. 89 237. Wird hierbei auch einerseits regelmäßig an die Fortführung des 
Geschäfts in dem bisherigen Umfange zu denlen sein, so ist doch andererseits „erforder¬ 
lich“ unzweiselhaft weniger und strenger als „dienlich“ oder „zweckmäßig“.
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e) Verbindlichkeiten, die erforderlich sind zur „bescheidenen 

Lebensführung”. 

a. des Schuldners. 

(Zu vgl. Bo. 1, 360; 2, 121.) 

Jäger a. a. O. 43, JW. 17 139. Eine „beideidene” Lebensführung hält die Mitte 
zwischen notdürftiger und standesgemäßer Unterhaltsbestreitung (vgl. 55 1610, 1611 BG.). 
Die Lebensstellung des Schuldners darf daher, wie Breit, 523. 15 167, mit Nedjt betont, 
nicht außer Rücksicht bleiben. Hat der Schuldner nicht schon bisher bescheiden gelebt, 
dann hat er sich einzuschränken, also z. B. überflüssige Dienerschaft auf dem Wege des 
$ 11 abzufdjieben, Sportpferde und Luxusfahrzeuge, die ohne erhebliche Einbuße ver¬ 
käuflich sind, zu versilbern. 

ß. jeiner Familie, 

(Zu vgl. Bd. 1, 361; 2, 121; 3, 119.) 

da. Jäger a. a. O. 43, JW. 17 139. Unterhaltsansprüche, die aus Rechtsgeschäften, 
aus unerlaubtem Verhalten oder unmittelbar krast Gesetzes gegen den Schuldner begründet 
sind, werden nach der Regel des § 4 vom Verfahren betroffen. Daher unterliegen z. B. 
gesetzliche Unterhaltsansprüche eines unehelichen Kindes, einer getrennt lebenden oder 
geschiedenen Ehefrau im vollen Umfange dem Verbot der Sondervollstreckung (5 6 Abs. 2), 
also (gegen Breit) auch insoweit, als sie einer bescheidenen Lebensführung dienen. Dies 
bestätigt nun der $ 33 Abs. 2 Nr. 2, der anerkennt, daß gesetzliche Unterhaltsansprüche 
zwar von der Geschäftsaufsicht im allgemeinen betroffen werden, aber am Zwangsver¬ 
gleiche nicht teilnehmen. Unterhaltsansprüche aus Rechtsgeschäften oder Delikten trifft 
auch der Zwangsvergleich. 

BB. Cahn a. a. O. 75. In Betracht kommt der „Hausstand“ im weiteren Sinne. 
yy. Klimmer a. a. O. 29 tritt dem LG. II Berlin (in Bd. 3, 120) bei. 

C. Befondere Sicherungo-Auflagen. 
(Zu vgl. Bd. 4, 749.) 

1. Klimmer a. a. O. 31. Das Gericht kann insbesondere anordnen, daß der 
Schuldner auch die Geschäfte, die er nach Abs. 2 vornehmen dürfte, ohne Zustimmung 
der Aufsichtsperson nicht vornehmen darf. Lebt der Schuldner und seine Familie zu 
verschwenderisch, so kann ihm die Eingehung von Verbindlichkeiten zur Lebensführung 
verboten und ihm für den Tag ein Tagegeld angewiesen werden. Hält sich der Schuldner 
nicht an das gerichtliche Gebot, so sind die Wirkungen, wie wenn er ohne Zustimmung 
der Aufsichtsperson handelt. Das gerichtliche Verbot beschränkt ebensowenig wie die 
Vorschrift des Abs. 2 die Verfügungsmacht des Schuldners (Bendix, Leipz B. 17 160; 
15 192).; ebenso Bovensiepen a. a. O. 38, Weinberg a. a. O. 42. 

2. Bovensiepen a. a. O. 38. Das Gericht lann dem Schuldner die Hinterlegung 
von Wertpapieren aufgeben, die Eintragung einer Vormerkung oder eines Sperrvermerks 
im Grundbuche anordnen, sowie ein allgemeines Veräußerungsverbot erlassen. 

3. Cahn a. a. O. 75. Das Gericht kann die Wechselzeichnung verbieten. 

D. Reine Einwirkung auf öffentliche Rechte des Schuldners. 

(Zu vgl. Vd. 1, 360; 2, 121; 4, 749.) 

Jäger a. a. O. 36, JW. 17 137. Dem Schuldner verbleiben seine staatsbürger¬ 
lichen Rechte, z. B. das altive und passive politische Wahlrecht. Er gehört um deswillen, 
weil er unter Geschäftsaufsicht steht, auch nicht zu den Personen, die „infolge gerichtlicher 
Anordnung in der Verfügung über ihr Vermögen beschränkt“ und daher z. B. zum Laien¬ 
richteramte, zur Rechts- und Patentanwaltschaft unfähig oder vom Börsenbesuch aus¬ 
geschlossen sind.
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84. 
Die von dem Verfahren betroffenen Gläubiger. 

Inhaltslbersicht. 

1. Die perfönlichen Gläubiger V é5. 2. Alle perfönlicyen Gläubiger V 68. 
A Rur dle perjdnlichen Gläubiger V 65. II. Der vermögensrechtliche Anspruch V 65. 

I. Die persönlichen Gläubiger. 

1. Nur die persönlichen Gläubiger. 

Jäger a. a. O. 51, JW. 17 190. Das Erfordernis eines persönlichen Gläubigerrechts 
schließt namentlich dingliche Berechtigungen, wie Eigentum und Hypotheken, aus; des¬ 
gleichen aber auch Mitgliedsrechte bei der Geschäftsaussicht über eine Handelsgesellschaft, 
weshalb namentlich aktive Kapitalanteile der Teilhaber einer offenen Handelsgesellschaft 
oder Kommanditgesellschaft, Aktieneinlagen und Geschäftsanteile der Mitglieder von 
Aktiengesellschaften und Gesellschaften mit beschränkter Hastung im Verfahren der Auf¬ 
sicht über das Gesellschaftsvermögen die Stellung eines Gläubigers überhaupt nicht ver¬ 
leihen, weder die eines beteiligten noch die eines nichtbeteiligten. Ein stiller Gesellschafter 
ist im Verfahren der Aufsicht über das Vermögen des Geschäftsinhabers mit dem seinen 
vertragsmäßigen Verlustanteil übersteigenden Einlagebetrag beteiligter Gläubiger. Vgl. 
8341 HGB. Eine Unfedhtbarfeit im Sinne des $ 342 HGB. befteht zugunften ber Gefchäftd- 
aufsicht nicht. Mißglückt aber der Konkursabwendungsversuch, dann muß die zugunsten 
der Konkursanfechtbarkeit im § 75 Aufs VO. vorgesehene Fristerstreckung auch für die 
Anfechtbarkeit des § 342 HGB. gelten. Der unzulängliche Wortlaut jenes # 75 bedarf 
sinngemäßer Ausdehnung. 

2. Alle persönlichen Gläubiger. 

a) Klimmer a. a. O. 32. Auf die bei Beginn der Gä. durch Vormerkung ge¬ 
sicherten. Eine dem § 24 KO. entsprechende Vorschrift fehlt. 

b) Zweigert a. a. O. 34, Klimmer a. a. O. 36. Auch die ausländischen Gläubiger. 

II. Der vermögensrechtliche Anspruch. 

1. Jäger a. a. O. 50, JW. 17 190. Gemeint sind Forderungen auf Geldwerte, 
aus dem Vermögen des Schuldners beitreibbare Leistungen (Jäger, & O.=, &3 Anm. 8ff.). 
Denn Geschäftsaufsicht bedeutet Vermögensaufsicht. Nur der Zwangszugriff beteiligter 
Gläubiger auf das Vermögen des Schuldners soll unterbunden, keineswegs soll die Er¬ 
zwingung einer nicht aus seinem Vermögen zu bewirkenden Leistung auf ein persön¬ 
liches Tun z. B. Rechenschaftsablegung) oder auf ein Unterlassen (z. B. störender Ein¬ 
griffe in fremde Rechtsmacht), also der Beugezwang der K 888, 890 B8P#O. ausgeschaltet 
werden. Ansprüche auf ein persönliches Verhalten des Schuldners bleiben in dieser ihrer 
Richtung vom Aufsichtsverfahren unberührt. Gehen sie in Entschädigungsansprüche über, 
fo werden sie vom Verfahren betroffen, soweit nicht die Vorschrift des § 13 Abf. 1 
Nr. 1 eine Ausnahme macht. 

2. Jäger a. a. O. 50, JW. 17 190. Auch die Gläubiger mit gesetzlichen Unterhalts¬ 
ansprüchen gegen den Aufsichtsschuldner sind als Aufsichtsgläubiger am Verfahren be¬ 
teiligt, wiewohl sic in den Grenzen des § 33 Abs. 2 Nr. 2 nicht zu den Vergleichsgläubigern 
zählen. Daß sie nach näherer Maßgabe des § 3 Abs. 2 KO. von der Konkursteilnahme 
ausgeschlossen sind, ist nicht etwa ein Grund, sie nach § 5 Sag 2 AuffBD. Teer ausgehen 
zu lassen. Vielmehr hat die Aufsichtsperson im Einvernehmen mil dem Aufsichtsrichter 
eine der Billigkeit und der Lage des Falles angemessene Art der Berücksichtigung zu be¬ 
stimmen. 

3. Bovensiepen a. a. O. 41. Von der Geschäftsaufsicht und dem etwaigen Aus¬ 
Kleichsverfahren werden nicht berührt: Ansprüche wegen Verletzung des Namens= und 
Firmenrechts (3§ 12 BGB., 5 37 H##.h), Unterlassungsansprüche, Ansprüche auf Vor¬ 
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nahme gewisser nicht vertretbarer Handlungen, z. B. Ausstellung eines Dienstzeugnisses 
und Rechnungslegung. Aus den Urteilen kann also die Zwangsvollstreckung auch während 
Bestehens der Geschäftsaufsicht vorgenommen werden, auch wird der Erlaß von Straf¬ 
beschlüssen zur Erzwingung der Handlungen (8 888, 889, 899 3 PO.) statthaft sein. Pie 
Vollstreckung der verhängten Geldstrafen wird aber, da dann ein neu erworbener ver¬ 
Mrögensrechtlicher Anspruch des Gläubigers vorliegt, der sich auf den gerichtlichen Straf¬ 
beschluß stützt, erst nach Veendigung des Verjahrens zulässig sein; ebenso Zweigert 
a. a. O. 34. 

4. Cahn a. a. O. 79. Natürliche Verbindlichkeiten fallen nicht unter §& 4. 

5. Cahn a. a. O. 79. Ob für die Geltendmachung der Ansprüche der Rechtsweg 
offen steht oder nicht, ist unerheblich. 

8 5. 
Verwendung der vorhandenen Mittel. 

Inhaltsfllbersicht. 

I. Die vorhandenen Nittel V 66. ! I. Derwendung der vorhandenen Mittel V 62. 

I. Die vorhandenen Mittel. 

1. Levy a. a. O. 88. Die Befriedigung der Gläubiger ist nicht der Zweck des Auf¬ 
sichtsverfahrens. In dieser Beziehung unterscheidet sich das Aufsichtsverfahren wesentlich 
von dem Konkursverfahren. Die Geschäftsaufsicht dient der Erhaltung des Schuldner¬ 
vermögens, der Konkurs seiner Versilberung und Verteilung. Während des Ausfsichts¬ 
verfahrens haben die Gläubiger zwar keinen Anspruch auf Befriedigung; sind aber Mittel 
vorhanden, so sollen sie zu ihrer Befriedigung verwendet werden. 

Die Befriedigung darf nur aus den vorhandenen Mitteln erfolgen. „Mittel“ sind 
die Erträge aus dem Vermögen und der geschäftlichen Tätigkeit des Schuldners. Das 

Vermögen des Schuldners soll ihm über den Krieg hinaus erhalten bleiben. Unter 
„Mittel“ sind nicht nur Geldmünzen und Papiergeld zu verstehen, sondern alle leicht 
verwertbaren Zahlungsmittel wie Wechsel, Schecks und solche Wertpapiere, die ohne er¬ 
hebliche Einbuße verkauft werden können. 

Zu den Mitteln sind aber nicht die ausstehenden Forderungen zu rechnen. Gehen 
Außenstände ein, so bilden diese Eingänge zweifellos Mittel, die zur Befriedigung der 
Gläubiger zu verwenden find. Der Schuldner ist aber nicht genötigt, um Mittel zu 
schaffen, die ausstehenden Forderungen zu diskontieren, abzutreten, zu verpfänden. 

Die vorhandenen Mittel sind nicht nur die zur Zeit der Anordnung der Geschäfts¬ 
aufficht vorhandenen, fondern die jeweilig vorhandenen Mittel. 

2. Klimmer a. a. D. 37. Die Gläubiger haben nur Anfprud) auf Bejriebigung 
aus den Mitteln. Der Schuldner braucht nicht mit Teilen jeines Stammvermögen3 zu 
befriedigen. Dürfte er das überhaupt? Bas möchte nad) dem Wortlaute des $ 5 und 
dem Zwecke der Geschäftsaufsicht (Erhaltung des Stammvermögens, gleichmäßige Be¬ 
friedigung der Gläubiger) zu verneinen sein. Die Reihenfolge des $ 5 ift nur für die Be¬ 
friedigung mit „Mitteln“ festgesetzt. Dürfte der Schuldner daneben an Gläubiger z. B. 
Ninge, Bilder, Uhren aus seinem Vermögen an Zahlungs Statt abgeben, so wäre die Ein¬ 
haltung der Reihenfolge des $ 5 nicht geboten. Wie der Schuldner nicht zugunsten eines 
Gläubigers auf das Vollittedungäverbot verzichten Tann ($ 6), jo darf er aud) nicht außer« 
Halb der Reihenfolge de3 $ 5 einen Gläubiger befriedigen. Stellt er Teile feines Vermögens 
zur Befriedigung nad) $ 5 der Auffichtsperfon zur Verfügung, fo fönnen damit bie Yläu- 
biger befriedigt werden. Beräußert der Schuldner Teile seines Vermögens, was er, 
soweit es sich um bewegliche Sachen handelt, ohne Zustimmung der Aufsichtsperson darf, 
vorausgesetzt, daß dadurch der Zweck der Geschäftsaufsicht nicht vereitelt wird, so zählt 
der Erlös zu den Mitteln im Sinne des $ 6.
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II. Derwendung der vorhandenen Mittel. 

1. Levy a. a. O. 89. Der Schuldner behält während der Geschäftsaussicht Besitz 
und Verwaltung seines VBermögens. Er hat daher auch die Zahlungen zu leisten. Ist 
das Geld bei einer Bank mit der Maßgabe hinterlegt, daß es nur gegen seine und der 
Aufsichtsperson Anweisung oder Quittung ausgezahlt werden dars, so ist die Zuziehung 
der Aufsichtsperson erforderlich. Ist die Geschäftsführung des Schuldners einem anderen 
derart übertragen, daß dieser über die vorhandenen Mittel zu verfügen hat, so hat dieser 
die Zahlungen zu leisten. Hat die Aufsichtsperson selbst die Geschäftsführung über¬ 
nommen, so zahlt sie auch aus: ebenso Bovensiepen a. a. O. 43, Klimmer a. a. O. 40, 
Zweigert a. a. O. 36. 

2. Levy a. a. O. 90. Nach den Grundsätzen der KO. sind erst die Masseschulden, 
dann die Massekosten zu berichtigen, dann die bevorrechtigten Gläubiger in bestimmter 
Rangordnung, und schließlich sind, wenn Masseschulden, Massekosten und bevorrechtigte 
Forderungen voll befriedigt sind, die nicht bevorrechtigten Gläubiger zu gleichen Anteilen 
untereinander zu befriedigen. 

Masseschulden und Masselosten werden in der Verordnung nicht erwähnt. In 
entsprechender Anwendung der 8 58, 59 KO. werden im Aussichtsverfahren als Masse¬ 
schulden die Forderungen der im §& 13 Nr. 1, 2 VO. bezeichneten Gläubiger und als Masse¬ 
kosten die Forderungen der im $ 13 Nr. 6 BD. bezeichneten Gläubiger zu behandeln fein. 

Die bevorredjtigten Gläubiger find im $ 13 Nr. 5 BD. aufgeführt. Erjt wenn die 
erfte Klajfe diefer Gläubiger volle Zahlung erhalten hat, darf an die zweite, dann an 
die dritte ufiv. gezahlt werben. 

Bei allen Zahlungen it zu beachten, daß mit ber Kapitalsforderung zugleich die 
Kosten, Zinsen und eine etwaige Vertragsstrafe mitzubezahlen sind. Die Aussonderungs¬ 
bereditigten (8 13 Nr. 3 BD.) tommen nicht in Betracht, denn fie verlangen nicht Zahlung, 
fondern Herausgabe eines Gegenstandes. 

Die Absonderungsberechtigten sind bei Zahlungen nur mit dem Betrage zu berüd- 
fihtigen, zu weldhent fie auf abgejonderte Befriedigung verzichtet haben, oder mit welchem 
fie bei diefer ausgefallen find. Diese Forderung kann zu den Masseschulden, den Masse¬ 
klosten, den bevorrechtigten oder den nicht bevorrechtigten Forderungen gehören. 

3. Jäger a. a. O. 62, JW. 17 194. Ist der Absonderungsberechtigte zugleich Auf¬ 
sichtsgläubiger, so bedeutet das Gebot einer Einhaltung der konkursrechtlichen Reihen¬ 
folge, daß auf die vom Verfahren betroffene Forderung Zahlungen nach § 5 (entsprechend 
den Abschlagszahlungen des Konkurses) erst dann zu leisten sind, wenn (abgesehen vom 
Verzicht auf die Sachhaftung) ein Ausfall bei der abgesonderten Befriedigung bereits 
eingetreten oder vorauszusehen ist, letzterenfalls unter gerichtlich verordneter Zurück¬ 
haltung der Anteile (vgl. $$ 64, 153, 168 Nr. 3 KO.). Für die übrigen nichtbeteiligten 
Gläubiger gilt gemeinfam, daß fie den beteiligten vorgehen. Untereinander vangieren 
sie so: erst die Masseschuldgläubiger des § 13 Abs. 1 Nr. 1, 2 mit Gleichberechtigung, dann 

die Massekostengläubiger der Nr. 6 unter Vorantritt der Barauslagen (38 57, 60 KO.), zu¬ 
letzt die Vorrechtsgläubiger der Nr. 5 in der Reihenfolge des 3 61 Nr. 1 bis 5 KO. 

4. Jäger a. a. O. 61, JW. 17 194. Die Anordnung hat nur innenrechtliche Wirk¬ 
samkeit und schließt eine Anfechtbarkeit im späteren Konkurse nicht schlechthin aus; ebenso¬ 
Zweigert a. a. O. 36, Cahn a. a. O. 84. 

5. Jäger, JW. 17 195. Die Vorschrift, daß Streitigkeiten „über die Verwendung 
der vorhandenen Mittel“, d. h. über die Frage, welche Mittel und in welcher Reihen¬ 
folge sie zu verteilen sind, vom Aufsichtsgericht durch unanfechtbaren Beschluß zu ent¬ 
scheiden sind (ss 29, 19), gilt nicht nur im Innenverhältnisse zwischen Schuldner und 
Aufsichtsperson, sondern auch im Verhältnisse zum Gläubiger. Der urteilsmäßigen Fest¬ 
stellung des Anspruchs, die der Gläubiger im Bestreitungsfall zu erwirken hat, greist frei¬ 
li ein solcher Aufsichtsbeschluß nicht vor. Doch wird das Aufsichtsgericht nicht anordnen 
können, daß und wie Anteile auf streitige sowie auf bedingte Forderungen oder auf voraus¬ 

5.
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ſichtliche Ausfälle von Abſonderungsberechtigten zurũüclzuhalten ſeien (vgl. 8 168 KO., 
z 48 Abſ. 2 AufſVOD.), da die Ermächtigung des z 29 nach der ganzen Stellung des Auf¬ 
sichtsgerichts, wie beim Streite der Beteiligten, so auch in Zweifelsfällen, zur angemessenen 
Lösung führt. 

I. 

I. 

I. 

8 6. 
Unzulässigkeit der Konkurseröffnung. — Beschränkte Zulässigkeit von 

Arresten, einstweiligen Verfügungen und Zwangsvollstreckungen. 

Juhaltskbersicht. 

&. Unzufäffigfeit der Konkurseröffnung I 390, II 

107, v 69, 
B. Arreste und Swangsvollstreckungen in das Ver¬ 

mögen des Schuldners finden nur zugunsten der 
bevorrechtigten Gläubiger Katt I 340, II 107, 

1II A# V 60. 
Vermögen des Schuldners 1 340, II 107. 

1. Glbt es aufsichtsfreies Dermögend? 1 3c0, 

Il 107, IV 250, V 69. 
2. Wechfelmirftung von Gefcäftsaufficht 

und Güterfiand I 341, V 70. 

a) Beim gefeplichen Büterftande I 341, 

vr. 

a, Wirhung des Büterflandes auf die 

Geschäftsaufsicht 1 341. 
aa. Befdäftsauffiht über den 

Ehemann I 341. 
88. Geidäftsaufficht über die Ehe- 

frau 1 34. 

8. Wirkung der Gefdäftsaufficht auf 
den Göterstand 1 341. 

b) Bei Gütergemeinschaft I 342, V 70. 

a. Wirkung des Güterstandes auf die 

Geschäftsaufsicht 1 342. 
ac. Öefdäftsauffiht über 

Ehemann 1 322. 

83. Befdräftsauffict über die Eher 
frau I 342. 

77. Keine Geschäftsaufsickt über 

das Befamtgut einer fortge- 

letzten Gütergemeinschaft 1 

342. 

H. Wirkung der Geschäftsaufsicht auf 

den Güterfland I 342. 

<) Bei Bütertrennung I 343. 

3. Gefchäftsauffiht über das Dermögen 

eines Kindes unter celterliher Gewalt 

1 393. 

a) Wirkung der elterlihen Gewalt auf 

die Geschäftsaussicht 1 345. 

b) Wirkung der Geschäftsaufsicht auf die 

elterliche Gewalt I 345. 

Die Zeschränkung betrifst Arreste, Zwangs¬ 

vollstreckungen und einstweilige Derfügungen 

auf Eintragung von Dormerfungen I 333, 

II 1072, V 70. 

1. Urrefte I 343, II 107, V 70. 

2. Swangsvollstreckungen 1 343, V 71. 
3. Einflweilige Derfügungen 

tragung von Dormerkungen V 71. 

Die Beschränkung betrifft nicht: 

I. neue Klagen oder Mahngesuche und an¬ 

hängige Streitsachen I 344, 11 199, III 
2, V 72. 

den 

auf Ein¬   

IV. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

2. auch nleh#t die Sulässigkelt der Erteilung 
der Vollstreckungsklausel 1 345, II 112, 

V 22. 

Vorausſetzung der Beſchränkung iſt die An⸗ 
ordnung der Geschäftsaufsicht, der Untrag 

genügt ulcht 1 345. 

. Umfang des Arrest- und Vollstreckungsver¬ 
bots I 320, II 112, III 11, V 72. 

1. Sachliche Einschränkungen I 345, II 112, 
V 72. 

a) Unterlaffungsonfprüche I 346. 

b) Dolffiredungen rad; $ 888 ZPO. 
1396, V 72. 

c) Dollfirefungen nad $ 887 ZPO. 

1 336, TIT 1%, V 73. 

d) Dollftedungen nah $ 894 SP®. 
13946, V 23. 

2. Hersönliche Einschränkungen I 346, II 

II2z, III IIS, V 25. 
a) Auf der Gläubigerseite I 546, II 112, 

III 115, V 73. 

u. Bevorrechligte Gläubiger I 346, 
II 112, V 73. 

. Anfechtungsrecht nicht bevorrech. 
tigter Gläubiger? 1 346, II 112, 

V 73. 

aa. Züt das Anfechtungstedzt I 

396, III 115, V 23. 
PP. Gegen das Anfechtungsrecht 

1346, IL a2, V 23. 
b) Auf der Schuldnerfeite. Schlieft die 

Befkäftsaufficht über eine offene 

Handelsgefellfchaft die Vollstreckung 

gegen die Gefellfcdyafler wegen einer 

Gesellschaftsschuld aus? I 347, II A113 

a. Bejabend I 5?7. 

ß- Perneinend 1347, 11113, V 24. 

IR das Dollfiredungsverbot im Urtell aus» 

zuſprechen? V. 74. 

I. Bejahend V 74. 

2. Derneinend V 7%. 

It das Dollftredungsperbot von den DolL 

Rredungsbehörden von Amts wegen zu be« 

rücksichtigen? V 75. 

Geltendmachung des Vollstreckungserbot=s 

1 3% II 113, V 76. 

1. Durch den Schuldner I 51, II 113, V76. 

2. Durch die Aufsichtsperson? 1 350, V 77. 

3. Durch die bevorrechtigten Gläubiger? 

1 350, V 77. 

Einfluß auf die Gestaltung von Schuld¬ 

verhältnissen I 361, II 11, ITI 16, V 77.
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A. Anzulässigkeit der Konkurseröffnung,. 
(Zu vgl. Bd. 1, 340; 2, 107.) 

— Daß auch zugunsten der bevorrechtigten Gläubiger ein Konkurs während der 
G. nicht statthaft ist, ist jetzt unstreitig. — 

B. Arrefte und Zwangsvollstrechungen in das Vermögen des 
Schuldners finden nur sugunften der bevorrechtigten 

Gläubiger ftatt, 
(Zu vgl. Bd. 1, 340; 2, 107; 3, 111.) 

I. Dermögen des Schuldners. 

a) Gibt es aufsichtsfreies Vermögen? 

(Zu vgl. Bd. 1, 340; 2, 107.) 
a. Bejahend. 

ca. Yäger für die Freiheit des bejchlagzjreien Wermögen?, zu vgl. Bd. 4, 750. 
BB. Zweigert a. a. D. 29. Der Aufficht unterfällt nur das der Zwangsvoll¬ 

streckung unterliegende Vermögen. 

6. Verneinend. 

adau. Levy a. a. O. 49. Jäger stellt den Satz auf: „Beschlagsfreies Gut ist wie 
konkurs- so auch aufsichtsfrei.“ Der Zweck des Aufsichtsverfahrens soll dies ergeben. Die 
Begründung leuchtet nicht ein. Die Konkurseröffnung wirkt wie eine Beschlagnahme 
des Schuldnervermögens. Damit der Gemeinschuldner sein Leben fristen und von neuem 
aufbauen kann, wird ihm das unpfändbare und das nach Konkurseröffnung erworbene 
Vermögen belassen. Im Gegensatz hierzu hat die Geschäftsaussicht keine Beschlagnahme¬ 
wirkung. Der Schuldner behält sein gesamtes Vermögen, das pfändbare und das un¬ 
pfändbare. Die Geschäftsaufsicht nimmt ihm nicht seine wirtschaftliche Existenz, sondern 
erhält sie ihm. Die vorhandenen Mittel, mögen sie aus der Verwertung oder dem Er¬ 
trage seines pfändbaren oder seines unpfändbaren Vermögens herrühren, sind in erster 
Linie für seine und seiner Familie bescheidene Lebensführung, in zweiter Linie für die 
Fortführung seines Geschäftes zu verwenden. Da die Geschäftsaufsicht den Schuldner 
vor Nahrungs- und Geschäftssorgen bewahrt, macht sie aussichtsfreies Vermögen über¬ 
flüssig. Bei dieser Sachlage ist es für den Schuldner bedeutungslos, wenn zur Befrie- 
digung der Gläubiger auch der Ertrag oder der Erlös aus unpfändbaren Gegenständen 
verwendet wird. Die Jägersche Ansicht gibt zu bedenklichen Folgerungen Anlaß. Die 
Aussichtsperson hätte nicht das Recht, von dem Schuldner Auskunft über sein unpfänd¬ 
bares Vermögen zu verlangen, dürfte die Verfügungen des Schuldners über dieses Ver¬ 
mögen nicht überwachen, könnte nicht hindern, daß Gläubiger aus Rechtshandlungen 
des Schuldners hinsichtlich dieses Vermögens Vollstreckungs- und Arrestrechte erwerben! 

Daher ist auch das gesehliche Nutznießungsrecht des Schuldners am eingebrachten 
Gut seiner Ehefrau, obwohl es nach § 861 3 PO. unpfändbar ist, nicht aussichtsfrei (a. A. 
Mayer 145; Jäger, IW. 17 69). Die Anordnung der Geschäftsaufsicht berührt nicht 
die güterrechtlichen Beziehungen zwischen den Ehegatten. Sie rechtserligt auch nicht eine 
Klage der Ehefrau auf Aufhebung der Nutznießung nach § 1418 Ziff. 4 BB.; die Be¬ 
stellung einer Aufsichtsperson ist der eines Pflegers nicht gleichzustellen (vgl. Mayer 175). 
Solange dem unter Geschäftsaufsicht stehenden Ehemann das Nutznießungsrecht zukommt, 
hat die Aufsichtsperson darüber zu wachen, daß die Nutzungen des eingebrachten Gutes, 
soweit sie nicht nach den s§s 1384 ff. BGB. zugunsten der Ehefrau und der gemeinschaft¬ 
lichen Abkömmlinge (5 1389) zu verwenden jind, den Gläubigern zugute kommen. 

66. Cahn a. a. O. 98. Die Scheidung von Wassermann-Erlanger: 244 VIa 
und Jäger, JW. 17 69 in ein von der Aufsicht erfaßtes und von der Aussicht freies 
Vermögen, unter welchem pfandfreie Gegenstände gemäß § 811 8 PO., pfandfreie Lohn¬
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und Gehaltsbeträge, das elterliche Nutznießungsrecht im Kindesvermögen, das ehemänn¬ 
liche Nutzniebungsrecht, künftige Forderungen, Ansprüche aus Delikten und Unterhalts¬ 
anfprädjen verftanden werben, hat in ber BD. Teinen Halt. > Zu vgl. allerding352, wonad; 
die der Verpfändung entzogenen Vermögenzteile nicht unter die GM. fallen jollen. — 

yy. Klimmer a. a. D. 11. Aufsichtsfreies Vermögen gibt es überhaupt nicht. 
Auch für die nicht pfändbaren Vermögensteile ist eine Ausnahme nicht zu machen. 

2. Wechselwirkung von Geschäftsaufsicht und Güterstand. 

(Zu vgl. Bd. 1, 341ff.) 

a) Beim gesetzlichen Güterstand. 

Cahn a. a. O. 98. Das ehemännliche Nutznießungsrecht beim gesetzlichen Güter¬ 
stand gehört nicht zu dem der Geschäftsaufsicht unterworfenen Vermögen; die Früchte 
dagegen fallen unter das beaufsichtigte Vermögen. Ist die Geschäftsaufsicht über den 
Ehemann verhängt, so ist damit ein Anspruch auf Aufhebung der von ihm besorgten 

Verwaltung und bezogenen Nugnießung gemäß $ 1391 und 1418 BGB. nicht gegeben. 
Die Anfprüce de3 Ehemannes werden ferner nicht berührt, wenn die Geschäftsaufsicht 
über das Bermögen der Ehefrau angeordnet ift. 

b) Bei Gütergemeinschaft. 

Cahn a. a. O. 98. Bestehl Gütergemeinschaft, so sällt bei der Geschäftsaussicht 
über den Ehemann das Gesamtgut unter die Geschäftsaufsicht. Besteht Geschäftsaufsicht 
über das Vermögen der Frau, so fällt das Vorbehaltsgut unter die Geschäftsaufsicht. 
Im Falle der Errungenschafts- und Fahrnisgemeinschaft fällt das eingebrachte und Vor¬ 
behaltsgut der Ehefrau, die unter Geschäftsaufsicht steht, unter das dieser unterworfene 
Vermögen. Eine Geschäftsaufsicht über das Gesamtgut einer fortgesetzten Gütergemein¬ 
schaft ist im § 73 Abs. 5 nunmehr geregelt. Nach der alten V0O. ist die Möglichkeit einer 
Geschäftsaufsicht im Falle der fortgesetzten Gütergemeinschaft meist verneint worden 
(Wassermann-Erlanger, 3. Aufl. S. 245). Nunmehr siehe # 73 letzter Abs.! So 
wenig die Geschäftsaufsicht über den Mann zur Klage der Frau auf Aufhebung seiner 
Verwaltung und Nutznießung führt, so wenig kann sie ein Vorgehen des anderen Ehe¬ 
gatten auf Aufhebung der Gemeinschaft mit dem beaussichtigten Ehegatten zur Folge 

haben (a. M. Mayer S. 175). Doch lönnen die Einzelumstände der Geschäftsaussicht 
zu Maßregeln im Sinne der # 1468 f. B#B. führen, wenn eine erhebliche Gefährdung 
des nicht beaufsichtigten Ehegatten zu besorgen ist. 

(Abschnitt 3 in Bo. 1, 343.) 

II. Die Beschränkung betrifft Arreste, Swangsvollstreckungen und einstweilige 

Derfügungen auf Eintragung von Pormerfungen. 

1. Arreste. 

a) Cahn a. a. O. 88. Ein Arrestbefehl, welcher vor Anordnung der Geschäfts¬ 
aussicht erlassen worden ist, ist nach Anordnung der Geschäftsaussicht nicht vollziehbar. 
Auch wenn ein Arreftbefehl vor Zuflellung an den Schufbner, fowie vor Anordnung der 
Geschäftsaussicht vollzogen worden ift, kaıın nicht mehr im Sinne de3 $ 929 Abſ. 3 ZPO. 
nach verhängter Geschäftsaufsicht der Arrestbefehl mit der Wirkung zugestellt werden, 
daß Schuldner die Vollziehung anerkennen muß. Der Arrestvollzug würde der Gleich¬ 
stellung der Gläubiger im Wege sein. Auch der persönliche Sicherheitsarrest steht unter 

dem Verbot be? $ 6; cbenfo für den 8 929 Abi. 3 ZPO. Levy in 3b. 2, 107 u. 2. Aufl. 79. 

b) U. M. für $ 929 Abs. 3. Klimmer a. a. D. 48. Ein vor der Anordnung ber 

Geschäftsaufsicht erlassener Arrestbefehl kann nachher nicht mehr vollzogen werden 

6 930 8O.). I ein Arrestbeschluß vor Anordnung der Geschäftsaufsicht und vor der 

Zustellung an den Schuldner vollzogen worden, so kann die Zustellung, die nad) $ 929 

U. 3 8 PO. auch nach der Vollziehung slattsinden kann, auch nach Beginn der Geschäfts¬
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aufsicht erfolgen, weil die Wirkung des Arrestbeschlusses bereits mit dem Vollzug ein¬ 
tritt (6 930 8PO.); es müssen nur dann die Fristen des 3 929 Abs. 2 u. 3 8PO. gewahrt 
werden; ebenso Zweigert a. a. O. 38. 

ec) Klimmer a. a. O. 49. Das Arrestgericht hat, wenn es die Geschäftsaufsicht 
kennt, zu prüfen, ob der beantragende Gläubiger vom Aussichtsverfahren betroffen wird 
oder nicht, weil es das Arrestverbot von Amts wegen zu beachten hat. Zweifelhaft ist, 
ob §#6 dahin auszulegen ist, daß Arreste nach Anordnung der Geschäftsaufsicht nicht er¬ 
lassen werden dürfen, oder dahin, daß sie zwar erlassen werden dürfen, daß aber dabei 
anzuordnen ist, daß sie während der Dauer der Geschäftsaufsicht nicht vollzogen und nicht 
zugestellt werden dürfen. Man wird nach dem Wortlaute des § 6 (Gleichstellung von 
Arrest mit Zwangsvollstreckung) schon die Erlassung eines Arresibefehls für unzulässig 
halten. Die Unzulässigkeit eines nach Beginn der Geschäftsaufsicht erlassenen Arrest¬ 
befehls wird durch Widerspruch (5 924 8 P.) geltend gemacht, wenn der Arrest durch 
Beschluß angeordnet ist, durch Berusung oder Einspruch, wenn der Arrest durch Urteil 
angeordnet ist; vgl. auch § 545 Abs. 2 3#O. (keine Revision) und § 945 ZPO. 

2. Zwangsvollstreckungen. 

(Zu vgl. Bd. 1, 343.) 

a) Cahn a. a. O. 88. Weder eine Mobiliarvollstreckung, noch die Erlassung eines 
Pfändungsbeschlusses ist zugelassen; letzteres auch dann nicht, wenn vor der Anordnung 
der Geschäftsaufsicht bereits eine Pfändungsnachricht ergangen war. Die neuerliche 

Ansicht des Reichsgerichts (Bd. 83, 334), die Psändungsnachricht des 3 845 3PO. begründe 

bereits das Pfandrecht, ist unzutreffend. Die Pfändungsnachricht selbst begründet eben 
noch kein Pfandrecht. Mit der Zustellung der Pfändungsankündigung an den Dritt¬ 

schuldner entsteht nach Ansicht der einen ein durch fristgerechte Pfändung bedingtes Pfand¬ 

recht. Manche sprechen von einem aufschiebenden, andere von einem auflösenden be¬ 

dingten Pfandrecht, während Stein den Begriff eines einstweiligen Pfandrechts ein¬ 

führt. In Wirklichkeit entsteht das Pfandrecht erst durch die gerichtliche Pfändung; 
ebenso Jäger, JW. 17 193, Klimmer a. a. O. 42. 

b) Cahn a. a. O. 88. Das Verwaltungszwangsverfahren isl ebenfalls während 
der Geschäftsaufsicht unzulässig, salls nicht die Voraussetzung des #& 13 vorliegt. Ver 
nicht privilegierte Gläubiger, welcher vor verhängter Geschäftsaussicht ganz oder teilweise 
erfolglos mit Zwangsvollstreckung gegen den Schuldner vorgegangen war, kann den¬ 
selben nicht zur Ableistung des Offenbarungseides vorladen, ebensowenig Haftbefehl 
gegen denselben beantragen. Ein Haftbesehl, welcher vor verhängter Geschäftsaufsicht 
verkündet war, ist der Vollziehung nicht fähig. Da jeder Teil der Haftbelassung ein Stück 
Zwangsvollstreckung bedeuten würde, ist der verhaftete Schuldner aus der Haft zu 
entlassen. 

c) Ktepfhmar a. a. D. 49. Eine dem Verbot zuwider erfolgte Vollstreckungs¬ 
maßregel unterliegt auf die Einwendung des Schuldners (ZPO. $ 766) der Aufhebung; 
ebenfo ift die einftweilige Verfügung, dur die die Eintragung der Vormerkung an¬ 
geordnet worden ijt, auf ben Widerfpruch des Schuldners aufzuheben. 

3. Einjtweilige Verfügungen auf Eintragung von Vormerkungen. 

a) Cahn a. a, D. 92, Nicht auch auf Widersprüche. 
b) Auch andere einitweilige Verfügungen? (zu vgl. Bd. 1, 344; 2,108; 3, 111). 

a. Bejahenb. 

aa. Gahı a. a. D. 91 (ohne neue Begründung). 

PB. Jäger a. a. D. 67. Eofern die einjtweilige Verfügung eine künftige Indi⸗ 

vidualleiftung au3 dem Schulbnervermögen zugunften eines vom Verfahren betroffenen 
Anfpruch3 fichern foll, wie etwa da3 Beräußerungsverbot ($$ 935, 938 ZPO.) die Über. 
eignung einer vermachten Sache, würde sie nach dem Zweck des §9 Abs. 2 während ber
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GA. unzuläfſig ſein. Um ſo mehr wäre unstatthaft die bei Dauerpflichten unter dem 
Gesichtspunkt einstweiliger Zustandsregelung nach § 940 angeordnete Rentenzahlung, 
wenn der Gläubiger (z. B. der Unterhaltsgläubiger) vom Verfahren betroffen wird (a. M. 
Hallbauer, Recht 17 107); ebenso Zweigert a. a. O. 38. 

6. Verneinend. 
da. Bovensiepen a. a. O. 45 unter Verwendung des Umkehrschlusses aus # 6 

Abs. 2 und Levy a. a. O. 80. 
86. Hallbauer a. a. O. 107. #86 spricht nur von Arresten, nicht von einstweiligen 

Verfügungen — mit gutem Grunde. Einstweilige Verfügungen im Sinne von 5935 3PO. 
dienen zum Schutze von Individualansprüchen: sie führen der Regel nach nur zu Geboten 
oder Verboten, nicht zur Zwangsvollstreckung in das Vermögen des Schuldners. Dem 
Schuldner wird z. B. die Veräußerung oder Belastung einer Sache untersagt, hier wäre 
der Gläubiger, wenn ihm die einstweilige Verfügung entzogen würde, geradezu rechtlos; 
andererseils wird aber auch durch eine solche Verfügung das Vermögen des Schuldners 
nicht zum Nachteile der anderen Gläubiger belastet oder vermindert, es wird nur der 
bisherige Zustand aufrecht erhalten. Eine Ausnahme wird sich nur bei den einstweiligen 
Verfügungen ergeben, bie auf Grund von § 940 8PO. zu Zwangsvollstreckungsmaß¬ 
nahmen in das Vermögen des Schuldners führen, z. B. bei Versügungen zugunsten bon 
Unterhaltsansprüchen. 

III. Die Beschränkung betrifft nicht: 

1. Neue Klagen oder Mahngesuche und anhängige Streitsachen. 

— Dos ist jeßt unstreitig. — 

2. auch nicht die Zulässigkeit der Vollstreckungsklausel. 

— Gleichfalls jetzt unstreitig. Bovensiepen hat seine abweichende in Bd. 1, 345 
mitgeteilte Anficht aufgegeben, a. a. O. 48. — 

(Abschnitt 1V in Bd. 1, 345.) 

V. Umfang des Arrest= und Dollstreckungsverbots. 

1. Sachliche Einschränkungen. 

(Unterabschnitt a in Bd. 1, 345.) 

b) Vollstreckungen nach § 888 ZPO. 

(Zu vgl. Bd. 1, 345.) 

a. Klimmer a. a. D. 47. Die Vollstreckung in das Vermögen des Schuldners 
ist verboten. Sie ist also auch für die beteiligten Gläubiger zulässig, soweit sie nicht in 
das Vermögen geht, also z. B. wenn der Schuldner zu Handlungen oder Unterlassungen 
gezwungen werden soll, die nicht aus seinem Vermögen bewirkt werden sollen (ss 888, 
890 8 PO.), z. B. Rechenschaftslegung, ärztliche Behandlung, Herstellung eines Gemäldes, 
Unterlassung des Eingriffs in fremde Rechte, Unterlassen des Klavierspielens nach 11 Uhr 
abends uftv. Dabei muß jedoch der Vorbehalt gemacht werden, daß es als 
unzulässig anzusehen ist, daß der Wille des Schuldners durch Beitreibung 
ber verhängten Geldstrafen gebeugt werden darf, da das eine Vollstreckung 
in das Vermögen des Schuldners bedeuten würde; zulässig ist die Beugung des Schuldner¬ 
willens durch Haft. Die Aussichtsperson besorgt dann die Geschäfte und schützt den 
Schuldner vor Vermögensminderung. Wird aus einem der Ansprüche nach ss 888, 
890 3PO. ein Ersatzanspruch, so darf wegen dieses Anspruchs nicht vollstreckt werden, 
wenn nicht infolge der Vorschrift des § 13 Abs. 1 Nr. 1 BO. eine Ausnahme eintritt. 

4. Ebenso Jäger, f. 1I1 zu $ 4. 
y. A. M. Cahn a. a. O. 89. Die VO. bietet jür die Ausnahmeftellung der Voll. 

itredungen nad) $ 888 ZPO. feine Stüße; ihre Unterlaffung liegt auch im Intereſſe der 
ruhigen Geschäftsfortführung.
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ce) Vollstreckungen nach § 887 3P. 

(Zu vgl. Bd. 1, 346; 2, 114.) 

Klimmer a. a. O. 45. An sich richtig ist es, wenn das OL#G. Karlsruhe (in Bd. 3, 
114) annimmt, daß es sich nicht um eine Zwangsvollstreckung in das Vermögen des 
Schuldners handle, wenn bei der Erzwingung vertretbarer Handlungen (5 887 8O.) 
der Gläubiger zur Vornahme der Handlung auf Kosten des Schuldners ermächtigt wird; 
darin sei kein gegen das Vermögen des Schuldners gerichteter Vollstreckungsakt zu er¬ 
blicken (zustimmend Bovensiepen a. a. O. 47). Allein eine andere Frage, die wohl 
bejaht werden muß, ist die, ob diese Ermächligung nicht die Zwangsvollstreckung gegen 
den Schuldner ersetzt. Daraus folgt, daß der Gläubiger die Handlung während der 
G. nicht vornehmen lassen darf und dieses in der Ermächtigung zu bemerken ist. 

d) Vollstreckungen nach § 894 8PO. 

(Zu vgl. Bd. 1, 346.) 

G. Levy a. a. O. 84. Die Verurteilung des Schuldners zur Abgabe einer Willens¬ 
erklärung hat zwar mit dem Eintritte der Rechtskraft nach $$ 894, 895 ZPO. Voll 
streckungswirkung; die Gelkendmachung des Urteils ist aber kein Akt der Zwangsvoll¬ 
stredluung. Ein solches Urteil kann deshalb, auch wenn es zugunsten eines vom Verfahren 
betroffenen Gläubigers ergangen ist, vollzogen werden. Der Grundbuchrichter, dem 
ein rechtskräftiges Urteil auf Erteilung einer Eintragungsbewilligung oder Abgabe einer 
Auflassungserklärung vorgelegt wird, muß das Urteil als Eintragungsgrundlage gelten 
lassen, auch wenn er weiß, daß der Verurteilte unter EN. steht; ebenso Bovensiepen 
0.0. D. 46, Cahn a. a. D. 9. 

ß. Jäger a. a. O. 67. Es leuchtet ein, daß zuguniten eines von dem Berfahren 
betroffenen Anspruchs die Zwangsersetzung des § 894 Z PO. während der G. ebenso 
unstatthaft sein muß als der ersetzte Zwang; ebenso Klimmer a. a. O. 43. 

F. RG. V, JW. 17 161. Die Berurteilung zur Abgabe einer Willenserklärungist trotz 
der in § 894 3 PO. vorgeschriebenen Vollstreckungswirkung auch während der Dauer der 
G. nicht unzulässig, wenn in der Formel ausgesprochen wird, daß die Erklärung erst 
mit der Beendigung der G. als abgegeben gelte. 

6S. JW. 17 302 (Dresden VI). Steht eine Eintragung nach §895 3PO. (Vormerkung) 
bevor, so muß der Schuldner sich an das Grundbuchamt wenden. Um eine Eintragung 
von vornherein zu verhüten, muß er dem Grundbuchamt das Bestehen der Geschäfts¬ 
aufsicht urkundlich (GBO. § 29) mitteilen und unter Bezugnahme darauf der Vornahme 
einer Eintragung auf Grund des gegen ihn ergangenen Urteils widersprechen. Ist die 
Eintragung bereits erfolgt, so kann er verlangen, daß sie gelöscht wird; denn sie ist eine 
nad) ihrem Inhalt unzulässige Eintragung im Sinne des § 54 Abs. 1 Satz 2 GB. Ließe 
sich dies nicht annehmen, so rechtfertigt sich die Löschung jedenfalls um deswillen, weil 
es sich dabei um eine unzulässige Zwangseintragung handelt, die auf den Antrag des 
Schuldners von dem Grundbuchamt als der Vollzugsbehörde in entsprechender Anwendung 
des § 775 Nr. 1, §5 776 8P#O. aufzuheben, d. i. zu löschen ist. 

2. Persönliche Einschränkungen. 

a) Auf der Gläubigerseite. 

a. Bevorrechtigte Gläubiger, s. $ 18. 

6. Anfechlungsrecht nicht bevorrechtigter Gläubiger? 

aa. Für das Anfechtungsrecht zu vgl. Bd. 1, 346; 3, 115. 
PB. Gegen da3 Anfechtungsrecht zu vgl. Bd. 1, 346, 2, 113 und jetzt die allgemeine 

Meinung (3. B. Cahn a. a. O. 100, Bovensiepen a. a. O. 47, Klimmer a. a. O. 53). 

b) Auf der Schuldnerseite. 

Schließt die Geschäftsaufsicht über eine offene Handelsgesellschaft die Vollstreckung 
gegen die Gesellschafter wegen einer Gesellschaftsschuld aus?
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a. Bejahend zu vgl. Bd. 1, 347; 2, 113. 

6. Verneinend: Außer den in Bd. 1, 347, 3482, 113 Genannten Cahn a. a. O. 88, 
Bovensiepen a. a. O. 47. 

VI. Ist das Dollstreckungsverbot im Urteil auszusprechen? 

(Zu vgl. Bd. 1, 348; 2, 113; 3, 115.) 

1. Bejahend. 

a) Jäger a. a. O. 66, JW. 17 196. Die G als solche bewirkt nicht eine Unter¬ 
brechung schwebender Prozesse. Um aber die Durchführung des Vollstreckungsverbots 
sicherzustellen, wird das Prozeßgericht auf Antrag des Schuldners in der Urteilsformel 
auszusprechen haben, daß Arrest und Zwangsvollstreckung wegen des zuerkannten An¬ 

spruchs in das Vermögen des Schuldners während der Geschäftsaufsicht unstatthaft sind. 
Entsteht dabei Streit über die Frage, ob der Anspruch vom Verfahren betroffen wird, 
fo ist sie im Urteil zu entscheiden. Im Falle der Verurteilung zur Abgabe einer Willens¬ 
erklärung (z. B. zur Abtretung einer schlichten oder einer hypothek. gesicherten Forderung) 
hat der einschränkende Zusatz dahin zu lauten, daß die Willenserklärung vor rechtskräftiger 
Aufhebung der G. nicht als abgegeben gilt. 

b) Cahn a. a. O. 93. Der Schuldner und die Aufsichtsperson können einem Urteile 
gemäß §* 894 83 PO. die sofortige Vollstreckungswirkung durch Beantragung eines ent. 
sprechenden Vollstreckungsvorbehalts in der Urteilsformel nehmen. 

c) Zweigert a. a. O. 38. Auch zur Abgabe einer Willenserklärung kann der 
Schuldner während der Geschäftsaufsicht verurteilt werden; doch hat dies mit dem Vor¬ 
behalt zu geschehen, daß die Erklärung erst mit der Rechtskraft des Urteils als abge¬ 
geben gill. 

d) Klimmer a. a. O. 45. In Urteilen (auch Versäumisurteilen) ist auch ohne 
den Antrag von Gläubiger oder Schuldner auszusprechen, daß Zwangsvollstreckung erst 
nach Beendigung der Geschäftsaufsicht erlaubt ist oder daß die Vollstreckungswirkung 
erst dann eintritt. 

2. Verneinend. 

a) Levya. a. O. 82. Verschiedene Versuche, den Vollstreckungsorganen die Prüfung, 
ob der Antragsteller zu den betroffenen oder nicht betroffenen Gläubigern gehört, durch 

Aufnahme einer Anordnung in den Vollstreckungstitel zu ermöglichen oder zu erleichtern, 

gehen fehl. Die Frage, ob der Kläger zu den betroffenen oder nicht betroffenen Gläu¬ 
bigern gehört, kann nicht im Prozeß, sondern erst in der Vollstreckungsinstanz entschieden 

werden. Der Kläger kann noch während des Prozesses oder nach seiner Beendigung in¬ 

folge nachträglicher Zustimmung der Aussichtsperson oder infolge Anderung des Gesetzes 
in die Reihe der bevorzugten Gläubiger treten. Hätte z. B. das Gericht in dem vor dem 

25. Dezember 1916 erlassenen Urteil, das den Schuldner zur Zahlung des Honorars an 
den klagenden Arzt verurteilt, ausgesprochen, daß die Zwangsvollstreckung erst nach Be¬ 

endigung der Geschäftsaufsicht erfolgen dürfe, so wäre der Kläger, trotzdem ihm die neue 

Verordnung ein Vorrecht gewährt hat, jetzt nicht in der Lage, zu vollstreclen. 

Noch weiter geht Bovensiepen (DJZ. 15 101), der verlangt, daß das erkennende 
Gericht von Amts wegen in den Urteilen, auch in den Versäumnisurteilen, unter ent¬ 
sprechender Anwendung der §§ 778 Abs. 1, 780 Abf. 1, 786 ZPO. die Unzuläffigkeit der 
Zwangsvollstreckung während der Dauer der Geschäftsaufsicht ausspreche. Ihm ist ent¬ 
gegenzuhalten, daß es sich hier nicht, wie in den angeführten Paragraphen der 3P., 
um die Beschränkung der Haftung des Schuldners auf einen Teil seines Vermögens, 
sondern um die Möglichkeit der Vollstreckung gegen den Schuldner schlechthin handelt. 
Für die Ausschließung gewisser Gläubiger von dem Rechte auf Zwangsvollstreckung hat 
die B3 PO. keine Vorschriften. Die gegen den beaussichtigten Schuldner erlassenen 
Urteile dürfen hinsichtlich der Vollstreckbarkeitserklärung keine von den gesetzlichen Vor¬
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schriften abweichende Behandlung erfahren. Der § 6 Abs. 2 VO. hindert nicht die Voll¬ 
ftredbarfeitserflärung der Urteile, fondern die Vollstreckung aus ihnen. 

b) Ebenso jetzt Bovensiepen a. a. O. 48. 

VII. Ist das Dollstreckungsverbot von den Vollsstreckungsbehörden 
von Amts wegen zu berüdjichtigen ? 

(Bu vgl. Bo. 1, 348; 2, 113; 3, 115.) 

1. Jäger a. a. O. 68, JW. 17 196. Wie das Verbot wirkt und ob es von Amts 
wegen zu berücksichtigen ist, darüber besteht Streit. Die Lösung kann nur aus dem Zweck 
des Verbots gewonnen werden. Es will die Gleichbehandlung der Aufsichtsgläubiger 
und damit den Erfolg der Ga. sicherstellen. So dient es dem gemeinsamen Wohle der 
Gläubiger und zugleich dem des Schuldners selbst. Einseitig ist es, wenn Breit, JW. 
15 172, sagt: Dulde der Schuldner die Zwangsvollstreckung, so gehe das weder den Staat 
noch irgendeinen Dritten an. Im Gegenteil, der Verstoß verletzt die Gesamtheit der 
Gläubiger und geht darum auch den Staat an. Auch läßt sich keineswegs behaupten, 
der Schuldner könne mit Zustimmung der Aufsichtsperson die vom Verbote betroffenen 
Ansprüche vollstreckungsfähig machen (Aehnelt, JW. 15 494). Auf diesem Wege wird 

die freiwillige Befriedigung, nicht die Zwangsvollstreckung zulässig. Wie im vorbild¬ 
lichen Falle des § 14 KO. wird daher die Unstatthaftigkeit der Vollstreckung von Amts 
wegen zu berücksichtigen, d. h. die Vollsereckungshandlung von der Vollstreckungsbehörde 
bei Kenntnis der G selbst dann abzulehnen sein, wenn der Vollstreckungstitel den Auf¬ 
schub der Vollstreckbarkeit nicht ausdrücklich vorbehält; ebenso Zweigert a. a. O. 38. 

2. Cahn a. a. O. 90. Der § 6 befagt, daß Arreste und Zwangsvollstreckungen zu¬ 
gunsten der Gläubiger, die von dem Verfahren betrofsen werden, nicht stattfinden. Sie 

können also auch nicht siattfinden, wenn etwa der Schuldner sie gestattet oder auf den 
Schuß des § 6 verzichtet. Schon der Wirrwarr, welcher infolge solcher schuldnerischer 
Verzichte im Gang der Geschäftsaufsicht möglich wäre, die Vergünstigung auf der einen 
und die ungleichmäßige Behandlung auf der anderen Seite, mit den (von Wassermann¬ 
Erlanger a. a. O. selbst im Auge gehabten) Anfechtungsansprüchen der benachteiligten 
Gläubiger tut die Schädlichkeit derartiger in die Willkür des Schuldners geslellten, das 
Aufsichtsverfahren geradezu durchkreuzenden Maßregeln dar. Ebensowenig kann die 
Zustimmung der Aussichtsperson, welche in diesem Betrefse schlechterdings nichts darein¬ 
zureden hat, bie Unzwläffigfeit der Voltfttedung aufheben, wenn anders e3 fih um 

Gläubiger dreht, Die von bem Verfahren betrojfen werden. Nach alledem ist das Verbot 
von Amts wegen zu berüdfichtigen. — Ander3 ©. 96. — 

3. Klimmer a. a. O. 44. Die Auschauung, daß dad Verbot von Amts wegen zu 
beachten sei, ist wohl richtig. Sie stützt sich darauf, daß der Schuldner auf das Vollstreckungs¬ 
verbot nicht verzichten kann, weil das Verbot nicht nur in seinem Interesse, sondern 
auch im Interesse der Gesamtheit der Gläubiger und schließlich der Allgemeinheit er¬ 
lassen ist. Die Sachlage ist anders als im Falle des §J 811 8PO.; übrigens ist auch für 
diesen die Frage, ob der Schuldner verzichten kann, nicht unbestritten. Der Schuldner 
kann auf das Verbot der Zwangsvollstreckung nach § 6 BD. nicht verzichten, außer wenn 
die Geschästsaufsicht ausgehoben wird. Auch den Konkurs (Verbot nach §& 6 Abs. 1) kann 
er gegen sich nur herbeiführen, wenn die Geschäftsaufsicht aufgehoben wird. 

4. Levy a. a. O. 82. Ist dem angegangenen Vollstreckungsorgan die Geschäfts¬ 
aussicht bekannt, so sind zwei verschiedene Standpunkte möglich. Enlweder lehnt es die 
beantragte Zwangsvollstreckung ab bis zum Nachweise, daß der Antragsteller zu den 
vicht betroffenen Gläubigern gehört 'so Mayer 159 und Gilbert in Recht 15 186), 
oder es gibt jedem Vollstreckungsbegehren statt, sofern nicht feststeht, daß der Antragsteller 
zu den betroffenen Gläubigern gehört, und überläßt es dem Schuldner, Erinnerung aus 
8 766 8 PO. zu erheben (Breit, JW.. 15 494). Der zweite Standpunkt ist der richtige. 
Denn einmal können die Vollstreckungsorgane aus dem zur Vornahme der Zwangs.
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vollstreckung vorgelegten vollstrecbaren Schuldtitel meist nicht die Entstehungszeit und 
den Grund des Anspruchs ersehen, sodann können sie nicht wissen, ob der Schuldner nicht 
mit Zustimmung der Aufsichtsperson die Zwangsvollstreckung eines betroffenen Gläubigers 
dulden will (Aehnelt, JIW. 15 494). 

5. JW. 17 556 (KG. 1). Für das Geltungsgebiet der GeschufsV0. v. 1914 wird 
die Aufsassung vertreten, daß abweichend vom Fall des §14 Abs. 1 KO. das Vollstreckungs¬ 
verbot des § 5 Satz 2 VO. nicht von Amts wegen beachtlich sei, es vielmehr dem Schuldner 

überlassen bleibe, ob er die verbotene Zwangsvollstreckung dulden oder mit Erinnerung 
aus § 766 B3 PO. als unzulässig verfolgen will. Demgegenüber ist jedoch mit Mayer, 
Privatrecht des Krieges S. 159; Bovensiepen, DJ3. 1915, 101 und Heß, Kriegs¬ 
gesetze 3. Aufl. S. 123 anzunehmen, daß auch das Vollstreckungsverbot der VO. v. 
8. August 1914 von Amts wegen zu beachten ist. Das Verbot der Einzelbollstreckung in 
die Konkursmasse (auf sonstiges Vermögen braucht hier nicht eingegangen zu werden, 
weil nach der Gesch Aufs#O. auch der Neuerwerb nicht aufsichtsfrei ist) solgt notwendig 
aus §& 3 Abs. 1 K ., wonach die Masse zur gemeinschaftlichen Befriedigung aller Konkurs¬ 
gläubiger dient und aus dem weiteren Grundsaß, daß jeder Konkursgläubiger das gleiche 
Anrecht auf Befriedigung hat, soweit die KO. nicht ausnahmsweise Vorrechte gewährt. 
Die Gesch Aufs VO. von 1914 stellt zwar diesen Grundsatz gleichmäßiger Befriedigung 
nicht auf. In §#8 ist die Bestimmung von Umfang und Reihenfolge der Befriedigung 
dem billigen Ermessen der Aufsichtsperson überlassen. Zur Willkür sollte das aber nicht 
führen. Auch nach dieser Vorschrift durften einzelne Gläubiger nicht ohne genügenden 
Grund begünstigt werden. In §ö der neuen Gesch Aufs VO. ist die Aussichtsperson dann 
ausdrücklich an die Grundsätze der KO. gebunden. Mag man darin eine Neuerung oder 
nur die Festsetzung eines ohnehin für jede sorgsame Aufsichtsperson geltenden Leitsatzes 
finden: darüber kann kein Zweifel sein, daß die Verteilung der Mittel auch nach der alten 
Gesch Aufst# O. ausschließlich Sache der Aufsichtsperson war, die ungestört durch Maß¬ 
nahmen der Gläubiger und Entschließungen des Schuldners ihr billiges Ermessen walten 
zu lassen hatte. Zu diesem Zweck mußte die VO. den Zugriff einzelner Gläubiger ver¬ 
bieten, und dieses Verbot erfüllt seinen Zweck nur, wenn es von den Behörden von 
Amts wegen zu beachten ist und rechtswidrige Duldung verbotswidriger Vollstreckungen 
durch den Schuldner ausschließt. Nach dieser Auslegung des § 5 Sat 2 Gesch Auss . 
von 1914 sind verbotswidrige Eintragungen von Zwangshypotheken nichtig und lassen 
weder Gläubigerhypotheken noch Eigenlümergrundschulden entslehen; hinsichtlich der 
Hypothekeneintragung im Ergebnis übereinstimmend Cahn a. a. O. 96, Klimmer 
a. a. O. 49. 

6. Bovensiepen a. a. O. 48. Von Amts wegen ist nach der richtigen Ansicht das 

Vollstreckungsverbot nicht zu berücksichtigen. Die entgegengesetzte Ansicht findet im Gesetze 
keine Stütze. Auch auf einer rechtsähnlichen Anwendung des $ 780 Abf. 1 in Verbindung 
mit $$ 778 und 786 8 PO., worauf der Verfasser früher sich berufen zu dürfen glaubte, 
kann sie nicht begründet werden. „Denn einerseits ist die Verwendung von Ausnahme¬ 
bestimmungen zu ausgedehnter Analogie stets bedenklich und andererseits ist der vor¬ 
liegende Fall von dem des $ 780 BPO. dadurch unterschieden, daß es sich dort darum 
handelt, eine vom materiellen Rechte anerkannte Haftungsbeschränkung prozessual zu 

verwirklichen, während hier umgekehrt eine vollstreckungsrechtliche Bergünstigung des 
Schuldners gegenüber dem mberührt bleibenden materiellrechtlichen Anspruche des 
Gläubigers durchgesetzt werden soll“ (Gilbert, Recht 15 186).— Die gegenteilige in Bb. 1, 
348 mitgeteilte Ansicht wird aufgegeben. — 

VIII. Geltendmachung des Dollstreckungsverbots. 
(Zu vgl. Bd. 1, 349; 2, 113.) 

1. Durch den Schuldner. 

a) Bobensiepen a. a. O. 49. Schlechtbin nichtig ist die verbotene Zwangsvoll¬ 
streckung keineswegs, es besteht kein zwingendes öffentliches Interesse daran, daß ein nicht
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bevorrechtigter Gläubiger die Zwangsvollstreckung in das Vermögen des unter Geschäfts¬ 
aufsicht gestellten Schuldners unterlasse; ebenso Klimmer a. a. O. 44. — Hiergegen ist 
zu vgl. Jäger VIII und KG. VII5. — 

b) Zweigert a. a. O. 39. Gegenüber einer verbotswidrigen Vollstreckung steht 
dem Schuldner die Erinnerung nach § 766 3 PO. zu. Zu Unrecht erfolgte Vollstreckungs¬ 
maßregeln sind auf Erinnerung aufzuheben (58# 775 Nr. 1, 776 8PO.). — Hierüber herrscht 
jebt Einstimmigkeit. — 

2. Durch die Aussichtsperson? 
à) Bejahend. 

G. Jäger a. a. O. 69, ZW. 17196. Die Aufsichtsperson ist zur Einwendung jeden¬ 
falls dann ermächtigt, wenn der unzulässige Zwangszugriff Vermögensgegenstände er¬ 
faßt, deren Verwaltung sie nach § 2 Satz 2 selbst übernommen hat (— so Levy a. a. O. 
82 —). Sie wird aber nach eben dieser Vorschrift zur Einwendung auch ermächtigt sein, 
wenn der Schuldner untätig bleibt. Wird die Vollstreckung eines nicht vom Verfahren 
‚betroffenen Anspruchs unter irriger Berufung auf das Verbot des § 6 Abs. 2 abgelehnt, 
so steht dem Gläubiger eine entsprechende Einwendung offen (5 766 Abf. 2 ZPOD.). 

ß. Bovensiepen a. a. O. 50. Auch die Aufsichtsperson selbst wird aus allgemeinen 
Erwägungen heraus, da sie für den ordnungsmäßigen Verlauf und die gesetzentsprechende 
Abwicklung des ganzen Verfahrens einzutreten hat und dafür verantwortlich ist, ein Er¬ 
innerung3- und Beidhiwerberecht aus $ 766 ZPO. bejigen; ebenfo Weinberg a. a. D. 45, 
Zweigert a. a. O. 39 und Klimmer a. a. O. 47, dieser unter Hinweis darauf, daß die 
Aufsichtsperson nach § 2 die Geschäftsführung übernehmen könne. 

b) Verneinend außer den Bd. 1, 350 Genannten Cahn a. a. O. 95. Die An¬ 
ordnung der G. wirkt nur innenrechtlich, sie beeinträchtigt nicht die Handlungsweise 
des Schuldners, und dieser selbst, nicht die Aufsichtsperson ist zur Einlegung von 
Erinnerungen und Beschwerden legitimiert. 

3. Durch die bevorrechtigten Gläubiger? 

3) Bejahend (zu vgl. Bb. 1, 350). 

a. Jäger a. a. D. 69. Anders als im Konlurje fehlt e3 an einem Verwalter, der 
ermächtigt wäre, für Rechnung aller Beteiligten bie Unzuläffigleit geltend zu maden. 
Jeder einzelne Interessent, Schuldner und Gläubiger, ijt daher felbftändig einwendungs- 
befugt; ebenfo Bovenfiepen a. a. D. 49, 

5. Klimmer a. a. O. 47. Die Rechte aus 5 766 ZPD. können nicht bloß vom 
Schuldner, sondern auch von dem Gläubiger und dritten Personen geltend gemacht werden. 
Sowohl den beteiligten als den nichtbeteiligten Gläubigern stehen jedenfalls alle Er¬ 
innerungen gegen den Gerichtsvollzieher zu. Hat ein Gläubiger Vollstreckungsauftrag 
erteilt, der Gerichtsvollzieher lehnt aber wegen des Vollstreckungsverbotes ab, so kann 
der Gläubiger gemäß § 766 Z PO. Erinnerung erheben. Läßt ein beteiligter Gläubiger 
vollstrecken und vollzieht der Gerichtsvollzieher den Auftrag, so kann jeder Beteiligte und 
jeder nichtbeteiligte Gläubiger Einwendung gegen die Zulässigkeit der Vollstreckung erheben. 

b) Verxeinend (zu vgl. Bo. 1, 360). 

Zweigert a. a. O. 39. Zem einzelnen Gläubiger fteht, da er nicht unmittelbar 
bon der Vollfitedung betroffen wirb (Stein $ 766 113) die Erinnerung nicht zu; ebenfo 
anscheinend Cahn a. a. O. 95. 

IX. Einfluß auf die Gestaltung von Schuldverhältnissen. 

(Zu vgl. Bd. 1, 531; 2, 114; 3, 116.) 

1. Cahn a. a. O. 96. Der Bürge genießt das Stundungsrecht des Schuldners 
nicht. Im Gegenteil: durch die Verhängung der Geschäftsaufsicht über das Vermögen 
des Hauptschuldners wird der Anspruch gegen den Bürgen fällig, weil hier ein Fall des
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5 773 Abs. 4 BG. vorliegt: es ist anzunehmen, daß die Zwangsvollstreckung in das 
Vermögen des Hauptschuldners nicht zur Befriedigung des Gläubigers führen wird. 
Trohdem bleibt die Einrede der Vorausklage gemäß Abs. 4 des 8 773 aufrecht, wenn sich 
nicht der gegen den Bürgen vorgehende Gläubiger ausreichend und nachweisbar zuvor 
bei dem Hauptschuldner und der Aufsichtsperson Gewißheit verschafft hat, daß der Haupt¬ 
schuldner bis auf weiteres nicht zahlen wird und kann. 

2. Klimmer a. a. O. 19. Die Stellung des Bürgen wird durch die Geschäftsaussicht 
an fi nicht geändert. $ 773 Abs. 1 Ziff. 3 BE. findet gegen den Bürgen keine An¬ 
wendung, da der Schuldner nicht im Konkurs ist. Ziff. 4 a. a. O. wird der Bürge wohl 
einem beteiligten Gläubiger gegenüber gegen sich gelten lassen müssen, da eine Zwangs¬ 
vollstreckung gegen den Schuldner für den beteiligten Gläubiger nicht möglich, also eine 

Befriedigung des Gläubigers durch den Schuldner nicht zu erwarten ist. Der Bürge 
kann also insoweit die Einrede der Vorausklage nicht geltend machen. 

3. Bovensiepen a. a. O. 54. Der Bürge des Aussichtsschuldners kann nicht ledig¬ 
lich wegen der Anordnung der Geschäftsaussicht als solcher vom Gericht auf Grund der 
V0O. v. 8. Juni 1916 Stundung verlangen, denn auch dem Hauptschuldner steht wegen 
der Anordnung der Geschäftsaufsicht diese Befugnis nicht ohne weiteres zu. Dem Bürgen 
ist aber auch die Einrede der Vorausklage versagt. Denn einmal ist eine Zwangsvoll¬ 
streckung während der Geschäftsaufsicht in das Vermögen des Hauptschuldners ja verboten, 
andererseits kann aus der Tatsache der Geschäftsaufsicht ohne weiteres gefolgert werden, 
daß eine Zwangsvollstreckung in das Vermögen des Hauptschuldners zufolge seiner 
Zahlungsunfähigkeit nicht zur Befriedigung des Gläubigers führen würde (5 773 Z. 4 
BeE#.). Dem Bürgen seinerseits steht gegen den Hauptschuldner zufolge § 775 Ziffer 1 u. 
3 Be#. das Recht auf Entlassung aus der übernommenen Bürgschaft zu, soweit seine 
Forderung jedoch durch die Geschäftsaufsicht betrossen wird, kann er sie durch Arrest oder 
Zwangsvollstreckung nicht geltend machen. 

§& 7. 
Hemmung der Verjährung. 

Cahn a. a. O. 100, Klimmer a. a. O. 55, Weinberg a. a. O. 46. Auf Ausschluß¬ 
fristen, z. B. die Inventarfrist im Nachlaßverfahren bezieht sich dic Vorschrift nicht. Ihr 

Lauf wird durch die YA. nicht berührt. 

88. 

Beschränkung der Aufrechnung. 

Juhaltslbersicht. 
I. Allgemeine Bedeutung V 78. | N. Einzelkeiten V 79. 

I. Allgemeine Bedeutung. 

1. Jäger a. a. O. 63, Cahn a. a. 9. 103. Es handelt sich um zwingendes Recht. 

2. Cahn a. a. O. 103. Eine gegenteilige Abmachung zwischen Schuldner und 
Gläubiger ist unwirksam; dasselbe gilt von einer Zustimmung der Aussichtsperson, die 
z 8 zuwiderläuft. 

3. Zweigert a. a. O. 40. Das Verbot betrifft nur die einseitige Aufrechnungs¬ 
erklärung des Gläubigers. Ein Verrechnungsvertrag zwischen Gläubiger und Schuldner 
ist, auch wenn die Voraussetzungen des $ 8 gegeben find, wirkfam, foll aber, weil eine 
Befriedigung des Gläubigerd enthaltend, vom Schuldner nur mit Zuftimmung ber 
Auffichtsperfon eingegangen werben ($ 3 Abf. 2). 

4. Zägera.a.D.63,Cahııa.n. 9.103, Jweigerta.a. D. 40. Die Aufrehnungs- 
befugnis der Schuldner wird nicht beschränkt; ebenso Kretschmar a. a. O. 50.
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5. Jäger c. a. O. 64, JW. 17 195. Indem der & 8 dem Aufsichtsgläubiger die nach 
allgemeinen Regeln statthafte Aufrechnung nur durch Verschärfung des Gegenseitigkeits¬ 
erfordernisses verschränkt, stellt er zugleich klar, daß die Geschäftsaufsicht der Aufrechen¬ 
barkeit im übrigen keinen Abbruch tut. Damit ist die in der bisherigen Rechtsprechung 
wiederholt vertretene Unficht, e3 ergebe fic) aus den $$ 5, 9 a. F. (jebt 85 5, 6) mit BG. 
$ 394 ein Verbot jeder Auftedinung gegen Forderungen des Aufsichtsschuldners (Leipz . 
15 1174: 16 179), überwunden. 

6. Jäger a. a. O. 63, JW. 17 195. Beim Eintritte der Krifis braucht die Gegen- 
feitigteit nod) nicht beftanden zu haben. Wie der Anjehtungsihug fehlt dem Auffichts- 
verfahren die Sidyerung des $ 55 Nr. 3 KO. Haben also Schuldner des num Beauf- 
sichtigten Forderungen an ihn, die ducdy Offenbarung der Krifiz entwertet worben find, 
vor Anordnung der Geschäftsaufsicht noch so wohlfeil aufgekauft, so dürfen sie gleichwohl 
ihre Schulden zum vollen Nennbetrage diefer Forderungen aufrechnen. Nur wenn es 
schließlich doch zum Konkurse kommt, sind solche Aufrechnungsgeschäfte unwirksam. 

7. Jäger a. a. O. 63, JW. 17 195. Wie die Aufrechnungsschranken des Konkurses 
sallen die der Geschäftsaufsicht mit Beendigung des Verfahrens. Nachher kann dem 
Gläubiger nicht mehr entgegengehalten werden, daß eine schon während des Verfahrens 
erklärte Aufrechnung unstatthaft gewesen wäre. 

8. Cahn a. a. O. 103. Mit der Beendigung des Aufsichtsverfahrens endigt auch 
die Ausschaltung der Aufrechnung im Sinne des § 8. Wenn der Schuldner eine gemäß 
8 8 der neuen BDO. der Aufrechnung entrückte Forderung gleichwohl an einen anderen 
übertragen Hat, fo wirkt die Unwirksamkeit der Aufrechnung zugunsten des Erwerbers 
der Forderung ebenfalls (Konsequenz des § 406 BGB.; OLG. 21 174). Ist die Geschäfts¬ 
aufsicht beendigt, so wird eine Aufrechnung, von welcher der Gläubiger gemäß 5 8 der 
neuen VO. keinen Gebrauch machen durfte, rückwirkend für denjenigen Zeitpunkt voll¬ 
zogen, in welchem die Forderungen zur Aufrechnung geeignet einander gegenübergetreten 
sind. Diese siktive Rückdatierung hat die Folge, daß der Zinsenlauf von dem Augenblick 
an, in welchem die beiderseitigen Forderungen gegenübertraten, als erloschen für den 
durch die Aufrechnung gedeckten Betrag gilt (RG. 34 141 Nr. 34) und daß der Verzug, 
der wegen Nichterfüllung der einen oder anderen Forderung eingetreten war, mit seinen 
sämtlichen Nachteilen von dem Augenblicke an als beseitigt gilt, in welchem die Gegen¬ 
forderung zur Aufrechnung geeignet gegenübergetreten ist. 

II. Einzelheiten. 
Zu Nr. 2. 

1. Bovensiepen a. a. O. 52. Der einen Wechsel im Regreßwege einlösende In¬ 
dossant kann im späteren Aufsichtsverfahren des Regreßschuldners mit seiner Regreß¬ 
forderung auch dann aufrechnen, wenn er den Wechsel vor der Anordnung der Geschäfts¬ 
aussicht weitergegeben hatte, ihn aber erst nachher im Regreßwege einlöste. Denn die 
Einlösung eines Wechsels im Regreßwege bedeutet keinen Neuerwerb einer Forderung, 
sondern nur das Wiederaufleben einer ruhenden Forderung. Begründet ist auch vor 
der Anordnung der Geschäftsaussicht eine aufschiebende Forderung, sie ist in jeder Hinsicht 
Gegenstand des Rechtsverkehrs, übertragbar, vererblich, pfändbar, nur ihre Geltend¬ 
machung ist gegen den Schuldner bis zum Eintritt der Bedingung ausgeschoben. 

2. Cahn a. a. O. 105. Der gute Glaube und die Nichtanerkenntnis der G schließen 
die Anwendung des § 8 Nr. 2 nicht aus. 

3. Jäger, JW. 17 479. Die Bemerkung der R., ZW. 17 479 der neue $ 8 habe 
keine rückwirkende Kraft, trifft zu für Auftechnungen, die vor dem Inkrafttreten der 
neuen BD., alfo vor dem 25. Pezember 1916, bereit3 vollzogen waren. Seit diefem 
Zeitpunkt aber schiebt fie jeder dem Inhalte des & 8 widerstreitenden Aufrechnung einen 
Riegel vor, wenngleich das Aufsichtsverfahren schon vorher eröffnet und auch die Gegen¬ 

seitigkeit schon vorher (aber nach Anordnung der Aufsicht) hergestellt worden ist.
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89. 
Gegenjeitige Berträge Allgemeines. 

Inhaltsüberſicht. 
I. Gegenseitiger vertrag V 80. | 1. Sorm der Ablehnung V BA. 

II. Nichterfüllung V 60. 2. Seitpunkt der Ablehnung V 91. 

III. Ermächtigung zur Ablehnung V 80 V. Rechtsfolgen der Ablehnung V 61. 
IV. Die Ablehnung V 81. 

I. Gegenfeitiger Dertrag. 

1. Jäger a. a. O. 45. + 9 berrifst auch Fixgeschäfte und Verträge über entgeltliche 
Geschäftsbesorgungen. 

2. Jäger a. a. O. 45, JW. 17 170. Die konkursrechtlichen Besonderheiten beie 
schwebenden Verlags=- und Versicherungsverträgen des Ausfsichtsschuldners bleiben außer 
Betracht. Auch diese Verträge unterstehen dem § 9. Beim Verlagsvertrage steht daher 
die gesehliche Rücktrittsbefugnis des § 36 Abs. 3 VerlG. dem Verfasser auch dann nicht 
zu, wenn bei Anorbnung der GA. über bad Vermögen des Berleger3 mit der Berviel- 
fältigung des Werkes nod; nicht begonnen war. Nur wird aus dem Sinrjtellungszwede 
des $ 36 Abs. 1 Verl. zu folgern sein, daß die Ablieferung des Werkes auch im Sinne 
des §J9 AufsV0O. noch nicht als vollständige Erfüllung gilt. 

II. Nichterfüllung. 

1. Jäger a. a. O. 46, JW. 17 171. Wie im Konkurse schließt nur die vollständige 
Erfüllung des einen oder des anderen Vertragsgenossen die Möglichkeit der Vertrags¬ 
lösung aus. Beim Sachkauf hat der Gegner als Verkäufer nur dann vollständig erfüllt, 
wenn bei Anordnung der G. die Sache dem Aufsichtsschuldner bereits übergeben und 
übereignet war (s 433 Abs. 1 Sat 1 B6B.). Ein wirksamer Eigentumsvorbehalt im Sinne 
des $ 455 BGB. gereicht daher bem Verkäufer auch im Aufsichtsverfahren zum Vorteile, 
da die aufgeschobene Ubereignung noch keine Vollerfüllung ist. Der eigene Erfüllungs- 

anspruch des Verkäufers wird also auch hier von den Nachteilen der 85 6 Abj. 2, 60 nicht 
betroffen. Umgefehrt hat der Gegner al3 Käufer einer Sache jelbft dann nur unvollständig 
erfüllt, wenn er vor Anordnung der GA. zwar den ganzen Kaufpreis bezahlt, aber feiner 
Abnahmepflicht noch nicht genügt hatte (6 433 Abs. 2 BGB.). Auch solchenfalls greift 
der 59 Plap. . 

2. Jäger a. a. O. 45, JW. 17 140. Beim Einheitövertrag aus Sukzessivlieferung 
bewahrt der Abruf auch nur der letzten Rate den gesamten noch ausstehenden Anspruch 
des Gegners vor ben Wirkungen der GA. im allgemeinen ($ 13 Abf. 1 Nr. 2) unb des 

Zwangsvergleichs im besonderen. 

III. Ermächtigung zur Ablehnung. 

1. Jäger a. a. O. 44, JIW. 17 140. Der Aussichtspfleger bleibt scheinbar gänzlich 
ausgeschaltet. Er ist aber nach § 28 Abs. 1 dazu da, „die geschäftlichen Verhältnisse des 
Schuldners zu prüfen“ und über sie dem Gericht zu berichten. Dazu gehört auch eine 
Berichterstattung über die Frage der Zweckmäßigkeit und Notwendigkeit vorzeitiger 
Vertragslösung. Das Gericht wird also keinesfalls entscheiden, ohne die Aufsichtsperson 
gehört zu haben. Es kann auch veranlaßt sein, noch sonstige Ausklärung anzuordnen. 
(5 16). Da die Entscheidung nicht in der Hand des Aufsichtspflegers liegt, ist dessen per¬ 
sönliche Verantwortlichkeit ($ 24) gegenüber der des Konkursverwalters beträchtlich ab¬ 
geschwächt. 

2. Bovensiepen a. a. O. 57. Eine besondere Form ist für ihre Erteilung der 
Ermächtigung nicht vorgesehen, sie kann also schriftlich wie mündlich erstattet werden. 
Namentlich bedarf die Ermächtigung auch nicht der Form des Rechtsgeschäfts, auf das 
sie sich bezieht. Ihre nachträgliche Erteilung an den Aufsichtsschuldner ist für unwirksam 
zu erachten, sie muß vielmehr ihm vor der Vornahme der von ihm beabsichtigten Ab¬
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lehnung der Erfüllung oder der vorzeitigen Vertragsauflösung erteilt werden. Das folgt 
einmal aus ihrem ganzen Begriff, fie ist eine Willenserllärung — des Geschäftsaufsichts¬ 
richters —, welche erst die Besugnis verleiht, durch Rechtsgeschäft irgendwie auf die Ver- 

hältnisse im Rechtsverkehre einzuwirken; — ebenso Zweigert a. a. O. 42 —. Sodann 

aber und darauf ist das entscheidende Gewicht zu legen, erfordert die Verkehrssicherheit 
dringend klare Verhältnisse, dem Vertragsgegner des Aufssichtsschuldners kann nach Treu 
und Glauben nicht zugemutet werden, nachträglich — vielleicht gar erst nach Ablauf ge¬ 
raumer Zeit — mit einer die Vertragsablehnung oder vorzeitige Kündigung des Schuldners 
bilfigenden „Ermächtigung“ des Gerichts überrafcht zu werben. Er wird verlangen Fönnen, 
daß der fid) auf eine gerichtliche Ermächtigung berufende Schuldner fie ihm in beglaubigter 
Abschrift oder Ausfertigung bei Meidung sofortiger Zurückweisung vorlege, das erfordert 
fein schutzwürdiges Interesse. Daher wird praktisch die schriftliche Erteilung der Ermäch¬ 
tigung an den Schulbner sehr empfehlenswert sein und durchaus die Regel bilden. 

IV. Die Ablehnung. 

1. Form der Ablehnung. 

Klimmer a. o. O. 59. Die Ablehnung muß ausdrücklich erklärt werden. Fragt 
ein Gläubiger in Besorgnis der Ablehnung beim Schuldner an, dieser gibt aber keine 
Antwort, so ist das keine Ablehnung. 

2. Zeitpunkt der Ablehnung. 

Jäger a. a. O. 46, JW. 17 140. Zwischen dem # 17 KO. und dem 8 9 Aufs5O. 
besteht insosern ein Unterschied, als letztere den Schuldner nicht vor eine auf Anfrage 
des Gegners unverzüglich auszuübende Wahl stellt. Der Erfüllungsanspruch des 
Schuldners bleibt auch bestehen, wenn dieser die Antwort verzögert. Keinesfalls aber 
darf der Schuldner die Macht haben, den Gegner einer endlosen Ungewißheit preiszu¬ 
geben. Da ber $ 9 Abf. 1 Sa 2 erkennen läßt, daß auch die Interessen des Gegners zu 
berücksichtigen sind, wird es Amtspflicht des Gerichts sein, auf eine ihm zugehende An¬ 
frage des Gegners (zumal bei Fixgeschäften) Klarheit zu schaffen, indem es nach Prüfung 
des Falles entweder den Schuldner zur Ablehnung drängt oder dem Gegner erklärt, 
eine Ermächtigung zur Ablehnung werde es nicht erteilen. 

V. Rechtsfolgen der Ablehnung. 

1. Jäger a. a. O. 46, JW. 17 141. Die Erfüllungsablehnung des # 9 AufſVO. 
entspricht nach Art und Wirksamkeit derjenigen des 3 17 KO. Keine von beiden bedeutet 
Rücktritt vom Vertrage. Keine von beiden gestattet dem einen oder anderen Vertrags¬ 
genossen, nach Beendigung des Versahrens auf die ursprünglichen Erfüllungsansprüche 
zurückzugreisen. Vielmehr gehen, wenn der Vertragsgegner infolge der Ablehnung 
Schaden erleidet, die wechselseitigen Erfüllungsansprüche in einem einseitigen Anspruch 
des Gegners auf Schadenersatz wegen Nichterfüllung des Vertrags auf. Erleidet er gar 
keinen Schaden, weil er z. B. als Verkäufer die Ware alsbald ebensogut oder noch besser 
anderweit absetzen kann, dann erlischt das Schuldverhältnis für die Zukunft. Bürgen 
und Pfänder stehen, da sie für die Hauptforderung in deren jeweiligem Beftande haften 
(3 767, 1210 BGB.), dem Gegner nach der Ablehnung des Schuldners nur noch für den 
Schaden ein, den der Gegner infolge der Ablehnung erleidet. Der konkursabwendende 
Zwangsvergleich trifft die Forderung des Gegners als Ersatzforderung (vgl. 5 13 Abſ. 2 

mit § 33 Abs. 2). In dieser Gestalt stellt sie der Anerkennungsvermerk ein für allemal 
vollstreckbar fest (ss 47 Abs. 4, 61). Bürgen und Pfändern kommt aber eine im Vergleich 
bedungene Minderung des Ersatzanspruchs nicht zugute (§ 60 Abs. 2). 

2. Jäger a. a. O. 46, JW. 17 141. Im Vergleich zur konkursrechtlichen Regelung 
bleibt mohl zu beadten, baf der Gegner die bem Maffegläubigerrecht des $ 59 Nr. 2 KO. 
entsprechende Ausnahmestellung, die ihm der Sonderzugriff offenhält und ihm die Ver¬ 
gleihäminderungen erfpart, nicht erft (mie nad) $ 17 KO.) auf Grund eines pofitiven 

ſrrie gabuch. Vd. 5. 6
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Erfüllungsverlangens, sondern schon dann erwirbt, wenn die Erfüllungsablehnung unter¬ 
bleibt. Diese muß ausdrücklich und unter Vorlage der gerichtlichen Ermächtigung erklärt 
werben. Bloßes Schweigen auf Anfrage des Gegners wirkt nicht als Ablehnung. 

3. Klimmer a. a. O. 60. Schwierigkeiten können sich ergeben, wenn neben dem 
Schuldner seine Frau bei den Verträgen mitberechtigt und mitverpflichtet ist. Es ist dann 
zu untersuchen, ob die Frau selbständige oder unselbständige Mitkontrahenlin ist. Sie ist 
z. B. selbständige Mitmieterin nicht immer schon dann, wenn sie den Mietvertrag mit¬ 
unterzeichnet hat. Auch wenn bei Mitunterzeichnung nur unselbständige Mitmiete vor¬ 
liegt, erstreckt sich das Vermieterpfandrecht auf die eingebrachten Sachen der Frau und 
haftet diese dem Mieter, was bei der Alleinmiete des Mannes nicht der Fall ist. Die 
88 9—11 sind aber ebenso wie im Konkurs nur dann anwendbar, wenn eine unselbständige 
Mitmiete der Frau vorliegt. Bei selbständiger Mitmiete hat auch der Mann keine Rechte 
nach § 10 VO. Entsprechendes gilt für die übrigen gegenseitigen Verträge. 

8 10. 
Miete und Pacht. 

1. Jäger a. a. O. 47, JW. 17 141. Ist der Aufsichtsschuldner Vermieter oder Ver¬ 
pächter, so bewendet es beim §& 9, mag der Miet= oder Pachtgegenstand bei Anordnung 
der Geschäftsaufsicht dem Gegner bereits überlassen sein oder nicht. Da aber Miete oder 
Pacht Wiederkehrschuldverhältnisse darstellen, bei denen Ansprüche und Gegenansprüche 
sich abschnittweise erneuern, wird die Erfüllungsablehnung von dem zur Zeit der Aufsichts¬ 
anordnung laufenden Abschnitt an zulässig. Eine solche Ablehnung mag angemessen sein, 
wenn ber jegige Auffichtsfchulduer (ettva an Angehörige) auf längere Zeit unter bem 
Wert vermietet oder verpachtet hatte. (Für Dienstverhältnisse, in denen der Aufsichts¬ 
schuldner als Arbeitnehmer steht, gilt dasselbe. Er kann für die Zukunft seine Arbeils¬ 
kraft nach § 9 frei machen und auf diesem Wege auch den Gläubigern nachteilige Gehalts¬ 
verträge lösen.) Solche Erfüllungsablehnung unterscheidet sich von einer Kündigung 
(65 10, 11) dadurch, daß sie — vorbehaltlich der Entschädigungspflicht (8 9 Abs. 2) — schon 
den laufenden Vertragsabschnitt trifft. Doch wird das Aufsichtsgericht aus Rücksicht auf 
den Gegner nach dessen Anhörung die vorzeitige Lösung in der Regel frühestens für den 
Schluß des laufenden Abschnitts verstatten können. Waren die Vertragsverhältnisse 
bei Anordnung der Aufsicht noch gar nicht angetreten, dann erspart die Erfüllungs¬ 
ablehnung den Antritt. Hier wirkt sie zweckmäßiger als eine Kündigung. 

2. Jäger a. a. O. 48, JW. 17 141. $ 10 gilt auch dann, was kaum zu billigen, aber 
mangels einer dem $ 20 KO. entfpredhenden Sondervorschrift anzunehmen ist, wenn 
der Miet= oder Pachtgegenstand bei Anordnung der Aufsicht dem Gegner noch gar nicht 
überlassen war. Alsdann ist der Vertrag, wenn nicht eine gütliche Lösung gelingt, zu¬ 
nächst erst durch Überlassung anzutreten und frühestens zum ersten gesetzlichen Ziele 
kündbar. A. M. Klimmer a. a. O. 64. 

3. Jäger a. a. O. 48, JW. 17 141. Da die Kündigung nach § 10 Aufj VO. im Sinne 
des $ 565 Abs. 4 BGB. „vorzeitig“ erfolgt, kann eine Grundstücksmietc ohne Rücksicht 
darauf, nach welchen Zeitabschnitten der Mietzins bemessen ist, nur für den Schluß eines 
Kalendervierteljahrs, also nur zum 31. März, zum 30. Juni, zum 30. September, zum 
31. Dezember, und zwar jeweils spätestens am dritten Werktage des Vierteljahrs ge¬ 
kündigt werden. Setzt der Vertrag selbst eine kürzere Kündigungsfrist, dann bewendet 
es bei ihr. Auch eine Abrede, die für den Fall der Anordnung einer G. fristlose Kün¬ 
digung, also sosortige Lösbarkeit zuläßt, würde wirksam sein. 

4. Zweigert a. a. O. 44. Die Ermächtigung des Gerichts ist zweckmäßig auf 
einen bestimmten Kündigungstermin abzustellen. 

5. Jäger a. a. O. 48, JW. 17 141. Unter den §* 10 fallen auch Jagdpachtverträge, 
die der Aufsichtsschuldner als Pächter abgeschlossen hat. Gerade die Aushaltung eines 
solchen Vertrages kann bei der veränderten wirtschaftlichen Lage des Schuldners un¬ 
angemessen erscheinen. Auch der Vertrag auf Benutzung von Fernsprechanlagen gehört
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seinem Hauptzwecke nach hierher. Dagegen sind sogenannte Möbelleihverträge, inhaltlich 
deren Fahrnis „mietweise“ mit der Abrede überlassen wird, daß nach vollständiger Zahlung 
aller Zinsraten das Eigentum auf den „Mieter" (den jetzigen Ausfsichtsschuldner) über¬ 
gehen solle, mit Rücksicht auf das Überwiegen des Kaufzweckes nach § 0, nicht nach $ 10 
zu behandeln. 

6. Jäger a. a. O. 49, JW. 17 142. Auch durch Anwendbarkeit der #§ 10, 11 wird 
der 3 13 Abs. 1 Nr. 2 (8 33 Abs. 2), was nicht übersehen werden darf, leineswegs ausge¬ 
schlossen. Die Gegenansprüche, die dem Vermieter, Verpächter oder Dienstnehmer 
während der Geschäftsaussicht ermachien, bleiben alfo (dem $ 59 Nr. 2 Fall 2 entfprechend) 
vom Aufsichtsverfahren im allgemeinen und vom Vergleichsverfahren im besonderen 
unberührt. Das wird namentlich dann bedeutsam, wenn die Kündigung überhaupt nicht 
oder erst geraume Zeit nach Beginn der Aufsicht erfolgt. Allein auch bei Kündigung 
zum nächsten Ziele haben die Gegenansprüche von dem bei Anordnung der Aufsicht 
laufenden Abschnitt an bis zum Wirksamwerden der Kündigung jene Vorzugseigenschaft. 

$ 11. 

Dienstverträge. 

1. Bovensiepen a. a. O. 59. Der Begriff der „Antretung“ deckt sich nicht not¬ 
wendig mit der Aufnahme in die häusliche Gemeinschaft, wenn auch sehr oft beides zu¬ 
sammenfallen wird. Ein Dienstverhältnis haben z. B. im Haushalte „angetreten“, ohne 
in die häusliche Gemeinschaft ausgenommen worden zu sein: Aufwartefrauen, Wasch¬ 
frauen, Scheuerfrauen. Auch der Hausarzt und der Hauslehrer gehört hierher, desgleichen 
natürlich die große Masse der zu häuslichen Diensten niederer Art angenommenen Per¬ 
sonen (weibliche Dienstboten). 

2. Klimmera.a. 2.66. Unter $ 11 fallen: a) im Haushalte: Hausgesinde, Gesell¬ 
f&hajterin, Kinderfräulein, Zugeherin, Echeuerfrau (Aufnahme in den Haushalt nicht 
nötig); ein Hauslehrer ist nicht im Haushalt beschäftigl; b) im Wirtschaftsbetrieb: 
Gärtner, Okonomiebaumeister, Inspektor, Kutscher; c) im Erwerbsgeschäft: Handlungs¬ 
gehilfen, Hausdiener, Geschäftskutscher, Auslaufer, Truppe des Theaterdirektors, Per¬ 
sonal des Rechtsanwalts. Unter $ 11 fällt in der Regel auch der Lehrvertrag. 

3. Jäger a. a. O. 48, JW. 17 142. Im Erwerbsgeschäft des Aufsichtsschuldners 
angetretene ständige Dienstverhältnisse sallen selbst dann unter den § 11, wenn sie die 
Obliegenheit zur Besorgung von Geschäften für den Dienstherrn einschließen. Das gilt 
für Handlungsgehilfen wie für die Vorstände handelsrechtlicher Körperschaften. 

4. Jäger a. a. O. 49, JW. 17 142. Geschäftsbesorgungsverträge, wie Spedition, 
Kommission, Fracht=, Makler=, Trödel- und Agenturvertrag sind nicht nach $ 11, fondern 
nach § 9 zu lösen. So auch Geschäftsbesorgungsverträge zwischen Anwalt und Partei. 
Eine Vollmacht, die auf dem vorzeitig beendeten Vertrage beruht, erlischt mit diesem 
(6 168 Satz 1 BGB.). So auch die Prozeßvollmacht des Anwalts. Zum Zwecke der Er¬ 
zielung eines Güteausgleichs abgeschlossene Verträge mit Anwälten, Treuhandgesell¬ 
schaften oder anderen Vermittlern erlöschen keineswegs schon rechtsnotwendig infolge 
Anordnung der Geschäftsaufsicht, da diese gerade auch im Güteausgleich eine zweckent¬ 
sprechende Lösung findet. Selbst nach Einleitung des Zwangsvergleichsverfahrens können 
die Bemühungen des Vermittlers noch von Wert sein, wenn auch die Ordnung des 
Schuldenstandes durch einen Treuhänder als Inhalt des Zwangsvergleichs außer Betracht 
bleibt ($ 35). Es findet daher der §J 9 Anwendung. 

8 12. 
Prozeßkosten. 

Inhaltsübersicht. 
1. Unwendungsgebict V 8%. IV. Befondere Gründe V 85. 

II. Sofortige Anerkennung V 84. V. Vollstreckung aus dem Uoslensesisetungs= 

111, Untenntnis der Gefhäftsaufficht V 85. beschluß gegen den Schuldner? V 86. 
6
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I. Anwendungsgebiet. 

1. Zweigert a. a. O. 45. Die Vorschrift beschränkt sich auf Leistungsllagen. Für 

Feststellungsklagen gelten die allgemeinen Grundsätze (Hallbauer, Recht 17 104; ebenso 
Klimmer a. a. O. 70. 

2. Klimmer a. a. O. 70. 512 bezieht sich auch auf das Mahnverfahren. Die Er¬ 

hebung des „Widerspruchs“ ist in diesem Falle kein Bestreiten des Anspruchs, wenn 
dieser im Termin anerkannt wird. Auf Klagen bei einem Schiedsgericht ist $ 12 miht 
anzuwenden, wohl aber auf das Vollstreckungsurteil. 

3. Hallbauer na. a. D. 107. Auf die Klage bei einem Schiebögerichte bezieht fich 
das Kostenbenefiz nicht; hier schlägt der Grundgedanke, der den Gesetzgeber geleitet hat, 
nicht durch, weil das Schiedsgerichksurteil nicht vollstreckt werden kann; dagegen schlägt 
das Kostenbenefiz ein bei einem Vollstreckungsurteil im Sinne von $$ 722, 1042 ZPO.; 
denn auch hier soll ein für die Zwangsvollstreckung geeigneter Titel geschaffen werden. 

4. Hallbauer a. a. O. 107. Erhebt der vom (Geschäftsaufsichts-) Schuldner ver¬ 
klagte Gläubiger Widerklage, so kann dem Schuldner das Kostenbenefiz nicht eingeräumt 
werden; denn es darf dem Gläubiger, der vom Schuldner während der Geschäftsaufsicht 
angegriffen wird, nicht versagt werden, von den ihm zustehenden Rechtsbehelfen Gebrauch 
zu machen, seine Klage ist nicht vexatorisch, sondern durch einen Angriff des Schuldners 
veranlaßt. 

5. Hallbauer a. a. O. 106. Veranlaßt der Gläubiger einen Zahlungsbefehl, so 
muß dem Schuldner gleichfalls das Kostenbenefiz zustehen. Er muß solchenfalls Wider¬ 
spruch erheben und im amtsgerichtlichen Verhandlungstermine (s 696 ZPO.) den An¬ 
spruch anerkennen. Die Erhebung des Widerspruchs kann ihm in diesem Falle nicht als 
sachlicher Widerspruch zur Last gelegt werden. 

II. Sofortige Anerkennung. 

1. Cahn a. a. O. 121. Nimmt der nicht privilegierte Gläubiger Versäumnisurteil, 
und der Beaufsichtigte legt Einspruch ein, worauf er anerkennt, so reicht dies aus, um 
die Wirkung des § 12 dem Beaufsichtigten zugute kommen zu lassen. Denn wenn auch 
die Worte des 3 93 3 PO.: „hat der Beklagte nicht durch sein Verhalten zur Erhebung 
der Klage Veranlassung gegeben“ nicht im § 12 enthalten sind, so läuft Doch die Tendenz 
des letzteren auf den nämlichen Grundzug hinaus: es soll nicht unnötig gerichtliche Hilfe 
in Anspruch genommen, es soll ohne Klage durch den nicht privilegierten Gläubiger eine 
Feststellung der Bereitwilligkeit des Beaussichtigten zu erreichen versucht, es soll der 
Beausfsichtigte tunlichst vor Klagen bewahrt werden. Mit anderen Worten: hat der Be¬ 
aufsichtigte dem nicht privilegierten Gläubiger keinen vernünftigen Grund zu der Annahme 
gegeben, daß derselbe ohne Klageerhebung nicht zu seinem Rechte gelangen werde, so“ 
tressen den Gläubiger die Kosten. 

2. Cahn a. a. O. 121. Der für den allgemeinen Geltungsbereich des § 93 3P. 
von verschiedenen Gerichten verlangte schuldnerische Nachweis der Erfüllungsbereit¬ 
schaft kommt natürlich für den besonderen Geltungsbereich des 5J 12 in Wegfall. Denn 
der Beaufsichtigte darf nur, soweit seine Mittel reichen, nach der von der Aufsichtsperson 
bestimmten Reihenfolge und jeweils nach konkursrechtlichen Grundsätzen, leisten (§ 5), 
muß überdies in vielen Angelegenheiten (mindestens im Innenverhältnis) die Zustimmung 
der Aufsichtsperson beachten (5 3) und hat gegenüber dem ihn mit der Leistungsklage 
bedrängenden nichtprivilegierten Gläubiger letzten Endes den Schutz des § 6. Der gerecht¬ 
fertigte Anlaß der Leistungsklage des Nichtprivilegierten ist somit in dem Augenblicke 
widerlegt, in welchem der Beaufsichtigte ihm die Beruhigung der Anerkennung verschafft. 

3. Jäger a. a. O. 65, JW. 17 195. Auch künftig empfiehlt es sich, den Gläubigern 
ungesäumt und unaufgefordert anzuzeigen, ob und inwieweit der Schuldner ihre An¬ 
sprüche anerkennt. Für diese Mitteilung Sorge zu tragen, ist eine aus dem Zusammen¬ 
halt der §§ 3, 5, 28 sich ergebende Obliegenheit der Aufsichtsperson. Der § 12 Aufs#O.
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verschärft das allgemeine Klaganlaßerfordernis des § 93 3O. insofern beträchtlich, als 
er einen vor der G. liegenden Klaganlaß, auch den Schuldnerverzug nicht mehr als 
solchen genügen läßt für Klagen, die erst nach der Aufsichtsanordnung und in deren Kennt¬ 
nis erhoben werden. Es bedarf nun eines besonderen, trotz der GA. und der damit ver¬ 
bundenen Gläubigerfürsorge begrüpdeten Klaganlasses. 

III. Unkenntnis in der Geschäftsaufficht. 

1. Cahn a. a. O. 122. Maßgebend ist der Zeitpunkt der Klagezustellung, nicht 
der Klagevorbereitung. 

2. Hallbauer a. a. O. 105. Seine Unkenntnis hat der Gläubiger zu beweisen, 
nicht der Schuldner die Kenntnis; denn durch die Nichterkenntnis wird cine Ausnahme 
von der Kostenpflicht begründet. Dem „Kennen“ steht das „Kennenmüssen“ nicht gleich, 
auch wenn das Nichtkennen aus Fahrlässigkeit beruht. Es kann z. B. dem Gläubiger nicht 
entgegengehalten werden, daß er die Kenntnis durch eine Erkundigung bei den in 3 22 
erwähnten Korporationen hätte erlangen können. Bei dem Gläubiger muß zur Zeit 
der Klageerhebung eine auf verläßlichen Unterlagen beruhende Kenntnis der Geschäfts¬ 
aufsicht vorliegen. Liegt die Sache so, daß der Gläubiger zwischen der Klageinreichung 
und der Klagerhebung (der Klagzustellung) Kenntnis erlangt, so greift an sich das Kosten¬ 
benefiz des Schuldners Platz, der Gläubiger war in der Regel noch in der Lage, die Klag¬ 
zustellung, wenn er der Kostenlast entgehen wollte, rückgängig zu machen. War diese 
Möglichkeit nicht mehr vorhanden, wird man ihn mit der Kostenlast verschonen müssen; 
eine buchstäbliche Auslegung von § 12 würde eine vom Gesetzgeber nicht beabsichtigte 
Härte gegen den Gläubiger in sich schließen. 

IV. Befondere Gründe. 

1. Cahn a. a. DO. 122. Ber befondere Grund muß in der Eigenart de Gläubiger 
oder Schuldners oder der Schuld oder des Zeitpunktes des Urteils liegen. Das reine 
Anerkenntnis muß bei dem besonders gelagerten Fall vom Standpunkte der Billigkeit 
aus nicht ausreichen. Vielleicht sind diec Verhältnisse zwischen dem betressenden Gläubiger 
und dem Beaufsichtigten so gespannte, daß letzterem nach der zu beweisenden Sachlage 
eine Intrigue, Echiebung, Verfchleppung, Kollufior in bezug auf Beweismittel, zu¬ 
zumuten ift. Vielleicht find Anhaltspunkte vorhanden, daß Schuldner das Anerkenntnis 
nicht ernjt nimmt wid bejtimmte Einwendungen ober Prozeßmanipulationen, dieses 
Anerkenntnisses ungeachtet, vor hat. So müssen Anhaltspunkte dafür vorhanden sein, 
daß ohne Urteil, vielleicht ohne den bereitliegenden Vollstreckungstitel, der betreffende 
Gläubiger nach Verhängung der Geschäftsaussicht leer ausgeht. Es kann auch an eine 
wesentliche Verschlechterung der Verhältnisse vom Augenblicke der Anordnung der Ge¬ 
schäftsaussicht bis zu demjenigen der Urteilserwirlung und das nachweisbar nahe Bebor¬ 
stehen eines Beschlusses des Aufsichtsgerichts im Sinne des $ 66 Nr. 2 BI. gedadjt 

werden. 
2. Klimmer a. a. O. 68. Besondere Gründe liegen vor: wenn der Schuldner 

die Schuld bestritten hatte; wenn er die Aufforderung des Gläubigers (unter Drohung 
mit Klage), die Forderung anzuerkennen, unbeantwortet gelassen hat; wenn der Schuldner 
trotz der Anweisung der Aussichtsperson pflichtwidrig nicht gezahlt hat; wohl auch, wenn 
der Gläubiger eines Titels bedarf, um z. B. gegen den Bürgen vorzugehen; ferner, 
wenn dem Gläubiger, der dringend Geld braucht, Kredit zugesichert wird, wenn 
der Schuldner die Forderung des Gläubigers gerichtlich anerkennt. Kein Grund 
zur Klage ist die in jedem Falle mögliche Erwägung, daß die vorsorgliche Beschaffung 
eines Titels für den Fall des Endes der Geschäftsaufsicht dem Gläubiger stets 
Vorteil bringen würde (Begr.). Berufung auf drohende Verjährung ist nach § 7 SD. 
ausgeschlossen; kein Anlaß zur Klage ist der Hinweis des Schuldners (bei sonstiger An¬ 
erkenntnis), daß die Zustimmung der Aussichtsperson zur Zahlung fehle, oder daß Gläubiger 

nad 5 5 nod) nicht am Zuge fei; hier joll fich der Gläubiger an da3 Gericht menden.
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3. Jäger, IW. 17 196. Bestreitung der Schuld bildet stets einen ausreichenden 
Anlaß, bei schon vor der Ga. bestrittenen Ansprüchen also die Aufrechterhaltung der 
Bestreitung; nicht dagegen der Hinweis darauf, daß lediglich die zur Befriedigung nach 
$ 3 erforberlihe Zuftimmung fehle oder daß nad) § 5 eine dem Gläubiger ungünstige 
Reigenfolge der Befriedigung feftgejept fei. Solchenfalla mag der Gläubiger das Auf. 
fichtsgeriht um Abhilfe nach $ 29 angehen; bie Plage überwindet biefe Hinberniffe nicht. 

4. Jäger, ZW. 17 196. Der Kläger entgeht der Kostenlast keineswegs schon da¬ 

durch, daß er den Klagantrag auf Verurteilung zur „Leistung nach Aufhebung der Ge¬ 
schäftsaufhebung“ stellt. Das ergibt der Wortlaut des § 12, namentlich aber dessen Zweck, 
den Aufsichtsglänbigern Klagen zum bloßen Behufe vorsorglicher Titelbeschaffung zu 
verleiden. 

5. Hallbauer a. a. O. 106. Das berechtigte Interesse kann auf wirtschaftlichem 
Gebiete liegen oder auf den persönlichen Beziehungen des Gläubigers beruhen, wenn 
nur die wirtschaftlichen Verhältnisse des Gläubigers oder seine persönlichen Beziehungen 
aus Gründen der Billigkeit rechtlichen Schutz verdienen. Num ließe sich zwar sagen, daß 
ein wirtschaftliches Interesse des Gläubigers an alsbaldiger Klagerhebung schon deshalb 
vorliege, weil er durch ein ihm günstiges Urteil die Fähigkeit erhält, sich sofort nach der 
Aufhebung der Geschäftsaufsicht aus dem Vermögen des Schuldners befriedigen zu 
können; allein dies Interesse hat die Verordnung offensichtlich nicht anerkennen wollen, 
sie will ja eben möglichsl verhindern, daß der Schuldner sofort nach Beendigung der 
Geschäftsaufsicht mit Zwangsvollstreclungen überflutet wird. Das Rechtsschutziinteresse 
muß auf einem anderen „besonderen“, nicht aus der Eigenart der Geschäftsaussicht (vgl. 
5 6) fließenden Grunde beruhen. Man denke z. B. an den Fall, daß dem Gläubiger, der 
dringlich Geld braucht, Kreditgewährung für den Fall zugesichert wird, daß ein erheb¬ 
licher fälliger Anspruch an den Geschäftsaufsichtsschuldner gerichtlich anerkannt wird. 

6. Bendix a. a. O. 164. Ein besonderer Grund wird anzunehmen sein, wenn 
der Schuldner den fälligen Anfpruch zunächit beftritten oder troß Ersuchens es abgelehnt 
bat, ihn anzuerkennen; die bloße Nichtzahlung genügt leineswegs, wohl aber reicht bie 
pflichtwidrige Nichtzahlung trotz Anweisung seitens der Aufsichtsperson aus. 

V. Dollstreckung aus dem Kostenfestsetzungsbeschluß gegen den Schuldner. 

Klimmer a. a. O. 69. Werden die Kosten dem Schuldner auserlegt, weil der 
Gläubiger klagen durfte und obsiegte, so fragt es sich, ob aus dem Kostenfestsetzungs¬ 
beschlusse vollstreckt werden kann (§6 BO.). Es werden folgende Fälle zu scheiden sein: 
a) Passivprozesse. Werden Forderungen eingeklagt, die nicht privilegiert sind, so hat 

die Prozeßführung des Schuldners mit Zustimmung der Aufsichtsperson nicht die Wirkung, 
daß aus dem Kostenfestsetzungsbeschlusse vollstreckt werden kann. Zu dem gleichen Schluß 
kommt OLm#. Dresden (JW. 16 1546) mit der Begründung, daß die Prozeßführung 
keine Rechtshandlung im Sinne des $ I Nr. 1 der alten VO. (§ 13 Abs. 1 Nr. 1 VO.) ist. 
Zur weiteren Begründung kann aber hervorgehoben werden, daß es nicht im Sinne 
des Gesetzes liegen kann, daß gegen den Schuldner wegen der Kosten (Nebensache) soll 
vollstreckt werden lönnen, wenn er sich gegen einen nichtprivilegierten Anspruch, wegen 
dessen nicht vollstreckt werden kann, notgedrungen wehrt. Handelt es sich um einen privi¬ 
legierten Anspruch, so läßt sich auch hier mit OLG. Dresden die Prozeßführung beim 
Passivprozeß nicht als eine Rechtshandlung des Schuldners im Sinne des $ 13 Abs. 1 

Nr. 1 VO. ansehen, da unter diesen Rechtshandlungen nur solche gemeint sind, die allein 
von sich aus Ansprüche des Gläubigers zur Entstehung bringen, nicht aber solche, die erst 
wieder durch Handeln des Gläubigers (Klageerhebung) notwendig geworden sind. Allein 
eine andere Frage ist die, ob nicht etwa deshalb vollstreckt werden kann, weil wegen der 
Hauptsache (z. B. Aussonderungsanspruch) vollstreckt werden kann und die Kostenforderung 
der Hauptsache folgt. Diese Frage wird zu bejahen sein. (So Jäger, JW. 17 191.) 
b) Aktiovprozesse. Hier schlägt die Begründung des OL. Dresden, daß keine Rechts¬ 
handlung im Sinne des § 13 vorliege, wohl kaum durch. Liegt die Zustimmung der Auf¬
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sichtsperson nicht vor, so kann aus dem Koslenfestsetzungsbeschluß gegen den Schuldner 
nicht vollftredt werben. Privilegierie Arjprüche gibt e3 hier nicht (a. M. KGBL. 1916, 51). 

* 13. 
Bevorrechtigte Gläubiger. 

Inhaltsübersicht. 
I. Reugläubiger V 87. III. Aussonderungsgläubiger V 89. 

II. Gläubiger ans Gegenseitigkeitsverträgen IV. Abjonderungsgläubiger V 90, 
v83. | V. Dorreditsgläubiger V 92. 

  

I. Reugläubiger (Abs. 1 Nr. 1). 

1. Levy a. a. O. 72. Unter Rechtshandlungen sind nicht nur Rechtsgeschäfte, 
sondern auch Rechtshandlungen im engeren Sinne zu verstehen, wie z. B. Ausübung 
einer Wahl, Mängelrüge, Kündigung, Mahnung, Ablehnung einer Leistung, Rücktritts¬ 
erklärung, Anfechtung. Auch die Klageerhebung ist eine Rechtshandlung. Der Anspruch 
auf Erstattung der Prozeßkosten eines ohne Zustimmung der Aufsichtsperson geführten 
Rechtsstreits ist nur dann bevorzugt, wenn er sich auf die Fortführung des Geschäfts 
oder den Lebensunterhalt des Schuldners bezieht; — s. hierzu Bd. 4, 750 —. 

2. Jäger a. a. O. 51, JW. 17 190. Verbindlichkeiten, die der Schuldner während 
der Geschäftsaufsicht ohne die nach § 3 Abs. 2 oder 3 erforderliche Zustimmung eingeht, 
werden vom Verfahren auch dann betroffen, wenn der Gläubiger um die Aussicht weder 
wußte noch wissen mußte. Dies gilt auch für eigenmächtige Wechselverpflichtungen des 
Aufsichtsschuldners, ohne daß ein dritter Erwerber des Wechsels sich den Aussichtsfolgen 
gegenüber auf den Art. 82 W0O. berufen könnte. 

3. Bovensiepen a. a. O. 63. Rechtshandlungen der Aufsichtsperson fallen nach 
dem in sich klaren und kaum einen Zweifel offenlassenden Wortlaute des Gesetzes an 
sich nicht hierher. Sie soll eben den Schuldner nicht aus dem Geschäfte verdrängen, dessen 
Fortführung ist — freilich innerhalb des bisherigen Umsangs und der in § 3 Abs. 2 be¬ 
zeichneten Schranken — Sache des Schuldners. Nur soweit die Aufsichtsperson, was 
ihrem pflichtgemäßen, freien Ermessen unterliegt, die Geschäftsführung ganz oder teil¬ 
weise selbst übernommen hat, werden die von ihr innerhalb dieses Rahmens vorge¬ 
nommenen Rechtshandlungen solchen des Schuldners gleichzusetzen sein; ebenso Zweigert 
a. a. O. 47. 

4. Cahn a. a. O. 63. Hierher gehören auch diejenigen Rechtsgeschäfte, welche die 
Aufsichtsperson für den Schuldner und in seinem Interesse vorgenommen hat. Es hieße 
der Intention der ganzen Einrichtung Zwang antun, wollte man bei Angelegenheiten, 
die unzweifelhaft und bestgewollt vom Aufsichtsführer selbst für das schuldnerische Unter¬ 
nehmen vorgenommen worden sind, allzu peinlich im Einzelfalle die Vertretungsmacht 
prüfen. 

5. Jäger a. a. O. 51, JW. 17 190. Unberührt vom Verfahren bleiben Verbindlich¬ 
keiten, die kraft des 3 2 Satz 2 die Aufsichtsperson selbst oder ein von ihr Bevollmächtigter 

in Vertretung des Schuldners eingehen. Solche Verbindlichkeiten entsprechen den Masse¬ 
schulden des §J 59 Nr. 1 KO. Dagegen werden nach § 4 vom Verfahren betroffen An¬ 
sprüche aus unerlaubten Handlungen des Aufsichtsschuldners und aus dessen gesetzlicher 
Gefährdehaftpflicht, wie etwa Ansprüche, die gegen ihn als Tierhalter nach § 8333 BG., 
als Halter eines Kraftsahrzeugs nach § 7 KVWG., als Betriebsunternehmer nach # 1ff. 
Hafipflo. oder in Fällen der Aufhebung einer verfrühten Vollstreckbarkeit nach s§ 302, 
717, 945 8 PO. erwachsen. Es leuchtet, da die Regel des § 4 Neuschulden umfaßt, ohne 
weiteres ein, daß Ersatzansprüche aus einer vom Aufsichtsschuldner selbst oder einem 

Luxushunde, den er noch hält, verursachten Körperverletzung vom Verfahren betroffen 
werden. 

Es gibt aber Ausnahmen. Besteht z. B. das beaufsichtigte Unternehmen in einem 
mit besonderer Gefährdehaftpflicht verknüpften Betrieb, etwa als Automobilomnibus¬
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gesellschaft, dann bleiben Haftpflichtansprüche, die während der Geschäftsaussicht im 
Geschäftsbetrieb erwachsen, nach dem Zwecke des & 13 Abs. 1 Nr. 1 vom Verfahren un¬ 
berührt. Nimmt der Aufsichtsschuldner als Gastwirt während der Geschäftsaufsicht im 
Fortbetriebe seines Gewerbes Gäste zur Beherbergung auf, so sind diese mit Ansprüchen 
aus $ 701 BGB. nichtbeteiligte Gläubiger im Sinne jener Nr. 1. Gleiches gilt von Ersatz¬ 
anjpritchen, die daraus erwachien, daß die Aufjichtsperfon, die felber die Verwaltung 
übernommen hat ($ 2 Sag 2), im Betrieb ein frembes Patentrecht verlegt (nur Daß hier 

nad) $ 24 aud) eine eigene Verantwortlichkeit der Aussichtsperson in Frage kommt); 
gleiches aud) dann, wenn der Aufjicht3jhuldner in dem ihm überlafjenen Betrieb eine 
folde Verlegung begeht. Die Ausnahme erfordert aljv jtets eine Beziehung zum be- 
aufjichtigten Betrieb: ein „Halten“ für die Zivede biejes Betriebs, einen Eingriff in Aus¬ 
übung diefes Betriebs, eine vorzeitige Bolliiredung von Anfprüchen aus biefem Betriebe, 

6. Jäger a. a. O. 52, ZW. 17 191. Der § 62 KO. ist entsprechend in dem Sinne 

anwendbar, daß Kosten, Vertragsstrafen und Zinsen dieselbe rechtliche Behandlung er¬ 
fahren wie der Hauptanspruch, also wie dieser vom Verfahren betroffen oder nicht be. 
trofsen werden. Die Zeilschranke des § 62 Nr. 1, 3 K O. entfällt hier (vol. $ 4 AufiBO.). 

7. Jäger a. a. O. 52, JW. 17 191. Vergleicht sich der Aufsichtsschuldner zur Be¬ 
endigung oder Abwendung des Prozesses wegen einer vom Verfahren betroffenen Ver¬ 
bindlichkeit (§ 794 Abs. 1 Nr. 1, 2 3 PO.), so bewahrt diese auch als Vergleichsschuld ihre 
Art, mag auch die Aufsichtsperson der Führung oder Fortführung des Prozesses oder 
dem Vergleich ausdrücklich zugestimmt haben. Der Anspruch des Gläubigers erhält durch 
den Vergleich nicht einen neuen Schuldgrund im Sinne des § 13 Abs. 1 Nr. 1. Nach ven 
Zwecke dieser Vorschrift wird dies auch gelten müssen, wenn der Aufsichtsschuldner im 
Einklange mit § 3 Abs. 2 zum Zwecke der Befriedigung eines Aufsichtsgläubigers diesem 
gegenüber eine neue, wenngleich der Rechtsform nach selbständige Verbindlichkeit er¬ 
füllungshalber übernimmt (§ 364 Abs. 2 BG.). Darum muf die viel erörterte Streit¬ 

frage, ob die Hinausschiebung der Fälligkeit eines alten Wechsels durch einen neuen 
Wechsel unter den # 13 Abs. 1 Nr. 1 fällt, verneint werden; — zu vgl. 240 zu § 3 —. 
Unkenntnis der Geschäftsaufsicht befreit einen dritten Wechselnehmer ebensowenig von 

den Aufsichtsschranken als den unmittelbaren Gegner des Aufsichtsschuldners. 

II. Gläubiger aus Gegenseiligkeitsverträgen (Abs. 1 Nr. 2). 

1. Jäger a. a. O. 53, JW. 17 191. Bei Ansprüchen, die auf Grund von Wieder¬ 
kehrschuldverhältnissen fort und fort neu entstehen, muß, wie im Konkurse die Zeit vor 
und dir Zeit nach Beginn des Verfahrens geschieden werden. Ansprüche für die Zeit 
vor dem Verfahren bilden Altschulden, die vom Verfahren betroffen werden ($ 4), mög- 
licherweise aber, wie die eines Vermieters (Verpächters), durch ein nach § 13 Abs. 1 Nr. 4 
vom Verfahren unberührtes Pfandrecht gedeckt sind (der § 10 Abs. 2 Satz 2 bleibt insoweit 
unanwendbar). Ansprüche für die Zeit nach Anordnung der Geschäftsaufsicht bleiben 
von dieser unberührt nach § 13 Abs. I Nr. 2 (entjprechend dem $ 59 Nr. 2 Fall2 KO.), 
und zivar fo lange, bi3 eine Fündigung nad} $ 10 Abf. 2, $ 11 Abs. 2 oder eine Ablehnung 
nad) $ 9 Ubf. 2 wirksam wird. Der Anspruch auf Ersatz des durch eine solche vorzcitige 
Lösung verursachten Schadens wird vom Verfahren betrossen, bei der Miete (Pacht), 
ohne den gesetzlichen Pfandschutz zu genießen ($ 10 Abf. 2, $ 13 Abf. 2). 

2. Jäger a. a, D. 53, 5W. 17191. Eine bem § 59 Nr. 3 KO. entsprechende Vor¬ 
schrift gilt im Aufsichtsverfahren nicht. Vollendet sich aber der Tatbestand ungerecht¬ 
fertigter Bereicherung erst unter der Herrschaft der Geschäftsaussicht, so kann eine Neu¬ 
schuld im Sinne von § 13 Abs. 1 Nr. 1 entstehen. So z. B. wenn die irrtümlich zum Zweck 
der Erfüllung einer bereits erloschenen Verbindlichkeit bewirkte Leistung vom Aussichts¬ 
schuldner in befugter Betriebsausübung oder von der selbstverwaltenden Aufsichtsperson 
in Empfang genommen wird ($ 814 BG.); wenn einer von beiden in solcher Betriebs¬ 
tätigkeit über fremde im Besitze des Aussichtsschuldners befindliche Fahrnis oder auf 
dessen Namen verbuchte Liegenschaftsrechte wirlsam zugunsten eines redlichen Dritten
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verfügt und den Erlös ununterscheidbar mit Aufsichtsgeldern vermengt (5 816 Abs. 1 BOB.); 
wenn eine Forderung des Aufsichtsschuldners rechtsgültig abgetreten, vom gutgläubigen 
Drittschuldner aber trotzdem noch mit Befreiungserfolg an den zur Annahme befugten 
Aufsichtsschuldner oder die Aufsichtsperson gezahlt wird (ss 407, 816 Abs. 2 BG.). 

III. Ausfonderungsgläubiger (Abs. 1 Nr. 3). 

1. Cahn a. a. O. 132. Der Aussonderungsanspruch kann verfolgt werden, wenn 

seine Fälligkeit herangekommen ist. Er wird nicht etwa durch Anordnung der Geschäfts¬ 
aufsicht fällig. Der Vertrag (z. B. Mietverlrag) muß unter Umständen beendigt sein, 
ehe die mit dem Vertrag übergebene Sache (z. B. vom Vermieter) herausgefordert 
werden kann. Die vor Anordnung der Geschäftsaussicht und die nach Anordnung unter 
den Voraussetzungen des § 13 Nr. 1 erworbenen Aussonderungsansprüche fallen unter 
5 13 Nr. 3. Auch die nach Anordnung der Geschäftsaufsicht auf einer schuldnerischen 
Rechtshandlung (ohne die Voraussetzungen des § 13 Nr. 1) basierenden Aussonderungs¬ 
ansprüche als solche sind der Begünstigung des $ 13 Nr. 3 teilhaftig; ebenso Levy a. a. O. 73, 
Bovensiepen a. a. O. 65, siebe auch 4. 

2. Jäger a. a. O. 54, JW. 17 191. Auch der Anspruch eines Komittenten auf 

Abtretung der noch ausstehenden Forderung aus dem Ausrichtungsgeschäft, besonders 
der Forderung auf Zahlung des Kaufpreises bei der Verkaufskommission, auf lbergabe 
und lÜbereignung der Ware bei der Einlaufskommission, wird vom Verfahren der Geschäfts¬ 
aufsicht über das Vermögen des Kommissionärs nicht betroffen, kann vielmehr durch 
Klage und Zwangsvollstreckung gegenüber dem Aufsichtsschuldner (dem Kommissionär) 
verwirklicht werden. Hatte im Fall der Einkaufskommission der Verkäufer die Ware an ben 
nun unter Geschäftsaufsicht gestellten Einkaufskommissionär bereits übereignet, dann versagt 
der § 392 HSB. Ein Aussonderungsrecht des Kommittenden hinsichtlich der Ware kann 
aber auf Grund der §5 181, 930 BEB., 55 7, 10 Depot G. bestehen. Auch der bei der Ver¬ 
sicherung für fremde Rechnung zugunsten des dritten Versicherten im § 75 Abs. 1 W. 
und im & 886 Abs. 1 Satz 1 HGB. vorgesehene Schutz bewahrt im Verfahren der Geschäfts¬ 
aufsicht über das Vermögen des Versicherungsnehmers seine Aussonderungskraft. Des¬ 
gleichen der Herausgabeanspruch, der in Fällen der Treuhandverfügung dem Anver¬ 
trauenden hinsichtlich des Treuguts zusleht, gegenüber einem Treuhänder unter Geschäfts¬ 
aussicht. 

3. Jäger a. a. O. 55, JW. 17 191. Mit den konkursrechtlichen Erweiterungen 
werden auch die konkursrechtlichen Einschränkungen der Aussonderung maßgebend, was 
schon mit Rücksicht auf die stets zu beachtende Möglichleit eines Übergangs der Geschäfts¬ 
aussicht in den Konlurs geboten ist. Daraus folgt für alle Güterstände, daß bei der Ge¬ 
schäftsaufsicht über einen Ehemann die Frau ehezeitlichen Erwerb für sich nur in An¬ 
spruch nehmen kann, wenn er mit anderen Mitteln als mit solchen des Mannes erfolgt 
ist (6 45 KO.). Auch kann die Ehefrau bei Gemeinschaftsgüterständen nicht etwa auf 
Grund der $$ 16, 51 KD. Auseinanderfepung wegen be3 Gefamtguts verlangen ($ 2 KO., 
581459 Abf. 1,1530, 1549 BGB.). Nur soweit die Konkursabwendung ohne Aufopferung 
von Stammvermögen gelingt, rettet sie Eheerwerb und Mitberechtigung am Gesamtgut. 

4. Jäger a. a. O. 55, JW. 17 192. Die G. hat einen vorzeitigen Eintritt der 
Fälligleit nur nach Maßgabe der § 9, 10 im Gefolge. Ansprüche auf Verschaffung eines 
noch im Vermögen des Aussichtsschuldners stehenden Gegenstandes (z. B. auf Über- 
eignung eines vermachten Grundstücks, § 2174 BGB.) ermangeln der Aussonderungs¬ 
kraft. Sind sie aber durch Vormerkung gesichert, so gewährleistet deren dingliche Wirk¬ 
samkeit auch im Aufsichtsverfahren gegenüber dem Schuldner die Erstarkung der An¬ 
wartschaft zum Vollrechte, sei es auf Aussonderung (wie bei der Eigentumsvormerkung) 
oder auf Absonderung (wie bei der Pfandvormerkung); ebenso Kretzschmar a. a. O. 48. 

5. Jäger a. a. O. 55, JW. 17 192. Der Aussichtsschuldner kann durch rechtsgeschäft¬ 
liche Verfügung Aussonderungsrechte noch während der Geschäftsaufsicht an Gegen¬ 
ständen seines Vermögens begründen; — fiehe Hierzu aud) 6 zu IIT und 3 zu IV. —.
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6. Bovensiepen a. a. O. 65. Keinen Anhalt im Geſetz findet die von Breit 
vertretene Ansicht, die nach Anordnung der Geschäftsaufsicht zur Entstehung gelangten 
Ausfonderungs- und auch Absonderungsrechte seien nur dann bevorrechtigt, wenn sie 
unabhängig vom Willen des Schuldners entstanden seien. Diese Ansicht würde auch 
zu durchaus unbilligen Ergebnissen führen. Es ist gar nicht einzusehen, warum nicht der 
Schuldner nach Ablauf der ausbedungenen Zeit, für die er ohne die erforderliche Zu¬ 
stimmung der Aufsichtsperson einen Laden oder eine Wohmung gemietet hat, die ge¬ 

mietete oder gepachtete Sache nicht solle herausgeben müssen, über diese Zeit hinaus 
würde er sie ohne jeden Rechtsgrund besitzen und auf Kosten des Vertragsgegners un. 
gerechtfertigt bereichert sein; ebenso Levh a. a. O. 74 und Klimmer a. a. O. 79. 

7. Cahn a. a. O. 138. Das Absonderungsrecht muß bei Anordnung der Geschäfts¬ 

aussicht bereits begründet sein. Nur dann genießt es den Vorzug des § 13 VO. Was die 
nach Anordnung der Geschäftsaussicht entstandenen Absonderungsrechte anbetrifft, so 
schlägt der § 3 Abs. 2 VO. vom 14. Dezember 1916 ein, denn der Schuldner soll ohne Zu¬ 
stimmung der Aufsichtsperson Ansprüche nicht sicherstellen. Eine trotzdem vom Schuldner 
gebotene Sicherstellung kann gemäß 5 6 Abi. 2 VO. vom 14. Dezember 1916 im Wege 
des Arrestes oder der Zwangsvollstreckung nicht geltend gemacht werden. Das während 
der Geschäftsaussicht bestellte Vertragspfandrecht ist wirlsam, gleichviel ob es gemäß 
8 13 Abf. 1 BO. vom 14. Dezember 1916 von dem Verfahren nicht betroffen oder be¬ 
troffen wird. Tas vom Verfahren betroffene Pfandrecht ift auf dem Wege des bürgerlich 
rechtlichen Pfandverkaufs durchführbar. 

Der Pfandgläubiger, welcher sein Pfandrecht erwarb, ohne daß gemäß § 3 VBO. 
vom 14. Dezember 1916 der Aussichtsführer zustimmte, kann den Verkauf des Pfandes 
nicht durch Zwangsvollstrecung vornehmen, während ihm der Pfandverkauf gemäß 
5 1228 B#B. bleibt. Nimmt demungeachtet der durch die Zustimmung der Aufsichls¬ 
person nicht gedeckte Pfandgläubiger eine Zwangsvollstreckung vor, so steht dem Schuldner 
der 5 766 ZPO. zur Seite. Das Nämliche gilt für das gesetzliche Pfandrecht und für das 
verkragliche Pfandrecht bei Grundstücken. Jeweils hilft der $ 766 ZPD. gegen die Bmang3- 
vollstreckung nicht privilegierter Gläubiger. 

8. Sächs OLG. 38 79 (Dresden C). § 13 Nr. 3 (5 9 Nr. 2 a. F.) VO ist nicht auf 
Ersatzansprüche auszudehnen, die nicht unter § 46 KO. fallen (nicht mehr ausstehende 
Gegenleistung). 

IV. Absonderungsgläubiger (Abs. 1 Nr. 4). 

1. Jäger a. a. O. 57, JW. 17 193. Das Verbot des § 3 Abs. 2 hat keine dingliche 
Wirksamkeit. Es stcht einzig unter dem Schutze des § 66 Abs. 2 Nr. 2, der mit Aufhebung 
der GA. droht. Eine vom Aussichtsschuldner ohne Zustimmung der Aussichtsperson zur 
Sicherung einer Aufsichtsschuld bestellte Hypothek, Deren Eintragung das Grundbuch¬ 
amt nicht etwa unter Hinweis auf den § 3 Abs. 2 ablehnen darf, verleiht daher dem 
Gläubiger noch während des Aufsichtsverfahrens die Sonderstellung eines Absonderungs¬ 
berechtigten und damit auch die Macht, ungehindert durch das Verbot des § 6 Abs. 2 Be¬ 
friedigung aus dem hypothekenbelasteten Grundstück im Wege der Zwangsvollstreckung 

zu suchen (5 1147 BGB.). Kommt es infolge solcher Eigenmacht des Schuldners schließ¬ 
lich zum Konkurse, so verfällt der Erwerb des Gläubigers der Anjechtbarkeit. $ 75 muB 
auch für den während der Geschästsaufsicht erfolgenden Erwerb des Anfechtungsgegners 

gelten; ebenso Zweigert a. a. O. 50. 
3. Klimmer a. a. O. 75. Jäger weist zweifellos mit Recht darauf hin, daß dem 

Schuldner nach Beginn der Geschäftsaufsicht durch den § 3 Abs. 2 u. 3 V0O. keine ding¬ 
lichen Schranken gesetzt sind. Wenn er also z. B. ohne Zustimmung der Aufsichtsperson 
eine Sache verpfändet, so gilt das Pfand. Allein eine andere Frage ist die, ob das Pfand¬ 
recht während der Geschäftsaufsicht verwirklicht werden darf. 3J 13 muß wohl dahin aus¬ 
gelegt werden, daß nur jene Berechtigten der Ziff. 3 u. 4 vom Verfahren nicht betroffen 
werden, bei denen neben den anderen Voraussetzungen auch die Voraussetzung der Ziff. 1
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vorliegt. Die Berechtigten, bei denen das nicht der Fall ist, werden zweisellos dann vom 
Verfahren betroffen, wenn sie persönliche Gläubiger sind. Im Hinblick auf # 4 der V0O., 

der bestimmt, daß vom Verfahren alle persönlichen Gläubiger betroffen werden, sträubt 
man sich zu sagen, daß auch die dinglichen Ansprüche dieser Gläubiger vom Verfahren 

betroffen werden. Andererseits bestimmt aber § 13 VO. ausdrücklich, daß nur die darin 
genannten Gläubiger vom Verfahren nicht betroffen werden. Zu den Gläubigern des 
* 13 gehört aber z. B. der Gläubiger, dem der Schuldner ohne Zustimmung der Auf¬ 
sichtsperson eine Hypothek eingeräumt hat, zweifellos nicht. Wenn man daher auch nicht 
sagen will, diese Gläubiger werden vom Verfahren betroffen, so muß man doch sagen, 
daß für fie bie Verbote be3 5 6 BD. gelten. Sie dürfen also während der Geschäfts¬ 
aufficht nicht vollitreden ufm. Würde man fagen, fie werden betroffen, fo rähmen jie auch 
am Zwangsvergleich ($ 33) teil. Die ohne Yuftimmung der Aufjictsperfon begründeten 
Rechte tönnen aljo während ber Gefchäftsaufjicht nicht verwirklicht werben, fie gelten 
aber; nach Wegfall der Gefchäftsaufficht oder in einem fpäteren Konkurse können sie 
geltend gemadt werden. Die Gläubiger find Gläubigern gleichzuftellen, die auf Be- 
friedigung aus der Sache während ber Gefchäftäaufficht ganz verzichtet Haben. Ihre 
perjönlihen Anfprüche werben vom Verfahren betroffen. 

4. Levy a. a. O. 76. Die nach der Anordnung entstandenen Absonderungsrechte 

sind nur dann bevorzugt, wenn sie ihre Entstehung einer Rechtshandlung des Schuldners 
verdanken, die dieser mit Zustimmung der Aufsichtsperson vorgenommen hat. Ein Ab¬ 
sonderungsrecht ist immer ein Sicherungsrecht. Nach § 3 Abs. 2 VO. soll der Schuldner 
ohne Zustimmung der Ausfsichtsperson keine Ansprüche sicherstellen, auch nicht solche, 
die aus nichtzustimmungsbedürftigen Rechtshandlungen des Schuldners entstanden sind. 
Bestellt also der Schuldner ohne Zustimmung der Aufsichtsperson an seinem Grundstück 
einem Gläubiger eine Hypothek, Grundschuld oder einen Nießbrauch, so erwirbt der 
Gläubiger mit der Eintragung bie Hypothek, Grundschuld oder den Nießbrauch. Die 
Eintragung fann nicht mit der Begründung abgelehnt werden, ba ber Schuldner unter 
Geichäftsaufficht fteht. Auch die Verurteilung des Schuldners zur Abgabe einer Ein- 
tragungsbewilligung kann nicht mit dem Hinweis auf die Geschäftsaussicht abgewendet 
werden. Die Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung des belasteten Grund¬ 
stücks ist jedoch unzulässig. Hat das Vollstreckungsgericht die Zwangsversteigerung oder 
Zwangsverwaltung angeordnet, so ist das Verfahren als unzulässig einzustellen, wenn 
der Schuldner dagegen Einwendungen erhebt. Das gleiche gilt, wenn der Gläubiger 
statt eines Urteils eine öffentliche Urkunde vorlegt, in welcher der Schuldner sich der so¬ 
fortigen Zwangsvollstreckung unterwirft. 

Lie Verpfändung beweglicher Sachen ist ohne Zustimmung der Aufsichtsperson 
ebenso gültig wie die Belastung von Grundstücken. Der Unterschied zwischen beiden be¬ 
steht darin, daß die Befriedigung aus den Grundstücken nur im Wege der Zwangsvoll¬ 
streckung, die Befriedigung aus dem Pfand aber im Wege des Verkaufs siattfindet 
(88 1228ff. BGB.). Hat der Pfandgläubiger für fein Mecht zum Verkauf einen bolffired- 
baren Titel gegen ben Schuldner erlangt, fo fanı er unter gewöhnlichen Verhältniffen 

den Verkauf aud) nad) den für den Verlauf einer gepfändeten Sache gellenden Vor¬ 

schriften bewirken laffen ($ 1233 Abs. 2 BGB.). Der Nachteil des Pfandgläubigers, der 
sein Psandrecht ohne Zuslimmung der Aussichtsperson erworben hat, zeigt sich darin, 
daß er den Verkauf des Pfandes nicht im Wege der Zwangsvollstreckung betreiben kann, 
auch wenn er einen vollstreckbaren Titel gegen den Schuldner hat. Der Pfandverkauf 
nach BGB. kann ihm nicht verwehrt werden. 

Auf das kraft Gesetzes entstandene Pfandrecht finden die Vorschriften über das 
durch Rechtsgeschäft bestellte Pfandrecht entsprcchende Anwendung (5 1257 BG.). 
Das aus einem gesetzlichen Pfandrecht beruhende Absonderungsrecht wird daher vom 
Verfahren betrofsen und kann nicht im Wege der Zwangsvollstreckung geltend gemacht 
werden, wenn es auf einer ohne Zustimmung der Aufsichtsperson vorgenommenen Rechts¬ 

handlung des Schuldners beruht. Der Vermieter einer vom Schuldner ohne Zustimmung
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der Aufſichtsperſon gemieleten Räumlichleit erwirbt zwar ein geſetzliches Pfandrecht 
an den eingebrachten Sachen des Schuldners. Er kann es aber nicht im Wege der Zwangs¬ 
vollstreckung, sondern nur nad) den Veitimmungen über ben Pfandverfauf ausüben. 

5. Jäger a. a. O. 57, 3W. 17 192. Die Reihenfolge de3 $ 49 KO. ist keine Rang¬ 

folge. Ben Rang beftimmt da3 fonftige bürgerliche Recht, bomehmlich nad) dem Alter, 
Nur nimmt auch im Aufsichtsverfahren das Abgabenabsonderungsrecht die erste Rang¬ 
ftelfe ein ($ 49 Abf. 2 KO., Art. LIT EGKEMov.). Hier bewährt sich auch das Haftpslicht¬ 
abfonderungstecht des $ 157 BB. Der verlegte Dritte kann baher wegen feiner or« 
derung gegen den unter Aussicht stehenden Versicherungsnehmer (z. B. auf Grund der 
$$ 701, 839, 836 BOB.) abgefonderte Befriedigung aus dem Entjädigungsanfprude 
des Versicherungsnehmers gegen die Versicherungsanstalt verlangen. 

6. Jäger a. a. O. 58, JW. 17 192. Hatte ein Aufssichtsgläubiger vor Anordnung 
der GAY. nach Maßgabe des § 845 ZPO. lediglich die außergerichtliche Pfändungs¬ 
ankündigung erlassen, so hindert ihn das nun angeordnete Aufsichtsverfahren an der für 
den Erwerb eines Absonderungsrechts noch ersorderlichen gerichtlichen Pfändung. Das 
Pfändungsverbot des § 6 Abs. 2 Aufs VO. trifft ihn, weil er zur Zeit, da dessen Wirksamkeit 
einsetzt, noch „vom Verfahren betroffen wird“, also noch nicht als Absonderungsberechtigter 
dagegen gefeit ist. 

7. JW. 17 302 (Dresden VI). Gläubiger, deren Ansprüche durch Eintragung 
einer Vormerkung gesichert sind, werden nicht durch das Geschäftsaufsichtsverfahren 
betrofsen; § 24 KO. ist sinngemäß anzuwenden. 

8. Kretzschmar a. a. O. 46. Dingliche Ansprüche, die auf Verfügungen des Schuld¬ 
ners beruhen, wie z. B. der Anspruch aus einer vom Schuldner bestellten Hypothek sind 
ohne Rücksicht darauf, ob die Aussichtsperson den Verfügungen zugestimmt hat, bereits 
während des Aufsichtsverfahrens durchführbar. Das gilt auch dann, wenn die Aufsichts¬ 
person die Geschäftsführung selbst übernommen oder einer anderen Person übertragen 
hat. Denn wenn schon unbedenklich anzunehmen ist, daß in solchen Fällen der Aufsichts¬ 
person oder der von ihr bestellten anderen Person in dem Umfange der übernommenen 
oder übertragenen Geschäftsführung zugleich das Recht zur Vertretung des Schuldners 
zusteht, so wird doch dadurch nichts an der eigenen Verfügungsmacht des Schuldners 
geändert; er muß zwar für die ihn geschlossenen Geschäfte gegen sich gelten lassen, kann 
aber seinerseits nach wie zuvor ebenfalls wirksam Verfügungen treffen und Verbindlich¬ 
keiten eingehen. 

V. Dorrechtsgläubiger (Abs. 1 Nr. 5). 

1. Jäger a. a. O. 59, JM. 17 193. Die Reihenfolge des 3 61 KO. ist Rangfolge; 
fie Hat auch für das Aufsichtsverfahren Bedentung (55 Satz 2). Mit den Hauptansprüchen 
sind dem § 62 KO. entsprechend an derselben Rangstelle die dort bezeichneten Neben¬ 
ansprüche anzusetzen (vgl. jedoch § 33 Abs. 2 Nr. 4, 5, 5 62). Nur ist wohl zu beachten, 
daß anders als im Konkurse die Vorrechtssorderungen des Aufsichtsverfahrens nicht schon 
bei dessen Beginn begründet zu sein brauchen. Daher kommt z. B. das Abgabenvorrecht 
des 5 61 Nr. 2 KO. im Aussichtsverfahren auch solchen Ansprüchen zu, die erst während 
desselben fällig werden. Für sio beseitigt der Wortlaut des § 13 Abs. 1 Nr. 5 („auch so¬ 
weit sie nach Anordnung der G. fällig werden") jeben Zweifel. Der Ausdruck „später 
fällig werden“ deckt hier zugleich die späterc Entstehung. Das muß auch in den übrigen 
Fällen des § 61 KO. gellen, so daß bei Fortdauer des die Ansprüche begründenden Rechts¬ 
verhältnisses auch den während der GA. entstehenden Ansprüchen das Vorrecht zukommt. 
Entsprechend erweitert sich der Umfang der nach § 62 KO. bevorrechtigten Nebenansprüche. 
Daraus folgt namentlich für das Vorrecht des Lidlohns, daß die Dienstbezüge der bei 
Anordnung der G. für Haushalt, Wirtschaft oder Erwerbsgeschäft des Aufsichtschuldners 
verdungenen Personen das Vorrecht genießen, soweit sie für das letzte Jahr vor Anordnung 
der Aussicht oder bei der Nachlaßaussicht vor dem Ableben des Schuldners rückständig 
find ober int Laufe des Verfahrens weiter entstehen. Schadensersatz infolge vorzeitiger
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Kündigung hat der Dienstnehmer nur als beteiligter Gläubiger zu beanspruchen (§ 11 
Abs. 2). Schließt der Aufsichtsschuldner neue Dienstverträge während der G. ab, 

dann beurteilt sich die Frage, ob der Dienstnehmer beteiligter oder unbeteiligter Gläubiger 
wird, nach 3 13 Abs. 1 Nr. 1 mit P5 (vgl. Breit, JW. 15 168; abweichend Josef, Gruchots 
Beitr. 59 415).; ebenso Cahn 151, Bovensiepen a. a. O. 68. 

2. Jäger a. a. O. 59, JW. 17 193. Es liegen zwei Erstreckungen der Lidlohnforde¬ 
rungen vor. Einmal kommt das Lidlohnvorrecht auch der Entschädigungsforderung zu, 
die im Falle des vereinbarten Wettbewerbsverbots dem Handlungsgehilsen als Gegen¬ 
wert für die Beschränkung seiner freien Erwerbstätigkeit vom Prinzipal nach Beendigung 
des Dienstverhältnisses geschuldet wird, es sei denn, daß sie für eine noch frühere Zeit 
als für das Vorjahr vor der Geschäftsaufsicht rückständig ist (6J 7506 Abs. 1 HGB. i. F. v. 
10. 6. 1914). Sodann genießen das Lidlohnvorrecht gewisse Rückstände, besonders rück¬ 
ständige Beiträge, nach Maßgabe der Reichsversicherungsordnung v. 19. 7. 1911 § 28 
Abs. 3 und des Angestelltenversicherungsgesetzes v. 20. 12. 1911 § 227 Abs. 3, beide eben¬ 
falls erst für die Zeit vom Beginn des Aufsichtsvorjahres ab. 

3. Jäger a. a. O. 60, JW. 17 193. Bei der GA. über eine Hypothekenbank müssen 
die Psandbriefgläubiger wie im Konkurse (3 35 HypBank G. mit § 64 KO.) als Ausfall¬ 
gläubiger behandelt werden. Sie sind also am Aufsichtsverfahren nur mit dem Betrage 
beleiligt, zu dem sie bei der Befriedigung aus den ihnen voraushaftenden Hypotheken, 
Wertpapieren und Treuhandgeldern ausfallen. Für das Vergleichsverfahren bestätigt 
dies ber $ 36 AufiSd. mit $ 64 KO. Er rechtfertigt einen Rückschluß auf entsprechende 
Anwendbarkeit des § 13 Abj. 1 Nr. 4 ($ 33 Abs. 2) Aufs##O. 

II. Verfahren. 

1. Allgemeine Vorſchriften. 

8 14. 
Verweiſung auf die Zivilprozeßordnung. 

Jäger a. a. O. 72, ZW. 17 263. Daß die Gerichtsferien auf das Aufſichtsverfahren 
ohne Einfluß ſind, iſt zwar nicht eigens verordnet. Da aber dieses Verfahren nicht minder 
dringlich ist als der abzuwendende Konkurs, wird der § 204 GG. sinngemäß anzuwenden 
sein. Das entspricht der bisherigen Ubung und muß auch für das Vergleichsverfahren 
gelten; ebenso Klimmer a. a. O. 84, Zweigert a. a. O. 52. 

8 16. 
Aufllärung des Sachverhalts. 

1. Jäger, ZW. 17 262, Cahn a. a. O. 164. Der Schuldner hat bei dem Ermitt⸗ 
lungsverfahren Parteiſtellung (5 383 Nr. 1 bis 3 BPO.). 

2. Bovensiepen a. a. O. 72. Zufolge des das Verfahren beherrschenden Offizial¬ 
prinzips ist ein Verzicht der Beteiligten auf die vom Ausfsichtsrichter angeordnete Ver¬ 
eidigung der Zeugen und Sachverständigen unbeachtlich. Ebendeshalb ist auch für die 
Beweisregeln ber 55 416 u. 440 ZPO. kein Raum. 

3. Klimmer a. a. O. 86. Zur Gläubigerversammlung sind auch die bevorrech¬ 
tigten Gläubiger zuzuziehen, da es sich nicht um eine Gläubigerversammlung im Sinne 

—rrem 

8 17. 
Zuſtellungen. 

1. Cahn a. a. O. 167. Der # 17 soll zur Erleichterung, Verbilligung, Beschleunigung 
und Entlastung dienen. Durch ihn ist aber nicht gesagt, daß in einem einzelnen Falle, 

soweit durchführbar, wenn besondere Vorsicht geboten, eine Verwechslung möglich, ein 
sehr maßgebender Adressat zu berücksichtigen, ein besonders verlässiger Nachweis anzu¬
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streben ist, die Zustellung auf Einzelanordnung in minder einfacher Form zu betätigen 
ist. So kann z. B., wenn im Zwangsvergleich eine Abstimmungs- oder Mehrheitsfrage 
auf dem Spiele steht, vom Aufsichtsgerichte ausnahmsweise eine Beglaubigung des zu¬ 

zuslellenden Schriftstücks verfügt werden. 

2. Bovensiepen a. a. O. 73. Eine Berechtigung des Gerichts, einem Gläubiger 
auf Antrag die Ernennung eines solchen Bevollmächtigten aujzugeben ($ 174 ZRL.) 
oder eine Verpflichtung des Gläubigers aus freien Stücken einen Zustellungsbevoll¬ 
mächtigten zu ernennen (5174 Abs. 2 8PO.), ist nicht gegeben. A. M. Klimmer a. a. O. 
87 174 3#O. ist entsprechend anwendbar). 

8 18. 

Nichtöffentlichleit — Akteneinsicht. 
(Zu vgl. Wo. 1, 338f.; 2, 105; 4, 750.) 

1. Bovenfiepen a. a. D. 74, Nur den am Verfahren beteiligten Gläubigern — 
nit allen — wird die Alteneinficht gewährt werben können, denn die beborrechtigten, 
vom Berfahren gar nicht betroffenen Gläubiger haben an einer AUlteneinficht fein jchug- 

bedürftiges Interesse. Vgl. auch den Unterschied in der Wortfassung bes 5 18 „ben“ 
Gläubigern und des 522 Abs. 1 S. 1, wonach „allen“ Gläubigern die Anordnung der Ge¬ 
schäftsaufsicht mitzuteilen ist. A. M. Cahn a. a. O. 171, Klimmer a. a. O. 90, Leoy 
a.a. D. 28. 

2. Beinberg a. a. D. 57. In den Alten können Schriftftüde enthalten fein, die 
einen vertraufihen Anhalt haben und deren Bekanntgabe nicht im Intereffe des Ver¬ 
fahrens fiegt, jo 3. 8. Verhandlungen über die VBeftellung einer anderen Aufficht3perjon, 
Erörterungen über Regreßansprüche gegen eine solche, Festsetzung von Honoraren, An¬ 
drohung von Ordnungsstrasen, Mitteilungen über Geschäftsgeheimnisse des Schuldners usw. 
Das Gericht wird daher unter Umständen zweckmäßig verfahren, wenn es solche, nicht für 
die Kenntnis der Allgemeinheit der Gläubiger bestimmte Schriftstücke einem besonders 
anzulegenden Aktenband einberleibt. 

Jäger a. a. O. 72, JW. 17 262. Das Einsichtsrecht des Schuldners nach §J299 3. 
wird im Aussichtsversahren nicht beschränkt. Auch für die Akteneinsicht dritter Personen 
bewendet es beim §J 299 ZPO. Verweigert sie der nach Abs. 2 dieser Vorschrift zuständige 
„Vorstand des Gerichts“ dem Dritten, so steht dem Gesuchsteller die Beschwerde im 
Dienstaufsichtsweg offen (Stein Note 23). 

8 19. 

Grundſätzliche Unanfechtbarkeit. 

1. Jäger a. a. O. 74, JW. 17 262. Eine Beschränkung der Unanfechtbarkeit auf 
Beschlüsse, die über einen Antrag sachlich entscheiden, dürfte nach Wortlaut und Zweck 
des § 19 ausgeschlossen fein (vgl. freilich Wassermann=Erlanger S. 217., Stein 
4 70), Anm. III mit Verw.). Daß der abgewiesene Antragsteller den Antrag mit verbesserter 
Begründung oder unter veränderten Umständen erneuern kann, versteht sich von selbst. 
Der Rechtsmittelausschluß nach § 19 hat endlich mit der Zulässigkeit einer Dienstaussichts¬ 
beschwerde, also mit dem an die vorgesetzte Behörde gerichteten Ersuchen, gegen eine 
angebliche Pflichtwidrigkeit des Richters einzuschreilen, nichts zu tun. Eine reichsrecht¬ 
liche Regelung fehlt (vgl. Stein, Vorbem. VI vor § 567). 

2. Jäger a. a. O. 74, JW. 17 262. Die Begründung zum § 19 enthält den selt¬ 
samen Zusatz: auch in den Ausnahmefällen gelte die Unanfechtbarkeit für die Entschei¬ 
dung des Beschwerdegerichts, weitere Beschwerde finde also nicht statt. Da diese Ansicht 
in der Verordnung selbst keinen Ausdruck gefunden hat, bewendet es bei der nach § 14 
Aufs LO. maßgebenden Regel des § 568 Abs. 2 8PO. Enthält also die Entscheidung des 
Landgerichts einen neuen selbständigen Beschwerdegrund, so ist weitere Beschwerde
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(wiederum eine im Sinne des 3577 8PO. befristete) zum OL#. zulässig. Dieses erkennt 
unanjechtbar ($ 567 Abs. 2 3 PO.). 

3. Der Degründung (2) folgen Bovenfiepen a. a. ©. 75, Cahn a. a. O. 174, 
Klimmer a. a. D. 91, Zweigert a. a. ©. 55, Kallir a. a. O. 357. 

4. Kallir a. a. O. 355. Gemeint ist die grundsätzliche Unanfechtbarkeit solcher 
Entscheidungen, die im Geschäftsaufsichtsverfahren ergehen. Genauer ist die Regelung 
in z 73 Abſ. 3 KO. „Entscheidungen im Konkursverfahren“. Wenn der Gerichtsschreiber 

und auf Erinnerung das Gericht ( 576 Abs. 1 8PO.) sich weigern, einem Gläubiger 
einen Auszug aus dem Gläubigerverzeichnisse zur Vornahme der Zwangsvollstreckung 
aus dem rechtskräftig bejlätigien Zmangsvergleiche zu erteilen ($ 61), fo findet hiergegen 

die einfache Beschwerde nach § 576 Abs. 2 86O. statt, obwohl die VO. dies Rechtsmittel 
nicht vorsieht. Denn dieses Beschwerdeverfahren fällt aus dem Rahmen des Geschäfts¬ 
aussichtsverfahrens heraus. Der Antrag kann ja auch nach Aufhebung der Geschäftsaussicht 
gestellt werden (Jäger, KO. § 73 Anm. 6). Die weiteren Fälle, in denen die Recht¬ 
sprechung zur Geschäftsaufsichtsverordnung bisher schon die Beschwerde zugelassen hat, 
werden auch nach der neuen Gestaltung der VO. zum Teil verbleiben. 

8 20. 
Gläubigerverzeichnis und Vermögensaufſtellung. 

(Zu vgl. Bd. 4, 750.) 

Bovensiepen a. a. O. 77. Nicht der Einkaufswert, nicht der bisherige Verkaufswert, 
sondern der jetzige Verkaufswert ist anzugeben. Bei unsicheren Außenständen ist nicht 
nur der Neunwert, sondern auch der Wahrscheinlichkeitswert einzusetzen (vgl. Jäger, 
JW. 17 31). 

g 2ı. 
Anordnung der Geschäftsaufsicht. 

(Zu vgl. Bd. 1, 333; 2, 102; 3, 110.) 

1. Klimmer a. a. O. 97. Der Antrag kann bloß deshalb, weil eine genügende 
Masse nicht vorhanden sei, nicht abgelehnt werden; allerdings wird in diesem Falle wenig 
Aussicht bestehen, daß der Geschäftsaussichtsgrund behoben wird usw. (vgl. § 1). 

2. Levy 0.a.D. 41. § 108 KO. ist nicht für anwendbar erklärt. Aber auch ohne 
ausdrückliche gesetzliche Bestimmung wird der Anordnungsbeschluß ebenso wic der Konkurs¬ 
eröffnungsbeschluß mit dem Erlasse wirksam. Dies folgt aus § 705 8 PO., der nach § 14 VO. 
auf das Aufsichtsverfahren Anwendung findet. Nach § 705 8PO. tritt die Rechtskraft 
vor Ablauf der für die Einlegung des zulässigen Rechtsmittels bestimmten Frist nicht 
ein. Da gegen den Anordnungsbeschluß ein Rechtsmittel nicht zulässig ist (§ 19 BO.), 
so ist er sofort mit dem Erlasse wirksam. Das Gericht ist mithin in der Lage, den Zeitpunkt 
der Anordnung zu bestimmen, und wird gut tun, die Stunde der Anordnung in den Be¬ 
schluß aufzunehmen. Fehlt eine solche Angabe, so gilt im Zweiselsfalle nicht wie für den 
Eröffnungsbeschluß die Mittagsstunde des Tages, an dem die Geschäftsaufsicht angeordnet 
ist; der Zeitpunkt der Anordnung muß dann ermittelt werden; ebenso Bovensiepen 
a. a. O. 84, Klimmer a. a. O. 98; zu vgl. auch Jäger in Bd. 4, 751. 

3. A. M. Zweigert a. a. O. Maßgebend ist die Zustellung, bei mehreren Be¬ 
teiligten die erste Zustellung. 

3. Aufsichtsperson und Gläubigerbeirat. 

g 22. 
Bestellung der Aufsichtsperson. 

1. Für die Beantwortung der Frage, wer als Aussichtsperson bestellt werden kann, 
und nach welchen Gesichtspunkten die Auswahl zu treffen ist, sind gegenüber den bis¬
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herigen Meinungsäußerungen (Bd. 1, 337; 2, 104; 3, 109) neue Anregungen nicht ge¬ 
geben. Übereinstimmend wird nur hervorgehoben, daß auch Frauen Aufsichtspersonen 
sein können. 

2. Mehrheit von Aufsichtsversonen (zu vgl. Bd. 1, 337; 2, 104). Levy 

a. a. O. 45. Werden mehrere Aufsichtspersonen bestellt, so hat das Gericht zu bestimmen, 
ob sie die Aufsicht gemeinschaftlich führen oder ob jede innerhalb eines bestimmten ihr zu¬ 
gewiesenen Geschäftskreises selbständig ist. Fehlt in den bis zum 25. Dezember 1915 ange¬ 
ordneten Geschäftsaufsichten diese Bestimmung, so ist sie jetzt nachzuholen. Das Gericht 

wird, sofern es mehrere Aufsichtspersonen bestellt, zur Schaffung klarer Verhältnisse, wenn 
irgend möglich, ihre Geschäftskreise streng voneinander abgrenzen. Dies liegt sowohl 
im Interesse des Publikums wie im Interesse der Aufsichtsperson. Für das Publikum 
bedeutet es eine Unbequemlichkeit, wenn es mit mehr als einer Aufsichtsperson zu ver¬ 
handeln hat; für die Aussichtsperson bedeutet es eine unangemessene Erhöhung ihrer 
Verantwortlichkeit, wenn sie im Vertrauen auf die Sachkunde der anderen Aussichts¬ 

person eine Entschließung gutheißt, deren Folgen sie vermöge ihrer eigenen mangeluden 
Sachkunde nicht zu übersehen vermag. Freilich muß die Geschäftsaufsicht, auch bei Ab¬ 
grenzung der Geschäftskreise der Aufsichtspersonen, nach einem einheitlichen Gedanken 
geführt werben. Dazu genügen in der Regel gemeinschaftliche Beratungen der Auf¬ 
sichtspersonen. Bei Meinungsverschiedenheiten der Aussichtspersonen über eine gemein¬ 
schaftlich zu treffende Maßnahme entscheidet das Gericht (§ 29 VO.). Vor der Entscheidung 
kann das Gericht zur Aufllärung Ermittlungen aller Art, insbesondere die Vernehmung 
von Zeugen und Sachverständigen anordnen ($ 16 VO.). Sind die Meinungsverschieden¬ 
heiten durch Unkenninis, Streitsucht, Böswilligkeit der einen oder anderen Aussichts¬ 
person hervorgerufen, so kann das Gericht die eine oder die andere entlassen oder die 

gemeinschaftliche Führung der Aufsicht in eine getrennte überführen oder sonst die Ge¬ 
schäftskreise anderweit regeln. Die Entscheidungen des Gerichts sind unanfechtbar. 

In dem Anordnungsbeschluß und der Bestellungsurkunde ist zu vermerken, in 
welcher Weise die Aufsichtsgeschäfte unter die mehreren Aufsichtspersonen verteilt sind. 

3. Zweigert a. a. O. 59. Die Frist des Abs. 2 beginnt mit der Bestellung der 
Aussichtsperson, nicht etwa mit dem Zeitpunkt, in welchem dem Schuldner oder dem 
Gläubiger die Mitteilung zugeht. . 

4. Levy a. a. O. 44. Das Antragsrecht nach Abs. 2 ist im Grunde nur ein Vor¬ 
schlagsrecht. Weist das Gericht den Antrag zurück, weil die vorgebrachten Gründe die 
Entlassung der Aufsichtsperson nicht angemessen erscheinen lassen, so muß sich der Antrag¬ 
steller damit bescheiden. Die Entscheidung des Gerichts ist unonfechtbar. Bei Prüfung 
der Anträge ist die größte Vorsicht, oft starkes Mißtrauen geboten. Es ist bekannt, daß 
Konkurse oft langer Hand vorbereitet werden. Bücher werden neu angefertigt, Bilanzen 
nachträglich aufgestellt, Vermögenswerte werden an Bekannte, Verwandte oder eigens 
dazu gegründete Gesellschaften mit beschränkter Haftung übertragen, drängende oder 
nahestehende Gläubiger werden vor den anderen befriedigt oder sichergestellt. Die Ab¬ 
sicht des unredlichen Schuldners geht dahin, seine Lage möglichst trostlos darzustellen, 
um einen günstigen Vergleich mit seinen Gläubigern zu erlangen. Solche Schuldner 
haben das größte Interesse daran, ihre Lage vor dem Gericht und den Gläubigern ver¬ 
borgen zu halten. Beantragen sie die Geschäftsaufsicht zur Herbeiführung eines Ver¬ 
gleichs mit ihren Gläubigern, so liegt es nahe, daß sie ihren Helfer und Berater als Aufsichts¬ 
person vorschlagen. Es bedarf keines Wortes, daß solchen Personen die Beaussichtigung 
der Geschäftsführung des Schuldners nicht anvertraut werden kann. Aber auch redliche 

Schuldner scheuen sich, ihre Verhältnisse einer fremden amtlichen Person zu offenbaren. 
Man begegnet daher nicht selten Anträgen, den Buchhalter oder den Bücherrevisor oder 
den juristischen Berater des Schuldners zur Aussichtsperson zu bestellen. Auch diese An¬ 
träge sind abzulehnen, da die Angestellten oder Vertrauten des Schuldners nicht die 
Unbefangenheit oder Unparteilichkeit besitzen, die das Amt einer Aussichtsperson erfordert. 
Wie das einseitige Schuldnerinteresse die Auswahl der Aufsichtsperson nicht beeinflussen
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darf, jo darf auch dem einseitigen Gläubigerinteresse kein Spielraum gewährt werden. 

Anträge von Gläubigern, die auf eine scharfe Vertretung ihrer Interessen unter Schädigung 
der Interessen des Schuldners abzielen, sind abzuweisen. Wegen der Gefahr einer über¬ 

mäßigen Betonung des Gläubigerstandpunktes ist deshalb die Bestellung von Vertretern 
von Gläubigerschupverbänden abzulehnen. 

§5 23. 

Bestallung. 

1. Cahn a. a. O. 183. Die Bestallung ist — ähnlid) wie beim VBormund, $ 1791 
BGB. — eine gerichtliche Bescheinigung, daß die Aufsichtsperson, welche als solche durch 
die Urkunde legitimiert wird, vom Gericht bestellt worden ist. Sie ist eine öffentliche, 
deklaratorische, aber nicht konstitutive Urkunde. Das Rechtsverhältnis wird durch sie 
nicht geschaffen, sondern bestätigt. Da eine öffentliche Bekanntmachung im Aufsichts¬ 
verfahren fehlt, können aus einer irrig ausgefertigten Bestallungsurlunde unter Um¬ 
ständen Ansprüche gegen das Gericht erwachsen, falls ein Gläubiger sich auf den Inhalt 
der Bestallungsurkunde verlassen hat. Es könnte dadurch an eine unrichtige Person ge¬ 
zahlt, es könnte mit solcher ein Vertrag abgeschlossen, es könnte ein Vertrag ihr gegenüber 
oder auch durch sie gekündigt werden. Wer in gutem Glauben an eine solche Person 
etwas geleistet hat, wird durch die Leislung nicht ohne weiteres befreit (Motive KO. IV 
1079ff.). Freilich darf der Dritte jeweils nur voraussetzen, daß die Bestallung einer Auf¬ 
sichtsperson den Rahmen der normalen Besugnisse ber Verordnung nicht überfchreilet, 
so daß die Vertrelung oder Bevollmächtigung des Schuldners z. B. dem Dritten gegen¬ 
über anders, wie durch eine Bestallungsurkunde des Gerichts, nachgewiesen werden müßte. 
Geht eine Bestallungsurkunde verloren, so kann eine neue ausgestellt werden. Kraftlos 

braucht die erst ausgestellte nicht erklärt zu werden. 
2. Cahn a. a. O. 184. Gibt die Aussichtsperson die Bestallungsurkunde nicht frei¬ 

willig heraus, so ist eine Ordnungsstrafe gemäß § 25 möglich, weil auch die Herausgabe 
der Urkunde noch unter die amtliche Obliegenheit der Aufsichtsperson fällt. Ein Klag¬ 
anspruch des Gerichts oder Schuldners auf Rückgabe der Beslallungsurkunde ist nicht 
zulässig. Wenn eine unberechtigte Persönlichkeit oder die Aufsichtsperson nach Beendigung 
des Amtes Funktionen ausübt, kommt sie als falsus procurator (&# 177ff. BGB.) in 
Betracht. 

5 24. 

Verantwortlichkeit der Aufsichtsperson. 

1. Übereinstimmend wird hervorgehoben, daß die Haftung der Aufsichtsperson 
sich nach §§ 276, 278 BGB. bestimmt und die Verantwortlichkeit auch gegenüber den 
bevorrechtigten Gläubigern besteht. 

2. Klimmer a. a. O. 104. Sind mehrere Aufsichtspersonen bestellt, so haftet 
jede nur für den Schaden, den sie verursacht hat, dafür aber ganz. Trifft mehrere Auf¬ 
sichtspersonen ein Verschulden, dann Haftung nach §§ 421, 426 BOB. (zu vgl. Bd. 2, 104). 

3. Bovensiepen a. a. O. 85. Zustimmung des Gerichts oder des Gläubiger¬ 
beirats oder auch beider kann die Aussichlsperson von ihrer Schadensersatzverbindlichkeit 
grundsätlich nicht befreien. Es tritt dann eine gesamtschuldnerische Haftung ein; ebenso 
Jäger a. a. O. 33, Klimmer a. a. O. 104; a. M. Cahn a. a. O. 186. 

Wenn eine gemäß $ 16 einberufene Gläubigerberjammlung oder ber gemäß $$ 30ff. 
einberufene Gläubigerbeirat bie betreffende Handlung ber Aufficht3perfon genehmigt 
haben oder da3 Gericht gemäß $$ 5, Iff., 26, 29 ufm. feine Zuftiimmung erteilt hat, wird 
für gewöhnlich die Aufficht3perfon von ihrer Verantwortlichfeit gemäß $ 24 jrei. 3 fei 
denn, daß sie einen dieser Beschlüsse erschlichen oder, ihrer Pflicht zuwider, in Streitfällen 
gemäß § 29 das Gericht nicht gegen Beschlüsse der Gläubigervertretung angerufen hat. 

4. RG. 89 237. Die Unordnung der GA., die nur auf Antrag des Schuldners er» 
folgt, und für die Dauer ihres Beslehens die Eröffnung des Konkursverfahrens sowie 
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Arreste und Zwangsvollstreckungen — nach Maßgabe der ## 2,9 Bek. — von ihm abwendet, 
zeigt insoweit die Eigenart einer Vergünstigung für den Schuldner, im Gegensatz zur 
Zwangsliquidation des Konkursverfahrens oder zu Zwangsmitteln überhaupt. Sie ist 
aber, indem sie den Konlurs= und Vollstreckungszugriff der Gläubiger beschränlt, ein 
Eingriff in deren Rechte, und der Ausgleich hierfür besteht darin, daß den Aussichtspersonen 
die Sicherung des Vermögens im Interesse der Gläubiger übertragen ist. Durch die 
Tätigkeit der Aufsichtspersonen soll den Gläubigern das Vermögen des Schuldners er¬ 

halten, ihre Befriedigung ermöglicht, die Zwangsvollstreckung also gesichert werden 
(vgl. RO. v. 26. Mai 16 VII 73/16, IM. 16 1020 1½). Die G. ist mithin andererseits 

auch eine Zwangsmaßregel im Interesse und zur Sicherung der Gläubiger: insoweit 
hat ber Schuldner an jener kein eigenes Sntereffe; er läßt jie ji) gejallen, um den Borteil 
ber Stundung feiner Schulden zu erlangen. Daß die Aufsichtsperson daher im Sinne 
bes 5 82 KO., 3 6 Aufs #O. den Gläubigern für die Erfüllung ihrer Obliegenheiten ver- 
antwortlich ist, kann einem begründeten Zweifel nicht unterliegen (zustimmend Jäger 
das. 226). 

5. JW. 17 740, Sächs A. 17 270 (Dresden IV). „Beteiligt“ im Sinne des 8 6 VO. 
sind alle, deren Interesse die Aussichtsperson kraft ihres Amts zu berücdsichtigen hat und 
die Aufsichtsperson hat nicht nur das Verhältnis des Schuldners zu denjenigen Gläubigern 
zu Überwachen, die, im Sinne von § 9 Nr. 1 und § 5 Bek., von der Geschäftsaussicht be¬ 
trofsen werden, sondern die Pflicht zur Überwachung erstreckt sich auf die gesamte Ge¬ 
schäftsführung (§ 6 a. a. O.), folglich aber auch auf die Fortsetzung des Geschäfts und 
damit auch auf die Käufe, die der Fortsetzung des Geschäfts dienen sollen. 

g 2. 
Gerichtliche Aufſicht. 

1. Klimmer a. a. O. 106, Zweigert a. a. O. 61. Eine Umwandlung der unein¬ 
bringlichen Ordnungsstrafe in eine andere Strafe findet nicht statt. — Die gegenteilige 
Anführung bei Cahn a. a. O. 188 beruht wohl auf einem Druckfehler —. 

2. Klimmer a. a. O. 106, Zweigert a. a. O. 61. Die Ordnungsstrafe muß 
vorher angedroht werden, a. M. (nicht nolwendig aber ratsam) Cahn a. a. O. 188, 
Bovensiepen a. a. O. 85. . 

3. Bovenjiepen a. a. D. 86. Drbnungsftrafen und Entlaffung können nicht 
gleichzeitig verhängt werden. 

4. Klimmer a. a. O. 107. Nimmt die Auffihtsperfon nad) der Entlajfung nod 

Geschäfte vor, so werden diese nach 5 677 BGB. (Gefchäftsführung ohne Auftrag) zu 
beurteilen fein; hat fie die Gefchäjte vorgenommen, che ihr die Entlajfung befannt war, 
dann $$ 674, 130 BB. (Mayer ©. 170). Hatte die Aujfichtsperfon die Gefchäftsführung 
einer britten Perfon übertragen, dann wird befonders zu prüjen fein, ob die Übertragung 
ber Gefdhäjtsführung fo gemeint war, daf mit dem Amte der Auffichtsperfon aud) die 
Geschäftsführung der dritten Perjon enden oder baf jie weiterhin zur Geschäftsführung 
berechtigt sein soll. Jedensalls kann der Schuldner die Ubertragung der Geschäftsführung 
widerrufen, wenn die Aufsichtsperson entlassen ist. Geschieht das nicht und führt die 
Person die Geschäfte fort, ohne von der Beendigung ihrer Befugnis etwas zu wissen, 

so wird das ebenso zu beurteilen sein wie bei der Aufsichtsperson (§s 168, 674, 130 BG.). 

8 27. 
Vergütung und Auslagen. 

1. Cahn a. a. O. 191. Die Aussichtsperson bezieht ihre Vergütung aus dem 
schuldnerischen Vermögen. Die Höhe der Vergütung richtet sich nach Art, Ort, Eröße, 
Zeitaufwand, Schwierigkeit, Ersolg und nicht zuletzt Verantwortlichkeit der geführten 
Geschäftsaufsicht. Auch die Vorbildung und die übrigen Erwerbs- sowie Einkommens¬ 
verhältnisse der Aufsichtsperson können mit ausschlaggebend sein. Entstehen Meinungs¬
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verſchiedenheiten, ſo wird der Schuldner, wohl auch der eine oder andere Gläubiger, bzw. 
eine der in den &8 21 und 22 aufgeführten Kammern, Amter oder ein Sachverständiger, 
zur Beurteilung des richtigen Satzes zugezogen werden. Die Handakten, Berichte und 
schriftlichen Aufzeichnungen des Aussichtsführers sind werwolle Behelfe bei Bemessung 
des Umfangs, der Verwickeltheit, des Zeitaufwandes; ebenso im wesentlichen Levy 
a. a. D. 59. 

2. Bovensiepen a. a. O. 87. Flir die Bemeffung der Höhe ber Vergülung wird 

als maßgeblich in Betracht fommen: Der Umfang der Mühewaltung der Aufsichtsperson, 
Dauer und Umfang der Nujficht, der Betrag der vorhandenen Aktiven, der Erfolg feiner 
Bemühungen. Daran wird u. a. U. jeftzuhalten fein, daß da Honorar auch nicht an¬ 
nähernd fo hoch fein darf wie das de3 Konkursverwalters, denn dessen rechtliche Stellung 
und der Grad seiner Tätigkeit ist von der einer Aufsichtsperson himmelweit verschieden. 
Die ganze Versilberung und Verwerlung der Masse fällt beim Aufsichtsversahren ja 
vollständig weg. Es wird daher als nicht unangemessen bezeichnet werden dürfen, das 
Honorar der Aufsichtsperson entsprechend der weitaus geringeren Mühewaltung und 
geringeren Verantwortlichkeit sowie der erheblich geringeren Zeitdauer auf annähernd 
die Hälfte des Honorars, das dem Konkursverwalter gebühren würde, zu bemessen. Davon 
ist auszugehen, daß die nur zu berechtigten allgemeinen Klagen, daß die Höhe der Honorare 
der Konkursverwalter sehr oft in gar feinem Verhältnisse stünden zu der — mituntei 
erschreckenden — Geringfügigkeit der Massen, im Ausgleichsverfahren nicht wieder mit 
Grund auftauchen dürften. Neben der Schnelligkeit und Beweglichkeit des Ausgleichs¬ 
verfahrens bildet seine möglichste Billigkeit eine grundlegende Voraussetzung für seine 
gedeihliche Entfaltung. Hohe Honorare stehen hiermit im schneidenden Widerspruche. 
Es wäre durchaus unerfreulich in jeder Hinsicht, wenn sich ähnlich recht vielen heutigen 
Konkursverwaltern, ein Stand oder ein Beruf gewerbsmäßiger Aussichtspersonen ent¬ 
wickeln würde, der aus der Übernahme von Geschäftsaufsichten seinen regelmäßigen 
Unterhalt zu ziehen suchte und verstände. Die Vergütung hat sich vielmehr in bescheidenen 
Grenzen zu halten, denn die Aufsichtstätigkeit ist eine durch den Krieg ausgelöste staats¬ 
bürgerliche Pflicht. 

3. Cahn a. a. O. 191. Nicht etwa nur die notwendigen bzw. vorteilhaften Aus¬ 
lagen, sondern die angemessenen Barauslagen sind zu ersetzen. Hierzu zählen Porti, 
Bestellgelder, Deveschen, und Telephongebühren, Stempelmarken, Auswendung für 
Schreibwerk, Entschädigung eines Schreibgehilfen, eines Stenographen, eines Maschinen¬ 
schreibers, Straßenbahn- und Reisekosten, durch Fahrten erforderlich gewordene Zehr¬ 
gelder, Auslagen für Automobile, salls das teurere Verkehrsmittel durch die erforderliche 
Raschheit einer Handlung angezeigt erschien. Die Tätigkeit, die ein Rechtsanwalt oder 
Notar als Aufsichtsperson nebenher, im Interesse der Geschäftsaufsicht oder für den 
Schuldner im anwaltschaftlichen oder notariellen Dienste entwickelt, wird durch die Ver¬ 
gütung des § 27 nicht mit abgegolten. Die Prozeßführung bzw. notarielle Verlautbarung 
richtet sich vielmehr nach den Grundsätzen der RA#ebO., der RAO., der NotGebd. und 
der NotO. 

4. Cahn a. a. O. 192. Beschwerdeberechtigt sind der Schuldner, die Aufsichts¬ 
person und ein interessierter Gläubiger. A. M einerseits Zweigert a. a. O. 62. Be 
schwerdeberechtigt ist die Aufsichtsperson und der Schuldner, nicht auch die Gläubiger 
oder der Gläubigerbeirat (Gahn, Ges. u. R. 1917 53) und andererseits Klimmer, 
a. a. O. 109. Sämtliche Gläubiger sind beschwerdeberechtigt. 

5. Levy a. a. O. 60. Die Vergütung setzt das Gericht fsest. Hierdurch wird die 
Wirksamkeit privater Abreden zwischen der Aussichtsperson und dem Beausfsichtigten 
nicht berührt. Der Beaufsichtigte bleibt während der Geschäftsaufsicht verfügungssähig, 
kann wirksam mit jedermann Verträge schließen, also auch mit der Aufsichtsperson. 

Die vereinbarte Vergütung kann aber nicht wie die vom Gericht festgesetzte Ver¬ 
gütung während der Geschäftsaufsicht durch Arrest gesichert oder durch Zwangsvoll¬ 
streckung beigetrieben werden. Denn soweit die Aufsichtsperson in eigenem Interesse 
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mit dem Beaufsichtigten Vereinbarungen trifft, handelt sie nicht als Aufsichtsperson, 
sondern als Gläubiger. Es ist keine Aufsichtsperson vorhanden, welche dieser Verein¬ 
barung die Zustimmung erteilen könnte. Die Aufsichtsperson wird also in diesem Falle 

ein vom Verfahren betroffener Gläubiger. 
Die Vereinbarung zwischen Aufsichtsperson und Beaussichtigtem kann anfechtbar 

sein, z. B. als unsittlich wegen übermäßiger Höhe. Sie kann auch, wenn der Beaufsichtigte 
in Konkurs gerät, auf Grund der §8 30 ff. KO. vom Konkursverwalter angefochten werden. 

Das Fordem einer Vergütung seitens der Aufsichtsperson ohne Wissen und Willen 
des Gerichts ist eine ungehörige, unter Umständen eine pflichtwidrige Handlung, die zu 
Ordnungsstrafen und zur Entlassung der Aufsichtsperson führen kann. 

8 28. 
Pflichten der Aufſichtsperſon. 

Jäger, JW. 17 138. Eine Auslunftspflicht der Auffichtsperſon ſelbſt gegenüber 
den einzelnen Gläubigern besteht nicht. Nur der Gläubigerbeirat kann durch Kollegial¬ 
beschluß (s 32) Auskunft von ihr verlangen (3 31 Satz 3). Im übrigen genügt es, daß 
die Aufsichtsperson dem Aussichtsgericht nach § 28 Bericht zu erstatten hat und daß diese 
Berichte als Bestandteile der Gerichtsakten nach § 18 den Gläubigern bedingungslos 
zur Einsicht offenstehen. Andererseits läßt sich nicht behaupten, die Aufsichtsperson dürfe 
einzelnen Gläubigern gar keine Auskunft erteilen. Das bleibt ihrem pflichtmäßigen Er¬ 
messen anheimgestellt. 

§ 29. 
Entscheidung des Aufsichtsgerichts in Streitfällen. 

1. Zweigert a. a. O. 63. Auch dem Gläubiger steht die Anrufung zu, wenn er 
die Bestimmung der Aufsichtsperson über die Reihenfolge der Befriedigung der Gläubiger 
beanstandet. Das Gericht hat sich in diesem Falle auf die Prüfung der Frage zu be. 
schränken, ob die Bestimmung den Grundsätzen der Konkursordnung entspricht und ob 
verneinendenfalls Anlaß vorliegt, der Abweichung zuzustimmen. Zur materiellen Ent¬ 
scheidung über den Bestand der Forderung ist das Gericht nicht berufen. 

2. Klimmer a. a. O. 112. Bis zur Entscheidung des Gerichts ist die Anordnung 
der Aufsichtsperson nicht wirksam. 

§ 30, 31, 32. 
Der Gläubigerbeirat. 

1. Cahn a. a. O. 201. Trotz der Bemerkung der Begr., daß den Mitgliedern des 
Beirats ein Anspruch auf Vergütung und Auslagenersatz nicht zustehe, wird jedes Gericht 
und jede Aufsichtsperson die Festsetzung von Bergütung und Auslagen rechtfertigen 
können. 

2. Jäger, JW. 17 136. Bei Stimmengleichheit kommt kein Beschluß zustonde. 
Daher empfiehlt sich eine ungerade Mitgliederzahl. Ein zweiköpfiger Beirat ist aber nicht 
unzulässig; nur erfordern seine Beschlüsse Stimmeneinheit (ogl. OLG. Düsseldorf, 
Leipz. 13 572). 

4. Zwangsvergleich. 

g 33. 
Allgemeines. 

Inhaltsübersicht.



Bet. über die Geschäftsaussicht usw. v. 14. Dezember 1916. 8 83. 101 

1. Rechtsnatur. 

a) Jäger, JW. 17 326. Der in 58 33ff. geregelte Vergleich ist, auch wenn er nicht 

einstimmig, sondern durch Mehrheitszwang zustande kommt, wie der Güteausgleich 
ein Vertrag zwischen dem Schuldner und den Vergleichsgläubigern, ein „Übereinkommen 
mit den Gläubigern“ (5 1 Abs. 2). Für den recht wohl denkbaren Fall des allseitigen 
Einvernehmens steht außer Zweifel, daß die Notwendigkeit gerichtlicher Bestätigung 

(65 53 ff.) so wenig als die eines obervormundschaftlichen Konsenses den rechtsgeschäft¬ 
lichen Charakter des Vergleichs aufhebt. Aber auch die Zulässigkeit des Mehrheitszwanges 
steht der Annahme eines Rechtsgeschäfts keineswegs entgegen. Denn der Sinn dieser 
Regelung geht dahin, daß in einem Beschlusse der erforderlichen Mehrheit rechtlich der 
Wille der Gesamtheit zum Ausdruck gelangt, wie im Verfassungsleben der „Gemein¬ 
wille“ sich in den Entschließungen der ausschlaggebenden Mehrheit kundgibt. Die Ab¬ 
stimmung nach Maßgabe der K 37 ff. ist eben die gesetzliche Form für die Bildung einer 
einheitlichen Willenserklärung der Vergleichsgläubiger. Da aber über den Vorschlag im 
Vergleichstermine verhandelt und abgestimmt wird (§ 46), erscheinen die Erklärungen 
der Beteiligten, Antrag und Annahmc, in der Form von Prozeßhandlungen. 

b) Kallir a. a. O. 363. Eine Ehrenminderung, Beeinträchtigung der Rechtsstellung 
des Schuldners auf dem Gebiete des öffentlichen und bürgerlichen Rechtes (aktives und 
passives Wahlrecht, Laienrichter, Rechtsanwalt, Börsenbesuch, Verwaltung des Ver¬ 
Mmögens von Frau, Kind, Mündel, Auflösungsgrund für Gesellschaften) tritt mit dem 
Vergleichsverfahren so wenig ein wie mit der Geschäftsaussicht. 

2. Der Antrag. 

a) Kallir a. a. O. 358. Eine Verbindung der Anträge auf Anordnung der G. 
und Einleitung des Vergleichsverfahrens ist zwar nicht unzulässig, aber das Gericht hat 
zunächst über den ersten zu entscheiden. Ergibt sich beispielsweise, daß der Schuldner 
nicht infolge des Krieges zahlungsunfähig geworden ist, sondern es schon vorher war, 
so ist die Anordnung der GW. unzulässig (§ 1) und für die Einleitung des Vergleichsver¬ 
fahrens kein Raum. Nur der Schuldner wird zum Vergleichsverfahren zugelassen, bei 
dem zunächst die Voraussetzungen für die Anordnung der GM. erfüllt sind. Für Ver¬ 
gleihsjchuldner, insbefondere diejenigen, die Die GW. nur als Mittel zum Zmwangsvergleiche 
benutzen wollen, bedeutet dies eine Einschränkung, weil nur kriegsbedrängte Schuldner 
zugelassen werden und weil der Beschluß, durch den die Anordnung der G. abgelehnt 
wird, unanfechtbar ift ($ 21 Abs. 1), während gegen den Beschluß, durch welchen die Ein¬ 
leitung des Vergleichsverfahrens abgelehnt wird, sofortige Beschwerde gegeben ist (5 42 
Abs. 3). Der Schuldner muß also zunächst die Anordnung ber GA. herbeiführen. Sn der 
Regel wird die GM.zugelassen, wenn Aussicht besteht, daß die Zahlungsunfähigkeit oder 
die Überschuldung nach Wegsall der Kriegsverhältnisse behoben werden wird. Diese 
Aussicht besteht aber regelmäßig dann nicht, wenn der Schuldner zur Abwendung des 
Konkurses einen außergerichtlichen Vergleich oder einen Zwangsvergleich schließen will. 
In diesen Jällen hat der Schuldner, um die notwendig vorausgehende G. zu erlangen, 
nicht darzutun, daß Aussicht zur Behebung des Konkursgrundes nach Wegfall der Kriegs¬ 
verhältnisse bestehe, sondern er hat, von den anderen Voraussetzungen abgesehen, dar¬ 
zutun, daß Aussicht besteht, den Konkurs durch ein Übereinkommen mit den Gläubigern 
abzuwenden (5 1 Abs. 2 Halbf. 2). 

b) Jäger a. a. O. 89, JW. 17 436. Mitträger der Schuldnerrolle können den 
Vergleichsantrag nur einheitlich, also nur zusammen und nur unter denselben Bedingungen, 
stellen. So eine Mehrheit persönlich haftender Gesellschafter oder Miterben (5 72 Aufso. 
mit §J 211 KO., 5 73 Abs. 4 Aufs VO.). Dab einer von ihnen im Termin als Vertreter 
des anderen auftritt oder daß mehrere durch denselben Vertreter handeln, ist nicht aus¬ 
geschlossen. Am Widerspruch oder Widerruf (§ 56) eines einzigen Genossen aber scheitert 
der Vergleichswille der übrigen. Auch kann das Vergleichsverfahren unzulässig (§ 42 Abs. 2) 
oder einzuftellen ($ 57), der Vergleich zu verwerfen (5 54 Nr. 2), anfechtbar ($ 64 Nr. 1)
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oder von Rechts wegen der Aufhebung ausgesetzt sein ( 65) wegen Pflichtwidrigkeit 
eines einzelnen Genossen. Den Eid des § 50 haben auf Anordnung alle zu leisten. 

3. Die Vergleichsgläubiger. 

a) Auslandsgläubiger. 

Kallir a. a. O. 364. Über die Behandlung von Auslandsgläubigern im Vergleichs¬ 
versahren enthält die VO. keine besonderen Vorschriften. Der lebhafte und bis jetzt un 
ausgeglichene Streit über die Behandlung von Auslansdforderungen im Konkurse (Güthe. 

Schlegelberger, Kriegsbuch 1, 314; 2, 87; Thiesing, Bankrch. 17 169) wird sich 
aber auf das Zwangsvergleichsverfahren nicht erstrecken. Der Grund für die Ausschließung 
von Auslandsforderungen im Konkurs ist die Tatsache, daß in der Anmeldung und Prüfung 
dieser Forderungen eine gerichtliche Geltendmachung liegt, die nach der VO. vom 
7. August 1914 unzulässig ist. Das Vergleichsverfahren ist aber auf anderer Grumdlage 
aufgebaut. Es kennt weder ein Anmeldungs= noch Forderungsprüfungsverfahren. Die 
Teilnahme von Gläubigern am Vergleichsverfahren erfolgt nur durch deren Aufnahme 
in das Gläubigerverzeichnis seitens des Schuldners. Ein gerichtliches Geltendmachen 
der Forderungen durch die Gläubiger liegt hierin nicht. Auch Auslandsgläubiger, soweit 
sie in das Gläubigerverzeichnis aufgenommen sind, nehmen daher am Vergleichsverfahren 
teil. Nur die Vollstrecung aus dem angenommenen Vergleich ist ihnen versagt. Für 
die Forderung eines Ausländers kann, auch ohne daß sie zu einem inländischen Unter¬ 
nehmen gehört, aus besonderen Gründen im Wege der Vergeltung mit Zustimmung 
des Reichskanzlers eine staatliche Zwangsverwaltung angeordnet werden (BRO. vom 
10. Februar 1916 S. 89). Der Zwangsverwalter ist dann in der Lage, das Stimmrecht 
auszuüben. 

b) Sie nidt beteiligten Gläubiger. 

a. Zweigert a. a. D. 68. Unter Ziff. 1 gehören Kriminal-, Disziplinar- und 
Ordnungsstrafen, sowie die nach §5 888, 890 8 PO. festgesetzten Strafen. Vertragsstrafen, 
Bußen sowie die Kosten eines Strafverfahrens fallen nicht unter die Vorschrift. 

6. Jäger a. a. O. 89, JW. 17 436. Gesetzliche Unterhaltsansprüche sollen nach 
* 33 Abs. 2 Nr. 2 insoweit am Vergleichsverfahren teilnehmen, als der Aussichtsschuldner 
als Erbe des ursprünglich Verpflichteten haftet. Diese Besonderheit setzt Vererbung der 
gesetzlichen Unterhaltspflicht voraus, wie sie nach Maßgabe der $$ 1582 (1351, 1586), 
1712, 1715 BGB. ftattjindet. Daher ift bei der Mufficht über den Nachlaß des ursprüng¬ 
lichen Schuldners oder über das Einheitsvermögen seines Erben der unschuldig geschiedene 
Gatte und das uneheliche Kind (dieses vorbehaltlich ciner Absindung nach Maßgabe des 
* 1712 Abs. 2 BGB.) mit dem Anspruch auf künftigen Unterhalt Vergleichsgläubiger. 

7. Zweigert a. a. O. 69. Keine Freigebigkeit ist ein Unterhaltsversprechen in 
Anerkennung einer gesetzlichen Pflicht (RG. LeipzZ. 08, 606) sowie ein Ausstattungs¬ 
versprechen der Eltern, soweit die Ausstattung das den Umständen, insbesondere den Ver¬ 
mögensverhältnissen der Eltern angemessene Maß nicht übersteigt (vgl. 5 1624 BG.). 

G. Cahn a. a. O. 219. Einschlägig sind auch Zinserweiterungen, welche z. B. bei 
Hypothekenbanken üblich sind und unter dem Namen von Provisionen im Verkehr auf¬ 
treten. Hier dreht es sich nicht um eine Provision im engeren Sinne, sondern um Zins. 
zuschläge, die meist mit dem Pfandbriefverkehr und dessen gesetzlicher oder statutarischer 
Prozentregelung im Zusammenhang stehen. Im laufmännischen Kontokorrentverkehr 
sind solche Zinserweiterungen ebenfalls unter dem Namen von Provisionen üblich. Die 
Nr. 4 des § 33 erstreckt sich auch auf diese Art von Zinsen. 

€. Klimmer a. a. O. 122. In Ziff. 5 handelt es sich nicht um die gerichtlichen 
Kosten des Verfahrens. Diese nehmen am Vergleichsverfahren auf Grund des § 13 Abs. 1 
Ziff. 6 BO. nicht teil. Ziff. 5 hat die Kosten im Auge, die den einzelnen Gläubigern durch 
die Teilnahme an dem Vergleichsverfahren erwachsen, z. B. Kosten der Reise eines aus¬ 
wärtigen Gläubigers zum Vergleichstermin, Kosten der Vertretung des Gläubigers in



Bet. über die Geſchäftsaufſicht uſw. v. 14. Dezember 1916. § 34. 103 

dem Termine uſw. Obwohl die Anſprüche nach Ziff. 5 nicht am Vergleichsverfahren teil¬ 
nehmen, gelten fie nad) $ 62 VO. im Falle rechtskräftiger Bestätigung des Vergleichs 
als erlassen. 

g 34. 
Die Gleichbehandlung der Gläubiger. 

1. Gleichbehandlung. 

Klimmer a. a. D. 124. Der Grundſatz der Gleichbehandlung wird nicht verletzt, 
wenn vereinbart wird, daß mehrere gleichſichere Bürgen je verſchiedenen Gläubigern 
haften. 

2. Zugelaſſene Ausnahmen. 

1. Cahn a. a. O. 222. Es genügt, wenn im Termin eine schriftliche Zustimmungs¬ 
erklärung vorgelegt wird. 

2. Jäger a. a. O. 96, JW. 17 439. Die Sondervergünstigung lann einzeln ober 
gruppenweise bewilligt werden: sie kann Abstandnahme von jeder Rechtsminderung, 
aber auch Bewilligung höherer Raten oder Abkürzung der Stundungsfristen sein. So 
kann z. B. bestimmt werden: „Gläubiger, deren Ansprüche den Betrag von 100 M. Haupt¬ 
summe nicht übersteigen, erhalten volle Befriedigung binnen 2 Wochen seit rechtskräftiger 
Vergleichsbestätigung.“ 

3. Die Nichtigkeit der verbotenen Sonderabkommen. 

a) Cahn a. a. O. 223. Der Satz 3 enthält ein Verbotsgesetz: jedes andere Ab¬ 
kommen des beaufsichtigten Schuldners oder anderer Personen mit einzelnen Gläubigern, 
welches eine Bevorzugung durch Leistung einer besseren Sicherheit, oder durch Voll¬ 
zahlung, oder durch Zusage einer höheren Summe, als die Vergleichsdividende, enthält, 
ist nichtig (RG. 72 48). Die Nichtigkeit ist nicht heilbar (6(e 139 BG.). Sie tritt auch dann 
ein, wenn der Zwangsvergleich nicht zustande kommt oder wenn der bevorzugte Gläubiger 
sich an der Abstimmung nicht beteiligt (RG. 28 100; 30 22, 37 144; 39 19; RG. VI. 86. 
v. 20. Januar 1912, 5211 Recht 12 933; R. 78 183: RG., JW. 93 427; JW. 12 404). 
Jeder einzelne, auch der Schuldner, darf sich auf die Nichtigkeit berufen. Die Nichtigkeit 
kann nicht durch einen späteren Verzicht der zurückgesetzten Gläubiger geheilt werden 
(a.M.: RG. 28 99). Auch das den Zwangsvergleich nur vorbereitende Sonderabkommen 
ist nichtig (LeipzZ. 3 553). Die Nichtigkeit betrifft nur das Privatabkommen. Der rechts¬ 
kräftig bestätigte Zwangsvergleich selbst wird dadurch nicht berührt (JW. 93 269). 

Wie eingangs erwähnt, sind sowohl die Versprechungen des Schuldners, als die¬ 
jenigen Dritter, welche zur Förderung des Zwangsvergleichs sich anheischig machen, 
nichtig (RG. von 13. März 1907 Bayzff. 8 236). Ein Sonberabfommen, durd) welches 
ein Gläubiger ungünstigere Bedingungen geboten bekommt, als der Zwangsvergleich 
sie bietet, ist zulässig. Gleichgültig ist, ob das Sonderabkommen mit dem Zustandekommen 
des Vergleichs im ursächlichen Zusammenhang steht oder nicht. Schon die bloße Mög¬ 
lichkeit der Benachteiligung der Gläubiger durch solche Sonderabkommen ist verpönt 
(RG. 28 100; 89 22). Steht ein Sonderabkommen, welches erst nach Bestätigung des 
Zwangsvergleichs abgeschlossen wird, nicht in ursächlichem Zusammenhang mit einer 
verbotswidrigen Abmachung, so schlägt der letzte Satz des § 34 nicht ein (RG. VI. ZS. 
v. 20. Januar 1912, 5211 Recht 1912 Nr. 933: RG. 78 183; JW. 12 404). Anders läge 
der Fall, und Nichtigkeit läge vor, wenn das nachträglich geschlossene Abkommen lediglich 
die Verwirklichung einer Sonderbegünstigung bildet, die bereits vor der Abstimmung 
über den Zwangsvergleich in Aussicht gestellt worden war (RG. 61 297). Da jedes andere 
Abkommen des Schuldners oder anderer Personen mit einzelnen Gläubigern, durch 
das diese bevorzugt werden sollen, nichtig ist, ist auch der Kauf einer dem Zwangsvergleich 
unterliegenden Forderung zur Ermöglichung desselben nichtig (RG. 30 23; 61 299). 

Rückforderung des auf Grund eines nichtigen Abkommens Geleisteten ist gemäß 

$ 817 Sag 2 BOB. ausgefcjlojjen, weil formohl der Empfänger durch die Annahme, al®
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auch der Leistende durch die Gewährung der Leislung gegen ein gesetzliches Verbot, im 

Sinne der Vorschrift des § 34, verstößt (RG., JW. 90 12; RG. 72 46; Leipz Z. 10 784; 
Jäger, KO. # 181 Anm. 8 und IW. 17 439). 

b) Klimmer a. a. O. 125. Schließt der Schuldner ein Sonderabkommen, das 
nach § 34 Abs. 2 nichtig ist, so wird eine ftrajbare Handlung nad} $ 77 BD. vorliegen, da 
ber Gläubiger in der Hegel für bie ihm gemährte Bevorzugung dem Zwangsvergleich 
zuzustimmen hat. Liegt ein nichtiges Sonderabkommen vor, so ist zu scheiden, ob der Ver¬ 
gleich noch nicht angenommen oder zwar angenommen, aber noch nicht bestätigt oder ob 
er bestätigt ist. Im ersleren Falle kann der Vergleich noch angenommen und bestätigt 
werden, wenn alles Unlautere von nun ab ausgeschaltet wird. Ist der Vergleich ange¬ 
nommen, die Annahme aber nur durch die Begünstigung erfolgt, so ist der Vergleich zu 
verwersen (§ 54 Ziff. 4 VO.); wäre die Annahme auch ohne die Begünstigung erfolgt, 
so kann der Vergleich bestätigt werden. Ist der Vergleich schon bestätigt, so lann er nach 
$ 64 Nr. 1 BD. angefochten werden. Tas Sonberabfonmen ift, aud) wenn es fchen 
vor der Anordnung der Geschäftsaussicht getroffen ist, selbst dann nichtig, wenn der 
Zwangsvergleich auch nicht zustande kommt oder der Begünstigte nicht abstimmt. Es 
ist nichtig vor und nach der Erfüllung. 

c) Bovenfiepen a. a. D. 99. Der Ungültigfeit unterliegt nit nur eine birelt 
auf die Einräumung eines besonderen Vorteils gerichtete Vereinbarung, sondern auch 
jede zur Verschleierung der Sonderbegünstigung getroffene Abrede, wird die Vereinbarung 
in einem anderen Rechtsgeschäft versteckt, so ist dieses, soweit es die Vergünstigung ent¬ 
hält, nichtig. Die Vereinbarung der Einräumung besonderer Vorteile für einen Gläubiger 
ist auch dann nichtig, wenn sie auf das Zustandekommen des Ausgleichs gar keinen Ein¬ 
fluß hatte, wenn zwischen ihr und dem Abschluß des Zwangsvergleichs gar kein ursäch¬ 
licher Zusammenhang bestand (RG. in Gruchots Beitr. 29 1034). Auch eine tatsächliche 
Bevorzugung wird nicht erfordert (RG. in JW. 89 69). Jedoch muß das Bewußtsein der 
Begünstigung beim Schuldner wie Gläubiger vorliegen (R. 41 42). Selbst wenn der 
Zwangsvergleich nicht zustande gekommen ist, ist das Abkommen nichtig, sofern nur das 
Abkommen gerade mit Rücksicht auf den Vergleich abgeschlossen wurde (MG. 28 100, 
30 24). 

$ 37. 

Die Vergleichsmehrheiten. 

1. Cahn a. a. O. 233. Nicht die anwesenden oder vertretenen Gläubiger, sondern 
alle beteiligten Gläubiger werden bei der Kopfmehrheit gezählt. Wenn ein nach der 
Aufstellung des Schuldners oder der Kontrolle der Aufsichtsperson am Verfahren be¬ 
teiligter Gläubiger in keiner Weise sich rührt, nichts unternimmt, nichts schreibt und be¬ 
kannt gibt, so wird er dennoch mitgezählt, gleichviel ob sein Aufenthalt bekannt ist oder 
nicht. Die Gläubiger aber, deren Aufenthalt unbekannt ist, werden als ablehnend gezählt, 
weil sie dem Vergleiche nicht ihre Zustimmung erklären, was Nr. 1 des § 37 erfordert. 
Ein Gläubiger mit mehreren Forderungen wird nur einmal aufgezählt. Auch juristische 
Personen und Gesellschaften werden nur als eine Kopsstimme gerechnet. In Betracht 
kommt die Zahl der Gläubiger im Augenblicke der Abstimmung, nicht im Augenblicke 
der Eröffnung des Zwangsvergleichsverfahrens. 

2. Kallir a. a. O. 382. Während § 182 Ziff. 2 KO. ausdrücklich von drei Vier¬ 
teilen der Gesamtsumme aller zum Stimmen berechtigenden Forderungen spricht, also drei 
Vierteile der festgestellten Stimmliste entscheiden läßt, bestimmt § 37 VO., daß die drei 
Vierteile von der Gesamtsumme der Forderungen der beteiligten Gläubiger berechnet 
werden, nicht von der Gesamtsumme der stimmberechtigten Forderungen. Da indessen 
im Vergleichsverfahren eine Feststellung der Forderungen nicht erfolgt, Abweichungen 
zwischen der Höhe einer Forderung und deren Stimmrecht häufiger vorkommen werden, 
ist anzunehmen, daß bei Berechnung der Summenmehrheit eine Abweichung von der 

Regelung im Konkurszwangsvergleiche nicht beabsichtigt isl.
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3. Buhmann c. a. O. 38. Die Regelung, daß es auf die Mehrzahl der beteiligten 
Gläubiger (Nr. 1) und drei Biertel der Forderungen der beteiligten Gläubiger (Nr. 2) 
ankommt, ist für den Schuldner insofern sehr ungünstig, weil damit auch die Gläubiger 
unbekannten Aufenthalts berücksichtigt werden (im Gegensatz zu KO.), im Falle der Nr. 1 
außerdem auch die Stimmen gleichgültiger und deshalb nicht erschienener Gläubiger 
als Gegenstimmen gelten. 

4. Bovensiepen a. a. O. 103. Nur im ganzen kann der Vergleichsvorschlag an¬ 
genommen oder abgelehnt werden. Teilweise Annahme oder Ablehnung oder eine An¬ 
nahme unter Einschränkungen ist keine Zustimmung, alle Stimmen, die den Vergleichs¬ 
vorschlag nur mit Bedignungen annehmen, sind als gegen ihn abgegeben anzusehen. 

g 39. 
Nicht mitgezählte Gläubiger. 

Jäger, JW. 17 442. Verbindet sich mit der Stundung ein Zinserlaß, dann werden 
die Rechte auch der Gläubiger noch nicht fälliger Ansprüche „durch den Vergleich be¬ 
einträchtigt“, dann also zählen sie mit. 

8 40. 
Stimmrecht des Ehegatten. 

1. Cahn a. a. O. 237. $ 40 gilt aud) dann, wenn der Ehegatte in dem maßgebenden 
Fahr Zedent war, die Ehe aber zur Zeit der Abstimmung rechtskräftig gelöst ist. 

2. Zweigert a. a. O. 77, Klimmer a. a. O. 136. § 40 ist nicht anzuwenden, 
wenn ber Ehegatte nur gemeinsam mit anderen Personen das Stimmrecht ausüben 
kann, a. M. Cahn a. a. O. 237. 

8 41. 
Der Vergleichsvorſchlag. 

1. Kallir a. a. O. 368. Es wird nicht erforderlich sein, daß der Wortlaut des Ver¬ 
gleichsvorschlags in die Zustimmungserklärungen ausgenommen wird, sondern es wird 
genügen, wenn die Zustimmungserklärungen mit dem wesentlichen Inhalte des Vor¬ 
schlags übereinstimmen. So würde beispielsweise eine Erklärung ausreichen, wonach 
die Zustimmung zur Einleitung des Vergleichsverfahrens auf der Grundlage des Vor¬ 
schlags einer Vergleichsabfindung von 30 v. H. zahlbar mit je 10 v. H. 3, 6 und 9 Monate 
nach der Rechtskraft des Bestätigungsbeschlusses bei Vollbefriedigung der Forderungen 
bis zu 50 M. erteilt wird. Ob eine solche Zustimmungserklärung auch für den endgültigen 
Vergleich selbst gilt, ist Auslegungssache. Widerruft der Gläubiger, dem dann der Ber- 
gleichsvorschlag zugestellt wird, seine Erklärung nicht, so wird man sie auch für abweichende 
nebensächliche Vergleichspunkte als abgegeben erachten müssen. Vorsichtig bei der Aus¬ 
legung wird man sein müssen, wenn die Zustellung nicht erfolgen konnte. Ungenügend 
würde eine Erklärung sein, die beispielsweise dem Vorschlage des Schuldners vom 
"15. Januar 1917“ zustimmt. Denn das Gericht hat, auch wenn der eingereichte Ver¬ 
gleichsvorschlag des Schuldners vom selben Tage herrührt, keine Venehr, daß dem 

Gläubiger derselbe Vorschlag unterbreitet worden ist. 
2. Cahn a. a. O. 241. Eine Präjudiz wird durch die Erklärung, daß der betreffende 

Öläubiger | der Eröffnung des Vergleihöverfahrens zuftimmt, nur mit bem Abmaße des 
$ 51 Nr. 2 geihajfen. Es ist dem Gläubiger unbenonmen, anzufügen, baß er auf der 
Grundlage des Vorschlages des Schuldners nicht zuftimmt, daß er vielmehr eine Än¬ 
derung oder Besserung in dem oder jenem Sinne beansprucht. Der Gläubiger kann auch 
beisügen, daß er der Grundlage des Vorschlages grundsätzlich zustimmt, aber eine andere 
oder bessere Sicherung beansprucht. Gibt nun die Erklärung des Gläubigers oder der 
Gläubiger, welche modifizierte Zustimmungserklärungen abgeben können, einen Aus¬ 
schlag bezüglich der Kopf- und Summenmehrheit, so ist dem Schuldner zu bedeuten,
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daß er entweder die betrefsenden gläuberischen Bedenken beiseiteschafft oder seinen Vor 
schlag verbessert. Gibt aber, der Mehrheit nach, die modifizierte Zustimmung des Gläubigers 
keinen Ausschlag, so kann das Gericht über diese zunächst hinweggehen, weil ja, falls nicht 
noch Anderungen des Stimmenverhältnisses bei der eigentlichen Abstimmung eintreten, 
die Verbesserungswünsche des betreffenden Gläubiger3 majorijiert werben. 

8 42. 
Die Zurückweisung des Antrags. 

1. Bovensiepen a. a. O. 109. Nicht ausreichend zur Verwerfung des Antrags 
ist eine allgemeine ethische Minderwertigkeit des Schuldners, nicht ethische Werturteile 
soll der Ausgleichsrichter fällen, sondern lediglich die rein kaufmännische Tüchtigleit und 
Reellität des Schuldners nachprüfsen. Keineswegs würde also z. B. eine frühere Ver¬ 

urteilung zu einer noch so hohen Freiheits- (auch Zuchthaus-) Strafe wegen Totschlags 
oder Abtreibung die Zurückweisung seines Vergleichsvorschlags rechtfertigen. Seine 

kaufmännische Tüchtigkeit und Zuverlässigkeit braucht hierdurch in keiner Weise in Mit¬ 
leiden schaft gezogen worden zu sein. Ganz anders dagegen, wenn er früher wegen Ver¬ 

gehens gegen Eigentum oder das Vermögen zu irgendwie erheblicheren Freiheits- oder 
auch nur höheren Geldstrafen verurteilt worden ist, nur ganz einwandfreier, allgemein 
anerkannter, die fremden Vermögensrechte auf das peinlichste achtender Lebenswandel 
wäre als genügende Sühne eines solchen gerade für einen Kaufmann oder sonstigen 
Unternehmer besonders schweren Vergehens anzusehen. Ganz geringfügige, lange oder 
auch nur längere Zeit zurückliegende, Verurteilungen auf vermögensrechtlichem Gebiete 
können umgekehrt die Vertrauenswürdigkeit des Schuldners nicht antasten. Aber alles 
ist hier der Würbigung des Einzelfalles überlassen. 

2. Bobensiepen a. a. O. 109. Unter allen Umständen wird auch eine rechts¬ 
kräftige Verurteilung wegen bloß einfachen Vankrotts genügen, mag sie auch Jahre 
zurückliegen. Denn ein jedes Konkursvergehen verrät eine große Leichtfertigkeit und 
Gewissenlosigkeit gegenüber den Gläubigern, als „vertrauenswürdig“ wird eine solche Per. 
sönlichkeit nicht bezeichnet werden können. Auch Ablehnungen eines Zwangsvergleichs¬ 
vorschlags des Ausgleichsschuldners in einem früheren Konkursverfahren durch seine 
Gläubiger in nicht zu ferner Zeit vor Erösfnung des jetzt schwebenden Verfahrens — 
es dürften etwa zwei Jahre eine hier angemessene Zeit bilden — oder eines Vorschlags 
eines gerichtlichen Präventivakkordes in einem früheren gleichfalls nicht zu lange Zeit 
zurückliegenden früheren Ausgleichsverfahren sind geeignete Tatsachen, um die Ver¬ 
trauenswürdigkeit des Schuldners zu erschüttern; hiergegen Klimmer a. a. O. 142. 

3. Kallir a. a. O. 406. Unter Vertrauenswürdigkeit (5 42 Abs. 2 Ziff. 1) wird 
man ganz allgemein ein redliches Verhalten gegenüber den Gläubigern sowohl vor wie 
während des Verfahrens zu verstehen haben. Unredliches Verhalten vor dem Verfahren 
liegt in der Verheimlichung oder Beiseiteschaffung von Vermögensgegenständen, Ein¬ 
gehung von Scheingeschäften, Verschwendung, leichtsinnigem Schuldenmachen, wag¬ 
halsigen Geschäften, Begünstigung von Gläubigern usw. Als Beispiele der Vertrauens¬ 
unwürdigkeit während des Verfahrens führt die VO. folgende an: Pflichtverletzungen in 
erheblichem Maße, Zuwiderhandeln gegen die Interessen der Gläubiger (s 54 Ziff. 2, 
$ 57 Ab. I). Unter erheblichen Pflichtverletzungen wird man beispielsweise die Ver¬ 
letzung der Offenbarungspflicht zu verstehen haben. Der Schuldner hat nach § 3 Abs. 1 
der Aufsichtsperson Einsicht in seine Geschäftsbücher und sonstigen Aufzeichnungen zu 
gewähren und Auskunft über den Stand seines Vermögens und über seine Geschäfte 

zu geben. Er hat den Mitgliedern des Gläubigerbeirats die Bücher und Schriften zur 
Einsicht und die Kasse zur Unterfuchung vorzulegen (8 31 Sat 2). Handelt er diefen Pflichten 
in erheblichem Maße zuwider, so erschwert er die für die Beurteilung des Vergleichs¬ 
vorschlags notwendige Übersicht und zeigt sich als vertrauensunwürdig. Den Interessen 

der Gläubiger handelt der Schuldner zuwider, wenn er z. B. durch gewagte Geschäfte 
die Sicherheit des vorhandenen Vermögensbestandes gefährdet. Auch dann ist er ver¬
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trauensunwürdig. Diese Vertrauensunwürdigkeit kann in jedem Abschnitte zu einer 
Beendigung des Vergleichsverfahrens führen. 

4. Jäger, I#m. 17 437. Soll die Entlastung der Aufsichtsbehörde den Gläubigern 
zum Heile gereichen, dann muß sonst ein Unparteüscher die Vorarbeiten leiten. Dazu 

ist ihrer ganzen Stellung nach die Aufsichtsperson berusen. Eine gewissenhafte Aussichts¬ 

person muß daher von vornherein darauf bedacht sein, daß unwahre Angaben und Sonder¬ 

hegünfiigungen unterbleiben. Übrigens bedeutet die Zustimmung zur Eröffnung bes 
Vergleichsverfahrens auf Grund eines bestimmten Vorschlags noch leineswegs eine 
bindende Zusage seiner Annahme. Im Vergleichskermin haben die vielleicht nun erst 

über die wahre Sachlage ausgeklärten Gläubiger völlig freie Hand. Nur gilt eine schrift¬ 
liche Annahmeankündigung und gleich einer solchen auch die schriftliche Zustimmung zum 
Vergleichsverfahren über einen bestimmten Vorschlag, wenn ein Widerruf nicht spätestens 
im Vergleichstermin erfolgt, als Annahme des Antrags (5 51, vgl. 3 80 Abs. 2). 

8 43. 
Stimmrecht der beſtrittenen uſw. Forderungen. 

Klimmer a. a. O. 144. Offenbar unbegründet ist das Bestreiten einer Forderung, 
wenn der Gläubiger z. B. Urkunden usw. vorweist, aus denen ohne weiteres die Hin¬ 
fälligkeit des Bestreitens ersichtlich itt oder wenn der Schuldner grundlos Verjährung 
behauptet. Nachforschungen, z. B. nach § 16 VO., darüber, ob das Bestreiten begründet 
ist oder nicht, sollen nach § 43 nicht angestellt werden; a. M. im letzten Punkte Cahn 
a. a. O. 246. 

g 46. 
Der Vergleichstermin. 

Jäger, ZW. 17 436. Rechtlich ſtatthaft iſt die Vertretung des Schuldners durch 
einen von ihm (bei Prozeßunfähigkeit durch seinen gesetzlichen Vertreter) bestellten Be¬ 
vollmächtigten. Wie im Konkurse sind Fälle denkbar, in denen das versönliche Er¬ 
scheinen des Schuldners für das Zustandekommen des Vergleichs minder förderlich 
ist als dessen Vertretung (vgl. Motive der KO. 412). Hält das Aufsichtsgericht nach pflicht¬ 
mäßigem Ermessen die persönliche Anwesenheit des Schuldners für erforderlich, daun 
hat es auf ihr zu bestehen (5 16). 

8 47. 
Stimmrechts-Erörterungen. 

1. Jäger, JW. 17 440. Da im Aufsichts= und Vergleichsverfahren keine An¬ 
meldungen stattfinden, ist die Umrechnung und Schätzung nach § 69 KO. und die Kapi¬ 
talisierung nach § 70 KO. (36 AufjBD.) anders ald im Konkursverfahren zunächst Auf¬ 

gabe des Schuldners, der das Gläubigerverzeichnis für die besonderen Zwecke des Ver¬ 

gleichsverfahrens aufnimmt (§ 41 Abf. 1 Nr. 3). Dem Gläubiger bleibt e3 überlaffen, 

eine uncichtige Einjtelfung de3 Betrags feiner Forderung zu beanftanden. Wird Feine 
Einigung erzielt, dann zählt die Forderung zu ben „beilrittenen” ($$ 43, 47 Abi. 2, 48 
Abs. 2 Satz 2). Ebenso wäre es Sache ded Gläubigers, fich zu wehren, wenn der Schuldner, 

der neben einem anderen (3. B. einem Gesamtschuldner oder Selbstschuldnerbürgen) 

dem Gläubiger auf da3 Ganze haftet, entgegen dem $ 68 KO. (5 36 Auff8D.) nicht ben 

vollen bei Eröffnung des Vergleichsverfahrens noch ausstehenden Forderungsbetrag als 

Schuldsumme in das Verzeichnis eingestellt, oder wenn er bloß betagte oder auflösend 

bedingte Forderungen ben $$ 65, 66 KD. (6 36 Aufs V O.) zuwider nicht wie fällige oder 

unbedingte in ganzer Höhe berücksichtigt hätte. 

2. Jäger, IW. 17 439. Widersprüche der Beteiligten und ihrer Vertreter er¬ 

folgen mündlich, und können auch in Fällen unabwendbarer Terminsbersäumung nicht 

nachgeholt werben, weder vom Schuldner selbst (anders 8 165 KO.), noch von ben übrigen
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Widerspruchsberechtigten. Wohl aber kann ein im Termin erklärter Widerspruch späterhin 
durch Einreichung eines Schriftsatzes bei Gericht oder durch Protobkollerklärung zurück. 
genommen werden, worauf das Gläubigerverzeichnis nachtragsweise zu berichtigen ist 
(vgl. § 61). 

3. Jäger, JW. 17 440. Die Entscheidung aus § 47 Abs. 2 ist nach der Regel des 
* 19 unanfechtbar (bgl. 3 95 Abs. 3 KO.), aber nicht gerade unabänderlich (vgl. § 95 Abs. 1 

Satz 4 KO.). Würde etwa der Gläubiger nach einer Vertagung ($ 52) den zweifelsfteien 
Nachweis seiner Forderung erbringen, so hätte es keinen Sinn, die Erwirkung eines ab¬ 
ändernden Bescheides auszuschließen. 

4. Jäger, JW. 17 440. Was im §& 47 Abs. 3 für den mutmaßlichen Ausfall gesagt 
ist, gilt auch für einen bestrittenen Ausfall. 

5. Jäger, JIW. 17 440. Nicht als bloßer Ausfallgläubiger, sondern zum Voll¬ 
betrage seiner Forderung ist stimmberechtigt, wer durch persönliche Mitverpflichtung 
eines Dritten (z. V. eines Wechselregreßschuldners oder Bürgen) gedeckt ist, mag auch 
die Güte des Garanten jeden Ausfall ausschließen. Das folgt mit Sicherheit daraus, 
daß der § 36 den Grundsatz der Doppelhaftung aus § 68 KO. übernommen hat. Eine 
vom Aufsichtsschuldner selbst erfüllungshalber (z. B. für eine Kaufpreis= oder Darlehns¬ 

schuld) eingegangene Wechselverpflichtung bedeutet keine Verdoppelung seiner Zahlungs¬ 
pflicht: der Gläubiger hat nur eine Stimme. 

6. Kallir a. a. O. 374. Wie Forderungen unter einer aufschiebenden Bedingung 
in der Geschäftsaufsicht zu behandeln sind, ist nicht ausdrücklich bestimmt. Sollen die 
Gläubiger aus den vorhandenen Mitteln befriedigt werden, fo wird nad) $ 5 unter ent« 
fprechender Anwendung von 8 67 ED. der auf fie entfallende Betrag zurüdgelegt werden 
müffen, da $ 67 KO. den bedingt berechtigten Släubigern einen Sicherungsaniprudh gibt. 
Für das Vergleichsverfahren ist zwar im § 36 die entsprechende Anwendung von § 67 KO. 
ausdrücklich ausgeschlossen, aber die Gläubiger aufschiebend bedingter Forderungen haben 
Stimmrecht, das vom Gerichte festzustellen ist, wenn es bestritten, von Bedentung für 
die Abstimmung und eine Einigung nicht zu erzielen ist (6 47 Abs. 3), und weiter bestimmt 
* 48 Abs. 2, daß auch der Anteil für aufschiebend bedingte Forderungen sicherzustellen 
ist, wenn sie nicht etwa wegen zu entfernter Möglichkeit des Eintritts der Bedingung 
keinen gegenwärtigen Vermögenswert haben. Nur bei Entscheidung der Frage, ob die 
zur Eröffnung des Verfahrens erforderlichen Zustimmungserklärungen vorliegen, sind die 
Gläubiger aufschiebend bedingter Forderungen nicht mitzuzählen (§ 43), weil sich in diesem 
Zeitpunkt ihr Stimmrecht noch nicht wird übersehen lassen. Unter den aufschiebend be¬ 
dingten Forderungen bilden die Rückgriffsansprüche der Mitschuldner und Bürgen des 
Schuldners gegen diesen die wichtigsten und häufigsten Fälle. Für den Konkurs steht es 
nun seit der Entscheidung des R. 14, 172 als herrschende Ansicht fest, daß neben dem 
Gläubiger, der im Konkurse des Hauptschuldners die Konkurs- oder Zwangsvergleichs¬ 
dividende erhält, die Mitschuldner oder Bürgen des Gemeinschuldners Rückgriffsansprüche 
nicht geltend machen können. Dieser aus dem Wesen des Konkurses und des Zwangs¬ 

vergleichs abgeleitete Rechtssatz wird bei der Wesensähnlichkeit des konkursabwendenden 
Zwangsvergleichs entsprechende Anwendung finden müssen. 

7. Jäger, JW. 17 441. Dem Anerkennungsvermerk fehlt mangels einer ent¬ 
sprechenden Vorschrift die Rechtskraftwirkung. Er wirkt wic ein Prozeßvergleich (s5 794 
Nr. 1 R8PO.) lediglich Volljitedbarkeit, und aud) diefe, nur in Verbindung mit dem 
Bmangdvergleich. Der Unterfihied hat erhebliche Vedeutung. Bor allem entjällt gegen» 
über dem Anerkennungsvermerk die unlösbar mit der Rechtskraft des Urteils verknüpfte 

Beschränkung der Einwendungen gegenüber dem anerkannten Anspruch (5 767= 

Abs. 2 8 PO.). Auch ist mangels der Urteilskraft kein Raum für Nichtigkeils= oder Re) 
stitutionsklagen (5#i 578 ff. ZPO.). Feststellungsklagen (besonders negative des Schuldners 
finden unter den allgemeinen Voraussehungen des §256 83PO. statt. Auch in dem Punkte 
endlich besteht ein bemerkenswerter Gegensatz zum Konkurse, daß den Vorrechtsgläubigern, 
da sie nicht zu den am Vergleichsverfahren „beteiligten“ Gläubigern zählen (s 13 Abf. 1
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Nr. 5, 33 Abſ. 2), der einfache und billige Weg einer Titelerlangung durch Anerkennungs¬ 
vermerk verschlossen ist. 

8. Cahn a. a. O. 255. Wird der Zwangsvergleich rechtskräftig bestätigt, fo findet 
aus ihm gemäß §* 61, in Verbindung mit einem Auszuge etwa aus dem Gläubiger¬ 
verzeichnis oder seinen Nachträgen wegen der in denselben als anerkannt vorgemerkten 
Forderungen gegen den Schuldner und seine Garanten die Zwangsvollstreckung unter 
Anwendung der $$ 724—793 ZPO. und 164, 3 KO. statt. Mit anderen Worten: durch 

die rechtslräftige Bestätigung wird der Anerkennungsvermerk des § 47 zu einem rechts¬ 
träftigen Zitel bereift. (R®. 55 160; JIW. 11 118). Vollstreckungsklage gemäß §3 767 Z88O. 
ist gleichwohl, wie gegenüber einem Urteile, zulässig (NG. 21 331; 57 271; 85 54; 75 188). 
Much für spätere Rechtsstreite schafft der Anerkennungsvermerk eine unverrückbare Grund¬ 
lage (RG. 55 60; 75 158). Er wirkt gegen den Schuldner, falls er keinen Widerspruch er¬ 
hoben haben, für die Zeit nach dem Geschäftsaufsichtsverfahren (GruchotsBeitr. 27 1129; 
R. 35 80; JW. 95 329; 97 110). Behauptet wurde, daß ein derartiger Vermerl gegen den 
durch die Anerkennung an sich geschützten Gläubiger selbst in der Art wirkt, daß er hinter¬ 
her ein Vorrecht nicht geltend machen könne (RG. 20 413; a. M. Jäger, KHO.s 145 Anm. 9). 
Diese Auffassung erscheint nicht begründet, wie ja auch die Meinung vorwiegt, daß der 
Gläubiger seine Forderung troy des Anerkennungsvermerks noch erweitern könne (Gruchots 
Beitr. 42 1127; JW. 98 417). Eine Wiederaufnahme ist, wie beim Urteile, auch gegen¬ 
über dem Anerkennungsvermerk möglich (ss 578ff. SPO.; KO., Motive II 364; RG. 
57 386; 57 271). Auch die Restitutionsklage des §J 580, 7 3 PO. ist zuläflig (MG. 87 386). 

9. Klimmer a. a. O. 153. Aus § 41 Abs. 4 Satz 1 folgert Jäger (ZW. 17 439), 
daß die Beurkundung des Verhandlungsergebnisses dem Gerichtsschreiber obliegt und 
daß das Verhandlungsergebnis (das im Gläubigerverzeichnis vermerkt wird) nur vom 
Gerichtsschreiber unterzeichnet wird (anders § 145 KO.). Wenn das Gläubigerverzeichnis 
nebst dem darin vorgetragenen Verhandlungsergebnis als Bestandteil des Protokolls 
erklärt wird (was regelmäßig zu geschehen hal), so genügt es, wenn nur das Protokoll 
vom Richter und Gerichtsschreiber unterzeichnet wird (6 14 VO., K 159fsf. 8PO.); das 
Verhandlungsergebnis braucht dann nicht vom Gerichtsschreiber unterzeichnet zu sein; 
es ist aber zu empfehlen, daß er es tut; ebenso der Richter. Das Protokoll, also auch das 
Verhandlungsergebnis, ist den Beteiligten vorzulesen oder zur Durchsicht vorzulegen 
(&& 162, 163 8PO.). 

& 48. 

Sicherheitsleiſtung. 

1. Kallir a. a. O. 381. Der Fall des § 48 Abs. 1 wird namentlich dann gegeben sein, 

wenn die Vergleichsrate in Teilen gezahlt werden soll und der Schuldner hofft, durch 

den Weitervertrieb seines Geschäfts sich die Mittel zur Deckung der künftigen Raten zu 

beschaffen, oder wenn ein Vergleichsbürge für die künftigen Naten gestellt wird, der sich 

über seine Zahlungsfähigkeit ausweist, oder wenn Verwandtenforderungen zurücktreten. 

Die Glaubhaftmachung hat nach § 294 Z PO. zu erfolgen. Eine gutachtliche Außerung 

der Aufficht3perfon, des Gläubigerbeirats, eine Darlegung des Vergleichsbürgen, eine 

beglaubigte Rücktrittserklärung der Verwandten wird zumeist ausreichen. 

2. Klimmer a. a. O. 155. Die Sicherstellung kann erfolgen durch Hinterlegung, 
Pfand, Bürgschaft. Die Sicherstellung kann erst bei Vergleichsfälligkeit, nicht vorher 
verlangt werden, da, wie Jäger (JW. 17 439) hervorhebt, sonst bedingte Forderungen 

besser fahren würden als unbedingte. Ob die Bedingung auf Rechtsgeschäft oder Gesetz 

beruht, ist gleich. 

3. Bovensiepen a. a. O. 116. Kommt der Ausgleichsschuldner der Anordnung 
auf Sicherstellung nicht nach, so ist der Vergleich nach § 52 Nr. 2 zu verwersen, denn man 
wird einen solchen Ungehorsam doch wohl als eine erhebliche Pflichtverletzung des Schuld¬ 
ners bezeichnen müssen.
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*t 
Der Eid des Schuldners. 

1. Cahn a. a. O. 263. Trotzdem der Wortlaut des Eides sich mit demjenigen des 

5 807 8O. deckt, hat er alles mögliche Besondere an sich. In der Tat befreit auch die 
Leistung dieses Eides im Zwangsvergleichsverfahren nicht von der Leistung des Ofsen¬ 
barungseides im Zwangsvollstreckungsverfahren (KGl. 13 60; O#G. 1 245). 

Im Zwangsvollstreckungsverfahren beschwört der Schuldner nach erfolgloser Pfän¬ 
dung auf Antrag des Gläubigers sein Unvermögen. Beim konkurslosen Zwangsvergleich 
beschwört der Schuldner nach gerichtlichem Ermessen weniger sein Unvermögen, als den 
Stand seiner Aktiven und die Nichtverschweigung von Gläubigern. Mitanderen Worten: ber 
Endzweck beider Eide ist ganz verschieden. Dort ist er eine Art Vollstreckungsakt (Kohler, 
Lehrbuch 395); hier ist er eine Auskunfts- und Zwangsmittel. Dort muß der Bestand 
der Forderung des ladenden Gläubigers und die nicht gelungene Vollstreckung dargetan 
werden, hier geht grundsätzlich keinerlei Vollstreckung voraus. Die Voraussetzung der 

Eidespflicht des § 50 ist das Zwangsvergleichsbegehren des beaufsichtigten Schuldners. 
Schließlich begreift ber Vergleichseid des 3 50 auch die Schulden ein („ seine Gläubiger”), 
so daß — im Gegensatz zum gewöhnlichen Offenbarungseid — eine unrichtige Angabe 
der Gläubiger im Vergleichseid Meineidsstrafe zur Folge hat (Werner, LeipzZB. 17 238). 

2. Jäger, JW. 17 441. Der Eid ist inhaltlich auf die Zeit seiner Leistung abzu¬ 

stellen und als Prozeßhandlung (5 14) bei Prozeßunfähigkeit des Schuldners von dem 
zu schwören, der zu dieser Zeit die gesetzliche Vertretungsmacht in Vermögensangelegen¬ 
heiten hat (vgl. Leipz Z. 14 1651 ff.). Mehrere gesetzliche Vertreter und mehrere Träger 
der Schuldnerrolle unterliegen samt und sonders der Eidespflicht. So z. B. alle Miterben 
im Vergleichsverfahren der Nachlaßaufsicht (5 73 Abs. 4). 

3. Klimmer a. a. O. 158. 5 50 sieht vor, daß der Eid im Vergleichstermin ge¬ 
leistet wird, er kann aber schon vor dem Termin angeordnet werden. In diesem Falle 
ist die Anordnung zuzustellen (3 17 VO.); die Gläubiger werden zu benachrichtigen sein. 
Wird die Eidesleistung im Termin angeordnet, so wird sie verkündet. Der Eid lann außer 
im Vergleichstermin auch in einem späteren Termine oder vor einem ersuchten Richter 
geleistet werden (§ 479 38 PO., 3 14 VO., Jäger, JW. 17 441). Die Verhandlung nach 
* 46 VO. kann sich auch auf den Eid und die Eidesleistung erstrecken; ebenso Zweigert 
a. a. O. 88. 

8 5l. 
Zustimmung zum Vergleichsvorschlag. 

1. Jäger, JIW. 17 437. Der 5 51 Abs. 1 darf nicht elwa miltels eines Gegen¬ 
schlusses aus Abs. 2 dahin gedeutet werden, daß die schriftliche Zustimmung zum Vor¬ 
schlag selbst (im Unterschied von der bloßen Zustimmung zur Eröffnung des Vergleichs¬ 
verfahrens über einen Vorschlag) unwiderruslich wäre. Das würde mit dem Zweck der 
Terminsverhandlung unvereinbar sein. Die Form einer Zustimmung im Sinne des 
* 51 Abs. 1 ist schristliche Einreichung beim Aufsichtsgericht oder mündliche Anbringung 
zu Protokoll des Gerichtsschreibers („gegenüber dem Gericht"). Auf gleiche Art erfolgt 
der Widerruf. Nach dem Vergleichstermin selbst kann der Gläubiger, wenn er sich etwa 
vor der Abstimmung entsernen will, durch Protokollerklärung oder Überreichung eines 
schriftlichen Widerspruchs seine Zustimmung zurücknehmen. Erst mit der Annahme des 
Vergleichs entfällt die Möglichkeit des Widerrufs. Eine Wiedereinsetzung nach unabwend¬ 
barer Terminsversäumung gibt es nicht. Darin liegt die Gefahr schriftlicher Zustimmung. 

2. Kallir a. a. O. 384. Da der Schuldner mit dem Antreg auf Eröffnung des 
Vergleichsverfahrens die schriftlichen Erklärungen der zum Abschlusse des Vergleichs 
nach Zahl und Forderungssumme ersorderliche Mehrheit von Gläubigern, daß sie der 
Eröffnung des Vergleichsverfahrens auf der Grundlage des Vorschlags des Schuldners
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zuſtimmen, beizubringen hat, ſo ſind die erforderlichen Mehrheiten von vornherein ge¬ 

sichert, wenn die belreffenden Gläubiger im Termine nicht erscheinen, oder ihre Er¬ 
klärungen widerrufen. Allerdings muß hierbei vorausgesetzt werden, daß der im Termine 
zur Abstimmung gelangende Vergleichsvorschlag mit demjenigen übereinstimmt, auf 
Grund dessen das Vergleichsverfahren eingeleitet worden ist. Erhält der Vergleichsvor¬ 
schlag etwa im Termine sachliche Abänderungen, so können weder die bei Einleitung des 

Vergleichsverfahrens noch die im Laufe des Verfahrens von Gläubige eingegangenen 

Zustimmungserklärungen als solche zu dem abgeänderten Vorschlage gelten. Ebenso 
werden die schriftlichen Zustimmungserklärungen hinjällig, wenn der Termin zwecks 
Anderung des Vergleichsvorschlags vertagt und der Vorschlag geändert wird. 

g 52. 
Vertagung. 

1. Anderung des Vergleichsvorschlags. 

Zweigert a. a. O. 89. Die Anderung des Vergleichsvorschlags sieht dem Schuldner 
srei, solange der Vorschlag noch nicht angenommen ist. Ist der neue Vorschlag unzweifel¬ 
haft günstiger für die Gläubiger, so kann er in demselben Termine erledigt werden. Die 
schriftlichen Zustimmungserklärungen der ausgebliebenen Gläubiger zu dem ungünstigeren 
Vorschlag enthalten im Zweifel auch die Zustimmung zu einer Verbesserung. Ist der 
neue Vorschlag ungünstiger oder inhaltlich so abweichend, daß die Zustimmung der Aus¬ 
gebliebenen nicht unterstellt werden kann, so kann er nur in einem neuen Vergleichstermin 
zur Erörterung gestellt werden. Voraussetzung der Vertagung ist, daß sie vom Gericht 
oder der Gläubigermehrheit für erforderlich gehalten wird; fehlt es hieran, so ist die 
Anderung als Zurücknahme zu behandeln und das Vergleichsverfahren einzustellen (§ 56). 
Für den neuen Termin gelten die gleichen Vorschriften wie für den ersten. Der Ver¬ 
tagungsbeschluß ist allen Gläubigern zuzustellen; den beteiligten Gläubigern ist der neue 
Vergleichsvorschlag mitzuteilen ( 44 Abs. 2). Die erforderlichen Zustimmungserklärungen 
(& 37 bis 40) zu dem geänderten Vorschlage bis zum neuen Termin zu beschaffen, ist 
Sache des Schuldners, dem hierbei, ebenso wie im Falle des 3 41 Abs. 1 Nr. 2 (vgl. $ 41 
Anm. 3), die Unterstützung und Mitwirkung der Aussichtsperson zugute kommt. 

2. Besondere Gründe. 

a) Cahn a. a. O. 267. Der Schuldner, die Aussichtsperson, der gesetzliche Ver¬ 
treter (Gewalthaber, Vormund, Vorstand, Geschäftsführer, Liquidator) oder Bevoll¬ 
mächtigte des Schuldners, ein maßgebendes Mitglied des Gläubigerbeirats, ein größerer 
Gläubiger, der Konkursrichter, können erkrankt oder gestorben sein, irgendein Fall der 
höheren Gewalt kann sich ereignen, ein politischer Feiertag kann angesetzt werden. Einer 
der oben erwähnten Interessenten kann den Zug versäumt haben. Die Vorlage einer 
wesentlichen Urkunde kann vorübergehend unmöglich geworden sein. Im letzten Augen¬ 
blick kann eine Anderung der Gesinnung eines Gläubigers oder der Gläubigermehrheit 
telegraphisch durch den Schuldner herbeigeführt, aber förmlich noch nicht (mündlich oder 
schriftlich im Vollmachtswege) bekundbar geworden sein. Dies alles sind besondere Gründe 
einer Vertagung, die, wenn auch ein dritter Termin sicherlich unerwünscht ist, prinzipiell 
wiederholt in Erscheinung treten können. 

b) Bovensiepen a. a. O. 119. Es ist z. B. durch den demnächstigen Erlaß eines 
Urteils in einem den Ausgleichsschuldner berührenden Rechtsslreite oder durch bedeutende 
Preissteigerungen oder das Preissinken hinsichtlich größerer Warenmengen, die im Eigen¬ 
tume des Schuldners stehen, eine erhebliche Anderung der ganzen wirtschaftlichen Lage 
des Ausgleichsschuldners zu erwarten. 

3. Zeitpunkt der Vertagung. 

Bovensiepen a. a. O. 119. Die Vertagung braucht nicht gerade im Termine 

selber zu erfolgen, sie kann auch bereits vorher, dann natürlich auf Anordnung des Gerichts
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— nicht der Gläubiger, denn nur die erschienenen Gläubiger können die Vertagung ver¬ 

langen — vor sich gehen. 

g 53. 
Die Beſtätigung. 

1. Klimmer a. a. O. 162. Wird der Bestätigungsbeschluß nicht im Vergleichs¬ 

termin erlassen, so ist in diesem Termin ein neuer Termin zu verkünden, in dem die nach 

$ 53 Beteiligten anzuhören sind und die Entscheidung zu treffen ist. Hat das Gericht alle 

Beteiligten, deren Anhörung vorgeschrieben ist, im Vergleichstermin gehört, will es aber 

die Entscheidung später treffen, so braucht es in dem neuen Termine die Beteiligten nicht 
noch einmal zu hören. Wird ein neuer Termin verkündet, so brauchen die Beteiligten nicht 

geladen zu werben ($ 218 ZPO., $ 14 BD.). War im BVergleichätermin der Gläubiger. 

beirat nicht zugezogen, fo ift er in den neuen Termin zu laden. Dat bie Beteiligten im 

Termin gehört werden müssen, schließt nicht aus, daß sie vorher schriftlich oder zu Protokoll 

Erklärungen abgeben; diese sind bei der Anhörung zu erörtern. 

2. Klimmer a. a. O. 162. Der Bestätigungsbeschluß ist stets zu verkünden, also“ 

nicht zuzustellen (8 59 Abs. 1 VO.). Mit seiner Rechtskraft endet die Geschäftsaufsicht 

(669 VO.). — Die Bestätigung ist auch dann erforderlich, wenn der Vergleich einstimmig 

angenommen ist. Über die Wirkung der Bestätigung vgl. &5 60, 64, 65 VO. Die Be¬ 

stätigung wird nicht öffentlich bekannt gemacht (3 18 VO.). 

g 54. 
Die Verwerfung des Vergleichs. 

Inhaltsübersicht. 
I. Die lchtbeobachtung wesentlicher Vor. IV. Unlauteres Sustandebringen des Vergleichs 

schriften V 112. V 115. 

II. Erhebliche Hflichtverletzung der Schuldner V. Der dem gemelnsamen Gläubigerinteresse 
V 115. widersprechende Vergleich V 113. 

III. Derwortenheit der Dermögenslage V 113. | 

I. Die Tichtbeobachtung wesentlicher Dorschriften des Derfahrens 

und Dergleichs. 

1. Cahn a. a. O. 269. Fraglich ist, ob Gläubiger nachträglich zustimmen und so 
die Mehrheiten zugunsten des Schuldners ändern können. Freilich betrifft dies nicht 
die Verjahrens- und Vergleichsabschlußvorschriften im engeren Sinne. Denn mit dem 
* 54 Nr. 1 ist der Grundsaz, nicht aber die konkret ungenügende Beteiligung, gemeint. 
Immerhin entspricht die Zulassung späteren Beitritts von Gläubigern dem nicht 
formalistischen Standpunkte. Wird der Beitritt zugelassen und damit die Mehrheit erreicht, 
so kann wiederum dem Versahrensmangel abgeholfen sein. 

2. Klimmer a. a. O. 163. Wie steht es dann, wenn sich nach Abschluß des Ver¬ 
fahrens, jedoch vor Bestätigung oder Verwersung herausstellt, daß bei Festsetzung der 
Mehrheiten Fehler unterlaufen sind? Beeinfslussen die Fehler das Hauptergebnis (An¬ 
nahme des Vergleichs) nicht, so kann der Vergleich bestätigt werden. Es wird sich aber 

empfehlen, mit den Beteiligten zuerst noch einmal zu verhandeln (§ 53). Würde der 
Vergleich, wenn die Fehler nicht vorgekommen wären, als abgelehnt zu gelten haben, 
so fragt es sich, ob das Verfahren sofort nach §J 57 Abs. 2 VO. eingeslellt werden muß 
oder nicht (ugl. hierzu § 57). Eine Nachholung der Abstimmung ist jedenfalls unzulässig. 
(Vol. auch 5 182 Ubf. 2 ED.) — Waren Gläubiger infolge Versloßes gegen $ 44 Abf. 2 CD. 
nicht zum Vergleichstermin geladen, so kann das nach der Abfiimmung nicht nachgeholt 
werden. Hätte ihre ablehnende Stimme aber das Endergebnis (Annahme des Vergleichs) 
nicht beeinflußt, so will Bovensiepen (Anm. 2 zu § 54) die Bestätigung des Vergleichs 
trotzvem zulassen. Da es sich um Verletzung einer wesentlichen Verfahrensvorschrift handelt, 
die nicht mehr nachgeholt werden kann, weil schon abgestimmt ist, so ist das bedenklich.
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II. Erhebliche Pflichtverlegung des Schuldners. 

Cahn a. a. O. 269. Der Verwerfungsgrund der Nr. 2 muß sich logischerweise erst 

nach Zulassung des Antrages im Sinne des $ 44 eingeftellt haben; anberenjall3 müßte 
ja schon der Antrag gemäß § 42 Nr. 1 oder 2 zurückgewiesen worden sein. Entweder müssen 
also Versehlungen vorliegen, die sich erst im Vergleichstermine herausgestellt oder bie 
sich durch das Gebaren des Schuldners im Vergleichstermine selbst entwickelt haben. 

III. Derworrenheit der Dermögenslage. 

Bovensiepen a. a. O. 121. Auch die Notwendigkeit, erst durch einen kauf¬ 
männischen Bücherrevisor die Geschäftsbücher des Schuldners einer eingehenden Nach¬ 
prüfung zu unterwerfen, wird u. U. schon hierher gehören. Der Tatbestand wird aber 
namentlich dann erfüllt sein, wenn der Schuldner ordnungsmäßige Geschäftsbücher nicht 
geführt hat und die vorhandenen Urkunden und Nachweise in Verbindung mit den im 
Verfahren getroffenen Feststellungen ein klares Bild nicht gewähren oder wenn hinsicht¬ 
lich des mutmaßlichen Ausfalls absonderungsberechtigter Gläubiger in erheblichem Um¬ 
fange Streit besteht, ohne daß dieser sich alsbald entscheiden läßt. 

IV. Unlauteres Sustandebringen des Dergleichs. 

1. Cahn a. a. O. 267. Die unlautere Weise ist der Oberbegriff, die Begünstigung 
eines Gläubigers nur der Unterbegriff. Die Begünstigung eines Gläubigers, welche also 
eine der Arten des unlauteren Zustandebringens des Zwangsvergleichs darstellt, muß 
mit der Perfektion desselben im Zusammenhang stehen. Der Schuldner muß weiter den 
Willen gehabt haben, durch das unlautere Verhalten die Wirkung des Vergleichs hervor¬ 
zurujen (a. M. Jäger, KO. $ 188 Unm. 5 ©. 351). Zweifellos muß aber der Gläubiger 
den Willen haben, die Bevorzugung zu erhalten. Der Borfap ergreift alfo Die urfächliche 
Beziehung zwifchen dem umlauteren Verhalten und ber Benorzugung (NG. 4142). Bei- 
fpiele der Begünftigung find der Ankauf gläubigerifcher Anfprüce zu einem die Dividende 
des Zwangsvergleiches übersteigenden Betrage, die Teilung der Anjprüche zur fünftlichen 
Erzielung der Kopfmajorität, der Stimmenfauf, der nach $ 77 zudem ftrafbar ift. 

V. Der dem gemeinsamen Gläubigerinteresse widersprechende Dergleich. 

1. Klarner a. a. O. 55. Hier handelt es sich u. a. darum, daß sich die vorhandenen 
Werte (Grundstücke, Maschinen und Einrichtungen, Warenlager usw.) voraussichtlich in 
Kürze zu wesenllich höheren Preisen verwerten lassen, als wie sie in die Vermögens¬ 
übersicht eingestellt sind und deshalb das Bestehenbleiben der Geschäftsaufsicht den 
Gläubigern mehr Vorteil verspricht. 

Auch die in Aussicht stehende erfolgreiche Ausnützung von Rechten, Lizenzen, 
Patenten usw. kann einen Grund dafür bilden, daß zurzeit ein Zwangsvergleich nicht 
im Interesse der Gläubiger liegt. 

Schließlich kann auch der Konkurs — zwecks Ausübung von Anfechtungsrechten — 
im Interesse der Gläubiger liegen. Hierbei ist zu beachten, daß es zu dieser Ablehnung 
des Zwangsvergleichsvorschlages keines Antrags eines Gläubigers bedarf, sondern das 
Gericht von Amts wegen zu entscheiden hat. 

2. Cahn a. a. O. 272. Der § 54 Nr. 5 findet auch Anwendung, wenn die Vergleichs¬ 
quote zu dem aus der Geschäftsaufsichtsmasse bei einigem Zuwarten zu erhoffenden 
Ergebnis in einem wesentlichen Mißverhältnis steht. 

55. 

Vergleiche unter 20 v. H. 

1. Jäger, JW. 17 443. Vergleiche unter 20 v. H. müssen verworfen werben, 
wenn das Minderergebnis auf Unredlichkeit, und sie können verworfen werden, wenn 
es nur auf Leichtsinn des Schuldners beruht. Der Unterschied ist schwer saßbar und das 

Kriegsbuch. Bd. 5. 8
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ist noch ein Glück. Denn es kann etwa ein Vergleich zu 18 v. H. nach Lage der Dinge 
überaus vorteilhaft jür die Gläubiger fein. Ihn zu verwerfen, weil der Schuldner hätte 
mehr bieten können, wenn er redlicher oder achtsamer gewirtschaftet hätte, wäre die reine 

Unvernunft. Das Wohl der Gläubiger muß den Ausschlag geben. Was aber ihrem Besten 

dient, läßt sich nur von Fall zu Fall entscheiden. Daher wird ein verständiger Richter 
das Schwergewicht auf ben zweiten Cab des § 55 (wie des § 187 KO.) legen und keinen 
Vergleich unter 20 v. H. verwerfen, wenn ihn das gemeinsame Interesse der beleiligten 
Gläubiger offensichtlich fordert. 

2. Levy a. a. O. 114. Unredlich ist das Verhalten des Schuldners, wenn es in 
böswilliger Weise und aus Eigennutz auf Schädigung der Gläubiger gerichtet ist. Un. 

redliches Verhalten verletzt nicht nur die Grundsätze von Anstand und von Treu und 
Glauben, sondern auch die zum Schutze fremden Eigentums erlassenen gesetzlichen Vor¬ 
schristen des Privat= und Strafrechts. Das geringe Ergebnis muß seine Ursache in dem 
unredlichen Verhalten des Schuldners haben. Es muß feststehen, daß die Gläubiger mehr 
als 20 v. H. erhalten hätten, wenn der Schuldner nicht durch unredliches Verhallen sein 
Vermögen vermindert hätte. Unredlich hat der Schuldner gehandelt, z. B. wenn er Ver¬ 

Mögensstücke verheimlicht oder beiseite gebracht, Schulden erdichtet oder Rechtsgeschäfte 
verheimlicht hat. 

3. Klimmer a. a. O. 167. Sind mehrere Personen Träger der Schuldnerrolle 
3. B. mehrere Erben, mehrere Gesellschafter, so genügt das unredliche oder leichtsinnige 
Berhalten einer Person zur Anwendung des § 55; ebenso wenn der Schuldner mehrere 
gesetzliche Vertreter hat. Vgl. auch Anm. 1 zu # 59. 

6 56. 
Einstellung wegen Antragszurücknahme. 

Weinberg a. a. O. 88. Die Rücknahme des Vergleichsvorschlags wird regelmäßig 
die Aufhebung der Geschäftsaussicht gemäß §s 66 zur Folge haben, es sei denn, daß der 
Schuldner glaubhaft machen kann, daß er mit besserer Aussicht auf Erfolg einen neuen 
Vergleichsvorschlag stellen wird. An dicse Glaubhaftmachung werden aber strengere 
Anforderungen zu stellen sein. 

8 58. 
Entscheidung über Fortdauer der Geschäftsaufsicht. 

Jäger, IW. 17 443. Die mit der Vergleichsverwerfung verbundene Aussichts¬ 
aufhebung wird mit jener zu verkünden, die Notfrist daher einheitlich, auch für die Be¬ 
schwerde gegen die Aufsichtsaufhebung, von der Verkündung zu berechnen fein. Cine 
Zustellung an den Schuldner erübrigt sich hier. Wenn nun lediglich die Vergleichs¬ 
verwerfung durch einen Gläubiger angefochten und seiner Beschwerde rechtskräftig statt¬ 
gegeben wird, muß auch die nichtangefochtene Aufsichtsaufhebung von Rechts wegen 
hinfällig werden. 

8 59. 
Verkündung und Zuſtellung der Entſcheidungen. — Rechtsmittel. 

1. Klimmer a. a. O. 170. Die Aufsichtsperson hat kein Beschwerderecht. Sie wird 
aber nach $ 2 Abi. 2 die Beschwerde für den Schuldner einlegen können, wenn dieser es 
nicht tut, obwohl es in seinem Interesse läge, z. B. wenn der Vergleich deshalb nicht 
zustande kam, weil einem Gläubiger unbegründet das Stimmrecht verweigert wurde. 

2. Klimmer a. a. O. 171. Sowohl der Schuldner als die Gläubiger können 
gegen die Bestätigung und gegen die Verwerfung sich beschweren. Der Schuldner 
kann zwar den Vorschlag zurücknehmen; die Zurücknahme kann aber z. B. vom Gericht 
übersehen und der Vergleich kann bestätigt werden. In diesem Falle hat der Schuldner 
die Beschwerde. (Vgl. Jäger, JM. 17 443 Nr. 51.) Ebenso können Gläubiger durch die 
Verwerfung beschwert sein, nicht bloß durch die Bestätigung. (A. M. Bovensiepen,
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Anm. 2 zu 8 59: ber Schuldner habe nur gegen die Verwerfung, der Gläubiger nur gegen - 
die Bestätigung die Beschwerde.) Ist mit dem Verwersungsbeschluß zugleich ein Auf¬ 
hebungsbeschluß nach § 66 ff. VO. verbunden, so hat hinsichtlich der Aufhebung nur der 
Schuldner ein Beschwerderecht (6 68 VO.). Hier läuft die Frist von der Verklindung an 
(der Aufhebungsbeschluß ist, wenn er allein ergeht, zuzustellen). Beschwert sich gegen 
einen Verwerfungsbeschluß, der zugleich die Geschäftsaussicht aufhebt, nur ein Gläubiger, 
und hat er in Ansehung des Verwerfungsbeschlusses Erfolg, so wird auch die Aufhebung 
des Aufsichtsverfahrens hinfällig. — Bei Verbindung von Einstellungs- und Aufhebungs¬ 
beschluß ist nach jeder Richtung nur der Schuldner beschwerdeberechtigt; die Beschwerde 
läuft von der Zustellung an (Jäger, JW. 17 444). 

3. Jäger, JW. 17 443. Im Vergleichsverfahren einer offenen Handelsgesell¬ 
schaft hat jeder einzelne Gesellschafter, im Vergleichsverfahren der Nachlaßaufsicht jeder 
einzelne Miterbe die Schuldnerbeschwerde. Das entspricht den s§ 72 Abs. 1 (mit § 211 
Abs. 1 KO.), 73 Abs. 4 Satz 1. Gleiches gilt für die Beschwerde gegen den Einstellungs¬ 
beschluß (§ 59 Abs. 2 Sag 2). 

8 60. 
Rechtsfolgen des Vergleichs. 

1. Sahrı a. a. 2. 280. Der 5 60 entfpricht in diefem Betreff den & 193 KO. Zu¬ 

nächst wirkt der Vergleich zugunsten aller in den schuldnerischen Verzeichnissen aufge¬ 
führten Gläubiger, gleichviel ob sie in dem Vergleichstermine anwesend oder vertreten 
waren, gleichviel ob sie für oder gegen den Vergleich gestimmt haben, gleichviel ob sie 
durch Nichtgewährung des Stimmrechtes für eine zum Stimmen berechtigende Forderung 
an dessen Ausübung behindert worden sind, gleichviel ob sie bekannt oder unbekannt 
waren oder sind, gleichviel ob sie selbst — z. B. wegen Verschollenheit — keine Kenntnis 
von dem Verfahren erhalten haben. Entscheidend ist somit die Aufführung der Gläubiger 
in den Berzeichniffen der 55 20 und 41 Nr. 3. Der Vergleich wirkt aber auch gegen diese 
sämtlichen Gläubigerarten, falls sie in den schuldnerischen Verzeichnissen aufgeführt waren. 
Die in den Verzeichnissen des Schuldners (gemäß §s§ 20 und 41 Nr. 3) nicht benannten 
Gläubiger büßen ihren vollen Anspruch auch nach Rechtskraft des Zwangsvergleichs 
nicht ein. 

2. Klimmer a. a. O. 174. Die ursprüngliche Forderung ist nicht erloschen, wenn 
sie auch nicht klagbar ist; sie besteht als natürliche Verbindlichkeit weiter; zahlt der Gläubiger, 
so ist das für ihn keine Freigebigkeit (deshalb auch keine Schenkungsanfechtung nach 
*#32 KO., 5 3 Anf G.) und für den Schuldner keine Bereicherung; der Gläubiger kann das 
Gezahlte nicht zurückfordern (vgl. auch § 814 Be#B.); in einem neuen Konkurs kann die 
Forderung nur in der Höhe der Vergleichssumme geltend gemacht werden. Eine Folge 
des Fortbestehens der natürlichen Verbindlichkeit ist die Vorschrift des Abs. 2. Verspricht 
der Schuldner nach Abschluß des Zwangsvergleichs die Differenz zwischen ursprüng¬ 
licher Forderung und Bergleichssumme nachzuzahlen, so ist das kein Schenkungsversprechen 
(( 518 BGB.). Vor Abschluß des Vergleichs darf der Schuldner einem Gläubiger ein 
solches Versprechen nicht machen (ss 34, 77 VO.). Er wird aber allen Gläubigern auch 
vor Abschluß des Zwangsvergleichs versprechen dürsen, daß er später bei Besserung der 
Verhältnisse die Differenz nachzahlt. Der Gläubiger kann Klage auf Feststellung (nach 
8 256 ZPO.) diefes unvollkommenen Schuldverhältnisses stellen (Jäger, Anm. ö zu 

*l 193 KO., Bovensiepen, Anm. 1 zu 8 60 BO.). Mit der Restschuld kann ausgerechnet 
werden (5 8 BD.). 

3. Zweigert a. a. O. 98. Eine Wirkung de3 Vergleich gegenüber dem berheim- 
lichten Gläubiger tritt auch bann nicht ein, wenn biefer um das Verfahren gewußt hat; 
die Pflicht, fich bei dem Gericht zu melden, wird ihm durd) die BO. nicht auferlegt. Hat 
er fid) in beträgerifhem Zufammenwirfen mit dem Schulöner dem Verfahren entzogen, 
um bemnädjft feine Unfprüche ungehindert geltenb zu machen, fo lanıı jeder Gläubiger, 

8°



116 B. Geltendmachung von Anſprüchen während der Kriegszeit. 

auch bevor die Geltendmachung erfolgt, den Vergleich nach § 64 Abs. 1 Nr. 1 anfechten 
Das gleiche gilt, wenn der Schuldner einzelne Gläubiger arglistig verschwiegen hat, um 

sie im Verfahren nicht zu Worte kommen zu lassen. Außerdem ist, auch ohne daß arglistiges 
Verhalten vorzuliegen braucht, die Anfechtung nach § 64 Abs. 1 Nr. 2 zulässig, sobald der 
neu auftretende Gläubiger seinen Anspruch geltend macht und hierdurch die Rechte der 
durch den Vergleich betroffenen Gläubiger gefährdet. 

4. Cahn a. a. O. 282. Die bevorrechtigten Forderungen der §5 13 und 33 VO. 
werden vom Zwangsvergleiche nicht betroffen. Hat einer dieser Gläubiger einc schrift¬ 
liche Erklärung abgegeben, daß er der Eröffnung des Vergleichsverfahrens auf der Grund. 
lage des Vorschlages des Schuldners zustimme (§ 41 Nr. 2), und hat er sich an der Ver¬ 
handlung sowie Abstimmung beteiligt (58 46 ff.), fo liegt in dieser Erklärung und Beteiligung 
kein Verzicht auf sein Vorrecht, wenn es ihm zur Zeit der Erklärung, Verhandlung und 
Abstimmung unbekannt war. Hat ein bevorrechtigter Gläubiger vor dem Vergleichs¬ 
termine auf sein Vorrecht verzichtet und an dem Vergleichsverfahren sich beteiligt, so ist 
der Vergleich gegen ihn wirksam. Insoweit ein absonderungsberechtigter Gläubiger 
auf abgesonderte Befriedigung verzichtet oder seinen Ausfall nach Befriedigung durch 
das Pfand im Vergleichsverfahren geltend gemacht hat, wirkt gegen ihn der rechtskräftig 
bestätigte Vergleich; aber nicht darüber hinaus. Der absonderungsberechtigte Gläubiger 
ist verpflichtet, zunächst sich aus dem Absonderungsrecht zu befriedigen und dann erst 
den Ausfall als persönliche Schuld geltend zu machen. Ein Gläubiger aber, der eine per¬ 

sönliche Forderung gegen den Zwangsvergleichsschuldner hat, kann zunächst die Ver¬ 
gleichsquote für seine volle Forderung beanspruchen und wegen des Restguthabens sich 
an das Pfand eines Dritten halten (R., LeipzZ. 10, 308). 

5. Cahn a. a. O. 283. Auch der Gläubiger, für den eine Hypothek und Vormerkung 
nach §##648 BG#B eingetragen ist, kann sich nicht auf $ 60 Abf. 2 berufen, wenn er — trob 
des Bewußtseins seines Vorrechtes — in der Zwangsvergleichsverhandlung nicht aus¬ 
drücklich seine Rechte aus der Hypothek und Vormerkung aufrechterhalten und sein 
Sonderrecht im Vergleiche keine Aufnahme gefunden hat (RG. 77, 403). 

6. Jäger, JW. 17 508. Zwar fehlt eine dem § 53 KO. entsprechende Vorschrift, 
die ausdrücklich anerkemt, daß ein während der Geschäftsaufsicht zur Aufrechnung be¬ 
rechtigter Gläubiger dem Aussichtsvergleichsverfahren ohne Gefahr sernbleiben darf; 
allein sie fehlt doch wohl nur deshalb, weil sie für selbstverständlich gilt. Denn die Auf¬ 
rechnungsschranke des § 8, die sich erst in der zum Konkursabwendungsvergleich aus¬ 
gestalteten Ordnung der Geschäftsaufsicht sindet, dient vornehmlich den Zwecken dieses 
Zwangsvergleichs. Sie bestimmt, wie für den Konkursvergleich der § 55 KO., unter 
welchen Voraussetzungen eine nach allgemeinen Vorschriften begründete Aufrechenbar¬ 
keit einwandfrei genug ist, um auch in dem besonderen Falle der Vermögensunzulänglich¬ 
keit gegenüber konkurrierenden Gläubigern sich zu bewähren. Unmöglich kann zugegeben 
werden, daß ein Vergleichsgläubiger, dessen Gegenanspruch nach § 8 im Aufsichts- und 
darum im Vergleichsverfahren aufrechenbar ist, dem Vergleiche ganz ebenso unterworfen 
sei, wie ein Gläubiger mit nicht aufrechenbarem Gegenanspruch. Soweit die Deckung der 
im Vergleichsverfahren anerkannten Aufrechenbarkeit reicht, bleibt er vielmehr vom 
Zwangsvergleich unberührt. 

7. Jäger, IW. 17 508. Auch andere als die in § 60 Abs. 2 VO. genannten 
Absonderungsrechte bleiben unberührt, wie z. B. das kaufmännische Zurückbehaltungs¬ 
recht (6 13 Abs. 1 Nr. 4 Aufs VO., § 49 Abs. 1 Nr. 4 KO.). 

8. Zäger, ZB. 17508. Aud in Verhältnisse zu Drittbelasteten wäre cin Gegen- 
schluß dahin, daß andere, als die im § 60 Abs. 2 genannten dinglichen Sicherungsrechte 
den Vergleichswirkungen ausgesetzt sein sollten, ganz verfehlt. Vielmehr bleibt z. B. 
die durch Sicherungsübereignung von einem Dritten besiellte Deckung ebenfalls vom 
Zwangsvergleich unberührt. 

9. Jäger, JIW. 17 508. Durch ein Absonderungsrecht gedeckte Vergleichsgläubiger 
und sonstige Ausfallgläubiger müssen ihr Recht auf Sonderdeckung, wenn sie es nicht
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etwa aufgeben wollen, erſt verwirklicht haben, ehe sie die Vergleichsrate als solche be¬ 
anspruchen können, einerlei, ob und wie sie im Vergleichsverfahren abgestimmt haben. 
Denn nur in ihrer Eigenschaft als Vergleichsgläubiger haben sie die Vergleichsrate zu 
verlangen, Vergleichsgläubiger aber sind sie (vom Verzicht abgesehen) bloß zum Betrag 
ihres bei der Vorzugsbefriedigung tatsächlich erlittenen Ausfalts ($ 36 Aufs VO. mit 
$ 64 RD.). Wie sie die Vergleichsrate lediglich für den Ausfall erhalten würden, wenn 

die Sonderbefriedigung vor dem Zustandekommen des Vergleichs durchgeführt worden 

wäre, ganz so sind sie aus die Rate für den künftigen Ausfall beschränkt, wenn die Sonder¬ 
befriedigung dem Vergleichsabschlusse nachsolgt. Für unterschiedliche Behandlung fehlt 
jeder innere Grund. Einen Verzicht auf die abgesonderte Befriedigung kann der Gläubiger 
auch noch nach Veendigung der Geschäftsaufsicht mit dem Erfolg erklären, daß er nun 

die Vergleichsrate für die volle persönliche Forderung zu beanspruchen hat. Einem Ausfall 

oder Verzicht steht der ersatzlose Untergang des Absonderungsgegenstandes während oder 
nach der Geschäftsaufsicht in der Wirkung gleich, wie z. B. die Zerstörung der nichtver¬ 
sicherten Pfandsache durch Brand; fortab steht fest, daß der Gläubiger bloßer (nicht zugleich 
absonderungsberechtigter) Vergleichsgläubiger ist. Außer Anwendung bleibt der Grundsatz 
der Ausfallhaftung (§ 36 Aufs VO. mit § 64 KO.), wenn Vermögen eines Dritten belastet 
ift ober der gedeckte persönliche Anspruch als solcher vom Vergleich unberührt bleibt (z. B. 
nach § 13 Abs. 1 Nr. 1 oder 5). Alsdann steht es dem Gläubiger frei, erst die Rate für 
die volle persönliche Forderung zu erheben oder sich hinterher irgendwann wegen des 
Restanspruchs aus der Vorzugsdeckung zu befriedigen. 

10. Cahn a. a. O. 283. Durch den Zwangsvergleich wird weder die persönliche, 
noch die sachliche Haftung Dritter berührt. Bürgen und Mitschuldner des geschäfts¬ 
beaufsichtigten Schuldners haften weiter (Abweichung von ##§ 767 ff. BGB.; 423, 
425 Bo#B.; RG. 42, 120; Bovensiepen 127). Würde Konkurs eröffnet werben, fo 
müßten die Mitschuldner und Bürgen wohl für einen größeren Betrag aufkommen, als 
im Zwangsvergleichsfalle. Die Bestimmung bezieht sich auch auf den Schadlosbürgen. 
Grundsählich ist, trotz der Bestimmung des §##60 Abs. 2, denkbar, daß der einzelne Gläubiger 
auf seine Rechte gegen Mitschuldner und Bürgen des Schuldners Verzicht leistet. Die 
Bestimmung des Abs. 2 bezieht sich auch auf diejenigen Mitschuldner und Bürgen, die 
erst während des Zwangsvergleichsverfahrens für den Schuldner eingestanden sind. 

11. Klimmer a. a. O. 175. Der Bürge und Mitschuldner kann sich auf den durch 
den Vergleich gewährten Erlaß nicht berufen. Sie haben gegen den Schuldner auch keine 
volle Regreßforderung, sondern nur Anspruch auf die Quote. Schuldet also der Schuldner 
dem Aunter Mithaftung des B 1000 M. und gewährt der Vergleich 50 v. H., so kann Avom 
Schuldner nur 500 M., vom Bürgen aber 1000 M. verlangen. Zahlt der Bürge 1000 M., 
so kann er vom Schuldner als Ersatz nur 500 M. sordern. — Die Gläubiger, die dom 
Zwangsvergleich nicht betroffen werden, können natürlich gegen den Bergleichsbürgen 
keine Rechte geltend machen. Ihre Rechte bleiben in jeder Hinsicht vom Vergleich un¬ 
berührt: ebenso verleiht ihnen der Vergleich keine Rechte. 

12. Jäger, JW. 17 510. Der Vergleich wirkt auch zugunsten eines Vollkaufmanns, 
der die Vergleichsbürgschaft im Betriebe seines Handelsgewerbes übernimmt (ovgl. da¬ 
gegen § 349, 351 mit s§ 343 . HGB.). Der Einredevorbehalt äußert sonach eine weit 
über den Wortlaut hinausgehende Wirksamkeit. 

13. Werner a. a. O. 239. Fraglich ist, wieweit der Vergleich einen Gläubiger 
bindet, der nur mit einem Teil seiner Forderung im Verzeichnis steht. So unbefriedigend 
es ist, so wird doch nach dem Wortlaut der VO. wohl nur der aufgeführte Teil durch den 

Vergleich berührt. 
14. Buhmann a. a. O. 40. Die Regelung des § 60 Abs. 1 Satz 2 bedeutet für die 

Fälle eine außerordentliche Härte gegen den Schuldner, in denen ihm Gläubiger schuld¬ 
los unbekannt geblieben sind. Es hätte sich empfohlen, die Möglichkeit einer Ausschließung 

solcher Gläubiger durch gerichtliches Ausgebot auf Antrag des Schuldners zu gewähren.
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8 61. 

Zwangsvollstreckung aus dem Vergleich. 

1. Bovensiepen a. a. O. 129. Auch derjenige, der im Präventivakkord das gesamte 
Vermögen des Ausgleichsschuldners gemöß § 419 Be#B. übernommen hat, haftet auf 
Grund dieser gesetzlichen Vorschrift neben dem Ausgleichsschuldner bis zum Betrag des 
übernommenen Vermögens. Er ist Rechtsnachfolger des Schuldners, gegen ihn kann die 
Vollstreckungsklausel nach & 727 BED. erteilt werden. 

2. Klimmer a. a. O. 177. Die Vollstreckung gegen den Bürgen aus § 61 ist nur 
in Ansehung der anerkannten Forderungen möglich. Vergleichsbürgen (§ 60 Abs. 2 VO. 
bezieht sich nicht auf die Vergleichsbürgen) können von Gläubigern bestrittener oder nicht 
in das Verzeichnis ausgenommener Forderungen nicht in Anspruch genommen werden 

(Klien, Anm. 3 zu § 61). Der Bürge kann sich die Einrede der Vorausklage vorbehalten, 
dann gilt § 61 nicht; hat sich der Bürge die Einrede vorbehalten, so kann gegen ihn aus 
5 61 auch dann nicht vollstreckt werden, wenn an sich die Einrede hinfällig wäre (/8 771, 
772, 774 BEGB.). Der Bürge muß, wenn ihn der Vorbehalk schützt, stets besonders aus¬ 
geklagt werden. Das gleiche wie für den Bürgen gilt für jene, die eine Mithaftung als 
Gesamtschuldner übernehmen (s 421 f. BG.; Jäger, JW. 17 510). 

3. Jäger, JW. 17 510. Zwangsvergleichsbürgen haben die Rechtswohltat der 
Vorausklage immer nur kraft ausdrücklichen Vorbehalts. Ein solcher aber wendet die Voll¬ 
streckbarkeit des 3 61 endgüllig ab, mögen auch hinterher Ereignisse eintreten, die nach 
dem allgemeinen bürgerlichen Recht (6774 BG#B.) einem Bürgen die Einrede der Voraus¬ 
klage entziehen, oder mag später die Zwangsvollstreckung gegen den Hauptschuldner frucht¬ 
los versucht worden sein (35 771, 772 BGB.). 

4. Jäger, JW. 17 510. Da der §& 61 ohne Unterscheidung zwischen titulierten und 
nicht titulierten Ansprüchen für alle „als anerkannt vermerkten Forderungen beteiligter 
Gläubiger“ verordnet, daß sie nach Maßgabe des Zwangsverleichs (unter Erweiterung 
auf den Zugriff gegen Vergleichsbürgen) vollstreckbar sein sollen, wird für die Voll¬ 
streckung fortab ausschließlich der neue Titel maßgebend sein, falls er sich nicht etwa in¬ 
haltlich nur auf einen Teil des alttitulierten Anspruchs bezieht. Mit dieser Maßgabe. 
wird z. B. eine vollstreckbare Urkunde (§ 794 Nr. 5 3#O.) als Titel vollkommen verdrängt 
durch Anerkennungsvermerk und Zwangsvergleich. Unstalthaftem Zurückgreisen auf den 
alten Titel würde sich der Schuldner nach § 766 3PO. widerseyzen können. Da indessen 
der Anerkennungsvermerk nicht mit Rechtskraftwirkung ausgestattet ist, bleibt die in 
einem rechtskräftigen Urteil erfolgte Anspruchsfeststellung als solche auch fernerhin wirksam. 

g 62. 
Sonderbeſtimmungen. 

1. Jäger, JW. 17 509. Da g 62 Sah 2 die Verfahrenszinſen unerwähnt läßt, 
liegt der Gegenſchluß nahe, daß ſie nicht wie die Verfahrenskoſten als erlaſſen gelten 
sollen. Dieser Schluß ist abzulehnen. Die Verfahrenszinsen sind vielmehr nur deshalb 
ungenannt geblieben, weil insoweit ausschließlich der Parteiwille maßgebend sein soll. 
Im Zweifel aber geht der Wille der Parteien wie die Verkehrsauffassung ganz gewiß 
dahin, daß die Zinsen, da sie bloße Nebenansprüche bilden und der Allgemeinheit der 
Gläubiger gleichmäßig zustehen würden, nicht noch außer der Rate für den Hauptanspruch 
geschuldet sein sollen, sondern mit dieser als abgegolten anzusehen sind. Es empfiehlt 
sich aber mit Rücksicht auf die Unsicherheit der gesetzlichen Regelung, beim Zwangserlaß 
ausdrücklich zu sagen, daß der Rest der Forderungen samt den Zinsen für die Zeit 
des Verfahrens erlassen werde. 

2. Zäger, ZW. 17 509. J 62 enthält insofern zwingendes Recht, als seine Aus¬ 
nahmen im Vergleiche nicht ausgeschaltet werden können. Eine abweichende Bestimmung 
würde als ein dem Vergleich fremder Bestandteil nicht einmal durch dessen rechtskräftige 

Beslätigung Wirksamkeit erlangen.
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g 63. 
Nichterfüllung des Bergleichs. 

1. Cahn a. a. O. 288. Die amtliche Erläuterung zu § 63 hat ausdrücklich die Statt¬ 
haftigkeit der Aufnahme der kassatorischen Klaufel in den Zwangsvergleich festgelegt. 
Die Aufnahme der kassatorischen Klausel in den Zwangsvergleich ist demnach zulässig, 
aber auch anzuraten. 

Letztere Frage kann besonders dann aktuell werden, wenn der Schuldner des außer¬ 

konkurslichen Zwangsvergleichs später doch in Konkurs gerät. Besteht keine kassatorische 
Klausel, so erhalten in diesem Konkurse die Gläubiger bloß den noch unbezahlten Teil 
der Zwangsvergleichsquote (Jäger, RD. 5# 195 Anm. 2; a. M. Kohler, Leitfaden. 293). 
Angesichts dieser Rechtsfolge ist erst recht die Aufnahme ciner kassatorischen Klausel in 
den Zwangsvergleichsvertrag rätlich. 

Wenn in dem Vergleich bestimmt ist, daß der Nachlaß an dem einzelnen Guthaben 
unwirksam werden soll, falls der Schuldner oder sein Bürge in Verzug kommen, so ist 
der vergleichsmäßige Erlaß der Forderung, unbeschadet der den Gläubigern durch den 
Vergleich gewährten Rechte, aufgehoben, wie dies auch bei der Beseitigung des ver¬ 
gleichsmäßigen Erlasses in dem Falle, daß der Vergleich durch Betrug zustande gekommen 
ist, der Fall ist. 

2. Kallir a. a. O. 389. Die Nichterfüllung des Vergleichs durch den Schuldner 
und die Bergleichsbürgen gewährt wie im Konkurse (5/ 192 KO.) kein Klagerecht auf Auf¬ 
hebung des Vergleichs (s 63). Zur Vermeidung von Benachteiligungen der Vergleichs¬ 
gläubiger wird sich daher, wie bei außergerichtlichen Vergleichen, die Ausbedingung einer 
Verwirkungsklausel des Inhalts empfehlen, daß die Forderungen der Gläubiger in voller 
Höhe aufleben, wenn die Vergleichsbedingungen nicht erfüllt werden oder der Schuldner 
in Konkurs gerät. Ohne diese Klausel würden die Vergleichsgläubiger im Neukonkurse 
des Schuldners nur die noch nicht bezahlte Vergleichsrate anmelden können und den neuen 
Gläubigern gegenüber benachteiligt sein. 

S 64. 

Anfechtung des Vergleichs. 

1. Levy a. a. O. 120. Der Vergleich kann von jedem beteiligten Gläubiger an¬ 
gefochten werden, wenn er durch Betrug zustande gebracht ist. Unter Betrug ist nicht nur 

der Betrug im Sinne des § 263 Strafgesetzbuchs, sondern auch die bloße arglistige Täuschung 
($ 123 BGB.) zu verfiehen. Wer den Betrug begangen hat, ist gleichgültig, wenn er nur 
für das Zustandekommen des Vergleichs ursächlich geworden ist. Beispiel: Das Ver¬ 
mögensterzeichnis ist absichtlich falsch aufgestellt worden, beiseitegeschaffte Gegenstände 
sind nicht aufgeführt, das Lager ist zu niedrig geschäht, eine Erbschaft verheimlicht, die 
Außenstände sind unvollständig angegeben, gute Außenstände als zweifelhaft bezeichnet, 
Schulden erdichtet; bei Offenbarung des wirklichen Vermögensstandes würde sich keine 

Gläubigermehrheit für den Vergleich gefunden haben. Die Anfechtung ist aber nur zu¬ 

lässig, wenn der anfechtende Gläubiger bis zum Ablauf der Frist zur Einlegung der Be¬ 

schwerde gegen den Bestätigungsbeschluß von dem Betruge keine Kenntnis hatte und 
deshalb das Zustandekommen des Vergleichs nicht verhindern konnte. 

2. Bovensiepen a. a. O. 132. Es muß zwischen der betrügerischen Handlung 

und dem Abschluß des Konkursabwendungsvergleichs ein ursächlicher Zusammenhang 

bestchen. Der sich auf Unwirksamkeit des Vergleichs berufende Kläger hat nach allge¬ 

meinen Rechtsgrundsätzen das Vorliegen dieses Kausalzusammenhangs zu beweisen. 
Doch sind in dieser Hinsicht nicht zu hohe Ansprüche an ihn zu stellen, es gilt auch hier einen 

Beweisnotstand für den Kläger zu vermeiden. 

3. Jäger, JW. 17 511. Man wird den § 124 BGB. auf §364 Nr. 2 analog in dem 

Sinne anzuwenden haben, daß dem „Entdecken der Täuschung“ das Erkennen der Ge¬
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fährdung und der „Abgabe der Willenserklärung“ die Annahme des Vergleichs zu ent¬ 
sprechen hat. 

4. Leoy a. a. O. 121. Der Gläubiger, der den Vergleich ansicht, behält alle Rechte 
aus dem Vergleich und braucht nicht herauszugeben, was er auf Grund des Vergleichs 
erhalten hat. Der Schuldner verliert ihm gegenüber aber alle Rechte aus dem Vergleich 
(Erlaß, Stundung), und ist verpflichtet, ihn in der vollen Höhe der Forderung zu befrie¬ 
digen. Durch die Anfechtung eines Gläubigers wird aber nur für ihn der Vergleich außer 
Wirkung gesetzt. Für die übrigen nicht anfechtenden Gläubiger bleibt der Vergleich in Kraft. 

5. Levy a. a. O. 121. Der rechtskräftig bestätigte Zwangsvergleich kann ange¬ 

sochten werden, wenn sich herausstellt, daß Gläubiger, die vom Verfahren betroffen 
waren, nicht in dem Vermögensverzeichnis stehen. Diese Gläubiger waren am Ver¬ 

gleichsverfahren nicht beteiligt, und können jetzt volle Befriedigung ihrer Forderungen 
beanspruchen, während sice nur auf die Vergleichsquote Anspruch Hätten, wenn fie in 
das Gläubigerverzeichnis ausgenommen worden wären. Hierdurch können die durch den 
Vergleich betroffenen Gläubiger, und dies wird die Regel sein, benachteiligt werden. 

Besteht die Gefahr, daß sie infolge des unerwarteten Hinzutretens verborgen gebliebener 
Gläubiger eine Schmälerung ihrer Rechte aus dem Vergleich erleiden werden, so kann 
jeder von ihnen den Vergleich anfechten. Im Gegensay zu der Anfechtung wegen Betrugs 
ist aber hier die Anfechtung versagt, wenn der Gläubiger wegen seines vergleichsmäßigen 
Anspruchs befriedigt ist. „Dann sind seine rechtlichen Beziehungen zum Schuldner be¬ 
endigt“ (Begr. Abs. 3 zu $$ 63 bis 65). 

6. Levh a. a. O. 121. Die Anfechtung wird durch mündliche oder schriftliche Er¬ 
klärung dem Schuldner gegenüber gemäß $ 143 Be#. geltend gemacht. 

S 65. 
Aufhebung des Vergleichs. 

Levy a. a. O. 122. Der dem Schuldner durch den Vergleich gewährte Erlaß der 
Forderungen und die ihm bewilligte Stundung fallen sort. Die Gläubiger behalten aber 
alle ihnen durch den Vergleich gewährten Rechte gegen den Schuldner, Bürgen, Mit¬ 
verpflichteten sowie die ihnen durch Verpfändung ober Hypothekbestellung eingeräumten 
Sicherheiten. Die Gläubiger, deren Forderungen im Gläubigerverzeichnis als „aner¬ 
kannt“ vermerkt sind, können die Zwangsvollstreckung wegen des ganzen noch nicht ge¬ 
tilgten Teils ihrer Forderungen auf Grund einer vom Gerichtsschreiber nach § 16 VD. 
zu erteilenden vollstreckbaren Ausfertigung des Zwangsvergleichs in Verbindung mit 
einem Auszug aus dem Gläubigerverzeichnis und einer beglaubigten Abschrift des ent¬ 
scheidenden Teiles des Strafurteils gegen den Schuldner und den Vergleichsgaranten 
betreiben. 

5. Beendigung des Verfahrens. 

8 66. 
Aufhebung der Geschäftsaufsicht. 

1. Cahn a. a. O. 293. Da ein Privat= und Zwangsvergleich in jeder Lage des 
Geschästsaufsichtsverfahrens möglich ist, kann nicht von vornherein in einem Anwachsen 
der Passiven, etwa der vom Verfahren nicht betroffenen Gläubigerschaft, eine Gefahr 

für die Gläubigerschaft schlechthin erblickt werden, zumal da nach Wegfall der Kriegs¬ 
verhältnisse sich der Status zugunsten des Schuldners verschieben kann. Die ungünstige 
Situation darf nur nicht so weit gehen, daß die vom Verfahren nicht betroffenen An¬ 
sprüche der I§ 13 und 33 entweder selbst nicht zum Zuge kommen oder — selbst bei künf¬ 
tigem Eingang der durch den Krieg in Mitleidenschaft gezogenen Außenstände — die 
vorhandenen Mittel verschlingen. 

2. Klimmer a. a. O. 184. Bloße Zweifel darüber, ob die Zahlungsunfähigkeit 

nach Aufhören der Kriegsverhältnisse wird abgewendet werben können, genügen zur 

Aufhebung nicht. Das Gericht wird gegebenenfalls vor Aufhebung der Geschäftsaussicht
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auch von seinem Rechte nach § 16 VO., die Verhältnisse zu klären, ausgiebigen Gebrauch 

zu machen haben. Es muß insbesondere den Schuldner hören (5 67). 

867. 

Anhörung des Schuldners. — Aufhebungsverbot. 

1. Kallir a. a. O. 391. Um bestehende Vergleichsverhandlungen durch den nach¬ 
träglichen Wegfall der Voraussetzungen der Geschäftsaufsicht nicht zu stören, bestimmt 

* 67 Abs. 2, daß die Aufhebung der Geschäfisaufsicht aus diesem Grunde erst dann er¬ 
folgen darf, wenn dem Schuldner, der glaubhaft macht, daß er in Vergleichsverhandlungen 
steht, vom Gericht eine Frist bestimmt und diese verstrichen ist. Dieser Fall kann nur bei 
bestehender Geschäftsaufsicht vor Einleitung des Vergleichsversahrens gegeben sein. 
Denn ist das Vergleichsverfahren einmal eingeleitet, so hat der Schuldner schon glaubhaft 
gemacht, daß er in Vergleichsverhandlungen stehe, und das Gericht hat mit dem Beschluß 
auf Einleitung des Vergleichsverfahrens schon den Vergleichstermin angesetzt ($ 44 Ab]. 1). 
Fallen also die Voraussetzungen für die Anordnung der Geschäftsaufsicht nachträglich weg, 
so nimmt das Vergleichsverfahren trotzdem seinen Fortgang. Die Berücksichtigung dieses 
Umstandes hat in der Abstimmung und im Bestätigungsverfahren zu erfolgen. Anders 
wird zu entscheiden sein, wenn die Voraussetzungen der Geschäftsaufsicht nicht nach¬ 
träglich wegfallen, sondern wenn es sich nachträglich herausstellt, daß es schon bei Er¬ 
öffnung der Geschäftsaufsicht an den erforderlichen Voraussetzungen gefehlt hat. Es er¬ 
gibt sich beispielsweise, daß irrtümlich der Konkursgrund angenommen worden ist, während 
ed tatjächlich Hieran fehlt. Aud) da3 muß bei rechtsähnlicher Anwendung von $ 66 Ziff. 2 
als ein wichtiger Grund zur Aufhebung der Geschäftsaufsicht angesehen werden, wie 
auch die amtliche Begründung ausführt. In einem solchen Falle fehlt es von vornherein 
an den grundlegenden Voraussetzungen des Aussichts- und Vergleichsverfahrens, und 
man wird daher die Entscheidung über die Aufhebung der Geschäftsaufsicht nicht in das 
Abstimmungs- und Bestätigungsverfahren verlegen können. Die Geschäftsaussicht ist 
dann vielmehr aufzuheben ($ 66 Abf. 1). Daß Vergleichsstörer die Vergleichsverhandlungen 
durch den Antrag auf Aufhebung der Geschäftsaufsicht wegen ursprünglich fehlender 
Voraussetzungen zu hintertreiben versuchen, ist nicht zu befürchten. Ist die Behauptung 
unzutreffend, so wird der Antrag des Vergleichsstörers durch unanfechtbare Ente 
scheidung (Gegenschluß # 68, 19) verworsen, andernfalls wird durch Aufhebung der 
Geschäftsaussicht dem Vergleichsverfahren die Grundlage entzogen. 

2. Bovensiepen a. a. O. 136. Die Bemessung der (Nach.) Frist ist vom Gesetz 
ganz dem pflichtgemäßen Ermessen des Richters überlassen, je nach der Schwierigkeit 
der Sachlage, dem Umfang des schuldnerischen Vermögens, der Art und der Größe seines 
Geschäfts oder Betriebes wird sie länger oder kürzer zu bemessen sein. Doch wird im 
Interesse der alsbaldigen Klarstellung der Verhältnisse und einer möglichst schleunigen 
Abwicklung des Verfahrens die Frist, dem Zweck des Aussichtsverfahrens entsprechend, 
nur so lange bemessen werden dürfen, als es unbedingt gebolen ist. Sie wird daher immer 
nur einen Bruchteil der einen Monat betragenden Frist bis zum Stattfinden des Ver¬ 
gleichstermins betragen dürfen. 

3. Jäger, JW. 17 264. Nach Aufhebung der G. können unbefriedigte Gläubiger 
eine Vorrangstellung künftig auf Grund des § 13 nicht mehr in Anspruch nehmen. Auch 
solche nicht, denen sich der Schuldner unter ausdrücklicher Zustimmung der Aussichtsperson 
verpflichtet hatte. Diese Neugläubiger stehen jetzt mit Altgläubigern auf einer Stufe. 
Hat freilich rechtskräftige Vergleichsbestätigung zur Beendigung der Geschäftsaussicht 
geführt($ 69), fo sind die Neugläubiger (des § 13 Abs. 1 Nr. 1) insofern weit besser gestellt, 
als sie von den Vergleichsminderungen unberührt bleiben (ss 33, 62). Wenn dagegen ein 

Vergleich mißglückt und der Konkurs nachgefolgt ist, haben jene Neugläubiger keinen 
Vorrang vor den Altgläubigern und zählen namentlich nicht zu den Massegläubigern des 
Konkurses. Nur Verfahrenskosten und Entlohnung der Aussichtsperson erweitern den. 
lonkursrechtlichen Rahmen ($ 71). So hat die Kreditgewährung an Aussichtsschuldner



122 B. Geltendmachung von Ansprüchen während der Kriegszeit. 

ihre Gefahren (Breit, ZW. 15 178). Die GW. brängt auf Barerlebigumg neuer Verträge. 
Auch die Vertragsgegner der bei Anordnung der Geschäftsaufsicht schwebenden gegen¬ 
seitigen Schuldverhältnisse zählen im späteren Konkurse nicht elwa schon deshalb zu den 
Massegläubigern des §359 Nr. 2 KO., weil im Aussichtsverfahren keine Lösung des Vertrags 
erfolgt ist (§ 9ff., 13 Abs. 1 Nr. 2). Vielmehr hat, wenn die Gegenseitigkeit bei Konkurs¬ 
eröffnung noch besteht, der Konkursverwalter nun freie Hand (5 17, vol. 55 18ff. KO.) 

4. Jäger, JW. 17 264. Bedeutsam ist die Frage, ob der besonderen Konkurs¬ 
anfechtung (s 30 KO.) auch Handlungen des Aufsichtsschuldners oder der Aussichtsperson 
lediglich deshalb ausgesetzt sein sollen, weil der Erwerber, wie das die Regel sein wird, 
die nicht behobene Zahlungseinstellung kannte. Das neue österreichische Recht schaltet 
diese Anfechtbarkeit durch besondere Bestimmung aus (§ 31 Abs. 3 KO., vgl. auch § 63 
Abs. 2 Ungar AusglO.). Die VO. und ihre Begründung schweigen, was un so befremd¬ 
licher ist, als bisher schon Streit über diese solgenschwere Frage bestand (vgl. Levy, 58f. 
mit Verw.). Mit Recht betont Breit, JW. 15 173f., daß es gerade Zweck der G. ist, 

dem Schuldner trotz seiner Zahlungsunfähigkeit die Abschließung weiterer Rechtsgeschäfte 
zur Rettung seines Unternehmens zu ermöglichen. Er schließt hieraus, daß nur eine im 
Sinne des § 5 Aufs VO. eigenmächtige Rechtshandlung des Schuldners anfechtbar sein 
könne. Nach dem ganzen Zusammenhange denkt Breit dabei nur an den Ausschluß einer 
lediglich auf Kenntnis der Zahlungseinstellung beruhenden Anfechtbarkeit, also an Fälle 
des & 30 KO. Die Besorgnis von Levy a. a. O., daß damit unlauteren Schiebungen Tür 
und Tor geöffnet werde, trifft daher nicht zu. Absichtsanfechtung (§ 31 KO.) und per¬ 
sönliche Verantwortlichkeit der Aufsichtsperson (6 24 Aufs VO.) bilden ein ausreichendes 
Gegengewicht. Für den Ausschluß der Anfechtbarkeit des § 30 KO. spricht jetzt auch der 
Umstand, daß die Entlohnung der Aussichtsperson für ihre in Kenntnis des Konkursgrundes 
geleisteten Bemühungen im späteren Konkurse sogar den Massekosten eingerechnet wird 
(vgl. dazu Jäger, KO.“, §3 30 Anm. 26, 37 mit Verw.). Folgerecht wird anzunehmen sein, 
daß auch der im Aufsichtsversahren gestattete Sonderzugriff (z. B. die Vollstreckung einer 
von der Aufsichtsperson bewilligten Verpflichtung) der Anfechtbarkeit des § 30 KO. im 
späteren Konkursverfahren entrückt bleibt. Ob freilich diese Ansicht durchdringen wird, 

erscheint nach den bisherigen Erfahrungen zweifelhaft. Auch mit Rücksicht auf die Gefahr 
einer späteren Konkursanfechtung wird daher, wer mit dem Aufsichtsschuldner geschäftlich 
verkehrt, soweit irgend möglich, sich aus Barabschlüsse zu beschränken haben (vgl. Jäger, 
KO.s, § 30 Anm. 37). 

g 68. 
Rechtsmittel gegen den Aufhebungsbeſchluß. 

Cahn a. a. O. 296. Iſt die Geſchäftsaufſicht aufgehoben, ohne daß dem Schuldner 

die weitere Wohltat des Zwangsvergleichs und damit eine Neuordnung seiner Existenz 

zuteil geworden ist, so stehen, solange kein Konkurs eröffnet ist, die Gläubiger wieder 

einander gleich. Der loyale Schuldner kann dies unter Umständen durch zeitliche Ver¬ 

bindung des Aufhebungs- und Konkursantrags verhüten. 

III. Schlußvorschriften. 

g 71. 
Aufsichts- und Vergleichskosten im Kon kursfall. 

1. Zweigert a. a. O. 106. Erforderlich und ausreichend ist, daß das Konkursver¬ 

fahren in innerem Zusammenhange mit der Geschäftsaufsicht steht, d. h. auf derselben 

Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung beruht wie die Geschäftsaufsicht. 

2. Weinberg a. a. O. 98. Anschluß des Konkursverfahrens an die G. wird auch 

dann anzunehmen sein, wenn nicht, wie dies die Regel bildet, gleichzeitig oder unmittelbar 

nach rechtskräftiger Aufhebung der GA. die Konkurseröffnung ersolgt, sondern auch dann, 

wenn einige Zeit dazwischen liegt, aber die Zahlungsunfähigkeit oder lberschuldung
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inzwiſchen nicht behoben war, vielmehr auf den gleichen wirtſchaftlichen Grundlagen 
beruht. 

3. Levy a. a. O. 128. Die Bezeichnung „im Anſchluß“ wird beſonders angewendet 
werben können, wenn das Konkursverfahren auf einen Antrag bin eröffnet wird, ber 
vor oder während der Geschäftsaufsicht gestellt worden war. 

4. Cahn a. a. D. 298. Der #71 findet nicht Anwendung, wenn es sich um einen 

späteren Konkurs dreht, der mit gegenwärtiger Geschäftsaufsicht nur die Person des 
Schuldners gemeinsam hat. Mit anderen Worten: es muß, behufs Anwendung des 
Privilegs des & 71, derjenige Konkurs sein, der ausbricht, weil die Geschäftsaufsicht aus 
einem der Gründe bes § 66 aufgehoben wird, weil etwa sich herausstellt, daß die Voraus¬ 
setzungen einer Geschäftsaufsicht nicht bestanden oder nicht sortdauern. Es kann derjenige 
Konkurs sein, welcher dadurch entsteht, daß der Eid des 5 50 verweigert und daraufhin 

die Geschäftsaufsicht aufgegeben wird. Es kann der Konkurs sein, welcher nach Zurück¬ 
nahme oder Zurückweisung oder Einstellung oder Verwerfung oder Aushebung des Ver¬ 
gleichs beantragt und eröffnet wird. Es kann auch der Konkurs sein, welcher ausbricht, 
weil ber Schuldner oder Bürge den Vergleich nicht oder nicht recht erfüllt haben. Denn 
auch dieser Konkurs hängt noch mit der Vermögens-Insuffizienz vor und bei dem Zwangs¬ 
vergleich zusammen. Aber es darf nicht der Konkurs sein, welcher kurz oder lang nach 
Einigung des Schuldners mit seinen Gläubigern, bzw. nach Bestätigung und Erfüllung 
bes Zwangsvergleichs, sowie nach Aufhebung der Geschäftsaussicht, deshalb enisteht, 
weil der Schuldner sich bei der früheren Krifis zu stark verausgabt und angestrengt hat. 

5. Jäger a. a. O. 82, JW. 17 265. Der Anspruch eines zur Aufsichtsperson bestellten 
Anwalts auf Vergütung und Auslagenerstattung (§ 27) bleibt vom Aufsichts- und Ver¬ 
gleichsverfahren unberührt (§ 13 Abs. 1 Nr. 6, § 33 Abs. 2) und zählt zu den Massekosten¬ 
ansprüchen eines späteren Konkurses (3 71). War dieser Anspruch vor Eröffnung des 
Konkurses freiwillig erfüllt oder im Zwangswege beigetrieben worden (§27 Abs. 2 Satz 2 
AufsVO. mit § 794 Abs. 1 Nr. 3 B8PO.), so besteht keine Anfechtbarkeit nach § 30 Nr. 1 
Fall 2, Nr. 2 KO.) obwohl der Anwalt den nicht behobenen Konkursgrund (die fortdauernde 
Zahlungseinstellung) gekannt hat. Das ergibt sich jedenfalls daraus, daß er als Masse¬ 
gläubiger, nicht als Konkursgläubiger Befriedigung erlangt hat. Die Anwendbarkeit 
des § 30 Nr. 1 Fall 1 KO. scheidet schon nach den Voraussetzungen dieser Vorschrift aus. 

g 73. 
Geschäftsaufsicht zur Abwendung des Nachlaßkonkurses. 

1. Kallir a. a. O. 394. Die entsprechende Anwendung der im 3 73 angezogenen 
konkursrechtlichen Bestimmungen führt zu folgenden Ergebnissen: 

a) Eine nach dem Eintritte des Erbfalls, aber vor Anordnung der Geschäftsaufsicht 
gegen den Nachlaß erfolgte Zwangsvollstreckung oder Arrestvollziehung gewährt kein 
Absonderungsrecht (4 221 Abs. 1 KO.). Hier tritt der Gedanke in einem Einzelfall auf, 
der in der österreichischen Ausgleichsordnung zu der Bestimmung geführt hat, daß Be¬ 
schlagnahmen aus den letzten 60 Tagen vor Einleitung des Ausgleichsverfahrens hinfällig 
werden. 

b) Eine nach dem Eintritte des Erbfalls, aber vor Anordnung der Geschäftsaufsicht, 
im Wege der einstweiligen Verfügung erlangte Vormerkung ist unwirksam; sie gewährt 
also weder Aussonderungs- noch Absonderungsrechte (§ 221 Abs. 2). 

Die Anwendung dieser beiden Bestimmungen im Zwangsvergleichsverfahren 
führt im einzelnen zu Schwierigkeiten. Nach § 221 Abs. 1 u. 2 KO. sind die erlangten Rechte 
nur beschränkt, im Konkursverfahren unwirksam, entfalten ihre Kraft aber wieder nach 
dessen Beendigung, insbesondere auch durch Zwangsvergleich, soweit die betreffenden 
Gegenstände nicht etwa im Konkursverfahren verwertet worden sind. Im Vergleichs¬ 
verfahren findet regelmäßig eine Verwertung der betroffenen Gegenstände nicht statt, 

so daß die Gläubiger zwar im Vergleichsverfahren als beteiligte Gläubiger zu gelten 

hätten, aber ihre Pfandrechte und Vormerkungsrechte für die Zeit nach Beendigung
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des Vergleichsverfahrens behalten. Die Rechte bleiben wie beim Konkurszwangsvergleiche 
für die trotz des Vergleichs übrigbleibende natürliche Verbindlichkeit bestehen. Daß der 
Zwangsvergleich seiner Rechtsnatur nach ein Vergleich ist, kann hier noch weniger zweifel¬ 
haft sein, als beim Konkurszwangsvergleich. 

ce) Der Erbe kann selbst Vergleichsgläubiger sein, wenn er eigene Ansprüche an 
den Erblasser hatte oder durch Berichtigung von Nachlaßverbindlichkeiten Ansprüche er¬ 
worben hat (5 225 KO.). 

d) Nicht beteiligt an der Geschäftsaufsicht und dem Vergleichsverfahren sind die¬ 

jenigen Gläubiger, deren Ansprüche im § 224 KO. als Masseschulden bezeichnet sind. 

Es sind dies die sog. notwendigen Erbschaftsausgaben, wic z. V. Beerdigungskosten usw. 

e) Nicht beteiligt am Vergleichsverfahren, wenn auch an der Geschäftsaussicht, 
find die im $ 226 Abf. 2 und 4 RD. bezeichneten Gläubiger. Sie gehören zur Gruppe 
ber im Konkurfe fog. minderberechtigten Gläubiger, die aud) am Konkurszwangsvergleiche 
nicht teilnehmen ($ 230 Ab. 2 KO.). 

Der Zwangsvergleich begrenzt, jotveit er nicht ein anderes jejliept, zugleich den 
Umfang der perjönlihen Haftung des Erben, auch wenn er sonst unbeschränkt haften 
würde (5 73 Abs. 4 Satz 4). An dem Vergleichsverfahren der sortgesetzten Gütergemein¬ 
schaft sind nur die Gesamtgutsgläubiger beteiligt, deren Forderungen schon zur Zeit des 
Eintritts der fortgesetzten Gütergemeinschaft bestanden (5 73 Abs. 5 Sa# 2). 

2. Jäger, JW. 17 264 58. Es gibt eine Nachlaßaufsicht auch noch nach der Teilung 
des Nachlasses. Nach dieser ist eine Nachlaßverwaltung ausgeschlossen (§ 2062 Be#B.), 
ein Nachlaßkonkurs aber noch statthaft (s 216 Abs. 2 KO.). Nun erklärt zwar der § 73 
Abs. 1 Aufs VO. den $ 216 Abs. 2 KO. nicht ausdrücklich für anwendbar. Da aber bie 
Nachlaßaufsicht den Zweck hat, einen drohenden Nachlaßkonkurs abzuwenden, muß sie 
solange zulässig sein als dieser, also auch noch nach der Teilung, aber eben nur als einheit¬ 
liche Aufsicht über den Gesamtnachlaß. Eben darum ist sie umgekehrt auch schon statthaft, 
ehe der Erbe angenommen hat. Sie bleibt es mit Rücksicht auf den § 73 Abs. 4 Sat 4 
Aufs VO. auch, nachdem der Erbe die Haftungsbeschränkbarkeit einbüßte. Vgl. § 216 
Abs. 1 KO. 

3. Jäger, IW. 17 265. Die GA. wirkt nach § 73 Abs. 2 VO. wie der 
Nachlaßkonkurs, was „die Haftung des Erben für die Nachlaßverbindlichkeiten“ betrifft. 
Diese Rechtsfolgen können aber unmöglich einseitig zugunsten des Erben und seiner 
Eigengläubiger eintreten. Vielmehr erfolgt auch im übrigen eine Sonderung des er¬ 
erbten und des eigenen Vermögens, wie sie der Nachlaßkonkurs herbeiführt. Darum müssen 
namentlich die 35 1976 bis 1979 (§ 2013) Be#B. anwendbar sein, also z. B. Forderungen 
und Schulden des Erben gegenüber dem Erblasser wieder aufleben. Das bestätigt die 
im § 73 Abs. 1 Aufs L#O. anerkannte Anwendbarkeit des § 225 KO. Weiter aber ist klar, 
daß Eigengläubiger des Erben außerhalb der Nachlaßaussicht stehen und zwar im Sinne 
seiner Verdrängung vom Zugriff auf den beaussichtigten Nachlaß. Daß sie am Nachlaß¬ 
konkurse nicht teilnehmen, ergibt der § 226 Abs. 1 KHO. (für die Nachlaßverwaltung vgl. 
$ 1984 Abj. 2 BGB., 55 784 Abi. 2, 785 ZPD.). Für das Vergleichsverfahren der Nachlaß¬ 

aufficht führt der 8 73 Abf. 4 Say 3 AuffBD. zu demjelben Ergebnisse. Während der all¬ 

gemeinen Nachlapaufjicht aber steht das Vollstreckungshemmnis des $ 6 Abſ. 2 AufſVO. 
aud) den Eigengläubigern entgegen. 

4. Klimmer a. a. O. 199. Die Gläubiger ded Erben fünnen während der Gefchäjts- 
aufsicht über den Nachlaß den Nachlaßkonkurs nicht herbeisühren, weil während der Ge¬ 
schäftsaussicht das Konkursverfahren nicht eröffnet werden darf (5 6 Abs. 1 V.). Vom 
Aufsichtsverfahren über den Nachlaß werden die Gläubiger des Erben im Sinne des 

6 Abs. 2 V0O. nicht betroffen, denn sie sind keine Nachlaßgläubiger (5 6 Abs. 2 UO.). 
Man wird deshalb nicht sagen können (so Jäger, IW. 17 265), daß die Vorschrift des § 6 
Abs.2 VO. einer Vollstreckung in den Nachlaß entgegenstünde. Sie dürfen nicht in den Nach¬ 
laß vollstrecken, weil sie nichts vom Nachlaß, sondern nur vom Erben zu verlangen haben



Bek. über die Geschäftsaufsicht usw. v. 14. Dezember 1916. 8 75. 125 

6 225 KO.). Gegen den Erben können sie vollstrecken, ebenso die Eröffnung des Kon¬ 
kurses beantragen. 

5. Kallir a. a. O. 362. Wo eine Verpflichtung befteht, Konkurs zu beantragen, 

{o bei Aktiengesellschaften, Gesellschaften mit beschränkter Haflung usw., wird diese Pflicht 
durch Stellung des Antrags auf Geschäftsaufsicht ausgeschaltet. Das gleiche gilt bei Nach¬ 
lässen. Auch Erben und Nachlaßverwalter sind von den ihnen nach $$ 1980, 1985 BOB. 
drohenden Schadensersatzverbindlichkeiten frei, wenn sie statt Konkurs Geschäftsaufsicht 
beantragen (851,72, 73: „zur Abrmendung de3 Konkurfes”). Stirbt der Schuldner mährenb 
der Gefchäftsaufjicht, jo werben im der Regel die Grunbfäge über bie Nachlaß-Geschäfts¬ 
aufsicht Anwendung finden. Die Erben können die Einleitung des Vergleichsverfahrens 
beantragen oder einen vom Erblasser bereits gemachten Vergleichsvorschlag ihrerseits 
aufnehmen. Stirbt der Vergleichsschuldner nach Annahme des Vergleichsvorschlags, 
so sind die Erben an ihn gebunden. Einen Grund zur Nichtbestätigung des Vergleichs 
bildet der Tod des Erblassers nicht. 

6. Jäger, JW. 17 436. Entsprechend müssen die 3§8 212, 234 KO. anwendbar sein, 
wenn der Gesellschafter oder der Erbe im Eigenkonkurs, das Gesellschaftsvermögen oder 
der Nachlaß aber unter Geschäftsaufsicht steht. 

§ 75. 

Ruhen der Anfechtungsfristen. 

1. Jäger, YB. 171%. Mit Rücksicht auf die Möglichkeit, daß die G. vielleicht 
ihren Zweck verfehlt, war für das bisherige Recht empfohlen worden, keinen Konkurs¬ 
antrag abzuweisen, sondern ihn hinhaltend zu behandeln. Damit sollte die Ansechtbar¬ 
leit der in Kenntnis des Konkursantrags oder zehn Tage vor ihm vorgenommenen Rechts¬ 
handlungen (5 30 KO.) aufrecht erhalten werden (ugl. Mayer 156, Levy 20). Der 5 75 
läßt aber nun erkennen, daß die Verordnung eine Aufrechterhaltung der durch Aufsichts¬ 
anträge überholten oder während der Aufsicht gestellten Konkursanträge gar nicht erwartet. 
Auch dürfte es sachlich kaum angemessen sein, Konkursanträge Jahr und Tag in der Schwebe 
zu lassen. Ist freilich mit baldiger Aufhebung der Geschäftsaussicht zu rechnen, so wird 
die Erledigung des Konkursantrags unter Verständigung des Antragstellers auszuschieben 
sein. Einer Verbindung der — wider Willen des Schuldners — erfolgenden Aussichts¬ 
aufhebung mit der Eröffnung des Konkurses steht der $ 68 entgegen. 

2. Jäger, JW. 17 197. Doa die Einzelvollstreckung wegen eines vom Verfahren 
betroffenen Anspruchs während der Geschäftsaussicht weder in altes noch in neuerworbenes 
Schuldnervermögen statthaft ist, bleibt dem Aufsichtsgläubiger nach beiden Richtungen 
auch die nur zur Erschließung des Zwangszugriffs dienende Einzelanfechtung verwehrt. 
Dies bestäligt ein Gegenschluß aus § 13 Abs. 5 AnfG., da für die Geschäftsaufsicht 
ihrem gegenständlichen Umfang entsprechend eine Ausnahme nicht einmal für neuerworbene 
Vermögensstücke gemacht wird. Auch kann man durchaus nicht behaupten, daß sich das 
Zulässigkeitserfordernis des fruchtlosen Vollstreckungsversuchs (§ 2 Auf G.) nach Lage 
der Sache erübrige. Das braucht nicht einmal bei Uberschuldung der Fall zu sein. 

Die Dauer der G. wird, wenn der Aussichtsgläubiger nach deren Beendigung 
ansicht, auf den Lauf der Anfechtungsfristen nicht angerechnet (5 75 Abs. 1). Für nicht¬ 
beteiligte Gläubiger bedarf es keiner solchen Fristerstreckung, da ihnen schon während der 
Geschäftsaufsicht Einzelvollstreckung und Einzelanfechtung unverwehrt bleibt (s§ 75 Abs. 2). 

3. Jäger, JW. 17 197. Die dem § 2 Aus G. nachgebildete Voraussetzung des & 773 
Abs. 1 Nr. 4 BGB. ist keineswegs schon durch das Vorliegen des Konkursgrundes erfüllt. 
Sonst würde ber § 773 Abs. 1 Nr. 3 BE#V. jeder selbständigen Bedeutung ermangeln. 
Es trifft daher nicht zu, wenn das OLG. Hamburg, Recht 15 Nr. 797 behauptet, dem 
Bürgen sei die Einrede der Vorausklage stets schon dann versagt, wenn der Haupt¬ 
schuldner unter G. stehe. Vielmehr spricht die Aussicht der Gesundung des Schuldner¬ 
vermögens gegen die Anwendbarkeit der Nr. 4 wie der Nr. 3 des $ 773 BOB.
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Erst von der Vergleichsstundung heißt es, daß sic dem Bürgen nicht zustatten komme, 
60 Aufs VO. (5 193 KO.). 

8 76. 

Sondervorſchrift für Genoſſenſchaften. 

Preuß. Allgemeine Verfügung vom 19. März 1917 über die Anzeige der Anordnung einer 
Geschäftsaufsicht gegen eine eingetragene Genossenschaft zu den Registerakten. 

(IJMBI. 105.) 

Mit Rücksicht auf § 76 der Verordnung des Bundesrats über die Geschäftsaussicht 
zur Abwendung des Konkurses vom 14. Dezember 1916 (RBl. 1363) werden die Gerichts¬ 
jhreiber der Amtsgerichte angewiefen, von der Anwendung einer Gefchäftaufficht gegen 
eine eingetragene Genoffenfhaft zu den Negifteratten Anzeige zu erjtaften. Dies gift 
auch für bereits angeordnete Geschäftsaufsichten. 

87. 

Stimmenkauf. 

1. Cahn a. a. O. 323. Es ist bedeutungslos, ob der Gläubiger nach Zusage ab¬ 
stimmte, ob die Abstimmung den angestrebten Erfolg Hatte und ob das Verfahren der 
Geschäftsaufsicht oder des Vergleiches zuvor ausgehoben wurde. Das Verhandeln zu¬ 
gunsten des Schuldners, welches etwa durch den Schuldner oder eine andere Person er¬ 
kauft wird, fällt nicht unter den § 77, der nur den Kauf einer Abstimmung mit Strafe 
belegt. Die Stimmenthaltung fällt ebenfalls nicht unter den § 77. Das Vergehen er¬ 
fordert Vorsatz. Ein Frrtum über den Charakter und Zweck der Vorteilsgewährung wirkt 
strafausschließend (St GB. 5 59). Irgend ein materieller Vorteil genügt. Der Versuch ist 
möglich (RSt. 6, 194), jedoch straflos. 

2. Klimmer a. a. O. 205. Wie im Falle des Konkurses das Vergehen des § 243 
KO. nur von cinem „Konkursgläubiger" begangen werden kann (3. B. alfo nicht von einem 
Absonderungsberechtigten als solchem), so wird für die Geschäftsaufsicht wohl Voraus¬ 
sebung sein, daß es sich um einen Gläubiger handelt, der berechtigt ist, über den Vergleichs¬ 
vorschlag abzustimmen (58#8 37 f. VO.). Hält jedoch ein Gläubiger sich für stimmberechtigt, 
ohne daß er es ist, und besteht bei dem Schuldner der gleiche Irrtum, so können sich beide 
wohl nad) §# 77 strafbar machen. — Der Stimmenkauf kann vom Schuldner, aber auch 
von einem Gläubiger oder einer dritten Person begangen werden. — Besondere Vorteile 
sind solche, die dem Stimmenverkäufer allein oder doch nicht der Gesamtheit der übrigen 
Gläubiger zugute kommen; es können wohl Vorteile jeder Art, nicht bloß pekuniäre 
Vorteile, gewährt und versprochen werden. — Das Versprechen, nicht zu stimmen, ist 
ebensowenig strafbar wie das Versprechen, auf die Gläubiger in einem bestimmten Sinne 
einwirken zu wollen usw. 

3. Bovdensiepen a. a. O. 150. Unerheblich ist es, ob es überhaupt zur Abstimmung 
kommt. 

§ 78. 
Gerichtskosten. 

Bovensiepen a. a. O. 151. Nach § 84 DGersKt G. hat auch der Antragsteller — 
also der Aufsichtsschuldner oder die Aufsichtsperson — vor Vornahme eines mit baren 
Auslagen verbundenen gerichtlichen Aktes zwecks ihrer Deckung einen hinreichenden 
Vorschuß zu bezahlen. Dies wird namentlich bei einer zur Aufklärung des Sachverhalts 

beantragten Vernehmung von Zeugen oder Sachverständigen der Fall sein. Dagegen 
ist natürlich der Richter nicht befugt, wenn er selber von Amts wegen (vgl. 8 16 der Bek.) 
zur besseren Aufklärung Auslagen nach sich ziehende Ermittlungen, etwa Vernehmung 
von Zeugen und Sachverständigen (Bücherrevisoren) für erforderlich hält, vorher vom 
Aufsichtsschuldner einen Auslagenvorschuß einzufordern; ebenso Klimmer a. a. O. 207.
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879. 

Rechtsanwaltsgebühren. 

Klimmer a. a. O. 210. Ein Rechtsanwalt, der als Aufsichtsperson bestellt ist, kann 
die Vergütung nach 2 BD. neben feinen Gebühren beanfpruchen. Erftere ift nad) 

*r 13 Abs. 1 Nr. 6, 6 33 VO. privilegiert, letztere nicht; erstere gehört im späteren Konkurs 
zu den Massekosten (3 71 V0.), letztere sind gewöhnliche Konkurssorderungen. Hat die 
Aussichtsperson vor Eröffnung des späteren Konkurses die Vergütung nad) $ 27 BD. 
vom Schuldner erhalten oder beigetrieben. so ist in dem Konkurse eine Anfechtung nach 
830 RD. nicht möglih (Zäger, IM. 16, 266). 

S 80. 
Übergangsvorschrift. 

Jäger, 3W. 17 266. Nüdwirtende Kraft ift der für den Fall des Miflingeng der 
Konkursabwendung vorgesehenen Erstreckung der Anfechtungsfristen (6 75 Abs. 1) in 
dem Sinne beigelegt, daß bei der Fristberechnung die Dauer aller Geschäftsaussichten, 
die seit dem 10. August 1914 eröffnet worden sind, außer Anjak bleibt ($ 80 Abs. 1). 
Nichts wäre verkehrter, als aus dieser ausdrücklichen Bestimmung den Gegenschluß zu 
ziehen, daß andere Neuerungen sachlichen Inhalts nur in einem unter der Herrschaft des 
neuen Rechts angeordneten Aufsichtsversahren maßgebend seien. Vielmehr müssen z. B. 
die Vorschriften über vorzeitige Lösung von Gegenseitigkeitsverträgen (ss 9 bis 11, 5 13 
Abs. 1 Nr. 2 Abs. 2) schon deshalb auch in einem vor dem 25. Dezember 1916 eingeleiteten 
Versahren auf einen im Sinne dieser Vorschriften schwebenden (beiderseits noch un¬ 

erfüllien) Vertrag Anwendung finden, weil ihr Hauptzweck die Förderung des konkurs¬ 
abwendenden Zwangsvergleichs ist, der ohne Zweifel auch zur Abwicklung alter Geschäfts¬ 
aufsichten dient. Schon wegen des Zusammenhangs mit dem Vergleichsverfahren müssen 
auch die Vorrechtserweiterungen des § 13 Abs. 1 Nr. 5 und die ausdrückliche Einreihung 
des Kostenaufswands unter die nicht beteiligten Ansprüche durch den $ 13 Abs. 1 Nr. 6 
(ebenso der § 71) allen noch ausstehenden Forderungen dieser Art in älteren G. zustatten 
kommen. Auch ist seit dem 25. Dezember 1916 für die Reihenfolge der Befriedigung 
aus versügbaren Mitteln der § 5 Satz 2 maßgebend. Wer zu dieser Zeit noch nicht aufge¬ 
rechnet halle, unterliegt auch im vorher angeordneten Verfahren den Aufrechnungs¬ 
schranken des § 8 und, wenn ihm diese die Aufrechnung während der G. verwehren, 
auch den Wirlungen des Zwangsvergleichs. Die Verjährungshemmung des $ 7 muß 
gleihfall3 für ältere Aufjichten in dem Sinne gelten, daß einem Aufsichtsgläubiger nicht 
entgegengehalten werden darf, sein Anspruch sei während der Geschästsaussicht verjährt. 
Andererseits hat seit dem 25. Dezember 1916 jeder Aussichtsgläubiger, der nun erst zum 
Prozesse schreitet, die Kostenlast des § 12 zu gewärtigen, es sei denn, daß er zur Klage¬ 
erhebung einen besonderen Anlaß im Sinne dieser Vorschrift hat. 

Anhang. 

Preuß. Allgemeine Verfügung vom 21. Februar 1917 über die Zählung der im Geschäfts¬ 

aufsichtsverfahren zur Abwendung des Konkurfes geschlossenen Zwangsvergleiche. 
(Im l. 62.) 

Es ist erwünscht, die Zahl der im Geschäftsaufsichtsverfahren zur Abwendung des 
Konfurjes gefchloffenen Zmangsvergleiche ($ 33ff. ber Verorbnung vom 14. Dezember 
1916 — RGBl. 1363 —) feslzustellen. Zur Ermöglichung der Zählung it bei der Weg- 
legung der Akten über die durch Zwangsvergleich beendeten Geschäftsaufsichtsverfahren 

(vgl. 5 69 a. a. O.) in die Spalte 6 des Vollstreckungsregisters das Wort „Zwangsvergleich“ 
einzustellen. In den Gefchäftsüberfichten und ebenjo in ben Zufammenftellungen ber 
Ergebniffe aus den Geschäftsübersichten ist bei der Darstellung der beendeten Geschäfts¬ 
auffichtäuerfahren bei Tabelle V Spalte 4 (siehe Rundverfügung vom 18. Dezember 1914 
— 18993 —) die Zahl der durch Zwangsvergleich beendeten Geschäftsaufsichtsverfahren 
nachrichtlich mitzuteilen durch den Zusaß „darunter durch Zwangsvergleich“.
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(Bek. Nr. 10 bis 16 als 6 bis 12 in Bd. 1, 368ff.; Nr. 17 als Nr. 13 in Vd. 2, 126; 
Nr. 18 als Nr. 17 in Bd. 3, 122.) 

19. Bek. betr. Ausnahme von dem Verbote von Mitteilungen ũber 
Preise von Wertpapieren usw. Vom 7. Juli 1917. (RGBl. 635.) 

[RR. Beripap®D.25. 2. 15]. Mitteilungen über Wertpapierkurse sind gestattet, wenn 
sie zwischen im Inland ansässigen Personen oder Firmen erfolgen, die gewerbsmäßig 
Bankiergeschäfte betreiben. 

(Bek. Nr. 20 als Nr. 13 in Bd. 1, 381.) 

21. Bet, über die Pfändung des Nuhegeldes der im Privatdienft 
angeftellten Perfonen. Dom 22. März 1917. (NGBI. 254.) 

II.] 8 1. Das Ruhegeld der im Privatdienst angestelllen Personen ift der Pfändung 
nur infomweit unterworfen, al3 der Gejamtbetrag die Summe von zweitaufend Mar! 
für das Jahr übersteigt. 

Die Vorschriften des § 4 Nr. 2, 3 und des § 4a des Gesetzes, betreffend die Beschlag¬ 

nahme des Arbeits- oder Dienstlohns, vom 21. Juni 1869 (Bundes=Gesetzbl. 1869 S. 242 
und 1871 S. 63, R#l. 1897 ©. 159, 1898 S. 332) finden entsprechende Anwendung. 

5 2. Gesetzliche Vorschriften, die über die Pfändung von Ruhegeld der im $ 1 be- 
zeichneten Art abweichende Bestimmungen treffen, bleiben unberührt. 

#§ 3. Die Verordnung tritt am 26. März 1917 in Kraft. Den Zeitpunkt des Außer¬ 
krafttretens bestimmt der Reichskanzler. 

Ist ein Anspruch der im $ 1 bezeichneien Art vor dem Inkrafttreten dieser Ver¬ 

ordnung gepfändet, so verliert die Pfändung hinsichtlich später fällig werdender Bezüge 
ihre Wirksamkeit, soweit sie bei Anwendung des & 1 unwirksam sein würde. Dies gilt 
entsprechend für eine vor dem Inkrafttreten der Verordnung erfolgte Aufrechnung, Ab¬ 
tretung oder Verpfändung. 

(Bek. Nr. 22 als Nr. 15 in Bd. 2, 131; Nr. 23 als Nr. 21 in Bd. 4, 751.) 

24. Bek. über Bestimmung des Kriegsgebiets im Sinne der 20. 
zum Schutze von Kriegsflüchtlingen v. 8. Februar 1917 (Rönl. 113.) 

Vom 26. Februar 1917. (RE#l. 194.) # 

I&.]Auf Grund des §* 10 der Verordnung zum Schutze von Kriegsflüchtlingen vom 
8. Februar 1917 (Rl. 113) wird bestimmt: 

Als Kriegsgebiet im Sinne der Verordnung gelten die Insel Helgoland und 
das Gebiet von Elsaß-Lothringen mit Ausnahme der Kreise Saargemünd, Weißen¬ 
burg und Hagenau sowic des Kantons Forbach. 

II. Maßnahmen zugunsten des Gläubigers. 
(Bek. Nr. 1 bis 3 in Bd. 1, 382Ff.) 

4. Bek. über die Verjährungsfriften. Vom 22. Dezember 1914. 
(RSBL. 543.) 

Wortlaut, Begrimdung und Erläuterung 1 bi 3 in Bd. 1, 391. 

4. MUB. 17 366 (RDA.). Nad) den VerjBel. verjähren die in ben 5196, 197 VG%. 
bezeichneten Aniprüche, die vor dem Sntrafttreten der BO. v. 22. 12. ld nod) nidyt verjährt 
waren, nicht vor dem Schlussedes Jahres 1916. „Dies giltauch insoweit, als fürdie Ansprüche 
die Verjährungsfrist durch andere reichsgesetzliche Vorschriften als die der §§# 196, 197 

BG#. geregelt ist“ (Bek. v. 4. 11. 15). Die Bek. beziehen sich demnach nicht lediglich auf An¬
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sprüche, die unmittelbar unter $$ 196, 197 BOB. fallen. Andererseits gelten sie aber nur 

für Ansprüche im Sinne der §§ 196, 197, mithin abgesehen von den Fällen des $ 196 für 
alle Ansprüche, deren Verjährung reichsgesetzlich geordnet ist. Dazu gehört der Anspruch 
auf KrK.=Sterbegeld. Daß dieses Anspruch öffentlich-rechtlicher Nakur ist, steht dem nicht 
entgegen. Ebensowenig der Umstand, daß das Sterbegeld nur eine einmalige Leistung 
darstellt. Allerdings betrifft § 197 BGB. Verbindlichkeiten, die im allgemeinen in regel¬ 
mäßig wiederkehrenden Leistungen zu bestehen pflegen; er ist aber gleichwohl anwendbar, 
wenn ein solcher Anspruch ausnahmsweise nur auf eine einmalige Zahlung geht. Es 
genügt zur Anwendung des § 197, daß die Forderung zu einer Gruppe von Ansprüchen 
gehört, die im allgemeinen ihrer Natur nach regelmäßig wiederkehrende Leistungen zum 
Gegenstande haben. Das trifft auf den Anspruch auf Sterbegeld zu; denn es gehört zu 
den Kassenleistungen, die hauptsächlich, wie z. B. Krankengeld und Wochengeld, in regel¬ 
mäßiger Wiederkehr zu gewähren sind. Die Bek. v. 22. 12. 14 und 4. 11. 15 finden daher 
auf das Sterbegeld ebenso wie auf das Kranken- und Wochengeld Anwendung. 

(Bet. Nr. 5, 6 in Bd. 2, 140 ff.; Nr. 7 in Bd. 3, 124.) 

8. Bek. über Verjährungsfristen im Wechselrechte. Vom 19. Juli 1917. 
(R#l. 635.) 

[8R.] § 1. Wechselmäßige Ansprüche gegen den Akzeptanten eines im Inland zahl¬ 
baren Wechsels, die noch nicht verjährt sind, verjähren, wenn der Akzeptant seinen Wohn¬ 
ort im Ausland hat oder wenn in dem Wechsel ein ausländischer Wohnort des Bezogenen 
angegeben ist, nicht vor dem 31. Dezember 1918. Das gleiche gilt für wechselmäßige An¬ 
sprüche gegen den Aussteller eines im Inland zahlbaren cigenen Wechsels, wenn der 
Aussteller seinen Wohnort im Ausland hat oder wenn in dem Wechsel ein ausländischer 
Ausstellungsort angegeben ist. 

8 2. Dieje Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung 121. 7.1 in Kraft. 

Begründung. 
(orddAllgZtg. v. 21. 7. 17 Nr. 199 1. Ausg.) 

Es befinden fih aus der Zeit vor dem Kriege noch vielfach akzeptierte Wechfel 
in deutfchen Händen, die auf im Ausland mohnende Bezogene lauten, aber im Inland 
zahlbar find. Solche Wechsel sind besonders im Warenverkehr mit polnischen Firmen 
üblich (russisch=polnische Mark=Domizile). Die Inhaber haben die Wechsel während 
des Krieges nicht einziehen fönnen und rechnen eıft auf Zezahlung nach Beendigung 
des Krieges. Da der wecdfelmäßige Anspruch gegen den Akzeptanten nach Artikel 27 
der Wechfelordnung in drei Jahren vom Derfalltage des Wechfels an verjährt, würden 
die Inhaber in der Regel gezwungen fein, demnähft Handlungen zur Unterbrehung 
der Derjährung vorzunehmen. Die Dorjcriften über die Hemmung der Derjährung 
in Fällen höherer Gewalt ($ 203 Abf. 2 BB.) fommen hier nicht in Betracht, weil 
infolge des inländifchen Sahlungsortes ein inländifcher Gerichtsftand gegeben und 
die Rechtsverfolgung nidıt verhindert if. Die Rechtsverfolgung nötigt indefjen die 
Wechfelinhaber, zumal es fit um zahlreiche Heine Mechfel handelt und die Suftellung 
im Ausland oder durch öffentlihe Suftellung erfolgen muß, zur Aufwendung vers 

hältnismäßig erheblicher Koften, ohne daß fie zurzeit feitftellen fönnen, ob fich diefe 
Ausgaben mit Rüdjicht auf die Dermögenslage der Schuldner rechtfertigen: jie führt 
ferner zu einer $nanfprudinahme der Gerichte. Der Bundesrat hat daher, einer An« 
regung des Sentralverbandes des deutschen Bank= und Bankiergewerbes entsprechend, 
bestimmt, daß die in Frage kommenden Wechsel nicht vor dem 31. Dezember 1918 ver« 
jäbren, Die Wirfung der Derlängerung der Derjährungsfrift wird allerdings mit 
Sicherheit nur infomweit eintreten, als es sich um Geltendmachung von Ansprüchen 
vor deutfchen Gerichten handelt. Sür Gerichte anderer Staaten könnte fie nur in 
Stage fommen, wenn diefe nach den für fie maßgeblichen Grundsätzen des inters 
nationalen Privatrechts zur Anwendung deutfhen Nechts gelangen und hierbei auch 
die während bes Saufes des Wechsels geschehene Gesetzesänderung anerkennen würden. 

Kriegsbuch. Bd. 6. 9
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Nach Mitteilungen von Intereffenten ift aber in der Praris In erfter Einte nit Klagen 
vor deutfchen Gerichten zu rechnen. 

DI. Mognahmen zugunften des Gläubigers und des Schuldners. 

1. Gefe über die Ermächtigung des Bundesrats zu wirtfchaft- 
lihen Maßnahmen und über die Verlängerung der Sriften des 

Wechsel- und Scheckverkehrs im Falle kriegerischer Ereignisse. 
Vom 4. August 1914. (REBL. 327.) 

Wortlaut und Begründung in Bd. 1, 392 bis 395. 

8 2. 
Allgemeine Friſtverlängerung. 

Inhaltslbersicht. 

1. Bel. v. 6. Auguft A914 (REBI. 357) I 399. 5. Uußerfrafzjehung (Bef. v. 17. Mai A915, 
1. Geliungsgebiel 1 400. ABU. 264) I 401. 

2. Jristberechnung I 100. II. Sondeworschriften für die Grenzgeblete I 402, 
3. Kein Einfluß auf die Derzinsung I 201. II 11, III 125, V 150. 

%. Internationale Rechtsfragen I 401. 

(Abschnitt I in Bd. 1, 399 bis 401.) 

II. Sondbervorschriften für die Grenzgebiete. 

Die Bek. v. 4. März, 17. Mai 15, 22. Juni und 21. Oktober 1915 (R#l. 129, 284, 
450, 677), 6. Januar, 13. April, 13. Zuli ımd 5. Oktober 1916 (NGBT. 2, 273, 694, 1133) 
sind abgelöst durch die 

Bek., betr. die Fristen des Wechsel= und Scheckrechts für Elsaß=Lothringen. 
Bom 28. Juni 1917. (REBI. 566.) 

[SR. (im Anfchluß an die Bel. v. 26. März 17 RGl. 278]. Die Fristen für die Vor¬ 

nahme einer Handlung, deren e3 zur Ausübung oder Erhallung bes Wechfelredht3 ober 
des Regreßrechts aus dem Scheck bedarf, werden, soweit sie nicht am 31. Juli 1914 ab¬ 
gelaufen waren, für die in Elsaß-Lothringen zahlbaren Wechsel oder Schecks in der Weise 
verlängert, daß sie mit dem 31. Oktober 1917 ablaufen, sofern sich nicht aus anderen Vor¬ 
schriften ein späterer Ablauf ergibt. 

Diese Vorschrift findet keine Anwendung auf die Frist, innerhalb deren nach den 
gesetzlichen Vorschriften der Regreßpflichtige von der Nichtzahlung des Wechsels oder 
Schecks zu benachrichtigen ist. 

Bei Wechseln, bei denen die Frist zur Erhebung des Protestes mangels Zahlung 
nach Abs. 1 verlängert ist, verjährt der wechselmäßige Anspruch gegen den Akzeptanten 
oder, soweit es sich um eigene Wechsel handelt, gegen den Aussteller frühestens am 31. Ok¬ 
tober 1918. 

2. Bek., betr. Anderung der Postordnung. 
(Bu vgl. Bb. 1, 404ff.; 2, 146jf.; 3, 126; 4, 752.) 

Durd) bie Bel. v. 30. März und 3. Juli 1917 (REBL. 301, 587) hat bie Poftorb- 
nung weitere Änderungen erfahren. Dieje Änderungen jind fofort in Hraft getreten. 

Bek., betr. Änderung der Boftordrung vom 20. März 1900. Vom 3. Juli 1917. 
(ABI. 587.) 

(Damit ift die Bel. v. 30. März 1917 überholt.) 

Im $ 183 „Poitproteft” erhält der Abf. V unter B und C folgende Faffung: 
B. Postprotestaufträge mit Wechseln, die in Elsaß=Lothringen zahlbar find, werben 

erst an folgenden Tagen nochmals zur Zahlung vorgezeigt:
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a) wenn der Zahlungstag des Wechsels in der Zeit vom 30. Juli 1914 bis einschließ¬ 

lich 29. Oktober 1917 eingetreten ist, am 31. Oktober 1917; 

b) wenn der Zahlungstag des Wechsels nach dem 29. Oktober 1917 eintritt, am 
zweiten Werktag nach dem Zahlungstage. 

Solange die Verlängerung der Fristen des Wechsel= und Scheckrechts nach der Vor¬ 
schrift des vorhergehenden Satzes besteht, kann der Auftraggeber verlangen, daß ein davon. 
betroffener Wechsel mit dem Postprotestauftrag schon am zweiten Werktag nach dem 
Zahlungstage des Wechsels nochmals zur Zahlung vorgezeigt und, wenn auch diese Vor¬ 
zeigung oder der Versuch dazu erfolglos bleibt, protestiert werde. Dieses Verlangen ist 

durch den Vermerk „Ohne die verlängerte Protestfrist“ auf der Rückseite des Postprotest¬ 
auftrags auszudrücken. Auch kann die Post damit betraut werden, für solche Wechsel 
neben der Wechselsumme auch die für die verlängerte Frist vom Tage der ersten Vorzeigung 
des Wechsels an fälligen Wechselzinsen einzuziehen und im Nichtzahlungsfalle deswegen 
Protest zu erheben. Wird hiervon Gebrauch gemacht, so ist in den Vordruck zum Post¬ 
protestauftrag hinter „Betrag des beigesügten Wechsels“ einzutragen „nebst Verzugs¬ 
zinsen von 6 vom Hundert vom Tage der erſten Vorzeigung, nämlih vom ...... ab”. 
Der Zeitpunkt, von dem an die Binfen zu berecjnen jind, ift nicht anzugeben, wenn bie 
KVoft bie erfte VBorzeigung ded MWechjels bewirkt. Hat ber Nuftraggeber die Einziehung 
der Hinfen verlangt, fo wird ber Wechfel nur gegen Bezahlung der Wechselsumme und 
der Zinsen ausgehändigt, bei Nichtzahlung auch nur der Binfen aber wegen be3 nidjt 
gezahlten Betrag Proteft mangel3 Zahlung erhoben. 

C. Als Zahlungstag gilt der Fälligkeitstag des Wechsels oder, wenn dieser ein Sonn¬ 
oder Feiertag ist, der nächste Werktag. Fällt der Schlußtag der Frist zur Vorzeigung 
des Wechsels auf einen Sonn= oder Feiertag, so wird der Wechsel am nächsten Werktag 
zur Zahlung vorgezeigt. Die Postverwaltung behält sich vor, die Vorzeigung der Wechsel, 
deren Protestfrist am 31. Oktober 1917 (Abs. B) abläuft, auf mehrere vorhergehende 

Tage zu verteilen. 

3. Bel. über die Zälligkeit im Ausland ausgeftellter Wechsel vom 
10., 12. August, 22. Oktober 1914 und 18. Januar 1915. 

(RBl. 14 368, 369; 15 23.) 

(Bortlaut und Begründungen in Bd. 1, 407ff.; Erläuterungen dort und in Bb. 4, 753.) 

1. Bernitein, JW. 17 375. Wenn die BD. vom 10./12. Aug., 22. Okt. 1914 und 
18. San. 15 die im Ausland ausgeftellten Wechfel zu einer fpäteren Zeit als zu dem aus 
dem Wechjel ergebenden Berfalltag fällig werben laffen, fo wird man dem im Wechfel 
Velbft angegebenen Ausftellungsort, gleichgültig ob er der wahre oder ein willkürlich ge» 
wählter ist, so lange Bedeutung beimessen, wie hierdurch nicht in zwingendes Recht ein¬ 
gegrifsen wird. . 

2. 3. 17 375 (Dresden VIII) Die Meinungsäußerungen befaffen fich faft aus- 
nahmslos mit dem Falle, daß der einen inländifchen Ausftellungsort tragende Wechjel 
in Wahrheit im Ausland auzgeftellt ift, während hier der umgelehtte Fall zur Ent¬ 
scheidung steht, ob der einen ausländischen Ausstellungsort tragende Klage¬ 
wechsel, obwohl er nach der Behauptung der Beklagten im Inland aus¬ 
gestellt worden sein soll, als ein im Ausland ausgestellter Wechsel im 
Sinne der VO. anzusehen sei. Die Frage ist mit Rücksicht auf die Sicherheit des 
Rechtsverkehrs zu bejahen. 

Der über die Verhältnisse bei Ausstellung des Wechsels vielleicht völlig ununter¬ 
richtete Inhaber des mit einem ausländischen Ausstellungsorte versehenen Wechsels 
würde, wenn er eine etwaige Unrichtigkeit des Ausstellungsorts gegen sich gelten lassen 
und deshalb bei Vornahme der Wechjelhandlungen, insbefondere bei der Borlegung 
des Wechſels zur Zahlung und bei der Protefterhebung, darauf Nüdficht nehmen müßte, 
niemals einen zuverlässigen Anhalt für den wirklichen Fälligkeitstag des Wechsels haben. 
Er würde sowohl dann, wenn er den aus dem Wechsel ersichtlichen, wie dann, wenn er den
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durch die Bundesratsverordnungen hinausgeschobenen Fälligkeitslag als maßgebend 
ansehen würde, stets Gefahr laufen, Rechtsverluste zu erleiden und zum mindesten sich 
unnütze Kosten zu verursachen. Er müßte immer darauf gefaßt sein, daß ihm von den 

Regreßverpflichteten mit Erfolg eingewendet würde, der von ihm eingeschlagene Weg 
sei falsch gewesen. Bei Abfassung der Bundesratsverordnungen ist denn auch, wie sich 
aus den Ausführungen der Denkschrift ergibt, gerade mit Rücksicht auf die Sicherheit 
des Verkehrs der Kreis der betroffenen Wechsel absichtlich nach Merkmalen bestimmt 
worden, die aus dem Wechsel selbst zu entnehmen sind, selbst wenn dadurch in Ausnahme¬ 
fällen der Zweck der Vorschriften nicht erreicht wird. Die formale Natur des Wechsels 
und seine Zweckbestimmung, als Zahlungsmittel in den Verkehr gebracht zu werden, 
zwingen danach dazu, der Beklagten den Einwand, der Klagewechsel sei in Wirklichkeit 
Fein im Ausland ausgestellter Wechsel und danach verjährt, zu versagen. Daß die Be¬ 
klagte als Ausstellerin des Wechsels im Inland ihren Sit hat und daß das der Klägerin, 
wie die Beklagte unter Eideszuschiebung behauptet, bei Empfang des Wechsels bekannt 
gewesen ist, kann daran nichts ändern. Denn das allein ergab noch keineswegs die Un¬ 
richtigkeit des ausländischen Ausstellungsorts. 

3. JW. 17 376 (Dresden VIII). Nach dem Zweck (ugl. Wassermann=Erlanger 
304, 306) genügt es, wenn durch die Benachrichtigung dem Wechselschuldner für die in 
ber BD. erwähnte Zeit zuverlässige Kenntnis von der Person des Gläubigers vermittelt 
wird, damit er auf diese Weise in die Lage versetzt wird, den Wechsel einzulösen. 

4. Bek., betr. Einigungsämter vom 15. Dezember 1914. 
(Röl. 511.) 

Wortlaut und Begründung in Bd. 1, 414ff, 

(Erläulerung dort und in Bd. 2, 147, 148; 3, 127.) 

38. 17303, Leipzß. 17 621 (Dresden IV). Eine besondere Vergütung für die Tätig¬ 
teit der Rechtdanmwälte vor dem Hppothefeneinigumgsamt ijt im Falle des $ 4 der Bel. 
betr. Einigungsämter nicht zu zahlen, da die Mühewaltung durch die Prozeßgebühr mit¬ 
abgegolten ist. 

5. Bek. zum Schutze der Mieter. Vom 26. Juli 1917. 
(RE#l. 6539.) 

IBK.] § 1. Ist im Bezirk einer Gemeindebehörde ein Einigungsamt errichtet (3 1 der 
Verordnung, betreffend Einigungsämter, vom 15. Dezember 1914, R#Bl. 511), so kann 
die Landeszentralbehörde das Einigungsamt ermächtigen, 

1. auf Anrufen eines Mieters über die Wirksamkeit einer nach dem 1. Juni 1917 
erfolgten Kündigung des Vermieters, über die Fortsetzung des gekündigten Miet¬ 
verhältnisses und ihre Dauer sowie über eine Erhöhung des Mietzinses im Falle 
der Fortsetzung zu bestimmen, 

2. auf Anrufen eines Vermieters einen mit einem neuen Mieter abgeschlossenen 

Mietvertrag, dessen Erfüllung von einer Entscheidung gemäß Nr. 1 betroffen 
wird, mit rückwirkender Kraft aufzuheben. 

Die Erteilung der Ermächtigung ist von der Gemeindebehörde in ortsüblicher Weise 
bekanntzumachen. 

§ 2. Der Antrag de3 Mieters ($ 1 Abf. 1 Nr. 1) ist unverzüglich, nachdem die 
Kündigung ihm zugegangen ist, oder wenn die Ermächtigung nach ##l später erteilt ist, 
unverzüglich nach der Bekanntgabe der Erteilung (8 1 Abs. 2) zu stellen. Der Antrag 
kann nicht mehr gestellt werden, wenn die Mietzeit abgelaufen ist oder die Parteien die 
Fortsetzung des Mietverhältnisses vereinbart haben. 

$ 3. Das Einigungsamt entfcheidet nach billigem Ermeffen. Bor der Entſcheidung 
kann es einc einstweilige Anordnung erlassen. Seine Entscheidungen sind unanfechtbar.
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Wird die Fortsetzung des Mietverhältnisses angeordnet, so gelten die Bestimmungen 
des Einigungsamts als vereinbarte Bestimmungen des Mietvertrags. 

#§s 4. Das Einigungsamt entscheidet in der Besetzung von einem Vorsitzenden 

und mindestens zwei Beisitzern. Der Vorsitzende muß zum Richteramt oder höheren 
Verwaltungsdienste befähigt sein; die Beisitzer müssen zur Hälfte dem Kreise der Haus¬ 
befiper, zut Hälfte dem der Mieter angehören. Das Nähere über die Befegung bestimmt 

die Landeszentralbehörde. 

§ 5. Die Anwendung dieser Verordnung kann durch Vereinbarung der Parteien 
nicht ausgeschlossen oder beschränkt werden. 

§ 6. Die Landeszentralbehörden können die Gemeinden zur Errichtung von 
Einigungsämtern anhalten, die den Vorschriften des § 4 entsprechen. 

8 7.1) Die Landeszentralbehörden können, soweit Einigungsämter nicht errichtet 

sind, die im & 1 vorgesehenen Befugnisse einer anderen Stelle übertragen, wenn die Zu¬ 
sommensetzung dieser Stelle den Vorschriften des § 4 entspricht. 

88. Auf das Verfahren vor dem Einigungsamte (85 1, 6, 7) finden die Vorschriften 

der Verordnung, betreffend Einigungsämter, vom 15. Dezember 1914 (Rl. 511) 
keine Anwendung. Das Verfahren ist gebührenfrei; das Einigungsamt bestimmt, wer 
die baren Auslagen des Verfahrens zu tragen hat. Im übrigen wird das Versahren durch 
den Reichskanzler geregelt. 

§ 9. Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung 127. 7.1 in Kraft. 

Der Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außerkrastiretens. 

Hierzu: 

Anordnung des NReichskanzlers für das Verfahren vor den 
Einigungsämtern. Vom 26. Juli 1917. (REl. 661.) f#) 

NK. § 8 Miet O. 26. 7. 171. 8 1. Die Einigungsämter sind berufen, in den im & 1 der 
Verordnung zum Schutze der Mieter bezeichneten Fällen endgültig zu entscheiden. 

Die Mitglieder des Einigungsamts sind vor ihrem Amtsantritte durch Handschlag 
an Eides Statt zu treuer und gewissenhafter Führung ihres Amtes zu verpflichten. 

Sie sind zur Amtsverschwiegenheit verpflichtct. 

8 2. Der Antrag auf Entscheidung ist an das Einigungsamt zu richten, in dessen 
Bezirke sich die Mietsache befindet. 

Der Antrag ist schriftlich oder zu Prokokoll des Schriftführers des Einigungsamts 

zu stellen. Er soll unter Darlegung der Sachlage und Angabe der Beweiemittel kurz 

begründet werden; der Antragsteller soll die ihm zugänglichen Beweisurkunden, ins¬ 

besondere Vertragsurkunden und Briese beifügen. 

8 3. Das Einigungsamt verhandelt und entscheidet in nichtöffentlicher Sitzung. 

$ 4. Bor der Entfcheidung ift der Gegner des Antragstellers zu hören. 

Der Vorsitzende kann anordnen, daß eine mündliche Verhandlung mit den Parteien 

stattfindet. Er kann das persönliche Erscheinen der Parteien anordnen; er kann andere Per¬ 

sonen, die ein rechtliches Interesse an der Entscheidung haben, zu der Verhandlung zulassen. 

+) Durch Bek. v. 15. 9. 17 (R#Bl. 834) ist folgender Abs. 2 hinzugefügt: „Solange 

im Bezirke einer Gemeinde die im 5 1 vorgesehenen Befugnisse weder einem Einigungs¬ 
amte noch einer anderen Stelle übertragen sind, sind die Amtsgerichte für die im $ 1 
Abs. 1 Nr. 1. 2 bezeichneten Entscheidungen zusländig; die Vorschriften des 3 4 finden 

keine Anwendung.“ 

f11) Durch Anordnung v. 15. 9. 17 (Rol. 834) auf das amtsgerichtliche Verfahren (7) 

mit der Maßgabe für anwendbar erklärt, daß an die Stelle des Schriftf. der Gerichtsschr. 
tritt und die Vollstreckung der Entsch, über die baren Auslagen sich nach den Vorschr. 

über die Beitreibung von Gerichtskosten richtet.
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§ 5. Die Parteien sind von Ort und Zeit der Sitzung zu benachrichtigen. Wird 
mündliche Verhandlung angeordnet, so sind sie zu dieser zu laden. 

Die Ladung erfolgt durch eingeschriebenen Brief. Der Vorsitzende kann eine andere 
Art der Ladung anordnen. 

Die Parteien können sich in der mündlichen Verhandlung, soweit nicht das per¬ 
sönliche Erscheinen angeordnet ist, durch eine mit schriftlicher Vollmacht versehene Person 
vertreten lassen; sind sie oder ihre Vertreter trotz rechtzeitiger Ladung nicht erschienen, 
so wird gleichwohl in der Sache verhandelt und entschieden. 

8 6. Das Einigungsamt kann den Beteiligten aufgeben, binnen einer bestimmten 
Frist Tatsachen zur weiteren Aufklärung des Sachverhalts anzugeben und Beweismittel 
insbesondere Urkunden, vorzulegen oder Zeugen zu stellen. 

Bei Versäumung der Frist kann das Einigungsamt nach Lage der Sache ohne 
Berücksichtigung der nicht beigebrachten Beweismittel entscheiden. 

8 7. Das Einigungsamt kann auf Antrag ober von Amts wegen Beweise er¬ 
heben, insbesondere Zeugen und Sachverständige eidlich vemehmen sowie Versicherungen 
an Eides Statt entgegennehmen. 

Auf die Erledigung des Zeugen- und Sachverständigenbeweises finden die Vor¬ 
schriften der Zivilprozeßordnung entsprechende Anwendung. Die Zeugen und Sach¬ 

verständigen erhalten Gebühren nach Maßgabe der Gebührenordnung für Zeugen und 
Sachverständige (Rel. 1898 S. 689; 1914 S. 214). 

Die Gerichts- und Verwaltungsbehörden haben innerhalb ihrer Zuständigkeit den 
Ersuchen der Einigungsämter um Aufnahme von Beweisen zu entsprechen. Auf die von 
den Gerichten zu leistende Rechtshilfe finden die Vorschriften des dreizehnten Titels des 
Gerichtsverfassungsgesetzes entsprechende Anwendung. 

§*ls 8. Das Einigungsamt kann vor der Entscheidung einstweilige Anordnungen 
erlassen. 

8 9. Die Befugniffe aus den 88.6, 7, 8 stehen außerhalb der Sitzungen dem Vor¬ 
sitzenden zu. 

§ 10. Zu den Verhandlungen wird ein Schriftführer zugezogen, der vom Vor¬ 
sitzenden durch Handschlag an Eides Statt zu treuer und gewissenhafter Führung seines 
Amtes verpflichtet wird. 

loer die Verhandlungen wird eine Niederschrift ausgenommen, die von dem Bor¬ 
sibenden und dem Schriftführer zu unterzeichnen ist. Sie soll Ort und Tag der Ver¬ 
handlung, die Bezeichnung der mitwirkenden Personen und der Beteiligten sowie das 
Ergebnis der Verhandlung enthalten. Sic soll den anwesenden Beteiligten vorgelesen 
oder zur Durchsicht vorgelegt und von ihnen unterschrieben werden. 

§ 11. Die Entscheidung des Einigungsamts erfolgt durch Beschluß. Der Beschluß 
enthält die Namen der Mitglieder, die bei der Entscheidung mitgewirkt haben, und ist 
von dem Vorsitzenden zu unterschreiben. 

§ 12. Die Beschlüsse (6 11) und die Anordnungen auf Grund des 3 8 sind von dem 
Schriftführer auszufertigen; er bescheinigt die Übereinstimmung mit der Urschrift. 

Die Beschlüsse sind den Beteiligten, soweit sie nicht in deren Gegenwart verkündet 
sind, in der im §& 5 Abs. 2 vorgeschriebenen Weise mitzuteilen. 

8 13. Für das Verfahren werden Gebühren nicht erhoben. 
Das Einigungdamt beftimmt, wer bie baren Auslagen des Berfahrenz zu tragen 

Hat und feßt die Höhe der Auslagen fefi. Die Entjheidung hierüber ift vollitredbar. Die 
Vollstreckung richtet sich nach den Vorschriften über die Beitreibung von Gemeindeabgaben. 

Die Parteien haben keinen Anspruch auf Erslattung ihrer Auslagen. 

6. Bek. über die Zwangsverwaltung von Grundstücken. 
Dom 22. April 1915. (NGBI. 223.) 

Wortlaut und Begründung in Bd. 1, 423 bis 426.
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g 3. 
(Erläuterung 1 bis 6 in Bd. 1, 431ff.; 7 bis 10 in Bd. 2, 154; 11 in Bb. 4, 753.) 

12. DJZ. 17 344 (Posen IV). Der nad) § 3 bestellte Zwangsverwalter nimmt eine 

Ausnahmestellung ein; er wird nur bestellt, weil er im Dienste der Behörde steht, und 
erhält für seine Tätigkeit keine Vergütung. Die Bestimmung wurde im Interesse einer 
sachgemäßen und billigen Verwaltung getroffen. Daß aber für den aus dem Kreise der 
Beamten der Behörde bestellten Verwalter aus der Teilungsmasse Auslagen zu bestreiten 
seien, die ihm gemäß seiner Dienstvorschriften zustehen, ist in der Bek. nicht gesagt und 
läßt sich auch sonst nicht solgern. Die § 1, 2, 4 lassen vielmehr das Bestreben erkennen, 
die Zwangsverwaltung mit geringen Kosten durchzuführen, um die Kriegsnöte möglichst 
wenig fühlbar zu machen. Allerdings ist die Behörde, die einen ihrer Beamten bestellen 
läßt, insofern benachteiligt, als der Beamte der Behörde gegenüber Abfindung auf Grund 
seiner Dienstvorschriften beanspruchen kann. Allein dieses Innenverhältnis der Behörde 
zu ihren Beamten ist nicht entscheidend. Denn die Behörde ist nicht genötigt, einen ihrer 
Beamten als Verwalter vorzuschlagen, und muß, wenn sie dies tut, die Mehrauslagen 
als allgemeine Verwaltungskosten betrachten. 

5 
(Erläuterung 1, 2 in Bd. 1, 433.) 

3. 3. 17 236 (KG. le). Es fehlt an jedem Anhalt für die Annahme, daß die 
BRO. unter „Gebühren“ etwas anderes verstanden wissen will, als was sonst im Sinne 
der Kostengesetzgebung unter „Gebühren“ verstanden wird, nämlich die für einzelne Akte 
in den Kojtengejegen bejtimmten Gebühren al3 Entgelt für die durch den Staat gewährte 
Leistung oder entwickelte Tätigkeit, im Gegensatz zu den „baren Auslagen“, deren Er¬ 
stattung aus dem Gesichtspunkte des Ersatzes gemachter Aufwendungen in Frage kommt. 

Anhang. 

Preuß. Allg. Verfügung v. 22. August 1917 über die Geschäftsführung der nach der VO. 
über die Zwangsverwaltung von Grundstücken v. 22. April 1915 (RE#Bl. 233) zu Ver¬ 

waltern bestellten Schulduer und sonstigen Personen. (Imnl. 20S.) 

Für die Geschäftsführung der nach der Verordnung über die Zwangsverwaltung 
von Grundstücken vom 22. April 1915 (RG#l. 233) bestellten Verwalter gilt die Allgemeine 
Verfügung, betreffend die Geschäftsführung der Verwalter, welche bei der Zwangsver¬ 
waltung bestellt werden, und die den Verwaltern zu gewährende Vergütung, vom 8. De¬ 
zember 1899 (Jm Bl. 99, 791) mit ihren nachträglichen Anderungen und Ergänzungen?), 
soweit sich nicht aus der Verordnung vom 22. April 1915 Abweichendes ergibt. Zu ihrer 
Ergänzung wird für den Fall der Bestellung eines Schuldners zum Verwalter (5 1 der 
Verordnung) weiter noch folgendes bestimmt: 

1. Zu § 2 Abs. 1: 
Zu der Übergabe des Grundstücks an den Verwalter ist die Aufsichtsperson 

zuzuziehen. 
2. Zu § 2 Abf. 3: 

An Stelle des Verwalters hat die Aufsichtsperson den Drittschuldnern die 
Beschlagnahme mitzuteilen, und zwar mit dem Hinzufügen, daß der Schuldner 
als Verwalter zur Einziehung der Forderungen besugt bleibe. 

3. Zu § 32 
Die Aussichtsperson hat vorbehaltlich der Entscheidung des Gerichts die 

Räume zu bestimmen, die dem Schuldner als für seinen Hausstand unentbehrlich 
zu belassen sind. 
  

*) Allg. Verfg. v. 30. Dezember 1903 und 22. Auguſt 1917 (JMBl. 04, 2; 17, 294).
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4. Zu 5 6: 
Neue Miet- oder Pachtverträge jvll ber Verwalter nur mit Zuftimmung 

der Aussichtsperson abschließen. 

5. Zu § 16 Abs. 1 bis 8:2 
Wird dem Verwalter eine Vergütung zugebilligt, so setzt das Gericht sie fest. 

Sie soll regelmäßig hinter den im Abs. 1 bis 5 bestimmten Sätzen zurückbleiben 
und darf sie jedenfalls nur ausnahmsweise überschreiten. Sie kann auch in der 
Überlassung von Nupwigen des Grundstücks bestehen. Vor der Festsetzung der 
Bergütung ist die Aussichtsperson zu hören. 

6. Zu $ 16 Abf. 9: 

Auch die Aufsichtsperson hat Anspruch auf Ersiattung notwendiger Reise¬ 
kosten und anderer Auslagen. 

7. Zu § 17: 

Die Eröffnung eines Postscheckkontos kommt regelmäßig nicht in Betracht. 
8. Zu $ 29: 

Im jedem einzelnen Zalle ift zu prüfen, ob dem Verwalter mit Rücksicht auf 
feine Perfönlichkeit, auf die Art und den Umfang ber Verwaltung und auf das 
Vorhandensein einer Aufsichtsperson eine vereinfachte Buchführung und Rechnungs¬ 
legung nachgelassen werden kann. 

Die zu den $$ 17 und 29 gegebenen Bejlimmungen gelten auch für den all, daß 
eine ber in ben $$ 3 und 4 der Verorbnung bezeichneten Perfonen zum Verwalter be- 
ſtellt wird. 

(Bek. Nr. 7 als Nr. 6 in Bd. 1, 434.) 

8. Bek. über wiederkehrende öffentliche Lasten von Grundstücken. 
Bom 12. Juli 1917. (RGBI. 604.) 

IBK.] § 1. Ansprüche auf Entrichtung wiederkehrender öffentlicher Lasten eines Grund¬ 
stücks, für die nach dem 1. August 1914 von der zuständigen Behörde Ausstand gewährt 
worden ist, gelten im Sinne des § 10 Nr. 3 des Gesetzes über die Zwangsversteigerung 
und Zwangsverwaltung (RGl. 1898 S. 713) als Ansprüche auf Entrichtung laufender Be¬ 
träge. Die Landeszentralbehörde bestimmt, welche Behörde zuständig ist. 

$ 2. Sind wiederkehrende Leistungen der bezeichneten Art für zwei Jahre nicht 
gezahlt, so hat die Behörde (3 1) dem Grundbuchamt und dieses den Beteiligten, für die 
ein Recht im Grundbuch eingetragen oder durch Eintragung gesichert ist, Mitteilung zu 
machen. Für die Mitteilung des Grundbuchamts werden Schreibgebühren erhoben, 
die dem Eigentümer des Grundstücks zur Last fallen. 

§ 3. Diese Verordnung tritt am 16. Juli 1917 in Kraft. 
Sie tritt gleichzeitig mit der Verordnung über den dinglichen Rang öffentlicher 

Lasten vom 22. April 1915 (RG#Bl. 235) außer Kraft. Ist vor dem Außerkrafttreten der 
Verordnung die Beschlagnahme des Grundstücks in einem Zwangsversteigerungs- oder 
Zwangsverwaltungsverfahren erfolgt, so bleiben für dieses Verfahren die Vorschriften 
de3 & 1 in Geltung. 

9. Bel. über die Todeserklärung Kriegsverschollener. 
Vom 18. April 1916. (RE#l. 296.) 

Wortlaut und Begründung in Bd. 3, 129ff. 

Literatur. 

Nachtrag zu den Nachweisungen in Bd. 3, 129; 4, 754. 
Horn, Die Todeserklärung Kriegsverschollener (nach österreichischem und deutschem 

Zivilrecht). — Marcus, Die Todeserklärung Kriegsverschollener, Gesun 18 243. — 
artsch, Die amtsgerichtliche Praxis zur Kriegsodeserklärung, Bad Rpr. 17 71.
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82. 
Der Zeitpunkt des Todes. 

Juhaltsübersicht. 
I. Augemeines 111 131, V 137. | I. Die jeit einem „befonderen Nriegserelgnis" Der- 

| mißten III A&A, IV 255. 

I. Allgemeines. 

(Erläuterung 1 bi3 3 in 3b. 3, 141.) 

4. Partsch a. a. O. 72. Das Erstrebenswerte ist, daß der Richter den Tod aus den 

Tag des Vermißtwerdens datiert. Das ist im Westen immer möglich. Durch einen energi¬ 
schen Betrieb der Vermißtennachforschung haben wir die Nachweisungen für die Leute, 

welche das Vermißtwerden überlebt haben. Wo man weder im Lande noch im B. 
etwas über das spätere Leben weiß und der Vermißte nicht geschrieben hat, ist mit Sicher¬ 
heit anzunehmen, daß der Vermißte an dem Tag, da er vermißt wurde, den Tod gefunden 
hat. So konn der Richter auch dort, wo die Akten über das besondere Kriegsereignis 
nichts sagen, auf Grund freier Beweiswürdigung nach § 1 der Bek. den Tag des Vermißt¬ 
werdens als Todestag datieren. Er braucht sich nur vom 3.. bestätigen zu lassen, 
daß der Vermißte niemals auf der feindlichen Gefangenenliste vorkam. Unter den be¬ 
obachteten mehreren 1000 Fällen war keiner, in dem dieses Verfahren zu Mißständen 
geführt hätte. Dagegen sind sehr zahlreiche Fälle zu beobachten, in denen die Datierungen 
auf das Jahresende nach dem Vermißtwerden durch die Gefangenenaussagen durch das 
Vorliegen der Erkennungsmarke oder einfach auf Grund der Nachprüfung der Umstände 
im 8 B. als unrichtig erkannt worden sind. Bisher hat man in solchen Fällen oft zu 
helfen gesucht durch Berichtigung des Ausschlußurteils nach den Vorschriften über die 
Schreibfehlerberichtigung, was selbslverständlich rechtlich nicht zu rechtfertigen ist. Um 
unnütze Arbeit, Kosten, Ansechtungsprozesse zu sparen, ist es vorsichtig, möglichst immer 
auf den Tag des Vermißtwerdens zu datieren. Für die Verhältnisse im Osten ist der 
Schluß aus dem Schweigen des Vermißten selbst oder aus der Gefangenenliste nicht be¬ 
weisend. Auch hier wird durch richtige Handhabung der Aussetzungsbefugnis nach § 9 
der Bek. die Todeserklärung immer erst zwei bis drei Jahre nach dem Vermißtwerden 
erfolgen. Nach dieser Zeit wird man ruhig auf den Tag des Vermißtwerdens datieren 
können. Die möglichen Fehlsprüche für den Osten sind in Kauf zu nehmen gegenüber 
der sehr erheblichen Förderung der Rechtssicherheit, welche sich für die Praxis aus der 
Datierung des Todes auf den Moment des Vermißtwerdens ergibt. 

88 4 bis 18. 

Das Verfahren. 

8 4. 

(Erläuterung 1 bis 4 in Bd. 3, 143.) 

5. Starck, DJZ. 17 745. Auch der Gläubiger eines Kriegsverschollenen hat das 
Recht, dessen Todeserklärung zu beantragen. 

§ 17. 

(Erläuterung 1 bis 3 in Bd. 3, 146.) 

4. Partsch a. a. O. 71. Für die Auskunft selbst, welche von den Informations¬ 
stellen der Kriegsministerien erteilt wird, ist es wichtig, daß das Amtsgericht die Stellung 
bes 39.B. richtig beurteilt. Dieses ist nur Registraturbehörde für eingegangene Mel¬ 
dungen. Sachvperständigen=Gutachten, Anleitungen der Gerichte durch Hinweis auf Er¬ 
fahrungen werden bisher vom 3.B. durchaus vermieden. Die Auskunft lautet nur 
nach dem Akteninhalt. Sie macht oft einen unvollständigen Eindruck, liefert insbesondere 
in sehr vielen Fällen nicht die vorliegenden Anhaltspunkte für die Bejahung des beson¬
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deren Kriegsereignisses. Wenn die Auskunft lautet, daß Anhaltspunkte für das Vorliegen 
bes besonderen Kriegsereignisses nicht vorhanden sind, muß der Richter, da er selbständige 
Wahrheitsforschung treiben muß, sich die Sachkenntnis eventuell selbst durch Erhebung 
beim Truppenteil verschaffen. Allerdings wird dieses besondere Kriegsereignis fehr oft 
einfach nach den Vermißtmeldungen der Verlustliste, die sich für die Kompagnie an dem 
Tage häufen, oder durch die amtlichen Tagesberichte festzustellen sein. 

5. Partsch a. a. O. 71. Eine kleine Schwierigkeit ergibt sich für den Richter, wenn 
bie Meldung der Verlustliste und die Auskunft des Z8NB. lautet: „Verwundet“. An¬ 
fänglich wurde dann eine Berichtigung der militärischen Meldung in der Praxis be¬ 
trieben. Gegenwärtig wird diese von den Informationsstellen mit Recht für überflüssig 
erachtet. Es genügt, daß das Nachweisebüro auf Anfrage festgestellt, daß seit der Meldung 
„Verwundet“ aus keinem Lazarett oder sonsther etwas über ben Verbleib des Vermißten 
bekannt geworden ist. 

6. Partsch a. a. O. 71. Die Gerichte müssen dringend darauf hingewiesen werden, 
daß für jeden einzelnen Fall das Aufgebotsgericht selbst die Auskunft des Zentralnach¬ 
weisebüros erheben muß, und andererseits das Ausschlußurteil dorthin vorlegen muß. 

10. Bek. über das Verfahren bei der Todeserklärung Kriegs¬ 
verschollener. Vom 9. August 1917. (REs#l. 702.) 

I#.) Art. 1. Die Verordnung über die Todeserklärung Kriegsverschollener vom 
18. April 1916 (Rl. 296) wird dahin geändert: 

Art. 2. Der Reichskanzler wird ermächtigt, den Worklaut ber Verordnung über 
die Todeserklärung Kriegsverschollener, wie er sich mit den in dieser Verordnung ge¬ 
troffenen Anderungen ergibt, unter fortlaufender Nummernfolge der Paragraphen im 
Reichs=Gesetzblatt bekanntzumachen. 

Art. 3. Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Verkündung 110. 8.1 in Kraft. 

11. Bek. der neuen Fassung. Vom 9. August 1917. (Röl. 7053.) 

Verordnung über die Todeserklärung Kriegsverschollener. 

§ 1. Wer als Angehöriger der bewaffneten Macht des Deutschen Reichs oder 
eines mit ihm verbündeten oder befreundeten Staates an dem gegenwärtigen Kriege 
teilgenommen hat ($ 15 BGB.) und mährend de3 Krieges vermißt torben ift, farın im 
Wege des Aufgebotsverfahrens für tot erklärt werden, wenn von jenem Leben ein Jahr 
lang feine Nachricht eingegangen ijt. 

Da3 gleiche gilt für Perfonen, die nicht zur bewaffneten Macht gehören, wenn fie 
fich bei ihr aufgehalten Haben oder ihr gefolgt jind, ober wenn fie in bie Gewalt de3 Feindes 
geraten find. 

$ 2. US Zeitpunkt des Todes ift, fojern nicht die Ermittlungen ein anderes er- 
geben, ber Zeitpunkt anzunehmen, in dem der Antrag auf Todeserklärung zulässig ge¬ 
worden ist. Wird der Berfchollene feit einem besonderen Kriegsereignis (einem Gefecht, 
einer Sprengung, einem Schisfsunfall oder dergleichen), an dem er beteiligt war, vermißt, 
so ist der Zeitpunkt des Ereignisses als Zeitpunkt des Todes anzunehmen, es sei denn, 
daß die Ermittlungen die Annahme rechtfertigen, der Verschollene habe das Ereignis überlebt. 

8 3. Solange nicht die Todeserklärung erfolgt ist, wird das Fortleben des Ver¬ 
schollenen bis zu dem Zeitpunkt vermutet, der nach § 2 in Ermangelung eines anderen 
Ergebnisses der Ermittlungen als Zeitpunkt des Todes anzunehmen ist. 

§ 4. Für das Aufgebotsverfahren in den Fällen des # 1 gelten die Vorschriften 
der Zivilprozeßordnung, soweit nicht im folgenden ein anderes bestimmt ist. 

§8 b. Der Antrag auf Todeserklärung ist dem Staatsanwalt mitzuteilen. 
8 6. Die Aufgebotsfrist muß mindestens einen Monat betragen. 
5 7. Die Bekanntmachung des Aufgebots durch öffentliche Blätter kann unterbleiben.
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Das Gericht kann anordnen, daß das Aufgebot außer an die Gerichtstafel in der 
Gemeinde, in der der Verschollene seinen letzten Wohnsitz gehabt hat, an die für amtliche 
Bekanntmachungen bestimmten Stellen angeheftet wird. 

Die Aufgebotsfrist beginnt mit der Anheftung des Ausgebots an die Gerichtstafel. 
8 8. Die Vorschrift des § 972 Abs. 1 Satz 2 der Zivilprozeßordnung findet keine 

Anwendung. 
#§8 9. Vor der Entscheidung über den Antrag auf Todeserklärung ist der Staats¬ 

anwalt über das Ergebnis der Ermittlungen zu hören. Die Entscheidung ist dem Staats¬ 
anwalt zuzustellen. 

$ 10. Indem Urteil ijt ber Zeitpunkt des Todes nach Maßgabe bes 5 2 feftzuftellen. 
8 11. Das Gericht kann das Verfahren auf die Dauer von längftenz einem Jahre 

ausſehen, wenn eine weitere Nachricht nach den Umftänden des Falles, inäbefonbere 
nach der Entfernung des letzten bekannten Aufenthaltsorts des Verschollenen, nicht aus¬ 
geschlossen erscheint. Gegen den Beschluß findet sofortige Beschwerde statt. Nach Ablauf 
der Frist ist das Verfahren von Amts wegen forkzusetzen. 

5 12. Für die Anfechtung eines nach dieser Verordnung erlassenen Ausschluß¬ 

urteils gelten die Vorschriften der Zivilprozeßordnung. 
Erhebt der für tot Erklärte die Anfechtungsklage, so ist die Klage nicht an die Fristen 

der §8 958, 976 der Zivilprozeßordnung gebunden. 
8 13. Hat der Verschollene die Todeserklärung überlebt, so kann er ihre Aufhebung 

bei dem Aufgebotsgerichte beantragen. 
Der Antrag kann schriftlich oder zu Protokoll des Gerichtsschreibers gestellt werden. 

Der Antrag soll eine Angabe der ihn begründenden Tatsachen und die Bezeichnung der 
Beweismittel enthalten. 

§5 14. Vor der Entscheidung ist der Staatsanwalt sowie derjenige zu hören, der 
die Todeserklärung erwirkt hat. 

§ 15. Der § 968 der Zivilprozeßordnung gilt entsprechend. 
Ergeben sich Zweifel, ob der Antragsteller der für tot Erklärte ist, so ist der Antrag 

zurückzuweisen und der Antragsteller auf den Weg der Anfechtungsklage zu verweisen. 
$ 16. Die Enlscheidung kann ohne mündliche Verhandlung ergehen. Sie erfolgt 

durch Beichluß. Gegen die Aufhebung der Tobeserklärung findet Fein Rechtömittel ftatt; 
gegen die Zurückweisung des Antrags steht dem Antragsteller die sofortige Beschwerde zu. 

$ 17. Der Antrag auf Aufhebung der Todeserklärung hat dieselben Wirkungen 
wie die Erhebung der Anfechtungsklage. 

Ist die Todeserklärung durch Klage angefochten, so ist das Verfahren über die An¬ 
fechtungsklage bis zur Entscheidung über den Antrag auszusetzen. 

Wird die Todeserklärung aufgehoben, so wirkt der Beschluß für und gegen alle. 
8 18. Ist in einem nach den Vorschriften dieser Verordnung erlassenen Ausschluß¬ 

urteile der Zeitpunkt des Todes unrichtig festgestellt, so kann das Gericht auf Antrag oder 
von Amts wegen die Feststellung berichtigen. Für das Verfahren gelten die Vorschriften 
ber $$ 19, 20; die Anfechtungsklage findet nicht slatt. 

#§ 10. Antragsberechtigt ist jeder, der an der Berichtigung des Zeitpunkts des 
Todes ein rechtliches Interesse hat. 

Der Antrag kann schriftlich oder zu Protokoll des Gerichtsschreibers gestellt werden. 
Vor der Entscheidung ist der Staatsanwalt sowic derjenige zu hören, der die Todes¬ 

erklärung erwirkt hat. 
§ 20. Die Entscheidung, die ohne mündliche Verhandlung ergehen kaun, erfolgt 

durch Beschluß. 
Der Beschluß isl dem Antragsteller, demjenigen, der die Todeserklärung erwirkt 

hat, sowie dem Staatsanwalt zuzustellen. Der Beschluß, der eine Berichtigung aus¬ 

spricht, wird auf dem Ausschlußurteil und den Ausfertigungen vermerkt. 

Gegen den Beschluß, durch den eine Berichtigung ausgesprochen oder der Antrag 

auf Berichtigung zurückgewiesen wird, findet sofortige Beschwerde statt.
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8 21. In den Fällen ber § 1, 13 und 18 ist auch der Staatsanwalt antrags¬ 
berechtigt. 

§ 22. In einem Verfahren nach den Vorschriften dieser Berordnung genügt zum 
Nachweis von Tatsachen, die bei dem Truppenteile des Verschollenen bekannt sind, eine mit 
dem Dienstsiegel versehene schriftliche Erklärung des militärischen Disziplinarvorgesetzten. 

Soweit es sich um Tatsachen handelt, die bei der obersten Militärverwaltungs¬ 
behörde bekannt sind, genügt zum Nachweis die schriftliche, mit dem Dienstsiegel versehene 
Auskunft der Behörde. 

§ 23. Für das Verfahren nach den Vorschriften dieser Verordnung werden Ge¬ 
richtsgebühren nicht erhoben. 

Bird ein Ausjchlußurteil gemäß $ 16 aufgehoben, fo fünmen die dem Antragfteller 
erwachsenen außergerichtlichen Kosten (s 91 der Zivilprozeßordnung) demjenigen auf. 
erlegt werden, der das Ausschlußurkteil erwirkt hat. Auch kann angeordnet werden, daß 
derjenige, der die Todeserklärung erwirkt hat, die Kosten erstattet, die gemäß 3 971 der 
Zivilprozeßordnung dem Nachlaß des für tot Erklärten zur Last gefallen sind. 

$ 24. Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Verkündung in Kraft. 

Begründung. (JIm. Bl. 17, 292.) 

Die DO. über die Todeserfl, KrD. dv. 18. April 1916 (REBI. 296) ift, wie die mit 

ihrer Anwendung gemachten Erfahrungen zeigen, einem Bedürfnis entgegengefommen, 
und ihre Dorfchriften haben fich in allem wejentlichen bewährt. Insbesondere haben 
fi} die den Gerichten in die Hand gegebenen Hilfsmittel als geeignet erwiejen, um bei 
fachgemäßer Anwendung eine zuverläffige Zufflärung und eine ausreichende Bemefjung 
der Sriften je nach der Befonderheit der einzelnen Fälle zu ermöglichen. Unsicherheiten 
und Ungleichmägigfeiten haben fich nur bei der Seitftellumg des als Todestag anzu» 
nehmenden Zeitpunktes herausgejtellt, jo dad ein Bedürfnis nach einem einfachen Be» 
richtigungsverfahren an Stelle der zurzeit allein möglichen Anfechtungsflaae ($ 973 
SPP.) anzuerkennen ift. Um von vornherein auf eine gleichmäßigere Handhabung der 
Dorschriften hinzuwirken und auch sonst das öffentliche Interesse in dem Aufgebots¬ 
verfahren stärker zur Geltung zu bringen, erscheint es sodann angebracht, die schon 
durch § 16 der DO. vorgesehene Mitwirkung der Staatsanwaltschaft am Verfahren 
reichsrechtlich weiter auszubauen. 

Von dieſen Geſichtspunkten aus schlägt der Entw. im Art. I folgende Ergänzungen 
der DO. vor: 

Alle Anträge auf Todeserfl, eines KrDd, jind von dem AUG. der zuftändigen Staats» 
anmwaltjchaft mitzuteilen (Zr. 1 $ 4a). Diefe wird dadurch in die KXage gejeht, in jedem 
Salle zu prüfen, ob fie von der ihr dur $ 16 der DO. $ 967 PO. verliehenen Be¬ 

fugnis Gebrauch machen und in das Derfahren eintreten will. Daß der Staatsanmw. 
zu diefem Swede auf ihren Antrag — auch im weiteren Derlaufe des Derfahrens — 
die Alten vorzulegen find, bedarf feiner befonderen Dorjchrift. Dagegen fchreibt $ 7 a 
des Entw. (Tr. 2) im Saß 1 weiter vor, daß ihr, auch wenn fie fich dem Derfahren bis 
dakin nicht angefchlojfen hat, in jedem Salle Gelegenheit zu geben ift, fich vor der Ent⸗ 
scheidung über das Ergebnis der Ermittlungen zu äußern. Sie erhält damit die Mög» 
lichkeit, auf eine Ergänzung der Ermittlungen hinzumirken und etwaige fonfiige Be» 
denen geltend zu machen, 3. 3. indem fie die Ausfegung des Derfahrens gemäß $ 9 
der DO. beantragt. Endlich follen dem Staatsanw. die über den Antrag auf Todeserkl. 
ergehenden Entscheidungen, sowohl die Ausschlußurteile als auch die ablehnenden Bes 
fehlüffe, zugeftellt werden ($ 7a Sat 2). 

Die $ ı5a bls 15c (Art. I Ar. 3) enthalten die Dorfchriften für den Fall, daß 
der Seitpunkt des Todes unrichtig festgestellt ist. „Unrichtig festgestellt“ ift diefer Heit« 
punkt sowohl dann, wenn das Ergebnis der Ermittlungen unzutreffend gewürdigt, 
insbesondere der & 2 der D. unrichtig angewandt ist, als auch dann, wenn neu bekannt 
gewordene Tatjahen die bisherige Annahme umstoßen. In beiden Fällen ist nach



Bek. d. neuen Fassung d. VO. üb. d. Todeserklärung Kriegsverschollener v. 9. Aug. 1917. 141 

$ 15a die Berichtigung zuläfjig. Auch eine wiederholte Berichtigung ist nicht aus¬ 
geschlossen. Die Berichtigung kann G 15 Abs. 1) von jedem, der ein rechtliches In¬ 

teresse an ihr hat, und von dem Staatsanw. (Nr. 4) beantragt werden; sie ist aber nicht 

an das Dorliegen eines Antrags gebunden, sondern das Amtsgericht kann, wenn es 
Anlaß dazu findet, auch von Amts wegen eine Berichligung vornehmen. Das Be¬ 
richtigungsverfahren tritt für die Todeserklärungen KrD. an die Stelle der Anfechtungs¬ 
lage zum Swede der Berichtigung des Todestags gemäß § 025 5P.; biese soll da¬ 
neben nicht mehr stattfinden (6 15 a letzter Satz)). Zeides gilt auch für die bereits er¬ 
lassenen Ausschlußurteile. Der Antrag auf Berichtigung kann schriftlich oder zu Hro¬ 
tokoll des Gerichtsschreibers gestellt werden (§ 15 b Abs. 2 Satz 1), sein Inhalt wird 
sich nach der Art der beantragten Berichtigung zu richten haben. Beruft sich der Antrag» 
steller auf neue Tatsachen, so ergibt sich auch ohne besondere Vorschrift, daß er sie be¬ 
zeichnen wird. Ebenso bedarf es keiner ausdrücklichen Anordnung darüber, wie sich das 
Gericht von der Unrichtigkeit der getroffenen und der Richtigkeit der an ihre Stelle 
tretenden Feststellung zu überzeugen hat. Aus dem Begriff der Berichtigung folgt, 
daß das Gericht alle ihm zu Gebote stehenden Mittel der Aufklärung zu benutzen hat, 
ehe es seine eigene Feststellung für unrichtig erklärt und durch eine andere ersetzt. Er¬ 
weisen sich neue Ermittlungen als erforderlich, so sind sie vorzunehmen, ebenso sind 
die geeignet erfcheinenden Beweife zu erheben. Die Einfügung der neuen Dorfdriften 
in die DO. v. 18. April 1916 bewirkt, daß auch die Beweisporfchrift des $ 17 a. a. O. 
über jchriftliche Erklärungen des Difziplinarvorgefegten und Auskünfte der oberften 
Militärmerwaltungsbeh. Anwendung findet. Dor der Entfcheidung ift in allen Sällen, 
auch wenn die Berichtigung von Amts wegen vorgenommen wird, der Staatsanıp. 
fowie derjenige zu hören, der die Todeserklärung erwirkt hat GE 15 b Abf. 2 Sab 2). 
Diefen fowie dem etwaigen Antragfteller des Berichtigungsperfahrens ift auch der 
Befchluß, der obne mündliche Derhandlung ergehen fann, zuzuftellen ($ 15c Abf. 1 u. 2). 
Gegen den Beichluf, der von Amts wegen oder auf Antrag eine Berichtigung ausfprict, 
oder der einen Antrag auf Berichtigung zurüdwetft, findet die fofortige Bejchwerde ftatt 
($ 15c Abj. 3). Der Beichluß, der eine Berichtigung anspricht, wird auf dem Ausichluß- 
urtell und den Ausfertigungen vermerkt ($ 15 c Abf. 2 Sat 2). Geridhisgebühren find 
nach $ 18 der DO. auch für das Berichtigungsverfakren nicht zu erheben. 

Preuß. Allg. Verfügung v. 20. August 1917 über die Todeserklärung Kriegsverschollener. 
IMBI. 291.) 

2. Die nach $ 9 der VO. über die Todeserklärung Kriegsverschollener i. d. Fass. 
v. 9. August 1917 vorgeschriebene Anhörung der Staatsanwaltschaft über das Ergebnis 
der Ermittlungen wird regelmäßig unter Übersendung der Akten zu geschehen haben. Die 
Staatsanwälte werden angewiesen, ihr Augenmerk insbesondere darauf zu lenken, ob be¬ 
reits eine amtliche Auskunft der oberſten Militärverwaltungsbehörde (zu vgl. § 22 Abs. 2 
der BD.; Nr. 3 der Allg. Bfg. v. 13. Juni 1916), und zwar aus neuerer Zeit, vorliegt. 
Das Zentral-Nachweise=Büro des Preuß. Kriegsministeriums hat mir mitgeteilt, daß von 
der Möglichkeit der Einholung einer solchen Auskunft trobz meiner Allg. V'g. v. 31. Ok¬ 
tober 1916 noch nicht in dem wünschenswerten Umfange Gebrauch gemacht werde. 

3. Es ist zu meiner Kenntnis gelangt, daß die Amtsgerichte meine Anordnungen 
über die abschriftliche Mitteilung ihrer Entscheidungen (Nr. 4 der Allg. Vfg. v. 18. Juni 
1916) nicht immer befolgen. Die Amtsgerichte werden erneut auf diese Anordnungen 
hingewiesen. Sie haben auch die bereits erledigten Sachen darauf durchzusehen, ob die 

Mitteilung ersolgt ist, und letztere gegebenenfalls nachzuholen. 
4. Die Amtsgerichte haben auch von Berichtigungsbeschlüssen, welche auf Grund 

ber &#ö 18ff. der VD. i. d. Fass. v. 9. August 1917 ergehen, den obersten Militärverwal¬ 
tungsbehörden (Nr. 4 der Allg. Veig. v. 13. Juni 1916) und, falls der Berschollene ein 
Beamter des Reichs oder eines Bundesstaats war, der vorgesetzten Dienstbehörde (Nr. 5 
derselben Allg. Big.) Mitteilung zu machen.
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Vek, über den örtlichen Bereich und Sitz der Schuhhandelsgesellschaften 

v. 6. August 1917 (RGBl. 6909)9) 249 
"29. Ber. fiber die Befugnifje der Reichabefleidungsfielle v. 22. März 1917 

(RGBl. 277777. 251 
*30. Bek. über den Handel mit Arzneimitteln v. 22. März 1917 (RöBl. 270) 259 

Hierzu: 

Preuß. Ausführungsbeftimmungen v. 23. April 1917 (MBI. 112). . . 261 
31. Bek., betr. den Wochenmarktverkehr, v. 2. März 1915 (Rl. 125) 

E. Gewerbliches Eigentum. 

"I. Bet., betr. vorübergehende Erleichterungen auf dem Gebiete des Patent-, 
Gebrauchsmuster- und Warenzeichenrechts, v. 10. Sepiember 1914 (Rl. 
03) >> een. 263 

Hierzu: 
"Bel. v. 21. DEtober 1914 (MOBIL. 450, aufgehoben Hinfichtlid) der 

Vereinigten Staaten bon Amerika durd Bet. v. 6. Mai 1917 (MOST. 
40) 263 

Kriegsbuch. Vd. 5. 
1
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Bek. 

Bek. 

Bek. 
Bek. 
Bek. 

Bek. 
Bek. 

C. Handelslachen und Gewerbliches Eigentum. 

v. 20. Februar 1915 (NGBl. 10) 
v. 12. März 1915 (RGl. 11.0.10)0 

v. 13. Mai 1915 (RGBl. 279))0 

b. 23. September 1915 (Rßl. 6200))00 ... 
v. 5. Oktober 1916 (ROBL. 1144) > 2 . . .... .... 
v. 6. Mai 1917 (R## Bl. 405) 
v. 21. Mai 1917 (RGWBl. 429999 en 

II. Bek., betr. weitere Erleichterungen auf dem Gebiete des Patent- und Ge¬ 
brauchsmusterrechts, v. 31. März 1915 (Rönl. 22.1) 

III. Ausländiſche Patente.. . ... 

IV. Verwertung von Patenten im nichtfeindlichen Auslad 

V. Bek. über Erleichterungen im Patent-, Gebrauchsmuster- und Warenzeichen¬ 
reichte, v. 13. April 1916 (NGBl. 709999 

(„VI. Bek., betr. die Verlängerung der im Artikel 4 der revidierten Pariser Über¬ 
einkunft zum Schute des gewerblichen Eigentums v. 2. Juni 1911 vor¬ 

gesehenen Prioritätsfristen, dv. 7. Mai 1915 (RGBL. 272) mit ber Änderung 
v. 8. April 1916 (RGBl. 279h9 264 

Hierzu: 

Bek. v. 13. Mai 1915 (RGBl. 27070); 
Bek. v. 15. Juli 1915 (RBl. 4)))) 
Bek. v. 17. August 1915 (RGBl. 51011)0 
Bek. v. 7. Januar 196 (RGB. 9) 99); 
Bek. v. 8. Februar 1916 (RGBl. 99: 
Bek. v. 14. Juni 1916 (RGBl. 524t444. 
Bek. v. 18. August 1916 (RBl. 91999)üü 
Bel. v. 8. September 1916 (RBl. 100) 

Bek. v. 5. Mai 1917 (RGBl. 40)0 264 
* Bek. v. 22. Mai 1917 (MOB. 428) . - > > > 2m onen 264 
* Bek. v. 7. August 1917 (RGVl. 6077)0)00 264 

“VII. Bel. über den Ausschluß der Öffentlichkeit für Patente und Gebrauds- 
mufter v. 8. Februar 1917 (RGBI. 121).. n 265 

"VIII. Bet. über Vereinfachungen im Patentamt v. 9. März 1917 (RG#l. 221) 266 

*]X. Bel., betr. bie Zahlung patentamtlicer Gebühren, v. 8. März 1917 (Röl. 
222)... 

(Abſchnitt A in Bd. 1, 437.) 

B. Handelostand. 

(Sejege I bis Ill in ®b. 1, 439f.;2, 160 , IV in Bb. 3, 154; Vin BD. 2, 533.) 

VI. Bel. über die Befehung der Gewerbegeridhte, Der Raufmanns- 
gerichte und der Sinnungsjchiedsgerichte während des Krieges. 

Dom 12. Juli 1917. (N0#Bl. 606.) 
[BR] Die Amtsdauer der Beisitzer der Gewerbegerichte, der Kaufmannsgerichte und 
der Innungsschiedsgerichte wird bis zum Ablauf von sechs Monaten nach der Beendigung 
des gegenwärtigen Kriegszustandes verlängert. Der Zeitpunkt, mit welchem der Kriegs¬ 
zustand als beendigt anzusehen ist, wird durch kaiserliche Verordnung bestimmt.



Bel. über den privaten gewerblichen u. kaufmänniſchen Fachunterricht v. 2. Auguſt 1917. 147 

VII. Bek. über den privaten gewerblichen und kaufmännischen 
Sachunterricht. Vom 2. Auguft 1917. (NSDBI. 683.) 

[BR] $ 1. Wer eine private Fortbildungs- oder Fachfchule betreiben oder leiten will, 

in ber Unterricht in gewerblichen oder faufmännifchen tyächern erteilt werben joll, ober 
wer in einer folhen Schule unterrichten will, bebarf dazu der Erlaubnis der von der 
Landeszentralbehörde bestimmten Behörde. 

Wer in gewerblichen oder kaufmännischen Fächern Privatunterricht erteilen will, 

bedarf dieser Erlaubnis, wenn den Umständen nach anzunehmen ist, daß der Unterricht 
gewerbsmäßig an Personen erteilt werden soll, die ihre Keuntnisse als gewerbliche oder 
kaufmännische Angestellte verwerten wollen. 

Welcher Unterricht als Unterricht in gewerblichen oder kaufmännischen Fächern 
anzusehen ist, bestimmt in Zweifelsfällen die Landeszentralbehörde endgültig. Sie kann 
die Bestimmungen dieser Verordnung auf andere Unterrichtsfächer ausdehnen¬ 

#§ 2. Die Erlaubnis ist zu versagen, wenn 

1. Tatsachen vorliegen, welche die Unzuverlässigkeit des Nachsuchenden in sitt¬ 
licher Hinsicht dartun, 

2, der Nachsuchende die zur Leitung der Schule oder zur Erteilung des Unterrichts 
erforderliche Befähigung nicht nachzuweisen vermag, 

3. der Nachsuchende den Besitz der zum einwandfreien Betriebe der Schule erforder¬ 
lichen Mittel oder Räumlichkeiten nicht nachzuweisen vermag. 

Die Erlaubnis kann versagt werden, wenn kein Bedürfnis für die Unterrichterteilung 
besteht. 

8 3. Die Erlaubnis kann unter Bedingungen und auf Widerruf erteilt werden. 
Als Bedingung kann insbesondere die Unterlassung des gleichzeitigen Betriebs des Ge¬ 
werbes eines Stellenvermittlers auferlegt werden. Die Erlaubnis gilt nur für den Nach¬ 
suchenden und nur für den bestimmt zu bezeichnenden Ort oder Bezirk. Sollen mehrere 
Fach= oder Fortbildungsschulen betrieben werden, so ist für jede von ihnen eine besondere 
Erlaubnis erforderlich. 

8 4. Die Erlaubnis ist zurückzunehmen, wenn sich aus Handlungen oder Unter¬ 
lassungen des Inhabers der Erlaubnis dessen Unzuverlässigkeit in bezug auf den Betrieb 
oder die Leitung der Schule oder die Unterrichterteilung oder in bezug auf seine per¬ 
sönlichen Verhältnisse ergibt, serner auch dann, wenn der Inhaber den Besitz der zum 
einwandfreien Betriebe der Schule erforderlichen Mittel oder Räumlichkeiten nicht mehr 
nachzuweisen vermag. 

Wird die Erlaubnis zurückgenommen, so ist innerhalb der von der Behörde zu be¬ 
stimmenden Frist die Schule zu schließen oder die Leitung der Schule oder die Unter¬ 
richterteilung einzustellen. 

§5 5. Inwieweit der Bescheid, durch den die Erlaubnis versagt oder unter Be¬ 
dingungen erteilt oder zurückgenommen wird, durch Rechtsmittel angesochen werden 
kann, bestimmt die Landeszentralbehörde. 

86. Wer, ohne im Besitz einer nach Landesrecht etwa erteilten Erlaubnis zu 
sein, nach dem 31. Dezember 1917 eine vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung er¬ 
richtete Schule der im § 1 Abs. 1 bezeichneten Art weiter betreiben oder die vorher über¬ 
nommene Leitung einer solchen Schule oder eine vorher begonnene, unter §& 1 fallende 
Unterrichterteilung fortsetzen will, bedarf dazu der Erlaubnis der von der Landeszentral¬ 
behörde bestimmten Behörde (& 1 Abs. 1). Für diese Erlaubnis gelten die 58 2 bis 5 ent, 
sprechend. 

Sofern nicht bereits nach Landesrecht die Versagung der Erlaubnis wegen mangeln¬ 
den Bedürfnisses vorgesehen ist, ist die Versagung der Erlaubnis aus diesem Grunde nur 
zulässig, wenn die Schule nach dem 1. Jannar 1916 errichtet oder die Unterrichterteilung 

nach diesem Zeitpunkt aufgenommen ist. 
10*
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Wird die Erlaubnis versagt, so ist innerhalb der von der Behörde zu bestimmenden 
Frist die Schule zu schließen oder die Leitung der Schule oder die Unterrichterteilung 
einzustellen. 

§ 7. Die Landeszentralbehörde erläßt die zur Ausführung erforderlichen Be¬ 

stimmungen. Weitergehende landesrechtliche Beschränkungen bleiben zulässig. 

§5 8. Mit Gesängnis bis zu sechs Monaten und mit Geldstrafe bis zu zehntausend 
Mark oder mit einer dieser Strafen wird bestraft, 

1. wer ohne die ersorderliche Erlaubnis eine private Fortbildungs= oder Fach¬ 
schule betreibt oder die Leitung einer solchen Schule oder die Unterrichterteilung 

in gewerblichen oder kaufmännischen Fächern beginnt oder fortsetzt, 

2. wer den nach § 3 auferlegten Bedingungen oder den landesrechtlichen Bestim¬ 
. mungen über die Unterrichterteilung in gewerblichen oder kaufmännischen Fächern 
zuwiderhandelt. . 

Hierdurch wird die Befugnis zur Festsetzung von Zwangsstrafen im Verwaltungs. 
wege nicht berührt. 

§* 9. Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung (6. 8.1 in Kraft. 

Der Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außerkrafttretens. 

C. Haudelsgesellschaften, Gesellschaften mbs., Genossenschaften. 

(Bek. I bis III, V, VI in Bd. 1, 441ff.) 

IY. Bet. über die Ladung zur Gefellihafternerfammlung einer GmbH. 
Dom 8. Oktober 1914. (RG#l. 428.) 

Wortlaut, Begründung und Erläuterung in Bd. 1, 447. 

ElſSothNotZ. 17 1 (Colmar I). Der Vertreter fann audı von einem ausländifcyen 
Gesellschafter bestellt werden. 

D. Handelogeschäfte. 

(Abschnitt 1 in Bo. 1, 456.) 

II. 1. Gesetz, betr. die Abwicklung von börsenmäßigen Zeit¬ 
geschäften in Waren. Vom 4. August 1914. (R#l. 336.) 

2. Bek., betr. denselben Gegenstand. Vom 24. August 1914. 
(RGBl. 381.) 

Wortlaut und Begründung in Bd. 1, 456. 
(Erläuterung 1 bis 4 in Bd. 1, 456 ff., 5 bis 8 in Bd. 3, 154). 

9. Banl. 16 391, HansG Ztg. 17 Hbl. 136, Mecht 17 176 Nr. 323 (Hamburg III). Bei 
der Zwangsregulierung nach der Bekanntmachung vom 24. August 1914 kommt es nicht 
darauf an, ob die vereinbarten Bedingungen erheblich von den amtlichen Bedingungen 

für den Terminhandel abweichen. 

III. Mahßnahmen zur Hreisregelung und zur Bekämpfung des Wuchers. 

1. Gesetz, betr. Höchstpreise vom 4. August 1914 in der Fassung 
der Bek. vom 17. Dezember 1914 (NGDI. 516) mit den Änderungen 
vom 23. März 1916 (NG. 185) und 22. März 1917 (NGBl. 253) 

Geihihtlihe Entwidlung, Wortlaut und Begründung in Bd. 1, 747 bi3 752,
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VLiteratur. 

Nachtrag zu den Nachweisungen in Bd. 1, 746; 3, 155. 

Alsberg, Kriegswucherstrafrecht, 3. Aufl. 

— In Bd. 1 ist auf S. 751 der Abs. 2 des & 1 ausgefallen. Der & 1 lautet vollständig: 
Für die Dauer des gegenwärtigen Krieges können für Gegenstände des täglichen 

Bedarfs, insbesondere für Nahrungs= und Futtermittel aller Art, sowie für rohe Natur¬ 
erzeugnisse, Heiz= und Leuchtstoffe Höchstpreise festgesetzt werden. 

Der Bundesrat kann bestimmen, daß auch für andere Gegenstände Hoöchstpreise 
festgesetzt werden. — 

-> $ 5 Abf. 1 ift duch die Bek. v. 22. März 1917 (R#l. 253) neu gesaßt. Die, 

Fassung wird bei # ö abgedruckt. — \ 
xm $ 6 wurde buch $ 6 der Bek. zur Fernhaltung unzuverlässiger Personen vom 

Handel dv. 23. September 1915 (RGBI. 603) folgender Abf. 2 eingefügt: 
In den Fällen der Nm. 1 und 2 fann neben der Strafe angeorbnnet werben, daß 

die Verurteilung auf Koflen des Schuldigen öffentlich bekannt zu machen ist; auch kann 
neben Gefängnisstrase auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden. 

— Der #56 hat durch die Bek. v. 23. März 1916 (RE#l. 183) eine neue Fassung 

erhalten und ist durch die Bek. v. 22. März 1917 (RG#Bl. 253) durch Hinzufügung des 
4 Ubi. ermeut ergänzt. Seine gegenwärtige FZaffung wird bei $ 6 ntitgeteilt. <- 

l 1. 
Gegenstand — Allgemeine Bedeutung und Wirkung der Festsetzung von 

Höchstpreisen. 

I. Segenstand. 

(Erläuterung 1, 2 in Bd. 1, 752, 753; 2 bis 5 in Bd. 2, 161; 6 bis 12 in Bd. 3, 156.) 

13. RG V, MittfPreisprüfft. 17 161. Auslandswaren fallen grundsätzlich unter die 
inländischen Höchstpreise. 

14. Sächs A. 17 194 SächsOL# G. 38 168 (Dresden). Der für bestimmte Waren 
einheitlich festgesetzte Höchstpreis gilt auch für solche minderer Sorten, Arten und Be¬ 
schaffenheit. 

(Abschnitt II in Bd. 3, 157.) 

III. Bedeutung der Höchstpreise für das Schuldrecht. 

(Unterabschnitt 1 in Bd. 2, 162; 3, 157.) 

2. Einwirkung auf neue Verträge (zu vol. Bd. 2, 162). 

(Erläuterung 1 in Bd. 3, 158; 2 in Bd. 4, 760.) 

3. Hessspr. 17 63 (Darmstadt II). Bei Hberschreilung des gesetzlichen Höchst¬ 
preises ist der Preis unter Aufrechterhaltung des Vertrages auf das erlaubte Maß herab¬ 
zusetzen. 

4. Oertmann, JW. 17 255 schließt sich der Auffassung des Reichsgerichts (in 
Bd. 3, 158) an unb verweilt unterstützend auch auf den in § 655 BGB. zum Ausdruck 
gekommenen Rechtsgedanken. 

5. SchlHolst Anz. 17 109 (Kiel II). Allerdings hatte der Verstoß gegen das HPr. 
nicht die Nichtigkeit des ganzen Vertrages zur Folge, denn der Zweck der Höchstpreis¬ 
verordnungen ist nur darauf gerichtet, die davon betroffenen Gegenstände des täglichen 
Bedarfs den Verbrauchern zum festgesetzten Preise zuzuführen, nicht aber darauf, den 
Verkauf zum höheren Preise schlechthin zu verhindern. Keinesfalls kann aber der Kläger 
einen von ihm unter Verletzung der Höchstpreisfestietzung vorgenommenen Deckungskauf, 
der jedenfalls, insoweit er den Höchstpreis überschreitet, gegen die gesetzliche Anordnung 

verstößt, dazu benutzen, um aus dieser Höchstpreisüberschreitung für sich Rechte herzuleiten.
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6. NaumbAR. 17 36 (LG. Halberftabt), Von einer verwerflichen Zahlung des 
Überpreifes kann feine Rede fein, wenn fich der Kläger gar nicht bewußt tvar, dag em 
Hödjjiprei3 verordnet war. Der läger glaubt eine beftehenbe Schuld zu bezahlen, in 
Höhe des Überpreifes betraf aber feine Yahlung eine Nichtfehuld. Within kommt ber 
$ 813 BGB. zur Anwendung, banad) fanın der Kläger bad zum Bwede ber Erfüllung 
seiner Kaufgeldverbindlichkeit Geleistete zurückfordern. Es mag dem Beklagten zugegeben 
werden, daß im ordentlichen Friedensrechte zur Anwendbarkeit des $ 817 Say 2 BGB. nicht 
erforberlich ift, ba& der Leiflende sich bewußt war, durch die Leistung gegen das Gesetz 
zu versloßen, anders liegt es aber bei wirtschaftlichen Maßnahmen des Kriegsnotrechts; 
hier würde es eine außerordentliche Unbilligkeit darstellen, wenn in den Fällen der vor¬ 
liegenden Art ein Nochnichtkennen so schnell in Wirksamkeit gesetzter Kriegsnotverordnung 
an den Käufer bei Zahlung des lberpreises ohne weiteres zum Verschulden in dem Sinne 
angerechnet würde, daß er sein Rückforderungsrecht verlöre. 

)P 
Festsetzung der Höchstpreise. 

— Durch Bek. v. 22. März 1917 (RGl. 253) hat $ 5 Abs. 1 folgende Fassung 

erhalten: — 

Der Bundezrat, der Reichskanzler oder die von diesen bestimmten Behörden setzen 
die Höchstpreise fest. Soweit der Bundesrat, der Reichskanzler oder die von diesen be¬ 

stimmten Behörden Höchstpreise nicht festgesetzt haben, können die Landeszentralbehörden 
ober die von ihnen bestimmten Behörden Höchstpreise festsetzen. 

8 6. 
Strafbeſtimmungen. 

— Die nachstehende Fassung des §& 6 beruht auf der Bek. v. 23. März 1916 (RGBl. 

183, in Kraft seit dem 1. April 1916). Der Absatz 4 ist durch die Bel. v. 22. März 1917 
(Röl. 253, in Kraft seit dem 23. März 1917) hinzugefügt. — 

Mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis zu zehntausend Mark 
oder mit einer dieser Strafen wird bestraft: 

1. wer die nach §# I festgesetzten Höchstpreise überschreitet; 
2. wer einen anderen zum Abschluß eines Vertrags auffordert, durch den die 

Höchstpreise überschritten werden, oder sich zu einem solchen Vertrag erbietet; 
3. wer einen Gegenstand, der von einer Aufforderung (§5 2, 3) betroffen ist, bei¬ 

seite schafft, beschädigt oder zerstört; 
4. wer der Aufjorberung der zuftändigen Behörde zum Verlaufe von Gegenfländen, 

für die Höchstpreise festgesetzt sind (§ 4), nicht nachkommt; 
5. wer Vorräte an Gegenständen, für die Höchstpreise festgesetzt sind, dem zuständigen 

Beamten gegenüber verheimlicht; 
6. wer den nach § 5 erlassenen Ausführungsbestimmungen zuwiderhandelt. 

Bei vorsätzlichen Zuwiderhandlungen gegen Nr. 1 oder 2 ift die Geldstrafe mindestens 
auf das Doppelte des Betrages zu bemessen, um den der Höchstpreis überschritlen worden 

ist oder in den Fällen der Nr. 2 überschritten werden sollte; übersteigt der Mindestbetrag 
zehntausend Mark, so ist auf ihn zu erkennen. Im Falle mildernder Umstände kann die 
Geldstrafe bis auf die Hälfte des Mindestbetrags ermäßigt werden. 

Bei Zuwiderhandlungen gegen Nr. 1 und 2 kann neben der Strafe angeordnet 
werden, daß die Verurteilung auf Kosten des Schuldigen öffentlich bekanntzumachen 
ist; auch kann neben Gesängnisstrafe auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt 
werden. 

Neben der Strafe kann auf Einziehung der Gegenstände, auf die sich die straf¬ 

bare Handlung bezieht, erkannt werden, ohne Unterschied, ob sie dem Täter gehören 

oder nicht.
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Inhaltsübersicht. 

I. Außerer Catbestand 1 759, II 164, III 161. II. Innerer Tatbestond I 759, II 169, III 162. 
IV 261, V ASIA. \ V 156. 

1. Täterjchaft des Käufers II 164, IIt 1é61. 1. Dorfaß 11 160. 111 167, V 156. 
2. Bedingter Dorfag II 169, 

&. Benügt Sabrläffigfeit? II 169, IIT 167. 
3) Bejakend JI 169, III 162. 

b) Dememend II 170. 

IV 761. V 151. ! 

2. Wäterfchaft des Bevollmächtigten II 165, | 

III 164, IV 261. ! 

3 i des Bewerbegekilfen II A65, 4. Einzelne Sälle der Sahzläffigfeit II 120, 
€ Bafrung des Gewerbetreibenden für II 161. 

SBöchstpreisübertretungen seines Gehilsen s. ten der Rechtswidrigkeit II 171, 

u 165, III A6l, IV 261. i 6. Jertum II 121, II A689, V 186. 
6. Beihilfe II 166, IIT 163. Il. Anderung der Höchstpreise nach der Straftat 
6. Die strafbarc Handlung II 107, 111 163, " 1 200, II 122, 111 111. V 156. 

IV 262, V 151. [IV. Foständigkeit der Strafgerichte 1 260. 
7. Derfchleterung der Höchstpreisüberschrei¬ 1 V. Swangsweise Schliehung der Geschäfte 1260. 

tung II 168, III 166, V 154. | VI, Tateinheit mir wucher V 157. 

I. Außerer Tatbeftand. 

1. Täterschaft des Käufers. 

(Erläuterung a, b in Bd. 2, 164; c, d in Bd. 3, 161; e in Bd. 4, 761.) 

1) R. IV. RStr. 50 301, JW. 17 666, Recht 17 263 Nr. 497. An dem Grundsatze 

daß auch der Käufer wegen Ülberschreitung der Höchstpreise strafbar ist, wird durch die in 
86 Abs. 2 Höchst Pr G. i. d. F. v. 23. März 1916 angeordnete Bemessung der Geldstrafe 
bei vorfäglihen Zumiderhandlungen $ 6 Nr. 1 oder Nr. 2 nichts geändert. Denn nicht 
der erzielte oder erstrebte Gewinn, der beim Verkäufer und Käufer sich verschieden gestaltet, 
ist der Bemessung der Geldstrafe zugrunde gelegt, sondern der Betrag, um den der Höchst¬ 
preis überschritten ist oder überschrilten werden sollte. 

(Abschnitt 2 in Bd. 2, 165; 3, 161; 4, 761.) 

3. Täterschaft der Gewerbegehilfen.) 

(Erläuterung a, b in Bd. 2, 165.) 

e) RG. IV, Recht 17 362 Nr. 694. Nicht nur der Vertreter des Gewerbetreibenden, 
sondern auch dessen Angestellter kann Täter des Vergehens gegen § 6 Nr. 1 sein, wenn 
er das Veräußerungsgeschäft abschließt und dabei nicht lediglich nach den Weisungen 
des Geschäftsinhabers und nicht nur mit dem (Gehilfen-)Willen, dessen Tat zu fördern, 
handelt, sondern die Uberschreitung als eigene Tat will. Gleichgüftig ist, ob der Täter 
persönlich durch die Überschreitung Gewinn erzielt, denn Eigennutz ist nicht Voraussetzung 
der Strafbarkeit. 

(Abschnilt 4 in Bd. 2, 165; 3, 161; 4, 761; Abschnitt 5 in Bd. 2, 166; 3, 163.) 

6. Die strafbare Handlung. 

(Zu vgl. die Erläuterungen a bis s in Bd. 2, 167.) 

a) Zu Nr. 1. 

(Erläuterung a bis V in Bd. 3, 163; 2 in Bd. 4, 762.) 

“. R®. I, ROEtr. 50 202, JW. 17 368. LeipzZ. 17 387, Recht 17 115 Nr. 181. 
Für die Anwendbarkeit der Höchstpreisfestsetzung lann nicht maßgebend sein, wo der Kauf¬ 
vertrag geschlossen ist, sondern muß maßgebend sein, wo sich die verkaufte Ware befindet, 
und das ist regelmäßig der Ort, wo der Verläuser seinen Wohnsitz hat. Wenn in früheren 
Urteilen (zu vgl. Bd. 3, 1631 angenommen worden ist, daß der Ablieferungsort maß¬ 
Lebend sei, regelmäßig also der Wohnsib des Käufers, so hält der Senat hieran nicht fest. 
Wenn der IV. Senat in Re#Str. 50, 10 für einen wesentlich anderen Sachverhalt an¬ 
genommen hat, daß der am Bestimmungsort, also regelmäßig am Wohnsitz des Käufers
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geltende Höchstpreis nicht überschritten werden dürfe, so ist damit nicht über die Frage 

entschieden, ob der am Wohnort des Verkäufers geltende Höchstpreis eingehalten werden 
muß. Eine Entscheidung der vereinigten Strafsenate ist daher nicht erforderlich. 

4. RG. I, M. 17 368, LeipzZ. 17 398. Zutreffend geht das Urteil davon aus, 
daß der Angeklagte, der in München dort befindliche Kartoffeln zu einem höheren Preis 
als dem vom bayS# Mind J. für Bayern festgesetzte Höchstpreise, gekauft und abge. 

nommen hat, nicht um deswillen berechtigt gewesen sei, den Höchstpreis zu überschreiten, 

weil die von ihm gekauften Kartoffeln zur Ausfuhr in die Schweiz bestimmt waren, und 
die zur Ausfuhr erforderliche Erlaubnis erteilt war. Die Höchstpreisfestsetzung ergreift, 
wie bereits in den Urteilen des erkennenden Senats v. 1. Mai 16 und 21. Sept. 16, 1 D. 
160/16 und 11). 327/16, dargelegt ist, unterschiedslos die davon betroffene Ware, solange 

sie sich in dem Bezirk befindet, für den der Höchslpreis festgesetzt worden ist. Das Gesetz 
unterscheidet nicht, welche wirtschaftliche Bedeutung der Kauf für den Käufer hat und 
aus welchem Beweggrunde er kauft also auch nicht, ob er für eigene oder fremde Rech¬ 

nung lauft und zu welchem Zweck er lauft, und es ist schlechthin unzulässig, aus dem 
angeblichen Zweck des Geseges oder gar wegen einer neuen, bei Erlaß des Ge¬ 

setzes nicht vorhergesehenen Gestaltung der Verhältnisse Ausnahmen von dem all¬ 
gemeinen gesetzlichen Verbot der Höchstpreisüberschreitung rechtfertigen zu wollen. 
Läge wirklich ein dringendes Bedürfnis vor, solche Ausnahmen zuzulassen, so könnte 
dem nur durch eine Anderung des Gesetzes abgeholfen werden, aber nicht durch Nicht¬ 
anwendung des bestehenden Gesetzes auf Talbestände, die nach seinem zweifelsfreien 
und deshalb einer Auslegung gar nicht fähigen Wortlaute davon betroffen werden. 
Richtig ist, daß durch die Höchstpreisfestsetzung die Preise der notwendigen Lebens¬ 
bedürfnisse auf erträglicher und der breiten Masse des Volkes auf erreichbarer Höhe ge¬ 

halten werden sollen und daß die Strafdrohung des HPW. diesen Erfolg sichern soll, die 
Bestrafung der einzelnen Höchstpreisüberschreitung ist aber nicht von dem Nachweis ab¬ 
hängig gemacht, daß gerade durch sie eine vom Gesetz gemißbilligte Preissteigerung be¬ 
wirkt worden ist, eine Anforderung, die den Zweck des Gesetzes einfach vereitelt hätte, 
sondern man hat zu dem durchgreisenden Mittel gegriffen, jede Höchstpreisüberschreitung 
unter Strafe zu stellen. Dabei hat sich der Richter zu bescheiden, und wenn im Einzelfall 
auch erweislich wäre, daß er der Allgemeinheit nicht schädlich oder sogar nützlich gewesen 
ist, so muß das für die Schuldfrage jedenfalls außer Betracht bleiben. — Hiergegen 
mit beadjtlicden Bemerkungen Lehmann, ZW. 17 368. - 

u. Lehmann, JR. 17 368. Sind sowohl für Wohnungs-, Lagerungs-, wie auch 
für den Ablieferungsort Höchitpreife feftgefegt, jo ift ber Vertrag nur einwandfrei, wenn 
fi) der Kaufpreis au, im Nahmen der jür den Ablieferungsort geltenden Höchſtpreiſe 
hält. Die Höchstpreisfestsetzungen des Bezirkes, in dem sich die Ware zur Zeit des Kauf¬ 
abschlusses befindet (regelmäßig des Wohnortes des Verkäufers) und des Bezirkes, in den 
sie abzuliefern ist (regelmäßig des Wohnortes des Käufers) sind kumulativ maßgeblich. 
Sind die Preise im Bezirk der Ablieferung niedriger als im Bezirk des Verkäufers, 
jo muß sich der Verkäufer mit dem niedrigeren Preis begnügen oder der Kauf muß 

unterbleiben. 
v. Fuld, Recht 17 239. Bei der Festsetzung von Höchstpreisen, gleichviel ob die 

dieselben anordnende Behörde eine Zivil- oder Militärbehörde ist, handelt es sich nur 
darum, der in Deutschland lebenden Bevölkerung eine Sicherung dafür zu bieten, daß 
sie die für sie notwendigen Bedarfsmittel aller Art nicht zu teuer bezahlen muß; zu welchem 
Preise das Ausland hingegen dieselben erwirbt, kann an sich der anordnenden Behörde 
gleichgültig fein. Wenn bei der unmittelbaren Ausfuhr nach dem Auslande sehr hohe 
BVreife gefordert werben, Höhere alz für das Inland, so ist dies sogar im Hinblick auf die 
Besserungsmöglichkeit der deutschen Valuta sehr nützlich und zu begrüßen. Dieserhalb 
kann die Ausfuhr aus dem betreffenden Bezirk nach anderen deutschen Bezirken der Aus¬ 
fuhr nach dem Ausland nicht gleichgestellt werden, man wird vielmehr den Tatbestand 
einer Übertretung bei der Ausfuhr nad) dem Ausland verneinen müjfen, weil eben nur
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der inländische Absatz bzw. der inländische Verkehr berücksichtigt ist. Auch die neutralen 

Staaten haben teilmeiie Höchftpreisfeitfepungen, Die Ausfuhr nach dem Ausland wird 

aber aud) in ihnen nicht al3 eine Berlehung derjelden aufgefaßt. 
E. Heslenfeld, Recht 17 186. er Erzeuger und ber Händler find zwar durch 

die Höchftpreisjeitiegungen nicht gehindert, die Ware außerhalb des Höchfipreisbezirts 

zu verlaufen, fie Dürfen aber hierbei Den Höchftpreis nicht überfchreiten, ber bis zur Ausfuhr 

maßgebend mar. Hält eine Partei irrtümlid) ftatt des Ortes, an dem jid) die Ware befindet, 

den Wohnort oder den Irt des Vertragsabfchluffes für maßgebend, jo betrifft der Irrtum 

das Höchstpreisgesetz selbst, nicht die Höchstpreisfestsetzung. Der Irrlum bezieht sich sohin 
auf das Strafgesetz und schützt nach der BBO. v. 18. Januar 1917 nur dann vor Strafe, 
wenn er ünverschuldet ist und der Täter die Handlung für erlaubt gehalten hat. 

o. RG. 11, DXB. 17 237. Ein Berjtoß gegen das HRG. liegt aud) ii ber Erfüllung 
eines nad) der Verkündung aber vor den Inkrafttreten der HP#O. geschlossenen die 
Höchstpreise übersteigenden Vertrages. 

. Alsberg a. a. D. 39. Ob die Abmachung, durch die unzulässige Nebenvorteile 
ausbedungen werden, im Rechtssinn Teil der Beredung ist, die sich auf die Lieferung 
des Höchstpreisgegenstandes bezieht, kann nicht unbedingt entscheidend sein. Auch in 
einem Vorteil, der dem Lieferanten durch einc mit dem Lieferungsgeschäft rechtlich nicht 
zusammenhängende Beredung eingeräumt ist, kann unter Umständen eine Höchstpreis¬ 
überschreitung gefunden werden: vorausgesetzt, daß ein im wirtschaftlichen Sinne ein¬ 
heitlicher Zweck die Vereinbarung zusammenschließt. Deshalb wird z. B. eine von vorn¬ 
herein auf eine bestimmte Summe fixierte Gewinnbeteiligung, die sich der Materiallieferant 

von seinem weiterverarbeitenden Abnehmer einräumen läßt, in der Regel als eine ver¬ 
schleierte Höchstpreisüberschreitung anzusehen sein. 

g. RG. IV, Leipzd. 17 791. Überschreitung liegt auch vor, wenn als Entgelt 
für Lieferung einer Ware der Höchstpreis und daneben ein Geldbetrag bezahlt wird, der 
vom Verkäufer nach eigener Bestimmung unter Kriegsverwundete verteilt werden soll. 

0. RG. V, Nedyt 17 262 Nr. 494. Wird neben dem Kaufpreis auch eine Gewinn¬ 
beteiligung des Verkäufers am künftigen Geschäft des Käufers verabredet, so ist dieser 
Vorteil bei der Frage nach der Überschreitung des HP. zu berücksichtigen. 

rt. Heiifipr. 17 63 (Darmstadt II). Ist für Getreide, dessen Hektolilergewicht eine 
gewisse Grenze nicht übersteigt, ein Höchstpreis bestimmt und wird ein Kaufvertrag, der 
unmittelbar solches Getreide zum Gegenstand hat, zu einem höheren Preise abgeschlossen, 
so ist gegen das Höchstpreisgesetz auch dann verstoßen, wenn zugleich der Rückkauf leichterer 

Bestandteile (Ausputz) vereinbart wird, durch dessen Ausscheiden das dem Käufer ver¬ 
bleibende Getreide ein jene Grenze übersteigendes Hektolitergewicht erhält. 

v. Vacharach a. a. O., RuW. 17 146. Man wird den Grundsatz, daß die Erfüllung 
eines vor der Festsetzung der Höchstpreise geschlossenen Vertrages nach deren Inkrast¬ 
treten zu den alten Vertragspreisen grundsäblich zulässig sei, nur dann gelten lassen können, 
wenn die Vertragsteile zur Zeit des Abschlusses die Aufhebung der Höchstpreissreiheit 
für das in Frage stehende Produkt nicht vorausgesehen haben, nicht aber dann, wenn die 
Vertragserfüllung in einem Zeitpunkt verabredet war, in dem eine Höchstpreisfestsetzung 
bereits verkündet, aber noch nicht in Kraft getreten war und die Parteien dies wußten, 
oder wenn die Parteien im Hinblick auf eine zu erwartende Höchstpreisfestsetzung und 
gerade mit der Absicht ihrer Nichtbeachtung ihre Preisvereinbarung getrosfen haben; 
die Zulässigkeit der Erfüllung zu den allen Vertragspreisen besteht jerner nur infoweit, 
als der gehandelte Gegenstand nicht zu denen gehört, für die durch die VO. v. 11. No¬ 
bember 1915 (RG#Bl. 758) sowie die zu diefer BD. ergangenen weiteren BD. v. 11. Januar 
1916 (R Bl. 13) und v. 13. Januar 1916 (Roßl: 30) der Grundsatz aufgestellt wurde, 
daß Verträge über Lieferung der dort bezeichneten Waren, auch wenn sie vor dem mut¬ 
maßlichen Höchstpreise abgeschlossen worden sind, als zum gesetzlichen Höchstpreis abge¬ 

schlossen gelten, soweit sic diesen erreichen oder überschreiten und Lieferung bis dahin 
noch nicht erfolgt ist; da aber durch die VO. v. 11. November 1915 und ihre Ergänzungen
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nur eine Anzahl Lebensmittel (und künslliche Düngemittel) betroffen wurde, fo find nur 
die wenigen Kartelle der Lebensmittelindustrie von jener Einschränkung berührt, während 

alle anderen Kartelle der Gefahr einer Höchstpreisverletzung nach der erwähnten Richtung 
entrückt sind und ihre früheren Abschlüsse zu den alten Vertragspreisen erfüllen dürfen. 

5b) Zu Nr. 2. 
(Erläuterung a bis & in Bd. 3, 164.) 

7. LeipzB. 17 357 (LG. Straßburg). Die Angeklagte betreibt ein Spezereigeschäft, 
in dessen Schaufenster kondensierte Milch in Blechbüchsen zum Verkauf ausgestellt war, 
als der Zeuge sich in den Laden begab und zwei Büchsen solcher Milch kaufen zu wollen 
erklärte. Er erhielt den Bescheid, daß er als nicht ständiger Kunde von der damals in der 
Stadt sehr begehrten kondensierten Milch nur erhalte, wenn er für jede Büchse gleich¬ 
zeitig noch andere Waren i. W. von 1,50 M. kaufe. Bei diesem Tatbestande fehlt es zwar 
in subjektiver wie objektiver Richtung an einem hinreichenden Nachweis, daß die Angeklagte 
von ihr zur Veräußerung erworbene Nahrungsmittel zurückgehalten habe, um durch 
ihre Veräußerung einen übermäßigen Gewinn zu erzielen ((5 Nr. 2 BRVO. v. 23. Juli 
1915). Wohl aber hat die Angeklagte sich gegen das HPW. angesichts des Umstandes 
bergangen, daß der Bürgermeister der Stadt St. auf Grund dieses Gesetzes und des § 1 
der Aus#Best. des Minist. v. 30. Dez. 1914 den Höchstpreis für die Pfunddose kondensierte 
Milch auf 0,65 M festgesetzt und die Angeklagte durch das Ausbedingen weiterer aus dem 
Verkauf sonstiger Waren ihr erwachsender Vorteile eine Erhöhung ihres Nutzens erstrebt 
hat. Dadurch, daß sie den Zeugen zum Abschluß eines Vertrages aufforderte, durch den 
der Höchstpreis überschritten wurde, hat sie dem § 6 Nr. 2 Ges. v. 4. Aug. 1914 i. d. F. 
v. 17. Dez. 1914 zuwidergehandelt. 

V. Leipz. 17 815 (BayOb LG.) Ein Erbieten zum Abschluß eines Vertrags im 
Sinne des § 6 Nr. 2 HRG. Liegt fhon dann vor, wenn aus einer Erklärung der ernste 
Wille entnommen werden kann, über einen nach Art und Gattung bez. Gegensitand 
einen in seiner allgemeinen Gestaltung bestimmten Vertrag zu schließen. Maßgebend 
für die Anwendbarkeit einer örtlichen H PFestsctzung ist nicht der Ort, wo der Kaufvertrag 
Ceschlossen wird, sondern der Ort, wo sich die verkaufte Ware befindet; das ist regelmäßig 
der Ott, wo der Verkäufer seinen Wohnsitz oder seine Handelsniederlassung hat. — Siehe 
hierzu oben S. 151 ff. — 

(Abschuitt c in Bd. 3, 165.) 

d) Zu Nr. 4. 

LeipzZ#. 17 936 (RG.). Die Verkaufsaussorderung nach § 4H PW. kann durch eine 
öffentliche Bekanntmachung nicht ersetzt werden. 

7. Verschleierung der Höchstpreisüberschreitung. 

(Erläuterung a bis k in Bd. 2, 168, 169, g bis m in Bd. 3, 166.) 

n) Alsberg a. a. O. 38. Durch den Ausschluß der besonderen Berechnung der Zu¬ 
fuhrkosten ist es allerdings den Parteien nicht verwehrt, eine weitergehende, besonders 
zu entgeltende Zufuhr zu bereden, als die, zu der der Verkäufer ohnehin verpflichtet ist. 
Man kann gegenüber derartigen Abreden, wenn sie ernst gemeint sind, den Käufer nicht, 
wie das ein Urteil des V. Senats vom 6. Juli 1915 (Säch A. 15, 372) tut, darauf ver¬ 
weisen, daß er sich die Ware auf seine Kosten abholen lassen könne. Richtig betont denn 
auch ein Urteil des IV. Senats vom 26. Mai 1916 (Recht 16, 397 Nr. 720), daß Raum für 
freie Vereinbarung über die Kosten des Transports bleibe, soweit die Ausführung des 
Transports üÜber die gesetzlichen Pflichten des Verkäufers hinausgehe; vorausgesetzt, 
daß die Vereinbarung nicht zum Zweck der Umgehung der Höchstvreisvorschriften erfolge. 
Dieser Gesichtspunkt ist überall auch da für ausschlaggebend zu erachten, wo der Wortlaut 
der betreffenden Höchstpreisfestsetzung über die Berechnung besonderer Zufuhrkosten 
nichts sagt. Soweit hier nach dem sonst in dem betreffenden Handelszweig lblichen für
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die Zufuhr dieser Gegenstände besondere Kosten nicht berechnet werden, muß man ihre 

Berechnung als unerlaubt ansehen. 

o) Alsberga. a. O. 37. Als eine verschleicrte Höchstpreisüberschreitung ist auch der 
Fall zu beurteilen, daß ein einheitlicher Berkauf in mehrere Abschlüsse zerlegt wird, um 
so den Verkauf dem höheren Kleinhandelshöchstpreise zu unterstellen, was mit Rücksicht 
auf eine gesetzliche Umgrenzung des Quantums bei Geschäften im Kleinhandel nicht möglich 

wäre, wenn über das Gesamtquantum ein Abschluß getätigt würde. 

p) Kraehling, Recht 17 191. Solange der für Lieferung ins Haus begehrte Betrag 

nicht außergewöhnlich — d. h. gegen Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrs¬ 
sitte verstoßend — hoch berechnet ist, sondern etwa der Höhe der an dritte Personen — 
z. B. an Voten — zu zahlenden Gebühr entspricht, dürfte ein foldjer Nebenvorteil nicht 

als unzulässig angesehen, daher auch nicht als strafbare Uberschreitung der Höchstpreise 
verurteilt werden. 

q) RE. III, Leipg. 17 467. Die Höchftpreife jchliegen im allgemeinen auch die 
Bergütung für solche Nebenleistungen des Verkäufers ein, die er vertragsmäßig oder 
nach der Verkehrslblichkeit zu machen hat und die Gewährung besonderer Vorteile für 

derartige Leistungen ist deshalb nach dem HP. nicht zulässig. 

1) RG. IV, Recht 17 362 Nr. 695. Eine vereinbarte Nebenleistung muß, um in den 

Preis der Ware eingerechnet werden zu können, ein Teil des Entgelts für deren Über¬ 

lassung sein. Daher sind Zuwendungen, die dem Veräußerer ohne rechtliche Verpflichtung 

und nur zu dem Zweck gemacht werden, um seine Geneigtheit zu künftigen Lieferungen 
herbeizuführen, ebenso aber auch Zuwendungen, die nicht dem Geschäftsinhaber, sondern 

einem Angestellten gemacht werden (Schmiergelder), regelmäßig nicht einzurechnen. 
Aus dem gleichen Gesichtspunkt ist die Frage zu entscheiden, ob die Vereinbarung, wonach 
für die Lieferung einer bestimmten Warenmenge ein besonderer Betrag für Kriegs¬ 
verwundete entrichtet werden soll, für die Preisberechnung von Bedeutung ist. Das ist 
nur dann der Fall, wenn in dieser Vereinbarung ein Teil der Gegenleistung zum Ausdruck 

kommt, nicht aber dann, wenn dadurch nur erreicht werden soll, daß an Dritte ein Ge¬ 
schenk gemacht wird und denjenigen unter zahlreichen Bewerbern der Vorzug einge¬ 

räumt wird, der dieses Geschenk gewährt; eine derartige Auflage macht bie Leistung nicht 
zum Teil des Entgelts für die Ware. 

ING. IV, Recht 17 320 Nr. 610. Die Zusage, neben dem Preis für die Ware 

einen beflimmten Geldbetrag für Kriegsverwundete zur Verfügung des Verkäufers zu 
ftelfen, ift bei Beurteilung der Frage, ob der HP. überichritten ift, zu berüdjichtigen. 

Es ist entscheidend, daß auch diese Beträge in das Vermögen ded Berläuferd übergehen 
und ein vertraggmäßiges Entgelt für die Ware barftellen jollen, 

t) Hansch Z. 17 (Hamburg V). Es ist nicht zu vertennen, daß ein Verzicht des Käufers 
auf sein Recht, das Zuvielgezahlte zurückzufordern, grundsätzlich noch keine Umgehung 

des Gesetzes zu bedeuten braucht. Gegen die Rechtmäßigkeit eines Verzichtes, der etwa 

in Schenkungsabsicht erklärt werden könnte, ist nichts einzuwenden. Die Voraussetzung 

für ein solches Verfahren wäre aber immer, daß die Parteien sich darüber einig sind, daß 
der Verzichtende ein Recht hat, auf das er verzichten kann. Die Parteien müssen sich also, 
ehe eine derartige nicht geschuldete Zuwendung erfolgt, auf den Standpunkt des Gesetzes 
gestellt haben. Gerade aber hieran sehlt es im vorliegenden Falle. Der Kläger hatte 

zweifellos nicht den Willen, der Beklagten eine Schenkung zu machen, ebensowenig wie 
die Beklagte etwas verlangte, worauf sie kein Recht zu haben glaubte. Sie forderte vom 
Kläger die Zahlung ihres Restguthabens, weil ihr nach ihrer Aussassung diese Forderung 
zustand und der Kläger kam diesem Begehren, das er für unberechtigt hielt, nur um des¬ 
willen nach, weil er sonst das letzte Jaß Speisefeit nicht erhalten hätte, auf das er An¬ 
spruch zu haben glaubte. Bei dieser Uneinigkeit der Parteien über die ihnen obliegenden 
Rechte und Pflichten und über die gesetzliche Grundlage ihrer Ansprüche konnte in dem 

Berhalten de3 Klägers, das unter anderen Umftänden vielleicht ala Verzicht gedeutet
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werden müßte, ein wirksamer Verzicht auf sein Rückforderungsrecht überhaupt nicht zum 

Ausdruck kommen. 

II. Innerer Tatbestand. 

1. Vorsatz. 

(Erläuterung a, b in Bd. 2, 169, c in Bd. 3, 167.) 

A) RS. I, Recht 17 320 Nr. 611. Zur Strafbarkeit wegen vorsätzlicher Überschreikung 
der HP. ist Kenntnis und Verständnis der bestehenden HP.-estsetzung erforderlich; 
fehlt es daran, so bleibt nur Strafbarkeit wegen fahrlässiger Verfehlung und zwar nur 
unter der Borausfegung beitehen, daß die Unkenntnis oder jaliche Aufjaifung der HP.- 

Festsetzung verschuldet ist. Zum Vorsatz genügt bedingter Vorsatz. Daher liegt vorsätz¬ 
liche Überschreitung vor, wenn der Täter Zweifel an der Richtigkeit seiner Auffassung 

über die Bedeutung der HP.=Festsetzung hegt und sich mit dem Willen darüber hinweg¬ 
setzt, gegebenenfalls die HP. zu überschreiten. Hat aber der Täter an der Richtigkeit 
seiner Auffassung überhaupt keinen Zweifel, so besteht für ihn an sich auch Feine Pflicht, 
sich durch Erkundigungen an zuständiger Stelle zu unterrichten; eine Verpflichtung hierzu 
kann sich nur aus besonderen Umständen ergeben, die den Täter bei pflichtgemäßer Über¬ 

legung und vorsichtigem Handeln hätten bestimmen müssen, auf die Richtigkeit seiner 
Auffassung nicht weiter zu vertrauen, sondern sich Gewißheit zu verschaffen. Nur wenn 
solche, im Urteil nachzuweisende, Umstände vorliegen, gereicht ihm die Unterlassung der 
Erkundigung zur Schuld. 

(Abschnitt 2 bis 5 in Bd. 3, 1675.) 

6. Irrtum. 

— Hier kommt jetzt in Betracht die VO. vom. 18. Januar 1917 (Rl. 58) in 
Bd. 4, 729, < 

(Srläuterung 1 bi3 4 und 5 a big e in Bd. 2, 171, 172, £ bis q in Bd. 3, 169ff.) 

1) RG. IV, Recht 17 170 Nr. 274. Der Irrtum, daß eine Ware, für die eine behörb- 
liche HPFeſtſetzung beſteht, ohne Preisbefchräntung veräußert werden dürfe, schließt 
den Vorsah der Überschreitung aus, nicht auch die Fahrlässigkeit. Eine solche kann vor¬ 
liegen, wenn der Täter durch mißverständliche Auffassung der Auskunft einer beratenden 
Industriestelle irregeleitet ist, bei Aufwendung der gebotenen Sorgfalt aber deren richtige 
Bedeutung erkannt hätte. 

s) Maur, JW. 17 213. Nicht verfolgbar sind solche vor dem 1. Aug. 16 begangenen 
Höchstpreisüberschreitungen, dic, wenn sie nach dem 1. Aug. 16 begangen wären, keine 
Höchstpreisüberschreitungen darstellten. Im übrigen aber ist in jedem einzelnen Falle 
zu prüfen, welches Gesetz die mildeste Beurteilung zuläßt. In zahlreichen Fällen wird 

dies das abgeänderte Höchstpreisgesetz vom 4. Aug. 14 sein. Denn hiernach stellt sich Un¬ 
kenntnis der Bek. vom 31. Juli 16 über Höchstpreise von Metallen bzw. die #rige Auslegung 
der Höchstpreisbestimmungen als ein nach § 59 Abf. 2 StGB. zu beachtender Irrtum 
Über einen Tatumstand dar, der eine Verurteilung wegen vorsätzlicher Ubertretung aus¬ 
schließt. Bei der Bek. vom 10. Dez. 14 ist dagegen die Höchstpreisfestsetzung ein Bestand¬ 
teil der Strafrechtsnorm, und ein FIrrtum über sie ist ein unerheblicher Strafrechtsirrtum; 
hiergegen Elsbach, das. 213. 

III. Änderung des Strafgefeßes nach der Straftat. 

(Erläuterung 1 bis 7 in Bd. 3, 171.) 

8. Dauerhandlung. 

(Erläuterung a, b in Bd. 3, 172.) 

) NG. IV, Recht 17 170 Nr. 271. Eine fortgesetzte Handlung der Höchstpreisüber¬ 
schreitung liegt nur daun vor, wenn der Vorsatz des Täters auf eine einzige, ihrem Um¬
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fange nach im voraus geplante und lediglich nach und nach mittels zeitlich getrennter 

Einzelhandlungen auszuführende lberschreitung gerichtet ist. Der allgemeine Entschluß, 
bei Ein= oder Verkäufen unzulässige Preise zu bewilligen oder zu fordern, genügt dazu 
nicht, namentlich dann nicht, wenn der Käufer sich jeweils erst dann zur Bewilligung 

des unzulässigen Preises versteht, wenn er sich überzeugt, daß ein Abschluß zum Höchst¬ 
preis nicht zu erzielen ist. 

(Abschnitt IV, V in Bd. 1, 760.) 

VI. Tateinbeit mit Ducker. 

RG. III, Necht 17 262 Nr. 495. 5 befteht die Möglichkeit einheitlihen Zufammen- 

treffens zwischen Vergehen gegen das HP. und solchen gegen die Preissteigerungs¬ 
verordnung. Wer die HP. überichreitet, ift auch megen Erzielung eines übermäßigen 
Gewinnes ftrafbar, wenn ihm ein folder aus der Überichreitung der HP. ermadjien 
ift. Nur fo lange, als die BRVD. v. 22. Aug. 15, REYDI. 513, unter II in Geltung war, 
stand diese der Annahme der Idealkonkurrenz entgegen; nach der jetzigen Fassung des 
56 HPG. (Art. I BRV. v. 23. März 16, RGl. 183) ist die Rechtslage anders gestaltet. 

2. Bek., betr. Einwirkung von Höchstpreisen auf laufende Verträge. 
Dom 11. November 1915, (Rl. 758.) 

Bortlaut und Begründung in BD. 2, 173ff. 

Sg 3, 4. 
(Zu dal. die Erläuterungen in Bd. 2, 178, 179.) 

1. Leipgg. 17 484 (Hamburg). Der Angeklagte hatte an J. Kartoffeln zum Preife 
von 6,30 M. für den Zentner auf Abruf verfauft. Al3 am 8. Nov. 1915 die Höchttpreife 
in Kraft traten, hat er mit %. abgemacdht, ba die Kartofjeln zum Hödjitpreije von 4,50 M. 
geliefert werben follten; weil er aber jelbjt 5,80 M. für den Zentner bezahlt hatte, folite 
5. in ber Folge von ihm mehr Gemüse beziehen als bisher. Als dies nicht geschah, schickte 
er dem J. eine Rechnung, lautend auf den Unterschied zwischen dem ursprünglichen Ver¬ 
tragspreis und dem später vereinbarten. Von der Vorinstanz aus §6 BR. v. 17. Dez. 
1914 verurteilt, macht er mit der Revision geltend, daß die Einforderung jenes Unter¬ 
schiedes keine „Überschreitung“ des Höchstpreises bedeute. Denn nach der BR. v. 
11. Nov. 1915 schließe das Inkrafttreten von Höchstpreisen bei laufenden Verträgen den 
Anspruch auf die Differenz nicht aus, wie aus deren 85 2 bis 4 (schiedsgerichtliche Erledigung 
von etwa sich ergebenden Streitigkeiten) hervorgehe. Dem ist aber nicht beizutreten. 
Wenn durch Festsetzung von Höchstpreisen in laufende Verträge eingegriffen wird, so 
ist nicht schlechthin den Vertragsparteien gestattet, über dadurch etwa entstehende Härten 
eine schiedsgerichtliche Entscheidung herbeizuführen. Vielmehr kann nach § 2 Abs. 1 ein 
Schiedsgericht nur angerufen werden, wenn bei Anwendung des § 1 sich Streitigkeiten 
ergeben. Die Höchstpreise des & 1 bleiben also maßgebend; sie zu ändern ist das Schieds¬ 
gericht nicht berechtigt. Die ## 3, 4 beziehen sich nur auf die im Abs. 2 des $ 2 erörterten 
Fälle, daß Streitigkeiten über Gegenstände entstehen, für die Höchstpreise nicht bestehen 
(Oertmann, JW. 15, 1519; Bondi, JW. 16, 8). Es muß daher bei der fonft allgemein 
anerkannten Auffassung verbleiben, daß schon die Einforderung eines höheren Preises 
als des Höchstpreises ein strasbares lberschreiten bedeutct. # 

2. König, Sächs A. 17 131. Das Hoöchslpreisschiedsgericht ist kein Schiedsgericht 
im Sinne der 8PO. Es hat über ein Ablehnungsgesuch selbst zu entscheiden. Für den 
abgelehnten Vorsitzenden hat einer von den ernannten Stellvertretern, für den abge¬ 
lehnten Beisitzer aber ein anderer Beisitzer aus der gleichen Abteilung der Vorschlags¬ 
liste einzutreten.
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5. Bek. gegen übermäßige Preiesteigerung. Vom 23. Juli 1915 
(&5Bl. 467), mit den #Anderungen der Bek. vom 22. August 

23. September 1915 und 23. März 1916. 
(R6Bl. 15 514, 603; 16 183.) 

Wortlaut und Begründung in Bd. 2, 182ff. 

Literatur. 

Nachtrag zu den Nachweisungen in Bd. 2, 186; 3, 175. 

Alsberg, Kriegswucherstrafrecht, 3. Aufl. — Alteste der Kaufmannschaft 
von Berlin, Kriegswucher und Kettenhandel (Kfm.) — Bacharach, Kartelle und Kriegs¬ 
wucher, Ru Wirtsch. 17 145 f. — Hesleufeld. Betrachtungen zu den Kriegswucher¬ 
borjchriften, DStrafrdig. 17 25. — Derlelbe, Übermäßiger Gewinn und Berücksichtigung 
der Marktlage i. S. der Preissteigerungs VO. nach der Rechtsprechung des Reichsgerichts, 
Recht 17 57ff. — Hirso, Über die Berechnung von Durchschnittspreisen in der Kriegs¬ 
wirtschaft, Deutsche Wirtschafts Zig. 17 130 f. — Kirchberger, Die strafbaren Kriegs¬ 
gewinne nach der Rechtsprechung des Reichsgerichts. — Koffka, Zum Begrisse der Gegen¬ 
stände des täglichen Vedarfs in den Kriegeverordnungen, DJ3. 17 365 ff. — Lehmann, 
Wucher und Wucherbekämpfung in Krieg und Frieden, Leipzig 1917. — Qobe, Preie: 
steigerung, Handel und Reichsgericht. — Meyer, Kriegswucher und Gegenstände des täg¬ 
lichen Bedaris, Ru Wirisch. 17 88ff. — Müller, Freie und gebundene Preisentwicllung 
in der Kriegswirtschaft, Ru Wirtsch. 17 62. — Obst, Was ist Kriegswucher und wie be¬ 
kümpfen wir ihn?, Leipzig 1917. — Peschke. Der Kampf gegen den Kriegswucher, 
GesuR. 18 169. — Reichel, Kriegswucher mit Außenhandel, DStrafr#g. 17 142. — 
Rosenthal, Übermäßiger Gewinn im Sinne der Preissteigerungsverordnung vom 
23. Juli 1915/23. März 1916. 

8 5. 
(in der Fafſ. der Bek. v. 23. März 1916, RGBI. 183, i. Kr. ſeit dem 1. April 1816). 

Mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geldſtrafe bis zu zehntauſend Mark 
oder mit einer dieser Strafen wird bestraft: 

1. wer für Gegenstände des täglichen Bedarfs, insbesondere für Nahrungs- und 
Futtermittel aller Art, für rohe Naturerzeugnisse, Heiz- und Leuchtstoffe sowie 
für Gegenstände des Kriegsbedarfs Preise fordert, die unter Berücksichtigung 
der gefanten Verhältnisse, insbesondere der Marktlage, einen übermäßigen 
Gewinn enthalten, oder wer solche Preise sich oder einem anderen gewähren 
oder versprechen läßt: 

4l wer Gegenstände der unter Nr. 1 bezeichneten Art, die von ihm zur Veräußerung 
erzeugt oder erworben sind, zurückhält, um durch ihre Veräußerung einen über¬ 
mäßigen Gewinn zu erzielen; 

3. wer, um den Preis für Gegenstände der unter Nr. 1 bezeichneten Art zu steigern, 

Vorräte vernichtet, ihre Erzeugung oder den Handel mit ihnen einschränkt oder 
andere unlautere Machenschaften vornimmt; 

4. wer an einer Verabredung oder Verbindung teilnimmt, die eine Handlung 
der in Nr. 1 bis 3 bezeichneten Art zum Zwecke hat; 

5. wer zu Handlungen der in Nr. 1 bis 3 bezeichneten Art auffordert, anreizt oder 
sich zu Handlungen solcher Art erbietet, soweit nicht nach den bestehenden Ge¬ 
setzen eine höhere Strafe verwirkt ist. 

Bei vorsätzlichen Zuwiderhandlungen gegen Nr. 1 ist die Geldstrase mindestens 
auf das Doppelte des übermäßigen Gewinns zu bemessen, der erzielt worden ist oder 

erzielt werden sollte; übersteigt der Mindestbetrag zehntausend Mark, so ist auf ihn zu 
erkennen. Im Falle mildernder Umstände kann die Geldstrafe bis auf die Hälste des 

Mindestbetrags ermäßigt werden. 
Neben der Strafe kann auf Einziehung der Vorräte erkannt werden, auf die sich 

die strafbare Handlung bezieht, ohne Unterschied, ob sie dem Verurteilten gehören oder 

1
9
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nicht. Neben Gesängnisstrafe kaun auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt 
werden. 

Neben der Strafe kann ferner angeordnet werden, daß die Verurteilung auf Kosten 
des Schuldigen öffentlich bekanntzumachen ist. 

Die strafbaren Tatbestände. 

Inhaltsübersicht. 
1. Nr. 1. Der Wucherpreis II 187, III 176, n) Käufer, Dermittler III 189, V, 182. 

IV 763, V 159, 2. Der innere Tatbeftand II 189, 111 189, 1 

1. Der duhere Calbestand II 187, III 176. | IV 766, V 183. 
Bemerhingen a bis h II 187. | 3. Zürgerlichrechtliche Wirkungen II 189, 
i) Begenftände des täglichen Bedarfs III v 186%. 

126, 1V 763, V 159. ı %. Derhälinis zum allgemeinen Strafredt 
k) Gegenflände des MriegsbedarfsIIIX:7 III 190. 
1) Berüdsichtigung der gesamten Der 5. Hrüfungspflicht des Gerichts IV 766. 

Bälinisse 111 172, IV 263, V 162. II. Nr. 2. Dle Zurüdbaltung von Begenfländen 
«&. Marltlage III 177, IV 265, V 16. . des täglihen Bedarfr 11 190, III 190, IV 
I. Betriebs- und Gestehungskosten 111 766. V 1#84. 

181, V 123. III. Nr. 3. Unloutere Machenschaften II 101, 
7J. Reingewinn III 185, IV764, V L7/#. | III 191, V 184. 
d. Derkältnis zum Sriedenspreis III ' 1. Der äußere Tatbefland TI 191, III 191, 

186, IV 265, V .ABO | v 18%. 
r. Ausnuging der Kriegsnot III 167, 2. Der Innere Tatbeftand II 194, III 191. 

IV 7685. 3. Bürgerlichrechtliche Mirkungen II 191. 
5. verglelch mit Hreisen anderer IV. Die Teilnahme an verbotenen Hreiskartellen 

Gändfer III 188. I1 191, III 191, V 185. 
X. Berücksichtigung der Hödfipreife V. Die Aufforderung und das Erbleten zu 

III 188. V 181. , Ducderhandlungen III 192, V 106. 
. Erfagware 111 189. VI. Die Einzichung der Dorräte II 192, V 186. 

m) Fordern des Hreises III 169, IV 765, VII. Gesetzvorschlag für die Friedenszelt 11 192, 
V 181. VIII. Die Yeftrafung V 186,   

I. Ur. \. Der Wucherpreis. 

1. Der äußere Zatbeitand. 

(Erläuterung a bis hin Bd. 2, 187ff.) 
i) Gegenstände des täglichen Bedarfs. 

(Erläuterung a bis 6 in Bd. 3, 176ff.; e bis 7 in Vd. 4, 763.) 

9. Alsberg a. a. O. 22. Indem das Gesetz den „täglichen“ Bedarf betont, bringt 
es zum Ausdruck, daß der Gegenstand ba, wo er gebraucht wirb, nicht ne in Ausnahme- 
fällen, fonbern mit einer gemiffen Negelmäßigfeit benötigt wird. „Täglich“ ift keines¬ 
fall3 wörtlich zu nehmen; ein Gegenftand, den man bielfeiht nur alle Monate oder in 
noch längeren Zwischenräumen verwertet, kann ebenfo zum täglichen Gebraud) gerechnet 
werden wie ein Gegenftand, der von dem, ber ihn benötigt, Faum aus der Hand gelegt 
zu werben pflegt. Das Gesetz betont den täglichen „VBedarj”, nicht die tägliche „Un- 
ſchaffung“. Ob der Gegenstand täglich oder in längeren Perioden neu zu befcdhaffen ift, 
ist also völlig gleichgültig. Gegenstände, die man nur periodisch zu beschaffen pflegt, ing» 
besondere Bekleidungsgegenstände, scheiden also keineswegs aus. 

t. Alsberg a. a. O. 23. Der „notwendige Lebensbedarf'“ ist mit den „Gegen¬ 
ständen des täglichen Bedarfs“ gemeint. Dafür dürfte auch die VO. vom 25. Sept. 1915 
über die Errichtung von Preisprüfungsstellen (Rol. 607) sprechen. Denn diese Ver¬ 
ordnung, die gerade die Hilfsmittel schaffen will, um das Höchst PrG. und die Preis¬ 
Steig VO. wirkjam zur Anwendung zu bringen, hat die Preisprüsungsstellen ausdrücklich 
geschaffen „zur Sicherung von Unterlagen für die Preisregelungen der Gegenstände 
des notwendigen Lebensbedarfs und zur Untersuchung bei der Überwachung des Verkehrs 
mit diesen Gegenständen“. Nun ist gewiß unter dem „notwendigen Lebensbedarf“ nicht 
nur jenes Mindestmaß zu verstehen, dessen das einzelne Individuum bedarf, um überhaupt
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existieren zu können. Was zur gewohnten Lebenshaltung weiterer Volkslreise gehört, 
wie der Genuß von Bier und Tabak, ist zweifellos mit eingeschlossen. Sogar Gegen¬ 
stände, die in normalen Zeiten vornehmlich als entbehrliche Leckerbissen neben den täg¬ 

lichen Nahrungsmitteln gelten, können hierher fallen, wenn sie mit Rücksicht auf die Knapp. 
heit der sonstigen Lebensmittel in größerem Maße zur Volksernährung herangezogen 
werden. Auch kann es keinen Unterschied machen, ob der betreffende Gegenstand infolge 

der Höhe seines Preises nur in den Kreisen der Bemittelten Absatz findet — vorausgesetzt, 
daß er das „tägliche“ Bedürfnis dieser Kreise zu befriedigen bestimmt ist. Was aber 
lediglich einem spezisischen Luxusbedürfnis dienen soll, ist leinesfalls hierher zu zählen: 

also jedenfalls nicht teure Importen, Champagner und Liköre. Kaum auch Kaviar und 
Austern, wenngleich hier mit Rücksicht auf den anerkannt hohen Nährwert dieser Lebens¬ 
mittel die Enlscheidung je nach Lage des Falls zweifelhaft sein mag. Wahllos jedes Nah. 
rungsmittel hierher zu rechnen, lann keinessalls gebilligt werden. Wenn nach den Mit¬ 

teilungen für Preisprüfungsstellen vom Staatssekretär des Innern im Einvernehmen 
mit dem Staatssekrelär des Reichsjustizamts dem Gesetz eine derartige Auslegung gegeben 

ist, weil cs als Beispiel für die Gegenstände des täglichen Bedarfs allgemeine Nahrungs¬ 
mittel aufzähle, so kann dieser Beweisführung keinesfalls beigetreten werden. Ebenso 
wie der Begriff, der Gegenstände des täglichen Bedarfs vom Gesetz durch die beigefügten 
Beispiele näher umgrenzt wird, so werden diese Beispiele selbst wieder näher umgrenzt 
durch den Begriff, dessen Erläuterung sie dienen sollen. Gegenstände des täglichen Bedarfs 
sind vornehmlich Nahrungsmittel, aber nicht jedes Nahrungsmittel ist darum aush not¬ 
wendig ein Gegenstand des täglichen Bedarfs. 

Ist so bei einem Gegenstand der Hauswirtschaft das Kriterium der allgemeinen 
Unentbehrlichkeit und damit seine Zugehörigkeit zu den Gegenständen des täglichen Bedarfs 
zu verneinen, wenn der betreffende Gegenstand in der Regel einem spezisischen Luxus¬ 

bedürfnis dienen soll, so ist ein gleiches für die Gegenstände der Fabrikationswirtschaft 
zu sagen, wenn diese nicht ausschließlich zur Herstellung von im täglichen Leben be¬ 
nötigten Gegenständen liegen. Ob Maschinen zu den Gegenständen des täglichen Bedarfs 
zählen, richtet sich nach den Gegenständen, zu deren Hervorbringung sie bestimmt sind. 
Unter einem analogen Gesichtspunkt ist zu entscheiden, ob Verpackungsgegenstände zu 
den Gegenständen des täglichen Bedarfs zählen. Der Gegenstand, der zu verpacken ist, 

entscheidet. Die Korken, die der Olhändler benötigt, gehören zu den Gegenständen des 
täglichen Bedaris, nicht dagegen die Korken, die der Sektsabrikant bezieht. 

Gegenstände, deren Import verboten ist, wird man geradezu regelmäßig aus den 
Gegenständen des täglichen Bedarfs auszuscheiden haben. Ist doch in dem Verbot der 
Einfuhr gewissermaßen zugleich die autoritative Erklärung zu finden, daß der von dem Verbot 
belrofjene Gegenstand durchaus zu entbehren ist. 

Vorstehende Darlegungen führen zu der Erkenntnis, daß dem Begriff der Gegen¬ 
stände des täglichen Bedarfs eine gewisse Relativität eignet. Es gibt Nahrungsmittel, 
die in der Regel als reine Luxusgegenstände erscheinen, unter Umständen aber einer not¬ 
wendigen Bedürfnisbefriedigung dienen — je nachdem z. B. ob sie einem Gesunden 
oder einem Kranken zugeführt werden sollen. Das gleiche ist bei Gegenständen der Fall, 
die zur Fabrikation oder zur Verpackung Verwendung finden. So treten neben die Gegen¬ 
stände, die absolut zu den Gegenständen des täglichen Bedarfs gehören, solche, die nur 

relativ hierher zählen. Bei der Lieferung dieser Gegenstände kann der Lieferant nur dann 
in ftrafbarer Weife gegen bie gejeplihen Beftimmungen verftogen, wenn er den Be¬ 
stimmungszweck, der den Gegenstand zu einem solchen des täglichen Bedarfs machte, 
kannte oder hälle kennen müssen (s. 5 59 StG.). 

x. Alsberg a. a. O. 25. „Gegenstände des täglichen Bedarfs“ können nur Mo¬ 
bilien, nicht auch Immobilien sein. Mieträume dürfen so nicht zu den Gegenständen 
des täglichen Bedarfs geredjnet werden. „Leiftungen” find ebenfalls nicht „Gegenstände“. 
uhren oder fonjtige im täglichen Leben wiederkehrende Dienfte zählen aljo nicht hierher.
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Wohl Leistungen, die regelmäßig mit der Überlassung von Bedarfsgegenständen ver¬ 
bunden sind. Eine Maßanfertigung muß im Sinne der Kriegswuchergesetzgebung als 
Gegenstand des täglichen Bedarfs bezeichnet werden, woran vor allem der Umstand 
nichts ändern würde, daß sie im Gegensatz zu dem sonst in dem betreffenden Geschäft 
Üblichen dem Kunden gesondert neben dem Preis für den Stoff in Rechnung gesetzt 
wurde. 

1. Meyer, Nu W. 17 91. Das Gebiet der Gegenstände des täglichen Vedarfs ist 
steiiger Veränderung unterworfen. Es ist unbegrenzbar, stetig wachsend. Während im 
gemeinen Strafrecht der Satz gilt, daß Strafvorschriften nicht ausdehnend auszulegen 
sind, weil hier nur das Schutzbedürfnis des einzelnen in Frage kommt, müssen dagegen 
die Gegenstände des täglichen Bedarfs im Kriegswucherstrafrecht ausdehnend ausgelegt 
werden, weil der Schutz der Algemeinheit in Frage steht. 

z#. JW. 17 613 (BayOL#.). Eine Sache verliert Die Eigenschaft eines Gegenstandes 

des täglichen Vedarfs nicht dadurch, daß wegen des hohen Preises nur Begüterte in der 
Lage sind, ein tägliches Bedürfnis danach zu befriedigen. 

5. Koffka a. a. O. 367. Der Gesetzgeber unterscheidet zwischen Gegenständen 
des notwendigen Lebensbedarfs und des täglichen Bedarfs. Der tägliche Bedarf umfaßt 
mehr als der notwendige Lebensbedarf. 

C. LeipzB. 17 815 (BayOb LG.). Der Begriff Nahrungsmittel ist in der Wucher BO. 
und im HP®. der gleiche wie im Nahrungsmittel®. und in $ITONT.5 SGB. Es fallen 
darunter alle der Ermährung des menschlichen Körpers dienenden festen oder flüssigen 
Mittel, auch wenn ihre Genießbarkeit die vorherige Zubereitung, Bearbeitung oder Ver¬ 
bindung mit anderen Stoffen voraussetzt, also auch Zwischenerzeugnisse oder Halbfabrikate. 

o. Neukamp, Buchh Börsenbl. 17 Nr. 57, 58, Ru W. 17 133. Gegenstände des 
täglichen Bedarfs sind solche, die bestimmungsgemäß durch Ge= oder Berbrauch unter¬ 
gehen und zwecks Befriedigung eines ständigen Bedarfs in periodisch wiederkehrenden 
Zeiträumen durch neue gleichartige Gegenstände ersetzt werden. 

X. Koffka a. a. O. 367. Auch für die Kriegsgesetze muß davon ausgegangen werden, 
daß der Begriff des Nahrungsmittels ein engerer ist, daß darunter die nur dem Genuß 
dienenden Gegenslände nicht zu verstehen sind. 

eo. Koffka a. a. O. 367. Rohe Naturerzeugnisse sind Gegenstände, die unmittelbar 
von der Natur hervorgebracht werden, auch wenn menschliche Arbeit beteiligt ist, nicht 
aber solche, die erst aus anderen Naturerzeugnissen hergestellt werden im Gegensatz zu 
* 66 R., die ja andere Zwecke verfolgt, schließen die Kriegsverordnungen aber das 
größere Vieh nicht aus, so daß im Sinne dieser das gesamte Vieh zu den rohen Natur¬ 
erzeugnissen zu rechnen ist. 

o. Koffla a. a. D. 367. Ausgefchloflen ift, daß Gegenitände der Kleidung und 
be3 geiftigen Bedarfs unter den Begriff: „Gegenstände des täglichen Bedarfs“" fallen. 

z. R. I, Leipz Z. 17 668. Zutressend ist, daß Enten als eigentliches Nahrungs¬ 
mittel zu den Gegensländen des täglichen Bedarfes zählen und selbst dann, wenn sie tat¬ 
sächlich nur von wohlhabenden Personen verzehrt werden sollten, ihre Bedeutung als 
Gegensland des täglichen Bedarfs nicht einbüßen, da sie erfahrungsgemäß leineswegs 
nur als besondere Luxusgegenstände oder Leckerbissen zur Verwendung gelangen. 

v. R. IV, LeipzB. 17 468. Das Le#. hat zutreifend angenommen, daß das Streu¬ 
mehl zu den Gegenständen des täglichen Bedarfs i. S. von & 5 Nr. 1 gehört. Es stellt 
fest, daß jeder Bäcker täglich Streumehl braucht, um unentbehrliche Nahrungsmittel 
herzuslellen. Der Hinweis auf die B###O. v. 28. Sept. 1916 (Rl. 1084) versagt schon 
um deswillen, weil zu der Zeit, die hier in Betracht kommt, die Verwendung mineralischer 
Zusätze noch nicht untersagt war. Im übrigen würde die vorschriftswidrige Zusammen¬ 
setzung des Streumehls noch nichts daran ändern, daß Streumehl an sich zu den not¬ 
wendigen Bedarfsgegenständen gehört. Auch ein Streumehl-Ersatz würde, eben weil 
er zum Ersatz eines Gegenstandes des täglichen Bedarfs dient, um dieser Bestimmung 
willen selbst ein solcher notwendiger Bedarfsgegenstand sein. 

Kriegebuch. Bd. 5. 11
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m. Kriegswucheramt, RuW. 17 134. Der Begriff der Gegenstände des täglichen. 
Bedarfs ist möglichst umfassend auszulegen. Es kommt nur darauf an, dad in der Gefamt. 
heit des Volkes täglich ein Bedürfnis nach der betreffenden Ware vorliegt, ohne da ein 
tatsächlicher Bedarf erforderlich wäre, um der Ware die Eigenschaft eines Gegenstandes 
des täglichen Bedarfs zuzuerkennen. In Anwendung dieser Grundsätze müssen Bücher, 
Musikalien, Lehrmittel, Landlarten zu den Gegenständen des täglichen Bedarss 
gezählt werden. 

1. Klink, Pr Berwl. 38 344. Der Zweck der Vorschriften ist für die Frage ent. 
scheidend, welche Gegenstände zu denen des täglichen Bedarfs gehören. Da unverkennbar 
die Haushaltungen nach Möglichkeit vor wirtschaftlichen Erschütterungen durch Wucher¬ 

preise geschützt werden sollen, so können auch nur Gegenstände der Haushaltung in Be¬ 
tracht kommen. Zu eng aber wäre der Kreis gezogen, wenn man nur solche des Ver¬ 
brauches darunter verstehen wollte, denn außer Nahrungs=, Wasch=, Beleuchtungs-, 
Feuerungs- usw. Mitteln bedarf man auch noch anderer Sachen, die sich durch ihren Ge¬ 

brauch nicht vermindern. Man bedarf aber auch nicht aller Sachen, die läglich gebraucht 

werden. Entscheidend ist vielmehr die Notwendigkeit des Gebrauchs. Hierher mögen 
auch Glühstrümpfe und andere Beleuchtungslörper sowic noch viele andere Sachen ge. 
hören. Ohne Zweifel sind aber Bücher auszuscheiden; sie sind weder als Wirtschaftsartikel 
noch als täglich notwendig anzusprechen. 

u/. RG. III, R#tr. 50 285, LeipzZ. 17 587, Recht 17220 Nr. 387. Schon die Fassung 
des &J 1 BRO. v. 23. Juli 1915 weist darauf hin, daß unter „Gegenständen des täglichen 
Bedarfs“" nicht nur Nahrungs- und Futtermittel aller Art, sowie rohe Naturerzeugnisse be¬ 

griffen sind, sondern auch Genußmittel darunter fallen, wenn sie Gegenstände des läglichen 
Bedarfs sind (Re# Str. 50, 81). Das gilt namentlich auch für Bier, das vorwiegend als Ge. 
nußmittelin weiten Bevölterungsschichten verlangt wird. Falll aber Bier darunter, so muß 
das gleiche für Malz gelten. Es hieße dos Gesetz in sein Gegenteil verkehren, wollte man 
derarlige veredelte Rohsloffe, die zur Herstellung von Gegenständen des täglichen Bedarfs 
verwendet werden, ausnehmen, da dann eine Preiskreiberei in ihnen eine übermäßige 
Verteuerung der daraus gewonnenen Gegenstände herbeiführen müßte. Deshalb ist 
es belanglos, daß Malz für sich allein nicht genossen oder verfüttert zu werden pflegt. 
Es genügt, wenn in weiten Kreisen der Bevölkerung eine mehr oder weniger ständige 
Nachfrage danach besteht, weil sie als zur Lebenshaltung erforderlich von der Allgemein¬ 
heit betrachtet werden, was bei Bier meist der Fall ist. Auf die Bestimmung eines Gegen¬ 
standes lommt es nicht an; entscheidend ist nur, ob der Gegenstand geeignet ist, dem täg¬ 
lichen Bedarf zu dienen. 

wo. JW. 17 238 (Hamburg V). Schreibmaschinenpapier wird zwar vom Privat. 
publikum in seiner Allgemeinheit nicht täglich gebraucht. Immerhin gehört es bei dem 
Umfang, in welchem heutzutage Schreibmaschinen im geschäftlichen Leben verwendet 
werden, sicherlich zum täglichen geschäftlichen Bedarf. Diesen täglichen geschäftlichen 
Bedarf von den Vorschriften der BRV O. auszuschließen, liegt weder nach dem Wortlaut, 
noch nach der Tendenz der Verordnung ein Anlaß vor. Es darf in dieser Beziehung auch 
daraufhin verwiesen werden, daß der Begriff der „Gegenstände des täglichen Bedarfs“ 
auf den & 1 Höchst Pr G. vom 4. August 1914 zurückgeht. Daß aus Grund dieser Gesetzes¬ 
bestimmung erforderlichenfalls auch für Schreibmaschinenpapier Höchstpreise festgesetzt 
werden könnten, wird nicht zu bezweifeln sein. 

Gda. Meyer, RuW. 17 90. Unter die Gegenstände des täglichen Bedarfs sällt alles, 
was für die Lebenshaltung des Volkes oder einzelner Bevölkerungsklassen in regelmäßigen 
Zeiten und nun in Kriegszeiten erforderlich oder auch nur üblich ist. Behuss entschiedener 
Bekämpfung des Kriegswuchers ist der Begriff der Gegenstände des täglichen Bedarfs, 
un sich den Verhältnissen des Tages und des Krieges anzupassen, möglichst weit zu fassen. 
Er umfaßt auch Genußmittel, wie Bier (auch Malz), soweit es nicht schon nach den ört¬ 
lichen Verhältnissen Nahrungsmittel ist oder Tabak, Zigarren usw. Nicht entscheidend 
ii der fofortige Gebrauh; Gegenftänbe, die längere Zeit dem Gebrauch dienen, wie
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Schuhwaren, Kleidungsstücke, fallen ebenfalls darunter. Was heute Gegenstand des 

täglichen Bedarfs noch nicht ist, z. B. ein Ersatzmittel, kaun es morgen infolge 
Schwindens des betrefsenden Nahrungsmittels, werden. Was Gegenstand des täg¬ 

lichen Bedarss ist, behält seine Eigenschaft, auch wenn es im Handel zum Teil oder ganz 
verschwindet. Nicht erforderlich, ist daß der Gegenstand unentbehrlich ist. Nach den 
jetzigen Ernährungsverhältnissen sind auch Luxusgegenstände zu den Gegenständen des 
täglichen Bedarfs zu rechnen. Gleichgültig ist, ob Gegenstände des täglichen Bedarss 

schon verarbeitet sind oder sich im rohen Naturzustande befinden. Auch Gegenständc, 
die der Herstellung oder Verpackung von Gegenständen des täglichen Bedarfs dienen, 
sallen darunter. Auch Briefumschläge, wie Schreibpapier überhaupt, gehören hierher. 

Dabei ist auch keine Unterscheidung zu machen zwischen beschlagnahmefreien und be¬ 
schlagnahmten Gegenständen. Der Bedarf des einzelnen ist ebenso geschützt wie der der 
Industrie, auch Maschinen, z. B. Nähmaschinen oder Teile von Maschinen, die der Her¬ 
stellung von Gegenständen des täglichen Bedarfs dienen, fallen darunter. Auch alles, 
was zur Erhaltung der menschlichen Gesundheit, z. B. Arznei, Wasch- oder Reinigungs¬ 
mittel, oder den Gesundheitsverhältnissen in den Städten dient, z. B. Desinfektions¬ 
mittel gehört hierher. Daß Vieh unter die Gegenstände des täglichen Bedarfs fällt und 

den Höchstpreis= und den Kriegswuchervorschriften unterworfen ist, braucht nicht wieder¬ 
holt zu werden. Unbewegliche Sachen, wie Wohnungen, werden aber nicht hierher zu 
rechnen sein. 

55. Volksw#ltl. des Kriegsernährungsamts (Mitts Preisprüfst. 17 90). Tägliche 
Gebrauchsgegenstände wie Wasserkessel, Milchkannen, Bratpsannen usw. können nicht 
mit Nähmaschinen in Parallele gestellt werden. Im übrigen ist die Auskunft der früheren 
Reichsprüfungsstelle für Lebensmittelpreise in Jahrgang 1916 Nr. 9 der „Mitteilungen“ 
S. 91 seinerzeit erteilt worden, als das Reichsgerichlsurteil vom 12. Mai 1916 noch nicht 
bekannt war, wonach bei „Gegenständen des täglichen Bedarfe“ im Sinne der Kriegs¬ 
geietzgebung nicht ein tagtäglicher Bedarf für jedermann vorausgesetzt wird, sondern 
vielmehr die Gegenstände nur solche sein müssen, für die in der Gesamtheit des Volkes 
täglich ein Bedürsnis vorliegen kann, das Befriedigung heischt. Die Volkswirtschaftliche 
Abteilung des Kriegsernährungsamts hat auch daher neuerdings den Standpunkt ver¬ 
treten, daß Nähmaschinen zu den „Gegenständen des täglichen Bedarfs“ zu rechnen sind, 
ebenso wie dies hinsichklich der Schreibmaschinen der Fall ist. (Val. „Mitteilungen für 
Preisprüfungsstellen“ Jahrg. 1917 Nr. 3 S. 22.) 

7). Vollswobtl. des Kriegsernährungsamts (Mitts Preisprüfst. 17 69). Möbel¬ 
einrichtungen fallen an sich unter den Begriff des täglichen Bedarfs. Die Zugehörigkeit 
zu dem genannten Begriffe von der Qualität der Ware abhängig zu machen, ist nicht 

angängig. 
6. Volkswübtl. des Kriegsernährungsamts (MittsPreisprüsst. 17 56). Ob 

Treibriemen aus Leder oder Webstoffen als Gegenstände des notwendigen Lebensbedarfes 
anzusehen sind, kann zweiselhaft erscheinen. Dagegen dürften sie jedenfalls bei ihrer Wich- 
tigkeit für die Maschinen zur Herstellung des notwendigen Lebensbedarfes zu den Gegen¬ 
ständen des täglichen Bedarfes im Sinne der BD. vom 23. Juli 1915 (RGl. 467) j. d. 
Fass. v. 23. März 1916 (R#Bl. 183) gehören. Im übrigen sind sie auch als Gegenstäude 
des Kriegsbedarfes anzusehen. Dieser Auffsassung ist auch das Preußische Kriegswucheramtt. 

ee. Volkswbtl. des Kriegsernährungsamts (Mitts Preisprüfst. 17 134). 1. Wetz¬ 
steine sind als Gegenstände des täglichen Bedarfes anzusehen, da sie zur Erhaltung von 
Messern und Scheren notwendig gebraucht werden. 

2. Der Auffassung, daß Glaserkitt zu den Gegenständen des täglichen Bedarfes 

zu rechnen ist, schließen wir uns an, da er zur Befestigung der Fensterscheiben usw. er¬ 
sorderlich ist. 

3. Bretter, Dielen und dergleichen Gegenstände sind als Gegenstände des Kricgs¬ 
bedarfes und als Gegenstände des täglichen Bedarses im Sinne der Bekanntmachung 

gegen übermäßige Preisfteigerung vom 23. Juli 1915 in der Fassung vom 23. März 1916 
11*
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(R#l. 183) anzusehen, da sie sowohl zum unmittelbaren Heeresbedarf (Schützengraben) 
oder mittelbaren Heeresbedarf (z. B. als Waggondielen, Bretter für Munitionskisten usw.) 
als auch in privaten Betrieben (Baugewerbe, Schreinerei usw.) Verwendung finden. 

Die Zugehörigkeit zu einem der beiden genannten Begriffe ist nicht von der be¬ 

sonderen Zweckbestimmung im Einzelfalle abhängig zu machen; sie hängt vielmehr davon 
ab, ob ein Gegenstand eine entsprechende Verwendung überhaupt finden kann. 

4. Neuerdings gehen zahlreiche Anfragen ein, ob Brauerpech zu den Gegenständen 

des täglichen Bedarfes zu rechnen ist. Die Volkswirtschaftliche Abteilung des Kriegs¬ 
ernährungsamts hat die Frage bejahend beantwortet, da Brauerpech zur Herstellung 
und Erhaltung von Bierfässern dringend gebraucht wird. 

CE. BollsmXbtl. des Kriegsernährungsamts (Mitts Preisprüfst. 17 134). Sowohl 
Wein als auch Pferde sind als Gegenstände des täglichen Bedarfes im Sinne der VD, 

v. 23. Juli 1915 anzusehen. Bei dem Mangel an Getränken muß Wein ganz allgemein, 
auch in den Gegenden, in denen das Weintrinken im Frieden nicht zur Gewohnheit des 
größeren Teiles der Bevölkerung gehörte, als ein Gegenstand angesehen werden, für den 
in der Gesamtheit des Volkes täglich ein Bedürf nis vorliegen kann, das Befriedigung er¬ 
beischt. 

Volkswbtl. des Kriegsernährungsamts (Mitts Preisprüsst. 17 123). In 
neuerer Zeit haben sich die Klagen über die außerordentlich gestiegenen Kosten für Roll¬ 
geld, Fuhrlohn, Möbeltransport und ähnliches sehr gehäuft. In Übereinstimmung mit 
dem Herrn Staatssekretär des Reichsjustizamts und dem Herrn Staatssekretär des Innern 
sowie dem Preußischen Herrn Justizminister, dem Preußischen Herrn Minister für Handel 
und Gewerbe und dem Herrn Staatskommissar, sind wir der Ansicht, daß Rollgeld, Fuhr¬ 
lohn, Möbeltransport und ähnliches nicht als Gegenstände des täglichen Bedarfs im Sinne 
der Bekanntmachung gegen übermäßige Preissteigerung vom 23. Juli 1915 in der Fassung 
vom 23. März 1916 (R#Bl. 183) anzusehen sind, da diese Verordnung nach ihrer Ent¬ 
stehungsgeschichte sowohl wie nach ihrer Fassung augenscheinlich nur die Preise für lörper¬ 
liche (konkrete) Gegenstände erfassen wollte und daher eine Verfolgung auf Grund der 
genannten Bekanntmachung nicht möglich ist. 

Diese Auffassung hindert indessen nach Ausicht des Herrn Staatssekretärs des Reichs¬ 
justizamts, der wir uns anschließen, nicht, 

„bei der Prüfung der Frage, ob der Preis für Gegenstände des täglichen Bedarfs 
einen übermäßigen Gewinn enthält, unter Umständen auch die von dem Verkäufer in 
Rechnung gestellten Transportkosten auf ihre Angemessenheit zu prüsen. So kann z. B. 
eine strasbare Umgehung der Preiswuchervorschristen vorliegen, wenn der Verkäufer zwar 
für die Ware einen angemessenen, für ihre Anfuhr jedoch einen übermäßigen Preis verlangt.“ 

Ahnlich hat sich der Preußische Herr Justizminister ausgesprochen, indem er es für 
zweifelhaft erklärt, „ob die Anwendbarkeit der Preiswuchervorschriften grundsätzlich 
ausgeschlossen werden muß, wenn Dienstleistungen mit Sachleistungen zu einer Gesamt¬ 
leistung zusammengefaßt sind. Wenn z. V. ein Kohlenhändler die Anfuhr von Kohlen mit 
übernimmt, so wird seine Bestrafung wegen Wuchers nicht dadurch ausgeschlossen zu 
werden brauchen, daß er zwar für die Kohlen einen angemessenen, für das Anfahren 
aber einen übermäßigen Preis fordert. Das wird auch dann zu gelten haben, wenn der 

Kohlenhändler die Anfuhr nicht selbsl ausführt, sondern einem selbständigen Fuhrunter¬ 
nehmer überträgt. Die gegenteilige Annahme würde Umgehungen der Wuchervorschriften 
außerordentlich leicht machen, sie ergibt sich auch weder aus dem Wortlaut noch aus dem 
Sinne der Bundesratsverordnung. Denn in solchem Falle bildet der von dem Kohlen¬ 
händler gezahlte Fuhrlohn einen Teil seiner Geschäftsunkosten, und es ist nicht für un¬ 
zulässig zu erachten, zur Feststellung einer übermäßigen Preissteigerung auch die An¬ 
gemessenheit des Ansatzes der Geschäftsunkosten in Betracht zu ziehen. Dieser Gedanke 
kommt auch zum Ausdruck in den Richtlinien für die auf Grund der Bekanntmachung 
von Preisbeschränkungen von Web-, Wirk- und Stridwaren vom 30. März 1916 errich¬



Bek. gegen übermäßige Preissteigerung v. 23. Juli 1915. § 5. 165 

teten Schiedsgerichte (Zentralblatt für das Deutsche Reich 82); dort wird nämlich die 

Herabsetzung des Preises für zulässig erklärt in Fällen, in denen der Verkäufer dem Käufer 

einen Preis abverlangt hat, der zwar seinen Gestehungskosten entspricht, der aber da¬ 

durch hochgeschraubt ist, daß der Verkäufer dem eigenen Lieferanten — z. B. auf Grund 

besonderer Abrede — einen übermäßigen, ben Marftverhältniffen nicht entsprechenden 

Preis bezahlt hat. Mithin erscheint es nicht ausgeschlossen, daß die Gerichte in Fällen 

der in Rede stehenden Art den für die Gesamtleistung geforderten Preis als Preis für 

einen Gegenstand des täglichen Bedarfs ansehen und als wucherisch erklären, wenn 

der für eine der Leistungen geforderte Preis übermäßig ist.“ 

Ferner erscheint es nicht ausgeschlossen, daß die Gemeinden auf Grund des $ 12 
der Bekanntmachung über die Errichtung von Preisprüfungsstellen und die Versorgungs¬ 

regelung vom 25. September 1915 in der Fassung vom 4. November 1915 (RGl. 728) 

eine Preisregelung für Transporte von Möbeln und anderen Sachen des notwendigen 

Lebensbedarfs anordnen. Ob die Gemeinden von diesem Rcchte in weitgehendem Maße 

Gebrauch machen sollen, würde besonderer Erwägung bedürfen. Jedenfalls erscheint 

es aber empfehlenswert, einem Vorschlage des Preußischen Kriegswucheramts zu folgen 
und zu versuchen, durch Verhandlungen mit größeren Speditionsfirmen Abhilfe zu 

schaffen. 

Alphabetisches Verzeichnis der als solcher anerkannten Gegenstände des 
täglichen Bedarfs. 

(Zu vgl. eine kürzere Zusammenstellung, IMBI. 17 301.) 

Ammoniaksoda (LG. 1 Verlin, Mitts Preisprüfst. 17 101). 
Arrak (MG., MittfPreisprüfft. 17 101). 
Arznei (Meyer Iliaa zu $ 5 in Bb. 5). 
Benzin (RG. ILid zu $ 5 in Bo. 4). 
Beleuchtungslörper (link ILiy zu $ 5 in 3b. 5). 

Bier (BayObs. 11 106 zu § 5 in Bd. 3 und RG. Iliy zu $ 5 in Bd. 5). 
Bratpfannen (KrEAmt T1iAß zu $ 5 in BD. 5). 
Brauerpech (KrEAmt Iliee zu $ 5 in Bd. 6). 

Bretter (KrEAmt Tliee zu $ 5 in Bd. 5). 
Sriefumihläge (Meyer Iliaa zu $ 5 in Bo. 5). 

Bücher (Krieggwucheramt Ilip zu $5 in Bd. 5, a. M. Koffka, Klin!, da Ilia, x). 
Desinfektionsmittel (Meyer Iliaa zu $ 5 in Bb. 5). 
Dielen (KrEAmt Iliee $ 5 in Bb. 5). 
Enten (RG. Iliz zu $ 5 in Bp. 5). 
Serfel (Hamm Ilie zu $ 5 in ®b. 4). 
Fruchtkonſerven (RG., Recht 17 72 Nr. 51). 
Frühkarloffeln (RG., Sächs A. 17 177). 
Gänse (RG., Recht 17 362 Nr. 697). 

Glaserkitt (KrEmt Ilies zu § b in Bd. ö). 
Glühstrümpfe (Klink IIix zu § 5 in Bd. 5). 
Hefe (KrE#mt, Mittf Preisprüsst. 17 110). 
Honig (KG., MittfPreisprufst. 17 146). 
Kaffee-Erſaß (RG., SächſA. 17 178). 
Kafbsleberwurft (VBaygObLG., Mittj Preisprüfft. 17 152). 
Kaviar (Staatssekrd IJ. ILid zu $ 5 in Bd. 3, 177). 
Kognak (Köln, MittfPreizprüfft. 17 101). 
Kondenfierte Milch (NG., SähfU. 17 176). 
Kuchenbackmehl (Staatssekrd J. T1iö zu $ 5 in Bb. 3). 
Sandlarten (Kriegerucjeramt Ilip zu $ 5 in Bd. 5). 
Lehrmittel (Kriegsmucheramt Ilip zu § 5 in Bd. 5).
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Lorbeerblätter (Staatsselrd I. Llic zu 5 in Bd. 3). 
Malz (R., R#Str. 50 285, 298, DJZ. 17 590: BayObLG., JW. 17 729; Meyer lliga 

zu $5 in 8b. 5). 

Maschinenfett (Kiel, DStraf Ztg. 17 97). 
Maschinen=Schreibpapier (LeipzZ. 17 346). 
Mayonnese (Staatssekrd J. lUlich zu § 5 in Bd. 3). 

Milchkannen (Kremt 11i66 zu § 5 in Bd. 5). 
Möbeleinrichtungen (Krelmt I1iy)) zu § ö in Bd. 5). 

Musikalien (Kriegsmucheramt Ilig zu $ 5 in Bd. 5). 
Nähmaschinen (Kre Amt I 11160 zu § 5, Meyer au dal. in Bd 5). 
Pfeffer (Staatssekrd J. Ilis zu $ 5 in Bd. 3) 
Pfeifentabak (Düsseldorf, Leipzg. 17 347). 
Pferde (Kremt lli zu §5 in Bd. 5). 
Reinigungsmittel (Meyer Iliaa zu § 5 in Vd. 5). 

Rum (RG., Mitts Preisprüfst. 17 101). 
Safran (KreAmt, Mittf Preisprüfst. 17 110). 
Sägespäne (LG. Chemnitz, Mitts Preisprüfst. 17 57). 
Salatöl (Duüsseldorf, MittsPreisprüfst. 17 146). 
Salatölersatz (RG., LeipzZ. 17 858; Bay ObLG., DJZ. 17 339). 
Samenbohnen (Dresden, SächsOLG. 38 160). 
Schreibmaschinenpapier (Hamburg Iico zu § 5 in Be. 5). 
Shhreibpapier (Meyer Iliaa zu $ 5 in Bb. 5). 
Sesamöl (BayObL G., JIW. 16 1542). 
Sohlenschoner (KG., DJZ. 17 757). 
Speiseöl (BayObLG. II1i# zu §5 Bd. 4). 
Streumehl (RG. Iliv zu § 5 in Bd. 5). 

Tabak (Meyer llia# zu #5 in Bd. 5). 
Tee (Staatsselrd J. 1146 zu 5 5 in Bd. 3). 
Treibriemen (Kreumt lli zu § 5 in Bd. 5). 
Bieh (Meyer llia zu §5 5 in Bd. 5). 
Waschmittel (Meyer llica zu #5 in Bd. 5). 
Wasserkessel (Krelmt l1i## zu § 5 in Bd. 5). 
Wein (KrEmt ITli zu 55 in Bd. 5). 
Wetzsteine (KrE#mt Itieg zu $ 5 in Bo. 5). 
Bigarren (Meyer Iliaa zu $ 5 in St. 5). 

k. Gegenstände des Kriegsbedarfs. 

(Erläuterung a, 0 in Bd. 3, 177.) 

J. RG. IV, Leipz. 17 667. Mit Recht hat das LG. angenommen, daß die vom 
Angeklagten verkauften Fohlen Gegenstände des Kriegsbedarfs seien. Es kann dahin¬ 

gestellt bleiben, ob dies für Fohlen jeden Alters schlechthin zutreffen würde. Das LG. 
stellt aber fest, daß die Fohlen Ende Dezember 1914 einfährig und darüber, beim Verkauf 

also fast dreijährig und hiernach zu dieser Zeit dem Alter nicht mehr fern waren, mindestens 

zu leichtem Zug verwendet zu werden. Dann aber war die Verwendungsfähigkeit der 

Fohlen als Zugtiere im Kriege dargetan und damit war ihre Eigenschaft, für den Kriegs¬ 

bedarf dienlich zu sein, gegeben. 

ö. RG. IV, RGStr. 50 234, LeipzZ. 17 656. Rohstoffe, aus denen Kriegsbe¬ 
darfsartikel hergestellt werden, z. B. Baumwollgarn zur Herstellung von Bekleidungs¬ 

gegenständen für das Heer sind „Gegenstände des Kriegsbedarfs“ i. S. des & 5 Nr. 1, 
mag auch in andern BR#O. zwischen Gegenständen des Kriegsbedarfs und Gegen¬ 
ständen, die zur Herstellung von solchen dienen, unterschieden werden.
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1) Berücksichtigung der gesamten Verhältnisse. 

a. Marktlage. 

(Erläuterung aa bis oo in Bd. 3, 1775f.; ser bis Tr in Bd. 4, 763jf.) 

vo. RO. UL, N&Str. 50 232, ZW. 17 367, Leivz. 17 319, 388, SähfNl. 17 176. 
Zwischenhändler, die einen übermäßigen Gewinn durch Ausnutzung eines der allgemeinen 

Marktlage des Inlands nichl entsprechenden höheren Marktpreises eines Ortes ausnutzen, 

sind strafbar. Der Angeklagte hat kondensierte Milch, die er am Markt in Hamburg mit 
29,38 M die Kiste gekauft hatte, nach kurzer Zeit in Berlin zu dem dort üblichen Markt¬ 
prei3 von 37,88 M. an Großhändler weiterverlauft. Ta die allgemeine Marktlage Deutid- 

lands den hohen Berliner Marktpreis nicht tedtfertigte, if der Angeklagte ftrafbar. 

go. RS. IV, IB. 17 231, Sächs A. 17 150. Eine Notmarktlage wird nicht nur 

dann geschaffen, wenn durch besondere unlautere Preistreiberei der Verkäufer eine über¬ 
mäßig hohe Preissteigerung oder eine besondere Warenknappheit herbeigeführt wird. 

Sie ist schon dann vorhanden, wenn die Warenknappheit gegenüber der stärkeren Nach¬ 

frage eine Folge des Krieges und der hierdurch verminderten Einfuhr oder verminderten 
Erzeugung oder verminderten Zugänglichkeit der Ware für den freien Verkehr ist. Es 

bat nun eine Warenknappheit gegenüber der vermehrten Nachfrage die natürliche Folge, 

daß die Konturrenz unter den Verkäufern beinahe ausgeschaltet wird und für diese dadurch 
die Möglichkeit entsteht, mit Preissleigerungen hervorzutreten. Während aber in Friedens¬ 

zeiten dieser natürlichen Entwicklung des Marktes kein Hindernis gelegt wird, da die 

Warenknappheit meist nur vorübergehend wirkt und bald durch die Konkurrenz wieder 

ausgeglichen wird, so daß eine erhebliche dauernde Benachteiligung der Verbraucher 
nicht eintritt, soll während der Kriegszeit dieser für den Frieden an sich normalen Ent¬ 

wicklung gerade entgegengetreten werden. Eine Warenknappheit, die lediglich im Kriege 
ihre Ursache hat, soll nicht vom Unternehmer als eine ihm günstige Konjunktur zum Nach¬ 
teil der Verbraucher bei den Gegenständen des täglichen Vedarfs dahin ausgenutzt werden, 

daß er nun einc in anderen Verhältnissen als eben nur im Ausscheiden der Konkurrenz 

infolge der Warenknappheit nicht begründete Preissteigerung eintreten läßt und so aus 
der Not des Kriegs einen höheren Gewinn zieht, als er im Frieden aus dem gleichen 
Geschäft bei normaler Marktlage, bei der diese andauernde und nicht zu behebende Waren¬ 
knappheit nicht vorliegt, gezogen haben würde. Die durch die Not des Kriegs geschaffene 
Marktlage mit ihrer Warenknappheit ist eben schon an sich die Notmarktlage, die nicht in 
gewinnsüchtiger Weise ausgenutzt werden darf. Ein Irrtum des Angeklagten über die 
Bedeutung der Marktlage und darüber, daß diese ihn berechtigte, mehr zu fordern, würde 
kein Irrtum im Sinne von St BG. 7 59 sein, sondern ein solcher über die Tragweite des 
Verbots, übermäßigen Gewinn zu erzielen, der als Rechtsirrtum den Angeklagten nicht 
entschuldigt — hiergegen Alsberg, das. JW. 17, 234 

xz. NG. IV. JW. 17 486. Den immer wieder vorgebrachlen Behauptungen 
gegenüber, daß der Maritpreis maßgebend sein müsse, genügt es, auf die Ausführungen 
in RGSt. 49, 398 u. 435 zu verweisen. Der Auffassung des Deutschen Handelstags, auf 
die der Verteidiger Bezug nimmt, kann eben nicht beigestimmt werden. Sie entspricht 
nicht dem Zweck und der Bedeutung der angezogenen Verordnung des Bundesrats. 

W JW. 17 301 (Bay ObLG.). Auf den Marktpreis legt das Gesetz kein ausschlag¬ 
gebendes Gewicht, denn der Marktpreis wird oft die Folge der Preistreiberei der Ver¬ 
käufer sein, welche die durch den Krieg hervorgerufene wirtschaftliche Notlage durch Er¬ 
höhung der Preise gegenüber dem Verbraucher ihrer Waren ausnutzen. Gerade diese 
Ausnutzung will aber der Gesetzgeber hintanhalten. Der Marktpreis kann daher nicht 

schlechthin maßgebend sein, sondern nur dann, wenn er keinen höheren Reingewinn um¬ 
faßt, als den regelmäßig in Friedenszeiten gemachten Übererlös. Weder allein nach dem 
Marktpreise noch nach der im Gesetze beispielsweise aufgeführten Marktlage kann beurteilt 
werden, ob der Gewinn eines Verkäufers übermäßig ist, sondern nur nach den gesamten



168 C. Handelssachen und Gewerbliches Eigentum. 

Verhältnissen. Hierbei sind insbesondere die persönlichen Verhältnisse und die Umstände 
bei dem Verkäufer zu beachten, hauptsächlich die von ihm aufgewendeten Gestehungs¬ 

toften. Der Verkäufer, der bejonders billig eingefauft hat, kann sich strafbar machen, 
auch wenn er zu cinem der Sachlage entsprechenden Marktpreis verkauft; umgekehrt 
verfehlt sich der Verläufer dann nicht gegen das Verbot der übermäßigen Preissteige¬ 
rung, wenn er den Marktpreis deshalb überschreitet, weil seine Aufwendungen für die 
Warc diesen Preis übersteigen. 

G#. JW. 17 235 (BayObLG.). Der Marktpreis ist nicht gleichbedeuiend mit einem 

von Amts wegen festgesetzten Preis; er ist der Preis, der auf dem jeweiligen Viehmarkt 
oder in Ermangelung eines solchen im Viehhandel gefordert und bezahlt wird. Der Markt¬ 

preis wird sonach von den Biehbesitzern und Viehhändlern gemacht; dieses Recht der 
Preisbildung ist in Friedenszeiten an sich gesetzlich nicht eingeschränkt, wird aber in seinen 
Schranken gehalten durch Angebot und Nachfrage sowie durch die Konkurrenz. Diesem 
Zustande will die Verordnung für die Kriegszeiten ein Ziel setzen, weil der an sich in der 

Hauptsache gleichgebliebenen Nachfrage nach den in § 5 VO. bezeichneten Gegenständen 
ein weit geringeres Angebot gegenübersteht, die preisbildende Konkurrenz dadurch aus¬ 
geschlossen ist und die Verkäufer bei der Unentbehrlichkeit dieser Waren beliebige Preise 
fordern könnten und fordern, die schließlich für die Verbraucher unerschwinglich werden 
und so die Ernährung usw. des Volks gefährden könnten. Der ehrliche anständige Handel 
mit den bezeichneten Gegenständen soll keinen Abbruch erleiden; dagegen ist das Fordern 
von Preisen, die einen übermäßigen Gewinn enthalten und ihren Grund in der durch den 
Krieg geschaffenen Notlage haben, bei Strafe verboten. 

aja. ZB. 17613 (BayObRG.). So wenig die nur beifpieläweife angeführte Markt. 
lage, inzbefoubere der Marktpreis, die alleinige Richtſchnur für die Angemeifenheit der 
Preife fein dürfen, fo wenig dürfen fie unberüdfihtigt bleiben. Sind Marktlage und 
Marktpreis das getreue Spiegelbild der allgemeinen, von der Kriegsnot und der durch 
sie geschaffenen Konjunktur nicht beeinflußten wirtschaftlichen Bewertung der Ware, 
so werden sie regelmäßig die Grundlage für die Beurteilung bilden, ob die geforderten 
Preise einen übermäßigen Gewinn enthalten. Ist dies nicht der Fall, sind insbesondere 
Marktlage und Marktpreis das Ergebnis von in §5 BRO. verbotenen Machenschaften, 
durch die unter Ausbeutung der durch den Krieg hervorgerufenen wirtschaftlichen Not¬ 
lage die Preise in die Höhe getrieben wurden, so verlieren sie für sich allein bei der Gewinn¬ 
beurteilung ihre Bedeutung. 

Diefe Erwägungen treffen ebenso beim Einkaufs- wie beim Verkaufspreise zu. 
Können Marktlage und Marklpreis nicht als ausschlaggebend erachtet werden, so sind in 
jedem Einzelfalle die außergewöhnlichen und besonderen Umstände zu berücksichtigen, 
die für die Höhe des Einkaufs- und Verkaufspreises bestimmend waren. 

a/ß. Leipzd. 17 815 (BayObL®.). SM [nad den Grundsätzen alan die Höhe 
des Einkaufspreises nicht zu beanstanden, so darf der Geschäftsmann beim Verkaufe selbst 
den Marktpreis überschreilen, wenn er sich bei seinen Aufschlägen zum Einkaufspreis 
für Unkostenersatz und Unternehmer-= oder Geschäftsgewinn innerhalb der Grenze des 
lolichen und Angemessenen hält. 

afy. W. 17 493 (KG.). Bei der Prüfung, ob der Gewinn als ein übermäßiger 
im Sinne der Verordnung zu gelten hat, ist zu beachten, daß diese Frage nicht etwa dann 
unbedingt zu verneinen ist, wenn der Verkaufspreis sich in den Grenzen des Marktpreises 
gehalten hat. Dieser Ansicht des Ausschusses des Deutschen Handelstages vermag der 
erkennende Senat nicht beizutreten; vielmehr ist der Standpunkt des Reichsgerichts dahin 
aufrechtzuerhalten, daß der geforderte Preis hinter dem Marktpreis zurückbleiben und 
trotzdem einen übermäßigen Gewinn enthalten kann, während andererseits auch der Fall 
eintreten kann, daß beim Überschreiten des Marktpreises doch kein Übermaß des Gewinns 
vorliegt (Urt. de3 RG. v. 2. Mai und 7. Juli 16, JW. 1131 u. 1205).
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a/ö. SM. 17 243 (Dresden III). Auch ein Verkauf zu dem der Marktlage eut- 

sprechenden Preise ist strasbar, wenn ein alter Restbestand vorlag; der früher erheblich 

billiger eingekauft worden war. Daß der Restbestand gering war und nicht mehr ergänzt 
werden konnte, ist belanglos — hierzu Alsberg, das. 243 —. 

ajc. Medid. 35 125 (Rostock). Es kann die Marktlage wohl mit dafür verwertet 

werden, um einen Gewinn als übermäßig zu bezeichnen, aber umgekehrt kann die An¬ 

gemessenheit eines Gewinns, der sich bei Verücksichtigung des vom Verkäufer gezahlten 
angemessenen Einkaufspreises nach seinen Verhältnissen als ein abnorm hoher darstellt, 
nicht daraus hergeleitet werden, daß der Verkaufspreis dem Marktpreis entsprochen hat. 

alt. RC. V, IW. 17 485. Nach den Feststellungen des LG. waren in dem be¬ 
nachbarten Westfalen Höchstpreise für Speck festgesetzt, welche um nicht weniger als ein 
Drittel hinter den hier in Frage kommenden Marktpreisen zurückblieben. Diese eigen¬ 

artigen durch den Krieg veranlaßten Zustände hat der Angeilagte ausgenutzt, um große 
Mengen Speck zu besonders niedrigen Preisen einzukaufen und sofort kosten- und mühe¬ 
103 zu besonders hohen Preisen wieder zu verkaufen. Er hat sich also nach der erkennbaren 
Auffassung des LG. gerade dadurch, daß er den Verkauf zum Marktpreise vornahm, auf 
Kosten seiner Abnehmer einen Gewinn verschafft, den er ohne den Krieg nicht gemacht 
haben würde. 

a“y. Bacharach, RuW. 17 147. Das maßgeblichste Kriterium für den „über¬ 

mäßigen" Gewinn ist die Marktlage; diese aber bildet sich nur bei Vorhandensein 

eines Wettbewerbs, sei es einer freien, völlig unbegrenzten, oder wenn auch einge¬ 
schränkten, so doch noch selbsttätig wirkenden; unmöglich ist er aber da, wo ein geschlossener 
Kreis von Unternehmern, wie das Kartell, den in Frage stehenden Produktionszweig 
vollständig oder nahezu vollständig beherrscht. Es muß daher bei den Kartellen der über. 
mäßige Gewinn nach anderen Kriterien bemessen werden: man wird vor allem hierfür 
in Erwägung ziehen müssen, ob und in welchem Umfang die Preise der zur Herstellung 
des Erzeugnisses erforderlichen Materialien gesteigert sind, serner auch den Gesichts¬ 
punkt, ob und zu welchem Preise die Verbandsunternehmer (Kartellmitglieder) diese oder 
jene für die Fabrikation erforderlichen Bestandteile in Zukunft zu beziehen vermögen, 
also das Moment der Vorkalkulation; denn nicht die Preise, wie sie beim Geschäftsabschluß 
für die einzelnen Bestandteile handelsüblich waren, sondern wie sie nach einer voraus¬ 
sichtlichen Schätzung der weiteren Preisentwicklung in Zukunft zu zahlen waren, müssen 
bei der Nachprüfung der Übermäßigkeit des Gewinns in Rechnung gezogen werden. 
Grundsätzlich aber wird bei den Kartellen, wenn andere Gesichtspunlte, wic z. B. die 
vorerwähnten, nicht gegeben sind, Maßstab für den nicht übermäßigen Gewinn sein, 
daß der Gewinn (Verkaufspreis) mit der allgemeinen Kriegsnot und dem Schuß der 
Verbraucher gegen übermäßige Verkaufspreise nichts zu tun hat, also nicht auf einer 
Ausnützung der Kriegsnot der Konsumenten beruht und sohin nicht mit den Grundsätzen 
des Sittengesetzes in Widerstreit gerät. 

a/d. Heslenfelp, Reht 1762. Die Ansicht, daß bei Einhaltung des Marktpreises 
eine Übermäßigkeit des Gewinns dann nicht vorliegt, wenn die Marktlage das normale 
Produkt der Kriegswirtschaftsverhältnisse if, kann nicht als richtig anerkannt werden. 
Sie berücksichtigt in einseitiger Weise dic Interessen der Gewerbetreibenden und wird dem 

Zweck der BRVO. nicht gerecht. Im Frieden regeln Angebot und Nachfrage die Preise. 
Deshalb setzt die Gewerbeordnung den Gewerbetreibenden bei der Preisbildung leine 
Schranken. Im Kriege bleibt die Nachfrage nach den Gegenständen des täglichen Bedarfs 
im wesentlichen die gleiche wie im Frieden, das Angebot dagegen wird infolge der Waren¬ 
knappheit geringer, und so entfällt die preisregelnde Konkurrenz. Der Marktpreis im 
Kriege ist durch die Kriegsnot und die durch sie geschaffene Konjunktur beeinflußt. Die 
BVO. will aber gerade verhindern, daß diese Konjunktur von den Gewerbetreibenden. 
ausgenutzt wird zur Erzielung eines Gewinns, den sie ohne den Krieg nicht gezogen hätten¬
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afı. Xobe a. a. ©. 15. Per Marktpreis im Kriege muß sich gegenüber dem im 
Frieden für Die Gegenjtände des täglichen Bebarf3 im Simne der BRBL. v. 23. 3, 16 
völlig veridieder geftalten. Auf beiden Seiten, foiwohl der des Verkäufers ald der des 
Käufers, tommen nämlich im Kriege nur mehr die preissteigernden Umstände noch in 
ungehinderter Weise zur Wirkung, die preisermäßigenden aber sind ausgeschaltet. Während 
im Frieden die reichliche Warenmenge und ihre Vermehrungsmöglichkeit unter Anpassung 
an den Bedarf die Entstehung eines Wettbewerbs unter den Verkäufern schuf, der das 
Streben nach möglichst hohen Reingewinnen in angemessenen Grenzen hielt, bringt 
die durch den Krieg hervorgerufene Warenknappheit beinahc die Beseitigung jeder Kon. 

kurrenz mit sich. Der Verläufer braucht nicht mehr zu fürchten, bei seinen hohen Preis¬ 

sorderungen durch den Mitbewerber unterboten zu werden, und kann unbehindert durch 
ihn seiner Neigung nach hohen Gewinnen nachgehen. Ferner reicht der vorhandene 
Vorrat der Waren auf dem ganzen Markt nun auch nicht mehr, oder mindcslens nicht 
mehr in der bisherigen Menge für alle bisherigen Abnehmer aus, vielmehr muß eine 

Beschränkung eintreten. Da das Bedürfnis nach diesen Waren aber bei allen das gleiche 
bleibt, wie im Frieden, so liegt es auf der Hand, daß nunmohr die größere Kaufkraft den 
Ausschlag gibt. Damit wird einmal ein großer Teil der ärmeren Bevölkerung von der 
Bezugsmöglichkeit der Ware überhaupt zurückgedrängt oder doch zu übermäßigen Opfern 
veranlaßt, unter den Kaufkräftigen aber wieder entsteht ein Wettbewerb, der durch lber¬ 

bieten der Preise dem anderen Kauflustigen den Rang ablaufen läßt, nur um sich selbst 
die notwendige und geschätte Ware zu sichern. Der geringere Vorrat wird somit immer 
mehr an die wenigen verteilt, die die höchsten auch für ihre Kaufkraft noch möglichen 
Preise zahlen können, während die übrigen leer ausgehen. Der fo gebildete Marktpreis 
ist dann freilid) gleichfalls ein richtiger und durchaus nach volkswirtschaftlichen Gesetzen 
gebildeter Marktpreis. Er ist auf „einwandfreier und hinreichend breiter Grundlage“ 
durch Ausgleich von Angebot und Nachfrage gewonnen. Aber er ist ein Marktpreis, der 
dem Verkäufer einen übermäßigen Gewinn bringt, eben weil er nur aus den Gewinn 
begünstigenden Faitoren gebildet wurde und die den Gewinn mäßigenden durch die 
besondere Wirtschaftslage des Krieges ausgeschlossen sind. Das ist das, was das R. 
als Notmarktlage bezeichnet. 

aſx. Kirchberger a. a. O. 12. Schließt man sich der Begriffsbestimmung der 
Rotmarktlage in der Rechtspr. des R. an, so muß man zugeben, daß bei allen Gegen¬ 
ständen des täglichen Vedarf3 und wohl aud) bei denjenigen des Kriegsbedarss, stets 
eine Notmarktlage vorliegt. Bei allen Bedarfsartikeln ist infolge des Krieges eine ge⸗ 
wiſſe Knappheit eingetreten, während die Nachfrage aus wirtſchaftlichen Gründen ſich 
immer mehr steigert. Demnach muß man bei folgerichtiger Durchführung der von dem 
Reichsgericht vertretenen Auffassung zu dem Ergebnis gelangen, daß die Marktlage als 
entscheidender Faktor für einc rechtlich anzuerkennende Preisbildung überhaupt aus¬ 
scheidet. Damit aber verwandelt sich die in § 5 Nr. 1 der Preissteigerungsverordnung 
ausdrücklich vorgeschriebene Berücksichtigung der Marktlage in ihr Gegenteil. Diese lber¬ 
spannung des Begriffes der Notmarktlage ist mit dem Wortlaut und dem Sinn der Preis. 
steigerungsverordnung ebenso wie mit der doch keineswegs unbeachtlichen Auffassung 
des gesamten Handels unvereinbar. 

a##d. Kirchberger a. a. O. 28. Der Marktpreis gibt einen viel sichereren und ge¬ 
rechteren Maßstab für die Gewinnberechnung, als die kaufmännischen Gepflogenheiten 
widersprechende und praktisch auch nur mit einiger Sicherheit häufig gar nicht durchführ¬ 
bare Gewinnberechnung auf der schwankenden Grundloge der Gestehungslosten. Nur 
da, wo ausnahmsweise der Marktpreis als entscheidender Faktor ausscheidet und durch 
den Verkehrswert nicht erseyzt werden kann, sollte auf die Gestehungskosten zurückge¬ 
grissen werden. Das ist beispielsweise nach dem Wortlaut der Bundesratsverordnung 
auch dann notwendig, wenn die Gestehungskosten so groß sind, daß die Einhaltung des 
Marktpreises dem Verkäufer überhaupt keinen Gewinn mehr läßt. Denn wenn der Ver¬
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käufer tatsächlich keinen Gewinn gezogen hat, so kann er unmöglich wegen übermäßigen 
Gewinnes zur Rechenschaft gezogen werden. Im Interesse wirksamer Bekämpfung des 

Preiswuchers dürfen allerdings unter der Voraussetzung, daß man den Marktpreis als 

Maßstab anerkennt, die höheren Gestehungskosten nur in ganz seltenen Ausnahmefällen 

berücksichtigt werden. 
aju. Kirchbergera. a. D.30. 1. AS Maitab für die Berechnung des Gewinnes 

dient regelmäßig und in erfter Linie der Marktpreis. 

2. Sit ein Marktpreis nicht zu ermitteln ober beruht er auf einer Notmarktlage, 

die jedoh nur dann vorliegt, wenn fie in Preitreibereien oder funftigen unfauteren 
Machenschaften ihre Grundlage sindet, so entscheidet der Verkehrswert. 

3. Kann auch der Verkehrswert nicht ermittelt werden, dann ist die Gewinnberech¬ 
mung auf der Grundlage der Gestehungskosten vorzunehmen. Uber die Frage des über¬ 
mäßigen Gewinnes entscheidet freies richterliches Ermessen, jedoch nicht ohne vorheriges 
Gehör von Sachverständigen des in Vetracht kommenden Geschäftszweiges. 

4. Hat der Verkäufer den Marktpreis eingchalten, so kann er wegen übermäßigen 
Gewinnes nur dann bestraft werden, wenn er an der Notmarktlage beteiligt ist oder sie 

gekannt oder infolge von Fahrlässigkeit nicht gekannt hat. 

am. Kim. 50. Eingabe der Ülteften der Kaufmannschaft von 

Berliu an den Reichskauzler vom 24. März 1917: Mit wachsender 

Beunruhigung verfolgen Handel und Industrie die Entscheidungen des höchsten Ge¬ 

richtshofes über die Bundesratsverordnung gegen die Abermäßige Preisfteigerung 

vom 23. Juli 1915. In der durchaus zu billigenden Absicht, den Kricgswucher 
zu bekämpfen, droht die Rechtsprechung die Lebensbedingungen und den Lebens. 
geist des Handels überhaupt zu vernichten. Der Ausschuß des Deutschen Handels¬ 
tages hat bereits in seinen Verhandlungen vom 27. und 28. Oktober 1916 im ein¬ 
zelnen dargelegt, wie nach kaufmännischer Auffassung der angemessene Gewinn von 
dem wucherischen zu unterscheiden ist. Er hat sich dahin ausgesprochen, daß ein Preis 
niemals für unzulässig und strafbar angesehen werden dürfe, wenn er sich in den Grenzen 
des Marktpreises halte, sofern dieser einen auf hinreichend breiter Grundlage gewonnenen 

Ausgleich von Angebot und Nachfrage darstelle. Es widerspricht kaufmännischen Gewohn¬ 
heiten und Bedürfnissen, führt der Handelstag weiter aus, die Angemessenheit der Preise 
vorwiegend auf Grundlage der Gestehungskosten zu beurteilen. Zum wenigsten müßten 
dabei die Geschäftsunkosten nach Maßgabe ihrer jetzigen Höhe und im Verhältnis zur 

jetzigen Größe des Umsatzes zugeschlagen werden. Zu den Geschäftsunkosten müsse auch 

ber Leihzins des im Geschäft eingelegten fremden und eine dem Geldmark! entsprechende 
Verzinsung des eigenen Kapitals sowie eine angemessene Risikoprämie gehören. Bei 
Verschiedenheit der Herstellungskosten oder der Einstandspreise für Waren gleicher Art 
müsse der Kaufmann von Durchschnittsbeträgen ausgehen. Im übrigen sei ihm ein reiner 
Nutzen zuzubilligen, der nach den gesamten Verhältnissen des Einzelfalles und jedenfalls 
in solcher Höhe anzusetzen sei, daß er eine auch in Beziehung zum Umsatze ausreichende 
Vergütung für die Tätigkeit des Unternehmers umschließe. 

In einem Urteil vom 2. Februar 1917 (41) 848/16) hat das Reichsgericht dem¬ 
gegenüber erklärt, daß die Auffassung des Deutschen Handelstages dem Zweck und der 
Bedeulung des Wucherverbotes nicht entspreche. Mit immer größerer Schärse führt das 
Reichsgericht in den neuesten Urteilen seine Grundsätze durch. Wir halten es für unsere 
Pflicht, auf die schädlichen Folgen dieser Rechtsprechung hinzuweisen. 

Die Verteuerung der gesamten Lebenshaltung hat eine Erhöhung der Löhne sowie 
der Gehälter der unteren und mittleren Angestellten zur Folge gehabt. Nur die Masse 
der selbständigen Kaufleute, die gerade in den kleineren Betrieben besonders von der 
Verteuerung der Lebenshaltung betroffen werden, dürfen, wie das Reichsgericht im Urteil 
vom 23. November 1916 (11) 445/16) ausspricht, einen höheren zissernmäßigen Gewinn 
als in Friedenszeiten nicht damit rechtfertigen, daß sie für sich und die Ihrigen jetzt mehr 
verbrauchen als vordem. Auch an dem wesentlich verringerten Umsatz soll der Kaufmann
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nur den gleichen Verdienst wie im Frieden haben, und zwar ziffernmäßig den gleichen, 
nicht einen Gewinn, der im Verhälluis zu den oft vielfach gesteigerten Gestehungskosten 
steht. Die Ausnahmefälle, in denen wegen erhöhten Risikos und vermehrter Unter. 
nehmerarbeit ein Zuschlag gestatiet wird, fallen nicht ins Gewicht. — Die Folge dieser 
Rechtsprechung muß sein, daß der solide Handelsstand notgedrungen seine Tätigkeit immer 
mehr einschränkt oder sich anderen Berufen zuwendet. Damit aber wird gewissenlosen 
Elementen, die sich vor Übertretung der Gesetze nicht scheuen, die Bahn frei gemacht 
und der Kriegswucher, den das Gesetz belämpsen will, durch die Rechtsprechung gefördert. 

Die ehrbaren und pflichtbewußten Kaufleute, die doch den weitaus größten Teil 

des Handelsstandes bilden, haben über den Augenblick hinaus selbst Lebensinteresse daran, 
daß die eigennützige Preistreiberei unterbunden wird. Ob im einzelnen Falle ein Preis¬ 
wucher vorliegt, beurteilt der Kaufmann danach, ob der Marktpreis innegehalten oder 
überschritten ist. Es muß dem Reichsgericht zugegeben werden, daß es sich hierbei nur 
um den Marktpreis handeln lan, der auf hinreichend breiter Grundlage von Angebot 

und Nachfrage gewonnen ist. Aber während das Neichägericht in früheren Urteilen nur 
den Marktpreis von der Berücksichtigung ausschloß, der durch Preistreiberei und un¬ 
lautere Machenschaften beeinslußt war, nennt es jetzt — Urteil vom 30. Oktober 1916 
(40 394/16), Urteil vom 19. Dezember 1916 (41) 734/16) — jede durch den Krieg ver¬ 
ursachte Warenknappheit eine Notmarktlage und läßt den dadurch entstandenen Preis 
nicht gelten. Im Urteil vom 12. Februar 1917 (31) 501/16) sagt schließlich das Reichs¬ 
gericht, daß der Markipreis überhaupt kein gesetzlicher Maßstab für die Bestimmung der 
Gewinngrenze ist. — Mit dieser Ausschaltung des Marktpreises wird der Kaufmann auf 
eine Gewinnberechnung verwiesen, dic im einzelnen undurchführbar ist. Die Folge ist 
eine ganz allgemeine Rechtsunsicherheit. Zahlreiche Anfragen an uns ergeben, welche 
Verwirrung in kaufmännischen Kreisen diese dem geschäftlichen Leben fremden An¬ 

forderungen des Reichsgerichts anrichten, wie viele Geschäfte unterbleiben, und wie der 
Handel zum Schaden des Ganzen dadurch gelähmt wird. 

Die dem Bestehen des Handelsstandes so gefährliche Entwicklung ist wesentlich 
verschärft worden durch eine Entscheidung vom 13. Februar 1917 (5D 630/16). Das 
Urteil spricht aus, daß ein Kaufmann, der zu einem bestimmten Preise verkauft hat, und 
sich nachher billiger eindeckt, den vereinbarten Preis ermäßigen muß, sobald er bei der 
Eindeckung sieht, daß er einen übermäßigen Gewinn machen würde. Ob der vereinbarte 
Preis mit dem Marktpreis übereinstimmt oder nicht, erklärt das Reichsgericht für un¬ 
erheblich. Andererseits hält es für selbstverständlich, daß der Kaufmann nicht mehr als 
den vereinbarlen Preis zu beanspruchen hat, auch wenn er sich nur zum gleichen Preise 
eindecken kann oder gar zu einem höheren Preise eindecken muß. Es sagt wörtlich: „Daß 
auf diese Weise dem Verkäufer die Gefahr des Verlustes unbeschränkt überbürdet, die 
Gewinnaussicht aber gekürzt wirdg. diche Wirkung ist mit der Verordnung gegen 
die übermäßige Preissteigerung in jedem Falle notwendig verbunden.“ —. Damit ist 
eine der wesentlichsten Grundlagen des kaufmännischen Handelns erschüttert. An solchen 
Geschäften, durch die Waren verkauft werden, die der Verkäufer im Augenblick des 
Abschlusses noch nicht besitzt, hat die Volkswirtschaft das größte Interesse. Sie gewähr¬ 
leisten auch in den Zeiten eines erschütterten Wirtschaftslebens die Stetigkeit der Ver¬ 
sorgung und der Preisgestaltung. Insbesondere für die Zeit der Übergangswirtschaft 
werden solche Geschäfte von größter Bedeutung für die geordnete Versorgung der deutschen 
Bevölkerung sein. Der Kaufmann kann gar nicht mehr auf die Suche nach billigen Ein¬ 
kaufsquellen gehen, wenn ihm die Verlustgefahr sicher ist, er aber damit rechnen muß, 
daß ihm der Gewinn auf ein Minimum beschränkt oder ganz entzogen wird. Ein anderer 
als der durch Erfahrung und seine Geschäftsverbindungen befähigte Kaufmann kann aber 
die Waren nicht in der ersorderlichen Weise zusammenbringen, sie aussuchen und pfleglich 
behandeln. Den Schaden hat neben dem Kaufmann vor allen Dingen der Verbraucher, 
dem das Gesetz doch letzten Endes dienen muß. 

Einc Gesetzesauslegung, welche nicht nur die Existenz des Handels untergräbt,
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sondern auch für die Allgemeinheit [häblide Folgen Hat, Fünnen wir nicht gutbeißen. 

Bir beantragen daher, den $5 NT. 1 der Bundesratsverordnung dahin zu fassen, daß 

derjenige befttaft wird, 

der Preise fordert, die einen übermäßigen Gewinn enthalten. Der übermäßige 

Gewinn ist unter Berücksichtigung der gesamten Verhältnisse des Einzelfalles, ins¬ 
besondere der Marktlage, des Umsatzes und der durch den Krieg geschaffenen wirt¬ 

schaftlichen Verhälinisse zu beurteilen. Die Einhaltung de3 auf einmandfreier 
Grundlage ermittelten Marktpreises schließt eine Bestrasung aus. 

B. Betrich3- und Geftehungstoften. 

(Erläuterung aa bi? DI in Bd. 3, 181ff.) 

uc. RG. III, DJB. 17753, Recht 17363 Nr. 698. Die Eigenarkdes Großhandelsin Fleisch¬ 

lonserven bringt es mit sich, daß durch Diebstahl, Schwund und Beschädigung der Dosen 
regelmäßig Verluste entstehen, die sich im einzelnen nicht ziffernmäßig feststellen lassen. 
Diese Verluste können als fester Bestandteil der Geschäftsunkosten durch einen in Bruch¬ 

teilen ausgedrückten Zuschlag zum Einkaufspreis — neben anderen allgemeinen Geschäfts¬ 

unkosten — bei der Verechnung des Reingewinns in Ansatz gebracht werben. 
xx. RS. IV, MittfBreisprüfft. 17 151. Unter den Geftehungslolten einer Ware darf 

der Kaufmann, mie das Neichägerihi anerfannt hat, auch eine Rififoprämie mit in 
Ansaw bringen, sofern nach Lage der Verhältnisse auch mit einem Verlust aus der Vor¬ 

nahme des Geschäfts zu rechnen ist. Ein solcher Verlust kann durch den Eintritt der ver¬ 
schiedensten Umstände herbeigeführt werden, z. B. durch Verderb oder Schwinden der 
Ware, Anderung der Marktlage, Preissturz, Ausfälle bei Kreditgewährungen und der¬ 
gleichen. Eine besondere durch die Kriegsverhältnisse geschaffene Gefahr bildet für den 
Kaufmann, der mit Gegenständen des Kriegsbedarfs oder des täglichen Bedarfs handelt, 
die Gesahr der Beschlagnahme. Denn die Sicherstellung der Versorgung des Heeres und 
der Flotte mit allen Gegenständen des Kriegsbedarfs und die Sicherung der Versorgung 
des Volks mit Gegenständen des täglichen Bedarfs haben während des Krieges in immer 
steigendem Maße zu Anordnungen von Beschlagnahmen derartiger Gegenstände seitens 
der Reichs= und Siaatsbehörden oder der Militärbefehlshaber geführt. Den von der 
Beschlagnahme betroffenen Personen wird das Verfügungsrecht über den beschlag¬ 
nahmten Gegenstand entzogen. Der Kaufmann, der die Ware zum Zweck der Weiter¬ 
veräußerung angeschafft hat, wird durch die Beschlagnahme an dem gewinnbringenden 
Verfauf verhindert und muß die Ware unter Umständen mit Verlust zu einem festgesetzten 
Ülbernahmepreise an eine Behörde abliefern. Alle solche Gefahren darf der Kaufmann 
bei Ausstellung seiner Kalkulation in Anschlag bringen und dagegen im Wege einer Ari 
von Selbstversicherung durch Einstellung einer Risikoprämie sich einen Ausgleich zu schaffen 
suchen. ç 

Ih. DIE. 17 525 (RG. VI). Daß der Fabrikant und Großhändler sich zum Vertriebe 
seiner Ware einer Hilfskraft bedient, ist in der Sachlage, zumal bei der Entwicklung des 
Handels in Großstädten begründet und bei dem starken Wettbewerb nicht zu mißbilligen. 
Die Aufwendungen für diese Vermittlertätigkeit gehören zu den berechtigten Unkosten 
und sind deshalb bei Festsetzung des Kundenpreises mit zu berechnen. Es macht dabei 
auch keinen Unterschied, ob der Geschäftsherr einen Reisenden anstellt und die diesem 
zu gewährende Vergütung verhältnismäßig auf die einzelnen Waren aufschlägt, oder 
ob er einen Grundpreis festsetzt, der den ihm verbleibenden Gewinn einschließt, eine Ver¬ 
gütung für den Vermittler aber noch nicht enthält, und es diesem überläßt, einen über 
den Grundpreis hinausgehenden Kundenpreis zu erzielen und so die Vergütung für seine 
Tätigkeit dem Einzelfall anzupassen. 

###4. Mitts Preisprüfst. 17 33 (Frankfurt a. M.). Fraglich kann sein, ob der Vorder¬ 
richter mit Recht den Teil der allgemeinen Betriebsunkosten des Angeklagten außer Be¬ 
tracht gelassen hat, welcher nach der Behauptung des Angeklagten dadurch entstanden. 
ist, daß er zur Zeit des zur Anklage stehenden Vorfalles eine größere Anzahl Gesellen
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in Stellung hatte, als der damalige Betrieb erforderte. Daß durch das Beibehalten des 
für einen größeren Geschäftsgang bestimmten Personals trotz des Geschäftsrückganges 
die allgemeinen Geschäftsunkosten im Verhältnis zu dem geringen Umsas wachsen, liegt 
auf der Hand. Der Vorderrichter hat es aber mit Recht für unzulässig erklärt, wenn der 
Angeklagte diese zeitweilig erhöhte Unkostenlast auf den Preis der Verkaufsgegenslände 
gerade für die kritische Zeit draufschlagen will und damit Mehrkosten, welche aus der 
durch den Krieg geschaffenen schlechten Geschäftslage erwachsen, auf das kaufende Publi¬ 
kum abzuwälzen versucht. Die im Verhältnis zu dem gegenwärtigen Geschäftsumfang 
und Geschäftsumsatz sachlich unnötigen Unkosten schmälern den allgemeinen Geschäfts¬ 

gewinn des Angeklagten, nicht aber den Gewinn, den er aus dem hier fraglichen Verkauf 

erzielt. Will der Angeklagte aus sozialen Erwägungen die unnötig gewordenen Ange¬ 
stellten beibehalten, so mag er es auf eigene Kosten tun, nicht aber auf Kosten des Publi¬ 
kums. Wenn der Angeklagte aber das Überflüssige Personal, wie der Vorderrichter unter¬ 
stellt, behalten hat, um die Leute sogleich bei der Hand zu haben, wenn sich sein Geschäfts¬ 
betrieb wieder vergrößert, so muß er die vorübergehende Mehrbelastung seiner allgemeinen 
Geschäftsunkosten aus dem zukünftigen allgemeinen Geschäftsgewinn decken. 

n#r. Sächs OLG. 38 32 (Dresden III). Der Revisionsbehauptung, es könne die Ein¬ 
setzung der höheren Preise, aus denen die Vorinstanz auf einen übermäßigen Gewinn ge¬ 

schlossen hat, für einen Teil der Ware um deswillen nicht beanstandet werden, weil der Be¬ 
schwerdeführer für den anderen Teil zu niedrige Preise angesetzt habe, die höheren Preise 
deshalb nur als Ausgleich des dadurch herbeigeführten Verlustes anzusehen seien und es sich 
nur um Waren eines einheitlichen Poslens aus einem einheitlichen Geschäft gehandelt habe, 
ist nicht zuzustimmen. Ihre Richtigkeit würde eine künstliche Berteuerung des einen 

Teils der Ware auf Kosten der Erwerber de3 anderen Teild zufajfen, die mit dem von 85 
der BRBD. vom 23. Juli 1915/23. März 1916 verfolgten Bwede, dnd Überoorleilen 
und Ausbeuten der verbrauchenden Bevölkerung ober aud) nur einzelner Verbraucher 
zu verhindern, insoweit, als die zum Verlustausgleich angesetzten Preise in sich einen 
im Sinne dieser BRV O. übermäßigen Gewinn enthielten, in Widerspruch stehen würde 
und ihn geradezu vereiteln könnte (vgl. R# t. 49, 400ff.). 

Ek. Kfm. 19. Im Frieden rächten sich unwirtschaftliche Betriebsunkosten von selbst 
dadurch, daß der allgemeine Marktpreis, den die angemessen wirtschaftenden Verkäufer 
bestimmten, die zwecklosen Aufwendungen als Verlust auf die Hersteller oder Verläufer 
zurückfallen ließ. Im Kriege kann diese felbfilätige Regelung versagen. Leichtsinnige 
oder unkluge Betriebsführung darf den Preis nicht verteuern; die Verbraucher sollen für 
solche Fehler der Verkäufer nicht büßen. Unwirtschaftliche Betriebsunkosten dürfen also 
beim Verkauf nicht wieder hereingebracht werden. 

00. Kirchberger a. a. O. 14. Nach der VO. wird, auch nach der Rechtsprechung 
des Reichsgerichts, nur der mit Strafe bedroht, der wirklich einen übermäßigen Gewinn 
erzielt hat. Ist es zu einem derartigen Gewinn nicht gekommen, weil die Anschaffungs¬ 
kosten oder die Betriebsunkosten zu große waren, so ist es unmöglich, eine Bestrafung wegen 
des Gewinnes eintreten zu lassen, den der Verkäufer in Wirklichkeit gar nicht erzielt hat, 
wohl aber hätte erzielen können, wenn er niedrigere Aufwendungen gehabt hätte. Ob 
die zu großen Aufwendungen auf unlauterer oder gar firafjbarer Grundlage beruhen, 
ift für die Frage des tatsächlichen Gewinnes ganz gleichgültig. Wer die Höchstpreise über¬ 
schreitet, kann nur dieserhalb bestrast werden, nicht aber unter dem Gesichtspunkte zur 

Verantwortung gezogen werden, daß an Stelle der tatsächlich aufgewendeten höheren 
Anschaffungskosten ein angemessener, aber siktiver Betrag eingestellt wird. 

. Reingewinn. 

(Erläuterung aa bis 9# in Bd. 3, 183 ff.; 14 bis x in Bd. 4, 764.) 

A. DIZ. 17 757 (RG.). Die Revifion feheitert jchor daran, daß da3 Tatbeitandg- 
merkmal des übermäßigen Gewinns mit Recht nicht festgestellt worden ist. In erster 
Linie weist die Strafkammer zutreffend darauf hin, daß, während der Gewinn an den
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Gummisaugern im Frieden 100 Proz. betrug, der Angeklagte sich mit einem Gewinn 

von 33%, Proz. jetst begnügt hat. Es ist grundsätzlich davon ausgegangen, daß der Ver¬ 

dienst des Verkäufers im Kriege nicht höher sein soll als er im Frieden war. Der Rein¬ 

gewinn hat aber, bevor er zur Kapitalbildung verwendet werden kann, noch den Unter¬ 

nehmerlohn, den Kapitalzins und die Risikoprämie zu decken (R. in FW. 16, 1133). 

Für die Frage der Höhe des Reingewinns besonders bei Vergleichung des im Kriege 
und des im Frieden erzielten Verdienstes ist also die Höhe der Risikoprämie um so größer, 
ie höher das Anlagekapital ist, und auch der Kapitalzins ist um so höher in Ansatz zu bringen, 

ic größer das angelegte Kapital ist. Im Frieden wurde ein für 10 Pf. eingekaufter Sauger 

für 20 Pf. verkauft. Der Angeklagte hat aber nach der Feststellung des LG. nicht 10 Pf., 
sondern 75 Pf. für das Stück bezahlt. Dementsprechend darf er sich einen größeren Betrag 
für Kapitalzins und eine größere Risikoprämie bei Bildung des zu fordernden Kaufpreises 
in Anrechnung bringen. 

4/c. JW. 17 491 (KG.). Bei der Prüfung der Frage, ob der Gewinn übermäßig 

war, dürfen die allgemeinen Verhältnisse, wie sie zur Zeit des Berkaufs lagen, nicht außer 
Betracht bleiben. Dabei könnte in Frage kommen, ob die Folge des Mangels an Roh¬ 
stoffen die völlige Einstellung des Verkaufs von Seife und damit die Stillegung vieler 
Verkaufsstellen des Augeklagten zu erwarten mar, ob durch die Gefahr der Beschlag¬ 
nahme der Warc und der Entstehung von Ersatzmitteln sich nicht das Risiko des Unter¬ 

nehmers erhöht hatte und ob demgemäß biellcicht auch mit Rücksicht auf die durch den 
Krieg hervorgerufenc Teucrung der Lebensmittelverhältnisse, ein etwas höherer Gewinn 
zuzubilligen war. Andererseits darf in dem Falle, daß der Reingewinn wieder mit den 

im Frieden erziellen Gewinnen, in Prozenten die Preise ausgedrückt, verglichen werden 
sollte, nicht übersehen werden, daß bei dem nämlichen Prozentsatz die Erhöhung der Preise 

den Gewinn von selbst in gleichem Maße erhöht. Wer bei einem Einkaufspreis von 20 M. 

25 Proz. Gewinn erzielt, hat 5 M. Gewinn, während dieselben 25 Proz. bei einem Ein¬ 
kaufspreis von 10 M. einen Gewinn von 10 M. darstellen. 

vr. ZU. 17 236 (BayOhL2G.) Aus der Vorschrift in § 5 Nr. 1, daß bestraft wird, 
wer Preise usw. fordert, die einen übermäßigen Gewinn enthalten, ergibt sich von selbst, 
daß bei der Frage nach dem übermäßigen Gewinn nicht die Schlußabrechnung, die Bilanz 
maßgebend ist, sondern der jeweils, d. i. in jedem Einzelfalle geforderte Preis. So oft 
dieser einen übermäßigen Gewinn enthält, jo oft ift die Straivorfehrijt übertreten. 

ék. NG. V, IM. 17 485. Sm Fricdenszeiten mag e3 aud) einem „ehrbaren" 
Geschäftsmanne nicht verwehrt fein, bie ihm bei einzelnen Gejchäften erwachsenen Schäden 
durch Erzielung besonders hoher Gewinne bei anderen Geschäften wieder auszugleichen, 
mag sich daraus auch die llbervorteilung oder Schädigung einzelner Personen oder ge¬ 
wisser Kreise der Bevölkerung ergeben. Angebot und Nachfrage sowie freier Wetlbewerb 
sorgen in geregelten Zeitläuften dafür, daß cine schrankenlose Ausbeutung nicht statt¬ 
findet. In der gegenwärtigen Kriegszeit kann ein solches Geschästsgebaren nicht gebilligt 
werden, da die hervorgehobenen wirtschaftlichen Gegenwirkungen sehlen, hiernach aber 

Ergebnisse gezeitigt würden, welche die Verordnung des Bundesrats gerade verhindern 
till. Bon diesem Standpunkt ist es dann auch völlig gleichgültig, ob das den Ausgleich 

für frühere Verluste erstrebende Einzelgeschäft eine andere oder die gleiche Warengattung 
betrifft. 

00. RG. T, Leipzd. 17 857, Necht 17 221 Nr. 390. Wer Gegenstände verschiedener 
Art von einer Mehrzahl von Perfonen zu verjchiedenen Zeiten erwirbt und fie weiter 
veräußert, muß fich bei jedem einzelnen Verkauf mit dem angemefjeten Gewinn be- 
gnügen. 

AA. RG. II, LeipzZ. 17 668, Recht 17 172 Nr. 282. Der Verteidiger führt aus, 
für den Kaufmann sei das Wareulager eine in ständigem Fluß befindliche Einheit; er 
pflege nicht eine isolierte Gewinnberechnung in der Weise vorzunehmen, daß er auf die 
einzelne Ware einen Zuschlag mache, der sich aus den Gestehungskosten und einem an¬ 
hemessenen Gewinn zusammensetze, vielmehr sei er bestrebt, sein Warenlager auf einen
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einheitlichen, der Marktlage entsprechenden Preis zu bringen. Ein solches Verfahren 

kann in Friedenszeiten als einwandfrei anzuerkennen und vom kaufmännischen Stand¬ 
punkt gerechtfertigt fein; fomeit feit der BD. v. 23. März 1916 seine Anwendung im ein. 
zelnen Falle zu Ergebnissen führt, die dem Sinn und Zweck der Kriegswuchergesetze zu¬ 

widerlaufen, muß davon für die Dauer der Geltung dieser Gesetze Abstand genommen 

werden. 
ge. RO. III, NOStr. 50 224, JW. 17 553, Recht 17 171 Nr. 277. Der Grund¬ 

satz der gesonderten Gewinnberechnung bei jedem einzelnen Verkaufsgegenstand gilt auch 
bei Warenmengen, deren Gestehungskosten nur einheitlich berechnet werden können. 

00. SächsOLG. 38 32 (Dresden III). Wegen der Gemeinschaftlichkeit des vor¬ 
liegenden Lebensmittelhandels durste der Gewinn aus ihm und damit auch der aus dem 
Handel — gleichviel, wie innerhalb des Unternehmens die Gewinnvberteilung geregelt 

war — nicht in der Weise berechnet werden, daß der nicht unbeträchtliche besondere Gewinn 
der Bank für die Preisbemessung und Gewinnberechnung des Angeklagten L. unter 
dessen Unkosten voll in Rechnung gestellt und daß dementsprechend als Gewinn dieses 

Angeklagten nur der gelten soll, der seiner Kürzung um den vollen Betrag derjenigen 
Unkosten entspricht, die den besonderen Gewinn der Bank bilden. Das würde als Gewinn 
des gemeinschaftlichen Unternehmens einesteils den durch diese Unkosten berechneten 
Bankgewinn, andernteils überdies auch noch den nach deren vollen Betrage berechneten 
Unternehmergewinn L.3, damit aber einen Gesamtgewinn ergeben, der das Maß der 
Ungemefjenheit und Zuläfjigfeit im Sinne bon Art. II $ 5 der BRBD. vom 23. März 1916 
überschreitet. Vielmehr lonnte und durfte der Gewinn wegen der Gemeinschaftlichkeit 
des Unternehmens nur einheitlich für dieses und insbesondere unter einheitlicher Berück¬ 
sichtigung und Abschätzung der Unkosten beider Vertragsteile berechnet werden. 

zr. Mitts Preisprüfst. 17 33 (KG.). Unter einem übermäßigen Gewinn des Ver¬ 
käufers versteht das Gesetz naturgemäß nicht etwa ohne weiteres den dem Herstellungs¬ 

oder Einkaufspreise hinzugefügten Preisaufschlag, mit welchem der Gewerbetreibende 
die Maren veräußert, fondern offenfitlid nur denjenigen Teil de3 tedhnungsmäßigen 
Unterschieds zwischen Herstellungs- bzw. Einkaufspreis und Verkaufspreis, welchen der 
Verkaufende nach Abzug der als berechtigt anzuerkennenden wirklichen Unkosten, sei es 
als Kapitalnutzung, sei es als Vergütung für seine Mühewaltung, sei es als reinen Ge¬ 
schäfts= oder Spekulationsgewinn für sich selbst in Anspruch nimmt. 

Um diesen „Gewinn“ zu ermitteln, wird der Richter zunächst regelmäßig die wirklich 
dem Beschuldigten erwachsenden Unkosten feststellen müssen. Können sie nur schätzungs¬ 
weise erfaßt werden, so wird der Richter zweckmäßig die in gewöhnlichen Zeiten von den 
Gewerbetreibenden ihren Kalkulationen durchschnittlich zugrunde gelegten Erfahrungs¬ 
sätze und daneben die im gegebenen Falle durch die Kriegslage bedingte Steigerung oder 
Minderung der Unkosten — beides erforderlichenfalls unter Zuziehung von Sachver¬ 
ständigen — zu ermitteln suchen. Er wird dabei aber leineswegs an solchen besonderen 
Verhältnissen vorbeigehen können, wie sie hier der Angeklagte unter Hinweis auf seine 
Eigenschaft als Großhändler, auf die dadurch ermöglichte Erzielung besonders günstiger 
Einkaufspreise, und auf die dem gegenüberstehenden erhöhten Transport= und Ver¬ 
waltungskosten bei demnächstigem Absatz der Ware in zahlreichen, weit auseinander¬ 
liegenden Zweiggeschäften — erfolglos — geltend gemacht hat. 

Auch bei der weiterhin von dem Gericht vorzunehmenden Prüfung des so ermittelten 
Gewinnes auf seine Übermäßigkeit hin will das Gesetz alle Verhältnisse von dem Richter 
berücksichtigt sehen. Es geht deshalb nicht an, das als wahr unterstellte Schutzvorbringen 
des Angeklagten, es hätten im Oklober=November 1915 in Berlin die ortsüblichen Preise 
der von ihm festgestelltermaßen für 1,70 bis 1,75 M. das Pfund verkauften Margarine 
etwa 2 bis 2,20 M. betragen, von einer Berücksichtigung, wie geschehen, einfach auszu¬ 
schließen. Andererseits werden dem Tatrichter aber, sofern nach bieser Richtung hin Er¬ 
mittlungsergebnisse vorliegen, auch die Höhe der in den Monaten Oktober-November 
1915 von dem Angeklagten durch den Margarinehandel erzielten Umsätze und der an der
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Hand dieser Ziffern nicht nur prozenlualiter, sondern seinem wirklichen Geldbetrage nach 
greisbar zu errechnende Gewinn wertvolle Anhaltspunkte für die Beantwortung der 
ihm gestellten Frage geben können, ob sich der Angeklagte in einer unzulässigen Weise 
ohne Rückssicht auf die durch den Krieg auf dem Lebensmittelmarkte für die Verbraucher 

herbeigeführte Notlage bereichert hat. . 

vv. IR. 17 491 (KG). EB handelt fi um einen großen Gefchäftsbetrieb, der 
im wejentlihen mit dem Verkauf von Seife jid) befaßt und hierzu in Berlin und Vor¬ 

orten 115 Verkaufsstellen unterhält. Um die Verkaufsstellen ftändig und rechtzeitig mit 
den berjchiedenen Sorten Seifen zu verfehen, ift ein umfangreiches Lager erforderlich, 
für dessen tegelmäßige Ergänzung der Ungellagte als Geschäftsführer beizeiten zu sorgen 
hat. Zu diesem Behufe macht er Abschlüsse mit Fabriken, die ihm die Seife in Mengen 
von mehreren tausend Kilogramm in bestimmten Abständen liefern. Die Preise der 
Fabriken sind je nach der Zeit der Lieferung verschieden; sie sind während des Krieges 
sprungweise gestiegen; so war, wie festgestellt, der Fabrikpreis für 100 kg der hier in 
Frage kommenden Oranienburger Kernseife anfangs März 1916 321 M., am 29. April 
1916 bereits 440 M. Der Angeklagte hat somit an diesem Tage für das Stück Seife 44 Pf. 
gezahlt, das vor dem Kriege von ihm für 5 Pf. verkauft wurde. Schon diese eigenartigen 
Umstände des vorliegenden Falles zeigen, daß man mit der vom Reichsgericht bisher 
gewollten Art der Berechnung des erstrebten Gewinns an der Einzelware dem wirtschaft¬ 

lichen Zweck der Kriegsverordnung nicht gerecht werden kann. Die gesamten Verhält¬ 
nisse, die bei der Berechnung des Gewinns zu berücksichtigen sind, umfassen hierbei auch 
das Verschaffungsgeschäft und die Lagerung der Ware; denn beides hängt in Anbetracht 
der Geringwertigkeit des Massenartikels mit dem Verkaufsgeschäft wirtschaftlich auf das 
engste zusammen. Dazu muß ferner, wie die Verordnung hervorhebt, „insbesondere 
die Marktlage“ berücksichtigt werden. Die hierfür maßgebenden Wechselbeziehungen 
zwischen Angebot und Nachfrage können aber bei der erwähnten Eigenart des Geschäfts¬ 
belriebs nicht in bezug auf die Einzelware, das einzelne Stück Seife beurteilt werden, 
vielmehr muß auch der Gesamtheit der zum Verkauf angeschafften und angebotenen 
Waren in Betracht gezogen werden. Das vorhandene Lager von vielen tausend Kilo¬ 
gramm einzelner Seisenstücke ist in Abständen von Wochen und Monaten zusammenge¬ 
bracht und wird fortlaufend ergänzt; die für die einzelnen Posten angelegten Preise 
sind untereinander verschieden, und zwar sind sie, wie schon erwähnt, sprungweise ge¬ 
stiegen. Die Zumutung, daß der Angeklagte mit der Preisbemessung für das einzelne 
Stück Seife dauernd an den Preis gebunden sein sollte, den er bei Lieferung des be¬ 
trefsenden Postens für das Stück Seife kalkuliert und festgesetzt hatte, ist nicht zu recht¬ 
sertigen; sie würde zu einem Verfahren führen, das technisch nicht durchführbar, aber 
auch vom kaufmännischen Standpunkt ungewöhnlich wäre. Die Folge einer solchen 
Scheidung der einzelnen in ihrer Eigenschaft, ihrem Aussehen und in ihrem wirtschaft¬ 
lichen Werte völlig gleichen Waren durch verschiedene Abstufungen der Preise und der 
dieser Scheidung entsprechende gleichzeitige Verkauf derselben Ware zu verschieden hohen 
Preisen würde jeder verständigen auf möglichste Gleichmäßigkeit der Preise für die gleichen 
Gegenstände abzielenden Preispolitik widersprechen, wie sie durch die Höchst= und Richt¬ 
preise der Kriegsverordnungen allgemein, besonders durch die Einrichtungen der Preis¬ 
prüfungsstellen angestrebt wird. Die technische Schwierigkeit, die sich einer solchen 
Trennung der einzelnen Ware je nach der Zeit des Eingangs der Poslen, zu dem sie ge¬ 
hören, entgegenstellen, sind ferner derart, daß man von einer Undurchführbarkeit sprechen 
kann. Die einzelnen Stücke Seife, um die es sich hier handelt, find von fo geringem Wert, 

daß sie die Kosten einer Einzelpackung nicht vertragen. Die erwähnte Scheidung der 
einzelnen Waren nach besonderen Preisstufen würde eine genaue Kennzeichnung der 
einzelnen Waren oder wenigstens der Teile von Warenbeständen des Lagers erfordern, 

sie würde ferner eine genau durchgeführte Buchung der Bestände in dem Hauptlager 
und in den Vorräten der 115 Verkaufsstellen je nach dem Eingang und Abgang der ein¬ 
zelnen Warenposten notwendig mit sich bringen. Auch würde die Beschaffung besonderer 
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räumlicher Vorrichtungen zwecks getrennter Unterbringung der zu verschiedenen Zeiten 

eingegangenen Warenposten erforderlich werden. Alle diese Maßnahmen würden gerade 
während der Kriegsdauer wegen des Mangels an Arbeitskräften und an geeignetem 
Material nicht durchzuführen sein, jedenfalls aber durch die damit verbundenen Mehr¬ 

kosten, die, wie gesagt geringwertige Massenware derart verteuern, daß hierdurch gerade 
die Erreichung des Zwecks der Verordnung gehindert würde, der offensichtlich dahin 
geht, jedem Verhalten entgegenzutreten, das die Versorgung mit Gegenständen des täg¬ 
lichen Bedarfs zu angemessenen Preisen in Frage stellt (Alsberg, Kriegswucherstraf¬ 
recht 2. Aufl. S. 50). 

Die vorstehenden Erwägungen, die auch von dem Ausschuß des Deutschen Handels. 
tages laut den Mitteilungen an seine Mitglieder (56. Jahrgang Nr. 5 und Nr. 17) geteilt 

worden sind, müssen dazu führen, daß in vielen Fällen der vorliegenden Art bei der Be¬ 
rechnung des Reingewinns außer den bisher erwähnten Rechnungsposten, dem Einkaufs¬ 

preis und den verschiedenartigen Geschäftsunkosten nebst Anhängen, wie Risikoprämie, 

Kapitalzins u. dgl., noch ein weiterer Posten in die Rechnung einzustellen ist, der, nachdem 

die Preise der Ware in der Lagerzeit gestiegen oder gefallen sind, ein positiver oder ne¬ 

gativer sein wird, der dem Ausgleich wegen der stattgehabten Bewegung des Markt¬ 
preises dient und durch den die Markllage für die Gewinnberechnung erst die richtige 

Bedeutung erlangt. Grundsätzlich besteht dieser Ausgleichsposten in dem Unterschied 
zwischen dem Einkaufspreis des verkauften Warenstücks einerseits und andererseits dem¬ 
jenigen Preis, den der Kaufmann zum Zweck der Erhaltung seines Lagers für Ware 
dieser Art durchschnittlich bezahlt hat. Zu seiner Erreichung wird es der Regel nach ge¬ 

nügen, den Durchschnitt zwischen dem erstgenaunten Einkaufspreis und dem Preis fest¬ 
zustellen, der bei der letzten Warenanschaffung vor der beanstandeten Verkaufspreisbe- 
stimmung angelegt werden mußte. Da sowohl der Einkaufspreis wie die Disferenz zwischen 
ihm und dem gedachten Durchschnittspreis in die Rechnung aufzunehmen sind, so läßt 
sich die Gewinnermittlung dadurch vereinfachen, daß der Durchschnittspreis an Stelle 
des Einkaufspreises in die Rechnung eingestellt wird; zustimmend Alsberg u. Lehmann 

a. a. O. 
cp. Lehmann a. a. D. 30ff. billigt den Grundsatz der Sonderberechnung auf 

der Grundlage der Gestehungskosten. Er warnt jedoch vor seiner Überspannung, wendet 
sich namentlich gegen die Nichtzulassung der Durchschnittsberechnung bei Waren gleicher 
Art und befürwortet eine Milberung durch weitherzige Anerkennung der durch den Krieg 
heröhten Selbstkosten, insbesondere des größeren Risikos und Kapitalzinses und durch 
Zubilligung eines angemessenen erhöhten Unternehmerlohns. 

xx. Lehmann, JM. 17 485. Wenn der Kaufmann Waren gleicher Art zu ver¬ 
schiedenen Einstandspreisen erworben hat, so scheint die Durchschnittskalkulation das 
einzig Richtige zu fein, denn Die vom RG. vorgejchriebene anteilige Berechnung ber all- 
gemeinen Unfoften läßt fich bei der Zufammenjaflung zu einer Warengruppe viel leid)ter 

durchführen, und der Zweck des Gefeped, die Allgemeinheit zu angemeffenen Preifen 
zu versorgen und die Erschwerungen der Kriegsnot gleichmäßig zu verteilen, wird so 
besser erreicht. 

½nd. Lobe a. a. O. 29. Nach der Rechtsprechung des R. ist nicht der konkrete 
irgendeinmal im Frieden an vieser einzelnen Ware von dem bestimmten Kaufmann er¬ 
zielte Reingewinn zum Vergleich heranzuziehen, sondern der abstrakte, nach den An¬ 
schauungen des Friedens bei gleichartigen Geschäften angemessene Gewinn. Ein Gewinn, 
wie er nach den Anschauungen des ehrbaren Handels im Frieden für die in Betracht 
kommenden Geschäfte gleicher Art als angemessen gegolten hat, soll für die Frage, ob 
der im Kriege aus solch einem Geschäfte gezogene Reingewinn übermäßig hoch ist, zu¬ 
grunde gelegt werden. 

ww. Kobe a. a. D. 35. Wenn dad RG. die vom Deutschen Handelstag gewollten 
Durchschnittspreise ablehnt, so bezieht sich diese Ablehnung selbstverständlich nicht auf 
einheitliche Warenposten, die aus einer Vermengung oder Vermischung vertretbarer
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Sachen gebildet und wobei diese Sachen ihrerseits erst einzeln zu verschiedenen Preisen 
aufgelauft worden sind. Denn dann ist Verkaufsgegenstand der einheitliche Gesamt¬ 

posten, auch wenn er wieder nur in einzelnen Partien abgegeben wird, und es ist da¬ 

her auch sein Gesamteinkaufspreis aus der Summe der Preise für die einzelnen Gegen¬ 

stände zu bemessen, so daß für die aus dem ganzen Posten abzugebenden einzelnen 
Gegenstände der durchschnittliche Einkaufspreis zugrunde zu legen ist. Wer bei zahl¬ 

reichen Landwirten in den verschiedensten Gegenden Eier zu den verschiedensten 

Preisen aufkauft, um sie alle zu einem einheitlichen Verkaufsposten zu vereinigen und 
im ganzen oder einzeln weiter zu veräußern, kann natürlich nicht der Herkunft jedes 

einzelnen Eies nachgehen und den jeweiligen Einkaufspreis bei der Bemessung seines 
Verkaufspreises zugrunde legen, sondern er berechnet den Durchschnittseinkaufspreis 

des einzelnen Eies aus der Gesamtsumme aller Einkaufspreise. Davon voöllig verschieden 
aber ist es, wenn etwa ein Seidenhändler einen Posten Seide erst zu 30 M. das Meter, 
später einen Posten derselben Seide zu 60 M. das Meter einkauft. Daun ist jeder ein¬ 
gekaufte Posten dieser Seide auch ein selbständiger Posten für den Verkauf, es findet 

keine Vermengung zu einem einheitlichen Verkaufsposten statt. Deshalb muß hier für 
jeden Einzelposten sein besonderer Einkaufspreis bei der Bemessung des Verkaufspreises 
zugrunde gelegt werden. 

a/a. Rojenthala. a. D. 12. Für den normalen Fall des Verkaufs einer Mare 

im Rahmen eines gejchäftlichen Unternehmens follte die bisher Ublihe Geminnbered)- 
nung als erlaubt anerkannt werden, wonach ein nach den geschäftlichen Grundsätzen und 
Erfahrungstatsachen angemessener prozentualer Zuschlag zum Einkaufspreise genommen 
wird (zum Einkaufspreise, nicht etwa zu dem die besonderen Betriebsunkosten umfassenden 
Gestehungspreise). Die besonderen Umstände des Einzelfalles können den hiernach in 
Betracht kommenden Gewinnzuschlag als zu hoch erscheinen lassen. Dies ist insbesondere 
der Fall, wenn der Einkaufspreis einer einzelnen Ware derart gestiegen ist, daß man bei 
Annehaltung des bisherigen Progentfages zu einem Auffchlage gelangen mwürbe, der bei 
Gegenftänden von gleicher Art und Preislage aud) früher nicht üblich war. Auch dann 
ist die Innehaltung des bisherigen Prozentsatzes ungerechtfertigt, wenn der Netto-Gewinn 
des Gesamtunternehmens, prozentual zum Umsatz gerechnet, steigt (dies aber zeigt sich 
dann regelmäßig erst im Zeitpunkt der Bilanzziehung). Handelt es sich um Geschäfte, 
die nicht im Rahmen eines Gesamtunternehmens abgeschlossen werden, so steht der vom 
Reichsgericht geforderten Berechnungsart ein Bedenken nicht entgegen. 

a/ß. Rirhberger a. a. D. 17. Bei der Entfchäbigung für den Kapitalzins wird 
in Betracht gezogen werben müffen, mie groß Der Zeitraum zwischen den Aufwendungen 
für die Ware und ihrer Berfilberung ift. As Zinsfuß dürfte hierbei ein mittlerer Daß- 
itab anzuwenden fein. Die Zinfen, bie bei der Anlegung des Kapitals in einem in- 
dufttiellen Unternehmen erzielt werden, Tönnen nicht fhlechthin zugrunde gelegt werben, 
weil in diefen Zinjen gleichzeitig ein Entgelt fiir das Riſiko mit inbegriffen ift, welches 
mit der Anlegung von Geld in einem foldhen Unternehmen ohne weiteres verbunden 
iR. Diefe Entfchädigung fir das Rififo bildet aber nad) der mitgeteilten Auffaffung des 
Reichsgerichts einen befonderen Poften, der nicht zweimal eingefept werben darf. Am 
Übrigen wird die Rififoprämie ziwedmäßtg durch einen prozentualen Zuſchlag zu der 
Kapitalzinsentschädigung zu berechnen sein. Die Höhe dieses Prozentsatzes hängt von 
den Umständen des Falles ab. Je größer die Gefahr des Verlustes der Ware ist, um so 
größer die Risikoprämie. 

a/y. Kithberger a. a. D. 20. Wenn es auch richtig ist, daß nicht ohne weiteres 
ein prozentualer Zuschlag auf die Gestehungskosten im weitesten Sinne für die Gewinn¬ 
berechnung maßgebend ist, so führt es Doch andererfeit3 zu einem ganz falihen Bild, 
wenn man den zahlenmäßig feftgeftellten Sriegsgerinn im ganzen mit dem ebenfo er- 
mitlelten Friedensgewinn vergleicht. Zu diesem Vergleiche geeignet ist allenfalls nur 

derjenige Teil, der auf keinen Fall im Kriege höher sein darf wie in Friedenszeiten, d. i. 
derjenige Betrag, der zur Kapitalbilbung verwendet werden foll. 

12*



180 C. Handelssachen und Gewerbliches Eigentum. 

GG. Kirchberger a. a. O. 20. Wenn man einmal die Gewinnberechnung und die 

Prüfung des Übermaßes des Gewinns auf der Grundlage der Gestehungskosten auf. 
baut, so ist zu sordern, daß die einzelnen Bestandteile des Reingewinns nicht nur bei 
der Kriegsware, sondern auch bei schon im Frieden gehandelten Gegenständen selbständig 
ermittelt und gewertet werden müssen. Dann aber kann ein Unterschied in der Gewinn¬ 
berechnung für die Kriegsware im Vergleich zu der Friedensware überhaupt nicht an¬ 

erkannt werden. Bloß zu dem Ziele, um den für die Kapitalbildung freibleibenden Betrag 
mit dem entsprechenden Zeil des Friedensgewinns vergleichen zu können, lann das 
umständliche, von einer gewissen Willkür doch niemals unabhängige Verfahren, den 
Friedeusgewinn und außerdem den Kriegsgewinn zu ermitteln, nicht gebilligt werden. 
Hierbei müßte man, um unrichtige Ergebnisse möglichst auszuschalten, aus den ange¬ 

gebenen Gründen nicht nur den Friedensgewinn und den Kriegsgewinn im ganzen, 

sondern auch nach seinen einzelnen Bestandteilen feststellen und dürfte lediglich den zur 

Kapitalbildung bestimmten Betrag des erzielten Kriegsgewinns mit dem entsprechenden 
Betrag des Friedensgewinns in Vergleich ziehen. 

6. Verhältnis zum Friedenspreis. 

(Erläuterung aa bis nm in Bd. 3, 186ff.; 99 bis u in Wb. 4, 765.) 

so. RE. IV, Recht 17 221 Nr. 389. Zum Nadjtveis des Übermaßes des Gewinns 
ist eine Vergleichung und deshalb eine zuvorige Feststellung bes im Frieden angemeffenen 
Reingewinns aus Geschäften gleicher Art und des aus dem einzelnen Kriegsgeschäft ge¬ 

zogenen Reingewinns erforderlich. Es bedarf dazu nicht notwendig einer unmittelbaren 
Vergleichung dieser beiden Reingewinne untereinander, zu dem gleichen Ergebnis wie 
diese führt vielmehr auch eine Vergleichung des wirklich erzielten Verkaufspreises der 
Ware unter Berücksichtigung des darin enthaltenen Gewinns mit dem Verlaufspreise, 
der einen angemessenen, dem Friedensreingewinn entsprechenden Reingewinn enthalten 
würde und deshalb hätte gefordert werden dürfen. Deshalb braucht auch nur dieser Ver¬ 
kaufspreis berechnet und dem Vergleich zugrunde gelegt zu werden. Es wird damm fest¬ 
gehalten, daß die Marktloge, die ihren Grund in der durch den Krieg verursachten Waren¬ 
knappheit hat, eine Notmarktlage ist und daß die unter deren Druck entstandenen Markt. 
preise bei der Beurteilung der Übermäßigkeit des Gewinns auszuscheiden haben. 

AA. RG. IV, IM. 17 367. Wenn die Frage der Übermäßigkeit des Gewinns auf 
einen Vergleich zwischen den Reingewinnen im Kriege und im Frieden abzustellen ist, 
so muß selbstverständlich hierbei ein Friedensreingewinn zugrunde gelegt werden, der 
nicht selbst schon auch für die Anschauungen des Wirtschaftslebens über Gewinnerzielung 
im Frieden als übermäßig hoch beurteilt wird. 

au. RS. IV, Recht 17 321 Nr. 613. E3 ift an fich nicht unzulässig, daß der Händler 
fid) den ihm zufommenden Neingewinn in der Weife beredjnet und fidyert, daß er pro» 
zentuale Zuschläge zu dem Einkaufspreis zwecks Festsetzung des Verlaufspreises macht. 
Die Zuschläge dürfen aber nicht zu der Bruttoeinnahme (also dem Verkaufspreise) gemacht 
werden und müssen sich in den Grenzen halten, daß der im Frieden übliche Gewinn nicht 
überschritten wird. 

ww. RG. IV, Recht 17 321 Nr. 612. Den besten und objektiven Maßstab für die 
Bemessung des zulässigen Reingewinns bietet der Friedensgewinn, den der Handel kennt 
und deshalb beobachten kann. Würde die Angemessenheit eines Preises für den Einzel¬ 
fall nicht nach diesem Friedensreingewinn, sondern nach richterlichem Ermessen zu be¬ 
stimmen sein, so würde es an einer sicheren Grundlage für den Handel bei Bemessung 
de3 Gewinns fehlen, da ber Händler nicht borausfehen Tann, was ihm zugebilligt wird. 
Dem Bedürfnis, den erhöhten Lebensunterhalt zu berücksichtigen, kann dadurch Rechnung 
getragen werben, baß bei Der Berechnung be3 Reingewinnd der eigentliche Unternehmer- 
lohn in einem höheren Betrag, jo wie ed den Kriegäverhältniffen entjpricht, eingeftellt 

wird. \
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é. LeipzS. 17 815 (BayObL G.). Die Übermäßigkeit eines Gewinns darf nicht 

schlechthin nach dem Verhältnis des Friedeusgewinns zum Kriegsgewinn beurteilt werden, 

auszugehen ift vielmehr von dem in Friedenszeiten üblichen und angemessenen Gewinn. 

Gewinn i. ©. des § 5 Abs. 1 Nr. 1 ist der Reingewinn, der sich berechnet aus der Summe 

des Kaufpreises oder der Erzeugungskosten einer Ware, der besonderen Betriebsunkosten 
für fie und des entsprechenden Teiles der allgemeinen Betriebskosten einerseits und der 

Höhe des Verkaufspreises andererseits unter Berücksichtigung der gesamten Verhältnisse 

namentlich auch der für den Geschäftsbetrieb des Beschuldigten maßgebenden sowie ins¬ 

besondere der Marktlage. 
.o. LeipzZ. 17 216 (KG.). Bei Prüfung der Frage, ob übermäßiger Gewinn 

vorliegt, kommt es mit in erster Linie auf die Zeitverhältnisse an; nur dann, wenn An¬ 

geklagter einen Preis fordert, der gerade unter Berücksichtigung der augenblicklichen 

Zeitverhältnisse einen das übliche Maß übersteigenden Gewinn enthält, kann er strafbar 

sein. Deshalb ist unerheblich, ob der im Kriege gezogene oder erstrebte Gewinn den 

Friedensgewinn übersteigt oder nicht. Andernfalls würde der Händler, der im Kriege 
für feinen Lebensunterhalt felbit größere Aufwendungen machen muß als im Zrieden, 

nur zu häufig in Bebrängnis geraten. Aucd, würde er bei einem erheblich geringeren 

Warenumsatz oder beim Handel mit Gegenständen, bie im Frieden nur nebensächliche 

Bedeutung hatten und daher bloß geringen Gewinn brachten, im Kriege aber notgedrungen 

in bedeutenderem Umfange gehandelt werden, häufig auch nicht annähernd soviel ver¬ 

dienen, daß sein Auskommen gesichert wäre. Das will die BRBD. nicht, fie gibt durch 

den besonderen Hinweis auf die Marktlage deutlich zu erkennen, daß es nicht auf die Ver¬ 

hältnisse im Frieden, sondern auf die der Kriegszeit ankommen soll. Die Marktlage ist 
nicht hinsichtlich des geforderten Preises, sondern nur hinsichtlich des Gewinns von Ber 
deutung. Ist sie insofern eine ungesunde, als sie Die Grundlage für übermäßig hohe Markt¬ 
preife bildet, so kann hieraus nicht ohne weiteres gefolgert werden, daß der den Markt¬ 

preis fordernde Händler strafbar ist. Nur dann, wenn er selbst zur Gestaltung der unge¬ 
sunden Marktlage mitgewirkt oder sie ausgenutzt hat, um einen übermäßigen Gewinn 

zu erzielen, handelt er gegen die BR O. Hierbei ist auch auf das Maß der Arbeit Rück¬ 
sicht zu nehmen. Wer nur eine geringe Tätigkeit aufwendet, um eine Ware umzusetzen, 

darf nur einen geringen Gewinn erstreben. Will er in schwerer Kriegszeit durch Handel 
mit Gegenständen des täglichen Bedarfs mühelos einen bedeutenden Gewinn einstreichen, 
fo beteiligt er jich an der Verteuerung der Gegenftände, felbft wenn der Geminn bei 

größerer Arbeitsleiftung an fi) angemeifen wäre. Für ihn kann unter Berücksichtigung 

feiner geringen Arbeit diefer Gewinn ein übermäßiger fein. 
ar. Lehmann, YW.17485. Bei einem durch den Krieg außerordentlich gefleigerten 

Einkauföpreis darf nicht ohne weiteres Derfelbe Bruchteil Davon ala Gewinn berechnet 
werden, wie bei dem viel geringeren Preife im Frieden. Diese Berechnungsweise würde 

gerade zu einer ungerechijertigten Preisfteigerung führen, ‚die nach der BRBD. ver- 
hindert werden foll. 

(Abschnitt e in Bb. 3, 187; 4, 765; & in Bo. 3, 188.) 

?). Berücksichtigung der Höchstpreise. 

(Erläuterung a#bis 66 in Bd. 3, 188.) 

ee. Oberk. i. d. Marken (Berl. HandelslMitt. 17 6). Auch die Einhaltung des Höchst¬ 
breises schließt die Strafbarkeit eines übermäßigen Nutzens nicht aus. " 

(Abfchnitt 9 in Bo. 3, 189.) 

m) Fordern de3 Preifes. 

(Erläuterung a, ß in Bo. 3, 189; y, d in Vo. 4, 765.) 
e. NG. II, Rtr. 50 320. Als gefordert kann ein Preis erst Dann gelten, wenn 

nach außen hin, dem einzelnen Käufer oder allgemein dem Publikum gegenüber zum
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Ausdruck gebracht wird, daß für eine bestimmte Ware ein gewisser Preis verlangt werde. 
Das kann durch Anzeigen in der Zeitung, durch Aushang oder Versendung von Preis¬ 
verzeichnissen u. dgl. geschehen. Es wird auch auf „Auszeichnungen“ zutreffen, wenn 
sich feststellen läßt, daß sie nach ihrer Beschaffenheit und nach der Art ihrer Zurschau¬ 

stellung den Kunden ohne weiteres erkennbar machen sollen, zu welchen Preisen die so 
gezeichneten Waren verkäuflich sind; ebenso im wesentlichen Alsberg a. a. O. 51. 

&. Schweiger, DStrajrdig. 17 72. Anstiftung des Käufers zum Kriegswucher 
des Verkäufers ist strafbar. 

. RG. IV., JW. 17 300, Leipz. 17 257, Recht 17 72 Nr. 84. Der Angeklagte 
hat auf ein Gesuch um Offerte in Schneidebohnen übermäßige Preise freibleibend ge¬ 
fordert. Seine Revision ist unbegründet. Preisefordern im Sinne der V0 ist soviel 
wie Preise stellen nach dem Sprachgebrauch des täglichen Lebens. Unverbindliche Preis¬ 

sorderungen in Preislisten, Ankündigungen usw. wirken wegen ihrer weiten Verbreikung 
besonders preistreibend. Dasselbe gilt, wenn bei einem Angebot an einen einzelnen die 
Gebundenheit ausgeschlossen ist, erkennbar, um den unverbindlich geforderten Preis er¬ 
höhen zu können. 

. RG. V, RGEStr. 50 228. Eine Zuwiderhandlung kann darin gefunden werden, 
daß der Verkäufer auf der Bezahlung eines Kaufpreises besteht, den er beim Abschluß 
des Kaufes für angemessen halten konnte und gehalten hat, der aber in Wirklichkeit einen 
übermäßigen Gewinn enthielt und als solcherart dem Verkäufer zur Zeit des Zahlungs¬ 
verlangens zum Bewußtsein gekommen ist. 

1. RG. V, Recht 17 171 Nr. 279, Sächs A. 17 178. Der Zeitpunkt des Forderns 
oder Sichgewährenlassens, nicht der Vereinbarung des Preises entscheidet. 

z. JW. 17 238 (Hamburg V). Die B0. selbst unterscheidet nicht zwischen dem 
Großhandel einerseits und dem Absatz an die Verbraucher andererseits. Zudem aber 
würde der Zweck der ganzen Verordnung, einer wirtschaftlich ungerechtfertigten Preis¬ 
steigerung nach Möglichkeit entgegenzuwirken, völlig vereitelt werden, wenn zwar der 
Detaillist verpflichtet wäre, auch bei höherem Marktpreis sich mit dem nach Sachlage 
angemessenen Verdienst zu begnügen, dem Großhändler aber freistände, die Konjunktur 
restlos auszunutzen und dadurch unter Umständen einen Gewinn zu erzielen, der als 
übermäßig bezeichnet werden müßte und beispielsweise im vorliegenden Fall sich auf 
nicht weniger als 1331/8 v. H. beliefe. 

n) Käufer, Vermittler. 

(Erläuterung #is F in Bb. 3, 189.) 

6. ZW. 17 488 (BayObL®.). Sn dem vor dem Infrafttreten der BRBO. vom 
23. März 1916 betr. die Anderung der BD. gegen übermäßige Preisfteigerung erlafjenen 
Urteil des Senat3 vom 30. März 1916 lin Bd. 3, 189 n061 ist ausgesprochen, daß die 
Strafdrohung den Käufer, der den übermäßigen Preis gewährt oder verspricht, nicht 

trifft. Dabei wurde aber die Frage offengelassen, ob dies auch auf die Tätigkeit des Käufers 
anwendbar ist, durch die er den Verkäufer bestimmt hat, den übermäßigen Preis zu fordern. 
Die Frage ist zu verneinen. Die Entscheidung des Strafsenats vom 30. März 1916 geht 
davon aus, daß § 5 Nr. 1 BRO. gegen übermäßige Preissteigerung sich als eine durch 
die Kriegszeit veranlaßte Erweiterung der Beftimmungen dbe3 StGB. über den Wucder 
($ 302 a mit $ 302 e) darstelle. Daraus wurde geschlossen, daß die Verordnung des Bundes¬ 
rats eine strafbare Teilnahme desjenigen, zu dessen Schutz sie erlassen ist, dessen wuche¬ 
rische Ausbeutung sie verhindern will, ebensowenig kennt, wie die Wucherbestimmungen des 
StGB. Wer nur die von ihm gesorderten übermäßigen Preise gewährt, wird demnach nicht 
straffällig. Diese Erwägung verbietet aber die uneingeschränkte Ausdehnung des aufge¬ 
stellten Satzes auch auf solche Fälle, in denen der Käufer den Verkäufer veranlaßt hat, den 
übermäßigen Preis zu fordern, um so mehr, als die Verordnung in erster Linie nicht den 
Schuß des einzelnen, fondern den der Allgemeinheit im Auge Hat; fie erblidt in der über-
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mäßigen Preissteigerung eine Gesahr für das Gemeinwesen des Reichs. Dieſer in der 
Verordnung selbst zum Ausdruck gekommene Zweck wäre verkannt, wollte man an¬ 

nehmen, daß der straflos bleiben sollte, der aus eigennützigen Gründen den Verkäufer 
bestimmt, die übermäßigen Preise zu fordern, dessen Tun also mehr noch als das eines 

einzelnen Verkäufers, der dem Verbot zuwiderhandelt, geeignet ist, eine allgemeine 
Preissteigerung herbeizuführen. Die Richtigkeit des hier vertretenen Standpunkts wird 
dadurch bestätigt, daß die Bü#V O. vom 23. März 1916 den 35 BRO. vom 23. Juli 1915 
durch eine neue Bestimmung (Nr. 5) ergänzte, nach der zu bestrafen ist, wer zu Hand¬ 

lungen der in Nr. 1 bis 3 bezeichneten Art auffordert, anreizt oder sich zu Handlungen 
solcher Art erbietet. Hierdurch wurde über die nach dem allgemeinen Strasgesetz zu be¬ 
urteilende Teilnahme durch Anstiftung hinaus auch das erfolglose Unternehmen, den 

Verkäufer zum Fordern übermäßiger Preise zu bestimmen, mit Strafe bedroht. 

e. RG. IV, ZW. 17 727, Gefuf. 18 323, Recht 17 204 Nr. 505. Jeder Vermittler, 
mag er formell Eigenhändler fein ober als Agent ober Maller auftreten, darf grund- 
fäglich nur den im fsrieden üblichen Gewinn erzielen. Hierfür gilt nicht nur ber im Frieden 
übliche Prozentsatz, sondern der Gewinn muß auf die ziffernmäßige Höhe des Friedens¬ 
gewinns herabgesetzt werden, wenn der Prozentsatz von dem im Kriege gestiegenen Preise 
der Waren ein höheres Ergebnis als im Frieden haben würde. Die Provision des Ver¬ 
mittlers deckt seine Arbeit, seinen Reingewinn und seine Unkosten, die also neben der 
Provision nicht noch besonders angerechnet werden dürfen. 

c. RG., DIZ. 17 521. Völlig verfehlt ist die Ansicht des Verteidigers, daß die 
Pflichten des Angeklagten als Kommissionär aus HGB. 5 384 ihn genötigt hätten, den 
höchsten erzielbaren Verkaufspreis zu fordern. Wie die privatrechtlichen Interessen des 
Kommittenten selbst, so findet auch die Pflicht des Kommissionärs zu deren Wahr¬ 
nehmung ihre selbstverständliche Grenze an den Geboten und Verboten des öffentlichen 
Rechts, wie solche die BRVO. v. 23. Juli 1915 enthält. Endlich ist auch die Annahme 
der Täterschaft zutreffend. Eine Beihilfe nach 3 49 St GMB., wie der Verteidiger will, 
liegt nach den getroffenen Feststellungen nicht vor. In § 5 Nr. 1 wird schlechthin ver¬ 
boten, Preise zu fordern, die einen übermäßigen Gewinn enthalten. Daß der Gewinn 
gerade dem Fordernden zufließen müsse, wird nicht vorausgeseht. Aus den Schlußworten 
der Vorschrift, wonach auch verboten ist, solche Preise sich oder einem anderen gewähren 
oder versprechen zu lassen, erhellt vielmehr deutlich, daß der Gewinn aus dem geforderten 
Preise auch einem andern als dem Fordernden zukommen konn. Die strafbare Handlung 
wird durch das bloße Fordern eines Preises, der an sich einen übermäßigen Gewinn — 
gleichviel für wen — enthält, erfüllt. 

2. Der innere Tatbestand. 

(Erläuterung a, b in Bd. 2, 189; c bis e in Bd. 3, 189; k in Bd. 4, 766.) 

8) RG. V, Leipz Z. 17 199. Die Verurteilung aus § 5 Nr. 1 erfordert nicht den 
Nachweis, daß der Täter sich der Rechtswidrigkeit seines Handelns bewußt gewesen ist. 

h) DtrafrZtg. 17 308, DJZ. 17 529, JW. 17 488, Leipz. 17 814 (BayoObL.). 
Der innere Tatbestand erfordert nicht das Bewußtsein des Angeklagten, daß der Preis, 
einen übermäßigen Gewinn im Sinne des $ 5 Nr. 1BR0O. gegen unmäßige Preissteige¬ 
tung enthält; er ift erfüllt, wenn er die Tatsachen kannte, aus denen sich die Unmäößigkeit 
des Gewinns ergibt (Güthe-Schlegelberger, Kriegsbuch II 189; Leipz. 16, 313 

3. 6; Rtr. 49, 437; Säch's A. 37, 189) — ebenso: Rstr. 50, 207.— 
Der Umstand, daß die Angeklagte die Verordnung nicht kannte, steht der Annahme 

einer vorsätzlichen Zuwiderhandlung nicht entgegen, da sie die sämtlichen Merkmale des 
äußeren Tatbestands kannte. 

i) JW. 17 3012 (BayObLLG.). Zum Tatbestand des Vergehens ist nicht die rechts¬ 
widrige Absicht, sondern nur das Bewußtsein des Täters bezüglich der Tatfachen ete 

sorderlich, die den erstrebten Gewinn als übermäßig kennzeichnen.
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3. Bürgerlichrechtliche Wirkungen. 

(Erläuterung a bis c in Bd. 2, 189ff.; d, e in Bd. 4, 766.) 

f) Lehmann a. a. D. 28. Ein Imtereffe, da3 von ber PreißfteigerungsVQ. mig- 
billigt ift, darf der abstrakten Echabensberechnung nicht zugrunde gelegt werben. 

8) Hued, DYZ. 17 642. Liefert ber Verkäufer wegen der Preiäjteigerung nicht, 
fo barf der Käufer bei ber abftratten Schadensberechnung ben Marktpreis nicht zugrunde 
legen, wenn ein Weiterverfauf zum Marktpreis nad der Wuder®O. ftrafbar wäre, 
Ebensowenig darf er geltend machen, daß er die Waren bereit3 zu einem unter die Wucher- 
BD. fallenden Höheren Preife weiterverfauft habe. 

h) IM. 17 297 (Dresden). Ein nad $ 326 B#B. begründeter Anspruch auf Ersatz 
des entgangenen Gewinns findet feine Grenze darin, baß der Gerinn fein übermäßiger 
im Sinne des $5 Abf. 1 Nr. 1 Bel. gegen übermäßige Preisfteigerung vom 23. Yuli 1915 
fein darf (ebenfo ZW. 17, 238, Hamburg V). 

I. Ar. 2. Die Zurüdhaltung von Gegenftänden des täglichen Bedarfs. 

(Erläuterung 1, 2 in Bd. 2, 190; 3, 4 in Bo. 3, 190; b in Bb. 4, 766.) 

6. Bacharach, RuW. 17 148. Die absatzverteilenden Kartelle haben zum 
Gegenstand die Verteilung der Absatzgebiete an die einzelnen Unternehmer derart, daß 
jedem innerhalb des ihm zugewiesenen Gebietes ein Monopol gesichert ist. Das absatz¬ 
berteilende Kartell schließt also insofern den Wettbewerb aus; der Ausschluß kann er¬ 
folgen durch Aufteilung des Absatzgebietes unter den Verbandsmitgliedern derart, daß 
jedes Mitglied auf seinem Gebiet mit Ausschluß der Konkurrenz der übrigen Mitglieder 
verkauft, oder kann da, wo bloß einige wenige Abnehmer dem Kartell gegenüberslehen, 
durch zeitliche Aufteilung des Absatzes, durch Feststellung eines Turnus zwischen ben 
Verbandsmitgliedern (so bei den Submissionskartellen) erzielt werden. Die letztere Kartell¬ 
art scheidet von hier aus. Hingegen wird durch die erstere in gewissem Sinne eine Zurück¬ 
haltung von Gegenständen verursacht; denn der Konsument kann nicht zwischen den 
Verbandsmitgliedern wählen, sondern muß sich an das vom Kartell bestimmte Mitglied, 
in dessen Absatzgebiet er wohnt, wendenz er ist nicht in der Lage, von einem Kartellmitglied 
mit anderem Absatzgebiet zu kaufen, sollte er aus irgendwelchen Gründen (z. B. infolge 
der Transportverhältnisse) gerade am Kauf beim letzteren Mitglied ein größeres In¬ 
teresse haben. Immerhin wird man hier einen Verstoß gegen $ 5 Ziffer 2 Preissteig V O. 
nicht annehmen können; denn ein Zurückhalten, durch welches, wie beim Absatzkartell, 
der Unternehmer eine angemessene Verteilung seiner Vorräte organisiert und zu er¬ 
reichen sucht, ist nicht ein Zurückhalten, das der Erzielung eines übermäßigen Gewinns 

dienen soll, und nur letzteres ist strafbar. 
7. Bacharach, RuW. 17 148. Der Kartellbeschluß, der gegen die Preis¬ 

steigerungsverordnung verstößt, macht nur diejenigen Kartellmitglieder strafbar, die an 
dem Zustandekommen dieses Beschlusses oder an seiner strafbaren Aufrechterhaltung 
oder Erneuerung beteiligt gewesen sind, oder sich ihm nach seinem Zustandekommen 
unterwerfen. 

III. Ar 3. Unlautere Machenfcaften. 

1. Der äußere Tatbeftand. 

(Erläuterung 1, 2 in ®b. 2, 191; 3, 4 in Bp. 3, 191.) 

5. R. V, Sächs A. 17 150. Ob eine Metzgerkasse als dauernde Einrichtung bestand, 
und ob für sie im gesamten Endergebnis ihres Betriebs Gewinn erstrebt und erzielt worden 
ist, war für die Anwendung des § 5 Nr. 1 der BRBD. nicht von Belang. Daß die Ver¬ 
steigerung den Zweck hatte, die der Gesamtheit der Metzger zugewiesenen Kälber auf 
die einzelnen zu verteilen, stand der Annahme nicht entgegen, daß die Verteilung auf 
dem Wege der Versteigerung, also des Verkaufs, sich als Veräußerungsgeschäft darstellte 
und daß bei diesem einzelnen Veräußerungsgeschäft Preise vereinbart worden sind, die
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unter Berücksichtigung der gesamten Verhältnisse insbesondere der Marktlage einen über¬ 

mäßigen Gewinn enthielten. 

6. Bacharach, RuW. 17 147. Die durch Kartellbildung systematisch orga¬ 
nisierte Produktionsverminderung bedeutet in ber Regel keinen Verstoß gegen § 5 Ziff. 3 
Preisſteig VO. („Einschränkung der Produktion"), da dieselbe nicht von dem Streben nach 

einer Preissteigerung getragen wird, sondern meist nur in der Absicht erfolgt, einer un¬ 

gesunden lberproduktion, welche störend in das Verhältnis von Angebot und Nachfrage 

einwirkt und die Preise auf ein unnatürliches, manchmal sogar unter die Produktions¬ 
kosten herabsinkendes Niveau herabdrückt, entgegenzuwirken. 

7. Bacharach, RuW. 17 148. Ahnlich wie die auf Einschränkung des Pro¬ 

duktionsquantums gerichteten Kartelle dürften auch die Kartelle zu beurteilen sein, deren 

Vereinbarungen sich auf die Untersagung von Betriebsvergrößerung beziehen, da hier¬ 
durch letzten Endes eine Einschränkung des Produktionsquantums herbeigeführt werden soll. 

8. Heslenfeld, DStrafrätg. 17 29. Während $5 Nr. 3 V0O. schon die in der 
Absicht der Preissteigerung vorgenommenen unlauteren Machenschaften mit Strafe bedroht, 
auch wenn eine solche Steigerung tatsächlich nicht eintritt, wird nach § 11 Kettenh V. 

nur die durch unlautere Machenschaften tatsächlich eingetretene Preissteigerung bestraft, 
ohne daß sie beabsichtigt zu sein braucht. Da aber der Begriff der unlauteren Machen¬ 
schaft stets Vorsatz verlangt, ist eine Preissteigerung ohne die Absicht hierzu wohl nicht 
denkbar. Daraus ergibt sich, daß der § 11 Kettenh W O. gegenüber dem §5 Nr. 3 PSt O., 

der eine höhere Strafe nicht androht, keine besondere Bedeutung hat. Ist durch die un¬ 
lauteren Machenschaften eine Preissteigerung tatsächlich eingetreten, so dürfte Ideal⸗ 
konkurrenz zwischen beiden Strafgesetzen vorliegen und dann ist §3 5 PSt VO. im Hinblick 

auf Abs. 2, 3 dieser Vorschrift anzuwenden. Trifft dagegen ein Bergehen gegen $ 11 
mit einem folden gegen $9 Kettenh®dD. zusammen, so wird §J74 StGB. anzuwenden sein. 

IV. \r. 4. Die Teilnahme an verbotenen Hreiskartellen. 

(Erläuterung 1, 2 in Bd. 2, 191f.; 3, 4 in Bb. 3, 191ff.) 

5. JW. 17 733, Leipz. 17 815 (BayObLG.). Die Borfchrift richtet jich vor allem 
gegen die Kartelle, trifft deshalb zunächft die Verabredungen zwischen den Erzeugern 
gleichartiger Waren und zwiiden ben Händlern, aber auch) die Verabredungen zwischen 
einen einzelnen Erzeuger und den Händlern, Denen er ben Bertrieb feiner Ware überläßt 
fofern dabei ein bejtimmter Minbeftprei3 für die Weiterveräußerung an die Verbraucher 
festgesebt wird. Das bloße Bewußtsein des Erzeugers, daß das Verlangen des verab¬ 
redeten Verbraucherpreises seitens der Händler unter § 5 Abs. 1 Nr. 1 fallen kann, genügt 
zur Anwendung der Nr. 4 nicht. 

6. JW. 17 734 (BayOb G.). Voraussetzung für die Anwendung ist, daß der Preis 
für den Verkauf an den Verbraucher die Eigenschaft eines Mindestpreises hat, denn nur 
dann kann von einer Verabredung gesprochen werden, die eine Handlung der in Nr. 1 
des § 5 a. O. bezeichneten Art zum Zweck hat. Hatte aber die Preisbestimmung nicht 
die Bedeutung, daß sie beim Verkauf an den Verbraucher eingehalten werden soll, sollte 
sie vielmehr nur die Anschauung der Beteiligten zum Ausdruck bringen, daß der Ver¬ 
käufer unter gewöhnlichen Verhältnissen bei Einhaltung des Preises einen angemessenen 
Gewinn erzielen kann, oder sollte sie gar, wie der Angeklagte behauptete, einen „Über¬ 
preis“ verhüten, dann waren die Voraussetzungen für die Anwendung der Strafbestim¬ 
mung nicht gegeben. Daß von beiden Gesichtspunkten aus eine Preisverabredung be¬ 

züglich des Verkaufs an den Verbraucher für den Erzeuger von erheblichem Belang sein 
kann, bedarf nicht näherer Begründung. Dagegen ist weniger leicht zu erklären, welchen 
Vorteil der Erzeuger, namentlich wenn er den Vertrieb der Ware einem einzigen Händler 
überlassen hat, davon haben könnte, daß der nachfolgende Verläufer einen übermäßig 
hohen Gewinn erziele, und weshalb er mit der Verabredung des Preises den Zweck ver¬ 
folgen sollte, daß der Verkäufer unter allen Umständen einen Preis fordere, der einen
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übermäßigen Gewinn enthält. Für den Regelfall wird es zum Vorteil des Erzeugers 
sein, der sich den gewünschten Erzeugerpreis durch die Vereinbarung mit dem Zwischen¬ 
händler gesichert hat, wenn der Verbrauchspreis möglichst niedrig gehalten wird, weil 
er in diesem Falle mit vermehrtem Absatz rechnen kann. Das bloße Bewußtsein, daß die 
Forderung des verabredeten Verbraucherpreises eine Handlung der in Nr. 1 des 5 5 a. a. O. 
bezeichneten Art bilden kann, genügt nicht zur Anwendung der Strafbestimmung in Nr. 3. 

7. Bacharach, RuW. 17 146. Bestimmungen in den Lieferungsbedingungen, 
daß die Abnehmer sich verpflichten müssen, Fabrikate des betreffenden Produktions. 
zweiges von einem Unternehmer, welcher dem Kartell nicht angehört, weder zu kaufen, 
noch zu vertreiben, sei es unmittelbar oder mittelbar, widrigenfalls sich die Preise für 
sämtliche zwischen dem Kartellmitglied und dem Abnehmer bestehenden Lieserungs¬ 
verträge für die ganze Vertragszeit um einen bestimmten Prozentsatz erhöhen, verstoßen 
in der Regel nicht gegen # 5, da der mit jener Bedingung verfolgte Zweck nicht auf die 

Erzielung einer Preissteigerung gerichtet ist, sondern diese Verpflichtung nur zum Schutz 
gegen Entwertung der Kartellerzeugnisse sowie die sonstigen aus Preisunterbietungen 
der Konkurrenz hervorgehenden Nachteile und somit der Aufrechterhaltung der Lebens¬ 
fähigkeit der Kartelle dienen soll. 

8. Heslenfeld, ZSIM. 17 339. Auch im Falle des & 5 Nr. 5 ist Fahrlässigkeit 
strafbar. 

V. Die Aufforderung und das SErbieten zu Wucherbandlungen. 

(Erläuterung 1, 2 in Bd. 3, 192.) 

3. RG. III, Leipz Z. 17 729, Recht 17 264 Nr. 503. Kommt Anreizen zu einer 
Zuwiderhandlung gegen § 5 Nr. 1 in Frage, so muß festgestellt werden, daß der Angeklagte 
den Verkäufer angereizt hat, einen Preis zu fordern, der für diesen einen übermäßigen 
Gewinn im Sinne von §5 5 Nr. 1 enthielt. Diese Feststellung fehlt hier. Der Verkäufer 
hatte die Gans um 7 M. das Pfund gekauft; wenn der Angeklagte ihm 7,50 M. bot, so 
kann in solchem Verhalten an sich ein Anreizen zum Fordern eines einen übermäßigen 
Gewinn enthaltenden Preises nicht erblickt werden, zumal da nicht festgestellt if, daß 
der Verkäufer selbst den hohen Preis, den er bezahlte, durch Preistreiberei herbeigeführt hat. 

VI. Die Einziehung der Dorräte. 

(Zu vgl. Bd. 2, 192.) 

Hand Min., MittsPreisprüfst. 17 36. Voraussetzung der Enteignung nach $1 
der Bekanntmachung vom 23. Juli 1915 (Röl. 467) ist nicht, daß die Gegenstände in 
gewinnsüchtiger Absicht oder um den Preis zu treiben, zurückgehalten werden. Eine 
solche Absicht ist in der Bekanntmachung nicht gefordert, und ihre Notwendigkeit ist auch 
nicht daraus zu entnehmen, daß die Bekanntmachung sich „gegen übermäßige Preis¬ 
steigerung“ richtet. Eine Zurückhaltung im Sinne des § 1 der Verordnung ist auch in un¬ 
gerechtfertigter Verkaufsverweigerung zu sinden. Ob aber eine Verkaufsverweigerung 
unberechtigt ist, muß nach den Umständen des Einzelfalles beurteilt werden. 

Abschnitt VII in Bd. 2, 192 
VIII. Die Beſtrafung. 

1. RG. V, BahRopflZ. 17 120, ZW. 17 485, LeipzZ. 17 640, Sächsol. 17 177. 
Da3 LG. entnimmt die erfanııte Strafe aus dem $5 der neuen BRBD. vom 23. März 1916, 

NR#l. 183, weil diefe mildernde Umjtände zulaffe und deshalb im Verhältnis zu ber 
BRD. vom 283. Juli 1915 (RGBI. 467), die mit ihren Ergänzungen RYBI. 614, 603 
zut Zeit ber Begehung der Straftaten in Geltung war, als das mildere Gesetz anzusehen 
fei. Das ist rechtsirrig. Die neue BRO. ist vielmehr das strengere Gesetz. Denn es 
führt bei sonst gleichlautenden Strafbestimmungen eine Mindeststrafe ein, die selbst bei 
Annahme mildernder Umstände in jedem Fall höher ist als die geringst zulässige Strafe 
nach der alten Berordnung
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2. RG. II, Recht 17 221 Nr. 391. Die in §J 5 Abs. 2 BRB#O. v. 23. März 1916 ein¬ 
geführte strengere Strafdrohung (Erhöhung der Mindeststrafe auf das Doppelte des 
erzielten Gewinns oder bei mildernden Umständen auf die Hälfte dieses Betrages) ist 
erst mit dem 1. April 1916 in Kraft getreten und findet daher nur Anwendung auf die 

nach diesem Zeitpunkt begangenen Verfehlungen. Handelt es sich indes um eine fort¬ 
gesetzte Handlung, die vor dem 1. April begonnen, aber erst nach diesem Zeitpunkt zum 
Abschluß gelangt ist, so findet die strengere Strafvorschrift auf die gesamte einheitliche 
Tat Anwendung, die als nach dem 1. April 1916 „begangen“ gilt (5 2 Abs. 1 StGB., 

Rt. 43 355). RG. II, 30. März 17, 18/17. 

Ebenso= RG. IV, 30. Märg 17, 136/17, mit dem Zusatz: Trifft mit der verbotenen 
Preissteigerung in der Zeit vor dem 1. April 1916 ein Vergehen gegen das Nahrungs¬ 

mittelgesetz rechtlich zusammen, so konkurriert dieses einheitlich mit der gesamten Fort¬ 
setzungstat, obwohl diese rechtlich als nach dem 1. April 1916 begangen gilt, weil es mit 
einem Zeil der Tat zusammentrifft. Die Strafe ist dann nach 3J 73 StGB. ausschließlich 
aus dem strengeren Strafgesetz zu erkennen. Das ist auch dem Nahrungsmittelgesetz 

gegenüber die BO. vom 23. März 1916. 

3. RG. IV, Mittf Preisprüfst. 17 150. Mit Recht rügt die Staatsanwaltschaft, 
daß die Strafkammer im Falle 1 der Verurteilung die Vorschrift von $ 5 Abj. 2 der 

BRLD. vom 23. März 1916 wegen übermaßiger Preissteigerung verkannt habe. Danach 
beträgt bei vorfäßlicher Yumiderhandlung der Minbeftbetrag der Gelbftrafe, falls auf 
eine foldje erkannt wird, ftet3 das Doppelte des übermäßigen Gewinns, der feinem Gelb« 
betrage nach festzustellen ist. Wenn dieser Mindestbetrag der Geldstrafe die in Abs. 1 
allgemein angedrohte Höchststrafe von 10 000 M überschreitet, so ift ebenfalls „auf ihn”, 
d. h. auf den Mindestbetrag in Höhe des Doppelten des übermäßigen Gewinns, zu er¬ 
kennen. Abs. 2 enthält sonach für den Fall der vorsätzlichen Zuwiderhandlung eine Aus¬ 
nahme von dem relativen Strafmaß des Abs. 1. Dem Antrag der örtlichen Staats¬ 
anwaltschaft, gemäß St PO. 5 394 Abs. 1 von hier aus die Geldstrafe zu bestimmen, konnte 
schon um deswillen nicht entsprochen werden, weil es bisher an einer genügenden Grund¬ 
lage für die Verurteilung wegen übermäßiger Preissteigerung überhaupt noch fehlt. 

4. DJ3Z. 17 440, DStrafr Ztg. 17 308, Leipz. 17 411 (BayObLW). Das Schöfsen¬ 
gericht scheint der Anschauung zu sein, daß die in § 5 Nr. 2 der BRNO. getroffene Be¬ 
stimmung hinsichtlich der Bemessung der Strafe eine absolut bestimmte Strafe im Auge 
habe. Das wäre irrig. Die nach dieser Vorschrift zu bemessende Strafe stellt die zulässig 
geringste Strafe dar. Diese Vorschrift ist offensichtlich aus der Tatsache herausgewachsen, 
daß Gerichte vor der Novelle v. 23. März 1916 Preiswucherer mit geringen Strafen 
belegten, im Übrigen aber im Genusse ihrer Wuchergewinne beließen, während doch der 
Zweck der Strafe die Zufügung eines Ubels ist, die Strafe als Übel aber nur dann emp¬ 
funden wird, wenn die Geldstrase aus der Summe des erzielten Gewinnes und eines 
weiteren Geldbetrags besteht. Im übrigen ist die Höhe der Strafe und die Erlassung 
der in §5 5 Abs. 3 u. 4 der VO. v. 23. Juli 1915/23. März 1916 bezeichneten Anordnungen 
in das Ermessen der Instanzgerichte gestellt. Das Gesetz will durch strenge Haupt- und 
Nebenstrafen den Preiswucher empfindlich strafen und ausmerzen, den Preiswucherer 
in geeigneten Fällen öffentlich brandmarken und der Verachtung der gutgesinnten Be¬ 
völkerung preisgeben. Von Einfluß wird die Tatsache sein, wie sich ein Preiswucherer 
im übrigen gegen die durch den Krieg veranlaßten Anordnungen verhalten hat. Die 
BO. v. 23. Juli 1915/23. März 1916 kann dem Preiswucher in wirksamster Weise 
begegnen, wenn sie dementsprechend erfaßt und in derselben Rücksichtslosigkeit gegen 
die Preiswucherer angewendet wird, mit der sie die notleidenden Verbraucher ausbeunten. 

5. RG. IV, Recht 17 321 Nr. 617. Im Hinblick auf die Bestimmung des # 5 Abs. 2 
in der Faffung der BRBD. dom 23. März 1916 (Art. II) ift e8 unerläßlid), daß im Urteil 
ausdrücklich die Schuldform des Vorfapes und ebenfo die Höhe des Geldbetrages des 
übermäßigen Gewinns feftgeftelit wird.
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6. Bek. zur Fernhaltung unzuverlässiger Personen vom Handel. 
Dom 23. September 1915. (REDI. 605.) 

Wortlaut und Begründung in ®b. 2, 192.) 

(Erläuterung 1 bi3 7 in 8b. 3, 192f.) 

8. RG. IV, Leipgß. 17 915, Recht 17 321 Nr. 616. Als Handeltreibende kommen 
Personen in Betracht, die sich dem Inhaber eines Lebensmittelgeschäfts gegenüber ver¬ 
pflichtet haben, gegen Vergütung in Höhe eines Prozentsatzes des Umsatzes den Einkauf 
zu besorgen, auch wenn sie dabei an irgendwelche Anweisungen des Geschäftsinhabers 
nicht gebunden sind. Ob der Ankauf im eigenen Namen (Kommissionär) oder auf Namen 
und Rechnung des Geschäftsinhabers erfolgt (Agent) ist gleichgültig. 

9. RG. IV, Rö#Str. 50 264, Recht 17 221 Nr. 392. Täter kann nur der Gewerbe¬ 
treibende sein, der den untersagten Gewerbebetrieb sortsetzt. Gewerbetreibender ist hier 
der Inhaber des gewerblichen Betriebes, derjenige, aus dessen Namen und dessen Rech¬ 
nung das Gewerbe betrieben wird. Betreibt aber jemand, um das Verbot zu umgehen, 
das Gewerbe fortan unter dem Namen eines Strohmannes, so wird nach wie vor er als 
Inhaber des Betriebs erachtet. 

7. Bek. über die Errichtung von Preieprüfungsstellen und die 
Versorgungsregelung. Vom 25. September 1915 (Röl. 607) mit 

den Anderungen vom 4. November 1915 und 5. Juni 1916. 
6 (RBl. 728, 439.) 

Wortlaut in Bd. 3, 194. , 

Literatur. 

Nachtrag zu der Nadyweifung in Bd. 3, 207. 

Brandt, Bezirkspreisprüfungsstellen, Pr Verw Bl. 38 570. 

85» 

1. Raſch, PBStrafrdtg. 17148. Die Anficht de3 Kammergerichts, DIE. 16, 905 
[in Bd. 3, 2087, aufrecht erhalten in MittfPreisprüfjtellen 16, 173 wird fomohl bem 
Wortlaut mie dem Zwed ber Vorfchrijt des $ 5 Abf. 2 gerecht. Abgeben bedeutet von 
fi) geben, aus der Hand geben: Ter Bote gibt den Brief, das Geld ab, der Milchträger 
bie Milch, der General den Dberbefehl. Wer eine Sadye no im Gemahrfanı hat, hat 
bie Möglichkeit, fie von fi) zu geben und in Berfehr zu bringen, mag er aud) die Ber- 
pflitung eingegangen fein, e3 nicht zu tun. Mit Unrecht madjt dad DRG. Eelle in dem 
erwähnten Urteil auch geltend, dem Hauptzweck der Vorschrift, die Zurückhaltung der 
Ware in der Absicht der Preissteigerung zu verhindern, werde genügt durch den Ver¬ 
kauf der Ware. Der Erreichung dieses Zweckes dienen vor allem die Vorschriften des 
Höchstpreisgesetzes und der BRW.O. gegen übermäßige Preissteigerung, denen alle Gegen¬ 
stände des täglichen Bedarfs unterworfen sind. Hier handelt es sich um die gerechte Ver¬ 
teilung bestimmter, je nach den örtlichen Bedürfnissen von den Preispriungsstellen 
auszuwählender Gegenstände des notwendigen Lebensbedarfs, die unter allen Um¬ 
ständen allen Verbrauchern gleichmäßig zugeführt werden sollen. Nichts wäre leichter 
für den Händler, als diesen Zweck zu durchkreuzen, wenn es ihm erlaubt sein sollte, die 
Abgabe solcher Gegenstände mit der Ausrede, er habe sie bereits verkauft, zu vereiteln. 
Gerade dem, was vermieden werden soll, der Bevorzugung einzelner, würde dadurch 
Tür und Tor geöffnet werden. 

2. Württ J. 17 206 (Stuttgart). Die Strafbarkeit der Verweigerung von Waren¬ 
abgabe im Sinne des $ 5 Abf. 2 BRVD. v. 25. September/d. November 1915 ift vom 
Fehlen cines rechtfertigenden Grundes nicht abhängig.
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3. DSB. 17 249 (Gelfe III). Ungellagte, die Kartoffeln feilhält, verweigerte einer 

Kunbin die Abgabe einer Heinen Menge damit, daf fie leine Kartoffeln mehr habe, ob- 
gleich fie in einem abgeschlossenen Nebenraum nod) etwa 3 Zentner liegen hatte, die fie 
auf Beftellung mehrerer Kunden für diefe zurüdgelegt Hatte. Aus der BRBD. vom 

25. Sept. 15 angellagi, wurbe fie freigefprochen. Dies billigt das Revisionsgericht. Für 

die Frage, ob gegen ba3 Gebot der Abgabe von Waren im Kleinverkauf verstoßen ist, 
fommt e3 allerdings nit nur darauf an, ob die Ware feilgehalten worden ijt oder nicht, 

so daß es etwa vom Willen des Händlers abhängen könnte, ob er verkaufen will oder 
nicht. Die BR O. zwingt vielmehr den Händler die zum Verkauf bestimmte Ware auch 

feilzuhalten; sie zwingt ihn aber nicht, Ware, die zu der Zeit, wo sie vom Publikum 
begehrt wird, bereits verkauft und, wenn auch noch nicht zum Eigentum übertragen, 

doch in erkennbarer Weise vom Feilhalten zurückgezogen worden ist, weiter feilzuhalten 
und an andere zu verkaufen. Diese Ware ist schon „abgegeben“ im Sinne der B#ek. 
und braucht nicht nochmals abgegeben zu werden. Anders K. v. 8.8. 16 Lin Bd. 3, 208]. 
Es versteht unter „Abgabe"“ den dinglichen Übertragungsakt und hält diese Auslegung 
für geboten durch den Zweck des Gesetzes, alle Käufer gleichmäßig zu befriedigen. Allein 

der Hauptzweck ist die Verhinderung der Zurückhaltung der Ware in der Absicht der Preis¬ 
steigerung. Diesem Zwecke ist Genüge getan durch den Verkauf. Solche Auslegung des 
Gesetzes vermeidet es, den Händler in einen Pflichten=Widerstreit zu verwickeln und u. U. 
zu einem Bruch seiner Vertragspflichten zu zwingen. 

4. Wagner, DJZ. 17 424. Mit dem Zweck der BD. verträgt e3 fid) durchaus, 

daß der Händler dem Kunden die Ware nicht alsbald übergibt, sondern auf Berlangen 
nur zurücklegt. Gleichmäßig befriedigen heißt nur, den Kunden bon der Ware in ber 

Reihenfolge, wie sie sie verlangen, ablassen; ob die Ware aber sofort mitgenommen oder 
erst später abgeholt oder zugesandt wird, ist lein Merkmal des Begriffs der gleichmäßigen 

Befriedigung mehr. Reicht der Warenvorrat, alle überhaupt nachfragenden Verbraucher 

zu befriedigen, so wird man dem ohne weiteres zustimmen. Doch auch, wenn die Vorräte 
nicht reichen, ist der Erfolg bei gestattetem Zurücklegen derselbe, wie wenn es verboten 

wäre: es werden nur die Kunden befriedigt, die zuerst nachfragen. 

Allerdings ist zu sordern, daß die auf Verlangen „zurückgelegten“ Waren erkennbar 

vom Feilhalten zurückgezogen werden. Dies entspricht nicht nur der Verkehrsauffassung, 

sondern ergibt sich auch aus dem weiteren Zweck der BRek., dem alle derartigen Bek. 
nicht zuletzt dienen: die Quellen der Unzufriedenheit zu verstopfen. Denn geradezu er¬ 
bittern müßte es in jetziger Zeit den Verbraucher, von Waren des notwendigen Lebens¬ 
bedarfs zurückgewiesen zu werden, weil sie — nicht mehr feil, sondern bereits verkauft sind. 

86. 
MittsPreisprüfst. 17 57 (Hamm). Die Pflicht zur Vorlegung der Bücher über 

Ein- und Verkauf war unter diesen Umständen nur noch von einer Aufforderung seitens 
einer zuständigen Stelle abhängig. Diese Aufforderung ist, wie das angegriffene Urteil 
feststellt, durch W. erfolgt. Selbst wenn nun W. die Vorlegung der sämtlichen Bücher 
der Molkerei verlangt haben sollte, so war Angeklagter wegen des zuweitgehenden Ver¬ 
langens zur Vorlegung jedenfalls nicht berechtigt, die ihm gesetzlich auferlegte Verpflich¬ 
tung in dem beschränkteren Umfange zu verweigern, denn die Aufforderung zur Vor¬ 
legung wurde nicht dadurch hinfällig und unbeachtlich, daß sie auf ein „Mehr“ als im 
Gesetz vorgeschrieben gerichtet war. Der Angeklagte hatte vielmehr der Aufforderung 
in dem gesetzlich vorgeschriebenen Umfange zu genügen, und erst, wenn er dieses getan 
hatte, war er berechtigt, weitere Vorlegungen zu verweigern. 

88 12, 18. 
1. DIR. 17 338 (KG.). Die Tatsache, daß Angeklagte zur Zeit der Einkäufe in 

Berlin wohnte, würde die Ausdehnung des von dem Landrat zu Wirsitz aufgestellten 
Erfordernisses eines Erlaubnisscheines zum Handel auf ersteren nicht hindern. Denn
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unter den Handel⸗ und Gewerbetreibenden „ihres Bezirks“ im Sinne bes 8 12 8. 1 ji 
nad) der Zweckbestimmung der Vorschrift nicht etwa nur die in diesem Bezirk dauernd 
ansässigen Personen gemeint, sondern auch alle sonstigen, sich in dem Bezirke in solcher 
Weise gewerblich betätigenden Personen. 

2. Preuß. Versügung v. 1. März 1917 (OmsBl. 80). 

Bei Handhabung der # 12, 13 der Bek. über die Errichtung von Preisprüfungsstellen 
und die Bersorgungsregelung vom 25. September 1915 (Rl. 607) mit den Anderungen 
vom 4. November 1915 und vom 5. Juni 1916 (RGl. 728, 439), sowie der Ausfüh¬ 

rungsbestimmungen zu s 12. 13 a. a. O. (vgl. Ergänzung vom 10. November 1915, 

HMl. 364) ist fortan zu beachten, daß durch die Bek. über Regelung des Verkehrs mit 
Kohle vom 24. Februar d. J. (Rel. 167) der Verkehr mit den im $ 1 biejer Ber- 
ordnung bezeichneten Brennstoffen neu geregelt ist und der Reichskanzler die Befugnisse, 
die ihm nach der Verordnung zustehen, auf den Reichskommissar für die Kohlenverteilung 
übertragen hat (vgl. Bek. über die Bestellung eines Reichskommissars für die Kohlen¬ 
verteilung vom 1. März d. J. RGl. 193). Hiernach kann die der Landeszentralbehörde 
vorbehaltene Zustimmung zu Anordnungen der Gemeinden auf Grund des $ 13 Hiff, 2* 
der Preisprüfungsstellenverordnung, soweit die Anordnungen Brennstoffe der bezeich¬ 
neten Art zum Gegenstande haben, nicht mehr erteilt werden. Maßnahmen der Gemeinden 
auf Grund des § 12 a. a. O. dürfen die — für diese Fälle dorthin ld. h. Reg.=Pr., für 
Berlin Ober=Pr.]übertragene — Zustimmung nur erhalten, wenn sie mit den allgemeinen 
Grundsätzen und besonderen Maßnahmen des Reichskommissars nicht in Widerspruch 
treten. 

3 Preuß. Versügung, betr. Trinkzwang in Gast=, Schank= und Speisewirtschaften. 
Bom 7. yebrnar 1917 (HNBI. 66). 

Nach Mitteilungen, welche dem Herrn Präsidenten des Kriegsernährungsamts zu¬ 
gegangen find, wird in Gaft-, Schant. und Speifewirtidjaften vielfad, die Abgabe von 
Speijen davon abhängig gemacht, dag der Gast Getränke, namentlich Bier ober Wein 
genießt, oder c3 wirb ein Auffchlag erhoben, mern diefe Bedingung nicht erfüllt wird 
(Weinzwang, Bierzwang). Dieses im Ausland meijt unbelannte Verfahren wirb vielfach 
mit Recht al3 gemeinfdjädlich und insbefondere auch als mit den Forderungen ber Kriegs. 

zeit nicht in Einklang jtehend empfunden. 3 führt zu einer Bergeubung von Bier und 
Wein forwie zu einer Verteuerung der Speifen für den Verbraucher, der bei der vielfach 

fehr beträhtlihen Erhöhung der Bier- und Weinpreife gezwungen wird, für Genußs 
mittel, auf die er Häufig gern verzichten würbe, Geld aufzumenden, da3 er fonit für Be- 

schaffung von Speisen und fonjtigen Nahrungsmitteln verwenden könnte. 

Es ist vorläufig nicht beabsichtigt, gegen den sogenannten Trinkzwang von hier 
aus im Verordnungsweg einzugreifen. Es erscheint aber erwünscht, daß da, wo sich 
schädliche Mißbräuche auf diesem Gebiete zeigen, von den örtlichen Verwaltungsstellen 
eingeschritten wird. Die Vorschriften in § 12 Nr. 1 und § 15 Abs. 1, 3 der Verordnung 
über die Errichtung von Prcisprüfungsstellen und die Versorgungsregelung vom 25. Sep¬ 
tember 1915 in der Fassung vom 4. November 1915 (RG#Bl. 728), bzw. der Ergänzungs¬ 
bekanntmachung vom 6. Juli 1916 (REl. 673) und der zu letzterer ergangenen Aus¬ 
führungsanweisung vom 19. Juli 1916 (HMl. 233) geben dazu die geeignete Hand¬ 
habe. Auf Grund dieser Vorschristen würde beispielsweise verboten werden können, 
die Abgabe von Speisen in Gast-, Schank= und Speisewirtschaften davon abhängig zu 
machen, daß der Gast Getränke entnimmt, oder den Preis von Speisen für den Fall zu 
erhöhen, daß der Gast Getränke nicht genießt. 

(Bek. Nr. 8 in Bd. 3, 198.)
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9. vO. des Reichstanzlers über den Handel mit Lebens- und Zutter- 

mitteln und zur Belämpfung des Rettenbandels. Vom 24. Juni 1916 

(RGBl. 581) mit den Anderungen vom 29. Juli 1916 (RGBl. 861, 

i. Kr. seit dem 29. 7. 16) und 16. Juli 1917 (RGl. 626, i. Kr. feit 

dem 25. 7. 17). 

(RR. Soltsern®E. 22. 5.16) 8 1. Der Handel mit Lebens- und Suttermitteln it vom 
1. August 1916 ab nur solchen PBerjonen gejtattet, denen eine Erlaubnis zum Betriebe dieje3 

Handels erteilt worden ift. Dies gilt auch für Perfonen, die bereit3 vor diefem Beitpuntt 

Handel mit Lebens= oder Futtermitteln getrieben haben. 
Diese Vorschrift findet keine Anwendung auf 

1. den Verkauf selbstgewonnener Erzeugnisse der Land= und Forstwirtschaft, des 
Garten=- und Obstbaues, der Geflügel- und Bienenzucht, der Jagd und Fischerei; 

2. Kleinhandelsbetriebe, in denen Lebens- oder Futtermittel nur unmittelbar an 
Verbraucher abgesetzt werden; 

3. Personen, die nach anderen während des Krieges erlassenen Vorschriften bereits 
eine Erlaubnis zum Handel mit Lebend- ober Yuttermitteln erhalten haben, 
in den Grenzen ber erteilten Erlaubnis; 

4. Behörden und andere Stellen, denen amtlih die Beihaffung und Berteilung 
von Lebend- und Futtermitteln übertragen ift, auf legtere in den Grenzen ber 
Übertragung. 

§ 2. Als Lebens= und Futtermittel im Sinne dieser Verordnung gelten auch 
Erzeugnisse, aus denen Lebens= oder Futtermittel hergestellt werden. 

g 3. Die Erlaubnis wird auf Antrag erteilt. Sie kann zeitlich, örtlich und sachlich 

begrenzt werden. Wird sie örtlich unbegrenzt erteilt, so wirkt sie für das Reichsgebiet. 
Vorschriften, nach denen die Ausübung des Handels mit bestimmten Lebens- oder Futter¬ 

mitteln in einzelnen Teilen des Reichs anderweitigen Beschränkungen unterliegt, bleiben 
unberührt. 

Sie kann versagt werden, wenn Bedenken volkswirtschaftlicher Art oder persönliche 
oder sonstige Gründe der Erteilung entgegenstehen, oder wenn der Antragsteller vor dem 
1. August 1914 mit Lebens= oder Futtermitteln nicht gehandelt hat. 

8 4 Die Erlaubnis fann von der Stelle, die zu ihrer Grteilung zuftändig ift, 
zurückgenommen werden, wenn sich nachträglich Umstände ergeben, die die Versagung 
der Erlaubnis rechtfertigen würden. 

In den Fällen des §& 1 Abs. 2 Nr. 2 und 3 kann der Handel in solchen Fällen unter¬ 

sagt werden. 

8 5. Gegen die Versagung und die Zurücknahme der Erlaubnis sowie gegen die 
Untersagung des Handels ist nur Beschwerde zulässig; sie hat keine aufschiebende Wirkung. 

86. Zur Erteilung und Entziehung der Erlaubnis sowie zur Untersagung des 
Handels sind durch die Landeszentralbehörden besondere Stellen zu errichten, denen 
Vertreter des Handels angehören müssen. Den Vorsitz hat ein Beamter zu führen. 
Bor der Beftellung der Vertreter des Handels sollen die amtlichen Handelsvertretungen 
gehört werden. 

Die Landeszentralbehörden bestimmen, welche Behörden zur Entscheidung über 
die Beschwerde zuständig sind. 
1. Ist der Vorsitzende der zunächst entscheidenden Stelle mit der Entscheidung nicht 
einverstanden, so kann er die Entscheidung der Beschwerdebehörde herbeiführen. Die 
zur Entscheidung berufenen Stellen und Behörden können die Vorlegung der Handels¬ 
bücher sowie anderer Beweismittel über die geschäftliche Tätigkeit des Antragstellers 
verlangen. \ 

Die Landeszentralbehörden bestimmen dad Nähere über die Zusammensepzung 
der Stellen und das Verfahren.
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§8 7. Ortlich zuständig zur Entscheidung ist die Stelle, in deren Bezirk die Haupt. 
niederlassung des Handelsbetriebs, der gegründet werden soll, liegt. Fehlt es an einer 
inländischen Hauptniederlassung, so bestimmt die Landeszentralbehörde des Bundes¬ 
staats, in dem der Handel betrieben wird, oder betrieben werden soll, die zuständige 
Stelle. 

§5 8. lAbs. 1 Fassg. 29. 7. 16.] Wird die Erlaubnis versagt oder zurückgenommen 
oder wird der Handel unterjagt, fo hat ber Kommunalverband, in befjen Bezitt fi, die 
Hauptniederlassung und in Ermangelung einer inländischen Hauptniederlassung eine 
Zweigniederlassung befindet, die Vorräte an Lebens- und Futtermitteln zu übernehmen 
und auf Rechnung und Kosten des Händlers zu verwerten. Ist Beschwerde (65) eingelegt, 
so ist mit der Übernahme nach Möglichkeit bis zur Entscheidung über die Beschwerde 
zu warten. 

Ülber Streitigkeiten, die sich aus der Übernahme und Verwertung zwischen den 
Beteiligten ergeben, entscheidet endgültig die von den Landeszentralbehörden beslimmte 
Behörde. 

Die Landeszentralbehörden können die dem Kommunalverbande nach Abs. 1 ob¬ 
liegende Verpflichtung auf eine andere Stelle übertragen. 

8 8a. [Buf. 16. 7. 17.) Personen, denen nach &# 1 die Erlaubnis zum Handel er- 
teilt ift, Haben auf jchriftlihen oder gebrudten Mitteilungen, die fie im gefchäftlichen 
Verkehr verjenben, den Tag der Erteilung ber Erlaubnis jowie die Stelle zu vermerken, 
bie die Erlaubnis erteilt hat. Wer diejer Vorfchrift zumiberhanbelt, wird mit Gefängnis 
bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu fünfzehnhundert Mark beslraft. 

89 Mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis zu zehntausend 
Mark oder mit einer dieser Strafen wird bestraft, wer ohne die erforderliche Erlaubnis 
oder entgegen einer nad) § 4 Abs. 2 erfolgten Untersagung mit Lebens- oder Futter¬ 
mitteln Handel treibt. [Zus. 16. 7. 17.] Neben der Strafe kann auf Einziehung der 
Gegenstände erkaunt werden, auf die sich die strafbare Handlung bezieht, ohne Unter¬ 
schied, ob sie dem Täter gehören oder nicht. 

§ 10. Auf den Gewerbebetrieb im Umherziehen finden die Vorschriften in den 
# 1 bis 9 keine Anwendung. 

Der Wandergewerbeschein, die Legitimationskarte und dergleichen (Titel II und 
III der Reichsgewerbeordnung) sind aber zu entziehen oder zu versagen, wenn bei dem¬ 
jenigen, für den sie beantragt oder erteilt sind, Umstände vorliegen, welche die Versagung 
der Erlaubnis nach § 3 Abs. 2 rechtfertigen würden. 

§ 11. Wer den Preis für Lebens- oder Futtermittel durch unlautere Machen¬ 
schaften, insbesondere Kettenhandel, steigert, wird mit Gefängnis bis zu einem Jahre 
und mit Geldstrafe bis zu zehntausend Mark oder mit einer dieser Strafen bestraft. 
lZus. 16. 7. 17.1 Neben der Strafe kann auf Einziehung der Gegenstände erkannt werden, 
auf die sich die strafbare Handlung bezieht, ohne Unterschied, ob sie dem Täter gehören 
oder nicht. 

§ 12. Es ist verboten, in periodischen Druckschriften oder in sonstigen Mitteilungen, 

die für einen größeren Kreis von Personen bestimmt sind, 
1. Fassg. 16. 7. 171 ohne vorherige Genehmigung der Polizeibehörde des Ortes 

der gewerblichen Niederlassung oder, in Ermangelung einer solchen, des Wohn¬ 
orts des Anzeigenden sich zum Erwerbe von Lebens- oder Futtermitteln zu 
erbieten oder zur Abgabe von Preisangeboten auf sie aufzufordern oder An¬ 
leitungen (Rezepte) zur Herstellung von Ersatzmitteln für Lebens- oder Futter¬ 
mittel anzubieten. 

2. bei Ankündigungen über Erwerb oder Veräußerung von Lebens- oder Futter¬ 

mitteln oder über die Vermittlung solcher Geschäfte Angaben zu machen, die 
geeignet sind, einen Irrtum über die geschäftlichen Verhältnisse des Anzeigenden 
oder die Menge der ihm zur Verfügung stehenden Vorräte und über den Anlaß 

oder Zweck des Ankaufs, Verkaufs oder der zu erwecken.
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Das Verbot im Abs. 1 Nr. 1 findet keine Anwendung auf Behörden. Die Landes¬ 

zentralbehörden fönnen die Erteilung der Genehmigung einer anderen Behörde al3 ber 

Drtspolizeibehörbe übertragen. . 

Die Verleger periodisch erscheinender Druckschriften sind verpflichtet, Die Unter 

lagen für die erscheinenden Anzeigen über Lebens- oder Futtermittel auf die Dauer von 
mindestens drei Monaten vom Tage des Erscheinens ab aufzubewahren. Eine Prüfungs¬ 
pflicht dahin, ob die Anzeigen dem Verbot im Abs. 1 zuwiderlaufen, liegt den Verlegern 

sowie den bei der Herstellung und Verbreitung der Druckschriften tätigen Personen nicht ob. 

§ 13. Mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis zu zehntausend 

Mark oder mit einer dieser Strafen wird bestraft, wer den Vorschriften im § 12 Abs. 1, 
Abs. 3 Satz 1 zuwiderhandelt. 

Werden in den Fällen des §# 12 Abs. 1 Nr. 2 die Angaben in einem geschäftlichen 
Vetriebe von einem Angestellten oder Beauftragten gemacht, so ist der Inhaber oder 
Leiter des Betriebs neben dem Angestellten oder Beauftragten strafbar, wenn die Hand¬ 
lung mit seinem Wissen geschah. 

8 132. Perſonen, die den Antrag auf Erteilung der Erlaubnis zur Fortführung 
ihres Handels mit Lebens- und Futtermitteln vor dem 1. Auguft 1916 geftellt Haben, 
auf ihren Antrag aber noch nicht beschieden sind, dürfen bis zur Entscheidung über ihren 
Antrag spätestens jedoch bis zum 1. September 1916 den Handel ohne bie im $ 1 vor- 
geschriebene Erlaubnis weiter betreiben. 

#§* 14. Die Verordnung tritt mit dem 28. Juni 1916 in Kraft. 

Begründung in Bd. 3, 210. 

Literatur. 

Nachtrag zu der Nachweisung in Bd. 3, 213. 

Alsberg, Kriegswucherstrafrecht, 8. Aufl. — Alteste der Kaufmannschaft 
von Berlin, Kriegswucher und Kettenhandel. — Hirsch und Falck, Der Kettenhandel 
als Kriegserscheinung, 2. Aufl. — Lehmann, Wucher und Wucherbekämpfung. — Obst, 
Keitenhandel, ZsHandelswissenschaft 17 237. 

1. R. I, Mitts Preisprüfst. 17 149. Zur Annahme eines Kettenhandels im Sinne 
des § 11 der Bundesratsbekonntmachung vom 24. Juni 1916 genügt es, daß der Täter 
sich als überflüssiges Glied in die zum kriegswirtschaftlichen Warenverkehr erforderliche 
ordnungsmäßige Reihe der Händler einschiebt. Ob das unter bewußter Mitwirkung des 
Vormanns oder Nachmanns oder beider geschieht oder nicht, ist gleichgültig. In dieser 
Richtung waren daher Feststellungen nicht unbedingt geboten. 

2. RG. IV, Gesu R. 18 326. Kettenhandel im Sinne der Kriegsnotverordnungen 
ist jedes Einschieben eines Zwischengliedes in den Verteilungsprozeß einer Ware (auch 
in der Form des Vermittlungsgeschäfts), das für die allgemeinen Bedürfnisse der Kriegs¬ 
wirtschaft unnütz ist und lediglich aus eigensüchtigen Interessen erfolgt. Auch der Zwischen¬ 
handel ist seinem Wesen nach ein Einschieben in den Verteilungsprozeß zwischen Er¬ 
zeuger und Verbraucher. Er erfüllt aber eine berechtigte wirtschaftliche Aufgabe, selbst 
wenn er sich in mehreren Gliedern dazwischenschiebt, sofern dabei jedes Zwischenglied 
in dieser Verteilung eine eigene wirtschaftliche Aufgabe erfüllt. Die Ware wird z. B. 
in zweckentsprechender Weise dem Verbraucher zugeführt, wenn sie vom Erzeuger zum 

Großhändler als Einführer (Importeur aus dem Auslande), von diesem zum Halbgroß¬ 
händler, Platzgroßhändler, Kleinhändler, geht. Wirtschaftlich schädlich wird der Zwischen¬ 
handel dann, wenn er die Verteilung der Ware an den Verbraucher nicht fördert und 
erleichtert, sondern lediglich um seiner selbst willen und allein, um aus dem Handel Gewinn 
zu ziehen, vorgenommen wird. Hier wird die Verteilung an den Verbraucher erschwert 
und verzögert, ohne daß ein wirtschaftlicher Vorteil als Gegenleistung geboten wird. 
Dies ist häufig dann der Fall, wenn von Händlern an solche Händler geliefert wird, die 
eine wirtschaftlich gleichartige Funktion erfüllen, einander also gleichstehen, dieselbe wirt¬ 

Kriegsbuch. Bd. 5. 13
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ſchaftliche Aufgabe bei der Verleilung aber auch von einem allein erfüllt werden kann 
nicht mehrere an ihr teilzunehmen brauchen, so z. B. wenn der Großhändler an den Große 

händler, der Kleinhändler an den Kleinhändler liefert. Für die Entfheidung, ob dies 
der Fall ist, ob hiernach der Zwischenhandel als wirtschaftlich unnützer Kettenhandel auf. 
tritt oder nicht, find jemeil3 die besonderen wirtschaftlichen Verhältnisse, unter denen 
er ftattjindet, maßgebend. 

3. R. IV, Mittf Preisprüfst. 17 132. Wenn die Bundesratsverordnung vom 
24. Juli 1916 zur Bekämpfung des Kettenhandels (RGBl. 581) in § 11 diejenige Preis¬ 
steigerung für Lebens- und Futtermittel unter Strafe stellt, die durch unlautere Machen¬ 

schaften, insbesondere Kettenhandel, hervorgerufen wird, so erklärt sie damit, daß Ketten. 
handel eine unlautere Machenschaft sei. Der Begriff der Unlauterkeit muß sonach auch 
dem Begriff des Keitenhandels im Sinne dieser Verordnung innewohnen. Damit wird 
er von Zwischenhandel, dem dieses Merkmal nicht anzuhaften braucht, geschieden. Handel 
ist nicht nur Eigenwirtschaft, sondern ein Glied der Volkswirtschaft, und als solches be¬ 
stimmt, gemeinwirtschaftliche Aufgaben zu erfüllen. Dieser sein Beruf tritt gerade im 

Kriege besonders in die Erscheinung, und ein Handel, der diese Aufgabe nicht erfüllt oder 
ihr entgegenwirkt, wird — im gegenständlichen Sinne — unlauter. Demnach ist Ketten. 
handel derjenige Zwischenhandel, der sich als eine unwirtschaftliche Vermehrung der 
Glieder einer Kette erweist, in der die Ware vom Erzeuger dem Verbraucher zugeführt 
wird, und bei dem die Einschiebung dieses überflüssigen Gliedes erfolgt lediglich in eigen¬ 

süchtigem Interesse des Gliedes selbst, nicht zum Nutzen des ganzen gemeinschaftlichen 
Verteilungsprozesses. Der Zwischenhandel soll dem Vorteile des ganzen gesunden und 
rechtschaffenen Handels, der eine volkswirtschaftliche Aufgabe erfüllt, dienen. Es ist des¬ 
halb ebensosehr auf dessen Bedürfnisse wie auf das Anpassen an die Bedürfnisse der Ver¬ 
braucher bei der Zuführung der Ware an sie zu sehen. So kann z. B. das Kreditbedürfnis, 
die Notwendiglkeit der Ansammlung verschiedener Arten von Waren und Ermöglichung 
der Auswahl, Beförderungsverhältuisse, Notwendigkeit der Überwachung der Verteilung 
und vieles andere das Vorhandensein eines Zwischenhandels rechtfertigen und ihn eine 
für den Verteilungsprozeß wichtige Aufgabe erfüllen lassen. Erfüllt die Einschiebung 
des Zwischenhandels aber diese volkswirtschaftlich bedeutungsvolle Aufgabe des Handels 
nicht, sondern dient sie nur der Eigenwirtschaft, so verlängert sie nur und verbessert nicht 
die Kette, an der die Händler die Ware dem Verbraucher zuführen, es findet lediglich 
eine sogenanntes „Verschieben“ der Ware statt, das zum unlauteren Kettenhandel wird, 
wenn es zugleich für den ganzen Verteilungsprozeß nachteilig wirkt. Ob in diesem Sinne 
eine volkswirtschaftlich schädliche, lediglich eigensüchtige Einschiebung vorliegt oder nicht, 
ist stets nach den besonderen Verhältnissen des jeweiligen Wirtschaftslebens und seiner 

Bedürfnisse zu entscheiden und kann deshalb für die Friedenswirtschaft gegebenenfalls 
ganz anders beurteilt werden, als für die Kriegswirtschaft. 

4. MiitfPreispräfit. 17 147 (Frankfurt). Schon das Angebot einer Warc kann den 
Tatbestand des § 11 der Verordnung über den Handel mit Lebens- und Yuttermitteln 
und zur Bekämpfung des Kettenhandels vom 24. Yumi 1916 (RB. 581) erfüllen; es 
ift nicht nötig, dab ein Vertrag zustande kommt. 

5. Heslenfeld, DStrafr3tg. 17 27. Sind nach der Beschaffenheit und den Absatz¬ 
verhältnissen einer Ware im Frieden ein oder mehrere Zwischenhändler notwendig oder 
auch nur üblich, so ist auch im Kriege Kettenhandel nicht gegeben, wenn sich nicht weitere 
Zwischenhändler in unwirtschaftlicher Weise einschieben. Andererseits kann Kettenhandel 
schon dann vorliegen, wenn nur ein einziger Zwischenhändler auftritt, die Ware aber im 
Frieden unmittelbar vom Erzeuger an den Verbraucher zu gelangen pflegte. Das Kriegs¬ 
ernährungsamt hat sich dahin ausgesprochen, der leitende Zweck der K V. sei der, jene 
Verkehrserscheinungen zu treffen, die die Warc verteuern und meistens auch dem Ver¬ 
brauch unnötig vorenthalten, indem sie dieselbe von Hand zu Hand wandern lassen. Diese 
Erscheinungen seien mannigfacher Art; hätte man objektive Kriterien feftgelegt, jo wäre
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zu befürchten gewesen, daß Umgehungssormen gefunden würden, die den Zweck der 

BO. verletzen, ohne unter die Begriffsbestimmung der BO. zu fallen. 
6. Lehmann a. a. O. 50. Kettenhandel im Sinne der VO. ist das Einschicben 

eines Zwischengliedes in den Umlauf der Ware, das deren Weg zum Berbraucher in 

einer kriegswirtschaftlich nicht gerechtfertigten Weise verlängert oder erschwert und 
dadurch die Ware verteuert; ebenso Hirsch=Falck a. a. O. 91. 

7. Wassermann, Ru Wirtsch. 17 122. Kettenhandel ist nicht stets, sondern nur 
dann verpönt, wenn er sich als „unlautere Machenschaft“ darstellt. 

8. Lehmann a. a. O. 49. Kettenhandel ist im Sinne der Preissteigerungs O. 
stets eine „unlautere Machenschaft“ (übereinstimmend mit Hirsch=Falck a. a. O. 91). 

9. Alsberg a. a. O. 90. Der Kettenhandel ist zu definieren als: das preissteigernde, 
auf einer unlauteren Ausnutzung der Kriegswirtschaftsverhältnisse beruhende sukzessive 
Eingreifen einer Mehrzahl von — als Funktionären des Handelsverkehrs meist gleich¬ 
stehenden — Personen in den Umlauf der Ware. 

10. Alsberg a. a. O. 89. Das spezifisch börsenmäßige Verhandeln von Lebens¬ 
mitteln — mag es den Tatbestand des Differenzgeschäfts erfüllen oder nicht — muß in 
jedem Fall, weil es lediglich preistreibend in den Umlauf der Ware eingreift, als ein un¬ 
zulässiger Kettenhandel angesprochen werden. Man könnte sogar als eine, wenn auch 
nicht ausnahmslose Regel den Grundsatz aufstellen, daß der Handel unter gleichstehenden 
Funktionären des Warenverkehrs den typischen Kettenhandel ausmacht. Der Groß¬ 
händler soll nicht vom Großhändler kaufen und so die Ware mit dem Effekt ihrer Ver¬ 
teuerung im Großhandel weiter bewegen, ehe sie die nächstfolgende Etappe des Absatz¬ 
weges erreicht. Der Kleinhändler soll sie nicht vom Kleinhändler kaufen, um sie so erst 
nach entsprechender Verteuerung in den Bereich der Konsumenten gelangen zu lassen. 

11. Alsberg a. a. O. 87. Als unlautere Machenschaft wird der Kettenhandel unter 
Strafe gestellt. Das bedeutet: nur wo dem Handelsumlauf der Ware durch mehrere 
Personen (Kette) das Merkmal der unlauteren Machenschaft eignet, wird er von der 
Kettenhandel VO. verpönt. 

Als eine unlautere Machenschaft stellt sich das sukzessive Eingreifen mehrerer Händler 
in den Umlauf der Ware dar, wenn es der Anschauung ehrbarer Kauflaute über das, 
was Aufgabe des Handelsverkehrs ist, widerspricht. Diese Anschauung muß orientiert 
sein im Hinblick auf die Verhältnisse der Kriegswirtschaft. Das will sagen: den sozialen 
Anforderungen der Kriegswirtschaftszeit ist Rechnung zu tragen; die anormalen Ver¬ 
hältnisse der Zeit müssen als solche gewertet werden. 

12. Alsberg a. a. O. 86. Lebensmittel sind hier im weitesten Sinne gemeint. 
Alles, was dem menschlichen Körper einverleibt wird, mag es auch mehr zum Genuß 
als zur Ernährung bestimmt sein, ist hierher zu zählen. Voraussetzung ist allerdings, daß 
es den Verdauungsorganen zugeführt werden soll. Deshalb lommt der Tabak nicht als 
ein taugliches Objekt des Kettenhandels in Frage. Nicht aber sind auch diejenigen 

Genußmittel auszuscheiden, deren absoluter Nicht=Nährwert als feststehend gilt, wie 
Spirituosen. Nahrungsmittel im Sinne der Kettenhandel BO. ist nicht erst das genuß¬ 
fertige Produkt. Auch die Urstoffe, die zu seiner Fabrikation bestimmt sind, zählen hierher 

(s. 8 2 Kettenhandel BO). Ebenso auch die Zusatzmittel der menschlichen Nahrung, wie 
Ole und Gewürze. Lebensmittel sind nicht alle Mittel, die zur Lebenshaltung dienen. 
Lebensmittel sind nur solche Gegenstände, die in den Körper gelangen; Seife und Be¬ 
kleidungsgegenstände zählen also nicht hierher. 

13. Alsberg a. a. O. 91. Täter des Kettenhandels kann der Verkäufer in gleicher 
Weise wic der Aufkäufer sein. Wer die Ware an Personen verhandelt, die sich in der so¬ 
eben näher charakterisierten Weise zwecklos und unlauter in den Verteilungsprozeß ein¬ 

schieben, wirkt mit zur Schaffung einer Händlerkette und wird damit Teilnehmer des 
Kettenhandels. Vorausgesetzt, daß er — darin erfüllt sich die fubjeftive Seite der Tat — 
die von dem Aufkäufer beabsichtigte gemeinschaftswidrige Funktion erkannte oder hätte 
erkennen müssen. Teilnehmer des Kettenhandels wird aber nicht schon derjenige, der 

13*
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von einem Kettenhändler die Ware lauft, um ſie in reeller Weiſe dem Verbraucher zuzu⸗ 
führen. Sein Tun ist nicht illoyal im Sinne ehrbarer kaufmännischer Anschauungen. 

Die Ponalisierung solcher Handlungsweise würde die Ware nur weiter dem Kettenhandel 
verfangen sein lassen, was sicherlich nicht im Sinne des Gesetzes liegt. 

14. Alsberg a. a. O. 91. Die unlautere preissteigernde Ausnutzung der Kriegs¬ 
wirtschaftsverhältnisse, die nicht zur Ausbildung einer Händlerkette führt, bleibt als der 
Grunddelikt des § 11 Kettenhandel# O. übrig. Es kann sich in den verschiedensten Er¬ 

scheinungsformen verwirklichen. So in der Zahlung von ungerechtfertigten Provisionen, 
die vielleicht gar nicht ernst gemeint sind und für die an den sie Gewährenden andere 
Vorteile zurückfließen. Oder in Beteiligungen, die nicht eine Dienst= oder Kapitalleistung 
entgelten wollen, vielmehr andere Abmachungen verdecken sollen. Vor allem können 

hierher gehören Eingriffe jeder Art in den normalen Absatz der Ware. Hierher kann auch, 
soweit er nicht schon als Kettenhandel anzusehen ist, der Wiederaufkauf der Ware vom 
Detailhändler zählen. Das ist dann der Fall, wenn ein allgemein wirtschaftlich recht¬ 
fertigender Grund nicht vorhanden ist, also die Ware auch von diesem Detailhändler den 
Weg in das Publikum nehmen würde, und die Bedingungen für eine bessere Ausnutzung 

der Ware für die Allgemeinheit durch den Aufkauf nicht gegeben sind. Werden indes 
Gegenstände, beren Wert als Nahrungsmittel gering ist, als Bestandteil anderer wert. 

vollerer Nahrungsmittel entbehrt, so braucht ihr Aufkauf aus dem Detailhandel zum 
Zweck der Weiterverarbeitung durchaus nicht als eine unlautere Machenschaft angesprochen 
zu werden. Ebenso kann man es nicht als unlautere Machenschaft bezeichnen, wenn 
das Restlager eines zur Aufgabe seines Geschäfts entschlossenen Detaillisten aufgekauft 
wird, oder wenn der Aufkauf erfolgt, weil die Ware in der betreffenden Gegend zufälliger¬ 
weise noch im Uberfluß vorhanden ist, oder dort auch in anderen genügend vorhandenen 
Lebensmitteln einen guten Ersatz findet. Genug Möglichkeiten, um auch gegenüber den 
Grundtatbestand der unlauteren preissteigernden Machenschaft, ebenso wie gegenüber 
dem Spezialtatbestand des Kettenhandels, nicht die schematksche Gleichstellung äußerlich 
gleichliegender Fälle genügen zu lassen, sondern eine Würdigung der konkreten Umstände 
des Einzelfalls in objektiver und subjektiver Richtung zu fordern. Zu beachten ist dabeie 
insbesondere auch, daß der Tatbestand der unlauteren Machenschaft im Sinne des # 11 
Kettenhandel V O. überall da entfällt, wo eine Preissteigerung des betreffenden Gegen¬ 
standes tatsächlich nicht eintritt. Wie die Absicht der Preissteigerung im Gegensatz zum 
Tatbestand des § 5 Ziff. 3 Preis Steig V O. nicht erforderlich ist, so ist sie auch nicht ge¬ 
nügend. Dabei ist allerdings zu beachten, daß die Preissteigerung nicht an dem speziell 
gehandelten Gegenstand in die Erscheinung zu treten braucht, weshalb es z. B. auch genügt, 
wenn sich bei einem wirtschaftlich angreifbaren Aufkauf eines Nahrungsmittels zum 
Zweck der Weiterverarbeitung der Preis für das Endfabrikat ungewöhnlich hoch sitellt. 

15. Berl Handels Mitt. 17 245 (KG.). Die Vorschrift: „Das Verbot in Abs. 1 Nr. 1 
findet Feine Univendung auf Behörden” kann nach dem Zusammenhang nur dahin ver¬ 
standen werden, daß Behörden Anzeigen mit dem in Abs. 1 Nr. 1 bezeichneten Inhalt 
ohne eine Einschränkung erlassen dürfen. Etwas ganz anderes liegt aber darin, daß die 

vom Beklagten gesuchten Waren angeblich zur Lieferung an Behörden dienen sollten. 
16. Moses, DJZ. 17 328. Unsittlich ist der Kettenhandel zweifellos, wenn ber 

Fall des § 11 der VO. vom 24. Juni 1916 gegeben ist, d. h. wenn er eine strafbare Stei¬ 
gerung des Preises für Lebens- oder Futtermittel mit sich bringt. Unsittlich ist der Ketten¬ 
handel auch dann, wenn er zwar nicht Lebens- oder Futtermittel betrifft, aber doch den 
Preis von Gegenständen steigert, an denen ein öffentliches Interesse besteht. Diese 
Voraussetzung ist während der Dauer des Krieges bei allen Waren gegeben, die überhaupt 
zum Gegenstand der Kriegswirtschaftsgesetzgebung gemacht worden sind; bei den Gegen¬ 

ständen des täglichen Bedarfs, auch soweit sie nicht Lebens- oder Futtermittel sind (z. B. 
Streichhölzer) und des Kriegsbedarfs (z. B. Munition). Darüber hinaus aber, d. h. soweit 
sich der Kettenhandel auf Waren erstreckt, die nicht zu den Gegenständen des täglichen 
Bedarfs oder des Kriegsbedarfs gehören, ist er nicht unsittlich. Wenn es im Frieden
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z. B. als durchaus unbedenklich gegolten hat, daß ein Kunsthändler ein Gemälde von einem 

Händler kauft und an einen Händler zum höheren Preise weiter verkauft, so ist nicht ein¬ 
zusehen, warum dieser Fall anders beurteilt werden soll, wenn er sich während des Krieges 

ereignet. Denn weder im Frieden noch im Kriege besteht ein öffentliches Interesse daran, 

daß der Preis, den der Kunstliebhaber schließlich für das Gemälde zahlt, etwa eine be¬ 

stimmte Höhe nicht überschreite. 

17. Hirsch=Falck a. a. O. 96. Nicht nur der Abschluß von Kettenhandelsgeschäften, 

sondern auch die Lieferung auf Grund solcher ist strafbar und zwar selbst dann, wenn die 

Lieferung auf Grund eines schon vor Erlaß der VO. geschlossenen Vertrages erfolgt. 

18. Hirsch=Falck a. o. O. 95, 96. Kettenhandelsgeschäfte sind nach § 138 BGB. 

nichtig. 

8 12. 
1. DIZ. 17 687 (KG.). Das Verbot, zur Abgabe von Preisangeboten auf Lebens- 

oder Futtermittel aufzufordern, richtet sich nur gegen solche Aufforderungen, die äußer¬ 
lich erkennen lassen, daß der Anzeigende Preisangebote verlange. Die Rerision der Staats¬ 

anwaltschaft meint, daß der Anzeigende bei einem Kaufangebot in der Anzeige den ge¬ 
sorderten Preis selbst benennen müsse. Tuc er das nicht, so sei der Schluß ohne weiteres 
gerechtfertigt, daß er mit seinem Angebot, wenn auch vielleicht nicht ausschließlich, jeden¬ 
salls aber nebenbei bezweckt habe, Abnehmer zur Abgabe von Preisangeboten zu ver¬ 
anlassen. Dem kann nicht beigetreten werden. 

2. Zeipzd. 17 821 (Stettin). Der Angeklagte hat in der Zeitung ohne Genehmigung 
der örtlichen Polizeibehörde folgende Anzeige veröffentlichen lassen: „Wrucken kauft 
zum festgesetzten Höchstpreise die Molkereigenossenschaft.“ Damit verstieß er gegen 8 12 
der BRBO. vom 24. Juni 1916. Allerdings mag er nicht die Absicht gehabt haben, einen 
„Handel“ mit den Wrucken im Sinne von § 1 Abs. 1 Nr. 1 HGB. („Anschaffung und 
Weiterveräußerung") zu treiben; geschweige denn einen Kettenhandel einzuleiten, der 
durch ein im Übrigen wirtschaftlich zweclloses Weiterschieben der Ware von Käufer zu 
Käufer schließlich den verbrauchenden Käufer vor einen ungerechtfertigt in die Höhe 
getriebenen Preis stellt, wie das die V O. in & 1 im Auge hat. Allein der § 12 wendet 
zur Hintanhaltung dieses unerlaubten Handels die weitergehende Anordnung an, daß 
Ankaufsanerbieten auf Lebens- und Futtermittel überhaupt nur dann öffentlich bekannt 
gemacht werden dürfen, wenn vorgängig die Polizeibehörde deren Unbedenklichkeit 
geprüft und genehmigend anerkannt hat. Es erstreckt sich also der Wortlaut des § 12 
mit Recht auf alle derartigen Anzeigen, auch wenn sich aus ihnen selbst ohne Mühe — 
nach ihrem Inhalte (z. B. wie hier, „zum festgesetzten Höchstpreise") oder nach der Person 
ihres Urhebers — erkennen ließe, daß sie nicht den Handel mit Lebens- und Futter¬ 
mitteln oder gar dem Kettenhandel dienen sollen, wie hier, wo es dem Ungelfhgten 
zu glauben sein mag, daß er nur Futter für die Schweinemästung der Molkerei zu 
kaufen suchte. 

3. Mecht 17 179 Nr. 346 (Hamburg III). Die bloße Tatsache, daß der Beklagte 
eine jür den Heereöbebarf beftimmte Ware nicht felbft der Militärbehörbe angeboten, 
fondern an eine andere Firma verfauft Hat, ohne fich darum zu kümmern, ob diese die 
are direlt an die Militärbehötbe liefern werde oder nicht, macht das Geichäft noch nicht 
zu einem unfittlihen ober verbotenen „Kettenhandel”. Diejer erfordert vielmehr bie 
Absicht oder wenigstens das Bewußtsein, durch unlautere Machenschaften den Preis zu 
steigern. 

4. Wassermann, RuW. 17 123. Täter des Kettenhandels im strafbaren Sinn 
lann sowohl der Verkäufer als der Käufer sein. Strafbar macht sich aber nicht schon etwa 
derjenige, der die Ware vom Kettenhändler kauft, um sie nun etwa seinerseits in loyaler 
Weise dem Verkehr zuzuführen. Der Gesetzgeber kann nicht wollen, daß die Ware noch 
weiter dem Verbraucher vorenthalten bleidt, der vielfach nach ihr lechzt, oder weiter im 
Kettenhandel umhergetrieben wird.
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10. DO. des Reichstanzlers über den Handel mit Sämereien, 
Dom 15. November 1916. (NGDI. 1277.) 

Wortlaut in Bo. 3, 217. 

PrBig. v. 12. März 1917 (HMl. 96). 

Berichtigung. 

Ziffer 9 der Ausführungsbefimmungen vom 12. Dezember 1916 (HMBL. 483)1) 
ift zu Streichen. 

11. Bel. über die äußere Kennzeichnung von Waren. 
Dom 18. Mai 1916. (NGBL. 380.) 

Wortlaut in Bd. 3, 218. 

Mitts Preisprüfft. 17 159 (8G.). Der Revijion ift zuzugeben, daß die Bekannt. 

madjung des Keichdfanzler3 nit jeden Ywifchenhändler, der unter eigenem Namen 
oder unter feiner Firma Handel treibt, im Auge hat, jondern nur foldje Handelshäufer, 
welche fich in fremden Fabriten die von ihnen vertriebenen Waren in einer befonderen 
Packung herstellen lassen und die Waren dann in diefer mit Ihrem Namen oder ihrer 
Firma versehenen Verpackung in Verkehr bringen. Die Worte des Gesetzes „in der Ver¬ 

packung unter seinem Namen oder seiner Firma“ sind miteinander zu verbinden und 
der Ton ist aus die Worte „seinem“ und „seiner“ zu legen. Die Bekanntmachung mußte 
naturgemäß dem Umstande Rechnung tragen, daß gewohnheitsgemäß gerade die in 
Behältnissen oder Packungen auf den Markt gebrachten Lebensmittel in zahlreichen Fällen 
nicht unter dem Namen der herstellenden Fabrik, sondern unter demjenigen der sie in 
den Verkehr bringenden Handelsfirma, sei es eines Warenhauses oder eines bedeutenden 
Spezialgeschäfts, verkauft werden. 

Zu diesen Verpflichteten gehört der Angeklagte, welcher ein kleiner Zwischenhändler 
ist und nach den Urteilsfeststellungen die von ihm bezogenen Waren unverändert und 
vor allem, ohne sie mit seinem Namen oder seiner Firma auf der Verpackung zu ver¬ 
sehen, weitervertreibt, offensichtlich nicht. 

Hierzu: 

Bek., betr. Aufhebung der Bek. über die äußere Kennzeichnung von 
Waren vom 11. Oktober 1916 (REBl. I1156). BVom 21. Juni 1917. 

(RGBl. 552.) 
[Aſct. WarenbezD. 18. 5. 16). Die Bekanntmachung über die äußere Kennzeichnung 
von Waren vom 11. Oktober 1916 (RGBl. 1156)2) tritt mit dem 1. Juli 1917 außer Kraft. 

12. Bek. gegen irreführende Bezeichnung von Nahrungs- und 
Genußmitteln. Dom 26. Juni 1916. (NGDI. 588.)) 

Wortlaut und Begründung in Bb. 3, 223. 

Erlänterungen des Präsidenten des Kriegsernährungsamts (Mittfpreisprüfst. 17 44.). 

Nach der VO. gegen irreführende Bezeichnung von Nahrungs- und Genußmitteln 
vom 26. Juni 1916 (RBl. 588) wird mit Gefängnis bis zu sechs Mondten und mit 
Gelöfttafe 6i3 zu 1500 M. ober mit einer diefer Strafen beftraft, wer: Nahrungs- 

2) 3b. 4, 769, 
2) 8b. 3, 221.
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oder Genußmittel unter einer zur Täuschung geeigneten Bezeichnung oder Angabe 

anbietet, feilhält, verkauft oder sonst in den Verkehr bringt. Diese Verordnung ist 
dazu bestimmt, eine während des Krieges besonders stark empsundene Lücke in der 
Nahrungsmittelgesetzgebung auszufüllen und insbesondere der Ausbeutung des Publi¬ 
lums durch minderwertige, aber mit großem Geschick und Erfolg angepriesene so¬ 

genannte Erfagmittel vorzubeugen. Da die Beftinnmungen der Berorbnung anfdheinend 
noch nicht in alfen geeigneten Fällen zur Anwendung gebracht terden, fei auf folgende 
Gesichtspunkte für die Auslegung hingewiesen: 

1. Nach der ähnlich lautenden Vorschrift des § 10 Nr. 2 des Nahrungsmittelgesetzes 

wird mit Strafe bedroht, wer nachgemachte oder verfälschte Nahrungs- oder Genuß¬ 

mittel unter Verschweigung dieses Umstandes verkauft oder unter einer zur Täuschung 
geeigneten Bezeichnung feilhält. Die Anwendung dieser Bestimmung setzt voraus, daß 
das betreffende Erzeugnis im Verhältnis zu einem anderen, als normal oder echt gelten¬ 
den Erzeugnisse als nachgemacht oder verfälscht erscheint. Eine solche Feststellung erfordert 

die Verordnung gegen irreführende Bezeichnung nicht. Ihr Anwendungsgebiet erstreckt 
sich danach insbesondere auf die zahlreichen neuen sogenannten „Ersatzmittel“, die nicht 
immer als Nachahmung oder Verfälschung anderer Nahrungs- oder Genußmittel an¬ 
gesehen werden können. 

2. Die Verordnung verbictet, Nahrungs= oder Genußmittel unter einer zur Täuschung 
geeigneten Bezeichnung anzubieten, feilzuhalten usw. Es ist danach weder der Nachweis 
einer Täuschungsabsicht, die allerdings in der Regel überdies vorliegen wird, noch die 
Feststellung erforderlich, daß überhaupt ein Käufer geläuscht worden ist. Die Frage, 
ob eine irreführende Bezeichnung oder Angabe vorliegt, kann daher nicht mit der Be¬ 
gründung verneint werden, daß erfahrene oder sorgfältig überlegende Käufer sich an¬ 
gesichts des herrschenden Mangels an Rohstoffen sagen werden, daß die Anpreisung nicht 
den Tatsachen entsprechen könne. Die Verordnung bezweckt vielmehr in erster Linie den 
Schutz jener breiten Schichten der Bevölkerung, die solche Erwägungen nicht anstellen, 
und gerade die tägliche Erfahrung zeigt, wie leicht die große Menge der Käufer dem Ein¬ 
fluß solcher geschickten Reklame unterliegt. 

3. Vielfach sind schon die Namen der Erzeugnisse als irreführende Bezeichnung 
insofern anzusehen, als sie zu Unrecht auf bestimmte Eigenschaften hindeuten. Bezeichnet 
sich ein Erzeugnis, sei es durch seinen Namen, sei es auch durch irgendwelche Zusäge als 
Ersatzmittel, so wird zu prüfen sein, ob und inwieweit es jenes andere Produkt hinsichtlich 
seines Nähr- oder Genußwertes oder seines sonstigen besonderen Verwendungszweckes 
zu ersetzen geeignet ist. Wenn dabei auch nicht zu fordern ist, daß das Ersaymittel das 
entsprechende echte Erzeugnis in jeder Hinsicht vollwertig ersetzen könne, so muß es doch 
jedensalls die für den Verwendungszweck wesentlichen Eigenschaften haben. 

4. Nicht nur irreführende Bezeichnungen, sondern auch irreführende Angaben 
anderer Art sind verboten. Die Verordnung ergreift also alle Arten von Angaben, ge¬ 
druckte und mündliche, insbesondere auch Ankündigungen in den Geschäftsräumen, auf 
den Aufklebezetteln oder sonstigen den Waren beigefügten Drucksachen, Anzeigen in 

Zeitungen usw. 

5. Fekthaltige Zubereitungen, die Butter oder Schweineschmalz zu ersetzen bestimmt 
sind, dürfen, abgesehen von Margarine und Kunstspeisefetl, nach § 1 der Verordnung 
über fetthaltige Zubereitungen vom 26. Juni 1916 (RBl. 589) nicht gewerbsmäßig 
hergestellt, seilgehalten, verkauft oder sonst in den Verkehr gebracht werden. Werden 
Zubereitungen ohne Verwendung von Fett hergestellt und als Ersatzmittel für Butter 
Schmalz oder andere Fette in den Verkehr gebracht, so werden sie regelmäßig unter die 
Verordnung gegen irreführende Bezeichnung von Nahrungs- und Genußmitteln fallen, 
da die jetzt allein noch zur Verfügung stehenden Rohstoffe im allgemeinen nicht geeignet 

sind, das Fett hinsichtlich der dabei hauptsächlich in Betracht kommenden Verwendungs¬ 
zwecke zu ersetzen, da Fette bisher künstlich nicht hergestellt werden können.
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13. Bel. über Zeitungsanzeigen. Dom 16, Dezember 1915, 
(RSBI. 827.) 

Wortlaut und Begründung in Bd. 3, 224. 

Leipz. 17 820 (Hamburg). Die Wortfaffung des $ 1 „Anzeigen... dürfen... nur 
mit Ungabe bed Namens... de3 Anzeigenden zum Aborud gebraddt werben” gibt nicht 
ausdrücklich an, wem diese Pflicht auferlegt it, ob dem nferenten oder dem Zeitungs. 
berleger oder Dem Druder oder dem verantwortlichen Nebakteur oder allen oder mehreren 
von ihnen. 63 ift Mat, daß der Anzeigende selbst am beiten über den Tatbejland unterrichtet 
ift, und daß die den Insertionsauftrag Ausführenden auf seine Angaben angewiesen 
find und nur in Ausnahmefällen beren Richtigkeit kontrollieren Lönnen. Die BD. würde 
baher ihren Zwed fehr mangelhaft erreihen, wenn fie die Anzeigenden jelbft von der 
Bestrafung ausnähme. Spricht schon diese Erwägung für die Auslegung der Vorinstanzen, 
so ist diese auch durchaus mit dem Wortlaute des $ I vereinbar. Anzeigen, deren Inhalt 
von den Auftraggebern bestimmt wird, werden von den Anzeigenden in erster Linie zum 
Abdruck gebracht. Die Tätigkeit der Hersteller der Druckschrift tritt bei dem Abdruck viel 
mehr in den Hintergrund, als bei dem sonstigen Inhalte der Zeitung. 

(Abschnitt 14 bis 17 in Bd. 3, 224ff.; 4, 771ff.) 

18. Bet. über die Regelung des Verkehrs mit Web-, Wirk-, Strick¬ 
und Schuhwaren. Dom 23. Dezember 1916. (RGBI. 1420.) 

Wortlaut in Bd. 3, 938. 

Literatur. 

Bachmann=Flemming, Der Berkehr mit Web.-, Wirk., Strick= und Schuhwaren 
(Stand vom Februar 1917). 

1. Allgemeines. 

1. RBellSt., Mitt. 17 Nr. 3, 3. Putzmacher und Puhmacherinnen, Kunstgewerb. 
lerinnen in Web-, Wirk- oder Strickwaren, Tapezierer, Polsterer und dergleichen Ge¬ 
werbetreibende sind, weil sie die Waren nach einer Verarbeitung weiter veräußern, nicht 
Verbraucher, sondern gleich den Schneidern als Kleinhändler anzusehen. Die Lieferungen 
an sie sind deshalb Großhandelsgeschäfte, die der Vorschrift des § 7, nicht aber der Klein¬ 
handelsvorschrift des § 11 (Bezugsschein) unterliegen. 

2. RBekl St., Mitt. 17 Nr. 3, 3. Die Kleider der Köche. Die im Beruf benötigte 
Kleidung der Köche ist als Arbeitskleidung im Sinne der Ziffer 5 der Erläuterung IV 
anzusehen; es gilt deshalb die Leitung von Betrieben, in denen Köche beschäftigt werden, 
als Verbraucher, der eines Bezugscheins der ordentlichen Bezugsscheinstelle bedarf. 
Ihrerseits darf die Betriebsleitung den einzelnen Köchen, gleichviel ob gegen Vergütung 
oder unentgeltlich die Arbeitskleidung ohne Bezugsschein liefern. Die unbedingte Sauber¬ 
keit, die in Küchenbetrieben herrschen muß, und die Forderung einer geeigneten Arbeits¬ 
kleidung für die in heißen Räumen arbeitenden Angestellten machen eine waschbare, 
häufig auswechselbare Bekleidung zur beruflichen Notwendigkeit. 

3. RBeklSt. 17 Nr. 5, 14. Der Handel mit den von der Kriegswirtschafts=Aktien¬ 
gesellschaft Geschäftsabteilung der Reichsbekleidungsstelle in den Verkehr gebrachten 

Web-, Wirk= und Strickwaren unterliegt gleichfolls den Beschränkungen der Verordnung. 

81. 
1. RBeklSt., Mitt. 17 Nr. 8, 9. Alle Gewebe aus reinem Papiergarn oder aus 

Papiergarn, gemischt oder verwebt mit anderen Spinnstoffen, sallen unter die Ver¬ 
ordnung. 

2. RBeklSt., Mit#t. 17 Nr. 8, 9. Pausleinwand ist Webware und ist bezugsschein¬ 

pfüchtig.



Bek. üb. d. Regelung d. Verkehrs m. Web=, Wirk=, Strick- u. Schuhwaren v. 23.Dezbr. 1916. 201 

3. RBeklt., Mitt. 17 Nr. 8, 9. Schuhwaren sind auch dann bezugsscheinpflichtig, 

wenn auch nur kleinere Teile aus Leder, Web., Wirk= oder Strickwaren, Filz, silzartigen 
Stoffen bestehen. Gummischuhe sind bezugsscheinpflichtig. 

4. RBeklSt., Mitt. 17 Nr. 8, 9. Ein bezugsscheinpflichtiger Stoff wird durch die 

beabsichtigte Verwendung für einen bezugsscheinfreien Gegenstand, z. B. Drell für eine 

Matratze, Federleinen für ein gefülltes Inlett nicht bezugsscheinfrei, sondern nur der 
fertig gekaufte Gegenstand ist frei. 

8 2 Ziffer 2, $ 12. 

1. RBekl t., Mitt. 17 Nr. 5, 14. Für solche Insassen von Heil- und Pflegeanftalten, 
Irrenanstalten und dergl., die auf eigene Kosten mit Web., Wirk=- und Strickwaren ver¬ 
sehen werden sollen, ist die Ausstellung von Bezugsscheinen nicht bei der für den Bedarf 
der Krankenanstalten zuständigen Reichsbekleidungsstelle — Abteilung B für Anstalts¬ 
versorgung — sondern bei der örtlichen Ausfertigungsstelle von Bezugsscheinen zu be¬ 
antragen. 

2. RBeklSt., Mitt. 17 Nr. 5, 14. Soweit Badeanstalten öffentliche oder private 
Krankenanstalten sind, ist ihr Bedarf auf dem von der zuständigen Landesregierung vor¬ 
geschriebenen Vordrucke und Wege anzumelden. 

Soweit Badeanstalten nicht derartige Krankenanstalten sind, dürfen ihnen Bezugs¬ 
scheine zum Zwecke der Beschaffung von Badewäsche nicht ausgefertigt werden. Sie 
müssen, soweit ihr Vorrat an Badewäsche nicht ausreicht, die Badegäste veranlassen, 
die erforderliche Badewäsche mitzubringen. 

3. RBeklSt., Mitt. 17 Nr. 5, 14. Die von den Gemeinden eingerichteten Ausferti¬ 
gungsstellen von Bezugsscheinen sind nicht befugt, zur Deckung des Bedarfs für Gemeinde¬ 
behörden und Gemeindebetriebe Bezugsscheine auszustellen, es sei denn, daß der in der 
Erläuterung IV Ziffer 7 behandelte Fall vorliegt. In allen anderen Fällen ist für Ge¬ 
meindeanstalten und Gemeindebetriebe der Bedarf auf dem von der Landeszentral¬ 
behörde vorgeschriebenen Wege anzumelden. Nachdem die Landeszentralbehörde die 
Anmeldung vorgeprüft hat, sertigt die Reichsbekleidungsstelle — Abteilung B für An¬ 
staltsversorgung — Bezugsscheine aus. 

* 2 Fiffer 3. 

RBeklSt., Mitt. 17 Nr. 5, 14. Da die Reichsbekleidungsstelle die Aufgabe hat, 
die Versorgung der Behörden mit Uniformstoffen für die bürgerlichen Beamten zu regeln, 
so haben sich alle in öffentlichen Diensten stehenden Beamten und Bediensteten bei Bedarf 
an Dienstkleidungsstücken an ihre vorgesetzte Behörde zu wenden. 

Für diese Personen dürfen deshalb Bezugsscheine auf Dienstbekleidungsstücke 
von der zuständigen Behörde des Wohnortes nach $$ 11 und 12 der Bundesratsverordnung 
nicht ausgefertigt werden. Die Regelung istin der Drucksache Nr. 90 der Reichsbekleidungs¬ 
Relle vom 8. Auguft 1916 enthalten, die ben Behörden auf Verlangen kostenlos zu¬ 
gefandt wird. 

87 

1. RBellSt., Mitt. 17 Nr. 5, 14. Das Bleihen, Färben, Bebruden oder fonftige 
Beredeln der Stoffe it Tein Verarbeiten der Waren im Sinne der Nusnahmebewilligung 
IV der Erläuterung IV unter DI. Gewerbetreibenden, die sich lediglich mit solcher Be¬ 
arbeitung befassen, kann deshalb die Bescheinigung IV nicht erteilt werden. 

Verarbeitern, welche die Waren nicht in ihrem Gewerbebetriebe verarbeiten, sondern 
die Verarbeitung durch selbständige Unternehmen (Zwischenmeister, Arbeitsstuben), 
bewirken lassen, kann die Bescheinigung IV nicht erteilt werden, es sei denn, daß sie 
die Waren nach sofortiger Verarbeitung alsbald unmittelbar den Verbrauchern zum Ver¬ 
lauf stellen.
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2. RBeklSt., Mitt. 17 Nr. 19, 61. Die Lieferungs= und Herstellungsbeschränkung 
des 5 7 der Verordnung vom 10. Juni/23. Dezember 1916 findet nach Abs. 3 des 57 
auf Schuhwaren keine Anwendung. Der Großhandel mit Schuhwaren — abgesehen von 
getragenen Schuhwaren — ist durch die Bundesratsverordnung über Preisbeschränlungen 
bei Verläufen von Schuhwaren vom 28. September 1916 (Rl. 1077), insbesondere in 
63 daselbst, geregelt. Die Vorschriften der Reichsbekleidungsstelle über die Bescheinigung IV. 
kommen deshalb bei dem Handel mit sertigen Schuhwaren nicht zur Anwendung. Soweit 
jedoch bei der Herstellung von Schuhwaren Web., Wirk= oder Strickwaren verarbeitet 
werden, kann solchen Verarbeitern, die bereits vor dem 1. Mai 1916 Web-, Wirk und 

Strickwaren gewerbsmäßig verarbeitet haben, beim Vorliegen auch der sonstigen Voraus¬ 
setzungen der Ausnahmebewilligung I vom 21. August 1916/8. Januar 1917 (Reichs¬ 
anzeiger 1916 Nr. 200, 1917 Nr. 7) die Bescheinigung 1V crteilt werden. 

98 9 bis 11. 
RBeki St., Mitt. 17 Nr. 19, 61. Verbraucher — Verarbeiter. Um den fortwährenden 

Verwechslungen der Begriffe „Verbraucher“ und „Verarbeiter“ zu steuern, wird nochmals 
darauf hingewiesen, daß nur das durch den Gebrauch erfolgende Abnutzen ein Verbrauchen 
im Sinne der Regelung des Verlehrs mit Web., Wirk., Strick- und Schuhwaren ist. Wer die 
Waren verarbeitet, um sein Erzeugnis, in dem Web-, Wirk= oder Strickware enthalten ist, 
zu verkaufen, ist nicht „Verbraucher“ sondern „Verarbeiter“. Es bleibt sich hierbei gleich, 
ob die Ware bei der Verarbeitung ihre selbständige Wesenheit einbüßt, wie z. B. beim 
Binden von Büchern, Herstellen von elektrischen Batterien, von Klavieren, von Munition, 
oder ob das Erzeugnis selbst noch als Web., Wirk= oder Strickware anzusehen isl. 

Solchen „Verarbeitern“, die ihr Erzeugnis nicht verbrauchen, sondern verkaufen 
wollen, darf ein Bezugsschein ( 11 der Verordnung vom 10. Yuni/23. Dezember 1916) 
nicht ausgestellt werden. Bezugsscheine können nur die „Verbraucher“ erhalten. 

Die gewerbsmäßigen „Verarbeiter“" können Waren von ihren Lieferanten, die 
mit ihnen bereits vor dem 1. Mai 1916 in dauernder Geschäftsverbindung gestanden haben, 
ohne Beschränkung erhalten (5 7). Sovweit solche alte, dauernde Geschäftsverbindung 
nicht besteht, wird der Bezug von Waren durch die „Bescheinigung IV” der amtlichen 
Handels= oder Gewerbevertretung ermöglicht. 

8 11. 

1. RBeklSt., Mitt. 17 Nr. 5, 14. Den Angehörigen der Jugendorganisationen 
und für Sportzwecke können Bezugsscheine für uniforme Bekleidung nur ausgestellt 
werden, wenn ohnedies die Notwendigkeit der Beschaffung eines Anzuges für den täg¬ 
lichen Gebrauch erwiesen ist. 

2. RBeklt., Mitt. 17 Nr. 5, 14. Liefert der Besteller den Stoff und wird vom Her¬ 
steller bezugsscheinpflichtiger Stoff zur Herstellung des bestellten Gegenstandes mitver¬ 
wendet, so darf der fertige Gegenstand nur gegen Bezugsschein über den mitverwendeten 
bezugsscheinpflichtigen Stoff abgegeben werden. Dasselbe gilt auch für Ausbesserungen 
und Wiederherstellungen. 

3. RBCHEt., Mitt. 17 Nr. 5, 14. Schuhwaren, die zur Ausbesserungrund Wieder¬ 
bheritellung gegeben wurden, können ohne Bezugsschein zurückgeliefert werden. 

4. NBek'St., Mitt. 17 Nr. 5, 14. Für Tisch= und Bettwäsche der Gastwirtschaften, 
Gasthöfe, Pensionen und dergl. sind Bezugsscheine nicht mehr zu erteilen. Sie haben sich 
mit dem vorhandenen Bestand zu behelfen. 

5. RBellSt., Mitt. 17 Nr. 5, 14. Pensionaten sind Bezugsscheine auf Bett= und 
Hauswäldhe nicht mehr zu erteilen, ba fich die Forderung durchführen läßt, Kap die Pen- 
fionäre außer der Leibwäsche auch die Betl- und Hausmwäfche mitzubringen haben. 

6. RBeklSt., Mitt. 17 Nr. 5, 14. Die Notwendigkeit zur Beihhaffung von Gegen- 
ständen, für die augenblicklich kein Bedarf vorliegt, sondern erst künftig voraussichtlich 
eintreten wird, kann nicht anerkannt werden.
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gg 11 und 12. 
. 

NBeklSt., Mitt. 17 Nr. 5, 15. Beschwerden über die Geschäftsbehandlung bei den 

Prüfungs= und Ausfertigungsstellen find nicht an die Reichsbekleidungsstelle, sondern 

an die Landeszentralbehörden bzw. die von ihnen mit der Ausführung der gesetzlichen 

Bestimmungen beauftragten Behörden, also in der Regel on die Kommunalverbände 

oder diesen unmittelbar vorgesetzten Behörden zu richten. 

12. 
ö 1. RBellSt., Mitt. 17 Nr. 5, 15. Die Reichsbekleidungsstelle ſpricht ſich entſchieden 
gegen bie Erhebung von Gebühren für die Ausfertigung von Bezugsfcheinen aus. Zu¬ 
ständig für die Entscheidung sind die Landeszentralbehörden. 

2. RPBellSt., Mitt. 17 Nr. 5, 15. Dienstboten gehören nicht zur Familie; für fie 
sind besondere Personalkarten zu führen. 

3. MBeklSt., Mitt. 17 Nr. 5, 15. Vereine sind hinsichtlich derienigen Gegenstände, 

die in gemeinschaftlicher Benutzung der Mitglieder verbleiben sollen, Verbraucher, aber 
nicht hinsichtlich solcher, die in dauernde persönliche Benutzung bestimmter einzelner 
Mitglieder übergehen sollen. Bezugsscheine können hinsichtlich der letzteren nur auf den 
Namen des einzelnen Mitgliedes ausgefertigt werden. 

4. RBeklSt., Mitt. 17 Nr. 5, 15. Die Ausfertigungsstellen haben zu prüfen, ob der 
Antragsteller einer Familie angehört und schon durch das Familienhaupt auf dessen 
Namen Waren erhalten hat. Scheidet er aus der Familie aus und wird er wirtschaftlich 
selbständig, so ist eine Personalkarte anzulegen und sind die früher für ihn bewilligten 
Gegenstände für ihn dort nachzutragen. 

8a. 
R. III, LeipzZ. 17 799, Nedht 17 264 Nr. 507. Auch der Angeftellte, der ohne 

Bezugsschein verkauft, ist strafbar. 

19. Bek., betr. Anderung der V. über die Negelung des Verkehre 
mit Web-, Wirk-, Strick- und Schuhwaren v. 10. Juni'23. Hezember 

1916 (REl. 1420). 

a) Vom 1. März 1917. (86l. 196.) 
[ER.] Art. I. Die Verordnung über die Regelung de3 Verkehrs mit Web., Wirk., Strick¬ 
und Schuhmaren vom 10. Zuni/23. Dezember 1916 (MGU. 1420) wirb wie folgt ge- 
ändert: 

1. Im $ 18 wird folgender Abf. 2 eingefügt: 
Für die Überwadhung der Einhaltung der Vorfchriften der 8 7 bis 9, 10 

bis 13 ist auch die Reichsbelleidungsstelle zuständig. Die nad Abi. 1 als zu¬ 
ständig bestimmten Behörden im Sinne der 1§8. 12, 13 sowie des §5 15 sind ver, 
pflichtet, der Reichsbekleidungsstelle auf Verlangen Auskunft zu erteilen. 
Im $ 20 Abi. 1 wird eingefügt: 

6. wer zwed3 Erlangung eines Bezugsfcheind gegenüber einer mit der Prüfung 
der Notwendigkeit der Anfchaffung nad) $ 11 Abf. 3 betrauten Stelle oder einer 
für die Ausfertigung des Bezugsscheins zuständigen Behörde vorsätzlich unwahre 
oder unvollständige Angaben macht. 

Art. 1I. Die Verordnung tritt am 3. März 1917 in Kraft. Der Reichskanzler 
bestimmt den Zeitpunkt des Außerkrafttretens. 

b) Vom 11. Oktober 1917. (Röl. 895.) 
IB##] Art. I. Die Verordnung über die Regelung des Verkehrs mit Web., Wirk., Strick¬ 
und Schuhwaren vom 10. Juni/23. Dezember 1916 (Rl. 1420) wird wie folgt geändert: 

Der $ 5 erhält folgende Fassung: 
Der Beirat besteht aus dem Vorsigenden des Vorstandes der Reichsbeklei¬ 

dungsstelle als Vorsitzendem, fünf Königlich Preußischen Regierungsvertretern und 

»
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je einem Königlich Bayerischen, Königlich Sächsischen, Königlich Württembergischen, 
Großherzoglich Badischen, Großherzoglich Sächsischen und Elsaß-Lothringischen 
Regierungsvertreter. Außerdem gehören ihm an der Vorsitzende des nach § 16 zu 
bildenden Ausschusses, je zwei Vertreter des Deutschen Städtetags und der Ver¬ 
braucher, je ein Vertreter des Deutschen Handelstags, des Deutschen Landwirt, 
schaftsrats, des Kriegsausschusses für die deutsche Industrie, des Handwerks und 
acht weitere Vertreter; der Reichskanzler ernennt die Vertreter und ihre Stell¬ 
vertreter sowie einen Stellvertreter des Vorsitzenden. 

Art. II. Die Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung (13. 10.) in Kraft, 
Der Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außerkrafttretens. 

Hierzu: 

a) Bek. des Reichskanzlers über Bezugsscheine v. 31. Oktober 1916 
(RGBl. 1218) mit dem Zusatz v. 8. Dezember 1916 (REl. 1345. 

Wortlaut in Bd. 3, 237. 

Bek. der Reichsbekleidungsstelle über Anderung der Freiliste. Vom 13. Oktober 1917. 

(Mitt. 17 161.) 

8 11 SD. 10. 8./23. 12. 16; §8 1, 2 BefugnisD. 22. 3. 17.) I. Das Verzeichnis A 
(Freiliste) und die beiden letzten Absätze des § 2 der Bek. des Reichskanzlers über Bezugs¬ 

scheine vom 31. Oktober 1916 (RBl. 1218) erhalten folgende Fassung: 

Verzeichnis A (Freiliste). 

Stoffe aus Natur= oder Kunstseide. 

2. Halbseidene Stoffe, sofern Kette oder Schuß ausschließlich aus Natur- oder 
Kunstseide besteht, und halbseidene Sammete. 

3. Alle Gegenstände, die abgesehen von Futter und Zutaten ausschließlich aus den 
unter Nr. 1 und 2 genannten Stoffen hergestellt sind. Für Strümpfe und Hand¬ 
schuhe gelten jedoch die Bestimmungen unter Nr. 4. 

4. Strümpfe und Soden aus Natur= oder Kunstseide. Darunter sind auch solche 
zu verstehen, die zu drei Vierteln oder mehr — der Fläche nach — aus Natur¬ 
oder Kunstseide bestehen. 
Füßlinge (Ersatzfüße). 

Baumwollene, halbseidene und seidene Handschuhe, mit Ausnahme aller ganz 
oder teilweise gefütterten oder doppelt gearbeiteten oder geklebten Stoffhand¬ 
schuhe. 

5. Bänder, Kordeln, Schnüre und Litzen. Schnürsenkel, Hosenträger und Strumpf¬ 
bänder. Gürtel aus Gummiband. 

6. Spitzen und Besatzstickereien. 
Wäschestickereien, gemusterte und bestickte Tülle und Spitzenstoffe, sämtlich nur 
bis zu einer Breite vom 30 cm. Tapisseriewaren, Posamentierwären für Möbel¬ 
und Kleiderbesatz, Taschen mit oder ohne Bügel, Lampenschirme, Lichtblender. 

Als Tapisseriewaren gelten vorgezeichnete, unfertige oder fertige, mit der 
Hand oder maschinell hergestellte Nadelarbeiten und sonstige Handarbeiten, 
die als Zimmerschmuck oder als Gebrauchsgegenstände dienen. Alle Be¬ 
kleidungsstücke, Taschentücher und Bettwäsche gelten nicht als Tapisserie¬ 
waren im Sinne des vorstehenden Absatzes. f 

Müsgen, Hauben, Hüte und Schleier.‘ \ 
Schirme und Schirmhüllen. 
Teppiche, nicht waschbare Läuferstoffe. 
Polsterwaren. 

—
 

*
*
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10. 

11. 

14. 

15. 

Steppdecken und Daunendecken, deren Ober= und Unterseite nur aus Seide besteht. 
Sofakissen. 

Bestickte, bemalte oder bedruckte Fahnen, die mindestens zu einem Drittel der 
Fläche mit Bildwerk, Buchstaben oder Zahlen versehen sind. 

Matratzen und fertig gefüllte Juletts sind bezugsscheinpflichtig. 
Gobelinstofse, Gobelins und Brokate, gemustert gewebte Möbelstoffe sowie 
ungefütterte Gardinen, ungefütterte Decken und andere ungefütterte Gegen¬ 
stände, die aus vorgenannten Stoffen hergestellt sind. Decken aus Plüsch oder 
Mogquettestoff. 

Alle einfarbigen und bedruckten Möbelstoffe sind bezugsscheinpflichtig, so¬ 
fern sie nicht unter Ziffer 1 und 2 der Freiliste fallen. 

Tüll=, Mull- und Madras-Gardinen und -Vorhänge, sämtlich, soweit sie mit 
einem abgepaßten Muster gewebt ſind. 
Gemusterte Tüll=, Mull= und Madras-Gardinen meterweise, sofern sie ein Muster 
haben, das sie nur als Gardine kennzeichnet. 
Konfektionierte Gardinen, konfektionierte Portieren, konfektionierte Fenster- und 
Wandbehänge. 
Ungefültterte Decken, die zur Hälfte oder mehr — der Fläche nach — aus Tüll, 
Filet, Stickerei= oder Spitzenstoff bestehen. 

Canevas und Kongreßstoffe sind bezugsscheinpflichtig. 
Baumwollene Steckereistoffe, baumwollene gewebte oder gewirkte Spitzenstoffe 
und baumwollene glatt oder gemustert gewebte undichte Kleiderstoffe. 
Baumwollene bedruckte undichte Kleiderstoffe. 

15b. Alle Gegenstände, die abgesehen von Futter und Zutaten ausschließlich aus 

16. 

17. 

19. 

21. 
23. 
24. 

28. 
29. 

31. 

35, 

36. 

37, 

den unter Nr. 14 und 15 genannten Stoffen hergeflellt find. 
Verbandstoffe und Damenbinden, orthopädische Bandagen, Schweißblätter. 
Wegen orthopädischer Korsette siehe Nr. 24. 
Konfektionierte genähte Weißwaren (ungewaschen), insbesondere Bäsfschen, 
Rüschen, Halskrausen, Jabots. 
Uniformbesatz, Militäruniformen. 
Miltärausrüstungsgegenstände, die ausschließlich nur von Militärpersonen ge¬ 
tragen oder benutzt werden, nicht aber solche Gegenstände, die üblicherweise 
auch von Zivilpersonen getragen oder benutzt werden. 

Schuhe, Stiefel, Wickelgamaschen, Wäsche, Handschuhe und dergleichen sind 
keine Militärausrüstungsgegenstände. 

Mit Pelz gefütterte oder überzogene Kleidungsstücke. 
Gummiunterlagen. 6 
Korsette, soweit sie am 31. Oktober 1916 fertiggestellt waren. 
Orthopädische Korsette, sofern sie in jedem Einzelfalle nach ärztlicher Anweisung 
besonders angefertigt werden. 
Kravatten. 
Taschentücher, die ein unbesticktes Mittelstück von höchstens 400 Quadrat-=Zenti¬ 
metern haben und mindestens zu einem Drittel der Gesamtfläche aus einem 
abgepaßten Spitzenrand oder eingearbeiteter Stickerei bestehen. 
Holzschuhe, die ganz aus Holz oder in Verbindung mit einer Spange von höchstens 
2 cm Breite oder mit einem Kissen hergestellt sind. 
Gummimäntel und gummierte Badeartikel. Der Gummierung steht Ersatz¬ 
gummierung gleich. 
Spielwaren aus Web-=, Wirk- und Strickwaren, soweit die dazu erforderlichen 
Stoffe am 2. September 1916 bereits zugeschnitten waren. 
Gegenstände, deren Kleinhandelspreis nicht mehr als 2 M. für das Stück beträgt, 
mit Ausnahme von Strümpfen, Handschuhen, Taschentüchern, Scheuertüchern, 
Staubtüchern, Fußlappen.
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Für Stoffe gilt jedoch die Bestimmung unter Nr. 38. Von diesen Gegenständen 
darf zu gleicher Zeit an dieselbe Person nicht mehr als je 1 Stück derselben Ware 
äußert werden. 

38. Stoffe bis zu Längen von 30 cm, sowohl Reste wie vom Stück geschnitten, sofern. 
der Kletuhandelspreis für diesen Stoffrest oder dieses abgeschnittene Stofsstück 
nicht mehr als 2 M. beträgt. Von diesen Stoffresten oder abgeschnittenen 
Stoffstücken darf zu gleicher Zeit an dieselbe Person nicht mehr als je 1 Stück 
derselben Ware veräußert werden. Auch dürfen diese mit anderen bezugsschein¬ 
pflichtigen Stosse oder Mengen zusammenhängend nicht verkauft werden. 

In Fällen, in denen Rabatt auf die Preise gewährt wird, sind die Preise nach 
Abzug des Rabatts maßgebend. 

Alle nach dem 31. Oktober 1916 jertiggestellten Korsette müssen vor der Fertigstellung 
auf der Innenseite am unteren Rande oder auf der unteren Innenseite der Rückenstange 

den deutlich sichtbaren, umauswaschbaren Stempel: | Rad) dem 31. Dtiober 1916 fertig. 

geſtellt. erhalten. Von dem in der Bekanntmachung vom 31. Oktober 1916 vorgeschrie¬ 

benen Aufnahmeverzeichnis sind auch künftig die verkauften Korsette abzuschreiben. Das 
Verzeichnis ist sorgsam aufzubewahren und den ÜUberwachungspersonen auf Verlangen 
vorzulegen. 

II. Die Bekanntmachung tritt sofort in Kraft. 

(Abschnitt b und c in Bd. 3, 242 fff.) 

Nr. 4. 

Neklt., Mitt. 17 Nr. 5, 15. Baumwollene Handschuhe, von denen das Dutzend¬ 
paar schwerer als 250 Gramm wiegt, sind keine leichten Sommerhandschuhe; sie sind 
bezugsscheinpflichtig. 

Nr. 6. 

ABeklSt., Mitt. 17 Nr. 5, 15. Tapisseriewaren im Sinne von Nr. 6 sind: 
Vorgezeichnete unfertige oder fertige mit der Hand oder maschinell hergestellte 

Nabelarbeiten, die als Zimmerschmuck oder als Gebrauchsgegenstände dienen. 
Als Tapisseriewaren gelten nicht: 
Alle Bekleidungsgegenstände, Taschentücher, Leib- und Bettwäsche obiger Art. 

Nr. 6. 14 und 15. 

RBeklSt., Mitt. 17 Nr. 5, 15. Baumwollene Wäschestickereien und gemusterte 
oder beslickte Tülle fallen auch unter Nr. 14 und 15 und sind daher auch in Breiten über 
30 em frei. 

Nr. 9. 

NBellSt., Mitt. 17 Nr. 5,15. Läuferjhoner aus Leinen und Baummolie find feine 
Läuferstofse und sind bezugsscheinpflichtig. 

Nr. 14. 

RBeklSt., Mitt. 17 Nr. 5, 15. Steckereistoffe sind nur solche Stoffe 
a) die entweder in regelmäßig wiederkehrenden Nbftänden mit einem ficdy über 

die ganze Fläche gleichmäßig mieberholenden Mufter verfegen find, 
b) oder bei benen zwar nur die Kanten beftidt find, die beftidte Fläche aber min¬ 

destens ein Dritiel der ganzen Fläche beträgt. 

Nr. 14 und 15, ⸗ 

RBellSt., Mitt. 17 Nr. 5, 15. Baumwollene undichte Kleiderstbffe find insbe¬ 
sondere baumwollene Schleierstosse (Waschvoiles), Batiste, Mulls, Krepps und Krepons, 
sofern der lichte Zwischenraum zwischen den Kettsäden ebensoviel oder mehr beträgt 
wie die Dicke der Kettfäden, und zugleich der lichte Zwischenraum zwischen den Schuß¬
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fäden ebenso groß oder größer ist wic die Dicke der Schußfäden, und glatte ungemusterte 

Tülle. 

Nr. 24. 
RBeklSt., Mitt. 17 Nr. 5, 16. Reformkorsette, Hüftenformer und ähnliche Ber 

kleidungsstücke sind nur als Korsette anzusehen, wenn sie mit Stangen oder Versteifungen 
und Schnürungen versehen sind; andernfalls gelten sie als Unterwäsche. 

Büstenformer, Plastrons, Büstenhalter, Geradehalter, gestrickte Kinderleibchen und 
ähnliche Gegenstände sind Unterwäsche und demnach bezugsscheinpflichtig. 

Nr. 35. 

ReklSt., Mitt. 17 Nr. 5, 16. Gummiersatz ist Gummierung mit Gummiregenerat. 
Olzeug, Agirin, Schlangenhaut, Regenhaut, sowie poröse Imprägnierungen und 

dgl. sind bezugsscheinpflichtig. 

Nr. 37. 

Beklt., Mitt. 17 Nr. 5, 16. Die nach Nr. 37 der Freiliste freigegebenen 30 cm 
dürfen nur einzeln gejhnitten abgegeben werben. Seinesfalls dürfen fie mit anderen 
Waren oder Mengen, die nur gegen Bezugsſchein erhältlich find, verbunden fein. 

Anordnungen der Neihsbelleidungsitelle. 

{Zu vgl. Bo. 4, 771.) 

I. Anordnungen von allgemeiner Bedeutung. 

a) Anweifung über abgelteferte getragene Uniformen vom 31. FZannar 1917 mit den 

Änderungen vom 21. April und 30. Junt 1917. (Mitt. 17 Mr. 4, 1; Ar. 11, 1; 

Zr. 21, 70.) 

5 9a Bebmßn. 10. 6.23. 12. 16; 88 3, 5 Bek. über getr. Kl. 23.12.16; 3 6 Abi. 2 
Ansführbest.] 

5 1. Allgemeines. Der RBeklSt. ist durch § 3 der Bek. über den Verkehr mit 
getragenen Kleidungs= und Wäschestücken und getragenen Schuhwaren v. 23. Dez. 1916 
der ganze Bestand an getragenen Uniformen, die an den behördlich errichteten Annahme¬ 
stellen abgeliefert werden, vorbehalten. Auch dieser Zweig der Bewirtschoftung ge¬ 
tragener Bekleidung ist von größter Wichtigkeit, da im Verbrauch der Vorräte an Uniform¬ 
tuchen und ungetragenen Uniformen größte Sparsamkeit erforderlich ist. 

Den Kommunalverbänden wird es daher zur Pflicht gemacht, neben getragenen 
Kleidungs- und Wäschestücken und getragenen Schuhwaren der bürgerlichen Bevölkerung 
auch Uniformen jeder Art anzunehmen und in geeigneter Weise dahin zu wirken, daß 
alle entbehrlichen Uniformstücke auch wirklich abgegeben werden. 

In Betracht kommen die Uniformen gefallener Offiziere und anderer Angehöriger 
des Heeres, die sich ihre Uniformen selbst beschafft haben (z. B. Einjährig-Freiwillige), 
die entbehrlichen Uniformen von aktiven Offizieren und solchen des Beurlaubtenstandes; 
ferner die Unisormen sämtlicher Beamten, z. B. der Eifenbahn- und Postverwaltung, 
der Polizei- und anderer Behörden. Gleichgültig ist, ob die Uniformen in Schnitt oder 
Farbe noch vorschriftsmäßig, ob sie gut oder schlecht erhalten sind; auch schlecht erhaltene 
Stücke sind für die Wiederherstellungsarbeiten durchaus zu verwerten. 

Anzunchmen sind alle Uniform-Oberkleidungsstücke, also Mäntel, Röcke (sowohl 
lange Röcke, wie Waffenröcke aller Art), Litewken, Blusen, Beinkleider (lange und Reit¬ 
beinkleider) ohne Rücksicht auf den Stoff, ebenso auch alle Unisormmützen. 

#§ 2. Allgemeine Grundsätze der Bewirtschaftung. Die RBeklSt. hat die 
Bewirtschaftung der getragenen Uniformen in eigene Verwaltung übernommen, um eine 
möglichſt vollständige Ausnutzung der abgelieferten getragenen Uniformen herbeiführen 

und dem Bedarf größerer Behörden an wiederhergestellten Uniformen entsprechen zu
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können. Zu diesem Zwecke hat sie vorläufig fünf Uniformsammelläger eingerichlet, denen 
bestimmte Gebiete zugeteilt sind (vgl. § 3). 

Die Festsetzung des Preises für die abgelieferten Uniformen erfolgt erst an den 
Sammellägern der RBellSt. durch sachkundige Schätzer auf Grund einheitlich festgesetzter 
Taxen, so daß die Annahmestellen der Kommunalverbände sich mit der Abschähung nicht 
zu befaffen brauchen. Bei ber Ausarbeitung der Tazen ift besonders Bedacht darauf ge¬ 
nommen, daß für die eingesandten Uniformen angemessene Preise festgesetzt werden. 
Die festgesetzten Beträge werden den Annahmeftellen zugejandt, von mo fic den Ab. 
lieferern auszuliefern jind. 

8 3. Uniformfammelläger der RBekl St. und deren Zuständigkeit. 
Uniformsammelläger der NBeklSt. sind in folgenden Städten eingerichtet: 

1. in Berlin, Chausseestraße 42 

mit der Zuständigkeit für: 
die Provinz Brandenburg mit Berlin, das Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin, 
die Provinz Sachsen, das Großherzogtum Mecklenburg-Strelitz, 
die Provinz Schleswig=Holstein, das Herzogtum Braunschweig, 
die Provinz Hannover, das Fürstentum Waldeck, 
das Großherzogtum Oldenburg (mit die drei Freien und Hansastädte: Hamburg, 
Ausnahme von Birkenfeld), Lübeck, Bremen. 

2. Breslau, Schweidnitzerstraße 5 

mit der Zuständigkeit für: 
die Provinz Schlesien, die Provinz Pommern, 
die Provinz Ostpreußen, die Provinz Posen. 
die Provinz Westpreußen, 

3. Cöln, Haudelsstätte Manritius 

mit der Zuständigkeit für: 
die Rheinprovinz einschl. Birkenfeld, das Fürstentum Lippe-Detmold, 
die Provinz Westfalen, das Fürstentum Schaumburg-Lippe. 
die Provinz Hessen=Nassau, 

. 4. Dresden=A. 
mit der Zuständigkeit für: 

das Königreich Sachsen, das Herzogtum Sachsen=Anhalt, 
das Großherzogtum Sachsen=Weimar¬ das Fürstentum Schwarzburg-Sonders¬ 

Eisenach, haufen, 
das Herzogtum Sachsen=Coburg=Gotha, das Fürstentum Schwarzburg=Rudolstadt, 
das Großherzogtum Sachsen=Meiningen, das Fürstentum Reuß jüngere Linie, 
das Herzogtum Sachsen=Altenburg, das Fürstentum Reuß ältere Linie. 

5. Stuttgart, Hanfaban. 

mit der Zujtänbigfeit für: 
dad Königreich Württemberg, die Reichslande Elsaß-Lothringen, 
das Großherzogtum Baden, die Hohenzollern'schen Lanbe. 
das Großherzogtum Hessen, 

Die Annahmestellen haben die angenommenen Unisormen nur an das für ihr 
Gebiet zuständige Sammellager abzusenden. Die Sammelläger führen die Bezeichnung 

„Uniformen-Sammellager der RBellSt.“ unter Zusatz der Stadt, in der sie ihren Sitz# 
haben. Auf genaue Bezeichnung ist bei Zusendungen an das zuständi ige Sammellager 
besonders zu achten. 

#§s 4. Verfahren bei der Annahme getragener Uniformen. Die An¬ 
nahme getragener Uniformen erfolgt bei den behördlich zugelassenen Annahmestellen 
grundsätlich gegen den von dem zuständigen Sammellager nach der Üübersendung fest¬
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zusehenden Kaufpreis, also entgeltlich. Unentgeltlich angebotene Stücke können die An¬ 
nahmestellen auch ohne Gewährung einer Entschädigung annehmen. 

Die abgelieferten Uniformen find in das allgemein vorgeschriebene Annahme¬ 
buch einzutragen. (5 5 der Ausführungsbest. der RBeklSt. über getragene Kleidung, 
Wäsche und Schuhwaren v. 23. Dez. 1916.) Von der Annahmestelle ist außerdem ein 
von der RBeklSt. für die Annahme getragener Uniformen vorgesehenes Vordruckbuch 
zu benutzen. Die ordnungsmäßige Ausfüllung dieses Bordrucks ift für einen geregelten 
Geschäftsverkehr zwischen den Annahmestellen und den zuständigen Sammellägern un¬ 

erläßlich. 
Dieses Vordruckbuch wird den Kommunalverbänden unentgeltlich von der RBeklSt. 

Drucksachenverwaltung, auf Bestellung geliefert. Eine Anweisung über eine richtige Ver¬ 
wendung dieser Vordrucke befindet sich in jedem Buche. 

§ 5. Verbot der Erteilung von Abgabebescheinigungen. Gegen Ab¬ 
lieferung getragener Uniformstücke dürfen Abgabebescheinigungen zur Erlangung eines 
Bezugsscheines ohne Prüfung der Notwendigkeit der Anschaffung nicht erteilt werden. 

86. Berjendung der abgelieferten Uniformen. Die Berfendung der ab- 
gelieferten Uniformen an ba3 zuftändige Eammellager foll von den Annahmeftellen 
möglidjjt bald, fpäteftens eine Woche nach ihrer Ablieferung, bewirkt werben, damit bie 
Auszahlung des erst an dem Sammellager festzusetzenden Kaufpreises nicht unnötig 
hinausgezögert wird. 

Die Verpackung muß dem Umfange der jeweiligen Sendung entsprechend aus¬ 
geführt werden. 

Jedes abgelieferte Stück muß mit einem haltbaren Etikett versehen sein, das ent¬ 
sprechend der in dem Vordruckbuch mitgeteilten Anweisung genau auszufüllen ist. Be¬ 
sonders ist darauf zu achten, daß jedes Etikeitt den Namen des absendenden Kommunal= 
verbandes enthalten muß. 

§ 7. Feststellung des Kaufpreises. Die Feststellung des Preises für abgelieferte 
Uniformen erfolgt in der Sammelstelle sofort nach Eingang der Stücke. Die festgesetzte 
Summe wird den Annahmestellen zur Auszahlung eingesandt. Der im Wege der Ab¬ 
schätzung in dem Uniformsammellager festgestellte Preis ist für sämtliche Beteiligte bindend. 
Die in § 6 der Ausführungsbestimmungen der RBeklSt. über getragene Kleidung, Wäsche 
und Schuhwaren vom 23. Dezember 1916 hierfür geltend gemachten Bestimmungen 
sind auch für getragene Unisormen maßgebend. 

88 Dezinjeltion. Alle Uniformen werden in den Uniformjammellägern der 
RBeklSt. desinfiziert, so daß sich irgendwelche Maßnahmen der Kommunalverbände 
oder der von ihnen eingerichteten Annahmestellen in dieser Beziehung erübrigen. 

5 9. Festsetzung des Selbstkostenpreises und Verrechnung mit den 
Kommunalverbänden. Die Kommunalverbände sind berechtigt, von der RBeklt. 
die Erstattung der ihnen durch die Annahme, Verpackung und die Zusendung entstehenden 
Unkosten zu verlangen. 

Die RBeklSt. ersetzt den Kommunalverbänden für die durch die Annahme und 
Verpackung entstehenden Unkosten 0,30 M. für jedes Unisorm-Oberkleidungsstück, 0,05 M. 

für jede Mütze und außerdem für jedes entgeltlich abgelieferte Uniformstück 10 Proz., 
für jedes unentgeltlich abgelieserte Uniformstück 20 Proz. des vom Sammellager fest¬ 
Lesetzten Kaufpreises. Darüber hinaus können Unkosten nicht vergütet werden. 

Wertvolles Packmaterial (Fässer, welche sich zur Verpackung größerer Mengen von 

getragenen Uniformen gut verwenden lassen, Kisten und dergl.) werden entsprechend 
vergütet oder zurückgesandt. Die Versendungskosten sind, für jede Sendung getrennt, 
dem zuständigen Sammellager mit dem Verzeichnis der eingesandten Stücke genau an¬ 

zugeben; sie werden den Kommunalverbänden ebenfalls ersetzt. 
Die den Kommunalverbänden hiernach zustehenden Beträge werden ihnen zu¬ 

sammen mit dem durch Schätzung festgesetzten Kaufpreis der Uniformen überwiesen. 

Kriegsbuch. Bd. 5. 14
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810. Beaufſichtigung des geſamten Wirtschaftsbetriebes. Die Leitung 
des gesamten Wirtschaftsbetriebes erfolgt durch die Ersatzstoff=Abteilung E der RBeklSt. 
an die daher alle Fragen allgemeiner Natur zu richten sind. 

Fragen, die sich aus dem Geschäftsverkehr mit den zuständigen Sammellägern 
ergeben, sind durch unmittelbaren Verkehr mit diesen Stellen zu erledigen. 

8 11. Geltungsbereich der Anweisung. Die Vorschriften finden im Gebiete 
des Königreichs Bayern vorläufig keine Anwendung. 

Die Kommunalverbände des Königreichs Bayern sind befugt, sämtliche ihnen an¬ 
gebotenen Uniformen für sich zu erwerben, zu bearbeiten und wieder zu veräußern. Die 
Landeszentralbehörde ist berechtigt, nähere Vorschriften hierüber zu erlassen und ins¬ 
besondere die gesamte Bewirtschaftung der gelragenen Uniformen in eigene Verwaltung 
zu übernehmen. 

b) Bek. über neue Bezugsscheinmuster. 

4) Dom 20. Februar lalr. (Mitt. 17 Air. 5, 2.) 

— Diese Bek ist ersetzt hinsichtlich der Muster A 1 und B 1I durch die Bek. 6 und 
hinsichtlich des Musters ClI durch die Bek. y. Geltung hat alfo nur nod) das nadhftehend 
abgedrudte Mufler D. - 
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gültig nur für ein Baar ber nadjjtehenden Luxusschuhwaren: 

a) Schuhtvaren, deren Schäjte ganz oder zum Teil aus feinjarbigem, 
echtem Ziegenleder (Chevrcau) oder aus feinfarbigem Kalbleber oder | 
Lackleder (nicht Ladtuch) jeder Art beftehen. | 

Dazu gehören nicht Schuhwaren, die nur Lackseder=Vorder¬ 
kappen haben, sowie Schuhwaren, deren Schäfte aus braunem / 
Biegenleber (Chevreau) oder braunem Kalbleder, one Nüdjicht auf ! 
die Farbentöne bestehen. 

oder b) Gesellschafts= oder Tanzschuhe aus Lackleder (nicht Lacktuch), Seide, 
Atlas, Brokat oder Sammet, 

oder c) Hausschuhe oder Pantoffel mit Absätzen von mehr als 3em Höhe, deren! 
Schäfte aus Seide, Atlas, Brokat, Sammet, Lackleder (nicht Lacktuch) 
oder Wildleder (Sämisch=Leder) bestehen. 

oder d) Reitstiefel, deren Schäfte ganz oder zum Teil aus Lacklsder bestehen. 

Anwelfung für die Ausfertigungsbehörde: Ausgefertigt. 

Dieser Bezugsschein ist ohne Prüfung (Ort und Datun::: . . . . . . . . .. 
der Notwendigkeit der Anschaffung und , . 
nur gegen Abgabe einer Abgabebeschei. (Unterschrift des mit der 
nigung (Vordruck NBeflSt. 152) über ein Ausfertigung Beauftragten) ! 

Paar Schuhe ober Stiefel, deren Unter- (Stempel ber ausfertigenden 
boden aus Leder besteht, auszufertigen. Behörde): \ 

Rückseite beachten. 
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(Nückjeite.) 

Der Bezugsschein ist nicht übertragbar. 

Er ist überall im Deutschen Reiche gültig. 

Er gibt kein Recht auf Lieferung der Ware. 

Für jedes Paar Luxus-Schuhwaren ist ein besonderer Bezugsschein auszuftellen. 

Der Gewerbetreibende darf nur gegen Abgabe eines mit Ort und Datum ver¬ 
sehencn, von der zuständigen Behörde des Käufers oder Bestellers abge¬ 
stempelten und von dem mit der Ausfertigung Beauftragten unter- 
schriebenen Bezugsscheines licfern. 

Die Übertretung vorstehender Bestimmungen oder die mißbräuchliche Verwen¬ 
dung des Bezugsscheines, insbesondere seine Übertragung oder die Ver¬ 
wendung für eine andere Person als die, auf die er ausgestellt ist, wird mit 
Gefängnis bis zu 6 Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 15 000 M. bestraft. 

6) Vom 13. Oktober 1917 (Mitt. 17 170.) 

[5 2 Befugnis SO. 22. 3. 17; 8 12 Abſ. 2 B0. 10. 6./23. 12. 16.] 

g 1. An Stelle ber biäherigen Bezugsscheinvordrucke Al und BI treten neue 
Borbiude A II und BII, bie in Nr. 36 der Mitteilungen der RBellSt. (zu beziehen von 
der Preßabteilung der ABellSt., Berlin W 50, Nürnberger Pla& 1, gegen Voreinjenbung 
von 30 Bf.) abgebrudt find. 

Die Bezugsicheine AII und B II jind nur innerhalb zweier Monate, vom Tage 
der Ausfertigung ab gerechnet, gültig. 

#§*2. Die Bezugsscheinvordrucke & I, B1 sind aufzubrauchen. Ihr Neu= bzw. Nach¬ 
druck ist verboten. 

Der erste Bedarf an Bezugsscheinvordrucken A II, B 11 nur zur Verwendung für 
die Bezugsschein=Erteilung gegen Abgabebescheinigung — vgl. § 3 Abs. 1 und §5 5 Abs. 2 
der Bek. der RBekll t. über die Erteilung von Bezugsscheinen bei Abgabe gebrauchter 

Kleidung und Wäsche vom 13. Oktober 1917 (Reichsanzeiger Nr. 244) — geht den Kom¬ 
munalverbänden ohne Bestellung zu. Der weitere Bedarf an diesen Bezugsscheinvor¬ 
drucken A II, B II ist auf dem den Kommunalverbänden gleichzeitig zugehenden Bestell¬ 

14*
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schein Nr. 466 bei der RBeklSt. Druckfachenverwaltung, Berlin W 50, Nürnberger Platz 1, 
zu bestellen; Bestellungen, die nicht auf dem vorgeschriebenen Bestellschein eingehen, 
werden nicht berücksichtigt. 

8 8. $4 der Bet. der NYCHSt. über neue Bezugsicheinmufter von 20. Februar 
1917 (Reichsanzeiger Nr. 49) bleibt nur für die noch aufzubrauchenden Bezugsschein¬ 
vorbrude Al und Bin Kraft. Jedoch wird die unter h) diefed $ 4 und in $ 1 Teßten Ab 
satz vorerwähnter Bel. auf einen Monat festgejetzte Gültigkeitsdauer der Bezugsscheine 
Al und B1 auf zwei Monate, vom Tage der Ausfertigung ab gerechnet, verlängert. 

Der widersprechende Aufdruck auf den Bezugsscheinen AI und BI fieht der Belieferung 
innerhalb der verlängerlen Gültigkeitsfrist durch die Gewerbetreibenden nicht entgegen. 

54 Die Gewerbetreibenden dürfen Bezugsscheine A II und B II nicht annehmen, 

a) wenn der Name des Antragstellers nicht angegeben ist, # 

b) wenn Zahlen bei dem Gegenstand nicht in Buchstaben, sondern in Ziffern 
ausgeschrieben sind, 

c) wenn fie für mehr als eine Person ausgestellt find, 

d) wenn fie auf mehr ald eine Warenart lauten, 

e) wenn der Ausfertigungsvermerk nicht mit Stempel sowie Ort und Datum 
(soweit diese nicht deutlich aus dem Stempel mitersichtlich) der ausfertigenden 
Behörde und Unterschrift des mit der Ausfertigung beauftragten Beamten 
bzw. Angestellten oder mit dessen Unterschrift=Stempel nebst seinem von ihm 
handschriftlich beigefügten Namenszeichen (Signum) versehen ist, 

f) wenn auf ihnen bie Angaben über den Gegenstand irgendwie geändert sind, 
es sei denn, daß für eine größere eine geringere Menge oder an Stelle in 

Ziffern geschriebener Angabe die gleiche Angabe in Buchstaben unter Bei¬ 
druck des Stempels der ausfertigenden Stelle geändert ist, 

g) wenn durch sonstige Veränderungen der Verdacht einer Übertragung oder 
einer mißbräuchlichen Verwendung des Bezugsscheins begründet ist, 

b) wenn die zweimonatige Gültigkeitsdauer des Bezugsscheins abgelaufen ist. 

8 5. Die nach §* 13 der VO. vom 10. Juni'/23. Dezember 1916 zuständigen Be¬ 
hörden haben die Gewerbetreibenden wegen Beachtung des in $ 4 vorliegender Bet. 
enthaltenen Verbotes zu überwachen. 

5 6. Den Gewerbetreibenden ift verboten, einen anderen al3 ben durd) die Aus- 
fertigungsstellen bewilligten Gegenstand auf den Bezugsschein abzugeben (z. B. ist un¬ 
zulässig die Abgabe von Stoffen an Stelle eines bewilligten fertigen Stückes oder um¬ 
gekehrt). 

§ 7. Die Ausfertigungsstellen haben Bezugsscheinvordrucke zurückzuweisen, auf 
denen Durchstreichungen, Verbesserungen und dergleichen entgegen den auf den Bezugs¬ 
scheinen abgedruckten Bestimmungen vorgenommen sind oder auf denen die vorgeschrie¬ 
benen Antragsspalten nicht vorschriftsmäßig oder entgegen den auf den Bezugsscheinen 
abgedruckten Bestimmungen ausgefüllt sind. 

5 8. Zuwiderhandlungen gegen §# 2 Absatz 1 Satz 2, #4 und § 6 dieser Bek. werden 
auf Grund von § 3 Absatz 1 Ziffer 1 der BO. über Befugnisse der RBeklSt. vom 22. März 
1917 (Röl. 257) bestraft. Bei Zuwiderhadlungen gegen § 2 Absatz 1 Saß 2 ist da¬ 
neben die Einziehung der Bezugsscheine zu erwarten. 

§ 9. Diese Bekanntmachung tritt am 13. Oktober 1917 in Kraft.



3 Bel. der Reichsbekleldungsſtelle über neue Bezugsscheinmuster v. 18. Oftober 1917. 21 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

  

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 
 

— 
— 

—
 

–
 

.
.
#
.
.
.
-
 

t 

B
a
n
d
 

auipaaab 
gv 

Hundyzojeng, 
299 

3803 
uaa 

jpnoꝛſ; 
aↄom? 

gvhaauul 
anu 

ulalpſsbuꝰag 
aalai 

— 
â
—
 

—
 

—
 

—
 

—
 

7
—
—
—
—
 

Ô Ô Ô 

| 
apıaalipıng 

ne 
GoS 

aalaıq 
M 

b
u
n
d
i
m
#
p
l
s
g
g
o
b
a
n
 

u#3620 
Soulaspisöntze 

22 
bunnebsnn 

15# 
(4 

8
 

E
X
I
I
I
I
I
E
L
R
L
I
L
I
I
I
I
T
I
I
 

3
 

|... 
n
e
n
n
e
n
 

mama} 
aa 

J
o
d
w
a
g
g
h
a
p
l
a
n
u
 

ualaq 
2990 

uaapjaBurg 
a
a
 

s
a
 

u
s
u
v
a
g
 

uapdvayınoag 
Bundnaojeng 

209 
zum 

gg 
U
R
p
l
ı
u
n
 

€
:
 

n
n
 

(mtpilaamu 
jadusig 

mag ano 
(piynag 

pam 
58 

l 
Gsatsazus 

uni6 
— 
n
o
,
 

qun 
11G) 

22 
: bnaalabsnꝝ 

E
I
E
E
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
X
 

2 

E
E
E
I
L
I
I
I
M
M
M
A
P
I
I
I
I
B
E
 

z
e
 

ü 
6 

(uszusm 
##ao 

ST 
—
 

= 
—
 

n? 
Howgowaorg 

ajpnaqabnal 
qun 

anutva 

zr555. 
—
 
—
 

—
 

—
,
 

n
e
 

“um 
Howmsitpoglloyg 

229 
alız 

229 
un 

qᷣvq 
—
 

—
 

—
 

— 
= 

Aa 
E
I
I
I
X
I
C
I
X
I
L
L
L
L
L
 

. 
.
 

.
 

#nejnol 
w
r
e
 

2& 
S
p
a
m
 

gg 
agoßug 

priv 
uabuan 

8
8
 
)
T
 

= 
—
 

—
 

>
=
 

pin 
im 

änn 
lionglof 

129 
"
a
u
 

229 
Sunnipafag 

anvu 

W
E
R
 

| 
2
 
—
 

> 
— .— 

E
I
L
I
E
V
I
E
I
I
X
E
I
I
I
I
I
I
 

aago 

2
 

—
 

—
 

n
e
 

—
 

zu#t 
"PINS 

Jaraaım 
q
o
 

c
u
o
u
n
b
)
 

s
a
 
|
=
 
.
—
 

—
 

(□[eeeqstulad 
Fa 

a
 

alc) 
— 

P
i
a
n
 

Sad 
aqpbun 

(nv 
ya) 

314ul 

u
 

=— 
—
 

iuhes 
ung 

##0 
— 

ecahömuzunizuv d 80 
gurung 

qun 
0
)
 

„bh 
=
 

— 
— 

— 
—
 

—
 

—
 

mo 
—
 

—
 

(uaqabnꝰuv 
Sl01 

uoajac 
uaaatgab 

29) 
aauiunu 

An 
(uaqaaci 

iaqnlabinv 
uoſaoaſh 

auis 
anu 

lavq 
sꝛ) 

un 
zönguzg 

B
R
 

-gnod 
'n 
d
u
 

(291992& 
usqueölnolenv 

390 
10 

ö 
A
I
 

D
o
u
g
 

| 
oa 

uagayplasa 
3950 

Slvoo) 
zuougo 

— 
o
u
n
 

V
I
.
 

eg 
"arg 

— 
(usgpönfun 

grayl) 
guvıg) 

qun 
anvung 

’20% 

u
ı
a
l
p
i
s
ü
n
f
a
g
 

apaeßunggsagsfpraK 
nV 

rip) 
  

{ge 
'n 

12 
07 

ng 
maßımyayyıg 

mı 
maßnnaagug 

quu 
g 

“236 
maßunnays 

  

ne 
adonag) 

alydompeh 
3
4
%
 

„0 
oun 

u
S
 

6 
aß 

ensleßnngonageiiag 
230 

woßnnnapıyg) 
Innpompunngag-Aumlipegleg 

ag 
pro 

nallayS 
199 

'naypuaq 
n? 

6 
219 

9 
aalıE 

L_ 
 
 

| | 
zaagualagguı 

uagulj 
nagnagiamyagaamıy 

a
 

jtalaineipang 
nunad 

warluatpjrogg 
uonaqadahun 

ayalpyg 
229 

Inp 
320 

quı) 
smuafpleßntsg 

galsıq 
bunnyssun 

a
0
 

!



C. Handelsſachen und Gewerbliches Eigentum. 214 

1. 
Der 

Bezugsschein 
ist 

nicht 
übertragbar; 

er 
ist 

überall 
im 

Deutschen 
Rciche 

gültig, 
gibt 

aber 
kein 

Recht 
aus 

Lleserung 
der 

Ware. 
. 

| 
2. 

Der 
VBezugsichein 

{ft 
nur 

inmerhalb 
zweier 

Monate, 
von 

Tage 
der 

Anzfertigung 
ab 

gerechnet, 
gültig: 

ein 
amı 

25. 
M
ü
r
z
 

ausgeſertigter 
Bezugsſchein 

verliert 
also 

mit 
Ablauf 

des 
25. 

Mai, 
ein 

am 
30. 

Juni 
ausgesertigter 

Bezugsschein 
mit 

Ablauf 
des 

B31. 
Angust 

seine 
Gültigkeit. 

ie 
Gültigkeitsdauer 

ist 
gewahrt, 

wenn 
während 

der 
zweimonatigen 

Frist 
unter 

Abgabe 
des 

Bezugsscheins 
bei 

dem 
Gewerbetrelbenden 

der 
Antrag 

zur 
Lieferung 

erfolgt. 
Eine 

„
V
e
r
l
ä
n
g
e
r
u
n
g
 

des 
Bezugsscheins 

ist 
ausgeschlossen. 

Vor 
Ausstellung 

eines 
neuen 

Bezugsscheins 
an 

Sielle 
eines 

verfallenen 
ist 

dle 
mündliche 

oder 
schriflliche 

Bestandsversicherung 
wie 

bei 
Erstausstellung 

eines 
Bezugsscheins 

erforderlich. 
Ein 

Bezugsschein 
auf 

einen 
fertigen 

oder 
Maßgegenstand 

ist 
innerhalb 

der 
Gültigkeitsdauer 

auf 
Verlangen 

in 
einen 

auf 
Stoff 

lautenden 
Bezugsschein 

umzutauschen 
und 

umgekehrt. 
N
o
.
 

' 
3. 

Unbenutzt 
gebliebene 

Bezugsicheine 
können 

bis 
3 

Tage 
nach 

Ablauf 
der 

zweimonatigen 
Gültigkeitsdauer 

an 
dle 

Ausfertigungsstelle 
zwecks 

Berichtigung 
der 

Personalkarte 
zurückgegeben 

werden. 
ı 

4. 
Für 

jede 
Warenart 

ist 
ein 

besonderer 
Vezugsschein 

auszustellen. 
Zu 

einer 
besonderen 

„Warenart“ 
im 

Sinne 
dieser 

Bestimmung 
ist 

jeder 
Gegenstand 

zu 
rechnen, 

der 
eine 

besondere, 
von 

einem 
anderen 

Gegenstande 
abweichende Bezeichnung 

trägt; 
z. 

B. 
sind 

Taghemden, 
Nachthemden, 

Unterbeinkleider, 
Kissenbezüge, 

Bettbezüge 
als 

fünf 
verschiedene 

Warenarlen 
auizufafien, 

ein 
Anzug, 

einc 
Hose, 

eine 
Weste 

als 
drei 

verschiedene 
Waren 

arten: 
Für 

jede 
dieser 

Warenarten 
ist 

also 
ein 

besonderer 
Bezugsschein 

auszufertigen. 
Zahlen 

beim 
Gegenstand 

dürsen 
nur 

in 
Buchstaben 

angegeben 
werden. 

5. 
Die 

Ware 
ist 

genau 
zu 

bezeichnen 
(z. 

B. 
ein 

Paar 
wollene 

Damenstrümpse), 
bei 

Stoffmengen 
auch 

unter 
Angabe 

des 
Zwecks 

(z. 
B. 

ein 
Meter 

sechzig 
cm 

wollener 
Kleiderstoff 

zu 
einer 

Damenblusel. 
Bei 

Stoffbewilligung 
ist 

ausschließlich 
höchstens 

das 
in 

der 
Lisse 

der Stosffhöchstmaße 
umrahmte 

und 
E
o
P
e
r
a
n
 

Normalmaß 
zu 

vermerken. 
6. 

Der 
Bezugsschein 

muß 
vor 

A
u
s
h
ä
n
d
i
g
u
n
g
 

der 
Ware 

von 
der 

aussertigenden 
Behörde 

abgestempelt 
und 

mit 
Ort, 

D
a
t
u
m
 

(soweit 
diese 

nicht 
deutlich 

aus 
dem 

Stempel 
mitersichtlich) 

und 
Unterschrift 

des 
mit 

der 
Ausfertigung 

beauftragten 
Beamten 

bzw. 
Angestellten 

oder 
mit 

dessen 
Unterschrist¬ 

Stempel 
nebst 

selnem 
von 

ihm 
handschriftlich 

beigesügten 
Namenszeichen 

(Signum) 
verſehen 

ſein. 
7. 

Die 
Abgabe 

eines 
anderen 

als 
durch 

die 
Ausfertigungsstelle bewilligten 

Gegenstandes 
ist 

verboten 
(3. 

V. 
darf 

an 
Stelle 

eines 
bewilligten 

ferligen 
Stückes 

nicht 
der 

dazu 
erforderliche 

Sioff 
arbgegeben 

werden, 
oder 

umgekehr 
6. 

Der 
Bezugsschein 

muß 
vom 

Gewerbetreibenden 
zurückgewiesen 

werden: 
a) 

wenn 
der 

N
a
m
e
 

des 
Antragslellers 

nicht 
angegeben 

ist, 
b) 

wenn 
Zablen 

beim 
Gegenstand 

nicht 
in 

Buchstaben, 
sondern 

in 
Zissern 

ausgeschrieben 
sind, 

c) 
wenn 

er 
für 

mehr 
al3 

eine 
Person 

ausgestellt 
ist, 

a 
wenn 

er 
auf 

mehr 
al& 

eine 
Warenart 

lautet 
(fiehe 

oben 
Ziss 

4), 
e) 

wenn 
nicht 

der 
untere 

Abſchnitt 
mit 

Stempel 
jowie 

Lri 
m
b
 

D
a
t
u
m
 

(soweit 
diese 

nicht 
deutlich 

aus 
dem 

Stempel 
mitersichtlich) 

der 
ausfertigenden 

Behörde 
und 

Unterschrift 
des 

mit 
der 

Ausfertigung 
beauftragten 

Beamten 
bzw. 

Angestellten 
oder 

mit 
dessen 

Unterschrift¬ 
Stempel 

nebst 
seinem 

von 
ihm 

handschriftlich 
beigefügten 

Namenszeichen 
(Signum) 

versehen 
ist, 

f) 
wenn 

auf 
ihm 

die 
Angaben 

über 
den 

Gegenstand 
irgendwie 

geändert 
sind, 

es 
sei 

denn, 
daß 

für 
eine 

größere 
eine 

geringere 
Menge 

i
 
e
t
 

e
 

in 
Ziffern 

geschriebener 
Angabe 

die 
gleiche 

Angabe 
in 

Buchstaben 
unter 

Beidruck 
des 

Stempels 
der 

ausferigenden 
Stelle 

geändert 
ist, 

" 
1 

ge) 
wenn 

duch 
sonstige 

Veränderungen 
der 

Verdacht 
einer 

Ubertragung 
oder 

einer 
mißbräuchlichen 

Verwendung 
des 

Bezugsscheins 
be¬ 

grünbet 
ift, 

h) 
wenn 

die 
zweimonatige 

Gültigkeitsdauer 
des 

Bezugsscheins 
abgelaufen 

ist. 
4 

9. 
Wegen 

Urkundeufälschung 
im 

Sinne 
des 

Reichsstrafgesetbuches 
wird 

bestrast, 
wer 

in 
rechtswidriger 

Absicht 
eine 

Veränderung 
an 

dem 
abge⸗ 

ſtempelten 
Suzuschein 

vornimmt 
und 

von 
diesem 

zum 
Zweck 

einer 
Täuschung 

Gebrauch 
macht, 

ebenso, 
wer 

von 
einem 

derart 
gesalschten 

Bezugsschein 
trotz 

Kenninis 
solcher 

Veränderung 
zum 

Zweck 
einer 

Täuschung 
Gebrauch 

macht. 
Im 

übrigen 
wird 

jede 
mißbräuchliche 

Verwendung 
des 

Bezugs¬ 
scheins, 

insbesondere 
selne 

Übertragung 
oder 

die 
Verwendung 

für 
eine 

andere 
Person, 

als 
die, 

auf 
die 

er 
ausgestellt 

ist, 
sowie 

jede 
Zuwiderhandlung 

egen 
Ziffer 

7 
und 

8 
ber 

vorftehenben 
Bestimmungen 

mit 
Gefängnis 

bis 
zu 

6 
Monaten 

oder 
mit 

Geldstrafe 
bis 

1
5
0
0
0
 
Mark 

bestraft. 
Außerdem 

hat 
er 

Geschäftsinhaber 
Schließung 

des 
Betriebes 

zu 
gewärtigen. 

(Rückieite.) 
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1. 
Der 

B#ezugsschein 
if 

nicht 
übertragbar; 

er 
ijt 

Uberall 
im 

Dentschen 
Neidye 

gültig, 
gibt 

aber 
kein 

Recht 
auf 

Lieferung 
der 

Ware. 
. 

; 
2. 

Der 
Bezugsitiein 

it 
wur 

Innerhalb 
zweler 

Monate, 
vom 

Tage 
der 

Ausfertigung 
ab 

gerechnet, 
gültig, 

ein 
am 

25. 
März 

ausgeserligter 
Be¬ 

| 
ugaschein 

verttert 
alfo 

mit 
Mbinuf 

de8 
25. 

Mat, 
ein 

anı 
30. 

Juni 
audgejertigter 

Bezugsicein 
mit 

Ablauf 
des 

31. 
August 

seine 
Gü 

tigleit. 
Die 

Gültig: 

| 
kellsdauer 

ist 
gewahrt, 

wenn 
während 

der 
zweimonaligen 

Frist 
unter 

Abgabe 
des 

Bezugsscheins 
bei 

dem 
Gewerbetreibenden 

der 
Auftrag 

zur 
Lieserung 

er 
folgt. 

Eine 
„Verlängerung“ 

des 
Bezugsschelns 

ist 
ausgeschlossen. 

Vor 
Ausstellung 

eines 
neuen 

Bezugsscheins 
an 

Stelle 
eines 

verfallenen 
ist 

die 
münd¬ 

liche 
vder 

schriftliche 
Bestandsversicherung 

wie 
bei 

Erstausstellung 
eines 

Bezugsscheins 
ersorderlich. 

Ein 
Bezugsschein 

auf 
einen 

serligen 
oder 

Maßgegenstand 
ist 

innerhalb 
der 

Gültigkeitsdauer 
auf 

Verlangen 
in 

einen 
auf 

Stoff 
laulenden 

Be¬ 

zugsschein 
umzutauschen 

und 
umgekehrt. 

3. 
Unbenutzt 

gebliebene 
Bezugsscheine 

können 
bis 

3 
Tage 

nach 
Ablauf 

der 
zweimonatigen 

Gültigkeitsdauer 
an 

die Aussertigungsseelle 
zwecks 

Be¬ 
richtigung 

der 
Personalkarte 

zurückgegeben 
werden. 

4. 
Für 

jede 
Warenart 

ist 
ein 

besonderer 
Bezugsschein 

auszustellen. 
Zu 

einer 
besonderen 

„Warenart“ 
im 

Sinne 
dieser 

Bestimmung 
ist 

jeder 

Gegenstand 
zu 

rechnen, 
der 

eine 
besondere, 

von 
einem 

anderen 
Gegenstand 

abweichende 
Bezeichnung 

trägt; 
z. 

B. 
sind 

Taghemden, 
Nachthemden, 

Unter¬ 
belnklelder, 

Kissenbezüge, 
Betibezüge 

als 
fünf 

verschledene 
Warenarlen 

aufzufassen, 
ein 

Anzug, 
eine 

Hofe, 
eine 

Weste 
als 

drei 
verschiedene 

Warenarten. 

Für 
jede 

dieser 
Warenarten 

ist 
also 

ein 
besonderer 

Bezugsschein 
auszusertigen. 

Zahlen 
beim 

Gegenstand 
dürfen 

nur 
in 

Buchstaben 
angegeben 

werden. 

5. 
Die 

Ware 
ist 

genau 
zu 

bezeichnen 
(z. 

B. 
ein 

Paar 
wollene 

Damenstrümpfe), 
bei 

Stoffmengen 
auch 

unter 
Angabe 

des 
Zweckes 

(3. 
B. 

ein 
Meter 

sechzig 
em 

wollener 
Kleidersloff 

zu 
einer 

Damenbluse). 
Bei 

Stoßfbewilligung 
ist 

ausschließlich 
höchstens 

das 
in 

der 
Liste 

der 
Stoffhöchstmaße 

umrahmte 

und 
Ptgedrudie 

N
o
r
m
a
l
m
a
ß
 

zu 
vermerken. 

6. 
Der 

Bezugsschein 
muß 

vor 
Aushändigung 

der 
Ware 

von 
der 

ausfertigenden 
Behörde 

abgestempelt 
und 

mit 
Ort, 

Datum 
(soweit 

diese 
nicht 

deutlich 
aus 

dem 
Stempel 

mtersichtlich) 
und 

Unterschrist 
des 

mit 
der 

Ausferilgung 
beaustragten 

Beamien 
bzw. 

Angestellten 
oder 

mit 
dessen 

Unterschrift¬ 

Siempel 
nebst 

seinem 
von 

ihm 
handschriftlich 

beigefügten 
Namensfeichen 

(Signum) 
verjehen 

fein, 
Selbft 

wenn 
die 

Prüfung 
der 

Notwendigeit 
der 

An: 

schaffung 
und 

die 
Ausfertigung 

des 
Bezugsschelns 

in 
einer 

Hand 
liegt, 

muß, 
aujjer 

bei 
Erteilung 

bed 
Bezugsicheind 

gegen 
Ub 

abebeicheinigung, 
aud) 

der 

Abschnitt 
über 

die 
Prüsung 

der 
Noitwendigkeit 

von 
der 

Ausferügungsstelle 
abgestempelt 

und 
mit 

Ort 
und 

D
a
t
u
m
 

(soweit 
Diet 

nidyt 
deutlich 

aug 
dem 

Stempel 
mitersichtlich) 

versehen 
seln. 

Bei 
milltärischen 

Notwendigkeltsbeschelnigungen 
ist 

die 
Unterschrist 

und 
die 

Dienstgradangabe 
des 

bescheinigenden 

nächsten 
Disziplinarvorgesetzten 

im 
linken 

unteren 
Abschnitte 

erforderlich, 
dagegen 

kelne 
Ortsangabe, 

falls 
„im 

Felde“ 
ausgestellt. 

7. 
Die 

Abgabe 
eines 

anderen 
als 

durch 
die 

Ausfertigungsstelle 
bewilligten 

Gegenstandes 
ist 

verboten 
(z. 

B. 
darf 

an 
Stelle 

elnes 
bewilligten 

serligen 

Stüdes 
nicht 

der 
dazu 

erforderliche 
Stoff 

abgegeben 
werden, 

ober 
umgelehrt). 

8. 
Der 

Bezugsfhein 
muß 

vom 
Gewerbetreibenden 

zurüdgemiefen 
werden: 

; 
8) 

wenn 
der 

Nanıe 
bes 

Antragitellerd 
nicht 

angegeben 
ift, 

| 
9 

wenn 
Zahlen 

beim 
Gegenſtand 

nicht 
in 

Buchſiaben, 
ſondern 

in 
Ziffern 

ausgeſchrleben 
sind, 

| 
ec) 

wenn 
er 

für 
mehr 

al 
eine 

Perion 
ausgeftellt 

iſt, 
\ 

9 
wenn 

er 
auf 

mehr 
als 

eine 
Warenart 

lautet 
(s. 

oben 
Ziff. 

4), 
I
n
 

| 
e) 

wenn 
nicht 

der 
rechte 

unlere 
Abschnitt 

mit 
Stempel 

sowie 
Ort 

und 
Datum 

(soweit 
diese 

nicht 
deutlich 

aus 
dem 

Stempel 
mitersichtlich) 

der 

ausfertigenden 
Behörde 

und 
Unlerschrift 

des 
mit 

der 
Ausfertigung 

beauftragten 
Beamten 

bzw. 
Angestellten 

oder 
mit 

dessen 
Unterschrift¬ 

"% 
Stempel 

nebst 
seinem 

von 
ihm 

handschriftlich 
beigefügten 

Namenszeichen 
e
m
)
 

versehen 
ist, 

| 
£) 

wenn 
auf 

ihm 
die 

Angaben 
über 

den 
Gegenftand 

irgendwie 
geändert 

find, 
es 

jei 
denn, 

daß 
für 

eine 
größere 

eine 
geringere 

Menge 
oder 

an 
Stelle 

  C. Handelssachen und Gewerbliches Eigentum. 

(Rückfeite.) 

in 
Zissern 

geschrlebener 
Angabe 

die 
gleiche 

Angabe 
in 

Buchstaben 
unter 

Beidruck 
des 

Stempels 
der 

aussertigenden 
Stelle 

geändert 
iſt, 

g) 
wenn 

durch 
sonstige 

Veränderungen 
der Verdacht 

einer 
Ubertragung 

oder 
einer 

mißbräuchlichen 
Verwendung 

des 
Bezugsscheins 

begründet 
ist, 

b) 
wenn 

die 
zwelmonatige 

Gültigkeitsdauer 
des 

Bezugsscheins 
abgelaufen 

ist. 
| 

9. 
Wegen 

Urkundenfälschung 
im 

Sinne 
des 

Reichsstrasgesetzbuches 
wird 

bestraft, 
wer 

in 
rechtswidriger 

Absicht 
eine 

Veränderung 
an 

dem 
abge¬ 

stempelten 
Bezugsschein 

vornimmt 
und 

von 
diesem 

zum 
Zweck 

einer 
Täuschung 

Gebrauch 
macht, 

ebenso, 
wer 

von 
einem 

derart 
gefälschten 

Bezugsschein 

| 
trotz 

Kenninis 
solcher 

Veränderung 
zum 

Juec 
einer 

Täuschung 
Gebrauch 

macht. 
Im 

übrigen 
wird 

jede 
mißbräuchliche 

Verwendung 
des 

Bezugsscheins, 

insbesondere 
seine 

Übertragung 
oder 

die 
Perwendung 

für 
eine 

andere 
Person 

als 
die, 

auf 
die 

er 
ausgestellt 

ist, 
sowie 

jede 
Zuwlderhandlung 

gegen 
Ziffer 

7 
und 

8 
der 

vorstehenden 
Bestimmungen 

mit 
Gefäugnis 

bis 
zu 

0 
Monaten 

oder 
mit 

Geldstrase 
bis 

zu 
15000 

Mark 
bestraft. 

Außerdem 
hat 

der Geschäftstuhaber 
Schließung 

des 
Betriebes 

zu 
gewärtigen. 
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y) Dom 13. Oktober 1917. Mitt. 17 176 (betr. Bezugsfcheine bei Abgabe gebrauchter 
Kleidung und Wãſche). 

[8 2 Befugnis@p. 22. 3. 17; 35 11, 19 ©D. 10. 6.728. 12. 16]. 
& 1. 1. &3 werden aufgehoben, und zwar mit fofortiger Wirkung, jomeit nidjt nad) 
ö5ß eine beschränkte Ausstellung des Bezugsscheines C, C1 noch bis 15. Nov. 1917 
zugelassen und seine Gültigkeit in beschränktem Umfange noch bis Ende 1917 auf¬ 
recht erhalten ist, 

a) § 3 der Bek. des Reichskanzlers über Bezugsscheine vom 31. Oktober 1916 (Rol. 
1218), 

b) &7 der Ausführungs-Bek. der RBeklSt. zu ss 11 und 12 der VO. v. 10. Juni 
1916 über die Regelung des Verkehrs mit Web-, Wirk- und Strickwaren für die 
bürgerliche Bevölkerung v. 31. Oktober 1916 (Reichsanzeiger Nr. 258). 

2. Im § 3 Absatz 1 der Ausführungs-Best. der RBeklSt. über getragene Kleidung, 
Wäsche und Schuhwaren vom 23. Dezember 1916 (Reichsanzeiger Nr. 302) werden 
die Worte „Bezugsscheine C und D“ ersetzt durch „Bezugsscheine A II, B II (C, CI 
noch bis 15. November 1917) und 1)". — Im $ 3 Abi. 2 ebenda wird Hinter „5 7," 

eingefügt: „Bek. der RBeklSt. über die Erteilung von Bezugsscheinen bei Abgabe 
gebrauchter Kleidung und Wäsche vom 13. Oktober 1917“. 

3. Unter Ziffer II, 4 der Richtlinien der RBeklSt. für die Durchführung des Erwerbs, 
der Verarbeitung und Veräußerung getragener Kleidungs- und Wäschestücke, Uni¬ 
formen und Schuhwaren vom 23. Dezember 1916 (Mitt, Nr. 2, 13) wird „U oder D” 
erjeßt durch A IL und B II gegen Abgabebefcheinigung (C, C Inod) bi3 15. November 
1917) oder D”. 

4. Un bie Stelle ber in den unter Bijfer la und b bezeichneten $$ 3 und 7 aufgeführten 
Abgabebescheinigung für Oberkleidung tritt die dieser Bek. als Mufter beigefügte 
Abgabebescheinigung für Ober= und Unterkleidung, Männer-Plättwäsche, Bett¬, 
Haus= und Tischwäsche (Druckf. Nr. 450). Der erste Bedarf an Vordrucken dieser 
neuen Abgabebescheinigung geht den Kommunalverbänden ohne Bestellung un¬ 
entgeltlich zu. Der weitere Bedarf wird ebenfalls unentgeltlich geliefert und ist 
auf dem gleichzeitig den Kommunalverbänden zugehenden Bestellschein Nr. 466 bei 
ber ber RBeklSt., Drucksachenverwaltung, Berlin W 50, Nürnberger Platz 1, zu 
bestellen. Bestellungen, die nicht auf diesen Bestellschein eingehen, werden nicht 
berücksichtigt. 

§ 2. Bezugsscheine für Ober- und Unterkleidung lausgenommen Schürzen, Hand¬ 
schuhe, Taschentücher, Strümpfe), Männer=Plättwäsche, für Bett-, Haus- und Tischwäsche 
und zwar für ein fertiges oder nach Maß anzufertigendes Stück, können ohne Pruüfung 
der Notwendigkeit der Anschaffung erteilt werden, wenn der Antragsteller durch Vor¬ 
legung einer Abgabebescheinigung einer der von der RPeklSt. zu bestimmenden An¬ 
nahmestellen nachweist, daß er dieser die im Absatz 2 für die einzelnen Gattungen von 
Gebrauchsgegenständen bezeichnete Anzahl nach Verwendungszweck gleichartiger, noch 
gebrauchsfähiger Stücke entgeltlich oder unentgeltlich überlassen hat. 

Eine Abgabebescheinigung wird erteilt: 

1. bei Oberkleidung, 

a) salls sie nach Entscheidung der Annahmestelle noch so gut erhalten ist, daß 
sie ohne erhebliche Instandsetzungsarbeiten an Brauchbarkeit einem neuen 
Stücke fast gleichsteht, gegen Abgabe eines Stückes, 

b) andernfalls gegen Abgabe zweier Stücke, 

2. bei Unterkleidung, Männer=-Plättwäsche, Bett-, Haus- und Tiihmäjde, gegen 
Abgabe von drei Stüden. 

An Stelle eines fertigen oder nad) Maß anzufertigenden Stüdes ift auf Berlangen 
Stoff zu feiner Herflellung zu betvilligen.



218 C. Handelssachen und Gewerbliches Eigentum. 

Auf bezugsscheinfreie Gegenstände und auf Kleidung, die nicht als Gebrauchskleidung 
dienen kann, dürfen Abgabebescheinigungen von den Annahmestellen nicht erteilt werden. 

Bezugsscheine nach Absatz 1 dürfen für dieselbe zu versorgende Person von In; 
krafttreten dieser Bekanntmachung bis 1. August 1918 nur erteilt werden bis zu zwei 

Gegenständen derselben Art. Dabei gelten der cinzelne Rock (bzw. Jacke), die einzelne 
Weste und das einzelne Beinlleid als Teile eines vollständigen Anzuges, die einzelne 
Bluse und der einzelne Kleiderrock als Teile eines Kleides. 

8 3. Zu den nad $ 2 zu erteilenden Bezugsscheinen find die Bezugsschein-Vor¬ 
drucke A II, in Bezirken, wo besondere Prüfungsstellen neben der Ausfertigungsstelle 
bestehen, B II zu verwenden. Bei Verwendung des Vordrucks A II ist der Satz „Die 

Notwendigkeit“ bis „bescheinigt“ im unteren Abschnitte zu streichen. Bei Berwendung 
des Bezugsscheinvordrucks B 1I1 ist der linke untere Abschnikt unausgefüllt zu lassen und 
zu durchstreichen. 

Die Abgabebescheinigung lautete auf den Namen des Veräußerers. 
Sie ist nicht übertragbar. 
Sie ist von der Ausferligungsstelle gegen Auslieferung des Bezugsscheines abzu¬ 

nehmen und zu vernichten. 
Die Abgabe des Bezugsscheines ist in der Personalliste mit dem Vermerk „Gegen 

Abgabebescheinigung“ unter Beisügung des Namens, auf den die Abgabebescheinigung 
lautete, einzutragen. 

§ 4. Zuwiderhandlungen gegen die Anordnung im 3 3 Abs. 3 und gegen § 5 Abs. 4 

werden nach § 3 Abs. 1, Zifser 1 der VO. über die Befugnisse der RBeklSt. v. 22. März 
1917 bestraft. 

§5 5. Die Bekanntmachung tritt am 13. Oltober 1917 in Krast. 
Die bisherigen Abgabebescheinigung=Vordrucke (Drucks. Nr. 129) dürfen vom Ein. 

gang der Vordrucke der neuen Abgabebescheinigungen für Ober- und Unterkleidung, 
Männer=Plättwäsche, Bett=, Haus- und Tischwäsche (Drucksache Nr. 450), spätestens 
aber vom 1. November 1917 ab, von den Annahmestellen nichl mehr verwendet werden. 

Auf noch nicht eingelöste, bisher gültige Abgabebescheinigungen (Drucks. Nr. 129) 
dürfen Bezugsscheine C oder Cl von den Ausfertigungsstellen nur noch bis 15. November 
1917 erteill werden. 

Noch nicht eingelöste Bezugsscheine C und ClI werden am 1. Januar 1918 ungültig; 
die Gewerbetreibenden dürfen solche von da ab nicht mehr annehmen. 

(Muster siehe S. 219 und 220.) 

ce) Bet., betr. Die Führung eines Lagerbuches durch die Schuhwarenhändler. 
Bom 28. Febrnar 1917. (Mitt. 17 Mr. 6, 3.) 

[5 8 Abs. 6 Webw. 10. 6./23. 12. 16.) 

§ 1. Alle natürlichen und juristischen Personen, alle wirtschaftlichen Betriebe, 
alle öffentlich rechtlichen Körperschaften und Verbände, welche Kleinhandel mit Schuh¬ 
waren betreiben, haben vom Beginn des 12. März 1917 ab ein Lagerbuch nach einem 
von der Reichsbekleidungsstelle vorgeschriebenen Muster zu führen, in welches der am 
Beginn dieses Tages vorhandene Bestand an Schuhwaren, ferner die nach Beginn dieses 
Tages eintreffenden Zugänge sowie die entstehenden Abgänge an die Verbraucher nach 
folgenden Warengattungen getrennt einzutragen sind: 

Warengattung I: Arbeitsschuhwerk aller Art (einschließlich Schaftstiefel) 

a) für Männer in allen Größen, 
b) für Frauen in allen Größen, 
e) für Knaben und Mädchen (Größe Nr. 36—39), 
d) für Kinder (Größe Nr. 27—35), 
e) für Sinder (Größe Nr. 26 und fleiner). 

*
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Eine 
Abgabebescheinigung 

wird 
erteilt: 

1. 
Bei 

Oberkleidung 
a) 

falls 
sie 

nach 
Entscheidung 

der 
Annahmestelle 

noch 
so 

gut 
erhalten 

ist, 
daß 

sie 
ohne 

erhebliche 
Instandsetzungs¬ 

arbelten 
an 

Brauchbarkelt 
einem 

neuen 
Stücke 

sast 
gleich 

steht, 
gegen 

Abgabe 
eines 

Stückes, 
b) 

andernsalls 
gegen 

Abgabe 
zweier 

Stücke; 
2. 

bei 
Unterkleidung, 

Männer=Plättwäsche, 
Betl=, 

Haus= 
und 

Tischwäsche 
gegen 

Abgabe 
von 

drei 
Stücken. 

Z„ 
Zu 

vergleichen 
auch 

„Bemerkung" 
auf 

der 
Vorderseite. 

| 
Gegen 

Abgabe 
dieser 

Bescheinigung 
kann 

die 
für 

den 
Wohnort 

der 
in 

ihr 
genannten 

Person 
zuständige 

Bezugsscheln=Aus¬ 

| 

 
 

fertigunggjtelle 
one 

Prüfung 
der 

Notwendigkeit 
der 

Anfchaffung 
einen 

Bezugsichein 
A
L
 

(
B
I
N
)
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Hierzu gehört schweres Schuhwerk mit genagelten oder genähten Unterböden, 
deifen Schaft aus Spalt-, Rind-, Roß-, Wild- oder ähnlichem Oberleder besteht, gleich¬ 
gültig ob die Sohle aus Leder, Holz oder anderen Erfagftofjen Hergeftelft ift. 

Warengattung II: Kräftiges Leder=Straßenschuhwerk aller Art 

a) für Männer in allen Größen, 
b) für Stauen in allen Größen, 
c) für Knaben und Mädchen (Größe Nr. 36—39), 
d) für Sinder (Größe Nr. 27—35), 
e) für Rinder (Größe Nr. 26 und Meiner). 

Hierzu gehört im mefentlihen Schuhwerk aus Roßleder jeder Art aus Roßlack, 

aber einschließlich Roßchevreau=, ferner aus Roßbox., Rindbox=, Mastbox= und Rindleder, 
Spalt und dergleichen, ohne Rücksicht auf Schaft- oder Bodenausführung, einschließlich 
Holz oder sonstigen Ersatzsohlen. 

Warengattung III: Anderes Leder-Straßenschuhwerk aller Art, soweit nicht unter II 
oder IV genannt, 

a) für Männer in allen Größen, 
b) für Frauen in allen Größen, 
ce) für Knaben und Mäbchen (Größe Nr. 3639), 
d) für Kinder (Größe Nr. 27—35), 
e) für Kinder (Größe Nr. 26 und Heiner). 

Hierzu gehört im wejentlihen Schuhwerk aus farbigem oder schwarzem Chebreau-, 
Boxkalb= oder sonstigem Kalbleder, Ziegen-, Schaf-, Sämisch=, Reh-, Hirschleder und 
dergleichen, auch mit Stoffeinsätzen, ohne Rücksicht auf Schaft= oder Bodenausführung, 
einschließlich Holz= oder sonstigen Ersatzsohlen. 

Warengattung IV: Straßenschuhwerk aus Lackleder 

&) für Männer in allen Größen, 
b) für Frauen in allen Größen, 
e) für Knaben und Mäbchen (Größe Nr. 36—39), 
d) für Sinder (Größe Nr. 27—35), 
e) für Kinder (Größe Nr. 26 und Heiner). 

Hierzu gehört auch Schuhwerk aus Lackleder mit schwarzen oder farbigen Leder¬ 
oder Stoffeinsätzen. 

Warengattung V: Reitstiefel aller Art. 

Warengattung VI: Tanzschuhe, Gesellschaftsschuhe, Luxushausschuhe und Luxus¬ 
pantoffeln 

a) für Männer in allen Größen, 
b) für Frauen in allen Größen, 
ce) für Knaben und Mädchen (Größe Nr. 36-39), 
d) für Kinder (Größe Nr. 27—35), 
e) für Kinder (Größe Nr. 26 und kleiner). 

Hierzu gehörten im wesentlichen Tanzschuhe und Gesellschaftsschuhe aus Leder 
und Stoffen aller Art mit leichter gewendeter Sohle und Holzabsätzen, ferner Hausschuhe 
oder Pantoffeln mit Absätzen von mehr als 3 em Höhe aus Seide, Atlas, Brokat, Sammet, 
Lackleder (nicht Lacktuch) oder Wildleder (Sämischleder). 

Warengattung VII: Sandalen aller Art 

a) für Männer in allen Größen, 
b) für Frauen in allen Größen, 
c) für Knaben und Mädchen (Größe Nr. 36—39), 
d) für Kinder (Größe Nr. 27—35), 
e) für Kinder (Größe Nr. 26 und kleiner).
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Warengattung VIII: Hausschuhe und Pantoffeln aller Art, soweit nicht unter Waren¬ 
gattung VI bereits genannt, 

a) für Männer in allen Größen, 
b) für Frauen in allen Größen, 
e) für inaben und Mädchen (Größe Nr. 36—39), 

d) für Kinder (Größe Nr. 27—35), 
e) jür Kinder (Größe Nr. 26 und Meiner). 

Warengattung IX: Straßen» und Sportichuhe aus Stoffen aller Art 

a) jür Männer in allen Größen, 
b) für Frauen in allen Größen, 
e) für Knaben und Mädchen (Größe Nr. 36-39). 
d) für Rinder (Größe Nr. 27—35), 

e) jür Kinder (Größe Nr. 26 und lleiner). 

$ 2. Am Ende eines jeden Monats ist das Lagerbuch abzuschließen und der Zu¬ 
gang und Abgang des verflossenen Monats nebst dem verbleibenden Bestand bis zum 
5. des nächsten Monats auf den von der Reichsbekleidungsstelle vorgeschriebenen Vor¬ 
drucken der Reichsbekleidungsstelle, volkswirtschaftliche Abteilung, Berlin W 50, Nürn¬ 
berger Platz 1, zu melden. Die zur Meldung erforderlichen Vordrucke sind von der zu¬ 
ständigen amtlichen Handelsvertretung zu beziehen, von der auch die Lagerbücher be¬ 
zogen werden können. 

5 3. Von der Führung eines Lagerbuches sind diejenigen Betriebe befreit, welche 
Schuhwaren nur nach Maß herstellen. Diese haben sich hierüber eine Bescheinigung 
der zuständigen amtlichen Vertretung des Handwerls ausstellen zu lassen, die aufzu¬ 
bewahren und auf Verlangen der Reichsbekleidungsstelle vorzulegen ist. 

#8§ 4. Wer den Vorschriften der &#§ 1 bis 3 zuwiderhandelt, wird nach § 20, Nr. 1 
der BD. über die Regelung des Verkehrs mit Web-, Wirk., Strick=- und Schuhwaren vom 
10. Juni/23. Dezember 1916 mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe 
bis zu fünfzehntausend Mark bestrast. 

4) Neue Richtlinien für Erteilung von Bezugsscheinen vom 27. März 1917 i. d. Fassg. 

vom 13. Oktober 1917. (Mitt. 17 163.) 

Änderungen gegenüber den „Neuen Richtlinien“ vom 27. März 1917 sind 
lateinisch gedruckt. 

Auf Grund von § 11 Absatz 3 und § 12 Absah 2 der BO. über die Regelung des 
Verkehrs mit Web-, Wirk, Strid- und Schuhmaren vd. 10. Yuni/23. Dezeniber 1916 
(Ro#Bl. 1420) sowie von $ 2 ber BD. über Befugniife der Reichsbelleidungsftelle v. 
22. März 1917 (RGBl. 257) wird folgendes bestimmt: 

Die durch die zweite umfassende Bestandsaufnahme erwiesene fortgeschrittene 
Verringerung der Bestände an Web-, Wirk-, Strick- und Schuhwaren macht weitere 

Maßnahmen zur erhöhten Streckung der Vorräte unabweislich. 
In dieser Beziehung war durch die „Neuen Richtlinien“ vom 27. März 1917 (Mit- 

teilungen Nr. 9 Seite 3) für die Bezugsscheinerteilung eine strengere Regelung bereits 
getroffen und durch die ihnen als Anlage I beigefügte „Bestandsliste*‘ der für jede 
Person der bürgerlichen Bevölkerung zulässige Bestand schon ziemlich eng begrenzt 
worden. 

Diesen hiermit nen gefaßten Richtlinien wird, nachdem sie sich in der Bezugs- 
scheinpraxis bewährt haben, hierdurch bindende Wirkung beigelegt, dergestalt, daß 
sie von den Bezugsschein-Prüfungs- und Ausfertigungsstellen ohne Anschung der Person 
bei jedermann Benanestens in Anwendung zu bringen sind. Ausnahmen: sind nur zu- 
lässig, soweit sie hierunter festgesetzt sind oder von der RBeklSt. künftig festgesetzt 
werden.



Neue Richtlinien jür Erteilung von Bezugsscheinen v. 23. März'13. Oktober 1917. 223 

Im folgenden sind die neugefaßten Richtlinien unter Hervorhebung der Ände- 
rungen durch lateinischen Druck wiedergegeben. 

I 

Es müssen künftig entsprechend der fortgeschrittenen Verringerung der Bestände 
an Web- usw. Waren bei Anträgen auf Erteilung von Bezugöfcheinen die Beflände jeded 
einzelnen Antragfteller3 nod) forgjätliger als bißher erörtert und in dem Sinne berüd- 
fihtigt werden, dag die Erteilung eines Vezugsicheines ohne Vorlegung einer Abgabe- 

bescheinigung unbedingt abgelehnt wird, wenn foldhe Bejtände in ausreichendem Maße 
vorhanden find. 

Die für die Ausfertigung von Vezugsfcheinen zuständigen Behörden haben nach- 
ersichtliche Bestimmungen anzuwenden: 

1. Personen, die an Kleidung, Wäsche und Schuhwerk Bestäude besitzen, wie sie 

in der Bestandsliste II. Fassung (Anlage 1) aufgeführt sind, dürfen Bezugsscheine, außer 
gegen Abgabebescheinigung, für weitere gleiche oder ähnliche Gebrauchsgegenstände 
nicht erhalten. 

Wird die Ausstellung eines Bezugsscheines ohne Vorlegung einer Abgabebeschei- 
nigung beantragt, so ist zunächst mündlich der Bestand an Gebrauchsgegenständen in dem 
aus der Erläuterung des Bestandsfragebogens ersichtlichen Umfange anzugeben und zu 
versichern, daß weder Abgabebescheinigungen, noch uneingelöste Bezugsscheine, noch 
zur Anfertigung des beantragten Gegenstandes geeignete Stoffe vorhanden sind. Sind 
folhe Stoffe oder Abgabebescheinigungen oder Bezugsscheine vorhanden, so sind diese 
wie Gegenstände, die daraus angesertigt oder darauf beschafft werden können, anzu¬ 
rechnen. Erreicht der vorhandene Bestand hiernach die in der Bestandsliste bestimmte 
Stückzahl, so ist der Antrag abzulehnen. Gehen der Prüfungsstelle Bedenken gegen die 
Richtigkeit oder Vollständigkeit der mündlichen Versicherung bei, so ist die Abgabe einer 
schriftlichen Versicherung zu fordern. 

Vor Abgabe seiner mündlichen oder schriftlichen Erklärung ist der Beantragende 
auf die Strafbarkeit falscher Angaben im Sinne des Vordrucks auf dem Bestandsfrage¬ 
bogen hinzuweisen. Der in die Augen fallende Aushang einer entsprechenden Warnung 
in den Bezugsscheinstellen und Verweisung auf diese wird sich zweckmäßig erweisen. 

Es bleibt den Landeszentralbehörden bzw. den von ihnen bezeichneten Bebörden 
bzw. den Kommunalverbänden anheimgestellt, eine häusliche Nachprüfung der An¬ 
gaben auf dem Bestandsfragebogen vor einer Bewilligung für ihre Bezugsscheinstellen 
anzuordnen ($ 18 Satz 2 verb. mit $ 11 Abs. 3 der VO, v. 10. Juni/23. Dezember 1916). 

2. Zu den schriftlichen Versicherungen nach Ziffer 1 ist der Bestandsfragebogen 
II. Fassung (Anlage II) zu verwenden. Es steht den Kommunalverbänden frei, den 
Vordruck des Bestandsfragebogens mit weiterem Aufdruck zu verschen. Die vorhan- 
denen alten Bestandsfragebogen sind eufzubrauchen. Ihren Bedarf an Bestandsfrage- 
bogen II. Fassung (Drucks. Nr. 467) können die Kommwnalverbände unentgeltlich auf 
dem ihnen zugehenden Bestellschein Nr. 466 bei der RBeklSt., Drucksachenverwaltung, 

Berlin W 50, Nürmberger Platz 1, bestellen. Bestellungen, die nicht auf diesem Be- 

stellschein eingehen, werden nicht berücksichtigt. ®Bie Verwahrung ber Bejtands- 
fragebogen entsprechend den Personallisten oder Karten sowie ein Vermerk in diesen 
über die erfolgte Ausfüllung eines Bestandsfragebogens wird sich empfehlen. 

3. Für die in Anlage I unter L und M genannten, für einen ganzen Hausstand 
bestimmten Gegenstände kann die schriftliche Versicherung nach Ziffer I vom Haushaltungs¬ 
vorstand oder von der Ehefrau oder von dem bestellten Vertreter oder der Vertreterin 
abgegeben werden. 

4. Ausnahmsweise können von den Anfertigungsstellen an Personen, die durch 
ihren Beruf oder ihre Beschäftigung zu einem größeren Aufwand an Kleidung, Leib¬ 
wäsche und Schuhwerk gezwungen sind, Bezugsscheine auch über den in der Bestands¬ 
liste II. Fassung (Anlage 1) vorgesehenen Bestand hinaus, aber nur in mäßigem Umfange
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ausgefertigt werden. Zunächst sind aber derartige Antragsteller darauf hinzuweisen, 
daß sie durch Abgabe gebrauchter Stücke sich einen Bezugsschein ohne Prüfung der Not. 
wendigkeit der Anschaffung verschaffen können, und sie sind aufzufordern, diesen Weg 

der Bezugsſcheinbeſchaffung zu beſchreiten. Nur wenn aus zutreffenden Gründen dieſe 
Art der Bezugsscheinbeschaffung unmöglich erscheint, soll von der hier gestatteten. Aus¬ 
nahme Gebrauch gemacht werden. 

Diese Ausnahmebestimmung gilt nicht für Bettwäsche, Haus= und Küchenwäsche 
(I und M der Anlage 1). 

Bei Vorhandensein nur eines Wintermantels oder -Überziehers oder -Jaketts 

oder Umhangs (Bestandsliste II. Fassung: A, B, E und F) kann bei Krankheit, hohem 

Alter und ähnlichen Ausnahmefällen ein Bezugsschein auf einen Sommer-Mantel oder 

Überzieher oder - Jakett oder -Umhang uusgefertigt werden, wenn durch ein ärztliches 

Zeugnis nachgewiesen wird, daß mit Rücksicht auf den Gesundheitszustand die An- 

schaffung dringend notwendig ist. 
Kommunalverbände klimatisch besonders ungünstig gelegener Bezirke können 

mit vorher einzuholender Einwilligung der Reichsbekleidungsstelle die Bewilligung 
anch eines Sommer-Mantels oder -Überziehers oder -Jaketts oder -Umhangs neben 

einem Winter-Mantel oder -Überzieher oder -Jakett oder -Umhang allgemein gestatten. 

Die Leiter der den Bezugsschein-Ausfertigungsstellen nächstübergeordneten 
Stellen sollen auch überdies hinsichtlich aller bezugsscheinpflichtigen Gegenstände in 
vereinzelten außergewöhnlichen Fällen, jedoch nicht ohne zwingendste Gründe, zur 
Vermeidung besonderer Härten eine Ausnahme bewilligen dürfen; derartige Bewilli¬ 
gungen dürfen jedoch nur in mäßigem Umfange über den in der Bestandsliste II. Fassung 
(Anlage I) vorgesehenen Bestand hinausgehen. Vor der Bewilligung ist im Sinne von 
Absatz 1 Satz 2 und 3 zunächst auf Abgabe gebrauchter Stücke hinzu weisen. 

An jedem Falle einer in Ziffer 4 vorgejehenen Ausnahme ift die in Biffer 1 und 2 
vorgesehene schriftliche Versicherung zu forbern. 

5. Es ist ganz besonders darauf zu achten, daß die in Anlage 1 bei den einzelnen Ge¬ 
brauchsgegenständen genannte Stückzahl nicht als Mindestzahl aufgefaßt wird, dergestalt, 
daß jedermann den Anspruch erheben kann, seine Bestände bis auf diese Zahlen zu ergänzen; 
vielmehr werden sich die Kreise des Bolkes, die sich bisher regelmäßig mit weniger be¬ 
gnügen konnten und begnügt haben, auch künftig regelmäßig mit weniger begnügen 
müssen. Hier wird das pflichtmäßige, auf tunlichste Sparsamkeit gerichtete Ermessen 
der Ausserligungsbehörden besonders dafür zu sorgen haben, daß kein Mißbrauch mit 
diesen Zahlen getrieben wirb. — Diese wichtige Anordnung wird hiermit erneut in Er- 
innerung gebracht. Zur Erleichterung der Durchführung dieser Anordnung wird die 
Anbringung eines augenfälligen kurzen Anschlages empfohlen. 

6. Bei Ausfertigung von Bezugsscheinen über Stoffmengen zur Anfertigung von 
Kleidung und Wäsche ist die Bek. der RBeklSt. über Höchstmaße bei Bewilligung und 
Abgabe von Stoffen v. 27. März 1917 (Reichsanzeiger Nr. 79 und die dazugehörige 
Liste der Stoff-Höchstmaße) in Fassung der Abänderungsbek. dor RBekl$t. v. 28. Juni 
und 13. Oktober 1917 (Reichsanzeiger Nr. 151 und Nr. 244) streng zu beachten. Hiet- 
nad) werden für Kleidung und Wäsche, soweit sie in der Liste der Stoffhöchstmaße auf¬ 

geführt sind, Normal-Stoffbreiten (in der Liste semrahmt und *!— oder auf gleicher 

Linie mit den Normalmaßen stehend) und entsprechende Normalmaße ebenfalls —— 

und Tettgberndt)] zugrunde gelegt. Die Ausfertigungsftelfen haben, bei ‘Berfonen bis 

zu 18 Jahren unter Berücksichtigung des Alters, höchstens die semrahmten und fettge¬ 

drudten] Normalmaße zu bewilligen. Sie dürfen nur in besonders beränefen Ausnahme¬ 

fällen, wie bei starken Personen, bis zu 15 % mehr bewilligen. Die Mehrbewilligung 
ift durd) den Vermerf „+..... 5% Zuschlag“ hinter der Meterzahl auf dem Bezugs¬ 
schein kenntlich zu machen. Das Nähere ergeben die in der Bekanntmachung vom 27. März 
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1917 enthaltenen Beispiele. Soweit Kleidung, Bett-, Haus= und Küchenwäsche in der 
Liste nicht aufgeführt sind, darf für beantragte Gegenstände höchstens dos knapp ge¬ 

haltene entsprechende Maß bewilligt werden. 

Ib. 

Im folgenden sind die zurzeit für Ausstattungen, Säuglinge, Wöchnerinnen, 

Einsegnungen, Krankheiten und Todesfälle geltenden Bestimmungen zusammengefaßt. 

In jedem Falle eines Antrages zu 1, 4 und 5 ist die unter I, 1 und 2 vorgeschene schrift¬ 

liche Versicherung, bei Ausstattungen, soweit der Antrag auch für den Bräutigam 

mitgeteilt wird, auch für dessen Bestand zu fordern. 

1. Für Ausstattungen bei Gründung eines Haushalts ist Kleidung, Wäsche und 
Schuhwerk nur im Umfange der Bestandsliste unter Anrechnung vorhan- 
dener Stücke zu bewilligen (s. vorigen Satz). 

. Für einen Teil der Säuglings-Leibwäsche und -Bekleidung (Begriff siehe Mit- 
teilungen Nr. 5 S. 16 Ziff. 40) sowie für Säuglings-Bettwäsche enthält die 
Bestandsliste keine Angaben; es gilt daher für sie deren Ziff. 7. 

3. Für besondere Wäsche und Kleidung von Wöchnerinnen enthält die Bestands- 
liste keino Angaben; es gilt daher für sie deren Ziffer 7. Es soll möglichst darauf 
hingewiesen werden, vorhandene Stücke für diesen Zweck umzuarbeiten; die 

hierzu erforderlichen geringeren Stoffimengen können ohne weiteres bewilligt 
werden. 

4. Die Bewilligung besonderer Konfirmanden- oder Kommunikanten-Kleidung 
nur zum Zwecke der Einsegnung und über den nach der Bestandsliste erlaubten 
Bestand an Gebrauchskleidung hinaus ist unzulässig. Die Antragsteller sind 
im übrigen vor einer Bewilligung von der Anregung in Mitteilungen Nr. 32 
S. 145 zu unterrichten. Siehe auch oben Absatz 1 Saız 2 

5. Bei schweren Krankheiten, die einen besonders starken Verbrauch von Leib-, 
Bett- und Hauswäsche für den Kranken zur Folge haben, kann auf Grund 
ärztlicher Bescheinigung in mäßigem Umfange über den Rahmen der Bestands- 
liste hinaus solche Wäsche bewilligt werden. Siehe auch oben Absatz 1 Satz 2. 

6. Bei Anträgen auf Bewilligung von Trauerkleidung ist höchstens eine voll- 
ständige Trauerkleidung zu bewilligen und im übrigen auf das Aushilfsmittel 
des Färbens vorhandener Kleider aufmerksam zu machen. Vor einer Be- 
willigung haben die Ausfertigungsstellen den Antragsteller von der Anregung 
in Mitt. Nr. 27 S. 107 zu unterrichten, auf besondere Trauerkleidang zu ver- 

ziehten und sich mit Armilor zu begnügen. 
Für Sargausstattung dürfen Bezugsscheine nicht mehr erteilt werden. Für 
Totenkleidung (auch rituale), einschließlich Schuhe dürfen Bezugsscheine 
nur auf Gewebe aus reinem Papiergam erteilt werden. Die Antragsteller sind 
vor einer Bewilligung von der Anregung in Mitt. Nr. 15 5. 44 zu unterrichten. 

I. 

1. Der RBeklSt. find zahlreihe Fälle befannt geworden, in denen Behörden 
Bezugsscheine unterstempelt und vollzogen haben ohne Ausfüllung der Gegenstände, 

für deren Bezug sie bestimmt sein sollten, also Blanko=Bezugsscheine erteilt haben. Einc 
solche Handlung stellt ein pflichtwidriges Verfahren der betressenden Behörde dar und 
wird der vorgesetzten Dienstbehörde unnachsichtlich zur entsprechenden Ahndung an¬ 
gezeigt werden. 

2. Auch sind der RBeklSt. Fälle bekannt geworden, in denen offensichtlich das 
versönliche Ansehen und die soziale Stellung des Antragstellers für die Ausstellung von 
Bezugsscheinen in erheblichem Maße mißbraucht worden ist. Es wird dabei vergessen, 
daß, wer mehr, als an Wäsche, Kleidung und Schuhwerk unbedingt erforderlich ist, aus 
den zusammenschrumpfenden Vorräten entnimmt, gegen die wichtigsten Interessen des 
Vaterlandes verstößt und dazu beiträgt, daß die verantwortlichen Vehörden noch strengere 

Kriegebuch. Bd. >. 15 
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Vorſchriften für die Erteilung von Bezugsscheinen erlassen oder sonstige einschneidende 
Maßnahmen in Erwägung ziehen müssen. 

III. 

Immer wieder ist die RBeklSt. von den Kommunalverbänden und Städten, die 

ihre Bekleidungsstellen gut eingerichtet und mit dem notwendigen besoldeten nnd 
ehrenamtlichen Sonderpersonal versehen haben, mit vollem Recht darauf hingewiesen 

worden, daß diejenigen Städte und Kommunalverbände, die bisher ohne Sonder- 
einrichtungen die Arbeiten der Bezugsscheinstellen nebenamtlich durch ohnehin unter 
den gegenwärtigen Verhältnissen stark belastetes Personal miterledigen lassen, ihre 

Bevölkerung durch die Unmöglichkeit genauer Handhabung der Anordnungen der 
RBeklSt. vor denen anderer Bezirke begünstigen und dadurch Kommunalverbände 
mit gut eingerichteten Bekleidangsstellen von den für deren Bevölkerung erlorder- 
lichen Bedarfsgegenständen entblößen. 

Sie weisen darauf hin, daß, solange nicht solche Städte und Bezirke ihro Einrich¬ 

tungen verbessert haben, auch allgemeine strengere Maßnahmen nur goringe Wirkungen 
haben werden und die Benachteiligung und Beunruhigung der Bevölkerung ihrer eigenen 
Bezirke nur zu erhöhen geeignet seien. Die Vervollständigung der Einrichtungen in 
solchen Städten und Landbezirken werde ein wesentliches Streckungsergebnis zeitigen 
und die Notwendigkeit einer erheblichen weiteren Verschärfung der Richtlinien und 

Bestandsliste für die Allgemeinheit wesentlich hinausschieben, wenn nicht ganz verhüten. 

Die in den Mitteilungen veröffentlichten Ergebnisse der Überprüfungen in den 
Bezugsscheinstellen seitens der RBeklSt. bestätigen diese Ungleichmäßigkeit der Ein- 
richtungen der Bezugsscheinstellen durchaus. Die R.BeklSt. wird daher mit den Landes- 
‚Zentralbehörden wegen Abstellung der erwähnten Übelstände ins Einvernehmen treten. 

IV. 

Die in Ziffer III der bisherigen Richtlinien angeordnete Überprüfung der Ge- 
schäftsführung in den Bezugsscheinstellen wird in erhöhtem Maße auch weiter durch- 
geführt werden und zur Beseitigung der ungleichmäßigen Handhabung der Richtlinien 
beitragen können, 

Es wird erneut darum ersucht, diese Prüfungsbeamten der RBeklS$t. in jeder 

Weise durch sachentsprechende Auskünfte zu unterstützen. Das Prüfungsergebnis 
wird in der bisherigen Weise sowohl den übergeordneten Behörden durch Übersendung 
eines Auszuges der Prüfungsniederschrift als auch den Bezugsscheinstellen durch Ver- 
öffentlichang in den Mitteilungen bekannt gemacht werden. Die RBeklSt. erwartet, 
daß die Bekanntgabe der vorgefundenen Mängel die übrigen Bezugsscheinstellen noch 
mehr als bisher zur Vermeidung solcher Mängel veranlassen wird. 

V. 

Diese Neuen Richtlinien II. Fassung treten sofort in Krait. 
Gleichzeitig werden die Neuen Richtlinien der RBeklSt, für Erteilung von Bezugs- 

scheinen vom 27. März 1917 (Mitt. Nr. 9) aufgehoben. 

Es werden ferner aufgehoben die $$ 2 bis 6 und $ 8 der Ausführungs-Bek. der 

RBeklSt. za $$ 11 und 12 der VO. v. 10. Juni 1916 über die Regelung des Verkehrs 
mit Web-, Wirk- und Strickwaren für die bürgerliche Bevölkerung v. 31. Oktober 1916 
(Reichsanzeiger Nr. 258). 

Anlage I. Bestandsliste II. Fassung. 

Anderungen sind lateinisch gedruckt. ( 

1. Diese Bestandsliste gilt für eine Person, zu IL, und M für jede Berfon des Haus- 
standes. Über diesen Bestand hinaus sollen in der Regel keine Vezugsscheine ausgestellt 
werden.
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2. Für Personen über 14 Jahre gelten die Grundsätze für Erwachſene. Als Beſtand 
gelten alle bezugsscheinpflichtigen und bezugsscheinfreien vorhandenen Stücke, auch die 

vermeintlich nicht mehr gebrauchsfähigen. Bei diesen ist es möglich und erwünscht, 
sie bei einer Annahmestelle für gebrauchte Kleidung, Wäsche oder Schuhwaren (Mitt. 
Nr. 2 S. 4 5 a, S. Bff.) entgeltlich oder unentgeltlich abzugeben, sie zu anderen Ge¬ 
brauchsgegenständen zu verarbeiten oder an den Lumpenhändler (Mitt. Nr. 4 S. 12) 
zu verkaufen. 

3. Vorhandene Stoffe, einschließlich solcher aus zerlegten gebrauchten Stücken, 
sind wie Gegenstände, die daraus hergestellt werden können, anzurechnen. 

4. Zwischen Sommer= und Wintersachen ist, abgesehen von den in dieser Liste 
unter A, B, E und F vorgesehenen Fällen nicht zu unterscheiden. Sommerüberzicher, 
-Aäntel, - Jaketts oder -Umhänge oder Stoife hierzu dürfen nicht bewilligt werden. 
Wegen Ausnahnıen vgl. Neue Richtlinien II. Fassung unter I, Ziffer 4. — Mit Pelz 
gefütterte oder überzogene Kleidungsstücke sind in den Bestand nicht einzarechnen, 
wohl aber mit Pelz nur besetzte Kleidungsstücke. 

5. Die von den Betriebsunternehmern den in der Kriegswirtschaft tätigen Per¬ 
sonen zu Eigentum überlassene besondere Berufskleidung ist auf den Bestand mit an¬ 
zurechnen. 

6. Bezüglich Ausstattungen bei Gründung eines Haushalts vgl. Ziffer Ib, 1 der 
Neuen Richtlinien II. Fassung. 

7. Außer Bezugsscheinen gegen Abgabebescheinigung dürfen Rezugsscheine auf 
in der Bestandsliste nicht aufgeführte Gebrauchsgegenstände, soweit nicht die Abgabe 
von Bezugsscheinen überhaupt verboten ist, nur insoweit erteilt werden, als die An- 
schaffung dringendst notwendig erscheint. 

8. Bezugsscheine, außer solchen gegen Abgabebescheinigung, dürfen nicht erteilt 
werden für Tischwäsche einschließlich Mundtücher. 

A. Dberileidung jür Männer: B. Oberkleidung für Knaben von 2—14 &.: 

Werktagsanzugt) .. 1 Stüd | Werktandanzug . - . . . .. 1 Stück 
Sonntagdanzug!) . . 2... - 1 „ | Sonntagsazug - 1, 
Winter-Überzieher ober -Um- Einzel=Jacken (Blusen, Schwiher 

hang insgesaiuiuiuiit 1 „ oder Kittel) insgesant„ 
Einzelarbeitskittel (Blusen, Jop¬ . Einzelwessten 1 „ 

pen) insgejamt. . . .. . . 2 „ Einzelhosen Il, 
Einzelwesten 2 „ Winterüberzieher oder Umhang 
Einzel-Arbeitshosen 2 „ I insgesat 1 „ 
hierzu: | hierzu: Schürzen 2 „ 
Berufsschürzen 2 „ Winterhandschuhe .1 Paar 
Winterhandschohe - 1 Paar Taschentüchernr - 6 Stüd 

Krraen (Steh« und Umlege- s Stud C. Unterkleidung für Männer: 
kragernnn 9 Stück Oberhemden (Taghemd) insges. 3 Stück 

Manschetten (Stulpen) . 3 Paar Uunterhemden oder Unterjacken 
Vorhemden oder Vorstecker | inssesnt 3 „ 
insgesannt 3 Stüd | Nachthenden 2 „ 

Anmerkung: ?) Gehrockanzüge sind Pa *ê Z *#*. v \ v 2 gar 
als Sonntags- oder Werktagsanzüge an- . 
zurechnen, je nach der Verwendung D. Unterkleider für Knaben von 2—14 J. 

durch den Antragsteller. Nicht anzu¬ Hemden 3 Stück 
sechnen sind vorhandene Fracks und Unterhemden oder Unterjacken 
Smokings. : insgesamt... 2.220. 1.
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Nachthosen oder Hemden insges. 2 Stück 
Unterhosen 3 „ 

Strümpfe- ---- . .. 4 Paar 

E. Oberkleidung für Frauen: 

Werktagskleider1)1) 2 Stück 
Sonntagskleid ... 2... 1 „ 

Einzel=Kleiderrock (Tagroch 1 „ 
Einzel-Blusen 2 „ 

Winter-Mantel oder „Umhang 
oder Winter- Einzeljackett 
insgesamtt) 1 „ 

Umfdlagetud . .» - - 1 „ 

Morgenrod oder -Jacke insgos. 1 „ 
hierzu: Schürzzen 3 „ 

Winterhandschuhe .1 Paar 
Taschentüchen 6 Stück 

  
Anmerkungen: 2) Gesellschaftskleider 

sind anzurechnen. 

®2) Von Jackenkleidern (Kostümen) 
aus wollenem oder halbwollenem Stoff ' 
übrig gebliebene Einzeljacken sind auf 
Wintermäntel, -Umhänge oder Winter- : 
Einzelzacketts anzurechnen. 

F. Oberkleidung für Mädchen von 2—14 J.: 

MWerktagslled . ... 2... 1 Stück 
Sonntagskled 1, 
Einzelkleider-Rock. 1 „ 
Einzel-Blusen 2 „ 
Wintermantel oder Umhang 

oder Winter-Einzeljackett ins¬ 
gesamt (Anm. wie 3 unter E.) 1 „ 

hierzu: Schürzen 3 „ 
Winterhandſchuhe . . . 1 Paar 
Taschentüchen 6 Stück 

G. Unterkleidung für Frauen: 

Taghemden 4 Stück 
Nachlhemden oder Nachtjacken 
insgesaaaaut 3 „ 

Beinkleider oder Hemdhosen ins¬ 
gefamt .. 2.222200. 4 „ 

Unterleibehen oder Untertaillen 

oder Korsettschoner insges. 2 „ 
Unterjace 1 „ 
Unterröke 2 „ 
Strümpe 4 Paar 

II. Unterkleidung für Mädchen von 2—148.: 

Taghemedn 4 Stück 
Nachthemden oder Nachtjacken 

insgejamt. - - 2 2 2.2.. 3 „ 

  

C. Handelssachen und Gewerbliches Eigentum. 

Beinsleider oder Hemdbosen 
insgesaitt .. Stück 

Unterleibchen oder Untertaillen 
insgesat 2 „ 
Unterjacseg 1, 
Unterröcke . . . . 222... 2 „ 

Strümpofe .. 4 Paar 

J. Kleidung für Kinder von 1—2 Jahren.: 

Hemmdgden 6 Stück 
Nachthosen oder Röckchen ins¬ 
gesaat 3 „ 

Unterhösche 4 . 

Kitlel (Kleider, Jacken oder 
Blusen) insgesam 2 „ 
Unterröcchen 2 „ 
Strümpfe. -- ¬ 4 Paar 
Schürzen 3364tück 

JJ. Säuglingsbekleidung und -wäsche (bei 
der Geburt des ersten Kindes; bei 

nachfolgenden Kindern ist der noch 
vorbandene gebrauchsfähige Bestand 
an derartiger Bekleidung und Wäsche 
besonders zu berücksichtigen): 

Hemdchen 6 Stüd 
Jäckchen 
Nabelbinden (waschbare) . . . 3 
Windeln 
Unterlagen 

Einschlagetücher (Wickeltächer) 2 „ 
siehe auch Neue Richtlinien I\. Fassung 

unter Ziffer Ib, 2. 

K. Schuhwaren: 

Schuhe oder Stielel insgesamt 2 Paar 
Hausschuhe oder Pantoffel oder 

ausgeschnittene Schuhe ohne 
Spange insgesant 1 „ 

Sandalen oder Turn- oder Tennis- 
Halbschuhe insgesamt . . . 1 „ 

Holz-Pantinen (-Pantofiel) . . 1 „ 

L. Bettwäſche (berechnet auf jede Person 

des Hausstandes, z. B. bei einem vier¬ 

löpfigen Hausstande 8 Kissenbezüge)z: 

Kissenbezüge 2 Stück 
Bettücher 
Bettbezüge 
Wolloder Steppdecke iysgesamt 1 „ 

M. Haus- und Küchenwäsche (bercchnet auf 

jede Person des Hausslandes, z. B. bei 

einem vierköpfigen Hausstande 12 Hand¬ 

tücher):
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Handtücher!) oder Badehand- Küchenhandtücher oder Geschirr¬ 
tücher insgesamt. 3 Stück tücher insgesant 2 Stüd 

Wischtücher (Staub-, Seifen= oder Anmerkung: 1) Auf den Bestand an \ p 
" 8: ') Scheuertücher) insgesamt 3 „ 
Handtüchern sind vorhandene Mund- 

tücher anzurechnen. 

Statt eines fertigen Gegenstandes kann von der Bezugsschein=Ausfertigungsstelle 
auch der dazu benötigte Stoff bewilligt werden. Das Nähere hierüber ergibt sich aus der 
Bekanntmachung der Reichsbekleidungsstelle über Höchstmaße bei Bewilligung und Ab¬ 
gabe von Stoffen vom 27. März 1917 (Reichsanzeiger Nr. 79) und der dazu gehörigen Liste 
der Stoffhöchstmaße in Fassung der Abänderungs-Bek. der RBeklSt. v. 28. Juni und 
13. Oktober 1917 (Reichsanzeiger Nr. 151 und Nr. 244), die streng zu beachten sind. 

(Mufter fiche €. 230.) 

) Bek. der Reichsbekleidungsstelle über Höchstmaße bei Bewilligung und Abgabe von 
Stoffen. Bom 27. März 1017. (Mitt. 17 Xir. 9, 7.) 

Is 11 Abs. 3; 12 Abs. 2 WebO. 10. 6./23. 12. 16; § 2 Befugnis#. 22. 3. 17.] 

§5 1. Auf Bezugsscheinen über Stoffmengen zur Anfertigung von Kleidung oder 
Wäsche, soweit solche in der angefügten Liste #) der Stoffhöchstmaße aufgeführt ist, sind von 

den Ausfertigungsbehörden künftig regelmäßig höchstens die in dieser Liste umrahmten 
  

und fettgedruckten | Normalmaße, bei Personen bis zu 18 Jahren unter Berücksichtigung. 

des Alters, zu bewilligen (Beispiel: Drei m zehn cm Stoff für ein Kleid bei einem 
10jährigen Mädchen). Soweit Kleidung oder Wäsche in dieser Liste nicht aufgeführt 
sind, darf für beantragte Gegenstände höchstens das knapp gehaltene entsprechende 
Maß bewilligt werden. 

In besonders begründeten Ausnahmefällen (z. B. bei starken Personen) darf bei 
Oberkleidung, nicht auch bei Unterkleidung und Wäsche, von der Ausfertigungsbehörde 
bis zu 15 % an Stoff mehr bewilligt werden. Diese Mehrbewilligung ist im Bezugs¬ 
scheine hinter der Meterzahl ersichtlich zu machen durch Hinzufügung des Bermerks: 
„tr. Yo Zuichlag” (Beijpiel: zwei m zwanzig em + zehn % Zuschlag Stoff zu einem 

Männer=Winterüberzieher). 
$2. Die Gewerbetreibenden dürfen, falls sie Stoffe in der in der angefügten Liste 

der Stofshöchstmaße umrahmten oder fettgedruckten | oder (Budhftabe J der Lifte) auf 

gleicher Linie mit Den | umrahmten und fettgedruckten Normalmaßen stehenden Nor¬ 

malbreite abgeben, höchstens das auf dem Bezugsscheine bewilligte Maß an die Ver¬ 
braucher überlassen. 

Werden Stoffe in anderer Breite als dieser Normalbreile abgegeben, so dürfen 
die Gewerbetreibenden an Stelle der auf dem Bezugsscheinc bewilligten Maße höchstens 
die in der Liste für die abgegebene Stoffbreite verzeichneten entsprechenden Stoffhöchst¬ 
maße an die Verbraucher überlassen. Auf dem Bezugsscheine etwa bewilligter prozen¬ 
tualer Zuschlag (§ 1 Abs. 2 dicser Bekanntmachung) darf auch zu diesen Stoffhöchstmaßen 
in gleicher Höhe hinzugeschlagen werden, unter Abrundung des hiernach gefundenen 
Maße3 nach oben auf die nächjiten vollen 5, beziehentlich 10 em (Beiipiele: Der Bezugs- 
igein fautete über brei m zehn cm Stoff zu einem Kleid für ein 10Ojähriges Mädchen; 
von einem 80 em breiten Stoffe jind dann höchftens 4,25 m abzugeben. Lautet der Be¬ 
zugsschein im gleichen Falle auf Drei m zehn em + fünfzehn 9%, Zufchlag, fo find von 
einem 80 cm breiten Stoffe höchfteng 4,25 m + 15%, hiervon, das sind zusammen 

4,89 m oder abgerımbet 4,90 m abzugeben). 

  

    
  

    

- I) Die Lifte (geändert am 13. Ditober 1917, Mitt. 17, 169) ijl hier nicht mit ab« 
gedruckt.
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Anlage II. Reichsbekleidungsstelle. 

Bestandsfragebogen 1I. Fassang. 
Erläuterung. 

(Vor Auefüllung zu lesen und genau zu beachten!) 
I. Männer: und Kuaben=Oberkleidung. Wird ein vollständiger Anzug oder Stoff dazu verlan: 

so ist der Bestand der betreffenden Person an vollnändigen Anzügen und außerdem an Teilstücken eines Anyuges Au 
zugeben, alſo auch gie gab der Einzeljaden, -WWelten und „Holen. “ 

Werden Teilstücke eines Anzuges (z. G. Hosen) oder Stoff dazu verlangt, so ist der Bestand der betreffenden 
Person an Stücken der beantragten oder gleichverwendbaren (Anmerkung) Art G. B. Hosen) und außerdem an voll¬ 
ständigen Anzügen anzugeben. — . 

II. Frauen= und Rädgen-Dbertlcidung. Wird ein ftleid oder Stoff dagu verlange, fo ift der Be¬ 
ftand der betr. Verson an vollständigen Kleidern und außerdem an Zeitftüden einer Oberlleidung anzugeben, alfo 
auch Einzelsacen. «Blufen und «Rüde. . 

erben Zeilftüde eines Fleides (3. 3. eine Blufe) oder Stoff bazu verlaugt, fo ist Der Bestand der betreffen¬ 
den Perion an Teilftiiden ber beantragten oder gleichverreendbaren (Anmertung *) Arr (§. U#. Blusen) und außerdem 
an vollständigen Kleidern anzugeben. . 
Art u I; Mird Schubmwert beantragt, ſo iſt der gelamte Beſtand der betreffenden Perſon an Schuhwerl aller 

rt anzugeben. 
Ir. Werden sonstige Gebrauchsgegenstönde oder Stoff dazu verlangt, fo ift der Beſtand der betreffen. 

den Person an Gegenständen der brantragten oder gleichverwendbaren (Anmerkung?) Art anzugeben. Nur bei Bett 
Haus- und Küchenwöäsche ist dev Beftand bed ganzen Haushaltes an Begenitänden der beantragten Ark, einschließlla 
der einenen Ausftattung einzelner Hauaftandsangehödriger, und außerdem bie Zahl der Hauditandsangehdrigen anzugeben. 

Y. Su I. II. und IV find aud Vorbandene Gtofie anzugeben. \ 
VI. Es sind auch die vermeinriich nicht mehr gebrauchsfahigen vorhandenen Stücke und Sioffe anzugeben. 

Bei solchen ist es möglich und erwünscht, sie bei einer Annahmestelle füc gebrauchte nleidung. Wärche oder Schud¬ 
waren abzugeben, sie zu anderen Getreuchepegenk#nden zu verarbeien oder dem Lumpenoändler zu verkausen. 

VII. Auch bezugsscheinfreie Gegenstände und Stoffe kind aufzusführen — Zwischen Sommer- 
und Wintersachen, ist, abgesehen von den in der Bestandsliste unter A, B, E und F vorgesepenen Fallen (Winter¬ 
und Sommer- Mantel, Uberzleher, Jackett oder „Umdang. von Jackenkleidern [Kostumen) aus wollenem oder halb. 
wollenem Stoff übriggebliebene Cinzeljacken), nicht zu unterichelden. . . 

VIII. Die von den Betriebsumernehmern den in der Kriegswirkschaft tätigen Verjoneu zu Eigentum über- 
lassene besondere Berufskleidung ist auf den Bestand mitanzurechnen. 
  

” Unmertung: • bei beantragtem Wintcrüberzieher auch Wintermantel. Winterumhang; bei bean¬. 
tragtem Winterjackett auch Damenwintermankel, von Jackenkleidern (Kostümen) aus wollenem oder halbwollenem 
Stoff ubrig gebliebene Einzeljacken usw. 

Sch versichere, 

1. daß in dem Bestande 

  

(l) meiner Person, 

* 5) dessssssss. 
5 r 

23 (Vor= und Zuname des Familienmitgliedes, für das der Bezugsschein beantragt 
RI wird, bi! zum 18. Jahre auch Angabe de3 Alters), 
& Te) (bei Bettwäiche, Haus: und Küchenwäide): 
> meines bzw. de3 von mir vertretenen Haudftandes, dem .... Perjonen ange 
3 hören (die Zahl tft anzugeben), 

nur die auf der Nückjeite von mir angegebenen Stüde enthalten find, 

2. daß diejer Bestand außer den auf der Rückreite von mir nach Maß und 
Stoffart angegebenen keine Stoffe, auch nicht solche aus zerlegten gebrauchten 
Stücken, enthält, aus denen Gebrauchsgegenstände der beantragten Art hergestellt 
werden können, 

3. daß außer den auf der Rückseite von mir nach Zahl und Gegenstand 
angegebenen weder Abgabebescheinigungen über abgegebelte, mit dem bean: 
tragten gleichartige Gegenstände noch uneingelöste Bezugsscheine über Gebrauchs¬ 
egenftände oder über Stoffe, aus denen der beantragte Gegenstand hergestellt werden 
ann, mir bzw. den unter 1b Genannien bzw. dem Hausstande zur Verfügung stehen. 

Ich bin davon unterrichtet, daß vorsäßlich unwahre oder unvoilständige 

Angaben auf diesem Fragebogen (Vorder= u. Rückseite) wie überhaupt vor den 
für die Bezugsscheinausstellung zuständigen Stellen mit Gefängnis bis zu 
sechs Monaten oder Geldstrafe bis zu 15000 Mk. bestraft werden. 

Es ist mir bekannt, daß ich verpflichtet bin, die zu meinem Bestande 
gehörende Klerdung, Wäsche und Schuhwerk im Falle einer häuslichen Nach¬ 
prüfung des Bedarfs jederzeit vorzuzeigen. 

(Ott, Datum) ....... E dden x. 19... 

Wohnueeeeeeeeee nn nennen nnd I... 
  

Bor der Unterjchrift find auf der Hüdieite zumächit die vorhandenen Stude, Stofie, 

Abgabebescheinigungen und Bezugsschelne gemäß obiger Versicherung anzugeben! 

Eigenhändige Unterschrift: 
  

  

R.B.6t. 407.
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Bei Abgabe in anderer Breite als dieser Normalbreite ist von den Gewerbetreibenden 

die überlassene Stoffbreite und Meterzahl auf dem Bezugsscheine unter der Meterzahl 

mit Tinte oder Tintenstift unter Hinzufügung des Wortes „Abgegeben“ zu vermerken 

(Beispiele des Vermerks zu obigen Beispiels=Fällen: 
„drei m zehn cm Stoff zu einem Kleid. 
Abgegeben 4,25 m /80 cm;“ 

oder wenn 15 Proz. Zuschlag auf dem Bezugsscheine bewilligt war und abgegeben ist: 
„brei m zehn cm + fünfzehn Proz. Zuschlag Stoff zu einem Kleid, 
Abgegeben 4,90 m /80 em). 6 

$ 3. Butwiderhandlungen gegen $ 2 werden nach §# 3 Nr. 1 der VO. über Befugnisse 

der NBeklSt. vom 22. März 1917 mit Gesängnis bis zu 1 Jahre oder mit Geldstrafe bis 
zu 10 000 M. oder mit einer dieser Strafen bestraft. 

$4 Diese Bekanntmachung tritt am 3. April 1917 in Kraft. 

1) Bek. der Verwaltungsabteilung über die Möglichkeit des Verkaufs von Web-, Wirk,, 

Stride und Schuhwaren bei Unzulässigkeit der Versteigerung. Bom 28. April 1917. 
(mitt. 17 Mr. 12, 26.) 

Die in der jeweiligen Freiliste verzeichneten Gegenstände dürfen nach wie vor ver¬ 
steigert werden, sofern es sich nicht um in Gebrauch gewesene Kleidungs= und Wäsche¬ 
stücke oder um getragene Schuhwaren handelt. 

Bei allen nicht in der Freiliste verzeichneten Gegenständen sowie den in Gebrauch 
gewesenen Kleidungs= und Wäschestücken und getragenen Schuhwaren ist eine Versteigerung 
unzulässig. x 

Da die Vorschriften der #5 9 und 9a der VO. v. 10. Yuni/23. Dezember 1916 die 

bisherigen reichs=- und landesgesetzlichen Vorschriften, soweit sie entgegenstehen, auf¬ 
gehoben haben, kann an Stelle der bisher vorgeschriebenen Versteigerung die Veräußerung 
nur im Wege freihändigen Verkaufes mit folgender Maßgabe erfolgen: 

a) Bei allen in Gebrauch gewesenen Kleidungs= und Wäschestücken und getragenen 
Schuhwaren: 

Die bezeichneten Altsachen können nur an die behördlich zugelassenen Personen 
und Stellen, die Annahmestellen der Kommunalverbände, entgeltlich veräußert werden. 
Der mit der früheren Gesetzesvorschrift der Versteigerung beabsichtigte Zweck, besonders 
im Hinblick auf die Interessen des Gläubigers einen größtmöglichen Erlös aus dem Ver¬ 
kaufe zu erzielen, wird hierdurch unter den jetzigen Verhältnissen erreicht, da solche Sachen 
an keine andere Stelle als die Annahmestellen veräußert werden können und deren 
Preise maßgebend sind. 

1. Es können somit sowohl die Gerichtsvollzieher oder zu Versteigerungen befugten 
anderen Beamten oder öffentlich angestellten Versleigerer, sei es, daß sie auf Grund von 
Pfändungspfandrechten oder sonstigen gesetzlichen Pfandrechten oder zur Verwertung 
der Pfänder der Leihanstalten oder auf Grund von sonstigen durch Rechtsgeschäft bestellten 
Pfandrechten die bezeichneten Altsachen verkaufen, diese nur an die kommunalen Annahme¬ 
stellen veräußern. 

Bei den auf Grund der Zwangsvollstreckung erfolgenden Verwertungen der ge¬ 
pfändeten Sachen wird der Gläubiger oder Schuldner in Gemäßheit des $ 825 AED. 
noch die Genehmigung des Vollstreckungsgerichts einzuholen haben. Eine Genehmigung 
der NBeklSt. hierzu ist nicht erforderlich. In gleicher Weise hätte im Falle des § 127 
Konkursordnung der Konkursverwalter zu verfahren. 

2. Bei Fundsachen, deren Ausfbewahrung mit unverhältnismäßigen Kosten ver¬ 
bunden ist, oder die in den Geschäftsräumen oder den Beförderungsmitteln einer öffent¬ 

lichen Behörde oder einer dem öffentlichen Verkehre dienenden Verkehrsanstalt gefunden 
sind, ferner bei Sachen eines unbekannten Empfangsberechtigten, welche eine öffent¬ 
liche Behörde im Besitze hat, zu deren Herausgabe sie aber verpflichtet ist, ohne daß die
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Verpflichtung auf Vertrag beruht (z. B. Überführungsstücken), tritt an die Stelle der 
in den $$ 966, 979, 983 BGB. vorgefhriebenen Berfteigerung der bezeidyneten Altsachen 
der Verkauf an die kommunalen Annahmestellen. 

Ebenso ist bei Einziehungen in Strafsachen und allen sonstigen Fällen, in denen bisher 

die Versteigerung vorgeschrieben war, mit den genannten Altsachen zu verfahren. 

Einer besonderen Genehmigung seitens der RBeklSt. bedarf es nicht. 

b) Neusachen und alle Altsachen außer den in Gebrauch gewesenen Kleidungs¬ 
und Wäschestücken und getragenen Schuhwaren (z. B. alte Deden, Vorhänge und dergl.), 
die bezugsscheinpflichtig find. 

An Verbraucher können solche Web-, Wirk., Strick- und Schuhwaren in keinem 
Falle verlauft werden. 

Dagegen können Gerichtsvollzieher oder zu Versteigerungen befugte andere Beamte 

oder öffentlich angestellte Versteigerer sowie Konkursverwalter auf Grund des ihnen kraft 
Gesetzes obliegenden Verkauses infolge der Unzulässigkeit der Versteigerung diese Gegen¬ 
stände nur an Wiederverkäufer im Wege freihändigen Verkaufes — unbehindert durch 
die Bestimmungen der VO. v. 10. Juni'23. Dezember 1916 über die Regelung des Ver¬ 

kehrs mit Web., Wirk- und Strickwaren — veräußern. In Zwangsvollstreckungssachen 
und im Falle des § 127 der Konkursordnung wird auch hier gemäß 5 825 Z3PO. die Ge¬ 
nehmigung des Vollstreckungsgerichts einzuholen sein. 

Hierzu: 

Preuß. Allg. Verfügung vom 7. März 1917 über die Einwirkung von Veräußerungs¬ 
beschränkungen auf Verkäufe im Wege der Zwangsvollstreckung. □m Bl. 78.) 

Nach # a der Bek. über die Regelung des Verkehrs mit Web., Wirk-, Strick- und 
Schuhwaren v. 10. Juni/23. Tezember 1916 (NGYBL. 1420) dürfen getragene Stleidungs- 
und Wäfheftüde und getragene Schuhmaren entgeltlid) nur veräußert werden 

1. bon den beHörblich zugelaffenen Berjonen und Stellen, 

2. von anderen Perfonen an die behördlid) zugelajfenen Perfonen und Stellen. 

Die Borfchrift gilt auch) für Verläufe im Wege der Zwangsvollstreckung und schließt 
die Versteigerung von Gegensländen der bezeicäneten Art aus. Die Durchführung der 
Zwangsvollstreckung wird sich in solchen Fällen dadurch ermöglichen lassen, daß das Boll: 
ftredungdgericht gemäß 5 825 ZPO. eine Verwertung ber gepjändeten Sachen in anderer 
Weise als durch Versteigerung anordnet. Da eine solche Anordnung einen Antrag des 
Gläubigers oder des Schuldncrs voraussetzt, haben die Gerichtsvollzieher vorkommenden¬ 
falls den Gläubiger und den Schuldner von der Sachlage in Kenntnis zu setzen und ihnen 
einen entsprechenden Antrag an das Vollstreckungsgericht anheimzugeben. 

Entsprechendes gilt für andere Fälle, in denen die Versteigerung gepfändeter Sachen 
durch die in kriegsrechtlichen Vorschriften ausgesprochenen Veräußerungsverbote oder 
Veräußerungsbeschränkungen ausgeschlossen sind. Die Gerichtsvollzieher haben solche 
Vorschriften unbedingt zu beachten. 

8) Bek., betr. Abänderung der Bek. über Abgabebescheinigungen vom 21. November 
1916 lin Zd. 3, 9361. Vom 11. Juni 1917. Mitt. 17 Ur. 19, 55.) 

[S 6 Abs. 3 Bezugsschein 8O. 31. 10. 16.) 

Die Bek. der NBeklSt. über Abgabebescheinigungen vom 21. November 1916 
(Reichsanz. Nr. 276) Mitt. Nr. 1, 2) wird in folgenden Punkten abgeändert: 

1. An gemeinnützige Fürsorgevereinigungen darf in Zukunft die Genehmigung 
zur Erteilung von Abgabebescheinigungen nicht mehr gegeben werden. Sovweit bisher 
auf Grund der Bek. v. 21. November 1916 gemeinnützigen Fürsorgevereinen von den
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nach der genannten Bek. zuständigen Behörden die Genehmigung zur Erteilung von 
Abgabebescheinigungen gegeben ist, behalten sie diese, und zwar widerruflich, auch weiter¬ 
bin. Sie sind verpflichtet, auch in Zukunft die in der Bek. v. 21. November 1916 auf¬ 
geführten Bedingungen einzuhalten. 

2. Die Aufsicht über diese gemeinnützigen Fürsorgevereinigungen daraufhin, ob 
sie die in der Bek. vom 21. November 1916 näher bezeichneten Bedingungen einhalten, 
wird von den gleichen Behörden ausgeübt, denen für den Bezirk, in dem diese Ver¬ 
einigungen ihren Sit Haben, die Ausfertigung der Bezugsfcheine obliegt ($$ 12, 18 ber 
VD. über die Regelung de3 Verkehrs mit Web-, Wirk, Strid- und Schuhmaren vom 
10. Juni/23. Dezember 1916 (REGBT. 1420). 

3. In Zukunft steht nur noch ber RBellSt., nit mehr den in der Bel. v. 21. No- 
vember 1916 für zuständig erklärten Behörden, das Recht zu, die den gemeinnützigen 
Fürsorgevereinigungen gegebene Genehmigung zur Erteilung von Abgabebescheinigungen 
zu widerrufen. Anträge auf Widerruf der Genehmigung sind daher an die RBeilt., 
Abteilung E für Ersatzstoffe in Berlin W 50, Nürnberger Platz 1 zu richten. 

4. Die Bek. tritt mit dem Tage der Veröffentlichung [16. 6.) in Kraft. 

IL Einzelheiten. 

1. Mitt. 17 Nr. 14, 1. Bei Vorhandenjein nur eines Eoınmer-Mantel3 oder -Unt- 
hangs oder nur eines Winter=Mantels oder Umhangs kann bei Krankheit, hohem Alter 
und ähnlichen Ausnahmefällen ein Bezugsschein auf einen Mantel oder Umhang auch 
für die andere Jahreszeit ausgefertigt werden, wenn durch ein ärztliches Zeugnis nach¬ 
gewiesen wird, daß mit Rücksicht auf den Gesundheitszustand die Anschaffung dringend 
notwendig ist. 

2. Mitt. 17 Nr. 15, 43. Gewerbetreibende dürsen an die Kommunalverbände 
oder die von ihnen mit dem Erwerbe, der Bearbeitung und Veräußerung getragener 
Kleidungs- und Wäschestücke und getragener Schuhwaren beauftragten Personen oder 
Stellen Web-, Wirk- oder Strickwaren zur Wiederherstellung der erworbenen Gegen¬ 
stände auch dann liefern, wenn sie mit ihnen nicht bereits vor dem 1. Mai 1916 in dauernder 
Geschäftsverbindung gestanden haben. 

3. Mitt. 17 Nr. 21, 70. Die Bel. der RBellSt. über die Verforgung der in der 
Kriegsroirtichaft tätigen bürgerlichen Perfonen jowie der Hilfdienftpflichtigen mit Web-, 
Wirk., Strick- und Schugivaren vom 27. März 1917 (Mitt. Nr. 9) feht eine VBerforgungs- 
pflicht der RBeklSt. nur für die Hilfsdienstpflichtigen oder in der Kriegswirtschaft Tätigen 
selbst, nicht aber auch für deren Angehörige fest. Auf Frauen, Kinder oder sonstige von 
ihnen zu versorgende Angehörige der Hilfsdienstpflichtigen oder in der Kriegswirtschaft 
Tätigen ist daher die genannte Bekanntmachung nicht anzuwenden. Dahingehenden 
Anträgen kann nicht stattgegeben werden. Magistrate, Wohltätigkeitsunternehmen oder 
Private, die an die Angehörigen der bezeichneten Personen Web-, Wirk., Strick- und 
Schuhwaren schenkweise abgeben wollen, fönnen alfo nur ben unter Ziffer 8b der Er- 
fäuterung IV vom 21. Augujt 1916 (Reichsanzeiger Nr. 200) angegebenen Weg be- 
schreiten. Danach haben die zu beschenkenden Berjonen (für Minderjährige dereu Eltern, 
Vormünder oder Pfleger) sich selbst auf ihren Namen bei der für sie selbst zuständigen 
örtlichen Ausfertigungsstelle Bezugsscheine erteilen zu lassen und diese dem Schenker 
zur Bewirkung des Einkaufs der darauf vermerkten Gegenstände zu übergeben. — Be¬ 
hörden, die auf Grund geseßlicher Unterstützungs- oder Fürsorgeverpflichtung die An¬ 
gehörigen der Hilfsdienstpflichtigen usw. mit Bekleidung zu versorgen haben, müssen den 
unter Ziffer 7 der genannten Erläuterung bezeichneten Weg innehalten. 

4. Mitt. 17 Nr. 21, 71. Vezugsfcheine auf Badewäfche (Badeanzüge, Bademäntel, 
Badelafen ufm.) fünnen erteilt werden, wenn die Perjon, jür die der Antrag geftelit 
ivird, nod) fein derartiges Stüd, wie beantragt wird, im Bejik hat. Mehr als ein Stüd 

jeder Urt darf nicht bewilligt werben... 
Bezugsicheine auf Badehandtücher find nur inioweit zu gewähren, als dadurch
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nicht der unter M der Bestandsliste vom 27. März 1917 (Mitt. Nr. 9) für Handtücher fer. 
gesetzte Bestand überschritten wird. 

5. Mitt. 17 Nr. 23, 87, Die Borfchriften Der VD. vom 10. Juni/23. Dezember 1916 
über die Regelung des Verkehrs mit Web-, Wirk., Strick= und Schuhwaren (Rel. 1420) 
finden aud auf solche Web-, Wirk= und Strickwaren Anwendung, die ganz oder zum 
Teil aus reinem Papiergarn oder aus Papiergarn, das mit anderen Spinnstoffen gemischt 
ist, hergestellt find. Die Bezugsschein=Ausfertigungsstellen dürfen daher die Ausstellung 
von Bezugsscheinen für derartige Web-, Wirk= und Strickwaren (z. B. für Packmaterial 
aus Papiergewebe) nicht eiwa mit der Begründung ablehnen, daß Papiergewebe bezugs. 

scheinfrei seien; sie haben vielmehr auch hier die Notwendigkeit der Anschaffung zu prüfen, 
um bei anerkanntem Bedürfnisse die beantragten Bezugsscheine auszustellen. 

20. Bek. über Kettenhandel mit Textilien und Textilersatzstoffen. 
Vom 8. Februar 1917. (RE#l. 112.) 

Wortlaut in Bd. 4, 772. 

1. Wassermann, RuW. 17 121. Das Verhältnis der neuen Verordnung zu den 
bisherigen Verordnungen läßt sich (weiter) dahin charakterisieren, daß die bisherigen 
Verordnungen der Reichsbekleidungsstelle usw. damit nicht etwa außer Kraft gesetzt 
werden. Soweit diese für die Gestaltung von Verkäufen besondere Voraussetzungen 
aufstellten, z. B. daß Käufer und Verkäufer schon vor dem 1. Mai 1916 miteinander in 
Geschäftsverbindung gestanden haben muß, oder daß der Käufer die sogenannte Be¬ 

scheinigung IV der Handelskammer besitzt, hat es dabei sein Bewenden. Andererseits 
kann aber auch, wenn das Bestehen einer Geschästsverbindung vor dem 1. Mai 1916 
vorliegt, oder wenn der Abnehmer im Besitze der Bescheinigung IV ist, doch Kettenhander 
vorliegen — nämlich dann, wenn sich der bisherige Verkehr trotzdem als Kettenhandel 
charakterisieren läßt — so daß also auch in diesen Fällen eine sorgfältige Prüfung am 
Platze ist. 

2. Alteste der Kaufmannschaft von Berlin, Kriegswucher und 
Kettenhandel 44. lber den Kettenhandel im Sinne der Textilverordnung hat die 
Reichsbelleidungsstelle ihre Auffassung in einem Schreiben an die Vereinigung der Tuch¬ 
Großhändler kundgegeben. Danach soll jede Ware nur einen geraden Weg gehen, wenn 
sie an den Verbraucher gelangt, und dieser Weg soll sein: Fabrikant, Grossist, Ver¬ 

arbeiter, Detaillist. Jede Abweichung wird von der Reichsbekleidungsstelle als Ketten. 
handel angesehen. Die Gerichte könnten allerdings unter Umständen dazu gelangen, 
auch die Eindeckung eines Grossisten bei einem anderen Grossisten für zulässig zu halten, 
sie könnten ferner auch den Charakter und den Ruf der beteiligten Firmen berücksichtigen. 
Aber derartige Unterscheidungen lehnt die Reichsbekleidungsstelle ausdrücklich ab. 

(Bek. Nr. 21 in Bd. 3, 249.) „ 

Hierzu: 

a) Bek. zur Abänderung der DO. über Preishefchräntungen bei Der- 
käufen von Schuhwaren vom 28. September 1916 (RGBI. 1077. 

Dom 19, Juli 1917. (NEBI. 637.) 
[ER.] Art. 1. An die Stelle des $ 6 Ubf. 2 der Verordnung über Preisbeschränkungen 
bei Berläufen von Schuhwaren vom 28. September 1916 (RGBT. 1077) treten folgende 
Vorschriften: 

Das Schiedsgericht prüft auch auf Antrag der zuständigen Stellen die Preise 
nach und bestimmt die nach 5 1 in Verbindung mit den von der Gutachterkommission 
für Schuhwarenpreise ($9) aufgestellten Richtsätzen angemessenen Preise. Ergibt 
sich hierbei, daß ausgezeichnete oder von einem Händler gezahlte Preise höher find 
als die angemessenen, so hat das Schiedsgericht zugunsten des Reichs die erzielten 

Ülberpreise einzuziehen.
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Welche Stellen im Sinne des Abs. 2 Satz 1 zuständig sind, bestimmen vorbe¬ 
haltlich der Vorschrift im § 12 die Landeszentralbehörden. 
Art. 2. Die Verordnung tritt mit dem 21. Juli 1917 in Krast. 

(b. Ausführungsbestimmungen v. 28. September 1916 in Bd. 3, 249.) 

ce) Bek. zur Anderung der Ausführungsbestimmungen zur V0. über 

Preisbeschränkungen bei Verkäufen von Schuhwaren vom 28. Sep¬ 

tember 1916. (REsl. 1080.) Vom 24. März 1917. (REl. 269.) 

as. 5 12 ShuhwPreis®n. 28. 9. 16.] Art. 1. Die Ausführungsbestimmungen zur 
Verordnung über Preisbeschränkungen bei Verkäufen von Schuhmaren vom 28. Sep- 

tember 1916 werden, wie folgt, abgeändert: 

1. 8 erhält nachstehende Fassung: 
88. Das Schiedägericht farın den Beteiligten aufgeben, birnen einer be- 

stimmten Frist Tatsachen zur weiteren Aufklärung des Sachverhalts anzugeben, 
Zeugen zu gestellen und andere Beweismittel, insbesondere Geschäftsbücher 
und sonstige Urkunden vorzulegen. 

Wird der Anordnung auf Vorlegung von Urkunden nicht entsprochen, so 
kann das Schiedsgericht die zuständige Polizeibehörde um zwangsweise Vor¬ 
legung ersuchen. 

2. 8 15 Ab. 2 erhält folgenden Zufag: 
Sie ift zultändige Behörde im Sinne des §* 6 Abs. 2 der Bekanntmachung 

über Preisbeschränkungen bei Verkäufen von Schuhwaren vom 28. September 

tember 1916. 
Art. 2. Die Bestimmungen treten mit dem 1. April 1917 in Kraft. 

(Bek. Nr. 22 in Bd. 3, 253.) 

23. Bek. über den Verkehr mit getragenen Kleidungs- und Wäsche¬ 
stücken und getragenen Schuhwaren. Vom 21. Dezember 1916. 

(& l. 1426.) 

Wortlaut in Bd. 3, 944. 

Anordnungen der Reichsbekleidungsstelle. 

a) Anweisung betr. die Ablieferung nicht mehr verwendbarer getragener Schuhwaren 
und der von solchen herstammenden Abfälle. Som 15. Mai 1915. (Mitt. 17 Zir. 15, 21.) 

ISa Webw. 10. 6./23. 12. 16; §§ 3, 5 Getragene##. 23. 12. 16; 5 9 Ausführbest.)] 

$ 1. Allgemeines. Der NBellSt. ift durch § 3 der Bek. des Reichskanzlers über 
den Verkehr mit getragenen Kleidungs- und Wäschestücken und getragenen Schuhwaren 
v. 23. Dezember 1916 der ganze Bestand an getragenen Schuhwaren, soweit sie nicht 

wiederherstellbar sind, vorbehalten. Dies ist geschehen, um das als solches nicht mehr 
verwendbare Schuhwerk durch sachgemäße Verarbeitung der Allgemeinheit wieder nutz¬ 
bar zu machen und auf diesem Wege Ersatz für neues Leder zu schaffen. 

Den Kommunalverbänden wird es daher zur dringenden Pflicht gemacht, auf das 
Einsammeln von unbrauchbarem Schuhwerk und der hieraus stammenden Abfälle bedacht 

zu sein. Auch das schlechteste Stück läßt sich noch verwerten. Die NBellSt. wird nur 
dann in der Lage sein, den Kommunalverbänden Leder zum Besohlen und sonstigen 
Ausbessern der bei ihnen abgelieferten wieder herstellbaren Schuhe zur Verfügung zu 

stellen, wenn die Kommunalverbände sich des Einsammelns von getragenem Schuhwerk 
mit allem Eifer annehmen. 

Anzunehmen sind von den Kommunalverbänden alle nicht mehr wiederherstell¬
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baren Schuhe, Pantoffeln, Schlappen usw., soweit an diesem Schuhwerk Ledorteile 
vorhanden sind, und alle von solchem stammenden Lederabfälle. 

* 2. Verbot des Zertrennens nicht mehr wiederherstellbaren Schuh. 

werks. Die Kommunalverbände haben alles bei ihnen eingehende nicht mehr wieder. 

herstellbare Schuhwerk in dem Zustande, wie es abgeliesert ist, an die Altlederläger der 
NBeklSt. abzuführen. Nicht zulässig ist es, dieses Schuhwerk vorher zu zerschneiden oder 
zu zertrennen, weil hierdurch die Absicht der RBeklSt., aus diesem nicht mehr vermend. 
baren Schuhwerk gutes Flickmaterial für Sohlen oder Oberleder zu gewinnen, erschwert 
oder vereitelt würde. 

Dafür wird ihnen die RBeklSt. alles zum Ausbessern von Schuhwerk erforderliche 
Flickmaterial zu billigen Preisen zur Verfügung stellen. 

5 3. Einrichtung von Altlederlägern der Reichsbekleidungsstelle. Die 
RBeklSt, hat sechs Altlederläger eingerichtet, an denen das eingesandte, nicht wieder. 
herstellbare Schuhwerk sortiert und sachgemäß bearbeitet werden wird. Die Altleder¬ 

läger befinden sich in folgenden Städten: 

1. in Berlin SO. 33, Wrangelstraße 56 

mit der Zuständigkeit für: 

bie Provinz Brandenburg mit Berlin das Großherzogtum Mecklenburg=Schwerin, 
die Provinz Sadjfen, das Großherzogtum Mecklenburg=Strelitz, 
die Provinz Schleswig=Holstein, das Herzogtum Braunschweig, 
die Provinz Hannover, die drei Freien und Hanfafläbte: 
das Großherzogtum Oldenburg (mit Hamburg, Kübel, Bremen. 
Ausnahme von Birkenfeld), 

2. in München, Lindwurmstraße 71 

mit der Zuständigkeit für das gesamte Gebiet des Königreichs Bayern. 

3. in Hellbronn am NRedar 
mit der Zujtändigkeit für: x 

dag Königreih Württemberg, die Reichslande Elsaß-Lothringen, 
das Großherzogtum Baden, die Hohenzollernschen Lande. 
das Großherzogtum Hessen, 

4. in Reichenbach im Bogtland 
mit der Zuständigkeit für: 

das Königreich Sachsen, das Herzogtum Anhalt, 
das Großherzogtum Sachsen=Weimar, das Fürstentum Schwarzburg=Sondershausen, 
das Herzogtum Sachsen-Coburg=Gotha, das Fürstentum Schwarzburg=Rudolstadt, 
das Herzogtum Sachsen=Meiningen, das Fürstentum Reuß jüngere Linie, 
das Herzogtum Sachsen=Altenburg, das Fürstentum Reuß ältere Linie. 

5. in Düsseldorf, Karlstraße 84/86 

mit der Zuständigkeit für: 

die Rheinprovinz einschl. Birkenfeld, das Fürstentum Lippe-Detmold, 
die Provinz Westfalen, das Fürstentum Schaumburg-Lippe. 
die Provinz Hessen=-Nassau, 

6. in Bojen, Venetianerstraße 
mit der Zuftändigfeit für: 

die Provinz Sclefien, die Provinz Pommern, 
die Provinz Ostpreußen, die Provinz Posen. 
die Provinz Westpreußen, 

Die Kommunalverbände haben das von ihnen gesammelte, nicht mehr wieder¬ 
herstellbare Schuhwerk nur an das für sie zuständige Altleder=Lager einzusenden.
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Die Läger führen die Bezeichnung: „Altleder-Lager der RBeklSt.“ unter Zusat 
der Stadt, in der sie ihren Sitz haben. Auf genaue Bezeichnung ist bei der Zusendung 
an das zuständige Altleder=Lager besonders zu achten. Bei Berlin ist außerdem bei Bahn¬ 
frachtsendungen hinzuzusetzen: „Görlitzer Bahn“. 

#54. Versendung des eingesandten Schuhwerks. Die Versendung des von 
den Kommunalverbänden eingesammelten unbrauchbaren Schuhwerks an das zuständige 

Milederlager soll erst dann erfolgen, wenn solche Mengen zusammengekommen sind, 

daß die Versendung die hierdurch entstehenden Unkosten lohnt. Häufige Zusendungen 
geringen Umfanges sind auch mit Rücksicht auf den Mangel an Transportmitteln zu ver¬ 
meiden. Die Absendung ist unter Angabe der versandten Menge der Reichsbekleidungs. 
stelle, Ersatzstoffabteilung, und dem zuständigen Altleder=Lager anzuzeigen. Benach¬ 

richtigung durch Poftlarte genügt. Die Verpackung muß dem Umfange der jeweiligen 
Sendung entsprechend ausgeführt werden. Als gecignetes Packmaterial werden besonders 
Kisten und Körbe empfohlen. Größere Kommunalverbände werden zweckmäßig mit der 
Versendung warten, bis sie eine volle Waggonladung an altem Schuhwerk eingesammelt 
haben. Zu beachten ist besonders, daß von dem abgelieferten alten Schuhwerk die zu¬ 
sammengehörenden Paare vor der Absendung zusammengebunden werden, sosern dies 
nicht bereits früher bei den Annahme der Gegenstände geschehen ist. 

Die Frachtkosten trägt die RBeklSt., die ebenso die besonderen Unkosten für die 
Verpackung vergütet, bzw. das Verpackungsmaterial den Kommunalverbänden zurück¬ 
sendet. Die Anfuhrkosten zur Bahn haben die Kommunalverbände zu tragen. 

§* 5. Kaufpreis. Die ReklSt. zahlt den Kommunalverbänden folgende Preise: 
1. für nicht wiederherstellbares Schuhwerk für 100 SB . M. 20,— 
2. für aus solchem Schuhwerk herstammende Abfälle für 100 kg. „ 10,— 

Die Auszahlung des Preises erfolgt durch die RBekklSt., Ersatzstoffabteilung, erst 
dann, wenn die Sendungen bei den zuständigen Altlederlägern eingetroffen, dort nach¬ 
gewogen und der Reichsbekleidungsstelle bestätigt sind. 

§* 6. Beaufsichtigung des gesamten Wirtschaftsbetriebes. Die Leitung 
dieses gesamten Wirtschaftsbetriebes erfolgt durch die Reichsbekleidungsstelle, Ersatzstoff¬ 
abteilung (E. II. c.), an die daher alle Fragen allgemeiner Natur zu richten sind. 

Fragen, die sich aus dem Geschäftsverkehr mit den zuständigen Altlederlägern er¬ 
geben, sind durch unmittelbaren Verkehr mit diesen Stellen zu erledigen. WAHR # 

b) Anweisung betr. die Annahme und Verwertung in sehr schlechtem Zustande befind¬ 
licher getragener Kleidungs= und Wäschestücke. Vom 16. Juni 1917. 

(Mitt. 17 Air. 19, 58.) 

IS 5 GetrageneKBD. 23. 12. 16.) 

#§# 1. Verpflichtung auch zur Annahme der schlechtesten Kleidungs- und 
Wäschestücke. Die Kommunalverbände haben darauf Bedacht zu nehmen, daß durch 
die von ihnen eingerichteten Annahmestellen nicht nur verhältnismäßig gute und daher 
leicht wieder gebrauchsfähig herzurichtende Kleidungs- und Wäschestücke erworben werden, 
sondern alle erfaßbaren Kleidungs- und Wäschestücke, also auch sehr abgetragene, zerrissene, 
beschmutzte, überhaupt in schlechtem Zustande befindliche. 

Auszuschließen von der Annahme sind lediglich Lumpen, also zusammenhanglose 
Stoffstücke und alle Stoffabfälle. Diese sind wie bisher den von der Kriegsrohstoffabteilung 
beauftragten Lumpensortierbetrieben zuzuführen. 

$ 2. Ablieferung an die Wiederherstellungswerkstätte der Reichs. 
bekleidungsstelle. Soweit die Kommunalverbände die Wiederherstellung solcher 
minderwertigen Kleidungs= und Wäschestücke für nicht mehr lohnend oder für nicht möglich 

halten, oder soweit sie dieselben nicht zum Ausbessern anderer Stücke gebrauchen, haben 
sie dieselben an die Wiederherstellungswerkstätten einzusenden. Ein Zerschneiden oder 
abzuliefernden Stücke, etwa um Ausbesserungsmaterial zu gewinnen, ist verboten.
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Diese Werkstätte trägt die Bezeichnung „Wiederherstellungswerkstätte der Reichs. 
bekleidungsstelle“. Sie befindet sich in Berlin 81) 33, Wrangelstraße 56. 6 

$3. Bergütung der abgelieferten Kleidungs= und Wäschestücke. Die 
minderwertigen Kleidungs- und Wäschestücke gehen mit der Ablieferung an die Reichs¬ 
befleidungsitelle in beren Eigentum über. Diese gewährt dafür dem Kommunalverband 
eine nach dem Gewicht der abgelieferten Sachen zu bestimmende Vergütung. Für Ober¬ 
kleidung, einerlei ob von Männern, Frauen oder Kindern stammend, beträgt diese für 
das Kilogramm 0,80 M., für Unterkleidung und Wäsche für das Kilogramm 0,50 M. 
Die Kommunalverbände haben bei Festsetzung der von ihnen den Ablieferern zu zahlenden 
Entschädigungen diese Preise zu berücksichtigen. 

Die Kommunalberbände haben keinen Anspruch darauf, die an die Wiederher¬ 
stellungswerkstätte abgelieferten Kleidungs= und Wäschestücke von dieser nach Ausbesierung 
zurückzuerhalten. 

) Bek., betr. Anderung der Ausführungs=Bestimmungen über getragene Kleidung, 
Wäsche und Schuhwaren vom 23. Dezember 1916 [in Bd. 5, 945). Bom 7. Xuli 1917. 

(Miti. 17 ir. 22, 1.) 

[35 2, 5 Getragenc#I8D. 23. 12. 16.) 

1. Der 5 13 erhält folgende Saifung: 
Die Kommunalverbäude haben am 1. jedes Monats eine buchmäßige Bestands¬ 

aufnahme sämtlicher bei ihnen vorhandener Kleidungs- und Wäschestücke sowie 
Schuhwaren zu machen und spätestens am fünften Tage nach diesem Termin der 
statistischen Abteilung (F) der RBekl St. auf besonderen, von der NBeklSt. vor¬ 
geschriebenen Meldebogen eine Anzeige zu erstatten, die den Ansangsbestand, die 
Zu= und Abgänge und den Endbestand des abgelaufenen Monats enthält. 

Die erste Bestandsaufnahme hat am 1. August 1917 zu erfolgen. 
Die vorgeschriebenen Bestandsmeldebogen sind von der statistischen Abteilung (F) 

der Reichsbekleidungsstelle gegen Entgelt zu beziehen. 

2. Der bisherige Absatz 2 des # 16 wird durch folgende Bestimmung ersetzt: 
Jeder Kommunalverband oder Wirtschaftsbezirk (§ 2) ist berechtigt, dic Abgabe 

getragener Kleidung, Wäsche und Schuhwaren auf die Personen zu beschränken, 
die in seinem Bezirk ihren Wohnsitz oder Aufenthaltsort haben. 

3. Dem § 16 wird als Absatz 3 folgende Vorschrift angefügt: 
Kein Kommunalverband oder Wirtschaftsbezirk darf im Bezirke eines anderen 

Kommunalverbandes oder Wirtschaftsbezirkes ohne dessen vorherige Einwilligung 
getragene Kleidung, Wäsche und Schuhwaren erwerben oder zur Ablieferung solcher 
Gegenstände auffordern. 

4. Diese Bekanntmachung tritt am 15. Juli 1917 in Kraft. 
1 

Hierzu: 

Bek. betr. Abänderung der Anweisung über die nicht mehr verwendbaren Kleidungs¬ 
und Wöäschestücke sowie bie bei Der Berarbeitung entitchenden Abfälle 0.23. Dezember 1916 

[Bd. 5, 954). Bom 26. Februar 1917. (Mitt. 17 Mr. S, 11.) 

Auf Grund des § 5 der Bef. über den Verkehr mit getragenen Kleidungs- und Wäfce- 
jtnden und getragenen Schuhtwaren vom 23. Dezember 1916 und de3 $ 9 der Ausführungs- 

best. der RBeklSt. über getragene Kleidungs⸗ und Wäſcheſtücke und Schühwaren vort 
gleihen Zage wird beftimmt: \ 

Die Bestimmung zu Nr. 5 der genannten Anweisung wird dahin geändert, daß 
die RBekl St. in Ostpreußen für das Kilogramm Lumpen aus gestrickter Wolle nicht 

1,40 M., sondern nur 1 M. pergütet.
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Diese Herabsetzung des Preises für Ostpreußen ist geboten, weil die in Oſtpreußen 

abfallenden Lumpen aus gestrickter Wolle im Durchschnitt erheblich gröber sind, als die 
in anderen Bezirken abgelieferten. 

Im übrigen bleibt die Anweisung vom 23. Dezember 1916 unverändert. 

(Bek. Nr. 24 in Bd. 3, 942; Nr. 25 u. 26 in Bd. 4, 773ff.) 

27. Bek. über die Errichtung von Herstellunge- und Vertriebs- 
gesellschaften in der Schuhindustrie. Vom 17. März 1917. 

(R#l. 236.) 

. Art. I. Der Reichskanzler wird ermächtigt, die Hersteller von Schuhwaren jeder 
Art, soweit sie bereits vor dem 1. August 1914 Schuhwaren hergestellt haben, auch ohne 
ihre Zustimmung zu Gesellschaften zu vereinigen, denen die Regelung der Herstellung und 

der Absatz nach Maßgabe der verfügbaren Rohstosse und der volkswirtschaftlichen Bedürf¬ 

nisse obliegt. Unter besonderen Verhältnissen kann der Reichskanzler auf Antrag der 

Landeszentralbehörden anordnen, daß auch ein Betrieb, der erst nach dem 1. August 1914 

mit der Herstellung von Schuhwaren begonnen hat, in eine Gesellschaft ausgenommen wird. 
Dieser Vorschrift unterliegen nicht 
1. Betriebe der Heeresverwaltungen und der Marineverwaltung, 
2. Betriebe, in denen Schuhwaren nur handwerksmäßig hergestellt werden. 
Schuhwaren im Sinne dieser Verordnung sind nicht Schäfte sowie Holzschuhe, 

die ganz aus Holz oder aus Holz in Verbindung mit einer Spange von höchstens 2 cm 

Breite oder einem Kissen hergestellt sind. ' 
Art. IE. Für die auf Grund des Urrifel I errichteten Gejellihaften gelten jolgende 

Bestimmungen: 
§ 1. Die Rechtsverhältnisse der Gesellschaften und der Gesellschafter werden, soweit 

sie nicht in dieser Verordnung geregelt sind, durch die Satzung bestimmt. 
Die Satzung wird vom Reichskanzler erlassen. Sie ist durch den Deutschen Reichs¬ 

anzeiger bekanntzumachen. Mit der Bekanntmachung der Satzung entsteht die Gesellschaft. 
Die Gesellschaften sind rechtssähig. Ihren Namen, Sitz und örtlichen Bereich be¬ 

stimmt der Reichskanzler. 
§ 2. Die Satzung trifft Bestimmungen über 

1. den Zeitpunkt, von dem ab die Gesellschaft die Regelung der Herstellung sowie 
den Absatz übernimmt (Geschäftsbeginn);: 

2. die Gegenstände, über die die Gesellschafterversammlung zu beschließen hat, 
sowie die Form ihrer Einberufung, das Stimmrecht und die Vertretung der 
Gesellschafter; 

3. die Zusammensehzung und die Ernennung, die Amtsdauer und die Befugnisse 
des Vorstandes und der anderen Gesellschaftsorgane, ihre Einberufung, und 
Beschlußfassung, die Vertretung, insbesondere die Zeichnung schriftlicher Er¬ 
tlärungen und die Beurkundung ihrer Beschlüsse; 

4. die Höhe des Betriebskapitals und die Art seiner Aufbringung sowie die Bei¬ 
träge der Gesellschafter; 

5. die Regelung des Absatzes durch die Gesellschaft und die Festsetzung der Preise 
und der Lieferungsbedingungen; 

6. die Überwachung der Mitglieder und ihrer Betriebe; 
7. die Festsetzung von Ordnungsstrafen: 

8. die Form für die Bekanntmachungen der Gesellschaft; 
9. die Aufstellung, Prüfung und Abnahme der Jahresrechnungen: 
0. die Auflösung und Liquidation der Gesellschaft. 

*5 3. Sovweit nicht die Satzung Ausnahmen zuläßt, sind die Gesellschafter ver¬ 

oflichtet, von Geschäftsbeginn der Gesellschaft ab ihre Erzeugnisse an Schuhwaren der 
Gesellschaft zum Zwecke des Absatzes zu überlassen.
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8 4. Zur Überwachung der Herstellung und des Absatzes wird ein Ausschuß (Über¬ 
wachungsausschuß der Schuhindustrie) gebildet. 

Der Überwachungsausschuß besicht aus einem Vorsitzenden, seinem Stellvertreter 
und höchstens weiteren fünfundzwanzig Mitgliedern. Der Vorsitzende, sein Stellvertreter 

und die weiteren Mitglieder werden vom Reichskanzler ernannt und abberufen. Jhr 
Amt ist ein Ehrenamt. 

Dem lberwachungsausschusse gehört ferner ein Vertreter des Reichskanzlers an. 
Dem Überwachungsausschusse wird ein Beirat von sieben Mitgliedern beigegeben, 

die den Kreisen des Schuhhandels und der Verbraucher angehören. Die Mitglieder 
werden vom Reichskanzler ernannt und abberufen. Ihr Amt ist ein Ehrenamt. 

Der Überwachungsausschuß ist rechtsfähig. Er wird durch den Vorsitzenden vertreten. 
Der Reichskanzler kann eine Geschäftsordnung für den Überwachungsausschuß 

erlassen. 

#§ 5. Der llberwachungsausschuß erteilt den Gesellschaften und ihren Mitgliedern 
unbeschadet der Vorschrift des §J 3 Anweisungen über Art, Ort und Umfang der Erzeugung, 
über den Absatz und über die Verlaufspreise. 

Er verteilt die Rohstofse und vermittelt die Verteilung der Aufträge der Heeres¬ 
verwaltungen und der Marineverwaltung. 

Er überwacht die Tätigkeit der Gesellschaften und stellt sest, welche Betriebe unter 
die Vorschrift des Artikel 1 Abs. 1 fallen. Er kann Betriebe auf ihren Antrag von der 
Zugehörigkeit zu einer Gesellschaft entbinden. 

Er verwaltet eine Ausgleichskasse, aus der denjenigen Gesellschaften Beiträge zu 
zahlen find, bei denen infolge feiner Anordnungen das Verhältnis der auf die Gesell. 
fgafter entfallenden Geminnanteile zu dem Umfag der Gefellichafter in der Zeit vom 
1. Zuli 1913 bi3 zum 30. Juni 1914 sich ungünstiger gestaltet hat als bei dem Durchschnitt 
der Gesellschaften. 

8 6. Der Überwachungsausschuß untersteht der Aufsicht des Reichskanzlers. 
Der Vorsitzende des Überwachungsausschusses ist verpflichtet, den Vertreter des 

Reichskanzlers über alle wichtigen Vorgänge auf dem laufenden zu erhalten und ihm 
auf Verlangen Auskunft zu geben. 

Bei den Beschlußfassungen des Überwachungsausschusses hat der Vertreter des 
Reichskanzlers beratende Stimme. Er kann Beschlüsse wegen Verletzung der Geseße 
oder öffentlicher Interessen beanstanden. Der Reichskanzler entscheidet über die Be¬ 
rechtigung der Beanslandung. Die Ausführung der Beschlüsse hat solange zu unterbleiben, 
als nicht der Reichslanzler die Beanstandung für unberechtigt erklärt hat. 

§ 7. Die Mittel, deren der Überwachungsausschuß zur Durchführung seiner Auf¬ 
gaben bedarf, werden im Wege der Umlage von den Gesellschaften aufgebracht. Die 
Höhe der Umlage und die Zeit der Entrichtung bestimmt der Überwachungsausschuß. 

§ 8. Rechtsgeschäftliche Verfügungen der Gesellschafter über Rohstoffe oder Halb¬ 
erzeugnisse, die den Gesellschaftern von dem Dberwachungsausschuß oder durch seine 

Vermittlung zugeteilt sind, sowie über daraus hergestellte Erzeugnisse sind unbeschadet 
der Vorschrift des $ 3 nur mit Zustimmung des lberwachungsausschusses zulässig. Ent¬ 
gegenstehende Verfügungen sind nichtig. Den rechtsgeschäftlichen Verfügungen stehen 
Verfügungen gleich, die im Wege der Zwangsvollstreckung oder Arrestvollziehung erfolgen. 

$ 9. Die Mitglieder des lberwachungsausschusses, des Vorstandes einer Gesell¬ 
schaft sowie die von ihnen beauftragten Vertrauensmänner und Sachverständigen sind, 
vorbehaltlich der dienstlichen Berichterstattung und der Anzeige von Gesetzwidrigkeiten, 

verpflichtet, über die Einrichtungen und Geschäftsverhältnisse, die durch ihre Tätigkeit 
zu ihrer Kenntnis kommen, Verschwiegenheit zu beobachten und sich der Mitteilung und 

Verwertung der Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse zu enthalten. 

§ 10. Mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis zu fünfzehntausend 
Mark oder mit einer dieser Strafen wird bestraft, wer, nachdem der Überwachungs¬
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ausschuß seine Zugehörigkeit zu einer Gesellschaft der im Artikel I bezeichneten Art fest¬ 

gestellt hat, 
1. Schuhwaren ohne Zustimmung des Uberwachungsausschusses herstellt; 

2. der Vorschrift des § 3 zuwider Erzeugnisse der Gesellschaft nicht überläßt; 
3. einer nach § 5 Abs. 1 erteilten Anweisung des Überwachungsausschusses zu¬ 

widerhandelt; 

4. Rohstoffe oder Halberzeugnisse, die ihm von dem Überwachungsausschuß oder 
durch dessen Vermittlung zugeteilt sind, zerstört oder beiseiteschafft oder darüber 
entgegen den Vorschriften des § 8 ohne Zustimmung des Überwachungsaus¬ 
schusses verfügt. 

Neben der Strafe kann auf Einziehung der Gegenstände erkannt werden, auf die 
sich die strafbare Handlung bezieht, ohne Unterschied, ob sie dem Täter gehören oder nicht. 

§ 11. Mit Gesängnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis zu fünfzehntausend 

Mark oder mit einer dieser Strafen wird bestraft, wer den Vorschriften des ## 9 zuwider 
Verschwiegenheit nicht beobachtet oder der Mitteilung oder Verwertung von Geschäfts¬ 

oder Betriebsgeheimnissen sich nicht enthält. 
Die Strafverfolgung tritt nur auf Antrag ein. 
Art. II. 8 1. Hersleller von Schuhwaren jeder Art haben dem Uberwachungs¬ 

ausschuß auf Verlangen Auskunft über ihren Betrieb, ihre Bestände an Rohstoffen, Halb¬ 
erzeugnissen und Fertigerzeugnissen sowie über ihre Fabrikationsmittel zu erteilen. Das 
Verlangen kann durch öffentliche Bekanntmachung gestellt werden. 

82. Der Überwachungsausschuß kann verlangen, daß Hersteller von Schuhwaren 
ihre Bestände an Rohstoffen, Halberzeugnissen und Fertigerzeugnissen sowie ihre Fa¬ 
brikationsmittel einer Gesellschaft gegen eine angemessene Bergütung zu Eigentum oder 
zur Benutzung überlassen. Das Entgelt wird im Streitfall durch ein Schiedsgericht (§ 5) 
endgültig festgesetzt. 

Wird die Überlaffung zu Eigentum verlangt, fo geht das Eigentum in dem Augen¬ 

biid auf die Gefellfchaft Über, in dem da8 Verlangen dem Hersteller oder Inhaber des 
Gewahrsams zugeht. 

Der Ülberwachungsausschuß kann die Gegenstände, deren Überlassung an eine 
Gesellschaft er verlangen kann, beschlagnahmen. Die Beschlagnahme hat die Wirkung, 
daß die Vornahme von Veränderungen an den von ihr berührten Gegenständen ver¬ 
boten ist und rechtsgeschäftliche Verfügungen über sie nichtig sind. Den rechtsgeschäft¬ 
lichen Verfügungen stehen Verfügungen gleich, die im Wege der Zwangsvbollstreckung 

oder Arrestvollziehung erfolgen. 
88. Mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geldftrafe bis zu fünfzehntausend 

Mark oder mit einer diefer Strafen wird beftraft 

1. wer bie gemäß $ 1 erforderte Ausfunft innerhalb der gejegten Frift nicht erteilt 
oder wissentlich unrichtige oder unvollständige Angaben macht; 

2. wer unbefugt einen gemäß §## 2 Abs. 3 beschlagnahmten Gegenstand beiseite¬ 

schafft, beschädigt oder zerstört, verwendet, verkauft oder kauft oder ein anderes 
Veräußerungs- oder Erwerbsgeschäft über ihn abschließt; 

3. wer einem gemäß $ 2 Abf. 1 gestellten Überlassungsverlangen innerhalb der ge¬ 
ſetzten Friſt nicht nachlommt. 

Neben der Strafe kann auf Einziehung der Gegenſtände erkannt werden, auf die 
sich die strafbare Handlung bezieht, ohne Unterschied, ob sie dem Täter gehören oder nicht. 

#* 4. Mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis zu fünfzehntausend 
Mark oder mit einer dieser Strafen wird bestraft, wer gewerbsmäßig, ohne einer auf 
Grund des Artikels I errichteten Gesellschaft anzugehören, Schuhwaren herstellt. Dies 
gilt nicht für die im Artikel I Abf. 2 bezeichneten Betriebe. 

Neben der Strafe fann auf Einziehung ber Gegenftände erkannt werden, auf die 
ſich die ftrafbare Handlung bezieht, ohne Unterfchied, ob fie Dem Täter gehören oder nicht. 

Kiegsbnch. Bd. 5. 16
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8 6. Streitigkeiten, die sich zwischen einer Gesellschaft und Gesellschaftern aus dem 
Gesellschaftsverhältnis oder zwischen einer Gesellschaft und ihren Abnehmern aus dem 
Lieferungsvertrag oder zwischen einer Gesellschaft und Herstellern aus der überlassungs. 
bflicht gemäß § 2 ergeben, werden, soweit nicht die Verordnung oder die Satzung ein 
Anderes bestimmt, durch ein Schiedsgericht von drei Mitgliedern endgültig entschieden. 
Für den Bezirk jeder Gesellschaft wird ein Schiedsgericht gebildet. Die Mitglieder werden 
von der Landeszentralbehörde des Bundesstaats ernannt, in dem die Gesellschaft ihren 

Sitz hat. Der Vorsitzende muß zum Richteramte befähigt sein. Von den Beisitzern soll 
für die Entscheidung von Streitfällen zwischen einer Gesellschaft und ihren Abnehmern 
je einer dem Kreise der Hersteller und dem Kreise des Handels entnommen sein, für die 
Entfcheidung der übrigen Etreitfälle jolfen beide Beijiger dem Kreife der Hersteller ent¬ 

nommen fein. 

Ortlich zuständig ist das Schiedsgericht, das für den Vezirk der beteiligten Gesell¬ 
schaft gebildet ist. 

Der Reichskanzler kann Vorschriften über das Verfahren vor dem Schiedsgericht 
erlassen. 

Art. IV. Artikel I, 1I und Artikel III 1, 2, 3, 5 treten am 26. März 1917, Art. 111 

5 4 am 1. Mai 1917 in Kraft. Der Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außerkraft= 
tretens. 

Mit dem Zeitpunkt des Außerkrafttretens der Verordnung gelten die gemäß Artilel 1 
errichteten Gesellschaften als aufgelöst. 

Hierzu: 

a) Bet. über örtlichen Bereich und Sitz der Herstellungs- und Ver¬ 
triebegesellschaften in der Schuhindustrie. Vom 24. März 1917. 

(REl. 274.) 

RR. Art. ITS 1 Schuhwees 8.. 17. 3.17.] Art. I. 81. Für die nachstehend bezeich¬ 
neten Gebietsteile wird je eine Herstellungs- und Vertriebsgesellschaft errichtet: 

1. Königreich Preußen: Provinzen Ostpreußen, Westpreußen, Brandenburg, 
Stadtkreis Berlin, Provinzen Pommern, Posen und Schleswig=Holstein, Groß¬ 
herzogtümer Oldenburg, mit Ausnahme des Fürstentums Birkenfeld, Mecklen¬ 
burg=Schwerin, Mecklenburg-Strelitz, freie und Hansestadt Lübeck, freie Hanse. 
ftabt Bremen, freie und Hansestadt Hamburg mit dem Sictze in Berlin; 
Königreich Preußen: Provinz Schlesien mit dem Sitze in Breslau; 
Königreich Sachsen mit dem Sitze in Dresden; 

4. Königreich Preußen: Provinz Sachsen (außer Stadt= und Landkreis Erfurt), 
Herzogtum Anhalt mit dem Eike in Burg bei Magdeburg; , 
Königreich Preußen: Stadt- und Landkreis Erfurt, Großherzogtum Sachsen, 
Herzogtümer Sachsen=-Meiningen, Sachsen-Altenburg, Sachsen=-Coburg und 
Gotha, Fürstentümer Schwarzburg=Rudolstadt, Schwarzburg=Sondershausen, 
Neuß älterer Linie, Neuß jüngerer Linie mit dem Sitze in Erfurt; 

6. Königreih Bayern: redhtärheinifches Gebiet mit dem Eike in Nürnberg: 
?. Königreid) Preußen: Hohenzollernfhe Lande, Königreid) Württemberg mit 

dem Site in Stuttgart; 
8. Königreich Bayern: linförheiniihes Gebiet (Pjalz) mit Ausnahme der Stadt 

Pirmasens, Elsaß=Lothringen mit dem Sihtze in Pirmasens; 
9. Königreich Bayern: Stadt Pirmasens mit dem Sitze in Pirmgsens; 

10. Königreich Preußen: Provinz Hessen=Nassau, Großherzogtüner Baden und 
Hessen mit dem Sitze in Offenbach; \ 

11. Königreich Preußen: Provinzen Hannover, Westfalen, Rheinprovinz; Groß¬ 

herzogtum Oldenburg: Fürstentum Birkenfeld; Herzogtum Braunschweig, 

o
a
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Fürstentümer Waldeck und Pyrmont, Schaumburg-Lippe, Lippe mit dem Sitze 
in Cöln a. Rh. 

§ 2. Die Gesellschaften der Gebietsteilc 1 bis 7 und 9 bis 11 führen den Namen: 
„Schuhwarenherstellungs= und Vertriebsgesellschaft" unter Zufügung des Namens ihres 
Sitzes. 

Die Gesellschaft des Gebietsteils 8 führt den Namen: „Schuhwarenherstellungs¬ 
und Vertriebsgesellschaft für Elsaß-Lothringen und die Pfalz“. # 

Art. II. Bie Beltimmungen treten mit dem 26. März 1917 in Kraft. 

b) Bet. über das Verfahren vor dem nach Artikel III § 5 der Bek. 
über die Errichtung von Herstellungs- und Vertriebsgesellschaften 
in der Schuhindustrie vom 17. März 1917 (REl. 236) eingesetzten 

Schiedsgerichte. Vom 29. Zuli 1917. (RGBI. 673.) 

IK. Art. II § 5 Abf. 3 B0. 17. 3. 17.]) 8 1. Das Amt als Mitglied des Schiedsgerichts 
ist ein Ehrenamt. Bei Verrichtungen außerhalb ihres Wohnsitzes erhalten die Mitglieder 
Tagegelder und Reisekosten nach den Sätzen, die die Landeszentralbehörde festsetzt. 

Der Vorsitzende ernennt einen oder mehrere Schriftführer. 
Die Mitglieder und Schriftführer sind vor ihrem Amtsantritte durch Handschlag 

au Eides Statt zu treuer, gewissenhafter Führung ihres Amtes zu verpflichten. Sie sind 
zur Amtsverschwiegenheit verpflichtet. Die Verpflichtung des Vorsitzenden und seines 
Stellvertreters erfolgt durch die höhere Verwaltungsbehörde, die Berpflichtung der 
übrigen Mitglieder und der Schriftführer durch den Vorsitzenden des Schiedsgerichts. 

§#2. Der Antrag auf schiedsgerichtliche Entscheidung ist schriftlich oder zu Protokoll 
des Schriftführers des Schiedsgerichts zu stellen. Er soll unter Darlegung der Sachlage 
und Angabe der Beweismittel kurz begründet werden. Der Antragsteller soll die ihm 
zugänglichen Beweisurkunden beifügen. 

9 3. Das Schiedsgericht verhaudelt und entscheidet in nichtösjentlicher Sitzung. 
Der Vorsitzende kann anordnen, daß eine mündliche Berhandlung mit den Beteiligten 
slattfindet. 

Die Beteiligten sind vor der Entscheidung zu hören. Es ist ihnen zu gestatten, den 
Verhandlungen beizuwohnen. Der Vorsitzende kann ihr Erscheinen anordnen. 

Beteiligte sind außer dem Antragsteller und seinem Gegner diejenigen Personen, 
die der Vorsitzende wegen ihres rechtlichen Interesses an der Entscheidung zuläßt. 

Bei Streitigkeiten wegen Mängel der Beschaffenheit oder Mengen der gelieferten 
Waren zwischen einer Gesellschaft und ihren Abnehmern ist der Hersteller der Waren, 
bei Streitigkeiten der bezeichneten Art zwischen einer Gesellschaft und dem Hersteller 
ist der Abnehmer, sofern er bereits feststeht, als Beteiligter zuzuziehen. Die Feststellungen 
des Schiedsgerichts gelten alsdann für und gegen alle Beteiligten. 

§ 4. Die Beteiligten sind von Ort und Zeit der Sitzung zu benachrichtigen. Wird 
mündliche Verhandlung angeordnet, so sind sie zu bieser zu laden. 

Die Ladung geschieht durch eingeschriebenen Brief und, wenn der Wohnort der 
Beteiligten nicht bekannt ist oder die schriftliche Verständigung mit ihnen erschwert oder 
zeitraubend ist, mittels einer einmaligen Einrückung in den Reichsanzeiger. Der Vor¬ 
sibende kann eine andere Art der Ladung anordnen. 

Die Beteiligten können sich in der mündlichen Verhandlung durch eine mit schrift. 
licher Vollmacht versehene Person vertreten lassen. Sind sie oder ihre Stellvertreter 
trotz rechtzeitiger Ladung nicht erschienen, so wird gleichwohl in der Sache verhandelt 
und entschieden. . 

$ 5. Das Schiedsgericht fannı den Beteiligten aufgeben, binnen einer bejiimmtent 
Frist Tatsachen zur weiteren Aufklärung des Sachverhalts anzugeben und Beweismittel, 
insbesondere Urkunden, vorzulegen oder Zeugen zu stellen. 

16*
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Bei Versäumung der Frist kann das Schiedsgericht nach Lage der Sache ohne 
Berücksichtigung der nicht beigebrachten Beweismittel enischeiden. 

#§s 6. Das Schiedsgericht kann auf Antrag oder von Amts wegen Beweise er¬ 

heben, insbesondere Zeugen und Sachverständige eidlich vernehmen sowie Versicherungen 
an Eides Statt abnehmen. 

Auf die Erledigung de3 Zeugen- und Sachverständigenbeweises sowie auf die 

fonftigen Arten der Beweisaufnahmen finden die Borfchriften der Zivilprozeßordnung 
entsprechende Anwendung. 

Die Gerichts- und Berwaltungsbehörden haben innerhalb ihrer Zuständigkeit dem 
Ersuchen des Schiedsgerichts um Aufnahme von Beweisen zu entsprechen. Auf die von 

den Gerichten zu leistende Rechtshilse finden die #6 158—162, 166 und 187 des Gerichts¬ 
verfassungsgesetzes entsprechende Anwendung. 

Die Zeugen und Sachverständigen erhalten Gebühren nach Maßgabe der Gebühren¬ 
ordnung für Zeugen und Sachverständige (Rl. 1898, 689; 1914, 214). 

§ 7. Die Befugnisse aus den & 5 und 6 stehen außerhalb der Sitzungen dem Vor¬ 
sitzenden zu. 

8 8. Zu den Berhandlungen wird ein Schriftführer zugezogen. 
Über die Verhandlung mwird eine Niederfchrift aufgenommen, die von dem Bor. 

figenden und dem Schriftführer zu unterzeichnen ift. Sie foll Ort und Tag der Berhand- 
lung, die Bezeichnung der mitwirkenden Perfonen und der Beteiligten fowie Das Ergebnis 
der Verhandlung enthalten. Sie jolf ben anmwejenben Beteiligten vorgelejen oder zur 
Durchſicht vorgelegt werben. 

8 9. Die Entfheidung erfolgt ducd Beichluß. Der Beihlug enthält die Namen 
der Mitglieder de3 Schiebägerichtd, Die bei der Entfcheibung mitgewirkt haben, und ift 
von dem Borfigenden zu unterfchreiben. 

8 10. Die Beichlüffe ($ 9) find von dem Schriftführer auszufertigen. Er be- 
scheinigt die Ubereinstimmung mit der urschrift. 

Die Beschlüsse sind den Beteiligten, soweit sie nicht in deren Gegenwart verkündet 
find, in der im & 4 Abs. 2 vorgeschriebenen Weise mitzuteilen; dem Überwachungsausschusse 
der Schuhindustrie in Berlin ist eine Abschrift zu übersenden. 

5 11. Der Beschluß des Schiebsgerichts steht einem rechtskräftigen Urteil im 
Sinne des §& 704 der Zivilprozeßordnung gleich. Auf die Zwangsvollstreckung finden die 
Vorschriften der Zivilprozeßordnung Anwendung. Die vollstreckbare Ausfertigung wird 
von dem Vorsitzenden erteilt. 

§ 12. Für das Verfahren werden Gebühren und Stempel nicht erhoben. Das 
Schiedsgericht bestimmt, wer die baren Auslagen des Verfahrens zu tragen hat und setzt 
die Höhe der Auslagen fest. Die Beitreibung der Auslagen erfolgt auf Ersuchen des 
Schiedsgerichts nach den landesgesetzlichen Vorschriften über die Beitreibung öffentlicher 
Abgaben. 

Die Beteiligten haben keinen Anspruch auf Erstattung ihrer Auslagen. 
8 18. Dem Überwachungsausschusse der Schuhindustrie sind auf Verlangen die 

Prozeßakten zur Einsichtnahme mitzuteilen. 
5 14. Die Bestimmungen treten mit dem 1. August 1917 in Kraft. 

# Begründung. 
(Nordd Allg3#g. v. 19. März 1917 Nr. 77.) 

Die Unappheit des nach der Deckung des Beeresbedarfs zur Derteilung an die 
Betriebe der Schuhindustrie verfügbaren Bodenleders läßt eine Zufammenlegung 
der Betriebe dieser Industrie erforderlich erscheinen. Einmal ist angesichts, der geringen 
Rohstoffmengen schon rein privatwirtschaftlich eine rationelle Weiterführung aller 
Fabriken nicht möglich; außerdem wäre mit dieser Weiterführung an sich überflüssiger 
Mehraufwand an Arbeit, Betriebskraft, Cransportleistungen verbunden, der mit Rüd- 
sicht auf allgemein kriegswirtschaftliche Interessen unzulässig ist. Die Zuſammen⸗
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legung (die nur die Fabrikbetriebe, nicht das Handwerk erfaßt) wird durch eine D##. 

vom 17. März 1012 in die Wege geleitet. Die Derordnung ermächtigt den Reichs¬ 
kanzler, die Hersteller von Schuhwaren jeder Art, soweit sie bereits vor dem 1. August 
1014 Schuhwaren hergestellt haben, auch ohne ihre Gustimmung zu Gesellschaften 

zu vereinigen, denen die Regelung der herstellung und der Absatz nach Maßgabe der 
verfügbaren Rohftoffe und der volkswirtschaftlichen Bedürfnisse obliegt. Ausgenommen 
von dieser Swangsspndizierung find Heeresbetriebe und Marinebetriebe sowic hand¬ 

werksmäßige Betriebe. Jeder der zu errichtenden Swangsspndikate soll einen bestimm¬ 
ten Erzeugungsbezirk umfassen. Von dem dem Swangsspndikate angehörenden Betriebe 
wird ein Teil stillgelegt, der Rest in rationeller Weise weiterbeschäftigt. Damit die 
Konkurrenzverhältnisse nicht für später zugunsten der weiterarbeitenden Betriebe 

beeinflußt werden, sollen die Schuhwaren, die keine Marke oder Bezeichnung der her¬ 

stellenden Firma tragen dürfen, lediglich durch die Syndikate abgesetzt werden. Ein 
Vertehr des einzelnen, weiter arbeitenden Beiriebs mit Handel und Hrivatkunden 
findet nicht mehr statt. Der Gesamtgewinn wird auf die in dem Betriebe des Syndikats 
ansässigen Schuhwarenhersteller, ohne Rücksicht, ob sie weiter arbeiten oder nicht im 
Derhältnijje ihrer Produßtton in der Seit vom 1. Juli 1913 bis zum 30. Juni 1914 
verteilt werden. Stillgelegte Betriebe, die am Gewinne teilnehmen, jollen jedoch 
zu einer Abgabe an das Syndikat verpflichtet fein, die nach dem dnrd die anderweitige 
Derwertung ihrer Sabrifationsmittel erzielten Umjap berechnet wird. Die Dorfchriften 
über das Zufammenwerfen und die Derteilung der Gewinne beziehen fich aud; auf 
Seereslieferungen, die künftig dur eine militärifche Sentralftelle in Derbindung 
mit dem gleich zu erwähnenden Überwachungsausschusse der Schuhindustric vergeben 
werden sollen. 

As Syndifatszentrale wird der erwähnte „Überwachungsausschuß der Schuh¬ 
industrie“ gebildet. Er besteht aus einem Dorsitzenden, feinem Stellvertreter und 
mindestens fünfundzwanzig Mitgliedern, die sämtlich vom BReichskanzler ernannt 
werden. Ein besonderer Dertreter des Reichskanzlers besitzt das Recht des Einspruchs 
gegen Beschlüsse des Ausschusses wegen Derletzung der Gesetze oder öffentlichen In¬ 
teressen; der Einspruch hat bis zur Entscheidung des Reichskanzlers aufschiebende 
Wirkung. Die Interessen des Schuhhandels und der Derbraucher werden durch einen 
aus sieben vom Reichskanzler ernannten Mitgliedern zusammengesetzten Beirat ver¬ 
treten. 

Der Uberwachungsausschuß ernennt die Dorstände (Verteilungsausschüsse) der 
einzelnen Syndikate. (Diesen Derteilungsausschüssen sollen regelmäßig auch An¬ 
gehörige der zurzeit nicht arbeitenden Betriebe angehören.) Er regelt Erzeugung, 
Abjah und Derfaufspreife der Syndifate, verteilt die Nohftoffe und vermittelt die 
Verteilung der Ejeeres- und Marineaufträge. Er überwacht die gefamte Tätigfeit der 
Syndifate. Endlich verwaltet er eine aus Umlagen der Syndikate gespeiste Ausgleichs¬ 
fajfe, mit deren Hilfe eine durchfchnittliche Gleichheit der verteilten Gewinne bei allen 
Syndifaten (im Derhältniffe zum Umfat der Gejfellfchafter im 2. Halbjahr 1913 und 
im ı. Balbjahr 1914) Kerbeigeführt werden foll. Auch die Unkosten des Überwachungs¬ 
ausschusses werden von den Syndikaten durch Umlage gededt. 

Sugunften des Überwachungsausschusses ist eine weitgelende Anzeige= und Aus¬ 
kunftspflicht der Schuhwarenhersteller begründet. Der Ausschuß kann ferner von jedem 
hersteller verlangen, daß er seine Zestände an Rohstoffen, Halb= und Fertigerzeugnissen 
sowie seine Fabrikationsmittel gegen Entgelt einem Spyndikate zum Eigentum oder 

zur Benutzung überläßt. Er kann diese Gegenstände beschlagnahmen. 

Für Streitigkeiten innerhalb der Syndikatsorganisation und zwischen Syndi¬ 
katen und Abnehmern soll die gerichtliche Entscheidung regelmäßig durch eine schieds¬ 

gerichtliche ersetzt werden. Für den Bezirk jedes Syndikats soll ein Schiedsgericht 
von der zuständigen Landeszentralbehörde gebildet werden,



246 C. Handelssachen und Gewerbliches Eigentum. 

Bel. des Überwachungsausschusses der Schuhindustrie. Vom 14. April 1917. 
(Deutscher Reichsanzeiger Nr. 93.) 

(Art. 2 § 5 Schuhgesellschs O. 17. 3. 17.] § 1. Hersteller von Schuhwaren jeder Art, 
soweit sie bereits vor dem 1. August 1914 Schuhwaren fabrikmäßig hergestellt haben, 
dürfen vom 20. April 1917 ab Schuhwaren für die bürgerliche Vevölkerung für eigene 

Rechnung nicht mehr abliefern, auch nicht zur Erfüllung bestehender Lieferungsverträge. 
8 2. Die Ablieferung erfolgt vom 20. April 1917 ab im Namen und für Rechnung 

der Gesellschaft, welcher der Hersteller von Schuhwaren angehört, in folgender Weise: 
1. Die Gesellschaften werden beauftragt, ihre Gesellschafter anzuweisen, den Groß¬ 

und Kleinhändlern, denen sie in der Zeit vom 1. Juli 1913 bis 30. Juni 1914 Schuhwaren 
geliefert haben, monatlich 2 v. H. der in dieser Zeit gelieferten Menge zuzuteilen. 

Anmerkung. Die Quote von 2 v. H. ist auf folgender Grundlage ermittelt 
worden: 

Die durchschnittliche Produktion der Schuhfabriken beträgt zurzeit etwa 25 v. H. 
der Friedensproduktion. In Rücksicht darauf, daß eine Ausfuhr von Schuhwaren 
nicht stattfindet, wird angenommen, daß den inländischen Schuhhändlern für das 
Jahr eine Quote von 30 v. H. der Bezugsmenge aus der Zeit vom 1. Juli 1913 
bis 30. Juni 1914 zugeteilt werden kann. Hiervon erhalten die Friedensab¬ 
nehmer 4%, = 24 b. H. für das Jahr = 2 v. H. für den Monat, während ½ für 
die Händler zurückgestellt wird, welche von ihren seitherigen Lieferanten ihre Quote 
nicht erhalten können. 

Beispiel für die Zuteilung an Friedensabnehmer: 
  

ges. | durchſchn. 2prozentige 

Jahres. Paarpreis Jahres¬ Quote für 
bezugs. d. Zabritats | bezugs¬ die Zeit 

  

Name | Wohnort summe ie. d. Zeit menge 20. 4. 17 
| 1.7.13 . 1.7.13 in | big 
| BB bis Faaren 31. 5.17 
| 30. 6. 14 30. 6. 14 (1?/, Mon.) 

| ! | 

X. Miller | Zrheim | 72 000 M. 12 M. | 6000 Paar | 160 Panr 

2. Diejenigen Mengen, welde an die feitherigen Friedensabnehmer nach vor¬ 
stehenden Bestimmungen nicht verteilt werden, find zur Verfügung der zuftändigen Gefell- 
Ichaft zu Halten. Die näheren Anmweifungen für die Verwendung dieser Reitmengen er- 

gehen durch die Gesellschaften. 
8 3. Die Gesellschafter sind verpflichtet, den Gesellschaften, denen sie angehören, 

bis spätestens 31. Mai 1917 eine Liste ihrer Abnehmer in der Zeit vom 1. Juli 1913 bis 
30. Juni 1914 mit Angabe der in dieser Zeit gelieferten Warenmengen in Paaren ein¬ 
zureichen. 

8 4. Bon biefer Bel. werden nicht betroffen Herfteller von Scuhwaren foweit 
sie Schäfte oder Holzschuhe, die ganz aus Holz oder aus Holz in Verbindung mit eirter 
Spange von höchstens 2 em Breite oder einem fiffen hergeftellt find, herftellen. 

28. Bel. über Schuhhandelsgefellichaften. Dom 26. Juli 1917. 

(NSBL. 666.) 
[8R.] rt. 1. Der Neichstanzler wird ermäditigt, Händler von neuen Schuhiwaren jeder 
Art, joweit fie bereit3 vor dem 1. Auguft 1914 Handel mit Schuhtwarer getrieben haben, 

aucd ohne ihre Zuftimmung zu Gefellfhaften zu vereinigen, benen die Berteilung bon
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neuen Schuhwaren, insbesondere aller im Deutschen Reiche fabrikmäßig hergestellten 
und von den Schuhwarenherstellungs- und „vertriebsgesellschaften zur Verfügung ge¬ 

stellten sowie der aus dem Ausland eingeführten Schuhwaren für die bürgerliche Be¬ 
völkerung nach Maßgabe der volkswirtschaftlichen Bedürfnisse obliegt. Unter besonderen 
Verhältnissen kann der Reichskanzler auf Antrag der Landeszentralbehörden anordnen, 
daß auch ein Betrieb, der erst nach dem 1. August 1914 mit dem Handel von Schuh¬ 
waren begonnen hat, in eine Gesellschaft ausgenommen wird. 

Schuhwaren im Sinne dieser Verordnung sind nicht Schäfte sowie Holzschuhe, 
die ganz aus Holz oder aus Holz in Verbindung mit einer Spange von höchstens 2 cm 
Breite oder einem Kissen hergestellt sind. 

Art. II. Für die auf Grund des Art. 1 errichteten Gesellschaften gelten folgende 
Bestimmungen: 

§ 1. Die Rechtsverhältnisse der Gesellschaften und der Gesellschafter werden, 

soweit sie nicht in dieser Verordnung geregelt sind, durch die Satzung bestimmt. 
Die Satzung wird von dem Reichskanzler erlassen. Sie ist durch den Deutschen 

Reichsanzeiger bekannt zu machen. Mit der Bekanntmachung der Satzung entsteht die 
Gesellschaft. 

Die Gesellschaften sind rechtssähig. Ihren Namen, Sitz und örtlichen Vereich 
bestimmt der Reichskanzler. 

§ 2. Die Satzung trifft Bestimmungen über 
1. den Zeitpunkt, von dem ab die Gesellschaft die Verteilung übernimmt (Ge¬ 

schäftsbeginn), 
2. die Gegenstände, über die die Gesellschafterversammlung zu beschließen hat, 

sowie die Form der Einberufung, das Stimmrecht und die Vertretung der Ge¬ 
sellschafter, 

3. die Zusammensetzung und die Ernennung, die Amtsdauer und die Befugnisse 
des Vorstandes und der anderen Gesellschaftsorgane, ihre Einberufung und 
Beschlußfassung, die Vertretung, insbesondere die Zeichnung schriftlicher Er¬ 
klärungen und die Beurkundung ihrer Beschlüsse, 
bie Höhe des Betriebskapitals und die Art seiner Aufbringung sowie die Bei¬ 
träge der Gesellschafter, 
die Regelung der Zuteilungen und die hieran zu knüpfenden Bedingungen, 
die Überwachung der Mitglieder und ihrer Vetriebe, 
die Festsetzung von Ordnungsstrafen, 
die Form für die Bekanntmachungen der Gesellschaft, 
die Aufstellung, Prüfung und Abnahme der Jahresrechnungen, 
die Auflösung und Liquidation der Gesellschaft. 

§ 3. Die Gesellschafter sind verpflichtet, vom Geschäftsbeginne der Gesellschaft 
ab die ihnen von der Gesellschaft zugeteilten Waren abzunehmen, den innerhalb der ge¬ 
setzlichen Grenzen festgesetzten angemessenen Preis zu zahlen und die Waren nach den 
Weisungen des Hauptverteilungsausschusses (5 4) abzusetzen. 

8 4. Zur Überwahung ber Tätigleit der Gesellschaften, insbesondere der Ver¬ 
teilung, wird ein Ausschuß (Hauptverteilungsausschuß des Schuhhandels) gebildet. 

Der Hauptverteilungsausschuß besteht aus einem Vorsitzenden, zwei Stellver¬ 
tretern und höchstens weiteren dreißig Mitgliedern. Der Vorsitzende, seine Stellvertreter 
und die weiteren Mitglieder werden vom Reichskanzler ernannt und abberufen. Ihr 
Amt ist ein Ehrenamt. 

Dem Hauptverteilungsausschusse gehört serner ein Vertreter des Reichskanzlers an. 
Dem Hauptverteilungsausschusse wird ein Beirat von neun Mitgliedern beigegeben, 

die den Kreisen der Schuhindustrie und der Verbraucher angehören. Die Mitglieder 
werden vom Reichskanzler ernannt und abberufen. Ihr Amt ist ein Ehrenamt. 

Der Hauptverteilungsausschuß ist rechtsfähig. Er wird durch den Vorsitzenden 
vertreten. 
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Der Reichskanzler kann eine Geschäftsordnung für den Hauptverteilungsausschuß 
erlassen. 

8 5. Der Hauptverteilungsausschuß erteilt den Gesellschaften Anweisungen über 
die Art der Verteilung. 

Er überwacht die Tätigkeit der Gesellschaften und stellt fest, welche Handelsbetriebe 
unter die Vorschrift des Art. 1 Abs. 1 fallen. Er kann Betriebe auf ihren Antrag von der 
Zugehörigkeit zu einer Gesellschaft entbinden. 

Er trifft Vestimmung über die von den Gesellschaftern zu leistenden Abgaben. 
Er trifft Bestimmungen über die Verwendung der eigenen Einkünfte und der Ein. 

künfte der Gesellschaften. Er setzt insbesonderc fest, welcher Teil zur Deckung von Ver¬ 

waltungskosten der Gesellschaft zu verwenden und welcher Teil an ihn abzuführen ist. 
Den ihm zufließenden Teil sowie die sonstigen Einkünfte verwendet er nach Deckung der 

eigenen Unkosten zu Ausgleichszahlungen an Gesellschafter, die infolge det Verteilungs¬ 
regelung in ihrem Geschäftsbetriebe besonders geschädigt sind. Soweit danach Über- 

schüsse vorhanden sind, verteilt er diese auf sämtliche Gesellschafter im Verhältnis der 
Einkaufssumme der Bezüge an Schuhwaren in der Zeit vom 1. Juli 1913 bis 30. Juni 1914. 

#§ 6. Der Hauptverteilungsausschuß untersteht der Aufssicht des Reichskanzlers. 
Der Vorsitzende des Hauptverteilungsausschusses ist verpflichtet, den Vertreter 

des Reichskanzlers über alle wichtigen Vorgänge auf dem laufenden zu halten und ihm 
auf Verlangen Auskunft zu geben. 

Bei den Beschlußfassungen des Hauptverteilungsausschusses hat der Vertreter des 
Reichskanzlers beratende Stimme. Er kann Beschlüsse wegen Verletzung der Gesetze 

oder öffentlicher Interessen beanstanden. Der Reichskanzler entscheidet über die Be¬ 
rechtigung der Beanstandung. Die Ausführung der Beschlüsse hat so lange zu unterbleiben, 
als nicht der Reichskanzler die Beanstandung für unberechtigt erklärt hat. 

§ 7. Die Mitglieder des Hauptverteilungsausschusses, des Vorstandes einer Gesell¬ 
schaft sowie die von ihnen beauftragten Vertrauenzmänner und Sachverständigen sind, 
vorbehaltlich der dienstlichen Berichterstatlung und der Anzeige von Gesetzwidrigkeiten, 
verpflichtet, über die Geschäftsverhältnisse, die durch ihre Tätigkeit zu ihrer Kenntnis 
kommen, Verschwiegenheit zu beobachten und sich der Mitteilung und Verwertung der 
Geschäftsgeheimnisse zu enthalten. 

§3 8. Mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis zu fünfzehntausend 
Mark oder mit einer dieser Strafen wird bestraft, wer den Vorschriften des § 7 zuwider 
Verschwiegenheit nicht beobachtet oder der Mitteilung oder Verwertung von Geschäfts¬ 
geheimnissen sich nicht enthält. 

Die Strafverfolgung tritt nur auf Antrag ein. 

Art. IE. 8 1. Händler von Schugiwaren jeder Art haben dem Hauptverteilungs> 
ausfhuß auf Verlangen Ausfunft über ihren Betrieb, ihre VBeftände an Schuhwaren, 
Ein- und Musgänge und Ein- und Berlaufspreije zu erteilen. Ebenjo haben Perfonen, 
bie nicht zum eigenen Gebrauche bestimmte Schuhwaren im Eigentume, Besitz oder 
Gewahrsam haben, dem Hauptverteilungsausschuß auf Verlangen Auskunft über die 

ihnen gehörigen oder bei ihnen lagernden Waren zu erteilen. 
Das Verlangen kann durch öffentliche Bekanntmachung gestellt werden. 

8 2. Der Hauptverteilungsausschuß kann verlangen, daß Händler von Schuh¬ 
waren sowie die im & 1 Abs. 1 Satz 2 bezeichneten Personen ihre Bestände von Schuhe 
waren einer Gesellschaft gegen einen angemessenen Übernahmepreis überlassen. 

Wird die Überlassung verlangt, so geht das Eigentum in dent Augenblick auf die 
Gesellschaft über, in dem das Verlangen dem Eigentümer, Besitzer oder Inhaber des 
Gewahrsams zugeht. 

Der Hauptverteilungsausschuß kann die Schuhwaren, deren überlassung an einc 
Gefellfaft er verlangen kann, beschlagnahmen. Die Befchlagnahme Hat die Wirkung, 
daß die Vornahme von Beränderungen an den von ihr berührten Waren verboten ifl
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und rechtsgeschäftliche Verfügungen über sie nichtig sind. Den rechtsgeschäftlichen Ver¬ 
sügungen stehen Verfügungen gleich, die im Wege der Zwangsvollstreckung oder Arrest¬ 
vollziehung erfolgen. 

§5 3. Streitigkeiten, die sich zwischen einer Gesellschaft und Händlern oder den 
im & 1 Abs. 1 Saßz 2 bezeichneten Personen aus dem Gesellschaftsverhältnis oder aus der 
Lieferung oder aus der Überlassungspflicht ergeben, werden, soweit nicht die Verordnung 
oder die Satzung ein anderes bestimmt, durch die nach Art. III § 5 der Berordnung über 

die Errichtung von Herstellungs= und Bertriebögefellicaften in der Schuhinduftrie vom 
17. März 1917 (RG#Bl. 236) gebildeten Schiedsgerichte endgültig entschieden. Je einer 
der Beisitzer ist dem Kreise des Handels und dem Kreise der Hersteller zu entnehmen. 

Ortlich zuständig ist das Schiedsgericht, in dessen Bezirk die beteiligte Gesellschaft 
ihren Sitz hat. 

§ 4. Mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis zu fünfzehntausend 
Mark oder mit einer dieser Strafen wird bestraft, 

1. wer die gemäß § 1 geforderte Auskunft innerhalb der gesetzten Frist nicht erteilt 
oder wissentlich unrichtige oder unvollständige Angaben macht, 

2. wer unbefugt einen gemäß § 2 Abs. 3 beschlagnahmten Gegenstand beiseite schafft, 
beschädigt oder zerstört, verwendet, verkauft oder kauft oder ein anderes Ver¬ 
äußerungs- oder Erwerbsgeschäft über ihn abschließt, 

3. wer dem gemäß § 2 gestellten Überlassungsverlangen innerhalb der gesetzten 
Frist nicht nachkommt. 

Neben der Strafe kann auf Einziehung der Gegenstände erkannt werden, auf die 
sich die strafbare Handlung bezieht, ohne Unterschied, ob sie dem Täter gehören oder nicht. 

Art. IV. Die Verordnung tritt mit dem 15. August 1917 in Kraft. Sie tritt drei 
Monate nach Außerkraftsetzung der Verordnung über die Errichtung von Herstellungs¬ 
und Vertriebsgesellschaften in der Schuhindustrie vom 17. März 1917 außer Kraft. 

Mit dem Zeitpunkt des Außerkrafttretens der Verordnung gelten die gemäß Art. 1 

errichteten Gesellschaften als aufgelöst. 

Hier zu: 

Bek. über örtlichen Bereich und Sitz der Schuhhandelsgesellschaften. 
Dom 6. Auguft 1917. (RGDI. 695.) 

[Rſ. Art. 8 18D. 26. 7.17.) Art. I. 51. Für die nachftehend bezeichneten Gebiets⸗ 
teile wirb je eine Schuhhanbelsgefellfchaft errichtet: 

1. Königreich Preußen: Provinzen Oftpreußen, Westpreußen und Bommern mit 
dem Sitze in Danzig; 

2. Königreid, Preußen: Provinzen Schlefien und Pofen mit dem Sihe in Breslau; 

3. Königreich) Preußen: Stabtlreife Berlin, Charlottenburg, Wilmer3dorj, Schöne» 
berg, Neukölln, Lichtenberg, Spandau; Landkreise Teltow, Niederbarnim mit 
dem Sitze in Berlin; 

4. Königreich Preußen: Provinz Brandenburg mit Ausnahme der unter Nr. 3 
aufgeführten Gebietäteile mit dem Site in Berlin; 
Königreich Sachsen: Kreishauptmannschaften Dresden und Baugen mit dem 
Sihe in Dresden; 

6. Königreich Sachſen: Kreishauptmannſchaften Leipzig, Chemnitz und Zwickau 
mit dem Sitze in Leipzig; 

7. Königreich Preußen: Provinz Sachsen; Großherzogtum Sachsen; Herzogtümer 

Sachsen=Meiningen, Sachsen=Altenburg, Sachsen=Coburg und Gotha, Anhalt; 

Fürstentümer Schwarzburg. Rudolstadt, Schwarzburg=Sondershausen, Reuß ä. L., 
Rcuß j. L. mit dem Sitze in Erfurt; 

a
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8. Königreich Preußen: Provinz Schleswig=Holstein: Großherzoglümer Mecklen¬ 
burg=Schwerin und Mecklenburg-Strelitz: Freie und Hansestädte Lübeck und 
Hamburg mit dem Sißte in Hamburg; 

9. Königreich Preußen: Probinz Hannover; Großherzogtum Oldenburg mit Aus¬ 
nahme des Fürstentums Birkenfeld; Herzogtum Braunschweig; Fürstentümer 
Waldeck und Pyrmont: Kreis Pyrmont; Freie Hansestadt Bremen mit dem 
Sitze in Hannover; 

10. Königreich Preußen: Provinz Westfalen mit Ausnahme der Amter Gladbeck, 
Bottrop, Horst und Osterfeld; Fürstentümer Schaumburg=Lippe und Lippe 
mit dem Sitze in Dortmund; . 

11. Königreich Preußen: Regierungsbezirk Düsseldorf, Kreise Erkelenz, Heinsberg, 
Geilenkirchen, Amter Gladbeck, Bottrop, Horst und Osterfeld mit dem Sigt#e in 
Düsseldorf; 

12. Königreich Preußen: Rheinprovinz mit Ausnahme des Regierungsbezirks Düssel. 
dorf und der Kreise Erkelenz, Heinsberg, Geilenkirchen und Wetzlar; Großherzog. 
tum Oldenburg: Fürstentum Birkenfeld mit dem Sitze in Cöln; 

13. Königreich Preußen: Provinz Hessen=Nassau, Kreis Wetzlar; Großherzogtum 
Hessen; Fürstentümer Waldeck und Pyrmont mit Ausnahme des Kreises Pyr¬ 
mont mit dem Sitze in Frankfurt a. M.; 

14. Königreich Bayern: Regierungsbezirke Oberfranken, Mittelfranken, Unterfranken, 
und Oberpfalz mit dem Sitze in Nürnberg; 

15. Königreich Bayern: Regierungsbezirke Oberbayern, Niederbayern und Schwaben 
mit dem Sitze in München; 

16. Königreich Preußen: Hohenzollernsche Lande; Königreich Würltemberg mit 
dem Sitze in Stuttgart; 

17. Königreich Bayern: linksrheinisches Gebiet (Pfalz): Großherzogtum Baden mit 
dem Sitze in Karlsruhe; 

18. Elsaß-Lothringen mit dem Sitze in Straßburg. 

§ 2. Die Gesellschaften der Gebietsteile 1 bis 3, 5 bis 18 führen den Namen: 
Schuhhandelsgesellschaft, unter Zufügung des Namens ihres Sitzes. Die Gesellschaft 
des Gebietsteils 4 führt den Namen: Schuhhandelsgesellschaft für BVrandenburg. 

Art. II. Die Bestimmungen treten am 15. August 1917 in Kraft. 

Begründung. 
(Nordduug #g. v. 29. Jult 17 Nr. 207 1. Ausg.) 

Eine Bundesratsverordnung vom 26. Juli bestimmt die Errichtung von Schub: 
handelsgesellschaften. Der Reichskanzler ist ermächtigt, Bändler von neuen Schuhwaren 
jeder Art, soweit sie bereits vor dem 1. August 1014 Handel mit Schuhwaken getrieben 
haben, auch ohne ihre Suftimmung zu Gefellfchaften zu vereinigen, denen die Der: 

teilung neuer Schuhmaren an die bürgerliche Bevölkerung obliegt. Nur unter be» 
fonderen Derhältniffen kann er auf Antrag der Kandeszentralbehörden anordnen, 
daß audy ein Betrieb, der erft nach dem 1. August 1914 mit dem Kandel von Schuh: 
waren begonnen hat, in eine Sejellfchaft aufgenommen wird. Anbererjeits fanıı der 
„Bauptverteilungsausschuß“, der die Tätigkeit der Gesellschaften zu überwachen bat 
und der Aussicht des Reichskanzlers untersteht, Zetriebe auf ihren Antrag von der 

Sugehörigkeit zu einer Gesellschaft entbinden. 

Die Einrichtung zwangsweiser Schuhhandelsgesellschaften bildet eine notwendige 
Ergänzung zur Einrichtung der durch Bundesratsverordnung vom 17.=März 1917 
eingeführten „Berstellungs= und Vertriebsgesellschaften“ der deutschen Schuhindustrie. 
Die Knappbeit an Schuhwaren erforderte eine Sicherstellung der zweckmäßigsten Der¬ 
teilung. Der Jusammenschluß des Schuhhandels wurde von den Dertretern des Handels 
als notwendig erachtet, um die Härten zu mildern, die fich für viele Händler aus der
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vorhandenen geringen Menge von Schuhwaren ergeben. Auf Grund der Swangs¬ 

organisation soll den Geschädigten von der Gesamtheit ein gewisser Ausgleich geboten 
werden. Zu diesem Swede hat jeder Händler, dem künftig Schuhwaren zugeteilt 

werden, eine Abgabe an ben Hauptverteilungsausfchuß zu entribten. Außerdem 

fließen dem legteren die Einkünfte der Befellfchaften nach Abzug der Verwaltungs¬ 

kosten derselben zu. Aus diesen Geldern leistet der Bauptverteilungsausschuß nach 
Deckung der eigenen Unkosten Ausgleichszablungen an Gesellschafter, die infolge der 
Derteilungstegelung In ihrem Befchäftsbetriebe befonders gefhädigt find. Den etwaigen 
Aeft verteilt er auf fämtliche Gesellschafter im Verhältnis der Einfaufsfummen ihrer 
Bezüge an Schuhwaren in der Seit vom 1. Juli 1913 bis 50. Juni 19142. 

Die Derordnung legt Händlern von Schubmwaren fowie Perfonen, die nicht zum 
eigenen Gebrauch bestimmte Schuhwaren in Eigentum, Befi oder Gemahtjam haben, 
eine Austunftspflicht gegenüber dem Bauptverteilungsausfhuß auf. Diejer fann von 
ihnen verlangen, daß fie ikre Beftände an Schuhwaren einer Gefellfchaft gegen einen 
angemessenen Übernahmepreis überlassen, und er kann diese Bestände auch beschlag¬ 
nahmen. Die Grganisation der Gesellschaften wird in ihren Grundlagen durch die 
Derordnung, des näheren durch die vom Reichskanzler zu erlassende Satzung bestimmt. 

29. Bek. über Befugnisse der Neichsbekleidungestelle. 
Vom 22. März 1917. (RG#l. 257.) 

[BR.] § 1. Die Reichsbekleidungsstelle wird ermächtigt, die im Deutschen Reiche vor¬ 
handenen Web=, Wirk= und Strickwaren und deren Ersatzstoffe, die aus diesen gefertigten 
Erzeugnisse sowie getragene Schuhwaren und das von solchen herstammende Altleder 
für den Bedarf der bürgerlichen Bevölkerung in Anspruch zu nehmen, soweit diese Gegen¬ 
stände nicht von den Heeresverwaltungen oder der Marineverwaltung für ihren Bedarf 
in Anspruch genommen find. 

§ 2. Die Reichsbekleidungsstelle kann zur Durchführung des $ 1 die erforber- 
lichen Bestimmungen treffen und Auskünfte fordern. Sie kann insbesondere die Her¬ 
stellung und den Verbrauch der im & 1 bezeichneten Gegenstände sowie den Verkehr mit 
diesen regeln, Bestandsaufnahmen anordnen und Bestimmungen über Beschlagnahme 
und Enteignung treffen. 

Bei Enteignungen wird im Streitfall der Übernahmepreis durch das Reichsschieds¬ 
gericht für Kriegswirtschaft endgültig festgesetzt. Nähere Anordnungen über die Vesetzung 
des Gerichts und das Verfahren trifft der Reichskanzler. 

Soweit die Reichsbekleidungsstelle bei Anordnungen oder Bestimmungen auf Grund 
von Abs. 1 von den vom Bundesrat erlassenen Verordnungen über Web-, Wirk-, Strid- 
und Schuhwaren abweichen will, bedarf sie der Zustimmung des Reichskanzlers. 

§ 3. Mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis zu zehntausend 
Marl oder mit einer dieser Strafen wird bestraft, 

1. wer den auf Grund des § 2 getrofsenen Anordnungen oder Bestimmungen zu¬ 
widerhandelt, 

2. wer Die gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 erforderten Auskünfte nicht rechtzeitig erteilt 
oder wissentlich unrichtige oder unvollständige Angaben macht. 

Neben der Strafe kann auf Einziehung der Vorräte erkannt werden, auf die sich 
die strafbare Handlung bezieht, ohne Unterschied, ob sie dem Täter gehören oder nicht. 

Neben der Strafe kann ferner angeordnet werden, daß die Verurteilung auf Kosten 
des Täters öffentlich bekanntzumachen ist, auch kann neben Gefängnisstrafe auf Verlust 
der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden. 

84. Die Berorbnung tritt am 26. März 1917 in Kraft. Der Reichskanzler be¬ 
stimmt den Zeitpunkt des Außerkrafttretens.
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Anordnungen der Reichsbekleidungsseelle. 

a) Bel. über die Versorgung der in der Kriegswirtschaft tätigen bürgerlichen Personen 
sowie der Hilfsdienstpflichtigen mit Web=, Wirk=, Strick= und Schuhwaren. 

VBom 27. März 1917. (Mitt. 17 Mr. 9, 2.) 

[8 2 Befugnis®n. 22. 8. 17 in Einvernehmen mit dem Kiriegsamt.] 

I. Versorgung der in der Kriegswirtichaft tätigen bürgerlichen Personen. 

5 1. Die Reichsbekleidungsstelle versorgt die in der Kriegswirtschaft tätigen bürger. 
lichen Personen mit der bei Ausübung ihres Berufs erforderlichen besonderen Berufs. 
kleidung, nämlich: 

A. Kleidungsstücken, soweit solche aus Web., Wirk= oder Strickwaren her¬ 
gestellt sind, 

B. Schuhwaren. 

Sie stelltferner bie für die Unterkunft dieser Personen in besonderen Räumen (Massen¬ 
quartieren) erforderlichen Web-, Wirk= und Strickwaren (Unterkunftsbedarf) bereit. 

§ 2. Was als besondere Berufskleidung nach der verschiedenen Beschäftigungsart 
der genannten Personen zu gelten hat, bestimmt im einzelnen Falle nach Anhörung der 
zuständigen Kriegsamtsstelle die Reichsbekleidungsstelle. 

§ 3. Die Errichtung von Massenquartieren liegt dem Unternehmer, bei dem die 
unterzubringenden Personen beschäftigt sind, ob. Sie bedarf in jedem Falle und unbe¬ 
schadet der Zuständigkeit der bürgerlichen Behörden der Genehmigung der zuständigen 
Kriegsamtsstelle. Sie sollnur erteilt werden, wenn die Unterbringung in Privatwohnungen 
bedenklich erscheint oder wenn solche Wohnungen oder bereits bestehende Massenquartiere 
nicht in ausreichendem Maße vorhanden sind. (Vgl. Verfügung des Kriegsministeriums 
W. M. 707/1. 17 K. R. A. Armeeverordnungsblatt vom 17. März 1917 S. 146.) 

#§s 4. In Massenquartieren ist für jede Person eine besondere Schlafstelle einzu¬ 
richten. 

An Web., Wirk= und Strickwaren für Unterkunftszwecke sollen nur gegeben werden: 
1 Strohsack, 1 Kopfpolster, 1 Decke im Sommer und 2 Decken im Winter, sowie wöchent¬ 
lich zwei reine Handtücher. 

Bettwäsche kaun in Massenquartieren nur für weibliche Personen gefordert werden. 

Zu Strohsäcken, Handtüchern und Bettwäsche dürfen nach Aufbrauch der etwa 
im Besitze des Unternehmers befindlichen Bestände nur Gewebe aus reinen Papier¬ 
garnen verwendet werden. (Vgl. Verfügung des Kriegsministeriums W. M. 707/1. 17 
K. R. A. Armeeverordnungsblatt vom 17. März 1917 S. 146.) 

8 5. Die Bezugsscheine über die nach den vorstehenden Bestimmungen als besondere 
Berufskleidung oder als Unterkunftsbedarf (5 4 Abs. 2, 3) anzusehenden „Web., Wirk., 
Strick- und Schuhwaren werden von der Reichsbekleidungsstelle Abteilung H ausgefertigt. 
Diese teilt die Ausfertigung der für den Betrieb zuständigen örtlichen Bezugsschein=Aus¬ 
fertigungsstelle mit. Nach Eingang der Mitteilung darf die örtliche Stelle Bezugsscheine 
auf Gegenstände der in § 1 genannten Arten für diesen Betrieb nicht mehr ausfertigen. 

5s 6. Die Anträge sind von den Betriebsunternehmern bei der zuständigen Stelle 
(liehe 39) einzureichen und werden von dieser mit Gutachten der zuständigen Kriegsamts¬ 
stelle übersandt. Die von der Kriegsamtsstelle geprüften Anträge gehen unmittelbar an 
die Reichsbekleidungsstelle Abteilung H. 

Zu den Anträgen auf Erteilung von Bezugsscheinen ist der amtliche Vordruck zu 

verwenden, der bei den Buchdruckereien von J. S. Preuß, Berlin 8 14, Dresdener Str. 43, 
von E. Huber, München, Schönfelderstr. 12, und von W. Kohlhammer, Stutigart, Urban¬ 

straße 14/16 bezogen werden kann. 
§5 7. Der Antragsteller hat zunächst zu versuchen, die in dem Bezugsschein be- 

milligten Gegenflände im freien Handel zu erwerben. Für die Ungültigmachung und 
Weiterbehandlung dieser Bezugsscheine gelten die Vorschriften des s 13 der Bundesrats¬
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verordnung über die Regelung des Verkehrs mit Web., Wirk., Strick=- und Schuhwaren 
vom 10. Juni'23. Dezember 1916. (RBl. 1420.) 

Gelingt es dem Antragsteller nicht, sich die Gegenstände auf diesem Wege zu ver¬ 
schaffen, so hat er den Bezugsschein an die Reichsbekleidungsstelle Abteilung H, mit dem 
Antrage auf Lieferung der betreffenden Stoffe einzureichen, worauf von dieser die Lie. 
serung gegen vorherige Barzahlung, soweit die Stoffe bei ihr vorhanden sind oder be¬ 
schafft werden können, in die Wege geleitet wird. 

Bezüglich der aus Papiergewebe herzustellenden Waren bleibt besondere Bekannt¬ 
gabe der Bezugsquellen vorbehalten. 

8 8. Die besondere Berufskleidung darf nur innerhalb des Betriebes getragen 
werden. 

Die von der Reichsbekleidungsstelle bezogenen Gegenstände sind auf deren Er. 
fordern von den Betrieben zu verwalten. 

Die Betriebsunternehmer haben streng darauf zu halten, daß mit diesen Gegen¬ 

ständen tunlichst sparsam umgegangen wird, und darauf zu achten, daß für den Betrieb 
nicht mehr brauchbare Gegenstände, soweit sie aus Faserstoffen bestehen, nicht beseitigt 
oder vernichtet, sondern an die Annahmestellen des zuständigen Kommunalverbandes 

für getragene Kleidungs- und Wäschestücke oder, soweit es sich um nicht wiederherstellbare 
Kleidungsstücke handelt, an die vom Kriegsamt (Kriegsrohstoff-Abteilung) beauftragten 
Lumpensortierungsbetriebe abgeliefert werden. 

§ 9. Die Landeszentralbehörden werden diejenigen Stellen bestimmen, die die 
Anträge der Betriebsunternehmer (siehe § 6) zu begutachten und die Aufsicht über die 
besondere Berufskleidung, sowie über die Massenquartiere in bezug auf die Instandhaltung 
des Unterkunftsbedarfs auszunüben haben. (Preußen, Vfg. v. 11. 4. 17, HMl. 133: 
bei Betrieben, die der Gewerbeaufsicht unterstehen, die Gew Inspektion, die der Berg¬ 
aufficht unterstehen, die Bergrevierbeamten, sonst die Ortspolizeibehörden.) 

Die Reichsbekleidungsstelle behält sich außerdem vor, die Befolgung der Vor¬ 
schriften des § 8 durch eigene Beauftragte zu überwachen. 

II. Versorgung der Hilfsdienstpflichtigen. 

§5 10. Auf diejenigen Hilfsdienstpflichtigen, die in der Kriegswirtschaft beschäftigt 
find, finden die 55 1—9 dieser Bekanntmachung Anwendung. 

§5 11. Die Reichsbekleidungsstelle versorgt die in den besetzten Gebieten bei Truppen¬ 
teilen und militärischen Behörden beschäftigten Hilfsdienstpflichtigen mit dem nötigen 
Bedarf an Kleidungsstücken, soweit solche aus Web-, Wirk- und Strickwaren bestehen, 
und an Schuhwaren, dagegen nicht mit dem Unterkunftsbedarf. 

Auf das Verfahren findet der Erlaß des Kriegsministeriums vom 2. November 
1916 W. M. Nr. 114. 9. 16 K. R. A. — Armee-Verordnungsblatt S. 478 — Anwendung, 
mit der Abänderung, daß die Notwendigkeit der Anschaffung von derjenigen Dienststelle 
bescheinigt wird, bei der der Hilfsdienstpflichtige beschäftigt wird, und daß diese Dienst¬ 
stellen die Bezugsscheine gesammelt zum 1. und 15. eines jeden Monats der Etappen¬ 
inspektion zur weiteren Erledigung im Einvernehmen mit der Reichsbekleidungsstelle zuleiten. 

Die bürgerlichen Bezugsschein=Ausfertigungsstellen haben hiernach für die unter 
Abs. 1 genannten Hilfsdienstpflichtigen Bezugsscheine für den daselbst angegebenen Bedarf 
nicht mehr auszustellen. 

III. Von der Reichsbekleidungsstelle nicht zu Versorgende. 

8 12. Die nicht unter $$ 10 unb 11 fallenden Hilfsbienftpflichtigen unterliegen 
den BVeftinnmungen, die für die fonftige bürgerliche Vevölferung gelten. 

Dasselbe gilt von den in der Kriegswirtschaft tätigen Hilfsdienstpflichtigen, soweit 
es sich nicht um die Versorgung mit der zur Ausübung ihres Berufs erforderlichen be¬ 
sonderen Berufskleidung (5 1) oder um Unterkunftsbedarf (§ 4) handelt.
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b) Bek. über den Stoffverbrauch bei Anfertigung von Kleidungs= und Wäschestücken. 
Som 27. März 1917, beridtigt am 28. Juni 1917. (Mitt. 17 Nr. 0, #; Nr. 21, 60.) 

18 2 Befugnis 8. 22. 3. 17.] 

§ 1. Bei der Herstellung der in der beigefügten Liste der Stoffhöchstmaße:) auf. 
geführten Gegenstände dürfen keine größeren Stoffmengen verwendet werden als die¬ 
jenigen, die sich aus dieser Liste ergeben. 

Bei Oberkleidung für Männer und Frauen dürfen: 
a) bei Männern von Größe 52 ab aufwärts, 
b) bei Frauen von Größe 48 ab aufwärts, 
c) bei Umstandskleidern 

bi3 zu 15 Proz. der angegebenen Stoffmengen mehr verivenbet werden. 

Bestellungen nach Mustern, die ein Gewerbetreibender vor dem Inkrafttreten dieser 
Bekanntmachung für die Sommersaison 1917 hergestellt hatte, dürfen von ihm bis zum 
1. Juli 1917 auch insoweit ausgeführt werden, als bei der Ausführung größere Stoff¬ 

mengen als die in der Liste der Stoffhöchstmaße angegebenen verwendet werden. 

§ 2. Als Muster hergestellte Stücke dürfen nur zum Zweck der Zusammenstellung 
von Arbeits=-, Reise- oder Versandkollektionen wiederholt angefertigt werden. 

Mehr als eine Arbeits- und vier Reise- oder Versandkollektionen dürfen nicht zu¬ 
sammengestellt werden. 

Reise- oder Versandkollektionen dürfen nur zusammengestellt werden, soweit sie 
zur Einholung von Bestellungen nicht am Orte wohnender Kunden nachweislich ver¬ 
wendet werden. 

Reise= oder Versandkollektionen dürfen von jeder einzelnen Warengattung höchstens 

die in dem dieser Bekanntmachung beigefügtem Verzeichnis angegebene Stückzahl ent. 
halten. Bei den in diesem Verzeichnis nicht angeführten Warengattungen ist die Her¬ 
stellung von Mustern für Reise= oder Versandkollektionen untersagt. 

Jedes zur Herstellung von Mustern oder zur Zusammenstellung von Arbeits-, Reise¬ 
oder Bersandkollektionen angefertigte Stück ist unter einer fortlaufenden Nummer in 
ein Mustereinrichtungsbuch einzutragen und mit der Bezeichnung „Muster“ und der 
Nummer zu versehen. Aus dem Mustereinrichtungsbuche und dem Verkaufsbuche muß 
sich der Verbleib dieser Stücke zweifelsfrei feststellen lassen. 

Die Reichsbekleidungsstelle behält sich vor, auf Antrag von den Vorschriften der 
Abs. 1, 2 und 4 dieses Paragraphen Ausnahmen zu bewilligen. 

53. Schnittmuster zur Herstellung der in der Liste der Stoffhöchstmaße aufge¬ 
zählten Gegenstände, bei deren Benutzung größere als die in dieser Liste angegebenen 
Stoffmengen zu verwenden sein würden, dürfen nicht mehr hergestellt, veröffentlicht 
oder gegen Entgelt abgegeben werden. 

$ 4. Bon diejer Berfügung werden betroffen: 

1. alle Betriebe, in denen zur Heritellung von in der Lifte der Stoffhöchſimaße 
aufgeführten Gegenständen Web- oder Wirkstoffe zugeschnitten oder diese Zu¬ 
schnitte oder aus solchen hergestellte Waren be= oder verarbeitet werden (Kon¬ 
seltionsbetriebe), 
alle Betriebe und Personen, die in der Lifte der Stoffhöchstmaße ausgeführte 
Gegenstände aus Web- oder Wirkstoffen nach Maß gewerbsmäßig oder gegen 
Entgelt zuschneiden, anfertigen oder bearbeiten (Maßgeschäfte, Schneider und 
Schneiderinnen). 

§5 5. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen dieser Bek. werden auf Grund 

von & 3 Nr. 1 der VO. über Befugnisse der RBeklSt. vom 22. März 1917 mit Gefängnis 
bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis zu 10 000 M. oder mit einer dieser Strafen 

v 

to
 

1) Die Lifte, geändert am 13. Oktober 1917, Mitt. 17 169, ist hier nicht mit abgedruckt.
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bestraft. Auch kann die Einziehung der verbotswidrig hergestellten Waren und auf Grund 

der Bek. zur Fernhaltung unzuverlässiger Personen vom Handel vom 23. September 1915 

die Untersagung des Gewerbebetriebes erfolgen. 

$ 6. Dieje Belanntmachung tritt am 3. April 1917 in Kraft. 

BVerzeichnis der Reise= und Versandkollektionen. 

A. Oberkleidung für Männer: Badfildröde ...... . 24 Stüd 

Männeranzüge 12 Stük Bafischblusen 
Männerjopden . 12 wollwen 24 „ 

Männerhosen 12 „ baumwollnen 48 „ 

Männermäntell .... - - 12 „ seideeen 8 „ 
Männerulster 12 „ Baby=Mäntel 12 „ 

B. Oberkleidung für Knaben und Burfcen: 1 Badtih Mäntet BEE * 

Fe \ \ . \ * Sid | G. Unterlleidung für Frauen: 

Knabenulster 12 „ Taghemden= für Frauen 24 Stück 
inkleider für N... 

C. UnterHleiber für Männer: Serbbofen I Jen 2 . 
Männer-Tag- und Oberhemben 12 „ Untertailfen für Frauen . . 36 „ 
Männer=Unterhosen 6 „ Unterröcke für Frauen: 
Männer. Unterjaken 6 „ wolleen 18 „ 

Männer-Nachthemden 5 baummollene ... . . - 18 „ 

D. Untertleibung für Knaben: i x ebene für * ” „ 
nſtandsröcke fürt Frauen 

ben-ahheen # | ° n | Leibchenröcke für Frauen 12 „ 

Knaben=Nachthemden 655 Nachtjacken für Frauen 12. 
— Nadıthemden für Grauen . 18 „ 

E. Oberkleidung für Frauen: Frisierjacken für Fraunn 12 „ 

* 37 en 36 7 IL Unterlleibung für Mädchen und Bad- 
Hleiderröde für Frauen . . 36 „ fische: 

Blusen für Frauen Taghemden 6 Stück 

wolllen 24 " Höschen oder Beinkleider. 6 „ 

baumwolleen . 48 „ Nachtröcke oder Nachthemden 6 „ 

seidegen 486 „„ Hemdhosen 6 „ 

Mäntel für Fraunn 48 „ Nachtiakbkken 6 „ 

Morgenröcke für Frauen 24 „ Leibchen oder Unterleibchen 6 „ 

Morgenjacken für Frauen 12 „ Leibchenröcke .- 6 „ 

F. Oberffeider für Mäbchen und Badfifce: Srifieriaden 2 
Mödchenkleider i 

Größe 0-60... . - 48 Stück K. Säuglingsbekleidung: 

„ 65—10060 60„ Hemdchen 6 „ 

Mädchenröbkbke 12 „ Windelhosen 6 „ 

Mädchenblusen 12 „ Stoffjakken 12 „ 

garnierte Backfischkleider 48 „ Trageröcke oder Nachtröcke 6 „ 

Backfisch=Jackenkleider 36 Kleidcen 12 „ 

1. Die Mehrverwendung von 15 Proz. der angegebenen Stoffmengen 

bei Oberkleidung von Männern und Frauen ist 

bei Männern von Größe 52 einschließlich ab aufwärts 

bei Frauen von Größe 48 einschließlich ab aufwärts gestattet.
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10
 Schnittmuster. Von der Bekanntmachung der Reichsbekleidungsstelle über 

den Stoffverbrauch bei Anfertigung von Kleidungs= und Wäschestücken vom 
27. März 1917 werden auch die Verleger und Herausgeber von Zeitschriften 
betroffen, die Schnittmuster in ihren Zeitschriften veröffentlichen oder beilegen. 

Die Herstellung, die Veröffentlichung und die Abgabe gegen Entgelt von 
Schnittmustern, die eine größere Stoffmenge beanspruchen, als die Liste der 
Stoffhöchstmaße zubilligt, ist nach § 3 der obigen Bekanntmachung verboten; 
auch ein Verkauf solcher Schnittmuster ins neutrale Ausland ist nicht gestattet. 

3. Verwendung von verschiedenen Stoffarten. Wenn Ober- und Unter¬ 
kleidung aus mehreren Stoffarten hergestellt wird, so darf die Summe der von 
diesen verwendeten Mengen die aus der Liste der Höchststoffmaße ersichtliche 
zugelassene Menge für das betreffende Stück nicht übersteigen; was dagegen 
lediglich zur Ausschmückung eines im übrigen fertigen Kleidungs, oder Wäsche¬ 
stücks verwendet wird, wird in die zugelassene Höchstmenge nicht eingerechnet. 
Kittelkleider sind als garnierte Kleider zu betrachten. 

5. Lange Mäntel, z. B. Seidenmäntel, die keine Regenmäntel sind, sind als Mäntel 
zu berechnen, nicht als Regenmäntel. 
Damenjaketts sind als Mäntel zu berechnen. 

. Anzüge für Damen aus einem vollständigen Kleid und dazugehöriger Jacke be¬ 
stehend (früher Completts genannt) sind als Jackenkleid und Bluse zu berechnen. 
Einsegnungsanzüge sind als Burschenanzüge zu berechnen. 

9. Knabenkittel mit Hosen für ältere als 3jährige Knaben sind nach B, b. der Lifte 
der Stoffhöchstmaße zu berechnen. 

10. Unterkleidung für größere als 15jährige Knaben wird als Unterkleidung für 
Männer berechnet. 

11. Jackenkleider für Mädchen unter 14 Jahren dürfen nicht mehr angefertigt werden. 
12. Für Artikel, die in der Höchstmaßliste nicht aufgeführt sind, bestehen Höchst¬ 

maße nicht. 
13. Für Knabenblusen gelten die gleichen Maße wie für Mädchenblusen. 
14. Für Reformbeinkleider gelten die gleichen Maße, wie für solche, die aus Wäsche¬ 

stoffen hergestellt sind. (Aufgeführt in der Höchstmaßliste unter G und H.) 

S
n
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JP) Bek. über Beschlagnahmen und Enteignungen durch die Reichsbekleidungsstelle. 
Vom 4. April 1917. (Mitt. 17 Mr. lo, 15.) 

IBefugnis##D. 22. 3. 17.] 

I. Beschlagnahme. 8§ 1. Beschlagnahmen auf Grund von 5 1 der VO. über 
Befugnisse der RBeklSt. vom 22. März 1917 erfolgen durch schriftliche an den Besitzer 
der Gegenstände zu richtende Anordnung oder durch öffentliche Bekanntmachung. 

Die Beschlagnahme wird wirksam, sobald die Anordnung dem Besiter zugeht oder 
mit Ablauf des Ausgabetages des amtlichen Blattes, in dem die Anordnung amtlich ver¬ 
öffentlicht wird. 

§ 2. Besitzer von beschlagnahmten Gegenständen sind verpflichtet, diese aufzu¬ 
bewahren, sie pfleglich zu behandeln und die zu ihrer Erhaltung erforderlichen Hand- 
lungen vorzunehmen. 

5 3. An den beschlagnahmten Gegenständen dürfen, unbeschadet der Bestimmungen 
des $ 2, Veränderungen, insbesondere Ortsveränderungen, nicht vorgenommen werden. 
Rechtsgeschäftliche Verfügungen über sie sind verboten. Den rechtsgeschäftlichen Ver¬ 
fügungen stehen Verfügungen gleich, die im Wege der Bwangevoliſtreduns oder Arreſt⸗ 
vollziehung erfolgen. 

5 4. Die Wirkungen der Beschlagnahme endigen mit der Enteignung oder mit 
der Freigabe.
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II. Enteignung. 5 5. Das Eigentum an dem im $ 1 der BO. über Befugniffe 
der RBeklSt. vom 22. März 1917 bezeichneten Gegenftänden kann durch Anordnung 

der ABellSt. auf eine in der Anordnung zu bezeihnende Perfon übertragen twerden. 

$ 6. Die Unordnung bed § 5 kann an den Besiher solcher Gegenftände gerichtet 
werden oder durch öffentliche Bekanntmachung erfolgen. Im ersteren Falle geht das 

Eigentum über, sobald die Anordnung dem Besitzer zugeht, im letzteren Falle mit dem 
Ablauf des Ausgabetages des amtlichen Blattes, in dem die Anordnung amtlich ver¬ 
öffentlicht ist. 

§ 7. Der von der Anordnung Betroffene ist verpflichtet, die Gegenstände ord¬ 

nungsgemäß zu verwahren, sie herauszugeben, auch auf Verlangen und Kosten des Er¬ 
werbers zu Überbringen oder zu versenden. 

8 8. Der Übernahmepreis wird von der PBeklSt. festgesetzt. 

Ist der von der Anordnung Betroffene mit dem durch die RBeklSt festgesetzten 
Ülbernahmepreis nicht einverstanden, so kann er Festsetzung dieses Preises durch das 
Reichsschiedsgericht für Kriegswirtschaft beantragen. 

8 9. Der Übernahmepreis ist bar zu zahlen. Er kann bei Ungewißheit über den 
Empfangsberechtigten einbehalten werden. 

d) Bek. über die Berwendung von Wäsche in Gastwirtschaften. Vom 14. Juli 1917, 
mit der Auderung vom 25. August 1917. (mitt. 17 Nr. 23, 86; Nr. 29, 117.) 

([Gefugnis . 22. 3. 17.] 

8 1. In allen Gewerbebetrieben und gemeinnützigen öffentlichen Betrieben, in 

denen Lebens- und Genußmittel irgendwelcher Art zum Verzehr an Ort und Stelle ver¬ 
abfolgt werben, ijt bie Darreihung von Munbtücdern aus Web-, Wirk- und Stridiwaren 
verboten. 

In solchen Betrieben dürfen ferner vom 1. Oktober 1917 ab mafchbare oder ab« 
waschbare Web., Wirk= und Strickwaren (Tischzeuge) zum Bedecken der Tische, auf denen 
Speisen oder Getränke verabfolgt werden, den Gästen von Gewerbetreibenden nicht 
mehr zur Benutzung überlassen werden. 

Tische, deren Holzplatten derart roh hergerichtet sind, daß sie von vornherein nur 
zur Verwendung mit einem Überzug aus Web., Wirk- oder Strickwaren oder Filz als 
Unterlage für das Tischtuch bestimmt waren, und die auch vor dem 25. August 1917 mit 
einem solchen Überzug dauernd benutzt worden sind, dürfen auch fernerhin mit einem 
Tischtuche auf der Unterlage bedeckt werden. 

Polierte, lackierte oder gestrichene Tischplatten sind keine Platten im Sinne des 
Absatz 3. 

Die nach Abs. 3 noch zulässigen Tischtücher dürfen erst nach einer jedesmaligen 
Benutzungszeit von wenigstens 2 Tagen ausgewechselt werden. Das Bedecken des Tisch¬ 
tuches oder einzelner Teile desselben mit weiteren Tüchern ist verboten. 

§8 2. In Gewerbebetrieben, in denen Fremde zur Beherbergung ausgenommen 
werden, darf jedem im Betriebe dieses Gewerbes ausgenommenen Gast nicht mehr als 
ein frisches Handtuch für jeden Kalendertag zur Benutzung verabreicht werden. 

Für die Benutzung eines Bades des Gewerbebetriebes dürfen jedem Gast auf die 
Dauer eines Kalendertages ferner 2 Handtücher oder an Stelle des zweiten Handtuches 
ein Badetuch oder Frottiertuch überlassen werden. 

§l 3. Die im Gewerbebetriebe einem zur Beherbergung ausgenommenen Gaste 
überlassene Bettwäsche darf erst nach Beendigung seines Aufenthaltes oder bei längerem 
als 7tägigem Aufenthalt erst nach einer jedesmaligen Benutzungsdauer von wenigstens 
7 Tagen ausgewechselt werden. 

Werden aus besonderem Anlasse, insbesondere infolge einer Erkrankung des Gastes 

Kriegsbuch. Bo. 5. 17
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einzelne Stücke der Vettwäsche durch außerordentliche Verunreinigung unbenutzbar, so 
dürfen diese Stücke vorzeitig ausgewechselt werden. 

§ 4. Web., Wirk= und Strickwaren, zu deren Herstellung ausschließlich Papier. 
garne verwendet sind, werden von den Vorschriften der K 1, 2 und 3 nicht betrofsen. 

8 5. Die Beftinmungen der $$ 2 und 3 über Hand= und Badetücher sowie Bett. 
wäfdhe finden auf die Beherbergung von Kranken in öjjentlihen und privaten Kranten- 
anftalten feine Anwendung. 

8 6. Wenigsteus ein Abdruck dieser Bet. mit leicht Iejerliher Schrift ijt in jedem 
von den Vorfchriften der $$ 1 bis 3 betroffenen Gemerbebetriebe in einer Größe von 
mindeftens 30 x 40 em an einer in die Augen fallenden, jedem Gaste unbehindert zu¬ 

gänglichen Stelle anzubringen. 

§ 7. Wer den Bestimmungen der 1, 2, 3 und 6 zuwiderhandelt, wird auf Grund 
der Vorschrift des § 3 der Bundesratsverordnung über Befugnisse der Reichsbekleidungs¬ 
stelle vom 22. März 1917 mit Gefängnis bis zu einem Jahr und mit Geldstrafe bis zu 
zehntausend Mark oder mit einer dieser Strafen bestraft. 

Neben diesen Strafen kann auf die in § 3 der Bundesratsverordnung über Vefug¬ 

nisse der Reichsbekleidungsstelle bezeichneten Nebenstrasen erkannt werden. 

e) Bek., betr. Berwendung getragener Männeroberkleidung zur Versorgung der aus 

dem Heere und der Marine entlassenen Krieger mit bürgerlicher Kleidung. 
VBom 23. Juli 1917. (Mitt. 17 Mr. 25, 98.) 

[Befugnis B. 22. 3. 17.] 

& 1. Zur teilmeifen Versorgung ber au8 dem Heere und der Marine entlajfenen 
Krieger mit bürgerlicher Kleibung nimmt die Meichöbelleidungsftelle ein Drittel der von 
den Kommunalverbänden auf Grund der Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 
23. Dezember 1916 (RGBL. 1427) erworbenen getragenen Kleidungsjtüde jür Männer 
und zwar der Röcke, Jacken, Westen, Joppen, Hosen, Wintermäntel und Umhänge mit 
Ausschluß der Fracks und Gehröcke in Anspruch. 

§ 2. Die Kommunalverbände haben jedesmal, bevor getragene Kleidungsstücke 
der im § 1 genannten Art zur Veräußerung bereitgestellt werden, ein Drittel jeder Art 

zurückzustellen, jedes Stück auf dem Preiszettel mit der Aufschrift „für Krieger“ zu ver¬ 
sehen und getrennt von den Lagerbeftäuden jlr die übrige bürgerliche Bevölterung auf- 
zubewahren. \ 

Bei der Auswahl der Stüde ift darauf zu achten, ba die zurüdgeftellten Stüde 
in Güte und Brauchbarkeit im Durchschnitt mindestens dem Durchschnitt der gesamten 

Vorräte derselben Art gleichkommen. 
Die zurückgestellten Kleidungsstücke verbleiben im Eigenkum und Gewahrsam der 

Kommunalverbände. Sie sind nur in der Veräußerung burch bie Bestimmungen des 
4 beschränkt. 

§5 3. Die Kommunalverbände haben gleichzeitig mit den ihnen zu Beginn jedes 
Monats obliegenden Bestandsmeldungen über die bei ihnen vorhandenen Kleidungs¬ 
und Wäschestücke sowie Schuhwaren (5 13 der Ausführungsbestimmungen der Reichs¬ 

bekleidungsstelle über getragene Kleidung, Wäsche und Schuhwaren vom 23. Dezember 
1916 in Fassung der Abänderungsbekanntmachung vom 7. Juli 1917 — Reichsanzeiger 
Ne. 156 —) einen besonderen Meldebogen bei der statistischen Abteilung (F) der Reichs¬ 
bekleidungsstelle einzureichen, in dem nur die für die entlassenen Krieger zurückgestellten 
getragenen Kleidungsstücke einzutragen sind. Hierzu ist der Vordruck 1 (Drucksache Nr. 149) 
zu verwenden, der mit der Ziffer Ta und der überschrift „zurückgestellt für Krieger“ zu 
versehen ist. Bei der Bestandsaufnahme und Anzeige nach § 13 der Ausführungs=Be¬ 
stimmungen vom 23. Dezember 1916/7. Juli 1917 sind die im Melbebogen 1a zu ver¬ 
zeihnenden Gegenjtände gleichfalls mitaufzuführen.
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Der Meldebogen 1 a ist am 1. September 1917 zum ersten Male einzureichen. Bei 
dieser erstmaligen Meldung bleibt die Spalte 1 bis 4 des Meldebogens unausgefüllt, 
nur Spalte 5 („heutiger Beftand”) ijt auszufüllen. 

#5*# 4. Die Kommunalverbände dürfen die in & 1 bezeichneten Kleidungsstücke nur 

an die während des Krieges oder infolge des Befehles zur Abrüstung entlassenen Unter¬ 
offiziere und Mannschaften des Heeres und der Marine veräußern. 

Die Veräußerung ist nur zulässig, wenn der Entlassene die notwendigsten Kleidungs¬ 
ftüde ber in $ 1 bezeichneten Arten nicht besitzt, derart unbemittelt ist, daß er sich Kleidungs¬ 

stücke zu den im Handel üblichen Preisen nicht kaufen kann und hierüber eine amtliche 
Bescheinigung des zuständigen Kommunalverbandes sowie einen ordnungsmäßig aus¬ 
gefertigten Bezugsschein vorlegt. 

Für die Prüfung der Bedürftigkeit, die Ausstellung der Bescheinigung und die 
Abgabe der Kleidungsstücke ist der Kommunalverband zuständig, in dessen Bezirk der 
Krieger nach dem Eintrag in seinen Militärpapieren entlassen worden ist. 

Die Bescheinigung ist nach dem in der Anlage enthaltenen Muster auszustellen. 
Vordrucke der Bescheinigung können gegen Entgelt von der Drucksachenverwaltung der 
Reichsbekleidungsstelle in Berlin W 50, Nürnberger Platz 1 bezogen werden. 

8 5. Die Reichsbekleidungsstelle behält sich vor, Ausnahmen von diesen Vor¬ 
schriften zu bewilligen. 

Anlage. Bescheinigung 
des Kommunalverbandes nach § 4 der Bekanntmachung der Reichsbekleidungsstelle 

vom 23. Juli 1917. 

HHerrrrrrnrr. . 

geborenan . . . .. . ... iH„ 
¬ beetetototüürgellicher Beruf) 

nach seinen Militärpapierrren . . . .. . . . . . . . . . ... (Dienſtgrad) 
entlaſſen vom: ...... .... .. . . . . . .. (Truppenteil) 
am. ... . . .. ... . .. . . .. ... .. .. . . .. naH. 

bescheinigt, daß er nach den angestellten Ermittlungen der Kleidungsstücke dringend bedarf, 
aber nicht die Mittel hat, um sie zu den im Handel üblichen Preisen zu kaufen. 

Die Abgabe der Kleider darf nur gegen Hingabe dieser Bescheinigung und eines 
ordnungsmäßig ausgefertigten Bezugsscheins erfolgen. 

(Ort und Datum) (Stempel und Unterschrift der Behörde) 

30. Bel. über den Handel mit Arzneimitteln. Vom 22. März 1917. 
(& l. 270.) 

IBR.] $ 1. Der Handel mit Arzneimitteln ist vom 16. April 1917 ab nur solchen Per¬ 

sonen gestattet, denen eine besondere Erlaubnis zum Betriebe dieses Handels erteilt 
worden ist. 

Diese Vorschrift findet keine Anwendung 

1. auf Personen, die bereits vor dem 1. August 1914 mit Arzneimitteln Handel 
getrieben haben, der sich nicht auf die unmittelbare Abgabe an die Verbraucher 
beschränkt, 

17*
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2. auf Apotheken, in denen Arzneimittel nur unmittelbar an Verbraucher abge» 
geben werben, 

3. auf sonstige Kleinhandelsbetriebe, in denen Arzneimittel nur unmittelbar an 
Verbraucher abgegeben werben, 

4. auf Tierärzte, fomweit sie in Auslbung ihrer tierärztlichen Tätigkeit Arzneimittel 
unmittelbar an Verbraucher abgeben dürfen. 

8 2. Arzneimittel im Sinne dieser Verordnung sind solche chemischen Stoffe, 

Drogen und Zubereitungen, die zur Beseitigung, Linderung oder Verhütung von Krank¬ 
heiten bei Menschen oder Tieren bestimmt sind. 

$ 3. Die Erlaubnis wird auf Antrag erteilt. Sie kann zeitlich, örtlich und sachlich 
begrenzt werden. Wird sie örtlich unbegrenzt erteilt, so wirkt sie für das Neichsgebiel 

Vorschriften, nach denen die Ausübung des Handels mit Arzneimitteln anderweitigen 
Beschränkungen unterliegt, bleiben unberührt. 

Die Erlaubnis kann versagt werden, wenn Bedenken wirtschaftlicher Art oder per¬ 
sönliche oder sonstige Gründe der Erteilung entgegenstehen. 

8 4. Die Erlaubnis kann von der Stelle, die zu ihrer Erteilung zuständig ist, 

zurückgenommen werden, wenn sich nachträglich Umstände ergeben, die die Versagung 

der Erlaubnis rechtfertigen würden. 
In den Fällen des & 1 Abs. 2 Nr. 1 und 3 kann der Handel in solchen Fällen unter¬ 

sagt werden. 
5 5. Gegen die Versagung und die Zurücknahme der Erlaubnis sowie gegen die 

Untersagung des Handels ist nur Beschwerde zulässig; sie hat keine ausschiebende Wirkung. 
8 6. Die Landeszentralbehörden bestimmen, welche Stellen zur Erteilung, Ver¬ 

sagung und Zurücknahme der Erlaubnis, zur Untersagung des Handels sowie zur Ent¬ 
scheidung über die Beschwerde zuständig sind; sie bestimmen auch das Nähere über das 

Verfahren. 
§5 7. Ortlich zuständig zur Entscheidung ist die Stelle, in deren Bezirke die Haupt¬ 

niederlassung des Handelsbetriebs liegt. Fehlt es an einer inländischen Hauptnieder¬ 

lassung, so bestimmt die Landeszentralbehörde des Bundesstaats, in dem der Handel 
betrieben wird oder betrieben werden soll, die zuständige Stelle. 

§ 8. Die Stelle, von der die Erlaubnis versagt oder zurückgenommen oder der 
Handel untersagt worden ist, kann die Vorräte an Arzneimitteln übernehmen und auf 
Rechnung und Kosten des Händlers verwerten. ft Beichmwerbe ($ B) eingelegt, fo tft mit 
der Übernahme nach Möglichkeit bi? zur Entscheidung über die Beschwerde zu warten. 

Über Streitigkeiten, die fid) aus der Übernahme und Bertvertung ergeben, ent- 
icheidet endgültig die von der Landeszentralbehörde bestimmte Stelle. 

89. . Mit Gefängnis bi zu einem Jahre und mit Gelbftrafe bi? zu zehntaufend 
Mark oder mit einer diefer Strafen wird beflraft: 

1. wer ohne bie erforderliche Erlaubnis ($ 1) ober nady Zurädnahme ber Erlaubnis 
oder nach erfolgter Unterfagung ($ 4) Handel mit Arzneimitteln treibt, 

2. wer den Preis für Arzneimittel dur unlautere Machenschaften, insbesondere 
Kettenhandel, steigert. 

Neben der Strafe kann auf Einziehung der Arzneimittel erkannt werden, auf die 
sich die strafbare Handlung bezieht, ohne Unterschied, ob sie dem Verurteilten gehören 
oder nicht. Ist die Verfolgung oder Verurteilung einer bestimmten Person nicht aus¬ 
führbar, so kann auf die Einziehung selbständig erkannt werden. 

§5 10. Es ist verboten, in periodischen Druckschriften oder in sonstigen Mitteilungen, 
die für einen größeren Kreis von Personen bestimmt sind, 

1. ohne vorheriger Genehmigung der von der Landeszentralbehörde bestimmten 

Stelle sich zum Erwerbe von Arzneimitteln zu erbieten, ! 
2. zur Abgabe van Preisangeboten auf Arzneimittel aufzufordern, ' 
3. bei Anlünbigungen über Erwerb oder Veräußerung von Arzneimitteln ober 

über die Vermittlung folher Gefchäjte Ungaben zu madjen, die geeignet find,
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einen Irrtum über die geschäftlichen Verhältnisse des Anzeigenden oder die 
Menge der ihm zur Verfügung stehenden Vorräte oder über den Anlaß oder 
Zweck des Ankaufs, Verkaufs oder der Vermittlung zu erwecken. 

Es ist ferner verboten, in periodischen Zeitschriften bei Ankündigungen über Ver¬ 
äußerung von Arzneimitteln Preise anzugeben *). 

Das Verbot im Abs. 1 Nr. 1, 2 sowie im Abs. 2 findet keine Anwendung auf Behörden. 
Die Verleger periodisch erscheinender Druckschriften sind verpflichtet, die Unterlagen 

für die erscheinenden Anzeigen über Arzneimittel auf die Dauer von mindestens sechs 

Monaten vom Tage des Erscheinens ab aufzubewahren. Eine Prüfungspflicht dahin, 
ob die Anzeigen dem Verbot im Abs. 1 zuwiderlaufen, liegt den Verlegern sowie den bei 
der Herstellung und Verbreitung der Druckschriften tätigen Personen nicht ob. 

§ 11. Mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis zu zehntausend 
Mark oder mit einer dieser Strafen wird bestraft, wer den Vorschriften im 3 10 Abf. 1, 
Abs. 2, Abs. 4 Satz 1 zuwiderhandelt. 

Werden in den Fällen des § 10 Abs. 1 Nr. 3 die Angaben in einem geschäftlichen 
Betriebe von einem Angestellten oder Beauftragten gemacht, so ist der Inhaber oder 
Leiter des Betriebs neben dem Angestellten oder Beauftragten strafbar, wenn die Handlung 

mit seinem Wissen geschah. 
$ 12. Die Verordnung tritt mit dem 16. April 1917 in Kraft. Der Reichskanzler 

bestimmt den Zeitpunkt des Außerkrafttretens. 
Personen, die beim Inkrafttreten der Verordnung Handel mit Arzneimitteln treiben, 

hierzu aber einer besonderen Erlaubnis bedürfen, können ihren Handel bis zum 1. Juni 
1917 oder, wenn sie bis zu diesem Tage den Antrag auf Erteilung der Erlaubnis gestellt 
haben, bis zur Entscheidung über den An#trag ohne Erlaubnis fortführen. 

Hierzu: 

Preuß. Ausführungsbestimmungen vom 28. April 1917. (MBl. 11.) 

Zu 88 1, 3, 4, 6. 

1. Die vorstehend genannte Verordnung bezweckt, Mißständen, die auf dem Gebiete 
des Arzneimittelhandels hervorgetreten sind, entgegenzuwirken. Es sollen unzuverlässige 
Personen vom Arzneimittelhandel dadurch ferngehalten werden, daß die Ausübung 
dieses Handels, abgesehen von gewissen Ausnahmen, an eine besondere Erlaubnis ge¬ 
kuüpft wird. Ferner soll der Kettenhandel mit Arzneimitteln ausgeschaltet und das An¬ 
preisen in ungehöriger Form, sei es unter Angabe von Preisen, sei es unter Aufforderung 
zur Abgabe von Preisangeboten oder dergl. unmöglich gemacht werden. Die Verordnung 
erstreckt sich nur auf den Großhandel. Einer Erlaubnis bedürfen nicht der Kleinhandel 
in den Apotheken und sonstigen Handelsbetrieben, sowie die Abgabe von Arzneimitteln 
seitens der Tierärzte in Ausübung ihrer tierärztlichen Tätigkeit. Unter Kleinhandel wird 
die unmittelbare Abgabe an die Berbraucher verstanden. Als Verbraucher gelten auch 
Krankenanstalten, ärztliche Hausapotheken und ähnliche Einrichtungen. Ausgenommen 
von der Verpflichtung zur Einholung der Erlaubnis sind ferner alle Personen, die bereits 
vor dem 1. August 1914 Großhandel betrieben haben. Dies gilt auch für Apotheken ( 1 
Abs. 2 Ziffer 1). Hat ein Apothekeninhaber seinen Betrieb nach dem 1. August 1914 be¬ 
gonnen, so bedarf er für den eigentlichen Apothekenbetrieb (unmittelbare Abgabe an 
die Verbraucher) keiner Erlaubnis (§1 Abs. 2 Ziffer 2); er braucht sie aber, wenn er Groß¬ 

handel betreiben will. Ebenso verhält es sich mit den sonstigen Kleinhändlern von Arznei¬ 
mitteln (# 1 Abs. 2 Ziffer 3). Der eigentliche Apothekenbetrieb wird durch die Verordnung. 
nicht betrossen; für eine etwaige Entziehung der Apothekenkonzession bietet sie keine 
Handhabe. 

2. Zur Entscheidung über die Erteilung, Versagung und Zurücknahme der Erlaubnis 
zum Handel mit Arzneimitteln, sowie zur Untersagung des Handels in den Fällen des 

*) 5.10 b. 2 ih am 19. Iuli 1917 aufier Kraft getreten (Bet. d. 15. Juli 1917, RED. 633).
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#1 Abs. 2 Nr. 1 und 3 ist in Stadtkreisen die Ortspolizcibehörde, in Landkreisen der Land¬ 
rat, im Landespolizeibezirk Berlin der Polizeipräsident in Berlin zuständig. 

3. Der Antrag auf Erteilung der Erlaubnis ist schriftlich einzureichen. Es ist darin 

anzugeben, ob und seit wann der Antragsteller eine im Handelsregister eingetragene 
Firma besitzt, mit welchen Waren er bisher gehandelt hat, ob er Arzneimittel nur an 
Zwischenhändler oder auch an Verbraucher oder ausschließlich an Verbraucher abgibt, 
ob er wegen Zuwiderhandlung gegen die Höchstpreisverordnungen, gegen die Verord. 
nungen über Vorratserhebung vom 2. Februar und 3. September 1915 (RG#l. 54. 549), 
und die Verordnung gegen übermäßige Preissteigerung vom 23. Juli 1915 (Ro Bl. 
467, 514) bestraft ist, und ob ein Verfahren wegen Untersagung des Handelsbetriebes 
auf Grund der Verordnung zur Fernhaltung unzuverlässiger Personen vom Handel vom 
23. September 1915 (RGBl. 603) gegen ihn geschwebt hat. Ist dem Antragsteller auf 
Grund der letztgenannten Verordnung der Handelsbetrieb untersagt gewesen, so kann 
der Antrag auf Erteilung der Erlaubnis nur gestellt werden, nachdem die Wiederaufnahme 
des Handelsbetriebes gemäß § 2 Abs. 3 der Verordnung vom 23. Seplember 1915 ge¬ 
stattet worden ist. In dem Antrage ist ferner ansugeben, für welche Zeit und für welches 
Gebiet die Erlaubnis erteilt werden soll. 

4. Die zur Entscheidung nach Ziffer 1 zuständige Stelle kann jederzeit die Vor¬ 
legung der Handelsbücher sowie eine Auskunft über die Persönlichkeit der Angestellten 
des Antragstellers verlangen. 

5. Die Erlaubnis kann versagt werden, wenn Bedenken wirtschaftlicher Art oder 
persönliche oder sonstige Gründe der Erteilung entgegenstehen (§ 3 Abs. 2). 

Sie kann, wenn sie erteilt ist, wieder zurückgenommen werden, wenn sich nachträg¬ 
lich Umstände ergeben, dic die Versagung der Erlaubnis rechtfertigen würden (§ 4 Abs. 1). 

Ergeben sich bei einem Betriebe, der nicht genehmigungspflichtig ist, Bedenken 
wirtschaftlicher, persönlicher oder sonstiger Art, so kann auch der Handel selbst untersagt 
werden. Die Untersagung hat sich aber auf die Fälle des § 1 Abs. 2 Ziffer 1 und 3 zu 
beschränken, d. h. einmal auf Personen, die bereits vor dem 1. August 1914 den Groß¬ 
handel mit Arzneimitteln betrieben haben (Ziffer 1), und sodann auf Kleinhandelsbetriebe 
(Ziffer 3). Dagegen ist bei Apotheken (Ziffer 2) und bei Tierärzten (Ziffer 4) eine solche 
Untersagung unstatthaft, soweit beide nicht etwa Großhandel betreiben (Ziffer 1). 

Bor der Zurüdnahme einer Erlaubnis ($ 4 Abf. 1) oder vor der Unterjagung bes 
Handels ($ 4 Abf. 2) ift dem BVeteiligten Gelegenheit zur Geltendmadung etwaiger Ein- 
wenbungen zu geben. 

6. Der 3 3 Abs. 2 der Verordnung läßt für die Entscheidung der Frage, welche 
Gründe für die Versagung und die Zurücknahme der Erlaubnis sowie für die Untersagung 
des Handels (& 4 Abs. 2) in Frage kommen, den durch die Sachlage gebotenen Spielraum. 
Neben den Versagungsgründen, die in der Person des Unternehmers und der Beschaffen¬ 
heit der Unternehmung liegen, z. B. Unzuverlässigkeit, Mangel an Sachkenntnis, Mangel 
an den für einen ordnungsmäßigen Handelsbetrieb erforderlichen Einrichtungen oder 
dem nötigen Betriebskapital, kann die Versagung der Zulassung oder die fernere Nicht¬ 
zulassung eines Betriebes auch mit Bedenken wirtschaftlicher Art begründet werden. 
Solche können namentlich daraus hergeleitet werden, daß für den in Rede stehenden 
Handelsbetrieb kein Bedürfnis vorliegt. 

Die Erlaubnis kann zeitlich, örtlich und sachlich begrenzt werden. Sie kann von 
der Erfüllung bestimmter Bedingungen abhängig gemacht werden. Dies wird sich be¬ 
sonders dann empfehlen, wenn eine dauernde lberwachung des zu gestattenden Handels¬ 
betriebes erwünscht ist, etwa um einer ungesunden Preisentwicklung oder einer Frre¬ 
führung des Publikums entgegenzuwirken. Bedingungen dieser Art können z. B. sein 
die Verpflichtung, Bücher zu führen, die über Herkunft und Verbleib der Ware, Einkaufs¬ 
und Verkaufspreise Auskunft geben, die Entlassung von Angestellten, die sich als unzu¬ 
verlässig im Handel erwiesen haben, oder das Verbot des Gebrauches einer Firmenbezeich¬ 
nung, die geeignet ist, über Art und Umfang des Geschäftsbetriebes im Publikum Irrtum
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zu erregen. Werden die Bedingungen nicht erfüllt, so ist die erteilte Erlaubnis gemäß 

der Verordnung zurückzunehmen. 

7. Dem Handeltreibenden ist über die Erteilung der Erlaubnis eine Bescheinigung 

auszuhändigen. 
8. Die Entscheidung ist gebührenpflichtig. Die Gebühr beträgt für Handelsbetriebe 

vie gemäß 88 6, 8 des Gewerbesteuergesetzes vom 24. Juni 1891 (GS. 205) zur Gemwerbe- 

steuerklasse 1 veranlagt sind, 50 M., für die der Gewerbesteuerklasse II 30 M., der Ge¬ 
werbesteuerklasse III 10 M. Für Betriebe der Gewerbesteuerklasse IV und die gemäß 

5, 7 des Gesetzes von der Gewerbesteuer befreiten Betriebe ergeht die Entscheidung 
gebührenfrei. 

gu 5 5. 
Ülber die Beschwerde entscheidet endgültig der Regierungspräsident, in dessen Bezirk 

die zur Erteilung der Erlaubnis zuständige Stelle ihren Sit hat, soweit der Landespolizei¬ 

bezirk Berlin in Betracht kommt, der Oberpräsident in Potsdam. 

Zn §5 7. 

Fehlt es an einer inländischen Hauptniederlassung, so bestimmt, wenn die Er¬ 
laubnis für ein die Grenzen eines Regierungsbezirkes nicht überschreitendes Gebiet 
nachgesucht wird, der Regierungspräsident die zuständige Stelle; im übrigen ist der 

Polizeipräsident in Berlin zuständig. 

3u 88. 

Über Streitigfeiten, die fi) aus der Übernahme und Verivertung zwifchen den 
Beteiligten ergeben, entscheidet endgültig der Regierungspräsident, in dessen Bezirk sich 
die zu übernehmenden und zu verwertenden Arzneimittelvorräte befinden, im Landes¬ 
polizeibezirk Berlin der Oberpräsident zu Poisdam. 

— 

Zur Erteilung der im § 10 Abs. 1 Ziffer 1 vorgesehenen Genehmigung ist die Polizei¬ 
behörde des Ortes der gewerblichen Niederlassung oder, in Ermangelung einer solchen, 
des Wohnortes des Anzeigenden zuständig. In Orten, in denen eine Preisprüfungsstelle 
errichtet ist, ist diese zuständig. 

E. Gewerbliches Eigentum. 

I. Bek., betr. vorübergehende Erleichterungen auf dem Gebiete des 
Patent-, Gebrauchsmuster- und Warenzeichenrechts. 

Dom 10. Degember 1914. (RGBL. 403.) 

Wortlaut und Begründung in Bd. 1, 461. 

(Erläuterungen dort und in Bb. 3, 258.) 

83. 

Anwendung auf Ausländer. 

Bek., betr. den Wegfall von Erleichterungen auf dem Gebiete des 
Patent- und Warenzeichenrechts in den Vereinigten Staaten von 

Amerika. Vom 6. Mai 1917. (R#l. 401.) 

& 2.] Die Bekanntmachung vom 21. Oktober 1914, RGBI. 450 [zu vgl. Bb. 1, 464], 
teirb, fomeit Danad) in den Vereinigten Staaten von Amerika deutschen Reichsangehörigen 
Erleihterungen bon gleicher Art gewährt werben, wie die in ber Verordnung des Bundes¬ 
tat3, betreffend vorübergehende Erleichterungen auf Dem Gebiete ded Patent-, Gebrauchs-⸗
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muster= und Warenzeichenrechts, vom 10. September 1914 (Ril. 403) vorgesehenen, 
hierdurch aufgehoben. 

— Laut Bek. v. 21. Mai 1917 (RKGl. 429) ist die Gegenseitigkeit mit Bulgarien 
verbürgt. — 

(Bek. II, 111 in Bd. 1, 464 f.; Bek. IV, V in Bd. 3, 259ff.) 

VI. Bek., betr. die Verlängerung der im Art. 4 der revidierten Pariser 
Übereinkunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums vom 2. Juni 
1911 vorgesehenen Prioritätsfristen. Vom 7. Mai 1915. (RGl. 272.) 

Wortlaut und Begründung in Bd. 1, 466, 467. 

> Die VD. ift geändert durch die Bek. betr. die verlängerten Prioritätsfristen, 
vom 8. April 1916, RG#l. 259 (in Bd. 3, 261). - 

Zu der VO. vom 7. Mai 1915 sind weiter ergangen: 

1. Bek., betr. die Verlängerung der Prioritätsfristen in den Ver¬ 
einigten Staaten von Amerika. Vom 5. Mai 1917. (NE#l. 401.) 

IX&.] Auf Grund des § 1 Abs. 2 der Verordnung des Bundesrats, betreffend die Ver¬ 
längerung der im Art. 4 der revidierten Pariser Übereinkunft zum Schutze des gewerb¬ 

lichen Eigentums vom 2. Juni 1911 vorgesehenen Prioritätsfristen, vom 7. Mai 1915 
(RGBI. 272) wirb Hierdurd) belanntgemadht, daß in den Vereinigten Staaten von Amerika 
die Prioritätzftiften, joweit fie nicht vor dem 1. Auguft 1914 abgelaufen find oder nad) 
dem 31. Dezember 1917 ablaufen, zugunften der Angehörigen derjenigen Länder, bie 
den amerikanischen Staatsangehörigen im wesentlichen gleiche Vorteile getwähten, mit- 
hin auch zugunsten der deutschen Reichsangehörigen, um neun Monate verlängert sind. 
Jedoch tritt die Verlängerung nur ein, wenn der Anmelder infolge des Kriegszustandes 
außerstande war, die Frist einzuhalten, und sie tritt nicht ein, wenn und solange zwischen 
dem Lande, dem der Anmelder angehört, und den Vereinigten Staaten von Amerika 
der Kriegszustand besteht. 

2. Bek., betr. die Verlängerung der Prioritätofristen in Dänemark. 
Bom 22. Mai 1917. (RGBl. 428.) 

[RE] Auf Grund des $1 Abi. 2 der Verordnung des Bundesrats, betreffend die 
Verlängerung der im Art. 4 der revidierten Pariser Übereinkunft zum Schutze des gewerb¬ 
lichen Eigentums vom 2. Juni 1911 vorgesehenen Prioritätsfristen, vom 7. Mai 1915 
(Röhl. 272) und im Anschluß an die Bekanntmachung vom 22. Dezember 1916 (R#Bl. 
1430) wird hierdurch bekanntgemacht, daß in Dänemark die Prioritätsfristen zugunsten 
der deutschen Reichsangehörigen weiter bis zum 1. Januar 1918 verlängert sind. 

5. Bek., betr. die Derlängerung der Prioritätsfriften in den Nieder- 

landen. Dom 7. Auguft 1917. (RGBl. 697.) 

[RE.] Auf Grund des $ 1 Ab}. 2 der Verordnung des Bundesrats, betreffend die Ver¬ 
längerung der im Art. 4 der revidierten Parifer Übereinkunft zum Schutze des gewerb- 
lihen Eigentums bom 2. Xuni 1911 vorgefehenen Prioritätäfriften, vom 7. Mai 1915 

(R#l. 272) wird hierdurch bekanntgemacht, dag in den Niederlanden für Patente und 
Warenzeichen die Prioritätzriften, fomweit jie nidyt vor dem 1. Auguſt 1914 abgelaufen 
sind, zugunsten der deutschen Reichsangehörigen insofern verlängert sind, als Anmeldungen, 
die innerhalb von drei Monaten nach dem Ablauf der Frist nachgeholt werden, als recht¬ 

zeitig bewirkt angesehen werden können.
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VII. Bek. über den Ausschluß der öffentlichkeit für Patente und 

Gebrauchsmuster. Vom 8. Februar 1917. (RGl. 121.) 

Wortlaut in Bd. 4, 778. 

Begründung. (D. N. X 170.) 

Durch die auf Grund des 3 5 des sog. Ermc. ergangene Bek. v. 8. Februar 1917 

(RGBl. 120 ist einem Zedürfnis abgeholfen, das im Laufe des Krieges infolge eines 
zwischen den Grundsätzen des Hatent= und Gebrauchsmusterwesens und den zwingenden 
Räcksichten auf die Kandesverteidigung hervorgetretenen Swiefpalts dringend ge- 

worden war. Nach dem Hatent= und dem Gebrauchsmustergesetz stehen Rechtsschutz, 
und öffentliche Kundgabe der geschützten Teuerung im engsten Susammenhang; das 

eine bedingt das anbere ($$ 19, 23, 22 des Hatc-., 3 3 des Gebrm.). Würde hiernach 
auch im Kriege unterschiedslos verfahren, so würden auch solche Gegenstände, die un¬ 

mittelbar oder mittelbar für die Kriegführung verwendbar oder dem Wirtschaftskriege 
dienlich sind, der Gffentlichkeit preisgegeben und dadurch zu unserem Schaden auch 
zur Kenntnis des feindlichen Auslandes gebracht werden. Schon im Hinblick auf das 
Gesetz gegen den Derrat militärischer Gebeimnisse vom 3. Juni lo## konnte dazu das 

Patentamt nicht die Hand bieten. Es hat vielmehr, wenn sich nach Anhörung eines 
militärischen Sachverständigen ergab, daß eine zum Patent angemeldete Erfindung, 
gegen deren Hatentierung kein Bedenken vorlag, unter den erwähnten Gesichtspunkten 

der Gffentlichkeit vorenthalten werden mußte, die Zekanntmachung der Anmeldung 
ausgesetzt und das weitere Derfahren vorläufig eingestellt, bei Gebrauchsmustern 
sowohl die Eintragung als die Deröffentlichung einstweilen ausgesetzt. Die Folge 
davon war, daß viele offenbar schutzfähigen Neuerungen schutzlos blieben und von 
Dritten mißbräuchlich benutzt werden konnten, und daß, wenn es schließlich einmal 
zur Gewährung des Schutzes kam, die Dauer des Rechtes, das von dem Tage der An¬ 
meldung an berechnet wird, sich unbillig verkürzte. Auch wurde die im öffentlichen 
Interesse unerwünschte Erscheinung beobachtet, daß manche Erfinder, um diesen Übeln 
zu entgehen, mit der Anmeldung möglicherweise wertvoller Meuerungen zurückhielten. 
Je länger der Krieg dauert, um fo unhaltbarer wurde der geschilderte Hustand. Um 
ihm abzuhelfen und die gefeglihen Dorfcriften den Unforderungen des öffentlichen 
Wohles anzupaffen, ift nunmehr beflimmt, daß in $ällen der bezeichneten Art das 
öffentliche Anfgebot der zum Patent angemeldeten Erfindung und das Einfpruchs» 
verfahren weofällt und das Patent ohne jede Befanntmadung erteilt werden kann. 
Ergibt alfo die von Amts wegen ftattfindende Prüfung die Patentfähigfeit, fo erhält 
der Anmelder den Befcheid, da von der Bekanntmachung aus Gründen des öffent: 
lihen Wohles abgejehen werden müfje, daß aber das Patent ohne weiteres erteilt 
werden könne, fobald die erfte Jahresgebühr ($ 8 des Paientgefetes) gezahlt fei. Medıt 
der Anmelder von diefer Dergünftigung keinen Gebraudı, fo wird die Anmeldung, 
wie es bisher im Kriege gefchah, zunächst zurückgelegt und erst nach Fortfall der Nlot> 
wendigkeit, fie geheim zu halten, dem weiteren Derfahren gemäß den allgemeinen 
gefehlichen Regeln unterzogen. Andernfalls folgt auf die Sahlung der genannten Bebühr 
alsbald die Erieilung des Patents, und es wird fo einerjeits der der Erfindung zu» 
ftchende Schuß ohne Zeitverlujt begründet, zugleich aber auch die Möglichkeit einer 
fofort mit dem ordentlichen Nechisbehelfe der Tüichtigkeitsflage durchführbaren Ane 
jehtung gefchaffen. Wenn fo an bie Stelle des Einſpruchs die Niichtigkeitsflage tritt, 
fo bedeutet das zwar eine gemiffe Erfchwerung der Lage derjenigen, melde die Be> 
techtigung des Patentfchuges angreifen wollen. Sie ift aber fachlich erträglich und 
verfürzt materiell nicht die Möglichkeit einer gründlichen Nachprüfung des Patents, 
weil der Tlichtigfeitsantrag auf diefelben Gründe geftüt werben fann, die im Einfpruchs= 
verfahren zuläffig fein würden, und weil ferner die für das endgültige Schidfal der 
Erfindung mwichtigften Inftanzen, die Ylichtigkeitsabteilung und das Neichsgericht, den
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Interessenten erhalten bleiben. Ohnehin wird statistisch unter 100 Anmeldungen nur 

etwas mehr als 1 gezählt, auf die das Hatent nach Einspruch versagt wird. Zei den 
Gebrauchsmustern wird nach der neuen Derordnung, wenn es der Anmelder wünfcht, 
die den Schuß begründende Eintragung erwickt, die Deröffentlihung aber unterlaffen, 
Das Patentamt legt für die Patente und Gebrauchsmufter diefer neuen Art cine be, 
fondere Kriegsrolle an, die ftreng geheim gehalten wird und nur auf befondere Erfanbris 
des Patentamis fowie mit Suftimmung der militätifhen Behörden eingefeben werden 
darf; das Geheimnis ift durch bejondere Strafvorfhriften gefihert. Den Militär. 
behörden fteht dagegen die Einficht der Kriegsrolle fowie überhaupt aller Akten des 
Patentamts über Anmeldungen, welche das Interejje der Landesverteidigung oder 

der Kriegswirtihaft berühren, frei. — Sallen die Umftände fort, weldhe die Bekeim- 
haltung erforderten, fo fteht nichts im Wege, die im öffentlichen Jntereffe gezogenen 

Schranken zu befeitigen und die Henntnis von der Erfindung der Allgemeinheit frei- 
zugeben. Das Patentamt hat daher zu überwachen, ob die Geheimhaltung des Patents 
oder des Bebrauchsmufters nicht mehr erforderlich ift, und wenn es dies nach Anhörung 

der Heeres- und der Marinerermaltung bejaht, geht das Derfahren in gewöhnlicher 

Weife weiter, die vorgefchriebenen Deröffentlihungen werden nachgeholt, die Patent- 
schrift wird gedruckt usw. 

Literatur. 
Neuberg, Kriegssonderstrafrecht im gewerbl. Urheberrecht. DStrafrtg. 17 130.— 

Seligsohn, Der Krieg und das Patenierleilungsverfahren, Ru Wirisch. 17 94. 

1. Sutter, DB. 17 383. E32 ift in der BO. nicht ausdrüdlich auögefprocdhen, ver- 
steht sich aber von selbst, daß ein Kriegspatent oder ein Kriegsgebrauchsmuster nur dem¬ 

jenigen gegeben wird, der es haben will. Denn die VO. will dem Schutzsucher lediglich 
einen Vorteil zuwenden. Will er davon keinen Gebrauch machen, so wird er ihm nicht 
aufgebrängt, und die Nechtölage ift für ihn fo, twie fie ohne die BO. wärc. Ein Kriegs¬ 
patent wird daher nur erteilt, wenn der Patentsucher, nachdem ihm die Notmendigleit 
ber Geheimhallung eröffnet worden ift, ein folches beantragt. Stellt er einen foldyen 
Antrag nicht, fo bleibt e3 dabei, daß die Bekanntmachung der Anmeldung bi zum Ende 
des Krieges oder bis zum sonstigen Fortfall der Geheimhaltungsfrist ausgesetzt wird, 
und später das in dem Patenlgesetz vorgeschriebene ordentliche Verfahren wieder ein¬ 
setzt. Entsprechendes gilt auch für Gebrauchsmuster. # 

2. Seligsohn a. a. O. 94. Die Herübernahme der V0O. in die normale Friedens¬ 
zeit empfiehlt sich nicht, da die Mitwirkung der Industrie bei der Vorprüfung des Patents 
zu wichtig ist, um entbehrt werden zu können. Der oft erhobene Einwand, daß nach der 
statistischen Erfahrung von 100 Anmeldungen nur bei 1 bis 2 das Patent nach Einspruch 
versagt wird, ist ein Scheinargument. Schon der Umstand, daß jemand weiß, er be¬ 
komme das Patent erst, nachdem seine Konkurrenz Gelegenheit zur Prüfung der An¬ 
meldung gehabt hat, hindert ihn, Anmeldungen einzureichen, denen die Patentfähigkeit 
offenbar abgeht. Außerdem wirkt die Veröffentlichung der Anmeldungen und der er¬ 
teilten Patente so fördernd auf die Industrie, daß sie in gewöhnlichen Zeiten unter keinen 
Umständen entbehrt werden kann. 

VIII. Bek. über Vereinfachungen im Patentamt. Vom 9. März 1917. 

(Rö#l. 221.) 
[BR.] 8§ 1. Die Geschäfte des Vorprüfers und der Anmeldeabteilung im Patentamt 
werden, soweit es sich um die Prüfung der Anmeldungen und die Erteilung der Patente 
handelt, einer Prüfungsftelle übertragen. Die Obliegenheiten der Prüfungsftelle werben 
von einem technifchen Mitglied der Anmeldeabteilung wahrgenommen (Prüfer). 

Entipredendes gilt für die Prüfung und Eintragung ber Warenzeichen. 
Der Präfident des Patertamt3 regelt die Bildung, den Gefchäftskrei3 und ben 

Geschäftsgang der Prüfungsstellen.
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§ 2. Die Beschwerdeabteilungen entscheiden in der Besetzung mit drei Mitgliedern. 

Unter diesen müssen sich bei der Entscheidung über Beschwerden gegen die Beschlüsse 

der Prüfungsstellen in Patentsachen zwei technische Mitglieder befinden. 

$ 8. An dem Verfahren vor den Prüfungsftelle wird ein Vorbefcheid nicht er- 
lassen. Die Prüfungsstelle hat, solange nicht die Bekanntmachung der Anmeldung be¬ 
schlossen ist, auf Antrag der Patentsucher anzuhören. 

Die Vorschrift im § 26 Abs. 3 Satz 3 des Patentgesetzes vom 7. April 1891 (RBl. 79) 
fällt fort. 

§ 4. Diese Verordnung tritt am 20. März 1917 in Kraft. Der Reichskanzler be¬ 
stimmt den Zeitpunkt des Außerkrafttretens. 

Begründung. 
(Nordd Allg Zg. v. 11. März 1917 Nr. 69 1. Ausg.) 

Durch den Waffendienst sind dem Hatentamt so viele seiner Zeamten entzogen 
und durch die Anforderungen des vaterländischen Hilfsdienstes werden die vorhandenen 
tücken noch so vergrößert, daß sich das dringende Bedürfnis geltend gemacht hat, für 
die Dauer des Krieges die Sabl der Mitglieder, die in den einzelnen Fällen mitzu¬ 
wirken haben, herabzusetzen und den Gang des Derfahrens zu. vereinfachen. 

Die hierzu erforderlichen gesetzlichen Vorschriften sind durch eine soeben erlassene 
Derorönung des Bundestats über Dereinfahungen Im Patentamt getroffen worden. 
Die Prüfung der Anmeldungen und die Erteilung der Patente fowie die Eintragung 
der Warenzeichen geht demzufolge auf Einzelprüfer über, Die bisherige Spaltung 
des erftinftanzlichen Verfahrens in dte dem Dorprüfer obliegende Dorprüfung und 
die der Abteilung zugewiefenen Aufgaben fällt weg. Der Prüfer als folcher hat das 
gefamte Derfahren in der Hand, er entfcheidet auch über Einfprüche und Widerfprüce. 
Die Befchmwerdeabteilung, die nad dern geltenden Recht in den meiften fällen mit 
fünf Höpfen befett fein muß, foll fünftig ausnabmslos nur aus drei Mitgliedern zu» 
fammengefeht werden; davon müffen zwei, wenn über Befhwerden gegen Furück¬ 
weifung der Patentanmeldung oder gegen Erteilung oder Derjagung bes Patents 
entschieden wird, Techniker fein. 

Sur Sicherung der Rechte des Anmelders tft zugleich folgendes vorgefehen. Die 
Anmeldung foll nicht als zurüdgenommen gelten, wenn der beanftandete Bejcheid 
des Prüfers nicht rechtzeitig beantwortet wird; an die Stelle des Dorbescheids im ge¬ 
fegestechnifchen Sinne tritt fünftig die einfache Derfügung. In dem der Befanntmachung 
vorangehenden Derfahren kat der Anmelder ein Recht auf perfönliche Anhörung, dem 
Antrag auf mündliche Derhandlung muß von dem Prüfer flattgegeben werden. Auch 
ift die Befugnis der Befchwerdeabteilung, den Antrag auf mündliche Derbandlung 
abzulehnen, wenn ber Antragfteller von der Anmeldeabteilung bereits geladen worden 
war, als nicht sachgemäß beseitigt. 

Mit Hilfe diefer im Einvernehmen mit den beteiligten Kreifen getroffenen Maß« 
tegeln wird es ohne Gefährdung der Nechtsjicherbeit gelingen, der im Krieg entftan- 
denen Schwierigkeiten Bert 3u werben und im ntereffe des wirtjchaftlichen Lebens 
die Tätigkeit des Patentamts zu fördern, Sugleich ergibt fich der von den Beteiligten 
begrüßte Dorteil, daß, da die jebige Regelung zum Teil fih dedt mit den organifa« 
torifchen Underungen, die in den von dem Reichsamt des Innem im Jahre 1913 vers 
öffentlichten Gesetzentwürfen vorgeschlagen sind, diese Vorschläge sich praktisch er¬ 
proben können, bevor sie im Wege des Gesetzes dauernd festgelegt werden. 

Literatur. 

Damme, Anderungen im Patenterteilungsversahren, DJZ. 17 386 (stimmt dem 
Inhalt der VO. zu). — Osterrteth, Die VO. v. 9. März 1917 über Vereinfachungen 
im Patentamt, ZW. 17 397 (desgl.). — Seligsohn, Der Krieg und das Pateaterteilungs= 
versahren, Ru Wlrisch. 17 94 ff. (desgl.).
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IX. Bek., betr. die Zahlung patentamtlicher Gebühren. 
Vom 8. März 1917. (NEl. 222.) 

IBR.] § 1. Das Patentamt kann Bestimmungen darüber erlassen, welche Zahlungs. 
formen bei der Yahlung der an das Patentamt zu entrichtenden Gebühren der Barzahlung 
gleichgeitellt werben. 

$ 2. Über die Rechtzeitigkeit der Zahlung einer Gebühr, die nach § 8 Abf. 2,3 
des Patentgesetzes vom 7. April 1891 (Rl. 79) oder nad) $ 8 Abs. 1 des Geſehes, he, 
treffend den Schutz von Gebrauchsmustern, vom 1. Juni 1891 (RGl. 290) zu entrichten 
ist, entscheidet ausschließlich das Patentamt. 

$ 3. Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung 110. 3.1 in Kraft. 
Der Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außerkrafttretens.
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Bel., beir. die Prägung von Fünfpfennigjtüden aus Alumintum v. 15. Febr. 1917. 273 

öffentlichrechtlicher Kreditanstalten von der Reichsstempelabgabe v. 
29. März 1917 (Re Bl. 29990) 428 

»XXXIX. Bek., betr. Veräußerung von Aktien oder sonstigen Geschäftsanteilen 
deutscher Seeschiffahrtsgesellschaften ins Ausland v. 23. Dezember 1916 
(Rel. 1229902 .... 428 

(Geſetze 1 bis III in Bd. 1, 468ff.; IV in Bd. 2, 200; V bis VII in Bd. 3, 265ff.) 

VIII. Bek., betr. Die Prägung von Fünfpfennigstücken aus Aluminium. 
Dom 15. Februar 1917. (R6DI. 156.) 

[8R.] 8 1. Der Neichalanzler wird ermächtigt, außerhalb der im $ 8 des Münggefehes 

vom 1. Juni 1909 (Rl. 507) für die Prägung von Nidel- und Kupjermünzen be- 

stimmten Grenze zum Ersatze für einzuziehende Fünsfpsennigstücke aus Nickel Fünfpfennig¬ 

stücke aus Aluminium bis zur Höhe von 20 Millionen Mark herstellen zu lassen. Im 

übrigen finden auf diese Münzen die für die Fünfpfennigstücke aus Nickel geltenden Vor¬ 
schristen mit folgenden Maßgaben entsprechende Anwendung: 

a) aus einem Kilogramm Aluminium werden 1000 Fünspfennigstücke ausgebracht; 
b) sie tragen auf der Schriftseite über der Zahl „6“ die Umschrift „Deutsches Reich” 

und unter dieser Zahl das Wort „Pfennig“" in wagerechter Stellung, darunter 

die Jahreszahl; 
c) dad Münzzeidyen fällt weg; 
d) bie Verteilung ber Prägungen auf die einzelnen Münzstätten kann unter Heran¬ 

ziehung von Privatprägeanstalten in Abweichung von dem im Bundesrats¬ 
beschlusse vom 21. Dezember 1888 — $ 674 der Protokolle — bestimmten Ber¬ 
teilungsmaßstab erfolgen. 

82. Die Fünfpfennigstücke aus Aluminium sind nach Friedensschluß außer Kurs 
zu setzen. 

Die hierzu erforderlichen näheren Bestimmungen erläßt der Bundesrat. 

IX. Bek., betr. die Prägung von Zehnpfenmigstücken aus Zink. 
Dom 22. März 1917. (RGDL. 282.) 

I#K.] 8 1. Der Neichslanzler wird ermächtigt, außerhalb der im $ 8 des Münzgefebes 
vom 1. Juni 1909 (RGBL. 507) für die Prägung von Nidel- und Kupfermünzen beftimm- 
ten Grenze zum Erfaße für einzuziehende Zehnpfennigstücke aus Nickel Zehnpfennigstücke 
aus Zink bis zur Höhe von 10 Millionen Mark herstellen zu lassen. Im übrigen finden 
auf diese Münzen die für die Zehnpfennigstücke aus Nickel geltenden Vorschriften mit 
solgenden Maßgaben entsprechende Anwendung: 

a) aus einem Kilogramm Zink werden 310 Zehnpfennigstücke ausgebracht; 
b) sie tragen auf der Schriftseite über der Zahl „10“ die Umschrift „Deutsches 

Reich“ und unter dieser Zahl das Wort „Pfennig” in wagerechter Stellung, 
darunter die Jahreszahl; 

c) das Münzzeichen fällt weg; 
d) die Verteilung der Prägungen auf die einzelnen Münzstätten kann unter Heran¬ 

ziehung von Privatprägeanstalten in Abweichung von dem im Bundesrats¬ 
beschlusse vom 21. Dezember 1888 — $ 674 der Protokolle — bestimmten Ver¬ 
teilungsmaßstab erfolgen. 

8 2. Die Zehnpfennigstücke aus Zink sind nach Friedensschluß außer Kurs zu setzen. 
Die hierzu erforderlichen näheren Bestimmungen erläßt der Bundesrat. 

(Bek. X, XI in Bd. 3, 268ff.) 

XII. Bek. über Goldpreise. Vom 8. Februar 1917. (KGl. 117.) 
Wortlaut in Bd. 4, 781. 

Kriezsbuch. Bd. 5. 18
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Begründung. (D. N. X 132.) 

Als Mittel zur Bekämpfung der Ubelstände erschien die Einführung eines Gold= 
höchstpreises geboten. Sie erfolgte durch die Bek. v. 8. Februar 101: (R0I. 112). 

Die Derordnung setzt zunächst einen absoluten Höchstpreis von 2790 M. für das 
Kilogramm fein ($ 1 der Derordnung) für alle die Gruppen fest, die im Hroduktions¬ 
gang als Rohwaren zu Fennzeichnen find, nämlich: 

a) Rohgold, d. h. Erze, Barren, Saine und Stangen, 

b) Abfallgold, d. h. alles Gold in Rückständen, Gekrätzen, Schliffen, Feilung, 
sowie Blattgold, Uehrgold, Fußgekrätz, Handwasserrückstand und " 

c) Bruchgold, d. h. zerbrochene, zerfchnittene oder fonft unbrauchbar gewordene 
Goldsachen, Teile und Stücke von Goldsachen. 

Für die Swischenfabrikate, wie Bleche, Drähte, Röhren und dergleichen, die 
ihrer Natur nach zu gewerblicher Weiterverarbeitung bestimmt sind, erscheint an sich 

ein Röchstpreis entbehrlich, da die Betriebe, die solche Waren herstellen, der Kontrolle 
der Beichsbank unterstehen. Es ist aber denkbar, daß von anderer Seite manche dieser 
Gegenstände, namentlich Zleche, leicht und ohne große Kostten aus Roh=, Abfall= und 
Bruchgold oder aus den weiter unten behandelten Goldsachen hergestellt und damit 
die Höchftpreisporfchriften für die genannten Gruppen umgangen werden könnten. 
Wenn audy nicht wahrfcheinlich ift, dag diefes Derfahren in größerem Umfang geübt 
wird, fo ift doch die Möglichkeit, daß es zur Anwendung gelangt, nicht ganz von der Band 
zu weisen. Es erscheint daher angebracht, den Reichskanzler zu ermächtigen falls es 
notwendig werden sollte, Böchstpreise auch für die Gruppe der Halbfabrikate festzusetzen 
oder in anderer Weise Beftimmung über die Preife zu treffen ($ 2 der Derordnung). 

. Bei fertigen, namentlich getragenen Goldjadhen, befteht ein Interejje an Böchst¬ 
preifen infomeit, als es jih um den Ankauf zur Einfdymelzung oder Umarbeitung 
handelt. Um aber nicht auch den reinen Kandel mit Goldwaren zu ftören, fieht die 

Derorönung ($ 4) für diefe Gruppe von der Seftlfeung von Höchftpreijen ab und fucht 
das zu erftrebende Ziel dadurch zu erreichen, daß fie die Einfhmelzung und Um¬ 
arbeitung derartiger Gegenftände, fofern fie zu einem höberen Preife als dem Normal= 
preis von 2790 MM. für das Kilogramm fein gefauft find, unterfagt. Es entspricht dem 
durchaus berechtigten Interesse des Derkehrs, daß fleinere Ausbejjerungen nicht als 
Umarbeitungen zu gelten haben. 

XIII. Bek., betr. die Außerkurssetzung der Zweimarkstücke. 
Vom 12. Juli 1917. (86#Bl. 625.) 

IB8.] § 1. Die Zweimarkstücke sind einzuziehen. Sie gelten vom 1. Januar 1918 ab 
nicht mehr als gesetzliches Zahlungsmittel. Von diesem Zeitpunkt ab ist außer den mit der 
Einlösung beauftragten Kassen niemand verpflichtet, diese Münzen in Zahlung zu nehmen. 

§ 2. Bis zum 1. Juli 1918 werden Zweimarkstücke bei den Reichs= und Landes. 
kassen zu ihrem gesetzlichen Werte sowohl in Zahlung genommen als auch gegen Reichs¬ 
banknoten, Reichskassenscheine oder Darlehnskassenscheine umgetauscht. 

§ 3. Die Verpflichtung zur Annahme und zum Umtausch (5 2) findet auf durch¬ 
löcherte und anders als durch den gewöhnlichen Umlauf im Gewichte verringerte sowie 
auf verfälschte Münzstücke keine Anwendung. 

§ 4. Der Reichskanzler wird ermächtigt, Ausnahmen zu gestatten. 
8 5. Auf die in Form von Denkmünzen geprägten Zweimarkstücke finden die 

Vorschriften dieser Verordnung keine Anwendung. 

XIV. Bek. über die gewerbliche Verarbeitung von NReichsmünzen 
und den Verkehr mit Silber und Silberwaren. Vom 1 Mai 1917. 

(RGBl. 406.) 
[OR.] 3 1. Wer ohne Genehmigung des Reichskanzlers Reichsmünzen behufs ge¬ 
werblicher Verwertung einschmilzt oder sonst verarbeitet, wird mit Gefängnis bis zu
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einem Jahre und mit Geldstrafe bis zu fünfzigtausend Mark oder mit einer dieser Strafen 

bestraft. 
Ebenso wird bestraft, wer ohne Genehmigung des Reichskanzlers Gegenstände, 

die in erkennbarer Weise unter Verwendung von Reichsmünzen hergestellt sind, feilhält 

verkauft oder sonst in den Verkehr bringt. 

Neben der Strafe kann auf Einziehung der Gegenstände, auf die sich die strafbare 

Handlung bezieht, erfannt werben, ohne Unterfchied, ob fie dem Täter gehören oder nit. 

g 2. Der Neichslanzler wird ermächtigt, Hödjitpreife für Silber ober Gilher- 

waren festzusetzen. Er kann den Verkehr mit Silber= oder Silberwaren regeln, Bestands¬ 

aufnahmen anordnen und Bestimmungen über Beschlagnahmen und Enteignungen treffen. 
Er kann anordnen, daß Zuwiderhandlungen mit Gefängnis bis zu einem Jahre 

und mit Geldslrase bis zu zehntausend Mark oder mit einer dieser Strasen bestraft werden 

und daß neben der Strafe auf Einziehung der Gegenstände, auf die sich die strafbare 

Handlung bezieht, erkannt werden lann, ohne Unterschied, ob sie dem Täter gehören 

oder nicht. 

8 8. Die Verordnung tritt am 14. Mai 1917 in Kraft. Der Reichskanzler be¬ 
frimmt, wann sie außer Kraft tritt. 

Hierzu: 

a) Bek. des Reichskanzlers über Silberpreise. Vom 19. Juni 1917. 
(RGBl. 505.) 

IRK. § 2 Silber S. 10. 5. 17]. Art. 1. Der Preis für das Kilogramm feinen Silbers 
in unverarbeitetem Zustand darf 175 Mark nicht überschreiten. 

Der Preis gilt für Barzahlung bei Empfang und schließt die Berfendungstoften 
vom Lagerplape nit ein: Wird. der Kaufpreis geftundet, fo Dürfen bis zu zwei, vom 
Hundert Jahreszinsen über Reichsbankdiskont hinzugeschlagen werden. 

Art. 2. Der im Art. 1 festgesetzte Preis ist ein Höchstpreis im Sinne des Gesetzes, 
betreffend Höchstpreise, vom 4. August 1914, in der Fassung vom 17. Dezember 1914, 
in Verbindung mit den Verordnungen vom 21. Januar 1915 und vom 23. März 1916 
und 22. März 1917 (RGl. 1914 S. 339, 516; 1915 S. 25; 1916 S. 183; 1917 S. 253). 

Art. 3. Roh- und Zwischenprodukte, insbesondere Erze, Hüttenprodukte, Gekrätz, 
Güldisch=Silber, Scheidegut dürfen zu leinem höheren reife verfauft werben, al3 fich 
aus dem im Art. 1 festgesetzten Höchstpreis und einem dem Minderwert entiprechenden 
Abſchlag ergibt. 

Waren, die ganz oder teilweise aus Silber hergestellt sind, soweit sie ihrer Art nach 
zur gewerblichen Weiterverarbeitung dienen (Halbfabrikate), dürfen zu keinem höheren 
Preise verkauft werden, als sich aus dem im Art. 1 festgesetzten Höchstpreis für das Material 
zuzüglich einer Entschädigung für Verarbeitung, Formgebung, Verbindung und Betriebs¬ 
spesen ergibt. Die Entschädigung darf unter Berücksichtigung der gesamten Verhältnisse, 
insbesondere der Herstellungskosten, Verwerkbarkeit und Marktlage keinen übermäßigen 

Gewinn enthalten. 

Art. 4. Die Preisstelle für metallische Produlte in Berlin kann auf Anrufen eines 
Beteiligten oder einer Behörde den nach Art. 3 angemessenen Preis bestimmen; ihre 
Entscheidung ist endgültig; sie erfolgt gebühren- und stempelfrei. 

Die Preisstelle ist befugt, Beträge, welche über den festgesetzten Preis hinaus ver¬ 
einbart sind, zugunsten des Reichs einzuziehen. 

Art. 5. Mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis zu zehntausend 
Mark oder mit eitter Diejer Strafen mwirb beftraft, mer gebrauchte oder ungebraugjle fertige 

Gegenftände mit Einjchluß von Münzen und Medaillen, die ganz oder teilmeije aus Silber 
hergestellt sind, nach Inkrafttreten dieser Bekanntmachung zu einem höheren Preise als 

18*
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175 Mark für das Kilogramm seinen Silbers erwirbt und einschmilzt oder umarbeitet 
oder einschmelzen oder umarbeiten läßt. Der Versuch ist strafbar. Kleine Ausbesserungen 
gelten nicht als Umarbeitungen. 

Neben der Strafe kann auf Einziehung der Gegenstände erkannt werden, auf welche 
sich die strafbare Handlung bezieht, ohne Unterschied, ob sie dem Täter gehören oder nicht. 

Die Borfchriften des $ I der Verorbnung über die gewerbliche Verarbeitung von 
Reichsmünzen usw. vom 10. Mai 1917 (RGBI. 406) bleiben unberührt. 

Art. 6. Gegenftände, die lediglich verfilbert find, fallen nicht unter die Vorfchriften 
dieser Bekanntmachung. 

Art. 7. Von den Vorschriften dieser Bekanntmachung können Ausnahmen zu¬ 
gelassen werden. 

Art. 8. Die Bekanntmachung tritt mit dem 1. Juli 1917, die Vorschriften des 
Art. 5 treten jedoch erst mit dem 1. August 1917 in Kraft. 

b) Bek. des Reichskanzlers, betr. Ansnahme von dem Berbote der gewerblichen Ver¬ 
arbeltung von Reichsmünzen. Vom 11. Mal 1917. (Reichsanzeiger 1917 Mr. 116.) 

[N. 8 1 Reichsmünzen Berarb8. 10. 5. 171. Es ist gestattet, unter Verwendung von 
Reichsmünzen hergestellte Gegenstände auch weiterhin feilzuhalten, zu verkaufen und. 
in ben Berlehr zu bringen, fofern die Reichsmünzen, welche bei der Herstellung dieser 
Gegenstände Verwendung gefunden haben, Dentmünzen im Sinne bed $ 5 Abf. 2 des 
Münzgesetzes vom 1. Juni 1909 (REBL. 507) find. 

Begründung. 
(Nordd Allg Zig. v. 12. Mal 1917 Nr. 130 1. Ausg.) 

Gegen den Mißbrauch von Beichsmünzen, der bei dem Mangel an Scheide¬ 
münzen im Derkehr aufs schärfste zu verurteilen ist, wendet sich eine soeben erlassene 
Bundesratsverordnung. Wer ohne Genehmigung des Reichsfanzlers Reichsmünzen 
behufs gewerblicher Derwertung einfchmilzt oder fonft verarbeitet oder Begenftände, 
die in erfennbarer Weife unter Derwendung von NReichsmünzen hergeftellt find, feil- 

hält, verlauft oder jonft in den Derfehr bringt, wird mit Befängnis bis zu einem Jahre 
und mit einer Seldftrafe bis zu 15 000 MT. oder mit einer diefer Strafen beftraft. Da¬ 
neben fann auf Einziehung diefer Gegenftände erfannt werden. Das Derbot hat, 
abgejehen von dem bei Hold» und Silbermünzen in Stage fommenden Einfdhmelzen, 
insbefondere auch die neuerdings beobachtete Derarbeilung eiferner Scheidemünzen 
zu Schmuckgegenständen im Auge. Herorzuheben ist, daß sich das Derbot nur auf 
Reichsmünzen, d. k. auf kursfähiges Geld bezieht, nicht aber auf außer, Kurs gesetzte 
Münzen wie Dufatentaler ufm. 

Die Stage der Seftfeyung von Höchftpreifen für Silber tft in der neuen Bundes» 
tatsperordnung nur vorläufig geregelt worden, indem der Reichsfanzler die Ermäch¬ 
tigung erteilt worden ift, Höchitpreife für Silber oder Silberwaren feftzufehen und die 
etwa damit notwendig werdenden ergänzenden Mafnahmen zu treffen. 

(Bel. XV in Bd. 3, 269; Gef. XVI bis XVIII in 8b. 1, 477fj.) 

XIX. Bel. über die ftaatlihe Genehmigung zur Ausgabe von Zeil- 
fhuldverfchreibungen und VDorzugsattien. Dom 8. man 1917. 

(RGBl. 220.) 
[BR.] § 1. Im Inland ausgestellte, auf Geld lautende Teilſhuldderſarelbungen mit 
bestimmtem Nennwert, die nach dem Verhältnis dieser Nennwerte zum Gesamtbetrage 
der ausgenommenen Schuld den Gläubigern im wesentlichen gleiche Rechte gewähren,
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dürfen bis auf weiteres nur mit staatlicher Genehmigung ausgegeben werden. Für die 

Schuldverschreibungen auf den Inhaber bewendet es bei den geltenden Vorschriften. 

Inländische Gesellschaften dürfen bis auf weiteres solche Aktien, welche vorzugs¬ 

weise vor den übrigen Aktien das Recht auf eine im voraus bestimmte, nach oben fest 

begrenzte Dividende gewähren, nur mit staatlicher Genehmigung ausgeben. 
§ 2. Die Genehmigung wird durch die Zentralbehörde des Bundesslaats erteilt, 

in dessen Gebiete der Aussteller der Schuldverschreibungen seinen Wohnsitz oder seine 

gewerbliche Niederlassung oder die Gesellschaft ihren Sig hat. 

Die Gültigkeit der Schuldverschreibungen oder der Aktien wird durch den Mangel 

der Genehmigung nicht berührt. 
§ 3. Wer den Vorschriften des § 1 zuwider Schuldverschreibungen oder Aktien 

ohne staatliche Genehmigung ausgibt oder den bei der Erteilung gemachten Auflagen 

zuwiderhandelt, wird mit einer Geldstrafe bestraft, die dem fünften Teile des Nennwerts 

der Schuldverschreibungen oder Atien gleichkommen kann, die ohne staatliche Genehmigung 

ousgegeben sind oder in bezug auf die den Auflagen zuwidergehandelt worden ist; die 
Strase beträgt mindestens eintausend Mark. 

$ 4. Die Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung 110.3.] in Kraft. Der 
Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außerkrafttretens. 

(Abschnitt XX u. Bek. XXI in Bd. 1, 518ff.; Bek. XXII in Bd. 2, 232.) 

XXIII. Hevisenordnungen. 

Bek. a in Bd. 2, 233ff. 

b) Bet, über den Zahlungsverkehr mit Dem Ausland. 
Dom 8. Februar 1917. (NEBI. 105.) 

Wortlaut in Bd. 4, 783. 

Begründung. (D. N. X 145.) 

Die Regelung des Devifenhandels auf Grund der Bef, v. 20. Januar 1916 
(ABI. 49) hatte fich im allgemeinen durchaus bewährt. Jmmerhin erwies es fidh 
anf Brund der gewonnenen Erfahrungen, namentlich auf Grund der Dorgänge der 
legten Monate als notwendig, hinfichtlicy einzelner Punkte die vorhandene Organifation 
nodh auszubauen und namentlich durch die Kontrolle der Markzahlungen nach dem 
Auslande den Devifenverfehr ftraffer als bisher zufammenzufaffen. 

Um die Erzielung von Kursgewinnen zu unterbinden, die fi} durch Yusnußung 
der Unterfchiede zwifhen den amtlichen Umrehnungsfurfen der Poft nnd den aus= 
wärtigen Wechselkursen ergaben, fah sich das Heichs-Poftamt veranlaßt, in mehreren 
allgemeinen Derfügungen den Hostverkehr mit dem Anslande erheblichen Zeschränkungen 
zu unterwerfen. 

Durch eine Bek. des Oberbefehlshabers in den Marken, der sich verschiedene 
Generalkommandos anschlossen, wurde unter dem 12. Januar 1012 (vgl Reichs¬ 
anzeiger Tir. 10) die Dersendung und Uberbringung von auf Beichsmark lantenden 
Geldsorten usw., Anweisungen, Schecks und Wechseln nach dem Auslande, sowie die 
Begründung von Markguthaben oder die Derfügung über solche seitens eines In¬ 
länders zugunsten eines Ausländers der Genehmigung des Reichsbankdirektoriums 
unterworfen. Unter dein gleichen Tage hat das Reichsbankdireftorinm in Ausübung 
der ihm durch diefe Derordnung erteilten Befugnifje genehmigt, daß die zum Devifen- 

handel zugelaffenen Perfonen und Sirmen zuguniten einer im Auslande anfäjfigen 
Perfon 

a) Marfguthaben bei einem Inländer begründen, 
b) über Marfguthaben, gleichviel ob fie im Inlande oder im Auslande beftehen, 

verfügen,
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Eine abschließende Regelung wurde durch die auf Grund des § 3 des sog. Ermc. 
ergangene Zek. über den Fahlungsverkehr mit dem Auslande vom 8. Februar 101: 
(REBL. 105) und die auf Grund diefer DO. erlajfene weitere Bef. über den Sahlungs= 
verkehr mit dem Auslande vom 8. februar 1917 (REBI. 109) mit Wirkung vom 
9. Sebruar 1917 herbeigeführt. 

Es erfchien geboten, auch die nicht im Betriebe eines Ejandelsgewerbes abae- 
fchloffenen Devijengefchäfte zu erfajfen, neben den Saklungsmitteln die Forderungen 
und Kredite in ausländifcher Währung in die Regelung einzubeziehen und die Der- 
fügung über Zahlungsmittel, Sorderungen und Kredite in ausländifcher Währung 
ohne Einwilligung der Reichsbanf nur zugunften einer der zum Devifenkandel zu⸗ 

gelaſſenen Banken zu geſtatten. Durch dieſe letzte Beſchränkung wird die bisher nicht 

überwachte Benutzung vorhandener Zahlungsmittel uſw. zur Tilgung eigener ver¬ 
bindlichkeiten in derselben Währung einer Kontrolle unterworfen. Als Derfügung 
soll auch die Einziehung von auf fremde Währung lautenden Auslandsforderungen 
gelten, um die Remittierung des Gegenwertes gleichfalls der Zeaufsichtigung zu 
unterstellen. 

Abgefehen von diefer jchärferen Sufammenfaffung und UÜberwachung des Deviſen⸗ 
handels ergab ſich insbeſondere die Notwendigkeit, den Fablungsverkehr mit dem 
Ausland auch insoweit zu regeln, als er durch Markzahlungen abgewickelt wurde. Die 
Knappheit der dem deutschen Markt zufließenden Devisen hatte nämlich dazu ge¬ 

führt, daß vielfach und in erheblichem Umfange inländische Sahlungsmittel an Stelle 
von ausländischen zu Fahlungen nach dem Auslande verwendet wurden. Die Mög¬ 

lichkeit, Käufe im Auslande gegen deutsche Reichsmark abzuschließen, ist namentlich 
dazu ausgenutzt worden, um einerseits solche Waren in das Inland einzuführen, 
deren Einfuhr unerwünscht war, und zu deren Bezahlung daher Devifen von ber 
Reichsbank und den übrigen Devisenbanken (Devisenstellen) nicht abgegeben wurden, 
andererseits um Waren, die erst nach Friedensschluß eingeführt werden sollen, im Wege 
des fogenannten Dorfaufs Zu erwerben. Auch war es bisher ohne weiteres ge» 
stattet, sich durch Markzahlungen Kredite und Guthaben im Ansland sowohl in Reichs¬ 
währung wie in ausländischer Währung zu verschaffen. Unter der Einwirkung dieser 
und ähnlicher Gründe war allmählich ein starkes Angebot von Reichsmark im Aus¬ 
lande entstanden, das die Markkurse an den ausländischen Hlätzen drückte, eine durch¬ 
greifende Besserung hinderte und vielfach zu spekulativer Ausnutzung der Kurse an¬ 
reizte. Als erheblich fiel außerdem ins Gewicht, daß die bisber schrankenlos gestattete 
Überführung von Markzahlungsmitteln nach dem Auslande zu der aus bankpolitischen 
Gründen unerwünschten starken Steigerung des Motenumlaufs der Reichsbank wesent¬ 
lich beigetragen hatte. 

Da das große und vollwirksame Mittel zur Beseitigung der beregten Übelftände, 
der Ausgleich der Sahlungsbilanz durch Stelgerung der Ausfuhr, zuszeit nicht zur 
Derfügung steht, mußte versucht werden, durch staatliche Regelung und Überwachung 
des Markzahlungsverkehrs mit dem Auslande nach Möglichkeit auf die Einschränkung 

der Einfuhr hinzuwirken. 
Durch die oben bezeichnete D## v. 8. Februar 1012 (REl. 105) wird die UÜber¬ 

wachung der Markzahlungen abweichend von der Grdnung des sonstigen Devifen: 
handels lediglich der Reichsbank, als der berufenen Hüterin unserer Währung, über¬ 
tragen. Da zur wirksamen Durchführung der Kontrolle ein Swang zur Anmeldung 
der ausländischen Sahlungen nicht ausreichen würde, hiervon vielmehr nur eine pjychos 
logische Einwirkung zu erwarten wäre, die überall da versagen müßte, wo das Erwerbs¬ 
interesse den Ausschlag gibt, ist der Reichsbank die Zefugnis gegeben worden, uner⸗ 
wünschte Markzahlungen zu vereiteln. Dies wird, soweit die Aberführung inländischer 
Zahlungsmittel nah dem Auslande in Stage kommt, unmittelbar dädurch erreicht, 

daß jede folche Überführung an die Einwilligung der Reichsbanf gebunden ift ($ 3 Abf. U. 
Die nicht genehmigte Derfendung oder Überbringung derartiger Zahlungsmittel wird
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von den Host =und Grenzüberwachungsstellen tatsächlich verhindert werden können 

nnd ift überdies unter Strafe geftellt. 
Der an fich nabeliegende Gedanke, die übrigen in Betracht fommenden Hablungs» 

wege und möglichkeiten in gleicher Weife zu behandeln, war abzulehnen. Angefichts 

der vielgeftaltigen Art und der unüberfehbaren Hahl diefer Sahlungsmethboden würde 
es praktisch sehr schwierig, wenn nicht unmöglich gewesen fein, alle diejenigen Befcäfte 

tüdenlos zu erfajfen, durch die eine Zahlung nach dem Auslande vermittelt wird. Ab¬ 
gejeben hiervon aber mußte im ntereffe der Aufrechterkaltung des Hredits der 
deutfchen Beteiligten und der ganzen deutfhen Dolfswirtfchaft auch der Schein ver» 

mieben werden, als ob der Ausländer, der zu Necht eine Forderung gegen einen In¬ 
länder erworben hat, durch ftaatlichen Eingriff gehindert werden fönnte, zu feinem 
Selde zu gelangen. Wenn man aud; von der einfchneidenden Dorfcrift, daß die 
berführung inländifcher Saklungsmittel nad dem Auslande nur mit Erlaubnis 
einer amtlichen Stelle zuläffig fein foll, nicht abjufehen brauchte, nachdem Rußland 
und Öfterreih>Ungaen mit ähnlihen Maßnahmen vorangegangen waren, fo erfchten 
diefe Beftimmung doch nur dann erträglich, wenn die fonftigen Sahlungsivege, inse 
befondere alfo die Begründung von Marfgutkaben zugunften eines Ansländers, die 
Abertragung bereits beftehenber Hlarfguthaben an Ausländer und die Einziehung von 
Sorderungen durch Wechfelbegebung in feiner Meife befchränft wurden. Die Stage 
ließ fi daher ohne Gefährdung der deutfchen Intereffen nur löfen, wenn (abgefehen 
von dem schon erörterten Kalle der Überführung inländifcher Sahlungsmittel nad} 
dem Auslande) nicht die Erfüllung, fonbern die Eingehung der Derbindlichfeiten gegen» 
über dem Auslande von der Einwilligung der Neichsbant abhängig gemacht wurde. 
Die Derordnung beschränkt fih dabei auf die für die Dalutaregulierung wichtigften 
Hebiete, nämlich auf die Eingehung von Derbindlichkeiten zum Smwede des Erwerbs 

von Waren oder Wertpapieren, von Koftbarkeiten, Kunft: und £uzusgegenftänden jeder 
Art, von Irundflüden und Schiffen ($ 3 Abs. 2), sowie auf die Einräumung von Mark¬ 
Prediten an im Ausland ansässige Hersonen und Firmen ($ 3 Abf. 3). 

Soweit die Regelung fid} auf den Erwerb von Waren bezieht, ift fie nicht etwa 
deshalb entbehrlich, weil inzwifchen die Einfuhr von Waren fchon einer befonderen 
Kontrolle nah Maßgabe der Bel. über die Regelung der Einfuhr v. 16. Januar 1917 
(REBEL. 41; fiehe unten bei Ye. 3 diefer Gruppe) unterftellt worden ift. Kebtere DO. 
regelt ausichlieglich die Wareneinfuhr, nicht aber audy den Erwerb folcher Waren, die 
schon jetzt für die Sriedenswirtfchaft angefauft werden und bis nach Beendigung des 
Hrieges inı Auslande verbleiben follen. Hanptfächlich aber ift die neue Dorfcrift des« 
halb notwendig, weil der Reichsbanf vom Standpunft der von ihr wahrzunehmenden 
Intereffen aus ein mafgeblicher Einfluß auf das ganze Gebiet des Warenerwerbes 
einschließlich des Kaufes folher Waren, die fofort in das Inland eingeführt werden 
follen, eingeräumt werden muß. Someit der Reichsfommifjar für Ause und Einfubre 
bewilligung die Einfuhr von Waren aus dem Auslande zu geftatten für nötig erachtete, 
wird allerdings auch die Neichsbanf dem Erwerber grundfählich die Suflinmung zur 
€ingehung der Derbindlichfeit nicht verfagen fönnen. Sie wird aber in der Kage fein, 
einen Mberblid über den Stand der Derfchuldung gegenüber dem Auslande zu erlangen 
und die hiernach zum Schute unferer Währung nötigen Maßnahmen, gegebenenfalls 

im Benehmen mit dem genannten Kommissar und mit dem Kommiffar für die Über: 
gangswirtichaft, zu treffen. 

Markzahlungen, die zum Swecke des Erwerbes von Sahlungsmitteln und For¬ 
derungen in ausländischer Währung erfolgen, werden bereits durch die Vorschriften 

im & 1 der Derordnung erfaßt. Markzahlungen an das Ausland, durch die ein Deutfcher 
eine Marfforderung im Ausland erwirbt, jind indirefi dadurd; getroffen, daß nach 
der befonderen Dorfchrift im $ 3 Abf. 4 über Forderungen in Neichswährung gegen eine 
ira Ausland anfäflige Perfon oder Firma nur mit Einwilligung der Reichsbant verfügt 
werden darf.
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Die getroffenen Bestimmungen dürften in ihrer Gesamtheit eine ausreichende 
Kontrolle des Sahlungsverfehrs mit dem Auslande gewährleiften, zumal die Ein- 
gehung und Erfüllung von Derbindfichkeiten anderer Art als der vorerörterten nicht 
von erheblihem Einfluß auf unfere Sahlungsbilanz fein wird. 

Um den unabweisbaren Bedürfniffen des Öffentlihen und privaten Derkehts in 
dem gebotenen Umfange Rechnung tragen zu fönnen, ift in $ 9 der Verordnung dem 

Reichsfanzler die Ermächtigung erteilt worden, Ausnahmen von den Dorfcriften der 
Derordnung zuzulajfen. Don diefer Befugnis hat der Reichsfanzler in der oben be- 
zeichneten Befanntmachung über den Zahlungsverkehr mit dem Auslande vom 8. Sebtuar 
191? (RES. 109) nach verfchiedenen Richtungen Gebrauch gemacht. Insbesondere 
find von den Dorfchriften der Derordnung ausgenommen worden: der eigentliche 
Kleinverkehr, namentlich hinsichtlich der Dersendung von deutschem Geld in das Aus: 
land, hinsichtlich der Eingehung ausländischer Verbindlichkeiten zum Swede des Erwerbs 
von Waren, fowie hinjichtli der Verfügung und Einziehung von Sorderungen im 
Auslande, ferner die gewerbsmäßigen Geldwedjlergejchäfte, wobei in allen diefen 

Fällen als obere Grenze die Summe von 1000 M. für die Perfon und den Kalender- 

tag angenommen worden ift. Weitere Ausnahmen beftchen zugunften der Reichs⸗ 

und unmittelbaren Staatsbehörden im Interesse der Befriedigung der Betriebsbedürf¬ 
nisse der Schiffahrt und des Geschäfts in Schuldverschreibungen, Schuldbuchforde¬ 
rungen und Schatzanweisungen der Kriegsanleihen des Deutschen Reichs. Besondere 
Dorfcriften find für den Geldverfehr mit Belgien und Luxemburg getroffen, Gebieten, 
die in der Behandlung dem Inlande im wejentlichen gleichgeitellt worden find. Die 
für den Hostverkehr erlassenen Ausnahmebestimmungen decken sich mit denen, welche 
in der hiermit aufgehobenen Bef. vom 22. Jannar 1916 enthalten waren, 

Um von vornherein zu verhindern, daß aus der Einkolung der vorgefchriebenen 
Einwilligung der Reichsbanf für den Derfehr unverhältnismäßige Beläftigungen und 
Derzögerungen entftehen, hat sich das Reichsbank=Direktorium entschlossen, die der 
Reichsbank erteilte Befugnis, soweit angängig, auf alle ihre 5weiganstalten zu über¬ 
tragen. In dieser Hinsicht ist — unter Dorbehalt einer späteren Erweiterung der Be¬ 
fugnisse der Sweiganstalten — zunächst folgendes bestimmt worden: 

1. Die Einwilligung zur Derfügung über Sahlungsmittel, Forderungen und 
Kredite, die auf ausländifche Währung lauten ($ ı Abf. 2 Sat 1), darf durch die Zweig¬ 
anftalten in den Sällen erteilt werden, in weldyen die Devifenabgabe gemäß den früher 

erlassenen Vorschriften zulässig ist. 
Sollen die Derfügungen dazu dienen, Derpflidytungen zu begleichen, die aus 

dem Anfauf von Waren, Wertpapieren, Koftbarfeiten, Kunft» und £urusgegenftänden 
herrühren und nadı dem Inkrafttreten der neuen Derordnung (9. Sebruar 1917) ein« 
gegangen jind, jo fan die Einwilligung durch die Sweiganftalten erfolgen, wenn die 
Einwilligungserklärung der Auslandftelle des Reihgbank-Direftoriums gemäß $ 3 Abf. 2 
feitens des Aniragftellers vorgelegt wird, 

2. Die Einziehung von Forderungen, Anweisungen, Schecks und Wechseln, die 
auf ausländische Währung lauten (ogl. § 1 Abs. 2 Satz 2), kann von den Sweiganstalten 
bewilligt werden; natürlich dürfen die eingezogenen Dalutabeträge nicht gegen die 

Bestimmungen der Devisenverordnung verwendet werden. 

3. Die Sweiganftalten können 

a) Einwilligungen zur Derjendung oder Überbringung von Reichsbanknoten, 
BReichskassenscheinen und Darlehnskassenscheinen an eine Firma usw. er¬ 
teilen, wenn es sich innerhalb eines Kalendertags um die Dersendung oder 

Überbringung im Gesamtbetrage von höchstens 5000 M., ide innerhalb 
eines Kalendermonats nicht über den Gefamtbetrag von 15 000 M. hinaus 
zugunften einer und derfelben im Ausland anjäffigen Perfon oder Firma 
handelt;
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b) die Einwilligung zur Versendung oder Uberbringung von auf BReichs¬ 
währung lautenden, im Auslande zahlbaren Anweisungen, Schecks und 
Wechseln zwecks Einziehung erteilen; # 

c) die Einwilligung zur Versendung oder Uberbringung von auf Reichs¬ 
währung lautenden, im Inland oder Ausland zahlbaren Anweisungen, 

Sceds und Wecjeln nah dem Ausland zu anderen Sweden als zur Ein- 
ziehung dann erteilen, wenn nach den früher erlajjenen Dorfcriften die 
Devifenabgabe zuläfjig ift, oder wenn es fih um Markdisfonten handelt, 
die im Auslande ansässige Firmen usw. in Deutschland angekauft haben. 

Einwilligungserklärungen, deren Erteilung den Bankanstalten nicht gestattet 

worden ist, bleiben der Auslandsstelle des Reichsbank=Direktoriums vorbehalten. Ins¬ 

besondere trifft dies auf die Einwilligung zur Eingehung der in $ 3 Abf. 2 bezeichneten 

Derbindlichkeiten zu. 

Anträge auf Einwilligungen find fhriftlic, und zwar in doppelter Ausfertigung 

feitens der Antragfteller einzureichen; jie müfjen alle Angaben enthalten, die für die 
Entfcheidung nötig find. Die zurüdgegebenen, mit Einwilligungsvermerk verfehenen 
Anträge find feitens der Antragfteller den Poftannahmeftellen, den Hostüberwachungs¬ 
ftellen ufw. mit ben Sendungen vorzulegen, wern diefe nicht beanftandet werden follen. 

Der $ 4 der obenbezeichneten DO. vom 8. Sebruar 1917 (REBI. 105) fieht die 
Seftftellung der ausländifchen Zahlungsmittel und der nicht in Wertpapieren ver⸗ 

brieften Geldforderungen gegen das verbündete und neutrale Ausland im Wege des 

Anmeldezwanges vor, damit die Heranziekung auch diefer liquiden Werte zur Bezahlung 
von Warenanlänfen in die Wege geleitet werben fann. Der Erlaß der erforderlichen 
Uusführungsvorschriften ist dem Reichsfanzler vorbehalten worden; ihm ift damit die 
Befugnis gegeben, nötigenfalls Wiederholungen der Beftandsaufnahme anzuordnen. 

Der folgende Paragraph (5) gibt dem Reichslanzler die wichtige Ermächligung, 
anzuordnen, daß der Reichsbant aufihr Derlangen die in $ ı der Derordnung bezeichneten 

Sahlungsmittel und Sorderungen gegen Eritatlung des Wertes in Mark zum Tagess 
furfe zu übertragen find, Der Reichskanzler kann ferner beftimmen, wie die Übers 
tragung zu erfolgen hat, wenn jie nicht freiwillig vorgenommen wird. 

Literatur. 

Keffen, Die Neuregelung de3 Bahlungsverlehrd mit dem Ausland, Bantll. 16 
184 ff. — Meyer, BRBD., beir. den Zahlungsverkehr mit dem Ausland v, 8, Februar 
1917, 3%. 17 430. 

8 1. 

1. RG. IV, JW. 17 300, Sächs A. 17 227. Eine Verfügung über ein Auslandsgut¬ 
haben in anderer Währung im Sinne von & 1 Abs. 2 liegt insbesondere auch in der Ver¬ 

wandlung eines Auslandsguthabens ausländischer Währung in ein Guthaben deutscher 
Währung. Wird das ausländische Guthaben in einem Scheck deutscher Währung durch 
einc inländische Bank eingezogen, so ist der Erwerb nur dann bei einer zugelassenen Person 
oder Firma (5F 1 Abs. 2) erfolgt, wenn diese bestimmend und gestaltend auf den Erwerb 
einwirkt, d. h. der beiderseitige Kurswert der verschiedenen Währungen durch sie so fest¬ 
gesetzt wird, wie ihn der Reichskanzler genehmigt hat. In dieser Bestimmung des #4 
liegt der Schwerpunkt der ganzen Verordnung. Erwerb bei diesen Personen und Firmen 
ift Erwerb von ihnen. Ein folher liegt nicht vor, wenn jie nur eine foldhe Mittlerrolfe 

haben, die ihnen keinen Einfluß auf die Gestaltung des Erwerbs, insbesondere die Kurs¬ 
festletzung ermöglicht. 

2. Jessen a. a. O. 185. Als Verfügungen, die ohne Einwilligung der Reichsbank 
richt mehr zuläffig find, müffen aud) angefprochen werben die Stundung oder bie Tilgung 
einer Zurderung durch Erfaß ober Aufrechnung oder Annahme einer anderen Leiftung, 
insbefondere einer anderen Währung an Zahlungs Statt. Died jolgt nicht nur aus der
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rechtlichen Bedeutung des Wortes „Verfügung“, sondern auch aus dem Inhalt und 
Zweck der neuen Devisenverordnung, durch die in weitestem Umfange alles vorhandene 
Devisenmaterial zentralisiert und der unbeschränkten Verfügung des einzelnen entzogen 
werden soll. 

3. Jessen a. a. O. 185. Nicht als „Verfügungen“ sind Zwangsvollstreungsmaß¬ 
nahmen anzusehen, wie die Pfändung fremder Geldsorten durch den Gerichtsvollzieher 
oder die gerichtliche Pfändung und Überweisung einer auf ausländische Währung lautenden 
Forderung. Diese Maßnahmen bedürfen demnach zu ihrer Wirksamkeit nicht der Ein. 
willigung der Reichsbank, wohl aber badarf es ihrer, oder der Vermittlung einer Devisen¬ 
stelle, zur demnächstigen Einziehung der überwiesenen Forderung. 

4. Meyer, JW. 17 432. Die Nichtübertragbarkeit der Forderungen ohne Genehmi¬ 
gung der Reichsbank hat ihre Unpfändbarkeit gemäß § 851 BRD. zur Folge, Das 

ist wohl an sich eine nicht vorhergesehene und unerwünschte Folge. Indessen wird sich 
der Gläubiger regelmäßig damit helfen können, daß er vorher von der Reichsbank die 
erforderliche Genehmigung einholen und erhalten wird. Darauf wird aber das Voll¬ 

streckungsgericht bestehen müssen, da es sonst ja zum Verstoß gegen die Verordnung geradezu 
behilflich wäre. Eine Forderungspfändung ohne diese Voraussetzung würde nichtig sein 
und sowohl den Richter wie den die Vollstreckung betreibenden Anwalt der Gefahr der 

Beslrafung und außerdem der Regreßgefahr aussetzen. 

5. Meyer, JW. 17 432. Da eine von der Verordnung betroffene Forderung bis 
zur Einwilligung der Reichsbank unpfändbar ist, so ist bis dahin gemäß $ 394 BGB. gegen 
die Forderung auch jede Aufrechnung ausgeschlossen. Hierbei ist zu beachten, daß bei 
Forderungen auf Zahlung inländischer Währung gegen Schuldner im Ausland die Ein¬ 
ziehung der Forderung dem Gläubiger ausdrücklich gestattet ist (3 3 Abs. 4 letzter Satz 
der VO.), während dieses Recht bei Forderungen und Krediten ausländischer Kredite 
versagt (51 Abs. 2 VO.). Demgemäß muß imersten Fall auch die Aufrechnung zulässig sein. 

6. Jessen a. a. O. 187. Der Ausländer selbst ist in keiner Weise beschränkt hinsicht¬ 
lich der Hin- und Herbewegung und auch nicht in der Abforderung feines im Inland 
einmal begründeten und bestehenden Guthabens. Ganz abgesehen davon, daß ein Aus¬ 
länder im Ausland inländischen Vorschriften, insbesondere Strafvorschriften, nicht unter¬ 
worfen sein kann, ist aber auch rein formell leine ihn irgendwie unmittelbar berührende 
Anderung gegen den bisherigen Rechtszustand eingetreten. Es ist zwar in Zukunft nicht 
mehr möglich, in der bisher unbeschränkten Weise zugunsten eines Ausländers Guthaben 
oder Forderungen in in- oder ausländischer Währung zu begründen; hat ein Ausländer 
aber solche einmal erworben, so kann er damit machen was er will, ohne daß ihm dabei 
irgendwelche Hindernisse entgegenstehen. 

7. Jessen a. a. O. 185. Soweit die Beschaffung nicht durch Vermittlung einer 
Derisenstelle geschehen ist — es handelt sich z. B. um angesallene Erbschaften, Schenkungen, 
um vor Inkrafttreten der Devisenverordnung bereits entstandene Guthaben oder er¬ 
worbene Kredile oder um Guthaben und Kredite von Privatpersonen, die bisher der 
Devisenverordnung nicht unterlagen — ist diese Ausnahmebestimmung des & 1 Abs. 2 

Satz 3 nicht anwendbar. 

8. Jessen a. a. O. 188. Verbotene Geschäfte sind nicht nichtig (3§ 134 Be#.). 
Aus dem Gesetz ergibt sich hier, daß es keineswegs darauf abgestellt ist, den Verkehr mit 
dem Ausland zu unterbinden, es will lediglich diesen Verkehr unter die Überwachung 
der Reichsbank bringen. Es ist in dem Gesetz ganz besonderes Gewicht darauf geleg! 
worden, daß der Ausländer nicht in seinen Rechten beschränkt wird, daß er nach wie vor 

freie Verfügung über seine inländischen Guthaben behält. Es ist also, weifellos nicht 
die Absicht des Gesetzes gewesen, dem Ausländer durch die Gefahr der Nichtigkeit der 
von ihm mit einem Inländer abgeschlossenen Geschäfte von solchen abzuschrecken. Es 

soll durch das Gesetz nicht der negative Erfolg erreicht werden, daß der Zahlungsverkehr 
mit dem Ausland unterbunden wird, sondern der positive Erfolg, daß dieser Zahlungs¬
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verkehr überwacht wird. Nur diese Ülberwachung, nicht die Unterbindung des Verkehrs 
ist also die aus dem Inhalt und Zweck des Gesetzes sich ergebende Folge der verbots¬ 

widrigen Unterlassung, sei es der Einholung der Genehmigung der Reichsbank, sei es der 
Inansoruchnahme der Vermittlung einer Devisenstelle; a. A. Meyer a. a. O. 

9. Nordd Allg Ztg. v. 15. Mai 1917 Nr. 133 1. Ausg. Es herrschen noch vielfach 
Zweifel, ob das in der Bundesratsverordnung vom 8. Februar 1917 betreffend den 

Zahlungsverkehr mit dem Ausland (R#l. 105) ausgesprochene Verbot der Markausfuhr 
auch auf den Verkehr mit den besetzten östlichen Gebieten Anwendung findet. Diese 
Frage ist unbedingt zu bejahen, da die vorbenannten Gebiete im Sinne der Verordnung 

als Ausland anzusehen sind. Demgemäß dürfen auf Reichswährung lautende Zahlungs¬ 

mittel nach den besetzten ösllichen Gebieten nur mit Einwilligung der Reichsbank ver¬ 

sendet oder überbracht werden. Eine Ausnahme davon bilden lediglich Versendungen 
und Überbringungen, die innerhalb eines Kalendertages den Betrag von höchstens ein¬ 
tausend Mark, jedoch innerhalb eines Kalendermonats den Gesamtbetrag von dreitausend 

Mark nicht übersteigen. Innerhalb dieser Grenzen ist die Einwilligung der Reichsbani 

nicht erforderlich. Nach der Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 5. April 1917 
(Reichsanzeiger Nr. 83 vom 7. April 1917) dürfen jedoch in den von einer Person aus¬ 
gejührten Beträgen in keinem Falle mehr als drei Mark Silbermünzen und nicht mehr 
als insgesamt zwei Mark Nickel-, Kupfer-, Aluminium- und Eisenmünzen enthalten sein. 
Verstöße gegen diese Verordnung sind unter Strafe gestellt. 

Tatsächlich besteht heute überhaupt keine Veranlassung mehr, den Zahlungsverkehr 

mit dem Osten in deutscher Währung abzuwickeln und dadurch dem Inland die not¬ 
wendigen Zahlungsmittel zu entziehen. Im Gebiet des Oberbefehlshabers Ost ist seit 
langem das sogenannte Ob.-Ost=Geld (Darlehnsrubel) und im Generalgouvernement 
Warschau neuerdings die polnische Mark als allgemeines Zahlungemittel eingeführt. 
Damit wurde u. a. der Zweck verfolgt, das früher im besetzten Gebiet zur Ausgabe ge¬ 
langte deutsche Geld, worunter sich namhafte Beträge an Kleingeld befinden dürften, 
zurückzuziehen und der Heimat wieder zuzuführen. Es liegt daher im vaterländischen 
Interesse, daß die Bevölkerung in der Heimat keine auch noch so geringe Beträge deutscher 

Zahlungsmittel nach den besetzten Gebieten abführt. 

10. Bek. der Reichsbekleidungsstelle, betr. die Einreichung von Anträgen auf Einkaufsbe¬ 
willigungen, Einfuhrbewilligungen und Devisenabgabe für Waren aus dem Auslande. 

Vom 4. August 1917. (Mitt. 17 Nr. 26, 101.) 

Im Einvernehmen mit der Reichsbank wird unter Aufhebung der Bekanntmachung 
der Reichsbekleidungsstelle, betreffend die Einreichung von Anträgen auf Einkaufsbe¬ 
willigungen, Einfuhrbewilligungen und Devisenabgabe für Waren aus dem Auslande, 
vom 15. Juni 1917 (Mitteilungen Nr. 19 der Reichsbekleidungsstelle vom 16. Juni 1917) 
folgendes bejtimmt: 

Anträge auf Einkaufsbewilligungen, Einfuhrbewilligungen und auf Devisenabgabe 
für sämtliche Web., Wirk., Strick=- und Schuhwaren, die nach Deutschland eingeführt 
werden sollen, sind von jetzt ab folgendermaßen zu behandeln: 
A. Bei Waren aus der Schweiz. 

1. Anträge auf Einkaufsbewilligungen sind auf besonderen Vordrucken in vierfacher 
Ausfertigung bei der Reichsbekleidungsstelle, Abteilung L für Aus- und Einfuhr, 

Berlin W 50, Nürnberger Platz 1, einzureichen. 
2. Anträge auf Einfuhrbewilligungen sind von dem schweizerischen Lieferanten in 

vierfacher Ausfertigung bei dem schweizerischen politischen Departement im Bundes¬ 
hause in Bern einzureichen. 

3. Anträge auf Devisenabgabe sind bei der Prüsungsstelle der Reichsbank für Devisen¬ 

abgaben, Berlin C, Kurstr. 46, einzureichen.
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B. Bei Waren aus anderen Ländern. 
1. Anträge auf Einkaufs- und Einfuhrbewilligungen sind auf besonderen Vordrucken 

bei der Reichsbekleidungsstelle, Abteilung L für Aus- und Einfuhr, Berlin W 50 
Nürnberger Plotz 1, auf den vorgeschriebenen Vordrucken einzureichen, und zwar 
Anträge auf Einkaufsbewilligungen in vierfacher, solche auf Einfuhrbewilligungen 
in dreifacher Ausfertigung. 

2. Anträge auf Devisenabgabe sind bei der Prüfungsstelle der Reichsbank für De¬ 
visenabgaben, Berlin C, Kurstr. 46, einzureichen. 
Die Vordrucke (abgedruckt in Nr. 7 der Mitteilungen der Reichsbekleidungsstelle) 

find bei der Königlichen Hofbuchdruckerei J. S. Preuß, Berlin § 14, Dresdener Straße 4, 
erhältlich gegen Voreinfendung oder unter Nachnahme des Betraged. Der Preis der 
Vordrucke ist einschließlich Porto und Verpadung 10 Pfg. für dad Stüd; bei größerer 
Abnahme entiprehend billiger. 

Aufjedem Borbrud ift genau vermerkt, melche Unterlagen zur Erledigung des Antrags 
erforderlid, find. Anträge, bei denen die Unterlagen gang oder teileife fehlen, können 
nicht behandelt werden und werden dem Antragsteller unerledigt zurückgegeben. 

Ganz besonders wird darauf hingewiesen, daß die erteilten Einkaussbewilligungen 
den Antrag auf Einfuhrbewilligungen bzw. Devisenabgabe nicht erübrigen. 

Alle Anträge werden schnellmöglichst erledigt. Telephonische und telegraphische An¬ 
fragen über die Erledigung eines eingereichten Antrags können nicht beantwortet werden. 

Den Anträgen sind mit der Firma versehene, frankierte Briefumschläge für die 
Rücksendung beizufügen. 

83. 
1. Jessen a. a. O. 186. „Zum Zwecke“ heißt zum mittelbaren oder unmittelbaren 

Zwecke. Es dient also z. B. die Eingehung einer Bürgschaftsverbindlichkeit zugunsten 
eines deutschen Importeurs gegenüber einem ausländischen Lieferanten ebenfalls dem 
Zwecke des Erwerbes von Waren und ist infolgedessen von der vorgängigen Genehmigung 
der Reichsbank abhängig. Die Folge dieser Bestimmung ist, daß in Zukunft nicht nur 
Importe, sondern bereits die Ankäufe von Waren, Wertpapieren usw. nur noch mit vor¬ 

heriger Zustimmung der Reichsbank möglich sein werden. (Zugunsten des Warenklein¬ 
handels besteht die Ausnahme in Art. 2 Ziff. 3 der RKV.) Hierdurch wird also vor allem 
auch der Erwerb von Waren, die nicht gleich, sondern etwa erst nach Beendigung des 
Krieges eingeführt werden sollen, beschränkt. Soweit einzuführende Waren in Betracht 
kommen, ist, zudem die Erlaubnis des Reichskommissars für die Ein= und Ausfuhrbewilli¬ 
gung oder der sonst für die betreffende Einfuhrbewilligung in Betracht kommenden Dienst¬ 
stelle erforderlich. Es bedarf also in Zukunft die Einsuhr von Waren einer doppelten 
Genehmigung, die, da die Erlangung der einen die Versagung der anderen nicht aus¬ 
schließt, stets beide vorliegen müssen. x 

2. Zeffen a. a. D. 187. CS find nur nod) verhältnismäßig feltene Fälle, in denen 

bon jegt ab ein länder gegenüber einem Ausländer Verbindlihleiten in Neich3mart 
eingehen kann, ohne daß er hierzu die Einwilligung der ReichSbant einzuholen braudt. 
Es kommen lediglich Fälle in Betracht, wie eiwa Anstellung von Angestellten bei aus¬ 
ländischen Niederlassungen inländischer Firmen, Miete und Pacht von Grundstücken einer 
im Ausland ansässigen Person, Erwerb von Verlagsrechten und Patentlizenzen bei einem 
im Ausland ansässigen Verfasser oder Erfinder sowie sonstige im § 3 Abs. 2 nicht aus¬ 
drücklich genannte zu Zahlungen verpflichtende Geschäfte. " 

3. Jessen a. a. O. 187. In welcher Weise eine erlaubte Einziehung stattsinden 
kann, ist im Gesetz nicht näher bestimmt. Im engsten Sinne des Wortes=kann darunter 
nur verstanden werden die Tilgung der Forderung durch Bewirkung der ihren Gegen¬ 
stand bildenden Leistung, also durch Zahlung in Reichsmark. Ob diese Zahlung effektio 
durch lÜbersendung von Marknoten oder durch Verrechnung, also durch Überweisung 
von Bank zu Bank, erfolgt, soll offenbar keinen Unterschied machen. Auch die Einziehung
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einer Forderung dadurch, daß der inländische Gläubiger dem ausländischen Schuldner 
gegenüber die Aufrechnung gegen eine letzterem zustehende Forderung in Reichsmark 

erklärt, wird ohne Einwilligung der Reichsbank zulässig sein. Soll dagegen die Forderung 

durch Beschaffung fremder Valula getilgt werden, fo hätte der Inländer gemäß $ 1 der 
Devisenverordnung hierzu sich der Vermittlung einer Devisenbank zu bedienen. 

§ 10. 
1. RG. III, Recht 17 366 Nr. 706. Das Tatbestandsmerkmal „unternimmt“ (&6 

Abſ. 1 BRVO. v. 20. Januar 1916) erfordert vorsätzliches Handeln, sonach Kenntnis, 
daß über ein Guthaben im Ausland zum Zweck des Erwerbes von Geldsorten anderer 
Währung verfügt wird, ohne daß der Erwerb durch eine vom Reichskanzler bestimmte 
Person oder Firma erfolgt. 

2. RG. III, Recht 17 321 Nr. 615. Das in §6 (VO. v. 20. 1. 16) bedrohte Unter¬ 
nehmen umfaßt den Versuch und die Vollendung, nicht auch bloße Vorbereitungshand¬ 

lungen. Ein solches Unternehmen der Verfügung kann darin bestehen, daß einer aus¬ 

ländischen Bank unmittelbar oder durch Vermittlung einer inländischen Bank die An¬ 
weisung erteilt wird, das bei ihr bestehende Markguthaben in ausländische Währung 

umzuwanbeln. Dieses Unternehmen wird im Inland oder doch gleichzeitig im In- und 

Ausland begangen und ist Deshalb auch dem Ausländer gegenüber strafbar (5 3 StGB.), 

wenn die Anweisung im Inland einer inländischen Bank behufs Übermittlung an die 

ausländische Bank erteilt wird, aber auch dann, wenn vom Auslande aus an die inländische 

Bank der Auftrag ergeht, die ausländische Bank zur Umwandlung anzuweisen, denn in 

diesem Fall wird die vom Ausland aus entwickelte Tätigkeit des Auftraggebers zunächst 
im Inland wirksam und die Maßnahme der inländischen Bank wird zu einem von dem 
Auftraggeber zu vertretenden Bestandteil seiner Handlung, der im Inland begangen 

ist. Beauftragt dagegen der Ausländer im Ausland die ausländische Bank selbst mit der 

Umwandlung seines Guthabens, ohne im Inland irgendwelche Tätigkeit in dieser Richtung 

zu entwickeln, so ist er nicht strafbar, auch nicht, wenn er seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthalt im Inland hat. 

3. Recht 17 365 Nr. 705. Ein Verstoß gegen die BR VO. v. 20. Januar 1916 liegt 
darin, daß ein inländischer Kaufmann über ein Guthaben im Ausland und in ausländischer 
Währung innerhalb des Betriebs seines Handelsgewerbes derart verfügt, daß er Schecks 
in deutscher Währung dafür erwirbt. Die Verfügung enthält aber gleichzeitig auch den 
Tatbestand der ### 1 Abs. 2, 10 Nr. 1 BRV0O. v. 6. Februar 1917, wonach über Forde¬ 
rungen in ausländischer Währung ohne Einwilligung der Reichsbank nur zugunsten einer 
Devisenstelle verfügt werden oder die Einziehung nur durch eine solche Stelle erfolgen 
darf. Hat der Verfügende die Schecks erlangt, fo ist das Vergehen vollendet, die Straf. 
barkeit wird nicht dadurch beseitigt, daß er die erlangten Schecks an eine Devisenstelle 
weitergibt. 

4. Jessen a. a. O. 187. Werden von einem Inländer zugunsten eines Ausländers 
bei einem inländischen Bankier Überweisungen oder Einzahlungen gemacht, so kann es 
nicht Sache des Bankiers sein, festzustellen, ob hierdurch die gesetzlichen Vorschriften ver¬ 
letzt worden sind. Er selbst darf solche Zahlungen ohne weiteres entgegennehmen, es 
sei denn, daß ihm tatsächlich bekannt ist, daß mit ihnen gegen die Bundesratsverordnung 
verstoßen worden ist. Nur dann würde er sich als Mittäter an dem Verstoß schuldig und 
strafbar machen. 

XXIV. Regelung der Einfuhr. 

1. 30, über das Derbot der Einfuhr entbehrlicher Gegenftände. 
Dom 25. Februar 1916. (Rsl. 111.) 

Wortlaut und Begründung in Bb. 2, 533.
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Erlaß bes Reichskanzlers (RAJ.) v. 26. März 1917. 

(Nachrichten für Handel usw. v. 31. 3. 17 Nr. 29.) 

In Interessentenkreisen scheinen Zweifel darüber zu bestehen, ob die Bewilligungen 
für Einfuhr, Ausfuhr oder Durchfuhr lediglich für diejenigen Gültigkeit haben, auf deren 
Namen sie ausgestellt sind, oder ob sie an dritte Personen abgegeben werden lönnen. 
Zur Vermeidung von strafrechtlichen Folgen und der Verwirkung dieser Bewilligungen 
wird darauf aufmerksam gemacht, daß die Bewilligungen nicht übertragbar sind. Um 
die Interessenten hierauf noch besonders hinzuweisen, werden künftig diese Bewilligungen 
den Vermerk enthalten: „Bewilligungen zur Einfuhr, Ausfuhr oder Durchfuhr sind nicht 
übertragbar.“ "6 

2. Bek. über die Negelung der Einfuhr. Vom 16. Januar 1917. 
(&GBl. 41) und Ausführungsvorschrift des Reichskanzlere von dem- 

selben Tage. (R##l. 42.) 

Wortklaut in Bd. 4, 668. 

Preuß. Berfügung vom 16. Jannar 1917, betr. Die Regelung der Einfuhr. (SMBI. 52.) 

Die Zolfftellen find auf die im heutigen MReich3-Gejeghlatt erfdiienene Belannı- 
madung über die Regelung der Einfuhr vom 16. Januar 1917 und die Ausführung. 
verordnung vom gleichen Tage hinzuweisen. Die Bekanntmachung will durch ein all¬ 
gemeines Einfuhrverbot von Ankäufen im Ausland abhalten und dadurch unsere Valuta 
gegen ein weiteres Sinken schützen. Demgemäß läßt sie die Durchfuhr frei. Auch ist es 
nicht unbedingt erforderlich, daß die Prüfung der Waren auf ihre Einfuhrfähigkeit und 
gegebenenfalls ihre Ausschließung von der Einfuhr schon beim Grenzeingangsamte er¬ 
folgt, die Bekanntmachung steht vielmehr der Abfertigung im Ansageverfahren oder mit 
Begleitzettel sowie der Weiterleitung der Postsendungen zur Abfertigung ins Innere 
nicht entgegen, auch wenn nach dem Inhalt der Waren=- oder Zollinhaltserklärungen 
die Ware voraussichtlich von der Einfuhr auszuschließen sein würde. 

Die Verordnung über das Verbot der Einfuhr entbehrlicher Gegenstände vom 
25. Februar 1916 (Röl. 111) und die auf Grund dieser Verordnung erlassenen Be¬ 
kanntmachungen des Herrn Reichskanzlers werden durch die gegenwärtige Bekannt¬ 
machung gegenstandslos; die anderen Ein= und Durchfuhrverbote, insbesondere die Be¬ 
kanntmachung, betreffend Ein- und Durchfuhr von Erzeugnissen feindlicher Länder, vom 
11./12. Februar 1915 bleiben bestehen. BVon Waren, deren Einfuhr auf Grund der 1 
und 2 der Ausführungsverordnung gestattet wird, ist der Zoll zu erheben. Im einzelnen 
gilt folgendes: 

I. Zur Bekanntmachung. 

Durch die #é 1 bis 4 der Bekanntmachung werden die 8# 1, 2, 139 und 167 Abf. 2 
des Vereinszollgesetzes geändert. Die Bekanntmachung gilt auch gegenüber den Erzeug¬ 
nissen der Vertragsstaaten und der meistbegünstigten Länder. Bezüglich der Einfuhr 
aus Luxemburg, Oslerreich=Ungarn, Bulgarien, der Türkei und den besetzten Gebieten 
ist nach den anliegenden Bestimmungen des Herrn Reichskanzlers zu verfahren. 

Zu § 1. 

Unter den „Grenzen“ sind im allgemeinen die Hoheitsgrenzen des Deulschen Reiches 
zu verstehen. Da indes an der Seegrenze die Dreimeilenzone sich nicht zollamtlich über¬ 
wachen läßt, so ist der Verkehr innerhalb der Dreimeilenzone einschließlich des Verkehrs 
auf den offenen Reeden frei zu lassen. Die Bekanntmachung ist also an der Seegrenze 

so zu handhaben, als ob die Grenze mit der Zollinie im Sinne des § 16 Abs. 2 V8G. zu¬ 
fammenfiele. Bei den Seemündungen ber Slüffe, bei Buchten, Hajjehn und Häfen if 

als Zollinic maßgebend die von Ufer zu Ufer laufende Linie, an ber bie offene Sce auf- 
hört und die Zollittaße im Sinne des § 17 V8G. beginnt. Die Zollausschlußgebiete und 
Freibezirke fallen danad) in ben Geltungsbereich der Belanntmadung.
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„Zuſtändige Behörde“ iſt der Herr Reichskommiſſar für Aus- und Einfuhrbewilligung 

in Berlin W 10, Lützowufer 6—8; j. 5 1 der Ausführungsverordnung. 

zu 8 2. " 
903 Nach 521 BZ. iit die Einfuhr zollpfliytiger Waren und berpadter zullfteier Waren 

auf der Zollftrage und während der Zollftunden ftrafftei, mern der Transport ohne Ab» 
weichung von der Zollstraße und ohne willkürliche Verzögerung der Bollftelfe zugeführt 
wirb. Diese Bestimmung gilt nunmehr für die gesamte Wareneinfuhr; nur die Einfuhr 
im Reife- und kleinen Grenzverkehr gemäß § 2 Nr. 1 der Ausführungsverordnung zu dieser 
Bekanntmachung in Verbindung mit $6 NT. 1,2, 6, 7, 8 de3 Zolltarifgejeges und $ 116 
WBG. darf sich außerhalb der Zollstraße bewegen. 

Konfiszierte Gegenstände sind, sofern sie bei freiwilliger Gestellung gemäß § 3 der 
Ausführungsverordnung anbietungspflichtig sein würden, den betreffenden Stellen zum 
freihändigen Ankauf gegen Zahlung des lbernahmepreises anzubieten; der gezahlte 

Übernahmepreis verbleibt bei konfiszierten Gegenständen dem betreffenden Bundesstaat. 

Ist eine konfiszierte Ware für keine von den erwähnten Stellen geeignet oder ist keine 

Stelle zum Erwerbe bereit, so ist die Ware nach den allgemeinen, für die Verwertung 

der Konfiskate geltenden Bestimmungen und zwar möglichst an Ausländer gegen Zahlung 

in ausländischer Valuta und unter der Bedingung der zu beaufsichtigenden Wiederausfuhr 

zu veräußern; einem inländischen Erwerber ist die Bedingung auszuerlegen, daß bie Ware 
nach dem Auslande verkauft und unter Aufsicht wieder ausgeführt werden muß. Ist eine 
Veräußerung unter diesen Bedingungen unausführbar, so ist beim Reichskommissar für 
Aus- und Einsuhrbewilligung die Erlaubnis zum Absatz nach dem Inland nachzusuchen. 

Zu § 3. 
* 139 des V80, sieht nur den Fall vor, daß die Zollstraße an einem Zollamte endet; 

+ #der Bekanntmachung trifft Vorsorge auch für den Fall, daß die Zollstraße nach einem 
Zollausschlußgebiet oder Freibezirk führt. Der Schiffsführer kann sich im letzteren Falle 
vor Bestrafung wegen Konterbande bewahren, wenn er über die Waren, die zur Ent¬ 
löschung bestimmt sind, der Zollstelle freiwillig binnen 24 Stunden nach der Ankunft 
ein Manifest gemäß § 75 V8G. übergibt. Die Zolsstelle entscheidet in diesem Falle über 
die Zurückschaffung oder Übernahme der Ware in der Regel auf Grund des Manifestes; 
die Entlöschung und Vorführung eines Packstücks zur Beschau ist nur zu verlangen, wenn 
sich die Zollstelle auf Grund des Manifestes noch kein Urteil über die Art der Ware 
bilden kann. 

II. Zur Ausführungsverordnung. 

Zu § 1. 

Die vom Herrn Reichskommissar für Aus- und Einfuhrbewilligung ausgestellten 
Einfuhrbewilligungsscheine sind dem Einführer abzunehmen und als Beleg bei den Ab¬ 
fertigungspapieren zu behalten, soweit nicht der Reichskommissar um die Rücksendung 
ersucht; bei der Einfuhr von Teilsendungen ist entsprechend zu verfahren, wie bei der 
Ausfuhr verbotener Waren in Teilsendungen. 

zu 82 

mache ich darauf aufmerkſam, daß kein Recht auf Einfuhr beſteht, die Geſtattung der 
Einfuhr vielmehr vom freien Ermeſſen der Zollbehörde abhängt. Dieſe iſt daher nicht 
verpflichtet, dem Einführer einen Grund für die Versagung der Einfuhrerlaubnis anzu¬ 
geben. Die Befugnis zur Erteilung der Bewilligung wird allen Zollstellen übertragen. 

Zu 8 2 Nr. 1. 
Kleidungsstücke und Juwelen, die am Körper getragen werden, würden unter # 6 

Nr. 6 des ZT. und demgemäß auch unter die Ausnahmebesugnis des § 2 Nr. 1 der 
Ausführungsverordnung fallen. Um zu verhüten, daß derartige Gebrauchsgegenstände, 
die im Auslande gekauft worden sind oder die eingebracht werden, um sie im Inlande zu 
verkaufen, durch Anlegen am Körper dem Einfuhrverbot entzogen werden, ist von der
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Befugnis zur Einlassung von Gebrauchsgegenständen, die am Körper getragen werden, 
mit Vorsicht Gebrauch zu machen. Wenn nach den Verhältnissen der betreffenden Ber 
sönlichkeit kein Verdacht befteht, daß die Reije dazu benupt wird, um den Gegenftand 
in das Inland einzubringen, wenn insbesondere anzunehmen ist, daß ber zurückkehrende 
Inländer den Gebrauchsgegenstand schon früher besessen und ihn nicht erst auf der letzten 
Reise im Ausland erworben hat, um ihn ins Inland mitzubringen, oder daß der an¬ 
kommende Ausländer den Gegenstand nicht ins Inland einführen will, um ihn dort zu 
verkaufen, fo ift Die Einfuhr in der Regel zuzulafjen, auch wenn Schmudgegenftände mit 
Cheljteinen ober echten Perlen befegt find und der Wert des einzelnen Stüdes mehr als 
200 M. beträgt. Ist bei der Abfertigung ein Oberbeamter anwesend, fo ift dDiefem die Ent. 
scheidung über die Zulassung oder Zurückweisung von Gegenständen, die am Leibe ge¬ 
tragen werden, vorzubehalten. 

Zu § 2 Nr. 2. 

Wenn Anzeichen hervortreten, daß die Einfuhr im kleinen Grenzverkehr über den 
persönlichen Bedarf der Grenzbewohner und den gewerblichen Bedarf der, für die Ver¬ 

sorgung des Grenzbezirks arbeitenden Handwerker ausgedehnt wird, so haben die Ober¬ 
zolldireklionen nach Benehmen mit dem Regierungspräsidenten Anordnungen zur Ein¬ 
schränkung dieses Verkehrs zu erlassen. 

In § 2 Nr. 3. 

Beim aktiven Veredlungsverkehr ist nur die Lohnveredlung zuzulassen und auch 
diese nur, wenn der Einführer sich verpflichtet, die Ware in bestimmter Frist wieder aus¬ 

zuführen. Geschieht die Veredlung nicht unter Zollüberwachung, so hat das Hauptzollamt 
ferner die Stellung einer Sicherheit zu fordern, deren Höhe nach dem Sachwerte zu be. 

stimmen ist. Wird die Ware nicht rechtzeitig wieder ausgeführt, so verfällt die Sicherheit 
und außerdem tritt Bestrafung nach § 134 ff. des V8G. ein. Anträge auf Gestattung eines 
aktiven Eigenveredlungsverkehrs sind an den Herrn Reichskommissar für Aus- und Ein¬ 
fuhrbewilligung zu verweisen. Beim passiven Veredlungsverkehr sind die veredelten Waren 
nur dann zur Wiedereinfuhr zuzulassen, wenn sie im Auslande keine erheblichen Zutaten 
erhalten haben; Zutaten von Edelsteinen und echten Perlen sind stets als erheblich an¬ 
zusehen. 

Der Ausbesserungsverkehr ist im allgemeinen wie der Lohnveredlungsverkehr zu 
behandeln; im kleinen Grenzverkehr richtet er sich nach § 2 Nr. 2. 

Bei Anträgen auf Wiedereinlassung von Juwelen als Rückwaren ist besonders sorg¬ 
fältig zu prüjen, ob die behauptete Ausfuhr wirklich stattgefunden hat und die Wieder¬ 
einfuhr wegen Nidhtabnahme der Ware wirklich notwendig geworben ift. ft Died aber 
zweifelsfrei nachgewiesen, so können auch Juwelen wieder eingelassen werden, um nicht 
den, an und für sich erwünschten Ausfuhrhandel mit diesen Waren zu schädigen. 

Zu § 2 Nr. 6. 

Solange die in den Erlassen vom 7. Juli v. J. — III 6036 — und 8. August v. J. 
— II1•.7222 — mitgeteilte Anordnung des Herrn Chefs des Feldeisenbahnwesens besteht, 
daß nur das eigentliche Militärgut im Sinne des $ 50 Nr. I und 2 der Militär-Trans- 
portordnung von der zollamtlihen Anmeldung und Beihau gemäß dem Erlaß vom 
24. März 1915 — III 2124 — befreit wird, steht das Privatgut der Militärverwaltung 
eisenbahn- und zollrechtlich dem Privatgut der gemeinnützigen Versorgungsgesellschaften 
gleich und es liegt kein Anlaß vor, bezüglich der Einfuhrfähigkeit einen Unterschied zwischen 
diesen beiden Arten von Privatgütern zu machen. Für das Privatgul der Militärver¬ 
waltung ist daher von der Befugnis des 3 2 Nr. 6 kein Gebrauch zu machen, sondern die 

Beibringung von Erlaubnisscheinen zu verlangen. ⸗ 

Zu 8§ 2 Rr. 9 
wird wegen der konsularischen Ausnahmescheine auf den Erlaß vom 27. Dezember v. J. 
— 111 12085 — betr. die Befreiung von der Ablieferung an die Zentral-Einkaufsgesell¬ 
schaft Bezug genommen.
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ze $ 3 

Der Herr Reidi3lanzler wird eine Lille der Waren mitteilen, die der Heeres- oder 
Morineverwaltung oder kriegswirtschaftlichen Stellen anzubieten sind. Die Zollstelle 

at nur zu prüfen, ob die vorliegende Ware ihrer Art nach unter diese Liste fällt; zu¬ 
treffendenfalls muß sie sie der betreffenden Stelle anbieten unter Angabe der Zahl und 
Art und Bezeichnung der Packstücke, des Roh- und Reingewichts, des Absenders und des 
Empfängers, gegebenenfalls unter Beisügung von Warenproben. Dagegen hat sich die 

Prüfung der Zollstelle nicht auf die Güte, den Zustand und den Wert der Ware zu er¬ 

slrecken; hierüber hat sich die Stelle, der die Ware angeboten wird, zutreffendenfalls auf 

Grund der empfangenen Proben selbst ein Urteil zu bilden. 

Von der lbernahme ab verwahrt die Zollslelle die Ware für Rechnung der über¬ 
nehmenden Stelle; sie hat darauf zu dringen, daß die letztere über die Ware so rasch wie 
möglich verfügt. Unter dem Inhaber des Gewahrsams ist der Warenführer im Sinne 

des Vereinszollgesetzes zu verstehen. 
Ordnet die Zollstelle die Rückschaffung der Ware an, so ist es Sache des Warenführers, 

die Rückschaffung zu bewirken; er hat sich wegen der Kosten der Rückschaffung an den 
Absender zu halten. 

In den Fällen, wo wegen mangelnder Einschwärzungsabsicht eine Ordnungsstrafe 

statt der Konterbandenstrafe festgesetzt oder von einer Bestrafung überhaupt abgesehen 

wird, ist die Ware bezüglich der Anbietung zum Ankauf oder der Rückschaffung so zu be¬ 
handeln, als wenn sie ordnungsmäßig zur Eingangsabfertigung vorgeführt worden wäre. 

Zu § 4. 

Der Tag der Annahme zur Beförderung ergibt sich aus dem Auflieferungsstempel 
des Frachtbriefs oder der Postbegleitadresse bzw. aus dem Datum des Konnossements 
vder des Ladeſcheins, ſofern gegen die Richtigkeit der Datierung der letzteren keine Be¬ 
denken obwalten. Daß die Ware an diesem Tage auch in das Beförderungsmittel, d. i. 
den Eisenbahnwagen oder das Schiff eingeladen worden ist, wird nicht gefordert. 

Zur Vermeidung von Schwierigleiten während der Übergangszeit hat der Herr 

Reichskanzler genehmigt, dag die Vorjlände der Zollämter bi zum Ablauf des dreiund- 
zwanzigsten Januar 1917 Waren Hereinlaffen dürfen, aud) wenn weder eine Einfuhr- 
bewilligung des Herrun Reichskommissars für Aus- und Einfuhrbewilligung beigebracht 
wird noch die Voraussetzungen des § 2 der Ausführungsverordnung vorliegen. Von dieser 
Befugnis ist ohne Engherzigkeit überall Gebrauch zu machen, wo berechtigte Verkehrs¬ 
interessen durch die alsbaldige, rücksichtslose Durchführung der Bekanntmachung geschädigt 
werden würden; in3befondere ift dafür zu forgen, daß während der Übergangszeit die 
Versorgung der größeren Städie und Industriebezirke mit Milch, Gemüse, Obst usw. 
und die Bezüge der Kriegsgesellschaften keine Stockung erfahren und leine Verstopfung 
der Eisenbahnanlagen eintritt. 

Die Ermächtigung bezieht sich nicht auf Waren, deren Einfuhr bereits auf Grund 
seitheriger Einfuhrverbote untersagt war. Es wird vorausgesetzt, daß die Vorstände der 
Zollämter von der Ermächtigung keinen Gebrauch machen, wenn nach den Um¬ 
ständen des Falles anzunehmen ist, daß der Einführende von dem Einfuhrverbot Kenntnis 
gehabt hat und bieses zu umgehen sucht. 

XXV. Bek., betr. Verbot der Ein- und Durchfuhr von Nubeln. 

Vom 17. März 1917. (Gl. 235.) 

18K.] 8 1. Die Ein- und Durchfuhr von auf Rubel lautenden Geldzeichen (Münzen, 
Banknoten, Kreditbiletten usw.) ist verboten. 

§ 2. Wer es unternimmt, der Vorschrift des § 1 zuwiderzuhandeln, wird mit 
Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis zur Höhe des doppelten Betrags 
der Geldzeichen, in bezug auf welche die strasbare Handlung verübt ist, bestraft. Sind 

Kriegsbuch. Bd. 5. 19
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mildernde Umstände vorhanden, so kann ausschließlich auf die Geldslrafe erkanni Werben. 
Bei ber Umrechnung ift der Rubel zu 2,16 Mark zu berechnen. 

In dem Urteil find die Geldzeichen, in bezug auf welde bie ftrafhare Handfuns 
verübt ift, einzuziehen, fofern fie dem Täter oder einem Teilnehmer gehören. 

$ 93 Das Verbot bes $ 1 findet feine Anwendung auf die Einfuhr von Muberr 
aus ben bejeßten Gebieten Rußlands unb auf die Einfuhr von Golbrubeln. Der Retchs- 
kanzler wird ermächtigt, von dem Verbote des $ 1 weitere Ausnahmen zuzulaffen. 

.. $4 Die Verordnung tritt am 19. März 1917 in Kraft. Der Reichskanzler b. 
fimmt den Tag des Außerkrafttretens. 

(Bel. XXVI, XXVII in Bd. 5, 279ff.) 

XXVIII. Bek. über ausländische Wertpapiere. Vom 22. März 1917. 
(RGBl. 260.) 

IK.] § 1. Der Reichskanzler kann anordnen, daß Wertpapiere, aus benen ein im 
Ausland ansässiger Schuldner hastet, oder durch die eine Beteiligung an einem im Ausland 
ansässigen Unternehmen verbrieft ist, einschließlich der Zeugniffe über die Beteiligung 
an ausländischen Aktiengesellschaften, sofern sie nicht bis zu einem in der Anordnung zu 
bestimmenden Termin an eine im Ausland ansässige Person oder Firma veräußert sind. 
dem Reiche gegen angemessene Vergütung überlassen werden müssen. 

Der Reichskanzler setzt die Vergütung und die sonstigen Bedingungen fest, unter 

denen die Überlassung zu erfolgen hat. Er kann weitere Ausführungsbestimmungen 
treffen, insbesondere bestimmen, wie die Überlassung durchzuführen ist, wenn sie nich! 
freiwillig vorgenommen wird. 

Er kann ferner bestimmen, daß Zuwiderhandlungen mit Geldstrafe bis zu zehntausen? 
Mark oder mit Gefängnis bis zu sechs Monaten bestraft werden. 

§ 2. Wertpapiere der im §& 1 bezeichneten Art dürfen nur durch die Vermitltlung 
der Reichsbank oder einer im Inland ansässigen Person oder Firma, die gewerbsmäßia 
Bankiergeschäfte betreibt, nach dem Ausland versandt oder überbracht werden. 

Personen oder Firmen, die im Inland ansässig sind, dürsen Wertpapiere ber im 
$ 1 bezeichneten Art, auch mern dieje ft fehon im Ausland befinden, nur durd, Bermitt- 
fung der im Ubi. 1 bezeinneten Stellen an eine im Ausland anfäflige Perfon oder Firma 
veräußern oder verpjänden. 

Jedermann ist verpflichtet, der vom Rocichskanzler zu bestimmenden Stelle auf 
Verlangen binnen einer von ihr festzusetzenden Frist über die Wertpapiere der im $ | 
bezeichneten Art, die ihm gehören oder sich in seinem Besitze befinden, genaue Auskunft 
zu erteilen. 

§ 3. Als Wertpapiere im Sinne dieser Verordnung gellen nicht: Zins-, Gewinn¬ 
anteil- und Erneuerungsscheinc, sowie Wechsel, Sched3 und fonftige Zahlungsmittel 
(5F2 der Bekanntmachung über den Zahlungsverkehr mit dem Ausland vom 8. Februar 
1917, RGBl. 106). 

8 4. Kauf und Anschaffungsgeschäfte, durch welche Wertpapiere der im & 1 be¬ 
zeichneten Art dem Reiche überlassen oder derartig überlassene Wertpapiere dem Über¬ 
lassenden zurückgegeben werden, sind von der Abgabe aus Tarifnummer 4 des Reichs¬ 
stempelgesetzes befreit. Desgleichen sind die mit der lerlassung der Wertpapiere ver¬ 
bundenen Geschäfte sowie Schriftstücke über solche Geschäfte auch in den einzelnen Bundes¬ 

staaten von jeder Stempelabgabe (Taxe, Sportel usw.) befreit. 
§ 5. Durch die Uberlassung von Wertpapieren der im $ 1 bezeichneten Art ai: 

das Reich wird die nach der Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 14. Dezember 1916 

(NGBI. 1387) an fich eintretende Verpflichtung zur Entrichtung de3 Reichsstempels 
gemäß Tarifnummer 1 C und 2b,c des Reichsstempelgesetzes noch nicht begründet. 

8 6. Zum Zwecke der Veschaffung von ausländischen Zahlungsmitteln oder von 
Forderungen oder Krediten im Ausland (Bekanntmachung vom 8. Februar 1917, X Bi.



Bel., betr. die Uberlassung ausländischer Wertpapiere an das Reich v. 22. Mai 1917. 291 

105) sind die Verwalter von Vermögensmassen aller Art auch dann befugt, die von ihnen 

verwalteten Wertpapiere der im & 1 bezeichneten Art zu veräußern oder in anderer Weise 

darüber zu verfügen, wenn diese Befugnis durch die für die Verwaltung des Vermögens 

moßgebenden Beslimmungen beschränkt oder ausgeschlossen war. 
Den Verwaliern von Vermögensmassen stehen gleich Inhaber eines slandesherr¬ 

lichen Hausguts, Familienfideikommisses, Lehen oder Stammguts oder die sonst zur 

Verwaltung eines der vorgenannten Vermögen berufenen Personen oder Stellen. 

3 7. Der Reichskanzler kann Ausnahmen von den Vorschriften dieser Verordnung 
zulassen. 
" N. 8. Wer es unternimmt, dem $ 2 zuwider Wertpapiere nad) dem Ausland zu 

überfenden oder zu liberbringen oder an eine im Alsland anfälfige Perfon oder Firma 
ja veräußern oder zu verpfänden, wird, jofern nidyt nad) anderen Strafgejepen eine 

höhere Strafe angedroht ift, mit Geldstrafe bis zu zehntausend Mark bestraft. Neben 

der Geldstrafe kann auf Gefängnis bis zu sechs Monaten erkannt werden. Auch können 
die Wertpapiere, auf die sich die strafbare Handlung bezieht, im Urteil für dem Staate 

versallen erklärt werden. 
Wegen der Zuwiderhandlung kann ein Deutscher auch dann bestraft werden, wenn 

er die Tat im Ausland begangen hat. 
8 9. Wer vorsätzlich einer gemäß $ 2 Abs. 3 an ihn ergehenden Aufforderung 

nicht oder nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist nachkommt oder bei der Auskunft 

wissentlich unrichtige oder unvollständige Angaben macht, wird mit Geldstrafe bis zu 
eintausendfünfhundert Mark oder mit Gefängnis bis zu drei Monaten bestraft. 

8 10. Diefe Berordnung tritt anı 24. März 1917 in Kraft. 
Der Reichalanzler beftiimmt, warn fie außer Kraft tritt. . 

Hierzu: 

Bet, des Reichstanzlers, betr. die Überlaffung ausländifcher MWert- 
papiere an das Neid. Bom 22. Mai 1917. (RGBl. 429.) 

IAK., Wertpap #. 22. 3. 17.] 1. Die nachstehend aufgeführten schwedischen, dänischen 
and [hweizerifchen Wertpapiere find dem Hteich zu überlafjen, jofern jie am 31. Mai 1917 
im Eigentume von deutschen, im Inland ansässigen Personen oder von Firmen stehen, 
die ihren Sitz in Deutschland haben. Von der Anordnung werden betroffen: 

A. Schwedische Wertpapiere: Staatsanleihen, Kommunalanleihen, Pfand¬ 
briese der schwedischen Reichshypothekenbank, der Hypothelenkasse der Städte 
Schwedens und der Stadthypothelenkasse des Königreichs Schweden jowie 
sonstige festverzinsliche Wertpapiere. 

B. Dänische Wertpapiere: Staatsanleihen, Stadt- und Kommunalanleihen, 
Eisenbahnobligationen, Psandbriese von Hypothekenbanken, Kreditkassen, Kredit¬ 
vereinen usw., Obligationen von Schiffahrtsgesellschaften, Banken und sonstige 
festverzinsliche Wertpapiere sowie Aktien der folgenden Gesellschaften: Ver¬ 
einigte Dampfschiffahrtsgesellschaft Kopenhagen, Kopenhagener Nationalbanl, 
Kopenhagener Privatbank, Laanc og Diskontobank, Dänische Landmandsbanr, 
Ostseeländische Eisenbahn, Grande Compagnie des Telegraphes du Nord, Dänische 
Zuckerfabriken. 

C. Schweizerische Wertpapiere: Obligationen des Bundes, der Kantone und 
Gemeinden, verstaatlichter Eisenbahnen sowie von Banken aller Art. 

2. Zwecks Überlassung an das Reich sind zunächst die bezeichneten Wertpapiere 
bis zum 15. Juni 1917 durch Vermittlung einer Reichsbankanstalt oder einer anderen Bank 
oder eines Bankiers dem Statistischen Bureau des Reichsschatzamts, Berlin W, Behren¬ 

straße 17, anzuzeigen, soweit sie nicht bereits daselbst zur Verfügung des Reichs gestelit 
sind. Dabei ist anzugeben, wo sich die Wertpapiere befinden. Im neutralen Ausland 
und in den verbündeten Ländern befindliche Wertpapiere unterliegen ebenfalls der An¬ 

19*
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zeigepflicht. Ferner ist anzugeben, ob und welche Pfandrechte oder sonstige Rechte Dritter 
an den Wertpapieren bestehen. 

Zur Anzeige verpflichtet sind die Eigentümer oder ihre gesetzlichen Vertreter, Ver. 
walter von Bermögensmaffen aller Art (8 6 Abf. 1 und 2 der Verordnung vom 22. März 
1917), Bevollmächtigte und sonslige Verfügungsberechtigte. 

3. Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnung werden mit Geldstrafe bis zu zehn¬ 
tausend Mark oder mit Gefängnis bis zu sechs Monaten bestraft. 

4. Die Bedingungen, unter denen die Überlassung an das Reich zu erfolgen hat, 
werden im Reichsanzeiger bekannt gemacht. 

5. Diese Anordnung tritt mit dem Tage der Verlündung I24. 5.1 in Kraft. 

XXKK. Bek. über die Bestätigurg von Schecks durch die Reichsbank. 

Vom 31. August 1916. (R#l. 985.) 

Wortlaut und Begründung sowie Erläuterungen in Bd. 3, 28öff. 

1. Michgelis, Leipz #. 17 572. Der auf den Scheck gesetzte Bestätigungsvermer! 
stellt sich als eine von der RB. ausgestellte Schuldverschreibung auf den Inhaber i. S. 
des § 793 BB. dar, zu deren Inverkehrbringen die nach § 795 erforderliche slaatliche 
Genehmigung durch die BR.erteilt ist. Es finden deshalb die Vorschriften der 38 793ff. 
Anwendung, soweit nicht die VO. Abweichungen vorschreibt. Demgemäß kann die RB. 
dem Inhaber der Schuldverschreibung nur solche Einwendungen entgegensetzen, welche 
die Gültigkeit der Ausstellung betreffen oder sich aus der Urkunde ergeben oder ihr un¬ 
mittelbar gegen den Inhaber zustehen. Von dem Deckungsverhältnisse zwischen dem 
Aussteller des Schecks und der RB., auf welches in dem Scheck Bezug genommen ist („aus 
meinem Guthaben"), ist die Einlösungsverpflichtung der RB. gegenüber dem Inhaber 
vollständig unabhängig. Zwar soll die RB. nach Art. 1 Abs. 5 der VO. „nur nach vor¬ 
heriger Deckung befugt sein“, den Scheck mit einem Bestätigungsvermerke zu versehen; 
aber diese Vorschrift betrifft nicht die „Gültigkeit der Ausstellung“, sondern bildet lediglich 
ein Gebot an die RB., dessen etwaige Nichlbeachtung die Wirksamkeit der Einlösungs¬ 
verpflichtung gegenüber dem Inhaber nicht berühren würde. 

2. Michaelis, Leipz #. 17 572. Hinsichtlich des Nachweises der Vorlegung finden 
nach Saß 2 daselbst die Vorschriften des 3 16 de3 Sched®. Anwendung. Daraus wird zu 
folgern sein, daß auch die Einlieferung in eine Abrechnungsstelle, bei der die RB. ver¬ 
treten ist (§ 11 ScheckG.), als Vorlegung genügt was sonst angesichts des Wortlautes 
des Bestätigungsvermerks (Einlösung „während der Geschäftsstunden") zweiselhaft sein 
könnte. 

3. Ablehnung der Ausdehnung des bestätigten Schecks. Schreiben des 
Staakssekretärs des Reichsschatzamts an den freien Ausschuß der allgemeinen Geuͤoſſen · 
schaftsverbände v. 26. März 1917 (Gen Bl. 1917. 149). Nach Benehmen ufw. sehe ich 
mich zurzeit nicht in der Lage, eine Ausdehnung der bestätigten Schecks in die Wege 
zu leiten, da die gegen die gegenwärtige Einschränkung solcher Schecks erhobenen Be¬ 
denken nicht als durchschlagend anerkannt werden können, andererseits aber gegen die 
beantragte Ausdehnung über die Reichsbank hinaus überwiegende Bedenken bestehen. 

Zweck des bestätigten Schecks ist die Einschränkung des Notumlaufs, nicht aber die 
Verdrängung anderer, ebenfalls die Bewegung baren Geldes ersparender Zahlungs¬ 
ersatzmittel. An sich sind die Giroüberweisung und die Hingabe gewöhnlicher Schecks 
einfachere und geeignetere Mittel zur Eindämmung des Banknotenverkehrs als der be¬ 
stätigte Scheck. Letzterer ist daher nur da am Platze, wo jene anderen Mittel ihrer Natur 
nach versagen müssen, insbesondere also bei solchen größeren Zahlungen, die Zug um 
Zug gegen eine Gegenleistung zu bewirken sind. Diese Lücke im Ausbau des bargeldlosen 

Zahlungsverkehrs auszufüllen, ist der bestätigte Scheck geeignet, sofern er dem Inhaber, 
wie dies bei den durch das Zentralnoteninstitut bestätigten Schecks der Fall ist, die Gewiß¬ 
heit der Einlösung durch den Bezogenen gibt.
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Kann hiernach der beslätigte Scheck kein Allhcilmittel zur Verringerung des Not¬ 

umlaufs sein, ist vielmehr sein Anwendungsgebiet notwendigerweise beschränkt, so ver¬ 

mag der bestätigte Reichsbankscheck, sowcit sich bis jetzt übersehen läßt, dem Verkehrs¬ 

bedürfnis vollauf zu genügen. Vorausgeseßt ist hierbei allerdings, daß die an den Reichs¬ 

giroverkehr angeschlossenen Anstalten und Firmen die bestätigten Reichsbankschecks nicht 

nur zur Abdeckung eigener Verbindlichkeiten in den dazu gekigneten Fällen verwenden, 

sondern auch — der an sie ergangenen Aufforderung entsprechend — ihrer Kundschaft 

auf Wunsch für deren Zahlungszwecke bereitwillig zur Verfügung stellen. Das Bedenken, 
daß lepterer Weg nicht den Vedürfnissen der Praxis gerecht zu werden scheine, vermag 
ich nicht als ausschlaggebend anzusehen. Selbst wenn den Banken und Kreditgenossen¬ 
schaften bei Benutzung der beflätigten Rcichsbankschecks mehr Schreib= und Buckungs¬ 

arbeit erwüchse, als bei Ausübung des von ihnen gewünschten eigenen Rechtes zur Schec¬ 

bestätigung, so würde dieser Umstand eine so schwerwiegende und bedenkliche Maßnahme. 

wie die Ausdehnung des Bestätigungsrechtes auf alle nach § 2 des Scheckgesetzes passiv 
schedsähigen Anstalten und Firmen, nicht rechtfertigen können. Es darf aber auch bezweifelt 
werben, ob die Abgabe eines bestätigten Reichsbanlschecks an einen Kunden, der den 
Betrag bar bezahlt oder sich auf scinem Vankkonto belasten läßt, der Bank oder Kredit¬ 
genossenschaft mehr Arbeit verursacht, als die Ausübung des Scheckbestäligungsrechts, 

da im letzteren Falle außer den Buchungs= und sonstigen Arbeiten des Schecks noch eine 
genaue Kontrolle über die Einhaltung der Vorlegungsfrist auszuüben ist und bei Ablauf 
der Frist oder bei Einlösung des Schecks weitere Arbeiten erforderlich sind. 

Abgesehen hiervon werden die Banken und Genossenschasten, wenn ihnen das 
Bestätigungsrecht versagt bleibt, die Abgabe bestätigter Reicksbanlschecks an ihre Kund¬ 
schaft der sonst erforderlichen Auszahlung größerer Varbeträge, die mit erheblicher Arbeit 
und einen gewissen Risiko verbunden ist, vorziehen. Die Benuzung des von der Reichs¬ 
bank empfohlenen Weges liegt also auch im eigenen Interesse der Banken und sonstigen 
Kreditinstitute. Der geringe Zeitverlust, den das nicht an den Reichsbankgiroverkehr 
angeschlossene Publikum unter Umsländen erlcidet, wenn es durch Vermittlung einer 
Bank oder Genossenschaft die Ausstellung eines bestätigten Reichsbankschecks beantragt, 
kann keine Rolle spielen, da der bestätigte Scheck zu bestimmten größeren, im voraus be¬ 
kannten Zahlungen verwendet werden soll und somit bei rechtzeiliger Beantragung der 
Empfang des bestätigten Schecks zu gehöriger Zcit sichergestellt ist. Ebenso lönnte ein 
ekwa in Frage kommender geringer Zinsverlust des Publikums gegenüber den mit der 
Einrichtung verbundenen Annehmlichkeit nicht ins Gewicht sallen. Der Regel nach wird 
aber überhaupt kein Zinsverlust entstehen, weil der Besteller des Schecks, von seltenen 
Ausnahmefällen abgesehen, noch am Tage der Bestellung den bestätigten Scheck durch 
Vermittlung seiner Bank oder Genossenschaft von der Reichsbank erhalten kann. Die 
erhöhte Benutzung des Reichsbankgirokontos ist aus allgemeinen Gründen durchaus 
erwünscht. Da die bestätigten Schecks an die Stelle von Barzahlungen treten sollen, die 
für die Banken und Genossenschaften, wie erwähnt, mit Gefahr und erhöhter Arbeit 
verlnüpft sind, so liegt auch kein gerechtfertigter Grund vor, die Vermittlung der Scheck¬ 
bestätigung nur gegen Vergütung zu besorgen. Auch mog dahingestellt bleiben, ob die 
Banken usw., wenn ihnen das Bestätigungsrecht verliehen würde, für die Bestätigung 
der auf sie gezogenen Schecks nicht auch eine Gebühr unter Hinweis auf die von ihnen 
übernommenen akzeptmäßige Haftung ihren Kunden in Rechnung stellen würden. 

Auch der Umstand, daß etwa in den Verkehr gelangende bestätigte Schecks mangels 
einer gesetzlichen Regelung der klaren und sicheren Rechtsgrundlage entbehren würden, 
würde die beantragte Ausdehnung des Bestätigungsrechts nicht rechtfertigen können. 
Der gedachte Umstand wird vielmehr dazu führen, daß die Beslätigung unterbleibt, wie 
denn auch bisher ein derartiges Versahren in Deutschland, soweit bekannt, nicht zur An¬ 
wendung gelangt ist. 

Jede Erweiterung des Schecksbestätigungsrechtes würde aber auch den schwersten 
Bedenken unterliegen. Wie bereits erwähnt, kann der bestätigte Scheck seinen Zweck er¬
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füllen, wenn der Inhaber die Gewißheit der Einlösung durch den Bezogenen hat. Diese 
Gewißheit fehlt überall da, wo die bezogene Anstalt oder Firma nicht den Anspruch auf 
unbedingte und weitbekannte Vertrauenswürdigkeit erheben kann. Da der Kreis der 
vertrauenswürdigen Bezogenen aber im Verordnungs- oder Verwaltungswege nicht 
festgestellt werden kann, würde das Bestätigungsrecht unterschiedslos allen passiv scheck¬ 
fähigen Anstalten und Personen verliehen werden müssen, obwohl die Einlösung nicht 
Überalk sichergestellt ist. Dem Publikum, das bestätigte Schecks in Zahlung nimmt, würden 
somit Enttäuschungen und Verluste nicht erspart bleiben; ein gewisses Mißtrauen gegen 
die ganze Maßnahme würde die Folge sein. Wenn das Publikum, wie wohl anzunehmen 
wäre, dazu übergehen würde, nur bestätigte Schecks solcher Anstalten und Firmen in 
Zahlung zu nehmen, die annähernd gleich vertrauenswürdig erscheinen wie die Reichs. 
bant, fo wirbe die Einrichtung dazu beitragen, die Madt und ben Einfluß diefer An- 
stalten und Firmen noch erheblich zu verftärfen und den auf Koften der Heineren Firmen 
sich vollziehenden Konzentrationsprogeß zu fördern. Died liegt nicht im öffentlichen 
Antereffe. 

Ded meiteren wäre, wenn man das Bestätigungsrecht ganz in die Hände privater 
Institute legen wollte, zu besorgen, daß dem Deckungserfordernis nicht überall in hin. 
reichender Weise Rechnung getragen würde, zumal in dieser Veziehung keine Kontrolle 
geübt werden kann. Überhaupt wäre der mißbräuchlichen Ausgabe und Verwendung 
bestätigter Schecks, insbesondere zu Kreditzwecken, Tür und Tor geöffnet. Die Abgabe 
von Scheckbüchern, die eine Anzahl bestätigter Schecks über bestimmte kleinere oder größere 
Beträge enthalten, gegen Bezahlung oder sonstige Deckung würde nicht gebindert werden 
können; hierauf abzielende Vorschläge sind bereits wieder aufgectaucht. Solche Schecks 
würden, wenn sie von ersten Banken bestätigt werden und durch eine besondere, dem 
Papiergeld ähnliche Ansstatiung gegen die Fälschungsgefahr ausreichend geschützt sind, 
voraussichtlich im Verkehr wie Banknoten oder Papiergeld als Zahlungsmittel von Hand 
zu Hand wandern, und zwar nach dem Ablauf der Vorlegungsfrist, da die bestäligende 
Bank sich auch nach diesem Zeitpunkt der Einlösung nicht entziehen könnte. Die Schaffung 
eines derartigen, nicht unter staatlicher Haftung und Kontrolle stehenden Privatpapier¬ 
geldes kann aber aus währungspolitischen und allgemeinen wirtschaftlichen Gründen 
nicht zugelassen werden. 

(Abschnitt XXX in Bd. 3, 292.) 

XXXlI. Bek. zur Erleichterung der Einzahlung auf Aktien usw. 

Vom 24. Mai 1917. (R#l. 431.) 

IBR.] 8 1. Bei der Errichtung einer Aktiengesellschaft sowie bei der Erhöhung des 
Grundkapitals kann die Einzahlung des auf die Aktien eingesorderten Betrags (5 195 
Abs. 3, 5 284 Abs. 3 HB.) auch durch einen von der Reichsbank bestätigten Scheck ober 
durch Gutschrift auf ein Konto bei der Reichsbank oder auf ein Postscheckkonto erfolgen; in 
einem solchen Falle ist statt der Erklärung über die bare Einzahlung die Erklärung abzugeben, 

daß der Betrag in der bezeichneten Weise durch Scheck oder Gutschrift eingezahlt ist. 
Statt der Erlklärung, daß der eingeforderte Betrag im Besitze des Vorstandes is, 

genügt die Erklärung, daß er in einem von der Reichsbank bestätigten Scheck oder in einer 
Gutschrift auf einem Konto bei der Reichsbank oder auf einem Postscheckkonto zur freien 
Verfügung des Vorstandes steht, die Verfügung insbesondere nicht durch Gegenforderungen 
beeinträchtigt ist. 

82. Die Borfchrifien des § 1 finden entsprechende Anwendung aus Kommandit¬ 
gefelfichaften auf Aktien (5 320 Abf. 3, 5 323 Abs. 2 HBB.) sowie auf Versicherungsvereine 
auf Gegenseitigkeit (z 22 Abs. 2, § 31 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes über si„ Ber- 

sicherungsunternehmungen vom 12. Mai 1901 — Rhl. 139). 
§ 3. Diese Verordnung tritt am 1. Juni 1917 in Kraft. Der Reichskanzler be¬ 

stimmt, wann sic außer Krast tritt. " 6
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Begründung. 
(Nordd Allgtg. v. 26. Mai 17 Nr. 144 2. Ausg.) 

Wird eine neugegründete Aktiengesellschaft zum Handelsregister angemeldek, 

so ift in der Anmeldung nach § los Abs. 3 des Bandelsgesetzbuchs die Erklärung abzu¬ 

geben, daß auf jede Aktie, soweit nicht anders als durch Barzahlung zn leistende Ein¬ 

lagen bedungen sind, der eingeforderte Betrag bar eingezahlt und im Besitze des Vor¬ 

Fandes tft; als Barzahlung foll dabei nur die Saklung in deutfchern Gelde, in Reichs» 

saffenfcheinen sowie in gesetzlich zugelassenen Noten deutscher Banken gelten. Ent¬ 
sprechendes schreibt das Handelsgesetzbuch auch für die Erhöhung des Grundkopitals 

einer Aktiengesellschaft sowie für die Gründung und die Napitalserhöhung einer Uom¬ 

manditgefellfhaft auf Aktien vor. Auf der gleichen Srundlage beruhen ferner die 

gesetzlichen Bestimmungen über den Gründungsfonds der Dersicherungsvereine auf 

Gegenseitigkeit. Für die Bareinzahlungen bei Gründungen und namentlich bei 

Mapitalserböhungen werden auch während des Krieges erhebliche Mengen von Um¬ 

laufsmitteln benötigt und dadurch dem Verkehr entzogen. Es erschien geboten, hier 

die Möglichkeit bargeldloser Jahlungen zu eröffnen, soweit dies geschehen kann, ohne 

daß in grundlegende Vorscheiften des Aktienrechts eingegriffen und die Sicherheit 

für das tatsächliche Dorhandensein des einzuzahlenden Aktienkapitals gefährdet wird. 

Der Bundesrat hat demgemäß eine Derordnung erlassen, durch welche der baren Ein¬ 

zahlung die Gutschrift auf ein Konto bei der Reichsbank und auf die Hostscheckkontos 
sowie die Sahlung durch einen von der RZeichsbank bestätigten Scheck gleichgestellt 

wird. Ist die Anmeldung durchgeführt, so bleibt es dem Dorstand überlassen, die bei 

dcr ZReichsbank oder auf ein Hostscheckkonto eingezahlten Gelder nnter fenier Der- 
antwortung auf andere ihm geeignet erscheinende Stellen zu übertragen. Es ist nicht 
ausgeschlossen, daß sich die Beteiligten zur Vermittlung einer Einzahlung auf die Mtien 
jsuch anderer Schecks als der bestätigten Reichsbankschecks bedienen; die Hingabe 

eines gewöhnlichen Schecks genügt aber als solche nicht, vielmehr muß sie dazu führen, 
daß der Zetrag bar in den Besitz des Dorstandes gelangt oder auf einem Konto bei 
der Reichsbank oder auf einem Hostscheckkonto gutgeschrieben wird. Als bare Ein¬ 
zahlung muß ferner ebenso wie die Fahlung in Reichskassenscheinen auch die Sahlung 

in Darlehnskassenscheinen angesehen werden; dies folgt schon daraus, daß die Darlehns« 
:affenfcheine im Darlehnskassengesetze für den Sahlungsverkehr und die Notendeckung 
den Reichskassenscheinen grundsätzlich gleichgestellt sind. Einer ausdrücklichen Bestim¬ 
mung hierüber bedurfte es daher nicht. 

XXXIL Bet, über die Zahlung des Bargebois bei Zwangsver- 
fleigerungen. Dom 24. Mai 1917. (RGDI. 432.) 

FER] 81. Einer Hinterlegung im Sinne des § 49 Abs. 3 und des § 65 Abs. 1 Satz 4 
des Gesetzes über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung (RG#Bl. 1893, 713) 
stcht die Einzahlung an die Gerichtskasse oder an eine von der Landeszentralbebörde be¬ 
Kimmie Kosse gleich. Eine Anweisung auf den eingezahlten Betrag steht einer Anweisung 
auf den hinterlegten Betrag (5 117 Abs. 3) gleich. 

#&#2. Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung (25. 5.7 in Kraft. 
Tor Reichskanzler bestimmt, wann sie außer Kraft tritt. 

Hierzu: 

vVreuß. Allg. Verfügung vom 12. Juni 1917 über die Zahlung des Bargebots bei Zwangb= 
bersteigerungen sowie über Änderungen der Kafjenorbnung. (JMBI. 191) 

I. Zur Ausführung der Verordnung des Bundesrats über die Zahlung des Bar¬ 
gedots bei Zwangsversteigerungen vom 24. Mai 1917 (Re Bl. 432) wird für die Dauer 
der Geltung dieser Verordnung bestimmt:
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1. Die nach § 1 der Verordnung in Verbindung mit 8 49 Abſ. 3 des Geſetzes über 

die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung zulässige Einzahlung des Bargebels 
an die Gerichtslasse kann nicht nur in bar bei dieser selbst, und zwar noch am Terminstage 
bis zur Terminsstunde, sondern auch durch Einzahlung oder Überweisung des Betrags 
auf das Postschecklonto der Gerichtskasse und außerdem bei Gerichtskassen, an deren Sitze 
sich eine Reichsbankanstalt mit Giroverkehr befindet oder die sonst an den Reichsbart. 
giroverkehr angeschlossen sind, durch Uberweisung des Betrages im Reichsbankgirowege 
sowie durch die Ubergabe eines bestätigten Reichsbankschecks (Allgemeine Verfügung 
vom 26. September 1916 — JMHl. 263 —) oder eines sonst zur Annahme geeigneten 
Schecks (Allgemeine Verfügung vom 20. Juni 1910 — JIl Bl. 217 — und Nr. 9 der Be, 
stimmungen vom 23. August 1913 — Im Bl. 320 —) geschehen. Die Gerichtskafse hat 
den Betrag ohne weitere Weisung anzunehmen, jedoch von der Einzahlung oder der 
Gutschrift auf ihr Konto unverzüglich Anzeige zu den Zwangsversteigerungsakten zu 
erstatten. 

2. Zu der im allgemeinen Interesse sehr erwünschten Hebung des bargeldlosen 
Verkehrs auch im Zwangsversteigerungsverfahren wird es beitragen, wenn die beteiligten 
Beamten (Vollstreckungsrichter, Gerichtsschreiber, Kassenbeamte) die Anwendung der 
Verordnung vom 24. Mai 1917 nach Kräften zu fördern sich bemühen. Insbesondere 
empfiehlt es sich, darauf hinzuwirken, daß von der Befugnis, das Bargebot bei der Gerichts¬ 
kasse einzuzahlen, möglichst häufig Gebrauch gemacht wird, und daß diese Einzahlung 
tunlichst durch llberweisung im Postscheck- oder im Reichsbankgiroweg erfolgt. Auch ist 
anzustreben, daß die den Beteiligten zukommenden Beträge ihnen regelmäßig im Post¬ 
schec= oder Reichsbankgirowege zugeführt werden. Im einzelnen wird folgendes 
angeordnet: 

A. Die Vollstreckungsrichter haben schon im Versteigerungstermine, gegebenen. 
falls auch im Terminc zur Verkündung des Zuschlagsbeschlusses, die Beteiligten, ins. 
besondere den Ersteher und die anwesenden Gläubiger, soweit an sie eine Zahlung aus 
dem Bargebote voraussichtlich zu leisten sein wird, oder ihre Vertreter, auf die Verordnung 
vom 24. Mai 1917 hinzuweisen und über die unter 1 angeführten Verwaltungsvorschriften 
in geeigneter Weise aufzulfäten. Die Mitteilungen der Beteiligten über ihr Pojtiched- 
konto, ihr Reichsbankgirokonto oder ihr Konto bei einem an den Poftichedverfehr oder, 
falls die Gerichtskasse Reichsbankgirokonto besitzt, auch an den Reichsbankgiroverkehr 
angeschlossenen Banlgeschäfte (Sparkasse) sind entgegenzunehmen und im Protokolle zu 
vermerken. 

B. Dem Vordrucke zur Ladung der Beteiligten zum Verteilungstermine (2Z. V. Nr. 17) 
ist unter Streichung des letzten Absatzes „Die UÜbersendung des einem Berechtigten usw.“ 
folgender Vermerk hinzuzufügen: 

Konto der Gerichtskasse: 

a) Postscheckkonto Nr. 

b) Reichsbankgirokontot) 

„Das Bargebot lann außer bar im Verteilungstermin auch bereits 
vorher an die Gerichtskasse eingezahlt werden. Durch diese Einzablung 
wird der Ersteher von seiner Berbindlichkeit, insbesondere auch von der 

Verpflichtung, das Bargebot von dem Zuschlag an mit — vier — v. H. 
zu verzinsen, befreit, wenn die Einzahlung im Verteilungstermine nach¬ 
gewiesen wird. Die Einzahlung an die Gerichtskasse kann auch durch Über¬ 
weisung oder durch Zahlung des Betrags auf das nebenbezeichnete Post¬ 
scheckkonto — oder Reichsbanlkgirokonton) — unter gleichzeitiger Benach¬ 
richtigung des Gerichts von der Überweisung oder Zahlung/erfolgen. Do 
im Postscheckverkehr einige Tage bis zur Benachrichtigung der Gerichtskasse 

1) Im nicht zutreffenden Falle zu streichen.
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von der Gutschrift verstreichen, ist es erforderlich, die Einzahlung oder Über- 

weisung auf das Postscheckkonto rechtzeitig vor dem Verteilungstermin zu 
bewirken. 

Der Ersteher wird auch durch Hinterlegung von seiner Verbindlichkeit 
befreit, wenn die Hinterlegung und die Ausschließung der Rücknahme im 
Verteilungstermine nachgewiesen werden. 

Wünscht ein Empfangsberechtigter die Auszahlung des auf ihn ent¬ 

fallenden Anteils an dem Bargebot im Postscheckverkehr — oder Reichs¬ 

bankgiroverkehr — auf sein Konto bei einem Postscheckamte, bei einer Reichs¬ 
bankanstalt oder bei einem an den Postscheckoerkehr — oder den Reichs¬ 
bankgiroverkehr — angeschlossenen Bankgeschäfte (Sparkasse), so ist dies, 
soweit die nötigen Angaben nicht schon in dem Versteigerungstermin oder 
in dem Terminc zur Verkündung des Zuschlags gemacht sind, rechtzeitig, 
spätestens im Verteilungstermin, unter genauer Bezeichnung des Kontos 
zu beantragen. 

Erscheint ein Berechtigter im Termine nicht, so wird ihm der im Ver¬ 
teilungsplane zugeteilte Betrag, wenn er nicht eine andere Art der Aus¬ 
zahlung beantragt, im Reichsbankgiro- oder Post=Uberweisungs-= und Scheck¬ 
verkehr ausgezahlt.“ 

Bis zur endgültigen Abänderung des Vordrucks 2. V. Nr. 17, die besonders an¬ 

geordnet werden wird, ist der Ladung ein roter Aufklebezettel mit dem obigen Inhalte 

beizufügen. 
C. Im Verteilungstermin ist der Erjtcher bei der Führung des Nachweises der 

erfolgten Zahlung oder Überweisung des Bargebots an die Gerichtskasse von den beteiligten 
Beamten nach Möglichkeit zu unterslützen. Insbesondere ist im Falle der Verzögerung 
der Benachrichtigung von der Gutschrift bei der Gerichtskasse oder der Reichsbankstelle 
in geegneter Weise nachzufragen. 

Ist das Bargebot bei der Gerichtskasse eingezahlt, so wird, von besonderen Aus¬ 
nahmesällen abgesehen, der Teilungsplan nicht durch Zahlung, sondern durch Erteilung 
von Anweisungen auf den eingezahlten Betrag (§ 1 Satz 2 der Verordnung vom 24. Mai 
1917 in Verbindung mit § 117 Abs. 3 des Gesetzes über die Zwangsversteigerung und 
die Zwangsverwaltung) auszuführen sein. 

3. Die an die Gerichtskasse bar gezahlten oder ihr in Postscheck- oder Reichsbank. 
giroverkehre zugeführten Gelder sind gemäß der der Kasse in Reinschrift zuzujertigenden. 
Anweisung des Vollstreckungsrichters an die namhaft gemachten Empfangsberechtigten 
zu zahlen. Soweit nicht, wie dies in der Regel der Fall sein soll, die Anweisung des Voll¬ 
streckungsrichters auch das Nähere über die Art und Weise der Auszahlung enthält, hat 
die Kasse die Zahlung unter Beachtung der allgemeinen Bestimmungen, insbesondere 
über die Ausnutzung des Scheck= und Giroverkehrs, auszuführen. Bei der zunehmenden 
Einbürgerung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs haben die Gerichtskassen davon abzu¬ 
sehen, sich vor dem Verteilungstermine besondere Barmittel zur Auszahlung an die Be¬ 

rechtigten zu beschaffen, sofern nicht mit Sicherheit zu erwarten ist, daß eine bare Aus¬ 
zahlung verlangt werden wird. Regelmäßig ist jedoch die Auszahlung im Wege des Post¬ 

scheck- und Überweisungsverkehrs oder im Reichsbankgiroverkehr anzustreben. 
4. Die vorstehenden Beslimmungen über die Einzahlung oder Auszahlung des 

Bargebots gelten sinngemäß auch für den Erlös, der sich aus einer selbständigen Ver¬ 
wertung einer Forderung oder einer beweglichen Sache gemäß § 65 des Gesetzes über 
die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung ergibt. 

5. Die in Betracht kommenden Gelder sind von der Gerichtskasse nach den Vor¬ 
schristen über solche Verwahrgelder zu behandeln, die nicht unmittelbar der Justizhaupt¬ 
kasse zu überweisen sind. Der § 51 Abs. 5 KassO. findet auf sie keine Anwendung. 

II. Die Kassenordnung vom 28. März 1907 (Im Bl. 126) wird, wie folgt, geändert: 
I. Der # 51 Abs. 2 erhält solgende Fassung:
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Die baren Verwahrgelder einſchließlich der Gutſchriften von Berwahrgeldern 
auf dem Postscheck- oder Reichsbankgirokonto gehören zum Kassenbarbestande, sind 
mithin auch ungetrennt von den übrigen Kassengeldern gemäß § 67 aufzubewahren. 

Insoweit die Verwahrgelder in Wertpapieren bestehen, sind sie bei allen 
Kassen unter gemeinschaftlichen Verschluß des Rendanten und Kontrolleurs (Ku. 
rators — $ 95) zu nehmen. 

2. In dem Muster Nr. 28 a (Kassenabschlußbuch) — Allgemcine Verfügung vom 
15. April 1914 (IMBl. 480) — werden 

a) in Spalte 10 die Uberschrift dahin geändert: 
„Nach Abzug des Vetrags Spalte 9 bon dem Betrage Spalte 4 verblelden“ 

b) in Spalte 12 die Worte „Von dem Kassenbarbestande entfällt" durch die 
Worte „Von dem Gesamtbetrage der Spalten 10 und 11 entfallen“ ersezzt. 

3. In dem Muster Nr. 31 (Bestandsnachweisung) ist 

a) hinter „bleibt Kassenbestand M. ....Pf.” einzufchalten: 
„Dazu Gejamibetrag der baren Verwahrgelder ........ M. ....B. 

b) hinter „NReich3bant in Höhe von ........ M. . . Pf.“ zuzusetzen: 
„beim Boftihedamt in Höhe von ........ M. . . . . Pf.“ 

XXXIII. Kriegssteuergesetze. 

1. Gesetz über vorbereitende Maßnahmen zur Besteuerung der 
Kriegsgewinne. Vom 21. Dezember 1915. (NGDI. 837.) 

Worklaut und Begründung in Bd. 2, 238ff. 

Literatur. 

Nachtrag zu der Nachweisung in Bd. 2, 249; 3, 295. 

: Michaelis, Die Rechtsverhältnisse an der Sonderrüdlage zur Sicherung der Striege- 
gewinnsteuer. Gruchots Beitr. 61 410ff. 

83. 

Geschäftsgewinn. 

1. Allgemeines. 

Erläuterung a bis 1 in Bd. 2, 252ff., g bis k in Bd. 3, 297. 

1) Rücklage und Tantieme. 

(e bis 4 in Bd. 3, 298, ½ in Bd. 4, 787.) " 
€. Weisbart und v. Krause veröffentlichen in IW. 17 346 Entgegnungen und 

Erwiderungen im Anschluß an ihre früheren in Bd. 4, 787 mitgeteilten Ausführungen. 

§ 5. 

Bad. Zoll= und Steuerdirektion (zimmermann, Erörterung von Zweifelsfragen aus 
dem Besitz= und Kriegssteuergesetz lin: „Gesetz über die Sicherung der Kriegssteuer" 11). 
Der durchschnittliche frühere Geschäftsgewinn der juristischen Personen ist — abgesehen 
von neugegründeten Gesellschaften — gemäß § 5 Abs. 1 des Gesetzes über vorbereitende 
Maßnahmen zur Besteuerung der Kriegsgewinne nach den Ergebnissen der fünf den 

Kriegsgeschäftsjahren vorangegangenen vollen Geschäftsjahre zu berechnen (vgl. 8 24 
Abfs. 1letzter Satz der AB. zum KrSt G.). Geschäftsergebnisse von weniger als 12 Monaten 
(lbergangsgeschäftsjahre) dürfen nicht in den Durchschnittszeitraum einbezogen werden, 
sondern sind aus der Durchschnittsbercchnung auszuschalten. Hiernach hat die Gesell¬ 
ichaft &, deren Geschäftsjahre bis zum 30. Juni 1912 vom 1. Juli bis 30. Juni liefen und 
seit 1. Januar 1918 mit den Kalenderjahren zusammenfallen, die Geschäftsergebnisse der¬



Bei. üb. vorbereitende Maßnahme zur Besteuerung der Kriegsgewinne v. 24. Dez. 1915. 299 

zenigen Abschlüsse der Durchschnittsberechnung zugrunde zu legen, welche die Zeit vom 

1. Xufi 1908 6i3 30. Juni 1912 und die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 1913 umfassen. 

Ss. 
Die Sperre. 

(Erläuterung 1, 2 in Bd. 2, 256f.; 3 bis 14 in Bd. 3, 3025.) 

11 u. Michaelis a. a. O. 413. Die Sonderrücklage ist ein echter Reservesonds, 

der von einem Teile des Gewinns eines Kriegsgeschäftsjahres zur Deckung einer mög¬ 
licherweise später eintretenden Ausgabe, nämlich der Zahlung der Kriegsgewinnsteuer, 
gebildet wird. Daß ihre Anlage in bestimmten Werten und ihre getrennte Verwaltung 
vorgeschrieben ist, bildet, wie wir gesehen haben, keine wesentliche Abweichung von den 

im Hardelsgesetzbuche vorkommenden Rücklagen, da bei diesen eine derartige Maßregel 
zwar nicht geseblich vorgeschrieben ist, aber durch Satzung oder Generalversammlungs¬ 

beschluß angeordnet werden kann. Dagegen enthält die Vorschrift, daß die Sonderrücklage 
für die Kriegsgewinnsteuer der freien Verfügung der Gesellschaften entzogen ist, un¬ 
zweifelhaft eine wesentliche Abweichung von den für die anderen Rücklagen bestehenden 
Vorschriften, die lediglich eine den Gesellschaftsorganen obliegende, auch unter Straf¬ 
schut gestellte Verpflichtung aufstellen, aber eine Verfügungsbeschränkung nach außenhin 

nicht begründen. Die Vorschrift war in dem von den verbündeten Regierungen vorge¬ 

legten Entwurfe des Gesetzes nicht enthalten, ist vielmehr erst von der Kommission (dem 

verstärkten Haushaltsausschusse des Reichstags) hinzugefügt worden, und zwar zu dem 
ausgesprochenen Zwecke, die Zweifel zu beseitigen, welche darüber bestehen könnten, 
ob nicht ohne diese Vorschrift die Verpfändung der für die Sonderrücklage anzuschaffenden 
Wertpapierc zulässig sein würde. Die Bestimmung hat jedoch eine über diesen Zweck 
zinausgehende Bedeutung. Eine Verfügung über die Wertpapiere ist nicht nur in einer 
Lerpsändung, sondern auch in einer Veräußerung enthalten, und die Bestimmung be¬ 
deutet deshalb ein Veräußerungsverbot, und zwar ein solches im Sinne des § 135 BOB., 
das nur den Schuß einer bestimmten Person, nämlich des Reichsfiskus bezüglich der für 
ihn etwa durch das beabsichtigte Kriegsgewinnsteuergesetz entstehenden Steuerforderung, 
bezweckt. Eine Veräußerung der Papiere und eine Verpfändung würde deshalb gegen¬ 
über dem Reichsfiskus unwirksam sein, soweit nicht die entsprechend anzuwendenden 
Vorschriften zugunsten derjenigen, welche Rechte von einem Nichtberechtigten herleiten, 
entgegenstehen. Danach kann ein Dritter durch gutgläubigen Erwerb unter Ubergabe 
der Bapiere das Eigentum daran erwerben ($ 332 BGB); ebenfo aber aud) ein Pfand- 
recht (5 1207). Eine der Vorschrift zuwider durch die Gesellschaftsorgane erfolgende Ver¬ 
»fändung der Papiere ist deshalb, wenn die Papiere dem Pfandgläubiger übergeben 
werden und dieser sich zur Zeit der Übergabe im guten Glauben befindet (also nicht weiß, 
daß die Papiere zur Sonderrücklage gehören), auch gegenüber dem Reichsfiskus wirksam. 

Die vom Abg. Schiffer bei der zweiten Lesung des Gesetzes im Rcichstage gemachte Be¬ 
merkung, der Reichssiskus sei in der Lage, Klage auf Herausgabe gegen den Dritten zu 
erheben, trifft deshalb auf diesen Fall nicht zu. 

14 b. Michaelis a. a. O. 415. Aus § 135 Abs. 1 Satz 2 Be., demzufolge eine 
Verfügung, die im Wege der Zwangsvollstreckung oder der Arrestvollziehung erfolgt, 
der rechtsgeschäftlichen Verfügung gleichsteht und sonach gegenüber den Personen, deren 
Schutz das Veräußerungsverbot bezweckt, unwirksam ist, folgt, daß auch eine Pfändung 
der die Sonderrücklage bildenden Wertpapiere durch Gläubiger der Gesellschaft gegen¬ 
ber dem Reichafistus unmwirkam ift. 

14c. Michaelis a. a. O. 415. Aus der Vorschrift, daß die Sonderrücklage der 
freien Verfügung der Gesellschaften entzogen ist, ist gefolgert worden (Korsch, JW. 

16, 628), daß die Gesellschaften überhaupt nicht Eigentümer der Sonderrücklage feien, 
das Eigentum daran vielmehr dem Reichsfiskus zustehe. Diefe Auffaffung hat aber keine 
Berechtigung. Eine Entziehung einzelner in dem Eigentum enthaltener Befugnisse,
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auch des Verfügungsrechts, bedeutet keineswegs eine Entziehung des Eigentums seltst. 
das die rechtliche und tatsächliche Herrschaft über die Sache in ihrer Gesamtheit darstellt. 
Auch der Gemeinschuldner bleibt Eigentümer der zur Konkursmasse gehörigen Sachen 
obwohl das Verfügungsrecht ihm entzogen ist und von dem Konkursverwalter ausgeũbi 
wird ($ 6 KO.). Noch weniger kann von einem Verluste des Eigentums durch ein Ver¬ 
äußerungsverbot die Rede sein, welches zwar dem Eigentümer die Verfügung über die 
Sache verwehrk, ohne aber das Verfügungsrecht seiner Substanz oder auch nur seiner 
Ausübung nach auf einen anderen zu übertragen. Denn daß der Reichssiskus nicht be¬ 
fugt ist, seinerseits über die Rücklage zu verfügen, ergibt sich aus dem Gesamtinhatte des 
Gesetzes. Er kommt lediglich in Betracht als Gläubiger einer möglicherweise in Zukunft 
entstehenden Forderung, zu deren Sicherheit die Wertpapiere dienen sollen, ohne daß 
ihm auch nur ein Recht auf den Besitz der Wertpapiere gegeben ist, die vielmehr in der 
Verwahrung der Gesellschaft verbleiben. Seine Forderung geht auch nicht einmal auf 
Übereignung der Wertpapiere, sondern, soweit sie überhaupt entsteht, auf Geld, und ee 
ist nur (wie bereits bei Erlaß des Sicherungsgesetzes in Aussicht genommen war) durch, 
das Kriegssteuergesetz (3 32) den steuerpflichtigen Gesellschaften nachgelassen, bei Ent¬ 
richtung der Steuer Kriegsanleihewerte an Zahlungs Statt zu geben. Wenn Korsch zur 

Stütze seiner Ansicht auf die Beschlagnahme= und Enteignungsverordnungen des Bundes¬ 
rats hinweist, so wird durch diese seine Ansicht gerade widerlegt, da in ihnen die Beschlag¬ 

nahme, welche dem Eigentümer zwar die Verfügung entzieht, aber das Eigentum beläßt, 
streng unterschieden wird von der Enteignung, durch die erst das Eigentum dem bisherigen 
Eigentümer entzogen wird und auf denjenigen, zu dessen Gunsten die Enteignung erfolgt, 
übergeht. 

Zu weit geht aber auch Hachenburg (a. a. D.), wenn er meint, die Sonderrüd- 
lage fei nur noch formale Eigentum ber Gefellfhaft, in Wirllidjfeit werde fie von der 

Gesellschaft lediglich als eine Treuhänderin für fremde Rechnung, nämlich für den Fiskus, 
aufbewahrt, und der Fiskus habe deshalb im Falle des Konkurses der Gesellschaft ein 
Aussonderungsrecht. Ein solches Aussonderungsrecht hat allerdings das Reichsgericht 
zugelassen für Sachen, die dem Gemeinschuldner lediglich zur Sicherung für eine For¬ 
derung von einem Dritlen übereignet worden sind, indem es ausgeführt hat, daß solche 
Sachen wirtschaftlich ein Vermögensbestandteil des früheren Eigentümers geblieben 
find und deshalb nicht materiell und wirtschaftlich zum Vermögen des Gemeinschuldners 
„Lehören" (5 35 KO.). Die Sonderrücklage ist aber wirklschaftlich nach wie vor Bestandteil 
des Vermögens der Gesellschaft; dieser fließen nicht nur die Zinsen der Wertpapicre zu, 
sondern auch die Vorteile der Werterhöhung, wie sie andererseits auch die Gefahr der 
Wertverminderung durch Kursverluste trägt. Ein Aussonderungerecht des Fiskus im Falle 
eines Konkurses der Gesollschaft wird also nicht anerkannt werden können. In Frage 
könnte nur kommen, ob etwa der Reichssislus in solchem Falle abgesonderte Befriedigung 
nach Maßgabe ber 85 4755. KD. verlangen könnte. Auch diefe Frage wird aber verneint 
werden müssen. Ein Recht auf abgesonderte Befriedigung steht nach § 49 Nr. 2 KO. u. a. 
denjenigen zu, welche ein gesetzliches Pfandrecht an gewissen Gegenständen haben. Solchen 
Pfandrechten, wie fie im BGB. und im HGB. für gervijfe Forderungen gegeben find, 

wird aber ein bloßes Veräußerungsverbot, das zum Schutze einer bestimmten Person 
erlassen ist, auch wenn es, wie im vorliegenden Falle, zur Sicherung einer Forderung 
dieser Person dient, nicht ohne weiteres gleichzustellen sein. Das Sicherungsgesetz hat 
es unterlassen, das Recht des Reichssiskus an der Rücklage als ein gesetzliches Pfandrecht 
auszugestalten oder durch die Bezeichnung desselben als Pfandrecht auf die gesetzlichen 

Bestimmungen über Pfandrechte hinzuweisen. Dem Reichsfiskus steht daher auch nicht 
ein Verkaufsrecht an den Wertpapieren nach Maßgabe der 56 1228ff. BGB. nad, Ein- 

tritt der Fälligkeit seiner Forderung zu.
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15. Rücklage und Einkommensteuer. 

(Erläuterung a bis g in Bd. 3, 305, 306.) 

h) Michaelis a. a. O. 417. Die Sonderrücklage ist tantieme- oder einkommen¬ 

üeuerpflichtig. 
i) PrO W. VI, Gesu R. 18 200. Die Sonderrücklage ist ein gesetzlicher Reserve¬ 

jonds, ähnlich dem, der ben Altiengeſellſchaften durch § 262 des 962. vorgeſchrieben 
ii. Von diesem unterscheidet sich die Sonderrücklage nur dadurch, daß ihr nach dem Gesetze 

vornehmlich bestimmte Aktiva gegenüberstehen sollen, weil fie getrennt von dem sonstigen 
Vermögen zu verwalten und in Schuldverschreibungen des Deutschen Reichs oder eines 

Bundesstaats anzulegen ist (3 8 Abs. 1 des Gesetzes über vorbereitende Maßnahmen usw.). 
Insoweit sich aber bei der Aufstellung einer späteren Bilanz ein Kursverlust an jenen 

Anlagen ergibt, steht auch der Sonderrücklage die Gesamtheit der übrigen Aktiva gegen¬ 
über (Stenographische Berichte des Reichstags, 24. Sitzung v. 20. 12. 1915 Seite 496). 

Mit dem gesetzlichen Reservefonds der Aktiengesellschaft hat die Sonderrücklage es auch 

gemein, daß sie durch den Verlust in einem späteren Kriegsjahr sich in sich selbst verzehrt, 
und zwar bei der Aktiengesellschast noch vor dem gesetzlichen Reservefonds. Schon ein 

Mindergewinn in einem späteren Kriegsjahr verringert ohne weiteres zu einem ent¬ 
sprechenden Teil auch die Sonderrücklage (3 8 Abs. 4 a. a. O.). Mit Recht hat deshalb 

auch der Reichsschatzsekretär in den Kommissionsverhandlungen wiederholt seiner Meinung 

dahin Ausdruck gegeben, daß die Sonderrücklage der Gewerbesteuer unterliege (Kom¬ 

missionsbericht S. 16 u. 19). 

k) Bad Rpr. 17 78 (Bad VerwGhof.). Im vorliegenden Falle konnte es an sich 

im die bei der Veranlagung der Kl. nach dem Stand vom 1. April 1916 zu berüdjichtigende 
Bilanz vom 31. Oktober 1915 die Einstellung der Sonderrücklage für Kriegssteuer noch 
gar nicht in Betracht kommen, da das die Bildung der Sonderrücklage anordnende Gesetz# 
über vorbereitende Maßnahmen zur Besteuerung der Kriegsgewinne (Sicherungsgesetz) 
erst am 24. Dezember 1915 erlassen worden und am 28. Dezember 1915 in Kraft ge¬ 
treten ist. Der Sonderrücklagebetrag, der nach Maßgabe dieses Gesetzes nachträglich 
unter den Gewinnverteilungsposten besonders benannt wurde, war daher lediglich ein 
Zeil des Überschusses des Geschäftsjahres vom 1. November 1914 auf 31. Oktober 1915, 
der nach Art. 5 Abs. 1 A ll Satz 2 Einl St=G. als steuerbares Einkommen der Kl. zu gelten 
hat. Durch die nachträglich dafür eingeführte Bezeichnung lonnte diese Eigenschaft natür¬ 
lich nicht verändert werden. Auch soweit mit Rücksicht auf die Veranlagung nach dem Stand 
vom 1. April 1916 dieser Posten zu inzwischen erlassenen und in Kraft getretenen Geset 
vom 24. Dezember 1915 in Beziehung gesetzt wurde, blieb sein Betrag ein Teil des bilanz¬ 
mäßigen stcuerbaren Einkommens (58 3, 4, 8 Sicherungs Ges.). Der Gerichtshof hat keinen 
Anlaß, seine darüber in dem Urteil v. 7. November 1916 ausgesprochene grundsätliche 
Auffassung zu ändern (vgl. Bad Npr. 17, 7). 

1) Bad Verw Ghof. (Zimmermann a. a. O. 12). Das Gesetz v. 24. Dezember 1915 
ist kein Steuergesetz, sondern ein Sperrgesetz als Vorbereitung für ein erst später zu er¬ 
lassendes Steuergesetz. Cs will keine Steuerschuld begründen, sondern die Gesellschaften 
mit Rücksicht auf die in Aussicht stehende künftige Besteuerung der Kriegsgewinne zur 
Ansammlung von Vermögen anhalten, um die durch Zahlung der künftig von ihnen zu 

fordernden Steuer etwa erwachsenden Schwierigkeiten zu vermeiden. Hiernach kann 
keine Rede davon sein, daß der gebildeten Kriegssteuer=Sonderrücklage ein Anspruch 
des Reichssislus in gleicher Höhe gegenübersteht und sich die Rücklage mithin als wirkliche 

Gesellschaftsschuld, als ein echtes Passivum darstellt. Der dem Kriegsgewinnsteucrlonto 
zugewiesene Betrag bildet einen Kapitalsonds für Leistung von Ausgaben, die auf Grund 
einer mit Wahrscheinlichleit in naher Zukunft zu erwartenden Zahlungsverbindlichkeit 

aufgewendet sein werden. Eine aus dem Gewinn gezogene Rücklage für künftige Zwecke 
is aber als echter Reservefonds anzusehen, webei es keinen Unterschied ausmacht, ob der 
Betrag freiwillig oder auf Grund einer gesetzlichen Verpflichtung zurückgelegt worden
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ft. Alerdings ist diese Sonderrücklage der freien Verfügung der Kl. entzogen. Auch sollen 
der Rücklage in Abweichung von der für den gesetzlichen Reservefonds geltenden NRegei 
bestimmte Aktiva gegenüberstehen, weil sie getrennt von dem sonstigen Vermögen zu 
verwalten und in Schuldverschreibungen des Deutschen Reichs oder eines Bundesslaats 
anzulegen ist. Aus dieser Verfügungsbeschränkung kann aber nicht gefolgert werden 
daß die Rücklage aus dem Vermögen ausgeschieden wäre. Ihr wirtschaftlicher Werr 
bleibt der Gesellschaft erhalten.“ Die Entscheidung hat auch Bedeutung für die Fest¬ 
stellung des Mehrgewinns der Gesellschaft. Ist die Sonderrücklage eine echte Rücklage, 
so bildet sie auch einen Bestandteil des Geschäftsgewinnes, darf also nicht an diesem in 
Abzug gebracht werden. 

m) Maatz, Pr VerwBl. 38 326. Zur Begründung der Steuerpflicht der Sicherungs. 
rücklage darf nicht mit einem Geschenk an die Aktionäre operiert werden für den Fall, 

daß ein steuerfreier Überschuß aus der Rücklage, vielleicht die ganze, in die Berffigung 
der Gesellschaft zurücksällt. Ein solches Geschenk würde nicht vorliegen, sondern der rück¬ 
fallende Betrag steuerbar sein, sobald er eine stcuerbare Verwendung findet. 

(Gesetz Nr. 2 in Bd 2, 260.) . 

3. Gefet über eine weitere Kriegsabgabe der Neichsbant für 1916. 
Dom 27. März 1917. (NGDL. 285.) 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutihher Kaifer, König von Preußen ufio. 

verordnen im Namen des Reichs, nad; erfolgter Zujtimmung bes Bundestats und des 
Reichstags, wa3 folgt: 

8 1. Bon dem Gewinne der Reichebank jür das Jahr 1916 wird vorweg ein 
Betrag von 100 Millionen Mark dem Reiche überwiesen. 

§ 2. Die für dos Jahr 1916 von der Reichsbank „für Kriegsverluste" bilanzmäßig 
zurückzustellende Neserve darf bis zum 31. Dezember 1920 nur zur Deckung von solchen 
Verlusten verwendet werden. 

Soweit der zurückgestellte Betrag bis zu diesem Zeitpunkt keine Verwendung ge¬ 
funden hat, ist über ihn durch das nächste, zufolge § 41 des Bankgesetzes zu erlassende 
Gesetz endgültige Bestimmung zu tressen. 
"6“ Der Betrag ist der Kommunalbesteuerung nicht unterworfen. 

Urkundlich usw. 

Begründung. 
I. Das Gesetz über die Kriegsabgaben der Reichsbank vom 24. Dezember 1015 

(REBI. 840) hat im Art. 1 von dem Gewinne der Reichsbank für das Jahr 1915 dem 

Reiche vorweg 100 Millionen Mark überwiesen. Die Uberweisung stellt einen Ausgleich 
dafür dar, daß die ans bankpolitischen Gründen gebotene Aufhebung der Steuerpflicht 
den Gewinn der Reichsbank über das durch jene Aufhebung beabsichtigte und gerecht¬ 
fertigle Maß hinaus gesteigert hatte. Dabei wurde in der Begründung zum Entwurfe 
des Gesetzes ausdrücklich bemerkt, daß ein ähnlicher Musgleich auch für das Jahr 1916 
im Wege der Gesetzgebung ins Auge zu fassen sein werde, falls die Befreiung von der 
Notensteuer auch in diesem Jahre eine übermäßige Steigerung des Gesamtgewinns 
und eine unbillige Bereicherung der Reichsbank mit sich bringen würde. Die hier be¬ 
zeichneten Doraussetzungen sind eingetreten und laffen die Nberweifung des gleichen 
Belrags von 100 Millionen Mark gerechtfertigt erfcheinen. $ ı des Entwurfs trifft 

eine entsprechende Regelung. 
II. Durch die gemäß Art. 3 des vorerwähnten Gesetzes als „Reserve für zweifel¬ 

hafte Forderungen“ bilanzmäßig zurückgestellten Zeträge ist für die Deckung von Der¬ 
lusten, die der Reichsbank durch den Nrieg erwachsen können, insoweit gesorgt, als diese 
verluste mit der Uneinziehbarkeit der im feindlichen Ausland gehaltenen Guthaben 

und eines Teiles der Auslandswechsel sowie mit der Gefährdung der Sicherheit eines 

Teiles der inländischen Forderungen zusammenhängen. Die besonderen Verhältnisse,
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unter denen sich der Geschäftsbetrieb der Reichsbank während des Krieges vollzieht, 

gaben aber im £aufe der Seit dahin geführt, daß auch mit der Möglichkeit von Ders 
lusten gerechnet werden muß, die außerhalb des verwendungszwecks der Reserve für 
weifelhafte Forderungen liegen. Um auch in dieſer Beziehuns Dorforge zu treffen, 

erscheint es unerläßlich, in die Bilanz der Reichsbank für das Jahr 1916 eine befondere 
Beferve für „Kriegsverluste“ einzuftellen. $ 2 des Entwurfs fieht im Abf. ı die Ein¬ 

Rellung einer folhen Referve mit der Maßgabe vor, dag die eingeftellten Beträge non 

ber Reichsban? nur zur Dedung von Derluften der bezeichneten Art — mithin nicht 

zur Gewinnverteilung — verwendet werben dürfen. Inwieweit fie für diefen Zweck 

entbehrlich find, wird fi} bei der Derabschiedung des nächiten, zufolge $ 41 des Bank 

gesetzes zu erlassenden Gesetzes übersehen lassen; Abs. 2 schreibt deshalb vor, daß dieses 

Gesetz über die Derwendung des verfügbar gebliebenen Restes endgültig Zestimmung 

treffen soll. Die Dorschrift lehnt sich inhaltlich an Art. 53 des Gesetzes vom 24. De¬ 

zember 1915 an. 
Daß die durch § 1 der Reichsbank zugunsten des Zeichs auferlegte stenerliche 

Abgabe eine öffentlich-rechtliche Abgabe ift und fich hinfichtlich der fommunalen Bee 

flenerung des Ertrags der Reichsbank als abzugsfähige Betriebsausgabe darftellt, 

unterliegt keinem Sweifel und bedarf keiner ausdrücklichen gesetzlichen Feststellung 

Auch die gemäß §8 2 als Reserve für Kriegsverlufte zurüdgeftellten Beträge find ihrer 

äwedbeftimmung nad der Kommunalbefteuerung nicht unterworfen. Da indes mit 

der Möglichkeit zu rechnen ift, dag von diefen Nidftellungen erhebliche Teilbeträge 

zur Dedung von Verlusten nicht gebraucht, sondern zu anderweiter Derfügung frei 
werden, und da mit Rüdjicht hierauf der Derfuch gemacht werden könnte, diefe Ber 

träge der Kommmunalbefteuerung dienftbar zu machen, erfheint es zwedmäßig, eine 

Inanspruchnahme der Reserve zu Swecken der kommunalen Besteuerung im Anschluß 
an die Bestimmung des Art. 4 des Gesetzes vom 24. Dezember lo#lö durch eine aus¬ 

drückliche Vorschrift (Abs. 3) zu verhindern. 

4. Kriegssteuergesetz. Vom 21. Juni 1916. (RG#l. 361.) 
Wortlaut, Begründung und Kommissionsbericht in Bo. 3, 310 ff. 

Literatur. 

Nachtrag zu den Nachweisungen in Bb. 3, 433; 4, 787. 

Braun, Zur Berechnung der Abgabe nach 89 Abi. 2 Kr Si., Stener A. 17 50.—. 
Derselbe, Die Abgabe nach 8 9 Abs. 2 des Kriegeſieuergeſetzes, Sieuer A. 17 96. — 
Bud, Zur Erlämerung des Brsitzteun= und Kilegeneuergesetzes. Sieuer A. 17 91.— 
Haußmann, Zur Fortentwicklung des Krieqssteuerrechis, Bonk A. 16 229 ff. — Keding, 
Einlge Anregungen zu dem neuen #., Steuer A. 17 169. — Löhr, Besitz- und 
Kmegspeuer=Veranlagung, Pr VerwBl. 98 420. — Norden=Friedländer, Krirasstruer¬ 
gese. 2. Aufl. — Perermann, Die Abgabe nach § 9 Nr. 2 KrSiG., Stener A. 17 73. — 
Neinert, Bemerkungen zur Berechnung der Besipsteuer und Krirgeabgobe, Sleuer A. 
17 52. — Derselbe, Zur Kriegssteuenpflicht der Gesellschaften, Sieuer A. 17 105. — 
Rlensch, Drei Zwelselsfragen aus dem Besitz- und Kriegesteuergesek, Steuer A. 17 75. — 
Rosendorff,. Die sullen Reserven der Akriengrsellichaften, Berlin 1917. — Schwarz. 
Die Kriegsstruer der Gesellschasten. — Sirutz, Kommentar zum Kriegssteuergesetz. — 
Weinbach, Die neuen Sieuervorlagen, Holdheime Mschr. 17 b53. — Zimmermann, 
Erörterungen von Zweifelsfrogen aus dem Gebiel des Besitz= und Kriegesteuergesetzes in 
„Gesez über Sicherung der Kriegssteuer“. 

(Erläuterung 1 bis 5 in Bd. 3, 433.) 

6. Strutz a. a. O. 8 zu § 1. Der Reichsangehörige hat zu beweisen, daß die Voraus¬ 
sebungen seiner — ausnahmsweisen — Nichtsteuerpflicht, längerer als zweijähriger 
dauernder Aufenthalt im Auslande ohne Wohnsitz in einem deutschen Bundesstaate, 

gegeben sind, dem Ausländer gegenüber hat hingegen im Bestreitungsfalle die Steuer¬ 
behörde darzutun, daß die Vorauss hung für die Ausnahme von der Regel, daß Aus¬ 
länder inländischen Personalsteuern nicht unterliegen, vorliegt, d. h. daf fie einen Wohn- 
sib, oder dauernden Aufenthalt im Rrichsgebiete haben.



304 D. Finanzgeſehe. 

7. Strutz a. a. O. 10 zu § 1. Im Ergebnisse ist der Ansicht beizustimmen, daß 
unter „Wohnsitz" im § 11 BSt. — wie im 5 10 WBG. — der Wohnsitz im Sinne des 
Doppelsteuergesetzes zu verstehen ist. 

8. Strutz a. a. O. 21 zu § 1. Unter „Ausländer“" im Sinne des $ 11 BSiG. sind 
nicht nur Angehörige außerdeutscher Staaten, sondern alle nichtreichsangehörigen Per- 

sonen zu verstehen, also auch die überhaupt keine Staatsangehörigkeit besitzenden, ſog. 
„heimatloſen“. 

9. Strutz a. a. O. 21 zu 8 1. Wenn die Steuerpflicht durch Wohnsitz oder Auf. 
enthalt begründet wird, dann lann das logischerweise nur geschehen durch einen solchen 
innerhalb des Geltungsbereichs des Steuergesetzes. Dazu gehören weder nach dem 

Bt. noch nach dem KöSt. die deutschen Schußgebiete. Daher begründet Wohnſitz 
oder dauernder Aufenthalt in den deutschen Schutzgebieten die Stcuerpflicht für Aus. 
änder nicht. 

10. Struß a. a. D. 24 zu $1. Von den Vermögen, die einen Zuwachs erfahren 
haben, ist neben dem nach diesem bemessenen Steuerbetrag auch noch nach $ 9 Ziff, 2 
1 v. H. von 10 v. H. des früheren Vermögensstandes, also 1 vom Tausend des letzteren 

zu entrichten. 
11. Strutz a. a. O. 25 zu § 1. Weisen alle Erwägungen darauf hin, daß vernünftiger 

weise das dem Stande zu Beginn des Veranlagungszeitraums gegenüberzustellende 
Vermögen begrifflich dasselbe sein muß, gleichviel ob es sich um die Frage eines Zu¬ 

wachses oder um die einer Verminderung handelt, so spricht doch gegen diese Auslegung 
der Wortlaut des § 9 Nr. 2 in Verbindung mit dem der #§ 3—5. Denn der § 9 Nr. 2 

spricht lediglich von dem „nach dem Besißsteuergesetze für den 31. Dezember 1916 fest. 
geftellten” Vermögen, und die §§s 3—5 ordnen Abzüge von und Hinzurechnungen zu 

diesem Vermögen an, unterscheiden also zwischen diesem und den Abzügen und Hinzu¬ 

rechnungen, betrachten diese nicht als Bestandleil jenes. Berücksichtigt man nun freilich 
die erfahrungsmäßig geringe Präzision der Ausdrucksweise von den Parlamenten in die 
Regierungsvorlagen hineingebrachter Anderungen, dann müßte man angesichts der 
schlechterdings widersinnigen Ergebnisse einer Einschränkung der $$ 3—5 auf die Fälle 
des #. 9 Ziff. 1, die als vom Gesetzgeber gewollt nicht vorausgesetzt werden können, suchen 
dahin zu lommen, trotz des Wortlauts des § 9 Ziff. 2 anzunehmen, daß überall, wo das 
KSte#. von „Vermögen“ spricht, hierunter dasjenige im Sinne des durch die $$ 3—7 
Köt. modifizierten BSt#. zu verstehen sei. Zu rechlfertigen wäre die Beschränkung 
der Sondervorschriften der #5 3—7 auf die nach dem Vermögenszuwachs bemessene Sleuer 
nur dann, wenn man diejenige nach dem nicht gestiegenen Vermögen (6 9 Ziff. 2) nicht 
als Beftandteil der KSt., sondern als solchen der BSt. aufsaßte. Einer solchen Auffassung 
steht aber sowohl der Wortlaut bes § 1 wie die ausgesprochene Grundtendenz der Köt. 
und die, abgesehen von den ## 3—7, einheitliche Konstruktion der Kt. entgegen. 

12. Strutz a. a. O. 32 zu $1. Der Wortlaut de3 KStG. genügt nicht zu ber Aus- 
legung, daß auch $ 43 Abi. 2 BSIG. auf die KSt. anzumenden fei, wie 3. B. Koppe- 
Barnhagen (©. 68) und Stier=Somlo (S. 164) ohne meitered annehmen. Denn $$ 2 

und 9 Ziff. 2 KStG. verlangen die Zugrundelegung der Vorfchriften de3 nad) den Vor¬ 
schriften des BSt. festgestellten Vermögenszuwachses bzw. Vermögens, während $ 43 
Ab. 2 BSG. eine nadjträglihe Wbänberung der Veranlagung zur BSt. betrifft. § 43 

Abs. 2 BSt. ist auf die Köt. nicht zu übertragen, mit anderen Worten, e3 fanıı wegen 

späteren Eintritts einer auflöfenden Bedingung eine nachträgliche Berichtigung der Ver 

anlagung zur RSt. nicht beanfprucht werben. 
13. Strutz a. a. O. 51 zu § 1. Für die Köt. läßt § 12 KSt. erkennen, daß sich 

auch die subjektive Steuerpflicht insofern nach dem 31. Dezember 1916 richtet, als ein 

spöterer Wegfall ihrer Voraussetzungen ohne Bedeutung ist. Denn andernfalls hätte 
im §/12 Abs. 1 statt „vor dem 1. Januar 1917" gesagt werden müssen „vor der Beran¬ 
lagung" und würde sich das absurde Resultat ergeben, daß Aufgabe des inländischen Wohn- 

sitzes oder Aufenthalts vor dem 1. Januar 1917 die Pflicht zur Entrichtung der Abgabe
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nicht aufhöbe, wohl aber eine solche Aufgabe nach dem 31. Dezember 1916, aber vor er¬ 

solgter Veranlagung. 

Soreit alfo nicht $ 12 Abf. 2 BSt®. eine Nusnahme vorfieht, ist für die subjektive 

unb objeftive Steuerpflicht ber 31. Dezember 1916 der maßgebenbe Stichtag, und beftanb 
sie an diesem bzw. dem sich aus § 12 Abs. 2 ergebenden Zeitpunkte, so geht die Zahlungs¬ 
pflicht auf die Erben gemäß §s 1967, 2058 BGB. 

14. Strutz a. a. O. 4 zu § 2. Für den § 19 BSt. als sinngemäße Anwendung 
auf die Kt. ergibt sich solgendes: Als, wie das Gesetz sich ausdrückt, „abgabepflichtiger 
Vermögenszuwachs" gilt der Unterschied zwischen dem reinen Werte des sleuerbaren 

Gejamtvermögen3 am 1. Januar 1914 oder bei erst nach diesem Tage eingetretener sub¬ 

jektiver Steuerpflicht im Zeitpunkte dieses Eintritts und dem reinen Werte des steuer¬ 

baren Gefamtvermögend am 31. Dezember 1916 oder bei einem nad) $ 12 KStG. zu be- 

urteilenden früheren Erlöfchen der fubjeltiven Steuerpflicht in Dem Zeitpunkte dieses 
Erlöschens, dieser Unterfchied jedod) verringert um den Betrag, um ben die Summe ber 

abzugsfähigen Schulden und Lasten den Gesamtwert des Aktivvermögens am 1. Januar 

1914 oder dem Tage des späteren Eintritts der Steuerpflicht überstieg. Maßgebend für 

die Vergleichung des Vermögensstandes ist also für die KSt. stets der 1. Januar 1914 

oder der Zeitpunkt eines erst in der Zeit zwischen 1. Januar 1914 und 31. Dezember 1916 
erfolgten Eintritts der subjektiven Steuerpflicht einerseits und dem 31. Dezember 1916 

oder in Fällen des 5 12 KSt G. dem früheren Zeitpunkt des Erlöschens der subjektiven 
Steuerpflicht andererseits, während bei der periodischen Besitzsteuer gemäß § 21 Abs. 2 
B5St®. bei späteren Veranlagungen unter Umständen ein Zurückgreifen auf einen früheren 
Zeitpunkt als den Beginn des Veranlagungszeitraums stattfindet. 

8 2. 

Grundsat. 

(Erläuterung 1 bis 3 in Bd. 3, 434.) 

4. Über die Kriegssteuer der Ehegatten auch Rietzsch, Pr Verw Bl. 38 318. 

5. Über die Erstattungspflicht der Ehegatten gegeneinander (& 14 BesitzS#.) ist 
auch zu vergleichen Schoeps, JW. 16 1524, 17 278. 

83. 
Abzüge. 

I. Abs. 1 Nr. 1. 6 

(Erläuterung 1 bis 8 in Bd. 3, 435.) 

9. Strutz a. a. O. 3 zu § 3. Der § 3 Ziff. 1 schränkt mit der im 2. Satz gemachten 
Ausnahme die Abzugsfähigkeit ein auf den Betrag des Vermögens, das „aus dem Nach¬ 
lasse eines Verstorbenen“ erworben ist. Damit werden alle Erwerbungen von dem Abzug 
ausgeschlossen, die und insoweit sie zwar durch einen Todesfall veranlaßt sind, aber nicht 
aus dem Nachlaß des Verstorbenen erfolgen. „Aus dem Nachlaß erworben“ ist daher 

auch dasjenige nicht, was ein Erbe bei der Erbauseinandersetzung zur Ausgleichung zu 
bringen hat; allerdings hat er das aus dem Vermögen des Verstorbenen erhalten, aber 
nicht „aus dem Nachlasse“. Tatsächlich bleiben also für 3 3 Biff. 1 neben den ausdrücklich 
erwähnten Erwerbungen nur übrig die im § 1 Rrbsch St G. erwähnten, sofern sie aus 

dem Nachlasse erfolgen, serner die nach 3 3 Nr. 3 und § 4 Abs. 1 Ziff. 1 und Abs. 2 Satz 1 
zu beurteilenden. 

10. Zimmermann a. a. O. 1. Der im Veranlagungszeitraum am Kapitalwert 
der Versicherung infolge der Prämienzahlungen eingetretene Wertzuwachs wird nicht 

mitbesteuert. Ob der Kapitalwert, den der Versicherungsanspruch bei Beginn des Ver¬ 
anlagungszeitraums hatte, auch dann an der Kapitalauszahlung abzusetzen ist, wenn 
der Versicherungsanspruch seinerzeit nicht zum Vermögen des Bezugsberechtigten, dem 

Ktiegebuch. Bo. 5. 20



306 D. Finanzgesetze. 

das Versicherungskapital ausbezahlt wird, sondern zu dem des Versicherten gehörte 
ist aus § 3 Nr. 2 nicht bestimmt zu entnehmen. Die Frage wird aber zu verneinen fein, 
da nach ber Abficht der Gesegeber der Bezugsberechtigte nicht wohl die vom Versicherten 
vielleicht viele Jahre hindurch bezahlten Prämien, durch die der Kapitalwert des Ver¬ 
sicherungsanspruchs entstanden ist, versteuern soll. 

11. Zimmermann a. a. O. 1. Wegen der unterschiedlichen Behandlung der 
Erbschaften und Kapitalauszahlungen ist es von Bedeutung, ob das Versicherungskapital, 
das dem Erben des Versicherten ausbezahlt wird, als Bestandteil des Nachlasses des Ver¬ 
sicherten (z 2041 BGB.) nach § 3 Nr. 1 oder nach § 3 Nr. 2 abzuziehen ist. Keinesfalis 
wird der mit dem Tode des Versicherten fällig gewordene Versicherungsanspruch nach 
5 3 Nr. 1 und die darauf erfolgte Kapitalauszahlung nach § 3 Nr. 2 am Endvermögen 
abgezogen werden dürsen. Die Fassung des § 3 Nr. 2 dürfte dafür sprechen, daß die 
Kapitalauszahlung, durch die dem Bezugsberechtigten der Versicherungsanspruch ver. 
wirklicht wird, nach dieser Bestimmung abgezogen werden soll, gleichviel ob ihm der 

der Kapitalauszahlung zugrunde liegende Anspruch von Todes wegen oder auf andere 
Weise zugekommen ist. 

12. Hallbauer, Recht 17 212. a) Besitzt der Steuerpflichtige beim Beginne des 
Veranlagungszeitraums nur Allodialvermögen und erwirbt er während des Veran. 

lagungszeitraums ein Fideikommiß, so kommt der durch den Erwerb des Fideikommisses 
bedingte Vermögenszuwachs nach § 3 Ziff. 1 Kriegs St G. für die Kriegssteuer der Regel 
nach nicht in Frage. 

b) Besitzt der Steuerpflichtige von Haus aus nur Fideikommißvermögen und be¬ 

ruht der Vermögenszuwachs des Veranlagungszeitraums nur auf dem Erwerbe von 
Allodialvermögen, so kann die Entnahme der Steuer aus dem Fideikommißvermögen 
grundsätzlich nicht in Frage kommen. 

c) Befigt der Steuerpflidytige während de3 Veranlagungszeitraums nur Fidei¬ 
kommißvermögen, es wird aber durch die Vermehrung des Fideikommißvermögens ein 
steuerpflichtiger Zuwachs begründet, so kann nach § 11 Kriegs St G. die ganze Steuer 
dem Stamme des Fideikommisses (unter Umständen mit Genehmigung der Aussichts¬ 
behörde) entnommen werden. Dasselbe Ergebnis tritt ein, wenn der Steuerpflichtige 
zwar während des Veranlagungszeitraums Allodial- und Fideikommißvermögen besitzt, 
der Zuwachs aber lediglich auf einer Vermehrung des Fideikommißvermögens beruht. 
Beruht der Zuwachs in dem zuletzt erwähnten Falle auf einer Vermehrung beider Ver¬ 
mögensmassen, so kann die Kriegssteuer dem Fideikommißvermögen nach § 11 Kriegs StG. 
anteilig entnommen werden. 

II. Abs. 1 Nr. 2. 

(Erläuterung 1 bis 5 in Bd. 3, 436; 6 in Bd. 4, 788.) ° 

7. Strutz a. a. O. 3 zu z 3. Aus den Worten „eine Verstorbenen“. ist nicht etwa 
herzuleiten, die Beftimmung im $3 Bitj. 1 finde auf Lehen-, Fideilommiß- und Stammgut- 
anfall nur Anwendung, wenn er infolge des Todes des bisherigen Inhabers eintrete. 
Diese Einschränkung würdc auch mit § 3 Ziff. 1 RErbsch St G. nicht vereinbar fein, wo 
ebenfalls dem, „was durch den Eintritt eines Lehens- oder Fideikommißfalls erworben 
wird“, schlechthin ohne derartige Einschränkung die Eigenschaft eines Erwerbs von Todes 
wegen zugesprochen wird. 

8. Zimmermann a. a. O. 2. Ist der Bezugsberechtigte, dem das Versicherungs¬ 
kapital ausgezahlt wird, der überlebende Ehegatte des Versicherten, so kommt in Frage, 
ob der Versicherungsanspruch schon zu Lebzeiten des Versicherten ausschließlich zu dessen 
Vermögen oder zum Gesamtgut der Ehegatten gehörte, weil im letzteren Falle der über¬ 
lebende Ehegatte als am Gesamtgut beteiligt die Hälfte des Kapitalwertes, wie er zum 

Wehrbeitrag festgestellt wurde, an der Kapitalauszahlung absetzen muß. Diese Frage wird 
nach dem Güterstand der Ehegatten und eventuell weiter danach zu beantworten sein,



Kriegssteuergesetz v. 21. Juni 1916. 8 3. 307 

ob der verstorbene Ehegatte vor oder während des Bestehens der Gütergemeinschaft 

den Versicherungsvertrag abgeschlossen hat. 

9. Strutz a. a. O. 4 zu § 3. 7 3 Nr. 2 findet nur Anwendung auf Leistungen 

von Lebens- und sonstigen Kapitalversicherungen, andererseits aber auf solche Versiche¬ 

rungen aller Art, sofern eben nur ein Kapital versichert war. Daß sich § 3 Nr. 1 nicht 

auch auf Kapitalauszahlungen aus einer Schadensversicherung, wie einer Feuer, 
Hagel« oder Diebftahlöverfiherung u. a. m. bezieht, geht aus feinem Wortlaut weniger 
tlar hervor, wie das entsprechende aus dem des § 6 Ziff. 6 BStG. Es ist aber aus dem 

‚weiten Halbsatz des § 3 Nr. 2 „nach Absetzung des bei der Wehrbeitragsveranlagung 

jeftgefteflten oder des auf den Anfang des Veranlagungszeitraums festzustellenden Kapital¬ 

werts der betreffenden Versicherung“ zu entnehmen. Denn danach kann der Gesetzgeber 

nur solche Arten von Versicherungen gemeint haben, für die der Ansatz eines Kapital¬ 

werts bei der Veranlagung zum W. in Frage kommen konnte, und das sind eben die in 

dem mit $ 6 Nr. 6 BSt. gleichlautenden 5 5 Nr. 6 WAS. bezeichneten. 

II. Abf. 1 Nr. 3. 

(Erläuterung 1 bi3 3 in Bb. 3, 436, 437.) 

4. Struß a. a. O. 5 zu §s 3. Unter „ohne entsprechende Gegenleistung er¬ 
haltenen Zuwendungen“ wird man nur solche zu verstehen haben, bei denen die Gegen¬ 
leistung in einem aufsälligen Mißverhältnisse zum Werte der Zuwendung steht. Schon 
deshalb ist auch der Begriff der „Zuwendung“ auf den im Sprachgebrauch damit ver¬ 

Inüpften Sinne von lbereignungen zu beschränken, bei denen es sich nicht nur um eine 

freiwillige Leistung handelt, sondern auch bei dem Ubereignenden die Absicht bestand, 
dem Empfänger einen Vorteil zuzuwenden. 

IV. Abs. 1 Nr. 44. 
(Erläuterung 1 bis 2 in Bd. 3, 437.) 

3. Versg. des preuß. Finanzministers v. 6. Februar 1917 (FMBl. 51). 
Es ist die Frage ausgeworfen worden, ob unter den im §# 3 Nr. 4 des Kriegssteuer¬ 
gesetzes bezeichneten „sonstigen Gegenständen“ nicht nur ausländische, sondern alle Gegen¬ 
stände zu verstehen sind, die zu Beginn des Veranlagungszeitraums zum nichtsteuerbaren 
Vermögen des Steuerpflichtigen gehört haben. 

Diese Frage ist, wie ich im Einvernehmen mit dem Herrn Reichskanzler (Reichs¬ 
schatzamte) bemerke, zu beiahen. Denn durch die Vorschrift der Nr. 4 soll der fiktive Ver¬ 
mögenszuwachs, der aus der bloßen Umwandlung nichtsteuerbaren Vermögens in steuer¬ 
bares Vermögen herrührt, von der außerordentlichen Kriegsabgabe befreit werden. Nach 
den Vorschriften des Besitzsteuergesetzes gelten nun, ebenso wie für den Wehrbeitrag, 
als nichtsteuerbares Vermögen Möbel, Hausrat und andere bewegliche körperliche Gegen¬ 
stände, sofern sie nicht als Zubehör eines inländischen Grundstücks oder als Bestandteil 

Cines inländischen Betriebsvermögens anzusehen sind. Hat ein Steuerpflichtiger in dem 
Veranlagungszeitraume nachweislich derartige nichtsteuerbare bewegliche Sachen ver¬ 
kauft, so soll der Erlös aus dem Verlaufe, der nad) dem Besihsteuergesetze fteuerpflichtig 

ist, von der Kriegssteuer befreit bleiben. 

Im Hinblick darauf, daß in dem Formulare für die Besitzsteuer- und Kriegssteuer¬ 
erklärung nur ein Hinweis auf die in Betracht kommende gesetzliche Vorschrift enthalten, 

ihr Wortlaut aber nicht wiedergegeben ist, ersuche ich Ew. Hochwohlgeboren ergebenst, 
gefälligst dafür Sorge zu tragen, daß die Steuerpflichtigen auf das ihnen hiernach zu¬ 
stehende Recht in geeigneter Weise aufmerksam gemacht werden. 

4. Strutz a. a. O. 6 zu § 3. Die Fassung der Nr. 4 wird aber ihrem Grund» 
gedanlen nicht voll gerecht, weil sie die „Veräußerung“ verlangt. Es genügt also nicht, 
wenn während des Veranlagungszeitraums zu Beginn des Veranlagungszeitraums 

noch nicht Zubehör eines Grundstücks oder Bestandteil eines Betriebsvermögens bildende 

20*
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bewegliche körperliche Gegenstände zu dem einen oder anderen gemacht worden sind: 
ist hierdurch der Wert des Grund- oder Betriebsvermögens gesliegen, so bleibt diese 
Wertsteigerung, soweit sie zu einer solchen des steuerbaren Gesamtvermögens geführt 
hat, steuerpflichtig, obgleich die Sache wirtschaftlich nicht anders liegt als im Falle der 
Veräußerung. 

5. Strutz a. a. O. 6 zu § 3. Die Fassung des 2. Satzes der Nr. 4 ist ungenau: 
nicht darauf kommt es an, daß „zum ausländischen Grund= oder Betriebsvermögen ge¬ 
hörige Gegenstände ins Inland verbracht worden sind“, sondern daß sie aufgehört haben, 
zum auslänbifcehen Grunb- ober Betriebövermögen zu gehörten; diefe Zugehörigkeit wird 
aber durch da bloße „Verbringen“ ins Inland nicht unter allen Umftänden aufgehoben. 
Gemeint muß baher vom ®efehgeber fein, daß die Gegenjtände aufgehört haben, zu 

ausländischem Grund= oder Betriebsvermögen zu gehören, und Zubehör oder Bestand¬ 
teil eines inländischen Grund- oder Betriebsvermögens oder — bei unbeschränkter sub. 
jektiver Steuerpflicht — des „Kapitalvermögens“ im Sinne des §3 2 Nr. 3 und §6 ge. 
worden sind. 

6. Strutz a. a. O. 7 zu $ 3. Abzuziehen ist der „Betrag“ der hinzugetretenen 
Vermögensbestandteile, d. h. ihr nach den Vorschriften des BS1G. und des Kötc##er¬ 

mittelter Wert in dem Zeitpunkt des Erwerbes. Haben diese Vermögensgegen¬ 

stände, nachdem sie Vermögen des Steuerpflichtigen geworden sind, eine Wertsteigerung 
erfahren, so gehört diese zum steuerpflichtigen Wertzuwachs. 

7. Strutz a. a. O. 7 zu § 3. Da es nur auf den „Betrag“, d. h. den Wert, 
der durch die Erwerbungen der im $ 7 bezeichneten Art im Augenblicke des Erwerbes 
dem Vermögen zugeführt worden ist, ankommt, ist es unerheblich, ob die erworbenen 

Gegenstände selbst am Ende des Veranlagungszeitraums sich noch im Vermögen des 
Steuerpflichtigen befinden. Selbst wenn sie inzwischen ihm durch Untergang, Brand, 
Diebstahl usw. wieder verloren gegangen sind, darf er ihren Wert in Abzug bringen, 
obgleich dann insoweit seine Vermögenslage am Ende des Veranlagungszeitraums durch 
den Erwerb dieser Gegenstände nicht beeinflußt wird, der Abzug tatsächlich von einem 
durch einen Erwerb gar nicht beeinflußten Vermögen stattfindet. 

V. Abf. 2. 

1. Strutz a. a. O. 8 zu $ 3. Der Sinn des Abf. 2 ift ber, Daß ber bereits zu 
Lebzeiten de3 Erblaffer3 an feinem Vermögen entftandene Zumah3 nicht Durch den Tod 
des Erblassers der Steuer entzogen, sondern von denen, auf die dieje3 Vermögen von 
ZTode3 wegen übergeht, nad) dem Verhältnis, in bem fie hieran teilnehmen, bverfleuert 
werden foll. 

2. Zimmermann a. a. O. 2. Strutz 6 zu § 3 KrSt G. betont, daß nur dasjenige 
Vermögen nach § 3 Nr. 1 des KrStG. abgezogen werden dürfe, das der Pflichtitze von 
Todes wegen aus dem Nachlaß des Verstorbenen erworben hat. Es ist dies zweisellos 
richtig mit der sich aus § 3 Nr. 1 Satz 2 ergebenden Beschränkung, daß der Pflichtige im 
Falle der Ausschlagung der Erbschaft die ihm zukommende Absindung abziehen darf ohne 
Rücksicht darauf, ob die Absindung aus dem Nachlaß oder aus anderen Vermögen ent¬ 
nommen wird. Weiter muß aber berücksichtigt werden, daß der Nachlaß dem Pflichtigen 
zu dem ihm zustehenden Erbteil ohne weiteres mit dem Tod des Erblassers anfällt, $ 1922 
BeB. Wenn in dem Nachlaß Fahrnisse, ausländische Grundstücke oder ausländisches 
Betriebsvermögen enthalten ist, so mindert sich um den dem Erbteil entsprechenden Teil 
auch das Recht des Pflichtigen, den Nachlaß in Abzug zu bringen. Werden dem Pflichtigen 
bei der Erbauseinandersetzung nicht seinem Erbteil gemäß Vermögensstücke aus dem 
Nachlaß zugeschieden, so kommt unter Umständen § 3 Nr. 4 oder $ 5 des Gesetzes zur An¬ 
wendung. Vermehrt sich sein steuerbares Vermögen deshalb, weil ihm an Stelle seines 
Anteils an Fahrnissen oder an ausländischem Grund= und Betriebsvermögen steuerbare 
Vermögensstücke oder eine Ausgleichs-(Gleichstellungs=)Forderung zugewiesen worden 
ist, so hat er den Mehrbetrag nach § 3 Nr. 4 abzuziehen; wird ihm dagegen mehr als sein
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Anteil an ausländischem Grund- und Betriebsvermögen zugeschieden, fo isl der Mehr¬ 
betrag nach § 5 hinzuzurechnen. 

Zusätze. 

8 4. 
Schenkungen uſw. 

(Erläuterung 1 bis 6 in Bb. 3, 437, 498.) 

7. Meene, PrVerw l. 38 343. Die rechtsgültig zugesicherte, nicht als Schenkung 
zu betrachtende Ausstattungsrente ist nicht zu kapitalisieren, mit ihrem Kapitalwert weder 

bei der Besitz= noch bei der Kriegssteuer zu berücksichtigen. Wohl aber sind in diesem Fall, 

beim Vorliegen der sonstigen Voraussetzungen des § 3 Ziff. 2 und des § 4 KStG., die 

einzelnen Zahlungen während des Veranlagungszeitraums beim Empfänger ab- und 

unter Umständen (val. jedoch KS#. 5 4 Abs. 1 S. 2) dem Geber zuzurechnen. 
Soweit die Ausstattungsrente dagegen wegen unverhältnismäßiger Höhe als 

Schenkung anzusehen wäre, würde sie, wenn rechtsgültig versprochen, zu kapitalisieren 

und für die Besitzsteuer nach BSt#. ## 6 Ziff. 5 beim Vermögen der Tochter zu veran¬ 

lagen, für die Kriegssteuer aber nach KSt G. s 3 Ziff. 3 vom Besitzsteuerendvermögen 

der Tochter ab= und nach § 4 demjenigen des Baters zuzurechnen sein; wäre das Ver¬ 
sprechen sormungültig, so würden, soweit Schenkung anzunehmen ist, wieder die ein¬ 
zelnen geleifteten Zahlungen — vgl. BGB. 5 518 Abs. 2 — beim Zutressen der Voraus¬ 
sebungen de3 KStG. $ 3 Ziff. 3 vom Besitzsteuervermögen der Tochter abgezogen werden 
können, brauchten indes beim Eingreifen von KSt G. 5 4 Abs. 1 S. 2 vom Geber feinem 
Vermögen nicht hinzugerechnet werden. 

8. Strutz a. a. O. 3 zu §# 4. Aus den Worten „Beträge“ und „verwendet hat“ 
ist nicht zu entnehmen, daß, wenn die Zuwendung in einem Rechte auf wiederkehrende 
Leistungen aus dem Vermögen des Gebers besteht, hinzuzurechnen ist nur der Wert der 
bereits gemachten Leistungen, nicht der Kapitalwert des Rechts auf diese. Wie das Ver¬ 
mögen des Bedachten um diesen Kapitolwert vermehrt wird, so wird das des Gebers 
um diesen verringert. Diese ganze Vermögensverschiebung soll bei der KSt. sowohl nach 
$ 3 wie nad) $ 4 al3 nicht gefchehen angesehen werden. 

9. Strutz a. a. O. 4 zu § 4. Zutreffend bemerkt Mrozel (Anm. 6 zu $ d) 
es sollten dadurch mit anderen Worten nur „Zuwendungen, welche der Steuerpflichtige 
im Rahmen seiner standesgemäßen Haushaltung gemacht hat“, von der Anrechnung 
ausgeschlossen werden, „weil es sich hierbei um laufende Haushaltungskosten handelt“. 
Ausstattungen im Sinne des § 1624 BG#B., d. h. „was einem Kinde mit Rücksicht auf 
seine Verheiratung oder auf die Erlangung einer selbständigen Lebensstellung zur Be¬ 
gründung oder zur Erhaltung der Wirtschaft oder der Lebensstellung von dem Vater 
oder der Mutter zugewendet wird“, fallen selbst dann nicht unter Die von ber Anrechnung 
ausgeschlossenen „fortlaufenden“ Zuwendungen, wenn sie in Form einer fortlausenden 
Rente gewährt werden, sofern diese Rente in rechtsgültiger Form versprochen ist. Denn 
alsdann bildet Gegenstand der Zuwendung nicht die einzelne Rentenzahlung, sondern 
das Recht auf die fortlaufende Rente. Anzurechnen ist daher einerseits auch nicht etwa 
der Betrag der im Veranlagungszeitraum geleisteten Rentenzahlungen, sondern der 
Kapitalwert des Rechtes; andererseits setzt die Anrechnungsfähigkeit voraus, daß dieses 
Recht innerhalb des Veranlagungszeitraums begründet, d. h. das Rentenversprechen 
erst innerhalb dieses geleistet sst. 

10, Struga.a. D.43u$4. „Ohne rechtliche Verpflichtung” erfolgt eine Zuwendung 
nur dann, wenn eine solche Verpflichtung überhaupt nicht befteht, fomie bei wieder 
kehrenden Zuwendungen nur dann, wenn der Zuwendende sich überhaupt nicht vorher 

verpflichtet hat, die Zuwendung zu machen. Pensionen und ähnliche Zuwendungen 
sind also mit ihrem Werte dem Vermögen des Zuwendenden hinzuzurechnen, wenn der 
letztere sich durch ein formgültiges Versprechen zu ihrer Leistung verpflichtet hat, aber
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nur, wenn dieſes Verſprechen keinen Beſtandteil des ſeinerzeit mit dem Angeſtellten 
oder Bedienſteten abgeſchloſſenen Anſtellungs- oder Dienſtvertrags bildet; denn iſt letzteres 
der Fall, dann handelt es sich überhaupt um keine Zuwendung der im §& 3 Nr. 3 bezeich. 
neten Art, und nur mit folhen befaßt sich, wie erwähnt, der § 4. 

11. Strutz a. a. O. 11 zu § 4. Zimmermann ist gegen Mrozek darin beizu¬ 
stimmnen, daß die Inanspruchnahme des Bedachten nur in Gestalt einer mit den ordent¬ 
lichen Rechtsmitteln anfechtbaren Veranlagung des letzteren erfolgen kann. 

12. Zimmermann a. a. O. 3. Der Schenker der Rente hat nach §& 4 des Kriegs 
steuergesetzes, wenn die Rente nicht bloß zum standesgemäßen Unterhalt des Befchentten 
zugewendet worden ist, den nach § 38 des BeiSt®. zu berechnenden Wert der Rente 
seinem Endvermögen hinzuzurechnen. Er soll so gestellt werden, wie wenn er die Rente 
nicht geschenkt hätte, und es kann dies, da er die für ihn durch die Schenkung entstandene 
Rentenschuld in Höhe des Kapitalwertes der Rente bei der Feststellung des Endvermögens 
in Rechnung zu stellen hat, nur durch Hinzurechnung dieses Schuldbetrags geichehen. 
Ebenso Strut 4 a zu § 4. 

86. 
Ausländiſche Grundſtücke, Edelmetalle uſw., Sammlungen. 

I. Allgemeines. 

Strutz a. a. O. 3 zu § 5. Hal der Steuerpflichtige z. B. einen Goldgegenstand 
für mehr als 1000 M. angeschafft und dann verschenkt, dann begründen bie 58 4 und 5 
in Verbindung miteinander die Hinzurechnung, es sei denn die Schenkung fiele unter 
die Ausnahmen des §& 4 Abs. 1 Satz 2; denn unter den „Fällen des § 4, in denen die Regel 
des # 5 Abs. 1 Satz 1 nicht Platz greifen soll, können nach dem inneren Zusammenhange 
ber & 4 und 5 Abs. 2 Satz 1 nur diejenigen „Fälle" gemeint sein, für Die $ 4 die Hinzu- 
rechnung von Zuwendungen vorschreibt, nicht auch die, für die er sie ausschließt. Ist 
daher ein Goldgegenstand für weniger als 1000 M. angeschafft und verschenkt, so ist die 
Hinzurechnung infolge der Vorschrift des § 4 Abs. 1 Satz 2 ausgeschlossen. Es kann sich 
fragen, ob auch hierfür der Anschaffungspreis und nicht vielmehr der Wert des Gegen¬ 
standes maßgebend ist; gehörte der Gegenstand zum steuerbaren Vermögen des Steuer¬ 
pflichtigen, dann wäre der zu der Zuwendung verwendete und daher anzurechnende 

„Betrag“ allerdings der Wert des Gegenstandes. Da dieser aber nicht Bestandteil des 

steuerbaren Vermögens gewesen ist, vielmehr nur durch § 5 fingiert wird, die Anschaffungs¬ 
kosten seien Bestandteil des letzteren verblieben, so muß auch bei Konkurrenz des $ 4 mit 

5 die Hinzurechnung dieser, nicht des etwa abweichenden Werles erfolgen. 

II. Ausländische Grundflücke. 

(Erläuterung 1, 2 in Bd. 3, 439.) 

3. Strup a. a. O. 4 zu § 5. Die Gegenstände selbst, ihr Erlös oder die mit letzterem 
angeschafften Gegenstände müssen Bestandteil des ausländischen Grund- oder Betriebs¬ 
vermögens geworden sein, d. h. für den Erwerb, die Vermehrung, Verbesserung oder 
Erhaltung der Substanz dieses ausländischen Vermögens, nicht bloß zur Erwerbung, 
Erhaltung oder Sicherung des Ertrages aus diesem Vermögen verwendet sein. Beträge, 

die der Steuerpflichtige seinem steuerbaren Vermögen entnommen hat, um damit die 
laufenden Wirtschafts- oder Betriebskosten seines ausländischen Grundbesitzes oder Ge¬ 
werbebetriebs zu bestreiten, einen bei diesem entstandenen Ertragsausfall zu decken, die 
Zinsen für die auf seinem ausländischen Grundbesitz haftenden Schulden zu bezahlen, 
und dergl. fallen nicht unter § 4, wohl aber Beträge, die er aus seinem steuerbaren Ver¬ 
mögen zur Tilgung von Schulden verwandt hat, die mit seinem ausländischen Grund¬ 

oder Betriebsvermögen wirtschaftlich in Beziehung stehen.
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III. Sdelmetalle usw. 

(Erläuterung 1 bis 6 in Bd. 3, 439.) 

7. Strutz a. a. O. 5 zu § 5. „Gleichartig" sind alle Gegenstände aus edlem 

Metall, auch wenn sie aus verschiedenem Metall, die einen aus Gold, die andern aus Silber, 

sind, jerner alle Edelsteine, auch wenn es verschiedene Steine sind, alle Kunst., Schmuck¬ 

und Luxusgegenstände. Zweifelhafter kann es sein, ob auch Sammlungen „aller Art“ 
als „gleichartige“ Gegenstände angesprochen werden können; die Frage wird zu ver¬ 
neinen sein, weil es dem Sprachgebrauch gar zu sehr widerstreiten würde, Samm¬ 

lungen „aller Art“ auf der andern Seite als „gleichartig“ unter „gleichartigen“ 

Gegenständen zu verstehen. Dagegen wirb man auch nad) der Wortfaffung „Edelfteine” 

und „Perlen“ al3 miteinander „gleichartig” anzufehen haben; e3 hat mit den beiden 

Morten wohl der einheitliche Begriff „Jumelen” umfchrieben werben follen. 

8. Strutz a. a. O. 6 zu § 5. „Edelsteine“ und „Perlen“ sind nur die echten, nicht 

auch sog. „unechte“, bie eben keine Edelsteine oder Perlen sind, sondern Nachahmungen 

solcher. 

9. Slrutz a. a. O. 11 zu § 5. Man wird etwa dahin kommen, das Merkmal der 
„Luxusgegenstände“ darin zu finden, daß der Wert des Gegenstandes in offensichtlichem 
Maße außer Verhältnis zu dem Gebrauchsnutzen, den der Gegenstand für den Eigen¬ 

tümer hat, und mit Rücksicht hierauf der für ihn gemachte Aufwand außer Verhältnis 
zu den Vermögens- und Einlommensverhältniffen steht, in denen sich der Eigentümer 
zu Anfang des Veranlagungszeitraums befand. Allerdings kann danach derselbe Gegen¬ 
stand bei dem minder Reichen als Luxusgegenstand anzusprechen sein, bei dem Reichen 
nicht. Das entspricht aber gerade der Absicht des Gesetzes, Anschaffungen zum Zwecke 
der Steuerersparung zu treffen. 

10. Strutz a. a. ©. 13 zu § 5. Dafür, das Vorhandensein der deulschen Reichs¬ 
angehörigkeit zur Zeit des Erwerbes des Kunstwerks durch den Steuerpflichtigen für 
erforderlich, aber auch für ausreichend zu erachten, spricht folgende Erwägung: Die Ab¬ 
sicht, die deutsche Kunst vor Schaden zu bewahren, wird nur, aber auch genügend er¬ 
reicht, wenn vermieden wird, daß die Aussicht auf die K St. davon abschreckt, von dem 
Künstler zu erwerben; wirksam für diesen wird also diese Künstlerschutzbestimmung in dem 
Zeitpunkt, in dem er infolge ihrer sein Werk verkauft. Ob er zu den nach der Absicht des 

Abs. 3 zu schützenden Künstlern gehört, muß daher nach seinen Verhältnissen zur Zeit 
des Verkaufs seines Werkes beurteilt werden. 

IV. Sammlungen. 

Ellinger, Berldriefmätg. 17 82. Bei engiter Auslegung des Gesetzes würde 
man beispielsweise eine Gleichartigkeit nur annehmen können, wenn etiva mehrere Marlen 
des nämlichen Landes getauft würden, und Zufammengehötigfeit würbe vorliegen, wenn 
diefe Marten der gleihen Emiffion angehören; man hätte dagegen Gleichartigkeit und 
Bufammengehörigfeit zu verneinen, wenn beifpielsweife eine Moldau Nr. 2 und eine 
Spanien Nr. 8 um zufammen 1150 M. erworben wurden. Vermutlich wird indessen 
die Steuerbehörde alle Postwertzeichen als gleichartig und zusammengehörig betrachten 
oder wenigstens zu betrachten versuchen, die der einzelne Sammler für feine Sammlung 

im Lause des Veranlagungszeitraumes erworben hat. 

86. 

Wertanſatz der Grundſtücke. 

(Erläuterung 1 bis 3 in Bd. 3, 440.) 

4. Berfügung des preuß. Sinanzmintiterd vom 20. Mär, 1917. (Im l. 89.) 

Nach den hier gemachten Wahrnehmungen besteht über die nach dem Besitzsteuer¬ 
und Kriegssteuergeseze für die Wertermittelung von Grundslücken maßgebenden Vor¬
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schriften nicht überall Klarheit. Ich sehe mich daher veranlaßt, die in Betracht kommenden 
Grundsätze nochmals wie folgt zusammenzustellen: 

Nach den verschiedenen gesetzlich festgelegten Zeitbestimmungen sind drei Arten 
von Grundstücken zu unterscheiden: 

1. solche, deren Erwerb vor dem 1. Januar 1914 stattgefunden hat, 
2. solche, die nach dem 1. August 1914 erworben worden sind, 
3. solche, deren Erwerb in der Zeit vom 1. Januar bis 1. August 1914 erfolgt ist. 

Zu 1: Hat der Erwerb vor dem 1. Januar 1914 stattgesunden, so ist der gemeine 
Wert (5 29 des Besitzsteuergesetzes) oder auf Antrag des Steuerpflichtigen der Betrag 
der Geftehungstoften ($ 30 a. a. D.) maßgebend. Al3 Betrag der bid zum 1. Januar 191 
entstandenen Gestehungskosten gilt der bei der Veranlagung des Wehrbeitrags festgestellte 
Wert (vgl. 5 31 der Ausführungsbestimmungen zum Besitsteuergesetz). 

Zu 2: Hat der Erwerb nach dem 1. August 1914 stattgefunden, so hat der Steuer¬ 
pslichtige gleichfalls die Wahl zwischen dem gemeinen Werte und den wirklichen Ge¬ 

stehungskosten, deren Begriff im 3 30 Abs. 2 a. a. O. näher umschrieben ist. Für diese 
Grundstücke ist im Kriegssteuergesetze ( 6) aber insofern eine Ausnahme gemacht, als 
sie zu keinem geringeren Werte als dem Betrage der Gestehungskosten angesetzt werden 
dürfen. Nach dieser Vorschrift treten somit die Gestehungskosten kraft Gesetzes an die 
Stelle des gemeinen Wertes, wenn sie höher als dieser sind. 

Zu 3: Ist der Erwerb in der Zeit vom 1. Januar bis zum 1. August 1914 erfolgt, 
so hat der Steuerpflichtige gleichfalls die Wahl zwischen dem gemeinen Werte und den 
wirklichen Gestehungskosten. Wählt der Steuerpflichtige die Gestehungskosten, so tritt 
indessen bei solchen Grundstücken, die durch eine der im § 31 Abs. 1 des Besitzsteuergesetzes 
bezeichneten Erwerbsarten erworben sind, an die Stelle der Gestehungskosten beim Er. 
werbe (§ 30 Abs. 2 a. a. O.) der gemeine Wert, soweit jedoch die Grundstücke dauernd 
land- oder forstwirtschaftlichen oder gärtnerischen Zwecken zu dienen bestimmt sind, oder 
soweit bebaute Grundstücke Wohnzwecken oder gewerblichen Zwecken zu dienen bestimmt 
sind und ihre Bebauung und Benutzung der ortsüblichen Bebauung und Benutzung 
entspricht, der Ertragswert oder auf Antrag des Steuerpflichtigen ebenfalls der gemeine 
Wert zur Zeit des Erwerbes. Die gleichen Grundsätze gelten bei anderen Erwerbssällen, 
wenn der vereinbarte Preis um mehr als 10 v. H. hinter dem gemeinen Werte zur Zeit 
des Erwerbes und, sofern bei Grundstücken der Ertragswert zugrunde gelegt werden kann, 
zugleich auch hinter dem Ertragswert zur Zeit des Erwerbes zurückgeblieben ist. 

5. Zimmermann a. a. O. 14. Für die Veranlagung eines Grundstücks zur Besitz¬ 
steuer und zur Kriegsabgabe ist der Erwerbspreis als Teil der Gestehungskosten nach 
* 30 BöSt#. und als Mindestwert nach z 6 des KrSt G. von Bedeutung. Bestriiten ist, 
ob zum Erwerbspreis auch der Betrag zu rechnen ist, den der Erwerber dem Veräußerer 
dafür bezahlt, daß dieser einen Mieter für vorzeitige Räumung des auf längere Zeit ver¬ 
mieteten Grundftüds abfindet. Struß vertritt 9 zu 86 in Anlehnung an die Rechtiprehung 
zu $ 8 des Zuwachssteuergesetzes die Ansicht, daß die Abfindung des Mieters keinen Teil 
des Erwerbspreises ausmacht. Es kann dahingestellt bleiben, ob die Entscheidungen des 

Pr. Oberverwaltungsgerichts dem Grundgedanken des Zuwachssteuergesetzes entsprechen, 
da mit der Zuwachssteuer der am Grundstück eingetretene Wertzuwachs und nicht der 
vom Veräußerer erzielte Gewinn erfaßt werden sollte. Die Rechtsprechung zu dem Zu¬ 

wachssteuergesetz kann aber nicht ohne weiteres auf das Besitz= und Kriegssteuergesetz 
angewendet werden, wo es sich darum handelt, was als Erwerbspreis, der den Wert 
des Grundstücks zur Zeit des Erwerbs darstellen soll, anzusehen ist. Der in dem Erwerbs¬ 

preis in die Erscheinung tretende Wert des Grundstücks hat sich naturgemäß nack der 
dem Erwerber mit der Erlangung des Grundstücks gebotenen Möglichkeit zu richten, das 
Grundstück für sich zu gebrauchen und zu benutzen. Der Wert ist geringer, wenn der Er¬ 
werber erst nach geraumer Zeit das Grundstück zu nutzen besugt sein soll, als wenn ihm 
alsbald nach dem Erwerbungsgeschäft die Nutzungen zustehen. Vereinbaren die Vertrags¬
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teile zunächst einen Preis für dad an einen Dritten für längere Beit vermietete Grund- 

stück und läßt sich der Veräußerer daneben noch einen Betrag als Ersatz dafür zusichern, 

daß er den Mieter wegen alsbaldiger Aufgabe seines durch den Besitzschutz gesicherten 

Gebrauchsrechtes abfindet, so ist auch diese Ersatzleistung als Teil des Entgelts dafür an¬ 

hen, daß dem Erwerber das Grundstück zur alsbaldigen Benutzung überlassen wird. 

Vereinbart der Käufer eines vermieteten Gebäudes mit dem Verkäufer nichts 
wegen Ablösung des ihm bekannten Mietvertrags, so ist natürlich nur der mit dem Ver¬ 

läufer verabredete Betrag als Erwerbspreis zu betrachten. Kommt dann der Käufer 

mit dem Mieter über die vorzeitige Räumung des Gebäudes gegen eine Entschädigung 

überein, fo gilt diese Entschädigung als eine sonstige Aufwendung auf das Grundsiück 

im Sinne des #* 30 des Bes t G., da durch die Entschädigung das Grundstück von dem 

dem Mieter zustehenden Gebrauchsrecht befreit wird. 

§ 7. 

Abrundung. 

(Zu vgl. Bd. 3, 440.) 

1. Reichsschatzamt (Pr Ml. 17 176). Es sind Zweifel darüber entstanden, 

ob die in den $8 12, 13 BesSt G., 5 8 KöSt =G. bestimmten Freigrenzen schon dann über¬ 

schritten sind, wenn der Vermögenszuwachs oder das Vermögen in seinem tatsächlichen, 

ohne Berücksichtigung der Abrundungsvorschrift des § 28 Abs. 3 BesSt G. sich ergebenden 

Betrag die gesetzliche Mindestsumme übersteigt. Die entsprechende Vorschrift des § 12 

W. hat das Königlich Preußische Oberverwaltungsgericht in einer Entscheidung des 
Sechsten Senats vom 10. April 1915— Amtl Mitt. S. 168 — allerdings dahin ausgelegt, 
daß für die Grenze des beitragsfreien Vermögens nicht der abgerundete, sondern der 
ohne Rücksicht auf die im 3 15 Abs. 3W BG. vorgeschriebene Abrundung festgestellte Betrag 
maßgebend sei. Für die Besitzsteuer und die Kriegssteuer wird sich aber die entsprechende 
Anwendung dieses Auslegungsgrundsatzes verbieten. Gegenstand der Abgabe ist bei 
der Besitzsteuer und der Kriegssteuer der Vermögens zuwachs, nicht wie beim Wehr¬ 
beitrag das Vermögen schlechthin. Vermögenszuwachs ist der Unterschied zwischen dem 
festgestellten Anfangs- und Endvermögen. Wenn im § 28 Abs. 3 BesS1G. die Abrundung 
des Vermögens auf volle Tausende nach unten vorgeschrieben ist, so kann sich die Vor¬ 
schrift nur auf die Feststellung des Anfangs- und Endvermögens beziehen, dessen Ver¬ 
gleichung erst den Vermögenszuwachs ergibt. Auch die Vermögensfeststellung gemäß 
*47 WB. bezog sich auf Die abgerundeten Beträge (vgl. Muster 5 WBAusfBest. und 
die Entscheidung des Preußischen Oberverwaltungsgerichts, Fünfter Senat, vom 7. April 
1915 — AmtlMitt. S. 167 —). Vermögenszuwachs im Sinne des Gesetzes kann daher stets 
nur ein durch tausend teilbarer Betrag sein. Damit wird die Zweifelsfrage für die An¬ 
wendung des 5 12 BesSt G. und der entsprechenden Vorschrift im § 8 Abs. 1 KöSt. ohne 
weiteres erledigt. Es gibt im Sinne des Gesetzes keinen Zuwachs, der mehr als 10 000 M. 
und weniger als 11.000 M., bzw. mehr als 3000 M. und weniger als 4000 M. beträgt. 

Die Zweifelsfrage erledigt sich aber auch zunächst jedenfalls für die im § 13 Abs. 1 
BesetG., 5 8 Abs. 1 KSt#. bestimmte Vermögensgrenze von 20 000 M. bzw. 10 000 M. 
wegen der weiteren Vorschrift im 8 13 Abs. 2 BesSt G., 5 8 Ahf. 2 KStG. Denn da der 
Vermögenszuwachs im Sinne des Gesetzes sich in allen Fällen lediglich durch Ver¬ 
gleichung des abgerundeten Ansangs- und Endvermögens berechnet und immer eine 
durch tausend teilbare Summe darstellt, kann sich bei einem Vermögen von mehr als 

20 000 M., aber weniger als 21 000 M. ein besitzsteuerpflichtiger Zuwachs, und bei einem 
Vermögen von mehr als 10 000 M., aber weniger als 11 000 M. ein kriegssteuerpflichtiger 
Zuwacks nicht ergeben. An sich wäre nun allerdings für die Vermögensgrenze bon 
30 000 M. bzw. 15000 M. (8 13 Ab. 2 Beist®., $ 8 Abi. 2 KStG.) eine andere Aus- 
fegung möglich. Würde hier das nicht abgerundete Vermögen maßgebend fein, fo würde 
3. B. bei einem Anfangsvermögen von 18000 M. und einem nidyt abgerundeten Enb- 

zuſe
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vermögen von 30 100 M., weil dann der § 13 Abs. 2 BesSt. keine Anivendung mehr 

fände, ein steuerpflichtiger Zumadj3 von 12.000 M. und nicht von 10000 M, fidh er. 
geben. Es kann nun aber doch wohl nicht in der Absicht des Gesetzes liegen, daß für die 
Vermögensgrenze von 20 000 M. bäw. 10 000 M. das abgerundete, für die Vermögens. 
grenze von 30 000 M. bzw. 15 000 M. das unabgerundete Vermögen maßgebend sein soll 
zumal für die Berechnung des steuerpflichtigen Zuwachses selbst jedenfalls von dem ab¬ 
gerundeten Vermögen von 30 000 M. bzw. 15 000 M. auszugehen ist. Da bei der Besit= 

steuer nicht das Vermögen als solches, sondern nur der Vermögenszuwachs Gegenstand 
der Abgabe ist, kann iedenfalls davon keine Rede sein, daß die Abrundung auf volle Tausende 
nur behufs der Veranlagung, d. h. der ziffermäßigen Feststellung der Besibsteuer, alſo 

lediglich für die Berechnung des Steuerbetrags erfolge. Sie geschieht vielmehr zweifel. 
103 behufs Feststellung des maßgebenden Vermögensstandes (3 18ff. BesStG.). Bezieht 
sich sonach die Abrundung „bei der Veranlagung" auf die Vermögensfeststellung schlecht¬ 
hin, so ist nicht einzusehen, wic in dem einen Falle das festgestellte abgerundete und in 
dem anderen Falle das festgestellte unabgerundete Vermögen maßgebend sein soll. Für 

eine solche unterschiedliche Behandlung bietet das Gesetz jedenfalls keinen Anhaltspunkt. 
Für „die Veranlagung“, d. h. für die ziffermäßige Feststellung der Besitzsteuer, ist die 
Höhe des steuerbaren Endvermögens zwar gemäß $ 25 Abf. 2 BeiSt®. von Bedeutung, 
indes auch nur mittelbar, denn die Steuer wird lediglich vom Zuwachs berechnet. Wenn 
sonach die Abrundung des Vermögens auf volle Tausende unmittelbar für die ziffer¬ 

mäßige Feststellung der Besitzsteuer gar keine Bedeutung hat, so kann aus der Stellung 
der Abrundungsvorschrift des § 28 Abs. 3 BesSt G. in dem Abschnitt „Wertermittelung“ 
auch nicht die Folgerung gezogen werden, die das Urteil des Königlich Preußischen Ober- 

verwaltungsgerichts vom 10. April 1915 für den Wehrbeitrag, der eine Abgabe vom 
Vermögen war, hergeleitet hat. Man wird im Gegenteil nach dem ganzen Aufbau des 
Gesetzes zu der Folgerung gelangen müssen, daß die Abrundungsvorschrift, die sich nur 
auf die Vermögensfeststellung und nicht auf die Berechnung der Abgabe beziehen kann, 
unterschiedslos in allen Fällen Geltung beanspruche, wo im Gesetze von dem festgestellten 
Vermögen, von der Höhe des Vermögens, die Rede ist. Dafür spricht auch der Umstand, 
daß die Abrundungsvorschrift mit den Zweck hat, die Veranlagung zu erleichtern. Endlich 
würde die Borjdjrift im $ 7 KSt#G. nicht erforderlich gewesen sein, wenn die Abrundungs¬ 
vorschrift des § 28 Abs. 3 BesSt G. nur eine so beschränkte Anwendbarkeit beanspruchen 
könnte. 

Für die Dreißigtausend=Mark-Grenze im § 13 Abs. 2 Best G. und die Fünfzehn¬ 
tausend=Mark-Grenze im § 8 Abf. 2 KStG. gehen daher $ 23 Abi. 1 Bes St AussBest. 
und § 16 KöStAuss#Best. mit Recht von der Auffassung aus, daß hier der abgerundete 
Betrag zu verstehen ist. Ebenso verstehen die Ausführungsbestimmungen umter dem 
steuerbaren Vermögen im Sinne des § 25 Abs. 2 BStG. das abgerundete Endvermögen 
(vgl. die Fußnote zur Hilfstafel, Anlage 2 VBeiStAusfBeft.). Wenn ferner im 5 9 Abf. 1 
Nr. 2 KStG. ohne Zweifel da3 abgerundete Vermögen gemeint if, jo wird nad dem 
Ausgeführten auch für die Zmanzigtaufend-Mark-Grenze im 5 9 Abf. 2 KStG. der ab- 
gerundete Betrag zu veritehen fein. Dann wird folgeridytig aud) für den $ 27 BesSt# 
und nunmehr aud) für den $ I Abf. 2 des Gefege3 über die Erhebung eines Zufchlags 

zur Kriegssteuer das abgerundete und nicht das unabgerundete Vermögen maßgebend 

sein müssen. \ 

2. Rietzsch, Pr VerwBl. 38 318. Der stenerpflichtige, bei der Veranlagung der 
Besitzsteuer oder der Kriegssteuer festgestellte Vermögenszuwachs lann immer nur runde 
Tausende betragen, ebenso wie es beim steuerpflichtigen bei der Veranlagung festgestellten 
Wehrbeitragsvermögen der Fall war (Hofjmann, WW. Kommentar, Anhang BStG. 
520 Anm. 2). Hierfür spricht auch der Wortlaut des &7 KSt., der als Ausnahme von 
der Regel des 3 28 Abs. 3 BSt G. vorschreibt, daß vorerst die Abzüge und Hinzurechnungen 

gemäß ben s 3—5 dieses Gesetzes zu berücksichtigen sind und dann erst die Abrundung 
auf volle Tausende zu erfolgen hat. Daraus folgt, daß das kriegssteuerpflichtige Vermögens¬
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zuwachsminimum 4000 M., nicht, wie gemeinhin gesagt zu werden pflegt, 3000 M. Denn 
nach § 8 Abs. 1 KStG. muß der nach dem Kriegsſteuergeſetz „feſtgeſtellte Vermögens- 

zuwachs" in minimo 3000 M. übersteigen. Wenn der zunächst rein rechnerisch ermittelte 
nicht abgerundete Vermögenszuwachs 3999 M. ausmacht — sei es, daß keine Abzüge 
und Hinzurechnungen gemäß s§ 3—5 zu machen waren, sei es, daß diese dabei schon be¬ 
rücksichtigt sind — so ist dieser berechnete Vermögenszuwachs von 3999 M. zur Fest¬ 

stellung und Veranlagung des ziffernmäßigen Steuerbetrags auf volle Tausende, also 

auf 3000 M. abzurunden. Und dann ift er nicht fteuerpflichtig, denn er übersteigt nicht 

3000 M. 

89. 

Steuertarif. 

I. Sür die Zuwachsſtener 

in 3. 3, 441. 

II. Für die Steuer vom nicht veränderten Dermögen, 

(Erläuterung 1 bi3 4 in Bb. 3, 441; 5 in Bb. 4, 784.) 

6. Waldecker, Gesu. 18 152. Die Steuer vom Vermögenszuwachs (5 9 Ziff. 1) 
und die Abgabe vom unverminderten Vermögen (8 9 Ziff. 2) dürfen nicht nebeneinander 
erhoben werden. Die Abgaben schließen einander aus (übereinstimmend mit Zimmer¬ 
mann 4 zu § 9 gegen Stier-Somlo 2 zus 9, Mroze!l 9 zu §9 und Strutz 1—4, 

24 zu §5 1; 1, 4 zu § 9). 
7. Zimmermann a. a. O. 8. Die Abgabe nach 3 9 Nr. 2 des Gesetzes erfaßt den 

90 Proz. des Anfangsvermögens üÜbersteigenden Teil des Endvermögens, soweit dieser 

weder von der Besitzsteuer noch der Kriegsgewinnsteuer erfaßt ist. Wir die letztere Steuer 
nicht erhoben, weil nach Abzug von Vermögensteilen nach § 3 ein Vermögenszuwachs 
nicht mehr vorhanden ist, so unterliegt der 90 Proz. übersteigende Teil des Anfangs¬ 
vermögens, also 10 Proz. dieses Vermögens der Abgabe nach § 9 Nr. 2. Es gilt dies 
auch dann, wenn der nach § 3 abzuziehende Vermögensteil, z. B. die anerfallene Erb¬ 
schaft den für die Besitzsteuer sesigestellten Vermögenszuwachs übersteigt. Wenn also 
dem Steuerpflichtigen im Veranlagungszeitraum eine Erbschaft von 500 000 M. an¬ 
ersallen ist, so hat er bei einem Anfangsvermögen von 1 Million M. und einem End¬ 
vermögen von 1 400 000 M. eine Abgabe nad § 9 Nr. 2 aus 1 000 000 — 900 000 = 

100 000 M. in Höhe von 1000 M. zu entrichten. 

. Rietzsch, Pr Verw Bl. 38 318. Man hat die Schlußworte des # 9 zu 2 Abs. 1 
„injoweit e3 weder der Besitzsteuer noch der Abgabe nach Nr. 1 unterliegt“ positiv zu 
beritehen: „ber Besitzsteuer oder Abgabe nach Nr. 1“. Also ist der jeweils höchste der 
beiden Vermögensbeträge von denen man Besitzsteuer bzw. Kriegssteuer Nr. 1 zu zahlen 
hat, von der Differenz abzuziehen, die sich zwischen festgestelltem Besitzsteuervermögen 
und 90 v. H. des festgestellten Wehrbeitragsvermögens (beide in abgerundetem Betrage 
zu verstehen) ergibt. 

9. Verfügung des prenß. Finanzministers vom 17. April 1917, betr. die Berechnung 
der Steuer nach § 9 Nr. 2 des Kriegssteuergesetzes. (IEm Bl. 15.) 

1, Aus der Veftimmung im $ 17 Abs. 4 KSt AussBest. ist gefolgert worden, daß 
bei Berechnung der Abgabe nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 KSt G. aus dem vom Endvermögen 
abzuziehenden Zuwachsbetrag, der der Abgabe nach §9 Abs. 1 Nr. 1 unterliegt, die Hinzu¬ 
rechnungen nach 3#§ 4 bis 6 KöStos. in allen Fällen, also auch dann auszuscheiden haben, 
wenn das Endvermögen nach Abzug des kriegssteuerpflichtigen Vermögenszuwachses 

nicht unter den Betrag des Anfangsbermögens sinkt. Eine solche Auslegung möchte weder
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im Sinne des & 17 Abs. 4 K St AussBest. noch in der Absicht des Gesetzes liegen. Sie würde 
auch die Berechnung der Abgabe nach § 9 Nr. 2 Kt. äußerst erschweren. 

Die Abgabe nah $INr. 2, die an die Stelle ber in der ersten Lesung der Reichstags. 

Kommiffion beichloffenen Erhebung einer weiteren Wehrbeitragsrate getreten ift, ſoll 
das nicht der Zuwachsbesteuerung unterliegende Vermögen treffen, soweit dieses Ver¬ 
mögen gegenüber dem Anfangsvermögen sich nicht um 10 v. H. oder mehr verringert 

hat. Nach dem klaren Wortlaut des Gesetzes ist für die Berechnung des der Abgabe nach 

*9 Nr. 2 unterliegenden Vermögensteils von dem nach dem Besitzsteuergesetz also ohne 

Berücksichtigung der Abzüge und Hinzurechnungen nach F 3 bis 6 KSt"G. feftgeftellten 

Vermögen (Endvermögen) auszugehen. Von diesem Vermögen wird die Abgabe nach 
5 9 Nr. 2 erhoben, „insoweit es weder der Besitzsteuer noch der Abgabe nach §9 Nr. 1 
unterliegt“ — also insoweit es sich nicht als steuerpflichtiger Vermögenszuwachs dar¬ 
ftellt: Infolge der Hinzurechnungen nach #§ 4 bis 6 KSt G. kann aber der kriegssteuer¬ 

pflichtige Zuwachs höher sein als der aus der Vergleichung des nach dem Besitzsteuergesetz 
maßgebenden Anfangs- und Endvermögens sich ergebende Vermögenszuwachs. Ein 

höherer Betrag als der nach dem Besizsteuergesetz sich ergebende Zuwachsbetrag darf 
aber gemäß $ I Nr. 2 KSt®. bon dem nach dem Besitzsteuergesetz für den 31. Dezember 
1916 feftgeftellten Vermögen nidyt abgezogen werben; m. a. W. durch ben Abzug des 
kriegssteuerpflichtigen Zuwachsbetrags darf das Endvermögen nicht unter den Betrag 
des Anfangsvermögens sinken. Dies und nur dies will $ 17 Abi. 4 KStAusfBeft. be¬ 
fagen (ein Zumadjöbetrag ift infomeit nicht abzuziehen, al3 er fih n ur infolge ber Hinzue 
rechnungen ergibt). Eine besondere Berechnung des abzugsfähigen Zuwachebetrags 
für den Fall, daß den Hinzurechnungen gemäß §8# 4 bis 6 KSt G. Abzüge nach § 3 gegen¬ 

überstehen, ist nicht erforderlich. Von dem maßgebenden Endvermögen darf vielmehr 
der besitzsleuerpflichtige oder der kriegssteuerpflichtige oder, wenn sowohl die Besitzsteuer¬ 
pflicht als auch die Abgabepflicht nach § 9 Nr. 1 KStG. gegeben ist, der Höhere Zuwachs¬ 
betrag abgezogen werden, jedoch darf das Endvermögen durch den Abzug nicht unter 
den Betrag des Anfangsvermögens herabsinken. . 

A. Sit das Endvermögen höher al3 das Unfangsvermögen, fo Yan entweder nur 
ein besitzsteuerspflichtiger Vermögenszuwachs oder nur ein kriegssteuerpflichtiger Ver¬ 
mögenszuwachs oder sowohl ein besitzsteuerpflichtiger als auch ein kriegssteuerpflichtiger 
Vermögenszuwachs vorhanden sein. 

a) Ist nur ein besitzsteuerpflichtiger Vermögenszuwachs vorhanden, so ist dieser 
vom Endvermögen abzuziehen. Das Endvermögen kann nie unter den Betrag des An¬ 
fangsvermögens herabsinken. 

b) Ist nur ein kriegssteuerpflichtiger Vermögenszuwachs vorhanden, so könnte 
wegen der Hinzurechnungen nach den s§ 3 bis 6 KSt G. durch den Abzug des kriegssteuer¬ 
pflichtigen Vermögenszuwachses das nach den Vorschriften des Besitzsteuergesetzes auf 
den 31. Dezember 1916 festgestellte Vermögen unter den Betrag des Anfangsvermögens 
herabsinken. Der Abzug darf aber gemäß $ 17 Abi. 4 K St AusfBest. dann nur bis zu 
dem Betrag erfolgen, der das Endvermögen nicht unter das Anfangsvermögen sinken 
läßt. Der Abgabe nach § 9 Nr. 2 unterliegen also 10 v. H. des Anfangsvermögens, fie 
beträgt 1 v. T. bzw. mit dem Zuschlag 1,2 v. T. des ganzen Anfangsvermögens. 

ce) Ist sowohl ein besitzsteuerpflichtiger als auch ein kriegssteuerpflichtiger Ver¬ 

mögenszuwachs vorhanden, so ist von dem nach dem Besitzsteuergesetz festgestellten End¬ 

vermögen der höhere Zuwachsbetrag abzuziehen. Ist der besitzsteuerpflichtige Zuwachs 
höher als der kriegssteuerpflichtige Zuwachs, so ist der erstere Betrag abzuziehen; durch 
ben Abzug kann das Endvermögen nicht unter den Betrag des Anfangsvermögens 
herabsinken. Ist dagegen der kriegssteuerpflichtige Vermögenszuwachs der höhere, so 
wäre diese Möglichkeit gegeben; nach § 17 Ubf. 4 KEStNusfBeft. darf der Abzug aber nut 
insoweit erfolgen, daß das Endvermögen nad) dem Anfangsvermögen gleichbleibt. 

B. Ist das nach dem Besitzsteuergesetz auf den 31. Dezember 1916 festgestellte End¬ 
vermögen nicht höher oder geringer als das Anfangsvermögen, so kann sich gleichwohl
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infolge der Hinzurechnungen nad) $$ 4 bi3 6 KStG. ein kriegssteuerpflichtiger Vermögens¬ 
zuwachs ergeben. In diesen Fällen kommt aber ein Abzug des kriegsſteuerpflichtigen 

Vermögenszuwachses gemäß $ 17 Abſ. 4 Kt AussWBest. nicht in Frage und es ist für die 

Ermittelung de3 dev Abgabe nad) $ 9 Nr. 2 unterliegenden Vermögensteils lediglich das 

feſigeſtellle Endvermögen mit 90 v. H. des Anfangsvermögens zu vergleichen. 

II. Die Abgabe nach §5 9 Nr. 2 Köt G. soll nach der Absicht des Gesetzgebers von 
dem im wesentlichen intakt gebliebenen Vermögen erhoben werden. Hat sich ein Ver¬ 

mögen vermehrt, so soll der Vermögenszuwachs entweder durch die Beſitzſteuer oder 

die Abgabe nach § 9 Nr. 1 oder durch beide Abgaben erfaßt werden, während die Abgabe 

nad) §# 9 Nr. 2 in diesem Falle das Stammvermögen und dieses einschließlich des Zu¬ 
schlags mit 1,2 v. T. des ganzen Stammvermögens treffen soll. Nach der tatsächlichen 
Ausgestaltung der Abgabe nach $ I Nr. 2 erfaßt diese nun allerdings auch Vermögens¬ 

vermehrungen, die wegen der Vorschriften in $$ 12, 13, 15, 16 BesSt G. und in § 8 Abf. 1 

KtlG. von der besonderen Zuwachsbesteuerung freibleiben. Daraus könnten Härten 
entstehen, was seinerzeit bei den Verhandlungen im Reichstag nicht verkannt wurde. 
Es wurde aber dem Bundesrat überlassen, solche Härten im Wege der Billigkeit zu be¬ 

feitigen. Für bie Fälle Der 5$ 15 und 16 ift Dies durch § 17 Abs. 3 KSt AussBest. geschehen. 

Es können aber aud) in ben Fällen bes $ 12, und inäbefonbere des $ 13 BefSt®. Härten 

vorkommen, die einer Abmilderung bedürfen. Cine Härte wird nicht vorliegen, wenn 
die Abgabe nad) $ INT. 2 des Gefeges mit dem Sape bon 1 v. 9. bzw. 1,2 v. 9. einen 
Zuwachs trifft, der sich nach dem Kriegssteuergesetze ergibt, aber, weil er nicht über 3000 M. 
beträgt, gemäß $ 8 Abf. 1 KStG. der Abgabe nad) $ I Nr. 1a. a. D. nicht unterliegt. 

Anders find die Fälle zu beurteilen, in denen e3 fid) um einen Friegöfteuerfreien — also 

um einen nach dem Kriegssteuergesetz privilegierten — Zuwachs handelt, der an sich 
zwar der Besitzsteuer unterliegen würde, aber wegen der besonderen Vorschrift in den 
55 12 und 13 Beißt®. fteuerfrei geblieben ist. Es erscheint geboten, in solchen Fällen 
die dem Wortlaut des Gesetzes entsprechend berechnete Abgabe nach § 9 Nr. 2 aus Billig¬ 

teitägründen auf den Betrag zu ermäßigen, Der fich ergibt, wenn unter Berüdjichtigung 
des Zuschlags von dem an sich kriegssteuerpflichtigen, aber nach § 8 Abs. 1 KSt G. steuer¬ 
freien Zuwachs 1,2 v. H. und von dem nach Abzug dieses Zuwachses verbleibenden 
Restvermögen 1,2 v. T. erhoben wird. 

Hat z. B. jemand, der am 31. Dezember 1913 ein Vermögen von 5000 M. besaß, 
während des Veranlagungszeitraums von seinen Eltern 20 000 M. geerbt und 2000 M. 
hinzuerworben, so ergibt sich nach dem Besitzsteuergesetz ein Zuwachs von (27000— 
5000 =) 22 000 M., von dem aber nur 7000 M, der Besitzsteuer unterliegen. Nach dem 
Kriegssteuergesetz ergibt sich ein Zuwachs von (27000 — 20 000 — 5000 =) 2000 M., 
der gemäß § 8 Abs. 1 des Kriegssteuergesetzes frei bleibt. 

Nach der gesetzlichen Vorschrift ist die Abgabe nach § 9 Nr. 2 nebst Zuschlag zu be¬ 
rechnen mit 1,2 v. H. von (27 000 — 7000 — 4500 =) 15 500 M. = 186 M. Nach dem 
Ausgeführten würde sie aus Billigkeitsgründen nach folgender Berechnung auf den 
Betrag von 45,6 M. zu ermäßigen sein: 

Endvermögen 27 000 M., 
hiervon ab.. - 22200. 7000 „ besitsteuerpflichtiger Zuwachs 

verbleiben: 20 000 M.; 
hiervon 1,2 v. H. od0oor 2000 „ 24 M. 
und 1,2 v. T. von den restlichen 18 000 „ 21,6 M. 

zusammen 45,6 M. 

Hat jemand, der am 31. Dezember 1913 kein Vermögen besaß, während des Ver¬ 
anlagungszeittaums 25000 M. geerbt und im übrigen keinerlei Vermögenszuwachs, 

so hat er von 5000 M. steuerpflichtigem Zuwachs eine Besitzsteuer von 37,50 M. zu zahlen. 
Die Abgabe nach § 9 Nr. 2 KSt. würde einschließlich des Zuschlags 1,2 v. H. von
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(25 000 — 5000 =) 20 000 M. = 240 M. betragen. Diese wäre nach dem Ausgeführten 
auf den Betrag von (1,2 v. T. von 20 000 M. =) 24 M. zu ermäßigen. 

Es ist beabsichtigt, einen Bundesratsbeschluß herbeizuführen, wodurch in solchen 
Fällen aus Billigkeitsgründen eine anderweite Berechnung der Abgabe nach § 9 Nr. 2 
Köt. in der angegebenen Weise genehmigt wird. 

10. Labes, DJZ. 17 421. Die Ausnahmen der $$ 3 6i3 7 gelten auch für die Kriege. 
abgabe aus § 9 Ziff. 2. 

8 10. 
Beteiligung an einer Gmb. 

I. Grundsatz. 

(Erläuterung 1 bis 5 in Bd. 3, 442; 6 bis 10 in Bd. 4, 789.) 

11. Struh a. a. O. 3 zu § 10. Ob Voraussetzung der Anwendung des s 10 auch 
ist, daß die Gesellschaft am Ende des Veranlagungszeitraums überhaupt noch und noch 
als inländische Bejelljchaft mbH. besteht, oder es nur darauf ankommt, als was sich der 
Mehrgewinn, an dem der Steuerpflichtige beteiligt war, darstellt, als er erzielt wurde, 
lann zweifelhaft sein. Aber der Wortlaut, „Steuerpflichtige, die Gesellschafter einer 
inländischen Gesellschaft mb#. sind“ wie der Zweck, Milderung einer Doppelbesteuerung, 
sprechen für die erstere Auslegung. 

12. Strutz a. a. O. 4 zu § 10. Daß die betresfenden Personen „während der 
ganzen Dauer der Kriegsgeschäftsjahre“ der Gesellschaft die Besitzer der Geschäftsanteile 
gemwefen fein müffen, wie Koppe-Barnhagen (Unm. 3 zu $ 10) annehmen, ift aus 
dem Gesetze nicht herauszulesen. 

13. Zimmermann a. a. O. 10. Die Vorschrift des 5 10 gewährt eine Steuer¬ 
ermäßigung; der Steuerpflichtige soll den Teil der Steuer, welche auf den ihm zufließen¬ 

den Mehrgewinn der Gesellschaft entfällt, nur zur Hälfte zu zahlen haben. An der rich¬ 
tigen Berechnung des unerhoben zu lassenden Betrags hat der Pflichtige, ebenso wie an 

der richtigen Feststellung des Vermögenszuwachses ein rechlliches und wirtschaftliches 
Interesse und es liegt daher nahe, ihm auch bei einer bon feiner Berechnung und Cr- 
klärung abweichenden Festsetzung des unerhoben zu lassenden Betrags den gleichen Rechts¬ 

schutz zu gewähren, wie er ihm gegen den Veranlagungsbescheid zusteht. Steht der von 
der Gesellschaft zu versteuernde Mehrgewinn der 3 Kriegsgeschäftsjahre schon vor der 
Veranlagung des Gesellschafters fest, sind also die Unterlagen für die Berechnung des 
unerhoben zu lassenden Betrags schon bei der Erlassung des Steuerbescheides gegeben, 
so ist nicht einzusehen, warum nicht auch die Berechnung des unerhoben zu lassenden 
Betrags im Bescheid erfolgen und mit den gegen den Steuerbescheid gegebenen Rechts¬ 

mitteln soll angefochten werden können. Führt die erst nach der Veranlagung des Gesell¬ 
schafters stattjfindende Feststellung des von der Gesellschaft in den 3 Kriegsgeschäftsjahren 
erzielten Mehrgewinns zu einer Ermäßigung oder Absetzung des unerhoben gelassenen 
Betrags, so wird ein Nachtragsbescheid nach § 73 Bes t G. zu erlassen sein, der nach 
z 69 Abſ. der BesSt AB. wie der Veraulagungsbescheid anfechtbar ist. Nur wenn der 
unerhoben zu lassende Vetrag nach der Erlassung des Veranlagungsbescheids zu erhöhen 

ist, weil der von der Gesellschaft erzielte Mehrgewinn der 3 Kriegsgeschäftsjahre den im 
Veranlagungsbescheid angenommenen Betrag übersteigt, so wird der beim Steuerpflich¬ 
tigen weniger zu erhebende oder ihm zu erstattende Betrag nach § 69 Abs. 2 des BesSt. 
in einem nur mit der Verwaltungsbeschwerde anfechtbaren Bescheid festzusetzen sein. 

II. Anwendungsgebiet. 

1. Familiengesellschaften. 

(Erläuterung a bis e in Bb. 3, 443f.; f, g in Bb. 4, 7895.) 
h) Strup a. a. D. 5 zu $ 10. Man wird es für ausreichend zu erachten haben, 

wenn nur jeder der Gefhäftganteile in Höhe von mindeftens der Hälfte bed Stamm-



Kriegssteuergesetz v. 21. Juni 1916. 88 11—14. 319 

tapitals besitzenden Gesellschafter zu jedem anderen von dieſem Geſellſchafterkreis in 
einem der im Gesetze bezeichneten Verhältnisse steht. 

2. Geschäftsführer und Prokuristen. 

(Erläuterung a, b in Bd. 3, 444; c bis c in Bd. 4, 791f.) 

f) Struß a. a. D. 6 zu 5 10. Bu einer Auslegung dahin, daß die Erben eined und 

desſelben Gesellschafters Geschäftsanleile in derartiger Höhe in ihrer Hand vereinigen 

müßten, zwingt weder der Wortlaut, in dem eine auch an eine Einschränkung denken 

lassende Wendung wie in Ziff. 1 dad Wort „zueinander“ nicht enthalten ift, nod) die Ab- 
ſicht des Gesetzes. Im Gegenteil: wenn mehrere als Geschäftsführer tätige Gesellschafler 

oder Erben solcher mehr als die Hälfte des Stammkapitals in ihren Geschäftsanteilen 
besitzen, dann liegt recht eigentlich die in der Begründung hervorgehobene Ahnlichkeit 

mit der Stellung von „Mitunternehmern“ vor. 

g1l. 

Lehen, Fideikommiß, Stammgut. 

(Zu vgl. Bd. 3, 444.) 

Strutz a. a. O. 10 zu § 10. Der steuerbare Vermögenszuwachs des Gesellschafters 
tann auch hinter seinem Anteil an dem Mehrgewinne der Gesellschaft zurückbleiben; denn 
ebensowenig wie § 3 verlangt § 10, daß dort der auszuscheidende Erwerb, hier der zu¬ 
geflossene Gesellschaftsmehrgewinn tatsächlich zur Vermögensvermehrung geführt hat. 
Das führt aber nicht, wie Mrozek annimmt, dazu, daß unter Umständen überhaupt 
teine Steuer zu erheben wäre, sondern nur dahin, daß die volle Hälfte der Steuer außer 
Hebung bleibt. Denn der „Abgabebetrag“, ber „verhältnismäßig auf den Vermögens¬ 
zuwachs in Höhe des der Beteiligung entsprechenden Betrags des abgabepflichtigen 
Mehrgewinns der Gesellschaft entfällt", und der „zur Hälfte unerhoben“ bleiben soll, ist 
immer nur ein Betrag von der ganzen veranlagten Abgabe, höchstens also 109/100 hiervon. 

$ 12. 

Aufgabe vun Wohnfig oder Aufenthalt. 

(Erläuterung 1 bi$ 8 in Bb. 3, 444 .) 

9. Strutz a. a. O. 3 zu § 12. Nach der Fassung des Gesetzes würde es gleichgültig 
sein, wie lange vor dem 1. Januar 1917 die Ausgabe des inländischen Wohnsitzes oder 
Aufenthaltes stattgefunden hat. Nach dem Grundsatze, daß Gesetze leine rückwirkende 
Kraft haben, soweit sie sich nicht solche ausdrücklich beilegen, ist aber der § 12 Abs. I nur 
auf Fälle zu beschränken, wo die Aufgabe des inländischen Wohnsitzes und dauernden 
Ausenthaltes vor dem 1. Januar 1917, aber nad) dem Inkrafttreten des KSt G., d. i. 
dem 9. Juli 1916 erfolgt ist. 

10. Strug a. a. D.5 zu $ 12. Eine Gefährdung ber Erhebung der Abgabe liegt 
nur darin, daß die Werte, aus denen allein die schon veranlagte oder demnächst zu ver¬ 
anlagende Steuer entrichtet werden kann, dem Zugriffe der Steuerbehörde entzogen 
werden, nicht schon darin, daß der Steuerpflichtige durch rechtsgültige, wenn auch wirt¬ 
ichastlich noch so verwerfliche Verfügungen die Werte, die ohne diese Verfügungen viel¬ 
leicht den Gegenstand der künftigen Veranlagung des Steuerpflichtigen bilden würden, 
derart vermindert, daß eine steuerfreie oder sehr niedrige Veranlagung in Aussicht steht. 

Steuerpflicht der Gesellschaften. 

814. 

Mehrgewinne. 

(Erläuterung 1, 2 in Bd. 3, 446.) 

3. Strutz a. a. O. 3 zu § 14. Der „Mehrgewinn“, von dem nach § 19 ein Prozent¬ 
tag als Steuer erhoben wird, also die Bemessungsgrundlage ist der ein Mehr an Mehr¬
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gewinnen ergebenbe Saldo aus ben Mehrgerinnen im Sinne bed $ 14 Abs. 1 und den 
Minbergemwinnen im Sinne be3 $ 14 Abf. 3 für die fämtlihen nad) dem KStG. zu berück. 
sichtigenden Kriegsgeschäftsjahre. 

4. Strutz a. a. O. 6 zu § 14. Der zweite Satz des Abs. 2 enthält nicht nur eine 
Abrundungsvorschrift, wie sein erster Satz, sondern eine Befreiungsvorschrift zugunsten 
der Steuerpflichtigen. Er darf daher nicht, wie Satz 1, auf den dritten Absatz angewendet 
werden, wo er zum Nachteil der Steuerpflichtigen wirken würde, d. h. es dürsen nicht 
Mindergewinne, die 5000 M. nicht erreichen, von der Ausgleichung gegen Mehrgewinne 
mit anderen Worten, von dem Abzuge von diesem ausgeschlossen werden. Hatte also 
eine Gesellschaft im ersten Kriegsgeschäftsjahr einen Mehrgewinn von 20 000, im zweiten 
einen solchen von 4000 und im dritten einen Mindergewinn von 3000 M., so bleibt der 
Mehrgewinn von 4000 M. außer Betracht, der Mindergewinn von 3000 M. aber wird 
von dem Mehrgewinn von 20 000 M. des ersten Jahres abgezogen, so daß steuerpflichtig 
bleiben 17 000 M. 

5. Strußz a. a. O. 7 zu § 14. Zimmermann (Anm. 5 Abs. 2 zu § 14) bemerkt: 
„Hat die Gesellschaft nur in einem Kriegsgeschäftsjahr einen Mindergewinn erzielt, fo 
bleibt e3 ihrer Wahl anheimgeftellt, an melhem Mehrgemwinn der beiden übrigen Kriegs. 
gefhäftsjahre der Abzug vorgenommen wird." Mit dem Wortlaute des Abs. 3, wie des 
ganzen $ 14, verträgt fid) diefe Auffaffung fehr wohl. Gleichwohl beftehen gegen fie mit 
Räcksicht auf die Entstehungsgeschichte des Abs. 3 Bedenken. Er enthält denjelpen Ge. 
danken, wie der § 8 Abs. 4 SichG. Hier wird der Mindergewinn ausdrücklich dem „im 
Gesamtergebnisse der abgelaufenen Kriegsgeschäftsjahre erzielten” Mehrgewinne ge- 
genübergestellt. So ist auch sinngemäß bei Anwendung des $ 14 Abi. 3 KSt®. zu 
verfahren. Die Ausgleichung hat zwischen dem Mindergewinne eines Kriegsgeschäfts. 
jahres und der Summe der Mehrgewinne der beiden andern stattzufinden und mindert 
diese beiden Einzel-Mehrgewinne verhältnismäßig. 

8 15. 
Kriegsgeſchäftsjahre. 

Strutz a. a. O. 6 zu 8 16. Wenn die drei Kriegsgeſchäftsjahre weniger als drei 
volle Zeitjahre von zusammen 36 Monaten umfassen, so muß man ihren gesamten Mehr¬ 
oder Mindergewinn auf drei volle Zeitjahre umrechnen, im Falle des erwähnten Bei¬ 
spiels also von 950 000 M. auf 950 000 % 1 140 000 M. Damit gelangt man auch 
zu dem der Billigkeit am meisten entsprechenden Ergebnis, indem die Ergebnisse des 
an 36 Monaten fehlenden Zeitraums der drei Kriegsgeschäftsjahre nach dem Durch¬ 
schnitte der letzteren, also weder nur nach der dem fein volles Zeitjahr umfassenden Ge¬ 
schäftsjahre vorangegangenen, noch nach der ihm nachfolgenden Zeit eingestellt werden. 
Gegen Moesle 3 zu § 2 Rücklagen G. 1915 und Koppe-=Varnhagen, Rcklagen G. 
1917 52. 6 

8 16. 

Geſchäftsgewinn. 

(Erläuterung 1 bis 18 in Bd. 3, 446ff.) 

19. Strutz a. a. O. 9 zus 16. Der Agiogewinn bei Ausgabe neuer Aktien gehört 
nicht zum Geschäftsgewinn im Sinne des KStG. 

20. Strutz a. a. O. 12 zu $16. Der Gewinnvortrag auf neue Rechnung des künf¬ 
tigen Geschäftsjahres bildet eine offene Reserve, die zu dem Geschäftsgewinn des Jahres 
der Entstehung gehört. 

20a. Struß a. a. D. 14 31 516. Steuern aller Art, die die Gesellschaft zu ent¬ 
richten hat, gehören nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger kaufmännischer Buchführung 
zu den Geschäftsunkosten und mindern daher den Geschäftsgewinn. Die diesen Grund¬ 

satz einschränkende Rechisprechung des PrO#. beruht auf den besonderen Vorschriften 
des pr. EinfStG. und find auf die KSt. nicht übertragbar.



Kriegssteuergesetz v. 21. Juni 1916. § 17. 321 

21. Strutz a. a. O. 15 zu § 16. Moesle, Sich G. Anm. 8 zu & 3 bemerkt: „Die 

Tantieme, auf welche die Gesellschaftsbeamten einen rechtlich gesicherten Auspruch haben, 

gilt als Gehallsteil, auch wenn sie vom Reingewinn berechnet wird (vgl. 3J 237 H#.). 

Insoweit gehört die Tantieme der Vorstandsmitglieder und der sonstigen Gesellschafts¬ 

bamten zu den abzugsfähigen Geschäftsunkosten; vgl. RG.E. vom 5. April 1884 111%, 
Ser Geschäftsunkostencharakter kommt dagegen den Aufsichtsratstantiemen nicht zu. 

Die Vergütung (Tantieme) der Mitglieder de3 Auffiht3tat3 wird daher von dem Ge¬ 
schäftsgewinne nicht abgesetzt werden dürfen, soweit sie aus dem Jahresgewinn gewährt 
wird (vgl. 8 245 HWG.). Ebenso Sintenis, Bankarchiv XV 88“. Ebenso jetzt KStelusfBest. 
5 20 Aof. 2. Dieser Ansicht ist bezüglich der Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder nicht 
zuzustimmen. Soweit diese den Aufsichtsratsmitgliedern auf Grund eines vor der Be¬ 
schlußsassung der Generalversammlung über Bilanz und Gewinuverteilung vorhandenen 

Rechtsanspruches zusteht, ist sie nicht anders zu behandeln, wie Gehalt oder Tantieme 

eines Vorstandsmitgliedes oder Beamten der Gesellschaft. Nur soweit sich die Vergütung 

nicht bereit3 aus den rechtlichen Verpflichtungen der Gesellschaft gegenüber ihren Auf¬ 
sichtsratsmilgliedern und der Höhe des Geschäftsgewinnes, nach dem die Vergütung 

zu bemessen ist, errechnen läßt, trifft die Ansicht Moesles zu. So auch Mrozek, Anm. 3d 

zum Sich G. 
222. Strug a. a. O. 15 zu §# 16. Nach der ständigen Rechtsprechung des PrO##. 

zum PrEinkSt G. mindern die Bezüge der zu Geschäftsführern bestellten Gesell¬ 
schafter an Gehalt und Provision dann und nur dann den Geschäftsgewinn der Gesell¬ 
fhaft m69., wenn bie Gesellschafter die Tätigkeit als Geschäftsführer auf Grund eines 

mit der Gesellschaft abgeschlossenen Dienstvertrags und nicht bloß infolge einer im Gesell¬ 
schaftsvertrag übernommenen gesellschaftlichen Verpflichtung ausüben, und ist, ob das 
eine oder das andere der Fall ist, im einzelnen Falle nach Lage der gesamten in Betracht 

kommenden Umstände zu beurteilen. Dabei ist die Tatsache, daß die Bestellung der 
Geschäftsführer im Gesellschaftsvertrage selbst erfolgt ist, für sich allein nicht ausschlag¬ 

gebend dafür, daß die Geschäftsführung den Gesellschaftern als gesellschaftliche Verpflich¬ 
tung auserlegt sei. 

23. Struß a. a. O. 20 zu § 16. Die Ansicht des Reichsschatsekretärs, daß der Gewinn 
aus der Realisierung stiller Reserven zu dem Bilanzgewinne des Geschäftsjahres gehöre, 
in welchem die Realisierung ersolgt ist, ist zutreffend, allerdings mit der Einschränkung 

auf ftille Reserven, die auch steuerlich „stille“ geblieben sind. Soweit die stille Reserve 
in der Steuerbilanz des Jahres, in dem sie gelegt ist, durch Hinzurechnung zum Geschäfts¬ 

gewinne berecits berücksichtigt ist, kann der Gewinn aus ihrer Realisierung im Jahre der 

letzteren nicht nochmals steuerlich als Geschäftsgewinn behandelt werden. Hat z. B. eine 
Gesellschaft in einem Jahre eine Fabrik nur mit 500 000 M. eingestellt, während ihr 
wirklicher Wert 700 000 M. war, und ist dieser letztere in die Steuerbilanz eingestellt, 

so gehören, wenn sie die Fabrik im nächsten Jahre für 800 000 M. veräußert, nicht 
(800 000 — 500 O00 =) 300 000, sondern nur (800 000 — 700 000 =) 100 000 M. zum 
steuerlichen Bilanzgewinn. 

24. Rosendorff a. a. O. 114. Der Grundsatz der 3 23 Abs. 2 AusfBest., daß der Ge¬ 
winn der durch Realisation einer in einem Friedensjahr gelegten stillen Reserve in einem 

Kriegsgeschäftsjahr erzielt wird, bei der Berechnung des Geschäftsgewinns außer Ansatz 
bleiben darf, gilt auch für stille Reserven, die auf Grund des §J261 HGB. entstanden sind. 

g 17. 
Der durchschnittliche frühere Geschäftsgewinn. 

1 abf. 1. 

(Erläuterung 1, 2 in 3. 3, 451.) 

3. Strupaa.a. D.5 5u 517. Die Verfdiiedenheit Der Ausdrudsmeife gibt zunächst 
zu dem Zweifel Anlaß, ob etwa unter ben „Jahren” im Sinne ded 2. Sapes bed Abf. 1 

Kriegsbuch. Bd. 5. 21
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nicht Geschäfts=, sondern Zeitiahre von 12 Monaten zu verstehen seien. So legt Mroze: 
(Anm. 3 zu $5) Sich®. das Gesetz aus, während Moesle (Sich G. Anm. 8 zu § 5), Kopre- 
Barnhagen (Anm. 4 zu $ 17), Stier=Somlo (Anm. 3 zu § 17) und anscheinend aum 
Norden=Friedländer (115) und Zimmermann (Anm. 3 zu § 17) das Gegenteil 
annehmen. Es ist ja nun auffällig, daß § 17 überall das Wort „Geschäftsjabre" braucht 
und nur an dieser einen Stelle von „Jahren“ spricht. Aber es ist auch die einzige Stelle, 
wo, wenn man „Jabre“ gleich „Geschäftsjahren“ setzt, die letzteren, d. h. die Friedens, 
geschäftsjahre, zweimal in demselben Satze erwähnt werden. Daraus kann man es erllärer, 
daß hier der Kürze halber einmal „Jahre“ statt „Geschäftsjahre“ gesagt ist. 

(Abschnitt II, 1II in Bd. 3, 452.) 

IV. Abs. 4. 

(Erläuterung 1 bis 3 in Bd. 3, 453.) 

4. Struß a. a. O. 5 zu 3 17. Wenn im Absatz 4 das Vorliegen cines „vollen“ Ge 
schäftsjahres vor den Kriegsgeschäftsjahren verlangt wird, so ist das mit Moesle (Anm. 22 
zu 5 6 Sich G.) dahin auszulegen, daß ein volles satzungsgemäßes Geschästsjahr verstrichen 
fein muß. Liegt also nur ein kürzeres Eröffnungsgeschäftsjahr vor den Kriegsgeschäft¬. 
jahren, so findet Abs. 4 und nicht Abs. 1 Anwendung. Würde dagegen das satzungsmäßige 
Geschäftsjahr nicht volle 12 Monate umfassen, so würde das Vorliegen schon eines solchen 
vor den Kriegsgeschäftsjabren die Anwendung des Abs. 1 und nicht des Abs. 4 rechtferligen. 
A. M. Mrozet (Unm. 16 zu $ 5 Sich G.). 

5. Strutz a. a. O. 6 zu 3 17. Wbdgefehen einzig von dev Umwandlung einer Kon: 
manditgesellschaft auf Altien in eine Aktiengesellschaft kommt nach § 17 nur die Dauer 
des Bestehens der Gesellschaft in ihrer gegenwärtigen Rechtsform und lommen unr 
während dieser Zeit erzielte Geschäftsergebnisse in Betracht. 

V. Abs. b. 

(Erläuterung 1, 2 in Bd. 3, 454.) 

3. Struß a. a. O. 15 zu § 17. Die Fassung des Abs. 5 ist nicht besonders glücklien. 
Gemeint ist, wie aus vorstehendem Beispiel ersichtlich, solgendes: es wird für denjenigen 
Teil der Kriegsgeschäftsjahre, der nach der Kapitalsvermehrung liegt, der Geschäfts¬ 
gewinn nicht mit dem früheren Durchschnittsgewinne verglichen, sondern mit diesem 
zuzüglich 6 v. H. der tatsächlichen Kapitalsvermehrung. 

4. Verfügung des Prenß. Finanzministers vom 19. April 1917, betr. die Veraulagung der 
Kriegssteuer im Falle der Vermehrung des Grundkapitals einer Gesellschaft. (iB#I. 1652.) 

8 17 Abſ. b KStG. bestimmt für den Fall der Vermehrung des Grund= oder Stamm¬ 
kapitals einer Gesellschaft während der Kriegsgeschäftsjahre, daß „für die Zeit nach der 
Vermehrung dem durchschnittlichen früheren Geschäftsgewimn ein Betrag von 6 v. H.= 
hinzuzurechnen ist. Es ist mithin für denjenigen Teil der Kriegsgeschäftsjahre, der na# 
der Kapitalsvermehrung liegt, der Jahresgeschäftagewinn nicht mit dem früheren Durch 
schnittsgewinne, sondern mit diesem Durchschnittsgewinne, zuzüglich 6 v. H. der tat 
sächlichen Kapitalvermehrung zu vergleichen. Eine Durchschnittsberechnung der auf die 

Kapitalerhöhung entfallenden Zinsen findet nicht statt. 

Verfügung des Preuß. Finanzministers vom 18. Mai 1917, betr. die Beranlagung der 
Gedossenschaften zur Kriegsstener. IBl. 202.) 

Die Anwendung der Borfchriften im $ 17 Abf. 2 und 5 KSIE. führt bei Genossen¬ 
schaften zu grohen Schwierigkeiten. Als Grundkapital gilt bei Genossenschaften Die Summe 
der eingezahlten Geschäftsanteile, die Summe „der Geschäftsguthaben“ der Genossen. 
Da diese Geschäftsguthaben auch innerhalb eines Jahres dauernden Schwankungen 

unterworfen find, ist eine genaue Prozentberechnung je für die Zeit vor oder nach der
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Hermehrung nahezu ein Ding der Unmöglichkeit. Daraus kann andererseits nicht der 

Schluß gezogen werden, die Guthabenvermehrung für das Jahr, in dem sie erfolgt ist, 

noch nicht zu berücksichtigen. Mit Rücksicht auf die Schwierigkeit der strengen Durchführung 

der gefeplihen Vorschriften erkläre ich mich damit einverstanden, daß die Besitzsteuer¬ 

ämter, erforderlichenfolls im Benehmen mit dem Genossenschaftsvorstand, Durchschnitts¬ 

berechnungen anwenden, also die Guthabenvermehrung innerhalb eines Jahres für das 

betreffende Jahr mit einem Durchschnittsbetrag für einen durchschnittlichen Zeitraum 

berücksichtigen. 
8 18. 

Tochtergeſellſchaften. 

(Erläuterung 1 bis 4 in Bd. 3, 454.) 

5. Strutz a. a. O. 2 zu § 18. Aus den Worten „Aktien oder Anteile“" darf nicht 
elwa geschlossen werden, die sog. Tochtergesellschaft müsse eine Aktien=, Aktienkommandit¬ 

oder Gesellschaft mit beschränkter Haftung sein. „Anteile“ bedeutet nicht bloß „Geschösts¬ 

anteile" einer Gesellschaft mb H., sondern überhaupt Anteile an einer Gesellschaft der 
im 3 13 bezeichneten Art, also auch Kuxe einer Berggewerkschaft älteren oder neueren 
Nechts, den Bruchteil der Beteiligung an einer anderen Bergbau betreibenden Vereinigung 

und die Geschäftsguthaben der Genossen einer eingetragenen Genossenschaft. 

6. Strutz a. a. O. 3 zu § 18. Zeitlich entscheidend muß der materielle Vorgang 

des Empfanges des Anspruchs auf die Mehreinnahme sein, also der Zeitpunkt der Fällig¬ 
keit der Anteile am Gewinne der Tochtergesellschaft; denn nach der damaligen Beteiligung 
der Dutter- an der Tochtergefellfchaft richtet sich die Mehreinnahme, die jener von dieser 
zufließt und ohne den $ 18 sowohl bei dieser wie bei jener Gesellschaft steuerpflichtig sein 

würde. Nicht kommt es darauf an, seit wie langer Zeit die Muttergesellschaft die Aktien 

oder Anteile der Tochtergesellschaft zu dem maßgebenden Zeitpunkt besaß; diese Zeit¬ 
dauer kann die Höhe der Mehreinnahme der Muttergesellschaft und damit das ziffern¬ 
mäßige Maß der Anwendung des §s 18 beeinflussen, aber nicht seine grundsäpliche An¬ 

wendbarkeit. 

7. Strutz a. a. O. 5 zu 8 18. Das Gesetz spricht nur von „Dividende“ und „Aus¬ 

beule“. Gemeint ist offenbar alles, was eine noch nicht in Liquidation getretene Gesell¬ 
schaft der im 5 13 bezeichneten Art an ihre Mitglieder unbeschadet des Grundkapitals 

und ohne Verpflichtung der Anrechnung auf ihre Kapitaleinlagen auf Grund ihres Be¬ 
sitzes an Gesellschaftsanteilen verteilt (vgl. Pr OVG. in St. 16 1½1 f. und Fuisting=Strutz, 

EinkSt G. Anm. 18 zu 3 16). Denn nur in diesem weiteren Sinne verstanden sind die 
„Dividenden“ und „Ausbeuten“ ein den im Abs. 1 erwähnten Mehreinnahmen „aus“ 
Altien oder Anteilen adäquater Begriff. Auch die sog. Bauzinsen im Sinne des § 215 

H. gehören zu den Dividenden in diesem weiteren Siunc; vgl. Fuisting=Strutz, 
EinkStG. Anm. 17 zu F 15. 

8 19. 

Steuertarif. 

(Erläuterung 1 bis 7 in Bd. 3, 455.) 

8. Strupz a. a. O. 9 zu § 19. Der Sinn des Abs. 3 ist folgender: Sit während Dev 
Kriegsgeschäftsjahre das eingezahlte Grund- oder Stammkapital vermehrt worden, dann 
ist behufs Findung des Durchschnittsbetrags festzustellen, wieviele Jahre und Jahres¬ 
bruckteile der Kriegsgeschäftsjahre vor und nach der Einzahlung der Kapitalerhöhung 

liegen, und es ist einerseits das nicht erhöhte, andererseits das erhöhte Kapilal in der Weise 
als Jahresbetrag zu behandeln, daß jedes zu demjenigen echten oder unechten Bruch, 
der dem Verhältnisse des Zeitraumes vor bzw. nach der Kapitalsvermehrung zu einem 

Zeiljahr entspricht, zu dem andern hinzugezählt und aus der Summe der Jahresdurch¬ 
schnitt gezogen wird. Hat z. B. eine Gesellschaft, deren Geschästsiahr mit dem Kalender¬ 

21*
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jahr zusammenfällt, am 1. April 1915 ihr eingezahltes Kapital von 10 000 000 M. anf 
12 000 000 und am 1. April 1916 weiter auf 14.000 000 M. erhöht, fo beläuft fich der 
der Berechnung nach Abfah 2 zugrunde zu legende Kapitalbetrag auf ?/, von (10.000 000. 
5/, + 12000000 + 14 000 000.%, =) 35 000 000, alfo auf 11%, Millionen Mark, 

9. Struyz a. a. O. 9 zu § 19. Der Absatz 3 bezieht sich nicht auch auf Vermehrungen 
der Reservekontenbeträge während der Kriegsgeschäftsjahre. Denn diese Vermehrungen 
erfolgen aus den Geschäftsgewinnen und bilden daher auch mittelbare Bestandteile des 
Mehrgewinnes; sie können daher nicht sowohl dem Geschäfts= und Mehrgewinn als auch 
dem dieser gegenüberzustellenden Gesellschaftskapital zugerechnet werden. 

10. Strutz a. a. O. 10 zu $ 19. Der Abs. 4 hat den Wortlaut einer bloßen sog. 
„Sollvorschrift“. Gleichwohl ist die Vorschrift nach der zweifellosen Absicht des Gesetz 
gebers als eine zwingende des materiellen Steuerrechts zu betrachten, deren Beobachtung 
die Steuerpflichtige im Nechtömittelwege betreiben Tann. Auch die Annahme Buds 
(Anm. 12 zu § 19), es werde „Sache der Gesellschaften sein, nachzurechnen, ob bei ihnen 
die Milderung des Abs. 4 zutrifft, da es den Behörden schlechterdings unmöglich“ sei, 
ohierauf in allen Fällen von Amts wegen zu achten“/ist nicht zutreffend. Es fehlt an jedem 
Anhalte für eine solche Auslegung. Es ist auch nicht abzusehen, weshalb es den Behörden 
„schlechterdings unmöglich“ sin sollte, den Abs. 4 in allen Fällen von Amts wegen zu 
beachten; nur eine erhebliche Mehrarbeit liegt hierin. Läge aber selbst eine „Unmöglich. 
teit” vor, so würde sich daraus nur ergeben, daß der Gesetzgeber den Behörden eine un¬ 
mögliche Aufgabe gestellt hätte; daraus folge aber nicht eine im Gesetze nicht zum Aus¬ 
druck gelangte Verpflichtung der Steuerpflichtigen, den Behörden diese Aufgabe abzu- 
nehmen oder fie dabei zu unterſlützen. 

11. Struß a. a. O. 11 zu $ 19. Auch hier ijt die Anfidht Buds (Anm. 13 Abf, 2 
zu § 19) zurückzuweisen, es sei „Sache der Gesellschaft“, auf das Vorliegen der Voraus¬ 

sebungen des Abs. 5 „aufmerksam zu machen und den Nachweis zu erbringen, so daß die 
Nachrechnung nur auf Antrag erfolgt". Davon, daß die Anwendung des Abs. 5 nur auf 
Antrag der Gesellschaft zu erfolgen habe, steht im Gesetze lein Wort, und es geht nicht an, 
ihm eine solche, den Steuerpflichtigen nachleilige Auslegung zu geben, nur un bie Auj- 
gaben der Veranlagungsbehörden zu erleichtern. Sich klarzumachen, ob diese ihre Auf¬ 
gaben zu erfüllen imsiande sind, ist Sache des Gesetzgebers, ehe er das Gesetz erläßt; is. 
dieses erlassen, dann können nicht durch dieses den Steuerpflichtigen gewährte Rechte 
im Verwaltungswege verkürzt werden, weil die Behörden den ihnen durch diese Rechte 
der Steuerpflichtigen zufallenden Aufgaben nicht gewachsen sind. Dagegen spricht der 
Wortlaut des Abs. 5 für die auch von Mrozek vertretene Ansicht, gegen die Nichtbeachtung. 
der Vorschrift sei nur die Beschwerde im Aufsichtswege, seien dagegen nicht die Rechts¬ 
mittel gegen die Veranlagung zulässig, weil es sich nur um eine Vorschrift über die Er¬ 
hebung der Steuer, nicht um eine Beranlagungsvorschrift handle. * 

12. Rosendorff a. a. O. 112. Wenn durch die Erhöhung des Stammkapitals 
ein Agio erzielt worden ist, das bekanntlich nach den gesetzlichen Vorschriften in den 
Reservefonds gelegt werden muß, so ist diese neue Reserve nicht zu berücksichtigen. Diese 
Bestimmung enthält einen Widerspruch zu Abf. 1 bed $ 19, in dem beftimmt ift, daß bie 
bei Beginn des ersten Kriegsgeschäftsjahres ausgeworfenen wirklichen Reservefonds¬ 
beträge zum Geschäftskapital hinzuzurechnen sind. 

13. Rosendorff a. a. O. 111. Aus § 19 folgt, daß diejenigen Gesellschaften, welche 
es vorgezogen haben, stille Reserven statt offener zu stellen, bei der Berechnung der Steuer 

schlechter gestellt sind. 

$ 20. 

Ausländiſche Geſellſchaften. 

(Erläuterung 1 bis 4 in Bd. 3, 456.) 

5. Struh a. a. O. 2 zu § 20. Der Wortlaut „Geschäftsbetrieb unterhalten“ und die 
Bezugnahme auf die „bundesstaatlichen Einkommensteuerveranlagungen“ im 2. Satze
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des 5 20 weijen darauf Hin, daß das Vorhandensein einer inländischen Betriebsstätte 

im Sinne des $ 3 DO. erforberlid, ift, d. i. einer fihtbaren Stätte als feften örtlichen 
Mittelpunktes, von welchem aus ein mehr ober minder dauernder Betrieb statifindet. 

Ein Betriebsort, der nicht zugleich Betriebzitälte ift, genügt aljo nicht. 

6. Strutz a. a. O. 2 zu § 20. Der Besitz eines Grundstücks begriündet für fich allein 

nicht unter allen Umständen die Steuerpflicht nach § 20. 

8 22. 

Außerhebungſtellung. 

(Erläuterung 1 bis 3 in Bd. 3, 457.) 

4. Strutz a. a. O. 3 zu § 22. Aus der Fassung sowohl des Abs. 1 „von den Gesell¬ 

schaften“ als auch des Abs. 2 „Betrag der nach den Vorschriften des Gesetzes usw. zu 

bildenden Sonderrücklage“ ergibt sich, daß sich der § 22 auf alle Arten steuerpflichtiger 

Gesellschaften, auf inländische wie auf ausländifche bezieht. 

5. Strug# a. a. O. 4 zu § 22. Unterstützungs- und ähnliche Fonds lediglich für 

die Angestellten und Arbeiter einer Gesellschaft oder die Familien und Hinterbliebenen 
lediglich solcher Personen sind wohl Wohlfahrtsfonds, aber keine für „ausschließlich ge¬ 

meinnütige Zwecke“. Die Bestimmung für solche bloße Wohlfahrtszwecke rechtfertigt 

daher die Anwendung des § 22 Abs. 1 nicht, sofern die Verwendung nicht lediglich bie 

Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber einem selbständige 
Rechtspersönlichkeit besitzenden Fonds oder gegenüber den Arbeitern, Angestellten usw. 

darstellt. In diesem Falle bilden die Verwendungen überhaupt keinen Teil des Bilanz¬ 

gewinnes, sondern einen Passivposten der Bilanz. 

6. Strutßz a. a. O. 4 zu § 22. Aus den Worten „deren dauernde Verwendung zu 
jolchen Zwecken gesichert ist"“ folgt zweierlei. Einerseits ist es nicht unbedingtes Erforder¬ 
nis, daß die Gewinnbeträge durch die Vestimmung zu dem ausschließlich gemeinnützigen 
Zwecke aus dem Vermögen der Gesellschaft ausscheiden; es genügt, daß nur ihre Ver¬ 
wendung für diesen Zweck gesichert ist; die Verwendung selbst kann später durch die Ge¬ 
sellschaft selbst erfolgen, die bis dahin Eigentümerin bleibt. Audererseits muß aber Sicher¬ 
heit dafür bestehen, daß der betreffende Fonds jeder Verfügung der Gesellschaft oder 
eines Dritten zu einem andern als ausschließlich gemeinnützigen Zweck entzogen ist, ins¬ 
besondere auch, wie Mrozek (Anm. 17 zu § 1 Sich G.) zutreffend hervorhebt, jedem Zu¬ 
griffe von Gläubigern der Gesellschaft. 

7. Strutz a. a. O. 6 zu § 22. Abs. 2 und Abs. 3 vertragen als zusammengehörig 
nicht die Auslegung, die Außerhebungsetzung nach Abs. 2 sei eine reine Verwaltungssache, 
die Versagung der Außerhebungsetzung nach Abs. 3 aber nicht, vielmehr eine „Neuver¬ 
anlagung“. Entweder ist beides ein bloßer Verwaltungsakt oder beides trotz der Wort¬ 
fassung des Gesetzes eine mit den ordentlichen Rechtsmitteln anfechtbare Veranlagungs¬ 

maßnahme. Anders als einheitlich hat wohl auch der Gesetzgeber die beiden Absätze nicht 
aufgefaßt, sondern den Abs. 2 als Regel, den Abs. 3 als Ausnahme von dieser Regel; 
der Gedanke an die von Mrozek lonstruierte „Neuveranlagung" in den Fällen des Abf. 3 
hat ihm jedenfalls völfig fern gelegen. Tatsächlich handelt es sich ebenso wie im $ 19 Abi. 4 
und 5 um Yusnahmen von den Regeln ber Steuerbemeifung, und wie die Regeln müfjen 

auch die Ausnahmen im ordentlichen Rechtsmittelwege verfolgt und angefochten werden 
lönnen, wenn das Geseß dies nicht durch unzweideutige Bestimmungen ausschließt. 

4 8. Zimmermann a. a. O. 3. Eine dem 3 22 entsprechende Steuerbefreiung 

ist für die Förderung der gemeinnützigen Unternehmungen durch die Einzelpersonen 
nicht vorgefehen. Einzelperfonen müffen nur die Zuwendungen, die sie zu gemeinnütigen 
Zwecken gemacht haben, also Vermögensteile, die sie zu solchen Zwecken veräußert und 
somit aus ihrem Vermögen ausgeschieden haben, nach § 4 ihrem Vermögen nicht hinzu¬ 

rechnen. Ein Abzug wegen Rückstellungen, die sie zu solchen Zwecken gemacht haben, 

isd nicht statthaft. Es gilt dics auch für die Fälle, daß offene Handelsgesellschaften oder
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Kommanditgesellschaften derartige Rüchkstellungen aus ihrem Gewinn in der Bilanz vor. 
gejehen haben. 

8 24. 
Doppelbesteuerung. 

(Zu vgl. Bd. 3, 457.) 

Verfügung des preuß. Fiuanzministers vom 14. Mai 1917, betr. die Vermeidung von 
Doppelbesteuerungen bei Veranlagung der Befitzsteurr und der Kriegsstener. (Imsl. 165.) 

Von dem Herrn Reichskanzler ift in Ausficht genonmen, auf Grund von $ 11 Abf. 2 

BeſSiG., 8 1 und $ 24 KG. Anordnungen zur Vermeidung einer Doppelbesteuerung 
durch das Reich und durch Osterreich=Ungarn zu trefsen. Die deutscherseits für die Besitz¬ 
und Kriegssteuer zu treffenden Anordnungen werden voraussichtlich solgenden Inhalt 
haben: 

A. Einzelpersonen. 

1. Ausgenommen von der Steuerpflicht nach & 11 Abs. 1 Nr. 1, 1 BesStG. und 
entsprechend nach § 1 KStG. sind Angehörige des Deutschen Reiches, die, ohne einen 
Wohnsitz in einem deutschen Bundesstaate zu haben, in Osterreich=Ungarn einschließlich 
Bosnien und Herzegowina wohnen oder sich aufhalten. (Es würde also die für die Aus¬ 
nahme von der Stenerpflicht sonst geltende Voraussetzung eines mindestens zweijährigen 
dauernden Aufenthalts im Ausland hinsichtlich Osterreich=Ungarns wegfallen.) 

2. Ausgenommen von der Steuerpflicht nad) $ 11 Abf. 1 Nr. 1, 2 BesSt G. und 
entsprechend nach § 1 KSt. sind österreichische Staatsangehörige, ungarische Staats¬ 
angehörige oder bosnisch=herzegowinische Landesangehörige, die in ihrem Heimatland 
einen Wohnsitz haben, auch wenn sic daueben noch im Deutschen Reiche einen Wohnsitz 
oder in Ermangelung eines Wohnsitzes ihren dauernden Aufenthalt haben. 

B. Gesellschaften. 

Bei Abgabe des abgabepflichtigen Mehrgewinns inländischer Gesellschaften bleibt 
der Teil des Gejhäftsgewinns außer Vetradht, der auf eine in Sfterreich-Ungern ein- 
schließlich Bosnien und Herzegowina belegene Betriebsstätte (§ 3 Abs. 2 des Doppel¬ 
steuergesetzes vom 22. März 1909, Re#Bl. 332) entfällt. 

Bei der Feststellung des Friedensgeiwinns ($ 17 KStG.) find gegebenenfalls bie 
6 v. H. von dem Teile des Grund= oder Stammkapitals zu berechnen, der dem Verhält¬ 
nisse des außerhalb Osterreich=Ungarns einschließlich Bosnien und Herzegowina belegenen 
Anlage- und Betriebskapitals zum gesamten Anlage= und Betriebskapitale der Gesell¬ 
schaft entspricht. 

Der Abzug von Mehreinnahmen aus Altien oder Anteilen gemäß § 18 KStG. ijt 
auch bei Tochtergesellschaften zulässig, die ihren Sit in Österreich-=Ungarn eißschließlich 
Vosnien und Herzegowina haben. 

Für den hiernach sich ergebenden abgabepflichtigen Mehrgewinn wird die Kriegs¬ 
abgabe nach dem Satze berechnet, der bei der gesetzlichen Berechnung des Geschäftsgewinns 
anzuwenden sein würde. 

Bei vorkommenden Doppelbesteuerungen hinsichtlich Osterreich=Ungarns sind die 
Abgabenbeträge, die nach den vorstehenden Ausführungen voraussitlich nicht erhoben 
werden, vorläufig zu stunden. 

8 26. 

Veranlagung. 

(Zu vgl. Bd. 3, 458.) 

1. Verfligung des preuß. Finanzministers vom 14. April 10917, betr. die Stundung van 

Kriegssteuer. (FlBl. 162) 

Nach 3 25 Abs. 2 KStG. find md) die Vorichriften ded 3 71 BesSt G. entsprechend 
für die Kriegssteuer anzuwenden. Die „entsprechende“ Anwendung der Stundungs¬
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vorschriften führt dahin, daß eine Stundung der Kriegsabgabe bis zum Ablauf von drei 
Jahren möglich ist, und zwor können die einzelnen Teilbeträge (§ 31 Abs. 1 und 2 KStWG.) 
# bis zum Ablauf von drei Jahren von ihrer Fälligkeit ab gerechnet gestundet werden. 
Innerhalb der Frist von drei Jahren (gerechnet für die gesetzlichen Teilbeträge je vom 

Tage ihrer Fälligkeit ab) kann auch eine ratenweise Abzahlung zugestanden werden. 

Die Vorschrift im 8 31 Abs. 3 KSt G., wonach die bis zum 30. Juni 1917 (einschließ¬ 
Gh) noch nicht gezahlten Abgabebeträge vom 1. Juli 1917 (einschließlich) ab mit 5 v. H. 

jahrlich zu verzinsen sind, gilt auch für gestundete Abgabebeträge. § 63 Abs. 6 Besst¬ 

Auss-Best. gilt daher nicht für die Kriegsabgabe; im übrigen gelten die Stundungsbestim¬ 
mungen im $ 63 BefStAusfßeit. entfprechend auch für bie Stundung der Kriegsabgabe 

is 2 KStAusfBeft.). 
Vei der gesetzlich zulässigen Stundung der Kriegsabgabe einschließlich des Zuschlags 

iit Enigegenkommen zu üben, vor allem in der Richtung, daß die Stundung bewilligt wird, 

wenn der Steuerpflichtige sonst gezwungen wäre, sein sestgelegtes Vermögen, z. V. Teile 

seines Aktienbesitzes, zu veräußern. Als Sicherheit kann die pfandweise Hinterlegung 

von Aktien und sonstigen Essckten unter Zugrundelegung der amtlichen Kursfestsetzung 

zugelassen werden. 
2.— Über die Zuständigkeit für die Veranlagung und Erhebung der 

Vesitzsteuer und der Kriegssteuer ist zu vgl. Z Bl. 17 2. — 

5 26. 

Steuererklärung. 

(Erläuterung 1 bis 3 in Bd. 3, 158f.) 

1. Strutz a. a. O. 3 zu § 26. Unter der Erhöhung des Vermögens in §s 26 ist das¬ 
jelbe zu verstehen, wie unter dem Vermögenszuwachs in § 8, und das ist der unter Be¬ 
racksichtigung der 8 I—6 KSI®. berechnete. 

5 28. 

Festsetzung der Kriegsabgabe. 

(Erläuterung 1 bis 3 in Bd. 3, 459.) 

1. Strutz a. a. O. 4 zu 328. Durch § 28 Abs. 2 KöSt G. erlangt die Gesellschaft die 
volle Befreiung von den Schranken des § 8 Abs. 1 Sich G., die Sonderrücklage wird zu 
einer sreiwilligen und kann von der Gesellschaft beliebig verwendet werden. § 28 Abf. 2 
befreit die Gesellschaft auch davon, 50 v. H. des Mehrgewinns des letzten Kriegsgeschäfts¬ 
jahres nach dem Sich G. in Sonderrücklage zu stellen. Der § 28 Abs. 2 ist also dahin aus¬ 
zulegen, daß mit Entrichtung der vorläufig feftgeflellten Abgabe Die Sonderrüdlage- 
pilicht überhaupt entfällt. 

g 2%. 
Erteilung des Steuerbescheid es. 

(Erläuterung 1, 2 in Bd. 3, 459.) 

3. Strug a. a. O. 4 zu $29. Bei Einzelperfonen genügt nidt, die Angabe bed 
angenommenen Gesamtvermögens am Beginn und am Ende dbe3 Beranlagungszeit- 
raums, ſondern ift Die Angabe in vderfelben Spezialifierung wie in der Steuererflärung 
notrendig. Soweit allerding® deren Angaben unverändert zugrunde gelegt find, wirb 
ein Hinweis hierauf für ausreichend zu eradjten fein, wenngleich au dann eine der Ein- 
richtung der Steuererklärung entsprechende vollständige Berechnung den Vorzug verdient. 
bbenio hat bei Gesellschaften die Mitteilung derselben Faktoren zu erfolgen, die in der 
Steuererklärung einzeln ersichtlich gemacht sind. | 

4. Struy a. a. O. 4 zu § 29. Dem Erfordernisse der Bezeichnung der „Punkte, in 
welchen von der Steuererklärung abgewichen worden ist“, wird nicht schon dadurch genügt, 
daß die Abweichungen aus den mitgeteilten Berechnungsgrundlagen zu ersehen sind,
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ſondern dieſe Punlte müſſen ausdrücklich als Abweichungen von der Steueretklärun 
hervorgehoben woerden (vgl. PrOVG. 60 51), und zwar wird dem Zwecke, durch Aufllärung 
des Steucrpflichtigen Rechtsmittel zu vermindern, nur genügt, wenn auch die Gründe 
für die Abweichung kurz angegeben werden. Anderer Ansicht KSt AussBest. $ 28 Abſ. 3. 

5. Strutz a. a. O. 4 zu 5 29. Was aufer Hebung gefeßt ift, „schuldet“ der Steuer¬ 
bflichtige evensowenig, wie es von ihm „angefordert“ wird, und die Verbindung der 
wongeforderten“ Abgabe mit den „Berechnungsgrundlagen“ spricht dafür, daß man dabei 
eben an den auf Grund aller Berechnungsgrundlagen errechneten Betrag gedacht hat, 
gleichviel, ob diese Unterlagen den veranlagten oder nur den zu erhebenden Betrag berübren. 

g 31. 
Entrichtung der Abgabe. 

(Erläuterung 1 bis 4 in Bd. 3, 461.) 

5. Strußa.a. O. b zu §D 31. Die Berechnung von Zwischenzinsen findet nieht von 
Amts wegen, sondern nur auf Verlangen, d. h. ausdrücklichen Antrag des Steuerpflich 
tigen statt. Daß der Antrag nach Eintritt der Fälligkeit nicht mebr wirksam gestellt werden 
könne, wie Mrozek (Anm. 7 zu $ 31) unter Berufung auf 5 813 BG. meint, ist nicht 
richtig. § 813 Abs. 2 BG. greift hier nicht Platz, weil für den Umfang des Rechtes auf 
Zwischenzinsen hier lediglich Abs. 4 Saß 2 $ 31 KStG. maßgebend ift und diefer die Ge. 
schränkung des § 813 Abi. 2 BGB. nicht zum Ausdruck bringt. 

$ 32. 

Entrichtung durch Kriegsanleihe. 

(Erläuterung 1, 2 in Bd. 3, 461.) 

3. Bek. des Reichskanzlers über die Annahme von Kriegsanleihe=Zwischenscheinen 
bei Entrichtung von Kriegsabgabe. Bom 3. März 1917. (581. 91.) 

Es hat sich die Notwendigkeit ergeben, bei der Entrichtung der Kriegsabgabe außer¬ 
den Schuldverschreibungen, Schuldbuchsorderungen und Schatzanweisungen der Kriegs¬ 
anleihen des Deutschen Reichs (# 32 des Kriegssteuergesetzes) auch die solche Schuldver¬ 
schreibungen und Schatzanweisungen bis zu ihrer Ausreichung vertretenden, von der 
Reichsbank ausgestellten Zwischenscheine insoweit an Zahlungs Statt anzunehmen, als 
der Umtausch der Zwischenscheine gegen Kriegsanleihestücke noch nicht möglich war. 

Sämtliche Annahmestellen für Schuldverschreibungen oder Schatzanweisungen des 
Deutschen Reichs (Seite 7 des Zentralblatts für das Deutsche Reich 1917) werden deshalb 
ermächtigt, 

Zwischenscheine über fünfprozentige Schuldverschreibungen der fünften 
Kriegsanleihe mit vom 1. April 1917 ab laufenden Zinsen zum Annahmewerte 
von 101,25 M. für je 100 M. Neunwert, . 

Zwischenscheine über viereinhalbprozentige Schatzanweisungen der fünften 
Kriegsanleihe mit Zinslauf vom 1. Januar 1917 ab zum Annahmewerte von 
98,75 M. für je 100 M. Neunwert 

anzunehmen. 
In dem von den Einlieferein den Annahmestellen einzureichenden „Verzeichnis 

der an Bahlung3 Statt eingereichten Wertpapiere” (Muster 10 der Kriegssteucr-Aus¬ 
führungsbestimmungen) sind die eingereichten Zwischenscheine besonders und zwar ge¬ 
trennt nach Zwischenscheinen über Schuldverschreibungen und Zwischenscheinen über 

Schatzanweisungen aufzuführen, in den von den Annahmestellen den Einlieferern aus¬ 

zustellenden Bescheinigungen (Muster 12 der Kriegssteuer=Ausführungsbestimmungen) 
dagegen nicht besonders, sondern an den Stellen mitaufzuführen, an denen die Kriegs¬ 
anleihestücke, deren Stelle sie vertreten, aufzufübren sein würden; Zwischenscheine über 

fünfprozentige Schuwverschreibungen der fünften Kriegsanleihe also unter den Stücken 

der fünfprozentigen Schuldverschreibungen mit den am 1. Oktober 1917 und später fälligen
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gwilchenſcheinen, Zwischenscheine über viercinhalbprozentige Schatzanweisungen bes 
fünjten Kriegsanleihe unter den Stücken der viereinhalbprozentigen Schatzanweisungen 

mit den am 1. Juli 1917 und später fälligen Zinsscheinen. 
Die Festsetzung des Annahmewerts für Zwischenscheine über Stücke späterer Kriegs¬ 

anleihen wird vorbehalten. 

4. Bek. des Reichskanzlers, betr. die Festsetzung des Kurses, zu dem die auslosbaren vier¬ 
andeinhalbprozentigen Schatzanwelsungen der 6. Kriegsanleihe bei Entrichtung der Kriegs¬ 

ſtener an Zahlungs Statt angenommen werden. Vom 13. März 1917. (5Bl. 105.) 

Gemäß § 32 des Kriegssteuergesetzes vom 21. Juni 1916 (ReGl. 561) wird bekannt 
gemacht, daß die auslosbaren viereinhalbprozentigen Schatzanweisungen der sechsten 
Krilegsonleihe des Deutschen Reichs bei Entrichtung der außerordentlichen Kriegsabgabe 
zum Neunwert an Zahlungs Statt angenommen werden. 

Die im zweiten Satze des §# 36 Abs. 1 der Kriegssteuer=Ausführungsbestimmungen 

(Zentralbl. für das Deutsche Reich 1916, 469 und amtliche Handausgabe des Kriegssteuer¬ 

gesehes nebst Aussührungsbestimmungen 33) gegebene Vorschrift, daß vierundeinhalb¬ 
prozentige Schatzanweisungen mit Zinsen für die Zeit vom 1. Juli 1917 ab zum Werte 

von 96,50 M. für je 100 M. Neunwert angenommen werden, bezieht sich nur auf die 
Schabaanwcisungen der zur Zeit des Erlasses der Ausführungsbestimmungen bereits 

vorhandenen vierten und fünften Kriegsanleihen. Die vierundeinhalbprozentigen aus¬ 

losbaren Schatzanweisungen der 6. Kriegsanleihe sind dagegen bei der Annahme zur 

Entrichtung der Kriegsabgabe wie die fünfprozentigen Schuldverschreibungen, Schuld¬ 
buchforderungen und Schatzanweisungen der früheren Anleihen zu bewerten. 

5. Bek. des Reichskonzlers Über die Annahme von Zwischenscheinen über Stücke der sechsten 
Kriegsanleihe bei Entrichtung der Kriegsabgabe sowie über die Berrechnung der den Hebe¬ 
siellen übergebenen Bescheinigungen der Annahmestellen über angenommene Stücke oder 

Zwischenscheine der auslosbaren vierundeinhalbprozentigen Schatzanweisungen der 6. Kriegs¬ 
anleihe. Vom 19. März 1917. (531. ı04.) 

In Verfolg der Belanntmadjungen vom 3. März 1917 über die Annahme von 
Kriegsanleihe=Zwischenscheinen bei der Entrichtung von Kriegsabgabe und der vorstehen¬ 
den Bekanntmachung vom 13. März 1917, betrefsend die Festsetzung des Kurses, zu dem 
die auslosbaren vierundeinhalbprozentigen Schabanweisungen der 6. Kriegsanleihe bei 
Entrichtung der Kriegssteuer an Zahlungs Statt anzunehmen sind, werden sämtliche 
Annahmestellen für Schuldverschreibungen oder Schatzanweisungen des Deutschen Reichs 
ermächtigt, für die Entrichtung von Kriegsabgabe auch die vom Reichsbank=Direktorium 
auf Antrag ausgestellten Zwischenscheine über fünfprozentige Schuldverschreibungen 
und über auslosbare vierundeinhalbprozentige Schatzanweisungen der 6. Kriegsanleihe 
mit Zinslauf vom 1. Juli 1917 ab und zwar beide Sorten Zwischenscheine zum Nennwert 
anzunehmen. 

Sowohl in dem von den Einlieferern den Annahmestellen einzureichenden „Ver¬ 
zeichnis der an Zahlungs Statt eingereichten Wertpapiere“, als auch in den von ben An¬ 
nahmestellen den Einlieferern auszustellenden Bescheinigungen sind die eingereichten 
Stücke oder Zwischenscheine der auslosbaren vierundeinhalbprozentigen Schatzanweisungen 
der 6. Kriegsanleihe getrennt von den fünfprozentigen Wertpapieren und den sonstigen 
vierundeinhalbprozentigen Schatzanweisungen der früheren (4. und 5.) Kriegsanleihen 
aufzuführen. 

Auch in dem Kriegssteuer=Einnahmebuche (Muster 8 der Kriegssteuer=Ausführungs¬ 
beftimmungen), dem Anhang zum Kriegssteuer-Einnahmebuche (Muster 9 der Aus¬ 
jübrungsbestimmungen), den etwaigen Anträgen der Hebestellen auf Überweisung von 

Werlpapieren für Herauszahlungen (Muster 14 der Ausführungsbestimmungen) und 
in den Verzeichnissen und Hauptverzeichnissen der in Anrechnung genommenen (auf¬ 
gerechneten) Bescheinigungen der Annahmestellen über eingelieferte Kriegsanleibestücke
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(Anlage 1 und Unteranlage zu Unlage 1 des Mufter3 I zu den Abrechnungsbestimmungen 
—Bekanntmachung v. 20. Januar 1917, Zentralblatt für ba3 Deutiche Reich S. 20) mussen 
die Stücke oder Zwischenscheine der auslosbaren vierundeinhalbprozentigen Scha 
anweisungen der 6. Kriegsanleihe oder die Bescheinigungen der Annahmestellen über 
die Annahme von solchen wegen der Verschiedenheit des Annahmewertes getrennt von 
den fünfprozentigen Wertpapieren und von den sonstigen vierundeinhalbprozentigen 
Schatzanweisungen der früheren Kriegsanleihen oder den Bescheinigungen über die An. 
nahme von solchen gehalten werden. Im Bedarfzfall ist deshalb in dem Einnahmebuch 
eine neue Spalte 7a, in ben Anhang zum Kriegssteuer=Einnahmebuch eine neue Spalte 
10 a mit der überschrist „auslosbaren vierundeinhalbprozentigen Schatzanweisungen der 
#. Kriegsanleihe“ anzulegen. 

6. Verfügung des Reichskanzlers vom 10. April 1917, betr. die Begleichung der Kriegs: 
steuer durch Reichsschatzanweisungen und Reichsanleihe. (Em Bl. 127.) 

Die Auflegung auslosbarer 4½ prozentiger Reichsschatzanweisungen bei der 6. Kriegs. 
anleihe mit einem höheren inneren Werle und einem höberen Zeichnungspreise als die 
bisherigen 4 ½ prozentigen Reichsschatzanweisungen hat es notwendig gemacht, den An. 
nahmewert, zu welchem diese auslosbaren 4/ prozentigen Schatzanweisungen der 6. Kriegs. 
anleihe von den Annahmestellen bei der Entrichtung der Kriegsabgabe an Zahlungs 
Statt anzunehmen sind, besonders und abweichend von dem Annahmewerte der 44 pro¬ 
zentigen Schhapanweifungen ber früheren (4. und 5.) Kriegsauleihen festzusehen. Gemäß 
*#32 des Kriegssteuergesetzes habe ich daher durch Bekanntmachung vom 13. März 1917 
(veröffentlicht in der am 14. März herausgegebenen Nummer des Reichsanzeigers) be. 

stimmt, daß die auslosbaren 4 ½ prozentigen Schatzanweisungen der 6. Kriegsanleihe 
mit Zinsen vom 1. Juli 1917 ab bei der Entrichtung von Kriegsabgabe zum Neunwert 
anzunehmen sfind. 

Die Bestimmung im § 36 Abs. 1 Satz 2 der Kriegssteuer=Ausführungsbestimmungen, 
wonach der Annahmewert der 4 ½ prozentigen Schatzanweisungen mit Zinsen vo: 
1. Juli 1917 ab allgemein 96,50 M. für 100 M. Neunwerl betragen soll, hat nur für die 
bis zum Erlaß der Ausführungsbestimmungen bereits aufgelegten 4½ prozentigen Schap. 
anweisungen der 4. und 5. Kriegsanleihe Geltung, wöhrend die auslosbaren 4 / pro¬ 
zentigen Schatzanweisungen der 6. Kriegsanleihe mit Zinsen vom 1. Juli 1917 ab aber 
wic die 5 prozentigen Kriegsanleihestücke mit gleichem Zinsenlauf auf Grund der Be¬ 
kanntmachung vom 13. März 1917 zum Nennwert anzunehmen sind. Die übrigen Be¬ 
stimmungen im §& 36 der Ausführungsbestimmungen und namentlich der dritte Satz des 
Abs. 1 bleiben dagegen auch für die auslosbaren 4½ prozentigen Schatzanweisungen 
der 6. Kriegsanleihe maßgebend. Der Annahmewert solcher auslosbaren Schatzanweisungen 
der 6. Friegsanleihe, bei denen der am 2. Januar 1918 fällige Zinsschein fehlk, beträgt 
mithin beispielsweise 97,75 M. für 100 M. Neunwert. 

Die Bekanntmachung vom 13. März mit einem Hinweis hierauf kommt in der 
nächsten Nummer des Zentralblatts für das Deutsche Reich zum Abdruck. 

Der Umstand, daß es bis jetzt den Besitzern der vom Reichsbanldirektorium aus¬ 
gestellten Zwischenscheine über Stücke der 5. Kriegsanleihe noch nicht möglich gewesen 
ist, die Zwischenscheine gegen die Anleihestücke auszutauschen, und daß sich die Ausgabe 
der Stücke der 6. Kriegsanleihe voraussichtlich bis zum Herbste hinausziehen wird, macht 

es ferner notwendig, bei der Entrichtung von Kriegsabgabe auch die Zwischenscheine 
über Stücke der 5. und 6. Kriegsanleihe an Zahlungs Statt anzunehmen. Der Annahme¬ 
werl dieser Zwischenscheine hat sich nach dem Annahmewerte der Anleibestücke zu richten, 
deren Stelle sie vertreten. Einc entsprechende Bekanntmachung vom 3. März 1917 hin¬ 
lichtlich der Zwischenscheine über Stücke der 5. Kriegsanlceihe ist in der am 9. März heraus¬ 
degebenen Nummer des Reichsanzeigers und auf Seite 91 des Zentralblatts für das 

Deutsche Reich erlassen worden. Eine Bekanntmachung vom 19. März 1917 über den 

Annahmewert der Zwischenscheine der 6. Kriegsanleihe usw. wird in der nächsten Nummer
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des Reichsanzeigers und der nächsten Nummer des Zentralblatts für das Deutsche Reich 
veröffentlicht werben. 

In diesen Bekanntmachungen ist zugleid) dad Nötige wegen ber Aufführung der 
Zwischenscheine — und auch der Stücke der auslosbaren 4½prozentigen Schuldverschrei¬ 

bungen der 6. Kriegsanleihe — in den von den Einlieferern den Annahmestellen einzu¬ 

reichenden Verzeichnissen der hingegebenen Wertpapiere und in den von den Annahme¬ 

slellen den Einlieferern auszustellenden Bescheinigungen bestimmt worden, in der im 
Zentralblatt zur Veröffentlichung kommenden Bekanntmachung vom 19. März außerdem 

auch das Erforderliche wegen der gefonderten Aufführung der Vefheinigungen der An¬ 
nahmeftellen fiber angenomntene Stücke oder Zwischenscheine der auslosbaren 434 pro¬ 

zentigen Schatzanweisungen der 6. Kriegsanleihe in den Büchern und bei den Abrech¬ 
nungen der Hobeslellen und der mit der Reichshauptkasse im Abrechuungsverkehre stehenden 

Landeskassen, so daß es in dieser Beziehung einer weiteren Regelung von hier aus nicht 

bedarf. 

Ich darf ergebenst ersuchen, die in Frage kommenden dortigen Landeskassen, Besitz¬ 

steuerhebestellen und Annahmestellen für Reichsanleihestücke auf diese Bekanntmachungen 

zu verweisen, soweit ihnen das Zentralblalt für das Deutsche Reich nicht zur Verfügung 
steht, sie mit entsprechender Anweisung versehen zu lassen. 

Es erübrigt nun noch die Regelung der Behandlung und Ablieserung der an¬ 
gesammelten Zwischenscheine sowie der angenommenen Stücke der auslosbaren 4 ½ pro¬ 
zentigen Schatzscheine der 6. Kriegsanleihe durch die Annahmestellen. 

Im allgemeinen wird auch mit diesen Wertpapieren nach dem Vorschlag in meinem 
Schreiben vom 25. Januar 1917 — IIA 215. 2 — (vom Finanzminister mitgeteilt am 
23. Februar 1917 — II 1076, I. 864 —) zu verfahren sein. Auch die angenommenen 
Zwischenscheine wären danach und nach dem sämtlichen Annahmestellen zugegangenen 
Ersuchen der Königlich Preußischen Staatsschuldentilgungskasse vom 15. Februar 1917 
mit Blauflift zu durchstreichen, aus der Vorderseite oben am Rande rechts mit dem Dienst¬ 
stempel der Annahmestelle zu versehen und so zusammen mit den angenommenen Anleihe- 
stücken mit ein und demselben Lieferschein, aber besonderen Stückeverzeichnissen von 
Zeit zu Zeit an die Königlich Preußische Staatsschuldentilgungskasse abzuliefern. Der 
Nenmwert der Zwischenscheine wäre dabei in dem Lieserschein auf einer besonderen Linie 
— unter der in den Vordruden für den Neunwert der Schapanweisungen vorgesehenen — 
unter Vorschrift des Wortes „Zwischenscheine" einzutragen. Eine Trennung der Zwischen¬ 
scheine über Schuldverschreibungen und der über Schatzanweisungen der 5. Kriegsanleihe 
ist hierbei nicht erforderlich. über die abzuliefernden Stücke und Zwischenscheine der 
auslosbaren 4½prozentigen Schatzanweisungen der 6. Kriegsanleihe sind jedoch wegen 
der Abweichung im Annahmewerte besondere Lieferscheine auszustellen, zu denen zwar 
ebenfalls die den Annahmestellen gelieserten Vordrucke Nr. 71 benutzt werden können, 
die jedoch ausdrücklich (mit der Feder) als Lieferscheine über Stücke und Zwischenscheine 
von auslosbaren Schatanweisungen der 6. Kriegsanleihe zu bezeichnen sind. Besondere 
Vordrucke für diesen Zweck herstellen zu lassen, wird nicht lohnen, da die auslosbaren 
4½ prozentigen Schatzanweisungen der 6. Kriegsanleihe wegen der Gewinnaussichten 
bei den Auslosungen vermutlich nur in geringem Umfang bei der Entrichtung von Kriegs¬ 
abgabe zur Verwendung kommen werden. 

Strafbestimmungen. 

$ 33. 

(Erläuterung 1 bis 15 in B. 3, 461 ff.) 

16. Strutz a. a. O. 2 zu §J33. Der Wortlaut des § 33 KSt G. und § 76 BSt. 
zwingt nicht dazu, Angaben im Rechtsmittelverfahren auszuschließen, und sachlich liegt 
erit recht kein Grund vor, sie von den Strafbestimmungen auszunehmen. „Steuer¬
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behörde“ ist jede in irgendeiner Instanz zur Entscheidung über die Veranlagung zuständige 
Behörde. | 

17. Struß a. a. O. 4 zu 3 33. Voraussebzung der Strasbarkcit ist Bewußtsein von 
der Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit der Angaben. 

18. Strutz a. a. O. 4 zu § 33. Irrtum tatsächlicher Art schließt stets die Erkenntnit 
der Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit aus. Ob der Irrtum auf Fahrlässigleit berunt 
oder nicht, macht keinen Unterschied. 

19. Strutz a. a. O. 4 zu § 33. Auch wissentlich falsche Schätzungsangaben tönnen 
unter $ 33 falfen, sei es, daß eine Schätzung nur vorgespiegelt, sei es, daß bewußt falsch 
gefchäpt ift (vgl. ROSE. 40, 309). 

20. Struß a. a. D.5 zu $ 33. Der strafbare Tatbestand wird nicht schon dadurch 
ausgeschlossen, daß einer wissentlich zu niedrigen Angabe eines Vermögensteils eine 
wissentlich oder versehentlich zu hohe Angabe eines anderen Vermögensteiles gegen¬ 
übersteht. 

Anhang. 
1. Bek. des Reichskanzlers, betr. Anderung des Musters zum Kriegssteuersollbuch 

(38. 16 503). Vom 27. Februar 1917. (3Bl. gs.) 

2. Verfügung des preuß. Finanzministers vom 25. Mai 1917, betr. die Verrechnung der 

Anteile des Staates an der Besitz= und an der Kriegssteuer und die daraus an die 
Gemeinden (Gutsbezirke) zu entrichtenden Gebühren. m Bl. 181#) 

Im Anschluß an die preußischen Ausführungsvorschriften zum Besitzsteuergesetz 
und zum Kriegssteuergesetz wird ergänzend folgendes bestimmt: 

I. 

Die Verrechnung der Anteile des Staate3 an ben vorgebahten Steuern (Art. 23 
Ar. 1) und der daraus an die Gemeinden (GutSbezirfe) zu entrichtenden Gebühren (Art. 23 
Nr. 2) erfolgt bei der Regierungshauptkasse. 

Diese hat auf Grund der ihr zugehenden Unterlagen (Art. 22 Nr. 1) die ihr von 
den Kreiskassen zugeführte Einnahme zuzüglich der von den Gemeinden (Gutsbezirken) 
einbehaltenen Gebühren in Einnahme und die Gebühren der Gemeinden (Gutsbezirke) 
gleichzeitig in Ausgabe zu buchen. Am Monassschlusse teilt sie den bei ihr vereinnahmten 
Roheinnahmebetrag von jeder Steuerart der Regierung mit, diese berechnet den davon 
auf die Staatskasse entfallenden Anteil, erläßt alsdann eine Weisung zur Verrechnung 
des Anteilsbetrags für die Staatskasse und zur Abführung des an die Rcichshauptkasse 
(Art. 22 Nr. 5) abzuführenden Betrags. In der Anweisung für den Monat März ist auch 
das Ergebnis der Einnahme für das ganze Jahr zum Ausdruck zu bringen. Zugleich setzt 
die Regierung die den Gemeinden (Gutsbezirken) zustehenden Gebühren auf Grund der 
Nachweisungen der Kreiskassen (Art. 23 Nr. 2) fest und erläßt die erforderliche Ausgabe¬ 
anweisung, dic als Rechnungsbeleg dient. Ergeben sich bei der Festsetzung Abweichungen 
infolge unrichtigen Gebührenansatzes durch die Gemeinden (Gutsbezirke), so ist eine Be¬ 
richtigung bzw. ein Ausgleich nur dann vorzunehmen, wenn die Abweichung sich auf 
1 M. und darüber hinaus beläuft, da die Kosten einer Ausgleichung geringerer Beträge 
zu den Kosten, die durch die Wiedereinziehung bzw. Nachzahlung entstehen würden, sich 
in keinem Verhältnisse befänden. Elwaige hiernach in Rückeinnahme nachzuweisende 
Gebühren sind auf Grund einer Weisung der Regierung durch Vermittlung der Kreis¬ 
kasse einzuziehen und an die Regierungshauptkasse abzuführen, die sie für das neue Rech¬ 

nungsjahr bei Kap. 4 Tit. 8 Nr. 2 in Einnahme nachweist. 
Die unter Art. 21 Nr. 4 erwähnten Erstattungen überhobener Steuerbeträge sind 

in der Weise auszuführen, daß die Kreiskasse den Nettobetrag der nach dem Gemeinde¬ 
lieferzettel (Art. 21 Nr. 3) zu erstattenden Steuer der Hebestelle kostenlos übersendet bzw. 

überweist und die Gemeinde (Gutsbezirk) den Betrag zuzüglich der ihr dafür zugeflossenen 
Hebegebühr an den Empfangsberechtigten zahlt. Die Kreiskasse setzt den von ihr erstatteten
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Betrag von der Einnahme ab und belegt die Absetzung der Regierungshauptkasse gegen¬ 

über mit dem Lieferzettel der Gemeinde (des Gutsbezirks) (Art. 21 Nr. 31. Die Post¬ 

bescheinigung oder die Quittung der Gemeinde (des Gutsbezirks) dient der Kreiskasse 

als Beleg für die Absetzung des Betrags im Einnahmejournal. 

II. * 

Die Vergütung an die Gemeinden (Gutsbezirke) für die Erhebung der Beſißſteuer 
wird für die erste Veranlagung (1917/1919) auf 2 M., für die künftigen Veranlagungen 
auf 1 M. für je 100 M. erhobene und an bie Staatskasse abgeführte Steuer feitgefept. 
Denjenigen Gemeinden, in welchen auf Grund besonderer Verträge der Erste Bürger¬ 

meister oder ein städtischer Beamter den Vorsitz in der Veranlagungskommission führt, 
wird daneben für die auf die Veranlagung der Besitzsteuer bezüglichen Arbeiten eine 
weitere Vergütung, und zwar für die erste Veranlagung eine solche von 6 M. und künftig 
eine solche von 3 M. für je 100 M. erhobene und an die Staatskasse abgelieferte Besitz¬ 
steuer bewilligt. 

Die Vergütung für die Erhebung der Kriegssteuer, einschließlich des Zuschlags und 
der zu erhebenden Zinsen, wird auf 10 Pfennig für je 100 M. erhobene und an die Staats¬ 
kasse abgeführte Steuer einschließlich Zuschlag und Zinsen bemessen. Daneben wird den¬ 
jenigen Gemeinden, in welchen der Erste Bürgermeister oder ein slädtischer Beamter 
den Vorsitz in der Veranlagungskommission führt, für die auf die Veranlagung der Kriegs¬ 

steuer bezüglichen Arbeiten noch eine weitere Vergütung von dreißig Pfennig für je 
100 M. erhobene und abgeführte Kriegssteuer nebst Zuschlag und Zinsen bewilligt (val. 
die Erläuterungen zum Haushaltsplane der Verwaltung der direkten Steuern für 1917.) 

III. 

In den monatlich und vierteljährlich hierher vorzulegenden Überſichten der Ein- 
nahme au Veſitzſteuer und Kriegsabgabe ſind die den Gemeinden (Gutsbezirken) gewährten 
Vergütungen nicht zu berücksichtigen. In Spalte 3 sind vielmehr die vollen von den Pflich¬ 
tigen erhobenen Beträge an Besitzsteuer und Kriegsabgabe einschließlich Zuschlag und 
Zinsen, in Spalte 4 die vollen, dem Staate gebührenden Verwaltungskostenvergütungen 
einzustellen. i 

(Gef. Nr. 5 ald Nr. 4 in Bd. 4, 465.) 

6. Sefet über die Erhebung eines Zufchlags zur Kriegsfteuer. 

Dom 9. April 1917. (NGDL. 349.) 
$ 1. Zuber auf Grund des Kriegsftenergefeßes vom 21. Zuni/ 17. Dezember 1916 

(Ro##l. 561 u. 1407) geschuldeten außerordentlichen Kriegsabgabe wird zugunsten des 
Reichs ein Zuschlag in Höhe von 20 vom Hundert ihres Betrags erhoben. 

Sofern da3 Gefamtvermögen de3 Steuerpflichtigen nach Dem Stande vom 31. De- 
zember 1916 einhunderttaufend Mark nicht überfteigt, ermäßigt fich auf Antrag des Steuer- 

pflichtigen der Zuschlag 
bei Steuerpflichtigen 

mit mehr als 2 Kindern unter 18 Jahren auf 15 vom Hundert, 
mit mehr als 3 Kindern unter 18 Jahren auf 10 vom Hundert, 
mit mehr als 4 Kindern unter 18 Jahren auf 5 vom Hundert 

und wird bei Steuerpflichtigen mit mehr als 5 Kindern unter 18 Jahren nicht erhoben. 
Dem Antrag ist nur slattzugeben, wenn er binnen einem Monat nach Zustellung des 
Steuerbescheids (3 2 Satz 1) oder der nachträglichen Mitteilung (s 2 Satz 2) gestellt wird. 

§5 2. Die Festsetzung des Zuschlags erfolgt durch den Steuerbescheid (§ 29 des 
Kriegssteuergesetzes). Ist ein Stenerbescheid ohne gleichzeitige Festsetzung des Zuschlags 
erteilt worden, jo erfolgt die Festsetzung des Zuschlags durch eine nachträgliche Mitteilung 
des Besitzsteucramts an den Steuerpflichtigen.
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§ 8. Wird die Kriegsabgabe im Rechtsmittel=, Berichtigungs=, Neu- oder Ran- 
veranlagungsverfahren anderweit veranlagt, oder wird die Kriegsabgabe aus Binigkeits¬ 
gründen ermäßigt ober erlafjen, jo ist auch der Zuschlag entsprechend anderweit fest. 
zusetzen oder zu erlassen. 4 " 

§8 4. Gegen die Festletzung des Zuschlags steht dem Steuerpflichtigen nach näherer 
Bestimmung der obersten Landesfinanzbehörde nur die Anrufung der übergeordneten 
Verwaltungsbehörden offen. 

8 3. Der Zuschlag wird mit der Abgabe zu den gleichen Fristen und Teilbeträgen 
erhoben. 

Die Vorschriften im § 25, 5 31 Abf. 3 bis 5 und § 32 des Kriegssteuergesetzes gelten 
auch für die Entrichtung des Zuschlags. 

8 6. Machen steuerpflichtige Einzelpersonen oder Gesellschaften glaubhaft, dat 
das Jahr, das auf den vom Kriegssteuergesetz erfaßten Zeitraum folgt, zu einer Ver¬ 
mögensminderung oder einem Mindergewinn in Höhe von mindestens einem Fünftel 
des steuerpflichtigen Vermögenszuwachses oder Mehrgewinns geführt hat oder führen 
wird, so ist auf ihren Antrag der Zuschlag bis auf weitere gesetzliche Regelung ohne 
Sicherheitsleislung zu stunden. Die bezahlte Kriegsabgabe sowie etwaige im neuen 
Jahre gemachte Zuwendungen zu kirchlichen, mildtätigen oder gemeinnützigen Zwecken 
sind hierbei nicht zu berücksichtigen. 

Die Vorschrift im Abs. 1 findet keine Anwendung, wenn der Steuerpflichtige feiner 
Wohnsitz oder Aufenthalt ins Ausland verlegt hat. 

$ 7. Als Abgabe im Sinte von 88 10, 11, $ 28 Ubf. 2, 85 33, 34, 37 des Krieg: 
steuergesetzes gilt die Abgabe einschließlich des Zuschlags. 

Von dem Gesamtaufkommen an Kriegsabgabe und Zuschlag gilt ein Sechstel als 
Aufkommen aus dem Zuschlag. 

5 8. Die Erhebung eines Zuschlags zur Kriegssteuer sowie die Sonderbesteuerung 
des Vermögenszuwachses, Mehreinkommens und Mehrgewinns für einen von der Kriegs¬ 
steuer erfaßten Zeitraum durch die Bundesstaaten oder Gemeinden (Gemeindeverbände) 
ist unzulässig. 

8 9. Dieses Gesetz tritt am Tage seiner Verkündung (12. 1.] in Kraft. 

Urkundlich usw. 

Begründung. 

Die Erhebung eines Zufclags Zu der außerordentlichen Kriegsabgabe in Höhe 
von 20 vom Hundert ihres Betrags ift durd; die lange Dauer des Krieges und durd: 
die Kriegslaften des Reichs begründet, die zu einem im vorigen Jahre nod} nich? über 
fehbarem Ausmaß angefchwollen find. Die Einwirfungen des Krieges auf die gejamte 
Dolkswirtichaft haben mit feiner weiteren Dauer immer mehr an Wucht und Umfang 
zugenommen. Dadurd rechtfertigd fich die Sorderung nach einer Erhöhung des Aus» 
gleichs durch die reichsgefetlich vorgefehene Sonderbefteuerung für diejenigen Per 
jonen und Unternehmungen, die aus den während der Kriegszeit fidy vollziehenden 
großen Mertverjhiebungen mit einer Derbefjerung oder wenigftens ohne erheblide 
Beeinträchtigung ihrer wirtschaftlichen Lage hervorgehen. Die Gesamtbelastung durch 
die außerordentliche Mriegsabgabe wird durch den Fuschlag zwar verschärft, sie wird 
aber den durch fie betroffenen Kreifen im Dertrauen auf ihre vaterländische Opfer¬ 
bereitfchaft zugemutet werden fönnen und, wie die nachfolgenden Mberjichten ergeben, 
volkswirtſchaftlich noch eıträglich fein. Die Erhebung des Juschlags, dessen Fesisetzung 
in der Regel gleichzeitig init der Deranlagung der auferordentlicten Kriegsabgabe 

felbit wird erfolgen fönnen, verurfacht feine befonderen Deranlagungs- und Erhebungs* 
schwierigkeiten. \
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Die Abgabe nad; $ 9 Ar. 1 des Kriegsiteuergefehes beträgt: 
    

– 
  

  

    

bet einem Ver¬ ohne Fuschlag einschließlich des Suschlags 

mögenszuwachse von 

: vom Hundert : vom Bundert 
m. M. des Zuwachſes m. des Zuwachſes 

10 000 500 5,0 600 60 
15 000 1000 ' 6,6 1200 8,0 
20 000 1500 7,5 1500 9,0 
25 000 2 250 9,0 2 200 10,8 
30 000 3 000 10,0 5 600 12,0 
36 000 +000 11,4 + 800 13,2 
+0 000 3 000 12,5 6.000 15,0 
15 000 6000 i 15,3 7 200 16,0 
50 000 2.000 14,0 5 400 16,8 
60 000 9 500 15,8 11 400 19,0 

20 000 12000 | 12,1 14 400 20,6 
80 000 14500 | 18,1 17 400 21,8 
90 000 12 000 18,8 20 400 22,2 

100 000 19 500 19,8 23 400 23,% 
120 000 25 500 21,2 30 600 25,5 
140 000 31 500 22,5 52 800 27,0 
160 000 32 500 ! 23,% 45 000 | 23,1 
180 000 43 500 | 24,2 52 200 : 29,0 
200 000 40 5S00 24,7 39 400 29,7 
250 000 67.000 26,8 80 400 32,2 
300 000 34 500 28,1 101 400 35,8 
100 000 119 500 29,9 145 400 355,8 
500 000 159 500 31,9 191400 | 38,5 
600 000 199 500 35,5 239 400 39,9 
700 000 239 500 34,2 287 400 41,1 
300 000 284 500 35,5 541 000 42,2 
900 000 329 500 56,6 595 400 43,9 

1.000 000 37% 500 57,% 449 400 44,9 
1 500 000 624 500 +46 749 400 49,9 
2.000 000 824 500 43,2 1.099 400 32,5 
3 000 000 1574 500 45,6 1649 400 ; 35,0 
4 000 000 1874 500 16,8 2249 400 | 56,2 
5.000 000 2374 500 42,5 2849 400 ı 52,0 

1 

I 

Die Abgabe nach $ 9 Ur. 2 des Kriegsitenergefeges beträgt unter Hugrundes 
legung eines Anfangsvermögens (Dermögensftandes am 31. 12. 1913) von 100000 M.
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bei einem End« ohne Zuſchlag einschließlich des Fuschlags 
vermögen = vom ' = vom 

ee Tausend Taufend 
12. des ganzen des ganzen 

von Mark M. I Dermögens m. Dermögens 
1 : | 

100.000 100 1 120 1½ 
99 000 90 0,909 108 LogL 
98.000 80 0,817 96 0,925 
92000 70 0,722 84 0,866 
96 000 60 0,624 22 0,250 
95 000 30 0,527 60 0,631 
9% 000 40 0,425 48 0,511 
93 000 30 0,325 36 0,582 

92 000 20 0,217 2% 0,261 
91000 10 0,109 12 0,132 
90 000 — — — —     

Die Höhe der von inländifchen Sefellfchaften zu zahlenden Kriegsabgabe ($ 10 
Abf. 1 und 2 des Kriegsfteuergefees) mit nnd ohne Snfcläge ift aus der folgenden 
Darftellung erfichtlich: 

(Siehe Tabelle S. 537.) 

Die Abgabe für ausländische Sefellfchaften (und im Salle des $ 19 Abf. 6 des 
Krteasfteuergefeges auch für inländifche Gefellfchaften) beträgt: 
  

  

  

nah $ 21 des 
Kriegssteuer- : ; 

bei einem Mehrgewinn gesetzes ohne vom Bomdent bes 
im Jahresdurchschnitt von Suschlag vom Mehrgewinns 

Hundert des 
Mehrgewinns 

nicht mehr als 20000 M. 10 12,0 ° 
mehr als 20000 bis 40000 „ 12 14,% 

„ „  &0000 „ 60000 „ 14 16,8 
„ „ 60000 „ 80000 „ 16 19,2 
„ „ 80000 „ looooo „ 18 21,6 
„ „ 100000 „ 120000 „ 20 24,0 
„ „ 120000 „ 140000 „ 22 26,% 

” ¬ 140000 1 160000 ” 24 28,8 

„ „ 1060000 „ 180000 „ 26 31,2 
n„  „» 180000 „ 200000 „ 28 33,6 
„ „ 200000 „ 250000 „ 30 36,0 
„ „ 250000 „ 500000 „ 40 48,0 
„ „ 500000 M. 45 50,01)   

ı) Dal. $ 2 des Entwurfs. 
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... [Der $ 2 Entw. ift geftrichen]. 

Der Sufclag ift neben der auf Grund des Kriegsstenergesetzes geschuldeten Ab. 
gabe befonders feftzufeken. Wird die Abgabe im Rechtsmittel=, Berichtigungs., U. 

oder Nachveranlagungsverfahren anderweit veranlagt, oder wird die Abgabe aus 

Billigkeitsgründen ermäßigt oder erlassen, so ist der Suschlag von Amts wegen em, 
sprechend anderweit festzusetzen oder zu erlassen (6# 3, 4 des Entw. I/S#2, 5 Geſ. . 

Da ſich die Höhe des Fuschlags in der Regel rein rechneriſch aus der Kriegsſteuer. 
veranlagung ergibt und auch für die Begrenzung des Zuſchlags gemäß §& 2 des Ent. 
wurfs die Möglichkeit der Nachprüfung der Berechnungsgrundlagen im ordentlichen 
Rechtsmittelverfahren vorliegt, so wird die Derwaltungsbeschwerde als ausreichende: 
Reditsihuß gegen die Seftfegung des Anfchlags anzuerfennen fein ($ 5 des Ente. 
[$ 4 Sef.)). 

Die Seftfegung des Hufchlags hat durch das für die Deranlaguna der Krieaz. 
abgabe zuftändige Befibfteueramt zu erfolgen. " 

Die für die Erhebung der Kriegsabgabe geltenden Dorfcriften finden auch fü 
die Erhebung bes Sufchlags Anwendung. Insbefondere follen auch bei Entrichtun.: 
des Aufchlags die Kriegsanleihen des Deutfchen Reichs an Sahlungs Statt angenomme 
werden ($ 6 des Entw. [$ 5 Ges.). Der Fuschlag verjährt mit der Kriegsabgabe G 2. 
des KSlG., § 25 des B St.). 

Durch den & : des Entw. wird die Kriegssteuerrücklage auch zugunsten des Zu: 
schlags gesperrt. Als gefährdete Abgabe im Sinne des $ 35 des KHrieasfteuergefeke: 
soll die Abgabe einschließlich des Sufchlags gelten, ebenfo foll für die Beredinung de: 
im $ 34 Abf. 1 des KSt6. beftimmten Mindeftbetrags der gefährdeten Abgabe der Zu 
fdjlag mitberüdfichtigt werden. Iſt das Dergehen der Steuergefährdung durch Abgabe 
untichtiger oder unvollftändiger Erflärungen bei dem Inkreafttreten dieses Gefeges 
bereits vollendet, jo findet nad} allgemeinen ftrafrechtlihen Grundfähen (vgl. & 2 de; 
St83.) die dur den $ 7 des Entw. herbeigeführte Strafoerschärfung keine Anwen: 
dung. Die ben Bundesjtaaten durch $ 37 des KStÖ, gewährte Entfhädigung von }, 
vom Hundert ihrer Roheinnahme erstreckt sich auch auf das Aufkommen an Fuschlägen 
zur Kriegsabgabe. Dagegen foll lich die Vorfchrift des $ ze des KStG. nicht ach aut 
den Aufclag beziehen. 

Hierzu: 

Preuß. Verfügung vom 30. April 1917 zur Ausführung ded Sefeges über die Erhebung 
eines Zuschlags zur Kriegsstener vom 9. April 1917 (NGB. 349). (SMBL: 195.) 

I. Der Zuschlag wird neben der auf Grund des Kriegssteuergesetzes geschuldete"n 
Abgabe durch den Vorsitenden der Einkommensteuer=Veranlagungskommission desonder: 
festgesetzt. Für die Erhebung und Verrechnung, z. B. in den Sollbüchern, Einnahme¬ 
büchern, Zu- und Abgangslisten, sind Kriegssteuer und Zuschlag als ein einheitlicher Ab¬ 
gabebettag zu behandeln (88 5, 7 Zufhl®.). 

Die Mitteilung de3 Bufchlag an den Steuerpflichtigen erfolgt in der Negel dur 
den Kriegssteuerbescheid (5 2 Saßz 1 a. a. O.). Die Bordrude zu den Befceiden find dur 

Aufkleben eines Zettels, durch Aufdruck eines Gummistempels oder in sonst geeigneter 
Weise zu vervollständigen. Der Vordruck für Einzelpersonen (Muster 5 der Bundesrats¬ 

Ausführungsbestimmungen, Artikel 14 der preußischen Ausführungsvorschriften) wire 
beispielsweise, wie folgt, zu lauten haben: # 

Auf Grund des Kriegssteuergesetzes vom 21. Juni 1916/17. Dezember 1916 un 
des Gesebes über die Erhebung eines Zuschlags zur Kriegssteuer vom 9. April 1917 wird 

die von Ihnen zu zahlende außerordentliche Kriegsabgabe samt Zuschlag anf S640 Mi 

festgesetzt. * 6 
Der Festsetzung dieses Vetrags liegt folgende Berechnung zugrunde:
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Endvermögen (nach Berücksichtigung der Abzüge und Hinzurechnungen 
gemäß $$ 3 bis 6 Ktttssszszz. 250000 M., 

Anfangsvermögen 200000 „, 

Zuwachs 50000 M. 

Abgabe nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 KS8ts. 7000 M.; 

Abgabe nach 89 Abs. 1 Nr. 2 KSt G. — 1 v. H. von (200000—180000 =) 

— —— l 200 „ 

Abgabe nad) $ I Abf. 1 und 2 KStG. 7200 M., 
Hierzu 20 v. H. Zuschlag auf Grund des Gesetzes vom 9. April 1917 . 1440 „ 

zusammen 8640 M. 

Ahnlich wird der Vordruck zum vorläufigen und endgültigen Kriegssteuerbescheide 
ſut Geſellſchaften (Muster 6 und Ga der Bundesrats-Kriegssteuer=Ausführungsbestim¬ 
mungen) zu ergänzen sein. 

Der auf Grund des Gesetzes vom 9. April 1917 festgesetzte Zuschlag ist in Spalte 15 

der Kriegssteuerliste A, Spalte 23 der Kriegssteuerliste B unter b einzutragen, während ein 

etwaiger Zuschlag gemäß § 54 Abs. 2 BesStG. in diefen Spalten unter a einzutragen ift. 

In Spalte 4des Kriegssteucr-Sollbuchs ist der Betrag der Spalte 16 der Kriegssteuerliste A 

oder der Spalte 24 der Kriegssteuerliste B (also alte Kriegsabgabe ## Zuschlag nach den 
Gesetz vom 9. April 1917 + etwaiger Zuschlag auf Grund von § 54 Abs. 2 BesSt G. in 

einer Summe) einzusetzen. Der Zuschlag gemäß § 54 Abs. 2 VBeiSt®. ift nur von der auf 

Grund des KrSt G. geschuldeten Abgabe, nicht auch von dem zwanzigprozentigen Zu¬ 

schlag zu berechnen. 

Erfolgt die Festsetzung des Zuschlags ausnahmsweise durch eine nachträgliche Mit¬ 
teilung ($ 2 Satz 2 ZuschlG.), so ist in dieser Mitteilung darauf hinzuweisen, daß die im 

Rriegsjtenerbefcheid enthaltene VBelchrung über die Entricktung der Abgabe für die Ent- 

richtung der Abgabe einschließlich des Zuschlags gelte. Wegen der Fristbestimmung im 
#1 Abs. 2 Satz 2 ZuschlG. muß der Tag der Behändigung der nachträglichen Mitteilung 
an den Steuerpflichtigen seststellbar sein. Wegen der Berichtigung der Kriegssteuerliste 
und des Sollbuchs in einem solchen Falle ist nach § 71 der Bundesrats=Ausführungsbe¬ 
stimmungen zum Besitzsteuergesetze zu verfahren. 

II. Nach § 1 Abs. 2 ZuschlG. ermäßigt sich der Zuschlag 

auf 15 v. H. beim Vorhandensein von 3 Kindern unter 18 Jahren, 

4 10 t⸗ 7. “ " 4 » 7“ 18 # 

„ 5 „ u u „ 5 „ „ 18 „ 

Sind sechs oder mehr Kinder unter 18 Jahren vorhanden, so ist ein Zuschlag nicht zu ent¬ 
richten. Diese Vergünstigung kommt nur Steuerpflichtigen zugute, deren Gesamtver- 
mögen nach dem Stande vom 31. Dezember 1916 100000 M. nicht übersteigt. Maßgebend 
ist hiernach das nach den Vorschriften des Besitzsteuergesetzes ermittelte Endvermögen, 
und zwar das abgerundete Endvermögen. Die Ermäßigung oder der Wegsall des Zu¬ 
schlags tritt serner nur auf Antrag ein. Der Anspruch auf Ermäßigung des Zuschlags 
der auf Befreiung vom Zuschlag entfällt, wenn der Antrag nicht spätestens binnen einem 
Monat nach Zustellung des Kriegssteuerbescheids (§5 2 Satz 1 ZuschlG.) oder der nachträg¬ 
lichen Mitteilung (§2 Satz 2 ZuschlE.) bei dem Vorsitzenden der Einlommensteuer=Ver¬ 
anlagungskommission gestellt wird. 

. Bird ber Antrag nod) rechtzeitig, aber nach Zustellung des Kriegssteuerbescheids oder 
der nachträglichen Mitteilung gestellt, so ist Die Zuschlagsfestsetzung zu berichtigen (zu 
dal. & 71 der Bundesrats-=Ausführungsbestimmungen zum Besitzsteuergesetze). 

Die Ermäßigung oder der Wegsall des Zuschlags gemäß § 1 Abs. 2 ZuschlG. ist in 
der Vemerkungsspalte 18 der Kriegsstenerliste A unter Angabe der Kinderzahl zu vermerken. 

Für die Begünstigung des § 1 Abs. 2 ZuschlG. sind maßgebend die Verhältnisse am 

=. Dezember 1916 oder an dem gemäß § 12 des KöStG. maßgebenden früheren Zeit¬ 
22+
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punkt. Es sind also, wenn der 31. Dezember 1916 als Stichtag maßgebend ist, die nach dem 
31. Dezember 1916 geborenen Kinder, ebenso Kinder, die am 31. Dezember 1916 ihr 18 
Lebensjahr vollendet haben, nicht mehr zu berücksichtigen, andererseits aber sind auch ſolche 
Kinder zu berücksichtigen, die inzwischen, aber nach dem 31. Dezember 1916, gestorben 
sind. Ist das Vermögen von Ehegatten zusammenzurechnen, so sind nicht nur die gemein¬ 
samen Kinder, sondern auch die Kinder eines jeden der beiden Ehegatten zu berücksichtigen 

III. Beschwerden, die sich lediglich gegen die Festsetzung des Zuschlags richten ($ 4 
ZuschlG.), sind binnen einer Ausschlußfrist von einem Monat bei dem Vorsitzenden der 
Einkommensteuer=Veranlagungskommission anzubringen. lber diese Beschwerden ent. 
scheidet endgültig der Vorsitzende der Einkommensteuer=Berufungskommission. 

IV. Anträge auf Stundung des Zuschlags gemäß § 6 ZuschlG. sind bei dem Vor. 
sibenden der Einkommensteuer=Veranlagungskommission anzubringen. Gegen seine 

Entscheidung ist binnen einer Ausfchlußftift von einem Monat die Bejchtverbe an den Bor. 
sitzenden der Einkommensteuer-Berufungskommission zulässig. 

V. Gleichzeitig mit der gemäß Artikel 17 der preußischen Ausführungsvorschriften 

dem Finanzminister zu erstattenden Anzeige über das Veranlagungssoll an Besitzsteuer 
und Kriegssteuer hat jede Regierung für ihren Bezirk dem Kaiserlichen Zoll- und Sieuer¬ 
Rechnungsbüro in Berlin W 66, Wilhelmplatz 1, eine Anzeige über das Veranlagungssoll 
an Besitzsteuer und Kriegssteuer einzusenden. In beiden Anzeigen sind Kriegssteuer und 
Zuschlag in einer Summe anzugeben. 

Literatur. 

Koppe=Varnhagen, Kriegssteuer=Zuschlagsgesetz. — Norden=Friedländer, 
Kriegssteuergesetz, 2. Aufl. S. 252 ff. — Stier=Somto, Kriegssteuer=Zuschlagsgesetz. — 
Zimmermann, Geses über die Erhebung eines Zuschlags zur Kriegssteuer. 

sl. 

1. Zimmermann a. a. O. 31. Daß die Zahl der am 12. April 1917 vorhandenen 
Kinder maßgebend fei, Fönnte Daraus gefolgert werben, daß nur für die Vermögeus¬ 
grenze von 100000 M. der Stand am 31. Dezember 1916 al3 ausfchlaggebend bezeichnet 
ist und daß eine neue Abgabe regelmäfiig nicht nad) den Verhältnissen, wie sie vor dem 
Inkrafttreten des Abgabegesetzes bestanden haben, bestimmt wird. Man wird indessen 
als Absicht des Gesetzgebers annehmen müssen, daß die Zahl der am 31. Dezember 1916 
vorhandenen Kinder in Betracht zu ziehen sei, weil es sich nicht um eine neue Abgabe, 
sondern nur um eine nachträgliche Erhöhung der Kriegsabgabe handelt und die Veran¬ 
lagung des Steuerpflichtigen zu dieser Abgabe nach den Verhältnissen vom 31. Dezember 
1916 erfolgt ist. Dafür spricht auch die vorbildliche Bestimmung des 327 Abs. 1 des BejSt®. 

2. Zimmermann a. a. O. 32. Als Kinder gelten nur die ehelichen und die den 
ehelichen Kindern gleichgestellten legitimierten und ehelich erklärten Kinder des Steuer¬ 
pflichtigen (5 1719, 1723ff. BG.) nicht aber die an Kindesstatt angenommenen, auch 
nicht die vom Vater anerkannten unehelichen Kinder. Zu den Kindern werden auch nicht 

die Enkel des Steuerpflichtigen zu rechnen sein. 
Bei verheirateten Steuerpflichtigen, deren Vermögen zusammengerechnet wird, 

werden die Kinder der beiden Ehegatten, auch wenn sie nicht gemeinschaftliche Kinder 
sind, zusammenzurechnen sein. 

3. Norden=Friedländer a. a. O. 257. Das Geset spricht im 5 2 Abs. 1 nur von 

„Kindern“, ohne einen Unterschied zwischen ehelichen und unehelichen Kindern zu machen. 
Danach möchte man geneigt sein, das Kinderprivileg dem Steuerpflichtigen für eheliche 
sowohl wie für uneheliche Kinder zuzubilligen. Innere Gründe sprechen aber gegen die 
vorbehaltlose Gleichstellung der ehelichen mit den unehelichen Kindern in bezug auf das 
Privileg. Zu dem Abzuge ſollen nämlich nach dem Geſetzeswortlaut die Kinder unter 

18 Jahren berechtigen; der außereheliche Vater ist aber nad) $ 1708 des Bürgerlichen 
Gesehbuchs — von besonderen Ausnahmefällen abgesehen — nur bis zum sechszehnten 
Lebensjahre des Kindes zur Unterhaltgewährung an das Kind verpflichtet. Dem Steuct-
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pflichtigen ein Steuerprivileg für seine unter 18 Jahre alten unehelichen Kinder zu geben, 

wärc, soweit diese Kinder das sechzehnte Lebensjahr vollendet haben, ganz unbegründet, 
da diese Kinder eine finanzielle Belastung für ben Bater nicht mehr bedeuten. Umge¬ 

lehrt bedeuten die unehelichen Kinder unter 16 Jahren für die etwa steuerpflichtige Mutter 

wegen der unterhaltspflicht des Vaters vielfach und jedenfalls grundsäßlich nicht die 

gleiche Belastung, wie die ehelichen Kinder, denen gegenüber, jall3 der Bater nicht lebt 

oder nicht zur Unterhaltung der Kinder imftande ift, Die Mutter zur Unterhalt3gemährung 

verpflichtet it. Das Gesetz Hätte sich anders und klarer ausdrücken müssen, wenn es be¬ 

güglich des Kinderprivilegs eheliche und uneheliche Kinder hätte gleichstellen wollen. 

Man muß danach zu dem Ergebnis kommen, daß die unehelichen Kinder, falls sie nicht 

etwa durch nachfolgende Ehe oder sonst legitimiert worden sind, nicht zu dem Kinder¬ 

privileg berechtigen. Es steht möglicherweise zu erwarten, daß die Ausführungsbestim¬ 
mungen des Bundesrats sich noch mit dieser Frage beschäftigen. Auch bezüglich der adop¬ 

lierten Kinder wäre noch klar zu stellen, ob die Adoptiveltern oder die leiblichen Eltern 

zu der Anrechnung berechtigt sind. Innere Gründe dürften für das Anrechnungsrecht 
der Adoptiveltern sprechen; denn diese haben die finanzielle Last der Erziehung und den 

Unterhalt der Kinder zu tragen. # 

4. Koppe=Varnhagen a. a. O. 128. Die Vorschrift des § 1 Abs. 2 spricht ferner 
von Kindern, — schlechthin ohne Unterscheidung, — ob ihnen Unterhalt gewährt wird, 

oder ob sie etwa selbst sich unterhalten oder Vermögen besitzen. Wer also z. B. am 31. 

dezember 1916 zwei Kinder unter 18 Jahren hatte, welche ihren Lebensunterhalt schon 

jelbst verdienten, hat gleichwohl Anspruch auf die Vergünstigung. Ebenso würden z. B. 

auch bereits verheiratete Töchter unter 18 Jahren beim Kinderprivileg mitzählen. 
Auch bezügl. der an Kindes Statt angenommenen Kinder dürfte die Wohitat 

des & 1 den Adoptiveltern zugute kommen, weil diese Kinder nach §J 1757 B#B. die recht¬ 
liche Stellung eines ehelichen Kindes des Annehmenden haben. 

Stieflinder fallen ebenfalls unter § 1, dagegen nicht bloße Pflegekinder, die nicht 
förmlich adoptiert sind; das Vorhandensein unehelicher Kinder kommt nur der Mutter 
und nicht dem Vater bei Gewährung des Kinderprivilegs zugute. 

5. Zimmermann a. a. O. 32. Als Gesamtvermögen wird das am 31. Dez. 1916 
vorhandene Vermögen des Steuerpflichtigen — bei verheirateten Steuerpflichtigen, die 
einen gemeinschaftlichen Haushalt führen, das Vermögen der beiden Ehegatten — ohne 
Abzug der in 3 3 des Kr St G. bezeichneten Vermögensteile, andererseits auch ohne Hin¬ 
jutehnung der in 55 4 und 5 bezeichneten Gegenftände in Betracht fommen. Al Wert 
ded Vermögens wird der im Veranlagungsverfahren feftgeflelite Wert, im Falle des § 6 
auch der hiernach der Kriegsabgabe zugrunde gelegte Wert und zivar der nad) $ 28 des 
BesSSt G. abgerundete Betrag in Betracht kommen. Reichsschaßamt 4. April 1917 II. 
A 1457. ° 

6. Zimmermann a. a. O. 32. Der Ausdruck „Gesamtvermögen“ im Gegensatz 

zu „Vermögen“ in 3 27 Abs. 1 des Bes St. legt die Annahme nahe, daß darunter nicht 
bloß das steuerbare Vermögen, sondern auch die für die Veranlagung außer Betracht 

gebliebenen Fahrnisse und das ausländische Grund= und Betriebsvermögen des Steuer¬ 
bflichtigen verstanden sei. Dafür läßt sich noch geltend machen, daß die Grenze von 
100000 M. anscheinend deshalb gezogen ist, weil die Steuerpflichtigen mit einem 100000M. 

nicht übersteigenden Gesamtvermögen und einer größeren Kinderzahl als die steuerlich 
weniger Leistungsfähigen entlastet werden sollen und hierbei auch das ausländische 
Grund¬ und Betriebsvermögen des Pflichtigen in Betracht kommt. Diese Auslegung 
der Bestimmung würde freilich dazu führen, daß auch das ausländische Grund= und 
Betriebsvermögen und das Fahrnisvermögen sowie die darauf ruhenden Schulden 
ermittelt und bewertet werden müssen, was man der damit verbundenen Schwierig¬ 
leiten wegen vermeiden möchte. Aus solchen Gründen wird bei Anwendung des $ 27 

Rf. 1 de3 BeiSt®., der gleichfalls ein Kinderprivileg enthält, da3 nichtteuerbare Ver» 
mögen unberücksichtigt gelassen. Daß nur das steuerbare Vermögen gemeint sei, nimmt
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das Reichsschatzamt in seinem Rundschreiben vom 4. April 1917 II A 1457 an, da nur 
bei dem steuerbaren Vermögen eine Abrundung nach $ 28 Abs. 3 des Bes tc. gattfinde 

7. Koppe-Varnhagen a. a. O. 129. Nach der Fassung des §# 2 kann es zweifel. 
haft sein, ob der vorläusige Bescheid schon den Zuschlag mitenthalten muß, zumal in dem 
Text des Gesetzes ausdrücklich nur der §J 29 des KG. genannt ist, der sich nur auf den end. 
gültigen Bescheid bezicht. Die Absicht des Gesetzgebers kann es jedoch nicht gewesen sein 
in dem vorläufigen Bescheide nicht auch schon den Zuschlag mit festzustellen, zudem es 
fi} bei dem Bufchlag dod nur um eine Nebenabgabe zu einer Hauptfteuer handelt. 
€3 folgt ferner aud) au $6 Abf. 1, nad) weldyen: $ 28 KG. auch für dem Zuſchlag pin. 

8. Norden=Friedländer a. a. O. 259. Die Fassung des § 5 Abs. 1 läßt es nicht 
ausgeschlossen erscheinen, daß der Zuschlag zur vorläufig ermittelten Abgabe nachträgich 
für sich, und zwar vor Feststellung der endgü#ltigen Abgabe zu entrichten ist; denn wenn 
die Worte „der Zuschlag wird mit der Abgabe zu den gleichen Fristen erhoben“, den Fällig. 
teitszeitpunkt des Zuschlages mit dem der Abgabe zusammenlegen, so ist auf $ 31 Abf. 2 
des Kriegssteuergesetzes zu verweisen, wonach die vorläufig festgesetzte Kriegsabgabe 
der Gesellschaften drei Monate nach Zustellung des Bescheids zu entrichten ist. Erfolgt 
nun gemäß §# 2 Satz 2 des Zuschlagsgesetzes die Festsetzung des Zuschlages durch eine 
nachträgliche Mitteilung, so wird der Zuschlag nachträglich zur gleichen Zeit fällig wie 
die Abgabe, oder wenn die Respektfrist von drei Monaten bereils verstrichen is, sofort. 

9. Zimmermann a. a. O. 28. Die Zuschlagspflicht trifft denjenigen, der die 
Kriegsabgabe zu bezahlen hat. Ist der Kriegsabgabepflichtige nach dem 31. Dez. 1916 
aber noch vor Inkrafttreten des gegenwärtigen Gesetzes gestorben, so ist der Zuschlag 
von dessen Erben nach dem Teil zu bezahlen, zu dem sie die Kriegsabgabe zu entrichten 
haben. 6 

§ 6. 

1. Zimmernann a. a. O. 37. Die Stundung soll ohne Ausbediugung einer Sicher¬ 
heitsleistung gewährt werden; sie ist an den Vorbehalt geknüpft, daß später über die 
Erhebung oder Nichterhebung des gestundeten Zuschlags — durch das in Aussicht ge¬ 
nommene weitere Kriegssteuergesetz — eine nähere Bestimmung getroffen werden soll. 

Der im Gesetz bereits ausgesprochene Vorbehalt wird in die Stundungsbewilligung 
nicht besonders ausgenommen werden müssen. 

2. Zimmermann a. a. O. 37. Zu den antragsberechtigten Gesellschaften werden 
auch die ihnen auf Grund des §&#23 des Kr St G. gleichgestellten anderen juristischen Per¬ 
sonen zu zählen sein. *1 

3. Zimmermann a. a. O. 37. War ein Schuldner der steuerpflichtigen Einzel¬ 
person schon vor dem 1. Januar 1917 konkursmäßig, wird aber über dessen Vermögen 

erst nach dem 31. Dezember 1916 das Konkursverfahren eröffnet, so könnte wohlen Frage 
kommen, ob der Vermögensrückgang erst im Jahr 1917 ganz oder teilweise bei dem 
steuerpflichtigen Gläubiger eingelreten ist oder ob nicht etwa die Forderung des Steuer¬ 

öflichtigen bei seiner Veranlagung zur Kriegssteuer unrichtig bewerlet wurde. War 
aber die ungünstige Vermögenslage des Schuldners erst nach dem 31. Dezember 1916 
in die Erscheinung getreten und konnte nach dem Kredit, den der Schuldner bis zum 31. 
Dezember 1916 besaß, die durch den Steuerpflichtigen zur Kriegssteuerveranlagung er¬ 

folgte Bewertung seiner Forderung gegen den Schuldner als einigermaßen richtig an¬ 
gesehen werden, so wird der auf die Zahlungsunfähigkeit des Schuldners zurüczuführende 

Vermögensrückgang als erst nach dem 31. Dezember 1916 eingetreten zu betrachlen fein. 

4. Zimmermann a. a. O. 38. Ist ein am 1. Januar 1917 anhängiger Rechtsslreit 
nachher zuungunsten des Steuerpflichtigen entschieden worden, so wird auch hier eine 

Vermögensminderung erst mit dem ungünstigen Urteil eingetreten sein, wenigstens 
insoweit, als die frühere Bewertung des streitigen Anspruchs des Steuerpflichtigen oder 
die seiner Verbindlichkeit sich als irrig erwiesen hat. In ähnlicher Weise dürste die Ende 
zu beurteilen sein, wenn der Rechtsstreit Durch einen Vergleich erledigt worden lt.



weſep über die Erhebung eines Zuschlags zur Kriegssteuer dv. 9. April 1917. 3 6. 343. 

5. Zimmermann a. a. O. 38. Um glaubhaft zu machen, daß das auf den Kriegs¬ 

zeuerzeitraum folgende Jahr zur Vermögensminderung oder zu einem Mindergewinn 
‚a ber angegebenen Höhe geführt Hat oder führen wird, ist nicht notwendig, daß in allen 
zällen eine Aufftellung des Vermögens oder eine Bilanz vorgelegt wird, aus der der 
ermögensrückgang oder Mindergewinn sich zahlenmäßig ergibt. Es kann auch die 
Darlegung eines Vermögensverlustes genügen, wenn nach den Umständen anzunehmen 

‚it, daß bet Verlust unter Berücksichtigung der Erwerbsverhältnisse des Pflichtigen bis 
zum Schluß des Jahres durch Gewinne oder Ersparnisse nicht vollständig ausgeglichen. 

wird und noch ein Rückgang oder ein Mindergewinn in Höhe eines Fünftel des steuer¬ 

oflichtigen Vermögenszuwachſes oder Mehrgewinns verbleiben werde. Aus den Worten 

voder führen wird“ folgt auch, daß der Pflichtige mit ſeinem Stundungsantrag nicht etwa 

ais zum Schluß des Jahres zu warten braucht, die Stundung vielmehr schon nach dem 

Eintritt eines bedeutenden Vermögensverlustes, der glaubhaft gemacht ist, bewilligt 

verden kann. " 

6. Zimmermann a. a. O. 38. Ein solcher Vermögensverlust kann z. B. darin. 

ardlickt werden, daß der Steuerpflichtige ein Grundslück erheblich unter dem Betrag, 

u dem es zur Besitzsteuer bzw. nach § 6 zur Kriegssteuer veranlagt worden ist, verkauft 

gat. Der Verlust kann auch angenommen werden, wenn der Steuerpflichtige den Ge¬ 

werbebetrieb einstellen mußte, weil er zur Kriegs- oder Hilfsdienstleistung einberufen 

wurde oder weil seine Leute cingezogen oder seine Waren beschlagnahmt worden sind 

und die Wiedereröffnung des Betriebes auf längere Zeit hinaus nicht zu erwarten isl. 
Ein vor Ablauf des Jahres eingetretener Kursrückgang gegenüber dem nach dem. 

hundesrätlichen Kurszettel für die Besitz= und Kriegssteuer angenommenen Wert der 

Weitpapiere wird zur Darlegung der zu erwartenden Vermögensminderung nicht aus¬ 
reichen, weil nicht ausgeschlossen ist, daß die Kurse bis zum Schluß des Jahres wieder 
steigen. Nur wenn sich bei der Liquidation einer Aktiengesellschaft ein erheblich Hinter 
dem amtlichen Kurs zurückbleibender Wert der im Besitz des Steuerpflichligen befind¬ 
eichen Akien herausstellt, wird die Annahme cines hierwegen eintretenden Vermögens¬ 

ruckgangs schon vor Ablauf des Jahres möglich sein. 
7. Zimmermann a. a. O. 39. Kann der Steuerpflichtige im Falle, daß sein 

Schuldner zahlungsunfähig geworden ist, den Ausfall durch Inanspruchnahme eines 
Bürgen oder einer sonstigen für ihn bestehenden Sicherheit decken, so wird eine Ver¬ 
mögensminderung nicht vorliegen. Das gleiche ist der Fall, soweit dem Pflichtigen bei. 
einem eingetretenen Schaden ein Ersatzanspruch, z. B. ein Anspruch aus einer Versiche¬ 
ung oder gegen einen ersatzpflichtigen Dritten zusteht. Bei einem durch seindliche Flieger 
verursachten Schaden steht dem Pflichtigen zwar auch eine Entschädigung durch das. 
Relch oder den Bunbesstaat in Aussicht. Da sie aber nicht schon in dem in Frage stehenden 
Jahr mit Sicherheit zu erwarten ist, wird einstweilen ein Vermögensverlust anzunehmen 
sein, falls er nicht durch Versicherung oder anderweitig gedeckt ist. 

8. Zimmermann a. a. O. 39. Das Fünftel wird nach dem Vermögenszuwachs 

oder Mehrgewinn zu rechnen sein, der der Kriegssteuerseslsetzung zugrunde gelegt ist. 
Ist der Steuerbescheid angefochten, so wird gleichwohl von dem feslgestellten Vermögens¬ 
zuwachs oder Mehrgewinn so lange auszugehen sein, als die Steuerfestsetzung nicht 
von der Rechtsmittelinstanz geändert worden ist. 

9. Zimmermann a. a. O. 40. Ist der Vermögensrückgang oder Mindergewinn 
erst kurz vor Schluß des auf den Kriegssteuerzeitraum folgenden Jahres cingetreten 

„ber ift erft um biefe Zeit der Antrag auf Stundung gestellt, so wird die Stundung 
ledenfalls noch für den noch nicht entrichteten Teil des Zuschlags bewilligt werden können. 
Der Stundung eine Rückwirkung auf die schon entrichteten Raten des Zuschlags beizu¬ 

legen, käme auf eine Erslattung der schon bezahlten Raten hinaus. Dem sicht aber ent¬ 
gegen, daß das Gesetz nur eine Stundung, also die einstweilige Nichterhebung des Zu¬ 
schlags vorsieht und daß, falls eine Erstettung schon bezahlter Raten beabsichtigt wäre; 
dies ausdrütklich bestimmt worden wöre. Auch sprechen sachliche Gründe für die Be¬
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schränkung der Stundung auf die noch ausstehenden Raten, weil, ſolange nicht eim Aüd- 
gang in den wirtschaftlichen Verhältnissen des Stenerpflichtigen in der vom Gesetz be. 
stimmten Höhe eingetreten oder zu erwarten ist, auch kein Anlaß zur Stundung besteht 

10. Zimmermann a. a. O. 41. Die Worte „Wohnjik ober Aufenthalt" laffen 
Zweifel darüber auflommen, ob die Stundung ausgejchleffen ift, wen der Steuer. 
pflichtige feinen Aufenthalt im Znland aufgibt, um 3. B. im Ausland cine Stellung zu 
suchen, aber seine eingerichtete Wohnung im Inland noch beibehölt. Es liegt die Annahme 
nahe, daß die Aufenthaltsverlegung nur dann in Betracht kommen solle, wenn der Steuer¬ 
pflichtige im Inland bisher keinen Wohnsitz, sondern nur seinen Aufenthalt hatte. Der 
Wortlaut läßt aber auch die Auslegung zu, daß Abs. 2 zutrifft, wenn allein der Aufent. 
halt, nicht aber auch der Wohnsitz verlegt wird. Dafür lassen sich weiter sachliche Gründe 
geltend machen, denn, wenn der Pflichtige im Ausland dauernd seinen Ausenthalt nimmt, 
so wird die Beibringung des ausstehenden Zuschlags gefährdet, weil der Pflichtige sein 
der Steuerverwaltung zugreifbares Vermögen mit fid) in das Ausland nehmen uber 
es dahin nachschicken lassen kann. Regelmäßig wird übrigens bei einer dauernden Aufent. 
haltsverlegung fraglich sein, ob der Pflichtige auch trotz der einstweiligen Beibehaltung 
der inländischen Wohnung noch einen Wohnsitz im Inland hat. 

g7. 
1. Zimmermann a. a. O. 42. Aus der Nichterwähnung des § 19 Abs. 4 und ö 

und $ 22 Abf. 2 des Kr St G. könnte gefolgert werden, daß in den in diesen Bestimmungen 
vorgesehenen Fällen der Zuschlag aus dem festgesetzten Abgabebetrag auch, soweit dieser 
nicht erhoben wird, voll zu erheben ist. Da aber in diesen Fällen der Abgabebetrag nur 
in Höhe des zu erhebenden Betrags geschuldet ist, wird der Zuschlag nur nach diesem 
Betrag zu berechnen sein. 

2. Zimmermanna. a. O. 42. Die Gleichstellung des Zuschlags mit der Abgabe hat 
erhebliche Bedeutung für den Fall, daß bei unrichtiger Steuererklärung die Hinterzlehungs¬ 
ftrafe (55 33 und 34) nad) der um den Zuschlag erhöhten Kriegssteuer zu berechnen ist. 

Wie in der Begründung zu dem Gesetzentwurf S. 6 ausgeführt wird, „soll als 
gefährdete Abgabe im Sinne des § 33 des Kr St G. die Abgabe einschließlich des Zuschlags 
gelten, ebenso soll für die Berechnung des im § 34 Abs. 1 des Kr St G. bestimmten Mindest¬ 
betrogs der gefährdeten Abgabe der Zuschlag mit berücksichtigt werden. Ist dos Ver¬ 
gehen der Steuergefährdung durch Abgabe unrichtiger oder unvollständiger Erkläcungen 
bei den Inkrafttreten dieses Gesetzes bereits vollendet, so findet nach allgemeinen straf¬ 
rechtlichen Grundsätzen (vgl. § 2 des StGBB.) die durch den & 7 des Entwurfs berbei¬ 

geführte Strafverschärfung keine Anwendung.” 52 Ubi. 2 des StGB., Der hier in Be- 
tracht kommt, bestimmt: „Bei Verschiedenheit der Gesetze von der Zeit der begongenen 
Handlung bis zu deren Aburteilung ist das mildeste Gesetz anzuwenden“. 

Würde die Kriegssteuerhinterziehung, wie nach den Ausführungen zum Gesenz¬ 
entwurf angenommen werden könnte, mit der Abgabe der falschen Steuererklärung 
schon vollendet sein, so käme die Strafschärfung auf Grund des §5 7 wohl nur in seltenen 
Fällen zur Anwendung, da die Frist zur Abgabe der Steuererklärungen, soweit ulcht 
eine Verlängerung bewilligt worden ist, in den meisten Fällen schon vor Inkrafttreten 
des neuen Gesetzes — 12. April 1917 — abgelaufen ist. Man wird aber die Ansicht 
vertreten können, daß die Hinterziehung nicht schon mit der Abgabe der falschen Steuer¬ 
erklärung abgeschlossen ist, weil die Verpflichtung zur Abgabe einer richtigen Steuer¬ 
erklärung so lange fortdauerk, bis ihr vollständig entsprochen ist, bis also die unrichtigen 
Angaben richtiggestellt werden. 

Nach dieser dem Wesen der Steuerhinterziehung mehr entsprechenden Ansicht, 
für welche auch die unbejchräntte Anführung der $$ 33 unb 34 dei HrSt®. in $ 7 fpricht, 

würde die Strafe regelmäßig nach dem hinterzogenen Steuer- und Zuschlagsbetrag zu 

berechnen sein. Zweifel läßt freilich die Fassung des § 33 Kr StG. aufkommen, der als 

Straftat die unrichtigen oder unvollständigen Angaben normiert.
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. Gesetz über Sicherung der Kriegofteuer. Yom 9. Aprit 1917. 
7¬ (&6l. 351.) 

Wir, Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen usw. 

verordnen im Namen des Reichs nach erfolgter Zustimmung des Bundcsrats und des 

Peichstags was folgt: 

g 1. Die nach dem Kriegssteuergesetze vom 21. Juni 1916 (Rel. 561) steuer¬ 

pflichtigen Einzelpersonen haben vor einer Verlegung ihres Wohnsitzes oder Aufent¬ 

holts in das Ausland auf Verlangen der Steuerbehörde Sicherheit für eine künftige 
Kriegssteuer zu leisten. Die oberste Landesfinanzbehörde oder die von ihr bezeichnete 
Behörde bestimmt den Betrag der Sicherheit. Dieser Betrag kann nach den für die Ein¬ 
ziehung öffentlicher Abgaben geltenden Vorschriften beigetrieben werden. 

Die Vorschriften im Abs. 1 gelten auch, wenn Tatsachen vorliegen, welche die An¬ 
nahme rechtfertigen, daß ein Steuerpflichtiger auf andere Weise, insbesondere durch 

Verbringung von Vermögen ins Ausland, die Beitreibung der künftigen Kriegssteuer 

efährdel. 

si N Berweigert ein sich im Ausland aufhaltender Steuerpflichtiger die Sicherheits¬ 
jeiung, jo fan jein im Inland befinbliches Vermögen mit Vefchlag belegt werden. 

8 2. Die in den $$ 13, 20, 23 bes Kriegäfteuergefeged vom 21. Juni 1916 bezeich- 
neten Gesellschaften und juristischen Personen haben in eine neu zu bildende Kriegs¬ 

steuerrücklage sechzig vom Hundert des in dem weiteren Kriegsgeschäftsjahr erzielten 
Mehrgewinns einzustellen. 

Als weiteres Kriegsgeschäftsjahr gilt das auf die Kriegsgeschäftsiahre im Sinne 
des 3 15 des Kriegssteuergesetzes folgende Geschäftsjahr. 

Für die Berechnung des Mehrgewinns finden die Vorschriften im § 14 Abs. 1 und. 
2, 38 16, 17, 18, 20, 23, 24 des Kriegssteuergesetzes Anwendung. 

Hat der Reichskanzler mit Zustimmung des Bundesrats gemäß $ 24 oder bec 
Vundesrat gemäß § 36 des Kriegssteuergesetzes Anordnungen getroffen oder eine ander¬ 
weite Berechnung des Mehrgewinns bewilligt, so gelten die Grundlagen dieser Berech¬ 
nung auch für das neue Kriegsgeschäftsjahr. 

8 3. Die Befreiung von der Verpflichtung zur Bildung einer Sonderrülcklage ge¬ 
mäß ID 7 des Gesetzes über vorbereitende Maßnahmen zur Besteuerung der Kriegsgewinne 
vom 24. Dezember 1915 (REBl. 837) erstreckt sich auch auf das neue Kriegsgeschäftsjahr. 

54. Die Vorschriften im 86 Abs. 2, 58 Abs. 1 bis 3 und Abs. 5, 5 9 des Gesetzes 
über vorbereitende Maßnahmen zur Besteuerung der Kriegsgewinne vom 24. Dezember 
1915 gelten entsprechend auch für die neue Kriegssteuerrücklage. 
35. Der Bundesrat ist ermächtigt, Ausführungsbestimmungen zu erlossen und 
Zuwiderhandlungen mit Geldstrafe bis zu eintausendfünfhundert Mark zu bedrohen. 

8 6. Dieses Geletz tritt am Tage feiner Verkündung 112. 4.1 in Kraft. 
Urkundlich usw. 

Begründung. 

Die Erhebung ber, außerordentlichen Kriegsabgabe für einen weiteren Der¬ 
aunlagungszeittaum ift infolge der Soridauer des Krieges ganz abgejehen von ben geld- 
lichen Bedürfnissen des Reichs schon ein Gebot der ausgleichenden Gerechtigkeit. Es 
empfiehlt fi, für die Ausgestaltung dieser Kriegsabgabe die Erfahrungen bei der Der¬ 

anlagung auf Grund des KSIG. vom 21. Juni 1916 Zu verwerten nnd deshalb den Aus» 
bau der Kriegsftener felbft zunächft noch kinauszufdieben. Daraus aber ergibt ich Me 
Notwendigkeit, fhon jeht gewiffe Siherungsmaßnahmen au treffen, damit die fpätere 
Abgabenerhebung nicht erſchwert oder gefährdet werde. 

büdes Entw. ist dem & 12 Abs. 3 und 3 des KSteG. nachgebildet und richtet sich 
gegen die Steuerflucht von Einzelpersonen sowie sonstige versuche, sich der Steuer: 
pflicht zu entziehen. Daneben berücksichtigt schon die derzeit gültge Regelung der
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Habpflicht das steuerliche Interesse; zu vergleichen §& 6 der Kaiferlichen DO,, betr 
anderweite Regelung der Paßpflict, vom 21. Juni 1916 (ReBl. 599) und Air. Le 
der Bel. des Neichsfanzlers, betr. Ausführungsvorfcriften zu der PaßD®),, vom 29. 
Juni 1916 (REBI. 601). Diefe Dorfchriften bleiben unberührt, 

Die $$ 2 bis g des Entw. fehen zur Sicherung der fünftigen Kriegsabgabe der Ge. 
fellfhaften und juriftifchen Perfonen die Bildung einer neuen Kriegsstenerrücklage 
für ein weiteres Gefchäftsjahr vor. Ihrer Art nach find fonadı die‘ Sicherungsmaßnahmen 
die gleichen, wie sie durch das Gesetz über vorbereitende Maßnahmen zur Be¬ 
ftenerung der Kriegsgewinne vom 24. Dezember 1915 (RGBl. 832) eingeführt worden 
find. Au einer geundfäglihen Abweichung von der feitherigen Regelung befteht fein 
Anlaß. 

Da indes ınit der längeren Dauer des Krieges feine Zinwirfungen intmer weiter 
und tiefer greifen, erfcheint die Forderung nadı einer Derfchärfung der Kriegsfteuer 
begründet. Deshalb follen auch in dem neuen Gefchäftsjahr nicht wie bisher 50, sondern 
60 vom Bundert des Mehrgewinns der Kriegsftenerrüdlage zugeführt werden, Die 
Festlegung der Mehrgewinne in noch gröberem Umfang wird sich aus volkswirtschaft. 
lichen Erwägungen verbieten. 

Neues Geschäftsjahr, das einen kürzeren Seittaum als einen folhen von zwölf 
Monaten nidyt umfaffen darf, ift: 

wenn das Gejhäftsjahr mit dem 31. August endet, das Geschäftsjahr vom 1. 
September 1916 bis 31. Auguft 1917; 

wenn das Sefchäftsjabt mit dem 30. September endet, das Gefchäftsjahr vom 

1. Oktober 1916 bis 30. September 1912; 
wenn das Gefchäftsjahr mit dem 31. Oktober endet, das Geschäftsjahr vom 

I1. Movember 1916 bis 31. Oktober 1912; 

wenn das Geschäftsjahr mit dem 30. Movember endet, das Geschäftsjahr vom 

1. Dezeniber 1916 bis 30. Movember 1917; on 
wenn das Geichäftsjaht mit dem 51. Dezember endet, das Befchäftsjahr von 

1. Januar 1917 bis 31. Dezember 1917; 

wenn das Gefhäftsjaht mit dem 31. März endet, das Gefchäftsjahr vom ı. 
April 1917 bis 51. März 1918; 

wenn das Gefchäftsjahr mit dem 30. Juni endet, das Gefchäftsjahr vom 1. Juli 
1912 bis 30, Juni 1918. . 

Der Ausbau der Kriegsfteuer felöft wird vorausfichtlid; fo zeitig erfolgen, day 
es nicht nötig ift, die Sicherungsmaßnahmen auf einen längeren Seitraum als den 
eines weiteren (vierten) Kriegsgeschäftsjahrs zu erstrecken. 

Die Berechnung des Mehrgewinns follnad den Dorfchriften des KSt®. erfolgen, 
die von denen des Sicherungsgefeßes vom 24. Dezember 1915 infofern abweichen, 
als ein Mindeftfriedensgewinn von 6 ftatt 5 vom Ejundert des Grund» oder Stamm: 
Papituls zugrunde gelegt wird und die Dorfchriften im $ 16 Abf. 2 und $ 18 des Hriegs- 
fteuergefeges im Sicherungsgefege nicht enthalten find. 

Das gebieterifche Intereffe der Reichsfinanzen verbot es, in den Entw. eine dent 
$.1 Abf. 5 des Sicherungsgefetes, $ 22 Abf. ı des KS1G. entfprechende Vorſchrift auf⸗ 

zunehmen, wonach Gewinnbeträge, die zu ausschließlich gemeinnützigen Swecken be¬ 
Rimmt find und deren dauernde Derwendung zu solchen Sweden gefichert ift, von dent 

Geschäftsgewinne des neuen Kriegsgeschäftsjahrs abgesetzt werden dürfen. 
Niälach dem Entw. soll eine neue Kriegssteuerrücklage gebildet werden. Mit dem 

Ablauf des von dem KSt. vom 21. Juni 1916 erfaßten Zeitraums wird ein neuer 

Deranlagungszeitraum beginnen. Es würde sachlich nicht gerechtfertigt und auch mit 
dem finanziellen Interesse des Reichs schwer verträglich sein, wenn der Ausgleich eines 
Mindergewinns mit einem Mlehrgeminn über einen Deranlagungszeittaum kinaus 
jugeftanden würde. Es handelt fi für die neue Sichernngsmaßnahme nur um ein 
Geschäftsjahr. Es ist deshalb eine dem $ 8 Abf. 4 des Sicherungsgefeges vom 24. De:
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3 
aenommen worden. 
....8 5 des Entw, ift aus $ lo Abs. 2 des Sicherungsgesetzes vom 24. Dezember 1915 

übernommen. Die dem Bundesrat einzuräumende Ermächtigung bezieht fic auch auf 

die Sicherungsmaßnahmen für Einzelpersonen. 

ember 1915, $ 1% Abſ. 3 des K StG.. entsprechende Vorschrift nicht in den Entw. auf¬ 

Literatur. 
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L 
1. Zimmermaun a. a. O. 47. Die Beſtimmung des 51 iſt ausdruiclich auf Maß- 

nahmen gegen ſteuerpflichtige Einzelperſonen beſchränkt, kann alſo nicht gegenüber 
neuerpflichtigen Gesellschaften angewendet werden, die ihren Sitz oder ihren Geschäfts¬ 
betrieb in das Ausland verlegen, bevor sie nach dem in Aussicht genommenen weiteren 
Kriegssteuergesetz steuerpflichtig werden. 

2. Koppe=Varnhagen a. a. O. 32. Zum Heersdienst oder vaterländischen Hilfs¬ 

dienst Eingezogene, desgl. Kriegsgefangene geben regelmäßig ihren Wohnsig nicht frei¬ 
willig auf und bleiben daher an sich steuer- bzw. sicherungspflichtig. 

3. Stier=Somlog. a. O. 25. Die Bestimmung des §12 Abs. 2 KötG. verkürzt 
den Veranlagungszeitraum, er endet an dem Tage, an dem der inländische Wohnsitz 
ader Aufenthalt ausgegeben worden ist. Deshalb ist diese Bestimmung nunmehr gegen¬ 
standslos. Hieran ändert auch das KStguschlags G. nichts, weil dieses die Feststellung 
des Vermögenszuwachses auf Grund des KStG. voraussetzt und damit auch den nach 
x 12 Abdf. 2 KSi. ctwa abgekürzten Veranlagungszeitraum. 

4. Koppe-Varnhagen a. a. O. 34. Verschwendung und übermäßiger Verbrauch 
gehören nicht hierher, denn fie hindern überhaupt die Entstehung eines steuerpflichtigen 
künftigen Vermögenszuwachses. Tritt aber keine Steuerpflicht infolgedessen cin, so kann 
anch keiner Gefährdung vorgebeugt werden; ebenso Stier-Somlo a. a. O. 28 

5. Bimmermanna.a.2.417. Meder da? KStG. rod) die AB. dazu geben nähere 

Vorschriften darüber, wie im Falle des $ 12 Ubi. 4 des KStG. die Befchlagnahme dei 
inländischen Vermögens des Steuerpflichtigen zu erfolgen hat, von wem sie ausgesprochen 
und durchgeführt wird. Da es sich um eine steuerliche Maßregel handelt, wird die Steuer¬ 
behörde derufen sein, die Beschlagnahme auszusprechen und durch ihre Organe zum Voll¬ 
zug zu bringen. Dabei wird übrigens nur dem Pflichtigen die Möglichkeit, über sein 
Vermögen zuungunsten der Steuerverwaltung zu verfügen, genommen, das beschlag¬ 
nahmic Vermögen aber nicht veräußert werden dürfen. Erst wenn die lünftige Steuer 
im geordneten Verfahren festgesetzt und vom Pflichtigen nicht rechtzceitig entrichtet. 

worden ist, wird sich die Steuerverwaltung im Verwaltungszwangsversahren aus be¬ 
schlaanahmten Vermögenssticken befriedigen können. 

8 2. 

1. Koppe=Varnhagen a. a. O. 43. Die Worte „neu zu bildende“ sollen einen¬ 

iwegensatz zu der Kriegssteuerrücklage für die erste Veranlagungsperiode auf Grund des 
Geietzes vom 24. Dezember 1915 darstellen und nicht eima bedeuten, daf auch formell, 
soweit dic erste Rücklage noch nicht durch eine spätere Veranlagung in Anspruch genommen 

ist, noch ein zweites Rücklagekonto geschaffen werden müßte. Insbesondere ist cs zu¬ 
lassig, dns bisherige Rücklagekonto entsprechend dem Mehrgewinn des weiteren (vierten) 
Friegsgeschäftsjahres zu erhöhen. Wenn ferner die Rücklage für die erste Veranlagungse 
Periode nach der Kriegssteuerveranlagung teilweise frei wird, weil Die Steuer im Einzel: 
talte nicht 50 v. H. des Mehrgewinns erreicht hat, kann das ursprüngliche Rüdllage¬ 
tete einfach gemäß der Höhe des Mehrgewinns in dem weiteren Kriegsgeschäftsjahre 

anfgefüllt werdon. te
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2. Zimmermann a. a. O. 50. Soweit die bisherige Sonderrücklage nach § 28 
Abs. 2 in Verb. mit §5 7 des Zuschlagsgesetzes (vgl. Anm. 2 zu letzterer Bestimmung) 
frei geworden ist, werden die aus dieser Sonderrücklage verfügbar gewordenen Wert. 
papiere für die neue Sonderrücklage verwendet werden können. Die Unabhängigkeit 
der neuen Rücklage äußert sich auch darin, daß, wie aus der Nichterwähnung des 814 
Abſ. 3 des KStG. in Abſ. 3 des Geſ. hervorgeht, eine Ausgleichung des in einem ber 
bisherigen Kriegsgeschäftsjahre entstandenen Mindergewinns mit dem im weiteren (4. 
Kriegsgeschäftsjahr erzielten Mehrgewinn nicht statthaft ist. Die Gesellschaft muß also, 
wenn sie bisher keinen Mehrgewinn erzielt, sondern nur Verlust erlitten hat, olcichwohl 
den Mehrgewinn, der sich im vierten Kriegsgeschäftsjahr ergeben hat, in Höhe von 60 v. 9. 
zurücklegen, falls nicht nach § 4 in Verb. mit § 8 Abs. 2 ded Gefeped vom 24. Dezember 
1915 eine anderweitige Regelung durch den Reichskanzler (Reichsschatzamt) herbei¬ 
geführt wird. 

8. Gesetz über einen Warenumsatzstempel. Vom 26. Juni 1916. 
(Rö#l. 639.) 

Wortlaut, Begründung und Kommissionsbericht in Bd. 3, 465ff. 

Literatur. 

Nachtrag zu den Nachweisungen in Bd. 3, 475, 503; 4, 792. 

Albath, Die Verteilung der Verwaltungskostenvergütung für die Verraltung und 
Erhebung der Worenumsatzstempelsteuer, Pr Verm Bl. 38 620. — Koßmann, Die Ab¬ 
wiizung des Warenumsaßstempels, Pr Verw#Bl. 38 509. — Tiktin, Die Abwälzung des 
Warenumsatzstempels, Pr VerwBl. 38 509., 

Art. II Zufag 1. 

(Erläuterung 1 bi 10 in Bb. 3, 476F.) 

19. Allg. Verfügung bed preuß. Finanzminifters vom 25. Juni 1917 über den Maren. 
smfjagftempel bei Umtauschgeschäften. (Em Bl. 238.) 

E3 ift bie frage zur Erörterung gefommen, ob Warenumtaufchgefchäfte, bei denen 
— fet e3 infolge eines beim erjten Einkauf gemachten Borbehalt3, fei e3 infolge besonderen 
Entgegenkommens des Verläufers — ein Umtausch des ursprünglich gekauften Gegen¬ 
standes gegen einen anderen unter Anrechnung des Entgelts für den zurückgelieferten 
stattfindet, dem Warenumsatzstempel unterliegen. 

Daß es sich bei solchen Umtauschgeschäften nicht um Tauschgeschäfte im Sinne 
des §515 BB. und der Zusatzbestimmung 1 Abs. 2 der Tarifnummer 10 RStW G. handelt, 
scheint mir keinem Zweifel begegnen zu können. Denn zum Tausch gehört begriffsmäßig, 
daß der Vertragswille auf den Umsatz eines individuellen Wertes gegen einen anderen 

individuellen Wert gerichtet ist. Bei den Kaufgeschäften mit nachfolgendem Umtausch 
hat aber die Leistung eines individuellen Wertes gegen Bezahlung eines Preises statt¬ 
gefunden, und der Wille der Vertragschließenden geht nur dahin, an Sielle des ur¬ 
sprünglichen Leistungsgegenstandes einen anderen zu setzen, für den der einmal gezahlte 

Preis die Gegenleistung sein soll. 
Dies gilt ohne Zweifel dann, wenn bei Abschluß des Verkaufs der Umtausch cus¬ 

drücklich oder stillschweigend vorbehalten war, dem Käufer also von vornherein ein Wahl¬ 
recht in der Bestimmung des Lieferungsgegenstandes zugestanden war. Man wird das 
gleiche aber auch dann gelten lassen müssen, wenn auf den Umtausch kein Recht bestand, 
seine Gestattung also nur auf einem Entgegenkommen des Geschäftsinhabers beruht. 
Auch hier handelt es sich um eine nachträgliche Anderung des Vertragsinhalts dahin, 
daß an Stelle des ursprünglichen Lieferungsgegenstandes ein anderer treten und der 
einmal gezahlte Kaufpreis für diesen den Gegenwert bilden soll. Da der Warenumsat 

stempel von der bezahlten Warenlieferung zu entrichten und nach dem Betrage der Bab¬
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lung zu berechnen ist, Zahlung aber nur einmal erfolgt ist, so wird auch der Warenumsap¬ 
stempel nur einmal gefordert werden dürfen. 

Die Sache scheint mir auch dann nicht anders zu liegen, wenn die Versteucrung 

nach der Lieferung gewählt wird (s 81 RStG.). Denn auch hier ist maßgebend der ver¬ 

einbarte Entgelt, und ein solcher ist nur im einmaligen Betrage vereinbart. 

Es kann auch vorkommen, daß der Umtausch der Waren nicht Zug um Zug er¬ 

folgt, sondern der ursprünglich gezahlte Kaufpreis dem Käufer gutgeschrieben und ihm 

das Recht vorbehalten wird, sich bei Gelegenheit statt des zurückgegebenen Gegenstandes 

einen anderen einzutauschen. In diesem Falle bedeutet die Gutschrift im Zweifel nicht 
die Anerkennung einer Geldforderung des anderen, die der Rückzahlung des Kaufpreises 

Feichzustellen wäre, sondern lediglich die Vormerkung des Umtauschanspruchs. Denn 
die Absicht geht regelmäßig nur dahin, die Entnahme eines anderen Gegenstandes aus 

dem Geschäfte zu gestatten, nicht aber dahin, einen Anspruch auf Barauszahlung zu be¬ 
gründen. Die Sachlage ist rechtlich keine andere, als wenn ein Gutschein ausgestellt wird. 

Die Gutschrift und bei der späteren Entnahme eines anderen Gegenstandes die Last¬ 
schrift sind daher nach diesseitiger Auffassung keine Rechtsvorgänge, die nach Ziffer VII 

der Grundsätze zur Auslegung des Warenumsatzstempels der Barzahlung gleichzustellen 
wären. Ich möchte somit annehmen, daß im Falle eines sol-hen Umtausches eine weitere 
Umsatsteuerpflicht auch dann nicht in Frage kommt, wenn der Betrag des Kaufpreises 
“für die ursprünglich entnommene Ware in dem einen Rechnungsjahr gutgeschrieben, 
die Entnahme einer anderen Ware gegen die zurückgegebene und die entsprechende Last¬ 
schrist erst in einem folgenden Rechnungsjahr erfolgt. Ich erachte es für zulässig, daß 
der gutgeschricbene Belrag bei Entnahme des anderen Gegenstandes abgesetzt werden 
darf. Tatsächlich handelt es sich hier nicht um einen eigentlichen Kontokorrentposten. 

Weiter ist noch die Frage ausgeworfen worden, wie es sich verhält, wenn nicht 
der Käufer den Umtausch vornimmt, sondern eine dritte Person, die den Gegenstand 
als Geschenk vom Käufer erhalten hatte. Ich würde kein Bedenken tragen, die vor¬ 
stehenden Grundsätze auch auf diesen Fall anzuwenden, da mindestens vom Standpunkt 
des Verkäufers aus nicht die Absicht eines Tauschvertrages wird unterstellt werden können. 

Berlin, den 5. Juni 1917. Der Reichskanzler (Reichsschatzamt). 

Nach vorstehendem Schreiben, dem ich im Ergebnis zugestimmt habe, ist zu ver¬ 
fahren. 

Zuſatz 2. 

(Erläuterung 1 bis 6 in Bd. 3, 477f.; 7, 8 in Bd. 4, 793). 

9. Verfügung des preuß. Landw Ministers, betr. Warenumsatzstener. Vom 23. Februar 1917. 
(em S#I. 120.) 

Der Stempelpflicht unterliegen bezahlte Warenlieferungen. Unter „Lieferung“ 
von Waren ist regelmäßig die Eigentumsübertragung auf Grund eines Kaufvertrages 
zu verstehen, bei Zahlungen auf Grund von Miel-, Pachtverträgen und dgl. steht da¬ 
gegen eine „Warenlieferung“ nicht in Frage. Zahlungen für „Sammelscheine“ z. B. 
unterliegen daher der Stempelpflicht nicht. Ebenfomwenig ftellt beifpieläweife die Er- 

fattung der Werbungstoften feitens eines zum Bezug freien Brennholze berechtigten 
Beamten eine Fahlung für eine Warenlieferung dar. Ob ed fich bei den „Grasverfteige- 
tungen” um den Abjchluß von Kauf- oder von Pachtverträgen handelt, könnte ziveifel- 

Haft erfdeinen. E3 wird aber da3 lehtere anzunehmen fein, zumal die von bem An¬ 
steigerer zu zahlende Vergütung nicht nach der Menge des geworbenen Heues oder Grum¬ 
mets bzw. unter Zugrundelegung eines bestimmten Einheitssatzes bemessen wird. 

Die Steuerpflicht erfordert ferner einen wirklichen „Umsatz“. Holzlieferungen der 
Preußischen Staatsforstverwaltung an eine andere Verwaltung des Preußischen Staates 
unterliegen daher nicht der Steuerpflicht, auch wenn seitens der letzteren an erstere aus 
Gründen der Verrechnung eine Bezahlung der Lieferung erfolgt, weil die verschiedenen
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Verwaltungen eines Staates nur verschiedene „Stationen“ eines und desselben Fistue 

darstellen. Dagegen sind selbstverständlich Lieferungen an das Reich steuerpflichig 
weil es sich hier um einen wirklichen Umsatz zwischen verschiedenen Rechtssubjekten 
handelt. 

Im allgemeinen kann nur empfohlen werden, bei Zweifeln über die Stempel- 
pflit einer Zahlung auf die tedjtliche Natur des zugrunde liegenden Geschäfts zurück. 

zugehen und diefe genau zu prüfen. Verbleibende Schwierigleiten werben in der Regeı 
am beiten durch Benehmen mit ber zufländigen Steuerbehörde gelöst werden. 

10. Ebner, Pr Verw Bl. 38 395. In Ziffer 2 der Zusätze zu der neuen Tarisstelle 10 
des Reichsstempelgesetzes sind „Urheber- und ähnliche Rechte“ als nicht zu den Waren 
zählend genannt. Hierher muß jedenfalls das gerechnet werden, was von dem Inhaber 
der Zeitungskorrespondenz an die Zeitungsschriftleitung geliefert wird: keinesfalls ist es 
eine Ware, also eine körperliche Sache, wenn es auch Gegenstand des geschäftlichen Verkehrs 
ist. Die Zeilungskorrespondenzen sind deshalb zu Unrecht in der Zisser 2 aufgeführt. 

11. Schlamp, Holdheims MSchr. 17 36. Zahlt der Kommissionär den Einkaufs. 

preis an den Dritten, so ist dieser Vorgang, ba e3 jid) hier um einen Warenumjap handeft, 
ebenso ftempelpflichtig, wie bie Entrichtung des Entgelts (also Kaufpreis zuzüglicd, Pro. 
vision) durch den Kommittenten an den Kommissionär. Hierbei liegt die Voraussetzung 

zugrunde, dei e3 zur Befig- und Eigentumsübertragung auf den Kommittenten eines 

besonderen Ubergabeaktes, als der auch die Vereinbarung eines Rechtsverhältnisses, 
mittels dessen der Kommittent mittelbaren Besitz erlangt, also das constitutum posses. 
sorium, anzusehen ist (vgl. Auslegungsgrundsätze 11 4). Erachtet man dagegen zur Be¬ 
sit= und Eigentumsübertragung einen besonderen Übergabealt nicht für erforderlic 
sondern macht man sich die vom Reichsgerichi (Gruchots Beitr. 47, 987) vertretene An¬ 
sicht zu eigen, wo unter Konstruktion eines im voraus zwischen Kommittent und Kommis¬ 
sionär vereinbarten constitutum possessorium die Ansicht vertreten wird, daß das Eigen. 
tum auf den Kommittent schon in dem Augenblick übergehe, wo es der Kommissionär 
erwirbt, so muß man logischerweise die Frage der nach Fälligkeit des Warenumsatzstempels 
für diesen Fall verneinen, da ja hier eine Lieferung, alfo ein Watenumfag, überhaupt 
nur einmal erfolgt, nämlich) im Verhältnis ziwwifhen dem-Prilten und dem Kommissionär. 
Der Kommittent seinerseits erwirbt ja'schon Eigentum in demselben Augenblick, wo cs 
der Kommissionär erwirbt, ohne daß noch irgendeine Handlung hinzukommen mißte. 
Zum mindesten müßte bei Vertretung dieser Ansicht den bereits mehrfach erwähnten 
Zusatz 4 Tarif Nr. 10 Platz greifen lassen und die Frage der Stempelpflicht verneinen, 
also diesen Fall dem doer direkten Lieferung durch den Dritten an den Kommittenten gleich 
stellen, wos, abgesehen von rechtlichen Bedenken, zum mindesten eine Vergewaltigung 
der talsächlichen wirlschaftlichen Vorgänge bedeuten würde. eo 

Der Verkaufskommissionär macht ebenso wic der Einkaufslommissionär durch sein 
Auftreten das Geschäft stempelpflichtig und unierscheidet sich von diesem hinsichtlich der 
dinglichen Wirkungen insbesondere dadurch, daß er, abgesehen von dem durch ausdrück¬ 
fihe Erlärung (HOB. 8 405, NE. 53, 363) zu erfolgenden Eintritt al3 Selbftlontrehent, 
nicht Eigentümer des Kommissionsgutes wird. Tropßdem ist der mit dem Kommissions¬ 
gut zwischen Kommittent und Kommissionär sich vollziehende Geschäftsvorgang in der 
Regel als stempelpflichtige Ubertragung von Waren im Sinne des Zus. 2 Tarif Nr. 10 
anzusehen; liesert der Verkaufskommissionär seinerscits die Ware an den Käufer, so können 
Zweifel an die wiederholte Fälligkeit des Warenumsatzstempels nicht bestehen. 6 

# Zusatz 3. # 

(Erläuterung 1 bis 6 in Bd. 3, 478f.). 

7. Reichöschatzamt v. 7. VI. 17 (FMl. 17 213, 250, Gen Bl. 17 256). Nach Nr. VI 

Abs. 5 Satz 3 ber Auslegungsgrundfäge zum Warenumfapftempelgejege (BEI. 16 382) 
sind Abzüge am Kaufpreis, die als Rabatt-audh in der Form der Bewährung von Anbatt-
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fparmarlen, gewährt worben, in der Weise zu berücksichtigen, baf nur ber wirklich gezahlte 
Betrag für die Entrichtung der Abgabe maßgebend ist. * 

Die Grundlage für die Bemessung des Warenumsatzstempels ist der Lieferungs¬ 

preis oder dessen Bezablung. Lieferungspreis ist der um den Betrag des Rabatts gekürzte 
Preisbelrag aber nur dann, wenn diese Kürzung Vertragsbestandtcil war, also das Kon¬ 

sumovereinsmitglied von vornherein als Käufer Anspruch auf die Kürzung hatte. Das ist 

aber nur insoweit der Fall, als es sich um einen fellen ober Sparrabatt handelt, der durch 

Statut oder Generalversammlungsbeschluß im voraus festgesetzt ist. Daß diefer Rabatt 

zur Förderung des Sparsinns erst später vergütet wird, ist unwesentlich. Der als „Waren¬ 

rabatt“ bezcichnete Rabatt ist Reingewinnverteilung und steht dem Vercinsmitgliede in 

seiner Eigenschaft als Mitglied zu, wenn auch der Umfang des Warenbezuges den Ver¬ 

teilungsschlüssel bildet. In diesem Fall ist also der bezahlte Kaufpreis unverkürzt als der 
zu versteuernde Lieferungspreis anzusehen. Mit dieser Auffassung steht auch das urteil 

des Königlich Preuß. OVG. vom 28. Sept. 12 (Entsch. in Steuers. 16, 274; vgl. auch JW. 

16, 1265) im Einklang. 6 

8. Ebner, Pr Verw Bl. 38 395. Die Auslegungsgrundsätze sagen im Abschnitt 1II 
Abs. 6, daß bei einem Kunstwerk (Gemälde, Bildwerl) die Leinwand, die Farben, der 
Marmor, die VBronze usw., die der Künsiler zur Herstellung des Werkes beschafft hat, 
als Nebensachen gelten. Bei Anschlägen, wie überhaupt bei Drucksachen wird man deshalb 
regelmäßig das Papier als Nebensache anzusehen haben. Hiernach wäre der Waren¬ 
umsatzstempel nur in dem einen Falle zu entrichten, wenn der Anschlagunternehmer die 
Anschläge anderweitig herstellen läßt. Freilich bestcht hier der Zweifel, ob er dem Auftrag¬ 
geber diese Waren liefert, denn letzterer gelangt nicht in ihren Besitz und es ist auch min¬ 

destens fraglich, ob er Eigenlümer wird. Mi men dies bverneinen, so unterliegen An¬ 
schläge niemals dem Warenumsatzstempel. 

9. Reichsschatzamt, Berl. Handelsk. Mitt. 17 53. Die Befreiungsvorschrist Nr. 3 
der Tarifnummer 10 des Reichsstempelgesetzes in der Fassung des Warenumsatzstempel¬ 
gesetzes v. 26. Juni 1916 kann sich ihrem Wortlaut nach nur auf die Lieferung von Warcn 
beziehen, die der Lieferer im Inland in der Form, in welcher die Waren ausgeführt werden, 
seinerseits bezogen hat. Die Stempelbefreiung stellt sich mithin als cine Begünstigung des 
Aussuhrhandels, nicht der Ausfuhrindustrie dar. Dahin ist auch die Absicht bei Aufnahme 
der Vorschrift in das Gesetz gegangen. 6 . 

Dementsprechend hat auch der Bundesrat in Per. XI der von ihm aufgeftellten 
Grundsätze zur Auslegung des Warenumsatzstempelgesehes (Bekanntmachung des Reichs¬ 
kanzlers vom 23. Oktober 1916, „Zentralblatt für das Deutsche Reich“ S. 382 ff.) aus¬ 
gesprochen, daß auf Lieferungen nach dem Ausland durch den Herpßeller der Waren die 
Befreiungsvorschrift Ziffer 3 nicht anwendbar ist. 

Art. III 3 83a. 

(Erläuterung 1 bis 4 in Bd. 3, 486). . 

5. Versügung des preuß. Flnanzministers vom 19. Februar 1917, betr. Entrichtung des 
Warenumsatzstempels für Verkäufe bei Amtsstellen der Zollverwaltmg. (Em Bl. 29.) 

Vom 1. Oktober 1916 an hat der Empfänger der Zahlung für eine Warenlieferung 
im Betrage von mebr als 100 M., die nicht im Betricbe seines Gewerbes erfolgt, nach 
83a des Gesetzes über einen Warenumsatzstempel vom 26. Juni 1916 — Zentralbl. ©. 193 
— binnen zwei Wochen ein schristliches Empfangsbekenntnis zu erteilen und zu versteuern. 
Diese Vorschrift trifft auf die Fälle zu, in denen die Amtsstellen der Zollverwaltung z. B. 
alte Akten, Bücher oder neue verkäufliche Drucksachen, Druckschristen usw. verlaufen. 
Die Kassen, bei denen für diese Werfäufe Zahfung geleiftet wird, haben die von ihnen 
auszustellenden Empfangsbekenntuisse mit eins vom Tausend des Betrags der Zahlung 
# versteuern. Die Abgabe wird durch Verwendung von Stempelmarken auf der Vordei¬ 
oder Rückseite der Urkunde nach Maßgabe der Vorschriften im & 83b des Gesetzes und der
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$6 164 k und 1641 der AB. — Beilage zu Nr. 45 des Zentralbl für 1916, 7 — entrichtet 
Die Stempelmarken sind von dem oder den Beamten aufzukleben und zu entwerten. 
die die Empfangsbescheinigung auszustellen haben. In welcher Höhe Stempelmarken 
verwendet sind, haben die Beamten auf dem Einnahmebeleg oder, soweit die Einnahmen 
im Drucksachen=Bezug- und „Verkaufbuch nachgewiesen werden, bei der Eintragung in 
der Bemerkungsspalte dieses Buches zu bescheinigen. 

Die zur Entrichtung der Abgabe erforderlichen Stempelmarken haben die Kassen 
ohne weitere Anweisung nach Bedarf von der Post anzukaufen und bis zur Verwendung 
unter den Barbeständen der Kasse nachzuweisen. 

Die Zollkassen haben den Warenumsatzstempel für Rechnung der Staatstasse zu 
entrichten und im Auftrage der Oberzollkasse zu verausgaben. Die gezahlten Beträge 
sind in den wenigen Fällen, in denen die Verwendung der Stempelmarken Notwendig 
fein wird, der Oberzolftafje entiveder einzeln unter gleichzeitiger Beiflgung des Einnahme. 
belegs anzurechnen oder jährlich unter Beifügung einer Bescheinigung des Kassenpflegers, 
daß der Gesamtbetrag der Abgabe nach den Vermerien im Drucksachen=Bezug- und „Ver¬ 
kaufbuch richtig verausgobt worden ist. 

Die Oberzollkassen haben die gezahlten Beträge zusammen mit den nicht abgefun. 
denen Post-, Porto= und Gebührenbeträgen ohne weitere Anweisung bei dem planmäßigen 
Geschäftsbedürfuisfonds — Kap. 7 Tit. a, Unterabschnitt IV, oder c, Unterabschnitt V— 
in Ausgabe zu verrechnen. 

6. Ebner, Pr Verw Bl. 38 395. Die Auslegungsgründe rechnen die Jagd nicht 
zu den Gewerbebetrieben. Das trifft wohl oft, aber durchaus nicht immer zu. Das Reichs¬ 

versicherungsamt hat in nicht wenigen Fällen in der Jagd einen Nebenbelrleb der Land¬ 
wirtschaft gesehen, und wenn der 3 76 des Warcnumsatzstempelgesehes die Landwirtschafl 
zu den Gewerbebetrieben rechnet, so muß dies auch für ibre Nebenbetriebe gelten. Es 
kommt sogar vor, daß Leute sich eine Jagd lediglich zu dem Zwecke pachten, um aus dem 
Erlös des Wildes Gewinn zu ziehen und sich einen Erwerb zu schaffen. Sn folhen Fällen 
liegt ein selbständiger Gewerbebetrieb vor. Hiernach müssen in jedem Falle die Ver¬ 
hältnisse geprüft werden. 

Art. V. 

Verfügung des preuß. Landu Ministers, betr. Warenumsatzstener. Vom 23. Februar 1917. 
(£MBI. 130.) 

Nach Artikel V Abs. 3 des Gesetzes über einen Warenumsabstempel vom 26. Juni 
v. J. ist, wenn für Lieferungen aus Verträgen, die vor dem 1. Oktober v. J. abgeschlossen 
sind, Zahlungen nach diesem Zeitpunkt zu leisten sind, der Abnahmer verpflichtet, dem 

Lieferer einen Zuschlag zum Preise in Höhe der auf diese Zahlungen entfallenden Steuer 

zu leisten. Ein Verzicht auf diese dem Staate zustehende Einnahme ist nach § 18 Abs. ) 

des Staatshaushaltsgesetzes grundsätzlich unzulässig. Der Zuschlag ist daher in allen 

Fällen einzuziehen. 

Für die Zeit nach dem 1. Oktober v. &. hat ed ebenfalls bei den gefeglihen Be¬ 

stimmungen (Art. III bzw. 5 76) zu verbleiben, nach denen subjektiv steuerpflichtig der 

Zahlungsempfänger, also hier der Fiskus, ift. Eine Abmälzung der Steuer auf den Käufer 

ist demgemäß durch die Verkaufsbedingungen nicht vorzusehen. 

Die Stempeltojten find nicht bei Kapitel 4 Titel 1, sondern bei Kapitel 2 Titel 31 

zu verrechnen. 

Zum ersten Satz des Berichtes wird zur Behebung eines etwaigen Mißverständ¬ 
nisses noch bemerkt, daß eine Verpflichtung zur Anmeldung und eine Abgabepflicht für 
die erstmalig unter das Gesetz fallenden Zahlungen der Zeit vom 1. Oktober bis 31. De¬ 

zember 1916 nur dann nicht bestand, wenn der Gesamtbetrag der Zahlungen im ganzen 
Kalenderjahre 1916 nicht mehr als 3000 M. betragen hat. Ä
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Anhang. 

Allg. Berfügung bed preuß. Finanzministers vom 9. Jannar 1917 über die Entrichtung 
des Warenumsatzstempels von Staatsbetrieben. (ImBl. 67.) 

Auf Grund des §J 160 Abs. 2 Satz 4 der Ausführungsbestimmungen zum Reichsstempel¬ 
gesete in der Fassung des Gesetzes über einen Warenumsatzstempel vom 26. Juni 1916 wird 
in Ergänzung der Nr. 32b der Preußischen Ausführungsvorschriften folgendes bestimmt: 

1. Für die Erhebung und Verwaltung des von staatlichen Betrieben zu entrichten¬ 

den Warenumsatzstempels sind diejenigen Steuerstellen — vgl. bie Königliche 
Verordnung vom 9. Oktober 1916, GS. 133, — zuftändig, in beren Bezirken bie 
einzelnen felbftändigen Betriebe ihren Sit haben. 
Sit de3 Betriebes ift der Drt, an bem die Verwaltung gejfihrt wird. 

3. Was als selbständiger Betrieb im Sinne dieser Bestimmungen und welcher Ort 
als Sitz des Betriebes anzusehen ist, bestimmt im Zweifel die Zentralbehörde, 

der der Betrieb untersteht. 

2. Berfügung des preuß. Landw Ministers, betr. Warenumsatzstempelgesetz vom 
26. Zunt 1916. om 20. Januar 1917. (EIMBI. 82.) 

Nach § 160 Abs. 2 Satz 4 der Ausführungsbestimmungen zum Reichsstempelgesetz 

in der Fassung des Gesetzes über einen Warenumsatzstempel vom 26. Juni 1916 (RGl. 
639 bzw. RZBl. 250) wird die zuständige Steuerstelle für staatliche Betriebe durch die 
oberste Landesfinanzbehörde des Bundesstaates, der den Betrieb führt, bestimmt. Auf 

Grund dieser Vorschrift ist für Preußen von dem Herrn Finanzminister durch Allgemeine 

Verfügung vom 9. d. M. — III 12065/I 162 — folgende Bestimmung getroffen worden: 
1. Für die Erhebung und Verwaltung des von staatlichen Betrieben zu entrichten¬ 

den Warenumsatzstempels sind diejenigen Steuerstellen — vgl. die Königliche 
Verordnung vom 9. Oktober 1916 — GG. 133 — zuftändig, in deren Bezirken 
die einzelnen selbständigen Betriebe ihren Sitz haben. 

2. Sitz des Betriebes ist der Ort, an dem die Verwaltung geführt wird. 
3. Was als selbständiger Betrieb im Sinne dieser Bestimmungen und welcher Ort 

als Sitz des Betriebes anzusehen ist, bestimmt im Zweifel die Zentralbehörde, 
der der Betrieb untersteht. 

In Verfolg der Ziffer 3 dieser Bestimmung bestimme ich für den Bereich der Staats¬ 
sorstverwaltung, daß als selbständiger Betrieb die einzelne Oberförsterei und als Sitz des 
Betriebes der Ort zu gelten hat, an welchem der Oberförster seinen amtlichen Wohnsitz hat. 

Die Anmeldung der erfolgten Zahlungen und die Stempelentrichtung ist durch die 
Forstkassen zu bewirken, die mit entsprechender Anweisung zu versehen sind. 

Zur Behebung etwaiger Zweisel bemerke ich, daß für die Verpflichtung zur An¬ 
meldung bzw. Stempelentrichtung lediglich der Zeitpunkt der Zahlung maßgebend ist, 
gleichgültig in welchem Rechnungsjahr die Zahlung nach den bestehenden Bestimmungen 
zu verrechnen ist. Im übrigen wird noch auf die verössentlichten Grundsätze zur Aus¬ 
legung des Warenumfsatzstempelgesetzes (RZl. 1916, 383) verwiesen. 

(Bestimmungen a bis c in Bd. 3, 486 ff.) 

d) Preußifche Ausführungsverordnung vom 9. Oktober 1916. 

(Ges. 133.) 
Bortlaut in Bd. 3, 509. 

vn 

Hierzu: 

Allg. Verfügung des Zinanzminifterd und des Minifterd bed Innern bom 15. März 1917 
über bie Berteilung der Gemeinde=Anteile am Warenumsatzstempel zwischen Erhebungs¬ 

und Betriebsgemeinden. (FMBl. 110.) 

Nach § 5 Abs. 2 der Königlichen Verordnung vom 9. Oktober 1916 — G. 133 — 
werden 6 v. H. des Aufkommens aus dem Warenumsatzstempel an die Gemeinden, in 
denen ein Gewerbebetrieb im Sinne des § 76 RStemp. stattsindet, mit der Maßgabe 

Krlegebuc. Bd. 5. 23
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verteilt, daß — Ziffer 2 — Abgabebeträge unter 100 M. den mit der Verwaltung und 
Erhebung betrauten Kreisen und Gemeinden verbleiben. Es ist die Ansicht bertreten 
worden, daß unter Abgabebeträgen im Sinne dieser Vorschrift nur die zu verteilenden 
6 v. H. zu verstehen seien. Diese Auslegung ist abzulehnen. 

Das Wort „Abgabebeträge“ bezeichnet unzweideutig diejenigen Beträge, die der 
Steuerpflichtige als Warenumsatzstempel entrichtet. Ein Abgabebetrag unter 100 M. ent. 
ipricht also einem Warenumsabe von weniger als 100000 M. Nur solche Beträge bleiben 
von der in $ 5 geregelten Verteilung zwischen Erhebungs- und Betriebsgemeinden ausge. 
schlossen. Die Verpflichtung zur Abführung von 92 v. H. der Abgabe für Reich und Staat 
auf die fi; $5 nicht bezieht, wird durch Die Vorschrift nicht berührt. Neben ihr besteht die 
Verteilungsbeschränkung wegen der im Einzelfalle sich ergebenden Teilbeträge unter 5 M. 

2. Preuß. Verfügung vom 8. Juni 1917. (Ml. uso.) 

Außerpreußische Gemeinden haben keinen Anspruch auf Beteiligung. Kommen 
solche neben einer veranlagenden preußischen Gemeinde (Kreis) in Betracht, so behält 
bie preußifche Gemeinde (Frei) infomweit die vollen 3 vom Hundert. 

3. Prenf. Verfügung vom 18. Mai 1917, betr. Verteilung der Gemeinde: und Sreis- 
anteile am Warenumsatzstempel. (mBl. 145.) 

Nach § 5 Abs. 2 Nr. 4 der Verordnung vom 9. Oktober 1916 (G. 133) hat über 
die Verteilung von 6% des Warenumsatzstempels unter die beteiligten Gemeinden 
und Kreise auf den Antrag einer beteiligten Gemeinde oder eines beteiligten Kreises der 
Kreis= oder Bezirksausschuß zu beschließen. Zur Vermeidung unnötiger Belastung der 
Beschlußbehörden empfiehlt es sich, daß die Gemeinden usw. zunächst selbst versuchen, 
sich über die Verteilung möglichst miteinander zu einigen, und daß sie erst dann die Ver¬ 

teilung bei der Beschlußbehörde beantragen, wenn eine Einigung nicht zustande kommt. 

Die Verhandlungen über die Einigung werben von ber veranlagenden Gemeinde- oder 
Kreißbehörbe zu führen fein. Bei ihr werben daher die Gemeinden ujiw., Die an den zu 
berteilenden 6°/, beteiligt zu werden wünfchen, ihre Forderungen anzumelden Haben. 

9, Gesetz, betr. die Abwälzung des Warenumsatzstempels. 
Vom 30. Mai 1917. (RG#l. 441.) 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen usw. 
verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesrats und des 
Reichstags, was folgt: 

§5 1. Für Lieferungen aus Verirägen, die nach dem 30. September 1916 abge. 
schlossen find, ift der Lieferer nicht berechtigt, den auf die Lieferung oder deren Bezahlung 
entfalienden Warenumfabftenipel dem Abnehmer neben dem Preije ganz oder teilmeije 
gejondert in Rechnung zu ftellen. Der Abnehmer aus einem Lieferungsvertrag ift nicht 
berechtigt, den bei der Weiterveräußerung der Ware auf ihre Lieferung ober Bezahlung 
entfallenden Warenumsatzstempel von dem ihm von seinem Lieferer in Rechnung gestellten 

Preise zu kürzen. 
Auf eine Vereinbarung, die den vorstehenden Vorschriften entgegensteht, iann sich 

der Lieferer, im Falle des Abs. 1 Say 2 der Abnehmer, nicht berusen. 
§8 2. Ist der in Rechnung gestellte Betrag vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes 

gezahlt oder ift im Falle des § 1 Abs. 1 Satz 2 die Kürzung des Betrags vom Lieferer vor 

diesem Zeitpunkt anerkannt worden, so kann eine Rückforderung oder Nachforderung 

aus § 1 nicht geltend gemacht werden. 

8 3. Dieses Gesetz lritt mit dem Tage seiner Verkündung (4. 6.) in Krast. 

Urkundlich usw. 

Begründung. 

Durch Artikel V Abs. 5 des Gesetzes über einen warenudsatzstempel. vom 26. 

Juni 1016 (Re#l. 639) if: für die Mbergangszeit beftimmt, daß, wenn für Kieferungen
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aus Verträgen, die vor dem Inkrafttreten des Gesetzes abgeschlossen sind, Sahlungen 

nach diesem Seitpunkt zu leisten sind, der Abnehmer mangels abweichender Derein- 

borung verpflichtet ist, dem Lieferer einen Zuschlag zum Hreise in Höhe der auf diese 

Sahlungen enefallenden Steuer zu leisten, und daß dieser Hreiszuschlag keinen Grund 
zur vertragsaufhebung bildet. Dagegen hat das Gesetz eine Anordnung darüber, 
wem im übrigen im Derhältnis der Dertragschließenden untereinander die Abgabe 
zur Caſt zu fallen habe, nicht getroffen. 

\ €s war infolgedeffen, wie aud; fonft bei indireften Abgaben, dem freien Spiele 

der wirtschaftlichen Kräfte auszumachen überlassen, auf wem die Abgabe schließlich 
baften blieb. Bierbei haben sich sehr bald nach dem Inkrafttreten des Gesetzes Der¬ 

pältnisse herausgebildet, die zu lebhaften Beschwerden und zu nicht geringer Derbitte= 

rung zahlreicher gewerblicher Kreise geführt haben. Die Berechtigung der Zeschwerden 

muß anerkannt werden. 

Große Gruppen von Lieferern, insbeſondere ſolche, die in gachverbänden organi⸗ 

ſiert ſind, haben die Abernahme der Abgabe durch den Abnehmer in ihre allgemeinen 

Geſchäftsbedingungen eingeſtellt, auf deren Einhaltung ihre Derbandsmitglieder ver: 

pflichtet und somit jede Belieferung von der Übernahme der Abgabe abhängig gemacht. 
Sei der durch die Kriegsverhältnisse hervorgerufenen Knappheit an Rohwaren, Halb¬ 
zeug oder Fertigwaren ist den Abnehmern meist nichts anderes als die Unterwerfung 

unter diese Geschäftsbedingungen übriggeblieben. Sie haben es sich bierbei sogar ge¬ 
fallen lassen müssen, daß ihnen als Mindestbetrag der Abgabe 10 oder 5 Pf. auch dann 

in Rechnung gestellt wurden, wenn die Abgabe selbst nur einen geringen Bruchteil 
diefer Beträge ausmachte. Um den Warenumsatzstempel nicht doppelt tragen zu müssen, 
haben sich die Abnehmer zu einem großen Teil entschlossen, die bei dem weiteren Um¬ 
satz von ihnen zu entrichtende Abgabe ihrerseits auf ihre Abnehmer abzuwälzen, auch 
wo sie sonst durchaus bereit gewesen wären, die Abgabe auf sich zu nehmen. Damit 
ist die Abwälzung in einem viel weiteren Umfang üblich geworden, als es an sich in der 
Abjicht der beteiligten Kreise lag. 

Andererseits ist es weiten Ureisen der Abnehmer nicht möglich gewesen, ihrer¬ 
seits die Abgabe ab= oder weiterzuwälzen. Dies gilt insbesondere von einem großen 
Teile des Swischenhandels, der auf Wettbewerbsverhältnisse Rücksicht zu nehmen hat, 
und ferner von den Kleinhandel= und Gewerbetreibenden, da bei dem Einzelabsatz 
an den Derbraucher die Abgabe vielfach einen zu geringen Betrag ansmacht, um zahlen¬ 
mäßig dem Preije zugefchlagen werden zu fönnen, Allgemein ift die Abwälung und 
Weiterwäßzung auch nicht möglidy in Sällen, in denen bei der Weiterveräußerung durch 
den Abnehmer Höchftpreife beftehen. All diese gewerblichen Kreife müffen daher die 
Abgabe doppelt tragen. 

Es iſt endlich mit Erfolg verfudrt worden, die Abgabe rüdzuüberwälzen. Ins» 
befondere find Warenhäufer dazn übergegangen, den von ihnen bei der Weiterver¬ 
ünßerung zu entrichtenden Abgabebetrag ihren Kieferern am Lieferungspreise zu kürzen. 
Diefe haben dann nicht nur dem Warenhaufe die diefem obliegende Abgabe zu ver» 
süten, jondern mitffen auch die für fie fällige Abgabe felber tragen und zum dritten fi) 
von ihren Lieferer den diejen treffenden Stempel in Rechnung ftellen laffen. 

Alles dies hat dazu geführt, daß die Abgabe ganz einfeitig auf einem Teil der am 
Warenumjat beteiligten gewerblichen Kreife haften geblieben ift, und daß fich aerade 
diejenigen gewerblihen Kreife der Abgabe entzogen haben, die fie in erfter Kinie zu 
tagen in der Kage waren. Eine folhe Entwidlung entfernt fich zweifellos von dent 
Grundgedanken diefer Steuer, die fich durch die Allgemeinheit ikter Veranlagung 

gerade als Kriegsftener empfohlen und daher bei ihrer Einbringung and; faft allfeitig 
Suftimmung gefunden hatte. 

Die der Reichsleitung zngegangenen zahlreichen Dorfchläge zur Abhilfe gehen 
entweder auf ein völliges Derbot der Abwälzung, wobei teilweife gleichzeitig gefordert 

wird, die Übertretung des Derbots unter Strafe zu ftellen, oder verlangen weniaftens 

23*
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ein Verbot des Inhalts, daß die Abgabe nicht neben dem Cieferungspreiſe gesondert 
in Rechnung gestellt werden dürfe. 

Eine Einrechnung der Abgabe in den Lieferungspreis kann schon aus dem Grunde 
nicht verboten werden, weil die Hreisstellung durch den TLieferer nicht erkennen läßt 
und nicht zu erkennen lassen braucht, auf welchen Grundlagen sie beruht. Indessen 
wird, wie die Anregungen der beteiligten Nreise ergeben, den hervorgehobenen 3, 
fhwerbden im wefentlichen fehon durch ein Derbot geholfen, das eine ansdrückliche In. 
rechnungstellung der Abgabe neben dem TLieferungspreis untersagt. Bei der Preis: 
bildung fommen viele Umftände in Betracht. Insbejondere fpielen dabei die Welt: 
bewerbsverhältniffe eine fo mafjgebende Rolle, daß die an fich geringfügige Stempel- 
abgabe häufig auf die Preisitellung feinen maßgebenden Einfluß ausüben fann. 

Der Entwurf befchränft sich daher darauf, dem Kieferer die Berechtigung zu ent. 
ziehen, die Abgabe dem Abnehmer gefondert in Rechnung zu ftellen, und ebenfo dem 
Abnebmer bie Berechtigung, dem Lieferer die Abgabe zu Pürzen. 

Im einzelnen ift folgendes zu bemerfen. 
5 1 Abs. 1 Satz 1 kann sich im Hinblick auf Artikel V Abs. 3 des Befehes vom 

26. Juni 1916 nur auf die Kieferung aus Derträgen beziehen, die nach dem Inkraft¬ 
treten des Gesetzes vom 26. Juni lolé, alfo nad} dem 30. Septernber 1916 abgejchloffen 
find. Dagegen ift die Anwendung der Gefegesvorjchrift gegeben, wenn der Dertrags- 
flug zwar nad dem 30. September 1916, aber in die Seit vor dem Inkrafttreten des 
vorliegenden Gefehes fällt. Der Abnehmer wird aljo auch dann die Dergütung der 
Abgabe an den Kieferer ablehnen fönnen, wenn über die Lieferung aus einem nach dem 

30. September 1916 abgefchloffenen Dertrage die Rechnung vor dem Inkraft:reten 
des vorliegenden Gefehes ausgefchrteben und hierbei die Abgabe dem Abnehmer zu 
Lasten geschrieben worden ift. 

Dem £ieferer ift die Berechtigung verfagt, die Abgabe gefondert in Rechnung 
zu stellen. Gesondert ift die Abgabe in Rechnung geftellt, wenn dem Preife ausdrüdlich 
ein beftimmter Betrag als Betrag der Abgabe hinzugefchlagen wird oder wenn die 
Preisftellung, die übrigens aud; mündlich erfolgen fann, zweifelsfrei erfennen läßt, 
daß in den Preis der Abgabebetrag in bestimmter Höhe eingerechnet worden fei, jo 
3. B. wenn der Rechnungsbetrag mit den Worten „800 MT. 80 Pf. einschließlich Waren¬ 
umsatzstempel“ angegeben ist. 

Sat 2 des Abs. 1 behandelt die obenerwähnten Fälle der BRücküberwälzung der 
Steuer. Die Kürzung ist unstatthaft, gleichviel zu welchem Seitpunkt der Lieferungs= 
vertrag geschlossen war, also auch dann, wenn er in die Zeit vor dem 1. Oktober 1916 
fällt. Denn wenn bei Lieferungen aus einem solchen vertrage nach Artikel V Abf. 3 
des Gesetzes vom 26. Juni 1916 dem Lleferer das Recht eingeräumt worden ist, dem 

Abnehmer die Abgabe in Rechnung zu stellen, so ist dies offenbar aus der Bücksicht 
herans geschehen, daß er zur Feit des Pertragsschlusses die Wirkung der künfügen Ab¬ 
gabe bei der Hreisbemessung noch nicht berücksichtigen konnte. Er mußf also erst recht 
dagegen geschützt werden, daß ihm fein Abnehmer die Tragung einer Steuer zuschiebt, 
die nach dem 30. September lolé erst in dessen Herson eingetreten ist. 

Sum Abf. 2, Soll die Dorfchrift des Abf. x praftifch wirffam werben, fo muß 
aud; die Auläfjigfeit von Abreden ausgefchloffen werden, durch die der Abnehmer die 
Abgabe, die nad} dem Gefehe den anderen Dertragsbeteiligten trifft, ansdrüdlich oder 
ftillfchmweigend auf fich genommen hat, da es fich gerade darum handelt, denjenigen der 
Dertragichliegenden, der fich wirtfehaftlich in der fehwächeren Lage befindet, davor zu 

fhügen, daß der andere Teil diese Totlage zu einem Fwange ausnutzt. Dies soll auch 
dann gelten, wenn die Dereinbarung vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes abgeschlossen 
war. Weitergehende Rechtsnachteile, insbesondere solche strafrechtlicher Natur an die 

Inrechnungstellung oder rechnungsmäßige Kürzung der Abgabe zu knüpfen, erscheint 
nicht angezeigt. Es darf erwartet werden, daß schon die gesetzliche Erhärung. der Unzu¬ 
lässigkeit der Inrechnungstellung oder Hürzung die Gewerbetreibenden von dem bis¬
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per beliebten Verfahren wird abſtehen laſſen. Ein Gewerbetreibender, der einen andern, 
der auf die Geschäftsverbindung mit ihm angewiesen ist, zur bernahme der Abgabe 

durch die Drohung nötigen würde, andernfalls die Geschäftsverbindung mit ihm ab¬ 

zubrechen, würde sich unter Umständen anch bereits nach & 255 des Strafgesetzbuchs 
strafbar machen. 

Zum $ 2. Wenn sich das Gesetz auch grundsätzlich auf solche Fälle mit erstreckt, 

in denen die Inrechnungstellung vor dem Inkrafttreten des Gesetzes erfolgt ist, wird 

man von der Anwendung des Gesetzes doch diejenigen Fälle ausnehmen müssen, in 

denen das Geschäft durch Sahlung und durch Anerkennung des gekürzten Betrags be¬ 

reits abgewickelt worden ist. 

Literatur. 

Koppe=Varnhagen, Gesey, betr. die Abwälzung des Warenumsatzstempels v. 
30. Mai 1917. 

81. 

1. Reichsschatzamt (Koppe=Varnhagen a. a. O. 20). „Dem Art. 5 Abs. 3 des 
Warenumsatzstempelgesetzes vom 26. Juni 1916 liegt die Erwägung zugrunde, daß dem 
gieferer die Tragung des Stempels nicht zugemutet werden soll, wenn der Lieferungs¬ 

vertrag vor dem 1. X. 1916, also zu einer Zeit geschlossen worden ist, zu der die neue 
steuerliche Velastung des Warenumsatzstempels bei der Preisvereinbarung möglicherweise 
noch nicht in Rechnung gezogen werden konnte. Von diesem Gesichtspunkt aus scheint 

mir die Anwendung des Art. 5 Abs. 3 auch dann gegeben, wenn die Lieferung aus einem 
vor dem 1. X. 1916 abgeschlossenen Vertrag erst nach dem 30. IX. 1916 erfolgt, und zwar 
auch dann, wenn der Lieferer die Versteuerung nach § 81 des Gesetzes gewählt hat. Für 
ersteres spricht der Wortlaut des Art. 5 Abs. 3 ohne weiteres. Das letztere folgt daraus, 
daß die Versteuerung nach der Lieferung an Stelle der Versteuerung nach der Zahlung 
lediglich einen anderen Grundsatz für die Steuerberechnung enthält, im übrigen aber die 
Vorschriften des Gesetzes unberührt läßt. — Kommt für die Anwendung des Art. 5 auf 
die Fälle des § 81 des Gesetzes mithin gleichfalls nur die Zeit des Abschlusses des Vertrags 
in Betracht, so braucht der Käufer zur Beurteilung seiner Verpflichtung auch nicht zu 
wissen, welche Besteuerungsart der Verkäufer gewählt hat. Ein Interesse besteht für 
ihn nur insofern, als wenn die Lieserung aus einem vor dem 1. X. 1916 geschlossenen 
Vertrage vor diesem Zeitpunkt erfolgt und der Lieferer die Besteuerung nach der Liefe¬ 
zung ftatt nach der Zahlung wählt, eine Steuerpflicht überhaupt nicht und damit auch 
ihre Abwälzung auf den Käufer nicht in Frage kommt, während letzteres der Fall ist, 
wenn die Versteuerung nach der Zahlung gewählt wird. Es scheint mir aber nicht zweifel¬ 
haft, daß wegen dieser Rückwirkung allein dem Käufer kein Einfluß auf das Wahlrecht 
des Verkäufers zusteht." 

2. Koppe-Barnhagen a. a. D. 21. Das Endergebnis ift demnad) folgendes: 
Beim Zahlungsstempel ist der Zeitpuntt der Beftellung und Lieferung gleichgültig. 
Beim Lieferungsstempel spielen Zeitpunkt der Bestellung und Zahlung keine Rolle. 

Bei den außerhalb des gewerblichen Umsatzes auszustellenden Einzelauittungen 

(Quittungsstempel) ist allein der Zeitpunkt der Zahlung maßgebend, Bestellung und 
Lieferung sind belanglos. x 

3. Koppe=Varnhagen a. a. O. 22. Bruchteile von Pfennigen kann der Gläubiger 

nicht verlangen, so daß also z. B. bei einer Zahlung von 69 M. der Zuschlag 6 Pf. betrüge. 
Auf diesen Standpunkt hat sich auch ein Bescheid gestellt, der auf dahingehende Anfrage 
dom „Verein der Industriellen des Regierungsbezirks Köln“ an das Reichsschatzamt 
im Auftrage des Finanzministers erteilt worden ist: 

„Soweit eine Abwälzung der Warenumsatzsteuer auf den Abnehmer zulässig ist, 
kann die Steuer dem Abnehmer nur in der Höhe in Rechnung gestellt werden, wie sie 
tatsächlich auf die betreffende Zahlung entfällt.“
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4. Präſident des Kriegsernährungsamtes (Koppe-Varnhagen a. a. O 
24) hat folgenden Beſcheid erteilt: 

„Soweit gesetzliche Höchstpreise festgesetzt ſind, bezeichnet der Höchſtpreis den Höchst. 
betrag dessen, was vom Verkäufer gefordert und vom Käufer gezahlt werden darf. Ein 
gesondertes Inrechnungstellen des Umsahstempels neben dem gesetichen Höchstprei 
halte ich daher ebensowenig für zulässig, wie eine besondere Berechnung etwaiger anderer 
Steuern oder sonstiger Geschäftsunkosten des Verkäufers. Es würde darin meines Er¬ 
achtens eine strafbare Ülberschreitung des Höchstpreises liegen.“ 

5. Reichsschatzumt (Koppe=Varnhagen a. a. O. 25). Sind für Waren Höchst. 
preise vorgeschrieben, so ist nach diesseitiger Auffassung eine Abwälzung der Steuer vom 
Lieferer auf den Abnehmer der Ware auch dann nicht zulässig, wenn der Lieferungs. 
vertrag vor dem 1. Oktober 1916 abgeschlossen ist. Auch nach Art. 5 Abs. 3 des Waren. 
umsatzstempelgesebes tritt eine Abwälzung der Steuer nicht ein, wenn sie durch Verein. 
barung unter den Vertragschließenden ausgeschlossen ist. Dem Vertrag, daß nicht abgewälzt 
werden darf, muß aber die gesetzliche Festsetzung von Höchstpreisen gleichgestellt werden. 

6. Koppe-Varnhagen a. a. D. 29. Schlechthin nichtig scheint das Gejep dieje 
Verträge nicht werden zu lassen. Es gibt nur dem benachteiligten Teil eine Einrede, macht 
er davon keinen Gebrauch und zahlt er gleichwohl den auf ihn abgewälzten Stempel frei- 

willig bzw. läßt er sich bei der Rückwälzung die Rechnung kürzen, so kann er nachträglich 
nicht etwa unter Berufung auf die Nichtigleit der Vereinbarung das Gezahlte zurücver¬ 
langen bzw. die Kürzung nicht gelten lassen und eine Nachforderung aussprechen. Zum 
Teil ergibt sich das übrigens auch schon bereits aus dem bürgerlichen Recht, namentlich 
aus dem § 841 BG. 

7. Kloß, DJZ. 17 739. Die Besonderheit des § 1 Abf. 2 Tiegt darin, daß die Unwirk¬ 
samkeit der Nebenabrede auf leßztere beschränkt bleibt, $ 139 BGB. alfo nicht Geltung 
bat. Der Lieferer kann demnad nit wegen der Unwirksamkeit der Nebenabrede über 
die Abrwälzung ber Abgabe den ganzen Vertrag als nichtig behandeln und die Lieferung 
verweigern; ebenfowenig kann ber Abnehmer die Nichtigleit de3 Vertrages herleiten. 

8. Koppe-Barnhagen a. a. D. 31. Der Zahlung werden nad bürgerlichen 
Redit diejenigen Zahlungsarten gleichftehen, weldhe dad Schulbverhältnis ebenfalls zum 
Erlöfcden bringen, d.h. alfo namentlich die Leiftung an Erjüllungs Statt, die — vom Ab- 
nehmer erflärte oder zwar bom Lieferer erflätte, aber vom Abnehmer gebilligte — Auf- 
rechnung fowie die Hinterlegung. Auch die Anerkennung des Saldos im Kontokorrent= 
Verkehr wird hierher gehören. Etwa unterwegs befindliche Anweisungen wird der Ab¬ 
nehmer zurückrufen können. In allen übrigen Fällen, in denen das Geschäft durch Zah¬ 
lung bereits vollständig abgewickelt worden ist, kann aber der Abnehmer eine Pückforde¬ 
rung des gezahlten Warenumsatzstempels nicht verlangen. # 

9. Pohle, DJ3. 17 678. Will man in dem Gesetz v. 30. Mai 1917 die Unter¬ 
lassung der Aufhebung des Abs. III Art. V im Ges. v. 26. Juni 1916 nicht als Versehen 
ansehen, so bleibt nur übrig, als Willen und Zweck des Ges. v. 30. Mai 1917 die Auf¬ 
hebung dieser Bestimmung ohne weiteres als beabsichtigt anzunehmen. Eine solche Aus¬ 
legung dieses Ges. v. 30. Mai 1917 erscheint unbedenklicher als die Annahme, der Gesetz¬ 
geber habe tatsächlich eine unterschiedliche Behandlung der Abwälzung des Warenumsatz¬ 
stempels für Lieferungen aus Verträgen vor und nach dem 30. Sept. 1916 gewollt. 

(Gesetze Nr. 10, 11 in Bd. 3, 520ff.) 

12. Gesetz, betr. eine mit den Post- und Telegraphengebühren zu 
erhebende außerordentliche Reichsabgabe. Vom 21. Juni 1916. 

(REBL. 577.) 3 
Wortlaut und Begründung in Bb. 3, 5505f.
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Hierzu: 

8) Gefeh, betr. Abänderung des Gefehes, betr. eine mit den Poft- 

und Telegraphengebühren zu erhebende außerordentliche Neichs¬ 
abgabe, vom 21. Juni 1916 (REl. 577). Vom 18. Juni 1917. 

(Rö#l. 551.) 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen usw. 
verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesrats und des 

Reichstags, was folgt: 
§ 1. In der Zusammenstellung der Reichsabgaben im Post= und Telegraphenverkehre 

Ziff. 6 Sp. 3 werden hinter den Worten „von jedem Telegramm“ die Worte angefügt: 
Die Abgabe wird erforderlichenfalls auf die dem Gesamtbetrage der Abgabe zu¬ 
nächstliegende, durch fünf teilbare Zahl nach oben oder unten abgerundet. 
$ 2. Diefes Gejep tritt am 1. Juli 1917 in Kraft. 
Urkundlich uſw. 

(b und c als a und b in Bd. 3, 557f.) 

13. Sefeb über die Befteuerung des Perfonen- und Güterverkchrs. 
Dom 8. April 1917. (RGDL, 329.) 

$ 1. Die Beförderung bon Perfonen und Gütern auf Schienenbahnen fowie auf 
Wasserstraßen unterliegt einer in die Meich3laffe fließenden Abgabe nad) Maßgabe diefes 

Gesetzes. 
nI "ie Beförderung bon Perfonen und Gütern auf Landiwegen unterliegt dieſer Ab⸗ 

gabe infoweit, als die Beförderung durch ein dem öffentlichen Verkehre dienendes Unter¬ 
nehmen mit motorischer Kraft auf bestimmten Linien mit planmäßigen Fahrten betrieben 
wird. Als Beförderung auf Landwegen gilt auch der Verkehr innerhalb geschlossener 
Ortschaften. 

Der Brief- und Paketverkehr der Post und der Fährbetrieb mit Ausnahme des 
Eisenbahnfährbetriebs fallen nicht unter dieses Gesetz. 

#§* 2. Der Abgabe unterliegt die Beförderung 
a) von Personen und Gütern innerhalb des Reichsgebiets; 
b) von Personen und Gütern im Schiffsverkehre zwischen deutschen Ost= und Nord¬ 

seehäfen einschließlich der Rheinseehäfen; ferner die Beförderung von Personen 
bei Fahrten in die freie See, und zwar auch dann, wenn die Fahrten nach dem 
inländischen Ausgangshafen ohne Berührung anderer Orte zurückkehren; 

c) von Gütern im Schiffsverkehre zwischen inländischen Häfen und ausländischen 
Festlandshäfen des Kanals und der Nord- und Ostsee von Le Havre einschließ¬ 
lich bis Kap Domesnaes, mit Ausschluß der dänischen Häfen. 

Der nicht unter Abs. 1 fallende Seeverkehr unterliegt diesem Gesetz auch nicht in 

Ansehung der Beförderungsstrecke vom inländischen Hofen bis zur Seegrenze, ebenso¬ 
wenig der Leichterverkehr, soweit er in Ausführung des Seefrachtvertrags zwischen be¬ 
nachbarten Seehäfen erfolgt. 

Die Beförderung auf dem Bodensee gilt im Sinne dieses Gesetzes nicht als eine 
Beförderung innerhalb des Reichsgebicts. 

§ 3. Von der Abgabe befreit sind: 
1. Personenbeförderungen im Arbeiter-, Schüler- und Militärpersonenverkehr und 

Gepäckbeförderungen im Militärgepäckverkehre, soweit die Abfertigung in diesen 
Verkehren zu ermäbigten Preisen erfolgt; 

2. Beförderungen von Gütern, die den Zwecken des eigenen Beförderungsunter¬ 
nehmens dienen; 

3. Beförderungen von Gütern zur See zwischen deutschen Nord- und Ostseehäfen, 
sofern die Güter unmittelbar oder mittelbar aus dem Ausland nach einem dieser
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Häfen eingegangen oder nach dem Ausland über einen dieser Häfen ausgegangen 
sind. Die näheren Bestimmungen über die Steuerbefreiung trifft der Bundes. 
rat. Er kann insbesondere bestimmen, daß der Nachweis der Einsuhr aus dem 
Ausland für solche Güter als geführt anzusehen ist, die von ihm als Gegenstände 
des Stapelverkehrs des Einfuhrhafens erklärt sind; 

4. Beförderungen von Gütern in nicht mit motorischer Kraft betriebenen Schiffen 
die nicht höher als zu 100 Kubilmeter Reinraumgehalt oder 50 Tonnen Tag 
fähigkeit vermessen sind; 

5. Beförderungen von Glitern zu Wasser innerhalb eines Hafengebiets oder inner. 
halb eines oder desselben Ortes. Der Bundesrat bestimmt, was als ein Hasen¬ 
gebiet oder als ein Ort im Sinne dieser Vorschrift anzusehen ist; 

6. Beförderungen der im Betriebe der Fischerei gewonnenen Erzeugnisse zu Wasser 
nach dem Ausladeplatz und Beförderungen von Baggergut zu Wasser im Be¬ 
trieb einer öffentlichen Verwaltung; 

7. Beförderungen von Bau- und Betriebsstoffen zu Wasser im Betrieb einer Wasser¬ 
bauverwaltung; 

8. Beförderungen von Steinkohlen, Braunkohlen, Koks und Preßkohlen aller Art 
im Eisenbahnverkehre. 

Der Bundesrat wird ermächtigt, für Personenbeförderungen auf Stadtschnell¬ 
bahnen, sofern die Herstellungskosten mehr als durchschnittlich zwei Millionen Mark für 
das Kilometer betragen, Steuerfreiheit zu gewähren. Als Stadtschnellbahnen gelten die 
auf straßenfreiem Bahnkörper liegenden elektrischen Kleinbahnen für den Orts- und Vor¬ 
ortsverkehr der Großstädte. 

Im nichtöffentlichen Güterverkehre sind außerdem von der Abgabe befreit: 
1. Beförderungen von Abfallstoffen auf Halden oder sonstige Ablagerungsstätten 

sowie von Versatzstoffen im Bergbaubetriebe; 
2. sonstige Beförderungen auf nichtöffentlichen Bahnanlagen (Werlbahnen, Gruben¬ 

bahnen usw.), 

a) wenn die Beförderungen innerhalb derselben geschlossenen Vetriebsanlage 
beginnen und endigen, 

b) wenn die Bahnanlage eine Länge von 6 Kilometern nicht überschreitet, 
e) wenn die Bahnanlage in einer Feldbahn oder einer ähnlichen Bahn besteht, 

die nur zu vorflbergehenden Zwecken angelegt ift, 
d) wenn die Bahnanlage nur mit menschlicher Kraft betrieben wird; 

3. Beförderungen im eigenen Wirtjchaftsbetrieb auf Wasserstraßen innerhalb einer 
Entfernung von 6 Kilometern. 

84. Die Abgabe wird von dem Preije berechnet, der für die Befürberung an den 
Betriebsunternehmer zu entrichten oder im nidytöffentlihen Berlehre nach § 6 der Bered)- 
nung zugrunde zu legen ift. ' 

Someit bei einer Bejörderung fremdes Hoheilögebiet berührt wird, ijt ber auf 
dieses Gebiet entfallende Anteil des Beförderungspreises (Fs 5, 6) bei der Berechnung der 
Abgabe außer Ansatz zu lassen. Inwieweit im grenzüberschreitenden Verkehre bei Be¬ 
rechnung der Abgabe kurze Beförderungsstrecken zu berücksichtigen oder nicht zu berück¬ 

sichtigen sind, bestimmt der Bundesrat. 

Der Bundesrat bestimmt ferner, nach welchen Grundsätzen im internationalen 

Verkehre der Anteil des inländischen Betriebsunternehmens am Beförderungspreise bei 
der Abgabenberechnung zu berücksichtigen ist. 

8 5. Als Beförderungspreis gelten im Eisenbahnverkehr und im Eisenbahnfährver¬ 
kehre die Personenfahrpreise, die Frachten einschließlich der Privatanschlußfrachten und die 
sonstigen tarifmäßigen Beträge mit Ausnahme der Nebengebühren und der baren Auslagen. 

Im Verkehr auf Wasserstraßen gelten als Beförderungspreis die Personenfahr¬ 
preise, die Frachten, die Schlepplöhne und bie im gewöhnlichen Vekkehre berechneten 
Kosten der Ableichterung.
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Nicht zum Beförderungspreise gehören die Abgaben für die Benutung von Wasser¬ 

straßen und Landwegen (Befahrungsabgaben, Schleusen-, Kanal., Brücken-, Chaussee¬ 

und Wegegelder), die aus Anlaß der Zollüberwachung und Zollabfertigung entstandenen 

Gebühren, die Personeneinschreibgebühr der Landpostverbindungen und der Fracht¬ 

urkundenstempel. 
Die näheren Bestimmungen darüber, was als Beförderungspreis anzusehen ist, 

trifft der Bundesrat. 
$ 6. Werden Güter im nichtöffentlichen Verkehre für eigene Rechnung oder für 

Rechnung eines Dritten befördert, so ist der Berechnung der Abgabe derjenige Betrag 
als Beförderungspreis zugrunde zu legen, der unter gleichen oder ähnlichen Verhältnissen 
im öffentlichen Güterverkehre gezahlt wird. Bei der Güterbeförderung auf nichtöffent¬ 
lichen Bahnanlagen (6 3 Abs. 2 Nr. 2) ist als Beförderungspreis 1 Pfennig für das Tonnen¬ 

kilometer in Ansatz zu bringen. 
Kommt eine Einigung mit dem Betriebsunternehmer darüber, welcher Betrag 

gemäß Abs. 1 der Abgabenberechnung zugrunde zu legen ist, nicht zustande, so ist die Steuer¬ 
stelle befugt, diesen Betrag vorbehaltlich einer anderweiten Festsetzung im Rechtsweg 
(5 20) felbjtändig zu beitimmen und banad) die Hbgabe zu erheben. 

8 7. Schuldner der Abgabe ift derjenige, ber ben Beförberungspreis zu zahlen 

hat. Yu feinen Laflen ift die Abgabe vom Betriebsunternehmer zu entrichten. Dieser ist 
im nichtöffentlichen Güterverkehr (# 6) auch Schuldner der Abgabe. 

Erfolgt die Beförderung auf Grund veröffentlichter Tarife, so ist die Abgabe in diese 
einzurechnen. Der Bundesrat kann Ausnahmen zulassen. 

$8. Ist der Betriebsunternehmer in der Gestaltung der Tarife durch Vereinbarungen 

mit einem Dritten gebunden, so stehen diese Vereinbarungen solchen Tarifveränderungen 
nicht entgegen, die zur Deckung der Abgaben bestimmt und nach Lage der gesamten Ver¬ 
hältnisse als angemessen zu erachten sind. 

Kommt zwischen den an der Vereinbarung Beteiligten eine Verständigung über die 

Tarifänderungen nicht zustande, so entscheidet über deren Art und Maß endgültig ein 
Schiedsgericht. 

Das Schiedsgericht wird aus drei Schiedsrichtern gebildet, von denen je einer von 
jeder Partei ernannt, der dritte als Obmann von beiden Parteien gewählt wird. Stehen 
dem Betriebsunternehmer mehrere Vertragsbeteiligte gegenüber und einigen diese sich 
nicht über die Wahl des Schiedsrichters, so entscheidet unter ihnen die Mehrheit, bei Stim.¬ 
mengleichheit das Los. 

Der Betriebsunternehmer hat der anderen Partei den Schiedsrichter schriftlich 
mit der Aufforderung zu bezeichnen, binnen einer einwöchigen Frist ihrerseits ein gleiches 
zu tun. Nach fruchtlosem Ablauf der Frist wird auf seinen Antrag der Schiedsrichter von 
der Aussichtsbehörde für das Betriebsunternehmen ernannt. Besteht eine Aufsichts¬ 
behörde nicht, so erfolgt die Ernennung durch die für das Betriebsunternehmen zuständige 
obere Verwaltungsbehörde. 

Die vorstehenden Vorschriften sinden auch Anwendung, wenn sich die Parteien 
über die Wahl des Obmanns nicht einigen. 

8 9. Unterliegen die Tarife obrigkeitlicher Festsetzung oder Genehmigung oder 
sind obrigkeitliche Höchstpreise festgesetzt, so sind die Tarife und Höchstpreise, sofern die Abgabe 

in den Beförderungspreis eingerechnet wird, auf Antrag des Unternehmers insoweit zu 
ändern, als dies nach Lage der gesamten Verhällnisse als angemessen zu erachten ist. 

§ 10. Im Verhältnis zwischen dem Betriebsunternehmer und den Personen, die nach 

&7 Abs. 1 Schuldner der Abgabe sind, gilt die Abgabe als Teil des Beförderungspreises, 
insbesondere hinsichtlich der Einziehung, der Geltendmachung im Rechtsweg, des geseylichen 
Pfandrechts und der Erstattung bei nachträglicher Anderung der Frachtberechnung. 

Für Ansprüche, die dem Unternehmer wegen der Zahlung nachgeforderter Abgabe¬ 

beträge gegen den Schuldner der Abgabe zustehen, beginnt die Verjährung mit dem Ab¬ 
luuf des Tages, an dem die Nachzahlung erfolgt ist.
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8 11. Bei der Perfonenbeförberung beträgt die Abgabe 
in der 1. Fahrklase 16 vom Hundert 
„ „ 2. , 14 „ n 
„ „ 3. „„„DT 12 „ „ 
EEEIIIIIIIEIEIIIIIE 10 „ u 

des Beförderungspreises. 
Werden für die beschleunigte Beförderung besondere Zuschlagkarten ausgegeben 

so beträgt die Abgabe für die Zuschlagkarten der 1. und 2. Klasse 15 vom Hundert, und 
für solche der 3. Klasse 12 vom Hundert des Preises. 

Bestehen bei einem Unternehmen weniger als vier Klassen, so bestimmt die für das 

Unternehmen zuständige Landesregierung im Einverständnisse mit dem Reichskanzler 
bei Unternehmungen, die ihren Sitz im Ausland haben, der Bundesrat, welcher Abgabe. 
fah für die einzelnen Slaffen anzumenden ift. ft bei einem Unternehmer nur eine Klaſſe 
vorhanden, so wird der Abgabesatz der 3. Klasse erhoben. Das gleiche gilt, wenn der Ve¬ 
förderungspreis ohne Berücksichtigung von Klassen berechnet wird. 

Im Gepäckverkehre beträgt die Abgabe 12 vom Hundert des Beförderungspreises. 
Im Straßenbahnverkehr, in dem den örtlichen Bedürfnissen dienenden Schiffs¬ 

verkehre sowie in den im § 1 Abs. 2 bezeichneten Verkehr ermäßigt sich die Abgabe von der 
Personenbeförderung auf 6 vom Hundert des Beförderungspreises. Ob eine Bahn als 
Straßenbahn anzusehen ist oder ob ein Schiffsverkehr örtlichen Bedürfnissen dient, be¬ 
stimmt im Zweifel der Bundesrat. 

5 12. Bei der Güterbeförderung beträgt die Abgabe 7 vom Hundert des Beförde. 
rungspreises. 

8 13. Wird demjenigen, der den Beförderungspreis zu zahlen hat, die Abgabe vom 
Betriebsunternehmer nicht besonders berechnet, so sind die Abgabesätze der §&&# 11, 12 von 
einem Betrage zu entrichten, der zusammen mit der aus ihm errechneten Abgabe den 
an den Unternehmer zu zahlenden Betrag ergibt. 

$ 14. Die Verwaltungen der vom Reiche oder von einem Bundesstaate betriebenen 
Beförderungsunternehmungen haben der zuständigen Steuerstelle in vom Bundesrate 
zu bestimmenden Zeitabschnitten Verkehrsnachweisungen nebst den für die Abgabeberech¬ 
nung erforderlichen Angaben einzureichen. 

Auf Grund dieser Nachweisungen wird der zu entrichtende Gesamtabgabebetrag 
von der Steuerstelle festgesept und eingezogen. Der Bundesrat kann abweichende Be¬ 
stimmungen tressen. # 

§ 15. Der Bundesrat ist befugt, unter Anordnung der ersorderlichen Verwaltungs¬ 
maßregeln zu bestimmen, daß die Abgaben auch von anderen Beförderungsunterneh¬ 
mungen gemäß $ 14 entrichtet werden, fofern der Betriebsunternehmer im Inland eine 
Niederlassung besitzt oder einen im Inland wohnhaften Vertreter bestellt. Dem Vor¬ 
steher der inländischen Niederlassung und dem nach Satz 1 bestellten Vertreter liegen die¬ 
selben Verpflichtungen ob, die durch dieses Gesetz und die zu seiner Ausführung erlassenen 

Vorschriften dem Betriebsunternehmer auferlegt sind. 
8 16. Someit die Abgabe im Perfonenverkehre nicht nach $$ 14, 15 entrichtet wird, 

darf die Beförderung der Perfonen nur gegen Erteilung von Fahrausweifen erfolgen. 
Aus ben Fahrausmeifen muß der um die Abgabe erhöhte Beförberungspreis erfichtlid) fein. 

Die Abgabe ist für die auszugebenden Fahrausweise im voraus zu entrichten. Die 
Verpflichtung zur Entrichtung der Abgabe wird erfüllt durch Zahlung des Abgabebetrags 
an die zuständige Steuerstelle gegen Abstempelung der vorzulegenden Fahrausweise. 

Der Bundesrat kann unter Anordnung der erforderlichen Verwaltungsmaßregeln 
bestimmen, daß eine Abstempelung der Fahrausweise ohne vorgängige Abgabenent¬ 
richtung bewirkt, sowie, daß von einer Abstempelung abgesehen wird und die Entrichtung 

der Abgabe erst nach Veräußerung der Fahrausweise erfolgt. 6 
8 17. Soweit die Abgaben im öffentlichen Güterverkehre nicht ndch 55 14, 15 ent- 

richtet werden, darf die Beförderung der Güter nur dann erfolgen, wenn eine Fracht¬
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urkunde über die Beförderung ausgestellt wird, die Ablieserung von Gütern, die vom 

Ausland nach dem Inland befördert sind, nur dann, wenn eine Frachturkunde über die 

Beförderung ausgehändigt wird. Auf Güter, die nad) $ 3 von ber Abgabe befreit find, 

finden biefe Vorſchriften keine Anwendung. 

Güter, die im Inland auszuhändigen ſind, ſind der für den Ort der Aushändigung 

zuständigen Steuerstelle spätestens vor der Aushändigung, Güter, die nach dem Ausland 

bestimmt sind, im Binnenschiffs- und Landverkehre der dem Grenzausgangspunkte nächst¬ 
gelegenen Steuerstelle spätestens vor deren Uberschreitung, im Seeverkehre der für den 

Ausfuhrhafen zuständigen Steuerstelle spätestens vor der Ausfahrt zur Versteuerung 

schriftlich anzumelden. Der Bundesrat bestimmt, ob und unter welchen Voraussetzungen die 

Anmeldung bei einer anderen Steuerstelle und zu einem anderen Zeitpunkt erfolgen kann. 
Die Anmeldung hat die beförderten Güter und den Beförderungspreis anzugeben. 

Mit der Anmeldung sind die Frachturkunden, sofern fie die Sendung begleiten, andern. 

falls Abschriften ber Frachturkunden vorzulegen. 
Die Abgabe ist mit der Anmeldung gleichzeitig einzuzahlen. Der Bundesrat kann 

andere Fristen für die Einzahlung bestimmen. 
$ 18, Soweit die Abgabe im nichtöffentlichen Verkehre nicht nach § 15 entrichtet 

wird, sind die beförderten Güter nach näherer Bestimmung des Bundesrats der für das 

Betriebsunternehmen örtlich zuständigen Steuerstelle binnen vierzehn Tagen nach Aus¬ 
führung der Beförderung schriftlich unter Einzahlung der Abgabe anzumelden. Der Unter¬ 
nehmer ist verpflichtet, nach näherer Anordnung der Oberbehörde (§ 21) zum Zwecke der 

Steuerberechnung Anschreibungen zu führen und zur Einsichtnahme durch die Steuer¬ 
aufsichtsbeamten jederzeit bereitzuhalten. 

§ 19. Der Anspruch auf Entrichtung der nach diesem Gesetze fälligen Abgaben ver¬ 

jährt in fünf Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem Schlusse des Jahres, in dem die 
Abgabe fällig wird. 

§ 20. In Beziehung auf die Verpflichtung zur Entrichtung der in diesem Gesetze 

sesigesetzten Abgaben ist der Rechtsweg zulässig. Die Klage ist bei Verlust des Klage¬ 
rechts binnen sechs Monaten nach erfolgter Beitreibung oder mit Vorbehalt geleisteter 
Zahlung zu erheben. Für die Berechnung dieser Frist sind die Vorschriften der Zivilprozeß= 

ordnung maßgebend. Buftändig find ohne Rüdjicht auf den Wert de3 Sireitgegenitandes 

die Landgerichte. Someit bei diejen Kammern für Handelsfadhen beftehen, gehört ber 
Rechtsstreit vor letztere. Die Revision geht an das Reichsgericht. 

Die auf Grund rechtskräftiger Entscheidung zu erstattenden Steuern sind mit fünf 
vom Hundert für das Jahr zu verzinsen. 

$ 21. Die Erhebung und Verwaltung der nach diesem Gesetze zu entrichtenden 

Abgaben wird, soweit sich nicht aus § 14 Abs. 2 Satz 2 etwas anderes ergibt, durch die 
von der Landesregierung hierzu bestimmten Steuerstellen geführt. Diese unterstehen 
anderen, gleichfalls von der Landesregierung zu bestimmenden Behörden (Oberbehörden) 

und letztere der obersten Landesfinanzbehörde. 

Soweit sich Hafenanlagen und Schiffsanlegeplähe in der Verwaltung von Ge¬ 
meinden oder Gemeindeverbänden befinden, kann die Landesregierung auch die Gemeinde¬ 
behörden gegen eine deren Aufwendungen deckende Vergütung zu Steuerstellen bestimmen. 

§ 22. Die nicht vom Reiche oder von einem Bundesstaate betriebenen Beförderungs¬ 
unternehmeungen unterliegen der Prüfung in bezug auf die Abgabenentrichtung nach 

diesem Gesepe. 
Den Prüfungsbeamten sind alle für die Prüfung in Betracht kommenden Schrift¬ 

stücke und auf Verlangen auch die Handelsbücher zur Einsicht vorzulegen. 

Von anderen Personen kann die Oberbehörde die Einreichung der auf bestimmt 

zu bezeichnende Rechtsvorgänge bezüglichen Schriftstücke verlangen. 
$ 23. Die Reichäbevollmädtigten für Bölle und Steuern und die ihnen unter¬ 

stellten Aufsichtsbeamten haben in bezug auf die Ausführung dieses Gesetzes dieselben 

Rechte und Pflichten wie bezüglich der Erhebung und der Verwaltung der Zölle.
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In denjenigen Staaten, in welchen die bezeichneten Geschäfte anderen Behörden 
als den Zollbehörden übertragen sind, werden der Umfang und die Art der Tätigkeit 
der Reichsaufsichtsbeamten vom Reichskanzler im Einvernehmen mit der beteiligten 
Landesregierung geregelt. 

Unter Zuſtimmung des Bundesrats kann der Reichskanzler die Wahrnehmung 
der Geschäfte der Reichsaufsichtsbeamten, soweit die Ausführung dieses Gesetzes in Be¬ 
tracht kommt, anderen Beamten übertragen. 

8 24. Wer es unternimmt, dem Reiche die in diesem Gesehee festgesetzten Abgaben 
vorzuenthalten, macht sich der Hinterziehung schuldig. 

Der Tatbestand der Hinterziehung wird insbesondere als vorliegend angenommen: 
1. wenn in den Fällen des § 16 Personen ohne die Erteilung von Fahrausweisen 

befördert oder wenn Fahrausweise, welche der Abstempelung nach § 16 Abs. 2 
unterliegen, aber nicht mit den vorgeschriebenen Stempelzeichen versehen find, 
beräußert werben; 

2. wenn bie in ben $$ 17, 18 vorgefähriebenen Anmelbungen nicht oder nicht recht⸗ 
zeitig oder unrichtig erfolgen. 

Die Hinterziehung der Abgabe wird mit einer Geldstrafe belegt, welche dem vier¬ 
fachen Betrage der Abgabe gleichkommt, mindestens aber zwanzig Mark für jeden ein¬ 
zelnen Fall beträgt. Die Abgabe ist unabhängig von der Bestrafung nachzuzahlen. 

Kann der Betrag der hinterzogenen Abgabe nicht festgestellt werden, fo tritt flatt 
der im Abs. 3 vorgesehenen Strafe eine Geldstrafe von zwanzig bis fünftausend Mark ein. 

Im Falle der Wiederholung der Hinterziehung nach vorausgegangener Bestrafung 
wird die im Abs. 3 vorgesehene Strafe verboppelt. Die Rüdfellittafe tritt ein, auch wenn 
die frühere Strafe nur teilweife verbüßt oder ganz ober teilweife erlafjen worden iit; 
fie bleibt ausgeschlossen, wenn seit der Verbüßung oder dem Erlasse ber früheren Strafe 
bis zur Begehung der neuen Straftat drei Jahre verflossen sind. 

5 25. Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften dieses Gesetzes oder gegen die zu 
dessen Ausführung erlassenen Bestimmungen, die nicht unter § 24 fallen, ziehen eine Ord¬ 
nungsstrafe bis zu einhundertfünfzig Mark nach sich. 

Dieselbe Strafe tritt ein, wenn in den Fällen des § 24 aus den Umstländen sich er¬ 
gibt, daß eine Abgabenhinterziehung nicht hat verübt werden können oder nicht beabsich¬ 
tigt worden ist. 

§ 26. Die auf Grund dieses Gesetzes zu verhängenden Strafen sind bei Genossen¬ 
schaften und Aktiengesellschaften gegen die Vorstandsmitglieder, bei Kommanditgesell¬ 
schaften gegen die persönlich haftenden Gesellschafter, bei Gesellschaften mit beschränkter 
Haftung gegen die Geschäftsführer, bei offenen Handelsgesellschaften gegen die Gesell¬ 
schafter nur im einmaligen Betrage, jedoch unter Haftbarkeit jedes einzelnen als Gesamt¬ 
schuldner festzusetzen. ' 

Auf die Verhängung der im 5 24 Abs. 5 vorgeschriebenen Rückfallstrafe finden dieje 
Bestimmungen keine Anwendung. 

§ 27. Auf das Verwaltungsstrafverfahren bei Zuwiderhandlungen gegen dieses 
Gesetz, die Strafmilderung und den Erlaß der Strafe im Gnadenwege, die Vollstreckung 

der Strafe sowie die Verjährung der Strafverfolgung finden die Vorschriften der §# 23, 
24 des Wechselstempelgesetzes vom 15. Juli 1909 sinngemäße Anwendung. Die auf Grund 
des gegenwärtigen Gesetzes erkannten Geldstrafen fallen dem Fiskus desjenigen Staates 
zu, von dessen Behörden die Strafentscheidung erlassen ist. Ist der Betrag der hinterzogenen 

oder vorenthaltenen Abgabe nicht zu ermitteln, so ist von dem Betrage der Geldstrafe 
der fünfte Teil an Stelle des nichtermittelten Abgabebetrags an die Reichskasse abzuführen. 

Ein im Strafverfahren eingegangener Geldbetrag ist im Verhältnis zur Reichs¬ 
kasse zunächst auf die Abgabe zu verrechnen. 

§ 28. Die Umwandlung einer Geldstrafe, zu deren Zahlung der Verpflichtete un¬ 

vermögemd ist, in eine Freiheitsstrafe findet nicht statt. 3 
8 29. Die Verträge über die Vejürderung von Perfonen oder Gütern und die über
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solche Verträge ausgestellten Urkunden unterliegen in den einzelnen Bundesstaaten keiner 

weiteren Abgabe. 
§ 30. Jedem Bundesstaate wird von der aus diesem Gesetz innerhalb seines Gebiets 

jährlich aufkommenden Einnahme nach näherer Bestimmung des Bundesrats der Betrag 
von zwei vom Hundert aus der Reichskasse gewährt. 

g 31. Die näheren Bestimmungen über Berechnung, Erhebung und Abführung 

der Steuer erläßt der Bundesrat. Er kann zulassen, daß eine Abrechnung über die ein¬ 

zelnen Steuerbeträge unterbleibt. Er kann ferner bestimmen, daß und unter welchen 
Voraussetzungen in besonderen Fällen, in denen die Feststellung der Abgabebeträge mit 

unverhältnismäßigen Schwierigkeiten und Kosten verbunden sein würde, die Berechnung 

und Abführung der Abgaben im Wege der Abfindung zulässig ist. 

§ 32. Die Abgabe von der Güterbeförderung wird neben dem Frachturkunden. 
stempel (Abschnitt V und Tarifnummer 6 des Reichsstempelgesetzes) erhoben. 

Die Nr. 64 Spalte 2, 3 des Tarifs zum Reichsstempelgesetz erhält im Abs. 1 fol¬ 

gende Fassung: 
d) Frachturkunden im Eisenbahnverkehr über 

1. Frachtstückgut und Expreßaunt: — Mark 15 Pfennig 
2. Eilstückauünttttt:: — „ 30 „ 
3. Frachtgut in Wagenladungen 

bei einem Frachtbetrage von nicht mehr als 25 Mark 1 „ 50 
bei höheren Betrüen 3 „ — 

4. Eilgut in Wagenladungen 
bei einem Frachtbetrage von nicht mehr als 25 Mark 3 „ — „ 
bei höheren Betrüen 6 „ 

Bei der Beförderung von Steinkohlen, Braunkohlen, Koks und Preßkohlen aller 
Art erhöhen sich die Sätze in Ziffer 3 von 1 Mark 50 Pfennig und 3 Mark auf 2 Mark und 
4 Mark. Sind diese Güter von der Eisenbahn auf den Wasserweg und dann wieder vom 
Wasserweg auf die Eisenbahn umgeschlagen worden, so wird für die an den letzteren Um¬ 
schlag anschließende Eisenbahnbeförderung der Frachturkundenstempel auf Antrag nach 
näherer Bestimmung des Bundesrats rückvergütet. 

8 33. Soweit Güter für Betriebszwecke einer deutschen Staatsbahnverwaltung 
bezogen sind, werden die auf Grund dieses Gesetzes eingehobenen Abgaben nach näherer 
Bestimmung des Bundesrats rückvergütet. 

§5 34. Der Zeitpunkt, mit dem dieses Gesetz in Kraft tritt, wird durch Kaiserliche 
Verordnung mit Zustimmung des Bundesrats festgesetzt. Der Zeitpunkt des Inkraft¬ 
tretens kann für die einzelnen Abgabenzweige verschieden bestimmt werden. Ein Unter¬ 
nehmen der im § 11 Abs. ö bezeichneten Art unterliegt der Abgabepflicht nicht vor dem 
1. Zuli 1918 und, wenn e3 vor diefem Zeitpunft eine Erhöhung feiner Tarife vornimmt, 
nit vor dem Tage der Geltung der neuen Zarife. 

Mit dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der die Besteuerung des Personenverkehrs 
betreffenden Vorschriften treten die Vorschriften des Reichsstempelgesetzes über den Per¬ 

sonenfahrkartenstempel außer Kraft. Für die zu diesem Zeitpunkt in den Händen der Steuer¬ 
pflichtigen vorhandnen ungebrauchten Stempelmarken und versteuerten, abgestempelten 
Fahrausweiſe wird nach näherer Beſtimmung des Bunbesrats Erſatz des Steuerwerts 
gewährt. 

Inwieweit auf Personenbeförderungen auf Grund von Fahrausweisen, die vor 
dem Inkrafttreten der neuen Vorschriften gelöst sind und zur Benutzung nach diesem 

Zeilpunkt berechtigen, die bisherigen Vorschrisften Anwendung finden, bestimmt der 
Vundesrat. 

Die Beförderung von Gütern, die vor dem Inkrafttreten der die Besteuerung des 
Güterverkehr= betreffenden Vorschristen zur Beförderung aufgegeben sind, unterliegt 

nicht den Vorschriften dieses Gesetzes. 
Urkundlich usw.
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Begründung. 

Im allgemeinen. 

Das Gebiet des Güterverkehrs ist zuerst durch das Reichsstempelgesetz vom u 
Inni looo (RchBl. 225), das einen Schiffsfrachturkundenstempel im Seeverkehre 
brachte, zur Deckung der finanziellen Lasten des Reichs herangezogen worden. Diefer 
Stempel ijt im Jahre (906 auf die Sradturfunden im Binnenschiffsverkehr und im 
Eifenbahnverfehr ausgedehnt worden, allerdings unter Befchränfung auf ganze Schiffs¬ 
ladungen und Eisenbahnwagenladungen. Gleichzeirig damit wurde die Zesteuerung 
auf den Hersonenverkehr durch Einführung einer Stempelabgabe auf Hersonenfahr¬ 
karten im Eisenbahn= und Dampfschiffsverkehr erstreckt (Gesetz vom 3. Juni looc, 
ReBl. 605). Einen wesentlichen weiteren Schritt hat das Frachturkundenstempelgesetz 
vom 17. Juni lolé (Re#l. 555) getan, indem es unter Erhöhung der Steuerfäge für 
Wagenladungen den Eisenbahnfrachturkundenstempel auch auf den Stüchutoerkehr 
ausdehnte. Im unmittelbaren Gusammenhange hiermit steht die steuerliche Belastung 
des Hostpaketverkehrs durch das Gesetz, betreffend eine mit den post= und Telegraphen¬ 
gebühren zu erhebende anßerordentliche Abgabe vom 21. Juni lolé (RGBl. 577). 

Wenn jetzt der Zwang des Krieges dazu nötigt, zur Deckung des Reichsbedarfs 
u. a. anch auf die Beſteuerung des Verkehrs zurückzugreifen und hieraus eine Ein¬ 
nahme von mehreren hundert Millionen Mark zu ziehen, ſo kann dies, ohne einzelne 
Verkehrsarten übermäßig zu belaſten und ohne unerwünſchte Verkehrsverſchiebungen 
herbeizuführen, nur durch eine Beſteuerung geſchehen, die möglichſt den geſamten 
Perkehr umschließt. Der Entw. faßt daher sowohl eine Besteuerung des Hersonen¬ 
wie des Güterverkehrs ins Auge und bezieht nicht nur den Eisenbahnverkehr einschließ¬ 
lich des Kleinbahnverkehrs, sondern auch den Verkehr auf Binnenwasserstraßen und 
im Küftenverfehr im weiteren Sinne ein, außerdem die Beförderung auf Landstraßen 
wenigstens insoweit, als es sich um einen fahrplanmäßigen Derkehr auf bestimmten 
£inien, alfo um Betriebe handelt, die, abgejehen von der Art der Fortbewegung der 
Transportmittel, eifenbahnähnlich eingerichtet find. Dagegen wird von einer Bes 
ftenerung des überfeeifhen Derkehrs Abftand genommen werden müffen, da fid) hier 
die Geftaltung der Derhältniffe für die Zeit nach dem Kriege in feiner Weife überjehen 
läßt. Auch ist davon abgefehen worden, unter die Behandlung durch diejes Gejet die 
Güterbeförderung mit den Poften zu ftellen, nachdent diefer Derfehr durch das erwähnte 
GSefe vom 21. Juni 1916 eine abgefonderte Regelung erfahren hat und im Rahmen 
diefes Befetes erforderlichenfalls auch weiterhin wird finden müffen. 

Die Anderungsbedürftigkeit der die Besteuerung des Hersonenverkehrs betreffen¬ 
den gesetzlichen Dorschriften, die jetzt im VI. Abschnitt des Reichsstempelgesetzes und 
in Tarifnummer 2 des zugehörigen Tarifs enthalten find, ift von der Steuerfemmiffion 
des Reichstags {hon im Jahre 1908/09 gelegentlich der Beratung des $ 4 des Eniw. 
eines Gefeßes, betr. Anderungen im Sinanzwefen, anerkannt worden (vgl. Kommd. 
ir. 1356 der Drudf. von 1902/09 $. 22ff.). Die wefentlihften Mängel des jehigen 
Stempels liegen, abgefehen von hier nicht näher zu wiederholenden verfehrstechnifhen 
Schwierigkeiten, darin, daß die Staffelung der Adgabe, die im Gefehe nicht nur nad 
der Höhe des Fabrpreises, sondern gleichzeitig auch nach den wagenklassen durch¬ 
geführt ist, eine übermäßige Spannung und Ungleichmäßigkeiten aufweist, die den 

Derkehr in die unteren Wagenklassen drängen mußte. Die jetzige Staffelung hat zur 
Solge, da z. B. bei einer Reiselänge von Soo km die Steuer für eine Fahrkarte 1. Klafie 
(8 M.) das mehr als 13fache der Steuer für eine Sahrfarte 3, Klaffe (60 Pf.) beträgt, 
während jid} die Spannung der Einheitsfäge nach den Hersonengeldtarifen nur wie 

1:2!/, verhält. Auch führt fie dazu, daß innerhalb derfelben Klaffe ein nur um wenige 
Pfennige höherer Pahrpreis dadurd, daß er unter eine köhere Stenerftaffel fällt, 

einen unter Umftänden um mehrere Mark höheren Stempel zur Splge hat. Es kann 

sich möglicherweise sogar für diefelbe Strede, wenn an Stelle einer direßten Sahrkarte
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mehrere über Teilstrecken lautende Karten ausgegeben oder gelöst werden, ein höherer 

Stempel ergeben, als er zu der direkten Fahrkarte geschuldet ist. Diese Mängel müßten 

sich bei einer Erhöhung der Abgabe unter Beibehaltung des bisherigen Spstems not¬ 

wendig ins Unerträgliche steigern. 
Es ist daher schon bei den früheren Derhandlungen, insbesondere in der der Kom¬ 

mission seinerzeit vorgelegten Denkschrift (A#nl. 4 der angeführten Drucksache NUr. 1456 
S. (16) dargelegt worden, daß eine sachgemäße Seftaltung der Befteuerung der Per- 
sonenbeförderungen nur anf dem Wege einer prozentualen Abgabe gefunden werden 
kann, wie solche auch in allen denjenigen Staaten befteht, die eine derartige Abgabe 
besitzen. Eine Erhebung nach hundertteilen des Fahrpreises läßt die Tarifgestaltung. 

der Verkehrsverwaltungen unberührt und läßt alle tarifarifhen Dergünftigungen und 
ionftigen Maßnahmen, die aus fozialen oder wirtschaftlichen Rücksichten bei Festsetzung 

der Sahrpreife von der Derwaltung getroffen werden, automatisch auch in der Böhe 

der Steuerbeträge mit zum Ausdrud fommen. Sie unterjcheidet fich in diejer Beziehung 
insbefondere auch von dem Filometrifchen Stempel, der außerdem da verfagt, wo die 
Fahrpreise, wie im Vorort-, Straßenbahn= und Schiffsverkehre, nicht kilometrisch ge¬ 

bildet zu werden pflegen. Sie empfiehlt sich endlich fteners und verfehrstechnifch, weil 
sie von der mannigfaltigen Gestaltung der Fahrausweise nicht berührt wird. 

Allerdings liegt es im Hrinzip der prozentualen Abgabe, daß sie alle Wagenklassen 

trifft. Wollte man hiervon eine Ausnahme zugunsten der Freiheit der 3. Wagenklasse 
machen, so würde dies bei den erhöhten Steuersätzen, die jetzt in Aussicht genommen 
werden müssen, eine weitgehende Abwanderung in diese Ulasse mit Notwendigleit 
zur Folge haben. Eine Befteuerung der 4. Wagenklasse wird aber in der jetzigen Seit 

jedenfalls dann nicht als unbillig empfunden werden können, wenn, wie der Entwurf 
dies tut, die zu ermäßigten Hreisen ausgegebenen Arbeiter=, Schüler= und Militär¬ 
fahrkarten freigelassen werden und damit insbesondere dem Arbeiter die Aufsuchung 
seiner Arbeitsstätte nicht mit Abgaben beschwert wird. 

Die einfachste und technisch erwünschteste Lösung für die Zesteuerung würde 
eine für alle Klassen gleichmäßige prozentuale Abgabe sein, wie sie in der Denkschrift 
von 1908/1909 vorgejchlagen war. Sie würde auch den fozialen Nüdfichten insofern 
Rechnung tragen, als fich die Benugung der höheren Wagenflafjen bereits in der Höhe 
des für fie zu zahlenden Fahrpreises ausdrüdt und mit diefem aud die Abgabe ent= 
iprechend jteigt. Indefjen würde ein folcher einheitlicher Prozentitempel unvermeidlich 
zu der Kolge führen, da im Vergleiche zu dem bisherigen Tarife zum Eeil eine Ent» 
lajtung der höheren Wagenflaffen zuungunften der niederen Klajjen eintreten würde. 
Der Entw. bemißt daher den Sat der prozentualen Abgabe für die einzelnen Klaffen 
verſchieden hoch, indem er für die erjte Klaffe einen Sat von 16 v. H., für die zweite 
Klaffe einen jolhen von 14 v. H., für die dritte Klaffe von 12 v. H. und für die vierte 
Hlajfe von 10 v. &. des Beförderungspreifes einfeht. Bei einer ftärferen Differenzierung 
müßte durdy die Derbreiterung der Spannung zwifchen dem Aufwand an Sahrgeld 
mit Steuer in den einzelnen Klaffen die Gefahr einer Abwanderung fi; fteigern. 

Unter dem Gesichtspunkt der Allgemeinheit der Befteuerung hat der Entw. auch 
davon abgefehen, für Perjonenfahrten unter einem bejtimmten Sahrpreis eine Srei- 

grenze zu fegen, wie eine folche bei dem bisherigen Sahrfartenftempel für Sahrfarten 
im Preife unter 6o Pf. befteht. Da insbefondere im Eisenbahnverkehre, nach dem 

Jahrpreisauffommen gerechnet, etwa ein Sechftel aller Sahrten unter die Freigrenze 
jällt, müßte mit einem Ausfall in den Steuereinnahmen geredjnet werden, der nad 

Lage der gegenwärtigen finanziellen Derhältniffe nit in Kauf genommen werden kann. 
Damit rüdt audy der Ilahverfehr und der Straßenbahnverkehr insbesondere in 

den Kreis der Befteuerung. In diefem Derkehre waren bisher von der Kahrlartenfteuer 
nur die in ihm ausgegebenen Dauerlarten getroffen. Seine ftenerlihe Erfajfung ftößt 

deshalb auf befondere Schwierigkeiten, weil fid bei den geringfügigen Sahrpreisfähen 
den meift 10 oder 15 Pf., jeltener 20, 25 ufw. Pf. ein in einzelnen Pfennigen und
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Pfennigbrucjteilen fih ausdrüdender Steuerbetrag ergibt, der bet der Aufrundun 
auf einzelne Pfennige zu Beträgen führt, mit denen der tägliche Verkehr, zumal in 
Norbdeutidland, nicht zu rechnen gewöhnt ift, und die ein geitraubendes, mit der im 
Straßenbahnverfehre notwendigen fchnellen Abfertigung nicht vereinbares, umfang. 
reiches Geldwechſeln zur Folge haben müſſen. Eine Erhöhung auf volle, durch fünf 
teilbare Beträge aber würde Derteuerungen der Fahrpreise ergeben, wie sie durch die 
Abgabe allein nicht gerechtfertigt werden könnten. " 

Die Unternehmer werden daher Anlaß nehmen müffen, fich der durd; die Ab: 
gabenerhebung entftehenden £age durch eine anderweite Geftaltung ihrer Tarife an¬ 
zupaffen. Dazu gibt das Gejeg die Möglidjfeit in vollem Umfange. Jm $ 2 ift die Ein. 
rechnung der Abgabe in den Beförderungspreis vorgefehen; im $ 13 ift die Rectsver, 
mutung aufgeftellt, daß die Abgabe überall da, wo fie dem Sahrgaft nicht gefonder 
in Rechnung geftellt ift, alsin den Sahrpreis einbegriffen anzufehen ift. Die Abrechnung 
geſchieht alfo ausfchließlih auf Grund der beim Unternehmer aufgelommenen Sabr. 
geldeinnahme, und hierzu beflimmt $ 31, bag nach näherer Anordnung des Bundesrats 
eine Abrechnung über die einzelnen Steuerbeträge unterbleibt und aud) eine Pauſch⸗ 
vergütung ſtattfinden darf. Der Unternehmer iſt ſonach in der Auswahl der Wege, 
die er zur Wiedereinbringung der von ihm nach § : Abs. 1 Satz 2 entrichteten Abgabe 
wählen will, durch die vorliegenden Gesetzesbestimmungen nicht gehindert. Er kann 
durch Kürzung seiner Fonen, durch anderweite Festsetzung der Teilstrecken, durch Er¬ 
höhung seiner Sätze für weitere Strecken unter Beibehaltung feines bisherigen Min: 
destsatzes, der nunmehr Zeförderungspreis einschließlich Abgabe darstellt, für kürzere 
Strecken oder auf andere Weise seinen Tarif gestalten. Ohnehin wird sich infolge der 
starken Erhöhung der Lohnanfwendungen und ber Materialpreife, die durch den Krieg 
entftanden find, für einen großen Teil der Straßenbahnen die Notwendigkeit zur Tarif. 
erhöhung wohl ergeben. Es darf angenommen werden, daß die Tarifumgeftaltung 
einheitlich vorgenommen wird und die durch die Abgabenerhebung notwendig werden. 
den Preisfteigerungen in den neuen Tarifjäben gleichzeitig ihre Regelung finden. 

Wenn das vorliegende Gefet auch den Unternehmer in feinen Tarifen und deren 
Abänderung nicht bindet, jo beftehen doch vielfach jolche Bindungen durch Dereinba- 
rungen mit Dritten, insbefondere mit Gemeinden; ebenfo find vielfach die Tarife durch 
behördliche Genehmigung ober durch die Seftfehung von Höchstpreisen festgelegt und 
ihre Anderung eingeengt. Das Befe mußte — ohne im übrigen damit die mehrfach 
ftreitige Srage nach der Rechtsverbindlichkeit derartiger Dereinbarungen zu entfcheiden --- 
die Möglichkeit geben, die Erhöhung der Tarife jo weit vorzunehmen, als fich die Ers 
höhung durch die Einrehnung der Steuer in den Beförderungspreis angemessenerweise 
ergibt. Das Ylähere hierüber beftimmen die 88 8, 9. 

Die Befteuerung des Kleinbahn» und Straßenbahnverfehrs läßt es notwendig 
erfcheinen, unter der eingangs angedeuteten Dorausfehung auch die gewerbsmähbige 
Perfonenbeförderung auf Kandwegen der Befteuerung zu unterwerfen, die neben den 
pPerfonenfahrpoften und den in den Städten beftehenden Omnibusperbindungen eine 
bejondere Belebung vor allem dur; die im Gebirge eingerichteten Automobillinien 
erfahren hat. Dagegen geht der Entwurf nicht fo weit, auch den jonftigen gewerbs> 
mäßigen $uhrverfehr, bei dem es fich aljo um die Ausführung von einzelnen Sahrten 
handelt, insbefondere alfo den Drofchfenverfehr und den Kohnfuhrverfehr, zur Der 

fehrsabgabe heranzuziehen. Bei diefem Derfehr würde es, fofern man nicht etwa zur 

Einführung einer Onittungsfteuer greifen will, an der Möglichkeit fehlen, die Erhebung 
der Abgabebeträge durch den Suhrwerfsbefiker und ikre Abführung an die Steuer 

behörde ficherzuftellen. — Im übrigen enthält der Entw. gegenüber dem Perfonen 
fahrfartenftempel, der mit der neuen Befteuerung wegzufallen haben wird, eine Er⸗ 
weiterung nur noch inſofern, als er im Perſonenſchiffsverkehre künftig neben dem 
Dampfſchiffsverkehr auch die Perſonenbeförderung in ſonſtigen Schiffen, insbeſondere 
also auch in Motorfahrzeugen, der Abgabe unterwirft. Nur für den Fährverkehr if
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im $ 1 Abf. 3 eine Ausnahme mit Rüdjicht auf feine geringe finanzielle Bedeutung; 

die Erhebungsschwierigkeiten sowie mit Rüdficht darauf vorgefehen, daß auch die Brücken¬ 

gelder dem Beförderungspreis für die Steuerberechnung nicht zugerechnet werden. _ 
Ann der Besteuerung des Güterverkehrs hat das Frachturkundenstempelgesetz 

son 1916 eine Erweiterung des Stachturfundenftempels nur in Anfehung des Eifens 

bahnverkehrs, nicht auch des See⸗ und Binnenſchiffsverkehrs, gebracht. Hieran will 

auch der vorliegende Entwurf nichts ändern. Der Frachturkundenstempel, der aus noch 

darzulegenden Gründen neben der neuen Güterbeförderungsabgabe aufrechterhalten 
bleiben soll, wird sich also auch künftig für den Zinnenschiffsverkehr nur auf ganze Schiffs¬ 

tadungen beziehen und das Stüdgnt freilassen. Geniebt hiernach der Verkehr zu Wasser 
insoweit eine gewisse Begünstigung, so erscheint es doch ausgeschlossen, den Eisenbahn¬ 

verkehr mit den weiteren neuen Losten zu treffen, ohne wenigstens diese gleichmäßig. 
‚uch dem im Wettbewerbe mit ihm flehenden Binnenschiffsverkehr aufzuerlegen. Die 
neue Verkehrsabgabe wird den letzteren Verkehr mithin ohne Rücksicht darauf treffen, 
ob es ſich bei der Ladung um eine ganze Schiffsladung oder um Stückgut handelt. Im 

übrigen unterliegt es feinem Zweifel, daß eine Abgabe, die weder von den Schiffen, 

noch von den Kadungen erhoben, noch nach den zurückgelegten Entfernungen bemessen, 

deren Gegenstand und Umfang vielmehr durch den Akt der Beförderung des einzelnen 

Gutes und den dafür vereinbarten Beförderungspreis bestimmt wird, keine Schiffahrts¬ 

abgabe und überhaupt keine Gebühr, sondern eine Steuer ist. 
Der Gesetzentw. sieht für den Güterverkehr einen einheitlichen und gleichmäßigen 

prozentualen Suschlag zum Beförderungspreis in Höhe von ? v. H. vor, gleichviel 
welche Zeförderungsart in Frage kommt, um welche Güterart es sich handelt, welche 

Stellung das beförderte Gut in der für die Anwendung der Eisenbahntarife etwa maß¬ 

gebenden Güterklassifikation einnimmt, gleichviel auch, auf welche Entfernung das Gut 

befördert wird. 
Eine Abstufung der Abgabe etwa in Anlehnung an die im deutschen Eisenbahn¬ 

aütertarif ausgestellte Güterklassifikation konnte schon deshalb nicht in Betracht ge¬ 
zogen werden, weil diese Güterklassifikation für den Verkehr zu Wasser und auf Land¬ 

wegen nicht maßgebend ist. Nicht eimmal im Eisenbahnverkehre gilt sie durchweg, z. B. 

regelmäßig nicht im Kleinbahnverkehre. Sie ist ferner nicht ein für allemal feststehend, 

jondern beruht auf der Vereinbarung der deutschen Eisenbahnen und ist hinsichtlich 

der Juteilung der Güter zu den einzelnen Klajfen ftändigen Deränderungen unter¬ 
worfen. Auch weichen im internationalen Eisenbahnverkehre die mit den fremdlän¬ 
dischen Eisenbahnverwallungen vereinbarten Güterklassifikationen nichkt nur von der 
deutschen Güterklassifikation, sondern auch untereinander vielfach ab. Es kommt hinzu, 
dag auch da, wo die deutsche Güterklassifsikation von den Eisenbahnen angenommen 
ist, die Einheitssätze für die einzelnen Klafjen nicht überall die gleichen find. Der größere 

Teil der Frachten im deutschen Eisenbahnverkehre wird schließlich nach Ausnahme¬ 

tarifen gefahren, alfo außerhalb der nach der Güterklaffifilation vorgefehenen Normal» 

Haffen. Eine etwaige Abftufung der Steuer müßte denmmach dte Ausnahmetarife mit- 

umfaffen, was praftifch unüberwindlichen Schwierigkeiten begegnet. 
Scjeidet hiernach die Möglichkeit einer folhen Abftufung aus, fo erübrigt nur 

den taifächlic zur Erhebung gelangenden oder — in dem Salle des $6 -— den in Anfah 

zu beingenden Beförderungspreis zugrunde zu legen und die Abgabe in einem ber 
fimmten Hrozentverhältnis zu diesem zu bemessen. Diefe Befteuerungsart trägt 
übrigens gerade in den $ällen, wo eine Büterflaffifitation die Grundlage der Beförkes 

tung bildet, den Erforderniffen der Billigkeit und Gerechtiafeil Rechnung. Das insbe 
sondere die dentsche Güterklassifikation anlangt, die nach sorgfältiger Prüfung aller in 
Betracht kommenden wirtschaftlichen und sonstigen Derhältnisse — im allgemeinen 

nad} der Einteilung der Güter in Fabrikate, Halbfabrikate und Rohstoffe — aufgestellt 

ist, so findet in ihr die Belastungsfäbigkeit eines jeden Gutes bereits die eingehendste 
Berücksichtigung. Die Fuwelsung der schonungsbedürftigen Güter in niedere Tarif= 

Kriegsbuch. Wd. ö. 24
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klaſſen oder in Ausnahmetarife bedingt in Verbindung mit entſprechend niedrien 
Einheitssätzen den der Tragfähigkeit des Gutes angepaßten niedrigeren Beförderung; 
preis. Da diefer die Grundlage für die Berechnung der Abgabe bildet, nimmt die *i 
gabe an den Vorteilen der Sumweifung zu einem billigeren Eisenbahntarif ohne weitere: 
und automatifch Anteil, Auch aus diefen fachlichen Crwäanngen erübrigt fich eine An. 
ftufung der Abgabe. 

Was die Höhe des hiernach im Entw. für den gesamten Güterverkehr vorgesetzenen 
Einheitsprozentsatzes anlangt, so erscheint eine Abgabe von : v. H. des Beförderunk#s. 
preises einerseits zur Erzielung eines angemessenen Steuererträgnisses erforderlsc. 
andrerfeits im Binblick auf ihre wirtschaftlichen Wirkungen auch zulässig. Insbefondere 
im Eifenbahnverfehre fpielt fich der weitaus größte Teil der Beförderung auf Entfer. 
nungen unter 200 km ab, bei denen auch für die nach der höchsten Normalklasse des 
deutschen Eisenbahngütertarifs der allgemeinen Wagenladungsklasse gefahrenen Güter 
die Abgabe wegen ihres verhältnismäßig niedrigen Betrages im allgerneinen nicht ins 
Gewicht fallen wird, Bet Steinen, Wegebaumaterialien, Kies ı. dgl., für die bei Ve. 
förderung mit der Eisenbahn ganz überwiegend Nahentfernungen und niedrige Tarife 
in Betracht kommen, ist die Belastung selbst im Hinblick auf den geringen Wert dieser 
Güter keine übermäßig hohe. Sie beträgt 3. B. bei Srachtberedinung nach dem Weae. 
bauftofjtarif (Uusnahntetarif 5) auf 50 km nur 0,13 M. für die Tonne. Im Kleinbahn. 
verfehr hält fich bei den in Stage kommenden kurzen Entfernungen die Belaftung in 
durchweg niedrigen Grenzen. : 

Aber auch für die weiteren Entfernungen bleibt die Abgabe bei einau 2 v. 5. 
nicht überschreitenden Satz noch erträglich, selbst für geringwertige Massengüter, wie 
Kohle, Erze, Düngemitiel. $ür ı t Kohle 3. B. beträgt auf 600 km die KFracht nach dem 
Rohftofftarif 11,90 M., die Abgabe fomit 0,85 M. Eine Tonne Erz wird, falls es auf 
den Hreußisch=Sessischen Staatseisenbahnen zum Ausnahmetarif 7 auf 350 kın ver 

frachtet wird, mil 0,39 M. Abgabe belaftet, in der Derfehrsbejiehung Siegerland- 
Oberfclejien (rund 950 km) bei Abfertigung nach dem Ausnahmetarife 7 g mit 0,63 MI. 
$ür eine nach dem Kalitarif abgefertigte Tonne Kali beträgt die Abgabe bei einer Er: 
förderungslänge von 700 km 0,29 M., von 850 km 0,90 M. 

Steht jonach ein Ubgabefat von 7 v. Hi. des Beförderungspreifes der Belaftungs: 
fähigfeit der Büter fchwerlich entgegen, fo wird er in solcher Höhe auch nicht eine wesent. 
lihe Derfdiebung der Wettbewerbsverhältiiffe durch Deränderung der bisherigen 
Spannungen in den Sradıtfühen verfchiedener Derfandgebiete nadı einem Empfangs: 
gebicte herbeiführen können. Ein höherer Einheitsprogentjaß ift aus diejem Grunde 
und un die Derfradhtungen auf weite Entfernungen möglichst zu schonen, nicht vor¬ 
gefehen. Wenn andrerfeits der vorgejchlagene Einheitsfat von ? v. 5. die Beförderungen 
auf Hahentfernungen in verhältnismäßig nur geringem Umfang ftexerlich erfapt, fo 
bietet der nach § 1 Abs. 4 des Entwurfs aud; fernerhin in Geltung bleibende Sract- 
urtundenflempel in diefer Hinficht einen AMusgleih. Die durd; ihm bedingte Dorbe- 
laftung trifft gleihmäßig alle Entfernungen und ergänzt daher in erwünfchter Weile 

die jeht vorgejchlagene prozentuale Stener. Beide Beflenerungsarten in Derbindung 

miteinander ergeben eine ftaffelförnige Bildung der Gefamtfteuer und een die Br: 

fteuerung der näheren Entfernungen in ein angemeffenes Derkältnis zu der Befleie 

zung der Beförderungen auf größere Beförderungslängen. 

Auc für den Schiffsverkehr erfcheint eine Belaftung mit 7 v. &. unbedenliid, 
zumal dadurch die Wettbewerbsfähigkeit der Schiffahrt gegenüber der Eifenbahn in 

einer Weije beeinträchtigt wird, 

i - Der Entw, nimmt die Tatfache der Beförderung in einem der bezeichneten Der: 

tehre zum Anlaß der Befleuerung. Er befteuert, was den Güterverkehr anlangt, wicht 
den Srachtvertrag, fondern die Büterbewegung. Darin liegt, daß grundsätzlich auch 

die Güterbeförderung im nichtöffentlichen Verkehr, also auf der eigenen Werkbahn,
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Iit, dem eigenen Schiffe stenerpflichtig ist. Schon in der Zegründung des Fracht¬ 

nitnndenstempelgesetzes von 19 10 ist auf die Vorteile Hingewiefen, die ‚große Bergbau 
unternehmungen und Industriebetriebe in den Industriemittelpunkten des Reichs, 

insbefondere in Rheinland und Westfalen, in Schlesien und TLothringen, durch ihre 

‚taenen Zahnanlagen vor denjenigen gewerblichen Betrieben voraus haben, die für 

ihre Güterbewegung auf die öffentlihen Bahnen angemwiefen find, und es ift bereits 

dort bemerkt worden, daß, wenn man nur die Beförderung im öffentlichen Verkehre 

mit einer Derfehrsabgabe belaften wollte, fi damit die Wettbewerbsbedingungen 

zagunsten jener Großbetriebe noch weiter bedeutend verschieben müssen. Was damals 
von der Beförderung auf eigenen Werfbahnen gejagt worden ift, gilt in gleicher Weife 

auch von der Güterbeförderung zu Wasser in eigenen Fahrzeugen. Einen solchen Er¬ 

folg kann die Einführung einer Steuer, die zur Abbürdung der Kriegslasten möglichst 

alle Doltsteife gleichmäßig treffen will, unmöglich haben dürfen. Wenn trotzdem die 

im Entw. von 1916 vorgeschlagene Ersatzbesteuerung der Beförderung anf eigenen 

Bahnanlagen nicht Gesetz geworden ist, so lag dies weniger daran, daß die Stenerkom¬ 

mission den Grundgedanken selbst verworfen hätte, als an Zefürchtungen, es möchte 

die Abarenzung dieser Ersatzbesteuerung gegenüber solchen Zeförderungsanlagen, die 

aus der gefchloffenen Betriebsanlage nicht heraustreten und daher allerdings steuerfrei 

‚u faffen find, nicht binlänglich durchführbar fein. Da die Gründe für die Lifagbeftene« 

rung durch den Binzutritt der neuen Derfehrsabgabe aber erheblich an Schwergewicht 

gewinnen, diefe Gründe audı nicht fo fehr fisfalifcher als volfswirtfchaftliher Natur 

jind, wird man jene Bedenken nicht für unüberwindlich halten dürfen. Wie schon seiner¬ 

eit hervorgehoben, sind der Reichssteuergesetzgebung Ersatzsteuern der bezeichneten Art 

nicht fremd, &s darf in diefer Hinficht verwiefen werden auf die im $ 6 des früheren 

Reichsstempelgesetzes als Ersatz für den Aktienstempel vorgeschrieben gewesene Abgabe 

von Aktiennengründungen und Uapitalerhöhungen bei Aktiengesellschaften, die keine 

Miienurbunden ausgeben, und im geltenden Reichsstempelgesetz auf die im § 172 ange¬ 

erdnete Ersatzabgabe für den Ualonstempel gegenüber Aktiengesellschaften, die keine 

Gewinnanteilscheine ausgeben, sowie auf den als Ersatz für die Grundwechselabgabe 

nach § 905 bestehenden Fidelkommißstempel. #. 

Die neue Derkehrsbestenerung soll nach Sinn und Absicht des Gesetzes denjenigen 

treffen, für dessen Rechnung die Beförderung erfolgt, im öffentlichen Derkehr also 

denjenigen, der den Beförderungspreis zu zahlen hat. Ihn erklärt daher auch der Entw. 
als den Schuldner der Abgabe (5+ 7 Abs. 1 Satz 1). Um die Abwicklung des Steuer¬ 
geschäfts aber auf die einfachste Art zu gestalten, erscheint es geboten, die Abführung 
der Abgabe an die Steuerverwaltung in jedem Falle durch den Beförderungsunter¬ 

nehmer geschehen zu lassen und diesem zu überlassen, die Abgabe mit dem Beförderungs¬ 

preise von dem Schuldner der Abgabe einzuziehen, wie dies auf dem Gebiete des Neichs¬ 

stempelwesens schon jetzt beim Frachturkundenstempel und Hersonenfahrkartenstempel, 

bei der Tantiemesteuer und b im Versicherungsstempel geschieht. Der Entwurf spricht 

daher weiter aus, daß zu Lasten des Schuldners die Abgabe vom Betriebsunternehmer 

yu entrichten ift (8 7 Abf. ı Satz 2) und daß im Verhältnis zwischen diesem und dem 

Schuldner der Abgabe dieje als Teil des Beförderungspreijes gilt ($ 10). 
Das Derfahren zur Entrichtung der Sieuer wird fid} hiernadh in der Hauptzahl 

der Fälle fehr einfach geftalten Eönnen, indem bei den vom Reiche nnd den Bundes¬ 
faaten betriebenen Unternehmungen immer, bei den übrigen Beförderungsunter¬ 

nehmungen wenigstens insoweit als den erforderlichen Sicherungsmaßnahmen genügt 

wird, auf Grund periodisch einzureichender Verkehrsnachweisungen über die in einem 
bestimmten Feitraum ausgeführten Beförderungen abgerechnet wird. Soweit private 

Beförderungsunternetmungen nicht zum Abrechnungsverfahren zugelassen sind, wird 
die Entrichtung der Abgabe im Anschluß an den einzelnen Beförderungsakt oder an 

ben aus Anlaß der Zeförderung erteilten Ausweis durch Bareinzahlung an die Steuer¬ 

behörde zu erfolgen haben. Die Mehrerträgnisse der Steuer gegenüber den bisherigen 

24*
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Stempelabgaben vom Hersonen= und Güterverkehre sind nach der in der Anlage 
beigefügten Ertragsberedhnung unter Sugrundelegung der Derfehrsperhäftniffe des 
Jahres 1915 auf 315 Millionen M. zu schätzen. 

u einer Derfehrsbefteuerung find aus Anlaß des Krieges auch andere Staa 
zunt Teilin wefentlic; verfchärftem Maße, übergegangen. So ijtin Osterreich=Ungarn 
und zwar in Öfterreich durch eine Frachtsteuer und einen Kriegszuschlag, in Ungarn 
durch eine Eisenbahnkriegssteuer, auf die Güterbeförderung eine 30prozentige Abgabe 
gelegt und die Hersonenfahrkartensteuer in Osterreich für den verkehr auf haupt. 
bahnen auf 20 v. &., für den Derfehr auf Lokalbahnen auf lo v. H., für den vertehr 
auf Uleinbahnen auf 5 v. H. erhöht worden. Italien hat neben zweimaligen Erhöhungen 
der Güter= und Hersonentarife um 5 v. H. mit Wirkung vom 1. November lolé ab 
Stempelabgaben auf Transporte eingeführt, die fich zwifhen 0,10--0,50 £ire für 
Güter bis zu einer Tonne bewegen. Jn Rußland befteht feit 1914 ein 25prozentiger 
Steuerzuschlag auf Hersonenfahrkarten mit einem Ertrage von 50 Mill. Rubel, ein 

15 prozentiger Aufschlag für Hassagiergepäck mit einem Ertrage von 29 Mill. Rubel 
und ein Steueraufschlag auf Expreß=, Eil= und Frachtgut mit einem Ertrage von 112 
Mill. Rubel sowie auf die Zeförderung von Baumwolle mit einem Ertrage von 32 
Mill. Rubel. Endlich hat England im April 1916 eine Erhöhung feiner Fahrkartensteuer 
mit einem Mebrertrage von 60 Mill. M. vorgenommen. 

ten, 

Im besonderen. 

Sum. 

Im allgemeinen. 

Gegenstand der Befteueruna ist nach § 1 die Beförderung von Peifonen und 
Gütern. Einen Teil der Güterbeförderung bildet auch der Flößereibetrieb. Die Ab. 
gabe ift nach $ 4 von dem Preife zu entrichten, der für die Beförderung an den Betriebs. 
unternekmer zu zahlen ift. Als folder fommt nur derjenige in Betracht, der die Ve⸗ 

wezung der Perfanen oder Bäter durd) eigene oder fremde Beförderungsmittel aus. 
führt oder ausführen läßt. Dies tft im Eifenbahnverlehre der Eifenbahnbetriebsunter- 

nehmer, nicht der Spediteur, und zwar legterer auch dann nidjt, wenn er im Sammel» 
ladungsverkehre nach § 415 5GB. als Frachtführer gilt. Geschieht im Schiffsverkehre 
die Derfendung der zur Beförderung übernommenen Güter nicht im eigenen Schiffe, 
sondern in einem Schiffe, das zu diesem Swecke im ganzen oder zu einem verhältnis» 
mäßigen Teil, oder von dem ein bestimmt bezeichneter Raum verfrachtet ist, so ist 
Betriebsunternehmer im Sinne dieses Gesetzes derjenige, der dem Dersender gegen¬ 
über die Zeförderung des Gutes übernommen hat, nicht derjenige, dessen Schiff ver¬ 
frachtet ist. Dementsprechend ist im Flößereibetrieb, wenn der Kloßspediteur das Floßgur 
einem Unterunternehmer zur Beförderung übergibt, der Ausfteller des SIußfonnoffe- 
ments der Betriebsunternehmer. \ 

Sum Abf. 1. Unter Schienen» und Seilbahnen find auch die Hängebahnen 
zu verstehen. — Als Wasserstraße gilt jedes schiffbare oder flöhbare Gewässer einschließ¬ 
lich der Zinnenseen. Die sogenannte wilde Flößerei fällt nicht unter das Gesetz. 

KSum Abs. 2. Die BZeförderung auf Landwegen ist der Besteuerung nur in¬ 

joweit unterworfen, als fie durch ein dem öffentlichen Perkek#re dienendes Unternehmen 
geschieht. Der Begriff des öffentlichen und nichtöffentlichen Verkehrs ist auch sonst 
für das Gesetz von Bedeutung (vgl. 3 5 Abs. 2, 56, 5 2 Abs. 1 Satz 3). Dem öffentlichen 

Detfehre dient jebes Beförderungsunternehmen, das nad} feinen Befchäftsbedingunger 
jedermann zur Benugung offenfteht, in der Regel hiermach jede gewerbsmäfige Per- 
fonen oder Büterbeförderung. Hiermit fcheidet im Landverfehr eine Steuerpflicht 
für die Beförderung von Gütern mit eigenen Beförderungsmitteln, insbefondere aljo 

b 
2) nicht mit abgedrudt.
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¶ B. die Zubringung der Waren durch die eigenen Geschirre der Geschäftshäuser aus. 
Die weitere Dorausfeßung der Steuerpflicht bildet, daß das Unternehmen auf beftimmten 

xinien mit planmäßigen Sahrten betrieben wird. Danach ift insbefondere der Roll⸗ 

suhrbetrieb der Speditenre, aber aud; der gewöhnliche Botenfuhrmerfsverfehr von der 

Abgabe befreit. Planmäßigkeit der Sahrıten wird nur anzunehmen fein, wenn die 
Beförderungsgelegenheit fahrplanmähig festgelegt ist, die Fahrten also nicht nur nach 

Bedarf stattfinden. Als Zeförderung auf Landwegen muß auch der Derkehr inner¬ 

halb geichloffener Ortschaften gelten, da es bei einer Befteuerung des Straßenbahn 

nerkehrs unerläßlich ist, auch den Omnibusverkehr mit der Steuer gleichzeitig zu treffen. 
Sum Abs. 3. agl. oben S. 9, 12 lhier 566, 3681. 

*2. 

lumschreibt dos Geltungsgebiet des Gesetzes. 
Sum Zuchstaben a. Der Bejtenerung unterliegt nicht nur die Beförderung, 

infofeen fie im Inland beginnt und endet, fondern auch — in Anfehung der im In⸗ 

land zurückgelegten Beförderungsstrecke — die Beförderung vom Inland nah dem 

Ausland und umgekehrt und die Beförderung vom Ausland nah dem Ausland, die 

das Reichsgebiet nur in der Durchfuhr berührt. 
Suden Budftaben b, c. In gleicher Weife wie der Binnenjciffsverlehr muß 

auch der deutsche Küstenverkehr und, da ein unmittelbarer Seeverkehr auch zwischen 

den Hhäfen der Aord⸗ und Oſtſee und den Rheinhäfen bis Uöln stattfindet, auch dieser 
Derfehe der Befteuerung unterworfen werden. Unter Schiffsverkehr zwischen deutschen 
Oſt. und Nordſeehäfen im Sinne der Vorſchrift unter b ift ebenfo wie im Sinne der 
vorschrift des § 5 Mr. 3 nicht nur der Derkehr zwifchen Ostseehäfen und Nordseehäfen, 
sondern auch der Derkehr zwischen Ostseehäfen untereinander und Nordseehäfen unter¬ 

einander zu verstehen. Daß darüber binaus auch die Beförderung von Gütern im 
Schiffsverkehre zwischen inländischen Bäfen und ausländischen Festlandshäfen des 
Kanals und der Nord=- und Ostsee von e Havre einschließlich bis Map Domesnäs für 
steuerpflichtig erklärt worden ist, beruht in der naheliegenden Befürchtung, daß, wenn 
diefer Derfehr von der Abgabepflicht entbunden bliebe, jene ausländischen Häfen den 
Verkehr von den deulschen Umschlagplätzen abzuleiten in der Lage sein würden. — 

Unter dem unter c erwähnten Derfehre find nur solche Beförderungen verftanden, 
deren Anfangs= und Endpunkte nach dem zugrundeliegenden Frachtvertrage die dort 
bezeichneten Häfen sind. Daß im transozeanischen Derkehre die Schiffe etlwa während 
der Beförderung einen der genannten fremden Häfen angelaufen haben, macht die 
Beförderung nicht stenerpflichtig. Das gleiche gilt von dem Swischenhafenverkehre, 
wenn binnenländische Häfen ohne Löschung der Güter in der Fahrt vom Ansland nach 
dem Ausland berührt werden. 

Zum Abs. 2. Aus der Dorschrift unter a würde sich ergeben, daß der nicht unter 
b, c fallende Seeverkehr, insbesondere also der überseeische Verkehr, der inländischen 
Stener in Ansehung der Beförderungsstrecke vom inländischen Hafen bis zur Sees 
#renze unterliegt. Dies wird ebenso anszuschließen sein, wie die Zesteuerung des 
beichterverkehrs nach benachbarten Häfen in den Fällen, in denen in dem nicht unter 

b, c fallenden Seeverkehr das Seefciff nicht bis zu dem im Uonnossement als Be¬ 
fimmungsort bezeichneten Hafen geht. 

Sum Abf. 3. Die Befreinng der Beförderungen auf dem Bodensee entspricht 
internationalen Grundfägen. 

Gum §8 5 Abs. 1. 

On NMr. 1. Hinsichtlich dessen, was als Arbeiter- und Schülerverkehr anzusehen 
ist, werden im allgemeinen diejenigen Grundsätze und Bestimmungen anzuwenden 
sein, die hierüber bei den Staatseisenbahnen besteben. 

Su Mr. 2. Zu den hier aufgeführten Gütern gehört insbesondere das Dienst= 
Ant der Zetriebsverwaltung, und zwar sowohl das Betriebsdienstgut (Mohlen usw.)
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wie das Baudienstgut. Güter, die von einer Eisenbahnbetriebsverwaltung für Sweck. 
bes eigenen Beförderungsunternehmens über fremde Eifenbahnen bezogen werden 
genießen die Abgabefreiheit nur hinfichtlich der Beförderung auf den eigenen Babnen 

Auch gilt die Abgabefreiheit nicht, wenn das Gut vertragsmäßig an die Betriebs, 
verwaltung erft nad; beendeter Beförderung am Beftimnungsorte zu liefern ift, Die 
Güter müffen außerdem für die Zwede des Beförderungsunternehmens beftimnu 
fein. &5 genügt nicht, daß jie für einen fonfligen Betrieb des Unternehmers he. 
ftimmt find. 

Su Ur. 3. Der verkehr zwischen dentschen Tord= und Ostseehäfen ist zum Ceil 

ein Verkehr mit Gütern, die, aus dem Ausland nach einem dieser Hlägze eingehend 
von hier aus nach einem anderen deutschen Hafenplatz weitergehen, oder die von dem 
einen nach einem anderen deutschen Hafen verfrachtet werden, um von diesem aus 
nach dem Ausland weiterversandt zu werden. Eine Belegung dieses Transitverkehrs 
mit der Steuer würde bei den scharfen Wettbewerbsverhältnissen mit dem Ausland 
die wahrscheinliche Folge haben, dag. die eingehenden Güter künftig unter Umgehung 
des deutfchen Unifchlaghafens entweder in unmittelbarer Sahrt nach dent deutfchen 
Beftimmungshafen, die ausgehenden Güter vom erften Bafen unmittelbar ins Aus. 
land gebracht werden, oder daß jie in einen ausländischen Hafen, fei es der englischen 
oder norwegischen Küste oder einen anderen fremdländischen Hafen der Nord= und 

Ostsee, umgeschlagen werden, dessen Derkehr mit den deutschen Häfen nach $ 2b, c 
nicht der Besteuerung unterliegt. Dieser Derkehr wird daher insoweit freigelassen 

werden müssen, als der Nachweis der ausländischen Herkunft oder der ausländischen 
Zestimmung geführt wird. Die näheren Bestimmungen hierüber werden dem Bundes¬ 
rat zu überlassen sein. Bei den aus dem Ausland eingehenden Waren handelt es sich 

zum großen Teil um Waren, die nicht von vornherein für den anderen inländischen 
Bafenplaß beftimmt find und in dem berükrten erften deutfchen Hafen nur umgefchlagen 
werden, fondern die einen Gegenstand des Stapelverfekrs diefes Bafenplages bilden 
und von hier aus im freien Fhandel weiter veräußert werden. Bei vielen diefer Artikel, 
wie Baumwolle, Uolonialwaren, Südfrüchten, ausländischen Hölzern usw., wird sich 
ihon aus ber Art der Gegenftände ihre ausländische Herkunft ergeben und es wird 
hier das Sugeftändnis der abgabefreien Beförderung von dem einen nad) dem anderen 
Bafen an feine andere Doraussetzung geknüpft zu werden brauchen, als daß diese Gegen¬ 
stände vom Bundesrat als Gegenstände des Stapelverkehrs des Einfuhrhafens an. 
erkannt sind. 

Die Zefreiungsvorschrift zu Ur. 5 greift nur insoweit Hlatz, als die Beförde. 
rung zwischen den genannten deutschen Häfen zur Sce erfolgt. Als Beförderung zur 
See gilt au die Beförderung durch den KaifersDilhelm-Kanal. Nicht erforderlich 
ist, daß die eingeführten Güter nad} dem Hafen, von dem aus fie nadı dem anderen 
deutichen Hafen befördert werden, unmittelbar aus dem Ausland -eingegangen jind. 
So foll für die Weiterbeförderung überseeischer oder sonstiger ansländischer Güter 
von Tübeck nach ostdeutschen Bäfen die Befreiung nicht deshalb ausgeschlossen sein, 
weil diese Güter aus dem Ausland nad; Kamburg eingegangen und erft von hier aus, 
fei es mit der Eifenbahn, fei es auf dem Majferwege, nady Kübel zur Weiterverfendung 
nah Öften verladen worden find, 

Su Ur. 4. Durch die hier vorgefehene Befreiungsporfchrift find die Fälle des 
Heinen Derfekrs auf Wafferftragen von der Abgabe freigetellt, wie er [ich in den Küften- 
gegenden, in den Mloorgegenden, im Spreewald oder fonft in Binnengewäffern an 
Stelle des Kandftraßenverfehrs findet. Die Schwierigkeiten der Abgabenerhebung, 
die Beläftigung des Derkehrs, insbefondere durch Unterflellung unter den Sracht- 
urtundenzwang, würden hier außer allem Derhältnis zu dem Steuerauftommen fiehen, 
zumal nach dein Gejege nicht nar die gewerbsmäßige Güterbeförderung, fond:rn auch 

die Beförderung auf eigenen. Schiffen unter die Abgabepflicht fallen müßte. Doch foll 
sich die nefreiung nur auf die Güterbeförderung, nicht anf die Perfonenbeförderung
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beziehen. Durch die Befreiung wird im allgemeinen auch der Marktverkehr ans der 

bgabepflicht ausgeschlossen. 
=u Mr. ö. Die Befreinng, durch die insbesondere auch der Schuten= und Ewer¬ 

oerkehr der Steuerpflicht entzogen wird, rechtfertigt sich mit Rücksicht darauf, daß auch 

der gewöhnliche Fuhrverkehr und der Nollfukroerkehr von der Abgabe frei ist. 

Zu Ar. 6. Die Zefreiungsvorschrift bezieht sich nicht auf die Beförderung des 

im Betrieb einer öffentlichen Derwaltung gewonnenen Baggerguts nach dessen Der¬ 

außerung. 

Zum g 5 Abſ. 2 [Geſ. Abſ. 5). 

ie im allgemeinen anf das S. 15 lhier S. 370, 3711 Gesagte zu verweisen. 

Zu Ur. i. Don der Besteuerung ausgenommen werden muß billigerweise die 
Beförderung von Abfallstoffen, soweit es sich nur darum handelt, diese durch Ablage¬ 

rung beiseite zu bringen. Die Besteuerung würde aber beispielsweise Hlatz greifen, 
wenn abgelagerte Abfallstoffe, wie etwa Chomasschlache, zur Aufbereitung von der 
Ablagerungsftätte wieder abbefördert werden. Der Beförderung von Abfallftoffen 
auf Halden usw. ift die Beförderung von Derjabftoffen int Bergbaubetriebe, 3. 3. von 
Sand als Spülverfab, gleichgeftellt, da es fich Hierbei um gewiffe öffentliche Intereffen 
(Abbau von Mineralien) unter bewohnten Ortfchaften handelt. 

Sn Nr. 2a, b. Aus den angeführten allgemeinen Gründen ergibt fich, daß die 
Abgabe nur auf diejenigen nichtöffentlihen Baknenlagen abzielen fann, die ans einer 
geschlossenen Betriebsanlage heraustrelen. leben dem Swede, die Büter von einer 
Betriebsjtätte zu einer anderen Betriebsftälte überzuleiten, muß vor allem die Aber: 
windung größerer räumlicher Entfernungen als Swed der Betriebsanlage in den 
Vordergrund Ir.ten. Es liegt kiernach nicht im Sinne der Befreiungsporfchrif, öfe 
Sefchloffenheit der Betriebsanlage in einer allzu engen räumlichen Bedeutung zu 
nehmen. Daß eine Betriebsanfage von einer öffentlihen Strafe, einer öffentlichen 
Eisenbahn, einem $lußlauf durkfchnitten wird, oder daf die Teile eines tedynifch zu- 
jammenhängenden Betriebs, etwa der Kaltbruch einer Hementfabrif und die Fabrik¬ 
anlaae, duch einen zu überquerenden frentden Grundftüdftreifen getrennt find, wird 
nicht dazu führen können, die Sefchloffenheit der Betriebsanlage zu verneinen. Im 
übrigen wird der Begriff eines gefchlofjenen Betriebs durch eine räumliche Umgren- 
zung (Zaun, Mauer) weder bedingt noch gegeben. Die etwaigen Schwierigkeiten 
die fit aus der Zestimmung dessen, was als eine geschlossene Betriebsanlage anzusehen 
ist, ergeben können, wird übrigens im wesentlichen durch die Befreiungsvorschrift unter 
Ar. 2b begegnet, wonach für Bahnanlagen von nicht mehr als 3 km Tänge in jedem 
Falle die Anwendung der Zesteuerungsvorschriften ausgeschlossen ist. Für die Ber 
messung der z km kommen nur die der eigentlichen Zeförderung dienenden Zaupt¬ 
aleise in Betracht, dagegen nicht Aufftellungse, Ausziehs, Verschiebe= und andere Neben- 
yleife. Als Erfordernis für die Befreinng unter a ift vorgefchrieben, daß die Beförderung 
innerhalb derselben geschlossenen Betriebsanlage beginne und endige. Erfttedt fich 
dagegen die Beförderung über die Grenzen der gejchlofjenen Betriebsanlage hinaus, 

;. B. von oder nach einem privaten oder öffentlichen Hafen, einer Erjs oder Kohlen» 
Jenbe, jo ift fie danıı nicht befreit, wenn die Gefamtlänge der Bahnanlage — gleidy- 
aültig ob die Beförderung über ihre gefamte Känge oder nur über einen Teil davon 

seihiebt — mehr als 3 km beträgt. 

Sul. 2c. Es fann des Weiteren nicht die Abjichi fein, die Güterbeförderung 
eu? folchen nicht öffenilichen Baknanlagen zu der Abgabe heranzuziehen, welche, wie 
revelmäßig Feldbahnen, Baubahnen, Waldbahnen usw., nur zu vorübergehenden 
Swecken und daher nicht ortsfest angelegt sind oder die ausschließlich mit menschlicher 

Kraft betrieben werden. 

ZEn Nr. 3. Die Vorschrift entspricht der Zefreiung unter Ur. 2b.
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Sum 5 4. 

Zum Abſ. ı vergleiche die Ausführungen zu $ ı Abf. 1. 
Abs. 2 Satz 1 bezieht sich insbesondere auf den Schiffsverkehr, insoweit bei der 

Beförderung ein der Staatshoheit eines anderen Staates unterliegendes Gewäfer 
befahren wird. Unter dent grenzüber[chreitenden Derfehr inı Sinne des Satzes 2 if 
der Eifenbahnverfehr verftanden, bei dem die unter inländifcher Derwaltuna siebende 
Eifenbahnftrede über die Grenze in das fremde Staatsgebiet, oder die unter ausländischer 
Derwaltung ftichende Bahnjtrede über die Grenze in das deutfche Staatsgebiet hinein. 
ragt, die Betriebswechfelftation fi} alfo auf dem anderen Staatsgebiete befinde, 
oder wenn auf furzen Streden frembdländifches Gebiet von der inländifchen Eisenbahn, 
inländisches Gebiet von der fremdländischen Eisenbahn durchschnitten wird. Um Hier 
die Abrechnung über die Abgabe nicht unnötig zu erfehweren, wird der Bundesru 
zu ermächtigen sein, hinsichtlich dieser kurzen Zeförderungsstrecken abweichende Vor¬ 
schriften über die Art und Weise der Abgabenberechnung zu treffen. 

Ebenso muß im internationalen Verkehre bei der Derschiedenartigkeit der zu 
berücksichtigenden Derhältnisse der Bestimmung des Bundesrats überlassen bleiben, 
nach welchen Grundsätzen der Anteil des inländischen Betriebsunternehmens am Be¬ 
förderungspreise zu berücksichtigen ist. 

In 5 

sind die näheren Zestimmungen darüber getroffen, was als Beförderungspreis in 
gelten hat. 

Im Eisenbahnverkehr ist zu den Hersonenfahrpreisen neben dem Entgelt für 
die gewöhnlichen Fahrkarten und die Schnellzugszuschlagkarten (8 11 Abs. 2) auch 

der Hreis für dic Suschlagkarten zu Luxuszügen und für Bettkarten zu rechnen, nicht 
dagegen der Preis für Bahnfteigfarten und für folhe Sufchlagfarten, die an Reisende 
zu verabfolgen find, welde ohne gültigen Sahrausmweis betroffen werden ($ (6 Abf. 2, 
4, 5 der Eisenbahnverkehrsordnung). Als Frachten haben neben ben im Gejeg er: 
wähnten Hrivat=Anschlußfrachten auch die Srachtzufchläge ($ 60 der Eifenbahnverfehrs: 
ordnung) zu gelten, Dagegen follen Nebengebühren und bare Auslagen außer Anjar 
bleiben. Bierbei find unter NUebengebühren diejenigen Gebühren zu verftehen, die in 
den Nebengebührentarifen als solche aufgeführt find. 

Im Derkehre auf Wasserstraßen haben dem Frachtbetrage die Schlepplöbne 
hinzuzutreten, soweit sie nicht bereits in die Fracht eingerechnet sind, ebenso die Koſten 
der Ableichterung, soweit solche im gewöhnlichen Verkehre neben der Fracht in Ansas 
gebracht werden oder in dieser einbegriffen sind. Trifft dies zu, fo find die TLeichter¬ 
kosten als Teil des Beförderungspreises auch dann anzusehen, wenn es tatsächlich nicht 
zu einer Ableichterung gekommen ist. Xiegt die Ableichterung nicht im geböhnlichen 
Derlaufe der Reife, fondern ift fie infolge von Unglüdsfällen oder anderen Noiſtänden 
notwendig geworden, fo follen die hierdurch entftehenden Koften in den Beförderungs¬ 
preis nicht eingerechnet werden. Kiegegelder jind bei der Steuerberechnung nicht 
befonders zum Anfat zu bringen, da auch im Eifenbahnverfehre die Wagenftandsgelder 
als Mebengebühren dem Beförderungspreije nicht zugerechnet werden follen. 

Soweit die Abgaben für die Benutzung von Wasserstraßen (5 5 Abs. 3) nicht auf 
der Ware ruhen, sondern vom Schiffsraumgehalt erhoben werden, kommt ibre Aus¬ 

scheidung aus dem Beförderungspreis nicht in Betracht. 
Da im Schiffsverkehre die Frachtsätze im allgemeinen nicht tarifmäßig feststehen, 

vielmehr je nach Lage des Frachtenmarktes schwanken, andererseiss die Zeförderungs= 
bosten vielfach im ganzen kalkuliert werden, ist die Gefahr nicht von der Hand zu weisen, 

daß zur Ersparung der Abgabe der Unternehmergewinn, der an sich in der Fracht zum 
Ausdruck zu kommen hätte, auf die sonstigen, nach dem Gesetze nicht zum Beförderungs¬ 
preise gerechneten Uosten geschlagen und die reine Fracht unverhältnismäßig niedrig 
angesetzt wird. Die Vorschrift des Abs. 4, die dem Bundesrate die nähere Bestimmung
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darüber überläßt, was als Beförderungspreis anzusehen ist, foll die Möglichkeit ge¬ 
währen, im wege der Ausführungsanweisung solchen Umgehungen vorzubengen. 

$ 6. 

dandelt im Susammenhange mit der Bestimmung dessen, was als Zeförderungspreis 
anzusehen ist 6 5), von der Güterbeförderung im nichtöffentlichen Derkehre. 

Im Abſ. 1 iſt zunächſt zum Ausdruck gebracht, daß die Steuerpflichi für die Güter⸗ 

beförderung mit eigenen Zetriebsmitteln nicht nur dann besteht, wenn eigene Güter, 

sondern auch dann, wenn Güter dritter Hersonen befördert werden, ohne daß sich diese 

Beförderung als gewerbsmäßig anfprechen läßt. Dies wird 3.3, daun der Sall fein, 
wenn ein Werk auf eigener Bahnanlage Güter für eine Tochtergefellichaft oder flir 
cin Unternehmen, zu dem es im Derhältnis einer Interessengemeinschaft flieht, ohne 

Ausbedingung eines angemeffenen Entgelts befördert, oder den feinen Swecke dienen¬ 

den Bahnbetrleb mit eigener Rechtspersönlichkeit ausstattet. 

Biernächst wird im § 6 bestimmt, welcher Zetrag bei der Güterbeförderung im 
nichtöffentlichen Verkehr an Stelle des Beförderungspreises der Abgabeentrichtung 
zugrunde gelegt werden soll. Es ist dies der Betrag, der als Beförderungspreis unter 

gleichen oder ähnlichen Derhältnissen im öffentlichen Güterverkehre zu zahlen wäre. 
Zei der Güterbeförderung auf nichtöffentlichen Bahnanlagen ist hierbei ein fester 
Betrag von einem Pfennig für das Tonnenkilometer vorgeschrieben, ein Betrag, der 
im großen ganzen dem niedrigsten Satz im öffentlichen Eisenbahnverkehr entspricht. 
Zür die Beförderung in eigenen Schiffsgefäßen läßt sich aus den zu $5 a, €. angeführten 
Sründen ein bestimmter Beförderungssatz im Gesetze nicht festlegen, doch wird seine 
Bestimmung im einzelnen Falle im allgemeinen da nicht auf Schwierigkeiten stoßen, 
wo eine besondere Frachtenbörse besteht. Auch wo dies nicht der Fall ist, wird sich der 
in Ansatz zu bringende Beförderungssatz durch Einholung von Sachverständigengut¬ 
achten der Bandelsvertretungen, insbesondere der Bandelskammern, unschwer fest¬ 
stellen lassen. 

Nach Abs. 2 kann sich die Stenerbehörde mit dem Unternehmer über den der 
Abgabeberechnung zugrunde zu legenden Betrag einigen. Ist eine solche Einigung 
zustande gekommen, so ist sie für beide Teile in gleichem Umfange wie ein Vergleich. 
(868. $ 779) wirksam. Wommt eine Einigung nicht zustande, so erklärt Abs. 2 die 
Stenerbehörde für befugt, den Betrag selbständig zu bestimmen. Doch soll gegen eine 
solche Festsetzung für den Betriebsunternehmer die Beschreitung des Rechtsweges nicht 
ausgeschlossen sein. 

sum$7 

vol. im allgemeinen die Ausführungen auf S. ı5f. [hier S. 371). 

Der Betriebsunternehmer vertritt den Steuerfchnlöner der Steuerbehörde 
gegenüber fraft Gejeges in der Sahlung. Obwohl der Rechtsgrund nad öffentlichen 
Nechts, ist das Derhältnis zwischen Betriebsunternehmer und Stenerschuldner bürger¬ 
lich rechtlicher Natur, sofern dies auch für den Beförderungsvertrag gilt ( 10). Danack 
stellt sich im Verhältnis des Betriebsunternehmers zum Stenerpflichtigen die Abgabe 
als ein Sufchlag zum Beförderungspreise dar. Unter diesem Gesichtspunkt entspricht 
es der Sweckmäßigkeit, die Einrechnung der Abgabe in diefen wenigstens insoweit 
vorzufchreiben, als die Beförderung auf Grund veröffentlichter Tarife erfolgt. Eine 
ähnliche Beftimmung findet fich bereits jegt für den Sahrfartenftempel in $ 55, Abf. 2 
des Relchsstempelgesetzes. Im Güterverkehre wird mit der Einrechnung indessen vor 
allem, was den internationalen Verkehr anlangt, nur allmählich vorgegangen werben 
können. $ 27, Abf. 2, Sat 2 läßt daher für den Bundesrat die Möglichkeit offen, vor 
der Derpflictung zur Einrechnung der Abgabe in den Beförderunaspreis Ausnahmen 
Zuzulassen.
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Derschiedentlich bestehen Vereinbarungen über die Tarife zwischen dem Betriebs, 
unkernehmer und Dritten. Das gilt insbesondere von den Dereinbarungen, die zwischen 
den. Straßenbahnen und den Gemeinden bestehen, in deren Gebiete die Bahn be. 
trieben wird. Da die Abgabe nicht den Unternehmer, sondern denjenigen treffen soll 
der den Beförderungspreis zahlt, anderseits die Abgabe grundsäglich in diesen eln. 
gerechnet werden soll, muß dem Unternehmer durch das Gesetz die Möglichkeit gegeben 
werden, trotz bestehender Verträge die Tarife in einem dem Hinzutritt der Abgabe zum 
Tarif entsprechenden Maße zu ändern. 

Bierbei wird dem Unternehmer in der Umgestaltung der Tarife ein den Be¬ 
dürfnissen des Verkeh#s und des Betriebs gerecht werdender Spielraum einzuränmen 
sein. Gerade im Straßenbahnbetriebe mit seinen niedrigen Beförderungssätzen ver¬ 
bietet sich ein automatisches Hinzuschlagen des Abgabebetrags zu den Beförderungs- 
preifen fchon wegen der beftehenden Abrundungsschwierigkeiten. Der Unternehmer 
wird auch in die Lage gesetzt werden müssen, Tarifverschiebungen durch Anderung 
der Tarifzonen oder dadurch, daß er Fahrpreisherabsetzungen auf der einen Seite durch 
Fahepreiserhöhungen auf der anderen Seite ausgleicht (siehe oben S. Uff. [hier S, 36#]) 
vorzunehmen. Dagegen fann die Ermädjtigung des Unternehmers, einfeitig Tarif: 
änderungen aus Anlaß des vorliegenden Befeties vorzunehmen, nicht fo weit gehen, 

um auch Anderungen zu geftatten, an denen er fi für jonftige Steigerungen der Be- 
triebsunfoften zu erholen beabfichtigt. 

Mer Art und Maß der Anderungen werden fich die an der Dereinbarung be- 
teiligten Harteien zu einigen haben. Für den Sal, daß eine Einigung nicht zuftande 
foınmt, erfheint es nicht angezeigt, die Parteien auf den Rechtsweg zu verweifen, da 
es fi} bei der Dereinbarung nicht fo fehr um Sragen des Rechts, als der Swednäßiafeit 
handelt. Der Entwurf verweift daher die Parteien zum Austraa ihrer Streitigkeiten 
an ein Schiedsgericht, defjen Bildung er des näheren ordnet. 

$9 
regelt die Suläffigkeit von Tarifänderungen (vgl. $ 8) fir den Fall, daß die Tarife, 
fei es allgemein, jei es den Höchftbeträgen nach, obrigfeitlicher Seftitellung oder Ge: 

nehmigung unterliegen. 

Snm F 10. 

Durch § lo ist den Ansprüchen, die der Betriebsunternehmer gegen den 
Schuldner der Abgabe daraus herleitet, daß er zu dessen Kaften die Abgabe entrichtet 
oder zu entrichten hat, die rechtliche Natur des Beförderungspreifes beigelegt. Auf 
diese Weise erschelnt die Wiedereinziehung der Abgabe am besten sichergestellt und dem 
Betriebsunternehmer die Möglichfeit gegeben, die Ubgabeneinziehung auf die zZwer:- 
mäßigfte Art und zu dem zwedimäßigjten Zeitpunkt vorzunehmen. Es wird aud) nur 
auf diefen Wege dein Betziebsunternehmer ohne Weiterungen miöglid; fein, die Abgabe 
von einem im Ausland befindlichen Schuldner wieder einzuziehen. Eine Ausnabnte 
davon, da die Abgabe den Regeln für den Beförderunaspreis folgt, it in Abf. 2 nur 
hinfichtlich der Derjährung vorgefehen, um zu verhüten, daß infolge der Furzfriitigen 
Derjährung der Ansprüche aus dem Beförderungsvertrage (BGB. $ 196 ir. 5) ber 
Betriebsunternehmer im $alle von Nachforderungen innerhalb der fir ibn beftehen- 
den fünfjährigen Verjährungsfrist (6 19 des Entwurfs) feines Rüdgriffs. gegen den 

Abgabenschuldner verlustig gebt. # " 

Sun den §§F. I1, 12 

vgl. im allgemeinen S. loff., 13 ff. lhier S. 307 ff.]. ⅜ 

Su 10 Abs. 2. Da im Eisenbahnverkehre für die I. und 2. Mlasse einheitlich 

Schnellzugszuschlagkarten ausgegeben werden, war es erforderlich, für diese elnen 

besonderen Abgabensatz vorzusehen. Als solcher ist der Durchschnitt der Stenerfähe
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der 1. und 2. Klasse angenommen worden. Soweit der Schnellzugszuschlag in den 

Fahrkartenpreis eingerechnet ist, ist jedoch der für die betreffende Fahrklasse maß¬ 

aebende Steuerfah anzuwenden. 
“ Su $ 11 Abi. 3. Welche Sahrklaffen den im Ab. ı aufgeführten Sahrflaffen 

in den gällen entfprechen, in denen bei dem Unternehmen weniger als 4 Klaffen be¬ 

stehen, wird sich im Gesetze bei der Derschiedenheit der Derhältnyisse nicht erschöpfend 
regeln lassen und die Zestimmung hierüber dem Bundesrate zu überlassen sein. Für 
den Dampfschiffsverkehr mit nur 2 Ulassen wird im allgemeinen die 1. Klosse der 
Fahrklasse 2 und die 2. Klaffe der Sabrklaffe 3 im Sinne des § Ul Abs. 1 gleichzu¬ 

stellen fein. \ 

Zus tr Abf. a. Im Eifenbahnverkehr ist nach dem Frachturkundenstempelgesetze 

die Beförderung gemiffer Güter wegen ihres Hufammenhanges mit der Perfonen- 
beförderung vom Stachturfundenftempel befreit geblieben, fo insbefondere die Ber 

förderung von EHunden, die von Reifenden mitgeführt werden, die Beförderung von 
gahrrädern auf Bepädfchein oder Sahrradlarte, fowie die Beförderung folder Fahr⸗ 
zeuge, die im Padwagen auf Gepädidyein abgefertigt werden, Es erfcheint daher 
gerechtfertigt, auch auf diefe Beförderungen die höhere Abgabe von 12 v. Ei. gelten 
za laffen. ©®b Gepäd im Sinne des Gefebes vorliegt, foll fid; fomit nicht danach be¬ 
jtimmen, ob die Beförderung durch den Perfonen» und Gepädtarif oder den Güter¬ 
tarif geregelt ift, fondern danach, ob die Beförderung bereits durch den Frachtbrief. 
fempel belajtet ift oder nicht. 

Sum $ı2 

vgl. im allgemeinen das oben 5. 13 [hier S. 369) Geſagte. Für den Eifenbaknverkehr 
wird der Begriff des Gutes in berfelben Weife abzugrenzen fein wie beim Fracht⸗ 
urkundenstempel. Biernach fallen insbefondere unter die Zesteuerung dieses Hara¬ 
graphen auch die Zeförderungen von Fahrzeugen, für die Kilometerfracht für die Achse 
oder den Wagen berechnet wird, die Beförderungen von lebenden Tieren und von 
Expreßant. 

* 6 
trifft eine ähnliche Vorschrift, wie sie Spalte 3 der Tarifnummer 5 des Reichsstempel¬ 
gesetzes für die Berechnung des TLotteriestempels gibt. Diese Dorfchrift enthält einmal 
die Redhtsvermutung, daß die Abgabe in den tarifmäßigen Preis eingerechnet ijt und das 
it von Wichtigkeit für den Sall, daß der Betriebsunternehmer nad} dem Inkrafttreten des 
Oefeßes feine Tarife nicht erhöht, gleichwohl aber auch demjenigen, der den Beförderungss 
preis zu entrichten hat, die Abgabe nicht in Rednung ftellt. Sodann gibt die Dorfcrift 
eine Anweifung, wie die Abgabe unter der Dorausfeung zu berechnen ift, daß die Ab» 
gahe in den Tarif cingerechnet ist. Die Berechnung erfolgt danach nach der Formel 

P . 
7 1— oder x ⸗dß -, wobei P den tarifmäßigen Preis, p den Ab- 

" . D 
+ 100 

gübensatz, x den der Steuerpflicht unterliegenden Betrag bedeutet. Bei einen tarlfe 

mäßigen Fahrpreis von 560 Pf. und einem AUbgabefag von 12 v. B. würde mithin 
560 

die Abgabe nach der Formel K — — von einem Belrage von 500 Pf. zu er¬ 

Ir t"t 
100 

beben fein. - 
Zum 8 14. 

Ein Abrechnungsverfahren, wie es hier vorgeschrieben ist, besteht nach § 53 des 
Seihsftempelgefetes fhon jegt für die Entrichtung des personenfahrkartenstempels. 
€s wird Fünftig auch für den Güterverfehr zu gelten haben. Dur; Abf. 2 Saß 2 foll 
den: Bundestate die Möglichkeit offengehalten werden, zu beftinnmen, daß die aus
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einem staatlichen Zetrieb abzuführende Abgabe nicht erst an die Steuerstelle gezahl 
sondern daß über die Abgabe von der Landeshauptkasse mit der Reichskasse unmittel. 
bar abgeredynet wird, wie dies nach $ +1 des Reichsstempelgesetzes für die duch Der. 
waltungen der Staatslotterien eingezogene Lotteri- stempelabgabe schon jetzt in gleicher 
Weife vorgefchrieben tft. 

Sun $ 15. 

Die gefchäftlihen Einrichtungen der den öffentlichen Perjonen» und Güter, 
verfehre dienenden nichtftaatlichen Beförberungsunternehmungen und der Private 
betriebe, die Güter auf eigenen Bahnen oder in eigenen Schiffen befördern, werden gs 
der Regel nad} zuläffig erfcheinen lajfen, über die von ihnen zu entrichtenden Abaaben 
mit der Steuerftelle anf Grund periodifcher Tachmeifungen abzurechnen, wie dies 

nad} $ 14 für Reichs und Staatsbetriebe vorgefehen ift. Bei Sulafiung eines folhen 
Derfahrens wird insbejondere im Seeverfehr auch die Anwendung der Befreiungs 

vorschrift des § 3 Abs. 1 Mr. 3 keinen Schwierigkeiten begegnen können. Für die er¬ 
wähnten Hrivatbetriebe wird als Grundlage für die Abrechnung die Führung von 
Anschreibungen über die Güterbewegung vorzuschreiben sein, wie dies auch im # 18 
Satz: für die nicht zum Abrechnungsverfahren zugelassenen Zetriebe vorgesehen ist. 
Gegenstand besonderer Verwaltungsanordnung wird es im Binnenschiffsverkehre 
sein, vorzuschreiben, in welcher Weise der Steuerstelle des Gries, an dem die Köschung 
der Ladung oder über den die Aufsuhr erfolgt, der Machweis zu führen ist, daß es sich 
um die Derfchiffung von Gütern handelt, hinfichtlich deren die Abaabe im Abrec« 
nungswege entrichtet wird. 

Sum §& 16. 

Für den Fall, daß ein Hersonenbeförderungsunternehmen nicht zum Abrech=¬ 
nungsverfahren ($ 15) zugelaffen ift, fchreibt $ 16 einen Swang zur Ansftellung von 
Sahrfarten und deren Derfteuerung in gleicher Weife vor, wie dies bisher nadı 8$ 53, 56 
des Reichsfiempelgefeßes für den Sahrkartenitempel geregelt war. 

. fu — 
regelt das Erhebungsverfahren im öffentlichen Güterverkehre für den Fall, daß der 
Betriebsunternehmer nicht nach $$ 14, 15 zum Abrechnungsverfahren zugelajjen ijt 
die Erhebung der Abgabe jich alfo an die Ausführung des einzelnen Beförderungsakts 
anzufchließen bat. Die Entrichtung der Abgabe foll auf Grund einer fchriftlichen An- 
meldung der geladenen Waren durch bare Einzahlung der Abgabe bei den Steuer: 
ftellen erfolgen. Als Unterlage für die Anmeldung haben die Srachturfunden oder 
Abfchriften von diefen zu dienen. Hu der Ausftellung folcher Urkunden foll daher nadı 
$ ı2 Abf. ı ein Swang beftehen. Eine Beläftiaung für den Derfehr wird diefer Ur- 
fundenzwang nidıt bedeuten, da die Ausftellung folcher Urkunden fchon jeht die Kegel 
ift und die Beförderung in Meinen Schiffsgefäßen, bei der etıva eine Bezettelung nicht 
tiblich fein sollte, nach & 3 Abs. 1 Tr. 4 von der Abgabe überhaupt befreit ift, Bei Gütern, 
die im Inland auszuhändigen find, ift die Abgabe jpäteftens vor der Aushändigung 
zu entrichten. Sie kann also bei Gütern, die im Inland verfrachtet werden, nach näherer 
Befimmung des Bundestats auch bereits bei der Derladung entrichtet werden, falls 
dies dem Unternehmer bequemer ift. In diefem Kalle wird die Erfüllung der Steuer 
pflicht der Steuerftelle des Uusladeorts nachzumeijen fein. Bei ausgehenden Gütern 
ift die Abgabe fpäteftens vor der Ausfuhr zu entrichten. Um den Dertehrsverhältniffen 

gerecht Zu werden, foll der Bundesrat eine andere Regelung der Vbgabeentrichtung, 
foweit die Wahl der Steuerftelle und der Zeitpunkt der Anmeldung und Abgabezahlung 
in Betracht fommt, geflatten können. 

Sum §* 
vgl. auch 3 lo Abf. 2.
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& 20 

regelt den Austrag von Streitigkeiten im Rechtsweg zwiſchen der Steuerverwaltung 
und dem Beförderungsunternehmer kinsichtlich der Abgabeentrichtung. Die or- 

schriften entsprechen denjenigen des $ dio des Reichsstempelgesetzes mit der sich aus 
Art. 1YIr. 2 des Neichsgejeges vom 22. Mai 1910 (RGBI. 76?) ergebenden Anderung. 
Die Art der Geltendmachung der gegenseitigen Ansprüche zwischen Betriebsunternehmer 

und Abgabeschuldner binsichtlich der Jahlung der Abgabe ergibt sich ans 8 do Abf. 1. 

Sum $ 2ı Abf. 2. 

Als Erhebungsbehörden werden im Schiffsverkehre zweckmäßig die gleichen 
Behörden zu bestimmen sein, denen auch die Erhebung der Schiffahrtsabgabe und der 
Bafengelder obliegt. Someit diefe Behörden Bemeindebehörden find, ift im $ 21 die 
gesetzliche Ermächtigung für die Landesregierung ausgesprochen, auch diesen Behörden 
die Erhebung der Abgabe gegen eine ihren dienstlichen Aufwand deckende Dergütung 
zu übertragen, die der Bundesftaat aus der ihm nach $ 30 zu gemährenden Dermwaltungs» 
joflenveraütung zu beftreiten haben wird. 

Su den $$ 22 bis 28. 

Die Dorfchriften über die Nusübung des Prüfungsperfahrens bei den ftenerpflich- 
tigen Betrieben und über die Reichsanfficht fowie die Strafvorfchriften über das Strafs 
verfahren find im wefentlichen den Dorschriften des Reichsstempelgesetzes nachgebildet. 

Soweit das Zusammentreffen von Hinterziehungen von Hersonengeldern ber 
pPoft (Reichspoftgefetz $$ 27 bis 29) mit einer Ejinterziehung der Abgabe im Perfonen- 
verfehr der Poft möglich ift, greifen die allgemeinen gefeglihen Dorfchriften Platz. 

Sum $ 351 

Zu den vom Bundesrat erlaffenen Anordnungen über die Abgabenberechnung 
wird insbefondere auch die Beftimmung über die Art der Abrundung der Steuerbeträge, 
zu den Anordnungen über die Erhebung der Abgabe aud} die Regelung des Erftattungs- 
verfahrens gehören, Die Dorfchrift des Sat 2, wonad; der Bundesrat geftatten Bann, 
dag von einer Abrechnung über die einzelnen Steuerbeträge abgefehen wird, wird insbe» 
fondere auch eine einfachere Abwidlung des Derfteuerungsgefchäftsim Kleinbahnverfehre 
geftatten. Das Bedürfnis, eine Paufchalierung der Steuer zuzulassen, ergibt sich insbe¬ 
sondere für solche Fälle, in denen ein unter das Gesetz fallender Verkehr zwischen auf 
deutschem Gebiete liegenden Stationen ausländischer Zetriebsverwaltungen statlfindet. 
Auch wird sich ein Hauschalverfahren unter Umständen in den Fällen des &6 empfehlen. 

Gum §5 32 (Ges. $ 39]. 

Sum Abf. 2. Dal. das 5. lo lhier S. 5671 Gesagte. 
Gum Abs. 5, 4. Für die Übergangszeit machen sich nähere Bestimmungen 

über die fteuerlidye Behandlung der SKälle erforderlich, in denen die Beförderung nad} 
den Jnfrafttreten des Gefehes beginnt ober endet, der Beförderungsvertrag aber vor 
diesem Seitpunkt abgeschlossen, also die Fahrkarte vorher gelöst, das Frachtgut vorher 

zur Beförderung aufgegeben worden ist. 
Für den Güterverkehr soll allgemein vorgeschrieben werden, daß auf die Be¬ 

förderung von Gütern, die vor dem Inkrafttreten des Gesetzes aufgegeben worden 

sind, die bisherigen Vorschriften maßgebend sein sollen, da hier nicht zu befürchten ist, 
daß in größerem Umfang nur wegen der Ersparung der Steuern die Aufgabe von 
Gütern in die Seit vor dem Inkrafttreten des Gesetzes gedrängt wird. 

Für den Hersonenverkehr wird man als Regel zwar auch — schon um eine ein¬ 
fache Abrechnung zwischen den Betriebsverwaltungen und der Steuerverwaltung 
zu ermöglichen — gelten lassen können, daß, wenn die Fahrkarte vor dem Inkraft¬ 
treten des Gesetzes gelöst ist, die bisherigen Dorichriften Plaß greifen, auch wenn dic 
Beförderung erft nad} diefem Seitpunkt begonnen hat oder beendet worden it. Es 
wird aber verhindert werden müffen, daß zur Dermeidung der Steuer no vor dem
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Inkrafttreten des Gesetzes Fahrkarten oder Fahrkartenblocks mit einer allzuweit üb... 
die Inkraftsetzung des Gesetzes hinausreichenden Geltungsdauer ausgegeben werden. 
Da die zu berücksichtigenden Derhältnisse sehr verschieden liegen, foll die nähere Xu. 

ordnung dem Bundesrate vorbehalten bleiben. 

Literatur. 

Fleischmann, Grenzen der Rechtswirksamkeit einer Tarifabrede in Strawe#= 
benutzungsverträgen, Gruchots Beitr. 61 689 f. " 

Hierzu: 

a) Kaiserliche VO., betr. die Inkraftsetzung der die Besteuerung 
des Güterverkehrs betreffenden Vorschriften des Gesetzes vom 

8. April 1917. Vom 1. Juli 1917. (RGBl. 589.) 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen usw. 
verordnen auf Grund des § 34 des Gesetzes vom 7. April 1917 über die Vesteuerung des 
Personen- und Güterverkehrs (R#Bl. 329) im Namen des Reichs mit Zustimmung des 
Bundesrats was folgt: 

& 1. Die die Besteuerung des Güterverkehrs betreffenden Vorschriften des Gesepes 
vom 8. April 1917 über die Besteuerung des Personen- und Güterverkehrs (Ro#ll. 329) 
treten, soweit sich nicht aus § 34 dieses Gesetzes für die im § 11 Abs. 5 daselbst bezeich 
neten Beförderungsunternehmungen etwas anderes ergibt, für den öffentlichen Eisen¬ 
bahngüterverkehr mit dem 1. August 1917, im übrigen mit dem 1. Oktober 1917 in Kraft. 

Die Vorschriften des § 15 des bezeichneten Gesetzes über die Zulassung privater 
Beförderungsunternehmungen zum Abrechnungsverfahren nach § 14 des Gesetzes treten 
mit der Verkündung dieser Verordnung in Kraft. 

8§ 2. Als Güterverkehr im Sinne dieser Verordnung oilt nicht der nach den Sähen 
des Gepäcktarifs abgefertigte Gepäckverkehr. 

Urkundlich usw. 

5) Ausführungsbestimmungen des Bundesrats vom 6. Juli 1917. (33Bl. 136., 

¾i 1. 
1. Allgemeines. 

(I) Unter Eisenbahnen im Sinne dieser Bestimmungen sind auch die Kleinbahnen 
und die Straßenbahnen zu verstehen. 

(2) Der Gepäckverkehr gilt nicht als Güterverkehr im Sinne diyjer Befimmungen 

(vgl. jedoh $ 7 Abi. 1). . 
(3) Die Beförderung von Gütern auf Straßenbahnen unterliegt der VBelteucrung 

nicht, foweit ec fich lediglich um die Abfuhr und Zufuhr von Gütern von und zu Bahn- 
höfen oder Schiff3labepläpen oder fonft um einen nidyt dem allgemeinen Bericht eröffneten 

Betrieb handelt und in beiden Fällen die Beförderung nur innerhalb geschlossener Ort¬ 
schaften und nicht planmäßig stattfindet. 

8§ 2. Zum § 3 Abs. 1 Ziffer 2 und zum 3 33 des Gesetzes. 

2. Dienstgut. 6 

Unter die Befreiungen des § 3 Abs. 1 Ziffer 2 und des 3 33 des Gesetzes fallen sowohl 
Betriebs- wie Baudienstgüter der Eisenbabnen. 

33. Zum § 4 Abs. 2 des Gesetzes. 

3. Grenzüberschreitender Verkehr. 

(1) Im grenzüberschreitenden Verkehre deutscher Eisenbahnen auf ausländischem 
Gebiet und ausländischer Eisenbahnen auf Reichsgebiet ist der der Abgabe zugrunde zu 
legende Beförderungspreis wie folgt zu berechnen:
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a) Reichen Strecken deutscher Eisenbahnverwaltungen in das Gebiet eines aus¬ 

ländischen Staates, so sind die Strecken zwischen der Grenze und der Betriebs¬ 

wechselstation zu berücksichtigen. Die Landesregierung kann bestimmen, daß die 
im Ausland liegenden Strecken ganz oder zum Teil unberücksichtigt bleiben. 

b) Reichen Strecken ausländischer Eisenbahnverwaltungen in das deutsche Reichs¬ 

gebict, so kann die Landesregierung bestimmen, daß die Strecken zwischen der 
Grenze und der Betriebswechselstation ganz oder zum Teil unberücksichtigt bleiben: 

To) Durchschneiden Strecken deutscher Eisenbahnverwaltungen das Gebiet eines 
ausländischen Staates, so sind die im Ausland gelegenen Strecken zu berück¬ 
sichtigen. Die Landesregierung kann bestimmen, daß diese Strecken ganz oder 
zum Teil unberücksichtigt bleiben. 

) Durchschneiden Strecken ausländischer Eisenbahnverwaltungen Reichsgebiet, so“ 
lann die Landesregierung bestimmen, daß die im Reichsgebiete gelegenenen 
Strecken ganz oder zum Teil unberücksichtigt bleiben. 

60 Erstreckt sich eine deutsche Kleinbahn oder Straßenbahn ohne Betriebswechsel 
in ausländisches Gebiet, so gilt die Reichsgrenze als Tarifgrenze. Die hiernach 
zum Zwecke der Steuerberechnung aufzustellenden Tarifsätze werden auf Vor¬ 
schlag der Kleinbahn= oder Straßenbahnverwaltung von der Eisenbahn=Aufsichts¬ 
behörde festgesetzt. 

Dle Landesregierungen haben die von ihnen auf Grund der Ermächtigungen in a bis d 
getroffenen Bestimmungen dem Reichskanzler (Reichsschatzamt) mitzuteilen. 

(2) Der Verkehr auf Strecken deutscher Eisenbahnverwaltungen im Ausland ist ab¬ 
gabefrei, soweit er die Grenze nicht überschreitel; der Verkehr auf Strecken ausländischer 
Eisenbahnverwaltungen im Reichsgebiet ist der Abgabe unterworfen, soweit er die Grenze 
nicht überschreitet. 

(3) Privatanschlußfrachten und andere örtliche Gebühren, die im Inland entstehen, 
lind der Abgabe in allen Fällen unterworfen. 

34. Zum 8 4 Abs. 3 des Gesetzes. 
4. Internationaler Verlehr. 

(1) Im Güterverkehre zwischen deutschen und ausländischen Orten sowie im Ver¬ 
kehre vom Ausland zum Ausland durch das Reichsgebiet (internationaler Güterverkehr) 
ist die Abgabe, sobald sie nach § 7 Abs. 2 des Gesetzes in die direkten Tarife eingerechnet 
ih, nach dem Teil des Beförderungspreises zu berechnen, der von den deutschen Bahnen 
auf deutscher Strecke in den Gesamtbeförderungspreis eingerechnet isl. 

(2) Vis zur Einrechnung der Abgabe in die direkten Tarife ist die Abgabe 
a) im Verkehre deulscher Stationen mit dem Ausland nach dem Befsörderungs¬ 

preise zu berechnen, der erhoben werden würde, wenn das Gut von oder nach der 
auf dem Leitungswege liegenden Grenzstation nach den ordentlichen Klassen des 
deutschen Tarifs zu befördern wäre. Wenn die Verkehrsleitung zcitlich mechlelt; 
so ist der kürzeste Leitungsweg maßgebend; 

b) im Verkehre von Ausland zu Ansland nach dem Beförderungspreise zu Berechnen, 
der zu erheben wäre, wenn daa Gut auf dem deutjchen Durchlauf nad ven orbent- 
lichen Klassen des deutschen Tarifs abzufertigen wäre. Ber der Ubgabe unter« 
worfene Anteil des inländischen Betriebsunternehmens am Beförderungspreis 
ist iedoch soweit zu ermäßigen als es nolwendig ist, um die Ablenkung des Gutes, 
insbesondere auf ausländische Strecken, zu vermeiden. 

8.8. Zum § 5 des Gesetzeß. 

5. Beförderungspreis. 

(1) Im Güterverkehre gelten als Beförderungspreis alle tarif= oder vertragsmägigen. 
Gebühren, die bie Eifenbahn al3 Gegenleiftung für die Fortbewegung der Güter auf dem 

Schienenwege von der Verladung bis zur Entladung zu fordern hat. Hierzu gchören
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auch besonders zu berechnende Abferligungsgebühren, feste Frachteuschläge nach 38 41 00 
der Eisenbahn=Verkehrs=Ordnung, Anschlußfrachten sowie Gebühren für die Vewegung 
des Gutes innerhalb der Bahnhofsanlagen. 

(2) Sind Gebühren für Nebenleistungen in abgabepflichtige Gebühren einge 
so ist die Abgabe von der Gesamtgebühr zu berechnen. 

6 é. Zum 8 7 Abf. 2 deß Gesetzes. 

6. Einrechnung in die Tarife und Abrundung. 

(1) Der Zeitpunkt der Einrechnung der Abgabe in die einzelnen Tarife bleibt den 
Eisenbahnverwaltungen überlassen. 

(3) Es wird zugelassen, daß in den Militärtarif und in Tarifsätze, die die Beförderung 
von Personen, Reisegepäck und Gütern gleichzeitig umfassen, die Abgabe nicht eingerechne 
wird. 

(3) Abgabebeträge, die nicht in die Tarifsätze eingerechnet sind, werden bei einem 
Frachtbetrage von nicht mehr als einer Mark auf volle fünf Pfennig, bei höheren Fracht. 
beträgen auf volle zehn Pfennig aufgerundet. 

3 7. Zum § 12 des Gesetzes. 

7. Abgabepflichtige Güter. 

(1) Zu den Gütern, deren Besörderung der Abgabe von 7 v. H. unterliegt, gehören 
außer den unter die Gütertarife der Eisenbahnen und den Militärtarif fallenden auch 
lebende Tiere und Fahrzeuge, die auf Frachtbriefe oder Beförderungsschein abgefertigt 
werden, Expreßgut mit Einschluß des nach den Säten des Expreßguttarifs abgesertigten 
Reisegepäcks und Leichen. 

(2) Der Abgabe von 7 v. H. unterliegen auch die Gebühren für die Beförderung von 
Schutzwagen, für Leerläufe von Privalgüterwagen und Leerläufe von Sonderzügen 
und besonders bestellten Wagen, die der Beförderung von Gütern gedient haben oder dienen 
sollen, sowie die Bahnbewachungsgebühren für Gütersonderzüge. Leerlaufgebühren, die 
bei Abbestellung von Sonderzügen oder besonders bestellten Wagen erhoben werden, 
sind abgabefrei. 

(3) Bei gemischten Sonderzügen ist die Abgabe von 7 v. H. von dem Anteil zu er¬ 
heben, der von dem Gesamtbeförderungspreis auf die Güterbeförderung entfällt. 

8 83. Zu ben 8$ 14, 15 und 31 des Gesetzez. 

8. Abrechnungsverfahren. 

(1) Offentliche Eisenbahnen, die das vom Reichs-Eisenbahnamt aufgestellte Normal¬ 
buchungsverfahren oder ein diesem entsprechendes Buchungsverfahren anwenden, haben 
die Abgabe im Wege des Abrechnungsverfahrens nach § 14 des Gesetzes zu entrichten; 
eine Abrechnung über die einzelnen Abgabebeträge unterbleibt. Das gleiche gilt für sonstige 
Eisenbahnen, soweit nicht von der Landesregierung des Bundesstaats, in dem der Siß der 
Betriebsverwaltung ist, im Einvernehmen mit dem Reichskanzler (Reichsschatdamt) eine 
abweichende Regelung getroffen wird. 6 

\ (2) Die in Ab. 1 bezeichneten Eifenbahnen mit Ausnahme der Kleinbahnen und 

Straßenbahnen haben auf die von ihnen zu entrichtende Abgabe für jeden Kalendermonat 
bis zum 25. be3 folgenden Monats unter Borlegung von Lieferfheinen in doppelter Aus¬ 
fertigung Abſchlagszahlungen in der mutmaßlichen Höhe der aufgelommenen Abgabe zu 
leiſten. 

(3) Sie haben ferner für die deutſchen Güterberlehre monatlich, ſobald die Einnahmen 

abgerechnet ſind, eine Verkehrsnachweisung nach Muster 1 aufzustellen. In die Nachweisung 
sind die abgabepflichtigen Beträge einzustellen, die für die Betriebsrechnung festgestellt 
worden sind. Auf der Nachweisung muß bescheinigt sein, daß die daselbst angegebenen 
abgabepflichtigen Einnahmebeträge mit den für die Betriebsrechnung festgestellten Be¬ 
trägen übereinstimmen. 6 

rechnei,
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(4) Die Nachweisungen sind von den kontrollführenden Eisenbahnverwaltungen der 

für den Sih ihrer Verwaltung zuständigen Steuerstelle in zwei Ausfertigungen einzureichen. 
113 mehrere Verwaltungen eine gemeinsame Kontrolle eingerichtet haben, hat die Ver¬ 

waltung, der diese Kontrolle unmittelbar untersteht, die Nachweisungen zugleich für die 

übrigen Verwaltungen einzureichen, und zwar, soweit die Bücher für jede einzelne Ver¬ 

waltung getrennt geführt werden, derart, daß die der Abgabe unterworfene Einnahme 
jeder einzelnen Verwaltung ersichtlich ist. 

(5) Für bie Wechsel- und Durchgangsverkehre mit dem Ausland hat die abrechnende 

deutsche Verwaltung oder, wenn die Abrechnung von einer ausländischen Verwaltung 
besorgt wird, die mit der Geschäftsführung für die deutschen Eisenbahnen betraute Ver¬ 

waltung alsbald nach Abrechnung der Einnahmen der für sie zuständigen Steuerstelle 
eine Nachweisung über die in den einzelnen Verkehren nach 3 4 berechneten Abgaben nach 

Muster 2 in zwei Ausfertigungen vorzulegen. Auf der Nachweisung muß bescheinigt sein, 
daß die darin verzeichneten Abgabebeträge mit der Verkehrsabrechnung übereinstimmen. 

(6) Ist die Abgabe in die Tarissätze eingerechnet, jo bleibt es den im Abs. 5 genannten 

Verwaltungen überlassen, an Stelle der Nachweisung nach Muster 2 eine solche nach Musler 
3 in zwei Ausfertigungen vorzulegen, in der die gesamten deutschen Frachtbezüge einzu¬ 
tragen sind. In diesem Falle ist auf der Nachweisung zu bescheinigen, daß die in die Nach¬ 

weisung eingetragenen Frachtbezüge mit den laut Verkehrsabrechnung den deutschen 
Eisenbahnen zugeschiedenen Einnahmen übereinstimmen. 

(7) Die in den Abs. 3, 5, 6 bezeichneten Bescheinigungen sind bei Staatsbahnen durch 
den Vorstand der Verkehrskontrolle, bei Privatbahnen durch einen Beamten der Steuer¬ 

verwaltung abzugeben. 
(8) Die Steuerstelle prüft die Nachweisungen (Abs. 3, 5, 6), stellt in beiden Ausferti¬ 

gungen die Abgabe fest und trifft für ihre Erhebung die nötigen Anordnungen. Bleiben 
die Abschlagszahlungen hinter dem festgestellten Betrage zurück, so ist der fehlende Betrag 
nachzuerheben, im umgekehrten Falle der sich ergebende Mehrbetrag bei der nächsten 
Abschlagszahlung anzurechnen. Die eine Ausfertigung der Nachweisungen wird Beleg 
zum Anmeldungsbuche, die andere wird mit Empfangsbekenntnis zurückgegeben. 

(9) Kleinbahnen und Straßenbahnen haben über die im Lause eines Kalendermonats 
vereinnahmten steuerpflichtigen Frachtbeträge bis zum 25. des folgenden Monats eine 
Nachweisung nach dem Vorbild des Musters 1 in doppelter Ausfertigung bei der für sie 
örtlich zuständigen Steuerstelle einzureichen und die Abgabe gleichzeitig einzuzahlen. 

(10) Kleinbahnen und Straßenbahnen, die ihre Betriebsführung einer Verwaltungs¬ 
gesellschaft übertragen haben, kann auf Antrag gestattet werden, daß sie diese Gesellschaft 
als Vertreter bestellen und die Abrechnung und Entrichtung der Abgabe durch diese be¬ 
wirken lassen. Die Verwaltungsgesellschaft hat durch eine schriftliche Erklärung anzuer¬ 
kennen, daß ihr die gleichen Verpflichtungen obliegen, die durch das Gesetz und die zu seiner 
Ausführung erlassenen Vorschriften dem Betriebsunternehmer auferlegt sind. Über den 
Antrag entscheidet die für die Kleinbahn oder Straßenbahn zuständige oberste Landes¬ 

finanzbehörde, und zwar, wenn der Sitz der Bahn, und der Sitz der Verwaltungsgesell¬ 
schaft in verschiedenen Bundesstaaten liegen, im Benehmen mit der für die Verwaltungs¬ 
gesellschaft zuständigen obersten Landesfinanzbehörde. Die Verwallungsgesellschaft hat 

im Falle der Genehmigung mit der für sie zuständigen Steuerstelle abzurechnen und die 
Abgabe bei dieser einzuzahlen. 

#6## . Zum 8 31 des Gesetzes. 

9. Militärgutsendungen. 

Sind die Gebühren für Militärgut= und gemischte Militärtransporte, die gegen 
Stundung auf Frachtbrief oder Militärfahrschein abgefertigt sind, pauschaliert, so kann 
von der obersten Landesfinanzbehörde im Benehmen mit der Landeseisenbahnbehörde 
mit Zustimmung des Reichskanzlers (Reichsschatzamt) auch die Berechnung der Abgabe 
nach einem vereinfachten Verfahren angeordnet werden. 

#ciegsbuch. DD. 5. 25
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§ 10. Zum 38 33 des Gesetzes. 

10. Abgaberückvergütung. 

(1) Die Staatsbahnverwaltung, die die Rückvergütung nach § 33 des Gesetzes bean. 
sprucht, hat der Steuerbehörde monatlich eine Nachweisung aller Sendungen mit Angabe 
der Bezugsorte, der Art des Gutes und des verwendeten Frachturkundenstempels vor¬ 
zulegen. Beim Bezug aus dem Inland müssen aus der Nachweisung die mit der Abgabe 
belafteten Beförderungspreife im einzelnen und indgefamt hervorgehen. Beim Bezug 
aus dem Ausland ist der gezahlte Abgabenbetrag nachzuweisen. Die Rückvergütung um. 

7 : 
107 des nachgewiesenen mit der Abgabe 

belaſteten Geſamtbeförderungsbetrags und den Frachturkundenſtempel. 

(2) Die Rückvergütung hat durch die für die den Antrag stellende Eisenbahnbehörde. 
zuständige Steuerstelle zu erfolgen. 

si. 

faßt die Abgabe von der Güterbeförberung mit 

11. Steuerftellen. 

(1) Die mit der Erhebung unb Verwaltung der Abgabe betrauten Steuerftellen und 
die Oberbehörden, denen fie unterjtehen, werden von den Landesregierungen bestimmt und 
öffentlich bekanntgemacht. 

(2) Ein Verzeichnis der Steuerstellen und Oberbehörden ist unter Angabe ihrer Ge¬ 
schäftsbezirke dem Reichskanzler (Reichsschatzamt) mitzuteilen. Das gleiche hat mit etwaigen 
späteren Veränderungen zu geschehen. 

12. 
12. Einnahmebuch. 

Jede zur Erhebung der Abgabe ermächtigte Steuerstelle hat über die Einnahmen 
ein Einnahmebuch zu führen, dessen Einrichtung die oberste Landesfinanzbehörde bestimmt. 
Das anliegende Muster 4 dient als Vorbild. 

rlos 15. } 
13. Anmeldungsbuch. 

Als Vor- und Gegenbuch zum Einnahmebuch ist von jeder Steuerstelle ein Anmel¬ 
dungsbuch zu führen, für welches das Muster 5 als Vorbild dient. In dieses sind die zur 
Entrichtung der Abgabe vorgeschriebenen Nachweisungen sowie die Abschlagszahlungen 
einzutragen. 

g 14. 
14. Prüfung und Aufbewahrung der Bücher. 

(1) Das Einnahmebuch und dba3 Anmelbungsbuch werden für die Dauer des Rec 
nungajahrs geführt und nad) Yahresfchluß abgefchloffen mit den dazugehörigen Belegen 
an die Oberbehörde zur Prüfung eingereicht. 

(2) Das Einnahmebuch, das Anmeldungsbud) und bie dazu gehörigen Belege find 
nad ihrem Abflug noch 10 Jahre aufzubewahren. 

$ 18. 
15. Behandlung der Anmeldungen. 

Die bei den Steuerftellen eingehenden Kachweifungen zur Entrichtung der Abgabe 
und die Lieferscheine über Abschlagszahlungen sind mit dem Tage des Einganges, der 
Nummer des Anmeldungsbuchs und einem deutlichen Abdruck des gewöhnlichen Amts¬ 

stempels der Steuerstelle zu versehen. Die Nachweisungen und Leferscheine sind nach den 
Nummern diefes Buches zu ordnen und ihm als Belege beizufügen.
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3 16 
' 16. Anderungsbefugnis des Reichskanzlers. 

Der Reichskanzler (Reichsschatzamt) wird ermächtigt, die vorstehenden Bestim¬ 
mungen, soweit sie die Form der Erhebung der Abgaben und die Buchführung betreffen, 

nach Bedürfnis abzuändern oder zu ergänzen. 

Kohlensteuergesetz. Vom 8. April 1917. (&#l. 340.) 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen usw. 
verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesrats und des 
Reichstags, was folgt: 

I. Abschnitt. 

Allgemeine Vorschriften. 

§ 1. Die inländische sowie die aus dem Ausland eingeführte Kohle unterliegt einer 

in die Reichskasse fließenden Abgabe (Kohlensteuer). 
8 2. Im Sinne dieses Gesetzes gelten als Kohle alle Arten nicht aufbereiteter oder 

aufbereiteter Stein= und Braunkohlc, bei Vraunkohle auch die aus ihr hergestellten 
Preßlohlen, bei der Einfuhr aus dem Ausland außerdem Koks sowie die aus Steinkohle 
hergestellten Preßkohlen. 

8 3. Zur Entrichtung der Steuer ist verpflichtet, wer von ihm im Inland gewonnene 
Kohle oder aus von ihm gewonnener Braunkohle hergestellte Preßkohlen auf Grund 

eines Kaufvertrags liefert oder sie sonst abgibt oder sie der Verwendung im eigenen Be¬ 
trieb oder dem eigenen Verbrauche zuführt. 

Zur Entrichtung der Steuer ist ferner verpflichtet, wer von einem anderen im In¬ 

land gewonnene Steinkohle aufbereitet oder wer von einem anderen im Inland gewonnene 
Braunkohle zu Preßkohlen verarbeitet und dann auf Grund eines Kaufvertrags liefert 
oder sie sonst abgibt oder sie der Verwendung im eigenen Betrieb oder dem eigenen Ver¬ 
brauche zuführt. Er erhält bei Versteuerung der bei ihm steuerpflichtig gewordenen Kohle 
die Steuer vergütet, welche für die zur Aufbereitung oder Verarbeitung bezogene Kohle 
entrichtet worden ist. 

Zur Entrichtung der Steuer für aus dem Ausland eingeführte Kohle ist der Emp¬ 
janger verpflichtet. 

84. Die Steuerpflicht für die inländische Kohle tritt ein, sobald die Kohle geliefert, 
jonjt abgegeben oder der Verwendung im eigenen Betrieb uber beim eigenen Berbraude 
zugeführt wird, die Steuer mirb fällig am legten des folgenden Monatd. Der Bundesrat 
kann bestimmen, daß bei zur Verkokung gebrachten Steinkohlen die steuerpflichtige Menge 
allgemein oder in besonderen Fällen nach dem normalen Ausbringen an Koks ermittelt 
wird und die Versteuerung erst erfolgt, wenn der Koks auf Grund eines Kaufvertrags 
geliefert oder sonst abgegeben oder der Verwendung im eigenen Betrieb oder dem eigenen 
Verbrauche zugeführt wird. 

Die Steuerpflicht für aus dem Ausland eingeführte Kohle tritt ein mit der Grenz¬ 
überschreitung. Die Steuer wird fällig, sobald die Sendung zum freien Berkehr abge¬ 
fertigt worden ist. Die steuerpflichtige Kohle haftet ohne Rücksicht auf die Rechte eines 
Dritten für die darauf ruhende Steuer und kann, solange deren Entrichtung nicht erfolgt 
ist, von der Steuerbehörde zurückbehalten oder mit Beschlag belegt werden. 

Im Falle der Hinterziehung gilt die Steuer als in dem Augenblicke fällig geworden, 
in dem die Kohle zur Versteuerung hätte angemeldet werden müssen. 

§5 5. Der Versteuerung unterliegen nicht die zur Aufrechterhaltung des Betriebs 
des Bergwerkes sowie der Aufbereitungsanlagen erforderlichen Kohlen, ferner diejenigen 
Mengen an Braunkohle, welche als Betriebsmittel zur Herstellung der Preßkohlen be¬ 

nötigt werden. 
Der Versteuerung unterliegen serner nicht die auf Grund des Arbeitsverhältnisses 

oder Herkommens den Angestellten und der Belegschaft der Bergwerke sowie deren Berg¬ 
25*
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invaliden und Bergmannswitwen für deren eigenen Bedarf aus der eigenen Förderung 
gewährten Hausbrandkohlen. 

Der Bundesrat ist ermächtigt, Vestimmungen zu treffen, inwieweit Kohle steuerfrei 
belassen ist, die zum Betriebe von Schiffen oder Eisenbahnzügen dient, die den Per. 

Fehr mit dem Ausland vermitteln. Das gleihe gilt für Kohle, melde zu Ölen, Fetten 
Wachs und ähnlichen Erzeugnissen verarbeitet wird. 

$ 6. Die Steuer beträgt zianzig vom Hundert be3 Wertes der gelieferten oder 
fonft abgegebenen oder der Verivendung im eigenen Betrieb oder bem eigenen Verbrauche 
zugeführten oder der eingeführten Sohle. 

Sofern Gemeinden ober Gemeindeverbände nah vom Bundesrat aufzuftelienden 
Grundfäßen Einrichtungen treffen, die den Inhabern von Kleinwohnungen den Bezug 

von Hausbrandkohlen verbilligen, so werden die für biefen Zwed bezogenen Kohlen von 
der Steuer zur Hälfte befreit. 

8 7. Die ftewerpflichtig gewordene Kohle ift nach Menge und Wert nad näherer 
Bestimmung des Bundesrats der Steuerbehörde schriftlich anzumelden. 

§ 8. Als Wert der auf Grund eines Kaufvertrags gelieferten Kohle gilt der Ver¬ 
kaufspreis, ab Grube (§ 3 Abs. 1) oder Verarbeitungsstelle (3 3 Abs. 2) gerechnet. Nach¬ 
vergütungen oder neben dem Verkaufspreis gewährte Vorteile gelten als Teil des Ver. 
kaufspreises. Ist der Verkaufspreis einschließlich Steuer berechnet, fo wird der Versteue¬ 
rung der Verkaufspreis abzüglich der Steuer zugrunde gelegt. 

Erfolgt die Lieferung unmittelbar oder mittelbar an einen Wiederverkäufer, an 
dessen Verkaufserlös der Steuerpflichtige beteiligt ist, so kann die Steuerbehörde den der 
Versteuerung zugrunde zu legenden Verkaufspreis unter Berücksichtigung des bei dem 
Wiederverkauf erzielten Zwischengewinns gemäß § 10 anderweit festsetzen. 

Der Wert der in anderer Weise als durch Verkauf abgegebenen sowie der der Ver¬ 
wendung im eigenen Betrieb oder dem eigenen Verbrauche zugeführten Kohle bestimmt 
sich nach dem für Kohle gleicher Art ab Grube oder ab Verarbeitungsstelle gellenden 
Verkaufspreis. 

§ 9. Als Wert der aus dem Ausland eingeführten Kohle gilt der Erwerbspreis zu¬ 
züglich der bis zum Orte der Grenzeingangsstelle entstandenen Kosten. De# Bmmesrat 
ist ermächtigt, für diese Zuschläge feste Sätze für je eine Tonne Kohlen zu bestimmen oder 
der Besteuerung lediglich den Erwerbspreis zugrunde zu legen. 

Der Bundesrat wird ermächtigt, bezüglich der Einfuhr von Kohle aus Staaten, 
welche selber eine Steuer auf Kohle erheben, Vereinbarungen zu treffen, durch welche eine 
Doppelbesteuerung der Kohle vermieden wird. 

* 10. Steht der angegebene Verkaufspreis im Mißverhältnis zu den sonst ab Grube 
oder ab Verarbeitungsstelle abgeschlossenen Preisen für entsprechende Mengen von Kohle 
gleicher Art oder trägt bie Steuerbehörbe Bedenken, den nach $ 8 Abf. 3 oder $ 9 ange¬ 
meldeten Wert ald richtig anzunehmen, fo fann die Steuerbehörde die Anmeldung bean 
ftanden. 

Führen die Verhandlungen mit dem Steuerpflichtigen nidht zır einer Einigung, fo ift 
die Steuerbehörbe berechtigt, der Versteuerung den Marktpreis zugrunde zu legen ober in 
Ermangelung eines solchen den Wert schätzen zu lassen und danach die Steuer festzusetzen. 

§P 11. Wird der Wert der Kohle von der Steuerbehörde abweichend von der An¬ 
meldung des Steuerpflichtigen festgesetzt, so ist dem Steuerpflichtigen über die Festsetzung 
ein Bescheid zu erteilen. 

Gegen den Bescheid ist die Beschwerde im Verwaltungswege zulässig. Die Beschwerde 
bat feine auffchiebende Wirkung. 

$ 12. Unfprühe auf Zahlung oder Erflattung der Steuer verjähren in einem Jahre 
vom Tage de3 Eintritts der Fälligkeit oder der Entrichtung ab. Der Anfprud auf Nadı- 
zahlung eines hinterzogenen Steuerbetragd verjährt in drei Jahren. 

Die Verjährung wird durd) jede von der zuftänbigen Behörde gegen den Zahlungs- 
pflichtigen zur Geltendmachung des Anspruchs gerichtete Handlung unterbrochen.
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II. Abſchnitt. 

Steueraufſicht. 

§ 13. Wer im Inland Kohle gewinnen, aufbereiten oder Braunkohle zu Preßkohlen 

verarbeiten will, hat dies vor der Eröffnung des Betriebs der Steuerbehörde nach deren 

näherer Bestimmung anzumelden. Ebenso sind alle Anderungen im Besitz oder im Betrieb 

anzumelden, die auf die Festsetzung oder die Entrichtung der Steuer Einfluß haben. 
§s 14. Ein Betriebsinhaber, der den Betrieb nicht selbst leitet, hat der Steuerbehörde 

diejenige Person zu bezeichnen, die als Betriebsleiter in seinem Namen handelt. 

Die im folgenden für den Betriebsinhaber gegebenen Vorschriften gelten, mit Aus¬ 

nahme derienigen über die Kostenpflicht im § 17 Satz 2, auch für den Betriebsleiter. 

*15. Die nach § 3 Abs. 1 und 2 steuerpflichtigen Betriebe unterliegen der Steuer¬ 
aufsicht. Die Beamten der Steuerverwaltung sind befugt, die Anlagen, solange darin 
gearbeitet wird, zu jeder Zeit, andrenfalls während der Tagesstunden zu besuchen. Die 
Befugnis erstreckt sich nur auf die über Tage liegenden Teile der Anlagen, einschließlich 

der Geschäftsräume und Verladungsanlagen. Die Zeitbeschränkung fällt weg, wenn Gefahr 

im Verzug ist. 
§ 16. Der Betriebsinhaber hat den Steuerbeamten jede für die Steueraussicht er¬ 

forderliche Auskunft über den Betrieb und den Absatz zu erteilen. 
§ 17. Ist der Vetriebsinhaber wegen Steuerhinterziehung bestraft worden, jo kann 

der Betrieb besonderen Aussichtsmaßnahmen unterworfen werden. Die Kosten fallen 
dem Betriebsinhaber zur Last. Die Einziehung der Kosten erfolgt nach den Vorschriften 

über das Versahren für die Beitreibung der Zölle und mit deren Borzugsrechten. 
z 18. Der Betriebsinhaber ist verpflichtet, nach Bestimmung der Steuerbehörde 

über die gewonnenen, bezogenen und verarbeiteten sowie über die auf Grund von Kauf¬ 
verträgen gelieferten oder sonst abgegebenen oder der Verwendung im eigenen Betrieb 
oder dem eigenen Verbrauche zugeführten Mengen Kohle fortlaufende Anschreibungen 
nach Sorten und Wert zu führen. 

Den Oberbeamten der Steuerverwaltung sind die auf die Gewinnung, den Bezug, 
die Verarbeitung und den Absatz der Kohle bezüglichen Geschäftsbücher und Geschäfts¬ 
papiere auf Erfordern zur Einsicht vorzulegen. 

§ 19. Für Anlagen, die von einem Bundesstaate betrieben werden, kann der Bundes¬ 
rat in Ansehung der Steueraufsicht Abweichungen zulassen. 

§ 20. Aus dem Ausland darf Kohle nur auf einer Zollstraße und während der Zoll¬ 

stunden eingeführt werden. 

IT. Abschuttt. 
Strafvorschriften. 

g 21. Wer es unternimmt, dem Reiche die in diesem Gesetze vorgesehene Steuer 
vorzuenthalten, macht sich der Hinterziehung schuldig. 

8 22. Der Tatbeftand des § 21 wird insbesondere dann als vorliegend angenommen, 
1. wenn mit der Gewinnung, Aufbereitung oder Verarbeitung von Kohle begonnen 

wird, bevor die Anmeldung des Betriebs (5 13) in der vorgeschriebenen Weise 

erfolgt ist; 
2. wenn die im § 7 vorgeschriebene Anmeldung nicht oder nicht richtig abgegeben 

wird; 
3. wenn die im 3 18 vorgeschriebenen Anschreibungen nicht oder nicht richtig geführt 

werden; 
4. wenn Kohle aus dem Ausland nicht auf einer Zollstraße oder nicht während 

der Zollstunden eingeführt wird. 
Der Hinterziehung wird es gleichgeachtet, wenn jemand Kohle, von der er weiß 

oder den Umständen nach annehmen muß, daß hinsichtlich ihrer eine Hinterziehung der 
Steuer stattgefunden hat, erwirbt und den Erwerb nicht sofort der Steuerbehörde anmeldet.
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Wird festgestellt, daß eine Vorenthaltung der Steuer nicht stattgefunden hat Ober 
nicht beabsichtigt worden ist, so tritt nur eine Ordnungsstrafe nach § 25 ein. 

5 28. Ber eine Hinterziehung begeht, wird mit einer Gelbfttafe in Höhe de3 vier. 
fachen Betrag ber Steuer, minbeften3 aber in Höhe von eintaufend Mark für jeden ein- 
zelnen Fall beftraft. Außerdem ift die Steuer von dem Steuerpjlichtigen nachzuzahlen. 

Kann der Betrag der Steuer nicht feſtgeſtellt werden, ſo tritt eine Geldſtrafe bis zu 
einhunderttausend Mark ein. 

§ 24. Im Falle der Wiederholung der Hinterziehung nach vorausgegangener Be¬ 
strafung werden die im $ 23 vorgefehenen Strafen verdoppelt. 

Jeder fernere Rückfall wird mit Gefängnis bis zu zwei Jahren und zugleich mit 
Geldftrafe nicht unter dem Bierfahen ber im $ 23 borgejehenen Strafen beftraft; dor, 
kann nach richterlichem Ermessen mit Berücksichtigung aller Umstände und der vorange. 
gangenen Fälle an Stelle der Gefängnisstrase auf Haft oder auf Geldstrafe nicht unter 
dem Vierfachen ber im $ 23 vorgefehenen Strafen erkannt werden. 

Die Rückfallstrafe tritt ein, auch wenn die frühere Strafe nur teilweise verbüßt 
oder ganz oder teilweise erlassen worden ist; sie bleibt ausgeschlossen wenn seit der Ver¬ 
büßung oder dem Erlasse der früheren Strafe bis zur Begehung der neuen Straftat drei 
Jahre verflossen sind. 

§ 25. Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften dieses Gesetzes und die dazu er. 
lassenen und öffentlich oder den Beteiligten besonders bekanntgemachten Verwaltungs¬ 
bestimmungen werden, sofern sie nicht nach den zz 23 und 24 mit einer besonderen Strafe 
bedroht sind, mit einer Ordnungsstrafe von einer Mark bis zu dreihundert Mark bestaaft. 

§ 26. Der Inhaber des unter Steueraufsicht stehenden Betriebs (s 15) und der 
Empfänger haften für die von ihren Verwaltern, Geschäftsfüährern, Gchilsen und sonstigen 
in ihrem Dienste oder Lohne stehenden Personen sowie von ihren Familien- oder Haus¬ 
haltungsmitgliedern verwirkten Geldstrafen und Kosten des Strafverfahrens im Falle 
des Unvermögens der eigentlich Schuldigen, wenn nachgewiesen wird, 

1. daß die Zuwiderhandlung mit ihrem Wissen verübt ist, oder 

2. daß sie bei Auswahl und Anstellung der Verwalter, Geschäftsführer, Gehilfen 
und sonstigen in ihrem Dienste oder Lohne stehenden Personen odek bei Beauf. 
sichtigung dieser sowie der bezeichneten Hausgenossen nicht mit der Sorgfalt eines 
ordenllichen Geschäftsmanns vorgegangen sind. 

Läßt sich die Geldstrafe von dem Schuldigen nicht beitreiben, so kann die Steuer¬ 
behörde davon absehen, den für die Geldstrase Haftenden in Anspruch zu nehmen und bie 
an Stelle der Geldstrafe tretende Freiheitsstrafe an dem Schuldigen vollstrecken lassen. 

§ 27. Bei Umwandlung der nicht beizutreibenden Geldstrafen in Freiheitsstrafen 
darf bie Freiheitäftrafe bei einer Hinterziehung im ersten Falle sechs Monate, im erſten 
Rückfall ein Jahr und im ferneren Rückfall zwei Jahre, bei einer Ordnungswidrigkeit 
drei Monate nicht übersteigen. Im Falle des § 23 Abs. 2 bleibt bei der Umwandlung ein 
Fünftel der Geldstrafe außer Betracht. 

5 28. Die Steuerbehörde kann die Beobachtung der auf Grund dieses Gesetzes 
getroffenen Anordnungen durch Androhung und Einziehung von Geldstrafen bis zu fünf. 
hundert Mark im einzelnen Falle erzwingen. Die Vorschrift des § 17 letzter Say findet 
entsprechende Anwendung. 

8 29. Die Strafverfolgung von Hinterziehungen verjährt in drei Jahren, von Ord¬ 
nungswidrigkeiten in einem Jahre. 

§ 80. In Ansehung des Verwaltungsstrafverfahrens, der Strafmilderung und des 
Erlasses der Strafe im Gnadenwege sowie in Ansehung der Strafvollstreckung kommen 
die Vorschriften zur Anwendung, nach denen sich das Verfahren wegen Zuwiderhandlung 
gegen die Zollgesetze bestimmt. 

Die Geldstrafen fallen dem Staate zu, von dessen Behörden die Strafentscheidung 
erlassen ist. Im Falle des § 23 Abs. 2 ist von dem Betrage ber Geldstrafe der fünfte Teil 
an Stelle des nicht festgestellten Steuerbetrags an die Rcichskasse abzuführen.
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g 31. Ein im Strafverfahren eingegangener Gelbbetrag ist im Verhältnis zur Reichs¬ 
kasse zunächst auf die Steuer zu verrechnen. 

IV. Abschnitt. 

Sonstige Vorschriften. 

g 32. Der Bundesrat erläßt besondere Bestimmungen für die außerhalb der Zoll¬ 

grenze liegenden Teile des Reichsgebiets, soweit dort die Vorschriften dieses Gesetzes 
nicht anwendbar sind; auch kann er auf Antrag der Landesregierung an Stelle der in 

diesem Gesetze vorgesehenen Steuer bie Zahlung einer Abfindung an die Reichstaffe zu¬ 

en. 
anB g 88. Kohle, die aus den dem Zollgebiet angeschlossenen Staaten und Gebiets¬ 

teilen eingeht, ist spätestens beim Eintritt in das Inland zu versteuern. 

§ 34. Der Reichskanzler kann unter Zustimmung des Bundesrats wegen Herbei¬ 
führung einer den Vorschriften dieses Gesetzes entsprechenden Besteuerung in den dem 
Jollgebiet angeschlossenen Staaten und Gebietsteilen, wegen Überweisung der Steuer 

für die im gegenseitigen Verkehr übergehenden steuerpflichtigen Breunstoffe oder wegen 
Hegründung einer Steuergemeinschaft mit den fremden Regierungen Vereinbarungen 

treffen. 
A 8 35. Die Erhe ung und Verwaltung der Kohlensteuer erfolgt durch die Landes¬ 

behörden. Die erwachsenden Kosten werden den Bundesstaaten nach den vom Bundes¬ 

rate zu erlassenden Bestimmungen vergütet. 

Die Reichsbevollmächtigten für Zölle und Steuern und die ihnen unterstellten 
Aufsichtsbeamten haben in bezug auf die Ausführung des Gesetzes dieselben Rechte und 
Rflichten wie bezüglich der Erhebung und Verwaltung der Zölle. 

In denjenigen Staaten, in denen die bezeichneten Geschäfte anderen Behörden 
als den Zollbehörden übertragen sind, werden Umfang und Art der Tätigkeit der Reichs¬ 
aufsichtsbeamten vom Reichskanzler im Einvernehmen mit der beteiligten Landesregierung 
geregelt. 

V. Abschnitt. 

Übergangs= und Schlußvorschriften. 

5 36. Von den bestehenden steuerpflichtigen Betrieben sind die nach diesem Gesetz 
ersorderlichen Anmeldungen zur Vermeidung der im $ 25 angebrohten Ordnungsstrafen 
zu einem vom Bundesrate zu bestimmenden Zeitpunkt zu erstatten. 

§ 37. Soweit beim Inkrafttreten dieses Gesetzes Verträge Über Lieferung von Kohle 
oder aus Kohle hergestellten festen Brennstoffen bestehen, ist der Lieferer berechtigt, dem 
Abnehmer die auf die zu liefernde Menge entfallende Kohlenfteuer in Rechnung zu ftellen. 

Soweit beim Inkrafttreten dieses Gesetzes Verträge Über Ausbeutung von Feldern 
oder Feldesteilen durch Dritte bestehen, bei denen die als Entgelt zu zahlende Abgabe 
auf die Tonne Förderung sich ganz oder zum Teil nach der Höhe der jeweiligen Verkaufs¬ 
oder Verrechnungspreise bestimmt, scheidet für die Berechnung der Höhe der Tonnen¬ 
abgabe derjenige Teil der jeweiligen Berlaufd- oder Verrechnungspreife aus, der Durch die 
Kohlensteuer bedingt ist. 

Soweit beim Inkrafttreten dieses Gesetzes Verträge über Lieferung von elektrischer 
Arbeit, Gas, Wasser, Heizung oder Dampfkraft oder Preisvereinbarungen über derartige 
Leistungen bestehen, ist der Lieferer berechtigt, einen Zuschlag zum Preise zu verlangen, 
welcher der ihm durch die Kohlensteuer verursachten Erhöhung der Herstellungs-, Be¬ 
triebs- oder Bezugskosten entspricht. Das gleiche gilt bezüglich der Verträge über Per¬ 

sonen- und Güterbeförderung im See- oder Binnenschiffahrtsverkehre. Der Bundesrat 
ist ermächtigt, die Entscheidung entstehender Streitigkeiten Schiedbsgerichten zuzuweisen. 

§ 38. Das Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. August 1917 in Kraft und hat Gültig¬ 
keit bi3 31. Juli 1920. 

Urkundlich usw.
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Begründung. 

I. Im allgemeinen. 

Während der Kriegszeit ist in der Tages= und in der Fachpresse, in Einzelschriften 

und in Vorträgen, vielfach auch durch der Reichsleitung unmittelbar zugegangene An. 
regungen immer wieder auf die Nohle als eine der ergiebigsten und am leichtesten er. 
faßbaren Steuerquellen hingewiesen worden. Auch der Bergbau rechnet seit längerer 
Geit mit einer solchen Steuer; so hat das Rbeinisch=Westfälische Kohlenspndikat bereits 
im Jahre 1915 die Kohlenfteuerflaufel in feine Derfaufsbedingungen aufgenommen, 

Die Reichsleitung hat die Erfassung dieses wichtigsten Hroduktionsmittels ſo 
lange zurückgestellt, als die Finanzlage dies irgend gestattete. Nunmehr zwingt der 
Bedarf zur Erschließung auch dieser Steuerquelle. 

Der deutsche Steinkohlenbergbau umfaßt 350, ber Braunfohlenbergbau 465 Ye. 
triebe. Die Sahl der Betriebsinhaber ist auf etwa 500, der derzeitige Wert der deutschen 
Kohlenförderung anf 2200 bis 2500 Millionen Mark zu schätzen. Die Kohlenftener 
bietet demnach die Möglichkeit, dem Reiche den erforderlichen Betrag von etwa 500 
Millionen Mark aus einer einzigen, einfach zu veranlagenden und bei nur etwa soo 
Oflichtigen zu erhebenden Stener zuzuführen. Diesem vorteil ist während der Kriegs. 
zeit ein erhebliches Gewicht beizumessen nicht nur mit Rücksicht auf die Leistungsfahigkeit 
der Reichs= und Staatsbehörden, sondern auch mit Rücksicht auf die Bevölkerung. 
Denn die Arbeitskräfte aller Berufsstände sind bereits so angespannt, daß auch die 
Steuerpolitik dieser Tatsache Rechnung tragen muß. 

Bei der Hrüfung der wirtschaftlichen Sulässigkeit einer Kohlensteuer in der vor¬ 
gesehenen Höhe von 20 v. H. ihres Wertes ab Grube mußten die für die Zeit nad} dem 
Kriege zu beobachtenden Rüdjichten, vor allem die auf die Wettbewerbsfähigkeit unferer 
Ausfuhrinduftrien, zurüdgeftellt werden. Denn die Srage, in welhem Umfang für 
diese Industrien und auch für die Needereien eine Derteuerung der Kohle erträglich 
fein wird, läßt fich erft beantworten, wenn die Bedingungen überjehbar jind, unter 
denen nah dem Kriege einerfeits die Auslandsmärkte den deutschen Erzeugnissen 
offenftehen, andererfeits die Induftrien des Auslandes felbft arbeiten wärden. Diese 
Frage ift demnad; erft nach dem Kriege als ein wichtiger Teil der Teuregelung unserer 
Wirtschaft zu prüfen. 

Die Erhebung einer Kohklenfteuer während des Krieges wird vielleicht dem Ein: 
wand begegnen, daß die Kohlenpreije jeit Hriegsausbruch nicht unerheblich gestiegen 
find. Uber jede während des Krieges eingeführte Stener muß einer geminderten Trag- 
fähigkeit aufgebürdet werden. Eier werden dle Bedenken durch die Tatfache wefentlid; 
abgeschwächt, daß Deutschland zur Seit die weitaus billigften Nohlenpreise. der Welt 

bat, Aus den in den Anlagen gegebenen berfichten geht hervor, daß die Richipreife 
des Rheinisch=Westfälischen Aohlenspndikats seit 1915/14 um durchschnittlich etwa 
4,50 M. gestiegen sind, während sich die Inlandspreise Englands durchschnittlich ver¬ 
doppelten. Dieser Steigerung entsprachen die von den NUeutralen zu zahlenden Hreise. 
So berichtet The North East Coast Commercial Compendium vom Tiopember 1916 
über die für Dezember 1916 getätigten Abfchlüffe der norwegifchen und der dänijchen 
Staatsbahnen, daß erftere für 180001 D. C. B, Steam Coal 29 sh 9 d fob, lehtere für 
6000 t der gleihen Sorte 30 sh fob zahlten. 

Die enorme HBöhe der in Frankreich und in Italien herrfchenden Preife if be- 
fannt. Bemerkenswert it die außerordentliche, feit Ende 1915 einjegende Steigerung 
der nordamerikanischen Hreise, welche z. B. gute Hennsploaniakohle frei ew Vorker 
Hafen von 2,80 $ Anfang 1915 auf 3,50 F im Dezember 1915 und auf 6,25 bis 7 
im Dezember 1916 hinauffchnellen lieg. 

Der vergleichsweife niedrige deutfche Preisfiand ift unter anderem der Tatfache 
zuzufchreiben, daß eine Erhöhung der Inlandspreife nur Enapp im Ausmaß der Steige: 
rung der Betriebsfoften des Bergbaues zugelaffen wurde.
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Den Mleinverbrauch, auf den etwa lo v. H. des gesamten Kohlenverbrauchs 

enkfallen, wird selbst eine so hohe Mohlenstener, wie sie die Dorlage bringt, nicht drücken¬ 

der belasten als in ihren mittelbaren Wirkungen irgendeine andere Steuer gleichen 
Ertrags. Vor allem ist bei der Berechnung der Belastung zu berücksichtigen, daß in 
dem von dem Kleinverbraucher zu zahlenden Hreise der auf Fracht= und Abrollungs¬ 
zuschläge entfallende Anteil durchschnittlich den des reinen, ab Grube zu zahlenden 
Kohlenpreifes überfteigt, die durch die Steuer bewirkte Belaftung alfo prozentual 

erheblich abgefhwächt wird. Als Beifpiel mögen die Berliner Kleinhandelspreife 
für Anfang Sebruar 1917 dienen: Der Derband der Berliner Kohlen-Broßbändler 
setzte als Richtpreis für Ilse=Zriketts frei Baus 18 M. je looo Stück fest, während sich 
der Hreis ab Werk für den 20 bts 22 coo Stück enthaltenden Waggon auf 155 M.. stellte. 
Der der Verstenerung zugrunde zu legende Wert bettug demnach nur 40 bis 45 v. B. 

des Kleinhandelspreifes; die Belaftung der Kohle durch eine 20 v. H. betragende Steuer 
würde fich im vorliegenden Falle für den Mleinhandelspreis auf etwa sv. H. abschwächen. 

Uach der für das Jahr 1907 von dem Kaiferlihen Statiftifhen Amte verans- 

fafteten „Erhebung von Wirtfhaftstehnungen minderbemittelter Samilien im Deutfchen 
Reiche" entfielen von der Gefamtausgabe auf Heizung und Beleuchtung bei Samilien 
mit einer Ausgabe von unter 2000 M. etwa 5 v. 5. 

Lach der von dem „Kriegsausfhuß für Konfumenteninterefjen“ zu Berlin für 
den April 1916 veranftalteten Erhebung entfielen auf den Kopf der Derbraucher für 
geuerung (Holz, Kohlen) und Beleuchtung 3,6 v. H. der Gesamtansgabe (gegenüber 
4% v. B. für Dergnügen, Sport und Geschenke). 

Die Erhöhung des Ausgabenanteils für HBeizung usw. um etwa o,5 v. B. des 
Gesamtausgabenbetrags kann bei der derzeiligen Finanzlage des Zeichs wohl schwer¬ 
lich als eine übermäßige Belastung bezeichnet werden. 

Die Steuer muß zum Ausgleich des Fehlbetrags etwa 500 Millionen Mark 
erbringen. Es betrugen die deutfche Kohlengewinnung und ihr gefchähter Wert 

1913 . 
Steinlohle . . . . 190 109 440 t 2 135 978 000M. 
Braunfohle. ... . 872335 084t 191 920 000 „ 

191% 

Steinfohle . . . . 161 535 000 t 1 776 885 000 M. 

Braunfohle. . . . 83947 000 t 193 078 200 „ 

1915 
Steinfohle . . . . 146 212 000 t 1 292 222 000 Ml, 
Braunfohle. . . . 88370 000 t 220 925 000 „. 

Der durch die Derarbeitung von Braunlohle zu Preßlohlen erzielte Mehrwert 
betrug 

1915.. .... .... etwa 51 153 000 M. 
1914.. ...... „ 50000 000 „ 
1915 „ 58000000 „. 

Don den vorftehenden Werten fommen für die Befteuerung noch die zur Aufe 
techterhaltung des Betriebs der Bergmwerke und der Aufbereitungsanlagen erforderlichen 
Kohlen fowie diejenigen Mengen an Brannfohle in Abzug, melde zur Berftellung 
von Preßlohlen benötigt werben. Der erforderliche Ertrag von annähernd 500 Mil» 
lionen M. wird daher bei Bemeffung des Steuerfahes auf 20 v. H. des Wertes nur 

fnapp erreicht, felbft wenn man für das Jahr 1917 und die folgenden Jahre mit einer 
gefteigerten Sörberung und höheren Preifen redhnet. Die Einfuhr ift bei der Ertrags« 
berechnung unberüdfichtigt geblieben, weil fie unter den derzeitigen Derhältniffen 

für das finanzielle Ergebnis nicht von Belang fein wird. 
Als Sorm der Befteuerung ift fomohl eine je Tonne geförderte Kohle zu ents
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richtende feste Abgabe, also eine reine Gewichtssteuer, als auch eine nach dem Werte 
der Bergwerkserzeugnisse auferlegte Abgabe denkbar. Die letztere Form findet sich 
bereits in der früheren preußischen, aus dem landrechtlichen Bergwerkszehnten ent. 
standenen Bergwerksabgabe, welche zuletzt 2 v. &. vom Werte der abgejehten Berg¬ 
werksprodukte, zur Seit ihres Absatzes berechnet, betrug. ” 

Die Iegtbin in der Öffentlichkeit gegebenen Anregungen gehen vielfach auf den 
Dorschlag der reinen Gewichtssteuer, der „Förderabgabe“, hinaus. Diese Form er¬ 
scheint aber nur gangbar, fo lange die Abgabe sich auf ganz geringe Sätze beschränkt. 
Denn wie die in den Anlagen beigefügten statistischen Machweisungen zeigen, beftehr 
zwischen der Förderung der verschiedenen Reviere eine außerordentliche Wertverfchieden. 
heit. So lagen im Jahre 10 13 bei der Steinkohle die Durchschnittswerte für die Conne 
Jahresgewinnung zwischen o,08 M. (Oberschlesisches Revier) und 13,4: M. (Thüringi= 
scher Steinkohlenbezirk), bei der Braunkohle zwischen 1,55 M. (Oberpfälzer Braun- 
fohlenbezirf) und 6,65 M. (Wefterwälder Bezirk), während die auch zu den Braun¬ 
kohl n gerechnete hochwertige Oberbaverische Hechkohle sogar einen Durchschnitts¬ 
preis von 13,10 M. aufwies. Auch die Hreise der innerhalb desselben Reviers geförderten 
Kohlensorten zeigen ganz außerordentliche erschiedenheiten. Würde man, unter 
Freilassung des Selbstverbrauchs, nach Maßgabe der Förderziffern des Jahres 1915 
den Betrag von rund 600 Millionen M. durch eine Förderabgabe aufbringen wollen, 
fo würde bei Zugrundelegung des vielfach vorgefhlagenen Belaftungsverhältniffes 
von Steinkohle zu Braunfohle von etwa 3: ı die Körderabgabe für erftere auf 2,50 I., 
für leßtere auf 0,85 M. zu bemeffen fein. Dies würde einer Wertbelaftung entfprecen: 

für das Oberfchlefifhe Steinfohlenrevier von durkfehnittlih . . 27,5 0. 5, 
„ „ Thüringer Steinfohlenrevier von durchfehnittlih . . . . 18,5 „ 
„  „ ©berpfälzer Braunfohlentevier von durdfcnitilih.. . . 63,0 „ 
„ „ Westerwälder Braunkohlenrevier von durchschnittlich 13,0 „ 

Eine derartige Besteuerung würde gegenüber den Bergbaubetrieben der steuer¬ 
lichen Gerechtigkeit entbehren. Sie würde ferner durch Derschlebung des derzeitigen 
Wertverkältnisses der verschiedenen Kohlensorten schwere Eingriffe in 3 geſamte 
Wirtſchaftsleben vollziehen. So ſind die großen, vor allem während des Nrieges ent¬ 
standenen elektrochemischen und elektrometallurgischen Industrien auf der derzeitigen 
Dreislage minderwertiger Brennstoffe aufgebant. Die moderne Elektrizitätsversorgung 
ist in den letzten Jahren in immer steigendem Maße eine Vergleichsrechnung geworden 
zwischen den Kosten der Lieferung der aus minderwertigen Brennstoffen an ihrem 
Fundort gewonnenen Energie durch den Draht und dem im Rohzustand erfolgenden 
CTransport hochwertiger Nohle zum Verbrauchsort. Allen diesen Berechnungen würde 
der Boben entzogen werben. “ 

Die weitere Ausnutzung minderwertiger Brennstoffe, bisher ein Siel angestrengten 
wirtschaftlichen und technischen Strebens, würde gehemmt. Denn die Verwendung 

solcher Brennstoffe ist stets mit erhöhten Anlagekosten und mit betrieblichen Erschwe¬ 
rungen verknüpft, bietet also nur dann einen Reiz, wenn wesentliche ökonomische Dor¬ 
teile erreicht werden. Bei der für sie hiernach erzielbaren Hreisstellung bewegt sich ihr 
Abbau bereits jetzt meist an der Grenze der Wirtschaftlichkeit. Jede Besteuerung, welche 
sie, auf den Marktwert bezogen, prozentual höher als vollwertige Brennstoffe belastet, 
wirkt in diesem Umfang als Erhöhung der Selbstkosten und verschiebt sehr schnell die 
Grenze der Abbaufähigkeit nach oben. Die Förderabgabe würde demnach die Wett¬ 
bewerbsfähigkeit der minderwertigen Braunkohle einschränken und bei der Steinkohle 
einen starken Anreiz auf die Oualitätsverbesserung der Förderung ansüben, welcher 
den Bestrebungen nach möglichst sparsamer Ausnutzung der beimischen Bodenschätze 

entgegenwirken würde. 

Die verbündeten Negierungen haben sich aus diesen Gründen entschlossen, eine 

Besteuerung nach dem Werte in Vorschlag zu bringen.
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Für die Ermittlung dieses Wertes konnten nur wirtschaftliche, nicht technische 
Merfmale in Stage fommen. Denn fein Koblenvorfommen hat einen Wert an sich; 
weit mehr no als duch den Gehall an Wärmeeinheiten, an flüchtigen Subftanzen 

und ähnliche der Kohle innewohnende Eigenfhaften beftimmt fich der Wert eines 

Dorfommens ducd; feine Srachtlage gegenüber anderen Revieren, Einen Maßstab für 

den duch die Steuer zu erfafjenden wirtfchaftlien Wert der Kohle bietet daher in 
erfter £inie der Derfaufspreis oder der Dergleih mit den Derlaufspreifen von Hohle 

gleiher Art und Belegenhelt. Die Dorlage geht damit im wefentlichen auf die Grund¬ 
fäge der alten preußischen Bergwerksabgabe zurück. 

Steuertechnisch wird sich die Anwendung dieses Maßstabes einfach gestalten bei 

der verfauften Kohle. Dies sind bei der Steinkohle etwa 70 v. B., bei der Braunkohle 
infolge der Einbeziehung der Hreßkohle mindestens 90 v. 5. der steuerpflichtigen 
Mengen. Von der nicht verkauften Uohle entfällt der Hauptteil auf den Bedarf der 
Hofereien und anderer Zebenbetriebe, alfo auf Bezüge, deren Wert fich zumeist aus 
den von ber betreffenden Grube getätigten Derläufen von Kohle gleicher Art ohne 

weiteres ergeben wird. Sm übrigen ift beabfichtigt, zu ber Deranlagung der Steuer 
in möglidyft weitem Umfang die £anbesbergbehörden heranzuziehen, weldye eine genaue 
Kenntnis fomohl der Derhältniffe des Hohlenmarftes als auch der fleuerpflichtigen 

Betriebe befihen. 

II. Im besonderen. 

Zu gz i bis 3. 

Die Steuer will die Kohle in demjenigen Zuſtand erfaſſen, in dem fie als Der¬ 

brauchsgut auf den Markt kommt. . 
Deshalb foll bei der Steinkohle, fofern dem Derbraudy eine Aufbereitung voraufs 

geht, die aufbereitete Kohle befteuert werden. Unaufbereitete Steinfohle wird nur 
befleuert, wenn fie bereits in diefem Zuftand geliefert wird, fei es als Derbrauchsaut, 
fei es, daß fie dem Betriebe eines anderen zur Aufbereitung zugeführt wird. Jm 
lettteren Salle ift die Befleuerung der unaufbereiteten Steinfohle nur eine vorläufige, 
da die aufbereitete Kohle unter Dergütung der für die unaufbereitete Kohle entrichteten 
Steuer der endgültigen Derfteuerung unterliegt. Man fann aber nicht jo weit gehen, 
die zur Erzeugung von Preßlohlen und von Kofs verwendeten Steintohlen erft in 
diesen Endprodukten zu befteuern, da die Hreßkohle wegen der Beimtfhung von 7 
bis 8 v. 8. Bindemitteln nicht mehr als reine Steinkohle angesprochen werben fann, 
während der Kofs nur eines der mehreren bei der Derfofung gewonnenen Erzeugnisse 
(Koßs, Bas, Ummoniaf, Teer) bildet. Die aus dem Ausland eingeführten Hreßkohlen 
und Kofs müffen der Beftenerung deshalb unterworfen werben, weil die zu ihrer Her» 
ftellung verwendete Kohle der Möglichkeit einer Beftenerung entzogen ift. 

Die Braunfohle fommt vorwiegend als Hreßkohle (Brikett oder Naßpreßstein) 
auf den Markt. Diefe Derarbeitung gibt der Braunkohle faft den doppelten Markt» 
wert, wie ihn die zur Herftellung der Preßfohle erforderlichen Mengen ARohfohle be: 

figen. Beide Arten der Preßfohle werden ohne fremde Zufähe, lediglich durch Preis 
fung, hergestellt. Es entspricht daher der ftenerlihen Gerechtigkeit, diefe Derarbeitung 
ebenfo zu behandeln wie bei der Steinfohle die Aufbereitumg. Diefe Bleichftellung 

ist auch deshalb geboten, weil die Braunkohle auf den großen Märften nur in der Sorm 
der Preßfohle im Wettbewerbe mit der Steinkohle fteht, die Beftenerung lediglich der 
Rohbraunfohle demnach; eine empfindliche Derfchiebung der beftehenden Wettbewerbs» 

verhältniffe zur Solge haben würde. Dorausfichtlich würde der Dorteil der Bevor 
zugung im wesentlichen den Fabrikanten von Braunfohlenbrifetts durch erhöhte Ders 

kaufspreise zuflieten. - 
Der Einfluß, den die Sreilajfung der Preßfohle auf die Ertragsfählgfeit der 

Steuer ausüben würde, ergibt fich aus den im allgemeinen Eeil der Begründung ge 

gebenen Ziffern.
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Die Erfaſſung weiterer Braunkohlenprodukte, vor allem des Grndekos, ver. 
bietet sich aus den gleichen Gründen wie die Erfassung des aus Steinkohle gewonnenen 
Koffes. 

Die Derwendung von Kohle im eigenen Betrieb oder die Suführung zum eigenen 
Derbrand; ift der Lieferung oder Abgabe an Dritte fteuerlich gleichgeftellt. Yon der 
Befteuerung wird die Hohle in dem Zuftand erfaßt, in dem fie im eigenen Betriebe 
verbraucht wird. Demgemäß wird 3. 8. Braunfohle, welche von dem Erzeuger zu 
Preßfohle verarbeitet und dann im eigenen Betriebe verbraucht wird, als Preßlohle 
ſteuerpflichtig. Jedes andere Derfahren würde zu einer unbilligen Bevorzugung 
der gemischten Betriebe, vor allem der Hüttenzechen, führen. Doch kommt die weiter. 
bearbeltung der Rohkohle nur insoweit steuerlich in Betracht, als marktfähige Erzeug¬ 
nisse im Sinne des § 2 hergestellt und der Derwendung im eigenen Betriebe zugeführt 
werden. Die Behandlung von Rokkohle lediglich im Suge eines Derarbeitungs, 
verfahrens, fo 3. B. die bei der Ölgewinnung aus bituminösen Braunkohlen zum Swecke 
der Dergafung vorgenommene Prefjung der NRohfohle, wird nicht als Aufbereitung 
oder Derarbeitung im Sinne diefes Gefebes angefehen. 

Su 5 . 
Die Steuerpflicht der inländifchen Kohle tritt ein, fobald fie von der Gewinnungs=, 

Aufbereitungs- oder Verarbeitungsstelle in den Derkehr gebracht wird, sei es zur Ab¬ 
gabe an Dritte oder zur Derwendung im eigenen Betrieb oder zum eigenen Verbrauche. 
Als Fälligkeitstermin ist der 15. des auf die Lieferung usw. folgenden Monats vor¬ 

geſehen; bis zu diesem Tage ist die Steuer für die im vorigen Monat stenerpflichtig 
gewordenen Uohlenmengen zu entrichten. Die ausländische Kohle muß ebenfalls 
beim Eintritt in den Derkehr des Inlands, d. k. bei der Grenzüberschreitung, steuer¬ 
Ppflichtig werden. Die Fälligkeit ist hier an die Schlußabfertigung geknüpft, die bei der 
Grenzäzollstelle stattfinden kann, wenn die Kohle dort in den freien Verkehr gesetzt wird, 
oder bei einer Sollstelle im Innern, wenn die Hohle dieser mit Zegleitzettel oder Be¬ 
gleitschein überwiesen ist. Die zur unmittelbaren Durchfuhr beftimmte Kohle unter 
liegt der Abgabe nicht. 

Su #5. 

Zu Abl. 1. 

Der Abs. 1 spricht die Zefreiung der zur Gewinnung und Herstellung der nach 
diesem Gesetz steuerpflichtigen Erzeugnisse aus. Diese Erzeugnisse sind nach § 2 alle 
Arten nicht aufbereiteter oder aufbereiteter Stein=- und Braunkohle, bei Braunkohle 
auch die aus ihr hergestellten Hreßkohlen. Zefreit sind demnach die zur Aufrechterhaltung 
des Betriebs des Bergwerks sowie der Aufbereitungsanlagen erforderlichen Nohlen, 
ferner diejenigen Mengen an Braunfohle, welche zur HDerstellung der Hreßkohlen 

(Briketts oder Tlaßpreßfteine) benötigt werden. - 
Diefe Befreiung folgt aus dem Syftem der Steuer, da andrenfalls außer dem 

Produßt felbft eines der wefentlichften zur Erzeugung der flenerpflichtigen Werte er¬ 
forderlichen Hroduktionsmittel besteuert werden würde. Abgesehen biervon sprechen 
für die Zefreiung noch andere zwingende Gründe. Die Besteuerung des Selbstver¬ 
brauchs ist nicht abwälybar, da er im Gesamtbergbau sich nicht gleichmäßig geltend 
macht, sondern bei den einzelnen Gruben zwischen etwa 3 bis 20 v. B. ihrer Förde¬ 
rung schwankt. Es würden somit gerade diejenigen Gruben empfindlich belastet werden, 

welche unter den ungünstigsten Bedingungen (schwieriger Wasserhaltung, großen 
Teufen) arbeiten, und es würde dadurch die Lebensfähigkeit mancher Grube gefährdet, 
deren weiterbetrieb im Interesse der Arbeiterschaft und der sonstigen ortsangesessenen 
Bevölkerung dringend erwünscht ist. Ferner würde die inländische Erzeugung gegen¬ 

über der Einfuhr benachteiligt werden, die mit steuerfreiem Selbstverbrauche produziert. 
Die Entwicklung der letzten Jahre hat vielfach dazu geführt, daß Gruben die 

eigene Krafterzeugung aufgaben und zum Bezug der Energie von Elektrizitätswerken
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übergingen, welche sich auf der Grube niederließen, um deren minderwertige, nicht 

versandfähige Förderung am Erzeugungsorte zu verwerten. Die Befreiung erstreckt 
sich nach der Fassung des Gesetzes auch auf diejenigen Kohlenmengen, welche in solchen 
oder ähnlichen Fällen zur Erzeugung des Kraftbedarfs der Grube verbraucht werden. 

Richt befreit sind diejenigen Kohlenmengen, welche zur Erzeugung nicht steuer¬ 

Pflichtiger Probufte, 3.83. von aus Steinfohle hergeftellten Preßfohlen, erforderlich find, 
Zu Abf. 2 [Bef. Abf. 5). 
Es besteht das Bedürfnis, Kohlen, die grenzüberfcreitende Eifenbaknzüge von 

der Grenze bis zur deutfchen Endftation und zurüd zur Grenze verbrauchen, jteuerfrei 
zu laffen, schon weil die Ermittlung dieses Derbrauchs zu umständlich sein würde. 

Ebenso erscheint es geboten, Nohle steuerfrei zu lassen, die Schiffe vom Ausland als 
Betriebsmittel mitbringen und im Inland nicht von Bord geben. Die Überwachung 

wird in ähnlicher Wetje zu regeln fein, wie es beim Sdiiffsproviant gefchieht. Endlich 
önnte die Rüdficht auf die Erhaltung der Wettbewerbsfähigfeit der deutfchen Reederei 

eine Ermäßigung der Steuer für Bunterfohle oder ihre vollfommene Befreiung von 

der Stener erforderlih machen. Es ift deshalb im Gesetze die Ermächtigung für den 
Bundesrat vorgefehen, Beftimmungen über Bewährung und Umfang der Steuer- 
freiheit zu treffen. 

Su #s. 
Zu Abi. ı. 

Unter dem Derfaufspreis ift die Summe aller für die gelieferte Hohle emp- 
fangenen Dergütungen zu verftehen. Bei Derfäufen fyndizierter Sechen an das Syn» 

dikat setzt sich der Derkaufspreis demnach zusammen aus dem Abrechnungspreife 
zwischen Seche und Syndikat zuzüglich aller der Feche gewährten Nachvergütungen 
und abzüglich aller dem Syndifat von der Heche zu leiftenden Rückvergütungen. In 
gleicher Weife ift bei Derkäufen an Händler der Endpreis maßgebend, der fih aus 
dem bei der Xieferung vereinbarten Perkaufspreis zuzüglich aller Xiachvergütungen 
errehnet. Tlachvergütungen find demgemäß anzumelden, fobald ihr Betrag feft- 
stellbar ist. 

Zu Abs. 2 Bu vgl. Ges. $ 10 Abf. ı]. 

Eine Schutzbestimmung gegen Umgehungen ist unbedingt erforderlich. Andern¬ 
falls könnten Händlerfirmen oder große Selbstverbraucher besondere Firmen zum 
Betriebe von Gruben gründen zwecks Abschlusses von Hohlenlieferungen unter Zedin¬ 
gungen, welche die Ersparung eines Teiles der Steuer ermöglichen. 

Su Abf. 4 [Ges. Abf. 81. 

Anders als durch Derkauf werden Uohlen abgegeben teils an Gemeinden und 
Grundeigentümer infolge alter Berechtigungen, teils an Beamte und Arbeiter. In 
Hreußen waren diese Kohlen der alten Bergwerksabgabe ausdrücklich unterworfen. 
Es erscheint als eine Forderung der steuerlichen Gerechtigkeit, diese Lieferungen in 
gleicher Weije zu befteuern wie die auf Grund von Derkäufen abgegebenen Nohlen. 

Der Wert diefer fowie der dem eigenen Betrieb oder dem eigenen Verbrauche 
zugeführten Kohlen foll durch Dergleich mit den für Kohle gleicher Art ab Brube oder 
ab Derarbeitungsitelle geltenden Derfaufspreifen ermittelt werden. Diese Derfaufs- 
preife ftehen dem Steuerpflichtigen wie der Steuerbehörde ohne weiteres zur Der¬ 
fügung, wenn der Steuerpflichtige gleichartige Kohle verfauft. In anderen $ällen 
werden bei einer Ware wie der Kohle ohne weiteres Dergleichspreife zu ermitteln fein. 

5u$9. 
Der der Steuerfeftfegung zugrunde zu legende Wert wird bei inländifcher Kohle 

nad dem Preife berechnet, den jie bei ihrem Übergang in den Derfehr (Lieferung ufw.) 
bat oder haben würde. Bei ausländifher Kohle fegt fich der Wert zufanmmen aus 
dem vom Empfänger gezahlten Erwerbspreis und den bis zum Grenzeingang ente
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standenen Uosten für Fracht, Versicherung usw. Dies entspricht auch den Grund 
die für Wertzölle nad) $ 93 des Dereinszollgesetzes und nach § 3 des Tabaksteuer 
vom 15. Juli 1909 gelten, 

sätzen, 
gesetzes 

Susi. 
In dem Befceide find dem Steuerpflichtigen die Grundlagen für die Berech= 

nung der Steuer und die Gründe mitzuteilen, aus denen von seiner Anmeldung ab. 
gewicen ift. Außerdem ift in dem Befcheid auf die Fulässigkeit der Zeschwerde hin¬ 
zuweisen. 

Su 58 14 bis 21 [Bef. $$ ı3 bis 20). 

Dorausjegung für die Mberwahung der Steuerentrihtung im Jnland if die 
Anmeldung der fleuerpfliditigen Betriebe. n diefer Anmeldung ift au Art und 
Bezeihnung der gewonnenen, bezogenen, aufbereiteten oder verarbeiteten Kohle 
ſowie Art des Abjayes und der Derwendung der Kohle anzugeben. Sür die weitere 
Steueraussicht ist die Korm der Zuchkontrolle gewählt worden, da eine steuerliche Ab¬ 
fertigung der in den Verkehr gebrachten Uohle auf große Schwierigkeiten stoßen würde. 
Die von dem Betriebsinhaber zu führenden Anschreibungen müssen die in den Ver¬ 
kehr gebrachten steuerpflichtigen Uohlenmengen in UÜbereinstimmung mit den Steuer¬ 
anmeldungen ersehen lassen, insbesondere genaue Angaben über die Bezeichnung der 
Hoble, die Abnehmer und die Preife enthalten. Sur Nachprüfung der Nichtigkeit der 
Angaben find den Steuerbeamten die Unterlagen (£ieferungsverträge usw.) vor¬ 

zulegen. Anfcreibungen find auch über die nach & 5 Abf. ı fteuerfrei bleibende Kohle 
zu führen. Zür ftaatlihe Betriebe wird eine Dereinfadhung der Kontrolle zulässig 
fein, deren Beflimmung dem Bundestate vorbehalten ift. 

Bet der ausländifchen Kohle genügt die allgemeine 5Sollaufsicht zur Sicherung 
der Stenererkebung; um zu verhindern, daß Kohle der Sollauffiht entzogen wird, 
ift ihre Einfuhr ausdrüdlich auf die Sollstraßen und die Hollftunden im Sinne des $ 21 
des Dereinszollgesetzes beschränkt. 

Gu ## 22 bis 32 [Ges. 35 21 bis 31). 

Die Strafvorschriften entsprechen im allgemeinen den gleichen Vorschriften der 
geltenden Steuergesetze. Bei der Strafbemessung ist die Höhe der Steuer berück¬ 
sichtigt; bei der Hinterziehung im ferneren Rückfall ist neben der Freiheitsstrase Geld= 
strafe nicht unter dem Dierfachen der einfachen Binterziehungsstrafe angedroht. Die 
Stener ist auch bei Hinterziehungen stets von demjenigen nachzuzahlen, der nach $ 3 
zur Entrichtung der Steuer verpflichtet ist. 

Sn # 38 Ges. 5 371. 

Die im Abs. 1 vorgesehene Überwälzungsbestimmung entspricht der bei der Ein¬ 
führung neuer Derbrauchsabgaben üblichen Rechtsregel. Als Mohle im Sinne dieses 
Gesetzes gelten aber nur die im $ 2 aufgeführten fteuerpflichtigen Erzeugniffe; daher 
mußte die wirtfhaftlih unumgänglide Berechtigung zur Mberwälzung der Steuer 
bei Kieferung anderer aus Kohle hergeftellter fefter Brennftoffe (3. B. von Kols oder 
von aus Steinkohle hergeftellten Preffohlen) ausdrüdlich ausgefprochen werden. 

Darüber hinaus ift in Abf. 2 (Gef. Abf. 3] den Kieferern von eleftrifcher Arbeit, 
von Bas und von Wafjer die Ermächtigung gegeben, einen Sufchlag zum Preife zu 
verlangen, welcher der ihnen durch die Kohlenfteuer verurfachten Erhöhung der Her 

stellungs=, Zetriebs- oder Bezugskosten entspricht. 
Elektrische Arbeit, soweit sie hier in Betracht kommt, sowie Gas sind lediglich 

umgewandelte Kohle; ihr Berftellungspreis ift daher von dem Hohlenpreis unbedingt 
abhängig. Eine Eigentümlicjfeit der über die Kieferung von Elektrizität und Gas 
bestehenden Deriräge ift ihre ungewöhnlic; lange Daner, welche fie von den Dertrags¬ 
verhältniffen anderer, in ähnlihem Maße vom Kohlenpreis abhängigen Fabrikationen 

unterfcheidet. Alle Derträge über Belieferung von Kreifen oder Gemeinden, mögen
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sie von Staaten, Kommunalverbänden oder Gesellschaften privater Rechtsform ge¬ 

schlossen sein, sind regelmäßig für Jahrzehnte geschlossen, und es sind gleichzeitig die 

für die Belieferung der Eingesessenen geltenden Hreise für die ganze Dertragsdauer 
vereinbart. Auch die Belieferung großer Einzelabnehmer erfolgt regelmäßig auf Grund 
langjähriger Detträge. 

Bei Abschluß dieser Derträge Fonnte mit einer derartigen Kohlenfteuer nicht 
gerechnet werden. Würden die Kieferer die gefehlihe Ermächtigung zur Abmälzung 
nicht erhalten, fo würde die Lebensfähigfeit ihrer Werke in vielen Sällen in Frage 
geftellt werden. Denn bei den modernften Eleßtrizitätswerlen betragen die Kohlen. 
kosten bereits mehr als die Zälfte der gesamten Erzeugungskosten. Don den Der¬ 

branchern andererseits würden diejenigen, welche ihren Hraftbedarf aus einer Sentral= 

ftation beziehen, von der Kohlenftener freigeftellt werden, während die Steuer die- 

jenigen Derbraucher voll träfe, die fich ihren Kraftbedarf in eigenen Anlagen erzeugen. 
Die Berechtigung zur Mbermwälzung ift auch auf Wafferlieferungsverträge aus» 

yedehnt worden, weil ihre Dauer den Elektrizitäts= und Baslieferungsverträgen regel» 
mäßig gleichkommt und der Uohlen= oder sonstige Kraftbedarf einen sehr erheblichen 

Anteil der Betriebskosten von Wasserwerken ausmacht. 
Der überzuwälzende Betrag ist regelmäßig ohne weiteres zu errechnen, da über 

die für die Erzeugung der elektrischen Arbeit und des Bafes erforderlichen Kohlen» 
mengen anerkannte Erfahrungssätze bestehen, im übrigen die Betriebsausweise einen 

zweifelsfreien Aufschluß geben. Um aber weitläufigen Rechtsstreitigkeiten von vorn¬ 

herein vorzubeugen, ist die Suweisung der Entscheidung an Schiedsgerichte vorbehalten. 

Literatur. 

Eckstein, Kohlensteuer, Schledsklauseln und Schiedsgericht, Holdheims MSchr. 17 128. 
— Koblensteuer und Konsumvereine, GenossBl. 17 264, 322. — von Raumer=Moll, 
Reichskohlensteuergeseh. — Zedermann=Morenhoven, Kohlensteuergeseß. 

Hierzu: 

a) Kohlenstener=Ausführungsbestimmungen des Bundesrats vom 12. Juli 1917. 
(SBl. 166.)1) 

Zu § 1 des Gesetzes. 

81. (1) Aus dem Ausland eingehende Kohle, die unter Zoll- oder Steuerüberwachung 
unmittelbar durch den Geltungsbereich des Kohlensteuergesetzes durchgeführt wird, unter¬ 
liegt der Steuer nicht. 

(2) Wird Kohle unter Beachtung der Zollvorschriften für den Zwischenauslandsver¬ 
kehr aus dem Geltungsbereiche des Kohlensteuergesetzes durch das Ausland nach dem In¬ 
land versendet, so entsteht durch die Tatsache der Wiedereinfuhr allein leine Steuerpflicht. 

(3) Kohle, die aus dem freien Verkehr auf Bestellung oder zum Kommissionsverkaufe 
nach dem Ausland gesandt worden ist und von dort zurückkommt, kann steuerfrei abge¬ 
lassen werden, wenn kein Zweifel besteht, daß dieselbe Kohle wieder eingeht, die aus¬ 

gegangen ist. 

Zu § 3 Abs. 1, Abs. 2 Satz 1, Abs. 3 und zu § 4 des Gesetzes. 

82. (1) Als Aufbereitung im Sinne des Gesetzes gilt nicht das Verwaschen der von 
einem anderen bezogenen Feinkohle zum Zwecke der Verkokung; ebensowenig gilt es als 
Aufbereitung, wenn jemand Kohle, die er von der Grube eines anderen erworben und 
unter Abschluß eines Frachtvertrags mit cinem Verkehrsunternehmer bezogen hat, einer 

Bearbeitung unterzieht. 

(2) Wird Braunkohle gepreßt, um im Hauptzweck zur Gewinnung von Olen, Fetten, 
Wachs oder ähnlichen Erzeugnissen oder von Vorprodukten zu solchen Erzeugniffen vergaft 
zu werden, so gilt diese Pressung nicht als Aufbereitung oder Verarbeitung zu Preßkohle; 

1) Mit Ausnahme der Anlage zu § 12 sind die Anlagen hier nicht mit abgedruckt.
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der Verſteuerung unterliegt in dieſem Falle die zur Herſtellung der Preßſteine verwendete 
Rohlohle. Dieſe Vergũnſtigung wird nur gewährt, wenn die Preſſung im eigenen Betriebe 
des Verarbeiters vorgenommen wird oder wenn sie durch einen Dritten in einer beſon. 
deren, nur der Herſtellung des Bedarfs der Vergaſungsanlage dienenden Anlage erfolgt 

§ 3. (1) Inländische Kohle ift in ihrer Beichaffenheit zuc Zeit der Abgabe feuer. 

pflichtig. 
(2) Bei der Verwendung im eigenen Betrieb oder bei der Zuführung zum eigenen 

Berbrauche wird die Kohle in der Befchaffenheit von ber Steuer erfaßt, in der fieim eigenen 
Betriebe verwendet oder zum eigenen Bedarfe verbraucht wird. So ist z. B. Braunfofle 
die von dem Gewinner zu Preßkohlen verarbeitet und als solche im eigenen Vetriebe 
verbraucht wird, als Preßkohle steuerpflichtig; Steinkohle, die vom Gewinner zunächst 
aufbereitet und dann im eigenen Betriebe verbraucht wird, ist als aufbereitete Kohle 
steuerpflichtig. 

(3) Die Weiterbearbeitung der Rohlohle ist jedoch steuerlich nur insoweit von Bedeu. 
tung, als dadurch Erzeugnisse gewonnen werden, die nach # 2 des Gesetzes bei der Gewin¬ 
nung im Inland der Steuerpflicht unterliegen. Bei der Verwendung oder bei dem Ver¬ 
brauche von Koks, oder von aus Steinkohlen hergestellten Preßkohlen ist danach nicht der 
Koks oder die Steinpreßkohle, sondern die dazu verarbeitete Kohle steuerpflichtig. 

64. Die aus dem Ausland eingehende Kohle ist in der Beschaffenheit steuerpflichtig, 
in der sie die Grenze des Kohlensteuergebiets überschreitet. 

§ 5. (1) Wer gemäß § 4 Abs. 1 des Gesehzes selbstgewonnene Steinkohle verkokt, 
ist berechtigt, bei Inkrafttreten des Gesetzes und, sofern mit dem Kokereibetriebe nach 
Inkrafttreten des Gesetzes begonnen wird, mindestens 2 Wochen vor der Eröffnung des 
regelmäßigen Betriebs bei der Steuerstelle den Antrag zu stellen, daß die zu versteuernde 
Menge der verkokten Steinkohlen nach dem normalen Ausbringen an Koks ermittelt wird. 

(2) Der Antrag ist nur zulässig für solche Kokereien, denen ausschließlich im eigenen 
Betriebe des Steuerpflichtigen gewonnene Kohle zur Verarbeitung zugeführt wird. 

(3) Welches Ausbringen normal, d. h. bei ordnungsmäßigem Betriebe durchschnitt¬ 
lich zu erzielen ist, wird von der Wertprüfungsstelle (§ 27) für bestimmte Bezirke allgemein 
festgesetzt. Beim Vorliegen besonderer Verhältnisse kann ausnahmsweise für einzelne 
Betriebe das Ausbringen besonders festgesetzt werden. 

(4) Wird der Antrag bei Inkrafttreten des Gesetzes gestellt, so erfolgt für den Umfang 
des betreffenden Betriebs die Versteuerung der Kohle, die als Koks nach dem 31. Juli 
1917 auf Grund eines Kaufvertrags geliefert oder sonst abgegeben oder der Verwendung 
im eigenen Betrieb oder dem eigenen Verbrauche zugeführt worden ist, ohne Rücksicht dar¬ 
auf, ob die Verkokung bereits vor dem 1. August 1917 stattgefunden hat. 

§5 6. Bei der Versteuerung von Kohle nach dem normalen Ausbringen an Koks ist 
der Berechnung der Steuer der Preis oder Wert zugrunde zu legen, den die Kohlensorie, 
aus der der Koks hergestellt worden ist, zur Zeit der Lieferung usw. des Koks hat. 

8 7. (1) Die aus dem Ausland eingehende Kohle ist dem Grenzeingangsamt anzu¬ 
melben. Bei der Einfuhr von Kohle auf Schiffen, die beftimmungsgemäß von ber zoll. 
amtlicden Anmeldung und Ubjertigung befreit find, hat die Anmeldung nad) näherer Ber 
stimmung der Landeszentralbehörden bei der zuständigen Steuerbehörde des Bestimmungs¬ 
hafens zu erfolgen. 

(2) Die obersten Landesfinanzbehörden bestimmen, bei welchen Grenzeingangs¬ 
ämtern Kohle zum freien Verkehr abgefertigt werden darf. 

(3) Soll die Kohle bei einem Amte im Innern zum freien Verkehr abgefertigt werden, 
fo ift fie diefem Amte vom Grenzeingangsamt unter Zollkontrolle zu Überweisen. 

Zu 8 5 Abs. 1 des Gesetzes. 

88. (1) Der Berftenerung unterliegen nicht diejenigen Kohlenmengen, bie zut Auf 
rechterhaltung des Betriebs des Bergwerls sowie der Aufbereitungsanlagen erforderlich 
sind. Als zur Aufrechterhaltung des Betriebs erforderlich gilt auch die Ausbesserung der
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eweils vorhandenen Betriebsmaſchinen und ⸗geräte, nicht aber ihre Herſtellung. Bei ber 

Herftellung von Preßkohlen (Briketts oder Naßpreßsteinen) aus Braunkohle erstreckt 

sich die Steuerbefreiung auch auf die sogenannte Feuerkohle. 
(2) Erzeugt der steuerpflichtige Betrieb elektrische Arbeit sowohl für stenerfreie als 

auch für steuerpflichtige Zwecke, so bleibt von der in seinem Elektrizitätswerk verbrauchten 
Lohle nur derjenige Teil steuerfrei, der nach den Betriebsausweisen des Elektrizitätswerkes 

pem Anteil der zu fteuerfreien Zwecken abgegebenen Menge elektrifher Arbeit an ber 

Gesamtabgabe entsprach. 
(3) Werden die zur Aufrechterhaltung des Betriebs erforderlichen Kohlenmengen 

nicht von dem steuerpflichtigen Betriebe selbst, sondern von einem Dritten in elektrische 

Arbeit umgewandelt, so wird dem Steuerpflichtigen für jede zu sleuerfreien Zwecken 
bezogene Kilowattstunde die Steuer für eine entsprechende Kohlenmenge vergütet. Die 
enlsprechende Kohlenmenge beträgt, und zwar ohne Rücksicht auf Art und Ursprung der 

zur Erzeugung der elektrischen Arbeit verbrauchten Kohlen, 

a) bei Steinkohlenbergwerken und den zu ihnen gehörigen Aufbereitungsanlagen 
1,5 kg der minderwertigften bon dem fteuerpflihtigen Betriebe vertriebenen 
Kohlensorte, in dem Falle des § 3 Abs. 2 des Gesetzes der minderwertigsten für 
die Aufbereitung bezogenen Rohlohle, 

b) bei Braunkohlenbergwerken und den zu ihnen gehörigen Preßkohlenfabriken 
3,5 kg von dem Bergwerk geförderter, in dem Falle des § 3 Abs. 2 des Gesetzes 
von der Fabrik bezogener Rohkohle von 2000 bis 2500 Wärmeeinheiten. Hat 
die geförderte oder bezogene Rohkohle einen höheren oder niedrigeren Wärme¬ 
wert als 2000 bis 2500 Wärmeeinheiten, so ist die dem Bezug elektrischer Arbeit 
entsprechende Kohlenmenge von der Steuerstelle nach Anhörung der Wert¬ 
prüfungsstelle (§ 27) festzusehen. 

(4) Nach vorstehenden Grundsätzen ist auch zu verfahren, wenn die elektrische Arbeit 
zwar im eigenen Betriebe des Steuerpflichtigen, aber mittels Gases aus steuerpflichtiger 
Lohle erzeugt wird. 

§5 9. Aufbereitungsaulagen und Preßkohlenfabriken der im § 3 Abs. 2 des Gesetzes 

genannten Art erhalten die Steuer für die zur Aufrechterhaltung des Betriebs der Auf¬ 
bereitungsanlage oder als Vetriebsmittel zur Herstellung von Preßkohlen verwendete 

shle zuglei mit der Steuer vergütet, Die für bie zur Aufbereitung oder Verarbeitung 
bezogene Kohle entrichtet worden ift. 

Zu g b Abßſ. 3 des Geſetzes. 

$ 10. (1) Die Kohle, die Lokomotiven beim Überfchreiten ber Grenze aus dem Aus- 
land als Betriebzmittel mit sich führen, bleibt steuerfrei. 

(2) Beim Eingang von Schiffen aus dem Ausland bleibt die Kohle, die als Be¬ 
nmiebsmittel bis zum inländischen Endpunkt der Reise, während der Dauer des Aufenthalts 
des Schiffes im Hafen und bis zur Rückkehr des Schiffes in das Ausland erforderlich ist, 
und die Kohle, die bis zur Rückkehr des Schiffes in das Ausland nicht von Bord gebracht 
wird, steuerfrei. Für die Mengen, die über die als Betriebsmittel bis zum inländischen 
Endpunkt der Reise und während des Aufenthalts im Hafen erforderliche Kohle hinaus¬ 
gehen, kann die zuständige Steuerstelle Hinterlegung des Steuerbetrags oder sonstige Siche¬ 
rungsmaßnahmen bis zum Nachweis der Wiederausfuhr mit dem Schiffe verlangen. 

Für die Flußschiffahrt kann die oberste Landesfinanzbehörde Erleichterungen zulassen. 
(3) Die Abgabe von mitgeführter Kohle an Empfänger im Inland ist nur mit Ge¬ 

nehmigung der Steuerstelle am Abgabeort und nach Versteuerung zulässig. 
5 11. (1) Bon der Steuer befreit ist bituminöse Braunkohle (Schieferkohle) von der 

Art des Messelner Vorkommens, soweit sie zu Olen oder ähnlichen Erzeugnissen in Ver¬ 
fahren verarbeitet wird, bei denen keine auf dem Roste verbrennbaren Rückstände verbleiben. 

(2) Im Übrigen kann für Stein= oder Braunkohle, die zu Olen, Fetten, Wachs oder 
ahnlichen Erzeugnissen oder den Vorprodukten zu solchen Erzeugnissen auf dem Wege 

Kriegobuch. Bd. 6. 26
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der Vergasung, der Verflüssigung oder der Auslaugung oder in anderen Verfahren Kara 
arbeitet wird, die auf die Erzielung einer geößtmögliden Ausbeute an den borgenannten 
Erzeugnissen gerichtet sind, Steuerermäßigung oder Stieuerbefreiung gewährt werden. 
Diese Bestimmung gilt nur für solche Verfahren, die erst nach dem 1. August 1914 im In 
land gewerblich ausgenutzt worden ſind oder werden ſollen, und die aus Räcksichten Nor 
Volkswirtschaft oder der Landesverteidigung Förderung verdienen. 

(3) Die Stenererleihterung wird in der Megel nicht gewährt jür Betriehsjtäkte,- 
in denen jährlid) weniger al3 200000 t Rohbrauntohfe oder weniger al3 100000 t Braur¬ 
kohlenpreßsteine oder weniger als 50000 t Steinfohle zu den obenerwähnten Erzengnijier 
verarbeitet werden können. 

(4) Anträge auf Steuerbefreiung oder Steuerermäßigung sind an die oberſten 
Landesfinanzbehörden zu richten und von diesen dem Bundesrate vorzulegen, der übc¬ 
die Gewährung der Steuererleichterung, ihren Umfang und ihre zeitliche Begrenzunn 
entscheidet. Der Antrag kann schon vor Ausführung des Unternehmens gestellt werder 

Zu §6 6 Abf. 2 des Gesetzes. 

§ 12. (1) Die Grundsätze für die Ausführung des §& 6 Abs. 2 des Gesetzes sind in d. 
Aulage enthalten. 

(2) Die Gemeinden oder die Gemeindeverbände haben die auf Grund des Artikel 11 

der Grundsätze abgegebenen Bescheinigungen in ein Bestellbuch einzutragen unter Angabe 
des Bestellers und der bestellten Mengen. Das Bestellbuch ist den Beamten der Steuer. 
verwaltung auf Verlangen vorzulegen. 

Zu den 88 7 618 11 fowie zu § 3 Abs. 2 Satz 2 und zu § 5 Abs. 1 des Gesetzes. 

A. Vorschriften für im Inland gewonnene Kohle. 

§* 13. Als Wert der verkausten Kohle gilt gemäß § 8 des Gesetzes der Verkaufsprei= 
ab Grube oder Verarbeitungsstelle gerechnet. Unter dem Verkaufspreis ist die Summe 
aller für die gelieferte Kohle vereinbarten Vergütungen zu verstehen. Bei Verkäufer 
syndizierter Gruben an das Syndikat sehzt sich der Verkaufspreis zusammen aus dem Ab. 
rechnungspreise zwischen Grube und Syndikat zuzüglich aller der Grube zu gewährer 
den Nachvergütungen und abzüglich aller dem Syndikate von der Grube zu leistenden 
Rückvergütungen. In gleicher Weise ist bei Verkäufen an Händler der Endpreis maß¬ 
gebend, der sich aus dem bei der Lieferung vereinbarten Verkaufspreis zuzüglich aller 

Nachvergütungen errechnet. 

814 (1) Rachvergütungen oder neben dem Verlaufspreis gewährte Vorteile fir 
in vollem Betrage steuerpflichtig. 

(2) Sit der Steuerpflidytige unmiltelbar oder mittelbar amı Gewinn eines Wieder 
verfäufers beteifigt, fo ift der Anteil des Steuerpflihligen am Reingewinn aus dem Wieder¬ 
verkaufe der Kohle abzüglich 6 vom Hundert des Anlagekapitals, mit dem der Abgeber 
der Kohlen am Geschäfte des Wiederverkäusers beteiligt ist, mit 20 vom Hundert steuer¬ 
pflichtig. Erstreckt sich die Beteiligung am Geschäfte des Wiederverkäufers auf andere 
Gegenstände als auf die vom Steuerpflichtigen gelieferte Kohle, fo ift Der Abzug der Kapitol- 
zinsen nur im Verhältnis des Reingewinns aus dieser Kohle zu demjenigen aus dem 

übrigen Geschäftsbetriebe zulässig. 

$ 15. (1) Beftehen jür eine Sorte Kohlen verihiedene Berlaufspreije, jo gilt als 

Wert der der Verwendung im eigenen Betrieb oder dem eigenen Verbraud) zugejähtter: 

Kohlen gleid)er Sorte der niedrigfte zur Zeit der Verwendung oder des Verbrauchs er 

zielte Verkaufspreis. # 

(2) Sind vom Selbstverbraucher keine Verkäufe über seinem Selbstverbrauch an¬ 

nähernd entsprechende Mengen abgeschlossen worden, so sind die in seinem Bezirke für 
langfristige Abschlüsse über entsprechende Mengen gleicher Sorten erzielten Preisc ol¬ 
Wert seines Selbstverbrauchs zugrunde zu legen.
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916. (1) Der nach 3 3 Abs. 1 und 2 des Gesetzes zur Entrichtung der Stener für in¬ 
ländische Kohle Verpflichtete hat die in seinem Betrieb innerhalb eines Monats steuer¬ 

pflichtig gewordene Kohle spätestens bis zum 15. des folgenden Monats der Steuerstelle, 
in deren Bezirk sein Betrieb liegt, zur Versteuerung anzumelden. 

(2) Erstreckt sich der Betrieb über die Bezirke mehrerer Steuerstellen, so hat die An¬ 
meldung zur Versteuerung bei derjenigen Steuerstelle zu geschehen, in deren Bezirk der 

Sig ber kaufmännischen Buchführung des Betriebs liegt. 

§ 17. Die Gewichte der Kohlen sind für jede einem besonderen Preise oder Werte 

unterliegende Menge bis auf 100 kg (einc zehntel Tonne) anzumelden. Mengen unter 

100 kg find nicht anzumelden. 
g 18. (1) Für die Anmeldung dev Kohle, die zu den allgemein gültigen Preifen 

abgegeben worden ist, sowie der Kohle, die auf andere Meife als durch Verlauf abgegeben 
oder die der Verwendung im eigenen Betrieb oder dem eigener Verbraucdhe zugeführt 

worden ift, find Bordrude nad) Mufter 1 zu verwenden. 
(2) Für die Anmeldung von Kohle, die nicht zu den allgemein gültigen, fondern zu 

Preisen abgegeben worden ist, die auf Grund besonderer Abschlüsse bereinbart worden sind, 

sind Vordrucke nach Muster 2 zu benutzen. 
(3) Für die Anmeldung von Nachvergütungen sind Vordrucke nach Muster 3 zu ver¬ 

wenden. 

(4) Die Anmeldungen sind in doppelter Ausfertigung einzureichen. 

8 19. (1) Jit neben dem Verlaufspreis die Gewährung von Nahvergütungen oder 
von anderen Vorteilen vereinbart, ober erfolgt die Lieferung unmittelbar oder mittelbar 

an einen Wiederverkäufer, an dessen Verlaufserlös der Steuerpflichtige beteiligt ift, fe 
it die in der Steueranmelbung anzugeben. 

(2) Ter Betrag diejer Nachvergütungen, der fonftigen Vorteile und der Anteile am 
Gewinne von Wiederverkäufern ist anzumelden, sobald er feststeht. Soweit dem Steuer¬ 
pflichtigen dem Wiederverkäufer gegenüber ein Recht auf Rechnungslegung und Bücher¬ 
einsicht zusteht, hat er dieses auf Erfordern der Steuerverwaltung auszuüben und das 

Ergebnis vorzulegen. 

$ 20. (1) Wird die Anwendung des ermäßigten Steuersatzes von 10 vom Hundert 
beantragt (§ 6 Abs. 2 des Gesetzes), fo ist mit der Steueranmeldung eine Bescheinigung 

der Gemeinde oder des Gemeindeverbandes vorzulegen, daß die Kohlen für den Haus¬ 
brand der Inhaber von Kleinwohnungen gemäß § 6 Abs. 2 des Gesetzes bestellt werden. 
Die Bescheinigung ist der Steueranmeldung als Beleg anzuschließen. 

(2) Wird nicht die ganze Menge, über welche die Bescheinigung lautet, auf einmal 
versteuert, so hat die Steuerstelle die versteuerte Menge auf der Bescheinigung abzuschreiben 
und die Bescheinigung dem Steuerpflichtigen zur Benutzung bei der nächsten Versteuerung 
zurüczugeben. Daß die Bescheinigung vorgelegen hat, ist in der Steueranmeldung zu 
bestätigen. Die Befcheinigung iji in diefem Falle der Steucranmeldung anzuschließen, 
mit der die letzte Teilmenge zur Versteuerung angemeldet wird. 

§s 21. Die Steueranmeldungen sind von der Steuerstelle in das nach Muster 4 zu 

jführende Kohlensteuer=Anmeldungsbuch einzutragen. 

522. (1) Die Steuerstelle hat die angemeldeten Preise und Werte auf ihre Ange¬ 
messenheit zu prüfen. # 

(2) Ein Mißverhältnis hinsichtlich des Verkaufspreises im Sinne des § 10 Abs. 1 
des Gesetzes liegt nicht vor, wenn der Verkaufspreis zur Zeit des Abschlusses handels¬ 
üblich oder durch wirtschaftliche Rücksichten, insbesondere durch das Absatzbedürfnis des 

Steuerpflichtigen gerechtfertigt war. Ein Mißverhältnis ist dagegen insbesondere anzu¬ 
nehmen, wenn der Preis durch Umstände gedrückt worden ist, die eine freie Preisbildung 
beeinträchtigen. 

828. (1) Hält die Steuerftelle die angemeldeten Preife und Werte für arigemeffen, 

fa berechnet fie den Betrag der Steuer und teilt ihn, zutrefjendenfallz nad; Abzug der 

26.
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dem Steuerpflichtigen zuftehenden Bergütungshetrags ($ 48), dem Zahlungspflichtigen 

mit der Aufforderung zur Zahlung mit. Der Zahlungspflichtige hat den mitgeteilten 
Betrag spätestens am letzten Werktag des auf den Eintritt der Steuerpflicht folgenden 
Monats einzuzahlen. 

(2) Die zweite Ausfertigung der Steueranmeldung ist nach Entrichtung der Steuer 
dem Zahlungspflichtigen mit Empfangsbescheinigung zurückzugeben. 

§ 24. Die Steuerstelle hat über die Einnahme aus der Kohlensteuer ein Kohlen. 
steuer-Einnahmebuch nach Muster 5 zu führen. 

8 25. Pfennigbeträge, die sich bei der Schlußsumme der Steuerberechnung auf einer 
Steueranmeldung ergeben, sind nur insoweit in Ansatz zu bringen, als sie durch 5 ohne 
Rest teilbar sind. 

8 26. (1) Ergeben sich bei der Prüfung der Steueranmeldung durch die Steuerstelle 
Zweifel an der Angemessenheit der angemeldeten Preise und Werte, so hal die Steuer¬ 
stelle die Anmeldung zu beanstanden und die erste Ausfertigung der Anmeldung der Wert¬ 
prifungsftelle ($ 27) zur Begutachtung der beanftandeten Preife und Werte zu überfenden, 

(2) Die Steuer ijt vorläufig nach dem angem:ldeten Preije oder Werte zu berechnen. 
und zu erheben. Dem Steuerpflichtigen ift bei Erteilung einer vorläufigen Empfangs- 
bejdheinigung liber die erhobene Steuer mitzuteilen, daß feine Steueranmeldung bean- 
ftandet fei. Die zweite Ausfertigung der Steueranmeldung bleibt bi3 zur endgültigen 
Entscheidung bei der Steuerstelle. 

§ 27. Zur Prüfung der Angemessenheit der von den Steuerstellen beanstandeten 

Preise und Werte sind Wertprüfungsstellen einzurichten, die mit einem Beamten der 
Steuerverwaltung als Vorsitzenden und mit Vertretern der Bergaufsichtsbehörden einer. 

seits und mit Sachverständigen aus den Kreisen der im Bezirke der Wertprüfungsstelle 
angejeifenen flaatlihen und privaten Kohlenindustrie und des Kohlenhandels anderseits 
als Mitglieder zu besetzen sind. Die Mitglieder aus Industrie und Handel sind nach 
Anhörung der bergbaulichen Vereinigungen und der Handelskammern auszuwählen. 
Die Mitglieder aus dem Handel haben nur bei der Prüfung des Preises oder des Wertes 
ausländischer Kohle mitzuwirken. 

§ 28. (1) Die Zahl der Wertprüfungsstellen, deren Sitz, örtliche Zuständigkeit, Be¬ 
setzung und Geschäftsordnung bestimmt die oberste Landesfinanzbehörde. 

(2) Die nichtbeamteten Mitglieder sind zur Verschwiegenheit hinsichtlich der Be¬ 
triebs- und Absatzverhältnisse der Steuerpflichtigen, die sie in ihrer Eigenschaft als Mit¬ 
glieder der Wertprüfungsstelle erfahren, zu verpflichten. 

(3) Die Wertprüfungsstellen sind unter Angabe ihrer Bezirke dem Reichskanzler 
(Reichsschatzamt) mitzuteilen. Das gleiche hat mit etwaigen späteren Veränderungen zu 
geschehen. 

#§* 29. Die Wertprüsungsstelle ist zu Erhebungen aller Art berechtigt, insbesondere 
zu örtlichen Besichtigungen und zur schriftlichen oder mündlichen Befragung der Betei¬ 
ligten über die näheren Umstände des Kaufabschlusses. 

8 30. (1) Hält die Wertprüfungsftelle die von der Steuerstelle beanstandeten Preise 
und Werte für angemessen, so gibt sie die Anmeldung, mit einem entsprechenden Vermerke 
versehen, der Steuerstelle zurück. 

(2) Ist der vorläusig berechnete Steuerbetrag schon vereinnahmt, so zieht die Steuer¬ 
stelle die vorläufige Empfangsbestätigung ein und gibt die zweite Aussertigung der An¬ 

meldung dem Steuerpflichtigen mit Empfangsbescheinigung zurück. 

§ls 31. Hält die Wertprüfungsstelle den angemeldeten Preis oder Wert für unan¬ 

gemessen, so hat sie den Steuerpflichtigen unter Mitteilung der für die Annahme eines 

höheren Vetrags jprechenden Gründe zu einer Nußerung zu veranlaffen. Bietet der Steuer- 

pflichtige die Versteuerung eines bestimmten höheren Schätzungsbetrags als des ursprüng¬ 
lich von ihm angegebenen Betrags an, so ist die Wertprüfungsstelle, sofern der Betrag 
unter Berücksichtigung der Unterlagen und der Außerung des Steuerpflichtigen annehm¬
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bar erscheint, berechtigt, sich auf dieser Grundlage mit dem Steuerpflichtigen zu cinigen. 

Die Wertprüfungsstelle hat den Betrag, über den die Einigung erzielt worden ist, der 

Steuerstelle unter Rückgabe der Steueranmeldung mitzuteilen. Die Steuerftelle hat den 
danach noch zu entrichtenden Steuerbetrag nachzuerheben. 

§ 32. Führen die Verhandlungen zu feiner Einigung, jo hat die Wertprüfungs¬ 

stelle der Steuerftelle unter Angabe der Gründe, aus denen von der Anmeldung des Steuer- 
pflichtigen abgewichen worden ist, den geschätzten Betrag mitzuteilen und die Steuer¬ 

anmeldung zurückzugeben. Die Steuerstelle setzt den Wert der Kohle auf den von der 
Wertprüfungsstelle geschätzten Betrag fest und erteilt dem Steuerpflichtigen über die 
Feſtſeßung einen Bescheid mit der Aufsorderung, den danach sich ergebenden Mehrbetrag 
an Steuer binnen 10 Tagen einzuzahlen. In dem Bescheide sind dem Steuerpflichtigen 
die Grundlagen für die Berechnung der Steuer und die Gründe mitzuteilen, aus denen 
von seiner Anmeldung abgewichen worden ist. Ferner ist der Steuerpflichtige darüber zu 
belehren, daß gegen die amtliche Festsetzung des Wertes die Beschwerde im Verwaltungs¬ 
wege zulässig und bei der Steuerstelle einzulegen ist, daß aber die Beschwerde auf die 

Entrichtung der Steuer keine aufschiebende Wirkung hat. 
8 88. Die Steuerftelle it befugt, der gegen den Beicheib erhobenen Beihhmwerde, 

die Beschwerdebehörde der gegen den Beschwerdebescheid erhobenen weiteren Beschwerde 
abzuhelfen. Erforderlichenfalls ist die Wertprüfungsstelle über die Beschwerdegründe 
zu hören. 

8 34. (1) Der Steuerpflichtige fann jdyon vor Eintritt der Steuerpflicht eine Auslunft 
der Wertprüfungsftelle darüber verlangen, ob beitimmte Breije oder Werte für Die Ber- 
fleuerung al3 angemefjen anerlannt werden. Zu diefen Zwecke muß er ber Wertprüfungs- 
Helle eine Wertanmelbung in dreifacher Nusjertigung vorlegen. 

(2) Wünfcht der Steuerpflichtige die Auslunft über die allgemein gültigen Breije, 
zu denen er bie Kohle abgeben will, oder über die Werte fit die Kohle, Die er auf andere 
Weise als duch Verlauf abgeben oder die er der Werwendung im eigenen Betrieb oder 
dem eigenen Berbrauche zuführen will, jo muß die Wertanmeldung enthalten: 

a) Ort und Tag der Ausftellung und Unterjchrift des Anmelder, 
b) Grube, von der die Kohle stammt, 
e) Kohlenforte, 
d) Preis oder Wert, 

e) Bezeichnung der zuftändigen Steueritelle, 
f) Beittaum oder Menge, jür die dic angemeldeten Preife oder Werte der Ver- 

lteuerung zugrunde gelegt werben follen. 

(3) Wünfcht der Steuerpflichtige die Auskunft über Preife, die anderen al3 den 
zu den allgemein gültigen Preisen abgeschlossenen Verläufen zugrunde liegen, so muß 
die Wertanmeldung neben den im Abs. 2 genannten noch folgende Angaben enthalten: 

g) Tag des Kaufabschlusses, 
h) Name und Wohnort des Abnehmers, 
i) die zu dem vereinbarten Preisc zu liefernde Menge oder, wein die Menge un¬ 

bestimmt ist, die Vertragsdauer. . 

(4) Beitehen Bereinbarungen über Gewährung von Nahpergütungen ober fonftigen 
Borteilen oder über Beteiligungen am Gewinne von Wiederverkäufern, so sind diese 
Sereinbarungen in der Wertanmeldung anzugeben. 

$ 85. (1) Hält die Wertprüfungsftelle die in der Wertanmeldung angegebenen Preise 
und Werte für angemeffen, jo betätigt jie died auf den drei Ausfertigungen der Wert¬ 
anmeldung und bezeichnet dabei Den Zeitraum, während dessen, ober die Menge, für 
die die angemeldeten Preife und Werte der Verfteuerung zugrunde gelegt werden dürfen. 

An Stelle der Bezeichnung eines befimmten Zeitraums kann die Wertprüfungsftelle 
die Gülttigkeitsdauer ihrer Auskunft auch von der Dauer des Bestehens anderer feststehen¬ 
der Preise abhängig machen.
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(2) Sodann übersendet die Wertprlifungsstelle eine Ausfertigung der bestätigten 
Wertanmeldung der Steuerstelle und eine Ausfertigung dem Steuerpflichtigen. 

8 36. Der Steuerpflichtige ijt berechtigt, die in der Auskunft al3 angemeffen aner-- 
kannten Preise und Werte für den in der Auskunft angegebenen Zeilraum oder für die. 
darin festgesetzte Menge feinen Anmeldungen zur Berfteuerung der Kohlenforten, um die 
es sich in der Auskunft haudelt, zugrunde zu legen. 

8 97. Hält die Wertprüfungzftelle die in der Wertanmeldung angegebenen Preiſe 
und Werte für unangemessen, fo hat fie mit dem Steuerpflichtigen in ſinngemäßer An. 
wendung des $ 31 in Verhandlungen einzutreten. Kühren die Verhandlungen zu einer 

Einigung über bejtimmte Preife und Werte, fo richtet sich das weitere Verfahren nach den 
58 35 und 36. 

$ 88. Führen die Verhandlungen zu Feiner Einigung, fo bermerli die Wertprüjungs- 
ftelle die Preife und Werte, die fie al$ angemefjen eradjtet, in deu drei Ausfertigungen 
der Wertanmelbung unb überfendet cine Ausfertigung der Wertanmeldung dem Steuer. 
pjlihtigen und eine Ausfertigung der Steuerftelle. Entipredhen die vom Steuerpflichtige 
später eingereichten Steueranmeldungen nicht den von der Wertprüfungsstelle festgesetzten 
Werten und Preisen, so sind dic Bestimmungen in den 88 32 und 33 sinngemäß anzuwenden. 

\ 839. Ber auf Grund ded 58 Abf. 3 und 4 cine Vergütung der Steuer beanfpruchen 
will, hat die von ihm im Laufe eines Monats zu den im $ 5 Abf. 1 des Gefepes genannten 
Zweden verbrauchte Anzahl von Kilowattstunden der Steuerstelle bis zum 15. bes folgen. 
den Monats in einem Vergütungsantrage nad) Mufter 6 in doppelter Ausfertigung aı:- 
zumelden. 6 

8 40. Die Steuerstelle hat die nach 3 39 eingehenden Anträge in ein in Vierteljahrs. 
abschnitten zu führendes Kohlensteuer=Vergütungsbuch A nach Muster 7 einzutragen. 

s 4. (1) Wer von einem anderen im Inland gewonnene Steinkohlen aufbereitet 
oder von einem anderen im Inland gewonnene Braunkohlen zu Preßkohlen verarbeite 
und bei der Versteuerung der aufberciteten Kohlen oder der Braunpreßkohlen Vergütung 
der Steuer beanspruchen till, hat jeden Bezug von Kohle, die zur Aufbereitung, zur Ver¬ 
arbeitung zu Preßkohlen oder zur Aufrechterhaltung des Betriebs bestimmt ist, der Steuer¬ 
stelle anzumelden. Die Anmeldung muß die Sorte, die Menge und den Preis oder Wert, 
mit dem die bezogene Kohle versteuert worden ist, enthalten. Mit der Anmeldung ist eine 
Abschrift der Rechnung des Abgebers der Kohle vorzulegen, aus der der Preis oder Wert 
für eine Tonne ersichtlich ist, mit dem die Kohle versteuert worden ist. 

(2) Die Steuerstelle hat die angegebenen Bezüge in ein in Vierteljahrsabschnitten 
zu führendes Kohlensteuer=Vergütungsbuch B nach Muster 8 anzuschreiben. 

$ 42. (1) Wird die bezogene Kohle zu anderen Zwecken als zur Aufbereitung, zur 
Verarbeilung zu Preßkohlen oder zur Aufrechterhaltung des Betriebs der Aufbereilungs. 
anlagen oder Preßkohlenwerke verwendet oder an Dritte weiter abgegeben, soeist dies 
der Steuerstelle unter Angabe der Sorten und Mengen anzumelden. 

(2) Die nach Abs. 1 angemeldeten Mengen sind im Kohlensteuer-Vergütungsbuche B 
von den noch offenen Mengen abzuschreiben, die zum höchsten Preise oder Werte für eine 

Tonne angeschrieben sind. 
$ 43. Über die Steuervergütung, die für die zur Aufbereitung, zur Verarbeitung 

zu Preßkohlen oder zur Aufrechterhaltung des Betriebs verwendete Kohle beansprucht 
wird, ist der Steuerstelle mit der Anmeldung zur Versteuerung der aufbereiteten Kohlen 
oder der Braunpreßkohlen ein Vergütungsautrag nach Muster 9 in doppelter Ausferti¬ 

gung einzureichen. # # 
844. Die Steuerftelle hat bie eingehenden Anträge in das Kohlensteuer=Vergütungs¬ 

buch B einzutragen. *’: 
§ 45. Die Vergütung nach § 43 wird nach den Preisen oder Werten für diejenigen 

Mengen gewäbrt, die im Vergütungsbuche B am längsten angeschrieben sind. 6 
8 46. (1) Bei der Versteuerung aufbereiteter Kohlen ist der Verechnung der Ber. 

gütung das Gericht der zur Verjleuerung angemeldeten Kohle zugrunde zu legen. Das
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Fewicht der zur Aufrechterhaltung des Betriebs verwendeten Kohlen ist im Vergltungs= 
intrag anzumelden. # 

(2) Bei der Versteuerung von Braunpreßkohlen ist das Gewicht der Braunkohlen, 

und zwor sowohl das Gewicht der in den Preßkohlen enthaltenen als auch das Gewicht 

de: zur Aufrechterhaltung des Betriebs verwendeten Braunkohlen, für die Vergütung 
gewährt werden kann, aus dem Gewichte der zur Versteuerung angemeldeten Braunpreß¬ 

schien nach bestimmten Verhältniszahlen umzurechnen. Die Verhältniszahlen find nadı 
unhörung der Wertprüfungsstelle für jeden Betrieb besonders zu bestimmen. 1 

(3) Die Mengen, für die danach Vergütung gewährt wird, sind im Vergütungs¬ 

buche B abzuschreiben. 

8 47. Für die Ubrundung der Vergütungsbeträge und für die Anmelbung der Ge- 

wuchte der vergütungsfähigen Kohlen sind die Vorschriften der 35 25 und 17 sinngemäß 

eanzuwenden. 
* 48. Der Betrag der Vergütung ist auf die Gesamtheit der Steuerbeträge, die 

der zum Empfange der Vergütung Berechtigte nach den Steueranmeldungen für den 
detreffenden Monat schuldet, anzurechnen. Ist der Empfangsberechtigte in diesem Monal 

reine Kohlensteuer schuldig geworden, so ist die Vergütung auf seinc nächste Steuerschuld. 

anzurechnen. 

B. Vorſchriften für eingeführte Kohle 

ꝝ 49. (1) Als Wert der aus dem Ausland eingeführten Kohle gilt der Erwerbspreis 

zuzüglich der bis zum Orte der Grenzeingangsstelle enkstandenen Kosten. Wird die Kohle 

nicht auf Grund eines Erwerbsgeschästs eingeführt, so in als Erwerbspreis der Preis 
a-numelden, der für Kohlen gleicher Art und Menge am Versendungsorte gezahlt wird. 

(2) Zu den bis zum Orte der Grenzeingangsstelle entstehenden, dem Erwerbspreis 

zuzuschlagenden Kosten gehören die Kosten für Beförverung einschließlich etwaiger Kosten 

für Umladung, Lagerung oder irgendwelche andere Behandlung der Kohlen auf dem Wege 
bis zum Orte der Grenzeingangsstelle sowie die Kosten für Versicherung. 

8 50. Ber Verjieuerung der in Öfterreih oder Ungarn gemonnenen Kohle ift-bis 

nf weiteres nur der Erwerbspreis zugrunde zu legen. 

8 31. Die aus dem Ausland eingeführte Kohle if, jofern nicht $ 1 onzuwenden ist, 
vom Empfänger ber Stenerftelle, bei ber Die Kohle zum freien Verlehr abgefertigt werden 
io, mit einem Vordruck nach Muster 10 in doppelter Auskfertigung zur Versteuerung 

auzumelden. \ 
$ 52. Die Steueranmebungen über eingeführte Kuhle jind von der Steuerftelle 

in ein nach Mufter 11 zu führendes Kohlenfteuer-Unmeldungsbud) einzutragen, 

#§ ö3. Der Erwerbspreis und die bis zum Orte der Grenzeingangsstelle entstandenen 

Kosten sind in der Steueranmeldung in deutscher Währung anzugeben. Für die Um¬ 

rechnung von fremder Währung in deutsche Währung ist der zuletzt bekanntgegebene 

Inlandskurs maßgebend. 4 
$ 54. Der Steueraumeldung jind die vom Verkäuser der Kohlen ausgestellte Rech¬ 

nung, die Frachtpapiere und die sonstigen Belegc, die über den Erwerbspreis, über die 

bis zum Orte der Grenzeingangsstelle entstandenen Kosten und über das Gewicht der zur 
Abfertigung zum freien Verkehr angemeldeten Sendung Aufschluß geben, beizufügen. 

Hat der Verkäuser über dieselbe Sendung mehrere Rechnungen erteilt, z. B. eine Rech¬ 
nung über den Verkaufspreis und eine zweite über von ihm verauslagte Kosten, so find 
der Steueranmeldung sämtliche Rechnungen beizufügen. #. 

§* 55. Bei der im kleinen Grenzverkehre, d. h. im gewöhnlichen grenznachbarlichen 

Verkehr eingeführlen, nicht zum Handel bestimmten Kohle kann von der Beifügung der 
Rechnung und der sonstigen Belege abgesehen werden, wenn gegen die Richtigkeit des 
angemeldeten Wertes und Gewichts keine Bedenken bestehen. In diesem Falle genügt 
rei Steuerbeträgen bis zu 10 Mark mündliche Anmeldung. 

8 56. (1) Die Steuer für die eingeführte Kohle ist zu entrichten, bevor die Kohle



408 D. Finanzgesetze. 

zum freien Verkehr abgelassen wird. Wo das Verkehrsbedürfnis es erfordert, kann ad, 
näherer Bestimmung der obersten Landessinanzbehörde zugelassen werden, daß, vorde. 
haltlich der späteren genauen Festsetzung des Steuerbetrags, die Kohle vorläufig auf 
Grund eines angenommenen Durchschnittswerts versteuert wird. 

(2) Wenn gegen die Zahlungsfähigkeit des Steuerpflichtigen keine Bedenten be 
stehen oder wenn der Steuerpflichtige für die fällig werdenden Beträge Sicherheit leiſtet 
kann die oberste Landesfinanzbehörde zulassen, daß die eingeführten Kohlenmengen zu. 
nächst ohne Entrichtung der Steuer zum freien Verkehr abgelassen und daß dic in Zeit. 
abschnitten bis zu höchstens einem Monat so abgelassenen Kohlenmengen erst am End. 

dieses Zeitabschnitts versteuert werden. 6 
8 57. Die obersten Landessinanzbehörden können vorschreiben, daß bei der Einfur 

von. Kohlen aud) Mengen unter 100 kg zur Versteuerung angemeldet werden müssen. 
8 58. (1) Im übrigen jind für die Wertanmeldung fomwie für die Feststellung und 

Entrichtung der Steuer für eingeführte Kohlen die Vorschriften der s 13 bis 38 sinngemäß 
anzuwenden. \ 

(2) Wo Bergaufsichtsbehörden oder Kohlenindustrie nicht vorhanden sind, können 
in die Wertprüsungsstellen neben Sachverständigen aus den Kreisen des Kohlenhandels 
für die Beurteilung der im 3 49 Abs. 2 ausgeführten Kosten Schisfahrts= oder andere Sach. 
verständige als Mitglieder bestellt werden. 

C. Neufestsetzung des Steuerbetrags. 

$ 59. (1) Sf wegen Beanstandung einer Lieferung steuerpflichtiger Kohlen oder 
aus sonstigen Gründen der Verkaufspreis für die ganze Lieferung oder für einen Teit 
davon nachträglich ermäßigt werden, so lann, wenn der Steuerpflichtige den Preisnachlaß 
durch seine Geschäftspapiere überzeugend nachweist, auf Antrag der Steuerbetrag neu 
festgesetzt werden. Der überhobene Betrag an Kohlensteuer wird erstattet. 

(2) Wenn der Steuerpflichtige nachweist, daß eine Lieferung versteuerter Kohlen 
oder Teile der Lieferung von ihm in seinen Betrieb zurückgenommen worden sind, so kann 
ihm auf Antrag der für die zurückgenommene Menge entrichtete Steuerbetrag erstatter 
werden. 

(3) Der Antrag auf Neufestsetzung oder Erstattung des Steuerbetrags ist bei der 
Steuerstelle, die den Steuerbetrag festgesetzt hat, zu stellen und zwar spätestens binnen 
Jahresfrist vom Tage der Versteuerung an gerechnet. Über den Antrag entscheidet die 
Direktivbehörde. 

D. Steuererlaß aus Billigfeitsgründen. 

860. (1) Von den obersten Landesfinanzbehörden kann der Erlaß oder die Erstattung 
eines Kohlenstenerbetrags aus Billigkeitsgründen unter sinngemäßer Beachtung der im 
Zollverkehre geltenden Grundsätze bewilligt werden. \ 

(2) In dem von ber Pireltivbehörde über die Bewilligung eines solchen Steuer¬ 
erlasses zu erstattenden Bericht ift anzugeben, ob der der Tirellivbehörde beigeorbneis 

Reichsbevollmächtigte für Zölle und Steuern sich mit dem Erlaß einverstanden erklärt hat. 

(3) Alljährlich ist ein bei der Direktivbehörde aufzustellendes Verzeichnis über die 
im abgelaufenen Rechnungsjahre bewilligten Erlasse der bezeichneten Art von der obersten 

Landesfinanzbehörde dem Reichskanzler (Reichsschatzamt) zur Vorlegung an den Bundes 

rat mitzuteilen. In dem Verzeichnis ist für jeden Fall eine kurze Darstellung des Sach¬ 
verhalts zu geben. Unter dem Verzeichnis hat der Reichsbevollmächtigte zu vermerken. 
ob er sich mit den einzelnen Bewilligungen einverstanden erklärt hat oder aus welchen 

Gründen dies nicht geschehen ist. 

Zu §#§ 13 und 14 des Gesetzes. 
$ 61. (1) Zur Anmeldung des Betriebs ist der Betriebsinhaber verpflichtet. ze 

Anmeldung neu entftehender Betriebe ift mindeftens einen Monat vor der Betriebser¬ 
öffnung bei der Steuerftelle, in deren Bezir? ber Bettieb liegt, einzureichen. Eritredt sich



Kohlensteuer=Ausführungsbestimmungen v. 12. Juli 1917. 409 

ein Betrieb über dir Bezirke verschiedener Steuerslellen, so ist die Anmeldung der Steuer¬ 

stelle zu übersenden, in deren Bezirk der Sitz der kaufmännischen Buckführung des Be¬ 

triebs liegt. 
(2) Für jeden Betrieb ist eine besondere Aumeldung abzugeben. Betriebe, die in 

täumlichem oder betrieblichem Zusammenhange stehen, gelten als ein Betrieb. 

sg 62. (1) Die Betriebsanmeldung muß eine Beschreibung sämtlicher Betriebsan¬ 

lagen, die für die Gewinnung, für die Verarbeitung und für den Absatz oder die Verwen¬ 

dung der Kohlen von Bedeutung sind, enthalten. 
(2) Insbesondere muß die Betriebsanmeldung enthalten: 

Art des Betriebs (Steinkohlen= oder Braunkohlenbergwerk, Aufbereitungs¬ 

anstalt, Braunpreßkohlensabrik); 

Name und Wohnort (Sitz) des Betriebsinhabers; 

Bezeichnung der Stelle, bei der die kaufmännische Buchführung erfolgt: 
Bezeichnung der zum Betriebe gehörigen Gruben nach Name und Lage: 
Zahl und Bezeichnung der Förderschächte jeder Grube; 
Art und Sorten der Kohlen, die gefördert werden: 
Zahl der Aufbereitungsanlagen und Art und Erzeugnisse der Aufbereitung: 

Ort und Zahl der Kohlenlagerpläße, auf denen der Grube gehörige Kohlen 
lagern: . 

Bezeichnung der Betriebsanlagen, zu deren Aufrechterhaltung nach § 5 Abs. 1 
des Gesetzes steuerfreie Kohlen verwendet werden sollen; 

Angabe, ob und an welche Arten von Empfängern nach § 5 Abs. 2 des Gesetzes 

steuerfreie Hausbrandkohlen abgegeben werden; 
Zahl und Art der Nebenbetriebe, zu denen Kohlen verwendet werden. 

8 63. Beabfihtigte Anderungen in den Betriebsanlagen (5 13 Satz 2 des Gesetzes) 
sind mindestens eine Woche vor dem Beginne der Ausführungsarbeiten der Steuerstelle 

anzuzeigen, ebenso Anderungen im Besitze. Änderungen, die ohne den Willen des Betriebs¬ 

inhabers eingetreten sind, z. B. Betriebseinstellungen oder zeinschränkungen infolge von 

Unfällen sind innerhalb drei Tagen anzuzeigen. 

8 64. Die Anzeige des Betriebsinhabers über die Bestellung eines Betriebsleiters 

ist von dem Betriebsleiler mit zu unterschreiben. 

8665. Die in den & 13 und 14 des Gesetzes vorgeschriebenen Anzeigen sind der Steuer¬ 

stelle in zwei Ausfertigungen einzureichen. Eine Ausfertigung verbleibt bei der Steuer¬ 

stelle. Die zweiten Ausfertigungen sind von der Steuerstelle mit einer Bescheinigung 

über die Anmeldung dem Betriebsinhaber oder Betriebsleiter zurückzugeben, von diesem 
zu einem Belegheft zu vereinigen und in den Betriebsräumen nach näherer Bestimmung 

der Steuerbehörde auszubewahren. 

Zu § 15 des Gesetzes. 

§ 66. Zahl und Ausführung der steuerlichen Prüfungen in den nach § 3 Abs. 1 und2 
des Gesetzes steuerpflichtigen Betrieben bestimmen die Hauptämter. 

In 8 18 des Gesetzes. 

$ 67. Die Inhaber steuerpflichtiger Betriebe sind verpflichtet, ihre laufmännischen 
Bücher so zu führen, daß sie über Art und Mengen der geförderten und der bezogenen Kohlen, 
ferner über die weitere Behandlung ber Kohlen, deren Absatz, deren Verwendung int 

eigenen Betriebe, zum eigenen Verbrauch oder zu steuerfreien Zwecken zuverlässigen Auf¬ 
schluß geben. Wird zur Aufrechterhaltung des Betriebs elektrische Arbeit verwendet, so 
sind Anschreibungen zu führen, die über Erzeugung oder Bezug sowie über Verwendung 
der Arbeit Aufschlutz geben. Sofern die Steuerbehörde die Buchführung zu den be¬ 
zeichneten Zwecken nicht für ausreichend erachtet, ist sie befugt, dem Inhaber des steuer¬ 
pflichtigen Betriebs die Führung besonderer Bücher nach von der Steuerbehörde zu be¬ 
stimmenden Mustern vorzuschreiben.
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§ 68. (1) Neben den im §& 67 genannten Büchern haben die Inhaber steuerpflichtigor 
Betriebe über die steuerpflichtig gewordenen und über die steuerfrei gebliebenen Kohlen 
ein Steuerbuch zu führen. 

(2) Zu dem Steuerbuche dient das Muster 12 als Borbild. Wo es zweckmäßig er 
scheint, kann das Steuerbuch nach dem Vorbild des Muslers 13 eingerichtet werden. 

§ 69. (1) In das Steuerbuch sind die steuerpflichtigen und die steuerfreien Kohlen 
aus ben laufmännischen Büchern (Versendungsbüchern, Landabsatregistern u. a.) oder 
aus den von der Steuerbehörde besonders vorgeschriebenen Büchern (667) zu übernehmen 
Aus welchen kaufmännischen Büchern die Übernahme zu geschehen hat, ist im Benehmen 
mit dem Steuerpflichtigen von der Steuerbehörde zu bestimmen. 

(2) Die Eintragungen in das Steuerbuch müssen mindestens einmal monatlich, 
und zwar zu Anfang des folgenden Monats, für die Summen der steuerpflichtig gewor 
denen oder steuerfrei gebliebenen Mengen gefertigt werden. 

§ 70. Die im Laufe eines Monats zu steuerfreien Zwecken verwendeten oder ab 

gegebenen Kohlen sind der Steuerslelle bis zum 15. des folgenden Monats mit einem Vor 
druck nach Muster 14 anzumelden. 

Zu § 19 des Gesetzes. 

§8 71. Die obersten Landesfinanzbehörden können die staatlichen Werke von dei 
Verpflichtung zur Führung des Steuerbuchs (5 68) besreien. 

Zu § 35 des Gesetzeß. 

§ 72. Für die Erhebung und Verwaltung der Kohlensteuer wird jedem Bundesstact 
eins vom Hundert der in seinem Gebiete zur Verrechnung gekommenen Einnahme vergötet. 

Zu § 36 des Gesetzeß. 

§ 73. Die in den K 61 bis 65 vorgeschriebenen Anmeldungen sind für bestehende 

Betricbe spätestens zum 15. August 1917 bei der Steuerstelle des Bezirkes, in dem der 
Betrieb liegt, einzureichen. 

Zu 8 37 des Gesetzes. 

§ 74. (1) Streitigkeiten, die bei Ausübung des im § 37 Abs. 3 des Gesetzes gegebenen 
Ülberwälzungsrechts entstehen, unterliegen der Entscheidung durch Schiedsgerichte. 

(2) Für Streitigkeiten, die durch die Überwälzung bei Lieferung von elektrischer 
Arbeit, Gas oder Wasser enistehen, wird das Schiedsgericht aus drei Schiedsrichtern ge 
bildet, von denen je einer von jeder Parkei ernannt wird; diese zwei ernannten Schieds¬ 
richter wählen ihrerseits den Obmann. Die betreibende Partei hat dem Gegner den Schieds¬ 
richter schriftlich mit der Aufforderung zu bezeichnen, binnen einer einwöchigen Frist feiner- 
seits ein Gleiches zu lun. Nach fruchtlosem Ablaus der Frist wird auf Antrag der betreiben. 
den Partei der Schiedsrichter von der für den Sitz des Lieferers zuständigen oberen Ver¬ 
waltungsbehörde ernannt. Diese Vorschrift findet auch Anwendung, wenn sich die von 
den Parteien ernannten Schiedsrichter über die Wahl des Obmanns nicht einigen. 

(3) Gegen die Entscheidung des Schiedsgerichts steht den Parteien binnen einer 
Ausschlußfrist von zwei Wochen nach Zustellung des Urteils die Berufung an das Reichs. 
schiedsgericht offen, dessen Entscheidung endgültig ist. Das Reichsschiedsgericht hat feinen: 
Sitz in Berlin und entscheidet in der Besetzung von fünf Mitgliedern. Der Reichskanzler 

ernennt den Vorsitzenden sowie dessen Stellvertreter und stellt gleichzeitig die Liste Der 
zu Beisitzern wählbaren Personen fest. Die Parteien sind, und zwar der Berufungskläger 

bei Einlegung der Berufung, der Berufungsbeklagte binnen zwei Wochen nach Zuslellung 
der Berufung, berechtigt, aus dieser Liste durch eine an den Vorsitzenden zu richtende 

Zuschrift je zwei Beisitzer zu ernennen. Soweit die Parteien von diesem Rechte nicht 
fristmäßig Gebrauch machen, werden die Beisitzer von dem Vorsitzenden ernannt. 

.14) Für Streitigkeiten, die über die Lieferung von Heizung entstehen, sind in Ge¬ 
meinden, in denen auf Grund der Bekanntmachung des Reichskanzlers, betreffend Einl¬
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gungsämter, vom 15. Dezember 1914 (RGBl. 511) Einigungsämter eingerichtet find, 

Jiefe al3 Schiedsgerichte zuständig. In Gemeinden, wo solche Einigungeämter nicht bestehen, 
gelten für die Bildung der Schiedsgerichte die Beslimmungen des Abs. 2. Die Bestim¬ 

mungen des Abs. 2 gelten auch für die Bildung der Schiedsgerichte zur Entscheidung der 

vei der Lieferung von Dampfkrast und bei Verträgen über Personen- und Güterbeförde¬ 
sung im See¬ oder Binnenschiffahrtsverkehr entstehenden Streitigkeiten. Die Entschei¬ 

dungen sind endgültig vorbehaltlich der Vorschriften des §& 1041 der Zivilprozeßordnung. 
(5) Im übrigen regelt sich das Verfahren vor den Schiedsrichtern, soweit vorstehend 

iicht Abweichendes bestimmt ist, nach den Vorschriften des zehnten Buches ber Zivil. 
orozeßordnung. 

(6) Die Kosten des Verfahrens sind nach den Vorschriften des Gerichtskostengesetzes 
mit der Maßgabe festzusetzen, daß der Wert des Streitgegenstandes nicht höher als zu dem 

Jahresbetrage der überzuwälzenden Steuer anzunehmen ist. Bei dem Verfahren vor 

dem Reichsschiedsgerichte fließen die Gerichtskosten in die Reichskasse. Den auswärtigen 

Veisitzern des Reichsschiedsgerichts wird der Ersatz der Reisekosten sowie ein Tagegeld. 

jap von 30 M. gewährt. Diele Koften jind der unterliegenden Partei bejonders aufzu- 

erlegen, soweit die Gerichtskosten zu ihrer Deckung nicht ausreichen. 

Statistik. 

s 76. Die Hauptämter haben für jedes Rechnungsjahr Nachweisungen über die 

Besteuerung inländischer und aus dem Ausland eingeführter Kohle sowie über die steuer¬ 

freie Verwendung von Kohlen nach den Mustern 15, 16, 17 und 18 doppelt aufzustellen. 

Die Direktivbehörde hat aus den Aufstellungen der Hauptämter Hauptnachweisungen für 

den Direktivbezirk zufammenzustellen und diese nebst je einer Ausfertigung der von den 

Hauptämtern vorgelegten Nachweisungen mit einem erläuteruden Begleitschreiben zum 

1. Juni an das Kaiserliche Statistische Amt einzusenden; für das Rechnungsjahr 1920 

hat die Einsendung zum 1. Oktober 1920 zu geschehen, wenn gemäß § 38 des Gesetzes 

die Kohlensteuer nur bis zum 31. Juli 1920 bestehen bleibt. 

$ 76. Das Begleitschreiben soll, abgesehen von etwa erforderlichen Klarstellungen 

enzelner Angaben der Nachweisungen, die Verhältnisse des inländischen Stein- und Braun¬ 

kohlenbergbaues sowie der Einfuhr von Kohle aus dem Ausland behandeln und sich ins¬ 

desondere auf folgende Punkte erstrecken: 

1. Tätigkeit der Wertprüsungsstellen, 

2. örtlicher Vrauch und Umfang der Abgabe von Hausbrandkohlen an die Ange¬ 

stellten und die Belegschaft sowie an Berginvaliden und Bergmannswitwen 

gemäß § 5 Abs. 2 des Gesetzes. 

$ 77. Das Keiserliche Stalistische Amt hat auf Grund der Nachweisungen und er¬ 

/duternden Vegleitschreiben (s 75 und 76) Zusammenstellungen zu fertigen und zu einem 

vom Reichskanzler zu bestimmenden Zeitpunkt zu veröffentlichen. Solange die Veröffent¬ 
lichung durch das Kaiserliche Statistische Amt nicht erfolgt ist, dürsen auch Teilergebnisse 

der Erhebungen durch andere Behörden nicht veröffentlicht werden. 

Schlußbestimmung. 

§# 78. Der Reichskanzler ist ermächtigt, die Muster zu diesen Beslimmungen zu ändern 
und neue Mufter einzuführen. 

Anlage. 

, (Ausführungsbestimmungen § 12 Abs. 1.) 

- Betanntmahung bom 14. Juni 1917. (381. 134.) 

Der Bundesrat hat in feiner Sigung vom 14. Yuni 1917 beschlossen, den nachstehen¬ 
den Grundsätzen für die Ausführung des § 6 Abs. 2 des Kohlensteuergesetzes vom 8. April 

1917 (RG#B. 340) die Zustimmung zu erteilen. # 2 
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Art. I. Die Steuerermäßigung bei dem Bezuge von Hausbrandkohlen für die In. 
haber von Kleinwohnungen hat folgende Maßnahmen der Gemeinden oder Gemeinde. 
verhände zur Voraussehzung: 

1. Die Gemeinden oder Gemeindeverbände haben nach Lage der örtlichen Ver¬ 
hältnisse festzusetzen, 

a) Wohnungen welcher Art und Größe in ihrem Bezirk als Kleinwohnungen anzu. 
fehen find, | 

b) welche Mengen von Hausbrandkohle der verschiedenen Sorten den Inhabern: 
von Kleinwohnungen als Jahresbedarf zugebilligt werden. 

Als Hausbrandkohle für die Inhaber von Kleinwohnungen kann außer den im 5: 
des Gesetzes aufgeführten Kohlen auch Zechenkoks und Gaskoks aus inländischer Stein¬ 
kohle abgegeben werden. 

Bei der Abgabe von Zechenkoks ist der Koks bei der Grube zu bestellen und dor: 
nach Maßgabe der zu $ 4 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes erlassenen Ausführungsbestimmungen, 
jedoch nur mit 10 vom Hundert des Wertes, zu versteuern. 6 

Bei der Abgabe von Gaskoks ist die zu dessen Herstellung erforderliche Kohle bei 
der Grube zu bestellen und dort mit 10 vom Hundert des Wertes zu versteuern. Dabe¬ 
ist die Menge der zu bestellenden Kohle nach einem Ausbringen von 70 Kois zu 100 Koble 
zu berechnen. 

2. Die Gemeinden oder Gemeindeverbände haben Einrichtungen zu treffen, 
a) die darauf abzielen, daß die Hausbrandkohlen zu Preisen geliefert werben, die 

die für gleiche Mengen sonst gezahlten örtlichen Preise mindestens um den Betrag 
der Steuerermäßigung unterschreiten; 

b) die es sichern, daß die Kohlen zu dem ermäßigten Preise nur an Inhaber der in 
Nr. 1 unter a) bezeichneten Wohnungen und in den nach Nr. 1 unter b)h festge¬ 
setzten Mengen abgegeben werden; 

ce) die eine Gewähr dafür geben, dag die den Vorjehriften entiprechende Beriwen- 
dung der mit Steuerermäßigung bezogenen Kohlen nachgeprüft werden kann. 

3. Die Landeszentralbehörden sind ermächtigt, die nach Nr. 1 und 2 zu treffenden 
Festsetzungen und Einrichtungen von der Genehmigung durch die zuständige Bebörde 
abhängig zu machen. 

Art. II. Die Gemeinden oder Gemeindeverbände haben bei dem Bezuge der Haus 
brandkohlen die Bestellungen mit der Bescheinigung zu versehen, daß die Kohlen für den 
Hausbrand gemäß §* 6 Abs. 2 des Kohlensteuergesetzes bestellt werden. 

Für den Bezug und für die Verteilung der Kohlen können sich die Gemeinden und 
Gemeindeverbände der Vermittlung des Kohlenhandels, öffentlicher oder privaler Ver¬ 
waltungen, von Bezugs- oder Konsum=Genossenschaften oder ähnlichen Vereiuigungen 
bedienen. 

Art. 1II. Der Bezug von Hausbrandkohlen darf nur für den eigenen Verbrau'n 
des Kleinwohnungsinhabers erfolgen; der Weiterverkauf ist untersagt. 

Für die Bersorgung auf Grund des § 6 Abs. 2 des Gesetzes kommen Inhaber von 
Kleinmohnungen infoweit nicht in Betracht, als sie bereits auf Grund des §& 6 Abs. 2 des 

Gesetzes sleuerfreie Hausbrandkohlen erhalten. 

Art. IV. Zuwiderhandlungen gegen die Anordnungen, welche Gemeinden ader 
Gemeindeverbände in Ausführung dieser Grundsätze erlassen, werden auf Grund des § 25 

des Gesetzes mit einer Ordnungsstrafe von einer Mark bis zu dreihundert Mart bestraft. 
Art. V. Die Gemeinden oder Gemeindeverbände haben die von ihnen in Ausfü## 

rung dieser Grundsätze jeweils erlassenen Anordnungen, gegebenenfalls nach erfolgter 

Genehmigung, ihrer örtlich zuständigen Steuerstelle in zwei Stücken einzureichen. Sie 
haben ihr ferner zum 1. Mai jeden Jahres in zwei Stücken eine Mittcilung über die Zahl 
der in Betracht kommenden Inhaber von Kleinwohnungen und über die Mengen und 
Sorten der im abgelaufenen Rechnungsjahre bestellten Hausbrandkohlen einzusenden.
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b) Preuß. Allgemeine Verfügung vom 19. Juli 1917. (Solls Bl. 60 fl.) 

Die Kohlensteuer ist keine Verbrauchsabgabe, sondern steuerpflichtiger Vorgang ist 

nei der Inlandsteuer der Absatz oder die Übernahme zur Verwendung im eigenen Betriebe 
oder in den eigenen Verbrauch von seiten des Gewinners der Kohle, bei der Auslandsstcuer 

iſt es die Einfuhr über die Grenze des Kohlensteuergebiets. Demgemäß lann der Ge¬ 

winner bzw. der Empfänger der steuerpflichtigen Kohle die Steuerpflicht nicht mittels 

Begleitscheins auf den Verbraucher übertragen und ebenso wenig ist eine Einlagerung 
zum Zwecke der Aussetzung der Besteuerung oder eine steuerfreie Ablassung zur Ausfuhr 

unter Zollaufsicht zuläfsig. 
Die Erhebung der Steuer von der inländischen Kohle wird den Hauptzollämtern 

ubertragen. Unter „Steuerstelle“ wird das Hauptamt, unter „Bezirk der Steuerstelle" 

wird nicht der Sonderbebebezirt des Hauptamts, sondern der Hauptamtsbezirk verstanden. 
Es wird darauf aufmerksam gemacht, daß die Inlandsteuer weder auf ein anderes Amt über¬ 
wiesen noch gestundet werden kann. 

Die aus dem Ausland eingehende Kohle kann zur Versteuerung nur bei Haupt¬ 

ro,lämtern oder solchen Zollämtern oder Zollabfertigungsstellen angemeldet werden, die 

mit einem Oberbeamten besetzt sind. Zur Ausfertigung von Kohlenbegleitscheinen und zur 

Erledigung von Durchfuhrbegleitscheinen werden alle Grenzzollstellen an Eisenbahnen 

nnd Wafjerftraßen ermähtigt; im Bedarfsfall kann die Oberzolldirektion auch Grenz¬ 

zollstellen an Landwegen die Befugnis zur Ausstellung von Kohlenbegleitscheinen 

erteilen. Im kleinen Grenzverkehr (5 55 UB.) ift die Verfteuerung an allen Grenz- 

zollſtellen zuläſſig. 
Im einzelnen wird zu den Kohlensteuer=Ausführungsbestimmungen folgendes 

bemerlt: . 

81 Abs. 1. Der Ausdruck: „Steuer überwachung“ bezieht sich auf den Hamburger 

Freihasen, weil dort keine Zollüberwachung stattfindet. 

§5 1 Absf. 2. Auf das Verfahren beim Zwischenauslandsverkehr mit Kohle findet 
das Deklarationsschein=Regulativ sinngemäß Anwendung, es bedarf jedoch bei der Ab¬ 
fertigung keiner Verschlußanlegung. 

§* 1 Abs. 3. Im Gegensatz zu § 113 des Vereinszollgesetzes kann als Rückware nicht 
nur inländische Kohle, sondern auch versteuerte ausländische Kohle steuerfrei wieder ein¬ 
gelassen werden. Auf die Abfertigung sinden die zu § 113 VB8G. ergangenen Ausführungs¬ 
vorschristen Anwendung, die Abfertigungsbefugnis wird indes sämtlichen Hauptzoll. 
ämtern und Zollämtern mit einem Oberbeamten ohne Rücksicht auf den in Frage 
stehenden Steuerbetrag beigelegt. Dasselbe gilt für die steuerfreie Wiedereinlassung 
von Kohlenladungen, die irrtümlich ins Ausland gegangen, jedoch im Gewahrsam 
der ausländischen Zoll=, Polizei= oder Gerichtsbehörde oder der Eisenbahn verblieben 
waren. 

$ 2 Abf. 1 bezieht jid) nur auf die Verarbeitung von Kohle, die von anderen be¬ 
zogen ist. 

1. Halbsatz: Wird Rohkohle (unaufbereitete Förderkohle) vom Gewinner in Fein¬ 
koble verwandelt, diese dann versendet und vom Bezieher zum Zwecke der Verkokung ge¬ 
waschen, so liegt schon beim Gewinner Aufbereitung von Kohle vor, die Kohle ist daher 
ichon bei ihm als aufbereitete Kohle steuerpflichtig geworden. Wegen der Versteuerung 
von Kohle in Gestalt von Koks siehe § 4 Abs. 1 Say 2 d. G. und $5 AB. 

2, Halbsatz. Die Bestimmung bezieht sich nicht auf den Fall, daß eine Grube auf 

ihrem Gelände ein scheinbar selbständiges Aufbereitungsunternehmen, etwa in Form 
einer G. m. b. H. errichtet, ein solcher Betrieb muß vielmehr die Kohle in aufbereitetem 
Zustande versteuern. Dadurch, daß selbständige Aufbereitungsanstalten die Kohle auf 
Grund eines Frachtgeschäftes beziehen müssen, soll derartigen Steuerumgehungsversuchen 

entgegengewirkt werden.
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§ 2 Abs. 2. Wenn Braunkohle nicht zur Gewinnung von Preßkohle, sondern zu den: 
Zwecke gepreßt wird, um sie behufs Gewinnung von Olen, Fetten, Wachs usw. zu er. 
gasen, so wird sie als Rohkohle und nicht als Preökohle versteuert; über weitergehende 
Begünfligungen vgl. $ 5 Ab. 3 Sap 29. G. und E5 AB. 6 

5 7. Die aus dem Ausland eingehende Kohlc (auch Koks und Steinpreßkehle) ii 
beim Grenzamt zur Erledigung des Zollpunktes nach den Vorschriften des Vereinszoll. 
geſetzes zu stellen; gegenüber der Regel des 3 20 d. G., daß Kohle nur auf einer FVollstroße 
und während der Zollstunden eingeführt werden darf, greisen die Ausnahmen des & 21 
des V8G. Platz. 

Soll die Kohle beim Grenzamte in den freien Verkehr treten, was nur bei einem 
Hauptzollamt oder einem mit einem Oberbeamten besetzten Zollamt zulässig ist, so if¬ 
sie gemäß 8 49ff. AB. mil Muſter 10 zur Versteuerung anzumelden. 

Wenn dagegen der Warenführer die Erleilung eines Kohlenbegleilscheins beaurragt 
so hat er den Empfänger der Kohlensendung, die Bezeichnung und Nummer des Eisen¬ 

bahnwagens oder Schiffs, das Gewicht der Kohle und endlich deren Gattung iprachge 
bräuchlich so genau anzumelden, daß die Kohle unter die Benennungen des Kohlensteucr. 
gesetzes gebracht werden kann (Steinkohle, Braunkohle, Steinpreßkohle, Braunpreßkohle, 
Steinkohlenkoks, Braunkohlenkols). Die Anmeldung, die in zwei Stücken einzureichen in, 
geschieht durch Ausfüllung der betreffenden Spalten auf der zweiten Seite des Koflen. 
begleitscheinvordrucks. Die Kohlensendungen sind stets hinsichtlich der Galtung und Menge 
besonders zu prüfen und ohne Verschluß abzulassen. Die Anmeldung und Festsetzung 
des steuerpslichtigen Werts der Kohle geschieht erfl bei Erledigung des Kohlenbegfeitfcheins. 

Im Eisenbahnverkehr ist das bahnamtlich im Frachtbrief vermerkte Gewicht anzu. 
nehmen. Wenn nicht aus gegebener Veranlassung die Wiedervorführung der Kohle vom 
Aussertigungsamte besonders vorgeschrieben oder vom Empfangsamte die Vorführung 
zur sofortigen endgültigen Versteuerung besonders verlangt worden ist, führt die Eisen¬ 
bahn die Kohle ohne weiteres der Empfangsstation zu; diefe braucht nidyt mit dem Eiye 
des Empfangsamts zusammenzufallen. Die Güterabfertigungsstelle zieyt die vorläufige 
Kohlensteuer gemäß § 56 Abs. 1 Satz 2 AB. vom Empsänger der Kohlensendung ein und 
händigt ihm die Kohle aus. Solange das Empfangsamt der Güterabfertigungsstelle noch 
leine Durchschnittswerte für die Kohlenbezlge des Empfängers von der betrefsenden 
Grube mitgeteilt hat, berechnet die Güterabfertigungsstelle die vorlänfige Steuer lediglich 
nach dem vom Empfänger angegebenen Erwerbspreis ohne Rücksicht aus die Frachl und 
die sonstigen Kosten bis zur Grenze. Die Güterabfertigungsstelle vermerkt den erhobener¬ 
Betrag im Beglcitschein und übersendet diesen dem Empfangsamt. Die Ablieferung 
der vorläufig erhobenen Steuerbeträge geschieht nach besondcrer Verständigung zwischer 
dem Empfangsamt und der Güterabfertigungsstelle; sie kann auch periodisch geschehen. 
Bei Privatbahnen sind die in Betracht kommenden Eisenbahnangestellten gemäß § 11 
E8O. auf das Zollinteresse zu vereidigen. Die Durchschnittswerte für die Kohlen, die das 
Empfangsamt behufs Mitteilung an die Güterabfertigung festsetzt, umfassen abgesehen 
von österreichischer und ungarischer Kohle gemäß § 50 AB auch die Fracht= und sonstigen 
Kosten bis zur Grenze; die Eisenbahnbehörden werden den Zollbehörden bei der Fest¬ 
setzung der Fracht= und sonstigen Kosten bis zur Grenze an die Hand gehen. Im übrigen 

wird wegen der vorläufigen Wertfestsetzung auf das zu $ 56 Abi. 1 Sak 2 Gejagte Bezun 
genommen. Der Empfänger der vorläufig versteuerten Kohle muß sie alsbald, nachdem 
er sie von der Eisenbahn ausgehändigt erhalten hat, unter Vorlegung des eingelösten 
Frachtbriefs, der Rechnung und der sonstigen Belege beim Empfangsamt mit Muster 10 
zur Versteuerung anmelden; ist er noch nicht im Besitz der Rechnung, so kann ihm zu deren 

Beibringung eine angemessene Frist bewilligt werden. 
Benn ber Empfänger gemäß 5 56 Abf. 2 AB. zur periodischen Entrichtung der Steuer 

zugelassen ist, teilt das Empfangsamt die gewährte Versteuerungsbegünstigung der für 
den Empfänger zuständigen Güterabfertigungsstelle mit. Die Abfertigung der Kohle 

wickelt sich dann ebenso ab, wie vorstehend beschrieben, jedoch unterbleibt die vorlöufige
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Seeuererhebung durch die Güterabsertigungsstelle; diese vermerkt im Kohleubegleit¬ 
schein nur, daß die Sohle dem Empfänger ausgehändigt worden ift. 

Auch im Schiffsverkehr ist die eingehende Kohle stets auf Gattung und Menge be¬ 

sonders zu prüfen. Die Gewichtsermittlung kann durch Aufnahme der Schiffseiche ge¬ 

schehen; ist diese nicht durchführbar, so kann das Gewicht aus den Frachtpapieren ent¬ 

nommen werden. Der Schiffer muß nach der Ankunft am Beslimmungsort den Begleit¬ 
(dein beim Empfangsamt abgeben. Wenn der Amtsvorstand nicht auf die Vorführung 

der Sendung verzichtet, wird zur Beschau geschritten. Die Einzahlung der Stener bei der 

Zotlkasse geschieht durch den Empfänger oder für Rechnung des Empfängers der Kohle. 

Bei Kohle, die in Osterreich=Ungarn gewonnen ist, bedarf e3 jür die Verfteuerung 

nicht der Vorlegung der Frachtpapiere, sondern nur der Rechnung über den Erwerbs¬ 

preis und des Ursprungsnachweises; vgl. § 50 AB. 
Die Abfertigung auf Kohlenbegleitschein soll die Steuerbehörde in den Stand setzen, 

ine Zurückbehaltungs¬ und Beschlagnahmerecht nötigenfalls auszuüben. Die auf Kohlen¬ 

begleitschein abgefertigte Kohle steht zu diesem Zwecke unter Steueraufsickt, bis sie von der 

Eisenbahn bzw. vom Empfangsamte freigegeben ist. Bezüglich der Abfertigung von Kohlen 

auf Kohlenbegleitschein finden die Vorschriften für Zollbegleitscheine 1 sinngemäße An¬ 

wendung. Die im Zollverkehr vorgeschriebenen Muster der Begleitscheine I, der Erledi¬ 

gungsscheine, der Ausfertigungs¬ und Empsfangsbücher sind zu benutzen; zu diesem Zweck 

in in den Aufschriften das Wort Begleitschein I in „Kohlenbegleitschein“ umzuändern. 

Koblensendungen, die etwa von Zollstellen anderer Bundesstaaten mit Begleitzettel oder 

mit Begleitschein I gemäß § 41 Abs. 5 V8G. überwiesen werden, sind ohne Veanstandung 

‚u erledigen. \ 

$ 8 Abs. 3. betrifft den Fall, wo das Bergwerk seinen Bedarf an eleftrifher Arbeit 

nicht selbst herstellt, sondern von einem selbständigen Elektrizitätswerk bezieht. Das Verg- 

wert erhält die Steuerbefreiung auch, wenn es nicht bie Kohlen für den Betrieb des Elek¬ 

trizitätswerks liefert, dieses vielmehr seinen Kohlenbedarf von einer anderen Grube be¬ 

zieht; ein Steuererlaß findet aber nicht statt, soweit das Elektrizitätswerk mit Wasserlraft 

betrieben wird. Der Zweck der Vorschrift ist, den einen technischen und wirtschaftlichen 

Vorteil bedeutenden Bezug von Kraft aus eleltrifchen Zentralen zu fördern; bierhei foli 

weder das Bergwerk noch der Steuerfiskus schlechter gestellt sein, als wenn das Berg¬ 

werk seinen Kraftbedarf selbst aus eigener Kohle herstellt. \ 

§8 9. Aufbereitungsanlagen und Breplohlenfabrifen, dic die zur Aufbereitung ober 

Verarbeitung bestimmte Kohle und die hierzu erforderliche Betriebs- bzw. Feuerkohle 

aus ihrer eigenen Kohlenförderung entnehmen, versteuern die zu verarbeitende Kohle 

und die Betriebskohle in Gestalt der fertigen Kohle, bzw. der Braunpreßkohle. 

§& 10 Abs. 1. Die Steuerfreiheit bezieht sich ouf die gesamte Betriebskohle, die der 

aus dem Auslande einlaufende Zug für seinen Bedarf mitbringt, also auch auf die Kohlc 
auf den Lokomotivtendern und auf dic Heizungskohle für die Personen., Küchen-, Schlaf¬ 

und Güterwagen. 

§ 10 Abs. 2. Als „Betriebsmittel bis zur Rückkehr in das Ausland“ gilt beim An¬ 
laufen eines Seehafens die Kohle, die während des Aufenthalls im Hafen zum Betriebe 

der Lösch- und Lademaschinen, zur Heizung des Schiffes usw. gebraucht werden wird. 
Beim Einlaufen in einen Fluß bleibt steuerfrei der Kohlenbedarf für die Fahrt zum Reise¬ 

ziel, ferner der Kohlenbedarf für den Aufenthalt daselbst und endlich der Kohlenbedarf 

für die Rücksahrt bis zur Grenze. Bei Flußreisen ist beim Eintritt über die Grenze nur 
der Kohlenbedarf bis zum Endpunkt der Reisc, sodann nach Ankunft am Bestimmungsort 

der Bedarf während des Aufenthalts daselbst und endlich bei Antritt der Rückfahrt der 
Bedarf bis zum Wiederausgang über die Grenze auf einmal freizugeben. 

Die Bekriebskohlen, die zur Rückreise über Sce aus einem inländischen Seehafen 
oder bei Flußreisen für die Rückfahrt jenseits der Grenze erforderlich sind, werden ebenso 

behandelt, wie eine Kohlenladung, die ohne Aus- und Umladung mit dem Schiffe wieder
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auögehen foll; fie gelten al® „Kohlen, die bis zur Rückkehr des Schiffes nicht von Bord 
gebradjt werden”, 

Die Befugnis, meitergehende Erleichterungen für die Flußschiffahrt zuzulaſſen 
wird den Oberzolldirektionen überttagen. 

8 10 Abj. 3. Der Schwerpunkt liegt ſowohl beim Eiſenbahn- wie beim Schiffsverkehr 
darin, die heimlihe Auzladung der Kohle zu verhindern. 

5 12. Bon einer Genehmigung der Auflidit3behörde gegenüber den Feſtſehungen 
und Einrichtungen, die die Gemeinden und Gemeindeverbände gemäß Art. 1 Nr. 1 und 2 
der Grundsätßze treffen, wird abgesehen. 

Wegen der Behandlung der gemäß Art. II abzugebenden Bescheinigungen der Ge 
meinden oder der Gemeindeverbände wird auf $ 20 AB. vermiefen. 

Die Anordnungen und Mitteilungen gemäß Art. V jind dem für die Gemeinde 
bzw. den Eip de3 Gemeindeverbandes örtlich zuftändigen Hauptamt einzureichen. 

Die Bestellbücher nach § 12 Abs. 2 AV. sind nach Rechnungsjahren zu führen: jede 
Beſcheinigung iſt unter einer beſonderen Nummer im Beſtellbuch einzutragen und mit 
dieſer Nummer zu verſehen. Hegt die Steuerſtelle, bei der die Ablaſſung zum ermäßigten 

Steuersatze beantragt wird, Zweifel an der Echtheit oder Orbnungsmäßigkeit einer vor¬ 
gelegten Bescheinigung, so übersendet sie fie zur Aufflärung an die Gieuerftelle, die für 
die bettefjende Gemzinde oder ben betreffenden Gemeindeverband zuftändig ift. . 

Tas Beitellbuch ift von dem für die betr. G:mzinde oder den Gemeindeverband 
zuständigen Oberinspektor und Oberzollkontrolleur ab und zu einzusehen; wie oft das zu 
geschehen hat, bestimmt die Oberzolldirektion. Die Prüfung des Bestellbuchs und der 
Jahresmitteilung über die bestellten Hausbrandlohlen hat sich darauf zu richten, daß die 
bestellten Mengen nicht in einem ofsenbaren Mißverhältnis zu der Zahl und der Zusammen. 
setzung der Einwohnerschaft stehen. Gegebenenfalls ist an die Oberzolldirektion zu be¬ 

richten, damit diese die Frage im Benehmen mit dem Regierungspräsidenten weiter ver¬ 
folgen kann. Über die tatsächliche Verwendung der einzelnen bezogenen Mengen wird 
von der Steuerbehörde keine ständige Aufsicht geübt; Verstöße, die zu ihrer Kenntnis 

kommen, werden von ihr gemäß Art. IV der Grundsätze und 85 21 bis 31 d. G. strafrecht 
lich verfolgt. 

§ 13. Gruben, die an ein Syndikat angeschlossen sind, haben zunächst jede Kohlen¬ 
lieferung zu dem Verkaufspreis zu versteuern, den sie dem Syndikat berechnen. Inner. 
halb eines Monates nach Schluß der Abrechnungsperiode des Syndikats müssen die Gruben 

eine Nachtragsanmeldung über die Gesamtsumme der ihnen gegenüber dem Syndilat 
zustehenden Nachvergütungen einreichen; in derselben Frist sollen sie etwaige Anträge 
auf Vergütung der Gesamtsummt der Rückvergütungen vorlegen, die sie dem Syndikat 
entrichten müssen. Fällt die Abrechnungsperiode des Syndikats nicht mit dem Rechnungs¬ 
jahr zusammen, so sind die Zeiträume für die Gesamtnachversteuerungen und für die Ge¬ 
samtrückvergütungen einvernehmlich mit dem Sondikat sestzusetzen. Liegen die Buch¬ 
führungssitze der angeschlossenen Gruben und die Niederlassung des Syndikats in ver¬ 
schiedenen Hauptamtsbezirken, so geschieht die Festsetzung durch die Oberzolldireklion; 
sind verschiedene Oberzolldirektionen beteiligt, so haben diese sich untereinander zu ver¬ 
sländigen. Sinngemäß gilt dasselbe, wenn eine Grube mit einem einzelnen Händler einen 
laufenden Lieferungsvertrag mit dem Vorbehalt von Nachvergütungen und Rückvergül¬ 
tungen abgeschlossen hat. 

§8 14 Abs. 2. War die Grube nur während eines Teils des Jahres am Geschäst des 
Wiederverkäufers beteiligt, so werden ihr die Pinfen von ihrem Kapitalanteil selbstredend 
ebenfalls nur nach dem Jahresteil angerechnet. 

§5 17. Sn den Ann.eldungen find die Gewichte der einzelnen Posten auf ½0 b nach 
unten abzurunden. 6 

§ 19 Abs. 2 Satz 2. Durch diese Bestimmung soll der Zollbehörde ein Mittel in die 

Hand gegeben werden, um die Angaben des Steuerpflichtigen in der Anmeldung der Nach¬ 
vergütung nachzuprüfen; der Steuerpflichtige kann gemäß § 28 d. G. durch Erzwingungs¬
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safe dazu angehalten werden, vom Wiederverkäufer Rechnungslegung zu verlangen und 

ir Weigerungsfalle Klage zu erheben. A 

g 22 961. 2. Sag 1 betrifft zunädjft den Fall, v0 eine Grube berechtigeriveife einen 

vdesonders niedrigen Preis bewilligt hat, um den Käufer zum Abschluß eines möglichst 

langfristigen Lieferungsvertrages zu bewegen; in einem solchen Falle sollen die während 

zer Geltung be3 Vertrags zu den ein für allemal verabredeten Preisen getätigten Einzel- 

abschlüsse nicht beanstandet werden, auch wenn die Marktpreise für Kohle seit Abschluß 

des Hauptvertrages erheblich in die Höhe gegangen sind. Ebensowenig sind in der Regel 

besonders niedrige Preise zu beanstanden, die eine Grube bewilligt hat, um im umstrittenen 

Gebietc Absab zu bekommen. . 
Satz 2 greift namentlich dann Platz, wenn die liefernde Grube und das beziehende 

Hütten usw. Werk voneinander wirtschaftlich abhängig sind, z. B. die Aktien des einen 
Werks dem anderen Werke gehören. 

$ 26 bezieht ji) au auf die Anmeldung von Nachvergütungen gemäß 85 14 und 

18 Abf. 3. 
27. Die Mitglieder der Wertprüfungsstellen, die aus den Bergaufsichtsbehörden 

und aus der staatlichen Kohlenindustrie zu entnehmen sind, werden vom Oberbergamt 

denannt. Sind im Bezirk der Wertprüfungsstellen Kohlenindustriebekriebe vorhanden, 

die keiner bergbaulichen Vereinigung angehörten, fo werden über die aus den Kreisen 
dieser Betriebe zu entnehmenden Mitglieder der Wertprüfungsstelle die Handelskammern 

gehört. Wo keine Handelskammern bestehen, treten die Korporationen der Kaufleute 

und sonstigen amtlichen Verlretungen des Handels und der Industrie an ihre Stelle. 
§# 28. Wegen der Einrichtung der Wertprüfungsstellen ergeht besondere Anordnung. 

829. Wenn ein Betrieb zu befichtigen ift, fo orbnet Die Oberzolfdireltion die Be- 
sichtigung an und beauftragt den Vorsihenden, sie unter Zuziehung von geeigneten Mit¬ 

gliedern der Wertprüfungsstelle als Sachverständigen auszuführen; die Anordnung kann 
gemäß $ 28 d. G. erzwungen werden. 

8 32. Die Wertprüfungsstelle ist leine Verwaltungsinstanz; kommt es zu keiner 

Einigung mit dem Steuerpflichtigen gemäß §s 31, so ist die Mitteilung der Wertprüfungs¬ 

stelle an die Steuerstelle lediglich ein immerer Dienstvorgang der Verwaltung. Beschwerden 

über zu hohe Wertfestsetzungen sind daher nicht gegen das Gutachten der Wertprüfungs¬ 

stelle, sondern gegen den Festsetzungsbescheid der Steuerstelle zu richten. 

§5 33. Schreib= und Rechenfehler und sonstige offenbare, bei Abfassung des Be¬ 

scheides bzw. Beschwerdebescheides untergelaufene Versehen sind von der Behörde, die 
den Bescheid erlassen hat, ohne weiteres richtigzustellen; derartige Berichtigungen können 

auch von Amts wegen geschehen. Dagegen ist die Wertprüfungsstelle jebesmal zu hören, 

wenn ihre sachlichen Feststellungen vom Beschwerdeführer angegriffen werden. Die Be¬ 
schwerde ist bei der Behörde einzulegen, die den Bescheid erlassen hat; diese legt die Be¬ 

schwerde der vorgesetzten Stelle mit dem Gutachten der Wertprüfungsstelle und mit ihrem 
eigenen Gutachten zur Entscheidung vor. 

§§ 34—38. Auch das Auskunftsverfahren vor Eintritt der Steuerpflicht zielt auf eine 
Verständigung zwischen dem Steuerpflichtigen und der Wertprüfungsstelle ab. Die zu 
diesem Zwecke eingereichte Wertanmeldung ist im Unterschich von der Anmeldung zur 

Versteuerung keine verbindliche Steuererklärung, sondern nur ein Vorschlag gegenüber 

der Wertprüfungsstelle. 

Kommt im Auskunftsverfahren eine Verständigung zwischen dem Steuerpflichtigen 
und der Wertprüfungsstelle zuftande (58 35 und 37 Satz 2), so ist die Steuerbehörde ver¬ 

Hflichtet, den von der Wertprüfungsstelle anerkannten Preis oder Wert bei der Steuer¬ 

berechnung zugrunde zu legen, wenn der Steuerpflichtige später diesen anerkannten 

Preis oder Wert in der Steuererklärung anmeldet. 
Wird feine Verftändigung erzielt ($ 38), so ist die Lage so, als ob überhaupt kein 

Auskunftsverfahren stattgefunden hätte. Der Spruch der Wertprüfungsstelle über den 
von ihr für angemessen erachteten Preis oder Wert hat dann nur eine nachrichtliche Be¬ 

Sriegsbuch. BD. 5. 27
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deutung, eine Beſchwerde dagegen gibt es nicht. Wenn der Steuerpflichtige ſpäter eine 
Steueranmeldung doch nach dem von der Wertprüfungsitelle bezeichneten, von ihm zu. 
nädjft nicht anerfannten Prei3 ober Wert abgibt, jo Hat er feinen Anspruch darauf, daß Die 
Steuerstelle diesen Preis oder Wert bei der Steuerberechnung zugrunde legt. Die Steuer¬ 
stelle ist vielmehr völlig frei in ihrer Entschließung und setzt den Preis oder Wert ned 
eigenem Urteil fest; allerdings wird sie von dem Preis oder Wert, den die Wertprüfungs. 
stelle als angemessen bezeichnet hat, nur abweichen, wenn sie dafür triftige Gründe hat. 

88 41—48 beziehen sich auf den Fall des § 3 Abs. 2 d. G., wenn nämlich jemar? 
Steinkohle aufbereitet oder Braunkohle zu Preßkohle verarbeitet hat, die er von der Ge¬ 
winnungsstätte eines anderen bezogen hat. Bereitet jemand selbstgewonnenc Steinkohle 
auf oder verarbeitet er selbstgewonnene Braunkohle zu Preßkohle (5 3 Abs. 1 d. G.), so 
wird lediglich bas fertige Erzeugnis nach seinem Preis oder Wert versteuert; auf Menge 
und Wert der in den Erzeugnissen enthaltenen Kohlc und der dazu verwendeten Betriebe¬ 
bzw. Feuerkohle kommt es nicht an. 

Wenn in ben $$ 41jf. bon ber „Werfteuerung aufbereiteter Kohlen” die Rebe it, 
fo bedeuten die Worte „aufbereitete Kohle” das fertige Erzeugnis des Aufbereitungs. 
vorgangs. 

8 46. Bei ber Aufbereitung von fremder Steinkohle und bei der Pressung von 
fremder Braunkohle zu Preßkohle wird die Verglltung nicht nur für die bezogene auf. 

zubereitende Steinkohle und zu pressende Braunkohle, sondern auch für die zu diesem 
Zwecke bezogene Betriebskohle bzw. Feuerkohle gewährt. Der Unterschied zwischen Abs. 1 
und 2 ift der, daß bei der Aufbereitung von Steinkohle die tatsächlich im fertigen Erzeugnis 
enthaltene Kohle und die tatsächlich verbrauchte Betriebskohle angemeldet wird, während 
bei der Herstellung von Preßkohlen sowohl für die im fertigen Erzeugnis enthaltenc Kohle 
als für die Feuerkohle beslimmte Verhältniszahlen vorgesehen sind. Die Festsetzung der 
Verhältniszahlen des Abs. 2 wird den Oberzolldirektionen übertragen. 

5 48. Bei bauernder Betricbseinftellung ift bie Vergütung für die verwendete Kobie 
dem Empfangsberechtigten vom Hauptamte bar zu zahlen; Die Kohle, die zur Aufberei- 
tung oder Prefjung oder ald Betriebs. oder Feuerkohle bezogen ivar, als jolche aber nicht 
verwendet worden, jondern übriggeblieben ift, wird gemäß $ 42 angemeldet und im Kohler.- 
fteuervergütungabuche B abgefd;rieben. Die bar zurüdgezahlten Beträge find als Heraus: 
zahlungen bei der Kohlenfteuer zu verrechnen. 

849 Abf. 1 Sat 2 betrifft namentlid) ben Fall, wenn jemand Kohle aus einer eigenen, 
im Ausland gelegenen ®rube bezieht. 

$ 53 Sag 2 bezieht fid) auf die Angaben in den in $ 54 erwähnten Belegen; die Steuer- 
stelle wird den letzten bekanntgegebenen Kurs beim nächiten Poftamt erfragen fünnen. 

8 54. Golange §5 50 in Kraft ist, genügen für österreichisch=ungarische Kohle die 
Rechnung und die sonstigen Belege, die über die Gattung, das Gewicht und den Grwerbs¬ 
preis der Sendung Aufsschluß geben; der Belege über die Fracht= und die sonsligen Koster 
bis zur Grenze bedarf es für österreichisch-=ungarische Kohle nicht. 

§ 56 Abs. 1 Sah 2 ist bei Bezügen mit der Eisenbahn auf Kohlenbegleitschein gruno. 
sätzlich anzuwenden; vgl. das vorstehend bei §J 7 Gesagte. In anderen Fällen kann die 
Steuerstelle widerruflich gestatten, daß die Steuer für die einzuführende Kohle vom Emp¬ 
fänger vorläufig in Form einer Bauschsteuer vorbehaltlich der späteren genauen An¬ 
meldung des Preises oder Wertes und der nachträglichen Festsetzung des genauen Steuer¬ 

betrages entrichtet wird. Die Begünstigung wird nur an zuverlässige Empfänger erteilt, 
die auf Grund von langfristigen Kaufverträgen voder aus einem sonstigen länger wirkenden 
Grunde bestimmte Kohlensorten von bestimmten Versendestellen für längere Zeit bezieben 
und geschästliche Nachteile erleiden würden, wenn sie die einzelnen Kohlenbezüge jedes¬ 
mal erst nach der Festsezung der genauen Steuer zum freien Verkehr verabfolgt erhalten 
würden. Der Wert, der für die Tonne Kohle bei der vorläufigen Besteuerung zugrunde 
zulegen ist, wird von der Steuerstelle festgesetztlzer solldem Durchschnittspreis für die wieder¬ 

kehrenden Einzelbezüge entsprechen. Der Empfänger muß zu diesem Zwecke den Kauf¬
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vertrag und die sonstigen Belege über den Wert der wiederkehrenden Einzelbezüge vor¬ 

legen. Die Steuerstelle hat in zweifelhaften Fällen ein Gutachten der Wertprüfungsstelle 

fiber den Durchschnittspreis der Bezüge zuzüglich der Beförderungskosten bis zur Grenze 

einzuholen. 
Dic vorläufige Steueranmeldung geschieht mit Muster 10 und muß die Gattung, 

dic Menge und den festgesetzten Durchschnittswert enthalten, sie ist im Kohlensteueran¬ 

meldungsbuch über eingeführte Kohle einzutragen. Die vorläufige Steuer ist alsbald zu 
entrichten und im Kohlensteuereinnahmebuch zu buchen. Die später abzugebende Anmel¬ 

dung zur genauen Versteuerung geschieht ebenfalls mit Muster 10 und ist als Nachtrags¬ 

anmeldung zu bezeichnen. Sie ist bei der Steuerstelle einzureichen, jobald der Empfänger 
in den Besitz der Rechnung über den Kohlenbezug gelangt oder auf sonstige Weise in den 

Stand gesetzt ist, den steuerpflichtigen Wert des Kohlenbezuges anzugeben; die Einreichung 
muß spätestens am 15. des Monats geschehen, der auf den Monat folgt, in dem die vor¬ 

läusige Anmeldung abgegeben worden ist. Die Steuerstelle kann gestatten, daß nicht zu 

jeder vorläufigen Anmeldung einc besondere Nachtragsanmeldung, sondern über alle 

in einem Monat oder einem Monatsabschnitt abgegebenen vorläufigen Anmeldungen eine 
Gesamtnachtragsanmeldung abgegeben wird. Ein nachzuentrichtender Steuerbetrag ist 
alsbald nach der Festsetzung zu zahlen, ein zurückzuerstattender Steuerbetrag wird vom 

Vorstand der Steuerstelle zur Zahlung angewiesen und im Kohlenstenereinnahmebuch 

von der Einnahme abgesetzt. 
§ 56 Abs. 2 betrifft die weitergehende Begünstigung, daß dem Empfänger die vor¬ 

läusige Versteuerung der im Laufe eines Monats oder Monatsteils empfangenen Sen¬ 
dungen erlassen, diese vielmehr erst nach Ablauf dieses Zeitraums auf einmal versteuert. 
werden. Die Beschlußfassung über die Bewilligung dieser Vergünstigung ist den Haupt¬ 
ämtern vorbehalten; die Bewilligung kann gegen Sicherheit allgemein, ohne Sicherheit 
nur gegenüber staatlichen Behörden, Provinzen, Kreisen, Gemeinden und sonstigen öffenl¬ 
lich=rechtlichen Körperschaften erfolgen; soll bei privaten Gesellschaften oder Einzelper¬ 
sonen von der nachträglichen Versteuerung ohne Sicherheitsleistung abgesehen werden, 
so bedarf es der Genehmigung der Oberzolldirektion. Auf die Bestellung der Sicherheiten 
finden die Vorschriften der Reichsabgabenstundungsordnung für Preußen entsprechende 
Anwendung. Die einstweilen ohne Steuerentrichtung zum freien Verkehr abzulassenden 
Kohlenbezüge sind mit Muster 10 nach Gattung und Menge anzumelden und im Kohlen¬ 
steueranmeldungsbuch über eingeführte Kohlen festzuhalten; im Bedarfssalle können in 
diesem besondere Abteilungen für die einzelnen Empsänger angelegt werden. Bezüglich 
der Abgabe der Gesamtanmeldung und des Zeitpunktes der Steuerentrichtung gilt das 
iu Abs. 1 Gesagte. 

#§ 57. Die Befugnis hierzu wird den Oberzolldirektionen übertragen. 
858 Ab}. 1. Es ist zu beachten, daß die Vorschriften der &## 13 bis 38 nicht buch¬ 

stäblich, sondern nur sinngemäß anzuwenden sind. Demgemäß ist, abgesehen von ben Be¬ 

günstigungen des § 56, eingeführte Kohle nicht erst am 15. des folgenden Monats zur Ver¬ 
steuerung anzumelden und erst am Ende dieses Monats zu versteuern, sondern sie ist, 
wenn keine Begünstigungen gemäß § 56 bestehen, sosort anzumelden und nicht eher zu 
berabfolgen, als bis die Steuer entrichtet ist. 

§ 60. Die Befugnisse, die den Oberzolldirektionen, Hauptzollämtern und Zollämtern 

bezüglich der Zollerlasse aus Billigkeitsrücksichten gemäß Nr. 32 der Anweisung zur Aus¬ 
jührung des Vereinszollgesetzes zustehen, werden ihnen auch bezügl. der Steuer für ein¬ 
geführte Kohlen verliehen; für inländische Kohle behalte ich mir die Entscheidung über 
derartige Anträge vor. 

§5 61. Unter „Betrieb“ ist ein Unternehmen der in § 3 Abs. 1 und 2, § 4 Abs. 1 Sat? 
und § 5 Abs. 3 Satz 2 d. G. genannten Art zu verslehen. 

„Betriebsinhaber" ist der, für dessen Rechnung das Unternehmen betrieben wird, 
also einerseits der selbstwirtschaftende Eigentümer, anderseits der Pächter und der Nieß¬ 
kraucher; für handlungsunfähige Rechtssubjekte ist die Anmeldung von ihrem gesetzlichen 

27°
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Vertreter abzugeben, z. B. vom Vormund für die Minderjährigen, vom Konkursoer¬ 
walter für die Konkursmasse, vom Vorstand für eine Aktiengesellschaft oder Gewerkschaft. 

3 62 Abs. 1 und § 68 Sa 1. „Betriebsanlagen“ sind im Gegensatz zu § 61 nicht 
das Unternehmen als Ganzes, sondern die dem Unternehmen dienenden einzelnen bau. 
lichen Anlagen, z. B. die Aufbereilungsanlage auf einer Steinkohlengrube, die Kohlen. 
presse auf einer Braunkohlengrube. 

„Anderungen im Besitz“ sind Wechsel in der Person des Betriebsinhabers oder feines 
geietzlichen Vertreters. 

863 Sa 2. „Betrieb3einftellungen” find nit nur Einstellungen der Kohlenförde. 
rung und des sonstigen Erzeugungsvorgangs, sondern auch Einstellung der Verladung 
und der Abfuhr; zu den ohne den Willen des Betriebsinhabers eingetretenen Ereigniffen 

gehören auch Arbeitseinstellungen insolge von Lohnſtreitigkeiten. 

8 66. Die besonderen Aussichtsmaßnahmen gemäß § 17 Satz 1 d. G. ordnet die Ober¬ 
zolldireltion an. 

8 67. Die Anordnungen wegen Führung besonderer Bücher werden vom Ober¬ 
zollinspektor getroffen. 

8 69 Abs. 2. Der Oberzollinspektor bestimmt nach Anhörung des Steuerpflichtigen, 
ob die Einträge in das Steuerbuch nur einmal monatlich, d. h. für ganze Monate, oder 
für Monatsabschnitte, d. h. für Zehntel-, Sechstel-, Fünftel-, Drittel- oder Halbe Monate 
zu machen sind. Die Pflicht zur Besteuerung wird hierdurch nicht berührt; die Steuer 
ist also gemäß § 4 Abs. 1 d. G. auch in dem Falle monatlich zu entrichten, wo die Einträge 
im Steuerbuch für Monatsabschnitte geschehen. 

§ 72. Unler Einnahme wird die Rohsolleinnahme an Inlands- und Auslandssteuer 
nach Abzug der Steuervergütungen verstanden, und zwar einschließlich der Steuer, die 
bei der Einfuhr von solchen Grenzzollstellen erhoben worden ist, die auf dem Zollver¬ 
waltungskostenetat stehen. 

§ 74. Wegen der Ernennung der Schiedsgerichtsobmänner ergeht besondere Ver¬ 
sügung an die Regierungspräsidenten. 

5 77 Satz 2 bezieht sich auf die Einstellung der Veröffentlichungen des Kaiserlichen 
Statistischen Amtes während des Krieges. 

15. Preußisches Gesetz, betr. die Ergänzung des Einkommenstener-¬ 
gesetzes. Vom 30. Dezember 1916. (Ges S. 17 1.) 

Wortlaut in Bd. 3, 1027. 

Hierzu: 

a) Erlaß vom 11. Dezember 1916. (Steuer=Archiv 17 15.) 

Nachdem nunmehr durch das demnächst zu veroffentlichende Gesetz, betreffend 
Ergänzung des Einkommensteuergesetzes, die Möglichkeit gegeben ist, Steuerpllichtigc, 
welche nach dem Ausscheiden aus dem Militärdienst oder nach der Wiederaufhebung der 
Kriegsformotion aus neu ausgenommener gewerblicher Tätigkeit oder gewinnbringen¬ 
der Beschäftigung Einkommen beziehen oder als Offiziere oder Beamte in den Genuß 
der Friedensbezüge treten, entsprechend der dadurch veranlaßten Vermehrung ihres 
Einkommens anderweit zu veranlagen, ist.. künftig bei den zum aktiven Heere gehörigen 
Offizieren und Beamten, wenn der Krieg zur Zeit der Veranlagung fortdauert, von der 
Anrechnung des Militäreinkommens gemäß § 5 Ziff. 3 des Einkommensteuergesebes über¬ 

haupt abzusehen. Bei Zivilbeamten, welche zum Heeresdienst einberufen sind, ist unter 
der gleichen Voraussetzung nur das im vorausgegangenen Kalenderjahre talsächlich be¬ 
zogene zutreffendenfalls um 7/10 des Militäreinkommens gekürzte Zivildiensteinkommen 
in Anrechnung zu bringen. Bei anderen Kriegsteilnehmern endlich ist nur dann zur Ver¬ 
anlagung zu schreiten, wenn trotz der Fortdauer des Krieges tatsächlich eine Einkommens¬
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quelle zur Zeit der Veranlagung vorhanden ist, und nur mit Einkommen aus solchen 

Quellen ist bei ihrer Veranlagung zu rechnen. 
Wird der Kriegszustand im Laufe des Steuerjahres 1916 oder später aufgehoben, 

oder scheidet der Kriegsleilnehmer vorher aus dem Militärdienste wieder aus und nimmt 

darauf eine ihm Einkommen gewährende neue gewerbliche Tätigkeit oder gewinnbringende 

Beschäftigung auf, jo erfolgt feine anderweite Veranlagung gemäß §& 6 des neuen Gesetzes 
entsprechend den Vorschriften im $ 62 be3 Einkommensteuergesetzes. Dasselbe gilt, wenn 

Offiziere oder Beamte aus der gleichen Veranlassung wieder in den Genuß der Friedens¬ 
bezüge treten. 

b) Preuß. Ausführungsanweisung vom 1. Januar 1917. (SMBI. 0.) 

Art. 1. Da das Geseh nichts Abweichendes bestimmt, tritt es mit dem Ablaufe des 
vierzehnten Tages nach der Ausgabe des Eesetzblatts in Kraft. 

Art. 2. 1.51?) behandelt die Veranlagung physischer Personen und setzt in seinem 
Abs. 1 vorcus, daß Einnahmen, die der Steuerpflichtige in dem dem Steuerjahre voran¬ 
gegangenen Kalenderjahr — oder, soweit er nach dem Ergebnis eincs von dem Kalender¬ 
jahr abweichenden Geschäftsjahrs zu veranlagen ist, in dem dem Steuerjahre vorange¬ 

gangenen Geschäftsjahr — aus gewerblicher Tätigkeit oder aus gewinnbringender Be¬ 

schöftigung oder als stiller Gesellschafter oder als Mitglied einer Gesellschaft mit beschränkter 

Haftung bezogen hat, bei der Veranlagung nicht zur Anrechnung gelangen, weil entweder 
a) die Einkommensquelle vor Beginn des Steueriahrs weggefallen ist oder sich 

wesentlich geändert hat, 
oder 

b) weil die Einnahmen durch eine einmalige Tätigkeit des Steuerpflichtigen — die 
eine Einkommensquelle im Sinne des E.2) bekanntlich nicht darstellt — er¬ 
worben worden sind. 

Trifft diese Voraussetzung zu, so soll, abweichend von den Vorschriften im § 9 Nr. 1 

pi3 3 EG., die Veranlagung des gesamten Einkommens nach dem Ergebnisse des dem 

Steuerjahre vorangegangenen Kalender- oder Geschäftsjahrs erfolgen. 
II. Eine hiervon abweichende Veranlagung ist durch §& 1 Abs. 2 für den Fall vorge¬ 

schrieben, daß eine Einkommensquelle des Gteuerpflichtigen unverändert foribefteht, 
deren Ergebnis nach § 9 Nr. 3 oder 4 E. nicht nach dem Ertrage des letzten Kalender. 
oder Geschäftsjahrs, sondern auf Grund einer Durchschnittsberechnung in Ansatz zu bringen 
ist. Alsdann verbleibt es für diese Einkommensquelle bei der Durchschnittsberechnung. 
Der hauptsächlich hierher gehörende Fall ist, daß ein Kaufmann oder Fabrikbesitzer bei 
unverändertem Fortbestande seines Betriebes außerhalb des letzteren aus einer gewinn¬ 
bringenden Beschäftigung, z. B. aus einer Tätigkeit als Agent oder Vermittler, in dem 
letzten Kalenderjahr eine Einnahme bezogen hat. Dieser Gewinn gelangt mit dem Er¬ 
gebnisse nach dem letzten Kelenderjahr in Ansatz, für das Einkommen aus dem Betriebe 
berbleibt es aber bei der vorgeschriebenen Durchschnittsberechnung. 

Art. 3. §5 1 Abs. 3 bezieht sich auf den Fall, daß sich eine Gesellschaft mit beschräntter 
Haftung während des Krieges aufgelöst hat. Jedem Mitgliede der ausgelösten Gesell¬ 
schaft ist alsdann nicht nur der ihm etwa zugeslossene Gewinnanteil, sondern auch ein ent¬ 
sprechender Anteil an den während des Krieges aufgesammelten Rückstellungen der Ge¬ 
sellschaft als Einkommen anzurechnen. Auch findet eine Außerhebungsetzung der Steuer 
nach § 71 E. nicht statt, soweit die aus der aufgelösten Gesellschaft dem Gesellschafter 

zugeflossenen Beträge bei der Gesellschaft nicht zur Besteuerung gelangt sind. 
Art. 4. 1.52 hanbelt von ber Veranlagung der nichtphyfiichen Perfonen und fegt 

voraus, daß während des gegenwärtigen Krieges sich eine einkommensteuerpflichtige 

nichtphysische Person in eine andere einkommensteuerpflichtige nichtphysische Person 
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umgewandelt hat oder von ihr übernommen worden ist oder daß mehrere steuerpflichtige 
nichtphysische Personen sich zu einer neuen vereinigt haben. Ist bei diesen Maßnahmen 
eine neuc steuerpflichtige nichtphysische Person gebildet worden, so findet § 2 Abf. 1 
anderen Falles findet § 2 Abs. 2 Anwendung. "6 

II. Für die Veranlagung der neu entstandenen nichtphysischen Person gilt nad 

s 2 Qbf. 1 folgendes: 
1. Die Steuerpflicht beginnt --- abweichend von § 9 Nr. 6 Sat 2 EcG. — schon mue 

dem Zeitpunkte des Entstehens. 
2. Maßgebend für die Berechnung des steuerpflichtigen Einkommens ist die Ver. 

gangenheit. Die Durchschnittsberechnung erfolgt nach dem Ergebnisse der drei der Ver. 
anlagung unmittelbar vorangegangenen Geschäftsjahre, wenn die übernehmende und 
die übernommene nichtphysische Person zusammen mindestens drei Jahre bestehen, 
anderen Falles nach der Dauer der kürzeren Zeit des Bestehens. 

3. Soweit in die Durchschnittsberechnung das Ergebnis von Geschäftsjahren ein. 

zustellen ist, während deren die übernehmende nichtphysische Person noch nicht bestanden 
hat, gelten die bilanzmäßigen Ergebnisse der übernommenen nichtphysischen Person als 
Einkommen der übernehmenden nichtphysischen Person. ç. 

Ist z. B. aus zwei Gesellschaften mit beschränkter Haftung, deren Geschäftsjahre 
vom 1. Januar bis 31. Dezember liefen und die für das Steuerjahr 1916 nach dem durch¬ 

schnittlichen Ergebnisse der Geschäftsjahre 1913, 1914 und 1915 veranlagt waren, am 
1. Januar 1916 eine Abktiengesellschaft gebildet worden, deren Geschäftsjahr gleichfalls 

mit dem Kalenderjahr übereinstimmt, so erfolgt die Veranlagung der Akliengesellschaft 
für das Steuerjahr 1917 nach dem Ergebnisse der Geschäftsjahre 1914, 1915 und 1916. 
In die Durchschnittsberechnung werden eingesetzt die Summen der bilanzmäßigen Er¬ 
gebnisse, die die beiden Gesellschaften mit beschränkter Hastung in den Geschäftsjahren 
1914 und 1915 gehabt habeıt, und die nad) $ 15 E®. fteuerpflichtigen Überjcdhüffe der Aktien¬ 
gesellschaft aus dem Geschäftsjahre 1916. Der Durchschnitt aus diesen Beträgen, vermin. 
dert um 3½ v. H. des Aktienkapitals, bildet das steuerpflichtige Einkommen der Aktien 
gesellschaft. 

Weicht das Geschäftsjahr der neu entstandenen nichtphysischen Person von dem 
Geschästsjahre der übernommenen oder einer der übernommenen nichtphysischen Per¬ 
sonen ab, so werden die bilanzmäßigen Ergebnisse der letzteren nach Zeiträumen, die dem 
von der übernehmenden nichtphysischen Person angenommenen Geschäftsjahr entsprechen, 
umgerechnet. 

Hat die übernommene oder eine der übernommenen nichtphysischen Personen ihre 
Geschäftstätigkeit in diejenige Zeit hinein ausgedehnt, während deren die neubegründete 
nichtphysische Person schon bestanden hat, so werden für diesen Zeitraum die Ergebnisse 
der übernommenen und der übernehmenden nichtphysischen Personen zusammengerechncet. 

III. Ist bei den hier in Frage stehenden Maßnahmen eine neue nichtphysische Person 
nicht gebildet worden, hat also eine schon bestehende steuerpflichtige nichtphysische Person 
eine andere oder deren Vermögen übernommen, so werden die bilanzmäßigen Ergebnisse 
die die übernommene nichtphysische Person in den für die Durchschnittsberechnung in 

Betracht kommenden Jahren erzielt hat, dem Einkommen der übernehmenden nichtphy¬ 
sischen Person hinzugerechnet. 

Art. 5. Die # 1 und 2 kommen nur zur Anwendung, wenn das danach berechnete 

Einkommen das nach den Vorschriften des Einkommensteuergesetzes zu veranlagende 

Einkommen übersteigt. 
5 1 findet keine Anwendung, wenn wegen Ausscheidens aus dem Dienste die Dienst¬ 

bezüge von Militärpersonen, Reichsbeamten, unmittelbaren oder mittelbaren Staats¬ 

beamten, Geistlichen oder Lehrern an öffentlichen Unterrichtsanstalten sich vermindert 
haben. 

Art. 6. I. Die Veranlagungsbehörden, insbesondere die Vorsitzenden der Veran¬ 
lagungskommissionen, haben bei Vornahme der Veranlagung für das Steuerjahr 1917
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sorgfältig zu prüfen, in welchen Fällen die Anwendung des § 1 oder 2 in Frage kommt. 
Die Fälle des § 2 sind aus den Geschäftsberichten und Bilanzen der nichtphysischen Per¬ 

jonen ersichtlich; sie zu ermitteln wird also keine Schwierigkeiten bereiten. Die Fälle des 
& 1 werben sich, soweit Steuererklärungen vorliegen, in der Regel aus den Steuererklä¬ 

zungen ergeben, insbesondere wenn die letzteren mit den Vorveranlagungen und dem 
sonstigen Inhalte der Personalakten der Steuerpflichtigen sorgfältig verglichen werden. 
Auf erhebliche Einnahmen aus einmaliger Tätigkeit der Steuerpflichtigen (§ 1 Abs. 1 
lebter Saß) wird insbesondere dann zu schließen sein, wenn das Kapitalvermögen des 
Steuerpflichtigen oder die Einnahmen aus solchem gegenüber den Vorjahren gestiegen 
sind. Zur Feststellung dieser Tatsache ist der Inhalt der Wehrbeitrags- und der bevor¬ 
stehenden Besitzsteuer- und Kriegssteuererklärungen heranzuziehen. Für die Anwendung 
des Gesetzes in Betracht kommende Fälle zu bezeichnen werden vielfach auch die Ge¬ 

meindevorstände in der Lage sein. Die Vorsitzenden der Veranlagungskommissionen 
haben sich daher, soweit es sachdienlich erscheint, mit diesen ins Benehmen zu setzen. Außer¬ 
dem stehen den Vorsitzenden die Hilfsmittel aus § 36 EG. zur Verfügung. 

II. Nach § 3 Abs. 2 haben die Steuerpflichtigen die zu ihrer Veranlagung erforder. 

tigen Angaben zu machen und auf Erfordern nachzuweisen. Auf diese Verpflichtung 
sind sie von den Vorsitzenden der Veranlagungskommissionen durch öffentliche Bekannt¬ 
machung hinzuweisen. 

Art. 7. I. Unter Zugrundelegung der Vorschriften der 55 1, 2 und 3 hat nach § 4 
auch die Berichtigung schon stattgefundener Veranlagungen zu erfolgen. Abweichend 
von # 85 Abs. 1 E. ist die Vornahme der Berichtigung nicht davon abhängig, daß nach¬ 
träglich neue Tatsachen oder Beweise ermittelt worden sind. Die Abs. 2 und 3 des § 85 
Ec. finden auf solche Berichtigungen Anwendung. Insbesondere geht also die Ver¬ 
Plichtung zur Zahlung der Nachsteuer auf die Erben, auf diese jedoch nur bis zur Höhe 
des Erbteils, über. 

II. Von der Vornahme der Berichtigung ist abzusehen, wenn der von dem Staate 
zu erhebende Jahresnachsteuersatz den Betrag von 100 M. nicht erreicht. 

III. Behuss Ermittlung der für eine Berichtigung geeigneten Fälle ist von den im 
Axtikel 6 I bezeichneten Hilfsmitteln Gebrauch zu machen. 

Art. 8. I. Nach 5 5 ift die nah $ 63 EG. wegen Wegfalls einer Einkommensquelle 
zu gewährende Steuerermäßigung zu versagen, insoweit durch die Ermäßigung Beträge 
der im & 1 genannten Art der Besteuerung entgehen würden. Hauptsächlich wird hierfür 
in Betracht kommen ber Fall, daß der Steuerpflichlige seinen Handels= oder gewerblichen 
Betrieb int Raufe des Steueriahrs aufgegeben hat. 

1. Im Widerfpruche mit I bereit3 bewilligte Ermäßigungen find von den Regie¬ 
tungen zurüdzunehmen. Um die hierfür in Betragt kommenden Fälle zu ermitteln, 
haben die Vorsitzenden der Veranlagungskommissionen die während be3 gegenmärtigen 
Krieges von der Regierung bewilligten Ermäßigungen einer Durchsicht und Prüfung 
zu unterwerfen und, soweit ersorderlich, bei der Regierung Anträge auf Zurücknahme 
bewilligter Ermäßigungen zu ftellen. 

Die wiedereinzuziehenden Beträge find in den Zugangsliften unter den laufenden 
Zugängen nachzuweisen. 

Art. 9. I. Auf Grund des 5 8 werben die Veranlagungsbehörden allgemein er¬ 
mächtigt, von der Anwendung der Vorschriften der 3§ 1 bis 5 dann abzusehen, wenn durch 
deren Anwendung die mehrfache Heranziehung desselben Einkommens zur Einkommen¬ 
steuer herbeigeführt werden würde. 

II. Führt, abgesehen hiervon, die Anwendung des Gesetzes in einem Einzelfalle 
in einer unbilligen Härte, so ist unter Beifügung der Vorgänge mit gutachtlicher Auße¬ 
rung an den Finanzminister zu berichten. 

Art. 10. Wegen Ausführung des § 6 ist die Allgemeine Verfügung des Finanz¬ 
ministers vom 11. Dezember 1916 — II 12521 — ergangen.
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Art. 11. § 70 Nr. 1 E. hat fortan folgenden Wortlaut: 
Die veranlagte Steuer ist nicht zu erheben: 
1. von den Unteroffizieren und Mannschaften des Beurlaubtenstandes, weich rau 

einem dem Einkommen von nicht mehr als 3000 M. entsprechenden Stauersaye 
veranlagt sind, für diejenigen Monate, in denen sie sich im aktiven Dienste ¬ 
finden. 

en 

0) Preuß. Verfügung vom 30. Januar 1917, betr. Ergänzung ber Ausführungsanweisung 
(SIm Bl. 45.) "“ 

I. Einige bei der Ausführung des Gesetzes vom 30. Dezember 1916, betr. die wir, 
gänzung des Einkommensteuergesetzes, hervorgetretene Zweifel und Bedenlen geben mir 
Veranlassung, die Ausführungsanweisung vom 1. Januar d. J. durch folgende Ve###¬ 
mungen zu ergänzen: 

1. Bei der Handhabung des bezeichneten Gesetzes muß im Auge behalten werden 
daß das Gesetz in den #8 1 bis 5 die Absicht verfolgt, während der Kriegszeit erzielte der 
trächtlichere Einnahmen, die ohne ausreichende wirtschoftliche Begründung sich nach 
den Vorschriften des Einkommensteuergesetzes der Besteuerung entzogen haben würen, 
durch Sondervorschriften, die von den allgemeinen Besteuerungsregeln abweichen, sreuer. 
lich zu erfassen. Die Mannigfaltigkeit der Verhältnisse des täglichen Lebens bringt es 
mit sich, daß Einzelfälle vorkommen werden, wo wegen ihrer besonderen Gestaltung diese 
dem Gesetze zugrunde liegende Absicht nach der dem Gesetze gegebenen Fassung nicht oder 

wenigstens nicht voll erreicht wird. Solche Unzulänglichkeiten müssen in Kauf genommen 
werden. Ebenso werden solche Fälle unvermeidlich sein, wo die Anwendung der Vor¬ 

schriften des Gesetzes zu einer steuerlichen Belastung der Pflichtigen führen würdc, die 
über die von dem Gesetze verfolgten Absichten hinausgeht. Für Fälle letzterer Ark ist durd 
die Einschaltung des § 8 Vorforge getroffen, dessen Anwendung durch Artikel 9 der Aus¬ 
führungsanweisung näher geregelt ist. Insoweit hiernach den Veranlagungsbehörden 
die selbständige Entscheidung darüber, ob von der Anwendung der Vorschriften der ## 1 
bis 5 abzusehen ist, überlassen wird, dürften Zweisel über den Umfang der erteilten Er¬ 
mächtigung kaum bestehen, da dieselbe ausdrücklich auf solche Fälle beschräult ist, wo eine 
mehrfache Heranziehung desselben Einkommens herbeigeführt werden würde. Es nica 
jedoch darauf hingewiesen werden, daß beispielsweise, wenn der cine von zwei Teilnehmern 
eines Geschäftes im Laufe des Jahres 1916 ausgeschieden und nun nach § 1 des Gesetzes 
für 1917 nach dem Ergebnisse des Jahres 1916 zur Besteuerung heranzuziehen ist, wäh. 
rend der andere Teilnehmer, der das Geschäft weiterbetreibt, für 1917 nach dem mut. 
maßlichen Ertrage der Quelle herangezogen wird, von einer mehrfachen Heranziehung 
desselben Einkommens im Sinne der obigen Gesetzesvorschrift nicht die Rede sein kann. 
Für die Anwendung der Bestimmung zu II des Artikels 9 der Ausführungsönweisung 
lassen sich nähere Weisungen nicht erteilen, da die in Betracht kommenden Fälle zu ver¬ 
schieden liegen. Nur unter Würdigung der Gesamtverhältnisse des betreffenden Pflichtiger 
wird sich beurteilen lassen, ob eine unbillige Härte vorliegt, dic Anlaß zur Berichternat¬ 
tung bietet. Man wird sich auch hierbei die im Eingang erwähnte Absicht des Gesetzes gegen¬ 
wärtig halten müssen. Dieser würde man beispielsweise nicht gerecht werden, wenn man 

allein in dem Umstande, daß die Aufgabe der betreffenden Quelle unfreiwillig crfolgte, 
weil vielleicht hohes Alter oder Schwierigkeiten im Bezuge der erforderlichen Rohstoffe 
usw. dem Pflichtigen die Weiterführung des Gewerbes nicht angezeigt erscheinen ließen, 
einen Anlaß zur Anwendung des § 8 des Gesetzes erblicken wollte. 

2. Nach ihrem Wortlaute könnten die Vorschriften in den s§ 1 und 5 des Gesese¬ 
auch auf solche Fälle bezogen werden, wo private Angestellte in gewerblichen oder Handele¬ 

betrieben oder auch Lohnarbeiter im Laufe des Steuerjahrs einen Wegfall der Duelle 

ihrer gewinnbringenden Beschäftigung, sei es durch ihre Einberufung zum Heere, sei er 

aus anderen Gründen, erlitten haben. Es bedarf kaum des Hinweises, daß es selbstoer¬ 

ständlich nach der im Eingang angedeuteten Zielrichtung nicht in der Absicht des Geseses
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gelegen hat, solche Fälle in ben Bereich feiner Wirkung zu ziehen. Um indessen Mißgriffe 

zu verhüten, wird hiermit ausdrücklich bestimmt, daß die ss 1 und 5 des Gesetzes auf die 

bezeichneten Steuerpflichtigen bei deren Austritt aus ihrer bisherigen Beschäftigung 

allgemein keine Anwendung zu finden haben. Zuzugeben ist, daß auch bei lleineren selb¬ 
sändigen Gewerbetreibenden, die im Laufe des Jahres aus irgendwelchen Gründen ihre 

Einkommensquelle freiwillig oder unfreiwillig ausgegeben haben, die Anwendung der Vor¬ 
schriften des Gesetzes cine unbillige Härte bedeuten kann. Ob und inwieweit dies der Fall 

if, muß nad) den befonderen Umständen beurteilt und danach gegebenenfalls gemäß 

Artikel 9 II der Ausführungsanweisung berichtet werden. . 

3. Die in Artikel 2 II der Ausführungsanweisung zu § 1 Abs. 2 des Gesetzes gegebene 

Erläuterung läßt keinen Zweifel darüber bestehen, daß das steuerpflichtige Einkommen 

auf Grund einer Durchschnittsberechnung ausschließlich nur bei solchen Quellen in Anſah 

zu bringen ist, die unverändert fortbestehen. Bei allen anderen Quellen ist das steuer¬ 

slichtige Einkommen nach dem Ergebnisse des dem Steuerjahre vorangegangenen Ka¬ 

lender= oder Geschäftsjahrs anzusetzen. Daraus folgt, daß hinsichtlich einer solchen Ein¬ 

kommensquelle, die vor Beginn des Steuerjahrs weggefallen ist oder sich wesentlich ver¬ 

ändert und damit gerabe den Anlaß zur Anwendung des § 1 des Gesetzes gegeben hat, 

von einer Durchschnittsberechnung überall nicht die Rede sein kann. Beispielsweise ist 
bei einem Steuerpflichtigen, der im Jahre 1916 zwei völlig voneinander getrennte Ge¬ 

werbebetriebe unterhalten und den einen davon am 1. Oktober 1916 ausgegeben hat, bei 

der Veranlagung für 1917 hinsichtlich des ausgegebenen Gewerbes k#inesfalls mit dem 

Durchschnitt vergangener Jahre, sondern lediglich mit dem tatsächlichen Ergebnisse des 
leyten Kalender= bzw. Geschäftsjahrs, hinsichtlich des unverändert fortbestehenden Ge¬ 

schäfts dagegen, falls im übrigen die Voraussetzungen des § 9 des Einkommensteuergesetzes 

für die Anwendung einer Durchschnittsberechnung vorliegen, mit dem Durchschnitt der 

Vergangenheit zu rechnen. 
Die Vorschrift des Gesetzes, daß abgesehen von & 1 Abs. 2 überall von dem tatsäch¬ 

lichen Ergebnisse des letzten Kalender- oder Geschäftsjahrs auszugehen ist, würde bedingen, 
daß auch bei solchen Kapitalsanlagen, die der Steuerpflichtige erst im Laufe eines Kalender¬ 

jahrs erworben hat und die daher nach §& 9 des Einkommensteuergesetzes mit dem mut¬ 
maßlichen Ertrage für das Steuerjahr anzusetzen sind, das tatsächliche Ergebnis des letzten 

Kalenderjahrs ermittelt und zugrunde gelegt wird. Demnach müßte gegebenenfalls bei 
der Berichtigung früherer Veranlagungen nach § 4 des Gesetzes eine Umrechnung der 
in den betreffenden Steuererklärungen enthaltenen Bezifferungen des Einkommens 

aus Kapitalvermögen herbeigeführt bzw. bei der Veranlagung für 1917 eine entsprechende 

Beanstandung der Steuererklärung veranlaßt werden. Es unterliegt aber keinem Be¬ 
denken, hiervon abzusehen und davon auszugehen, daß die mit Feststcllungen dieser Art 
zu erzielenden Ergebnisse ohne wesentlichen Einfluß auf die Höhe der Steuer sein würden, 
es sei denn, daß besondere Umstände vorliegen, die dieser Annahme von vornberein wider¬ 

sprechen, oder daß der Steuerpflichtige seinerseits die Umrechnung verlangt. | 
4. Die Vorschrift in Artikel 7 II der Ausführungsanweisung ist dahin zu verstehen, 

daß von der Vornahme einer Berichtigung abzusehen ist, wenn der von dem Staate zu 

erhebende Jahresnachsteuersatz einschließlich des Zuschlags nach § 1 des Gesetzes, betreffend 

die Erhöhung der Zuschläge zur Einkommensteuer und zur Ergänzungssteuer, vom 8. Juli 
1916 den Betrag von 100 M. nicht erreicht. 

II. Rad) dem Runderlasse vom 11. Dezember 1916 (II. 12521) ist bei der Veranla¬ 

gung von Zivilbeamten, welche als Offiziere usw. zur Zeit der Veranlagung dem Heere 
angehören, das im vorausgegangenen Kalenderjahre tatsächlich bezogene, zutreffenden¬ 

ksalls um 7/10 des Militäreinkommens gekürzte Zivildiensteinkommen in Anrechnung zu 

bringen. Sit also beispielsweise ein solcher Beamter im Jahre 1916 bis zum 1. Oktober 

im vollen Genusse seines Zivildiensteinkommens von 4000 M. verblieben, während mit 

diesem Zeitpunkt eine Kürzung um 7/10 des Militärgehalts auf 1400 M. stattgesunden hat, 
fo ift der Veranlagung für 1917 folgende Berechnung zugrundezulegen:
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9 Monate zu 4000/122. 3000 M. 
3 „ „ 1400/02 350 „ 

zufammen 3350 M. 

Maßgebend bleibt nach der Rechtsprechung des Königlichen Oberverwaltungsgericht 
immer das im letzten Jahre, gegebenenfalls nach Abzug der 7/10 des Militäreinkommens 
tatsächlich bezogene Zivileinkommen. Daher hat ein Beamter, der dem Heere vom Anfan 
Januar bis Ende Dezember 1917 angehört hat, für das Steuerjahr 1917 das volle Zivil¬ 
einlommen, das ihm im Kalenderjahr 1916 zugeflossen ist, zu versteuern, obschon er im 
Jahre 1917 das Zivileinkommen um 7/1 des Militäreinkommens gekürzt bezogen hat. 
wogegen ihm bei seiner Veranlagung für 1918 nur das um /10 des Militäreinkommens 
gekürzt gewesene, im Kalenderjahr 1917 tatsächlich bezogene Zivileinkommen anzurechnen 
sein wird, wenn er auch infolge seines inzwischen erfolgten Ausscheidens aus dem Heeres. 
dienst in den Genuß seines vollen Zivildiensteinkommens getreten ist. Würde der Beamie 
aber erst im Laufe des Steuerjahrs 1918 aus dem Heeresdienst ausscheiden, so hätte gemäß 
$ 6 bed Gejepes vom 30. Dezember 1916 jeine anderweite Veranlagung zu erfolgen, nach. 
dem er infolge feined Ausfheidens aus dem Militärdienft in den Genuß feiner vollen 
Zivil-Friedensbezüge getreten ist. 

Die für die Vorsitzenden der Veranlagungskommissionen benötigten Abdrucke dieses 
Erlasses werden beigefügt. 

Literatur. 

Koppe=Varnhagen, Die preußische Kriegs=Einkommensteuer und Ergänzungs¬ 
steuer, Berlin 1917. — Marcuse, Anderungen des preußischen Einfommeniteuergeiepes 
IW. 17 131. — Mrozek, Das Gesetz beir. die Ergänzung des Einkommensteuergesetzet 
vom 30. Dezember 1916, GejuR. 18 121. — Popitz. Das Gesetz beir. die Ergänzung 
des Emkommensteuergesehes und die Gemeinde, Pr Verw Bl. 38 409. Das Ergänzungs 
gesetz v. 30. Dezember 1916, Steuer A. 17 65 ff. 

1. Popitz a. a. O. 410. Verwandelt sich eine GmbH. im Jahre 1916 in eine W., 
Jo ift $ 2 für die Gem EinlSt. nicht anwendbar, denn die Gesellschaft war für fie überhaupt 
nicht vorhanden, sondern an ihrer Stelle standen die Gesellschafter als einzelne Gewerbe¬ 
treibende; $ 2 bezieht sich aber nur auf den Fall, daß sich eine steuerpflichtige Gesellschaft 
in eine andere steuerpflichtige Gesellschaft verwandelt, nicht darauf, daß eine steuerpflichlige 
Einzelperson ihren Gewerbebetrieb in eine Gesellschaft verwandelt, und dieser lepztere 
Fall liegt für die Gemeindceinkommensteuer vor. Es bleibt nur übrig, den Zall nad) $ 1 
Abf. 1 zu behandeln. Der Gesellschafter ist steuerpflichtig auch bezüglich des — gewerb. 
lidyen Einlommens —, da3 er aus der aufgelöften GmbH. bezog, die neue Aktiengesell¬ 
Tchaft dagegen ift lediglich nad) $ I Nr. 3 des Eintommenfteuergefeßes — mutmaßlicher 
Jahresertrag — zu behandeln. Der anderen Löjungsmöglichteit, anzunehmen, daß die Be 
fiimmung des $ 2, bie ja die GmbH. mit umfoßt, auch im Gemeindeeinfommeniteuer- 
recht anzuwenden sei, denn der § 2 macht ja nicht die GmbH., sondern die neue Gesell¬ 
schaft steuerpflichtig, steht entgegen, daß der §J2 den Fall behandeln will, in dem ein Steuer¬ 
subiekt durch ein anderes abgelöst wird und die GmbH. ifl eben für ba3 Gemeindeeinlommen- 

steuerrecht kein selbständiges Steuersubiekt. Es wäre ja auch der Fall möglich, daß eine 
Embß. sich in eine andere GmbH. verwandelt. Dann ist für das Gemeindeeinkommen 
steuerrecht § 2 zweifellos unanwendbar, der Kriegsgewinn lann nur nach § 1 Abs. 1 erfaß 
werden, indem die Gesellschafter aus den Beteiligungen an zwei verschiedenen Gewerbe¬ 
betrieben herangezogen werden. 

2. Koppe=-Varnhagen a. a. O. 23. Wird eine Gesellschaft oder ihr Vermögen 
6. B. durch Übernahme sämtlicher Aktien oder Geschäftsanteile) während des Kriegs von 

einer anderen Gesellschaft übernommen, wobei letztere allein weiter besteht — Fusion —, 
so sind die Ergebnisse der übernommenen Gesellschaft den bilanzmäßigen Ergebnissen ber 

übernehmenden Gesellschaft hinzuzurechnen. Hat die übernehmende Gesellschaft noch nicht 
bestanden, so kommt nur der Gewinn der übernommenen Gesellschaft zur Veranlagung. 

Die Durchschnittsberechnung wird hierdurch nicht berührt, was folgendes Beispiel zeigk.
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Die Gesellschaft erzielt in den Geschäftsjahren: 

1914 80000 M. 
115.2... 120000 „ 
1916. . ... 200000 „ Gewinn. 

Die Gesellschaft & wird von der Gesellschaft B am 1. Januar 1917 übernommen. 

Letztere Gesellschaft erzielte in den Geschäftsjahren 

1914 150000 M. 
1915 220000 „ 
1916 ..... 300000 „ Gewinn. 

Die Steuerpflidyt der Gejellfhaft A ift mit Dem 1. Januar 1917 erlofyen und Die 
Gesellschaft B ist für das Neujahr 1917, vorausgesetzt, daß das Ergebnis des Geschäfts¬ 
jahres 1916 schon endgüllig feststeht, folgendermaßen zu veranlagen: 

Geschäflsjahr 1914 eigener Gewinn. 150000 M. 
„ übernommener Gewinn 80000 „ 

n 1910 eigener Gewinn . . . 220000 „ 
n übernommener Gewinn 120000 „ 
„ 1916 eigener Gewinn. 300000 „ 

" übernommener Gewinn 200000 

insgesamt 1070000 m. 
Steuerpflichtiger Gewinn nach dreijährigem 
Durchschit ... 356666 M. 

3. Koppe-Varnhagen a. a. O. 25. Manche Gesellschaften kommen in die Lage, 
nachträglich pflichtige Gewinnc zu versteuern, welche bereits unter die Mitglieder ver¬ 
teilt sind. Daß hierdurch mancherlei Schwierigkeiten für solche Gesellschaften entstehen 
können, liegt auf der Hand, namentlich wenn es sich um bedeutende Summen handelt, 
welche auf Grund einmaliger Geschäfte und Transaktionen erzielt wurden, während nach¬ 
her die Rentabilität sich wieder in normalen Grenzen bewegt oder sogar gesunken ist. 
Dann werden die Steuern gegebenenfalls nur durch Kürzung des Stammkapitals auf¬ 
gebracht werden können. Besonders hart wird dabei die Nachsteuer dann wirken, wenn 
die früheren Gesellschafter, welche die hohen Gewinne bezogen haben, durch inzwischen 
erfolgten Eintritt neuer Gesellschafter abgelöst wurden. Ein Rückforderungsrecht gegen¬ 
über den begünstigten Gesellschaftern besteht nicht. In solchen Fällen wird die An¬ 
wendung des „Härteparagraphen“ 8 mit Erfolg durchgesetzt werden können. 

4. Popitz a. a. O. 412. Wie das Gesetz die Quellentheorie durchbricht durch die 
Filtion, daß auch einmalige Einkünfte, Gewinne aus Gelegenheitsgeschäften und Ge¬ 
legenheitsgesellschaften, zum Einkommen im Sinne des Einkommensteuerrechts zählen, 
jo muß der Anhänger der Bändertheorie sich auch zu der Annahmo entschließen, daß das 
Gesetz das Band, welches eine Gemeinde steuerberechtigt macht, als fortbestehend fingiert 
wissen will, um so der Gemeinde, in der der Gewinn erzielt wird, und damit überhaupt 
einer Gemeinde die Besteuerung zu ermöglichen. Diese Auslegung entspricht dem ganzen 
Aufbau und dem Ziel des Gesetzes. 

5. Popitz a. a. O. 412. Die Ansicht, daß Die Gemeinden burch $ I nur „befugt“ 
feien, Nachveranlagungen vorzunehmen, daß sie aber, wenn sie von dieser Befugnis Ge¬ 
brauch machen wollten, erst einen dahingehenden Gemeindebeschluß, wohl gar in der 

Form einer Steuerordnung fassen müßten, ist abwegig, die Gemeinden erhalten durch 
3 I ohne weiteres die Befugnis zur Vornahme von Nachveranlagungen, die Gemeinde¬ 

vorstände können selbständig davon Gebrauch machen (a. M. Rohde, PrVerw Bl. 38, 485). 
6. Rhode, Pr Verw Bl. 38 351. Der Steueranspruch verjährt am 31. März 1921, 

gleihgültig in welhem Jahre dem Sieuerpflichtigen die Einkünfte zugeflossen find: 
7. Rohde, Pr Verw B# . 38 351. Anspruch auf die Steuer hat stets nur die Gemeinde, 

in der das Einkommen erziell ist. :
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(Bel. XXXIV bis XXXVII in Bo. 3, 559Ff.) 
XXXVIII. Erleichterung der Zeichmung von Kriegsanleihe. 

V0. 1 und 2 in Bd. 3, 561 ff.; VO. 3 in Bd. 4, 796. 

4. Bek. über Befreiung von Pfandbriefen der ritterschaftlichen 
Kreditanstalten in Preußen von der Neichsstempelabgabe. 

Vom 14. Dezember 1916. (RE#l. 1386.) 

Wortlaut in Bd. 3, 1015. 

Begründung. (D. N. X 157.) 
Bei einigen neueren preußischen Landschaften werden die Barbestände des Til¬ 

gungsfonds nicht wie sonst in landschaftlichen Hfandbriefen verzinslich angelegt, fon. 
dern nur in beftimmten Zeiträumen zum Ankauf oder zur Einlöfung von Pfandbriefe 
verwendet, die regelmäßig vernichtet werden. Die den Pfandbrieffchulönern gutzu¬ 
schreibenden jährlichen Tilgungsbeträge werden dann als sog. Tilgungsguthaben rein 
buchmäßig verzinst. Um auch diese erheblichen Zuchbestände der Tilgungsfonds für die 
Kriegsanleihen nach Mlöglichkeit nutzbar zu machen, hat die KlD## v. ls. Septembe: 
116 (55. 125) die Landschaftsdirektionen ermächtigt, an Stelle der vernichteten Hfand. 
briefe neue Hfandbriefe oder Swischenscheine auszugeben, soweit genügende Deckung 
durch Hppothekenforderungen der Sandfchaft vorhanden ifl. Um den Tanoschaften die 
Entschließung wegen Derwendung ihrer Tilgungsfonds für die Swecke der Kriegs: 
anleihe zu erleichtern, schien es angängig, den erwähnten Hfandbriefen und §wischen¬ 

scheinen, solange sie zwecks Anschaffung von Kriegsanleihe bei einer nach Maßgabe des 
Darlehnskassengesetzes v. 4. Unguft 1914 (REBT. 390) errichteten Darlchnskaffe des Reiche 
verpfändet find, Befreiung von der Abgabe aus Tarifnummer 5X 516. v. 5. Juli 1yı5 
ju gewähren. Die gleiche Erleidhterung fchien audy gerechtfertigt für den Sall, dag 
die Landfchaften für die Pfandbriefichuldner neue Pfanöbriefe, fei es als Kredit 
erneuerung oder zur Bewährung eines Darlehns, ausgeben, fomweit dieje zur Beleibuna 

bei einer Darlehnsfaffe des Neichs und zum Erwerb von Kriegsanleihe beftimmt find. 

5. Bet. über die Befreiung von Pfandbriefen (Zwifchenfcheinen) und 
Kommunal-Schuldverschreibungen (Zwischenscheinen) inländischer 
öffentlich-rechtlicher Kreditanstalten von der Reichsstempelabgabe. 

Vom 29. März 1917. (RE#l. 292.) 

[BK.] Die Bestimmungen der Bekanntmachung vom 14. Dezember 1916 über Befreiung 
von Pfandbriefen der ritterschaftlichen Kreditanstalten in Preußen von der Reichsstempel¬ 

abgabe (RG#l. 1386) finden auf Pfandbriefe (Zwischenscheine) und Kommunal=Schuld¬ 
verschreibungen (Zwischenscheine), die von inländischen öffentlich-rechtlichen Kreditan¬ 
stalten zur Gewährung eines Pfandbriefdarlehns ausgegeben werden, um sie bei einer 
nach Maßgabe des Darlehnskassengesetzes vom 4. August 1914 (RGBl. 340) errichteten 
Darlehnskasse des Reichs zwecks Anschaffung von Reichskriegsanleihe zu verpfänden, 
entsprechende Anwendung. Im Zweifel bestimmt die oberste Landesfinanzbehörde, ob 
die Voraussetzungen für die Anwendbarteit dieses Beschlusses gegeben sind. 

XXXK. Bek., betr. Veräußerung von Aktien oder fonftigen GSe¬ 
schäfteanteilen deutscher Seeschiffahrtsgesellschaften ins Ausland. 

Dom 23. Dezember 1916. (NGDI. 1429.) 
Wortlaut und Begründung in Bo. 3, 1017. 

Hadenburg, DIE. 17 210. Die Veräußerung ift nichtig. Auch die Übergabe der 
Akten kann kein Eigentum verschaffen. Beschlüsse der Gesellschaften, an denen die Er¬ 
werber teilgenommen haben, sind anfechtbar, falls das Ergebnis der Abstimmung auf 

ihrer Mitwirkung beruht. Der gute Glaube der Generalversammlung ändert hieran nichts



E. Kriegs-Wirtschaft. 
(Befhaffung und Verwertung der Rohfoffe, Nahrungs-, Futter- und 

Gebrauchsmitiel, Höchſt- und Grundpreise.) 

Der Bericht über die Kriegs=Wirtschaft für die Zeit vom 16. Februar 1917 bis zur 
Gegenwart erscheint als besonderer, sechster Band des Kriegsbuches in den ersten Mo¬ 

naten des Jahres 1918.





F. Beschaffung und Verteilung der Arbeitskräfte. 
Arbeiterschutz. — Kriegswohlfahrtspflege. — 

Kriegsschädenersatz, Wiederaufban Ostpreußens. 
lbersicht. 

I. Arbeitsnachweiſe... om 

1. Die Reichszenttale der Arbeitsnachweiſe.. ... 

2. Bek. über Arbeitsnachweise v. 14. Juni 1916°/Röl. 510) 
II. Außenarbeit der Gefangenen. 2... 2er 

1. Bek. über die Beschäftigung von Gefangenen mit Außenarbeit, v. 4. März 
1915 (RGBl. 100; 

»2, Bet. über die Beichäftigung von Strafgefangenen mit Außenarbeit v. 16. 

Mai 147 (MOB. AO). 2 22 on 435 
III. Linderung der Arbeitslosiggit:: 

1. Der Ausschuß für Konfektionsnotarbeit 
2. Maßnahmen öffentlicher Verwaltaugen 

a) der Post- und Telegraphenverwallttngngngng 
b) der Heeresverwalltngg .... 

573. Vereinfachtes Enteignungsverfahren in Preußenb 
a) Preußische Verordnung, betr. ein vereinfachtes Enteignungsverfahren 

zur Beschaffung von Arbeitsgelegenheit und zur Beschäftigung von 
Kriegsgefangenen, v. 11. September 1914 (GS. 159), mit den Ande¬ 
zungen der Verordnung v. 27. März 1915 (GS. 577) 436 

ovb) Erlasse des Staatsministeriinnwnwmmm ...... 436 
c) Ausführungäbeflimmungen . - 2. ....... 

24. Außerkraftfegung von Betriebövorshriften - - >» 2 2 nn mann 
”3) Gesetz, betr. Ausnahmen von Beschäftigungsbeschränkungen gewerb¬ 

licher Arbeiter, v. 4. August 1914 (RGl. 33)0 436 
b) Verordnungen de3 Bundestats auf Grund der Gewerbeordnung . . 

a. Bet., bett. die Einrihtung und den Betrieb gewerblicher Anlagen, 
in denen Thomasihlade gemahlen oder Thomasichladenmehl ge- 
lagert wird, v. 21. Oktober 1914 (Ral. 445 

6. Bek., betr. den Betrieb der Anlagen der Großeisenindustric, 
aa. d, 21. Oktober 1914 (Rl. 440000 
886. v. 29. Oltober 1915 (RBl. 771t1t12l200.„ 
7. dv. 23. November 1916 (RGl. 12807) - 

y. Bel., betr. die Eintitung und ben Betrieb von Anlagen zur Het« 
Stellung von Dleifarben und anderen Bleiprodukten, v. 11. November 
1914 (RGBI. a71). g ... .... 

e) Jahresberichte der Gewerbeaufſichtsbeamten... .. . 
5. Maßnahmen für die Textilarbeirer nnn 

a) Überfiht 222000 
b) Bek., betr. die Einschränkung der Arbeitszeit in Spinnereien, Webe¬ 

reien, Wirkereien usw., v. 7. November 1915 (R#l. 73) - 
6. Maßnahmen für die Schuhwarenarbeier 

Bek., betr. die Einschränkung der Arbeitszeit in Betrieben, in denen Schuh¬ 
waren hergestellt werden, v. 14. Juni 1916 (RGBT. 519)
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IV. Arbeiter· und Angeſtelltenverſicherung... . . . ... 
1. Allgemeines. . . . .... 

a) Geſet, betr. die Wahlen nach der Reichsverſicherungsordnung, v. 4. 
Auguſt 1814 (RGBl. 3). .. . . . . ..5 

* Hierzu die Bekanntmachungen über denselben Gegenstand 
d. v. 4. September 1914 (RöBl. 39099) 
B. v. 12. August 1915 (RGBl. 49)9) . ... 
y. v. 18. April 1916 (R##B#l. 321t11) ,2, 
G. v. 11. Januar 1917 (RGBl. 939y9y9y99 ..... 

b) Sicherstellung der ärztlichen Behandggagaga 
D) Bek., betr. Festsetzung der Ortslöhne, vom 4. September 1914 (RGBl. 

396), 19. Auguft 1915 (RGD. 511) und 3. Juli 1916 (R#Bl. 658) 
a) Bek über die Anrechnung militärischer Dienstleistungen in der Arbeiter¬ 

versicherung, v. 26. November 1914 (RohBl. 489555 ... - 

*2. Kranlkenverſicherung.... ..... 
a) Gesetz, betr. Erhaltung von Anwartschaften aus der Krankenversiche¬ 

rung, v. 4. August 1914 (RGBl. 334), ergänzt durch die Vek. v. 26. No¬ 

dember 1914 (RG#Bl. 485) und § 1 der Def. über Krankenversicherung 

und Wochenhilfe während des Strieges, d. 28. Januar 1915 (NGBL. 49) 
b) Gesetz, betr. Sicherung der Leistungsfähigkeit der Krankenkassen, v. 

4. August 1914 (RGBl. 370 
c) Bel., betr. $ 214 Abs. 3 der Reichsversicherungsordnung, v. 14. Juni 

1916 (RGBI. 516).. .... ..... 
*d) Bet., betr. Krantenverfiherung bei Erſahraſſen, v. 5. Juli 1916 (RGBl. 

en 437 
voe) Bek. über Erhaltung von Anwartschaften aus der. Krankenversicherung 

v. 16. November 1916 (RBl. 1270h0h) 438 

1) Bek. betr. Krankenversicherung von Ausländern während des Krieges 
v. 2. November 1916 (RGBl. 14h5) 

*8) Bek., betr. Krankenversicherung von Arbeitern im Ausland v. 14. De¬ 
zember 1916 (ReBl. 13883333333) 435 

Hierzu: Preuß. Ausführungsbestimmungen v. 20. Januar 1917 
(HMVBl. 55 ??2?1 2ô 

oh) Bek. über Kranken-, Unfall- und Invalidenversicherung von Angehörigen 
feindlicher Staaten v. 25. Januar 1917 (RBl. 7yh)) 440 

*i) Verordnung, betr. Krankenversicherung und Wochenhilfe während des 
Krieges, v. 1. März 1917 (RBl. 20 441 

*3. Unfall-, Invaliden=, Hinterbliebenenversicheng 7... 
a) Gemeinsasssssssssss en 

b) Unfalwerfiherung - » - 2 ... 
ce) Snvaliden-, Hinterbliebenenversicheng 
d) Bel., betr. Außerkraftsetzung von Vorschriften der Reichsversicherungs¬ 

ordnung über Unfallversicherung, v. 14. Juni 1916 (Röl. 515) 
e) Bel. über Antragsrechte in der Invaliden= und Hinterbliebenenver¬ 

sicherung v. 12. Mai 1916 (RGBl. 371).. neen 
"1) Bek. über die Anrechnung von Militärdienstzeiten und die Erhaltung 

von Anwartschaften in der Invaliden= und Hinterbliebenenversiche¬ 

rung, v. 23. Dezember 1915 (RGBl. 845).. .... e. 42 

*g) Bek., betr. Verjährung rückständiger Beiträge nach § 29 der Reichsver¬ 
sicherungsordnung, v. 2. Dezember 1916 (ROB. 1341)... - - - - 42 

h) Keine Rentenminderung aus Anlaß von Erntehilfe . .». - -- + > 
*) Bet. über Unfallverfiherung von Angehörigen feindlicher Staaten v. 

30. März 1917 (REBl. 380101)0 Fa 442
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»x) Bel. uüber die Invalidenverſicherung bei der freiwilligen Krankenpflege 
v. 15. März 1917 (REl. 23393112121)0000. 443 

4. Angeſtelltenverſicherung.. ro ern 
a) Maßnahmen im Dienste der Kriegsfürsongggg . ... 
b) Bel., betr. Anrechnung militärischer Dienstleistungen in der Angestellten¬ 

versicherung, v. 18. März 1915 (ReBl. 181424 . .. 
e) Bel., betr. die Angestelltenversicherung während des Krieges, v. 26. 

August 1915 (Rl. 65000000000; 445 

d} Bek., betr. die Durchführung des § 392 Abs. 3 Nr. 3 des Versicherungs¬ 

gesetzes für Angestellte zugunsten berufsunfähiger Kriegsteilnehmer, 
v. 14. Juni 1916 (RöBl. 515)7)00„ 

e) Bek., betr. Abkürzung der Wartezeit in der Angestelltenversicherung 
v. 9. Dezember 1915 (Röhl. 81555 

1) Bek., betr. die Beitragserstattung nach § 398 des Versicherungsgesetzes 
für Angestellte, v. 11. Mai 1916 (RGBl. 30)Nl 

ge) Bek., betr. Erstattung von Beiträgen zur Angestelltenversicherung an 
berufsunfähige Kriegsteilnehmer, v. 26. Mai 1916 (Rhl. 425) 

*h) Bek. über Versicherungspflicht von Angestellten für Beschäftigungen 
während des Krieges, v. 30. September 1916 (Rl. 1097y) 445 

) Bek., betr. die Ausführung des § 8 des Versicherungsgesetzes für Ange¬ 
stellte, v. 4. Mai 1916 (Rl. 366 . 

ekx) Bek. über Angestelltenversicherung während des Krieges v. 2. August 
1917 (RGBl. 600) 446 

5. Privatverſicherung.. 

V. Kriegswohlfahrtspflege.. - » > - > Hrn 

1. Berforgung mit Ärzten, Apothetern uſo.. . 
2. Verwendung von Reichsmitteln für die Kriegswohlfahrtspflege 

*3, Preußische Gesetze über weitere Beihilfen zu Kriegswohlfahrtsausgaben 

der Gemeinden und Gemeindeverbndee 446 
a) vom 1. Mai 1916 (GS. a9). ... 

b) vom 30. April 1917 (GS. 010 .... 446 
4. Fürsorge für Kriegsinvaldn 

a) Maßnahmen des Reichs. .... . ... 
b) Maßnahmen in Preußen.. ee nn 

a. Ministerialerlaß v. 10. Mai 1915 (HPMhl. 144)0 
5. Ministerialerlaß v. 8. September 1915 (HMBl. 23) 
y. Minifterialerlaß v. 29. Auguft 1916 (MB. 188) . ....... 

*5. Berfligung des Kriegsamts b. 27. Dezember 1916 (MB. 35) . . 447 
vr. Ministerialerlaß v. 6. Juli 1917 (HMBl. 20009)0 449 

*5. Gesetz über Kapitalabfindung an Stelle von Kriegsversorgung (Kapital¬ 
abfindungsgesetz) v. 3. Juli 1916 (RGBl. 66ö0) 450 

Hierzu: 
a) Bek., betr. Ausführungsbestimmungen zum Gesetz über Kapitalabfin¬ 

dung an Stelle von Kriegsversorgung (Kapitalabsindungsgesetz), v. 
8. Juli 1916 (RGBl. 66410000.„ 

b) Anweisung des Preuß. Kriegsministeriums v. 26. Juli 1916 
c) Preußische Ausführungsanweisung v. 29. September 1916 (LMBI. 266) 

*6. Bek. über die Regelung der Kriegswohlfahrtspfleens 
a) vom 22. Juli 1915 (Rel. 44099999 

Hierzu: 
Preußische Ausführungsbestimmungen v. 22. Juli 1915 (MVl. 115) 

*b) vom 15. Februar 1917 (Rnl. 1133333))) 456 

Kriegsbuch. Bd. ö. 28
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Hierzu: 
* Preußische Ausführungsbestimmungen v. 19. Februar 1917 (MBl. 65) 401 

71. Wochenhilfe.. .. . .. 
3) Die älteren Vorschriftfen:: 

a. Bel., betr. Bochenhilje während de3 Krieges, v. 3. Dezember 1914 
RE.) 2, 

6. Bel. über Kranfenverjicherung und Wocenhilfe während des Krieges, 
v. 28. Januar 1915 (RGBl. 990 

y. Bel., betr. Ausdehnung der Wochenhilfe während bes Krieges, v. 
23. April 1915 (ReBl. 20555)5)5) .. 

b) Erläuternngen ... . .... 

"a. Zu Belanntmachung agnn. .... 
5. Zu Belanntmachung aß. .. . ... “ 

*). Zu Bekanntmachung 29 469 
e) Die neuen Vorschriskteren . .... 

*g. Verordnung, betr. Kranfenverfiherung und Wochenhilje während des 
Krieges, v. 1. März 1917 (RG Bl. 200 471 

”ß. Bet., betr. Erhöhung ded Wochengelös v. 6. Zuni 1917 (RGBl. 477) 472 
8. Bek., betr. den Ausschank und Verlauf von Brannitvein oder Spiritus, v. 

26. März 1915 (RGBl. 1))) ... 
9. Gesetz über die Kriegsversorgung von Zivilbeamten, v. 4. August 1914 

(Nedl. 755. 
*10. Familienunterstüng 472 

a) Gefeg zur Anderung des Gesetzes, betr. die Unterftügung von Familien 
in den Dienst eingetretener Mannschaften, v. 28. Februar 1888 (RGl. 
59), v. 4. Auguſt 1914 (RGBl. 332)3. ....... 

b) Ges. (betr. denselben Gegenstand) v. 30. September 1915 (RGBl. 629) 
c) Bel., betr. die Unterstützung von Familien in den Dienst eingetretener 

Mannschaften, v. 21. Januar 1916 (RBl. 50)0 ... 
Hierzu: 

Prceuß. Ausführungsverfügung v. 30. Januar 1916 (MBl. 38) 
d) Bel., betr. die Unterftübung von Familien in den Dienst eingetretener 

Mannschaften, v. 3. Dezember 1916 (Rcl. 132). 

e) Bek., betr. Einwirkung der Fürsorge für Angehörige von Kriegsteil¬ 
nehmern auf deren Unterstützungswohnsitz, v. 13. November 1915 
(Rel. 70)ssessßs ; 

*1) Bek., betr. Abänderung der Bek. (zuc), v. 20. April 1917 (RED. 371) 485 
11. Bek. über die Zahlung von Brandentschädigungen in der preußischen Pro¬ 

binz Ostpreußen und dem Kreise Rosenberg in Westpreußen v. 13, Oktober 
1914 (NGBl. 434)))))000 ren. 

12. Gesetz, bett. ben Schuß von Berufstrachten und Berufsabzeichen für Be¬ 
täligung in der Krankenpflege, v. 7. September 1915 (REl. 56141 

13. Gesetz über Fürsorge für Kriegsgefangene v. 15. August 1917 (RG#l. 725) 486 
VI. Kriegsschädenersa ...- 

S. Kriegsschäden im Auslaudyd 491 
Anordnung des Reichskanzlers, betr. das Verfahren vor der Neid)sent- 
schädigungskommission, v. 25. April 1915 (Reichsanz. Nr. 900) 491 

Hierzu: 
Preuß. Allgemeine Verfügung über die der Reichsentschädigungskom¬ 
mission zu leistende Rechtshilfe, v. 1. Juni 1915 (IJMBl. 1100 

*2. Kriegsschäden im Inlddydyydd.: 
a) Allerhöchster Erlaß, betr. Einsetzung einer Kriegshilfslommisson für 

die Provinz Ostpreußen, v. 24. September 1914.
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b) Staatsministerialbeschluß (über denselben Gegenstand) v. 29. Sep¬ 
tember 19101010101400 

c) Anweisung des preußischen Staatsministeriums über die vorläufige 
Ermittlung von Kriegsschäden und die Gewährung einer staatlichen 

Vorentschädigung in den durch den Krieg unmittelbar berührten Landes¬ 
teilen, v. 18. Januar 1915 (Ml. 13939902 

4) Ministerialverfügung (über denselben Gegenstand) v. 20. August 1915 
(Ml. 11101099900; 

e) Königliche Verordnung Über die Befugrgs der Kriegsausschüsse in der 
Provinz Ostpreußen zur eidlichen Vernehmung von Zeugen und Sach¬ 
verständigen, v. 28. Juli 1915 (Gö. 121tt1)000. 

Hierzu: . 

Allgemeine Verfügung, betr. die Nectötilfeerfuchen der Kriendaus- 
schüsse in Ostpreußen, v. 7. August 1915 (JMl. 180)0 .- 

*f) Gesetz über die Feststellung von Kriegsschäden im Reichsgebiete v. 3. Juli 
1916 (RGBl. 670) een 

Hierzu: 

a. Bel., betr. ba5 erfahren zur Feititellung von Kriegsschäden im 
Neichögebiete, dv. 19. September 1916 (RGBI. 1063) . ... . . 

H. Bek., betr. Ausführungsbestimmungen des Bunbesrai3 zum Gejey 
über die Feststellung von Kriegsschäden im Reichsgebiet v. 28. Sept. 
1916 mit der Ergänzung v. 17. November 1916 (ZBl. 289, 400). 

y. Preuß. Ausführungsanweisung v. 24. Oktober 1916 (Ml. 247) 
5. Breußiiche Verfiigung, betr. Abänderungen der Bestimmungen au >, 

v. 18. März 1917 (MVBl. 88)) 

vr. Preußische ergänzende Ausführungsbestimmungen für den Umfang 
der Provinz Ostpreußen v. 25. Juni 1917 (Mil. 160) 

VII. 1. Wiederaufbau Ostpreußsss 

Verordnung, betr. die Umlegung von Grundstücken in der Provinz Ost. 
preußen, v. 11. Dezember 1915 (GS. 120700)0 . 

Verordnung über die Sicherstellung der zum Wiederaufbau im Kriege 
zerstörter Gebäude gewährten Staatsdarlehen, v. 1. Mai 1916 (GS. 45) 

Hierzu: 

Ausfübrungsbestimmungen v. 9. Mai 1916 (LMBl. 13.4140 

w 

(Abschnitt 1 in Bd. 1, 797; 3, 571) 

U. Außenarbeit der Gefangenen. 

(Bel. 1 in 8b. 1, 800) 

492 

492 

2. Bet. über die Befhäftigung von Strafgefangenen mit Außen- 

arbeit. Dom 16. Mai 1917. (RE#l. 412). 
[BR] $ 1. Strafgefangene, die zu Arbeiten außerhalb der Strafanftalt angehalten 
merben Förnen, dürfen während der Dauer de3 gegenwärtigen Krieges mit folden Ar¬ 
beiten auch dann beschäftigt werden, wenn fie dabei von anderen freien Arbeitern nidt 

getrennt gehalten werden. 
$ 2. Die Berorbnung tritt mit dem Tage der Verkündung [18. 5.j in Kraft, Eie 

sindet Anwendung auch auf Personen, die bereits vor ihrem Inkrafttreten verurteilt sind. 

III. Linderung der Arbeitslosigkeit. 

(Abschnitt 1 in Bd. 1, 801; 2, 302; 3, 571: Abschnitt 2 in Vd. 1, 801). 
28*
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3. Vereinfachtes Enteignungsverfahren. 

a) Verordnung, betr. ein vereinfachtes Enteignungsverfahren uf, 
Dom 11. September 1914. (GefS. 159 in Bd. 1, 803). 

b) Hierzu find feit dem 28. Dftober 1916 (zu vgl. Bd. 3, 572) nod) folgende Gr. 
lasse des Staatsministeriums ergangen: v. 3. Januar, 9., 10., 14., 15. Februar, 2., 29. 
März, 3., 5., 14., 20. April, 5. August 1917. GS. 5, 15, 16, 19, 20, 24, 52, 54, 55, 57 
58, 62, 81. " 

4. Außerkraftsetzung von Betriebsvorschriften. 

a) Gesetz, betr. Ausnahmen von Beschäftigungebeschränkungen ge- 

werblicher Arbeiter. Dom 4. Auguft 1914. (NSDBL. 333), 

Wortlaut und Begründung in Bd. 1, 808. 

1. KG. III, DStrafrZ#tg. 17 171. Die irrtümliche Annahme, daß die geseglichen 
Vorschriften der GewO. über die Beschäftigung von Arbeiterinnen — insbes. 3 137 Abf. 
1 und 2 verb. mit 5146 Z. 2 GewO.— während des Krieges für Kriegslieferanten schlecht. 

hin außer Kraft gesetzt seien, sowie die Unkenntnis davon, daß nach dem Ges. v. 4. Aug. 
1914 über Ausnahmen von Beschäftigungsbeschränkungen gewerblicher Arbeiter nur der 

Reichskanzler oder die höhere Verwaltungsbehörde Ausnahmen von den erwähnten 
Best. der GewO. gewähren darf, ist nicht Tatirrtum nach & 59 StrGB., sondern Irctum 
über das Strafgesetz. 

2. Erlaß des Reichskanzlers (Reichsamt des Innern) vom 11. Dezember 1916. 
(HmEt. 97.) 

Zur redhtzeitigen Heritellung der von ter Heeredleitung geforderten großen Mengen 
von Munition und von anderem Heeredbebarf ift eine außerordentlich jtarte Vergrößerung 
der in Frage fommenden Betriebe und die Einftellung zahlreicher Arbeitälräjte nötig. 
Da männliche Arbeitskräfte nur noch in ganz beschränktem Umsang verfügbar sind, so 
werden überall, wo es irgend angeht, Arbeiterinnen eingestellt werden müssen. Sie werden 
auch in noch höherem Maße, als es bislang der Fall gewesen ist, nachts beschäftigt werden 
müssen, denn die meisten der für das Heer arbeitenden Betriebe sind gezwungen, mit 
regelmäßiger Tag= und Nachtschicht zu arbeiten, entweder weil eine Unterbrechung des 
Arbeitsversahrens nicht möglich ist, oder weil die Leistungsfähigkeit der Maschinen weit¬ 
gehend ausgenutzt werden muß. 

Es wird daher notwendig sein auf Grund des Gesebes, betreffend Ausnahmen von 
den Beschäftigungsbeschränkungen gewerblicher Arbeiter, vom 4. Auguſt 1914 (RGBl. 
333), die Beschäftigung von Arbeiterinnen während der Nacht in erhöhtem Umfang zu¬ 
zulassen. Dabei wird selbstverständlich auf den Schutz der Arbeiterinnen gegen die ihnen 
aus der Nachtarbeit erwachsenden Gefahren für Gesundheit und Sittlichkeit Rücksicht 
genommen werden müssen. Besonders wird auch dahin zu wirken sein, daß ihre Arbeits¬ 
zeit nicht zu lang ist und vor allem, daß sie keine vierundzwanzigstündigen Wechselschichten 

mitmachen. 
Ich möchte es für erwünscht halten, daß die Genehmigung, Arbeiterinnen während 

der Nachtzeit zu beschäftigen, in der Regel nur unter der Bedingung erteilt wird, daß 
sie in achtstndigen Schichten arbeiten. Das ist verschiedentlich, besonders im Regierungs¬ 
bezirke Düsseldorf, bereits mit Erfolg geschehen. Die Einführung der achtstündigen Ar¬ 
beitszeit für die in der Nacht beschäftigten Arbeiterinnen — nur um diese kann es sich 
handeln — bietet auch in wirtschaftlicher Beziehung manche Vorteile. Zunächst ermöglicht 
sie eine bessere Ausnutzung der Maschinen, denn es dürfte genügen, wenn in jeder Schicht 

eine halbstündige Pause gemacht wird, so daß die Maschinen innerhalb eines vierund¬ 

zwanzigstündigen Arbeitstages zweiundzwanzig und eine halbe Stunde benutzt werden 
können. Ferner fallen durch die Einführung der achtstündigen Arbeitszeit für die Arbeite¬
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rinnen Vergleiche über die Hohe der Entlohnung der mä#slichen und der weiblichen Ar¬ 

beitskraft, die oft zur Unzufriedenheit Anlaß geben, mehr oder weniger fort. Ferner 

werden die Arbeitgeber später — in ruhigeren Zeiten — leichter geneigt sein, an Stelle 

der Arbeiterinnen wieder Arbeiter einzujtellen, mern die erfteren nur acht Stunden be» 

schäftigt werden dürfen. Endlich scheint es, als ob die Arbeitnehmerverbände bereit sind, 

hei der Anmwerbung von Arbeiterinnen behilflich zu fein, wenn diefe — abgefehen von 

Ausnahmen — in achtstündigen Schichten beschäftigt werden. 

Zweiselsohne entstehen gewisse Schwierigkeiten daraus, daß in demselben Betriebe 

die Männer in zwölfstündigen, die Frauen in achtstündigen Schichten arbeiten. Diese 
lassen sich aber, wie die Erfahrung gezeigt hat, bei gutem Willen überwinden. Im all¬ 

gemeinen werden in den in Betracht kommenden Betrieben die Männer nur in geringer 
Zahl besonders als Meister. Verarbeiter und Eiurichter tätig sein und sich im Notfall gegen¬ 
seitig vertreten können. Dadurch wird eine besondere Regelung ihrer Pausen in gewissem 

Umfang erleichtert werden. 
Gelbftverjtändlid) wird e3 nicht immer unb unter allen Umjtänden möglich fein, die 

achtstündige Arbeitszeit für die in der Nacht befhäftigten Arbeiterinnen vorzuichteiben, 
z. B. wenn nachweislich die erforderliche Zahl von Arbeiterinnen nicht zu bekommen ist 

oder wern bie Arbeiterinnen derartig Hand in Hand mit den Arbeitern arbeiten, daß sie 

aufhören müssen, wenn die Arbeiter Ruhepansen haben. Es ist auch keineswegs nötig, 
daß die Regelung für ein ganzes Werk gleichmäßig erfolgt, vielmehr wird es besonders bei 
großen Anlagen mit mehreren Abteilungen häusig ohne weiteres möglich sein, in cinigen 

Abteilungen die achistündige Arbeitszeit für die in der Nacht beschäftigten Arbeiterinnen 
einzuführen, während dies in anderen Abteilungen vielleicht große Schwierigkeiten und 
Störungen verursachen würde. Wann und unter welchen Voraussetzungen eine andere 
Arbeitszeit zugelassen werden muß, läßt sich nur von Fall zu Fall auf Grund genauer _ 
Kenntnis der Betriebs- und der gesamten örtlichen Verhältnisse beurteilen. Diese Kennt¬ 
nis wird aber im allgemeinen nur bei den örtlich zuständigen Behörden zu finden sein. 
Infolgedessen halte ich das bisher geübte und bewährte Verfahren, daß die höheren Ver¬ 
waltungsbehörden auf Antrag von Fall zu Fall die Ausnahmen bewilligen, auch ferner¬ 

hin für zweckmäßig und beabsichtige demgemäß auch bis auf weiteres von der mir ge¬ 
gebenen Ermächtigung, allgemeine Ausnahmen zuzulassen, keinen Gebrauch zu machen. 

Anderseils erscheint es mir zweckmäßig, daß bei der Bewilligung von Ausnahmen 

möglichst nach übereinstimmenden Gesichtspunkten verfahren wird. Ich beehre mich dem¬ 
gemäß anheimzustellen, den zuständigen Behörden von meinen vorstehenden Darlegungen 

Kenntnis zu geben und ihnen nabezulegen, daß sie sich danach nach Möglichkeit richten. 
Da es auch aus wirtschaftlichen Gründen erwünscht erscheint, einen Überblick über 

die zugelassenen Ausnahmen zu erhalten, so möchte ich zur Erwägung stellen, ob nicht die 
höheren Verwaltungsbehörden veranlaßt werden können, eine Übersicht der in jedem 

Monat von ihnen erteilten Bewilligungen, aus der auch die Zahl der davon betroffenen 

Abeiterinnen und die Regelung ihrer Arbeitszeit ersichtlich sind, einzureichen. Ich würde 
e& mit Dank begrüßen, wen mir eine Abfchrift diefer Überfichten zugefandt werden könnte. 

IV. Arbeiter- und Angestelltenversicherung. 
(Abschnitt 1 in Bd. 1, 811; 2, 305; 3, 575; 4, 801.) 

2. Kranfenverficherung. 

(Gef. a, b in Bd. 1, B14ff.; Bel. c in Bd. 3, 578.) 

d) Bek., betr. Krankenversicherung bei Ersatzkassen. Yom 5. Zuli 1916. 

(RGBl. 655). 
HausGZ.# 17 65 (Hamburg IV). An einem ausdrücklichen Antrage sehlt es hier. 

Es bedurfte vorliegendenfalls seiner um deswillen nicht, weil in der vor Erlaß der Verord=
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nung angestellten und nach ihm aufrecht erhallenen, auf Zahlung von Krankengeld ge. 
richteten Klage der Anspruch des Klägers, weiter Mitglied der beklagten Kaſſe zu sein 
enthalten und damit der Verordnung, die nicht eine Formvorschrift ausstellen, sondern 
nur bewirken will, daß die Kasse innerhalb einer angemessenen Frist Kenntnis darüber 

erlangt, ob ihr früheres Mitglied von dem ihm verliehenen Rechte Gebrauch machen wil 
oder nicht, genügt ist. Auch daran scheikert der Anfpruch des Klägers nicht, daß § 4 Abi. > 

dem Antrage erst vom Eingang der ersten satzungsmäßigen Beitragszahlung bei der Er 
satzkasse an Wirksamkeit beilegt. Denn ist der Kasse ber Wille des Versicherten kundgegeben. 

so ist es zunächst ihre Sache, ihn zur Zahlung des Beitrages aufzusordern und erst die Nicht, 
befolgung dieser Aufforderung führt die Wirkungslosigkeit des Antrages herbei. Selbir 
wenn man aber für den Regelfali den Verfiherten für verpflichtet anjehen follte, von ſich 

aus, ohne eine Aufforderung der Kaſſe abzuwarten, ihr den Beitrag zu übermitteln, io 

gilt dies doch nicht hier, wo Kläger nach jeinem Eintritt in3 Heer freimillig seine Beiträge 
fo lange weiter bezahlt hatte, Bis jie ihm unter dem Bernerfen, daß zum Heere eingezogene 
Mitglieder beitragsfrei seien, zurückgesandt waren. Und endlich steht dem Anspruche des 

Klägers auch nicht entgegen, daß es bislang nicht ärztlich untersucht ist. Deun dieser ärzt. 
lichen Untersuchung hat sich der Antragsteller, wie § 5 Satz 3 ausdrücklich vorschreibt, nur 
auf Verlangen der Kasse zu unterwerfen und sie ist von ihr zu veranlassen. Schon jener 
Verlangen aber hat die Kaffe nicht geftellt. 

Zu Fall bringt aber den Klaganſpruch die Vorfchrift des zweiten Sapes des s 5, 
vad} der der Antragfteller, welcher beim Eingang der erften Beitragszahlung bereits er- 
krankt ist, für diese Krankheit keinen Anspruch auf Kafjenleiftungen nad) $ 1 der Verord- 
nung hat. Was für die Erkrankung zur Beit der erften Beitragszahlung gilt, muß erst 
techt gelten für die Erkrankung zur Beit der Stellung des Antrages und wiederum nodı 
mehr für eine Erfrankung, die zur Zeit ber Antragftellung bereitö gehoben war. &o aber 
liegt es hier. 

e) Bek. über die Erhaltung von Anwartschaften aus der Kranken¬ 
verfiherung. Dom 16. November 1916. (RGDt. 1279). 

Wortlaut und Begründung in Bd. 3, 581. 

v. Schelhorn, MfAB. 17 157. $2 bezieht fi) nicht auf die Dreiwochenfristen des 
$ 313 Abf. 2, $ 214 Abs. 1 R. 

(Bel. f in Yb. 3, 582.) 

g) Bel, betr. Krantenverficherung von Arbeitern im Auslande. 
Dom 14. Dezember 1916. (RGBL. 1385). 

Wortlaut in Bd. 4, 801. 

Begründung. (D. NR. X 186.) 

Die Bedürfniffe der deutfhen Heeres» und der Kaiferlihen Marineverwaltung 

haben in größerer Sahl deutfche Unternehmer mit deutfchen Arbeitern in die von 

unferen Truppen bejetten feindlichen Gebiete gezogen, namentlich zur Ausführung 

von Bau- und Erdarbeiten. Es handelt fich dabei überwiegend um umfangreiche, 

felbftändige Unternehmungen, nidyt um bloße fogenannte Ausftrahlungen inländifcher 

Betriebe; die dabei befchäftigten Arbeiter werden daher infolge der nach geltenden 

Recht der deutfchen Kranfenverficherung gezogenen räumlichen Grenzen von diejer 
nicht mehr erfaßt. Der zur Abhilfe gemachte Derfuch, durch vertragsmäßige Ab⸗ 

machungen mit inländischen Urankenkassen diesen deutschen Auslandarbeitern die 
Wohltaten der heimischen Krankenversicherung zukommen zu lassen, ließ sich nicht 

allgemein durchführen und entbehrte zudem einer ausreichenden gesetzlichen Grundlage. 
Es erwies sich daher als erforderlich, durch Derorbnung des Bundesrats jene Gruppen 

von Beschäftigten neu in die Kranfenverficherung einzubeziehen. Den Schwierigkeiten,
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die ſich einer Verſicherung im Ausland beim Fehlen der inländiſchen Organiſationen 

Und Arzte entgegenſtellten, begegnet die demgemäß ergangene Bek. vom 14. Dezember 
1016 (A631. 1383) dadurch, daß fie einerfeits zu Trägern der Derficherung inländifche 

Krankenkassen bestellt, anderseits zur praktischen Durchführung an Ort und Stelle 

die Mitwirkung der Militär= und Marineverwaltung, insbesondere ihres Sanitätswesens, 

beranzieht. Die Derfiherung wird, falls für den inländifchen Betrieb des Unternehmers 

eine Zetriebskrankenkasse befteht, diefer, fonjt wegen des Dorteils der örtlichen XTähe 
nad; näherer Beftimmung der oberften £andesverwaltungsbehörde einer größeren 

Ortskrankenkasse des nächstgelegenen inländischen Grenzbezirks übertragen. An diese 

werden die Beiträge abgeführt und sie hat dafür der Militär= und Marineverwaltung 

deren Aufwendungen an Barleistungen, für Kranken= und TLazarettpflege und Arznei 

zu ersetzen. Die dabei vorgesehenen Hauschbeträge entsprechen im allgemeinen denen, 

welche die Reichsversicherungsordnung für ähnliche Fälle von Dorausleijtungen vor: 
siebt. wo die Verhältnisse im besetzten Auslande die Errichtung selbständiger Betriebs¬ 

krankenkassen zulassen sollten, ist auch diese gestattet. Die in solchen Fällen noch nötigen 

näheren Dorfchriften überläßt die Derorönung der oberften deutschen Behörde im 

beſetzien Gebiet. Im übrigen greifen, namentlich auch hinſichtlich des Maßes der 

ceiſtungen für die Erkrankten, sinngemäß die Vorschriften der Reichsversicherungs¬ 

ordnung selbst Hlatz. Wo sich diese infolge der befonderen Derhältniffe im Ausland 

in Einzelheiten als nicht wohl durchführbar herausstellen sollten, ist dem Reichskanzler 

die Ermächtigung zum Erlaß zweckdienlicher anderweitiger Zestimmungen übertragen 

worden. 

Für diejenigen Arbeiter, welche die Heeres= oder Marineverwaltung unmittelbar 

selbst im besetzten Ansland beschäftigt, oder welche dort für die Swecke einer deutschen 

Fivilverwaltung, sei es bei dieser selbst, sei es bei privaten Unternelmern tätig sind, 

war die Ausdehnung der Kranfenverficherung deshalb weniger dringlich, weil für 
diefe Perfonen bereits großenteils durch behördliche Maßnahmen eine den 88 l60 f. 
der Reichsverficherungsordnnung entfprechende Fürforge für den Krankheitsfall getroffen 

worden ift. Do es angezeigt erfcheinen follte, diefe Art der Sürforge durch eine der 
Verordnung entsprechende Urankenversicherung zu ersetzen, ist eine entsprechende Aus» 

dehnung der letzteren zugelassen und die Anordnung dieserhalb der obersten Militär¬ 

behörde oder dem Reichskanzler im Einvernehmen mit der obersten deutschen Sivil¬ 
verwaltung des betreffenden Auslandsgebietes überlassen. In ähnlicher Weise kann 

die Dersicherung auch in einem nicht von deutschen Truppen besetzten Auslandgebiet 

eingeführt werden, wo deutfche Arbeiter für Swede der deutschen Heeres= oder Marine= 

verwaltung oder für foldhe einer verbündeten Macht befchäftigt werben. 

Die durch diefe Derordnung für das bejehte Gebiet getroffenen Maßnahmen 

bieten zugleich den Dorteil, dag ji daran die Hrantenverficherung aller dort im vater: 

ländischen Hilfsdienst beschäftigten Deutschen anknüpfen läßt. 

Literatur. 

Lehmann, Die BARBER. beir. Kranfenverfiherung von Arbeitern im Auslande, 
Ortskrankenkasse 17 45. — v. Schelhorn, Deutsche Auslands=Krankenversicherung, Arb¬ 
Bersorg. 17 481 ff., 505 ff. 

1. v. Schelhorn, Arb Versorg. 17 486. Die Bek. v. 14. 12. 16 und die Ausführungs¬ 
bestimmungen beziehen sich nicht auf deutschen Kriegsschauplatz (Elsaß). 

2. v. Schelhorn, Arb Versorg. 17 490. Auch soweit sich die Zuständigkeit einer „an¬ 
deren" Kasse auf Vereinbarungen nach §32 Abs. 3 Bek. 14. 12. 16 gründet, müssen für die 
Durchführung der Versicherung die folgenden Bestimmungen dieser Bek. (namentlich § 4) 
gelten.
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h) Bek. über Kranken-, Unfall- und Invalidenversicherung von 
Angehörigen feindlicher Staaten. Vom 25. Januar 1917. 

(RGBl. 79.) 

Wortlaut in Bd. 4, 806. 

Begründung. (D. N. X 188.) 

Der Bundesrat hat die Dersicherungsverhältnisse der arbeitlosen und arbeitscheuen 
Ausländer, die auf Grund von Maßnahmen der deutschen heeresverwaltung zum 
Swede ihrer Beschäftigung ins Inland gekommen oder überführt worden sind, be¬ 
sonders geregelt. In erster Reihe handelt es sich dabei um belgische Staatsangehörige. 
Aus ähnlichen Gründen, wie bei den russisch=polnischen Saisonarbeitern, läßt bei ihnen 
die durch jene Maßnahme bedinate Gestaltung ihres Arbeitsverhältnisses Sweifel 
darüber zu, ob fie als Derficherte im Sinne der Reichsverfiherungsordnung zu gelten 

haben. Solden Smeifeln begegnet die genannte Derorönung. Tiad; ihr find jene 
Perfonen ohne Rüdficht auf jene Befonderheiten ihres Arbeitsverhältniffes beim Dor- 
liegen der fonfligen Doraussetzungen auf dem Gebiete der Kranfen- und Unfallversiche¬ 
rung versicherungspflichtig und versicherungsberechtigt, auf demjenigen der Invaliden= 
versicherung dagegen zwar versicherungsberechtigt, nicht aber versicherungspflichtig. 
Für die Einbeziehung in die llranken= und Unfallversicherung waren im wesentlichen 
die gleichen Gründe bestimmend, wie bei der Dersicherung der seit Kriegsbeginn in 
Deutschland befindlichen Ausländer. Die Freilassung von der Oflichtversicherung 
gegen Invalidität nimmt darauf Rücksicht, daß wegen der hier vorgeschriebenen langen 
Wartezeit die meisten jener Ausländer voraussichtlich gar nicht in den Besitz der Renten¬ 
berechtigung kommen, ihre Zeiträge daher umsonst keiten würden. Eine Beforgnis, 
daß diese Arbeiter mit den deutschen Versicherten auf dem Arbeitsmarkt in einen für 

letztere lästigen Wettbewerb eintreten könnten, besteht nicht. Es durfte daher von einer 
Derpflichtung der Arbeitgeber zur Einzahlung der eigenen Beitragskälfte, wie solche 
im $ 1233 Abf. 2 RDO. vorgefchrieben ist, abgesehen werden. 

Nach den besonderen Derhältnissen der hiernach versicherten Beſchäftigten ſollen 
fie, gemäß den von dem Kriegsamt aufgestellten Grundsätzen, im Krankheitsfalle 
ärztliche Derforgung und, falls Lazarettbehandlung nötig, solche in Fivillazaretten 
erhalten. Es war deshalb eine Bestimmung erforderlich, wonach die HBeeresverwaltung 
ftets an Stelle des Derficherungsträgers das Heilverfahren iibernehmen kann. Das 
Heilverfahren der Heeresverwaltung wird für die Anfprüce des Derfidherten gegen 
den Derficherungsträger einem von diefem eingeleiteten entiprechenden Heilverfahren 
gleichgeftellt. Die Eeeresverwaltung hat dafür gegenüber dem Dersicherungsträger 
innerhalb der zeitlihen Grenzen jeiner Verpflichtung Anspruch auf Erjat ihrer Koften, 
nach Hauschbeträgen, welche in gleicher Weise wie nach der Bek. vom 14. Dezember 1916 
RGBl. 1383) bemeſſen worden sind. Im übrigen sind für die Ersatzleistung die Vor⸗ 
schriften der 36 1501, 1504 RVM. ſinngemäß benutzt worden. 

Mit Rücksicht auf die erforderlichen Vorbereitungen (Anmeldungen uſw.) ift 
als Tag des Inkrafttretens der Derordnung der 12. Februar 1917 feftgejegt worden. 
Aus Billigfeitsgründen foll jedoch bei Unfällen die Derordnung fchon vom Beginne 
des Beschäftigungsverhältnisses des Derlegten in Deutfchland an wirfen. 

Soweit zur Jnvalidenverfidyerung etwa bereits Beiträge entrictet jein follten, 

foll es dabei bewenden, da ein Erjtattungsverfahten außer Derhältnis zur Gering- 
fügigfeit der dabei in Betracht fommenden Beträge fliehen würde. Umgefehrt, jollen 
noch nicht gezahlte Beiträge unerhoben und ein etwa dieferhalb gegen den Arbeitgeber 

eingeleitetes Derfahren auf fich bernben bleiben.
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i) Yerordnung, betr. Krantenverfiherung und Wochenhilfe während 

des Krieges. Dom 1. März 1917. (KEl. 200). 

88.) 1. Während der Dauer des gegenwärtigen Krieges können die Vorstände der Kran¬ 
kenkassen die Gewährung von Teuerungszulagen an die der Dienstordnung unterstehenden 
Angestellten der Kasse ohne Zuziehung des Kassenausschusses beschließen. Die übrigen 

für Anderungen ber Dienstordnung geltenden Vorschriften der Reichsversicherungsordnung 

bleiben dabei unberührt. 

Voraussetzung ist, daß die Zulagen 

1. entweder allen oder allen denjenigen Angestellten (Abs. 1) gewährt werden, 
deren jährliches Diensteinkommen einen bestimmten Betrag nicht übersteigt, und 

2. für alle beteiligten Angestellten nach den gleichen Grundsätzen bemessen werden; 
zulässig ist jedoch eine Einteilung der Angestellten nach dem Gehalte mit steigen¬ 
dem Prozentsatz je für die niedrigere Gehaltsstufe, ferner Abstufung für Ver¬ 
heiratete und Ledige sowie nach der Zahl der Kinder, die der Angestellte ganz 
oder überwiegend zu unierhalten hat. 

Der Beschluß kann in der gleichen Weise (Abs. 1) geändert oder aufgehoben werden. 

Er tritt spätestens drei Monate nach Friedensschluß außer Kraft, sofern nicht vorher die 

Weiterzahlung der Teuerungszulagen auf dem in der Reichsversicherungsordnung für 

Anderungen der Dienstordnung vorgeschriebenen Wege beschlossen worden ist. 

II. Für Personen, die während des gegenwärtigen Krieges dem Reiche oder einer 
ihm verbündeten Macht Kriegs=, Sanitäts- oder ähnliche Dienste leisten, ruht der Fristen¬ 
lauf der Wartezeit bei ihrer Krankenkasse (§ 2 des Gesegzes, betreffend Erhaltung von An¬ 
wartschaften aus der Krankenversicherung, vom 4. Augusl 1914 — R#l. 334 —) auch 
während der Dauer der Erwerbslosigkeit bis zu sechs Wochen, die in die ersten sechs Wochen 
nach der Rückkehr aus solchen Diensten in die Heimat fällt. 

Eine Wartezeit, die sie bei einer Krankenkasse zur Zeit des Diensteintritts ganz oder 
zum Teil erfüllt haben, ist ihnen auch auf die Wartezeit für Leistungen bei einer anderen 
Krankenkasse anzurechnen, der sie nach der Rückkehr aus solchen Diensten in die Heimat 
beitreten. 

Auf das im § 195 Abs. 1 der Reichsversicherungsordnung erwähnie letzte Jahr und 
auf die im § 208 Satz 2 der Reichsversicherungsordnung erwähnten letzten zwölf Monate 
wird ihnen die Dauer der Dienstleistung sowie diejenige der Erwerbslosigkeit bis zu sechs 
Wochen nicht angerechnet, die in die ersten sechs Wochen nach der Rückkehr aus solchen 

Diensten in die Heimat fällt. 
Die Zeit von mindestens sechs Monaten nach § 199 der Reichsversicherungsordnung 

steht für sie einer Wartezeit für Leistungen im Sinne der Reichsversicherungsordnung 
gleich. 

II... 
IF. Diefe Borfhriften treten mit dem Tage ihrer Verkündung [2. 3.) in Kraft. 

Liebrecht, PrVerwBl. 38 361, Fraglich könnte sein, in welchem Zeitpunkt das 
Einkommen vorhanden sein muß, da der Diensteintritt eines Ehemannes hier nicht in 
Frage kommt. Man wird billigerweise die Zeit vor der Entbindung als maßgebend zu 
betrachten haben, so daß der Verdienst in Frage kommt, welchen die Mutter hatte, als 
sie wegen der bevorstehenden Niederkunft die Arbeit niederlegen mußte. Verblieben 

ihr aber aus anderen Quellen noch Einkünfte, die 1500 M. übersteigen, so wird natürlich 
ein solches Einkommen aus Vermögens usw. die Minderbemitteltheit ausschließen, auch 
wenn der Arbeitsverdienst in Fortsall gekommen ist. 

  

3. Unfall-, Invaliden- und Hinterbliebenenversicherung. 

(Abschnitt a bis c in ®b. 1, 825ff.; d bis e in Bd. 3, 583ff.)
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ft) Bel. über die Anrechnung von Militärdienstzeiten und die Er¬ 
haltung von Anwartschaften in der Invaliden= und Hinterbliebenen¬ 

versicherung. Vom 23. Dezember 1915. (Rö#l. 845). 

Wortlaut in Bd. 2, 308. 

Begründung in Bd. 3, 588. 

MfAV. 17 439 (BayL VA.). Nach dem Tode eines Verſicherten können freiwillige 
Beiträge gemäß s§s 1244 und 1443 RV. rechtswirksam nicht nachentrichtet werden. 
Hieran Hat aud) die BD. v. 23. 12. 15 nidyt3 geändert, ebenfo MAD. 17 574 (RVO.). 

8) Bek., betr. Verjährung rückständiger Beiträge nach § 29 der Neichs¬ 
versicherungsordnung. Vom 2. dezember 1916. (R09l. 134.). 

Wortlaut in Bd. 3, 1020, 

Begründung. (D. N. X 182.) 
Nach § 29 Abs. ı RDO, verjährt der Anfpruch auf die rüdjtändiaen Beitrüge, 

welche an die Derficherunasträger zu entrichten find, in zwei Jahren nach Ablauf des 
Kalenderfahrs der Sälligkeit, jomeit fie nicht abfichtlich hinterzogen worben find. Someit 
biernadh Beiträge im Jahre 1914 zu entrichten waren, würden fie — abgefehen von dem 
Salle einer abfictlihen Hinterziehung — mit Ablauf des 31. Dezember 1916 ver: 
jährt fein, 

Sur Dermeidung diejer Solge muß die Derjährung unterbroden werden, was 
in der Regel durch erneuten Antrag auf Swangsbeitreibung gefchieht. 

Soldhe Anträge auf Swangspollittedung find jedoch in der geaenwärtigen Seit 
infolge der Einziehung zahlreicher Sahlungspflichtigen zu den Sahnen in vielen Sällen 
mit großen MWeiterungen verbunden, wenn nicht ganz zwecklos. Dazu kommt, daß 
viele Arbeitgeber infolge der Kriegsverhältnisse jetzt zahlungsunfähig geworden find, 
weil das von ihnen betriebene Gefhäft ober Bewerbe während der Kriegszeit darnieders 

liegt. Solche Arbeitgeber find erft nach Wiedereintritt geordneter Derhältniffe imftande, 
die Derfiherungsbeiträge nachträglich zu entrichten. 

Deshalb hat der Hauptverband Deutjcher Ortskrantenkaffen in Dresden an: 

geregt, die Derjährungsfrift des 8 29 Abf. 1 der ADO. zu verlängern. Auch die übrigen 
größeren Derbände der Hrankenfaffen haben den Antrag befürwortet, Das Beidıs: 
verficherungsamt hält nicht nur für die Kranfenverficherung, fondern aud; für die Unfall: 
versicherung und für die Invaliden= und Hinterbliebenenversicherung eine Derlängeruna 

der Frist für wünschenswert. 4n 

Für die Invaliden= und Hinterbliebenversicherung ist bereits durch § + der Be» 
banntmachung über die Anrechnung von Militärdienstzeiten und die Erhaltung von An¬ 

wartfcaften in der Invaliden> und Binterbliebenenverficherung vom 25. Dezember 1915 
(ReBl. 845) die Derjährungsfrift des $ 29 Abf. ı RDO. für Zälle der $$ 2, 3 diefer 
Derordnung bis zum Schluffe desjenigen Kalenderjahres verlängert worden, welces 
dem Jabre folgt, in dem der Krieg beendet ift. 

(Abschnitt h in Vd. 3, 591.) 

1) Bek. über Unfallversicherung von Angehörigen feindlicher Staaten. 

Dom 30. März 1917. (R#l. 301). 

(BR) $ 1. Diejenigen Angehörigen feindlicher Staaten, welche wegen der ihnen als 
solchen durch Anordnung deutscher Behörden auserlegten Beschränkungen den Vorschriften 
der Reichsversicherungsordnung über Unfallversicherung nicht unterliegen, werden diesen 
Vorschriften unterstellt. 

# 2. Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 1917 in Krast.
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Begründung. 
(Nordd Allg #g. v. 1. Aprll 1917 Nr. 90 1. Ausg.) 

Durch Beschluß des Bundesrats vom 29. März 1017 werden solche Angehörige 

feindlicher Staaten, auf welche sich bisher die Geltung der Unfallversicherung um des¬ 
willen nicht erstreckte, weil sie infolge von Anordnungen deutscher Behörden Beschrän¬ 

kungen unterliegen, für unfallversicherungspflichtig erklärt. Solchen Angehörigen 
feindlicher Staaten, welche, ohne Mriegsgefangene zu sein, auf Grund von Maßnahmen 

der deutschen beeresverwaltung zur Beschäftigung nach Deutschland gekommen oder 

übergeführt ind, und deren Arbeitsverhältnis durch diese einschränkenden Maßnahmen 

beeinflußt wird, so namentlich sogenannte arbeitscheue Belgier, waren schon durch 

die Bek. vom 25. Januar 1912 (REBL. 79) der Unfallverjiherung unterftellt worden; 

füc diefe bleibt es lediglich bei den Dorfchriften diefer Befanntmadhung vom 25. Januar 

1912. Bei dem neuesten Bundesratsbeschlug kommen praktisch insbesondere die seit 
Beginn des gegenwärtigen Krieges in Deutjchland befindlichen, hier zurüdgehaltenen 

Angehörigen feindlicher Staaten in Betracht; der Kranfenverfiherung waren joldhe 

bereits dur eine entfprehende DO. vom 2. YTovember 1916 (ABI. 1247) unteritellt 

worden, Die Einbeziehung diefer Arbeiter aus dem feindlichen Auslande in die Unfall« 

versicherung liegt befonders auch im Jntereffe der beteiligten Unternehmer, die dadurch 

von der Einzelhaftpflicgt befreit werden, fowie auch im Jntereffe der Unternehnier: 
{haft im ganzen, die nunmehr aus den Unfällen aller ikrer Arbeiter gleichmäßig belaftet 

wird. Seit Errichtung des Königreichs Polen werden übrigens Polen aus diefem 

Gebiet, die bereits fett Beginn diefes Krieges fic in Deutfchland aufhalten, jchon ohne 

weiteres als der deutfchen Arbeiterverfidyerung unterliegend angefehen. Ebenfo unter: 
liegen nach der maßgebenden Stellungnahme des Retchsverficherungsamts feindliche 

Ausländer, die während des Krieges freiwillig nach Deutschland zur Beschäftigung 

gekommen sind, schon bisher den Vorschriften der Unfallversicherung. 
Der neue Beschluß bezieht sich nicht auf Fälle, in denen die Freibeitsbeschränkung 

nicht lediglich auf die feindliche Staatsangehörigkeit, sondern auf besondere Gründe 
zurüdgeht — alfo auf die Fälle der lriegsgefangenschaft, Strafgefangenschaft usw. 

Literatur. 
Wiuermeling Kriegsverordnung über Unfallversicherung feindlicher Ausländer, 

v. 30. März 1917, MAB. 17 389. 

1. Wuermeling a. a. O. 388. Die Fassung des Relativsatzes: „welche den Vor¬ 
schriften der RVO. nicht unterliegen“ läßt erkennen, daß die VO., vom gegenwärtigen 
Stande der Gesetzgebung ausgehend, sich nur auf solche feindliche Ausländer bezieht, 
welche der Unfallversicherung nicht schon nach den bisher geltenden Vorschriften unter¬ 
liegen. Diese bisherigen Vorschriften bleiben also unberührt. Dies gilt insbesondere 
für die feindlichen Ausländer, die bereits durch die oben angezogene Bek. v. 25. 1. 17 
den Vorschriften der RV0O. über die Unfallversicherung unterstellt worden sind. Für 
diefe bleibt es also dabei, daß sie, und bei der Art, in der sie durch die V. v. 25. 1. 17 den 
Vorschriften der R#B#O. über Unfallversicherung unterstellt worden sind, also namentlich 
bei der besonderen Regelung, die § 3 a. a. O. für Übernahme des Heilverfahrens seitens 
der Heeresverwaltung und für die dabei gegebenen Ersatzansprüche trifft. 

2. Wuermeling a. a. O. 388. „Als solche“ bedeutet, daß die Beschränkungen den 
feindlichen Ausländern schon lediglich wegen dieser ihrer Eigenschaft auferlegt find. Damit 
werden die Fälle von Freiheitsbeschränkungen aus sonstigen besonderen Gründen, wie 

Kriegs., Strafgefangenschaft u. dgl., hier ausgeschlossen. 

k) Bek. über die Invalidenversicherung bei der freiwilligen Kriegs¬ 
krankenpflege. Vom 15. März 1917. (RG#l. 231). 

[8R.] $1. Wer eine die Snvaliden- und Hinterbliebenenverficherung begründende Ber 

schäftigung vor feinem durd) den gegenmärtigen Krieg veranlaßten Eintritt in dad Per-
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sonal der freiwilligen Kriegskrankenpflege nicht ausgeübt hat und auch nach der Beendi. 
gung der Kriegskrankenpflege voraussichtlich nicht ausüben wird, unterliegt wegen einer 
in der freiwilligen Kriegskrankenpflege übernommenen, an sich versicherungspflichtigen 
Beschäftigung auch außerhalb des Anwendungsbereichs des & 14 der Verordnung über 
Versicherung der im vaterländischen Hilfsdienst Beschäftigten vom 24. Februar 1917 
(0 Bl. 171) der Versicherungspflicht nur dann, wenn er binnen zwei Monaten nach der 
Verkündung dieser Verordnung von dem Arbeitgeber oder früheren Arbeitgeber die Lei. 
stung von Beiträgen verlangt. Geschieht dies, so hat der Arbeitgeber hierüber dem Be. 
schäftigten auf Wunsch eine Bescheinigung auszustellen. 

Sind ohne eine Erklärung im Sinne des Abs. 1 Satz 1 für die Dauer der an sich 
versicherungspflichtigen Beschäftigung Beiträge entrichtet, so dürfen die Leistungen der 
Invaliden- und Hinterbliebenenversicherung nicht deshalb abgelehnt werden, weil die 

Beiträge zu Unrecht entrichtet seien. 

§2. Besteht nach § 1 Abs. 1 keine Versicherungspflicht, so sind auf Antrag des Ve¬ 
schäftigten die für ihn entrichteten Beiträge zu erftatten. Der Antrag fan big zum Ab. 
lauf von jech® Monaten nad) dem Tage der Verkündung diefer Verordnung oder der 
fpäteren Beendigung der Befchäftigung gejtellt werden. Er ift an den Vorftand derjenigen 

Berfiherungsanftalt zu richten, deren Namen die Duittungöfatten tragen; fie hat die 
Erftattung auch der an andere Anjtalten geleifteten Beiträge zu vermitteln. 

5 3. Ist vor dem Tage der Verkündung dieser Verordnung die Versicherungspflicht 
eines nach dieser Verordnung versicherungsfreien Beschäftigten in einem Verfahren aus 
* 1459 der Reichsversicherungsordnung rechtskräftig festgestellt worden, so wird diese 
Feststellung auf Antrag des Beschäftigten aufgehoben und eine neue Entscheidung erlassen. 
Der Antrag ist innerhalb der Frist des # 2 bei der Stelle anzubringen, welche die aufju- 
hebende Entscheidung getroffen hat. Diese Stelle erläßt auch die neue Entscheidung. 

$ 4. Diefe Verordnung tritt mit WVirlung vom 1. Auguft 1914 in Kraft. 

Literatur. 

Klegmet, Zur Bel. über die Invalidenveriiherung bei der freiwilligen Kriegs 
franlenpflege, MAB. 17 401. — v. Schelborn, Versicherung des Krankenpflegepersonals 
der Heeresverwaltung im Kriege, MsM V. 17 453. 

1. Klehmet a. a. O. 404. Wer Arbeitgeber ist, läßt sich bei der Mannigfaltigkeit 
der in Frage stehenden Beschäftigungsverhältnisse nicht allgemein sagen. In der Hauvi¬ 
sache kommt die Heeresverwaltung in Betracht; zuständig zur Entgegennahme der Er¬ 
klärung wird die Dienststelle sein, der die Anordnungs- und Aussichtsbefugnisse bezüglich 
des Betriebs oder Inbegriffs von Geschästen zustehen, dem der Beschäftigte angehört 

oder angehört hat. Eine etwa zu Unrecht angegangene Stelle wird die Erklärung an die 

zuständige weiter zu geben haben. 

2. Klehmet a. a. O. 404. Wer, wenn die Voraussehzungen des & 1 gegeben sind, 
bis zum 16. Mai 1917 nicht von seinem Arbeitgeber oder früheren Arbeitgeber (gegebenen¬ 
falls mehreren) die Leistung von Beiträgen verlangt hat, ist versicherungsfrei. Er kann 
sich aber gleichwohl, wenn die Beiträge — rechtzeitig oder innerhalb der gesetzlichen Grenzen 
nachträglich, von ihm allein oder unter Betciligung des Arbeitgebers — geleistet worden 

sind, auf den & 1 Abs. 2 berufen. Werden die Beiträge in diesem Falle erst nachentrichtet, 
nachdem das Jahr des § 1443 verflossen ist, so entsteht der Zweisel, ob die Nachbringung 
noch zulässig ist. Entgegenkommenderweise werden hier die längeren Nachentrichtungs¬ 

fristen des § 1442 anzuwenden sein. Wenn die VO. vorschreibt, daß die Leistungen der 
Versicherung nicht deshalb abgelehnt werden dürfen, weil die Beiträge zu Unrecht entrichtet 

seien, so liegt darin zugleich, daß sie als Pflichtbeiträge behandelt werden sollen. Dann 

wird dies aber auch in Ansehung des § 1442 Platz zu greifen haben.
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4. Angestelltenversicherung. 

(Abschnitt a und b in Bd. 1, 828.) 

e) Bek., betr. die Angestelltenversicherung während des Krieges. 

Vom 26. August 1915. (NEl. 531). 

Wortlaut und Begründung in Bd. 2, 309ff. 

Literatur. 

Nachtrag zu der Nachweisung in Bd. 2, 312. 

Brunn, Die Kriegsverordnungen zur Angestelltenversicherung. 

81. 
(Erläuterung 1, 2 in Bd. 2, 312; 3 bi3 7 in 3b. 3, 591). 

8. MUB. 17 580 (OSHG.). Unter ben Begriff der „Kriegsdienfte” fallen nicht 

auf der Grundlage de3 Privatrechts geleiftete Verrihtungen. Unb unter „ähnlichen 

Diensten“ können wohl aus nationalen oder sonstigen idealen Gesichtspunkten verrichtete 

Dienste verstanden werden, nicht aber gut bezahlte Tätigkeiten auf Grund eines Privat¬ 

dienstvertrags, die zufällig dem Staate selbst und nicht einem von ihm beauftragten selb¬ 

ständigen Unternehmer geleistet werden. 

9. MAR. 17 443 (DSHG.). Ein Vauingenieur, der bei einer Fortisikation auf Pri¬ 
valdienstoertrag gegen einen zwischen 20 und 12 Mark wechselnden Tagesentgelt be¬ 
schöftigt ist, leistet nicht Kriegs- oder ähnliche Dienste. 

10. MiAV. 17 443 (RA.). Da über die Rechtsform, unter der die Leistung der Kriegs¬ 

dienste erfolgt, keine Vorschriften gegeben sind, genießen auch Kapitulanten die Befreiung 

von der Beitragsleistung. 

6# 2. 

(Erläuterung 1, 2 in Bd. 2, 312.) 

3. M/MV. 17 515 (Rl.). Ist ein Versicherter während des Krieges nach seiner Ein¬ 
ziehung zum Kriegsdienst in einer versicherungspflichtigen Beschäftigung tätig gewesen, 

für welche Beiträge zur AV. in einer anderen Gehaltsklasse zu zahlen waren als für feine 
Beschäftigung vor dem Kriege, und wird der Versicherte demnächst wieder zum HKriegs¬ 
dienst eingezogen, so erfolgt die Anrechnung dieser zweiten Kriegsdienstzeit als Beitrags¬ 
zeit in der Gehaltsklasse, welcher der Angestellte während des letzten dem 1. 8. 14 vorher¬ 
gehenden Monats angehört hat. 

88. 
MfAV. 17 444 (RA.). Freiwilliger Eintritt in den Heeresdienst während des Krieges 

sowie die durch den Krieg verursachten Verhältnisse im Inland berechtigen nicht zur Nach¬ 
zahlung von freimilligen Beiträgen über den im $ 50 AB®. gezogenen Rahmen hinaus. 

89. 

MUB. 17 516 (MU). Die Befugnis, nachträglich über den Zeitpunlt bes 5 201 
hinaus freiwillige Beiträge zu entrichten, fteht auch denjenigen Verficherten zu, die furz 
vor dem Striege ftellenlos geworden find und infolge deö Krieges feine Beſchäftigung 
erhalten. 

(Bel. d bis g in Bd. 3, 592ff.). 

h) Bet, über Verficherungspflicht von Angeftellten für Befchäfti- 
gungen während des Krieges. Dom 30. September1916. (RGZI. 1097.) 

Wortlaut und Begründung in Bb. 3, 596.
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Literatur. 

Brunn, Die Kriegsverordnungen zur Angestelltenversicherung. 

81. 

1. MjAV. 17 284 (RA.). Eine unter 51 Abs. 1 Nr. 1 bis 6 fallende Tätigkeit ist aum 
dann „a sich versicherungspflichtig“, wenn ein Entgelt dafür nicht gewährt worden ist 

2. MjAV. 17 444 (Och G.). Die Beschäftigung eines Ehegatten durch einen an. 
deren (6 6 TVG.) ist nicht eine „an sich versicherungspflichtige Tätigkeit“. OSchG. 20 
III. 17. P. 288/16. " 

3. MAR. 17 516 (OSch G.). Als „an sich versicherungspflichtig“ sind solche Be¬ 
schäftigungen anzusehen, die zwar ihrer Art nach unter § 1 Abs. 1 AG, fallen, aber wegen 
eines 5000 M. übersteigenden Jahresarbeitsverdienstes der Versicherungspflicht nicht 
unterliegen. 

4. M„A. 17 196 (RA.). Eine unter §& 1 Abs. 1 Nr. 1556 ABG. fallende Tätig. 

feit eines Angeftellten, der gemäß §5 9 TVG. versicherungsfrei ist, ist eine „an sich versiche- 
rungspflichtige“ Tätigkeit. 

5. MMV. 17 195 (Sch G.). Liegt zwar nach der Erklärung des Angestellten nicht 
die Wahrscheinlichkeit vor, daß er nach dem Kriege eine versicherungspflichtige Beschäf¬ 
tigung ausüben werde, ist aber doch die Möglichkeit dazu nicht ausgeschlossen, dann ij: 
nicht festgestellt, daß er nach Beendigung des Krieges voraussichtlich eine versicherungs¬ 
pflichtige Tätigkeit nicht ausüben werde. Es fehlt daher an einer Voraussetzung für die 

Anwendbarkeit der VO. 
6. MiMV. 17 284 (RA). Daraus, daß eine Angestellte sich eine Leibrente bewil¬ 

ligen läßt, geht hervor, daß sie endgültig aus der Versicherung ausscheiden und eine ver¬ 
sicherungspflichtige Tätigkeit nicht mehr übernehmen will. Die vorhergegangene ver¬ 

sicherungspflichtige Tätigkeit kommt daher bei Beurteilung der Frage, ob Kriegstätigleit 
versicherungspflichtig ist, nicht in Betracht. 

(Bek. i in Bd. 3, 597.) 

k) Bek. über Angestelltenversicherung während des Krieges. 
Vom 2. August 1917. (R#l. 680.) 

IBR.] Die # 1 bis 6 der Bekanntmachung, betreffend die Angestelltenversicherung wäh¬ 
rend des Krieges, vom 26. August 1915 (Röl. 531) werden auf Versicherle erstrect, 
die im gegenwärtigen Kriege außer dem Deutschen Reiche oder der Osterreichisch=Unga¬ 
rischen Monarchie einem anderen mit dem Deutschen Reiche verbündeten oder befreun¬ 
deten Staate Kriegs=, Sanitäts- oder ähnliche Dienste geleistet haben. 

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. August 1914 in Kraft. 

V. Ariegswohlfahrtspflege. 
(Abschuitt 1 in Bd. 1, 830 ff.; 2 in Bd. 2, 313; 3, 596ff.) 

Literatur. 
Friedeberg=Wronsky, Handbuch der Kriegsfürsorge im Deutschen Reich. 

5. Preuß. Gesetz über weitere Beihilfen zu Kriegswohlfahrtsausgaben 

der Gemeinden und Gemeindeverbände. 

(a in Bd. 3, 600.) 

b) Vom 30. April 1917. (GS. 64.) 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen usw., verordnen, mit Zu¬ 

stimmung der beiden Häuser des Landtags der Monarchie, was folgt: 
§ 1. Der Staatsregierung wird ein weiterer Betrag bis zu 200 Mill. M. zur Ver¬ 

fügung gestellt, um Gemeinden und Gemeindeverbänden zur Erleichterung ihrer Aus¬ 

gaben für Kriegswohlfahrtszwecke Beihilfen zu gewähren.
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8 2. Der Finanzminister wird ermächtigt, zur Bereitstellung der nach §& 1 erforder¬ 

lichen Summe Staatsschuldverschreibungen auszugeben. An Stelle der Staatsschuld¬ 

verschreibungen können vorübergehend Schatzanweisungen ausgegeben werden. Der 

Fälligkeitstermin ist in den Schatzanweisungen anzugeben. 
Der Finanzminister wird ermächtigt, die Mittel zur Einlösung dieser Schatzanwei¬ 

jungen dur Ausgabe von neuen Schapanweifungen und von Schuldverschreibungen 

in dem erforderlichen Nennbetrage zu beschaffen. Die Schatzanweisungen können wieder¬ 

holt ausgegeben werden. 
Schatzanweisungen oder Schuldverschreibungen, die zur Einlösung von fällig wer¬ 

denden Schatzanweisungen bestimmt sind, hat die Hauptverwaltung der Staatsschulden 

auf Anordnung des Finanzministers 14 Tage vor dem Fälligkeitstermine zur Verfügung 

zu halten. 
wi Die Verzinjung der neuen Schuldpapiere darf nicht vor dem Zeitpunite beginnen, 

mit dem die Verzinsung der einzulösenden Schahanweisungen aufhört. Wann, durch welche 

Stelle und in welchen Beträgen, zu welchem Zinssuß, zu welchen Bedingungen der Kün¬ 

digung und zu welchen Kursen die Schatzanweisungen und die Schuldverschreibungen 

ausgegeben werden sollen, bestimmt der Finanzminister. Im übrigen kommen wegen der 

Verwallung und Tilgung der Anleihe die Vorschriften des Gesetzes, betreffend die Kon¬ 

solidation preußischer Staatsanleihen, vom 19. Dezember 1869 (GS. 1197), des Ge¬ 
jetzes, betreffend die Tilgung von Staatsschulden, vom 8. März 1897 (GS. 43) und des 
Gesetzes, betreffend die Bildung eines Ausgleichsfonds für die Eisenbahnverwaltung, 

vom 3. Mai 1903 (GS. 155) zur Anwendung. 
5 3. Die Ausführung dieses Gesetzes liegt dem Minister des Innern und dem Finanz¬ 

minister ob. 
Urkundlich usw. 

4. Fürsorge für Kriegsinvaliden. 

a) Maßnahmen des Reichs in Bd. 2, 314. 

b) Maßnahmen in Preußen. 

(Erlafje a, ß in 3b. 2, 316ff.; y in Bo. 3, 601). 

)Verfügung des Kriegsamts vom 27. Dezember 1916, betr. Kriegsbeschädigten=Fürsorge. 
(M8l. 34.) 

Die tiefgreifenden Veränderungen, die sich in unserem Wirtschaftsleben während 
des Krieges vollzogen haben, erfordern eine wesentliche Einschränkung des bisherigen 
Grundsatzes, daß der Kriegsbeschädigte seinem früheren Berufe wieder zugeführt werden 
muß. Große Gewerbezweige, wie die Textil- und Luxus-Industrie und vie gesamte private 
Bautätigkeit, liegen danieder und bieten daher gerade dem beschränkt Erwerbsfähigen 
vorläusig kein Fortkommen. Die Notwendigkeit, jede verfügbare Arbeitskraft der Kriegs¬ 
arbeit zuzuführen, muß auch für die Wiedereingliederung des Kriegsbeschädigten in den 
Wirtschaftskörper ausschlaggebend sein. Danach ist durch Berufsberatung, =Ausbildung 
und Arbeitsvermittlung dahin zu wirken, daß sich der Kriegsbeschädigte bei seiner Heeres¬ 
entlassung einem kriegswirtschaftlich wertvollen Berufe zuwendet. Hierdurch wird auch 
dem eigenen Besten des erwerbsbeschränkten Mannes insofern gedient, als die gut ge¬ 
lohnte Kriegsarbeit ihm die Arbeitsfreudigkeit und das Vertrauen in die ihm verbliebene 
Kraft zurückgibt. Haben somit die bisherigen Bedenken gegen eine Umlernung zurück¬ 
zutreten, so darf doch andererseits eine sorgsame Auswahl derjenigen Kriegsbeschädigten 

nicht unterbleiben, die einer längem## Ausbildung für einen neuen Beruf in der Kriegs¬ 
wirtschaft unterworfen werden sollen. Von einer Aulernung der vom Lande stammenden 
und für landwirtschaftliche Arbeit noch brauchbaren Leute für die Kriegsindustrie muß 

abgesehen werden, um der Landwirtschaft nicht noch weitere Arbeitskräfte zu entziehen. 
Ebensowenig kann eine zeitraubende Ausbildung denjenigen Verwundeten und kranken
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Mannschaften zugewendet werden, die voraussichtlich in kürzerer Zeit wieder kriegsbrauch¬ 
bar werden. (Erl. vom 16. 2. 16 Nr. 3041/1. 16 C 3.) 

Nach den bisherigen Erfahrungen vollzieht sich die Anlernung eines Kriegsbeschä¬ 
digten zu einem neuen Beruf nur dann ohne Störungen, wenn die Berufsberatung und 
Ausbildung schon während des Lazarettaufenthalts einsetzt und wenn Arbeitsbehandlung 
mit anfchließender Berufsausbildung unter militäriihem Befehl erfolgt (vgl. Erl. 23, 5 
16 874/6. 16 AZS). Dazu ift aber die frühzeitige Verlegung auszubildender Kriegsbe. 
schädigter in die hierfür geeigneten Lazarette unbedingt erforderlich. Die Errichtung 
weiterer Lehrwerkstätten namentlich auch in Verbindung mit industriellen Betrieben ii 
von den stellvertretenden Generalkommandos gemeinsam mit den Kriegsamtsstellen und 
im Benehmen mit der Industrie, den staatlichen Werken und den Trägern der bürgerlichen 
Kriegsbeschädigtenfürsorge mit allen Kräften zu fördern. Für unsere Rüstungsindustrie 
und die ihr dienenden Industriezweige ist die schleunige Heranbildung eines aus Kriegs¬ 
beschädigten bestehenden neuen Arbeiterheeres von ausschlaggebender Bedeutung. 

Auf die Notwendigkeit, kriegsunbrauchbare Mannschaften baldmöglichst zu entlassen, 
ift bereit3 twiederholt hingemiefen worden. Die unmittelbare Beurlaubung vom Lazarett 
aus, unter Zustimmung des Ersatztruppenteils, und die schleunigste Entlassung muß bei 

allen zur Kriegsarbeit bereiten und geeigneten Kriegsbeschädigten angestrebt werden 
(vgl. Nr. 3422/7. 16. M. A. vom 28. 7. 16 I. 5, III. 1, 2). Den stellvertretenden General. 

kommandos wird empfohlen, an der Hand der vorgelegten Versorgungsakten fortlaufend 
zu prüfen, ob in dieser Hinsicht nichts versäumt wird. 

Die Aufgaben der Berufsberatung, Berufsausbildung und Arbeitsvermittlung 
können von den stellvertretenden Generalkommandos nur durch ständige und planmäßige 
Zusammenarbeit mit den Trägern der bürgerlichen Kriegsbeschädigtenfürsorge gelöst 
werden. Es darf daher auch nicht lediglich dem Ermessen der örtlichen Stelle (Chefarzt usw.) 
überlassen bleiben, ob bürgerliche Berufsberater in die Lazarette zugelassen werden: 
vielmehr wird hierüber eine grundsätzliche Verständigung mit der Hauptfürsorgeorgani¬ 
sation herbeizuführen sein. Im Zusammenhang hiermit wäre darauf hinzuweisen, daß zur 
Vermeidung von Verwirrung die in einzelnen Korpsbezirken errichtete militärische Be¬ 
rufsberatung nicht ohne ausreichende Fühlung mit der bürgerlichen Kriegsbeschädigten. 
fürsorge und im gleichen Sinne arbeitet. Daß bei der Neuarbeit dieser Organisation den 
örtlichen Stellen (Ausschüssen der Stadt- und Landkreise) vereinzelt noch Mängel anhaften, 
ist hier bekannt, ihnen wird am besten durch sortgesetzten Meinungsaustausch zwischen 
dem stellvertretenden Generalkommando und der zuständigen Hauptfürsorgeorgani¬ 
fation abgeholfen. Dem Ausbau und der Vertiefung der bürgerlichen Kriegsbeschädigten¬ 
fürsorge muß militärischerseits schon deshalb jede zulässige Unterstützung zuleil werden, 
weil ihr nach der Demobilmachung die weitere soziale Fürsorge für unsere Kriegsbeschä¬ 
digten fast ungeteilt zufällt. Bis dahin muß sie in den Stand gesetzt sein, sich ihrer dann 
ganz besonders schwierigen Aufgabe mit größtmöglichem Erfolg zu unterziehen. Um 
dieser Zusammenarbeit auch von hier aus den Weg zu ebnen, sind diese neuen Gesichts¬ 
punkte im Einvernehmen mit dem Reichsausschuß der Kriegsbeschädigtenfürsorge aus¬ 
gestellt worden, wie aus dem anliegend mitgeteilten Schreiben hervorgeht. 

Die stellvertretenden Generalkommandos werden ersucht, unter Berücksichtigung 
der vorbezeichneten Richtlinien, deren Ergänzung vorbehalten bleibt, zur Bewältigung 
bieser außerordentlich dringlichen vaterländischen Aufgabe alle Kräfte einzufegen und über 
wichtige Maßnahmen auf diesem Gebiele, insbesondere über Errichtung neuer Lehrwerk¬ 
stätten und etwa zutage getretene Schwierigkeiten, beispielsweise wegen der Kostenfrage, 
jeweils zum 15. jeden Monats, erslmalig zum 15. Januar 1917 an das Kriegs-Ersatz- und 
Arbeits-Departement Mitteilung zu machen. — 

Anlage. 

Durchdrungen von der Überzeugung, daß jede der Kriegsarbeit zugeführte Arbeits¬ 

kraft einen Schritt vorwärts zu siegreichem Frieden bedeutet, wollen die im Reichsausschuß 
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zer Kriegsbeschädigtenfürsorge vertretenen Hauptfürsorgeorganisationen die ihrer Obhüt 
onvertrauten Kriegsbeschädigten nach Maßgabe der im Erlaß Nr. 60/12. 16. A. Z. S. 6 

gegebenen Richtlinien des Kriegsamts durch entsprechende Berufsberalung, Berufs¬ 

ausbildung und Arbeitsvermittlung den kriegswirts haftlich notwendigen Berufen zu¬ 
führen. Sie sind sich des großen Wertes engen Zusammenarbeitens mit den militärischen 
Dienststellen bewußt und begrüßen dankbarst das ihnen vom Kriegsamt entgegengebrachte 
Vertrauen. Sie geben sich der Hoffnung hin, daß auf dieser Grundlage des engen Zu¬ 
sammenarbeitens auch alle noch schwebenden oder neu auftauchenden Fragen einer bal¬ 
digen Klärung und glücklichen Lösung zugeführt werden. Dazu rechnet der Reichsausschuß 

in erster Linie die infolge der Veränderung des wirtschaftlichen Lebens besonders schwierige 
und wichtige Aufgabe, die Kriegsbeschädigten nach Wiederkehr friedlicher Verhältnisse 
wieder ihren ursprünglichen Berusen und dauernden Stellungen zuzuführen, bevor ihnen 
durch das Zurükströmen der gesunden Arbeiter die ihrer beschränkten Arbeitsfähigkeit 
entsprechenden Beschäftigungsmöglichkeiten verschlossen werden. 

+) Ministerialerlaß vom 6. Juli 1917. (m Bl. 20c5.) 

Es liegt Anlaß vor, unter Zurückgreifen auf die in dem gemeinschaftlichen Erlasse 
der sämtlichen Herren Fachminister vom 29. Auguft 1916, HMBI. 341 (in Bd. 3, 601] 

au TIT, vorlegter Abjag, gemachten Ausführungen wiederholt darauf hinzumeifen, melde 
Gesahren für die ordnungsmäßige Zurückführung der Kriegsinvaliden in das Erwerbs¬ 
leben in der äußerlichen Beurteilung liegen, die ihren Bedürfnissen seitens des Publikums, 
auch aber seitens der Behörden entgegengebracht wird. Dem Invaliden wird nicht genützt, 
wenn ihm zu einem besonders leichten Erwerbe verholfen wird, trotzdem er nach seiner 
korperlichen Beschaffenheit zu ernsterer Tätigkeit in der Lage wäre, und die Offentlichkeit 
leidet Schaden darunter, wenn die Arbeitsposten salsch verteilt werden und infolgedessen 
die wertvolleren unbesetzt bleiben, während bei den leichteren ein Wettbewerb entsteht, 

unter dem naturgemäß die Schwerverletzten am meisten leiden müssen. Die schädliche 
Entwickelung wird naturgemäß gefördert durch die Länge des Krieges und die Vermehrung 
der Zahl der Invaliden. Um so mehr ist es Pflicht, ihr durch Aufklärung des Publikums 
und durch verständige Handhabung der gesetzlichen Bestimmungen Einhalt zu tun. Eine 
leichte und mühelose Betätigung, wie sie beispielsweise in dem ambulanten Vertriebe 
von Ansichtspostkarten oder sonstigen wirtschaftlich minderwertigen Gegenständen besteht, 
würde an Beliebtheit verlieren, wenn sic der Einträglichkeit entbehrte, die ihr nur durch 
die unverständige Haltung des Publikums zuteil wird. An manchen Orten, insbesondere 
in größeren Städten, tritt der Kriegsinvalide als Ansichtspostkartenhändler geradezu an 
die Stelle des aus den letzten Kriegen bekannten Drehorgelspielers, vielfach sind es auch 
nervenkranke Kriegsbeschädigte, die, zum Teil noch mit militärischen Bekleidungsstücken 
versehen, dadurch auf der Straße und in Wirtshäusern Aufsehen erregen und eine gewisse 
Beunruhigung in weitere Volksschichten tragen. 

Gelingt es, das Publikum über die richtigen Gesichtspunkte dahin aufzuklären, daß 
das Entgegenkommen gegen solche Gewerbetreibende vielfach nur einem falschen Mit¬ 
leid entspringt und weder dem Vorteil des Invaliden, in dem jede Neigung zur soliden 
Arbeit getötet und das Interesse an der Besserung seines Gesundheitszustandes zurück¬ 
gedrängt wird, noch dem der Allgemeinheit dient, donn wird der Zudrang zu solchen Be¬ 
Schäftigungen auch nachlassen. Wo deren Ausübung an eine behördliche Genehmigung 
geknüpft ist, müssen die Behörden sich von gleichen Erwägungen leiten lossen und ihnen 
insoweit Rechnung tragen, als sie für die Bewertung der gesetzlichen Ablehnungsgründe 
oder den Ausfall einer in das Ermessen gestellten Entscheidung von Bedeutung sind. 

In jedem Falle wird den Genehmigungsbehörden empfohlen, zwecks abschließender 
Beurteilung des Falles mit den zuständigen Fürsorgestellen, gegebenenfalls auch mit 
den früheren militärischen Dienststellen in Verbindung zu treten. 

Krlegsduck. Bd. ö. 23
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5. Gesetz über Kapitalabfindung an Stelle von Kriegeversorgung 
(Kapitalabfindungegesetz). Vom 3. Juli 1916. (RGl. 680). 

Wortlaut und Begründung in Bd. 3, 609ff. 

Literatur. 

Nachtrag zu der Nachweisung in Bd. 3, 622. 

Koppmann, Kopitalabsindungsgesetz. — Maier, Das Kapitalabsindungsgeset. — 
v. Schelhorn, Kapitalabfindungsgese¬ 

81. 
T. Eigener Grundbeſitz. 

1. Koppmann a. a. O. 44. Einheirat in ein Grundstück beim gesetzlichen Güter¬ 
stand genügt nicht. 

2. v. Schelhorn a. a. O. 66. Miteigentum nach Bruchteilen (§8 1008ff. BGB.) 
wird nicht genügen. Hier ist der einzelne Miteigentümer in der Verfügungsmacht zu sehr 
beschränkt. Er kann nicht frei wirtschaften. Dagegen wird das Gesamteigentum (Mit. 
eigemum, ohne daß Anteile ausgeworsen wären) in Frage kommen, wie es vor allem 
bei der ehelichen Gütergemeinschaft und der fortgesetzten Gütergemeinschaft besteht. In 
den Gesetzgebungsverhandlungen wurde auch von dem Grunderwerb durch Einheiraten 
gesprochen. Immerhin ist hier eine gewisse Vorsicht am Platze, namentlich wegen der 
Fragen bei Auflösung der Ehe, bei Aufhebung der Gütergemeinschaft und wegen der 
erbrechtlichen Folgen. 

3. v. Schelhorn a. a. O. 67. Das Gesetz begünstigt in der Fassung des § 1 Absat2 
den Beitritt zu einem gemeinnützigen Bau= oder Siedlungsunternehmen nur dann, wenn 
er „zum Erwerb eigenen Grundbesitzes“ erfolgt. Dies ist auch bei den großen Siedlungs¬ 

gesellschaften der Fall, die dem Vollzuge der preußischen Rentengutsgesetzgebung dienen. 
Der Erwerb genossenschastlichen Miteigentums wird also nicht genügen. Das Geser 
fördert trotzdem den Kleinwohnungsbau, weil es den Versorgungsberechtigten die Mög¬ 
lichkeit gewährt, ein Einfamilienhaus oder wohl auch ein vielfach wirtschaftlich noch gün¬ 

stigeres Besitztum mit eincr weiteren, sog. Einliegerwohnung zu Eigentum zu erwerben. 
4. Koppmann a. a. O. 48. Aus der Entstehungsgeschichte des § 1 Abs. 2 und ins¬ 

besondere aus der Erklärung des Vertreters des preußischen Kriegsministeriums, der die 
in der Kommission gestellten Anträge unter Hinweis auf die Gesetzesbegründung für 
unnötig hielt, ergibt sich, daß auch dann eine Kapitalabfindung gewährt werden kann, 
wenn der Versorgungsberechtigte einer Genossenschaft beitreten will, die sich satzungs¬ 
gemäß mit dem Bar von Kleinwohnungen befaßt und auf der Grundlage gemeinsamen 
Eigentums aller Mitglieder beruht; nur dann wird mit der Erwerbung eines Genossen¬ 
schaftsanteiles der Versorgungsberechtigte zugleich Grundstückseigentümer, er hat damiit 
„eigenen Grundbesitz" im Sinne des Kapitalabfindungsgesetzes erworben. Es handelt 
sich hier im Gegensatz zur ländlichen um die städtische Siedelung, die sich in der Hauptsache 
in dem Vau von Kleinwohnungen zur Verschaffung einer billigen, augenehmen, aus¬ 

reichenden, vom gesundheitlichen und sittlichen Standpunkte aus einwandfreien Wot¬ 
nungsgelegenbeit äußert. Hierbei ist eben zu beachten, daß mit der Kapitalabfindurg 

neben dem wirtschaftlichen, auch ideelle Zwecke verfolgt werden. # 
Wesentlich ist es, daß die Genossenschaften satzungsgemäß dieselbe Gewähr für Die 

Kapitalabfindung bieten müssen, wie der freie Besitz. . 
DOi dies der Fallk ist, wird je nach der Entwicklung des Wohnungsgenossenschaf#er 

wesens in den einzelnen Bundesftaaten zu beurteilen jein. 
* 5. Maier, Pr Verw Bl. 38 576. Nach § 1 des Gesetzes v. 3. Juli 1916 kann die Ab¬ 
{ Inbung nur dann bewilligt werden, wenn der Antragsteller im Grundbuch als Eigentümer 
oder wenigstens als Miteigentümer des in Betracht kommenden Grundstücks eingetragen 

ist. Die Eintragung auf dic Ebefrau des Antragstellers genügt nicht. Durch die Über
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schreibung auf den Antragsteller entstehen bei größeren oder wertvolleren Grundstücken 

bedeutende Kosten, die besonders bei städtischen Görtnerei=Grundstücken einen beträchtlichen 
Teil der Kapitalabtragung ausmachen. Das Kriegsministerium hat einem Antrag der 

Oilfskalle auf Bewilligung der Abfindung stattgegeben, wenn der Antragsteller nur zu 
½0 ideellen Anteil eingetragen ft und wenn im übrigen die gesetzliche Sicherheitshypothek 
auf dem eigenen ideellen ½100 wie den der Frau gehörigen 7/100 eingetragen wird. Ein 
etheblicher Teil der Übertragungs- und Auflaffungsgebühren und Koften fann auf diefe 
Weiſe erſpart werden. 

IL. Wirtſchaftliche Stärkung. 

1. Koppmann a. a. O. 41. Die wirtschaftliche Stärkung kann auch in der Tilgung 

von Kurrentschulden liegen, wenn diese die Existenz des Versorgungsberechtigten auf dem 
Besitztum gefährden z. B. es handelt sich um die ganze oder fristenweise Abzahlung einer 
Dampfdreschmaschine, die dem Eigentümer sehr schwer fällt, und die iym neben hoben 
Finsen bei jeder neuen Friflenzahlung, die er nicht einhalten kann, Prozeß-, Pfändungs¬ 
und Beſchlagnahmekoſten verurjacht vder ihn in Gefahr bringt, daß der Gläubiger von 

feinem Eigentumsvorbehalte Gebrauch macht, und damit die bereits geleisteten Zahlungen 

verfallen. 
GSelbftverftändlid, eignet jich nicht jede Kurtentjchuld zur Abfindung; eine Meihe 

solcher Schulden können ohne Mühe in einem ordnungsmäßig geführten Betriebe getilgt 

werden, weshalb es einer ganz besonderen Prüfung bedarf, ob die Wegfertigung auch 

wirklich zur Festigung des Grundbesitzes beiträgt. So sind beispiclsweise laufende Aus¬ 

gaben zur Deckung von Viehschulden in der Regel nicht zur Kapitalabsindung geeignet, 

bagegen ein außerordentlicher Biehverlust durch Seuchen oder sonstige Unglücksfälle. 
Entscheidend ist, daß die Maßnahmen zur wirtschaftlichen Stärkung eigenen Grund¬ 

besitzes nicht nur Verbesserungen darstellen, die an sich zwar nützlich und zweckmäßig sind, 
aber die wirtschaftlichen Verhältnisse des Grundstücks nicht ausschlaggebend beeinflussen, 

sondern daß sie den Grundbesitz wirtschaftlich jo stärken, daß, während bisher seine Er¬ 
haltung unsicher war, sie jetzt gesichert erscheint. 

2. Koppmann a. a. O. 42. Die Ablösung von Bodenzinsen, Zehnten u. dgl., von 
Reallasten (Servituten) kann im Einzelfalle zur wirtschaftlichen Stärkung des Grund¬ 
besitzes für den Versorgungsberechtigten sowohl, als für dessen Familie wesentlich bei¬ 
tragen. Dies gilt auch z. B. für die Ablösung eines Austrages (Leibgeding), der bei An¬ 
wesenskauf oder im Wege der Zwangsversteigerung vom Ersteher übernommen werden 

mußte. Gerade hinsichtlich solcher Austräge (Zwangsausträge) lehrt die Praxis, daß sie 
neben dem häuslichen Unfrieden viel Hemmnisse in der Bewirtschaftung des Objektes 
und oft eine wesentliche Schmälerung der Einkünfte des Eigentümers bilden, zumal wenn 
die Austragsleistungen, was nicht selten geschieht, absichtlich sehr reichlich angesetzt wurden. 

Bei Prüfung der Frage, ob eine Austragsablösung eine Stärkung des Grundbesites 
bildet, wird zu beachten sein, ob der Versorgungsberechtigte als bisheriger Austrags¬ 
verpflichteter nicht eiwa später auf Grund seiner gesetzlichen Unterhaltspflicht ($$ 1601 ff. 

308.) vom früherer Berechtigten herangezogen werden könnte. Würde dies mit großer 
Pahrscheinlichkeit zutreffen, so könnte wohl von einer Fesligung des Grundbesitzes für 
die Zukunft kaum gesprochen werden. Denn die bisherigen vertraglichen Leistungen 
würden nur in gesetzliche Leistungen verwandolt, die Lasten werden die gleichen bleiben. 
Solche Fälle dürften wohl zur Kapitalabsindung nicht geeignct sein. 

3. dv. Schelhorn a. a. 9. 80. Die Stärkung anderer Wirtschaftsbetriebe als des 

eigenen Grundbesitzes ist nicht als zulässiger Verwendungszweck vorgesehen, auch hier 
untet dem Geſichtapunlte, daß die · Kapitalsanlage in Grund und Voden die ſicherſte iſt. 
Kopitalabfindung lann nicht gewährt werden zur Abstoßung oder Verringerung von Ge¬ 

schästsschulden in Handels-, Handwerks- oder Industriebetrieben, es sei denn, doß es sich 
um Schulden handelt, mit denen Gebäude- oder sonstige Grundstücke innerhalb einer ent¬ 
sprechenden Wertgrenze belastet sind. 

29
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Auch bei landwirtſchaftlichem Beſitz wird ſtets zu prüfen sein, ob die Schuldbe⸗ 
lastung nicht den Wert des Grundstücks bei mäßiger Schätung übersteigt. Nur wenn 
diese Frage verneint werden kann, empsiehlt es sich Abfindung zur Verringerung der 
Schuldenlast zu bewilligen. Sonst läme sie mehr den Gläubigern zugute, als dem Ab. 
zufindenden, der dabei unpfändbare Versorgungsansprüche (vgl. 4 40 MVG., § 850 Ab. 
ſatz 1Nr. 5u.7. ZPO.) verlieren würde. In zweifelhaften Fällen wird nur ein Teil der 
an ſich zuläſſigen Höchſtabfindung zu bewilligen ſein, ſoweit eben noch Sicherheit beſteht 
daß die Abtragung der Schulden zu einer dauernden wirtschaftlichen Stärkung des Ver¬ 
sorgungsberechtigten führen wird. 

Bei landwirtschaftlichen Grundstücken spielen vor allem auch Bodenverbesserungen 
Be= und Entwässerungsanlagen u. dgl. eine Rolle. Hierzu kann unbedenllich Abfindung 
bewilligt werden, wenn die Pläne von amtlichen Sachverständigen ausgestellt oder be. 
gutachtet sind und diesen womöglich auch die Überivachung ber Ausführung übertragen 
wird. Auch sonstige Kulturkosten, z. B. für Aufforstung geeigneter Odflächen nach forst¬ 
technischen Gutachten, werden in Betracht kommen; doch empfiehlt sich hier u. U. Ver. 
teilung der Kulturarbeiten auf mehrere Jahre, weil mitunter ungünstige Witterung, 
vor allem lang andauernde Trockenheit, die Anpflanzungen eines Jahres vernichten lann. 
In manchen Gegenden verspricht auch die Anlegung von Fischteichen dauernden reichen 
Ertrag. 

Bei dem landwirtschaftlichen Inventar, zu dessen Vervollständigung und Verbesse¬ 
rung nach der Begr. Abfindung gewährt werden kann, unterscheidet man das tote und 
das lebende. Auch die Anschaffung guten Viehes ist zweisellos geeignet, einen landwirt. 
schaftlichen Betrieb zu heben; nur bestehen hier insofern Bedenken, als hier rascher Wechsel 
eintritt. Es wird jedensalls, wie überhaupt bei landwirtschaftlichem Grundbesitz, so ins¬ 
bes. bei der Abfindung zur Anschaffung lebenden Inventars ausbedungen werden müssen, 
daß sich der Betriebsunternehmer gegen Verlust versichert und daß er jederzeit wieder 
für entsprechenden Ersah der abgehenden Stücke sorgt. Einen gewissen Schut bieten 
in dieser Hinsicht, wenn nach 3 8 Absah 2 KAG. eine Sicherungshypothek eingetragen iſt, 
auch die §5 1133 bis 1135 Be., bei Rentengütern schon die Rentengutsgesebe und die 
Rentengutsverträge, bei Erbpacht Bestimmungen im Grundbriefe. 

Unter Umständen wird auch der Umbau von Gebäuden, die Verbesserung der Ställe, 
Scheunen usw., womöglich unter Mitwirkung öffentlicher Vauberatungsstellen, die Er¬ 
richtung oder der Anschluß an Wasserleitungen, die Versorgung mit elektrischer Kraft usw. 

den Wirtschaftsbetrieb dauernd wesentlich stärken können. 

82 
Koppmann a. a. O. 65. Die Ziff. 3 des 3 2 KAG. wird aud) dam Firfchlägig fe, 

wenn es sich darum handelt, ob mit hoher Wahrscheinlichkeit mit dem Ableben des Ver¬ 
sorgungsberechtigten zu rechnen ist und zwar ohne Rücksicht darauf, ob es sich um Renten¬ 
empfänger oder Witwen handelt, wenn auch nicht zu verkennen ist, daß diese Frage an 
sich unter Ziffer 4 zu prüfen wäre. Würde man die Anwendbarkeit der Ziff. 3 verneinen, 
jo müßte man zu dem in der Praxis unhaltbaren Ergebnis gelangen, daß das General¬ 

tommando hier einen Bescheid lediglich nach Ziff. 1 und 2 zu erteilen in der Lage wäre 
(Ausfbest. d. Bundesrats Nr. 2) und im übrigen eine Beurteilung nur im Rahmen der 
Ziff. 4, d. h. mit ev. Inanspruchnahme der Prüfungsstelle — Prüfung der persönlichen 
Verhältnisse! — möglich wäre. 

Im übrigen wird die Frage des vorzeitigen Ablebens wohl eine Hauptrolle bei der 

ärztlichen Untersuchung spielen. Die Begründung (S. 6) zu & 5 hebt dieses Moment aus¬ 

drücklich mit den Worten hervor: „Wenngleich „Kriegsbeschädigte“ in Frage kommen, 

jo soll eine Abfindung doch nur dann eintreten, wenn der Gesundheitszustand der Anttag¬ 
steller derartig ist, daß ihr vorzeitiges Ableben nicht zu befürchten ist.“
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81. 
1. Maier a. a. O. 32. Maßgebend ist ein Zeitraum von 365 Tagen. Ein Versor¬= 

qungsberechtigter, der am 1. Juli 1917 den Antrag auf Kapitalabsindung slellt und der 
am 15. Oktober 1917 26 Jahre alt wird, vollendct innerhalb des im Gesetz vorgeschenen 

eitraums von einem Jahr nach der Antragstellung sein 26. Lebensjahr, erhält also nach 

16 das für dieses — das 26. — Lebensjahr vorgesehene Vielfache der zu kapitalisierenden 

Versorgungsgebührnisse, also das 17¼/ fache. 
2. Koppmann a. a. O. 100. Als Tag der Antragstellung ist der Tag anzusehen, 

an dem der Antrag auf Kapitalabfindung bei dem Bezirksfeldwebel oder der Ortspolizei¬ 
behörde zu Protokoll gegeben wird, bei schriftlichen Gesuchen, an dem der Anttag Feim 

Bezirkskommando ober der Ortspolizeibehörde in den Einlauf gelangt. Maßgebend wird 
der Zeitpunlkt sein, in dem der Antrag beim zuständigen Bezirkskommando bzw. Orts¬ 

polizeibehörde eingeht, d. h. bei der Stelle, bei der der Antrag auf Kapitalabfindung 
gemäß Nr. 1 Abs. 2 der Auöfbest. des Bundesrats anzubringen ist. 

3. v. Schelhorn a. a. O. 111. Recht glücklich ist die neue Fassung des 3 4 Absatz 1 
nicht ausgefallen. Ursprünglich sollte das Lebensalter zur Zeit der Bewilligung der Ab¬ 

sindung maßgebend sein; jetzt würde nach dem Wortlaute des § 4 Absatz 1 der Tag der 

Antragstellung entscheiden. Das ist undenkbar und sicher nicht beabsichtigt. Das Versahren 
lann sich mit oder ohne Schuld des Antragstellers lange hinziehen. Nehmen wir an, er 

stellt den Antrag mit 21 Jahren, braucht aber sehr lange, bis er sich für einen bestimmten 

Verwendungszweck entscheidet, so daß die oberste Militärverwaltungsbehörde erst nach 

5 Jahren die Abfindung bewilligen und auszahlen lassen kann, jo müßte er nach dem Wort¬ 

laute des Gesetzes doch die gleichhohe Absindungssumme erhalten, wie wenn das Ver¬ 
sahren 5 Jahre früher abgeschlossen worden wäre. Das kann nicht sein. Inzwischen ist 

der Mann älter und seine Sterbenswahrscheinlichkeit größer geworden. Das stände auch 

nicht im Einklang mit Absatz 2. Maßgebend muß das Lebensalter im Zeitpunkte der Aus¬ 
zahlung der Abfindungssumme sein. Nur dann ist Absatz 2 verständlich, daß die laufenden 
Gebührnisse bis zum Monate der Auszahlung forlgewährt werden. Sonst würde die 
Heeresverwaltung doppelt zahlen. Hierauf muß jedenfalls die oberste Militärverwaltungs¬ 
behörde bei der endgültigen Berechnung der Absindungssumme und bei der Abfassung 
ihres Bescheides achten. Der Bewerber muß darauf hingewiesen werden, daß sich die 
Abfindungssumme verringert, wenn sie erst nach einem Jahr oder später ausgezahlt werden 
kann und der Antragsteller inzwischen ein weiteres Lebensjahr oder mehr vollendet hat. 

4. Koppmann a. a. O. 103. Verzögert sich die Verbescheidung des Kapitalabfin¬ 
dungsgesuches, so kann der Fall eintreten, daß der Antragsteller neben dem Vielfachen 
des Jahresbetrages seiner kapitalisierten Bezüge auch noch die Rente, d. h. die Zulage, 
die der Kapitalisierung zugrunde gelegt ist, bis zur Auszahlung des Kapitals weiter bezieht, 
während sie bei rascherer Verbescheidung des Antrages schon früher erloschen wäre. An¬ 
genommen z. B., der Rentenempfänger hätte eine Abfindung von 2700 M. als 35jähriger zu 
erhalten, so bleibt sich dieser Betrag ganz gleich, ob er im ersten oder letzten Monat des 

Jahres, welches auf den Tag der Antragstellung folgt, ausbezahlt wird. Nicht gleich¬ 
güftig ist dies aber für die der Kapitalabfindung zugrunde gelegten Gebührnisse, die bis 
zur Auszahlung ber Abfindungssumme weiterlaufen, d. h. der Rentenempfänger bezieht, 
je später die Auszahlung des Kapitals erfolgt, desio länger die Rente, die bei früherer 
Auszahlung längst erloschen wäre. Hier ergibt sich mithin eine Benachteiligung des Fiskus 
der duch eine möglichst rasche Erledigung des Kapitalabsindungsgesuches vorgebeugt 
werden muß. In dem zustimmenden Bescheid des General=Kommandos nach Nr. 2 Abs. 2 
b. Ausfbest. des Bundesrats wird daher zweckmäßigerweise ein Zusaß aufzunehmen sein 
dahingehend, daß der Antrag auf Prüfung der Nützlichkeit der beabsichtigten Verwen¬ 
dung möglichst bald, jedensalls innerhalb eines Jahres von der Ausstellung des Bescheides 
ab gerechnet, bei der Prüfungsftelle anzubringen wäre. 

Nach Ablauf diefer Frist wird eine Wiederholung det Verfahrens nur auf Grund
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eines erneuten Antrages beim Bezirlsfeldwebel (Ortspolizeibehörde) angeordnet werden 
können. 6 

S 6. 
1. v. Schelhorn a. a. O. 119. Ein dingliches Veräußerungs- und Belastungsverdor 

ist im Gesetze nur mit gewissen Beschränkungen vorgesehen. Es ist nach dem Wortlaute. 
des $ 6 nur möglid,, wenn auf Grund der Kapitalabsindung ein Grundstück erworben 
wird, also nicht für den Fall, daß die Absindung nur zur wirtschaftlichen Stärkung vor. 
handenen Grundbesitzes verwendet werden soll. 

2. Koppmann a. a. O. 123. Unter „Weiterveräußerung" dürfte auch die Anwesens- 
übergabe von Eltern an Kinder u. dgl. fallen, wenn auch die Militärverwaltung in diesen 

Fällen in der Regel keine Schwierigkeit bereiten wird. Vermietung, Verpachtung uſw. 
stellen keinen Eigentumsübergang dar, wohl aber kann durch solche Maßnahmen der Zweck 
der Kapitalabfindung im Sinne des 5 8 KAG. vereitelt werben. 

Aus 8 6 Satz 2 ist aber auch der Schluß zu ziehen, daß unter Weiterveräußerung auch 
die Belastung des Grundslückes mit dem Rechte eines Dritten, z. B. einer Reallast, einemn 
Erbbaured)i zu verftehen ift. Die an einem Grundstück bestehenden Rechte können nicht 

nur Reste fein, die Der Abgefundene jelbjt an feinem eigenen Gtundftüde erworben Hat, 
wie 4. ®. Eigentümerhypotgefen- und Eigentümergrundfchulden ($$ 1163, 1196 BGB.), 
sondern auch Rechte, die sein Grundstück als herrschendes an eitiem anderen, dem Diener. 
den (z. B. Grunddienstbarkeiten § 1018 BG.) hat. 

3. Koppmann a. a. O. 123. Nach dem Gesetze sind lediglich Maßnahmen gegen 
eine alsbaldige Weiterveräußerung des Grundstückes zu treffen. Aus der in § 6 Soap 2 

genannten Frift von nicht über 2 Jahren ist ersichtlich, daß das Wort „alsbaldig" sich nur 
auf einen Zeitraum erstrecken kann, der seine Begrenzung in der erwähnten zweijährigen 
Frist hat. Denn nicht „auf die Dauer“, sondern nur „für die erste Zeit“ soll die Verfügunge. 
gewalt über das mit der Kapitalabsindung erworbene Grundstück eingeschränkt werden. 

4. Koppmann a. a. O. 124. Die in § 6 KA#. der obersten Militärverwalkungs 
behördc eingeräumte Verfügungsbeschränkung betrifft kein gesetzliches Veräußerungs. 
verbot im Sinne der § 134 ff. BSG #. Die letzteren Bestimmungen setzen ein allgemeines 
Veräußerungsverbot voraus, das auch ohne Eintragung im Grundbuche seine Wirkung 
äußert. Immerhin könnte möglicherweise die Berfügungsbeschränkung eine Abweichung 
von deu Grundfähen des $ 1136 BGB. darstellen. 

Während $ 1186 BGB. diesbezügliche Vereinbarungen zwischen Eigentümer und 
Hppothelengläubiger verpönt und der Grundbuhrichter Anträge auf Eintragung einer 

nach $ 1136 BGB. hinfälligen Beschränkung abzuweisen hat, kann möglicherweise nicht 
ganz von der Hand zu weisen sein, daß nun in §6 K G. zugunsten des Militärfiskus, 
ber fi) nad) 5 6 aber auch nad) S$ 8 und 11 K. eine Sicherungshypathel eintragen 
lassen kann, eine Verfügungsbeschränkung besteht, wobei der Eigentümer des Grundslücks 
im Augenblicke des Wunsches nach Erhalt einer Kapitalabfindung mit Antragstellung im 
Interesse der Erlangung der Abfindung slillschweigend mit der Eintragung der Verfügungs¬ 
beschränkung einverstanden sein muß. In dem Dulden der Bindung seines Grundstückes 
licgt eben eine wenn auch nur stillschweigende Vereinbarung des Eigentümers mit dem 

Hypothekengläubiger. 
5. Koppmann a. a. O. 126. Das Gesetz spricht hinsichtlich der Verfügungsbe¬ 

schränkung nur von „auf Grund der Kapitalabfindung erworbenen Grundstücken“ E 

entsteht daher die Frage, ob eine solche Beschränkung auch für die Fälle zulässig isl, in denen 
die Kapilalabfindung zur Stärkung eigenen Grundbesitzes gewährt wurde, z. B. wenn zum 

Besitztum neue Grundstücke hinzuerworben wurden. Die Frage ist nach Entstehungs¬ 
geschichte und Zweck des §& 6 zu bejahen. \ 

8 10, 
. Koppmann a. a. D. 146. In der Reichstagskommission hatte ein Vertreter dis 
Preuß. Kriegsministeriums erklärt, wenn man dem Abgefundenen die Möglichkeit geben
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wolle, das Kapital unter Umständen wieder zurückzuzahlen und dafür die laufenden Ge¬ 

bührnisse wieder zu beziehen, fo setze er voraus, daß damit die Angelegenheit erledigt 

sein müsse. Jedenfalls dürfe nicht hinterher jemand kommen und sagen: Jebt will ich 

wicder eine Kapitalabsindung haben. 
Diese Auffassung dürfte wohl nicht ganz zutreffend sein. 
Angenommen, es hatte jemand ab 1. Januar 1922 seine Versorgungsgebührnisse 

nach 8 10 K AG. wieder besogen und er kommt durch Erbschaft oder Heirat am 1. Mai 1922 

in den Besitz von Liegenschaften, deren Stärkung ihm durch Kapitalisierung einer Zulage 
zweckmäßig erscheint oder er will einer gemeinnützigen Baugenossenschaft beitreten, so 
ürste wohl kein Hindernis dafür bestehen, neuerdings um eine Kapitalabsindung nach¬ 

zusuchen. 
u Eind dic gesetzlichen Boraussehungen nach § 2 K G. gegeben, so wäre nicht einzu¬ 
sehen, dem Versorgungsberechtigten bloß deshalb die Absindung vorzuenthalten, weil 

er nach fünf Monaten schon wieder eine solche haben möchte. 
Oder es hatte früher jemand um Kapitalabsindung nachgesucht, um einer gemein¬ 

nüpigen Baugenoffenfhaft beizutreten. Er bat dann nach einiger Zeit um Wicderauf- 

Ieben feiner Rente nachgejurht, it auch in den Bezug der voffen Rente getreten und lommt 

run auf irgendeine Weife in die Lage, Grundbefip erwerben zu fünnen. Zweifellos wäre 
es in solchen Fällen unbillig, die Möglichkeit einer Kapitalabfindung zu verschließen. Dies 
dürste auch sicher nicht vom Gesetzgeber gewollt fein. 

Daß natürlich in derlei Fällen die oberste Militärverwaltungsbehörde mit doppelter 

Vorsicht die Verhältnisse prüfen und insbesondere spekulalive Absichten des Antragstellers 

bintanhalten muß, ist selbstverständlich, z. B. wenn der Kriegsrentenempfänger alle paar 
Aahre ($ 6) unter dem Vorwand eines wichtigen Grundes (5 9) sein Anwesen mit Gewinn 

reräußert, die Abfindung zurückzahlt, seine volle Rente wieder bezieht und dann ein neues 
Obiekt mit neuer Kapitalabsindung erwerben will, um auch dieses wieder zu veräußern. 

Ein solches Gebaren des Versorgungsberechtigten würde zweiselsohne dem Zwecke 
d. Kapitalabfindungsgesetzes zuwiderlausen. Eine nützliche Verwendung des Geldes 
zim Sinne des § 2 Ziff. 4 KAG. wäre hier sicherlich nicht gewährleistet. 

§ 11. 

Koppmann a. a. O. 151. Abs. 1 setzt voraus, daß die Witwe, dic eine neue Ehe 
eingehen will, zur Zeit der Eheschließung bereits abgefunden ist. Es muß demnach die 
Absindungssumme an die Witwe zur Auszahlung gelangt sein. Nach diesem Zeitpunkte 
kann also die Witwe, die sich wieder verheiratet hat, jederzeit die erhaltene Kapitalabfin¬ 
dung zurückzahlen und sich somit die Heiratsabsertigung nach Maßgabe des Abs. 1 Sat 2 
verschafsen. Sie kann sich daher einen Vorteil erwerben, der Witwen ohne mit Kapital¬ 
absindung erworbenen Grundbesitz versagt bleiben muß (s 30 MH.). Überdies bleibt 
eine solche Witwe noch 3 Monate nach erfolgter Wiederverheiratung im Genusse ihrer 
kapitalisierten Witwenbezüge. Sollte allerdings die Witwe es von vornherein lediglich 
auf die dreifache Abfertigung abgesehen haben, und erhält hiervon nach erfolgter Auszah¬ 
lung der Militärsfiskus später Kenntnis, so steht ihm das Anfechtungsrecht nach § 123 BGB. 
wegen arglistiger Täuschung zu. Die Anfechtung kann jedoch nur binnen Jahresfrist von 
der Kenntnisnahme des Anfechtungsgrundes an gerechnet, erfolgen (s 124 BG.). Sie 
iK erst ausgeschlossen, wenn seit der Bewilligung 30 Jahre verstrichen sind (§ 124 Abs. 3 
BW#.), kann also auch über die in $ 6 KUG. normierte zweijährige Frist hinaus erfolgen. 

g 12. 
Koppmann a. a. D. 158. Aus dem Abf. 1 ergibt fi) aud), da die beiwilligte Ab- 

sindungssumme im Falle des Ablebens des Versorgungsberechtigten nicht einen Beftand- 
teil der Erbschaftsmasse bilden kann und auch die Erben keinen Anspruch gegen den Militär¬ 
ftskus auf Auszahlung der Abfindungssumme haben. Eine Zahlung an die Erben lann 
überhaupt unter keinen Umständen erfolgen.
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6. Bel. über die Negelung der Kriegewohlfahrtspflege, 
(Bet. a in Bd. 3, 340ff.) 

5) Bek. über Wohlfahrtspflege während des Krieges. 
Dom 15. Februar 1917. (NSBI. 143.) 

Wortlaut in Bb. 4, 808. 

Begründung. (D. N. X 200.) 

Bei der Beratung über den Entwurf eines Befehes zum Schute der Bezel#h= 
nungen „Nationalstiftung“ und „Marinestiftung“ (NAr. 413 der Drucksachen) hat der 
Reichstag eine Reihe von migftänden, die während des Krieges bei Unternehmungen 
der freien Wohlfahrtspflege hervorgetreten sind, erörtert und im Anschluß hieran der 

Reichskanzler u. a. um eine entsprechende Ausgestaltung der Bekanntmachung über 
die Regelung der Kriegswohlfahrtspflege vom 22. Juli 1915 (RG#Bl. 140) ersucht 

(Abschnitt II A der in der Drucksache 404 enthaltenen Entschließung, angenommen in 
der Sitzung vom 4. Movember 1916, S. 2146, 2147 der Sitzungsberichte). Aus den 

Beratungen über diese Dorschläge des Reichstags und über ähnliche Anregungen des 
preußischen Staatskommissars für die Negelung der Kriegswohlfahrtspflege ift die 
Bel. vom 15. Sebruar 1917 (NEBI. 145) hervorgegangen. Sie tritt mit dem 1. März 1917 
an die Stelle der Bef. vom 22. Juli 1915, deren Dorfcriften fie mit einigen Heineren 

Abänderungen und Erweiterungen in fich aufgenommen hat, briugt aber verfchieden. 
Neuerungen von grundfählicher Tragmeite. 

Die wichtigste davon ist die Erstreckung der das öflentliche Jammeln usw. be¬ 
treffenden Dorjchriften über das Gebiet der Kriegswohlfahrtspflege Rinaus auf Samm¬ 
lungen ufw. zu fonftigen vaterländifchen oder gemeinnügigen oder mildtätigen Sweden. 
Hierzu veranlaßten die bei der Handhabung der bisherigen Derorönung gewonnenen 
Erfahrungen. Die Grenze zwifchen Kılegs» und anderer Wohlfahrtspflege ift äugerit 
fchwer zu ziehen. Wohl jede Einrichtung der Mohltätigfeit wird in ihren Bedürfnissen 
und £eiftungen von den alle Kebensverbältnijfe durdydringenden Wirdungen des Krleces 
mehr oder weniger berührt. Anderfeits ift es leicht, die Werbefchriften und Aufrufe 
In eine den Sujammenhang mit den Kriegsverhällmijfen verhülfende Sorm zu bringen. 
Auch war es unter der Herrfchaft der bisherigen Dorfchriften faum zu hindern, day 
Mittel zu einem außerhalb der Kriegswohlfahtispflege liegenden Smwede, aljo ohne 
Genehmigung, gefammelt, nachträglich aber reinen Kriegswohlfahrtsäjweden, wieberun: 
ohne Genehmigung, übermwiefen wurden. Hiernad} erfchien es zwedmäßig, in der neue: 
Derorönung die bisherige Befhränfung fallen zu laffen. Abgrenzungszweifeln kann 
freilich, namentlich bei der Flüssigkeit des Begriffs „gemeinnützig“, auch mit dleser 
Ausdehnung nicht ganz vorgebengt werden. Wenn jedoch die Verordnung die gemein¬ 
nützigen Swede mit den vaterländifchen und mildtätigen in eine Neihe ftellt und mit: 
ihnen als „Wohlfahrtszwecke“ zusammenfaßt, so ergibt sich, daß hier gemeinnützig nicht 
in dem weiteren Sinne gemeint ist, in dem es eine ganze Anzahl von Unternehmungen 
einfchliegen würde, die einen öffentlichen Bedarf überwiegend im Wege geschäftlicher 
Betätigung, des wirtschaftlichen Austausches von Leistung und Gegenleistung, be¬ 

friedigen, wie 3. B. Dersicherungsgesellschaften, Arbeitsnachweise, Derkehrseinrichtungen, 
Fabriken oder Absatzstellen für Arzneien, manche wissenschaftliche Anstalten usw., 
sondern daß noch ein besonderes Merkmal hinzutreten muß, um die Derordnung an¬ 
wendbar zu machen. Ein solcher Umstand liegt bei der sogenannten Kriegspaten¬ 
versicherung vor, bei der Wohltäter geworben werden, die aus Gründen der Näditer- 
liebe Dersicherung zum Besten einer Kriegerwaise nehmen. SEbenso wird der BZetried 
der Stellenvermittlung, soweit er besondere Fürsorgezwecke, etwa zum Besten von 
Uriegsbeschädigten, verfolgt, als Wohlfahrtsunternehmen anzusprechen sein. Somit 
würde gegenüber derartigen Einrihtungen, wenn eine öffentliche Sammlung ode:
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chstehende Veranftaltung damit verbunden ift, der $ 1, andernfalls aber wenigftens, 
gie , anwendbar fein. Ju vielen Sällen wird die Entickeiding, ob die Derordnung 

Mi $ greift, nut im einzelnen je nach Lage der Umftände getroffen werden können. 

plab Weiter wird im $ 4 der neuen Verordnung eine behördliche Einflugnahme audr 

hezügſich der Durchführung der genehmigten Sammlungen und gleidhgeftellien Der» 

anfaltungen einschließlich der Dermwendung der Gelder vorgesehen; bezüglich der bereits. 
bisher genehmigungspflichtigen veranstaltungen knüpft dies an die ſchon jetzt übliche 

nöhabung der ef. vom 22. Juli 1915 an; nur teilt nunmehr eine einheitliche Rechts¬ 

orschrift an die Stelle der mit der Erlaubniserteilung verbundenen Auflagen und 

moßgoben. Nen iſt aber auch die Dewollftändigung der behördlichen Machtmittel 

darch die Möglichkeit der Derhängung einer behördlichen Derwaliung, die weiterhin 

auch zur zwangsweisen Einstellung der Tätigkeit des Wohlfahrtsunternehmens, alſo 

ar 5wangsauflösung, führen kann (6 5 und 6); daß ihr dieser wirksamste Eingriff 

eingeräumt wird, ist besonders geeignet, die Stellung der Behörde zu stärken, ihren 

Mahnungen und Ratschlägen mehr Machdruck zu verleihen, als es vielleicht selbst Ord= 

nungsstrafen zu tun vermöchten. Die Befugnisse aus den 88 4 bis 6 der Derordnung 

jollen jedoch der Behörde nicht nur bei Sammlungen und den forft im & ı bezeichneten 

zenehmigungspflichtigen Veranstallungen, sondern auch gegenüber allen anderen 

Unternehmungen zustehen, die Wohlfahrtszwecken im Sinne des & 1 der Derordnung 

dienen. Hierbei ift 3. B. an Unternehmungen zu denken, die ihre Mittel durch Samıme 

tungen unter der Hand, durch Stiflung, Schenkung (Abschluß von Uriegspatenversiche= 

tungen durd; Wohltäter), Sumendung von Todes wegen oder burd, einen gewerblichen 

Vetrieb (verkanf von Gegenständen, Zerausgabe einer Feitung oder Seitschrift für 

Nriegsteilnehmer oder Mriegsbeschädigte, etwa in Derbindnng mit Stellenlisten), 

erlangen. Auch diesen Unternehmungen gegenüber muß die Handhabe für ein behörd¬ 

liches Einschreiten geschaffen werden, damit einer schädlichen Fersplitterung der Kräste 

und Mittel, der Ausbeutung der Unerfahrenheit nnd jonftigen Migbräuchen vorgebeigt 

werden kann. Sür diefe nicht ohne weiteres unter die $5 1, 2 fallenden Internehmungen 

ebenfalls das Erfordernis einer vorgängigen Prüfung und Sulajjung einzuführen, 

erschien jedoch nicht rätlich; damit würde nicht nur den beteiligten Behörden ein gerade 

jegt nicht zu ertragendes Maß von Mehrarbeit aufgebürdet, jondern auch vielfach eine 
unnölige Einmischung hervorgerufen merden, Die Behörden follen vielmehr in der 
Cage fein, bei Unternehmungen, deren Entftehnng und Sührung zweifellos einwandfrei 

oder deren Wirfjamkeit eine eng begrenzie oder jonft von unlergeorbneter Bedeutung 

it, fid} jeder Maßnahme zu enthalten und ihr Zinfchreiten auf Källe, in denen es not 
tut, zu befchränfen. Demgemäß ift dle Dorfchrift des $ 4 als „Kann“ Dorfchrift geftalter. 

Sur Wahrung der Einheitlichfeit war es notwendig, die in Rede ftehenden Bejugnijje 

im Derhältnis zu einer und derfelben Unternehmung nur einer Behörde, nänlich der 
für ihren Sit zuftändigen, beizulegen. Durd) die Dorfchrift des $ + wird dem unter 

Ziffer 4, durch die Dorfchriften der $$ 5 und 6 dem unter Siffer 5 der Reichstagsent- 
schließung niedergelegten Wunsche entsprochen. 

Eine drilte Menerung von erheblicher Tragweite bringt der 3 : in Verbludung 
nit dem $ 8. Sie foll der vom Reichstag unter IIA Siffer 6 seiner Entschließung ac» 

gebenen Anregung Rechnung tragen. Indessen mußte zur Derhinderung von Uns 
schungen und zur Sicherftellung einer vollen Dermirklidung des Grundgedankens 
über den Rahmen diefer Anregung nad) verfhiedenen Richtungen hinansgeganaen 

werden, Sie betraf nur das Dermögen freiwillig aufgelöster Wohlfahrtsunterneh= 

mungen, ill man derartige Mittel zur Derwendung für Wohlfahrtszwede jzufammen- 
halten, fo muß man auch vorforgen, daß nicht bereits vor ber freiwilligen Auflösung 
ikre anderweite Dermwendung bejchloffen und vollzogen wird. Zo ergibt fid} die Lot; 

wendigkeit, jede verfügung, durch die ein zu Wohlfahrtszwecken zusammengebrachtes 
Vermögen einem anderen &wede zugeführt oder ein Anfallrecht gefchaffen oder geändert 
werden foll, einer behördlichen Prüfung und Genehmiguna zu unterftelfen. Man wird
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annehmen dürfen, daß eine sachgemäße Handhabung dieses Genebmigungsrechts bei 
den beteiligten Dereinen ufm. das Gefühl nicht auflommen läßt, als Handle es sich bei 
der immerhin einschneidenden Meuerung um eine störende und schädliche Einengun. 

der bisherigen Bewegungsfreiheit. Bei der Auslegung wird auch zu beachten fein. 
daß zu den „für Wohlfahrtszwecke zusammengebrachten“ Mitteln solche Beträge ni H 
gehören, die nadı ausdrüdlicher Erklärung oder begründeter Abung zu Nebenausgapen 
(etwa fir Dermaltung, gejellige Zufammenfünfte) dienen follen; Natürlich dürfen 
fich aber in diefer Form nicht etwa Mißbränche einschleichen. Uber die anderweite 
Jerwendung freigewordener Mittel zu gleichen oder ähnlichen, in besonderen Fällen 
anch zu anderen Woblfahrtszwecken trifft dann der s, der nicht nur den Fall der frei. 
willigen, sondern auch den der zwangsweisen Auflösung umfaßt, in Anlehnung an die 
S 45, a6 des BGB. die näheren Bestimmungen. Nach § 8 Abf. 4 follen dieſe Beſtim. 

mungen auch auf das gewissermaßen herrenlos zurückgebliebene Vermõögen bereits 
früher aufgelöster Unternehmungen und nach § 11 Abs. 2 auf Beträge, die im ſtraf⸗ 
gerichtlichen Verfahren wegen Ühertretung der Derordnung zur Einziehnna aelangen 
enHjpredend angewendet werden, " 

Gu# den einzelnen Dorschriften ist, soweil sie nicht bereils im vorstehenden acn 
erläutert wurden, noch folgendes zu bemerken: 

Der $ ı ift durch Binzufügung der öffentlichen Werbung von Mitgliedern oder 
Mitunternekmern für Wohlfahrisunternehmungen erweitert. Dabei kommt nicht nur 
die Werbung von zahlenden, sondern auch diejenige von sogenannten Ehrenmirgliedern 
in Betracht, und der Ausdruck „Mitunternehmer“ soll sich nicht nur auf Unternehmer 
im engeren, streng juristischen Sinne beziehen, sondern auch z. B. Hersonen bezeichnen, 
die sich mir anderen zur Errichtung einer Stiftung vereinigen. Dies entspricht dem 
Sinne, in dem das Wort Unternehmen auch sonst in der Derordnung gebraucht wird. 

Im Abf. 2 ift neu vorgefchrieben, daß die Erlaubnis, abgefehen von einmaligen 
Deranftaltungen, flets nur für eine beflimmte Daner erteilt wird; in geeigneten Sällen 

foll fie nur auf Widerruf gewährt, auch kann fie an Bedingungen, insbefondere an dir 
Binierlegung einer Sicherheit, gefnüpft werden. 

Die Vorschriften des Abs. 3 über Ankündigungen durch die Hresse sind dahin 
ergänzt worden, daß solche Ankündigungen die Gebiete bezeichnen müssen, auf die 
eine erteilte Erlaubnis beschränkt ist. Damit sollen in Fällen, in denen eine Deran. 
staltung als solche bereits für einen oder mehrere Zundesstaaten oder Ceile davon ge¬ 
nehmigt worden ist, die anderen Zundesstaaten oder Bezirke gegen eine Form der 
Deröffentlichung geschützt werden, welche die Deranstaltung als auch in ihnen zugelassen 
darstellen könnte. Im übrigen ist die Ankündigung genehmigter Veranstaltungen 
weder durch die alte noch durch die neue Derordnung beschränkt. Rinsichtlich der. 

jenigen Deranftaltungen, die --- wie 3. B. Aufrufe zu Sammlungen — in der Der 
öffentlichung selbst beftehen, ift lediglich die bisherige Dorfchrift, nad} der dte Senehmi- 
gung der für den Ort des Erfcheinens der Zeitung oder Heitfchrift zuftändigen Be- 

hörde für alle Bundesstaaten wirft, übernonmten worden. 

Eine Begriffsbeftiimmung, was als „öffentlich" gelten foll, enthält die Verord- 
sung nicht. Die Handhabung des Begriffs soll, wie im Strafgesetzbuch G. B. 85, 

150, 154, 186, 182, 200, 286), der Hraxis überlassen bleiben, dürfte aber auch kaum 

Schwierigkeiten bereiten, zumal die Rechtsprechung der Strafsenate des Reichsgerichte 
einen guten Anhalt bietet. Doch wird die Auslegung die besonderen Bedürfnisse des 

hier geregelten Gegenstandes zu beachten haben. Beispielsweise wird der Begriff 
„öffentlich“ im Sinne der Derordnung aud fhon dann als erfüllt anzufehen fein, wenn 

durch Druck= oder Handfchreiben an eine Mehrheit von Perfonen herangetreten wird, 

es fei denn, daß die Derfendung fidh auf einen engen Kreis von einander nahe ver 

bindenen Hersonen beschränkt. 
\ Der Abf. 4 foll die Möglichkeit bieten, für näher zu bezeicnende Arten von mild» 

ilgend
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t„äligen Veranstaltungen, etwa für Sammlungen zur Beseitigung plötzlicher öffentlicher 
notstände, eine allgemeine Ausnahme zu bemilligen. 

Durch den $ 2 foll der vom Neichstage unter Ziffer 2 feiner Entfchliegung auf 
zestellten Forderung genügt werden, auch Deranstaltungen im Auslande, die von 

Unternehmungen des Inlands oder hier wohnenden oder sich ständig aufhaltenden 
Perſonen ausgehen, genehmigungspflichtig zu machen. 

Im § sind diejenigen Zeschränkungen grundsätzlich gekennzeichnet, welche bei 
der Hrüfung und Genehmigung von Veranstaltungen zur Belehrung oder Unterhaltung 

oder von Dertrieben, deren Ertrag ganz oder teilweise Wohlfahrtszwecken zugute 

fommen follen, einzuhalten find. Den gleichen Gegenftand behandelt die Ziffer 3 der 
gorderungen des Reichstags; indefjen erjchien es nicht tunlich, bei Deranftaltungen, 
Die fich in den Bänden von dritten Unternehmern befinden, allgemein fo weit zu aehen, 

wie dort vorgefchlagen wird, und bindend vorzuschreiben, daß der überwiegende Teil, 
also mehr als 50 v. H. der Roheinnahme, für den Wohlfahrtszweck frei bleiben müsse. 

Zei üblichen Hreisen wird der Unternehmer nur selten voll überzengt sein können, daß 

die Inkosten sich unter 50 v. H. der Roheinnahme halten. Soll er sich also verpflichten, 

unter allen Umständen mehr als 50 v. B. für den Wohlfahrtszweck abzugeben, so wird 
er, wenn er nicht lieber auf das Gefchäft verzichtet, fid} gegen einen Dermögens- 
{baden durch hohe Preife oder durch minderwertige Darbietungen zu [hüben fuchen. 
Man würde alfo durch eine foldde Dorschrift entweder ergiebige Quellen der Wohl- 
tätigfeit verftopfen oder die Beteiligten gerade wieder 3u nnfolidem Bebaren verleiten 
Selbst der Mindestsatz von 20 v. H. der Roheinnahme, den der $ 6 der bisherigen 
preußischen Ausführungsbestimmungen als Regel vorsieht, kann bei Unterhaltungen 
und Belekrungen vielfach nicht eingehalten weiden, weil der Unternehmer nicht weiß, 
ob die Roheinnahme den Betrag seiner Anslagen (Eintrittskarten, Anzeigen, Saal¬ 
iniete, Honorare ufw.) um ınindeftens 25 v. 5. überfteigen wird. Hiernach hat man 
jich genötigt gefehen, auf Fgestlegung bestimmter Sätze in der Derordnung selbst zu 
verzichten. Alles Rähere bleibt vielmehr der Beurteilung des einzelnen Falles und den 
Ansführungsbeftimmungen der Bundesregierungen vorbehalten. 

Sum §&4 ist nur noch hervorzuheben, daß die Behörde keineswegs berufen ist, 
ohne weiteres ihr eigenes Ermessen an die Stelle der Entscheidung der Leiter des 
Unternehmens zu setzen; sie soll vielmehr nur eingreifen, wenn gesetzwidrige ZHand¬ 
lungen abgewehrt oder Schädigungen des Gemeinwohls verhütet werden sollen. Um 
der Sweifel auszuschließen, ob Mahnahmen zur Bekämpfung der vielbeklagten Zer⸗ 
splitterung der Wohlfahrtspflege durch den § 4 gedeckt sind, ist dieser Grund für ein 
behördliches Eingreifen besonders erwähnt worden. Auch Einzelpersonen als Träger 
von Woblfahrtzunternehmungen aufzuführen, war schon deshalb geboten, weil sonst 
jedes Unternehmen durch entsprechende Umwandlung der behördlichen Einwirkung ent¬ 
30gen werden könnte. Der Ausdruck „Unternehmungen“, der einen Inbegriff von 
planmäßigen Zetätigungen erfordert, schützt jedoch dagegen, daß auch in dle persön¬ 
liche Ausübung der Wohlfahrtspflege durch den einzelnen eingegriffen wird, was nicht 
beabſichtigt iſt. 

Die einleitenden Worte des 5 drücken aus, daß die Verhängung der Verwaltung 

nur als äußerstes Swangsmittel gedacht ist. Der Swischensatz „soweit es Wohlfahrts¬ 
zwecken dient“ hat Fälle im Auge, in denen die Ausübung der Wohlfahrtspflege nur 
einen Fweig des ganzen Unternehmens bildet. Der zweite Absatz soll verhindern, daß 
der Streit, ob Anlaß zur Verhängung der verwaltung bestand, in irgendeiner Form 

vor die Gerichte gebracht wird. 
Die Abf, 1 und 3 des $ 10 tragen dem am Schlufje des Abfchnitts IIA der Xeidjs- 

tugsentfhlicgung gemachten Dorschlage Rechnung. Diese Ausnahmen finden ihre 
Rechtfertigung darin, daf erft die durch den Krieg hervorgehobene außerordentliche 

Ausdehnung der Wobltätigkeitsbestrebungen und die Besonderheiten der Kriegszelt 
die Notwendigkeit gezettigt haben, den ftaatlichen Einfluß auf diesem bisber im wesent¬
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lichen freigegebenen Gebiete mehr zur Geltung zu bringen. Abs. 1 wahrt insbesondere 
die alte Rechtsstellung der Gewerkschaften, konfessioneller und ähnlicher Verbände 
sowie anderer anerfannter Träger der Wohlfahrtspflege. 

Die Ausnahmen des Ubf. 2 erklären fi; daraus, daß hier teils durd; die Art der 
£eitung oder der beftehenden Aufficht für die Wahrung des flaatlichen Interefjes hin, 
reichend geforgt, teils ein Anlaß zu einer Einmifchung in mehr private Derbältnijje 
fejt umgrenzter Perfonenfreife nicht geaeben if. Sn Zir. ı ift zu bemerken, daß die 

besondere behördliche Aufsicht durch die Derfassung des Unternehmens geschaffen und 
nicht eine in der Hauptsache formale und rechtliche, sondern eine materielle und wirr. 
schaftliche sein muß. Dies trifft z. B. für private Dersicherungsunternehmungen nicht 
3u; fie fallen daher bezüglid; des Betriebes der Kriegspatenverfiherung unter dis 
Derordnung. Damit aber beiihnen eine doppelte Beauffichtigung von zwei verfchiedenen 
Stellen aus vermieden wird, überträgt der $ 13 Abj. 2, joweit die Aufficht von Reichs 
wegen ausgeübt wird, dem Kaiferlihen Aufjihtsamt für Hrivatversicherung, auch 
die Befugnisse, die den zuständigen Behörden der neuen Derordnung zustehen sollen. 
Soweit private Versicherungsunternehmungen nach dem Gesetz vom 12. Mai 1908 

(RGBl. 159ff.) unter Kandesaufficht stehen, bleibt es den Landeszenlralbehörden über¬ 
lassen, die Juständigkeit entsprechend zu regeln. Die öffentlichen Dersicherungsanstalten 
fallen unter die Ausnahme des Abf. 2 Zir. 1, soweit sie nach ihrer VDerfassung entweder 

von öffentlichen Behörden geleitet werden oder einer Anfficht der dort gefennzeidmeten 
Art durch öffentliche Behörden unterliegen. 

Bei der Unsnahme des Abf. 2 Tr. 2 lommt es nicht daranf an, ans welchen Kreifen 
die Mittel fanımen, fondern darauf, für wen die Sürforge bestimmt ist. 

Alle diefe Ausnahmen, die unter ji verjchieden weit greifen, erftreden fich vor: 
behaltlich des Abs. 3 nicht auch auf das Erfordernis der Genehmignng von Samnı 
lungen und diefen gleichgeahteten Deranftaltungen. 

Im $ rn ift der Strafrahmen nach oben erweitert worden im Hinblid auf die iu 
Stage jtehenden bedeutenden Dermöaensiverte, Die $$ 4 bis ? machten die neuen 
Strafandrohungen unter Ar. 5, 6 und 2 erforderlich. 

Die Dorschriften des § 15 Abf. 2, 3 lehnen fich an die des $ 2 der bisherigen 
Derordunng an. Iieu find jedoch die letter beiden Säbe, die beftimmt find, bei bereits 
mit Dermögensaufwendungen vorbereiteten und zur Seit der Derkündung der Ders 

ordnung fchon begonnenen Vertrieben unbilline Schädigungen ausjufcließen, 

1. Leipz3. 17 886 (KG.). Die Annahme, daß die ERDYD. für Preußen nid)ts Neues 
enthalte, ift nicht zutreffend. Die BRBD. geht über bie burd) die Anftr. v. 31. Dez. 1825 
vorgeschr. Genehm, der Ausschreibung öffentlicher Kollekten durch den Ober=Präs. weit 
hinaus. Der Begriff der Kollekte, welcher ein Einsammeln und eine Mitwirkung'von Per¬ 
son zu Person voraussetzt, ist leineswegs gleichbedeutend mit dem der öffentl. Sammlung, 
welcher z. B. auch eine allg. öffentl. Aufforderung in sich begreift. Die BRO. beschränkt 

sich aber auch nicht auf Sammlungen irgendwelcher Art, sondern erstreckt sich auch z. B. auf 
das Veranstalten eines Vertriebes von Gegenständen zu Kriegswohlfahrtszwecken. Schon 
die letztere Bestimmung ergibt, daß es den Sinn und Zweck der BRVO. verkennen heißt, 
wenn — der fr. preuß. Rechtsspr. über das Kollektenwesen folgend — bei Auslegung 
der Begr. der öffentl. Sammlung das regelmäßig vorhandene Merkmal der Freiwillig¬ 
keit derart betont wird, daß eine mit der Spende verbundene Verpflichtung des Gebers 

die Annahme einer Sammlung ohne weiteres ausschließen müsse. 

2. DJZ. 17 686 (RG. VI). Die Bel. unterfagt nur den Vertrieb von Gegenjtänden 
zugunsten von Kriegswohlfahrtszwecken ohne Genehmigung der Landespolizeibehörde, 
nicht aber auch den Vertrieb, der nur zum Schein solche Zwecke verfolgt. Dagegen ist das 
Rechtsgeschäft nach § 138 BesB. nichtig, weil es gegen die guten Sitten verstößt. Das 
rein geschäftliche Unternehmen der Parteien wird zum Schutz der deutschen Geistesgüter 
als die tatkräftige Unterstützung der aus dem Felde heimkehrenden deutschen Künstler



Preuß. Ausführungsbestimmungen über Wohlfahrtspflege während des Krieges. 461 

und als eine Ehrenpflicht des deutschen Volkes von beiden Parteien angepriesen. Diese 
Anpreisung aber enispricht den tatsächlichen Verhältnissen in keiner Weise, erweckl indessen 

auch bei nicht ganz slüchtiger Durchsicht den Schein, als handele es sich um eine Sammlung 

zum Besten von im Kriege besindlich gewesenen Künstlern, während sie tatsächlich nur 

dem Besten der Veranstalter dient. Deshalb ist dem herrschenden Volksbewußtsein und 
dem Anstandsgefühl aller billig und gerecht Denkenden gegenüber die Feststellung berech¬ 

tigt, baß bie Parteien bei Abschluß des Vertrages mindestens mit der Möglichkeit einer 

Freeführung des Publilums gerechnet haben. Damit ist der Vertrag wegen Verstoßes 
jegen bie guten Eitten nichtig. 

Hierzu: 

Freut. Ansführungsbestimmungen vom 19. Februar 1917 zu ber Bundesratsverord⸗ 

nung vom 15. Februar 1917 lpber Wohlfahrtspflege während des Krieges. MBl. 66.) 

g 1. Zur Erteilung der Erlaubnis ist zuständig: 

I. Bei öffentlichen Sammlungen und dem Vertrieb von Gegenständen sowic bei 
öffentliden Werbungen von Mitglievern und Mitunternehmern: 

a) fofern fie über den Bereich eines Kegierungsbezirl3 oder den Landespolizeibezirk 
Berlin nicht hinausgehen, der Regierungspräsident bzw. der Polizeipräsident 
von Berlin, 

b) fofern fie über den Bereich eines Regierungsbezirts, aber nit über den Umfang 
einer Provinz hinausgehen, der Oberpräsident, 

c) fofern fie über den Bereich einer Provinz bzw. über den Landespolizeibezirk 
Berlin hinausgehen, sowie in Fällen, in denen es sich um die Ausdehnung in 
einem anderen Bundesstaate bereits genehmigter Sammlungen, Vertriebe oder 
Werbungen handelt, der vom Minister des Innern ernannte ständige Staats¬ 
kommissar:), für den ebenfalls vom Minister des Innern ein Stellvertreter be¬ 
stimmt ist. 

II. Bei Veranstaltungen zur Unterhaltung und Belehrung: 
a) sofern sie auf ein und denselben Ort beschränkt bleiben, die Ortspolizeibehörde 

im Landespolizeibezirk Berlin der Polizeipräsident von Berlin, 
b) sofern die Veranstaltungen an verschiedenen Orten erfolgen sollen (Wander¬ 

Vorführungen), aber auf einen Regierungsbezirk oder den Landespolizeibezirk 
Berlin beschränkt bleiben, der Regierungspräsident bzw. der Polizeipräsident 
von Berlin. 

c) fofern Wander-Vorführungen über die unter b) bezeichneten Bezirke hinaus 
ausgedehnt werden sollen, der Oberpräsident jeder Provinz, in der die Veran¬ 

staltungen stattfinden. 

III. Bei allen Veranstaltungen im Auslande ausschließlich der Staatskommissar 
Sammlungen und Werbungen innerhalb eines Personenkreises, dessen Mitglieder 

ausschließlich einer staatlichen oder Reichs=Verwaltung angehören, bedürfen lediglich der 
Erlaubnis des betreffenden Ressortchefs, der die Erlaubnisbefugnis auf ihn unterstellte 
Provinzialbehörden übertragen kann. 

Für Kirchenkollekten sowie für Sammlungen und Werbungen, die von Geistlichen 
oder kirchlichen Oberen für kirchliche Zwecke in ihren Bezirken veranstaltet werden, bewendet 
es hinsichtlich der Erlaubniserteilung bei den geltenden Bestimmungen. 

Die Entscheidungen des Oberpräsidenten und des Staatskommissars sind endgültig. 

8 2. Die Anträge auf Erteilung der Erlaubnis find fehriftlich einzureichen und bon 
dem Unternehmer zu unterfchreiben. Die Erlaubniderteilung hat ebenfalls fihriftlich zu 
erfolgen; von der Erteilung einer flempelpflicjtigen Ausfertigung der Erlaubnis wird, 
falls eine solche nicht ausdrücklich beantragt ist, abzusehen fein. 

  

1) Wegen des Bureaus des Staatskommissars vgl. Min Bl. 1917 S. 41 Nr. 35.
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Die Anträge find in den im $ 1 unter Ia und b, fowie unter Ile, b und e bezeichneten 

gällen bei der zuständigen Genehmigungsbehörde, in den im & 1 unter le und 1II bezeick¬ 
neten Fällen bei dem für den Wohnsitz des Antragstellers bzw. für den Sitz des Unterneh. 
mens zuständigen Regierungspräsidenten, im Landespolizeibezirk Berlin bei dem Polizei¬ 
präfibenten von Berlin einzureichen. 

Die zur Zuständigkeit des Staatskommissars gehörenben Anträge find von dem se. 
treffenden Regierungspräfidenten bzw. dem Polizeipräjidenten von Berlin nadı Maßgabe 
der nachstehenden VBeltimmungen eingehend zu prüfen und mit einem Borfchlag für die 
Genehmigungsbedingungen oder für den Ablehnungsbescheid unter Beifügung der ent¬ 
standenen Vorgänge dem Staatskommissar unter der Adresse des Ministeriums des Innem: 
(Unter den Linden 73) zuzusenden. 
ç. § 3. Dem Antrage sind — abgesehen von den Fällen des § 10 — folgende Unter¬ 
lagen beizufügen: 

4Geschäftsplan des Unternehmens, 
Form der Ankündigung, 
Bezeichnung des in Betracht kommenden Wohlfahrtszweckes, 
Angabe, in welcher Weise die aufkommenden Mittel für diesen Zweck Verwen¬ 
dung finden sollen, 

Bezeichnung der Stelle, die über die Verwendung zu bestimmen hat, nach Name 
und Sitz, 

6. Angabe, welcher Betrag oder Anteil dem Wohlfahrtszweck zugeführt werden soll, 
bei Sammlungen usw., die für mehrere Wohlfahrtszwecke gemeinschaftlich ver¬ 
anstaltet werden, Angabe desjenigen Teiles des Gesamterträgnisses, der jedem 
einzelnen Zweck zugute kommen soll, 

7. Voranschlag über die zu erwartenden einzelnen Einnahmen und Ausgaben, 
8. Angabe der Art und Weise der Sammlung bzw. des Vertriebes oder der Ver¬ 

anstaltung, 

9. Angabe des Zeitabschnittes und des Bezirkes, in welchem die Sammlung oder 
der Vertrieb stattfinden soll, 

10. Angabe, in welcher Form die Abrechnung und Abführung der Beträge ersolgen 
und kontrolliert werden soll, 

11. Angabe der Anzahl der Druckschriften, Postkarten, Bilder, Marken und sonstiger 
Gegenstände, sowie der Eintrittskarten, deren Vertrieb beabsichtigt ist, 

12. etwaige für die Beurteilung des Unternehmens wichtige Verträge oder Inhalts. 
angabe mündlicher Vereinbarungen. 

In geeigneten Fällen kann die Genehmigungsbehörde auf die Beibringung cinzelner 
Unterlagen verzichten. 

Erleichterungen dieser Art werden in Frage kommen, wenn es sich um gekingfügige 
und übersichtliche Unternehmungen oder um solche handelt, die als zuverlässig bekannt 
sind und auf gesunder Grundlage ruhen. Auch in den Fällen, in denen die fragliche Unter¬ 
nehmung bereits in einem anderen Bundesstaat genehmigt ist, dürften in der Regel Er¬ 

leichterungen angezeigt erscheinen. . 
§ 4. In allen Fällen hat die Genehmigungsbehörde darauf zu sehen, daß sie aus¬ 

reichende Unterlagen erhält, um prüfen zu können, ob 
a) ein hinreichendes Vedürsnis und öffentliches Interesse an der beabsichtigten 

Förderung des betreffenden Wohlfahrtszweckes obwaltet; bejahendenfalls ist 
weiter festzustellen, ob dem Fürsorgezweck aus den Sammlungen usw. hin¬ 
reichende Einnahmen gesichert sind, ob keine sonstigen Bedenken gegen den Plan 
des Unternehmens, insbesondere hinsichtlich der Art und Weise der Veranstaltung 

“und der Ankündigungen beftehen, forie ob etwa der Gewinn oder Lohn der Ver¬ 
anstalter, Geschäftsbesorger, deren Angestellten und Hilfspersonen dic angemefs¬ 
senen Grenzen überschreiten würde. Soweit Veranstaltungen zur Unterhaltung 

und Belehrung in Betracht kommen, ist endlich noch festzustellen, ob hinreichende 
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Vorsorge für die Kostendeckung, insbesondere auch für den Fall der Abfage der. 

Beranftaltung getroffen ift, 

b) ob kein Bedenken gegen die Zuverlässigkeit des Gesuchstellers, seiner Angestellten. 
und Hilfspersonen besteht. 

5 5. Deckt sich der Unlernehmer nicht mit der Stelle, der die Beslimmung über die 

gerwendung der Mittel zustehen soll, fo ist diese Stelle in der Regel vor Abgabe der Ent¬ 
cheidung zu hören. Soll der Ertrag des Unternehmens Angehörigen der Marine oder 

deren Hinterbliebenen zugute kommen, so ist das Reichs=Marineamt vorher zu hören, da 
bei diesem alle Wohlfahrtseinrichtungen für Marineangehörige zentralisiert sind. 

Vor Genehmigung zugunsten der Kolonialtruppen und der Angehörigen der Kolo¬ 

nien ist dem Reichs=Kolonialamt Gelegenheit zur Außerung zu geben. 
Bestehen für den Wohlfahrtszweck, zu dessen Gunsten die Veranstaltung erfolgen soll, 

aröhere Organisationen, z. B. # 
6 für Hinterbliebenenfürsorge: die „Nationalstiftung für die Hinterbliebenen der 

im Kriege Gefallenen”, 
für Kriegsbeschädigtenfürsorge: die provinziellen Hauptfürsorge=Organisationen 

und der diese zusammenfassende Reichsausschuß der Kriegsbeschädigtenfürsorge, 
für die Verwundetenpflege sowie für die Fürsorge zugunsten der im Felde stehen¬ 

den Krieger und ihrer zurückgebliebenen Angehörigen: die Organisation des 
Roten Kreuzes und der vaterländischen Frauenvereine und ähnliche größere 
Organisationen, 

fo find diefe vor der Genehmigung zu hören, bamit über die bemnädjftige Verwendung 

eine Verftändigung mit der in Betracht fommenden Otganifation getroffen wird. 
86. 63 ift vielfad, — zum Teil mit Recht — darüber Klage geführt worden, dag 

geivinnfüchtige Unternehmer ben Wohlfahrtäzwed bei der Einholung der Genehmigung 

iu Gegenstandsvertrieben und örtlichen Veranstaltungen vorschieben, um ihren eigenen 

Erwerbszweck zu fördern. Solchen Versuchen ist auf das schärfste entgegenzutreten. 
Grundsößlich ist die Genehmigung von Vertrieben und Veranstaltungen für Wohl¬ 

sahrkszwecke auf solche Fälle zu beschränken, in denen die Unternehmung von einer zweifel¬ 
los bewährten und gut geleiteten Wohlfahrtsorganisation veranstaltet wird. Sieht diese 
sich veranlaßt, zur Durchführung der Veranstaltung einen gewerblichen Unternehmer 
heranzuziehen, so hat die Genehmigungsbehörde den mit ihm abgeschlossenen Vertrag — 
ersorderlichenfalls unter Zuziehung geeigneter unparteiülscher Sachverständiger — einer sorg¬ 
sältigen Prüfung darauf zu unterziehen, ob der zu erwartende Geschäftsgewinn der beteiligten 
Personen sich in angemessenen Beträgen bewegt. Nur einem Unternehmen, das in dieser 
Beziehung auch strenger Beurteilung standhält, darf die Erlaubnis erteilt werden. 

Die Erlaubnis ist regelmäßig unter Vorbehalt des Widerruss und nur für eine be¬ 
fimmte, nicht zu weit zu bemessende Frist zu erteilen. Vor der Verlängerung der Frist 
loll außer dem Forlbestehen des Bedürfnisses für die Fortsetzung des Betriebes auch die 
Innehaltung des Vertrages und die Abrechnung über das bisherige Ergebnis sorgfältig 

nachgeprüft werden. 
Gegenstandsvertriebe, welche von Haus zu Haus oder auf öffentlichen Straßen und 

Plätzen oder in öffentlichen Wirtschaften unter Heranziehung gewerbsmäßiger Verkäufer 
oder Verkäuferinnen stattfinden sollen, sowie Bertriebe durch unverlangte Zusendung 

sind aufs äußerste zu beschränken und höchstens dann zuzulassen, wenn es sich um den Ver¬ 
trieb von Restbeständen aus früher genehmigten Vertrieben dieser Art handelt, bei deren 
Einstellung der Wohlsahrtszweck einen offenbaren erheblichen Nachteil erleiden würde, 
setner, wenn wichtige Wohlsahrtszwecke in Frage kommen, deren Erfüllung in einer 
testimmten Zeit unbedingt geboten ist und auf anderen Wegen nicht sichergestellt werden 
lann — sowie bei kurzfristigen, nicht über eine Woche dauernden Vertrieben (Opfertagen). 

Der Reingewinn aus der Veranstaltung soll grundsätzlich unverkürzt dem Wohl¬ 
sahrtszweck zugeführt werden. Gegenstandsvertriebe, bei denen nicht mindestens 30 v. H. 
der Roheinnahme für den Wohlfahrtszweck verbleiben, werden in der Regel abzulehnen
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sein. Wenn damit zu rechnen ist, daß der Reingewinn des Unternehmens unter Umständ 
10 v. H. der Roheinnahme übersteigen könnte, so wird dahin Anordnung zu treffen kein 
vdaß mindestens die Hälfte des Mehrgewinnes gleichfalls dem Wohlfahrtszweck Buftieh n 

muß. Die endgültige Entscheidung von Streitigkeiten über die Höhe des Anleils bee 
Wohljahrt5zwedes wird in geeigneten Fällen der genehmigenden Behörde vorzubehallen 

sein. Diese ist auch zur Sicherung der dem Wohlfahrtszweck ausbedungenen Erträge vn 

Hinterlegung einer Kaution zu fordern bered)tigt. ‘ 

$ 7. Bei Eintrittstarten foll der Verkaufspreis, bei Drudjchriften, Bildern Post. 
karten und Marken daneben auch zahlenmäßig in Pfennigen der Anteil, der dem Wohl. 
fahrt3ziwed zufließt, vermertt werden. Bei DrudiHriften joll dies in der Regel auf ber 
erften Seite oder auf einen Streifbande, bei Poftlarten oben lint3 auf der Adreffenfeite 
geichehen. Bei Bildern und Marken fan der Vermerk auf der Müdjeite, in Kunſtmappen 
auf einem Einlagezettel angebracht werden. 

§ 8. Je nach Lage der örtlichen Verhältnisse ist zu erwägen, ob eine polizeiliche 
Abstempelung von Eintcittskarten erforderlich erscheint. Die Eintriltskarten sollen auf 
Haupt- und Kontrollabschnitt übereinstimmend fortlaufend numeriert, Freikarten und 
Ehrenkarten außerdem auf beiden Abschnitten mit entsprechendem Vermerk verſehen 

werden. Hierbei ist zu beachten, daß von Freikarten zur Füllung des Sazles mit Racksicht 
auf die gewonnenen Künstler und Vortragenden häufig nicht völlig abgesellen werden 
laun. Auch der Presse und den dienstlich anwesenden Beamten werden die üblichen Frei. 
plätze eingeräumt werden müssen. 

" 8 9. In den Genehmigungsbedingungen ist vorzuschreiben, daß die Personen, die 
bei Sammlungen oder beim Vertriebe an öffentlichen Orten oder von Haus zu Haus 

gegen Entgelt beschäftigt werden sollen, der Ortspolizeibehörde, in deren Bezirk sie in 

Tätigkeit treten, mitzuteilen sind. Die Behörde hat zu prüfen, ob diese Personen zuver¬ 
lässig sind und demnach zugelassen werden können. Die Mitführung eines ortspolizeilich 

abgestempelten Ausweises ist in der Regel vorzuschreiben. 

§ 10. Dem Antrage auf Erteilung der Erlaubnis zur Werbung von Milgliedern für 
einen Verein sind beizusügen: 

1. ein Stück der Vereinssatzung, 
2. der Entwurf zu dem beabsichtigten Werbeaufruf unter der Angabe, auf welche 

Weise, gegebenenfalls durch welche Zeitungen, die Werbung beabsichtigt ist, 
3. eine Absfhrift der letzten Jahresrechnung des Vereins, 
4. Angabe über die Zahl der Mitglicder und die Namen der Vorstandsmitglieder. 
Die entfprechenden Unterlagen find Anträgen auf Genehmigung zur Werbung für 

Die Beteiligung an anderen nicht von Vereinen veranftalteten Unternehmungen belju- 

fügen. ” 

8 11. Die öffentlihe Werbung bon Mitgliedern und Mitunternehmern wird nur 

zuzulassen fein, wenn e3 fid) um einen zweisellos nützlichen Verein handelt, der durch die 

Persönlichkeit der Leiter und deren Bewährung auf dem betreffenden Gebiete der Wohl¬ 
fahrtspflege volle Gewähr für sachgemöße und haushälterische Verwaltung des Unter¬ 

nehmens bietet. 

Die Zulossung der Werbung ist regelmäßig auf eine bestimmte Frist zu beschränken. 

8 12. Sammlungen, Bertriebe von Gegenfänden und Werbungen, zu denen ber 

Staatskommissar oder ein Oberpräfident Die Genehmigung erteilt Hat, follen regelmäßig 
allwöchentlich in der am Sonnabend herauskommenden Nummer des Reichs= und Staats¬ 

anzeigers bekannt gegeben werden. Die Oberpräsidenten und der Staatskommissar 
haben zu diesem Zwecke zum Dienstag jeder Woche die von ihnen erteilten Genehmigungen 
unter Angabe 

6 1. des Unternehmens nach Name und Sitz, 
2. des Wohlfahrtszweckes, 
3. der Stelle, an die die Mittel abgeführt werden sollen,
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4. von Zeit und Bezirk, in denen das Unternehmen zur Ausführung kommen oder 
die Werbung stattfinden soll, 

dem Minister des Innern anzuzeigen. 
#§8 13. Zu Anordnungen, welche gemäß § 4 der Bundesratsverordnung gegenüber 

Wohlfahrtsunternehmungen und deren Organen getroffen werden können, ferner zur 

Prüfung von Büchern, Schriften, Kafien- und Vermögensbeftänden, zur Einholung boit 
Auskünften, Berichten und Rechnungsabschlüssen sowie zur Entsendung von Vertreterm 

in Versammlungen und Sitzungen sind, je nach dem Sitze der betreffenden unterneh- 

mungen, zuständig: 

im Landespolizeibezirk Berlin der Polizeipräsident von Berlin, 
in den anderen Stadtkreisen die Ortspolizeibehörde, 
in den Landkreisen der Landrat. 

Gegenüber Unternehmungen, denen die Erlaubnis zu einer Veranstallung gemäß 
$ 3 erteilt ift, find die Genehmigungsbehörben berechtigt, die in $ 4 der Bundedratsverord« 
nung gedachten Befugnisse sowohl unmittelbar als burch Vermittlung der oben — Absatz 1 
— genannten Behörden auszuüben. 

Für die Anoronung der Beriwaltung eines Unternehmens gemäß $ 5 der Bundes 
raisverordnung sowie für die nach § 7 der Verordnung erforderliche Genehmigung von 

Anderungen, die in bezug auf die Verwendung von Wohlfahrtsmitteln beschlossen werden, 
ist der Staatskommissar zuständig. 

Die Aufsicht über die Verwaltung (5 6 Abs. 3 der Verordnung) führen die oben — 
Absatz 1 — genannten Behörden. 

814. Die 53&8 4 bis 8 der Bundesratsverordnung verfolgen den Zweck, eine nücliche, 
den Absichten der Spender und Beitragszahler sowie anerkannten Grundsätzen sozialer 
Fürsorge entsprechende Verwendung der aufkommenden Mittel sicher zu stellen. Die 
Wahrnehmung, daß in großer Zahl überflüssige Neubildungen von Wohlfahrtsunterneh¬ 
mungen während der Kriegszeit stattgefunden haben, die einer nachteiligen Zersplitterung 
der Mittel und Kräfte Vorschub leisten, und die Beobachtung erheblicher Mißstände, welche 
iich aus der schrankenlosen Betätigung der Wohlfahrtspflege ergeben, hat dazu genötigt, 
Vorschriften zu erlassen, welche den Behörden die Möglichkeit zu scharfen Maßnahmen 
gegen zweckwidrige und bedenkliche Unternehmungen bieten. Die richtige Anwendung 
dieser Vorschristen wird besondere Sorgfalt und Überlegung bei den ausführenden Be¬ 
hörden erfordern. Während Mißstände auf dem Gebiete der Wohlfahrtspflege rücksichts¬ 
los bekämpft werden müssen, wird es anderseits unbedingt zu vermeiden sein, daß ge¬ 
lunde und nützliche Unternehmungen durch kleinliche Nachforschungen und störende Ein¬ 
griffe beunruhigt und verstimmt werden. Immerhin ist es notwendig, daß die Ausfüh¬ 
rungsbehörden einen sicheren Überblick über diejenigen Unternehmungen ihres Bezirkes 
gewinnen, deren Ges häftsführung und Fürsorgetätigkeit sie ihre Aufmerksamkeit zuwenden 
iollen. Hierzu wird folgendes angeordnet: 

I. Jeder Landrat — in Stadtkreisen die Ortspolizeibehörde, im Landespolizeibezirk 
Berlin der Polizeipräsibent von Berlin — hat ein Verzeichnis der von den Vorschriften 
des §& 4 der Verordnung bekroffenen Unternehmungen und Vereine seines Bezirks auf¬ 
zustellen. 

In das Verzeichnis sind unter Berücksichtigung des § 10 der Verordnung nur solche 
Unternehmungen aufzunehmen, die sich während des Krieges für Kriegswohlfahrtszwecke 
oder andere vaterländische, gemeinnützige oder mildtätige Zwecke gebildet oder die ihre 
Wirksamkeit während des Krieges auf solche Zwecke ausgedehnt haben. Ortliche, erst wäh¬ 
rend des Krieges entstandene Angliederungen an größere (provinzielle oder zentrale) 
Organisationen, die bereits vor dem Kriege bestanden, sind wie diese selbst von der Auf¬ 
nahme ausgeschlossen, wenn die Satzungen der Stamm-Organisation für sie maßgebend 

iind, : Dies gilt.z. B. von denjenigen Biveigvereinen des Noten Kreuzes, melde ald Ab- 
teilungen des Preußifchen Landesvereind vom Roten Kreuz begründet find, jowie vor 

denjenigen Frauenvereinen, die sich dem Hauptvorstand des Vaterländischen Frauenver¬ 

Kriegsbuch, Nd. 3. 30
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eins in Berlin unterstellt haben. Von der Aufnahme in das Verzeichnis sind ebenfalls 
auszuscheiden die Gliederungen der inneren Mission, ferner des Caritasverbandes, sodann 
auch die Gewerkschaften, konfessionelle Arbeitervereine und ähnliche Berufs=Organi¬ 
fationen, die während des Krieges die Fürsorge für die Familien ihrer zum Heere ein¬ 
berufenen Mitglieder und ähnliche Aufgaben der Kriegsfürsorge übernommen haben: 
Beranftaltungen, die nur der Fürforge für die Beamten, Angeftellten und Arbeiter eines 
bestimmten Betricbes oder einer bestimmten Verwaltung, fowie ber Zürforge für deren 
Samilien gemwibiet find; Kriegerbereine, die für die Familien ihrer Kameraden forgen, 

endlich alle Wohlfahrts=Organisationen, welche unter behördlicher Leitung oder hinsicht. 
lich ihrer wirtschaftlichen Berwaltung unter besonderer behördlicher Aufsicht stehen, ebenso 
wie Wohlfahrts=Unternehmungen der heimatlichen Truppenkörper, welche von den Kom¬ 
mandostellen des Heeres oder der Flotte geleitet oder beaussichtigt werden. 

Wird hiernach in den meisten Bezirken die Zahl der in das Verzeichnis aufzunehmen¬ 

den Vereine und Unternehmungen nur eine kleine sein, so ist anderseits darauf Bedacht 
zu nehmen, daß die in vorstehendem Absatz nicht erwähnten Organisationen möglichft 
vollftändig Aufnahme finden. Zur Erreichung der Vollftändigkeit de Verzeichnisses wird 

fid) die Einsicht der seit 1. August 1914 erfolgten Eintragungen in die VBereins- und Handels. 
tegifter ber Gerichte empfehlen. Es kann im übrigen erwartet werden, daß die Ortsbehör. 
den alle in den einzelnen Gemeinden bestehenden Organisationen der hier in Frage stehen. 
den Art namhaft zu machen in der Lage sein werden. Auch wird sich bei der Durchsicht der 
im Bezirk verbreiteten Tageszeitungen, insbesondere der Inserate, Gelegenheit zur Ver¬ 
vollständigung des Verzeichnisses ergeben. 

Die in der Folge auftretenden neuen Organisationen sind alsbald in das Verzeichuls 
aufzunehmen. 

II. Für die einzelnen der in das Verzeichnis eingetragenen Vercinigungen und Unter 
nehmungen follen ermitteli werben: 

3) die Namen der Vorfteher, Leiter oder Veranstaller, 
b) die Zahl der Mitglieder oder Beteiligten, 
ce) der Wortlaut der Satzungen oder — soweit solche nicht vorhanden sind — der. 

Wortlaut der für den Zweck des Unternehmens, für die Art der Aufbringung der 
Mittel und für deren Verwendung, sowie für die Rechnungslegung maßgebenden 
Bestimmungen, 

d) die Beftandteile des vorhandenen Vermögens und die Angabe, wo und wie dieses 
angelegt ist, 

e) die Beträge der etwaigen Gehälter oder sonsligen Bezüge der Vorstandsmit. 
clieder, Angestellten, Geschäftsbesorger. 

Bei geringfügigen und übersichtlichen sowie bei solchen Unternehmungen,die der 
Behörde als zuverlässig und sozial einwandfrei bekannt sind, kann von Ermittlungen der 
vorſtehenden Art abgeſehen werden. 

III. Ergeben sich aus den Ermittlungen zu Ilc bis c Bedenken gegen die Geſchäfts 
führung oder gegen die Art der Fürsorgetätigkeit, so sind die Verhällnisse — gegebenenfalls 
unter Zuziehung unparteüscher Sachverständiger — näher zu prüfen und Verbesserungs¬ 
maßnahmen mit den Beteiligten zu erörtern. Ofters wird sich hierbei Anlaß bieten, auf 
die Auflösung überflüssiger oder entbehrlicher Gründungen oder auf deren Verschmelzung 
mit anderen nützlichen Unternehmungen desselben Fürsorgegebiets hinzuwirken. In 
anderen Fällen wird es angebracht und ausreichend sein, darauf hinzuwirken, daß die 
maßgebende Beteiligung zuverlässiger, geschäftsgewandter, fürsorgekundiger Persön= 
lichkeiten an der Verwaltung des Unternehmens sichergestellt wird. Auch die Verschärfung 
der Bedingungen, unter denen eine Erlaubnis nach § 1 der Verordnung erteilt war, oder 
die Androhung bes Widerrufs der Erlaubnis wird bei Unternehmungen, die auf den Er¬ 
trag öffentlicher Sammlungen oder Veranstaltungen angewiesen sind, ein geelgnetes 
Mittel ſein, u um die Abstellung vorhandener Bedenken durchzusetzen.
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IV. Bestehen bei der Behörde Zweifel darüber, ob die Fürsorgetätigkeit eines Unter¬ 

nehmens als nützlich anzuerkennen if, io empfiehlt ſich die Einholung des Gutachtens 

einer ſachverſtändigen zentralen Organisation ober Behörbe, 3. B. in Fragen der Kriegs¬ 

beschödigtenfürsorge des Reichsausschusses der Kriegsbeschädigtenfürsorge (Berlin W 9, 
Lönigin=Augustastraße Nr. 19), in Fragen der Hinterbliebenenfürsorge des Arbeitsaus¬ 

schusses der Kriegerwitwen- und Waifenfürforge (Berlin W 30, Münchener Straße 49), 

in Fragen der Armenpflege ber Zentralftelle für Armenpjlege und Wohltätigleit (Berlin 
SW, Bernburger Straße 24/25) oder der Zentrale fiir private Fürforge (Berlin W 36, 
Floitwellſtraße 4), in Fragen der Säuglingsfürsorge der Medizinalabteilung des Mini¬ 

ſietiums des Innern. 

Auch der Staatskommissar ist bereit, die Begutachtung einschlägiger Fragen zu 

vermitteln. 
v. Wenn fid) auf den unter III angebeuteten Wegen oder Durch andere nüßliche 

Kotschläge, welche gegebenenfalls in den Sitzungen der Organe des Unternehmens mit 

ven Beteiligten zu erörtern find, die Beseitigung eines Zuslandes nicht erzielen läßt, der 

mit einer soliden Geschäftsgebarung oder mit anerkannten Grundsähen sozialer Fürsorge 

unvereinbar ist, so ist die Regelung der Verwaltung des Unternehmens gemäß §# 5, 6 

der Verordnung in Antrag zu bringen. 

Der Antrag ist durch Vermittlung des zuständigen Regierungspräsidenten an den 

Stoatskommissar zu richten. Zugleich ist eine für das Amt des Verwalters geeignete, am 

Sip be3 Unternehmers wohnende Persönlichkeit namhaft zu machen. Es kann angenommen 

werden, daß sich regelmäßig solche Verwalter gewinnen lassen werden, die das Amt ohne 
Entgelt zu übernehmen bereit sind. Anderenfalls ist die Kostenfrage in dem Antrage zu 
eroͤrtern. 

Beſteht der Verdacht rechtswidriger Verwendung von Vermögensbestandteilen des 

Unternehmens, so können bei Gefahr im Verzuge die in & 13 Absatz 1 genannten Behörden 

bis zur Entscheidung des Staatskommissars einstweilen selbst die Verwaltung übernehmen. 
815. Für die Genehmigungen, sowie für alle sonstigen Verfügungen, die auf Grund 

der Bundesratsverordnung zu erlassen sind, kommen lediglich die aus vorstehenden Vor¬ 
schriften sich ergebenden Erwägungen in Betracht; politische oder konfessionelle Rücksichten 

haben auszufcheiden. 

§8 16. Die Vorschriften der ##8 1, 2, 3, 10 und 13 dieser Ausführungsbestimmungen 

ind sofort durch die amtlichen Publilationsorgane zur öffentlichen Kenntnis zu bringen. 

7. Wochenhilfe. 

a) Die älteren Vorschriften. 

a) Bek., betr. Wochenhilfe während des Krieges. 
Dom 3. Dezember 1914. (NGDI. 492.) (Zn Bd. 1, 833.) 

P) Bel, über Krantenverfiherung und Wochenhilfe während des 
Rrieges. Dom 8. Januar 1915. (RED. 49.) (In Bd. 1, 836.) 

I) Bel, betr. Ausdehnung der Wochenhilfe während des Krieges. 
Dom 23. April 1915. (RGDI. 257.) (In Bo. 1, 840.) 

b) Erläuterungen. 

a. Bur Belanntmahung aa (zu vgl. Bb. 1, 846). 

81. 

Wochenhilfe für Krieger frauen. 

(Abschnitt 1 in Bd. 1, 846, 847.)
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2. Ist eheliche Empfängnis notwendig? 

3) Verneinend (Erläuterung a bis 7 in Bd. 1, 847;66 in Vd. 3, 623). 
e. AmtlN. 17 254, Nr. 2304, Arb Versorg. 17 111 (RV1A.). Der Umstand, daß das 

Kind im Ehebruch erzeugt ist, steht dem Anspruch auf Kriegswochenhilfe noch nicht entgegen 

b) Bejahend zu vgl. Bd. 1, 817. 

C. Arb Versorg. 17 442 (Vers A. Pirna). Solange die Ehe nicht rechtskräftig für 
nichtig erklärt ist, steht der Anspruch aus Kriegswochenhilfe aud) dann zu, wenn das Kind 
in einer Doppelehe geboren ist. 

3. Dienstleistung oder Dienstverhinderung des Ehemannes. 

(Erläuterung a bis k in Bd. 1, 847; 8 bis 1 in Bd. 2, 346; m bis x in Bo. 3, 623). 

7) Amtl N. 17 440, Nr. 2332, Arb Versorg. 17 545 (NBU. 20. 3. 17). Das militär. 
dienstpflichtige Feldeisenbahnpersonal leistet „Kriegs- oder ähnliche Dienste“ — zu dgl 

zu Diefer Frage auch einerseits Reind!, Arb Versorg. 17 34, anderseits Jäger, MAR, 

17 249ff. <- 

2) Preuß. Verfügung bom 18, März 1917. (BMI. 104.) 

Den Familien der in den Heeresdienst eingetretenen Perfonen, die ic der Fahnen. 
flucht schuldig machen oder eine mehr al jeh3monatige Gefängni- oder eine härtere Strafe 
verbüßen, steht nach § 11 des Gesetzes, belrefsend die Unterstützungen von Familien in 
den Dienst eingetretener Mannschaften, vom 28. Februar 1888/4. August 1914 ein Rechts¬ 

anspruch auf Familienunterstützung nicht zu (vgl. auch den Runderlaß vom 30. November 
1916, V. 7384, in dem auf die Versorgung solcher Familien im Wege der Kriegswohl¬ 
fahrtspflege hingewiesen ist). Dagegen ist in Fällen der bezeichneten Art den Ehefrauen 
(Wöchnerinnen), die Kriegswochenhilfe, sofern im übrigen die Voraussetzungen für ihre 
Gewährung gegeben sind, nicht vorzuenthalten oder zu kürzen, vorausgesetzt, daß der Ehe¬ 

mann aus dem Militär= und damit auch aus dem Kriegsdienst nicht ausgeschieden ist. 

za) Bescheid bes Reschskanzlers vom 30. März 1916. (Sm Bl. 240.) 

Über die aufgeworfene Frage würden im Streitfall die Spruchinstanzen zu ent¬ 
scheiden haben. Ich kann mich daher im nachstehenden dazu nur mit dem sich hieraus er¬ 
gebenden Vorbehalt äußern. 

Die Bundesratsverordnungen über Kriegswochenhilfe gewähren diese auch den 
Ehefrauen solcher seitherigen Kriegsteilnehmer, welche infolge einer Verwundung oder 
Erkrankung den Kriegsdienst nicht weiter leisten können, beschränkt diesen Kreis aber durch 
den Ausschluß derjenigen Kriegsteilnehmer der gedachten Art, welche noch imstande sind, 
eine Erwerbstätigkeit wieder auszunehmen. Die Absicht der Vorschrift geht dabei offeu¬ 
bar dahin, die Wohltat dieser Wochenhilse nicht auch solchen Personen zuzuwenden, die 
selbst wieder für sich und ihre Familie sorgen können, bei denen also der ursprüngliche Grund 
für die Bereitstellung jener Beihilfe weggefallen ist. Daraus folgt, daß nicht schon jede 
Erwerbstätigkeit oder die Möglichkeit einer solchen das Recht auf die Wochenhilse aus¬ 
schließen soll; es muß vielmehr eine Erwerbsfähigkeit vorhanden sein, die zwar der nor¬ 
malen bzto. der früheren de betreffenden Ehemanns nicht gleich oder auch nur fehr nabe 
zu lommen braudt, die aber immerhin für die Möglichleit ausreicht, ben nötigen Lebens- 

unterhalt für die eigene Perfon und für die Familie zu befchaffen. Db diefe Voraus¬ 

fegung gegeben ift, wird sich jeweils nur nach den Umständen des Einzelsalls bestimmen 
lossen. Die Angabe eines bestimmten Prozentsatzes der Erwerbsbeschränkung, der für 

die Gewährung oder Nichtgewährung der Leistung maßgebend zu sein hat, ist daher nicht 
wohl angängig. Dem freien Ermessen der für die Bewilligung zuständigen Stellen ist 

hier also ein gewisser Spielraum gelassen. Es dürfte sich empfehlen, hierbei wohlwollend 

zu verfahren, in Zweifelsfällen es aber doch auf die Entscheidung der im Streitverfahren 
zuständigen Spruchinstanzen ankommen zu lassen. %
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(Abschnitt 4 in Bd. 1, 848.) 

5. Krankenversicherung des Ehemanns. 

(Erläuterung ? bis f in Bd. 1, 848; g bis k in Vd. 2, 346; 1, m in Bd. 3, 624.) 

n) BayMd J., Arbersorg. 17 547. Bei wiederholter Einberufung eines Kriegs. 

teilnehmers macht es keinen Unterschied, ob die Wartezeit bereits von dem ersten oder 

erst von dem neuerlichen Eintritt in den Kriegs= usw. Dienst zurückgelegt worden ist, 
Auch sind die Zeiten, in denen der Kriegsteilnehmer Kriegs= usw. Dienste geleistct hat, 
in die einjährige Frift, innerhalb der die Wartezeit von 26 Wochen zurüdgelegt fein muß 

nieht einzurechnen; ebenso Spielhagen, MAR. 17 206. 

87. 

Verfahren (zu vgl. Bd. 1, 852). 

(Erläuterung 1, 2 in Db. 2, 348; 3 bis 5 in Bd. 3, 626.) 

6. AnıtiR. 253, Nr. 2303, UrbBerforg. 17 231 (MWAU.). Auf die Zahlung der baren 

geihilfe bei Schwangerschaftsbeschwerden ift § 7 Abfs. 2 Bek. v. 3. 12. 14 entsprechend 
anzuwenden. Die Kostenerstattung bis zum Betrage von 10 M. hat daher nicht erst nach der 

Niederkunft sondern mit Ablauf der Woche zu erfolgen in der die Inanspruchnahme des 

Arztes erforderlich wurde. 

Ss. 

Wochenhilfe für Ehefrauen, deren Männer nit Dienite im Sinne Des 
*1 Nr. 1 leisten und für unverheiratete Wöchnerinnen. \ 

(Erläuterung 1 bis 5 in BD. 1, 853; 6 bis 8 in Bd. 3, 626.) 

9. Arb Versorg. 17 518 (RVoI.) 5 8 foli einen Ausgleich bilden zugunfien der Ver- 

sonen, die selbst versichert sind, den Voraussetzungen des § 1 BD. aber nicht genügen. 
Es liegt kein Grund vor, diese Erwägungen nicht Platz greifen zu lassen, bei Auslände¬ 
rinnen, die infolge versicherungspflichtiger Tätigkeit im Inland oder freiwillige Kassen¬ 
mitglieder geworden sind. Ob Ausnahmen für Angehörige feindlicher Staaten zu machen 
sind, bleibt unentschieden. 

10. Krause, Betriebskrankenkasse 17 16. Auch unter der Voraussetzung des # 214 
RED. gelten Wöchnerinnen als versichert i. S. des & 8 BO. 

s 10. 

Ubergangsvorschriften. 

6. Zur Bekanntmachung aß (zu vgl. Bd. 1, 854 ff.). 

y. Zur Belanntmahung ay. 

1. Amtlidhe Erläuterung in Gb. 2, 348. 

2. Weitere Erläuterungen. 

s$ 1,2. 

Die Beredtigten. 

(Erläuterung 1 bi3 11 in Bd. 2, 368ff.; 12 bis 14 in Vd. 3, 627.) 

18. Vrenß. Verfügung vom 11. Jannar 1917, betr. Kriegswochenhilfe (Vegriff „minder¬ 
bemittelt:). ( Bl. s0.) 5 

Die von dem Magistrat in K. gegen die Gewährung von Wocenhilfe geltend gc- 
ochten Bedenken vermag ich nach Benehmen mit dem Herrn Reichskanzler (Reichsamt 
es Innernp) nicht zu teilen. Dersjenigc, der in dem Jahre oder Steuerjahre vor dem Dienst¬
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eintritt tertiger al$ 2500 M. Einkommen bezog, soll nach der Absicht der Bek. 
April 1915 in der Regel al3 minderbemittelt gelten, auch wenn er diefed Einfomm 
bezieht. Ausnahmen werden hauptsächlich dann zu machen sein, wenn es sich u 
diertes Einkommen handelt, also der Besitz eines nicht unerheblichen Kapitals gegeben iR 
von dem ein geringfügiger Teil ohne Schädigung der wirtschaftlichen Gesamtlage des 
Kriegsteilnehmers zur Bestreitung der Kosten für Entbindung und Wochenbett abgehoben 
werden kann. Kapitulanten, Beamte u. dgl. sind in dieser Beziehung nicht anders zu be¬ 
handeln wie andere Kriegsteilnehmer. Der Umstand, daß keine Verminderung des Fa. 
milieneinkommens eingetreten ist, begründet die Ablehnung der Wochenhilfe nicht. Ein. 
mal ist da, wo der Kriegsteilnehmer von seiner Familie getrennt leben muß, auf einen 
Mehraufwand für seinen persönlichen Unterhalt zu rechnen. Sodann ist zu berüldfichtigen 
daß infolge der Kriegöteuerung dem gleihen Eintommen nicht mehr bie gleiche Kauf. 
kraft zukommt wie vor dem Kriege. Endlich aber beabsichtigt die Bekanntmachung vom 
23. April 1915 ja gerade dem Kriegsteilnehmer als solchen, eine Vergünstigung zuzuwenden. 
Dieser letztere Umstand schließt zugleich aus, daß Nichtkriegsteilnehmer sich mit Recht 
darauf berufen könnten, daß sie im Hinblick auf ihre gleichliegende Wirtschaftslage eben. 
falls Anspruch auf die Wochenhilse haben müßten. 

Bezieht der Kriegsteilnehmer mit seiner Familie — im Gegensatz zur Zeit vor dem 
Kriegsdiensteintritt — jetzt ein nennenswert höheres Gesamteinkommen als 2500 M, 
so wird allerdings zu prüfen fein, ob diese Taksache nicht die Annahme rechtfertigt, daß 
eine Beihilfe nicht benötigt wird (§ 2 Abs. 2 a. a. O.). Eine allgemeine Regel für die Be- 
urteilung dieser Frage läßt sich bei der Vielgestaltigkeit der Verhältnisse nicht wohl auf. 
stellen. Jedenfalls aber entspricht es der wohlwollenden Absicht der Bundesratsverord# 
nung, wenn dabei auf die bei getrenntem Aufenthalt des Ehemannes und infolge der Steige¬ 

rung der Preise notwendigen Mehraufwendungen gebührende Rücksicht genommen wird 
Bei Kapitulanten, Beamten und sonstigen Empfängern fester Besoldungen wird 

der Bezug auch eines höheren als des vor dem Kriegsdienst bezogenen Gehalts einſchl 
seiner Nebenbezüge kein Grund zur Anuahme sein, daß eine „Tatsache“ im Sinne des 
Abs. 2 a. a. O. vorliegt, wenn der Empfänger einc gleiche oder doch wesentlich gleiche 
Stelle versieht, wie vor dem Kriege und die Steigerung des Einkommens lediglich auf 
den Hinzutritt der allen Angehörigen derselben Dienstgruppe vorschriftsmäßig zukommer. 
den Kriegsdienstbezüge zurückzuführen ist. 

5 3. 

Wochenhilfe für uneheliche Kinder. 

(Erläuterung 1 bis 6 in Bd. 2, 359ff.; 7, 8 in Bd. 3, 628.) 

9. Bay Md J., Arb Versorg. 17547. Die Wohenhitfe für bie unehelichen Kinder von 
Kriegsteilnehmern nach § 3 V0. 23. 4. 15 ift auch dann zu gewähren, tern der Kriege 
teilnehmer aus dem Kriegs- usw. Dienst ausgeschieden ist und damit die Familienunter¬ 

stützung für das uneheliche Kind entfällt, sofern der Kriegsteilnehmer infolge von Ver¬ 
wundung oder Krankheit ausgeschieden und dadurch an der Wiederaufnahme einer Er¬ 
werbstätigkeit gehindert ist, die Familienuntersützung aber bis zu seinem Ausscheiden 
aus dem Kriegs- usw. Dienst gewährt und nur aus diesem Grunde eingezogen worden ist. 

10. Erbe, Arb Versorg. 17 376. In weitherziger Auslegung ist anzunehmen, daß 

die Familienunterstützung dann, wenn die Vaterschaft klar zutage liegt, nicht notwendige 

Voraussehung der Wochenhilfe ist. u 

dom 23. 
en welter 

m ein fun. 

11. Preuß. Verfügung vom 26. Mal 1917, betr. Wochenhllfe für das uneheliche in 

eines Kriegsteilnehmers im Alte der Entlassung des Letzteren aus dem Heereödlenk. 

(MBl. 10.) 

Anfrage an das RAJ. Nach § 3 der Bundesratsverordnung vom 23. April 1916 
wird Wochenhilfe für das uneheliche Mind eines Kriegsteilnehmers ber in $ 1 der Verorh⸗
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nung bezeichneten Art geleistet, wenn das Kind auf Grund des Gesetzes vom 4. August 
1914 unterstützt wird. 

Es mehren sich jeßt die Fälle, in denen derartige Väter unehelicher Kinder, die Kriegs 
teilnehmer gewesen sind, infolge einer Verwundung wegen dauernder Invalidität aus 
dem Heeresdienst entlassen werden. Es entsteht daher die Frage, ob auch in einen solchen 

Falle der Anspruch auf Reichswochenbilfe begründet ist. Zwar ist der Kriegsteilnehmer 
an der Weitcrleiftung der Kriegädienfte oder an ber Wiederaufnahme einer Ermwerbstätig- 
feit duch die Vermunbung verhindert; die andere Voraussetzung jedoch, daß das Kind 
auf Grund des Gefeged vom 4. Yuguft 1914 unterftägt wird, ift infolge der Entlaffung 
aus dem Heeresbienft nicht mehr gegeben. 

Aus dieser Faſſung des $ 3 ergibt jich eine vermutlich nicht gewollte Benachteiligung 
der uneheligen Stinder, Denn eö dürfte nicht zweifelhaft fein, Daß die Ehefrau eines wegen 
Invalidität entlassenen Kriegsteilnehmers Anspruch auf Reichswochenhilfe hat. Mit 
33 der Verordnung war aber doch die Gleichstellung der unehelichen Kinder mit den ehe¬ 
lichen aus Gründen der Bevölkerungspolitik beabsichtigt. 

Wir bitten daher um Auskunft, ob in dem vorliegenden Falle ein Anspruch an den 
Lieferungsverband besteht. Sollte diese Frage verneint werden, so bitten wir, durch 
eine Bundesratsverordnung diese Lücke auszufüllen. 

Antwort: 5 3 der Bekanntmachung vom 23. April 1915 macht die Gewährung der 
Wochenhilfe an die unehelichen Kinder von Kriegsteilnehmern von der Gewährung der 
Mannschaftsunterstützung hauptsächlich aus dem Grunde abhängig, daß auf diese Weise 
ein leicht erkennbares Merkmal für die Vaterschaft des Kriegsteilnehmers geboten ist; 
Dieses Merlmal ist auch dann noch gegeben, wenn der Kriegsteilnehmer infolge von Ver¬ 
wundung oder Keankheit aus dem Kriegsvienst ausgeschieden und an der Wiederaufnahme 
einer Erwerbstätigkeit behindert ist, sofern die Unterstützung bis zum Zeitpunkte des 
Ausscheidens gewährt worden ist. Die Gewährung der Wochenhilfe in solchen Fällen 
entspricht daher der Absicht der Bundesratsverordnung, und ich würde trotz der in dieser 
Beziehung nicht völlig zweifelsfreien Wortfassung des 3 3 u. a. O. gegen Entscheidungen 
der Lieferungsverbände, die in diesem Sinne ergehen, meinerseits keine Bedenken geltend 
u machen haben. Allerdings soll die Gewährung der Mannschaftsunterstützung zugleich 
als Beweis dafür dienen, daß Multer und Kind bedürftig sind. Die Forldaner des letzteren 
Zustandes wird aber dann, wenn die Unterstützung nur wegen des Ausscheidens des Baterz 
aus dem Kriegsdienst eingestellt ist, in der Regel unbedenklich angenommen werden können. 

Wegen entsprechender Mitteilung an die Lieferungsverbände habe ich das Erforderliche 
veranlaßt. 

6) Die neueren Borfdriften. 

a) BO., betr. Krantenverfiherung und MWohenhilfe während des 
Krieges. Dom 1. März 1917. (RGBl. 200.) 

TER) LIU... 
IM. Die Wochenhilfe nach § 3 der Bekanntmachung vom 23. April 1915 (Rl. 

257) ist auch für das uneheliche Kind eines Kapitulanten zu gewähren, wenn seine Ver¬ 
bflichtung zur Gewährung des Unterhalts an das Kind fesigestellt und die Mutter minder¬ 

bemittelt im Sinne des §# 2 Abs. 2 Nr. 2 jener Bekanntmachung ist. 
IV. Diese Vorschriften treten mit dem Tage ihrer Werfündung [2. 3.) in Kraft. 

Prenh. Verfügung dv. 81. März 1917, betr. Kriegswochenhllie für uneheliche Kinder 
von Kriegskaplinlanten. (Mll. s6.) 

Durch Abschnitt III der am 2. März 1917 in Kraft getretenen Verordnung vom 1. 
ds. Mts. betr. Krankenversicherung und Wochenhilfe während des Krieges (RGl. 200ff.) 
ist bestimmt worden, daß die Wochenhilfe nach § 3 der Bek. v. 23. April 1915 (Rl. 
257) auch für das uneheliche Kind eines Kapitulanten zu gewähren ist, wenn seine Ver¬
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Hflichtung zur Gewährung des Unterhalts an das Kind festgestellt und die Mutter minder. 
bemittelt im Sinne des $ 2 Ab. 2 Nr. 2 jener Bet. ift. Die Feststellung der Verpflichtung 
des Kapitulanten als Vater zur Gewährung des Unterhalts für das Kind wird in der 
gleihen einfachen Weife getroffen werden tönnen, welde die Praris bei Handhabung 
de3 $ 2c de3 Ges. vom 4. August 1914 (Rl. 332) für ausreichend erachtet hat. (Val. 
Abſ. 1 und 2 des Runderlasses v. 17. Februar 1915 — V 1812, MBl. 15, 48 [zu vgl. auch 
Vd. 1, 864; 2, 3631.) Der Beweis dafür, daß die Mutter des Kindes minderbemittelt 
ist, muß wie angegeben, nad) Abf. 2 Nr. 2 des $2 der Bel. v. 23. April 1915 geführt werben, 
ba e3 auf das Einkommen des Vaters vor dem Dienjteintritt (Nr. 1 daf.) nicht anlommt. 

-B) Bel., betr. Erhöhung des MWochengeldes. Dom 6. Juni 1917. 
(RGVBl. 477.) 

I##.) 8 1. Der Betrag des Wochengeldes, welches nach den Bekanntmachungen vom 
3. Dezember 1914, 28. Januar und 23. April 1916 (RGBl. 1914 S. 492, 1915 S. 49, 
257) für Rechnung des Reichs weiterhin zu zahlen ist, wird von einer Mark auf ein und eine 
halbe Mark täglich erhöht. 

8 2. Die Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung [8. 6.) in Kraft. 

(Bel, Ar. 8 in Bd. 1, 859; Gef. Nr. 9 in Bb. 1, 860.) 

10. Familiennnterstützung. 

(Gesetze u. Bek. a bis e in Bd. 1, 861 ff.; 2, 363ff.; 3, 629ff., 1020; zu vgl. auch Bd. 4, 812.) 

Literatur. 

Nachtrag zu den Nachweisungen in BVd. 1, 862; 2, 363; 3, 630. 

Llebrecht, Die Preuß. Ausführungsbestimmungen zum Fam U. und zur B##0. 
21. Januar 1916, Pr Verw Ml. 88 471 Kan 493 ff. — Marcus, Unterstützung von 

Frtegerfamitien nach deuischem Rechte, 3350. 17 477. 
1. Sähf%. 17 272 (2&. Dresden). Die an die Angehörigen eines (gefallenen) 

Kriegsteilnehmers gezahlte Familienunterstützung gilt insoweit sie auf den Zeitraum 
von länger als 3 Monaten nach dem Tode des Kriegsteilnehmers gewährt worden ist, 
auch dann als Vorschußleistung auf die Hinterbliebenenrente, wenn der Tod des Kriegs¬ 
teilnehmers vor dem Inkrafttreten des Reichsgesetzes vom 30. September 1915 (RNGil. 
629) eingetreten ist. 

2. Pr Verw Bl. 38 465 (BA„P# W.). Das Familienunterstützungsgesetz macht keinen 
Unterschied zwischen ausländischen und inländischen Staatsangehörigen. Seine „Vor¬ 
schriften erstrecken fidh daher auf die Sicherflellung der Angehörigen aller vor dein Gejege 
überhaupt betroffenen Kriegsteilnehmer ohne Unterschied ihrer Staatsangehörigkeit. 

Die Kriegsteilnehmer sollten schlechthin der Sorge für die Person ihrer Angehörigen ent. 

hoben sein. Dabei kann die Frage der oft von Zufälligkeiten abhängigen Staatsange¬ 
hörigleit keine Rolle spielen. Und wenn der Kriegsteilnehmer, wie es im vorliegenden 
Falle als möglich bezeichnet wird, selbst Ausländer sein sollte, so können ihm, da er im 
deutschen Heere steht, nicht die Rechte vorenthalten werden, die den deutschen Kriegs¬ 
teilnehmern gesetzlich zugesichert sind. Der Entschluß eines Ausländers, im deutschen 

Heere zu dienen, kann nicht geringer bewertet werden, als die Erfüllung der gesetzlichen 
Dienstpflicht durch deutsche Reichsangehörige. Demgegenüber kann der Gesichtspunkt, 

daß es sich um Kriegsaufwand handele, der jedenfalls feindlichen Ausländern nicht zugute 

kommen dürfe, dann nicht maßgebend sein, wenn sich die Angehörigen im Inlande befinden 

und die Zahlungen an sie deshalb nicht dem gesetlichen Verbot der Zahlungen in das Aus¬ 
land (vgl. für Rußland Zahlungsverbot v. 19. November 1914, RGBl. 479, v. 20.Dezember 

1914, RGl. 550) unterliegen. 
3. Baumann, Pr Verw Bl. 38 406. Vei vorübergehendem Ausenthalt muß zweifel¬ 

los der ursprünglich verpflichtete Lieferungsverband auch die am neuen Aufenthaltsorte
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arborenen Kinder unterstützen. Ist die Familie dagegen in der Absicht verzogen, ſich dauernd 
5 dem neuen Aufenthaltsorte aufzuhalten, so muß der Lieferungsverband des neuen 

musenthaltsortes für die in seinem Bezirk geborenen Kinder die Zahlung der Familien¬ 
untechübung übernehmen, da eine andere Regelung dem § 4 des Familienunterstützungs¬ 

#bes und § 8 der Bundesratsverordnung vom 21. Januar 1916 widersprechen würde, 

ih denen derjenige Lieferungsverband zuständig ist, in dessen Bezirk die unterstützungsbe¬ 
echtigte Person zu Beginnihres Unterstützungsanspruches ihren gewöhnlichen Ausenthalthat. 

An dem letzteren Falle müßte der neue Lieferungsverband die Unterstützung für die 
in seinem Bezirk geborenen Kinder übernehmen, gleichgültig ob der Zuzug aus berech¬ 

ngten und dringenden Gründen erfolgte. 

Allgemeine Grundfäße. 

(zu dgl. andy Bd. 4, 812). 

1. Gerfsgung des Reichskanzlers vom 6. März 1917, betr. allgemeine Grundsätze für 
die Bewilligung von Familienunterstützung. (ml. 62.) 

Die Reichsleitung hat stets den Standpunkt vertreten und zu wiederholten Malen 

eindringlichst barauf hingewiesen, daß bei Prüfung der Anträge auf Familienunterstützung 
weitgehendes Wohlwollen gezeigt und jede Engherzigkeit vermieden werden solle. An dieser 
Auffaffung hat sich nichts geändert. Auch jetzt noch wird e3 für unbedingt erforderlich 
erahtet, daß für die Angehörigen ber Kriegsteilnehmer in jeder Hinsicht ausreichend ge¬ 
forgt wird. Die an der Front kämpfenden Männer, die tagtäglich ihr Leben für das Vater¬ 
land einsetzen, haben Anspruch darauf, der Sorge um die Ihrigen daheim enthoben zu sein. 
Sie müssen das Bewußtsein in sich tragen, daß ihre Familien, für die sie selbst jetzt nicht 
zu schaffen vermögen, keine Not leiden, sondern erhalten, was für den Lebensunterhalt 
— iſt. 

Wenn somit das Reich seine Pflicht gegenüber den Angehörigen der Kriegsteil¬ 
nehmer in weitgehendster Weise erfüllen muß, so müssen aber auch die Angehörigen der 
Pflichten eingedenk sein, die in dieser ernsten Zeit jeder gegen das Vaterland hat. Es 
hat aber den Anschein, als ob dies nicht durchweg der Fall ist. Von verschiedenen Seiten, 
insbesondere aus ländlichen Bezirken, ist unter aller Anerkennung der Gewissenhaftigkeit 
anderer Kriegerfrauen, Klage darüber geführt, daß sich ein Teil der Kriegerfrauen, und 
zwar selbst solche, die früher stets auf Arbeit gegangen sind, nicht zur Übernahme von Arbeit 
dereit finden ließen, krotzdem sie körperlich und nach ihren gesamten Verhältnissen dazu 
sehr wohl imstande seien. Auch sollen sich vielsach Frauen geweigert haben, ihre Kinder, 
bie früher stets auf Arbeit gegangen und auch dazu kräftig genug sind, in der Zeit der 
größten Arbeitshäufung bei den so unbedingt ber Förderung bedürsenden landwirtschaft¬ 
lichen Arbeiten mithelsen zu lassen. 

Ein solches Verhalten kann in den jeyigen Zeiten, wo es im Interesse des wirt. 
schaftlichen Durchhaltens auf jede einzelne Arbeitskraft ankommt, und wo jeder einzelne, 
wer es auch sein möge, die Pflicht hat, nach seinen Kräften mitzuarbeiten, nicht gebilligt 
werden. Wo derartige Fälle vorkommen, wird es daher die Pflicht der Behörden sein, 
nöligenfalls einzugreifen. Weigern sich Kriegerfrauen, die nach ihren häuslichen Ver¬ 
hältnissen abkömmlich sind und körperlich zu arbeiten vermögen, vor allem junge allein¬ 

sthende Kriegerfrauen, zu arbeiten, so wird angenommen werden können, daß sie dann 
euch der Familienunterstützung zum Durchkommen nicht bedürfen. Es wird deshalb, 
auch im ntereffe der Allgemeinheit und mit Rüdjiht auf die gemiffenhaft ihre vater¬ 
ländische Pflicht erfüllenden Frauen, zu rechtfertigen fein, bei diesen Kriegerfrauen zur 

Einziehung der Familienunterstützung zu schreiten. Selbstversländlich darf dies nur nach 
reislicher Prüfung und auch nur geschehen, nachdem die Frauen auf ihre Pflicht unter. 
Nitleilung der Folgen ernsthaft hingewiesen sind. Die Kriegerfrauen tragen selbst die 

Schuld daran, wenn sie durch ihr Verhalten ein solches Vorgehen der Behörden heraus¬ 
sordern und müssen dann auch die Folgen tragen.
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Wird somit Kriegerfrauen, die sich trotz vorhandener Möglichkeit und Fähigter 
dauernd ihrer Pflicht zu arbeiten entzichen, die Familicuunterstützung ni#t weiter w eit 

‚währen fein, jo werben bie Lieferungsverbände auf der anderen Seite bei Frauen, die f ie 

Pflicht in jeder Weise tun und womöglich trotz schwieriger häuslicher Verhältnisse fi & dur x 

ihrer Hänbe Arbeit nod) ettva3 Hinzu erwerben, nicht enghetzig zu verfahren haben * 
Familienunterstützung wird ihnen nicht etwa mit Rücksicht auf den Arbeitslohn ohne wer 
teres entzogen oder gekürzt werden dürfen. Bei Berücksichtigung der schwierigen rnit. 
rungsverhältnisse und teuren Lebensbedingungen, die zurzeit herrschen, wird sie ihnen 
vielmehr, auch im Interesse der besseren Ernährung der Kinder, im wesentlichen auch dann 
zu belassen sein, wenn eine Bedürftigkeit nicht ganz zweifellos vorliegen sollte. Ein ſolches 
Vorgehen ist auch mit der Bestimmung des Gesetzes, daß die Bedürftigkeit bei Gewährune 
der Familienunterstützung maßgebend sein soll, durchaus in Einklang zu bringen, da den 
Kriegerfrauen durch Übernahme von Arbeit meist auch besondere Ausgaben, z. B. buch 
Mehrverbrauch an Kleidung, für Stellvertretung im Hausbalt u. dgl. erwachsen werden 
Die Lieferungsverbände werden daher die Frage, ob bei Übernahme von Arheit dle Fa. 
mlienunterstützung ganz fortfallen oder gelürzt werden kann, nach Lage der gesamten 

Verhältnisse prüsen müssen. Allgemeine Anordnungen lassen sich in dieser Hinsicht nicht 
treffen, zumal auch bei der Gewährung von Zusatzünterstützungen in den einzelnen Liese. 
rungsverbänden ganz vers hieden verfahren wird. Alz Grundsatz wird für alle Lieferungs¬ 
verbände gelten können, daß von dem Arbeitsverdienste der Kriegerfrauen bei Prüfung 

der Bedürftigkeit ein Teil, vielleicht 50 v. H., Uberhaupt außer Betracht zu lassen ist. Auch 
wird noch zu beachten sein, daß, falls eine Frau gezwungen ist, außerhalb ihres Wohn. 
ortes Arbeit zu nehmen und somit doppelten Haushalt zu führen, ihr dadurch auch be¬ 
sondere Unkosten erwachsen. Für diese Fälle würde ber in meinem Schreiben vom 9. 
Januar 1917 — I. A. 335 — bezüglich der zur Arbeit entlassenen Heerspflichtigen ausge. 

kkellte Grundsaßz, daß die dadurch entstehenden Mehrkosten mit 2 Mark für den Tag in An- 
satz zu bringen sind, zur Richtschnur genommen werden können. 

Ich darf ergebenst ersuchen, die Lieferungsverbände hiernach mit entsprechender 
Anweisung zu versehen. Es wird ihnen zur Pflicht zu machen sein, auf der einen Seite 
alle Härten zu vermeiden, andererseits aber auch da wirklich einzuschreiten, wo tatsächlich 
nnberechtigte Arbeitsverweigerungen festgestellt sind. 

2. Verfügung des Reichskanzlers vom 9. März 1917, betr. Famillenunterstützung für 
die Familieu von Entlassenen im Falle der späteren Rentengewährung. (MIl. 84.) 

Es ist die Frage aufgeworfen, ob Familien, die auf Grund des Familienunterstützungs¬ 
gesetzes unterstützt werden, und deren Angehörige aus dem Heere ohne Rente enllüslen 
find, Anspruch auf Gewährung von Familienunterstützung auf die Dauer von drei Monaten 
gemäß § 9 der VO. vom 21. Januar 1916 (Re Bl. 55) noch geltend machen können, wenn 
den Angehörigen später eine Rente zugebilligt wird. 

\ Mit den beteiligten Refforts ift dahin Übereinjtimmung erzielt, ba ber Unfprud 
mit Recht erhoben werden Tönne, wenn die Mente nachträglich vom Tage ber Enttaffung 

ab gewährt werde, dagegen nicht, wenn die Rente erst bon einem fpäteren Zeitpunkt 

ab rältig fei. 

Ich darf ergebenst erfuchen, die Lieferungsverbände mit dementsprechender Au¬ 
weisung zu versehen, damit einheitlich in Fällen der fraglichen Art verfahren wird. 

Dabei erlaube ich mir noch darauf hinzuweisen, daß die Unterstützungen an die Fo¬ 

mitten Entlaffener allgemein nicht über die Dauer von drei Monaten nach) der Entlafſung 

bezahlt werden dürfen. Es wird also der halbe Monat, für den gemäß BD. vom 3. De¬ 

dember 1916 (RG#Bl. 1323) die Familienunterstützung nach der Entlassung noch zu zahlen 

if, auf die drei Monate anzurechnen fein, während weldyer nad) $ 9 der VD. vom 2i. 

Januar 1916 (RGBl. 56) Familienunterftügungen nod) zu gewähren jind.
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1v Preuß. Berfügung vom 20. März 1917, betr. Jürjorge für Familien von entlaſſenen. 
in milltärische Krankenanstalten aufgenommenen Mannschaften usw. (Ml. ss.) 

Ererer usw. erwidere ich auf den Bericht vom usw. ergebenst, daß entlassene Mann¬ 
schaften, die später zur ärztlichen Behandlung in militärische Krankenanstalten überwiesen 

werden, nicht als wieder in den Heeresdienst einberufen gelten. Die Familien derselben 
haben demgemäß für die Dauer dieser Behandlung keinen gesetzlichen Anspruch auf Fa¬ 
milienunterstützung. 

Das dortige Bezirkskommando ist von dem Herrn Kriegsminister entsprechend ver¬ 

ständigt worden. 

Bemerkt wird hierbei, daß nach & 36 Nr. 1 Abs. 2 des Mannschaftsversorgungsgesetzes 

vom 31. Mai 1906 denjenigen Rentenberechtigten, die Ernährer von Familien sind, wäh¬ 
rend der Dauer ihres Aufenthalts in militärischen Krankenanstalten die Rente nach Be¬ 
dürfnis ganz oder zum Teil zur Bestreitung des Unterhalts ihrer Familien zu gewähren 
if. Die Entscheidung hierüber steht gemäß Ziffer 6 der Ausführungsbestimmungen des 
Bundesrats den Generalkommandos zu. Der Antrag auf Bewilligung ist bei dem zu¬ 
ständigen Bezirksfeldwebel zu stellen. Die neben der Rente etwa gewährten Versor¬ 
gungsgebührnisse (Kriegszulage, Verstümmelungszulage) bleiben während des Aufent¬ 
halts in der Krankenanstalt unverkürzt zahlbar. 

Da der Arbeitsverdienst während dieser Zeit wegfällt, geraten die Familien troß 
der Ansprüche aus dem Mannschaftsversorgungsgesesz nicht selten in Not. Es wird daher 
Ausgabe der Gemeinden sein, die betreffenden Familien nötigenfalls im Wege der Kriegs¬ 
wohlfahrtspflege zu unterstützen. Die öffentliche Armenpflege kann in solchen Fällen 
nicht in Betracht kommen. 

4. Preuß. Berfügung vom 4. April 1917, betr. Fürsorge für verwitwete Krieger¬ 
frauen uswm. (Ml. s6.) 

Von verschiedenen Seiten ist darauf hingewiesen worden, daß sich verwitwete Krieger¬ 
frauen infolge der nicht unwesentlichen Erhöhung der Familienunterstützung mit ihren 
Rentenbezügen zum Teil schlechter ständen, als während der Zeit des Bezuges der Fa¬ 
milienunterstützungen, und daß die mit dem Verlust des Ernährers und dem Einsetzen 
der Renten verbundene Verminderung der Bezüge vielsach Mißstimmung errege. 

Den Frauen und Kindern gefallener Krieger Ausgleichsunterstützungen in Form 
von Zuschüssen zu den Rentenbezügen zu gewähren, erscheint nicht angängig, da sich auch 
die Kriegspensionäre, die sich während ihrer aktiven Dienstzeit besser gestanden haben, 
mit den durch ihre Pensionierung bzw. Invalidisierung gegebenen Verhältnissen abfinden 

müssen. 

Die verwitweten Kriegerfrauen und ihre Familien dürfen jedoch nicht in Not geraten. 
Es ist daher unerläßlich, daß sie im Falle der Bedürftigkeit neben den Hinterbliebenen¬ 

bezügen von den Gemeinden im Wege der Kriegswohlfahrtspflege unterstützt werden. 

Diese Zuwendungen werden aber nicht nach bestimmten Säßen, etwa in Höhe des 
unterschiedsbetrages zwischen den früheren Familienunterstützungen und den Hinter¬ 
bliebenenbezügen, sondern nach dem jeweiligen Grade der Bedürftigkeit auf Grund pflicht¬ 

mäßigen Ermessens zu bewilligen sein. 

Bei dieser Gelegenheit wird darauf hingewiesen, daß die Familienunterstützungen 
au die nicht versorgungsberechtigten Angehörigen eines in den Heeresdienst Eingetretenen, 
auch wenn er während des Krieges Selbstmord begangen hat, bei fortgesetzter Bebürftig- 

keit gemäß § 10 Absatz 5 Satz 1 des Familienunterstützungsgesetzes so lange weiter zu 

gewähren sind, bis die Formation, welcher der Verstorbene angehörte, auf den Friedens¬ 

fuß zurüdgefüßtt ober aufgelöft wird.
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5. Erlaß des Reichskanzlers vom 21. Juni 1917. (kiriegsamt Nr. 23 S. 7. 

(Erlaß an sämtliche Bundesregierungen und an den Herrn Statthalter 
in Elsaß-Lothringen.) 

Bei Auslegung der Bestimmungen auf dem Gebiete des Familienunterstützungs. 
gesetzes sind in verschiedener Hinsicht Zweifel entstanden, deren Beseitigung behufs einer 
einheitlichen Auslegung der Vorschriften erwünscht erscheint. 

Ich beehre mich daher, die diesseitige Stellungnahme zu folgenden Punkten mit¬ 
zuteilen: 

1. Ist die Familienunterstützung während der Beurlaubung fortzugewähren? 

Die Familienunterstützungen sind den Angehörigen der in den Dienst eingetretenen 
Mannschaften nicht nur für die Dauer der zeitweiligen Beurlaubung in die Heimat in¬ 

folge Erkrankung oder Verwundung (510 Abs. 4 Fl G.), sondern allgemein zu zeitweiligen 

Beurlaubungen bis zu einem Monat, das ist eine Zeit, über welche hinaus Urlaub aus 
wirtschaftlichen Gründen in der Regel nicht gewährt zu werden pflegt, zu zahlen. Es ist 
dabei gleichgültig, ob die Beurlaubung zur Erholung, zur Besorgung häuslicher Geschäfte 
oder dgl. erfolgt. 

lbersteigt der Urlaub einen Monat, so ist die Weiterzahlung der Unterstützung von 
dem Nachweise der Bedürftigkeit abhängig zu machen 

Die Ersatztruppenteile sind angewiesen, abgesehen von allen Beurlaubungen bie 
zur Entlassung, die Heimatbehörden nur bei den die Dauer von einem Monat übersteigen¬ 
den Beurlaubungen zu benachrichtigen. 

Bei Beurlaubungen bis zur Entlassung ist die Weiterzahlung der Familienunter¬ 
stützung allgemein von dem Vorliegen der Bedürftigkeit abhängig zu machen. Bemerkt 
wird jedoch, daß die Halbmonatsrate und die Dreimonatsrate (Nr. 2 der Bundesrats¬ 
verordnung vom 3. Dezember 1916 (RGl. 1323) und § 9 der Bundesratsverordnung 
vom 21. Jannar 1916 (RGl. 55) auch dann zu zahlen sind, wenn die Familienunter¬ 
stützung während der Zeit dieser Beurlaubung infolge Wegfalls der Bedürftigkeit nicht 

gewährt sein sollte (s. Ziffer 5). 

2. Welche Hinterbliebenenbezüge können für die gezahlten Familienunterstützungen 
in Anspruch genommen werden? Wie ist etwaiger Ausfall zu decken? 

Die Familienunterstützungen nach § 10 Abs. 6 des Gesetzes vom 28. Februar 1888/30. 

September 1915 sind, unbekümmert um die Bedürftigkeit, während dreier Monate neben 

den Hinterbliebenenbezügen unverkürzt weiter zu gewähren. Fur diese drei Monate 
kommt eine Verrechnung nicht in Frage. Für die über diese Zeit hinaus gezahlten Fa¬ 

milienunterstützungen können nur die Rentenbezüge in Anspruch genommen werden, die 

den Berechtigten für die Zeit zustehen, für die sie bereits Familienunterstützung gezahlt 

erhalten haben. Die laufenden Renten nach dieser Zeit für die gezahlten Familienunter¬ 

stützungen einzubehalten, erscheint nicht zulässig. 4 

3. Anrechnung von Arbeitgeberbeihilfen auf die rückständigen Rentenbezüge. 

Eine Anrechnung der an die Familien früherer Lohnempfänger über den Todes¬ 

monat hinaus gewährten Arbeitgeberbeihilfen auf die rückständigen Rentenbezüge er¬ 

scheint, gleichviel, ob sie vom Reiche, vom Staat, Kommunalverbänden oder privaten 

Arbeitgebern gegeben sind, nicht statthaft. 

4. Kann die Auszahlung der Halbmonatsralen mehrmals erfolgen? (Bundesrats¬ 
berorbnung bom 9. Dezeniber 1916 — REBI. 1323 —.) 

Kommt ein Heerespflichtiger mehrfach zur Entlassung, so hat er auch bei jeder Ent¬ 

lassung Anspruch auf Auszahlung der Halbmonatsrate. # 

5. Ist die Gewährung der Halbmonatsrate (Bundesratsverordnung vom 9. De¬ 

zember 1916 — RGl. 1323 —) und der Familienunterstützung auf die Dauer 

bon drei Monaten ($ 9 der Bundesratsverordnung vom 21. Januar 1916 — 

NEBL. 55 —) vom Vorhandensein der Bedürftigkeit abhängig?
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Die Halbmonatsrate ist, unbekümmert um das Einkommen und etwaigen Arbeits¬ 

verdienst des Entlassenen, mit Rücksicht auf die früher bei Gewährung der Familien¬ 

unterstützung feslgestellte Bedürftigkeit zu gewähren. 
In gleicher Weise ist auch die Familienunterstützung an die Angehörigen der mit 

Renten aus dem Heeresdienste Entlassenen gemäß § 9 der Bundesratsverordnung vom 

21. Januar 1916 (RGl. 55) ohne Nachprüfung der Bedürftigkeit während dreier Monate 

weiter zu zahlen. 
6. Wie ist hinsichtlich der Fortgewährung der Familienunterstützung bei Aufent¬ 

haltswechsel zu versahren? 
Ziehen Familien Heerespflichtiger, die bereits Familienunterstützung erhalten haben, 

an einem Orte zu, so hat der Lieferungsverband des Zuzugsortes, bevor er Zusatzunter¬ 
stützung gewährt, bei dem Lieferungsverbande des bisherigen Aufenthaltsortes und, 
salls dieser nicht zugleich der endgültig verpflichtete ist, auch bei letzterem, Rückfrage zu 
halten, ob der Aufenthalt aus berechtigten und dringenden Gründen gewechselt ist (3/ 6 

der Bundesratsverordnung vom 21. Januar 1916 — RGBl. 55 —). Im Falle der Ver¬ 
neinung steht die Entscheidung, in welcher Höhe Unterstützung zu gewähren ist, dem end¬ 
gültig verpflichteten Lieferungsverbande zu. Im Falle der Bejahung hat der Lieferungs¬ 
verband des neuen Aufenthaltsortes über die angemessene Erhöhung der Unterstützung 
Beschluß zu fassen, jeboch nach Verständigung mit dem endgültig verpflichteten Lieferungs¬ 

verbande. 
Haben zuziehende Familien noch keine Unterstützung erhalten, so hat der Lieferungs¬ 

verband des neuen Aufenthaltsortes zwar einstweilen die Unterstützung nach dem Grade 
der Bedürstigkeit festzusetzen. Er muß sich aber möglichst umgehend mit dem endgültig 
verpflichteten Lieferungsverband ins Einvernehmen setzen, insbesondere auch darüber, 
ob der Zuzug aus berechtigten und dringenden Gründen erfolgt ist (s 6 der Bundesrats¬ 
verordnung vom 21. Januar 1916, Abs. 2). Bezüglich der Festsetzung der Höhe der Unter¬ 
stützung ist dann der Lieferungsverband des neuen Aufenthaltsortes oder der endgültig. 
verpflichtete zuständig, je nachdem der Aufenthalt aus berechtigten Gründen gewechselt 
in oder nicht. 

7. Welcher Lieferungsverband hat für Kinder aufzulommen, die an einem anderen 
Aufenthaltsorte geboren sind, als dem des verpflichteten Lieferungsverbandes? 

Nach dem Grundsatz der Familieneinheit wird auch für nachgeborene Kinder der 
Lieferungsverband endgültig einzutreten haben, der zur Unterstützung der übrigen Fa¬ 
milienmitglieder des Heerespflichtigen verpflichtet ist. Andern sich die Verhältnisse der 
Familie durch die Geburt des Kindes, so wird eine erneute Pruüfung der Bedürftigkeit 
eintreten müssen. 

8. Kann Anspruch auf Familienunterstützung auch nach dem Tode des Heeres¬ 
Ppflichtigen erhoben werben? 

Nach § 10 des Familienunterstühungsgesetzes besteht die durch den Diensteintritt 
geschassene Voraussetzung für den Anspruch auf Familienunterstützung, solange als nicht 
einer der a. a. O. angeführten Umstände (Auflösung oder Zurückführung der Formation auf 
den Friedensfuß, Rentenbezüge) eingetreten oder die Entlassung aus dem Heeresdienst er¬ 
folgt ist. Demgemäß ist, wenn nicht eine dieser Voraussetzungen für den Fortfall der Fami¬ 
lienunterftügung gegeben ift, diese bei vorliegender Bedürftigkeit auch dann zu gewähren, 
wenn der Antrag erst nach dem Tode des Ernährers gestellt wird. Hierbei ist es gleichgültig, 
ab die Bedürftigkeit bereits vor oder erst nach dem Tode des Dienstpflichtigen entstanden ist. 

9. Sind die Zuschüsse der Arbeitgeber bei Prüsung der Bedürftigkeit mit in An¬ 
rechnung zu bringen? \ 

Grundsählich wird die Gewährung der Mindestsätze nicht mit Rücksicht auf die Arbeit¬ 
geberbeihilsen abgelehnt werden können. Immerhin wird bei der Prüfung der einzelnen 
Fälle der § 3 der Bundesratsverordnung vom 21. Januar 1916 nicht ganz außer acht 
gelassen werden dürfen, wonach ein Anspruch auf Familienunterstützung in der Regel 
nicht besteht, wenn der in den Dienst Eingetretene mit seiner Familie keinen Ausfall am
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Einkommen erleidet oder, wenn ſonſtige Tatſachen die Annahme rechtfertigen, daß eine 
Unterstützung nicht benötigt wird. 

Inwieweit bei Zusatzunterstützungen auf gewährte Arbeitgeberbeihilfen Rückiicht 

zu nehmen und diese entweder in geringerem Maße oder üÜberhaupt nicht zu bewilligen 
sind, muß der Entscheidung der einzelnen Lieferungsverbände überlassen werden. 

10. Vorschußweise Verauslagung der Familienunterstützung durch die Lieferungs. 
verbände. 

Einzelne Lieferungsverbände haben sich geweigert, an Personen, die aus dem Be¬ 
zirke des unterstützungspflichtigen Lieferungsverbandes in ihren Bezirk übergesiedelt sind, 

auf Ersuchen des unterstützungspflichtigen Lieferungsverbandes die Auszahlung der Fa¬ 
milienunterstützung vorschußweise gegen Ersatz am Jahresschluß oder bei Wegsall der Unter¬ 
stützungsberechtigung zu übernehmen. Dadurch wird die Nachsendung der Unterslützungs¬ 
beträge on die Unterstützungsempfänger durch die Post erforderlich. Es erscheint zur Ver¬ 
meidung unnötiger Kosten und im Interesse einer pünktlichen Auszahlung der Familien¬ 

unterstützungen dringend erwünscht, daß sämtliche Lieferungsverbände die vorschußweise 
Auszahlung der Familienunterstützungen auf Ersuchen des endgültig verpflichteten Liefe¬ 
rungsverbandes für solche Personen Übernehmen, bie fi in ihrem Bezirke aufhalten, 
Hierfür fpricht auch, daß der verpflichtete Lieferung3verband gar nicht in der Lage ift, die 

Unterftügungsfälle gedadter Art zu Überwaden und ben Eintritt von Veränderungen 
in ben für die Unterstützung maßgebenden Verhältnissen zu berücksichtigen. Deu Lieferungs¬ 
verbänden wird, wenn dies für angängig erachtet wird, eine Verpflichtung zur vorschuß¬ 
weisen Auszahlung der Familienunterslützung aufzuerlegen sein. 

11. Haben die Lieferungsverbände für Kosten der Fürsorgeerziehung aufzukommen? 
Die Kosten der Fürsorgeerziehung werden aus öffentlichen Mitteln bestritten und 

sind als Armenunterstützung nicht anzusehen. Die Übernahme solcher Kosten auf die 
Lieferungsverbände für den Fall des Eintritts eines Angehörigen in den Heeresdienst 
wird daher nicht in Betracht kommen. 

. Verfügung des Reichskanzlers vom 24. Jannar 1917, betr. Familienunterstützung an 
die Angehörigen von zu den Post= und Eisenbahnverwaltungen kommandierten Mann¬ 

schafien. (mBl. 39.) 

Die wellvertretenden Generalkommandos sind ermächtigt worden, zur Freimachung 
der noch zurückgestellten kriegsverwendungssähigen Beamten, Angestellten und Arbeiter 
der Post- und Eisenbahnverwaltung, Mannschaften aus Ersatz= und Landsturmtruppen 
zu den Post= und Eisenbabnverwaltungen zu kommandieren. \ 

Die Beorderung der Mannschaften erfolgt ohne militärische Gebührnifje. Sie werden 
von der Post- und Eisenbahnverwaltung nach den Besoldungssätzen der Stellen, in deuen 
sie verwendet werden, abgefunden. 

So weit als möglich werden die Beorderten an ihren früheren Wohnorten oder in 
deren Nähe Verwendung sinden. Sie haben sich auf eigene Kosten unterzubringen und 
zu verpflegen. Bei etwoigen Beschädigungen finden die Militärversorgungsgesetze An¬ 
wendung. 

Da die in Frage kommenden Heerespflichtigen hiernach nicht entlassen werden, son¬ 
dern im Militärverhältnis bleiben, so steht den Angehörigen Familienunterstützung auf 

Grund des Gesetzes vom hi Be im Falle der Bebürftigleit zu. Die Frage 

der Bedürftigkeit wird in allen Fällen von den Lieferungsverbänden einer Nachprüfung 
zu unterziehen sein. In den meisten Fällen dürften die gegenwärtigen allgemeinen hohen 
Löhne die Abkommandierten in den Stand setzen, aus ihrem Verdienste für ihre Familien 

ausreichend zu sorgen, so daß die Gewährung von Familienunterstützung nicht in Frage 
kommt. Es wird jedoch zu berücksichtigen sein, daß bei etwaigem verschiedenem Wohnsitz 
des Heerespflichtigen und seiner Familie Mehrkosten für den doppelten Haushalt entstehen. 
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dadurch der Anspruch auf Fortgewährung der Familienunterstützung in manchen 
yallen begründet erscheinen wird. 

yun die Lieferungsverbände in den Stand zu setzen, die Frage der Fortgewährung 

Einstellung der Familienunterstützung rechtzeitig einer Nachprüfung zu unterziehen, 

ab die Truppenteile angewiesen worden, die Heimatbehörden (Landrat oder Magistrat) 
in ber Kommandierung fofort zu benachrichtigen. Außerdem werden die Poft- und 

en nbahnverwaltungen den Heimatbehörden in jedemFalle bie Höhe der den konimandierten 
Vomschaften gezahlten Lohnsätze mitzuteilen haben, um ihnen die Nachprüfung zu er¬ 

ichen. 
ee Herrn Staatssekretär des Reichs=Postamts habe ich ersucht, die nachgeordneten 

Zehörden dementsprechend zu verständigen. Bezüglich der Eisenbahnverwaltungen darf 

4 ergebenft erſuchen, foweit bie3 für den dortigen Bezirk in Yrage fomnıt, ba3 Weitere 

eeranlaffen ZU wollen. 

Berjügung bed Neichdtanzlers bom 1. Juni 1017, betr. Unterstützung ber Angehörigen 

von zur Arbeitslelstung entlassenen Heerespflichtigen im Wege der Krieg#wohlfahrts¬ 
pitege. (MBl. 121.) 

Die Bestimmungen des Rundschreibens vom 9. Jannar 1917 — I. A. 335 — haben 
bei der praktischen Durchführung zu verschiedenen Bedenken Anlaß gegeben, auch bedürfen 

fie in mancher Hinsicht der Ergänzung. Ich beehre mich daher folgendes mitzuteilen: 

1. Berechnung des Arbeitsverdienstes. 

In dem Ruudschreiben ist bestimmt worden, daß als Arbeitsverdienst ein Betrag 

munehmen sei, wie er bei regelmäßiger Arbeitszeit und normaler Arbeitsleistung ver¬ 

dient werden kann. Es war damit bezweckt, daß bei Berechnung des als Ausgleich für 

etwaige Ausfälle gegenüber den bisherigen Einnahmen des Heerespflichtigen zu ge¬ 
wöhrenden Betrags mindestens ein Lohn eingestellt würde, wie ihn der aus dem Heeres¬ 
dienst Entlassene tatsächlich bei Ausnutzung der Arbeitszeit und seiner Arbeitskraft durch¬ 
stzniktlich verdienen kann. Die Bestimmung scheint nicht überall gleichmäßig ausgelegt 
zusein. Insbesondere wird bei Anrechnung verdienter Löhne (durch Uberschichten, Sonn. 
p#agssckichten usw.) verschieden verfahren. Ich bemerke daher folgendes: 

Den Verdienst des zur Arbeitsleistung Entlassenen allgemein wöchentlich oder mo¬ 
natlich nach seinem tatsächlichen Betrage zu berechnen und danach die Höhe der Unter¬ 
lütung jedesmal erneut festzusetzen, ist mit Rücksicht auf die damit verbundene Belastung 
der Arbcitgeber- und Lieferungsverbände allgemein nicht angängig. Ist cs vereinzelt 
durchführbar, so ist dagegen nichts einzuwenden. Es ist dann aber mindestens ein normaler 
Arbeitsverdienst (s. Abschnitt 1 dieser Nummer) der Berechnung zugrunde zu legen. 

Im übrigen wird als Arbeitsverdienst ein Betrag anzunehmen sein, wie er bei der 
jür ben Betrefienden nad) der Aıt feiner Beichäftigung ftblichen Arbeitszeit und bei nor¬ 
maler Arbritsleistung allgemein verbient wird, wobei ber Verbienft für Sonntagsidichten 
und Uberschichten mit in Rechnung zu stellen ist, soweit er gewöhnlich von Arbeitern der 

fraglichen Art in dem betreffenden Betriebe erzielt zu werden pflegt. Treten allgemeine 
Cohnerhöhungen oder Ermäßigungen ein, oder erfolgt ein Übergang be3 Entlaffenen 
m eine andere beijer ober fehlechter gelohnte Arbeitsſtelle (auch im gleichen Betriebe), 
so muß auf Grund bes veränderten Rohnes eine Neufeftfegung der ben Familien zu ge- 

währenden Zuschüsse erfolgen. 
Besonderes Augenmerk wird auf die Fälle zu richten sein, in denen Arbeiter zu¬ 

HR gegen geringeren Lohn eingeftellt werben, dann aber Höhere Löhne, z. DB. flatt 
bagelohn Akkordlöhne, nach Einarbeitung erhalten. Hier wird bei Eintritt der Höheren 
tühne der zu gewährende Ausgleich neu zu ermitteln sein. 

2. Anrechnung der von den Entlassenen gezahlten Kassenbeiträge. 

Die Fassenbeiträge sind von dem berechneten Arbeitsverdienst nicht in Abzug zu. 
ringen. * 

und 

oder
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3. Fälle von Krankheiten, Unsällen und unverschuldeter Arbeitsloſi tei 
Es erscheint erforderlich, daß für die Familien der zur Arbeit entlassenen hern 

pflichtigen in Fällen der Erkrankung, von Unfällen, oder unverschuldeter Akbeitslosiglei. 
gesorgt wird, da die Heerspflichtigen unter der Voraussetzung die Arbeit ausgenonn eit 

haben, daß sie sich mit ihren Familien nicht schlechter stehen würden, als während ih en 

Zugehörigleit zum Heere. ter 
Es wird in diesen Fällen von den Bezügen auszugehen sein, die der Enllassene un d 

seine Familie an Löhnung, freier Verpflegung, Familienunlerstützung usw. vor Eimer 
fung in bie Arbeit gehabl hat. Diese Beträge werden entsprechend den in dem Rundschreiter 
vom 9. Januar 1917 gegebenen Grundsätzen zu berechnen und ihnen die dem Entlassenen 
selbst oder seiner Familie etwa gewährten Beträge gegenüberzustellen sein. Der Unter. 
ichied mird der Familie dann vergütet werben müssen. 

Da der Heerespfli htige im Kcankenhause freie Verpflegung hat, wird für die Kranken. 
hausbehandlung entweder der Betrag von 45 M. monallich, der den Entlassenen für Ver¬ 
pflegung und Belleivung im H>ere nah dem Nundfhreiben zugute gerechnet werden folı 
außer Anfap zu lafien oder 45 M. werden der Zamilie al? Einnahme durd) Eriparnis 
an Verpflegung zu berechnen sein. Gibt diese Berechnung zu Bedenten Anlaß, fo ist auch 

nichts dagegen einzuwenden, daß Die Beträge eingefegt werden, auf Die der Entlassene 
und seine Familienangehörigen Anspruch haben würden, wenn die Behandlung nicht 
in einer Anstalt erfolgte. 3 

Bei Unfällen ist in gleicher Weise wie in Fällen der Erkrankung zu verfahren, je¬ 
doch kann der Ausgleich nur so lange gewährt werden, bis eine etwaige Unfallrente zur 

Auszahlung gelangt. Die für die Zeit der Gewährung nachträglich gezahlte Unfallrente 
wird für die gewährten BVeträge in Anspruh zu nehmen und hierüber eine Verständigung 
mit dem Unfallverletzten rechtzeitig herbeizuführen sein. 

Wenn der Entlassene gezwungen ist, die Arbeit ohne sein Verschulden zeitweise zu 
unterbrechen (Störung bei Bauarbeiten durch Frost, bei Explosionen u. dgl.), so ist ihm auf 
Grund ciner entsprechenden Bescheinigung des Arbeitgebers über die Dauer der Arbeits¬ 
unterbrechung nicht der entgangene Lohn, sondern ein. Betrag als Ausgleich zu geben, 
der feinem früheren Einkommen vor Einstellung in die Arbeit (Familienunterstügung, 
Löhnung, freie Beköstigung usw.) entspricht. 

4. Anwendung des Rundschreibens auf die zur Arbeit in die Landwirtschaft 
entlassenen Militärpersonen. 

Der Ausgleich soll auch den zur Arbeit in die Landwirtschaft entlassenen Militär¬ 

personen gewährt werden, jedoch nur dann, wenn die Entlassung nicht zur Beschäftigung 

im eigenen Betriebe erfolgt. Die dem Entlassenen etwa neben dem Arbeitslohn gewährten 

Naturalien, sowie freie Wohnung oder sonstige Bezüge sind mit in Rechnung zu stellen. 

Ihre geldliche Bewertung muß der Entscheidung der Lieferungsverbände überlassen bleiben. 

5. Die für in Anstalten untergebrachte Familienangehörige vom Liefe¬ 

rungsverband gezahlten Veträge. 

In Fällen, in denen der entlassene Heerespflichtige durch etwaige Anstaltspflege 

seiner Familienangehörigen erwachsenen Kosten vor seiner Einstellung in das Heer ganz 
oder zum Zeil getragen hat, find die dafür zu zahlenden Beträge, sowcit diese Verpflich 
tung infolge feiner Entlaffung wieder aujlebt, bei Berechnung be3 bisherigen Einfommens 

als Familienunterftügung mit zur Untechnung zu bringen. 

6. Welche Heerespflichtige fallen unter das Rundschreiben vanı 9. Januar 
" 1917? 

Das Rundschreiben hat nur auf die zur Arbeit entlaffenen Mannschaften Anwen¬ 

dung zu finden. Auf die zur Arbeitsleistung beurlaubten und kommandierten Leute be: 

ieht es sich nicht, da deren Familien das Recht auf Fortgewährung von Familienunter¬ 
stützung für den Fall der Bedürftigkeit zusteht. 

Heerez.
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In Fällen, in denen zweifelhaft ist, ob Kommandierung, Beurlaubung oder Ent¬ 
lassung vorliegt, werden die Lieferungsverbände Rückfrage beim Truppenteil zu halten 

haben. 

7. Nach der Entlassung Heerespflichtiger geborene Kinder. 

Werden Heerespflichtigen nach ihrer Entlassung zur Arbeitsleistung noch Kinder 

geboren, so ist die Familienunterstützung für diese dem Einkommen vor der Entlassung 
hinzuzurechnen. 

8. Personal der freiwilligen Krankenpflege. 

Die Bestimmungen des Rundschreibens finden auch auf das zur Arbeitsleistung 

entlassene Personal der freiwilligen Krankenpflege Anwendung. 

9. Wochenhilfe. 

Eine Berücksichtigung der den Frauen Heerespflichtiger bei Zugehörigkeit zum Heere 

etwa gewährten Wochenhilfe kann bei der Berechnung des den Familien zu gewährenden 
Ausgleichs nicht in Frage kommen. 

10. Krankenhauskosten für Angehörige. 

Krankenhauskosten, die den Angehörigen eines zur Arbeit Entlassenen gewährt 

worden wären, wenn dieser im Heere verblieben wäre, werden bei Berechnung des Aus¬ 
gleichs den Familien auf Antrag als früheres Einkommen mit zugute zu rechnen sein. 
In gleicher Weise sind auch die Kosten für ärztliche Behandlung, Arzneien, Beerdigungen 
ufm. zu berüdfidhtigen. 

11. Anrechnung der Unterstützungen früherer Arbeitgeber, die infolge 
Übernahme der Arbeit fortfallen. 

Ein namhafter Teil der Familien Eingezogener bezieht Unterftügungen bon ben 
früheren Arbeitgebern be3 Chemannes. Hallen diefe infolge der Entlafjung des Kriegs 
teilnehmers zur Arbeitsübernahme in einem bejtinnmten Betriebe fort, jo wird der da- 
durch entstandene Ausfall bei der Bemessung der Ausgleichsunterstützung nicht in Rech¬ 
nung gestellt werden dürfen, da es sich hier um eine freiwillige jederzeit widerrufliche 
Leistung handelt, die Ausgleichungsunterstützung aber nur bezweckt, den Kriegsteilnehmer 
gegen die Ausfälle zu sichern, die ihm dadurch entstehen, daß ihm oder seiner Familie 
Leistungen infolge seiner Entlassung entzogen werden, die das Reich zu seinen bzw. seiner 
Angehörigen Gunsten angeordnet hat. 

Sollten allerdings Arbeitgeberbeihilfen bei Festsetzung der Familienunterstützung 
berücksichtigt und diese deshalb niedriger festgesetzt sein, so wird bei nachgewiesenem Fort¬ 
sall der Arbeitgeberbeihilfen der Betrag an Familienunterstützungen bei Verechnung des 
Ausgleichs einzusetzen sein, der ohne Vorhandensein der Zuschüsse der Arbeitgeber ge¬ 
währt worden wäre. 

Dabei wird noch bemerkt, daß sich der Hinweis über Zurechnung etwaiger Unter¬ 
stützungsbeträge der Arbeitgeber zum Arbeitslohne im Rundschreiben vom 9. Januar 1917 
— 1.4. 335 — felbjtverftändlich nur auf solche Beihilfen bezieht, die ber neue Arbeitgeber, 
bei dem der Entlaffene in Arbeit getreten ift, den Yamilien etiva gewährt. 

3. Preuß. Verfügung, betr. Familienunterstützung an Familien der aus der Gefangen¬ 

schaft zurückkehrenden deutschen Zivilgefangenen. Bom 13. Januar 1917. (Ml. 38.) 

In entsprechender Anwendung der Ziffer 2 der Bundesratsverordnung vom 3. 
Dezember 1916) (RG#l. 1323) und des Runderlasses vom 6. Dezember 1916 — V. 7617 
— ick auch den Familien der aus der Gefangenschaft zurückkehrenden deutschen Zivil¬ 

gefangenen vom 1. Dezember 1916 ab die Familienunterstützung noch auf die Dauer 
eines halben Monats nach dem Tage ihrer Rückkehr in die Heimat als außerordentliche 

1) Bd. 3 S. 1020. 

Kriegesbuch. Wo. >. 31



482 F. Beschaffung u. Verteilung d. Arbeitskräste. Arbeiterschutz. Kriegswohlsahrtspflege uſw. 

Unterstützung weiter zu gewähren. Als Tag der Rückkehr gilt der Tag, an dem die Be¬ 
treffenden zum ersten Male wieder in Deutschland genächtigt haben. 

Nach Einstellung der Zahlung der Kriegsfamilienunterstützung muß den auch ferner. 
hin infolge Krantheit, Arbeitsunfähigkeit usw. der Ernährer bedürftigen Familien im Wege 
der Kriegswohlfahrtspflege geholsen werden. 

9. Preuß. Verfügung vom 14. Sebtember 1916, betr. Unterstützung eingewanderter 
Familien von im russischen Kriegsdienst stehenden oder in deutscher oder österreichischer 

Sefangenschaft befindlichen Männern dentscher Abstammung. (ml. 65.) 

Die Reichsverwaltung hat sich damit einverstanden erklärt, daß in den in deutsches 
Gebiet eingewanderten Familien der im russischen Kriegsdienst stehenden oder in deut¬ 
scher oder österreichischer Gefangenschaft befindlichen Männer deutscher Abstammung 
auf die das Familienunterstützungsgesetz vom 28. Februar 1888/4. August 1914 nebst der 
Bundesratsverordnung vom 21. Januar d. J. (vgl. Min Bl. 1916 S. 38) an sich zwar keine 
Anwendung findet, für den Fall und die Dauer der tatsächlichen Bedürftigkeit dennoch 
eine Unterstützung in Höhe der Familienunterstützung nach der Bundesratsverordnung 
vom 21. Januar 1916 zu Lasten des Reichs gewährt wird. \ 

Die Unterftüyungen werben von den jür den Aufenthaltsort der betreffenden Fa. 
milien zuständigen Kreisbehörden, (Landräten, Oberamtmännern in Hohenzollern und 
ersten Bürgermeistern in Stadtkreisen) bewilligt und in halbmonatlichen Raten von den 
Königlichen Kreislassen — in den zum Landespolizeibezirk Berlin gehörigen Stadtkreisen 
von der Polizeihauptkasse in Berlin — für Rechnung des Kapitals 6 der Ausgaben des 
außerordentlichen Reichsetats, Abschnitt III, im Voraus gezahlt. Bei einem Verzuge 
der Familien innerhalb der preußischen Landesgrenzen sind die Kreisbehörden des neuen 
Aufenthaltsorts für die Weiterbewilligung der Unterstützungen zuständig. 

Zu den von den Kreisbehörden zu erlassenden Zahlungsanweisungen kann, wie 
bei den Aufwandsentschädigungen, unter entsprechender Bezeichnung des Gegenstandes 
der Zahlung der Vordruck Nr. 113, Anlage 15 zur RO., benutzt werden. 

Die Kreiskossen haben die gezahlten Unterstützungsbeträge im Oklober und Aprü 
jeden Jahres, zum ersten Male im April 1917, der Regierungshauptkasse anzurechnen, 
während die Regierungshauptlasse sie demnächst der Reichshauptkasse im Abrechnungs¬ 
wege aufrechnet. In gleicher Weise hat die Polizeihauptkasse hinsichtlich der von ihr ge¬ 
zahlten Beträge zu verfahren. 

In analoger Anwendung des Erlasses vom 12. Juni 1914 — M. d. J. V. 1401, 
F.=M. I. 7952 —)9), betressend Aufwandsentschädigungen, haben die beteiligten Kassen 
über die im verflossenen Halbjahr geleisteten Zahlungen Nachweisungen aufzustellen und 
nebst den Belegen vorzulegen. 

Die Nachweisungen und Belege sind sodann bis zum 15. Mai und 15. November 
jeden Jahres von den Herren Regierungspräsidenten und dem Herrn Polizeipräsidenten 
hierselbst dem Herrn Reichskanzler (Reichsamt des Innern) Berlin W 8, Wilhelmstr. 71, 

unmittelbar einzureichen. . 
Am Einvernehmen mit dem Herın Yinanzminifter erfuche ich ergebenft, hiernach 

gefälligst das Weitere alsbald zu veranlassen. 

10. Preuß. Berfügung vom 10. Februar 1917, betr. Unterstützung eingewanderter Fa¬ 
milien von in russischem Kriegsdienst stehenden oder in deutscher oder österreichischer 

Gefangenschaft befindlichen Männern deuticher Abitammung. (MEI. 65.) 

Im Anflug an den Runderlag vom 14. September 1916 — V. 5233 — wird dar¬ 

auf hingewiesen, dah den in deutsches Gebiet eingewanderten Familien der in russischem 
Kriegsdienst stehenden oder in deutscher oder österreichischer bzw. ungarischer Gefangen¬ 

1) Dieser Erlaß ist im Min Bl. nicht veröffentlicht. Er enthält in der Hauptsache 
nähere Anweisungen für die Kreis- und Regierungs-Hauptkassen.
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schaft befindlichen Männer deutscher Abstammung bei Beduürstigkeit Unterstützungen in 

der durch Ziffer 1 ber Bundesratsverordnung vom 3. Dezember 1916 (ROBL. 1323) 
fesigesetzten Höhe bis einschließlich April 1917 gewährt werden können. Auch die erhöhten 

Säße werden aus Reichsmitteln erstattet werden. 

Die Unterstützungen können vom Tage der Antragstellung, keinesfalls aber von 
einem früheren Zeitpunkte ab bewilligt werden. Die Zahlung ist einzustellen, sobald eine 
Zedürstigkeit der Rückwandererfamilien nicht mehr vorliegt. Verstirbt der Ernährer, so 

iſt nur noch die betrefsende Halbmonatsrate zuständig. Bis zum Friedensschlusse können die 

Unterstützungen in diesem Falle nicht weitergezahlt werden, da die Rückwanderersamilien 

dadurch besser gestellt sein würden als diejenigen deutschen Familien, deren Ernährer 

trank oder erwerbsunfählg aus feindlicher Zivilgefangenschaft zurückkehren oder nach 

ihrer Rückkehr versterben. 
Der Nachweis, daß der Ernährer in russischen Kriegsdiensten steht oder sich in Ge¬ 

sangenschaft befindet, wird sich oft schwer erbringen lassen. Auf die Beibringung dieses 
Nachweises kann indessen nicht verzichtet werden, sofern es sich um in Gefangenschaft 

befindliche Männer handelt, da hier die Möglichkeit der Feststellung durch die berufenen 

amtlichen Stellen besteht. Bei den angeblich in russischen Heeresdiensten stehenden Män¬ 

nern kann dagegen die Unterstützung auch ohne Nachweis angewiesen werden, wenn die 

Angaben der Ehefrau usw. im Einzelfalle glaubhaft erscheinen. Der Nachweis wird im 

allgemeinen auch durch die Vorlegung von Postkarten, Briefen usw. als geführt anzusehen 

ſein. 
Auch die Rückwanderereigenschaft der zu unterstützenden Familien wird festzustellen 

sein. Walren in dieser Hinsicht Zweifel ob, so empfiehlt es sich, daß die die Unterstützung 

anweisenden Stellen mit dem „Fürsorgeverein für deutsche Rückwanderer" in Berlin W 35, 

Schöneberger Ufer 21, in Berbindung treten. 

Kann hiernach die Unterstützung nicht mit der erforderlichen Schnelligkeit oder über¬ 
haupt nicht bewilligt werden, oder reicht sie in Fällen besonderer Not nicht aus, so wird 
den Familien von den Gemeinden im Wege der Kriegswohlfahrtspflege zu helfen sein. 

I1. Preuß. Verfügung vom 27. Februar 1917, betr. Zusatzunterstützungen zu den Min¬ 
destsätzen der Familienunterstützungen für ostpreußische Früchtlingsfamilien. 

(M-l. 62.) 

Auf den Bericht vom 18. Januar d. Is. — I E. 162 — genehmige ich, daß in sinn¬ 
gemäßer Anwendung des Runderlasses vom 14. Dezember v. Js. — V. 7083:) — den 
ostpreußischen Flüchtlingsfamilien, die ohne berechtigte und dringende Gründe auch jest 
noch nicht nach ihrer Heimat zurückkehren, in Zukunft Zusatzunterstützungen zu den be¬ 
simmungmäßigen Mindestsätzen der Familienunterstützungen nur noch in der Höhe, die 
en ihrem gewöhnlichen Aufenthaltsorte im heimatlichen Lieferungsverbande notwendig 
sein würden, gezahlt werden. Eine Kürzung der Zusatzunterstützungen darf jedoch erst 
vorgenommen werden, nachdem den Flüchtlingsfamilien eine entsprechende Eröffnung 

gemacht worden und eine angemessene Frist, in der sie die Rückkehr in die Heimat bewerk¬ 
seelligen können, vergangen ist. 6 

Dieser Erlaß wird sämtlichen Lieferungsverbänden mitgeleilt werden. 

12. Preuß. Verfügungen vom 3. und 12. März 1917, betr. Kriegselterngeld. 
MEI. 118.) 

a) Kriegsministerium 6. 3. 17. 1. Die für Den Beginn der gejeglihen Witimen- und 
Waiienverjorgung im §29 Nr. 1 MH. gegebene Vorschrift kommt in der Regel auch bei 

der Bewilligung von Kriegselterngeld zur Anwendung. Voraussetzung ist hierbei aber, 
daß die Bedürftigkeit der Eltern auch bon vornherein bestanden hat. Stellt sich Bedürftig¬ 
beit dagegen erst später heraus, so ist Kriegselterngeld erst von diesem Zeitpunkte ab zu 

1) Bd. 4, 812. 

31*
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bemilligen. $nsbefonbere ill in ben Fällen, in denen der Antrag auf Bewilligung von Kriegs. 
elterngeld erst geraume Zeit nach dem Tode des Kriegsteilnehmers gestellt worden in 

eine Bebürjtigleit für die Zivifhenzeit darın nicht anzunehmen, wenn die Gefuäifteite, 
ihren Lebensunterhalt bis dahin aus ihren Einkünften — zu denen aud) Beiträge ander er 
Kinder zu redinen find — und dem Bezuge ber Familienunterftügung haben bestreiten 
können. Durch diese Hinausschiebung des Zahlungsbeginns für das Kriegselterngeld 
hat die Militärverwaltung es zugleich in der Hand, die Nebeneinandergewährung von 
Kriegselterngeld und Familienunterstützung für die zurückliegende Zeit zu berhindern. 
wenn sie diese doppelte Versorgung nicht für erforderlich erachtet. Andererseits iſt den 
Lieferungsverbänden dadurch, daß sie von den Zuerkennungen von Kriegselterngeld — oder bei nur „weſentlicher“ Beſtreitung des Lebensunterhaltes von Zuwendungen aus 
Kap. 84a — durch die Militärverwaltung benachrichtigt werden, Gelegenheit gegeben. 
für die Zukunft die Familienunterstützung der durch die Bewilligung aus Heeresmitteln 
veränderten Bedürftigkeit anzupassen oder sie ganz einzuziehen. 

2. Ist mit Rücksicht auf eine ursprünglich angenommene „wesentliche" Unterhalls. 
bestreitung eine Zuwendung aus Kap. 84 a gewährt worden und ergibt sich bei einer 
späteren Nachprüfung — etwa aus Anlaß eines Einspruchs, — daß die Voraussetzungen 
für die Zuerkennung von Kriegselterngeld erfüllt sind, fo ist das Kriegselterngeld in der 
Regel von dem auf die neu zu erlassende Bewilligungsverfügung folgenden Monatsersten 
ab — unter gleichzeitigem Fortfall der bisherigen Zuwendung — zu gewähren. Für die 
zurückliegende Zeit hat es im allgemeinen bei der gezahlten Zuwendung zu bewenden, 
und zwar auch dann, wenn das Kriegselterngeld, wie wohl meistens, höher bemessen wird 
als die bisherige Zuwendung, sofern sich hieraus nicht eine besondere Härte ergibt. 

3. Bei der Prüfung der Anträge auf Gewährung von Kriegselterngeld sind die 
Einkommens-, Erwerbs-, Vermögens- und Familienverhältnisse sämtlicher Kinder der 
Antragsteller auf das sorgfältigste zu llären. Insbesondere ist eingehend festzustellen, ob 
etwa schon weitere Söhne gefallen sind, vermißt werden oder sich in Gefangenschaft be¬ 

sinden, und ob und inwieweit an die Eltern für diese Söhne Zahlungen (Kriegselterngeld, 
Vermißtenlöhnung usw.) aus Heeresmitteln geleistet werden. (Vgl. auch Ziffer 8 des 
Erlasses vom 7. 4. 1916 — Nr. 5346/3. 16. C. 3 —). 

b) M. d. J. 12. 3. 17. Vorstehenden Abdruck übersende ich zur gefälligen Kenninis¬ 
nahme. 

Unter Bezugnahme auf den Runderlaß vom 30. Januar 1916 — V. 469 — (Schluß¬ 
hinweis) bemerke ich, daß Familienunterslützungen neben dem Kriegsellerngeld oder an¬ 
deren, nicht auf Grund eines Rechtsanspruches von der Militärverwaltung an die Fa¬ 
milienmitglieder gemachten Zuwendungen nach Maßgabe des § 10 Abs. 5. Satz 1 des 
Familienunterstützungsgesetzes weiter zu gewähren sind, wenn und solange tatsächlich 
Bedürftigkeit besteht. Eine gegenseitige Verrechnung dieser Bewilligungen, wie eine 
solche bei den Witwen- und Waisenrenten sowie den Versorgungsgebührnissen der Kriegs¬ 
beschädigten gegenüber den Familienunterstützungen unter den gesetzlichen Voraus¬ 
setzungen zugelassen ist, ist nicht angängig. 

Ich ersuche, die Lieferungsverbände gefälligsl entsprechend zu verständigen. 

13. Preuß. Berfügung vom 25. Aprll 1917, betr. Famillenunterstützung für die während 

des Krieges geborenen oder elternlos gewordenen Pflegekinder. (Ml. u110.) 

Durch die Bundesratsverordnung vom 20. April d. Is. — R#Bl. 371 —, be¬ 
treffend die Unterstützung von Familien in den Dienst eingetretener Mannschaften, werden 

die gemäß Abs. 3 des $ 2 ber Verorbnung vom 21. Januar 1916 den Pflegekindern zu¬ 
stehenden Wohltaten auch den erst während des Krieges geborenen oder elternlos gewor¬ 

denen Pflegekindern zugebilligt. 
Um einer mißbräuchlichen Ausnutzung dieser Bestimmung möglichst vorzubeugen, 

ist bei Anträgen auf Gewährung von Familienunterstützungen für die während des Krieges
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geborenen oder elternlos gewordenen Pflegekinder ſtets eingehend zu prüfen, ob tat¬ 
sächlich die ernste Absicht vorliegt, ein wirkliches Pflegeverhältnis einzugehen, und ob die 

Unentgeltlichkeit gewährleistet ist. 
Das Muster zu den Unterstützungsanträgen hat nunmehr auf der ersten Innenseite 

(Absaß 3 der vom Gemeinde-(Guts-)Vorstand bzw. Magistrat abzugebenden Bescheini¬ 
gung) folgenden Wortlaut zu erhalten: 

\ „Bilegeeltern und Pflegefinder werden unentgeltlich verpflegt. Das Pflege- 
verhältnis beftand bereit3 vor Beginn de3 gegenwärtigen Krieges bzm. find 
die in Pflege genommenen Kinder während des Fkriege3 geboren oder eltern- 
(03 geworden.” 

Ferner wird die Reichsdruckerei bei den künftig erforderlich werdenden Neubruden 

auf der Titelseite des Musters den Ausdruck „Die Mindestbeträge werden 

festgesetzt“ fortlajfen. 

Bei diefer Gelegenheit wird zur Beachtung in künftigen Fällen darauf hingemiejen, 

daß für die Zamilien der in da3 Heer oder die Marine eingetretenen Mannfchaften ein 

für allemal der Lieferungsverband einzutreten Hat, innerhalb deffen ber Aniprud auf 

Familienunterstützung zuerst mit Recht hätte geltend gemacht werden können, unbeküm¬ 

mert darum, ob bei ihm ein entsprechender Antrag gestellt worden ist oder nicht. Der 

ursprünglich verpflichtete Lieferungsverband bleibt auch dann zur Zahlung der Unter¬ 

stütung verpflichtet, wenn etwa die Bedürftigkeit einige Zeit fortgefallen ist und die 

Unterstützungsbedürftigkeit später an einem anderen Orte wieder hervortritt, d. h. also, 

daß Unterbrechungen der Unterstützungsbedürftigkeit leinen neuen Unterstützungsfall 

herbeiführen. 

Dagegen ist in Fällen, in denen der Heerespflichtige zur Entlassung gekommen ist 
und die Familie inzwischen ihren Wohnsitz gewechselt hat, bei einer neuen Einberufung 

der Lieferungsverband des neuen Aufenthaltsortes unterstützungspflichtig. Bei etwaigen 
längeren Beurlaubungen bleibt indessen die Unterstützungspflicht des erstmalig verpflichteten 

Lieferungsverbandes im Falle der Wiedereinberusung zur Fahne bestehen. 
Ich ersuche, die Lieferungsverbände gefälligst mit entsprechender Anweisung zu 

versehen. \ . 

t) Bek., betr, Abänderung der Bundesratsverordnung v. 21. Januar 
1916 (RGBL. 55), betr, Die Unterftügung von Familien in den Dienft 
eingetretener Mannschaften. Vom 20. April 1917. (8’l. 371.) 

[K.] 1. An Stelle des ersten Satzes im Abs. 3 des §&l 2 tritt folgende Bestimmung: 
Anspruch auf Unterstützung nach Abs. 1e besteht nur, wenn Entgelt nicht 

gezahlt wird. Das Pflegeverhältnis muß bereits vor Beginn des Krieges be¬ 
standen haben, es sei denn, daß die Pflegekinder erst während des Krieges ge¬ 
boren oder elternlos geworden sind. 

2. m $ 4 Abs. 1 werden die Zahlen „15“ durch „20“ und „7,50“ durch „10/ ersetzt. 
Die Bestimmung zu 1 tritt mit der Verkündung dieser Verordnung 123. 4.1, zu 2 

mit dem 1. Mai 1917 in Kraft. 

Begründung. 
(Nordd AllgB#g. v. 21. April 1917 Nr. 109 2. Ausg.) 

Die Beftinmungen über die Unterflügung von Kriegerfamilien, die auf den 
Gef. vom 28. Februar 1888/4. Auguft 1914 beruhen und namentlich durch die Bundes« 
ratsverordnung. vom 21. Jannar lolé manche sozial bedeutungsvolle Ergänzung er¬ 

fahren haben, werden durch eine soeben ergangene nene Derordnung des Bundesrats 
nach zwei Richtungen hin aufs neue erweitert. 

Bisher war Pflegeeltern und Hflegekindern nur dann ein Anspruch auf Unter¬ 
stitzung gewährt, wenn das unentgelfliche Hflegeverhältnis bereits vor Beginn des
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gegenwärtiges Krieges bestanden hatte. Dieſe Beſchränkung ſollte Mißbräuchen vor 
beugen. Sie hat daneben aber auch die Wirkung gehabt, daß Uinder, die erst während 
des Krieges geboren find und in ein Pfleaeverhältnis famen, der Wohltat jener Verord. 
nung nicht teilhaftig werden konnten. Dieſe unerwünſchte Folge wird durch die Neue 
Derorönung befeitigt, die auch biefen Pflegefindern den Unterstützungsanspruch gibt 
und ihn zugleich denen gewährt, die während des Krieges elternlos geworden sind 

Eine zweite Derbeiferung, die durch die neue Derordnung erzielt wird, betrifft 
die dauernde Festlegung der Sätze der Familienunterstützung auf 20 M. für die Ebe: 
frauen und auf (0 M. für die fonftigen Ungehörtgen von Kriegsteilnekmern. Die Säte 
beliefen fich früher (1914) auf 9 (bzw. 12) und 6 M., wurden dann gemäß der zunehmen. 
den Teuerung (Jannar loléê) auf 15 und 7,50 M. und ſchließlich (Dezember 1916) 
für die Zeit vom Moember 1016 bis April ıgı2 auf 20 M. und 10 M. heranfgefcht. 
Damit nun nicht durch Herabsetzung dieser Sätze empfindliche Bärten entstehen, qikt 
die neue Verordnung diesen erhöhten Sätzen dauernd Geltung. 6 

(Ges. Nr. 11 in Bd. 1, 867; Nr. 12 in Bd. 2, 369) 

13. Gesetz über Fürsorge für Kriegsgefangene. Vom 15. August 1917. 
(RGl. 725.) 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen usw., 
verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesrats und dees 
Reichstags, was folgt: 

§*s 1. Gesundheitsstörungen, welche deutsche Militärpersonen oder andere unter 
die deutschen Militärversorgungsgesetze fallende Personen in feindlicher Kriegsgefangen¬ 
schaft erleiden, gelten als Dienstbeschädigungen im Sinne dieser Gesetze, wenn sie in. 
folge von Arbeiten, zu denen die bezeichneten Personen verwendet werden, oder durch 
einen Unfall während der Verrichtung solcher Arbeiten eingetreten, oder wenn sie durch 
die der Kriegsgefangenschaft eigentümlichen Verhältnisse verursacht oder verschlimmert 
worden sind. Die Angaben des Beschädigten, die sich auf Vorgänge in der Kriegsgefangen¬ 
schaft beziehen, sind der Entscheidung zugrunde zu legen, soweit nicht die Umstände des 
Falles offenbar entgegenstehen. 

Wer wegen einer in feindlicher Kriegsgefangenschaft erlittenen Dienstbeschädigung 
(Abs. 1) von einer deutschen Militärverwaltung Versorgungsgebührnisse auf Grund der 
deutschen Militärversorgungsgesetze erhält, ist auf Verlangen der Militärverwaltung 
verpflichtet, ihr in Höhe der gewährten Gebührnisse die Ansprüche abzutrelen, die ihm 
wegen des durch die Dienstbeschädigung verursachten Schadens kraft Gesetzes für die 
gleiche Zeit gegen Dritte zustehen. “ 

§#2. Feindliche Militärpersonen oder ihnen gleichgestellte Personen, die in deutscher 
Kriegsgefangenschaft eine Gesundheitsstörung im Sinne des § 1 Abfs. 1 erleiden, erhalten, 
solange sie sich in der Gewalt einer deutschen Militärverwaltung befinden, eine angemessene 
Fürsorge. . 

$ 3. Überläßt eine deutsche Militärverwaltung Kriegsgesangene an Unternehmer 
zur Beschäftigung in solchen Betrieben oder Tätigkeiten, welche nach den Vorschriften 
der Reichsversicherungsordnung der Unfallversicherung untecliegen, so ist der für die 
Überlassung der Kriegsgefangenen zu entrichtende Entgelt bei der Berechnung der Bei¬ 
träge oder Prämien, die dor Unternehmer an den Träger der Unfallversicherung zu zahlen 

hat, entsprechend zu berücksichtigen. 

8 4. Auf feindliche Kriegsgefangene ($ 2), die in Betrieben oder Tätigkeiten be¬ 

schäftigt werden, welche nach den Vorschriften der Reichsversicherungsordnung der Un¬ 

fallverficherung unterliegen, und auf ihre Hinterbliebenen find $ 898 Cab 1 und die 3539, 
900 der Reichsversicherungsordnung entsprechend anzuwenden. Dabei gehen die An¬ 

sprüche aus einem vorsätlich herbeigeführten Unfall auf die deutsche Militärverwaltung
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im Umfang der von ihr aus Anlaß des Unfalls gemachten Aufwendungen über; der Bundes¬ 

rat kann die Festsetzung des Wertes anderer Leistungen als Barleistungen näher regeln. 

Die Ansprüche gegen den Unternehmer oder die ihm gleichgestellten Personen 

können von den Kriegsgefangenen oder ihren Hinterbliebenen nicht geltend gemacht 

werden, wenn in dem Staate, dessen Streitkräften der beschädigte Kriegsgefangene an¬ 

gehört hat, nicht nach einer im Reichs=Gesehblatt veröffentlichten Bekanntmachung des 
Reichskanzlers die Gegenseitigkeit verbürgt ist. 

§ 5. Die Vorschriften der #1, 2 gelten für die seit Kriegsbeginn eingetretenen 
Hienftbefhäbigungen und Gefunbheitäftörungen, die bes $ 4 für bie feitbem eingetretenen 

Unfälle. 
Die Vorschrift des § 3 gilt für den Entgelt, der für die Zeit seit dem 1. Januar 1917 

auf Grund ber Überlaffung von Kriegsgefangenen zu entrichten ist. 
Urkundlich usw. 

Begründung. 

Uach den vorliegenden Nachrichten steht fest, daß in manchen der feindlichen 
Staaten die dort festgehaltenen deutschen Kriegsgefangenen infolge der gegen sie aus¬ 
geübten Behandlung zahlreichen und erheblichen Gesundbeitsstörungen unterliegen. 
Sodann bringt es die völkerrechtlich zulässige und von allen Staaten tatsächlich in 

weitem Umfang geübte Derwendung von riegsgefangenen als Arbeiter mit sich, daß 
die so Beschäftigten auch Betriebsunfällen ausgesetzt sind. Die aus diesen Derhält- 
nissen entspringenden Rechtsfolgen sind durch besondere gesetzliche Dorschriften nicht 
geregelt. Dies führt zu Unbilligkeiten und Unzuträglichkeiten. Dem soll der vorliegende 
Entwurf abhelfen. Er gibt Dorfchriften über die den beiderfeiligen Kriegsgefangenen 

zuteil werdende Sürforge. Zur „Kürforge” in dem hier gebrauchten weiteren Sinne 
gehört auch die „Derforgung”. „Derforgung" ift die Bewährung von Gebührnissen 
im Sinne der deutfchen Militärverforgungsgejege; als folche wird fie erft für die Zeit 
nach der Entlassung (dem Ausscheiden) aus dem Dienfte gewährt, alfo noch nicht, folange 
die unter die Militärverforgungsgefete fallende Perfon fich in feindlicher Kriegsgefangen¬ 
schaft befindet. Die „Fürsorge“ als weiterer Begriff umfaßt auch einerfeits die Auf« 
wendungen, welche die deutfche Militärverwaltung für feindliche Hriegsgefangene 
während ihrer Kriegsgefangenfchaft macht (fiehe $ 2), anderfeits die Aufwendungen, 
die der feindliche Staat für deutfcdye Kriegsgefangene während ihrer Kriegsgefangen- 
haft madjt oder die er etwa — auf Grund von Gefundkeitsflörungen, die fie in der 
Krlegsgefangenfchaft erlitten haben — für die Zeit nad} ihrer Entlaffung aus der Kriegss 
gefangenschaft machen sollte. 

Im einzelnen ist zu bemerken: 
SuN § 1. Wenn Deutsche, die unter die dentschen Militärversorgungsgesetze fallen, 

in feindliche Uriegsgefangenschaft geraten, so ist diese ihre Kriegsgefangenschaft als 
Fortsetzung ihres militärischen (oder des diesem gleichgestellten) Dienstverhältnisses 
anzusehen; es sollen deshalb Gesundheitsstörungen, die solche deutsche Kriegsgefangene 
in der Kriegsgefangenschaft erleiden, entsprechend wie nach §5 des Offizier=Hensions¬ 

gefeges und nach $ 3 des Nlannfchafts-Derforgungsgefehes, als Dienstbeschädigungen 
gelten nnd als foldhe für ihre und ihrer Hinterbliebenen Derforgung nad} den deutfchen 
Milttätverforgungsgejehen behandelt werden. Diefen Grundfab, der von den Militärs 
berwaltungen fchon jet gehandhabt wird, ftellt $ ı Abf. ı Sak 1, um jedem Auslegungs> 
Zweifel vorzubeugen, ausdrüdlich feftl. Daneben läßt die Eigenart der Kriegsgefangens 

fhaft es angezeigt erfcheinen, für die hiernach eintretende deutsche Militärversorgung. 
zwei besondere Dorfcriften zu treffen, die fih aus den Militärverforgungsgefegen 
nicht ohne weiteres ergeben. 

Bei den dbeutfchen Kriegsgefangenen ($ ı Abj. ı Sat 1) ift zunächft eine Sürforge 
zu berücksichtigen, die ihnen der feindliche Staat auf Grund einer in der Kriegsgefangen« 
schaft erlittenen Gesundbeitsstörung, die nach § 1 Abs. 1 Satz 1 eine Dienstbeschädigung
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im Sinne des deutfchen Rechts darftellt, noch für die Seit nad} ihrer Freigabe aus der 
Kriegsgefangenschaft etwa gewähren sollte. Su einer Doppelfürsorge liegt kein Grund 
vor, vielmehr soll, soweit der feindliche Staat dem Deutschen eine solche Fürsorge ge. 
währt, der Anspruch auf deutsche Militärversorgung, der ihm für die gleiche Feit an ſich 
zustehen würde, wegfallen. Dementsprechend ist der Grundsatz des Abs. 1 Satz 1 durch 
den Sag 2 eingeschränkt. 1) Eine Fürsorge seitens des feindlichen Staates für die Feit 
der Kriegsgefangenschaft selbst fällt nicht unter diese Vorſchrift, weil für diese Feit 
die „Versorgung“ auf Grund des deutschen Militärversorgungsgesetzes noch nicht eintrutt. 

Nach $ 41 des Mannschafts=Dersorgungsgesetzes besteht sodann neben der dort 
gewährten Verſorgung ein weiterer Anſpruch aus dem Grunde einer Dienſtbeſchädi. 
gung gegen die Militärverwaltung überhaupt nicht, während Schadenersahansprüche 
gegen Dritte kraft Gesetzes auf die Militärverwaltung übergehen. Entsprechend ist 
die Regelung nach §8 38 des Offizier=Hensionsgesetzes. Dieran knüpft Abs. 2 des 81 
des Entwurfs an. Vom Standpunkt des deutſchen Rechtes aus beſteht kein Bindernis, 
die Vorſchrift auch auf die Anſprüche anzuwenden, die den deutſchen Dersorgungs= 
berechtigten im Ausland nach dem ausländischen Rechte erwachsen sind. Dagegen besteht 
keine Sicherheit dafür, daß die ausländischen Behörden, insbesondere die Gerichte, 
den auf einem deutschen Gesetze beruhenden Übergang diefer Anfprüche auf die deutsche 
Militärverwaltung anerkennen werden. Einer vertraglichen Abtretung werden die 
gleichen Bedenken nicht im Wege stehen. Die Dorfchrift des $ ı Abi. 2 verpflichtet 
daher den deutjcherfeits Derforgten, auf Derlangen der Militärverwaltung die Ab» 
tretung vorzunehmen. ®) 

Unter „deutfher Militärnerwaltung” find in diejen wie in den fonfligen Bes 
fimmungen des Entwurfs die einzelnen deutfchen Heeresverwaltungen, die oberfte 
Marineverwaltung und die Derwaltung der Schutztruppen zu verstehen. 

3u$2. Der$ 2 bildet das Gegenstück zu der Vorschrift des 3 1 Abs. 1 für den 
umgekehrten Fall, nämlich für die Fürsorge für Feinde in deutscher Kriegsgefangen¬ 
schaft (keindliche Kriegsgefangene), soweit die Regelung hier der deutschen Gesetz¬ 
gebung obliegt. Dabei wird davon ausgegangen, daß für die zurückgekehrten feindlichen 
Kriegsgefangenen entsprechend dem im 8 Abs. 1 Satz 1 enthaltenen Grundsatz von 
ikrem eigenen Staate Kürforge zu gewähren ift. Im $ 2 felbft wird dann der aud; im 
Art. 7 der Haager KandKr®. ausgejprochene Brundfat hier auf den befonderen Kalt 
der Befundheitsftörung angewendet und gefetlic; dahin feftgelegt, day in diefem Kalle 
eine „angemeffene SFürforge” ftattfinden joll, wobei es angezeigt erfcheint, in dem 
Gesetze selbst von einer näheren Umgrenzung des Umfanges dieser Fürsorge abzusehen. 
Die Derpflichtung, diese Fürsorge zu gewähren, besteht nur, solange die Kriegsgefangenen 
in der Gewalt einer deutschen Militärverwaltung sind. Mit ihrer Rücklieferung an den 
Beimatstaat bleibt diesem die Kürforge für fie überlafien. Eine Sürforge des Tlehme- 
ftaates für die chemaligen Hriegsgefangenen über die tatfächliche Dauer des Gemaltss 
verhältniffes hinaus wird nah 8 ı nicht beanjprucht und ift dementfprechend auch nicht 
zu gewähren. 6 

Die Regelung erstreckt sich auch auf die in inländischen Zetrieben und Cätigkeiten 
beschäftigten Kriegsgefangenen. Die Vorschriften der deutschen Arbeiterversicherung, 
die für die auf Grund freien Arbeitsvertrags tätigen Arbeiter gelten, sind auf die ver¬ 
möge ihrer Gewaltunterworfenheit beschäftigten feindlichen Uriegsgefangenen nicht 
anwendbar (vgl. den Bejcheid des RD#l. v. 15. 10. 14 — I. 11968 —, Amtl. 238, 
  

1) § 1 Abf. 1 Satz 2 des Entwurfs lautete: „Ein Anspruch auf die Versorgung 

besteht nicht, soweit der feindliche Staat auf Grund der Dienstbeschädigung Fürsorge 
gewährt.“ 

2) Die Worte „Iraft Gesetzes“ in der Schlußzeile waren im Entwurf nicht vor¬ 
gesehen.
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Monatsbl. 16, 107, EntschR D A. II, 180; IV, 422; V, 442). Für diese soll vielmehr die 
öffentlichrechtliche Fürsorge auf Grund des § 2 des Entwurfs eintreten. 

Eine Ausdehnung der deutschen Arbeiterverficherung jelbft auf die Kriegsge- 

fangenen ist nicht am Hlatze. Abgesehen davon, daß sie im olke nicht verstanden werden 

würde, erscheint sie auch sachlich den tatsächlichen Derhältnissen nicht entsprechend. 

Sie würde mit Rücksicht darauf, daß für die Mriegsgefangenen während ihrer Kriegs= 
gefangenschaft die militärische Fürsorge des Gegebene ist und sie nachher von ihrem 
Heimatslaate zu versorgen sind, für diese nicht ohne weileres passen. Die Versicherung 

würde die Gefahr mit sich bringen, daß nach dem Austausch der Gefangenen deutscher¬ 

seits sowohl für die eigenen von den feindlichen Staaten unversorgt zurückgelieferten, 
als auch für die fremden, zu dentschen Dersicherungsleistungen berechtigten Kriegs= 

gefangenen weiter gesorgt werden müßte. Um diese Bedenken zu beseitigen, würden 

dann über den Umfang der Derficherungsleiftungen an die feindlichen Kriegsgefangenen 

noch befondere einjchränfende Bejtimmungen erforderlich werden, die fid} bei der dem 
ſachlichen Bedürfnis genügenden Dorschrift des § 2 erübrigen. 

Sn §5 5. Der & 3 will dafür sorgen, dah die Unternehmer, bei denen feindliche 

Hriegsgefangene befchäftigt werden, daraus, daß diese der deutschen Unfallversicherung 

nicht unterliegen, daß für sie also an sich keine Beiträge an die Berufsgenossenschaften 

zu enkrichten find, feinen unbilligen Dorteil vor denjenigen Unternehmern haben, 
welche verfiherte Perfonen befchäftigen. Dabei ift zu berüdfichtigen, daß bei dem für 

die gewerblichen Berufsgenoffenfchaften als Regel geltenden jogenannten Umlagever- 

fahren die Jahresbeiträge der Unternehmer für ihre Derficherten zum weitaus größten 

Teile zuc Dedung der Unfallaft aus den früheren Jahren dienen. Zurzeit ficken die 

landwirtschaftlichen BZetriebsunternehmer im Vergleiche zu den gewerblichen Betriebs- 
unternehmern bei Derwendung von Hriegsgefangenen infofern ungünftiger, als bei 
der landwirtschaftlichen Unfallversicherung nah den für fie geltenden Dorschriften 

über das Umlageverfahren (Maßftab des Arbeitsbedarfs und der Befahrenklajfen — 
5 990ff. ADO. —, Maßftab des Steuerfußes — $$ 1005ff. a. a. G.) der Unterschied 

zwischen den — unversicherten — Kriegsgefangenen und den verfiderten Arbeitern 
für die Berechnung der Beiträge im allgemeinen nicht in Betracht gezogen wird. Diesen 

unbilfigen Unterfchied gleicht $ 3 aus. Bei der Tiefbau=Berufsgenossenschaft, bei der 
Derfiherung längerer Bauarbeiten in den Smweiganftalten für Banarbeilen und bei 
der Derficherungsgenoffenfchaft der Privatfahrzeug- und sreittierbefiter gilt allerdings 
nicht das sog. Umlageverfahren, sondern das sog. Kapitaldeckungsverfahren (6 731 
Abſ. 2 RDO). oder das sog. Hrämienverfahren (6 751 Abs. 3, $ 298 Tir. 1, $$ 804, 838, 
82 a. a. G.). 3 3 des En wurfs macht jedoch auch für diese Fälle keine Ausnahme von 
der Beranziehung der Unternehmer zu Beiträgen (Hrämien) für dic bei ihnen beschäftigten 

Nriegsgefangenen. Auch sie sollen der Gleichmäßigkeit der Belastung sämtlicher Unter¬ 
nehmer halber ebenso wie die Unternehmer, die Dersicherte beschäftigen, behandelt 

werden, nämlich derart, daß der für die Uberlassung der Kriegsgefangenen zu entrichtende 

Entgelt bei der Berechnung der Beiträge oder Hrämien, die der Unternehmer an den 
Dersicherungsträger zu zahlen hat, entsprechend mitzuberücksichtigen ist. 

Su $ 4. Wenn es nach den obigen Ausführungen einer besonderen Dersiche¬ 
tung der als Arbeiter beschäftigten Kriegsgefangenen selbst nicht bedarf und wenn 

anderseits die Unternehmer der unter die Unfallversicherung fallenden Betriebe 
und Tätigfeiten in bezug auf Beiträge und Prämien # 3) gleichwohl im allgemeinen 

in der Art behandelt werden, wie wenn die Kriegsgefangenen verjichert wären, fo ift 
hieraus auch für die zivilrechtliche Haftung bei Betriebsunfällen der Gefangenen die 

entsprechende SKolgerung zu ziehen. Die zivilrechtliche Haftung wird hier durdy die 
Öffentlicherechtliche Regelung der Sürforge erfegt und ift deshalb grundfählich zu bee 
seitigen. Der $ 4 fpricht dies aus, indem er auf die Haftung ber Unternehmer, ihrer 
Bevollmächtigten, Repräfentanten, Betriebs» und Arbeitsauffeher für zivilrechtliche 

Schadenersatzansprüche der unfallverletzten Kriegsgefangenen und ihrer Sinterbliebenen
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die hierfür auf dem Gebiete der gewerblichen Unfallverjiherung gegebenen Vor 
der RDO. für entfprechend anwendbar erklärt. Don einer Berücksichtigung der 
beftimmungen der RD®. für die Iandmwirtfchaftliche und die See-Unfallverf 
($ 1042 Abf. 2, $ 1219 Abf. 2 bis 5) Bonnte dabei abgefehen werden. Im übrigen sell 
$ g auch für öffentliche Derbände als Derfichernnasträger aclten, da auch für die bei 
ihnen beschäftigten Kriegsgefangenen anderweit gesorgt ist. Die Befreiung von der 
Baftung erftredt fich, gleichfalls nach dem Dorgang der RDM,., nicht auf die Fälle vor. 
sätzlicher Herbeiführung des Unfalls. In solchen Sällen bleiben die Anfprüche der dur 4. 
den Unfall verletzten lriegsgefangenen und ihrer Hinterbliebenen gegen die Unter, 
nehmer von Betrieben und Tätigfeiten, die an fich der Unfallverfiherung unterliegen 
fowie gegen die ihnen gleichgeftellten Perfonen grundfätlich beftehen. Die nach 89% 
Satz ı RD®. als Regel verlangte firafgerichtliche Seftitellung, daß der Unfall vorſätzlich 
herbeigeführt worden iſt, ſchützt die Unternehmer und die ihnen Gleichgeſtellten vor 
ungerechtfertigten Ansprüchen. Anderseits ist jedoch die Ausnahmevorschrift des 
$ 900 — wonach die Ansprüche auch ohne strafgerichtliches Urteil geltend gemadı 
werden können, falls ein solches wegen eines in der Herson des Derpflichteten liegenden 
Grundes (Todes, Abwesenheit u dgl.) nicht ergehen kann — für solche besonderen 
Fälle zum Schutze der Mriegsgefangenen gegen vorsätzliche Schädigungen zu übernehmen. 
Richt für anwendbar erklärt ist der § Sos Satz 2 RDo., der die Verbindlichkeit des Schä¬ 
digers dem Derletzten gegenüber auf den Betrag beschränkt, um den sie die Entschädigung 
aus der öffentlich=rechtlichen Fürsorge übersteigt, wobei jedoch zu berücksichtigen ist. 

daß daneben nach § 905 RDOdem Dersicherungsträger gegen den Unternehmer ein 
selbständiger Anspruch auf Ersatz der infolge des Unfalls gemachten Aufwendungen 
eingeräumt ist. Im vorliegenden Entwurf ist vielmehr die Regelung einfach dahin 
getroffen, daß die Haftung der Täter bei vorsatz in ihrem vollen gesetzlichen Umfang 
entsteht, nur sollen zur Vermeidung einer Doppelfürsorge die Ansprüche des Kriegs¬ 
gefangenen, fomweit für ihn während der Kriegsgefangenschaft von der deutschen 
Militärverwaltung gesorgt wird, auf diese kraft Gesetzes übergehen. Da solche Fürsorge 
durch die deutsche Militärverwaltung insbesondere auch in offener oder geschlossener 
Krankenpflege, also in Uaturalleistungen in weiterem Sinne, bestehen kann, so bedarf 

es zur bestimmten Umgrenzung des auf die Militärverwaltung übergehenden Anspruchs 
einer Festsetzung des Geldwerts solcher Leistungen, die nicht in bar erfolgen. Es erscheint 
angezeigt, Einzelvorschriften hierüber nicht in das Gesetz selbst aufzunehmen, sondern 
die Feststellung der Grundsätze dafür der freieren Bestimmung des Bundesrats, die sich 
den jeweiligen Derkältniffen leichter anpassen kann, zu überlassen. 

Die Anerkennung eines zivilrechtlichen Entschädigungsanspruchs der feindlichen 
Nriegsgefangenen, auch in der Beschränkung auf vorsätzliche Schädigungen, hat, wie 
die Regelung der Fürsorge Überhaupt, zur Doraussetzung, daß die feindlichen Staaten 
in entsprechender Weise verfahren. Tun fie das nicht, fo bleibt für. Anfprüche feind- 
licher Kriegsgefangener gegen deutfche Unternehmer fein Raum. Abf. 2 des $ 4 trifft 
deshalb Dorforge, daf die Ansprüche nur von den Angehörigen der Streitfräjte ſolcher 
feindlicher Staaten geltend gemacht werden fönnen, in welchen die Gegenfeitigteiten nad: 
ausdrüdlicher, durch den Reichsfanzler zu treffender und im Re#l. bekanntzumachender 
Seftftellung verbürgt ift. Die Safjung des Abf. 2 ergibt, daß er fich nicht auf den kraft 

Gesetzes auf die deutsche Militärrerwaltung übergegangenen Anspruch beziebt. 
Zu g s. Der $ 5 verleiht den Dorfchriften des Gesetzes im allgemeinen Rück¬ 

wirkung auf die Seit seit Zeginn des Krieges. Nur bei $ 3 (Heranziehung der Unter- 

nehmer zu Beiträgen) ist die Rückwirkung auf den Beginn des Rechnungsjahres der 

Berufsgenoffenfchaften eingefchränkt, weil eine nachträgliche Beranziehung für frühere 
Seiten nach £age der Derhältniffe weder gegenüber den Unternehmern nod für die 
Berufsgenossenschaften angebracht ist. 

schriften 
Sonder: 

icherung
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VI. Kriegsschädenersatz. 

I. Kriegsschäden im Ausland. 

Anordnung des Neichskanzlers, betr. das Verfahren vor der 
Reichsentschädigungskommission. Vom 25. April 1915. 

(Deutscher Reichsanzeiger Nr. 96.) 

Wortlaut in Bd. 2, 371; Erläuterungen in Bd. 3, 642. 

1. Nordd Allg Ztg. v. 4. Mai 1917 Nr. 122, 2. Ausg. Die Reichsentschädigungs¬ 

kommission in Berlin, nach den Verordnungen des Herrn Reichskanzlers vom 25. 4. 15 

u. 17. 1. 17 berufen, die Entschädigung für solche Güter zu regeln, welche außerhalb der 
Neichsgrenzen in den von deutschen Truppen besetzten Gebieten namens des Reichs be¬ 
schlagnahmt worden sind, ist ermächtigt worden, im Rahmen ihrer Befugnisse den Ein¬ 
wohnern des Generalgouvernements Warschau für die in dessen Gebiet enteigneten 
Gegenstände Entschädigung zu gewähren, und zwar im allgemeinen in der vollen Höhe 

des deutschen Friedenswertes; außerdem sollen Zinsen und nachgewiesene Kosten in 

demselben Umfang erstattet werden, wie es bei Reichsdeutschen und Verbündeten geschieht. 

Der endgültigen Regelung der Entschädigungsfrage nach Beendigung des Krieges bleibt 
es vorbehalten, von welchen Stellen und wieweit der Unterschied zwischen dem deutschen 
Friedenswert und dem zum Teil höheren russischen Werte erstattet werden soll. 

Anträge auf Entschädigung müssen binnen drei Monaten nach der Verkündung 

dieser Bekanntmachung, oder, falls die Güter später enteignet werden, binnen drei Mo¬ 
naten nach der Enteignung bei der Reichsentschädigungskommission in Berlin oder bei 
ihren Zweigstellen im Generalgouvernement (Entschädigungsamt in Lodz, Meierzeile 2, 
Kommissar der Reichsentschädigungskommission in Warschau, Wareckiplatz 8) gesiellt 
werden. 

2. Präs. d. RE K. (Nordd Allgtg. v. 23. 5. 17, Nr. 141, 1. Ausg.). Die Reichsent¬ 
schädigungskommission berücksichtigt, wenn Entschädigungen für Beschlagnahmen und 
Kaufgelder an Bewohner des besetzten und unter veutscher Verwaltung stehenden Feindes¬ 
gebietes durch sie zur Auszahlung gelangen, die deutschen Gläubiger der Empfänger, so¬ 

weit es sich um Forderungen handelt, die vor Kriegsbeginn entstanden und bei der Kom¬ 

mission angemeldet sind. 

Sie wirkt auch durch entsprechende Maßnahmen, insbesondere durch die von ihr 
herausgegebenen Gläubigerlisten darauf hin, daß die deutschen Zivil= und Militärbehörden 
sowie die deutschen Kriegsgesellschaften bei Ankäufen in den besetzten Gebieten sich die 

Befriedigung der deutschen Gläubiger angelegen sein lassen. 

Die Interessenten sind durch die Tagespresse wiederholt, besonders in letzter Zeit, 
darauf hingewiesen worden, daß die baldige Anmeldung etwa bisher nicht angemeldceter 
Forderungen geboten sei, weil mit der Festsetzung eines Ausschlußtermins in nächster 
Zeit zu rechnen sei. Es ist nunmehr die Anordnung ergangen, daß die Anmeldung vor 
Kriegsbeginn entstandener Forderungen von der Reichsentschädigungskommission nur 
noch bis zum 31. Mai 1917 entgegengenommen werden darf. Die spätere Anmeldung 
wird nur noch ausnahmsweise zugelassen werden, wenn der Gläubiger nachweist, daß er 
ohne sein Verschulden an der rechtzeitigen Anmeldung verhindert gewesen sei. In allen 
Fällen werden aber solche ausnahmsweise zugelassenen verspäteten Anmeldungen unab¬ 
wendbare Nachteile gegenüber den rechtzeitig angemeldeten erleiden. 

Für die Aumeldung müssen die bei der Forderungsanmeldestelle der Reichsent¬ 
schädigungskommission Berlin W 10, Viktoriastr. 34, erhältlichen Vorschriften beachtet 
und Vordrucke benutzt werden.
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2. Kriegsschäden im Inland. 

(Preußische Erlasse und Verfügungen a bis e in Bd. 2, 378ff.; zu e inzwischen vom 

Landtag genehmigt, G. 10.) 

) Geſetz über die Feststellung von Kriegeschäden im Neichsgebiete. 
Dom 3. Juli 1916. (RGl. 675.) 

Wortlaut, Begründung und Kommissionsbericht in Bd. 3, 644ff. 

Ausführungsbestimmungen a bis y in Bd. 3, 685. 

6. Preuß. Verfügung v. 18. März 1917, betr. Abänderung der Ausführungsanweisung 
zum Kriegsschadenfeststellungsgesetz. (m Bl. 8/.) 

In Abänderung der Nr. 1 1b der Ausführungsanweisung vom 24. Oktober 1916 
zum Reichsgesetz über die Feststellung von Kriegsschäden im Reichsgebiete, MBl. 217 
lin Bd. 3, 10201 bestimmen wir, daß der Ausschuß für die Stadt Lyck auch für die Feſt⸗ 
ſtellung der Kriegsſchäden in der Landgemeinde Proſtken (Kreis Lych zuſtändig iſt; die 
Zuständigkeit des Ausschusses für den Landkreis Lyck beschränkt sich also auf den Kreis 
mit Ausnahme der Stadt Lyck und der Landgemeinde Prostken. 

E. Preußische ergänzende Ausführungsbestimmungen vom 25. Inni 1917 zum Reichs¬ 
gesetz über die Feststellung von Kriegsschäden vom 3. Juli 1916 I8 Bl. 675] für den 

Umfang der Provinz Ostpreußen?). 

Auf Grund des Feststellungsgesetzes vom 3. Juli 1916 (RG#l. 675) und der Aus¬ 
führungsbestimmungen des Bundesrats vom 28. September 1916 (Zentralbl. 289, Min Bl. 
216) werden im Einvernehmen mit dem Reichskanzler für den Umfang der Provinz Dit. 
preußen folgende ergänzende Ausführungsbestimmungen erlassen: 

A. Allgemeine Bestimmungen. 

1. Zu 65 des Feststellungsgesetzes und Nr. VI Abs. 4 Satz 2 der Aus¬ 
führungsanweisung. 

Antragsberechtigt im Verfahren zur Feststellung der Schäden sind nur die in § 5 des 
Feststellungsgesetzes genaunten Personen. Ist die zerstörte, abhanden gekommene oder 
beschädigte Sache zur Zeit des schädigenden Ereignisses verpachtet (vermietet) gewesen, 
so ist der Pächter (Mieter) nur insoweit antragsberechtigt, als er die Gefahr für den zu¬ 
fälligen Untergang der Sache trägt. Das ist bei landwirtschaftlichen Grundstücken nach 
§588 BEB. auch bei solchem Hofinventar der Fall, das im Eigentume des Verpächters 
steht; bei Feldinventar ist nur der Verpächter antragsberechtigt, bei Feldfrüchten der 
Pächter dann, wenn zur Zeit des schädigenden Ereignisses die Trennung, vom Grund 
und Boden bereit3 erfolgt war. Ein späterer Erwerber der geschädigten Sache ist als 
solcher nach § 5 des Feststellungsgesetzes nicht antragsberechtigt. \ 

Für die Gewährung der Vorentschädigung kommen ebenfalls die im § 5 des Fest¬ 
stellungsgesetzes genannten Personen in Betracht. An welche von ihnen zu zahlen ist, ist 
im einzelnen Falle nach Lage der wirtschaftlichen Verhältnisse zu enticheiben (vgl. auch 
Nr. VI Abs. 4 Satz 2 der Ausführungsanweisung). In erster Linie wird die Vorentschä¬ 
digung demjenigen zu gewähren sein, der zur Zeit des schädigenden Ereignisses das Eigen¬ 

1) Im folgenden bedeutet: 
„Feststellungsgesetz“: das Reichsgesetz vom 3. Juli 1916 (RBl. 675). 
„Ausführungsbestimmungen“: die Ausführungsbestimmungen des Bundesrats vom 

28. September 1916 (Zentralbl. 289, Min Bl. 216) nebst Nachtrag vom 17. No¬ 

vember 1916 (Zentralbl. 400, Min Bl. 278). . 
„Aussührungsanweisung"“: die Preußische Ausjührungsanweisung vom 24. Oktober 

1916 (Min Bl. 247); vgl. auch Min Bl. 1917 S. 81 Nr. 72. — Die Anlagen sind nicht 

mit abgedruckt worden.
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tum an der zerstörten, abhanden gekommenen oder beschädigten Sache hatte. lber den 

Kreis der in & 5 des Feststellungsgesetzes genannten Personen hinaus kann die Vorent¬ 
schädigung dem Pächter (Mieter) der Sache oder demjenigen, der die Sache nach dem 

Eintritt des Schadens erworben hat, gewährt werden, wenn der Pächter (Mieter) bzw. 
der Erwerber sich verpflichtet, die Vorentschädigung zur Wiederbeschaffung oder Wieder¬ 
herstellung der Sache oder zugunslen des Betriebes, dem die Sache diente, zu verwenden 

und der Eigentümer der Auszahlung an den Pächter (Mieter) oder den Erwerber zustimmt. 

Das gleiche gilt von der Gewährung der Vorentschädigung an den Zwangsverwalter und 
den Konkursverwalter. Die Entscheidung, ob in diesen Fällen eine Auszahlung an den 
Pächter oder den Erwerber stattfinden soll, übertragen wir dem Oberpräsidenten; Nr. 

VI Abs. 4 Sab 2 der Ausführungsanweisung wird insoweit abgeändert. 
Auch ohne Zustimmung des Eigentümers kann die Gewährung der Vorentschädi¬ 

ung an den Pächter (Mieter, Zwangsberwalter, Konkursverwalter) erfolgen, wenn 

eine wirtschaftliche Verwendung der Vorentschädigung durch den Eigentümer nicht zu 

erwarten ist, dagegen der Pächter (Mieter, Zwangsverwalter, Konkursverwalter) sich 

zur Verwendung der Vorentschädigung zur Wiederbeschaffung oder Wiederherstellung 

der Sache oder zugunsten des Betriebs, dem die Sache diente, verpflichtet, und über¬ 

wiegende Gründe wirtschaftlicher Art für eine Wiederbeschaffung oder Wiederherstellung 
der Sache oder eine Wiedereinrichtung des Betriebes auch ohne Mitwirkung des Eigen¬ 

tümers sprechen. Das gleiche gilt bezüglich desjenigen, der die Sache nach dem Eintritt 
des Schadens erworben hat, vorausgesetzt, daß er nach Lage des einzelnen Falles, insbe¬ 

sondere nach den Bedingungen, unter denen er die Sache erworben hat, ohne Gewäh¬= 
rung der Vorentschädigung der Geschädigte sein würde. Die Entscheidung bleibt in den 
Fällen dieses Absatzes dem Minister des Innern und dem Finanzminister vorbebalten. 

Bei der Gewährung der Vorentschädigung an eine andere Person, als den Eigen¬ 

tümer, ist dafür Sorge zu tragen, daß die Interessen der dinglich Berechtigten nicht be¬ 
einträchtigt werden. 

Die Absätze 2 bis 4 finden auf das Verhältnis desjenigen, der kraft öffentlichen 
Rechts zur Wiederherstellung der Sache oder zur Aufbringung der dadurch entstehenden 
Hosten verpflichtet ist (Kirchen-, Schulbau=, Wegebaupflichtigen), und des Eigentümers 
(vgl. 5 6a der Ausführungsbestimmungen in der Fassung vom 17. November 1916, Zen¬ 
tralbl. 400, Min Bl. 278) entsprechende Anwendung. 

2. Zu Nr. VII der Ausführungsanweisung. 

Die Entscheidung, ob eine Vorentschädigung unter Abstandnahme vom Verwen¬ 
dungszwange gewährt werden soll, übertragen wir dem Oberpräsidenten. 

Wird von dem Verwendungszwange abgesehen, so ist die Vorentschädigung grund¬ 
sätzlich nur in der Höhe des Friedenswertes der zerstörten oder abhanden gekommenen 
Sache bzw. der Wertverminderung der beschädigten Sache zu gewähren, nicht dagegen 
auch in der Höhe etwaiger Zuschläge. Es können jedoch Vorentschädigungen auch in der 

Höhe der Zuschläge sowie bei Bauschäden Darlehne aus preußischen Staatsmitteln ge¬ 
währt werden, wenn die Vorentschädigung zwar nicht von dem Geschädigten, aber von 
einem Dritten, der den Besitz der beschädigten Sache oder des Betriebes, dem die zerstörte 
oder abhanden gekommene Sache diente, übernommen hat, dazu verwendet werden soll, 
den vorherigen wirtschaftlichen Zustand wiederherzustellen; inwieweit es hierbei einer 

Zustimmung des Eigentümers bedarf, entscheidet sich nach Nr. 1. Will der Geschädigte 
die Vorentschädigung zwar nicht an Ort und Stelle verwenden, sich aber an einem an¬ 
deren Orte eine Lebensstellung gründen, die derjenigen, die er durch eine Berwendung 
an Ort und Stelle erlangen könnte, mindestens gleichwertig ist, so kann ihm die Vorent¬ 

schädigung auch in Höhe der Zuschläge gewährt werden, wenn die Wiederherstellung des 
vorigen Zustandes an Ort und Stelle in anderer Weise sichergestellt ist oder ein wirtschaft¬ 

liches Interesse an der Wiederherstellung nicht besteht. Die Genehmigung zur Gewährung 
der Vorentschädigung auch in Höhe der Zuschläge unter Abstandnahme vom Verwen¬
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dungszwange übertragen wir im Falle des Satz 2 dem Oberpräsidenlen, im Falle des 
Satz 3 bleibt sie dem Minister des Innern und dem Finanzminister vorbehalten. \ 

Bei Abftanbnahme vom Verwendungszwang ist dafür Sorge zu tragen, daß die 
Interessen der dinglich Berechtigten nicht beeinträchtigt werden. 

3. Zu Nr. 1 Abs. 1 Satz 1 der Ausführungsbestimmungen (Begriff Sad. 
gattung). 

Bei der Festsetzung der Schäden sind die Schäden nach solgenden Gruppen au 
gliedern: " 

1. Bauschäden einschließlich sonstiger Schäden an Grundstücken, die nicht unmittel. 
bar mit einem landwirtschaftlichen oder einem Gewerbebetriebe im Zusammen¬ 
hang stehen (z. B. Einfriedigungen von bebauten Grundstücken, Brunnen ein¬ 
schließlich der Pumpen und private Wege auf städtischen Grundstacken); 
Hausratsschäden; 

3. land= und forstwirtschaftliche Schäden und zwar: 
a) Feld- und Gartenfrüchte (Ernte- und Wirtschaftsvorräte), 
b) Holzungen, Bäume, 
e) lebendes Hofinventar, 
4) totes Inventar, 
e) Feldinventar, 
1) sonstige Grundstücksschäden, soweit sie mit dem landwirtschaftlichen Betriebe 

im Zusammenhang steben (z. B. Hecken, Zäune bei nicht bebauten Grund¬ 
stücken, Brunnen einschließlich der Pumpen, Feldtränken, Überfahrten, Drai¬ 
nagen, private Wege); 

4. Schäden in kaufmännischen und gewerblichen Betrieben und in freien Berufen 
und zwar: 4 

a) Betriebsmittel (Ladeneinrichtungen, Maschinen, Handwerksgerät, Bureau¬ 
einrichtungen, Grundstücksschäden an gewerblich benutzten Grundstücken, so¬ 
weit es sich nicht um Bauschäden handelt, 

b) Warenlager; 
5. Tiefbauschäden: 

a) an Eisenbahnen, 
b) an Wasserbauten, 
) an öffentlichen Wegen; 

6. bares Geld; 
7. Wertpapiere. 
Die Feststellung der Bauschäden (1) hat sich außer auf die eigentlichen Bauarbeiten 

(Erd=, Maurer-, Zimmer- und ähnliche Arbeiten) auch auf Backöfen in Backstuben, ein¬ 
gemauerte Herde, Heizungs- und Kanalisations-, Wasserleitungs- und Beleuchtungsan¬ 
lagen, bei Zentralheizung einschließlich der Kesselanlage, bei eigener Lichterzeugung da¬ 
gegen nicht auf die dazu erforderlichen Maschinen zu erstrecken; Schäden an Maschinen 
sind vielmehr als Schäden in landwirtschaftlichen Betrieben (totes Inventar 30) oder in 

gewerblichen Betrieben (4a) zu behandeln. 
Landwirtschaftliche Maschinen sind im toten Inventar (30) insoweit einbegriffen, 

als sie nur für den landwirtschaftlichen Hauptbetrieb bestimmt sind. Dagegen sind Ma¬ 

schinen für landwirtschaftliche Nebenbetriebe, z. B. für Molkereien, Trockenanlagen, 
Stärkefabriken, Brennereien, wenn der Nebenbetrieb über den eigenen Bedarf des Land¬ 
wirts hinausgeht, als Schäden in gewerblichen Betrieben (4a) zu behandeln. Desgleichen 
gemeinsame Licht= und Kraftanlagen, wenn sie Maschinen für nichtlandwirtschaftliche 

Nebenbetriebe mitbetreiben. Ziegeleien, Schrot- und Mahlmühlen, Schneidemühlen 
sind stets als gewerbliche Betriebe zu behandeln. 

Eingebaute, dem Antriebe durch Wind dienende Maschinen in Windmühlen sind als 

Bestandteile des Windmühlengebäudes (1) zu behandeln. 

»
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In den einzelnen hiernach Vebildeten Gruppen (1—7) sollen die zerstörten, abhanden 
gekommenen und beschädigten Sachen einzeln oder wenigstens nach Sachgattungen (z. B. 

die verschiedenen Arten des Hausrats — Möbel, Wäsche, Silberzeug usw. —, die Vieh¬ 
arten, die einzelnen Maschinen usw.) bezeichnet und bewertet werden. Zu Sachgattungen 
sollen dabei nur im wesentlichen gleichartige Gegenslände, die einzeln keine besonderen 
für die Bewertung in Betracht kommenden Eigenschaften haben, zusammengefaßt werden. 

Zm Bescheide (Vorbescheide) kann auch auf ein in den Akten besindliches Verzeichnis 
der einzelnen Sachen oder Sachgattungen Bezug genommen werden. 

1. Zu Nr. 2 Abs. 4 der Ausführungsbestimmungen bbesetzte und bedrohte 
Gebiete). 

Als Zeitabschnitte, innerhalb deren die nachstehend aufgeführten Gebiete im Sinne 
des § 2 Nr. 2 und 3 des Feststellungsgesetzes als vom Feinde besetzt oder unmittelbar be¬ 

dreht anzusehen find, ohne daß es eines weiteren Nachweises bedarf, werden festgesetzt: 
für den Kreis Memel, den nördlich der Memel gelegenen Teil des Kreises Tilsit 

Land und die Kreise Pillkallen, Stallupönen, Goldap, Oletzko, Lyck, Johannisburg, Ortels¬ 
burg, Neidenburg die Zeit vom 1. August 1914 bis zum 31. Mai 1915; 

für die Kreise Heydekrug und Ragnit die Zeit vom 1. August 1914 bis zum 30. April 
1915; 

"für die Kreise Gumbinnen, Darkehmen, Angerburg und Läßen die Zeit vom 15. 
August 1914 6i3 zum 30. April 1915; 

für den füblih der Memel belegenen Zcil des Kreiſes Tilfit Land Die Beit vom 1. 
Auguft 1914 bi3 zum 31. März 1915; 

für die Kreije Tilfit Stadt, Infterburg Stadt und Land und Senäburg die Zeit vom 

15. Auquit 1914 bi3 zum 31. März 1915; 
efür die Kreise Osterode, Allenstein Stadt und Land und Rössel die Zeit vom 15. 

Augüst 1914 bis zum 31. Dezember 1914; 
für die Kreise Niederung, Labiau, Wehlau, Gerdauen, Braunsberg, Pr. Eylau, 

Friedland, Heilsberg und Rastenburg die Zeit vom 15. August 1914 bis zum 31. Ok¬ 
tober 1914. 

5. Zu Nr. 3 und 4 der Ausführungsbestimmungen (Vewertungsgrundsätzc). 

Bei der Feststellung der Schäden sind die Friedenswerte und die Zuschläge, bei 
mehreren Arten von Zuschlägen diese einzelnen Arten getrennt, je besonders anzugeben; 
die besondere Angabe der Zuschläge ist nur dann nicht erforderlich, wenn der Feststellung 
des Schadens Normalwerte zugrunde gelegt werden, die Friedenswert und Zuschläge 
in einem Betrag umfassen (so bei Erntevorräten). 

Die Feststellung der Zuschläge, bei deren Berechnung der Preis zur Zeit der Er¬ 
satzbeschaffung heranzuziehen ist (Nr. 12, 13, 19 der Ausführungsbestimmungen), kann 
im Rahmen des wirtschaftlich Notwendigen vor der Ersatzbeschaffung nach dem zu schätzen¬ 
den Preise dieser Ersatzbeschaffung erfolgen. Daß die Verwendung der Mittel auch zur 
Ersatzbeschaffung erfolgt, ist in geeigneter Weise sicherzustellen (vgl. Nr. II, 9, Abs. 3 der 
Staatsministerialanweisung vom 18. Januar 1915). Besonderes gilt bezüglich der Ersatz¬ 
beschaffung bei Bauschäden (vgl. unten Nr. 7). 

Bei beschädigten Sachen sind die Zuschläge zum Friedenswerte, den die Sache vor 
der Beschädigung hatte, so zu berechnen, daß der Unterschied zwischen der Höhe der Wert¬ 
verminderung und dem Betrage der Wiederherstellungskosten ausgeglichen wird. 

b. Zu Nr. Ga der Ausführungsbestimmungen in der Fassung der Bekannt¬ 
machung vom 17. November 1916 (Zentralbl. 400, Min Bl. 278) (Ersatzansprüche). 

Eine Vorentschädigung ist in Höhe des Ersatzanspruches nur dann zu gewähren, 
wenn der Empfänger der Vorentschädigung den Ersatzanspruch an den Staat abtritt. 

Wenn der Geschädigte den Anspruch in voller Höhe an den Staat abgetreten hot 
und als Schuldnerin eine Versicherungsgesellschaft in Betracht kommt, mit der der Staat
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einen Vertrag über die Schabenzabgeltung gefchlojfen hat, bedarf e3 Feiner eſt 
dieſes Anſpruches. 

Fes stellung 

B. Einzelbestimmungen. 

I. Bauschäden. 

7. Zu Nr. 7 und 8 der Ausführungsbestimmungen (Zuschläge). 

Beantragt der Geschädigte die Gewährung von Zuschlägen, so soll die Feststellung 
der Gesamtschadenssumme für Bauschäden erst nach Fertigstellung des Baues erfolgen 
Auf Antrag kann aber dem Geschädigten schon vor der Fertigstellung oder der Inangeif¬ 
nahme des Baues ein Bescheid erteilt werden, in dem endgültig nur über die Höhe der 
Friedenswerte bzw. der Wertverminderungen und darüber, ob und melde Arten von 
Zuschlägen gewährt werden sollen, entschieden, jedoch die Höhe der Zuschläge nur vor. 
läufig angegeben wird. Sn folhen Fällen ift nad) Fertigftelfung bes Baues und na 
erfolgter Abrechnung über die Kosten ein ergänzender Bescheid zu erlassen, in dem dir 
Höhe der Zuihhläge endgültig berechnet wird. Entfprechendes gilt wegen der Gewährung 
eines Darlehns aus preußischen Staatsmitteln. 

8. Zu Nr. 8 der Ausführungsbestimmungen (Art und Nachweisung bei 
Bauschäden). 

Der Antragsteller, der die Gewährung von Zuschlägen beantragt, hat zur Nachweisung 
der tatsächlich entstehenden Baukosten folgende Unterlagen einzureichen. Von den Unter¬ 
lagen fallen die nachstehend zuc und d genannten weg, wenn ein vorläusiger Bescheid 
im Sinne der Nr. 7 beantragt wird. 

a) Bauzeichnung und Lageplan nach den baupolizeilichen Vorschriften. Der Lage¬ 

plan muß sowohl die Lage des zerstörten wie auch diejenige des wieder oufzu¬ 
bauenden Gebäudes erkennen lassen. . 

Für Bauarbeiten vor geringerem Umfange, insbefondere für einfackere 
Instandsetzungsbauten, kann im Rahmen des baupolizeilich Zulässigen nach Maß¬ 
gabe der vom Oberpräsidenten erlassenen Bestimmungen eine Einschränkung 

der eigentlichen Bauvorlagen eintreten. 
Hinsichtlich der Bauentwürfe gelten folgende Vorschriften: 
Die Bauentwürfe für Gebäude, für welche die Höhe des Schadens nacı 

den Vorschriften unter e (zu aa) nach Einheitssätzen berechnet werden (Pauschal¬ 
bauten), oder bei denen die tatsächlichen Baukosten des einzelnen Gebäudes 
nicht mehr als 3000 M. betragen (Kleinbauten), für letztere, soweit es sich um 
reine Instandsetzungsarbeiten oder außerhalb des Weichbildes der Städte um 
Ersatzbauten handelt, können von jedem dazu Befähigten aufgestellt werden. 
Bei den übrigen Bauten (Architektenbauten) sind die Bauentwürfe von Archi¬ 
tekten (Bauanwälten) aufzustellen und die Bauleitung ist von Architelten auszu¬ 
üben. Die von den Kreisen eingerichteten land wirtschaftlichen Bauberatungs¬ 
stellen und das Bauamt der Landwirtschaftskammer sind zur Anfertigung von 

Entwürfen für ländliche Bauten und zu ihrer Bauleitung befugt. Der Plan¬ 

verfasser darf bei Architektenbauten an Bauausführungen in der Provinz Ost¬ 
preußen geschäftlich nicht beteiligt fein und hat Dies auf den Zeichnungen schrift¬ 
lich zu versichern. Ausnahmen kann der Regierungspräsident zulassen. 

b) Ein Kostenüberschlag, der bei Architektenbauten unter Zugrundelegung der 

zeitigen Preife und Löhne nad) einem für den Einzelfall ermittelten Einheitsjat 
für die bebaute Fläche oder den umbauten Raum aufgestellt ist. In Ausnahme 
fällen, in denen ein Vergleich der Nutzungseinbeiten des Wiederaufbaues mit 

denjenigen de oder der zerflötten Gebäude nicht möglich ift, ift diefer Kosten¬ 
überfhlag nad; dem umbauten Raum ober der bebauten fläche des oder der 

zerstörten Gebäude aufzustellen. 

Für Pauschalbauten sind regelmäßig die Kosten nach den Pauschalbe¬
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stimmungen zu errechnen. Unterwirft sich der Bauherr den Pauschalbestimmungen 
nicht, so ist der Bau, abgesehen von Kleinbauten (vgl. auch Abf. 4), als Archi¬ 

tektenbau zu behandeln. 

a) Ein Schlußabnahmeschein. Der Oberpräsident kann für den Schlußabnahmeschein 

ein Muster ausstellen. 

4) Ein Nachweis, aus dem sich im Anschluß an den Schlußabnahmeschein (e) die 

im Kostenüberschlag angesetzten Kosten als tatsächlich entstanden ergeben. Zu 
den Baukosten gehören auch die Kosten des Abbruchs, der sonstigen Vorarbeiten, 
der Plananfertigung, Bauleitung und Abrechnung in angemessener Höhe. 

Bei Architektenbauten muß eine vom Bauleiter und Bauherrn auf ihre 
Richtigkeit bescheinigte Abrechnung mit Massenberechnung und Holzliste, unter 
Beifügung der Verdingungen für die einzelnen Arbeiten vorgelegt werden; diese 
Vorlage dient als Nachweis, daß eine ordnungsmäßige Abrechnung zwischen 
dem Bauherr und den Unternehmern, für Regiebauleistungen gegenüber dem 
Bauherrn, unter Leitung des Bauanwaltes stattgefunden hat. Eine Prüfung 
der Massenberechnung und Holzliste findet nicht statt. Überschreitungen des nach 
dem lberschlage ermittelten Kostenbetrages bedürfen eines besonderen Nach¬ 
weises ihrer Begründung. Bei Abschluß der Verdingungen muß vertraglich 
ausbedungen sein, daß bei Generalverdingung die Gesamtvertragssumme allein, 
bei Einzelverdingung die Endsumme der Titel für die Abrechnung auch im Ver¬ 
hältnis zwischen Bauherrn und Unternehmer maßgebend sind, und daß aus et¬ 
waigen unrichtigen Vordersätzen und Aufrechnungen keine Ansprüche auf weiteren 
Entgelt erhoben werden dürfen. 

Bei Bauten, deren Kosten nach Pauschbeträgen (vgl. c unter aa) berechnet 
sind, genügt die Aufstellung der Abrechnung nach den Einheitssätzen. Uber¬ 
schreitungen der für den Kostenüberschlag maßgebend gewesenen Pauschbeträge 
werden hier nicht erstattet. 

e) Eine Verkeilung der Kosten und Berechnung des festzustellenden Schadens nach 
seinen einzelnen Bestandteilen (Friedenswert bzw. Wertverminderung, Zuschlag 
nah Nr. 7 Abs. 1, Zuschlag nach Nr. 7 Abs. 2 der Ausführungsbestimmungen, 
Darlehen aus preußischen Staatsmitteln). Bei dieser Berechnung ist der Wieder¬ 
aufbau in altem Umfange des Bauwerks zugrundezulegen. Der Oberpräsident 
kann für die Art der Berechnung Muster vorschreiben. 

Für die Berechnung der Bauschäden gelten die folgenden besonderen Vorschriften: 

aa) Pauschalsätze. 

Statt der Berechnung der Höhe des Schadens auf Grund besonderer Baukosten¬ 
rechnung kann, soweit es sich um Bauten außerhalb des Weichbildes der Städte handelt, 
bei Scheunen, Feldscheunen, Ställen, ländlichen Arbeiterwohnhäusern und anderen ein¬ 
geschossigen Wohnhäusern, die für eine einzelne Familie bestimmt sind und 120 qm ber 
bauter Fläche nicht überschreiten, die Berechnung nach Einheitssätzen für den am Nutzungs¬ 
släche oder für den chm umbauten Raum erfolgen. Der Einheitssah tritt an die Stelle 
des Betrages der Neubaukosten bei der Einzelveranschlagung. 

Pauschalierung ist nur zulässig bei Neubauten, nicht auch bei Instandsetzungen. 
Neubau ist anzunehmen, wenn bei dem zerstörten Gebäude nur Fundamente, Ringwände, 
Zwischenwände des Erdgeschofses und Schornsteine stehen geblieben sind. Sonst ist der 
Bau als Instandsetzung und daher nach Einzelabrechnung zu behandeln. Pauschalierung 

ist ouch nur möglich bei Ausführung derjenigen Bauart, die nach den Bestimmungen der 
Pauschalierungstabellen und Pauschalbeschreibungen vorgesehen ist. Kostspieligere Bau¬ 

weise geht zu Lasten des Bauherrn. Die Pauschalierung bezieht sich auf den Umfang und 
die Bauart des zerstörten Gebäudes. Den Pauscholsätzen sind Gebäude in ortsüblicher 
normaler Bauausführung zugrunde gelegt. Wenn wirtschaftlich oder technisch heute nicht 

mehr übliche Konstruktionen in den zerstörten Gebäuden vorhanden waren, z. B. ausge¬ 
#Kiegsbuch. DB. 6. 82
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mauerte Holzsachwerlwände oder massive Wände bei Scheunen, erheblich zu ſtarke od 
wertvollere Bauhölzer, ſo wird der Wiederaufbauberechnung neben dem Baufchaffape 
für die heute übliche Wiederherstellung auch die teure Konstruktion nach Friedenspreie 
zugrunde gelegt. Bei Verzicht auf die frühere Bauart kann der Bauherr neben dem kon. 
struktiv einfacheren nach Pauschalberechnung aufzuführenden Ersatzgebäude den ihm zu. 
sthenden Mehrkostenbetrag in wirtschaftlich zweckmäßiger Weise auf demselben Srundfür 
anderweitig nach Einzelabrechnung verbauen. Enthielten zerstörte Gebäude minderwertige 
mangelhafte Konstruktionen, so können die Regierungspräsidenten die Pauschalsätze nach 
Schätzung der Bezirksarchitekten durch Abzüge herabmindern. Machen baupolizeiliche 
Anforderungen einzelne Abweichungen von der bei der Pauschalierung vorgesehenen 
Bauart notwendig, so kann ausnahmsweise neben der Pauschalierung für die Mebrkosten 
eine Einzelabrechnung zugelassen werden, z. B. für etwa notwendige Branbgiebel bei 
Scheunen. 

Für einzelne Fälle, wo der Pauschalsatz zu hoch erscheint, steht dem Regierungs¬ 
präsidenten die Beslimmung darüber zu, daß eine Einzelveranschlagung an Stelle Pau⸗ 
ſchalberechnung Platz greifen muß. 

Neben den Pauschsätzen werden gewährt: 

1. 1½ Prozent des Pauschalbetrages für Ausstellung der Bauvorlagen einschließ¬ 
lich des Baugenehmigungsgesuches, ferner auch, abgesehen von den zu Zisfer 3 
genannten Fällen, die tatsächlich aufgewendeten Kosten bis zu 2 Prozent der 
Pauschsumme für Bauaufsicht und Bauabnahme durch die landwirtschaftliche 
Bauberatungsstelle oder einen durch den Bezirksarchitekten gutgeheißenen Tech. 
niker; 
Anfuhrkosten, gerechnet nach Ziffer 5b der Vorschriften; 

3. falls vom Bezirksorchitekten ausnahmsweise mit Zustimmung des Regierungs¬ 

präsidenten eine besondere Bauleitung durch cinen Architekten angeordnet ist, 
ein angemessener Prozentsatz bis höchstens 2 Prozent des Pauschbetrages je 
nach Höhe der Bausumme als Honorar für die Bauleitung; 

1. bei zugelassener Einzelabrechnung für einzelne durch baupolizeiliche Forderunger 
nötig gewordene Abweichungen von der vorgesehenen Bauart die dadurch ent 
stehenden Mehrkosten; 

5. Abbruchs- und Aufräumungskosten. 

Bei den Pauschalbauten kommen von vornherein staatliche Mittel nur zum Wieder¬ 
aufbau im Rahmen des gleichen wirtschaftlichen Umfanges des alten Gebäudes in Ner- 
nung. Es findet daher nachträglich keine Ausscheidung der Kosten für Größerbau nach 
Nr. 9 Abs. 2 der Ausführungsbestimmungen statt. Jede Bauausführung über das Maß 
der bei der Pauschalberechnung zugrunde gelegten Größe und Bauart trägt der Bauherr 
auf eigene Kosten. Von dem Pauschalsatze ist der Wert der Reste und der etwa brauchbaren 
Fundamente, die der Bauherr bei pfleglichem Wiederaufbau wieder verwenden kann, 
nach den für die Pauschalierung maßgebend gewesenen Preisen (also nicht nad) Friedens¬ 
preisen oder Altwert) abzusetzen. Der Bauherr hat daher nur Anspruch auf Bewilligung 
des Pauschbetrages nach Abzug des Kriegspreiswertes der stehen gebliebenen Funda¬ 
mente und Reste zur Berechnung der Neubaukostensumme. Veränderungen in der VBer¬ 
wenbbarkeit der Reste, die der Bauherr durch Verschiebungen der Baustelle aus wirt 
schaftlichen Rücksichten vornimmt, gehen auf seine Kosten, so daß der Wert der in diesem 
Falle nicht verwendeten Fundamente und Reste vom Pauschalsatze abzusetzen ist. 

Die Höhe der Pauschalsätze ergibt sich aus den Anlagen I und II, und zwar gelten 

die Sätze in Anlage 1 für die Zeit bis zum 31. Dezember 1915 unb die Säße in Anlage 1 
für die Zeit vom 1. Januar 1916 bis zum 31. Dezember 1916. Maßgebend ist der Zeitpunkt 
des Vertragsabschlusses mit dem Unternehmer, bei Regiebauten der Zeitpunkt des Bau¬ 

beginns. Die Festsezung der Pauschalsätze für die folgenden Baujahre erfolgt durch be¬ 
sondere Anordnung. 

N
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bb) Anfuhrkosten. 

Sowohl bei der Berechnung mit Einzelveranschlagung und Einzelabrechnung als 

auch bei der Baukostenberechnung nach Pauschalsätzen sind die Kosten der Anfuhr, gleich¬ 
güftig, ob diefe vom Bauherrn felbft geleiftet wird oder nicht, mit 6 Prozent der Gesamt¬ 
baukosten anzusetzen. Die Fracht bis zu dem ber Bauftelle zunäcjit gelegenen Bahnhof 
gehört au den Gesamtbaukosten. Mberfteigt die Entfernung der Bauftelle vom nädjften 
Yahnıhof (Schiffladeftelle) 4 km, fo ift für jeden km weiterer Entfernung % v. 9. mehr 
zu rechnen. Die auf Landwegestrecken — unbefestigten Wegen, im Gegensatz zu Kunst¬ 
straßen — zurückzulegenden Entfernungen sind doppelt und mit den etwaigen Entfernungen 
auf befestigten Wegen zusammenzurechnen. Angefangene Kilometer sind dann voll in 
Ansatz zu bringen. Ist die Bezugsstelle für einen Teil der Baustosse (Wald, Ziegelei, 
Bausiosslager) näher zur Baustelle gelegen als der Bahnhof (Schiffsladestelle), so tritt 
eine angemessene Herabsetzung des Prozentsatzes, jedoch nicht unter 6 v. H. der Gesamt¬ 

baulosten ein. 

ec) Selbstgewonnene Baustoffe. 

Bei der Veranschlagung und Abrechnung sind für Sand, Kies und Lehm, die der 
Bauherr aus eigenem Grund und Boden gewinnen kann, nur die reinen Werbekosten, 

für Steine, die er aus eigenem Feld zur Baustelle bringt, der von der Chausseeverwaltung 

in den letzten drei Jahren für das Steinmaterial der nächsten Chaussee gezahlte Preis 
einzusetzen. Holz aus eigener Forst, selbst hergestellte Ziegel und sonstige Baustoffe sind 

zu dem Preise einzusetzen, zu dem sie vom Handel frei nächsten Bahnhof (Schiffsladestelle) 
zu erhalten gewesen wären. 

9. Zu Nr. 9 Abs. 3 der Ausführungsbestimmungen (Mindestforderungen). 

Für Neubauten an Stelle zerstörter Wohnungen mit nicht mehr als zwei heizbaren 

Räumen gelten folgende Mindestforderungen. 

a) Für Kleinwohnungen auf dem Lande. 

Es wird in erster Linie empfohlen, keine Häuser für nur eine Familie, sondern Mehr¬ 
familienhäufer zu bauen. Die Zahl der Wohnungen, die unter einem Dache vereinigt 
werden, soll jedoch höchstens vier betragen. Regelmäßig sollen selbständige Wohnungen 
nur im Erdgeschoß liegen. Daneben darf in Einzel- oder Doppelhäusern für alte kinder¬ 
lose oder jungverhelratete Eheleute im Obergeschosse eine zweite selbständige Wohnung 
eingerichtet werden. Die Anlage der Wohnungen im Obergeschosse von Kleinwohnhäufern, 
die überwiegend durch im Jahreskontrakte als landwirtschaftliche Arbeiter der Grund¬ 
besitzer tätige Familien bewohnt werden sollen, ist nur mit Genehmigung des Oberpräfi- 
denten zulässig. Die Vollwohnung des Erdgeschofses muß mindestens 36 qm Wohnfläche 
bei mindestens 50 qm bebauter Grundflöche aufweisen. Die im Obergeschosse zugelassene 
Wohnung muß mindestens 25 qm Wohnfläche enthalten und darf ⅜/ der bebauten Grund¬ 
fläche nicht überschreiten. Als Wohnfläche gelten Stuben, Küchen und Schlafkammern. 
Jede Wohnung muß an nupbaren Räumen mindestens enthalten: 

entweder: 1 Wohnküche und 1 Stube. 
oder: 1 Stube, 1 Küche und 1 Schlaskammer. 

Etwaige Stuben oder Kammern im Doachgeschosse dürfen für die Erdgeschoßwohnung 

nicht angerechnet werden. Der Ausbau ei GBiebelstube gehört nicht zu den Mindest¬ 
sorderungen. Zu jeder Wohnung muß gesondert gehören: 

1 Eingangsflur (für Erd- und Dachgeschoßwohnung genügt 1 Flur und 1 Treppe), 
1 Keller, 
1 Bodenraum, 
1 Stall, 
1 Abort und 
1 mit Hecke oder Holzzaun umfriedeter Garten. 

32
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Gemeinschaftlich für mehrere Wohnungen dürfen sein: 
Hofraum, 
Brunnenbenutzung, 
Badofen, 
Räucherkammer. 

Die Flure und deren Türen müssen so angeordnet sein, doß Möbelstücke und Sar 
bequem durchgetragen werden können. Die Stuben und Kammern sind, soweit möglig, 
fo anzuordnen, daß jie nur eine Außenwand erhalten. “ 

Der Keller soll mindestens 3 Quadratmeter groß sein einschließlich des von der Treppe 
eingenommenen Raumes. Die Höhe de? Keller muß mindeftens 1,50 m betragen: der 
Keller muß maffio abgededt fein. Wo ber Grundmafjerftand Leine Kelleranlage zuläßt 
lind auch Kellergruben mit Treppe zulässig, die aber nur unter dem Flur liegen dürfen: 
andernfalls find oberirdifche Keller außen anzulegen. " 

Der Bodenraum muß von dem Bobengelaf des Nachbarn durch Bretterverſchlag 
abgeteilt und unmittelbar belichtet ſein. 

Für die Bedachung sind die baupolizeilichen Vorschriften maßgebend. Papp⸗ und 
Metalleindeckung ist tunlichst zu vermeiden. 

Die Bodentreppe muß fest eingebaut sein. 

Die Eingänge sollen möglichst nicht nebeneinander liegen; hohe Eingangstreppen 
find zu vermeiden und durch Aufschüttung zu ersetzen. In das Haus eingebaute Sitz= oder 
Vorplätze und Lauben vor dem Eingang sind erwünscht, gehören jedoch nicht zu den Min¬ 
destforderungen; jedoch muß die Haustür nach innen aufschlagen, falls eine andere Anord¬ 
nung für den Eingang getroffen wird. 

Die Küchenfeuerung ist möglichst jo einzurichten, daß fie gleichzeitig für die Stuben- 
heizung nugbar tverben lann. Sebe Küche, auch die Wohnküche, muß ein weites Wrasen¬ 
rohr erhalten. 

Als Deden der Wohnräume find fihtbare Ballendeden zuläflig. 

Die Fußböden folten gedielt sein. Massiver Fußbodenbelag ift für Flur, jelbftändige 
Küchen und in Wohnküchen zulässig. 

In den Wohnräumen (Stuben, Schlafkammern und. Wohnküchen) sind Doppel¬ 
senster oder mit Läden versehene einfache Fenster anzuwenden. Die Fensterbrüslungen 
sind mindestens 90 cm hoch über dem Innenfußboden anzuordnen. 

Der Stall kann an das Wohnhaus angebaut werden und muß entweder von außen 
zugänglich oder von der Wohnung durch einen bedeckten Vorplatz getrennt sein. Der 
Abort wird zweckmäßig in den Stoll eingebaut. Werden die Ställe besonders errichtet, 
so bleibt für die Entfernung der Ställe vom Wohnhaus die Vorschrift der Bauordnung 
maßgebend sie sollen einen Abstand von mindestens 10 m vom Hause erhalten, falls hier¬ 
durch keine wesentlichen Mehrkosten entstehen. “ 

Abweichungen von diefen Mindeftforderungen bedürfen der Genehmigung bev 

Oberpräsidenten. 
In dem Maße der vorstehenden Mindestforderungen kann jeder geschädigte Besitzer 

für eine von einer vollwertigen arbeitsfähigen Familie bewohnt gewesene oder bewohn¬ 
bare Wohnung eine Kleinwohnung erbauen, ohne daß Überschreitung des Umfanges 
vorliegt. Die Bezirksarchitekten, im Einvernehmen mit dem Landrate, entscheiden inso¬ 

weit selbständig, als es sich bei den bisherigen Wohnungen um solche mit mehr als 20 qm 

Wohnfläche im Erdgeschosse gehandelt hat. War die alte Wohnung kleiner, so entscheidet 
der Regierungspräsident. Für Oberwohnungen, wenn sie ausschließlich Bodenraum das 

Maß von 20 qm Wohnfläche erreicht haben, darf nur eine halbe Wohnung in Anja ge- 

bracht werben, alfo für zwei derartige Oberwohnungen eine neue Wohnung. Oberwoh - 
nungen von weniger al8 20 qm fönnen nur ald Qubehör ber unteren Wohnung in Red 
nung kommen; der Regierungspräsident kann bei besonders guter Ausstattung die Anrech¬ 
nung als halbe Wohnung zulassen. Die Einrichtung einer Einliegerwohnung im Ober¬ 
geschosse des neuen Kleinhauses gilt als Ersatz einer Wohnung. Die Einrichtungskosten



Freuß. Ausführungsbestimmungen z. Reichsges. üb. Feststellung v. Kriegsschäden usv. 501 

von Stuben oder Schlafkammern im Dache als Zubehör zu neuen Kleinwohnungen haben 
pie Bauherren aus eigenen Mitteln zu tragen. : 

b) Für sonstige Kleinwohnungen. 

Soweit die Bauordnungen keine Bestimmungen enthalten, können die mit der 
Srüfung ber Baugesuche im Vorentschädigungsverfahren betrauten Dienststellen Mindest¬ 

forderungen aufftellen; dabei Dürfen die Mindeftforderungen für Ntleinmohnungen auf 
dem Lande (a) nicht überfchritten werden. 

II. Hausratsschöäden. 

III. LTand- und forstwirtschaftliche Schäden. 

10. Zu Nr. 13 Abs. 3 der Ausführungsbestimmungen (Zuschläge). 

Die Zuschläge dürfen bei Schafen 25 v. H., bei Schweinen 30 v. H., bei dem übrigen 

lebenden Inventar 50 v. H. des abgeschätzten Gebrauchswertes, bei aus Leder und Hanf 

bergestellten Gegenständen 50 v. H., bei dem übrigen toten Inventar 20 v. H. des ab¬ 

geschätzten Zeitwertes nicht übersteigen. In den angegebenen Grenzen ist die Höhe der 

guschläge je nach der Lage des Einzelfalles abzumessen. 
Wegen der Zufdläge bei Mafchinen vgl. Nr. 14, 

11. gu Nr. 16 der Ausführungsbestimmungen (Normalwerte für Erntevor¬ 

räte und Bieh). 

&3 werben die folgenden Normalwerte sestgesetzt. Dabei wird darauf hingewiesen, 

daß die Normalwerte nach Nr. 5 der Ausführungsbestimmungen nur als Anhaltspunkte 

für dic Schätzung und als Höchstgrenze gelten, über die hinaus ein Schaden in der Regel 

nit feftzuftellen ift, und daß fie bei ihrer Anwendung auf ihre Angemefjenheit nad)zu- 
prüfen sind. Die Normalwerte umfassen bei den Erntevorräten (1—3) den Friedenswert 

und die Zuschläge nach Nr. 13 der Ausführungsbestimmungen, bei Vieh (4) nur den Frie¬ 
denswert. Die Normalwerte für Erntevorräte (1—3) beziehen sich auf die Ernte des 
Jahres 1914. 

1. Hackfrüchte. 

Als Normalwerte werden festgesetzt: 

3) vom Felde nicht geborgen oder auf dem Feldec beschädigt: 
Kartoffen 2,50 M. d. Zir. 
Runkelrüben und Wruksen 0,50 „ „ „ 
Möheen::: 0,90 „ „ „ 

b) aus Mieten oder Kellern abhanden gekommen: 

Kartofen: 3,00 „ „ „ 
Aunfelrüben und Wrulen . 2. 2 2 22220 0,70 „„ „ 
Möheen:: 1,20 „ „ „ 

ce) Buderrüben: 
nicht geernt 1,20 „ „ „ 
desgl. geerntet und verfüttert (wegen der Entwertung) 0,60 „ „ „ 

Es wird ein Kriegsschaden auch dann angenommen, wenn Hackfrüchte zwar nich! 
vernichtet oder beschädigt worden sind, ihre Verwendung aber unmöglich war, weil die 
rrtschaft wegen militärischen Rückkehrverbotes erst im Frühjahr 1915 wieder aufge¬ 
nommen werden konnte, oder weil sie infolge kriegerischer Ereignissc erfroren oder sonst 
verdorben sind. 

2. Kauhfutter und frischer Klce. 

Wiesen= und Kleehen guter normaler Beschaffenheit ist geerntet mit 3,50 M., un¬ 
zeerntet mit 3,00 M. für den Zentner zu bewerten. Für Heu geringer Beschaffenheit 

find entfprechenbe Abzüge zu machen. Auf das geringe Gewicht bei Heu von sauren Wiesen 
iſt u achten. Ungeerntetes Rauhfutter ist nach Zentnern für den Morgen und im ganzen
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zu schätzen. Für etwa zur Durchfütterung des Viehs gekaufte Heumengen kann ſtatt des 
vorstehenden Wertes des fortgekommenen Heus der nachweislich gezahlte Preis angefept 
werden. 

3. Getreide und Sämereien. 

a) Weizen gedroshhhhen 12,00 M, d. Btr. 
Weizen ungedroshen 11,50 „ „ „ 

b) Roggen gedroſchen.. 2.2220 n en 10,00 „ „ „ 
Roggen ungedroſchen.. 9,50 „ „ „ 

c) Hafer gedrosen 10,50 „ „ „ 
Hafer ungedroshen 10,00 „ „ „ 

d) Gerste gedrochen 11,00 „ „ „ 
Gerste ungedroscthen 10,50 „ „ „ 

e) Erbsen gedroshhen 30,00 „ „ „ 
Erbsen ungedroshhen 29,00 „ „ „ 

5) Wicken und Bohnen gedrochen 25,00 „ „ „ 
Wicken und Bohnen ungedrosche 24,00 

Bei Gemenge von Halm-= und Hülsenfrüchten ist der Prozentsatz der Hülsen. 
früchte zu schätzen und gesondert nach vorstehenden Preisen zu bewerten. 

8) Kleesaat, Rot=, Grün= und Weißklee gedroschen 75,00 M. d. Ztr. 
Klecsaat, Rot-, Grün= und Weißllee ungedroschen 70,00 „ „ „ 

Angaben über Saattlee sind auf ihre Glaubwürdigkeit besonders zu prüfen. 
Vergütung darf nur erfolgen, soweit beim Unterbleiben des feindlichen Einbruchs 
die Gewinnung mit hoher Wahrscheinlichkeit erfolgt wäre. 

Timothee gedroshen 35,00 M. d. Zir. 
Timothec ungedrosccchen 32,00 „ „ „ 
Lupinen gedrosccheenn 25,00 „ „ „ 
Lupinen ungedrosctchen 24,00 „ „ „ 

h) Sonstige Sämereien sind nach den Anfang April 1915 geltenden Marktpreisen 
zu bewerten. 

i) Die Preise für Stroh sind, gleichviel ob es sich um Winterungs- oder Somme¬ 
rungsstroh, Krumm= oder Richtstroh handelt, auf 2,00 M. für den Zeniner fest¬ 
gesetzt. 

Wenn nachweislich der Ausfall an Stalldung für den Ertrag der Ernte in der be¬ 
treffenden Wirtschaft besonders schweren Schaden bringt, kann der Preis für den Zentner 
Stroh ausnahmsweise bis 2,50 M. erhöht werden. 

4. Lebendes Inventar. .6 

Bei Pferden lassen sich Anhaltspunkte für die Ermittelung des Friedenswertes nicht 
geben. 

a) Für die Ermittelung des Friedenswertes des Rindviehs hat dag Gewicht als 

Anhalt zu dienen. 
Normale gesunde Gebrauchslühe und erkennbar tragende Sterken können 

bis zu 45,00 M., Saugkälber und Jungvieh unter einem Jahr bis zu 50,00 M., 
über ein Jahr alte männliche und weibliche Tiere bis zu 40,00 M. für den Zentner 
bewertet werden. Das Gewicht ist auf Grund örtlicher Kenntnis der Feststel¬ 
lungsbehörde und der Angaben der Geschädigten, die möglichst durch Zeugen¬ 

vernehmungen nachzuprüfen sind, zu ermitteln. 
Für Zuchtwerte und Qualitätswerte sind angemessene Zusätze zu den er¬ 

mittelten Werten zulässig. 
b) Schweine können bis zu 50,00 M. für den Zentner in Rechnung gestellt werden. 

Schafe können je nach Beschaffenheit mit 40,00 bis 45,00. M. für den Zentner 
bewertet werden. 

Für Zuchtschweine und Zuchtschafe sind Zusätze zulässig.
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e) Beim Geflügel können für Gebrauchs= und Masttiere folgende Sätze eingefegt 
werden: 

Hühner für das Stcckkkk ... 2—3 M., 
Enten: :: 3,50 „ 
Be. . 4-5 „, 
Pputeen:: 5—6 „, 
Taubenuuuuuuv: 0,50 „ 

Für Zuchtgestagel können Zusätze und bei Junggeflügel entsprechende 
Abzüge gemacht werden. 

4) Für Bienenstücke können eingesetzt werden: 

Aa) bei beweglichen Wien 30—35 M., 
bb) im übriien 20—25 „ 
ec) Bienenpöller, wenn die Wohnung erhalten ist 10—15 „ 
dd) Für abganden gelommenen Honig... . . - b. Bir. 70,00 „. 

12. Zu Nr. 17 der Ausführungsbestimmungen (Feldinventar). 

Kriegsschaden an Feldinventar im Sinne der Ausführungsbestimmungen wird in 
den nachstehend bezeichneten Kreisen anerkannt, falls a) die Winterung zu spät bestellt 
oder b) der Boden vor Winter nicht gepflügt ist. 

a) Zu fpät bestellte Winterung. 

Die Bestellung gilt als verspätet in den Kreisen: 

Königsberg, Labiau, Niederung: 

bei Weizen nach dem 10. Oktober 
„ Roggen „ „ 1. „ 

in den Kreisen: 

Tilsit, Pillkallen, Stallupönen, Ragnit, Gumbinnen, Insterburg, Darkehmen, Osterode, 
Nössel, Rastenburg, Gerdauen, Friedland, Wehlau, Pr. Eylau: 

bei Weizen nach dem 6. Oktober 
„ Roggen „ „ 25. September 

in den Kreisen: 

Lock, Lötzen, Angerburg, Johannisburg, Sensburg, Ortelsburg, Neidenburg, Allenstein: 

bei Weizen nach dem 25. September 
„ Roggen „ „ 20. n 

in den Kreisen: 

Foldap und Oletzko: 
bei Weizen nach dem 20. September 

„ Roggen „ „ 15. n 

Jeder Morgen zu fpät beftellter Winterung foll in ben einzelnen Streifen nach ben 
in der folgenden Ausstellung enthaltenen Durchschnittssätzen entschädigt werden: 

Durchichnitts#atz für hu fpät 
bestellte Winterung für den 

Kreis Morgen 

M. 

Gerdauen, Rastenburg, Pillkalen 34 
Vehlau, Friedland, Ragnit, Inſterburgg. nennen 32 
Königsberg, Labiau, Pr. Eylau, Niederung, Tilsit, Gumbinnen Dar¬ 

kehmen, Rösse.. ... ... 30 
Stallupönen, Angerburg, Goldap, Oletzko, Lyck, Lötzen, Sensburg, 
Allensttenn. 28 

Johannisburg, Ortelsburg, Neidenburg, Osterde 26
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Die Geſamtſchadensſumme, die für einen einzelnen Kreis feſtzuſtellen iſt, iſt kontin. 
gentiert, sie ergibt sich aus der Multiplikation der Zahl der zu spät bestellten Morgen mit 
dem in der Aufstellung angegebenen Durchschnittssatze für den Morgen. Das Kreiskon. 
tingent darsf bei der Zusammenzählung der Einzelschäden nicht überschritten werden, 
Sollte cine Zusammenzählung der Einzelschäden mehr ergeben, als das Gesamtkontingen: 
dbes Kreises beträgt, so müssen nötigenfalls alle einzelnen Schadensfeststellungen verhältms. 
mäßig herabgesetzt werden. 

b) Für Boden, der vor Winter nicht gepflügt ist, 

gelten folgende Durchschnittssätze für den Morgen als Schäden: 

Durchschnitteösatz fü¬ 
vor Winter Wirden e 

Kreis Uckerlandes 

M. 
Gerdauen, Rastenburg, Pillkalllen 50 
Wehlau, Friedland, Ragnit, Insterbrreegegg 45 
Königsberg, Labiau, Pr. Eylau, Niederung, Tilsit, Gumbinnen, Dar¬ 

kehmen, Röſſel... ...... 40 
Stalluphnen, Angerburg, Goldap, Oletzlo, Lyck, Lötzen, Sensburg, 
Allenstin 53535 

Johannisburg, Ortelsburg, Neidenburg, Osterde 30 

Aud) bei b) find die Kreise in derselben Weise wie bei a) kontingentiert, d. h. die 
Gesamtheit der festgestellten Einzelschäden darf nicht größer sein als das Gesamttontin¬ 
gent des Kreises (Durchschnittsschadenshöhe mal ungepflügter Morgenzahl). m übrigen 
sinden die Grundsätze zu a) Anwendung. 

13. Zu Nr. 18 der Ausführungsbestimmungen (Gegenrechnung). 

Eine Gegenrechnung soll in geeigneten Fällen aufgeführt werden. Die Festsel¬ 
lungsbehörden können von dem Geschädigten Auskünfte, die zur Aufstellung einer solchen 
Berechnung dienlich sind, fordern. 

Die Gegenrechnung ist in folgender Weise aufzustellen: 

a) Es ist durch Aufnahme einer Inventur der Wert des lebenden Inventars, des 
toten Inventars einschließlich eingebauter Maschinen, und der Wirtschaftsvor¬ 
röte nach dem Stande vom 1. Juli 1914 festzustellen. 

Früchte auf dem Felde und Heu der Ernte 1914 — auch wenn dieses am 
1. Juli 1914 schon eingefahren sein sollte — sind nicht zu berücksichtigen. Da¬ 
gegen sind am 1. Juli 1914 etwa vorhanden gewesene Vorräte aus der Ernte 
1913, z. B. gedroschenes Getreide auf dem Speicher, ungedroschenes Getreide 
aus der Ernte 1913, Kraftfuttermittel, Stroh und Heu der Ernte 1913, Kar¬ 
toffelvorräte, in Ansatz zu bringen. Gebäude, Wald, Gewässer und Hausrat 
scheiden aus. # 

Für die Preisbemessung der einzelnen Gegenstände der Inventur sind die 
in den vorhergehenden Bestimmungen dieser Anweisung festgesetzten Preise und 

Gegensätze maßgebend. Jedoch sind hierbei Zuschläge zum normalen Preise 
für die zur Fortführung der Wirtschaft nötigen Anschaffungen nicht zu machen. 

b) Es ist ferner eine entsprechende Inventur nach dem Stande vom 1. Juli 1916 
nach den gleichen Grundsätzen und unter Zugrundelegung der gleichen Preise 
aufzustellen. 

€) Von der Summe zu?) wird die zu b) abgezogen. Der Unterschied gilt als Kriegs 

schaden. Zu diesem Betrage treten die vorgesehenen Höchstzuschläge zu dem Min¬ 
derbestand an Inventar, soweit die fehlenden Inventarstücke zur Fortführung 
des Betriebes nötig sind (1. Kriegsschadenssumme). Ein etwaiger Mehrweit 

an Inventar ist zu Lasten des Geschädigten zu verrechnen.
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d) Nach Erfahrungen bei nit von dem feindlichen Ginbrud) getroffenen ofipreu- 
ßischen landwirtschaftlichen Betrieben ist festzustellen, welchen Reinertrag der 
Geschädigte bei Nichteintreten seines Kriegsschadens während der beiden Wirt¬ 
schaftsjahre vom 1. Juli 1914 bis 30. Juni 1916 voraussichtlich gehabt hätte 
Dabei kann auch die Veranlagung des geschädigten Betriebes zum Wehrbeitrage 
in geeigneten Fällen berücksichtigt werden. Der so abgeschätzte Reinertrag darf 
für das Wirtschaftsjahr 4 v. H. des Anlage= und Betriebskapitals ausschließlich 
des Wertes von Wald und Gewässern nicht übersteigen (2. Kriegsschadenssumme). 

e) Der Minderwert ber Ländereien, welder wegen beichränkter Erzeugung von 

Stalldung aus Anlaß des feindlichen Einbruchs, Verunkrautung, Verwüstung 

des Grund und Bodens burch Schützengräben, Zerstörung von Bodenverbesse¬ 
rungen (Dränagen) usw. nach dem 1. Juli 1916 vorhanden ist, ist festzustellen 
(3. Kriegsschadenssumme). 

1) Alle Wirtschaftsausgaben für die Zeit vom 1. Juli 1914 bis zum 30. Juni 1916 
sind zusammenzuzählen. Davon sind die Wirtschaftseinnahmen für diese Zeit 
abzuziehen (4. Kriegsschadenssumme). Hierbei ist zu beachten, daß die auf Vor¬ 
entschädigung gegebenen Mittel und staatlichen Bestellungsprämien nicht als 
Wirtschaftseinnahmen gelten. Einnahmen und Ausgaben für Gebäude, Wald, 
Gewässer und Hausrat bleiben hier wie überall in dieser Rechnung außer Anſatz. 
Doch sind die Lieferungen aus diesen Beständen für den Betrieb als ersparte 
Ausgaben und Arbeitsleistungen für den Wald usw. als Einnahmen zu verrechnen. 

Bedi dieser Aufstellung sind die in der Anlage III abgedruckten Bestimmungen 
zu l und II des Artikels 11 der Anweisung des Finanzministers vom 25. Juli 
1906/1. Juli 1909 zur Ausführung des Einkommensteuergesebes ausschließlich 
der Vorschrift zu I, 5 mit der Maßgabe sinngemäß anzuwenden, daß auch Aus¬ 
gaben für die Verbesserung und Vermehrung der Gegenstände der Inventur 
anzurechnen sind, Aufwendungen für Gebäude, bei denen die besondere Schadens¬ 
ermittelung Platz greift, aber außer Vetracht bleiben. 

g) Die errechneten vier Kriegsschadenssummen sind zusammenzuzählen (Gesamt¬ 
schaden). 

Sollte ausnahmsweise die Berechnung zu 1) mit einem Einnahmeüberschuß 
abschließen, so ergibt sich der Gesamtschaden aus der Zusammenzählung der 
Kriegsschadenssummen 1 bis 3 und dem Abzuge dieses Einnahme#berschusses. 

IV. Schäden in kaufmännischen und gewerblichen Betrieben 
und in freien Verufen. 

14. Zu Nr. 19 der Ausführungsbestimmungen (Zuschläge). 

Für die Berechnung der Zuschläge bei Maschinen haben die im Absatze 5 ange¬ 
gebenen Sätze als Anhaltspunkt zu dienen. Es ist aber bei ihrer Anwendung zu beachten, 
daß sie bei dem fortgesetzten Steigen der Preise nicht in allen Fällen maßgebend sein können; 
in der Regel sollen sie jedoch nicht überschritten werden. Die Sätze gelten nur für die bei 
ihnen angegebenen Zeitabschnitte; maßgebend ist dabei der Zeitpunkt des Vertragsab¬ 
schlusses, nicht derjenige der Lieferung oder Leistung. 

Wegen der Abgrenzung von Maschinen und Gebäuden und von landwirtschaft¬ 
lichen und nicht landwirtschaftlichen Maschinen vgl. oben Nr. 3 Abs. 2 und 3. 

Die Zuschläge dienen zum Ausgleich zwischen den Friedenspreisen und den Wieder¬ 

anschaffungspreisen. Von den tatsächlich aufsgewendeten Wiederanschaffungskosten sind 
nur diejenigen zu berücksichtigen, die durch sachgemäßes Verhalten des Geschädigten ent¬ 
Reben. Die Kosten der Instandsetzung für Materialwert und Löhne find nad) den Sägen 
in Absatz 5 unter q) zu beurteilen. Die Reste sind nach ihrem gemeinen Werte (allgemeinen 
Handelswerte) abzuschätzen. Hätten vorhandene Reste wieder betriebsfähig hergestellt 
werden können, sind aber trotzdem neue Maschinen beschafft worden, so wird nur der¬ 

lenige Schaden festgestellt, der den Kosten einer Wiederherstellung entspricht. Es muß
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genau darauf geachtet werben, daf noch herftellbare Mafchinen nicht ale vernichiet He. 
handelt werben. Eine Nachprüfung der Refte ift vorzunehmen, wenn fich ihr Zuſtand 
nachträglich verſchlechtert und infolgedeſſen ihr Wert vermindert oder wenn die vorher 
vorhanden gewesene Wiederherstellbarkeit ganz aufgehört hat; fällt dem Geschädigten 
ein Verschulden an der Verschlechterung zur Last, so ist eine Schadensfeststellung infe- 
weit ausgeschlossen (vgl. $ 3 Abs. 4 des Feststellungsgesetzes). 

Auf bie Feststellung von Maschinenschäden bei Verbesserungen und Erweiterungen 
und bei Verlegungen auf andere Grundstücke finden die entsprechenden Vorschriften für 
Bauschäden (Nr. 9 und 10 der Ausführungsbefimmungen) fingemäße Anwendung. 

Die Teuerungszuschläge für maschinelle Anlagen betragen: 

1914 1915 1916 
a) für landwirtschaftliche Maschinen und (bis 30. 6. 
Gerätte 10 v. H. 20 v. H. 20 v. H. 

b) für elektrische Maschinen und Zubehör 
(wie: Dynamos, Motoren, Leitungen 
Schaltungen, Akkumulatoren) 20 v. H. 40 v. H. 60 v. H 

) für alle übrigen Kraftmaschinen, wie 
Lokomobilen, Dampfmaschinen und (bis 30. 6.) 

Kessel, Explosionsmotoren — 25 v. H. bis 60 v. H. 
4) für Transmissionen (außer Leder) — 10 v. H. 20 v. H. 
e) für Ledertreibriezmzen — 1s8 20.6. 20, v. S. 100 v. H. 

5% 6. 
für Kamelhaarriemen .. ..... — bis 85 v. H. bis 175 v. H 
für Riemen aus Baumwolltuch .. — bis 80 v. H. bis 140 v. F. 

4) für Molkereien (Separatoren, Kühler) 10 v. H. 20 v. H. 20 v. H. 
g) für Biegeleien und Torfmafhinen . 100.9. 202.9. 200.9. 
b) für Trodnereien, Stärkefabriken 
i) für Schneidemühlen, soweit nicht d) 

und e) und für Einzelmaschinen andere 
Zuschläge in Frage kommen 10 v. H. —— H. 35 v. H. 

k) für Mahlmühlen, Wasserräder und 

Zurbinen forie Windturbinen .. . 10 v. H. bis 20.6. 18. v H. 25 v. H. 
d. 1 7 —S1. 14. 

2909 

1) für Brennereeieien 15 v. H. bis 306 2„ v.. 50 v. H. 
50.8. 

52.9 BvH 

m) für Tischlereimaschinen, Schlossereien, 
Reparaturwerkstätten und Werlzeuge 12½ v. H. 25 v. H. 25 v. H. 

n) für Pumbdben 15 v. H. 30 v. H. 30 v. H. 
) für Feuerlöscheinrichtungen: 

Feuerspriten 10 v. H. 25 v. H. 350.9. 
Armatuen 5 v. H. 20 v. H. 30 v. H. 
mechanische Leiten 5 v. H. 10 v. H. 202.9. 

p) für alle übrigen Mafhinen .... 150%. 20 dv. 9. 202.9. 
q) für Wiederinftandjeßungen: Materialwert und Zuschlag der betreffen¬ 

den Maschinengattung 
für Löhne: 1914 — 30 v. H., vom 1. 1. 1915 ab — 

80 v. H. Zuschlag, 

für Löhne: bei Spezialmonteuren ist dieser Zuschlog 
von Fall zu Fall eventl zu erhöhen. 

15. Zu Nr. 20 der Ausführungsbestimmungen (Preisverzeichnisse). 

Für Werkstätteneinrichtungen gelten die in Anlage IV enthaltenen Preise als Vor¬ 

malwerte. Diese Normalwerte umfassen nur die Friedenspreise.
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Literatur. 

Nachtrag zu ben Nachmeifungen in Bd. 3, 699; 4, 813. 

Popitz, Die Feſtſtellung von Kriegsſchäden uſw., PrVerwBl. 88 605ff. 

83. 
1. Popitz a. a. O. 609. Jagdschäden können nicht festgestellt werden (gegen Heil¬ 

fron, 1P Werwl. 88 59). 
2. Popiß a. a. O. 609. Ziel ist die Wiederherstellung des wirtschaftlichen Ganzen, 

nicht peinlicher Ausgleich jedes verlorenen Vermögensbestandteils. 

65. 
(Zu vgl. Bd. 3, 700.) 

1. Popitz a. a. O. 609. Konkursverwalter, Testamentsvollstrecker und Zwangsver¬ 
malter sind antragsberechtigt. 

2. Vorbescheid d. Ausschusses Berlin I) 1 v. 20. 2. 17, DJZ. 17 498. Die Berech¬ 
tigung der Provinzialfeuersozietät, die cinen Kriegsschaden vergütet hat, zur Stellung. 

eines Antrags, nach § 5 KrSch G. v. 3. Juli 1916, muß verneint werden. Die Antragstel¬ 

kerin beruft sich vergeblich für ihre Berechtigung auf ihre Satzung, wonach Ersatzansprüche 
des Versicherten gegen Dritte zu dem Betrage der Leistung der Sozietät auf sie übergehen. 
Entsprechend der Begr. (Kom Ber. S. 24) bezweckt das Gesetz lediglich, im Reichs. und 

Staatsinteresse mittels eines reichsrechtlich geordneten Verfahrens für die von den Lan¬ 
desregierungen in Aussicht genommenen Leistungen und cine spätere Ersatzleistung durch 
das Reich eine gemeinsame Grundlage zu gewinnen. Dem entsprechen auch die $$ 15, 16 
des Gesetzes. Daraus folgt, daß ein Anspruch auf Schadenersatz des Versicherten gegen 
das Reich der auf die Sozietät hätte übergehen können, weder als ein gegenwärtiger, 
noch auch nur als ein bedingter oder künftiger auf Grund geltenden Rechts besteht. Eben¬ 
sowenig ist das Antragsrecht des Eigentümers als solches übergegangen. Denn es stellt 
keinen vermögensrechtlichen Anspruch dar, über den der Geschädigte verfügen könnte, 
sondern eine kraft gewisser Rechtsbeziehungen zu der geschädigten Sache für bestimmte 
Personen entstehende und nur für die geschaffene öffentlich=rechtliche Einrichtung, die, 
ähnlich dem Strafantrage (s. Kom Ber. S. 23), eine Prozeßvoraussetzung für das Fest¬ 
stellungsverfahren bildet. Gegen den Ubergang des Antragsrechts auf den Versicherer 
fpricht auch der unmittelbare Inhalt Des Gesetzes selbst. Denn nach § 5 hat der „Geschädigte“ 
das Antragsrecht. Nach § 4 soll aber mit festgestellt werden, insbes. ob der „Geschädigte“ 
aus einem Versicherungsverhältnis bereits Ersatz erhalten hat. Es läßt sich demgegenüber 
nicht annehmen, daß der Versicherer auf Grund des satzungsmäßigen Rechtsübergangs 
(vgl. auch Verf Vertr Ges. 3 67) nach §5 5 selbst wieder das Verfahren betreiben kann. 

5 21. 

1. Lemme, DJ3. 17 607. Wer sich hinsichtlich seiner vermeintlichen Ersatzansprüche 
materiell=rechtlich dem in Aussicht gestellten Reichsgesetze unterwirft, muß, falls er Be¬ 
weisfiherung beantragt, dies nad) 5 21 tun. Wer auf Grund bereits beftehender Deftim- 

mungen ($ 21 Abf. 1) Klage auf Shadenerfah erhoben hat, muß bei Stellung des Be¬ 
weissicherungsantrages die Beweissicherungsvorschriften der 8PO. beachten. Wer dagegen 
auf Grund bereits bestehender Bestimmungen Klage auf Schadenersatz erst erheben will, 
hat die Wahl, ob er gemäß #§ 485 ff. ZPO. oder auf Grund des $ 21 bie Einleitung des 
Beweissicherungsverfahrens beantragen will. 

2. Lemme, D3J3. 17 607. Das in # 21 in Aussicht gestellte Reichsgesetz kann mög¬ 
licherweise andere oder noch andere Ereignise als die in 3 2 Ziff. 1 bis 3 bezeichneten jenen 
Ereignissen gleichstellen. Das Gericht wird somit einen Beweissicherungsantrag nicht da¬ 
mit ablehnen dürfen, es handele sich nach dem Antrage nicht um eine Beschädigung, die 

i. S. des # 2 Ziff. 1 bis 3 als durch den Krieg verursacht angesehen werden könne.



6. Bergeltungsmaßregeln. 
Überficht. 

Einleitung... . . .... 

I. Überwachung ausländischer Unternehmunen 
1. Bek., betr. die Überwachung ausländischer Unternehmungen, v. 4. Sep¬ 

tember 1914 (Rl. 2999yyy) 

2. Bek., betr. die Uberwachung ausländischer Unternehmungen, v. 22. Ok. 
tober 1914 (RGBl. 447).. .. ...... 

»II. gwangsverwaltungen. en 

"1. Bek., betr. die zwangsweiſe Verwaltung franzöſiſcher Unterneh— 
mungen, v. 26. November 1914 (Rl. 437 

2. Bek., betr. Ergänzung der Vorschriften über die zwangsweise Verwal¬ 
tung ausländischer Unternehmungen, v. 10. Februar 1916 (Re#Bl. 80) 

3. Bek., betr. Anderungen hinsichtlich der Kaxitolbeteiligung an einem 
Unternehmen, v. 5. Januar 1915 (RB. 13)...» 2 2-2 2 2. . 

4. Bek., betr. die zwangsweise Verwaltung britischer Unternehmungen, 
v. 22. Dezember 1914 (ROBL. 556) - > 2222 nenn 

5. Bel. über die zwangsweise Verwaltung russischer Unternehmungen, 
v. 4. März 1915 (Rö Bl. 1192 

6. Bek., betr. wirtschaftliche Vergeltungsmaßnahmen gegen Portugal, 
v. 14. Mai 1916 (Rl. 375) Art. 34# 

7. Bek., betr. zwangsweise Verwaltung rumänischer Unternehmungen, 
v. 28. September 1916 (Rel. 10099)9 

8. Bek., betr. wirtschaftliche Vergeltungsmaßregeln gegen Italien v. 24. 
November 1916 (MOB. 1289) 554,5 5 ... 

III. Liquidatuen 
*1. Bek., betr. Liquidation britischer Untemehmunggen 

a) v. 31. Juli 1916 (RN#Bl. 870) nn 
b) o. 18. Januar 1917 (RSS. 637) . 2 > 2: 22 nn. 

ec) v. 12. Juli 1917 (RGBl. 603833300;; 

*2. Bel, betr. Liquidation franzöfifher Unternehmungen od. 14. März 
1917 (RGBl. 25)00 

IV. Ergänzungsverordnungen zu J, IM umd II. . 2 22 2 2 2222. 
1. Bel., betr. Ergänzung der Verordnungen über die Überwachung und 

zwangsweise Verwaltung ausländifcher Unternehmungen, v. 24. Juni 
1915 (RGBl. 3919110 . 

*2. Bek., betr. die Überwachung und zwangsweise Verwaltung ausländischer 
Unternehmungen, v. 24. August 1916 (RGl. 9681)0 

*3. Bek. über zwangsweise Verwaltung und Liquidation des inländischen 
Vermögens landesflüchtiger Personen v. 12. Juli 1917 (Rl. 603) 

*4. Bek. über den Treuhänder für das feindliche Vermögen v. 19. April 1917 
(KR#B#l. 386686 ne 

evV. Zahlungsverbbdtteee 
079%, England ........ een 

*a) Bel., betr. Zahlungsverbot gegen England, v. 30. September 1914 
(Rl. 42241414)0)0000 
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613 

513 

514 

614 

514



Übersicht. 

b) Bek. des Reichskanzlers v. 13. Oktober 1914, betr. Zahlungen, die 
zum Erlangen und Erhalten von Patenten usw. erforderlich sind, 
Reichsanzeiger Nr. 242 (zu vgl. Bd. 1, 9090909) 

2. Frankriicch .... .... 

a) Bek. des Reichskanzlers, betr. Zahlungsverbot gegen Frankreich, v. 
20. Oktober 1914 (RGBl. 43332 

b) Bek., betr. die Erfüllung von Ansprüchen im Falle zwangsweiser Ver¬ 
waltung von Grundstücken, v. 26. März 1915 (RoBl. 180) 

3. Rußland... . ... 

a) Bel. des Reichskanzlers, betr. Zahlungsverbot gegen Rußland, vom 
19. November 1914 (Rßl. 7h)))) 

b) Bek. des Reichskanzlers, betr. Zahlungsverbot gegen Rußland, vom 
4. Februar 1915 (RGBl. 000g; 

c) Bel., betr. Nusnahme von dem Zahlungäverbote gegen Rußland und 
bon der Sperre feindlichen Vermögens v. 19. April 1916 (NGBI. 312, 

NEL I nenn 
*4. Jtaleen. 

a) Bek., betr. wirtschaftliche Vergellungsmaßregeln gegen Italien v. 
24. November 1916 (REDE. 1289) c54 1, 2 5 nen 

*b) Bek., betr. Zahlungsverbot gegen Italien v. 7. Juni 1917 (RGBL. 483) 
5. Bek., betr. wirtschaftliche Vergeltungsmaßnahmen gegen Portugal, 

vom 14. Mai 1916 (Röll. 375) Art. 1014„; 
6. Bek., betr. Zahlungsverbot usw. gegen Rumänien, v. 28. August 1916 

(Neßl. 97111)1)1)1) 
7. Bek. des Reichskanzlers, betr. Zahlungsverbot gegen Agypten und 

Französisch-Marokko, v. 14. Oktober 1915 (RöBl. 67) 

”g. Bek., betr. Zahlungsverbot gegen die Vereinigten Staaten von Amerika 
v. 9. August 1917 (RGBl. 7 .. 

*9. Einschränkung der Zahlungsverbbttteteee nnen 
a) Bek. des Reichskanzlers, betr. die Zahlungsverbote gegen England, 

Frankreich und Rußland, v. 20. Dezember 1914 (Rol. 550) 
*b) Bel., betr. die für eine auswärtige Bank im Betrieb einer inländischen 

Niederlassung entstandenen Ansprüche, v. 22. Dezbr. 1914 (Rl. 542) 
e) Bek. des Reichskanzlers, betr. Mietzahlung nach dem feindlichen Aus¬ 

land, v. 20. Oktober 1915 (Reichsanz. Nr. 245550 
*10. Bek., betr. die Stundungsvorschriften der Zahlungsverbote gegen das 

seindliche Ausland, v. 17. Januar 1917 (REBl. öbl). 
Hierzu: 

Bek., betr. die Stundungsvorschriften des Zahlungsverbots gegen Ruß¬ 
land v. 3. Februar 1917 (RGBl. 1000 

VI. Stellungsnahme zu den feindlichen Versicherungsgesellschaften 
II. Zur Frage eines Forderungsausgleichs gegenüber dem feindlichen Auslande 

und der Anmeldung deutscher Forderungen gegen das Ausland - 
(VIII. Anmeldung und Sperre feindlichen Vermögens im Inlaad 

*1. Bek. über die Anmeldung des im Inland befindlichen feindlichen Ver¬ 
mögens von Angehörigen feindlicher Staaten, v. 7. Oktober 1915 (REBl. 
633 

Hierzu: 
a) Bek. des Reichskanzlers, betr. Vorschriften über die Anmeldung 

des im Inland befindlichen Vermögens von Angehörigen feind¬ 
licher Staaten, v. 10. Oktober 1915 (Rl. 6603) - 

b) Bek. des Reichskanzlers, betr. Ausnahmen von der Sperre feind¬ 
lihen Bermögens, v. 21. Oktober 1915 (Röhl. 700) 
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510 G. Vergelkungsmaßregeln. 

J) Bek., betr. Ausnahme von dem Zahlungsverbot gegen Rußland 
und von der Sperre feindlichen Vermögens, v. 19. April 1916 
(R#l. 312) Nr. 223 

4) Bek., betr. wirtschaftliche Vergeltungsmaßnahmen gegen Portu. 
gal, v. 14. Mai 1916 (RGl. 375) Art. 44 

e) Bel., betr. Zahlungsverbot usw. gegen Rumänien, v. 28. August 
1916 (Röl. 971) Art. 233 

4) Bek., betr. wirtschaftliche Vergeltungsmaßregeln gegen Italien 
v. 24. November 1916 (R Bl. 1289) s5 3,, 55 

2. Bek., betr. Sperre und Anmeldung des Vermögens von landesflüchtigen 
Personen, v. 23. März 1916 (RGBl. 18909099)0 

IX. Bek., betr. Verträge mit feindlichen Staatsangehörigen v. 16. Dezember 
1916 (Rl. 19900))))0 

Hierzu: 
1. Bel. zur Ausführung der (borgenannten) Berordnung v. 17. Dezember 

116 (ROM. 13) 2 2 2 nn 
*2, Bel. über die Anwendung ber (vorgenannten) Berorönung auf Portu- 

gal v. 19. Juni 1917 (Rönl. 500o)) 
»X. Bel. über die Anmeldung von Auslandsforderungen v. 16. Dezember 1916 

(RGBVI. 1400) 2 22 .. .... . .. 
Hierzu: 
"Bet. derjelben Bezeichnung v. 23. Februar 1917 (RGBl. 189999) . 

XI. Bek. über gewerbliche Schutzrechte feindlicher Staatsangehöriger, v. 1. Juli 
1915 (RGBl. 144 en 

Hierzu: 
1. Bestimmungen des Reichskanzlers zur Ausführung dieser Verord¬ 

nung, v. 2. Juli 1915 (RGBl. 4174)4)00 
2. Bel., betr. die BD. über gewerbliche Schutzrechte feindlicher Staats¬ 

angehöriger v. 25. Januar 1917 (RBl. 7)) 
3. Bek. des Reichskanzlers, betr. gewerbliche Schutzrechte von Ange¬ 

hörigen Portugals, v. 23. Juni 1916 (REBl. 570) 

4. Bek., betr. gewerbliche Schutzrechte von Angehörigen Italiens, 
v. 9. Januar 1917 (Nl. 29999090 

*5, Bet. derfelben Bezeichnung dv. 7. Mai 1917 (RGBT. 403) . . . 

AN. Behandlung feindlicher Zollgüurrer 
Bek., betr. die Behandlung feindliher Zoflgüter, v. 15. Oktober 1914 (RGBL. 

ee 
Hierzu: “ 
à) Bek. des Reichskanzlers über die Außerkraftselzung der Bek., betr. bie 

Behandlung feindlicher Zollgüter, v. 15. Oktober 1915 (Re#l. 438) 
hinsichtlich Belgien, v. 4. Januar 1915, RGBl. 2 (zu vgl. Bd. 1, 916) 

b) Bek. des Reichskanzlers über die Außerkraftsetzung der Bek., betr. die 
Behandlung feindlicher Zollgü#ter, v. 15. Oktober 1914 (Rö#l. 438) 
hinsichtlich des besetzten Gebiets Rußlands, v. 14. März 1916 

RED. 163). > ... 
XI. Ein- und Durchsuhrverbote für Erzeugnisse seindlicher Lander 

\ 1. Bek., betr. Ein= und Durchfuhr von Erzeugnissen feindlicher Länder, vom 
11. Februar 1915 (KGhl. 3999999 

2. Bel. des Reichskanzlers, betr. Ein- und Durchfuhr von Erzeugnissen feind¬ 

licher Länder, v. 12. Februar 1915 (ReBl. 39999) + - 

3. Bek., betr. Zahlungen nach den besetzten Gebieten Frankreichs, v. 
28. Dezember 1916 (Reichsanzeiger 17 Nr. nenn cn 

4. Bek. v. 23. Dezember 1916 (Reichsanzeiger 17 Nr. 11 
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vel. betr. d. zwangsw. Verwaltung jranz. Unternehmungen v. 26. Novbr. 1914. 88 1, 2. 611 

(Abschnitt 1 in Bd. 1, 871ff.; 2, 404ff.) 

II. Zwangsverwaltungen. 

Literatur. 

Nachtrag zu der Nachweisung in Bb. 1, 880; 2, 405; 3, 706. 

1. Bek., betr. die zwangsweise Verwaltung französischer Unter¬ 
nehmungen. Vom 26. November 1914. (RGl. 487.) 

Wortlaut und Begründung in Bd. 1, 880, 881. 

5 1. 

Anordnung der Zwangsvberwaltung. 

I. Allgemeines (zu val. Bd.#1, 882). 

SächsO L### 38 15 (Dresden III). Die Gerichte haben zwar nachzuprüfen, ob das 

Kapital des betreffenden Unternehmens — sei es ausschließlich, sei es teilweise — franzö¬ 

sischen oder russischen Staatsangehörigen zusteht, und dies letztere steht im vorliegenden 

Falle rechtlich einwandfrei fest. Dagegen ist die Entscheidung darüber, in welchem Umfang 
es ihnen und insbesondere, ob es ihnen ganz oder überwiegend zusteht, ein reiner Ver¬ 

waltungsakt für die Beurteilung der Notwendigkeit oder Zweckmäßigkeit zwangsweiser 
Verwaltung. Als solcher ist sie aber der gerichtlichen Nachprüfung entzogen. 

(Abschnitt III in Bd. 1, 884.) 

IV. Derdußerungsverbot. — Keine Eintragung ins Grundbuch. 

(Erläuterung 1 bi3 4 in Bd. 2, 406, 5, 6 in Bb. 3, 706.) 

7. JW. 17 667 (RC. TI). Die Eintragung der zwangsweiſen Verwaltung von 
Grundstücken feindlicher Staatsangehörigen ins Grundbuch ist unzulässig. 

82. 
Rechtsstellung und Aufgabe des Verwalters. 

T. Allgemeines. 

(Erläuterung i bis 4 in 3b. 1, 881; 5 biß 10 in Bd. 2, 406ff.; 11 big 14 in Bd. 3, 707.) 

15. RG. VI, DJZ. 17 752. Der Zwangsverwalter hat eine privatrechtliche und eine 
öffenklich=rechtliche Stellung. Als Richtschnur hat ihm nach beiden Seiten dos staatliche 
Interesse zu dienen. Als Zwangsverwalter ist er Vertreter des Inhabers des Unter¬ 
nehmens und muß, sei es zur Weiterführung, sei es zur Auflösung des Unternehmens, 
rechtsgeschäftliche Handlungen ieder Art vornehmen. Daneben hat er aus eigener Macht 

oder auf Anmeifung der Behörde durch Maßnahmen, die auf öffentlich=rechtlichem Gebiet 
liegen oder liegen können, dafür Sorge zu tragen, daß der Zweck der Zwangsverwaltung 
erreicht werde, namentlich daß der Geschäftsbetrieb nicht in einer dem Vergeltungswillen 
oder den allgemeinen deutschen Interessen abträglichen Weise geführt wird. Die Maß¬ 
nahmen des Zwangsverwalters, durch die er die Vermögenswerte des Unternehmens 
auszumitteln und sicherzustellen sucht, um ihre Verwendung zu Zwecken des feindlichen 
Auslandes zu verhüten, würden im allgemeinen öffentlichrechtlicher Natur fein. 

16. RE. VI, RG. 89 390, JW. 17 660 (mit Bemerk. v. Waldecker). Dem Zwangs¬ 
verwalter ist schon als solchem eine Doppelstellung zugewiesen, eine privatrechtliche und 
elne öffentlich=rechtliche. Als Richtschnur hat ihm nach beiden Seiten das staatliche Inter¬ 

esse zu dienen. Den Vorteil des Unternehmens darf er nur verfolgen, soweit jenes Inter¬
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esse dadurch gefördert wird, etwa damit das Reich in dem Unternehmen ein wertvolle; 
Pfand behalte, oder damit deutsche Gläubiger, dem staatlichen Interesse entsprechend 
Befriedigung erlangen. Als Vertreter des Inhabers des Unternehmens kann und muß 
der Zwangsverwalter, sei es zur Weiterführung, sei es zur Abwickelung oder Auflösung 
des Unternehmens rechtsgeschäftliche Handlungen jeder Art vornehmen. Daneben hat 
er aus eigener Macht oder auf Weisung der Behörde durch Maßnahmen, die auf öffent. 
lich=rechtlichem Gebiet liegen oder liegen können, dafür Sorge zu tragen, daß der Zweck 

ber Zmangsverwaltung erreicht wird, namentlich, daß der Gejdhäftsbetrieb nicht in einer 
dem Vergeltungswillen oder den allgemeinen deutschen Interessen abträglichen Weise 
Lgeführt wird. Die Aufgabe, eine scharfe grundsätzliche Grenze zu bestimmen, wo ber 
Zwangsverwalter eine öffentlich=rechtliche, und wo er eine privatrechtliche Tätigkeit ent. 

faltet, braucht hier nicht gelöst zu werden. Die einzelne Handlung ist nach Beweggrund 

und Zweck zu betrachten. Im allgemeinen werden die Maßnahmen des Zwangsver¬ 
walters öffentlich=rechtlicher Natur sein, durch welche er die Vermögenswerte des Unter. 
nehmens auszumitteln, zu erfossen und sicherzustellen sucht, um sie dem Vergeltungszweck 
und den deutschen Interessen dienstbar zu machen oder um zu verhüten, daß sie irgendwie 
dem feindlichen Ausland zufließen oder zum Nutzen gereichen. Entläßt beispielsweise 
der Zwangsverwalter einen Angestellten des Unternehmens, so ist dies an sich ein privat- 
rechtlicher Vorgang mit rechtsgeschäftlichen Wirkungen. Geschieht die Entlassung edoch, 
weil der Angestellte in geheimem Einvernehmen mit dem ausländischen Inhaber ſteht 

und durch ſein Verbleiben bei dem Unternehmen deutſche Intereſſen gefährdet werden, 
fo erhält sie öffentlich=rechtlichen Charakter. Der Zwangsverwalter hat alsdann kraft der 
ihm verliehenen amtlichen Befugnisse eine obrigkeitliche Anordnung getroffen, deren 
Berechtigung der Entlassene im Rechtsweg nicht anfechten kann. 

17. DJZ. 17 249, Leipz Z. 17 345 (Hamburg VI). Kl. ist hamburgischer Vertreter 

der unter Zwangsverwalktung gestellten französischen Benedictine=Gesellschaft; Belt. it 
Zwangsverwalter und Aufsichtsperson bei der Firma des Kl. Kl. hat sich das hiesige Lager 
der französischen Gesellschaft zu Eigentum übertragen lassen. Da Verdacht besteht, daß 
Kl. nur im Interesse der franz. Gesellschaft handelt, hat Beklagter Abrechnung über seine 

Geschäfte verlangt. Kl. verlangt klagend Feststellung, daß dieses Verlangen unberechtigt 
sei. Die Klage ist abgewiesen, weil der Rechtsweg nicht zulässig ist, denn es handelt sich 
um eine im össentlichen Rechte wurzelnde Anordnung, welche von einer insoweit mit 

amtlicher Gewalt gesetzmäßig ausgestatteten Person ausschließlich im Interesse des Staates 
und auf Grund der übertragenen amtlichen Befugnisse getroffen worden ist. 

18. DJZ. 17 250, ElsLoth JZ. 17 4 (Colmar II). Die Ansicht, daß der Zwangever¬ 
walter i. S. von § 727 8PO. Rechtsnachfolger des Schuldners sei, wird nicht einmal von 
allen denen geteilt, die eine Rechtsähnlichkeit der Stellung des politischen Zwangsver¬ 
walters mit der des Konkursverwalters annehmen, für den aber die Anwendbarkeit des 
* 727 3OP. bestritten ist (Jaeger, Anm. 35 zu §3 6 KO.). Übereinstimmend mit den 
Beschlüssen des I. Z S. v. 12. 5. und v. 29. 9. 15 (DJ3. 15, 1218) ist vielmehr davon aus¬ 

zugehen, daß der politische Zwangsverwalter wie ein gesehlicher Vertreter des Schuldners 
anzusehen ist, dessen Vertretungsmacht sich auf einen bestimmten Vermögenskompler 
beschränkt. 

III. Liquidationen. 

1. Bek., betr. die Liquidation britischer Unternehmungen. 

(Bel. a in Bb. 3, 711.) 

b) Dom 18. Januar 1917. 

Bortlaut in Vb. 4, 817,
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Begründung. (D. N. X 175.) & 

Die Liquidation britifcher Unternehmungen nad} der Derorödnung vom 31. Juli 
1gıo (R6BI. erı) HöBt häufig aus folgendem Grunde auf Schwierigkeiten. Die bri- 
uͤſchen Stammhänfer pflegen ihre in der Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haf¬ 

tung oder ktiengesellschaft gegründeten Tochterunternehmungen — offensichtlich 

zum Zwecke der Ersparung von Steuern — mit einem geringen Gesellschaftskapital 

zuszustatten und die weiteren Zetriebsmittel in der Form von Darlehen zur Derfügung 

zu stellen, die verhältnismäßig hoch zu verzinsen sind. Für diese Darlehen sind in der 
Regel auf dem Sabrifgrundftüde Eiypothefen oder Grundjdulden eingetragen, die 
beinahe in allen Fällen den Wert des Grundftüds einfchlielich der Gebäude und Mas 

schinen weit übersteigen. # Die Hrpotheken- oder Grundschuldbriefe befinden sich regel¬ 

mäßig in England. Eine Deräußerung des Sabrifgrundftüds fcheitert faft immer daran, 
daß eine 4öschung oder Abtretung der Ejypothef im Grundbuch ohne Dorlegung des 
Eypothefenbriefs nicht vermerkt werden fann. Denn die Sälle, in denen der Erwerber 

‚bergit ift, das weit über den Wert befaftete Srundjtäd jelbft gegen Gewährung einer 
Dergitung für die übernommene Überbelaftung zu übernehmen, gehören zu den 

Seltenheiten. „ 

Anderjeits find die Dorfchriften der Deroränung vom 31. Juli 1916 über die 
Kraftloserflärung von Urkunden, in denen die Beteiligung an einem "Unternehmen 

verbrieft it, auf Kypothelen- und Grundfchulöbriefe nicht anwendbar. Wollte man 

nigt gezwungen fein, in zahlreichen Sällen von der Kiquidation britifcher Unter 

nehmungen abzufeben, fo bedurfte es in diefem Punkte der Abhilfe. Diefe ift durch 

die Bel. vom 18. Januar 191? (REBI. 65) in der Sorm gefcyaffen, daß für den Sall, 
daß der Arypothefen- oder Grundfchuldbrief nicht erreichbar ift, angeordnet werden 
Tann, daf die Hypotkef oder Srundfchuld bei der Deräuferung des Grundstücks ganz 
oder teilmeife erlifcht. Die Anorönung ift, um eine einheitliche Handhabung zu fichern, 
dem Reichskanzler bzw. dem Reichskommissar übertragen. Die Löfchung ift auf Grund 

einer solchen Anordnung alsdann vom Grundbuchamte vorzunelmen, ohne daß es 
der Dorlegung des Hypotheken- oder Grundschuldbriefs bedarf. Hierbei wird von 
Fall zu Fall zu prüfen sein, in welcher weise für das erloschene Recht in anderer 
Weife, 3. B. durch Hinterlegung eines Teiles des Erlöses, Sicherheit geschaffen 
werden kann. 

e) Bel. zur Ergänzung der BO,, betr. Liquidation britifcher Unter- 
nehmungen, v. 31. Juli 1916 (RGDBI. 871). -Yom 12. Juli 1917. 

(RGBl. 603.) 

18.] Art. 1. Dem $ 3 ber Verorbnung, betreffend Liquidation britifcher Unterneh- 
mungen, vom 31. Yuli 1916 (MGBI. 871) wird der folgende Abf. 6 hinzugefügt: 

Der Reichskanzler kann den Liquidator von Beschränkungen befrceien, die für 
die Beräußerung des der Liquidation unterstehenden Vermögens gelten. Er kann den 
Liquidator ermächtigen, bei der Veräußerung des Vermögens die Haftung des Er¬ 
werbers für die Verbindlichkeiten des bisherigen Inhabers durch Vereinbarung mit 
dem Erwerber in einer von den allgemeinen Vorschriften abweichenden Weise zu regeln. 

Art. 2. Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung (14. 7.) in Kraft. 

2. Bek., betr. Liquidation französischer Unternehmungen. 
Vom 14. März 1917. (REl. 227.) 

M. s 12 Abs. 2 Liquld S. 31. 7. 16]. Art. 1. Die Vorschriften der Verordnung, 
betreffend Liquidation britischer Unternehmungen, vom 31. Juli 1916 werben im Wege 
der Vergeltung auf Unternehmungen, deren Kapital überwiegend französischen Staats¬ 
angehörigen zusteht, oder die vom französischen Gebiet aus geleitet oder beaufsichtigt 

Kriegebuck. Br. 5. 33
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werden oder bis zum Kriegsausbruche geleitet oder beaufsichtigt wurden, sowie arf fran 
zösische Beteiligungen an einem Unternehmen für anwendbar erklärt. 

Art. 2. Diese Bekanntmachung tritt mit dem Tage der Berlünbung [15, 3.1 1 
Kraft. 

IV. Ergänzungsverordnungen zu 1 und I. 

(Verordnung 1 in Bd. 2, 410.) 

2. Bek., betr. die Überwachung und zwangsweise Verwaltung aus¬ 
ländischer Unternehmungen. Vom 24. August 1916. 

Wortlaut und Begründung in Bd. 3, 710. 

Peter, JW. 17 452. Die durch 3 2 BRO. vom 24. 8. 1916 ausgesprochene Auf 
hebung der Stundung kaun lediglich die zu einem zwangsverwalteten Vermögen gehören. 
den Forderungen betreffen, für melde die Stundung nad $ 2 BRDVD. v. 30. 9, 1914 
noch in Kraft war. Als solche verbleiben nur die Werte, welche durch die BR. v. 26 
2. 1916 als neue Gegenstände der Zwangsverwaltung eingeführt wurden, nämlich Na#¬ 
laßmassen, zu einem Unternehmen gehörige und sonstige, einem feindlichen Auslände#¬ 
gehörende Vermögenswerte, dies aber nur, falls der Inhaber seinen Sitz oder Wohnsit 
im feindlichen Auslande hat. Während bei den übrigen, der Zwangsverwalstung unter. 
liegenden Vermögenswerten eine Stundung überhaupt nicht in Frage Tommt, ijl c3 hier 
in das Ermessen des Zwangsverwalters gestellt, die an sich bestehende Stundung mi¬ 
Monatsfrist nach vorgängiger Zahlungsaufforderung zur Aufhebung zu bringen. Solange 
die Forderung auf diesem Wege nicht zur Fälligkeit gebracht ist, verbleibt der Schuldner 
im Genuß der mit der Stundung verbundenen Rechtsvorteile, insbesondere bleibt aus 
der Zinsenlauf gehemmt. 

3. Bek. über zwangsweise Derwaltung und Liquidation des inlän- 
dischen Vermögens landesflüchtiger Personen. Vom 12. Zuli 1917. 

(RGBl. 603.) 

IBR.I Art. 1. Die Vorſchriften der Verordnungen über die zwangsweiſe Verwaliung 
franzöſiſcher Unternehmungen vom 26. November 1914, 24. Juni 1915, 10. Februar 
und 24. Yuguft 1916 (MGAT. 1914 ©. 487, 1915 ©. 351, 1916 S. 89, 961) sowie der Ver 
ordnungen über die Liquidation britiiher Unternehmungen vom 31. Yuli 1916, 18. Se- 
nuar und 12. Zuli 1917 (RSBL. 1916 ©. 871, 1917 ©. 65, 603) werden auf das Vermöger 
folder Perfonen für anwendbar erklärt, die auf Grund de3 $ 27 Abf. 1 des Reichs- und 
Staatsangehörigkeitsgesetzes vom 22. Juli 1913 (RGBI. 583) ber deutfchen Staatsar. 
gehörigkeit verlustig erklärt worden sind. 

Art. 2. Diese Verordnung tritt mit Dem Tage der Verkündung I14. 7.1 in Kraft. 

A, Bek. über den Treuhänder für das feindliche Vermögen. 

Vonm 19. April 1917. (RG#l. 365.) 

IBR.]§ 1. Der Reichskanzler ernennt einen Treuhänder für das feindliche Vermögen 
$ 2. Der Treuhänder ift befugt, im Inland befindliche Vermögensgegenstände 

von Feinden unter Verwaltung zu nehmen, Unternehmungen, Nicderlaffungen und Orund- 
stücke jeboch nur mit Zustimmung der Landeszentralbehörde. Die Entschcidung des Treu¬ 
händers, daß die Voraussetzungen für die Übernahme der Verwaltung durch ihn vorliegen. 

kann nur im Aufsichtsweg angefochten werden. 
Soweit es sich um Vermögen handelt, das einer staatlichen Aufsicht oder Verwal 

tung oder einer Liquidation nach Maßgabe der Verordnungen vom 4. September, 15, 
Oktober und 26. November 1914, vom 10. Februar und 31. Juli 1916 (RGBl. für 1914
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S. 397, 438, 487; für 1916 S. 89, 871) untersteht, erstreckt sich die Befugnis des Treu¬ 

händers nur auf solche Gegenstände, die ihm aus diesem Vermögen überwiesen werden. 

Bei Unternehmungen, die nach Maßgabe der Verordnung vom 4. September 1914 unter 

Yaffiht stehen, sind die Aufsichtspersonen befugt, die Überweifung von Gelbern oder 

Wertpapieren, die für die Fortführung des Betriebs nicht erforderlich find, an den Treu- 

tänder anzuordnen. ç 

8 3. Die für die Hinterlegung bei der Reichsbank geltenden Vorschriften 

des & 4 Abs. 2 der Verordnung, betreffend die lberwachung ausländischer Unter¬ 
nehmungen, vom 4. September 1914 (REl. 397), 

des § 3 der Verordnung, betreffend Zahlungsverbot gegen England, vom 30. 
September 1914 (RGl. 421) 

und 

des § 5 Abs. 2 Satz 1 der Berordnung, betreffend die zwangsweise Verwaltung 
französischer Unternehmungen, vom 26. November 1914 (ROBI. 487) 

werden dahin geändert, daß an die Stelle der Hinterlegung bei der Reichsbank die Ab¬ 
führung an den Treuhänder tritt. 

Someit por dem Inkrafttreten diefer Verordnung auf Grund der im Ab. 1 ange» 

führten. Borfd,riften eine Hinterlegung bei der Reichsbank ersolgt ist, kann der Treuhänder 
die hinterlegten Beträge und Wertpapiere an Stelle der Reichsbank in Verwaltung 

nehmen. 

8 4. Auf die Verwaltung des Treuhänders finden die Vorschriften des 3 2, des 5 
Abſ. 1 und des $ 6 der Verordnung vom 26. November 1914 (R#l. 487) sowie die Vor¬ 
schriften des Artikel 1 der ergänzenden Verordnung bom 24. Juni 1915 (RGBI. 351) 

entsprechende Anwendung. Der Reichskanzler tritt an die Stelle der Landeszentral¬ 

behörde. Ein Anspruch gegen den Feind kann gegen den Treuhänder, wenn diesem auf 
Grund des 5 2 der Verordnung vom 26. Oktober 1914 die Vertretung des Feindes zu¬ 
steht, nur mit seiner Zustimmung gerichtlich geltend gemacht werden. 

Auf Verlangen des Treuhänders ist jedermann verpflichtet, über das Vermögen 

von Feinden Auskunft zu erteilen. 

85. Der $ 8 der Verordnung über die Anmeldung des im Inland besindlichen 

Vermögens von Angehörigen feindlicher Staaten vom 7. Oktober 1915 (Rl. 633) 
wird dahin geändert, daß an die Stelle der zur Veräußerung, Abtretung oder Belastung 
solchen Vermögens erforderlichen Genehmigung des Reichskanzlers die Genehmigung 
des Treuhänders tritt. Ebenso gehen bie im § 10 der genannien Verordnung in bezug 
auf die Abführung nach dem Ausland dem Reichskanzler übertragenen Befugnisse auf den 

Treuhänder über. 
Soweit Zwangsvollstreckungen, Arreste oder einstweilige Verfügungen gegen das 

vom Treuhänder in Verwaltung genommene Vermögen nach der Erklärung des Kriegs¬ 
zustandes gegenüber dem im einzelnen Falle in Betracht kommenden Staate erfolgt sind, 
Ianıı der Treuhänder die Aufhebung verlangen. 

Zwangsvolsstreckungen, Arreste, einstweilige Verfügungen und Konkursanträge 
gegen das vom Treuhänder in Verwaltung genommene Vermögen können in allen Fällen 
nur mit seiner Genehmigung erfolgen. 

86. Der Treuhänder lann ungeachtet des 3 2 der Verordnung vom 30. September 
1914 (RGBL. 421) die Erfüllung der von ihm in Verwaltung genommenen Ansprüche 
jordern; die Stundung endet mit dem Ablauf eines Monats nach der Aufforderung zur 

Leiſtung. 
Endet bei einem Wechſel, bei welchem durch die Stundung gemäß g 4 der Berord- 

nung vom 30. September 1914 die Protesterhebung hinausgeschoben ist, die Stundung 

auf Grund der Vorschrift des Abs. 1, so bleiben gleichwohl die Protesterhebung und der 
Rückgriff aus dem Wechsel bis auf weiteres ausgeschlossen. Diese Vorschrift findet auf 

Schecks entsprechende Anwendung. x 
33°
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37? Auf Geldforderungen, die fällig sein würden, falls die im & 2 der Verordnung 

vom 30. September 1914 vorgesehene Stundung nicht bestände, sind für die Zeit bon 
1. April 1917 an Zinsen in Höhe des für Verzugszinsen geltenden Satzes an den Treit. 
händer zu entrichten. Binfen bon Binjen find auf Grund dieser Vorschrift nicht zu 
entrichten. 6 4 

Bei Geldforderungen, die noch nicht fällig, aber nach Gesetz oder Vertrag schon Vor 
der Fälligkeit zu verzinsen sind, hat der Schuldner gleichfalls die für die Zeit vom 1. April 
1917 ab laufenden Zinsen an den Treuhänder zu entrichten. 

Der Reichskanzler bestimmt, an welchen Terminen die Zinsen zu entrichten sind. 
Er kann auch über die Höhe der zu entrichtenden Zinsen besondere Bestimmungen treffen 
und Ausnahmen zulafjen. 

Die in den Abf. 1, 2 bezeichneten Verpflichtungen treien ein, auch wenn der Treu¬ 
Händer den Anfprud) nicht unter Verwaltung genommen hat und ohne daß ca einer Auf · 
forderung des Treuhänders bedarf. In den Fällen des Abſ. 1 tritt die Verpflichtung 
ohne Räcksicht auf Pfändungen oder Verpfändungen des gestundeten Anspruchs ein. 

Auf Forderungen aus Wechseln oder Schecks finden die Vorschriften der Abs. 1 bis 3 
keine Anwendung. 

8 8. Wer die von dem Treuhänder auf Grund des § 4 Abs. 2 erforderte Auskunft 
nicht erteilt oder wissentlich unwahre Angaben macht, wird mit Geldstrafe bis zu eintansend¬ 
fünfhundert Mark oder mit Gefängnis bis zu drei Monaten bestraft. 

Die Verfolgung tritt nur auf Antrag des Treuhänders ein. 

$ 9. Der Reichskanzler lann Ausführungsvorschriften erlassen. 

§ 10. Diese Verordnung tritt mit dem 1. Mai 1917 in Kraft. Der Reichskanzler 
bestimmt, wann sie außer Kraft tritt. 

Begründung. 
(Norddellg tg. v. 22. April 1917 Nr. 110 2. Ausg.) 

Mit dem Fortschreiten des Wirtschaftskrieges (und der Derbreiterung der wirt¬ 
schaftlichen Folgen des Krieges) hat sich immer mehr die Notwendigkeit einer Susammen¬ 
fassung der erwaltung der liquiden feindlichen VDermögenswerte geltend gemacht. 
Eine neue Bundesratsverordnung vom 10. April sieht hierfür eine eigene dem Reichs¬ 
kanzler (Reichsamt des Innern) unterstebende Zehörde unter dem Mamen „Creu¬ 
Länder für das feindliche Dermögen“ vor. 

Die Tätigkeit des Treuhänders soll sich im wesentlichen auf zwei Hauptgruppen 
von feindlichen Vermögen erstrecken: 1. auf Geldmittel aus einzelstaatlicher Verwaltung 
feindlichen Dermögens (Swangsverwaltungen, Liquidationen usw.), 2. auf die einer 
besonderen Derwaltung noch nicht unterstehenden feindlichen Guthaben. > 

Durch die Einsetzung des Treuhänders wird von den einzelnen, von den Kandes¬ 
behörden eingesetzten Swangsverwaltungen an den Liquidationen unter Mitwirkung 
des Reichskommissars usw. nichts geändert. Diese Derwaltungen werden nur insoweit 
berührt, als ihr finanzielles Ergebnis, die für eine Anlage verfügbären Gelder, dem 
Treuhänder zur Derfügung zu ftellen jind. Der Schwerpunkt der Ileuregelung liegt 
darin, daß eine Sentralftelle gefchaffen wird, weldye die Budführung, Statifiit und 
damit den Mberblid über die bei den verfchiedenften Stellen liegenden feindlichen Belder 
zentralifiert und die Derfügungsmadzt über die Gejamthelt des Geldes auszuüben In 
der Kage ift. : 

Was dte einer befonderen Derwaltung noch nicht unterftehenden feindlichen 
Guthaben und Wertpapiere anlangt, fo fan der Treuhänder nad der neuen Der« 
ordnung an den Sculöner herantreten und unter Prüfung aller Derkältniffe des ein¬ 
zelnen Salles gegebenenfalls zur Einziehung der Sorderung fchreiten. Im übrigen 
tritt er als amtliche Einterlegungsitelle für feindliche Korderungen an die Stelle der 
Reichsbank. . g \
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In Derbindung mit dieser Zefugnis zur Einziehung feindlicher Forderungen 

nat auch die Krage der Derzinjung folher Guthaben eine neue Regelung erfahren. 

Die im $ 2.der Derorönung über das Sahlungsverbot vom 30. September 1914 aus« 
gesprochene Sinslosigkeit der Stundung ist eine Maßna#me, welche auf eine kurze Dauer 
des Krieges zugeschnitten war, sich unter den jetzigen verhällnissen und insbesondere 
mit Rücksicht auf eine etwa mögliche Regelung der Frage bei den Friedensverhand¬ 
lungen aber nicht aufrechterhalten läßt. Sei es, daß alsdann später gegenseitig eine 
mäßige Verzinsung der Forderungen festgesetzt werden sollte, oder von einer solchen 

Vereinbarung abgejehen werden follte, in jedem Falle gebietet die Dorficht, das Ge» 

fomtlapttal an feindlichen Werten nicht größtenteils zinslos zu belaffen, fondern mit 
den Sinfen und Gewinnen, die ans ihm erzielt werden und erzielt werden fönnen, 
einen befonderen Ausgleichsfonds zu bilden, der -— fofern nicht eine gegenfeitige Der» 
zinsung der herauszugebenden Hrivatvermögen im Friedensvertrage festgesetzt werden 

follte — der Regierung zur Derfügung fteht. Die Beflimmung der Sinstermine und aud 

der Böhe der zu fordernden Sinsen sowie auch der Erlaß sonstiger Ausführungsvorschriften 
ist dem Reichskanzler überlassen. Durch die Sentralisierung der Verwaltung der feind¬ 
lichen Guthaben wird anch die Befriedigung der deutschen Gläubiger auf eine zweck¬ 
mäfigere Grundlage geftellt. Die Befugniffe der Sreigabe von der Sperre feindlichen 
Vermögens (Derorönnng vom ?. Öftober 1915) find dent Trenhänder übertragen 

worden, 

V. Zahlungsverbote. 

1. Bek., betr. Zahlungsverbot gegen England. 

Vom 30. September 1914. (RGl. 421.) 

Wortlaut und Begründung in Bb. 1, 887ff. 

g1. 
Da3 Bahlungsverbot. 

* Inhaltslbersicht. 

1. verboten itt dic Sahlung usm. nach Groß. 
britannien und Irland, oder den britischen 

| . Bare Zahlung 1 896. 

Kolonien und Befitungen I 893, II a2, II | 

| 

. Bohlung in Wechseln und Schecks I 395, 

. Sahlung durch Übermeifung I 896, II dl5. 

. Sahlung in fonftiger Weife I 896, 111 720. 

a) Gehört hierher auch die Hingabe m 
ı Sahlungs Statt? 1 896. 

EIS. i 0. Bejahend 1 896. 
3. Sahlung an eine Erbenmehrheit I 894. | P. Derneinend IT 856. 

! 
t 

t 

m
a
l
 

317. 

1. Das Derbotsgeblet T 893. 
2, Territoriale Bedeutung I 695, III 717. V 

%. Derboten ist die mittelbare Sahlung nach b) Gchört die Abtretung hierher? I S96. 

Großbritannien ufw. I 89%, 111 717. a. Bejahend 1 896. 

a) Sahlungen auf dem Unwmege über das | 6. Dernelnend I 896. - 

neutrale Ausland 1 89%. ; c) Gehört die Mufredmung hierher? I 836, 

b) Ist auch die Leistung an den deutschen ill 720. u 

Agenten verboten, der im Auftrage im a. Bejahend I 896. . 

Derbotsgeblet anfässiger Gläubiger For¬ 3 Perneinend I 896, 111 220. . 
derungen einzieht? II. Abführung und Überweifung von Geld und 
«a. Bejahend 1 894. Wertpapieren I 896. 

1 ß. Derneinend I 8%. 1. Allgemeines I 896. 
j Y: Dermüitelnd II 212, III 2X. ı 2. Geld I 896. 

c) Konorlerung von Scheds ausländiicher 3. Wertpapiere I 896. 
Schuldner und Guthaben seindlicher IV. Derboten fit die Zahlung und die Ubjührung 

Banlen bel inländifhen Banfen I 589%. oder Überweifung. — Nicht verboten find: 

x. 4) £iegt cine mittelbare Zahlung vor? 1895, A. Die Annahme I 397. \ 

11 412, 111I 716. 6 . 2. Die Geldausgabe T 892. 
fl. Schlungsleistung 1 895, II duz, 111 720. ! 3. Bloße Sicherungen I 892. 

X. Begriff der Zahlung I 895, II 443, IIE 720. | *. Die Nreeftpiändnng I 892.
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5. Die Anmeldung im Honfurs I 897. ı. Bejahend I 897. 

A. Die Abfchliegung neuer Derträge und die 2. Derneinend I 897. 
Erfüllung durd? Warenlieferung I 897. | vr. JR die Rüdfordberung Aattkartp I 89. 

V. Stud verbotene Sahlungen ufo. nichtig? 1897. | VII. Ausnahmen von dem Derbor I 897. 

1. Derboten ift die Sahlung nah Großbritannien und Irland oder 

den britifchen Kolonien und Besitzungen. 

(Abschnitt 1 in Bd. 1, 893.) 

2. Territoriale Bedeutung. 

(Erläuterung a, b in Vd. 1, 893, 894; c bis e in Bd. 3, 707.) 

HRG. 89 212. Forderungen eines nichtdeutschen Gläubigers, der beim Inkrast¬ 
treten der Bundesratsverordnung vom 30. September 1914 (RG#Bl. 421) in Englann 
ansässig war, gelten auch dann noch als gestundet, wenn der Gläubiger seinen Wohusitz 
nach Deutschland verlegt hat. 

82. 
Stundung — Aufhebung der Verzugsfolgen. 

Inhaltslbersicht. 
I. Der Anfpruc; bleibt beitchen I 898. a) Befahend I 90. 

11. Die Stundung. Allgemeines I 393, III 220, : b) Demeinend I 900. 

V ö18. : 2. Verweigerung der Sahlung on Inkänder 
1. Gegensiand der Stundung. Die Stundung : 1 900. 

betrifft: 3. Geltendmachung in der Swangsvoslstreckung 

a) Schon entstandene oder noch entstehende 1 900. 

vermögenerechtliche Ansprüche I 898, V. Wirkung gegen Rechtsnachfolger 1 900, 1I é#, 

V 519. III 721, V 519. 

b) dle dem deutschen Zecht unterstehen 1 1. Jit der Indossatar als Rechtsnachfolger an. 

896. zufehen® 1 900, 111 721. 

c) Ghne Rücksicht auf dle Regelung der a) Bejahend 1 900, III 721. 

gerichtlichen Jultändigkeit 1 898. 6 b) Derneinend I 900. 

2. Solgen der Stundung I 898, III 220. 2. Mehrfache Rechtsnachfolge 1 900. 

Ill. Die Mufbebung der Derzugsfolgen I 899. 5. Der Erwerb eines Erflattungsanfprucs I 
IV. Geltendmachung und Berücksichtigung der 900. 

Stundung und Verzugsbeſeitigung 1 899, II 1. Der Pfändungspfandgläublger I 900, EL 
ql3. 444, III 222, V 519. 
I. Bat das Gericht die Stundung von Amts 6. Beweislost 1 901. 

wegen zu beräcksichtigen? 1 899, II 415. | VI. Derkältnis des $ 2 zu $ 1 1.900. 

(Abschnitt 1 in Bd. 1, 898.) 

II. Die Stundung¬ 

Allgemeines. 

1. R. 89 214. Die Bestimmung des # 2 Abs. 1 dient nicht ausschließlich der Siche¬ 
rung des Haupztweckes der Bekanntmachung, die Leistung von Zahlungen nach Groß¬ 
britannien und Irland oder den britischen Kolonien und auswärtigen Besitzungen und 
die Abführung und Überweisung von Geld oder Wertpapieren nad) diefen Gebieten zu 
verhindern. Gie bezivedt zugleich den inländifdien Schuldner gegen den im feindlichen 
Ausland ansässigen Gläubiger zu fügen und fie erfiredt fi auf vermögensrechtliche 

Ansprüche jeder Art, also auch auf solche, die nicht auf die Leistung von Geld oder sonstigen 

Zahlungsmitteln oder Wertpapieren gerichtet sind. Ihre Anwendung ist deshalb nicht 
ausgeschlossen, wenn die Erreichung des Haupzwecks der Bekanntmachung ohnehin ge¬ 
sichert erscheint. Vielmehr überhebt sie den inländischen Schuldner bis auf weiteres schlecht¬ 
hin seiner Leistungspflicht und damit auch, wenn er nicht etwa aus freien Stücken leisteo 

will, der Prüfung, ob die Leistung dem Zahlungsverbote des 3 1 der Bekanntmachung 

zuwiderlaufen würde.
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2. R. III, WarnE. 17 151. Die Stundungzvorschrift des § 2 der Bel. vom 30. 
September 1914 trifft nur die Ansprüche derjenigen juristischen Personen, welche in Eng¬ 

lund ihren Sib, d. h. wie nach dem Wortlaute nicht zweifelhaft sein kann, aus dem Ver¬ 

gleiche mit 5 5 fidh ergibt und in der Begründung (Denlihrift S. 86) auddritdlich aus- 
gesprochen ist, ihren Hauptsitz haben. Der Anspruch der Klägerin, einer inländischen Nieder¬ 
1affung einer juriftifchen Perfon, die im neutralen Ausland ihren Hauptfik hat, wird also 
icht davon berührt. 

1. Gegenstand der Stundung. 

a) Vermögensrechtliche Ansprüche. 

(Zu vgl. Bd. 1, 898.) 

253. 17 437 (KG. VIII). Die Klägerin hatte in erster Instanz ein Urteil auf Zah¬ 
ung von 10800 M. erstritten und nach Hinterlegung von 11600 M. mit Erfolg hieraus voll¬ 

srreckt. In der Berufungsinstanz ist die Klage abgewiesen und die Klägerin zur Rückzahlung. 

des beigetriebenen Betrages verurteilt worden, da die Forderung einer in Rußland ihren 
Sit habenden juristischen Person bis auf weiteres gestundet sei. Die Klagforderung sei 
hiernach jetzt nicht mehr fällig, einer der Ausnahmefälle aus § 257 8PO. läge nicht vor, 
»3 fei daher auch nicht zu prlfen, ob der Klägerin der Anspruch überhaupt, wenn auch 

als nicht fälliger, zustehe. Aus der Abänderung des landgerichtlichen Urteils ergebe sich 
weiter, daß die Klägerin den von der Beklagten beigetriebenen Betrag zurückzahlen müssc. 
Zur Abwendung der Zwangsvollstreckung habe die Klägerin Sicherheit zu leisten, und 
zwar neben derienigen Sicherheit, die sie bereits zur Vollstreckung des landgerichtlichen 
Urteils geleistet habe und die der Bekl. für die aus der alsbaldigen Vollstreckung des erst¬ 
mstanzlichen Urteils drohenden Nachteile hafte. Darauf, welche Rechtsbehelfe der Klägerin 
reiwa demnächst zur Rückerlangung der letzteren Sicherheit zustehen, sei hier nicht ein¬ 
zugehen. 

(Abſchnitt III u. IV in Bd. 1, 899; 2, 413) 

V. Wirkung gegen Rechtsnachfolger. 

(Unterabſchnitt 1 bis 3 in Bd. 1, 900; 2, 414; 3, 721.) 

4. Der Pfändungspfandgläubiger (vgl. Bd. 1, 900; 2, 414; 3, 722.) 

RG. 89 214. Die Forderung des in England anſäſſigen Gläubigers eines inländiſchen 
Schuldners gilt auch dem Vollstreckungsgläubiger gegenüber als gestundet, dem die Forde¬ 
mng im Inlande zur Einziehung überwiesen ist. 

86. 
Strafbestimmungen. 

(Erläuterung 1 bis 8 in Bd. 1, 902; 9 bis 10 in Bd. 2, 415; 11 bis 20 in Bd. 3, 723ff.) 

21. RG. V, Recht 17 365, Nr. 704. Die Vorschrift in § 6 Abs. 1 BR0O setzt zwar 
notwendig den Tatbestand des § 134 VzZoll G. — verbotswidrige Ausfuhr — voraus. 
Aus dieser Art der Gesetzeskonkurrenz folgt aber nicht, daß die Bestimmungen des VgollG. 
über Konfiskation der Bannware und Wertersatz (6 134, 155) nicht anwendbar seien. 
Die Bannware ist stets verwirkt oder ihr Wert zu ersetzen; das folgt notwendig aus den 
bollrechtlichen Vorschriften. Die BRNP#V. hat eine Einschränkung dieser Vorschriften nicht 
beabsichtigt. 

22. R. I, SächsA. 17 225. Für die Anwendung des Zahlungsverbots gegen Frank¬ 
keich kommt nichis darauf an, daß der Angeklagte Ausländer ist, daß die Zahlungen aus 
Nitteln erfolgten, die aus einem französischen Unternehmen stammten und niemals in 
Deutschland gewesen sind, daß die Zahlungsverpflichtung vor Ausbruch des Krieges in 
Frankreich entstanden ist, daß die Zahlungen aus Vermögen, das der Angeklagte im Aus¬



520 6. Vergeltungsmaßregeln. 

lurde, insbesondere in Frankreich selbst besitzt, hätten zwangeweise beigetrieben werder 
können und daß deshalb die Nichtzahlung der fälligen Renten für den Angeklagten erheb. 
liche Nachteile hätte haben können oder müssen. Das ist aus Inhalt und Zweck dez Ge. 
setzes bereits in R##Str. 49, 437 nachgewiesen. Der erkennende Senat tritt den Ausfäß., 
rungen dieses Urteils überall bei. # # 

(0bschnitt 2 in Bd. 1, 904; 3 in Bd. 1, 907; Bd. 3, 725.) 

4. Italien. 

(Bel. a in Bb. 3, 726.) 

b) Bek., betr. Sahlungsverbot gegen Italien. Dom 7. Zuni 1917, 
(RGBl. 483.) 

Ig. 8 7 Abf. 2, EnglZahl#erb. 30. 9. 14]. Art. 1. Die Vorschriften der Verordnung, 
betreffend Zahlungsverbot gegen England, vom 30. September 1914 werden auf Jtalien, 
auf die italienischen Kolonien und auswärtigen Besizungen sowie auf die von den italie¬ 
nischen Streitkräften besetzten Gebiete auch insoweit für anwendbar erklärt, als sich die 
Anwendung nicht schon aus ber Belanutmachung vom 24. November 1916 (RGBT. 1289) 
ergibt. 

Die Anwendung unterliegt folgenden Einjpränfungen: \ 

1. Für die Frage, 06 die Stundung gegen den Erwerber wirkt oder nicht ($ 2 Abf. 2 
der Verordnung vom 30. September 1914), fommt e3 ohne NRüdfidyt auf den 

BWohnfig oder Siß de3 Erwerber3 nur darauf an, ob der Erwerb nad; dem 30. 
April 1917 oder vorher stattgesunden hat, sofern nicht nach § 2 der Bekanntmachun 
vom 24. November 1916 ein früherer Zeitpunkt maßgebend ist. 

2. Soweit in der Verordnung vom 30. September 1914 auf den Zeitpunkt ihres 
Inkrafttretens verwiesen wird, tritt der Zcitpunkt des Inkrafttretens dieser Be¬ 
kanntmachung an die Stelle, sofern nicht nach 5 2 der Bekanntmachung vom 24. 
November 1916 ein früherer Zeitpunkt maßgebend ist. 

Art. 2. Diese Bekanntmachung tritt mit dem Tage der Verkündung I11. 6.in Kraft. 

(Abschnitt 5, 6 in Bd. 3, 725f.; Abschnitt 7 in Bd. 2, 416.) 

8. Bek., betr. Zahlungsverbot gegen die Vereinigten Staaten von 
. Amerika. Dom 9. Auguft 1917. (RE#l. 708.) 

(DOR.] Art. 1. Die Vorfchriften der Verordnung, betreffend Zaylungsverbot gegen Eng- 
land, vom 30. September 1914 finden auf die Vereinigten Staaten von Anerika ent¬ 
sprechende Anwendung. 

Die Anwendung unterliegt folgenden Einschränkungen: 

1. Für die Frage, ob die Stundung gegen den Erwerber wirkt oder nicht (52 Abf. 2 
der Verordnung vom 30. September 1914), lommt es ohne Rücksicht auf den 
Wohnsitz oder Siß der Erwerbers nur darauf an, ob der Erwerb nach dem 6. 
April 1917 ober vorher ftattgefunden hat. 

2. Someit in der Verordnung vom 30. September 1914 auf den Beitpuntt ihre: 
Inkrafttretens verwiesen wird, tritt der Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser 

Verordnung an die Stelle. 

Art. 2. Der Reichskanzler kann im Wege der Vergeltung Vorschriften, welche gegen 

seindliche Staaten erlassen worden sind, auch auf andere Staaten durch Bekanntmachung 
für anwendbar erklären. 

Art. 3. Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung I11. 8.1 in Kraft. 
Der Reichskanzler bestimmt, wann und in welchem Umfang sie außer Kraft tritt.
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9. Einschränkung der Zahlungsverbote. 

(Bek. a in Bd. 1, 908.) 

) Bek., betr, die für eine auswärtige Bank im Betriebe einer 
inländischen Aiederlassung entstandenen Ansprüche. 

Vom 22. Dezember 1914. (REl. 342.) 

Wortlaut in Bd. 1, 909. 

RG. III, Recht 17 222 Nr. 401. Welche Erwägungen der VO. zugrunde liegen, kann. 
dahingestellt bleiben. Es ist aber nicht anzunehmen, daß damit allgemein gültige Grund¬ 
sätze aufgestellt werden sollten, wo ein Anspruch aus einer Kreditgewährung entsteht, 

die durch Ziehung auf ausländische Pläte ausgenutzt werden sollte und ausgenutzt wurde. 
Denn die Anwendung der V0O. ist ausdrücklich auf die Ansprüche inländ#scher Nieder¬ 
lassungen von Banken des feindlichen Auslands beschräntt und von dem Erlasse einer 
entsprechenden Vorschrift für die Anwendung des 5 2 Ausla O. angesehen. 

10. Bek., betr. die Stundungsvorschriften der Zahlungsverbote gegen 
das feindliche Ausland. Vom 17. Januar 1917. (REl. 51.) 

Wortlaut und Begründung in Bd. 4, 817 ff. 

Literatur. 

DOose, Die Einschränkung der durch die Zahlungsverbote gewährten Stundung, 
JW. 17 251ff. 

1. Ohse a. a. O. 253. Die Auslandsdeutschen werden sehr häufig bereits zehn 
Jahre vor Inkrafttreten des Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetzes vom 22. Juli 1913, 
also vor dem 1. Januar 1914, ihre Niederlassung im Auslande genommen haben. Die 
Tatsache, daß sie jedenfalls früher Deutsche gewesen sind, ergibt daher nicht ohne weiteres, 
daß sie noch jetzt die deutsche Angehörigkeit besitzen. Der Nachweis, daß sie in Gemäßbeit 
des Gesetzes vom 1. Juni 1870 sich in die Konsulatsmatrikel haben eintragen lassen, wird 
ihnen meist nicht möglich sein, da sie bei Verlassen des feindlichen Auslandes irgendwelche 
Urkunden nicht mitnehmen konnten. Eine Bescheinigung einer inländischen Behörde läßt. 
sich gleichfalls nicht beibringen, da nach deutschem Recht Nationalitätserklärungen nicht 
bekannt sind. Wollte man also zum Fälligwerden der Forderung einen schlüssigen Nach¬ 
weis der deutschen Staatsangehörigkeit erfordern, so würde böswilligen Schuldnern 
gegenüber eine rechtswirksame Aufforderung nur selten möglich sein. Man wird sich 
daher mit einer Art prima-kacie-Beweis begnügen lassen müssen, aus dem sich ergibt, 
daß der Gläubiger jedenfalls früher deutfcher Neichönngehöriger gewefen ift. 

2. Ohse a. a. O. 253. Sollte ein Deutscher eine andere Staatsangehörigkett er¬ 
worben haben, trotzdem aber nicht ausgehört zu haben, Deutscher zu sein, so wird die Ver¬ 
ordnung auch ihm zugute kommen können. Diese Auslegung ist von besonderer Bedeutung, 
um dem Schuldner den Einwand abzuschneiden, der Gläubiger mag zwar Deutscher ge¬ 
blieben sein, jedenfalls habe er aber nach Kenntnis des Schuldners auch die Staatsan¬ 
gehörigkeit im feindlichen Ausland erworben. Einen Nachweis, daß dies nicht geschehen 

ist, würde der Gläubiger während des Krieges niemals erbringen können. 
3. Ohse a. a. O. 253. Zweifelsfragen können sich, gerade im Verhältnis zu England, 

bei einem Treuvermögen ergeben. Dem deutschen Interesse würdc es am meisten ent¬ 

Irechen, wenn es hier, was die Erfordernisse für die Befeitigung der Stundung anlangt; 
genügen würde, daß sie bei dem matericllen Eigentümer, nicht dem formalen Elgen¬ 

tümer (Treuhänder) erfüllt sind. Auf Grund des Wortlauts der ergangenen Bestimmungen 
wird sich dies jedoch kaum rechtsertigen lassen. . 

4.. Ohse a. a. O. 253. Der Fall lann eintreten, daß der Testamentsvollstrecker nicht 
die persönlichen Voraussetzungen erfüllt, wenn er 5. B. nicht Deutscher ist oder sich nicht



522. G. Vergeltungsmaßregeln. 

in den genannten Gebieten aufhält oder wenn er überhaupt keine physische, sondern eine 
turistische Person ist. Wollte man für diese Fälle die Beseitigung der Stundung auf Grund. 
des Art. 1 verneinen, so könnte hier noch nicht einmal eine Ausnahme in Gemäßteit des 

Art. 3 Nr. 1 bewilligt werden. Dieses Ergebnis erscheint aber so abwegig, daß man sich 
über die aus der Fassung herrührenden Bedenken wird hinwegsetzen können. 

5. Ohse a. a. O. 254. Daß ein (abgeleiteter) Erwerb nach Kriegsausbruch nit die 
gleiche Wirkung haben soll, wird im allgemeinen al3 gerechtfertigt anzufehen sein, wenn 
auch der zurückkehrende Auslandsdeutsche häufig, um feinen Anspruch gegen einen aus¬ 
ländischen Schuldner überhaupt erfüllt zu erhalten, sich mit einer Zession von dessen An. 
spruch gegen einen Deutschen wird haben genügen lassen müssen. Der Auslandsdeutsche 
flebt also schlechter da als der Inlandsdentsche, der durch Vermittlung des neutralen 
Auslands nach Ausbruch des Krieges, aber vor Erlaß der Zahlungsverbote einen seind. 
lichen Anspruch abgetreten erhalten hat. 

6. Ohse a. a. O. 254. Die Aufforderung zur Leistung ist durch den Gläubiger an 
den Schuldner zu richten. Der Gläubiger kann naturgemäß durch eine andere Person 
vertreten sein. Eine Aufforderung durch den deutschen Pfandgläubiger oder Beauftragten 
ist daher als zulässig anzusehen. Bei Wechseln, welche mit einem nicht äußerlich als solches 
erlennbaren Prokuraindossament übertragen worden sind, wird die Vorlegung einer 
desonderen Vollmacht für ersorderlich anzusehen sein. 

7. Tischbein, JW. 17 276. Wichtig ist, daß die neue Bek. im Gegensatz zur alten, 
die sich gegen jeden Erwerber des Anspruchs richtete, nur den „Erwerb von einem Dritten“ 
nach Erklärung des Kriegszustandes, also nur den rechtsgeschäftlichen Erwerb verfehmt. 

Wer die Forderung durch Pfändung und Überweisung oder von Gesetzes wegen (ins¬ 
besondere auch als Erstattungsanspruch!) erworben hat, kann die Rechtswohltaten der 
neuen Bek. ungehindert für sich in Anspruch nehmen. Außerdem bezieht sich Art. 1 Abf. II 
der neuen Bek. nur auf Forderungen, die alte Vorschrist dagegen auf vermögensrechtliche 
Ansprüche jeder Art. 

8. Tischbein, JW. 17 276. Ansprüche, die keinen solchen Rückgriff bedeuten und. 
zu deren Erhaltung es keiner Protesterhebung bedarf, können gefordert werden, so der 

Anspruch aus dem Wechsel gegenüber den Akzeptanten, Art. 44 W0O., der ursprüngliche, 
der Wechselbegebung zugrunde liegende zivilrechtliche Anspruch bei Hingabe des Wechseis 
zahlungshalber und der Wechselbereicherungsanspruch des Art. 83 WO. Dagegen wäre 
ein bloßer Protesterlaß gemäß Art. 42 WO. bedeutungslos, weil hier Rückgriffe aus dem 
Wechsel gegen Aussteller und Indossanten in Frage kommen würden. Diese Auslegung 
entspricht dem Ziwed des Urt. 2 der neuen BRBEl. der offenbar verhüten soll, daß durch. 
gleichzeitiges Fälligwerden zahlreicher Wechsel auf das Inland der Wechselkurs ungünstig 
beeinflußt wird. 

— 

(Abschnitt VI in Bb. 2, 417.) 

VII. Bur Frage eines Forderungseusgleichs gegenüber dem feindlichen 
Anslande und der Anmeldung deutfcher Forderungen gegen das Ausland. 

(Zu vgl. Bd. 1, 912; 2, 417jf.; 3, 727.) 
20. Bericht des Ausjhufjes für Handel und Gewerbe (ReichstDruch 

13. Leg P. II. Sess. 1914/17 Nr. 637). Dem Xuzjhuß lag eine Eingabe dor, bie bon dem 

Berband zue Sicherung deuifcher Forderungen an da3 feindlihe Ausland ausging. Die 

Peteuten gingen bavon aus, day bei dem Umfang der Art und Dauer de3 gegenwärtigen 

Krieges diejenigen reife von Handel und Induftrie, welhe am Erport beteiligt find, 

besonders schwer betroffen werden. Der Verband habe fit die Aufgabe geftellt, die wirt- 
schaftliche Kraft der Exportindustrie zu erhalten, um nach Beendigung ded Krieged den 
Rampf auf den Weltmärkten ungeschwächt durchzuführen. Aus den Echebungen des 

Verbandes ergebe sich, daß die 320 Mitglieder des genannten Verbandes Gesamtfordc=
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surigen in Höhe von über 30 Mill. M. hahen, also im Durchschnitt annähernd 100000 M. 

auf jede dem Verbaud bisher beigetretene Firma entfallen. Im Interesse seiner Mit¬ 
gliebet und im Interesse der Exportindustrie stellt der Verband bie Forderung auf, daß 
Naßnahmen in Erwägung gezogen werden, welche die Flüssigmachung der Auslonds¬ 

sorderungen den Inhabern ganz oder teilweise ermöglichen. Der Verband weist auf die 
jeines Erachtens vorbildliche Regelung hin, die diese Frage in England gefunden hat 
und zwar nach folgender Richtung: 

1. Die Tratten, die die englischen Exporteure auf englische Banken und Vankiers 

auzogen haben, behält die Bank von England bis zu einem Jahre nach Friedensschluß, 
and fie entläßt die Makler oder sonstigen Indossanten aus jeglichem Obligo¬ 

2. Auf Veranlassung der Bank von England, die Joint Stocks Banks und des Ver¬ 

vandes der britischen Handelskammern erhalten die Exporleure in Form von sechs Mo¬ 
natswechseln, die von ihnen auf ihre Akzeptbanken gezogen werden, Vorschüsse bis zur 

zalben Höhe der Forderungen, die sie an das Ausland oder an die Kolonien haben. Die 

Exporteure zahlen für diesen Vorschuß 1½ Kommission und /%% Akzeptprovision. Die 

Provisionen dienen zur Deckung der Kosten und zur Bildung der Verlustrücklage. Die 
Verluste werden im übrigen zu 75% vom britischen Schatzamt und zu 25% von der ak¬ 
zeptierenden Bank getragen. Die Wechsel werden zu den günstigsten Marktsätzen dis¬ 
rontiert. Außer den überseeischen Schuldnern haftet der Exporteur selbst, so daß nur bei 
Eintritt der Zahlungsunfähigkeit des Exporteurs ein Verlust eintreten könnte. Die Wechsel 
könnten bis 1 Jahr nach Friedensschluß erneuert werden. 

Der Verband führt aus, daß in Deutschland in Erwägung gezogen werden könnte, 

daf zur Sicherung der Übernomntenen Reichsgarantie ein Teilbetrag der gewährten Bor- 
schüsse in Kriegsanleihen angelegt würde, wozu die Inhaber der Auslandsforderungen 

zweisellos bereit sein würden. Die bisher zum Zwecke der Flüssigmachung der Auslands¬ 

sorderungen getroffenen Institutionen hätten sich als nicht ausreichend erwiesen, und nur 

die Regierung sei im Verein mit den Großbanken in der Lage, wirksam einzugreifen. 

Dieser Eingabe des Verbandes hat sich eine große Reihe von Körperschaften ange¬ 
schlossen und zwar: der Verband der Textilindustriellen in Chemnitz, der Verband der 
Wctallindustriellen in der Kreishauptmannschaft Dresden, der Verband Deutscher Jute¬ 
Industrieller G. m. b. H., Braunschweig, der Verband der Flaschenfabriken, Berlin W, 

der Verin Deutscher Zellstoff=Fabrikanten, Berlin W, der Fabrikanten-Verein der Spachtel¬ 
und Tamvur=-Industrie in Plauen, der Verband der Porzellan=Industriellen von Ober¬ 
franken und Oberpfalz in Selb, der Deutsche Versicherungs=Schutzverband E. V. Verlin, 
der Erzgebirgische Posamentenverband in Annaberg, der Bergische Fabrikanten-BVerband 
in Barmen, der Verband Sächsisch=Thüringischer Webereien G. V. in Leipzig, der Verein 
zur Wahrung gemeinsamer Interessen der Ost-Lothringer Industrie in Forbüch i. Lolhr., 
der Deutsche Buchdrucker=Verein in Leipzig, die Gesamtvereinigung der Weißblech ver¬ 
arbeitenden Industriellen Deutschlands in Berlin, die Handelskammer zu Barmen, die 
Großherzogliche Handelskammer Bingen a. Rh., die Handelskammer zu Gera, die Handels¬ 
kammer für die preußische Oberlausitz zu Görlitz, die Handelskammer zu Hallc, die Handels¬ 
kammer für die Kreise Karlsruhe und Baden in Karlsruhe, die Handelskammer für das 
Herzogtum Oldenburg, die Handelskammer in Stolberg i. Rhld., Kommerzienrat Adolf 

Deichsel in Myslowitz. 
Die Handelskammer zu Schweidnitz, welche gleichsalls auf die Eingabe Bezug 

nahm, betonte, daß es sich ihrer Beurteilung entziehe, wie weit die Anregungen des Ver¬ 
bandes praktisch durchführbar seien und ob der von ihm vorgeschlagene Weg zu dem ge¬ 
wünschten Ziele führe. Sie sehe daher davon ab, im einzelnen Stellung zu den Anträgen 

zu nehmen und beschränke sich darauf, die Bestrebungen grundsätzlich zu unterstützen. 
Neben dieser Eingabe des genannten Verbandes und der diese Eingabe unterstüben¬ 

den Organisationen lag der Kommission eine Eingabe des Zentralausschusses der Berliner 
laufmännischen, gewerblichen und industriellen Vereine vor, welche es für wünschenswert 
eflärte, daß die Reichsregierung eine Registrierung der deutschen Forderungen an feind¬
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liche Ausländer baldmöglichst unter Abwägung der von verschicdenen Seiten gemachten, 
Vorschläge und der entsprechenden Maßnahmen des feindlichen Auslandes burchführe, 

so daß für die Friedensverhandlungen Klarheit und Gewähr für die notwendige Sicherung 
der deutschen Interessen gegenüber den ausländischen Schuldnern bestehe. . 

Ferner lag der Kommiffion die Eingobe des Konlursverwalter2 beim Königlichen 
Amtsgericht Berlin=Mitte Erfurth vor, der Abschrift einer Eingabe sandte, welche er 
an den Reichötanzler in Sachen der Sicherung der deutfchen Forderungen an dag feind. 
liche Ausland gerichtet hatte, dessen Ausführungen sich aber im wesentlichen auf den Ge. 
danken beschränkten, daß es eine zwingende Notwendigkeit der Reichsregierung sei, für 

die betroffenen Exporteure schühend einzugreifen, ohne daß einzelne Vorschläge für diefen 
Schutz gemacht wurden. 

Eine weitere Eingabe des Kriegsausschusses der deutschen Industrie, Berlin, betraf 
Maßnahmen, betreffend die Sicherstellung der deutschen Außenstände im feindlichen 
Ausland und verlangte vor allem die Erfüllung der Forderungen, daß die Registrierung 
der deutschen Guthaben und Außenstände im feindlichen Ausland endlich in die Wege 
geleitet würde. Der Kriegsausschuß hatte als Anlage für seine Eingabe einen 78 Druck¬ 
seiten umfassenden Bericht über die gemeinschaftliche Beratung der Ausschüsse des Central= 
verbandes Deutscher Industrieller und des Bundes der Industriellen über die Sicherung 
der Auslandsforderungen beigefügt, ferner eine ausführliche an den Herrn Reichskanzler 
gerichtete Eingabe, in welcher eine große Reihe von Vorschlägen für die Sicherung der 

deutschen Rechte im Ausland gemacht wurden, und zwar eine Sicherung für die deutschen 
Bankguthaben und Depots gegenüber der Schädigung des Eigentums im seindlichen Aus¬ 

land, über die Gültigkeit von Verträgen und Schadensersab bei deren Nichterfüllung, 
über Verzugsstrafen, Gefahrtragung, Gewährleistung, Zinsverluste, Kursverluste, gewerb¬ 
lichen Rechtsschutz und Verhältnis zu den Angestellten im Ausland. Als unbedingte Vor¬ 
aussetzung für den Schugz der deutschen Außenstände sah der Kriegsausschuß die alsbaldige 
Registrierung dieser Forderungen an. ⅜. 

Eine weitere Eingabe des Süddeutschen Exportvereins E. V. in Mannheim naym 
ebenfalls Bezug auf die Eingabe des Barmer Verbandes, betonte jedoch, daß die Forde¬ 
tung von 30 bis 40 Millionen der Mitglieder dieses Verbandes ein außerordentlich geringer 
Betrag sei, der zur Beurteilung dieser Frage ganz und gar nicht ausreichr, und daß es 
notwendig sei, zunächst eine Aufnahme der Forderungen selbst stattfinden zu lassen, damit 
man sich über die weiter erforderlichen Schrikte Rechenschaft geben könne. Der Verein 
fügte gleichzeitig eine Anzahl Drudiadden bei, aus denen feine Stellungrahme erfiät- 
lich sei und wies insbesondere auf die Notwendigkeit hin, zur Frage des Rechtsschutzes 
der Forderungen besondere Gerichte unter neutralem Vorsitz zu schaffen. 

Der Berichterstatter weist darauf hin, daß die vorliegende Frage die Kommission 

schon einmal beschäftigt und damals zu dem Beschluß geführt hätte, diejenigen Peritionen, 

die sich auf eine Registrierung der Schulden und Forderungen an das feindliche Ausland 

bezogen, dem Herrn Reichskanzler zur Berücksichtigung und soweit sie weitergehende 

Maßnahmen betreffen, dem Herrn Reichskanzler zur Erwägung zu überweisen. Bei den 

vorliegenden Eingaben müsse unterschieden werden zwischen dem von ihnen verfolgten 
Zweck. Der Verband zur Sicherung deutscher Forderungen an das feindliche Ausland und 

die vielen Organisationen, die jich ihm angefchlofjen Hätten, bezweckten unter Anlehnung 

an engliihe Gesetzesbestimmungen, über die aber nichts Authentisches mitgeteilt sei. eine 

Flüssigmachung der Auslandsforderungen schon während des Krieges. Demgegenüber 

könne darauf hingewiesen werden, daß auch Kriegskreditbanken in der Absicht gegründet 

worden seien, denjenigen Kaufleuten und Industriellen während des Krieges Kredit zu 

verschaffen, welche derartige Forderungen an das feindliche Ausland besäßen. Allerdings 

würde in den Kreisen der Kausmannschaft darüber geklagt, daß es sehr schwierig lei, bie 
Forderungen ausreichend beliehen zu erhalten. Bei der Länge des Krieges und bei der 

Schwierigkeit, in welche die Ausfuhrindustrie durch die Verhältnisse des Krieges komme,
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aönne jebenfall3 geprüft werben, inwieweit ber in England beschrittene Weg auch auf 

deutsche Verhältnisse anwendbar sei. 

Soweit die Eingaben sich darauf bezögen, die Registrierung ver Auslandsforderungen 

zu verlangen, fei auf den Befchluß der Kommijjion zu verweilen, der fchon einmal bie 
Berücksichtigung dieser Forderungen angestrebt habe. Es empfehle sich, diese Berücsich¬ 
tigung noch einmal auszusprechen, da die Regiſtrierung von allen maßgebenderen Organi¬ 

sationen der Industrie und des Handels gefordert werde. Mit Ausnahme einiger aller¬ 
dings sehr angesehener Handelslammern stände die überwiegende Mehrheit der deutschen 

Handclskammern ebenso wie der fast die gesamte deutsche Industrie umfassende Kriegs¬ 

ausschuß der deutschen Industrie, sowie die großen Hamburger Organisationen des Han. 
dels auf dem Standpunlt, daß eine solche Registrierung eingeführt werden müßte. Was 

die Eingabe des Kriegsausschusses der deutschen Industrie angehe, die eine ganze Reihe 
don Einzelforderungen für die Sicherung der Auslandsforderungen geltend mache, so 

könne bei dem gegenwärligen Stand der Dinge in eine Einzelberatung wohl nicht ein¬ 

getreten twerden, da alle diefe Fragen fic) teil3 auf die Regelung der Übergangswirtfchaft, 

teils auf die Friedensverhandlungen bezögen. Es sei vorzuschlagen, der Regierung die Er¬ 

örterung dieses Kriegsausschusses zur Erwägung zu überweisen. 

Der Mitberichterstatter erklärte, daß er große Bedenken gegen jede Regelung hätte, 

die auf irgendeine Art von Clearing=System hinauskäme. Man würde mit dem An¬ 

melden von Forderungen viel genauer sein, als mit dem Anmelden von Verpflichtungen. 

Man müsse darnach streben, nach dem Friedensschluß möglichst bald geordnete Verhält¬ 

nisse herzustellen. Bei einem amtlichen Ausgleich sei die Gefahr vorhanden, daß von beiden 

Seiten weit mehr Forderungen angemeldet würden als Verpflichtungen, das werde 
den Wirtschaftskampf nach Friedensschluß verschärsen. Bei Friedensschluß muß dafür 
gesorgt werden, daß die Verjährungsfristen verlängert werden, also die Kriegszeit nicht 
als Verjährungszeit gilt. Dann darf man annehmen, daß die reellen Geschäftsleute aus 
beiden Mächtegruppen ihre Verpflichtungen innehalten und damit die Basis für die Neu¬ 

belebung der Auslandsgeschäfte schaffen. 
| In der Besprechung wird den Vorschlägen des Berichterstatters von verschiedenen 

Abgeordneten zugestimmt, während andere Mitglieder der Kommission darauf hinweisen, 
daß dieienigen Fabrikanten und Kaufleute, welche sich am Exportgeschäft beteiligen, auch 
gezwungen seien, das Risiko auf sich zu nehmen, das sich aus einer derartigen Beteiligung 

ergäbe. Bezüglich der Flüssigmachung der Auslandsforderungen wird wiederholt darauf 
hingewiesen, daß hierfür ausdrücklich die Kriegskreditbanken geschaffen worden seien und 
daß, wenn diese in der Beleihung von Auslandsforderungen versagten, zunächst einmal 
die Frage zu prüfen sei, inwiefern durch die vom Reich bisher geschaffenen Organisationen 
der Zweck der Flüssigmachung der Auslandsguthaben in besserer Form erreicht werden 
könnc, ehe man auf derartige Versuche eingehe, wie sie hier ohne authentisches Material 

:euf Grund von Zeitungsnachrichten vorgeschlagen würden. 
Ein Regierungsvertreter legt dar, daß die Regierung gegenwärtig mit dem Deut¬ 

schen Handelstag und dem Kriegsausschuß der deutschen Industrie in Verbindung stände, 
um im Zusammenwirken mit den genannten Vertretungen einen Weg zu finden, der zu 
einer allseitigen Verständigung über die Frage der Registrierung der Auslandsforde¬ 
rungen auf der einen Seite und weiter über die Wahrnehmung der Interessen der deutschen 

Gläubiger nach Friedensschluß führe. Was die Frage der Beleihung der Auslandsforde¬ 
zungen anlange, fo habe die Meichöverwaltung über Art und Umfang der in diefer Hin- 

fiht zutage getretenen Bedürfniffe jowie über die Möglichkeit ihrer bisherigen Befriedi- 
gung eingehende Ermittlungen in den verfchiedenen Bundesftaaten veranlagt; deren 
Ergebnis liege zwar noch nicht vor, indeffen könne gefagt werben, daß bißher da3 Vebürfnis 

nach einer Beleihung solcher Auslandsforderungen während des Krieges sich in sehr engen 
Grenzen gehalten habe und durch die vorhandenen Kreditorganisationen seine Befriedi¬ 
gung finde. 

Im übrigen wurden für und gegen die Regiftrierung der Muslandsforderungen die»
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jenigen Gesichtspunkte wiederholt, die in dem ersten Bericht der Kommission für Sand 
und Gewerbe (Reichstag, 13. Legislaturperiode 2. Session 1914.15, Drucksache 135) dor. 
gebradjt worden find. Die Kommiffion befchliegt mit Mehrheit, die Eingaben, fowe;: 
lie sich auf die Registrierung der Auslandsforderungen beziehen, der Regierung zur Le. 
rücksichtigung zu überweisen, soweit sie die Flüssigmachung der Auslandssorderungen de 
treffen, der Regierung al3 Material und die Eingabe des Kriegsausschusses der deutschen 
Industrie, betreffend Maßnahmen zur Sicherstellung der deutschen Außenstände im feind. 
lichen Auslande, der Regierung zur Erwägung zu üÜberweisen. 

VIII. Anmeldung und Sperre feindlichen Vermögens im Inland. 
1. Bet. über bie Anmeldung des im Inland befindlihen Vermögens 

von Angehörigen feindliher Staaten. Dom 7. Ottober 1915, 
(RGBl. 633.) 

Wortlaut und Begründung in Bd. 2, 424 ff. 

88. 
(Zu vgl. Bd. 3, 727.) 

Reipzd. 17 612 (Hamburg VI). Die Auffassung der Klägerin, daß die B## 
v. 7. Oktober 1915 auf Psändungen keine Anwendung erleide, geht fehl. § 8 der VO 
gibt die Voraussetzung an, unter der allein das feindliche Vermögen abgetrelen oder br- 
lastet werden kann. Durch die Pfändung eines Vermögensstückes aber wird dessen Be¬ 
Taflung herbeigeführt. Trogdem kann fid) die Bell. auf die BDO. nit berufen. Zwar 
ist — rein äußerlich genommen — die Forderung auf Grund einer nach dem Inkrafttreten 

der B# O. ausgebrachten Pfändung an die Gläubigerin überwiesen worden. Diese 
Pfändung war aber durchaus überflüssig, weil bereits im Januar 1915 die gleiche Forde 
rung auf Grund des von der Klägerin erwirkten Arrestes gepfändet worden war 
(Stein IV, I zum ʒ 930 ZPO.). Es hätte also auf Grund der ersten Pfändung überwiesen 
werden können und müssen. Es handelt sich also in Wahrheit um die Ausübung eines 
vor dem Inkrafttreten der VO. erlangten dinglichen Rechtes (s 8 Abs. 2). Das Verbo¬ 
des §& 8 Abs. 1 trifft daher nicht zu. 

N 

Els Loth Not Z. 17 155. (LG. Straßburg) Die Verwaltung eines im Inlande befind¬ 
lichen, einem seindlichen Staatsangehörigen gehörenden Hausgrundstücks ist als Bettich 
im Sinne de3 $ 9 der Belanntmadung dv. 7. Dftober 1915 (RGBl. 633) anzusehen. Es 
farın mithin ein derartiges Hausgrundflüd, welches bem feindlichen Staatsangehörigen 

aus einem Nachlasse zugefallen ist, durch den unbeschränkten Testamentsvollstrecker ohne 

Genehmigung des Reichskanzlers belastet werden, soweit es sich um Velastungen zugunker 

von Personen handelt, die im Inlande ihren Wohnsitz haben. 

IX. Bek., betr. Verträge mit feindlichen Staatsangehörigen. 

Dom 16. Dezember 1916. (REDI. 1396.) 

Wortlaut in Bd. 3, 1023. , 

Begründung. (D. NR. X 178.) 

Die feindlichen Staaten, insbefondere England, Frankreich und Italien, haben 

durch ihre gegen den deutschen Handel gerichteten Maßhnahmen nicht nur den Abschluß 

neuer Derträge zwifchen Deutfchen und ihren Angehörigen verboten, sondern auch 

in die laufenden Verträge eingegriffen, indem ſie — abgeſehen von den für die Dauer
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des Krieges erlassenen Erfüllungsverboten — durch befondere Derordnungen ihren 

Angehörigen die dauernde Auflöfuna unbequemer' Derträge erleichtert haben. 
England erließ während des Urieges zunächst nur Derfahrensvorschriften, die 

es den britischen Dertragsteilen ermöglichen, vor den britischen Gerichten Feststellungs¬ 

llagen über die Einwirtung des Krieges auf laufende Derträge mit Seinden zu erheben. 
In sachlicher Hinsicht konnte sich England auf die Anwendung des von altersher dort 

geltenden Ausnahmerechts gegen Feinde verlassen, aus dem die Gerichte für das Gebiet 
des Bandels insbesondere den Grundsatz ableiten, daß Derträge, die irgendwie während 

des Hrieges einen Derkehr mit einem Feinde zur Folge haben, als durch den Krieg 

ufgelõſt zu gelten haben. Auf diefem Wege haben die englifchen Gerichte in weit¬ 

gehender Weiſe laufende Verträge zwiſchen Engländern und Deutſchen auf Antrag 
der englischen Hartei für nichtig erklärt. Dabei hat zur Begründung eines Urteils 

zweiter Instanz, durch welches die Richtigkeit eines Vertrages ausgesprochen wurde, 

bezüglich einer in dem Dertrage getroffenen Dereinbarung ein Richter unter anderem 
ausgeführt, daß ihr Fortbestand dem deutschen Zezugsberechtigten nach Friedens= 

schluß die Wiederaufnahme seines Handels in größerem Umfang ermöglichen und fo die 

Wirkung des Krieges anf den deutschen Bandel mindern würde. Die Möglichkeit einer 

Auflösung im gerichtlichen Wege wurde jedoch im weiteren Derlaufe des Krieges nicht 
mehr für ausreichend erachtet, vielmehr durch ein Gesetz vom Januar 1916 daneben 
das Handelsamt ermächtigt, Derträge mit Feinden aufzulösen, wenn sie nach Ansicht 
des Amtes gegen das öffentliche Interesse verstoßen. Schon früher hatte die australische 
Gesetzgebung jeden vor Kriegsbeginn geschlossenen, noch nicht erfüllten Dertrag mit 

elnem Feinde für nichtig erklärt; der Kronanwal entscheidet, ob ein Dertrag mit einem 

Feinde vorliegt oder nicht. 
In Frankreich steht es seit dem Dekret vom 27. September lolg in dem Ermessen 

des Hräsidenten des Sivilgerichts, Derträge mit dem Feinde, deren Erfüllung noch 

nlcht begonnen hat, auf Antrag aufzulösen. Die französische Regierung hat überdies 

inzwischen die Befchlüffe der Parifer Wirtfchaftsfonferenz ratifiziert, rac denen die 

verbündeten Regierungen nach dem Dorgenge des englifchen Gefeßes vom Januar 1916 

fi Maßnahmen zum Ziele fegen, weldye eine einfache Auflöfung von Derträgen mit 

dem Zeinde, die den öffentlichen Intereſſen ſchädlich find, ermöglichen. 
talien hat ein diesem Beschlusse der Wirtschaftskonferenz entsprechendes Gesetz 

bereits erlassen. Es hat außerdem zu Beginn des lrieges eine Gesetzesänderung vor¬ 

genommen, nach der sich ein Schuldner auf eine außerordentliche Erschwerung der 

ihm obliegenden Leistung in gleicher Weise wic auf die Unmöglichkeit der Erfüllung 

berufen kann. 
Deutschland hat bisher von dem Erlasse besonderer Dorschriften über die Auf¬ 

löfung von Derträgen mit Feinden abgesehen. Zei der Entwicklung der Derhältnisse 

in den feindlichen Staaten ließ sich indessen dieser Standpunkt nicht mehr aufrechl¬ 

erhalten. Auch in den beteiligten Kreifen ist der Wunsch nach Vergeltungsmaßnahmen 
immer ftärfer bervorgetreten. Der Bunbesrat hat daher durch die Bef. vont 16. De- 
jember 1916 (REBEL. 1396) dein Reichsfanzler oder einer von ihm zu bezeichnenden 
anderen Stelle die Befugnis gegeben, ans Gründen der Dergeltung einen Dertrag, 
den ein Denifcher mit einem Angehörigen Englands, Jtaliens oder Frankreichs ge⸗ 
Ihloffen hat, auf Antrag des Deutfchen für aufgelöst zu erklären. Die Auflösungserklä= 
tung ift zugelaffen für Kaufverträge, mit Ausnahme der Börfentermingejcäfte, ferner 

für werkverträge, Seefracht= und Tharterverträge; ob der Vertrag vor oder nach dem 
Ansbruche des Krieges geschlossen ist, begründet keinen Unterschied. Die Dergeltungs¬ 
maßnahme richtet sich zunächst nur gegen England, Frankreich und Italien, doch kann 

sie, wenn die Entwicklung in anderen feindlichen Ländern zu einem entsprechenden 

Eingriffe nötigen sollte, durch eine Bekanntmachung des Reichskanzlers auf andere 

feindliche Staaten erstreckt werden (6 6). Die Auflösungserklärung kann auf einen 
Tell des Vertrags, 3z. B. etwa die in der Vergangenheit fälligen gegenseitigen An¬
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spröche, beschränkt werden (& 1 Abs. 2). Sie soll verträge oder trennbare Telle von 
Herträgen, die von einer Seite so weit erfüllt sind, daß nur noch eine einfeitige Geld. 
forderung übrig ist, nicht berühren; um dies auch für Fälle sicherzustellen, in denen 
der Sachverhalt nicht ohne weiteres klarliegt, ist bestimmt, daß, soweit bei einem Kauf. 
vertrage der Derfäufer die ihm in bezug auf die Keijlung der verkauften Sachen ob. 
liegenden Derpflichtungen schon erfüllt Katte, eine etwa ergangene Aufhebungser. 
Märung ohne Wirkung if. Lin von dem Derkäufer noch nicht erfüllter Dertrag kann 
auch dann wirksam aufgelöst werden, wenn der Käufer den Kaufpreis fchon ganz oder 
teilweise bezahlt hat; der Käufer kann aber in einem solchen Falle die Rückerstattung 
‚des Haufpreijes. verlangen ($ ı Abf. 5). 

Mber den Umfang, in dem von der Auflösungserklärung Gebrauch gemacht 
‚werden foll, enthält die Verordnung feine näheren Beftimmungen. Die Doraus. 
letzungen im Anschluß an die feindliche Gesetzgebung genau festzulegen, erschien schon 
deshalb untunfich, weil die Maßnahmen der feindlichen Länder voneinander abweichen 
und die erfıffenen Dorfc:iften wie auch ihre Handhabung fich jederzeit ändern Fönnen, 
Durch die Be, vom 12. Dezember 1916, REBEL. 1396 [in Bd. 3, 1024] hat der Reichs: 
kanzler gemäß $ 2 der Derorönung vom 16. Dezember 1916 die Entfcheidung über die 
UAuflösungsverträge dem Zeichsschiedsgericht für Kriegswirtschaft in Zerlin (W. 10, 
Diktoriastraße 34) übertragen; die Entfcdeidung ſoll durch den Dorsitzenden oder in 
dessen Dertretung durch ein Mitglied, das zum Richterante befähigt ist, erfolgen. 
Die Zentralisation gewährleistet eine einheitliche Handhabung. Die Ausführungs= 
verordnung gibt zugleich nähere Bestimmungen über den Inhalt der bei dem Reichs¬ 
schiedsgericht zu stellenden Anträge (Artikel 5 bis 5). Um einer unnötigen Inanspruch. 
nahme des Reichsschiedsgerichts entgegenzuwirken, soll für die Entscheidung eine Ge¬ 
bühr im regelmäßigen Betrage von 50 bis 1000 M. erhoben werden (Artikel 2). Die 
Angehung des Zeichsschiedsgerichts wird namentlich bei solchen Lieferungsverträgen 
überflüssig sein, bei denen schon nach den Regeln des geltenden Bechtes, insbesondere 
nach den allgemein anerkannten Grundsätzen über die Bedeutung der TLieferungszeit 
im faufmännijchen Derfehre, außer Sweifel fteht, daß aus dem Dertrage ein Rechts¬ 
zwang auf Erfüllung in Deutfcland nicht mehr ausgeübt werden fann. In diejer 
Binsicht ist namentlich auf die Entscheidungen des Beichsgerichts zu verweisen, die 
in Bd. 42 S. 115, Bd. 38 S. 71 (74) der amtlichen Sammlung und in der „Deutschen 
Juristenzeitung“ 1916, S. 338, milgeteilt sind. Es versteht sich von selbst, daß auch die 
Auflösungsverfügung zunächst nur im Inlande, dagegen nicht im feindlichen Aus¬ 
lande vor Klagen auf Erfüllung oder Schadensersatz schützt. 

Die Derordnung des Bundestats enthält in einem zmweiten Teile ($$ 3, 4) no 

einige prozessuale Vorschristen für den Fall, daß der Deutsche auf Grund des all¬ 
gemeinen materiellen Rechtes eine gerichtliche Entscheidung über den Einfluß des 
Krieges auf Derträge mit feindlihen Staatsangebörigen herbeiführen will. Die Be- 
fiimmungen betreffen lediglich die Zuftändialeit und die Suftellung und follen gegen: 
über allen feindlichen Staaten und bei allen Arten von Derträgen gelten. Sie fönnen 
auch gegenüber denjenigen Staaten, auf die fich der erfte Teil der Derordnung bezieht, 
zur Anwendung fommen, 5. 8. wenn der deutfche Dertragsteil felbft die Befchreitung 
des ordentlichen Rechtswegs der Anrufung des Pergeltungsrech!s vorzieht. Feſt⸗ 
stellungsklagen gegen Hersonen, die sich in den feindlichen Staaten aufhalten, können 
schon auf Grund der Dorschriften der Sivilprozehordnung über den Gerichtsstand des 

Dermögens und des Erfüllungsorts sowie über die öffentliche Sustellung (66 23, 29, 

203 Abs. 2) in den meisten Fällen ohne Schwierigkeiten erhoben werden. Um die Er¬ 

mittlung eines zuständigen inländischen Gerichts zu erleichtern und für alle Fälle zu 

sichern, in denen die Entscheidung den ordentlichen Gerichlen überhaupt obliegt, wird 
jedoch in der Derordnung (8 3) neben den etwa sonst zuständigen Gerichten auch das 

Gerichk für zuständig erklärt, in dessen Bezirke der Deutsche seinen allgemeinen Gerichts¬ 
stand hat. Die Vorschrift findet auch dann Anwendung, wenn ein ausschliehlicher Ge-¬
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richtsstand vereinbart worden ist. Die Einrede, daß die Entscheidung durch Schiedsrichter 

zu erfolgen habe, bleib: dagegen einer gerich!lihen Klage gegenüber an fich zuläfjig; 

die Sciedstlaufel wird aber, wenn ein im feindlichen Auslande belegenes Schieds¬ 
gericht anzurufen war, unter Umfländen fchon nach dem allgemeinen Rechte unbeadt> 

fi fein (zu vgl. Urteile des Reichsgerichts vom 29. Juni 1915, „Deulfae Juriflene 

zeitung" 1915 5. 1129, und vom 21. November 1916, II 3502/1916). Was die öffent« 

liche Zuftellung im ordentlichen gerichtlichen Derfahren betrifft, jo schreibt die Sioil¬ 
progefordnung für Schriftftüde, die eine Kadung enthalten, neben der einmaligen 

Einrückung eines Auszuges in den „Reichsanzeiger“, die zweimalige Einrückung in das 
für Bekanntmachungen des Gerichts bestimmte örtliche Blatt vor. Es entspricht dem 

Interesse beider Parteien, wenn die Derordnung ($ 4) geftattet, daß von der ver¬ 

öffentlichung in dem örtlichen Zlatte in solchen Fällen abgesehen wird, in denen der 

deutsche Kläger — wozu er bei der öffentlichen Sustellung an sich nicht verpflichtet 

ist — dem Gegner auf anderem Wege Noachricht von der Klage und dem Termine zu¬ 

kommen läßt. Als Mittel einer solchen Benachrichtigung fommt in erfter £inte die 
Abjendung eines eingefchriebenen Briefes aus einem neutralen Lande in Betracht. 

$ür beide Teile der Derordnung ift eine Perfon, die in einem feindlichen Staate 

ihren Mohnfik oder ihre gewerbliche Kauptniederlaffung hat, fomie eine juristische 
Perſon oder Handelsgesellschaft, die dort ihren Sitz hat, aus praktischen Gründen 

einem Angehörigen dieses Staates gleichgeftellt ($ 5); in welhem Umfange bei Her¬ 

fonen, die im f.indlichen Staate ihren Wohnfit; oder Sit oder ihre Bauptniederlassung 

haben, in dern Dergeltungsverfakzen vor dem BReichsschiedsgericht Machweise für die 

feindliche Staatsangehörigfeit zu fordern find, bleibt der praktischen Durchführung. 

überlaffen. 
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&§ 1. 
1. Wertheimer, Vertrags=Kriegsrecht 33. Auch während des Kriegs abgeschlossene 

Verträge können so zur Auflösung gebracht werden. 
2. Re. VII, Recht 17 180, Nr. 372. Durch die VO. ist dem Reichsschiedsgericht 

für Kriegswirtschaft (Bek. v. 17. Dez. 1916, RG#l. 1398) die Befugnis verliehen, aus 
Gründen der Vergeltung gewisse Verträge mit englischen Staatsangehörigen oder diesen 
gleichgeachteten Personen auf Antrag des deutschen Vertragsteils „für ausgelöst“ zu er¬ 
klären. Auf Versicherungsverträge ist diese Befugnis, vielleicht im Hinblick auf das 
ohnehin vom R. anerkannte Kündigungsrecht, nicht erstreckt. Übrigens bleibt aber auch 
bei jener VO. die Frage offen, ob die Vertragsauflösung in die Vergangenheit oder erst 
von dem Zeitpunkt an, in dem sie erfolgt, Wirkung übt. 

3. Schaps a. a. O. 176. Die VO. sagt nichts darüber, ob auch Verträge eines Deut¬ 
schen auflösbar sind, der zur Zeit der Antragsmöglichkeit seine Reichsangehörigkeit ver¬ 
loren hatte, oder dessen Rechte auf Erben oder sonstige Rechtsnachfolger übergegangen sind, 
die nicht Deutsche sind. Da die VO. zum Schutze deutscher Ansprüche erlassen ist, kann sie 
wohl nicht zur Anwendung gelangen, wenn die aus dem Vertrage Berechtigten ausschließ¬ 
lich Nicht=Deutsche sind. Ist aber auch nur ein Teil z. B. ein Miterbe des deutschen Ver¬ 
tragsteils deutscher Staatsangehörigkeit und ist eine Teilung des Vertrages vernünftiger¬ 
weise nicht möglich, so muß das Schutzbedürfnis des Deutschen den Ausschlag geben. 

4. Wertheimer, Vertrags=Kriegsrecht 34. Ist eine Person, die z. Zt. des Vertrags¬ 
schlusses Deutscher war, späterhin der deutschen Staatsangehörigkeit verlustig gegangen, 

Kriegsbuch. Bd. 5. 34
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so ist sie nicht antragsberechtigt. Im Hinblick auf den Vergeltungscharalter der K 1 
und 2 BRVO., ist es aber ohne Belang, ob der betrefsende Vertragsteil bei Abschluß des 
Vertrages noch kein „Deutscher“ war. Es muß genügen, daß er es jetzt ist. 

5. Wertheimer, Vertrags=Kriegsrecht 34. Unerheblich ist, wo der Deutsche z. Zt. des 
Vertragsabſchluſſes ſeinen Wohnſitz oder ſeine gewerbliche Niederlaſſung hatte, ob in Deutſch- 
land, dem verbündeten, neutralen oder feindlichen Auslande. Dagegen wird zu unter. 
scheiden sein, wo sein Wohnsitz oder seine gewerbliche Niederlassung zur Zeit der Stellung 
des Antrags ist. Befindet sich diese im feindlichen Auslande, dann steht auch dem deut. 
schen Staatsangehörigen lein Antragsrecht zu. Er gilt für das durch die B# V. Ger 
schaffene Vergeltungsrecht nicht als „Deutscher“, da feine gefchäjtliche Tätigleit im Ber. 
bande der feindlichen Volkswirtschaft erfolgt und dieser zunächst zugute kommt. Bloßer 
Aufenthalt im feindlichen Auslande als Kriegsgefangener oder Zivilinternierter hemmt 
das Antragsrecht nicht. Dagegen kann ein Deutscher, der zur Zeit des Abschlusses des Ver¬ 
trags mit einem feindlichen Staatsangehörigen oder einem diesem gleichgestellten Deut. 
schen, Neutralen oder Staatenlosen in einem feindlichen Staate feinen Wohnfip oder 
seine gewerbliche Hauptniederlassung gehabt hat, diese aber zur Zeit der Antragstellung 
endgültig aufgegeben hat, auf Grund der BRVD. vorgehen. " 

6. Wertheimer, Vertrags=Kriegsrecht 35. Dem feindlichen Staatsangehörigen 
sind solche Personen, die eine mehrfache Staatsangehörigkeit, darunter eine feindeslän. 
dische, besitzen, dann gleich zu achten, wenn durch die Auflösung des Vertrags die Volks. 
wirtschaft des feindlichen Staates betroffen wird. Wenn dies nicht der Fall ist, dann kann 
die Vertragsauflösung nicht aus Vergeltungszwecken ersolgen. 

7. Menner a. a. O. 372. Personen, die eine mehrfache Staatsangehörigkeit be¬ 

sitzen, müssen es sich wegen des Charakters der VO. als eines Vergeltungsgesetzes gefallen 
lassen, daß ihnen gegenüber der für sie ungünstigere Standpunkt eingenommen wird. 
Besitzt jemand z. B. die deutsche und dic engliche Staatsangehörigkeit, so kann gegen ihn 
ein Antrag auf Vertragsauflösung gestellt werden. 

8. Wertheimer, Vertrags=Kriegsrecht 35. Da die BRO. uur verlangt, daß die 
eine Partei, die den Vertrag geschlossen hat, ein „Deutscher“ ist, so ist es ohne Belang, 
ob die Vertragsauflösung von dem Rechtsnachfolger dieses deutschen Vertragschließenden 
begehrt wird. Dies selbst dann, wenn dieter nicht „Deutscher“ ist, nur darf er freilich nicht 

feindlicher Ausländer oder eine diesem gleichgestellte Person sein. Man wird so im Hinblick 
auf den Vergeltungszweck auch dem neutralen oder verbündeten Ausländer als Rechts¬ 
nachfolger des deutschen Vertragsschließenden das Antragsrecht zusprechen müssen. 

9. Wertheimer, Vertrags=Kriegsrecht 39. Wenn schon im allgemeinen die Ansicht 
den Vorzug zu verdienen scheint, die den statutarischen Sitz entscheidend sein lößt, so ist 
bei Anwendung der BRVO. vom 16. Dez. 1916 nur dann zu sicheren Ergebnissen zu ge¬ 
langen, wenn man diese Ansicht maßgebend sein läßt. *r7: 

10. Wertheimer, Vertrags=Kriegsrecht 40. Auch Verträge, die ein Deutscher 
mit einem Deutschen oder einem nicht feindlichen Staatsangehörigen geschlossen hat, 

wird man dann als unter den §1 BRO. fallend ansehen müssen, wenn z. Zt. der Stellung 
des Antrags der Vertragsgegner ein feindlicher Staatsangehöriger ist, sei es, weil der 
ursprüngliche Vertragsgegner seine Nationalität geändert, sei es, weil eine Rechtsnach¬ 
folge eingetreten ist. Nur bei dieser Auffassung kann der von der BR. erstrebte Ver¬ 
geltungszweck erreicht werden. Denn es hätte doch keinen Sinn, einen s. Zt. von einem 
feindlichen Ausländer abgeschlossenen Vertrag auch dann aufzulösen, wenn daraus jeßt 

ein „Deutscher“ (im weiteren Sinne) berechtigt ist. Die deutsche, nicht die feindesländische 

Volkswirkschaft hätte den Schaden davon. Natürlich muß in Fällen, in denen hinter einem 

seindesländischen Vertragsteil eine Rechtsnachfolge eingetreten ist, geprüft werden, ob 
sie nicht etwa herbeigeführt worden ist, um eine fraudulöse Sicherung vor den mög 

lichen Folgen der BRBD. zu erlangen. In ſolchen Fällen wird man, teogdem jebt eu 

Deutscher der Vertragsgegner ift, zu einer Auflöfung des Vertrages fehreiten müifen.
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11. Menner a. a. O. 372. Wenn auf der aktiven oder passiven Seite eine Mehr¬ 
heit von Berechtigten gegeben ist (szs 420 ff., namentlich 428ff. BG#B.), so kommt es zu¬ 

nächst darauf an, ob einer allein davon selbständig mit Wirlung gegen die anderen handeln 
kann; diesfalls ist seine Staatsangehörigkeit maßgebend. Können nur alle gemeinsam 
vorgehen, jo ist die deutsche bzw. feindesländische Staatsangehörigkeit einer einzigen Ber- 

son entscheidend. Und kann einer davön allein über einen Teil des Anspruchs oder der 
Verbindlichkeit verfügen, so kann die Vertragsauflösungserklärung sich eben nur hierauf 

erstrecken. 
!I 12. Wertheimer, JIW. 17 128. Nicht geregelt ist der Fall, daß auf einer Vertrags¬ 

seite Deutsche und seindliche Ausländer zugleich stehen. Man wird dann die Vorschriften 
ver $5 420ff. BGB. entfpredend anzuwenden haben, foweit nad) dem fog. internationalen 
Privatrecht deutsches Recht zur Anwendung kommt. Schwierigkeiten werden sich ergeben, 
salls davon abweichendcs feindesländisches Recht anzuwenden ist. 

13. Schaps a. a. O. 177. Aus Gründen der Verkehrssicherheit empfiehlt es sich, 
daß das Rch G. nur mit äußerster Vorsicht einen Auflösungsantrag ablehnt, weil er 
sich wegen Hinfälligkeit des Vertrages nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen erübrigt. Es 
könnte sonst die Gefahr des negativen Kompetenzkonflikts zwischen ihm und den ordent¬ 
lichen Gerichten heraufbeschworen werden. Diese Gefahr ist schlimmer als diejenige, daß 
der Spruch des Rch G. deklarativ wirkt statt konstitutiv. 

14. Schaps a. a. O. 177. Das Röch G. hat nicht zu untersuchen, ob der feindliche 
Staat, dem der andere Vertragsteil angehört, im Gesetz= oder Verordnungswege in 
deutsche Bertragsrechte eingegriffen hat. Die „Gründe der Vergeltung“ hat es gegenüber 
den Staaten, die $ I nennt oder die der Neichäfanzler nad) $ 6 bezeichnet, al3 vorliegend 
zu erachten. Aber es muß nad) der Gcfamtheit der Umftände prüfen, ob e3 von der Auf- 
lösungsbefugnis des §& 1 Gebrauch machen soll oder nicht. Er hat sich dabei nicht ausschließ¬ 
lich auf den Standpunkt des beteiligten deutschen Vertragsteils zu stellen, sondern auch 
Gründe des öffentlichen Wohles zu berücksichtigen. 

15. Bertheimer, ZW. 17 127. Die Entscheidung der Reichsschiedsgerichts wird 
in erster Linie nicht aus rechtlichen, sondern aus allgemeinen, insbesondere aus wirtschaft¬ 
lichen und handelspolitischen Gesichtspunkten zu treffen sein. Dies ergibt sich ohne weiteres 
aus dem Zweck der Verordnung. Es handelt sich nicht darum, objektiv eine Abwägung 
und einen Ausgleich widerstreitender Interessen zu finden, sondern um den Schutz deutscher 
Interessen. Sie sollen durch Abwehr geschützt, Vergeltung soll geübt werden für Unbill 
und Schädigungen, die Deutschen, nicht diesem deutschen Vertragsteil, zugefügt worden 
sind. Dieser Standpunkt rechtferligt sich auch noch aus solgenden Erwägungen. Momente, 
die rechtlich als „Einwirkungen des Krieges“ auf Vertragsrechte und apflichten in Betracht 
kommen, gewähren nach § 3 VO. eine andere Art von Schutz. Auch die Ausführungs¬ 
bestimmungen des Reichskanzlers slehen auf dem hier vertretenen Standpunkte. Denn 
in Art. 3 derselben wird in Ziff. 7 und 8 scharf unterschieden zwischen den Gründen, aus 
denen der Antrag nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen als fortbestehend oder hinfällig 
angesehen wird, inwiefern in dieser Hinsicht Zweifel bestehen und den Gründen, die für 
eine Auflösung des Vertrags zwecks Vergeltung geltend gemacht werden. Sonach wird 

als Begründung des Antrags auf Auflösung eines Vertrags genügen, wenn dargetan wird, 
daß die Erfüllung für den Deutschen nach dem Kriege erschwert sei, eine Belastung oder 
einen Schaden zur Folge hätte — z. B. erhebliche Steigerung der Preife, der Fradten--, 
die das Risiko übersteigen, das er vernünftigerweise bei Abschluß des Vertrags voraus¬ 

setzen konnte. In vielen Fällen dürfte auch der Hinweis darauf genügen, daß sich die Kredit¬ 
verhältnisse durch den Krieg verschoben haben, daß Bedenken über die Fähigkeit oder Ge¬ 
neigtheit des Vertragsgegners Zahlung zu leisten bestehen, daß die Rechtsverfolgung 
im Auslande kostspielig und besonders nach dem Kriege für einen Deutschen sehr schwierig 
sei. Den Auflösungsantrag wird man auch damit begründen können, daß durch Erfüllung 
des Vertrags die Interessen der deutschen Volkswirtschaft geschädigt würden. Z. B. das 
betreffende Material ist infolge des Krieges in Deutschland selten geworden und wird für 

34-
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deutsche Zwecke nötig gebraucht; durch die Lieferung der fraglichen Maschinen würde 

die Entwicklung der Industrie des Auslandsstaates gefördert und in den Stand geſeht 
werden, in Wettbewerb mit der deutschen Industrie zu treten. Die Auflösung eines Ver. 
trags dürfte auch dann immer auszusprechen sein, wenn andere Verträge des Antrag. 
ftelfer3 in den feindlichen Staaten für aufgehoben erklärt worden find. 

16. Menner a. a. 9. 371... Die Auflöfung erfolgt ex nunc. 

17. Schap3 a. a. D. 177. Der Vertrag wird aufgelöft mit der Herftellung des Auf. 
lösungsbeschlusses an den Antragsteller. Die Auflösung wirkt ex tunc. 

18. Wertheimer, Vertrags=Kriegsrecht 50. Das Reichsschiedsgericht wird den 
Zeitpunkt der Auflösung je nach Lage des Falles in seiner Entscheidung bestimmen müssen 

und zwar grundsätzlich etwa so: Verträge, deren Erfüllung beiderseits noch nicht begonnen 
hatte, werden zum Tage des Abschlusses für aufgehoben erklärt. Bei Verträgen, die schon 
in das Stadium der Erfüllung eingetreten sind, wird die Wirksamkeit der Auflösungs. 

erklärung auf den Tag der Entscheidung festzusetzen sein. In beiden Fällen können sich aber 
durch die Sachlage, insbesondere aber auch aus dem mit der Aufhebung verfolgten Ver¬ 
geltungszweck andere Zeitpunkte als sachentsprechend ergeben. 

19. Menner a. a. O. 370. Die VO. kann nur in den Fällen angewandt werden 
für welche sie selbst dies deutlich für zulässig erklärt. Doch ist dadurch nicht schon ausgeſchloſſen 

daß ein Vertrag ganz oder teilweiſe aus politiſchen Gründen im Wege der Vergeltung 
aufgehoben wird, wiewohl er schon aus privatrechtlichen Gründen im Wege gerichtlicher 
Entscheidung aufgelöst werden könnte. Darum dürfte es sich empfehlen, solchenfalls zu¬ 
nächst das Verfahren der VO. v. 16. 12. 1916 einzuschlagen. 

20. Fuld a. a. O. 65. Das Reichsschiedsgericht, kann an den Bedingungen des Ver¬ 
trags nichts ändern; lehnt es die Auflösung ab, so ist damit natürlich noch nicht gesagt, 
daß der Vertrag nicht aus anderen Gründen aufgehoben sei. Es wird damit lediglich die 
Frage verneint, ob aus Gründen der Vergeltung eine Auflösungserklärung angezeigt 
erscheine. Mit der Entscheidung der Frage, ob aus Gründen des gemeinen Rechts der 
Vertrag als aufgehoben zu erachten sei, z. B. wegen Unmöglichkeit der Leistung auf seiten 
des deutschen Leistungspflichtigen oder mit Rücksicht auf eine vereinbarte Kriegsklausel usw. 
hat das Reichsschiedsgericht überhaupt nichts zu tun. Es ist lediglich auf die Prüfung der 
Auflösung unter dem Gesichtspunkte der Vergeltungsmaßnahme beschränkt. 

8 2. 

Wertheimer, ZW. 17 127. Hat der Verkäufer ganz erfüllt, dann kann der Vertrag 
nicht, hat er nur teilweise erfüllt, so kann er nur teilweise aufgehoben werden. Ist eine 

Auflösungserllärung erfolgt, ohne daß eine Erfüllungshandlung des Verkäufers hinsichtlich 

der Leistung der verkauften Sachen darin berücksichtigt wurde, so ist sie ohne Wirkung. Nur 

die noch ausstehenden vertraglichen Leistungen unterliegen also der Auflösung, während 

die Verpflichtungen, bie au bem bereits erfüllten Zeile de3 Bertrags (3. B. Teillieferung, 

Teilverfrachtung) erwachsen find, für jeden Kontrahenten bestehen bleiben. Hat der deutsche 

Vertragsteil bereits die ihm hinsichtlich der Übergabe der Kaufsache obliegenden Ver¬ 

pflichtungen erfüllt (z. B. Aushändigung der Konnossemente, der Lagerscheine, Übergabe 

der Ware an den Frachtführer, an den Spediteur), verschweigt dies aber dem Reichs¬ 

schiedsgericht, so ist die infolgedessen ausgesprochene Auflösung des Vertrags wirkungslos. 

Der Deutsche kann sich seinem Vertragsgegner gegenüber nicht darauf berufen. So find 
auch in der Vergeltungsverordnung die Interessen der feindesländischen Vertragsteile 

gewahrt. Freilich liegt darin auch ein Moment der Unsicherheit. Denn auch der redliche 

deutsche Vertragsteil, der von der Erfüllungshandlung seines Gegenkontrahenten nichts 

weiß, erhält durch die Entscheidung des Reichsschiedsgerichts keine unbedingte Klärung 
seiner vertraglichen Verpflichtungen. Er wird sich während des Kriegs, wenigstens durch 

Inanspruchnahme der Vergeltungsverordnung, keine Klarheit darüber verschaffen können, 

ob er verpflichtet ist, seinem feindesländischen Verkäufer den Kaufpreis für die bestellte 

Ware zu zahlen. Diese Vorschrift der Vergeltungsverordnung wird besonders in den zahl¬
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reichen Fällen praktisch werden, in denen durch den Kriegsausbruch die Versendung der 

bereits dem Spediteur oder Frachtführer übergebenen Ware unterblieben ist oder unter¬ 
brochen wurde und diese dann in Verlust geraten ist. Schwierigkeiten werden sich auch 

daraus ergeben, daß wohl niemals die beiderseitigen Teilleistungen sich vollkommen ent¬ 
sprechen werden oder gleich zu bewerten sind. Ob und inwieweit der Berfäufer feine „in 

bezug auf die Leiftung der verlauften Sachen obliegenden Verpflichtungen fon erfüllt 

hatte“, ist, soweit hierüber der Vertrag keine Bestimmungen enthält, nach dem für seine 
Verpflichtungen maßgebenden Rechte zu beurteilen. Über die Art und Weise, wie die 

Vertragsparteien sich über die Wirkungen der Auflösung des Vertrags bei Teilleistungen 

nach dem Kriege auseinanderzusetzen haben, besonders über die vorzunehmende Ver¬ 
rechnung, müssen mangels gütlicher Verständigung die Gerichte befinden. Vertrags¬ 
ſtrafen und Schadenersatzansprüche lönnen auf Grund einer vom Reichsschiedsgericht aus¬ 
gesprochenen Vertragsauflösung nicht geltend gemacht werden. 

83. 
1. Schap3 a. a. D. 178, Der Ausprud „Streitigleiten über die Einwirkung de3 

Krieges auf die Rechte und Pflichten aug dem Bertrag" it im denkbar weiteften Sinne zu 
vetstehen. Insbesondere wird es sich handeln um Fragen der Unmöglichkeit der Leistung, 

der wesentlichen Veränderung des Leistungsinhalts, des Rücktritts, der Anwendbarkeit 

von Kriegsklauseln. Auch die Frage, ob der Vertrag rechtsgültig nach § 1 gelöst ist und was 

für Rechtsfolgen sich hieraus ergeben, gehört hierher. „Streitigkeit“ setzt nicht voraus, 

daß die Vertragsteile über irgendwelche Punkte gestritten haben; sie bedeutet soviel wie 

„Rechtsstreit“. Eine Streitigkeit liegt also z. B. vor auch im Falle einer Klage auf Fest¬ 
siellung des Nichtmehrbestehens des Vertrages, selbst wenn der Kläger gar nicht weiß, 

wie der Bekll. sich hierzu stellt. 

2. Schaps a. a. O. 178. Maßgebend ist der Zeitpunkt der Klageerhebung. Nötigen¬ 
falls ist das zuständige Gericht entsprechend 5 36 Nr. 3 8P. zu bestimmen. \ 

3. Schaps a. a. O. 178. Auch der feindliche Bertragsteil kann das nad) $ 3 zufländige 

Gericht anrufen. 

4. Schaps a. a. O. 178. § 3 gilt auch dann, wenn die ausschließliche Zuständigkeit 
eines anderen Gerichts oder eines Schiedsgerichts vereinbart ist. 

5. Wertheimer, IW. 17 128. Man wird den §5 3 BO. schon um seiner wirksamen 
Anwendung wegen, so auslegen müssen, daß der darin geschaffene Gerichtsstand auch 
dann gegeben ist, wenn die Parteien Arbitrage, Schiedsverfahren oder einen ausländischen 

Gerichtsstand vereinbart hatten. Denn die VO. hebt hervor, daß zur Entscheidung von 

Streitigkeiten über die Einwirkung des Krieges auf die Vertragsrechte und pflichten 

gauch“ das von ihr bestimmte Gericht zuständig sein soll. 

6. Wertheimer, JW. 17 128. Bei Kauf., Lieferungs=, Werk-, Seefracht- und 
Charterverträgen steht dem deutschen Vertragsteil die Wahl frei, ob er die Auflösung des 
Vertrags im Wege der Vergeltung oder im ordentlichen Prozeßverfahren herbeiführen 
will. Maßgebend für solche Entschließung wird sein, welcher Weg ihn rascher, wirkungs¬ 
reicher und billiger zum Zielc führt. Die Kosten des Verfahrens vor dem Reichsschieds¬ 
gericht fallen ihm zur Last, die des Verfahrens vor den ordentlichen Gerichten treffen im 
Falle seines Obsiegens seinen Vertragsgegner. Wie weit er sie dann später von diesem 
beitreiben kann, ist eine andere Frage. Der deutsche Vertragsteil wird für seine Entschließung 
aber auch noch andere Gesichtspunkte zu berücksichtigen haben. Die Entscheidung der 
ordentlichen Gerichte wird späterhin ohne weiteres von den feindesländischen Gerichten 
beachtet werden müssen. Denn es handelt sich um Urteile, die auf Grund des bürgerlichen 
Rechts im ordentlichen Prozeßverfahren ergangen sind. Dagegen wird es von dem Frie¬ 
densvertrag abhängen, inwieweit die Entscheidung des Reichsschiedsgerichts für Kriegs¬ 
wirtschaft in Vertragsangelegenheiten, da fie ja Retorsionsmittel sind, Anerkennung findet. 
Mit dieser Anerkennung wird man freilich ziemlich sicher schon deshalb rechnen können,
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weil ja auch unsere Feinde sich der Vertragsauflösung als Kampfmittel bedient haben 
also bei den Friedensverhandlungen das eine gegen das andere ausgespielt werden kann. 
Da Bedenken in dieser Richtung immerhin bestehen, war es ein besonders glücklicher Ge. 
danke, neben der Vertragsauflösung aus Vergeltungsgründen, auch die Herbeifüyrung 
der Vertragsauflösung nach Maßgabe des geltenden Rechts im regelmäßigen Prozeß. 
wege tunlichst zu erleichtern. Für die Entschließung des deutschen Vertragstcils in Fällen 
in denen ihm die beiden Wege offenstehen, kommt aber weiter noch in Betracht, daß Ver¬ 
träge, die z. B. durch die Unmöglichkeit der Erfüllung eine Einwirkung erfahren haben, 
damit nicht aufgehoben sind, sondern daß nach den maßgebenden Vorschriften des BG#. 
lediglich eine Befreiung von der Leistungspflicht eintritt. Die Nebenwirkungen des einmal 
abgeschlossenen Vertrags dauern fort. 

7. Fuld a. a. O. 67. Dem ordentlichen Gericht ist die Prüfung der Frage, ob die 
Voraussetzungen der Vergeltung vorhanden sind, vollständig verschlossen; es hat sich ledig. 
lid) damit zu beschäftigen, ob unter Anwendung der Grundsätze des Friedensrechtes ein 
Vertrag als aufgehoben anzusehen ist oder inhaltlich eine Veränderung erfahren Hat. 

8. DJZ. 17 336 (KG. VI). Die Bestimmung des $ 3 fteht nicht in Abhängig¬ 
keitsverhältnis zu den Anordnungen unter 1 der VO. (58 1 u. 2), sondern enthält eine un. 

abhängige, auf alle Arten von Verträgen und Rechtsstreitigkeiten bezügliche Vorschrift 
über die Zuständigkeit. Diese Vorschrift hat auch, wie die gewählte allgemeine Fassung 
„Einwirkungen des Krieges auf Rechte und Pflichten aus dem Vertrage“ ergibt, eine 
weit umfassende Bedeutung; es soll dem Deutschen bei einem Streit mit einem feind- 
lichen Ausländer die gerichtliche Wahrnehmung seiner Rechte möglichst erleichtert werden. 
Unter die in der BRNVO. bezeichneten Rechtsstreitigkeiten fällt auch der vorliegende Streit, 
Die Klägerin stützt ihren Anspruch darauf, daß die Beklagte einen vollstreckbaren Titel 
in England erwirkt und sich dadurch die Möglichkeit verschafft habe, in Vermögen der 
Klägerin, das sich in England befand, zu vollstrecken. War die Bekl. von vornherein be¬ 
rechtigt, in England Erfüllung zu beanspruchen und dort zu klagen, so fällt damit dieser 

Klageanspruch. War sie aber nach dem vertraglichen Verhältnis der Parteien darauf 
angewiesen, in Deutschland Erfüllung zu fordern und ihre Rechte gerichtlich geltend zu 
machen, so Lommt e3 darauf an, ob die durch den Srieg veränderte Sach= und Rechtslage 
ihr Berhalten infoiweit rechtfertigt, daß der Klägerin ein Schadenserfaganfprud) nicht 
erwachsen ist. Zum Teil stützt sich der Anspruch der Klägerin geradezu auf bie Friens- 
verordnung v. 30. Sept. 1914. Der Streit der Parteien betrifft danach Einwirkungen des 
Krieges auf die Rechte und Pflichten aus dem Vertrage. 

Hierzu: 

Bek. über die Anwendung der Verordnung, betr. Verträge mit feind¬ 
lihen Staatsangehörigen, auf Portugal. Dom 19. Juni 1917. 

(REDL. 503.) 

[RR.] Auf Grund des $ 6 der Verordnung, betreffend Verträge mit jeindlichen Staat#- 
angehörigen, vom 16. Dezember 1916 (RGBT. 1396) werden die Vorfchriften der $$ 1, 2 
der Verordnung auf Portugal und die portugiefifhen Kolonien für anwendbar erklärt. 

X, Bel, über die Anmeldung von Auslandsforderungen, 
Dom 16. Dezember 1916. (RGDI. 1400.) 

Wortlaut in Bd. 3, 1025. 

Begründung, (D. N. X 177) 

Der Gedanke, außer der Anmeldung des feindlichen Dermögens auch eine Ans 
meldung der forderungen anzuordnen, welche Dentfcyen gegen Schuldner im feind⸗ 
lichen Ausland zustehen, war bereits vor Erlaß der Bundesratsverordnung über die
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Anmeldung des im Inland befindlichen Dermögens von Angehörigen feindlicher 
Staaten vom 7. Öftober 1915 (REBI. 635) erörtert worden. Er ift damals zunädt 
fallen gelaffen worden, insbefondere weil in den beteiligten Kreifen von Handel und 
Induftrie felbft gegen eine folhe Anmeldung erheblihe Bedenken und Widerftände 
bestanden. Inzwischen ist aber der Wunsch einer amtlichen zwangsweisen Registrierung 

der privatrechtlichen Forderungen gegen das feindliche Ausland in den Ureiſen von 

Handel und Induſtrie ſo allgemein geworden, daß ein Teil der damals beſtehenden 

Bedenken als erledigt angesehen werden muß. Der Reichstag hat in ſeiner Sitzung 

vom 26. August 1015 (Sten B. 384) die an ihn gelangten Hetitionen, betreffend eine 

Registrierung der Auslandsforderungen auf Grund des Berichts der Kommission für 

Handel und Gewerbe (Drudf. des Reidjstags, 13. LegP., II. Sefjion 1914/15 Tr. 155), 

dem Reichsfanzler zur Berüdfichtigung übermiefen. Über das Maß der ftatiftifchen 

Erfahbarkeit der in Frage stehenden Interessen bestehen zwar nach wie vor Sweifel. 

Indessen darf der Dersuch nicht unterlassen werden. Ein wesentliches Bedenken bestand 
darin, daß die Aufforderung zur Anmeldung der Forderungen angesehen werden kann 

als eine Aufforderung zur Anmeldung von Kriegsschäden oder von Ansprüchen, deren 

unmittelbare Dertretung oder Derwirklichung von der Reichsleitung für die Friedens¬ 
verhandlungen erwartet werden könne. Es ist jedoch inzwischen den beteiligten Kreisen 
gegenüber, insbesondere auch bei den Beratungen des Reichstagsausschusses für Kandel 
und Gewerbe, wiederholt mit Nachdruck darauf hingewiesen worden, daß das Reich 
eine Beitreibung dieser Forderungen in der einen oder anderen Form oder eine Gewähr 
für ihre spätere Beitreibbarkeit etwa in Form einer Ausfallbürgschaft nicht übernehmen 
könne, daß es vielmehr grundsätzlich den Gläubigern überlassen bleiben müsse, sofern 
die Rechtsbeständigkeit der privaten Forderungen im Friedensvertrage grundsätzlich 
zur Anerkennung gelangt, auf dem normalen Wege der unmittelbaren Derbindung 
zwischen Gläubiger und Schuldner die erforderlichen Schritte zur Eintreibung der 
Außenstände zu ergreifen. Führende Herbände des Wirtschaftslebens haben die grund¬ 
sätzliche Richtigkeit dieser Ausführungen anerkannt und sich auf die Anregung der 
Reichsbehörden bereit erflärt, im Wege der organifierten Selbfthilfe duch Gründung 
eines Schutzverbandes deutscher Auslandsgläubiger die Aufgabe zu übernehmen, 
den einzelnen Gläubiger, der die Hilfe eines folhen Derbandes in Anjpruch nehmen 
will, bei der Beitreibung feiner Anfprüce im Ausland durd Nat und Tat zu unter« 
fügen. Es fteht zu hoffen, daß durch die Gründung und Tätigfeit eines folchen mit 
den BReichsbehörden selbst eng zusammenarbeitenden Derbandes sachkundiger Der¬ 
treter von Handel und Industrie die Erörterung der zur Sicherung der Uuslandse 
forderungen zu ergreifenden Maßnahmen zu praktisch brauchbareren Dorschlägen ge¬ 
führt wird, als die auf eine Beitreibung durch das Reich selbst gerichteien Wünsche 
darstellen. Su erwähnen ist, daß auch im feindlichen Ausland die zwangsweise Re¬ 
gistrierung der Auslandsforderungen angeordnet worden ist. Hiernach ist durch die 
Bek. v. 16. Dezember 1916 (RGBl. 1400) die Anmeldung der Forderungen gegen das 
feindliche Ausland nunmehr angeordnet worden, wobei der Erlaß der Ausführungs¬ 
vorschriften einschließlich der Anmeldungsformulare, entsprechend der Derordnung 
vom 7. Öftober 1915, dem Reichsbanzler überlassen ist. 

Die Dorfchriften der 88 2ff. der Derordnung jchließen jich an die $$ 2, 3 und 12 
der Derordnung vom 7. Oktober 1915 fowie an die Dorjchriflen der Derordnung über die 

Anmeldung von Wertpapieren rom 23. Auguft 1916 (ABI. 951) im mwefentlichen an. 

Hierzu: 

Bel. über die Anmeldung von Auslandsforderungen. 
Dom 23. Februar 1917. (RGBl. 183.) 

[AR., 5 1 Anmelb8D. 16. 12. 16.] Art. 1. Zur Anmeldung verpflichtet find natürliche 
Berfonen, die im Meichägebiet ihren Wohnfit oder dauernden Aufenthalt haben, e3 fei
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denn, daß sie beim Kriegsausbruch ihren Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt im Ausland 
hatten, sowie juristische Personen und Handelsgesellschaften, die im Reichsgebiet ihren 
Sit Haben. 

Nicht zur Anmeldung verpflichtet find die Neidhd-, Staat3- und Kommunaler. 
maltungen. 

Art. 2. Der Anmeldung unterliegen diejenigen auf Geld lautenden Forderungen 
gegen im feindlichen Ausland ansässige Schuldner, welche bereits vor Ausbruch des Krieges 
mit dem betreffenden Lande als Geldforderungen bestanden haben. 

Als im feindlichen Ausland ansässige Schuldner im Sinne dieser Vorschrift sind 
natürliche Personen, die dort beim Kriegsausbruch ihren Wohnsitz oder dauernden Aufent¬ 
halt Hatten, und juriftiihe Personen und Handelsgesellschaften, die dort beim Kriegs¬ 
ausbruch ihren Sitz hatten, sowie insbesondere die feindlichen Staaten selbst anzusehen. 

Eine während des Krieges entstandene Nebenforderung einer nach Abs. 1 anzumelden¬ 
den Hauptforderung kann mit dieser angemeldet werden, wenn die Nebenforderung in 
Kosten und Auslagen besteht. Zinsen sind als Nebenforderung nicht anzumelden. 

Art. 3. Nicht anzumelden sind: 

1. Forderungen aus Verträgen, wenn der Anmeldepflichtige die ihm vertrags. 
mäßig obliegende Gegenleistung weder ganz noch teilweise erfüllt hal; im Falle 
teilweiser Erfüllung ist die Anmeldung auf den der Leistung entsprechenden Teil 
der Gegenforderung zu beschränken; 

2. Forderungen, die in dem Geschäftsbetrieb einer inländischen Zweigniederlassung 
des ausländischen Schuldners entstanden sind; 

3. Forderungen, die in dem Geschäftsbetrieb einer im seindlichen Ausland befind¬ 
lichen Haupt= oder Zweigniederlassung des Gläubigers entstanden sind; 

4. Forderungen aus Wertpapieren, die nach den Anschauungen des Handelsverkehrs 
zu den Effekten gehören, einschließlich der Zins- und Gewinnanteilscheine; 

5. Bürgschafts- und Regreßforderungen, es sei denn, daß der Bürgschafts- oder 

Regreßfall schon eingetreten ist; nicht anzumelden sind ferner Regreßforderungen 
aus noch nicht protestierten Wechseln und Schecks; 

6. Ansprüche auf Versicherungsprämien, es sei denn, daß ihr Jahresbetrag für 
einen und denselben Vertrag eintausend Mark übersteigt; 

7. Ansprüche auf noch nicht fällige Versicherungsleistungen; Ansprüche aus Lebens¬ 
versicherungsverträgen sind jedoch anzumelden, auch wenn sie noch nicht fällig 
sind; anzumelden ist hierbei die Versicherungssumme. 

Art. 4. Die Anmeldung hat nach Maßgabe des beigefügten Anmeldebogens bis 
zum 15. April 1917 bei den auf Grund des §5 2 der Verordnung vom 16, Dezember 1916 
von den Landeszentralbehörden bezeichneten Stellen zu erfolgen. Dem Anmeldepflich¬ 
tigen kann auf seinen Antrag von der Anmeldestelle eine Nachfrist gewährt werden. 

Art. 5. Deutsche oder deutsche Gesellschaften, die im Ausland oder in den deutschen 
Schutzgebieten ansässig sind oder beim Kriegsausbruch ansässig waren, können Forderungen 
gegen im feindlichen Ausland ansässige Schuldner bei dem Reichskommissar zur Erörterung 
von Gewalttätigkeiten gegen deutsche Zivilpersonen in Feindesland (zur Zeit Berlin W 35, 
Potsdamer Straße 38) anmelden, sofern nicht bereits dort eine schriftliche Anmeldung 

erfolgt ist. 

Das gleiche gilt für im Reichsgebiet ansässige Deutsche, soweit sie an Unternehmungen 
im Feindesland beteiligt sind oder bis zum Kriegsausbruche beteiligt waren, hinsichtlich 
der im Betriebe dieser Unternehmungen oder Niederlassungen entstandenen Forderungen. 

Art. 6. Durch die Bestimmungen dieser Bekanntmachung wird die Anmeldung 

von Forderungen bei der Reichsentschädigungskommission und deren Berückjichtigung 
durch die Reichsentschädigungskommission nicht berührt. 

Art. 7. Diese Bekanntmachung tritt mit dem Tage der Verkündung 128. 2.Jin Kraft.
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Als feindliche Staaten im Sinne der Verordnung vom 16. Dezember 1916 gelten 

alle Staaten, mit welchen sich das Deutsche Reich im Kriegszustande befindet, ein¬ 
schließlich ihrer Kolonien und auswärtigen Besitzungen sowie Agypten und die von 

Frankreich besetzten Teile Marokkos. 
Für jedes feindliche Land ist ein besonderer Anmeldebogen zu verwenden. Ein 

besonderer Bogen ist auch zu verwenden für jedes der von deutschen oder verbündeten 
Truppen besetzten ausländischen Gebiete. 

  

  
Anmeldebogen 

Zur Anmeldung verpflichtet sind natürliche Personen, die im Reichsgebiet (unter 

Ausschluß der Schutzgebiete) ihren Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt haben, es sei denn, 
daß sie beim Kriegsausbruch ihren Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt im Ausland hatten, 
sowie juristische Personen und Handelsgesellschaften, Die im Reichsgebiet (unter Ausschluß 
der Schutzgebiete) ihren Sitz haben. 
  

Name (Firma) 
Wohnort (Sitz) und Adresse 

(auch Bundesstaat) behes: 

anmeldenden 
Staatsangehörigkeit Gläubiges . ... 

Beruf oder Gewerbezweig 
(Genaue Bezeichnung der kaufmännischen oder 
gewerblichen Tätigleit, J. B. Kammgarn¬ 

(pinnerei, chemische Fabrit) 

Name des schuldnerischen Landde:: . . . .. . . . ... 
(Handelt es sich um besetztes Gebiei. ſo iſt 

das bier desonders zu vermerken.) 

Gesamtbetrag der gegen dieses Land oder 
Gebiet angemeldeten Forderunegen .. 

Anmerkung. Nicht anzumelden sind: 

a) Forderungen. die nach dem Aunsbruch des Krieges mit dem betreffenden Lande entstanden find, sowie 

Forderungen, die nicht auf Geld lauten oder vor Kriegsausbruch nicht auf eine Geldleislung ge¬ 

richtet waren; eine während des Krieges entstandene Nebenforderung einer anzumeldenden Haupt¬ 

sorderung kann mit dieser angemeldet werden, wenn die Nebensorderung in Kosten und Auslagen be¬ 

steht. Zinsen sind als Nebenforderung nicht anzumelden. 

b) Nicht anzumelden sind ferner folgende Arten von Forderungen: 

1. Forderungen aus Verträgen, wenn der Anmeldepflichtige die ihm vertragsmäßig obliegende 

Gegenleistung weder ganz noch teilweile erfüllt dat; im Falle teilweiser Erfüllung ist die An¬ 

meldung auf den der Leistung entsprechenden Teil der Gegenforderung zu beschränken: 

2. Forderungen, die in dem Geschäftsbetrleb einer inländischen Zweignlederlassung des aus¬ 

ländischen Schuloners entstanden sind: 
3. Forderungen, die in dem Geschästsbetrieb einer im seindlichen Ausland befindlichen Haupt¬ 

oder Zweigniederlassung des Glänbigers entstanden sind; 

4. Forderungen aus Wertpapieren, die nach den Anschauungen des Handelsverkehrs zu den Essekten 

gehören, einschließlich der Zins= und Gewinnanteilscheine; 

. Bürgfchaftd- und Regrekforberungen, es sei denn, daß der Bürgschafts= oder Regreßfall schon 
eingetreten ist; nicht anzumelden sind ferner Regreßforderungen aus noch nicht protestierten Wech. 

seln und Schecks; 
6. Ansprüche auf Versicherungsprämien, es sei denn, daß ihr Jahresbetrag für einen und den¬ 

selben Vertrag eintaufsend Mark übersteigt; 
. Ansprüche auf noch nicht fällige Bersicherungslelstungen; Ansprüche aus Lebensbersicherungs¬ 

verträgen sind jedoch anzumelden, aud; wenn fie noch; nicht fällg find; angumelden ift bierbei die 

Versicherungssumme. 

Bei wieverkehrenden Lelstungen ist die Jahresleistung anzugeben. Dabei ist in der Bemerkungs= 

lpalte anzugeben, daß es sich um eine wiederkeyrende Lelstung handelt, ferner ob sie auf Lebenszeit oder für 

welche sonstige Zeitdauer geschuldet wird. 

  

oa 
a
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Die einzelnen Forderungen 
iind nach folgenden Gruppen 
geirennt tn folgender Reihen: 
olge tuftasühen (dabei darf 

eine Forderung nur einma Bei . 
aufgeführt werden): dei bereite 

I. Forderungen aus atzep¬ fälligen 
tierten Wechſeln ſowie Forderungen 
Regreßforderungen aus Name (Firma), Färligke 
protestierten Wechseln Betrag Wohnort (Sig) Fälligkeitstag 
und Schecks; (in der geschuldeten Ba (N 

Sau: | II. Guthaben bei Banken . (womöglich ach den vor 
und Sparkassen; Währung) . zn | Sriegsaus- nähere Adrejie) au 

sende III. Forderungen für ge b 
lieferte Waren; en 8) Forde⸗ b) Forde⸗ des Schulduers bruch maß¬ 

r 3 j 2 sa. a. 1, Set hg Iuaen kungen il (si zie 1v | State 
sicherungsverträgen: fremder deutscheruch Lage des Rechtsvor¬ 

A. Prämienforde¬ Währung | Währung | Grundstücks cchriften, ohne 
rungen, ud : 

B. Ansprüche auf Ber: Rüdfict auf 
ſicherungsleiſtung: Moratorien 

a) Lebensverſicherungen, uſw.) 
b) Transportoerſicherungen, 
e) ſonſtige Verſicherungen. 
VI. Sonftige Geldforde⸗ 

rungen. 

Beispielseintragung für den | 
Anmeldebogen für England 
III. Forderungen für ge- . 

lieferte Waren ..... 1200 £ Smith d Co., |i. März 1914 
Eisenexport, 

| Glasgow, 
| George-Square 

  

  

Summe ber auf btefem Bogen 
angemeldeten Forderungen:           

Auf einen Anmeldebogen können soviel gegen ein und dasselbe Land gerichtete For¬ 
derungen angemeldet werden, als der Raum erlaubt. Sofern der Raum nicht für alle 

anzumeldenden Forderungen ausreicht, ist eine entsprechende Zahl Einlagebogen zu ver¬ 

wenden, die zu numerieren sind. Den Einlagebogen ist ein Umschlagbogen beizugeben, 

auf welchem nur die Vorderseite auszufüullen ist.
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— — 

Ist über die 

Ist die Fordel Forderung Ist dem 

rung von dem eine Vertrags¬ Anmeldenden 

. icht Schuldner | oder fonftige betannt, ob 

Bei noch ui bereits Urkunde vor-m Ausland 

— Für die dord anerkannt oder handen? 7 bie Bemerkungen 
Forderungen: Für die Forde¬ bestritten . Forderung 

Bann und ſtung haftendel den⸗ Die Urkunde verfügt (Hier ift in 

unter welchen im Inland ist turz zu be: worden iſt, Fällen der 
befindlich (Braucht bei zeichnen. B. d Ziffer VI der 

Voraus⸗ eſindliche Wochsel 9 Set z. B. durch 

ſetzungen wird Sicherheiten echseln, (Braucht bei Einziehung Schuldgrund 
, Schecks und Wechseln, seltens ei anzugeben.) 

die Forderung x ſeltens eines 

fällig? Hypotheken Schecks und Se quefters 
nicht Hypotheken oder in 

ausgefüllt zu nicht sonstiger 

werden.) ausgefüllt zu Weise 

werden.) 

_ — Ist brieflich — Ist an den 
anerkannt Public Trustee 

abgeführt 

Unterschrift: Ort und Zeit:
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(Rückseite.) 

Abdruck der Verordnung 
vom 16. Dezember 19186 sowie der 

Ausführungsvorschriften. 

1. Preuß. Verfügung vom 2. Rärz 1917. (HMBI. es.) 

. +. Da bie Unmeldepflichtigen überwiegend ben in der Handeslkammerorganisa. 
tion zusammengefaßten Berufsständen angehören werden, bestimme ich für alle Anmelde. 
pflichtigen, gleichgültig, welchem Berufe fie angehören, die Handelsvertretungen als die 
zuständigen Anmeldestellen. Die Zuständigkeit der einzelnen Handelsvertretung richtet 
sich nach dem Orte der Handelsniederlassung, bei dem Fehlen einer Handelsniederlassung 
nach dem Wohnort des Anmeldepflichtigen. Für diejenigen Anmeldepflichtigen, deren 
Handelsniederlassung oder Wohnort in einem einer Handelsvertretung nicht zugeteilten 
Gebiete liegt, bestimmt der zuständige Regierungspräsident, für Sigmaringen der Ober. 
präsident in Coblenz die Handelsvertretung, bei der die Anmeldung zu geschehen hat. 

2. Prenß. Verfsgung vom 27. März 1917. (HKm3l. 181.) 

.. In den Anmeldebogen ist in Spalte 4 der Name (Firma) und Wohnort (Sip) 
des Schuldners anzugeben. Sollte von Anmeldbepflichtigen aus Geschäftsinteresse Wert 

auf Geheimhaltung gelegt werden, so ist ihnen zu gestatten, bei Ausfüllung der Anmelde¬ 
bogen den Namen (Firma) und Wohnort (Sitz) des Schuldners durch ein von der Anmelde¬ 
stelle zu bestimmendes Geheimzeichen zu ersetzen. Die Erläuterung des Geheimzeichens 
ist in diesem Falle in einem verschlossenen und versiegelten Briefumschlage dem Anmelde¬ 
bogen beizufügen. 

XI. Bek. über gewerbliche Schutzrechte feindlicher Staatsangehöriger. 
Vom 1. Juli 1915. (Röl. 414.) 

Wortlaut in Bd. 1, 941ff. 

Begründung in Bd. 2, 445. 

1. JW. 17 749 (Reichskommissar für gewerbliche Schutzrechte v. 29. 1. 1917). Es ist 
nicht glaubhaft, Daß die Antragitellerin gerade des Patentes.. . bedarf, um da3 Bebürfnis 
der Zruppen nad) Sprehmafdhinen zu befriedigen. Sie hat nad) eigener Angabe biäher 
in teihem Maße für dad Heer gearbeitet; mill und Fanıı fie die Produktion noch steigern, 
fo wird fie daran burd) das Patent erfichtlich nicht gehindert. Die Fürforge für Die Truppen 
wird keine Einbuße zu erleiden brauchen, wenn in den nächften acht Monaten von ber 
Einrichtung des streitigen Patents kein Gebrauch gemacht wird. Am 11. Oftober 1917 
erreicht das Patent ohnehin fein Ende. Wenn die Antragftellerin auf Vermehrung der 
Ausfuhr und Hebung ber Baluta hofft, fo find das einigermaßen unfihere Ausfihten. 

Der Hinweis ift auch in bezug auf Sprehmafdjinen an fi) von geringer Überzeugungs¬ 
fraft in einer Zeit, wo alle Kräfte für die Verforgung des Baterlandes mit Notwenbigem 
gebraucht und alle Fabrikationen dem Dienst der Landesverteidigung untergeordnet 

werden. Ebensowenig hat die Antragstellerin nachzuweisen vermocht, daß eine wesentliche 
Erniedrigung der Preise eintreten werde; es fehlt an Unterlagen für die Annahme, daß 
gerade das Patent.. die Ursache der von der . gehaltenen hohen Preislage bilde. 
Endlich kommt entscheidend in Vetracht, daß der begehrte Eingriff in Patentrechte leines¬ 
falls nur feindliche Interessen treffen, sondern ernste Nachteile für die beteiligte deutsche 
Industrie zur Folge haben würde. Die Firmen, die kraft Unterlizenzen sowohl andere 

Patente als das hier allein in Rede stehende bisher ausgenutzt haben, fühlen sich natur¬
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gemäß bedroht durch den vorliegenden Antrag und haben ihm widersprochen. Die Be¬ 
zeichnung al3 ... reicht nicht au, um ihnen ben Anfprud) auf Berücksichtigung als deutsche 
Häufer zu entziehen und um die Tatsache zu erschüttern, daß sie Verdienste um die beutiche 

dustrie erworben haben. In dem Bestreben, die Früchte ihrer Arbeit auch weiterhin 
ungeschmälert zu genießen, dürfen sie durch amtliche Mahnahmen nicht gestört werben. 

Diesen Erfolg würde aber die Einräumung des beantragten Nutzungsrechts leicht haben, 
da die Antragstellerin mit den beträchtlichen Lizenzgebühren nicht belastet wäre, mit denen 
jene Firmen rechnen müssen. Solche Begünftigung ber Antragftellerin verbietet fich 
um so mehr, als keineswegs feststeht, daß die „Konzernfirmen“ außerstande sind, den 
deutschen Markt zu versorgen, oder daß sie den Umfang ihrer Fabrikation ohne zwingende 

Gründe eingeschränkt haben. 

2. Nachrichten f. Handel usw. v. 3. März 1917 Nr. 21. Über den Umfang, in 
dem ber $ 1 ber Verordnung des Bundesrats über gewerbliche Schuhrechte feindlicher 
Staatsangehöriger vom 1. Juli 1915 (Rol. 414) praktische Anwendung gefunden hat, 

können wir folgendes mitteilen: 
Gemäß dem genannten §5 1 sind bis zum Schluß des Jahres 1916 75 Anträge gestellt 

worden, und zwar 54 gegen Patente, 4 gegen Gebrauchsmuster und 17 gegen Waren¬ 

zeichen. Davon haben sich durch Zurücknahme oder auf andere Weise erledigt 33, so daß 
für die Entscheidung durch den Reichskommissar 42 übrig blieben. Dieser hat 17 Anträge 
abgelehnt und in 16 Fällen dem Antrag stattgegeben. Ülber 9 Anträge schwebt das Ver¬ 
sahren noch. Von den 16 Fällen, in denen der Antrag Erfolg hatte, betreffen 12 Patente 
und 4 Warenzeichen. Die Anordnungen lauten durchweg auf Beschränkung der Schutz“ 
rechte, die Aufhebung des Rechts ist in keinem Falle ausgesprochen. Nach der Staatsan¬ 
gehörigkeit sind die Inhaber der beschränkten Rechte bei 7 Patenten und 4 Warenzeichen 
Engländer, bei 5 Patenten Franzosen. 

Hierzu: 

(Bek. Nr. 1 in Bd. 1, 943; Nr. 2 in Bd. 4, 819; Nr. 3 in Bd. 3, 730; Nr. 4 in Bd. 4, 820.) 

5. Bek., betr. gewerbliche Schutzrechte von Angehörigen Italiens. 
Dom 7. Mai 1917. (RGBI. 403.) 

[RR] Im Anschluß an die Bek. vom 9. Januar 1917 (REBT. 29) wirb im Wege ber 
Vergeltung auf Grund des #7 Abs. 2 der Verordnung des Bundesrats über gewerbliche 
Schuprechte feindlicher Staatsangehöriger vom 1. Juli 1915 (REBl. 414) folgendes 
bestimmt: 

Art. 1. Die Vorschriften des § 1 der Verordnung über gewerbliche Schutrechte 
feindlicher Staatsangehöriger vom 1. Juli 1915 werden auf die Angehörigen Italiens 
für anwendbar erklärt. 

Art. 2. Diese Bestimmung tritt mit dem Tage der Verkündung 110. 5.1 in Kraft.
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V. Bek. zur Herbeiführung der beschleunigten Ablieferung von Gerste und Hafer 
v. 17. Januar 1916 (RGBl. 11000nh 

VI. Beschluß des Bundesrats über die Sicherstellung des Heubedarss der Heeres¬ 
verwaltung v. 28. Februar 1916 (RBl. 127) 

VII. Bek. über Lieferung von Heu und Stroh für das Heer v. 11. Mai 1916 (Rel. 
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VIII. Bek. über Lieferung von Heu für das Heer v. 7. Oktober 1916 (Rl. 1141) 
1X. Bek., betr. die Vergütung für Furage und Landlieferungen v. 24. Mai 1915 
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X. 1. Bek., betr. vorübergehende Anderung der Ausführungsvorschriften des 
Vundesrats zum Biehjeuchengefeb, v. 4. Februar 1915 (RYBT. 62) . . 

2. Wiederbelebung der Remontezuhtt 
3. Bek., betr. die Einfuhr von Fohlen, v. 24. Juli 1916 (RG#Bl. 829) 

Hierzu: 
Bek. des Reichskanzlers von demselben Tage (TGl. 830) 

XI. Flugzeuge.. ...... 
XII. Zentralstelle für Kriegsbeute... .. 

(Abschnitt Tin Bd. 1, 919ff.; 2, 460; Abſchnitt II in Bd. 1, 921; 2, 450; 3, 733.) 

III. Sicherstellung von Kriegsbedarf. 

a) Bel. vom 24. Juni 1915. (NGBl. 357.) 

Wortlaut und Begründung in Bb. 1, 923ff. 

g 3. 
Verfahren. 

(Erläuterung 1, 2 in Bd. 2, 456; 3, d in Bd. 3, 733.) 

5. RG. III, Sächs A. 17 266. Die auf Grund von 53 des Reichögefekes v. 4. Auguft 
1914 erlajfene BRBD. über die Sid)erftellung von Kriegsbedarf vom 24. Yuni 1915 
(RE#Bl. 357), welche das Kriegsministerium für die Dauer des Krieges zur Enteignung 
und Beschlagnahme von Gegenständen ermächtigt, die bei der Herstellung und dem Be¬ 
triebe von Kriegsbedarfsartikeln zur Verwendung gelangen können, hat keine rückwirkende 
Kraft. Eine solche Wirkung hätte ausdrücklicher Erklärung bedurft. 

SA 
Beschlagnahme. 

(Erläuterung 1 bis 6 in Bd. 2, 457; 7 bis 9 in Bd. 3, 733.) 

10. JW. 17 241 (KG. 12. 1. 17). Die Militärbefehlshaber sind nicht besugt, in An¬ 
wendung des §I 4 BBG. bei der Vollziehung der durch § 4 B RBO. über die Sicherstellung 
von Kriegsbedarf vom 24. Juni 1915 (RE# Vl. 357) den Kriegsministerien usw. übertragenen 

Beschlagnahmebefugnisse mitzuwirken. 6 
11. LeipzZ. 17 1273 (Dresden IV). Durch die Bestimmung des § 4 wird die Annahme 

gerechtfertigt, daß es trotz der Beschlagnahme zulässig bleibe, Besitz und Eigenlum an den 
transportierten Gegenfländen auf den Empfänger zu Übertragen, wenn Die Übertragung 
den Zmwed bildet, zu dem der Transport unternommen worben ift, und wenn überdies 
das Ziel der Beschlagnahme durch die Übertragung nidjt vereitelt ober gefährdet wird, 
Dieses Biel ist, die Gegenstände, die von ihr betroffen werben, für eine etiwaige fünftige 
Enteignung ($ 14 Abf. 1,2 $ 1) zu jihern (Begr. der BR#O. v. 24. Juni 1915 in Güthe-
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Schlegelberger, Kriegsbuch 1I, 926) und es wird, weil die Beschlagnahme auch gegen den 
Empfänger wirkt, durch die Ubertragung des Eigentums, auf ihn, weder gefährdet, noch 
gar vereitelt. Nach § 5 endigen zwar die Wirkungen der Beschlagnahme u. a. „mit den 
nach § 4 zugelassenen Veräußerungen“; dies bezieht sich jedoch nur auf die Veräußerungen 
die in & 4 ausdrücklich als solche behandelt sind, d. h. nur auf die Fälle in Abs. 3, 4. Zeun 

nach § 8 Abs. 1 Sap ift, wer bei Beginn des 1. Februar 1915 Vorräte von beschlagnahmten 
Gegenständen in Gewahrsam hat, verpflichtet, dies anzuzeigen; diese Anzeigeiist ausdrüclich 
auch hinsichtlich der auf dem Transport befindlichen Gegenstände vorgeschrieben, und zwar 
ist besonders bemerkt, daß sie dem Empfänger obliege (Neukamp, GruchotsBeitr.59, 782 .. 

86. 
MG. IL, Leipzß. 17 666. Der Angekl. hatte aus alten „Luftschläuchen, rot“ und 

weichen Autoluftschläuchen Flaschenringe gefertigt. Das LG. erblickt darin mit Recht 
einen Verstoß gegen die Beschlagnahmevorschriften und verurteilt den Angekl. aus 9#6 
Nr. 3, 2 BRO. v. 24. Juni 1915, weil er der Verpflichtung, den beschlagnahmten Gummi 
pfleglich zu behandeln, zuwidergehandelt und die Luftschläuche unbesugt verwemdet habe. 

Hierzu: 

(Bel. a, b in ®b. 2, 450ff.; c, d in Bb. 3, 735; e in Mb. 4, 922.) 

ft) Bet., beir. Abänderung der Be, über Die Sicherftellung von 
Kriegsbedarf v. 24. Juni 1915 (RGDI. 357). Dom 4. April 1917. 

(REBI. 316.) 

IBR.1 Art. 1. Die Bekanntmachung über die Sicherstellung von Kriegsbedarf vom 24. 
Juni 1915 (Röl. 357) wird dahin geändert: 

1. Der § 1 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 
Die Anordnung kann durch Mitteilung an den Besitzer oder durch öffentliche 

Bekanntmachung erfolgen; im ersteren Falle geht das Eigentum über, sobald 
die Anordnung dem Besitzer zugeht, im letzteren Falle mit Ablauf des Tages 
nach Ausgabe des amtlichen Blattes, in welchem die Anordnung amtlich veröffent¬ 
licht wird. 

2. Im § 1 werden hinter Abs. 3 folgende Vorschriften eingestellt: 
Die Ubertragungsanordnung kann mit Zustimmung des früheren und 

des neuen Eigentümers widerrufen werden. Der Widerruf ist an den früheren 
Besitzer zu richten. Wird der Gegenstand, dessen Enteignung widerrusen wurde, 
an den früheren Besitzer zurüdgegeben, jo gilt die Übertragungsanorbnung als 
nicht erfolgt, und Rechte, mit denen der Gegenstand zur Zeit der Enteignung 
belastet war, sowie Zurückbehaltungsrechte gelten als nicht erloschen. 

Wer den Gegenstand zur Zeit der Enteignung besiht, gilt zugunsten des 
Reichsfiskus als Eigentamer, es sei denn, daß der enteignenden Behörde bekannt 

ist, daß ihm das Eigentum nicht zusteht. 
Art. II. Der Reichskanzler wird ermächtigt, den Wortlaut der Verordnung über die 

Sicherstellung von Kriegsbedarf vom 24. Juni 1915 (R#l. 357), wie er sich aus den 
Verordnungen vom 9. Oktober 1915 (Rl. 645), vom 25. November 1915 (RG#il. 778) 
und vom 14. September 1916 (Rl. 1019) sowie aus dieser Verordnung ergibt, im Reichs¬ 

Gesetzblatt bekanntzumachen. 
Art. II. Diese Verordnung tritt am 7. April 1917 in Kraft. 

2. Bek. der neuen Fassung. Vom 26. April 1917. (REÖl. 375.) 

Verordnung über die Sicherstellung von Kriegsbedarf. 

$ 1. Während der Dauer des gegenwärtigen Krieges kann das Eigentum an Gegen¬ 
ständen des Kriegsbedarfs und an Gegenständen, die bei der Herstellung oder dem Betriebe
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von Kriegsbedarfsartikeln zur Verwendung gelangen können, unbeschadet der Zuständig¬ 

leit der Militärbefehlshaber, auch durch Anordnung der Kriegeministerien oder des Reichs¬ 

Marineamts vder der von ihnen bezeichneten Behörden auf eine in der Anordnung zu 
bezeichnende Person übertragen werden. 

Die Anordnung kann durch Mitteilung an den Besitzer oder durch öffentliche Be¬ 

lanntmachung erfolgen; im ersteren Falle geht das Eigentum über, sobald die Anordnung 

dem Besitzer zugeht, im lebteren Falle mit Ablauf des Tages nach Ausgabe des amtlichen 

Blattes, in welchem die Anordnung amtlich veröffentlicht wird. 

Der Besiher ist verpflichtet, die Gegenstände herauszugeben, insbesondere sie auf 

Verlangen und Kosten des Erwerbers zu überbringen oder zu versenden. 

Die Ubertragungsanordnung kann mit Zustimmung des früheren und des neuen 

Eigentümers widerrusen werden. Der Widerruf ist an den früheren Besitzer zu richten. 

Mird der Gegenftand, beffen Enteignung widerrufen wurde, an den früheren Besitzer 
zurückgegeben, so gilt die Ülbertragungsanordnung als nicht erfolgt, und Rechte, mit denen 

der Gegenstand zur Zeit der Enteignung belastet war, sowie Zurückbehaltungsrechte gelten 

als nicht erloschen. 
Wer den Gegenstand zur Zeit der Enteignung besitzt, gilt zugunsten des Reichsfiskus 

als Eigentlimer, es sei denn, daß der enteignenden Behörde bekannt ist, daß ihm das Eigen¬ 
tum nicht zusteht. 

§ 2. Der Ülbernahmepreis wird unter Berücksichtigung des Friedenspreises zu¬ 
züglich cines nach den Verhältnissen des Einzelfalls angemessenen Gewinns durch ein 

Schiedsgericht endgültig festgeseyt. Bei den nach dem 31. Juli 1914 aus dem Ausland 
eingeführten Gegenständen ist an Stelle des Friedenspreises der Einstandspreis des Ein¬ 
sührenden zu berücksichtigen. 

Der Übernahmepreis ist bar zu zahlen. 
Aus dem Übernahmepreise sind die Ansprüche dritler Personen, die auf die ent¬ 

eigneten Gegenstände Aufwendungen gemacht haben, oder denen an biesen Gegenständen 

ein dingliches Recht oder ein Zurückbehaltungsrecht zustand, vorweg zu befriedigen, soweit 
solche Ansprüche bis zur Festsetzung des Übernahmepreises bei dem Schiedsgericht ange¬ 

meldet und glaubhaft gemacht sind. 
Soweit es sich um das Eigentum feindlicher Ausländer handelt, kann der Reichs¬ 

kanzler im Wege der Vergeltung abweichende Bestimmungen treffen. 

8 3. Das Schiedsgericht entscheidet in einer Besetzung von einem Vorsitzenden 
und vier Beisitzern. 

Ist anzunehmen, daß der sestzusetzende Übernahmepreis den Betrag von eintausend 

Mark nicht übersteigen werde, so genügt die Zuziehung von zwei Beisitzern. 
Der Vorsitzende kann im Einverständnisse mit dem zuständigen Kriegsministerium 

oder dem Reichs-Marineamt bereits vor der Entscheidung des Schiedsgerichts die Über¬ 

weisung von Abschlagzahlungen veranlassen. Der Gesamtbetrag der Abschlagzahlungen. 

darf den von dem Kriegsministerium oder dem Reichs=Marineamt als Friedenspreis 
bezeichneten Preis nicht übersteigen. 

Der Vorsihzende wird vom Reichskanzler ernannt. Die Beisitzer werden vom Vor¬ 
litenden berufen, und zwar drei auf Vorschlag des Deutschen Handelstags, der vierte auf 
Vorschlag derienigen amtlichen Vertretung des Handels, in deren Bezirk sich die Gegen¬ 

stände ganz oder zum Teil befinden. Im Falle des Abs. 2 kann der Vorsitzende dieienige 
amtliche Vertretung des Handels um Vorschlag der Beisitzer ersuchen, in deren Bezirk 
die Sitzung des Schiedsgerichts stattfinden soll. 

Wird zu einer Sitzung des Schiedsgerichts die Zuziehung anderer als der zunächst 
berusenen Beisitzer erforderlich, so kann der Vorsitzende zur Vermeidung einer Vertagung 
oder einer erheblichen Verzögerung des Beginns der Situng Hilfsbeisitzer zuziehen. Als. 

Hilfsbeisitzer soll nur berufen werden, wer von dem Deutschen Handelstag oder in einem 
anderen Verfahren vor dem Schiedsgerichte von einer amtlichen Vertretung des Handels. 
als Beisitzer vorgeschlagen worden ist oder wer zum Richteramte befähigt ist. 

Kriegsbuch. Bo. 5. 35
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Der Reichslanzler erläßt die näheren Bestimmungen. 
Die Kosten des Schätzungsverfahrens fallen dem Reiche zur Last. 

4ä4t. Die Kriegsministerien und das Reichs=Marineamt oder die von ihnen 5a be, 
zeichnenden Behörden sind, unbeschadet der Zuständigkeit der Militärbefehlshaber, befugt 
Gegenstände, die auf Grund des §& 1 der Inanspruchnahme unterliegen können, zu be. 
schlagnahmen. Die Beschlagnahme erfolgt durch öffentliche Bekanntmachung oder durch 
Mitteilung an denjenigen, der die Gegenstände im Besitze hat, sie herstellt oder bei dem 
sie sich unter Zollaufsicht befinden. Sie tritt mit der öffentlichen Bekanntmachung oder 
mit dem Zugehen der Mitteilung oder, soweit sie noch nicht vorhandene Gegenslände Se. 
trifft, mit deren Entstehung in Kraft. Die Beschlagnahme hat die Wirkung, daß die Vor¬ 

nahme von Veränderungen an den von ihr berührten Gegenständen verboten ist und 
rechtsgeschäftliche Verfügungen über sie nichtig sind. Den rechtsgeschäftlichen Verfügungen 

stehen Verfügungen gleich, die im Wege der Zwangsvollslreckung oder Arrestvollziehung 
erfolgen. Trotz der Veschlagnahme sind alle Verändcrungen und Verfügungen zulässig, 
die mit Zustimmung der beschlagnahmenden Stelle erfolgen. 

Der von der Beschlagnahme Betroffeue ist verpflichtet, die Gegenstände bis zum 
Ablauf einer zu bestimmenden Frist oder bis zu einer ihm gestatteten Verarbeitung oder 
Verfügung zu verwahren und pfleglich zu behandeln. 

Für die Verwahrung und pflegliche Behandlung der von der Beschlagnahme be¬ 
troffenen Gegenstände und für die durch die Beschlagnahme bewirkte Verfügungsbe. 
schränlung kann eine angemessene Entschädigung gewährt werden, soweit dies aus be¬ 
sonderen Gründen, namentlich mit Rücksicht auf die Dauer der Verwahrung oder der Ver¬ 
fügungsbeschränkung, der Billigkeit entspricht. Die Entschädigung ist ausgeschlossen, in¬ 

soweit während der Dauer der Beschlagnahme die Gegenstände übernommen vder ander, 
weit verwertet werden. Die Entscheidung erfolgt endgültig durch die höhere Verwal¬ 

tungsbehörde. 

§ 5. Die Landeszentralbehörden oder die von ihnen bestimmten Behörden erlassen 
die Ausführungsbestimmungen. 

§ 6. Mit Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit Geldstrafe bis zu zehntausend 
Marl wird, sofern nicht nach allgemeinen Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt sind, 
bestraft: 

1. wer der Verpflichtung, die enteigneten Gegenstände herauszugeben oder sie auf 
Verlangen des Erwerbers zu überbringen oder zu versenden, zuwiderhandelt; 

2. wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegenstand beiseiteschafft, beschädigt oder 
zerjtört, verwendet, verfauft oder lauft oder ein anbere3 Veräußerungs= oder 
Erwerbsgeschäft über ihn abschließt: #. 

3. wer der Verpflichtung, die beschlagnahmten Gegenstäude zu verwahren und 
pfleglich zu behandeln, zuwiderhandelt; 

4. wer den nach § 5 erlassenen Ausführungsbestimmungen zuwiderhandelt. 

8 7. Die s 2 und 3 finden keine Anwendung auf Gegenstände, für die Höchstpreise 
sestgesetzt sind oder festgesetzt werden. 

8 8. Soweit von den Mütär- und Marinebehörden, einschließlich der Befehls¬ 
haber, vor dem Ink rafttreten dieser Verordnung über das Eigentum an beschlagnahmten 
Gegenständen des Kr#egsbedarfs verfügt worden ist, finden die Vorschristen der 35 2 und 
3 Anwendung, wenn nicht der Übernahmepreis vertraglich. vereinbart oder nach den Be¬ 

stimmungen des Gesetzes über die Kriegsleistungen vom 13. Juni 1873 (RG#l. 129) oder 
durch rechtskräftiges Urteil festgesetzt worden ist. \ 

Die 55 2 und 3 finden feine Anwendung auf Gegenftänbe, die vor dent Jnkeaft« 

treten biefer Verordnung bereit3 in den bon beutfchen Truppen bejegten feindlichen Se 

bieten von Militär- oder Marinebehörden, einschließlich der Befehlshaber, beschlagnahmt 
worden sind. Der Beschlagnahme steht es gleich, wenn eine militärische Dienststelle sich 

in den Gewahrsam der Gegenstände gesetzt oder sonstwie tatsächlich über sie versügt bat.
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Auf Beschlagnahmen von Gegenständen des Kriegsbedarss, die vor dem Inkraft¬ 
nmeten dieser Verordnung von den Militär- und Marinebehörden, einschließlich der Be¬ 
sehlshaber, angeordnet sind, finden die Vorschriften des § 4 Abs. 3 Anwendung; eine 

weitere Entschädigung ist ausgeschlossen. 
8 9. Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung [28. 4.) in Kraft. Der 

Peichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außerkrafttretens. 

IV. Sicherstellung des Haferbedarfs der Heeresverwaltung. 

(Bek. Nr. 1 in Bd. 1, 927.) 

2. Bek. zur Sicherung des Heeresbedarfs an Hafer. Vom 19. Mai 1917. 
# (Röl. 425.) 

(RR. 5 1 Bolfsern . 22. ö. 16.] 8 1. Die Heeresverwaltung ist ermächtigt, Erzeugern, 
die nach Bescheinigung des Kommunalverbandes ihrer Verpflichlung zur Ablieferung 
von Hafer nachgekommen sind und noch freiwillig Hafer aus den ihnen belassenen Mengen 
an die Heereöverwaltung abliefern, für den freimillig abgelieferten Hafer neben dem 
Höchstpreis eine bejondere Vergütung von einhundert Mark für die Tonne zu zahlen. 

Dies gilt nur für Hafer, der bis zum 15. Juli 1917 einfchließlich abgeliefert wird. 
Über alle Streitigkeiten wegen der Zahlung der befonderen Vergütung entscheidet 

die höhere Verwaltungsbehörde endgültig. Als höhere Verwaltungsbehörde gilt die auf 
Grund des § 24 der Verordnung über Hafer aus der Ernte 1916 vom 6. Juli 1916 (Rl. 
811) beftimmte Behörde. 

$2. Diefe Verordnung tritt mit bem 20. Dai 1917 in Kraft. 
Bon diesem Tage ab erlischt die Gültigkeit der Erlaubnisscheine zum freihändigen 

Anlauf des Haferbedarfs der Nährmittelfabriken sowie der im §8 17 Abs. 3 der Verordnung 
iber Hafer aus der Ernte 1916 vom 6. Juli 1916 (Rl. 811) genannten Hafermengen.



J. Paßwesen, Post-, Eisenbahn- und Schiffsverkehr, 
Ülbersicht. 

I. Paßpflicht . 
1. Verordnung, betr. anderweite Regelung der Paßpflicht, v. 16. Dezember 

1914 (RGBl. e2o=2t=t120 nn 
2. Verordnung, betr. andermweite Regelung der Paßpflicht, v. 21. Juni 1916 

(Renl. 9995A 
Hierzu: 

Bek. des Reichskanzlers, betr. Ausführungsbestimmungen zu der Paß¬ 
verordnung v. 24. Juni 1916 (ReBl. 600) 

II. Feldpostoverkernrn ......... 
III. Eisenbahnverkkeen 

1. Bek., betr. vorübergehende Anderung der Eisenbahn=Verkehrsordnung 
(Röl. 09, 93fff.), v. 10. August 1914 (Rel. 360) 
Bek., betr. vorübergehende Anderung der Eisenbahn=Verkehrsordnung 
(Rosl. 09, 93ff.), v. 24. Dltober 1914 (RGBL. 455). .» - . . .» ... 

2. Frachtermäßigungen und Frachtbefreiunen 
3. Perſonenverlehr.... ren 

* IV. Schiffsverkernn 
1. Bek., betr. Veräußerung von Kauffahrteischiffen an Nichtreichsangehörige, 

v. 21. Oktober 1915 (RGBl. 685) mit der Anderung v. 17. Februar 1916 
(RGBI. 107). ........ 

2. Bek., betr. Veräußerung von Binnenschiffen an Nichtreichsangehörige, 
v. 26. Juni 1916 (NRGl. 5697777777„ 

3. Bek., betr. Beförderung von Gütern zwischen ausländischen Häfen durch 
deutsche Kauffahrtcischiffe, v. 6. Juli 1916 (Rl. 679333) 

*4. Bet. über Shiffäregijter und Hilfstriegsfchiffe v. 16. Mai 1917 (RGDT. 411) 
55. Bek, über Miet= und Frachtverträge für deutsche Kauffahrteischiffe v. 5. Juli 

INTRO. BED) > ren. 

(Abschnitt 1 in Bb. 1, 932; 3, 743; Abfchnitt IT, IIT in Bo. 1, 934ff.) 

IV. Schiffsverkehr. 

(Bek. 1 in Bd. 2, 466; 3, 750; Bek. 2, 3 in gb. 3, 751.) 

4. Bek. über Schifferegister und Hilfskriegeschiffe. Vom 16. Mai 1917. 
(RSDL. Ali.) 

RR] 8& 1. Wird ein Kauffahrteischiff in den Dienst der Kaiserlichen Marine als Hilfs¬ 
kriegsschiff vorübergehend eingestellt, ohne daß die Marineverwaltung das Eigentum 
daran erwirbt, so ist die Verwendung als Hilfskriegsschiff im Schiffsregister zu vermerken. 

Endigt die Verwendung, so ist der Vermerk zu löschen. Die Eintragung sowie die Löschung 
des Vermerkes erfolgt auf Ersuchen der Marineverwaltung. Sie ist baldtunlichst im Schiffs¬ 
zertifikat ersichtlich zu machen. 

Solange der Vermerk im Schiffsregister eingetragen ist, wird ein Auszug aus dem 
Schiffszertifikate nicht erteilt. Früher erteilte Auszüge find baldtunlichst einzuziehen und 
nach der Löshung des Vermerkes auf Antrag zurückzugeben. 

8 2. Ist vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung ein Kauffahrteischiff wegen selner 
vorübergehenden Verwendung als Hilfskriegsschiff im Schiffsregister gelöscht worden,
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ſo ſind auf Antrag der Marineverwaltung alle Eintragungen wieder herzuſtellen, die zur 

geit der Löſchung hinſichtlich des Schiffes und der an ihm begründeten Rechte beſtanden. 

Von der Eintragung ist dem eingetragenen Eigentümer Mitteilung zu machen. 
HM der Marineverwaltung bekanntgeworden, daß eine Beränderung in den früher 

eingetragen gewesenen Tatsachen oder Rechtsverhältnissen eingetreten ist, so soll sie hier¬ 
von bei Stellung des Antrags der Registerbehörde Mittcilung machen. Die Registerbehörde 
hat in einem solchen Falle die Beteiligten zu hören. Erachtet sie nach Anhörung der Be¬ 

teiligten eine Veränderung für glaubhaft gemacht, so kann sic die Wicbeteintragung un 
wittelbar nach Maßgabe der Veränderung bewirken. Dies gilt nicht bei Anderungen, die sich 
aus Pfandrechte an dem Schiffe beziehen; liegt Grund zu der Annahme vor, daß eine solche 

Anderung eingetreten ist, so kann von Amts wegen ein Widerspruch eingetragen werden. 
Für die Wiedereintragung, mit Einschluß der Erteilung eines neuen Schiffszerti¬ 

sikats, werden Gebühren und Auslagen nicht erhoben. 

8 3. Wird ein Schiff, das vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung wegen seiner 

vorübergehenden Verwendung als Hilfskriegsschiff im Schiffsregister gelöscht worden ist, 

innerhalb einer Frist von sechs Monaten nach dem Inkrafttreten dieser Verordnung im 
Schiffsregister wieder eingetragen und war zur Zeit der Löschung ein Pfandrecht an dem 
Schisse oder ein Widerspruch gegen die Löschung eines Psandrechts eingetragen, so gilt 

in Ansehung der Wirksamkeit des Pfandrechts oder des Widerspruchs die Löschung des 
Schiffes al nicht erfolgt. 

$4 Dieje Verordnung tritt mit dem Zage der Verkündung (18. 5.1 in Kraft. 

Aus Anlaß des Art. 6 Haag Abk. über die Umwandlung von Kauffahrteischiffen in 
Kriegsschiffe v. 18. Okt. 1907 (XGBl. 1910, 207), wonach der Kriegführende, der ein Kauf¬ 
jahrteifhiff in ein Kriegsschiff umwandelt, „diese Umwandlung möglichst bald auf der Lifte 
seiner Kriegsschiffe vermerken“ muß, hatte der preuß. Justizminister durch Rundverfg. v. 
15. Juni 1908 1 1983 angeordnet, daß die Schiffsregisterbehörden über die Anträge auf 
Löschung solcher Schiffe in der Liste der Kauffahrteischifse im Mobilmachungsfalle mit 
besonderer Beschleunigung zu befinden haben. Zur Ergänzung ist in der Rundverfg. v. 
18. August 1914 1 2251 bestimmt, daß es in Fällen folder Art der in 8 30 Abs. 2 Allg. Bfg. 
v. 11. Dezember 1899 vorgeschriebenen vorgängigen Mitteilung und Fristsetzung an die 
Pfandgläubiger nicht bedürfe, daß diese aber unverzüglich nach der Löschung unter Mit¬ 
teilung des Anlasses zu dem Antrag auf Löschung in Kenntnis zu setzen seien. Das Kam¬ 
mergericht hatte sich in dem Beschl. v. 24. Sept. 1915 (KGG. 48, 137) der diesen Ver¬ 
fügungen zugrunde liegenden Auffassung angeschlossen und ausgeführt: „Nach §1 Flaggen¬ 
ges. v. 22. Juni 1899 haben nur die zum Erwerb durch die Seefahrt bestimmten Schiffe 
das Flaggenrecht. Nur für diese wird nach § 4 das. das Seeschiffsregister geführt. Ber¬ 
liert ein Schiff das Flaggenkecht, so ist es nach § 13 Abs. 2 das. im Register zu löschen. Die 
Eintragung und der Verbleib eines Schiffes im Register ist also daran gebunden, daß es 
zum Erwerbe durch die Seefahrt bestimmt ist und bestimmt bleibt. [Die Ausnahme des 
$ 26 tomımt nicht in Betracht]. Wird das Schiff jener Bestimmung entzogen, so verliert 
es dos Flaggenrecht und damit die Eintragungsfähigkeit. Nun ist allerdings zuzugeben, 
daß nicht jedes Handelsschiff, das vorübergehend nicht zum Erwerbe durch die Seesahrt 
dient, deshalb sogleich im Register zu löschen wäre. Dies gilt z. B. für ein Schiff, das zeit¬ 
weilig wegen schlechten Geschäftsganges aufgelegt wird oder das zu einer wissenschaftlichen 
SExpedition hergegeben wird (Schaps, Bank A. 14, 84). Ein solches Schiff bleibt trotz 

seiner vorübergehenden anderweitigen Verwendung zum Erwerb durch die Seefahrt 
bestimmt, es behält seinen Beruf bei. Ganz anders ist der all zu beurleilen, dak ein Schiff 
durch Umwandlung in ein Kriegsschiff einen völlig neuen seinem bisherigen Wesen fremden 
Eharalter erhält. Durch eine solche Maßregel wird seine Bestimmung von Grund aus ver¬ 
ändert, e3 nimmt nach dem bezeichnenden Ausdrud von Lammasch (Haag Prot. 3, 820) 
an Stelle des weiblichen Geschlechts das männliche in... Die Wesensverschiedenheit 

lwischen Handels= und Kriegsschiffen! schließt jede Gemeinschaft aus; sie ist so vollständig, 
daß ein als Wasse im Seekriege verwendetes Schiff unmöglich noch als „zum Erwerbe durch
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die Seefahrt bestimmt“ angesehen werden kann und zwar muß dies auch dann gelten, wenn 
die naturgemäß völlig ungewisse Möglichkeit befteht, daß das Schiff nach Beendigung des 
Krieges seiner früheren Bestimmung wieder zugeführt werden könnte.“ Eine abweichende. 
Auffassung vertraten Schaps, Bankdl. 14, 84; 16, 897, Josef, Holdh Mchr. 16, 146 
Schlegelberger, GruchotsBeitr. 69, 206. Dieſe Streitfrage iſt nunmehr durch diese 
BD. v. 16. Mai 1917 (RG#l. 411) erledigt. — 

5. Bel. über Miet- und Frachtverträge für deutsche Kauffahrteischiffe. 
Vom 5. Juli 1917. (REl. 585.) 

[BR] SL Nach dem 1. Dezember 1916 geschlossene Miet= und Frachtverträge zwecks 
Beförderung von Gütern durch deutsche Kauffahrteischiffe mit einem Bruttoraumgehalte 
von mehr als 500 Registertonnen verlieren mit Friedensschluß ihre Wirksamkeit, es ſei 
denn, daß sie vorher entweder vom Reichskommissar für libergangswirtschaft genehmigt 
oder durch Ausführung der Befördcrung erfüllt worden sind. 

Der Reichskanzler bestimmt, welcher Zeitpunkt als Friedensschluß im Sinne des 
Abs. 1 zu gelten hat. 

. $ 2. Die im $ 1 vorgefehene Genehmigung Yann der Reidygtommiffar im voraus 
erteilen, in3bejondere 

1. für einen nad) Bruttoraumgebalt festzusetzenden Teil der Schiffe, Die dem Meeber 
zum Betrieb eines jchon vor dem 1. Auguft 1914 vorhandenen, Durch; einen feften 
bie Anlaufhäfen bezeichnenden Fahrplan geregelten Schiffsverkehrs (Linien. 
schiffahrt) zur Verfügung stehen, 

2. für einzelne bestimmt zu bezeichnende Schiffe, 

3. für Güter einer bestimmten Warengattung bis zu einem nach Zahl, Maß oder 
Gewihht festzusctzenden Höchstbetrage. 

" Der Reichskommissar kann die dem Reeder zu erteilende Genehmigung näher be¬ 

grenzen, insbesondere hinsichtlich der zu befördernden Güter, der für die Beförderung 
zu verwendenden Schiffe sowie der örtlichen und zeitlichen Bestimmung der vom Reeder 
auszuführenden Reisen. 

5 3. Der Reeder ist verpflichtet, über Verträge, die auf Grund einer im voraus 
erteilten Genehmigung geschlossen worden sind, dem Reichskommissar unverzllich nad 
ihrem Abschluß Anzeige zu erstatten. Sind die Verträge durch einen Vertreter abgeschlossen 
so hat der Reeder die Anzeige zu erstatten, sobald er von dem Vertragsabschlusse Kenntnis 
erhält. Die Anzeige hat sich auf die Angabe des anderen Vertragsteils und des wesent¬ 
lichen Vertragsinhalts zu erstrecken. Zuwiderhandlungen werden mit Gesängnis bis zu 
sechs Monaten und mitl Geldstrafe bis zu zehntausend Mark oder mit einer dieser Strafer 
bestraft. Die Verfolgung tritt nur auf Antrag des Reichskommissars ein. Die Zurüd- 
nahme des Antrag? ift zuläffig. 

$ 4. Diefe Verordnung tritt am 10. Juli 1917 in Kraft. Der Reicyslanzler beftimmt, 
warn und in weldem Umfang jie außer Kraft tritt. 

Begründung. 
(NorbdAfigftg. v. 20. 8. 17 Nr. 229.) 

Die Schiffahrtsabteilung beim Chef des Seldeifenbahnmefens ift jeit etwa Jahres 
frift bemüht, die deutiche Binnengchiffahrt ohne öffentlich=rechtlichen Swang durch rein 
private Dereinbarung und Organisation in das militärisch=kriegswirtschaftliche Der¬ 
behrswesen einzuordnen. Sie hat auf diesem Wege auch erhebliche Erfolge erzielt und 

einen großen Teil der Binnenwasserstraßenflotte im Interesse kriegswirtschaftlich vor¬ 

teilhafter Ausnutzung sowie im Interesse der so dringend nötigen Entlastung der Eisen¬ 
bahnen und der Ergänzung ihrer Cransportleistungen ihrer Überwachung und keinung 
unterftelli. Mit einem anderen Teile dagegen — namentlich mit der Kleinjciffahrt —: 
!onnten Dereinbarungen in einer den laufenden verkebrstechnischen Anforderungen 
genügenden Weife von der Schiffahrtsabtellung ohne vollständige Ubernahme des
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Betriebes in eigene Derwaltung nicht erreicht werden. Inzwischen sind durch die 

ſyſtematiſche üÜberleitung des Massengüterverkehrs von den Eisenbahnen auf die Binnen¬ 
wasserstraßen die Frachten teilweise in bedenklichem Maße gestiegen; außerdem erfolgte 

im freien verkebr die Derwendung der Schiffsräume nicht immer in einer Weise, 

dle den kriegswirtschaftlichen Bedürfnissen und der Reihenfolge ihrer Dringlichkelt 
entsprochen hätte. Da die Lage der Transportverhältnisse jede Vergeudung von Binnen¬ 

schiffsraum verbietet, muß in dieser Beziehung nunmehr durch öffentlich-rechtlichen 
Eingriff Abhilfe gefhaffen werden. | 

Der Bundesrat hat deshalb am is. August 1017 eine Derordnung über wirt¬ 

ihaftlihe Maßnahmen in der Binnenschiffahrt und eine zweite Derordnung über die 
Errichtung von Betriebsverbänden in der Binnenschiffahrt erlassen. 

Die Derordönung über mwirtfchaftlihe Maßnahmen in der Binnenjchiffahrt fieht 
zunächst die Fesisetzung von Höchft- und Mindeftpreifen für Beförderung auf Binnen- 
wafferftragen, für das Schleppen, Beladen und LKöschen von Binnenschiffen sowie 
für die Miete von Binnenfgiffen vor. Die Seftfehung erfolgt durd; die Schiffahrts> 
abteilung beim Chef des Seldeifenbahnmefens nad; Anhörung von Intereffenausihüffen 
(Frachtausschuß, Sachverständigenausschuß). Weiter werden die Befier von Binnen- 
schiffen verpflichtet, auf Erfordern der Sciffahrtsabteilung innerhalb der von ihr 
beftimmten Stift Beförderungen auf dem Wafjerwege und das Scyleppen von Binnen 
ihiffen auszuführen; fie müfjen ferner ibre Sahtzeuge der Schiffahrtsabteilung zu den 
von ihr bestimmten Sweden zur Derfügung ftellen und jich nötigenfalls auch die Ent» 
eignung der Fabrzeuge gefallen lassen. Die Besitzer von Umschlagsvorrichtungen haben 
auf Erfordern der Schiffahrtsabteilung das Beladen und Köschen von Binnenschiffen 
zu übernehmen; auch diese Einrichtungen können in Anspruch genommen und nötigen¬ 
falls enteignet werden. Bei der Bestimmung der Entschädigungen für die Erfüllung 
der den Eigentümern der Fahrzeuge und der Umschlagsvorrichtungen auferlegten Der¬ 
pflichtungen sind die oben erwähnten Ausschüsse zu hören; gegen die Entscheidung 
der Schiffahrtsabteilung ist die Zerufung an ein vom Zundesrat einzurichtendes Schieds¬ 
gericht zulässig. — Im Falle der Enteignung ist der durch diese betroffene frühcre Eigen¬ 
tümer zum Wiederverkauf nach den Dorfctifien des B5B. (88 497ff.) berechtigt. 

Die Sciffahrtsabteilung kann die Vorschriften des Binnenschiffahrtsgesetzes 
über die Lade= und Köschzeit (G629 und #s) ändern; Abweichungen von diesen geänderten 
orschristen auf Grund einer Vereinbarung oder einer Derordnung der höheren Der- 
waltungsbehörde sind ausgeschlossen. 

Soweit nicht Höchstpreise festgesetzt sind, können auf Antrag der Schiffahrts¬ 
abteilung nom Reichskanzler zur Derhütung von Hberforderungen Hreisprilfungs¬ 
ämter errichlet werden mit der Befugnis, die Angemessenheit der vereinbarten Der: 
gütungen im Binnenschiffahrtsverkehr (Frachten, Mieten, Lade=, Lösch= und Schlepp¬ 

vergütungen) nachzuprüfen, die angemessenen Hreise festzusetzen und Beträge, die 
über den festgesetzten Hreis Rinaus vereinbart sind, zugunsten des Reichs einzuziehen. 
Ihre Entscheidungen sind endgültig. \ 

Die zweite Derordnung ermächtigt die Schiffahrtsabteilung, Befiter von Binnen- 
idiffen auch ohne ihre Suftimmung für bejlimmte Bezirke zu techtsfähigen Betriebs 
verbänden zwecks ständiger Zeobachtung des Schiffs= und Güterverkehrs auf Binnen: 
wasserstraßen sowie zur Bereithallung der Binnenschiffe für Beeres= und kriegswirtschaft¬ 
d#iche TCransporte zu verein'gen. 

Die Derordnung trifft Zestimmungen über die Organisalion und die Satzung 
der Betriebsverbände, die der Aufsicht der Schiffahrtsabteilung untersteben. Die Mit¬ 
glieder sind verpflichtet, nach näherer Bestimmung der Satzung den Betriebsverband 

über Aufenthaltsort, Derwendung und Besatzung der in ihrem Besitze befindlichen 
Sinnenschiffe laufend zu unterrichten. Dadurch wird ein ständiger genauer Uberblick 
über den Schiffsranm und über seine augenblickliche Verfügbarkeit und Verwertbarkeit 
aemwährleiftet.



K. Entlastung der Gerichte. — Anderung der 
Rostengesetze. Angelegenheiten der Bechts¬ 
anwaltschaft. — Gnadenerweise aus Anlaß des 

Krieges. 
I. Entlastung der Gerrichte. 

1. Entlastung der Zivilgerichte. 

*1. Bel. zur Entlaftung ber Gerichte dv. 9. September 1915 (ROB. 562)... 554 
"2. Bet. über Änderungen der Verordnung zur Entlaftung ber Gerichte v. 9, Sep¬ 

tember 1915 (RGBI. 662), v. 18. Mai 1916 (ROB. 383) ..... ...55 

2. Entlastung der Strafgerichte. 

"Bel. zur Entlaftung der Strafgerichte v. 7. Oktober 1915 (NGBE. 631). . . nr. 

3. Entlaftung der Kriegs= und Militärgerichte. 
1. Bel. über das Verfahren vor den außerordentlichen Kriegsgerichten v. 21. Scy 

tember 1916 (RGl. 100777777)0)0)000 ... 
*2. Ges, betr. die Einberufung von Hilfsrichtern zum Reichsmilitärgericht v. 6. März 
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4. Verwendung weiblicher Hilfskräfte. 

Bek., beir. die Verwendung weiblicher Hilfskräfte in Gerichtsschreibereicn, v. 
14. Dezember 1916 (RBl. 102000000 .. 

UL. Anderung der Koftengefehe. 
Gesetz, betr. Anderung des Gerichtskostengesetzes, der Gebührenordnung für 

Rechtsanwälte und der Gebührenordnung für Gerichtsvollzieher v. 8. No¬ 
vember 1916 (Rl. 12660)))s„ rn 

III. Angelegenheiten der Rechtsanwaltfcaft: 

Bek., betr. die Stellvertretung von Rechtsanwälten und die Beschlußfähigteit 
ber Vorstände der Anwaltskammern v. 9. März 1916 (RGl. 1560 - - - 

IV. Gnadenerweise aus Anlaß des frieges. 
(Preußisches Recht.) 

1. Bugunflen der gefemten Bevöllerung. 

3) Allerh. Gnadenerlaß v. 4. August 1914 (IJhl. 64509) . - 

b) Allg. Verfügung des Justizministers zur Ausführung dieses Erlasses von dem¬ 

ſelben Tage (JIMBl. 660).. 
e) Allerh. Erlag v. 27. Januar 1916, betr. Löschung von Strafvermerken im Straf¬ 

tegifter uf. (AMU. 14). 2. nen 

d) Allg. Verfügung des Justizministers zur Ausführung dieses Erlasses von dem 

ſelben Tage (IMBl. 14).. 2 2 2 2 nennen nenn



Uberſicht. 

e) Allg. Verfügung de3 Yuitigminifters d. 27. April 1916 über Wiederaufnahme 
der aus Anlaß des Krieges unterbrochenen Strafvollstreckungen (IM#l. 89) 

) Allg. Verfügung des Justizministers v. 16. Oktober 1916, betr. die aus Anlaß 

des Krieges unterbrochenen oder ausgesetzten Strafvollstreckungen (Im Bl. 284) 
g) Alte. Verfügung des Justizministers, des Md Inn. und des Krieges v. 25. De¬ 

zember 1916, betr. Wiederverleihung der Heeresfähigkeit (Im Bl. 346) 
p) Allg. Verfügung des Justizministers v. 17. Januar 1917, betr. Strafaufschub 

und Strafunterbrechung zwecks Verwendung des Verurteilten im vater¬ 
ländischen Hilisdienst (VWMMWl. 1)))))0„ 

i) Allg. Verfügung des Justizministers v. 14. Februar 1917, betr. Strafaufichub 
und Strafunterbrechung gegen Deutsche, die aus Anlaß des Krieges aus 
dem Auslande zurückgekehrt sind (Im Bl. 060000 ... 

k) Allg. Verfügung des Justizministers und des Md Inn. v. 8. März 1917, betr. 
Wiederverleihung der Heeresfähigkeit (JMBl. 79))0 

4) Allg. Verfügung des Justizministers v. 15. März 1917 über Heranziehung 
von Strafgefangenen sowie Bewilligung von Strafurlaub und Strafaufschub 
zu den Frühsahrsbestellungen (IMm Vl. 100000 

em) Allg. Verfügung des Justizministers v. 3. Juli 1917, betr. die aus Anlaß des 
Krieges unterbrochenen oder ausgejehten Strajpolfftredungen (AMBI. 208) 

2. Zugunsten der Kriegsteilnehmer. 

a) Allerh. Erlaß v. 1. August 1914, betr. Begnadigung aus Anlaß der gegen¬ 
wärtigen Mobilmachung (JMl. 6560))) 

b) Allg. Verfügung des Justizministers zur Ausführung des Erlasses v. 2. August 
1914 (JMBl. 6600„ 

e) Alg. Verfügung des Justizministers v. 5. August 1914, betr. Bewilligung 
von Strasaufschub und Strafunterbrechung aus Anlaß des gegenwärtigen 
Kriegszustandes (IM Bl. 66ß000)0 

d) Allg. Verfügung des Justizministers v. 26. August 1914, betr. Unterbrechung. 
der Verjährung in Strafsachen gegen Angehörige des deutschen Heeres oder der 
Kaiserlichen Marine während der Dauer des Kriegszustandes (JI##l. 695) 

e) Allerh. Erlaß v. 27. Januar 1915, betr. Niederschlagung gerichtlich noch nicht 
eingeleiteter Untersuchungen gegen Kriegsteilnehmer (JI Bl. 193 

ſ) Allg. Verfügung des Justizministers zur Ausführung dieses Erlasses von dem¬ 
selben Tage (IM Bl. 19090900 

£) Gesetz über die Niederschlagung von Untersuchungen gegen Kriegsteilnehmer 
v. 4. April 1915 (GSö. 7)000 

b) Allerh. Erlaß v. 24. April 1915, betr. Niederschlagung gerichtlich eingeleiteter 
Untersuchungen gegen Kriegsteilnehmer (Im Bl. 8) 

1) Allg. Verfügung des Justizministers zur Ausführung dieses Erlasses v. 26. 
April 1915 (JlUBl. 840"„„.„ 

Kk) Allerh. Erlaß v. 27. Januar 1916, betr. Niederschlagung von Strafverfahren 

gegen Kriegsteilnehmer und betr. Erlaß von Strafen gegen Kriegsteilnehmer 
(IJMBl. 99. 

I) Allg. Verfügung des Justizministers zur Ausführung dieses Erlasses von dem¬ 
felben Tage (AMB. 10)... .. ... 

m) Allg. Verfügung des Juftizminifters v. 27. Januar 1916 über da3 Strafver- 
fahren gegen Kriegsteilnehmer (I# Bl. 1))) 

n} Allg. Verfügung des Justizministers v. 27. Januar 1917 über denselben 
Gegenstand (JIml. 122 

) Allerh. Erlaß v. 27. Januar 1917, betr. Niederschlagung von Strafverfahren 
gegen Kriegsteilnehmer und betr. Erlaß von Strafen gegen Kriegsteilnehmer 
(JIWWVl. 999009 
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) Allg. Verfügung des Justizministers zur Ausführung dieses Erlasses von dem. . 
———————..I.WWWmWU7r 3 

4) Allerh. Erlaß v. 27. Januar 1917, betr. Löschung von Strafvermerfen in 
Strafregister usw. (IMBl. 1111)1)1)2 

z) Allg. Verfügung des Justizministers zur Ausführung dieses Eraffes don 
demselben Tage (FMBL. a2). . . .... 

I. Sntlastung der Gerichte. 

1. Entlastung der Bivilgerichte. 

1. Bet. zur Entlastung der Gerichte. Dom 9. September 1915, 
(R#l. 562.) 

Wortlaut und Begründung in Bd. 2, 462 ff. 

Literatur. 

Nachtrag zu den Nachweisungen in Bd.# 2, 469; 3, 755. 

Freiesleben, Das Güteversahren, Sächi A. 17 1 ff. — Kulemann, Güteverfahren 
und Anwaltschaft, Necht 17 164. — Lieb, Die Neubelebung des Güreversahrens. und die 
Gewerbe= und Kausmannegerichte, Gewusffmes. 22 193. — Lütkemann. Förderung des 
güteverfahtens und Minderung der Prozeßnot durch die Verwalzungsbehörden, Pr Verw B. 

5 
Mahnverfahren vor den Amtsgerichten. 

§ 17. 
1. Breslaul K. 17 39 (LG. Brieg). Der Begriff der Anrechnung ergibt einmal, 

daß beide Gebühren zunächst unabhängig voneinander zu berechnen sind, sodann, daß die 
Prozeßgebühr um die Mahngebühr zu kürzen ist, also insoweit die Mahngebühr in Weg¬ 
fall lommt. Bei dieser Anrechnung ist zu beachten, daß der Pauschsatz der Gebühr ſelbſi 
gleich zu behandeln iſt. 

2. Pos MSchr. 17 26 (LG. Posen). Die Anwaltskosten des durch die Entan#. 
vorgeschriebenen Mahnverfahrens sind auf die des nachfolgenden ordentlichen Nechts. 
streits anzurechnen. 6 

Zuständigkeit. 

8 27. 

(Erläuterung 1 bis 5 in Bd. 2, 518, 519; 6 bis 9 in Bd. 3, 763; 10, 11 in Bd. 4, 825.) 

12. PosMSchr. 16 112 (Königsberg I). Wenn das Landgericht die Verweifung bes 
Rechtsstreits an das zuständige Gericht gemäß § 27 Entlast V O. v. 9. Sept.“15 übersehen 

hat, so hat das Berufungsgericht diese Verweisung auszusprechen. 
13. Leipz Z. 17 820 (München III). Die Klage ist nicht wegen Unzuständigkelt ab¬ 

zuweisen, sondern nach & 27 BRV0O. v. 9. Sept. 1915 an das zuständige Gericht zu ver¬ 
weisen. Der sonst nur für das Amtsgericht gegebene 35 505 8PO. hat hiernach auch für 
das Verfahren vor dem G. entsprechende Anwendung zu sinden aber auf das Versahren 
in der Berufungsinstanz die in I. Instanz geltenden Vorschriften entsprechende Anwendung 

zu finden, nach § 523 finden auf das Verfahren in der Berufungsinstanz die in I. Inſtanz 
geltenden Vorschriften entsprechende Anwendung. Es besteht kein innerer Grund, wes¬ 
halb die Ausdehnung de3 $ 605 ZPO. mit feiner die Vereinfahung, Berirzung und 
Verbilligung bezweckenden Absicht für das Verfahren in der Berufungsinstanz nicht gelten 
sollte (Seuffert, Entlast V O. zu § 27 Abs. 2, 3; im übrigen Wassermann=Erlanger, 

Kr G. 3. Aufl. S. 106; Güthe-Schlegelberger, Kriegsbuch II, 519; 23. 1917, 415"; 
Reumiller in Bayg. 1915, 317 Nr. 5). 

14. JW. 17 303 (Dresden IV). Der § 27 der Entlastungs VO. v. 9. Sept. 15 findet 
in der Berufungsinstanz. keine Anwendung.



Bel. zur Entlafiung der Strafgerichte v. 7. Oktober 1915. 555 

15. RG. VII, Recht 17 77 Nr. 114. Sachliche Ausschlußfristen, z. B. nach $ 30 
preuß. Enteignung3®., werden auch bann nicht Durd) Klage bei bem örtlich unzuftändigen 
Gericht gewahrt, wenn der Rechtsstreit durch Beschluß an das zuständige Gericht ber¬ 
wiesen wird, sofern die Frist bei Erlassung dieses Beschlusses bereits verstrichen war. 

Die Revision meint, 8 27 verfolge gerade den Zweck, den Nachteilen des bisherigen 
Kechtszustands bei Anrufung eines unzuständigen Gerichts vorzubeugen. Allein der nach 

$ 27 anzumenbende $ 505 3 PO. gehört zu den Verfahrensvorschriften: vor prozessualen 
Nachteilen soll der Kläger geschützt werden, indem er statt neuer Klage in einem neuen 
Prozesse die Verweisung innerhalb desselben Prozesses soll erwirken können. Das hat 
mit der Versäumung einer materiell-rechtlichen Ausschlußfrist nichts zu tun. Prozessual 

gilt mit der Verkündung des Beschlusses der Rechtsstreit als bei dem neuen Gericht anhängig 
Ka prozejjual bleiben bie früheren richterlichen und Parteihandlungen wirksam. Die 

materiell=rechtliche Wirkung einer vor dem Verweisungsbeschlusse bereits eingetretenen 
Versäumung der Ausschlußfrist kann durch diesen Beschluß nicht beseitigt werden. Das 
auch in dieser Richtung eine Rückbcziehung auf den Zeitpunkt der Klageerhebung bei dem 
unzuständigen Gericht eintreie, ist dem § 505 3PO. nicht zu entnehmen. 

16. Salomon, Recht 17 375. * 27 Entlast VO. ist auch in der Berusungsinstanz 
anwendbar. Das Berufungsgericht Hat durch Urteil die Entfcheidung des Amtsgerichts 
aufzuheben und die Verwerfung auszusprechen. 

2. Bek. über Anderungen der Verordnung zur Entlastung der Ge¬ 
richte vom 9. September 1915 (REl. 562). Vom 18. Mai 1916. 

(RSLL. 393.) 

Wortlaut, Begründung und Erläuterung in Bd. 3, 763 if. 

$ 14a. 
Caspers, DIZ. 17 516. Man wird $ 14a auf alle Zahlungsbejehfe nidyi nur für 

die Fälle de3 $ 14 VD. anwenden und gegebenenfalls die Widerfprunsjrift von 3 Tagen 
oder 24 Stunden eintreten lafjen müffen. : 

2. Entlafung der Strafgerichte. 
(f. hierzu Bd. 1, 744.) 

Bet. zur Entlaftung der Strafgerihte. Dom 7, Oktober 1915. 
(&Bl. 631.) J 

Wortlaut und Begründung in Bd. 2, 521f. “ 
(Erläuterungen in Bd. 2, 522; 3, 775; d, 825.) 

1. KludhoHn, DStrafid. 17 235. Bei ben angegebenen Straftaten kann bets 
ein Strafbefehl erlassen werden nicht nur im Rahmen des $ 447 Abs. 2 Str P.; (Geld¬ 
strafe von höchstens 150 M., Freiheitsstrafe von höchstens 6 Wochen oder Einziehung). 
Die Voraussetzung der Anwendbarkeit, die Zulässigkeit des Strafbefehlsverfahrens ist 
in der BR, selbständig geregelt 447 Abs. 1 erste Hälfte, Abs. 2, Abs. 3 Str PO.) 
und nur bezügl., des Verfahrens kommen die Vorschriften der StrPO. zur Anwendung 
(aus § 447 Str PO. also nur die cine, daß auf Grund eines schriftlichen Antrags der Staats¬ 
anwaltschaft die Strafe durch schriftlichen Strafbefehl des Amtsrichters ohne vorgängige 
Verhandlung festgesetzt werden kann). 

2. Kluckhohn, Dötrafr Z. 17 286. Beantragt die Staatsanwaltschaft den Erlaß 
cines Strafbefehls in Höhe von z. B. 300 M., hält aber der Amtsrichter in diesem Falle 
ein Strafbefehlsverfahren nicht für zulässig und lehnt er demzufolge den Antrag ab, so 

steht der Staatsanwaltschaft gegen diesen Beschluß zwar das Rechtsmittel der sofortigen 
Beschwerde zu (§ 209 Abs. 2 StrP.), das Landgericht als Beschwerdeinstanz kommt 
aber nicht in die Lage, nunmehr zu entscheiden, ob es den Standpunkt des Amtsrichters
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billigt oder nicht. Denn das Beschwerdegericht ist in keinem Falle zur Erlassung des Straf. 
befebls oder zur Anweisung an den Amtsrichter, einen Strafbefehl zu erlassen, befugt 
vielmehr muß ed, wenn nur materiell die Vorausseßungen für eine Eröffnung des Haupt. 
verfahren? gegeben find, da3 Hauptverfahren vor dem Schöffengeridht eröffnen, mag 
nach feiner Anficht an fich der Strafbefehl zuläffig oder von vornherein daa Schöffengericht 
zuständig gewesen sein. 

3. Entlastung der Kriegs- und Militärgerichte. 
(Bel. 1 in Bd. 3, 7.) 

2. Gesetz, betr. die Einberufung von Hilfsrichtern zum NReihsmilitär- 
geriht. Dom 6. März 1917. (RGBI. 217.) 

Dir Wilhelm, von Gottes Gnaben Deutiher Kaifer, König von Preußen ujw. 
verordnen im Namen ded Reid, nad) erfolgter Zuftimmung des Bundesrats und des 
Reichstags, wie folgt: 

Einziger Paragraph. Der Reichskanzler wird ermächtigt, für die Dauer des durch 

den Krieg verursachten Bedürfnisses ständig angestellte Richter in der erforderlichen Zahl 

als Hilfsrichter zum Reichsmilitärgericht einzuberufen. Die Abordnung der einberufenen 

Hilfsrichter iſt bis zu dem Zeitpunkt unwiderruflich, zu welchem die Wahrnehmung ihrer 
Tätigleit nicht mehr erforderlich erſcheint. 

Der Zeitpunkt, mit welchem das durch den Krieg verurſachte Bedürfnis endigt, 
wird durch Kaiſerliche Verordnung beſtimmt. 

Das Gesetz findet auf den Bayerischen Senat beim Reichsmilitärgericht keine An. 
wendung. 

Urkundlich usw. 

II. Anderungen der Kostengesetze. 

Gesetz, betr. Anderungen dee Gerichtskostengesetzes, der Gebühren¬ 
ordnung für Rechtsanwälte und der Gebührenordnung für Gerichts¬ 

vollzjieher. Dom 8. November 1916. (R#l. 1265.) 

Wortlaut in Bd. 3, 778, Erläuterung in Bd. 4, 826. 

1.538. 17 244 (2. I Berlin). Solange der Anwalt nod) einen Alt vorzunehmen 
hat, der durd) eine für die Tätigleit in der Instanz bestimmte Pauschgebühr mitabgegolten 
wird, war die Instanz für diese Tätigkeit und die auf fie bezügliche Gebühr aber nody nidt 
beendet. Nun bejtimmt NAGEbD. $ 29 Ziff. 7, dag zur Inftanz inzbefondere die Zuftel- 
lung und Empfangnahme der Entfheidungen gehört. Nad) dem Gesagten umfaßt also 
die in der Instanz entwickelte und durch die Instanzgebühr abzugeltende Tätigkeit noch 
die erwähnten Akte. Demnach steht dem Anwalt für diese Tätigkeit, die er noch vor Be 
endigung der Instanz entwickelte, falls sie erst nach dem 15. Nov. 16 geschieht, nicht bloß 
der bisherige, sondern der erhöhte Auslagenpauschsatz zu. Nicht durchgreisen kann dem: 
gegenüber, daß, wie der Gerichtsschreiber hervorhebt, die Instanz tatsächlich auch ohne 
Urteilszustellung endigen kann und daß der Zeitpunkt der Zustellung in der Hand des An¬ 
twalts liegt. In letzterer Hinsicht könnte eine Verzögerung, die hier übrigens nicht in Be¬ 
racht kommt, für die Frage der Erstattungsfähigkeit der erhöhten Gebühr seitens des 

Gegners oder des Auftragsgebers von Belang sein; nicht aber hat dies Bedeutung für die 

Abgrenzung der Instanz. 
2. Freymuth, IW#. 17 490. Hätte festgesetzt werden sollen, daß dem Rechtsanwal: 

der höhere Pauschsatz schon dann zusteht, wenn er nach dem 15. November 1916 überhaupt 

noch in der Sache irgendwie tätig gewesen ist, so hätte dies im Gesetz zum Ausdruck kommen 

müssen. Dies ist nicht geschehen. Es darf daher angenommen werden, daß das Geses 

den Begriff der Beendigung der Instanz so versteht, wie ihn zwar nicht eine bestimmte 
Vorschrift, wohl aber die Rechtsprechung entwickelt hat. Nach der Rechtsprechung ist die
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Instanz“ mit Zustellung des Urteils beendigt. Diese Aufsassung ist gerade auch für solche 

Zälle entiwidelt worben, in denen es sich um die Tätigkeit des Rechtsanwalts handelt, 

vgl. RG. vom 28. November 1916 in JW. 1917, 16310. 
3. PosMchr. 11 113, 114 (Posen II, LG. Bromberg). Die Instanz endet erst mit 

ner Zustellung des Urteils; ebenso LG. 11 Berlin, KGBl. 17, 56. 
4. JW. 17 241 (Posen VII). Da die Zustellung des Urteils erst nach dem Eintritt 

der Geltungskraft des Gesetzes vom 8. November 1916 erfolgte, war die Instanz im Sinne 

des Art. V dieses Gesetzes noch nicht beendet. 
5. DJZ.#17 343 (Königsberg II). Der Begriff der „Beendigung der Instanz“ ist 

für die BPD. und ihre Nebengefcge einheitlich durch die Rechtsprechung dahin festgelegt, 
daß nicht schon die Verkündung des Urteils, sondern erft feine Zuftellung die Anftanz be- 
endet. Hier wurde das Urteil aber erjt nad) dem 16. November 1916, dem Beitpunft des 

Inkrafttretens der Novelle, zugestellt, und nach Art. V sind ihre Vorschriften auf den Prozeß 

anwendbar, ebenso Breslauer AK. 17, 30 (Breslau III). 

(Abschnitt 11I in Bd. 3, 778.) 

IV. Gnadenerweise aus Anlaß des Krieges. 

1. Zugunsten der gesamten Bevölkerung. 

(Bfg. a bis f in Bd. 3, 781 f.; 8, h in Bd. 4, 820 ff.) 

4) Prenß. Allgemelne Verfügung vom 14. Februar 1917, — betreffend Strafverfahren 
und Strafvollstreckung gegen Deutsche, die aus Anlaß des Krleges aus dem Auslande 

zurlicgetehrt sind. msl. 60.) 

Unter den deutschen Reichsangehörigen, die auf Grund von Vereinbarungen mit 

feinbliihen Staaten über den Austausch von Zivilgefangenen oder aus sonstigen Kriegs¬ 

anlässen aus dem Auslande zurückgekehrt sind oder zurücktehren werden, werden sich auch 
solche befinden, die wegen einer vor Verlassen des Inlandes begangenen Straftat eine 
Strafverfolgung oder Strafvollstreckung noch zu erwarten haben. Ihl beabsichtige, in 
Fällen dieser Art zu prüfen, ob etwa Billigkeitsgründe dafür sprechen, solchen Personen 
die Begründung einer neuen Lebensstellung durch einen Gnadenerweis oder sonstige 
Vergünstigungen zu erleichtern. Zu diesem Zwecke bestimme ich, daß vor Einleitung oder 
Fortsetzung von Strafverfahren oder Strafpollstreckungen gegen solche Personen die Akten 
mit einer kurzen Rußerung über die Sachlage hierher einzureichen sind. 

k) Preuß. Allgemeline Berfligung des Justizministers und des Ministers des Innern 
vom 8. März 1917, — betreffend Wiederverlethung der Heeresfählgteit. m Bl. zs.) 

Im Abschluß an die Verfsügung des Justizministers, des Ministers des Innern und 
des Kriegsministers vom 25. Dezember 1916 (Illl Vl. 346) bestimmen wir, daß unter den 
dort angegebenen allgemeinen Voraussetzungen Vorschläge auch bezühglich solcher Per¬ 
sonen eingereicht werden, die infolge Verurtcilung durch Marinegerichte, Konsulargerichie, 
Schutzgediets= oder Schugßtruppengerichte, oder durch Zivil- oder Militärgerichte anderer 
Bundesstaaten die Heeresfählgkeit nicht besitzen und sich entweder in preußischen Gefäng¬ 
nissen (Strafanstalten) befinden oder, soweit sie nicht in Strafhaft sind, in Preußen ihren 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben. Die Bestimmungen über die geschäftliche 
Behandlung (Ziff. III der Verfügung vom 25. Dezember 1916) finden entsprechende 
Anwendung mit der Maßgabe, daß die Verzeichnisse gesondert auszustellen sind nach den 
einzelnen Bundesstaaten, deren Gerichte die den Verlust der Heeresfähigkeit bewirken¬ 
den Urteile erlassen haben, oder je nachdem es sich um Urteile von Marinegerichten, oder 
bon Konsulargerichten, oder von Schutzgebiets- oder Schutztruppengerichten handelt; 
die Verzeichnisse sind, soweit es sich um Urteile von Gerichten anderer Bundesstaaten 
handelt, der Zentralbehörde (Staatsministerium, Senatskommission usw.) des betreffenden 
Bundesstaates, in ben fonftigen Fällen gemäß Ziffer III der Verfügung vom 25. Dezember
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1916 bem Jujlizminijter oder dem Minifter des Innern zmed3 Weitergabe an die in Be¬ 
tracht kommenden Reichsverwaltungen einzureichen. \ 

1} Preuß. Allgemeine Berfägung vom 15. März 1917 über Heranzichung von Strafa 
gefangenen sowie Bewilligung von Strafurlanb und Strafanfihub zu den Frühlatrs. 

bestellungen. (Im Bl. 104.) 

Es ist von der größten Wichtigkeit, daß der Landwirtschaft für die bevorflehenden 
Frühjahrsbestellungsarbeiten rechtzeitig möglichst viele Arbeitskräfte zugesührt werden. 
Zu diesem Zwecke ist seitens der Strafvollstreckungsbehörden und der Gesängnisvorsteher 
in Gemäßheit meiner Rundverfügungen vom 29. Yuli 1914 (ZMBI. 661) und vom 16. 
Dltober 1916 (FMBL. 283)') foreie der Migemcinen Verfügung vom 17. Januar 1917 
(FSMBI. 11)’) zu verfahren und dabei au beadjten, dof für einen Zeil der Bestellungs- 
arbeiten aud) Frauen und Mädchen, insbesondere solche, die vom Lande ftammen oder 
früher auf dem Lande tätig waren, verwendbar sind. 

Ich vertraue darauf, daß alle in Betracht kommenden Dienststellen es sich nack Kräften 
angelegen sein lassen werden, der Landwirtschaft bie Erfüllung ihrer bedeutsamen Aufgabe 
in jeder Beziehung zu erleichtern. 

) Allgemeine Berfügung vom 3. Juli 1917, — betr. die aus Anlaß des Krieges unter¬ 
brochenen oder ausgesetzten Strafvollstredungen. (Im Bl. 208.) 

Erscheint in Fällen, in denen aus Anlaß des Krieges die Strafvollstreckung unter¬ 
brochen oder ausgesetzt war, die Gewährung von Strafaussehung mit Aussicht ouf einen 
lünftigen Gnadenerweis gemäß dem Allerhöchsten Erlasse vom 23. Oktober 1895 ange¬ 
bracht, so bedarf es der Einreichung von Berichten an den Justizminister nicht, soweit der 
Erste Staatsanwalt oder der Oberstaatsanwalt nach der inzwischen ergangenen Allgemeinen 
Verfügung vom 14. März 1917 (Jl Vl. 85) zur Gewährung der bedingten Strafaussetzung 
ermädtigt sind. Letzteren bleibt es überlassen, gemäß § 10 a. a. O. die im Falle der Zu¬ 

stimmung ihre Zuständigkeit begründende Außerung des Gerichts nachträglich cinzuholen. 
Auch unterliegt es ihrem Ermessen, ob und in welcher Dauer die in diesen Fällen selt der 
Strafunterbrechung oder dem Strafausstand verstrichene Zeit dem Verurteilten bereits 
als Bewährungsfrist (§ 17 Ziff. 4 a. a. O.) angerechnet werden kann. 

Falls der Erste Staatsanwalt oder der Oberstaatsanwalt einen sofortigen Gnaden¬ 

erweis vorschlagen wollen, weil das Verhalten des Verurteilten seit der Strafunterbrechung 
oder dem Strafausstande bereits als eine ausreichende Bewährung angesehen werden 
lann, so ist in den Fällen, in denen sie zur Gewährung bedingter Strafaussetzung nach den 
Bestimmungen der Allgemeinen Verfügung vom 14. März 1917 ermächtigt sein würden, 
der Verurteilte unter Bezugnahme auf die Allgemeine Verfügung vom 3. Juli 1917 un¬ 
mittelbar in ein Verzeichnis B einzustellen. " 
Inden übrigen Fällen bleibt es bei den bisherigen Bestimmungen, insbesondere der¬ 
jenigen im letzten Absatze der Allgemeinen Verfügung vom 16. Oktober 1916 (JM Bl. 264). 

2. Zugunsten der Kriegsteilnehmer. 

(Asg. a bis m in Bd. 3, 785 ff.; n bis r in Bd. 4, 831ff.) 

Literatur. 

Nachtrag zu der Nachweisung in Bd. 3, 798. 
Appelius, Die Löschung von Disz'plinarstrasen, Pr Verw l. 38 308. — Bendix. 

Snadenerlaß und Dienswergehen, Pr VerwMl. 38 308, — Cormann, Krleg, Strafeecht 
und Heerfähigteit, DAY. 17 169. — Lieske, Die Heerdienstpflicht Vorbestrafter, Rdschr. 
für Gemeindebeamte 17 171. — v. Liszt, Die gnadrnweise Löchung von Smaspeimeiken 
im Strafregister, JW. 17 321. — Löwenstein, Strafvollstrecung nach erfollier Straf= 
löschung, IJW. 17 589. — Meyer, Abolitlon und Dienfiftrafrect, Leipad. 17 375. — 
Meyer, Über die Nlederschlagung von Strafverfahren gegen Kitegszeilnehmer, 3 5#W. 
39 661. — Oppier, Die mit Zuchthaus Beftraften im Kriege, Leipz. 17 180. 

)„ Sd. 3, S. 784. °) Bd. 4, ©, 830.
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L Die von der Niederfchlagung betroffenen Perionen und Herfahren. 

(Erläuterung 1 bi3 7 in Bd. 3, 798.) 

6. RG. III, Leipz 3. 17 739. Auf andere Verbrechen, als auf die in ihm bezeichneten, 

erstreckt sich der Erlaß v. 24. April 1916 überhaupt nicht. Wenn Die Mevijion meint, der 
Erlaß umfasse andere Verbr. dann, wenn fie in Tateinheit mit einem unter ben Grlaß 

fallenden Bergehen (Mr. 2 be3 Erl.) begangen worden jrien, jo beruft fie jich biecfür mit 
Unrecht auf den Eingang ber Allg. Verf. des preuß. Just Min. v. 26. April 1915 in Verb. 

mit Nr. I1 Abschn. 2 dessen Allg. Verf. v. 27. Januar 1915. Nirgends ist dort bestimmt wor¬ 
den, daß auch eine Verfolgung von Verbr. bei deren einheitlichem Zusammentreffen mit 

Verg. unterbleiben sollc, sondern es ist für den Fall, daß wegen einer Tat ein Strafver- 

fahren aus mehreren Strafborfchriften eingeleitet ift, nur angeorbnet worben, daß auf 

die Tat injoweit, al3 fie unter dem Erl. v. 27. Jan. 1915 falle, nicht weiter einzugehen 
fei, ols es zur Aufklärung ber Tat im übrigen unvermeidlich ift. Bon der Verfolgung der 
Tot, foweit dieje Teßtere nicht unter ben Erlaß sällt, ist also an jener Stelle überboupt 

nicht die Rede; jedenfalls ist dort nicht angeordnet worden, insoweit von einer Verfolgung 

der Tat abzufehen. Dabei blieb die Frage, inwieweit die Tat unter den Erlaß fällt, selbst¬ 

verftänblich unberührt; eine Anderung der Bestimmungen des Erlasses selbst war dabei. 

weder beabsichtigt noch rechtlich möglich. 

TI. Die fachlichen Wirkungen der Niederschlagung. 

(Erläuterung 1 bis 6 in Bd. 3, 799.) 

7. Meyer, LeipzZ#. 17 377. Die Niederschlagung schliebßt ein nachfolgendes Dienst¬ 

strafverfahren nicht aus. Der Staat als der Träger des Strafanspruchs verzichtet auf die 
Sühne für die Straftat. Die Strafverfolgung wird im Gnadenwege nachgesehen. Das 
Dienststrafverfahren ist etwas besonderes neben dem eigentlichen Strafverfahren. Hier 
handelt es sich um die Reinheit der Amtsführung und die wichtigsten Interessen der Staats¬ 
verwaltung. Nicht die Sühne für die Straftat, sondern die Prüfung der dienstlichen oder 
beruflichen Zuverlässigkeit steht in Frage. Diese Prüfung im Dienststrafverfahren kann 
nach ihrer Bedeutung für die Staatsverwaltung nur von Fall zu Fall vorgenommen werden. 
Dieser Unterschied zwischen dem eigentlichen Strafverfahren und dem Dienststrasverfahren 
ist bei der Beratung des bayer. Gesetzes v. 4. Dez. 1915 über die Niederschlagung von Straf¬ 
verfahren gegen Kx. vom Justizminister von Thelemann ausdrücklich betont worden. 
Er ift auch bei Erlassung des badischen Niederschlagungsgesetzes v. 29. Febr. 1916 (GMWdl. 
49), das mit dem bayerischen Gesetze in der Fassung übereinstimmt und sich ebenfalls 
wie dieses nur auf das eigentliche Strafverfahren erstreckt, festgehalten worden. 

8. Bendix a. a. O. 308. Der Gegenstand der Gnadenerlasse und ihr Zweck spricht 
dafür, sie auch auf die Dienstoergehen der Beamten insoweit anzuwenden, als der straf¬ 
rechtliche Tatbestand Gegenstand des Disziplinarverfahrens ist. Der Wortlaut der Erlasse 
spricht nicht Dagegen. 

III. Derfabrenswirfung der Vliederjchlagung. 

(Erläuterung 1 bi® 12 in ®d. 3, 800.) 

13. Meyer, StB. 38.657. E3 Fönnen fich Fälle ereignen, daß zu Unrecht ein Straf; 
verfahren durchgeführt wurde, obwohl es schon niedergeschlagen war. Dieser Umstand 
kann nicht ermittelt oder auch nicht geltend gemacht worden sein. Eine solche in Unlenntnis 
der Niederschlagung erkannte Strase ist nicht vollstreccbar. Ein Strafanspruch hat nicht 

mehr bestanden. Die Strafverfolgung und Verurteilung des Angeklagten wegen dieser 
Tat war unzulässig. Das Urteil hat keine materielle Kraft. Natürlich kann durch eine 
Begnadigung die Strafe erlassen werden. Allein dem Verfahren hat ein Prozeßverbot 
entgegengestanden. Die Vollstreckung der Strafe ist unzulässig. Man wird deshalb ihre 
Bollstreckung nach 3 490 St PO. für unzulässig erklären können. In dieser Richtung haben 
auch schon bayerische Gerichte entschieden.
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14. RG. 1, 3W. 17 860°. Durch die Niederschlagung von Strafverfahren wird die 
an fi) verfolgbare Straftat nicht berührt. Der Täter wird nicht von allen durch bie Geſetze 
daran geknüpften Folgen befreit. Die Niederschlagung bedeutet nur Verzicht auf die aus 
einer Tat gegen eine bestimmte Person erwachsenen Serafansprüche. Andere Folgen der 
Tat, privatrechtliche Verankwortlichkeit gegenüber dem Verletzten, strafrechtliche Ver¬ 
antwortlichkeit der Teilnehmer, bleiben bestehen. In bezug auf den Täter bleiben auch 
solche Folgen bestehen, die das öffentlihe Reiht daran knüpft, soweit sie nicht strafrechtlicher 
Art sind, den Täter nicht als Strafübel treffen. Eine solche Folge ist die Einziehung nach 
531 Wein G. Diese Enteignung rihtet sih gegen die Sache, ist eine Verwaltungsanordnung 
und keine Strafe, gleichviel, ob sie den Täter oder einen Dritten trifft, und obgleich sie in 
ein strafprozessual ausgestaltetez Verfahren verwiesen ist. Kann der Alleintäter als Keiegs. 
teilnehmer nicht verfolgt werden, so ist das objektive Einziehungsverfahren zulässig. 

IV. Wesen un) Wirkung der Straflöschung. 

1. v. Liszt a. a. O. 322. Die Löschung im Strafregister ist nicht Tilgung der Ver¬ 
urteilung. Die Tatsache, daß eine strafgerichtliche Verurteilung staktgefunden hat, kann 
durch Verordnung der Justizverwaltung oder durch Gnodenakt nicht aus der Welt tz 
schafft werden. Sie bleibt trog der Löfhung beitehen und kann im gerichtlichen Verfahren 
jederzeit zur Sprache gebradht werden. Da3 gilt von dem neuerdings Bejchufdigten wie 
von dem Zeugen. Dem erfteren gegenüber fann die Tatfahe, day er vorbeitraft ift, bei der 
Entscheidung über die S huldfrage, bei der Slrafzumessung, ebenso auch bei der Rück. 

fallsshärfung von dem erkennenden Gericht verwertet werden. Das hat die Begründung 
zum deutschen Vorentwurf (S. 177) ausdrücklich ausgesprochen. Auch das R. hat sich 
in der JW. 1917, 172, mitgeteilten Entscheidung vom 14. November 1916, ohne in der 
Literatur Widerspruch zu finden, mit aller Entschiedenheit auf diesen Standpunkt gestellt. 

Troh der Löschung darf doher weder der Beschuldigte noch der Zeuge sich als „nicht vor¬ 
bestraft“ bezeichnen. 

2. Löwenstein a. a. O. 589. Mehrere Fälle sind bekannt geworden, wo die Voll¬ 
streckung gelöschter Strafen in die Wege geleitet und sogar nach Löschung der Strafe 
seitens der Staatsanwalts bast die Verjährung der Strafvollstreckung erneut unterbrochen 
wurde. Ein Protest beim Justizminister war erfolglos; auch im Justizministerium wurde 
bereits im Jahre 1916 der Standpunkt vertreten, daß die Straflöschung den Straferlaß 
nicht bewirke. Löwenstein wendet sich gegen diese Auffassung. 

3.06. III, Leipz. 171091. In Frage kann kommen, ob nach geltendem Rechte 
die auf Grund des Gnadenerlasses tatsächlich erfolgte Löschung der Vorstrafen die Wirkung 
hat, daß dadurch die Verwertung der früheren Beslrafung des Angekl. im gerichtlichen 
Verfahren schlechthin ausgeschlossen wird. Dies muß in Übereinftimmung mil dem Urt. 
des V. Sl . v. 14. Nov. 1916 lin Bd. 4, 834 ) verneint werden. Eine solche S#schung, wie sie 
allein durch V.O. der Justizuverwaltung (BRVO. v. 17. April 1913, Rl. 266) eingeführt 
und geregelt ift, hindert den Richter nicht, bei der Urteilsfällung die gelöschte Strafe zu 
berficfichtigen, mie fie die Tatfache der Vorbeftrafung de3 Angefl. nicht aus der Welt 
schaffen kann. Gesetzlich ist dem Richter die Feftftellung diefer Tatfache nicht verboten. Bon 
berfelden Auffaffung gehen ach die BRBO. betr. Strafregifter und die AusfBelt. bes 

Preuß. ZuftMin, zur Ausf. jenes Allerh. Erlafjes aus,
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m. 

IV. 

V. 

VI. 

Grundbücher und Grundbuchblätter. — 
Verordnungen verschiedenen Inhalts. 

Überficht. 

‚ Bel. über die Erneuerung vernidhteter Stondesregifter db. 25. November 
15ER. TI) een 
Hierzu: 

Ausführungsbestimmungen v. 12. April 1916 (RGBl. 2600) 
Verordnung, betr. die Wiederherstellung der durch Vrand zerstörten Grund¬ 
bücher des Amtsgerichts in Nordenburg, v. 19. Januar 1915 (GS. 9y) 
Verordnung, betr. die Wiederherstellung der gelegentlich des russischen Ein¬ 
falls zerstörten oder abhanden gekommenen Grundbücher der Amtsgerichte 
in Arys, Bialla, Johannisburg, Lyck, Marggrabowa, Pillkallen und Stallu¬ 
pönen, v. 31. August 1915 (GS. 122)2020202 
Verordnung, betr. die Wiederherstellung der gelegentlich des russischen Einfalls 
zerstörten oder abhanden gekommenen Grundbuchblätter des Amtsgerichts in 
Wischwill, v. 31. August 1915 (6C. 1.)0 
Beurkundung von Sterbefällen und Geburen 
1. Verordnung über die Veurkundung der Sterbefälle von Militärpersonen, 

die im Inland weder einen Wohnsitz gehabt haben, noch dort geboren sind, 
v. 7. September 1915 (RGBl. 3333)) 
Verordnung über die Beurkundung der Sterbefälle von Militärpersonen, 
v. 18. Mai 1916 (REBl. 400000))0)0 

Hierzu: 
#u) Bek. des Reichskanzlers über die Zuständigkeit zur Beurkundung der 

Sterbefälle von Militärpersonen, die im Inland weder einen Wohnsitz 
gehabt haben, noch dort geboren sind, v. 11. Sept. 1915 (RGBl. 584) 

b) Bek. des Reichskanzlers über die Zuständigkeit zur Beurkundung der 
Sterbefälle von Militärpersonen der Kaiserlichen Marine, die im In¬ 
lande weder einen Wohnsitz gehabt haben, noch dort geboren sind, 
v. 23. Mai 1916 (RGl. 4000000)000; 

3. Bek. über die Beurkundung von Geburts= und Sterbefällen Deutscher im 
Ausland, v. 18. Januar 1917 (RGBl. )0 

4. Bek. über die Eintragung der Legitimation unehelicher Kinder von Kriegs¬ 
teilnehmern in das Geburtsregister v. 18. Januar 1917 (RGAL. 57) . . 

Anrechnung von Kriegsjahhen 
1. Allerhöchster Erlaß, betr. die Anrechnung der Jahre 1914 und 1915 als 

Kriegsjahre, v. 7. September 1915 (RGBl. 590909099) 
2. Allerhöchster Erlaß, betr. die Anrechnung des Jahres 1910 als Kriegsjahr, 

v. 24. Januar 1916 (RGBl. 899999 
3. Allerhöchster Erlaß, betr. die Anrechnung eines Kriegsjahrs für Angehörige 

des Reichsheeres und der Kaiserlichen Marine, die auf Befehl dem türkisch¬ 
itafienifhen Krieg 1911/12 oder dem Ballankrieg 1912,13 beigewohnt 
haben, v. 26. Juni 1916 (RcBl. 660„ 

4. Allerh. Erlaß, betr. die Anrechnung des Jahres 1917 als Kriegsjahr, v. 
30. Jannar 1917 (RGBl. 1199H9HH„ 

In
 

#riegsbuch. Bo. 6, 36 

662
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*5. Allerh. Erlaß, betr. Ergänzung der (Erlasse 1 bis 4), v. 20. März 1917 
RES. 313) > >: oo, 56. 

'VII. Kriegs- und Belagerungszustnd . . .... 
1. Gesetz, betr. die Verhaftung und Aufenthaltsbeſchränkung auf Grund 

des Kriegszustandes und des Belagerungszustandes v. 4. Dezember 1916 _ 
REBL. 1329)... 2... 200 E Yon 

2. Bek., betr. die Entschädigung für Verhaftung oder Aufenthaltsbeschränkung 6 
auf Grund des Kriegszustandes oder Belagerungszustandes, v. 8. Februar 
1917 (RGVl. 1191091000 . . . . . . 

3. Geſetz über den Kriegszuſtand v. 4. Dezember 1916 (RGBl. 1331). . 
Hierzu: 

AusfÜhrungsverordnung v. 4. Dezember 1916 (REBI. 1332). ..., 

(BD. 1 bis 1V in Bd. 2, 526ff.; 3, 804.) 

V. Beurkundung von Sterbefällen und Geburten. 

(VO. 1 bis 3 in Bd. 2, 530ff.; 3, 808; 4, 836.) 

4. Bek. über die Eintragung der Legitimation unehelicher Kinder 
von Kriegeoteilnehmern in das Geburtsregister. 

Vom 18. Januar 1917. (RG#l. ö7.) 

Wortlaut in Bd. 4, 837. 

Begründung. (D. N. X 169.) 

Für ein Kind, das unehelich geboren ift, aber durch nachfolgende Ehe feiner Eltern 
die Rechtsflellung als ehelihes Kind erlangt bat, ift es im Keben von der größten Be- 
deutung, daß diefe Anderung feiner Standestechte durch Kegitimation bei jeiner Geburts» 
urkunde vermerkt wird. ach $ 26 des Gefetes über die Beurtundung des Perfonen- 
‚Handes nnd die Ehefchliefung vom 6. Sebruar 1876 (REBI. 23) ift dies nur möglich, 
wenn fämtliche Tatsachen und Rechtsvorgänge, insbesondere die in der Regel durch 
Anerkennung fesigestellte Daterschaft, durch öffentliche Urkunde nachgewiesen werden. 
Stirbt der mit der Mutter verheiratete Dater, ohne seine Daterschaft in öffentlicher 
Urkunde anerkannt zu haben, jo wird die Rechtsftellung des ehelic; gemordenen Kindes 
zwar fachlidy nicht beeinträchtigt, die Eintragung der Fegilimation in das Standes 
regifter kann aber regelmäßig nicht mehr erfolgen. Diefe Rechtslage hat fhon vor den: 
Kriege zu Härten geführt, im Kriege ift der wirtfchaftliche Mifftand, Anter dem das 
legitimierte Kind in foldyen Sällen zu leiden hat, befonders fcharf hervorgeireten. Sahl- 
reiche Ehen find von Kriegsteilnehmern gerade zu dem Smwede gefcloffen worden, 
ihren vorher geborenen Kindern die Rectsftellung von ehelichen zu verfchaffen;, gerade 

hier ift es aber vielfach unterlafjen worden, eine formgerechte Anerkennung beurkunden 

zu laffen, nicht felten aus Unkenntnis oder wegen Überlaftung oder wegen formeller 

Bedenken der Standesbeamten. Hier greift die Bef. v. 18. Jannar 1917 (KBl. ö7) 
ein und eröffnet den legitimierten Kindern von Kriegsteilnehmern, insbefondere — aber 
nicht ausschließlich — von solchen, die inzwischen gefallen find, die Möglichkeit, daß 
ihre Rechtsstellung bei ihrer Geburtsurkunde vermerkt werde. Auf Antrag eines Be¬ 

teiligten hat das vormundschaftsgericht festzustellen, daß das Kind eines Kriegsteib 

nehmers durch die nachfolgende Ehe seiner in der Feststellung zu bezeichnenden Eltern 

die Rechtsstellung eines ehelichen Kindes erlangt hat. Durch die Übertragung an das 
Dormundfcaftsgericht ift die Angelegenheit einer Verrichtung der freiwilligen Berichts 
barkeit ($ 35 des Neichsgefeßes über die Angelegenheiten der freimilligen Gerichts¬ 
barkeit) erklärt, die Bearbeitung erfolgt daher im Verfahren und im Instanzenzuge der
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srelwilligen Gerichtsbarkeit. Bei seinen von Amts wegen anzustellenden Ermittlungen 

und Beweiserhebungen (6 12 a. a. G.) ist das Dormundschaftsgericht nicht an den 
Nachweis durch öffentliche Urkunden gebunden; neben öffentlich beglaubigten Urkunden, 
von denen vor allem die gemäß $ 3 der Derordnung über die freiwillige Gerichtsbarkeit 

in Heer und Marine vom 14. Januar 1915 (REBI. 18) in Betracht Bommen, fann es 

die Feststellung der Legitimation auf jedes Beweismittel fügen. Hat das Dormund« 
(haftsgericht feftgeftellt, daß eine Legitimation eingetreten ift, fo hat es den zuftändigen 

Standesbeamten um die Beischreibung dieser Feftstellung am Rande der Beburtss 

untunde zu ersuchen. Dem Eintragungsersuchen des Dormundschaftsgerichts hat der 
Standesbeamte nachzukommen. Eingetragen wird die Feststellung des Gerichts. Ihr 
vermerk bei der Geburtsurkunde hat dann die volle Wirkung und Beweiskraft jeder 
Pondesamtlichen Eintragung. Auf Grund dieses Vermerks können dann insbesondere 

dle abgekürzten Geburtsbescheinigungen erteilt werden, die die Tatsache der vorebelichen 

Geburt nicht erkennen lassen. 

VI. Anrechnung von Kriegsjakren. 

(Erlaß Nr. 1, 2 in Bd. 2, 531f.; Nr. 3 in Bd. 3, 809; Nr. 4 in Bd. 4, 838.) 

5 Allerhöchster Erlaß, betr. Ergänzung der VO. v. 7. September 
1915, v. 24. Januar 1916 und v. 30. Januar 1917 über Anrechnung 

von Kriegsjahren. Dom 20. März 1917. (RGVBl. 315.) 

Sn Ergänzung Meiner Verordnungen vom 7. Spetember 1915, vom 24. Januar 
1916 und vom 30. Januar 1917 über Anrechnung von Kriegsjahren beftimme Ih: Außer 
den in Meiner Verordnung vom 7. September 1915 genannten Perfonen gelten jener 
als Teilnehmer an dem gegenwärtigen Kriege: 

1. Die Angehörigen bes Deutschen Heeres unb ber Marine, die auf Luftfhiffen und 
Flugzeugen Unternehmungen zum Angriff, zur Abwehr und zur Erlundung 
gegen feindlihe Streitttäfte ausgeführt haben, vom Aufftieg ab. 

2. Die Angehörigen der Marine und bes Deutschen Heeres, die auf Schiffen und 
Fahrzeugen an Itiegerifchen Unternehmungen zur See teilgenommen haben. ° 

Die oberste Morineverwaltungsbehörde bestimmt, weldye Unternehmungen zur See 
als kriegerische anzusehen sind. Wenn Schiffe und Fahrzeuge durch ein besonderes Kriegs¬ 
ereignis betroffen werden, das nach den von der obersten Marineverwaltungsbehörde 
allgemein erlossenen Bestimmungen nicht ohne weiteres als kriegerische Unternehmung 
zur See und ebenso nicht als eine Gefechtshandlung nach Ziff. 1 Meiner Verordnung 
vom 7. September 1915 angesehen werden kann, so entscheidet diese Behörde gleichfalls, 
ob die dabei beteiligten Marine- und Heeresangehörigen als an einer kriegerischen Unter¬ 
nehmung beteiligt anzusehen sind. 

VII. Kriegs=- und Belagerungszustand. 

1. Gesetz, betr. die Verhaftung und Aufenthaltsbeschränkung auf 
Grund des Kriegszuftandes und Des Belagerungszuftandes. 

Dom A. Dezember 1916. (RGDBI. 1529.) 

Wortlaut in Bd. 3, 809. 

Literatur. 

Nachtrag zu der Nachweisung in Bd. 4, 837. 

Feisenberger, LeipzZB. 17 518f. — Romen, Schutzhafigesey. — Sontag, 
Gesetz berr. die Verhastung usw. 

36*
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§ 1.. 
1. Feisenberger, LeipzB. 17519. Man wird aus dem Zweck, der nach § 1 voraus¬ 

gesetzt wird, zu schließen haben, daß der Inhaber der vollziehenden Gewalt zuſtändig iſt, 
in deſſen Bezirk ſich die Anordnung dieſes Zweckes wegen erforderlich macht. Zwischen 
mehreren Gewaltinhabern wird, wenn sie sich nicht einigen, die Prävention entscheiden 
müssen. Selbstverständlich hat die erlassene Anordnung nicht nur innerhalb des Bezirks 
des sie erlassenden Gewaltinhabers, sondern im ganzen Reiche Gültigkeit. Bei anderer¬. 
Auffassung würde ihr Zweck vereitelt sein. 

2. Sontag a. a. O. 27. Die Aufenthaltsbeschränkung kann lebiglich als Grenz¬ 
sperre ausgesprochen werden, oder als Verbot, einen bestimmten Bezirk, etwa ein Ope¬ 
rationsgebiet, zu betreten, in der Regel aber wird sie als Festsetzung (Konsinierung) in 

einem bestimmten Orte verhängt. Da ihr Zweck in erster Reihe Überwachung des Siche“ 
rungsgefangenen und seine Absperrung von Elementen ist, im Zusammenwirlen mit' 
welchen er die Sicherheit des Reiches gefährden könnte, so werden meist kleine Orte den' 
Sicherungsgesangenen zum Aufenthalte angewiesen. 

Weitere aus dem Überwachungszweck folgende mit der Aufenthaltsbeschränkung. 
verbundene Auflagen sind tägliche Meldepflicht, Festsetzung einer Abendstunde, nach welcher 
der Konfinierte seine Wohnung nicht mehr verlassen darf, und das Verbot des Besuches 
der ihm nahestehenden Personen. Alle diese Verbote bezwecken, eine Umgehung der. 
Ülberwachung möglichst zu vereiteln. 

3. Sontag a. a. O. 28. Eine Briefzensur, welche eine Beschlagnahme von Briefen 
auf der Poftanftalt, ihre Offnung und Durdficht zur Voraussetzung hätte, darf richtiger 
Anficht nach vom MB. nicht verhängt werden. 

Die prattifh unentbehrlihe Kontrolfe über die Briefe der Konfinierten darf daher 
nur in der Form erfolgen, daß ihren aufgegeben wird, ihre Briefe unverfchloffen zur 
Durchsicht bei der Polizeibehörde ihres Aufenthaltortes abzuliefern. Sie Briefe unbe- 
denklichen Inhalts werden dann abgesandt, die bedenklichen Inhalts dem Briefschreiber 
zurückgegeben. 

Das Telegrammgeheimnis ist nach s 8 des Reichstelegraphengesehes vom 6. 4. 1892 
unverletzlich; eine Ausnahme hiervon für den Kriegszustand ist nirgends vorgesehen. 

4. Sontag a. a. O. 29. Beglciten Angehörige den Konfinierten in den Aufenthalts¬ 
oıt, in dem er den verfchiedenen Beicdhränlungen unterworfen if, fo ift der MB. au 
befugt, die AZulafjung der Angehörigen au wenn diese harmlose Persönlichkeiten sind, 
davon abhängig zu machen, daß sie sich freiwillig den gleichen Verkehrsbeschränkungen 
unterwersen. Deun die Sicherheit des Reiches kann der einzelne nicht nur dadurch gefährden, 
daß er selbst Angriffe gegen sie richtet, sondern auch dadurch, daß er sich zum Boten und 
Gehilfen eines die Sicherheit Gefährdenden hergibt. Wenn also z. B. von=der ihren kon¬ 
finierten Ehemann in die Aufenthaltsbeschränkung begleitenden Ehefrau zu gewärtigen 
ist, daß sie für ihn Briefe befördern und Reisen unternehmen wird, durch die er die über 
ihn verhängten Sperren umgeht, fo reicht das Redyt des MB. auf Bejchränfung der per- 
fünlichen Freiheit des einzelnen Staat3bürgers auch fo weit, daß er die begleitende Ehefrau 
den gleichen Befhräntungen unterwerfen darf wie den Ehemann. Will fie Dies vermeiden, 
fo muß fie Darauf verzichten, ihren Mann an den Ort der Aufenthaltsbeschränkung zu 

begleiten. 

5. Romen a. a. O. 42. „Gefahr" für die Sicherheit des Reiches liegt sowohl dann 

vor, wenn der Eintritt der Störung der Sicherheit des Reiches unmittelbar bevorsteht, 
als auch dann, wenn die Störung mit Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist. 

6. Sontag a. a. O. 38. „Eine Gefahr ist das Ergebnis einer Gefährdung, diese 
aber ift die Herbeiführung eines Zustandes, aus welchem in concreto die nahe Möglich¬ 
keit und damit die begründete Besorgnis des Eintritts einer Verlezung gegeben iſt.“ 
(Liszt 126, Olshausen 1 219). 

Diefer für da8 RSHEB. angenommenen Definition wird man sich für dad SHHG.



Schutzhaflgesetz v. 4. Dezember 1916. 565 

mit der Abänderung anschließen können, daß unter Umständen insbes. mit Rücksicht auf 

die Größe des befürchteten Unheils auch die entferntere Möglichkeit des Eintritts einer 

Verletzung die begründete Besorgnis und damit die Sicherungsmaßnahmen rechtfertigt. 
Es bleibt stets zu beachten, daß Gefahren abgewendet werden sollen, die in ernster Kriegs¬ 

zeit der Sicherheit des Reiches drohen. Die Erhaltung dieser Sicherheit ist die wichtigste 
Ausgabe und der oberste Gesichtspunkt des Militärbefehlshabers. Dahinter muß notfalls 
der Anspruch des einzelnen Verdächtigen auf persönliche Frciheit zurücktreten. Damit 
sind nicht Verhaftungen, die sich auf eine beliebige phantastische Möglichkeit und Besorgnis 
gründen, gerechtfertigt, aber es ist je nach Lage des Falles zu entscheiden, welche Anforde¬ 

rungen an Substantiierung hinsichtlich Nähe und Konkretheit der Möglichkeit der Ge¬ 
fährdung zu erheben sind. 

7. Romen a. a. O. 42. Unter der „Sicherheit des Reiches“, für die eine Gefahr 
bestehen oder drohen muß, ist sowohl die äußere wie die innere Sicherheit, in erster Linie 

die militärische und politische Sicherheit des Reiches zu verstehen. So wird besonders dle 
Gefährdung der Sicherheit des Heeres, der Landesverteidigung — auch ohne daß der Tat¬ 
bestand einer strafbaren Handlung vorliegt — als Gesahr für die Sicherheit des Reiches 
gelten müssen. Unter Umständen wird aber auch die Gefährdung der wirtschaftlichen 
Lage und Sicherheit im Reiche als Gefährdung der Sicherheit des Reiches angesehen 
werden können, so würde z. B. eine Gefährdung der allgemeinen Volksernährung auch 
die Ernährung des Heeres trefsen. Eine Hungersnot würde das Reich zur Unterwerfung 

zwingen und es aller militärischen Erfolge berauben. Pürschel, Gesetz über den Belage¬ 
rung3zuftand, ©. 162. 

8. Romen a. a. O. 43. Daß die Anordnung der Hajt einer Aufenthaftsbefchränfung 

das einzig mögliche Mittel zur Abwendung sei, wird nicht gesordert werden dürfen. Dar¬ 
über, ob die Anordnung der Haft oder einer Aufenthaltsbeschränkung „erforderlich“ ist, 
entscheidet zunächst der Militärbefehlshaber (oder sonstige Inhaber der vollziehenden Ge¬ 
walt) lediglich nach eigenem, freiem, pflichtmäßigem Ermessen. 

9. Feifenberger, Leipzd. 17 518. Trotz Vollstreckung der Schutzhaft kann ein 
gerichtlicher Haftbefehl, trotz Vollstreckung des gerichtlichen Haftbefehls erlassen werben. 
„ährend Bestehens des ersten Haftbefehls findet jedoch eine Bollftredung des zweiten 
nicht statt. 

10. RDUG. I, LeipzB. 17 1269. Gegen den Beichtwerbeführer M. ift am 26. März 
1917 Schuphaft verhängt, danad) am 13. April 1917 gerichtl. Haftbefehl wegen versuchten 

(Landesverrats erlassen. Der Mil Befehlshaber hat im Anschluß an den gerichtl. Haft¬ 
befehl den die SchH. betreffenden nicht aufgehoben, vielmehr beantragt, letzteren auf¬ 
recht zu erhalten. Der Senat hat, da es unmöglich ist, daß jemand zu gleicher Zeit in 

gerichtlicher und SchH. sitzt, gefolgert, daß der SchH Befehl, nachdem W. in Untersuchungs¬ 
baft verbracht ist, nur noch so verstanden werden kann, daß die Anordnung der Schuthaft 
als solche zwar bestehen bleibt, die Vollstreckung aber durch die gerichtl. Hast unterbrochen 
ist und erst wieder auflebt in dem Augenblick, wo die gerichtl. Haft aufhört. Soweit in 
früheren Beschlüssen ein anderer Standpunkt eingenommen ist, wird er nunmehr ausge¬ 

geben. Der Senat ist der Ansicht, daß gerichtl. Haft unbedingt und ohne weiteres vor¬ 

geht. Die Vollstreckung der SchH. wird daher durch die gerichtl. Haft unbedingl und ohne 
weiteres unterbrochen, der Sch HBefehl lann aber als folder bestehen bleiben. Seine Voll¬ 

streckung ruht nur während der Vollstreckung der UntersH., tritt aber ohne weiteres wieder 
ein mit Beendigung der gerichtl. Haft. Da die Anordnung der Sck H. aber bestehen bleibt, 
iR auch während der Unterbrechung ihrer Vollstreckung die Beschwerde gegen den SchH. 

Besfehl jederzeit als zulässig anzuerkennen; auch muß gemäß $ 5 ShH®. nach Ablauf 
von 3 Monaten geprüft werden, ob der Sch HBefehl weiter aufrecht zu erhalten ist. Grund¬ 

sählich ist zwar unter Verhaftung im Sinne des SckHG. nur der vollstreckte Haftbefehl 
u verstehen. Dieser Grundsatz muß aber hier eine Ausnahme erleiden. Denn der durch 
den Haftbefehl Betrossene darf nach Sinn und Zweck des Gesetzes nicht dadurch benach¬ 
teiligt werden, daß die Vollstreckung ber angeorbneten ShH. wegen einer gleichzeitig voll¬
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streckten Untersß. ruht. Er würde in seinen Rechten verkürzt, wenn er mit seiner Beschwerde. 
erst bis zum Vollzug der Haft warten müßte und wenn er nicht in der Lage sein sollte 
diesem drohenden Vollzuge schon vorzubeugen durch vorherige Beschwerdeeinlegung. 
Er hat danach ein berechtigtes Interesse, den Schp Besehl wegen des jederzeit möglichen 
Wiederauflebens seiner Vollstreckung schon vorher anzufechten und gemäß § 5 SchHhG. 
periodisch von Amts wegen nachgeprüft zu sehen. Im Sinne der zz 3ff. des Geſ. muß 
darum der durch den Sch HBefehl Betroffene auch während der Vollstreckung der Unterfg. 
als Verhafteter gelten. Voraussetzung der Beschwerde ist lediglich, daß der HBefehl durch 
Zustellung oder Eröffnung zur Kenntnis des Betroffenen gekommen ist. Erforderlichkeit 
der SchH. (5 1 Sch HG.) als Mittel zur Abwendung der im §& 1 erwähnten Gefahr wird 

auch nicht etwa durch die Tatsache beseiligt, daß zur Zeit UntersH. gegen W. vollstreckt 
wird. Da die Aufhebung dieser Haft durch den zuständigen Richter jederzeit ohne Wissen 
des Mil efehlh. möglich ist und der Beschwerdeführer dann sofort auf freien Fuß gesetzt 

würde, so muß die Notwendigkeit eines vorsorglichen für den Fall der Aufhebung der 

UntersH. ohne weileres in Wirksamkeit tretenden SchH Befehls schon jetzt anerkannt werden. 

11. Sontag a. a. O. 40. Die Ansicht der Kommission und des Berichterstatters, 
daß die Immunität der Abg. sich auch auf die Schutzhaft beziehe, ist rechtsirrig. Nach 
Art. 31 RVerf. darf kein Mitglied des Reichstags . wegen einer mit Strafe bedrohten 
Handlung in Untersuchungshaft genommen oder verhoftet werden . Hier herrscht wohl 
in der Wissenschaft Streit, unter welchen Voraussetzungen eine Verhaftung vorgenommen 
werden darf, aber dieser Streit dreht sich immer nur darum, ob unter Strafen nur all¬ 
gemein Kriminalstrasen oder auch Ordnungsstrafen, Disziplinarstrafen usw. zu verstehen 
sind. Die Meinung der meisten Schriftsteller ist jedoch darin einig, daß Exekutivstrafen 
gegen Abgeordnete zulässig sind, weil bei diesen nur ein Zwang zu einer beslimmten Leistung 
ausgeübt, nicht aber eine Strafc erkannt wird. Für zulässig wird auch das Verfahren zur 
Entziehung einer Gewerbebesugnis und die Untersuchung von Seeunfällen nach dem 
Gesetz vom 27. 7. 1877 erachtet, weil die Folge hier keine Strase, sondern nur die Ver¬ 
hängung einer Verwaltungsmaßregel ist. Fallen aber Zwangsmittel und Verwaltungs¬ 
maßnahmen nicht unter den Schutz des Art. 31, dann noch weniger Sicherungsmaßnahmen, 
bei denen weder von einer mit Strafe bedrohten Handlung, welche dem Betreffenden 
zur Last gelegt wird, noch von einem zur Untersuchungziehen die Rede ist. Privilegien 
sind strikt auszulegen, und ein Schußb gegen Sicherungsmaßnahmen ist in der Verfassung 
nicht ausgesprochen. Die Abgeordneten sind also mangels einer gesetzlichen für sie er¬ 
lassenen Ausnahmebestimmung nicht von der Hast und den Sicherungsmaßnahmen des 
G. v. 4. 12. 1916 ausgenommen. AM. Romen a. a. O. 45, 

8 2. 

1. Romen a. a. O. 48. Unter der „Verhaftung“ ist die Vollstreckung des Haftbefehls, 
also die Festnahme auf Grund des schriftlichen Haftbefehles zu verstehen, nicht schon die 
bloße Vorführung oder vorläufige Festnahme zum Zwecke der Anorbnung ber Haft, 

ebenso Sontag a. a. O. 43. 

2. Romen a. a. O. 51. Daß der Inhaber der vollziehenden Gewalt, nachdem er 
einen Haftbefehl erlassen hat, berechtigt ist, auf Grund des Haftbefehls einen Steckbrief 
zu erlassen, wenn der zu Verhaftende flüchtig ist oder sich verborgen hält, ist zwar im Ge¬ 
setze nicht ausdrücklich ausgesprochen; dies muß aber, da es sich um eine aus dem Zwecke 
der Anordnung der Haft sich von selbst ergebende, unter Umständen unerläßliche Maßregel 
handelt, doch als unbestreitbares Recht anerkannt werden. 

§ 3. 

1. Feisenberger, LeipzB. 17 518. Die Beschwerde findet nur gegen bie Verhaftung 
nicht schon gegen den Erlaß des Haftbefehls statt. 6 

2. Sontag a. a. O. 49. Die mündliche Verhandlung vor dem RMG. wich fic bei
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vem Schweigen des Gesetzes über Prozeßnormen praktischerweise in Anlehnung ans 409 

St GO. vollziehen. Dieser Paragraph verweist auch auf § 282 MStGO. 
VBei entsprechender Anwendung des § 282 MStGO. wird die Frage, ob die Ver¬ 

handlung vor dem RMG. in Schutzhaftsachen öffentlich sei, in bejahendem Sinne zu be» 

antworten sein. 

* 4. 

Ang. Preuß. Berfügung bom 30. Mai 1917 zu § 4 des Gesetzes v. 4. Dezember 1916, 
dbett. die Verhaftung umd Aufenthaltsbeschränkung auf Ground des Kricgszustandes 
u und des Belagerungseustandes — N61. 1320 —. (Im Bl. tes.) 

Der nachstehende Erlaß des Obermilitärbefehlshabers vom 7. April 1917 wird den 
Justizbehörden zur Kenntnisnahme mitgeteilt. Nach einer Auskunft des Obermilitär¬ 
besehlshabers werden die Ersuchen um Vernehmung durch den zuständigen Militärbefehls¬ 

haber an dasjenige Amtsgericht gerichtet werben, in dessen Bezirke sich der Verhaftete 

befindet 

Ler Obermilitärbefehlshaber. Berlin W 66, den 7. April 1917. 

Rr. 136/4. 17. A. 1. Leipziger Straße b.!. 

Zu 8 4. 

Die Vernehmung erfolgt in der Regel durch einen vom Militärbefehlshaber zu be¬ 
stimmenden richterlichen Militär=Justizbeamten unter Zuziehung eines Militär=Gerichts¬ 
schreibers, sie lann jedoch in Einzelfällen, wenn nicht besondere militärische Gründe ent¬ 
gegenstchen, auch durch bas zuständige Amtsgericht ausgeführt werden. 

86. 
1. Sontag a. a. O. 53. Unbeantwortet läßt das Gesetz die Frage, ob der neue Haft¬ 

besehl abermals befannt zu geben und eine neue Vernehmung nad) $ 4 geboten ift. Man 

wird diese Frage wohl bejahen müssen, weil der Schlußsatz des § 5 auf alle Fälle nad) Ab- 
lauf der 3 Monate eine Entscheidung des Reichsmilitärgerichts über Fortdauer der Haft 
verlangt. Damit steht das RM. vor der Wahl, ob diese Entscheidung auf Grund münd¬ 
licher Verhandlung oder ohne eine solche erfolgen soll und dabei muß folgerichtig dem Ver¬ 
hasteten auch Gelegenheit gegeben werden, den Antrag auf mündliche Verhandlung aus 
##3 Abs. 2 zu stellen. Die neuerliche Belehrung zu dieser Antragstellung erfolgt aber am 
zuverlässigsten durch erneute Vernehmung. 

2. Romena. a. O. 65. Es fragt sich, ob der Haftbefehl auch dann aufgehoben werben 
muß, wenn sich zwar die darin angegebenen Tatsachen als hinfällig erwiesen, gleichzeitig 
sich aber neu: — d. h. nach Erlaß des Haftbefehles neu entstandene, oder zwar schon früher 
entstandene, aber erst nach Erlaß des Haftbefehles neu bekannt gewordene oder aus son¬ 
stigen Gründen bisher nicht berücksichtigte — Tatsachen ergeben haben, die den Erlaß 
eines Haftbefehles gemäß 5§5 1 rechtfertigen. Das Gesetz bestimmt darüber nichts. Man 
wird fi) dafür entscheiden müssen, daß in einem solchen Falle der Haftbesehl aufzuheben, 
der Berhaftete freizulassen und ein neuer Haftbefehl zu erlassen ist. Der Verhaftete hat 
nach § 2 einen Anspruch darauf, daß die der Verhaftung zugrunde liegenden Tatsachen 
im Haftbefehle angegeben und ihm förmlich bekanntgegeben werden, damit er imstande 
ist, die Gründe seiner Verhaftung zu widerlegen und sich darüber schlüssig zu werden, ob 
er von neuem Beschwerde einlegen will. 

*2 

1. Feisen berger, Leipz #. 17 519. Aus § 8, wo ausdrücklich der Amtsrichter ge¬ 
nannt ist, zu schließen per argumentum o contrario, daß in SS 3, 4 ein Militärrichter 
gemeint fer, wäre unzuläffig. In ber Prazis fcheint e3 regelmäßig fo gehandhabt zu 
werden, daß der militärische Inhaber der vollziehenden Gewalt einen ihm unterftellten 

Kriegsgerichtsrat oder Militärhilfsrichter beauftragt. Der Inhaber der vollziehenden Ge¬ 
wolt brancht aber nicht notwendig militärischen Charakter zu haben. An wen foll er sich
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venden? Das Gesetz gibt keine Antwort. Er wird guttun, durch Ersuchen des örtlich zu. 

ständigen Militärbefehlshabers einen Militärrichter beauftragen zu lassen. Zwar würde 
auch ein Zivilrichter die Vernehmung rechtsgültig vornehmen können. Nur were hier die 
Frage der Zuständigkeit schwieriger zu lösen. Denn es kann doch kaum angenommen 
werden, daß der Gewallinhaber oder das Reichsmilitärgericht jeden beliebigen Richter 
um die Vernehmung erſuchen können und daß dieſer dem Erſuchen Folge leiſten müßte, 
Ein Rechtshilfeakt nach § 12 EG. MSt GO liegt nicht vor, weil es sich nicht um Ausübung 
der Militärstrafgerichtsbarkeit handelt. Man wird in Analogie der St PO. den Ami. 
richter sachlich für zuständig halten müssen und auch seine örtliche Zuständigkeit nach der 
St PO. zu bestimmen haben. Der zuständige Amtsrichter wird aber das Ersuchen nichl 
ablehnen dürfen. 

2. Sontag a. a. O. 64. Die Sicherungs=Gefangenen beantragen häufig die amt¬ 
liche Bestellung desjenigen Anwalts zum Verteidiger, dem sie bereits vorher aus freier 
Wahl ihre Sache übergeben hatten. Es leitet sie dabei meist der Gedanke, daß sie auf diese 
Weife den Anwalt erhalten, ber ihnen der geeignetfte erscheint, und zwar unentgeltlich. 

Auch über diese Frage schweigt das Gesetz völlig. 

Die Bestellung soll durch den Amtsrichter nur eine Unterstützung des ortsunkundigen 
oder armen Sicherungs-=Gefangenen sein. Wer seinen Verteidiger selbst gewählt hat und 
ihn selbst bezahlen kann, hat keinen Anspruch mehr auf die Mitwirkung des Amtzsrichters. 
Dieser hat also der Regel nach in solchen Fällen die Bestellung abzulehnen. Der vor dem 
vernehmenden Kriegsgerichtsrat gestellte Antrag braucht in solchen Fällen an den Amts. 
richter nicht weitergegeben zu werden. 

3. Sontag a. a. O. 66. Die Fragc, wieweit der MB. und der Berhaftete eine Be- 
schwerde gegen die Maßnahmen des Amtsrichters haben, ist vom Gesetz ebenfalls nicht 
beantwortet. Es wird sowohl prozessuale wie Personalbeschwerde nach allgemeinen Regeln 
zuzulassen sein. 

4. Sontag a. a. O. 66. Nach § 150 St P. sind dem zum Verteidiger bestellten 
Rechtsanwalte für die geführte Verteidigung die Gebühren nach Maßgabe der Gebühren 
ordnung aus der Staatskasse zu bezahlen. 

Der Rückgriff an den in die Kosten verurteilten Angeklagten bleibt vorbehalten. 

Das gleiche wird man für den dem Sicherungsgefangenen nach § 8 d. G. durch den 
Amtsrichter bestellten Verteidiger annehmen müssen. Allerdings auf Grund welchen 
Gesetzes, aus welchem Fonds und in welcher Höhe die bestellten Verteidiger honoriert 
werden, ob und mann ein Rüdgriff auf den Häftling zuläffig ist, darüber schwcigt das Geses 
wiederum. Man wird, da die Haupttätigleit des Berteidigers fi in der Vertretung bor 
dem AMG. und in der Vorbereitung diefer Vertretung abfpielt, $ 17 EGMSIED. zur 
Beantwortung diefer Frage heranzuziehen dürfen. Diefer Paragraph aber vermweift auf 
3150 StPO. und $ 63ff. SchOFRA. Dem Verteidiger werden banad) für die Verteidigung 
in der mündlihen Berhandlung vor dem Neichemilitärgericht gemäß § 63 Nr. 3 RAGO. 
— 40 M., für die Tätigfeit im vorausgehenden Verfahren, auch fhon für eine informa- 
torifehe (FMBT. 96, 164) weitere 20 M., jür Anfertigung einer Befchmerbefchrift weitere 
30 M. und als Paufchag gemäß $ 76 Abf. 5 RAGO. weitere 4 M. zugubilfigen fein. Über 
die Fonds, aus weldhen diefe Gebühren zu zahlen find, müßte allerding3 noch eine befon 

dere Anmeifung ergehen; ebenfo Romen a. a. D. 85. 

89 

Feifenberger, Leipzg. 17 520. Nur die über Die Verhaftung erwachjenen Akten 

einzufehen, hat der Verteidiger ein Net. In andere vorher ober nebenher, insbefonbere 
bei anderen Stellen, ald dem die Verhaftung anordnenden Gewaltinhaber, vorhandenen 

oder erwachsenden Akten braucht dem Verteidiger keine Einficht gewährt zu werben. Cr 
würde sonst anf diesem Umwege u. U. befugt sein, Strafakten einzusehen, auf deren Ein¬ 

sicht er nad} der StPO. kein Recht hat; ebenso Romen a. a. O. 87, Sontag a. a. D. 68. 
"“
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8 10. 
Romen a. a. O. 92. Ein Anspruch, der Vernehmung des Verhafteten oder einer 

etwa angeordneten mündlichen Berhandlung (§s 3, 4) beizuwohnen, besteht für den Bei¬ 

stond nicht. Andererseits kann ihm die Anwesenheit gestattet werden. 

§ 11. 
Sontag a. a. O. 71. Der Zeitpunkt, in welchem der Haftbefehl spätestens belannt 

zu geben iſt, ſoll ebenfalls durch entſprechende Anwendung des § 2 SchHG. gefunden 
werden. Aber welcher Zeitpunkt entspricht dem „bei oder unverzüglich nach der Ver¬ 
haftung”? Diese Frage wird verschieden zu beantworten sein, je nachdem der Zwangs¬ 

ausenthalt=Nehmende freiwillig in den Ort reist, der ihm vermöge der Aufenthaltsbeschrän¬ 

Jung zum Aufenthalte angewiesen ist, oder gewaltsam dort hingebracht werden muß. 

Im ersteren Falle beginnt die Wirkung der Aufenthaltsbeschränkung erst in dem Augen¬ 
blicke, in dem sich der Konfinierte in dem Orte seines neuen Aufenthalts bei der benach¬ 

richtigten Polizeibehörde meldet, in letzterem Falle in dem Augenblicke seiner Festnahme 
zwecks Abtransportes. Ersterem wird also der Haftbefehl noch rechtzeitig in seinem neuen 
Aufenthaltsorte, letzterem am Orte der Festnahme belanntgegeben. 

g 12. 
Romen a. a. O. 97. Wenn dos Gesetz sagt, daß eine auf Grund dieses Gesetzes 

erlittene Haft angerechnet werden kann in einem auf Strafe lautenden „Urteil“, so wäre 
hierdurch, wollte man sich an den strengen Wortlaut halten, die Anrechnung der Haft auf 
eine gemäß §§ 447 ff. der Strafprozeßordnung durch richterlichen Strafbefehl festgesetzte 
Strase ausgeschlossen. Dem Sinne des Gesetzes wird es aber entsprechen, wenn man die 
Anrechnung der Haft auch auf eine durch richterlichen Strafbefehl festgesetzte Strafe für 
zulässig erklärt. Das wird auch bei Anrechnung der Untersuchungshaft angenommen, 
obgleich § 60 RStGB., ebenso wie F 12, von einer durch „Urteil" erkannten Strafe spricht. 
S. Loewe, St P. 5 447 Anm. 2. Entsprechende Anwendung dieser Ansicht auf Schutz¬ 
oder Sicherungshaft erscheint durchaus zulässig und angebracht; ebenso Sontag. a. O. 73. 

Ss 13. 
Sontag a. a. O. 80. Auf Antrag lann das Reichsmilitärgericht einen Entschädigungs¬ 

anfpruch aud; in anderen Fällen, als in denen des Abs. 1 § 13 zuerkennen. Die Fassung 
des Gesetzes ist nicht ganz klar, es heißt in Abs. 2 wörtlich: „in anderen Fällen, auch wenn 
ed nicht felbft Die Haft aufgehoben hot". Diese Fassung uͤßt einmal die Auslegung zu, 
daß die Fälle materiell genau ſo liegen, wie die des Abſ. 1, d. h., daß der Verhaftete ſich 
zu Unrecht die ganze oder einen Teil der Zeit in Haft befunden hat und nur die Aufhebung 
der Haft nicht durch das KMG. erfolgt ist, etwa weil die Entlassung durch den Militär¬ 
befehlshaber dem zuvor kam. Die Fassung des Gesetzes kann aber auch besagen, daß das 

. aus besonderen Billigkeitsgründen Enlsckädigung solchen Sicherunge=Gefangenen 
zusprechen kann, die nicht zu Unrecht gesessen haben. Die Erläuterungen der BE. in der 
Reichstagssitzung vom 4. 9. 1916 (S. 2081) verbreiten auch leine weitere Klarheit. Es 
entspricht aber dem vom Gesetzeswortlaut nicht ausgeschlossenen praktischen Bedürfnisse, 
das RMG. zur Zuerkennung von Enischädigungen ouch in den letztgenannten Föllen zu 
ermächtigen. Man denke z. B. an den Fall eines besonderen Mißverhältnisses zwischen 
der Gefährdung des Reiches und dem Schaden des Verhafteten.



M. Vaterländiſcher Hilfsdienſt. 
»Geſetz über den vaterländiſchen Hilfsdienſt b. 6. Dezember 1916 (RGBl. 1333) 670 
. Begrndung... . 
B. Bericht über die Verhandlungen im Hauptausschuß des Reichstas 
C. Bericht über die Verhandlungen im Reichsstea .... 

Hierzu: 
1. Bek., betr. Übergangsbestimmungen zu den 9 und 10 bes Gesetzes, v. 

21. Dezember 1816 (RGBl. 1410).. . .... 
*2. Bek., betr. Bestimmungen zur Ausführung des Gesetze 

a) vom 21. Dezember 1916 (Roel. 110 637 
*b) vom 30. Januar 1917 (RBl. 8880 628 

*c) vom 1. März 1917 (RaBl. 277)0 632 

4) Anweisung des Kriegsamts über das Verfahren bei den auf Grund des 
Hilfsdienftgejepes gebildeten Ausschüssen, v. 30. Januar 1917 (RG# Vl. 87) 

* Preußische Ausführungsverfügunen 
a) Verfügung über die Errichtung von Arbeiter= und Angestelltenausschüssen 

v. 22. Januar 1917 (HMBl. 32322 
*b) Verfügung d. 2. März 1917 (HOMBl. 0900)9)9) 637 

*4. Bek., betr. Ausdehnung des Hilfsdienstgesetzes auf Angehörige der öster¬ 
reichisch-=ungarischen Monarchie v. 4. April 1917 (KGBl. 317) ..... 639 

*5. Bel. über den Schuß der im vaterländifchen Hilfsdienit tätigen Personen 
v. 3. Mai 1917 (RBl. 3992 640 

*6. Verordnung über Versicherung der im vaterländischen Hilfsdienst Beschäf¬ 
tigten v. 24. Februar 1917 (Rl. 170)00 640 

Hierzu: 
kn) Bek. über die Bestimmung der Ausführungsbehörden und der Erlaß von 

Bestimmungen zur Durchführung der Unfallversicherung von Tätigkciten 
im vaterländischen Hilfsdienst im Ausland v. 2. Juni 1917 (RGBl. 479) 655 

b) Bek. über die Invaliden- und Hinterbliebenenversicherung der im vater¬ 
ländischen Hilfsdienst Beschäftigten v. 4. Juni 1917 (RGl. 472) 656 

vc) Bek. über Angestelltenversicherung der im vaterländischen Hilfsdienst Be¬ 
schäftigten, v. 25. Mai 1917 (Rhl. 4 53 656 

57. Bek. über Wochenhilfe aus Anlaß des vaterländischen Hilfsdienstes v. 6. Zult 
1917 (Rel. 55h5h5h5)0. 658 

Hierzu: 
”3) Bel. des Neich3fanzier3 über die Erjtattung der verauslagten Beträge 

für Wochenhilse aus Anlaß des vaterländischen Hilfsdienstes an die 

Lieferungsverbände v. 13. Juli 1917 (3 Vl. 299 . 62 
ob) Erläuterungen des Reichskanzlers, mitgeteilt durch Preuß. Vfg. v. 

13. August 1917 (MBl. 2599 662 

Gesetz über den vaterländifchen Hilfsdienft. Dom 5. Degember 1916. 

(REBL. 1333.) 
Wortlaut, Begründung und Reichstagsverhandlungen in Bd. 3, 851ff. 

Literatur. 

Nachtrag zu der Nachweisung in Bd. 4, 857.



Gesetz über den vaterländiſchen Hilfsdienſt v. 6. Dezember 1916. 8 1. 571 

Baum, Vaterländlſcher Hilfsdienit. — Erdel, Hilfsdienſt und Arbeitscerichte. 
Gewustim G. 22 169. — Flatow, Der Hilfsdienstpflichtige in der Etappe. JW. 17 149. 
— Fricke, Geses über den vaterländischen Hilfsdlenst. — Giese, Unsere Studentenschaft 
und der vaterländische Hilfsdienst. RuW. 17 106. — Hahn, Der Hilfsdiensppflichtige im 
Strasrecht. JW. 17 180, 588. — Herrmonn, Das Gesetz über den vaterländischen 
Hilfsdienst. — Hoffmann, Ber vaterländifce Hiliedienft. — Junck, Das Deutsche 
Hilfsdienstgesetz und Oterreich=Ungarn. DJZ. 17 506. — Knipper, Der vaterländische 
Hriisdlenst. GesuR. 18 97 ff. — Knipschaar, Dle Schadensersatzpficht aus Unfällen, 
die sich bei Ausübung des vaterländischen Hllfsdienstes ereignen. JIW. 17 121.— Kon¬ 
rad, Das Gesetz über den vaterländischen Hilfsdienst. Hlrihs Annalen 17 131. — Laf- 
renz., Justiz und vaterländischer Hilisdienst. Recht 17 84. — v. Lewinski, Vom 
vaterländischen Hilfsdienst. Bank. 16 241. — Marcuse, Die Einkommensteuer der Hilfs¬ 
dienstpflichtigen in Preußen. Ko##l. 17 17. — Schiffer=Junck, Der vaterländische 
ilfsdienst. — v. Schulz, Schlichtungsausschüsse des H#DG. und freie Schlichtungsstellen. 
wusffin G. 22 257f f. — Semler, Das Verfahren der Ausschüsse zum vaterländischen 

Hilfsdienstaesetz. DI. 17 273. — Wille. Der vaterländische Hilfsdienst. — Witt¬ 
mayer, Der „Hilfedienstausschuß“ vom staatsrechtlichen Standnunkt aus. DJZ. 17 278. 
— VWolffgarten, Ewas über den Hillsdienst. Pr Verwl. 38 292. — Muermeling, 
Arbelter= und Angestelltenversicherung beim valerländischen Hilfsdienst. DJZ. 17 37 fl. 

sl. 

1. Schiffer=Junck a. a. O. 9. Frauen sind nicht hilfsdienstpflichtig. Um sie der 
Hilfsvdienstpflicht zu unterwerfen, wäre ein besonderes Geset ersorderlich, &19 des HDG. 
würde dazu nicht ausreichen. Wohl aber werden Frauen (wie übrigens auch männliche 
Personen, die nicht hilfsdienstpflichtig sind), mitgezählt, wenn zu entscheiden ist, ob die 
Zahl der in einem Hilfsdienstbetriebe beschäftigten Personen das Bedürfnis übersteigt, 
vgl. 3 2 Abs. 1 und § 4 des Gesetzes. Ferner kann ein Betrieb Hilfsdienstbetrieb sein, z. B. 

im Sinne von $ 11, obwohl in ihm nur Frauen (oder nicht hilfsdienstpflichtige Männer) 
beschäftigt sind. Dies ist von Wichtigkeit für die Bildung von Arbeiterausschüssen in Hilfs¬ 
dienstbetrieben. 

2. Kriegsamt (Rechtsabtl.), Amtl Mitt. 17 Nr. 3 S. 4. Es ist die Frage aufge¬ 
worsen worden, ob etwa die Hilfsdienstpflicht nur innerhalb des deutschen Reichsgebietes 
zu leisten sei. Das Gesetz kennt eine solche Beschränkung nicht. Im Reichstage wurde 
der Antrag gestellt, im § 1 die Worte einzuschalten „innerhalb des Deutschen Reiches“. 

Dieser Antrag ist abgelehnt worden. Danach ist klar, daß der Hilfsdienstpflichtige eine Über- 
weisung in das Ausland dulden muß. Vor allem ist es unbedingt erforderlich — und 
bereits in Aussicht genommen — Hilfsdienstpflichtige in der Etappe oder in den unter 
deutscher Verwaltung stehenden ausländischen Gebieten zu beschäftigen. Gerade dort 
werden sie dem Vaterlande gute Dienste leisten können, sei es, indem sie andere Kräfte 
für die Front freimachen (durch Bahn= und Brückenbewachung, Barschendienst usw.), 
sei es durch Arbeit in industriellen Betrieben. Zunächst besteht übrigens kein Grund, 
daran zu zweifeln, daß sich gerade hierfür Freiwillige in großer, wahrscheinlich genügender 
Zahl melden werden. Wenn sich aber eine Überweisung in solche Gebiete nötig macht, 
so muß diesem Gebote eben Folge geleistet werden. Von einer zwangsweisen Verschlep¬ 

pung ist natürlich nicht die Rede. Vielmehr handelt es sich nur um Gehorsam gegenüber 
dem Aufruf zur vaterländischen Hilfsdienstpflicht, die auf dem Gesetze beruht. Wer jen¬ 

seits der deutschen Grenzen dem Vaterlande dient, ist keineswegs rechtlos. Er steht auch 
draußen unter dem Schutze der vaterländischen Gesetze, insbesondere über den Dienst¬ 
vertrag (Arbeits- und Anstellungsvertrag). Es gilt für ihn die Bestimmung in § 8 HD., 
wonach der Arbeitslohn — und gegebenenfalls seine körperliche Verpflegung! — ihm 
selbst und etwa zu versorgenden Angehörigen ausreichenden Unterhalt gewähren soll. 
Ob ein weiterer Ausbau dieser Bestimmung im Sinne der Familienunterstützung für Kriegs¬ 
teilnehmer erfolgen soll, wird noch erwogen. Auf jeden Fall wird das Vaterland auch 
für diejenigen sorgen, die ihre Hilfsdienstpflicht jenseits der deutschen Grenzpfähle er¬ 
füllen. Auch daran wird, wie schon erwähnt, gedacht werden, daß die Segnungen der
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‚öffentlichen Versicherung, namentlich gegen Krankheit und Unfall, alfen Hilſsdienſt. 
pflichtigen gewahrt bleiben. 

. 3. Kriegsamt (Rechtsabtl.), Amtl Mitt. 17 Nr. 3 S. 4. Das Hilfsdienstgesetz gin 
für jeden Deutschen, auch für die Deutschen im Auslande. Es ist also nicht möglich, fid 
der Hilfsdienstpflicht durch Austritt in das Ausland zu entziehen. Nad) der BO. hetr, 
anderweite Regelung der Paßpflicht v. 21. 6. 1916 hat fid) jeder, der das Reichsgebiet 

verläßt, durch einen Paß über seine Person auszuweisen und dieser Paß bedarf vor dem 
jedesmaligen Grenzübertritte des Sichtvermerks der zuständigen deutschen Behörde, 

Über die Ausflellung der Sichtvermerfe gibt die Belanntmachung, betr. Ausführungs¬ 
vorschriften zu der Paß VBO. v. 24. 6. 16 eingehende Vorschristen. Danach dürfen Sicht 

vermerke nur erteilt werden, wenn „der Zweck der Reise den öffentlichen Interecssen nicht 
zuwiderläuft". Insbesondere ist ein Grund zur Versagung des Sichtvermerks gegeben, 
„wenn durch die Reiſe allgemeine wirtſchaftliche Intereſſen geſchädigt würden“. Bei der 
aroßen Bedeutung des Hilfsdienſtes für die geſamte Kriegswirtſchaft Deuiſchlands haben 
deshalb alle Hilfsdienſtpflichtigen, alſo jeder männliche Deutſche vom vollendeten 17. 
bis zum vollendeten 60. Lebensjahre, ſoweit er nicht zum Wehrdienſte einberuſen iſt! — 

zu gewärtigen, daß sie sich an der Grenze darüber auszuweisen haben, wie es bei ihnen 
mit der Erfüllung der Hilfsdienstpflicht steht. Ein Verdackt, daß der Auslritt aus dem 
Reichsgebiete geschehe, um sich der Hilfsdienstpflicht zu entziehen, — würde hiernach den 
Paßbehörden Anlaß geben, den Sichtvermerk zu verweigern. 

8 2. 
(Erläuterung 1 bis 3 in Bd. 4, 857). 

4. Preuß. Verfügung vom 3. August 1917. (Om Bl. 240.) 

Das Königliche Kriegsministerium, Kriegsamt, hat sich damit einverstanden er¬ 
klärt, daß die Eigenschaft einer behördlichen Einrichtung im Sinne des § 2 des Gesetzes 
über den vaterländischen Hilfdsienst vom 5. Dezember v. 38. allen DOrt3-, Land- und 
Innungskrankenkassen Preußens zuerkannt wird. 

5. Kriegsamt (Amtl Mitt. 17 Nr. 10, S. 7). Daraus, daß eine Tätigkeit in 5 5 VO. 
v. 1. 3. 17 nicht allgemein oder besonders von der Meldepflicht ausgenommen ist, folgt 
leineswegs, daß sie nicht kriegswichtig sei, oder — anders ausgedrückt — daß die in ihr 
Beschäftigten nicht als im vaterländischen Hilfsdienst stehend zu gelten hötten. Es gibt 
zweifellos Betriebe verschiedenster Art, die kriegswichtig sind und doch in Diefe Aufzählung 
nicht ausgenommen sind (z. B. Presse, Speditionsbetriebe, Banken, Rechtsanwaltschaft 
u. a.). Die Entscheidung, ob eine hilfsdienstpflichtige Person bereits im Hilfsdienst tätig 
ist, steht nach wie vor allein dem Feststellungsausschuß zu. Sie hängt au nicht allein 
davon ab, ob der Betrieb an und für sich kriegswichtig im Sinne des §# 2 ist, sondern auch 

von der weiteren Feststellung, ob die Zahl der in ihm beschäftigten Personen nicht das 

Bedürfnis übersteigt. 

Werden Hilfedienstpflichtige durch den Einberufungsausschuß herangezogen, Die 
nach ihrer Auffassung bereits im vaterländischen Hilfsdienst tätig sind, so haben sie die 
Möglichkeit, den Feststellungsausschuß anzurusen. Und es braucht nicht einmal die Heran¬ 
ziehung abgewartet zu werden. Denn nach den Verfahrensvorschriflen können die Fest¬ 
stellungsausschüsse von jedem, der ein unmittelbares berechtigtes Interesse hat, angerufen 
werden. Erst diese Entscheidung des Ausschusses, gegen die Beschwerde an die Zentral¬ 
stelle zulässig ist, stellt sest, ob die Tätigkeit, die jemand bisher ausgeübt hat, ald vaterlän- 

discher Hilfsdienst zu betrachten ist oder nicht. 

6. Herrmann a. a. O. 36. Die Beschäftigung „bei jemand“ im Rechtssinne seßt 
vielmehr ein Gewaltverhältnis voraus, unter dem der Beschäftigte steht, ein Dienstver¬ 
hältnis, das beim Beamten öffentlich-recktlicher, bei anderen Personen privatrechtlicher 
Natur ist. Der Anwalt aber steht dem Gericht völlig unabhängig gegenüber. Gerade
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bei ihm bestätigt die Sprache unserer Gesetze die Richtigkeit dieser Ansicht. Die Rechts¬ 

anmalt3ordnung gebraucht nämlich auch den Ausbrud „bei-häftigt“, aber nicht vom Necht3-. 

anwalt, sondern vom Referendar im Borbereitungsdienit ($5 25, 40), alfo von jemand, ' 

der in einem Abgängigleitäverhältnis zu der ihn ausbildenden Behörde oder Perfon fteht.: 

Beim Anwalt dagegen, jpricht fie nicht von feiner Beschäftigung, sondern von seiner Zu¬ 
lassung beim Gericht. Wenn trotzdem die Anwaltstätigkeit als Hilssdienst zu gelten Hat, 
#o liegt es daran, daß sie für die Volksversorgung von Bedeutung ist (zu vgl. Bd. 4, 8571. 
7. Schiffer=Junck a. a. O. 25. Auf Vorschlag des preußischen Justizministers 

soll die Rechtsanwaltschaft als behördliche Einrichtung gelten. Der Justizminister ist bet, 
ensicht, daß Rechtsanwälte nicht bei einer „Behätde" tätig find, daß aber die öffentlich¬ 
rechtliche Ordnung ihrer Tätigkeit und ihre sich einem öffentlichen Amte annähernden. 
Aufgaben es verbieten, fie als in einem jreien Beruf im Sinne von $ 4 Abs. 2 stehend zu, 
betrachten; richtig sei daher die Rechtsanwaltschaft als behördliche Einrichtung zu kenn¬ 
zeichnen. Das Kriegsamt hat sich hiermit einverstanden erklärt. 

8. Schiffer-Junck a. a. O. 26. Theoretische Bedenken lassen sich nicht unterdrücken, 

insbesondere darüber, ob es zulässig ist, den einzelnen Anwalt als bei der Rechtsanwalt¬ 

schaft als einer behördlichen Einrichtung beschäftigt anzusehen. 
9. Schiffer-=Junck a. a. O. 21. Daß Arbeitskräfte innerhalb der Land- und Forst¬ 

wirtschaft, d. i. von einem Betriebe zu einem anderen, ebenfalls land- oder forstwirtschaft¬ 
lichen, überwiesen werden, ist durch Abs. 2 nicht ausges hlossen. Denn das Gesetz will nicht, 
den einzelnen Betrieb schützen und vor anderen bevorzugen, sondern der besonderen 
Wichtigkeit der Land= und Forstwirtschaft (als Berufsart!) für den Krieg und ihrer beson¬ 
deren Personalbedürftigkeit Rechnung tragen. 

8 4. 

1. Kriegsamt (Rechtsabtl.) Amtl Mitt. 17 Nr. 7 S. 10. Es ist begreiflich, daß bei 
dem Kriegsamte fortgesetzt Fragen eingehen, ob ein bestimmter Beruf oder Betrieb hilfs¬ 
dienstpflichtig sei. Zum Verständnis des Gesetzes sei darauf hingewiesen, daß in § 2 Abs. 1 
des Hilfsdienstgesetzes umschrieben ist, welche Personen als im vaterländischen Hilfsdienste 
tätig gelten. Nach dem Gesetze trifft das zu für alle Personen, die beschäftigt sind 

bei Behörden und bei behördlichen Einrichtungen, 
in der Kriegsindustrie, 
in der Land- und Forstwirtschaft, 
in der Krankenpflege, 
in kriegswirtschaftlichen Organisationen jeder Art, 
in sonstigen Berufen, oder Betrieben die für Zwecke der Kriegführung oder der 

Volksversorgung unmittelbar oder mittelbar Bedeutung haben. 
Jedoch ist hinzugefügt — und zwar gilt dies für alle Hilfsdienstpflichtigen, gleichviel wo“ 
lie beschäftigt sind! — „soweit die Zahl dieser Personen das Bedürfnis nicht übersteigt“. 

Im ganzen stellt sich das Verfahren also wie folgt dar: Die Personen, die an den 
oben unter 1 bis 6 angegebenen Stellen beschäftigt sind, erfüllen schon durch diese ihre 
Beschäftigung ihre gesetzliche Verpflichtung zum vaterländischen Hilfsdienste, brauchen 
also nicht erst zum Hilfsdienst herangezogen zu werden. Werden sie trotzdem herangezogen, 
io können sie sich darauf berusen, daß sie schon vaterländischen Hilfsdiensl leisten. Aller¬ 
dings sind auch sie insofern gebunden — man hat dies vielfach, nicht immer zutreffend, 
eine Beschrönkung der Freizügigkeit genannt, — als sie die Stätte ihrer bisherigen — also 
hilfsdienstpflichtigen — Arbeit nicht ohne Abkehrschein verlassen dürfen. 

Wohl aber hat sich das Gesetz vorbehalten, nachzuprüfen, ob die Zahl der in solchen 
Berufen oder Betrieben tätigen Personen das Bedürfnis übersteigt. In solchem Falle 
kann also der entbehrliche Überschuß des Personals „herausgezogen“ und anderen Hilfs¬ 
dienstbetrieben überwiesen werden. Darüber, ob das geschehen soll, haben die Ausschüsse¬ 
nach § 4 Abs. 2 des Gesetzes, sog. Feststellungsausschusse, zu entscheiden, die für den Bezirk 

sedes stellv. Generaltommandos oder für Teile des Bezirks zu bilden sind. Was Behörden 

“
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oder behördliche Einrichtungen anlangt, so liegt die Entscheidung, ob sie „übersetzt fin 

im wefentlihen in ben Händen ber zuftändigen Reich» oder Landeszentralbehörden. 

Darauf soll an dieser Stelle nicht näher eingegangen werden. Wir sprechen hier nur vor 
der Verfügung über nichtbehördliche Berufe und Betriebe, und diese Berfügung ist eben 
Aufgabe der Feststellungsausschüsse. 

Die Bedeutung der Feststellungsausschüsse wird vielfach verkaunt. Denn fie haben 
nicht nur über die Ubersetzungsfrage zu entscheiden, sondern auch darüber, ob überhaupt 
ein Beruf ober Betrieb „im Sinne des § 2 Bedeutung hat“, mit anderen Worten: ob er 
ein Hilfsdienstbetrieb ist. Für diese Ausschüsse sind also die im Reichstage vom Regierungs¬ 
tische erteilten Auskünfte, ob der oder jener Beruf unter 5§ 2 des Gesetzes falle (Beamte, 
Rechtsanwälte, Geistliche, Presse, sozialpolitische Organisationen usw.) genau besehen 
nur wertvolles Material. Es ist ja nicht anzunehmen, daß die Feststellungsausschüfsse die 
Neigung haben werden, von jenen Auskünften grundsätlich abzuweichen. Auch ist darauf 
hinzuweisen, daß gegen die Entscheidungen der Feststellungsausschüsse die Beschwerde 

an die Zentralstelle beim Kriegsamte zulässig ist. Die Zentralstelle ist natürlich ebenfalls 
unabhängig, kann und soll aber für die Einheitlichleit im Feststellungsverfahren sorgen. 
An sich ist es nicht ausgeschlossen und auch praktisch möglich, unter Umständen sogar de- 
rechtfertigt, daß im Bezirke des einen Generalkommandos von demjenigen abgewichen 
wird, was in einem anderen geschieht. Aus allen diesen Gründen wird es kaum ausführ¬ 
bar sein — trotz der vielfachen Anträge, die verständlicherweise in dieser Richtung an das 
Kriegsamt gestellt werden, — eine allgemeingültige Anleitung über den Kreis der schon 
im vaterländischen Hilfsdienste beschäftigten Personen zu erlassen. 

Übrigens ist auch nicht zu erwarten, daß etwa die Feststellungsausschüsse von vorn¬ 
herein eine Liste oder ein Register aufstellen, woraus jeder ohne Mühe ablesen kann, ob 
sein Betrieb ein Hilfsdienstbetrieb ist oder nicht. Damit würde den Feststellungsausschüssen 
eine ganz unmögliche Aufgabe zugemutet. Denn der Begriff „Hilfsdienst" ist kein ein 
für allemal feststehender. Ein Betrieb, der heute im Sinne des § 2 Bedeutung hat, kann 
morgen diese Bedeutung zufolge Stillegung, Austritt von Arbeitskröften usw. verloren 
haben. Die Feststellungsausschüsse werden überhaupt nicht sozusagen von Amts wegen 
tätig, sondern nur dann, wenn sic vom Kriegsamt oder einer Kriegsamtstelle oder von 
den Einberufungsausschüssen im einzelnen Falle darum ersucht werden, ihr Urteil ab¬ 
zugeben. Also erwarte man von ihnen keine Registrierung, vor allem kein unnützes 
Schreibwerk. 

In Wirklichkeit werden sich auch die Dinge ganz anders abspielen. Denn die Ent¬ 
scheidung der Frage, ob ein Betrieb für Zwecke der Kriegführung oder der Volksversor- 
gung unmittelbar oder mittelbar Bedeutung hat (§ 2 des Gesetzes), ist in denjenigen Be¬ 
trieben, deren Fortführung durch die Lieserung von Rohstoffen oder die Erteilung von 
Aufträgen seitens der Militärverwaltung bedingt ist, davon abhängig, ob die Militär¬ 
verwaltung Rohstofse liefert oder Aufträge erteilt. Ist dies nicht der Fall, jo steht damit 
tatsächlich fest, daß der Betrieb für die Zwecke der Kriegführung oder der Volksversorgung 

keine Bedeutung hat. Zudem ist er bercits durch die Versagung der Rohstofflieferung 

oder der Aufträge außerstande gesetzt, seinen Betrieb fortzuführen, also tatsächlich still¬ 

gelegt, ohne daß es noch auf die Entziehung der Arbeitskräfte ankäme. Trotzdem kann 
formell auch in diesem Falle die Entscheidung der Feststellungsausschüsse nach § 4 Abs. 2 
angerufen werden. In der Sache ist die Entscheidung allerdings bereits vorher gefallen. 

Den Ausschüssen steht ein Einfluß auf die Lieferung von Rohstoffen oder die Erteilung 

von Aufträgen nicht zu. Diese Frage ist vielmehr lediglich von der im Einzelfall zustän¬ 
digen militärischen Stelle zu beontworten und in den vorausgesehten Fällen bereits vorher 
beantwortet worden. Der Ausschuß hat also hier lediglich der durch das Kriegsamt getrof¬ 
senen Sachlage Rechnung zu tragen und kann sie nur noch durch seinen Spruch bestätigen, 
aber nicht materiell ändern oder beeinflussen. Reale Bedeutung hingegen kommt dem 

Ausschusse zu:
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1. für alle Berufe und Betriebe, bie nicht von der Lieferung der Rohstofsfe und der 
Erteilung von Aufträgen seitens der Militärverwaltung abhängen, 

2. auch für diese Betriebe, soweit es sich daraum handelt, ob die Zahl der in ihnen 

tätigen Personen bas Bedürfnis übersteigt. 
Es empfahl sich diese Mitteilungen zu machen, damit keine falsche Auffassung über 

das Ineinandergreisen der verschiedenen Organe des Hilfsdienstgesetzes entstehen. Alle 

arbeiten nur, um bas große, vom Gesetze gewollte vaterländische Ziel zu erreichen. 

Preuß. Justizminister, Erlaß vom 30. März 1917. 

(Breslauer Akl. 17 25, MaumburgAll. 17 27.) 

Nachdem ich mit dem Kriegsamt über die Regelung der Hilfsdienstpflicht der Rechts¬ 
anwälte ins Benehmen getreten bin, teile ich als Ergebnis dieser Verhandlung folgen¬ 

des mit: 
Bei Heranziehung von Rechtsanwälten zum Hilfsdienst wird regelmäßig in der Weise 

verfahren werden, daß eine dem Kriegsamt nachgeordnete, voraussichtlich bei jedem stell¬ 
vertretenden Generalkommando einzurichtende Stelle den zuständigen Oberlandes¬ 
gerichtspräsidenten über die Stellen, für welche die Verwendung von Rechtsanwälten 

in Aussicht genommen ist, möglichst bald unterrichtet und dabei gleichzeitig, soweit angängig, 
nähere Angaben darüber macht, in welchem Orte, in welchem Umfang und gegen welche 
Bergätung die Heranziehung erfolgen foll. Der Oberlandesgerichtspräsident hat dem 
Borstande der Anwaltskammer von der beabsichtigten Verwendung von Rechtsanwälten 

alsbald Kenntnis zu geben und die ihm darauf vom Vorstand auf Grund freiwilliger Mel¬ 

dungen als geeignet und bereit bezeichneten Anwälte der vom Kriegsamt bestimmten 
Stelle namhaft zu machen, soweit gegen die Vorschläge des Vorstandes keine besonderen 
Bedenken bestehen. 

Sollte es an freiwillig sich meldenden, geeigneten Anwälten fehlen, so hat der Ober¬ 
landesgerichtspräsident nach Anhörung des Vorstandes der Anwaltskammer unter ein¬ 
gehender Würdigung der persönlichen, wirtschaftlichen und beruflichen Verhältnisse zu 
prüfen, welche Anwälte für entbehrlich zu erachten und in welcher Reihenfolge sie einzu¬ 
ziehen sein möchten. Die auf Grund des Ergebnisses dieser Prüfung mir gemachten Vor¬ 
schläge des Oberlandesgerichtspräsidenten werde ich einer Nachprüfung unterziehen und, 
sofern sich dabei keine Bedenken ergeben, an das Kriegsamt weiterleiten; andernfalls 
werde ich anderweite geeignet erscheinende Vorschläge erfordern. 

Im Hilfsdienste werden die Rechtsanwälte in einer ihre Berufsausübung möglichst 
schonenden Weise beschäftigt, insbesondere soweit angängig, an ihrem Wohnort oder in 
dessen Nähe und unter Befreiung für gewisse Stunden am Tage oder für gewisse Tage 
in der Woche herangezogen werden. 

6. 
Prenß. Allgemeine Berfügung vom 19. März 1917 Über Eintritt bon Zuftizbeamten 
in die auf Grund des Gesetzes über den vaterländlschen Hilfsdienst gebildeten Ausschüsse. 

(Jmsl. 106.) 

Wird ein höherer Justizbeamter als Mitglied eines Ausschusses berusen, der auf 
Grund des Gesetzes Über den vaterländischen Hilfsdienst (38 5, 7, 9 des Reichsgesetzes vom 

5. Dezember 1916 in Verbindung mit den Bekanntmackungen vom 21. Dezember 1916, 
Bl. 1333, 1410, 1411) gebildet wird, so gilt die Übernahme des Nebenamts als ge¬ 
nehmigt, bis der Berusene von einer entgegengesetzten Anordnung in Kenntnis gesetzt 
wird. Von der Berufung ist dem Justizminister unverzüglich Anzeige zu erstatten. 

6. 

1. Herrmann a. a. O. 65. Legt der Vorsitzende Beschwerde ein (3 268 Anw.), ſo 
lann man den Ausſchuß nicht für befugt halten, selbst dem Rechtsmittel stattzugeben.
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Denn es liegt im Wesen einer jeden Entscheidung als formellen Abschlusses der Instanz, 
daß bie Stelle, von ber fie ausging, so lange daran gebunden ist, bis von außen her dagegen 
angekämpft wird. Der Vorsitzende jedoch ist selbst Mitglied der Spruchbehörde. Würde 
diese selbst auf seine Beschwerde eine Anderung ihres Erkenntnisses vornehmen dürfen, 
so läme es im Erfolge auf eine Fortsetzung des Verfahrens nach seiner formellen Beendi¬ 
gung oder auf eine sachliche Verichtigung der eigenen Entscheidung von Amtswegen hinaus 
die unserem Rechte fremd ist. 1!# 

2. Erlaß des Kriegsamts v. 20. 2. 17 (AmtlMitt. 17 Nr. 9 S. 67). Die Zentralsielle. 
hat ihre Geschäftsräume bei dem Kriegs-Ersatz= und Arbeiteramt Berlin NW, Fried. 
richstraße 100. 

87. 
(Zu vgl. Bd. 4, 857.) 

I1. Kriegsamt 24. 2. 17, Amtl Mitt. 17 Nr. 10 S. 5. Bei der llberweiſung von 
Hilfsdienstpflichtigen gemäß § 7 Abs. 3 H DG. ist tunlichst darauf Bedacht zu nehmen, 

daß diejenigen Personen, die glaubhaft machen, daß sie in ihrer bisherigen Tätigkeit auf. 
die Vorschriften ihrer Religion besondere Rücksicht genommen haben, daran auch durch 
ihre Tätigkeit im Hilfsdienst nicht gehindert werden. 

2. Kriegsamt 17. 4. 17 (Amtl Mitt. 17 Nr. 15 S. 1. Unter Bezugnahme auf den. 
Erlaß v. 5. 3. 1917 K M. Nr. 1810/2. 17. Clb und MDJ. Va 879 und auf die Richtlinien 
für die Tätigkeit der Einberufungsausschüsse vom 9. 3. 1917, Nr. 216/3. 17. EDl wird 

für die Heranzichung der heeresentlassenen kriegsunbrauchbaren Kriegs¬ 
beschädigten zum vaterländischen Hilfsdienst folgendes bestimmt: 

1. Um den Grundsatz, daß Kriegsbeschädigte nur wenn unumgänglich nötig, zum 

Hilfsdienst herangezogen werden sollen, sachgemäß durchzuführen, machen die 
Einberufungsausschüsse, sofern sie auf Grund der ihnen von den Ersatzkommis¬ 
sionen zugehenden Listen der für den Hilfsdienst in Betracht kommenden Wehr¬ 
pflichtigen oder auf Grund anderer Unterlagen die Einberufung eines Kriegs- 
beschädigten beabsichtigen, den zuständigen Ortsausschüssen der amtlichen bürger¬ 
lichen Kriegsbeschädigtenfürsorge zuvor hiervon Mitteilung. In dieser sind die. 
Personalien und die in Aussicht genommene Verwendung im Hilfsdienst anzu¬ 
geben; zugleich ist darin zu ersuchen, sich binnen einer Frist, die mindestens auf 
2 Wochen zu bemessen ist, darüber zu äußern, ob der Keiegsbeschädigle zur Her¬ 
anziehung geeignet ist oder welche Einwendungen zu erheben sind, insbesondere 
ob er eine dauernde Tätigkeit außerhalb der Beschäftigungsarten des § 2 des 
Hilfsdienstgesetzes gefunden hat, deren Aufgabe unzweckmäßig sein würde (ogl. 
Ziff. 4 Abs. 2 der Richtlinien). Ein Aussorderungsschreiben auf Grund des #7. 
des Hilfsdienstgesetzes darf erst nach Fristablauf oder nach Eingang der Antwort 
erlassen werden. Ein Verzeichnis der für den örtlichen Bereich des Einberufungs¬ 
ausschusses in Betracht kommenden Ortsausschüsse der Kriegsbeschädigtenfürsorge¬ 
wird der zuständigen Kriegsamtstelle von den beteiligten Hauptfürsorgeorgani¬ 

sationen mitgeteilt werden. 
2. Um eine baldige und lückenlose Heranziehung aller derjenigen heeresentlassenen 

Kriegsbeschädigten zu erreichen, die, obschon arbeitsfähig, eine Arbeit nicht ge, 
funden oder abgelehnt oder keine ihren Kräften entsprechende kriegswirtschaft¬ 
liche Beschäftigung haben, werden die Ortsausschüsse der amtlichen bürgerlichen, 
Kriegsbeschädigtenfürsorge durch den Reichsausschuß für Kriegsbeschädigten, 
fürsorge und die Hauptfürsorgeorganisationen ersucht werden, den Einberufungs., 
ausschüssen (vgl. Kriegsamt, Amtliche Mitt. u. Nachr. Anlage zu Nr. 7 und Nr. 9 

S. 10) entsprechende Mitteilung unter Angabe der Personalien, der Art der Er¬ 

werbsbeeinträchtigung und der Verwendbarkeit des Kriegsbeschädigten zu machen 
zu dem Zwecke, seine Einberufung zum Hilfsdienst zu bewirken. Es liegt im, 

Interesse der Allgemeinheit und des einzelnen Kriegsbeschädigten, daß die Ein¬
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berufungsausschüsse diesen Vorschlägen zur Heranziehung möglichst bald und 
umfassend entsprechen. 

3. Soweit andere militärische Stellen, insbesondere die Bezirkskommandos, Wahr¬ 
nehmungen über erwerbslose aber arbeitsfähige oder über offenbar ungeeignet 
beschäftigte bereits entlassene Kriegsbeschädigte machen, sehen sie selbst von irgend¬ 
welchen Maßnahmen ab, machen aber den Einberufungsausschüssen Mitteilung, 
die alsdann nach Ziff. 1 verfahren. 

3. Kriegsamt 24. 4. 17, Amtl Mitt. 17 Nr. 15 S. 1. Um das für eine sachgemäße 
Durchführung des Heranziehungsverfahrens erforderliche Zusammenarbeiten 

zwischen den Kriegsamtstellen und den Einberufungs- und Feststellungsausschüssen zu 
sichern, wird folgendes bestimmt: 

Nachdem die Einberufungsausschüsse auf Grund des zugegangenen Kartenmaterials 

unter Beobachtung der in Nr. 10 des „Kriegsamts“ bekanntgegebenen Richtlinien sich 
jeweils darüber schlüssig gemacht haben, nach welchem Plan der von den Kriegsamtstellen 
angeforderte Bedarf an Arbeitskräften gedeckt werden soll, haben die Vorsitzenden un¬ 
verzüglich der Kriegsamtstelle laufend mitzuteilen, welche Berufe, Organisationen oder 
Betriebe nach diesem Plane voraussichtlich von Heranziehungsverfügungen zunächst be¬ 
troffen werden. Die Kriegsamtstellen haben hierauf die Feslstellungsausschüsse zu ver¬ 
anlassen, bezüglich der von den Einberufungsausschüssen genannten Betriebe usw. die 
nach § 4 Abs. 2 HDDG. erforderlichen Feststellungen zu treffen, sofern ihre Kriegswichtigkeit 

oder die dem Bedürfnis entsprechende Besetzung mit Arbeitskräften nach Ansicht der 
Kriegsamtstellen zu Zweifeln Anlaß bietet. 

Gleichzeitig haben die Kriegsamtstellen von der beabsichtigten Heranziehung sämt¬ 
liche für die Heranziehung in Frage kommenden Betriebe usw. möglichst zeitig zu benach¬ 
richtigen, um ihnen hierdurch Gelegenheit zu geben, ihre Interessen wahrnehmen zu können. 

Hierzu: 

Kriegsamt (Rechtsabtl.) AmtlMitt. 17 Nr. 22 S. 2. Der Erlaß bezweckt nicht, 
auszusprechen, es sei die Pflicht der Kriegsamtstellen, bezüglich aller der von den Einbe¬ 
rufungsausschüssen bezeichneten Betriebe Entscheidungen nach § 4 Abs. 2 des Hilfsdienst¬ 
gesetzes, also durch den zuständigen Feststellungsausschuß, herbeizuführen. In dem Er¬ 
lasse steht ausdrücklich, daß dies nur geschehen soll, sofern die Kriegswichtigkeit der be¬ 
treffenden Betriebe und ihre Übersetzung „zu Zweiseln Anlaß gibt”. Wenn also weder 
der Bericht des Einberufungsausschusses noch die eigene Kenntnis oder Erwägung der 
Kriegsamtstelle „zu Zweifeln Anlaß gibt“, ist es nicht notwendig, auf eine Entscheidung 
des Feststellungsausschusses zu dringen. Die Kriegsamtstelle muß sich cben darauf ver¬ 
laffen dürfen, daß der Einberufungsausschuß die ihm obliegende eigene Prüfung selbständig 
vorgenommen hat und, wenn es nötig wäre, von selbst den Anstoß zu einer Entscheidung 
des Feftftellungsausfchuffes gegeben haben würde. Die Kriegsamtitelie selbst mag diese 
Prüfung, alfo eine Überprüfung, an ber Hand des ihr vom Einberufungsausschusse vor¬ 
gelegten Materials ebenfalls anstellen. Aber wenn schließlich weder der Einberufungs¬ 
ausschuß noch die Kriegsamlstelle einen besonderen Anlaß zu Zweifeln haben, hat es gar 
keinen Zweck und würde das Heranziehungsverfahren nur hindern, wenn erst noch der 
Feststellungsausschuß behelligt würde. Es besteht kein Bedenken dagegen, daß sowohl der 
Einberufungsausschuß als auch die Kriegsamtstelle die Frage, ob es sich empfiehlt, den 

Feststellungsausschuß entscheiden zu lassen, möglichst frei handeln. 
4. Kriegsamt (Rechtsabtl.) Amtl Milt. 17 Nr. 16 S. 2. 

Zur Auslegung des § 7 des Hilfsdienstgesetzes. 

I. Bei der Anwendung des Gesetzes ist die Frage aufgetaucht, wie sich der Einbe¬ 
rufungsausschuß zu verhalten habe, wenn der Hilfsdienstpflichtige, der die besondere schrift¬ 
liche Aufforderung nach § 7 Abs. 2 erhalten hat, zwar eine Beschäftigung im Hilfsdienste 
herbeiführt, diese Beschäftigung aber dann wieder aufgibt, also wieder frei ist. Muß er 
nun nochmals schriftlich aufgefordert werden, damit er sich selbst eine andere Beschäftigung 
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suche, oder lann ihn nunmehr der Einberufungsausschuß sofort an eine bestimmte Stelle 
„überweisen“? 

Das Gesetz kann nur dahin ausgelegt werden, daß der Einberufungsausschuß sofort 
überweisen kann. Dies ist dann ohne weiteres klar, wenn etwa der Hilfsdienstpflichtige 
eine freiwillige Beschäftigung nur zum Schein ausgenommen hatte oder wenn Anlaß zu 
dem Verdachte besteht, daß er der Aufforderung nur äußerlich nachgekommen ist, um die 
Beschäftigung alsbald wieder aufzugeben. Man muß aber noch weitergehen. Auch dann 
wenn der Hilfsdienstpflichtige die Beschäftigung ernstlich übernommen hat, sie aber später, 
gleichviel nach welcher Zeit, wieder ausgibt, sei es, daß er die Stelle eigenwillig verläßt, 
oder dag er vom Arbeitgeber entlaffen wird, — aud) dann fteht er nunmehr dem Ein. 
berufung3ausfchuffe zur Verfügung und kann fofort überwiesen werden. Wollie man 
das Gesetz anders auslegen und dem Einberufungsausschusse zumuten, den Hilfsdienst. 
pflichtigen immer erst noch einmal zur freiwilligen Beschästigung im Hilfsdienste aufzu- 
fordern, jo würbe die3 zu ganz unhaltbaten Ergebniffen führen und ben Zweck des Gesetzes 
schwer gefährden. 

Allerdings steht, wie oft ausgesprochen worden ist, die Freiwilligkeit an der Spipe 
des Gesetzes, und der Zwang soll erst eintreten, wenn die Freiwilligkeit versagt. Man kann 
die vorherige Aufforderung zum freiwilligen Eintritt in eine kriegswichtige Beschäftigung 
eine Rechtswohltat nennen, die jeder Hilfsdienstpflichtige zunächst genießt. Allein diese 
Rechtswohltat ist verbraucht, wenn eine Aufforderung einmal ergangen ist. Alsdann 
setzt der Zwang ein und zwar in der Form der nunmehrigen Ülberweisung an eine be¬ 

stimmte Stelle im Hilfsdienste. Es sei wiederholt: der Zweck des Gesetzes kann nur er. 
reicht werden, wenn die Einberufungsausschüsse leinen Unterschied zu machen und nicht 
erst zu untersuchen brauchen, unter welchen Umständen und nach welcher Zeit der aufge- 
forderte Hilfsdienstpflichtige aus der freiwillig angenommenen Hilfsdienstbeschäftigung 
wieder ausgeschieden ist. Selbstverständlich ist, daß die Uberweisung erst dann eintreten 
soll, wenn der Hilfsdienstpflichtige nicht sofort wieber von selbst in eine andere Beschäfti¬ 
gung eintritt. Tut er letzteres, so erledigt sich eine anderweite Heranziehung. Tut er 
es nicht sofort, so ist es nur billig, wenn er nunmehr überwiesen wird. 

II. Wer hat für die Reisekosten aufzukommen, die der Hilfsdienstpflichtige aufwenden 
muß, um eine außerhalb seines Wohnorts gelegene Stelle anzutreten ober fi um eine 
solche zu bewerben? Diese Frage kann nur auftauchen, wenn es sich um eine Beschäftigung 
im Inlande handelt. Deun bei der Anwerbung von Hilfsdienstpflichtigen für das besetzte 
Gebiet durch die Heeresverwaltung wird von dieser in allen Fällen freie Hin= und Rück¬ 
jahrt gewährt. 

Bei Beschäftigungen im Inlande ist zu unterscheiden: 
a) wenn der Hilfsdienstpflichtige auf die öffentliche Bekanntmachung oder die be¬ 

sondere schriftliche Aufforderung hin sich eine Tätigkeit im Hilfsdienste sucht, so 
macht er etwaige Reisen grundsätzlich auf seine eigene Gefahr. Wenn also seine 
Bewerbung an einer Stelle, von der er durch öffentliche Bekanntmachung durch 
die Hilfsdienstmeldestelle oder in anderer Weise Kenntnis erlangte, erfolglos 

bleibt, so hat er keinen Anspruch auf Ersatz seiner Aufwendungen, falls ihm dieser 
nicht ausdrücklich von dem Arbeitgeber zugesagt oder gewährt wird. Nimmt der 

Hilfsdienstpflichtige, der sich seine Beschäftigung selbst sucht, eine solche Stelle 
außerhalb seines Wohnortes an, so ist es ebenfalls durchaus Sache der freien 
Vereinbarung mit dem Arbeitgeber, ob er Ersatz jener Reisekosten erhalten oder 
sie selbst tragen muß. 

b) Wird jedoch der Hilfsdienstpflichtige vom Einberufungsausschuß in eine Be¬ 
schäftigung außerhalb seines Wohnortes überwiesen, so kann ihm die Übernahme 
der Reisekosten billigerweise nicht zugemutet werden. Es ist deshalb Sache des 

Einberufungsausschusses, schon bei der Überweisung dafür zu sorgen, daß der 
Arbeitgeber diese Kosten von vornherein vertraglich übernimmt und nötigen¬ 

falls vorschießt. Schon in dem „Muster für ein Überweisungsschreiben“, das in
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Nr. 10 des „Kriegsamt“ S. 5 veröffentlicht worden ist, wurde gesagt, daß der 
Einberufungsausschuß mit dem Arbeitgeber, dem er einen Hilfsdienstpflichtigen 
überweist, die Bedingungen des Arbeits= oder Anstellungsvertrages ausmachen 
soll. Dies ist juristisch betrachtet ein Vertrag, den der Einberufungsausschuß 
mit dem Arbeitgeber zugunsten des lberwiesenen als Dritten abschließt. In dem 

Muster sind folgende Punkte des Vertrages als vereinbarungsbedürftig angegeben: 
1. Art der Beschäftigung, 
2. Lohn, 
3. Kündigungsfrist, 
4. Sonstiges. 

Zu dem „Sonstigen“ sind die Reisekosten zu rechnen. Die Einberufungsausschüsse 
werden also auch hierauf Rücksicht nehmen müssen, damit den Überwiesenen die unab¬ 
weisbare Pflicht trifft, sich an die Überweisungsstelle zu begeben und sich zu der ihm zu¬ 
gewiesenen Beschäftigung einzufinden, vgl. hierüber die Strafdrohung in § 18 Nr. 1 des 
Gesetzes. Wird in dieser Weise vom Einberufungsausschuß verfahren, dann hat der Über¬ 
wiesene einen rechtmäßigen Anspruch darauf, daß der Arbeitgeber ihn in Dienst nimmt 
oder ihm wenigstens diejenige Gegenleistung, einschließlich der Reiselosten, gewährt, die 
ihm zufolge der Ausmachung des Einberufungsausschusses zukommt. Ob die Einberufungs¬ 
ausschüsse zugunsten des Überwiesenen auch die Kosten der Rückfahrt ausbedingen sollen — 
etwo für den Fall, daß der Überwiesene eine bestimmte Zeit an der Arbeitsstelle aushält —, 
möchte von Fall zu Fall von den Einberufungsausschüssen erwogen werden, muß aber 
ebenfalls Gegenstand ihrer Aufmerksamkeit sein. 

Bemerkt mag noch werden, doß eine Verpflichtung des Reiches oder eines Bundes¬ 
staates zur Gewährung von Reisekosten nur dann in Frage kommt, wenn das Reich oder 
ein Bundesstaat selbst Arbeitgeber sind. Bei der Anwerbung von Hilfsdienstpflichtigen 
für das besetzte Gebiet durch die Heeresverwaltung gewährt diese, wie oben bemerkt, an 
sich in allen Fällen freie Hin=- und Rücksahrt. 

5. Kriegsamt (Rechtsabtl.) Amtl Mitt. 17 Nr. 21 S. 2. Wenn ein Hilfsdienstpflich 
tiger, der die besondere schriftliche Aufforderung nach § 7 Abs. 2 HDG. erhält, fristgemäß 
meldet, daß er bei einer der im § 2 des Gesetzes bezeichneten Stellen Beschäftigung erhalten 
habe, so braucht sich der Einberufungsausschuß bei dieser Mitteilung keineswegs zu be¬ 
ruhigen. Er hat vielmehr zu prüfen, ob die bon dem Aufgesorderten freiwillig herbei¬ 
geführte Tätigkeit derartig ift, daß fie ihn voll befchäftigt. Soweit der Aufgeforderte nicht 
voll beschäftigt ist, steht er dem Einberufungsausschusse zur Überweisung zur Verfügung. 
Natürlich muß der Einberufungsausschuß in solchen Falle darauf achten, daß die Tätig¬ 
keit, zu welcher er den betreffenden Hilfsdienstpflichtigen überweist, nach Ort und Zeit 
mit derjenigen vereinbor ist, Die der Hilfsdienstpflichtige freiwillig herbeigeführt hat. Mit 
dieser Beschränkung besteht absolut kein Hindernis, einen Hilfsdienstpflichtigen, der an 
der von ihm gewählten Stelle nur einige Stunden zu arbeiten hat, für den Rest des Tages 
an eine andere Stelle zu „überweisen". Der Hilfsdienstpflichtige hatte eben dur die frei¬ 
willige Annahme der betreffenden Beschäftigung seine Verpflichtung, zunächst selber 
Beschäftigung im Hilfsdienst herbeizuführen, nur teilweise erfüllt. 

Die Einberufungsausschüsse können aber auch so vorgehen, daß sie bei der Uber¬ 
weisung dafür sorgen, daß der Überwiesene sofort zu der anderen Hilfsdienstbeschäftigung, 
die er freiwillig herbeigeführt hat, zurücklehren kann, falls er dort gebraucht werden sollte. 
Das ist übrigens eine Erwägung, die auch die Feststellungsausschüsse anstellen können, 
wenn sie über die Frage der Ubersetzung eines Betriebes zu urteilen haben. So hat ein 
Feststellungsausschuß entschieden, daß die Angehörigen einer freiwilligen Yeuermwehr 
icht wohl für den Hilfsdienft in Anfprucd) genommen werben lönnen, jofern nur dafür 
Sicherheit geschaffen ift, Daß fie jederzeit und fchleumigft zur Verfügung ftehen, wenn fie 
einmal in ihrer Gigenichaft al3 Feuerwehrleute gebraucht werden. Eine Überweifung in 
eine andere Ortschaft wird in solchen Fällen natürlich faum möglich) fein. Aber an eittem 

und demfelben Plage, namentlich in Heineren Orten, wird es sehr wohl möglihh sein, 
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einen Hilfsdienstpflichtigen für zeitweise entbehrlich zu betrachten und einem bestimmten 
Betriebe für so lange zu überweisen, als er an der anderen Stelle nicht gebraucht wird. 

6. Kriegsamt (Rechtsabtl.) Amtl Mitt. 17 Nr. 21 S. 2. Die Vorschrift des §7 
Abs. 2, wonach die Heranziehung des Hilfsdienstpflichtigen durch die Einberufungsaus¬ 
schüsse damit zu beginnen hat, daß er zunächst die besondere schriftliche Aufforderung erhält 
und alsdann den Versuch zu machen hat, eine Beschäftigung im Hilfsdienste selber herbei¬ 
zuführen, ist zwingend. Die Einberufungsausschüsse können also nach der jetzigen Ge¬ 
setzeslage nicht sofort „überweisen“". Sie brauchen aber, wie schon im „Kriegsamt“ her¬ 
vorgehoben wurde, einen Hilfsdienstpflichtigen nicht mehrere Male aufzufordern. Wer 
einmal aufgefordert wurde, kann nunmehr wiederholt überwiesen werden, ohne daß olle¬ 
mal eine „Aufforderung“ dazwischengeschoben zu werden braucht. 

7. Kriegsamt (Rechtsabtl.) Amt“[ Mitt. 17 Nr. 12 S. 5. Bei der Rechtsabteilung 
ist angefragt worden, wie sich die Einberufungsausschüsse verhalten sollen, wenn sie einen 
Hilfsdienstpflichtigen heranziehen, der infolge Verurteilung zu Zuchthausstrafe 
oder infolge Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte oder Entfernung 
aus dem Heere oder der Marine die Fähigkeit zum Dienst in Heer und Marine nicht besitzt. 
Hat in einem solchen Falle der Einberufungsausschuß die Verpflichtung oder wenigstens 
die Berechtigung, den Arbeitgeber entsprechend zu verständigen? In der Anfrage, die 

der Rechtsabteilung vorliegt, wird die Befürchtung ausgesprochen, daß den Staat unter 
Umständen eine Schodensersatzpflicht treffen könnte, wenn der Einberufungsausschuß 
dem Arbeitgeber keine Mitteilung über jene Eigenschaft des Überwiesenen machte; wäh. 

rend andererseits, wenn die Benachrichtigung stattfinden mußte, die Verwendung solcher 
Hilfsdienstpflichtigen sehr erschwert werden würde. 

Hierzu ist zu bemerken: 

Die Unsähigkeit zum Militärdienste aus einem der oben angegebenen Gründe steht 
der Heranziehung zum Hilfsdienst grundsätzlich nicht entgegen. Auch derijenige ist hilfs¬ 
dienstpflichtig, der vom Dienste im deutschen Heere oder der kaiserlichen Marine ausge¬ 

schlossen ist. Er hat dann Gelegenheit, sich wenigstens im Hilfsdienste seinem Vaterlande 
nützlich zu machen. Auf keinen Fall besteht nun eine Pflicht des Einberufungsausschusses, 
den betreffenden Arbeitgeber dann zu verständigen, wenn der Hilfsdienstpflichtige nach 
empfangener besonderer schriftlicher Aufforderung selbst in einem kriegswichtigen Be¬ 
triebe Arbeit sucht und findet. In diesem Falle trägt der Einberufungsausschuß keine Ver¬ 
antwortung. Anders, wenn der Einberufungsausschuß den Hilfsdienstpflichtigen einem 
bestimmten Arbeitgeber „überweist“". Hier führen Erwägungen der Billigkeit und der 
schuldigen Rücksicht, die alle Volksgenossen aufeinander nehmen müssen, unbedingt dazu, 
daß der Arbeitgeber in geeigneter Weise unterrichtet werden muß. Das darf nalürlich 
nicht in einer den Hilfsdienstpflichtigen verletzenden oder ihn unnötig schädigenden Weise 
geschehen. Der Talt wird hier den richtigen Weg weisen müssen. Aber ganz unterbleiben 
darf bie Verständigung nicht. Der Einberusungsausschuß muß ja auch die Arbeitsbe¬ 
dingungen zwischen dem lberwiesenen und dem Arbeitgeber regeln. Er wird also in 
einem gewissen Sinne als Arbeitsvermittler tätig und kann als solcher den Arbeitgeber 
über ihm bekannte Mängel des llberwiesenen, die unter Umständen für die Entschließung 

des Arbeitgebers wesentlich sein könnten, nicht im unklaren lassen. Damit ist natürlich 
nicht gesagt, daß etwa der Einberufungsausschuß vor jeder Überweisung besondere Er¬ 
kundigungen darüber anstellen soll, ob etwa der betressende Hilfsdienstpflichtige vor¬ 

bestraft ist usw. Aber wenn dem Ausschusse einmal so etwas bekannt geworden ist, darf er 
billigerweise eine angemessene Verständigung des Arbeitgebers nicht unterlassen. Es ist 

angesichts des großen Bedarfes an Arbeitskräften nicht anzunehmen, daß auf diese Weise 
der Hilfsdienst wesentlich beeinträchtigt werden könnte. Andererseits ist gerade der Hilfs¬ 
dienst eine gute Gelegenheit, einen Fehltritt durch ehrliche Arbeit im Interesse des Vater¬ 

landes zu fühnen: ein Gesichtspunkt, der von einsichtigen Arbeitgebern gewiß ernst gewür¬ 
digt werden wird.
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Von diesem Standpunkte aus braucht auf die Frage der Schadensersotzpflicht des 

Staates nicht besonders eingegangen zu werden. 
8. Kriegsamt (Rechtsabtl.) Amtl Mitt. 17 Nr. 22 S. 2. Wenn bei der Prüfung 

der Einberufungsausfchuß zu der Anficht gelangt, daß er einem Betriebe Arbeitäträfte 
entziehen Tann, und wenn alddann etwa im Ginne von $ 3iff. der Verfahrensanweisung 

hei ihm eine „Worftellung” erhoben wird, ſo gibt es drei Möglichkeiten: 
a) der Einberufungsausschuß hält die Vorstellung für schlechthin unbegründet: 

dann läßt er sich im Heranziehungsverfahren nicht aufhalten; oder 
b) er hält die Vorstellung für begründet: dann wird er die schon eingeleitete Heran¬ 

ziehungsmaßnahme einstellen oder zurücknehmen; oder 

c) er kommt zu der Ansicht, daß die Frage der Kriegswichtigkeit oder der Über¬ 
setzung zweifelhaft ist: dann wird er gut tun, von sich aus die Entscheidung des 
Feststellungsausschusses zu betreiben, wozu er gemäß §327 der Versahrensanweisung 
auf dem Wege über die ihm übergeordnete Kriegsamtstelle ohne weiteres be¬ 
rechtigt ist. Der Einberufungsausschuß braucht es also nicht erst den Beteiligten 
zu überlassen, den Feststellungsausschuß ihrerseits anzurufen. 

Wenn nun der Einberufungsausschuß, der einem bestimmten Betriebe gegenüber 

bereits mit der Herausziehung von Arbeitskräften begonnen hat, erfährt — in der Regel 
wird dies durch Mitteilung der Beteiligten geschehen —, daß letztere ihrerseits den Fest¬ 
stellungsausschuß angerufen haben, so daß also das Feststellungsverfahren bereits schwebt, 
so braucht deswegen der Einberufungsausschuß keineswegs das von ihm schon eingeleitete 
Heranziehungsverfahren sofort einzustellen, um auf die Entscheidung des Feststellungs¬ 
ausschusses zu warten. Auch hier muß er selbständig prüsen. Gelangt er dabei zu der 
Überzeugung, daß die Anrufung des Feststellungsausschusses durch die Beteiligten aus¬ 

sichtslos ist — aussichtlos namentlich gegenüber dem Umfange der beabsichtigten Heran¬ 
ziehungen —, so soll er sich nicht weiter stören lassen in dem Heranziehungsverfahren und 
mag es getrost darauf ankommen lassen, daß etwa noch rechtzeitig eine — für ihn aller¬ 
dings dann maßgebende — abweichende Entscheidung des Feststellungsausschusses ergeht, 
oder daß ein inzwischen schon Überwiesener gemäß 8 7 Abs. 4 des Hilfsdienstgesetzes Be¬ 
schwerde einlegt. Kommt dagegen der Einberufungsausschuß pflichtgemäß zu der Über- 
zeugung, daß die Anrufung des Feststellungsausschusses durch die Beteiligten nicht aus¬ 
sichtslos ist oder daß es sich wegen Zweifelhaftigkeit der Sache empfiehlt, die Entscheidung 

des Fesistellungsausschusses abzuwarten, dann mag er letzteres tun. 
9. Schiffer-Junck a. a. O. 35. Der Hilfsdienstpflichtige, dem eine besondere schrift¬ 

liche Aufforderung im Sinne des § 7 Abs. 2 und 3 zugegangen ist, hat zunächst die Wahl, 
an welcher Stelle er selbst eine Beschäftigung im Hilfsdienste suchen will. Die Einberufungs¬ 
ausschüsse sind also nicht in der Lage, dem Hilfsdienstpflichtigen schon in der besonderen 
schriftlichen Aufforderung zwingend vorzuschreiben, wo er antreten soll. Natürlich steht 
nichts im Wege, und es ist sogar wünschenswert, daß gleich mit der besonderen schriftlichen 
Aufforderung ein entsprechender Hinweis, wo der Aufgeforderte sich melden könne und 
möge, verbunden wird. Die Nichtbefolgung dieses Hinweifes hat jedoch eine Beftrafung 
aus $ 18 Nr. 1 des Gefebes nicht zur Folge. Wern der Aufgeforderte dem Hinmeife be3 
Berufungsaugfichuffes zumider bei einer anderen Stelle Hilfädienft annimmt, diefe Stelle 
aber nicht als Hilfsdienstbetrieb anerkannt oder als „übersetzt“ festgestellt wird, so kann 
er aus der von ihm gewählten Stelle wieder herausgezogen werden und zwar dadurch, 
daß er nochmals eine besondere schriftliche Aufforderung erhält. Es ist aber auch nicht aus¬ 
geschlossen, daß der Einberufungsausschuß aus dem Verhalten des aufgeforderten Hilfs¬ 
dienstpflichtigen gleich den Schluß zieht, daß er entgegen der Aufforderung, „eine Be¬ 
schäftigung nicht herbeigeführt“ habe, und ihn sodann gleich „überweist", vgl. 5 7 Abs. 3 
Satz 2. An derjenigen Stelle, wo der Aufgeforderte freiwillig in Beschäftigung tritt, 
bleibt er in Gemäßheit von §5 9 des Gesetzes gebunden. 

10. Herrmann a. a. O. 79. Inhaltlich ist die Überweisung das formelle Gebot, 
an einer genau bezeichneten Stelle eine bestimmte Beschäftigung aufzunehmen. Sie
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ist nur öffentlich=rechtlicher Natur, bewirkt also nicht etwa das Zustandekommen eines 
Vertrages zwischen den Überwiesenen und dem Arbeitgeber, dem er zugewiesen ist. Viel¬ 
mehr müsssen biese beiden noch ein privatrechtliches Abkommen über Leistung und Gegen. 

leistung treffen. Man darf erwarten, daß die überweisende Behörde die Vorschrift des 
*80DG. beachten und von vornherein dafür Sorge tragen wird, durch Beschaffung an¬ 
gemessener Arbeitsbedingungen den Abschluß eines Dienst= oder Arbeitsvertrages zwischen 
dem Hilfsdienstpflichtigen und dem Unternehmer zu erleichtern. Auch die etwa beslehenden 
Arbeiter- bzw. Angestelltenausschüsse oder die Schlichtungsstelle (38 1V—13 H.) werden 
dabei gute Dienste leisten. Ist trotzdem keine Einigung zu erzielen, so ergibt sich die eigen. 
tümliche Folge, daß der Überwiesene für den Unternehmer tätig sein muß, um nicht nach 
W 18 straffällig zu werden, obwohl er keinen Dienst= oder Arbeitsvertrag mit ihm einge. 
gangen ist. Rechtlich wird dann das Verhältnis zwischen den beiden Parteien als Ge¬ 

schäftsführung ohne Auftrag im Sinne der # 677ff. GBB. auszufassen sein, auf Grund 
deren der Hilfsdienstpflichtige einen Anspruch auf die ortsübliche oder tarifmäßige Ent¬ 
schädigung für seine Leistungen hat. Da seine Tätigkeit im öffentlichen Interesse liegt, 
würde auch der ihr entgegenstehende ausgesprochene Wille des Geschäftsherrn nach $ 679 
BGB. nicht in Betracht kommen. Dieſe Beziehungen würden so lange fortbestehen, bis 
der lberwiesene den Abkehrschein (5 9 H.) und damit Gelegenheit zum Wechsel der 

Beschäftigungsstelle erhielte. 
11. Herrmann a. a. O. 82. Wenn die lberweisung völlig aufgehoben wird, so 

fällt dann der öffentlich=rechtliche Zwang für den Hilfsdienstpflichtigen, bei seinem der¬ 

zeitigen Arbeitgeber tätig zu sein, fort. Damit wird jedoch noch nicht ohne weiteres das 

privatrechtliche Beschäftigungsverhältnis mit dem Unternehmer beendigt. Denn man 
kann nicht sagen, daß Verträge zwischen einem lÜberwiesenen und dem Arbeitgeber unter 
der auflösenden Bedingung (5 158 Abs. 2 BG.) des Erfolges einer Beschwerde gegen die 
Ülberweisung geschlossen werden. Wohl aber wäre die Aufhebung der Überweisung ein 
„wichtiger Grund“ zur Auflösung des Beschäftigungsverhältnisses ohne Einhaltung einer 

Kündigungzfrift im Sinne der $$ 626 BEB., 70 HGB. u. 124a GewO. Daß der wichtige 
Grund weder vom anderen Teile verfchuldet zu fein nod) überhaupt in deifen Perjon zu 

liegen braucht, sondern sich auch in der Person des Kündigenden selbst ereignen kann, ist 
von Wissenschaft und Rechtsprechung allgemein anerkannt. Dieser Fall ist hier gegeben. 
Der Hilfsdienstpflichtige wird von dem obrigkeitlichen Druck befreit, der allein ihn zur 
Aufnahme der augenblicklichen Tätigkeit veranlaßt hat, erhält mithin sein Selbstbestim¬ 
mungsrecht wieder. Es kann ihm also nicht zugemutet werden, wider seinen Willen das 
ihm aufgezwungene Vertragsverhältnis fortzusetzen, und er ist befugt, die Arbeit nieder¬ 
zulegen, ohne Schadensersahansprüche befürchten zu müssen. Daß er auch keine straf¬ 
rechtlichen Folgen zu besorgen hat, ergibt sich ohne weiteres aus dem Wegfall der lber¬ 
weisung. Dagegen werden die Vorschriften über den Abkehrschein (6 9 HD dadurch 
nicht berührt. Jedoch ift die Aufhebung der Überweisung in jedem Falle ein wichtiger 
Grund, den Abkehrschein gemäß $ 9 Abf. 2 aud) gegen den Willen des Arbeitgebers zu 
gewähren. 

12. Herrmann a. a. O. 83. Dem auf den Hilfsdienstpflichtigen durch die Straf¬ 
androhung des § 18 HDG. ausgeübten Zwang, die ihm zugewiesene Tätigkeit aufzu¬ 
nehmen, stellt das Gesetz eine ausdrückliche Verpflichtung des Arbeitgebers, ihn in seinem 

Betrieb anzustellen weder unmittelbar noch mittelbar gegenüber. Daß sie trodem besteht, 
folgt aus Zweck und Absicht des Gesetzes. Nur sind die mit seiner Durchführung betrauten 

Behörden völlig frei in der Wahl der Mittel, um ihre Erfüllung zu erzwingen. Das kann 

in sehr wirksamer Weise z. B. bei der Vergebung von Aufträgen oder der Verteilung von 

Rohstoffen geschehen. 
13. Groß, DStrafrd. 17 69. Die Aufforderung zur freiwilfigen Meldung bildet 

nad; $ 7 für die Heranziehung zum Hilfßbienft nur „die Regel”. Diefe Meldung it aber 

Gefangenen naturgemäß verfchloffen, joweit man nicht in geeigneten Fällen von ber dot» 

läufigen Entlajfung des $ 23 StGB. ausgiebigeren Gebrauch zu machen beabfihligt.
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$ 7 läßt demnach die Auslegung zu, daß die Heranziehung zum Hilfsdienst in Ausnahme¬ 

fällen auch ohne vorherige Aufforderung zur freiwilligen Meldung möglich ist. Das Vor¬ 

liegen eines Ausnahmefalles bei Insassen von Strafanstalten dürfte gegeben sein. In der 
Behandlung der Straf= und Untersuchungsgefangenen ergibt sich ein kleiner Unterschied. 

Erstere find an fi} in den Strafanstalten zu arbeiten verpflichtet und unterliegen daher, 
auch foweit ihnen die bürgerlidien Ehrentechte aberlannt find, ohne weiteres Dem Hilfs¬ 

dienst. Hinsichtlich der Untersuchungsgefangenen liegt die Sache insofern etwas anders, 

als diese nach der St P. bekanntlich zur Arbeit nicht gezwungen werden können. Im 
Gesetz ist der Zwang nur als ultimn ratio gedacht, da das Gesetz auf den Grundsätzen der 
Freiwilligkeit aus Vaterlandsliebe und Pflichtgefühl aufgebaut ist. Trotzdem wird die An¬ 
wendbarkeit des Zwanges arbeitsscheuen Untersuchungsgefangenen gegenüber ohne wei¬ 
teres daraus herzuleiten sein, daß die Bestimmungen dieses Gesetzes als eines Spezial¬ 
gesetzes dem Strafgesetzbuch in seinem allgemeinen Teile als der Lex generalis vorgehen. 

Das gleiche dürfte für Sicherheitsgefangene zu gelten haben. 
14. Knipschaar a. a. O. 122. Die Arbeit, die der Hilfsdienstpflichtige leistet, bedeutet 

nicht die Erfüllung eines öffentlichen Rechts des Staates auf Arbeit in dem Sinne, daß der 

Hilssdienstpflichtige als solcher im öffentlichen Dienste des Staates steht. Das Rechtsver¬ 

hältnis zu dem Arbeitgeber ist nach den allgemeinen Bestimmungen des Bürgerlichen 

Rechts zu beurteilen. Es ist aber keineswegs ausgeschlossen, daß der Hilfsdienstpflichtige 

nicht auf Grund eines privaten Dienstverhältnisses, sondern als Beamter bei einer Staats¬ 

oder Gemeindebehörde angestellt wird, so daß ein öffentlich=rechtliches Beamtenverhältnis 

begründet wird. Z. B. entspricht es durchaus dem Zweck des Hilfsdienstgesetzes, daß ein 

verabschiedeter Beamter, der hilfsdienstpflichtig ist, bei seiner früheren Behörde auf Grund 
einer freiwilligen Meldung oder auf Grund einer Überweisung durch den Ausschuß wieder 
als Beamter angestellt wird. Ob in dem Einzelfall ein Beamtenverhältnis begründet 

wird oder ein privatrechtlicher Arbeitsvertrag vorliegt, ist nach den bisherigen allgemeinen 

Rechtsregeln zu beurteilen. 

15. Muster von Dienstverträgen für Hilfsdienstpflichtige. 

(Kriegsamt, AmtlMitt. 17 Nr. 7 S. 8, Nr. 13 S. 2.) 

1. Dienstverträge bei Verwendung Hilfsdienstpflichtiger im Inland. 

Dienstvertrag für die Hilfsdienstpflichtigen, die als Ersatz für Militärpersonen eingestellt 
werden. # 

Auf Grund des Gesetzes über den vaterländischen Hilfsdienst vom 5. Dezember 

1916 (RGBl. 1333) 

gebonent 

(Militärverhältniseennne . . .. 

wird hierdurch als 

angestellt unter folgenden Bedingungen: 

1. Der Dienstantritt erfolgt am 

2. Die Art der Verwendung und die Regelung der Dienststunden des Angestellten 

bestimmt der Arbeitgeber. Es ist auch Sonntags Dienst zu leisten. Im Dienstinteresse 
ist auch außerhalb der festgesetzten Dienststunden zu arbeiten. 

3. Die Vergütung beträgt M. (in Worten Mark) 

und ist nachträglich zahlbar.) 

1) Im Falle des Bedürfnisses sind Zulagen zu gewähren für die zu versorgenden 

Familienangehörigen.
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4. Die Kündigungsfrist ist (sofern nicht zunächst eine Probezeit vereinbart ift) 2 Wochen 
zum Monatsschluß.) 

5. Für die Leistungen zur Kranken=, Invaliden- und Angestellten=Versicherung 
gelten, sofern nicht besondere Bestimmungen erlassen werden, die gesetzlichen Bestimmungen. 

6. Im Krankheitsfalle ist dem Arbeitgeber sofort auf schnellstem Wege Mitteilung 
zu machen und auf Verlangen des Arbeitgebers ein ärztliches Attest einzureichen. 

7. Nebenbeschäftigungen dürfen unur mit Zustimmung des Arbeitgebers übernommen 
werden. Die erteilie Zustimmung ist jederzeit widerruflich. 

8. Der Angestellte ist zu unbedingtem Gehorsam gegenüber seinem Vorgefepten, 
zu peinlichster Pflichttreue bei Erfüllung seiner Dienstobliegenheiten und zu jeder Fürde. 
rung der vaterländischen Interessen verpflichtet; insbesondere hat er und zwar auch nach 
Beendigung des Dienstverhältnisses über alle dienstlichen Vorgänge strengste Verschwiegen¬ 
heit zu bewahren. 

„Der... . ertennt an, baf alle von ihm im dienstlichen Auftrage, mit dienstlichen 
Mitteln oder auf Grund dienstlicher Kenntnisse oder auf Grund dienstlicher Erfahrungen 
gemachten Erfindungen als dienstliche Erfindungen dem ausschließlichen Verfügungsrecht 
der Heeresverwaltung unterliegen und ohne deren Zustimmung zum Patent (Gebrauchs¬ 
muster) nicht angemeldet werden dürfen. 

Um der Heeresverwaltung die Prüfung zu ermöglichen, ob gegebenenfalls eine 
dienstliche Erfindung vorliegt, verpflichtet sich der . ., kein Patent oder Gebrauchsmuster 
während der Vertragsdauer ohne die vorher auf dem Dienstwege einzuholende Genehmi¬ 
gung des Kriegsministeriums nachzusuchen und unterwirft sich für jeden Fall der Zu¬ 
widerhandlung einer Vertragsstrafe von ... Mark.“ 

Der Angestellte bekennt durch seine Unterschrift, über das Gesetz betreffend Verrat 
militärischer Geheimnisse vom 3. Juni 1914 sowie über die Bestimmungen der §### 87 bis 
93 und 139 des Strafgesetzbuches für das Deutsche Reich vom 15. Mai 1871 unterrichtet 
worden zu sein. 

9. Die sofortige Entlassung ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist erfolgt beim 
Vorliegen eines wichtigen Grundes, insbesondere im Fall der Zuwiderhandlungen gegen 
die Bestimmungen zu 7 und 8. 

10. Etwa bestehende Hausordnungen gelten als Bestandteil des Vertrages. 
11. Für die Stempelung dieses Vertrages gelten die gesetzlichen Bestimmungen. 

Datum . . . .... ... 

Unterſchrift der anſtellenden Unterschrift des 
Behörde. Angestellten. 

Zu dem vorstehenden Muster eines Dienstvertrages wird bemerkt: 

(Erlaß des Kriegsamts v. 14. 1., 2. 4. 17.)) 

1. Besondere Dienstverträge nach diesem Muster sind nur abzuschließen beim Ein¬ 
tritt von Hilfsdienstpflichtigen in solche Stellen oder Betriebe, für die die Arbeits¬ 
bedingungen nicht allgemein festgelegt sind. Soweit allgemeine Ordnungen 
über die Arbeitsbedingungen bestehena), finden sie ebenso wie auf die nicht Hilfs¬ 

1) Nach Bedarf zu ändern. 
) Anzuwenden auch auf die in den innerhalb Deutschlands z. B. in Elsaß-Lothringen 

gelegenen Teile des Operations- und Etappengebiets verwendeten Hilfsdienstpflichtigen 

(Erlaß des Kriegsamts v. 8. 6. 17, Amtl Mitt. 17 Nr. 20 S. 2). 
3) Hierzu: Verfügung des Kriegdamts v, 9. 6. 17 (Amtl Mitt. 17 Nr. 21 S. 1) 

„. Selbstverständlich Können folche Orbrungen da, wo fie bisher nicht beflanden Haben, 
jederzeit gefchaffen werben. Hiervon Gebraud zu machen wird allen Dienftjtellen und 
kriegswirtschaftlichen Betrieben, für die solche Arbeitsordnungen in Betracht fommen 

können, dringend empfohlen.
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dienstpflichtigen auch auf die hilfsdienstpflichtigen Arbeiter, ohne Unterschied, ob 
sie sich freiwillig gemeldet haben oder überwiesen worden sind, Anwendung. 

2. (Bu Biff. 3 des Musters). Allgemeine Anweisungen über die Vergütung können 
vorläufig nicht gegeben werden; maßgebend sind die ortsüblichen Sätze. Als 
ortsÜüblicher Lohn ist nicht der auf Grund der Versicherungsordnung von den 
Bersicherungsbehörden festgesetzte „Ortslohn", sondern die Vergütung zu ver¬ 
stehen, die am Ort durchschnittlich für die betreffende berufliche Tätigkeit ent¬ 
richtet wird. 

Im Falle des Bedürfnisses sind Zulagen für die zu versorgenden Familien= 
angehörigen gemäß $ 8 des Gejebes zu gewähren. E3 empsfiehlt sich, sicherzustellen, 
baß bie für die Verforgung ber Angehörigen beftimmten Anteile ihnen aud) wirt- 
lich zukommen. 

3. (Zu Ziff. 4.) Die Kündigungsfrist kann nicht allgemein geregelt werden, sondern 
wird nach den bestehenden Bedürfnissen und Verhällnissen bei den betreffenden 
Stellen zu bestimmen sein. 

4. (Zu Ziff. 8 Abs. 2, 3 (Erl. v. 2. 4. 17). Dieser Zusatz ist nicht aufzunehmen 

in die Verträge mit solchen Hilssdienstpflichtigen, die auf dem Gebiet ihrer Be¬ 
schäftigung Erfindungen nicht machen können. 

2. Dienstverträge bei Berwendung Hilfsdienstpflichtiger im besetzten Gebiet. 

Mit den Hilfsdienstpflichtigen, die zur Verwendung im besetzten Gebiet angeworben 
werden, wird von der zuständigen Kriegsamtsstelle zunächst ein vorläufiger Dienstvertrag 
abgeschlossen (vgl. Nr. 5 S. 4), für den nachstehendes Formular zugrunde zu legen ist: 

Baterländischer Hilfsdieast. 
Nr. 

Vorläufiger Dienstvertrag 

auf Grund des Gesetzes über den vaterländischen Hilfsdienst vom 5. Dezember 1916. 

1. Das Kriegsamt schließt mit dem Hilfsdienstpflichtigen 

Vor- und Zunmzeeeeeeeeeeeeee . .. . . .. 

in: .............. .. .. . ... 

geborn n .. . .. 

StnddddeeeeeeeeTTT .. .. . ... 

Militärverhältnis A GG⅜DDDDDDDDDDTTDTTT⅛TTTö/Ü/öAA . .. . . . 

einen vorläufigen Vertrag auf die Dauer von sechs Wochen bei zehntägiger Kündigungsfrist. 

2. Der Dienstantritt erfolgtaoonn . .. 

3. Der Hilfsdienstpflichtige wird in dieser Zeit im besetzten Gebiet für seine end¬ 
gültige Verwendung vorgebildet und ausgewählt. Beschäftigung und Dienststunden 
regelt die militärische Behörde. Höchstzahl täglich 10 Stunden. 

4. Der Hilfsdienstpflichtige erhält freie Eisenbahnfahrt vom Ort des Dienstantritts 
zum Bestimmungsort und zurück, freie Beköstigung und Unterkunft, freie ärztliche und 
Lozorettbehandlung und freie Benutzung der Feldpost. Außerdem erhält er eine Bar¬ 
bergütung in Höhe von täglid) ... . M., die alle 10 Tage nachträglich zahlbar ist. 

5. Die Versorgung von Hilfsdienstpflichtigen, die eine Kriegsdienstbeschädigung oder 
einen Unfall erleiden, sowie deren Hinterbliebenen wird noch besonders geregelt. 

6. Der Hilfsdienstpflichtige untersteht während dieser Zeit den Militärgesetzen. Er 
ist verpflichtet zur Pünktlichleit, peinlichster Pflichttreue und unbedingtem Gehorsam 
gegen die militärischen Stellen, die seine Vorbildung leiten. Er hot auch über die Ver¬ 
tragsdauer hinaus strengste Verschwiegenheit, besonders auch in Briefen, über militärische 

a
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Angelegenheiten zu wahren. Er hat in seinem Verhalten der Bevölkerung des besetzten 
Gebietes gegenüber alles zu vermeiden, was den guten Ruf des deutschen Heeres herab¬ 
setzen könnte. 

7. Dieser vorläufige Dienstvertrag erlischt durch den Abschluß des endgültigen Ber. 

trages. Derselbe wird mit der militärischen Behörde, welche den Hilfsdienstpflichtigen 
später beschäftigt, abgeschlossen. 

Bei der Auswahl der endgültigen Beschäftigungsart wird nach Möglichkeit auf die 
Lebenshaltung, die Gesundheit, sowie auf die bisherige Tätigkeit des Hilfsdienstpflichtigen 
Rücksicht genommen werden. Sie richtet sich ferner nach den während der Dauer des vor¬ 
läufigen Vertrages bewiesenen persönlichen Eigenschoften des Hilfsdienstpflichtigen. 

8. Stempelkosten für diesen Vertrag werden dem Hilfsdienstpflichtigen zurück¬ 
erstattet. 

Für das Kriegsamt: 

Die Kriegsamtstelle 

Name des Hilfsdienstpflichtigen 

Der endgültige Dienstvertrag wird mit dem Hilisdienstpflichtigen erst im besetzten 
Gebiete selbst abgeschlossen und zwar von der Stelle, bei der er endgültige Beschäftigung. 
sindet. Diese hat naturgemäß die Arbeitsbedingungen im einzelnen festzusezen. Ein Muster 
für den endgültigen Dienstvertrag, das nach Bedarf ergänzt werden kann, wird nachstehend 
bekanntgegeben. 

Baterländischer Hilfsdieust. 

Vertrag 

auf Grund des Gesetzes über den vaterländischen Hilfsdienst vom 5. Dezember 1916. 

schließt mit dem Hilfsdienstpflichtigen 

Vor- und ZunmeeeeeeeeeeeA 

letzter Wohnottt:7:7:7r7rr .... .... ... ..... . . ... 

geboren: * 

Stan: . .... . . . . ... . . . . . . ... . . . . .. 
Militärverhälti: Po 

einen Bertrag. 

a) Allgemeine Bedingungen. 

1. Der Hilfsdienstpflichtige untersteht während der Vertragsdauer und während 
seines Aufenthalts im besetzten Gebiet bis zur Beendigung des nach Vertragsablauf statt¬ 
findenden Rücktransports in die Heimat den Militärgesetzen. 

Er ist zu Pünktlichkeit, peinlichster Pflichttreue, unbedingtem Gehorsam sowie ge¬ 
bührlichem Verhalten gegen die ihm vorgesetzten Dienststellen verpflichtet. 

Er hat auch über die Vertragsdauer hinaus strengste Verschwiegenheit, besonders 
auch in Briefen, über militärische Angelegenheiten, sowie größte Zurückhaltung gegen¬ 
über den Landeseinwohnern zu wahren. " 

Er hat alles zu vermeiden, was den guten Ruf des deutschen Heeres in den Augen 

der feindlichen Einwohner herabzusetzen geeignet ist, wie Trunkenheit, ungesittetes Ber 

nehmen und dergleichen. 
Die militärische Behörde ist unter Außerachtlassung der vertraglichen Kündigungs¬ 

/
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frist zu sofortiger Entlassung und Rückbeförderung des Hilfsdienstpflichtigen insbesondere 
berechtigt, wenn dessen Verhalten wichtige Heeresinteressen zu schädigen geeignet ist. 

2. Der Hilfsdienstpflichtige erhält als äußeres Kennzeichen seiner vertraglichen 

Stellung eine Armbinde, welche er in und außer Dienst sichtbar zu tragen hat. 
3. Der Hilfsdienstpflichtige erhält freie Beköstigung und Unterkunft, freie ärztliche und 

Lazarettbehandlung, freie Benutzung der Feldpost, freie Bahnfahrt im Militärtransport. 
4. Die Versorgung der Hilfsdienstpflichtigen, die eine Kriegsbeschädigung oder einen 

Unjall erleiden, sowie deren Hinterbliebenen regelt sich nach den bestehenden Bestimmungen. 
5. Kündigung und Beschwerden sind an die arbeitgebende Militärbehörde zu richten. 

b) Besondere Bedingungen. 

Der Hilfsdienstpflichtige findet Verwendung auhsssss . .. 

bitti:...;;;;;;;; ; ; „„„r 

Arbeitszeit regelt sich nach den an der Arbeitsstelle gegebenen Bestimmungen. 

Dauer des Vertrages und Kündigungsfristtt:t:: . . . . . ... 

7. Er erhält an Löhnung, Gehalt (etwaigem Zuschlag als Familienunterstützung): 
.. . 

8. Während Urlaub und etwaiger Strafverbüßung wird kein Lohn gezahlt. 

16. Kriegsamt 7. 3. 17 (Auszug) Amtl. Mitt 17 Nr. 10 S. 5. Auf Grund verschie¬ 
dener Anfragen wird bestimmt: 

A. Für Dienststellen mit bestehenden Lohnordnungen. 

1. Diejenigen Dienststellen, bei denen schon vor dem Kriege Lohnordnungen und 
Annahmebedingungen usw. bestanden, durch welche die Tagelöhne und Monats¬ 
vergütungen besonders festgelegt waren, haben die bei ihnen eingestellten oder 
noch einzustellenden Hilfsdienstpflichtigen usw. ebenso wie ihre übrigen Arbeiter 
(Angestellten) abzufinden. Sofern dauernd ihre Leistungen infolge geringerer 
Arbeitsfähigkeit denen der übrigen Arbeiter nicht gleichkommen, kann die Ver¬ 
gütung der geringeren Leistungsfähigkeit entsprechend niedriger bemessen werden. 

Die Hilfsdienstpflichtigen erhalten also neben dem hiernach zuständigen 
Tagelohn oder der Monatsvergütung die durch die Erlasse vom 10. 10. 1916 
Nr. 25989. 16. B 5, vom 28. 12. 1916 Nr. 1919/12. 16. Vw. IV. und vom 11. 11 
1914 AVBl. 1914 S. 393 zugebilligten Familien- und Kinderkriegsbeihilfen 
Teuerungszulagen und Kriegszulagen. 

2. Soweit andere Dienststellen während des Krieges derartige Lohnordnungen 
übernommen und die eingestellten Arbeitskräfte nach diesen abgefunden haben, 
kann dieses Verfahren beibehalten bleiben, sofern die Lohnordnungen den ört¬ 

lichen Verhältnissen entsprechen. Die Prüfung dieser Frage unterliegt der nächst 
vorgesetzten Behörde im Benehmen mit der zuständigen Intendantur. 

B. Für alle übrigen Dienststellen: 

1. Löhne. 

Die Entlohnung hat nach den jetzt für die betreffende Arbeitsleistung ortsüblichen 
Vergütungen zu erfolgen. (Vgl. Nr. 7, S. 8: „Dienstverträge bei Verwendung Hilfsdienst¬ 
pflichtiger im Inland“ und unten: „Einstellung und Entlohnung Hilfsdienstpflichtiger.“) 

Etwaige frühere Festsetzungen über Vergütungen für Bureaupersonal werden zwar 
als Anhalt gelten müssen, sind jedoch nicht unbedingt bindend. Für weibliches Bureau¬ 
personal, dessen weitgehende Verwendung auch seitens der Truppen zu erfolgen hat, 
ergehen noch besondere Bestimmungen. 6 

Kriegsteuerungszulagen, bzw. Kriegszulagen, Familien=- und Kinder=Kriegsbei¬ 
hilfen sind neben den unter Berücksichtigung der jetzt herrschenden wirtschaftlichen Ver¬ 
hältnisse gewährten ortsüblichen Vergütungen allgemein nicht zu zahlen. Im Falle be¬
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sonderen Bedürfnisses — vor allem, wenn Personen durch Beschäftigung außerhalb ihres 
Wohnsitzes genötigt sind, einen doppelten Haushalt zu führen — können nach Prüfung 

durch die Dienststellen Zulagen für die zu versorgenden Familienangehörigen im Sinne 
des § 8 des Gesetzes über den vaterländischen Hilfsdienst gewährt werden. Soweit bisher 
über dieses Bedürfnis hinaus Zahlungen von Zulagen und Beihilfen erfolgt sind, kann 
es für die rückliegende Zeit sein Bewenden haben. 

In größeren Orten ist eine Verständigung der Dienststellen durch die Garnison. 
kommandos über die Höhe der für die verschiedenen Leistungen als angemessen erscheinen¬ 
den Beträge zweckmäßig, damit nicht für gleiche Arbeiten und Leistungen an demselben 
Orte verschiedene Vergütungen gezahlt werden. 

2. Arbeitsstunden. Sonntagsarbeit. Überftunden. 

Die Zahl der Arbeitsstunden in den einzelnen Dienstzweigen ist nach dem jeweiligen 
Ortsgebrauch festzusetzen. Im allgemeinen wird eine neunstündige reine Arbeitszeit als 
angemessen gelten können. 

Sonntagsarbeit oder vorübergehende Mehrarbeit der gegen Monatsvergütung 
angenommenen Personen ist nicht besonders zu entschädigen, sie wird vielmehr bei 
Bemessung der Gesamtvergütung zu berücksichtigen und vertraglich auszubedingen sein. 
Den gegen Tagelohn beschäftigten Personen kann für Sonntags- oder vorübergehende 
Mehrarbeit neben dem unter Zugrundelegung des Tagelohnes zu ermittelnden Stunden¬ 
lohn eine nach Ortsgebrauch zu bemessende Zulage gewährt werden. 

3. Arbeit in der Nachtzeit, Wachtdienst. 

Für Arbeitsleistungen, welche regelmäßig in die Nachtzeit sallen (z. B. bei Küchen¬ 
und Wachtpersonal) sind keine besonderen Zulagen zu gewähren, vielmehr ist die Ent¬ 
lohnung entsprechend den Leistungen zu bemessen. 

Für Leute, die Wachtdienst leisten, ist die Vergütung zweckmäßig für einen Zeitraum 
von etwa einer Woche festzusetzen, damit Zweifel über die Frage der Bezahlung für 
die zwischen den Wachttagen liegende Ruhezeit nicht aufkommen. Wenn sich die Dienst¬ 
leistung infolge Neueintritts oder Ausscheidens aus dem Dienstverhältnis nicht auf die 
ganze Woche erstreckt, so sind die in die Dienstleistung fallenden Wach- und Ruhetage mit 
je ½ des Wochensatzes zu vergüten. 

- 4. Bahlungstermine für die Löhne. 

Pie Zahlungstermine für die Löhne unterliegen den im Bertrage getroffenen Ber- 
einbarungen. Someit folche nicht erfolgt find, gelten die ortsüblichen Termine. Wochen¬ 
weise Zahlung wird die Regel fein, fall3 nicht Monatävergütung vereinbart if. 

5. Vorschüsse. " 

Vorschußzahlung kann im Falle des Bedürfnisses nach Ermessen der Dienststellen 
erfolgen. "5“ 

6. Unterlunft .........-.-.-. (werden, soweit sie nach den bestehenden Bestimmungen 
7. Verpflegnung | gewährt werben, auf den Lohn angerechnet.) 
8. Bekleidung und Wassen. re 

9. Eisenbahnfahreeen 

10. Allgemeines. 

Soweit die bestehenden Arbeitsverträge den vorstehenden Gesichtspunkten nicht 

Rechnung tragen, sind sie zum nächsten Termin abzuändern. , 
Vorstehenden Bestimmungen entgegenstehende Anordnungen gelten hiermit als 

aufgehoben, hier vorliegende Anfragen finden hierdurch ihre Erledigung. 

17. Kriegsamt, 1. 3. 17 (Amtl Mitt. 17 Nr. 10 S. 8). Hilfsdienstpflichtigen, die 
sich zur Verwendung im besetzten Gebiet bereit erklärt haben, wird auch freie Eisenbahn¬ 

fahrt (IV. Klasse) vom Wohnort zur Kriegsamtstelle gewährt.
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Als Ausweis zur Erstattung des Fahrgeldes gilt der Abmeldeschein der Polizei¬ 

oder Ortsbehörde des letzten Wohnortes. 
Das Fahrgeld ist zunächst von dem Hilfsdienstpflichtigen zu verauslagen und wird 

nach Eintreffen bei der Kriegsamtstelle von dieser zurückerslattet. 

89. 
(Erläuterung 1 bis 4 in Bd. 4, 859.) 

I. Grundsatz des Abkehrscheins. 

5. Schiffer=Junck a. a. O. 47. Von den Bestimmungen des § 9 werden Beschäf¬ 
tigung3lofe jowie diejenigen, Die an anderen al3 den in $ 2 bezeichneten Stellen, ober 

die zwar an einer folhen Stelle, jedoch nicht Fraft Dienft- ober Arbeitävertragg, fondern 
felbftändig tätig find oder gewesen find, nicht berührt. Ebenfotwenig aber werden diejenigen 
erfaßt, Die zwar aus einer der im $ 2 bezeichneten Stellen tommen, aber entweder über- 
haupt nicht mehr arbeiten oder jich jelbjtändig machen wollen. Hier muß die Heranziehung 
gemäß $ 7 auöhelfen. Dagegen ift e3 gleichgilltig, ob aud) die neue Stelle zu den in $ 2 
bezeichneten gehört, ob die alte ober Die neue Arbeit eine langbauernde oder nur vorüber- 

gehende und gelegentliche, ob fie entgeltlich oder unentgeltlid; geleiftet ift. E3 genügt, 
daß das Arbeitsverhältnis überhaupt rechtserheblich, vertragsmäßig ist und nicht eine bloß 
unverbindliche Gefälligkeit darstellt. 

6. Herrmann a. a. O. 88. Zweifel können darüber bestehen, welches der Zeitpunkt 

des In=-Beschäftigung=Rehmens ist, ob der Augenblick des Vertragschlusses oder der Er¬ 
füllung des Vertrages durch Dienstleistung bzw. Lohnzahlung. Seine Feststellung ist 
wichtig für die Berechnung der zweiwöchigen Frist. Wählt man die erste Möglichkeit, 
fo darf vor Ablauf der zwei Wochen auch nicht das Ubereinkommen zwischen dem Hilfs¬ 
bienftpflichtigen und dem neuen Arbeitgeber getroffen werden, wenn nicht zugleich 
der Abkehrschein vorliegt. Diese Auslegung würde aber über den Zweck des Gesetzes 
hinausgehen und für den Hilfsdienstpflichtigen eine unnötige Erschwerung seines Fort¬ 
kommens bedeuten. Daß sie nicht beabsichtigt ist, ergibt auch der Abs. 3 des 59. Wenn 
er besagt, daß als wichtiger Grund zur Ausstellung des Abkehrscheins gegen den Willen 
des Arbeitgebers eine angemessene Verbesserung der Arbeitsbedingungen anzusehen ist, 
fo muß auch dem Hilfsdienstpflichtigen ein Weg offen stehen, sich die Unterlage für die 
Geltendmachung dieses wichtigen Grundes zu beschaffen. Denn es wird nicht genügen, 
wenn die Aussicht auf eine Verbesserung seiner Lage in nebelhafter Ferne liegt, sondern 
er muß dem zur Entscheidung berufenen Ausschuß etwas Greifbares bieten können. Das 
einzig schlagende Beweismittel wäre ein Vertrag mit dem neugewählten Arbeitgeber, der 
die Besserstellung des Hilfsdienstpflichtigen in dem zukünftigen Dienst= oder Arbeitsver¬ 
hältnis deutlich erkennen läßt. Aus diesen Erwägungen heraus ist als Zeitpunkt des In¬ 
Beschäftigung=Nehmens erst derjenige zu betrachten, in dem der Vertrag von einer Seite 
erfüllt wird, gleichviel wann der Vertrag selbst geschlossen ist. Demnach ist es zulässig, 
schon vor Beibringung des Abkehrscheines und vor Ablauf von zwei Wochen mit dem 
Hilfsdienitpflichtigen einen Dienft- ober Arbeitävertrag einzugehen; die Einftellung in 
den Betrieb jebod oder Bahlung von Lohn bzw. Gehalt darf erft nach Vorweisung des 
Scheins, oder wenn die Frist von zwei Wochen verstrichen ist, erfolgen lebenso Schiffer¬ 
Yunda.a. 9.48]. Allen Schwierigkeiten würden die Beteiligten aus dem Wege gehen, 
wenn sie das Abkommen über das neue Beschäftigungsverhältnis unter der Bedingung 
träfen, daß der Abkehrschein bis zu einem gewissen — bestimmten oder unbestimmten — 
Zeitpunkt beschafft werde. Bis zum Eintritt dieser aufschiebenden Bedingung ($ 158 
Abs. 1 BGB.) würde dann ein Schwebezustand herrschen und erst nach ihrer Erfüllung 
ein rechtswicksamer Vertrag vorliegen. 

7. Schiffer=Junck a. a. O. 50. Wird dem Abkehrschein eine Zeitbestimmung oder 
eine Bedingung hinzugefügt, so ist zu unterscheiden: Die Bestimmung eines Anfangs¬ 
termins für die Wirkung des Abkehrscheins ist nicht zu beanstanden. Die Bestimmung
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eines Endtermins und die Hinzufügung einer auflösenden Bedingung beeinträchtigen 
die Wirksamkeit des Abkehrscheins nicht, sondern erzeugen höchstens eine vertragsmäßige 
Verpflichtung zur Auflösung des neuen Vertragsverhältnisses und zum Wiedereintritt 
in die frühere Beschäftigung. Eine aufschiebende Bedingung ist mit dem Wesen des Ab¬ 
kehrscheins unverträglich. Sie nimmt ihm die Wirkung auch dam, wenn fie bei einer 
Geltendmachung bereits eingetreten ist. Denn der Abkehrschein muß das Recht zum Aus¬ 
scheiden aus sich ergeben und darf nicht auf Umstände außerhalb seiner verweisen. Un. 
bedenklich ist ein Zusatz, der erkennen läßt, daß der Abkehrschein nur behufs Ubertritts 
in einen bestimmten anderen Betrieb erteilt ist; dann wirkt er auch nur zugunsten des In. 

habers dieses Betriebes. Die Hinzufügung anderweiter Merkmale, Zeugnisse oder Be¬ 
merkungen wird vom Arbeitnehmer zurückgewiesen werden können. 

8. Herrmann a. a. O. 92. Der Hilfsdienstverpflichtete hat keinen klagbaren, im 
Rechtswege zu verfolgenden Anspruch auf Erteilung des Abkehrscheins. Er kann nur den 
Schlichtungsausschuß anrufen, um Ersatz dafür zu erlangen (§ 9 Abi. 2 HD.; im Er¬ 

gebnis übereinstimmend GG. Hamburg lin Bd. 4, 860). Dagegen ist die Bestimmung 
des 5 1 UB. II, welche den Arbeitgeber zur Ausftellung de3 Wblehrfheins anhält, ein 
Schutzgesetz im Sinne des § 823 Abs. 2 BG#. Ihre Nichtbeachtung macht deshalb 
den Unternehmer schadensersatzpflichtig. Der hieraus dem Hilfsdienstpflichtigen er¬ 
wachsende Anspruch ist ein rein privatrechtlicher, der vor den Gerichten gellend gemacht 

werden muß. 

9. Kriegsamt (Rechtsabtl.) Amtl Mitt. 17 Nr. 8 S. 5. Die Pflicht des Arbeit¬ 
gebers, den Abkehrschein im Sinne von §+ 9 des Hilfsdienstgesetzes auszustellen — falls 
der Arbeitgeber zustimmt —, ist, wie nunmehr nach & 1 der BO. v. 30. 1. 17 ganz klar ist, 
eine Rechtspflicht des Arbeitgebers. Der Rechtsabteilung liegen mehrere Fälle vor, wo 
sich der Arbeitgeber darauf beschränkt Hat, dem ausscheidenden Arbeitnehmer zu beschei¬ 
nigen, daß das Arbeitsverhältnis ordnungsmäßig aufgelöst sei. Das genügt nicht. Denn 
das HD. berechtigt den Arbeitgeber dazu, den Arbeitnehmer, auf dessen weitere Tätig¬ 
keit er im Interesse seines Betriebes Wert legt, das Ausscheiden nicht zu gestatten, und 
zwar, obwohl der Arbeitsvertrag durch den Arbeitnehmer zur Auflösung gebracht worden 
ist. Ist aber der Arbeitgeber damit einverstanden, daß der Arbeitnehmer ausschcidet, so 
muß er ihm dies auch bescheinigen. Diese Bescheinigung ist der eigentliche Inhalt des Ab¬ 
kehrscheins. Erhält der hilfsdienstpflichtige Arbeitnehmer keine derartige Bescheinigung, 
so findet er mindestens vierzehn Tage lang keine anderweite Beschäftigung, da ihn ein 
anderer Arbeitgeber nad) 5 9 Abj. 1 und § 18 Nr. 2 HDG. nicht in Beschäftigung nehmen 
darf. Der Arbeitnehmer würde also geschädigt werden, und es ist kein Zweifel, deß ihm 
der Arbeitgeber, der keine genügende Bescheinigung ausstellte, schadenersatzpflichtig sein 
kann. Wozu übrigens zu bemerken ist, daß nach ss 3 und 4 der VO. v. 30. 1. 12 das alte 
Beschäftigungsverhältnis bis zur Entscheidung des Schlichtungsausschusses fortgesetzt 
werden soll. 

Damit dem Fortkommen des hilfsdienstpflichtigen Arbeitnehmers keine Schwierig¬ 
keiten erwachsen, schreibt § 1 VO. vor, daß der Abkehrschein von jedem Arbeitgeber, der 
auf die weitere Tätigkeit eines Arbeitnehmers verzichtet, ausgestellt werden muß. Es 
kommt hiernach für die Erteilung des Abtehrscheins nicht darauf an, ob der Betrieb des 
Arbeitgebers, bei dem der Arbeitnehmer beschäftigt war, gerade ein Hilfsdienstbetrieb 
war: der Abkehrschein ist stets erforderlich, wenn es sich um einen hilfsdienstpflichtigen 
Arbeitnehmer handelt. 

Da somit die Erteilung des Abkehrscheins, und insbesondere die Erteilung eines 
vollkommenen Ablehrscheins eine sehr wichtige Sache ist, schlägt die Rechtsabteilung vor, 
sich folgender Muster zu bedienen:
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1. Muster für den Abtehrschein, den der Arbeitgeber ausstellt: 

Dieser Schein ist bei der einstellenden Firma abzugeben. 

Abkehrschein 
(§9 des Gesetzes über den vaterländischen Hilfsdienst) 

DDen ., geborenoaaaa ‚ber vom ....... 
bis bei mir — uns — in dem (Ort, Straße, Hausnummer) belegenen Be¬ 

triebe beschäftigt war, wird hiermit bescheinigt, daß er die Beschäftigung bei mir — 
uns — mit meiner — unserer — Zustimmung aufgegeben hat. 

. . . . . . . .. „den . . . . . . . . .. 191 

Unterſchrift 

(Name oder Firma des Arbeitgebers oder der Organisation)   

  

2. Muster für die Bescheinigung, die der Schlichtungsausschuß auf die 
Beschwerde des Arbeitnehmers ausstellt: 
  

Dieser Schein ist bei der einstellenden Firma abzugeben. 

Der „geboren am .. ... . . . . . . . . . . „der vom ....... 
bis bei (Name oder Firma des Arbeitgebers oder der Organisation) in dem 
(Ort, Straße, Hausnummer) belegenen Betriebe beschäftigt war, wird gemäß 5 9 
Abs. 2 des Gesetzes über den vaterländischen Hilfsdienst diese Bescheinigung als Ab¬ 
kehrschein erteilt. 

Unterschrift des Vorsitzenden 

— — —       
Im Vorſtehenden iſt der notwendige Inhalt dieſer Beſcheinigungen angegeben. 

Oft wird es aber empfehlenswert ſein, dem Ablehrſchein noch einen anderen Inhalt zu 
geben. Nämlich dann, wenn der Arbeitnehmer die Stelle deswegen wechſelt, weil ihm 
von einem anderen Arbeitgeber beſſere Arbeitsbedingungen, insbeſondere höherer Lohn, 
geboten werden. Das Gesetz schreibt zwar nicht ausdrücklich vor, daß der Ablehrſchein 
in solchem Falle nur für den Übergang in diesen neuen Betrieb gilt, und ein dritter Arbeit¬ 
geber, der den Arbeitnehmer in Beschäftigung nähme, würde kaum strofbar sein. Anders 
läge die Sache, wenn in dem Abkehrschein diejenige andere Stelle ausdrücklich genannt 
würde, mit deren günstigeren Arbeitsbedingungen der Arbeitnehmer sein Verlangen 
gegenüber seinem bisherigen Arbeitgeber oder gegenüber dem Schlichtungsausschusse 
begründet hat. Es ist ja auch nicht unbillig, wenn der Arbeitmehmer seine neue Beschäf¬ 
tigung nur dort suchen soll, wo ihm bessere Arbeitsbedingungen und damit der wichtige 
Grund zum Ausscheiden geboten wurden. Aus allen diesen Erwägungen ist es zwar nicht 
unbedingt nötig, wohl aber zulässig und sogar wünschenswert, wenn den Bescheinigungen 
gegebenen Falles — der wichtige Grund kann ja auch auf anderen Umständen be¬ 
tuhen, z. B. Krankheit des Arbeitnehmers —, ein Zusatz folgenden Wortlauts hinzu¬ 
gefügt wird:
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in Beschäftigung zu treten. 

  

Im Anschluß hieran muß darauf hingewiesen werden, daß sich Arbeitgeber hüten 
sollen, eine hilfsdienstpflichtige Person bei sich einzustellen, die keinen Ablehrschein im 
Sinne des §9 — oder auch keinen sog. Befreiungsschein, vgl. 3 34 der Anweisung über das 
Verfahren usw. vom 30. 1. 17 — besitzt. Nach 53 18 Nr. 2 kann mit Gefängnis bis zu einem 

Jahre und mit Geldstrafe bis zu 10000 M oder mit einer dieser Strafen oder mit Haft 
beftraft werben, 

wer der Borfchrift im & 9 Abf. 1 zumider einen Arbeiter befchäftigt. 

Wenn an biejer Stelle de3 Gefege3 nur vom „Arbeiter” die Rebe ift, fo ift das sicher 
nur eine ungenaue Ausdrucksweise. Gemeint sind zweisellos Arbeitnehmer aller Art, 
auch Angestellte. Allerdings bezieht sich das Verbot des § 9 Abs. 1 und die Straidrohung 
in 8 18 Nr. 2 nur auf folhe Hilfsdienstpflichtige, die noch in einem Hilfsdienstbetrieb be¬ 
schäftigt sind oder in den letzten zwei Wochen beschäftigt waren. Danach würde sich der 
neue Arbeitgeber nicht strasbar machen, wenn er einen Hilfsdienstpflichtigen anstellte, 
der die letzten zwei Wochen beschäftigungslos gewesen war. Aber er wird sich hierüber 
vergewissern müssen, und es ist unwahrscheinlich, daß ein Arbeitgeber vor den Strasge¬ 
richten leicht Gehör findet, wenn er einwendet, er habe geglaubt, daß der von ihm ange¬ 

stellte Arbeitnehmer die letzten zwei Wochen gefeiert habe. Denn darüber, bis wann der 
Arbeitnehmer an einer anderen Arbeitsstelle tätig gewesen ist, kann sich der neue Arbeit¬ 
geber leicht unterrichten, indem er sich z. B. das Abgangszeugnis, das dem Arbeitnehmer 
nad) $ 113 der Gewerbeordnung ausgestellt werden muß, oder die Quittungskarte oder 
das Krankenkassenbuch vorlegen läßt. Wer dies nicht tut, handelt auf seine Gefahr. Am 
sichersten geht er, wenn er sich, ehe er den Arbeitnehmer einstellt, darum kümmert, ob 
biefer einen Üblehrjchein im Sinne von $ IHDG. oder einen Befreiungsfchein befigt, und 
sich diese Bescheinigung vorlegen läßt. Dann ist er sicher, feinen Berftoß gegen das HDG. 
zu begehen. Das alles liegt natürlich nicht nur im Interesse des Arbeitgebers selbst, son¬ 
dern auch im Interesse des vaterländischen Hilfsdienstes und seiner hohen Aufgabe, an der 
olle mitschossen müssen, wenn sie erreicht werden soll. 

10. Kriegsamt (Rechtsabtl.) Amtl Mitt. 17 Nr. 15 ©. 2. 

Losschein und Abkehrschein. # 

In einigen Gegenden Deutschlands ist es üblich, dem kündigenden landwirtschaft¬ 
lichen Arbeiter eine Bescheinigung (Losschein, Losungsschein, Ziehschein) folgenden Wort¬ 
lauts zu erteilen: „Der N. N. darf id) zu Martini einen anderen Dienst suchen“ Dieser 
Schein wird üblicherweife al3bald nad) der Kündigung ausgeftellt und dem Arbeitnehmer 
ausgehändigt. &3 fragt jich, wie er fich zu dem Ablehrfchein des $ 9 Abf. 1 des Hilfsdienfl¬ 

gefeße3 verhält. 

Die Bestimmungen des §& 9 lassen die bestehenden Vorschriften über die Ausstellung 
von Arbeitspapieren unberührt. Sind solche erst beim Abgange auszuhändigen, wie das 
Abgangszeugnis des § 113 der Gewerbeordnung, fo erhält fie aud) der Hilfsdienstpflichtige 
erst, wenn er die Beschäftigung niederlegt, — in der Regel also gleichzeitig mit dem Abkehr¬ 
schein. Sind sie nach Gesetz oder Übung schon bei der Kündigung zu übergeben, wie in 
manchen Gegenden das Dienstbuch des Gesindes, so wird hieran auch durch das Hilfs¬ 
dienstgesetz nichts geändert. Aus der Hergabe solcher Papiere ist jedoch noch nicht zu fol- 
gern, daß der Arbeitgeber mit dem Ausscheiden des Arbeitnehmers nad) Ablauf der Kün- 
digungsfrist einverstanden und zur Erteilung des Ablehrscheins bereit ist. Es wird viel¬ 

mehr Frage des einzelnen Falles sein, ob ein solches Einverständnis anzunehmen oder zu 
verneinen ist. Da aber immerhin die Möglichkeit besteht, daß unter Umständen aus der 

vorbehaltlosen Aushändigung solcher Papiere gefolgert werden könnte, daß der Arbeit¬
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geber seinerzeit auch den Abkehrschein nicht verweigern wollte, so empfiehlt es sich für 
den Arbeitgeber, falls er sich seine Rechte aus § 9 Abs. 1 des Hilfsdienstgesetzes vorbehalten 
will, dies gleichzeitig ausdrücklich zu erklären. Unterläßt er dies nicht nur, sondern äußert 
er sogar bei Aushändigung der Arbeitspapiere, daß er damit auch seine Zustimmung im 

Sinne des Hilfsdienstgesetzes erteile, so ist er hieran gebunden; ein Widerruf dieser Er¬ 
klärung ist nicht zulässig. Bei dieser Rechtslage könnte der Wortlaut des „Losscheins" 
dem Arbeitnehmer eine Handhabe geben, auch gegen den Willen des Arbeilgebers die 

Stelle zu verlassen; denn der Schlichtungsausschuß würde voraussichtlich aus der in dem 
Losscheine enthaltenen Erklärung die unwiderrufliche Zustimmung zum Ausscheiden im 
Sinne des Hilfsdienstgesetzes folgern. Unter diesen Umständen muß dem Arbeitgeber 
das Recht zugestanden werden, auf den Losschein, dessen Hergabe er ja nicht verweigern 
darf, einen Vermerk des Inhalts zu setzen, daß er sich sein Recht vorbehalte, den Ablehr¬ 
schein auf Grund des Hilfsdienstgesetzes zu versagen. Will der Arbeitnehmer sich hiermit 
nicht zufriedengeben, so ist es ihm unbenommen, jederzeit bis zum Ablaufe der Kündi¬ 
gungsfrist — also auch sofort — den Schlichtungsausschuß anzurufen und dort den Nachweis 
zu führen, daß er einen „wichtigen Grund” im Sinne bes §#9 Abs. 2, 3 des Hilfsdienstgesetzes 
hat, nad; Beendigung feiner Dienstzeit aus seiner Stelle auszuscheiden. Gelingt dieser 
Nachweis, jo wird der Ausschuß ihm gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 daselbst zu bescheinigen haben, 
daß er zu dem angegebenen Zeitpunkt den Dienst verlassen darf. Durch diese Bescheini¬ 
gung wäre dem in dem Losschein enthaltenen Vorbehalt die Wirkung genommen, so daß 
dem Arbeitnehmer ein Schaden aus ihm nicht erwachsen könnte. Erteilt der Ausschuß den 
Abkehrschein nicht, so ist damit durch die zuständige Stelle zum Ausdruck gebracht, daß der 
Arbeitnehmer in seinem jetzigen Dienste verbleiben soll, und er kann daher ebenfalls keine 
Schadensersatzansprüche gegen den Arbeitgeber erheben, wenn er infolge des im Los¬ 
schein enthaltenen Vorbehalts keinen anderen Dienft findet. 

11. Kriegsamt (Rechtsabtl.) Amtl Mitt. 17 Nr. 21 S. 3. Der Abkehrschein wird 
duch die Überweifung erfeßt. Der Sinn und die Aufgabe des Hilfsbienjtgefeßes zwingen 
dazu, dies anzunehmen, Die Einrichtung des Ablehrſcheins iſt im Interesse des Hilfs¬ 
dienstes getroffen worden, und zwar um zu verhindern, daß eine Beschäftigung im Hilfs¬ 
dienste ohne wichtigen Grund aufgegeben wird; es soll keine unnötige Abwanderung 
von Arbeitskräften stattfinden und deswegen der einzelne Hilfsdienstpflichtige an der 
Stelle, wo er einmal nüglichen Hilfsdienft leiftet, feftgehalten werben können. Ber zu 
diefem Bivede in $ 9 und $ 18 Nr. 2 des Gesetzes geordnete Zwang ift bekanntlich nur ein 
mittelbarer, infofern bem neuen Arbeitgeber Strafe angedroht wird, wenn er einen Hilf3- 
dienstpflichtigen ohne Abkehrschein in Arbeit nimmt. Es wäre aber ganz widersinnig, diese 
Bestimmungen des Gesetzes auch dann anzuwenden, wenn der Hilfsdienstpflichtige durch 
einen Einberufungsausschuß überwiesen wird. Denn er soll auf diese Weise ja gerade 
einer Beschäftigung im Hilfsdienste zwangsweise zugeführt werden, und es ist nicht an¬ 
gängig, eine andere Bestimmung des Hilfsdienstgesetzes dazu zu verwenden, um diese 
Maßnahmen des Einberufungsausschusses zu durchkreuzen. Eine Gesetzesauslegung, 
die zu einem Widerspruch des Gesetzes gegen sich selbst oder gar zu einem Widersinn führt, 
muß immer verworfen werden. 

12. Gew G. Bremen (Kriegsamt 17 Nr. 25 S. 2). Der Arbeitgeber ist zur Ausstel¬ 
lung des Abkehrscheins auch ohne Mahnung verpflichtet. Schadensersatz wegen Vorent¬ 
haltung des Abkehrscheines kann aber nur verlangt werden, wenn der Arbeitgeber dieser 
Verpflichtung trotz Mahnung nicht entspricht. 

13. Hahn a. a. O. 182. Der § 9 HDE. erfiredt sich zweifellos auf die Preuß. Ge¬ 
sinde O. v. 8. Nov. 1810, wenngleich § 626 BGB. — fristlose Kündigung aus wichtigem 
Grund — für das Gesinderecht nicht gilt. Selbstverständlich gilt trotz des § 9 Abs. 3 HD. 

$ 3 bes Gef. von 1854 (Koalitionsverbot). 

14. Gew G. Duisburg, Gewus#fm G. 17 47. Der Arbeiter, der mangels eines Abkehr¬ 
scheines arbeitslos war, kann Schadenersatz nicht verlangen, wenn er wegen der Verweige¬ 
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rung des Scheines den Schlichtungsausschuß nicht angerusen, das Arbeitsverhältnis auch 
nicht fortgesetzt hat. \ 

15. Ville a. a. 9.30. Erfütlt ber Arbeitgeber die ihm obliegenden Verpflichtungen 
nicht, beichäjtigt er bie Dienftpflichtigen z. B. nur gegen niedrigeren Lohn, fo wird tegel- 

mäßig durch den Schlichtungsausschuß aus Erteilung des Ablehrscheins zu erkennen jein, 
Denn die Nichterfüllung einer zugunsten des Arbeitnehmers begründeten gesetzlichen 
Pflicht durch den Arbeitgeber muß als wichtiger Grund zum Ausscheiden aus dem Arbeits¬ 
verhältnis gelten. Dagegen bildet die Verpflichtung des Arbeitgebers zur Weitergewäh. 
rung gleichwertiger Arbeitsbedingungen keinen Bestandleil des Arbeitsvertrages. Der 
Dienstpflichtige kann deshalb auf die Weitergewährung seines bisherigen Arbeitslohnes 
Klage nicht erheben. 

16. Laubünger, Gewussfm G. 22 297. Da nach § 3 der Bek. v. 30. 1. 17 der Ar. 
beitgeber bei Verweigerung des Abkehrscheins den Arbeiter weiterbeschäftigen muß und 
da der Arbeitnehmer, der die Beschwerde erhoben hat, rad) $ 4 zur Weiterarbeit verpflichtet 
ist, so besteht das Beschäftigungsverhältnis fort, auch wenn der Kläger in der Zeit bis zur 
Entscheidung nicht weiterarbeitet. Die zwei Wochen des #9 werden erst von der Ent¬ 
scheidung des Schlichtungsausschusses an rechnen können. 

II. Die Entscheidung des Schlichtungsausschusses (86 9 Abf. 2). 

1. Kriegsamt v. 10. 3. 17 (Auszug) Amtl Mitt. 17 Nr. 11 S. 7. In die Schlich¬ 
tungsausschüsse sind vom Kriegsamt auf seiten der Arbeitnehmer ausschließlich gewerb 

liche Arbeiter, auf seiten der Arbeitgeber nur zu einem Teil landwirtschaftliche Arbeit¬ 
geber berufen worden. Mit Rücksicht auf die besonderen Verhältnisse in der Landwirt, 
schaft ist es geboten, in den vorwiegend land= und forstwirtschoftlichen Bezirlen für diese 
Betriebe bei den Schlichtungsausschüssen besondere landwirtschaftliche Spruchkommern 
zu bilden, bei denen sowohl die ständigen, wie die unständigen Vertreter der Arbeilgeber 
und nehmer aus der Landwirlschaft entnommen sind. Die Zuständigkeit dieser Kammern, 
die unter dem Vorsitz der Vorsitzenden der Schlichtungsausschüsse zusammentreten, soll 
sich auf die Entscheidung Aber Erteilung von Abkehrscheinen an Land- und Forstarbeiter, 
sowie die Schlichtung von Streitigkeiten zwischen Arbeitgebern und =nehmern in land¬ 
und forstwirtschoftlichen Betrieben gemäß § 13 HD. erstrecken. Für die Frage, welche 
Betriebe als land= und forstwirtschaftliche Betriebe anzusehen sind, ist im Zweifel maß¬ 
gebend, ob der betrefsende Arbeiter einer Landkrankenkasse angehört oder nach § 235 der 
RO. angehbren mußte. 

Die Kriegsamtstellen werden ersucht, für die .. Ausschüsse im Auftrage des Kriegs¬ 
amts je 2 ständige land= und forstwirtschaftliche Arbeitgeber und nehmer und je 4 Stell¬ 
vertreter für diese Kammern zu ernennen. Hinsichtlich der Arbeitgeber sind Vorschläge 
von den zuständigen Landwirtschaftskammern einzuholen. Die Arbeitnehmer=Vertreter 

sind aus den dem Kreise der Versicherten angehörigen Vorstandsmitgliedern der Land¬ 

krankenkassen oder, sofern besondere Landkrankenkassen nicht bestehen, der für die lond¬ 

und forstwirtschaftlichen Betriebe zuständigen Krankenkassen, auch landwirtschaftlichen 

Betriebskronkenkassen, zu bestimmen. Es ist hierbei darauf zu achten, daß wirkliche ländliche 

Arbeiter berusen werden. Die Ernennung der unständigen Mitglieder bleibt auch hier 

den Vorsitzenden der Ausschüsse überlassen. In denjenigen Gegenden, in denen Organi¬ 

sationen der Land- und Forstarbeiter (Deutscher Landarbeiterverband, Zentralverband 

der Land-, Forst- und Weinbergsarbeiter) stark vertreten sind, sind Vorschläge von diesen 

Organisationen einzuholen und dem Stärkeverhältnis der organisierten zu den unorgani¬ 

sierten Mitgliedern entsprechend zu berücksichtigen. Die Ernennung der unsländigen 

Mitglieder bleibt dem Vorsitzenden des Schlichtungsausschusses überlassen. 
Die Liste der zu ernennenden Mitglieder und Stellvertreter ist vor der Ernennung 

... dem Kriegsamt zur Genehmigung vorzulegen. 
Die in die Schlichtungsausschüsse berufenen landwirtschaftlichen Arbeitgeber würden 

nach Bildung der landwirtschaftlichen Spruchkammern aus den Hauptausschüssen auszu¬
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scheiden und an ihre Stelle Vertreter von Handel, Industrie und Handwerk zu treten hoben. 
In dieser Richtung wird seinerzeit das Kriegsanit das Notwendige veranlassen. 

2. Erlaß des Kriegsamts v. 27. 1. 17 in gegenw. Fassg. (Auszug), Amt Mitt. 17 
Nr. 7 S. 7. a) Die durch § 9 Abs. 2 des Gesetzes über den vaterländischen Hilfsdienst vor¬ 
geschriebenen Schlichtungsausschüsse sind gebildet und treien am 1. Februar ds. Is. an 

die Stelle der auf Grund der lbergangsbestimmungen des Bundesrats vom 21. Dezember 
1916 von den stellvertretenden Generalkommandos errichteten vorläufigen Ausschüsse, 
deren Wirksamleit gesetzlich mit dem 31. Januar 1917 aufhört. 

b) Sitz und Zusemmensetzung der gebildeten Ausschüsse ist aus einer den Kriegsamt¬ 
stellen übersandten Lifte Der Vorsizenden und ständigen Mitglieder der Ausschüsse zu er¬ 
sehen. Die Ernennung der Vorsitzenden und der Mitglieder ist unmittelbar durch das 
Kriegsamt erfolgt. 

c) Die Ernennung der unständigen Mitglieder überträgt das Kriegsamt den Vor¬ 

sitzenden der Schlichtungsausschüsse als seinen Beauftragten. Hierzu wird angeordnet, 
daß für alle Fälle, in denen ein Angehöriger der sog. wirtschaftsfriedlichen Arbeiter=Or¬ 
gonisotionen (Hauptausschuß nationaler Arbeiter= und Berufsverbände Deutschlands, 
Kartellverband deutscher Werkvereine, Deutsche Stoatshandwerker- und Arbeitergemein¬ 
schaft, Verband deutscher Eisenbabn=Handwerker und „Arbeiter) vor den Schlichtungs¬ 
ausschuß kommt, als unständiges Mitglied ein Vertreter der betreffenden Richtung hinzu¬ 
zuziehen ist. Es bleibt hierbei Sache des betreffenden Arbeitnehmers, dem Vorsitzenden 
des Ausschusses rechtzeitig vor der Sitzung seine Zugehörigkeit zu einer solchen Organi¬ 
sation mitzuteilen und einen entsprechenden Antrag zu stellen. Falls unorganisierte Ar¬ 

beiter vor den Ausschuß kommen, können auch unorganisierte Arbeiter als unständige 
Mitglieder herangezogen werden. 

Im übrigen ist nach dem Gesetz das unständige Mitglied — sowohl auf seiten der 

Arbeitgeber wie auf seiten der Arbeitnehmer — aus der Berufsgruppe zu entnehmen, 
der der beteiligte Hilfsdienstpflichtige angehört. Zu diesen Zwecke haben die Vorsitzenden 
der Ausschüsse die ständigen Vertreter der Arbeitgeber und nehmer in den Schlichtungs¬ 
ausschüssen um Vorschläge für die Ernennung der aus den einzelnen Berufsgruppen 
zu bestimmenden unständigen Mitglieder zu ersuchen. Werden von den Mitgliedern Vor¬ 
schläge nicht eingereicht, so sind Vorschläge von den beruflichen Organisationen der Arbeit¬ 
geber und nehmer innerhalb ihres Bezirkes, oder, falls in ihrem Bezirke eine besondere 
Organisation nicht vorhanden ist, von den Orgonisationen des nächstgrößeren Bezirkes 
einzuholen. 

Da vor die Schlichtungsausschüsse Streitigkeiten von einer großen Anzahl von Be¬ 
rufsgruppen kommen werden, wird es zweckmäßig sein, die Tagesordnungen der Sitzungen 
nach Berufsgruppen festzusetzen, damit die kostspielige Hinzuziehung einer großen Anzahl 
von unständigen Mitgliedern zu einer Sitzung vermieden wird. Der Begriff „Berufs¬ 
gruppe” ift nicht zu eng zu jalfen. 

3.0. Schulz, GewurfmG. 22 257. 59 Abf. 2 HDG. bezieht sich auch auf Heim¬ 
arbeiter. 

4. Zuständigkeit der Gewerbe= und Kaufmannsgerichte. 

3) Sind sie zuständig zur Entscheidung von Streitigkeiten über Schadens¬ 
ansprüche wegen Vorenthaltung des Abkehrscheins? 

a. Überjigt. 

Gewusfm G. 22 244. Während Einmütigleit darüber beiteht, daß der durch das 
Hilfsdienstgesetz vorgesehene Schlichtungsausschuß nur über die Verpflichtung zur Er- 
teilung des Scheines, nicht aber über den Schadensersatzanspruch wegen verspäteter Er¬ 
teilung zu befinden hat, haben sich in der Praxis Zweisel darüber erhoben, ob für den 
Schadensersatzanspruch wegen Vorenthaltung bzw. nicht rechtzeitiger Ausstellung des Ab¬ 
kehrscheins das ordentliche Gericht oder das Gewerbegericht für zuständig anzusehen ist. 
(Für Zuständigkeit des Gewerbegerichtes vgl. Baum, Juristische Wochenschrift 1916 
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S. 1558; Erdel, Gewerbe= und Kaufmannsgericht 22. Ihrg., Sp. 149; Auerswald, 
ebenda, Sp. 202; für die Zuftändigfeit der ordentlihen Geridte: Gewerbegericht Hamburg 
ebenda Sp. 175. In Interesse der Erzielung einer einheitlichen Rechtsprechung hat die 
Archivverwaltung des Verbandes deutscher Gewerbe- und Kaufmannsgerichte durch eine 
Umfrage den Rechtsstandpunkt der Vorsitzenden der größeren Gewerbegerichte festgestellt. 
Es hat sich folgendes Resultat ergeben: 

Für Zuständigkeit der Gewerbegerichte: 

Aachen, Augsburg, Berlin=Lichtenberg, Berlin-Schöneberg, Berlin-Wilmersdorf, 
Bremen, Breslau, Cassel, Charlottenburg, Chemnitz, Cöln, Crefeld, Dortmund, Dresden, 
Duisburg, Düsseldorf, Elberseld, Erfurt, Essen, Frankfurt a,M., Gelsenkirchen, Han¬ 
nover, Karlsruhe, Kiel, Königsberg i/Pr., Leipzig, Magdeburg, Mannheim, München, 
Neukölln, Saarbrücken, Stettin, Stuttgart, Wiesbaden. 

Für Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte: 

Altona (Elbe), Danzig, Hamborn, Hamburg, Mainz, Nürnberg, Plauen i / V., 
Poſen, Straßburg. 

4. Bejahend. 

aa. Gewustfm G. 22 267 (GewG. Mannheim). Innerhalb des Rahmens ihrer 
sonstigen Zuständigkeit sind die GewG. und Kfm G. auch für Schadensersatzansprüche 
wegen Verweigerung des Abkehrscheins zuständig. 

BP. Gewusfm G. 22 176 (Gew G. Hamburg). Schadensersatzansprüche wegen Vor¬ 
enthaltung des Abkehrscheines gehören nicht vor die Gewerbegerichte sondern vor die 
ordentlichen Gerichte. 

). Auerswald, Gewusm G. 22 203. Ohne weiteres tritt die Gleichslellung der 
Erteilung des Zeugnisses des § 4 Abs. 1 Nr. 1 Gew ##. mit der des Abkehrscheines zutage. 
Beide beruhen auf öffentlich-rechtlicher Borschrift. Hat auch die Erteilung des Abkehr¬ 
scheines ihre ausschließliche Grundlage im Hilfsdienstgesegt, so leuchtet es doch ein, daß diese 
Pflicht erst ausgelöst wird infolge des eingegangenen Beschäftigungsverhältnisses. Er 
ist daher auf Grund des Arbeitsvertrages zu erteilen und ist daher als notwendige Folge 
des Beschäftigungsverhältnisses anzusehen. Hält man das fest, so kann auch der Abkehr¬ 
schein ohne Zwang unter den Begriff des Zeugnisses in § 4 Gew G. gebracht werden. 
Dieser sinngemäße Schluß erscheint aber um so gerechtfertigter, da sonst nicht nur eine lber¬ 
lastung der ordentlichen Gerichte durch diese Prozesse, sondern auch eine Erschwerung des 
Verfahrens die Folge sein würde, da sie notgedrungen ihre Zuflucht zu sachverständigen 
Gutachten nehmen müßten, während die Sondergerichte, da es sich ja fast ausschließlich 
um Ansprüche gewerblicher Arbeiter handeln wird, auf Grund ihrer fachmännischen Zu¬ 
sammensetzung aus eigener Vertrautheit mit den Verhältnissen wie über die glichge¬ 
artete Frage der Entschädigung wegen Vorenthaltung von Zeugnissen und anderen Ar¬ 
beitspapieren so in gleicher Einfachheit auch über die hier in Frage stehenden Entschädi¬ 
gungsansprüche entscheiden können. 

6. Gewusfm G. 22 274 (Gew G. Berlin). Unstreitig ist dem Kl. die Berechtigung, 
das Beschäftigungsverhältnis früher aufzugeben, nicht erteilt worden; er war daher ver¬ 
pflichtet, bis zum 8. März bei der Bekl. weiter zu arbeiten. Mithin hat er denjenigen Lohn¬ 

ausfall, den er durch die Nichterfüllung dieser gesetzlichen Verpflichtung veranlaßt hat, 
felbft zu tragen. Er hätte nach der unstreitig gebliebenen Behauptung bei der Vekl. in bet 
Zeit vom 2. bis 8. März 1917 einen Arbeitsverdienst von 60,32 M. gehabt. Daß ihm dieser 
Betrag verloren gegangen ist, beruht mithin lediglich auf seinem eigenen schuldhaften 
Verhalten. Hätte die Bekl. aber ihrer Verpflichtung gemäß dem Kl. am 1. März d. J. 
den Abkehrschein erteilt, dann hätte der Kl. durch Eintritt bei der Firma E. bis zum 8. März 
91 M. verdient, also 30,68 M. mehr, als er von der Bekl. bei der Fortsetzung der Arbeit 
bis zur Entscheidung der Kriegsausschusses erhalten hätte. Dieser Ausfoll beruht lediglich 
auf dem Verschulden der Bekl. In dieser Höhe war mithin der Klageanspruch begründet.
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es. GewG. Bremen (Krieggamt 17 Nr. 25 ©. 2). Das Gericht nimmt feine Zur 
ständigkeit auch für den fo begründeten Klaganfpruc, (auf Schadenserfag wegen Vorent- 

haltung de3 Abfehricheing) am. Diefe Stellungnahme erfolgt in Übereinstimmung 
mit der Rechtsauffassung der Rechtsabteilung des Kriegsamtes und, wie 
diese mitteilt, der Mehrheit der Gewerbegerichte. Das erkennende Gericht hält für aus¬ 
geschlossen, daß die Absicht der Gesetzgebung auf eine Ausschaltung der Sondergerichte 

bei der Entscheidung über Entschädigungsansprüche der hier fraglichen Art gerichtet war. 
Diese logische Interpretation des Gesetzes führt das Gericht auf die Seite der Bejaher 
seiner Zuständigkeit und zu der Entschließung, dem Wunsche beider Parteien entsprechend, 
seine auf die fachmännische Zusammensetzung gegründete größere Vertroutheit mit den 
gewerblichen Verhältnissen und Bedürfnissen zur Verfügung der Beteiligten zu halten. 

CE. Baum a. a. O. 54. Lediglich der Streit über die Verpflichtung zur Ausstellung 
des Abkehrscheins unterliegt der Zuständigkeit des besonderen Ausschusses. Für alle übrigen 
Streitigkeiten, insbesondere auch für den Schadensersatzanspruch wegen Verweigerung 
oder nicht rechtzeitiger Ausstellung des Ablehrscheins bleiben die bisher zuständigen Ge¬ 
richte, also insbesondere die Gew.= und Kaufm G. zuständig (s 4 Nr. 2, 4 GewGG.). 

y. Verneinend. 

Neichdarbeitäblatt 15 501 (Gew®. Berlin). Der Anspruch auf Erteilung eines Ab¬ 
kehrscheins beruht nicht auf Bestimmungen über den Arbeitsvertrag, sondern auf den 
öffentlich=rechtlichen Bestimmungen des Hilfsdienstgesetzes. Das gleiche gilt folgemäßig für 
den Anspruch aus Schodenersatz wegen Nichterteilung des Scheines. Wie jener schon aus¬ 
drücklich der Zuständigkeit des Gew G. entrückt ist durch die Einsetzung einer besonderen Be¬ 
schwerdebehörde (des Schlichtungsausschusses), so gehört auch der Schadensersatzanspruch 
nicht zu den Ansprüchen, für welche nach § 4 Gew#. die Zuständigkeit des GewG. ge¬ 
geben ist. 

III. Wichtiger Grund. 

1. Baum a. ao. O. 53. In allen Fällen ist bei Prüfung der Wichtigkeit des Grundes 
in erster Linic auf die Bedürfnisse des vaterländischen Hilfsdienstes Rücksicht zu nehmen. 
Erfordert das allgemeine Interesse, daß der Arbeitnehmer in seiner Stellung verbleibt, 
so muß das Einzelinteresse zurücktreten. Den Ausgleich zwischen Einzelinteresse und All¬ 
gemeininteresse ergeben die besonderen Bestimmungen des §# 13, mittels deren auf dem 
Wege des Einigungsverfahrens oder des Schiedsspruchs angemessene Arbeitsbedingungen 
herbeigeführt werden können, bei deren Nichteinhaltung durch den Arbeitgeber der Ab¬ 
kehrschein erteilt werden muß. Die praktische Bedeutung der letzteren Bestimmung wird 
wohl darin liegen, daß ein Betrieb, der einen solchen Schiedsspruch nicht erfüllt, und in¬ 
folgedessen die Arbeiter verliert, durch die im § 4 des Gesetzes vorgesehene Stelle aus der 
Zahl der dem Hilfsdienstgesetz unterliegenden Betriebe gestrichen wird. Die Militär¬ 
behörde wird voraussichtlich dann schon von den ihr zustehenden Machtmitteln Gebrauch 
machen und den Betrieb in eigene Verwaltung übernehmen. 

Lediglich der Streit Über die Verpflichtung zur Ausftellung des Ablehricheines 
unterliegt der Zuständigkeit des besonderen Ausschusses. Für alle übrigen Streitigkeiten, 
insbesondere auch für den Schadensersatzanspruch wegen Verweigerung oder nicht recht¬ 
zeitiger Ausstellung des Abkehrscheins bleibt die bisherige Zuständigkeit, namentlich der 
Gew G. und Kaufm G. bestehen. 

2. Herrmann a. a. O. 100. Der wichtige Grund des § 9 HDE. ift ein anderer, 
weitgehender, als derjenige der 85 626 BGB., 70 H#GB. und 124a Gew)., wie sich aus 
Abs. 3 des § 9 ergibt; denn der dort angeführte Grund wäre nie ein wichtiger im Sinne 
der anderen Gesetze. Allerdings werden ihre wichtigen Gründe auch stets solche nach 5 9 
HDG. bilden. Daneben kommen für letztere namentlich in Frage: die Verhältnisse, deren 
Berücksichtigung § 8 HDG. empfiehlt, Übergang zur Landwirtschaft im Frühjahr (Dr. 
Helfferich, Sitzungsbericht S. 2220), Aufhebung einer auf Grund des 5 7 Abs. 3 ausge¬ 
sprochenen Überweisung auf die Beschwerde des Überwiesenen und nach § 13 Abs. 3 HD.
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die Ablehnung des Schiedsspruchs durch den Arbeitgeber. Abgesehen von den beiden 
letzten Fällen werden stets die Bedürfnisse des Hilfsdienstes angemessen in Betracht zu 
ziehen sein. 

3. Schiffer=Junck #a. a. O. 52. Nach seinem gesamten Inhalt und Zweck kann kein 
Zweifel darüber bestehen, daß ein wichtiger Grund jedenfalls nur dann vorliegt, wenn das 
Ausscheiden die Ziele des Gesetzes fördert oder jedensalls nicht beeinträchtigt. Daraus 
ergibt sich, daß der Begriff des wichtigen Grundes im Sinne des Hilfsdienstgesetzes sich 
nicht mit demjenigen im Sinne des B., des HGB. oder der GewO, deckt. Denn diese 
Gesetze regeln lediglich das Verhältnis zwischen Privatpersonen. Die Wichiüigkeit eines 
für die Auflösung eines bestehenden Rechtsverhältnisses geltend gemachten Grundes 
richtet sich also allein nach dem Gewicht der miteinander im Widerspruch stehenden Prival¬ 
interessen. Das Hilfsdienstgesetz hingegen hat es mit dem Ausgleich zwischen Privatinter¬ 
essen und öffentlichem Interesse zu tun und zwar dergestalt, doß das öffentliche Interesse 
vorangeht, und das Privatinteresse nur insoweit Berücksichtigung verlangen kann, aber 
auch darf, als es ihm nicht widerspricht. Deshalb wird zwar, wenn ein wichtiger Grund 
im Sinne be HDG. vorliegt, ein jolder jtet3 aud) al3 im Sinne jener anderen Gejehe 
gegeben anzuerlennen fein. Dagegen ift das Umgelehrte keineswegs der all: ein privat 
rechtlich wichtiger Grund, der geeignet ift, zur Auflöfung eines Vertrages zu führen, braucht 
dieselbe Wirkung in der Richtung der Aufhebung eines Beschäftigungsverhältnisses, an 
dessen Aufrechterhaltung ein öffentliches Interesse besteht, nicht zu haben. 

4. Schiffer=Junck a. a. O. 52. Geht man von diesem unanfechtbaren Gesichts¬ 
punkte als der die Gesamtheit aller Bestimmungen des HD# beherrs henden Regel aus, 
fo fällt auch ein Mares Licht auf die vielumstrittene Vorschrift des 8 9 Abs. 3: „Als wichtiger 
Grund soll insbesondere eine angemessene Verbesserung der Arbeitsbedingungen im vater¬ 
ländischen Hilfsdienst gelten.“ Auch sie steht unter dieser Regel; und wenn auch der Sayl, 
der dies ausdrücklich aussprach — „Bei der Entscheidung der Frage, ob ein wichtiger Grund 
vorliegt, ist auf die Bedürfnisse des vaterländischen Hilfsdienstes Rücksicht zu nehmen“ —, 
entgegen dem Vorschlage der Mitglieder des Haushaltsausschusses vom Reichstag gestrichen 
wurde, so sollte doch diese Streichung durchaus nicht die Verleugnung jenes allgemein 
gültigen Grundfaßes bedeuten. Bielmehr ift die Streichung nur erfolgt, um zu verhüten, 
daß das vaterländische Interesse einseitig gegenüber dem Arbeitnehmer hervorgehoben 
wurde, und den Eindruck zu vermeiden, als ob es nicht auch dem Arbeitgeber gegenüber 
Geltung zu beanspruchen hätte. Man glaubte, das Prinzip des Gesetzes genügend da¬ 
durch gewahrt zu haben, daß man als wichtigen Grund nur eine „angemessene“ Verbesse¬ 
rung“ gelten lassen wollte. Das Wort „angemessen“ bedeutet hier also nicht etwa dasselbe 
wie wesentlich, erheblich oder beträchtlich; es ist nicht lediglich quanlitativ zu verstehen, 
sondern es weist auf einen Vergleich aller, sowohl der privaten Interessen der Beteiligten 
wie des öffentlichen Interesses untereinander mit dem Endziele hin, die Gesamtheit dieser 
Interessen unter Voranstellung des öffentlichen Interesses zum Ausgleich zu bringen. 
Um festzustellen, ob eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen — deren Begriff zudem 
enger zu fassen ist als der allgemeine Begriff der Lebensbedingungen — angemessen ist, 
muß also das Maß nicht lediglich aus den privaten Verhältnissen des einzelnen, sondern 
auch aus den öffentlichen Verhältnissen genommen werden, für die seine Tätigkeit bean¬ 
sprucht wird. Demgemäß wird eine Prüfung der zur Entscheidung gelangenden Fälle 
bavon auszugehen haben, ob der Arbeitnehmer in der Stelle, die er verlassen will, bereits 
für ihn angemessene Arbeitsbedingungen hat. Ist dies nicht der Fall, fo wird auf schleunigste 
Abstellung der Mängel zu dringen, oder sofort der Abkehrschein zu bewilligen sein. Denn 

es ist dem Arbeitnehmer nicht zuzumuten, unter unzulänglichen Bedingungen zu arbeiten, 
wenn er zulängliche erlangen kann. Dann muß eben der Arbeitgeber die Bedingungen 
aufbessern oder den Arbeitnehmer gehen laffen. Das Hiljädienfigefep darf nicht Dazu dienen, 
unter dem Schilde des vaterländischen Interesses Lohndrückereien zu schützen oder zu för¬ 
dern. Sind aber die Arbeilsbedingungen als an sich befriedigend, gerecht und billig anzu¬ 

sprechen, so wird ein Arbeitswechsel grundsätzlich nur noch in ganz besonderen Fällen in
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Frage kommen können. Denn auch Lohntreiberei soll durch das Gesetz nicht gezüchtet 
werden. Der Arbeitswechsel ist, wenn er nicht geradezu im öffentlichen Interesse liegt, 
vom Standpunkt des HDG. aus grundsätzlich als nicht wünschenswert zu betrachten und 
darum möglichst zu vermeiden. Nach alledem wird eine Verbesserung nicht als angemessen 
anerlannt werden können, wenn sie zwar nach dem Maße, das der einzelne anlegt, ihm 
Vorteile bringen würde, dagegen, am öffentlichen Interesse gemessen, die Kriegswirt¬ 
schaft in ihrer Gesamtheit nicht verbessern, sondern verschlechtern müßte. Die Rechtsprechung 
des Kriegsausschusses der Berliner Metallindustrie vertritt in voller Übereinstimmung 
von Arbeitgebern und Arbeitnehmern einen ähnlichen Standpunkt schon aus der Zeit 
vor Erlaß des HDG.; daß er seitdem erst recht Anspruch auf Geltung hat, ergibt sich ohne 
weiteres aus dem Gesetz und den Gründen, die zu seiner Schaffung geführt haben. 

Erster Bericht des 22. Ausschusses für den vaterländischen Hilfsdienst. 
(KTRrudf. Nr. 856.) 

E3 wurde ausgeführt, daß in ben legtem Sate [bed $ 9 Abf. 3] nicht etwa ein unbe» 
dingtes Recht der Arbeiter anerkannt worden sei, ihre Arbeitsstelle zu verlassen, sobald 
sie ihren Lohn an anderer Stelle „angemessen“ verbessern könnten. Es sei vielmehr in 
allen Fällen auf die Bedürfnisse des vaterländischen Hilfsdienstes, auf diese also in erster 
Linie, Rücksicht zu nehmen. Diese Bedürfnisse ließen es aber als ausgeschlossen erscheinen, 
daß ein Hilfsdienstpflichtiger, selbst wenn er in seinem bisherigen Dienstverhältnis ange¬ 
messenen Lohn beziehe, dennoch in ein anderes Dienstverhältnis dann übergehen dürfe, 
wenn ihm dort ein noch besserer Lohn winke. Die hierdurch geradezu herausgeforderten 
beständigen Abwanderungen der Arbeitnehmer, verbunden mit Ausspannungsversuchen 
seitens der Arbeilgeber und beständiger Beunruhigung des Arbeitsmarkts könne der Gesetz¬ 
geber nicht gewollt haben, da man ihm etwas Unvernünftiges und Zweckwidriges nicht zu¬ 
trauen bürje. Als wichtiger Grund zum Verlassen der Arbeitsstelle könnte also ein etwa 
in einer anderen Arbeitsstelle zu erwartender höherer Lohn vann nicht gelten, wenn der 
Arbeitnehmer in der bisherigen Arbeitsstelle bereits einen angemessenen Lohn bezogen habe. 

Dieser Auslegung wurde jedoch von mehreren Ausschußmitgliedern mit Rücksicht 
auf den klaren Wortlaut des Abs. 3 des &9 und mit Rücksicht auf die Reichstagsverhandlungen 
entschieden widersprochen, die auch nur eine Andeutung einer Auslegung nach der von den 
Vertretern der gegnerischen Ansicht behaupteten Richtung vermissen ließen. Im Gegenteil 
sei nach längeren Erörterungen im Reichstag dieser Abs. 3 des §9 in bas Gesetz gerade um 
deswillen in seiner jetzigen Fassung (unter Streichung des früheren ersten Sates von Abs. 3) 
hineingekommen, weil er einen gleichartigen Ersatz für den Verzicht auf die Freizügigkeit 
und auf die Arbeitseinstellung während des Krieges bilden solle und müsse. Die Versuche, 
auf Grund des § 9 Abs. 3 des Gesetzes bessere Lohnbedingungen zu erhalten, seien daher 
durchaus berechtigt. 

6. Schiffer=Junck a. a. O. 54. Die Verbesserung, die der Arbeitnehmer erwarten 
zu können behauptet, muß eine konkrete Tatsache, also persönlich und sachlich, nach Ort und 
Zeit, Umfang und Art bestimmt sein; die allgemeine Berufung auf eine bloße Aussicht 
oder Hoffnung genügt nicht. Der Nachweis jener Tatsache wird am einfachsten durch eine 
Bescheinigung des neuen Arbeitgebers erbracht. Doch unterliegt auch er dem Grundsatz# 
der freien Beweiswürdigung, so daß auch jede andere Art der Beweisführung an sich zu¬ 
lässig ist und nicht ohne weiteres zurückgewiesen werden darf. 

7. Schiffer=Junck a. a. O. 54. Es entsteht die Frage, ob, wenn der wichtige 
Grund des bürgerlichen Rechts nicht ohne weileres den des HDDG. abgibt und deshalb, 
auch wo er vorhanden ist, nicht immer zur Gewährung des Abkehrscheins verpflichtet, er 
doch noch imstande ift, die ihm durch das bürgerliche Recht beigelegte Wirkung der Vertrags¬ 
auflösung auszuüben. Dieselbe Frage erhebt sich, wenn der Vertrag rechtzeitig gekündigt, 
oder die vereinbarte Vertragsdauer abgelaufen ist. Sie ist zu bejahen. Die Versagung 
des Abkehrscheins hat an sich mit dem Vertrage nichts zu tun und steht seiner Beendigung



600 M. Vaterländischer Hilfsdienst. 

nicht im Wege. Sie hindert den Arbeitnehmer durch das rechtliche Verbot an den neuen 
Arbeitgeber lediglich tatsächlich, vor Ablauf von zwei Wochen neue Arbeit anzunehmen, 
nicht aber, die alte aufzugeben. Daher treten auch nach der Bersagung des Abtehrscheins 
mit der Beendigung des Vertrages alle Rechtsfolgen ein, die mit ihr verknüpft sind. Ins¬ 
besondere ist der Arbeitgeber zur Aushändigung der Papiere verpflichtet, die dem aus¬ 
scheidenden Arbeitnehmer auch sonst zustehen. Bleibt aber der Arbeitnehmer trotz der 
Beendigung des Vertrages in seiner Beschäftigung, so ist, wenn keine neue ausdrückliche 
Verabredung stattfindet, anzunehmen, daß der Bertrag stillschweigend verlängert worden 
ist. Ob diese Verlängerung als zu sämtlichen alten Bedingungen erfolgt anzusehen ist, 
muß nach Lage des Einzelfalles beurteilt werden. 

8 11. 

(Erläuterung 1 bis 3 in Bd. 4, 860.) 

4. Schiffer=Junck a. a. O. 58. Es ist nicht notwendig, daß die mindestens 50 Ar¬ 
beiter oder mindestens 51 Angestellte alle hilfsdienstpflichtig sind. Auch Nicht-Hilfsdienst¬ 
pflichtige rechnen mit. Bei Kindern beiderlei Geschlechts wird man hierbei bis zum erreichten 
13. Lebensjahre herabgehen können, vgl. GewO. 3 135, dabei aber wohl unterscheiden 
müssen, wie sich die Zahl dieser jugendlichen Personen zu der der volljährigen Arbeiter 
(oder Angeftellten) verhält, da legtere allein nad) $ 11 Abf. 2 Say 2 die altive und passive 
Wahlfähigfeit befigen. Sind nur Minderjährige vorhanden (wennschon genug, um bie 
Mindestzahl zu erfüllen), wird freilich die Ausschußpflichtigkeit des Betriebes verneint 
werden müssen, da es dann an wahlfähigen Personen fehlen würde. Im übrigen wird 
man in vernünftiger Weise abzuwägen haben, in welchem Verhältnis die Zahl der unmün¬ 

digen Personen zu der der volljährigen steht. So wird man einen Ausschuß nicht für not¬ 
wendig halten können für einen Betrieb, wo etwa 10 volljährige und 40 minderjährige 
Arbeiter oder Angestellte beschäftigt sind; wählen könnten ja doch nur die volljährigen 
Arbeiter. Dagegen wird man bei dem umgekehrten Verhältnisse die Notwendigkeit der 
Errichtung eines Ausschusses unbedingt bejahen müssen. 

5. Schiffer-Juncka. a. O. 62. Der Beslimmung in § 11 Abs. 2 Sah 3: „Das Näbere 
bestimmt die Landeszentralbehörde“" ist eine weittragende Bedeutung zuzumessen, nämlich 
bie, baß die Landeszentralbehörden über alle Fragen zu entscheiden haben, die die Arbeiter¬ 
ausschüsse und die Angestelltenausschüsse im Rahmen des §# 11 des HD. betreffen. Dem 
widerspricht scheinbar, daß der genannte Satz 3 nicht einen besonderen Absatz für sich 
bildet; es könnte dadurch der Anschein erweckt werden, als ob die „nähere Bestimmung“ 
duch die Landeszentralbehörden nur im Rahmen des Abs. 2, also nur für die Wahlen 
zulässig sei. Aber diese Außerlichkeit ist nicht entscheidend, ganz abgesehen davon, daß Abf. 2 
nicht nur von den Wahlen spricht, sondern auch, in Satz 1, von der Errichtung der Aus¬ 
schüsse. Die allgemeine Zuständigkeit der Landeszentralbehörden, und damit der Behölden 

der Bundesstaaten überhaupt, folgt daraus, daß in den § 11ff. des HD#G. Bestimmungen 
sozialpolitischer Natur getroffen worden sind, für die das Hilfsdienstgesetz zwar den Anstoß 
gegeben Hat, für deren Ausführung es aber — etwa von den Schlichtungsstellen in § 13 
abgesehen — eigene Organe nicht schafst. Das Hilfsdienstgesetz steht insoweit den sonstigen 
Reichsgesetzen gleich, die die gesamte Ausführung den Bundesstaaten überlassen. Welche 
Schritte vom Standpunkte des Reiches getan werden könnten und müßten, wenn die 

Regierung eines Bundesstaates die & 11ff. des HG. grundsäßlich falsch anwenden sollte, 
mag hier nicht erörtert werden. Zuständig für solche Schritte wäre der Reichskanzler 

gemäß Artikel 4 und 17 der Reichsverfassung, wonach die von der Gesetzgebung des Reiches 
ergriffenen Angelegenheiten auch der Beaufsichtigung und Überwachung. von seiten des 

Reiches unterliegen; sicher ist, daß die Entscheidung der einzelnen Fälle und Zweifels¬ 
fragen zunächst den Organen der Bundesslaaten überlassen bleiben muß, und daß das 
Kriegsamt nicht in der Lage ist, von sich aus eine einzelne etwa irrige Entscheidung aufzu¬ 

heben oder abzuändern. Selbstverständlich wäre aber das Kriegsamt berechtigt, Vor¬ 
stellung zu erheben und nötigenfalls die Vermittlung des Reichskanzlers anzurufen.
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Hiernach beschränkt sich das Hilfsdienstgesetz allenthalben 
1. auf die Angabe der Erfordernisse für die Ausschußpflichtigkeit; diese sind: 

a) der Betrieb muß objektiv ein Hilfsdienstbetrieb sein, 
b) Geltung des Titels VII der Gewd,, 
e) eine Mindestzahl der in dem Betriebe beichäftigten Arbeiter oder Angeftellten; 

2. auf die Beftimmungen über da3 altive und pafjive Wahlrecht und die Anordnung 
der Verhältniswahl. 

6. Schiffer=Junck a. a. O. 63. Der Ansicht über die weitgehende Zuständigkeit 
der Landeszentralregierungen Izu 50 ist der Fünfzehnerausschuß des Reichstages in seiner 

Sitzung vom 23. 4. 17. entgegengetreten. Danach sollen die Landeszentralbehörden nur 
berufen sein, das „Nähere“ über die Wahlen zu bestimmen, nicht aber über die innere Or¬ 
ganisation der gemäß dem H. errichteten Ausschüsse. Insbesondere nahm man Anstoß 
an der — für andere Landeszentralbehörden vorbildlichen — Bestimmung im Preußischen 
Erlasse v. 22. 1. 1917 8 5, wonach der Betriebsunternehmer oder sein Vertreter den Aus¬ 
schuß berufen und leiten solle; dadurch würde der Ausschuß von vornherein gelähmt, val. 
insbes. HDG. § 12 Abs. 1 Satz 2. Infolgedessen hat der Reichstagsausschuß den Reichs¬ 
kanzler ersucht, darauf hinzuwirken, daß jene Bestimmung wieder beseitigt und die Organi¬ 

sation der Arbeiter- und Angestelltenausschüsse vom Bundesrat nach § 19 Abs. 1 des HD. 
einheitlich geregelt werde. 

7. Hoffmann a. a. O. 40. Polizeilicher Zwang gegen den Unternehmer, der den 

Ausschuß nicht errichtet, kann nicht angewendet werden, da es sich hier nicht um eine Auf¬ 
gabe der Polizei handelt. Für Preußen fehlen jedenfalls die Voraussetzungen, die nach 
Teil II Titel 7 $ 10 deö Allgemeinen Landredit3 die Grundlage für bie Tätigfeit der Polizei 
im öffentlichen Sntereffe bilden. Auch eine Strafbestimmung ist nicht vorgefehen. Es 
wird nicht3 andered übrig bleiben, al3 den fäumigen Arbeitgeber durch Versagung von 
Rohftoffen oder Aufträgen millfährig zu machen. Bermeigern die Arbeiter bie Wahl 
oder verweigern die Gemählten die Annahme der Wahl, fo kann ein Arbeiterausschuß 
nicht gebildet werden. Die Ernennung von Mitgliedern des Auzfchuffes durch eine Ber 
hörbe ober den Arbeitgeber ift nicht zuläffig. Auch darf eine Zumahl nicht ftattfinden. 

8. Hoffmann a. a. D. di. Wenn hier vorgefchrieben ift, daß die Bildung der An- 

gestelltenausschüsse nach „denselben Grundsätzen“ erfolgen soll, jo folgt daraus, daß solche 
Ausschüsse nur für Betriebe gebildet werden, für die Titel VII der GewO. gilt. Da das 
Handelsgewerbe auch unter Titel VII der Gew. fällt, so müssen auch für Banken Aus¬ 
schüsse errichtet werden. 

9. Preuß. Verfügung vom 19. Mai 1917. (bml. 122.) 

In dem gemäß § 19 Abs. 1 bes Hilfsdienstgesetzes gewählten Reichstagsausschuß 
ist lebhaft der Wunsch geäußert worden, es möchten in den Betrieben der Gemeinden 
wie Gas., Elektrizitäts- und Wasserwerken, soweit in ihnen mehr als fünfzig nach dem Ver¬ 
sicherungsgesetze für Angestellte versicherungspflichtige Angestellte beschäftigt werden, in 
möglichst weitem Umfang Angestelltenausschüsse gemäß § 11 Abs. 3 des Hilfsdienstgesetzes 
errichtet werden, und zwar auch in den nicht gewerblichen Betrieben. 

Nach Lage der geltenden Rechts kann ein Zwang in dieser Hinsicht nicht ausgeübt 
werden. Die angeführte Bestimmung schreibt die Errichtung von Angestelltenausschüssen 
nur für solche Betriebe vor, die einmal für den vaterländischen Hilfsdienst tätig sind und 
die ferner dem Titel VII der Gewerbeordnung unterstehen. Die erste Voraussetzung wird 
bei den hier fraglichen Gemeindebetrieben ohne weiteres und ausnahmslos für gegeben 
zu erachten sein. Die Anwendbarkeit der Vorschriften im Titel VII der Gewerbeordnung 
setzt regelmäßig voraus, daß das Unternehmen seiner Art nach unter die Gewerbeordnung 
fällt und daß es gewerbsmäßig betrieben wird. Für die Frage, inwieweit die zuletzt be¬ 
zeichnete Voraussetzung zutrifft, wird bei den Gemeindebetrieben, streng genommen, 
zu unterscheiden sein, ob mit dem Betriebe vorwiegend kommunalfiskalische oder vor¬ 
wiegend gemeinnützige Zwecke verfolgt werden. In Wirklichkeit wird sich aber eine solche
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Unterscheidung zumeist kaum durchführen lassen, vielmehr werden regelmäßig beide 
Zwecke so miteinander verbunden sein, daß sich nicht wohl entscheiden läßt, welcher ber 
überwiegende ist. Jedenfalls würde es in den betciligten Kreisen schwerlich verstanden 
werden, wenn von dieser zwar — theoretisch richtigen, aber praktisch nicht in die Erschei¬ 
nung tretenden — Unterscheidung abhängig gemacht würde, ob ein Angestelltenausschuß 
gemäß § 11 Abs. 3 des Hilfsdienstgesetzes errichtet werden muß oder nicht. 

Wrr ersuchen daher, den Kommunalverbänden nahe zu legen, dem Wunsche des 
Reichstagsausschusses zu entsprechen. 

10. Kriegsamt (Amt Mitt. 17 Nr. 13˙S. 1). Für den Bereich der Heeresverwaltung 
ist auf Grund des § 11 des Gesetzes über den vaterländischen Hilfsdienst bestimmt worden, 

1. Die auf Grunb bes Erlaffe3 vom 5. 1. 08 Nr. 520, 11. 07 B 2 vor Snfrajttreten 
des Gesetzes über den vaterländischen Hilfsdienst errichteten Arbeiterausschüsse 
bleiben bestehen. Bei ihnen sind alsbald Ergänzungswahlen für ein Drittel 
durch das Los zu bestimmende Mitglieder nach der Verhältniswahl vorzunehmen. 
Die Satungen dieser Ausschüsse erhalten für die Dauer der Gültigkeit des Ge¬ 
setzes über den vaterländischen Hilfsdienst folgende Zusätze und Anderungen: 
a) „Dem Arbeiterausschuß liegt ob, das gute Einvernehmen innerhalb der Ar- 

beiterschaft der Behörde und zwischen der Arbeiterschaft und der Behörde 
zu fördern. Er Hat Anträge, Wünsche und Beschwerden der Arbeiterschaft, 
die sich auf die Betriebseinrichtungen, die Lohn= und sonstigen Arbeitsver¬ 
hältnisse des Betriebes und seiner Wohlfahrtseinrichtungen beziehen, zur 
Kenntnis des Leiters der Behörde zu bringen und sich darüber zu äußern. 
Auf Verlangen von mindestens einem Viertel der Mitglieder des Arbeiter¬ 
ausschusses muß eine Sitzung anberaumt und der beantragte Beratungsgegen¬ 
stand auf die Tagesordnung gesetzt werden.“ — Ziff. 23 der Satzungen für 
Arbeiterausschüsse ändert sich entsprechend dem letzten Satze. — 

„Kommt bei der Behörde bei Streitigkeiten über die Lohn= oder son¬ 
stigen Arbeitsbedingungen eine Einigung zwischen der Behörde und dem 
Arbeiter=Ausschusse nicht zustande, so kann von jedem Teile der im Gesetze 
betreffend den vaterländischen Hilfsdienst bezeichnete Schlichtungs=Ausschuß 
als Schlichtungsstelle angerufen werden, der gemäß § 13 des genannien Ge¬ 
setzes zu verfahren hat.“ 

b) Wahlberechtigt und wählbar ist jeder volljährige Arbeiter des Betriebes ohne 
Unterschied des Geschlechts, sofern er dbie deutsche Reichsangehörigkeit besitzt. 

c) Die Wahl findet auf Grund der Verhältniswahl statt. " 
d) Die Amtszeit tedjnet vom 1. 4. 1917. 

. 2. Die Neubildung von Arbeiterausschüssen regelt sich nach § 11 des Gesetzes über 
den valerländischen Hilfsdienst, wobei die Wahlordnung für die Wahlen zum 
Angestelltenausschuß sinngemäß Anwendung zu finden hat. 

3. Bei allen Betrieben, die mehr al3 50 nach dem Versicherungsgesetze für Ange¬ 
stellte versicherungspflichtige Angestellte beschäftigen, sind Angestelltenausschüsse 
für die versicherungspflichtigen Angeslellten zu errichten. Für die Feststellung 
der Zahl 50 kommen alle versicherungspflichtigen Angestellten ohne Unterschied 
des Geschlechts in Frage, das Wahlrecht haben nur die Volljährigen. 

Bei über 50 bis 250 Angestellten besteht der Ausschuß aus fünf Mitgliedern, für je 
50 weitere Ungeftellte fteigt die Zahl der Ausfchugmitglieder um ie ein Mitglied und be 
trägt bei 500 Ungeftellten 10, bei mehr al3 500 Angeftellten mindeftens 10 Mitglieder. 

Für jebe3 Mitglied find zmei Erfahleute zu wählen. 
Für die Wahl ift eine befondere Wahlordnung, begleichen find für den Angestellten¬ 

Ausschuß, besondere Satzungen ausfgestellt. 

4. Die Zugehörigkeit einer in den Betrieben der Heeresverwaltung beschäftigten 
Person zum Arbeiter- oder Angestelltenausschuß ist davon abhängig, ob die
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betr. Person der Angestellten-Versicherungspflicht unterliegt oder nicht — 3 11 
des Gesetzes über den vaterländischen Hilfsdienfl. 

11. Kriegsamt (Rechtsabtl.) Amtl Mitt. 17 Nr. 12 S. 5. Ein aus Arbeiterinnen ge¬ 

bildeter Arbeiterausschuß hatte sich nach § 13 des Hilfsdienstgesetzes an den Schlichtungs¬ 
ausschuß als Schlichtungsstelle gewendet, war aber von dem Schlichtungsausschusse ab¬ 
gewiesen worden, und zwar mit der Begründung, daß Arbeiterinnen dem Hilfsdienst¬ 
geſehe nicht unterſtünden. Letzteres ist zweisellos richtig, rechtsertigt aber die Abweisung 
nicht. Denn die Bestimmungen der d# 11 bis 13 des Gesetzes beschränken sich nicht auf 

Hilfsdienstpflichtige. Vielmehr handeln sie, wie schon aus dem Wortlaut des Gesetzes 
hervorgeht, von „für den vaterländischen Hilfsdienst tätigen Belrieben“. Ein Betrieb 
kann aber auch dann kriegswichtig sein, wenn in ihm auch Personen, die nicht hilfsdiensl¬ 
Plichtig sind, oder sogar nur solche arbeiten. In derartigen Betrieben müssen nach dem 
Willen des Gesetzes ständige Arbeiterausschüsse bestehen, wenn der betreffende Betrieb 
in der Regel mindestens 50 Arbeiter beschäftigt. Hierbei werden auch die Nicht=Hilfsdienst¬ 
pflichtigen mitgezählt, namentlich also auch Frauen und Jugendliche. Für die Wahl der 
Mttglieder der Ausschüsse schreibt allerdings § 11 Abs. 2 vor, daß nur volljährige Arbeiter 
aktiv und passiv wablberechtigt sind. Aber auch bei der Wahlberechtigung kommt es nicht 
auf die Hilfsdienstpflichtigkeit an, und desbalb sind volljährige Frauen aktiv und passiv 
wahlberechtigt. Dementsprechend ist in der Wahlordnung, die der preußische Minister 
für Handel und Gewerbe aufgestellt hat, ausdrücklich ausgesprochen, daß wahlberechtigt 
und wählbar sind: die volljährigen Arbeiter . ohne Unterschied des Geschlechtes, soweit 
sie die deutsche Reichsangehörigkeit besitzen. Davon, daß die betreffenden Arbeiter hilfs¬ 
dienstpflichtig sein müssen, ist in der Wahlordnung durchaus richtig nichts gesagt. Hiernach 
ist kein Zweifel, daß auch solche Arbeiterausschüsse den Schlichtungsausschuß als Schlich¬ 
tungsstelle anrufen können, denen Arbeiterinnen angehören oder die aus Arbeiterinnen 
bestehen. Zur Vermeidung von Mißverständnissen wird dies hiermit mitgeteilt. Für die 
Angestelltenausschüsse gilt übrigens sinngemäß das gleiche. 

8 12. 

Hoffmann a. a. O. 43. Im allgemeinen und in erſter Linie wird unter der Ar⸗ 
beiterſchaft die Geſamtheit der Arbeiter eines Betriebes zu verſtehen ſein. Daneben kommt 
aber auch die Geſamtheit einer einzelnen Gruppe von Arbeitern, z. B. von Nietern in 
Kesselfabriken, in Betracht. Mit den Anträgen, Wünschen und Beschwerden, die sich auf 
einen mit einem einzelnen Arbeiter geschlossenen Arbeitsvertrag beziehen, hat sich der 
Arbeiterausschuß nicht zu befassen. Im übrigen ist von Fall zu Fall zu beurteilen, ob es sich 
um Anträge usw. der „Arbeiterschaft" handelt. Ebenso Schiffer=Junck a. a. O. 67. 

8 13. 
1. Kriegsamt 12. 2. 17, Amtl Mitt. 17 Nr. 8 S. 2. Nach § 13 HDG. können die 

Schlichtungsausschüsse bei Lohnstreitigkeiten als Schlichtungsstelle angerufen werden, 
falls nicht beide Teile ein Gewerbegericht, ein Berggewerbegericht, ein Einigungsamt 
einer Innung oder ein Kaufmannsgericht als Einigungsamt anrufen. Neben diefen im 
Gesetz benannten Gerichten, die auf gesetzlicher Grundlage beruhen, gibt es jedoch in ver¬ 
schiedenen Gewerben noch andere Schlichtungsstellen, die auf freier Vereinbarung zwischen 
Arbeitgebern und -nehmern beruhen, wie die Lohnkommtssionen, Einigungsämter und 
Tarifschiedsgerichte usw. Diese freien Schlichtungsstellen haben sich bisher bei der fried¬ 
lichen Beilegung von Streitigkeiten zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern durchaus 
bewährt. Auch nach Erlaß des Hilfsdienstgesetzes ist ihre Tätigkeit erwünscht und muß 
in jeder Beziehung gefördert werden, um so mehr, als die Tätigkeit der durch das Hilfs¬ 
dienstgesetz eingerichteten Schlichiungsausschüsse im Rahmen des § 13 des Hilfsdienst¬ 
gesetzes häufig nur dann einsetzen wird, wenn die im Gesetz bezeichneten Gerichte oder 
die freien Schlichtungsstellen nicht angerufen werden oder eine Einigung nicht erzielen. 

Für eine Entscheidung über Erteilung von Abkehrscheinen sind lediglich die Schlich¬



604 N. Vaterländischer Hilfsdienst. 

tungsausschüsse des # 9 zuständig. (Nähere Mitteilungen über die freien Schlichtungs¬ 
stellen und ihre Bedeutung in Amtl Mitt. Nr. 9 S. 7.) 

2. Kriegsamt (Rechtsabtl.) Amtl Mitt. 17 Nr. 14 S. 2. Es sind Zweifel entstanden, 
ob sich 58 13 des Gesetzes auf die auch in Hilfsdienstbetrieben tätigen Angestellten bezieht. 
Diese Frage ist unbedingt zu bejahen. Bekanntlich behandelt 3 13 die Fälle von Streitig¬ 
keiten über Lohn- und sonstige Arbeitsbedingungen, über die sich die Parteien des Arbeits¬ 
vertrages nicht einigen können, und ordnet zunächst an, daß in den Betrieben, wo ein Ar¬ 
beiterausschuß nach § 11 des Gesetzes errichtet worden ist, der Schlichtungsausschuß als 
Schlichtungsstelle angerufen werden kann. Und zwar von jedem Teile, also sowohl von 
dem Arbeitgeber wie von dem Arbeiterausschusse. Dagegen ist im Abs. 2 des #l 13 der Fall 
behandelt, daß ein ständiger Arbeiterausschuß nicht errichtet worden ist. Letzteres ist z. B. 
dann möglich, wenn nicht die in § 11 festgesetzte Mindestzahl von 50 Arbeitern in dem be¬ 
treffenden Betriebe regelmäßig beschäftigt ist. Alsdann kann die Anrufung des Schlich¬ 
tungsausschusses als Schlichtungsstelle durch die Arbeiterschaft erfolgen. Was unter „Ar¬ 
beiterschaft“ zu verstehen sei, sagt das Geseh nicht. Gemeint ist der Gegensatz zwischen 
einem immerhin erheblichen Teile der Gesamtheit der Arbeiter auf der einen und einzelnen 

Arbeitern auf der anderen Seite. Die richtige Grenze zu finden, muß der Praxis überlassen 
bleiben. Zur Erfüllung des die 55 11 bis 13 des Gesetzes beherrschenden sozialpolitischen 
Gedankens sollte im Zweifel davon ausgegangen werden, daß die Schlichtungsstelle an¬ 
gerufen werden kann. Der Zweck des Gesetzes würde vereitelt, wenn hier etwa formale 
Schwierigkeiten bereitet würden. Es mag deshalb bemerkt werden, daß unter „Arbeiter¬ 
schaft“ auch eine Gruppe von Arbeitern verstanden werden muß, die innerhalb des betreffen¬ 
den Betriebes durch die besondere Art ihrer Tätigkeit miteinander verbunden sind. Es 
genügt alsdann, wenn ein erheblicher Teil einer solchen Gruppe die Anrusung wünscht. 
Auch darauf sei besonders hingewiesen, daß der Weg zur Schlichtungsstelle nicht etwa 
nur hilfsdienstpflichtigen Personen eröffnet ist. Es genügt nach den Bestimmungen der 
K 11 bis 13 über die Arbeiterausschüsse, daß der betreffende Betrieb seinem Gegenstande 
nach ein Hilfsdienstbetrieb ist; bei der Berechnung der Mindestzahl werden Nicht=Hilfs¬ 
dienstpflichtige mitgezählt und auch die aktive und passive Wahlberechtigung zu den Aus¬ 
schüssen setzt nur Volljährigkeit, nicht aber Hilfsdienstpflichtigkeit voraus. Es können also 
namentlich auch Frauen und solche Männer mitgezählt und gewählt werden, die das 60. 
Lebensjahr vollendet haben. Im übrigen ist auf die Erlasse der Landeszentralbehörden 
über die Arbeiterausschüsse und über die Wahlen dazu zu verweisen. 

Alles dies gilt aber auch für die Angestellten. In § 11 Abs. 3 ist gesagt, daß die An¬ 
gestelltenausschüsse „nach denselben Grundsätzen und mit den gleichen Befugnissen“ zu 
errichten sind. Voraussehhung ist wie bei den Arbeiterausschüssen, daß es sich um Betriebe 
handelt, die für den vaterländischen Hilfsdienst tätig sind, daß für diese Betriebe Titel VII 
GewO. gilt und daß in ihnen mehr als 50 versicherungspflichtige Angestellte beschäftigt 
sind. Daß das Gesetz bei den Angestellten als Mindestzahl 51, bei den Arbeitern nur 50 
verlangt, ist ein reiner Zufall, hinter dem nichts weiter steckt. Im einzelnen ist über die 
Angestelltenausschüsse schon einmal in Nr. 5 des „Kriegsamt" gesprochen worden. Heute 
soll nur — weil eben Zweifel laut geworden sind — hervorgehoben werden, daß sich auch 
die weiteren Bestimmungen der &# 12 und 13 zweifellos auch auf die Angestelltenaus¬ 
schüsse beziehen. Sie sind darin allerdings nicht nochmals ausdrücklich erwähnt; nur in 
5 13 Abs. 2 ist einmal § 11 Abs. 3 in Bezug genommen. Das erklärt sich vielleicht daraus, 
daß die Angeslelltenausschüsse erst später vom Reichstage in das Gesebß hineingebracht 
worden sind. An anderen Stellen des Gesetzes ist ebenfalls nur vom „Arbeiter“ die Rede, 
während sicher alle Arbeitnehmer, einschließlich der Angestellten gemeint find, z. B. in 
5 18 Nr. 2. Auch in § 8 soll mit „Arbeitslohn“ keineswegs nur die Dienstentschädigung 
des Arbeiters im engeren Sinn bezeichnet sein. Korrekt ist die Fassung von § 13 Abf. 3, 

wo ganz allgemein von „Arbeitnehmern“ die Rede ist. 
Es besteht danach gar kein Zweifel, daß die Angestelltenausschüsse dieselben wich¬ 

tigen sozialpolitischen Aufgaben haben, die in § 12 dem Arbeiterausschusse übertragen sind.
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Es ist ferner kein Zweifel, daß der Angestelltenausschuß die Schlichtungsstelle anrufen kann, 

und daß, wo kein ständiger Angestelltenausschuß errichtet ist, dieses Recht der „Angestellten¬ 
schaft“ zusteht. Es lag schlechterdings nicht im Sinne des Gesetzgebers, die Angestellten¬ 

ausschüsse geringer zu bedenken als die Arbeiterausschüsse. Ebenso wie für die Arbeiter¬ 

schaft kann auch für die „Angestelltenschaft“ eines Betriebes das Bedürfnis nach kollektiver 
Regelung der Lohn= und sonstigen Arbeitsbedingungen gegeben sein, und hierfür einen 
Weg zu eröffnen, hat der Gesetzgeber in den # 11 bis 13 eben nicht nur für Arbeiter, son¬ 
dern auch für Angestellte beabsichtigt. Denn die Hilfsdienstpflicht trifft alle Deutschen, 
und die sozialpolitischen Fortschritte des Gesetzes müssen deshalb auch allen Deutschen 
zugute kommen. Hoffentlich ist die Zeit nicht mehr fern, wo der Wille des Reichsgesetz¬ 

gebers erfüllt sein wird und in allen Betrieben, für die die reichsgesetzlichen Voraussetzungen 
gegeben sind, die Arbeiter- und Angestelltenausschüsse auch wirklich ins Leben gerufen 
sein werden. 

3. Schiffer=Junck a. a. O. 68. In der Praxis ist die Frage aufgeworfen worden, 
ob der Arbeiterausschuß befugt sei, mit einem Beistand oder Vertreter („Mundanwalt") 
zu erscheinen. Hierzu ist zu sagen, daß zwar in z 22 der Verfahrensanweisung den Be¬ 
teiligten das Recht gegeben ist, sich eines Beistandes und gegebenenfalls auch eines Ver¬ 
treters zu bedienen. Allein diese Bestimmung ist auf die Fälle, in denen der Schlichtungs¬ 
ausschuß als Schlichtungsstelle tätig wird, nicht anwendbar. Ein Anspruch auf Zulassung 

eines Beistandes oder Vertreters besteht also nicht. Andererseits ist es aber auch dem 
Vorsitzenden der Schlichtungsstelle sicherlich nicht verwehrt, eine solche Persönlichkeit zu¬ 
zulassen. Ob dies geschehen soll, dürfte von Fall zu Fall und rein nach Zweckmäßigkeits¬ 
und Billigkeitsrücksichten zu entscheiden sein. Auf der einen Seite ist es richtig, daß die 
Einrichtung eines Arbeiterausschusses (oder Angestelltenausschusses), der aus gewählten 
Vertrauensleuten der Arbeitnehmerschaft eines Betriebes besteht, auch darin ihre Bedeu¬ 
tung findet, daß Streitigkeiten sozusagen als häusliche Angelegenheit gerade dieses Be¬ 
triebes behandelt werden können. Andererseits könnte es aber im einzelnen Falle hart 
sein, den — vielleicht zufällig wenig redegewandten Ausschußmitgliedern — zu versagen, 
sich eines Beistandes, z. B. des Arbeitersekretärs, zu bedienen, der mehr wie sie das etwa 
wichtige statistische oder sonstige Material beherrscht. Seine Zulassung kann unter Um¬ 
ständen sogar die Schlichtung sördern, ebenso, wie natürlich auch die gegenteilige Befürch¬ 
tung begründet sein kann. 

g 16. 
1. Schiffer-$unda. a, D. 72. Für die gewerblichen Arbeiter, die der Lanbiirt- 

schaft überwiesen wurden, ergibt fich folgender Necht3zuftand: 

a) Wenn fie freie landwirtschaftliche Arbeiter bleiben, fo gilt für sie, da die Land¬ 
wirtschaft als Urproduktion nicht unter die Gewerbeordnung fällt, das Recht 
des BE. über den Dienstvertrag, insbesondere also nicht Titel VII der Gew.:; 
wohl aber das preuß. Gesetz v. 24. 4. 1854, soweit sie, ohne Gesinde zu sein, in 
eines der in diesem Gesetz geordneten Arbeitsverhältnisse treten. 

b) Wenn sie Beschäftigung in einem gewerblichen Nebenbetriebe ihres landwirt¬ 
schaftlichen Arbeitgebers übernehmen, hängt ihre Rechtsstellung davon ab, ob 
es sich um einen landwirtschaftlichen Nebenbetrieb handelt, d. h. ob in ihm land¬ 
wirtschaftliche Produkte verarbeitet werden, deren Verarbeitung in der Land¬ 
wirtschaft üblich ist. Alsdann unterliegen sie dem unter a) angegebenen Rechte. 
lbersteigt dagegen der Nebenbetrieb die üblichen Grenzen der Landwirtschaft, 
so bleibt für die darin beschäftigten Hilfsdienstpflichtigen die Gewerbeordnung, 
insbesondere Titel VII, gültig. 

c) Wenn sie sich zufolge ausdrücklicher Vereinbarung mit dem ländlichen Arbeit¬ 
geber als „Gesinde“ verdungen haben, gilt für sie die einschlagende landesgesetz¬ 
liche Gesindeordnung als vertraglich vereinbart.
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2. Hahn a. a. O. 182. Dienstverletzungen im Sinne des §& 1 des Gesetzes vom 24. 
April 1854 find bei diefen Hilfädienftpflichtigen ftrafftei, für fie gilt auch die Koalitions¬ 
freiheit des § 152 Gew O., nicht das Koalitionsverbot des § 3 des Gesetzes von 1854. Das 
Geletz von 1854 gilt aber für die gewerblichen Arbeiter, die nicht zur Landwirtschaft über¬ 
wiesen sind, sondern die sich freiwillig gemeldet oder besonders aufgesordert binnen zwei 
Wochen eine Stelle gefunden haben. Das Gesetz von 1854 gilt des weiteren für die land¬ 
wirtschaftlichen — gelernten — Arbeiter, die sich freiwillig zum Hilfsdienst in der Land¬ 
wirtschaft gemeldet oder dazu überwiesen worden find. Also zweierlei Recht unter Umftänden 
für die Arbeiter eines landwirtschaftlichen Arbeitgebers. 

S 17. 
Hoffmann a. a. O. 49. Für Unternehmer, die die Vefihtigung des Betriebes 

verweigern, fehlt es an einer Strafbestimmung. Das Kriegsamt wird sich zur Erzwingung 

seiner Befugnis der Vermittlung der Ortspolizeibehörde zu bedienen haben, die in Preußen 
auf Grund der §§ 127ff. des Landesverwaltungsgesetzes die Arbeitgeber durch polizeiliche 
Verfügungen zur Erfüllung ihrer Verpflichtung anhalten lann. 

8 18. 
I. Allgemeines. 

1. Schiffer=Junck a. a. O. 73. Bei $ 18 be HDG. kann nicht zweifelhaft sein, 
daß im zweiten Halbsatze der Nr. 1 („beharrlich") und im zweiten Halbsatze der Nr. 3 
(„wissentlich"“) Vorsatz erfordert wird. Für alle anderen Tatbestände ist anzunehmen, daß 
auch Fahrlässigkeit zur Strafbarkeit genügt. Denn die Nichtbefolgung der Überweisung 
(Nr. 1), des Verbots einen Arbeiter dem § 9 Abs. 1 zuwider in Beschäftigung zu nehmen 
(Nr. 2) und der Auskunftspflicht des 3 17 (Nr. 3) ist auch dann geeignet, den vaterländischen 
Zweck des Gesetzes zu vereiteln, wenn sie nur auf einem Mangel an Sorgfalt und Respekt 
gegenüber den gegebenen Vorschriften beruhte. Das Gesetz wäre undurchführbar, wenn 
schuldhafte Unkenntnis von Tatsachen oder schuldhafter Irrtum über solche oder schuld¬ 
hastes Säumen in der Erfüllung der vom Gesetze selbst oder den Organen des Hilfs¬ 
dienstes gegebenen Vorschriften und Weisungen von der Strafe befreite. Der „Über¬ 
wiesene“ muß alles daran setzen, um der Uberweisung pünktlich zu folgen; der Arbeil¬ 
geber, der einen Hilfsdienstpflichtigen in Beschäftigung nimmt, hat sich peinlich genau zu 
vergewissern, ob der Hilfsdienstpflichtige einen Abkehrschein hat oder haben muß, und der 
Auskunftspflichtige hat die von ihm erforderte Auskunft mit aller Sorgfalt zu erteilen. 
Daß dies der Wille des Gesetzgebers ist, geht vor allem daraus hervor, daß er den Richter 
ermächtigt, mit der Strafe bis zu 3 Mark oder einen Tag Haft herabzugehen, eine Milde, 
die gegenüber vorsätlicher Zuwiderhandlung gegen ein in der Zeit vaterländischer Not 
erlassenes Strafgesetz schlechthin unverständlich wäre. \ " 

2. Kriegsamt 21. 4. 1917, Amtl Mitt. 17 Nr. 14 S. 1. Wie aus Anlaß eines Einzel¬ 
falles bekannt geworden ist, scheinen Zweifel darüber zu beslehen, wie sich die auf Grund 
des Hilssdienstgesetzes gebildeten Ausschüsse zu verhalten haben, wenn Verslöße gegen 
eine Strafbestimmung des Hilfsdienstgesetzes oder der zu seiner Ausführung ergangenen 
Bundesratsverordnungen zu ihrer Kenntnis kommen. Es wird daher darauf hingewiesen, 

daß für die Bestrafung solcher Vergehen ausschließlich die ordentlichen Gerichte zuftändig 
sind, soweit es sich nicht um Ordnungsstrafen handelt, deren Verhängung durch gesetzliche 

Vorschrift ausdrücklich den Vorsitzenden der Ausschüsse übertragen ist. 
Die Vorsitzenden haben nach Loge des einzelnen Falles zu entscheiden, ob Anzeige 

an die zuständige Staatsanwaltschaft zu weiterer Veranlassung zu erstatten ist. 

II. Su Nr. 1. 

1. Schiffer-Junck a. a. O. 74. Zu §8 18 Nr. 1. Hier bestehen Zweifel über ben 
objektiven Tatbestand. Folgende Auffassungen sind möglich: 

I. Die Vorschrift bezieht sich nur auf Hilfsdienstpflichtige, bei denen gemäß § 7 Abl. 3
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des Gesetzes die „Uberweisung“ zu einer bestimmten Beschäftigung (in einem bestimmten 
Betriebe) stattgefunden hat. Erzwungen werden soll nur: 

a) daß der Überwiesene sich an die Arbeitsstelle begibt (1. Halbsatz) und 

b) daß er die daselbst ihm zugewiesene Arbeit tatsächlich übernimmt (2. Halbsatz). 

II. Die Vorschrift bezieht sich zwar nur auf „Überwiesene“ Hilfsdienstpflichtige im 

Sinne bon I, bedroht aber nicht nur diejenigen Uberwiesenen, die sich nicht an der Arbeits¬ 
stelle einfinden und dort die ihnen zugewiesene Arbeit tatsächlich übernehmen (wie zu 
ia und b), sondern darüber hinausgehend auf diejenigen Ülberwiesenen, die die bereits 

übernommene Arbeit später wieder niederlegen und dabei beharten. 
III. Die Vorschrift des zweiten Halbsatzes bezieht sich auch auf solche Hilfsdienst¬ 

pflichtigen, die auf die in § 7 Abs. 2 des Gesetzes bezeichnete besondere schriftliche Auf¬ 

forderung hin in einen Betrieb eingetreten sind, der nach § 2 des Gesetzes Bedeutung hat. 
IV. Die Vorschrift des zweiten Halbsatzes bezieht sich auch auf solche Hilfsdienst¬ 

pflichtigen, deren Eintritt auf die im § 7 Abs. 2 bezeichnete allgemeine Aufforderung zur 
freiwilligen Meldung hin ersolgt ist. 

V. Die Vorschrift des zweiten Halbsotzes bezieht sich auf jeden Hilfsdienstpflichtigen, 

der in einem der in §#2 des Gesetzes bezeichneten Betriebe tätig ist, gleichviel, ob er in das 
Arbeitsverhältnis vor oder nach dem Inkrafttreten des Gesetzes — freiwillig, aufgefordert 
oder überwiesen — eingetreten ist und wirkt so lange, als er auf Grund seines laufenden 
Dienstvertrages zur Arbeit verpflichtet ist. 

VI. Die Vorschrift des zweiten Halbsatzes bezieht sich auf alle Hilfsdienstpflichtigen, 

die in den bezeichneten Betrieben arbeiten, auch wenn das Vertragsverhältnis durch 
Kündigung aufsgelöst ist; durch §#9 ist eine öffentlich=rechtliche Pflicht zur Arbeitsleistung 
geschaffen worden, die erst dann erlischt, wenn der Abkehrschein erteilt worden ist, sei es 
unmittelbar durch den Arbeitgeber direlt, sei es auf Beschwerde durch den Schlichtungs¬ 
ausschuß. 

An dieser Stelle wird die Ansicht vertreten, daß die Strafvorschrift nur im Sinne der 
unter I dargelegten Beschränkung verstanden werden kann. Daß sich der erste Halbsatz 
bloß auf den Fall ber „Übertveifung” bezieht, ergibt sich aus der Verweisung auf 87 Abf. 3. 
Wirkliche Zweifel können überhaupt nur über die Bedeutung des zweiten Halbjaes beftehen. 
Aa diefer Hinficht ijt für cine weitere Auslegung geltend gemacht worden, daß die Aus¬ 
legung nicht dazu führen dürfe, daß ber zweite Halbjah überflüffig wäre. Nun treffe aber 
schon der erste Halbsatz — richtig aufgefaßt — nicht nur den Arbeiter, der die zugewiesene 
Arbeitsstelle nicht aussuche, sondern auch denjenigen, der sich zwar dorthin begebe, aber 
bie Aufnahme der Arbeit verweigere oder die Arbeit sofort wieder aufgebe. In beiden 
Fällen handle es sich darum, daß eben der Arbeiter der Überweisung nicht nachkomme; 
wenn der zweite Halbsatz nicht die Bestimmung habe, über den ersten Halbsatz hinaus¬ 
zugehen, so hätte der Gesetzgeber den zweiten Halbsatz nur als Beispiel einer Zuwider¬ 
handlung gegen die Überweifung anfügen und etwa durch den Gebrauch des Wortes 
„insbesondere“ einleiten dürfen. Auch führe die engere Auslegung zu unbefriedigenden 
Ergebnissen, da danach die Strafvorschrift einem Hilfsdienstpflichtigen gegenüber versage, 
der der Überweisung nur nachkomme, um alsbald die Arbeit wieder niederzulegen. Schließ¬ 
lich sei nicht ersichtlich, weshalb nur der Überwiesene bestraft werden solle, Der Die Arbeit 
in dieser Weise niederlege, und nicht auch bei gleicher Voraussetzung der neben ihm ar¬ 
beitende Hilfsdienstpflichtige, der vor oder nach Beginn der Hilfsdienstpflicht freiwillig 
in den Betrieb eingetreten sei; es gebe dann zwei Klassen von Arbeitern, die in dem gleichen 
Betriebe nebeneinander arbeiten, nämlich solche, die unter die Strafvorschrift bes ## 18 
Nr. 1 fielen und solche, die nicht darunter fielen. 

Demgegenüber muß an ber engeren Auslegung — oben unter I— festgehalten werden, 
da die Entstehung des Gesetzes für eine weitere Auslegung keinen Anhalt gibt, vielmehr 
immer betont worden ist, daß an der Spitze des Gesetzes die Freiwilligkeit stehen, und der 
Zwang durch lberweisung nur dann eintreten solle, wenn die allgemeine oder besondere 
Aufforderung zur freiwilligen Übernahme von Hilfsdienst nicht Gehör finde. § 18 Nr. 1
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will tatsächlich nur die ÜUberweisung unterstützen. Im übrigen steht das Gesetz, wie mehr. 
fad) ausgeführt, auf dem Standpunkte, daß der Arbeitsvertrag des Hilfsdienstpflichtigen 

und zwar auch desjenigen, der der Überweisung Folge leistet, also sich an die Überweisungs¬ 
stelle begibt und dort die Arbeit aufnimmt, ein privatrechtlicher Dienstvertrag ist, mit der 
einzigen öffentlich-=rechtlichen Maßgabe, daß die Arbeitsstelle nicht ohne Abkehrschein 

wieder verlassen werden darf. Nur so viel kann zugegeben werden, daß die Strafe auch 
dann verwirkt sein müßte, wenn der Überwiesene die Arbeit etwa nur zum Scheine auf. 
nähme, um fie al3bald wieder zu verlaffen. 

2. Rönnberg, Bad Rpr. 17 81. Eine ausdrückliche Strafandrohung gegen Hilfs¬ 
bienftpflichtige, die gemäß $ 2 als im vaterländischen Hilfsdienst tätig gelten oder gemäß 
5 7 Abs. 3 sich selbst Arbeit suchen, aber ihrer Arbeit grundlos fernbleiben, ist im Gesetz 
nicht vorhanden. Aus dem Sinn der Strafbestimmung des § 18 Ziff. 1 ergibt sich aber, 
daß auch diese Personen strafbar sind. Es wäre nicht nur eine Gesetzeslücke, die dem Ge. 
setzgeber unmöglich entgangen sein kann, sondern auch geradezu ein Fingerzeig zur Um¬ 
gehung des Gesetzes, wenn ein Hilfsdienstpflichtiger, der sich freiwillig meldet und Arbeit 
erhält, sie aber vernachlässigt oder überhaupt nicht verrichtet, straffrei und ein anderer, 
der sich einer Beschäftigung zwangsweise zuteilen läßt und ihr dann sern bleibt, strafbar 
wäre: in beiden Fällen ist das Endergebnis das gleiche, nämlich bewußte Nichtarbeit. 
Die Strafbestimmung des 3 18 Ziff. 1.kann daher nur so verstanden werden, daß jeder, 
der die Arbeit verweigert, strafbar ist und daß der zwangsweise Zugewiesene dem frei¬ 
willig Arbeitenden völlig gleich steht. Da § 1 die allgemeine Hilfsdienstpflicht ausspricht, 
kommt auch derjenige, der nicht ausdrücklich zugewiesen wird, dieser Pflicht ebenso unter 
gesetzlichem Zwang nach wie der Zugewiesene. „Zugewiesen“ im Sinne des & 18 Ziff. 1 
ist daher auch die freiwillig übernommene Arbeit. So läßt sich der Satz aufstellen: Alle 
Hilfsdienstpflichtarbeit ist zugewiesene Arbeit, aber es gibt freiwillig zugewiesene Arbeit 
und zwangsweise zugewiesene Arbeit; foweit die Strafbeftimmung des $ 18 Ziff. 1 in 
Frage kommt, sind beide gleich. 

3. Herrmann a. a. O. 124. Der Begriff des dringenden ist enger als der des wich¬ 
tigen Grundes. In der Regel ist unter ersterem nur die Gefährdung von Leben, Gesund¬ 
heit und Sittlichkeit zu verstehen. Auch grobe Ehrverletzungen können darunter fallen. 
Um allen Bedenken aus dem Wege zu gehen, wird der Hilfsdienstpflichtige zweckmäßig 
sofort den Abkehrschein fordern, wenn er einen dringenden Grund zum alsbaldigen Aus¬ 
scheiden zu haben glaubt. Erhält er ihn, so ist er zur Niederlegung der Arbeit befugt. An¬ 
dernfalls kann er Beschwerde einlegen und gleichzeitig nach § 4 AB. IL eine Entfheibung 
des Vorsitzenden des Schlichtungsausschusses darüber herbeizuführen, ob ihm eine Fort¬ 
setzung des Beschäftigungsverhältnisses zuzumuten ist. 

4. Herrmann a. a. D. 74, Eine beharrliche Weigerung nad) $ 18 Nr. 1 HD. ist 
bann anzunehmen, wenn längere Beit hinburd wiederholte Aufforderungen bes Betriebs» 
teiter3 oder feines GStellvertreter3 vergeblich geblieben find. 

5. Kriegsamt (Rechtsabtl.) AmtlMitt. 17 Nr. 19 S. 1. Mehrfad) find Klagen fol - 

genden Anhalt3 geäußert worden: 
Belanntlid, beginnt das den Einberufungsausfhüffen gemäß $ 7 des HGB. über. 

tragene Heranziehungsgeschäft damit, daß die Einberufungsausschüsse den einzelnen Hilfs- 
dienstpflichtigen, welche sie zum Hilfsdienste heranziehen wollen, eine besondere schrift¬ 
liche Aufforderung zugehen lassen. Der aufgeforderte Hilfsdienstpflichtige besitzt alsdann 

noch die Freiheit, sich selbst Hilfsvienstarbeit zu suchen. Erst wenn eine Beschäftigung im 
Hilfsdienste nicht binnen 2 Wochen nach Zustellung der Aufforderung herbeigeführt worden 
ist. — worüber der Hilfsdienstpflichtige gemäß & 11 der Bundesratsverordnung vom 30. 1.17 
unverzüglich dem Einberufungsausschusse Mitteilung zu machen hat, — setzt der eigent¬ 

liche Zwang des Gesetzes ein: nunmehr kann der Hilfsdienstpflichtige durch den Einberu¬ 

fungsausschuß zu einer bestimmten Beschäftigung im Hilfsdienste „überwiesen“ werden. 

Leider wird mit der dem Hilfsdienstpflichtigen hiernach eingeräumten Freiheit oft Miß¬ 
brauch getrieben. Und zwar in der Weise, daß der Hilfsdienstpflichtige zwar zunächst eine
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Beschäftigung im Hilfsdienst annimmt, diese Beschäfligung aber schon nach kurzer Zeit 
wieder aufgibt. 

Sas Gefep gibt aber die Mittel in die Hand, auch solchen bedauerlichen Erſcheinungen 
mirksam zu begegnen. 

Zunächst ist kein Zweifel, vaß derjenige Hilfsdienstpflichtige, welcher einmal die 

besondere schriftliche Aufforderung erhalten hat, nicht ein zweites Mal aufgefordert zu 
werden braucht. Er steht nunmehr dem Einberufungsausschuß zur Verfügung und kann' 
iofort zu einer bestimmten Beschäftigung im Hilfsdienst überwiesen werden. Die Rechts¬ 
abteilung hat sich hierüber bereits in Nr. 16 des „Kriegsamt“, S. 2, ausgesprochen: die 

vorherige Aafforderung zum freiwilligen Eintritt in cine kriegswichtige Beschäftigung 
il eine Rechtswohltat, die jeder Hilfsdienstpflichtige nur einmal genießt; sie ist verbraucht, 
wenn er einmal aufgefordert worden ist, und der Zwang des Gesetzes greift nunmehr Platz. 

Freilich besteht die Gefahr, daß ein Hilfsdienstpflichtiger, wenn er nun einmal kein 
Verständnis für derartige vaterländische Pflichten besitzt, wiederum hilfsdienstflüchtig 

wird, indem er die Stelle, der er überwiesen wird, wiederum verläßt. Es entsteht die Frage, 
od er unter solchen Umständen nicht nach § 18 Nr. 1 des HDG. bestraft werden kann. Diese 
Frage muß unbedingt bejaht werden, wenn aus der Art, wie der überwiesene Hilfsdienst¬ 
pflichtige die Arbeit übernommen und dann alsbald wieder aufgegeben hat, geschlossen 

werben Yann, daß er der Überweilung nur zum Schein gehorcht, feine Pflicht — gegen- 
über dem Baterlande! — nur äußerlich erfüllt und etiwa von vornherein die Abficht ge« 
habt hat, die Beschäftigung im Hilfsdienste sobald wie möglich wieder aufzugeben. Noch 
näher liegt dieser Schluß, wenn etwa der Hilfsdienstpflichtige dieses Spiel der scheinbaren 
Übernahme und alsbaldigen Wiederaufgabe einer Beschäftigung im Hilfsdienste mehrere 
Wale hintereinander ausübt. Man darf wohl überzeugt sein, daß sowohl die Anklagebe¬ 
hörden als auch die erkennenden Gerichte nicht zögern werden, in solchen Fällen anzu¬ 
nehmen, daß der Tatbestand des 3 18 Nr. 1 erfüllt ist, insofern der Hilfsdienstpflichtige der 
Überweisung zu einer Beschäftigung überhaupt nicht nachkam oder sich beharrlich weigerte, 
dic ihm zugewiesene Arbeit zu verrichten. Die Versuche, ein Strafgesetz zu umgehen, 
haben erfahrungsgemäß gegenüber der Wachsamkeit unserer Justizbehörden einen schweren 

Stand. Den Einberufungsausschüssen und sonstigen Organen des Hilfsdienstes kann nur 
dringend empfohlen werden, solche Fälle zur Anzeige zu bringen, was hoffentlich nach 
diesen — leider notwendigen — Ausführungen nicht allzu oft wird geschehen müssen. 

III. Zu Ar. 2. 
1. Herrmann a. a. O. 125. „Arbeiter“ ist hier — ebenso wie „Arbeiterausschuß“ 

in 8 13 — in weiterem Sinne zu verstehen und umfaßt auch kaufmännische und sonstige 
Angestellie; ebenso Schifser-Junck a. a. O. 77. 

2. Herrmann a. a. O. 126. Bei dem Vergehen gegen Nr. 2 taucht die Frage auf, 
35 der Arbeiter, der fich $I Abf. 1 zuwider beschäftigen läßt, wegen Teilnahme zu bestrafen 
ist. Sie ist zu verneinen. Es liegt ein Fall der sog. notwendigen Teilnahme vor. Denn zur 

Begehung des Vergehens ist das Zusammenwirken zweier Personen erforderlich. Sie 
Uleibt für den Arbeitnehmer straflos, auch wenn sie sich im Einzelfalle als Anstiftung oder 
Beihilse darstellt. Denn Nr. 2 des § 18 regelt die strafrechtlichen Folgen des Verstoßes 
aegen § 9 Abs. 1 erschöpfend und stellt ausdrücklich nur die Annahme in Beschäftigung durch 
den Arbeitgeber unter Strafe, nicht aber den Eintritt in fie, wie aud) $ 9 Abs. 1 lediglich 
dem Arbeitgeber die Einſtellung des Hilfsdienſtpflichtigen verbietet. 

8 19. 

(Zu vgl. Bd. 4, 801). 

1. Schiffer=Juncka. a. O. 84. Die Zuständigkeit des einmal gewählten Reichstags¬ 
ausschusses im Rahmen des & 19 endigt nur mit dem Schlusse der Legislaturperiode. Ins¬ 
besondere ist er zum Zusammentritt berechtigt, auch wenn der Reichstag innerhalb der 
Legislaturperiode geschlossen worden ist. Dies ist im Reichstag vom Abg. Spahn ohne¬ 

Kriegsbuch. Bd. 5. 3
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Widerspruch festgestellt worden. Dasselbe ergibt sich durch Schluß aus dem Gegenteile 
daraus, daß der Ausschuß für den Reichshaushalt nur ermächtigt worden ist, während 
der Vertagung zusammenzutreten. Endlich ist darauf hinzuweisen, daß eine längere Außer. 
dienststellung des Reichstagsausschusses durch Schließung der Sessionen mit den Zwecken 
des HD. nicht vereinbar sein würde. 

Hieraus folgt für die persönliche Rechtsstellung der Ausschußmitglieder, daß weder 

ihre Immunität nach Art. 31 der Reichsverfassung, noch gegebenenfalls die Berechtigung, 
ihren Amtsgeschäften fern zu bleiben (Art. 21 der Reichsverfassung), durch Sessionsschluß 
unterbrochen wird. 

2. Wittmayer a. a. O. 278. Bei Beantwortung der Frage, ob durch eine Ausfü9- 
rungsverordnung nach § 19 H#D. ein Gesetz geändert werden kann, kommt es auf die 
Notwendigkeit und Erteilung der Zustimmung des Reichstagsausschusses nicht an. Die 
Frage könnte nur dann bejaht werden, wenn die Abänderungsbefugnis im H selbst 
ausgedrückt oder doch angedeutet wäre. 

Anhang. 

A. Die Stellung der Hiljsdienftpflihtigen zu dem Militärgefepe. 

(Bu vgl. Bb. 4, 862.) 

1. Hahn a. a. O. 180. Die Hilfsdienstpflichtigen, welche bei dem Heer im Opcra¬ 

tionsgebiet, Etappengebiet oder bei der Kriegsbesatzung ein Dienst= oder Arbeitsverhöltnis 
eingehen, unterliegen als Heeresgefolge dem Militärstrafrecht, soweit dessen Beslimmungen 
mit der Sonderstellung des Hilfsdienstpflichtigen als Nichtsoldaten vereinbar ist. 

2. Hahn a. a. O. 181. Das MilSt GB. gilt nicht für die im vaterländischen Hilfs¬ 

dienst bei den Ersatztruppenteilen, Lazaretten, Munitionsdepots, Traindepots, Sammel¬ 
Nationen, Intendanturen, Proviantämtern, Proviantdepots, Ersatzmagazinen, Bekllei¬ 

dungsämtern, Garnisonverwaltungen, Militärbauämtern, sonstigen militärischen Behörden 
und technischen oder wirtschaftlichen militärischen Instituten des Heimatgebietes täligen 

Berfonen. RMIIG. 19, 269. Für diefe und alle jonftigen Hilfsdienftpflichtigen im Heimet- 
gebict wie bei nichtmilitärischen Organisationen im Etappengebiet, Operationsgebict, 
soweit diese Organisationen nicht selbst zum Heeresgefolge gehören, bleibt es bei den son¬ 
stigen Strafvorschriften. 

3. Schiffer=Junck a. a. O. 15. Auch diejenigen Hilfsdienstpflichtigen, die in den 

Operations=-, Etappen= oder Oklupationsgebieten verwendet werden, zählen dort nicht 
ohne weiteres zum Heeresgefolge; es kommt auf die Verwendungsart in jenen Gebieten 
an. Wer draußen Burschendienste oder sonst militärische Dienste verrichtet, gehört zum 

Heeresgesolge; denn er ist dem Heere und zwar dem kriegführenden Heere eingegliedert 
und steht unter militärischem Oberbefehl. Außerhalb des Heeresgefolges dagegen würde 
stehen, wer draußen in einer nichtmilitärischen Werkstätte Verwendung findet. Grundsaßz 
ist hiernach: Hilfsdienstpflichtige werden nicht schon deswegen den militärischen Gesetzen 
unterworfen, weil sie ihre Hilfsdienstpflicht erfüllen. Selbst beim Heeresgefolge bleiben 
sie Zivilpersonen, werden also nicht etwa Personen des Soldatenstandes. Auch die zum 
Heeresgefolge gehörenden Hilfsdienstpflichtigen können rein militärische Straftaten nicht 
begehen, wie 3. B. Sahnenflud)t. Dagegen ift Ungehorfam (vgl. NSIGD. 5 92ff.) Hilf3- 
dienstpflichtiger gegen militärische Vorgesetzte (nicht aber gegen Vorgesetzte, die selbst 
nur bilfsdienstpflichtig, also Zivilpersonen sind) möglich. Ebenso ist disziplinarische Ve¬ 
strafung wegen Ungehorsams (nach § 1 Nr. 2 der Disziplinar=Strafordnung) zulässig, da 

Ungehorsam unter Umständen zu den militärischen Vergehen gehört, beren Bejtrafung im 
Disziplinarwege gestattet ist enach EG. zu M#t#G#B. § 3). Der Disziplinarbestrafung unter¬ 
liegen Ubrigens nach § 1 Nr. 1 der Disziplinar=Strafordnung auch „Handlungen gegen die 
militärische Zucht und Ordnung und gegen die Dienstvorschriften, für welche die Militär¬ 

gesetze Feine Strafbeftimmungen enthalten. Dies gilt nach & 2 Nr. 3 (siehe oben, vgl. $ 38 
der Disziplinar=Strafordnung) auch für Hilfsdienstpflichtige, die zum Heeresgefolge gehören.
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B. Einwirkung auf Verträge. 

I. Mietverträge. 

Baum a. a. O. 59. Die Einberufung zum Hilfsdienst ist für den Hilfsdienstpflichtigen 
kein Grund zur sofortigen Auflösung abgeschlossener Mietsverträge, und zwar auch dann 
nicht, wenn die Dienstleistung außerhalb seines bisherigen Wohnortes erfolgt und ihn 

an der Weiterbenutzung seiner Wohnung hindert. Auch das Kündigungsrecht des § 570 
#. steht dem Hilfsdienstpflichtigen nicht zu. Die Einberufung zum Hilfsdienst ist keine 
Versetzung, so daß sich daher auch Beamte, die als in ihrer bisherigen Amtsstellung ent¬ 

behrlich gemäß § 2, 3 4 Abs. 1 zum Hilfsdienst einberusen werden, auf 3 750 B#B. nicht 
berufen können. 

II. Gesellschaftsverträge. 

Baum a. a. O. 60. Bei Gesellschaftsverträgen kann die Einberufung zum Hilfsdienst 
einen „wichtigen Grund“ zur sofortigen Auflösung (5 723 Abs. 2 BGB.) darstellen. Dies 
wird insbesondere dann gelten, wenn die Arbeitskraft des einberusenen Gesellschafters 
für das Unternehmen unentbehrlich und seine Fortsetzung ohne den Einberufenen gar 
nicht oder nur mit großen Schwierigkeiten möglich ist. — Muß dagegen das Unternehmen 
infolge der wirtschastlichen Verhältnisse ohnehin ohne Rücksicht auf die Einberufung des 
Gesellschafters stillstehen, so wird man — namentlich bei langfristigen Verträgen mit großen 
Kapitalseinlagen — die Annahme eines „wichtigen Grundes“ ablehnen. 

III. Dienstoerträge. 

(Bu vgl. Bd. 4, 864.) 
1. Kriegsamt (Rechtsabtl.), Amtl Mitt. 17 Nr. 3 S. 5. Nach BGB. z 626 kann das 

Denstverhältnis von jedem Teile ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist gekündigt werden, 
wenn ein wichtiger Grund vorliegt. 

Das gleiche gilt für das Gebiet der Gewerbeordnung und die Handlungsgehilfen. 
Kündigung ohne Einhaltung einer Künbigungsfaift bebeutet einfeitige Aufhebung de 
Dienstverhältnisses ohne Innehaltung einer Kündigungsfrist oder, wie gewöhnlich gejagt 
wird: (Sofortiger) Rücktritt vom Vertrage. 

lber den Fall, daß der Dienstberechtigte (Prinzipal, Arbeitgeber) zur Dienstpflicht 
herangezogen wird, läßt sich Grundsätzliches kaum sagen. Wird er persönlich zur Dienst¬ 
pflicht herangezogen und damit seinem Betriebe entfremdet — was in der Regel nur er¬ 
solgen wird, wenn sein Betrieb nicht schon als vaterländischer Hilfsdienst nach § 2 des Hilfs¬ 
dienstgesetzes gilt —, so hängt es ganz von der Lage des Falles ab, ob er deswegen seine 
Angestellten oder Arbeiter entlassen darf. Die tatsächliche Fortführung seines Betriebes 
wird in der Regel einen Anhalt dafür geben, daß genügende Vertretung durch einen Sozius, 
Prokuristen usw. vorhanden ist, und daß deshalb sein persönliches Ausscheiden keinen wich¬ 
tigen Grund nach § 626 abgibt. 

Einer besonderen Betrachtung bedarf der Fall, daß zwar nicht der Inhaber des Be¬ 
triebes persönlich herangezogen, wohl aber sein Betrieb durch sog. Stillegung oder Ein¬ 
schränkung in einer Weise verkümmert wird, daß dem Inhaber die Aushaltung der Dienst¬ 
verträge mit allen seinen Angestlellten, Arbeitern usw. billigerweise nicht zugemutet werden 
kann. Dies wird ja nur in seltenen Föllen zutreffen. Namentlich wird es nur selten vor¬ 
kommen, daß die Verkümmerung so plötlich und schonungslos eintritt, daß nicht wenig¬ 
stens kürzere Kündigungsfristen eingehalten werden müßten. Auch könnte in solchen Fällen 

Rücksicht geübt werden (vgl. 8 4 Abs. 2 des Gesetzes). Daß aber Fälle denkbar sind, in denen 
dem Betriebsinhaber sofortiger Rücktritt von Dienstverträgen zugebilligt werden muß, 
ist sicher. 

Wichtiger dürften die Fälle sein, wo die Hilfsdienstpflicht den Dienstverpflichteten 
(Handlungs= ober Gewerbegehilfen, Angestellten, Arbeiter) trifft. 

Daß die Hilfsdienstpflicht nicht bloß Verhinderung „für eine verhältnismäßig nicht 
ethebliche Zeit" im Sinne des §J 616 BG#. bedeutet, sollte nicht bezweiselt werden, an¬ 
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gesichts der gänzlich unübersehbaren Dauer des Krieges und damit der Hilfsdienst¬ 
oflicht. 

Also ist Heranziehung zur Hilfsdienstpflicht ein wichtiger Grund. 
Zunächst für den Dienstverpflichteten selbst. 

Jedoch muß dieser Satz eingeschränkt werden. Die Heranziehung erfolgt nach # 7. 
des Gesctzes 

1. durch Aufforderung zur freiwilligen Meldung; 
2. bei Bedarf durch schriftliche Aufforderung des einzelnen Hilfsdienstpflichtigen, 

worauf dieser 
a) entweder selbst vaterländische Arbeit zu suchen und anzutreten hat; 
b) oder, falls er nicht binnen 2 Wochen angetreten ist, überwiesen wird. 

Fall 1 genügt nicht. Die bloße Tatsache, daß ein Angestellter oder Arbeiter nach 
5 des Gesetzes hilfsdienstpflichtig ist und Kenntnis von der allgemeinen Aufforderung 
zur freimilligen Meldung erhält, berechtigt ihn nicht, ohne Rüdjicht auf einen ihn bindenden. 
Dienftvertrag feine Stellung auf Knall und Fall zu verlafjen. Aud) die Heiligleit von Per-- 
trägen liegt im vaterländischen Interesse. Es ist darum Sache de einzelnen, wenn er feine 
Kräfte freiwillig darbringen will, seine bestehende Dienstvertragsverbindlichkeit durch Ver¬ 

handlung mit seinem Dienstherrn gütlich zu lösen. Ausnahmen sind natürlich denkbar: 
So, wenn die Aufforderung zur Meldung an alle Angehörigen eines bestimmten Verufes. 
ergeht, oder es keinem Zweisel unterliegt, daß gerade dieser Mann unbedingt zum vater¬ 
ländischen Hilfsdienst sofort gebraucht wird. Allein an dem Grundsatze, daß die allgemeine 

Aufforderung nicht genügt, wird festgehalten werden mülssen, falls nicht verhängnisvolle 
Rechtsunsicherheit eintreten soll. Dies um so mehr, als ja in vaterländisch wichtigen Fällen 
die schriftliche Einzelaufforderung kaum ausbleiben wird. 

Dagegen muß im Falle 2 grundsätzlich ein wichtiger Grund für den Dienstvertrags¬ 
verpflichteten angenommen werden, wobei es ja gleichgültig ist, ob der Betreffende von 
selbst in Arbeit geht oder erst überwiesen wird. Der wichtige Grund ist die Aufforderung, 
durch die ausgesprochen wird, daß das Vaterland gerade diesen einzelnen braucht. Es gilt 
hier das gleiche wie bei der Heranziehung zur Wehrpflicht, wo es ja auch einerlei ist, ob 
sie durch freiwillige Meldung oder erst auf Gestellungsbefehl erfüllt wird. 

Aber auch hier ist eine Einschränkung nötig. Nach ## 7 Abs. 3 des Hilfsdienstgesetzes 
muß der freiwillige Antritt eines Hilfsdienstes binnen 2 Wochen erfolgen. Es muß daher 
angenommen werden, daß dann, wenn der Betreffende nur vierzehntägige Kündigungs¬ 
frist hat und die Kündigung sofort möglich ist, er diese Kündigungsfrist beim alten Arbeit¬ 
geber aushalten muß. Aber auch, wenn längere Kündigungsfrist besteht und namentlich 
dann, wenn die Frist zwar nur vierzehntägig ist, die Kündigung aber an einen bestimmten 
Tag gebunden ist (Anfang, Mitte, Ende eines Monats oder einer Woche), wird man dem 
Betrefjenden zumuten können, wenigstens 14 Tage noch abzudienen. Es liegt nicht im 
Sinne des Gesetzes, rauh in bestehende Verhältnisse einzugreifen. 

Vielleicht hat auch die hier behandelte Rechtsfrage nicht allzu große praktische Be¬ 
deutung. Vielfach beslehen so kurze Kündigungsfristen, daß die Auflösung des Vertrages 
binnen 14 Tagen ohne weiteres möglih ist. In manchen Branchen, z. B. bei den Metall¬ 
arbeitern, gibt es überhaupt keine Kündigungsfristen. Der Fall der Heranziehung des 
Mannes mit lebenslänglicher Anstellung wird äußerst selten sein. Immerhin sind Grenz¬ 
fälle denkbar, die zu Schwierigkeiten führen könnten. 
Einzuschalten ist: Wenn der Dienstvertragsverpflichtete sich in einem Betriebe be¬ 

findet, Der schon nach § 2 als vaterländischer Hilfsdienst gilt, bestcht überhaupt vom Rechts¬ 
standpunkt aus kein Rücktrittsgrund. Von Ausnahmesällen, wo eine Überweisung an einen 

anderen Betrieb vaterländisch nötig ist, natürlich abgeseben. 
MWas nun den Dienstberechtigten anlangt, dem sein Angestellter, Arbeiter usw. durch 

Eintritt in einen Hilfsdienstbetrieb entzogen wird, so kann ersterer grundsäblich nicht schlechter, 
gestellt werden. Auch er muß den Vertrag ohne Kündigung auflösen können. Das folgt 
für die Handlungsgehilfen zwingend aus HGB. $ 72, Nr. 3, wo als Rücktrittsgrund schon
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die Einziehung zu einer mehr als achtwöchigen militärischen Dienstleistung bezeichnet ist. 
Die Heranziehung zu der nicht übersehbaren Hilfsdienstpflicht ist ein viel stärkerer Eingriff. 
Fedoch nötigt gerade § 72 cit. zur Vorsicht. Dort heißt es im Eingange: „Sofern nicht 
besondere Umstände eine andere Beurteilung rechtfertigen.“ Man könnte da etwa an 
den Fall denken, daß ein Betrieb durch die vaterländische Dienstpflicht im Sinne des § 4 
des Abs. 2 des Gesetzes so wesentlich eingeschränkt würde, daß es nicht unbillig wäre, dem 
Prinzipal die Offenhaltung der Stelle bis zur Beendigung des Krieges zuzumuten. 

2. Hoffmann a. a. O. 24. Die Heranziehung zum Hilfsdienst ist kein wichtiger Grund 

im Sinne bed $ 626 BGB., der 55 124a, 133b Gew O. oder des & 70 H V., der zur Auf¬ 
hebung des Arbeitsverhältnisses vor Ablauf der vertragsmäßigen Zeit und ohne Inne¬ 
haltung einer Kündigungsfrist berechtigte, jebenfalls nicht in den Fällen, in denen die 
Beschäftigung im Hilfsdienst auf Grund freiwilliger Meldung erfolgt; denn von dem Ve¬ 

treffenden muß erwartet werden, daß er in den Hilfsdienst erit übertritt, nachdem er seine 
Vertragsverhältnisse auf ordnungsmäßigem Wege gelöst hat. Das gilt sowohl für den Dienst¬ 
berechtigten, wie für den zur Dienstleistung Verpflichteten. Wird der Hilfsdienstpflichtige 
durch eine besondere schristliche Aufforderung veranlaßt, binnen zwei Wochen eine Be¬ 
schöftigung im Hilfsdienst nachzuweisen, so wird er den Rücktritt vom Vertrage erst in dem 
Augenblick bewirken können, in dem er die Beschäftigung im Hilfsdienst angetreten hat: 
bis dahin muß die Innehaltung der bisherigen vertraglichen Verpflichtungen gefordert 
werden. Daß der Aufgeforderte die Beschäftigung im Hilfsdienst grundsätzlich erst nach zwei 
Wochen aufnimmt und dadurch nach vierzehntägiger Kündigungsfrist die Kündigungsfrist 
=einhält, kann nicht verlangt werden. Immerhin wird der Aufgeforderte dem anderen Ver¬ 
tragteil von der Aufforderung alsbald Mitteilung zu machen haben. Erfolgt die Beschäf¬ 
tigung eines zur Dienstleistung Verpflichteten im Hilfsdienst auf Grund einer Überweisung 
($ 7 Abf. 3), jo wird jedesmal ein wichtiger Grund vorliegen. Wird der Dienstberechtigte 
zum Hilfädienft eingezogen, jo liegt in Diefem Falle allerding3 dann Fein Grund zum Rüd- 
tritt vom Bertrage vor, wenn der Betrieb tatfächlic) fortgeführt wird. 

Befindet fi) der zur Dienftleifhing Perpjlictete in einem Betrieb, der al3 vater- 
ländischer Hilfsdienst gilt, jo kann ein NRüdtrittötedht nur angenommen werden, wenn er 
zu einem anderen Hilfsdienst überwiesen wird. Wird ein Betrieb ftillgelegt oder jo einge: 
schränkt, daß dem Unternehmer die Innehaltung der bestehenden Dienstverträge nicht zu¬ 
gemutet werden kann, so kann bieser vom Rücktrittsrecht Gebrauch machen. Fälle dieser 

Art werden aber durch entsprechende Maßnahmen gemildert werden können, so daß jeden¬ 
salls die Kündigungsfrist eingehalten werden kann. Ubrigens werden solche Dienstver¬ 

pflichtete in der Regel anderen Betrieben überwiesen werden. 

3. Herrmann a. a. O. 76. Wem die besondere schriftliche Aufforderung zugeht, 
ist zur sofortigen Auflösung eines ctwa noch laufenden Beschäftigungsverhältnisses befugt. 
Denn man kann ihm nicht zumuten, es auf die Überweisung ankommen zu lassen. Die 
Aufforderung bildet also einen wichtigen Grund im Sinne der 88 626 BGB., 70 HGB. 
und 124 GewO. Ihm steht allerdings nach § 31 Abs. 1 Anw. ein Rechtsmittel zu, nämlich 
die Erhebung der Vorstellung bei dem Ausschuß, der die Aufforderung erlassen hat. Das 
Recht dazu begründet aber nicht zugleich die Verpflichtung, es geltend zu machen, um so 
weniger, als auch sein Arbeitgeber die Befugnis hat, im eigenen Namen gegen die Ein¬ 
berufung des bei ihm Beschäftigten Vorstellung zu erheben, von der er auch gegen dessen 
Willen Gebrauch machen kann. Ihr ist nach § 31 Abs. 2 Anw. stattzugeben und die Auf¬ 

sorderung zurückzunehmen, „wenn die Auflösung des Beschäftigungsverhältnisses einen 
übermäßigen Schaden bereiten würde, sofern nicht die Bedürfnisse des Hilfsdienstes über¬ 
wiegen”. Un eine Frift ist die Vorstellung nicht gebunden. Sie wird aber möglichst bald 
erfolgen müssen, damit nicht die zwei Wochen verstreichen und unterdessen die Überweisung 
ausgesprochen wird, nach der für die Vorstellung kein Raum mehr ist. Beweismittel in 
Gestalt von behördlichen Zeugnissen, eidesstattlichen Versicherungen und dgl. sind ihr 
im Interesse der Beschleunigung beizusügen.
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4. a) Kriegsamt (Rechtsabtl.), Amtl Mitt. 17 Nr. 4 S. 4. Die Heranziehung zum 
Hilfsdienst ist nicht als unverschuldetes Unglück i. S. der K 63, 72 HGB., 5 1330 Abſ. 2 
Satz 1 GewO. anzusehen. Es braucht kaum besonders auseinandergesetzt zu werden 
daß die gegenteilige Auffassung geradezu den Geist des Gesetzes verletzen würde. Das 

Gesetz richtet sich an alle Deutschen und ruft sie zum Dienste beim Vaterlande auf. Die damit 

verbundenen Opfer wird jeder tragen müssen und gern tragen. Es ist ja auch durch § 8 
HeDG. dafür gesorgt, daß das Einkommen der Hilfsdienstarbeit angemessen und aus¬ 
kömmlich sein soll; ebenso Baum a. a. O. 63, Hoffmann a. a. O. 25, Schiffer=Juncd 

a. a. O. 40. 
b) Baum a. a. O. 63. Nach den im Archiv des Verbandes deutscher Gewerbe- und 

Kaufmannsgerichte vorliegenden Urteilen ist die Frage bisher verneint vom Kammer. 
gericht, den Oberlandesgerichten Colmar und Dresden, den Landgerichten Berlin I, Biele¬ 
feld, Dortmund, Frankenthal, Karlsruhe, Leipzig, den Amtsgerichten Breslau, Chemnip, 

Essen, Ludwigshafen, Marburg, Pforzheim, Posen, den Kaufmannsgerichten Frankfurt 
aM., Görlitz, Hamburg, Hannover, Leipzig, Liegnitz, Oldenburg, Plauen i. V., Stettin; 
bejaht vom Landgericht Stettin, den Kaufmannsgerichten Berlin, Braunschweig, Chem¬ 
nitz, Dresden, Duisburg, Mannheim. Eine Mittelmeinung, wonach für die Frage, ob 
die Einberufung als unverschuldetes Unglück anzusehen ist, die persönlichen Verhältnisse 
des Angestellten, insbesondere seine Verpflichtung, für eine Familie zu sorgen, maßgebend 
ist, wird vertreten in Urteilen der Landgerichte Berlin I, Cöln, Essen, Münster, des Amts¬ 
gerichts Dülmen, der Kaufmannsgerichte Berlin, Cöln, Solingen. (Zitate vgl. bei Heiden¬ 
feld, „Der Krieg als unverschuldetes Unglück“, Arbeitsrecht 1, 199 und Dove, 5. 1916, 
682; da3 Urteil de Kammergericht!, KEBL. 1916, 6.) 

5. a) Kriegsamt (Rechtsabtl.), Amtl Mitt. 17 Nr. 4 S. 4. Velden Einfluß Abt der 
Austritt eines Hilfsdienstpflichtigen aus seinem bisherigen Dienstverhältnisse und sein 
Eintritt in einen Hilfsdienstbetrieb auf das Weltbewerbsverbot aus? 

Besondere Bestimmungen über das Wettbewerbsverbot finden sich 

a) in § 1331 Gewerbeordnung für Betriebsbeamte, Werkmeister, Techniker; 
b) im Handelsgesetzbuch #s 74 bis 75e für Handlungsgehilfen; 

in § 76 für Handlungslehrlinge: bei ihnen sind Wettbewerbsverbote überhaupt 
unwirksam. 

Die Vorschriften des HG#. für Handlungsgehilfen beruhen auf dem Reichsgesetz 
vom 10. 6. 14. Eine gleiche Gesetzgebung für Gewerbegehilfen im Anschlusse an § 133k. 
Gewerbeordnung ist beabsichtigt. Es ist anzunehmen, daß sich inzwischen die Rechtsprechung 
bemühen wird, die Bestimmungen des Handelsgesetzbuches auf Gewerbegehilfen und son¬ 
stige Personen, die weder unter Gewerbeordnung noch unter Handelsgesctzbuch fallen, 
auszudehnen. Anhalt bierfür gibt Gewerbeordnung § 133f (unbillige Erschwerung des 
Fortkommens soll ausgeschlossen sein) und BG . 8 343. Nicht ausdebnungsfähig auf andere 
Personen sind natürlich die Sonderbestimmungen des H#G#. über die sog. Karenz=Ent¬ 
schäoigung. Bei gewerblichen Arbeitern, für die § 133 der Gewerbeordnung nicht gilt, 
sind Wettbewerbsverbote nur selten. 

Von vornherein ist auch hier zu bemerken, daß es nicht im Staatsinteresse und im 
besonderen nicht im Interesse der vaterländischen Hilfsdienstpflicht liegt, Verträge, also 

Wettbewerbsverbote, gering zu achten. Sie müssen möglichst berücksichtigt werden. Auch 
ist — wie dies schon zu der größeren Frage des Rücktritts von Verträgen bemerkt wurde — 
nicht anzunehmen, daß die hier behandelte Spezialfrage praktisch sehr bedeutsam werden 
wird. Zunächst gibt es für Arbeiter Wettbewerbsverbote gewiß nicht allzu häufig. F## 

Handlungsgehilfen sind sie namentlich durch die Karenzentschädigung sehr eingeschränkt 
worden und gelten überhaupt nur für Handlungsgehilfen mit einem Diensteinkommen 

von mehr als 1500 Mark. 

Unser Ergebnis ist, daß das Wettbewerbsverbot grundsätzlich nicht dadurch berührt 

wird, daß der Handlungsgehilfe usw. in Erfüllung der vaterländischen Hilfsdienstpflicht
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in einen (anderen) Hilfsdienst eintritt, und daß dadurch das Dienstverhältnis mit seinem 

alten Dienstherrn beendigt wird. ann 

Das Wettbewerbsverbot gilt immer nur für die Zeit nach Beendigung des Dienst¬ 
verhöltnisses und es ist — wiederum zunächst grundsätzlich — einerlei, ob die Beendigung 
durch Zeitablauf, Kündigung unter Einhaltung der vereinbarten oder gesetzlichen Kün¬ 
digungsfrist, oder durch fristlose Kündigung (Rücktritt vom Vertrage) herbeigeführt wird. 

Im einzelnen ist zu sagen: 

a) Das Wettbewerbsverbot tritt in Kraft, wenn es der Handlungsgehilfe usw. ist, 
der das Vertragsverhältnis zur Beendigung bringt. Dies ist ja der eigentliche Fall, für 
den die Wettbewerbsverbote vereinbart werden. Der Fall H#GB. 5 75 Abf. 1 fHeidet 
für den Kreis des Hilfsdienstgesetzes überhaupt aus. 

b) Wenn der Prinzipal das Dienstverhältnis löst, wird der Handlungsgehilfe (auch 
sonstige Personen, die unter einem Wettbewerbsverbote stehen) frei. Doch macht § 75 
Abs. 2 eine Ausnahme für den Fall, daß für die Kündigung ein erheblicher Anlaß in der 
Person des Gehilfen vorliegt. Das trifft zu, wenn der Handlungsgehilfe in vaterländischen 
Hilfsdienst tritt; er gibt damit dem Prinzipal einen Grund zum Räücktritt. („Erheblicher 
Anlaß“ ist natürlich nicht = Verschuldung). Der Handlungsgehilfe bleibt also auch in 
diesem Falle an das Wettbewerbsverbot gebunden. 

c) Dagegen wirb $ 75 Abi. 3 in der Regel nicht zur Anwendung kommen, da die 
Erfüllung der vaterländischen Dienstpflicht nicht als „vertragswidriges Verhalten“ ange¬ 
sehen werden kann. Der Handlungsgehilfe behält also in diesem Falle den Anspruch auf 
Karenzentschädigung. Es müßte denn der Handlungsgehilfe unnötigerweise, d. h. ohne 
zur Hilfsdienstpflicht herangezogen zu sein, oder ohne daß etwa ein vaterländischer Not¬ 
stand vorliegt, aus dem Dienste gehen: dann ist sein Verhalten doch „vertragswidrig“. 

Wenn der in vaterländischen Hilfsdienst eintretende Handlungsgehilfe usw. an das 
Wettbewerbsverbot gebunden bleibt, so trifft ihn dies übrigens gar nicht so hart. Denn 
die Beschränkung seiner persönlichen Freiheit beruht schon auf der Hilfsdienstpflicht, und 
die Im Hilfsdienst verbrachte Zeit wird ihm selbstverständlich auf die Karenzzeit angerechnet. 

Hiernach sind nur zwei Fragen zu entscheiden: 
1. Wird das Wettbewerbsverbot dadurch verletzt, daß der Handlungsgehilfe usw. 

einem Betriebe „Überwiesen wird“, der als Konkurrenzbetrieb anzusehen ist? Diese Frage 
ist grundsätzlich zu verneinen. Denn der Zwang zum vaterländischen Hilfsdienst macht die 
Unterlassungspflicht, die der Gegenstand des Wettbewerbsverbotes ist, unmöglich, und 
diese Unmöglichkeit ist vom Handlungsgehilfen usw. nicht zu vertreten. Er wird also vom 
Wettbewerbsverbot für die Zeit der „Überweisung“ frei. Vgl. BG#. 5 275, 323. Dies 
gilt aber — von möglichen Ausnahmefällen abgeschen — immer nur, wenn der Hilfsdienst¬ 
pflichtige „überwiesen“ wird. Wenn er sich freiwillig einen Hilfsdienstbetrieb aussucht, 
der unter die Konkurrenzklausel fällt, so tut er dies auf seine eigene Gefahr. 

2. Wie ist es mit der Karenzentschädigung zu halten? (Vgl. hierüber H#G. 558 74, 74c.) 
a) Tritt der Handlungsgehilfe in einen Hilfsdienstbetrieb ein, der nicht Konkurrenz¬ 

betrieb ist, dann hat er Anspruch auf die Karenzentschädigung. Das Einkommen aus der 
neuen Stelle ist ihm nach § 74c anzurechnen. 

b) Tritt er in einen Konkurrenzbetrieb ein (etwa durch „Überweisung"), so verliert 
er — nach Verhällnis der Zeit der Dienstpflicht — den Anspruch auf die Karenzentschädi¬ 
aung gemäß BGB. $ 323. 

d) Hoffmann a. a. O. 26. Das Wettbewerbsverbot (Konkurrenzklausel), das für 
Handlungsgehilfen und =lehrlinge in den #§# 74 bis 76 H#GB. in der Fassung des Gesetzes 
vom 16. Juni 1910 (REBl. 209) und für Betriebsbeamte, Werkmeister und Techniker 
im $ 133f Gemd. feine gefehliche Megelung gefunden hat, wird durch Aufnahme einer 
Beschäftigung im vaterländischen Hilfsdienft nicht berührt. Wird aber der Hilfsdienst¬ 
bflichtige einem Konkurrenzbetriebe auf Grund des &#7 Abs. 3 Überwiesen, so wird er wäh¬ 
rend dieser Zeit vom Wettbewerbsverbot frei (vgl. 58 275, 353 BEB.). Tritt der Hand- 
lungsgehilse in einen Hilfsdienstbetrieb ein, der nicht Konkurrenzbetrieb ist, so hat er An¬
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spruch auf dic Entschädigung (6 74 Abs. 2 HWG.). Findet aber die Beschäftigung in einen. 
Konkurrenzbetriebe statt, so verliert er nach Verhältnis der Zeit der Diensipflicht der 
Anspruch auf die Entschädigung gemäß 8 323 BGB. 

6. Knipschaar, ZW. 17 122ff. Die Ersatzpflicht gegenüber dem Hiljsdienſtpfli- 
tigen ist nach den allgemeinen Vorschriften der & 278, 618 Be#B. zu beurteilen. (Dr 
Ausführungen des Versassers zum öffentlichen Versicherungsrecht find durch die GO. 
v. 24, 2, 17, ROBI. 171 überholt). Eutfprechendes gilt im allgemeinen für die Ersatzpflic.# 
gegenüber Dritten, bie bei Ausübung des Hilfäbienjtes verlegt werben. IF ber Hilt:. 
dienftpflichtige durch den Ausschuß dem Betriebe überwiesen, so kann, soweit die Auswaht 
de3 Angestellten in Betracht fommt, in der Regel der in $ 831 BGB. vorgefchene Ent¬ 
lastungsbeweis als erbracht angesehen werden. Im militärischen Sicherheitsdienst stehende 

Hilfsdienstpflichtige sind i. S. des Gesetzes vom 22. Mai 1910 als Reichsbeamte anzusehen, 
weil ihnen im Interesse des Reichs die Ausübung einer öffentlichen Gewalt anvertraut ist 
(zu vgl. RG. 67 S. 117). Danach ist die Haftung des Reiches zu bestimmen. 

IV. $reier Arbeitsvertrag. 

Kriegsamt (Rechtsabtl.), AmtlMitt. 17 Nr. 4 S. 7. In der Tagespresse wird von¬ 
juristischer Seite die Frage aufgeworfen, ob es richtig sei, die auf Grund des Hilfsdienst. 
gesetzes abgeschlossenen Anstellungs- und Arbeitsverträge als freie Dienstverträge zu be. 
handeln. Man meint: der Gedanke des freien Dienstvertrages sei „soziol sympathisch“, 
führe aber zu rechtlichen Schwierigkeiten; schließlich werde es doch geboten sein, den Ver¬ 
trag als unter einem staatlichen Zwange geschlossen rechtlich zu behandeln. 

Das Hilfsdienstgesetz schafft eine Menge neuer juristischer Probleme, dic vielleicht, 
für lange Zeit Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen sein werden. Wir glauben 
aber nicht, daß dadurch an der Grundauffassung, daß die Dienstverträge der Hilfsdienst. 
pflichtigen freie Dienstverträge sind, etwas gcändert werden wird. Das wäre auch im In¬ 
teresse des Gesetzes und des großen vaterländischen Gedankens, auf dem es beruht, lebhaft 
zu bedauern. Das Gesetz will vom Geist der Freiwilligkeit beberrscht sein. Die Freiwillig¬ 
keit steht am Anfange, der Zwang am Ende seiner Ausführung. Deshalb bleibt es auch 
demjenigen Hilfsdienstpflichtigen, der die besondere schriftliche Aufforderung zum Hilfs¬ 
dienste erhält, zunächst überlasscn, sich selbst Arbeit zu suchen. Wenn er dies tut, leistei 
er dem Gesetze schuldigen Gehorsam, aber ihm bleibt die Wahl des Arbeitsortes und des 
Arbeitgebers. Daß er in diesem Falle einen freien Dienstvertrag obschließt, unterliegt. 
nicht dem geringsten Bedenken. Aber auch mit denjenigen, die einem bestimmten Betricbe 
überwiesen werden, steht es nicht anders. Zum Brlege hierfür braucht nur auf 3 8 der 
Gesetzes hingedeutet zu werden, wo vom Arbeitslohn — und zwar gerade des Uberwiesenen 
— die Rede ist. Der Arbeitslohn wird zwischen dem lberwiesenen und seinem Arbcilgeber 
frei vereinbart. Es ist ferner kein Zweifel, daß die gesamten sozialpolitischen Schußb 
stimmungen des Hilfsdienstgesctzes über Arbeiterausschüsse usw. auch denen zugute kommen, 
die unter dem Zwange des Gesetzes in Arbeit gegangen sind. Wenn sie dem Zwange des 
Gesetzes gehorcht haben, sind sie eben freie Arbeiter. Wäre dies nicht richtig, dann fehle 
es ihnen z. B. auch an der Möglichkeit, die ihnen zukommende Entlohnung oder ihre son¬ 
stigen Vefugnisse im Rechtswege zu verfolgen und sich dabei auf die Vorschriften des bürger¬ 
lichen Rechts (Bürgerliches Gesetzbuch, Handelsgesetzbuch, Gewerbeordnung usw.) zu 
berufen. Im Grunde wären sie dann schutzlos, und es mußte eigentlich noch ein besonderes 

öffentliches Recht geschaffen werden, das für sie zu gelten hätte. Mit aller Entschicdenheit 
muß daran festgehalten werden, daß das Hilfsdienstgesetz, soweit es nicht selbst Bestim¬ 
mungen enthält, auf den Schultern der sonst bestehenden deutschen Gesetzgebung ruht, 
insbesondere über den Dienstvertrag. Auf ein Weiteres ist schon hingewiesen worden: 
nach der Rechtsprechung des Reichsversicherungsamtes bildet es eine Voraussetzung für 
die Versicherungspflicht und die Versicherungsberechtigung, daß der Arbeiter unter freiem 

Arbeitsvertrage steht. Deshalb gedenkt man in der Bundesratsverordnung, die die öffent¬ 

liche Versicherung der Dienstpflichtigen regelt, ausdrücklich auszusprechen, daß die Hilfs¬
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dienstpflichtigen auch dann der Versicherung unterliegen, wenn die Beschäftigung nicht 
lauf Grund freiwilliger Meldung erfolgt. Also auch hier geht man von einem freien Arbeits¬ 
vertrage aus und legt gerade dadurch für die Hilfsdienstpflichtigen die Wohltat der Ver¬ 
sicherung fest. 

Von diesem Standpunkt aus ergeben sich übrigens auch keine Schwierigkeiten für 
die der Landwirtschaft überwiesenen gewerblichen Arbciter. Allerdings unterliegen sie 
nach § 16 des Hilfsdienstgesetzes nicht den landesgesetzlichen Bestimmungen über das Ge¬ 
sinde. Und zwar auch dann nicht, wenn sie etwa — was übrigens kaum vorkommen wird 
— wirklich Gesindedienste übernehmen sollten. Aber daraus folgt nun nicht etwa, daß 
für sie die Bestimmungen der Gewerbeordnung in Wirksomkeit bleiben würden. Sie sind 
landwirtschaftliche Arbeiter und unterslehen dem für solche geltenden Rechte, also den 
landesgesetzlichen Bestimmungen und dem Bürgerlichen Gesetzbuche. Alle diese Fragen 
lösen sich wie von selbst, wenn man an dem Grundsatze des freien Arbeitsvertrages fest¬ 
hält. Man tur dem Gesetze keinen Gefallen, wenn man unnötig Schwierigkeiten hineinträgt. 

V. Lehrlingsverträge. 

a) Kriegsamt (Rechtsabtl.), Amtl Mitt. 17 Nr. 5 S. 5. Bei der Rechtsabteilung 

des Kriegsamtes ist eine Anfrage bon seiten eines Verufsverbandes eingegangen: ob 
Lehrlinge, die einen Lehrvertrag eingegangen und infolgedessen vertraglich gebunden 
sind, vom Hilfsdienstgesetz berührt werden oder nicht. 

In Betracht kommen nur Lehrverträge mit Arbeitgebern, die der Gew O. unter¬ 
stehen. Dort sind die Lehrlingsverhältnisse im Titel VII unter III behandelt — und zwar 
werden unter A in § 126 bis 128 allgcmeine Beslimmungen und unter B in 88 129 bis 
132a „Besondere Bestimmungen für Handwerker“ getroffen. In letzteren ist für den hier 
interessierenden Punlt nichts Besonderes enthalten. Es entscheiden sonach die allgemeinen 

Vestimmungen. 
Hiernach kann das Lehrverhältnis während der sog. Probezcit, gewöhnlich vier 

Wochen, durch einseiligen Rücktrikt gelöst werden. Dieser Rücktritt ist vollkommen frei. 
Er steht beiden Teilen, dem Lehrherrn wie dem Lehrling, zu. 

Nach Ablauf der Probezeit dagegen kann das Lehrlingsverhältnis nur aus einem 
der besonderen Gründe ausgelöst werden, die in 5 1275 GewO. von Abs. 2 an angegeben 
sind. Das allgemeine Rücktrittsrecht aus wicktigem Grunde nach BGB. s 620 gilt für 
Lehrlingsverhältnisse, die der Gesetzgeber offenbar absichtlich schwer lösbar gemacht hat, 
nicht. Zu den besonderen Gründen de3 $ 127b zählt nun aber der Fall, daß der „Lehrling 
zur Fortsetzung der Arbeit unfähig ist (wird)“. Dieser Grund schlägt bei der Hilfsdienst¬ 
pflicht — unter den weiter anzugebenden Beschränkungen — prinzipiell ein, wobei aber, 
wie dies auch bei der Erörterung über den Rücktritt von Dienstverträgen überhaupt ge¬ 
sagt wurde — vorausgesetzt wird, daß der Beruf oder Betrieb des Lehrherrn nicht schon 
selbst als vaterländischer Hilfsdienst im Sinne von 3 2 HDG. gilt. Dann besteht in der 
Regel kein Grund, das Lehrlingsverhältnis aufzulösen: der Lehrling erfüllt dann eben 
seine vaterländische Hilfsdienstpflicht bei seinem alten Lehrherrn. Das HD. darf nicht 
etwa dazu benußt werden, um bloß den Meister zu wechseln. 

Sonst aber wird der Lehrling durch seine Heranziehung zum baterländischen Hilfs¬ 
dienst zweisellos unsähig zur Fortsetzung der Arbeit und dies gibt jedem der beiden Teile 
dem Lehrling und dem Lehrherrn, einen Grund zur Auflösung des Vertrages. Die Hilfs¬ 
dienstpflicht muß auch in dieser Beziehung der Webrpflicht gleichgeachtet werden. Daß 
die Hilfsdienstpflicht angesichts ihrer zunäck st unübersehbaren Dauer einen Grund abgibt, 
der die Arbeit des Lehrlings nicht etwa nur für vorübergehende Zcit hindert, wurde an 
dieser Stelle schon für den Dienstvertrag im allgemeinen — der Lehrvertrag ist einc Unter¬ 
art des Dienstvertrages — ausgeführt. 

Aber ebenso wie für den Dienstvertrag im allgemeinen, muß auch für den Lehr¬ 
vertrag gesorgt werden: erst wenn der Lehrling wirklich herangezogen wird, kann der Lehr¬ 
vertrag aufgelöst werden. Die Heranziehung geschieht bekanntlich nach 8 7 Abſ. 2 dadurch,
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daß der einzelne Hilfsvienstpflichtige durch einen Ausschuß eine besondere schriftliche Auf. 
forberung erhält, worauf er binnen 14 Zagen felbft Hilfäbienftpflichtige Arbeit zu ſuchen 
oder — nach Ablauf dieser Frist — dic Uberweisung an einen Hilfsdienstbetrieb zu ge¬ 
wärtigen hat. Ehe solche Heranziehung, die vielleicht auch durch eine an alle Angehörigen 
eines bestimmten Berufskreises gerichtete öffentliche, also jeden einzelnen betreffende 
Aufforderung ersetzt werden könnte, die weitere Entwicklung muß abgewartet werden! 
— ergangen ist, besteht kein Grund, Lehrverträge aufzulösen. Insbesondere genügt dazu 
nicht schon der Ruf des Gesetzes (oder auch die Uffentliche Aufforderung des stellvertreten¬ 
den Generalkommandos) zur freiwilligen Meldung. Wer sich freiwillig melden will, 
muß prüfen, ob ihm feine Vertragspflichten dies erlauben. Es liegt, wie wiederholt he, 
merkt wurde, nicht in der Linie des Gesetzes, mit rauher Hand in bestehende Vertragsver¬ 
näitniffe einzugreifen. Diejenigen, die dem Vaterlande, unbedingt nötig sind, werden 
ia sowieso besondere Aufforderung erhalten und dadurch in der Regel das Recht, etwaige 
Dienstvertragsverpflichtungen zu lösen. Aber selbst für diesen Fall ist beabsichtigt, durch 
eine Verfahrensvorschrift zu § 7 dafür zu sorgen, daß auch der Dienstberechtigte — im 
vorliegenden Falle der Lehrherr — bei dem sog. Einberufungsausschuß vorstellig werden 
und gegebenenfalls um eine Vermittlung nachsuchen kann. Es sind immerhin Fälle denl¬ 
bar, wo die Heranziehung des einzelnen wegen seiner Bindung an einen Vertrag unver¬ 
hältnismäßigen Schaden stiften könnte. 

Kommt es zur Auflösung des Lehrvertrages, weil der zum Hilfsdienst herangezogene 
Lehrling die Dienststelle verlassen muß, dann ist es freilich ausgeschlossen, daß der Lehrherr 
von ihm nach # 1271 GewO. eine Entschädigung fordert. Denn der Lehrling handelt nicht 
vertragswidrig im Sinne des hier einschlagenden §s 625 Abi. 2 BGB. 

Für Handlungslehrlinge ist alles im Vorstehenden gesagte entsprechend anzuwenden. 
dber sie trifft das HGB. Bestimmungen in den K 76 bis 82. Nach dem H### besteht 
für deide Teilc des Dienstvertrages ein Recht zum Rücktritt nicht nur wegen einzelner 
besonders ausgeführter Gründe, sondern auch allgemein wegen jedes wichtigen Grundes. 
Dies gilt nach § 77 Abs. 3 auch für Handlungslehrlinge. Die Heranziehung zum Hilfsdienst 
ist, wie wir sahen, in der Regel ein wichtiger Grund. 

: b) Kriegsamt (Rechtsabtl.), AmtlMitt. 17 Nr. 6 ©. 4. Es ist richtig, daß die Be¬ 
stimmung in §5 127e GewO. durch das HD. keineswegs außer Kraft gesetzt worden ist. 
Es kann also nach wie vor, entweder bon bem gejeglihen Vertreter des Lehrlings oder 
von dem volljährigen Lehrling selbst, eine schriftliche Erklärung an den Lehrherrn gerichtet 
werden, wonach der Lehrling zu einem anderen Gewerbe ober einem anderen Berufe 
übergehen will; alsdann gilt das Lehrverhältnis nach Ablauf von spätestens 4 Wochen 
als ausgelöst und der Lehrherr würde an sich verpflichtet sein, den Lehrling zu entlassen¬ 
Wenn aber der Betrieb des Lehrherrn ein Hilfsdienstbetrieb im Sinne von 3 25D. und der 
Lehrling selbst hilfsdienstpflichtig ist, so kann der Lehrherr, falls er auf die Weiterarbeit 
des Lehrlings bei ihm Wert legt. diesem Die Erteilung des Ablehrscheins verweigern. 
Das hat zur Folge, daß der Lehrling trotz Auflosung des Lehrvertrages aus dem Betriebe 
des Lehrherrn zunächst nicht ausscheiden darfs, sondern sich, wenn er auf seinem Ausscheiden 
bestehen will, an den Schlichtungsausschuß wenden muß. Dieser hat dann zu erwögen, ob ein 
wichtiger Grund im Sinne des § 9 HDe. für das Ausscheiden des Lehrlings vorliegt. Es 
kann grundsätzlich nicht in Abrede gestellt werden, daß unter Umständen ein notwendiger 
Berufswechsel einen wichtigen Grund im Sinne des Hilfsdienstgesetzes darstellen könnte. 
Aber auf jeden Fall muß der Lehrling die Entscheidung des Schlichtungsausschusses ab. 
warten. 

Was die Frage anlangt, ob der Lehrling sein Ausscheiden aus dem Betriebe seines 
Lehrherrn etwa dazu benutzen könnte, um bei einer anderen Firma in derselben Branche 
einzutreten, so ist auf die Bestimmung in § 127e Abs. 2 GewO. zu verweisen. Danach 
darf der Lehrling binnen 9 Monaten nach der Auflösung seines alten Lehrverhältnisses 
in demselben Gewerbe von einem anderen Arbeitgeber nicht ohne Zustimmung des früheren 
Lehrherrn beschäftigt werden. Hinter diesem Verbote steht die Strafbestimmung in 9 148
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Nr. 10 GewO. Hiernach ist es dem Lehrling nicht möglich, ohne weiteres in einen Kon¬ 
kurrenzbetricb einzutreten, und der Arbeitgeber ist hiergegen schon durch das Geset ge¬ 
schützt, in ähnlicher Weise, wie das sonst durch vertragliche Wettbewerbsverbote geschieht. 
Dies gilt jedoch nur, wenn der Lehrling freiwillig in einen Konkurrenzbetrieb eintritt. 

Würde er einem Konkurrenzbetriebe überwiesen (vgl. 5 7 Abſ. 3 HDG.), fo mußte er dieser 
Ülberweisung Folge leisten, und die Bestimmung in §8 127e Abs. 2 GewO. würde gegen¬ 
über einem solchen Zwange wohl keine Kraft haben. Natürlich ist es nicht empfehlenswert, 
daß die Einbernfungsausschüsse im Sinne des 8 7 HDG. llberweisungen an Konkurrenz¬ 
betriebe verfügen. Ein solcher Konflikt des Lehrlings mit seinem früheren Lehrherrn ist 
besser zu vermeiden. Durch die Verfahrensvorschriften, die das Kriegsamt auf Grund von 
5#10 HDG. erlassen wird, werden die Einberufungsausschüsse in den Stand gesetzt werden, 
auf derartige besondere Verhältnisse Rücksicht zu nehmen: sowohl der Hilfsdienstpflichtige, 
wie sein bisheriger Arbeitgeber — also in diesem Falle der alte Lehrherr — können bei dem 
Einberufungsausschusse Vorstellungen erheben. Außerdem steht beiden gegen die Uber¬ 
weisung die Beschwerde zu. Es ist also anzunehmen, daß solche Konfslikte durch die Praxis 
ausgeschaltet werden können. 

Ob der Lehrling in dem neuen Betriebe als Voll=Arbeiter oder wiederum nur als 
Lehrling beschäftigt werden soll, ist für Vorstehendes gleichgültig. 

c) Hoffmann a. a. O. 25. Nach § 127b Abs. 3 Ziff. 1 Gew. kann das Lehrver¬ 
hältnis von beiden Teilen nach Ablauf der Probezeit — bei mehr als 17 Jahre alten Lehr¬ 
lingen spielt die Probezeit wohl keine Rolle mehr — aufgelöst werden, wenn der Lehrling 
zur Fortsetzung der Arbeit unfähig wird. Dies trifft zu, wenn er auf Grund des $ 7 Abs. 3 
einer Beschäftigung im vaterländischen Hilfsdienst überwiesen wird oder nach besonderer 
Aufforderung gemäß § 7 Abs. 2 eine solche Tätigkeit übernimmt. Freiwillige Meldung 
zum Hilfsdienst begründel die Unfähigkeit zur Fortsetzung des Lehrverhältnisses nicht. 

Wird der Lehrling auf Grund des § 7 Abs. 3 einem Konkurrenzbetriebe überwiesen, #% 

gilt $ 127e Abs. 2 GewO. nicht. Immerhin empfiehlt es sich, bei der Überweisung an einen 
anderen Betrieb auf diese gesetzliche Vorschrift Rücksicht zu nehmen. 

d) Schultz, Recht 17 135. Werden die Pflichten zur Ausbildung des Lehrlings 

wiederholt verleht, so kann der Lehrling nach § 127b Gew O. vorzeitige Lösung des Lehr¬ 
verhältnisses begehren. In den meisten Fällen, wo nach diesem Paragraphen Anlaß hierzu 
vorliegt, wird ja auch der Beschwerdeausschuß des § 9 des HDG. das Ausscheiden des 
Lehrlings billigen und den Abkehrschein erteilen, falls der Lehrherr sich weigern sollte. 
Es sind aber auch Fälle möglich, die anders liegen. Die Industriebetriebe, die für die 
Heeresverwaltung arbeiten, haben im Interesse der Erhöhung der Produktivität durchweg 
das Prinzip weitgehendster Arbeitstcilung. Möglichst große Produktivität ist auch das, 

was das HDG. bei ihnen erzielen will. Diese wird am meisten gefördert, wenn auch der 
Lehrling immer wieder dieselbe Teilarbeit macht. Eine derartige Beschästigung ist aber 
keine ordnungsmäßige Ausbildung. Im Gegenteil wird z. B. ein Lehrling, der lange 
Monate hindurch nichts weiter besorgt, als das Abstechen oder Gewindeschneiden beie 
Granaten, nie ein brauchbarer Schlosser oder Maschinenbauergeselle werden. Selbst wenn 
er aber auch andere Manipulationen daran macht, so würde doch schon seine Ausbildung 
erheblich beeinträchtigt sein, wenn er Jahr und Tag nur an Granaten arbeitet und andere 
Sachen kaum zu sehen bekommt. In solchen Fällen würde also ein Grund zur Lösung 
des Lehrverhältnisses ohne weiteres gegeben sein (Gewerbeardhiv Bd. 12 S. 137). Im 
Interesse der Heeresverwaltung wird dagegen ein Verbleiben des Lehrlings an seiner 
bisherigen Arbeitsstelle licgen, in der er vielleicht dem Lehrherrn eine jehr wertvolle Hilfe 
war. E3 wird daher in folhen Fällen der Ublehrichein verweigert werben !önnen, jalld 
der Lehrherr dem Austritt des Lehrlings widerspricht. Andererseits wäre das Lehrver¬ 
hältnis zu lösen. Demnach bleibt dann der Lehrling bei seinem bisherigen Lehrherrn, 
aber an die Stelle des Lehrverhältnisses tritt ein gewöhnliches gewerbliches Arbeitsver¬ 
hältnis. Wird eine bestimmter Lohn zwischen den Parteien nicht vereinbart, so ist der Lohn 
zu zahlen, der für Hilfsarbeiter üblich ist, die die von dem Lehrling jetzt zu verrichtenden
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Arbeiten machen. Wird über Kündigung nichts ausgemacht, so gilt die gesetzliche in. 
digungsfrist von zwei Wochen. 

Kriegsamt (Rechtsabtl.), Amtl Mitt. 17 Nr. 13 S. 3. In Nr. 3 des „Kriegsamt¬ 

war gesagt worden, daß die Heranziehung des Einzelnen zum Hilfsdienst — nicht schon 
die allgemeine Aufforderung zur freiwilligen Meldung — in der Regel einen wichtigen 
Grund zum Rücktritt von Dienstverträgen gebe; nicht nur dem Dienstverpflichteten (An¬ 
-gestellten), sondern auch dem Dienstberechtigten (Dienstherrn, Prinzipal). Von verschie¬ 
denen Seiten ist erwidert worden, daß dies bei langfristigen Verträgen zu großen Härten 
führen könne. Und zwar zu Härten wiederum gegen beide Teile. Gegen den Dienstherrn, 
insofern sich ein Angestellter unter Berufung auf seine Heranziehung einer ihm lästig ge¬ 
wordenen Vertragsverbindlichkeit entledigen, gegen den Angestellten, insofern er zusolge 
der Heranziehung eine ihm sehr wertvolle Stellung, vielleicht gar eine Lebensslellung 
verlieren könnte. Besonders hart sei es namentlich für ältere Angestellte mit Familie, 

die nach Beendigung der Dienstpflicht ihre Stelle durch einen Jüngeren besetzt und schwer 
anderweitig Unterkunft finden würden. 

Es ist ohne weiter-3 zugegeben, daß dies bitter sein kann. Allein an der Auffassung 
des Gesetzes, wie es nun einmal ist und worüber heute auf Nr. 3 des „Kriegsomt"“ ver. 

wiesen werden kann, muß grundsäßzlich festgehalten werden. Auch ist zu bemerken, das 
das Kriegsamt von sich aus gar nicht in der Lage ist, eine bindende Entscheidung abzugeben, 

welhe Einwirlung bie Heranziehung zum vaterländifchen Hilfädienit im einzelnen Falle 
auf den Bestand von Anslellungsverträgen ausübt, etwa in dem Sinne, daß die Einwirkung 
auf Verträge von nicht unerheblicher Dauer nicht anzuerkennen sei usw. Die Entscheidung 
ist vielmehr Sache der im Streitfalle angerufenen Gerichte. Was insbesondere langfristige 
Anstellungsverträge anlangt, so enthält das deutsche Hilfsdienstgesetz nun einmal keinc 
Bestimmung, wonach die auf solchen Verträgen beruhendem Stellen „offenzuhalten“ 
seien, — ein Gedanke, der vielfach angeregt worden ist. Grundsätzlich wird also der Prin¬ 
zipal auch gegenüber dem langfristig Angestellten, welcher zum vaterländischen Hilfsdienst 
herangezogen wird, ein Recht zum sofortigen Rücktritt vom Vertrage haben. Gerade hier¬ 
über ist in Nr. 3 des „Kriegsamt“ im Anschluß an H#G. §. 72 Nr. 3 gesagt: Wenn dort 
schon die Heranziehung zu einer mehr als achlwöchigen militärischen Dienstleistung als 
Rücktrittsgrund bezeichnet sei, so müsse die Heranziehung zu der zeitlich nicht überseybaren 
Hilfsdienstpflicht als ein viel stärkerer Eingriff gelten. Darauf, daß die tatsächliche Dauer 
der Hilfsdienstpflicht möglicherweise kürzer ist, als die des langsristigen Anstellungsver¬ 
trages, kommt es nicht an; entscheidend im Rechtssinne ist die Unübersehbarkeit der Dauer 

des Hilfsdienstes. 
Nun ist aber auch schon an der bezeichneten Stelle im „Kriegsamt“ auf die Eingange¬ 

worte des § 72 hingewiesen worden: „sofern nicht besondere Umstände eine andere Beur¬ 
teilung rechtfertigen”. Im Anschluß daran wurde gesagt: man könnte da etwa an den Fall 
denten, day cin Betrieb Durch Die vaterländiiche Hilfsdienftpflicht im Sinne des $ 4 Ab}. 2 
des Gesetzes oder durch die Kriegslage überhaupt so wesentlich eingeschränkt würde, daß 
es nicht unbillig wäre, dem Prinzipal die Offenhaltung der Stelie bis zur Beendigung 
des Krieges zuzumuten. Einen gewissen Anhalt könnte z. B. der Umstand geben, daß der 
Prinzipal die Stelle des herangezogenen Hilfsdienstpflichtigen zunächst nicht wieder be¬ 
sent, also tatsächlich offen hält. Und es kann nicht bestritten werden, daß auch noch andere 
Fälle dieser Art denkdar sind. 

Solche Erwägungen find e3, die das Kriegsamt dazu geführt haben, in die Verfah¬ 
rensanweisung für die Ausschüsse vom 30. 1. 17, und zwar in 8 31, eine Bestimmung auf¬ 
zunehmen, die schon die Einberufungsausschüsse ermächtigt, bei besonderen Verhältnissen 

Kücksicht zu üben. Danach tann der herangczogene Hilfsdienstpflichtige selbst Vorstellung 
gegen die Heranziehung erheben, und der Ausschuß ist angewiesen, die Aufforderung 
— mit der das Heranziehungsverfahren beginnt — wieder zurückzunehmen, wenn die 
Auflösung des bisherigen Beschäftigungsverhältnisses einen übermäßigen Schaden be¬ 
reiten würde, sofern nicht die Bedürfnisse des Hilisdienstgesetzes überwiegen. Damit ist
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ein Gedanke zum Ausdruck gebracht, der das gonze Gesetz beberrscht, nan entlich auch die 
wichtige Bestimmung in §9 Abs. 3: das Interesse des Einzelnen ist gegen das öffentliche 
naterländische Interesse abzuwägen; letzteres überwiegt natürlich im Zweifel. 

Nun würde aber der Einberufungsausschuß — und zwar zunäckst sein Vorsitzender — 
auch berechtigt sein, mil dem Prinzipal des herangezogenen Hilfsdienstpflichtigen darüber 

zu verhaudeln und entsprechend auf ihn einzuwirken, ob er nicht den langfristigen Vertrag 
des Angestelllen respektieren und ihm die Stelle bis auf weiteres offen halten wolle. Ein 

rerständiger Vorsitzender wird auf diese Weise gewiß viel erreichen und, salls der Prinzipal. 
wurklich kein billiges Entgegenkommen zeigen sollte, seinerseits wieder auf den Ausschuß 
cinwirken, die Aufsorderung dann lieber zurückzunehmen usw. 

Deswegen ist zu hoffen, daß bei richtiger Handbabung des Gesetzes aueb die Inter¬ 
essen der langfristig Angestellten gewahrt werden können, und es könnte deshalb vielleicht 
davon abgesehen werden, etwa nach §& 19 des Hilfsdienstgesetzes eine Ausführungebestim¬ 
mung zu erlassen oder gar cine Gesetzänderung zu versuchen, wonack longfristige Verträge 
grundsätzlich offen gebalten werden müßten. Die Eigenart des einzelnen Falies kann 
durch richtige Handhabung des Gesetzes an der Hand des § 31 der Verfahrensanweisung 
besser berücksichtigt werden als durch eine Gesetzesbessimmung allgemeiner Natur, bei der 
es doch wieder eine Anzahl ungerechter Grenzfälle geben würde. Doch soll der Frage 
eines gesetzlichen Eingriffes zugunsten der Angestellten hier nicht vorgegriffen werden. 
Der Parität halber möchte übrigens darauf hingewicsen werden, daß in der Verfahrens= 
anweisung auch für das Interesse des Prinzipals gesorgt ist, falls es — was doch möglich 
ist — durch die Heranziehung cines hilfsdienstpflichtigen Angestellten gefährdet werden 
sollte. In § 30 ist gesagt: 

„Gibt ein Hilfsdienstpflichtiger, ohne durch eine besondere Aufforderung des Ein¬ 
vderufungsausschusses herangezogen zu sein, seine Beschäftigung unter Nichtachtung 
entgegenstehender Vertragsbedingungen auf, um in den vaterländischen Hilfsdienst 
einzutreten, so kann sein bisheriger Arbcitgeber den Vorsitzenden des zuständigen Ein¬ 
berusungsausschusses behufs Ausrechterhaltung des Beschäftigungsverhältnisses um 
seine Vermittlung angehen.“ 

Diese Beslimmung ist. wie ohne weiteres erkennbar, gerade auf langfristige Verträge gut, 
enmwendbar und foll deren Aufrechterhaltung auch zugunsten des Prinzipals schützen. 

Schließlich konnen beide, sowohl der Angestellte wie auch der Prinzipal, wenn es 
zur „Überweisung“ des Angestellten kommen follte, die unnötige Verkümmocrung eines 
langsristigen Vertrages durch das Rechtsmittel der Beschwerde bekömpfen und im Be¬ 
schwerdeverfahren alles geltend machen, was sich etwa zugunsten der Schonung der Ver¬ 
#ragsrechle sagen ließe. Es ist doch wohl zu hoffen, daß auf diese Weise diese außerordent¬ 
lich wichtige sozialpolitische Frage, die ja auch im Reichstage lebhaft besprochen worden ist, 
hunächst eine befriedigende Lösung gefunden hat. Am besten ist es natürlich, wenn schon 
die Beteiligten, nämlich Prinzipale und Angestellte, unter sich und ohne Mitwirkung der 
Organe des Hilfsdienstgesctzes, solche Fragen friedlich schlichten. Der große vaterländische 
Gedanke des Hilfsdienstes, der sich Hoch über alle Rechtsfragen aus der Anwendung des 
vegebenen Gefeßes erhebt, wird gewiß and) dazu führen, dag dies in Der Regel geichieht. 

C. Anrechuung des vaterländischen Hilfsdienfles anf das 
Dienflalter der Staatsbeamten, 

Allgemeine Verfügung des Prenß. Justizministers vom 24. Mai 1917 über die An¬ 
rechnung des vaterländischen Hilfsdienstes auf das Dienstalter der Staatsbeamten. 

(Im Bl. 128.) 

Der nachstebend abgedruckte Staatsministerialbeschluß vom 22. März 1917 über 

Anrechnung des vaterländischen Hilfsdienstes auf das Dienstalter der Beamten wird zur. 
Beachtung mit folgenden Erläuterungen mitgeteilt:
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Der Beschluß stellt eine Ergänzung und Abänderung der Grundsätze über die An¬ 
rechnung des Kriegsdienstes auf das Dienstalter der Staatsbeamten vom 17. Juni 1916 
dar. Diese unter Beifügung von Erläuterungen durch die Allgemeine Verfügung vom 
27. Juni 1916 (JMl. 147) mitgeteilten Grundsätze finden daher mit den durch die Sach¬ 
lage gebotenen Abweichungen auch auf den vaterländischen Hilssdienst Anwendung. 

Der Beschluß bezieht sich auch auf cine Tätigkeit, die zwar bereits vor dem Inkraft¬ 
treten des Gesetzes über den vaterländischen Hilfsdienst verrichtet, aber nach den Gesichts¬ 
punkten dieses Gesetzes als vaterländischer Hilfsdienst anzusehen ist. 

Bei jeder Beutlaubung für den vaterländischen Hilfsdienst ist der Beamte künftig 
zu veranlassen, sich die vorgeschriebene Bescheinigung der Betriebsleitung alsbald bei 

Beendigung der Tätigkeit erteilen zu lassen und daraufhin unverzüglich die Feststellung 
des Hilfsdienstes nach Abs. 3 des Staatsministerialbeschlusses nachzusuchen. Dies ist auch 
allen Beamten zur Pflicht zu machen, die sich etwa bereits im vaterländischen Hilfsdienste 
befinden oder befunden haben. Die Feststellung liegt der Provinzialbehörde ob; sie ist 
zu trefsen, sofern eine Anrechnung auf das Dienstalter oder eine Abkürzung des Vor. 
bereitungsdienstes in Frage kommt. 

Tritt ein Anwärter in den Dienst, der vor Begründung des Beamtenverhältnisses 
vaterländischen Hilfsdienst abgeleistet zu haben angibt, und kann er sich darüber nicht durch 
die Feststellung der zuständigen Stelle ausweisen, so ist die Feststellung unverzüglich durch 
die Provinzialbehörde nachzuholen. 

Die feststellende Behörde hat in jedem einzelnen Falle zu prüfen, ob nach ihrem 
Pflichtmäßigen Ermessen die Bescheinigung der Betriebsleitung zur Feststellung ausreicht 
oder nicht. 

Reicht die Bescheinigung nicht aus, so hat die feststellende Behörde die erforderlichen 
Ermittlungen herbeizuführen. Hierbei sind in Zweifelsfällen in erster Linie Bescheini¬ 
gungen und Auskünfte der nach § 4 des Gesetzes über den vaterländischen Hilfsdienst ein¬ 
gesetzten Stelle einzuholen. 

Durch die der Provinzialbehörde erteilte Ermächtigung zur Feststellung wird die 
Vorschrift im Abs. 2 des Staatsministerialbeschlusses nicht berührt, nach der unter Um¬ 
ständen die ministerielle Entscheibung einzuholen ist. Diese Entscheidung ist vielmehr in 
allen Fällen des Abs. 2 zu erbitten, wie auch sonstige Zweifelsfragen vorzutragen sind. 

— Gleichlautend Verfügung des Preuß. Handelsministers v. 9. Juli 1917, 
(Sm Bl. 202.) — 

Der Staatsministerialbeschluß vom 17. Juni 1916, betressend die Grundsäte über 
Anrechnung des Kriegsdienstes auf das Dienstalter der Staatsbeamten, wird durch fol¬ 
gende Bestimmungen ergänzt und abgeändert: 

Dem Kriegsdienste im Sinne der Grundsätze über Anrechnung des Kriegsdienstes 

auf das Dienstalter der Staatsbeamten ist der vaterländische Hilfsdienst gleichzuachten, 
der auf Grund einer Überweisung (57 Abs. 3 des Reichsgesetzes vom 5. Dezember 1916, 
RG#l. 1333) oder auf Grund einer von der vorgesetzten Dienstbehörde ausgesprochenen 

Beurlaubung abgeleistet ist. 
Wie weit ein sonst übernommener vaterländischer Hilfsdienst dem Kriegsdienst 

gleichzuachten ist, bestimmt der Verwaltungschef im Einvernehmen mit dem Finanz¬ 

minister oder die von beiden bezeichnete Dienststelle. 
Art, Umfang und Dauer des vaterländischen Hilfsdienstes sollen bei dessen Be¬ 

endigung, insbesondere durch eine Bescheinigung der Betriebsleitung, sestgeslellt werben. 

D. Grganisation des Arbeitsnachweiswesens. 

1. Erlaß des Kriegsamts v. 10. G. 17 (AmtiMitt. 17 Nr. 22 ©. 9). I. Die Leitung 

der gejamten Arbeit2vermittlung im Korpsbezirl liegt bei der Kriegsamtstelle, 
die sachliche Arbeitsausführung bei der Zentralauskunftsstelle,
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II. Die unmittelbare Arbeitsvermittlung leisten die nicht gewerbsmäßigen Arbeits¬ 
nachweise aller Art. 

III. Als neue Instanz treien hinzu die Hilfsdienstmeldestellen. Die Hilfsdienstmelde¬ 
stellen sind als solche durch Anbringung dieser Bezeichnung an und in ihren Geschäftsräumen 
überall besonders zu lennzeichnen. 

Zu unterscheiden sind: 
#a) Orte mit mehreren Arbeitsnachweisen. An solchen Orten wird von der Kriegsamt¬ 

stelle im Einvernehmen mit der Zentralauskunftsstelie der gecignetste nach Anhörung und 
Übereinkunft aller beteiligten Arbeitsnachweise als Hilssdienstmeldestelle bezeichnet. 
Sollte unter den Arbeitsnachweisen keine Einigung zu erzielen sein, so wird durch Ver¬ 
fügung der Kriegsamtslelle der öffentliche Arbeitsnachweis als Hilssdienstmeldestelle 
seftimmt. In Großstadten werden mehrere Hilf=dienstmeldestellen notwendig sein (viel¬ 

leicht m Anlehnung an die Abgrenzung der Ersatzbezirke). Außerdem empfiehlt sich hier, 
auf die oft zahlreichen gleichartigen Arbeitsnachweise dabin einzuwirden, daß sie sich zur 
Ersporung unnötiger Anspannung von Kosten und Menschenkräflen für die Dauer des 
Hussdienngesetzes zu einem Facharbeilsnochweis zusammenschließen. 

b) Orte mit nur einem Arbeitsnachweis. An solchen Orten wird dieser als Hilfs¬ 
dienstmeldestelie bezcichnet, es sei denn, daß der betrefsende Arbeitsnachweis nicht lei¬ 
stung fähig ist. 

e) An Drten ohne geeigneten Arbeitsnachiweis ift Dafür Eorge zu trogen, daß bei 
einer kommunal- oder slaatebehördlichen Stelle eine Einrichtung geschaffen und bekannt 
gemacht wird, die von allen denen, die ihre Meldungen dort einreichen wollen, diese ent¬ 
gegennimmt, auch bei der Erstattung derselben behilflich ist. 

Die Abgrenzung der Wirkungsbereiche der cinzelnen Hilfsdienstmeldestellen muß 
durch die Kriegsamtstellen im Einvernehmen mit der Zentralauslunftsstelle und den 

beteiligten Arbeitsnachweisen erfolgen, so daß schließlich jeder Arbeitsnachweis und jede 
Mcldeeinrichtung (vugl. c) einer bestimmten Hilssdienstmeldestelle zugeteilt ist. 

IV. Die Arbeitsvermittlung. 1. Arbeitsuchende. o) Jeder Arbeitsuchende wendet 
sich an den Arbeitsnachweis, der ihm am passendsten erscheint. 

b) Wer keine Beziehung oder Neigung zu einem bestimmten Arbeitsnachweis hat, 
reicht seine Meldung bei einer Hilfsdienstmeldestelle oder Meldeeinrichtung gem. IIle ein. 

Diese Meldungen sind mündlich oder schriftlich einzurcichen. Ob die Kriegsamt¬ 
fellen für schriftliche Meldungen besondere Muster aufstellen oder ausgeben wollen, 
bleibt ihnen überlassen. 

c) Wer fi um militärifche Stellen bewirbt, reicht feine Meldung grundfählic) bei 
der Hilfsdienstmeldestelle ein. 

2. Offene Stellen. Die Meldungen der offenen Stellen erfolgen durch die Arbeit¬ 
geber sinngemäß entsprechend der Anbringung der Arbeitsgesuche, also in den Fällen 
gemäß IV, 1 

a) bei dem pafjenden oder zufländigen Arbeitsnachweis, 

b) bei einer Hilfsdienstmeldestelle, 
c) für die militärischen Stellen grundsätzlich bei der Hilfsdienstmeldestelle. 
Die Arbeitfuchenden und Arbeitgeber find darauf hinzuweisen, daß sie grundsäßlich 

nur an einer Stelle melden sollen. Wollen sie ausnahmsweise aus bestimmten Gründen 
doch gleichzeitig eine weitere Meldung vornehmen, so sind sie anzuholten, diesen Umstand 
bel den Meldungen mit anzugeben, damit eine mehrfache Zählung und Vermittlung 
vermieden wird. 

V. Der Verkehr der Arbeitsnachweise untereinander. a) Die Arbeitsnachweise gleichen 
weitestgehend ihre Arbeitsgesuche und Meldungen der offenen Stellen aus. 

b) Uberschüssige Meldungen beider Art, die dann noch bleiben, werden an die zu¬ 
ständige Hilfsdienstmeldeslelle gegeben. Hiernach sind die dur#h Erlaß des Kriegsmini¬ 
steriums vom 31. 1. 1916 Nr. 61/1. 16. AZS festgesetzten Meldungen nicht mehr an die 
öffentlichen Arbeitsnachweise sondern an die Hilfsdienstmeldestellen zu richten.



624 M. Vaterländischer Hilfsdienst. 

Dc) Die Meldeeinrichtungen gemäß IM, ce geben ihre Meldungen lediglich an die 
für ſie zuständige Hilfsdienstmeldestelle ab. 

d) Die Hilfsdienstmeldestellen geben die Meldungen, die sie nicht selbst oder durdh 
Abgabe an die geeigneten Arbeitsnachweise ihres Bereichs vermitteln können, an die 
zuständige Zeutralauskunftsstelle. 

e) Die Vermittlungszweigstellen des Kriegsausschusses der technischen Verbände 
geben ihre überschüssigen Meldungen unmittelbar an die zuständige Zentralauskunftsstelle 
(für den Obmann der technischen Verbände). 

f)DDie Arbeitsnachweise (Stellenvermittlungen) für kaufmännische und Büro¬ 
Angestellte geben ihre überschüssigen Meldungen unmittelbar an die zuständige Zentral¬ 
auskunftsstelle. 

3) Die Zentralauskunftsstellen geben die Meldungen, die sie nicht ausgleichen lönnen, 
an das Kaiserliche Statistische Amt, Abteilung für Arbeiterstatistik. 

VI. Berufsberatung. Jede Hilfsvienstmeldestelle hat dafür zu sorgen, daß besonders 

für die Personen, die einen neuen Berus aufnehmen wellen, eine ausreichende Berufs¬ 
beratung gewährleistet ist. Die Berufsberatung wird in den meisten Fällen nur mündlich 
erledigt werden können. 

VII Die Veftimmungen de3 Erlafjfes vom 5. 3. 1917 Nr. 9572. 17. AZS. 2 (vgl. 

Kriegsamt Nr. 10, S. 14) betreffend Ausbau des weiblichen Arbeitsnachweiswesens bleiben 
unberührt. 

Aus der Begründung. 

Zu TIL... Folgende Gejichtäpuntte jind für die unter III getroffenen Anordnungen 
maßgebend gewesen: 

Möglichst an sämtlichen Orten, jedenfalls aber überall dort, wo ein Bedürfnis vor¬ 
handen ilt, muß die Mögli.hleit gegeben fein, daß Hilfsdienitpflichtige iht Gejud) um Zu¬ 
meijung einer Stelle im baterländif:hen Hilfsdienst persönlich anbringen. Am schwie¬ 
rigsten ist dies an Orten, an denen entweder überhaupt fein Arbeitsnachweis besteht oder 
nur ein bedeutungsloser und nicht leistungsfähiger Arbeitsnachweis vorbanden ist. Um dieser 
Schwierigteit abzuhelfen, ist unter IIlc bestimmt, daß an solchen Orten besondere Melde¬ 
einrichtungen bei den kommunalen oder slaatlichen Behörden, also Bürgermeisterei, 
Schulzen=Amt, Landrats=Amt usw. geschaffen werden. Diese Stellen sollen keine Ver¬ 
mittlungstätigkeit ausüben, sondern lediglich die Meldungen entgegennehmen. Sie find 
nur Mittelsorgane und haben nicht Die Aufgabe, Die bei ihnen eingereichten Meldungen 
auszugleichen, vielmehr haben fie die Meldungen Iediglich ogne weiteres an die für fie 
zuftändige Hilf3dienjtmeldeftelle abzugeben, Die ihrerfeit3 die Vermittlung, fei e3 dur 
ihren eigenen Arbeitsnachweis, sei es durch einen anderen Arbeitsnachweis ihres Bereichs, 
gegebenenfalls durch dic Stellenvermittlung für technische, kaufmännische und Bürs=An¬ 
gestellte vornimmt. Je mehr Meldestellen der erwähnten Art vorhanden sind, um so 
leichier wird die Erfassung der Hilfsdienstpflichtigen sein. 

An Orten mit geeigneten Arbeitsnachweisen werden Hilfsdienstmeldestellen gemäß 
IIIa und b eingerichtet. Diese Hilfsdienstmeldestellen haben, da sie Arbeitsnachweise 
sind, Arbeitsvermittlungstätigkeit und in Verbindung damit nötigenfalls Berufsberatung 
auszuüben. Gleichzeitig versehen die Hilfsdienstmeldestellen die Tätigkeit von Ortszen¬ 
tralen für den ihnen zugewiesenen Bereich, indem sie die von den anderen Arbeitsnach¬ 
weisen ihres Bereichs ihnen übermittelten überschüssigen Meldungen, soweit sie diese 
selbst nicht mehr vermitteln oder ausgleichen können, an die Zentralauskunftsstellen 
weitergeben. Es wird empfohlen, diese Hilfsdienstmeldestellen so auszubauen, daß sie später¬ 
hin als Ortszentralen bestehen bleiben können. 

Die Hervorhebung der Bezeichnung „Hilfsdienstmeldestelle“ sowohl in öffentlichen 

Bekanntmachungen und Aufrufen wie auch durch Anbringung von Schildern an und in 

ihren Geschäftsräumen erscheint geboten, um einer an manchen Orten gegen die „Arbeits¬ 

nachweise“ bestehenden Abneigung den Boden zu entziehen. 

⁊
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Zu V. Der Meldeverkehr der Arbeitsnachweise an die weiteren Instanzen litt bisher 

unter einer Mehrheit von Bestimmungen, die doppelte und dreifache Meldungen nötig 
machten. Es bestand bisher die Pflicht zu Meldungen gemäß der auf Grund des § 15 des 
Stellenvermittlergesetzes erlassenen Verordnungen der einzelnen Bundesstaaten, wonach 
die nicht gewerbsmäßig betriebenen Arbeitsnachweise, ausgenommen diejenigen für lauf¬ 

männische, technische und Büro=Angestellte, zweimal wöchentlich an das Kaiserliche Sta¬ 

tistische Amt zu melden hatten. 
Ferner bestand der Erlaß des Kriegsministeriums vom 31. 1. 1916 Nr. 61/1. 16. 

AzZS. nach dem die nicht gewerbsmäßig betriebenen Arbeitsnachweise mit Ausnahme 
der kaufmännischen und ähnlichen Nachweise an den von einer Gemcinde, einem weiteren 
Kommunalverbande oder von einem Bunbesftaat errichteten oder unmittelbar unterftüpten 

Arbeitsnachweis zweimal wöchentlich an den Tagen, an denen dem Stalistischen Amt Mel. 

dung erstattet wird, zu melden hatten. 
Für die erste Meldeborschrift ist in den einschlägigen Bestimmungen der meisten 

Bundesstaaten vorgesehen, daß eine Befreiung von ihr eintreten kann, sofern die Arbeits¬ 
nachweise verpflichtet sind, die von ihnen nicht erledigten Arbeitsgesuche und offenen 
Stellcn regelmägig dem öffentlichen Arbeitsnachweis oder einer sonstigen Sammelstelle 
mitzuteilen und sofern diese die bei ihr eingehenden Meldungen an das Kaiserliche Sta¬ 
tistische Amt weiterzumelden hoben. Gemäß der unter V dieses Erlasses getroffenen 
Verfügung sind sämtliche Meldungen an die Hilfsdienstmeldestellen zu geben; diese müssen 
die Meldungen an die Zentralauskunftsstellen weitergeben, die sie an das Haiserliche 
Statislische Amt zu leiten verpflichtet find. Somit ist für sämtliche Arbeitsnachweisc wohl 
überall die Möglichkeil der Befreiung von der alten Meldepflicht gegeben, die von ihnen 
bei der zuständigen Zivilbehörde nachzusuchen ist. 

Nachdem nunmehr alle Meldungen eines größeren Bezirls bei den Zentralaus¬ 
kunftsstellen zusammenlaufen und diese daher den weitesten Überblid über ben Arbeits¬ 
marit haben, jind fie jet die gegebenen Stellen, um bei Reklamationen zu bescheinigen, 
ob für die in Frage tommende Urbeit geeigneter, nicht Heereöpflichtiger Erfag vorhanden ift. 

Aus den Ausführungsbestimmungen. 
Zul. Die Leitung der gesamten Arbcitsvermittlung im Korpsbezirk durch die Kriegs¬ 

amtstellen und die sachliche Arbeitsausführung durch die Zentralauskunftsstellen machen 
engstes Zusammenorbeiten dieser beiden Stellen unumgänglich ersorderlich. 

Den Kriegsamtstellen steht dos Recht zu, von den Zentralauskunftsstellen alle Aus¬ 
künfte zu verlangen, die zur zweckentsprechenden Durchführung der den Kriegsamtstellen 
ou# dem Gebiete des Arbeitsnachweiswesens übertragenen Aufgaben erforderlich erscheinen. 

Die gleichen Rechte haben sie gegenüber den Hilfsdienst- und Frauenarbeitsmelde= 
stellen. 

Die Zentralauskunftsstellen und die genannten Meldestellen sind verpflichtet, die 
erforderlichen Auskünfte zu erteilen und dem Beauftragten der Kriegsamtstelle die Be¬ 
sichtigung der Geschäftsräume jederzeit nach vorheriger Anmeldung zu gestatten. 

Zu II. Die nicht gewerbsmäßig betriebenen Arbeitsnachweise sind verpflichtet, 
auf Ansuchen der Hilfsdienstmeldestellen, Frauenarbeitsmeldestellen oder Zentralaus¬ 
kunftsstellen alle Aufschlüsse zu erteilen, soweit diese verlangt werden, um einen genauen 
Uberblick über die Lage des Arbeitsmarktes zu erhalten. 

Zu V. 1. Jeder nicht gewerbsmäßige Arbeitsnachweis mit Ausnahme derjenigen 
für kaufmännische, technische und Büro=Angestellte (Ziff. 3) hat solche Arbeitsgesuche und 
offene Stellen, die er nicht selbst sogleich oder voraussichtlich binnen 48 Stunden erledigen 
lann, an die zuständige Hilfsdienstmeldestelle zu melden. Diese Meldungen sind zahlen¬ 
mäßig unter genauer Berufsbezeichnung mittels vom Kaiserlichen Statistischen Amt, 
Abteilung für Arbeiterstatistik, Berlin W 62, Landgrafenstraße 1 kostenlos erhältlicher 
Postkartenvordrucke zweimal wöchentlich so zeitig zu erstatten, daß diese Postkarten spä¬ 
testens an jedem Montag und Donnerstag früh bei der Hilfsdienstmeldestelle eintreffen. 

Ariegsbuch. Bd. 0, 40
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2.0 Jede Hilfsdienstmeldestelle hat alle ihr zugehenden Meldungen, soweit sie biese 
uscht selbst oder mittels der Arbeitsnachweise ihres Bercichs sogleich oder voraussichtlsch. 
binnen 48 Stunden erledigen lann, an die zuständige Zentralauskunftsstelle weiterzu¬ 
melden, und zwar so zeitig, daß die Meldungen bei der Zentralauskunftsstelle spätestens 
an jedem Dienstag und Freitag früh eintreffen. 

.Diie Weitermeldung geschieht in der Weise, daß die von den Arbeitsnachweisen ein¬ 
gehenden Postkarten im Original weitergeleitet werden, nachdem darauf die sich aus der 
Ausgleichstätigkeit der Hilfsdienstmeldestellen eiwa ergebenden Abänderungen vorge¬ 
nommen sind. Soweit die bei der Hilfsdienstmeldestelle unmittelbar gemeldeten Arbeits¬ 

gesuche und offenen Stellen bis zur Absendung der Meldekarten und voraussichtlich binnen. 
weiterer 48 Stunden nicht erledigt werden können, ist hierfür ebenfalls ein Vordruck aus¬ 
zufüllen und den Übrigen Meldekarten beizufügen. 

3. Die nicht gewerbsmäßig betriebenen Arbeitsnachweise (Stellenvermittlungen) für. 
technische, kaufmännische und Büro=Angestellte haben solche Stellengesuche und offene 
Stellen, die sie nicht selbst sogleich oder voraussichtlich binnen einer Woche erledigen können, 
on die zuständige Zentralsauskunftsstelle zu melden, und zwar die Vermittlungszweig¬ 
stellen des Kriegsausschusses der technischen Verbände mit dem Zusatz „Für den Obmann 
der technischen Verbände“. Die Meldungen sind mittels vom Keiserlichen Statistischen 

Amt kostenlos erhöltlicher Postkartenvordrucke einmal wöchentlich so zeitig zu erstatten, 
daß die Postkarten spätestens an jedem Freitag früh bei der Zentralauskunftsstelle eintreffen. 

4. Die Zentralauskunftsstellen haben die ihnen zugehenden Meldungen, die sie 
nicht innerhalb 48 Stunden ausgleichen können, an das Kaiserliche Statistische Amt, 
Berlin W 62, Landgrafenstr. 1, weiterzuleiten, und zwar so zeitig, daß sie beim Statistischen 
Amt spätestens an jedem Donnerstag und Montag früh eintrejjen. Die Weitermeldung 
geschieht in der Weise, daß die von den Arbeitsnachweisen eingehenden Postkarten im Orl¬ 
ginal weitergesandt werden, nachdem darauf die sich aus der Ausgleichstätigleit der Zen¬ 
tralauskunftsstellen etwa ergebenden Abänderungen vorgenommen sind. 

4. Das Kaiserliche Statistische Amt stellt auf Grund der einlaufenden Meldungen 
an jedem Eingangstage den Arbeitsmarkt-Anzeiger her und versendet ihn noch an dem¬ 
selben Abend an sämtliche Zentralauskunftsstellen, Kriegsamtstellen und das Kriegs¬ 
Arbeits-Amt. 

6. Die Kriegsamtstellen unterrichten sich aus dem Arbeitsmarkt-Anzeiger unver¬ 
züglich über die Lage des gesamten Arbeitsmarktes und wirken im Verein mit der Zentrak¬ 
auskunftsstelle ihres Bereichs insbesondere dahin, daß etwa fehlende Arbeitskräfte durch 
überschüssige aus anderen Bereichen ergänzt und überschüssige Kräfte ihres Bereichs nach 

Bedarfsbereichen abgegeben werden. 
Soweit auch durch Ausgleich mit anderen Bereichen eine Deckung des Bedarfs 

nicht zu erzielen ist, veranlassen sie bei den Einberufungsausschüssen die Überweisung der 
sehlenden Kräfte auf Grund § 7 des Gesetzes über den vaterländischen Hilfsdienst. 

7. Bei der Aussüllung der Meldekarten (Postkartenvordrucke) sind die Anleitungen 

des Kaiserlichen Statistischen Amts zu beachten. 
Soweit bei den zu 1, 2, 3 und 4 genannten Stellen an einem Stichtage melde¬ 

Pflichtige Arbeits- bzw. Stellengesuche und offene Stellen nicht vorliegen, ist Fehlanzeige 
zu erstatten. Auch Postkarten, die lediglich Fehlanzeige enthalten, sind im Original weiter- 
zugeben. 

8. Zur Vermeidung von Doppelzählungen und zived3 zuverläffiger Erfaffung der 
jeweiligen Wrbeit3marltlage find mehrfach gemeldete Arbeitd- oder Stellengefuhe und: 

offene Stellen nur von dem Arbeitsnachweis weiterzumelden, bei dem sie zuerst einge¬ 
tragen worden sind. 

9. Die Hilfsdienstmeldestellen haben zu prüfen, ob sämtliche Arbeitsnachweise ihres 
Bereichs jeweils die Meldungen pünktlich erstatten. Die Zentralauskunftsstellen haben. 
bie gleiche Prüfungspflicht hinsichtlich der Meldungen der Hilfsdienstmeldestellen und der 

Arbeitsnachweise (Stellenvermittlungen) für technische, kaufmännische und Büro=Ange
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stellte. Etwaige Säumnisse sind der Kriegsamtstelle zu melden, die die pünktliche Erstat¬ 

tung der Meldungen bei den Arbeitsnachweisen (Stellenvermitklungen) durchzusetzen hat. 
Zur Ermöglichung einer genauen Prüfung hat jede Hilfsdienstmeldcstelle ein Ver¬ 

zeichnis der zu ihrem Bereich gehörenden Arbeitsnachweise zu führen und dieses jeweils 
zu ergänzen und auf dem laufenden zu halten. Das gleiche gilt für die Zentralauskunfts= 

Rellen Hinfichtlich der in ihrem Vereich befindlichen Hilfsdienstmeldestellen und Arbeits¬ 
nachweise (Stellenvermittlungen) für technische, laufmännische und Büro-Angestellte. 

Die Verzeichnisse sind dem Kaiserlichen Statistischen Amt, Abteilung für Arbeiterstatistik, 
in Abschrift mitzuteilen. Das gleiche gilt binsichtlich der etwa eintreienden Veränderungen. 

10. Die Meldungen der Hilfsdienstmeldestellen müssen auch die Meldungen der ihnen 
angegliederten Frauenarbeitsmeldestellen umfassen. 

Insoweit Frauenarbeitsmeldestellen mit Hilfsdienstmeldestellen nicht unmittelbar 

verbunden sind, sondern neben diesen bestehen, finden auf sie die für Hilfsdienstmelde¬ 
stellen getrofsenen Beslimmungen überall obne weiteres entsprechende Anwendung. 

2. Reichspostamt v. 1. 5. 17 (Kriegsamt 17 Nr. 26 S. 6). Die Frage, inwieweit 
die zu Hilfsdienstmeldestellen bestimmten öffentlichen Arbeitsnachweise für ihre Post¬ 
sendungen in Angelegenheiten der Arbcitsvermittlung für den vaterländischen Hilfsvienst 
Portofreiheit genießen, regelt sich nach dem Regulativ über die Protofreihciten. Hiernach 
steht an sich nur denjenigen Arbeitsnachweisen Portofreiheit zu, die, wie der Stäbtische 
Arbeitsnachweis in Offenbach, der Kreisarbeitsnachweis in Dieburg usw., die Eigenschaft 
von Staats- oder Gemeindebehörden haben. Dagegen genießen die übrigen Arbeitsnach¬ 
weise, wie z. B. die Arbeitsämter in Darmsladt und in Wiesbaden, keine Portosreiheit. 

Voraussetzung für die Gewährung der Portofreiheit ist aber auch bei den behörd¬ 
lichen Arbeitsnachweisen, daß ibre Postsendungen reine Rcichsdienstangelegenheiten be¬ 
trefsen. Diese Voraussetzung wird bei dem Schriftwechsel, den die Hilsedienstmeldestellen 
mit den Militär= und Zivilbehörden zu führen haben, der Regel nach gegeben sein. Da¬ 
gegen ist der Schriftwechsel, den die Hilfsdienstmeldestellen mit den Hilfsdienstpflichtigen 
lelbst, die sich um Beschäftigung bewerben, führen, keine reine Reichsdienstangelegenheit, 
da hier das eigenwirtschaftliche Bedürfnis des Bewerbers stark beteiligt ist. Dieser Schrift¬ 
wechsel ist daber portopflichtig. 

Die beim Mitteldeutschen Arbeitsnachweisverband Frankfurt aM. als Organ 
des Kriegsamtes eingerichtete Zentralauskunftsstelle für den Bezirk des XVIII. Armee¬ 
korps ist als militärische Dienstslelle anzusehen und genießt daher im Rahmen der geses¬ 
lichen Vorschriften Portofreiheit. 

Soweit Portosreiheit besteht, kann der Schriftwechsel, da der vaterländische Hilfs¬ 
dienst eine militärische Angelegenheit ist, unter „Heeressache“ geführt werden. 

Hilerzu: 

(Bek. 1 in Bd. 3, 897.) 

2. Bek., betr. Bestimmungen zur Ausführung des Gesetzes. 
a) Vom 21. Dezember 1916. (NEl. 1410.) 

Wortlaut in Bd. 3, 898. 

6. 

Kriegsamt 7. 5. 17, AmtlMitt. 17 Nr. 16 ©. 2. Zur Befeitigung bon Zweifeln 
wird der folgende, aus Anlaß eines Einzeljalles erteilte Bescheid zur Kenntnis gebracht: 

Die na $ 6 der Belannimakung vom 21. Dezember 1916 den Arbeitgeber und 
Arbeitnehmervertretern zustehenden Tagegelder find für jeden Tag zu zahlen, an dem der 
Bertreter an einer Sigung feines Ausfd:uffes teilgenommen hat. Dabei macht es keinen 
Unterschied, ob die Sitzung am Wohnort des Vertreters stattfindet oder nicht. Im letzteren 
Falle steht diesem außer den Tagegeldern auch noch der Ersatz der notwendigen Fahrkosten 

40
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zu. Ebensowenig kommt es darauf an, ob der Vertreter durch die Zeitversäumnis Schaden. 
erfeidet nder nicht. 

810. 

Brenf. Allgemeine Verfügung vom 8. Mai 1917 üÜber die dem Kriegsamt zu lelstende 
Rechtshlise. (Im Bl. 162.) 

Nach § 10 Abs. 1 der Verordnung des Bundesrats vom 21. Dezember 1916, be¬ 
treffend Bestimmungen zur Ausführung des Gesetzes über den vaterländischen Hilfsdienst 
(Röl. 1411) sind die Amtsgerichte verpflichtet, den in Gemäßheit des § 10 der Verord¬ 

nung vom 30. Januar 1917 und des &l 12 Abs. 1 Satz 2 der Anweisung von demselben Tage 
(R#l. 85, 87) an sie ergehenden Ersuchen der Zentralstelle beim Kriegsamt und der Aus¬ 
schüsse oder deren Vorsitzenden um die eidliche oder uneidliche Vernehmung von Zeugen 
und Sachverständigen zu enlsprechen. 

Für die Erledigung dieser Ersuchen sind Gerichisgebühren nicht in Ansatz zu bringen, 

dagegen sind bie entstehenden Zeugen- und Sachverständigengebühren, Tagegelder, 
Fahrkosten und sonstigen baren Auslagen der ersuchenden Behörde bei Rücksendung des 
erledigten Ersuchens unter Angabe der Kostenregisternummer mit dem Ersuchen um Er¬ 

staltung mitzuteilen. 

g 1. 
Kriegsamt (Rechtsabtl.), Amtl Mitt. 17 Nr. 16 S. 2. Die Zentrafftelle hat dahin 

entschieden, daß die Bestimmung in § 11 Satz 1 der VO. vom 21. Dezember 1916, wonach 
vor Erlaß der Entscheidung nach § 4 Abs. 2 des Gesches der Ausschuß die Gemeindebehörde 
zu hören hat, eine zwingende Rechtsnorm darstellt, deren Cinhaltung von Amts wegen zu 
prüfen ist und deren Nichtbeachtung einen wesentlichen Mangel des Verfahrens bedeutet 
und damit dessen Ungültigkeit zur Folge bat. 

* 12. 
Kriegsamt 6. 7. 17, Amtl Mitt. 17 Nr. 23 S. 3. Gemäß § 12 der Bundesratsver¬ 

ordnung vom 21. Dezember 1916 (RGBT. 1411) wirb folgendes bestimmt: 

Die Gebühr für das Mahnverfahren in den Fällen des & 5 der Bundesratsverordnung 
vom 21. Dezember 1916 und der # 9 und 11 der Bundesratsverordnung vom 30. Jannar 

1917 (REBEL. 85) wird auf 0,50 M. festgesetzt. 

b) Vom 30. Januar 1917. (RGBI. 85.) 

Wortlaut in Bd. 4, 839. 

sl. n 
1. Schultz, Recht 17 135. Vom Heeresdienst zurüdgeftellte oder beurlaubte Ber- 

sonen sind nicht Soldaten. Sie sind also betrefis des Abkehrschcines genau so zu behandeln, 
wie alle anderen Arbeiter. Namentlich ist es unzulässig bei ihnen, wenn sie mit Zustim¬ 
mung des Arbeitgebers aufhören, zunächst den Abkehrschein zu verweigern und erst an 
das Bezirkskommando oder diejenige Stelle der Heeresverwaltung zu berichten, durch 
welche die Zurückstellung oder Beurlaubung erfolgt ist. 

2. Schultz, Recht 17 135. Ausländern gegenüber gilt das Hilfsdienstpflichtgcset 
und die Bestimmung des §# 9 über die Abkehrscheine nicht. Demnach ist jeder Arbeitgeber 
bei der Einstellung ausländischer Arbeiter an nichts gebunden, selbst dann nicht, wenn der 
vorige Arbeitgeber den Arbeiter durch behördliche Vermittlung erhalten hatte und der 
Arbeiter etwa dort kontraktbrüchig geworden ist. Die Behörde kann nur derartige Aus¬ 
länder ausweisen. In der Munitionsindustrie sind indessen die bisher bestehenden Be¬ 
stimmungen über Kriegsscheine, welche sich größtenteils auf distriktsweise auf Veranlassung 
der Heeresverwaltung getroffene Abreden zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmeror- 
gonisationen gründeten, in Kraft geblieben. Nach ihnen können Arbeiter, auch Ausländer,
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die in den letzten vier Wochen in einem Betriebe tätig waren, der in der amtlichen Lifte 
der Heereslieferanten verzeichnet fleht, von einem anderen Heereslieferanten der Muni- 
#tionsindustrie nicht ohne Kriegsschein angenommen werden. Der Kriegsschein kann unter 

denselben Voraussetzungen verweigert werden, wie der Abkehrschein des § 9 des Hilfs¬ 
dienstpflichtgesetzes. 

3. Schultz, Recht 17 135. Die Bek. v. 30. 1. 17 führt den Abkebrschein auch für den 
Fall ein, daß cin Hilfsdienstpflichtiger in einem Betriebe in Stellung ist, der nicht unter 
* 2 des Hilfsdienstpflichtgesetzes fällt. Demnach könnten auch hier Schadensersatzansprüche 
gegen den Arbeitgeber erhoben werden, falls er den Abkehrschein zu Unrecht verweigert 

und dadurch für den Hilfsdienstpflichtigen ein Schaden entsteht. Die Geltendmachung 
derartiger Ansprüche slößt aber in mehrfacher Beziehung auf Schwierigkeiten. Einmal 
besteht nach § 9 des Hilfsdienstpflichtgesetzes ein Verbot, Hilfsdienstpflichtige in Arbeit zu 
nehmen, nur dann, wenn sie in den letzten zwei Wochen in einem der in 3 2 des Gesetzes 

erwähnten Betriebe tätig waren. Rechtlich ist also niemand gehindert, sie anzunehmen, 
wenn sie aus einem anderen Beiriebe lommen. Es kann demnach eine Vermutung dafür, 
daß dem Hilfsdienstpflichtigen ein Schaden entstanden ist, in solchem Falle nicht Platz 
greisen. Er müßte also erst seinen Schaden nachweisen, d. h. beweisen, daß er bei Bewer¬ 
bungen um andere Stellungen ausdrücklich wegen Mangel des Abkehrscheines abgewiesen 
worden ist. Weiter aber kann der Hilfsdienstpflichtige, der bei einem Betriebe tätig war, 
der nicht unter # 2 des Gesetzes fällt, falls ihm der Abkehrschein verweigert wird, sich von 
dem Vorsitzenden des Beschwerdeausschusses eine Bescheinigung geben lassen, in der diese 
Eigenschaft der bisherigen Arbeitsstelle bestätigt wird (3 2 der Bek. v. 30. 1. 17). Eine 
solche Bescheinigung kann er sich bereits am nächsten Werktage nach der Entlassung besorgen. 
Mit derselben ist er jederzeit wieder in der Lage, sich anderweite Arbeit zu verschaffen (5 3 
ebd.). Der Hilfsdienstpflichtige ist hier also in der Lage, fast jeden Schaden abwenden zu 
können, nur daß er vielleicht slets an demjenigen Tag verhindert ist, sich um anderweite 
Arbeit zu bemühen, an dem er sich diese Bescheinigung besorgt. Der Arbeitgeber kann mit- 
hin, wenn der Hilfsdienstpflichtige mehrere Tage Lohnausfall ersetzt verlangt und sich 
dobei ergibt, daß er es unterlassen hat, sich sofort eine Bescheinigung im Sinne des 82 
der Bek. v. 30. 1:17 zu beforgen, fich gegen die einen Tag Lohn übersteigenden Schadens¬ 
ersatzansprüche mit Erfolg auf § 254 BGV. berufen. Im Ergebnis wird also ein Hilfs¬ 
dienstpflichtiger, der in einem nicht unter & 2 des Hilfsdienstpflichtgesetzes sallenden Betriebe 
tätig war, wegen verweigerten Abkehrscheines stets nur Schadensersatzansprüche erheben 
können, wenn er einen Schaden nachweist und auch dann in der Regel nur für einen Tag. 

4. Preuß. Verfügung, betr. Hilfsdieust in Reedereibetrieben v. 21. März 1917. 
(HMBIL, 122.) 

Ich überfende Hierbei Auszug eine? Schreibens des Herrn Reichskanzlers vom 15. aleg. 
d. Mts. und der Anlage mit dem Ersuchen, denjenigen Reedereien des dortigen Bezirkes, 
die Schiffe in überseeischen Häfen liegen haben, anheimzugeben, eine Entscheidung des 
Feststellungsausschusses über die Frage einzuholen, ob ihrem Betrieb im Sinne des 82 
des Gesetzes über den Vaterländischen Hilfsdienst Bedeutung beizumessen ist. Insoweit 
entsprechende Entscheidungen zu Ihrer Kenntnis gelangen, sehe ich Ihrem Bericht ent¬ 
gegen. Sie wollen ferner berichten, ob im dortigen Bezirke Schlichtungsausschüsse ($ 9 
Abs. 2 des Gesetzes) eingerichtet sind. 

Anlage. 
  

Der Reichskanzler. . 
Ger reiche een) Berlin, den 15. März 1917. 

Jul A. 1483. 
Bon einem Seemannsamt im Ausland ift die Angabe von Maßnahmen erbeten, 

durch die der Mannschaftsbestand der deutschen Schiffe sichergestellt werden kann, die durch 
den Kriegsausbruch in einem neutralen Hafen zurückgehalten werden, und deren Mann¬ 

schaften auf Grund des § 74 Nr. 3 der Seemannsordnung abgemustert werden müßten.
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Der $ 77 der Seemansordnung bietet für eine solche Sicherstellung nur insowest eine 
Rechtsgrundlage, als er den Seemann zwingt, eine vorläufige Entscheidung des Seemanns. 
amts einzuholen, wenn er wider Willen des Kapitäns den Dienst verlassen will. Hierbei 
handelt es sich jedoch lediglich um eine Entscheidung darüber, ob das von dem Seemann 
behauptete Recht zur Aufgabe des Dienstes nach dem Gesetze besteht. Das Seemannsamt 
kann daher nur auf Grund gesetzlicher Bestimmungen das Berbleiben des Schiffsmanns 
im Dienste anordnen. In dieser Beziehung kommt nunmehr in Frage, ob nicht das Gefep, 
betreffend den vaterländischen Hilfsdienst, vom b. Dezember 1916 (RG Bl. 1333), auf die 
Reedereien als Betriebe in Einne des $ 2 dajeldft und Damit auf ihre zur Zeit im Ausland 
beschäftigten nichteinberufenen Seeleute zur Anwendung gebracht werden könnte. Diese 
Frage ist bereits von dem Kriegsausschuß der Deutschen Reederei in Hamburg angeregt 
worden. Auf die an das Kriegsamt geleitete Bitte, allgemein die Betriebe der deutschen 
Seeschiffahrt als im vaterländischen Hilisdienst befindliche zu erklären, ist dem Kriegs¬ 

—ausschuß der Deutschen Reederei ber in Abschrift beigefügte Bescheid des Kriegsamts vom 
16. Januar 1917 zugegangen. 

Nach § 1 Ziff. 1 der inzwischen erlassenen Anweisung über das Verfahren bei den 
auf Grund des Hilfsdienstgesetzes gebildeten Ausschüssen vom 30. Januar 1917 (RGBl. 
877 ist zuständig im Falle des § 4 Abs. 2 des Gesetzes der Ausschuß (Feststellungsausschuß), 
in dessen Bezirk der Beruf ausgeübt wird oder die Organisation oder der Betrieb oder 
Zweigstellen derselben ihren Sitz haben. Hiernach würden also die genannten Ausschüsse 
an denjenigen Orten, wo die einzelnen Reedereibetriebe ihren Sitz haben, zur Entschei¬ 

dung übber die Frage, ob die Betriebe im Sinne des 3 2 des Gesetzes Bedeutung haben usw., 
berufen sein. Über Beschwerden gegen die Entscheidungen der Ausschüsse würde die 
Zentralstelle beim Kriegsamt zu entscheiden haben (vgl. ## 6 des Gesetzes). 

Ob Entscheidungen dieser Art bereits getroffen sind, entzieht sich der diesseitigen 
Kenntnis. Da es jedoch zweckmäßig erscheint, den Seemannsämtern im Ausland die ge¬ 
wünschte gesetzliche Handhabe zu bieten, dars ersucht werden, zustimmendenfalls den 
Reedereien die Einholung der in Frage kommenden Entscheidung anheimzugeben. Nach 
$ 27 der Anweisung werden die Feststellungsausschisse auf Veranlassung des Kriegsamts. 
oder auf schriftlichen Antrag eines Beteiligten tätig. Beteiligt ist, wer an der vom Ausschuß 
zu treffenden Feststellung ein unmittelbares berechtigtes Interesse hat. Da Mannschaften 
der Besatzung der zur Zeit im Ausland befindlichen Schiffe während des Krieges sehr 
selten in die Lage kommen werden, innerhalb des Reichsgebiets sich um anderweite Be¬ 
schäftigung zu bewerben, wird die Ausstellung eines Ablehrscheins bzw. im Weigerungs¬ 
falle das in 39 des Gesetzes vorgesehene Beschwerdeverfahren kaum in Frage kommen. 
Sollte dies doch der Fall fein, jo wird Vorsorge getroffen werden müifen, daß der nad 
59 Abs. 2 des Gesehes vorgesehene Ausschuß (Schlichtungsausschuß) angegangen werben 
kann (ogl. 8 1 Biff. 3 der Aniweifung vom 30, Januar 1917). Soweit die in Überfee befind- 
lichen Schifse und Besatzungen in Frage kommen, würde hierfür der Ausschuß, in dessen 

Bezirk das Unternehmen liegt, zuständig sein. 

Aulage A. 6 

Verlin, den 16. Januar 1917. 

An 

den Kriegsausschuß der Deutschen Reederei in Hamburg. 

Dic endgültige Entscheidung darüber, ob ein Betrieb der Seeschiffahrt zu den Be¬ 

trieben im Sinne des § 2 des Gesetzes zu rechnen ist, wird für jeden einzelnen Fall von dem 

nach § 4 Abs. 2 des Gesetzes zu errichtenden Ausschuß lauf Beschwerde von der nach # 6 

einzurichtenden Zentralstelle) zu treffen sein. Durch den Erlaß einer Ausführungsbestim¬ 
mung oder einer allgemeinen Anordnung aus # 19 Abs. 1 und 2 des Gesetzes in dieses Be¬ 
stimmungerecht einzugreifen, erscheint nicht angängig. 

Vorbehaltlich dieser Entscheidungen hält die Rechtsabteilung des Kriegsamts dafar,
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vaß die Betriebe der Seefchiffahrt im allgemeinen bis auf weiteres aus den in der Eingabe 

vom 30. Dezember 1916 angeführten Gründen als Hilfädienftbetriebe im Sinne bed $ 2 
des Gesetzes anzusehen sein dürften, soweit sie nicht übersetzt fin. 

Break. Ausflihrungsbestimmungen zu 8 7 des Hilfsdienstgesetzes v. 12. März 1917. 
(hMBl. 123.) 

Als Ortsbehörden im Sinne der Bekanntmachung des Bundesrats, betreffend Be¬ 
fimmungen zur Ausführung des $ 7 des Gesetzes über den vaterländischen Hilfsdienst vom 
1. März d. Is. find die Gemeindeobrigkeiten nach den Städte- und Landgemeindeord¬ 
nungen anzusehen. In Städten mit Königlicher Polizeiverwaltung treten an die Stelle 
der Gemeindeobrigkeiten die Polizeipräsidenten (Polizeidirektoren). Sollte es diesen 
zur Durchführung der ihnen nach der eingangs erwähnten Bekanntmachung obliegenden 
Ausgaben an dem erforderlichen Personale fehlen, so haben die Städte auf Ersuchen des 
Polizeipräsidenten (Polizeidirektors) für Bereitstellung geeigneter Hilfskräfte zu sorgen. 

8 22. 

Kriegsamt (Rechtsabtl.), Amtl Mitt. 17 Nr. 14 S. 3. 3 22 der Auweisung über 
das Verfahren ufm. vom 30. Januar 1917 bezieht sich nur auf das Verfahren vor den 
eigentlichen Ausschüssen, also vor den Feststellungs-, Einberufungs- und Schlichtungs¬ 
ausschüssen, greift aber nicht Platz, wenn der Schlichtungsausschuß als Schlichtungsstelle 
dätig wird. Ein Anfprud auf Zulaffung eines Beijtandes oder Vertreters beftegt Hier nicht. 
Die Zulaffung ift aber auch nicht verboten. Die Vorsitzenden der Schlichtungsstelle oder 
letzten Endes diese selbst, werden also ganz nach Zweckmäßigkeits- und Billigkeitserwä¬ 
gungen zu entscheiden haben, ob sie einen Beistand oder Vertreter zulassen wollen. Es 
wird oft durchaus nicht im Sinne einer Schlichtung von Streitigleiten liegen, venn ein 
Fremder an den Verhandlungen teilnimmt. Mit der Einrichtung der Arbeiter- und Ange¬ 
delltenausschüsse wird der Zweck verfolgt, daß Streitigkeiten im Betrieb auch wirklich als 
häusliche Angelegenheiten dieses Betriebes behandelt werden können, ohne daß ein Dritter 
bineinzureden hat. Andererseits kann aber auch nicht bestritten werden, daß Fälle denkbar 
sind, wo es umgekehrt gerade im Interesse der Schlichtung liegt, daß ein Dritter, etwa ein 
Arbeitersekretär zugczogen wird, der den vielleicht zusöllig wenig redegewandten Mit¬ 
gliedern de3 Ausfchuffes zur Seite fteht und das etwa nötige statistische oder sonstige Ma¬ 
terial beherrscht. Die ganze Frage kann nur von Fall. zu Fall entschieden werden. 

8 27. 

1. Kriegsamt 8. 4. 17, AmtiMitt. 17 Nr. 14 S. 1. „Beteiligt" ist nur, wer an der 
vom Ausschusse zu treffenden Feststellung ein un mittelbares berechtigtes Interesse hat. 
Ein solches wird nur dann anzunehmen sein, wenn bestimmte Tatsachen vorgebracht 
sind — wie z. B. die bereits ersolgte Heranziehung von Angehörigen des Betriebes oder 
eines ähnlichen Betriebes, die gegenwärtige begründete Besorgnis der Anwendung von 
Arbeitern oder Angestellten —, aus denen sich ein gegenwärtiges wirtschaftliches Interesse 
des Antragstellers an der alsbaldigen Entscheidung des Ausschusses ergibt. 

Der rein theoretische Wunsch des Unternehmers oder eines Angestellten, über die 
Kriegswichtigleit ihres Betriebes Klarheit zu erhalten, reicht nicht aus. 

— Ebenso hat die Zentralstelle entschieden, AmtlMitt. 17 Nr. 16 S. 2. — 

2. Kriegsamt (Rechtsabtl.), Amtl Mitt. 17 Nr. 9 S. 7. In der Nummer 7 des 
„Kriegsamt“ ist solgendes gesagt: 

„Die Feststellungsausschüsse werden überhaupt nicht sozusagen von Amts wegen 
tätig, sondern nur dann, wenn sie vom Kriegsamt oder einer Kriegsamtstelle oder von 
den Einberufungsausschüssen im einzelnen Falle darum ersucht werden, ihr Urteil 
abzugeben. Also erwarte man von ihnen keine Registrierung, vor allem kein unnützes 

Schreiböwerk.“
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Wie [hot aus dem lebten Sage hervorgeht, waren diese Ausführungen dazu bestimmt, 
der häufig geäußerten Erwartung entgegenzutreten, daß es etwa Aufgabe der Feststel¬ 
lungsausschüsse sei, von vornherein eine Liste oder ein Register aufzustellen, woraus jeder 

ohne Mühe ablesen könne, ob sein Betrieb ein Hilfsdienstbetrieb sei oder nicht. Insosern 
ist es richtig, daß die Feststellungsausschüsse nicht von Amts wegen tätig werden, sondern 
daß zu der Entscheidung darüber, ob ein Beruf oder eine Organisation oder ein Betrieb 
im Sinne von § 2 Bedeutung habe, sowie ob und in welchem Umfange er „übersetzt¬ 
sei, der Anstoß dadurch gegeben wird, daß der zuständige Feststellungsausschuß vom 
Kriegsamte oder einem seiner Organe, insbesondere einem Einberufungsausschusse 
angerusen wird. Die Entscheidung des Feststellungsausschusses — oder der ihm über. 
geordneten Zentralstelle — ist alsdann bindend für die Einberufungs- und Schlichtungs. 

ausschüsse. " 

Hiermit hat aber nicht ausgesprochen werden sollen, daß es den einzelnen Berufen, 
Organisationen, Betrieben oder den in ihnen beschäftigten Personen verwehrt sei, auch 
ihrerseits den für sie zuständigen Feststellungsausschuß anzurufen. In 8 27 der Anweisung. 
über das Verfahren ist ausgesprochen, daß die Feststellungsausschüsse auf Veraulassung 
des Kriegsamts oder auf schriftlichen Antrag eines Beteiligten tätig werden. Beteiligt 
ist, wer an der vom Ausschuß zu trefsenden Feststellung ein unmittelbares berechtigtes 
Interesse hat. 

Das unmittelbare berechtigte Interesse an der Feststellung liegt ohne weiteres dann 
vor, wenn es sich für einen Arbeitgeber oder Arbeitnehmer darum handelt, ob ein Betrieb 
uſw. Hilfsdienſtbetrieb, sowie ob und inwieweit er „übersetzt“ ist. 

3. Kriegsamt (Amtl Mitt. 17 Nr. 11 S. 8). Die Meldung ist nicht etwa eine Vor¬ 
stufe der Heranziehung in dem Sinne, daß jeder, der sich meldet, nun auch schleunigst zum 
Hilfsdienst einberufen würde. Für die Einberufung sind vielmehr andere Grundsätze 
maßgebend als für die Meldepflicht. Nicht jeder, der sich meldet, wird also auch heran¬ 
gezogen; umgekehrt kann derjenige, der von der Meldbepflicht befreit ist, gleichwohl zum 
Hilfsdienst herangezogen werden. Eine Veranlassung zur Anrufung des Feststellungs¬ 
ausschusses wird hiernach in der großen Mehrzahl der Fälle erst dann vorliegen, wenn 
jemand, sei es in seiner Eigenschaft als Betriebsinhaber oder als Arbeitnehmer, von einer 
Heranziehungsverfügung des Einberufungsausschusses betrofsen wird. Nur in solchen 
und ähnlichen Fällen wird ein „unmittelbares“ berechtigtes Interesse an der zu treffenden 
Feltftellung, weldjes nad) $ 27 der Verfahrensanweisung zur Anrufung des Feststellungs¬ 
ausschusses berechtigt, anerkannt werden können; denn der Begriff des unmittelbaren 
Interesses dürfte nur gegeben fein, wenn eine bejtimimte Tatjache vorliegt, die für ber: 
einzelnen eine Feststellung notwendig macht. Dies folgt auch schon daraus, daß der Begriff 
des kriegswichtigen Betriebes ständigem Wechsel unterworfen ist, also die Beurteilung. 
nach Zeit und Ort verschicden aussallen kann. Es kann aber nicht Aufgabe dör Feststel¬ 
lungsausschüsse sein, Entscheidungen zu tressen, die nur theoretischen Wert, aber keine 
praktische Bedeutung haben. Ihre Tätigkeit muß daher auf das praktische Bedürfnis be¬ 
schränkt werden, andernfalls würden sie, da ihr Arbeitsgebiet den Bezirk eines ganzen 
Generalkommandos umfaßt, kaum in der Lage sein, den ihnen zufallenden Aufgaben ge¬ 
recht zu werden. 

e) Vom 1. März 1917. (3’BI. 202.) 
Der Bundesrat hat auf Grund des § 19 des Gesetzes über den vaterländischen Hllie. 

dienst vom 5. Dezember 1916 (RGBl. 1333) mit Zustimmung des vom Neichstag cc» 
wählten Ausschusses folgende Verordnung erlafjen: 

#§ 1. Zum Zwecke der Heranziehung zum vaterländischen Hilfsdienst haben die 
Ortsbehörden eine Nachweisung zu liefern, in die alle in der Zeit nach dem 30. Juni 1857 

und vor dem 1. Januar 1877 geborenen, nicht mehr landsturmpflichtigen männlichen
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Deutschen aufzunehmen sind, soweit sie nicht unter die im & 5 dieser Verordnung vor¬ 

gesehenen Ausnahmebestimmungen fallen. 
Die Nachweisung ist in Form einer Sammlung von Karien, für die das anliegende 

Muster maßgebend ist, anzulegen und bis zum 31. März 1917 dem zuständigen Einberufungs¬ 
ausschusse (§ 7 Abs. 2 des Gesetzes) zur Verfügung zu stellen. Bestehen für den Bezirk 
einer Ortsbehörde mehrere Einberufungsausschüsse, so regelt die Kriegsamtsstelle die 
Zuständigkeit. 

§5 2. Die im &1 Abs. 1 bezcichneten Personen haben sich auf öffentliche Aufforderung 
der Ortsbehörde zu der in der Aufforderung bestimmten Zeit bei der darin angegebenen 
Stelle persönlich zu melden und die für die Ausfüllung der Meldetarten ($ 1 Ab. 2) er- 
forderlichen Angaben zu machen. 

Die Meldung hat om Wohnort des Meldepflichtigen zu erfolgen. 
8 3. Von der persönlichen Meldung ist befreit, wer sich bis zu dem in der Aufforde¬ 

rung bestimmten Zeitpunkt bei der darin angegebenen Stelle schriftlich unter ordnungs¬ 
mäßiger Ausfüllung der vorgeschriebenen Karte meldet. Für diese Karte ist ebenfalls 
das anliegende Muster maßgebend. 

An der Aufforderung ift befanntzugeben, wo die Meldepflichtigen die Meldelarten 
erhalten. 

8 4 Genügen die Angaben in der fchriftlihen Meldung nicht oder beftehen Be- 
denken gegen ihre Richtigkeit, so hat der Meldepflichtige fie zu ergänzen oder aufzufläten. 
Die Ortsbehörde lann ihn zu diesem Zwecke vorladen und sein Erscheinen nach den landes¬ 
rechtlichen Vorschriften erzwingen. 

3 5. Bon ber Aufnahme in die Nachweifungen unb bon der Meldepflicht find aus- 
nommen die Perjonen, die mindeftens jeit bein 1. März 1917 jelbjtändig oder unjelbftändig 
im Hauptberuf tätig find 

. im Reich3-, Staats-, Gemeinde= oder Kirchendienste, 
in der öffentlichen Arbeiter- und Angestelltenversicherung, 
als Arzte, Zahnärzte, Tierärzte oder Apotheker, 
in der Land= oder Forstwirtschoft, 
in der See- oder Binnenfischerei, 
in der See= oder Binnenschiffahrt, 
im Eisenbahnbetrieb, einschließlich des Betriebs der Klein= und Straßenbahnen, 
auf Werften, 
in Berg= oder Hüttenbetrieben, 
in der Pulver=, Sprengstoff=, Munitions- oder Waffenfabrikation, 
in einzelnen kriegswichtigen Betrieben, die von den Sriegsamiftellen für ihre 
Bezirle bezeichnet werden. 

Auf die hiernach für den Beziri einer Ortsbehörde bestehenden Ausnahmen ist in 
der öffentlichen Aufsorderung hinzuweisen. 

5 6. Gibt ein bisher nach § 5 von der Meldepflicht Befreiter die dort bejzeichnete 
Tötigkeit auf oder wechselt er seine Beschäftigungsstelle, so hat er sich späteslens am dritten 
darauf folgenden Werktag bei der von der Ortsbehörde öffentlich bekanntzugebenden 
Stelie persönlich zu melden und die für die Ausfüllung der Meldefarte ($ 1 Abs. 2) er¬ 
sorderlichen Angaben zu machen. Die Meldung hat am Wohnort, bei dessen Wechsel am 
neuen Wohnort zu erfolgen. Sie kann auch schriftlich unter ordnungsmäßiger Ausfüllung 
der vorgeschriebenen Karte bis zu dem von der Ortsbehörde bestimmten Zeitpunkt geschehen: 
dabei gilt § 4. Die Ortsbehörde gibt die ausgefüllte Meldekarte an den zuständigen Ein¬ 
berufungsausschuß weiter. 

Außerdem hat der Arbeitgeber, wenn ein bisher nach § 5 von der Meldepflicht Be¬ 
freiter die dort bezeichnete Tätigkeit bei ihm aufgibt, dies spätestens am dritten darauf 
folgenden Werktag dem zuständigen Einberusungsausschusse mitzuteilen. Bei Beschäfti¬ 
gungen im Reichs=, Staats-, Gemeinde- oder Kirchendienste hat der unmittelbare Vor¬ 
gesetzte die Mitteilung zu machen. 

7
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Die Vorschriften in Abs. 1, 2 beziehen sich nicht auf den Fall, daß ein bei einer Relchs-, 

Staats-, Gemeinde= oder Kirchenbehörde angestellter oder beschäftigter Beamter zwecks 
Verwendung an einer anderen Dienststelle derselben Behörde oder im Dienste einer an. 
deren Behörbe verfeht ober vorübergehend abgeorbniet wirb. 

I 7. Gibt ein in die Nachweisung Aufgenommener seine bisherige Täligkeit auf 
oder wechselt er seine Beschäftigungsstelle oder seine Wohnung, so hat er dies spätestens 
am dritten darauf folgenden Werktag dem zuständigen Einberufungsausschusse mitzuteilen. 
Dabei ist eine neue Tätigkeit, Beschäftigungsstelle oder Wohnung anzugeben. Über die 
Meldung des Wohnungswechsels bestimmt das Kriegsamt, in Bayern, Sachsen und Wurt¬ 
temberg das Kriegsministerium das Nädere. 

8 8. Die Vordrucke für die Meldekarten stellt das Kriegsamt, in Bayern, Sachsen 
und Württemberg das Kriegsministerium den Ortsbehörden zur Berfügung. 

Die den Ortsbehörden durch die Aufstellung der Nachweisungen und durch die 
späteren Meldungen und Mitteilungen (55 6, 7) nachweislich entstandenen Kosten trägt 
das Reich. Sie sind bei dem vom Kriegsamt, in Bayern, Sachsen und Württemberg vom 
Kriegsministerium zu bezeichnenden Einberusungsausschusse vierteljährlich anzufordern. 

5 9. Die Landeszentralbehörden bestimmen, welche Stellen als Ortsbehörden im 
Sinne dieser Verordnung gelten. 

§ 10. Mit Gefängnis bis zu drei Monaten oder mit Geldstrafe bis zu sechshundert Mark 
wird bestraft, wer bei der Meldung (88 2, 3, 56 Abs. 1) wissentlich unwahre Angaben macht. 

Mit Geldstrafe bis zu einhundertfünfzig Mark oder mit Haft wird bestraft, wer die 
in §58 2, 3, 6, 7 vorgeschriebenen Meldungen oder Mitteilungen schuldhaft unterläßt. 

$ IL Die Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Verkündung 12. 3.) in Kraft. 

Anlage 

Meldekarte für Hilfsdienstpflichtige 
Staan:t:t:t: , Gemeindiiii ...... . . .. 

  

1. Familienname: ... .......... .. ... .. .. . . . . . .. „ Vornamemm 
.2. Wohnung: Gemeinde ... .. .. .. . .. Straße Nr.. .. 
3. Geboren am (Tag, Monat, Jahr:: 
4. Familienstand: ledig, verheiratet, verwitwet, geschieden. (Dutreffendes nnterstreicken.) 

5. Zahl der im Haushalt lebenden Kinder unter 15 Jahr: .... . . . . . . . 
6. Welche Berufstätigkeit üben Sie gegenwärtig aus. 
7. Stellung im Beruf: selbständig, Betriebsinhaber, Meister, Sausgewerbetreißenber, 

Angestellter, Werkmeister, Geselie, Arbeiter, Heimarbeiter 2... 
(Zutreffendes unterstreichen.) 

8. Art und Name des Betriebs (Geschäfte usp)::0• 

9. Sitz des Betriebs (Geschäfts usw.): Gemeindenlb Strafe Nr. ....- 
10. Tag de3 Eintritts in Diefen Betrieb (Geihäft usw.):): ... .. 
11. Gelernter Bertt::i::HHHH HHH H — . 

12. Besondere Fachkenntnise 
13. Besondere Sprachlenntnisee 
14. Melden Sie fi) hiermit freiwillig zum vaterlänbifgen Hilf3dienft? .......-....-- 

Würden Sie Arbeit in der Landwirtfgaft anderer Arbeit vorziehen? ...--......- 
15. Etwaige schwere Gebrehen 
16. Besondere Bemerkungnggen .— 

E den 117. 

Unterschrift::: . . ..
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Zufätze des Krlegsamtes zur Bundesratsverordnung v. 1. Närz 1917. Bom v. März 1917. 

(Amtlmitt. 17 Nr. i0 S. 5.) 

Zu 885 2 und 3. 

In den öffentlichen Aufforderungen der Ortsbehörden müssen folgende Punkte 
enthalten sein: 

1. Nähere Bestimmung der Hilfsdienstpflichtigen (z. B. geordnet nach Jahres¬ 
Naffen oder Anfangsbuchftaben der Namen), melde jich zu melden haben, wo fie fid, zu 
melben haben, an weldem Tage und zu weldhen Tagesftunden. 

2. Die Meldung kann auch schriftlich erfolgen. Die Meldekarten mit Umschlägen 
sind erhältlichbhhe.. . . . .. . . . . .. 

Die Uberſendung der ausgefüllten Karten an die Ortsbehörde kann erfolgen durch 
Bermittlung des Arbeitgebers, der Leiter von Anstalten usw. Dieses Verfahren ist in¬ 

sonderheit bei den Hilfsdienstpflichtigen anzuwenden, die sich zurzeit in Heil-, Pflege-, 
Besserungs= oder Strafanstalten befinden. 

Die Zustellung kann auch durch den einzelnen Hilfsdienstpflichtigen erfolgen, indem 
er die ausgefüllte Meldekarte bei der Ortsbehörde abgibt oder der Post zur Beförderung 
an die Ortsbehörde übergibt. Im letzteren Fall werden die Meldekarten der Hilfsdienst¬ 
Ppflichtigen portofrei befördert, sofern der Briefumschlag den Vermerk „Heeressache, Hilfs¬ 
dienstpflichtigen=-Meldung" trägt und offen zur Abgabe am Schalter gelangt. 

Alle Meldenden erhalten die Bestätigung ihrer Meldung, gleichgüllig, ob diese schrift¬ 
lich oder mündlich erfolgt ist, durch Aushändigung des zu stempelnden Abreißstreifens 
der Meldekarte. 

Hilfsdienstpflichtige mit keinem festen Wohnsitz melden sich am 27. März 1917 bei 
der Ortsbehöorde, in deren Bezirk sie sich an diesem Tage aufhalten. 

3. Nicht meldepflichtig sind die Personen, die mindestens seit dem 1. März 1917 
selbständig oder unselbständig im Hauptberuf tätig sind 

im Reichs=, Staats-, Gemeinde= oder Kirchendienste, 
in der öffentlichen Arbeiter- und Angestelltenversicherung, 
als Arzte, Zahnärzte, Tierärzte oder Apotheker, 
in ber Land- oder Forstwirtschaft, 
in der See= oder Binnensischerei, 
in der See= oder Binnenschiffahrt, 
im Eisenbahnbetrieb einschl. des Betriebs der Klein- und Stroßenbahnen, 
auf Werften, 
in Berg= und Hüttenbetrieben, 
in der Pulver=, Sprengstoff=, Munitions- oder Waffenfabrikation, 
außerdem (nach Angabe der Kriegsamtstellen) in folgenden kriegswichtigen 
Betriben . .. ... . ... 

4. Gibt nach dem 15. März 1917 ein bisher nach Ziff. 3 von der Meldepflicht Be¬ 
freiter die dort bezeichnete Tätigkeit auf oder wechselt er seine Beschäftigungsstelle, so hat 
er sich spätestens am dritten darauffolgenden Werktage bei dem (Magistrat, Gemeinde¬ 
vorstaninn 

persönlich zu melben und die für die Ausfüllung ber Meldelarte erforderlichen Angaben 
zu maden. Bei einem Wechjel des Wohnort? hat die Melbung bei ber Melbeftclle des 
neuen Wohnorts zu erfolgen. Sie kann auch schriftlich unter ordnungsmäßiger Ausfül¬ 
lung der vorgeschriebenen Karte innerhalb von drei Tagen erfolgen. 

Außerdem hat der Arbeitgeber, wenn ein bisher nach Ziff. 3 von der Meldepflicht 
Befreiter die dort bezeichnete Tätigkeit bei ihm aufgibt, dieses bis zum dritten darauf¬ 
folgenden Werktag dem zuständigen Einberufungsausschusse mitzuteilen. Der Einbe¬ 

rufungsausschußb ürtrtrr befindet sic. 

.  Sibt ein in die Lifte Aufgenommener feine bisherige Tätigfeit auf ober wmechjelt 

& feine Befchäftigungäftelle oder feine Wohnung, fo hat er Diefe fpäteftend am dritten 
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darauf folgenden Werliag dem Einberufungsausschuß für X, .... .. . .. . .. . . . . . Straße, 
mitzuteilen. Bnbei ift die neue Tätigkeit, Beschäftigungsselle oder Wohnung anzugeben. 

5. Mit Gefängnis bis zu drei Monaten oder mit Geldstrafe bis zu sechshundert Mark 
wird bestraft, wer bei der Meldung (§8 2, 3, 6 Abs. 1) wissentlich unwahre Angaben macht. 

Mit Geldstrafe bis zu einhundertfünfzig Mark oder mit Haft wird beslraft, wer die 
im 88 2, 3, 6, 7 vorgefchriebenen Meldungen ober Mitteilungen fehuldhajt unterlägt. 

Zu 8 5 Ziff. 11. 

Die Kriegsamtstellen können alle die Betriebe ujw. bon der Aufnahme in die Nari- 
weifungen ausnehmen, welche zurzeit zweifellos und mit allen ihren Arbeitern und An 
gestellten im Sinne des § 2 des Gesetzes beschäftigt sind. Auf die besondere Wichtigkeit 
der Presse, der Banken und Sparkassen, der Krankenpflege, der privaten Versicherungs¬ 
unternehmungen sowie der Drgauifationen der Arbeitgeber und Arbeilnehmer, soweit 
diese für die Kriegswirtschaft von Bedeutung sind, wird hingewiesen. 

—1 

Die geforderten Mitteilungen bei Wohnungswecksel sind grundsätzlich an den für 
die bisherige Wohnung zuständigen Einberufungsausschuß zu richten. Dieser hat die Melde¬ 
karte des Hilfsdienstpflichtigen zu vervollständigen und gegebenenfalls an den Einberufungs¬ 
ausschuß weiterzugeben, der für die neue Wohnung des Hilfsdienstpflichtigen zuständig ist. 

85. 

1. Kriegsamt (Amtl Mitt.) 17 Nr. 12 S. 2. Da Zweifel darüber beftehen könnten, 
ob unter Kirchendienst auch die Tätigkeit von Angestellten öffentlich anerkannter Religions¬ 
gesellschaften fällt, welche zwar Körperschaftsrechte haben, aber nicht unter den Begriff 
„Kirchen" fallen, wird darauf hingewiesen, daß unter Kirchendienst i. S. des § 5 Ziff. 1 
B0. v. 1. 3. 17 der Dienst in jeder von dem betr. Bundesstaat anerkannten Religions¬ 
gesellschaft zu verstehen ist. 

2. Kriegsamt 12. 3. 17 (Breslauer AK. 17 25). $ 5 der Bundesratsverordnung 
v. 1. März 1917 hat nicht den Zweck, diejenigen Personenkreise nach Möglichkeit einzeln 
aufzuführen, bie im § 2 des Hilfsdienstgesetzes als im vaterländischen Hilfsdienst tätig ge¬ 
kennzeichnet sind. Es ist nur im Interesse der möglichsten Einschränkung und Beschleuni¬ 
gung des Meldegeschäfts eine Anzahl von Berufen und Betrieben bezeichnet worden, 
deren Registrierung nicht unbedingt notwendig ist. Die Rechtsanwälte befinden sich dar. 
unter nicht. 

Sie würden sich also wie alle anderen Hilfsdienstpflichtigen zu melden haben. 
Die Kriegsamtsstellen haben nach § 5 Nr. 11 die Befugnis, einzelne kriegswichtige 

Betriebe — nicht Berufe — ebenfalls von der Meldepflicht zu befreien. Derartige Be¬ 
freiungen — von der Meldepflicht — haben die Gemeinden in der öffentlichen Aufforde¬ 
rung zur Meldung bekanntzugeben, vgl. § 5 letzter Absatz. 

Es ist nicht anzunehmen, daß eine Kriegsamtstelle beabsichtigt, einzelne Anwalts¬ 
büros — nur darum lönnte es sich handeln — von der Meldepflicht auszunehmen. 

3. DNol # 17 204. Es ist bezweifelt worden, ob die Notare und besonders die An¬ 
walt=Notare i. S. des § 7 im Staatsdienst tätig sind. Die Notare sicher, denn Staats¬ 
beamtendienst ist immer Staatsdienst, und Staatsdienst hört dadurch nicht auf, es zu sein, 
daß er von den Parteien bezahlt wird. Aber auch die Anwalt=Notare sind nicht melde¬ 
pflichtig; ihre Berufe sind beide Hauptberufe und es kann nicht gefragt werden, wieviel 

an Arbeitsleistung der eine oder der andere fordert. 
4. DNotV. 17 294. Kriegdamt der Sriegsamtftelle Frankfurt aM. 

Notare find im Sinne ber Nr. 1 de3 $ 5 ber Bundesratsverordnung vom 1. März 1917 
(RGBl. 202) als im Staatsdienfte tätig anzufehen und unterliegen Deshalb der Melde- 
pflicht nicht. Dagegen entfteht bei Notaren, die zugleich Rechtsanwälte find, die frage, 
9b da3 Notariat ihren Hauptberuf bildet. Diefe Frage kann jelbftverjtändlich nur von Fall 
zu Fall entschieden werden. Im Zweifel wird daher ein Notar, der zugleich Rechtsonwalt
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iſt, gutgetan haben, ſich nach den Vorſchriſten der genannten Bundesratsverordnung zu 

melden, was bei Anwendung der schriftlichen Meldung (s 3) ohne nennenswerte Be¬ 
lästigung geschehen konnte. Da die Melbefrist bereits verstrichen ist, haben die im Vor¬ 

stehenden behandelten Fragen keine aktuelle Bedeutung mehr. Es möge jedoch darauf 

hingewiesen werden: weder durch die Meldung selbst noch durch die Aufnahme des Be¬ 

stehens der Meldepflicht wird der Entscheidung darüber vorgegriffen, ob eine Heran¬ 

ziehung zum vaterländischen Hilfsdienst erfolgen soll. Hierüber ist vielmehr gemäß $ 4' 

des Gesetzes zu entscheiden, und zwar für Notare im Hauptberuf gemäß § 4 Abs. 1 Satz 1 
und für solche Notare, die zugleich Rechtsanwälte sind und bei denen die Tätigkeit als 
Rechtsanwalt überwiegt, gemäß § 4 Abs. 1 Saß 2. Die Rechtsanwaltschaft ist vom Kriegs¬ 
amt nach Benehmen mit dem Herrn preußischen Justizminister als behördliche Einrichtung 
anerkannt worden. 

5. AmtlMitt. 17 Nr. 16 S. 3. Der Umstand, daß die Bundesratsverordnung vom 
1. 3. 1917 zwar die Zahnärzte von der Meldepflicht befreit hat, nicht aber die Zahntechniker 
(Dentisten), hat in den Kreisen der letzteren Beunruhigung hervorgerufen. Sie glauben 
aus ihrer Ubergehung schließen zu müssen, daß ihr Beruf nicht als kriegswichtig im Sinne 
des Hilfsdienstgesetzes anerkannt wird, und daß sie allgemein mit der Heranziehung zu 
einer anderen Betätigung rechnen müßten. Diese Besorgnis ist unbegründet. Die Melde¬ 
pflicht ist, wie wiederholt ausgesprochen worden ist, mit der Heranziehung zum Hilfs¬ 
dienst nicht zu verwechseln. Sic ist nur angeordnet worden, weil es unbedingt notwendig 
war, zunächst einmal eine Ubersicht des für den Hilfsdienst zur Berfügung stehenden 
Materials zu gewinnen. Da die vorhandenen Unterlagen hierzu nicht ausreichten, inso¬ 
fern sich aus ihnen namentlich nicht mit Sicherheit ergab, welche von den polizeilich ge¬ 
meldeten Personen bereits im Hilfsdienste stehen, so mußten neue Unterlagen durch eine 
alle wesentlichen Fragen beantwortende eigene Meldung der hilfsdienstpflichtigen Per¬ 
sonen geschaffen werden. Wenn dabei gewisse Berufe und Betriebe von der Meldepflicht 
befreit worden sind, so ist dies nur zur Verminderung des Schreibwerks, zur Vermeidung 
von Störungen der Arbcit und nur in solchen Fällen geschehen, in denen entweder, wie 
bei den Behörden, eine Kontrolle bereits vorhanden ist oder in denen über die Kriegs¬ 
wichtigkeit sowie der Regel nach auch darüber kein Zweifel berrschen kann, daß die Zahl 
der im Berufe oder Betriebe tätigen Personen das Bedürfnis nicht Übersteigt. Die Zahn¬ 
techniker fallen in ihrer Gesamtheit weder unter die eine noch unter die andere Kategorie. 

Die Meldepflicht mußte deshalb auf sie erstreckt werden. Damit ist jedoch keineswegs zum 
Ausdruck gebracht, daß ihnen in ihrer Allgemeinheit die Kriegswichtigkeit abgesprochen: 
werden sollte. Es ist im Gegenteil anzuerkennen, daß ihr Stand für die Volksversorgung 
von unmittelbarer Bedeulung ist, und daß auch die Heranziehung eines Zahntechnikers. 
nur dann in Frage kommen lann, wenn die Zahl der in seinem Bezirke vorhandenen 
Berufsgenossen das jeweilige Bedürfnis überstcigt. Ob dies der Fall ist, wird von den 
bei den stellv. Generalkommandos eingerichteten Feststellungsausschüssen von Fall zu 
Fall zu prüfen sein. Bei dieser Prüfung werden nicht etwa nur Sachverständige aus ben 
Kreisen der Zahnärzte, sondern außer den Gemeinden auch die Organisationen der Zahn¬ 
techniker sowie die beteiligten Krankenkassen zu hören sein. 

Preuß. Berfügung d. 2. März 1917 (AMBI. 90). 

Im Anhang zu der Wahlordnung Muster 41,) ist im Abs. 3 fälschlich in der ersten 

Belle von Lifte II der Budhftabe Q flatt „A” und in ber erflen Beile von Lifte ITI ber 
Buchſtabe 1 statt „8“ gesetzt. Ich erfuche das Mufter 4 der Wahlordnung hiemad zu 
berichtigen. 

1) Bd. 4 ©. 854.
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Errichtung von Arbelterausschüssen und Angestelltenausschüssen. 

Rened Muster zur Berechnung des Wahlergebnisses und für die Nlederschrift (3 15 
Abs. 1 und 3 der Wahlordnung). (m3Bl. 99.) 

Bon dem unterzeichneten Wahlleiter (Wahlvorstande) für die Wahl des Arbelter¬ 
fAngeftellten- Musfchuffes für (Bezeichnung de3 Betriebs oder der Betriebsabteilung) 
wurde heute nad) Öffnung des Stimmzettelkastens (durch den Vorsitzenden und den Bei¬ 

fier X) auf Grund der aus den Wahlumfchlägen entnommtenen Stimmzettel folgenbes 
feftgeftellt: 

Es find indgefamt 240 gültige Stimmzettel abgegeben worden. 20 Stimmzeitel 
wurden für ungültig erflätt. Bon den 240 gültigen Stimmen find 120 auf Lite I, 80 

auf Lifte Il und 40 auf Lifte III entfallen. Bu wählen find 5 Nusihußmitglieder und 10 
Ersatzmänner. 

Als Bewerber sind benannt auf: 

Liste I. Liste II Liste III 
1. A 1 (120) 1) A 8 4 (40) 
2. B 8(60) R 2 (80) gs 12 (20) 
3. C 5«(40) S h 
4. D 730) T 6 (40) i 
5. E 924) U 8126⅜%) k 
6. F 10 (20) V 11 (20) I 
7. 6 13 (17½) W 14 (16) m 
8. H 15 (15) x n 
9, J Y 0 

10. K 2 p 
11. L a q 
12. M b r 

13. N e 5 

14. 0 d t 
16. pP P u 

Die auf die einzelnen Liften entfallenen Stimmenzaglen werben durd 1,2, 3,4, uf. 
geteilt. ((Die Teilung ift fortzufchen, bid anzunehmen ift, daß höhere Zahlen, ald ausden 
früheren Reihen für die Stellenverteilung in Betracht kommen, nicht mehr entstehen.)):) 
Das Ergebnis zeigt solgende Tafel. In ihr sind die für die Stellenverteilung in Betracht 
kommenden 10 Höchstzahlen mit kleinen ihre Reihenfolge bezeichnenden Ziffern versehen:. 

Liste 1 Liste II Liste 5 
1 120 1 oo 2 40 4 
2 60 3 40 6 2 2 
3 0 6 26% 8 13½ 
4 30 7½ 2 u 10 
5 24 "„ 16 14 8 
6 22 10 13½ 6% 
7 17½ 18 1137, 55% 
8 5 1 10 5 

1) In der Zuſammenſtellung der Borfchlaggliften follen Die neben bie Namen der 

Gewählten gesetzten kleinen Ziffern das Ergebnis der Höchstzahlenberechnung und der¬ 

Auslosung anschaulicher machen. Die eingeklammerten Ziffern sind die auf die einzelnen 

Listen entfallenen, für die Stellenbesetzung in Betracht kommenden Höchstzahlen, die davor¬ 

stehenden, nicht eingeklammerten Ziffern geben die Reihenfolge der Höchstzahlen wieder. 
:) Die doppelt eingeklammerten Worte sind durchweg nur als Erläuterung des 

Musters 4 gedacht.
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Die Reihenfolge der auf allen Vorschlagslisten vorhandenen Höchstzahlen 40 und 20 
ist durch das Los (zu vgl. § 16 Abs. 1 Saß 3 der Wahlordnung) bestimmt worden. Zu 
diesem Zwecke sind gleiche Zettel mit den Ausschriften J, II, 11I1 geschnitten, vermischt 
und dann verdeckt gezogen worden. Bei Auslosung der Reihenfolge der Höchstzahl 40 
wurde zuerst der Zettel mit der Zahl III, dann der mit der Zahl I und schlicßlich der mit 
der Zahl II gezogen. Bei Auslosung der Reihenfolge der Höchstzahl 20 wurde zuerst 
Zettel I, dann Zettel 11 und zuletzt Zettel III gezogen. ((Die an zweiter oder dritter 
Stelle auögelofte Liste fällt mit der auf mehrere Listen entsallenen gleichen Höchstzahl 
nicht ohne weiteres aus, sondern tritt nur hinter die zuvor ausgeloste Liste. Die später 
ausgelofte Lifte fälll nur dann aus, wern alle Mitglieder- unb Erfagmännerflellen verteilt 

sind.)) 
Der auf den Liften I und II benannte A gilt nad) $ 17 Satz 2, 3 der Wahlordnung 

ald gemählt auf Grund ber Kijte I, auf der ihm bie größte Höd, jtzahl zugefallen ift. ((Liste 
Il mwirb fo behandelt, ald ob A überhaupt nicht auf ihr geftanden Hätte. Die eıfte Höchft- 
zahl (80) der Lifte II entfällt bemnad auf den nädften Bewerber, alfo auf R.))*). 

Der auf den Liften II und III benannte S gilt al3 getvählt auf Grund der Lifte III. 
((Auf die Listen II und III sind zwar die gleichen noch nicht für die Stellenbesetzung ver¬ 
brauchten Höchstzahlen 40 entsallen. Ihre Reihenfolge ist aber bereits durch das Los so 
sestgesetzt, daß die Höckstzahl 40 aus Liste III der Höck stzahl 40 aus Liste 1I vorgeht (s 16 
Abs. 1 Satz 3, $ 17 Satz 2 der Wahlordnung). Liste II wird so behandelt, ols ob 8 (ebenso 
wie A) gar nicht auf dieser Liste gestanden hätte. Die Höchstzahl 40 der Liste II entfällt 
daher nunmehr auf den nächstsolgenden Bewerber, also auf T.))1) 

Hiernach sind gewählt: 

aus Liste 1 3 Ausschußmitglieder, nämlich: A, B, , 
5 Ersatzmänner, D,E,E,G,H; 

„ „ II 1 Ausschußmitglied, " R, 
4 Ersatzmänner, n TUVW; 

„ „ III. 1 Ausschußmitglied, „ 8, 
1 Ersatzmann, n 8. 

... .... . .. .. . . . . .. , dern 

. FREE —— 

4. Bek., betr. Ausdehnung des Geſetzes ũüber den vaterländifhen 
Hilfsdienft auf Angehörige der öfterreichifch-ungarifchen Monarchie. 

Dom 4. April 1917. (NSDI. 317.) 

[98.1 8 1. Die Vorschriften des Gesetzes über den vaterländischen Hilfsdienst und die. 
zur Ausführung dieses Gesctzes erlassenen Bestimmungen gelten entsprechend für die¬ 
jenigen Angehörigen der österreichisch-ungorischen Monarchie, welche beim Inkrafttreten. 
dieser Verordnung im Gebiete des Deutschen Reichs ihren Wohnsitz oder ihren gewöhn¬, 
lichen Aufenthalt haben oder ihn später dort nehmen. Dieselben Personen gelten auch 
für die von den Landeszentralbehörden auf Grund bes $ 11 Abf. 2 Sa 3 des Gesetzes 
über den vaterländischen Hilfsdienst erlassenen Bestimmungen als den deutschen Reichs- 
angehörigen gleichgestellt. 

2) Die doppelt eingeklammerten Worte sind durchweg nur als Erläuterung des. 
Musters 4 gedacht. 7
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8 2. Die Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung [b. 4.1 in Kraft und 
zugleich mit dem Gesetz über den vaterländischen Hilfsdienft außer Kraft. 

5. Bek. über den Schutz der im vaterländifhen Hilfsdienft tätigen 
Personen. Vom 3. Mal 1917. (REl. 392.) 

[OR.] § 1. Die Verordnung zum Schutze von Angehörigen immobiler Truppenteile 
vom 20. Januar 1916 (RG Bl. 47) sowie die Verordnung über die Bewilligung von Zah¬ 
lungsfristen an Kriegsteilnehmer vom 8. Juni 1916 (RGl. 452) finden entsprechende 
Anwendung auf die zufolge einer besonderen schriftlichen Aufforderung oder zufolge 
Überweifung gemäß $ 7 Abj. 2 Satz 2, Abs. 3 des Gesetzes über den vaterländischen Hilfs¬ 
dienst vom 5. Dezember 1916 (REBl. 1333) im Hilfsdienst verwendeten Personen. 

§* 2. Den im 8 2 Abs. 1 Nr. 2 des Gesetzes, betreffend den Schuß der infolge bes 
Krieges an Wahrnehmung ihrer Rechte behinderten Personen, vom 4. August 1914 (RGl. 
328) bezeichneten Personen stehen die Personen gleich, die sich in Ausübung des vater¬ 
ländischen Hilfsdienstes im Ausland aufhalten. 
383. Die Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung 14. 5.] in Kraft. Der 
Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außerkrafttretens. 

6. Verordnung über Versicherung der im vaterländischen Hilfedienst 
Bethäftigten. Dom 24. Februar 1917. (NGDI. 171.) 

Der Bundesrat hat auf Grund des & 19 des Gesetzes über den vaterländischen Hilfs¬ 
dienst vom 5. Dezember 1916 (RGl. 1333) mit Zustimmung des vom Reichstag ge¬ 

wählten Ausschusses und auf Grund des & 3 des Gesetzes über die Ermächtigung des Bundes¬ 
rats zu wirtschaftlichen Maßnahmen usw. vom 4. August 1914 (R#Bl. 327) folgende Ver¬ 
ordnung erlassen: 

I. Allgemeine Vorschriften. 

§ 1. Wer eine Beschäftigung im Sinne des Gesetzes über den vaterländischen Hilfs¬ 

dienst vom 5. Dezember 1916 (Rö# Bl. 1333) ausübt, unterliegt, auch wenn er nicht dienst¬ 
pflichtig nach $ 1 dieses Gesetzes ist, den Vorschriften über die reichsgesetzliche Arbeiter= und 
Angestelltenversicherung soweit diese Verordnung nichts anderes bestimmt. Dies gilt 
auch dann, wenn die Beschäftigung nicht auf Grund freiwilliger Meldung (5 7 des ge¬ 
nannten Gesetzes) stattsindet. Eine Vergütung ist stets Entgelt im Sinne der Vorschriften 
über die reichsgesetzliche Arbeiter- und Angestelltenversicherung. 

§ 2. Einer Satzungsänderung auf Grund dieser Vorschriften bedarf es für die Ver¬ 
sicherungsträger nicht. " 

II. Krankenversicherung. 

8 3. Setzt die Satzung einer Krankenkasse den Ortslohn als Grundlohn fest, so gilt 
dies nicht für Personen, die im vaterländischen Hilfsdienst eine nach den Vorschriften 

der Reichsversicherung landkassenpflichtige Beschäftigung übernehmen, sofern sie in den 

dem erstmaligen Eintritt in eine landkassenpflichtige Hilfsdiensttätigkeit vorangegangenen 

zwölf Monaten mindestens sechsundzwanzig Wochen oder unmittelbar vorher mindestens 

sechs Wochen bei einer Krankenkasse mit einem anderen Grundlohn als dem Ortslohn 

oder bei einer knappschaftlichen Krankenkasse versichert waren. 

Soweit diese Personen nicht als Betriebsbeamte, Werkmeister oder andere An¬ 

gestellte in ähnlich gehobener Stellung beschäftigt werden, gelten sie als Facharbeiter im 

Sinne des & 181 Abs. 2 der Reichsversicherungsordnung, auch wenn sie nicht als solche tätig 

sind. # 

Auf diese Beschäftigten find die Vorschriften der s 418 bis 425 der Reichsversiche¬ 
rungsverordnung nicht anwendbar. Bei Anwendung des § 418 Abs. 2 Nr. 3 und des 

$ 419 Ubf. 1 Satz 2 der Reichsversicherungsordnung bleiben sie bei Feststellung der sämt¬
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lichen in der Landwirtschaft Beschäftigten und der sämtlichen Befreiten des Arbeitgebers 
außer Betracht. 

§5 4. Soweit der Erwerb eines Rechtes nach der Reichsversicherung oder der Satzung 
einer Krankenkasse dabon abhängt, daß eine Wartezeit bei einer Krankenkasse zurückgelegt 
ist oder eine Versicherung von bestimmter Dauer innerhalb eines gleichfalls bestimmten 
Zeitraums bestanden hat, darf eine Beschäftigung im vaterländischen Hilfsdienst, durch 
die der Beschäftigte aus der Krankenkasse oder der Versicherung ausscheidet, nit zu 
jeinem Nachteil angerechnet werden. Dies gilt auch für die Daucr einer Erwerbslosigkeit 
bis zu sechs Wochen, die in die ersten sechs Wochen nach der Beschäftigung fällt. 

Die Zeit von mindestens sechs Monaten nach § 199 der Reichsversicherungsordnung 
steht einer Wartezeit im Sinne des Abs. 1 gleich. 

Im übrigen gilt § 2 des Gesetzes, betreffend Erhaltung von Anwartschaften aus 
der Krankenversicherung, vom 4. August 1914 (RGl. 334) entsprechend. 

55. Vorschriften der Reichsversicherung, nach denen Personen, die gegen Krankheit 
versichert sind, durch einen Aufenthalt im Ausland Rechtsnachteile erleiden, gelten nicht 
für Personen, die im Ausland im vaterländischen Hilfsdienst beschäftigt sind. Der Aufent¬ 
halt solcher Personen im Ausland steht insoweit einem Aufenthalt im Inland gleich. 

§ 6. Wer wegen einer Beschäftigung im vaterländischen Hilfsdienst zu einer andern 
Krankenkasse übergetreten ist, darf, wenn er aus dieser ausscheidet, das Recht zur Weiter¬ 
versicherung nach § 313 der Reichsversicherungsordnung wahlweise bei ihr oder seiner 
früheren Kasse ausüben. 

Meldet er sich bei der früheren Kasse, so kann diese ihn ärztlich untersuchen lassen. 
Für eine Erkrankung, die beim Wiederbeitritt bereits besteht, hat er einen Anspruch nur 
gegen die andere Kasse, und zwar auf die Leistungen, die sie im Falle der Weiterversicherung 
bei ihr zu gewähren hätte. Auf ihren oder seinen Antrag erhält der Versicherte diese Lei¬ 
stungen von der früheren Kasse. Geschieht es auf seinen Antrag, so hat die frühere Kasse 
der andern binnen einer Woche den Eintritt des Versicherungsfalls mitzuteilen. Die 
andere Kasse hat der früheren ihre Aufwendungen im vollen Umfang zu ersetzen. 

8 7. Den Krankenkassen im Sinne dieser Verordnung stehen knappschaftliche Kran¬ 
kenkassen gleich. 

§5 8. Für Mitglieder von Ersatzkassen (35 503ff. der Reichsversicherungsordnung), 
welche dem zur freiwilligen Versicherung oder Weiterversicherung bei einer Kranken¬ 
kasse nach der Reichsversicherungsordnung berechtigten Personenkreis angehören, gelten 
die vorstehenden VBorschriften entsprechend. 

Bestimmungen in der Satzung einer Ersatzkasse, nach denen ein Mitglied bei Über- 
nahme einer Beschäftigung im vaterländischen Hilfsdienst aus der Kasse ausscheiden mußte 
oder einen sonstigen Rechtsnachteil erleiden würde, dürfen nicht geltend gemacht werden. 

Mitglieder von Ersatzkassen, die eine landwirtschaftliche Beschäftigung erst nach 
dem Inkrafttreten des Gesetzes über den vaterländischen Hilfsdienst und voraussichtlich 
nicht über dessen Geltungsdauer hinaus übernehmen, stehen den vorübergehend in der 
Landwirtschaft beschäftigten gewerblichen Arbeitern im Sinne des § 434 der Reichsver¬ 
sicherungsordnung gleich. 

§ 9. Deutsche, die in dem von deutschen Truppen besetzten Ausland von deutschen 
Arbeitgebern im vaterländischen Hilfsdienst beschäftigt werden und nicht schon auf Grund 
der Bekanntmachung vom 14. Dezember 1916 (Rl. 1383) versichert sind, werden hin¬ 
sichtlich der Versicherung gegen Krankbeit den im § 1 der genannten Bekanntmachung 
bezeichneten Personen gleichgestellt. 

Sie sind versicherungsfrei, wenn ihnen gegen einen Arbeitgeber der im $ 169 Abf. 1 
der Reichsversicherungsordnung bezeichneten Art für den Fall der Krankheit ein Anspruch 

gewährleistet ist, der einem der in der genannten Vorschrift bezeichneten Ansprüche min¬ 
destens gleichwertig ist. Das Kriegsamt bestimmt, ob der Anspruch gleichwertig ist. 

Kriegsbuch. Bd. 5. 41
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III. Unfallverſicherung. 

8 10. Tätigleiten im vaterländischen Hilfsdienst, die den reichsgesetzlichen Vor¬ 
schristen über Unfalwersicherung um deswillen nicht unterliegen, weil sie im Ausland 
ausgeführt werden und nicht als unselbständiger Bestandteil (Ausstrahlung) eines in¬ 
ländischen Betriebs anzusehen sind, werden der Unfallversicherung unterstellt. 

Dabei gelten folgende Vorschriften: 
1. Träger der Versicherung für diese Hilfsdienstleistungen ist das Reich. 
2. Der Reichstanzler bejtimmt die Ausführungsbehörben ($$ 892, 1033, 1218 der 

Reichsversicherungsordnung) und erläßt die Ausführungsbestimmungen (5 895 der Reichs¬ 
versicherungsordnung). Er kann den Erlaß von Ausführungsbestimmungen anderen Be¬ 
hörden übertragen. 

3. Die Unfallentschädigung wird nach einem einheitlichen Jahresarbeitsverdienste 
berechnet. Dieser beträgt: 

a) bei gewöhnlichen landwirtschaftlichen Arbeiten 1200 Mark, 
b) bei gewerblichen Arbeitern und landwirtschaftlichen Facharbeitern 1800 Mark. 
Bei Betriebsbeamten ist, vorbehaltlich der Kürzung nach § 563 Abs. 2 der Reichs¬ 

versicherungsordnung, der auf ein volles Jahr zu berechnende, verdiente Entgelt maß¬ 

gebend. Erreicht der Jahresarbeitsverdienst nicht den unter Nr. 3b angegebenen Betrag, 
so gilt dieser als Jahresarbeitsverdienst. 

4. Sofern nicht das Reich selbst Unternehmer der Arbeiten ist, hat dieser für die 
Unfallversicherung eine Prämie zu zahlen. Sie beträgt: 

a) für einen gewöhnlichen landwirtschaftlichen Arbeiter täglich 6 Pf., 
b) für einen gewerblichen Arbeiter oder landwirtschaftlichen Facharbeiter täglich 9 Pf., 
e) für einen Betriebsbeamten entsprechend der Dauer seiner Beschäftigung 1½ vom 

Hundert des verdienten Entgelts, mindestens aber täglich 9 Pf. 
5. Der Unternehmer (Nr. 4) bat für jeden Monat spätestens drei Tage nach dessen 

Ablauf der Ausführungsbehörde einen Nachweis über die Zahl der Arbeitstoge jeder der 
unter Nr. 4a) und b) bezeichneten Gruppen von Arbeitern und über den von Betriebs. 
beamten (Nr. de) verdienten Entgelt vorzulegen. Für den Foll der Säumnis gilt $ 800 
der Reichsversicherungsordnung entsprechend. 

Die Form für den Nachweis schreibt die Ausführungsbehörde vor. 
6. Nach jedem Kalendervierteljahre berechnet die Ausführungsbehörde aus Grund 

der Nachweise und der unter Nr. 4 angegebenen Sätze die Prämien und stellt die Hebe¬ 
rolle auf. 

Jedem Unternehmer ist ein Auszug aus der Heberolle mit der Aufforderung zuzu¬ 
stellen, die festgesetzte Prämie zur Vermeidung der Zwangsvollstreckung binnen zwei 
Wochen einzuzahlen. Der Auszug muß die Angaben enthalten, die den Zahlungspflich¬ 
tigen instand setzen, die Prämienberechnung zu prüfen. 

Für den Einspruch und die Rechtsmittel gelten die s#5s 814 bis 817 der Reichsver¬ 
sicherungsordnung entsprechend. 

7. Die Ausführungsbehörde bestimmt, wer die Unfälle zu untersuchen hat. 
8. Hält der Berechtigte sich im Ausland auf, so ist über die Gewährung, Ablehnung 

oder Neufeststellung der Unfallentschädigung ohne vorhergehenden Bescheid und Ein¬ 
spruch alsbald Endbescheid zu erteilen (3 1610 der Reichsversicherungsordnung). 

9. Zur Entscheidung über Berufungen und Beschwerden ist das Oberversicherungs¬ 
amt Groß=Berlin ausschließlich zuständig. 

$ 11. Wer im vaterländischen Hilfsdienst in der Land- und Forstwirtschaft eine Be¬ 
schäftigung übernimmt, nachdem er in den dem erstmaligen Eintritt in eine land- oder 
forstwirtschaftliche Hilfsdienstlätigkeit vorangegangenen zwölf Monaten mindestens sechs¬ 
undzwanzig Wochen, oder unmittelbar vorher mindestens sechs Wochen gewerblich be¬ 
schäftigt war, gilt, sofern er nicht als Betriebsbeamter beschäftigt wird, für die Unfall¬ 

entschädigung als Facharbeiter im Sinne des 3 923 Abs. 3 der Reichsversicherungsordnung, 
auch wenn er nicht als solcher tätig ist.
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$ 12. Werden dem Berechtigten Gebührnisse auf Grund des § 35 des Offizier¬ 
pensionsgesetzes oder ber $5 19ff. des Militärhinterbliebenengesetzes gewährt, so sind sie auf 
die Unfallrente, die auf dieselbe Zeit entfällt und aus dem gleichen Grunde gewährt wird, 

anzurechnen. In gleicher Weise sind die Gebührnisse des Berleyzten auf die Angehörigen¬ 
rente ($ 598 der Reichsversicherungsordnung) anzurechnen. 

$ 13. Die Übernahme einer Befchäftigung im vaterländiidhen Hilfädienft sowie 

der dabei erzielte Lohn dürfen in einem Unfallentschädigungsverfahren bei der Fest¬ 
ftellung, ob und in weldjem Maße der Berlegte durch den Unfall in feiner Ermerb3fähig- 
keit geschädigt ist, nicht verwertet werden. 

IV. Invaliden- und Hinterbliebenenversicherung. 

& 14. Wer eine die Involiden= und Hinterbliebenenversicherung begründende Be¬ 
schäftigung vor seinem Eintritt in den vaterländischen Hilfsdienst nicht ausgeübt hat und 
auch nach dessen Beendigung voraussichtlich nicht ausüben wird, unterliegt wegen einer 
im vaterländischen Hilfsdienst übernommenen, an sich versicherungspflichtigen Beschäfti¬ 
gung der Versicherungspflicht nur dann, wenn er binnen zwei Monaten nach der Ver¬ 
kündung dieser Verordnung oder, sofern das Beschäftigungverhältnis später beginnt, 
nach diesem Zeitpunkt von dem Arbeitgeber die Leistung von Beiträgen verlangt. Ge¬ 
schieht dies, so hat der Arbeitgeber hierüber dem Beschäftigten auf Wunsch eine Bescheini¬ 
gung auszustellen. 

Werden jedoch ohne eine Erklärung im Sinne des Abs. 1 Satz 1 jür die Dauer der 
Lan sich versicherungspflichtigen Beschäftigung Beiträge entrichtet, so dürfen die Leistungen 
der Invaliden= und Hinterbliebenenversicherung nicht deshalb abgelehnt werben, weil 
die Beiträge zu Unrecht entrichtet seien. 

§ 15. Vorbehaltlich des § 14 Abs. 1 begründet eine Beschäftigung im Ausland auch 
dann, wenn 3 1330 der Reichsversicherungsordnung nicht zutrifft, die Versicherung. Zu¬ 
ständig ist die Versicherungsanstalt, deren Bezirk dem Beschäftigungsort am nächsten liegt. 
Die Lohnklasse bestimmt sich, soweit sie vom Ortslohn abhängt, nach dem Ortslohn am 
Sitze dieser Versicherungsanstalt (5§ 1246 Abs. 2 Nr. 3 der Reichsversicherungsordnung). 

§* 16. Die llbernahme einer Beschäftigung im vaterländischen Hilfsdienst sowie 
der dabei erzielte Lohne dürfen im Rentenverfahren bei der Feststellung, ob Erwerbsfähig¬ 
keit oder ob Erwerbsunfähigkeit vorliegt, nicht verwertet werden. 

V. Angestelltenversicherung. 

817. Tätigkeiten im vaterländifchen Hiljsdienft, Die den reichsgesetzlichen Vorschristen 
über Angeftelltenverfiherung um desmillen nicht unterliegen, weil fie im Ausland aus¬ 
geführt werden und auch nicht als unselbständiger Bestandteil (Ausstrahlung) eines in¬ 
ländischen Betriebs anzusehen sind, werden der Angestelltenversicherung unterstellt. 

818. Wird ein nad) den teichägefehlichen Vorfchriften Über Angeftelltenverjicherung 
Versicherter im vaterländischen Hilfsdienst in einer Tätigkeit bejchäftigt, die nach dem Ver¬ 
sicherungsgesetze für Angestellte nicht versichert ist, so werden die Kalenbermonate, in denen 
diese Tätigkeit ausgeübt wird, als Beitragsmonate im Sinne der ## 15, 49 des Versiche¬ 
rungsgesetzes für Angestellte angerechnet. 

VI. Schlußvorschriften. 

§ 19. Der Reichskanzler wird ermächtigt, weitere Bestimmungen zur Durchführung 
der Versicherung zu erlassen. Soweit dies nicht geschieht oder diese Verordnung nichts 
anderes ergibt, sind die Vorschriften über die reichsgesedliche Arbeiter- und Angestellten¬ 

versicherung sinngemäß anzuwenden. 
8 20. Dieſe Verordnung tritt mit Wirkung vom 6. Dezember 1916 in Kraft. 

Begründung. (D. N. X 190.) 

Die rechtliche Stellung der im vaterländischen Hilfsdienst Beschäftigten auf dem 
Gebiete der Arbeiter= und der Angestelltenversicherung ist neuestens durch die Bek. 

41*
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vom 24. Februar l##16 (RBGBl. 121) geregelt worden. Als eine Ausführungsbestimmung 
zum Bilfsdienfigefeß vom 5. Dezember 1916 ift dieje Derordnung gemäß deifen 8 19 
mit Suftimmung bes hierflir befimmten Reicbstagsausfchuffes erlaffen, überdies aber 
zugleich auf Grund bes Ermäctigungsgefeges vom 4. Auguft 1914, weil jie über den 
Rahmen des Hilfsdienfigefetes hinaus audı männliche Perfonen im Alter von weniger 
als 17 und von mehr als 60 Jahren fowie Stauen in ihre Dorfchriften einbezieht. 

In ihren eriten, für alle Derfiherungszweige gemeinfamen Beftimmungen fpridıt 
die Derordnung aus, daf die Dorfchriften über die reichsgejehliche Arbeiter- und An, 
geftelltenverfiherung auf die im vaterländischen Hilfsdienst beschäftigten Hersonen 

auch dann Anwendung finden follen, wenn dte Befhäftigung nad} $ 7 des Hilfsdienft- 
gesetzes richt auf Grund freiwilliger Meldung erfolgt, ferner, daß jede den Hilfsdienst¬ 
pflichtigen gewährte Dergütung als „Entgelt" im Sinne der bezeichneten Dorfchriften 
zu gelten hat ($ ı der Verordnung). Es gefchieht dies, um von vornherein alle Sweifel 
auszufchließen, die jonft hinfichtlich der Derjicherung im Hinblick auf die Rechtsprechung 
der zuftändigen Inflangen über Sreiheit und Entgeltlichfeit verficherter Arbeitsverhält: 
nisse entstehen könnten. 

Es folgen dann eine Reihe von Sondervorschriften, zunächst für die Kranken= 
versicherung, dann für die Unfall=, die Invaliden= und zuletzt die Angestelltenver¬ 
sicherung. # 

Auf dem Gebiete der Kranfenverficherung trägt die Derordnung namentlich 
dafür Sorge, daß die Mbernahme einer Tätigkeit im vaterländifchen Eilfsdienjt dem 
Befchäftigten feine Nachteile in feiner verfiherungstechilichen Stellung zufüge. So 
wird zunächft angeordnet, daß Perfonen, die vorher eine gewiffe Mindeftzeit hindurch 
mit einem glinftigeren Grundlohn, als dem Ortslohn, verfichert waren, insbefondere 
alfo gewerbliche Arbeiter, auch dann nicht nach dem Ortslohn, sondern mindestens 
gleich den Sacharbeitern ($ 181 Abf. 2 der ADO.) zu verfichern find, wenn fie gewöhn- 
liche landwirtichaftlihe Arbeiten und dergleichen verrichten. Auf diefe Gruppe von 
Derficherten follen auch die für ihre fonftigen Kebensverhältniffe nicht paffenden Sonder: 
vorfchriften der $$ 418 bis 425 RDW. für land« und forftwirtjchaftliche Arbeiter Feine 
Anwendung finden, namentlich nicht die dort zugelaffene Befreiung von der Derfiches 
tung auf Antrag des Arbeitgebers. Sodann werden durch mehrere Einzelbeftiinmungen 
den Hilfsdienstpflichtigen ihre Anwartschaften aus der Kranfenverficherung gewahrt. 
So wird im Anjchluß an die für Kriegsteilnehmer getroffenen Dergünstigungen nament¬ 
lich bestimmt, daß die Seit einer im Hilfsdienft verbrachten Tätigkeit fomie einer fi 

etwa daran anschließenden Erwerbslosigkeit bis zu fechs Wochen bei Wartezeiten und 
anderen für den Erwerb. von Kechten aus der Derficherung maßgeblichen Seitabjdhniiten 
zugunften des Derficherten außer Anrechnung zu bleiben hat. Auch der Umftand folf 
den Bilfsdienftpflichtigen feinen Rechtsnachteil bringen, daß ihre Tätigkeit sie zeitweise 
ins Ausland führt. Ihr Aufenthalt dort soll insoweit einem Aufenthalt im Inland 
gleich gelten. Mußte der Derficherte infolge der Hilfsdienfttätigkeit einen Kafjenwecfel 
vornehmen, fo wird ihn beim Ausscheiden für das Recht zur freiwilligen Weiterver- 
fiherung die Wahl zwifchen den beiden beteiligten Kassen freigestellt, da es unter Um- 
ständen für ihn vorteilhafter fein fann, für die Dauer Mitglied feiner früheren Kafje 
zu bleiben. Den gefetlihen Kranfenfajfen werden in den angegebenen Beziehungen 
die knappschaftlichen Krankenkassen gleichgestellt, ebenso die Ersatzkassen, soweit es 
sich um deren versicherungspflichtige oder versicherungsberechtigte Mitglieder handelt. 
Wer eine landwirtschaftliche Tätigkeit lediglich infolge seiner Hilfsdienstpflicht über¬ 
nimmt und es vorzieht, dieserhalb einer Ersatzkasse beizutreten oder bei ihr zu ver¬ 
Sleiben, foll damit in gleicher Weife, wie nad $ 454 der RDO), die vorübergehend in 
der Kandmirtfchaft befchäftigten gewerblichen Arbeiter, feiner Derjidyerungspflicht 
genügen fönnen. Soweit es fi um Befchäftigungen im Auslande handelt, unterliegt 
ein großer Teil derjenigen Tätigkeiten, welche jegt als solche im vaterländischen Hilfs¬ 
dienfte zu gelten haben, fehon feitker den Beftimmungen der DO. vom 14. Dizember
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1916 (RBl. 1585). Soweit dies aber nicht der Fall ist, wird solche Anslandstätigkeit 
nunmehr der genannten Verordnung unterstellt, die Durchführung der Derjicherung 
also auch hier durd; Mitkeranziehung der militärifhen Sanitätsperfonen und =ein¬ 

richtungen gesichert. 
Wenn Deutsche im vaterländischen Hilfsdienft im Ausland befchäftigt werden, 

fo folten fie, wie bereits ob n für das Gebiet der Krankenverficherung ausgeführt worden 
ift, dadurch Beinen Machteil haben. Derselbe Grundsatz ist auch für das Gebiet der Unfalls 

verficherung gerechtferligt. Einer neuen Dorfchrift bedurfte es hier infoweit nicht, als 

die Tätigfeit im Ausland als Ausftrahlung eines inländifchen Beiriebs anzuf.hen ift, 
weil die Derfiherung dann fchon ohne weiteres die Tätigkeit im Ausland umfaßt. 
Eine Dorfchrift war deshalb nur für die Sälle erforderlich, in denen die Tätigkeit im 
Ausland nicht als Ausftrahlung eines inländifchen Betriebs anzufehen ift. Dies beftimmt 
Abf. 1 des $ 10. 

Im übrigen waren für den einfachen Aufbau der Unfallverfiherung folder in 
die Derficherung neu einbezogenen Befchäftigung im Ausland einzelne befondere Dore 
f&riften angebradt, die in den Nummern ı bis 9 des & 10 enthalten jind. — Eben 
der Einfachheit Kalber wie auch um der Einheitlichfeit diefer Derficherung willen empfahl 
es fich, allgemein das Reich als Derficherungsträger hinzuftellen, zumal da das Reich 
jedenfalls in erheblichem Umfange jelbft der Unternehmer foldher Tätigkeiten im Aus» 
lande fein wird (Tr. 1). Sofern es nicht felbft Unternehmer ift, würde es jedoch nicht 
gerechtfertigt fein, dem Heiche, wenn es andy nach außen als Derficherungsträger hin- 
aeftellt wird, fachlich die Kaft aus den Unfällen, die bei foldhen Tätigkeiten fid; ereignen, 
aufzulegen. Dielmehr müffen dann, wenn die Tätigfeiten für Rechnung anderer Unter- 
nehmer ausgeübt werden und diefen alfo zunähft der mwirtfchaftliche Dorteil der Ar- 
beiten zugute formt, die Unternehmer grundfäglich auch die Kafl aus Unfällen, die 
fich bei foldyen Arbeiten ereignen, tragen, und Zwar, da es fich hier um vorübergehende 
Derhältniffe handelt, nicht durch Umlage ber Aufwendungen für die Leiftungen der 
einzelnen Jahre (Umlageverfahren), fondern nad; dem Kapitalwerte der Zeiflungen, 
die aus den Unfällen erwachfen, durch Sahlung von Prämien. Eine geeignete Anlehnung 
für die Anwendung diefes Grundfages boten die Dorfchriften der ADO®, über die Der» 
ficherung längerer Bauarbeiten ($$ 299ff. a. a. ©.). Im einzelnen war jedoch bei dem 
vorübergehenden Charakter dieser Befhäftigung im Auslande die Sache hier einfacher 
zu geftalten und namentlid; die Höhe der Prämien gleich in der Derorönung jelbft 
zu bestimmen. 

Da die Höhe der Prämien wefentlich von ber Höhe der Leiftungen an die Unfall» 
verlegten und ihre Hinterbliebenen abhängt und diefe Keiftungen wieder nad der 
Höhe des anzurechnenden Jahresarbeitsverdienftes fich richten, fo mar zunädft die 
Berechnung des Jahresarbeitsverdienftes für die Fälle der durch den Entwurf in die 
Dersicherung einbezogenen Beschäftigung im Auslande zu regeln. In dieser Binsicht 
eignen sich die zunächst auf die Beschäftigung im Inlande berechneten Dorschriften 
der Reichsverficherungsordnung nicht ohne weiteres zur Mbernahme. Dielmehr war 
es angebracht, von den Derhältnijfen im einzelnen, unter denen fich foldde Befchäfligung 
im Auslande vollzieht, abzufehen und eine möglichft einheitliche Regelung auf Grund 
von Durchschnittssätzen des Jahresarbeitsverdienstes zu treffen. 

Für die Berechnung der Unfallentschädigung war danach für die verschiedenen 
Gruppen der im Auslande beschäftigten Derficherten je ein einheitlicher Jahresarbeits- 
verdienst festzusetzen. Dieser ist unter Berücksichtigung der hier maßgebenden außer¬ 
gewöhnlichen Verhältnisse für gewöhnliche landwirtschaftliche Arbeiter auf 1200 M., 
für gewerbliche Arbeiter und für landwirtschaftliche Facharbeiter auf 1800 M. feit- 
gesetzt worden, während für Zetriebsbeamte der auf ein volles Jahr zu berechnende 
verdiente Entgelt, vorbehaltlich der Kürzung des Über 1800 M. hinausgehenden Beitrags, 
mindeftens jedoch der Sat von 1800 Hl. maßgebend fein foll (Tr. 3 des $ 10). 

Entfprehend waren für die Höhe der von den Unternehmern an das Neid zu
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zahlenden Hrämien einheitliche Sätze, je nach den verschiedenen Gruppen, festzusetzen. 

Diese sind bestimmt worden: 

1. für einen gewöhnlichen landwirtschaftlichen Arbeiter auf täglich 6 pf., 
2. für einen gewerblichen Arbeiter oder landwirtschaftlichen Sach- 

arbeiter auf tägliggg 9 pf., 
3. für einen Betriebsbeamten, enifprechend der Dauer feiner Bes 

schäftigung, auf 1½ v. B. des verdienten Entgelts, mindestens 
aber auf täglich.. rennen . . . 9Pf. 
(Tr. 4 des § 10). 

Die Dorschriften über die Feststellung und Erhebung der Beiträge (Nr. 5 und 6) 
find den für die Sweiganstalten der Berufsgenossenschaften geltenden Dorschriften 
nachgebildet worden. Demgemäß sollen auch für den Einspruch und die Zechtsmittel 
die gleichen Dorschriften gelten. 

Bei der Derschiedenartigkeit der Derhältnisse erschien es zweckmäßig, die Ze¬ 
stimmung darüber, wer die Unfälle zu untersuchen hat, der jeweiligen Ausführungs¬ 
behörde zu übertragen (Mr. 2). 

Das in den $$ 1591 bis 1605 RD®. vorgeschriebene Einspruchsverfahren iſt un⸗ 
zweckmäßig, wenn der Berechtigte sich im Ausland aufhält. Es empfall sich daher, 
die Vorschrift des § 1610 RDO., die für diesen Fall die alsbaldige Erteilung eines End¬ 
bescheids zuläßt, als Mußvorschrift zu übernehmen (Mr. e). 

Bei der Eigenart der Verhältnisse wird die Durchführung der Dersicherung da¬ 

durch wesentlich erleichtert, wenn dle instanzmäßigen Entscheidungen in die Hände 
eines einzigen Gberversicherungsamts gelegt werden. Das Überverficherungsamt 
Groß=Berlin, das seinem Sitze nach hierfür am geeignetsten erscheint, soll daber aus¬ 
schließlich zuständig sein (Mr. o). 

Während $ 10 nur für die im Ausland im vaterländischen Bilfsdienst Beschäftigten 
gilt, finden die folgenden $$ ı1 bis 13 auf die im Inlande wie im Unslande derart Be> 
ihäftigten Anwendung. 

Die Unfalltenten werden nad; dem Jahr’sarbeitsverdienfte berechnet. Als 
folcher gilt grundfätlich der Entgelt, den der Derlehte während bes lehten Jahres im 
Betriebe bezogen hat ($ 565 ADO.). Dabei wird in der gewerblichen Unfallverfiherung 
im allgemeinen der ndividualentgelt des Derlegten zugrunde gelegt, in der land- 
wirtschaftlichen Unfallversicherung jedoch der durchschnittliche Jahresarbeitsverdienst, 
d. i. der Jahresarbeitsverdienst, den landwirtschaftliche Arbeiter zur Feit des Unfalls 
durch landwirtschaftliche und andere Erwerbstätigkeit am Beschäftigungsorte durch¬ 
schnittlich erzielen, und der vom Oberversicherungsamt allgemein festgesetzt wird 
(& séd4, 936 ADO.) Für Betriebsbeamte und Facharbeiter gilt jedoch auch in der 
landwirtschaftlichen Unfallversicherung der Individualentgelt als Jahresarbeits¬ 
verdienst. 

Wenn personen, die vorher berufsmäßig gewerblich beschäftigt waren, nunmehr 
im vaterländischen Hilfsdienst in der Land= und Forstwirtschaft beschäftigt werden, 
so erscheint es gerechtfertigt, ihnen für die Zerechnung ihrer Unfallrente den günstigeren 
Individualentgelt zugute kommen zu lassen. Dies geschieht, wie bemerkt, schon nach 
der Reichsversicherungsordnung dann, wenn sie in der Land= und Forstwirtschaft als 

Betriebsbeamte oder Sacharbeiter befchäftigt werden, Für die übrigen Fälle bestimmt 
es & 11, der sich in bezug auf den Umfang der früheren gewerblichen Beschäftigung an 
den $ 3 der Derordnung anlehnt. Nach der Fassung gilt diese Dorfchrift nur für die 
Berechnung der Unfallentfhädigung, aljo nicht für die Beitragserhebung. Würden 
folhe Arbeiter auch für die Beitragserhebung als Sacharbeiter behandelt werden, 

fo wären für fie nach $ 1007 RDO®. zu den Beiträgen befondere Zufcläae zu erheben. 

Dies würde zu unverhältnismäßigen Weiterungen führen, indem es für die in land» 
wirtfchaftliche Befchäftigung eintretenden Arbeiter vielfach befondere $eftitellungen 

q
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über Art und Seit ihrer früheren Beschäftigung erforderlich machen würde, was sich 
nicht empfiehlt. Im übrigen ist es auch nicht unbillig, die Mehrlast, die aus der Unfall¬ 
entschädigung für solche Arbeiter als Facharbeiter erwächst, nicht dem einzelnen Unter¬ 
nehmer, der sie beschäftigt, sondern der in der Berufsgenossenschaft zusammengefaßten 
Gesamtheit der landwirtschaftlichen Unternehmer aufzulegen. 

Durch die orschrift des § 12 soll vermieden werden, daß für denselben Unfall 
eine Doppelentschädigung geleistet wird. Auch § 554 RDO®, fchliegt für die Militär 
personen, für welche die militärische Dersorgung besteht, die Doppelversorgung bei 

Unfällen aus. Eine Doppelentschädigung kann bei Hersonen im vaterländischen Hilfs 
dienst eintreten, wenn dem Berechtigten Dersorgungsgebührnisse auf Grund des $ 35 
des Offizier=Hensionsgesetzes oder der §##8# loff. des Militär=Hinterbliebenengesetzes 
gewährt werden. Die Derordnung steht auf dem Standpunkte, daß durch die Gewäh¬ 
tung der Derforgungsgebührniffe die Unfallrente mit abgegolten ift, foweit fie den 
Betrag dieser Gebührnisse nicht übersteigt. Entsprechend dem Falle von Doppelan- 
sprüchen desselben Berechtigten war der besondere Fall zu behandeln, wenn dem Der¬ 
legten an Stelle der Kramfenbehandlung und der Unfalltente ($ 558 RDO.) Heilanftalt- 
pflege ($ 597 a. a. ©.) von dem Derficherungsträger gewährt wird. Dann fteht jeinen 
Angehörigen nad $ 598 a. a. G. ein Anspruch auf Angehörigentente zu, während 
für den Derletzten selbst der Anspruch auf die Gebührniffe aus $ 35 des Offizier: 
Penfionsgefeßes beftehen bleibt. Diefe beiden Leistungen nebeneinander find, wenn 
sie auch rechtlich verschiedenen Berechtigten zustehen, wirtschaftlich doch als Doppel¬ 
entschädigung anzusehen, und es werden demgemäß die Gebührnisse ans $ 35 a. a. G. 
anf die Angehörigen=Unfallrente anzurechnen sein, zumal daneben noch die volle Heil¬ 
anftaltpflege im Kranfenkaufe gemährt wird. — Der Anspruch auf die Krankenbehand¬ 
fung nad} $ 558 der Reichsverficherungsordnung fomie auf Sterbegeld nad) $ 586 Air. 1 
der RDO®. wird durch die Dorfchrift nicht berührt. 

Die Dorfchrift des $ 13 fommt den Wünfchen entgegen, wonad; die Tätigfeit 
im vaterländischen Hilfsdienft nnd der dabei verdiente Kohn dem derart Befchäftiaten 
infofern nicht zum Nachteil gereichen foll, als daraus ein Rüdihluß auf ein höheres 
Maß feiner Erwerbsfähigfeit gezogen und damit eine niedrigere Bemefjung feiner 
Unfalltente begründet werden fönnte. Mit Rüdficht auf die aufergemöhnlichen Der: 
hältniffe, unter denen die Arbeiten im vaterländifchen Hilfsdienft zu leiften find, fomwie 
auf den Sweck dieser Arbeiten, der auf die möglichste Anspannung aller noch vor¬ 
handenen Arbeitskräfte im Dienste des Daterlandes gerichtet ist und darum eine volle 
Arbeitswilligkeit und innere Hingabe aller an die Arbeit erfordert, erschien die vor¬ 
geschlagene Vorschrift angängig. 

Daß die im vaterländischen Hilfsdienst Beschäftigten auch von der Invaliden= 
und Hinterbliebenenversicherung, wenn sonst die Doraussetzungen der Dersicherungs¬ 
Ppflicht nach dem &. Zuche der RD. gegeben sind, nicht deshalb ausgeschlossen werden 
können, weil es sich um eine unter Umständen mit Swang durchzuführende öffentlich¬ 

rechtliche Arbeitspflicht handle, oder weil die ihnen zufließende Gegenleistung nicht den 
Begriff des Arbeitsentgelts erfülle, ergibt sich aus dem $ 1 der Derordnung. 

Besondere Vorschriften erschienen nur nach zwei Richtungen erforderlich, einmal 
zum Swecke der Freistellung einzelner Hersonengruppen von der Dersicherung aus 
Gründen der Billigkeit und sodann zum Swede einer allgemeinen Erftredung der Der¬ 
sicherung auf die Hilfsdiensttätigkeit im Auslande. 

In ersterer Zeziehung kam als ähnlicher Dorgang in Betracht, daß nach der 
Befanntmachung über Derfiherungspflicht von Angeftellten für Befchäftigungen wäh¬ 
tend des Krieges vom 30. September lolé (RGBl. 1097) Perfonen, die vor dem gegen« 
wärtigen Kriege eine nad) dent Derficherungsgejeß für Angeitellte verficherungspflichtige 
Befhäftigung nicht ausgeübt haben und aud; nach der Beendigung des Krieges vor- 
ausfidytlich nicht ausüben werden, der Angeftelltenverjicherung nur dann unterjtehen, 
wenn fie ihren dahingehenden Willen innerhalb einer bestimmten Stift gegenüber
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einer zuständigen Stelle erklären. Diese Dorschrift auf die in vielen BZeziehungen 
anders geartete Invaliden- und Hinterbliebenenversicherung allgemein zu übertragen, 

bestand kein Grund. Wohl aber empfahl es sich, in Ansehung des vaterländischen Hilfs¬ 
dienstes, der eine größere Fahl von Selbständigen oder sonst bisher Dersicherungs. 
freien zur zeitweiligen Übernahme von Kohnarbeit nötigt, auf dem Gebiete der In, 
validen» und Hinterbliebenenverjicherung eine ähnlihe Dorfchrift zu treffen. Dabei 
foll es jedoch, entfprehend dem gegebenen Anlaffe, nicht darauf anfommen, ob biefe 
Perfonen vor dem Kriege nicht verficherungspflichtig waren und vorausficdtlih nur 
für die Dauer des Krieges befhhäftigt werden. Diehmehr wird der Seitpunft des ne 
krafttretens des Gesetzes über den vaterländischen Hilfsdienst und dessen Geltungs¬ 

dauer für maßgeblich erflärt. Perfonen, die eine nad den Dorfdriften der RDO. 
über die Invalidens und Hinterbliebenenversicherung versicherungspflichtige Beschäfti¬ 
gung erst vermöge des Gesetzes über den vaterlöndischen Hilfsdienst und voraussichtlich 
nur für seine Geltungsdauer übernehmen, sollen grundsätzlich versicherungsfrei sein, 
aber die Möglichkeit haben, sich, falls sie dies wünschen, die Dorteile der Invaliden= 
und Hinterbliebenenversicherung zu verfchaffen. Die Derficherungsfteiheit greift aljo 
nicht Plab, wenn der Befchäftigte bereits während des Krieges oder vor dem Kriege 
zufolge der Annahme von Kohnarbeit aus eigenem Entfchluß in die Derfiherunas- 
pflicht eingetreten war, und zwar auch dann, wenn es vermöge eines Bejcäftigungs« 
verhältniffes gefchah, das nunmehr den Begriff des vaterländifchen Hilfsdienftes erfüllt 
oder erfüllen würde. Die Dorfcrift befreit vielmehr nur eine Fleinere Anzahl von 
Perfonen, die troß der langen Dauer des Krieges durch wirtfchaftliche Derhältnijfe 
allein nody nicht zur Kohnarbeit veranlaßt, fondern erft durch Rechtszwang dazu genötigt 
worden find; bei ihnen fpricht eine gewiffe Dermutung dafür, daß fie auch nach be- 
endetem Hilfsdienft nicht in der Derfiherungspflicht verbleiben werben. Die hiernadh 
an sich versicherungsfreien Zeschäftigten werden indessen der Derficherungspflicht 
unterstellt, wenn sie binnen einer bestimmten Frist von dem Arbeitgeber die Entrichtung 
von Beiträgen verlangen. Geschieht dies, so wirkt die Erklärung auf den Seitpunkt 
des Beginns des Beschäftigungsverhältnisses zurück. Dieser Seitpunkt kann immer 
nur nach dem 5. Dezember 1916 liegen. Ob die Ausnahmevorfchrift des $ 14 aud; dann 
gilt, wenn zwar früher verficherungspflichtige Arbeit verrichtet worden, aber die damit 
erworbene Anwartfchaft inzwifchen wieder erlofchen war, fann um fo mehr der Aus» 
legung überlafjen bleiben, als folche Sälle nur vereinzelt vorfommen dürften. 

Den Beschäftigten wird zweckmäßig die Möglichkeit gegeben, fich auch ohne 
Beteiligung des Arbeitgebers den Dorfcriften der RDO,. über die Derficherungspflicht 
zu unterwerfen, da die Derficherten nach $ 1439 ADO. die vollen Beiträge an Stelle 
des Arbeitgebers entrichten fönnen. Dies Siel wird am einfadhiten dadurd; erreicht, 
daß, fofern ohne die vorerwähnte Erflärung Beiträge für die Dauer des Befchäftigungs: " 
verhältniffes beigebracht find, die Beanftandung der Beiträge als ungültig wegen 
Derficherungsfreiheit nicht geftattet wird. 

Jm Sinne des Entwurfs foll fidy der Befchäftigte beim Eintritt in den Hilfs 
dienft für deffen ganze Dauer entjdeiden, ob er verfichert fein will oder nicht. Eat 
er fich jedoch für leßteres entfchieden, fo kann er gleichwohl von der durch Abs. 2 ge¬ 

gebenen Möglichfeit des Wiedereintritis in die Derficherung Gebrauch machen. 
Erheblihe Schwierigkeiten für das Einzugsverfahren, die von einigen Seiten 

beforgt werden, find aus der Dorfchrift des $ ı4 faum zu erwarten. Der Arbeiigeber 
muß ohnehin prüfen, ob Teueintretende schon versicherungspflichtig waren; dabei 
wird sich dann alsbald ergeben, ob sie vorbehaltlos oder nur zur Krankenversicherung 
anzumelden sind. Ganz überwiegend wird es sich um größere Betriebe handeln, in 
denen die Versicherungsangelegenheiten planmäßig bearbeitet werden. 

Eine Tätigkeit im Ausland ist auf dem Gebiete der Invaliden= und Hinter¬ 
bliebenenversicherung, ebenso wie in der Unfallversicherung, nur dann versicherungs¬ 
pflichtig, wenn fie sich als Ceil, Subehör oder Ausstrahlung eines inländischen Betriebs
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darstellt. Dieser Grundsatz ist im 5 1330 RVM. beſonders anerkannt. Danach ſind Her¬ 
sonen im Ausland dann versichert, wenn sie dort vorübergehend von einem inländischen 
Betriebe beschäftigt werden. In entsprechender Anwendung des für die Unfallversiche¬ 
rung Vorgesehenen empfiehlt es sich jedoch, die im Auslande beschäftigten Hilfsdienft« 
pflichtigen auch dann zu versichern, wenn ihre Tätigkeit keine Ausstrahlung eines in¬ 

ländischen Betriebs bildet. Es war daher geboten, die Dersicherung auch auf diese Fälle 
auszudehnen. Die Dersicherung geschieht zweckmäßig bei derjenigen Dersicherungs¬ 
anstalt, deren Zezirk dem Beschäftigungsort am nächsten liegt. Das entspricht der Rege¬ 
fung, die in der Bekanntmachung, betreffend Krankenversicherung von Arbeitern im 
Ausland, vom la. Dezember 1016 (RG#Bl. 1583) für die Krankenversicherung vorgesehen 
ist, sowie einer Dereinbarung, die unter Mitwirfung des Reichsversicherungsamts 
zwifchen den Derficherungsanftalten und dem Königlidy Preußifchen Kriegsminifterium 
über die Derficherung von Befeftigungsarbeitern getroffen worden if. Someit die 
Bilfsdienftpflichtigen nad} jener Befanntmadung der Kranfenverfiherung unterliegen, 
bestimmt jich die Höhe der Beiträge nach $ 1246 Abf. 2 Tr. 1 RDO®.; im übrigen ift, 
abgefehen von Seeleuten, nach $ 1246 Abf. 2 Tr. 3 a. a. ©. der dreihundertfache Betrag 
des Ortslohns maßgebend. Als diefer foll der Ortslohn am Sihe der für die Derfiche- 
rung zufländigen Derficherungsanftalt gelten. 

Tach $ 15 der Derordnung darf auf dem Gebiete der Unfallverfiherung aus 
der Übernahme einer Befchäftigung im Hilfsdienft und der Höhe des dabei erziellen 
£ohnes ein Schluß auf das Maß der Erwerbsfähigfeit nicht gezogen werden. Da die 
Gründe für diese Bestimmung entsprechend aud für das Gebiet der JInpaliden- und 
Binterbliebenenverficherung gelten, empfahl es fich, hier für das Rentenverfahren 
eine ähnliche Dorfchrift zu treffen. Sie gilt auch hier fowohl für das Seftfegungs= als 
auch für das Entziehungsverfahren. 

Durdy $ 12 der Derordnung werden Tätigkeiten im vaterländifchen Hilfsdienft, 
die den reichsgefeglichen Dorfchriften über Angeftelltenverficherung um desmwillen nicht 
unterliegen, weil fie im Ausland ausgeführt werden und aud nicht als unfelbftändiger 

Beftandteil (Ausftrahlung) eines inländifchen Betriebs anzufehen find, der Angeftellten« 
verficherung unterftellt. Die Gründe für diefe Maßnahme find die gleichen, wie fie 
für die entsprechende Ausdehnung der Kranken=, Unfall= und Invalidenversicherung 
maßgebend waren. Auf solche im Ausland ausgeführten Tätigkeiten finden nicht nur 
die Dorschriften des Dersicherungsgesetzes für Angestellte selbst Anwendung, fondern 
auch die sonst noch über Angestelltenversicherung erlassenen Verordnungen, namentlich 
die Derordnung des Zundesrats über Dersicherungspflicht von Angestellten für Be» 
schäftigungen während des lrieges vom 30. September lolé (RGBl. 1002). 

Der $ ı8 ber Derordnung verhindert zugunsten der versicherten Angestellten ein 
Erlöschen der Anwartschaften auf die Leistungen der Angestelltenversicherung (& 40 des 
Gesetzes) für den Fall, daß ein Angestellter in seiner neuen Beschäftigung im vater¬ 
ländischen Hilfsdienst nicht mehr nach dem Dersicherungsgesetz für Angestellte ver¬ 
sicherungspflichtig bleiben sollte. Solche Fälle werden voraussichtlich selten vorkommen, 
weil nach § 8 des Hilfsdienstgesetzes bei der überweisung zur Beschäftigung im vater¬ 
ländischen Hilfsdienft auf die bisherige CTätigkeit des Hilfsdienstpflichtigen nach Mög¬ 

lichkeit Rücksicht genommen werden soll. 
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6 1. 

1. Spielhagen, a. a. O. 292. Nicht der reichsgesetzlichen Versicherung sollen 
die in § 1 Genannten unterstehen, sondern den darüber erlassenen Vorschriften, welche die 

Voraussetzungen des Versichertseins oder Nichtversichertseins regeln. Es gelten mithin 
auch hier die Vorschriften über die Grenzen des Entgelts, bis zu denen eine Versicherung 
vorgeschrieben oder zugelassen ist, die Vorschriften über Befreiungen von der Versicherungs¬ 
pflicht, über die Altersgrenze und dal. Berfonen unter 16 Jahren bleiben daher aus der 
Smvalibitätd- und Angeftelltenderficherung ebenfo heraus, wie ed nad) $ 1226 ARD. 
und $ 1 be3 efehe3 vom 20. Dezember 1911 ber Fall ift. Ebenfo bleibt die Vorjchrift 
im §5 1 Abf. 3 des letzteren Gejege3 unberührt, monad) beim Eintritt in die Versicherung 
das Alter von 60 Jahren nicht vollendet sein darf. Unter den Vorschriften über die reichs¬ 

gesetzliche Arbeiter- und Angestelltenversicherung sind hier wie auch sonst nicht nur die 
beiden ebengenannten Gesetze, sondern auch alle späteren, zu deren Anderung oder Er¬ 
gänzung erlassenen und nach Inkrafttreten unserer Verordnung etwa noch zu erlassenden 
Gesetze, Verordnungen usw. zu verstehen; ebenso Rabeling=Müller a. a. O. 15ff. 

2. Stier=Somlo a. a. O. 267. § 1 VO. sagt nicht, daß jeder im vaterländischen 
Hilfsdienst Befindliche der Versicherungspflicht unterliegt, sondern nur daß er ihr — 
natürlich nur wenn die sämtlichen Voraussehungen der Versicherungspflicht gegeben sind — 
auch dann unterliegt, wenn die Beschäftigung nicht auf Grund freiwilliger Meldung 
stattfindet. 

3. MfAV. 17 369 (RVA.). Nach § 1 der VO. v. 24. 2. 17 sind alle im Hilfsdienst 
tätigen Personen, soweit sie in Betrieben oder Tätigkeiten beschäftigt sind, welche nach 
den Vorschriften des Dritten Buches der RVO. der UV. unterliegen, gegen Unfall ver¬ 
sichert, es sei denn, daß sie als Betriebsbeamte einen die Versicherungsgrenze überfleigen¬ 
den Jahresarbeitsverdienst haben. Die höhere gesellschaftliche oder wirtschaftliche Stellung 
der Hilfsdienstleistenden steht ihrer Versicherung nicht entgegen. Als im vaterländischen 
Hilfsdienst tätig gelten nach § 2 des Hilfsdienstgesetzes alle Personen, die in der Land¬ 
und Forstwirtschaft beschäftigt sind, soweit ihre Zahl das Bedürfnis nicht überslteigt. Allc, 
diese Personen unterliegen somit, wenn nicht schon unmittelbar nach der RV0., so doch 
auf Grund der VO. v. 24. 2. 17 der reichsgesetzlichen UV. Dabei macht es nach der aus¬ 
drücklichen Vorschrift der VO. keinen Unterschied, ob die Personen nach § 1 des Hilfsdienst¬ 
gesetzes dienstpflichtig sind oder nicht. Insbesondere gilt dies auch von den Schülern und 
Schülerinnen höherer Lehranstalten, welche in der Landwirtschaft als freiwillige Ernte¬ 
helfer tätig sind. In dieser Beziehung trifft der preuß. Ministerialerlaß v. 7. 9. 14 (HMil. 
491), innerhalb des Rahmens der erwähnten BD. nicht mehr zu. 

4. Stier-Somlo a. a. D. 268. Aud) im Rahmen ber BD. wird ein Beschöäftigungs¬ 
verhältnis, d. h. die Übereinftimmung zwifsben Arbeitgeber und Arbeitnehmer fiber die 
Arbeitsleistung vorausgesetzt. Versicherungsrechtlich ift e$ dabei unerheblich, ob etwa die 
Beschäftigung oder Nichtbeschäftigung dem H. widerspricht (Annahme ohne Abtehr¬ 
schein — verbotswidriger Auskritt). Darauf ob die Übereinstimmung ganz frei oder unter 

dem Zwange des Gesetzes besteht, kommt es nicht an. 

5. Stier-Somlo a. a. O. 273. Keine Versicherungspflicht ohne wirtschaftliche 
Unselbständigkeit. Z. B. sind Rechtsanwälte, Apotheker, Rentner, die im vaterländischen
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Hilfsdienst in Gemeindeverwaltungen, Apotheken, kriegswirtschaftlichen Organisationen 
zur Ausfüllung von Lücken tätig sind, nicht versicherungspflichtig, wenn sie auf das im 
Hilfsdienst verdiente Gehalt nicht angewiesen sind. 

6. v. Olshausen a. a. O. 249. Voraussetzung für die Anwendbarkeit der Sozial¬ 

versicherung ist stets, daß es sich um eine an sich in den Versicherungskreis dieser Gesetze 
fallende Person und Tätigkeit handelt. Es sind daher 3. B. gegen Unfall nicht verfichert 
diejenigen Hilfäbienftpflichtigen, die bei den Stäben oder Behörden als Schreiber, Boten 
oder Stenographen beichäftigt find, weil kein Betrieb und feine ber Versicherung nach 

dem dritten Buche des R. unterliegende Tätigkeit vorliegt. 
7. v. Olshausen a. a. O. 250. Die BRO. erstreckt sich in gewissem Sinne über 

bie eigentlichen Hilfsdienstpflichtigen hinaus, indem ihre Vorschriften auch für männliche 
Deulsche vor dem vollendeten siebzehnten und nach dem vollendeten sechzigsten Lebens¬ 
jahr und für weibliche Deutsche gelten, soweit diese Personen eine Beschäftigung ausliben, 
die bei den zum Hilfsdienst Verpflichteten eine Beschäftigung im vaterländischen Hilfs¬ 
dienst bildet. Man wollte auch diesen Personen, die nach § 1 des Hilfsdienstgesetzes zum 
vaterländischen Hilfsdienst während des Krieges nicht verpflichtet sind, versicherungs¬ 
rechtlich die gleiche Stellung einräumen wie den hilfsdienstpflichtigen Männern. 

8. Stier=Somlo a. o. D. 267. Auch „freier Unterhalt“ ist Vergütung. 

83. 
1. Spielhagen, a. a. O. 17 296. Die Vorschrift des § 3 trifft stets nur diejenigen, 

welche eine landkassenpflichtige Beschäftigung im vaterländischen Hilfsdienst „übernehmen“. 
Wer schon bisher die gleiche oder doch eine gleichversicherte Tätigfeit verrichtet hat, erleidet 
durch das Hilfsdienstgesetz auch in seiner Versicherung keine Schädigung, bedarf daher 
keiner besonderen Schutzvorschrift; ebenso Rabeling=Müller a. a. O. 28. 

2. Rabeling=Müller a. a. O. 28. Die Versicherungsdauer braucht nur bei dem 
erstmaligen Eintritt in die landkassenpflichtige Hilfsdiensttätigkeit erfüllt zu sein. Dabei 
ist namentlich an den Fall gedacht, daß die Hilfsdienstleistende eine landkassenpflichtige 
Beschöftigung durch Aufnahme einer gewerblichen Tätigkeit im Hilfsdienst unterbricht, 
demnächst aber wieder in eine landkassenpflichtige Beschäftigung eintritt. In solchen 
Fällen besteht die Möglichkeit, daß die vorgeschriebene Versicherungsdauer zwar beim 
ersten, nicht aber beim späteren Eintritt in die landkassenpflichtige Beschäftigung erfüllt 
war. Damit die Versicherten dann nicht die günstige Stellung verlieren, die ihnen bei der 
ersten Beschäftigung zukam, soll nach § 3 der erstmalige Eintritt in den Hilfsdienst entscheiden. 
Die Vorschrift ist aber nicht auf den erwähnten Fall zu beschränken. Sie gilt vielmehr 
nach ihrem uneingeschränkten Wortlaut für alle Fälle, in denen ein Versicherter wieder¬ 
holt eine landkassenpflichtige Hilfsdiensttätigkeit übernimmt, beispielsweise also auch dann, 
wenn er zwischen den einzelnen Beschäftigungszeiten erwerbslos war. 

3. Rabeling=Müller a. a. O. 32. Es ist nicht zu verkennen, daß die Vorschrift des 
5 3 in einzelnen Fällen zu einer ungerechtfertigten Bevorzugung von Versicherten führen 
kann. Beispielsweise gilt danach ein Lehrling, der 6 Wochen hindurch bei einer Kranken¬ 
kasse mit einem anderen Grundlohn als dem Ortslohn versichert war, aber infolge einer 
lberweisung zur landwirtschaftlichen Beschäftigung Mitglied eine Krankenkasse wird, 
die den Ortslohn als Grundlohn festsetzt, stets als Facharbeiter, und zwar auch dann, 
wenn er in seiner früheren Stellung unentgeltlich beschäftigt war. Ebenso werden gewöhn¬ 
liche land wirtschaftliche Arbeiter, die etwa bei einer landwirtschaftlichen Betriebskranken¬ 
kasse während der in § 3 Abs. 1 vorgeschriebenen Zeit mit dem wirklichen Arbeitsverdienst 
versichert waren, stets nach den regelmäßig höheren Grundlöhnen für Facharbeiter ent¬ 

schädigt, wenn sie durch einen Wechsel der Beschäftigung Mitglieder einer Krankenkasse 
werden, bei welcher als Grundlohn der Ortslohn gilt. Es ist nicht anzunehmen, daß man 
bei Abfassung der Verordnung diese Fälle übersehen habe. Wenn gleichwohl keine Bestim¬ 
mungen getrofsen worden sind, um sie auszuschließen, so muß angenommen werden, 
daß diese Ergebnisse gebilligt worden sind. Sie widersprechen auch nicht unbedingt den
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Absichten der Verordnung, da diese nur eine Schlechterstellung der Versicherten verhindern 
will, während es sich in den bezeichneten Fällen um eine Besserstellung handelt. Im übrigen 
ist zu beachten, daß die Vorschrift des §s 3 auf einem Kompromiß beruht und daher auch 
von den Mängeln eines solchen nicht völlig frei ist. Wesentlich ist nur, daß 8 3 eine Schlech¬ 

terstellung der Versicherten in den hier in Betracht kommenden Fällen verhindern will, 
und dieser Zweck dürfte in genügendem Maße erreicht werden. 

84. 

1. Spielhagen a. a. O. 297. 8 4 bezicht ſich gleichermaßen auch auf diejenigen, bie 
nach Inkrafttreten des Hilfsdienstgesetzes ihre alte Tätigkeit unverändert fortsetzen. 

2. Rabeling=Müller a. a. O. 36. Versicherte, die infolge einer Beschäftigung 
im Hilfsdienst vor Zurücklegung der Wartezeit aus der Kasse ausscheiden, können die Warte¬ 
zeit für die Dauer der Beschäftigung und einer Erwerbslosigkeit bis zu 6 Wochen, die in 
die ersten 6 Wochen nach der Beschäftigung fällt, unterbrechen. Die Dauer verlängert 
sich für Versicherte, die Kriegs-, Sanitäts= oder ähnliche Dienste geleistet haben, nach §2 
Satz 1 des erwähnten Gesetzes, betreffend Erhaltung von Anwartschaften aus der K. 
um diese Dienstzeit, in den Fällen der 3§ 208, 451 RVO. außerdem um 26 Wochen. Diese 
Grundsätze gelten entsprechend für die Unterbrechung der Mitgliedschaft nach Zurück¬ 
legung der Wartezeit; soweit danach die Unterbrechung die zulässigen Grenzen nicht über¬ 
schreitet, gilt die Wartezeit beim Wiedereintritt in die Kasse sogleich als erfüllt. Die Hilfs¬ 
diensttätigkeit wird jedoch nur insoweit nicht angerechnet, als ihre Berücksichtigung für den 
Versicherten von Nachteil ist. Soweit ihm die Anrechnung zum Vorteil gereicht, ist die 
Berücksichtigung natürlich zulässig. Wenn also der Versicherte durch die Hilfsdienstlätigkeit 
Mitglied einer Kasse mit einer Wartezeit für Leistungen wird, so dient die Tätigkeit selbst¬ 
verständlich zur Erfüllung der Wartezeit. 

Soweit sonst der Erwerb eines Rechtes voraussetzt, daß eine Versicherung von be¬ 
stimmter Dauer während einer gleichfalls bestimmten Zeit bestanden hat, wird die Dauer 
einer Beschäftigung im Hilfsdienst, durch die der Versicherte aus der Versicherung über¬ 
haupt ausscheidet, sowie die Dauer einer Erwerbslosigkeit bis zu 6 Wochen, die in die 
ersten 6 Wochen nach der Beschäftigung fällt, gleichfalls nicht angerechnet. In dem in 
Anm. 3b gegebenen Beispiel bleibt also die zweiwöchige Unterbrechung der Versiche¬ 
rung unter der Voraussetzung, daß während dieser Zeit eine Hilfsdiensttätigkeit stattge¬ 
funden hat, außer Betracht, so daß der Versicherte den Anspruch auf die Erwerbslosen¬ 
unterstützung bei dem Ausscheiden aus der zweiten Kasse nicht verloren hat. 

86. 

Rabeling=Müller a. a. O. 45. Die Verordnung enthält keine Vorschrift darüber, 
welche Behörden bei Streit über den Ersaßanspruch zu entscheiden haben. Die $$ 222; 
224 Nr. 1 RVO. werden entsprechend anzuwenden sein; vgl. § 19 Satz 2 der Verordnung. 
Anderer Meinung Hoffmann a. a. O. Sp. 170, der die ordentlichen Gerichte für zu¬ 
ständig hält; vgl. jedoch auch Hoffmann, Die Kriegsgesetze für die K V. 2. Aufl. Anm. 2 
zu 6 der Verordnung. 

g8. 
1. v. Schelhorn, ArbVerſorg. 17 487. 88 BO. iſt auch auf die im Ausland Beſchäf⸗ 

tiglen anzuwenden. 
2. v. Schelhorn, Arb Versorg. 17 487. 58 Abs. 2 spricht nur davon, daß nicht Bestim¬ 

mungen gegen den Hilfsdienstpflichtigen geltend gemacht werden dürfen; er selbst wird 

sich gegebenenfalls beim Ausscheiden aus dem Kassenbezirk auf eine Bestimmung be¬ 
rufen können, wonach in diesem Falle seine Mitgliedschaft endet. 

* 11. 
Rabeling=Müller a. a. O. 102. Die Vorschrift des § 11 ist in erster Linie dazu 

bestimmt, zu verhindern, daß Personen, die im vaterländischen Hilfsdienst eine Beschäfti¬
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gung ziun der Landwirtschaft übernehmen, sich dadurch in ihrer bisherigen versicherungs¬ 
rechtlichen Stellung verschlechtern. Dies würde der Fall sein, wenn der landwirtschaftlich 
Beschäftigte früher nach den Vorschriften der RVO. über die gewerbliche U V. versichert 
war. Die Vorschrift geht aber hierüber hinaus, indem sie im Gegensatze zur KV. (vgl. 
53 Abs. 1) nicht verlangt, daß der landwirtschaftlich Beschäftigte früher überhaupt ver¬ 
sichert war, sondern nur, daß er „gewerblich beschäftigt“ war. Der Vorteil des §& 11 kommt 
danach auch solchen Personen zugute, die während der vorgeschriebenen Zeiträume in 

einem unbersicherten gewerblichen Betriebe — 3. B. einem handwerksmäßigen, nicht 
unter § 537 RVO. fallenden Betriebe — beschäftigt waren. 

Als gewerblich Beschäftigte wird man auch landwirtschaftliche Facharbeiter (val. 
(923 Abs. 3 RVO.) anzusehen haben. Wenn solche Personen gewöhnliche land wirtschaft¬ 
liche Arbeiten übernehmen, so befinden sie sich, da sie in ihrer früheren Stellung hin¬ 
sichtlich der Unfallentschädigung den gewerblich Versicherten gleichstanden ( 931 RVO.), 
in gleicher Lage wie diese. 

Ob zu den gewerblich Beschäftigten auch die Unternehmer gewerblicher Betriebe 
zu rechnen sind, kann zweifelhaft sein. Nach dem Sprachgebrauche der RBD. ift der Unter¬ 

nehmer in dem Betriebe „tätig", der Arbeiter in ihm „beschäftigt“". Die Ausdrucksweise 
des Hilfsdienstgesetzes entspricht dem aber nicht. Jedenfalls wird man den §s 11 der Ver¬ 
ordnung nicht so auslegen können. Wenn z. B. ein kleiner Baugewerbetreibender oder 
ein Schmiedemeister, der bisher gewerblich selbstversichert war, eine Beschäftigung in der 
Landwirtschaft übernimmt, so würde es unbillig sein, ihn versicherungsrechtlich schlechter 
zu stellen als einen zur Landwirtschaft übergehenden Bauarbeiter oder Schmiedegesellen. 
Man wird den §5 11 daher auch auf Personen anzuwenden haben, die bisher als gewerb¬ 
liche Unternehmer tätig waren. 

8 12. 

1. Rabeling-Müller a. a. D. 108. Die Unfalltente und die Verforgungsgebühr- 
nisse müssen auf dieselbe Zeit entfallen. Berforgungsgebühmiffe, die für einen Zeitraum 
gewährt tworden find, für die ein Anspruch auf Unfallrente noch nicht bestand, können 
also nicht angerechnet werden, auch wenn die Unfallrente demnächst höher ist als die Ber¬ 
sorgungsgebührnisse. Ebenso findet eine Abrechnung des überschießenden Teiles nicht 
ftatt, menn die Verforgungdgebührniffe anfänglich Höher, jpäter aber niedriger find al3 die 
Unfallrente. Dagegen können zu Unrecht gezahlte Nentenbeträge wieder eingezogen 
oder nach den $$ 622, 955, 1117 RVO. aufgerechnet werden. 

2. Rabeling=Müller a. a. O. 110. Der Anspruch auf die Versorgungsgebührnisse 
wird durch den §12 der Verordnung nicht berührt. Die Versorgungsgebührnisse find daher 
auch dann auszuzahlen, wenn dem Verletzten an Stelle der Krankenbehandlung und 
Unfallrente Heilanstaltpflege gewährt wird (5 597 RVO.). Die Versorgungsgebührnisse 
sind jedoch nach § 12 Sah 2 auf die etwa zu gewährende Angehörigenrente (6 596 RO.) 
anzurechnen. 

8 14. 
1. Klehmet a. a. O. 315. üÜber die (in den Vorverhandlungen aufgeworfene) 

Trage, ob die Voraussetzung des § 14 erfüllt ist, wenn vor der Beschäftigung im Hilfs¬ 
dienst bereits ein Versicherungsverhältnis begründet, aber die Anwartschaft wieder er¬ 
loschen war, spricht sich die BO. nicht aus. Legt man bie den $ 14 einleitenden Worte 
streng aus, so kommt man zur Verneinung. Indessen mag es bem Sinne der BD. ent- 
sprechen, wenn man hier unter Umständen entgegenkommend verfährt, z. B. wenn nur 
wenige Beitragswochen vor langer Zeit zurückgelegt worden sind und der Beschäftigte 
nicht eigentlich zur Klasse der versicherungspflichtigen Bevölkerung gehört hat. 

2. Rabeling=Müller a. a. O. 118. Es fragt sich, ob $ 14 auch dann gilt, wenn je» 

mand längere Zeit vor dem Eintritt in den Hilfsdienst eine versicherungspflichtige, durch 
Marken gedeckte Beschäftigung ausgeübt hat, aber die Anwartschaft erloschen ist (§ 1280
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RVO.). Die Denkschrift überläßt die Beantworkung dieser recht zweifelhaften Frage 
der Auslegung. Der Wortlaut der Vorschrift dürfte für die Verneinung der Frage 
sprechen, da ja vor dem Eintritt in den Hilfsdienst eine die IV. begründende Beschäfti¬ 
gung ausgeübt worden ist. Gleichwohl wird die Frage im Gegensatze zu Seelmann, 
ZB. d. Reih3B. 17 2495f. zu bejahen fein. Ein Berfiherungsverhältnis, aus welchem 
die Anwartschoft erloschen ist, kommt versicherungsrechtlich überhaupt nicht in Betracht. 

Ferner treffen die Erwägungen, auf denen 5 14 beruht, auch auf den Fall des Erlöschens 
der Anwartschaft zu. Die in dieser Vorschrift bezeichneten Beschäftigten sind von dem 
Versicherungszwange deshalb befreit, weil die Tätigkeit im vaterländischen Hilfsdienst. 
voraussichtlich nicht so lange dauern wird, daß sie die für die Invalidenrente erforderliche 
Wartezeit von 200 Beitragswochen (§ 1278 Nr. 1 RVO.) oder mindestens die hierfür 
notwendigen 100 Pflichtwochen zurücklegen könnten. Sie würden also durch die Ver¬ 
sicherung der Hilfsdiensttätigkeit aller Wahrscheinlichkeit nach weder die Rentenberech¬ 
tigung erlangen noch auch nur eine wesentliche Voraussetzung hierfür erfüllen können. 
Das gilt entsprechend auch für Personen, bei denen die Anwartschaft erloschen ist, da 
diese, wenn überhaupt, nur dann wieder auflebt, wenn gleichfalls eine Wartezeit von 
mindestens 200 Beitragswochen zurückgelegt ist (s 1283 RVO.). Zudem brauchen sich 
unter diesen 200 Beitragswochen nicht, wie bei der erstmaligen Wartezeit für die 
Invalidenrente, 100 Pflichtwochen zu befinden; vgl. Rev E. 1293, AN. des RVA. 1906 
S. 662. Es liegt daher um so weniger Anlaß vor, Personen, deren Anwartschaft 
erloschen ist, dem Versicherungszwange zu unterstellen. Wenn sie wünschen, daß die 
zum Wiederaufleben der Anwartschaft erforderlichen Beiträge, soweit sie auf die Zeit 
der Hilfsdiensttätigkeit entfallen, anteilmäßig von dem Arbeitgeber getragen werden, 
können sie dies dadurch erreichen, daß sie nach § 14 Abs. 1 der Verordnung die Versicherungs¬ 
pflicht wählen. Es dürfte auch keinen Unterschied machen, ob die Anwartschaft endgültig. 
erloschen ist, d. h. nicht mehr durch nachträgliche Entrichtung von Pflicht= oder sreiwilligen 
Beiträgen in den Grenzen ber $$ 1442 bis 1444 RVO. wiederhergestellt werden kann, 

oder nicht. Es wäre ojjenbar unzwedmäßig, die Anwendbarkeit des $ 14, der eine eit- 
fache und klare Rechtslage jchaffen will, von ber Beantwortung diejer, mitunter fehr 
zweifelhaften Frage abhängig zu machen. Indessen werden die dargelegten Grundsätze 
nicht gelten können, wenn das Versicherungsverhöltnis nach dem Erlöschen der Anwart¬ 
schaft durch Pflicht= oder freiwillige Versicherung erneuert und die Anwartschaft vor dem 
Eintritt in den Hilfsdienst nicht abermals erloschen ist. Denn in den Fällen der ersteren 

Art gehörten die Versicherten beim Beginn der Hilfsdiensttätigkeit regelmäßig zu den 
berufsmäßigen Lohnarbeitern, während in den übrigen Fällen zu dieser Zeit ein wirk¬ 
sames Versicherungsverhöltnis auf Grund früherer Pflichtversicherung bestanden hat, 
so daß ein Grund für die Anwendung des § 14 nicht vorliegt. Dabei dürfte es ohne Belang 
sein, ob die Anwartschaft wieder aufgelebt ist oder nicht. “ 

3. Klehmet a. a. D. 315. Bein Einzugsverfohren wird eine Meldepflicht be⸗ 
züglich der Invaliden- und Hinterbliebenenversicherung im allgemeinen erst begründet 
sein, wenn der Beschäftigte die Erklärung aus &# 14 Abs. 1 Satz 1 abgegeben hat. 

4. Klehmet a. a. O. 315. Durch den § 14 Abs. 2 wird ein eigentümliches Rechts¬ 
verhältnis geschaffen, bei dem der Beschäftigte ebensowenig gebunden ist wie bei der 
freiwilligen Versicherung, bei dem aber, wenn Beiträge geleistet sind, dem Versicherungs¬ 
träger gegenüber dieselbe Wirkung erzeugt wird, wie bei der Versicherungspflicht. 

815. 
1. Rabeling=Müller a. a. O. 126. Unter Versicherung im Sinne dieser Vorschrift 

ist nicht nur die Pflicht., sondern auch die Selbstversicherung zu verstehen. Hiernach kann 

beispielsweise ein im Hilfsdienst Beschäftigter der in $ 1226 Abf. 1 MWO. bezeichneten Art, 
dessen Jahresarbeitsverdienst mehr als 2000 M., aber weniger als 3000 M. betrögt, und 
der das 40. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, der Versicherung beitreten. Natürlich
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muß es sich stets um eine Tätigkeit handeln, die an sich nach den Vorschriften der R#VO. 
versicherungspflichtig ist oder zur Selbstversicherung berechtigt. 

2. Klehmet a. a. O. 316. Der Ausdruck „begründet... die Verfiherung“ 

rechtfertigt die Auslegung, daß auf Grund einer Auslandsbeschäftigung im Hilfsdienst 
gegebenenfalls auch die Selbstversicherung zulässig ist (z. B. im Falle des 3 1243 Abs. 1 
Nr. 1 RO.). 

8 16. 

Herrmann, Arb ersorg. 17 283. Aus dem Wort „Übernahme“ i. Verb. mit §20 
V0O. folgt, daß § 16 nur auf solche Personen anwendbar ist, die nach dem 5. Dezember 
1916 eine Beschäftigung im Hilfsdienst aufnebmen; ebenso Rabeling=Müller a. a. O. 129. 

§ 17. 
Laß a. a. O. 318. Da die Tätigkeiten durch § 17 der BO. ganz allgemein der 

Angestelltenversicherung unterstellt worden sind, so ergibt sich daraus, daß nicht nur die 
Vorschriften des AVG., sondern auch sonstige Gesetze und Verordnungen, welche die 
Angestelltenversicherung betreffen, für solche Fälle für anwendbar erklärt worden sind. 
Dies gilt insbesondere auch von der VO. über Versicherungspflicht von Angestellten für 
Beschäftigungen während des Krieges vom 30. 9. 1916 (Röl. 1097), durch welche 
wiederum Ausnahmen von der Versicherungspflicht nach dem A# G. für solche im vater¬ 
ländischen Hilfsdienst Beschäftigte vorgesehen sind, welche weder vor Eintritt in diesen 
Dienst eine an sich versicherungspflichtige Beschäftigung ausgeübt haben noch auch nach 
Beendigung des Dienstes ausüben werden. 

§ 18. 
Laß a. a. O. 319. Für die anrechnungsfähigen Kalendermonate können natür¬ 

lich auch Beiträge entrichtet werden. Solche Beiträge gelten als freiwillig geleistete. 

Dies wird den Angestellten in der Regel auch zu empsehlen sein, denn § 8 des Hilfsdienst¬ 
gesetzes sieht für vaterländische Hilfsdienstleistungen eine Lohnhöhe vor, aus der sehr 
wohl die Beiträge bestritten werden können. Die Möglichkeit der freiwilligen Weiterver¬ 
sicherung (5 15 AVG.) bleibt unter allen Umständen beslehen. Wird der Hilfsdienstpflichtige 
während der Hilfsdienstzeit krank und zeitweise berufsunfähig, so wird die Krankheitszeit 
ebenfalls als Beitragszeit im Sinne der # 15, 49 AVG. angerechnet (5 51 Nr. 3 A.). 

Hierzu: 

a) Bek. über die Bestimmung von Ausführungsbehörden und den 
Erlaß von Bestimmungen zur Durchführung der Unfallversicherung 

von Tätigkeiten im vaterländischen Hilfsdienst im Ausland. 
Vom 2. Juni 1917. (Röl. 479.) 

I&.)Auf Grund des § 10 Abs. 2 Nr. 2 und des § 19 der Verordnung über Versicherung 
der im vaterländischen Hilfsdienst Beschäftigten vom 24. Februar 1917 — R#Bl. 171 — 
bestimme ich mit Wirkung vom 6. Dezember 1916 folgendes: 

§ 1. Ausführungsbehörde jür die Unfallversicherung von Tatigkeiten im vater¬ 
ländischen Hilfsdienst im Ausland, die durch Abs. 1 des § 10 a. a. O. der Unfallversicherung 
unterftellt sind, ist 

1. für die nicht einer deutschen Heeresverwaltung, der Reichs=Marineverwaltung 
der oder Reichs=Post- und Telegraphenverwaltung unterstehenden Betriebe im Gebiete 
des Generalgouvernements in Belgien und für die außerhalb des Generalgouvernements 
gelegenen, zum Geschäftsbereiche des Verwaltungschefs beim Generalgouvernement ge¬ 
hörenden Betriebe 

der Verwaltungschef beim Gencralgouvernement in Belgien,
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2. fũt die nicht einer deutſchen Heeresverwallung, der Reichs· Marineverwaltung 
oder der Reichs-Poſt- und Telegraphenverwaltung unterſtehenden Betriebe im Gebiete 
des Generalgouvernements Warſchau 

der Verwaltungschef beim Generalgouvernement Warſchau. 

8 2. 1. Sind Tätigleiten im vaterländiſchen Hilfsdienſt, für die das Reich Träger 
der Verſicherung iſt (z 10 Abſ. 2 Nr. 1a. a. O.), zu Unrecht bei einer Berufsgenoſſenſchaft 

versichert, so geht die Versicherung mit dem Tage auf das Reich über, an dem die Aus¬ 
führungsbehörde (§5 1) oder ber Unternehmer der Berufsgenossenschaft oder diese der 
Ausführungsbehörde die unrichtige Versicherung anzeigt. 

2. Bei Berechnung des Jahresarbeitsverdienstes, der für die Unfallentschädigung 
von Betriebsbeamten maßgebend ist (5 10 Abs. 2 Nr. 3 a. a. O.), gelten als die betriebs¬ 
übliche Zahl der Arbeitstage stets dreihundert Arbeitstage. 

3. Gegen Straffestsetzungen der Ausführungsbehörden (5 1) auf Grund des 8 10 
Abs. 2 Nr. 5 a. a. O. in Verbindung mit § 800 der Reichsversicherungsordnung ist die Be¬ 

schwerde an das Oberversicherungsamt (Beschlußkammer) zulässig. Dieses entscheidet 
endgültig. 

4. Die Ausführungsbehörben ($ 1) können, um die von den Unternehmern einge- 
reichten Nachweise (5 10 Abf. 2 Nr. 5 der bezeichneten Verordnung) zu prüfen, durch) Be- 

amte die Geschäftsbücher und Listen einsehen, aus denen die Beschäftigung der Hilfsdienst¬ 
leistenden und die von den Betriebsbeamten verdienten Bezüge hervorgehen. Die Unter¬ 
nehmer sind verpflichtet, den Beamten die Bücher und Listen an Ort und Stelle zur Ein¬ 

sicht vorzulegen. Die Ausführungsbehörden können sie zur Erfüllung dieser Pflicht durch 
Geldstrafen bis zu dreihundert Mark anhalten. 

Bei Pflichtverſäumnis eines Unternehmers gilt z 887 Satz 1 der Reichsversicherungs¬ 
ordnung entſprechend. 

Auf Beschwerden entscheidet das Oberversicherungsamt (Beschlußkammer) endgültig. 
5. Die nach der Reichsversicherungsordnung den Genossenschaftsvorständen zustehende 

Befugnis zur Verhängung von Geldstrafen gegen Unternehmer und ihnen Gleichgestellte 
gilt für die Ausführungsbehörden (§ 1) entsprechend. Auf Beschwerden gegen Straf¬ 
festsetzungen entscheidet das Oberversicherungsamt (Beschlußkammer) endgültig. 

6. Die von den Ausführungsbehörden ($ 1) verhängten Geldstrafen fließen in die 
Reichskasse. 

7. Das Oberversicherungsamt Groß=Berlin ist im Rechtsmittelverfahren auch dann 
ausschließlich zuständig, wenn es sich nicht um Berufungen oder Beschwerden handelt 
($ 10 Abf. 2 Nr. 9 der bezeichneten Verordnung). . 

8. m übrigen können — unbeschadet der Befugnis des Reichskanzlers — die Aus¬ 
führungsbehörden (5 1) weitere Bestimmungen zur Durchführung der Unfallversicherung 
($ 10 Abs. 2 Nr. 2, 5 19 der bezeichneten Verordnung) erlassen. 

b) Bek. über die Invaliden- und Hinterbliebenenversicherung der 
im vaterländifchen Hilfsdienft Beschäftigten. Vom 4. Juni 1917. 

"% l. 4722 
TRK § 19 Hilfsdienst Lers O. 24. 2. 17). § 1. In den Fällen des § 15 Sagz 1 der Ver¬ 
ordnung vom 24. Februar 1917 ist Ursprungsanstalt im Sinne des § 1418 Satz 3 der Reichs¬ 
verfiherung3ordnung die nad) $ 15 Sa 2 der Verordnung zuständige Versicherungsanstalt. 

5 2. Im Beschlußverfahren ist das Versicherungsamt oder Oberversicherungsamt 
örtlich zuständig, in dessen Bezirk die Versicherungsanstalt ihren Sitz hat. 

ec) Bek. über Angestelltenversicherung der im vaterländischen 
Hilfsdienst Beschäftigten. Vom 25. Mai 1917. (NG#l. 455.) 

[R®. 5 19 HirfädienftBerj®n. 24. 2. 17.] § 1. Für Tätigkeiten im vaterländischen Hilfs¬ 
dienst, die in den von deutschen Truppen besetzten ausländischen Gebicten ausgeführt
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werden, bestimmen die Generalgouverneure oder der Generalquartiermeister oder die 
von ihnen beauftragten Stellen für ihren Geschäftsbereich, wer 

1. nad $ 2 Nbf. 2 des Versicherungsgesetzes für Angestellte den Wert der Sach¬ 
bezüge festzusetzen, 

2. nach § 54 Abs. 2 des Versicherungsgesetzes für Angestellte die Bescheinigungen 
für Krankheitszeiten auszustellen 

dat. Dem Direktorium der Reichsversicherungsanstalt für Angestellte wird mitgeteilt, 
wem die Erledigung dieser Aufgaben übertragen ist. 

5 2. Als Ausgabestellen für die Aufnahme- und Versicherungskarten (§ 194 des Ver¬ 
eicherungsgesetzes für Angestellte) werden für das besetzte Gebiet 

1. in Belgien die Ausgabestelle der Angestelltenversicherung in Aachen (Neues 
Rathaus), 

2. in Frankreich die Ausgabestelle der Angestelltenversicherung (I. Polizeirevier) 
in Metz, 

3. in Rußland die Ausgabestelle der Angestelltenversicherung in Posen (Sapieha¬ 

plag 9 , 
4. in Rumänien die Ausgabeitelle der Angestelltenversicherung in Berlin (Kloster¬ 

ftraße 65) 
beifimmt. 

Anträge auf Ausstellung und Erneuerung von Berficherungsfarten find aus den 
detrejfenden befeßten Gebieten an Diefe Ausgabeftellen unmittelbar zu richten. Es steht 
den Antragstellern in Zweifelsfällen frei, mit dem Direktorium der Reichsversicherungs¬ 
anstalt für Angestellte in Berlin=Wilmersdorf (Hohenzollerndamm 193/195) ins Be¬ 
nehmen zu treten. 

§ 3. Für die Abführung der Beiträge zur Angestelltenversicherung wird, soweit 
der übliche Postscheckverkebr (Bekonntmachung des Direktoriums der Reichsversicherungs¬ 
anstalt für Angestellte, betreffend die Beitragsentrichtung für die Angestelltenversicherung 
vom 24. Mai 1912, Amtliche Nachrichten der Reichsversicherungsanstalt für Angestellte 
:913 ©. 46) nicht möglich ist, folgendes bestimmt: 

1. Die Beiträge sind unter der Adresse: Direktorium der Reichsversicherungsanstalt 
für Angestellte, Berlin=Wilmersdorf, mittels Postanweisung einzuzahlen, und 
zwar monatlich zum 10. des auf den Beitragsmonat folgenden Monats. 

2. Der Postanweisungsabschnitt, welcher der Reichsnersicherungsanstalt verbleibt, 
muß den Arbeitgeber oder die Dienststelle, die den Versicherten beschäftigt, deut¬ 
lich bezeichnen. Dies gilt auch dann, wenn eine andere Dienststelle die Beiträge 
abführt. 

3. Hat die Reichsversicherungsanstalt die dem Konto des Arbeitgebers erteilte 
Buchungsnummer mitgeteilt, so ist diese auf dem Postanweisungsabschnitte 
jedesmal zu vermerken. Bis dahin ist auf dem Abschnitt 

bei Sendungen aus Belgien Buchungsbezirk 1, 
„ „ „ Frankreich „ 31, 
" 5„ a Rußland n 36, 
" a „ Rumänien „ 2 

anzugeben. 

Auf der Rückseite des Postanweisungsabschnitts ist zu vermerken, wie sich 
der eingezahlte Betrag aus vollen und halben Beiträgen nach den 9 Gehalts¬ 
klassen A bis J und aus Beitragszahlungen nach # 177 des Versicherungsgesetzes 
für Angestellte zusammensetzt, und ob eine Übersicht abgesandt ist oder ÄAnde¬ 
tungen gegen den Vormonat nicht eingetreten sind. 

4 Gleichzeitig mit der Abführung der Beiträge ist an das Direktorium der Reichs¬ 
versicherungsanstalt für Angestellte eine Übersicht nach dem Muster R. f. A. II 
Nr. 3 einzusenden. Vordrucke zu dieser übersicht werden von dem Direktorium 

der Reichsversicherungsanstalt für Angestellte kostenlos zur Berfügung gestellt. 
#oigsbuch. Bd. 5. 42
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Sind Beränderungen gegen den Vormonat nicht eingetreten, so bedarf 
es einer neuen Ubersicht nicht, es genügt vielmehr ein Vermerk auf dem ba 
antveifungsabfehnitt: „Änderungen gegen den Bormonat ............. 191.. 
nicht eingetreten.” 

5 4. Als inländische Behörde im Sinne des 53 229 Abs. 2 des Versicherungsgesetzes 
für Angestellte gilt auch jede Behörde, die vom Deutschen Reich in besetzten Gebieten ein. 

gesetzt ist und behördliche Aufgaben einer deutschen Behörde erledigt. 

7. Bek. über Wochenhilfe aus Anlaß des vaterländischen Hilfedienstes. 
Vom 6. Juli 1917. (Rl. 591.) 

[BR.) § 1. Deutschen Wöchnerinnen, die nicht schon auf Grund der Bekanntmachungen 
vom 3. Dezember 1914, 28. Januar oder 23. April 1915 (Rl. 1914 ©. 492, 1915 
S. 49, 257) Anspruch auf Wochenhilfe aus Mitteln des Reichs haben, wird eine solche 
während der Geltungsdauer des Gesetzes über den vaterländischen Hilfsdienst vom 5. De¬ 
zember 1916 (RG#Bl. 1333) nach folgenden Vorschriften gewährt. 

8 2. Die Wochenhilfe erhalten die Wöchnerinnen, wenn x 

1. der Ehemann eine Beschäftigung im Sinne des im § 1 genannten Gesetzes aus. 
übt und im letzten Jahre vor der Niederfunft seiner Ehefrau mindestens sechs 
Monate hindurch ausgeübt hat, 

2. die wirtschaftliche Lage des Ehemanns sich infolge seiner Beschäftigung im Hilfe¬ 
dienst nachweislich verschlechtert hat und 

3. ein Bedürfnis für die Beihilfe besteht. 

Dies gilt auch dann, wenn der Ehemann nicht dienstpflichtig nach § 1 des genannten 
Gesetzes ist. Für die Zeit vor der Niederkunft steht der Beschäftigung im Sinne des Abs. 1 
die Leistung von Kriegs=, Sanitäts- und ähnlichen Diensten für das Reich oder eine ihm 
verbündete Macht gleich. Ist der Hilfsdienstpflichtige durch besondere schriftliche Aufforde¬ 
rung nach §## 7 des Hilfsdienstgesetzes herangezogen worden, so bedarf es nicht des Nach¬ 
weises einer Beschäftigung im Hilfsdienst vor der Niederkunft (Abs. 1 Nr. 1). 

$3. Die Wochenhilse erhalten ferner auch solche Wöchnerinnen, welche selbst im 
Jahre vor der Niederkunft mindestens sechs Monate hindurch eine Beschäftigung im Sinne 
des Hilfsdienstgesetzes ausgeübt haben, wenn bei ihnen die Voraussetzungen des § 2 Abf. 1 
Nr. 2, 3, Abs. 2 siungemäß zutreffen. Auf diese sechs Monate wird die Zeit einer Beschäf¬ 
igungslosigkeit unmittelbar vor der Niederkunft bis zu vier Wochen angerechnet. 

§ 4. Die Wochenhilfe ist auch für das uneheliche Kind eines im vaterländischen 
Hilfsdienst Beschäfligten zu leisten, wenn die Verpslichtung des Vaters zur Gewährung 
des Unterhalts an das Kind festgestellt ist und die Voraussetzungen des § 2 sinngemäß 
zutreffen. 

885. Für die Zeit vor dem 1. September 1917 verkürzt sich bie in den 882. bis 4 er#¬ 

sorderte Beschöftigungszeit um die Zeit, die zwischen dem genannten Tage und demjenigen 
der Niederkunft liegt. 

§5 6. Ob eine Verschlechterung im Sinne des $ 2 Abs. 1 Nr. 2 stattgefunden hat, 
ist nach billigem Ermessen unter Berücksichtigung aller Umstände zu beurteilen. 

Voraussetzung ist in der Regel, daß infolge des Hilfsdienstgesetzes die Beschäftigunge¬ 
art oder der Beschäftigungsort gewechselt worden ist. 

Voraussetzung ist ferner in der Regel, daß sich infolge des Hilssdienstgesetes die 
Einnahmen de3 Berhäftigten vermindert oder feine notwendigen Ausgaben ffärker als 
die Sinnahmen vermehrt haben. Dabei sind die wirtschaftlichen Verhältnissefdes Be¬ 
schästigten während seiner Hilfsdiensttätigkeit in der Zeit unmiltelbar vor der Niederkunft 
bis zur Dauer eines Jahres mit denen während einer Zeit von gleicher Dauer unmittelbar 
vor Beginn jener Tätigkeit zu vergleichen. Lassen sich die wirtschaftlichen Verhälltnisse 
des Beschäftigten in der Zeit vor der Hilfsdiensttätigkeit nicht feststellen, so können die¬ 
jenigen zum Vergleiche herangezogen werden, unter denen Personcu von gleicher Art,
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Ausbilbung und Beschäftigung in jener Zeil in derselben Gegend tätig gewesen sind; dies 
aitt, sofern es für den Anspruch günstiger ist, entsprechend auch dann, wenn der Beschäftigte 
in der Zeit vor der Hilfsdiensttätigkeit Kriegs-, Sanitäts= und ähnliche Dienste geleistet hat. 

87 Daß ein Bedürfnis für die Beihilfe befteht ($ 2 Abs. 1 Nr. 3) ist in der Regel 
nicht anzunehmen 

bei verheirateten Wöchnerinnen, wenn das Jahreseinkommen des Ehepaars 
den Betrag von zweitausendfünfhundert Mark übersteigt, 

bei unverheirateten Wöchnerinnen, wenn ihr Jahreseinkommen eintausend¬ 
fünfhundert Mark und für jedes schon vorhandene Kind unter fünszehn Jahren 
weiterc zweihundertsünfzig Mark, zusammen aber zweitansendfünfhundert 
Mark, übersteigt, im Falle des § 4 außerdem, wenn das Einkommen des im 
Hilfsdienst beschäftigten unehelichen Vaters zweitausendfünfhundert Mark 
übersteigt. 

Für das Jahreseinkommen ist regelmäßig das Jahr maßgebend, das der Niederlunft 
vorangegangen ist. 

88 0 Wochenhilse wird gewährt: 
1. ein einmaliger Beitrag zu den Kosten der Enrbindung in Höhe von fünfundzwanzig 

Mark, 
2. ein Wochengeld von einer und einer halben Mark täglich, einschließlich der Sonn¬ 
und Feiertage, für acht Wochen, von denen mindestens sechs in die Zeit nach der 
Niiederkunft fallen mussen. 

3. eine Beihilse bis zum Betrage von zehn Mark für Hebammendiensle und ärzt¬ 
liche Behandlung, falls solche bei Schwangerschaftsbeschwerden erforderlich werden, 

4. für Wöchnerinnen, solange sie ihre Neugeborenen stillen, ein Stillgeld in Höhe 
von einer halben Mark täglich, einschließlich der Sonn= und Feiertage, bis zum 
Ablauf der zwölften Woche nach der Niederkunft. 

- Wird in ben Fällen ber $$ 2 und 4 cine zur Zeit der Niederkunft unterbrochenc Bes 
schäftigung im vaterländischen Hilfsdienst innerhalb acht oder zwöls Wochen nach der 
Liederkunft wieder ausgenommen, so isi das Wochengeld und Stillgeld vom Tage dieser 
Wiederaufnahme ab noch für den Rest der acht und zwölf Wochen zu zahlen. Dassclbe 
(gilt entsprechend bei Aufnahme einer Beschäfligung im Falle des 3 2 Abs. 2 Satz 3. 

$9 Für die Leiftungen der Wochenhilfe gelten die 88 118, 119, 223 der Reichs¬ 
versicherungsordnung entsprechend. 

8 10. Gehört die Wöchnerin einer Krankenkasse (Orts., Land., Betriebs-, Innungs-¬, 
knappschaftlichen Krankenkasse oder Ersahlasse an), so ist der Antrag auf Gewährung einer 
Wochenhilfe bei dieser Kasse zu slellen. 

Er ist beim Arbeitgeber der Wöchnerin zu stellen, wenn sie auf Grund des § 418 
oder des § 435 der Reichsversicherungsordnung von der Versicherung befreit ist. 

Gehört die Wöchnerin zur Schiffsbesatzung deutscher Seefahrzeuge, so ist der Antrag 
bei der See=Berufsgenossenschaft in Hamburg zu stellen. # 
Wenun#keine dieser Voraussetzungen zutrifft, aber der Ehemann der Wöchnerin ciner 

Kranlentaffe angehört oder auf Grund des § 418 oder des & 435 der Reichsversicherungs¬ 
ordnung von der Versicherung befreit ist oder zur Schiffsbesatzung deutscher Seefahrzeuge 
gehört, so ist der Antrag entsprechend bei der Krankenkasse oder dem Arbeitgeber des Ehe¬ 
manns oder bei der See=Berufsgenossenschaft zu stellen. 

3 11. Der Antrag soll die tatsächlichen Angaben enthalten, aus welchen auf eine 
Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage gemäß § 6 geschlossen werden lann. 

§ 12. Krankenkasse, Arbeitgeber und See=Berufsgenossenschaft haben den Antrag 
unverzüglich an diejenige Kommission des Lieferungsberbandes weiterzurcichen, in deren 
Bezirk der gewöhnliche Aufenthaltsort der Wöchnerin oder, wenn sie sich im Ausland 
aufhält, ihr letzter gewöhnlicher Aufenthallsort im Inland liegt- Sie haben sich pleichzeitig 
darüber zu äußern, ob gegen sie ein Anspruch auf Wochenhilfe für die Wöchnerin besteht. 

42*
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8 18. Krankenkassc, Arbeitgeber und See=Berufsgenossenschaft, welche Wochen¬ 
hilfe zu gewähren haben, können den Antrag auch selbst stellen, falls die Wöchnerin ihrer 
Aufforderung, ihn zu stellen, nicht binnen zwei Wochen entspricht. 

814. Zn allen anderen al3 den im $ 10 bezeichneten Fällen ijt der Antrag unmittel. 
bar bei der Kommillion des Lieferungsverbandes zu ftellen. 

Der Antrag muß außer den im $ 11 erforderten Angaben bie ausdrüdliche Erflärung 

enthalten, daf Iveder bie Wöchnerin noch ihr Ehemann einer Krankenkasse (8 10 Abs. 1) 
angehören und, wenn sie Dienstbote oder landwirtschaftliche Arbeiter sind, auch, daß sie 
nicht zu den nach § 418 oder § 435 der Reichsversicherungsordnung Befreiten gehören. 

§ 15. Für die Kommission gelten & 6 Abs. 2, $ 8 deö Gefehes vom 28, Februar 1888 

(R#l. 59) auch hier; jedoch kann der Vorsitzende allein durch schriftlichen Bescheid An. 
träge zurückweisen, welche die im § 11 geforderten Angaben nicht enthalten. Diese Anträge 
können nach entsprechender Ergänzung wiederholt werden. 

8 16. Die Kommission entscheidet endgültig durch schriftlichen Bescheid; bei Ab. 
lehnung des Antrags sind die Gründe mitzuteilen. #. 

War der Antrag durch die Krankenkasse einzureichen, so ist der Bescheid ihr abschrift¬ 
lich mitzuteilen oder durch sie der Wöchnerin auszuhändigen. Das gleiche gilt für Arbeit¬ 
geber und die See=Berufsgenossenschaft. 

8 17. Krankenkasse, Arbeitgeber oder See-=Berufsgenossenschaft, welche Wochen¬ 
hilfe leisten müssen, haben sie weiter zu gewähren, auch wenn dem Antrag stattgegeben wird. 

Bleiben die Leistungen hinter dem Maße des 7 8 zurück, so hat der Verpflichtete 
(Abs. 1) sie darauf zu erhöhen. 

* 4 der Bekanntmachung vom 3. Dezember 1914 (RBl. 492) gilt entsprechend, 
ebenso § 210 der Reichsversicherungsordnung. 

Im übrigen wird die Wochenhilse mit Ablauf jeder Woche durch die Stellen aus¬ 
gezahlt, welche die Unterstützungen nach dem Gesetze vom 28. Februar 1888 zu zahlen 
haben. 

818. Die Lieferungdverbände Haben den Sranlenkafjen, den Arbeitgebern und der 
See-Berufsgenoffenfhaft die Aufwendungen an Wocenhilfe zu erjtatten, welche dieje 
für die Zeit nach dem Inkrafttreten dieser Bekanntmachung den danach Berechtigten ge¬ 
mäß §*# 17 leisten, Wochengeld jedoch nur, soweit es die satzungsmäßige Höhe übersteigt. 

Für Sachleistungen gemäß $ 17 Abf. 3 ift in jebem Einzelfall als einmaliger Beitrag 
zu den Kosten der Entbindung (5 8 Abs. 1 Nr. 1) der Betrag von fünfundzwanzig Mark 
und als Beihilfe für Hebammendienste und ärztliche Behandlung bei Schwangerschafts¬ 
beschwerden (§ 8 Abs. 1 Nr. 3) der Betrag von zehn Mark zu erstatten. 

8 19. Die Gemeindebehörden haben die Kommissionen der Lieferungsverbände 
auf deren Berlangen bei der fir Gewährung des Stillgelde3 nötigen Überwachung zu 
unterstützen. “ 

& 20. Das Neid) erftattel den Lieferungsverbänden vierteljährlich nad näherer 
Bestimmung des Reichskanzlers alle Aufwendungen für die Leistungen, die sie nach diesen 
Vorschriften zu machen haben. 

§ 21. Diese Vorschriften treten mit dem Tage ihrer Berlündung [9. 7.] in Kraft. 
Wöchnerinnen, die por dem Tage des Inkrafttretens dieser Bekanntmachung ent¬ 

bunden worden find, erhalten vom genannten Tage ab dn3 Wocjengeld auf acht und das 
Stillgeld auf zwölf Wochen, jedoch in beiden Fällen abzüglich der zwischen dem Tage 

der Niederkunft und dem des Inkrafttretens liegenden Zeit. 
Der Bundesrat behält sich vor, den Zeitpunkt des Außerkrafttretens der vorstehen¬ 

den Vorschriften zu bestimmen. 

Begründung. 
(Norddu##lggtg. v. 10. Juli 17 Nr. 188 2. Ausg.) 

Der BZundesrat hat am 5. Juli eine Verordnung beschlossen, nach der deutsche 
Wöchnerinnen während der Geltungsdauer des Hilfsdienstgesetzes aus Relchsmitteln
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eine Wochenhilfe erhalten sollen, wenn 1. der Ehemann eine Beschäftigung lm Sinne 
des Bilfsdienstgesetzes ansübt, und im letzten Jahre vor der Niederkunft seiner Ehefran 
inindeftens jechs Monate Hindurch ausgeübt hat, 2. feine wirtfchaflliche Kage jich infolge 
felner Befhäftigung im Hilfsdienft nachweislich verfchlechtert hat und 3. ein Bedürfnis 
für. die Beihilfe befteht. 

Bei’ Hilfsdienftpflichtigen, die durch befondere fchriftliche Aufforderung nad $ 7 
des Hilfsdienfigefeges herangezogen worden find, bedarf es nicht des Nadyweifes einer 
Beihäftigung im Hilfsdienft vor der Niederkunft. Der Beschäftigung des Ehemanns= 
vor der Tliederfunft fickt natürlich dte Keiftung von Kriegs«, Sanitäts> und ähnlichen 
Dienft gleich. Ebenfo erhalten die Wochenhilfe foldye Wöchnerinnen, die felbft im Jahre 
vor der Niiederfunft mindeftens jechs Monate hindurch; im Hilfsdienft befchäftigt waren. 
Auf diese jechs Monate wird ihnen die Seit einer Bejchäftigungslofigfeit unmittelbar 
vor der. Niedertunft bis zu vier Wochen angerechnet. Die Wocenhilfe wird endlich 
auch für ein uncheliches Kind geleiftet, wenn in der Herson des Daters die oben für 
den Ehemann abgegebenen Dorausjehungen zutreffen, und feine Derpflihtung zur 
Gewährung des Unterhalts feftgeftellt it. Für die Anerkennung des „Bedürfniffes“ 
ift eine Einfommenshöcftgrenze feftgefeßt, 2500 M. bei dem Dater, 1500 bis 2500 M., 
je nach der Kinderzahl, bei unverheirateten Wöchnerinnen. 

Eine Derschlechterung der Wirtjchaftslage wird in der Kegel da anzunehmen 
jein, mo fich infolge der Hilfsdienfttätiagfeit die Einnahmen des Befhäftigten verringert 
oder feine Ausgaben ftärfer als die Einnahmen vermehrt haben. Dorausjehung wird 
dabei meiftens fein, daß er entweder die Befchäftianngsart oder den Befchäftigungsort 

gewechfelt hat. 
Bei der Regelung der Derfiherungspflicht für die im vaterländifhen Hilfsdienft 

beschäftigten Hersonen im Februar dieses Jahres waren die meiften Beftimmungen 
mit übernommen worden, die feit Beginn des Krieges für die Hriegsteilnehmer ufw. 
getroffen worden waren. Wenn dies nicht fofort auch hinfichtlich der ans Reichsmitteln 
gewährten Wochenhilfe gefhah, jo lag der Grund darin, daß diefe Wochenhilfe nicht 
von vornherein und feineswegs durchweg als erforderlich angejehen werden mußte. 

Bilfsdtenft und Kriegsdienft wirfen auf die Perjon defjen, der den cinen oder 
den anderen von ihnen zu leiften hat, durchaus verfchieden. Dor allem fommt dabei 
in Betracht, daß das Hilfsdienftgefeh an der Lage der überwiegenden Mehrzahl der- 
jenigen Perfonen nicht das mindejte ändert, die nach ihm als inı vaterländifchen Hiljs> 
dlenft befchäftigt zu gelten haben: fie arbeiten, wie 3. B. die gesamte landwirtschaftliche 
Bevöllerung unter den gleihen Bedingungen unverändert weiter, Infoweit liegt 
zu einer besonderen Leistung aus Reichsmitteln für jie fein Anlaß vor. Aber auch} da, 
wo das Hilfsdienftgejeg tatfächlich eine Einwirkung auf die Befchäftigungsverhältniffe 
des einzelnen ausübt, bedeutet dieje Einwirkung keineswegs immer oder selbst nur 
überwiegend eine Derfchlehterung für den Betroffenen, da hier die Lohnverhältnisse 
größtenteils recht günftig liegen. Much hier liegt zu einem unterflügenden Eingreifen aus 
Reldhysmitteln Fein Anlaß vor. Ein folhes würde zugleich eine unbillige Benachteiligung 
für alle diejenigen Gruppen der Bevölterung bedeuten, deren Tätigkeit nicht dem 
Hilfsdienft zugerechnet wird, die fich aber in gleicher oder oft noch jchlechterer wirt 
ſchaftlicher Lage befinden, als die Hilfsdienfttätigen. Die Srage der Beibehaltung, 
Ans» oder Umgeftaltung der Kriegswochenbilfe kann allgemein nicht an der Hand des 
dafür nicht geeigneten Hilfsdienftgefekes geregelt werden, fondern muß auf breiterer 
Grundlage geprüft werden, wenn die gefanıte Wirtfchaftslage nach Kriegsende über- 
blidt werden fann. Bier dagegen fonnte es jidy nur darum handeln, einen gemiffen 
Ausgleich in denjenigen Sällen zu fchaffen, in denen die mit dem Bilfsdienftgefeb un» 
vermeidlich verbundenen Eingriffe zugleich mwirtfchaftlihe Nachteile mit jich bringen. 
Aus diefem Grunde befchränft die neue Derordnung die Gewährung der Reichswochen¬ 
hilfe auf foldhe Sälle, in denen eine Derjchlechterung der Erwerbs» und Einkommens» 
verhältniffe eingetreten und überdies das Bedürfnis nachzumwelfen ift. Einheitlich des
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Umfanges der TLeistungen schließt sich die neue Fürsorge eng an die Bestimmungen 
der bereits bestehenden Derordnungen an. Die Anträge usw. find bei Dersicherten, 
je nach Lage der Derhältnisse, an die Krankenkasse, den Arbeitgeber oder die Seec=Berufs 
genossenschaft zu richten, in allen anderen Fällen unmittelbar bei der Uo#mmission der 
£ieferungsverbände zu ftellen, die für die Prüfung der Wirtschaftslage der Betelligten 
infolge ihrer gleichartigen Tätigkeit auf dem Gebiet der Mannjcaftsunterftügung 
bereits umfajjende Erfahrung befiten. --- Die übrigen Beftimmungen deden fich zum 
grögten Teil mit den für die Wocenhilfe für die Ehefrauen der Kriegsteilnekmer ufm. 
nad der Befanntmachung vom 23. April 1915 in Kraft befindfichen. 

Hierzu: 

a) Bek. des Reichskanzlers über die Erstatiung der verauslagten Beträge für Wochen¬ 
hilfe auß Anlaß des vaterländischen Hilfsdienstes an die Lleferungsverbände. 

Vom 13. Juli 1917. (531. 238.) 

Gemäß s 20 der Bekanntmachung über Wochenhilfe aus Anlaß des vaterländischen 
Hilfsdienstes vom 6. Juli 1917 (KG#l. 591) wird über die Erstattung der von den Liefe¬ 
rungsverbänden verauslagten Beträge für Wochenhilfe folgendes bestimmt: # 

8 1. Die Lieferungsverbände reichen ihre Ansprüche auf Erstattung ihrer Auslagen 
für Wochenhilfe vierteljährlich denjenigen Stellen ein, welchen die Prüfung der fest¬ 
gestellten Berräge für Ansprüche aus Kriegsleistungen obliegt. Diese Stellen prüfen die 
Erstattungsansprüche und erteilen alsdann Zahlungsanweisung. Die Belege sind den 
Lieferungsverbänden zurückzugeben, welche sie bis nach Veendigung der Prüfung durch 
den Rechnungshof des Deutschen Reichs aufbewahren. 

8 2. Die prüfenden Stellen melden die verauslagten Beträge der Reichshaupt¬ 
kosse zur Erjiattung an. Die Anmeldung ift unter Beifügung der Quittungen der Liefe¬ 

rungsverbände über den Empfang der von ihnen gezahlten Beträge für Wochenhilfe beim 
Reichsamt des Innern einzureichen. 

b) Erlänterungen des Reichskanzlers zur B. v. 6. Juli 1917 (Rl. 501), mitgetellt 
durch Preuß. Bfg. v. 13. August 1917 (MBl. 225). 

Bei Regelung der Arbeiter- und Angeſielltenverſicherung für die im v. HD. be¬ 
schäftigten Personen hat die Vek. v. 21. Februar 1917 (Re Vl. 171) diejenigen Sonder¬ 
bestimmungen zum großen Teil mit übernommen, welche seit Beginn des Krieges durch 
Gesetz oder BRVO. für die Teilnehmer an Kriegs., Sanitäts- und ähnlichen Diensten 
getroffen worden sind. Wenn dies nichl auch hinsichtlich der aus Reichsmitteln gewährten 
Wochenhilse geschehen ist, so lag der Grund dafür nicht darin, daß jene Wohlfahrtsmaß. 
regel hier von vornherein und durchweg als nicht erforderlich oder nicht angebracht er¬ 
achtet werden mußte. Wohl aber bestehen in den Verhältnissen der Kriegsteilnehmer 
einerseits und der im HD. Beschäftigten anderseits gerade bei den für diese Frage be¬ 
achtlichen Umständen sehr wesentliche Unterschiede, die eine selbständige sorgfältige Prüfung 
forderten. Um die Erledigung der spruchreisen Bestimmungen der Bek. v. 24. Februar 
1917 nicht aufzuhalten, mußte deshalb die Entschließung über eine Reichswochenhilfe 

aus Anlaß des v. HD. einer jpäteren Beichlußfaffung vorbehalten bleiben. . 
Eine Regelung der Frage ift dem inziwifhen au) von verfhiedenen Seiten befür- 

wortet worden. Insbesondere hat der Reichstag eine Resolution angenommen, nach der 
die Reichswochenhilfe auf die Ehefrauen der im dv. HP. tätigen Perfonen, jomweit eine 
Bedürftigkeit im Sinne der VO., betr. Wochenhilfe, vorliegt, erstreckt werden soll. Bei 
den Beratungen im Haushaltungsausschuß ist regierungsseitig eine wohlwollende Prüfung 
der Anregung in Aussicht gestellt worden. 

Was die bereits erwähnten Unterschiede in den Verhältnissen der Kriegsteilnehmer 
und ber im HD. Beschäftigten betrifft, so nimmt der Kricgsdienst die ganze Personlichket, 
Zeit und Arboitalta?t delsen in Anspruch, der ion zu leisten bet. Die Lahn#na bei seuhe
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en Betracht kommenden unteren Dienstgraden stellt sich bei weitem nicht als gleichwertiges 
Entgelt für die Arbeitsleistung dar. Der Kriegsteilnehmer ist daher überwiegend nicht in 
der Sage, für feine Familie ausreichend zu sorgen. Dies wird schon durch die Gewährung 
der Mannschaftsunterstützung anerkannt, die aber nur für das Notwendigste hinreichen 
soll und kann. Demgegenüber kann der H Deistende seine volle Arbeitskraft — wenn 
auch zum Teil auf einem nicht frei gewählten Gebiete — verwerten. Er erhält als Gegen¬ 
leistung für seine Arbeit den allgemein üblichen Lohn. Er steht sich also in der Regel nicht 
schlechter als zur Friedenszeit, sondern vielsach — namentlich in der Kriegsindustrie — 

infolge der großen Lohnsteigerung sogar besser, und zwar auch bei Berücksichtigung der 

Kriegsteuerung. Da ganze große Gruppen von Berufsarbeiten, so die Landwirtschaft, 
als Tätigkeit im vaterländischen HDD. zu gelten haben, werden zahlreiche Personen jetzt als 
in letzterem tätig angesehen, ohne daß sich in ihren Berhälinissen das geringste geändert 
hat. Lassen sich hiernach Billigkeitsgründe für eine allgemeinc Berücksichtigung dieser 
Gruppen nicht geltend machen, so würde damit anderseits einc unbillige Zurücksetzung 
anderer Bevülkerungslreise geschaffen werden, die ihren ganzen Lebensverhältnissen nach 
dieser Wohltat nicht minder bedürftig sind. Es sei hier nur an die nicht in der Kriegsin¬ 
dustric tätigen gewerblichen Arbeiter in der Stadt erinnert, die unter der Lebensmittel¬ 

inappheit vielfach ärger zu leiden haben als die Arbeiter auf dem Lande, und deren Frauen 
aus verschiedenen Gründen nach der Niederkunft meist erst später wieder zur Arbeit gehen 
können als die Landfrauen. 

Unter diesen Umständen ist es nicht angezeigt, den HD. in bezug auf die Wochen¬ 
hilfe der Leistung von Kriegs-, Sanitäts- und ähnlichen Diensten allgemein gleichzustellen. 
Das HD. bildet nach dem Gesagten nicht den geeigneten Anlaß, der Frage einer Bei¬ 
behaltung und Ausdehnung der mit der Kriegswochenhilfe eingeleiteten großen Für¬ 
sorgemaßnahmr allgemein näherzutreten. Diese Frage wird vielmehr auf breiterer Grund. 
lage dann einer sorgfältigen Prüfung zu unterziehen sein, wenn bei Wiedereintritt des 
Friedenszustandes die wirtschaftliche Gesamtlage und dic durch sie bedingte Leistungs¬ 
fähigkeit der beteiligten Stellen mit einiger Sicherheit wird übersehen werden können. 

Erwächst indessen auch, wie gesagt, der Mehrheit der im HDD. tätigen Personen aus 
dieser Beschäftigung kein wirtschaftlicher Nachteil, so bleibt doch immerhin eine nicht ge¬ 
ringe Zahl solcher übrig, bei denen dies nicht zutrifft. Das HDDG. bringt ohnehin starke 
Eingriffe in das persönliche Selbstbestimmungsrecht des einzelnen mit sich; hinzutretende 
Verschlechterungen der Erwerbs- und Einkommensverhältnisse würden daher besonders 
hart empfunden werden und lassen die Schaffung eines gewissen Ausgleichs durch eine 

— auf Fälle solcher Verschlechterungen beschränkte — Wohlfahrtsmaßnahme des Reichs 
als billig und angezeigt erscheinen. Als solche kommt dann eine Reichswochenhilfe nach 
dem Muster derjenigen, welche den Neugeborenen der Kriegsteilnehmer zugewendet ist, 
in erster Reihe in Frage, da sich diese Einrichtung in ihrem bisherigen Wirkungsbereiche 
nach allseitigem Urteil ausgezeichnet bewährt hat. 

Auch der Reichstag hat einc engere Abgrenzung des Teilnehmerkreises für notwendig 
gehalten, indem er das Erfordernis der Bedürstigkeit aufstellte. Das Vorliegen einer solchen 
muß neben dem Eintritt einer Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage unter der Ein¬ 
wirkung des HD. die Voraussetzung für den Anspruch auf die Reichswochenhilfe bilden. 

Hinsichtlich des Umfanges der Leistungen schließt sich die neue Fürsorge eng an die 
bewährten Bestimmungen der älteren VO. über Wochenhilfe an. Dabei in das tägliche 

Wochengeld auch hier, entsprechend der Bek. v. C. Juni d. J. (Rl. 477), von einer Mark 
‚auf eine und cine halbe Mark erhöht. Was das Verfahren betrifft, so lehnt es sich an das¬ 
ienige der Bek. v. 23. April 1915, nicht an dasjenige der Bek. v. 3. Dez. 1914 an, d. h. die 
Entscheidung über Anträge auf Wochenhilfe ist nicht dem Vorstand der Krankenkasse, 
sondern der Kommission des Lieferungsverbandes übertragen worden. Allerdings werden 
die im HD. tätigen PBerfonen, die hier in Betracht fommen, meilt Krantentaffenmitglieder 
jein; für fie mären alfo infolge biefer Mlitgliedichaft die nötigen Beziehungen zu den Arası- 
Zenlaffen gegeben. Allein bie Aufgaben, welche hier deu Organen der Kranlenkaſſen bei
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der Beschlußfassung zufallen würden, sind wesentlich anderer Art, als es in den Fäller¬ 
der Bek. v. 3. Dez. 1914 der Fall ist. Bei den letzteren liegt jenen Organen nur die Fest¬ 
stellung bestimmter Tatsachen ob, nämlich neben der Teilnahme an Kriegs= usw. Diensten 
das Vorhandensein eines vorangegangenen Versicherungsverhältnisses von gewisser Dauer. 
die selbständige Abwägung billiger Ermessensgründe wird dabei den festsetzenden Steller 

nicht zugemutet. Anders liegt die Sache hier: Verschlechterung der Wirtschaftslage ungd 
Bedürftigkeit, also die Voraussetzungen des Anspruchs nach der vorliegenden Verordnung, 
find Begriffe, deren Anmenbbarkeit fi) nur unter Abwägung aller besonderen Umstände 
des Einzelfalls feststellen läßt, wobei dem freien Ermessen ein weiter Spielraum bleit:. 
Zur Bewältigung dieser Aufgabe sind die Kassenvorstände, denen der behördliche Charalter 
fehlt, der Natur der Sache nach weniger geeignet als die Lieferungsverbände, die zudem. 
für die Prüfung der wirtschaftlichen Lage der Beteiligten infolge ihrer gleichartigen Tätig. 
keit auf dem Gebiete der Mannschaftsunterstützung und der Wochenhilfe nach der Bei. 
v. 23. April 1915 umfassende Erfahrungen besitzen. Die Übertragung der Aufgabe an die 
Kassenvorstände würde überdies notwendig die Einführung eines Instanzenzugs — und 
zwar wohl desselben, wie nach der Bek. v. 3. Dez. 1914 — mit sich bringen und dadurch 
eine gegenwärtig besonders unliebsame weitere Geschäftsbelastung der Versicherungs¬ 
behörden verursachen. Die Kommissionen der Lieferungsverbände aber bieten nach ihrer¬ 
Zufammenfegung und nach den Ergebniffen ihrer jeitgerigen Tätigkeit die erforderlich 
Gewähr, welche die Einsetzung höherer Instanzen entbehrlich macht. Die wünschenswerte 
Gleichmäßigkeit der Entscheidungen wird nach den gemachten Erfahrungen durch die in 
grundsätzlichen Fragen gegebenenfalls ergehenden Anweisungen der Zentralbehörden 
ausreichend gesichert. Die bewährten Verfahrensvorschriften der Bek. v. 23. April 1913 
konnten, zu einem großen Teil wörtlich, übernommen werden. 

Zur Erläuterung ist folgendes anzuführen. 

In 88 1, 2. 
Die neue Fürsorge hat in gleicher Weise wie die Kriegswochenhilfe neben einer 

Vergünstigung als Ausgleich für Nachteile bei den im vaterländischen Interesse geleisteten. 
Diensten in erster Reihe die Sicherung und Förderung des deutschen Nachwuchses im Auge. 
Sie beschränkt sich dementsprechend auch auf deutsche Wöchnerinnen. Für einc Aus¬ 
dehnung auf Nichtdeutsche wegen einer etwa ausgeübten Tätigkeit i. S. des HDG. sprechen 
auch keine besondcren Gründe der Billigkeit, da es sich um eine ganz freiwillige und außer. 
ordentliche Leistung aus Reichsmitteln handelt. Bei der selbständigen Natur dieser Wobl- 
fahrtseinrichtung greift hier auch die Bek., betr. Ausdehnung des HDG. auf Angehörige¬ 
der österreichisch=ungarischen Monarchie, v. 4. April 1917 (RcBl. 317) nicht Platz, da es 
sich nicht um eine Ausführungsbest. zum HD. handelt. Diejenige Wochenhilfe, welche 
die etwa selbst im HDD. beschäftigten und wegen solcher Beschäftigung für die eigene Person 
gegen Krankheit versicherten ausländischen Wöchnerinnen auf Grund ber 35 195ff. def 
R. und des §& 8 der Bek. v. 3. Dez. 1915 zu beanspruchen haben, bleibt natürlich un. 
berührt. 

Drei Gruppen von Wöchnerinnen kommen für die Wochenhilfe in Betracht. Es sind. 
dies zunächst die nicht felbft mittätigen Ehefrauen der im HD. VBefchäftigten, die af$ die 
weitaus zahlreichfte Gruppe im $ 2 voranstehen. m $ 3 werben die felbit im v. HD. tätiger. 
Frauen behandelt, während § 4 die Wochenhilfc für die unehelichen Kinder hilssdienst¬ 

tätiger Männer ordnet. 
Der Anspruch nach § 2 setzt zunächst eine Tätigkeit des Ehemannes der Wöchnerin 

im v. H. voraus, und zwar muß diese Voraussetzung regelmäßig zur Zeit der Entbin¬ 
dung gegeben sein. Ein gewisses Abweichen von diesem Erfordernis gestattet nur & 8 Abs. 2. 
Anders wie beim Kriegsdienst, der, einmal begonnen, die ganze Person erfaßt und den 
Wiederaustritt nach eigenem Belieben ausschließt, liegt hier Anlaß vor zu verhüten, daß 
jemand seiner Familie auf leichtem Wege die Reichsbeihilfe dadurch beschafft, daß er um 
#ihretwillen erst lurz vor der bevorstehenden Niederkunft der Ebefrau eine Tätigkeit im HD.
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übernimmt. Diese Besorgnis besteht da nicht, wo der Eintritt in den H. nicht freiwillig 
erfolgt ist, also bei den Personen, die durch besondere schriftliche Aufforderung nach § 7 
des HD. herangezogen worden sind. In allen übrigen Fällen muß aber aus dem ange¬ 
gebenen Grunde, wie in den ss 195 ff. der RBO. eine vorangegangene längere Versiche¬ 
rungsdauer, so hier eine gewisse Dauer der der Niederkunst vorangehenden Beschäftigung 
im v. HD. gefordert werden. Die Verordunung schreibt dafür, gleichfalls nach dem Vor¬ 
lild des §# 195 der RV0O., einen Mindestzeitraum von sechs Monaten vor. Für die Über- 
gangszeit läßt § 5 eine Kürzung zu. Wann die zweite und dritte Voraussetzung des An¬ 
spruchs, nämlich die Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage des Ehemanns, des unehe¬ 
lichen Vaters, oder der selbsttätigen Mütter, und das Bedürfnis gegeben sind, wird bei 
den $5 6 unb 7 näher ausgeführt. Der erste Satz des zweiten Absatzes entspricht einer ähn¬ 
lich gefaßten Bestimmung im §& 1 der Bek. v. 24. Febr. 1917 (Röl. 171) und erweitert 
in gleicher Weise wie dort den Kreis der Berechtigten über denjenigen der HDflichtigen 
selbst hinaus. Der zweite Sag daselbst schützt diejenigen vor Benachteiligung, welche die 
für die vorangegangene Zeit erforderte HDätigkeit nur aus dem Grunde nicht nachzu¬ 
weisen vermögen, weil sie in dieser Zeit ihrer Pflicht gegen das Vaterland in anderer Weise 
— durch Leistung von Kriegs- usw. Diensten — genügt haben. 2 

Zu § 3. ii 
Bei den in eigener Person hilfsdiensttätigen Wöchuerinnen kann naturgemäß nicht 

gesordert werden, daß die Beschäftigung im HD. bis zum Augenblicke der Entbindung 
sortgesetzt wird. Die Einhaltung einer gewissen Schonzeit vor der Niederkunft ist vielmehr 
aus gesundheitlichen Gründen erwünscht. 

Die zu diesem Zwecke getroffene Regelung, wonach die Zeit der Beschäftigungs¬ 
losigkeit in den vier Wochen unmittelbar vor der Niederkunft auf die sechs Monate anzu¬ 
rechnen ist, bedeutet zwar für die Wöchnerinnen des § 3 eine gewisse Besserstellung gegen¬ 
über denen des § 2. Eine solche ist indessen nicht unbillig, da es sich um Frauen handelt, 
deren Beziehungen zum v. HD. unmittelbar durch die eigene Tätigkeit, nicht nur mittelbar 
durch diejenige des Ehemannes, begründet sind. Der Begriff der Beschäftigungslosigkeit 
ist hier milde auszulegen. Zur Anwendbarkeit der Vorschrift genügt, daß die Wöchnerin 
nicht einer eigentlichen, für den Lebensunterhalt wesentlichen Lohnarbeit nachgegangen 

ist. Dagegen schließt die Wahrnehmung des eigenen Haushaltes oder auch die gelegentliche 
Berrichtung entgelllicher geringfügiger Arbeiten aufer dem Hause, wie sie auch hoch¬ 
schwangere Personen regelmäßig noch ohne Schädigung ihres Gesundheitszustandes vor¬ 
zunehmen pflegen, die Annahme einer „Beschäftiguugslosigkeit" nicht aus. 

Zu § 4. 

Bei der hier behandelten dritten Gruppe, den unehelichen Kindern von im HD. 
beschäftigten Bätern, muß zunächst der Nachweis der Vaterschaft gefordert werden. Da 
im HD. eine Unterstützung nach dem Ges. v. 28. Febr. 1888/4. August 1915 nicht in Frage 
steht, konnte der Anspruch auf die Wochenhilfe nicht, wie es nach § 3 der Bek. v. 23. April 
1915 der Fall ist, von deren Gewährung abhängig gemacht werden. Die V0 schließt sich 
daher in diesem Punkte der Vorschrift im Abschn. 1II der Bek. v. 1. März 1917 (RGBl. 200) 
an. Der Nachweis der Vaterschaft ist danach in gleicher Weise zu erbringen, wie es für die 
Gewährung der Mannschaftsunterstützung gefordert wird. Dabei werden nur die gleichen 
milden Anforderungen zu stellen sein. Die Voraussetzungen in der Person und in den 
Verhältnissen des Vaters sind, abgesehen vom Nichtbestehen der Ehe, mit der Mutter des 
Kindes, die gleichen wie nach § 2. Nur braucht der Vater nicht Deutscher zu sein, da sich 
die Stngeh. des unehelichen Kindes nach derjenigen der Mutter richtet. Daß es dieses 
Stforberniffes für Die Mutter bedarf, ergibt fi) aus $ 1. Endlich muß auch hier ein Bedürfnis 
oorliegen. Wann die3 der Fall ift, richtet fich nad) $ 7. 

2. Zu 8 5. 

Die neue Fürsorgemaßnahme würde denjenigen Wöchnerinnen nicht zugute kommen, 
deren Entbindung in die nächsten Monate nach dem Inkrafttreten der VO. fällt, wenn
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für sic nicht eine Erleichterung in bezug auf die geforderte Dauer der vorangegangenen 
Beschäftigung im HDD. zugestanden würde, Da es aber erwünscht ist, daß die wohltätigen 
Wirkungen dieser Wochenhilfe sich tunlichst bald geltend machen, ist für die Übergangszeit, 
in der die volle Beschäftigungszeit im HDD. noch gar nicht nachgewiesen werden kann, eine 
Kürzung der erforderten Dauer zugelassen. Dabei ist auch darauf Rücksicht genommen 
worden, daß die Maßnahmen zur Durchführung des HD. zunächst eine gewisse Zeit in 

Anspruch genommen haben, so daß auch die Übernahme einer Beschäftigung im HD. zum 
großen Teil erst einige Zeit nach dem Inkrafttreten jenes Ges. selbst erfolgen konnte. In 
billiger Berücksichtigung dieses Umstandes ist die Übergangszeit bis zum 1. Sept. 1917 
hinausgeschoben worden. Bis zum genannten oder einem späteren Tagc kann eine sechs¬ 
monatige Zeit der Befchäftigung im HE. fehr wohl zurüdgelegt sein; es ist also nicht un¬ 

billig, wein von da ab die Erfüllung ber bolfen Vorausjegung verlangt wird. Um jeden 
Tag aber, den die Wöcnerin vor dem 1. September entbunden wird, kürzt fid) aud) die 
sechsmonatige Beschäftigungsdauer. Bspw. braucht der Ehemann, wenn seine Frau am 
1. Juli 1917 entbunden wird, bis dahin nur sechs weniger zwei, also vier Monate Tätigkeit 
im H. nachzuweisen. Anderseits empfahl es sich nicht, in der Herabminderung der Vor¬ 
aussetzung noch weiter zu gehen, da der Leistung des Reiches regelmäßig eine immerhin 
nicht gar zu kurz bemessenc Gegenleistung an Arbeit im HD. entsprechen soll. Die beson¬ 
derc Vergünstigung des § 3 für die selbsttätigen Frauen kommt auck hier zur Anwendung. 
Bei Entbindung am 1. Juli 1917 würde mithin eine Beschäftigung vom 1. März bis 2. Juni 
genügen, vorausgesehzt, daß in der folgenden Zeit bis zum 1. Juli keine anderweite entgell¬ 
liche Beschäftigung stattgefunden hat. 

Zu 6. 

Ein sehr großer Teil der Personen, deren Tätigleit jetzt als eine solche im Sinne des 
HDG. zu gelten hat, setzt Dabei nach wie vor feine frühere Tätigkeit fort, ohne daf ber 
Erlaß des HDe. irgendeinen Einfluß auf die Art und die Bedingungen diefes Befchäf- 
tigungsverhältnisses ausgeübt hat. Für alle diese Personen entfällt, wie bereits hervor¬ 
gchoben worden ist, jeder Anlaß zu der mit dieser Wochenhilsc gegebenen besonderen Lei¬ 
stung des Reichs. Dics gilt auch dann, wenn sich inzwischen die wirtschaftliche Lage für der 

Betreffenden aus dem einen oder dem anderen Grunde ungünjtiaer geftaltet haben solltr, 
vorausgeseht nur, daß die so eingetretene Verschlechterung nicht auf die Einwirkung des 
HD. oder einer auf Grund dcsselben getroffenen Maßregel zurückzuführen ist. Dagegen 
ist die Boraussetzung für die Gewährung der Wochenhilfe jtetS Dann gegeben, wenn ji 
ein ursächlicher Zusammenhang zwischen der eingetretenen Verschlechterung und einer 
Einwirkung des HD. nachweisen läßt. Die Fällc, in denen dies zutrifft, lassen sich nicht 

erschöpfend aufführen. Zum beiseren Verständnis für die Praxis hebt § 6 dicjenigen Fälle 
heraus, die aller Voraussicht nach die Regel bilden werden: es sind dies Diejenigen de; 
übertritts aus einer anderen Beschäftigungsart, so bes Übertritt? aus ciner sonstigen Tätig. 
keit zur Rüstungsindustrie, aus einer gewerblichen Tätigkeit zu landwirtschaftlichen Be. 
stellungs- oder Erntcarbeiten usw., auch des Übertritt? aus einer felbjländigen zu einer 
unselbständigen Beschästigung im Betriebe. Sodann kommt — allein oder in Verbindung 

mit jenem Wechsel der Arbeitsart — ein Wechsel des Arbeitsortes in Betracht, der nament¬ 
tich infolge der Notwendigkeit, einen doppelten Haushalt zu führen, die wirtschaftlichen 
Verhältnisse des Beschäftigten nachteilig beeinflussen kann. Ein Wechsel bloß des Arbeit¬ 
gebers oder der sonstigen Arbeitsbedingungen bei dem nämlichen Arbeitgeber wird nur 
selten eine Folge des HDe#. bilden. Noch seltener wird ein Einfluß des HD#. da bemerr. 
bar sein, wo überhaupt kein Wechsel der Verhältnisse eingetreten ist. Immerhin ist es bei¬ 
spielsweise denkbar, daß iemand durch das HDG. gezwungen ist, bei seiner bisherigen — 
jetzt bem HD. zugerechneten — Beschäftigung zu verbleiben, und daß er desbalb nachweis¬ 
lich eine gebotene Gelegenheit zu lohnenderer Beschäftigung nicht benutzen konnte. Durch 
die Worte „in der Regel“ läßt die Verordnung die Möglichkeit offen, auch solche Aus¬ 
nahmefälle zu berücksichtigen. wien
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Die zweite regelmäßige Voraussetzung iſt, daß jener Wechſel nachteilig auf die wirt¬ 
schaftlichen Verhältnisse des Beschäftigten eingewirkt hat. Dieser Nachteil kann sich in ver¬ 
schiedener Gestalt zeigen. Zunächst darin, daß die Einnahmen herabgehen. Dann aber 
auch darin, daß die notwendigen Ausgaben — namentlich wegen der örtlichen Trennung 
von der Familie — stärker anwachsen als die Einnahmen. Um eine Verschlechterung fest¬ 
stellen zu können, ist es begrifflich notwendig, einen Vergleich zu ziehen, und zwar soll die 
Wirtschaftslage des Beschäftigten, wie fie fih während der Berrihtung des HD. vor dem 
Zeitpunft der Entbindung geftaltet hat, in Vergleich gefegt werben zu ber wirtfdhaftlichen 
Sage dor Beginn der HDätigkeit. Da die Verhältnisse schwanken können, würde es an 
sich zweckmäßig sein, stets die Verhältnisse während je eines ganzen Jahres miteinander 
u nergleichen. Soweit es sich um die HDZeit handelt, wird dies im.Hinblick auf ihre kürzere 
Dauer zurzeit überhaupt noch nichi und späterhin auch nur bei einem Teile der Fälle mög¬ 
fich fein. E3 wird daher die wirklich im HD. verbrachte Zeit bi3 zur Hörhfidauer eines 
Jahres cinzufeen und zum Bergleic ein glei) großer Zeitraum aus ber Heit vor ber 
HDTäligleit heranzuziehen jein. Lebtere3 foll aber nicht in der Weisc geschehen, daß, 
wenn beijpiel3weife die HP Tätigkeit 7 Monate gebauert hat, Diefe 7 Monate mit den legten 

7 Monaten vor Beginn de3 HD. verglichen werden. Vielmehr sind die Einkommensver¬ 
hältuisse während eines ganzen Jahres vor dem HD. zu ermitteln und ?/,, davon für deu 
Vergleich zu verwenden. Daß auf diese Weise ein zutreffenderes Ergebnis gewonnen 
werden kann, zcigt sich ohne weiteres, wenn man z. B. an die Verhältnisse von Saison¬ 
arbeitern denlt. Da es häufig schwer sein wird, nachträglich noch die wirtschaftlichen Ver¬ 
hältuisse eines einzelnen Arbeiters in der maßgeblichen früheren Zeit genau festzustellen, so 
gibt Die BD. hier zur Erleichterung für die Kommission des Lieserungsverbandes die Mög¬ 
lichkeit, in geeigneten Fällen die leichter zu ermittelnden Verhältnisse eines gleichartigen 
Arbeiters zum Vergleich heranzuziehen. 

Besondere Rücksicht wird dabei auf die nicht seltenen Fälle genommen, in denen der 
Bcschäftigte vor Ubernahme des H. nicht seiner gewöhnlichen Beschäftigung nachgegangen, 
sondern im Kriegs-, Sanitäts- usw. Dienste verwendet worden ist. Die Einnahmen der 
Kriegsteilnehmer in den unteren Dienstgraden pflegen meist geringer zu sein, als die¬ 
jenigen, welche sie im HD. beziehen. Deshalb würde, wenn man hier die ersteren zum Ver¬ 
gleich benutzen müßte, eine Verichlechterung in der Regel nicht festzustellen sein. Zur 
Vermeidung von Unbilligkeiten sollen daher hier für die Zeit vor dem HD. die Verhält. 
nisse eines gleichartigen Arbeiters stets dann zum Vergleich verwendet werden, wenn dies 
für den Anspruch auf Wochenhilfe günstiger ist, d. h., wenn nicht ausnahmsweise der Ve¬ 
schäftigte sich während der Kriegsdienstleistung besser gestanden hat, als der für den Ver¬ 
Jleich zu verwendende gleichartige Beschäftigte. Als „gleichartige“ Arbeit ist hier die zu 
verstehen, welche der HDätige vorher in seiner regelmäßigen Berufsstellung verrichtet 
haben würde, wenn er nicht militärisch eingezogen worden wäre. 

Es liegt auf der Hand, daß bei den hier notwendigen Feststellungen nicht immer 
nach zissermäßig genaucn Ermittelungen vorgegangen werden kann. Dem vernünftigen 
und billigen Ermessen des Feststellungsorgangs ist daher hier ein weiter Spielraum ge¬ 
lassen, worauf der Eingang des Paragraphen auch hinweist. Freilich muß, wie 3 2 ausdrück 
lich feststellt, die Verschlechterung der Wirtschaftslage „nachweislich“ eingctreten sein, 
und die Führung dieses Nachweises ist in erster Reihe Sache dessen, der den Anspruch auf 
die Reichswochenhilfe erhebt. Dies schließt aber nicht aus, daß das Feststellungsorgan ihn 
dabei nach Möglichkeit unterstützt und in geeigneten Fällen ein noch lückenhaft gebliebenes 
Beweismaterial auch durch Erhebungen von Amts wegen ergänzt. 

Zu § 7. 

Dio hier für die Annahme des Bedürfnisses nach der Wochenhilfe festgesetzte Hochst¬ 
renze des Einkommens entspricht der Zahl nach derjenigen, bis zu welcher die Bek. v. 
23. April 1915 das Vorliegen eines Minderbemitteltseins anerkennt. Die Grenze von 
2RNNIT. alt für Nerheiratete, wohei bad Eintommen beider Eheleute zufammenzurachnen fi.
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Bei der Zubilligung der Wochenhilfe nach § 4 wird von der Annahme ausgegangen, 
daß der Vater grundsählich zum Unterhalte des Kindes beizutragen hat und daß ihm dies 
durch die Verschlechterung seiner Wirtschaftslage und die Geringfügigkeit seiner Einnahmen 
erschwert oder unmöglich gemacht wird. Dies bedingt es, daß für die Frage des Bedurf. 
nisses auch die Verhältnisse des Vaters des unehelichen Kindes in gleicher Weise, wie 
in den Fällen des & 2 diejenigen des Ehemannes, in Betracht zu ziehen sind. Außerdem 

. muß aber das Bedürfnis auch nach den eigenen Verhältnissen der unehelichen Mutter 
selbst gegeben sein. Dementsprechend hängt hier die Annahme eines Bedürfnisses von 
der Grenze für das Einkommen sowohl des Vaters als der Mutter ab. - 

Im übrigen ergibt die Fassung des 5# 7, daß bei einem Einkommen unter den bezeich¬ 

neten Grenzen die Beihilfe nicht unter allen Umständen gewährt werden muß. In billigen 
Gegenden, namentlich auf dem Lande, und bei geringer Kinderzahl kann unter Umständen 
auch ein Einkommen von weniger als zweitausendfünfhundert und tausendfünfhundert 
Mark ausreichen, um auch im Entbindungsfall eine außerordentliche Beihilfe entbehrlich 
zu machen. Auf der anderen Seite geben die Worte „in der Regel“ dem Feststellungs¬ 
organe die Möglichkeit, bei besonders ungünstig liegenden Umständen umgekehrt die Bei¬ 
Hilfe auch beim Vorhandenjein eines höheren Einkommens zuzusprechen. Es wird dies 
aber stets dic Ausnahme zu bilden haben und jeweilig einer besonders eingehenden Begrün¬ 
dung bedürfen. 

In der Regel wird von dem Einkommen desienigen Jahres auszugehen sein, welches 
der Niederkunft vorangegangen ist. Wo sich aber im Laufe dieses Jahres die Einkommens¬ 
verhältnisse der Wöchnerin wesentlich und in einer Weise verschoben haben, die auch in 
der Zeit nach dem Wochenbette noch Fortdauer verspricht, kann es ausnahmsweise ange¬ 
zeigt sein, das Jahreseinkommen nach dem geänderten Einkommen zu berechnen. 

Zu § 8. 

Von der strengen versicherungsrechtlichen Regel, daß alle Voraussetzungen des An¬ 
spruchs zu dem Augenblicke gegeben sein müssen, wo der Versicherungsfall eintritt, dat 
bereits §s 10 der Bek. v. 28. Januar 1915 und, ihm folgend § 22 Abs. 2 der Bek. v. 23. April 
1915 eine Ausnahme zugelassen. Danach verschafft der Eintritt des Vaters des Kindes 
in den Kriegs- usw. Dienst auch dann, wenn er erst nach der Niederkunft erfolgt, der Wöch¬ 
nerin noch den Anspruch auf einen Teil der Wochenhilfe, nämlich auf das Wochen= und 
Stillgeld für den von da ab noch laufenden Rest der Bezugszeit nach der Niederkunft. Hier 
liegt die Sache insoweit etwas anders als bei der Kriegswochenhilfe, als nach J§ 2 und # 
eine bestimmte Dauer einer vorausgegangenen gleichartigen Tätigkeit zu fordern ist, 
auf dic natürlich auch bei den in Rede stehenden Sonderfällen nicht verzichtet werden kann. 
In Betracht kommt hierbei also immer nur die Wiederaufnahme, nicht die Neuaufnahme 
ciner Beschäftigung im v. HD. Dagegen liegt es in den Fällen, in denen gemäß 5§ 2 Abs. 2 
Sat 3 der H. erst nach der Niederkunft ausgenommen wird, ebenso wie da, wo solches 
beim Kriegsdienst stattfindet. Hinsichtlich des Bezuges des Wochen= und Stillgeldes für 
den Rest der Bezugszeit sind diese Fälle ebenso zu behandeln, wie die ersterwähnten. 

Zu 88 df. 
Mit 8 9 beginnt die schon erwähnte Übernahme von Vorschriften aus der VO. v. 

23. April 1915. Diese das Verfahren betreffenden Vorschriften haben sich in der Praxi= 
eingelebt. Es wird daher hier genügen, nur die vorgenommenen Anderungen zu erläutern. 

6 9 deckt sich wörtlich mit dem § 5 a. a. O. 
Die ersten drei Absätze des § 10 entsprechen dem § 6a. a. O. Der neue, vierte Absatz 

trägt dem Umstand Rechnung, daß hier die Krankenkassen wegen ihrer eigenen Pflicht zu 

Leistungen der Wochenhilfe stärker beteiligt sind, als in den Fällen der Bek. v. 23. April 

1915. Die Mitwirkung der Krankenkassen, Arbeitgeber und See-Berussgenossenschaft als 

Übermittler der Anträge muß hier zur Vermeidung von Doppelzahlungen in stärkerem 
Maße in Anspruch genommen werden, weil hier die Ehemänner der Wöchnerinnen wegen
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der Beſchäftigung im HD. überwiegend ſelbſt der Krankenverſicherung unterſtehen und 

deshalb die Wöchnerin vielfach einen satzungsmäßigen Anspruch auf Wochenhilfe als Fa¬ 
milienhilfe haben wird. 

Es muß nach Möglichkeit vermieden werden, daß die ohnehin stark in Anspruch ge¬ 
nommenen Lieferungsverbände mir sachlich von vornherin unbegründeten Anträgen über¬ 
häuft werden. Nach den bei anderen Anlässen gemachten Wahrnehmungen wird der An¬ 
ipruch sehr häufig auf Grund der bloßen Tatsache erhoben werden, daß eine Beschäftigung 
im H stattfindet, während die sonstigen Voraussetzungen unbeachtet bleiben. Letzteres 
dürfte vor allem hinsichtlich der erforderten Verschlechterung der Wirtschaftslage der Fall 
sein. Wird von vornhercin eine nähere Begründung dieses Umstandes als wesentlicher 
Bestandteil der Eingabe gesordert, so sind die Antragsteller genötigt, sich über den frag¬ 

lichen Punkt klar zu werden. Manche unbegründeten Anträge werden infolgedessen unter¬ 
bleiben, die trotzdem eingehenden können ohne weiteres abgewiesen werden (vgl. § 15). 
Aber auch sachlich berechtigte Anträge werden alsbald in vollständigerer Form gestellt. 
werden, so daß zeitraubende Rückfragen vermieden werden können. Hieraus rechtfertigt 
sich die Vorschrift des § 11. 

Der § 12 entspricht dem $ 7 der älteren Bet. Er trägt dem Umstand Rechnung, daß 
die Wöchnerin sich in manchen Fällen im Auslond aufhalten wird, wo kein für die Er¬ 
ledigung des Antrags zuständiger Lieferungsverband besteht. 

$ 13. entfpricht dem älteren 8 8, ebenjo $ 14 dem § 9 mit der wegen der möglichen 
Kassenmitgliedschaft des Ehemannes sich ergebenden Ergänzung. Im $ 15 bezieht jich das 
Recht des Vorsitzenden zur alleinigen Entscheidung nur auf den Fall des § 11; die im 
& 10 der Bek. v. 23. April 1915 dem Vorsitzenden zugewiesenen Fälle kommen hier nicht 
vor. & 16 stimmt mit § 11 der alten Bek. überein, nur wird der Bescheid des Vorsitzenden 
nicht erwähnt, der hier ja nicht endgültig, sondern nur „angebrachtermaßen“ entscheidet. 
*17 deckt die alten s§ 12 und 13, der letzte Satz des §& 13 ist in seinem ersten Teile als hier 
nicht praktisch weggelassen. §§ 18, 19 entsprechen wörtlich den $5 14,19 c.a. ©. Die 16 
bis 19 der alten Bel. kommen hier nicht in Frage, da im Hinblick auf die erforderliche Be¬ 
schäftigungszeit vor der Entbindung eine auch nur teilweise Rückwirkung auf Entbindungs. 
fälle ausgeschlossen ist, bei denen die Bezugszeit am Tage des Inkrafttretens dieser Ver¬ 
ordnung bereits abgelaufen sein würde. §5 20 der älteren VO. regelt eine hier nicht zur 
Erörterung ftehenbe Frage. $ 20 der VD. dedt fidy mit $ 21 der Bel. v. 23. April 1915, 
*#21 mit derjenigen des §# 22 a. a. O. Die Bezugnahme auf $ 10 der Bel. v. 28. Januar 
1915 erübrigt sich im Hinblick auf § 8 Abs. 2. Die VO. ist mit dem Tage ihrer Verkündung 
im RGBl., d. h. dem 9. Juli d. J., in Kraft getreten.
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kasse 1 383. 

Anerkenntnisschein über Forderungen aus 
der Überlassung von Pferden usw. gegen 
die Kriegskasse 1 384. 
ee ur in den Persasen. vor 

eem Amtsgericht bei Zahlungefristen 
tea 66. ber 8 n, ſriſ 

— Anfechtung wegen der Zahlungssrist 
91. sen sung 

— bel Beseitigung einer Verzugsfolge 1 
291, 8 68. 

— Gebühren im Falle der Erledigung des 
Rechtsstreites durch A. 1273, 2 72, 3 62. 

Anfangepuntt der Jahlungsfallt 1 219. 
Anfechlkbarer Erwerb eines Kriegsteil¬ 

nehmers, wangepollstreckung 2 29. 
Asehtbar eit und Geschäftsaufsicht 1 358, 

Anfechtung gegenüber einem Krlegsteil¬ 
nehmer 1 16, 5 9. 

— der Entscheidungen im Falle der Unter¬ 
brechung des Verfahrens 1 100, 2 24. 

— der Entscheidung über den Aussetzungs¬ 
antrag 1 161, 2 48. 

— Ft über die Zahlungsfrist 1 
f. 

— des Einstellungsheschlusses des Boll 
reckungsgerichts 1 f., 2 69. 

— des Urteils über bie Befeitigung einer 
Verzugsfolge 1 290. 

— der Entscheidung im all bed $ 3 ber 
Bekanntmachung vom 18. August 1914/ 
20. Mai 1915 1 2%. 

Höchstpreis 1 

  
| 

Wortverzeichnis zu Band 1 bis 5. 

Anfechtung der Todeserklärung 3 130 
— des Zwangsvergleichs 5 119. . 
Aufechtungsfrist, Ruhen während der¬ 
Gelchäftsauslücht 5 125, j. Anfechtung. 

Anfechtungsklage, Zahlungsfrist 2 62. 
Anfechtungsrecht nicht bevorrechtigter Gläu¬ 

biger wahrend der Geschäftsaufsicht 1 346, 
2 112, 8 909, 5 73. 

Anfertigung von Kleidungs- und Wäsche¬ 
stücken, Stoffperbraug 254, 

Anforderung des Mehlbedarfs 4 108. 
Anfuhr von Weintrestern 4 488. 
Angehörige der bewaffneten Macht, Todes¬ 

erklätung 3 129, 136. 
— seindlicher Staaten, Kranken=, Unfall¬ 

und Invalidenversicherung 4 806. 
Angehörige der Wirtschaft, Versorgung mit 

Brotgetreide 1 591, 4 118, 132. 
— mit Buchweizen und Hirse 4 225, 228. 

mit Eiern 4 393. 
mit Fleisch 4 334. 
mit Grünkern 4 233. 
mit Hülsenfrüchten 4 214, 217. 
mit Kartoffeln 4 157. 
mit Kohlrüben 4 184. 

— he ic 4 379. 
Angestelltenausschuß nach dem HD. 4 

all, 5 600, 638. - *7 
Augeste llenversicherung 1 811ff., 828, 

2 305ff., 3 575ff., 591 ff., 4 807, 5 445. 
— ver Milfsienstyfllchtigen 6 643, 656. 

— Hilfsdienst der Beamten 5 633. 
—. Anrechnung milstärscher Dienstleistun¬ 

gen in ber A. 1 829. 
— während des Krieges 2 309. 
— Abkürfung der Wartezeit 2 312, 3 593. 
Angestellter als Kieegsteslnehmer 1 66. 
Anbängigtelt des Rechtsstreits, Unter¬ 

brechung des Verfahrens 1 31ff., 2 8, 
84,54. 

— bor den orbentliden Gerichten bei 
Zahlungsfristen 1 188ff., 2 59, 3 46, bei 
Peseltigung don Verzugsfolgen 1 275, 

Anbörung von Verwandten und anderen 
ersonen vor Bestellung eines Vertreters 

für einen Kriegsteilnehmer 1 142. 
— des Gläubigers bei Zahlungsfristen 1124, 

252f., 2 65, 69. 
Anlauf des ante 448, 
Anlegungskosten, Rang bei der Zwange¬ 

verstcigerung 1 435. 
Mnlleger-Beiträge s. Straßenanliegerbei¬ 
träge. 

Anmeldepflicht s. Anmeldung. 
Anmeldung ausländischer Zahlungsmittel 

und Kredite und von Forderungen gegen 
das Ausland 4 784. 

— des Kartoffelbedarfs 4 155, 163. 
— des Säckebedarfs 4 611. 
— des Zuckerbedarfs 4 267. 
— feindlichen Vermögens 2 424ff., 3 727fff., 

5 515, 526. 
— von Gemuse und Obst 4 236. 
— von Vermögen Landesflüchtiger 3 729
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Anmeldung von Auslandsforderungen 3 
1025, 5 534. 

— von Wertpapieren 3 281. 
— zur Warenumsatzsteuer 3 467, 498, 512. 
— nach dem Kohlen St G. 5 389, 403ff. 
Anmeldungsbuch 5 386. 
Anordnung vorläufiger Sicherungsmaß¬ 

regeln im Falle des Konkurses 1 122. 
— Horläufige im Zahlungsfristverfahren 

— im Berzugsfolgenbefeitiqungsverfahten 

— im Verfahren betr. Einftellung der 
Broangsberfteigerung 3 96, 5 41. 

— Erlaß einer einstweiligen A. des Voll¬ 
streckungsgerichts 1 295. 

— der Geschäftsaufsicht 1 335, 2 102, 3 
110, 900, 5 95. 

— der pol. Zwangsverwaltung 1 882, . 
Antragsrecht in der Invaliden= und Hinter¬ ö 611. 

Anrechnung der Militärdienſtzeit 2 308, 
3 588, 5 442. 

— von Kriegsjahren 2 531, 3 809, 4 838, 
5 563. 

— der Schutzhaft 5 568. 
— des Hilfsdienstes auf das Dienstalter der 
1 Stgolsbeamten 5 621; 4 410 

njäffiger Handel, Berüdjichtigung 7 
122, 5 ro ' 

Anſpruch, Unterbrechung des Verfahrens 

— nicht vermögensrechtlicher 1 140. 
— Geltendmachung während der Kriegs¬ 

zeit 1 IR, 2 56, 3 43ff., 4 740 ff., 

— aus (eng 908. 1 208. 
— zegen Beschädigung der Mietjache 1 

— aus einer Hypothek 3 73, 5 28. 
— Einschränkung der Psfändbarkeit von 

Lohn=, Gehalts¬ und ähnlichen A. 1 381, 
2 126ff., 3 122. 

Ansiedlung von Kriegsinvaliden 2 323. 
Anstalt, kommunale, als Einigungsamt 

416. 
— gemeinnübige, als Einigungsamt 1 416. 
Anstalts-Bedlensteter s. Bediensteter. 
Anstalts=Zwangsverwaltung 1 424, 413f., 

Anſte aende Krankheit, Zusatzseifenkarte 4 
31. 

Anstreichen mit Olfarben 4 524. 
Antimon, Höchstpreis 1 782, 4 673. 
Antrag auf Konkurseröffnung, Unzulässig¬ 

feit der Stellung durch den Gläubiger 1 
122, 2 25. 

—auf Bestellung eines Vertreters, Antrags¬ 
berechtigter 1 141, 2 33, 3 17, 4 736, 5 10, 

han erechtigter , 3, Inhalt 1f. 
3 17, 4 736. " 

— Können Kriegsteilnehmer den A. auf 
Zahlungsfrist stellen? 1 193, 3 60. 

— des Schuldners auf Fristbewilllgung 1 
216f., 2 64, 3 62. 

— Gilt für den N. auf Zahlungsfrist der 

Kriepsbud. Wr, 5. 
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Grundsatz der Mündlichkeit und der An¬ 
waltszwang? 1 216f. 

— Zurücknahme 2 65. 
— des Gläubigers auf Erlaß des Aner¬ 

kenntnisurteils 1 236. 
— Mürdigunz des A. auf Einstellung durch 

das Vollstreckungsgericht 1 253f. 
— Auwaltsgebühr für den Zahlungsfrist=A. 

— auf Bewilligung einer Zahlungsfrist 
an ger Snp@n. 5 31. > v teil 

— au erſagung des Zuſchlags 97 ng Zuschlag „Q 

— auf Anordnung der eschäftsaussicht¬ 
wer hat ein Recht zum W.? 1333, 2 102, 

55. 
— auf Zwangsvergleich 5 101, 106, 114. 
Antragsgrundlagen für das Geschäftsauf¬ 

sichtsverfahren 1 334 

blie lrewbersscheru 3 ei 8 686 
— nach dem Kriegsschädengese 5 

492, 507. fescheungeset " 
Anwalt . Anwaltsgebühr u. Anwaltszwang. 
Anwaltsgebühr für den Zahlungsfrist=An¬ 

trag 1 261, 3 64. 
— für den Streit über die Bewilligung einer 

Zahlungsfrist 1 261ff., 3 64. 
— im Falle des amtsgerichtlichen Ver¬ 

fahrens 1 268. 
— unterliegt nicht der Ermäßigung nach 

8 6 der Bahlungzfriftverordnung 1 274. 
2für Veschluß im Mieetfortsetzungsstreit 

Anwaltskammer, Beschlußfähigkeit des Vor¬ 
standes 3 778. 

Anwaltszwang bei der Aussetzung des Ver¬ 
fohrens gegen einen Kriegsteilnehmer 

galt et für den Zahlungsfristantrag? 1 
I. 

— Gilter für den Einstellungsantrag? 1252. 
— Dei, ber Beseitlgung von Verzugsfolgen 

Anwarijhalten aus der Krankenversiche¬ 
rung 1 814, 2 306, 3 576, 581, 5 438, 441. 

— aus der Invaliden- und Hinterblie¬ 
benenversichekung 2 306, 5 442. 
Auweisung s. Zahlungsmittel. 
Anzei San die Militärbehörde 2 31, 3 16, 

Anzei epfücht, bet der Vorratserhebung 
4 67, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 305, 
307, 692, 694. 

— nach der Branntwein VO. 4 188, 202, 
206. 

— der BuchecllernVO. 4 616. 
— nach den Buchweizen VO. 4 225, 703. 
— nach der Cumaronharz# O. 4 544, 723. 
— nad der DrudfarbenBO. 4 727. 
— nad) den Drudpapier®XD. 4 622 627, 

631, 633. 
— nach den Einfuhr VO. 4 32 (Butter), 55 

(Eier), 62 oscee Fische), 39 (Futter¬ 
mittel, Hilfsstoffe, Kunstdünger), 30 (Ge¬ 
treide, Hülsenfrüchte, Mehl, Futtermit¬ 

43
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tel) 
toffeln), 32 (Kartoffelerzeugnisse), 

44 (Kafsee), 42 (Kakao), 41 (Kar¬ 
50 

(Käse), 34 (Margarine), 57 nd id ; 
pulver), 61 (Dbit, Gemiülje), 47 ( 
Fette), 36 (Salzheringe a ssche, Klipp¬ 

fische, gi rogen), 49 (Schmalz), 45 
(ee), 52 (Bich, Fleisch, Fleischwaren), 
60 (Walnüsse, Haselnüsse), 58 (Zigaretten¬ 
rohtabak), er (Bigare 

Anzeigepflicht nach den Fleisch L O. 4 329, 
Eee Er 5 Sieh 
— nadı der Sutterm®D. 4 448, 450, 458, 

nach der Gerste V O. 4 405. 
nach der Günkern V O. 4 232. 
nach der Gummisauger O. 4 562. 
nach der Hafer VO. 4 431. 
nach den HarzV O. 4 544, 723 
nach der Hülsenfrucht VO. 4 213, 224. 
nad) der KaffeeBD. 4 301. 
nad den KnodyenGD. 4 520, 522, 719. 
nach der Kohlrüben V O. 4 184. 
nach der Leim WO. 4 551. 
nad) der Leimleder O. 4 476. 

der Mineralöl V O. 4 715 
der OlV O. 4 511, 512. 
der Olfrucht VO. 4 505. 
der Papierholz V O. 4 642. 
der Betroleum®D. 4 599. 
der Sad# O. 4 609. 
der Schaltier V O. 4 690. 
der Schwefel VO. 4 591. 
den Tabak V O. 4 559. 
der Tee BO. 4 303. 
der Trockeneinricht VO. 4 671. 
der Weintrester V O. 4 466. 
der Wertpapier UO. 5 291. 

nach der Zement BO. 4 605. 
nach der ihorienw. DD. 4 304. 

— nad) der Zuder®D. 4 265, 268. 
Upfel, Einfuhr 4 25, 
— Herstellung von Obstkonserven und Obst¬ 

wein 4 229. 
— Köchstpreife 4 260. 
— Keltern 4 250. 
— Verarbeitung 4 249. 
— Verträge über den Erwerb 4 249. 
— Zollerleichterung 2 276. 
Apotheken, Abendschluß 4 602. 
— Abgabe von Arzneimitteln 5 260. 
— Abgabe von Kampfer 4 720. 
— Vertrieb von Gummisaugern 4 562. 
— Verwendung von Branntwein 4 198, 
-— von Lein- und Dlivendt 4 527. 
Abpotheter, Versorgung mit A. 1 830. 
— Htlfsdienft 5 633. 
Arbeiter ſ. Beſchäftigungsbeſchränkung, 

Unterstützung. 
Arbeiterausschuß 3 813, 4 844 f., 860, 

5 600, 638. 
Arbeiterpersonenverkehr 5 359. 
a huß 1797, 2 299, 3 567ff., 4 797, 

5 A31fj- 
Arbeiterversicherung 1 811 ff., 2 305ff., 

3 575 ff., 4 801 ff., 5 437s. 
— Hilfsdienst der Beamten 5 633. 

na 

na 

na 

na 

na 

na 

na 

na 

na 

na 

na 

na 

na 

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
 

le und 

  
Armierungsbataillon, 

  
Anrznei, 
— Verwendung von Süßstoff 

  

Wortverzeichnis zu Band 1 bis 5. 

Arbeitgeberhilfen, Anrechnung auf die 
Fam U. 5 476, 477. 

Arbeitserzeugnifte, deutscher Gefangener 
in der Schwetz 

criegsteilnehmcrverhältnis Mrbeitstoloune, 

Arbeltskräfte, Beschaffung und Verteilung 
1 726ff., 2 299ff., 3 567#ff., 4 797fekl., 
5 431ff. 

Arbeitsleistung, Fam U. Angehöriger zur 
A. entl. Heerespfl. 5 479. 

Arbeitslohn, Anspiuch auf ihn 2 46. 
Arbeitslosigkeit, Linderung 1 801, 2 302, 

8 571, 5 435. 
Arbeitsnachweis 1 797, 3 571, 5 623. 
Arbeitsorjen, Haferzulage 4 440ff. 
Arbeitspferde, Haferzulage 4 441. 
Arbestsperträge der Hillfsdienstpflichtigen 

12 
Arbeitszeit, Einschränkung 2 304, 3 572. 
— Beschrankung der A. der Bäckereien 4 

146, 148. 
Armeupfle e, Verhältnis zur Kriegsfürsorge Melbflege, h 3 gafürjorg 

Armenrecht bei Bewilligung einer Zahe 
lungsfrist 1 227. 

Armenrechtsgesuch, Aussetzung des Ver¬ 
fahrens 1 245., 25, 54. 

Armenzengnid 2 466, 519. 
Armierung einer Festung, Kriegsteilneh¬ 

merverhältnis 1 91ff., 2 23, 51,54, 38. 
Kriegsteilnehmer¬ 

verhältnis 2 19. 
Arrak 4 206. 
— Wucher 5 165. 
Arrest, Unterbrechung des Versahrens 1 

25 ff., 2 6, 3 3. 
— im Falle des § 1 der Verordnung vom 

14. Januar 1915 1 140. 
— Bei Fahkungsfrisen 1186, 242, 2 69. 
— #und. Gegenmoratorium 1 309, 318, 

105. 
— beschränkte Zulässigkeit von A. während 

der Geschäftsaufsicht 1 340, 2 107, 112, 
3 110, 114, 5 69, 70. 

— und Zahlungsverbot 1 897. 
— Verbot bei Beschlagnahme 4 103, 487, 

362, 405, 431, 554, 642. 
— in das vom Treuhänder verwaltelc Ver¬ 

mögen 5 515. 
Merci hpoihet, Anwendung der HypBD. 

4 
Art der Zuftellung der Klage 1 37ff., 2 8. 

erwendung von ampiet 4 720. 
291, 232. 

— Verwendung von Zucker 4 267. 
— Wucher 5 165. 
Arzneimittel, Ausfuhrverbot 1 920. 
— Antündigung 5 260. 
— Handel 3 259. 
Arzneimittelfabriken, 

Branntwein 4 198. 
Arzweimtiellsoffe, Beschränkung des Ver¬ 

kehrs 4 527. 
Arzte als Kriegsteilnehmer 1 83, Versor¬ 

gung mit A. 1 830. 

Verwendung von
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Arte, Anweisung zur Verabfolgung von 
esolseifenlösung und Kampseröl 4 527, 

von Kampfer 4 720. 
— Benußung von Motorbooten 4 528. 
— Hilfsdienst 5 633. 

erabfolgung von Branntwein usw. 4 
198, 699. 

— BZufaßfeifenlarte 4 531. 
Ärztliche Behandlung ala Lelftung der 

Wocdenhilfe 1 850, 2 348, 3 625. 
Arztliche Instrumente und Geräte, Aus 

fuhrverbot 1 920. 
Athyläther s. Eingangszoll. 
Aufbereitung von Kohle 5 387, 399. 
Musbelohrungsbflicht nach der Apfel O. 

nach der Branntwein VO. 4 201. 
nach der Brotgetr WO. 4 106, 108. 
nach der BuchedernBD. 4 516. 
u der BuchweizenVO. 4 225. 
na 
na 

der Sumaronhaz BD. 4 547. 

(Eier), 4 30 (Getreide, Hülfenjrüchte, 

1
1
1
1
1
1
 

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
 

den Einf VO. 4 32 (Butter), 4 55 

Mehl, Futtermittel), 4 33 (Kartoffeler¬ 
zeugnijje), 4 A (Margarine), 4.67 (fon 

heringe, Salzfische, Klippfische, Fisch¬ 
rogen), 4 49 (EEßmat, 4 53 (Bieh, 
Fleisch, Fleischwaren) 4 678 (Zucker). 

nach der Gerste VO. 4 407. 
nach der Grünkern WO. 4 233. 
na 
= der Hülsenfrucht V O. 4 214, 221. 
nach der Kaffee V O. 4 302. 

nach der Knochen VO. 4 518, 717. 
nad) der Kohlrüben BO. 4 185. 
nach 
nach der Ol O. 4 512. 
nach der Olfrucht V O. 4 505. 

der CadBD. 4 610. 
nach der Stroh VO. 4 492. 
na 
nach der Wein=Branntwein VO. 4 701. 
nad ber Meintrefter®D. 4 485, 487. 
nad) der une 4 304. 

Aufbringung des Zuckers 4 274. 
— des Schlachtviehs 4 328. 
— der Speisefette 4 301. 

iegssteuer 3 312, 444, 5 319. 
Aufenthaltsbeschränkung auf Grund des 

Kriegszustandes 3 809, 4 837, 838, 

dens. Milch, Milchpulver), 4 36 (Sal 

nad den Fleisch BO. 4 33. 

ber Hafer VO. 4 433. 

nad der Kartoffel VO. 4 164, 167. 

der Kriegsbedarfs WO. 5 546. 

us der Petroleum VO. 4 599. 
na 

der Tee VO. 4 303. 

— nach der Zuckerh Futterm VO. 4 448. 

Aufentbalt, Aufgabe, Bedeutung für die 

5 563, 564. 
Aufenthaltswechsel, Famn. 5 477. 
Aufforderung zur Höchstpreisüberschreitung 

3 164, 4 143. 
— zu Preisangeboten 5 197. 
— zum Wurcher 3 192, 5 186. 
Aufgebotsfrift 3 129. 
Aufgebottverfahren zum Zwecke der To¬ 

deserklärung 3 129, 143. 
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Aufhebung der Vollstreckungsmaßregeln 
1 63, 3 48, — ssmahres 

— der Einstellung der Zwangsversteigerun 
3 95, 4 755, 5 40. Bverfieigerung 

— ber ne 3 130, 145. 
— eschäftsaussichtsverfahrens 1 366, 

2 125, 4 751, 5 120. 1a “ 
— des Zwangsvergleichs 5 120. 

Aufkäufer, Einkaufszeit 2 295. 
— von Säcken 4 613ff. 
Auftlärung des Sachverhalls im Ge¬ 

schäftsaufsichtsverfahren 5 93. 
Aufrer nung und Gegenmoratorium 1 308. 
— während der Geschäftsaussicht 1 350, 

2 113, 3 115, 5 78jf.. 
— A. und Zahlungsverbot 1 896, 3 720. 
— Einwirkung der Lohnbschl V O. 2 130. 
Aufrechnungsverbot 2 126, 128. 
Aufschnitt, Verabfolgung an fleischlosen 

Tagen 4 289, 4 315, 316, 337. 
Aufschriften auf fettlosen Wasch= und Rei¬ 

nigungsmitteln 4 538. 
— mit Lichtreklamen 4 602. 
Mssichtsamt für Privatversicherung 1 870, 

Asstchtesrenes. Bermögen 5 69. 
Auftichtsperfon bei Anordnung der Ges 

schäftsaussicht als Kriegsteilnehmer 1 66. 
— im Geschäftsaufsichtsverfahren 1 337ff., 

2 104ff., 3 109ff., 900 ff., 5 56ff., An¬ 
fechtungsrecht 1 358, Amtsbeginn 1 338, 
3 110, Auskunfstrecht 1 357, 2 120, 
8 900, Austunfispfligt 2 105, 5 60ff., 
Auslagen 1 356, 2118, 8 117, 5 98, Aus- 
wahl 1 337, 2 104, 8.109, 903, 5 gff., 
Beitallung 5 97, Beftellung 5 95, Eni- 
laffjung 1 357, 2 118, Gellendmachung 
des Vollstreckungsverbots durch die A. 
1 350, Mehrheit 1 337, 2 104, 5 96, 
Rechtsstellung 1 352, 3 116, 903, 5 56ff., 
Mberwadhungspflicht 1 362, 1 115, 903, 
5 5bff., Unterstützungspflicht 1 352, 2 115, 
5 56ff., Verantwortlichkeit 5 97, Ver¬ 
gütung 1 356, 2 118, 903, 5 98, Ver¬ 
wendung der Mittel durch die A. 1 361, 
2 121, 3 903, 5 66; s. auch Geschäftsfüb¬ 
rung, Zustimmung. 

— bei der Schuldnerzwangsverwaltung 
1 428f., 2 151 ff. 

— für eine ausländische Unternehmung, 
Rechtsstellung 1 873, 2 405, Aufgaben 
1 873, 2 405, Recht auf Gehorsam 1 874, 
auf Auskunft 1 870, auf Büchereinsicht 
1 370, Geltendmachung von Schadens¬ 
ersatzansprüchen wegen ihrer Handlungen 
und Unterlassungen 1 940. 

Aussichterat der Geschäfts-Abteilung der 
Reichsgetreidestelle 4 105. 

— der Reichskartoffelstelle 4 155. 
— der Geschäftsabtellung der Reichsstelle 

für Speisefette 4 362. 
— der Reichsstelle für Druckpapier 4 640. 
Aufstrichmittel, zuckerhaltige 4 300. 
Ausbacken anderweit hergöhbeeltter Kuchen¬ 

teige und Tortenmassen 4 151. 
438“
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Angbrierung von Schuhwaren 4 776, 5 202. ? Sustunftapftigt nach der Treuhänder VO. 
Ansblelben, amtsgerichtliches Veifahren 

beim A. einer der beiden Parteien 1232ff. 
Ausdreschen 1 590, 695, 706, 4 102, 103, 

106, 107, 122, 131, 214, 226, 405, 431. 
Auseinandersetzungsbehörden, gilt das 
KeSch G. im Verfahren vor ihnen? 2 4. 
Ausfertigung landgerichtlicher Urteile 2466. 
Ausfuhr von Kartosseln 4 171. 
— von Rüben 4 257, 258. 
Ausfuhrverbote 1 gloff., 2 201, 8 197, 

201, 268. 
Ausgabe von Teilschuldverschreibungen und 

Vorzugsaktien 5 276. 
Ausgleich der Preise für inländische und 

ausländische Buiter 4 371. 
— bei der Haferverbrauchsregelung 4 434. 
Ausgleichung des Kartoffelbedarfs 4 167. 
Aushang von Preisen in Verkaufsräumen 

des Kleinhandels 1 739, 2 180. 
Aushang der BadBD. 4 147. 
— der Fleischwaren W. 4 313, 315, 318, 

326, 337. 
— der Käse V O. 4 389. 
— ber RudenBD. 4 151. : 
— ber RohfetiQD. 4 373. 
— der Süßigkeiten W# O. 4 295. 
— der Preisberechnung, für Ausbesserung 

von Schuhwaren 4 776. 
Ausklopfmehl, Preis 4 466. 
uskunstspfücht bei der Vorratserhebung 

— der Bäcker 4 147. 
der Konditoren 4 151. 
nach der Branntwein VO. 4 201. 
nach der Brotgetreide V O. 4 106. 
nach der Buchweizen VO. 4 225. 
nach der Cumaronharz O. 4 547. 
nad) der DevifenBD. 4 784, 786: 
nach der Druckpapier O. 4 623, 624, 
628, 631, 632, 634, 
nad} ber Gier®D. 4 398. 

634, 726. 

nad den Fleisch W O. 4 315, 318, 321, 

der Gemüse V-O. 4 247, 248. 
der Grünkern VO. 4 225. 
der Hafer WO. 4 435. 

nad) der Hü si 4 214. 
nad ben 
179, 181. 
nach der Gerste V O. 4 408, 410. 
nach der Käse V O. 4 389. 
nad ber Kohlrüben®D. 4 175. 
nach dem Kohlen StG. 5 389. 
nach der Mineralöl L O. 4 715. 
nad) der Obst# O. 4 250. 
nach der NBerl S#Befugnis W. 5 251. 

na 

na 

na 

nach der ReichsfuttermſtVO. 4 501. 
nach der SadVO. 4 610. 
nach der Schuhhandelsgesellschafts VO. 

nad) der SchuhherſtgeſellſchaftsVO. 6 

— nach der Schuhsohlen VO. 4 773. 
6 der Eüfigfeiten®D. 4 295, 297. 

} den TabarVO. 4 559. 

artoffel®D. 4 164, 172, 173, | 

— nach der Übergangswirtsch VO. 4 644. 
— 10 dem Warenumsatzstempel G. 3 468, 

5. 
— os der Weln-BranntweinBD. 4 701. 
— nach der Wertpapier VO. 5 290, 
— nach der Zement BO. 4 605. 
— nach den Zucker WO. 4 277, 278. 
Auslagenvorschuß 1 152, 2 49, 103, 3 30. 
Ausland, Geltendmachung von Ansprüchen 

durch Berfonen, die im U. ihren Wohnfi 
haben 1 301 ff., 937, 2 82ff., 3 102, 5 44, 

— Bllanzen von Aktiengesellschaften, die 
bart Wermöhen gaben im 2 

— Sälligleit im U. ausgeflellter Wechjel 
1 407, 4 753, 5 131. ei 

— Lieferung dorthin, Warenumsatzstempel 
3 466, 481ff. 

— Aufenthalt, Vedeulung für die Kran¬ 
ken V. 2 306, 8 576, 578, 1018. 

— i. S. der Einfuhr= und Durchfuhr VO. 
4.29, 32, 35, 41, 47, 49, 60, 277. 

— Zahlungsverkehr 4 783ff., 5 277. 
— Veräußerung von Seeschiffahrtsaktien 

dorthin 3 1017, 5 428. 
lriegsschäden 2 371, 3 642, 5 491. 

— s. Vaterl H D. 
Ausländer 1 279. 
— Darf einem A. eine Zahlungsfrist be¬ 

willigt werden? 1 189ff., 2 59, 3 81. 
— Geschäftsaufsicht über A. 1 330. 
— Anwendung der Patenterleichterungs¬ 

vorschriften auf A. 1 464, 2 196, 3 259. 
— Kranken V. 3 582, 4 801, 5 440. 
Ausländischelr, 3) Backware 4 148. 
— Branntwein 4 202, 205. 
— Brennesseln 4 564. 
—Bucheckern 4 517. 
— Butter 4 340, 354, 371 ff. 
— Sett 4 340, 346. 
— Futtermittel 4 450, 459. 
— Geldsorten 2 233. 
— erichte, Kostenentscheidungen 2 533. 
— Gesellschaft, Kriegsgewinnsteuer 2 256, 

8 302, 314, 446, 5 324. 
— Grund und Betriebövermögen, Kriegs 

ftener 3 310, 437, 6 307. 
— Grundstücke 5 310. 
— Gummisauger 4 562. 
— Hafer 4 435. 
— Harz und Harzprodukte 4 544. 
— Kartoffeln 4 175. 
— Knochen, Rinderfüße, Hornschläuche 4 

519, 717. 
— Leimleder 4 479. 
— Mehl und Brotgetreide 4 110, 127, 134. 
— Noten 2 233. 

1— Ole und Fette 4 514. 
— Hlfrüchte 4 506. # 
— Recht, Bewllligung einer Zahlungsfrist 
1 19f.. 

| 

  
Eäde 4 610. 
Schlachtvieh 4 313, 319. 
Schweine 4 346. 
Schweinefleisch 4 340, 346 1

1
1
1
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Ansländiſche(r, 3) Speck 4 346. 
— Stroh 4 493. 
— Tabaf 4 654. 
— Unternehmung, s. Überwachung, Ver¬ 

treter, Aussichtsperson. 
— Urteile, Vollstreckung ausl. Urt. und 

Gegenmoratorium 1 319. 
— Ware, Warenumsagtst. 3 481, 508. 
— Weintrester 4 485, 488. 
— Wertpapiere 5 290, Stempelpflicht 

3 1016, 5 290, Stempelbefreiung für 
Kauf und Anschaffungsgeschäfte 5 290. 

— Wurstwaren 4 346. 
— Zahlungsmittel 2 233, 3 271, 4 782ff. 

Zucker 4 277, 678. 
wiebeln 4 356. 

Auslandsforderungen, Anmeldung 3 1025, 
5 534. 

— im Zwangsvergleich 5 102. 
Auslandsguthaben 5 281. 
Aus andabertehr, Frachturkundenstempel 3 

528. 
Auslandware, Höchstpreis 5 149. 
Anslandswechsel, Ds ift unter einem im 

A#ausgestellten Wechsel zu versteben? 

Auslegungsgrupd ätze zum Warenumsatz¬ 
stempel G. 3 503. 

Auesetosten, Zuschlag zum Kaufpreis 2 
9 

Ausmahlen von Brotgetreide 1 581, 595, 
616, 2 283, 4 102, 109, 125, 133, 138. 

Ausnahmen bom ®egenmoratorium 1 321, 
96. 

Ausnutzung der Kriegsnot 3 187, 4 766. 
Ausprägung von Hnfvfennistücken aus 

Eisen 2 200, 3 267. 
ehnpfennigstücken aus Eisen 2 201, — von 

3 265, 
— s. Prägung. 
Ausputzgerste 4 410, 460, 464, 471. 
Ansschant von Branntwein 1 859, 362, 

1. 
Ausscheiden aus der Genossenschaft 1 464. 
Ausschliebung des Verfalles eines Pfandes 

Ausschluß der Offentlichkeit für Patente 4 
778, 5 265. 

4 

Ausschlußfrist gegen einen Kriegsteilneh- 
mer 1 132ff., 8 15, 5 9. 

— und Entlaftungg VO. 5 555. 
Ausschlußurteil 3 130. 
Ausschuß des Kommunalverbandes zur 

Durchführung der Brotverkehrsregelung 
1 584, 4 111, 134. 

— fir onfektionsnotarbeit 1 801, 2 302 
571. 

— zur Feststellung von Kriegsschäden 3 645. 
— kur Yem ©. über den Vaterl. Hilfs¬ 
dient ¬ 588, 4841. ae; Ieft 

— zur Festsetzung der UÜbernahmepreise für 
ee Erzeugniffe der Kartoffel« 

trocknerel und der Kartofselfobrika¬ 
tion 44, 33. # 

— zur Festsetzung der Übernahmepreise für   
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eingeführte Futtermittel, Hilfsstoffe 
und Kunsidünger 4 4. 

— zur Festsetzung der Übernahmepreise 
für Rohfette 4 4. 

— zur Entscheidung von Streitigkeiten bei 
der Einfuhr von Kartoffeln 4 4, von 
Getreide, Hülsenfrüchten, Mehl, Futter¬ 
mitteln 4 30, von Butter 4 32, von Futter¬ 
mitteln, Hilfsstofsfen, Kunstdünger 4 40, 
von Kartosfeln 4 42, von Kakao 4 43, von 
Schmalz 4 49, von Eiern 4 55, von kon¬ 
dens. Milch und Milchpulver 4 57, von 
Zigarettenrohtabak 4 59. 

olhändiger nach der CumaronharzVO. 4 
5 

— der Kriegswirtschaftsstelle für Druck¬ 
papier 4 628. 

Aufenarbeit f. Gefangene. 
Außenbeleuchiung. Elnschränkung 4 603. 
Außerhebungstellung der Kriegssteuer 3 

447, 5 325. 
Außerkraftsetzung des Vollstreckungsver¬ 
bots 1 118f. 

— von Betriebsvorschriften 1 808, b 436. 
Außerkrafttreten der Bundesratsverord¬ 

nungen 2 146. 
Außerkurssetzung der Zweimarkstücke 5 274. 
Außerordemtliche Kriegsgerichte 2 523, 

— Entlastung 3 777. 
Außerverfolgungsetzung wegen enischuld¬ 

baren Irrtums 4 730. 
Aussetzung des Verfahrens gegen einen 

Kriegsteilnehmer 1 105 ff., 2 25ff., 51 
3 10, 34, 5 7, 16. 

— desgl. gegen einen Kriegsflüchtling 4751. 
— des Konkursverfahrens gegen einen 

Kriegsteilnehmer 1 123-f., 2 29fsff. 
— Unanwendbarkeit des & 2 der Verord¬ 

nung vom 14. Yanuar 1915 auf frühere 
9. 1151. 

— Wiederaushebung 2 25, 8 10, 36. 
— be3 Aufgebot3verfahrens 3 130, 144. 
Aussetzungsantrag, Stellung des U. durch 

den nach § 1 VO. v. 14. Jannar 191 
bestellten Vertreter 1 150, 2 33, 3 17. 

— als Geltendmachung i. S. des Gegen¬ 
moratoriums? 5 47. 

— Entscheidung über den A. und ihre An¬ 
fechtung 1 151, 2 48, 3 28. 

Aussicht auf Behebung des Grundes der 
Geschäftsaussicht oder auf Vergleich 5 54. 

Aussonderungsglänbiger 5 89. 
Ausstattung, Kricgssteuer 3 437, 5 309. 

Alrusstellung von Bezugsscheinen 5 201. 
Aussteuer (Bekleldungsstücke) 3 242, 5 225. 
Anuswärtige Banken, Anwendung des Zah¬ 

lungsverbots auf a. B. mit inländischen 
Niederlassungen 1 909, 5 521. 

Ausweiskarte über die Erlaubnis zum 
Elerhandel 4 392. 

— besgl. zum Sackhandel 4 615. 
ne ung & 272, 4 783. 

Auszahlungen, ausländische 2 233. 
Anszüge von Früchten, Herstellung 4 198.
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Automobilkorps, Staiferliches, Mitglieder 
als Kriegsteilnehmer 1 82. 

— Bagerisches, Mitglieder als Kriegsteil¬ 
nehmer 1 91. 

Bäckerei, Verabfolgung von Sahne 4 381. 
Backpulver 4 150. 
Backsteinkäse, Preis 4 387. 
Badwaren, Ubgabe 4 110, 111, 126. 
— Bereitung 1 625, 2 284, 4 145jf., 697. 
— Gewidt 4 110. 
— Größe 4 110. 
— Preis 4 110. 
— Zusammensetzung 4 110. 
Badeanstalten, Webwarenbedarf 5 201. 
Badeartikel 3 239. 
Bäder, Lieferung, Warenumsatzst. 3 503. 
Badewäsche 5 233. 
Bäfschen 5 205. 
Baggergut, Beförderung 5 360. 
Sah#hsistamenankeren als 

nehmer 1 89. 
Bananenkakao, Bestandsaufnahme 4 306. 
Bandagen 3 239, 5 205. 
Bänder 3 238, 5 204. 
Bankgesetz, Anderung 1 477. 
Banknoten 1 470. 
— Teine Waren 3 466. 
— s. Zahlungsmittel. 
Barbiere, Seifenverbrauch 4 532. 
Bares Geld, Schadenfeststellung 5 494. 

Kriegsteil¬ 

Bargebot bei der Zwangsversteigerung, Befriedigung, Anwendung des § 2 der 
Zahlung 5 295. 

Bargeldloser Zahlungsverkehr 3 292ff. 
Basmatabak, stallenischer 4 559. 
Batist 5 206. 
Baudarlehn aus dem Wohnungsfürsorge¬ 
Sdonbe 1. 527. fpreife 4 258 
auernpflaumen, Höchstpreise 58. 

Bauholz, beigtiches 4 25. 
— französisches 4 25. 
— pussihcheb 2 276, 4 24. 
Baumwolle, Kettenhandel 4 772. 
Baumkuchen 4 151. 
SaumwollAbrechuungsfielle 1 559. 
Baumwollene Stoffe 5 205, 206. 
Baumwollgarn=Abrechnungsstelle 1 659. 
Baumwollöl, Vreis 4 511, 512. 
Baummolljanttuhen, Einfuhr 4 39. 
— Preis 4 474. 
Baumwollsäcke, Übernahmepreis 4 613. 
Baumwollsamen, Verwertung 4 506. 
— Preis 4 507. 

Saumwollsamenöl, Verwertung 4 511. 
— Preis 4 512. 
Bauschäden, Feststellung 3 693, 5 494, 496. 
Baustoffe, Beförderung 5 360. 
Bayerisches E Zuläs¬ 

sigkeit von Strafbefehlen 2 521. 
Beamte, Geschäftsaufsicht über B. 1 330. 
— vermißte 3 149. 
Bedarf, täglicher s. Gegenstände. 
Bedarfsanteil f. Zucer 4 266, 272, 676. 
— f. Tabak 4 557. 

  

  

Wortverzeichnis zu Band 1 bis 5. 

Bedeutung der Aus ebung des Verfahr 
1 123ff. lebuns ahrens 

zier gerlchtlichen Zahlungsfrist 1 179ff., 

1% Einstellung der Zwangsvollstreckung 

— der Schuldner=-Zwangsverwaltun 
426f., 2 149. 8 # el 

Bedienfteter einer Anftalt bei der Anstalts¬ 
Zwangsverwaltung 1 431f. 

Bebingte Fristbewilllgung 3 58, 59, 62, 
84 f., 533. 

Bedrohte Gebiete i. S. des Kriegsschäden¬ 
geseßes 3 691, 5 495. 

Bedrucken von Webwaren 5 201. 
Beendigung der D##az 4 826, 5 556, 557. 
Bedingter Borsatz 2 169, 281, 284. 
Beeren, s. Branntwein. 
Beerenwein, Zuckerverwendung 4 268. 
— Süußstoffverwendung 4 291, 292. 
Beſdrderung eigener Waren in eigenen 

Schiffen 8 528. 
Beförderungskosten sind in den Höchstpreis 

eingeschlossen 4 142, 183, 215, 227, 233, 
257, 300, 344, 373, 411, 445, 479, 486, 
549, 591, 604, 703. 

Beförderungspreis 5 360, 383. 
Befreiung s. H#pothekenpfandrief und 

ichsstempelabgabe. 
— von der Kriegskeuerrücklagepflicht 3 302. 
— nach dem Warenumsagystempelgesetz 3 

466, 481ff., 486 ff. 
Befreundeter Staat 3 129, 136. 

.Zahlungsfristverordnung in den Fällen 
der B. ohne gerichlliches Verfahren 1 234. 

— von Ansprüchen 5 63. 

Befugnisse der RBellSt. 5 251. 
Beginn, Ist der B. des 31. Juli 1914 für 

die Anwendung der Zahlungsfristverord¬ 
nung maßgebend? 1 203. 

— Zusässigkeit der Einstellung schon vor V. 
der Zwangsvollstreckung? 1 244 ff. 

=, u ässigkeit vor B. der Vollstreckung 
94. 

— ber Jablungefrt 3 86, 5 34. u 
— ber Gefchäftsaufjicht 3 110, 4 751. 
Peglaubigun s. Handzeichen, Unterschrift, 

ffizierstellvertreter. 
Begnadigung s. Gnadenerweis. 
Begrenzung der Zahl der zuzlehenden 

Fleischer 4 324. 
Begriff der offenbaren Unbilligkeit 1 149f., 

2 38, 3 20, 4 737, 5 11. 
— der besonderen Kosten 1 151ff., 2 59. 
— der Geldforderung 1 193f. 
a Entftehung ber Forderung 1 197ff., 

Begründung de3 Einftellungsbefchluffee 1 
256. 

Behand s. Kennzeichnung. 
Behandlung, pflegliche. 

A. nach den Einfuhr VO. 
4.32 (Butter), 55 (Eter , 63 (frische Rsche), 
39 (Futtermittel, Hiljsstoffe, Kunst¬
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dünger), 62 (Gemüse und Obst), 30 (Ge¬ 
treide, Hülsenfrüchte, Mehl, Futter¬ 
mittel), 45 (Staffee), 43 (Kakaof, 4(Kar¬ 
toffeln), 33 (Kartofselerzeugnisse), 50 
(Käse), 57 (Milch, Milchpulvet), 48 (Ole 
und Fette), 36 (Salzheringe, Salzfische, 
Klippsische, Fischrogen), 49 (Schmalz), 
46 (Tee), 53 (Vieh, Fleisch, Fleischwaren), 
60 (Walnüsse, Haselnüsse), 59 (Zigaretten¬ 
rohtabak). 

B. nach anderen Vorschriften. 
Branntwein 4 201, 205, 701. 
Brotgetreide und Mehl 4 108. 
Bucheckern 4 516. 
Buchweizen und Hirse 4 225. 
Cumaronharz 4 547. 
Peischwaren 4 331. 
Begenstände des Kriegsbedarfs 5 546. 
Gemüse und Obst 4 236, 238, 259, 260. 
Gerste 4 408. 
Grünkern 4 233. 
Gummisauger 4 562. 
Heier 4 433. 

arz 4 723. 
Hülsenfrüchte 4 214. 
Kaffee 4 302. 
Kartoffeln 4 170. 
Kohlrüben 4 185. 
Leimleder 4 477. 
Mineralöle 4 715. 
Ole und Fette 4 512. 
Olfrüchte 4 505. 
Petroleum 4 599. 
Säcke 4 610. 
Schal= und Krustentiere 4 691. 
Stroh 4 492. 
Tec 4 303. 
Weintrester und Traubenkerne 4 485. 
Zichorienwurzeln 4 304. 
uderhaltige Futtermittel 4 448. 

Behörden, vaterl. Hilfsdienst 3 811, 5 573. 
— Benutzung von Molorbooten 4 528. 
Behördliche Einrichtungen, vaterl. Hilfs¬ 

dienst 3 811, 5 572. 
Seihll e zum Höchstpreisvergehen 2 166, 8 

Belfagen der Zeitungen und Zeitschriften 
22. 

Beinfabriken, Versorgung mit Knochen 4 
719. 

Beirat der Kriegswirtschaftsstelle für das 
deutsche Zeitungsgewerbe 4 624ff. 

— der Reichsbranntweinstelle 4 200, 204. 
— der Reichssleischstelle 3 319. 
— der Reichsfuttermittelstelle 4 499. 
— der Reichsbekleidungsstelle 3 939, 5 203. 
— der Reichskartoffelstelle 4 155. 
— des Reichskommissars für die Über 

gangswirtschaft 4 644. 
— der Reichs=Sackstelle 4 609. 
— ver Beste für Gemüfe und HObft 

— der Neichöftelle für Speijefette 4 362. 
— für Volksernährung 4 1. 

Veiseiteschaffen von Brotgetreide 1 592, 
281, 4 104, 120. 
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— von Gerste 1 697. 
— von Hafer 1 707, 2 292. 
— von Gegenständen des Kriegsbedarfs 

1. bh 458. 3 165 
— als Höcdjtpreisvergehen 3 165. 
Beiträge zu Unkosten der Kriegsgesellschaf¬ 

ten für Gemüse und Obst 4 237, 250. 
— nach der Druckfarben VO. 4 727, 729. 
Beitragserstottung nach dem Angest V G. 

Beitragsrückstände einer Berufsgenossen¬ 
schaft, Zahlungsfrist 1 241. 

Beitragsverjährung (RV.O.) 3 1020, 5 442. 
Bekanntgabe der unter Staatsaussicht 

stehenden Firmen 2 405. 
Bekanntmachung der Anordnung der Ge¬ 

schäftsaussicht 1 338, 2 105. 
Beklagter, Zahlungefrist 1 189ff., 2 59. 
— Kostenschuldner 1 258f. 
Bekleidungsamt, Kriegsteilnehmerelgen¬ 

schaft der Mitglieder? 1 90. 2 18, 5 7. 
| Bekleidungs=Beschaffungsamt 1 922. 
Berköstigung, Vereinsachung 4 336. 
Belagerungs#zustand, Verhaftung und Auf¬ 

enthaltsbeschränkung 3 809, 1026, 4 837, 

Belag nad standsgesetz, Zulässtgkeit elagerungszustandsgesetz, Zulässigkeit von 
Strafbefehlen 2 621. 0 

Belegexemplare 4 627. 
Belegfrüchte s. Obstkonserven. 
Belehrung zu Kriegswohlfahrtszwecken 2 

340, 4 808, 5 461. 
Veleihung landschaftlicher usw. Fonds 3 

564. 
— von Hypotheken 1 519ff. 

Beleuchtungskörper, Wucher 5 165. 
Beleuchtung smittel 4 592, 602ff. 
i Belgien Zustellung 1 38. 

rioritätefriftverlängerung 2 197, 
— Seglaubigungen und Legalisationen 2 

— Wechsel auf B. 2 234. 
— Anwendung der Devisen O. 4 786. 
— s. Gegenseitigkeit. 

Velgische Geldsorten und Noten 2 234, 4 
78 

Velgisches Bau= und Nutzholz 4 25. 
— Sol Anwendung der Vertragszollsätze 

u. 

Bengalen=Tabak 4 559. 
Beyzin, Höchstpreis 4 552. 
=; Ihtanmenbbarleit der MineralölVO. 

716. 
— Wucher 5 165. 
Benzol 4 728. . 
Beratungsstelle für Kriegsteilnehmer 2 

333 
— der Metallfreigabeftelle 4 571. 
Bereitung von Backwaren 4 145ff., 697. 
— von Herden 4 150. 
Bergban treibende Bereinigung, Kriegs⸗ 

gewinnjteuer 2 238ff., 249, 3 312, 
— Beförderung i. B. 5 560. 

. Bergbetricb, Hilfsdienfl 5 633. 
: Berngemertimaft, Kriegsgewinnsteuer 2 

ff., $ 312.
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Berichtigungsverfahren nach § 319 8PO., 
Unterbredung 1 24. 3 8 

Berlin, Maßnahmen der Stadt B. zur 
Regelung der Brot- und Mehlverforgung 
1 608ff., 2 282. 

— und Umgebung, Mildpreife 4 385. 
— «Mitte, Buftänbigfeit der für BM. 

zujtändigen Gerichte 4 201. 
Berliner Kriegsbeleihungskasse für nach¬ 

stellige Hbatheten 1 521. 
Berliner € Mieröhgesellschaft 1 558. 
Berufen auf die Abdingung des Kündi¬ 

gungsrechts 2 134. 
Berufsakbzeichen der Krankenpflege 2 369. 
Berufsausbildung der Kriegsinvaliden 2 

323, 328, 3 604. _ 
Berufsfahrten mit Motorbooten 4 528. 
Beufsgenosenscheft s. Beitragerückstände. 
Berufstrachten, der Krankenpflege 2 369. 
Berufung gegen die Bewilligung oder Ab¬ 

lehnung einer Zahlungsfrist 1 225ff. 
— gegen die Entscheidung über die Be¬ 

seitigung einer Verzugsfolge 1 290. 
— Einschränkung 2 465, 508, 3 759. 
Berufungsentscheidung im Falle der Be¬ 

willigung oder Ablehnung einer Zah¬ 
lungsfrist 1 227f. 

Besatzfische, Handel 4 358. 
gelabititereien 3 238, 5 204. 1 duff 

eſjatzung einer armierten Feſtun . 
rg Festung " 

Beschädigung einer Mietsache s. Anspruch. 
— von Gegenständen des Kriegsbedarfs 

1 924, 2 458. 

Beschaffung der Arbeitskräfte 1 796ff., 2 
299ff., 3 567 f., 4 797ff., 5 431ff. 

— der Rohstoffe usw. 1 531jf 2 26öff., 
8 565, 4 7if., 671, 5 429. 

Beschäftigung, Anspruch auf B. durch die 
Spiritus=Zentrale 4 203. 

Beschäftigungsbeschränkungen, Ausnahmen 
1 808, 5 436. 

Bescheidene Lebensführung des Schuld¬ 
ners, Verbindlichkeiten, die dazu erforder¬ 
lid) find 1360, 2 121, 3 119, 900, 5 64. 

Beſchlagnahme von Brotgetreide und Mehl 
1 572jf., 4 102, 115, 131. 

— von Gegenständen des Kriegsbe darfs 1 
923, 2 457, 3 733, 5 543, 545. 
von Gerfte 1 695, 4 405. 
von Hafer 1 705, 4 431. 
bon Hülfenfrüchten 4 218. 
von Stohlrüben 4 183, 186. 
von Papierholz usw. 4 642. 
bon Silber und Silberwaren 5 275. 
von Speisefett 4 362. 
von Tabak 4 554. 

— von Web- usw. Waren 5 251. 
— durch die ReklSt. 5 256. 
— nad) ‚der Schuhhandelsgesellschafts VO. 

— nad der SchuhherſtgeſellſchaftsVO. b   Beschlennigung des Verkaufs von Strick¬ 
ufm. Waren 2 535, 

Wortverzeichnis zu Band 1 bis 5. 

Beschwerde 
gegen die Entscheidung über die Bestel¬ 

lung eines Vertreters 1 145f., 154, 
2 34, 3 18, 5 10. 

ge en In Urteil es ae oder 
Ablehnung einer Zahlungsfriit 1 2257. 
3 63, 89. 8 I 

gegen die Entscheidung des Vollstreckungs¬ 
gercchts 1 256f., sofortige Beschwerde 

256 f., 2 69, 3 63, 
im Falle des § 5 des Kriegsteilnehmer¬ 

schutzgesetzes 1 118, sofortige B. 1 118. 
Im, galle der Verſagung des Zuſchlags 

4. 

im ile der Schuldner⸗Zwangsver⸗ 
waltung 1 428. 

— weitere, Einlegung im Felde 5 18. 
Seschverde, Einschränkung 2 465, 509, 

Beschwerdeausschuß bei der Zuckervertel¬ 
lungsstelle füc das deulsche Süßigkeilen¬ 
eiverbe 4 4, 296, 

Belmwerdeverfahren, Unterbrechung 1 23. 
Zeschwerung von Seidenwaren 4 565. 
Beseitigung der Verzugsfolgen 1 275ff., 

2 7#ff., Jöaff., 58 ff., 60, 67ff., 92, 5 36ff. 
— vertragsmäßiger Beschränkung des Miet¬ 

kündigungsrechts 2 132. 
Besetzte Gebiete, Einfuhr aus ihnen 426, 56. 
— sind Ausland i. ©. der Einf®D. 4 564 

(Brennesseln), 517 (Bucheckern), 38 (Fut¬ 
termittel, Hilfsstoffe, Kunsldünger), 544 
(Harp), 479 (Seimleder), 610 (Güde), 
60 (Walnüsse, Haselnüsse), 277 (Zucker). 

— sind nicht Ausland i. S. der Eins V O. 
4 32 (Butter), 29 (Getreide, Hülsen¬ 
frucht, Mehl, Futtermittel), 436 (Safer), 
35 (Margarine), 41 (Kartoffeln), 47 (Ole 
und Fette), 19 (Schmalz), 493 (Stroh). 

— Leistung von Hilfsdienst 5 571, 585. 
— MWachnahmel und Frachtverkehr 3 279. 
— Zahlungen dorthin 4 820. 
— I. S. des Kriegsschäden G. 3 691, 5 495. 
—.. Handzeichen, Legalisation, Unterschrift, 

Urkunde. 
Besetzung der Gewerbegerichte usw. 5 146. 
Be ichtigungsrecht der Kriegsgesellschaften 

und Kriegsstellen 4 32 (Butter), 225 
(Buchweizen und Hirse), 55, 394 (Eier), 
39 (Futtermittel, issseoffe, Kunstdün¬ 
ger), 409 (Gerste), 30 (Getreide, Hülsen¬ 
früchte, Mehl, Futtermitlel), 233 (Grün¬ 
kern), 435 (Hafer), 214 (Hülsenfrüchte), 
45 (Kaffee), 43 (Kakao), 33 (Kartoffel¬ 
erzeugnisse), 50, 389 (Käse), 57 (Milch, 
Wichpulver), 48 (Ole und Frtte), 36 
(Salzheringe, Salzfische, Klippfische, 
Fischrogen), 49 (Shmalz 295 (Sü0ßig¬ 
keiten), 374 (Rohfette), 40 (Tee), 53, 315, 
318 (Vieh, Fleisch, Fleischwaren), 61 
(Walnüsse, Haselnüsse), 59 (Zigaretten¬ 
rohtabak). 

Besitzstenergesetz, Wortlaut 3 55ff. 
— Anderung 3 317. 
Vestandsaufnahme von Heu und Stroh



Die halbsellen Zisfern bedeuten den Band, die gewöhnlichen die Seite. 

Vestanbsaufnahme von Kaffee, Tee, Kakao 

— von Lebensmitteln 4 80. 
— von Schokolade 4 306. 
— von Silber und Silberwaren 5 275. 
— von Web- usw. u. Schuhwaren 5 251. 

ne 5 226ff. 
Bestätigung von Schecks ducch die Reichs¬ 

bant 3 285jf., 5 292. 
— des Zwangsvergleichs 3 906, 5 112. 
Bestellung eines Vertreters für einen 

Kriegsteilnehmer 1 136 ff., 2 31ff. 
— des Schuldners zum Zwangsverwalter 

1 427ff., 2 149. 
— eines Anstaltsbediensteten zum Zwangs¬ 

vermwalter 1 431f., 2 164. 
— des Gläubigers zum Zwangsverwalter 

1 432f., 2 155. 
— einer Hnpoihet 3 74, 5 30. 
— von Drudpapier 4 627. 
Besteuerung der Kriegsgewinne 2 238. 
— s. auch Kriegssteuer, Warenumsatzstempel. 
— nicht vollbeladener Schiffe 3 627. 
Bestimmung des Anfangspunkts und der 

Dauer der Zahlungsfrist 1 219, 2 65. 
S. im übrigen Bewilligung und Zah¬ 
lungsfrist. 

Bete, rote 4 257. 
Beteiligung an einer Gmb. 3 312, 442, 

1027, 5 318. 
Betriebsauflagebergütungen 1 636, 651, 

2 285, 4 18 Ss. _ 
Betriebskosten 3 185if., 5 17317. 
Betriebsstofse, Beförderung 5 360. 
Betriebsverwaltungen, Maßnahmen ös¬ 

fentlicher B. 1 932, 2 400, 3 743, 5 546. 
Betriebsborschriften, Außerkraftsetzung 1 

805, 5 436. # 
Betrug, Verhältnis zum Wucher 3 190. 
Bettüberdecken 3 239. 
Bettwäsche, Bestandsliste 5 228. 
Beurkundung im Felde 5 18. 
— bon Sterbefallen und Geburten 4 837, 

Beurlaubtenstand, Angehörige des B. als 
Kriegsteilnehmer 1 83. 

Beurlauhung¬ Famu. 5 476. 
Bevollmächtigter, Höchstpreisüberschreitung 

8 161, 4 761. 
Bevorrechtigte Forderungen im Geschäfts¬ 

aufsichtsverfahren 1 362, 2 122, 3 120, 
5 73, 87ffl., 92. 

Bewegliche Sachen, Miete 2 132. 
Beweisaufnahme im Geschäftsausfsichts¬ 

verfahren 2 106. 
Beweislast im Mietforlsetzungsstreit 2 138. 
Beweissicherung trotz Gegenmoratorium 

1 308, 2 86. 
Beweissicherungsverfahren, Unterbrechung 

1 22f., 2 5, 3 3, 5 3. 
Bewertungsgrundsätze 3 692, 5 495. 
Bewilligung einer gerichtlichen Zah¬ 

lungsfrist 
durch das Prozeßgericht 1 172 ff., 2 57fff., 

3 4öff., 58ff., 4742, 5 22ff., Bedeu¬ 
tung der B. 1 179ff., Verzicht auf die B. 
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1230, 3 46, Kosten der B. 1 258ff., 2 
7 ff., 3 52 f., 58. 

durch das Amlsgericht 1 231 ff., 2 66, 
Kosten der B. 1 268, 2 70ff., 3 52, 

bei Hypotheken, Grundschulden und 
Rentenschulden 1 296 ff., 2 77, 3 62fff. 

an Kriegstellnehmer 3 60 ff. 
Bewirtschaftung des Brotgetreides 4 106ff., 

122ff., 132ff. 
— der Gerste 4 4064ff. 
— des Hafers 4 430f ff. 
— der Hülsenfrüchte 4 217. 
— der ohlzüben 4 185, 186. 
— der Milch 4 379. 
— der Speisefette 4 362ff. 
Vewußtsein der Rechtswidrigkeit 2 171, 

281, 3 168, 189, 5 183. 
Bezahlung der Lieferung 8 466, 476, 506. 
Bezeichnung, itteführende 3 223, 5 198. 
— der Rohfette 4 375. 
Bezirks futtermittelstellen 4 502. 
Bezugnahme auf Schriftsätze und Pro¬ 

tokollfeststellungen statt Tatbestand 2 465, 
516ff., 3 762. 

Bezugsmarken für Spiritus 4 203. 
Bezugsschein für Dörrgemüse 4 706. 
— für freihändigen Ankauf von Buch¬ 

*“ 4229, 231, von Grünkern 4 

— für Gerste 4 422ff. 
— für Grumpen 4 559. 
— auf Lebensmittel statt Fleischlarte 4 333. 
— für Magermilch 4 380. 
— für Olkuchen 4 508. 
— für Selfe 4 721. 
— für Süßstoff 4 291 ff. 
— für Zucker 4 266 f.., 273ff., 677. 
— für Web- usw. Waren 8 236, 237 ff., 933, 

4 772, 5 200 f. 
— gegen Abgobebescheinigung 3 240, 936. 
— für Strümpfe, Leibwäfche und Unter¬ 

Heibung 3 244. 
— an Betrichzleitungen 3 244. . 
— für Militärperfonen und Kriegsgefan¬ 

nene 3 244. 
— Ausfertigung in dringenden Fällen 3 

245. 
— für deutsche Schiffe und Flößer 3 246. 
— Porto für Versendung 3 937. 
— Vermittlung 3 944. 
Bezugsvereinigung der denutschen Land¬ 

tiirte, GmbH. 1 582, 717, 725, 732, 2 
293, 4 4, 39, 109, 448, 457, 465, 491, 
499, 702. 

Bienen s. Verbrauchszucker. 
Bienenfütterung mit Zucker 4 266, 271. 
Bienenwachs 4 715. 
Bienenzucht 3 208. 
Bier, Wucher 3 176, 5 165. 

erwendung von Süßstoff bei der Be- 
reitung 4 292, 293. 

Bierbrauêèreien s. Malz. 
— Einschränkung der Malzverwendung 4 

— Malz= und Gerstenkontingente 4 399. 
Bierheſe 4 429ff., 468.
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Bierſendung an Truppen, ſteuerliche Be⸗ 
handlung 3 b59. 

Biertreber, Trocknung 2 293. 
— Einfuhr 4 38. 
— Preis 4 467, 473, 475. 
Bilanzen von Aktiengesellschaften 1 442. 
Bilanzgewinne 2 239. 
Bilder für Wohlfahrtszwecke 5 464. 

Bildung von Genossenschaften s. Boden¬ 
verbesserung. 

Bindemittel, zementähnliche 4 605. 
Binnenfi Milseientn. 
Binnenschiffe, Veräußerung 3 751. 
Iinnenschtsfer Versorgung mit Brot und 

Mehl 
— Hilfsdienst 5 633. 
Birkensamen, Absat 4 472. 
Birma=Tabak 4 559. 
Birnen, Einfuhr 4 25. 
— Pestellung von Obslwein 4 249. 
— Keltern 4 250. 
— Preise 4 254. 
— Verarbeitung 4 249, 708. 
— Verträge über Erwerb v. B. 4 249. 
— Zollerleichterung 2 276. 
Bleichen von Webwaren 5 201. 
Bleichmassen 4 718. 
Bleie, Preise 4 366. 
Bleifarben und andere Bleiprodulte, 

Einrichtung und Betrieb von Anlagen 
zur Herstellung von B. 1 810. 

Darlehnskassen 1 498. 
Blut, Verarbeitung 4 317. 
Blutmehl 4 17, 39, 469, 474, 475. 
Bodenkohlrabi s. Kohliüben. 
Bodensee, Verkehr 5 359. 
Bodenverbeſſerung 1535 f., 536 ff., 2274 ff. 

Bohnen |. te. 
— holländische 4 241. 
Bohnenlafiee ſ. Kaffee. 
Bohnenkaffeemischungen s. Kaffee. 
Bohnenmehl, Verwendung bel der Brot¬ 

bereilung 4 146. 
Bohnenöl, Verwertung 4 511. 
— Preis 4 512. 
Bolus (Waschmittel), Verkauf 4 538. 
Bonbons als Süßigkeiten 4 295. 
Bornaer Zwiebeln 4 256. 
örsephandel, zugelassene Wertpapiere 

> 

Börsenmäßige Zeitgeschäfte in Waren, Ab¬ 
wicklung 1 456, 5 145, 5 148. 

Borsten, Verarbeitung 4 482. 
Bosnischer Tabak 4 559. 
Böswilliger Schuldner bei Bewilligung 

einer Zahlungsfrist 1 206. 
Bote der Militärverwaltung, Kriegsteil¬ 

nehmer 1 90. 
Bottichhefe s. Bierhese. 
Bonillonwürfel, Verkauf an fleischlosen 

Tagen 4 317. 
Botvlen, Verwendung von Süßftoff 4 291, : 

292. 
— Verwendung von Zucker 4 268, 676. 

  

Wortverzeichnis zu Band 1 bis 5. 

Braachsen, Preise 4 355. 
Brandentschädigung 1 867. 
Branntwein, Ausschank und Verkauf 1 859, 

2 362, 8 629, 4 811. 
— au3 Beeren 4 192, 206. 

‚ — aus Beeren- und Birnenweln 4 708. 
— Benutzung von Verbrauchszucker zur 

erstellung 2 289. 
„ — Bestände 4 201. 
— aus Buchweizen und Hirse 4 232. 
— Erzeugung 1 636, 2 286, 4 201. 
— Freigabe zur Versteuerung 1 656, 2 286, 

35, 4 197. 
Fe ung und Verwertung 2 259, 4 

aus Moft 4 206. 
aus Obft 4 206, 261. 
aus GSteinobft 4 192. 
aus Zreflern 4 486, 487. 
unverarbeiteter 4 198. 
Verlehr 1 643, 2 285 ff., 4 260. 
Vorratserhebung 4 77. 
aus Wein 4 206, 700. 
aus Weinhefe 4 206. 
aus Wurzeln 4 206. 
aus Zuckerrüben 4 274. 
s. auch Brennerei, Obstbranntwein, 
Trinkbranntwein. 

Branntweinreinigungsanstalt 4 203. 
Brasilien s. Gegenseitigkeit. 

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
 

Braten, kalter, Abgabe an fleischlosen Tagen 
Bleiwaren, Höhe der Beleihung durch die 4 316. 

Bratpfannen, Wucher 5 165. 
Brauereien, Gerstenkontingente 4 423. 
Brauerpech, ausländisches 4 544. 
— Wucher 5 165. 
Er s. Gennkohl. 
Irgunko len, Schiedsgerichtsversahren 3 

74. 
Brannkohlenbergbau s. Vertriebsgesell¬ 

schaften. 
— Kohle. 
Braustener, Nichterhebung von dem Süß¬ 

stoff 4 293. 
Brauzucker 4 677. 
Brennen der Trester 4 487. 
Brennereibetrieb s. Branntweinverkehr. 
Brennerelen, Gesamtkontingente 4 424. 
— gewerbliche 4 188. 
— Herstellung von Essig 4 182. 
— von essigsauren Salzen 4 192. 

von Hefe 4 191. 
von Kunstleder 4 192. 
von Kunstseide 4 192. 
von Teerfarbstossen 4 192. 
von Zellhorn 4 192. 
landwirtschaftliche 4 188. 
8 erarbeitungvonBucmeigend 191, 

11. 
don Gerfte 4 191, 211. 
von Getreide 4 196. 
von Hafer 4 191, 211. 
von Kartoffeln 1 636jf., 2 285, 4 188. 
bon Mais 4 199. 
von Melajfe 4 191, 211. 
von Roggen 4 191, 211. 

1
1
1
1
1
1
1
 

1
1
1
1
1
1
1
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Brennereien, Verarbeitung von Roh¬ 
zucker 4 191. 
von Rüben 4 188, 211. 
von Rübensäften 4 188, 211. 
von Topinamburs 4 188, 211. 
von Weizen 4 191, 211. 

— von Zuckerrüben 4 188. 
Brennesseln, Absatz 4 564. 
Brennesselbläter, Preis 4 469. 
Brennftoife 4 592ff., 602ff., 
Breunzwecke, Verwendung von Kl und 

Fett 2 294, 4 623. 
Bretter, Wuder 5 165. 
Brieimarkensammlungen, Köt. 3 440, 5 

Briefumschläge, Wucher 5 165. 
Briefverkehr 5 359. 
Briefzenfur 5 564. 
Brie=Käse, Preis 4 387. 
Briey, Beglaubigung und Legalisation 3 42. 
Britische Unternehmungen, Zwangsver¬ 

waltung 1 886. 
— Liquidalion 3 711, 4 817, 5 512. 
Brokate, bezugsscheinfrei 5 205. 
Bronze, alte, Höchstpreis 1 782, 4 573. 
Brot s. K=Brot und Verfüttern. 
Brotaufstrich s. Fettersatzstoffe. 
Brotaustauschkarte 4 134. 
Lrotbelaß an fleischlosen Tagen 4 315, 316. 
Brotbereitung, ohne Milch 4 381. 
Vrotbücher 1 583, 4 134. 
Brotgetreide, Aberntung 4 106, 122. 
— Abnhme durch die Reichsgetreidestelle 

— Anzeigepflicht des Kommunalverb. 1539. 
— Aufbewahrung 1 573, 581, 4 106, 122. 
— Ausdreschen 4 106, 122. 
— Ausmahlen 1 581, 595, 616, 2 283, 4 

109, 138. 
— Entfernung aus dem Bezirke des Kom¬ 

munalverbandes 1 573, 578. 
— Befchlagnahme 1 572, 4 102. 
— Bemwirtihaftung 1 577, 2 593, 4 106. 
— Höchstpreise 4 141ff. 
— Weserung an die Reichsgetreidestelle 4 

— Selbstwirtschaft des Kommunalverb. 1 
WW4 

— Üübernahmepreis für überlassene Vor¬ 
räte 1 680, 594. 

— Uberschuß 1 578. 
— Versütterung 1 589, 620, 2 283, 4 139. 
— Vertehr mit B. 1 592, 2 278, 283, 4 

100 ff., 672, 696ff. 
— Verkehr m. DB. zu Saatzwecken 4 135. 
— Vorratserhebung 4 73, 692. 
— Berbrauchsregelung 1 583, 595, 4 110. 
Brotkarte, Ausgabe 1583, 2280, 4 110, 134. 
— Aushändigung an abziehende Dienst¬ 

boten 2 282. 
— Rechtsnatur 1 bhöss. 
— (. auch Reichsreisebrotmarke. 
Brotlaibe, Fetten 4 145, 147. 
Brotittedung 4 697, 698. 
Grugenjchut, Kriegstellnehmerverhältnis 2 
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Brühwürste 4 337. 
Bruteier, Verkehr 4 710. 
Bucheckern, ausländische 4 506. 
— Bewirtschaftung 2 294, 4 515ff. 
— Preise 4 507. 
Bücher, keine Beleihung durch die Dar¬ 

ehnskassen 1 499. 
— Aufbewahrungspflicht nach dem Waren¬ 

umsatzt G. 3 468. 
Süchereimsicht nach der Druckfarben BWO. 4 

— Wucher 5 165. 
— nach den Drudpapier VO. 4 623, 632. 
— nad der Üdergangswirtih VD. 4 644. 
— nad der Vorratserheb VO. v. 14. 1. 17 

4 692. 
— nach der Preisprüfst VO. 5 189. 
Buchfthrungepfen t nach der Druckfarben¬ 

2. 4 771. 
— nd den Fleisch VO. 4 319. 
— nach der Kaka#o O. 4 307. 
— der Saatguthändler 4 162, 702. 
— nach der Sußigkeiten V O. 4 297. 
— nach den Zucker VO. 4 267, 268, 678. 
Bücherrevisor, Zuziehung durch die Auf¬ 

sichtsrerson im Geschäftsaussichtsver¬ 
fahren 2 116. 
achweleen, Bewirtschaftung 4 224 f f. 

infuhr 4 29. 
öchstpreis 2 298. 

— A Bverttag 2 173. 
— Saatgut 4 702. 

: — f. Brennerei. 
Buchweizenmüllerei, Abfälle 4 466, 475. 
Bulgarien s. Gegenseltigkeit. 
Bulgarischer Tabak 4 559. 
Bund deutscher Barbier= usw. Innungen, 

Vermittlung von Rasier= und Kopfwasch¬ 
seise 4 532. 

Bundesrat, Ermächtigung des B. zu wirt¬ 
schaftlichen Maßnahmen 1 403, 2 143, 
3 124, 5 130. 

— Entscheidung bei Meinungsstreit zwi¬ 
gen ireklorium und Kuratorium ber 
1 —e der Reichsngetreidestelle 4 

— Entscheidung bei Meinungsstreit zwi¬ 
schen Vorstand und Beirat der Reichs¬ 
Kleischstelle 4 320. 

Bundesrataverordunngen, Rechtsnatur 2 
143. 

Vundesstaat, keine Anzeigepflicht bei der 
Vorratserhebung 4 73, 75, 76, 78, 81, 
302, 303, 304, 306, 307, 330, 511, 599, 
609, 622, 628, 633, 693, 694. 

—pleine Branntweinlieferungspflicht 4 
1. 

— Motorboote In Ihrem Tienft 4 528. 
Bürge, Wirkung der Unterbrechung des Ver¬ 

fahrens gegen den Hauptschuldner für 
den B. 1 103f., 2 24. 

— Wirkung einer dem Hauptschuldner be¬ 
willigten Zahlungsfrist für den B. 1224 f., 
2 79, 3 48. 

— Wirkung der Beseitigung der Verzugs¬ 
folgen für den B. 1 289f.
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Bürge, Wirkung der Geschäftsaussicht gegen 
den Hauptschuldner 2 114, 3 116, 5 77. 

— Rechtsstellung nach der Hyp#O. 8 78. 
Bürgerliche Bechtsstreitiggkelten, Unter¬ 

brechung des eriobrens . ak 23. 
— Bewilligung einer Zahlungsfrist 1 186 ff. 

2 59, 3 73, 5 3, “ ii 
Bürgerlich=rechtliche Forderung, Bewilli¬ 
s ai er a PR RN 1 Fr 1 351 

rgſchaft und Geſchäftsaufſicht 
2 114, 3 116, 5 77. 

— Darlehen von Gemeinden oder Spar¬ 
kassen gegen B. 1 520. , 

— Übernahme von 8. durd; den Reid)3- 
Tistus 1 258. 

Büstenformer 5 207. 
Büstenhalter 5 207. 
Butter, Abgabe an fleischlosen Tagen 4 315. 
— ausländische 4 372. 
— Einfuhr 2 277, 4 31. . 
— Höcstpreis 2 291, 298, 4 370fi. 
— Lieferungsvertrag 2 173. 
— als Speisefett 4 361. 
— Überlafjung 2 291. , 
— Verabfolgung zu warmen Speisen 4 

7 
— Verkauf ausländischer 4 340. 
— Verkehrsregelung 8 377. . 
— Verwendung zur Kuchenbereitung 4 

— Verwendung zur Sußigkeitenbereitung 
3207, 4205. uischen Zwecken 2 

— Verwendung zu technischen Zwecken 
294, 4 505 5 

Butterersatz 4 377. 
Butterlarte 2 291. 

Butterit han Mich, fleischlosen . n#tterschma abe an fleischlosen Tagen 
2 4 115.0 n 

— gs Speiieiett 4 361. 5en Zwecen 2 
— Verwendung zu technischen Zwecken 

294, 4 520. au tech ot 
— Verwendung zur Kuchenbereitung 4 

1. 
— Verwendung zur Süßigkeitenbereitung 

2 287, 4 295. | 
Butterverteilungs-Beirat 4 4. 

C. 

Cafê, Abendschluß 4 602. 
— Beleuchtung 4 602. 
— Lichtreklame 4 602. 
— Warenumsatzstempel 3 478. 
Gamemberihäle, Preis 4 387. 
Canevas 3 238, 5 205. 
Carnaubawachs, Verkehr 4 722. 
ee ee Wucher ö 160. 
Chemische Fabrik von Heyden, A#. in 

Radebeul=Dresden, Berechtigung zur 
erstellung von Süßstoff 4 290. 

Chinesischer Tabak 4 559. 
Chinesisches Wachs, Verlehr 4 722. 

Darle 
1 

  Chlorzinn, Verwendung zur Beschwerung 
von Seidenwaren 4 565. 4 

Christbaumsachen aus Zucker 4 269. \ 

Wortverzeichni® zu Band 1 bis 5. 

Eöristbanmsachen als Süßligkeiten 4 295. 
compound lard, Preis 4 513. 
Creme, Herstellung 4 151. 
Cumaronharz 4 547 # . 

€ 

Dalmatinischer Tabak 4 559. 
Damenbinden 3 239, 5 205. 
Damenoberkleidung, fertige 3 240. 
Dammwild Einfuhe 4 54. 
— Preise 4 349ff. 
Dampfkraft, Lieferung, als 5391. 
Dampfmedizin altran, Preis 4 513. 
Dänemark, Verbürgung patenter Gegen¬ 

seitigkeit 1 464; } Prioritätsfrist. 
— Währung 4 783. 
Dänische Wertpapiere 5 291. 
Danzig, im Stadtkreise D. zahlbare Domi¬ 

zilwechsel 1 402. 
Darlehen für zurückkehrende Kriegsteil¬ 

Sarlennätaffen 1 4877f., Einrich arlehnskassen ff., Einrichtung, Ge¬ 
jsahsgenn 1 487. s 

— Beleihungsgrundsätze 1 488. 
— Zinssatz 1 491. 
— Darlehen an öffentliche Verbände 1 491. 
— Beleihung von Pfandbriefen, Erleichte¬ 

rungen 1 492. 
— Hbersiht über die beftehenden ©. 1 

— Beleihungsbedingungen, allgemeine 1 
497, bei Beleihung von Waren 1 500, 
von Wertpapieren 1 509, landschaftlicher 
und ritterschaftlicher Fonds 8 564, Haf¬ 
tung für die Verwahrung der Unter¬ 
pfänder 1 498. 

s. auch Ware, Wertpapiere, Staats¬ 
schuldbuch, Zinssuß. 

— Rechtsnatur 1 510. 
D#rlehnskaffen eſetz 1 480ff. 

ehnätafien chein 1 494 ff., Rechtsnatur 
. 

— Einrechnung in die Bardeckung der 
Notenbanken 1 495. 

—esamtbetrag der Darlehnslassenscheine 
* 

— Einlösung beschädigter oder unbrauchbar 
geimorbener, Vernichtung nicht mehr um¬ 
aufsfähiger, Behandlung nachgemachter 
oder verfälschter D. 1 497. 

— Nenunbetrag 1 511. 
Därme 4 332. 
Darmschleimereien, Fettgewinn 4 520. 
Darren, Erhebung 4 671. 
Dauer der Zahlungsfrist 1 219. 
Danerhandlung 2 173, 3 172. 
Dauermilch s. Milch. 
Dauersahne s. Sahne. 
Dauerware 4 332. 
Danerwurst 4 330. 

— aus Pferdefleisch 4 338. 
Daunendecken 5 205. 
Degras, Herstellung 4 526. 

Delikateßkäse, Preis 4 387. 
Denkmünzen 5 276.
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Dedunignten, Versorgung mit Brot 4 103, 

— Buchweizen und Hirse 4 224, 225, 228. 
— Eiern 4 393. 
— ges 4 334. 
— Grünkern 4 232, 233. 
— Hülsenfrüchten 4 213, 214, 217. 
— Kartoffeln 4 157. 
— Stroh 4 492. 
Desinfektionsmittel, Wucher 5 165. 
Deutsche Benzolvereinigung 4 549. 
Deutsche Kriegsteilnehmer, Sonderrecht 

1f#., 2 1ff., 3 1ff., 4 735ff., 5 1ff. 
Leussche Rohhaut=A#. 1 559. 

Deutsche Seeversicherungsgesellschaft 1558. 
Deutsche Tabakhandelsgesellschaft in 
Vremen (Auslandsgesellschaft) 4 554. 
in Mannheim (Inlandgesellschaft) 

O1. 

Deutsche Zentrale für Kriegslieferungen 
von Tabakserzeugnissen in Minden 4 
DL. 

Deutscher Brauerbund Ey. 1 692, 2 291. 
Deutscher Tabak 4 559. 
Devisen s. Zahlungsmittel. 
Devisen=Differenzgeschäfte 3 276. 
Devisenkurs j. Kurs. 
Tevisenordnungen 2 233ff., 3 271ff., 4 

7g2if., 5 27747. 
Devisenstellen 4 783. 
Deziein, Herftellung aus Kartoffeln 1 658, 

17 
Siätetlfihe Nährmittel, Kennzeichnung 3 

2 
— Kettenhandel 3 217. 
Dielen, Wucher 5 165. 
Dienstag, sleischloser Tag 4 315. 
Dienstboten, Wochenhilfe für D. 1 856. 
EI be Beförderung 5 382. 
Dienstkleidung, Beschaffung 5 201. 
Dienstleistung, militärische, Anrechnung in 

der Arbeiterversicherung 1 813, 2 309, 3 
588, in der Angestelltenversicherung 1 829. 

Dienstverträge, Einwirkung der Geschäfts¬ 
aufficht D 83. . 

— Hflichtiger 5 583, 611ff. 
Dinglicher Ran öffentlicher Lasten 1 434f., 

2 157, 5 136. 
Dinkel s. Brotgetreide. 
Dinkelstroh, Einfuhr 4 41. 
— Vorratserhebung 4 77. 
Diplomat als Kriegsteilnehmer 1 82. 
Direktorium der Verwalt Abtl. der Reichs¬ 

getreidestelle 4 105 ff. 
Direktivbehörde 3 509, 4 204. 
Distontierung von Anerkenntnisscheinen 1 

Diskontkredit 1 525. 
Diskontsatz der Reichsbank 1 527. 
Siiiplinarberfahren, Gnadenerlaſſe 3 798, 

999. 

Dividivi, Einfuhr 4 26. 
Dohnenstieg, Ausübung 4 360. 
Donnerstag, fettloser Tag 4 315. 
Doppelbesteuerung 3 447. 
Dörrgemsüe, Absatz 4 237, 706.   
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Dörrgemüse, Begriff 4 238. 
Dörrobst s. Obstkonserven. 
Dorschmehl, Einfuhr 4 39. 
— Preis 4 408, 474. 
Losenlichte 4 716. 
Dotschen s. Kohlrüben. 
Dotter, Vecwendung 4 604. 
Dotteröl, Preis 4 512. 
— Verwendung 4 511. 
Dragees als Süßigkeiten 4 295. 
Drell, Verwendung 5 201. 
Dreschzwang 1 620. 
Dritter, Klage auf Zohlung an einen D. 

und da3 Senenmoratorium 1 304. 
Drogen, Handel 5 260. 
Drucker, Auskunftspflicht 4 622. 
— AH % 625, 630. . 
Druckfarben, Bewirtschaftung 4 727ff. 
— Herstellung 2 235, 4 526. 
Druktschriften, Herstellung & 621. 
— periodische, Anzeige von Lebens= und 

Futtermitteln 3 210. 
— für Wohlfahrtszwecke 5 464. 

Druckwerke, efchaffung von Bapier 4 631. 
Duldungsanfpruch bei Bewilligung einer 

Zahlungsfrist 1 197. 
Döngemittel, Einfuhr 2 277, 4 10 ff., 39. 
— Höchsipreise 2 275, 3 173. 
— lünstliche 4 13 ff. 
Düngemittelsäcke 4 21. 
Zusst s. Mehl. 
Dunstobst s. Obstkonserven. 
— Verwendung von Süßstoff 4 291, 292. 
— Verwendung von Zucker 4 267. 
Durchfuhr, Regelung 4 27 ff., 671, 687. 
— entbehrlicher Gegenstände 3 278. 

von Eiern 4 56. 
von Fischen 4 37. 
von flüssiger Raffinade 4 300. 
von Futtermitteln 4 31. 
von Öetreibe 4 31. 
bon Küssenfrüchten 4 31. 
von Kaffee 4 45. 
von Kakao 4 44. 
von Kartoffelerzeugnissen 4 34. 
von Käse 4 52. 
von Kunfthonig, Zuderfirup 4 300. 
von Marmeladen 4 690. 
von Mehl 4 31. 
von Milch, Fondenfierter 4 58. 
bon Milchpulver 4 58. 
bon Aubeln 5 289. 
von Salzherinaen 4 37, 
von Tabak u. Tabakerzeugnissen 4 559. 
von Tee 4 47. 

— von Mader aa, von Fischen 4 37. 
— von Zucker 4 277, 678. 
Durchfuhrverbote 1 917, 919, 2 201, 450. 
Durchschnittsbrand der Brennereien 1 636, 

638 643, 652, 2 286, 4 189, 210. 
Durchschnittsgewinn 2 239, 8 301, 313, 451, 

5 321. 

€ 

Edamer Käje, Preis 4 357. 
Edelmetall, Kriegssteuer 3 311, 439, 5 311.
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Edelstein, Kriegssteuer 3 311, 439, 5 311. 
Ehefrau, Räumungsanspruch 1 68 ff. 
— Zwangsvollstreckung gegen die Ehefrau 

eines Kriegsteilnehmers 1 119, 2 28. 
— Falle des § 9 KSch G. 1 135. 
— Familienunterstützung für die geschie¬ 

dene E. 1 865 s geich 
— [. Bitwe. 
Ehegatten, Geschäftsaufsicht 1 330. 
— Stimmrecht im Zwangsvergleich 5 105. 
Ehemann gi Kriegsteilnehmer 1 67ff., 

5, 3 6. 
Eheverfahren, Unterbrechung 1 30. 
— Bemwilligung einer Zahlungsfrist 1 186. 
Eicheln, Einfuhr 4 38. 
— Preis 4 469, 475. 
Elchung eiserner Gewichte 4 581. 

ein d%% Schuldners im Vergleichsverfahren 

Eier, Begriff i. S. der Kuchen W O. 4 153. 
— — i. S. der Eier W O. 4 394. 
— Durchfuhr 4 56. 
— Einfuhr 4 54. 
— Verbrauch 4 392. 
— Verkehrsregelung 4 392. 
— Verwendung zur Kuchenbereitung 4151. 
— Verwendung zu technischen Zwecken 4 

Eterkarte 4 303, 396. 

4 153. 
— Verwendung zur Kuchenbereitung 4150. 
— Verwendung zu technischen Zwecken 4 

Eigener Grundbesitz, i. S. d. Kapilalabs G. 
5 450. 

Eigentumsvorbehalt, Warenumsatht. 3477. 
Einberufungsausschuß nach dem HDG. 

8 812, 898, 4 841, 5 577. 
Einfuhr, Regelung 4 27 f., 671, 687 ff. 

5 285. 
von Branntwein 4 202, 205. 
von Butter 2 277, 4 31. 
von Eiern 4 54. 
von Fetten 4 47. 
von Fischrogen 4 35. 
von Fleisch und Fleischwaren 4 53. 
von frischen Fischen 4 62, 670. 
von Futtermitteln 2 277, 4 29, 38. 
von Beflügel 4 54. 
von Gemüse 4 61. 
von Getreide 2 277, 4 29. 
von Haselnüssen 4 60. 
von Hilfsstossen 2 277, 4 38. 
von Hülsenfrüchten 2 277, 4 29. 
von Kaffee 4 44. 
von Kakao 4 42. 
von Kakaopulver 4 43. 
von gepulverten Kakaoschalen 4 298. 
von zahmen Kaninchen 4 54. 
von Kartoffeln 4 41. 
von Kartoffelerzeugnissen 4 32 
von Käse 4 50, 670. 
von Klippfischen 4 35. 

— von Kohlen 5 388, 389. 

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Einfuhr von Kunstdünger 2 277, 4 38. 

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
 

  

— von Funfthonig, Zuckersirup, flüssiger 

von Margarine 4 34. 
von Mehl 4 29. 
von Milch, kondensierter 4 56, 690. 
von Milchpulver 4 56, 590. 
von Obst 4 61. 
von Olen 4 47. 
von Raffinade 4 300. 
von Säcken 4 610. 
von Salzfischen 4 35. 
von Salzheringen 2 277, 4 35. 
von Schale und Krustentieren 4 690. 
von Schokoladenmasse 4 43. 
von Schweineschmalz 4 49. 
von seidenen Erzeugnissen 4 565. 
von Seifen 4 47. 
von Tee 4 45. 
von Rubeln 5 289. 
von Vieh 4 52. 
von Walnüssen 4 60. 
von Web- usw. und Schuhwaren 5 283. 
von Wild 4 54. 
von Wildgeslügel 4 54. 
von Zigarettenrohtabak 4 58. 
von Zubereitungen von Fischen 4 37. 
von Zucker 4 277, 678. 

Einfuhrerleichterungen, vorübergehende 1 
Eierkonserven, Begriff i. S. der Kuchen O. 

; — für 
ABl, 2 276, 4 24, 671, 687. 

pfel, Birnen und Luitten 2 276. 
— jfür Bau= und Nutzholz 2 276. 

J für Fleisch 1 548. 

— für 

— für frisches Fett 1 549. 
— für selehiaefe 2 276. 

Jutesäcke 1 553. 
— für Krabben 1 276. 

Einfetten, 
Einfuhrverbote 1 917, 920, 533. 

Olverwendung 4 523. 
I Eingangszoll für rohen und gereinigten 

— entbehrlicher Gegenstände 2 533, 3 278, 

Ein 
Ein 

4 

Branntwein in Fässern oder Kesselwagen 
1 676. 

— für Athyläther (Schwefeläther) 1 676. 
— für Essigäther 1 676. 6 
Eingebrachtes Gut der Frau eines Kriegs¬ 

teilnehmers, Zwangsvollstreckung 1 119. 
Eingedickte Milch 2 288. » 
Eingehung von Verbindlichkeiten 5 63, 

gegenüber dem Ausland 4 784. 
Eingeweide, als Fleisch 4 332. 

Seide 1 596, 4 127. \ 
huier, Haserzuwelsung 4 432ff., MOff., 

Einigungsamt 1 414ff., 2147, 3 127, 6 132. 
— gutachtliche Anhörung vor der Ent¬ 

scheidung nach der Hyp O. 8 64, 101. 
Einlaufsbewilligungen für Web- ufm. u. 

Schuhwaren b 283. . 
Einkaufsbuch der Schneider, Schneide¬ 

rinnen und Wandergewerbetreibenden 
3 241, 997. 

Einkommensteuer und Sonderrücklage 3 
305, 4 787, 5 301. 

— und Worenumsahstener 3 485. 
— Beranlagung nad) bem ®ef. d. 30. Dez. 

1916, 3 1027, 5 420ff.
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Einkorn s. Brotgetreide. 
Einlagern von Kartoffeln 4 164. 
Einlieferungsschein 3 527. 
Einmieten von Kartoffeln 4 164. 
Einnahmebuch 5 386. 
Einpfennigftilde [. Prägung. « 
Einrechnung in die Tarife 0 384. 
Einrede, Geltendmachung durch E. i. ©. 

des Gegenmoratoriums 1 308, 2 85. 
— der Voraustlage bei Unterbrechung des 

Verfahrens gegen den Hauptschuldner 
1 103f., 2 24. 

— bei einer dem Hauptschuldner bewilligten 
Zahlungsfrift 1 2245. 

— im falle der Gefchäftsaujjicht über den 
Hauptschuldner 2 114. 

Einsätze 3 239. 
Einsäuern von Kartoffeln 4 170. 
Einschränkung der Pfändbarkeit von Lohn-, 

halts= und ähnlichen Ansprüchen 1 381, 
2 126jf., 3 122. 

— der Aıbeiltzeit 2 304, 3 572. 
— der Kojtenerftattung 2 465, 602ff., 

3 758, 
— des Münblichleitzgrundjages 2 466, 

510jf., 8 761. 
— der Rechtsmittel 2 465, 508ff., 3 769ff. 
— der Zahlungsverbote 1 903, 8 416. 
— der Trinkbranntweinerzeugung 4 196ff. 
— des Fleisch= und Fettverbrauchs 4 315. 
— der Herstellung von Fleischkonserven und 

Wurstwaren 4 317. 
Einsegnungs= usw. Kleider 3 243, 5 225. 
ein der Kriegsrolle des Patentamts 

Eimpruch. Ist der E. zum Zwecke der Er¬ 
FT einer Zahlungsfrist zulässig? 

Einstellung der Zwangsvollstreckung 
1238ff., 2 67, 3 50, 5 39, allgemeine Be¬ 
deutung 1 239, durch das Vollstreckungs¬ 
ericht 1 239f., 2 67, Zulässigkeit der E. 
240ff., 2 68, 8 51, 4 755, ingbejondere 

em der E. schon vor Beginn der 
wangsvollstreckung 1 244 ff., 3 51, Zu¬ 

läfftgleit einer einftweiligen E. 1 252, 8 
51, 63, ber Einstellungabeschluß 1254ff 
2 69, die Anfechtung 
256 f., 2 69, 3 63. 
Zulässigkeit wiederholter E. nach der 
Hhyp# 2 80, 3 63. 

des Vergleichsverfahrens 5 114. 
— des Strafverfahrens wegen ent¬ 

schuldbaren Irrtums 4 729. 
Einstellungsantrag 1 252 ff., 2 69. 
Einstweilige Verfügung, Unterbrechung des 

Verfahrens 1 25ff., 2 6, 3 3. 
— im Falle des § 1 der Verordnung vom 

1. anuar 1915 1 140. gt keit 1 
— bei Bewilligung einer Zahlungsfrist 

186, 242, 2 57 8 
— Kosten 1 270, 272. 
— e. V. und Gegenmoratorium 1 309, 318, 

8 106. 
— in da3 vom Treuhänber verwaltete Ver- 

mögen 5 515. 

ieses Beschlusses 1“ 

687 

Einstweilige Verfügung. während der Ge¬ 
schäftsaussicht 1 344, 2 108, 3 111, 5 71. 
intragung in öffentliche Bücher und Re¬ 
gister, sindet eine solche E. der Geschäfts¬ 
aufficht ftatt? 1 339, 2 105. 

: Eintrittötarten feine Waren 3 503. 

  

für Wohlfahrtsveranstaltungen 5 464. 
Einwirkung von Höchstpreisen auf lau¬ 

fende Verträge 2 173, 3 173, 5 157, 
auf neue Verträge 2 162, 5 149. 

der Familienunterstützung auf den 
Unterstützungswohnsitz 2 366, 3 639. 

Einzelperson, Kilegssteuer 3 310, 433ff. 
ad als Nebenstrafe. 
— Apfel 4 260. 
— Branntwein 4 203, 206, 210, 702. 
— Brotgetreide und Mehl 4 111, 693. 
— Buchwetizen und Hirse 4 227. 
— Cumaronharz 4 548. 
— Druckfarbe 4 729. 
— Eier 4 54, 56. 
— Fiſche 4 353, 641. 
— Fleisch 4 324, 334. 
— Nuterunttel, Hilfsstoffe, Kunstdünger 

— Zuckerh. Futtermittel 4 451. 
— andere Futtermittel 4 460. 
— Gemüse u. Obst 4 62. 
— Gerste und Hafer 4 693. 
— Gold, Goldwaren 4 782. 
— Gummisauger 4 562. 
— Hafernährmittel 4 447. 

arz 4 575, 724. 
— Hülsenfrüchte 4 216, 693. 

Kaffee 4 45, 305. 
Kakao 4 305. 
Kakaoschalen 4 298. 
Hortoffeln 4 41, 42, 164, 168, 170, 171, 

9 
Käse 4 51. 
Knochen 4 718. 
Kohlrüben 4 186. 
Kunsthonig 4 301. 
Lebensmittel 4 82. 
Leim 4 551. 
Leimleder 4 479. 
Malzerzeugnisse 4 400. 
kondens. Milch, Milchpulver 4 56, 57. 
Mineralöle 4 717. 
Motorbeoote 4 529. 
Ole und Fette 4 47, 48. 
Pferdefleisch 4 338. 
Rubel 6 290. 
Rüben 4 257. 
Säcke 4 612. 
Salzheringe, Salzfische, Klippfische, 

Flschrogen 4 35, 37. 
Schal= und Krustentiere 4 691. 
Siman 4 49. 
Schokolade 4 307. 
Schahschlen ufm. 4 770. 
Schuhmwaren ujm. 5 241, 249, 251. 
Schwefel 4 592. 
Secfische 4 354. 
Seemuscheln 4 360. 

— Seidenwaren 4 566. 

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Einziehung, Silber und Silberwaren 5275, 

— Speisefette 4 366. 
— Stckstoff 4 687. 
— Taback 4 556. 
— Tee 4 46, 305. 
— Textilien 4 773. 
— Sieh und Fleisch 4 52, 64. 
— Walnüsse, Haselnüsse 4 60, 61. 
— Wasch- und Reinigungsmittel 4 539. 
— Web- usw. Waren 5 251. 

Weintrester 4 487. 
Weißkohl 4 239. 
igarrenrohtabak 4 ö8, 60. 
uder 4 268, 278. 
metichen 4 259. 
wiebeln 4 256. 
erfahren 4 130. 

von Forderungen ausländischer Wäh¬ 
rung 4 783, 784. 

— von Wuchergut 5 186. 
Eisen s. Ausprägung. 

1
1
1
1
1
1
1
1
 

Eisenbahn i. S. des Beförderungs St. 
5 382 i 

et Hilfsdienft 5 633. 
Eiſenba 

hin komm. Mannschaften 5 478. 
Eisen=Portllandzement 4 605. 
Eiserne Gewichte 4 581ff. 
Eisenbahnmaterial, Ausfuhrverbot 1 920. 
Eilsenbahn=Sammelladungsverkehr der 

Spediteure 38 533. 
Eisenbahnverkehr 1 924, 3 528. 
Einei, Begriff i. ©. der Kuchen VO. 4 

— Verwendung zur Kuchenbereitung 4 151. 
Elbinger Käfe, Preis 4 387. 
Elbzollgericht, Bewilligung einer Zah¬ 

lungsfrist 1 189. 
Elektrische Straßenbahn, Betriebsein¬ 

schränkung 4 603. 
Elektrischer Strom, Warenumsatzstempel 

3 466, 477, 603. 
— Lieferung, Preiszuschlag ß 391. 
Elsaß=Lothringen, keine Anzeigepflicht bei 

der Vorratserhebung 4 73, 75, 76, 78, 81, 
302, 303, 304, 306, 307, 330, 511, 599, 
609, 622, 628, 633, 693, 694. 

— keine Branntmweinlieferungspflicht 4 201, 

— Beschaffung von Papierholz in EL. 4 ei ffung Papierholz 

— Wechsel= und Scheckfrisien in EL. 1 402, 
2 142, 3 125, 1027. 

Elterliche Gewalt, Wirkung der c. G. auf 
die Geschäftsaufsicht 1 343. 

— Wirklung der Geschäftsaufsicht auf die 
e. G. 1 343, 4 749. 

Emer s. Brotgetreide. 
Emmenthaler Käse, Preis 3 387. 
Empfangsbekenntuis, Warenumsatzstempel 

England, Zahlungsverbot gegen E. 1887 f f., 
2 411, 3 716ff., 5 517. 

— englische Versicherungsgesellschaften 1 
909, 2 417. 

— don 

mnverwaltung, Fam U. der dort¬ 

  

Worlverzeichnis zu Band 1 bis 5. 

England, in E. abgestempelte Wertpapler 
PET ee paplete 

Entbindungsanftaiten, Verwendung von 
Branntiwein 4 198. 

— Gummifauger 4 562. 

Entbindungstoften, Beitrag zu ben €. 1 
834, 841, 856, 2 347 ff., 3 625. 

Enteignung 
A. nach den Einfuhr V-O. 

— von Branntwein 4 205. 
— von Kartoffeln 4 42. 
— von Kartoffelerzeugnissen 4 33. 
— von Zigarettenrohtabak 4 59. 

anderen DO. 
pieln 4 260. 

— von Arzneimitteln 5 260. 
— bon Branntmwein 4 201, 701. 

B. na 

— von Brotgetreide und Mehl 1 593, 4 108, 
111, 123. 
von Bucheckern 4 516. 
von Buchweizen und Hirse 4 226. 
von Druckpapiec 4 628, 633. 
von Fleischwaren 4 331. 
von zuckerh. Futtermitteln 4 449. 
e eenständen. des täglichen Bedarfs 

von Gegenständen des Kriegsbedarfs 2 
454, 5 544. 
von Gerste 4 406, 407. 
von Gerstengraupen 4 413. 
von Grünkern 4 233. 
von Hafer 1 708, 715, 4 432, 433. 
von Hüljenfrüdten 4 214. 
von Staffee 4 301. 
von Kartoffeln 4 175, 176, 177. 
von Kohlrüben 4 184, 186. 
bon Kraftfuttermitteln 4 459. 
bon Kunfthonig 4 300. 
von Leimleder 4 478. 
von Mineralölen 4 716. 
von Olen u. Fetten 4 513. 
von Olfrüchten 4 505. 
von Papierholz 4 726. 
bon Rüben 4 257. 
bon Säden 4 610, 611. 
bon Silber ober Silberwaren 5b 275. 
von Schuhmaren 5 241, 248. 
von Speijefetten 4 363, 366. 
von Stroh 4 492, 
bon Zee 4 303. 
von ieh 4 321, 329. 
bon Beb- ufw. Waren 5 251. 

— von MWeintreftern und Traubenfernen 
4 486. 

— von Weißlohl 4 239. 
— von Zichorienwurzeln 4 305. 

1
1
1
1
1
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— von ausländischen, Wertpapieren 5 290. 
ucker 4 
uckerrüben 4 274. 
wetschen 4 259. 

— von Zwiebeln 4 256. 
— durch die Rekl St. 5 256. 
— Warenlieferung auf Grund einer E., 

Warenumsatzst. 3 486. 
Enteignungsverfahren, vereinfachtes, zur
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Beschaffung von Arbeitsgelegenheit 1 
803ff., 2 302, 3 572, 5 436. 

nten, Einfuhr 4 54. 
— Wucher 6 165. 
Enteneier s. Eier. 
Entiernen beschlagnahmter Vorräte 4 104, 

106 . 
Entielten von Leimleder 4 478. 
Entlassung, vorübergehende, eines Kriegs¬ 

teilnehmers 1 82, 2 18. 
Entlastung der Gerichte 2 462 ff., 3 755 ff., 
——½ 

Entmündigungsberjahten, Unterbrechung 

— Bewilligung einer Zahlungsfrist 1 186. 
Entrahmung der Milch 4 363, 380. 
Entrichlung der Kriegssteuer 3 316, 461, 

28. 
Entschädigung für Verhaftung oder Aufent¬ 

haltsbeschränkung auf Grund des Kriegs¬ 
zustandes usw. 4 838, 5 668. 

Entschuldbarer Irrtum 4 729. 
Entstehung der Forderung vor dem 31. Jull 

1914, Zahlungsfrist 1 197ff., 2 60, 64, 
3 46 ff., 60, 5 24. 

Entziehung des Rechts zur Selbstversor¬ 
gung 4 111, 134. 

— des Versteuerungsrechis 4 197. 
Entzuckerung von Melasse 4 274. 
Erbanfall, Kriegssteuer 3 310, 435, 5 305. 
Erben des Mieters, Kündigungsrecht 2   131ff., 136. 
Erbenweehriel" und Zahlungsverbot 1 894. 
— s. auch Miterben. ! 
Erbieten zu einem Vertrage 2 167. 
— jur Höchstpreisüberschreitung 3 163, 4 " 

43. 
— zum Wucher 3 192, 5 186. 
Erbsen s. Hülsenfrüchte. 
Erbsenkleie, Absatz 4 213. 
Einfuhr 4 38. 

reis 4 467, 473. 
Erbsenkonserven, Höchstpreis 4 241. 
Erbsenmehl, Verwendung zur Brotberei¬ 

tung 4 146. 
Erbsenschalen, Absatz 4 213. 
—Einfuhr 4 38. 
— Preis 4 467, 473. 
Erdmandeln, Preis 4 507. 
— Verwertung 4 506. 
Erdnüsse, Preis 4 507. 
— Verwertung 4 506. 
Erdnußkleie, Einfuhr 4 39. 

reis 4 466, 473. 
Erdnußkuchen, Preis 4 474. 
Erdnußöl, Preis 4 512. 
— Verwertung 4 511. 
Erdnußschalen, Einfuhr 4 38. 
— Preis 4 466, 473. 
Erdölpech, Verwendung von E. 1 743. 
Erdfchellad |. Gummi accaroides. 
Erdwachs 4 714. 
Erstuderresht eines Kriegsteilnehmers, 

ollstreckung 1 112. 
Erfrischungsräume, Abgabe von Fleisch   nur gegen Fleischkarte 4 333. 

Kriegsbuch. Vd. 4. 
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Erfrischungsräume, Beköstigung an fleisch¬ 
oder fettlosen Tagen 4 315, 336. 

— Eierverbrauch 4 392, 396. 
— Verabfolgung von Sahne 4 381. -: 
„Ergangen", Begr. i. S. des § 31 Entlast.= 

VD. 2 520. 
Ergänzung de3 Urteils 1 223. 
Erhaltung beichlagnahmter Vorräte 4 103, 

104, 117, 120, 184. " 
Erhebung der Klage gegen einen Kriegs¬ 

teilnchmer 1 31ff., 2 8, 3 4. 
— der Kriegssteuer 3 458f f. 
— der Warenumsahzsteuer 8 469, d90ff., 

609, 512, 
Erhöhung des Zuckeranteils 4 296. 
Erinnerung vor sofortiger Beschwerde 1 

253, 2 69. 6 
— Bedarf es ihrer zur Beseitigung der 

Überpfänbung? 2 129, 8 122. 
Ertenntniöverfahren, Unterbreung 121f., 

Erklärungspflicht der Kriegsgesellschaften 
und Kriegsstellen. 
4 202, 205 (Branntwein), 32 (Butter), 
55 (Eier), 63 (Fische), 39, 448, 458 (Fut¬ 
termittel), 62, 237 (Gemüse), 562 (Gum¬ 
misauger), 545, 723 (Harz), 45, 302 (Kaf¬ 
fee) 42 (Kartoffeln), 33 (Kartoffeler¬ 
zeugnisse), 50 (Käse), 521, 719 (Knochen), 
477 (Leimleder), 57 (Mllch, Milchpulver), 
715 (Mineralöle), 62, 249 (Obst), 48, 512 
(Ole und Fette), 599, 600 (Petroleum), 
610 (Säcke), 36 (Salzheringe, Salzfische, 
Klippfische, Fischrogen), 691 (Schal= und 
Kruftentiere), 49 (Schmalz), 591 (Schwe¬ 
fe), 492 (Stroh), 46, 303 (Tee), 53 
(Vieh, Fleisch, Fleischwaren), 61 (Wal¬ 
nüsse, Haselnüsse), 304 (Zichorienwur¬ 
zeln), 59 (Bigarettentobtabat), 678 
(Zucker). 

Erlaß von Vergülungen und Abgaben 2 
32. 

Erlaubnis zum Anlauf von Hafer 4 434. 
— zum Eiechandel 4 392, 395. 
— zur Erteilung von Sachunterricht 5 147. 
— zum Handel mit Arzırelmiiieln 5 259. 

zum Handel mit Leben und Futter⸗ 
mitteln 3 208if. i 

— zum Handel mit Saatkartoffeln 4 162. 
— zum Handel mit Sämereien 3 217, 4 

— zu Kriegswohlfahrtsunternehmungen 4 
08, 5 461. 

Erlaubnisjchein für die Verarbeitung von 
Bucheckern 4 616. 

Erledigung des Rechtsſtreits durch Ver⸗ 
gleich oder Anerkenntnisurteil, Kosten 
1 271ff., 2 71ff., 3 sell 5 26. 

Erleichterung der Teilftellung des Krieg 
keilnehmerverhältnsses 1 99. 

Erletctterungen für Brennereien 4 188 ff., 

Erlensamen, Absatz 4 472. . 
Ermächtigung des Bundesrats zu wirtschaft¬ 

en agnahmen 1 393, 2 141, 3 124, 
51 \ 0. 
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Ermäßigung der Gerichtsgebühren 1 273ff., 
2 73, 3 54, 56, 4 743. 

— nicht der Anwaltskosten und der nicht 
in Gebühren bestehenden Gerichtskosten 
1 274, 2 73, 3 54. 

— Beer er 113. 21 
— bezieht si te &. auf PBaufchjähe 

zil, 2 73,8 54. ' L 
i ber Kriegsschäden 2 380 ff., 3 

eiepsfa apfuch des Gerichts im Miet¬ 
fortfegungsitreit 2 138, 

Ernenerungsscheine 5 290. 
Ernte, Vorverkauf 1 737, 2 294, 4 99ff. 
Ernteflächenerhebung 1 937, 4 68. 
Erntehilfe 3 591. 
Ernteschätzungen 4 71. 
Erntevorschätzungen 4 69. 
— Nachprüfung 4 70. 
Erffüung des Geschäftsaufsichtsverfahrens 

— des Konkurses 1 120 ff., 2 29, 3 13. 
— der Militär= und Marinetestamente 1162. 
Eröffnungsantrag, Konkurs 1 120, 2 29, 
Era anspruch 3 692, 5 415. 
Ersaßbataillon, Kriegsteilnahmeverhältnis 

öff., 2 18, 3 35. 
Er tzummnterung 5 205. 
Ersatzkassen, Kranken V. 3 579, 5 437. 
Ersatz=Maschinengewehrkompagnie, 

riegsteilnahmeverhältnis 1 89. 
Ersahzuntttel für Butter, Käse, Schmalz 

— für Kaffee, Tee, Kakao 4 301. 
Ersatzregiment, Kriegsteilnahmeverhältnis 

1 88, 5 6. 
Esatzjaten vesellschaft mög. 4 775. 
Ersatzstücke, Verpfändung von E., s. Waren. 
Esaßwore¬ Wucherpreis $ 189. 
Ersatzzustellung der Klage gegen einen 

Kriegsteilnehmer 1 37f., 2 8, 37. 
Erscheinen vor dem Einigungsamt 1 415, 

416f., 422. 
Erscheinungs weise der Zeilungen, Ande¬ 

rung 4 627. 
Ersetzung der SEE im Geschäfts¬ 

aufsichtsverfahren? 5 62. 

| 

  
Ersparnis von Brennstoffen und Beleuch¬ 

tungsmitteln 4 602. 
Ersteher, Sicherungshypothek gegen ihn, 

Anwendbarkeit der Hyp O. 3 75. 
Erster zulässiger Kündigungstermin 2 135. 
Erstprodukt 1 676. 
Erwerb von Säcken durch Aufkäufer 4 613. 
Erwerbstätigkeit der 

Kriegsteilnehmer, ihre 
334ff. 

Erzeuger ſ. Produzenten. 
Exzeugerpreise für Gemüse u. Obst 4 254. 
Erzeugnisse der Kartoffeltrocknerei und der 

Karto'felstärkefabrikation, Absatz 4 17 ff. 
— der Kartosfellrocknerei und der Kartoffel¬ 

stärkefabrlkation, Begriff 4 178. 
— Einfuhr 4 32. 
— Verfüttern 4 168ff. 
Erzengung von Zement 4 605. 

zurückkehrenden 
Förderung 

1 

2 

| 
| 

| 

1 

* Federn, 

Wortverzeichnis zu Band 1 bis 5. 

Essenzenfabriken, Verwendung ven 
ein Herheih 4 198. 92 

ig, Herftellung 4 192. 
— Esersellung 1 19 4 291, 292. 
— Zuckerverwendung 4 268, 677. 
Essigäther s. Eingangsoll. 
Eiabpenkommandant als Kriegstellnehmer 

Enter gelten nicht als Fleisch 4 332. 
Extrablätter 4 624. 
Extraktionsknochenfett, Preis 4 513. 
Mraktionsverfahren, Fettgewlnnung 1. 

8. 
| . 
Fachunterricht, Erlaubnis zur Erteilung 

unterrich. “ " 
Fäden, Preisbeschräukung 4 771. 
Fa nen 5 205. 
Fa nenlucht, Wochenhilfe für die Ehefrau. 

Fahrausweis, Abstempelung 5 362. 
Fährbetrieb mit Motorbooten 4 528. 
ahrlarten feine Waren 3 503. 

wahrläffigkeit. Genügt jic zur Beitrafung 
nah dem Löchstpreisgesen 2 169ff., 
3 167 f., nach der Broi V O. 2 281, 284. 

Fahrzeug, Abtretung und Pfändung der 
Forderungen an die Kriegskasse aus der 
Überlaffung von F. 1 382ff. 
Sehtunn et Bergätwig für die Ülber- 

laffurg von F. 1 385. 
— Ausfuhrverbot 1 920. 
Sältigtelt, Hypolhekenſtundung vor 5%.” 

87. 
— im Ausland ausgestellter Wechsel 1 

4o7ff., 4 733, 5 131. 
Familie des Schuldners, Lebenshaltung 

bei der Geschäftsaufsicht 5 64. 
Familien, Unterstützung von F. in den 

Dienst eingetretener Mannschaften 1 
861j., 2 363ff., 3 629ff., 1020, 4 812, 
5 472f1. 

Familienfideikommiß, Erwerb. von Kriegs¬ 
anleihen 3 561. 

— „Beräußerung ausländischer Wertpapiere 
5 291. 

— Kriegssteuer 3 310, 312, 444, 5 319. 
Familiengesellschaft, Kriegssteuer 3 443, 

4 790, 5 318. 
Ser von Krammelsvägeln 4 3605. 

tben, Herftellung ohne Eier 4 3. 
— Herstellung ohne Mildy 4 381. _ 
— Herstellung ohne Ol und Feit 4 524f. 
Färben von Stoffen 5 201. 
arin, Verwendung zur Kuchenbereitung 

Fasanen, Einfuhr 4 54. 
— Preise 4 350ff. 
Faßbohnen s. Gemüsekonserven. 
— Hoöchslpreis 4 706. 

käse, Preis 4 388. # 
ssung der Urteilsformel bei Bewilligung 
einer Lahlungefrit 1 221ff., 3 35. 

erarbeitung 4 482.
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Federvieh, Verfüttern von Kartoffeln 4 
168, 170. 

Federwild 4 26. 
Feigenkakao, Preiskontrolle 4 311. 
Feind, die gegen den F. verwendeten Teile 

der Land= oder Geemadit 1 S9 ff., 2 19ff., 
51, 54, 3 7, 5 6 

Feindliche Stäatsangehörige s. Verträge, 
ige S u vrchte. 

seladtiger 6 Staa . der Anmeldung 

Feindliches Bermd en, Anmeldung und 
. Sperre 2 424ff., 3 727 ff. 
— Treuhänder 5 514. 

inseise 4 531 ff. 
Sin oda 4 539. 
Feldhühner, Einfuhr 4 54. 

e en ungen, Portovergünſtigung 

Jesaphhterlehr. 1 934. 
oelpprobiante mikösfpestor Stellbertreter 

als Kriegsteilnehmer 1 
Fensterbehänge 5 205. 

ziel, Wucher 3 165. 
ınhaltung unzuverlässiger Personen vom 
Handel 2 192 ff., 3 192ff., 5 187. 

Fernsprechgerät, super 1 920. 
Da 4 543. 
5 Brotgetreide. 
Fe gietung bes des Mindestsatzes der Ausmah¬ 

ung 4 
— des hse der Kommunalver= 

bände 4 105 
— des zu verschrotenden oder zur Verfüt¬ 

terung freizugebenden nicht mahlfählgen 
Brotgetreides insbes. Hinterkorns 4 105. 

— von Grun 
fette 4 37 

-- don Grundpreijen für Butter 4 370. 
— der Verbrauchshöchstmenge von Fleisch 

und Fleischwaren 3 335. 
— der Hoöchslpreise 1 755, 2 162, 3 158, 4 

760, 5 150. 
— der Kriegsabgaben 3 459. 
des tägl. Mehlverbrauchs auf den Kopf 

der Zivilbevolkerung 4 105. 
— der dem Selbstversorger zur Verwendung 

zu überlassenden Mehlmenge 4 105. 
er abzuliefernden Mengen von Mehl 

und Brotgetreide 4 105. 
— von Pachtpreisen für Kleingärten 4 11. 
-- de3 Paplerbezuges 4 625, 633. 
— — Rücklage der Reschsgetr. Stelle 4 

Feststellun 
nisses 

eh „ Suienstellnehmernerhält- 

- - ber Urglähgrei ber Berfteigerung 1; 
114, 2 

- don Reiessicäben 8 640 f., 1020, 5 492. 
a Sausschuß dem 5. 

41, 5 "574 631. 
Befifettüngsßenörben 3 685. 

eststellungsklage bei Beseitigung der Ver¬ 
zugsfolgen 1 280. 

— pofitide, unterfällt sie dem Gegen¬ 
moratorium? 1 307. 
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Geslstellungsklage, negative, unterfällt 
Ne bem Gegenmoratorium? 1306, 2 85, 

Sefung, Bejagung 1 91ff., 2 23, 51, 54 

Fett, auslänbiiches 4 340. 
— Begriff 4 315, 151. 
— Bewirtschaftung 2 291, 503jj., 714 ff. 
— Einfuhr 4 47. 
— Verwendun zur Bereitung von Creme 

4 151, von Kuchen 150, von Süßigkeiten 
und Schokolade 2 287, 4 295. 

— ee zu technischen Zwecken 4 

— s. Rohfeite. 
Setibroden |. Rohfette. 
det trieben, Einfuhr 4 39. 

Wi reis 4 ei 4 4 
altige Sloffe 4 717. 

* afchmittel 630. 
— Zubereitungen 4 378. 
Sehen von Brotlaiben 4 145, 147. 

tterjagftojfe, Lieferungsvertrag 2 173. 
— Kennzeichnung 3 220. 

Schum rolaufstrich 4 260. 
det toie auge 2 289, 4 315. 

ch= und Reinigungsmittel 4 558ff. 
gestee Einfuhr 4 48. 

tistelle Groß=Berlin 4 369. 
Se ftreußel 4 151. 
fiberbung, Einschränkung 4 315, 337. 
fmer 2 glauf durch die Gemeinden 

Feuer vor dem F. beschäftigte Arbeiter, 
Zusatzseisenkarten 4 532. 

Feuerlös jbienft, Motorboote 4 528. 
Preisenfürverdorbene Speise¬ Gejohrerhöhung 2 309. 

lchtenharz 4 54 vJ. 
ichtenfamen, Abiah 4 472, 
She bezugsscheinpflichtig 5 201. 
Finanzgesetze 1 468ff., 2 199sf., 3 263ff., 

4 779ff., 5 269ff. 
Firnis, Anzeige pflicht 4 727. 
— Einfuhr 4 47, 48. 
— Herftellung & 526. 
una Anzeigepflicht 4 727. 

Biene Icherung 

ischdüngemehl, Einfuhr 4 39. 
sische, Einsuhr und Durdyfuhr 4 37, 62, 671. 

ewirtjchaftung 4 311. 
— Köchbpreis 2 dos. 

ieferungsvertrag 2 173. 
— Zubereitungen, Einfuhr und Durchfuhr 

Aicheret 3 208. We. Leförd 3 450 
ereierzeugniffe, Beförderung 5 359. 

Fischfett, Me 4313 513. i 3 
a jatiermeht, © Einfuhr 4 39. 

reis 4 
industrie 1 sr 

zmarinaden, Süßstoffverwendung 4 

derverwenbung 4 269, 677. 
zit BI, Preis 4 613, 
Si ölsäure, Preis 4 513. 

preiſe 4 364ff. 
Si rogen, Einfuhr 4 3. 

Fl 
Sie 
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cchrogen, Durchfuhr= 4 37. 
ischverforgun 352ff. 
lachs, Kettenhandel 4 772. 
lachs=Abrechnungsstelle 1 559. 
laschenipirt us 4 208. 

Flechsen 4 481. 

Keith . na : 3 ia äh eisch, Sicherung der Volksernährung mit 
1 2 289 F. , . 

— Begriff 2'289, 290, 4 315, 317, 321, 322. 
— Bewmirtschaftung 4 311. 
— Finfuhr 4 52. 
Fleischbelag 4 316. 
Flelschbrühe, Verabfolgung an fleischlosen 

Tagen 4 317. 
leischbrühewürfel, Kennzeichnung 3 220. 
lei düngemehl. Einfuhr 4 39. 
leischextrakt, Kennzeichnung 3 220. 
leischfuttermehl, Einfuhr 4 39. 

— Preis 4 468, 474, 475. 
Gleischgerichte, Beschränkung der Zahl 4 

lebfchnochenmeh. Einfuhr 4 39. 
leischkarte 4 324, 333, 33. 

Fleischkonserden, Herstellungsbeschränkung 
2 289, 4 317. 

Fleischkonservenfabriken, Knochenverwer¬ 
tung 4 52,, 719. 

sen kuchen, Einfuhr 4 39. 
— Preis 4 408, 474. 
gi lofe Lage 2 289, 4 31öff., 337. 
leischmarke 4 333. 

Flelschpreise 4 340ff., 709. 
Sleischverbrauch, Einschränkung 4 315. 
— Regelung 4 332. 
Fleischversorgung 4 320ff. 
Fleischwaren, Begriff 2 289, 4 315, 321, 

330, 332. 
-— Einfuhr 4 92. 
— Verkauf durch die Gemeinden 1 682, 

4 312. 
— Verkehr 4 330. 

Flächtlingssamilien, Unterflüßung 4 912. 
lozmaul nicht Fleisch 4 332. 

" lugeuge 1 930. 
Flüssiges Harz 4 544. 
Fohlen, Einfuhr 3 742. 
— Buder 5 166. 
Folgen der nicht rechtzeitigen Zahlung einer 

Geldforderung, Beseitigung durch den 
Richter 1 275ff., 2 74, 3 54, 4 743. 

Fondants als Süßiakeiten 4 295. 
orern des Wucherpreises 3 189, 4 765, 

181. 
Forderung, nur privatrechlliche, bei Be¬ 

willigung einer Zahlungsfrist 1 94. 
löergehen einer F. in eine Geldforde¬ 

rung bei Bewilligung einer Zahlungsfrist 
1 195ff. 

— Entftehung einer %. vor dem 31. Juli 
1914 bei Bewilligung einer Bahlungzfrift 
1 197 ff., 2 60, 3 46f1f., 60. 

— gekündigte $. 1 206. 
— Pfändung einer %., Zahlungzfrift 1243, 

im Falle des & 5 des Kriegsteilnehmer¬ 
schubgesetzes 1 111. 

  

Wortverzeichuls zu Band 1 bis 5. 

Forderung, Zahlungsfrist für die petsön¬ 
liche F. bei einer Hypothek 3 62, 74, 
bei einer Grundschuld 3 77. . 

— Abtretung und Pfändung der %.arı die 
muenelafie ans der Übertafjung von 

erden, Tahrzeugen un ejdhirren 
1 382ff., 3 122. # 9 

— des Höchsipreises 2 167, 3 189. 
Forderungen sind nicht Waren 3 466, 477, 

— Bestimmungen der DevisenO. 4 783ff. 
Vorderangsansgleich gegenüber dem feind¬ 

lichen usland 1 912, 2 417ff., 3 727, 
0 25777 

Sorfteigentümer, Verpflichtung zur Liefe¬ 
rung von Papierholz 4 726. 

Sorten, Gewinnung von Futtermitteln 4 

Forstwirtschaft s. Landwirtschaft. 
Vortbildungsschule mit Fachunterricht 5 

Fortdauer der Geschäftsaufsicht 5 114. 
Fortführung des Geschäfts, Verbindlich¬ 
beiten, die dazu erforderlich sind 1 360, 

— des Kricosteilnehmers 2 42, 3 31, 5 12. 
Fortführung des Unternehmens durch den 

politischen Zwangsverwalter 2 408. 
Du tbetra 528. 
Frachturkunden 3 528. 
Frachturkundenstempel 3 520ff. - 
Frachtverkehr mit dem Ausland 3 279. 
— mit den befeßten Gebieten 8 279. 
— mit Luxemburg 3 279. 
— mit Osterreich=Ungarn 3 279. 
— um See¬ und Binnenschiffahrtsverkehr 

Frachtvertrag s. Kauffahrteischiss. ß chtertrogs ffahrteischifs 
Fra 
Franrreich, Zahlungsverbot gegen %. 190%. 
— Verlängerung der Prioritälsfristen 1 

937; s. auch Gegenseitigkeit. 
— Beglaubigungen und Legalisationen 2 

53. 3 42. 6 
Französisch=Narokko, Zahlungsverbot 2 

1 
Französische Unternehmungen, Zwangs¬ 

verwaltung 1 880, 2 406jf., 8 706, 5 511; 
s. auch Grundstücke. 

— Licuidation 5 513. 
Französisches Bau= und Nutzholz 4 25. 
Frauen, Bestandsliste für Ober= und 

Unterkleidung 5 228. 
— Stoffverbrauch bei Anfertigung von 

Alewoarn, und che " a sn 
— sind nicht hilfsdienstpflichtig 5 571. 

Seribesket, Überführung von Branntwein 

Sreler Beruf, Feststellung von Kriegs¬ 
schöden 3 695. 

Ir eremplare 4 627. 
reigabe von Branntwein zur 
rung 4 197. 

örsihofen, Überführung von Branntwein 
4. 

Freihändige Veräußerung 2 280. 

Versteue¬
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Freiheitsstrasen, Einfluß der Sommerzeit 
auf die Berechnung 4 602. 
reiliste 38 238, 5 204. 
reitag, fleischloser Tag 4 315. 

Freisprechung wegen entschuldbaren Irr¬ 
tums 4 730. 

Freiwillige Gerichtsbarkeit, Unterbrechung 
des Verfahrens 1 21, 2 3. 
u Gegenmoratorium 1 316, 2 89, 

106. 
— In Heer und Marine 1 155, 2 52, 3 39, 

4 739, 5 18. 
Freiwillige Krankenpflege, milien⸗ 

unterstützung des Unterpersonals 1 862. 
— Invalidenversicherung 5 443. 
Freiwillige Rückstellung 2 239, 251. 
Freiwilliger als Kriegsleilnehmer 1 83. 
Friedenspreis 3 186, 4 765, 5 180. 
Frist s. Ausschlußfrist, Zahlungsfrist und 

Verjährungsfrist. 
Feistprmilltgung s. Zahlungsfrist. 
Fristen nach Wchsekeecht 1 392, 2 141, 3 

125, 1027, 5 130. 
Irijeure, Seifenverbrauch & 532. 
Fremdenheim, Einschränkung des Eier¬ 

verbrauchs 4 392, 396, des Fleisch- und 
Fettverbrauchs 4 316, 333. 

Frischwurst, Herstellung 4 318. 
Früchte, kandierte 4 267, 677. 
Fruchtkonserven, Durchfuhr 4 690. 
□ VMucher 5 165. 
Fruchtfast, Verwendung von Süßstoff 4 

291, 292 
7.— q“ . 

-— |. Obstkonserven. 
Fruchtsirup, Verwendung zur Kuchenbe⸗ 

reitung 4 153 
— Verwendung von Zucker und Süßstoff 

4 267, 291, 292, 677. 
— f. Dbfitonferven. 
Frühjahrsbestellung 4 432, 5 558. 
Frühkartoffel, Wucher 5 165. 
Frühkäufe von Tabak 4 554. 

ru nadstäie, reis 4 387. 
uhrlohn, Zuschlag zum Kaufpreis 2 169. 
Tage 1 928. 

— Wuder 5 164. 
Fünfpfennigstück, s. Ausprägung, Prägung. 
Fürsorge für Kriegsinvaliden 2 314 / ., 

3 316ff., 5 447 ff. 
Fürsorgeerziehung, Kosten 5 478. 
Fusson s. Verschmelzung. 
Füße nicht Fleisch 4 332. 
Fußlappen 5 205. 
Füßlinge 3 238, 5 204. 
Füßlinge, baumwollene 3 238. 
Fußmehl, Preis 4 466. 

ıtterlalt, Preis 4 470, 474. 
usterkartoffelnn. Höchstpreis 1 774 ff. 

Auttermittel, Unzeigepflicht 1 726. 
— Ausfuhrverbot 1 919. 
— ausländische 1 728. 
— Heshafsung und Verwertung 1 531ff., 

2 265ff., 293, 3 565, 4 7ff., 83, 671, 
- 672, 696, 5 429. 
— Einfuhr 2 277,4 29, 38. 

2 
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Futtermittel, Handel 3 208, 5 191: 
— Sicherstellung 1 716. 

! — Übernahmepreis 1 727. 
— Berfiherung 1 718. 
— Berwahrung 1 718, 787. 
— zuderhaltine 5. 1 716, 725, 2 29%, 

4 447jj. 
Futtermittelstellen 4 501. 
Sale lanzenheu, Vorratserhebung 477. 

utterrüben, Ablab 4 457. 
. — Einfuhr 4 39, 
— Preis 4 470. 
Auttereülen amen, Preis 4 466. 
Futterrübenschnitzel, Preis 4 470. 
Futterzulagen 4 434. 

G. 

Gänse, Einfuhr 4 54: 
Wucher 5 165. 
Gönseeier s. Eier. 
Gardinen 3 239, 5 205. 
Garne, Preisbeschränkung 4 771. 

en Einfuhr 4 41. 
Salz. 

Galnerlemehl, Einfuhr 4 41. 
Garneelenschrot, Einfuhr 4 41. 
Sernifondienit, Kriegsteilnehmerverhältuis 

Garnisonort, Gerichtsstand 1 18. 
Gartenbau, Erzeugnisse 3 208. 
Gartenstadt Staaken=Spandau 1 527. 
Gartentabak, ungarischer 4 559. 
Gas, Warenumsatzstempel 3 466, 477, 503. 
— GHesserun „Proiszuschlag 5 391. 
Gaskoks 5 412. " 
Gasöl s. Mineralöl. 
Gasolin, Preis 4 552. 
— Alchtanwendbarkeit der MineralölO. 

4 716. 

Gasthöfc erhalten keinc Bezugsscheine für 
Tisch- und Bellwäsche 5 202. 

Gastwirtschaften, Abendschluß 4 602. 
— Beköstigung an fleisch= oder settlosen 

Tagen 4 315. 
— Beleuchtung 4 602. 
— Beschränkung des Fleischverbrauchs 4 

333, 336. 
— Gierverbraud) 4 392, 396. 
— Settgewinnung 4 520. 
— Lichtreklame 4 602. 
— erholten keine Bezugsscheinc für Tisch¬ 

und Bettwäsche 5 202. 
— Verabfolgung von Sahne 4 381. 
— Verwendung von Wäsche 5 257. 
— Zuweisung von Fleisch 4 326. 
Gebot bei der Zwangsversteigerung 1 130f f. 

S. im übrigen Mindestgebot. 
Gebrauchemittel, Beihefjung 1 531ff., 

2 2660 ff., 3 565, 4 7if., 671. 
— Bermertung 4 S3ff., 671, 696, 5 429. 
Gebrauchsmuster, Ausschluß der Osfent¬ 

lichteit 4 778, 5 265. 6 
— f. Patent. 
Gebrauchte Säcke, Ubernahmepreis 4 612. 
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Gebüße für den Zuckerbezugsſchein 4 273, 

— s. Anwaltsgebühr, Ermäßigung und Ge- 
een 9 Bigung 

Gebühren in Patentsachen, Stundung und 
Erlaß 1 463, 5 268. 

Gebührenfreiheit der Ausfertigung von 
Bezugsscheinen 5 203. 

Gebühtznorbnung f. Rechtsanw., Anderung 
8 777, 4 826, 5 556. 

— 1 Sberichtävoltz, Ünderung 8 777, 4926, 

Geburtsfälle Deutscher im Ausland, Be 
urkundung 4 836. 

Geburtshilfliche Zwecke, Verabfolgung von 
Kresolseifenlösung 4 527. 

Geburtsregister 4 837, 5 562. 
Gedenkstücke, eiserne s. Reichsbank. 
Gefahr für die Reichssicherheit 5 56 f. 
Gefangene, Beschäftigung mit Außenarbeit 

1 800, 5 435. 
— s.. Arbeilserzeugnisse. 

. Kriegsgefangenc. 
— ſ. Zwichchangcher 
Gefangenschaft, Faml. eingew. Fam. in 

deutscher od. öst. Gef. befindl. Männer 
deutscher Abstammung 5 482. 

Geflügel, Einfuhr 4 54. 
— gilt als Fleiſch 4 337. 
— Verabfolgung an fleischlosen Tagen 4 

— Verfütterung von Knochen 4 717. 
Geflügelhalter, Eierbezug vom G. 4 396. 
Geflügelzucht, Erzeugnisse 3 208. 
egenmoratorium 1299, 2 82ff., 8 103ff, 

d 9 3 44ff. 
Gegenseitige Verträge in der Geschäfts¬ 

aufsicht b 80 ff., 88; s. Vertrag. 
Segenseitigleit im Verhältnis zu Sfterreid- 

Ungarn 1 167ff., 2 54. 
— auf dem Gebiete des Patentrechts 

mit Dänemark, Italien, Norwegen, der 
Schweiz, Spanien, den Vereinigten 
Staaten, Belgien, Osterreich=Ungarn, 
Portugal, Frankreich, Schweden, Bra¬ 
sillen, Griechenland 1 464, mit Luxem¬ 
burg 2 196, mit Bulgarien 5 264. 

Gegenstand des Rechlsstreits bei Beseiti¬ 
gung von Verzugsfolgen 1 279ff., 283K., 
2 75, 3 55. 

— der Glaubhaftmachung bei Bewilligung 
einer Zahlungsfrist 1 212. 

— des unbeweglichen Vermögens, Ver¬ 
sagung des Zuschlags 1 386 f., 2 139. 

Gegenstände des Kriegsbedarfs 2 192, 
8 177, 5 166. 

— des täglichen Bedarfa 2 182jf., 192, 
3 176, 4 763, 5 159ff., 165; s. auch Ent¬ 
eignung, Zurückhaltung, Fernhaltung. 

Gegner des Kriegsteilnehmers, Kostener¬ 
stattung 1 153. 

Gehaltsanspruch, Einschränkung der Pfänd¬ 
barkeit 1 381, 2 126, 3 122. 

Geheimer Instizrat, Unterbrechung des 
erfahrens? 2 7. 

Wortverzeichnis zu Band 1 bis 5. 

Geheimhaltungspflicht, Verhältuis zur An¬ 
meldepflicht 2 441. 

Gehilfen, Anstellung von G. nach Anord¬ 
nung der Geschäftsaufsicht 1 165 s. Ge¬ 
werbegehilfe. 

Gehirn, kein Fleisch 4 332. 
Geisel, Anwendung des Kriegsteilnehmer¬ 

schufgesetzes 1 92, 2 23, 54. 
— Oesterreichisch=Ungarische G. 1 170. 
Gekröse, kein Fleisch 4 332. 
Gelände, städtisches, Bereitstellung zur 

Kleingartenbestellung 4 12. 
Gelantine, Herstellung 4 719. 
Geldforderung, Zwangsvollstreckung gegen 

einen Kriegstellnehmer 1 109, 2 26. 
— vor dem 31. Juli 1914 entstandene G., 

Zlungsfeit 1 193ff., 2 60, 3 46 ffl., 

— bei Einstellung der Zwangsvollstreckung 
1 240f., 5 056 der Zwangsvollstreckug 

— nicht rechtzeitige Zahlung einer G. 1 
an 2 vn." a 4 743, 755. 

Geldgeber f. Wechſel. 
Geldſorten 8 272, 4 783. 
— find nidt Waren 3 466, 503. 
Geld wechselgeschäfte, Warenumsatzst. 3 477. 
Geld wechslergeschäft 2 234, 4 785. 
Gelee s. Obstkonserven. 
Geleefrüchte, Zuckerverwendung 4 269, 677. 
Geltendmachung von asorüchen während 

der Kriegszeit 1 171 ff., 2 56ff., 3 43ff., 
4 740 ff., 5 20ff. 

— Begeis i. S. des Gegenmoratoriums 
1 306, *7 3 105, 5 46ff. 

! 
1 

| 
! 

Geltungsgebiet der Verordnung über die 
Versagung des Zuschlags 1 388. 

Gemeinde, Gewährung von Kredit 1 520ff. 
— Übernahme ber Brotverkehrsregelung 

u84. 

1—Errichtung v. Preisprlfungsstellen 3 194. 
— Kriegswohlfahrtspflege 3 600, 5 446. 
— Versorgungsregelung 3 18 

— Warenumsatzst. 3 466, 486, 508. 
— Übertragung ber Verbraucheregelung 

auf sie nach der Brotgetr V. 4 111. 
— Übertragung der Kartoffelversorgung 

auf fie 4 156, 163 166. v 
— Ubertragung der Kohlrübenversorgung 

auf sie 4 185. 
— Übertragung der Negelung de3 Buder- 

verbrauchs 4 277. 
— Perkauf von Fleisch= und Fettwaren 4 

elung des Verkehrs mit Pferde¬ 
fleisch 4 338. 

— Rene hung des Verkehrs mit Speisefetten 

_ Regelung des Verkehrs mit Eiern 4 

Gemeindebeamte, Hilfsdienst 5 633. 
Gemeindebehörde Einigungsamt 1 414, 

Gemeindegericht, Bewilligung einer Zah= 
lungsfrist 1 189. 

Gemelndeverband, Warenumsatzst. 3 466, 
487, 508. 
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Gemeindevorstand, Mitwirkung bei der Er¬ 
richtung von Einigungsämtern 1416, 418. 

— Festsetzung von Höchstpreisen 2 163. 
Gemeinnägige Anstalt als Einigungsamt 

— Benutzung von Motorbooten 4 528. 
en! astliche Miete 2 131. 

Gemeinschuldner, Konkurseröffnung, wenn 
der G. Kriegsteilnehmer ist 1 120ff., 
229,8 11. 

GCemenge von Brotgetreide mit Hülsen¬ 
früchten 4 466, 475. 

— von Buchweizen mit wildem Buchweizen 

— von Gerste mit Hülsenfrüchten 4 466, 475. 
— von Hafer mit Hülsenfrüchten 4 702. 
— Hülsenfrüchte im G. 4 213, 223, 466, 

473, 702. 
Gemüse, Bewirtschaftung 4 2360ff., 706. 
— Einfuhr 4 61. 
— Lieferungsvertrag 2 173. 
— Preise 2 298, 536, 4 254ff. 
— Verarbeitung 4 235ff. 
Gemüseban 2 287. 
Gemüsekonserven, Begriff 4 238. 
— Herstellung 4 237. _ 
Gemäjetonjerben-Selegägefelfigaft 

Emb]H#. 4 237, 706. 
Gendarm als Kriegsteilnehmer 1 87. 
Generalbevollmächtigter bei Aussetzung des 

Verfahrens 1 100. 
Genossenschaften, Revision der eingcetra¬ 

genen 1453. S. auch Bodenverbesserung, 
Vertretung, Ausscheiden, Konkursver¬ 
a j Hen: 4 

— Geschäftsaufsicht 2 98ff., 116. 
— Krlegsgewinnsteuer 3 313. 
— Saatguthandel 4 702. 
Genossenschaftsbrennereien, landw. 4 199. 
Genußmittel, Herstellung 2 289. 
— irreführende Bezeichnung 3 223, 5 198. 
— Ketienhandel 3 217. 
— Preise 3 176. 
— Zuckerverwendung 4 267. 
Gepäckverkehr 5 382. 
Gepulverte Kakaoschalen 4 298. 
Geradehalter 5 207. 
Lerdhoht, Einfuhr 4 26. 
Gerbrinden, Einfuhr 4 26. 
Gerbstoffe, Einfuhrerleichterung 2 276. 
Gerichte, ordentliche, Unterbrechung des 

Versahrens 1 30ff., 2 6ff., 3 4 ff. 
— Bewilligung einer Zahlungsfrist 1 188, 

259,8 45. 
— Beseitigung von Verzugsfolgen 1 278, 

2 75, 3 54. 4 
—Entlastung 2 462ff., 3 784 fs., 4 823ff., 

5 Ball; 
Gerichtsgebühr, Ermäßigung 1 273ff., 

2 73, 3 54, 64, 4 743, 755. 
— für den Beschluß im Mietfortsetzungs¬ 

streit 2 131. 
Gerichtskosten s. Gerichtsgebühren — keine 

Kriegseinstellung der Einziehung 2 26. 
VBerichtskostengesetz, Anderung 3 777, 4 

s26, 5 556. 
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Gerlchtsschreiber, Kostenberechnung bei der 
wangsverwaltung 1 433. 

— Anweisung zur Entlastungs VO. 2 466 ff. 
— GBahrnehmung der Geschäfte durch 

rauen 3 1026, 4 825. 
Gerlchtsstand des Garnisonortes 1 18. S. 

im übrigen Gericht. 
Gerichtsvollzieher, Verwertung von Web¬ 

Uusw. und Schuhwaren 5 231. 
Geringfügige Sachen, Verfahren 2 465, 

500 ff., 3 758. 
Gerste, Ablieferung, beschleunigte 2 459. 
— Anzeigepflicht bei G. 1 696, 700. 
— ausländische G. 1 703. 
— Beschlagnahme 1 695. 
— Einfuhr 4 29. 
— Entsernung aus dem Bezirk des Kom¬ 

munalverbandes 1 696, 699. 
— Erhaltung der Vorräte 1 695. 
— Köchspreis 1 765, 2 297, 4 446. 
— Regelung des Verkehrs mit G. 1 695, 

2 291, 4 398ff., 404ff. 
— übernahmepreis für überlassene Vor¬ 

räte 1 698. 
— Verbrauchsregelung 1 698. 
— Verschroten 1 292. 
— Vorratseihebung 4 692. 
4— s. Wintergerste, Brennerci. 
Gerstenbezugsschein 4 406, 423ff. 
Gerstengraupen, Herstellung 4 405. 
— Höchstpreise 4 412. 
Gerstengrütze, Herstellung 4 405. 
— Kochstoreie 4 412. 
Gerstenkaffcefabriken 4 423. 
Gerstenkleie 2 277, 4 416, 467, 473. 
Gerstenkontingent der Bierbrauereien 4 

398, 408. : 
Gerstenmalz, Zollerlaß 1 552, 2 291. 
Gerstenmehl, Herstellung 4 405. 
— Verwendung zur Vrotbereitung 4 146. 
Gerstenschrot, Verwendung zur Brotberel¬ 

tung 4 146. 
Gerstenstroh, Einfuhr 4 41. 
— Vorratserhebung 4 77. 
Verstenvorräte, Sicherstellung 1 683, 2 

Sefamteigentümer bei der Schuldner¬ 
wangsverwaltung 1 427. 

Gesamtgläubiger, Veriährung 1 132. 
Gesamtgläubigerschaft und Gegenmora¬ 

torium 1 304, 2 84. \ 
Gesamtschuldner, Verjährung 1 132. 
+ eroilligung einer Zahlungsfrist 1 223, 

=, Einstellung der Zwangsvollstreckung 
254. 

Geschäft, Einschränkung oder Aufgabe auf 
Anordnung + Auffichtsperfon im Ges 
schäftsaufsichtsverfahren 2 116. 

— des Kriegsteilnehmers, Fortführung 242, 
8 21, 5 12. 

— Schließung 4 111, 134. 
Geschaftsadte lung der Reichs=Sackstelle 4 

— der Reichsgetreidestelle 4 106. 
— der Reichskartoffelstelle 4 155.
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Geschäftsabtellung der Reichsstelle für Ge¬ 
müse und Obst 4 236. 

— der Reichsstelle für Speiseselte 4 362. 
Geschäftsanteil bei einer G. m. b. H., Voll¬ 

ftredung 1 112. 
Geschöftsanwetsung der Darlehnskassen 1 

Geschäftsaussicht gu Abwendung des Kon⸗ 
kursverfahrens 1 326 ff., 2 97jf., 3 103ff., 
100 ff., 4 747 ff., 5 50ff. " 

— aagrhältnid zu einer Zahlungsfrist 1 

— Verhältnis zur Beseitigung von Ver¬ 
zugsfolgen 1 285. 

— zum Gegenmoratorium 5 47. 
Heeschäftspägter, Einsicht 5 60. 
Geschäftsführer, Kriegssteuer 3 444, 4 791, 

5 319 
Geschäftsführung, Ubertragung der G. auf 

einen anderen im Geschäftsaufsichtsver¬ 
fahren 1 353, 2 117, 5 59. 
— Übernahme durch die Aufsichtsperson 1 

355, 2 118, 5 57. 
— Unterstützung und Uberwachung 5 56ff. 
Geschäftsgewinn 2 239, 252, 255, 3 297, 

313, 446, 4 787, 5 298, 320 
Geschäftshäuser, Lichtreklame 4 602. 
Geichirr, Abtretung und Pfändung ber 

Ferderungen an die Kriegskasse 1 382ff. 
3 122, 

— Sahtung der Vergütung für Die Über 
lassung an die Militärbehörde 1 385 ff. 

Seschmansmuster 2 447. 
Gesellenausschuß der Handwerkskammer, 

Amtsdauer ihrer Mitglieder und Ersatz¬ 
männer 2 533. 

Gesellschaft des bürgerlichen Rechts, Unter¬ 
brechung des Verfahrens 1 46ff., 2 12, 
321 . 

— Konkurseröffnung 1 121f., 2 29. 
—. Geschäflsaussicht 5 53. 
— Warenumsatzsteuer 3 483. 
Gesellschaft mit beschränkter Haftun 

Unterbrechung des Verfahrens 1 40ff., 
2 10ff. ©. im übrigen Reichsstempel¬ 
abgabe. 

— Kriegssteuer 2 238ff., 3 313, 442, 4 
789 

— Ladung zur Gesellschaftsversammlung 
1 447, 5 148. S. auch Vertretung, Aus¬ 
scheiden, Konkursverfahren. 
—— 330,2 98, 

748. 

Kriegssteuerpflicht 3312, 446 ff., .lofs. 
Gesellschafter s. Gesellschaft, Kommandit¬ 

gesellschaft und offene Handelsgesellschaft. 
Gesellschaftsräume, Abendschluß 4 602. 
Gesellschaftsverträge der Hilfsdienstpflich¬ 

tigen 5.611. 
Gesinde, landw., Versorgung mit Brot 1 

591, 4103 Buchweizen und Hirse 4 225, 
228, Eiern 4 393, Fleischware 4 334, 

" Grünkern 4 233, Hülsenfrüchten 4 214, 
17. 

Gestehungskosten 3 181 f., 5 173ff. 
Gesteinc, phosphorhaltige 4 583. 

  

Wortverzeichnis zu Band 1 bis 5. 

Getragene Kleidungs=, Wäschesilicke und 
Schuhwaren 3 914f , 5 230ff. 

Getreide, Höhe der Beleihung durch die¬ 
Darlehnskassen 1 490. 

— Berträge auf Lieferung von ©., Fit 
wirkung der Beschlagnahme 1 589. 

— Einfuhr 4 29, 
— Vorratserhebung 4 692. 
— s. Brotgetreide, Brennerei. 
Getreideabfälle 4 466. 
Getreidebrennerei 2 285. 
Getreidetreber, Einfuhr 4 38. 
— Preis 4 467, 473, 475. 
Getreidevorräte, statstüche Aufnahme der 

®. 1561, 2 277,47 
Gewerbeaufsichtsbeamte, Jahresberichte 

1 811, 2 303. 
Gewerbebetrieb i. S. des Warenumsatz= 
stempel G. 3 467, 482, 4 794. 

Gewerbegehilfe, Höchstpreisüberschreitung 
2 165, 3 161, 5 151. 

Gewerbegericht, Unterbrechung des Ver¬ 
fahrens 1 31, 8 9. 

— Vewilligung einer Zahlungsfrist 1 188, 

— Einstellung der Zwangsvollstreckun 
1 240, 3 3. Zwans # 

— Kostenermäßlgung 1 270. 
— Beseitigung von Verzugsfolgen 1 278, 

— Besetzung 5 146. 
Gewerbetrelbender, selbständiger, Höchst¬ 

preisüberschreitung 2 165, 3 161, 4 761. 
—s#ändigten in Abkehrscheinsachen 5 

95f. 
Gewerbliche Schugrechte seindlicher Staats¬ 

angehöriger 1 941, 2 445 3 730, 4 
819, 5 540. 

— Reichskommissar für gewerbliche Schutz¬ 
rechte 1 943. 

Gewerblicher Betrieb, Süßigkeitenherstel¬ 
lung 4 294. 

— Verwendung von Vollmilch u. Sahne 
4 381. 

— Zuckerverwendung 4 267. 
— Feststellung von Kriegsschäden 3 695, 

5 494, 500ff. " 
Gewerblicher Fachunterricht 5 147. 
Gewerblicher Mittelstand, Kredithilse 1 

Gewerblicher Rechtsschutz, Ansprüche aus 
dem Gebiete des g. R. und das Gegen¬ 
moratorium 1 305. 4 

Gewerbliches Eigentum 1 461 ff., 2 196ff., 
3 258, 4 756, 5 263; s. auch Gebühren, 
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand, 
ausländische Parente. 
BeB eiferne 4 584. 
Gewichtsabzüge bei Abnahme von Ol—⸗ 

saaten 4 508. 
Gewinnanteilscheine 5 290. 
Gewinnvortrag 2 254. 
Gewürz, Kettenhandel 5 195. 
Gewürzstof, Verarbeitung zu Schokolade 

9 
| Sinfterfamen, Absap 4 472.
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Glaserkitt, Herstellung 4 527. 
— Wucher 5 165. 
SGlaubhaftmachung des Kriegsteilnehmer¬ 

alle oe 10ff. 
— im e der Zahlungsfrist 1 212ff., 

48, 58, 62. Bahlungefal a 
Gläubiger, Unzulässigkeit der Konkurs¬ 

eröffnung au? Anttag eines ©. 1 112, 
229, 8.49, 

— im Falle ber Bahlungsirift 12 2f.,265. | 
* Anhörung des ©. 1 214, 2 65. 

-— amtögerichtliches Verfahren 1 232jf. 
— Enstellung der Zwangsvollstrecung 1 

52ff. 
— Beseitigung von Verzugsfolgen, Ver¬ 

säumnisurteil gegen den G. 1 291fd 
— Maßnahmen zugunsten des G. 1 382ff., 

2 139jf., 3 122ff., 4 7ö1ff., 5 128ff. 
— ga ung zum Amangsverwalter 1 

— Kein Recht zum Antrag auf Anordnung 
der Geschäftsaufsicht 1 333, 2 102. 

Gläubligerausschuß, Mitglieder als Kriegs¬ 
tellnehmer 1 123. 

Släubigerbeirat 3 903, 5 95, 100. 
Gläubigerschutz 1 382ff., 2 139ff. 
Glänbigerversammlung 5 93. 
Gläubigerverzeichnis 5 91. 
Gleichartige Gegenstände 5 311. 

Siaichbehendlung ber Gläubiger 5 103. 
Glühstrümpfe, Wucher 5 165. 
en ie Herftellung aus Kartoffeln 1 658, 

7 
Gnadenerweise aus Anlaß des Kriege 8 

781 ff., 4 826 ff., 5 557ff. 
Gobelin 3 239. 5 205. 
Gold, Aus= und Durchfuhrverbot 2 201. 
— Lieferung, Warenumsatzste mpel 3 466. 
Goldankauföstelle, Warenumsatzst. 3 487. 
Goldbestand der Reichsbank 1 368f. 
Goldklausel, Unverbindlichkeit 1 368ff. 
Soldmünzen s. Agiohandel. 
Goldpreife 4 781ff., 5 273. 
Goldrubel 5 290. 
Solbivaren, Höhe ber Beleihung durch die 

Tarlehnälaffe 1 498. 
— Aussuhrverbot 2 268. 
Gondakäse, Preis 4 387. 
Graupen 1 583, 4 110. 
Graupenfutter, Einfuhr 4 38. 
— Preis 4 467, 473. 
Granpenmühlen 4 408, 423. 
Grenzgebiete, Sondervorschriften für Fri¬ 

sten 1 402, 2 142, 3 125, 5 130. 
Srengüberiäpreitenber Berkehr 5 3682. 
Eriechenland s. Gegenseitigkeit. 
Erlechischer Tabak 4559. 
Grieß, Herstellung 4 109, 125. 
— Verbrauch 1 583, 4 110. 
rogertrorte. Zuckerverwendung 4 268, 

7 
Großeisenindustrie, Betrieb der Anlage 

1.809, 2 302, 8'572. 
Großhandel mit Kartoffeln 4 177. 
— mit Serfischen 4 359. 
— nit Wild 4 349. 

] 
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Großhandelspreise für Margarine und 
Speisefette 4 372. 

— für Käse 4 388. 
Grumpen, Verbrauch 4 558ff. 
— Preis 4 561. 
Grundbuch, keine Eintragung der Frisl¬ 

bewilligung 3 63, desgl. der Geschäfts¬ 
aussicht 1 339, 2 105, 4 750, desgl. der 
politischen Zwangsverwaltung 1 884, 
2 406, 3 706, 5 511. 

— Wiederher stellung 2 526ff. 
Grundbuchblatt, Wiederherstellung 2 526ff. 
Grundkredit 1 518f., 2 202 ff., 3 271. 
Grundpreise 2 265 f., 3 565, 4 7 ff., 5 429. 
— für Butter 4 370. 
— für Speisefette 4 365. 
— für verdorbene Speisefette 4 379. 
Grundschuld s. Hypothek. 
Grundstücke, ausländische, KSt. 5 310. 
— Versfügungen über G. und Geschäfts¬ 

aufsicht 1 359, 5 63. 
— Zwangsveisteigerung, Versagung des 

uschlags 1 386 ff., 2 139. 
wangsverwaltung 1 423ff., 2 148. 
wangsverwallung von G. französischer# 
nternehnungen 1 880, 

— find nit Waren 3 466, 477, 503. 
; — möt landiw. genubte, Futtergewinnung. 

  

4 497. 
Grunbftünscigentümer als perſönliche 

Schuldner ber Hypothel 3 76. 
Hronostäckslasten, dingliher Rang 14347. 

136. 
Grundstückverwaltungskafse in Hamburg 

1. 
Grund stückswert s. Wert. 
Grüner Roggen und Weizen, Verfüttern 

1 624, 4 140. 
Grünfutter, Absatz 4 457. 
Grünkern, Bewirtschaftung 4 232ff. 
— Herstellung 4 103, 119. 
Grünkohl 4 238. 
Grünmalz 4 426. 
Grützwurst 4 679. 
Guano 4 17, 39. 
Gummi 4 562ff. 
Gummi asccaroldes 4 722. 
Gummiarabikum 4 722. 
Gummiersatz 5 207. 
Gummimintel 3 239, 5 205. 
Summimaflir 4 722. 
Gummisauger 4 562ff. 
Gummischuhe, besugsscheinpflichtig 5 201. 
Gummitraganth & 722. 
&ummiunterlagen 3 239, 5 205. 
Gürtel aus Yummibanb 3 238, 5 204. 
Eutachten des Einlgungsamts 1 415, 417 f., 

3. 
Gutachterkommission für Schuhwaren¬ 

preise 4 777. 
Gütergemeinschaft s. Güterstand. 
— fortgesetzte, keine Geschäftsaufsicht über 

das Gesamtgut 1 342. 
Güterstand, Wechselwirkung von Geschäfts¬ 

aufsicht und G. 1 341, 5 70. 
Sütertrennung s. Gütergemeinschaft.



698 

Güteverfahren 2 500, 3 758. 
Güterverkehr, Besteuerung 5 359, 382. 
Guthaben 3 272. 
— im Ausland 2 233. 
— in Belgien 2 234. 
Gutsbezirk, Errichtung von Preisprüfungs¬ 

stellen 3 194. 

2 
Haarpflege= oder Haarfärbemittel, Süß¬ 

stoffverwendung 4 292. 
— Zuckerverwendung 4 268, 677. 
Häcksel 2 283. 
— Abjap 4 457, 491ff. 
— Einfuhr 4 38. 
— Hödjfipreis 2 293. 
Er Preis 4 452, 456. 

afer, Ablieferung, beschleunigte 2 459. 
sausländbischer 1 711, 4 435. 
— Beschlagnahme 1 705, 4 431. 
Einfuhr 2 277, 4 441, 447. 

— Höchstpreis 1 768, 2 297, 4 412, 714. 
— Verbrauchsregelung 1 709, 2 292, 4 

430jf., 682, 710. 
— Serfüttern 1 706, 4 441, 447. 
— Vorratserhebung 4 73, 692. 
— f. Brennerei. 
Loerbedarf der Heereöverwaltung 1 927, 

ad. 

—, Ankauf 4 438. 
oseriginkaus-gesellschaft mbH. 4 4. 

en, reis 4 446. 
Haferfuttermehl, Preis 4 466, 475. 
afergrütze, ‚reis 4 446, 
aferkakao, Bestandsaufnahme 4 3606. 

HMefertlei Preis 4 466, 473, 475. 
afermehl, Preis 4 446. 

— Verwendung zur Brotbereitung 4 146. 
afernährmittel, Preis 4 446. 
aferpreis, Erhöhung 1 770. 

Haferspelzen, Einfuhr 4 38. 
Preis 4 466, 473. 

Haferstroh, Einfuhr 4 41. 
— Vorratserhebung 4 77. 

h tie 4 438. 
ajerzulage 4 441, 714. 
ojtbejehl |. Verhaftung. 

Hartung des Vorsitzenden bei Bestellung 
eines Vertreters 1 145. 

— der Mitglieder des Vorstandes usw. 
ud dem Rücklagen G. 2 240ff., 257, 8 

Hainbuchensamen, Absatz 4 472. 
Halberzeugnisse 2 289. 
— Gemüse u. Obst 4 238, 250. 
— Gold 4 781. 
— Wucher 5 161. 
Halbmonatsrate (Faml.) mehrfache Aus¬ 

zahlung 5 476. 
— Abhängigkeit von Bebürftigfeit? 5 476. 
albaeug, olifreiheit 1 939. 
rn eihlagnahme 4 102, 405, 431. 
altrausen b 208. 
altbarmachen von Eiern 4 393. 

Halter von Einhufern 4 432. 

Wortverzeichnis zu Band 1 bis 5. 

Handel, Berücksichtigung des im Kom¬ 
munalverband ansässigen H. bei Be¬ 
schaffung der Brotgetreidemengen 1578. 

— mit in England abgestempelten Wert¬ 
papieren 1 529, 2 232. 

— mit ausländischen Hahlungemitteln 2 
232 f., 3 271 ff., 4 782ff. 

— mit Sämereien 3 217, 4 767. 
— ansässiger 4 107, 122, 133. 

mit Mehl 4 139. 
— mit Saatgut von Buchweizen usw. 4 702. 

— mit Saatkartoffeln 4 168, 170. 
— mit Säcken 4 611, 615. 

Zuschläge zum Höchstpreis nad der 
Brotgettls. 4 143, 144. 

— ſ. Fernhaltung. _ . 
| vande @begiehungen zum Britijchen Reiche 

Handelögejchäfte 1456, 2161, 3154, & 760, 
5 148 

delsgesellschaft deutscher Apothet Landelsgeie schast deutsch potheter 

Handelsgesellschaften s. Kommanditgesell¬ 
schaft und offene Handelzsgesellschaft. 

— Vertretung und Ausscheiden s. Kontkurs¬ 
verfahren. 

Handelspolitik 1 437. 
Handelsregistereintragungen, Veröffeut¬ 

Iihun 445. 
Hanbelssachen 1 437, 2 159, 3 151, 4 756, 

5 142. 
Handelsstand 1 439, 2 160, 3 104, 5 146. 
Handelsberträge, Wirfung des Außerkraft¬ 

tretend 1 437. 
! Handpeld 8 625. 
Händker, Höchstpreise 2 163, 164. 
Handlung bevollmächtigter, Ausfebung 

bed Verfahrens 1 105. 
Handlungsfreiheit des Schuldners unter 

Geschäftsaufsicht 5 61. 
andschuhe 2 338, 5 205, 204, 206. 

Handwe skammer, Amtsdauer ihrer Mit¬ 
glieder? Ersahmänner 2 533. 

Handzeichen, Beglaubigung in den be¬ 
setzten Gebieten 2 53. 

ı Lahs, Kettenhandel 4 772. 
— Verwertung 4 504. 
Hanfkuchen, Einfuhr 4 38. 
— Preis 4 467, 473. 
Hanföl, Preis 4 612. 
— Verwertung 4 511, 526. 

Härteparagraph des KöStG. 3 317, 461. 
| Harteäle. Preis 4 387. 

artpech s. Mineralölerzeugnis. 
ge Verwendung von Ol und 

tt 4 523. 
Ep Bewirtſchaftung 4 53ff., 722ff. 
arz=Abrechnungsstelle 1 558. 
arzer Käse, Preis 4 3383.é. 
arzersatz, Bewirtschaftung 4 543ff. 

Harzleie Bewirtschaftung 4 544. 
arzprodukte, Bewirtschaflung 4 544. 

Harzseife, SAH HN 4 54. 
Hafelhühner, Einfuhr 4 da. 
Hajelnüfje, Einfuhr 4 40. 
Hafen, Einfuhr 4 54.  
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Haſen, Preiſe 4 349ff. 
Hasenleim, Herstellung 4 550. 
Faup 3 238, 5 204. 

auptbeschluß bei Beseiligung einer Ber 
zugsfolge in der Vollstreckungsinstanz 
129, 2 77. 

Ltsorderung und Nebenforderung, 
Zahlungsfrist 1 205, 3 47. 

Hauptintervention, Unterbrechung des Ver¬ 
fahrens 1 120. 
auptmarktorte, Bestimmung 1 760. 
auptsache, Anwaltsgebühren 1 261ff. 
auptschuldner s. Bürge. 

Hauptvertetlungsausschuß des Schuh¬ 
handels 5 247. 

Jause Anstrich 4 524. 
ausbäderct 2 284. 

Hansbesitzer, Kredithilse 1 418ff., 2 202ff. 
Hausbrandkohlen 5 387, 412. 
Häuseranstrich, Verwendung von Ol und 

Fett 2 294. 
ausflur, Beleuchtung 4 603. 
aushalt, Verbrauch, Warenumsatzst. 3 
477, 503. 

Haushaltung, Verbrauch von Fleisch und 
Zeit 4 316. 

Sanzratejäben, Seilftellung 3 694, 5 494, 
Jul. 

Hausschlachtungen 4 320, 333, 630. 
anslrunk aus Trestern 4 485 ff. 

Hauswische, Bestandsliste 5 228. 
Zaugzwalschen, Höchstpreis 4 260. 
Häute, Verarbeitung 4 482. 
Heutpflegemitel, Zuckerverwendung 4 268, 

77, 
Hebammen, Berabfolgung von Brannt¬ 

wein an jie 4 198, 699. 
— desgl. von Hresolseifenlöfung 4 527. 
— Zusatzseifenkarte 4 531. 
Hebammendienste 1 834, 842, 850, 2 348ff., 

3 625. 
echt, Preis 8 355. 
eben tußen, Cinfähr 2a 
ederichtuchen, Einführ I. 

» Preie 4 467, 473. 
Hederichöl, Preis 4 512. 
— Verwertung 4 511. 

Leeresfählgten, Wiederverleihung 4 826, 
557. 

Heeresversorgung 1 919ff., 2 449, 3 732, 
4 821, 5 542. 

Heeresverwaltung, Maßnahmen 1 802, 
2 449, 8 732. 

— Motorboote 4 539. 
Hefe, Einfuhr 4 38. 
— Bewirtschaftung 4 398 ff. 
— Herstellung 4 191. 
— lals Viehfutter) Preis 4 467, 473. 
— Verwendung zur Kuchenbereitung 4 150. 
— Wucher 5 165. 
efebrennereien 1 644. 
eldeaufwuchs 4 497. 
eidekraut 4 475. 
eideländerei, Bodenverbesserung 1 535 ff., 
2 274 ff. 

Heidenutzung 4 497. 
  

699 

Hellanstalten, Webwarenverbrauch der In¬ 
sassen 5 201. 

ul, erfiellung 2 289. 
eilzwecke, Branntweinverwendung 4 198. 

Helmat, Rückkehr in die 9. 2 307, 3 577. 
Heizung, Lieferung, Preiszuichlag 5 391. 
Leranzsehung zum vaterl. Hilfsdienst 3 812, 

Herbstfeldbestellu aferzulage 4 441. 
geshhcien \ ee ss 

eringe j. Eehzheringe. 
Heringsmehl, Einfuhr 4 39. 
— Preis 4 468, 474. 
Herrenoberkleidung, fertige 3 240. 
Herstellerpreis für Käse 4 388. 
— für Obstmus 4 260. 

de a 4 254. 
erstellung von Degras, Lacken, Firnissen 
und Farben 4 526 Se 

— von mu äfarben 4 626. 
—- don fettlojen Wafch- und Neinigungs- 

mitteln 4 539. ſch nme 
— von Fischwurst 4 318. 
— von Flelschkonserven und Wurstwarcn 4 

von Kitt 4 527. 
von kosmetischen Mitteln 4 527. 
von Leder 4 525. 
von Schokolade 4 298. 
von Sußigkeiten 4 295. 

— von Verbrauchszucker 4 275. 
Herstellungsgesellschaften in der Schuh. 

industrie 5 239. 
den ift nicht Fleijd) 4 332. 
erzegowimscher Tabak 4 559. 

Heu, Absatz 4 457, 491sf. 
— En der Heeresverwaltung 2 536. 

— 5.-Msl- ufnazme 2 534, 4 77. 
— Einfuhr 4 41. 
— Höchstpreis 2 298. 
Hilfsaufnahmen, statistische 4 66 ff., 671, 

Kussdienst s. vaterländischer H. 
Hilfsdienstpflichtige 3 811, 4 857. 
— Berforgung mit Web- ujw. Waren 5 

233, 252ff. 
Hilfskriegsschifse 5 548. 
Hilfsrichter am Reichsmililärgericht 5 556. 
Hilfsstellen von Darlehnskassen, Übersicht 

über die bestehenden H. 1 493. 
ilfsstofse 1732, 2277, 4 38, 457, 470, 474. 
interbliebene eines Kriegsteilnehmers, 
Kündigungtrecht 1 420, 2 131ff., 4 751. 

Hinterbliebenenversicherung 1 827, 2 308, 
8 385, 5 442. 

— der Hilfsdienstpflichtigen 5 643, 656. 
Hinterkora, Verfütterung 4 105, 106, 122. 
Hinterlegung bei der Reichsbank 1 888, 

2 414, 3 722. 
— nad) der Treuhänder®D. 5 516. _ 
Sintersichung der Beförderungsabgaben 

— der Kohlensteuer 5 387, 389ff. 

Hirse, Bewirtschaftung 4 224 f.
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" 

irse, Einfuhr 4 38. öchstpreise für Kartoffeln 4 174, 170ff. " öchstpreis 2 298. 8 ür aztolfeiegengnife 4 181ff. " 
- - Mlejerungsvertrag 2 173; Tür Stäfe 2 298, 4 386. 
— ag 438 ir A 1 a ; fake 
Hirſeſchalen, Einfuhr . ür Knochen, Rinderfüße, Hornschläuche 
— Preis 4 466, 473. | 4 519, 718. vornſch 
Hochofenzement 4 605. ür Kupfer 1 782, 2 298. 
Höchstbetragshypothek, Anwendung der ür Kupfervitriol 1 786, 4 574. 

Hyp VO. 3 74, 5 29, ür Marmelade 4 252, 261. 
Höchstmaße bei Bewilligung und Abgabe ür Metalle 4 572ff. 

von Stoffen 5 229. \ ür Nessing 1 782, 2 298. 
Höchstprelse 1531 ff., 1 ff., 2 161 ff. 265 f..., — für Milch 2 290, 4 380, 385. 

155ff., 565, 4 760 ff., 5 148ff., 429. ür Nickel 1 782, 2 298. 
—. Bedeutung für das Gäuldrecchl 1 753, für Obst 2 298, 4 254. 

2 161, 3 157, 4 760, 5 149. 
— Vedeutung für die Zwangsvollstreckung 

11
1 

für Obstmus 2 298. 
für Petreleum 1 787, 2 298, 4 597. 

für Bierbefteife 4 338. 
ür Roggen 1 765, 2 297. 
ür Rotguß 1 782. 

für Rüben 4 257, 258. 
ür Sauerkraut 4 246. 
ür Schlachtschweine 2 298, 4 340jf. 
ür Schwesel usw. 4 584. 
ür Seife 4 532. 
ür Silber 5 275. 
für Soda 4 539. 
ür Spelefette 4 365. 

für Speisekartoffeln 1 774, 2 298. 
ür Stroh, Häcksel, Heu 4 494. 
ür Weintrester 4 486. 
ür Weißkohl 4 238. 
ür Weizen 1 765, 2 297. 
ür Weizengrieß 4 145. 
ür Wild 2 298. 
ür Wolle 1 786, 4 564. 
ür Wollwaren 1 786, 4 564. 

für Zinn 1 782. 
für Zucker 4 273, 279ff. 
für Zündwaren 4 603. 

— für wetschen 4 256. 
: — für Zwiebeln 5. 

– ir gensin 1 552. Hofberiattung, Personal, Kriegsteiluet 

I: Broigetreibe 4.1ff Säge. X nlise: m hren und Gerichtsge¬ fir Juchwetzen 2 298, 4 231. hen gebühr * 
— für Butter . | 2 für di u — des Anspruchs, Bedeutung für die Frage 
— für Dörrgemüfe 4 247, nad) ee as Unbilligkeit 2 47. 

— Begriff 1 753, 2 161, 3 156f. 1 
— behördliche Eigentumsübertragung nach! 

dem Höchstpreisgesetz 1 754. 
Einwirkung auflaufende Verträge 1 

753, 2 161, 8 157, 173, 5 157, auf neue 
Verträge 1 753, 2 161, 3 158, 5 149. 

— gelfesung ber Hödjftpreife 1 755, 2 162, 
3 158, 4 760, Durch die Militärbehörbe 
1 756, 2 162, 3 158. 

— Handelszuschlag 4 143. 
— Strafbestimmungen 2 164 f., 3 160 ff., 

4 761ff., 5 150ff. 
tlbberschreitung 2 164, 3 161 ff., 4 143, 

761ff., 5 151. 
— und Wucherpreis 3 188, 5 157, 181. 
— Voraussetzung der Wirksamkeit 2 163ff., 

a 158ff. 

— zeitliche Begrenzung 3 159. 
—. Beförderungskosten. 
Höchstpreise für Auminium 1 782, 2 298. 
— für Ammoniak 1 782, 2 298. 
— für Antimon 1 782. 
— für Apfel 4 260. 
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— für Düngemittel 2 25. ‚ Höhere Gewalt 2 142, 8 125. — für felkless. Wasch- und Reinigungs¬. Genom fürftl. Familie, Motorhost- 
: . 3. benutzung 4 529. — für File 2 298, 4 354. ı Holländer Käfe, Preis 4 387. — für Futterkartofseln 1 778, 2 298. olländifche Bohnen 4 241. — ffir Quttermiftel 4 479. Hohzabfuhrpferde, Haferzulage 4 714. — für Gemüse 2 298, 4 254. HPohzöl, Verwertung 4 511, 526. für Gerste 1 765, 2 297, 4 411, 412, 446. — reis 4 612. 

— für Herstengreupen 4 412. Horlzschuhe 5 205. — für Go¬ . Solzberttieb⸗Atiiengejellichaft 1 669. — für Gränkern 4 233. | Some, Kreis & 467 48 — ſur Gemüsekonserven 4 241, 243, 244. omint, Preis 4 467, 473. 
E Safer 1768, 2 297, 4 412, 444, Honig, Herstellerpreis 4 260. 446, 714. | — Wucher 5 165. 

1 

| 

— für Safernährmiitel 4 446. onig, türkischer, Zuckerverwendung 4 268. 
— für Hülsenfrüchte 4 215, 223. Laugkritscher Zuseroer der Backw.= und 
— für Heu 2 298. Kuchen WO. 4 148, 151. 
— für Hirse 2 298, 4 231. Honigsirnp, Verwendung zur Kuchenbe¬ 
— für Kalifalze 4 725. | "zeitung 4 153. ç
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örner, Verarbeitung 4 482. 
orumehl 4 17. 6 
ornschläuche, Verwertung 4 518ff., 17ff. 

Sujenträger 3 239, 5 204. 
Hotel, Warenumsatst. 3 478. 
Pufe, Verarbeitung 4 482. 
Hüftenformer 5 207. T 
Hühner, Einfuhr 4 54. 
— gegen Fleischkarte 4 332. 
Hülsenfrüchte, Abnahme 4 218. 
— Absatz 2 287, 4 213. 
— Beschlagnahme 4 218. 
— Bewirtschaftung 4 212ff. 
— Einfuhr 2 277, 4 29, 38. 
— als Futter 4 465, 475. 
— Handelsmonopol 2 287. 
— Lieferung 4 218. 1 
— Saatgut 4 702. 
— Verfütlterung 4 213. 
— Vorratserhebung 4 692. 
ummern als Fische 4 353. 
unde, Verfüttern von Knochen 4 717. 
üte 3.238, 5 204. 

Hüttenbetrieb, Hilfsdienst 5 633. 
Hopothek, Bewilligung von Zahlungs¬ 
Kb 1 296 jf., 2 77, 3 62ff., 4 743$f., 
5 27ff. 

— Uniprud) aus einer 9.3 73ff., 4 744., ; 
5 28 9 . 

— Anspruch auf Löschung einer H. als 
Gegenstand eines Zahlungsfristverfah¬ 
rens 1 197. 

— Veleihung von H. 1 619ff., feine Be¬ 
leihung durch die Darlehnskassen 1 499, 

Hypothekenbank, Anstalts = Zwangsver¬ 
waltung 1 431. 

— Beleihung von Hypotheken 1 521. 
hpothekeneinigungsamt 1 414 f., 422. 
hpothekengläubiger, Einfluß der Brot¬ 
getreide VO. auf ihre Rechte 2 280. 
ee piandbriei, Stempelbefreiung 

FT Preis 4 467. 

i 
3. 

Jabots 5 205. 
Jagd 3 208. 
3a als Selbftveriorger 4 333. 
apantampjer 4 720. 

Japanwachs 4 722. 
Java=Tabak 4 559. 
Ilipenüsse, Verwertung 4 506. 
— Preis 4 507. 
lipefetlsäure, Preis 4 613. 
lipeöl, Preis 4 513. 

— Verwertung 4 511. 
Imker, Zuckerverbrauch 4 266, 271. 
Immobile Kriegsteilnehmer, Mietkündi¬ 

gungsrecht der Eiben 2 133. 
Immabile Truppenteile 2 57, 3 32, 4738, 

16. 
Suleichstellung der Hilfsdienstpflichtigen 

Immobiliarkreditkommission 2 202ff. 
Juist der Abg. und Schutzhaft 5 565. 
mmportgeschäft, Warenumsatzst. 3 481.   
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Importen, Wucher 5 160. 
Imprägnierungen, poröse 5 207. 
Inhaberschuldverschreibung, Stempelbe¬ 

frelung 1 524. 
Inhalt des Antrags auf Bestellung eines 

Vertreters 1 141f. 
— bes Unteils bei Zahlungsfristen 1 218ff., 

bei Beseitigung von Verzugsfolgen 1 
288f., der Berufungsentscheidung bei 
Zahlungsfristen 1 227. \ 

— des Elnstellungsbeschlusses des Voll¬ 
streckungsgerichts 1 254f., 2 69, des Be¬ 
schwerdegerichts 1 257. x 

Inland, Begr. i. S. der Anmeldungs V’ O. 

Inländische Niederlassung, Sonderstellung 
im Gebiete der Zahlungsverbote 1 902, 
im Gebiete des Gegenmoratoriums 1322, 
2 96, 3 107. 

Inletts 5 205. 
Innenfette ¾4 Rohfette 4 373. 4 
Innere Teile der Schlachttiere, Verarbei¬ 

tung 4 317. 
nicht Fieilch 3 337. 

mnungskrankenkasse, behördl. Einrichtun 
i. S. d. HD. \ 572. Stung 

Innungsschiedsgerichte, Besetzung 5 146. 
Instanz s. Beendigung. 
Internationaler Verkehr 5 383. 
Interventionsklage und Gegenmoratorlum 

1 313, 2 86. S. auch Widerspruchsklage. 
Auesehung 2 47,8 %. 

Invalidenversicherung 1 827, 2 308, 3 585, 
4 802, 5 440, aa 

-— der Hilfädienitpflictigen 5 643, 656. 
Invertzucker, Verwendung zur Kuchen¬ 

bereitung 4 153. 
Irrenanstalten, Webwarenverbrauch der 

Insessen 5 201. 
Sohanmsbwt, Einfuhr 4 38. 

Pieis 4 472. 
Irrtum. Entschuldigt er die Höchstpreis¬ 

überschreitung? 2 171ff., 3 168ff., 5 156, 
die Überfchreiiung der Broi®D.? 2 281. 

— entschuldbarer 4 729. 
Italien, Anmeldung und Sperre von Ver¬ 

mögen 3 729. 
— gewerbliche Schutrechte 4 819, 5 541. 

Verbürgung patentrechtlicher Gegen¬ 
jeitlgleit 1 464. 
Zahlungsverbot 3 726, 5 520. 

_ Avan öbermaltung 3 710. 
Ita uemscher Basmatabak 4 559. 
#ugendorgantisattonen, Untformen 5 202. 

uristische Personen, Unterbrechung des 
Verfahrens 1 40ff., 2 10ff., 3 4, 5 4. 

— Aussetzung des Verfahrens 3 36. 
— Antrag auf Fiistbewilligung 3 81. 
— Untersagung des Handelsbetriebes 3 193. 
— Anstalts=Zwangsverwaltung 1 431, 2 

— Gegenmoratorium 1 303, 5 46. 
— Geschäftsaufsicht 1 330, 2 96, 116. 
Justizbeamte, Todeserklärung 3 149. 
Feintritt in einen Hilfsdienstausschuß 5
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Jute 4 559. 
— Kettenhandel 4 772. 
ZutesAbre aumgäfelle 1 559. 
Sueerrios 559. 
ntefäde, Mbernahmepreis 4 612. 

8. 

K= Seife 4 531. 
KA-Eeifenpulver 4 531. 
K-Brot 1 626, 4 146. 
KEK-Brot 1 626, 4 146. 
Kadavermehl, Einfuhr 4 39. 
— Preis 4 468, 474, 475. 
Kadaververwertungsanstalten 4 717. 
Kaffee 2 289. 
—. Bestandsaufnahme 4 305ff. 
— Dewirtschoftung 4 301ff. 
— Durchfuhr 4 45. 
— Einfuhr 4 44. 
Kaffeeersatzmittel 3 220, 4 301. 
— WMucher 5 165. 
Kaffee=Essenz 4 311. 
Kaffeemischungen 3 220. 
Kakao, Bestandsaufnahme 4 305. 
— Hewirtschastung 2 289, 4 301 f. 
— Durchfuhr 4 44. 
— Einfuhr 4 42. 
Kakaobutter, Durchfuhr 4 44. 
— Einfuhr 4 42. 
— Verarbeitung gu Schololade 4 295. 
Kakoo=Ersatz 3 220, 4 301. 
Kakaofett, Durchfuhr 4 44. 
Kakaofett s. Schokolade. 
Kakaomasse, Durchfuhr 4 44. 
— Einfuhr 4 42. 
— Verarbeitung zu Schokolade 4 295. 
Kakaopreßkuchen, Durchfuhr 4 44. 
#a#Einjuhrr 4 2 qhfuhr 4 4 
Kakaopulver, Durchfuhr . 
— Einfuhr 4 43. 
— Kennzeichnung 3 320. 
— Preis 4 466, 475. 
Kakaoschalen, Durchfuhr 4 44. 
EFinfuhr 4 41. 
— Preis 4 466, 475. 
—. Unbrauchbarmachung 4 299. 
— Verkehr 4 298ff. 
Kakaoschrot, Durchfuhr 4 44. 
— Einfuhr 4 42. 
Kälber, Schlachten von K. 1 681, 4 333. 
Kalbfleisch s. Fleisch. 
Kalbinnen, Schlachtverbot 2 288, 4 313. 
Kalbsleberwurst, Wucher 5 165. 
Kali, Absatz 4 607. 
— Ammoniak=, Superphosphat, Natrium¬ 

Ammontumsulfat=Superbhosphat. 
Höbhe der Be eiung durch die Dar¬ 

lehnskassen 1 499. 
Kalisalze, Preise 4 725. 
Kaliſeife 4 531. 
Lalk, Absatz 4 457. 
Kalkstickstoff 4 17, 39. 
Kalter Braten 4 316. 
Kalzinkerte Soda, Höchstpreis 4 539. 
Kammwoll. 1 558. 

Wortverzeichnis zu Band 1 bis 5. 

Kamelhaar, Kettenhandel 4 772. 
Kampfer, natürlicher, künfllicher 4 720. 
Kampferöl 4 527. 
Kanalisationskosten, Rang bei der Zwangs¬ 

versteigerung 1 435. 
Kanariensamen, Einfuhr 4 38. 
Kandierte Früchte 4 250, 267. 
Kaninchen, Einfuhr 4 54. 
— Preise 4 349ff. 

Kantine, Fleisch= u. Fettverbrauch 4 316. 
Kaolin 4 538 
Kapitalabfindung 3 609, 5 450ff. 
Kabitalauszahlung aus einer Versicherung, 

Kriegssteuer 3 310, 435, 5 305. 
Kapitalbetelligung, Anderung hinsichtlich 

der K., Bedeutung für die Zulässigkeit 
der wan sverwaltung 1 882. 

Kapitalschulden, Bewilligung der Zah¬ 
lungsfrist 3 83. 

— Ablehnung der Zahlungsfrist 3 62. 
— leide Fristbewilligung 3 63. 
Kapitalversicherung, Kriegssteuer 3 955. 
Kapitulant als Kiiegsteilnehmer 1 83. 
— WVochenhilse für das uneheliche Kind 

5 471. 
Karamelzucker 4 677. 
Karotten, Herstellung von Dörrgemüse 4 

— Preise 4 257. 
Karpfen, Absatz 4 356. 
— Preise 3 355. 
Kartelle, Wucher 5 169, 185, 186. 

Nartoffelerzeugulse, Verwertung 4 153ff., 

Kartoffeln, Abgabe von K. 2 534, 4 157. 
— Bereitstellung der K. und K.=Erzeugnisse 

für die Vollsetnöhrung 1 636, 2 285. 
— Broifiredung 4 697. 
— Einfuhr 4 441. 
— lieferungsvertrag 2 173. 
— Lohnverarbeitung in kleineren Brenne¬ 

reien 1 652, 2 285. 
— Vezelung de3 Verkehrs mit St. 1659, 

— Verarbeitung in den Brennereien 1651, 
2 285. 

— Verfüttern 4 168ff., 698. , 
— Verwertung 4 153ff. 
— f. Brennerei, Gpeifefartojfeln. _ 
a Vorratserhebung 4 75. 
Kartoffelflocken 1 657. 
— Höchstpreis 1 779. 
Karboffelftockengrieß, Vorratserhebung 4. 

9 

Lortoffelgehalt des Brots 1 626, 4 146. 
Kartoffelkrümel, Vorratserhebung 4 75. 
Kartoffelmehl, Verbot der Verwendung 

von K. zur Herstellung von Seife 1633. 
Kartoffelpreise 4 174ff. 
Kartoffelpülpe, Einfuhr 4 38. 
— Preis 4 467, 473, 475. 
— Trocknung 2 293, 4 458. * 
Kartoffelscheiben, Vorratserhebung 4 75. 
Kartoffelschlempe, Preis 4 467, 475. 
Kartoffelschnitzel 1 657. 
— Hödftpreis 1 779.
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Kentoffelschnitzel, Vorratserhebung 4 75. 
Banelleilänigeimeht, Vorratserhebung 4 

7 
Sartoffeliiuigeliient, Vorratserhebung 4 

Sruesel bpiritusbrennereien 4 423, 424. 
Kartoffelstärke 1 658. 
— gealipreis 1 779. 
— Zerfüttern 4 172, 173, 698. 
— Porratzerhebunß 4 75. 
Kartoffelstärkemehl, Verfütlteen 

173, 698. 
— Vorratserhebung 4 75. 
Kartoffelstärkefabrikation, Regelung des 

Iblages von Erzeugniſſen der K. 1 657, 
2 288, 534, 4 17ff. 

—. Durchfuhr 4 34. 
— Einfuhr 4 32. 
— Verbot des Vorverlaufs 1 738. 
— Verfüttern 4 168, 169, 172, 173. 
— Vorratserhebung 4 75. 
Karioffeltrocknerei, Regelung des Absatzes 

von Erzeugnissen der K. 1 657, 2 286, 
534, 4 17%. 

— Wfah 4 177 FF. 
— DTurchfuhr 4 34. 
— Einfuhr 4 32. 
— Verbot des Vorverkaufs 1 738. 
— Verfüttern 4 168, 169, 172, 173. 
— Vorratserhebung 4 75. 

Kartoffelversorgung OmbH. 4 4. 
Kartoffelvorräte, Erhebung 4 75. 
Kartoffelwalzmehl 1 657. 
— Höchstpreis 1 779. 
— Vorratserhebung 4 75. 
Käse, Bewirtsch ltung 4 361fff. 
— Durchfuhr 2. 
— Einfuhr 4 50, 671. 
— Hchsipreis 2 298. 
— Kennzeichnung 3 220. 
— Lieferungsvertrag 2 178. 
— Preise 4 386 ff. 
— Verkehrsregelung 4 377, 386fff. 
Käseersatz 4 377. . 
Kasein, Herstellung ohne Milch 4 381. 
Kasino, Fleisch= u. Feitverbrauch 4 316. 
Seller Kettenhandel 4 772. 

4 172, 

Kassatorische Klausel, bei Bewilligung einer 
ahlungsfrist 1 220 ff. 

bbei Beseitigung von Verzugsfolgen.1 

Kastanien, Preis 4 469. 
Kaufen, unbefugtes, beschlagnahmter Vor¬ 

täte 4 104. 
Käufer, Höchstpreisüberschreitung 2 164, 

3 161, 4 761, 5 151. 
— Buder 3 189, 5 182. _ 

Jauffe nteischiffe, Veräußerung 2 460, 

— Beförderung von Gütern 3 752. 
— Miel- und Frachtverträge 5 549. 
Kaufmännische Betriebe, Feststellung der 

Krieggschäden 3 695, 5 494, 505ff. 
Kaufmäönnischer Fachunterricht 5 147. 
Kaufmannsgericht, Unterbrechung des Ver¬ 

fahrens 1 31, 3 9. 
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Kaufmannsgericht, Bewilligung einer Zah¬ 
lungsfrist 1 188, 3 50. 

— Einstellung der Zwangsvollstreckung 
1 240, 3 51. 

— Kostenermäßigung 1 270. 
— Peseitigung der Verzugsfolgen 1 278, 

— Besetzung 5 146. 
— Zuständigkeit, Abkehrscheinsachen 5 595 
Kautabak, 4 556. 
— Siüßftoffpermendung 4 292. 
— Zuderverwenbung 4 266, 677. 
Kautschuk=Abrechnungsstelle 1 559. 
Kaviar, Wucher 5 165. 
Kefyr s. Milch. 
Keks 2 282, 284. 
— Kennzeichnung 3 220. 
Keksfabriken 4 126, 134, 148, 151. 
Keltern von Apfeln und Birnen 4 250. 
Kennzeichnung von Waren 3 218°ff., 5 198. 
— der Eiersendungen 4 393. 
Fa ee 4 558, 559. 
Kernheſe ſ. Bierhefe. 
ſterzen 4 714. 
Kerzenersatzmittel 4 714. 
Kesselkupfer, Höchstpreis 4 572. 
Kettenhandel 3 208ff., 215ff., 5 191fss. 
— In Textilien usw. 4 772, 5 234. 

Klebitzeier, Gegenstand des Wochenmarkt¬ 
verkehrs 2 295. 

Kiefernharz, Verwertung 4 543. 
Kieselgur 4 538. 
Kinder, Bestandslisten für Kleidung 5 228. 
— Zwangsvollstreckung gegen K. von 

Kriegsleilnehmern 1 119, 2 28. 
— Vollmilchversorgungsberechtigt 4 380. 
— Zusatsseifenkarte 4 532. 
Kinderfleischkarte 4 333, 336. 
Kinderleibchen, gestrickte 5 207. 

Kindermehl 1 583, 4 110. 
Kindersangflaschen 4 562. 
Kindesvermögen, Zwangsvollstreckung 1 

119, 2 28. 
Kipsleimleder 4 478. 
Klrchenbeamte, Hilfsdienst 5 633, 636. 
Kirchenkollekten zu Wohlfahrtszwecken 5 461. 
Kitt, Herstellung 4 527. 
flage gegen einen Kriegsteilnehmer, Er¬ 

hebung 1 31 f., 2 8, 3 4. 
— gegen einen Kriegsteilnehmer, Zustel¬ 

lung 1 37 ff., 2 8, 3 37. 
— gegen Immobile 3 34. 
— Einwirkung der Unterbrechung des 

Widerklageverfahrens auf das Verfahren 
zur K. 1 317, 2 91. 

— Einwirkung der Unterbrechung des 
Klageverfahrens auf das Verfahren zur 
Widerklage 2 93. 

— Zulässigkeit neuer Klage nach Anord¬ 
nung der Geschästsaufsicht? 1 344, 2109, 
3 112, 5 2. 

Klageab weisung als Folge des Gegenmora¬ 
toriums 1 316, 2 91. 

Kläger. Ist § 2 KSch G. auch auf ben 
126|teilnchmer als K. anzuwenden?
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Kläger bei Bewilligung einer Zahlungs¬ 
tift 1.189, 2 69. 

— Glaubhaftmachung des Nachteils für 
den K. bei der Bewilligung einer Zah¬ 
lungsfrist 1 212ff. 

— Kostenschuldner bei Bewilligung einer 
Zahlungsfrist 1 259. 

Klärschlammfette 4 520. 
Klauenöl, Verwertung 4 511. 
— Preis 4 513. 
Klauenverarbeitung 4 482. 
Klärmassen 4 718. 
Klausel s. kassatorische Klausel. 
Kleiderstoffe 3 239. 
Kleidungsstücke, Anfertigung, 

brauch 5 254. 
— getragene 3 914, 5 235. 
— Kettenhandel 5 165. 
— Wucher 5 161. 
Kleie, Abgabe durch die Bezugsvereinigung 

der deutschen Landwirte 1582, 4 109. 
— on die Kommunalverbände 1 582, 4 

46. 
— durch die Kommunalverbände 1 b583. 
— Begriff 1 595. 
— Beschlagnahme 4 102. 
— Bewirtschaftung 4 109. 
— Höchstpreis 1 771ff., 2 297. 
— Rückgabe an den Kommunalverband 

oder Selbstversorger 1 582, 4 109. 
— Vermischen mit anderen Gegenständen 

— Verwendung zur Brotbereitung 4 146. 
Kleinbahnen, Beförderungssteuer 5 332. 
— Betriebsbeschrönkung 4 603. 
— Hilfsdienst 5 631. 
Kleinbrennereien 4 203, 204, 210 
Kleingärten, Pachtpreise 4 11. 
Kleingartenbestellung 4 12. 
Sleinqanpal, eg iss, 1 753, 2 161. 
— s. auch Aushang. 
— Hochstpreise 2 163. 

mit Lebens= u. Futtermitteln 3 208. 
mit Web=, Wirk= u. Strickwaren 3 235, 
5 200. 
mit Buchweizen u. Hirse 4 232. 
mit Fischen 4 354. 
mit Gemüse 4 254, 255, 256. 
mit Gemüsekonserven 4 241. 
mit Gerstengraupen 4 313. 
mit Hafernährmitteln 4 446. 
mit Kaffee, Tee, Eisatzmitteln 4 310. 
mit Kartoffeln 4 175, 177. 
mit Käse 4 358. 
mit Kerzen 4 715. 
mlt Kunsthonig 4 300. 
mit Obst, Obstmus 4 261. 
mit Speisefett 4 365. 
mit Stroh und Höcksel 4 494. 
mit Tabal 4 568. 
mit Wild 4 349. 
mit Buder 4 273, 276, 286, 676. 

— mit Hlindmaren 4 604, 
Kleinhandelspreise für Käse 4 358. 
— Margarine u. Speisefett 4 372. 
Kleehen, Vorratserhebung 4 77. 

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
!
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Stoffver¬ 

  

Wortverzelchnis zu Band 1 bis 5. 

Slerhänment Preis 4 470. 
Kleehülsen, — 4 470. 
Klippfische, Durchfuhr 4 37. 

Einfuhr 4 35. 
Knaben, Bestandsliste für 

Unterkleidung 5 227. 
332. 

518ff., 717ff. 
Knochen nicht Fleisch 4 
— HR 10. 
Kno energen nijfe, Verwertung 4 707. 
Knodenfett, Verwertung 4 511, 717. 
Snodenmeni Herstellung 4 550. 
Knochenmehl 4 18. 
Köche, Berufskleidung 5 200. 
Kochwürste 4 337. 
Bohn, Wucher 5 165. 

Ober- und 

Kohlen, Beförderung 5 360, 365. 
Kohlenban, Zwangqssyndikat 1 945, 2 296. 
Dohlenbegleitfcheine, 5 414. 
Kohlenbewegung, lermit beschäftigte Ar¬ 

beiter, Zusatzseifenkarte 4 532. 
Hotensteuergeset 5 387. 
Kohlensyndikat 5 416. 
Kohlrüben, Absatz 4 238. 
— Hochstpreise 4 257, 258. 
— Verwertung 4 183ff. 
Kokosbutter, Preis 4 513. 
Kokosfett, Preis 4 513. 
Kokoskuchen, Einfuhr 4 39. 

Preis 4 474. 
Kokosmehl, Einfuhr 4 39. 
— Preis 4 468, 474. 
Kokosnisse, Preis 4 507. 
— Verwertung 4 506. 
Kokosöl, Preis 4 523. 
— Verwertung 4 511. 
Kokosölsäure, Preis 4 513. 
Kokosschrot, Einfuhr 4 39. 
— Preis 4 468, 474. 
Koks s. Kohle. 
Lolonlalwaren 2 289, 4 301. 
Kolophonlum 4 543. 
Kommanditgesellschaft, Unterbrechung de 

Verfahrens bei Kiiegsteilnahme sämt¬ 
licher Gesellschafter 1 46 ff., 2 12, bei 
Kriegsteilnahme einiger Gesellschafter 
1 48ff., 2 13, bei Auflösung der Gesell¬ 
schaft 1 61f. ‚ 

Kommanditgesellschaft a. A., Kriegsge¬ 
winnsteuer 2 238 ff., 3 312. 

Sommiiilonät, Höchstpreisüberschreitung 2 

— Tätlgkeit im Devisenhandel 2 233, 4 783. 
— Vestellung durch die Reichsgetreidestelle 

1% 
KommnnalSchuldverschreibungen, Stem · 

pelfreiheit 5 428. 
Kommunalverband, Anforderung des Mehl¬ 

bedarfs 4 108. 
— Mufbewahrung der Kartoffeln 4 164, 

— Auskunftspflicht gegenüber der Reichs¬ 
getreidestelle 4 106. 4 

— Ausstellung von Saatkarten 4 135ff. 
— Begriff i. ©. der Brotgeti®D. & I. 
— Begriff i. S. der Kartoffel B O. 4 166, 

171.



Die halbfetten Ziffern bedeuten den Band, die gewöhnlichen die Seite. 

Kommnnalverband, Beschlagnahme für ihn 
4 102, 183, 405. ölagnahme für} 

— Einigungsamt 1 414 ff. 
— Entziehung von Ländereien 1 54off. 

2 * ¾ In 
— Errichtung von Preisprüfungsstellen 3 

— Grehmigurg der Kartoffelausfuhr 4 

— Lieferungspflicht 4 106. 
— Müwirtung bei der Vorratserhebung 

4 73, 60, 693, 694. 
— Mitwlrlung bei der Bewirtschaftung des 

Brotgetreides 4 106ff., 122ff. 
— Mitwirkung bei der Kartoffelbeschaffung 

4 155, 166. 
— Mitwirkung bei der Versorgung mit 

Karioffeln 4 156, 163. 
— Mitwirkung bei der Kohlrübenversor- 

gung 4 185. 
— Regelung des Sußstoffbezugs und ver¬ 

brauchs 4 292 
— Selbstwirtschaft 1 579ff., 2 279, 4107, 

109, 125. 
— lÜberwachung des Seisenverkehrs 4 721. 
— Verbrauchsregelung nach der Brot¬ 

getr VO. 4 110ff. 
— Verpflichtung zur Sicherstellung u. Ab¬ 

gebe ber Kartoffeln 4 164. 
— Versorgungsregelung 3 197ff. 
Kommunikantenkleidung 5 225. 
Kompott, Sühstofsverwendung 4 291, 292. 

Kompottfrüchte s. Obstkonserven. 
— Zuckerung 4 267. 
Konbdensierte Milch, Einfuhr 4 56, 690. 
— Wucher 5 165. 

Aonduorei i. S. der Brotgetr VO. 4 126, 
134. 

— Eierverbrauch 4 392, 396. 
— Verabfolgung von Sahne 4 381. 
— s. Backware. 
Konfektionsnotarbeit s. Ausschuß. 
Konfirmandenkleidung 5 225. 
Kongreßstoffe 3 238, 5 205. 
Konkurs, Eröffnung des K. über das Ver¬ 

mögen eines Krlegsteilnehmers 1 120ff., 
2 29ff., 3 13ff., eines österreich=unga¬ 
rischen Kriegsteilnehmers 1 1270, 2 55. 

— Aussetzung des K. 1 123 ff., 170, 2 30. 
Konkurseröffnung 1 120 ff., 2 29, 3 13. 

Konkursverwalter, 
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rozeß gegen den Ge¬ 
meinschuldner, ebene 8.1135. 

Zahlungsfrift 1 193. 
— Verwerkung von Web= usw. u. Schuh¬ 

waren 5 232. 
Konserven, Absatz 4 213. 
— Einfuhr 4 31. 
— Kennzeichnung 3 219ff. 
— . Gemüsekonserven, Obstkonserven, 

Fleischkonserwen. 
Konservenfabriken, Fettgewinnung 4 520. 
Konfulargericht, Unterbrechung des Ver¬ 

fohrens 1 31. 
Konsulargerichtsbarkeit, Gegenmorato¬ 

rium 3 106. 
Konfumentenvereinigungen fallen unter 

die Bad- und Kuden BD. 4 147, 151. 
Soniumberein, Fleisch- und Fetwerbrauch 

Kontingent der Brennereien 4 189, 210. 
alz=, Gerstenkontingent. 

Kontrollstelle für freigegebenes Leder 
2 276, 4 567. 

Kopnventionen s. Lieferungsbedingungen. 
Kopal 4 722. 
Kopf ohne Fleiſchkarte 4 337. 
ee schlächtereien 4 620, 719. 
Kopfwaschseife 4 532. 
KLopra, Preis 4 507. 
— Verwertung 4 506. 
Kordeln 3 238, 5 204. 
Korpbranntwein, Anmeldung der Bestände 

— Herstellung 4 211. 
Kornbrennereien s. Brennereien. 
Körnerfrucht 1 731. 
Körnerfutter, Preis 4 465 ff., 472 ffK 

— Unzulässigkeit nach Anorbnung der Ge¬ 

schäftsaufsicht 1 339, 2 106, 3 110, 5 69. 
Konkursverfahren, Einflu 

moratoriums auf das fi. 1 314, 319, 
7. 

— Einfluß des Zahlungsverbots auf das K. 
1 897 

— Verpflichtung zum Antrag auf Er¬ 
öffnung des K. über Vandelsgefeuschften, 
Gesellschaften m. b. G. und Genossen¬ 

schaften 1 441. S. im übrigen Konkurs, 
Geschäftsaussicht. 

Ron ursverwalter, Kriegsteilnehmer 165 f., 

— Zwangsvollstreckung gegen den Gemein¬ 
schuldner 1 110, 2 27. 

Kriegsbuch. Bd. ö. 

des Gegen¬ 

Korsette 3 239, 240, 5 205, 206. 
Koemetische Mittel, Heistellung 4 198. 
— Ol- und Jeitverwendung 4 527. 
— Zuckerverwendung 4 267, 677. 

Kosten, Begriff der besonderen K. bei Be- 
stellung eines Vertreters für einen Kriegs¬ 
teilnehmer 1 151ff., 2 29, 3 29, 5 15, 
Entscheidung 1 132 ., 2 50, 8 31, Er 
statlung der K. durch den Kriegsteil¬ 
nehmer 1 153, 2 50, 3 31. 

— Bewilligung einer Zahlungssrist für die 
K. des Rechtsstreits 1 259s., bei Hypo¬ 
theken, Grundschulden und Renten¬ 
schulden 1 297. S. auch die folgenden 

orte, sowie Anwaltsgebühren und 
Gerichtsgebühren, Gebühren O. 

— des Geschäftsaufsichts- und Vergleichs¬ 
verfahrens 5 122. 

Kostenentscheidung bei Bestellung eines 
Vertreters für einen Kriegsteilnehmer 
1 152f., 2 49. 

— bei Bewilligung einer Zahlungsfrift 1 
358. 268, 2 70jf., 3 52 ff., 58,64,102, 

— bei Einstellung der Zwangsvollstreckung 
1 268f., 2 70ff., 3 52ff., 64, 102. 

— Einwirkung der Geschäftsaussicht auf 
die K. 1 344, 2 110, 3 113, 5 aff. 

45
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Kostenentscheidungen ausländischer Ge¬ 
“m 2 533. 6 66 

Kostenerstattung, Einschränkung 2 465, 
502fff., 3 758. 

Koste nerstattungsanspruch, Geltendmach¬ 
ung des K. und Gegenmoratorium 1 308, 

Koftenjeitiegung bei Bewilligung einer 
ae ungsitift 1 2607. 

and enieitie ungsverfahren, Unterbrechung 

Koſtengeſetze Anderung 8777, 4 826, 5 556. 
Kostenschuldner bei Bewilligung einer 

ahlungsfrist 1 285 f., 2 268. 
— heh Einstellung der Zwangsvollstreckung 

Kottonöl, Verwertung 4 511. 
Krabben 1 558, 2 276, 4 25, 41, 353. 
Kraftfahrzenge, Zulassung von K. zum 

Verkehr auf oöffentlichen Wegen und 
Plätzen 1 740, 4 563. 

— Auefuhrverbot 1 919. 
— s. im übrigen Fahrzeug. 
Kraftfuttermittel 1 731, 2 293, 4 456ff. 
— Unzelgepflicht 1 733. 
— ausländische 1 735. 
— Einfuhr 4 38. 
— Preis 4 472 ff. 
— Ueberlassungspflicht 1 733. 
— Uebernahmepteis 1 734. 
Kraftmehl 1 583, 4 110. 
Kraftwagenführer als Kriegsteilnehmer 

1 81. Krieg sanleihe, Entrichtung der Kriegs¬ 
Kragen 3 239. 
Krammetsvögel 4 311, 360. 
Kranke, Fleischzulogen 4 236. 
— vollmilchversorgungsberechtigt 4 380. 
Kranke Soldaten mit Heimatsurlaub, 

Kuscgsteilnehmerverhälinis 2 17. 
Krankenanstalten, Versorgung mit Ver¬ 

bandstoffen 3 238, mit Webwaren 5 201. . 
— für Kaffee, Tee und deren Ersatzmittel, — Verwendung von Branntwein 4 198. 

#ansenbeförderung mit Motorbooten 4 

Krankenhäu er, Fleifchverforgung 4 333. 
— Bufa Shfer, e 4 531. 
Krankenkassen, Sicherung der Leistungs¬ 
jäßigfeit der 8. 1 819jf., 2 307, 3 577, 

— Erstattungsan pruch gegen das Rei Ersta spruch geg ch 

Krankenpflege, Berufstrachten und Berufs¬ 
abzeichen 2 369. 

— vaterl. Hilfsdienst 3 811. 
Krankenpfleger als Kriegsteilnehmer 1 81, 

2 17, 133, 5 6. 
— Bujapieifenlarte 4 531. 
Krankenpflegerin als Kriegsteilnehmer 1 

81, 2 18, 133. 
Krankenversicherung, Erhaltung von An¬ 

wartschaften aus der K. 1 814, 2 306, 
8 576, 681, 5 438, 441. 

— Wedereintitt in die K. 1 817, 3 576 

— hausgewerbliche K. 1 823, 2 307, 3 578. 
— bel Ersatzkassen 3 579, 5 437. 

Bun 

  

Wortverzeichnis zu Band 1 bis 5. 

Krankenversicherung von Ausländern 3 
582, 4 801. 

— von Arbeitern im Ausland 3 1018, 4 801, 
803, 5 438. 

— von Angehörigen feindlicher Staaten 
4 802 

— der Hilfsdienstpflichtigen 5 640. 
Arantheit Wäschebedarf 5 225. 
Krauskohl s. Geünkohl 
Kräuterkäse 4 389. 
Kravatten 5 205. 
Krebse, als FHiche 4 353. 
Krrditbeschaf ung 1 518ff., 2 202, 3 271, 

Kreditbrief, Stempelbefreiung 1 524. 
Kredithilse 1 ö19ff., 2 202ff. 
Kreditorganisation i 519ff. 
Krepp 5 206. 

on 5 206. 
Kresolseifenlösung 4 527. 
Krieg, Zusammenhang zwischen K. und 

Zahlungsschwierigkeit bei Bewilligung 
einer Zahlungsfrist 1 209ff., 2 62, 3 47, 
bei Beseitigung von Verzugefolgen 1283. 
S. auch die folgenden Worte. 

Krieger, entlassene, Versorgung mit bürger¬ 
lier Kleidung 5 258. 

Kriegerfrau, Wochenhilfe 1 846, 2 346, 
8 623, 5 467. 

— Famll. 5 475. 
Kriegsabgabe, außerorbentliche 3 310, 313. 
Kriegsamt 3 811, 4 4, 686, 687. 

fteuer 3 316, 461, 5 328. 
: — Erwerb für Stiftungen ufm. 3 561, 

5 428. 
— Erwelb sieht nicht unter der Devisen O. 

4 786. 
— Stempelfreiheit 4 795. 
Kaue uß nad) dem Hilfsdienftgefeg 

GmbH. 4 4, Ad, 45, 301 f. 
— für Erfagbutter GmbH. 4 4, 476, 485, 

520ff., 718. 
— für pflanzliche nnd tiexiiche Dle und 

Feite 1 558, 2 294, 447, 60, 367, 373, , 
Soajf, 717, 723. 

Kriegsbedarf, Sicherstellung 1 923, 2 450, 
3 733, 4 822, 5 543. 

— Beschlagnahme von Gegenständen des 
K. 1 923, 2 457, 3 733. 

— Verwahrung von Gegenständen des K. 
1 924, 2 458. 

— f. Gegenftänbe. 
Leegsbebrssorthtel. Ausfuhrverbot 1920. 
Krlegsbekleldungsamt, Mitglicder als 

Kriegetetinehnter 1 92, 2 18. 
Kriegsberichterstatter als Kriegsteilnehmer 

1 82, 2 133. 
Kriegsbeschädigte, Uberweisung zum Hilfs¬ 

dienst 5 576. 
Kriegsbesoldung, Kennzethen ber Mobil» 

madjung 1 84, 85, 2 20. 
Kriegsbeute s. Zentralstelle. 
Kriegschemikalien G. 1 559, 4 291, 584ff.



Die halbfetten Ziſſern bedenten den Band, die gewöhnlichen die Selte. 

Kriegs=Einkanfs= und Verkaufs=Gesell¬ 
schaft 1 559. 

Kriegselterngeld 5 483. 
Kriegsereiguls, besonderes 3129, 141,4 753. 
Kriegsernährungsamt, Errichtung 4 2. 
— Zuständigkelt 4 3. 
— Uebernahme der Geschäfte der Reichs¬ 

prüfungsstelle 3 198. 

Kriegsflüchtlinge, Schutz 4 754, 5 128. 
Kriegsgebiet 5 128. 
Kriegsgefangene, Anwendung des Kriegs¬ 

teilnehmerschutzgesetzes 1 92, 3 23, 54. 
— üerretchs ungeniche 1|1 
— Gefahrerhöhung dur eschäfligun 

bon 5 2 309. ichfligung 
— ſind als Landarbeiter nicht Selbstver¬ 

sorger 4 118. 
— hnterschristsbeglaubigung 518. 
— Fürsorge 5 486 ff. 

Krtegsgefangenenlager, Bewachung von 
K. als Kiiegsteilnehmerverhältnis 7. 88, 
89, 2 19ff., 133. 

Kriegsgerichte, Entlastung 5 556. 
Kriegsgeschäftsjahr 2239, 261, 3 297, 313, 

5 320, 345. 

Kriegsgesellschaften 1 558, 5 276, 14. 
Kriegsgesellschaft für Sauerkraut 4 237ff. 
— für Dörrgemüse 4 237 ff., 706. 
— jür Obstkonserven u. Marmeladen 4 

249j. 
— für Weinobst=Einkauf und erteilung 

4 249 ff. 
— für Teichfischverwertung 4 356. 
Kriegs=Getreide=GmbH. 1 586. 
Kriegsgewinn, Besteuerung 2 238. 
Kriegshilfsansschuß 2 380. 
— eidliche Vernehmung von Zeugen und 

Sachverständigen 2 388. 
Luegehusstommisston für Ostpreußen 

Kriegsindustrie, vaterl. Hilssdienst 3 811. 
Srtegäinbaliden, Fürsorge 2 314 ff., 3 601, 

447. 
Kriegsjahr, Anrechnung 2 531, 532, 3 809 

4 I 5563. 55 
Kriegskakao=Gesellschaft mbH. 4 4, 43. 
Kriegskartoffelgesellschaft=Ost 2 286, 4 4. 
Kriegskasse, Abtretung und Pfändung der 

Forderungen an die K. aus der Ueber¬ 
lassung von Pferden, Fahrzeugen und 
Geschirren 1 382 ff., 3 122. 

Kriegsrontrollgesetz 3 560. 
Kriegskreditbank für Groß=Berlin 1 525. 
Kriegsleder A#G. 1 559, 4 526, 570. 
Kriegsmaßnahmen gut Sicherung der 

Volksernährung 4 1. 
Kriegemetall A-G. 1 559. 
Kriegsnot, Ausnutzung 3 187. 

una mbH. 4 724. 
Kriegs=Rohstoffabteilung des Kriegs¬ 

ministeriums 1 922. 
Kriegsrolle des Patentamts 4 778. 
Kriegs=Rübengesellschaft 4 290. . 
Kriegsschäden im Ausland 2 371 ff., 3 640 ff. 
— im Inland 2 378ff., 3 644 ff., 4 813. 

707 

Kriegsschädenersaß 2 299, 371 ff., 3Z 640 ff. 
5 491jj f. 

Kriegsschmlerbl=Gesellschaft mb### 4 715. 
Kriegsseefischerei der Nordsee 4 353. 
Kriegssteuer 3 310 ff., 4 787 ff. 
— Veranlagung und Erhebung 3 315, 458, 

— Entrichtung 3 316, 461, 5 38. 
— Sicherung 5 345. 
— Strafbestimmungen 3 317, 461, 5 331. 
Kriegssteuergesetze 2 238ff., 3 295ff., 4 

787 ff., 5 296 f. 
Aua und Torfgesellschaft mb#. 

Kriegsteilnehmer, Sonderrecht der deut¬ 
schen K. 1 1ff., 2 fh 3 1ff., 4 735f.a 
5 1ff. der öslerrei 6 ungariichen st. 
1 166ff., 2 satt, is 

— als Kläger 1 36f. 
— Mitglieder juristischer Personen als K. 

1 40 ff., 2 10 ff., 40 ff., 3 4, 21, 5 4. 
— Gesellschafter einer offenen aan 

gesellschaft, einer Kommanditgesellschaft 
und einer Gesellschaft des bürgerlichen 
Rechtes als K. 1 Ar 2 107 

— Streitgenossen als K. 1 61ff., 2 14, 3 5. 
— Nebenintervenient als K. 1 63ff., 2 

15, 3 5, 5 5. 
— Streitverkündeter als K. 1 65, 2 15, 35. 
— Konkursverwalter und ähnliche kraft 

Amtes Handelnde als K. 1 65 f., 3 6. 
— Angestellte als K. 1 66. 
— Vertragspartei als K. 1 66. 
— Ehemann als K. 1 67ff., 2 16, 3 6, 

Räumungsklage 1 68f. 
S Zeugen als K. 1 78ff., 2 15, 3 6, 5 5. 

die mobilen Teile der Land- oder See¬ 
macht als K. 1 82ff., 2, 18, 3 7, 5 6. 

die gegen den Feind verwendeten Zeile 
der Land= oder Seemacht als K. 1 Soff., 
2 11,3 7,56. gef es 

ı efagung einer ung cl 8. 
' 1 91f., 223,38. 6 

1— Kriegegesangene als K. 1 92, 2 23. 
— Geisel als K. 1 92, 3 23. 
— Nachweis des Kriegsteilnehmerverhält¬ 

nisses 1 93ff., 2 23, 3 8. 
— Vertreter eines K. 1 105 f., 134 f., 140 f., 

2 24, S1ff., 8 15ff., 5 hff. 
— Jzwangsvellstreckung gegen K. 1 108ff., 

j 26,3 11, 34, 58, gegen Ehefrau und 
Kinder von K. 1 119, 2 28. 
— Konkurs gegen K. 1 120ff., 2 29, 3 13. 
— Aufgebotsverfahren gegen K. 1 3. 
— Versäumuisurtell gegen K. 1 128f. 
— Verteilungsverfahren gegen K. 1 129ff. 
— wangenermallng gegen K. 4 130ff. 

  
— die 

wangsverwaltung gegen K. 4 130ff. 
erjährung gegen K. 4 132, 3 14. 

Fresten gegen K. ı 132ff., 3 15. 
— Unterhaltsklagen gegen K. 2 33, 3 25. 
— Vaterschaftsllagen gegen K. 2 33, 3 25. 
— 7 in den vorigen Stand 

53. 
— Zahlungsfristen für K. 1 193, 2 59, 

| Ay 31. 
45*
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Kriegsteilnehmer, Beseitigung von Ber- 
zugsfolgen zugunsten von K. 1 279. 

— Geschäftsaufsicht über K. 1 330. 
— Begriif I. S. der Mietkündigungs VO. 

— n nobie 2 55, 2 32ff., 60. 
— berujsun e, Ungeftelltenverficherun 

8 589, 595 *7 ſicherung 
— Fürſorge für Zurüdckehrende 2 331ff. 

nadenerweise 3 785, 4 831. 
— Lepitimation unehelicher Kinder 4 837, 

— Gleichstellung der Hd Pjlichligen 5 640. 
Kriegsteilnehmerverhältnis, Nachweis bei 

Unterbrechung des Verfahrens 1 93ff., 

500 — Glaubhaftmachung bei der Zwangsvoll= 
streckung 1 #chung 3wang 

Kriegsverschollene, Todeserllärung 8129ff., 
4 7n2ff., 5 136ff. 

Kriegswechsel, staatliche und kommunale, 
Stempelfreiheit 8 659. 

Kriegswirtschaft 3 565. 
— Versorgung der dort tätigen bürger¬ 

lichen Personen mit Web- usw. und 
Schuhwaren 5 252. 

äriegswirtschaftl. Organisation. 
ilfsbienft 8 811. 79 " 

Kr seeren 1 558. 

vaterl. 

Kriegswirtschaftsämter 4 685. 
Kriegswirtschaftsstelle für das Deutsche 

eltungsgewerbe 4 622 ff., 631ff., 728. 
8 enswic/haftäelien 4 685. 

  

Vortverzeichnis zu Band 1 bis 5. 

Kündigungsrecht der Hinterbliebenen von 
Kriegsteilnehmern 2 131ff., 4 751. 

Kunstbaumwolle, Kettenhandel 4 772. 
Kunstdünger, Einfuhr 4 38. 
Kunftgegenstand, Kriegssieuer 3 311, 439. 
Kunsthonig, Herstellung 4 294 ff., 299 ff. 
— Kennzeichnung 3 220. 
— Preisregelung 4 260. 
— Verwendung zur Kuchenbereitung 4 153. 
Kunstleder, Herstellung 4 192. 
Künstliche Düngemittel 4 13ff. 
Kunstseide, Leistellun 4 192. 
— Kettenhandel 4 772. 
Kunstspeisefett ist Fett i. ©. der Süßig- 
keiten L O. 2 287, der Fleisch V O. 5 289. 

— Verwendung zu technischen Zwecken 
2 294, 4 525. 

— Verwendung zur Kuchenbereitung 4 

— gt miät als fetthaltige Zubereitung 

Kunstwolle, Kettenhandel 4 772. 
Autfer, Höchstpreis 1 782, 2 298, 4 572. 
=. ageugntiie aus F., Hödjfipreis 1 785. 

Kupferabfälle, Höchstpreis 4 572. 
Kupferasche, Höchstpreis 4 572. 
Kupfermatte, Höchstpreis 4 572. 
Kupferspäne, Höchstpreis 4 572. 
Kupfervitriol, Höchstpreis 1 785, 4 574. 

Kupferwaren, ne der Beleihung durch 
die Darlehnskasse 1 498. 

Kuratorium der Verwalt Abll. der Reichs¬ 

Kriegswohlsahrtspfiege 4 830, 2 299, 
3 598, 4 808, 5 431 ff., 446ff. 

—„Berwenbung von Reichsmitteln 4 832, 

— Regelung 2 240ff., 4 808., 5 456 ff. 
KriegswollbedarfA#. 1 558. 
Kriegswucheramt 3 224jf. 

1 IIff., 2 56, 3 43ff., 4 740 ff., 5 20 f. 
Kriegezustang, Aufhören des K. 1 135. 
— Verhaftung und Aufenthaltsbeschrän¬ 

fung 3 809, 1026, 4 837, 838, 5 563. 
— Gesetz über den 8. 8 810. 
Kristallisierte Zuckersorten, Verwendung 

zur Kuchenbereltung 4 158. 
Kristallsoda, Höchstpreis 4 539. 
Kristallzucker, raffinterter, Preis 4 285. 
Krustentiere, Einfuhr 4 690. 
Kuchen, Begriff 4 265, 2 284, 4 146. 
— Bereitung von K. 1 596, 2 285. 

Küchenabfälle, Verwertung 4 489. 
Kuchenbadkmehl, Wucher 5 165. 
Kuchenteig, Begriff 4 152. 
Küchenwäsche, Bestandsliste 5 228. 
Kühe, Schlachtverbot 2 289. 
Kühlungszwecke, Verwendung von Hlen 

und Fetten 4 523. 
Kündigung gegenüber einem Kriegsteil¬ 

nehmer 116, 2 ( 
— Bejeiligung von Verzugsfolgen im Falle 

der K. 1 280, 3 56.5 iv da 
Kündigungserklärung 2 135. 

Küstenschutztrupde, 

  

getreidestelle 4 105. 
Kurs der Devisen 2 126, 233, 4 784. 
— Festsetzung 3 465. 
Kurgfeisftige Wechsel auf das Ausland 2 

Kriegsteilnehmerver¬ 
hältnis 1 89, 91, 2 17. 

Kriegszeit, Geltendmachung von Ansprüchen Kutscher als Kriegsteilnehmer 1 31. 

9 
- 

Laboratorien, Verwendung von Brannt« 
mein & 198. 

2Zade, Einfuhr 4 48, » 
— Herstellung 4 526. 
Lacklederfabrikation 4 526. 
Ladelteferſchein für die Versendung von 

Weißkohl 4 240. 
Laden, Beleuchtung 4 602. 
— Lichtreklame 4 602. 
Ladung des Gläubigers im amtsgericht¬ 

lichen Verfahren 1 232. 
— zur Gesellschaftsversammlung einer 

mbH. 1 441, 5 148. 
zog wirtschaftliche, Rechtfertigung der 

ahlungsfrist 1 206 ff., 3 58, 62, 79. 
Lagerbücher, Anordnung der Führung 468. 
— der Seifenhändler 4 721. 
— der Schuhwarenhändler 5 218. 
Lagergeld, s. Vergütung. 
Lagerräume, Inanspruchnahme durch den 

om Verb. 4 111, 134, 156, 164, 185. 
Lammleimleder, Preis 4 478.



Die halbfetten Ziffern bedeuten den Band, die gewöhnlichen die Seite. 

Lampenschirme 3 238, 5 204. 
Landbestellung 4 11. 
Länderei |. Bodenverbesserung. 
Landesamt für Futtermittel 2 294, 4 501. 
Landeseierstelle 4 395. 
Landesfettstellen 4 369, 682. 
Landesfleischamt, 4 322. 
Landesfleischstellen 4 321. 
Landesflüchtige, Anmeldung und Sperre 

von Vermögen 3 729. 
— Vermögensllquidatlon 5 514. 
Landesfuttermittelstellen 4 448. 
Landesgetreideamt 4 135. 
Landesherren und ihre Familien, Motor¬ 

boote 4 529. 
Landeskartoffelstellen 4 164. 
Landesverteidigung s. Reichsstempelabgabe. 
Landesverteilungsstelle für Eier 4 392. 
— für Speifefeit 4 364. 
Landeszuckeramt 4 708. 
Landgericht s. Mahnverfahren. 
Landkarten, Wucher 5 165. 
Landkesselreiniger, Zusatzseifenkarte 4 532. 
Landkrankenkasse, behördl. Einrichtung i. 

S. d. HD. 5 572. 
Landmacht, mobile Teile, Kriegsteilnahme¬ 

verhältnis 1 82 ff., 2 18, 51, 8 7. 
— die gegen den Feind verwendeten Teile 

der L. 1 89 ff., 2 19, 51, 54, 3 7, 5 6. 
Landrat, gestsetzung von Hochstoreisen 

2 163, 164 
Landschaftliche Fonds, Belelhung 3 564. 
Londfuem, Kriegsteilnehmerverhältnis 1 

Landsturmersatzbataillon, Kriegsteil¬ 
nahmeverhältnis 1 87, 2 18. 

Landwirtschaft, Wochenhilse für in der L. 
Beschäftigte 1 837, 856. 

— Erzeugnisse 3 208. 
Land= und Forstwirtschaft, vaterl. Hilfs¬ 

dienst 3 811, 5 573, 605, 633. 
Land= und forstwirtschaftliche Schäden, 

Feststellung 3 695, 5 494, 501ff. 
Landwirtschaftliche Brennerei 2 286. 
Land wirtschaftliche Betriebsstelle für 

Kriegswirtschaft 4 3. 
Landwirtschaftlicher Betrieb, Verwendung 

von Brotgetreide 1 591. 
— Zuckerverbrauch 4 267. 
Sau Verwertung 4 543. 
Lärchensamen, Absatz 4 472. 
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Lebensversicherung, keine Beleihung durch 
bie Darlehnölajjen 1 499. 

— Kriegssteuer 3 955. 
— s. Versicherungsprämie. 
bLebensversicherungsvertrog. Beseitigung 

von Verzugsfelgen 1 499. 
Leber ist nicht Fleisch 4 332. 
Lebkuchenfabriken, Anwendung der Backw.= 

und Kuchen V O. 4 148, 151. 
Leblanesoda, Höchstpreis 4 539. 
Leder 2 294. 
— Herstellung 4 525. 
— s. Kontrolsstelle. 
— Verkehr 4 569ff. 

Lederersatzstoffe, Verkehr 4 793. 
Lederleim 4 550. 
gebermehl 4 17. 
Seeranzeige 2 277. 

: Leere Säde 4 616. 
Legalisation s. Urkunden. 
Legitimation unehelicher Kinder 

iegsteilnehmern 4 837, 5 562. 
Lehn, Erwerb von Kriegsanleihen 3 561. 
9Verzußerung ausländischer Wertpapiere 

— Inhaber, Kriegssteuer 3 312, 444,5319. 
Lehnanfall, Kriegssteuer 3 310. 
Sean Wucher 5 165. in 
Sehrlingäberiräge der Hilfsdienstpflichtigen 

17. 

Zehn 4 538. 
Leichtkupfer, Höchstpreis 4 572. 
Leim, Herstellung 4 719. 
— Verkehr 4 550. 

von 

Leimbrühe 4 719. 
Leimgallerte, Preis 4 468. 
Leimleder 2 535. 
— Begriff 4 480. 

— Verkehr 4 476 ff. 
Lein, Verwertung & 504. 
Leindotterkuchen, Einjuhr 4 38. 

Preis 4 467, 473. 
Leinengarn=Abrechnungsstelle 1 559. 
Leinkuchen, Einfuhr 4 39. 
— Preis 4 468, 473. 
Leinmehl, Einfuhr 4 39. 
— Preis 4 468, 474. 

Leinöl 2 535, 4 511, 512, 526, 527. 

Lasten, öffentliche, dinglicher Rang 1 434 f., 
2 157, 5 136. 

Lateinischer Münzbund 3 273, 4 783. 
See B 206. 
Läuferstoffe 8 239, 5 204. 
gagareiigug, Personal als Kriegsteilnehmer 

Lebendge wicht, Begriff 4 348. 
— Berochnung 4 346. 

Lebensmittel, Bestandsaufnahme 4 doff. 
— Handel 3 208, 214, 217, 5 191. 
Lebensmittelläden, Abendschluß 4 602. 
Lebensbermutung 3 129, 143. 
Lebensdersicherung, Auslegung des Ver¬ 

trages 2 309. 

1 
\ 

1 
4 

  

1 8el 

Seinihrot, Einfuhr 4 39. 
— Preis 4 468, 474. 
Leistung, künftige, Beseitigung von Ver¬ 

agsnngen 1 285. , 
tungsfähigkeit s. Krankenkasse. 

Leitungswasser, Warenumsatzstempel 3466, 
477, 503. 

Lichtblender 5 204. 
Lichtreklame, Verbot 4 602. 
Lichtspielhäufer, Abendschluß 4 602. 
— Beleuchtung 4 602. 
— Lichtreklame 4 602. 
Liebesgabe, Abgabenfreiheit 3 559. 
Lieferung, Begriff 3 503, 4 793, 5 349. 
— Anmeldung 3 468. 
Leeferungs= und Zahlungsbedingungen 1
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Aeferungötflicht. 
A. nach der Einf uhr BO. 

Branntwein 4 205. 
Butter 4 31. 
Dünger 4 39. 
Eier 4 54. 
Fischrogen 4 36. 
frische Fische 4 63. 
Futtermitel, Hilfsstoffe, Kunstdünger 

Gemüse und Obst 4 61. 
Getreide, 4 dülenfrüchte, Mehl, Futter¬ 
mittel 
Sarz 4 723. 
Kaffee 4 45. 
Kalao 4 43. 
Kartoffeln 4 42. 
Karto telerzeugnifie 4 32. 
Käſe 
Marg ine 4 34. 
tonbenfierte Mich u. Milchpulver 4 56. 
Ole u. Fette 4 4 

Salzheringe, Halzfücche, Kllppfische, 
ischrogen 4 

Schal= und Krustentiere 4 690. 
Schmalz 4 49. 
Th 46. (6, Seife 458. 
ie leisch, Fleischwaren 4 5 
ala fe, Hafelnäffe 4 60. 

Bigareitenroftabaf 4 58. 
nad anderen BO. 

Branntwein 4 201, 701. 
Brenneffeln 4 664. 
Brotgetreide 4 106. 

en 4 515. 
Buchweizen 4 225. 
Cumaronharz 4 547. 
Truspapier 4 628, 633. 
Kein en 4 373. 

waren 4 330. 
Stil . Futtermittel 4 448, 450. 
dere. Futtermittel 4 459. 

Gerſte 407, 420. 
Grünkern 4 232. 
Gummisauger 4 562. 

$ afer 4 433. 
4 544. 

Sal enfrücht ic 4 213, 218. 
Kaffee 4 

Koseei¬ 20. nisse 4 179. 
Krochen. Rinderfüße, Hornschläuche 4 

1 518. 4 477. 
Melasse 4 455. 
Mineralöle 4 716. 
Montanwachs 4 550. 
Mrüchte 4 504, 506. 

Papierholzerzeugnisse 4 463. 
etroleum 4 599. 
äde 4 610. 

S wefel 4 590. 
Schwefelsäure usw. 4 584. 
Speisefette 4 362. 
Stroh, Hädfel, Heut & 490, 492. 
Si Kr 4 291. 
Tabak 4 558. 

  ı — ber 

Wortverzeichnis zu Band 1 bis 5. 

Lie efesungäpftict (B.). 

Beintrefer u. Traubenlerne & 485. 
Weißkohl 4 239. 
ichorlenwurzel 4 304. 
uder 4 274. 

Lieferungsverträge, Einwirkung der Kriegs¬ 
esetze 4 117, 400, 584, 605, 625, 633, 
35, 638, 725, 726. 

Likör 4 1%, 291, 292, 677. 
— Buder 5 166. 
— j. Obſtbrennerel. 
Sumbneger Käle, Preis 4 387. 
Limonade, Süßstoffverwendung 4 291. 
— Zuckerverwendung 4 267, 677. 
Linsen s. Hülsenfrüchte. 
Liquidation brltischer 

3 711, 4 817, 5 512. 
— des Bermögens Landesflüchtiger 5 514. 
Liste der Düngemittel 4 16. 

Futtermittel 4 38. 
Littauer Stechzwiebeln, rote 4 266. 
Litzen 3 238, 5 204. 
Lohnanspruch, Einschränkung der Pfänd¬ 

barkelt 1 381, 2 126, 3 122. 
Sombarbgeicäft, fetne Warenlieferung 

Longih, Beglaubigung und Legalijation 

gorbeecblätter, Wucher 5 166. 
Löschung s. Hypothek, Strafregister. 
soo chein 5 592. 

streunung der Rohfette 4 373ff. 
Lotterielos, keine Ware 3 477, 503. 
Lublin, Gouvernement, gewerbliche Schutz¬ 
rechte 4 819. 

Luft 5— Ausfuhrverbot 1 920. 
Luftschiffpersonal, Kriegsteilnehmerver¬ 

hältnis 1 82. 
Lumpen 3 954, 5 237. 

Unternehmungen 

— „ Settenhanbel 4 773. 
e tft nicht Serie 4 332. 

Sub nen, Abfab 4 457. 
— Einfuhr 4 38. 
— Preis 4 465, 473. 
— Saatgut 4 702, 705. 
Luxemburg s. Gegenseitigkeit. 
— Nachnahme und Frachtverkehr 3 279. 
— nichi Zollausland 3 482, 
— als Kriegsgebiet 2 531. 
— Anwendung der Devisen O. 4 786. 
Luxusgegenstände, Kriegssteuer 5 311. 
— Vucher 3 160, 163. 
Luxus chennn. 4 242. 
Suzusihuhe 8 942. 

RM. 

Mädchen, Beltanbalifte für Ober ud 
Unterkleidung 5 228. 

Aadras ö 205. 
ermilch ſ. Milch 

ER N Brotgetteide 1 623, 2 283. 
De Marten 4 134, 225, 405, 432. 
Mahllohn 2 582 4 109. 
Mahlpflicht 1 561.
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Eelbstverorger nach der KartoffelVO. 4 

— nach der Milch VO. 4 379. 
Selbstwirtschaft der Kommunalverbände 

1 579, 2 279, 4 107, 109, 125. 
Senf, Sußstoffverwendung 4 291, 292. 
— Zuceerverwendung 4 268, 677. 
— Bermwertung 4 604. 
Serbien, Wareneinführung aus S. 4 25. 
Serbischer Tabak 4 559. 
Sesamkuchen, Einfuhr 4 39. 
— Prels 4 473. 
Sesamöl, Preis 4 512. 
— Verwertung 4 511. 
— Wuder ö 166. 
Sefamjamen, Preis 4 507. 
— Bermertung 4 506. 
Sicherheit s. Rückgabe und Sicherheits¬ 

leistung. 
— des Anspruchs, Bedeutung für die Frage 

d00h der offenbaren Unbilligkelt 2 47. 
Sicherheitsarrest, persönlicher, keine Unter¬ 

brechung des Verfahrens 1 105. 
Eicherheitsleistung bel Bewilligung einer 

Bahlungsfrist 1 213f. 
— Forderung des Gläubigers auf S. keine 

eldforderung 1 197. 8 ſol 1 
— bei Beseitigung von Verzugsfolgen 

268, 269. sung 
— mit Bertpapteren 1 376ff. 
— im Vergleichsverfahren 5 109. 
Sicherstellung des Kartoffelbedarfs 4 164ff. 
— von Kricgsbedarf 1 923, 2 450, 536, 8 

133, 4 822, 5 643. 
— von Ansprüchen 5 63. 
een, der Wderbeftellung 1 541ff., 

aff. - 
— der Kriegssteuer 5 345. 
Eicherungshypothek, Anwendbarkeit der 

yp BO. 3 74, 5 30. 
Si esungSmaßrege, vorläufige, im Kon¬ 

kursver fahren I 122. 
Sicherungsüberelgnung, feine geeignete 

Orundlage für einen Kredit bei der Tar- 
Iehnstaffe 1 498. 

Sichtvermerk 3 743ff. 
— für Seeschiffer 3 747. 
Silber, Verkehr 5 274. 
Eilberpreise 5 275. 
Eilberwaren, Höhe der Beleihung durch 

die Darlehnskasse 1 498. 
— Verkehr 5 274. 
Sitzungsprotokoll s. Bezugnahme. 
Skandinabischer Münzverein 3 273. 
Socken 5 204. 
Soda, Hoöchstpreis 4 539. 
— Kennzeichnung 3 221. 
Sodapulver 4 539. 
Sofakissen 5 205. 
Sohlenleder, Verkehr 4 773. 
Sohlenbewehrungen, Verkehr 4 773. 
Sohlenschoner, Wucher 5 166. 
Sojabohnen, Absatz 4 213, 457. 
— Einfuhr 4 38. 
— Preis 4 465, 473, 507. 
— Verwertung 4 506.   
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Sosabohnenmehl Verwendung zur Brot¬ 
ereitung 4 146. 

Sojabohnenkuchen, Einfuhr 4 38. 
— Preis 4 473. 
Sojabohnenöl, Preis 4 512. 
— Ver wertung 4 511. 
Sojamehl, Einfuhr 4 39. 
— Preis 4 474. 
Soijaschrot, Einfuhr 4 39. 
— Preis 4 474. 
Solaröl s. Mineralöl. 
Sommergerste 4 406, 710. 
Sommermantel, Bezugsschein 5 224, 233. 
Sommerzeit 4 601, 724. 
Sondergerichte, Geltung des Gegenmora¬ 

toriums für S. 1 316, 3 106. 
Sonderrecht der deutschen Kriegsteilnehmer 

1 1ff., 2 1ff., 3 1ff., 4 735ff., 5 1ff. 
— der österreichisch=ungartschen Kriegsteil¬ 

nehmer 1 166ff., 2 54, 5 19. 
Eonderrädiage 2 239ff., 249, 250,8 28 if., 

302ff., 4 787, 5 299, 345. 
Sonnabend ohne Schweinefleisch 4 315. 
Sonnenblumen, Preis 4 507. 
— Verwertung 4 504. 
Sonnenblumenkuchen, Einfuhr 4 38. 
— Preis 4 467, 473. 
Sonnenblumenöl, Preis 4 512. 
— Verwertung 4 611. 
Spaniens. Gegenseitigkeit, Prioritätsfristen. 
Spargelkonserven s. Gemgsekonserven. 
Sparkasse, Gewährung von Kredit 1 519ff. 
— keine Beleihung durch die Darlehns¬ 

kassen 1 499. 
— bei der Anstaltszwangsverwaltung 1 431. 
Speck von Fischen, Einfuhr 4 47. 
— als Fleischwaren 4 330. 
— von Rindvieh, Einfuhr 4 52. 
— von Schafen, Einfuhr 4 52. 
— von Schweinen, Einfuhr 4 52. 
— von Seesäugetieren, Einfuhr 4 47. 
— Verbrauch 4 313ff. 
— Verwendung zu technischen Zwecken 

Sbeckstein 4 538. 
Speliennftallen, Fleisch= u. Fettverbrauch 

Speisefett, Bewirtschaftung 4 361 f. 
Be, 372. tſchaftuns f 
— Bermertung 4 379. 
Stehsekortoffella Höchstpreis 1 77d ff., 2 

— Versorgungsregelung 2 286, 4 157. 
Speisemöhren 4 257. 
Spei enfolge, Beschränkung 4 337. 
Speijedl s. Speisefett. 
— Wucher 5 166. 
Spelsereste, Verwertung 4 489. 
Speisetalg s. Speisefett. 
Speisewirtschaften, Abendschluß 4 602. 
— Beleuchtung 4 602. 
— Elerverbrauch 4 392, 396. 
— Peuc und Fettverbrauch 4 313, 333, 

— Licktreklame 4 602. 
— Verabfolgung von Sahne 4 381. 

1
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Eu s. Brotgetreide. 
Spelzschalen 4 466. 
Sperre jeinbliden Vermögens 2 224ff., 

3 7271f., 5 526. 
— von Vermögen Randezflüdtiger 3 729. ! 
Spezialgroßhändler (mit Säcken) 4 615. 
Sbezialbollkornmehl Verbrauch 4 110, 

Spielwaren 3 239, 5 205. 
Spinnereien, Arbeitszelt 2 304. 
Spinnpapier s. Spinnstoff. 
Spinnstoff, Kettenhandel 4 772. 
— Preisbeschränkung 4 771. 
Ser Keitenhandel 5 195. 
Sbiritus, Anzelgepflicht 4 728. # 
— Höhe der Belelhung durch bie Dar¬ 

lehnskassen 1 499. 
— s. auch Branntwein 
Spiritus=Zentrale 4 200 ff. 
Spitzen 3 238, 5 204. 
Spitzenstoffe 3 239. 
Epigtäfe 4 388. 
Sportuniformen 5 202. 
Shrastessover, Hilfsdienst 5 633. 
Spreugstosse, Ausfuhrverbot 1 920. 
Spreu 4 466. 
Spülwasserfette 4 520, 717. 
Staaken=Spandau, Gartenstadt 1 527. 
Staat, Lieferung, Warenumsatzstempel 3 

466, 508. ! 
Staatsanwalt, isßaben nach der Straf¬ 

Gnt VO. 2 521ss. ç 
— Mitwirkung bei der Todeserklärung 

3 130, 145, 5 139ff. 
Staatsbeamte, Hilfsdienst 5 633. 
Staatsbetrieb, WuU Stempel 5 353. 
Staatsdarlehn zum Wieberaufbau im 

friege zerstörter Gebäude, Sicherstellung 

Staatskommissar für Kriegswohlfahrts¬ 
pflege 5 461. : 

Staatsschuldbuch, Eintragung des Pfand- 
rechts der Darlehnskasse in das St. 1 508. 

Städtisches Gelände, Bereitstellung zur 
Kleingartenbestellung 4 12. 

Stadtschnellbahnen 5 560. | 
Stammgut, Inhaber, Kriegssteuer 3 312, 

444, 5 319. 
Etgmungüter, Erwerb von Kriegsanleihe 

9 erbußerung. ausländischer Wertpapiere 

Stammgutaufall, Kriegssteuer 3 310. 
Stampfmehl, Einfuhr 4 39. 

alte der Hilfsdienstpflichtigen 5 

Standeherrliche Hansgüter, Erwerb von 
esberrich sn 

—Beräuberung ausländischer Wertpapiere 

Standesregister, Wiederherstellung 2 526, 
3 804, 5 561. 

Stangenkäse, Preis 4 388. 
Stärke, lösliche 4 179. 
Stärkefirup, Verwendung zur Kuchenbe¬ 

reltung 4 153. 

Stempelab 

  
{ 

Wortverzeichnis zu Band 1 bis 5. 

Stärke=Lirup=Zentrale für das deutsche 
Nahrungsmiltelgewerbe 4 4. 

Stärkezucker, Verwendung zur Kuchen¬ 
bereitung 4 153. 

Statistische Aufnahme der Getreidevorräte 
1 561, 2 277. 

eratifiiie Hilfsaufnahmen 4 66 ff., 671, 

Staubtücher 5 205. 
Stearin 4 511, 513. 
Stechzwiebeln, rote Littauer 4 256. 
Steckrüben s. Kohlrüben. 
Steffensches Brühverfahren 4 454. 
Steltoh en, Schiedsgerichtsverfahren 3 

—f. Kohle. 
Steinkohlenbergbau s. Vertiiebsgesell¬ 

schaften. 
Steinkohlenteer, Ausfuhrverbot 1 920. 

Eteinobst s. Vranntweln. 
Stellung der Aufsichtsperson bei der Schuld¬ 

ner-Zwangsverwaltung 1 428f., 2 152. 
— s. auch Rechtsstellung. 

abe, keine Ermäßigung 1 275. 
Stem elberreiung s. Reichsstempelabgabe. 

Stempelfreiheit der Kriegsbeglaubigung 
1 165, 3 40. 

der Vergleiche und Schiedssprüche im 
Köchsipreis Schiedsgerichtsverfahren 3 

— des Erwerbs von Kriegsanleihe 4 795. 
Stempelmarken 3 495, 531ff. 
Steppdecken 3 239, 5 205. 
Sterbefälle von Militär personen, Beur¬ 

kundung 2 530, 3 808. 
— von Deutschen im Auslande 4 836. 
Steuer s. Kriegssteuer, Warenumsatzstempel, 
Frachturkundenstempel, Tabakabgabe, 

eichsabgabe. 
Stenerbehörde, Auskunftspflicht 1 843. 
Steuerbescheid 3 316, 459. 
bStenererr ärung für die Kriegssteuer 3 316, 

Stenerrolle 3 491, 513. 
Steuertarn 3 441, 455, 4 788, 5 315, 323. 
Stickereistoffe 3 239, 5 206. 
Stickstoffgehalt, nur nach St. gehandelte 

Düngemittel 4 17. 
Etlakstoswietsghoft 4 687. 
Stiftung bei der Anstalts=Zwangsverwal¬ 

lung 1 431. 
—. Erwerb von Kriegsanleihe 3 561. 
&tille Mejernen 2 253, 633, B 300. 
Stillende Frauen, vollmilchbezugsberech¬ 
tigt 4 380. 

Stillgeld 1 834, 842, 850, 2 I48 ff. 
Stimmrecht, Einwirkung der Verpfändung 

einer Aklie zugunsten der Darlehnskasse 
auf das St. 1 509. 

— im Zwangsvergleich 5 105. 
Etoffabsälle, Kettenhandel 4 73. 
u zur Verwertung von Gt. 1 

Stoffe, Natur= oder Kunstseide, halbscidene 
3 238, 5 204. 

Stoffhöchstmaße 5 229.
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Stoffverbrauch bei Anfertigung von Klei¬ 
dungs- und Wäschestücken 5 254. 

Stoppelrüben 4 257, 258. 
Stra lade 3 787, 4 830, 5 558. 
Strafbesehl, Zulassung bei Vergehen gegen 

Vorschilften über wirtschaftliche Maß¬ 
nahmen 1744, 2 296, 521 ff., 3 775, 5 555. 

Strafbestimmungen des Höchstpreisgesetzes 
2 164 ff., 3 160ff., 4 761 ff., 5 150ff. 

— des H. 5 606ff. 
— des Kohlen Sl G. 5 389. 
— des Kriegssteuergesetzes 3 317, 461, 56 

331. 
— der Wucher VO. 2 187, 3 176, 4 763, 

5 158, 186. 
Strafgefangenc, Beurlaubung zur Früh¬ 

jahrsbestellung 5 558. 
— Hilfsdienst 5 583. 
— s. Gefangene. 
Strafgerichte, Entlastung 2 462jf., 3 775, 

4 825, 5 555. 
Strafrechtsirrtum 4 729ff. 
Strafregister, Löschung von Strafvermer¬ 

ten 38 782, 4 833, 5 560. 
Strafunterbrechung 4 830. 
Stasurland 6 558. 

verfolgung wegen Zuwiderhandlung 
gegen Vorschriften über Sicherstellung 
er Bollsernährung 1 744, 2 2%. 

Strafvollstreckung, Unterbrechung und 
Wie deraufnahme 8 784 f., 5 557. 

Straßenauliegerbeltrag, Rang bei 
Zwangsrersteigerung 1 435. 

Straßen 
— Beförderung 5 362, 382. 
— Hilfsdienst 5 633. 
Straßenbauinspektlon, 

verhältnis 2 19. 

der 

Kriegsteilnehmer¬ 

Straßenbeleuchtung 4 603. 
Ereitfälle, Entscheidung im Aufsichtsver¬ 

tfahren 5 100. 
Streitgenosse, Unterbrechung des Ver¬ 

fahrens 1 61ff., 2 14, 8 5. 
Streitgenossenschaft und Gegenmorato¬ 

rium 1 318, 2 94. 
Streitigkeiten in den nachstehenden Wirt¬ 

schaftsgebieten. 
Apfel 4 260. 
Arzneimittel 5 260. 
Branntwein 4 201, 206, 
Brotgetreide 1 574, 581, 585, 4 30, 104, 

108, 111, 124, 132. 
Bucheckern 4 517. 
Buchweizen, Hirse 4 226. 
Butler 4 32. 
Dörrgemüse 4 707. 
Druckpapier 4 628, 633, 635, 638, 726. 
Eier 4 55. 
Fiſche 4 63. 
Fleisch 4 53, 321, 331. 
uttermittel 1719, 728, 734, 2 293, 4 40, 

J 

Gcmüjc 4 62, 237, 238, 
Gert 1 697, 698,699, 701, 4 406, 408, 

ahn, Betriebsbeschränkung 4 603. 

! 

| 

  — zum 8 

727 

Grünkern 4 233. 
Gummisauger 4 562. 
Safer 1 707, 709, 711, 4 432, 433, 436, 

Hülsenfrüchte 4 214. 
afjee 4 45, 302. 

Kakao 4 43. 
Kartoffel 4 42, 155, 156, 164, 173. 
Karloffelerzeugnisse 4 33. 
Käse 4 50. 
Kohlen 4 593, 5 410. 
Kohlrüben 4 184 ff. 
Kunsthonig 4 300. 
Leimleder 4 478. 
Malz 1 693. 
Margarine 4 35. 
Milch 4 57. 
Mineralöle 4 716. 
Obst 4 62, 249. 
Ole und Fette 4 48, 513. 
Papierholz 4 643. 
etroleum 4 600. 
ho3phor 4 583. 

Rüben 4 257. 
GSäde 4 610, 615, 618. 
Salzheringe 4 36. 
Schal= und Krustentiere 4 691. 
Schmalz 4 49. 
S uhren 5 242, 249. 
Speifefette 4 362, 364. 
Stroh 4 493, 
Süßlakeiten 3 298. 
Tabaf 4 456. 
Tee 4 46, 304. 
Vieh 4 53. 
Walnüsse und Haselnüsse 4 61. 
Web- usw. Waren 5 251. 
Weintrester und Traubenkerne 4 486. 
Weifßkohl 4 239. 
ichorienwurzeln 4 305. 
igarettenrohtabal 4 59. 
uder 4 264, 274, 286, 678. 
wetschen 4 259. 
twiebein 4 256. 

Streitverkündeter, Unterbrechung des Ver¬ 
sahrens 1 65, 2 15, 3 5. 

Streitverkündung und Gegenmoratorium 
1 307. 

Streitwertfestsetzung, Unterbrechung des 
Verfahrens 1 30. 

wecke der Berechnung der An¬ 
waltsgebühr 1 265, 266 ff. 

— im Verzugsbeseitigungsverfahren 2 77. 
Streumehl, zulässiges 4 147. 

Streumittel, Ausfuhrverbot 1 919. 
— Wucher 5 166. 
Streunutzung 4 497. 
Strickwaren, Verbot beschleunigten Ver¬ 

laufs 2 535. 
— Preisbeschränkungen 3 227ff. 
— Frlehreregelung 3 234 ff., 928ff., 5 

— Verkauf nicht versteigerbarer 5 231. 
Stroh, abs d Ras 457, A9L ff. 
: — Befchlagnahme 4 102, 405, 431. 
'— Einfuhr 4 41.
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Stroh, Enteignung 2 293. 
— Heeresbedarf 3 738. 
— Höchstpreis 2 293. 
— Vorkaufsrecht 2 293. 
— Vorratserhebung 2 534, 4 77. 
Strohmehl 4 470. 
Strumpfbänder 3 238, 5 204. 
Strümpfe 3 238, 5 205, 204. 
Stunden, Vorverlegung 4 601, 724. 
Slundung burch die Zahlungsverbote 1 898, 

2 413, 3 720, 5 519. 
— Berücksichtigung von Amts wegen? 1899. 
— Geltendmachung in der Zwangsvoll¬ 

streckung 1 900. 
— Walung gegenüber dem Treuhänder 

— s. im übrigen Zahlungsfrist. 

enten⸗ 
Stundungsmöglchkeit. erweiterte, für Hy¬ 

potheken, Grundschulden und 
schulden 1 296ff. 
a on der Zahlungsver¬ 

bote 4 817ff., 6 521. 
Etundungswirkung der Zahlungsfrist 3 58, 

Subjektive Steuerpflicht nach dem KtW G. 
BB, 146. Mis 

Südfrüchte, Einfuhr 4 61. 
Sühneversuch 2 465, 500 ff., 3 758. 
Superphosphate 4 16fff., 39. 
— Sur 416 
— Mischung 

niak 4 16 
— Mischung mit Natrlum=Ammonium¬ 

fulfat 4 16. 

Suppenwürfel, Verabfolgung an fleisch¬ 
losen Tagen 4 317. 

—. Senngeichnung 8 220. 
Süßigkeiten, Begriff 4 23. 
— Herstellung 4 294 ff., 381. 

uckerverwendung 4 268. 
Süßstoff. Herstellung 4 290. 
— Verwendung 4 290. 
Süßwasserfische, Preise 4 355. 
Lyndikat schwelzerischer Band fabrikanten 

in Basel 4 566. 
— der Schuhindustrie 5 239ffd. 

mit ſchwefelſaurem Ammo⸗ 

T. 

Tabak, Bewirtſchaftung 4 565ff. 
— Durchfuhr 4 559. 
— Einfuhr 8 278. 
— Kettenhandel 5 195. 
— Verzehrungsgegenstand 3 279. 
— Wucher 5 166. 
— I. Zigarettenrohtabak. 
Tabakobfälle 4 554. 
Tabakabgabe, Erhöhung 3 537. 
Tabakblätter 4 554. 
Tabakerzeugnisse 4 559. 
Tabakfabrikate s. Zentralstelle. 
Tabakge werbe (. Unterstützung. 
Zabatrippen 4 554. 
Tabakstengel 4 654. 
Tafeläpfel 4 260. 

Wortverzeichnis zu Band 1 bis 5. 

Tafeln für Waren, Verpfändung von 
Sagen durch Wufftellung von T. 1 

Tagesfleischkarte 4 325. 
zäglier Bedarf 3 176jf., 4763, 5189, 

| 1 1 . 

: Zalg 4 511. 
Talgfettfäure 4 513. 
Talkum 4 538. 
Tankwagen, Petroleum 4 598. 
Tannen er 643. 
Tantieme, Einfluß der Sonderrüdlage auf 

die Berechnung 2 253, 3 298ff., 4 787. 
Zapiota, Berarbeitung In den Brennereien 

Tapiolameht, Verwendung zur Brot 
ereltung 4 146. 

Tapisseriewaren 3 238, 5 204, 206. 
Tarif s. Reichsstempelabgabe. 
Tarlfänberungen im Eisenbahnbetrieb 5 

Taschen 3 238, 5 204. 
Taschentücher 5 205. 
Ta bestond, Bezugnahme auf Schriftsatze 

23 5, 516 ff., 3 762, Berichtigung 2 466, 
old, 

Zanben, Eln= und Ausfuhrverbot 1 920, 
O4, 

Tanschgeschäfte, Warenumsatzstempel 8 466. 
Tanjhmillcrei 2 281, 4 118. . 
Techulsche Zwecke, Verwendung von Ol und 

Fett 4 523, 720. 
Zee, Beitandeaufnahme 4 305. 
— Bewirlſchaftung 4 301ff. 
— Durchfuhr 4 47. 
— Einfuhr 4 45. 
— Wucher 5 166. 
Teeersatzmittel, Kennzeichnung 3 220. 
Teerfarbstoffe s. Brennerei. 
Teichfische, Preise 4 357. 
Teigwaren, Verbrauch 1 583, 4 110. 
Teilnahme am Kriege 2 133 ff., 8 129, 136. 
Tellschuldverschreibungen, Ausgabe 276. 
Teilungsversteigerung, Zulässigkeit gegen 

einen Kriegsfeilnehmer? 1 115, 2 28. 
Teilzahlungen, Warenumsatzstempel 3 468, 
| 477, 484, 408, 
Telegraphengebühren s. Reichsabgabe. 
Telegraphengerät, Ausfuhrverbot 1 920. 
Telegraphenordnung, Anderung 3 558. 
elctah nberwa ung, Maßnahmen der 

Teltower Mühen 4 257. 
Teppiche 8 239, 5 204. 
Terminsanberaumung, Ablehnung mit 

Rücksicht auf das Gegenmoratorlum? 
: 1320, 2 94. 
Terpentin 4 728. 
Terpentinersatz 4 728. 
Lerpentinölersatz 4 552, 598. 
Vestoment lstrecker als Kriegsteilnehmer 

‚86. 
— Zwangsvollstreckung in den Nachlaß 1 

1097f   — Antrag auf Bewilligung einer Zahlungs¬ 
frist 3 81.
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Testbenzin 4 552. 
Teuerungszulagen 5 441. 
ellersassto cc, Kettenhandel 4 72, 5 

Textilien, Kettenhandel 4 772, 5 234. 
Theater, Beleuchlung 4 602. 
— Lichtreklame 4 602. 
— Schluß 4 602. 
henterbeslett keine Ware 3 477. 

Thomasphoephatmehl 4 18, 39. 
Tiefbauschäden, Feststellung 5 494. 
Tierärzie, Abgabe von Arzneimitteln 5 260. 
— Anweisung zur Verabfolgung gewisser 

Arzneimittel nicht ausreichend 4 537. 
— Hilfsdienst 5 633. 
— Motorbootbenutzung 4 528. 
— Qufabieiientarte 4 531. 
— Verabfolgung von Branntwein an sie 

4 198, 699. 

Tiere und tieriſche Erzeugniſſe, Ausfuhr⸗ 
verbot 1 ya a0 anifie, Ausfup 

zierhalter, Verbrauch von Kohlrüben 4 

Tierische Abfälle, Einfuhr 4 39. 
— Preis 4 468, 474. 
Tlerische Produkte, Einfuhr 4 39. 
— Preis 4 468, 474. 
TDerkörper, Verwertung 4 481. 
Tierkörpermehl, Einfuhr 4 39. 
— Preis 4 474, 475. 
Tsster Käse, Preis 4 387. 
Tischwäsche 5 227. 
Tischzeug 3 239, 5 257. 
Tochtergesellschaft 3 314, 455, 5 323. 
Tod eines Kriegsteilnehmers, Kündigung 

des Mietvertrags durch die Hinterblle¬ 
benen 1 420, 2 131ff. 

— des Heerespflichtigen, Einwirkung auf 
die Fam U. 5 477. 

Todeserklärung, Kriegsverschollener 3 
129ff., 4 752ff., 5 136f. 

— Verfahren 3 129, 143ff., 5 137. 
— Antragsrecht 43 143, 5 137. 
— Nachweis der Voraussetzungen 3 130, 

145, 148, 149. 
— mueiedung des Verfahrens 3 130, 144, 
— Urteil 3 129. 
— befjen Anfechtung 8 130. 
— deffen Aufhebung 8 130, 145. 
— von Yuflizbeamten 8 149. 
Toluol 4 727 
Tomaten, Einfuhr 4 61. 
Tombakabfälle, Höchstpreis 4 573. 
Tonpnlver 4 538. 
Tonuwaschmittel 4 538. 
Toplnamburd j. Brennerei. 
Torfmull, wi 4 457. 
— Einfuhr & 39. 
— Preis 4 470, 474, 476. 
Bad Absatz 4 457. 

reis 4 470. 
Torfstren, mies 4 457, 
— Einfuhr 4 39. 
— Preis 4 470, 474, 476. 
Tortenmasse, Begriff 4 152.   
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Tran 4 511, 513, 520, 718. 
Tranfäure 4 513. 
Traubenkerne, Verwertung 4 48öff. 
Trauerkleidung 5 225. 

Trebern, Trocknen 4 458, 
Treibriemen, Wucher 6 166. 
Treppenbeleuchtung 4 603. 
Kreuhönder für das feindliche Vermögen 

Trinkbranntwein, Erzeugung 4 196ff., 698. 
Quderde: menbung 4'268. 1,69 

rinkbranntweinerzeugung, Eins rar zeugung, Einschränkung 

Trinkzwang 5 190. 
Kronenkarkosffe=Verwertungsgesellschast 

Thon 9. 1558, 2 657ff., 4 4, 32, 163ff., 
79ji. 

Trockenmilch, ausländische 2 288. 
Trockensahne, ausländische 2 288. 
Trockenschuitzel, Preis 4 452, 456. 
Trocknen von Schnitzeln 4 448. 
— von anderen Yultermitteln 4 458, 471, 
— von Zraubenternen 4 487. 
Trockner, Begriff 4 179. 
Trocknung des Getreides 2 280. 
— von. Kartosfelpülpe und Biertrebern 

Kronungseinrichtungen, Erhebung 4 671ff. 
Zrommelmehl, Einfuhr 4 39. 
Tuberkulose, Zusatzseisenkarte 4 531. 

; Zülle 3 238, 5 204, 206. 
Türkischer Honig 4 269. 
— Zadar 5 5° 

u. 

Überbrand der Brennereien 1 637, 652, 
4 192. 

überoringungausländischer Zahlungsmittel 
784. 

Übergang einer Korberung in eine Gelb» 
A Pewilligung einer Zahlungs¬ 
rij 

Übergangswirtschaft 4 644 ff. 
Überlassung von Pferden, Fahrzeugen und 

Geschirren an die Militär behörde 1 382 ff., 
385f., 8 122. 

flberläufer, keine Todeserklärung 4 754. 
übermäbige Preissteigerung 2 182, 3 175, 

4 762, 
llbernahmepreis. 

A. Für Auslandsware. 
Branntwein 4 205. 
Butter 4 32. 
Eier 4 55. 
frische Fische 4 653. 
Futtermttel, Hilfsstoffe, Kunstdünger 

Gemſiſe und Obſt 4 62. 
Getreide, Mehl, Hülsenfrüchte, Futter¬ 

mittel 4 30. 
Kaffee 4 45. 
Kakao 4 43. 
Kartoffeln 4 42. 
Kartoffelerzeugnisse 4 33.
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Übernahmepreis. (A.) 
Käse 4 50. 
Margarine 4 35. 
Milch, Milchpulver 4 57. 
Ole und Fette 4 48. 4 
Salzheringe, Salzfische, Klippfische, Fisch= 

rogen 4 36. 
Schal= und Kruslentiere 4 691. 
Schmalz 4 49. 
Tee 4 46. 
Vich, Fleisch, Fleischwaren 4 53. 
Walnüsse, Haselnüsse 4 61. 
Zigarettenrohtabak 4 59. 

B. Für Inlandsware. 

Apfel 4 260. 
Auspußgerste 4 471. 
Branntwein 4 201, 701. 
Brennesseln 4 564. 
Brotgetreide und Mehl 4 108, 123. 
Buchweizen und Hirse 4 226. 
Cumaronharz 4 549. 
Drudpapier 8 628. 

leisch 4 321, 331. 
suttermitiel 4 449, 458. 
Gegenstände des Kriegsbedarfs 5 545. 
Gerste 4 407. 
Grünkern 4 233. 
Gummlsauger 4 562. 
Safer 4 433. 

arg 4 545, 729. 
Hüljenfrüdte 4 214, 220. 
Kaffee 4 302. 
Kohlrüben 4 184. 
Kunsthonig 4 300. 
Leimleder 4 478. 
De und Fette 4 513. 
Olfrüchte 505. 
Papierholz 4 641. 
Rohfette 4 373. 
Rüben 4 257. 
Säcke 4 610, 612, 616. 
Schuhwaren 5 251, 257. 
Schwefel 4 591. 
Spelsefett 4 363. 
Speisereste und Küchenabfälle 4 490. 
Stroh 4 492. 
Tee 4 303. 
Web- usw. Waren 5 251, 257. 
Weintrester und Traubenkerne 4 486. 
ichorlenwurzeln 4 305. 
uderrüben 4 274. 
wetschen 4 259. 
twiebeln 4 259. 

Aeerplänbung f. Erinnerung. 
Überjhreitung des Höchftpreifes 2 164, 167, 

8 161, 163, 4 143, B 151. 
überschuldung, Geschäftsaufsicht bei Mi. 

1 331, 2 100, 3 900, 5 53. 
Überf 1 von Brotgetreide 4 107. 
flberschußverbände 1 709, 4 163, 434. 
libertragung beweglicher Sachen, Waren¬ 

umsatzstempel 3 466, 503. 
— in Natur 3 466, 504, 506, 4 793. 
— durch Konnossement, Ladeschein ober 

Lagerschein 3 466.   

Wortverzeichnis zu Band 1 bis 5. 

Übertragung der Fleischkarte 4 444. 
— der Malzkontingente 4 399, 401, 402. 
— von Devisen auf die Reichsbank 4 784, 

— der Zuckerbedarfsanteile 4 675. 
Überwachung ausländischer Unternehmun¬ 

gen 1869 ff., 2 404ff., 3 706, 5 514, Gegen¬ 
stand 1 871, 2 404 ff., Anordnung 1 872 
Nachprüfung der Anordnung. S. au 

Mussichtsperson und Vertreter. 
— der Abgabe von Fleisch gegen Fleisch¬ 

karte 4 326. 
— der gleicher 4 324. 
— der Gastwirtschaften 4 334. 
— der Selbstversorger 4 110, 127, 134, 
— des Verkehrs mit ausländischem Brot¬ 
le = ssielandemee 4 110, 127. 

— Polizei, Besichtigungsrecht. 
anssbrlanseie für Seemuscheln 4 359, 

üerhungsausschuß der Schuhindustrie 

llberweisung einer Forderung eines Kriegs¬ 
teilnehmers 1 112. : 

— Uingeellung der Zwangsbollstreckung 
43. 

— ins Ausland 1 870, 894. 
— zur Beschäftigung nach dem Hilfsdienf¬ 

gefeg 3 812, 4 857, 5.676. _ 
Überzugsmasse s. Schokoladenmasse. 
Uhren, öffentliche, Vorstellen 4 725. 
Umlage nach der Schwefelwirtſchv O. 4 

ff. 
— nach der PapierholzVO. 4 641. 
Umlegung in Oftpreußen 2 Toff. 3 701. 
— Ausführung des Berteilungsplans 2399. 
— Baugenehmigung 2 401. 
— Bebauungsfähigkeit 2 394. 
— Bebauungsplan 2 395. 
— Beteiligte 2 402. 
— Dienstbarkeiten 2 399. 
— Erbbaurecht 2 399. 
— Eigenbesitzer 2 402. 
— Einleitungsverfügung 2 392. 
— Einstellung des Versahrens 2 407. 
— Einwendungen gegen die Umlegung 

— Einwendungen gegen den Vertellungs¬ 
plan 2 398. #" 

— Entelgungsgesetz, Anwendbarkeit 2 400. 
— Erbbauberechtigte 2 402. 
— Erlöschen der Eigentumsrechte 2 399. 
— Euuchen an das Grundbuchamt 2 400, 

— Festsetzung des Vertellungsplans 2 398. 
— Fristen 2 402. 
— Geldentschädigung 2 393. 
— Grundbucheintragungen 2 406. 
— Hrunddienstbarkeiten (alte und neue) 

3. 

— Grundschuldgläubiger 2 402. 
— Hypothekengläubiger 2 402. 
— Karte zum Verteilungsplan 2 397. 
— Koslen des Verfahrens 2 401, 402. 
— Kriegstellnehmer 2 402. 
— Landzuweisung 2 393.
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umlegung in Ostpreußen, Mietverhältnisse 
2 399 

— Nachtragsverteilung 2 400. 
— Nießbraucher 2 402. 
— Offenlegung des Vertellungsplans 2398. 
— öffentliche Bekanntmachung der über¬ 

weisungserklärung 2 399. 
— Pachtverhältnisse 2 399. 
— Reallasten 3 399. 
— gie gtẽwes gegen den Verteilungsplan 

— Rentenschuldgläubiger 2 402. 
— Straßen und Plätze 2 395. 
— Tag der Umlegung 2 399. 
— lberweisungserklärung 2 399. 
— Umlegungsbeitrag 2 397. 
— umlegungsfähige Aufwendungen 2 396 
— Umlegungsgebiet 2 390. 
— Umlegungsgrundsätze 2 392 ff. 
— Umlegungskommission 2 392. 
— Umlegungsvermerk 2 392. 
— Vereinbatung 2 391. 
— Bergütungen 2 394, 396. 
— Verhandlung über den Verteilungsplan 

2 397. ' 
— Verteilungsplan 2 397. 
— Verteilung der öffentlichen Lasten 2 402. 
— Vertreter für Kiiegsteilnehmer 2 402. 
— Vertreter und Verwalter für die Eigen¬ 

tümer 2 396. 
— Voraussetzung 2 389. 

  

  — Vorbercitungsverfahren 2 389. 
— Vorkaufsrecht 2 399. 1 
— vorläusige Zugänge 2 395, 399. 
— Miederkaufsrecht 2 399. 
— zu leistende Zahlungen 2 401. T. 
— Zurücknahme des Antrages 2 391. 

ulaalie 2 393, 396. 
ujtellungen 2 401. 

Umſatz 3 477. 
Umtauschgeschäfte, WuU Stempel 5 348. 
Umwandlung (Novation) 2 123. 
Unanfechtbarkeit der Entscheidungen im 

Geschäftsaufsichtsverfahren 1 367, 2 125, 
8 121, 5 9. . . 

Unbilligkeit, offenbare 1 142 fj., 139ff., 
2 34, 39 ff., 3 20, 35, 4 737, 5 11, 16. | 

Unbrauchbarmachung von gepulverten Ka¬ 
kaoschalen 4 299. 

Uneheliche Kinder, Wochenhilse 1 841, 2 
359, 3 628, 5 470, 471. 
359, 3 628. 

— Samilienunterftügung 1 863ff., 2 363, 

— Nrmenzengnüffe für fie 2 466, 519. \ 
— von Kriegsteilnehmern, Legitimation 4 

837, 5 562. 
Unentgelti e Berfügungen b 62. 
Unfallverjicherung 1 825, 826, 2 308, 8 | 

583ff., 4 802, 5 440, 441ff. 
— der Hllfsdienstpflichtigen 5 642. 
Ungarlscher Gartentabak 4 559. 
— Landtabak 4 558.   ufarn s. Osterreich=Ungarn. 
Unlsformbesatz 3 239, 5 205. 
Anisormen, getragene 3 949, 5 207. 
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Untformfommelläger 5 208. 
Untoeriität, Anstalts-Zwangsverwaltung 

unkenntnis der Geschäftsaufsicht 5 85. 
unantere Machenschaften 2 191, 3 191, 

Do . 

Unmöglichkeit der Erfüll i zwögrichtelt. 2 tfüllung einer Gold 

Unpfänbbateit der Familienunterstützung 

Unterbilanz der Friedensjahre 3 452. 
Unterbrechung des Verfahrens, Voraus¬ 
sihungen 1 20ff., 2 3, 3 3, b 3. 

irfungen 1 99ff., 2 24, 3 9ff. 
— Verzicht auf die U. 1 104 ff., 5 7. 
— als Felge des Gegenmoratorlums 1 317. 
Unterhaltsklage gegen Kriegsteilnehmer 

2 33, 47, 3 25, 5 14. 
Unterhaltung zu Kriegswohlfahrtszwecken 

2 340, 4 808, 5 461. 
Unternehmer, Rechtsftellung bei der poli¬ 

Hiden Bmangsverwaltung 1 885, 2 401, 

— landw., Anzeigepflicht bei der Vorrats¬ 
erhebung 4 73. 

— als Selbstversorger 4 103, 118. 
Untersagung des Handelsbetriebs 2 192ff. 
— des Handels mit Säcken 4 611. 
Unterschrift, Kriegsbeglaubigung 1 164, 

2 52, 3 40, 4 739. 
— Stempelfreihelt 1 165, 3 40. 
unterschrift, Beglaublgung, in den besetzten 
De seten 2 53, 8 41ff., Kriegsgefangener 

Unterstützung s. Familien, Leistungen z. U. 
von Deutfgen und die Zahlungsverbote 
1 . 

— cgeschädigter Arbeiter im Tabakgewerbe 
3 546ff. 

selbstwirtschaftenden Kom Verb. 4 

unterstützungswohnsitz, Einwirkung der 
Kriegsfürsorge 2 368. 

Untersuchungsgebühr für frisches Fett 1 
549. 

Untersuchungsgefangene, Hllfsdienst 5 583. 
Unverbindlichkeit gewisser Zahlungsver¬ 

einbarungen 1 368ff. 
Unverhältnismäßiger Nachteil der Fort¬ 

setzung des Mietverhältnisses 2 131. 
Unzutäjfigteit der Zwangsvollstreckung 
— Erklärung bei der Fristbewilligung 3 63. 
— gegen einen Kriegsteilnehmer 1 108ff., 

— der Konkurseröffnung gegen einen 
Kriegsteilnehmer auf Antrog eines Gläu¬ 
bigers 1 122, 2 29. 4 

— der Bestellung eines Vertreters für einen 
Kriegsteilnehmer beim Vorhandenseln 
eines anderen Vertreters 1 144, 2 34. 

Unzuverlässige Personen s. Fernhalten. 
Urheberrechte sind uicht Waren 3 466, 477. 
Nefunden, dollftredbare, Zahlungsfrist 1 

Legalisation in den besetzten Gebieten 
2 53, 3 Al ff.
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Urkunden, ohne Ortsangabe 5 18. 
Urkundenprofeße Bewilligung einer Zah¬ 

. lungsftist 1 186. 
— Beseltigung einer Verzugsfolge 1 278. 
Nrlundenzahlungsbefehl 2 464, 495, 8 758. 
Nrteil über die Beroilligung einer Zahlungs. 

frist 2 218ff., 3 48, Ergänzung des U¬ 
1 223, Wirkung des U. 1 223ff., 3 48, 
Rechtsmittel acgen das u. 1225 ff., 3 63, 
U. imamtegerichtlichen Verfahren 1232fff. 

— über die Beseitigung einer Verzugsfolge 
1288ff., 3 56, 63, Wirkung des U. 1289f., 
Ansechtung des U. 1 290, Vollstreckung 
des U. 1 290, U. im amtsgerichtlichen 

en 1 290 ff. 
— ver tiiten der Entlaftungs®D. 2 465, 

516ff., 8 7625f. 
Urteildformel bei Entiheibung über eine 

Zahlungsfrist 1 221 ff., 3 85. 
— bei Beseitigung einer Verzugsfolge 

1 288f., 3 93. 

Baluta 3 273. 
Baterländischer Hilfsdleust 3 811ff., 4 

839ff., 6 570ff. 
Ablkehrſchein 8 812, 4 839, 859, 6 689ff. 
Angestellten=Ausschuß 4 844 ff., 5 600ff. 
Ankrchnung auf das Beamtendienstalter 

— 3 813, 4 84aff., 860, 

Urbeitevertrag, Einfluß des Hilfäblenftes 

Aufforderung zur freiwilligen Meldung 
(allgemeine) 8 812. 

Ausfüihrungsbeftimmungen 8 814, 4 861. 
Auatunft über die Hilfsdienfteigenichaft 

Ausland, HD. im 4. 5 571. 
Ausschuß zur Entscheldung über die Hilfs¬ 

diensteigenschaft und das Bedürfnis der 
eihäftigung ($ 4 Abs. 2, Feststel¬ 
ungsausschuß) 3 811, 898, 4 841, 

5 574, 631. 

— zur Entscheidung über die Absen¬ 
dung der schriftlichen Aufforderung, 
sich zum Hilfsdienst zu melden (5 7 
Abs. 2, Einberufungsausschuß) 3 
812, 898, 4 841, 5 577. 

— zur Entscheidung über die Recht¬ 
. mäßiglelt der Verweigerung des Ab¬ 

kehrscheins (§ 9 Abs. 2, Schlichtungs¬ 
ausschuß) 3 813, 898, 4 841, 5 594, 
603, 631. 

Bedürfnisfrage 8 811. 
Sl äftinung im Hilf&dienft 3 811. 
Beſchwerde genen Die Berjagung bes Abs 
te igelnd 8 dee dilf 

— gegen die erweisung zum Hilfs¬ 
denn 8 812. 6 

Dienstverträge 5 583, 611ff. 
Einberufungsausschuß s. Ausschuß. 
Feststellungsausschuß s. Ausschuß. 
freie Arbeitsverträge 5 616.   

aterländischer Hilfsdienst. 
Gesellschaftsverträge 5 611. 
Heranziehung zum Hilfsdlenst 3 812, 4 

857, 5 577. 
Hilsedienstpillchtige 3 811, 4857, 5 572 ff. 

Lehrlingsverträge 5 617. 
Leitung des Hilfsdienstes 3 811. 
Mietverträge 5 611. 
MsiterIsche Stellung der Hflichtligen 

Schlichtungsausschuß s. Ausschuß. 
Schriftliche Aussorderung, sich zum Hilfs¬ 

dienst zu melden 3 812, 4 840. 
Schutz der Hilfsdienstpflichtigen 5 640. 
Stammrolle 5 632. 
Strafausschub und Strafunterbrechung 
ansds erwendung im Hilfsdienst 4 

Strafbestimmungen 5 606ff. 
Übergangsbestimmungen für die Aus¬ 

schüsse 3 897. 
Überweisung zur Beschäftigung 3 812, 

4 858, 5 576, 
Vereins= und Versammlungsrecht der 

Hllfsdienstpflichtigen 3 814. 
Verfahren der Ausschüsse 4 841. 
Berjiherung töffentiice) ber Hilfe 

dienstpflichtigen 4 864, 5 640ff. 
Wahlordnung für die Wahl der Arbeiter¬ 

und Angestellten=Ausschüsse 4 841. 
Wahlrecht der Siljsbienipflichtigen 4841. 
Wettbewerbsverbot 4 865. 
Wochenhilfe 5 658. 

Vaterschaftsklage gegen Kriegstellnehmer 
2 33, 47, 8 25, 4 14. 

Belvet 3 239. 
Veränderung, Verbot bei Beschlagnahme 

4 103, 116, 183, 362, 405, 431, 642. 
Veranlagung der Kriegssteuer 8 458. 
Berarbeitung von Bucheckern 4 516. 
— von Gemüse 4 237. 
— von Gerste 4 409. 
— von ar 4 645. 
— von Kar 
— bon Leimleder 4 479. 
— bon Melaffe 4 450: 
— don Mil) 4 363. 
— bon Dbft 4 249. 

offeln 4 210. 

von Dle und Fette 4 611. 
auf fette Ole & 26. 
von Reichsmünzen 5 274. 
von Speiseresten u. Küchenabfällen 4 

— von Stoffen 5 201. 
— von Tierkörpern u. Schlachtabfällen 4 

481. 
— von Traubenkernen 4 486. 
— von Wein 4 700. 
— von Zucker 4 273. 
— von Nachprodukten der Zuckerfabrikation 

4 447. 
Veräußerung von Kauffahrteischifsen 2 460 

8 750. 
— von Seeschiffahrtsaktien 3 1017, 5 428. 
— leerer Säcke 4 615.
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Beräußerungsverbot bei der politischen 
Zwangsverwaltung 2 406, 3 705, 5 511. 

Berband deutscher Brennereihese=Trock¬ 
nungsanstalten Gmbß. 4 429. 

Berband deutscher Keksfabrikanten 4 296. 
Berband deutscher Zuckerraffinerien 4 675. 

Verbandmittel, Ausfuhrverbot 1 920. 
Verbandstoffe 3 239, 5 205. 
Verbindlichkeiten gegenüber dem Ausland, 

Eingehung nur mit Einwilligung der 
Reichsbank 4 784. 

Verbot des Aglohandels mit Reichsgold¬ 
münzen 1 371. 

— von Mitteilungen über Preise von Wert¬ 
papieren ufw. 1 378ff., 380, 380f., 8 

— des Handels mit in England abge¬ 
ftempelten Wertpapieren 1 529, 2 232, 

Berbraucherverein gunge fallen unter die 
Backw.= und Kuchen V. 4149, 151, dsgl. 
unter die Fleisch V O. 4 318, 337. 

Verbrauchsabgabe der Brennereien 4 

Shof. Fleisch und erbran enge von Fleisch un 
Fleischwaren, Festsetzun 4 335. 

Herdrancherepelung für Brotgetreide und 
Mehl 1 593, 2 278 ff., 4 110ff., 126. 

— für Eler 4 273ff. 
— für Fleisch 4 324. 
— für Gerste 1 698, 2 291, 4 408. 
— für geje: 1 709, 2 292, 4 434. 
— für Kohlrüben 4 185, 186. 
— für Säde 4 611. 
— fitt Speifefette 4 362. 
— für Zucker 4 273 ff., 676. 

Berbrauchezucker, ekanntmachung über 
V. 1 678, 2 287. 

— Verfütterung an Bienen 2 289. 
— Verwendung gu Herftellung von 

Branntweln 2 289. 
— Verarbeitung zu Futtermitteln 2 289. 
— Bezwendung zu techulschen Zwecken 

— Anzeige der Bestände 4 46. 
— Fertehr 4 266ff. 
— s. auch Zucker. 
Verbrennen der Knochen usw. 4 518, 717. 
Verbündeter Staat 3 129, 136. 
Gerdorbene Spelsefette, Preis 4 379. 
— Konserven, Würste usw. 4 718. 
Veredelung 3 476, 5 201. 
Berein deutscher Zündholzfabrikanten 4 

Bereine, Geschäftsaufsicht 2 98, 5 53. 
— Unterbrechung des Verfahrens 2 15. 

— Bezugsscheine für die Mitglieder 5 203. 
Vereinfachung der Beköstigung 4 336. 
Vereinigte Staaten von Amerika, Wegfall 

der Patent- usw. Erleichterungen 5 263. 
— Zahlungserbovt 5 520. 

s. Gegenseitigkeit, Prioritätsfristen. 
Bereinigung der Kohlengesellschaften 4 593. 
— deutscher Juckerwaren= und Schoko¬ 

ladenfabrikanten 4 296. 
Vereinssazaretläug. Personal als Kriegs¬ 

teilnehmer 2 18.     
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Vereinsräume, Eierverbrauch 4 392, 396. 
—Fleisch gegen Fleischlarte 3 333, 356. 
— chtreiteme und Beleuchtung 4 602. 
— Verabfolgung von Fleisch und Fett an 
. sleic¬¬ u. fettlofen Beil 4 3 
ereins= und VBersammlungsrecht der 

| febienfipffihtiern 8 31•. 4 
Berfahren betreffend Rückgabe einer Sicher¬ 

eit, Unterbrechung 1 24. 
— amtsgerichtliches V. s. Amtsgericht. 
— vor dem Prozeßgericht, s. Prozeßgericht 

und Pr ogehverjahten. 
— ſ. auch Unterbrechung. 
Verfahrenslage, Bedeutung für die Frage 

ve offenbaren Unbilligieit 243, 3 22, 36, 

Berfall eines Pfandes, Beseitigung 1 285 f. 
En Beseitigung 1 279ff. 
Versügen des Vollstreckungsbefehls 2 64. 

Verfügung fi einstweilige V. 
— Verlbot bei Beschlagnahme 4 103, 116, 

183, 405, 418, 431, 654, 567, 642. 
— über Zahlungsmittel ujm. ausländifher 

Währung 4 783, 784. 
Verfüttern, Begriff 4 140. 
— von Budiedern 4 517. 
— von Brotgetreide, Mehl und Brot 1589, 

620, 2 283. 
— von Budjweizen und Hlrfe & 225. 
— von Gerfte 4 419. 
— von grünem Roggen und Weizen 1683, 

von Hafer 1 706, 4 432, 440, 447. 
bon ülsenfrüchten 4 213, 219. 
von Hinterkorn 104, 106, 122, 
von Kartoffeln 4 168ff., 698ff. 
von Knochen 4 717. 
von Kohlrüben 4 184. 
von Vollmilch 4 381. 
von Weißlohl 4 239. 
von Er 4 304. 

— von Kuder 2 289. 
— von Buderrüben 4 274, 279. 

Bergällen ber Kartoffeln 4 170. 
Beil der Brennereien 1 637, 

Bergären von Tabak 4 560. 
Vergeltungsmaßregeln 1 868ff., 2 403ff., 

3 704 ff., 4 814 ff., 5 508ff. 
Vergleich, Eiledigung des Rechtsstreits 

durch V., Kostenermäßigung 1 271ff., 
2 71, 3 82, 64. 

— vor dem Einigungsamt, keine Vollstreck¬ 
barkeit 1 422. 

— im Privatllageverfahren 3 54. 
— s. Zwangsvergleich. 
Verg'eichsgläubiger 5 102. 
Bergnügungsstötten, Lichtreklame und Be¬ 

leuchtung 4 602. 
Vergoldete Gegenstände 4 782. 
Vergraben der Knochen usw. 4 518, 717. 

Bergütung jür die Überlassung von Pferden, 
Dhseugen und Geschirren an die Mili¬ 
tärbehörde 1 385 f., 3. 122. 

— bei der Schuldner=Zwangsverwaltung
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1 431, 2 154, bei der Anstalts=Zwangs¬ 
verwaltung 1 432. 

Bergültung für Aufbewahrung übereigneter 
oder zu übereignender Vorräte 4 108, 
109, 214, 220, 226, 233, 408, 433, 449, 
471, 474, 605, 515, 549, 

— ii Lagerräume 4 111, 156, 164, 185. 
— für Krafifuttermittel 4 472ff. 
— für Ölfrücdte 4 507. 
Bergätungen, Erlaß 2 232. 
Berhaflung auf Grund des Kriegszustandes 

3 809, 4 837, 838, 5 563, 566ff. 
Verhalten des Kriegsteilnehmers, Bedeu¬ 

tung für die Beurteilung der offenbaren 
Unbilligkeit 2 43, 3 23, 4 13. 

Verhältnis des Kriegstellnehmerschutzge¬ 
setzes zu der Zivilprozeßordnung 1 18, 2 1. 

— zwoischen Vertreter und Kriegsteilnehmer 
148, 2 36, 3 18. 

— des W*3“3:75 Versohren, zu 
einem gleichzeitigen ozeßverfahren 
1 237f., 2 6# 

Berhandlungsgebühr des Anwalts, s. An¬ 
waltsgebühr. 

Verheimlichen 2 168. 
— von beschlagnahmtem Brotgetreide 2281. 
Verjährung für und gegen einen Kriegs¬ 

teilnehmer 1 32, 3 14. 
— wird die V. durch das Gegenmorato¬ 

rium gehemmt? 1 321, 2 95, ö 49. 
— Einwirkung der Geschäftsaussicht auf die 

V. 1 350, 6 78. 
— Unterbrechung in Strafsachen 3 787. 
— rückständiger Beträge nach der RWVO. 

3 1020, 5 442. 
des Anspruchs auf die Kohlenstcuer 5 

Verjährungsfristen, Verlängerung 1390ff., 
2 140 ff., 3 123, 5 128f. 

Berkauf beschlagnahmter Forräle 4 104. 
— von Druckpopier 4 627. 
— von gig" und Seitwaren 4 312, 
— bon affee 4 309. 
Verkaufsstelle, ossene, Abendschluß 4 602. 
Berkehr mit Arzneimitteln 4 527. 
— mit Bronntmwein 4 200ff.. 
— mit Brotgelteide und Mehl 4 100. 
— mit Brotgetreide und Wintergerfle zu 

Saatzwecken 4 135ff. 
mit Butter, Käse, Schmal 4 377. 
mit auslänbischer Butter 4 372. 
mit Cumaronharz 4 547. 
mit Eiern 4 392, 
mit Fleischwaren 4 330. 

1
1
1
1
1
1
 

zwecken 4 710. 
mit Harz 4 543. 
mit Kakao und Schokolade 4 306. 
mit Kakaoscholen 4 298. 
mit Kampfer 4 720. 
mit Kraftfahrzeugen 4 563. " 
mit Leim 4 550. 
mit Milch 4 379. 
mit Motorbooten 4 528. 
mit Olfrüchten, Olen u. Fetten 4 504 ff. 
mit Petroleum 4 598. l

i
l
l
l
l
l
l
I
!
 

mit Hafer u. Sommergerste zu Saat¬! 

Wortverzeichnis zu Band 1 bis 5. 

Berkehr mit Phosphor 4 583. 
mit Saatlartoffeln 4 168. 
mit Schlachtvieh 4 320. 
mit Schuhsohlen usw. 4 773. 
mit Schwefel 4 590. 
mit Stroh, Häcksel, Heu 4 491 sf. 
mit Sußstoff 4 290ff. 
mit Verbrauchszucker 4 266ff. 

— mit Zündwaren 4 603. . 
Bertehebejpräntungen 1932, 2460, 8743, 

240, 

Berkündung, Ersatz durch schriftliche Mit¬ 
| teilung 2 466, 5. 

— der Entscheidung 
sahren 5 114. 

Berlabepflicht, Branntwein 4 205, 701. 
— Brennesseln 4 664. 
— Buchweizen u. Hirse 4 225, 228. 
— Butter d 32. 
— Cumaronharz & 547. 
— Sie 55. 4330 
— Fleischwaren . 
— frische Fische 4 63. 

uttermittel 4 39, 466. 
— Gemüse und Obst 4 42. 
— Getreide, FKülsenfrüchte, Mehl, Futter¬ 

mittel 4 30. 
— Grünkern 4 232. 
— Harz 4 545, 723. 
— Hüssenfuchte 4 213, 217. 
— Kaffee 4 45, 302. 

1 — Kakao 4 43. 
— Kartoffel 4 42. 
— Kartoffelerzeugnisse 4 33. 
— Käse 4 50. 
— Knochen usw. 4 521. 
— Kunstdünger 4 39. 
—— Leimleder 4 477. 
— Milch, Milchpulver 4 57. 
— Mineralöle 4 715. 
— Hle und Fette 4 48, 512. 
— Petrole um 4 599. 
Säcke 4 610. 4 
— Salzheringe, Salzsische, Klippfische, 

Silörogen 4 36. 
— al- und Krustentiere 4 691. 
— Schmalz 4 49. 
— Schnitzel und Melasse 4 289. 
Stoh 4 492, 994. 
— guet, Si ; og chware 4 53 — Vieh, Fleisch, Fleischware . 
— Bals und Hafelnüffe 4 61. 
— Weintrester und Traubenkerne 4 485. 
al eln 4 304. 

im Vergleichsver¬ 

  

inarettentohtabat 4 69. _ 
— Buderrüben 4 274, 678. 
Berlängerung einer Zahlungsfrist 1 223. 

S. auch Verlängerungsfristen u. Priori¬ 
tätsfristen. 

Verlängerungsechsel, Zahlungsfrist 1203, 
2 61 8 4 ie 

| — Hingabe al® Eingehung einer Verbind- 
lichketl12 5 63. 

Verleger, Auskunftspflicht nach der Druck¬ 
papier W O. 4 622. 

— Paplerbezug 4 625, 630, 631.  
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Berleger, Aufbewahrungspflicht 5 261. 
Berlustvortrag 3 452. 
Vermengen von Kartoffeln 4 170. 
Vermehrung des Grund- oder Stamm¬ 

kapitals 3 313. 
Vermehrungsverträge 2 287. 
Vermißt 4 129, 136, 4 754. 
Vermittler, Wucher 3 189, 5 182. 
— im Sackhandel 4 613. 
Vermittlung von Bezugsscheinen 3 944. 
Bermittlungsftellen 4 112, 135 (Brotgetr.- 

VO.), 4 163ff. (Kartoffel VO.), 4 402 
(Geiste B O.). 

ermögen, Zwangsvollstreckung in das V. 
eines Kriegsteilnehmers 1 109ff., 2 27, 
2 11. 

— Verwalter fremden V., Bemwilligung 
einer Zahlungsfrist 1 193. 

— unbewegliches V., Versagung des Zu¬ 
schlags 1 386 f., 2 139. 

— nicht verändertes, Kriegssteuer 3 311, 
441, 4 788, 5 315. 

Vermögensrechtliche Ansprüche, Vertre¬ 
tung von Kiiegsteilnehmern 1 146f., 2 33. 

— dm Sinne des Gegenmoratoriung 1304, 

-— im Sinne der Gefhäftsauffiht3gn. 5 ! 
65. 

Vermögensverzeichnis 5 95. 
Bermögenszuwachs 3 310, 441, 5 315. 
Bernichten der Knochen usw. 4 518, 717. 
Berorbnungen des Bundesrat, Rechts¬ 

natur 2 . 
Berbadung der Rohfette 4 375. 
Verpfändungsverbot 2 126, 128. 
Serbjlegungs mitte, Ausfuhtverbot 1 919. 
Berpflichtung zur Bestellung eines Ber» 

treters für einen Sriegsteilnehmer 1144. 
— zur Zahlung s. Zahlungspflicht. 
Versagung des Zuschlags im Falle der 

eteiligung eines Kriegsteilnehmers 
1 131ff. 

— bei Nichterreichung eines bestimmten 
Meistgebots 1 386 ff., 2 139, 3 64, 96 ff., 
4 747, 5 41ff. 

— Antragsrecht 3 97. 
— Entsscheidung über den Antrag 3 99, 

5 
— Anfechtung der Entscheidung 3 100. 
— der Feststellung von Kriegsschäden 3 646. 
Versandkollektionen 5 254. 
Berjänmniguztei im amtsgerichtlichen Ver¬ 

ahren 1 291f. 
— kein V. auf eine durch das Gegenmora¬ 

torium verbotene Klage 1 320, 2 95. 
Verfänmnisverfahren im amtsgerichtlichen 

erfahren 1 232ff. 
— aun äſſig im Mietfortsetzungsstreit 

Berschleierung der Höchslpreisüberschrei¬ 
tung 2 168, 3 166. 

Verschmelzung, Berechnung des dur 
schnittlichen Geschäftsgewinns 2 255, 452. 

Ber örleahet des Mieters 1 133. 
BVerschollenheitsfrist 3 129, 139, 4 754. 
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Verschroten von Brotgetreide 2 284. 
— von Gerste 2 292. 
Verschwiegenheitspflicht der Sachverstän¬ 

digen 4 147, 151, 315, 318, 389, 410, 773. 
— der Beauftiagten ber Relchszuckerstelle 

4 277, 291. 
. — ber Beauftragten der Reichsstelle für 

Speisefett 4 364. 
— der Beauftragten der Reichsvertretungs¬ 

' elle flir Eier 4 394. 
| — der Mitglieder des Beirats der Kriegs¬ 

| 
| 

wirtschaftsstelle f. d. deutsche Zeitungs¬ 
gewerbe 4 624, 729. tſche 8 6 

— des Relchskommissars für die Übergangs¬ 
wirtschaft und seine Mitarbeiter 4 644. 

; — ber mit der Enigegennahme und Be- 
arbeltung der Anmeldungen nad) der De⸗ 
visen O. befaßten Personen 4 784. 

— ber Mitglieder der Bentralftelle und ber 
Ausschüffe nach dem Hilfsdienstgesetz 3 

9 
Versendung ausländischer Zahlungsmittel 

— von Eiern 4 393. 
— von Futtermitteln 4 471. 
— von Käse 4 389. 
— der Rohfette 4 375. 

Bersicherung, Kriegssteuer 3 310, 346, 5 305. 
WVersicherungspflicht, Branntwein 4 205, 

201, 701. 
Futtermittel, Hilfsstoffe, Kunstdünger 

4 49, 448, 460. 
— Getreide, Mehl, Hülfenfrüdhte, Zutter- 

| mittel 1 581, 4 30. 
— Gummisauger 4 562. 
— Harz 4 723. 
— Ralao 4 43. 
— Kartoffel 4 42 
— Kartoffelerzeugnisse 4 33. 
— Mineralöle 4 715. aa 
— Salzheringe, Salzfische, Klippfische, 

Fischrogen 4 36. 
— Schal= und Krustentiere 4 691. 
— Stroh 4 492. 
— Zuckerrüben 4 678. 
Be scherangsgesellschaften, feindliche 1 

9, 2 41 
— Geschäftsaussicht 2 99. 
Serst erungsprämie, Zahlungsfrist 2 61. 
VBersicherungsunternehmungen, Über 

wachung ausländischer V. 1 870, Zwangs¬ 
voerwaltung 1 881. 
Bersorgung mit Druckpapier 4 621. 
— mit Kartoffeln 4 156f. 
Versorgungsregelung 2 297, 3 196, 4 1. 
Versteigerung des beweglichen Vermögens 

gegen einen Kriegsteilnehmer 1 112ff., 
2 28, 8 il. 

— Einstellung der Zwangsvollstreckung 
255. 

— des unbeweglichen Vermögens |. 
Zwangsversteigerung. 

— on Web- ujw. und Shuhmaren 5 231, 

Bersteuerung von Branntwein 4 197ff. 
Bertagung des Vergleichstermins 5 111. 
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Bertagungsantrag 1 118. 
Berteidiger in Schutzhaftsachen 5 567. 
Berteilung der Arbeltskräfte 1 796ff., 2 

299ff., 3 Beni, 4 797ff., 5 431ff. 
— der Haferüberschüsse 4 438. 
— der Gemeinde-Anteile am WUStempel 

8 399. 

— der Gerstenvorräte 1 706. 
— der Rartoffeln 4 170. 
— der Knochen 4 518. 
— der Ole und Fette 4 513. 
— der Petroleumbestände 4 597f. 
— der Schlachtungen 4 323. 
Verteilungsausschüsse der Schuhsyndikate 

5 24 
Verteilungsstelle für Gemüse= und Obst¬ 

lonfervenbosen ans verzinntem Blech 
1 559. 

— für Mohzuder 4 4, 674. 
Verteilungsverfahren gegen einen Kriegs¬ 

teilnehmer 1 116j., 129ff. 
— im Falle der Einitellung ber Zwang: 

bermwaltung 1 243f. 
— Einfluß des Gegenmoratoriums auf das 

V. 1 313. 
Vertrag, Wirkung der Zahlungsfrist auf 

einen gegenjeitigen ®. 1 1855. 
Verträge mit feindlichen Staatsangehörigen 

3 1023ff., 5 526. 
— über Saatlartoffeln 4 akt 
— der Hilfsdlenstpflichilgen 5 611ff. 
Seder lfäde Unterbrechung des Ver¬ 

fahrens 1 66. 
Vertragsstrafe, 

Richter 1 286. * 
Vertragsgollsätz, Anwendung der V. 1554, 

4 . 
Bertreter eines Kriegsteilnehmers, Aus¬ 

setzung des Verfahrens 1 105 f., 224, 3 15. 
eftellung eines 3. für einen Sriegd- 

tellnehmer 1 140ff., 2 31ff., 8 el“ 
4 736, Rechtsstellung des V. 1 1461 Mi 
2 36 ff., 3 18 ff., 4736, Stellung des Aus¬ 
setzungsantrags durch den V. 1 150, 3 17, 
uctessattn des V. 1 151ff., 2 29ff., 

— Bestellung eines V. zur Entgegennahme 

Beseitigung durch den 

der Ladung, zur Gesellschafterversamm¬ 
lung einer G. m. b. H. 1 447 ff., Voraus¬ 
setzungen 1 450, Zuständigkeit 1 450, 
Antragsrecht 1 451, Inhalt des Antrages 
1 451, Prüfung des Antrages 1 452, 
Auswahl des Vertreters 1 452, Auf= 
hebung der Vertretung 1 453, Rechts¬ 
mittel 1 453, Wirlsamkeit irrtümlicher 
Bestellung 1 453. 

— Bestellung eines V. für Angestellte oder 
Leiter eines überwachten ausländischen 
Unternehmens 1 875 ff., Voraussetzungen 
1877, Zuständigkeit und Veifa ren 1877, 
Vergütung und Auslagen 1 878, Recht 
auf Auslunft 1 941, Rechtsmittel 1 879, 
Eintragung 1 879, Geltendmadyung von 
Schadensersatzansprüchen wegen Hand¬ 
lungen oder Unterlassungen des Ver¬ 
treters 1 940. 

  

  

Wortverzeichnis zu Baud 1 bis 5. 

Vertreter eitte3 Genofien in der General» 
versammlung einer Erwerbs- und Wirt¬ 
schaftsgenossenschaft 1 454. 

+ anderer Staaten, Motorbootverlchr 

Vertrieb von Fleisch 4 324. 
— von Gegenständen zu Kriegswohlfahrts¬ 

zwecken 2 340, 4 808, 5 461. 
Bertriebsgesellschaften für den Steinkoh¬ 

len= und Braunkohlenbergbau 1 945, 2 
296, 4 592. 

— der Schuhindustrie 5 239. 
Vexgzelfaltigungen, Ware numſatzſtempel 3 

VBerwahrung der Militär= und Marine¬ 
testamente 1 160. 

Berwalter von Vermögensmassen, Ve¬ 
sugnis zur Veräußerung ausländischer 
Werlpaplere 5 290. 

Berwalter fremden Vermögens, Zahlungs¬ 
frist 1 193. S. im übrigen Zwangsver¬ 
walter. _ 

Verwaltung des Warenumſahſtempels 8 
008, 512. 

Verwaltungsabteilung der Reichsgetreide¬ 
slelle 4 104. 

— der Reichskartoffelstelle 4 155. 
— der Reichsstelle für Gemüse und Obst 

4 235 ff. j 
— der Reichsstelle für Speisefette 4 361. 
— der Reichs=Sackstelle 4 609. 
Berwaltungsbehörde, Bewllligung einer 

Zahlungsfrist 1 189. 
— Ginstellung der Zwangsvollstreckung 

40. 
— Zwangsvollstreckung gegen einen Kricgs¬ 

teilnehmer 1 108f., 2 26. 
Verwaltungsbeschwerde 3 485. 
Verwaltungsgericht s. Verwaltungsbehörde. 
Verwaltungsgerichtliches Berfahren, kelne 

Anwendung des Kch G. 2 4. 
Verwaltungsstelle für private Schwefel¬ 

wirtschaft 2 295, 4 564. 
Berwaltungszwangsverfahren, Zwangs¬ 

vollssenggegeneinenriegstellnehmer 

Verwandte eines Kriegsteilnehmers, An¬ 
hörung vor Bestellung eines Vertreters 

142. 
— Femilienunterstützung für entfernte V. 

Verweisun an ein anderes Landgericht 

h . d d, Kriegsteil erwendu egen den Feind, Kriegsteil⸗ 
Wt 1 a 219, 51, 54, 

87,56. 
nahmeverhältnis 

— weiblicher Hilfskräfte im Gerichtsschrei¬ 
berdienst 3 1026, 4 825. 

— von Eiern und Eierkonserven zu tech¬ 
nischen Zwecken 4 391. 

— deögl. von Olen und Fetten 4 523. 
— von Siüßftoff zur Blerbereitung 4 293. 
— ber vorhandenen Mittel im Gejdäfts- 

aufsichtsverfahren 5 66. 
Verwerfung des Vergleichsvorschlags 5
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Verwertung der Rohstoffe usw. 1 531ff., 
2 art, 3 565, 4 8aff., 672jf.,696jf., 

3 429. 
— Zwangsvbollstreckung gegen einen Kriegs» 

Alineimer 1 ef ® ' 
_ on Speiseresten und Küchenabfällen 4 

9. 
Verwertungsverban deutscher Spiritus=. 

| —. der Unzuläffigfeit der Bmangsvoll- fobritanten 4 201. 
Berwirkungsabrede, Rechtsfolgen 3 63, 92. 
VBerzeichnis der Urteile 2 465, 518. 
Verzicht auf die Unterbrechung des Ver¬ 

fahrens 1 104f., 5 7. 
— auf die Bemillung einer Bahlungs- 

frist 1 230, 3 82, 4 745, 5 32. 
— auf die Erweiterung des Mietkündigungs¬ 

rechts 2 134. 
— auf die Hypothek 3 77. 
Verzugsfolgen, Beseitigung durch den 

Richter 1 275 ff., 2 74 ff., 3 54 f., 58, 60, 
63ff., 4 743, 755, 5 36. 

— Aufhebung der V. durch das Zahlungs¬ 
verbot „ me t de gt 

Verzugszinsen, Einwirkun r Zahlun 
Fasouf die V. 1 181, Ges. 186, * 

Sieh, Begriff 4 321. 
— Einfuhr 4 52. 
— Wucher 5 166. 

Siehhande 1 551. 
Biehhandelsverband 3 202. 
Biehseuchengesetz, Anderung der Aus¬ 

führungsvorschriften zum 3.1 929. 
Viehzählumg 1 6569, 2 277, 4 78jf., 695. 
Sirginia-Tabat 4 558, 559. 
Logelbeeren, Absatz 4 472. 
Vogelfutter, Wblog 4 472. 
Bolk#ernährung, Sicherung der V. 1 530ff., 

2 278ff., 4 X ff. 
— Beirat 4 1. 
Volksversorgung, vaterländischer Hilfsdienst 

11. 
Bolkszählung 4 5. 
Vollmilch, s. Milch. 
— Hezugsberechtigung 4 380. 
— Berfüttern 4 381. 
Vollstreckbare s. Urkunden. 

Vollstrenbarer Anspruch, Stundung 3 88, 
35 

Vollstreckbarkeit s. Vergleich. 
Vollstreckung s. Zwangsvollstreckung. 
— von Kostenentscheidungen ausländischer 

Gerichte 2 533. 
Vollstreckungsbefehl, Verfügen 2 64. 
—f. Mahnoe fahren vor den Landgerichten. 
Vollstreckungsgericht, Einstellung der 

Bmwangsvoliftredung 1 216, 238ff., 2 69. 
Volſerecungstlage und Gegenmoratorium 

Vollſtredungstlauſel, iſt die Erteilung der 
V. während der Geschäftsaufsicht zu¬ 
lässig? 1 345, 2 12, 5 72. 

Vollstreckungsmaßregel, Aufhebung der in¬ 
zwischen vorgenommenen V. 1223, 2 63, 

48, 63. 
Vollstreckungsverbot, Außerkraftsetzung des 

8.1 118F. 
Kriegsduch. Bd. 5. 
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Vollstreckungsverfahren, Zulässigkeit der 
Einftellung in allen 8. ? 240, 68. 

Sollangsgrundsütze zur Zwangsverm Bek. 
Ss. 

Borausklage s. Einrede. 
Voraussetzungen der Unterbrechung des 

Verfahrens gegen einen Kriegsteilnehmer 
1 20ff., 2 3ff., 3 3, 5 3. 

streckung gegen einen Kriegsteilnehmer 
1 108ff.. 2 29. ig ’ 

— der Befellung eines Vertreters für einen 
Kiegsteilnehmer 1140ff., 2 31ff., 3 16 ff. 

— der Bewilligung einer allungssofe 
1 i86ff., 2 69, 3 46ff. 
u amtsgerichtlichen Verfahrens 1231ff., 

— der Einstellung durch das Vollstreckungs¬ 
gericht 1 230| , 2 68. 

— der Beseitigung einer Verzugsfolge 
1 278ff., 293ff. 

— der Bestellung des Schuldners zum 
Zwangsverwalter 1 427f., 2 149. 

— der Anordnung der Geschäftsaussicht 
1 330ff., 2 89ff., 3 108. 

Borbehaltägut der Frau eines Kriegsteil¬ 
nehmers, Zwangsvollstreckung 1 119. 

Vorbereitende Maßuahmen jur Besteue¬ 
auge Kriegsge winne 2 238ff., 3295 ff. 

Sorentichädigungfür Kriegsschäden3off. 
4 

Vorhänge 3 239, 5 205. 
Lerlese latten, Anrichten 4 337. 
Vorlesstungspflicht, Beseitigung von Ver¬ 

zugsfolgen 1 286. 
Vormerkung, Anwendbarkeit der Hyp# O. 

3 73, 74, 5 29. 
— „pebeutung für die Geschäftsaussicht 5 

5, 71. 
Bofnngdamt und Geschäftsaussicht 1 361, 

749. 6 
Vormünder als Vertreter eines Kriegsteil¬ 

nehmers 1 135. 
Vorratserhebungen 1 559ff., 2 277, 634. 

4 66 ff., 671, 692, 694, 727. 
Vorsatz 1 169. 2 169, 3 167. 
Vorschlagsrecht einer Anstalt bei der An¬ 

stalts=Zwangsverwaltung 1 432. 
Sur ußbpflicht 2 97. 
Vorsitzender des Prozeßgerichts, Bestellung 

ür einen Kriegsteil¬ 
nehmer 1 142ff., 34, 510. 

Vorstecker 3 239. 
Vorverkauf der Ernte des Jahres 1915 und 

von Zucker 1 737, 2 294, 4 99ff. 
— von Olfrüchten 1 738, 2 294. 
— von Erzeugnissen der Kartoffeltrockne¬ 

reien und Kartoffelstärkefabrikatlon 1738. 
Borberlegung ber Stunben % 601, 724. 
Vorzugsaktien, Ausgabe 5 276. 

eines Vertreters 

Wachstuch 3 239. 
Waffelfabriken, Anwendung der Backw.= 

und Kuchen WO. 4 148. 
47
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Waffen, Ausfuhrverbot 1 920. 
Waffenfabrik, Hilfsdienst 5 633. 
Wahlen nach dem Gewerbegerichtsgesetz 

und dem Gesetze, betreffend Kaufmanns¬ 
herche a a, 5 160,8 154. ; 

— na er Reichsverſicherungsordnung 
1811ff., 2 305, 3 575, 4 801. 

Während de3 Frie eges vermißt 8 129, 136f. 
Bührung 3 273, 4 783. 
Waldſchnepfen, Einfuhr 454. 
Walfischmehl, Einfuhr 4 39. 
— Preis 4 468. 
Baltfett 4 511, 513. 
Walnüsse, Einfuhr 4 60. 
Waltranöl 4 513. 
ae 5 205. 
Wandbespannstoffe 3 239. 
Wandergewerbe 3 209. 
— s. auch Einkaufsbuch. 
Wander=Vorführungen zu Wohlfahrts¬ 

zwecken 5 461. 
Wandlung gegenüber elnem Kriegstellneh=¬ 

mer 1 16. 
Waren, Beleihung durch die Darlehnskasse 

1 498if. 
— bie bei der Einfuhr zolffrei find 1544 ff. 
— s. Kennzeichnung. 
— Einführung aus den besetzten Gebieten 

Wareneinfuhr=Gesellschaft 1 558. 
Wagenlager, Feststellung von Kriegsschäden 

Warenumsätze 3 466. 
Waremumsaßstempel 3 465ff., 4 792, 65 

— und öchupreise 3 164. 
Warenze gen 2 448, 
Warenzeichenrecht s. Patentrecht. 
Warschan, Beglaubigung und Legalisation 

im Generalgouvernement 3 42. 
— geierblihe Schutzrechte daselbst 4 819. 
Wartezrit, uben der 2%. 1816, 3 576, 

— Abkürzung 2 312, 3 593. 
Waschanstalten, Setfenverbrauch 4 632. 
Bi, Verwendung in Gastwirtschaften 

za en ber Zraubenferne 4 487. 
eftittereien 3 238, 5 204, 206. 

= eitäde, getragene ( 944, 5 235. 
nferti oe Stoffverbrauch 5 254. 

si ver 
Sa mittel, 

e 

lögeschäfte 3 944. 

tth altige 4 630, 
ichnung 3 221. 
721. 

— fettlose 4 538. 
— Wucder 5 166. 
Waschvoile 5 206. 
allen Leferung, Preiszuschlag 5 391. 
Wasserkessel, Wucher 5 166. 
Wa erknochen ette 4 513. 
Wasserrüben 4 257. 
Wasserschnepfen, Einfuhr 4 54. 
Webereien, Arbeitszeit 2 304. 
Webwaren, Verbot beschleunigten Ver¬ 

kaufs 2 535. 
— Preisbeschränkungen 3 227ff., 4 771.   

0 

Wortverzeichnis zu Band 1 bis 5. 

Webwaren, Verkehr Stegelung 3 234ff., 
8 928ff., 4 771, 5 200. 

— Verkauf nicht verfteigerbarer 2.5 231. 
Wechsel, Aufhebung der für W.friften an- 
seen Zerlängerung 1 401, 2 142. 

— s. Fristen 
— feine Beleihung durch, die Darlehns¬ 

kassen 1 499; s. auch Ausland. 
— des Geldgebers, Zahlungsfristbewilli¬ 

ung 2 80. 
. kurzfristige Wechsel. 

— sind nicht Waren 3 466, 503. 
— keine Feststellung des 8 nach dem 

Kriegsschädengesetz 3 645. 
— in der Versteuerungsart beim Waren¬ 

umsatzstempel 3 467, 468ff., 944. 
— auf das Ausland 5 290. 
Wechselansprüüche und das Gegenmora¬ 

torium 1 304. 
— und die Zahlungsverbote 1 895. 
Weelsorden Zahlungsfrist 1 203ff., 

Sesietlig Auzfepung 2 49. 
eipengeh, ewilligung einer Zah¬ 

lungsfrist 1 
— Beseitigung nat Verzugsfolge 1 278. 
a Verlängerung der Friſten des 

1 392ff., 2 141, 8 125, P 129 iE, 
Beneantungsje 2 464, 495, 8 758, 

elzinsen 1 401, 413. 
a erich, Absatz 4 472. 
We hr Hilfskräfte m Gerichtsschreiber¬ 

dienft 8 1026, 4 825. 
Weichpech j. Mineralölerzeugnis. 
Weidenutzung 4 497. 
Wein, Einfuhr 4 26. 
— Berarbeitung u Branntmwein 4 700. 
— Z4erung 4 27. 

uckerungsfrist 2 276. 
— Wucher 5 166. 
— s. Branntwein, Obstwein. 
Seingesetz vorübergehende Anderung des 

55, 2 276. 
Weinhefe ſ. Branntwein. 
Weinstein, Herstellung 4 487. 
Weintrauben 4 26, 61, 250. 
Weintrester, Verbrauch 4 485ff. 
Weißkohl, Absatz 4 238, 
— Herstellung von Sauerkraut oder Dörr- 

gemüse 4 237. 
Weißzucker, Erzeugung 4 275. 
Weiterver cf von Butter 4 370 
— von Kartoffeln 4 176. 
— von Epeijefetten 4 379. 
Beigwurm, Abjah 4 472. 
Weizen, Begriff i. S. der Ausmahlver¬ 

ordnung 1 617. 
— Einfuhr? 277, 4 29. 
— tst für W. 1 761 ff., 2 297. 

auch Verfüttern, Brotgetreide, Bren¬ 
nerei. 

Weizenauszugsmehl, 1Verwendung zur 
Brotbereitung 

Welzenbrot, Begriff 4 625, 4 145. 
Belzenflete, Einfuhr 1 277. 
Weizenmehl, Einfuhr 2 277.
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Weizenmehl, Umfang der Ausmahlung des 
Weizens 1 616. 

Weizenschrot 1 633, 2 281, 4 149. 
Beizenstroh, Einfuhr 4 41. 
— Vorratserhebung 4 77. 
Werbeexemplare 4 627. 
Werbung von Mitgliedern für Kriegs¬ 

wohlfahrtszwecke 4 808, 5 461. 
Werften, Hilfsdienst 5 633. 
Werkstatt, militärische 1 91. 
Werkvertrag, Warenumsatzstempel 5 466, 

478 ff., 504, 4 793. 
Wermutwein, Zuckergehalt 4 268, 677. 
Wert des Grundstücks, Ansprüche innerhalb 

der ersten zwel Drittel des W., Versagung 
des Zuschlags 1 388f.; innerhalb der 
ersten drei Viertel, Versagung des Zu¬ 
schlags 3 64, 96, 4 747. 

— der Kohle 5 388, 402ff. 
Wertansatz der Grundstücke für die Kriegs¬ 

steuer 3 440, 5 311. 
Wertfestsetzung, Berechnung der Anwalts¬ 

gebren 11265f. 
— Versagung des Zuschlags 1 388, 2 139 

8 96, 4 747, 2 s “ 
Wertpapiere, Sicherheitsleistung 1 376ff. 
— Verbot von Mitteilungen über Preise 
von W. 1 378 ff., 380, 380 f., 2 126, 3 

121, 5 128. 
— Beleihung durch die Darlehnskasse 1503. 
— in England abgestempelte 1 529, 2 232. 
— Anmeldung 3 281ff. 
— f.. auch Staatsschuldbuch. 
— Festsetzung von Kursen 3 465. 
— sind nicht Waren 3 466, 503. 
— Feststellung des Verlusts nach dem 

Kriegsschäden G. 3 645, 5 494. 
— Stempelpflicht ausländischer 3 1016. 
— ausländische 5 290. 
— Stempelbefreiung für Kauf- und An- 

schaffungsgeschäfte 5 290. 
— . dänische, schwedische, schweizerische W. 
Sertelden, amt 5 An cht W 

ertzeichen, amtliche, ſind ni aren 

3 40 An * d Scheck gestpreußen, Wechsel- un edfriften 
reuten ech \ r** 

Wettbewerbsklausel 1 439. 
Weitbe werbsverbot und Hilfsdienst 4 865. 
Wetzsteine, Wucher 5 166. 
Wichtiger Grund i. S. des 6 9 920. 5 597. 
Wickelgamaschen 3 239, 5 205. 
Wicken, Absatz 4 457. 
— Einfuhr 4 38. 
— Preis 4 465, 473. 
— Gantgut 4 702, 705. 
Widerklage, ist sie durch das Gegenmora¬ 

torium berboten? 1 307, 8 106. 
— Unterbrechung des Verfahrens auf die 

DEI. ala Folge des Gegenmoratoriums 
1 317, 2 93. S. auch Klage. 

Widerspruch des Vermieters gegen bie 
Mietlündigung 2 131, 137. 

Widerspruchsklage im Falle der Beteili¬ 
gung eines Kriegsteilnehmers 1 119f. 

Wiederaufnahmeverfahren, Anwendbar¬   

739 

— Gegenmoratoriums auf das W. 
4. 

Wiedereinsetzung in den vorigen Stand, 
Gewährung an Kriegsteilnehmer 2 53, 

— in Patentsachen 1 463, 2 196, 3 258. 
Wiedereintritt in die Krankenversicherung 

1 817, 3 576, 577. 
Bieberherfteilung der Standesregister, 
GEGrundbücher und Grundbuchblätter 2 
526jf., 3 803ff., 4 835, 5 61. 

Wiederkehrende Grundstückslasten 5 136. 

wi der H higkeit 4 lederverleihung der Heeresfähigkeit 
826, 5 557. ' 

Wiener Verfahren 4 192. 
Wild, Einfuhr 4 54. 
— Hochstpreis 2 298, 4 348ff. 
— Lieferungsvertrag 2 173. 
— Verwendung 4 311 f. 
Wildanfbruch, kein Fleisch 4 332. 
Wildbret, zubereitetes, als Fleisch 4 332. 
Wilde Enten, Einfuhr 4 54. 
Wilde Kaninchen, Einfuhr 4 54. 
— Preise 4 349 ¾rl 
Wildfleisch, Verabfolgung 4 315. 
Wildgeflügel, Einfuhr 4 54. 
Wildköpfe, kein Fleisch 4 332. 
Wildschweine, Preise 4 349ff. 
Wintergerste ju Saatzwedcen 4 185 ff:, 406. 
Wintermantel, Bezugsschein 5 224, 233. 
Winzergenossenschaften, Erzeugung von 

Hauskrunk 4 487. 
Wirkereien, Arbeitszeit 2 304. 
Wirkmehl, zulässiges 4 147. 
Wirkungen der Unterbrechung eines Ver¬ 

sahrens gegen einen Kriegstellnehmer 
1 99, 2 24, 3 9. 

— einer unzulässigen Versteigerung gegen 
einen Kriegstellnehmer 1 114, 118. 

— der Aussetzung des Konkursversahrens 
egen einen Kriegsteilnehmer 1 Dal 

— der Zahlungsfrist 1 179ff., 2 59, 3 46. 
— bes Urteils auf Bewilligung einer Zah¬ 

lungsfrist 1 223ff. 
— des Urteils auf Beseitigung einer Ver¬ 

ugsfolge 1 289f. 
— der Schuldner=Zwangsverwaltung 1 

428ff., 2 152. 
— des Gegenmoratoriums 1 321, 2 95. 
Wirkwaren, Verbot beschleunigten Ver¬ 

kaufs 2 535. 
— Preisbeschränkungen 3 227 ff., 4 771. 
— Verkehrsregelung 3 234 ff., 928ff., 4 

771, 5 200. . 
— Berfauf nicht verfteigerbarer 5 231. 

*m Herstellung von Dörrgemüse 

Wirtschaftliche Schädigungen, Begriff i. S. 
des en, 1er, 3 124jf. 

Wirtschaftliche Stärkung i. S. des Kapital¬ 
abfindungsG. 5 451. 

Witwe des Mieters, Kündigungsrecht 2 
131ff., 136. 

Wochengeld 1 834, 841, 2 347/f., 3 625. 
— für uncheliche Finder 1841, 853, 3 628. 

47%
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Wochenhilfe während des Krieges 1 817 ff., 
824, 833 f., 2 346 f., 3 622ff., 4 811, 
5 467ff. 

— aus Anlaß des vaterländischen Hilfs¬ 
dlenstes 5 658ff. 

Wochenmarktverkehr 1 738, 2 294, 3 258. 
Wöchnerin, Wäscheversorgung 3 242, 5 225. 
Wöchnerinnenheim, uchmißuger 4 562. 
Wohngebäude, Flur= und Treppenbeleuch¬ 

tung 4 603. 
Wohynsitz s. Ausland. 
— doppelter, Geltung des Gegenmora¬ 

toriums bei boppeltem W. 1 302. 
— Aufgabe, Bedeutung für die Kriegs¬ 

steuer 3 312, 444, 5 319. 
Wohnungsfürsorgesonds des Reichsamts 

des Innern 1 524. 
Wolle, ae der Belelhung durch die Dar¬ 

lehnskassen 1 499. 
— Höchstpreis 1 786, 4 564, 682. 
— des Schlachtviehs, Verarbeitung 4 482. 
— Kettenhandel 4 722. 
Wollfett 4 511, 513, 520, 627, 718. 
Wollmehl 4 17. 
Wollöl 4 511, 513. 
Wollwaren, Höchstpreis 1 786. 
Wruken s. Kohlrüben. 
Ruder s. Preissteigerung. 
— erimpfung 3 155, 5 148. 
Wucherpreis 2187 ff., 9 176 ff., 4763, 5159. 
Würste, Verabfolgung 4 315. 
— als Fleischwaren 4 321, 332. 
Surüa riken, Knochensammlung 4 520, 

Wurstkonservenfabriken, Knochensamm¬ 
lung 4 719. 

Wurstwaren, Herstellung 2 289, 4 317, 346. 
Burzeln f. Branntwein. 
Würzeverfahren 4 192. 

z. 

Aylol, Anzeigepflicht 4 728. 

3. 

Jahlung, Folgen einer nicht rechtzeitigen Z. 
1 275ff., 2 74 ff., 3 Ba 58, 5. 63, 
4 10, 5009. ex 

— einer Vergütung, |. Vergütung. 
— Anmeldung 8 467. 
— des Warenumsatstempels 3 467. 
Zohlungsanwetsung als Verfügung über 

die Forderung 4 784. 
Se ß Mahnverfahren. 
Zahlungsfrist, gerichtliche, allgemeine 

Bedeutung 1 179ff., 2 57ff., 3 46ff., 
4 742ff., 5 22ff. 

— Borausfegungen ber Bemilligung 1 
186ff., 2 59ff., 3 46 f., insbesondere 
einer vor dem 31. Juli 1914 entstandenen 
Geldforderung 1 193ff., 2 60 ff., 3 46, 

— für Krlegsflüchtlinge 4 755. 
— Prozeßverfahren 1 216 f., 2 63, 3 48, 

Urteil 1 218ff., 2 63, Rechtsmittel 1 
225 ff., 3 63.   

3 

Worlverzeichnis zu Band 1 bis 5. 

Zahlungsfrift, Verzicht auf die Bewilligung 
a, ok 22 

— Amtsgerichtliches Verfahren 1 231ff., 
2 65,3 49. & f 

— often 1 258ff., 268, 2 70fj., 3 52, 58, 
102, Anwaltsgebühren. 1 261 ff., Kosten¬ 
ermäßigung 1 271ff., 2 7L, 3 52, 

— für Hypotheken, Grundschulden und 
Pentenschul en 1286ff., 2 77, a 62ff., 

32. 
— für Kriegsteilnehmer 8 60ff. 
— Beginn 8 63, 86, 5 34. 
— Vethältnis der B. zu der Beseitigung 

von Verzugsfolgen 1 284 ., 3 55. 
— für Hilfsdienstpflichtige 5 640. 
Sahlungemitee, ausländische 2 233, 3 271, 

Zahlungspflicht, Ausspruch bei der Frift¬ 
bewilligung 3 63. 

Zahlungsschwierigkeit, Zusammenhang 
zwischen Z. und Krieg bei Bewilligung 
ser ZBahlungsfrist 1 209 ff., 2 62, 347, 
7 

— bei Bejeitigung einer Verzugsfolge 1 

Zahlung? Statt, Singabe an 8. und Zah 
lungsverbot 1 8 

JZahlnung##unfähigkeit, ursächlicher Zusam¬ 
menhang mit dem Kriege bei der Ge¬ 
schäftsaufsicht 1 332, 2 101, 5 53. 

Jahlungsverbot gegen England 1 887, 
2 411, 3 717, 5 517. 

— gegen Frankreich 1 904. 
! — gegen Stalien 3 726, 5 520. 

| — gegen % ortugal 8 725. 
— gegen Rumänien 8 726. 
— gegen Rußland 1 907, 3 725. 
— gegen die Pereinigten Gtaaten von 

Amerifa 5 520. 
— Verbotsgebiete 1 893, 4, 907. 
— de Vebeutung ü¾êÜ 893, 3 an. 
— Begri tr Bahlungsleiftun D, 

2 413 8 2503 sung o 
— Birung des Verstoßes gegen ein 3. 

— Stundungsvorschriften 4 817ff. 
Jahlungsvereinbarungen, Unverbindlich¬ 

keit gewisser Z. 1 368ff. 
Zahlungsverkehr mit dem Auslande 4 

783ff., 5 277. 
Zahnärzte, Anweisun 

von natürlichem 
4 720. 

zur Verabfolgung 
ampfer ausreichend 

| — Anweifung zur Verabfolgung anderer 
Arzneimittel nicht austeidend 4 527. 

— gulagefentrte 4 631, 
— Berabfolgung von Branntwein an jie 

4 198, 699. 
— Hilssdienst 5 633. 
Jahntechniker, Zusatzseifenkarte 4 531. 
— Hilfsdienst 5 637. 
Zäune, Anstrich 4 524. 
echenkoks 5 412. 
ehnpfennigstück s. Ausprägung, Prägung. 
Fugeschöfte, börsenmäßige 1 456, 3 154, 
5 148.



Die halbfetten Ziffern bedeuten den 

Zeitliche Beschränkung des Gegenmora= 
toriums 2 90, 

Jeitpunkt des Inkrafttretens des Schutzes 
österreichisch=ungarischer Kriegsteilneh¬ 
mer 1 1691f. 

Zeitpunkt des Todes bei der Tobeserflärung 
& 129, 141, 144, 4 753, 5 137. | 

eusschtiften, Versorgung mit Druckpapier 

Zeitungen, Versorgung mit Drudckpapier 
401 625 ſors 

Zeitungsabonnement, Ware 3 478, 503. 
eitungsanzeigen 2 296, 3 224, 5 200. 
eitungsbeilage, Zahl u. Umfang 4 624. 
eitungsdruckpapier 4 640, 726. 
eitungeinserat, keine Ware 3 478, 503. 
ellhorn s. Brennerei. 
ement, Abiay und Erzeugung 4 605, 725. 

— Begriff 4 605. 
emenitupfer, Höchſtpreis 4 572. 
entral⸗Eintaujsgeſellſchaft mbh. (3EG.) 

1 558, 665, 678, 728, 735, 2 277, 291, 
294, 4 29, 31, 32, 34, 35, 39, 49, 50, 
52, 54, 56, 62, 76, 291, 340, 368, 369, 
450, 459, 678. 

Zentral=Genossenschaftskasse, preußische, 
Gewährung von Kriegskredit 1 5260é. 

HZeutralnachweiseburean 1 163. ; 
entralstelle zur Beschaffung der Heeres¬ 
verpflegung 1 696, 699, 700, 701, 703, 
709, 2 450, 4 3, 434, 499. 

entre telle für Kriegsbeute 1 930. 
entralstelle für Kriegslieferungen von 
Tabakfabrikaten 1 922. 

Bentralstelle für Petroleumverteilung 4 

‚Bentraitete für das Trocunngaweſen 4 
2 

Hertralverwohrungestelle 1 161ff. 
geresin s. Erdwachs. 

Verstörung von Gegenständen des Kriegs¬ 
bedarfs 1 924, 2 468. 

Zeuge, Ordnungsstrafverfahren, 
bredung 1 24, 2 6. 

— als Kriegsteilnehmer 1 78ff., 2 15ff., 
3 6, 5 5. 

— eidllche Vernehmung durch den Kriegs¬ 
hilfsausschuß 2 388. 

ichorienwurzeln, Bewirtschaftung 4 304 ff. 
tiegenböcke, Füttern mit Hafer 4 441. 
iegenfleisch s. Fleisch 4 337. 

Unter¬   Ziegenmutterlämmer, Schlachtverbot 4314. 
lehschein 5 592. "„ 
igarren 4 556. a 

— Wucher 5 166. 
Zigaretten 4 556. ' 

Warettenrohtabak, Durchfuhr 4 60. 

Fcin ſsgeſelljchaft | uigarettentabak=Einkaufsgesellscha 
* mg. 4 68, 556. 9 
Zigarettensteuerbsitchtige Erzeugnisse, 

Kriegsausschlag 3 539. 
int |. Brägung. 
intblende 4 586. 
intwaren, Höhe der Belelhung durch die 
Darlehnskassen 1 498. 

Band, die gewöhnlichen die Seite. 741 

inn, Höchstpreis 1 782. 
Jinn waren, Höhe der Beleihung durch die 

Darlehnskassen 1 498. 
Zinsanspruch bei Hypotheken und Grund¬ 

schulen; Zahlungsfrist 1294, 3 62 ff., 90. 
— . auch Verzugszinsen. 
Zinsen der Auslandswechsel 1 413. 
— kein Anspruch auf Z. während der 

Siundung durch die Zahlungsverbote 

Zinsenlauf bei Bewilligung einer Zahlungs¬ 
Ian 1 179. gung Bablung 

vinofuß fũr Darlehen der Darlehnslaſſen 
¬¬ 

Zinsräditand in der Zwangsversteigerung 
1 133ff. 

Zinsscheine 5 290. 
Zirbelnüsse, Absatz 4 472. 
Zivilarzt als Krlegsteilnehmer 1 81. 
Zivilbeamter als Kriegsteilnehmer 1 83. 
— Kiiegsversorgung 1 860. 
Zivilbedarf an Hafer 4 438. 
ioilgefangenschaft Fam U. 5 481. 
kvilgerichie, Entlastung 2 462 ff., 3 755 ff., 

4 825, 5 554. 
Zivilhand werker als Kriegsteilnehmer 1 81. 
Zivilprozeßordnung, Verhältnts zum 

Kriegsteilnehmeischutzgesetz 1 18, 2 1. 
— Aussetzung des Verfahrens gegen im¬ 
mobile Kriegsteilnehmer nach der 8P. 

Swilverwaltung, Präsidenten, Recht zur 
Beglaublgung und Legallsation 2 53. 

Zollager 4 204. 
Jollausschlußgebiet 4 204. 
Zollerleihterung, vorübergehende, für 

Viehfutter 1 551. 
— Erdbeeren und Fruchtsäfte 1 554. 
— frische Küstengewächse 1 555. 
— verschiedene Gegenstände 4 25, 687. 
delt für Gerftenmalz 1 552. 

llfreie und jeltvrlichtige Waren, Umsatz¬ 
stempel 3 466, 482, 489, 507. 

Sotiglter, Behanblung feindlicher 3. 1915, 

' Zubereitungen von Fijh, Absatz 4 352. 
— Einfuhr 4 37. 
— aus Kakaomasse und Zucker sind Scho¬ 

kolade 4 294. 
— fetthaltige 4 378. 
Zuchtbullen, Haferzulage 2 292. 
— Füttern mit Vollmilch 4 381. 
— mit Hafer 4 433, 440ff. 
nchtfäde, Füttern mit Hafer 4 441. 3 

Juchtolehbekriebe 4 329. 
uchtviehherde, Enteignung 4 321, 329. 
uder, Regelung des Verkehrs mit 3. 

1 672, 2 287, 4 263ff., 674ff., 708. 
— Menge de3 zum jteuerpflichtigen Ine 

landsverbrauch abzulassenden Z. 1 677. 
— Vorverkauf 1 737. 
— Verwendung zur Herstellung von Süßlg¬ 

kelten 2 287, von Schokolade 2 535. 
— Begriff l. S. der Kuchen VO. 4 163. 
— Vekwendung zur Herstellung von Kuchen 

156.
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Zucker ] Verbrauchszucker, Rohzucker, Weiß¬ 
uder. 

Zuderablauf, Verwendung zur Kuchene 
bereitung 4 153. 

Yuferfabeit 4 296. 
uckerfabriken, Preise 4 279ff. 

— Kzstellung von Melassemischfutter 4 

— Rücklieferung von Schnitzeln 4 448. 
uderbezugsihein 2 288, 4 677. 
#uckerfabrikation Verarbeitung von Nach¬ 

probuften 1 716, 4 447. 
ever a 4 677. 
uderhanbel, Tabnahmen auf dem Gebiete 

des Z. 1 688, 2 287. 
Znckerindustrie, Maßnahmen auf dem Ge¬ 

biete der Z. 1 668, 2 287. 
#uckerkarten 4 273, 276. 
uckerhaltige Futierstoffe 4 39, 447jf. 

— reife 4 464, 466. 
Auderrüben 1 729, 4 263, 274, 288, 447. 
Qufereäbentäpfe, Preis 4 469. 
Juckerrübensamen, Preis 4 466. 
nswerrokbenschnt el, Einfuhr 4 39. 
uckerrübenschwänze, Preis 4 469. 
ER rn ie & 39 
ullerſchnitzel, Einfuhr . 

— Preis £ 456. 
Zuderfirup, Einfuhr und Durchfuhr 4 300. 
— Verwendung zur Kuchenbereitung 4153. 
nderung von Bein 4 27. 
uderberteilungdftelle 2 288. 
udervorräte, Erhebung 4 76. 

Zuckerwaren als Süßigkeiten 4 295. 
Juckerzuteilungsstelle für das deutsche 

Süßigkeitsgewerbe 4 4, 268, 296. 
Zugkühe, Füttern mit Kartoffeln 4 172. 
— Haferzulage 4 441. 
Zulässigkeit der Klageerhebung gegen einen 

Kriegsteilnehmer 1 31 ff., 2 8, 3 4, 34. 
— der Ersatzzustellung 1 37f., 2 8, 3 37. 
— ber Berjleigerung (Verwertung) gegen 

einen Priegsteilnehmer 1 Lieft. 
— der Pewilligung einer Zahlungsfrist 

1 206ff., 2 59 ff., 3 47, 524. 
— der Berufung gegen ein Urteil über die 

Bewilligung einer Zahlungsfrist 1 226f. 
— der Einflellung der Zwangsvollstreckung 

1 240 ff., 2 68, vor Beginn der Zwangs¬ 
vollstreckung 1 244 ff. 

— einer einstweiligen Einstellung der 
Zwangsvollstreckung 1 252. 

— der Beseitigung von Verzugsfolgen 1 
280ff., 2 76, im amtsgerichtlichen Ver¬ 
fahren 1 290f., im Bollitredungsver- 
fahren 1 294f. 

Zulassung zum Devisenhandel 3 275. 
— die damit verbundenen Verpflichtungen 

— von Motorbooten 4 528. 
— eiserner Gewichte zur Eichung 4 581. 
— der Sackvermittler 4 613. 
— der Sackhändler 4 615. 
Zündwaren, Verkehr 4 603. 
unge, ohne Fleischlarte 4 337. 
üricher Industriegesellschaft 4 566. 

Wortverzeichnis zu Band 1 bis 5. 

lungsjrift auf da3 8. 1 185. 
— und Gegenmoratyrium 1 308. 
— während der Geschäftsaussicht 1 350. 
Zurückhaltung von Gegenständen des täg¬ 

lichen Bedarfs 2 190, 3 167, 190, 4 766, 
5 156, 184, 188. 

Znrückuahme des als Widerspruch geltenden 
Fristantrages 2 65. 

Zusammenhang (. Zahlungsschwierigkeit. 
— gif en Tod und Kriegsteilnehmer 2 

je : 
— des Vermißtwerdens mit dem Kriege 

9 gejet anf dar Einfluß einer Bahr 

  3 137. 
Sufemmenlegung von Schuhgeſellſchaften 

Zusatzbrotkarte 1 165. 
Msatzmutel. Kettenhandel 5 195. 

gen 4 531. 
uſchĩag ſ. Verſagung. 

— gem Höchſtpreis nãch der Brotgetr VO. 
143, 144. 

J zu Futtermittelpreisen 4 472. 
B zur Kriegssteuer 5 333. 

— zum Lleferungspreis nach dem Kohlen¬ 

| Bufchlogebefhtug, Unzuläfigteit des uſchlagsbeſchluß, Unzuläſſigleit des 8. 
gegen einen Kriegsteilnehmer 1 ick 

— 1. im Übrigen Versagung. 
Juschußverbände 1 710. 
Juständigkeit des Gerichts bei Bestellung 

eines Vertreters 2 34. 
— bei Bewilligung einer Zahlungsfrist 

1 188fj. 
— bei Einstellung der Zwangsvollstreckung 

1 239f., 2 67. 
— bei Beseitigung einer Verzugsfolge 1 

278, 293. 
— Bestimmungen der Entlastungs WO. 

2 466, 518, 3 763, 4 825, 5 554. 
Zustellung der Klage gegen einen Kriegs¬ 

teilnehmer 1 37 ff., 2 8, 3 37, 4 739. 
— öffentliche 2 9. 
— in selen 2 9. 
— an Prozeßbevollmächtigte 2 8. 
— an Rechtsanwälte 2 8, 3 37, 5 17. 
— des Beschlusses auf Einstellung der 

Zwangsverstelgerung 3 64. 
— im Geschäftsaufsichtsverfahren 6 93. 
— im Vergleichsverfahren 5 114. 
Zustimmung der Aufsichtsperson bei der 

Schuldner=Zwangsverwaltung 1 429. 
— zum Vergleichsvorschlag 5 110. 
Jufftumung bedürftige Rechtshandlungen 

im Ueschäftsaussichkzverfahren 1 359, 
2 120, 3 119, 5 62. 

gut 3 505. 
utellung von leijch 4 326, 333. 

uwiderhanblungen gegen Vorschriften 
über wirtschaftliche Maßnahmen 4 729. 

Zwangshypothek gegen einen Kriegsteil¬ 
nehmer 1 114f. 

— Anwendung der Hyp# O. 3 74. 
Zwangssyndikat im Kohlenbau 1 945, 2296. 
— in der Schuhindustric 5 239. 

Zwangsverbünde der Fleischer 4 330. 
 



Die halbfetten Ziffern bedeuten den Band, die gewöhnlichen die Seite. 

zwangsvergleich Anfechtung 5 119. 
— Auttag 
— Aufhebung 5 120. 

Beitätigung 5 112. 
Beitrittene ujm. Forderungen 5 107. 
Beteiligte Gläubiger 5 102. 
Eid des Schuldners 5 110. 
Einstellung des Versohrens 5 114. 
Hleichbehendlung der Gläubiger 5 103. 
Mehrheiten 5 104 
Nichterfüllung 5 119. 
Rechtssolgen 5 115. 
Rechtsmittel ß 114. 
Rechtsnatur 5 100. 
Sicherheitsleistung 5 109. 
Stimmrecht der Ehegatten 5 105. 
Stimmrechts=Erörterung 5 107. 
unter 20 v. H. ö 113. 
Vergleichstermin 5 107. 
Vergleichsvorschlag 5 105. 
Verkündung der Entscheidung 5 114. 
Vertagung 5 111. 
Verwerfung 5 112. 
Zustellung der Entscheidung 5 114. 
aut timmung zum Vorschlag 5 110. 
wangsvollslreckung 5 118. 

tmängeberfteig erung gegen cinen Kriegs¬ 
teilnehmer Tran. 228, 3 11ff. 

= &nfeltung der in ber Zw. 1 133f. 
Einstellung der 8w. 1 243, 3 63ff., ie 

a 
=
 

4 746, 5 38ff. 
— Versag ung des Zuschlags bei der Zw. 

1. 130ff., S36ff. >56) 8 64, 96,4 747. 
Bargebot. 

Simangeverimalter, 1 . im Bollftredungs- 
verfahren: Antra auf Befeitigung einer 
Verzugsfolge 1 

— al? nehmer 1 66. 
Falle des Konkurfes gegen einen 

Miegstelinehmer 1 110. 
— 5 uldner als Zw. 1 426 ff., 2 149, 

— !*!uie# als Zw. 1 431ff., 2 154. 
— Gläubiger als Zw. 4 4327. ., 2155. 
— Geschäftsführung 5 136. 
— s. auch Zwangsverwaltung. 

2. feindlicher Unternehmungen: 
— _ ech ftellung 1885, 2406, 3 707. 5511. 
— Aufgaben 1 884, 2 406, 6 707. 
— Aufgaben 1 884, 2 406, 8 707, 5 511, 
— Recht auf Auskunft 1 941. 
— Geltendmachung von Schadensersatz¬ 

ansprüchen wegen Handlungen oder 
Inkerlaifungen des Zwangsverwalters 

mangävsewaltung gegen einen Kriegäteil- 
mer 1 

— Einftellung der Bmw. 1 243f. 
— durd) den Shutöner 1 426ff., 3 127 ff. 
-- duch eine Anftalt 1 431f., 4 752. 
— durd den Gläubiger 1 1 
— briti ccher Unternehmungen 1 886. 
— französischer Unternehmungen 1 880 ff., 

2 406ff., B 706, 5 511. 
— cruſſijcher Unternehmungen 1 887, 
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en von Grundstücken ſ. 

wangsverwalter. 
Joln auche streckung gegen einen ar 

teilnehmer 1 108 ff., 2 26ff., 3 10 ff., 34 
4 736, 5 8. 

— gegen Frau und Kinder eines Rrtegei 
nehmers 1 119, 2 28. 

— gegen Kriegsflüchtling e 4 762. 
etelligung eines Kugssteilnetmers als 

1 Berechtigter bei der Zw. 1 130ff. 
— Einstellung der Zw. I 239ff., 2 66ff., 

| 8 51, 63, Koften 1 268f. 
— wird“ für unzuläsc erklärt 3 63. 
— FR bon Verzugsfolgen in der 

w 
— ist die BB. I des Gegenmoratoriums 

Mnseh 1 31 
— 3. und die Saflungsverbote 1 go. 
— während der Geschäftsaufsicht 1 340, 

2 107, 112, 3 110, 114, 3. 71, 72fl. 
— ift die Unzulässi beit der 8 . von Amts 

gegen zu berü tion * 348, 2 113, 
75 

— in das vom Treuhänder verwaltete Ver¬ 
| mögen 5 515. 

— ist die Unzulässigkeit der Z. im Urteil aus¬ 
zusprechen? 1 348, 2 113, 5 74. 

— Geltendmachung des Vollstreckungsver¬ 
bols durch den Schuldner 1 349, 2 
113, 5 76. 

— Geltendmachung. des Vollstreckungsver¬ 
bots durch die Aufsichtsperson 1 350,577. 

— durch die bevorrechtigten Gläubiger 
1 350, 5 77. 

— Einwirkung der Beschlagnahme auf d. Z. 
1 588, 695, 706. 

— Verbot bei Beschlagnahme 4 103, 116, 
183, 362, 405, 431, 554, 642. 

— in Segenftänden bes Kriegsbedarfs 1 

— . im übrigen Zwangsversteigerung und 
Zwangsverwaltung. 

— aus dem Zwangsvergleich 5 118. 
Zwangsvollstreckungsgegenklage und das 

Gegenmoratortum 1 313, 2 186. 
Zweimarkstücke, Außerkurssetzung 5 224. 
Jweigniederlassungen, unselbständige, Be¬ 

deutung des Gegenmoratoriums 1 303. 
zwesschena Herstellung von Obstkonserven 

— She reife 4 258. 
gwihad, Herftellung 1 629, 4 148, 161, 

— 62 ichnung 3 220. 
— Preise 4 254, 255. 
zwiebeln, Einfuhr 4 61. 
— Lieferungsvertrag 2 173. 
Zwischenbescheid, Bewilligung einer Zah¬ 

lungsfrist 1 220. 
dt enerzeugnisse, Wucher 5 161. 

enfrachfurkunden 3 527. 
Iwischenhandel, Warenumsatzstempel 479. 
— Keltenhandel 5 193. 
Zwischenscheine, Stempelfreiheit 5 428.  



  

  

Derlag von Stanz Dahlen in Berlin W) 

Jahrbuch des Deutfchen echtes. 
Begründet von Dr. Hugo Yleumann. 

Herausgegeben von 

Dr. Franz Schlegelberger, und Dr. Theodor von Olshausen, 
Kammergerichteran. Negierungsrat. 

15. Jahrgaug. Bericht über das Jahr 1916. 

1917. Geh. 37 M. Geb. 44 M. 

Die während des Krieges erschienenen Bände dieses allgemein anerkannten Werkes 
sind für Gesetzgebung und Rechtepflege von ganz besonderer Bedeutung. Sie lassen 
mit voller Deutlichkeit erkennen, inwieweit unser im Frieden geschaffenes Recht auch 
in den Stürmen des Welikrieges Maß und Richtung geben konnte und in welcher 
Hinsicht nicht bewährte Normen oder überholte Auffassungen der Nachprüfung und 
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Heizungsbeschränkungen und Mittrecht. 
Die grundlegenden Verordnungen des Bundesrats 
nebst den wichtigsten Ausführungsbestimmungen. 

Mit einer Einleitung versehen 

von 

Ernst Dronke, 
Geh. Ober=Regierungsrat und vortr. Rat im Reichs=Justizamt. 

1917. Geh. 1 M. 

Die Reichsgetreidegesetzgebung 
für die Ernte 1917. 

Auf Veranlassung der Reichsgetreidestelle 
bearbeitet von 

Dr. Arthur Oppenheimer, 
Rechtsanwalt beim Landgeiicht in Düsseldors, 

Geschäftsführer der Reichsgerreidestelle, Geschäfrsabteilung. 

1917. Kart. 2 M. 

Die Bundesratsuerorduung 
tiber die 

Geschäftsaufsicht zur Abwendung des Konkurses. 
Vom 14. Dezember 1916. 

Erläutert von 

Erich Zweigert, 
Landrichter, Hilisarbeuter im Reichelnstizqamt. 

1917. Geb. 3 M. 
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